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          LILY BRETT
 
           LEBEN NACH AUSCHWITZ 
 
          Mehr als vier Jahrzehnte lang hat Auschwitz mich angezogen. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich dort gewesen bin, aber es waren viele, viele Male. Es ist der einzige Ort auf der Welt, an dem ich mich meiner Familie nahe fühle, der Familie, die ich nie kennengelernt habe.
 
        
 
         
          NIKOLAUS WACHSMANN
 
           AUSCHWITZ IM SYSTEM DER SS-KONZENTRATIONSLAGER 
 
          Auschwitz war das einzige nationalsozialistische Konzentrationslager, das gleichzeitig als riesiges Zwangsarbeitslager und als Todeslager des Holocaust fungierte. Es war gleichwohl keine Welt für sich, sondern tief eingebettet in das Lagersystem der SS.
 
        
 
         
          CHRISTIN ZÜHLKE
 
           GENDERSPEZIFISCHE PERSPEKTIVEN AUF SEXUALISIERTE GEWALT. DAS BEISPIEL DES SONDERKOMMANDOS IN AUSCHWITZ 
 
          Die jiddischen Zeitzeugnisse bieten einen Einblick in die Dynamik zwischen weiblichen Gefangenen und männlichen Mitgliedern des Sonderkommandos in Auschwitz. Exemplarisch zeigt sich ein komplexes Verhältnis von genderspezifischer Gewalt und jüdischen Männlichkeitsidealen.
 
        
 
         
          CHRISTIAN KUCHLER
 
           AUSCHWITZ ALS LERNORT. ERTRAG SCHULISCHER EXKURSIONEN ZUM STAATLICHEN MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU 
 
          Gedenkstättenfahrten zu Orten nationalsozialistischer Verbrechen können als zeitgemäße Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit verstanden werden. Dokumentationen schulischer Exkursionen zeigen, wie sinnvoll diese Form der Wissens- und Erfahrungsvermittlung ist.
 
        
 
         
          PIOTR M.A. CYWIŃSKI
 
           GESCHICHTE, ERINNERUNG UND IDENTITÄT 
 
          Das komplexe Verhältnis von Wissen, Erinnern und Identität stellt Gedenkstätten vor Herausforderungen. Statt vor allem Faktenwissen zu vermitteln oder Gefühle der Empathie zu wecken, muss es stärker darum gehen, grundlegende Fragen an uns selbst zu stellen.
 
        
 
         
          AXEL DOẞMANN
 
           HOLOCAUST IN HÖCHSTER AUFLÖSUNG. ÜBER DEN UMGANG MIT ZEUGENSCHAFT 
 
          Bevor es zu spät ist, werden Interviews mit Holocaust-Überlebenden für Bildungsformate virtualisiert und zerstückelt – um Erinnerung interaktiv „lebendig“ zu halten und als Mahnung „gegen Rechts“. Doch droht der historische Gegenstand dabei verloren zu gehen.
 
        
 
         
          VOLKHARD KNIGGE
 
           ÄUẞERE ANGRIFFE – INNERE EROSIONEN. DEUTSCHE ERINNERUNGSKULTUR 2025 
 
          Die Geschichte der Bundesrepublik wird gerne als erfolgreiche Umkehr- und Wandlungsgeschichte erzählt, mit der das „Nie wieder!“ zum Kern der eigenen Identität geworden ist. Dass Selbstbild und Selbstzufriedenheit gerechtfertigt sind, erscheint jedoch mehr und mehr fraglich.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Als die Soldaten der Roten Armee am 27. Januar 1945 das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreiten, waren in diesem größten aller SS-Lager mehr als eine Million Menschen ermordet worden: vor allem Jüdinnen und Juden aus ganz Europa, aber auch Sinti und Roma, polnische Staatsangehörige, sowjetische Kriegsgefangene oder „nicht arbeitsfähige“ Deportierte – alte und kranke Menschen, schwangere Frauen, Kinder. Viele von ihnen wurden gleich nach ihrer Ankunft in den Gaskammern von Birkenau umgebracht, ohne jemals offiziell als Häftlinge registriert worden zu sein. Und auch unmittelbar nach Befreiung des Lagers starben noch viele der ehemaligen Gefangenen an den Folgen von Hunger, Zwangsarbeit, Krankheit und medizinischen Experimenten.
 
        Dass Auschwitz zur Chiffre für die Verbrechen und die Unmenschlichkeit des nationalsozialistischen Deutschlands, zum Symbol für den Holocaust, für Völkermord und Terror geworden ist, hat nicht zuletzt mit den monströsen Ausmaßen dieses Vernichtungslagers und seiner industriellen Tötungsmaschinerie zu tun. Bis 1944 entstanden neben dem Stammlager Auschwitz, Birkenau und Monowitz fast 50 Neben- und Außenlager, in denen Zwangsarbeit, unter anderem für die IG Farben, geleistet werden musste. Wer heute die Gedenkstätte und das Museum im polnischen Oświęcim besucht, steht fassungslos vor den Dimensionen nationalsozialistischer Menschenfeindlichkeit.
 
        80 Jahre nach der Befreiung des Lagers stellt sich die Frage, was das Diktum „Nie wieder Auschwitz!“ heute für uns bedeutet und welche Verpflichtungen daraus erwachsen. Während die letzten Zeitzeugen sterben, sind Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus, Autoritarismus und Inhumanität weltweit wieder auf dem Vormarsch. Auf welche Weise und in welcher Form historisches Wissen, authentisches Erinnern und die Übernahme von historischer und gegenwärtiger Verantwortung miteinander verknüpft sind, wird jede Gesellschaft und jede Generation für sich selbst herausfinden müssen. Wichtig wäre dabei aber, sich jenes „Primärgefühl der Fassungslosigkeit“ (Saul Friedländer) zu bewahren, das „Auschwitz“ in den meisten von uns noch immer auszulösen vermag.
 
         Sascha Kneip 
 
      

       
        ESSAY
 
        LEBEN NACH AUSCHWITZ
 
         Lily Brett 
 
        Wenn Sie sich mein Leben anschauen, wirkt es wie ein halbwegs normales Leben. Ich bin verheiratet. Ich habe Kinder. Ich habe Enkel. Mein Mann liebt mich. Meine Kinder mögen mich. Ich schreibe Bücher. Ich lebe in New York.
 
        Ich bin jüdisch. Sehr jüdisch. Ich mache mir ständig Sorgen. Und ich kann einfach nicht anders, als immer zu erwähnen, dass mein Sohn Arzt ist.
 
        Andere Aspekte meines Lebens sind weniger normal. In jüngeren Jahren war ich lange Zeit Musikjournalistin. Ich habe Mick Jagger, Jimi Hendrix, Janis Joplin und andere Rockstars interviewt. Ich trug lange, psychedelisch bunte Kleider, falsche Wimpern und keine Schuhe. Mein Vater weinte beinahe, wenn er mich so sah.
 
        Doch der allerwichtigste, prägendste Aspekt meines Lebens, und das war mir immer bewusst, ist die Tatsache, dass meine Eltern jahrelange Gefangenschaft in den Ghettos und Vernichtungslagern der Nazis überlebt hatten. Meine Eltern waren eine seltene statistische Größe. Zwei jüdische Menschen, miteinander verheiratet, die beide Todeslager überlebt hatten.
 
        Meine Mutter heiratete meinen Vater, weil ihre Mutter dachte, sie wäre besser dran, wenn sie in die reiche Familie meines Vaters einheiratete, als die Deutschen in Polen einmarschierten. Mein Vater heiratete meine Mutter, weil er bis über beide Ohren in sie verliebt war. Meine Mutter war siebzehn.
 
        ***
 
        Im Februar 1940 wurden etwa 150000 Jüdinnen und Juden im Ghetto der polnischen Stadt Łódź eingesperrt. Meine Eltern waren unter ihnen. Es sollten noch viel mehr jüdische Menschen hinzukommen. Bald war das Ghetto voller sterbender und toter Leiber, es herrschten Hungersnot, Krankheiten und Terror. Der Reichtum der Familie meines Vaters hatte sich verflüchtigt.
 
        Im Jahr 1944 hatten meine Eltern, die eigentlich schon für einen früheren Transport nach Auschwitz vorgesehen waren, keine Arbeitserlaubnis mehr und waren im Ghetto untergetaucht. Hanka, die neunjährige Nichte meiner Mutter, brachte ihnen jeden Tag eine Schale Suppe. Sie hatte noch eine Arbeitserlaubnis und sagte immer, sie habe keinen Hunger, wenn sie meinen Eltern ihre Suppe brachte.
 
        Im August 1944 kamen meine Eltern und Hanka mit einem der letzten Transporte aus dem Ghetto in Łódź nach Auschwitz. Meine Mutter und mein Vater wurden bei der Ankunft in Auschwitz-Birkenau sofort getrennt. Meine Mutter versuchte, bei Hanka zu bleiben, aber jemand stieß sie in eine andere Reihe. Das war die Reihe zum Überleben. Hanka wurde direkt in die Gaskammer geschickt.
 
        Meine Mutter wusste noch Monate nach Kriegsende nicht, ob mein Vater lebte oder tot war. Mein Vater war sicher, dass meine Mutter nicht überlebt hatte. Meine Mutter war von Auschwitz ins KZ Stutthof gebracht worden. Stutthof lag in der Nähe von Gdańsk (Danzig) an der Ostsee. Es hatte den Ruf, eines der brutalsten Vernichtungslager zu sein. Ich bin nicht sicher, wie man Brutalität misst, wenn Mord, Folter, Terror, Aushungern und Chaos zum Alltag gehören.
 
        Im Mai 1945 wussten die Deutschen, dass der Krieg vorbei war. Hitler hatte sich schon mit einem Kopfschuss getötet. Die Nazis, sowohl die oberen Ränge als auch die untergeordneten SS-Mannschaften in Stutthof, hätten einfach wegrennen und sich verstecken können, um sich selbst zu schützen. Aber was taten sie stattdessen? Sie widmeten sich mit ganzem Herzen der Aufgabe, weiter so viele Juden umzubringen, wie sie nur konnten.
 
        Sie zwangen die Frauen, die zerfetzten Lumpen auszuziehen, die sie noch am Leib trugen, schubsten die nackten und verängstigten Jüdinnen in die Ostsee und mähten sie mit Maschinengewehrsalven nieder.
 
        Meine Mutter wurde mit einer Gruppe anderer Jüdinnen auf einen Frachtkahn getrieben. Viele der Frauen wurden über Bord geworfen. Ein Wachmann hob meine Mutter hoch und wollte sie gerade ins Meer werfen, als sie in fließendem Deutsch zu ihm sagte, er könne sie gern über Bord werfen, denn ihr sei inzwischen alles gleich. Der Wachmann ließ meine Mutter am Boden der Schute liegen. Sie glaubte, er war schockiert, dass diese schmutzige, skelettartige Frau fehlerfreies Deutsch sprechen konnte.
 
        Meine Mutter hatte vier Brüder, drei Schwestern, eine Mutter und einen Vater, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen, Nichten und Neffen. Sie alle wurden ermordet. Der größte Teil der Familie meines Vaters wurde ebenfalls ermordet.
 
        ***
 
        Meine Mutter war sehr klug, sehr lernwillig und sehr schön. Sie hatte davon geträumt, Kinderärztin zu werden. Dieser Traum sollte nie in Erfüllung gehen.
 
        Meine Eltern und ich kamen als Flüchtlinge nach Australien und lebten in der Sicherheit eines Landes, das mein Vater Paradies nannte. In diesem Paradies arbeitete mein Vater in Doppelschichten in einer Fabrik an der Nähmaschine und meine wunderschöne Mutter, die immer noch davon träumte, Kinderärztin zu werden, in einer anderen Fabrik an einer anderen Nähmaschine.
 
        Wir wohnten in einem Haus mit vier oder fünf Zimmern. In jedem Zimmer lebte eine Familie jüdischer Flüchtlinge, dazu gab es eine Küche und ein Bad. Die Luft in unserem Haus und in unserer kleinen Gemeinschaft war von Trauer geschwängert. Ich war noch ein kleines Mädchen, aber ich wusste, dass meine Eltern und die anderen Familien etwas Schreckliches erlebt hatten. Ich wusste zwar nicht was, aber ich wusste, es war sehr, sehr, sehr schrecklich.
 
        Die vergangenen Welten meiner Eltern hingen über meinem Leben. Es gab diese frühere Welt, in der meine Mutter und mein Vater beide Eltern und Geschwister hatten. Und dann gab es jene andere Welt. Die Welt der Toten meiner Eltern. Eine dicht bevölkerte Welt, die fast jeden Menschen beherbergte, den sie je geliebt hatten.
 
        Die Toten waren immer gegenwärtig. Ich konnte sie hören. Nachts schnieften und seufzten und rutschten sie herum, als wäre ihnen ständig unwohl. Ein Unwohlsein, das wir nicht lindern oder abmildern konnten. Ich wusste, dass jede der Familien in unserem geteilten Haus eine eigene laute und unbändige Horde von Toten bei sich hatte.
 
        Meine Mutter war nur körperlich anwesend. Sie nähte Kleidung für mich, sie kümmerte sich um mich, aber sie war gleichzeitig anderswo. Sie war bei ihren Toten. Oft nahm sie ihr Abendessen mit dem Rücken zum Küchentisch zu sich, und sie aß gern die Reste. Die Neige der Hühnersuppe, die Enden des Brotes, die Reste von Eiern oder Sauerkraut. Ich glaube, sie fühlte sich ihr ganzes Leben lang schuldig, weil sie überlebt hatte.
 
        In Australien ging ich in einen jüdischen Kindergarten. Auf jedem Jahrgangsfoto des Kindergartens sehen wir aus wie eine deplatzierte Gruppe europäischer Kinder. Wir tragen europäische Kleidung. Wir kleinen Mädchen haben große Schleifen im Haar, manche von uns tragen sogar im Sommer Strickjacken. Der helle Sonnenschein passt nicht zu unseren melancholischeren Mienen.
 
        Wir wussten alle, dass wir am falschen Ort waren. Wir wussten, wir waren neu in diesem Land und gehörten anderswo hin. Wir wussten nur nicht, wo dieses anderswo war. Wir waren fast alle Kinder von Shoah-Überlebenden.
 
        Zu viele von uns hatten tote Geschwister, Geschwister aus den Vorkriegsehen unserer Eltern. Zu viele von uns hatten schlecht zusammenpassende Eltern. Hastig geschlossene Ehen, eingegangen aus der verzweifelten Not, jemanden zum Anfassen, zum Festhalten und zum Lieben zu haben. Die meisten unserer Eltern standen noch unter Schock. Und alle trauerten noch. Eine Trauer, die niemals enden sollte.
 
        ***
 
        Ich weiß nicht, wer ich geworden wäre, wenn ich nicht in einer Gemeinschaft aufgewachsen wäre, die fast in Trauer ertrank. Und so sehr zu leben versuchte. Meine Mutter schnappte jedes Mal nach Luft, wenn es an der Tür klingelte. Aller Nerven waren extrem angespannt. Ich dachte, das sei normal.
 
        In Auschwitz war es normal. Alles war unberechenbar. Nichts war vorhersehbar. Deshalb waren alle auf der Hut. Einen großen Teil meines Lebens war ich auf der Hut und erwartete die Katastrophe. Wenn die Wettervorhersage ein Gewitter ankündigt, nehme ich einen Regenmantel, zwei Regenhauben und mindestens zwei Schirme mit. Früher hatte ich zwei Handys, falls eines kaputtging.
 
        Wenn meine Kinder, inzwischen erwachsen, zu spät nach Hause kamen, musste ich mich zusammenreißen, um nicht die Mütter ihrer Freunde anzurufen oder, noch schlimmer, die Krankenhäuser.
 
        In vielerlei Hinsicht bin ich immer noch auf der Hut. Ich nehme auch bei ganz einfachen Dingen immer das Schlimmste an. Ich glaube, das wird immer so bleiben.
 
        Weder mein Vater noch meine Mutter bekundeten jemals Hass oder Bitterkeit. Meine Mutter murmelte manchmal, sie könne nicht verstehen, wie ein Land, das Goethe und Schiller hervorgebracht hatte, so viele Menschen ermorden konnte.
 
        Doch beide beharrten unerschütterlich darauf, dass es sehr wichtig sei, ein guter Mensch zu sein. Das sagten sie mir immer und immer wieder. Mit fünf oder sechs Jahren überlegte ich auf dem Fußweg in meine australische Schule, ob ich als Mensch wohl gut genug war.
 
        Eine meiner Schuldfreundinnen, Lydia, war Deutsche. Auch ihre Familie war erst vor Kurzem nach Australien gekommen. Meine Eltern hatten überhaupt nichts dagegen, dass ich eine deutsche Freundin hatte. Sie lernten ihre Eltern kennen und sagten, das seien ganz nette Leute. Erst als Erwachsene begriff ich, wie außerordentlich vorurteilsfrei meine Eltern waren.
 
        Meine Eltern stammen beide aus sehr religiösen Haushalten. Doch meine Mutter und mein Vater verloren beide für sich ihren Glauben an Gott. Meine Mutter sah zu, wie ein Neugeborenes in einem verdreckten Klo ertränkt wurde. In dem Augenblick entschied sie, dass es keinen Gott gebe. Mein Vater sah zwei junge Nazis mit einem Baby Fußball spielen. Wenn es einen Gott gäbe, so sein Schluss, würde er Babys nicht so strafen.
 
        „Es gibt keinen Gott“, sagte meine Mutter in den eigenartigsten Momenten aus heiterem Himmel. „Es gibt keinen Gott“, sagte sie immer wieder. Bisweilen dachte ich, sie wolle sich selbst davon überzeugen, aber das stimmte nicht. Sie war ganz sicher, dass es keinen Gott gab.
 
        Meine Mutter verlor alles, was sie zu verlieren hatte. Sie verlor ihre Familie, ihre Jugend, ihre Bildung. Ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Heimat und ihren kleinen Sohn, der im Ghetto geboren wurde und starb. Das Einzige, was meine Mutter behielt, war ihre Schönheit. Und sie war sehr schön. Ich wusste, ihre Schönheit schenkte ihr ein wenig Freude.
 
        Als ich zur Highschool ging, kam meine Mutter einmal zu einem Elternabend. Ich hatte von meinem Englischlehrer erwartet, dass er positiv über mich sprechen würde. Er plauderte sehr lange mit meiner Mutter. Am nächsten Tag fragte ich meinen Englischlehrer, was er meiner Mutter über meine schulischen Leistungen berichtet hätte. Er schaute mich ein oder zwei Minuten an und sagte dann: „Deine Mutter ist so schön.“
 
        ***
 
        Ich war zweiundzwanzig, lebte in London und noch ganz in der Welt des Rock’n’Roll, als ich meinen Sohn zur Welt brachte. Ich hatte die Schwangerschaft geplant. Ich liebte meinen Sohn. Ich brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass ich mich um diesen wunderschönen kleinen Jungen kümmern, dass ich zu Hause arbeiten und mein Leben neu organisieren musste. Jahrelang fragte ich mich, wieso ich beschlossen hatte, so jung schwanger zu werden.
 
        Wir zogen nach Australien zurück, als mein Sohn achtzehn Monate alt war. Meine Mutter verliebte sich auf den ersten Blick in ihn. Sie betete ihn an. Und er sie. Als ich sah, wie meine Mutter mit meinem Sohn durch unser Wohngebiet lief und ihn als ihren Sohn vorstellte, begriff ich, warum ich ihn so jung bekommen hatte. Er war immer noch mein Sohn, aber ich hatte ihn für sie bekommen.
 
        Mein Sohn veränderte das Leben meiner Mutter. Er war ein kluger und sensibler Junge. Er war der Sohn, den sie im Ghetto verloren hatte. Mein Sohn füllte ein Loch, eine Lücke im Leben meiner Mutter.
 
        Meine Mutter hatte immer noch schreckliche Albträume und wachte oft schreiend auf. Sie schrie auf Jiddisch nach ihrer Mutter, und manchmal rief sie Hanka zu, sie habe bei ihr zu bleiben versucht, als sie in Auschwitz getrennt wurden.
 
        Als ich meine Tochter zur Welt brachte, kam meine Mutter mich besuchen. Sie warf einen Blick auf das kleine, blonde, blauäugige Baby, und alle Farbe wich aus ihrem Gesicht. Sie sah aus, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen. „Sie sieht genau aus wie Hanka.“ Meine Mutter setzte sich auf einen Stuhl. Sie schloss die Augen und sprach den Rest des Besuchs kein Wort mehr.
 
        Ich wusste lange nicht, dass auch ich Albträume gehabt hatte. Als Kind träumte ich davon, in der Luft zu schweben und nicht mehr zurück auf die Erde und nach Hause kommen zu können.
 
        Ich habe immer noch Albträume, aber nicht mehr so häufig. Meine Albträume haben alle mit Telefonen zu tun und mit der Unfähigkeit, nach Hause zurückzukehren. In meinen Albträumen funktionierte keines meiner Telefone. Das Seltsame ist, dass die Telefone in meinen Albträumen zu Beginn Wandtelefone waren, mit denen man ein Amt anrufen musste, um eine Verbindung zu bekommen. Dann entwickelten sie sich weiter zu Telefonzellen, Wählscheibentelefonen, dann mit Tasten zum Drücken, zu Mobiltelefonen, Klapphandys, Blackberrys und iPhones. In meinen Albträumen funktionierte keines der Telefone über die Jahrzehnte. Ich konnte um Hilfe flehen, nach Hilfe schreien, und erreichte doch niemanden.
 
        Auch heute noch sorge ich immer dafür, dass meine Handys jederzeit voll aufgeladen sind. Ich weiß, das ist vollkommen unnötig. Wenn ich reise, achte ich immer darauf, dass mein Handy sich ins jeweilige Netz des Landes einwählt. Es kommt mir fast vor, als hinge mein Leben von meinem Telefon ab.
 
        ***
 
        Als ich zweiunddreißig war, hörte ich Leute erzählen, dass sie nach Polen reisten. Ich war so schockiert. Ich war zwar mehrmals in Europa gewesen, doch Polen hatte ich immer nur als abstrakte Szenerie des Schreckens betrachtet. Ich konnte nicht fassen, dass Polen ein echtes Land war und man dorthin fahren konnte.
 
        Von diesem Augenblick an wollte ich nach Polen. Ich wollte sehen, wo meine Eltern gelebt hatten, wo sie zur Schule gegangen waren, wo mein Vater sein Lieblingseis gekauft hatte. Wo meine Eltern ihre Eltern und Geschwister gehabt, wo meine Mutter und mein Vater ein normales Leben geführt hatten. Und ich wollte nach Auschwitz.
 
        Ich fing an zu weinen, als ich den Flug mit der polnischen Linie LOT von Paris nach Warschau antrat. Ich nahm ein Taxi von Warschau nach Łódź. In Łódź weinte ich den ganzen Tag. Jeden Tag.
 
        Ich fuhr zu dem Mietshaus, das der Familie meines Vaters gehört hatte. Die Schwester und der Bruder meines Vaters hatten eigene Wohnungen darin, aber mein Vater, das jüngste Kind, wohnte mit seinen Eltern in einem der oberen Stockwerke. Ich hielt mich am Geländer fest, als ich die Treppe hinaufstieg. Ich wollte die Treppe nicht verlassen. Ich wusste, dies war die Treppe, die mein Vater und seine Eltern und Geschwister und Neffen und Nichten berührt haben mussten, wenn sie mehrmals am Tag diese Treppe hinauf- und hinabgestiegen waren. Ich wusste, sie mussten das Geländer gehalten haben, an dem ich mich jetzt festhielt. Ich wollte mich an das Geländer klammern, ich wollte das Geländer küssen.
 
        Nach einer Woche in Łódź fuhr ich nach Auschwitz. Ich war noch nie in Auschwitz gewesen, doch es kam mir vor, als würde ich den Ort kennen. All meine Anspannung verflog. Ich fühlte mich zu Hause. Ich ging in eines der Krematorien. Dort herrschte Durcheinander. Die Schubwagen, mit denen die Leichen zu den Öfen gefahren wurden, standen überall verstreut herum. Ich versuchte, die Wagen so hinzuschieben, dass sie direkt vor den Öfen standen, aber die Wagen waren sehr schwer. Wir schafften es gemeinsam, die Wagen ein bisschen näher an die Öfen heranzuschieben. Ich weiß immer noch nicht, warum ich das tun musste. Es kam mir fast so vor, als würde ich meine Küche putzen. Aber es ging mir besser, nachdem ich das Krematorium fast wieder wie ein Krematorium hergerichtet hatte.
 
        Ich berührte die Wände des Krematoriums, und meine Hände waren danach mit Ruß bedeckt. Ich wusste, in diesem Ruß steckte das Erbgut ganzer Familien, vieler, vieler Familien, und womöglich auch das meiner Familie. Ich schmierte mir etwas Ruß ins Gesicht und auf die Brust. Der Ruß beruhigte mich so sehr.
 
        Mehr als vier Jahrzehnte lang hat Auschwitz mich angezogen. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich dort gewesen bin, aber es waren viele, viele Male. Es ist der einzige Ort auf der Welt, an dem ich mich meiner Familie nahe fühle, der Familie, die ich nie kennengelernt habe.
 
        Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu begreifen, dass die Vergangenheit meiner Eltern auch meine eigene ist. Ich hatte drei verschiedene Psychoanalytiker auf zwei Kontinenten. Das erzähle ich anderen Menschen mit gewissem Stolz. „Das ist ziemlich beeindruckend“, füge ich oft hinzu. In Wahrheit ist Psychoanalyse oft schmerzhaft. Doch sie kann unser Verständnis von uns selbst verändern, und das kann sehr wertvoll sein.
 
        Einmal machten mein Mann und ich Urlaub in Miami. Wir lebten in New York und waren noch nie irgendwo in Florida gewesen. Womöglich hatte ich den falschen Teil Miamis ausgesucht. Die Strände waren überfüllt, das Hotel auch. Ich fühlte mich unwohl. „Können wir woanders hinfahren?“, fragte ich meinen Mann. „Klar“, sagte er. „Wohin?“ „Auschwitz“, sagte ich. Das machten wir. Und es fühlte sich so viel besser an.
 
        Ich reise nach Auschwitz, so wie andere Menschen in die Kirche oder die Synagoge gehen. Ich bin zwar Atheistin, aber ich fahre dorthin, um meinen toten Verwandten zu zeigen, dass sie mir wichtig sind und dass ich sie liebe.
 
        ***
 
        Einer meiner Romane, „Zu viele Männer“, wurde von der deutschen Regisseurin Julia von Heinz unter dem Titel „Treasure – Familie ist ein fremdes Land“ verfilmt. Der Film hatte im Februar 2024 bei der Berlinale Premiere und dreht sich um einen Vater und seine Tochter, die zusammen nach Polen reisen. Die Hauptrollen spielen Lena Dunham und Stephen Fry. In einigen Szenen spielt auch Auschwitz eine Rolle. Ich fragte Julia von Heinz, wie es für sie war, das ganze Filmteam nach Auschwitz zu bringen.
 
        Ihre Antwort: „Ich bin zum ersten Mal 2016 mit meinem Ehemann John Quester nach Auschwitz gefahren. Alles, was wir an jenem Tag sahen und verstanden, war schlimmer als der schlimmste Albtraum, den wir uns je vorstellen konnten. Es ist unmöglich, die Atmosphäre dieses Ortes im Studio nachzubauen. Es ist der größte Friedhof der Welt. Das spürt man, wenn man da ist. Man sieht die Atmosphäre des Ortes in den Augen unserer Hauptdarsteller Lena Dunham und Stephen Fry. Wir haben jedem Mitglied des Ensembles und der Filmcrew geführte Besichtigungen und Literatur zu Auschwitz angeboten. Alle wollten so viel wie möglich darüber lernen, bevor wir dort arbeiteten. Wir konnten sehen, wie respektvoll die Gedenkstätte von den Menschen behandelt wird, die mit ihrer Erhaltung betraut sind, und wir wollten ihr auch so viel Respekt erweisen wie möglich. Niemand lachte, niemand machte Witze, niemand sprach laut, niemand rannte – alles Dinge, die ein Filmteam normalerweise tun würde. Alle wussten, das wäre hier unangemessen.“
 
        Mein Mann und ich nahmen unsere Tochter Gypsy und unsere fast sechzehnjährige Enkelin Orly Rose mit zur Premiere von „Treasure“ nach Berlin. Orly Rose, die Filme dreht und Regisseurin werden will, seit sie zehn ist, war ganz begeistert.
 
        Meine Tochter sagte, nach der Berlinale wollten sie und Orly Rose nach Auschwitz. „Ich komme mit“, sagte ich. „Das wusste ich“, sagte sie.
 
        Wir flogen wenige Tage nach der Berlinale von Berlin nach Kraków. Am nächsten Morgen saßen wir in einem Auto auf dem Weg nach Auschwitz. Wir sprachen nicht viel im Wagen. Ich glaube, wir dachten jede für sich über die Welt nach, die wir gleich betreten sollten.
 
        Es wurde einer der emotionalsten Tage meines Lebens. Hier waren wir: die drei Generationen nach meiner Mutter und meinem Vater. Wir drei, Mutter, Tochter, Enkelin, standen nebeneinander, Schulter an Schulter. Wir ließen unsere Familie – die Familie, die ein Teil von uns ist, die wir nie kennengelernt haben, die Babys, die Teenager, die Männer und Frauen, die Familie, die zu uns gehört – wissen, dass wir sie lieben und nie vergessen werden.
 
        Im Auto auf dem Weg zurück ins Hotel sprachen wir wieder nicht viel. Es gab zu viel Stoff zum Nachdenken, zu viel aufzunehmen.
 
        Ein paar Monate später fragte ich Orly Rose, welche Gefühle sie mit dem Tag in Auschwitz verbindet. Sie hatte sehr lange sehr viel über die Shoah im Allgemeinen und Auschwitz im Besonderen recherchiert und gelesen, bevor wir hinfuhren. „Ich weiß noch, als wir ankamen, dachte ich: ‚Jetzt bin ich tatsächlich hier‘, aber ich spürte das Gewicht des Ortes noch nicht wirklich“, sagte sie.
 
        „Ich hatte schon gewusst, dass die Nazis die persönlichen Wertgegenstände der Juden gestohlen hatten, aber es gab zwei große Haufen gestohlener Dinge, die mich wirklich bewegt haben: der Berg Brillen und der Stapel Töpfe und Pfannen. Ich dachte an all die Mahlzeiten, die in diesen Töpfen und Pfannen gekocht wurden, Essen für Feiertage oder für Schabbes, für einen Tisch voller Kinder oder für ein feines Abendessen oder für jemandes Leibgericht. Und als ich die Brillen sah, stellte ich mir einen sehr ordentlichen und gepflegten Juden in einem altmodischen Mantel vor, und bei der Vorstellung musste ich beinahe laut losweinen. Das hat mich wirklich getroffen: der Gedanke, dass ein echter Mensch diese Brille jeden Morgen vom Nachttisch genommen und aufgesetzt hat. Dass dieser Mensch sie geputzt und gepflegt hat, und jetzt lagen all diese Brillen vor mir, in diesem Kontext.“
 
        Meine Tochter und ich hatten zuvor schon über unseren Tag in Auschwitz gesprochen. Sie hatte befürchtet, ihre Gedanken nach den Aufregungen Berlins und der Berlinale nicht ausreichend zur Ruhe bringen zu können.
 
        „Ich war dankbar für den ruhigen, bedächtigen Eingang in die Gedenkstätte“, sagte sie. „Es war sehr still. Mit dir da zu sein war so wichtig. Du konntest mir zeigen, wo Opas Baracke lag, wo die von Oma. Die Kinderbaracken waren erschreckend und haben mir fast das Herz gebrochen. Die Altersgrenze war zwölf Jahre. Mein ältester Sohn war da gerade zwölf. Er wäre von seinem jüngeren Bruder getrennt worden. Das hätte ihn zerrissen. Ich war nach dem Besuch todtraurig. Auf der Fahrt zurück ins Hotel fuhren wir durch so schöne Landschaften mit prächtigen Häusern. All diese Menschen müssen gewusst haben, was in Auschwitz und Birkenau passierte, aber niemanden schien es zu kümmern. Sie haben anscheinend gedacht, dass es ganz in Ordnung war, unaufhörlich so viele Menschen wie nur möglich gnadenlos zu ermorden und zu verbrennen.“
 
        ***
 
        Meine Mutter sagte oft: „Sie können dir alles wegnehmen, aber wenn sie dein Herz nehmen, könntest du ebenso gut tot sein.“ Ich wusste nicht, wer „sie“ waren, aber ich wusste, sie waren keine guten Menschen. Die Wahrheit ist: Sie waren ganz gewöhnliche Menschen.
 
        Tausende und Abertausende gewöhnlicher Menschen waren nötig, um Millionen Menschen zu transportieren, zu terrorisieren, zu foltern und zu töten. Diese gewöhnlichen Menschen waren Lokführer, Lokschaffner, Büroangestellte, Reinigungskräfte, Ärzte, Rechtsanwälte, Buchhalter, Lehrer, Techniker, Ingenieure. Diese gewöhnlichen Menschen waren Väter und Mütter, Ehemänner, Söhne, Neffen, Nichten, Onkel, Tanten, Ehefrauen und Töchter.
 
        Auch Priester schauten weg. Ganze Familien schauten weg. Ganze Städte schauten weg. Ganze Länder schauten weg.
 
        Deutsche Ärzte traten scharenweise der NSDAP bei. Sie arbeiteten in Todeslagern und vollführten groteske und sinnlose Experimente an jüdischen Männern, Frauen und Kindern. Die Ärzte schrieben liebevolle Briefe an ihre Frauen, erkundigten sich nach ihren eigenen Kindern und achteten darauf, dass ihre Kinder auch ihre Hausaufgaben machten. Oft beschrieben die Ärzte in allen Einzelheiten die köstlichen Mahlzeiten und die guten Weine, die sie gerade zu sich genommen hatten.
 
        Sie erwähnten nie, was sie tagsüber taten, und ich weiß nicht, ob ihre Frauen je danach fragten.
 
        Den Ärzten und den Lokführern, den Büroangestellten und den Lehrern und Hunderttausenden anderen Menschen war es gleichgültig, dass Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Sie betrachteten sie nicht als Menschen. Sie glaubten Hitlers Propaganda und sahen Juden als Ungeziefer.
 
        Gleichgültigkeit ist der direkte Weg zum Hass. Es ist so leicht, gleichgültig zu sein. Gleichgültig anderen Menschen gegenüber, die womöglich anders sind als wir. Die womöglich etwas anderes glauben, eine andere sexuelle Orientierung haben, eine andere Sprache sprechen. Für gewöhnliche Menschen ist es so leicht, anderen gewöhnlichen Menschen gegenüber gleichgültig zu sein, dem Schmerz anderer Menschen, den Komplexitäten anderer Menschen gegenüber. Gleichgültigkeit gleitet erstaunlich leicht in Hass über.
 
        Wir müssen jede Neigung zur Gleichgültigkeit bekämpfen. Wir müssen uns umeinander sorgen und kümmern, um unsere Nachbarn, um unsere Angehörigen und um Fremde. Wir müssen einander zeigen, dass wir einander wichtig sind. Dass andere Menschen zählen. Wir müssen uns informieren über die Geschichte des Hasses und seine katastrophalen Folgen.
 
         
          Aus dem Englischen von Ingo Herzke, Hamburg
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        AUSCHWITZ IM SYSTEM DER SS-KONZENTRATIONSLAGER
 
         Nikolaus Wachsmann 
 
        Es ist unmöglich, sich Hitlers Deutschland ohne Lager vorzustellen. Die Lager waren wesentliche Elemente der Diktatur; dort wurden diejenigen diszipliniert, bestraft, misshandelt, ausgebeutet oder getötet, die aus politischen, sozialen oder rassistischen Gründen als Bedrohung für die mythische „Volksgemeinschaft“ betrachtet wurden. Im gesamten NS-Gebiet gab es Tausende Lager für die vielen verschiedenen Ausgegrenzten, von Kriegsgefangenen bis zu unangepassten Teenagern, von „Fremdarbeitern“ bis zu Sinti und Roma. 01  Das NS-Reich war ein Reich der Lager. 02  
 
        Unter all diesen nationalsozialistischen Lagern sticht eines besonders hervor: Auschwitz. Es war das größte und tödlichste Lager von allen, mindestens 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet, darunter etwa eine Million Juden. 03  Auschwitz war das einzige Lager, das gleichzeitig als riesiges Zwangsarbeits- und Todeslager des Holocaust fungierte. Und nur in Auschwitz ermordete die SS Jüdinnen und Juden aus ganz Europa. 04  Auch aufgrund dieser geografischen Reichweite nimmt Auschwitz eine besondere Stellung im Gedächtnis der Nachkriegszeit ein und ist zu dem Symbol für die Verbrechen des Nationalsozialismus und ganz allgemein für Unmenschlichkeit geworden.
 
        Selbst in der nationalsozialistischen Landschaft des Terrors hebt Auschwitz sich ab. Dennoch stand es nicht allein. Allzu oft wird Auschwitz als eine Welt für sich dargestellt, getrennt vom historischen Kontext. 05  Doch Auschwitz war tief eingebettet in die Strukturen des Dritten Reichs. Es war nicht losgelöst von allem anderen, sondern zum Beispiel eng mit kommunalen Behörden, privatwirtschaftlichen Unternehmen, Regierungsstellen und der Polizei verflochten. Und vor allem war es ein integraler Bestandteil des Systems der SS-Konzentrationslager.
 
        Konzentrationslager verkörperten den Geist des Nationalsozialismus wie keine andere Einrichtung im Dritten Reich, sie bildeten ein eigenes System der Unterdrückung, mit einer eigenen Organisation, eigenen Regeln und eigenem Personal und sogar einer eigenen Abkürzung: In offiziellen Dokumenten wurden sie oft als „KL“ bezeichnet. Das in den ersten Jahren von Hitlers Herrschaft in Deutschland geschaffene KL-System wurde im Zweiten Weltkrieg, als die Nationalsozialisten ganz Europa mit Terror überzogen, immer weiter ausgebaut und erweitert. Insgesamt richtete die SS 27 Stammlager und über 1100 angegliederte Außenlager ein, wobei die Zahlen im Laufe der Zeit stark schwankten, weil alte Lager geschlossen und neue eröffnet wurden. Sie dienten vielen verschiedenen Zwecken: In den Vorkriegsjahren nutzte die SS sie als Umerziehungslager, zur Abschreckung, als Reservoir für Zwangsarbeiter und als vermeintliche Besserungsanstalten. Im Laufe des Krieges kamen dann Hinrichtungen, Menschenversuche und die massenhafte Vernichtung hinzu. 06  
 
        ERFINDUNG DES SS-KONZENTRATIONSLAGERS
 
        Die Geschichte des KL-Systems beginnt nicht mit Auschwitz. Als die ersten Häftlinge 1940 in Auschwitz eintrafen, bestand das erste SS-Lager in Dachau bereits seit über sieben Jahren. Es war im März 1933 auf Veranlassung von Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS und damaligen Polizeipräsidenten von München, eingerichtet worden. Vorkriegslager wie Dachau prägten die Struktur späterer Lager wie Auschwitz entscheidend mit.
 
        Nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler 1933 ging es der nationalsozialistischen Führung zunächst vor allem um die Sicherung ihrer Macht. Die rasche Koordinierung von Staat und Gesellschaft wurde von einem Sturm der politischen Gewalt begleitet, der zeitweise rund 200000 tatsächliche und vermeintliche politische Gegner erfasste. Zehntausende wurden verhaftet, vor Gericht gestellt und in Strafanstalten inhaftiert. Die meisten Verhaftungen entbehrten jeder rechtlichen Grundlage; die Inhaftierten wurden nicht aufgrund tatsächlicher oder angeblicher illegaler Handlungen festgehalten, sondern allein wegen ihrer Identität – als mutmaßliche Gegner der neuen Ordnung.
 
        Die NS-Führung hatte für diesen Ausbruch des gesetzlosen Terrors keine konkreten Vorbereitungen getroffen. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, mussten sie das NS-Konzentrationslager erst noch erfinden. Es gab keinen Prototypen und keine nationale Koordination, dafür aber umso mehr Verwirrung, Improvisation und lokale Aktivitäten in Hunderten hastig eingerichteten Lagern. Diese frühen Lager hatten alle möglichen Formen und Größen, sie wurden von verschiedenen Behörden geleitet, nach unterschiedlichen Regeln und unter unterschiedlichen Bedingungen. Das Ziel war jedoch bei allen gleich: Sie sollten dabei helfen, die deutsche Opposition, insbesondere die linke, zu zerschlagen. Die Lager entstanden also als innenpolitische Waffe, und die meisten Häftlinge waren 1933 Kommunisten. Ohne die Lager wäre es dem neuen Regime nicht möglich gewesen, sich so rasch zu etablieren. 07  
 
        Doch noch war die Zukunft der nationalsozialistischen Lager nicht festgelegt. Es gab keine einheitliche Regelung, wer sie betreiben und wie man die Häftlinge behandeln sollte. Es war noch nicht einmal klar, ob die Lager bleiben oder wieder verschwinden würden. Ihre Auflösung schien zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Ende 1933 waren nur noch einige Dutzend Lager in Betrieb; die meisten waren schon wieder geschlossen worden. Sie hatten ihre Aufgabe erfüllt, die Opposition zu zerschlagen. Da das Regime nun die Zügel fest in der Hand hielt, argumentierten einige ranghohe Nationalsozialisten, die Lager würden nicht mehr gebraucht. 08  In Zukunft, so glaubten sie, würde die autoritäre nationalsozialistische Justiz genügen, um die Diktatur zu stützen. 09  
 
        Doch entgegen dieser Ansicht wurden die Konzentrationslager zum festen Bestandteil des NS-Staates. Zunächst wurde entschieden, wer die Lager betreiben sollte. Im Sommer 1934 hatte Himmler nicht nur die Kontrolle über die politische Polizei (Gestapo) erlangt, sondern auch über die verbliebenen Lager. Koordiniert wurden die Lager von SS-Gruppenführer Theodor Eicke, den Himmler zum Inspekteur der Konzentrationslager ernannte. Eickes Vorbild für das entstehende SS-Lagersystem war Dachau – das Lager, das er selbst eine Zeit lang geleitet und das bisher die meisten Todesopfer gefordert hatte. Der dort entwickelte Ansatz des extralegalen Terrors – die Polizei (zuständig für Verhaftungen) und die SS (zuständig für das Lager) unterstanden beide Himmler – wurde auf ganz Deutschland übertragen. Mit Himmler als Zuständigem entschied Hitler 1935, dass das KL-System bestehen bleiben sollte. Während Hitler öffentlich auf Distanz blieb und nie einen Fuß hineinsetzte, unterstützte er hinter den Kulissen die Lager als unverzichtbares Instrument der NS-Herrschaft. 10  
 
        Nachdem das Fortbestehen des KL-Systems gesichert war, wurde es in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre umstrukturiert und erweitert. Die während der Machtübernahme eilig eingerichteten Lager wurden durch neue, große und eigens zu diesem Zweck gebaute Anlagen ersetzt. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 betrieb die SS sechs Konzentrationslager, die mit Ausnahme von Dachau (das massiv umgebaut wurde) erst 1936 oder später errichtet worden waren. 11  Gleichzeitig stieg die Zahl der Häftlinge von weniger als 4000 im Sommer 1935 auf über 21000 im Spätsommer 1939 an. Mit der steigenden Zahl der Häftlinge änderte sich auch ihre Zusammensetzung; die linken deutschen politischen Häftlinge bildeten nun nicht mehr die Mehrheit. Das hing vor allem mit groß angelegten Polizeirazzien zusammen, die gegen „Berufsverbrecher“ und „Asoziale“ (ein Sammelbegriff für gesellschaftliche Außenseiter) gerichtet waren. Auch die nationalsozialistische „Rassenpolitik“ zeigte Auswirkungen auf die Lager. Die Zahl der deutschen Juden in den Konzentrationslagern war zunächst gering, doch das änderte sich 1938 – vor allem nach den Novemberpogromen, in deren Gefolge etwa 26000 jüdische Männer nach Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen verschleppt wurden. 12  
 
        VERMÄCHTNIS DER VORKRIEGSLAGER
 
        Zwischen den SS-Lagern der Vorkriegszeit und den späteren Lagern wie Auschwitz gibt es vor allem in Hinblick auf die Todesrate gravierende Unterschiede. Während des Krieges war der Tod in den Lagern allgegenwärtig. Im Gegensatz dazu waren sie vor dem Krieg noch kein Ort des massenhaften Sterbens. Trotz aller Qualen und Entbehrungen überlebten weit mehr Häftlinge, als dass Häftlinge starben. Tatsächlich wurden viele wieder freigelassen – gebrochen und zerschunden nach Wochen, Monaten oder Jahren der Misshandlung, aber frei und am Leben. Zu ihnen gehörten viele jüdische Männer, die im November 1938 inhaftiert worden waren. Zu diesem Zeitpunkt verfolgte das NS-Regime noch nicht das Ziel, die deutschen Jüdinnen und Juden massenhaft zu inhaftieren oder zu ermorden; sie wurden schikaniert und terrorisiert, damit sie auswanderten. 13  Gleichwohl kann man Auschwitz nicht verstehen, wenn man nicht weiß, was davor war. 14  Die Vorkriegslager bildeten das Fundament für die späteren Lager, die, wie es die Historikerin Jane Caplan formulierte, vor dem noch nie Dagewesenen da gewesen waren. 15  
 
        In räumlicher Hinsicht bestand das Vorkriegslager aus einem leicht zu überwachenden Häftlingsbereich mit Barackenreihen, der meist von Stacheldraht, Türmen und Gräben umschlossen und nach außen hin von SS-Unterkünften, Büros und Werkstätten umgeben war. In verwaltungstechnischer Hinsicht waren alle Lager der Inspektion der Konzentrationslager (IKL) unterstellt, die 1942 als Amtsgruppe D in das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (WVHA) eingegliedert wurde. Jedes Lager wurde von Männern einer speziellen Gliederung der SS, den SS-Totenkopfverbänden, bewacht. Diese Lager-SS bestand aus der Wachtruppe, die den Außenbereich sicherte, und dem Kommandanturstab, der in fünf Hauptabteilungen unterteilt war und das Lager betrieb. 16  Damit war das grundlegende Organisationsmodell für spätere Lager geschaffen.
 
        Die SS-Männer, die dieses Modell später auf Auschwitz übertrugen, hatten jahrelang im KL-System gedient – angeführt vom ersten Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß, der 1934 in die Lager-SS eingetreten und in Dachau schnell aufgestiegen war. 17  Als Höß 1940 beauftragt wurde, im besetzten Polen das Lager Auschwitz zu errichten, begleiteten ihn mehrere altgediente Lager-SS-Männer. Insgesamt hatten vier der fünf Schutzhaftlagerführer des Stammlagers Auschwitz ihre Laufbahn 1933/34 in Dachau begonnen. 18  Wie Höß hatten sie das Denken und die Haltung der SS in den Lagern der Vorkriegszeit verinnerlicht. Sie betrachteten die Häftlinge als Feinde, die gnadenlos vernichtet werden mussten, und kannten sich mit den offiziellen Strafen wie der Prügelstrafe genauso gut aus wie mit spontaner Misshandlung und Folter.
 
        Auch die Welt der Häftlinge war durch die Koordination der Vorkriegslager standardisiert worden. Ihr Aussehen war mit der gestreiften Häftlingsuniform und farbigen Abzeichen in Dreiecksform – zur Kenntlichmachung der Haftgründe – vorgeschrieben. Der Tagesablauf, der mit dem Morgenappell begann, war streng geregelt. Und es gab eine klare Häftlingshierarchie: Ganz unten waren fast immer Juden und andere Menschen, die aus rassistischen Gründen zu Außenseitern abgestempelt worden waren, während einzelne nicht-jüdische Deutsche an der Spitze standen. Der Einsatz ausgewählter Häftlinge als sogenannte Kapos, die Macht über Mitinsassen ausübten, war bei Kriegsbeginn fest etabliert und ermöglichte einer relativ kleinen Gruppe von SS-Männern die Kontrolle über große Lager. Höß brachte das Kapo-System nach Auschwitz mit: Vor der Eröffnung des Lagers holte die SS 30 Häftlinge aus Sachsenhausen, die bei der Einführung des ihnen vertrauten Systems helfen sollten. Einige von ihnen nahmen den ersten Massentransport polnischer Häftlinge am 14. Juni 1940 in Empfang und vermittelten den Ankömmlingen mit brutaler Gewalt gleich einen ersten Eindruck von den Zuständen im Lager. 19  
 
        KRIEG UND KL-SYSTEM
 
        Die Veränderung in den Konzentrationslagern war bereits in der ersten Phase des Krieges von 1939 bis 1941 dramatisch. Die Häftlingszahlen schossen in die Höhe, von etwas mehr als 20000 auf 80000 Anfang 1942. Die Polizei schickte mehr deutsche Verdächtige in die Lager, fest entschlossen, abweichendes Denken und Handeln an der Heimatfront auszumerzen. Noch gravierender waren jedoch die Massenverhaftungen von Menschen aus anderen Ländern. Vor dem Krieg waren die Häftlinge in den Lagern größtenteils Deutsche. Das änderte sich, als Deutschland über seine Nachbarn herfiel. Immer mehr Angehörige anderer Nationen wurden in die Lager verschleppt, zuerst aus Polen, dann aus der Sowjetunion und aus ganz Europa. 1944/45 stellten deutsche Staatsangehörige im KL-System nur noch eine kleine Minderheit.
 
        Mehr Häftlinge bedeuteten auch mehr Lager. Anfang 1942 kontrollierte die SS 13 Konzentrationslager, 1939 waren es nur sechs gewesen. Vier der neuen Lager befanden sich in besetzten Gebieten, darunter Auschwitz als das bei Weitem größte. Mit seiner Lage im östlichen Oberschlesien, das nach dem Überfall auf Polen ins Deutsche Reich eingegliedert worden war, hatte Auschwitz schon früh die Aufgabe, den polnischen Widerstand zu brechen. Bis Ende 1940 waren knapp 8000 Männer dorthin gebracht worden, fast alle waren polnische politische Gefangene. In den kommenden Jahren sollten noch viele weitere Polen folgen und im Lager extremer Gewalt, Krankheit und Tod ausgesetzt sein. 20  
 
        In den ersten Kriegsjahren wurde die Zwangsarbeit im KL-System immer qualvoller, die Gewalt immer tödlicher und die Lebensbedingungen aufgrund von Überbelegung, Hunger und Epidemien immer schlechter. 1938, dem Jahr mit der höchsten Todesrate vor dem Krieg, kamen etwa 1300 Häftlinge in den Lagern ums Leben, 1940 starben mindestens 14000. Noch viel mehr verloren ihr Leben 1941, dem Jahr, in dem aus dem Massensterben eine systematische Massenvernichtung wurde und zwei zentral organisierte Tötungsprogramme ihren Anfang nahmen. Das erste mit dem Codenamen „14f13“ galt kranken und nicht mehr arbeitsfähigen Häftlingen und dehnte das „Euthanasie“-Programm der Nazis auf die Konzentrationslager aus. Häftlinge wurden aus Lagern wie Auschwitz in „Euthanasie“-Mordzentren gebracht und dort vergast. Zwischen Frühjahr 1941 und Frühjahr 1942 wurden etwa 6500 männliche und weibliche Lagerinsassen auf diese Weise ermordet. 21  Das zweite Programm mit dem Codenamen „14f14“ kostete noch mehr Menschen das Leben und wurde dieses Mal direkt in den Lagern durchgeführt. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 durchsuchten die NS-Behörden Kriegsgefangenenlager auf deutschem Boden nach sowjetischen „Kommissaren“ und anderen politisch Verdächtigen, um sie in die Konzentrationslager zu schicken und dort gleich nach ihrer Ankunft zu ermorden. Im Sommer 1942 waren bereits über 30000 sowjetische Soldaten in verschiedenen Konzentrationslagern hingerichtet worden, darunter auch etwa 600 Männer, die im September 1941 im Stammlager Auschwitz beim ersten massenhaften Einsatz von Zyklon B vergast wurden. 22  
 
        Weitere Häftlinge starben im Rahmen eines von Himmler 1941 ersonnenen Plans, bei dem eine große Zahl sowjetischer Kriegsgefangener deutsche Siedlungen im besetzten Osten errichten sollten. Letztendlich kamen weit weniger Zwangsarbeiter an, als Himmler gehofft hatte, und seine Pläne wurden verworfen. Dennoch wurden im Herbst 1941 Transporte mit sowjetischen Kriegsgefangenen in die Lager und vor allem nach Auschwitz geschickt. Im Oktober 1941 trafen dort rund 10000 Kriegsgefangene ein, die zur Zwangsarbeit eingesetzt werden sollten. In Erwartung weiterer Massentransporte sowjetischer Gefangener, die dann jedoch ausblieben, mussten die Häftlinge damit beginnen, im nahe gelegenen Birkenau ein riesiges neues Lager zu errichten. 23  Auschwitz wuchs rasch, Anfang 1942 war es mit fast 12000 Häftlingen bereits der zweitgrößte KL-Komplex nach Mauthausen. Die Zahlen wären noch viel höher gewesen, wenn nicht so viele Häftlinge gestorben wären. Unter den Opfern waren auch knapp 8000 sowjetische Kriegsgefangene, die weniger als drei Monate in Auschwitz überlebt hatten. 24  
 
        ÖKONOMIE UND VERNICHTUNG
 
        Während der zweiten Kriegsphase (1942–1944) wurde aus der systematischen Massentötung in Konzentrationslagern ein Genozid. Zwischen Sommer 1941 und Sommer 1942 wurde die Vernichtung der europäischen Juden zum erklärten Ziel der deutschen Politik, und die Konzentrationslager trugen bald ihren Teil dazu bei. In den ersten Kriegsjahren hatte das KL-System noch eine Nebenrolle bei der Judenverfolgung gespielt, Anfang 1942 stellten Jüdinnen und Juden weniger als 5000 der insgesamt 80000 KZ-Insassen. In den Jahren 1942/43 wurden neue Konzentrationslager für Juden eingerichtet, darunter Zwangsarbeitslager im Baltikum und im besetzten Polen sowie Durchgangslager in Westeuropa. Unterdessen entwickelte sich Auschwitz neben seiner Funktion als Konzentrationslager langsam zum maßgeblichen Todeslager des Holocaust.
 
        Die Massendeportationen von Jüdinnen und Juden aus Polen, aber auch aus anderen Ländern, nach Auschwitz begannen im Frühjahr 1942. Bereits im Sommer hatte die SS dort eine tödliche Routine entwickelt: 25  Die meisten Juden wurden gar nicht erst als Häftlinge registriert. Nach der sogenannten Selektion durch SS-Männer bei der Ankunft wurden die als nicht arbeitsfähig Eingeteilten – Kinder, Alte, Kranke sowie Mütter mit kleinen Kindern – direkt in die Gaskammern in Birkenau gebracht. Die anderen kamen zu den Lagerinsassen, um Zwangsarbeit zu verrichten. 26  
 
        Auschwitz veränderte sich durch den Holocaust radikal. Schon bald stellten Juden einen Großteil der Insassen, genau wie in all den anderen Konzentrationslagern in Osteuropa. Zwar gab es immer noch andere Häftlinge, darunter viele politische Gefangene aus Polen und anderen Ländern sowie Sinti und Roma, die 1943 in großer Zahl eintrafen. Doch die Juden bildeten die größte Gruppe, obwohl die registrierten jüdischen Häftlinge selten länger als einige Monate überlebten. Gleichzeitig rückten Frauen stärker in den Mittelpunkt. Jahrelang waren weibliche Häftlinge im KL-System eher selten, doch das änderte sich während des Holocaust, als immer mehr jüdische Frauen in die Lager verschleppt wurden. Ende 1944 waren etwa 28 Prozent aller Häftlinge weiblich, darunter auch Tausende von Kindern. Diese Entwicklung war in Auschwitz besonders ausgeprägt: Ein Frauenlager wurde bereits im Frühjahr 1942 eingerichtet, es fasste Anfang September kurzzeitig über 40 Prozent aller Gefangenen.
 
        Auschwitz dominierte das KL-System in Kriegszeiten so, wie Dachau das System in den ersten Jahren der NS-Herrschaft dominiert hatte. Dabei unterschied sich Auschwitz nicht völlig von den anderen Lagern, auch dort mussten Menschen hungern, wurden misshandelt und starben in Massen. Doch in Auschwitz war alles noch extremer. Schon hinsichtlich seiner Größe war kein anderes Lager mit Auschwitz vergleichbar. Im September 1942 betrug die durchschnittliche tägliche Häftlingszahl im gesamten KL-System 110000 Personen; schätzungsweise 34000 von ihnen waren in Auschwitz interniert, wo sie von etwa 2000 SS-Männern bewacht wurden. Auschwitz wirft einen noch viel größeren Schatten, wenn man die Zahl der Todesfälle betrachtet. Nach seinerzeit geheimen SS-Zahlen starben alleine im August 1942 insgesamt 12832 registrierte Häftlinge im gesamten KL-System; fast zwei Drittel von ihnen – 6829 Männer und 1525 Frauen – kamen in Auschwitz um, wo im selben Monat weitere 35000 Juden gleich nach ihrer Ankunft vergast wurden, ohne jemals offiziell als Häftlinge aufgenommen worden zu sein.
 
        Zuvor hatten Konzentrationslager kleinen Städten geglichen. Auschwitz mit seinen vielen Außenlagern und seiner gewaltigen Ausdehnung wurde nun zu einer Art Großstadt. Im November 1943 teilte die SS Auschwitz wegen seiner Größe in drei Teile mit jeweils eigenen Kommandanten. Auschwitz I war das alte Stammlager, Auschwitz II bestand aus dem Lager Birkenau (mit neu gebauten Gaskammern und Krematorien), und Auschwitz III umfasste Außenlager, die über Ostschlesien verteilt waren (14 im Frühjahr 1944). Das größte Außenlager war Monowitz, das Ende Oktober 1942 nahe einem Gelände eröffnet wurde, auf dem eine riesige Fabrik der IG Farben für synthetischen Treibstoff und Kautschuk entstand. Anfang 1944 befanden sich dort etwa 7000 Häftlinge, die große Mehrheit davon Juden. 27  
 
        Das Wachstum der Außenlager war typisch für das KL-System in der zweiten Hälfte des Krieges, als wirtschaftliche Überlegungen zunehmend dominierten. Die SS hatte die Ausbeutung der Häftlinge seit den späten 1930er Jahren vorangetrieben, wobei zunächst die Arbeit in Steinbrüchen und Ziegelwerken zur Lieferung von Baustoffen für Deutschland im Vordergrund stand. Als der Krieg voranschritt, verlagerte sich der Fokus der Zwangsarbeit vom Bau deutscher Städte und Siedlungen auf die Mobilisierung von Ressourcen für den Krieg. Ursprünglich wollte Himmler die Kriegsproduktion in die Stammlager verlegen, doch am Ende wurden die Häftlinge meist in neue Außenlager geschickt, in die Nähe von Fabriken und Baustellen. Meistens ging es um Bauprojekte – Tunnel mussten gegraben, Gräben ausgehoben, Schutt geräumt und Bunker gebaut werden –, die Häftlinge wurden aber auch in zahlreichen Produktionsstätten eingesetzt, etwa zur Herstellung von Waffen oder Munition. Ende 1944 befanden sich mehr Häftlinge in Außenlagern als in Stammlagern. 28  
 
        Betrachtet man das KL-System als Ganzes, wurde die Entwicklung zwischen 1942 und 1944 von zwei wesentlichen Faktoren bestimmt: Ökonomie und Vernichtung. Das mag zunächst wie ein Widerspruch klingen. Wenn das Regime auf Zwangsarbeit angewiesen war, warum ermordete es dann die Juden? Doch für überzeugte Nationalsozialisten gab es diesen Widerspruch nicht. Ökonomie und Vernichtung waren zwei Seiten einer Medaille, beides war für den Sieg erforderlich: Um den Krieg zu gewinnen, musste man erbarmungslos alle vermeintlichen Bedrohungen beseitigen und sämtliche anderen Kräfte mobilisieren. Im Fall der als arbeitsfähig eingestuften Juden brachten die Nazis beide Ziele mit dem Konzept der „Vernichtung durch Arbeit“ zusammen, das in Auschwitz und andernorts praktiziert wurde. Für Juden, die zur Zwangsarbeit bestimmt wurden, bedeutete dies, dass sie vorübergehend am Leben blieben; allerdings war nicht vorgesehen, dass sie überlebten. 29  
 
        Seinen mörderischen Höhepunkt erreichte Auschwitz im späten Frühjahr und Sommer 1944. Als Auschwitz 1942 zum Holocaust-Todeslager wurde, war es noch nicht das tödlichste dieser Lager. Weiter östlich, im sogenannten Generalgouvernement, wurden unter dem Kommando des SS- und Polizeiführers im Distrikt Lublin, Odilo Globocnik, drei weitere Todeslager eingerichtet: Belzec, Sobibor und Treblinka. Im Gegensatz zu Auschwitz, das immer mehrere Funktionen hatte, dienten diese Lager nur einem einzigen Zweck: möglichst viele Juden innerhalb kürzester Zeit zu ermorden. 1942 gab es in diesen Globocnik-Lagern rund 1,5 Millionen Opfer, während es in Auschwitz 190000 waren. 30  Erst später – nachdem der Großteil der polnischen Jüdinnen und Juden getötet worden war, die Globocnik-Lager geschlossen und fast alle verbliebenen Ghettos und Arbeitslager in den von den Nationalsozialisten besetzten Ostgebieten aufgelöst worden waren – wurde Auschwitz zum Epizentrum des Holocaust.
 
        Seinen Gipfel erreichte der Massenmord nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Ungarn im März 1944. Die Besatzung war für die dortigen Jüdinnen und Juden eine Katastrophe. Bereits im Mai 1944 wurde mit Massendeportationen begonnen. Als diese auf Intervention des ungarischen Reichsverwesers Miklós Horty im Juli 1944 gestoppt wurden, waren bereits mindestens 430000 Juden nach Auschwitz deportiert worden. In weniger als drei Monaten waren damit mehr Juden nach Auschwitz gekommen als in den gesamten zwei Jahren zuvor. Die Auschwitz-SS selektierte etwa 110000 Juden aus Ungarn für die Zwangsarbeit; manche wurden offiziell in Auschwitz registriert, manche starben zuvor in sogenannten Durchgangslagern, und viele wurden in andere Konzentrationslager geschickt. Die etwa 320000 Juden, die für nicht arbeitsfähig erklärt worden waren, wurden umgehend in der Tötungsmaschinerie Birkenaus ermordet. 31  
 
        DAS ENDE
 
        Das letzte Kapitel des KL-Systems fällt zusammen mit dem Ende des NS-Regimes 1944/45. Obwohl sich die Niederlage bereits klar abzeichnete, blieben die Lager bestehen. Tatsächlich wurde das KL-System größer, je näher sein Zusammenbruch rückte: Am 15. Januar 1945 zählte die SS 714211 registrierte Häftlinge in ihren Konzentrationslagern, während es im August 1944 noch 524286 gewesen waren. Die letzte Ausweitung des Lagersystems erfolgte vor allem innerhalb der alten deutschen Grenzen. Nachdem sich der geografische Schwerpunkt mit Auschwitz als neuem Zentrum 1942/43 in den Osten verlagert hatte, verschob er sich nun wieder zurück. Als die Alliierten immer weiter vorrückten, verlegte die SS ab Frühjahr 1944 mehr und mehr Insassen ins deutsche Kernland. Dies betraf bald auch Auschwitz.
 
        Als die sowjetischen Truppen am Nachmittag des 27. Januar 1945 Auschwitz und Birkenau erreichten, boten die Lager einen ganz anderen Anblick als noch wenige Monate zuvor. Die SS hatte viele Gebäude abgerissen oder zerstört, darunter auch die Gaskammern und Krematorien von Birkenau. Die Häftlingsbaracken, einst massiv überbelegt, waren weitgehend verlassen. Weniger als fünf Monate zuvor, im August 1944, hatten sich noch über 135000 Häftlinge im Lagerkomplex befunden. Als die Sowjets Auschwitz befreiten, waren nur noch um die 7500 übrig, die meisten krank und dem Tode nahe. In der zweiten Jahreshälfte 1944 waren Zehntausende in Lager weiter im Norden und Westen verlegt worden. Der Großteil der verbliebenen Männer, Frauen und Kinder wurde Mitte Januar im Rahmen der groß angelegten Räumung des Komplexes zwangsevakuiert. Die Häftlingsmärsche begannen am 17. Januar 1945, innerhalb von zwei Tagen waren mehr als drei Viertel aller Häftlinge unterwegs. Für viele war dies ihr Todesurteil. Niemand weiß genau, wie viele Häftlinge bei der Räumung der Konzentrationslager Anfang 1945 auf den vereisten Straßen und in den überfüllten Güterwaggons starben, doch es müssen mehrere Zehntausend gewesen sein, darunter schätzungsweise 15000 aus dem geräumten Lagerkomplex von Auschwitz. 32  
 
        Der Verlust von Auschwitz war ein schwerer Schlag für die SS. Aus ihrer Sicht war das Lager so etwas wie das Kronjuwel: das größte Konzentrationslager, das letzte verbliebene Todeslager und ein wichtiges Zentrum für Zwangsarbeit. Doch das Ende von Auschwitz bedeutete nicht das Ende des KL-Systems. Es hielt sich noch mehrere Monate, in denen die verbliebenen Lager riesige Komplexe bildeten, völlig überfüllt mit Häftlingen aus den evakuierten anderen Standorten. Anfang April 1945 unterhielt die SS noch zehn Stammlager und fast 400 Außenlager mit schätzungsweise 550000 Häftlingen, davon etwa 30 Prozent Juden. Erst im April und Anfang Mai 1945, als auch die letzten Regionen Deutschlands besetzt waren, brach das KL-System endgültig zusammen. In den Wochen vor der Kapitulation waren Häftlinge und SS ständig in Bewegung, da immer mehr Lager aufgegeben wurden. Die Todesmärsche hörten erst auf, als die Alliierten alle Lager erreicht hatten. 33  Es lässt sich unmöglich exakt sagen, wie viele Häftlinge zwischen Januar und Anfang Mai 1945 ums Leben kamen. Die Schätzung, dass 40 Prozent starben – also etwa 300000 Männer, Frauen und Kinder – dürfte jedoch nicht unrealistisch sein. Noch nie zuvor hatten so viele registrierte Häftlinge in so kurzer Zeit ihr Leben verloren.
 
        AUSCHWITZ IM SYSTEM DER LAGER
 
        Trotz seiner Ausnahmestellung war Auschwitz fest in das KL-System der Kriegszeit eingebunden. Das Lager war ähnlichen Regeln wie die anderen Lager unterworfen und unterstand denselben Behörden, in erster Linie der Inspektion der Konzentrationslager und ab 1942 dem WVHA. Die Verbindungen zwischen Auschwitz und den zentralen SS-Behörden führten zu einem ständigen Austausch von Personal, Häftlingen und Gütern mit anderen Lagern. Zu Beginn kam beispielsweise ein Großteil der Häftlingskleidung für Auschwitz – von der Unterwäsche bis zu den Holzschuhen – aus älteren Lagern wie Dachau und Sachsenhausen. 34  Später gingen viele Gütertransporte in die andere Richtung, da die Habseligkeiten der in Auschwitz ermordeten Juden – Schuhe, Kleidung, Kissen, Bettdecken und mehr – auf andere Lager verteilt wurden. Ende 1944 transportierte die SS dann Material und Maschinen aus Auschwitz ab, um sie in anderen Lagern zu nutzen. Dazu gehörten auch Teile der Krematorien, die in die Nähe von Mauthausen gebracht wurden, wo sie wieder aufgebaut werden sollten. 35  
 
        Auch die Mitglieder der Lager-SS wechselten häufig den Standort. Mit der Erweiterung von Auschwitz wurden die neu entstandenen Posten mit Lagerpersonal aus dem deutschen Kernland besetzt, darunter die ersten weiblichen Wachen, die aus Ravensbrück kamen. Ebenso ging das Personal aus Auschwitz den umgekehrten Weg durch Versetzung in andere Lager oder in die zentrale SS-Verwaltung. Auch der Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß gehörte dazu, er wurde Amtschef D I in der Amtsgruppe D im WVHA. Gegen Ende des Krieges wurde die Verteilung des SS-Personals vor allem durch den Vormarsch der Alliierten bestimmt. Im Zuge der Lagerräumung 1945 wurden mehr als 1000 ehemals in Auschwitz eingesetzte Personen in andere Konzentrationslager verlegt. Die Versetzung des Auschwitz-Personals in den letzten Monaten des Dritten Reichs brachte mörderisches Fachwissen in die anderen Lager. So errichtete etwa die SS von Ravensbrück kurz nach dem Eintreffen ehemaliger SS-Männer aus Auschwitz ab Januar 1945 eine Gaskammer. 36  Selbst nach seiner Auflösung warf Auschwitz noch einen dunklen Schatten auf das KL-System.
 
        Der ständige Austausch zwischen den Lagern betraf auch die Häftlinge. 37  So wurden im Herbst 1942, als Adolf Hitler darauf drängte, alle Juden im Deutschen Reich zu ermorden, jüdische Häftlinge aus mehreren Konzentrationslagern in den Osten nach Auschwitz deportiert. Auch in die andere Richtung rollten schon früh Lastwagen und Züge, die polnische Häftlinge von Auschwitz in den Westen brachten. Der Strom der Lagertransporte verwandelte sich 1944/45 in einen reißenden Fluss. War Auschwitz zuvor die Endstation für viele Häftlinge gewesen, kehrte sich die Richtung nun um. Die Überlebenden wurden letztlich in Lagern wie Dachau und Mauthausen oder auf den letzten Todesmärschen ins Nirgendwo befreit. Dies war gewissermaßen die letzte Konsequenz der Einbindung von Auschwitz ins KL-System: Die meisten Überlebenden von Auschwitz wurden nicht in Auschwitz selbst befreit, sondern weit entfernt von der „Hauptstadt des Holocaust“. 38  
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        GENDERSPEZIFISCHE PERSPEKTIVEN AUF SEXUALISIERTE GEWALT
 
        Das Beispiel des Sonderkommandos in Auschwitz
 
         Christin Zühlke 
 
        Die jiddischen Zeitzeugnisse des Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau (im Folgenden SK) sind ein frühes Zeugnis des Massenmordes an den Juden bereits aus der Zeit des Holocaust. Sie wurden 1943 und 1944 von den polnisch-jüdischen Gefangenen Zalmen Gradovski, Leyb Langfus und Zalmen Levental 01  heimlich verfasst, in Glas- und Metallbehältern in den Krematorienarealen vergraben und als „Megiles Oyshvits“ in den 1970er Jahren vom polnisch-jüdischen Historiker Ber Mark veröffentlicht. 02  Sechs der neun nach dem Krieg entdeckten Manuskripte wurden auf Jiddisch, die anderen auf Französisch und Griechisch verfasst. 03  Diese Augenzeugenberichte konzentrieren sich auf die Erfahrungen der SK-Gefangenen und ihre Eindrücke von den jüdischen Gefangenen und Deportierten, deren letzte Momente sie miterleben mussten. Sie können als subjektive, jüdische Perspektive und Dokumentation der nationalsozialistischen Gräueltaten gelesen werden.
 
        Die Zeugnisse des SK sind nicht nur Teil eines multilingualen Korpus der Holocaustliteratur, 04  sondern auch des mehrsprachigen SK-Kanons, zu dem unter anderem auch die Aufzeichnungen des slowakischen Überlebenden Filip Müller gehören. Erst in jüngster Zeit sind Forschende über eine historische Betrachtung dieser Texte hinausgegangen. Die Bedeutung des Jiddischen als Zugang zur jüdischen Perspektive der Opfer wird jedoch immer noch häufig vernachlässigt – was zeigt, wie erfolgreich die Täter bei der Ermordung der Jiddisch Sprechenden und der Auslöschung der jiddischen Welt waren. Jiddisch war die Alltagssprache vieler aschkenasischer Juden; die jiddische Kultur liefert den Kontext, um die jüdischen Perspektiven und Erfahrungen zu verstehen.
 
        Die Sonderkommandos waren von 1942 bis 1945 Teil des Zwangsarbeitssystems in Auschwitz. Etwa 2100 Gefangene wurden während dieser Zeit in den verschiedenen SKs zur Arbeit gezwungen, nur etwa 100 überlebten. Zu ihren Aufgaben in den Gaskammern und Krematorien gehörte es, bei der Entkleidung von Gefangenen und Deportierten zu helfen, Leichen zu den Verbrennungsöfen zu schleppen und Goldzähne zu ziehen. Während der Deportation der ungarischen Juden im Mai/Juni 1944 wuchs das SK auf etwa 900 Mitglieder an, seine größte Zahl. Die SK-Mitglieder waren unmittelbare Augenzeugen des Massenmords. 05  
 
        Der Verfasser der im Folgenden analysierten Textstellen, Leyb Langfus, wurde 1910 in Warschau geboren; er wurde Rabbiner in Maków Mazowiecki, als sein Vorgänger nach Warschau floh. Am 6. Oktober 1942 wurde er mit seiner Frau Dvoyre und seinem Sohn Shmuel nach Auschwitz deportiert, beide wurden höchstwahrscheinlich gleich bei ihrer Ankunft in Auschwitz ermordet. Langfus bemühte sich auch während seiner Arbeit im SK, die jüdischen Gebote, die Mitzwot, so gut wie möglich zu erfüllen. Andere SK-Gefangene konsultierten ihn, da er als religiöse Autorität galt. Er war einer der Anführer des gescheiterten Aufstands des SK vom 7. Oktober 1944; vermutlich wurde er am 26. November 1944 getötet, dem Datum des letzten Eintrags in seinen Aufzeichnungen. 06  
 
        „DI 3000 NAKETE“ – DEMÜTIGUNG UND BRUTALITÄT GEGEN JÜDISCHE FRAUEN
 
        Um die sexualisierte Gewalt gegen weibliche Gefangene und die Bandbreite der emotionalen Reaktionen der SK-Mitglieder auf ihre tägliche Arbeit zu veranschaulichen, werde ich im Folgenden Langfus’ Beschreibung „Di 3000 Nakete“ („Die 3000 Nackten“) 07  näher betrachten, in der über einen Vorfall Anfang 1944 berichtet wird: Vor dem Krematorium 2 werden von einem Fahrzeug nackte, weibliche, jüdische Gefangene entladen, als wären sie bloße Objekte und keine Menschen. Manche Frauen werden durch das Gewicht der auf sie fallenden Personen erstickt. Andere sind so erschöpft, dass sie übereinander liegen und nicht mehr stehen können. Wieder anderen hat der Aufprall auf den Boden ihre Körper zerquetscht. Diejenigen, die sich noch bewegen können, schleppen sich in den Bunker, die anderen werden vom herbeigeeilten SK getragen. Die Mitglieder des SK helfen den Frauen, die sich nicht selbstständig bewegen können, indem sie sie schnell und vorsichtig hineintragen, so Langfus in seinen Aufzeichnungen. Als diese Frauen in den Entkleidungsraum gebracht werden, ahnen sie, dass sie bald durch Gas ermordet werden.
 
        Dennoch kümmert sich das SK um sie. Die Gefangenen bringen einen Koksofen in den Entkleidungsraum, damit sich die Frauen aufwärmen können. Die meisten Frauen sind zu sehr in Gedanken versunken, zu traurig oder haben bereits aufgegeben, um sich in die Nähe des Ofens zu begeben. Einige schweigen, andere reden miteinander. Eine Frau erzählt, dass sie im Sommer aus Będzin deportiert wurde. Trotz des Hungers und der Zwangsarbeit ist sie gesund, weshalb sie hofft, überleben zu können. Acht Tage vor dem beschriebenen Ereignis wurde es Frauen aus mehreren Blocks verboten, im Freien zu arbeiten. Sie mussten sich in Block 25 vollständig ausziehen, alle wurden nackt und ohne Essen und Wasser eingesperrt, aufgeteilt auf drei Blöcke mit je 1000 Menschen. In der Nacht des dritten Tages wurde Brot in die Blöcke geworfen, ein etwa 1,4 Kilogramm schweres Brot für 16 Personen. Die Schwachen wurden in den Krankenbau gebracht, die übrigen erhielten normale Lagerkost und durften sich ausruhen. Die Frau aus Będzin beschreibt die Situation so: „Wenn sie uns in jenem Moment erschossen oder vergast hätten, wäre schon alles gut gewesen. Viele wurden ohnmächtig, viele andere fielen ins Koma. (…) Der Tod hat uns nicht abgeschreckt.“ 08  Drei Tage später, am achten Tag, müssen sich die Frauen erneut ausziehen und mehrere Stunden lang nackt und frierend draußen stehen, da der Block wieder verschlossen wird. Später werden sie auf die Wagen verladen und zum Krematorium gebracht.
 
        SEXUALISIERTE GEWALT IN DEN LAGERN
 
        „Sexualisierte Gewalt“ umfasst alle Gewalthandlungen, die sich gegen die intimsten Bereiche einer Person und damit gegen ihre körperliche, emotionale und geistige Integrität richten. 09  Wenn von sexualisierter Gewalt die Rede ist, denken viele zuerst an Vergewaltigungen, doch ist sehr viel mehr davon umfasst. Ihr Spektrum reicht von körperlichen, sexuellen Übergriffen bis hin zu emotional belastenden Erfahrungen wie erzwungener Nacktheit oder körperlichen Eingriffen wie Zwangssterilisationen. Es geht dabei nicht per se um sexuelle Handlungen, sondern um Machtdemonstrationen mit sexuellem Aspekt, zum Beispiel um Demütigungen. 
 
        In den NS-Lagern mussten sich alle Insassen nackt ausziehen, Frauen wie Männer. Diese Erfahrung machten alle Deportierten oder Gefangenen, aber nicht alle erlebten sexualisierte Gewalt in gleichem Maße. Der Zeitzeugenbericht „Di 3000 Nakete“ verdeutlicht, dass die Täter beabsichtigten, gezielt Frauen seelisch, körperlich und geistig zu zerstören. Sexualisierte Gewalt ist hier insofern eine stark genderspezifische Erfahrung – der besondere Missbrauch beruht auf dem Gender des Opfers. 10  Die Erniedrigung und Entmenschlichung der Opfer war ein wesentliches Element des KZ-Systems: Sexualisierte Gewalt zeigte die Macht der Täter und verstärkte ihre Männlichkeit. 11  Die „culture of cruelty“ 12  und die NS-Ideologie der Täter „normalisierten“ jegliche Gewalt gegen den Feind, insbesondere gegen Juden und Jüdinnen. Der Holocaust schuf eine „Situation der unbegrenzten Macht“ 13  und Möglichkeiten zur Ausübung von Gewalt, die in den gesamten besetzten und annektierten Gebieten an der Tagesordnung waren. 14  
 
        Die Nacktheit der Frauen in „Di 3000 Nakete“ ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: Sie zeigt nicht nur den Akt der forcierten Entkleidung der Jüdinnen als Wegfall einer physischen, schützenden Barriere, sondern die Kleidung steht auch für ihre Identität und ihr Leben vor Auschwitz. Das Fehlen der Kleidung bedeutet einen Verlust ihrer Individualität. Für diejenigen, die in den Gaskammern umgebracht werden sollten, war es der letzte Schritt vor dem Tod. Für die neuen Gefangenen bedeutete es den Eintritt in die Welt von Auschwitz. Männer wie Frauen empfanden diese Erfahrung als unangenehm und demütigend. 15  Frauen waren aber häufig zusätzlichen seelischen und körperlichen Misshandlungen ausgesetzt. So wurden sie gezwungen, sich vor dem anderen Geschlecht nackt auszuziehen, was ihre Entmenschlichung und Demütigung noch verstärkte. Die Frauen betraten die Gaskammer „mit Gefühlen der Verletzung, die sehr bald durch die Schrecken des bevorstehenden und qualvollen Todes ersetzt wurden“. 16  
 
        Langfus beschreibt das Erlebte nicht nur detailliert, um die Gräueltaten der Täter zu belegen, sondern er möchte dem Lesenden auch einen Einblick in die emotionale und psychologische Dynamik zwischen den Frauen und den Mitgliedern des SKs und deren genderspezifischen Interaktionen geben. Tatsächlich werden solche Vorfälle in den Zeitzeugnissen verschiedener SK-Gefangener angesprochen. Sie belegen, dass die Erniedrigung und Brutalität gegenüber Frauen als besonders schockierend und aufzeichnungswürdig empfunden wurden. 17  Auch in anderen Passagen, mit weniger Worten und ohne Details, vermitteln die SK-Autoren, wie traumatisch es war, Zeugen dieser Gewalttaten zu sein. So beschreibt Langfus zum Beispiel, wie junge Frauen von deutschen SS-Männern sexuell missbraucht werden, kurz bevor sie in die Gaskammer gehen. Indem er über dieses Ereignis in einem einfachen, dokumentarischen Stil berichtet (im Gegensatz zu seinem üblichen Schreibstil), zeigt er Sensibilität für die Situation der Frauen. Während es sich bei dieser Passage um eine kurze, prägnante Beschreibung sexualisierter Gewalt handelt, schildert „Di 3000 Nakete“ das langanhaltende Leid der Frauen ausführlich und emotional.
 
        Die Aufzeichnungen von Langfus zeigen unterschiedliche Facetten sexualisierter Gewalt. Obwohl sexualisierte Gewalt während des Holocaust weit verbreitet war, ist es schwierig, diese Verbrechen zu quantifizieren, da die Überlebenden nur ungern über diesen Aspekt ihrer Erfahrungen sprechen. 18  Zudem spielte der männliche Blick bei der Wahrnehmung der weiblichen Deportierten und Gefangenen eine Rolle. Dennoch fehlen in den SK-Zeitzeugnissen spezifisch männliche Erfahrungen – etwa solche, die sich auf sexuelle Handlungen zwischen Männern beziehen (sowohl erzwungene als auch freiwillige). Sexuelle Übergriffe gegen Männer und Jungen waren wahrscheinlich ebenfalls an der Tagesordnung (wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie gegen Frauen), doch sind sie weniger gut erforscht und dokumentiert. 19  Da sie von Geschlechternormen und -erwartungen abweicht, wurde die Gewalt an Männern zwar registriert, aber skandalisiert. Bei der Analyse muss folglich die Rolle von Männlichkeit und das Stigma der Homosexualität bei sexuellen Übergriffen auf Männer berücksichtigt werden, da Hilflosigkeit und „Entmannung“ in männlichen Zeitzeugnissen generell selten artikuliert werden.
 
        JÜDISCHE MÄNNLICHKEITSVORSTELLUNGEN IN EXTREMIS
 
        Da alle SK-Mitglieder männlich waren, sind die SK-Zeugnisse aus der Position des männlichen Blicks geschrieben. Langfus beschreibt eine Gruppe von Frauen, die mit gesenkten Köpfen in der Nähe saßen und „mit tiefem Ekel auf die niederträchtige Welt und besonders auf uns“ blickten. 20  Eine ähnliche Reaktion auf das SK dokumentiert er im Winter 1943: Ein junges Mädchen, das gerade zusammen mit seinem kleinen Bruder und ohne Eltern ins Lager gebracht wurde, steht im Entkleidungsraum. Als ein SK-Gefangener ihrem Bruder beim Ausziehen helfen will, sagt sie zu ihm: „Weg [mit dir], du jüdischer Mörder! Lege deine mit Judenblut beschmierte Hand nicht an meinen schönen Bruder.“ 21  Die geschilderte Szene kann als Versuch des SK interpretiert werden, die eigenen Schuldgefühle zu verarbeiten. Sie gibt uns aber auch Aufschluss darüber, wie die SK-Mitglieder zumindest von einigen der anderen Opfer wahrgenommen wurden: als Täter, die ihr eigenes Volk umbrachten. In einer anderen Passage fragt jemand ein SK-Mitglied, warum er diese abscheuliche Arbeit mache. 22  Diese Beispiele zeigen, dass das SK bei den Deportierten auf Skepsis, Vorwürfe des Verrats und Abscheu stieß. Die Ambivalenz der Rolle des SK war offensichtlich – und wurde bereits während des Holocaust thematisiert, auch von den Mitgliedern selbst. 
 
        Andere Gefangene waren dankbar für die Bemühungen des SK. Einige der weiblichen Gefangenen fühlten sich getröstet, wenn sie eine Träne des Mitgefühls oder einen Hauch von Traurigkeit auf dem Gesicht desjenigen sahen, der sie die Treppe hinunterführte. Eine andere Frau drehte ihren Kopf zur Seite und weinte leise. Die Reaktionen der Frauen zeigen, dass sie sich der Dynamik des Blicks bewusst waren, etwa wenn die Gefangenen einander ansahen, oft vermeintlich ohne Gefühle oder gar Mitgefühl. Die Zeugenschaft geht also über das bloße Sammeln von Fakten und das Aufschreiben von Ereignissen hinaus. Sie enthält eine neue Dimension der emotionalen Beteiligung: die Trauer um das Leiden des Opfers. 23  Mit Empathie und sichtbaren Emotionen wollte das SK den Frauen zeigen, dass sich jemand um sie kümmert und sie als menschliche Wesen sieht, die mit Respekt und Würde behandelt werden sollten.
 
        Für Außenstehende lässt sich die Reaktion des SK indirekt anhand der Darstellung der Frauen nachvollziehen. Langfus beschreibt, wie sich die SK-Mitglieder verhielten: „Einer stand auf der Seite und beobachtete das abgrundtiefe Elend dieser schutzlosen, gequälten Seelen. Er konnte sich nicht beherrschen und brach in Tränen aus.“ 24  Dieser Vorfall ereignete sich Anfang 1944; manche der Gefangenen leisteten zu diesem Zeitpunkt schon Monate, wenn nicht sogar Jahre Zwangsarbeit im SK. Obwohl sie die Grausamkeiten der Täter gegen Gefangene und Deportierte täglich miterlebten, zeigt die Schilderung, dass nicht alle abgestumpft und gefühllos gegenüber der Gewalt waren. Eine der Frauen ruft aus, dass sie froh sei, dass jemand Mitgefühl zeigt und Tränen über ihr Leiden vergießt.
 
        Um inmitten des Massenmordes überleben zu können, mussten die Mitglieder des SK als emotionslos, stark und männlich genug wahrgenommen werden, um die Zwangsarbeit fortsetzen zu können. Langfus beschreibt die Situation des SK so, als „ob man gegenüber den schlimmsten Schrecken stumpf und versteinert [ist], als ob jedes menschliche Gefühl stirbt“. 25  Die Beschreibung der weinenden Männer zeigt dem Lesenden jedoch, dass das SK nicht völlig betäubt war, obwohl die SK-Gefangenen einen Zustand emotionaler Distanz und Gefühllosigkeit erreicht hatten, wie Langfus schreibt. Zudem schildert er, dass er den Entkleidungsraum immer dann verließ, wenn die Gefangenen oder Deportierten in die Gaskammer getrieben wurden. Er konnte den Anblick nicht ertragen. Diese Passagen belegen, dass die SK-Mitglieder durchaus ihre Gefühle zum Ausdruck brachten, abhängig von der jeweiligen Situation. Die SK-Mitglieder waren keineswegs völlig emotionslos, auch wenn es angesichts der Erwartungen hinsichtlich der Männlichkeitsnormen so erscheinen musste.
 
        Die tägliche Zwangsarbeit der SK-Gefangenen inmitten des nationalsozialistischen Massenmordes hat die Mitglieder der Gruppe psychologisch geprägt. Das SK erlebte den Druck, emotionslos sein zu müssen, um männlich zu wirken, während es zugleich mit extrem negativen Gefühlen wie Scham, Schuld, Trauer und Wut umgehen musste. Wie die Analyse von „Di 3000 Nakete“ zeigt, brachte das SK seine Emotionen durchaus zum Ausdruck, aber dies vor allem im sicheren Raum der Gruppe und in ihren Zeitzeugnissen. Dabei ist es wichtig, die Erfahrungen und Reaktionen jüdischer Männer – aber auch die Machtdynamik, mit der sie umgehen mussten –, sichtbar zu machen. 26  Sie als bloße Opfer zu betrachten, negiert ihre Handlungsfähigkeit. Zugleich verweist die nähere Betrachtung der SK-Erfahrungen in Auschwitz auf die allgemeine Situation jüdischer Männer während des Holocaust: Die jüdische Identität war auch unter extremsten Bedingungen nach wie vor von Geschlecht, Klasse, Nationalität und Religion geprägt. Die Untersuchung dieser komplexen Rollenverteilung ermöglicht uns ein besseres Verständnis der Opfer und ihrer jüdischen Identität, aber auch der Funktion von Gender bei der Bewältigung traumatischer Erfahrungen. 27  
 
        Wenn wir mit solchen Zeitzeugnissen arbeiten, muss auch die Beziehung zwischen männlichen Genderrollen und unterdrückten Gefühlen Berücksichtigung finden. Die genderspezifische, männliche Perspektive ist ein bisher unbeachteter Aspekt der Gender and Holocaust Studies, da wir meist dazu neigen, „die Geschichte jüdischer Männer als jüdische Geschichte, die Geschichte jüdischer Frauen aber als Geschichte von Frauen zu betrachten“. 28  Mithilfe von Genderaspekten könnte diese Perspektive infrage gestellt 29  und die „Besonderheiten geschlechtsspezifischer Verletzungen“ 30  anerkannt werden.
 
        „Männlichkeit“ ist ein wechselseitiger Prozess, der durch die Machtdynamik zwischen Gesellschaft und Individuum geprägt wird. Obwohl die Geschlechterrollen sozial konstruiert sind, sind sie eng damit verknüpft, wie Menschen Probleme verstehen und darauf reagieren. Da Männlichkeit als normativ, als „maßstabgebend“, angesehen wird, wird sie nicht hervorgehoben oder überhaupt als präsent wahrgenommen. Dies könnte erklären, warum zum Beispiel sexualisierte Gewalt gegen Männer in den Zeitzeugnissen nicht erwähnt oder diskutiert wird. Idealisierte jüdische Männlichkeitsideale – wie das in der jüdischen Tradition verwurzelte Bild des „frommen Shtetl Juden“ oder die Idee des „Muskeljuden“, aber auch das christlich-heteronormative Männlichkeitsideal –, beeinflussten jüdische Männer in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, als die polnisch-jüdischen SK-Mitglieder sozialisiert wurden. Diese Vorstellungen spielten auch während des Holocaust weiterhin eine Rolle, wenn auch unbewusst. 31  
 
        Langfus betont zudem seine Position als unfreiwilliger Teilnehmer neben den deutschen Tätern. Er verweist auf die Gewalt gegen die Opfer, während er sich als Beobachter gleichzeitig von dem Beobachteten distanziert. Sein männlicher Blick drückt sich in der Sprache aus, mit der die Frauen dargestellt werden. Langfus ist vorsichtig mit der Verwendung von Details, trotzdem ist sein Schreiben ambivalent, wenn er die weiblichen Opfer beispielsweise als „junge, schöne Mädchen“ charakterisiert. 32  Möglicherweise wollte er wiedergeben, warum die Täter ausgerechnet diese Frauen auswählten, vielleicht wollte er auch die Perspektive des SK abbilden. Es deutet jedenfalls vieles darauf hin, dass das SK die weiblichen jüdischen Opfer zumindest bis zu einem gewissen Grad durch den männlichen Blick wahrnahm.
 
        Das Zeitzeugnis „Di 3000 Nakete“ zeigt die Dynamik zwischen den weiblichen Gefangenen und dem männlichen SK. Beide waren in ihrem Opfersein vereint, doch wurden ihnen entgegengesetzte Rollen zugewiesen: die des un(frei)willigen Beobachters und Voyeurs und die des passiven Beobachtungsobjekts und Opfers. Langfus’ Beschreibung geht jedoch über die passive Beobachtung hinaus. Seine Aufzeichnungen werden zu einer aktiven Zeugenaussage, indem er nicht nur Fakten liefert, sondern auch die Reaktionen und Emotionen der einbezogenen Opfergruppen beschreibt. Er und die anderen SK-Mitglieder entschieden sich bewusst, nicht wegzuschauen, sondern genau zu beobachten. Als die Frauen zur Ermordung in die Gaskammer geführt werden, entscheidet sich Langfus bewusst, dieses Mal nicht zuzusehen.
 
        AUSBLICK
 
        Die jiddischen SK-Zeugnisse sind ein bemerkenswertes Beispiel für eine genderspezifische Perspektive auf Gräueltaten, Opferschaft und den Akt des Bezeugens. Bei der Betrachtung der Dynamik zwischen dem rein männlichen SK und den weiblichen Gefangenen wird deutlich, dass die Männer auf die gefolterten Frauen im Rahmen ihrer jüdischen Männlichkeit reagierten, dabei aber ambivalent und widersprüchlich blieben. Langfus beschreibt die Gewalt gegen eine Gruppe weiblicher Gefangener, die gefoltert und dann in die Krematorien gebracht wurden, um Beweise für die Gräueltaten der Täter zu liefern. Darüber hinaus versucht er zu verstehen, in welchem emotionalen und psychologischen Zustand sich die Juden und Jüdinnen in beiden Opfergruppen befanden – und wie diese Gruppen interagierten.
 
        In „Di 3000 Nakete“ wird die männliche Perspektive besonders deutlich, da sie tief auf die psychologischen und mentalen Auswirkungen der Gewalt auf die Opfer eingeht. Die multiperspektivische Darstellung zeigt, wie sich die Folter nicht nur auf die weiblichen Opfer auswirkte, sondern auch auf die männlichen, die in das Schicksal der Frauen verwickelt waren. Die besondere Situation des Sonderkommandos und die Machtverhältnisse zwischen Tätern und Opfern machen dieses Zeitzeugnis zu einem bemerkenswerten Beispiel und komplexen Gegenstand. Anders, als vielleicht zu erwarten gewesen wäre, stellten einige der SK-Mitglieder durch ihr Verhalten die Ideale jüdischer Männlichkeit infrage: Sie brachten ihre Emotionen zum Ausdruck und bauten so ein Unterstützungssystem auf. Anstatt sich auf nüchterne Schilderungen zu konzentrieren und die Emotionen zu vernachlässigen, finden wir ausführliche Beschreibungen von Verzweiflung und Hilflosigkeit in einer extremen, traumatischen Situation. Langfus selbst geht auf die emotionale Belastung der SK-Mitglieder und die Ambivalenz ihrer Rolle ein – einschließlich seiner eigenen. Die SK-Schriften sind somit ein Beispiel für die komplizierte Rolle des Sonderkommandos einerseits und den komplexen Blick auf jüdische Männlichkeit während des Holocaust andererseits. Zugleich bilden sie die vielfältigen Reaktionen und Entscheidungen der jüdischen männlichen Opfer im Holocaust nicht umfassend ab. Die Zeitzeugnisse beschreiben einen außergewöhnlichen genderspezifischen Fall, der noch der tiefergehenden Erforschung harrt.
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        AUSCHWITZ ALS LERNORT
 
        Ertrag schulischer Exkursionen zum Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau
 
         Christian Kuchler 
 
        Wenn sich am 27. Januar 2025 die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee zum 80. Mal jährt, ist dies auch in der Bundesrepublik ein offizieller Gedenktag. Seit 1996 wird der 27. Januar als „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ begangen. Bundespräsident Roman Herzog hatte die umfangreichen geschichtspolitischen Initiativen des Jubiläumsjahres 1995 zum Anlass genommen, einen solchen Gedenktag einzuführen, und sich so zahlreichen europäischen und globalen Initiativen angeschlossen. Seither nimmt der 27. Januar einen zentralen Platz im nationalen Erinnerungskalender ein. 01  
 
        Zentraler Impuls für die damalige Entscheidung war es, die Erinnerung an die NS-Verbrechen wachzuhalten und so auch eine erhöhte Aufmerksamkeit für den Erhalt der Demokratie zu fördern. Doch betonte bereits Roman Herzog die Notwendigkeit für jede Generation, neue und jeweils zeitgemäße Formen des Gedenkens zu finden, die in die Zukunft wirken könnten. Jede Generation müsse eigene Wege gehen, um angemessen an die historischen Verbrechen des Nationalsozialismus zu erinnern. 02  
 
        GEDENKSTÄTTENFAHRTEN ALS „ZEITGEMÄẞE“ FORM DER AUSEINANDERSETZUNG
 
        Rückblickend auf die geschichtskulturelle Entwicklung des vergangenen Vierteljahrhunderts lässt sich wohl urteilen, dass auch der Besuch von historischen Orten ehemaliger NS-Lager zunehmend als „zeitgemäße“ Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur empfunden wird. Mit dem sukzessiven Verstummen der Zeitzeugen gewann die Auseinandersetzung mit den baulichen Relikten des Terrorregimes an Bedeutung. 03  Die Besucherzahlen der Gedenkstätten stiegen deutlich an, wobei neben freiwilligen Besuchen von Erwachsenen vor allem die verstärkte Exkursionstätigkeit von Schulen zu dieser Steigerung beitrug. In Deutschland stand immer wieder die Notwendigkeit von verpflichtenden Gedenkstättenfahrten für alle Lernenden aus allen Schulformen zur Diskussion. 04  Jüngeren Erhebungen zufolge befürwortet eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger obligatorische Schulexkursionen. 05  Doch auch ohne vorgegebene „Pflichtbesuche“ integrieren inzwischen Tausende Schulen Gedenkstättenfahrten in ihre Schulcurricula. 06  
 
        Neben den Exkursionen innerhalb Deutschlands, etwa zu den Gedenkstätten in Dachau, Buchenwald, Neuengamme oder Bergen-Belsen, entschlossen sich seit den 2010er Jahren immer mehr Schulen, auch das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers im südpolnischen Oświęcim zu besuchen. Ergänzend zum gesellschaftlichen Gedenken an Auschwitz wurde damit der persönliche Besuch am konkreten Geschehensort des „größten Verbrechens der Geschichte der Menschheit“ (Primo Levi) bedeutsamer. Für viele ist offenbar gerade der Aufenthalt in Auschwitz eine solche zeitgemäße Form der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte.
 
        Im Folgenden wird zunächst nachgezeichnet, wie die geografisch doch recht weit entfernt liegende Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zum attraktiven Reiseziel für deutsche Bildungseinrichtungen wurde. In einem zweiten Schritt werden die geschichtsdidaktischen und pädagogischen Potenziale dieses Lernorts diskutiert. Grundlage für die Analyse sind Exkursionen von Lerngruppen aus Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2010 bis 2019. Mehrere tausend Schulen konnten sich mit der finanziellen Unterstützung der „Stiftung Erinnern ermöglichen“ den „Lernort Auschwitz“ erschließen. 07  
 
        BILDUNGSREISEN AUS DEUTSCHLAND NACH OŚWIęCIM
 
        Schon 1947 wurde in Oświęcim eine Gedenkstätte eingerichtet, die an das Leid der Häftlinge erinnern sollte. Dezidiert mit Fokus auf die polnischen Opfer entstand ein Erinnerungsort, 08  der in Ost- wie in Westdeutschland zunächst weitgehend unbekannt war. Während die DDR vor allem an die ehemaligen Lager innerhalb der eigenen Grenzen erinnerte und so ihre staatliche Legitimation stärken wollte, 09  blieb das Interesse an Auschwitz in der Bundesrepublik über lange Zeit gering. Erste Initiativen der „Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken“ oder der beiden christlichen Friedensinitiativen Aktion Sühnezeichen und Pax Christi gab es erst ab den späten 1950er Jahren, als diese Gruppen mit den ersten geschichtspolitisch motivierten Fahrten zu den ehemaligen Lagerkomplexen in Auschwitz und Birkenau begannen.
 
        Vor allem der Aussöhnung zwischen Polen und Deutschland sollte ein umfangreiches Besuchsprogramm der Robert Bosch Stiftung dienen, das ab 1980 mehr als 28000 bundesdeutsche Schülerinnen und Schüler zu Rundfahrten in die damalige Volksrepublik Polen einlud. Als eine Station – oft nur im Umfang von wenigen Stunden – gehörte auch das ehemalige Lager Auschwitz zu den kanonischen Programmpunkten. Doch im Zentrum dieser Rundreisen, die auch zwischen 1981 und 1983 stattfanden, als in Polen das Kriegsrecht verhängt war, stand nicht der historische Ort Auschwitz, sondern das gesamte Land und seine Kultur. 10  Erst in den 2010er Jahren entwickelte sich ein breiteres Interesse an ausschließlichen Gedenkstättenfahrten nach Oświęcim. Vor allem die zunächst mit dem Land Nordrhein-Westfalen kooperierende „Stiftung Erinnern ermöglichen“ schuf mit ihrer Förderung von schulischen Exkursionen zu ehemaligen Vernichtungslagern in Osteuropa dafür die Basis. Sie traf damit auf großes Interesse: Mittlerweile beläuft sich die Zahl geförderter Schülerinnen und Schüler, die von der inzwischen in der Bethe-Stiftung aufgegangenen geschichtspolitischen Initiative unterstützt wurden, auf mehr als 41000.
 
        DOKUMENTATIONEN SCHULISCHER EXKURSIONEN
 
        Jene Jugendlichen, die in den vergangenen 15 Jahren gefördert wurden, mussten für die finanzielle Unterstützung ihrer Reise nur eines tun: Für jede Gedenkstättenfahrt musste ein formloser Abschlussbericht erstellt und der Stiftung vorlegt werden; die Schulen konnten aufschreiben, was ihnen wichtig und nennenswert erschien. Die folgende Auswertung dieser Berichte konzentriert sich auf jene Darstellungen, die von den Schülerinnen und Schülern noch im Verlauf der Fahrt erstellt wurden.
 
        Sie stehen somit im Gegensatz zu dem Großteil der eingereichten Berichte, bei denen offensichtlich ist, dass sie keine spontanen und subjektiven Eindrücke wiedergeben, sondern mit größerem zeitlichem Abstand erstellt wurden und wohl auch wegen mehrerer Korrekturdurchläufe an Aussagekraft eingebüßt haben. Deutlich authentischer sind jene Berichte, die von den Schülerinnen und Schülern handschriftlich, also tatsächlich im Exkursionsverlauf und eher spontan erstellt wurden, ohne dass die Schreibenden vermuten konnten, dass ihre Textproduktion später einmal zum Gegenstand wissenschaftlicher Analyse werden würde. Die Lernenden haben ihre Texte zunächst für einen geschützten Raum verfasst – vor allem für die Kommunikation innerhalb der Gruppe oder mit ihrer Lehrkraft –, sodass angenommen werden darf, dass sie nicht von vornherein auf die Wirkung ihrer Aussagen bedacht waren. Hinsichtlich der zeitlichen Nähe zum Erlebten und der inhaltlichen Tiefe und Authentizität des Berichteten bieten diese Aufzeichnungen daher einen fast einmaligen Untersuchungsgegenstand, da es kein vergleichbares Dokumentationswesen für Fahrten innerhalb Deutschlands oder zu anderen internationalen NS-Gedenkstätten gibt.
 
        IM VORFELD DER REISE: ANGST VOR AUSCHWITZ
 
        Betrachtet man die Reiseprotokolle der Schülerinnen und Schüler, so fällt bereits während der Anreise eine Beobachtung besonders ins Auge: Wenn die Jugendlichen sich auf den weiten Weg nach Oświęcim machen, sind ihre Ausführungen zumeist geprägt von einem hohen Grad an Respekt gegenüber dem Zielort. Da viele Gruppen die Fahrt lange vorbereiten und zudem nur Freiwillige an den Programmen teilnehmen, ist es naheliegend, dass die Jugendlichen unmittelbar vor Exkursionsbeginn ebenso angespannt wie erwartungsvoll sind. Beispielsweise berichtet eine Schülerin der 10. Jahrgangsstufe, sie habe sich, je näher die Fahrt kam und je mehr sie sich inhaltlich mit dem Thema beschäftigte, zunehmend vor dem geängstigt, was sie erwarten würde. 11  Ihr Bericht belegt, wie sehr neben einer intrinsischen Motivation ein hohes Maß an Unsicherheit besteht. Mit welchen Emotionen man die Reise tatsächlich antreten „darf“, bleibt oftmals für die jungen Menschen unklar („Ich weiß nicht, ob ich mich freuen darf, aber gespannt bin ich auf jeden Fall.“). 12  
 
        Sehr häufig lässt sich in den Berichten vor allem eine sehr konkrete Form der Anspannung nachweisen: Angst. So schreibt eine Schülerin: „Ich bin mir zwar sicher, dass ich auf dieser Fahrt dabei sein möchte, aber ich habe Angst. Angst vor dem, was mich erwartet.“ 13  Zahlreiche weitere Jugendliche formulieren in ähnlicher Weise ihre Ängste unmittelbar vor oder noch während der Reise nach Oświęcim. Ein Bericht kündet sogar von der Absicht, auf dem mehr als zwölfstündigen Bustransfer durchgehend Rapmusik hören zu wollen, weil die Person sicher war, ohnehin keinen Schlaf finden zu können. 14  
 
        Angst und Unsicherheit sind Begleiter vieler schulischer Gruppen auf dem Weg nach Südpolen. Die Gründe für diese pädagogisch wenig erfreulichen Gefühle sind schwierig zu erfassen. Sicher hat es zum einen mit der als besonders schwer empfundenen Bürde zu tun, gerade als deutsche Gruppe in das größte deutsche Vernichtungslager im heutigen Polen zu reisen. Neben dem Gefühl der „nationalen Verantwortung“ für die historischen Geschehnisse hat es zum anderen aber oft auch mit persönlichen Gesprächen über die Erfahrungen älterer Freunde und Verwandten zu tun, die in den Jahren zuvor an ähnlichen Schulexkursionen teilgenommen haben. Diese berichteten offenbar davon, „dass die Fahrt auf emotionaler Ebene nicht einfach ist“ 15  und erhöhten damit den Druck, dem sich die Jugendlichen bei Reisebeginn ausgesetzt sahen.
 
        Offenbar ist vielen Teilnehmenden die Differenz zwischen historischem Konzentrationslager und heutiger Gedenkstätte nicht ausreichend bewusst. Dass die Exkursionen nicht in die Schrecken des Lagers im Jahr 1943 führen und die Schülerinnen und Schüler nicht auf massenmordende SS-Mannschaften treffen, ist auf der kognitiven Ebene klar, doch scheint der museale Charakter des besuchten Orts nicht allen Teilnehmenden bei Antritt der Reise bewusst zu sein. Nur so ist es zu erklären, dass einzelne Schülerinnen und Schüler davon berichten, dass sich die Anspannung erst mit der Ankunft in der Gedenkstätte und den Einlasskontrollen etwas löste. Ganz offenkundig wird im Vorfeld der schulischen Gedenkstättenexkursionen der geschichtskulturelle Begriff der „Gedenkstätte“ nicht ausreichend konturiert. Wenn Jugendlichen bewusst ist, dass sie in ein museales Umfeld kommen, baut dies Ängste ab und eröffnet Freiräume für eine interessierte und kritische Auseinandersetzung mit dem besuchten Ort. 16  
 
         
          [image: Das Foto zeigt eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, wie sie das Tor zur Gedenkstätte des Stammlagers Auschwitz durchschreiten.] 
          Schülerinnen und Schüler am Eingang zur Gedenkstätte des Stammlagers 
 
            Foto: Christian Kuchler 
 
        
 
        SCHÜLERPERSPEKTIVEN AUF DIE GEDENKSTÄTTE
 
        Bemerkenswert ist daher, wie schnell die offenbar empfundenen Ängste verschwinden, wenn die Gruppen das Gelände des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau tatsächlich betreten. Zumeist beginnt der Besuch mit einem geführten Rundgang durch das vormalige Stammlager Auschwitz I und setzt sich am nächsten Tag mit einem mehrstündigen Aufenthalt im ehemaligen Vernichtungslager Birkenau fort. Die Schülerinnen und Schüler erkunden beide historischen Orte in gespannter Erwartung und mit Neugier. Zugleich sind sie überrascht, wie ruhig, aufgeräumt und friedlich das Gelände der Gedenkstätte auf sie wirkt. Selbst gutes Wetter scheint notizwürdig. 17  Der Widerspruch zwischen wahrgenommener, aktueller Friedlich- und vergangener Grausamkeit fordert die Schulgruppen offenkundig heraus. 18  
 
        Zu den wichtigsten Argumenten für Exkursionen zum Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau zählt die noch relativ gut erhaltene historische Bausubstanz. Wie sehr diese Überreste die jungen Besucher tatsächlich in den Bann ziehen, zeigen die Berichte. Jene Teile der Gedenkstätte, die noch aus der Geschehenszeit der 1940er Jahre erhalten sind, finden besondere Beachtung. Baracken, Wachtürme und Gleise werden als die „einzigen Zeugen der Grausamkeit“ 19  wahrgenommen. Vor allem in Birkenau sei der zeitbedingte Verfallsprozess der Relikte ein Nachweis für die Originalität des vorgefundenen, durchaus als bedrohlich wahrgenommenen Raums. 20  
 
         
          [image: Das Foto zeigt Schülerinnen und Schüler vor Porträtaufnahmen früherer Häftlinge in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.] 
          Porträtaufnahmen früherer Häftlinge in den Baracken des Lagers I
 
            Foto: Stiftung Erinnern ermöglichen 
 
        
 
        Intensiv zur Kenntnis genommen werden vor allem jene Teile der Gedenkstätte, die bereits zuvor als Bildikonen bekannt sind. Wenn beispielsweise das Eingangstor zum Stammlager mit seiner zynischen Aufschrift „Arbeit macht frei“ passiert wird, sprechen die Jugendlichen von der besonderen emotionalen Aufgeladenheit dieser Begegnung. 21  Der Umstand, dass es sich bei dem heute zugänglichen Eingang nicht mehr um das originale Tor handelt, sondern nach einem Diebstahl nur noch ein Replikat auf dem Gelände steht, wird von den jungen Gästen nicht reflektiert. Offenbar greifen auch die begleitenden Tourguides dies nicht auf. 
 
        Neben den baulichen Überresten fallen in den Beschreibungen des Besuchs im Stammlager zwei andere Ausstellungsbereiche besonders ins Auge. Dabei handelt es sich zum einen um die Häftlingsfotografien, die viele Wände in den ehemaligen Baracken des Lagers I prägen. Die Porträtaufnahmen, die vor allem polnische Gefangene der frühen Lagerzeit zeigen, nehmen die Jugendlichen während des Rundgangs intensiv wahr. 22  Zum anderen nimmt in den Berichten zum ersten Besuchstag Block 5 des Stammlagers breiten Raum ein. Dort sind die Hinterlassenschaften der im Vernichtungslager Ermordeten ausgestellt. Die Schülerinnen und Schüler begegnen also Haaren, Schuhen, Brillen oder Koffern der Opfer. „Grauenvoll“ sei der Anblick gewesen. 23  Viele von ihnen hätten geweint, berichten die Jugendlichen übereinstimmend. Als Folge dieser Konfrontation gehören Sprachlosigkeit und eine tiefe Wut gegenüber den Tätern zu den wichtigsten Eindrücken des Besuchs im Stammlager.
 
         
          [image: Das Foto zeigt eine Besuchergruppe auf dem weitläufigen Gelände von Birkenau. Im Hintergrund verschwinden Bahngleise und das Lager im Nebel, im Vordergrund sind kleine Stelen und eine Gedenktafel zu sehen.] 
          Besuchergruppe auf dem Gelände von Birkenau
 
            Foto: Christian Kuchler 
 
        
 
        Beim Besuch in Birkenau steht weniger die museale Gestaltung des Ortes im Mittelpunkt. Die Gruppen haben dort meist keinen Guide bei sich; der historische Ort des Massenmordes wird deshalb noch unmittelbarer mit den eigenen Sinnen wahrgenommen und kann entsprechend auf die Schülerinnen und Schüler wirken. Vom Eingangsturm herab, vor allem aber das Lager abschreitend, erschließen sich die jugendlichen Besucherinnen und Besucher die Ausmaße des früheren Tötungsortes und sammeln dabei Eindrücke, die kein Foto und kein Film vermitteln könnten. „Unfassbar, wie riesig das Gelände ist!“, notiert etwa eine Gruppe. 24  
 
        GEDENKSTÄTTENBESUCH ALS EMOTIONALE HERAUSFORDERUNG
 
        Die Konfrontation mit dem schier endlos wirkenden Gelände beschäftigt die Jugendlichen nachhaltig. 25  Die eigenen Gefühle zu beschreiben, fällt vielen dennoch oder gerade deshalb schwer. In einer längeren Reflexion entschied sich deshalb eine Person für den Begriff der „Fassungslosigkeit“, da dies der einzige Ausdruck sei, der das eigene Empfinden zumindest annähernd beschreibe. 26  Hatte schon im Stammlager die Konfrontation mit der historischen Bausubstanz emotionale Momente befördert, so setzt sich dies in Birkenau fort. Gerade weil die Besuchergruppen wissen, wie viele Menschen an diesem Ort ermordet wurden, verspüren sie eine tiefe Verunsicherung. Allein die Frage, wohin bei einem Rundgang die eigenen Schritte gesetzt werden können, ohne die sterblichen Überreste von Menschen zu berühren, stellt die Schulklassen vor eine schier unlösbare Aufgabe. 27  Insgesamt ist es vorrangig die emotionale Ebene, die von den Jugendlichen betont wird, wenn sie ihren Aufenthalt beschreiben. Die Eindrücke vor Ort seien unfassbar gewesen, und jede zusätzliche Information zur Geschichte des Ortes Auschwitz-Birkenau sei eine weitere Herausforderung gewesen. Die persönlichen Hinterlassenschaften der Opfer im Stammlager und die mangelhaften Hygienebedingungen, die Kinderbarracke und die Gaskammern in Birkenau bilden die emotionalen Kulminationspunkte während der Reise.
 
        Kognitiv-intellektuelle Zugänge stehen ihnen gegenüber deutlich zurück. Die Aussagen der Schülerinnen und Schüler in ihren Berichten legen nahe, dass diese Ebene der Auseinandersetzung bereits in der Vorbereitung auf die Reise erarbeitet wurde. Kernthema der Klassenfahrten musste deshalb weniger ein deklaratives Wissen über Täter und Opfer oder den Ablauf der Shoah sein. Vielmehr konnten sich die Teilnehmenden einlassen auf eine umfassende Wahrnehmung des historischen Ortes und damit eine Annäherung an die dort verübten Taten. Der Besuch in Auschwitz und Birkenau bestätigte das, was zuvor im Geschichtsunterricht erarbeitet wurde. Das zunächst wohl Unvorstellbare, so lässt sich die Wahrnehmung der Besuchenden zusammenfassen, hat – just am besuchten Ort – tatsächlich stattgefunden.
 
        POTENZIALE DES „LERNORTS AUSCHWITZ“
 
        Kaum ein anderes Ergebnis einer schulischen Unternehmung kann wohl ähnlich wichtig sein wie dieses. Wer die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht hat, erwirbt das Wissen darum, dass die Shoah unzweifelhaft stattgefunden hat. Für die Ausprägung eines demokratischen Geschichtsbewusstseins ist dies eine grundsätzliche und höchst bedeutsame Erkenntnis.
 
        Nun sind Reisen nach Oświęcim mit hohem organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden – was die Frage nach sich ziehen könnte, ob nicht Gedenkstätten in Deutschland einen ähnlichen Eindruck auf Lernende machen können. Prinzipiell ist das sicher möglich, doch kann aus diesem erhöhten Aufwand durchaus weiteres Potenzial erwachsen: Die jugendlichen Besucherinnen und Besucher lassen sich länger und (hoffentlich) vertiefter auf den historischen Ort ein, und es bleibt nicht nur bei einem oft nur wenige Stunden dauernden Rundgang, sondern die Auseinandersetzung mit der Geschichte erfolgt, mit pädagogischer Begleitung, in mehrtägigen Aufenthalten in Übernachtungs- und Bildungseinrichtungen. Zeitversetzte Gespräche mit Jugendlichen, die mit ihren Schulen an Gedenkstättenfahrten nach Oświęcim teilgenommen haben, bestätigen diesen Eindruck. 28  
 
        Zugleich bergen Exkursionen über Tausende von Kilometern zu Orten von NS-Verbrechen die Gefahr, das Gedenken damit zu exterritorialisieren. Es könnte der Eindruck entstehen, nur in den weit entfernten Gebieten sei Gewalt verübt worden – und die Schuld für die Taten sei gleichfalls weit entfernt zu verorten. Doch dieser Gefahr kann wirksam begegnet werden. Zu vermitteln, dass die Ursachen für Auschwitz unmittelbar vor der eigenen Haustür lagen, und zu verhindern, dass diese Tatsache durch eine mehr als tausend Kilometer weite Reise buchstäblich räumlich verdrängt wird, ist eine zentrale Aufgabe für die begleitenden Lehrkräfte. 29  Wenn es die schulische Situation erlaubt, bietet es sich an, bereits im Vorfeld der Exkursion nach Südpolen eine Gedenkstätte oder einen Erinnerungsort der NS-Verbrechen in der lokalen Lebenswelt der Lernenden zu besuchen. Diese Ergänzung kann aufzeigen, wo die Diktatur der Nationalsozialisten ihren Ursprung hatte – und wie sehr die jeweilige Wohnumgebung der heutigen Schülerinnen und Schüler während der frühen 1930er Jahre mit dem Aufstieg und der Machtsicherung der NSDAP verknüpft war.
 
        Um diese Verzahnung zwischen der lokalen Umgebung und dem Zentrum der Shoah in Auschwitz bewusst zu machen, bietet es sich an, die Biografien von Tätern zum Thema zu machen. Wer aus der Region war Täter in Auschwitz? Wie stellte sich ihr Leben vor 1933 und – wohl noch bedeutsamer – nach 1945 dar? In vielen Schulen ist es üblich geworden, die Erinnerung an die Opfer aus der lokalen Umgebung mit biografischen Zugriffen wachzuhalten, etwa durch Referate über deren Leben, und den Opfern so ein Gesicht zu geben. Genau das sollte auch im Falle der lokalen Täterinnen und Täter passieren. Stellvertretend könnten sie für die „ordinary men“ (Christopher R. Browning) stehen, die den Massenmord überhaupt erst ermöglicht haben. Ein solcher Zugang könnte die Verwurzelung der NS-Bewegung in den Heimatregionen der Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar machen. So könnten Personen aus der lokalen Umgebung der Lernenden thematisiert werden, die nicht abstrakte Staatsämter bekleideten, sondern als scheinbar kleine Befehlsempfänger agierten. Neben die gerade bei der Wahrnehmung von NS-Geschichte noch immer dominierende Personalisierung könnte so eine bewusste Personifizierung treten. 30  
 
        INTERNATIONALITÄT DES GEDENKENS AN DIE SHOAH
 
        Wer sich als Lehrkraft mit seinen Gruppen nach Oświęcim begibt, wird dort rasch mit den Rahmenbedingungen eines touristischen Hotspots konfrontiert. Die strengen Vorgaben für Besuche mit Voranmeldung und Guidebuchung im vormaligen Stammlager fordern nicht nur eine langfristige Planung, sondern machen den Besuch auch inhaltlich schwierig. Zugleich eröffnet die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zahlreiche Zugänge, die Exkursionen zu Gedenkstätten in Deutschland nicht bieten. Neben der besser erhaltenen Bausubstanz ist dies vor allem die Internationalität des Ortes. Nirgendwo sonst kann man der Vielstimmigkeit des Gedenkens an die Shoah so gut folgen wie in Auschwitz. Schon seit den 1960er Jahren entstanden dort autonome Länderausstellungen, 31  die bis heute die Vielfalt der nationalen Geschichtskulturen im Umgang mit dem Holocaust dokumentieren. 
 
        Viele Schulen aus Deutschland lassen sich aber auf diese internationale Perspektive nicht ein, sondern verstehen den Aufenthalt in Oświęcim als eine weitere Gelegenheit, deutscher Geschichte zu „begegnen“. 32  Doch gerade in der Gedenkstätte des größten Lagers der NS-Zeit ließe sich die Frage nach internationalen Verflechtungen in der Geschichte und nach unterschiedlichen Erinnerungsformen in der Gegenwart hervorragend stellen. Dieses Potenzial bleibt, nimmt man die Erfahrungsberichte der Schulen aus den 2010er Jahren als Grundlage, weitgehend ungenutzt. Bestenfalls besuchen die Gruppen die israelische Ausstellung, die sehr emotional gestaltet ist und in vielen Texten der Schülerinnen und Schüler Erwähnung findet. 33  Hingegen wird selbst die spezifische und oft nicht einfache Geschichtskultur des Gastgeberlandes Polen kaum wahrgenommen. Dass sich die Reisenden in der geschichtspolitischen Umgebung ihres Nachbarlandes befinden, bleibt häufig ausgespart.
 
        Gerade an dieser Sensibilität gegenüber den internationalen Formen des Gedenkens sollten Lehrkräfte ansetzen, wenn sie mit Exkursionen nach Oświęcim reisen. Neben dem historischen Ort, der ganz offenkundig junge Menschen für die Geschichte der Shoah zu interessieren vermag, kann auch die vielschichtige Erinnerung in unterschiedlichen Staaten und Gesellschaften zum Thema werden – ein Gegenstand, der vor allem für die immer diverser zusammengesetzten Lerngruppen ein nicht zu unterschätzendes Potenzial birgt. Nicht nur vor diesem Hintergrund scheinen schulische Exkursionen zum Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau nach wie vor eine sehr „zeitgemäße“ Form der Erinnerung an die Shoah und die NS-Diktatur zu sein.
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        ESSAY
 
        GESCHICHTE, ERINNERUNG UND IDENTITÄT
 
         Piotr M.A. Cywiński 
 
        Kurz vor dem 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar wirft die Zukunft der Erinnerung zahlreiche Fragen auf. Diese hängen vor allem mit dem Wissen um die Unvermeidbarkeit des Generationswechsels zusammen, aber in diesen Tagen auch mit der beunruhigenden Beobachtung der internationalen Situation, die mit immer mehr Fragen über die Zukunft Europas verbunden ist. Gleichzeitig wird – dank der Verschiebung eines Teils des öffentlichen Diskurses in die Welt der sozialen Netzwerke und der damit einhergehenden Dezentralisierung – immer deutlicher, dass Erinnerung ein lebendiges Phänomen ist, das nur in geringem Maße von einem Bildungssystem beeinflusst werden kann. Das Wissen über die tragischsten Ereignisse in der Geschichte Europas bietet sicherlich eine Grundlage und ein Fundament – oder, um es anschaulicher zu formulieren, ein gewisses chronologisches und konzeptionelles Gerüst. Dieses Gerüst wird heutzutage jedoch um viele Bestandteile nichtpädagogischen Ursprungs erweitert.
 
        80 Jahre sind ein ausreichender Zeitraum, um die unterschiedlichen Wege und Entwicklungen der Erinnerung an die Shoah und die schreckliche systematische Entmenschlichung der Opfer in den Ghettos und Konzentrationslagern analysieren zu können. Die wichtigsten Faktoren, die diese Wege beeinflusst haben, scheinen mir die folgenden zu sein: die verstreichenden Jahrzehnte, die durch mehrere Phasen des Nachkriegstraumas gekennzeichnet waren; die Unterschiede zwischen den Generationen; die aufeinanderfolgenden politischen Systeme, die diese Erfahrungen in sehr unterschiedliche Narrative einfließen ließen; und die Verwurzelung des historischen Grundwissens über diese Themen in der breiten Öffentlichkeit. Zu diesem Grundwissen haben schulische Lehrpläne zweifellos beigetragen, aber nicht weniger wichtig war sicherlich der Einfluss von Medienbotschaften und -werken der Massenkultur, von Film, Musik und Büchern.
 
        Zunächst muss man jedoch feststellen, dass Erinnerung nicht dasselbe ist wie historisches Wissen. Diese Erkenntnis scheint mir absolut grundlegend zu sein, um die Diskussion vor der häufig positivistischen – und sehr vereinfachenden und insgesamt naiven – Annahme zu bewahren, dass die im Bildungssystem vermittelten Inhalte ein hinreichendes Mittel gegen das Vergessen seien. Historisches Wissen ist eine Sammlung von Fakten aus der Vergangenheit, die idealerweise in Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen miteinander verknüpft werden. In unseren Schulen wird dieses Wissen auf eine Art und Weise vermittelt, die nicht weit vom Physik- oder Geografieunterricht entfernt ist. Erinnerung hingegen ist die heutige, rückblickende Betrachtung der Vergangenheit beziehungsweise das heutige Bewusstsein für sie. Dieses Bewusstsein ergibt sich aus der Notwendigkeit, sich Schlüssel zum Verständnis der Herausforderungen der Gegenwart und zur Gestaltung der Zukunft zu erarbeiten. Historisches Wissen löst keine Traumata aus. Mit Erinnerung ist es anders; sie hat dieses Potenzial.
 
        WISSEN UND ERINNERN
 
        In unseren Bildungssystemen werden die Shoah und die Entmenschlichung der Opfer der Konzentrationslager meist nur im Geschichtsunterricht behandelt. Das ist einigermaßen verständlich angesichts der Tatsache, dass in den 1980er und 1990er Jahren selbst an europäischen Universitäten negationistische Thesen verbreitet wurden, die Völkermord und Shoah leugneten. Die Implementierung einzelner Fakten in eine allgemeine historische Chronologie erschwert eine solche Leugnung. Doch die Etablierung von Lerninhalten über Antisemitismus oder die Shoah in Schulbüchern und Lehrplänen blieb bei der historischen Perspektive stehen. Es wurden keine weiteren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass diese Erinnerung und die damit verbundenen Warnungen für die Gegenwart auch in jenen Bereichen des Unterrichts eine Rolle spielen, die enger mit den aktuellen Herausforderungen und menschlichen Entscheidungen verbunden sind. Ich denke hier zum Beispiel an das Fach Gemeinschaftskunde, an den Gesellschafts- und Politikunterricht, an den Unterricht über Massenmedien, an jene Unterrichtseinheiten, die Aspekte der Kulturanthropologie beinhalten, oder auch an Philosophie, Ethik oder Religion. Vertiefte historische Kenntnisse sind in diesen Bereichen gar nicht unbedingt erforderlich – man kann über Methoden der Brandbekämpfung unterrichten, ohne sich auf den römischen Kaiser Nero zu beziehen. Wir würden uns aber in einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation befinden, wenn es in diesen Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften natürliche und programmatische Bezüge zur historischen Erinnerung gäbe. 
 
        In dieser Dualität von Wissen und Erinnerung – und angesichts der eingangs erwähnten Faktoren, die die Entwicklung der Erinnerung prägen –, lohnt es sich, über Erinnerungsorte als Räume spezifischer, massenhafter Erfahrungen aufeinanderfolgender Generationen nachzudenken. Solche Orte wurden, mit nur wenigen Ausnahmen, nicht unmittelbar nach dem Krieg errichtet. Betrachtet man die Chronologie der Einrichtung von Gedenkstätten an den Orten der nach der Niederlage des Dritten Reiches aufgegebenen Konzentrations- und Vernichtungslager, so stellt man fest, dass die überwiegende Mehrzahl der Gedenkstätten Mitte der 1960er Jahre entstanden ist. Was geschah in jenem Jahrzehnt, das dazu führte, dass das innovative Konzept der Gedenkstätte in vielen Ländern, in verschiedenen politischen Systemen und de facto in beiden Blöcken der damals geteilten Welt mehr oder weniger gleichzeitig seine Anwendung fand?
 
        Nun, zunächst einmal wuchs eine Generation heran, die sich an den Zweiten Weltkrieg nicht mehr aus eigenem Erleben heraus erinnern konnte – eine Generation, deren Lebenserfahrung sich stark von jener der Kriegsgeneration unterschied. Eltern, die durch den Krieg geprägt waren und oft Spuren ihrer eigenen Verwicklung in die Verbrechen des Krieges in sich trugen, waren oft nicht imstande, mit ihren Kindern über den Krieg zu sprechen. Die neue Generation aber war schon durch ihre unterschiedliche Lebenserfahrung anders. Die Angst vor dem Generationswechsel ließ damals die Frage aufkommen, was die Jüngeren überhaupt über den Krieg wissen könnten. Woran werden sie sich erinnern, was werden sie verstehen? Die Gedenkstätten schienen eine Antwort auf diese Angst und das Bedürfnis nach Vermittlung zu sein. Während die Debatte über historisches Wissen darauf hinausläuft, einen bestimmten Kanon von faktischen Tatsachen und Zusammenhängen zu etablieren, wird die Evolution der Erinnerung oft von der Angst der älteren Generation angetrieben, dass sie ihre eigenen Erfahrungen nicht an die nächste Generation wird weitergeben können. Eine ganz ähnliche Angst wirft heute die Frage auf, was geschieht, wenn der letzte Überlebende diese Welt verlassen hat.
 
        Auch die Rolle der Gedenkstätten hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Noch Ende der 1940er Jahre hatte Auschwitz in erster Linie die Funktion eines Friedhofs. Dorthin kamen vor allem Angehörige der Ermordeten, um sich über die Bedingungen der letzten Lebensmomente ihrer Lieben zu informieren, eine Kerze anzuzünden oder einen Blumenstrauß niederzulegen. Mit der Zeit nahm die museale Funktion zu, eine erzählerische Funktion, die darauf abzielte, diese Geschichte all jenen zu vermitteln, die ihr Wissen nicht von den nächsten Angehörigen erhielten. Allmählich wurde auch die Denkmalfunktion wichtiger, was zum Bau der Internationalen Gedenkstätte Birkenau führte – exakt am Ende der 1960er Jahre, als die erste Nachkriegsgeneration heranwuchs. Dies schuf einen natürlichen Raum für politische Formen des Erinnerns und für zunehmend formalisierte Gesten des Gedenkens. Erst mit der Zeit trat die Bildungsfunktion in den Vordergrund, die nach dem Fall des Kommunismus und der Öffnung der Grenzen weltweit zu voller Blüte kam.
 
        GEDENKSTÄTTEN IM WANDEL
 
        Doch von Anfang an ist die beschriebene generationelle Unruhe in die Erfahrung jeder Gedenkstätte eingeschrieben. Denn diese Orte leben nicht so sehr vom historischen Wissen, sondern gerade von der Erinnerung. Es ist kein Zufall, dass keine dieser Gedenkstätten unter Mitwirkung oder maßgeblicher Beteiligung irgendeines Bildungsministeriums geschaffen wurde; in den Lehrplänen der Schulen wurde ihre Existenz erst lange nach ihrer Entstehung berücksichtigt. Die Gedenkstätten entstanden in der Regel durch Initiativen der Überlebenden und verschiedener lokaler Gruppen und Vereinigungen und erhielten erst später allmählich die Unterstützung staatlicher Stellen. In ihrer DNA sind sie daher eine Emanation der Generationenangst und der Mobilisierung der Zivilgesellschaft. Dies sind viel natürlichere, anthropozentrischere und auch unpolitischere Faktoren, als Bildungsprogramme jemals aufweisen können. Aber was genau sind diese Gedenkstätten nun heute?
 
         
          [image: Das Foto zeigt Schülerinnen und Schüler in der Ausstellung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, im Hintergrund ist ein Berg mit Gepäckstücken von Lagerinsassen zu sehen.] 
          Gepäckstücke von Lagerinsassen in der Ausstellung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau
 
            Foto: Gedenkstätte und Museum Auschwitz-Birkenau 
 
        
 
        Das historische Wissen über die Shoah hat in den meisten Ländern des (breit verstandenen) Westens Eingang in die Lehrpläne gefunden. Aber wie gesagt: Das ist nicht dasselbe wie eine Verankerung der Erinnerung. Damit eine solche Verankerung geschieht, müsste die Erinnerung auch in Bildungsbereichen eine Rolle spielen, die viel stärker mit den heutigen menschlichen Entscheidungen zusammenhängen. Da dies aber meist nicht der Fall ist, ist es zur Aufgabe der Gedenkstätten geworden, diese Funktion zu übernehmen. Die Erfahrung eines solchen Ortes für die Person, die ihm begegnet, ist meines Erachtens nur mit einer aus der Religionssoziologie bekannten Kategorie vergleichbar: dem Übergangsritus (Französisch: „rite de passage“). Denn die Hoffnung, die in jeden Besuch gesteckt wird, ist initiatorischer Natur: Man hofft, dass diejenigen, die einen solchen markierten Ort durchqueren, sich der Erinnerung, die in einer konkreten, authentischen Landschaft eingebettet ist, bewusst werden und sich mit ihr auseinandersetzen. Man hofft, dass diese Personen ein wenig verändert, ein wenig anders, sensibler oder sogar bewusster aus dieser Begegnung hervorgehen. Denn dies ist in jeder Kultur, von der archaischsten an, die Hauptfunktion eines Übergangsritus, sei er religiös oder gesellschaftlich.
 
        Die Frage nach der Erinnerung – die, wie wir gesehen haben, von grundlegender Bedeutung für die Entstehung von Gedenkstätten war –, ist also auch Teil der DNA dieser Institutionen. Erinnerung ist definitiv mit den heutigen Urteilen, Entscheidungen und menschlichen Handlungen verbunden. Sie kann sich nicht auf eine empathische Betrachtung der Vergangenheit beschränken, sondern sie ist eine Art Schlüssel für das Heute und für das Morgen. Es ist ein bisschen so wie bei einem Kind: Wenn es sich einmal beim Spielen mit Streichhölzern verbrannt hat, wird es diese in Zukunft meiden, lange bevor eine Geschichtsstunde ihm den Kaiser Nero vor Augen führt. Hier entsteht diese besondere Beziehung zwischen zwei Begriffen, die sehr nahe beieinander liegen und sich sogar ergänzen: Erinnerung und Erfahrung. Und das wirft unvermeidlich eine weitere Frage auf: die nach dem Verhältnis von Erinnerung und Identität.
 
         
          [image: Das Foto zeigt die Selektionsrampe in Auschwitz-Birkenau heute. Man sieht Bahngleise, einen Güterwaggon und Besucher, die über das Gelände laufen. Rechts uns links erkennt man Wachtürme und Zäune.] 
          Selektionsrampe in Auschwitz-Birkenau
 
            Foto: Gedenkstätte und Museum Auschwitz-Birkenau 
 
        
 
        IDENTITÄTSFRAGEN
 
        Verstanden als Schlüssel zum Begreifen der Gegenwart und für Projektionen über die Zukunft – über zukünftige Entwicklungen und über die individuelle und kollektive Verantwortung für diese Zukunft –, sollte Erinnerung ein wichtiger Identitätsfaktor sein. In der jüdischen Welt ist unbestritten, dass die Erfahrung der Shoah zu einem wichtigen Bestandteil der kollektiven Nachkriegsidentität geworden ist. Nicht zuletzt der Terrorangriff der Hamas auf die Zivilbevölkerung in Israel am 7. Oktober 2023 hat dies sehr deutlich gezeigt. Wir müssen jedoch das Gesamtbild betrachten: Die Shoah ist nicht nur ein Drama der Jüdinnen und Juden, sondern, und vielleicht vor allem, ein Problem des gesamten Europas. Denn in der westlichen Welt, in unseren westlichen Demokratien, hat man immer noch den Eindruck, dass – auch wenn das historische Wissen über den Völkermord den Nebel des Relativismus und der Negation durchbrochen hat – weder die Shoah noch die anderen zivilen Dramen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs für viele Europäer (oder auch Amerikaner) ein Identitätsfaktor sind, ein eindeutiger Bezugspunkt bei der Analyse der Zeit, in der wir leben. Die Frage nach der Zukunft der Erinnerung ist eng mit der Frage nach der Zukunft unserer Identität verbunden.
 
        So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass die enormen Anstrengungen der Nachkriegszeit – zur Schaffung eines gemeinschaftlichen Europas, zur Entwicklung einer auf Dialog basierenden Haltung, zur Bekämpfung von Hass und Fremdenfeindlichkeit, zum Ausbau des Völkerrechts, zur Entwicklung eines Konzepts zur Ahndung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Völkermords, zur Schaffung einer Organisation für globale Sicherheit und Gerechtigkeit – heute zunehmend infrage gestellt und von den nachfolgenden Generationen immer weniger verstanden werden. Dass im Zeitalter der Medienrevolutionen und des aufsteigenden Populismus auch antisemitische, extremistische und fremdenfeindliche Narrative wieder auf dem Vormarsch sind, die häufig mit hasserfüllter Sprache verbreitet werden, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die Werte, auf denen die Nachkriegszeit aufbaute, auf einem Boden entstanden sind, der nicht als fester Bestandteil unserer heutigen Identität verstanden wird – einer Identität, die sich über Generationen hinweg entwickelt.
 
        Das heutige Europa kann nicht objektiv verstanden werden, ohne sich des Dramas der zivilen Opfer des Zweiten Weltkriegs – der Juden, aber nicht nur der Juden – grundlegend bewusst zu werden. Die gesamten Nachkriegsbemühungen um Versöhnung, Humanismus, Dialog und die Suche nach Wegen der Zusammenarbeit und Gegenseitigkeit sollten einen Kontrapunkt setzen zu dem ungeheuren Ausmaß an Entmenschlichung und Zerstörung, das vom nationalsozialistischen Deutschland in Gang gesetzt wurde. Genau hier zeigt sich die Kluft zwischen historischem Wissen und Erinnern sehr deutlich: Denn natürlich kann man bis ins Detail wissen, was geschehen ist – und trotzdem kann der Einfluss der Vergangenheit auf die eigene Einschätzung sowohl der Welt als auch der eigenen Herausforderungen und Leistungen, Haltungen und Entscheidungen mehr und mehr abnehmen.
 
        Vor diesem Hintergrund kommt erinnerungspolitischen Gesten eine wichtige Rolle zu – insbesondere in einer Zeit, in der die Mächtigen wieder von ideologisch motivierten Gruppen umworben werden, die den Vorrang der Demokratie, der Menschenrechte oder der individuellen Grundfreiheiten bestreiten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Erinnerung vereinnahmt oder politisiert werden sollte. Dies wäre nicht nur unklug oder moralisch verwerflich, es wäre vor allem ineffektiv. Ein erinnerungspolitischer Akt kann sich nur vor dieser Erinnerung verbeugen, wenn er von einem breiteren Publikum als mit der eigenen Erfahrung übereinstimmend verstanden werden kann. In jeder Kulthandlung – und dazu gehört auch eine politische Geste an einem Denkmal oder einem authentischen Ort des Verbrechens – gibt es Dinge, die gesagt, Dinge, die getan, und Dinge, die gezeigt werden. Politisch Handelnde müssen jedoch wissen, dass dies auch bedeutet, dass es Dinge gibt, die nicht gesagt, nicht getan und nicht gezeigt werden. Es ist eine Sache, sich vor der Erinnerung zu verneigen – und eine ganz andere, Erinnerung als Tribüne zu instrumentalisieren. Letzteres ist eine Misshandlung der Opfer und wird immer als widersprüchlich zur Erinnerung, zur Erfahrung oder sogar zur Identität der Zuschauenden empfunden werden. 
 
        Dabei ist auch zu bedenken, dass der beschriebene Übergangsritus immer eine persönliche Erfahrung ist. Diese Erfahrung ist sehr viel stärker als die intellektuelle Akzeptanz einer politischen These, die zum Beispiel in einer Rede vorgetragen wird. Jeder, der durch Auschwitz gegangen ist, erinnert sich an die Berge von Schuhen oder Koffern und an den Schornsteinwald hinter den Baracken in Birkenau. Und er erinnert sich an seine eigenen Emotionen, manchmal sogar an ein bedrohliches Gefühl der Hilflosigkeit. 
 
        Manchmal werde ich gefragt, ob die Gedenkstätte in Auschwitz im Versöhnungsprozess eine Rolle spielt. Meine Antwort, mit einer großen Portion Skepsis vorgetragen, lautet: ja und nein. Ja, wenn sie den Menschen zu verstehen hilft, dass die Erfahrung des eigenen Übergangsritus ein Identitätsfaktor sein kann, auf dessen Grundlage wir die Notwendigkeit und den Wert von Gemeinschaft erkennen. Nein, wenn der Versöhnungsprozess ausschließlich auf einem programmatischen, pädagogischen oder erzieherischen Automatismus beruht. Denn es ist die menschliche Erfahrung der Erinnerung, die das Wesentliche des eigenen, individuellen Übergangsritus und seiner Folgen ausmacht. Letztlich geht jeder, selbst in der Menge der Besucher, in seiner eigenen Einsamkeit durch Auschwitz. In ihr wird er oder sie nicht so sehr mit der Welt, sondern vielmehr mit sich selbst konfrontiert. Kann daraus irgendeine gemeinschaftliche Botschaft entstehen?
 
        In der Tat muss die europäische Identität von uns heutigen Europäern besser verstanden werden. Aber dazu müssen wir unsere Wurzeln besser verstehen, die in der Erinnerung verankert sind. Anders gesagt: Erinnerung sollte nicht nur durch das Prisma des historischen Wissens gesehen, sondern in einem viel tieferen Sinne mit der Gegenwart und der eigenen Identität verwoben werden. Für die Erinnerung selbst ist dies heilsam, da sich Identitäten viel langsamer entwickeln als wechselnde politische Narrative. Für die Identität wiederum kann auch Erinnerung eine zentrale Rolle spielen, wenn es darum geht, ihre gemeinschaftsbildende Multidimensionalität zu vereinen, um sich so – ohne die Besonderheiten der kulturellen Unterschiede zu verwischen – gemeinsam den Herausforderungen der Gegenwart zu stellen.
 
        Wenn Erinnerung eine Chance haben soll, ihren Platz in unserer Identität zu finden, muss sie zweifelsohne entpolitisiert werden. Dies ist eine Conditio sine qua non. Denn Erinnerung, wie auch immer man sie betrachtet, ist immer polyphon. Jede Gemeinschaft, jede Kultur, jede Generation entwickelt in gewisser Weise ihre eigene Erinnerung. Sie hat ihr eigenes, unbestreitbares Recht darauf. Sie hat ihre eigenen Bezugspunkte, ihre eigenen kulturellen und sprachlichen Codes, und sie kämpft mit den Herausforderungen ihrer eigenen Gruppe oder, genauer gesagt, ihrer Generation. Voraussetzung für eine gut verstandene Polyphonie ist aber ihre Übereinstimmung mit den historischen Fakten. Ein zugespitztes Beispiel für eine schwierige, aber vielstimmige Erinnerung ist die angesprochene Situation an der Generationenschwelle, als die erste Nachkriegsgeneration erwachsen wurde: Die Veteranen der Landung in der Normandie hatten keine gemeinsame Erinnerungssprache mit ihren Kindern, die nach Woodstock fuhren. Aber beide waren durch Friedensideale motiviert, auch wenn diese in der Zeit des Vietnamkriegs auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck kamen.
 
        Nun sollte man nicht denken, dass Erinnerung analog zum Staffelstab bei einem Staffellauf als Ganze weitergegeben werden kann. Man kann nur dabei helfen und unterstützen, dass sie in der anderen Person, in der Gemeinschaft, in der nächsten Generation aufkeimt. Fragen können und sollten aufgeworfen werden, aber es sind die Empfänger, individuell oder kollektiv, die versuchen müssen, ihre eigenen Antworten zu finden. Wenn Politik den Erinnerungsdiskurs vereinnahmt, indem sie nur eine einzige Erzählung vorschlägt, die notwendigerweise eng gefasst ist und ideologisch meist mit den aktuellen Bedürfnissen einer Partei übereinstimmt, macht sie es unmöglich, ein Identitätselement jenseits der Grenzen ihrer Kernwählerschaft aufzubauen. Diese bizarre Vorliebe mancher politischer Akteure, sich vor allem zu Geschichte und Erinnerung zu äußern, andere relevante Wissensbereiche und Themengebiete aber zu vernachlässigen, kommt überall und ständig zum Vorschein.
 
        Da Erinnerung eine Quasi-Erfahrungsform ist und durchaus identitätsstiftende Kraft besitzt, muss zur Vervollständigung des Bildes noch auf das Verhältnis von Erinnerung und Verantwortung hingewiesen werden: Das Merkmal der Erinnerung, das sie so sehr von jeder anderen Form des historischen Wissens unterscheidet, ist ihre Intentionalität im Raum der Verantwortung. Nur wer Erinnerung lebt, kann verantwortlich sein. Für Gedenkstätten bedeutet dieses Verhältnis noch immer eine gewisse Herausforderung. Zu sehr war und ist man darum bemüht, Faktenwissen zu vermitteln und ein nobles Gefühl der Empathie zu wecken – und noch zu wenig darum, grundlegende Fragen über uns selbst einzubetten. Reife Erinnerung ist eine Frage in Bezug auf mich selbst, meine Urteile, meine Haltungen und meine Lebensentscheidungen. Die Erinnerung gehört so lange mir und ist so lange lebendig, wie sie eine Quelle meiner eigenen moralischen Bedenken bleibt und sich auf meine Lebensentscheidungen überträgt. Nur dann kann man davon ausgehen, dass die Erfahrung des Eintauchens in einen Erinnerungsort zu einem wirklichen Übergangsritus werden kann. 
 
        PERSPEKTIVEN
 
        Die so skizzierten Aufgaben und Perspektiven der Gedenkstätten fordern uns auf, uns auf das Wesentliche dieser Einrichtungen mit ihrer ganz besonderen Rolle und Bestimmung zu besinnen. Haben Gedenkstätten heute die Chance, Erinnerung mit Erfahrung, Identität und Verantwortung zu verbinden? Ich glaube schon. Denn in ihrer DNA, in den Grundlagen der Entstehung, Entwicklung und Arbeit dieser Einrichtungen sind fünf Prinzipien untrennbar festgeschrieben: die ständige Beobachtung des Zeit- und Generationenwandels; die besondere Beachtung der Nicht-Politisierung; die Nähe zu den Sensibilitäten der Zivilgesellschaft; die Anerkennung der natürlichen Polyphonie der Erinnerung; und auch die Arbeit zur Förderung der Reflexion über die eigenen moralischen Sorgen.
 
        Vielen mag dies in der heutigen Zeit und angesichts der Bedrohungen, denen wir uns gegenübersehen, nicht ausreichend erscheinen. Das mag sein. Aber es gibt keine goldenen, wundersamen oder gar magischen Lösungen für Identitätsfragen. Was vielleicht eine nachhaltige Rolle spielen kann, ist die skizzierte Einbindung der Erinnerung in die Identität beziehungsweise der Aufbau von Identität auf Basis von Erinnerung. Erst dann werden wir in der Lage sein, nicht über die Aussicht auf kommende Etats oder Änderungen in den Lehrplänen zu sprechen, sondern wirklich ein Gespräch über die Beständigkeit grundlegender Werte über ganze Generationen hinweg zu beginnen. Identität währt länger als jeder Lehrplan und jedes politische Programm. 
 
         
          Aus dem Polnischen von Karolina Golimowska, Berlin
 
           PIOTR M.A. CYWIŃSKI  
ist promovierter Historiker, Mitbegründer und Präsident der Stiftung Auschwitz-Birkenau und seit 2006 Direktor der Gedenkstätte und des Museums Auschwitz-Birkenau.
 
        
 
      

       
        HOLOCAUST IN HÖCHSTER AUFLÖSUNG
 
        Über den Umgang mit Zeugenschaft
 
         Axel Doßmann 
 
        „Wie können wir an die NS-Zeit erinnern, wenn die Zeitzeugen aussterben?“, fragte im Frühjahr 2021 die „Zeit“ – und gab im Haupttitel des Beitrags, die „digitale Erinnerungskultur“ fest im Blick, selbst die Antwort: mithilfe von „Hologrammen, die vom Holocaust berichten“. 01  In anderen Schlagzeilen der vergangenen Jahre – „Wie geht Erinnern ohne Zeitzeugen?“, „Wie sieht die Erinnerungsarbeit der Zukunft aus?“ – wurden ganz ähnliche Fragen gestellt, und auch die Antworten waren oft sehr ähnlich. 02  
 
        Was hier exemplarisch deutlich wird, ist eine bestimmte Vorstellung von der besonderen Spezies „Zeitzeuge“. Welche Zeit bezeugt wird, ist für das Publikum sofort klar: Es geht um den Nationalsozialismus und seine Opfer – und nicht etwa um deutsche Groß- und Urgroßeltern, die vielleicht mitgemacht und vom System profitiert hatten. Zeitzeuge zu sein verleiht Autorität und Aura, ist eine Form der Nobilitierung; viele von ihnen sind an ihrem Lebensabend unverhofft, manche auch ungewollt, zu Personen des öffentlichen Lebens geworden. Von diesen Menschen scheint die Zukunft von „Auschwitz“ maßgeblich abzuhängen. Damit sie nicht „aussterben“, wird neueste Technologie bemüht, mit der rasch noch digitale Videos in höchstmöglicher Auflösung für die virtuelle Realität der Holocaust Education erstellt werden.
 
        Auffallend ist die Selbstverständlichkeit, mit der in diesem Zusammenhang von „Erinnerung“ die Rede ist. Weite Teile der Gesellschaft vermögen sich den Umgang mit NS-Geschichte 80 Jahre später offenbar nur noch in diesem Modus vorzustellen – obschon ja klar ist, dass sich fast niemand mehr persönlich an die NS-Zeit erinnern kann. 03  Die eingangs zitierten Medienbeiträge jedenfalls berichten ohne Umschweife über neue „Vermittlungsformate“ für die Zukunft „ohne Zeitzeugen“. Demnach wird in dieser neuen Welt der Holocaust emotional, authentisch, interaktiv und vor allem immersiv „erinnert“ werden. Der Holocaust soll auf diese Weise „lebendig“ und nicht zuletzt „leicht zugänglich“ bleiben. Denn Hauptzielgruppe ist „die Jugend“, die die Avatar-Zeuginnen und -zeugen im „interaktiven Dialog“ duzen darf. Und die Erwachsenen? Die wissen schon Bescheid.
 
        ZEITZEUGENGESPRÄCHE, ANALOG
 
        Etwa 2012 begann die von Steven Spielberg gegründete Shoah Foundation damit, auf das verstärkte diskursive Bedürfnis nach Authentizität, Emotionalität und „Connectivity“ zu reagieren. 04  Sie experimentierte mit Prototypen für „New Dimensions in Testimony“: Die Antworten von Überlebenden auf Tausende Fragen wurden als Videoclips in anthropomorphe Frage-Antwort-Systeme überführt. Spracherkennungssoftware, Algorithmen und Lichtprojektionen erlauben es Userinnen und Usern, diesen 2D- oder 3D-Repräsentationen von Überlebenden eigene Fragen zu stellen und realitätsähnliche Reaktionen und Antworten zu erhalten, die sich aus dem Pool der gespeicherten Antworten speisen. Ziel ist es, das Format „Zeitzeugengespräch“ in die Zeit nach dem Tod der leibhaftigen Zeitzeugen zu verlängern. 05  
 
        Hier lohnt ein kurzer Rückblick auf die westdeutsche Vorgeschichte. Denn die Klage über das Sterben der letzten Zeitzeugen ist heute zwar besonders prononciert, doch es gibt sie seit 40 Jahren. Und immer schon war das Bedauern verbunden mit dem Aufruf zu höchster Eile: Sammelt „Tonbandaufzeichnungen von Interviews“, weil „die Zeit-Zeugen weniger werden“, hieß es bereits Anfang der 1980er Jahre. 06  Mithilfe einer „Dia-Tonschau“ sollten in Wanderausstellungen sinnlich-emotionale Dimensionen stärker angesprochen werden. 07  Initiativen zur regionalen Erforschung und Sichtbarmachung „vergessener Lager“ wandten sich mit Empathie an die Opfer der NS-Verfolgung – und zwar im Widerspruch zur Mehrheitsgesellschaft, die Verjährung und Schlussstriche forderte, obschon rechte Gewalt und rechtsextremer Terror ungebrochen alt-neue Ängste hervorriefen.
 
        Ein wichtiges Motiv für „Zeitzeugengespräche“ waren auch frustrierende Erfahrungen vieler Lehrender, die von Desinteresse und Langeweile beim Thema Nationalsozialismus in der Schule berichteten. Im Unterricht standen allzu oft monströse Massenmörder und abstrakte Sachfragen im Vordergrund, nicht aber die „Schmerzen und Leiden der Menschen“. 08  In dieser Situation wurden Personen interessant, die vom Faschismus erzählen konnten – Nachbarinnen und Nachbarn, die sich tatsächlich aus eigenem Erleben erinnern konnten und wollten. Später wurden Alltagserfahrungen der Arbeiterklasse im „Dritten Reich“ zum Gegenstand lokalhistorischer Projekte der Oral History. Ab Ende der 1980er Jahre führte wechselseitige Neugier zu Annäherungen und auch zu Einladungen von Jüdinnen und Juden in Schulklassen.
 
        GEGENSEITIGE ÜBERFORDERUNG
 
        Auch der Frankfurter Pädagoge Gottfried Kößler musste Mitte der 1990er Jahre allerdings beobachten, dass sich zwischen Gästen mit Verfolgungserfahrungen im Nationalsozialismus und Jugendlichen mitunter keine Beziehung entwickelte oder sogar starke Abwehrhaltungen entstanden, und das auf beiden Seiten. Lehrende sollten sich zwar weder „mit dem Opfer identifizieren“ dürfen noch „sich zu dessen Anwalt machen“, doch im Bemühen, ihre betagten Gäste vor verletzender Kommunikation zu bewahren und sie bei der „Arbeit an der Erinnerung“ zu unterstützen, gerieten Pädagogen in die Rolle von Therapeuten, was erneut als Überforderung erlebt wurde. 09  
 
        Kößler verstand den „Zeitzeugen“ zunächst zwar als einen Menschen mit „Eigenschaften, die ihn zum geeigneten Unterrichtsmedium machen“. Allerdings stellte sich rasch heraus, dass diese „alten Herrschaften“ – „Zeitzeugen aus dem Widerstand“, Jüdinnen und Juden – bei ihren Auftritten nicht berechenbar waren. Vor allem bewiesen sie „ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein“, wie Kößler berichtet. Ihr ganzes Sein war vom Anspruch getragen, „durch den Einsatz ihrer Geschichte einen neuen Nationalsozialismus zu verhindern“. Je größer dieser selbst geschaffene Erfolgsdruck war, desto appellativer gerieten die Botschaften an die Schülerinnen und Schüler. 10  
 
        Solche belehrenden Gesten einer von Lebens- und Leidenserfahrung gespeisten Autorität waren nicht nur eine „didaktisch sehr problematische Situation“, sondern auch Sinngebung. Sinngebung aber stand im Widerspruch zur „zentralen Aufgabe der pädagogischen Arbeit mit dem Thema Shoah“, die Kößler aus Dan Diners These vom „Zivilisationsbruch“ ableitete: „Auschwitz ist ein Niemandsland des Verstehens, ein schwarzer Kasten des Erklärens.“ 11  
 
        Kößler selbst zog hieraus zwei Konsequenzen. Erstens verlangte er, das Widersprüchliche und Veränderbare im Erzählen des bezeugenden Subjekts als „wichtigste Lehre“ genau wahrzunehmen und anzuerkennen. Seine zweite Schlussfolgerung war, nach dem Besuch der Zeitzeugen „zwischen Information und Erinnerung“ unterscheiden zu lernen. Angesichts seiner großen Zweifel, ob „die Gratwanderung im alltäglichen Unterricht zu bewerkstelligen“ sei, plädierte er „nicht zuletzt im Interesse der Zeitzeugen (…) für das Video-Interview“. 12  
 
        Die Historikerin Dorothee Wierling gibt darüber hinaus zu bedenken, dass der unmittelbare öffentliche Austausch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen selten „über Ehrfurcht, Scheu, Identifikation und im Extrem Überwältigung“ hinausgeht. „Das ist aber nicht die Haltung, aus der ein Geschichtsbewusstsein entsteht, bei dem Empathie mit Distanz verbunden wird und das historische Subjekt ‚Zeitzeuge‘ auch kritisch befragt werden kann.“ 13  Solche Erfahrungen und Einsichten, nicht zuletzt in der sich professionalisierenden Gedenkstättenarbeit in den 1990er Jahren, haben mit dazu geführt, dass nur noch wenige Schülerinnen und Schüler Überlebende des NS persönlich erlebt haben. Dennoch wird die baldige Unmöglichkeit von „Zeitzeugengesprächen“ beinahe als ein Ende jeder Chance auf Aufklärung dramatisiert; zugleich droht Zeugenschaft dabei auf emotionale Triggerfunktionen, Schuldentlastung und Verantwortungsübergabe reduziert zu werden.
 
        Die öffentlichen, häufig aufgeregten Fragen zur Zukunft des Lernens in Bezug auf die Geschichte des Nationalsozialismus lassen verbreitete, jedoch gleichwohl irrige Vorstellungen von guter Pädagogik erkennen. Das Missverhältnis „zwischen dem Topos vom Abschied der Zeitzeugen und der Realität ist selbst ein Symptom“ – ein Symptom für die Unverbundenheit von populären Vorstellungen von „Erinnerung“ und didaktisch reflektierter sowie geschichtswissenschaftlich fundierter Bildungsarbeit. 14  
 
        ZERSPLITTERUNG
 
        Weil die Lebenszeit auch der jüngsten unter den Überlebenden ihrem Ende zugeht, steigen die gesellschaftlichen Erwartungen an sie als authentische Autoritäten mit moralischen Botschaften, als auratisch aufgeladene, leibhaftige Beweise für den Holocaust und andere nationalsozialistische Verbrechen. 15  Zugleich nimmt die vor 25 Jahren bereits kritisierte „Zersplitterung der Zeugnisse in positivistische Einzeldaten“ 16  durch TV-Dokus und Lerntools ihren Fortgang. Durch Ansprüche auf interaktive Vermittlungsformate gewinnt sie neue Dimensionen.
 
        Verstärkt durch Künstliche „Intelligenz“ (KI) wird der Zugriff auf die großen US-amerikanischen Archive mit videografierten „Holocaust Testimonies“ enorm dynamisiert. Die Historikerin Alina Bothe, eine Expertin für digitale Quellenkritik, plädiert bereits für eine Datenbank, in der möglichst alle etwa 100000 Interviews mit Shoah-Überlebenden weltweit gesammelt werden sollten, damit „eine Bündelung der Inhalte“ und ihre Aufbereitung leichter wird. „Es ist gut vorstellbar“, so Bothe, die KI zum Beispiel „mit den 52000 Interviews der USC Shoah Foundation arbeiten zu lassen. Die KI wird daraus Personae generieren können, mit denen man dann Gespräche führen kann.“ 17  
 
        Jedoch: Werden die Nachfahren der Überlebenden vorher dazu befragt? Wer schützt ihre und die Rechte Dritter? Welche Botschaften werden die Personae dem Publikum ans Herz legen? Wird es für Eilige auch „Kurzversionen“ geben? All das sind drängende Fragen, denn was einst als Interview dialogisch entstand, unter jeweils sehr spezifischen Prämissen, Erwartungen und Umständen, droht im Verlangen nach „kollektivem Gedächtnis“, nach auswertbarer Essenz und Identität seine Konturen und Substanz zu verlieren. Digitale Segmentierung und Indexierung lädt zum Surfen durch Archive ein, es fördert potenziell aber auch Konsumhaltung, Voyeurismus und die „Selbstbespiegelung der Gefühle“. 18  Nicht zuletzt ist mit dem Schriftsteller Imre Kertész, der Auschwitz und Buchenwald überlebte, zu fragen, wie vermieden werden kann, dass die Konfrontation mit Auschwitz als menschengemachte „Welterfahrung“ nicht immer weiter in moralisch-politische Rituale und tagespolitische Instrumentalisierungen abgleitet, die im Ergebnis den „Holocaust den Menschen entfremdet“. 19  
 
        FRAG NICHT DEIN GESCHICHTSBUCH
 
        „Frag nicht dein Geschichtsbuch. Frag Kurt und Inge!“ Mit dieser Aufforderung lockt das Deutsche Exilarchiv 1933–1945 der Deutschen Nationalbibliothek in die Ausstellung „Frag nach!“ 20  Schulklassen der Stufen 9 bis 13 (aber auch andere Gruppen) können in den Ausstellungsräumen in Frankfurt am Main unter Aufsicht Fragen an zwei lebensgroße „digitale interaktive Interviews“ richten, wie es auf der Website der Ausstellung heißt – die Avatare der beiden Überlebenden stehen aber auch online zur Verfügung. Das Setting ist ähnlich wie bei anderen Angeboten dieses Bildungsformats: Menschen in ihrer achten oder neunten Lebensdekade sitzen etwas verloren in einem großen Ohrensessel, der beige oder blau gehalten ist. Ein leichtes Kopfnicken in Dauerschleife ermuntert zur Ansprache. Über eine Mikrofontaste lässt sich die Figur aus diesem Modus erlösen, der Kontakt scheint hergestellt – hier mit Inge Auerbacher und Kurt S. Maier, die den Holocaust als Kinder überlebt haben. Jede virtuelle Figur hält über 900 Antworten bereit, aufgezeichnet an fünf langen Tagen. 
 
        Es waren hier wie andernorts für alle Beteiligten anstrengende Prozeduren, denn es geht um möglichst knappe, prägnante, pädagogisch wertvolle „Antworten“, die später nach Frageimpulsen durch eine Software ausgespielt werden, weil Natural Language Processing eine gespeicherte Videosequenz als passende Antwort für wahrscheinlich hält. Chronologie wird vermieden, jede „Antwort“ soll für sich stehen können. Nicht gute Gespräche mit neuer Erkenntnis sind das Interviewziel, sondern es gilt, für ein Bildungsformat brauchbare Datensätze zu speichern. Das ist der Preis, den weltweit etwa 100 der 245000 Holocaust-Überlebenden (Stand August 2023) zu leisten bereit waren – in der Hoffnung auf ewige Wirkung für eine bessere Welt.
 
        Als medienkompetent erweist sich hier, wer in der eindimensionalen Interaktion mit einer Rechenmaschine möglichst einfache Fragen stellt. Wer mit kurzen Nachfragen an Antworten anknüpfen möchte, macht die Performance holprig: „Darüber kann ich nicht spekulieren“, quittiert dann höflich das digitale Alter Ego von Inge Auerbacher. Solche Default-Antworten sind Teil der gespeicherten Aufzeichnungen von 2022. Manche Userinnen und User geraten in Stress, wenn sie sich beim Zuhören die nächste gute Frage zurechtlegen sollen. Mit der humorvollen Inge Auerbacher über absurde „Dialog“-Situationen zu lachen, ist nicht vorgesehen.
 
        BILDUNGS- UND ERKENNTNISWERTE
 
        Vor allem junge Menschen erleben in diesem Setting ein Gefühl der Nähe zur Person, intensiver als beim klassischen Film. Dies ist vermutlich auch ein Effekt von vertrauten Formen der digitalen Interaktivität, etwa im Dialog mit Sprachassistenten wie „Siri“ oder „Alexa“. Dass sich die Beteiligten anders als in echten Interaktionen nicht gegenseitig wahrnehmen können, stört die Jüngeren wenig. Wichtiger scheint ihnen, dass die Algorithmen zuverlässig und schnell passende Antworten liefern. Jedoch bleibt die Frage, ob es angemessen ist, es sich auf diese Weise „leicht zu machen“ im Umgang mit der Geschichte des Holocaust. 21  
 
        Die Ausstellung „Frag nach!“ ist ein Beispiel für die derzeitigen Bemühungen um deutschsprachige Anwendungen dieses interaktiven Vermittlungsformats. Dabei sind die Akzente durchaus unterschiedlich gesetzt. In Frankfurt legt man den Schwerpunkt nicht auf visuelle Illusion, sondern strebt eine möglichst „nahtlose“ Simulation des Dialogs an. Das Potsdamer Projekt „in echt?“ hingegen setzt auf höchste Auflösung der Bilder, damit KI auch noch in 30 Jahren „realistisch“ wirkende Porträts erstellen kann. 22  Das Münchner Projekt „Lernen mit digitalen Zeitzeugen“ (LediZ) wiederum zielt mit virtueller Realität auf immersive Effekte und bettet Figuren in historische Szenerien ein, um Jugendlichen unter VR-Brillen Bildwelten zu bieten, die ihnen bislang eher von Videogames vertraut sind: hier ein Fotoalbum, dort ein Dokument, in dem sich blättern lässt.
 
        Allerdings bleibe die Interaktion oft oberflächlich und wirke für erfahrene Videogamer zu schlicht, bilanzierte Ende 2024 Steffen Jost, der Programmchef der Alfred Landecker Foundation, die digitale Bildung zu ihren Schwerpunkten zählt. Er wirkt überrascht über den „immer noch starken Trend, Holocaustüberlebende in immersiver Form zu präsentieren“. Jost konstatiert, dass ein „dringender Bedarf an wissenschaftlicher Begleitung und Evaluation digitaler Angebote“ bestehe, „um ihre pädagogische Wirksamkeit und ihren Einfluss auf Erinnerungskultur im Ganzen zu erforschen“. Und auch er mahnt an, bisherige „Errungenschaften und Erkenntnisse der Gedenkstättenpädagogik“ nicht zu vernachlässigen. 23  
 
        In der Tat steht der große finanzielle Aufwand und öffentliche Hype um solche Lehrangebote in merkwürdigem Verhältnis zum bislang erkennbaren Erkenntnis- und Bildungswert. Es hat Gründe, warum KZ-Gedenkstätten in Deutschland bislang darauf verzichten, solche „Hologramme“ und „VR Experiences“ dauerhaft zu installieren. Wenn sie virtuelle Realität nutzen, dann meist, um die raumbezogene Vorstellungskraft am längst stark überformten historischen Ort zu unterstützen. 
 
        Historische Bildung setzt an diesen Orten unter anderem auf Überreste, Deutung von Spuren und kategoriale Unterschiede zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Immersive VR-Erfahrungen hingegen, die an Ansätze wie „Geschichte erleben“ oder „Zeitreise“ andocken, schrecken für Sobibor oder Auschwitz nicht mehr davor zurück, traumatische Schockerlebnisse in „Opferperspektive“ zu designen – für den Thrill von „Witness-Spielern“. Gegenwärtig wird das Projekt „Survived To Tell VR“ entwickelt. Es soll erlauben, Erfahrungen von israelischen Überlebenden des 7. Oktober 2023 „auf eine noch nie dagewesene Weise immersiv mitzuerleben“. Bis 2021 hatten Unterstützer des Projekts noch die holografischen „interactive biographies“ der USC Shoah Foundation produziert und beworben. 24  
 
        Für gute pädagogische Arbeit sind NS-bezogene Bildungs- und Gedenkstätten weniger auf die aufwendige Arbeit mit Interviewzeugnissen angewiesen – sondern auf Gruppen, die gut vorbereitet die historischen Orte besuchen. In Führungen und Workshops erleben sie jedoch immer öfter das Gegenteil. Das hat handfeste, längst bekannte Gründe: Besonders im Lehramtsstudium mangelt es an solidem Basiswissen über die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust. Studien sehen hier deutlichen Nachholbedarf, denn junge Absolventinnen und Absolventen sind zunehmend unsicher, wie sie auf hohe gesellschaftliche Erwartungen reagieren sollen. Zugleich fürchten sie abwehrende Reaktionen unter den Schülerinnen und Schülern. 25  Wer auf dieses Grundproblem reflexhaft mit Interviewzeugnissen reagiert, wird das Publikum und sich selbst überfordern.
 
         
          [image: Auf dem Foto ist eine kaputte Feldflasche zu sehen sowie das Notizbuch Salmen Gradowskis und von ihm handbeschriebene Seiten seiner Aufzeichnungen.] 
          Aufzeichnungen aus Auschwitz von Salmen Gradowski, die er der Nachwelt in einer vergrabenen Feldflasche übermittelte
 
            Foto: Militärmedizinisches Museum St. Petersburg, 2003 
 
        
 
        PERSPEKTIVWECHSEL
 
        „Ich schreibe, damit wenigstens ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit die Welt erreicht. Und dann sollst Du, Welt, Rache üben für das alles, Rache.“ Das schrieb der polnisch-jüdische Lagerinsasse Salmen Gradowski 1944 in Auschwitz-Birkenau. Den nahen Tod vor Augen, hatte er die Kraft, die nationalsozialistischen Verbrechen zu dokumentieren und literarisch zu beschreiben. Gradowski und andere Mitglieder des Sonderkommandos in Auschwitz legten ihre Schriften in Feldflaschen und Blechkästen und vergruben sie im Erdreich. Einige konnten nach der Befreiung geborgen und entziffert werden. 26  Diese Zeugnisse aus historischer Zeit verdienen viel mehr Aufmerksamkeit, denn die Perspektiven der Verfolgten sind ja keineswegs allein im Medium von Interviews überliefert. Noch aber ist offen, ob solche wertvolle „Flaschenpost“ angenommen wird – oder ob sich die Gesellschaft ihre Wucht lieber vom Leibe hält. 27  
 
        Gradowskis „Zertrennung“ wie auch die Schriften des Ringelblum-Archivs aus dem Warschauer Ghetto 28  sind Antworten auf das „I Did Not Interview the Dead“, den selbstreflektierten Titel eines Buches von 1949, unter dem der Psychologe David P. Boder die Teiledition seiner „Drahtton“-Interviews mit Displaced Persons aus dem Sommer 1946 veröffentlicht hatte. Diese weltweit erste Sammlung von Audio-Interviews mit Überlebenden war für Jahrzehnte fast vergessen. 29  
 
         
          [image: Das Foto zeigt die Bergung des Ringelblum-Archivs aus den Trümmern des Warschauer Ghettos am 18. September 1946. Man sieht Helfer, die große Holzkisten aus einem unterirdischen Versteck ans Tageslicht bringen.] 
          18. September 1946: In Kisten verwahrte Manuskripte und Dokumente des Ringelblum-Archivs werden aus den Trümmern des Warschauer Ghettos geborgen.
 
            Foto: picture-alliance / PAP / Władysław Forbert 
 
        
 
        Jüdische Historiker wie Emanuel Ringelblum hatten noch während der Verfolgung gefordert, dass „man beides braucht, die Erinnerung der Opfer und die Dokumente der Täter, um den Mord an Millionen von Menschen so umfassend wie möglich zu beschreiben“. 30  Auf zentrale Fragen nach den Gründen für die Entstehung des NS-Regimes und die massenhafte Zustimmung, die es gewann, vermögen Interviews mit Verfolgten nur selten hilfreiche Antworten zu geben. Aus der Betrachtung von Verfolgungserfahrungen allein sind keine Gewaltverbrechen zu begreifen.
 
        Unverzichtbar – und auch für Schulen sinnvolles Ausgangsmaterial – sind die vielen Dokumente, mit denen Deutsche den Massenmord in Europa vorbereitet und exekutiert haben. Die Mehrheit der Verfolgten Europas hat das Stammlager Auschwitz und andere große KZs nie erlebt, sondern wurde gleich am Wohnort umgebracht oder in den Vernichtungsstätten der „Aktion Reinhardt“ getötet. Seit einigen Jahren bietet eine 16-bändige Edition Tausende schriftliche Dokumente aus der Hand der Täter, aber auch solche der Verfolgten und der zeitgenössischen Presse. 31  
 
        Nach dem Krieg war in Verhören und Gerichtsprozessen vernehmbar, wie Täter leugneten, Schuld und Verantwortung abwehrten. Manchmal sprachen sie aber auch Klartext. Bevor man sich Adolf Eichmanns geschickter Performance als Befehlsempfänger im Glaskasten des Jerusalemer Gerichts von 1961 widmet, lohnt es, ihm zuzuhören, wie er 1957 unter alten SS-Kameraden in Buenos Aires redete: „Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, hätten wir von den 10,3 Millionen Juden, die Korherr (…) ausgewiesen hat, 10,3 Millionen Juden getötet, dann wäre ich befriedigt und würde sagen: Gut, wir haben einen Feind vernichtet.“ 32  Das Tonband hatte der einstige SS-Mann Willem Sassen bedient, der Mitschnitt ist online zugänglich.
 
        Oft noch bevor Historikerinnen und Historiker die Aufgabe erkannten, gelang es Filmregisseuren, das Selbstverständnis deutscher Verbrecher und ihrer Profiteure sowie einstiger Nachbarinnen und Nachbarn der Deportierten in Interviews für die Nachwelt zu überliefern. 33  Man denke nicht allein an Claude Lanzmanns „Shoah“ (1985) und seine Outtakes, 34  sondern auch an Dokumentarfilme von Pavel Schnabel („Jetzt – nach so viel Jahren“, 1981), Eberhard Fechners „Der Prozess“ (1984) oder Ruth Beckermanns „Waldheims Walzer“ (2018).
 
        Mit Fokus auf die ermordeten und überlebenden Jüdinnen und Juden wird oft die allgemeine jüdische Geschichte vernachlässigt. Mit Recht wird das von Unwissen und Projektionen geprägte Bild jüdischen Lebens beklagt. Wer ermessen möchte, welche Leben und welche Kulturen im Holocaust ausgelöscht wurden, wird sich mit jüdischer Geschichte vor 1933 beschäftigen müssen – in jüngster Zeit entstanden zum Beispiel didaktisch erschlossene Tagebücher und Fotoalben sowie Bildungsmaterialien, die dabei helfen. 35  
 
        Mit dem Sterben der letzten im Nationalsozialismus verfolgten Menschen geht ihre öffentliche Funktion als leibhaftige „Beglaubiger der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts“ und der Massenverbrechen unwiederbringlich verloren. 36  Aus Zeitgeschichte wird Geschichte. Es wäre nicht zuletzt politisch klug, im Dialog zwischen den Generationen mit der Vergänglichkeit der NS-Zeit reflektiert umzugehen – statt sie immer wieder als „Historienstücke mit Live-Appeal neu aufzulegen“. 37  
 
        Wenn die Überlebenden gestorben sein werden – verlieren dann die nationalsozialistischen Verbrechen ihren Schrecken? Unter VR-Brillen oder mit KI-gesteuerter Interaktion wird das „Primärgefühl der Fassungslosigkeit“ (Saul Friedländer) wohl kaum bewahrt werden können. Doch immerhin nimmt in der Forschung seit einigen Jahren auch die Aufmerksamkeit für die ersten Zeuginnen und Zeugen des Holocaust und die gesamte Breite der Überlieferung zu. Diese Überlieferungen wie auch Audio- und Videointerviews mit Geduld und Umsicht zu erschließen und im Austausch mit anderen vergleichend zu deuten – eine solche Anstrengung wird helfen, dass der Holocaust als verunsichernde Welterfahrung für viele konkret und relevant bleibt.
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        ESSAY
 
        ÄUẞERE ANGRIFFE – INNERE EROSIONEN
 
        Deutsche Erinnerungskultur 2025
 
         Volkhard Knigge 
 
        In seiner jüngst erschienenen globalen Geschichte der Deutschen in der Welt vom Mittelalter bis heute hebt der britische Historiker David Blackbourn gleich hervor, dass die Bereitschaft zur Vergangenheitsbewältigung ein prägendes Merkmal des heutigen Deutschlands sei und von vielen als „Musterbeispiel“ für den Umgang mit dunkler Geschichte angeführt werde. 01  Wen immer Blackbourn mit „vielen“ meint, sicher ist, dass diese Diagnose mit einer deutschen Selbstsicht korrespondiert, die seit der Vereinigung 1990 zunehmend deutlich und selbstsicher formuliert wird. 
 
        Bereits 1995 titelte der „Spiegel“ mit Bezug auf den 50. Jahrestag des alliierten Sieges über das nationalsozialistische Deutschland: „Bewältigte Vergangenheit“. Zehn Jahre später befand Bundespräsident Horst Köhler in seiner Rede zum 60. Jahrestag des Kriegsendes ganz in diesem Sinne, dass „Deutschland (…) nicht nur äußerlich ein anderes Land als vor 60 Jahren“ sei, sondern dass sich „unser Land (…) von seinem Inneren her verändert“ habe. 02  Weitere zehn Jahre später unterstrich Bundespräsident Joachim Gauck den glücklichen Ausgang der Vergangenheitsbewältigung aus Anlass des 70. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz: „Und doch konnten wir nach den dunklen Nächten der Diktatur, nach Schuld und Scham und Reue ein taghelles Credo formulieren. Wir taten es, als wir dem Recht seine Gültigkeit und seine Würde zurückgaben. Wir taten es, als wir Empathie mit den Opfern entwickelten.“ 03  Dass die Verantwortung, sich der NS-Verbrechen zu erinnern, „ein fester Teil unserer nationalen Identität“ sei, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel 2019 in Auschwitz versichert. 04  Folgt man dieser Sicht, dann erscheint die Bundesrepublik als Verkörperung des „Nie wieder!“, zumindest aber als ein Land, das sich dieser Maxime in Staatsverfassung, staatlichem Handeln und politischer Kultur unzweideutig verpflichtet hat.
 
        Wenn ich im Folgenden dieses Selbstbild und die damit einhergehende Selbstzufriedenheit kritisch betrachte, dann verkenne ich nicht, dass die Etablierung und Festigung der Demokratie in Deutschland nicht zuletzt auf der selbstkritischen Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen beruhen, die ihr vorausgingen. Erweitert man den Blick aber über die geläufige Rahmenerzählung einer erfolgreichen Umkehr- und Wandlungsgeschichte der Bundesrepublik hinaus, dann geraten Nebenwirkungen und Formveränderungen und nicht zuletzt innere Erosionen in den Blick, die diese Erzählung verdeckt. Letztere gefährden die selbstkritische, aufklärerisch orientierende Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Nachwirkungen des Nationalsozialismus nicht weniger als von außen kommende, eher ins Auge springende Angriffe und Herausforderungen – wie etwa von ganz Rechts oder aus postkolonialen Kontexten. Zudem verschiebt sich derzeit die unausgesprochen in die Umkehr- und Wandlungsgeschichte eingeschriebene zeitliche Verortung der auf Abgrenzung und ein Hinter-sich-Lassen des Nationalsozialismus bezogenen Arbeit am kulturellen Gedächtnis. Ob als „Vergangenheitsbewältigung“, als „Aufarbeitung der Vergangenheit“ oder schlichtweg nur als „Erinnerungskultur“ tituliert, immer verstand sich das damit gemeinte Bemühen als ein Bemühen nach Diktatur und staatlich formierter Unmenschlichkeit. Angesichts der derzeit in Deutschland und weit über Deutschland hinaus beobachtbaren ebenso zielstrebig wie aggressiv und mit modernsten Kommunikationsmitteln betriebenen Aushöhlung und Zerstörung der Demokratie und des Widerhalls, den dieses Vorhaben auch in freien Wahlen findet, steht ernstlich infrage, ob von einem gesicherten „Danach“ noch ausgegangen werden kann. Ohne sich auch die der gegenwärtigen Erinnerungskultur selbst innewohnenden Probleme bewusst zu machen, ist es nicht möglich, dem Drohenden adäquat zu begegnen.
 
        VON KRITISCHER SELBSTBESINNUNG ZUM MORALISCHEN APPELL
 
        Seit Jahren wird als maßgebliches Problem der „Zukunft der Erinnerung“ stereotyp-redundant der Verlust der Zeitzeugen beschworen. Gewiss geht mit den unmittelbar leiblich-seelisch von den deutschen Verbrechen betroffenen Augenzeugen und ihren Berichten unabwendbar eine lebendige und berührende Verbindung zwischen Gestern und Heute verloren, und auch das moralische Gewicht ihres Einspruchs gegen die um sich greifende politische Revitalisierung der Gifte, denen Abermillionen zum Opfer fielen, wird schmerzlich fehlen. Allerdings wirft die mit der Fixierung auf das Ableben der Zeitzeugen einhergehende Einengung des Problembewusstseins auch Licht darauf, wie ausgedünnt mittlerweile die öffentliche Vorstellung von dem ist, was unter einem kritisch-aufklärenden, gegenwartswirksamen, präventiven Rückbezug auf Geschichte und Erfahrung des Nationalsozialismus verstanden wird. Dieser Rückbezug verengt sich auf die Identifikation mit Überlebenden als moral voices, 05  die nicht mehr, wie in den ersten Nachkriegsjahrzehnten, als lästige Zeugen der Anklage, sondern stattdessen als Wegweiserinnen und Wegweiser und gleichzeitig lebendige Bestätigung der erfolgreichen Läuterung Deutschlands gelten. Unter Erinnerungskultur wird verstanden, „angeleitet von Zeitzeugen (…) unsere Vergangenheit und Gegenwart besser [zu] verstehen“ 06  und deren Zeugenrolle als „Zeugen der Zeugen“ 07  beziehungsweise „Zweitzeugen“ 08  zu übernehmen und weiterzuführen.
 
        Das klingt nobel – und ich weiß aus über dreißigjähriger Erfahrung, wie bereichernd, ermutigend und beglückend die Freundschaft mit Überlebenden ist und wie wertvoll die erfahrungsgeschichtlichen Zeugnisse Verfolgter sind, wenn sie als historische Quellen lege artis behandelt werden. Doch die Identifikation mit den Opfern, gar das simple, entlastende Sich-auf-ihre-Seite-Schlagen, 09  reicht für ein Resilienz förderndes Begreifen der historisch-politischen Entstehung und Akzeptanz des Nationalsozialismus und der ihn kennzeichnenden Unmenschlichkeit nicht aus. Nicht nur konnte die Unzahl der Ermordeten nie Zeugnis ablegen, auch die Mehrheit der Überlebenden fand in Deutschland kein Gehör, weil sie bereits vor dem ab den 1980er Jahren einsetzenden „Zeitzeugenboom“ 10  verstorben sind. Daraus resultiert nicht nur ein moralisches, sondern auch ein epistemisches Problem: Die Erfahrungsgeschichte ganzer Häftlingsgruppen ist durch Abwehr und Ignoranz teils oder ganz verloren. Außer Acht gelassen wird auch, dass Überlebende – je nach Herkunft, politischer Überzeugung, kultureller Prägung und daraus resultierenden Zukunftserwartungen – selbst dann, wenn sie aus den gleichen Gründen verfolgt worden sind, unterschiedliche Konsequenzen aus ihrer Erfahrung gezogen haben. Dass Auschwitz zudem angesprochen werden kann, ohne dass „trotz einer gewissen Beunruhigung“ die „Grenzen der Teilnahmslosigkeit“ überschritten und „sein Verstehen verlangt“ werden, haben Alphons Silbermann und Manfred Stoffers bereits 2000 in ihrer soziologischen Studie zum Vergessen und Erinnern der Deutschen festgestellt. 11  Gedankenlose Sentimentalität, folgenlose Augenblicksbetroffenheit und ein Abschieben der Ursachen für die deutschen Verbrechen ins allgemein Menschliche lassen sich selbst in Gedenkstätten erleben.
 
        Vor diesem Hintergrund benennt das Beklagen des Verlustes der Zeitzeugen nicht nur einen gravierenden Verlust, sondern es verdeckt gleichzeitig einen elementaren Umbruch und Formwandel der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Dieser besteht darin, dass aus der empirisch gehaltvollen, selbstkritischen Reflexion gegenwärtiger politischer und gesellschaftlicher Wirklichkeit im Licht der historischen Erfahrung – mit Theodor W. Adorno der „Aufarbeitung der Vergangenheit“ – ein eher moralpädagogisches Memorialvorhaben geworden ist. Als solches ist es weniger auf die Prüfung der politischen und gesellschaftlichen Verfassung und die ihr zugrunde liegenden Strukturen ausgerichtet, einschließlich der Frage, inwieweit diese gewollt oder ungewollt der Hinwendung zu den politischen Giften der Vergangenheit Vorschub leisten. Im Mittelpunkt steht vielmehr die „Einschulung“ der Nachwachsenden in einen vermeintlich ubiquitär erreichten Konsens in Bezug auf das Schlechte in der Vergangenheit und das Gute heute.
 
        Dieser Verschiebung von geschichtsbewusster kritischer Selbstbesinnung hin zum moralischen Appell entspricht eine Rhetorik der Erinnerung, in der „Erinnerung“ in erheblichem Maße zu einer scheinbar sich von selbst verstehenden auratischen Formel für gelungene Vergangenheitsbewältigung geworden ist und als probates Mittel für die Bekämpfung von neonazistischen, antidemokratischen Einstellungen, von Antisemitismus, Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gilt. Historische Wahrheit, Aufhebung von Verdrängung, Enttraumatisierung, solidarische Einfühlung in die Opfer, moralische Läuterung und die Bejahung von Demokratie und Menschenrechten werden dem Erinnern sui generis zugeschrieben und sollen mit ihm identisch sein. „Erinnerung“ ist damit zu einer Containervokabel geworden, in der – inhaltlich ausgebleicht – (geschichts-)wissenschaftliche, forensische, psychoanalytische, theologische, politische und moralisch-ethische Auffassungen und Zuschreibungen verschwimmen. Ihr wächst so ein Nimbus von Wahrheit, Aufklärung, Einsicht und Läuterung zu – diffus, aber vielversprechend insofern, als „Erinnerung“ fraglos als Königsweg zur (Wieder-)Herstellung von Gerechtigkeit und für die Demokratie- und Menschenrechtserziehung erscheint. 
 
        Angesichts dieser Aufladung bei gleichzeitiger Einschränkung der Aufmerksamkeit für die konkreten Gründe und Rahmenbedingungen des Umkippens von Staat und Gesellschaft in Inhumanität, ist an einen Hinweis Adornos zu erinnern: „Nach der Phrase, es käme allein auf den Menschen an, schieben sie alles den Menschen zu, was an den Verhältnissen liegt, wodurch dann wieder die Verhältnisse unbehelligt bleiben.“ 12  Historisch-kritische Selbstreflexion im Licht von Geschichte und Erfahrung des Nationalsozialismus muss deshalb die Frage nach den politischen, kulturellen und sozioökonomischen Bedingungen für politische und gesellschaftliche Ohnmacht, für Ungleichheit und (Abstiegs-)Angst, für verdinglichte menschliche Beziehungen, für die vermeintliche Plausibilität sozialdarwinistischen Agierens, für die Sehnsucht nach autoritärer Führung und ethnonationalistischer Hybris und Aggressivität miteinschließen.
 
        ERREICHTES
 
        Um die der Erinnerungskultur inhärenten Gefährdungen genauer zu verstehen, hilft ein Rückblick auf das Erreichte. Die Geschichte der Aufarbeitung lässt sich dann tatsächlich tendenziell als Erfolgsgeschichte darstellen, wenn man auf die Überwindung des konkreten Nachlebens des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik abhebt. Auch wenn Aufarbeitung Jahre und Jahrzehnte gedauert hat und immer wieder auf zähe und erbitterte Widerstände seitens der Politik und aus der Bevölkerung getroffen ist: Elitenkontinuitäten, Geisteshaltungen, in Kraft belassene NS-Gesetze oder fortgesetzte Formen der Diskriminierung sind zunehmend aufgedeckt und als skandalös und nicht hinnehmbar empfunden und bekämpft worden. Ungeschönte wissenschaftliche Dokumentation und Forschung haben erheblich dazu beigetragen, Selbstbild und Selbstdarstellung des „Dritten Reichs“ und deren nachwirkende Attraktivität zu durchkreuzen. Die Bundesrepublik hat sich zur Schuld Deutschlands an Krieg und NS-Verbrechen bekannt, wie auch zu daraus resultierenden ideellen und materiellen Verpflichtungen gegenüber den Opfern. Der Wahrheit und dem Gedenken der Opfer verpflichtete Gedächtnisinstitutionen mit gesellschaftlichem Bildungsauftrag gehören heute zu den Kerninstitutionen der Geschichtskultur in der Bundesrepublik. 2009 hat der Deutsche Bundestag, vertreten durch seinen Präsidenten Norbert Lammert, eine von allen Überlebendenverbänden verfasste Vermächtniserklärung offiziell entgegengenommen und gewürdigt; und 2020 – 75 Jahre nach Kriegsende – hat der Bundestag endlich anerkannt, dass niemand – auch nicht die sogenannten Asozialen und Gewohnheitsverbrecher – zu Recht in Konzentrationslagerhaft war.
 
        Gleichwohl gehört zur Geschichte der Aufarbeitung auch, dass Gerechtigkeit nur als beschädigte Gerechtigkeit hergestellt worden ist. Die meisten Verfolgten haben, wie bereits angesprochen, das Bemühen um Gerechtigkeit nicht mehr erlebt. Zudem werden bis heute mit Aufarbeitung weiterhin verbundene Verpflichtungen verschleppt, wie etwa im Fall der Restitution von Raubkunst oder den von Griechenland begründet eingeforderten Reparationen. Die Gedenkstättenförderkonzeption des Bundes ist 1999 erst über den Umweg der beiden Enquetekommissionen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und den Reformbedarf der von der DDR übernommenen Nationalen Mahn- und Gedenkstätten Buchenwald, Sachsenhausen und Ravensbrück entstanden. Zudem lässt sich an die Praxis der Aufarbeitung nicht unmittelbar anknüpfen, um geschichtsbewusste Selbstbesinnung heute zu sichern. Auch wenn Aufarbeitung nicht abgeschlossen ist, ist das Projekt der Überwindung des Nachlebens des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik wesentlich durch seine Einbettung in die Sphäre der Zeitgenossenschaft bestimmt worden. Diejenigen, die in seinem Rahmen aufeinandertrafen, hatten den Nationalsozialismus unmittelbar erlebt, mitgestaltet oder erlitten, waren Kinder, allenfalls Enkel der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, für die das Vergangene keineswegs irgendeine, bereits erkaltete Geschichte war. Mit dem Erfolg der Aufarbeitung und jenseits der Zeitgenossenschaft hat der Nationalsozialismus sein lebensweltlich verankertes Empörungspotenzial jedoch weitgehend verloren; das selbstaffirmative Bild der grundsätzlich geläuterten Nation beruhigt und schläfert das Bewusstsein ein. Das Erinnerungsgebot mit seinen eingeschliffenen Sprachformeln und Ritualen gehört mittlerweile zu den Routinen, an die man sich in Gedenk- wie in Bildungsveranstaltungen durch das Zeigen situativ erwarteten Verhaltens äußerlich anpassen kann – oder die man ganz an sich abperlen lässt.
 
        Die Transformation von Aufarbeitung in „Erinnerung“ und deren Überführung in einen nationalen Referenzrahmen mit der Vereinigung 1990 hat an das zivilgesellschaftlich getragene gesellschaftskritische Engagement angeknüpft, aber es auch aufgesaugt und neutralisiert. Der Staat selbst hat sich dadurch zudem – indem er Gedächtnisinstitutionen ermöglicht und unterhält, nationale Gedenktage stiftet und gestaltet, seine Repräsentanten verlautbaren, was das Erinnern für Deutschland bedeutet oder der Bundestag damit verbundene Resolutionen verabschiedet – tendenziell zum Erzieher gemacht. Über den Hang zur Selbstzufriedenheit hinaus hat auch das Folgen, die der inneren Erosion zuarbeiten.
 
        STEREOTYPE RITUALISIERUNG
 
        Am Beispiel der DDR lässt sich die kontraproduktive Seite des affirmativen Nationalgedächtnisses verdeutlichen, wenn es auf zu verantwortende Verbrechensgeschichte bezogen ist. Dort bestimmte der SED-Staat das Geschichtsbild und die Programmatik des Erinnerns maßgeblich. Ziel war es, die fehlende demokratische Legitimation historisch, durch Antifaschismus, auszugleichen. Daraus resultierten Vorgaben, Stereotypisierungen und blinde Flecken, die auch tief in die Gedenkstätten hineinwirkten. Beispielsweise fiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald in den 1980er Jahren auf, dass mehr und mehr Jugendliche Gedenkstättenbesuche äußerlich willig, aber innerlich gleichgültig absolvierten. Eine daraufhin beim Zentralinstitut für Jugendforschung der DDR in Leipzig in Auftrag gegebene, nach dem Fall der DDR zugängliche Studie kam zu dem Ergebnis, dass zwei Gründe dafür von erheblicher Bedeutung waren: die affirmative Konstellation des historischen Gedächtnisses sowie seine stereotype Verschlagwortung und Ritualisierung. Die affirmative Ausrichtung – die DDR sei das neue, bessere, antifaschistische Deutschland – machte den Gedenkstättenbesuch gleichsam sinnlos. Denn anstatt kritische Selbstreflexion und daraus resultierendes Engagement zu stärken, waren nur Zustimmung und Identifikation gefordert. Die geläufigen Floskeln und Rituale erzeugten zusätzlich Langeweile. 13  Auch wenn die Bundesrepublik nicht die DDR ist, sollte diese Erfahrung sensibilisieren.
 
        Der inneren Erosion hierzulande arbeitet auch die Asymmetrie zwischen den normativen Verlautbarungen staatlich abgefederter Erinnerungskultur und dem konkreten politischen Handeln zu. Es reicht, an die schleichende Drift demokratischer Parteien in diskriminierende Rhetorik und Maßnahmen gegenüber Geflüchteten zu erinnern. Es reicht, sich klarzumachen, wie die AfD durch Anpassung an deren Politik geschlagen werden soll. Es reicht, sich die Abwehr der Wahrnehmung der langen Linie des Rechtsterrorismus, den nachlässigen Umgang mit Rechtsextremismus und Antisemitismus vor Augen zu führen oder die Verharmlosung des „Extremismus der Mitte“ 14  beziehungsweise des „rechten Eskalationskontinuums“. 15  Selbst wenn man anerkennt, dass Normativität und Wirklichkeit nie gänzlich zur Deckung zu bringen sind, wird durch jede Vergrößerung der Differenz das „Nie wieder!“ delegitimiert. Diese Differenz lässt sich nicht dadurch verkleinern, dass politisch und sozial mitverursachte Probleme, wie etwa das Ausspielen des „Eigenen“ gegen das „Fremde“ oder die Funktionalisierung bestimmter Gruppen zu Sündenböcken, zur „Heilung“ an Gedenkstätten überwiesen werden. Vielmehr entsteht der Eindruck von Doppelmoral. 
 
        Schließlich ist mit der Transformation von Aufarbeitung in „Erinnerung“ und deren kathartischer Aufladung ein Auseinandertreiben von Erinnerung und analytisch erschlossener Geschichte und damit ein Abschmelzen reflexiven Geschichtsbewusstseins verbunden. Spezifik, empirische Konkretion und Komplexität des Historischen, Kontexte, Entwicklungsprozesse, Brüche und Ambivalenzen verschwinden in Chiffren des Bösen: „die Nazis“ statt der nationalsozialistischen Deutschen und ihrer Gesellschaft; „die Lager“ statt konkreter Gewalt- und Tötungsorte in ihrer Entwicklung, ihrem Funktionswandel, ihrem konkreten Bezug zu Opfergruppen und dem vollstreckenden Personal; der „unvorstellbare Holocaust“ als gleichsam ontologische Sammel- und Wesensbezeichnung aller nationalsozialistischer Verbrechen statt einer differenzierten Geschichte von Genese und Entwicklung nationalsozialistischer Radikalisierung und der davon jeweils betroffenen Menschen. Geschichte wird so zur unscharfen Kontrasterzählung vereinfacht, die vorfestgelegte Ziele und Normsetzungen beglaubigen soll. Das Bemühen schmerzhaften historisch-politischen Begreifens und darauf basierender Sach- und Werturteile, Empathie und Erschütterung, die aus tiefem Verstehen erwachsen, werden unterlaufen und der Gegenwartsbezug ausgedünnt auf Schlagworte, Beschwörungen, Identifikationsgebote und oberflächliche Analogien.
 
        ANGRIFFE UND RELATIVIERUNGEN
 
        Konkretes historisches Wissen und reflexives Geschichtsbewusstsein sind unverzichtbar für die Sicherung und Stärkung der Kompetenz, sich gegen den Strich bürstend an Geschichte und Erfahrung des Nationalsozialismus in und für die Gegenwart nachhaltig orientieren zu können. 16  Die Ermöglichung dieser Kompetenz muss nicht nur nach innen, sondern auch gegen Angriffe von außen verteidigt werden. Zwei sind von akuter Relevanz: jene seitens der AfD und ihres Umfeldes und diejenigen aus postkolonialer Warte, die das historische Erinnern in der Bundesrepublik als „autoritäre Staatsideologie“, als aufgezwungenen und von „Hohepriestern“ überwachten „Katechismus“ diffamieren.
 
        Die AfD verschiebt nicht nur tabubrechend das über den Nationalsozialismus Sagbare und seine Bewertung relativierend nach rechts. Sie radikalisiert auch die Abkopplung von Erinnerung und Geschichte identitätspolitisch, um das historische Gedächtnis der Bundesrepublik völkisch-nationalautoritär umzuformatieren. Historische Wahrheit verbleibt dabei zwar derzeit nominell noch in der Geschichtswissenschaft, „Gedächtnispolitik“ aber müsse andere Ziele verfolgen, „nämlich planmäßig ein historisches Narrativ (…) entwerfen, das eine Nation (…) auf eine ganz bestimmte Sinngebung und damit auf eine bestimmte Identität einschwört“. Weglassen, Konstruieren, das bewusste Wecken von „diesen und nicht jene[n] Emotionen“ sei dabei Pflicht, wie auch, die existierende Gedächtnispolitik abzulösen. Deren Zweck sei es – um „unseren Daseinswillen zu brechen“, um „Volkstod“ und „Umvolkung“ zu legitimieren –, uns einzuprägen, dass Deutschland etwas „Böses“ sei und „kein historisches Lebensrecht“ habe. 17  
 
        Nicht nur die Relativierung des Nationalsozialismus ist dafür ein Mittel, sondern auch das Umschreiben seiner Geschichte. 2024 hat die AfD dazu zwei Denkmalanträge in den Bundestag eingebracht. Eine „würdige Gedenkstätte“ für die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 soll auf dem ehemaligen Flugplatz Rangsdorf in Brandenburg errichtet werden, als „Kontrapunkt“ gegen „deutsche Schuld“ und in kritischer Auseinandersetzung mit „dem routinierten Betrieb der deutschen Erinnerungskultur“. 18  Als neuer „Fixstern“ soll der „nationalkonservative Widerstand“ den alten überstrahlen – bereinigt um die Ambivalenz der teils langen Zustimmung zum Nationalsozialismus und den Antisemitismus vieler Akteure. Der Antrag, in Berlin ein „Denkmal zur Erinnerung an die Verfolgung und Deportation der Deutschen aus Russland“ zu errichten, 19  konstruiert gleichsam als Gegengeschichte zum nationalsozialistischen Raub- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion eine angeblich mit dem Ersten Weltkrieg beginnende Unterdrückungs- und Gewaltgeschichte, die letztlich erst mit der Rückkehr der Russlanddeutschen „in ihre historische Heimat“ ein rundum glückliches Ende fand. Typisch für die AfD ist in beiden Fällen die Rückverwandlung der Geschichte der Deutschen im 20. Jahrhundert in eine Opfergeschichte, durch eine krude Mischung bruchstückhafter Tatsachen, Verzerrungen und Auslassungen und interessengeleitetes politisches Zurechtzimmern von Kontexten und Interpretationen.
 
        Attacken aus dem postkolonialen Feld wiederum unterschlagen nicht nur das zähe zivilgesellschaftliche Ringen um die wahrhaftige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Sie eskamotieren auch die Spezifik der Shoah, indem sie diese in eine lange Linie ausbeutenden, kolonialen Rassismus des Westens in Bezug auf den Globalen Süden stellen und – mit den frühen Theoretikern des Antikolonialismus – als dessen Rückschlag auf seine Urheber deuten. Kolonialismus, Nationalsozialismus und Holocaust sind in dieser Sicht Fleisch vom gleichen Fleisch. Der eigentliche Zivilisationsbruch soll der Shoah in Gestalt des Kolonialismus vorausgegangen sein. Durch Holocaust Education globalisiert, diene die Erinnerung an die Shoah dazu, dies zu verdrängen und die Anerkennung der dem Kolonialismus inhärenten Schuld und die daraus resultierenden Verpflichtungen abzuwehren – gestützt durch ein politisch verordnetes, insbesondere in Deutschland geschmiedetes sakralisiertes Singularitätsgebot, das angeblich jeden Vergleich mit anderen Verbrechen und Genoziden verbietet. Unter den Tisch fällt – wie zuvor schon bei den fehlgeleiteten Angriffen von Rechts etwa in Bezug auf die Flucht und Vertreibung von Deutschen gegen und nach Ende des Zweiten Weltkriegs oder hinsichtlich der Gewaltgeschichte des Sowjetkommunismus –, dass Vergleiche zum methodischen Handwerk der Geschichtswissenschaft gehören und dass gerade mit ihrer Hilfe die Präzedenzlosigkeit der Shoah kenntlich wird. Denn sie besteht nicht im Ausmaß der Gewalt oder der Zahl der Opfer, sondern in dem historisch bis dahin nicht vorstellbaren Umstand, dass Menschen allein als Angehörige einer Gruppe – ohne Gnade, arbeitsteilig und unter Einsatz modernster Mittel – getötet wurden, um diese Gruppe, die jüdischen Menschen, vollständig auszutilgen, und zwar ohne jede Rücksicht auf deren Ausbeutbarkeit und die eigene Selbsterhaltung. Die von rücksichtsloser Ausbeutung, mörderischer Gewalt und Rassismus tief gezeichnete Geschichte des westlichen Kolonialismus lässt sich darstellen und aufarbeiten, ohne den nationalsozialistischen Zivilisationsbruch und dessen Gedächtnis zu relativieren. 20  
 
        Die Unterscheidung von Erinnerung und kritisch-reflexivem Geschichtsbewusstsein ist keine Wortklauberei. Von Rechts werden Geschichtsbilder gezimmert, die sich ohne historisches Wissen über die Genese des Nationalsozialismus, seiner Verwurzelung in den völkischen Strömungen des 19. Jahrhunderts, seiner Formierung und Durchsetzung in der Demokratie und seiner gesellschaftlichen Basis vor und nach 1933 nicht durchschauen lassen. Die Angriffe von postkolonialer Seite wiederum können in ihrer hochmoralischen, mit Kritik am globalisierten Neoliberalismus verknüpften Aufladung auf den ersten Blick als progressiv missverstanden werden. Vernebelt bleibt, dass beide – einander entgegenkommend – die Shoah relativieren und die kritische Vergangenheitsvergegenwärtigung in der Bundesrepublik denunzieren. Diese gerät jedoch doppelt in Gefahr, wenn das historische Erinnern von kritischem Geschichtsbewusstsein und wirksamer Gesellschaftskritik abgekoppelt wird.
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          PAUL NOLTE
 
           WAHLKÄMPFE IN DEUTSCHLAND. VOM ENGAGEMENT ZUR DISTANZIERUNG? 
 
          Wahlkämpfe finden ihren Ursprung in der Massenpolitisierung des 19. Jahrhunderts. Während im Ausland Wahlen oft dynamisch ausfallen, überwiegt in Deutschland ein passives Konsumverhalten. Eine Spurensuche durch die Wahlkampfgeschichte.
 
        
 
         
          ISABEL HEINEMANN
 
           „WIR HABEN DIE RICHTIGEN MÄNNER“. (WAHL-)KÄMPFE UM DIE POLITISCHE REPRÄSENTATION VON FRAUEN IN DER JUNGEN BUNDESREPUBLIK 
 
          In der jungen Bundesrepublik war die Mehrheit der Wahlberechtigten weiblich. Auf Plakaten und in Wahlprogrammen der großen Parteien blieben Frauen dennoch lange unsichtbar. Frauenbewegung und engagierte Abgeordnete kämpften für mehr weibliche Repräsentation. 
 
        
 
         
          ANDREAS JUNGHERR
 
           WAHLKAMPF DIGITAL. ÖFFENTLICHKEIT, KOORDINATION UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
 
          Digitale Medien haben politische Kommunikation und Wahlkämpfe, trotz Technologieskepsis in Deutschland, stark verändert. Dies betrifft insbesondere die Bereiche der digitalen Öffentlichkeit, digitalen Koordination und der Nutzung künstlicher Intelligenz.
 
        
 
         
          KATJA MUÑOZ
 
           SYSTEMATISCHE MANIPULATION SOZIALER MEDIEN IM ZEITALTER DER KI. EINE WACHSENDE BEDROHUNG FÜR DIE DEMOKRATISCHE MEINUNGSBILDUNG 
 
          Plattform-Schwachstellen, -Algorithmen und KI erlauben die gezielte Verbreitung emotionalisierender Beiträge zur kollektiven Manipulation. Die koordinierte Streuung von Desinformation in sozialen Medien wirkt sich negativ auf die Demokratie aus.
 
        
 
         
          CHRISTINA HOLTZ-BACHA
 
           DAUERSTREIT UND DAUERWAHLKAMPF. AMPELZOFF ALS INTERPRETATIONSFOLIE UND STRATEGISCHES INSTRUMENT 
 
          Die Ampelkoalition stand seit Regierungsbeginn unter dem Zeichen des Dauerstreits – zu groß schienen die parteiprogrammatischen Differenzen. Aber nicht nur die Parteien selbst, sondern auch die Medien befeuerten den Clinch zwischen der SPD, FDP und den Grünen.
 
        
 
         
          MARCEL LEWANDOWSKY
 
           ABGRENZUNG ODER ANPASSUNG? ZUM UMGANG MIT POPULISTISCHEN PARTEIEN 
 
          Die Wahlerfolge von AfD und BSW setzen die etablierten Parteien verstärkt unter Druck. Wie lassen sich verlorene Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen? Eine Übernahme populistischer Positionen scheint eher den Populisten selbst zu nützen.
 
        
 
         
          JULIA REUSCHENBACH
 
           WAHLKAMPF IN DAUERSCHLEIFE. DIE AMPELKOALITION, IHR ENDE UND DESSEN FOLGEN 
 
          Das vorzeitige Ende der Ampelkoalition war in aller Munde. Nur selten wurde dabei jedoch grundlegend betrachtet, wie marode die politische Diskurskultur hierzulande geworden ist. Ein Plädoyer für Reflexion und echte Kompromisse.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        In Deutschland hat mit dem Ende der Ampelkoalition ein Wahlkampf im Turbomodus begonnen, der die Parteien mit Blick auf den vorgezogenen Termin für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 unter enormen Zeitdruck setzt. Wahlprogramme und -plakate mussten entworfen, Spitzenkandidatinnen und -kandidaten bestimmt, Kandidatenlisten aufgestellt sowie TV-Auftritte und -Debatten innerhalb kürzester Zeit vorbereitet werden, um allen Wahlberechtigten eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Gerade für kleinere Parteien bedeutet das eine große Herausforderung. 
 
        Zudem hält neue Technik Einzug in die Wahlkämpfe. Der US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 zeugte vom zunehmenden Einfluss digitaler Technologien auf die politische Kommunikation, insbesondere durch künstliche Intelligenz: Bots, automatisierte Anrufe, KI-generierte Bilder und Videos gesellten sich zu etablierten Formen des Wahlkampfs. Diese Technologien können die Verbreitung von Desinformation unter potenziellen Wählerinnen und Wählern vereinfachen. Wie stark sich das auch in Deutschland und Europa auf Wahlen auswirken wird, bleibt abzuwarten. 
 
        Ist das Ende der „Fortschrittskoalition“ Ausdruck eines politischen Versagens? Ein Blick in die vergleichsweise junge Geschichte bundesdeutscher Wahlkämpfe zeigt, dass ein vorzeitiges Regierungsende weder präzedenzlos ist, noch als Katastrophe interpretiert werden muss. Vielmehr sollte es Anlass sein, konstruktive Kritik zu üben, Versäumnisse der demokratischen Parteien zu reflektieren und Lehren für kommende Wahlperioden zu ziehen. Gleiches gilt auch für die Wählerinnen und Wähler, denn sie fällen die finale Entscheidung.
 
         Leontien Potthoff 
 
      

       
        WAHLKÄMPFE IN DEUTSCHLAND
 
        Vom Engagement zur Distanzierung?
 
         Paul Nolte 
 
        Landtagswahlen irgendwo in Deutschland: Parteien halten Versammlungen in Gaststätten ab, die nahe bevorstehenden Wahlen sind das beherrschende Thema im Ort. Die beiden großen Lager bemühen sich, ihre Anhänger zu mobilisieren; auch die lokalen Zeitungen berichten darüber. Grenzen der Fairness und Zivilität werden bisweilen überschritten, etwa mit rüden Verbalattacken oder gar Androhungen physischer Gewalt. Die reicheren Bürger versuchen, die Abhängigkeit ärmerer Leute auszunutzen, indem sie Alkohol im Wirtshaus spendieren oder andeuten, Arbeitsverhältnisse zu kündigen, wenn nicht in ihrem Sinne abgestimmt wird. Der bittere Wahlkampf erstreckt sich bis in den Akt des Wählens selber: Mitglieder der Parteien stehen an den Türen der Wahllokale und drängen den Wählern die Stimmzettel mit den Namen ihrer jeweiligen Kandidaten auf. Am Ende klärt eine parlamentarische Untersuchung, ob bei diesen Wahlen alles mit rechten Dingen zugegangen sei.
 
        Präsidentschaftswahlen in den USA: Die Polarisierung der beiden Hauptparteien hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Wahlversammlungen finden in großen Hallen ebenso wie auf Bauernwiesen statt; bei einer solchen Versammlung wird der Kandidat der Republikaner, Donald Trump, von einer Gewehrkugel am Ohr getroffen. Unsichtbar bleiben dabei die heiß laufenden Datenkabel und Funknetze: Durch zahllose Telefonanrufe versuchen die Parteien, ihre Anhänger zu motivieren und mobilisieren. Kampagnen in den sozialen Medien verbreiten Fake News ebenso vehement, wie sie die Anhängerschaft um finanzielle Unterstützung bitten, auch in kleinen Beiträgen. Zeitgleich sichern ultrareiche Tycoons wie der Unternehmer Elon Musk dem Kandidaten Milliardenbeträge zu. Die Demokraten haben das Nachsehen – ihr Kandidat, der amtierende Präsident Joe Biden, muss nach einer für ihn katastrophalen Fernsehdebatte aufgeben; die neue Kandidatin, Vizepräsidentin Kamala Harris, gewinnt nur kurz das Momentum für sich.
 
        Das sind zwei Schlaglichter auf Wahlkämpfe an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten. Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA im Herbst 2024 ist in frischer Erinnerung. Weniger leicht zuzuordnen ist das erste Beispiel: Es schildert den Landtagswahlkampf in der kleinen Stadt Ettlingen vor beinahe zwei Jahrhunderten, im Frühjahr 1846. Im Großherzogtum Baden standen wieder einmal Wahlen zur „Zweiten Kammer“ an, dem Volkshaus des Parlaments in der nahen Hauptstadt Karlsruhe. Wahlberechtigt waren etwa zwei Drittel der erwachsenen Männer – für damalige Verhältnisse ein sehr offenes Wahlsystem. Die lokalen Eliten, die Honoratioren, konnten den Ausgang der Wahl nicht unter sich ausmachen, sondern mussten die unteren Schichten im Wahlkampf zur Stimmabgabe in ihrem Sinne bewegen. Dies umso mehr, als diese Eliten politisch gespalten waren: Die einen verstanden sich als Führung der liberalen Partei und Vertreter des Fortschritts, die anderen als Sachwalter von Stabilität und Regierungsinteresse; sie waren Vorläufer der Konservativen. Der Wahlkampf schlug so über die Stränge, dass eine amtliche Untersuchung folgte, durch die wir bis in feinste persönliche Details über die Vorgänge unterrichtet sind. 01  
 
        Wahlkämpfe haben also eine lange Geschichte, die sogar in Deutschland – stärker noch in England, den USA und in Frankreich – in vor- und frühdemokratischen Zeiten beginnt. Diese Geschichte lässt sich jedenfalls in Teilen des damaligen Deutschen Bundes in der Zeit des Vormärz, also in den 1830er und frühen 1840er Jahren, vor den ersten nationalen Wahlen im Mai 1848 zur revolutionären Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche und erst recht vor den Reichstagswahlen im Deutschen Kaiserreich seit 1871 nachvollziehen. Die beiden Schlaglichter trennen 178 Jahre und mindestens 6000 Kilometer – dennoch springen Gemeinsamkeiten ins Auge. So etwa die prononcierte Polarisierung von Parteien und überhaupt deren zentrale Rolle im Wahlkampf, ebenso die Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft nicht nur mit Fakten oder sachlichen Argumenten und nicht zuletzt der Einsatz von Medien und die Unterschiede zwischen Reich und Arm, trotz der Gleichheit der Stimmkraft aller Wahlberechtigten in beiden Fällen.
 
        Wie sähe es aus, wenn man die Konstellation unserer Beispiele umkehrt: Wahlkampf in den USA im frühen 19. Jahrhundert und in Deutschland in den Landtagswahlen von Sachsen, Thüringen oder Brandenburg im Herbst 2024? Die Ähnlichkeiten zwischen Ettlingen und einer Kleinstadt im Staate New York in der frühen Republik wären frappierend. 02  Nicht nur die Medien- und Kommunikationswelten waren die gleichen, sondern auch die bisweilen recht rauen Methoden der Rekrutierung von – auch in den USA damals nur männlichen – Wählern und die Ausnutzung sozialer Unterschiede. Der Vergleich von 2024 würde dagegen größere Unterschiede zeigen: ein Zweiparteiensystem gegen das neue deutsche Vielparteiensystem; ein Wahlkampf der elektronischen Kanäle gegen einen Wahlkampf der Straßenplakate; ein Wahlkampf des Engagements und Bekenntnisses in den USA – mit Schildern im eigenen Vorgarten, den lawn signs – gegen einen überwiegend passiv konsumierten Wahlkampf von oben in Deutschland, in dem die Wähler:innen ihre eigene Präferenz auch im engeren Umfeld von Nachbarschaft, Arbeitsplatz und Freunden in der Regel nicht zu erkennen geben.
 
        Bis heute beruht demokratische Politik und beruhen nicht zuletzt Wahlkämpfe auf der Fundamentalpolitisierung der mittleren Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, als die Mehrheit der Menschen sich für Politik zu interessieren begann und sich selbst einer Strömung oder Partei zuordnete. Schon ein kurzer Blick auf die Geschichte von Wahlkämpfen offenbart also Konstanten, die angesichts des massiven Wandels von Technologie wie Gesellschaft verblüffen mögen. Gemeinsamkeiten zwischen protodemokratischen Staaten damals zeigen sich vielleicht noch deutlicher als zwischen etablierten liberalen Demokratien heute. Die Formen, in denen Wahlkämpfe ausgetragen werden, haben sich also nicht, wie man denken könnte, aus unterschiedlichen regionalen Ursprüngen in der globalisierten und vernetzten Welt immer mehr angeglichen. Zwar ist ein Trend von lokal geführten Wahlkampagnen zur Nationalisierung erkennbar, aber die Unterschiede zwischen nationalen Wahlkampfmustern haben sich eher verfestigt. Wahlkämpfe spiegeln generell den technologischen Stand von Kommunikationsmedien – von der persönlichen Flüsterpropaganda zum digitalen Raum, von der gedruckten Zeitung zum Internet –, aber nicht überall wird von neuen Medien intensiv Gebrauch gemacht. In Deutschland ist die Zurückhaltung gegenüber digitalen Medien groß geblieben, übrigens im Wahlkampf ebenso wie im Akt der Stimmabgabe selbst, der an Papier und Stift gebunden bleibt. Wie also hat sich der politische Wahlkampf in Deutschland vom 19. Jahrhundert bis heute verändert? Und warum sind deutsche Wahlkämpfe im frühen 21. Jahrhundert in ihren Formen stärker konventionalisiert, weniger dynamisch als anderswo, und werden von der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eher passiv rezipiert als aktiv mitgestaltet?
 
        VOM VORMÄRZ ZUM KAISERREICH
 
        Wahlkämpfe setzen Wahlen voraus, und moderne politische Wahlen gibt es in Deutschland erst seit dem frühen 19. Jahrhundert. Als die Städteordnung von 1808 es besitzenden Bürgern in Preußen erstmals ermöglichte, kommunale Parlamente zu wählen, war das Interesse daran zunächst gering, und unterschiedliche Präferenzen für Personen oder politische Programme hatten sich noch nicht zu Parteien verdichtet. 03  Erst in der Zeit des Vormärz entstanden die wesentlichen Voraussetzungen für Wahlkämpfe – im weiteren Sinne also im Frühkonstitutionalismus vor allem in den süddeutschen Staaten, wie dem Großherzogtum Baden, seit 1815/19 und im engeren Sinne durch die Auswirkungen der französischen Julirevolution von 1830, welche die Politisierung und Parteibildung mächtig vorantrieb.
 
        Gedruckte Medien, vor allem Tageszeitungen, beförderten seit den 1840er Jahren die Politisierung im Allgemeinen und die Lager- und Parteibildung im Besonderen. Nicht selten waren Zeitungen das Sprachrohr einer bestimmten politischen Richtung sowie das Medium ihrer Selbstverständigung nach innen – von der liberalen „Deutschen Zeitung“ von 1847 über die sozialdemokratische Parteipresse des Kaiserreichs bis zur 1979 gegründeten „taz“ für das Milieu der Grünen. Parteibildung musste nicht formale Organisation und Mitgliedschaft bedeuten. Auch über den Vormärz hinaus, und in den USA bis heute, war damit eher die Zuordnung zu einer bestimmten Partei gemeint, die zwischendurch schlummern konnte, aber im Vorfeld von Wahlen wieder abgerufen und tatkräftig umgesetzt wurde. Das Wahlrecht, oder präziser: das Wahlsystem, spielte von Anfang an eine wichtige Rolle für die Ausformung des Wahlkampfs. 1846 in Ettlingen wählten die Bürger zunächst Wahlmänner und diese erst, in einer zweiten Runde, den Abgeordneten für den Landtag – ein Relikt solcher Systeme ist das Electoral College in den USA, das formell erst den Präsidenten wählt. Dieses Wahlsystem wirkte als sozialer Filter, war aber auch in der Begrenztheit der Kommunikations- und Transportmittel begründet: im Vorrang der lokalen Gesellschaft, des Sich-Kennens in Dorf oder Kleinstadt. Aber ebenfalls seit den 1840er Jahren, spürbar schon in der Revolution von 1848/49, erleichterte die Eisenbahn die überlokale Kommunikation und das Reisen von Abgeordneten zwischen Parlamentssitz und Wahlkreis.
 
        Entscheidend dabei blieb auch im Übergang ins Deutsche Kaiserreich von 1871: Abgeordnete wurden von den Wählern in einem Wahlkreis in den Reichstag, der seit 1894 im mächtigen Wallot-Bau tagte, gewählt. Der Wahlkampf behielt dadurch eine lokal-regionale Prägung, denn vor Ort warben verschiedene Kandidaten um Stimmen, sei es in Köln oder in Breslau, im Emsland oder im sächsischen Vogtland. Das in Deutschland oft schief als „Mehrheitswahlrecht“ bezeichnete Modell – denn um Mehrheiten geht es in der Demokratie ja immer –, das die Wahl von Abgeordneten nach Regionen oder Bezirken umfasst, die dadurch im Parlament vertreten sind, war ursprünglich das Grundprinzip parlamentarischer Repräsentation überhaupt und ist es in den klassischen, alten Demokratien wie Großbritannien, den USA und Frankreich bis heute geblieben. Das prägte Wahlen und Wahlkämpfe ganz entscheidend und setzte der Nationalisierung des Wahlkampfs Grenzen. Dabei musste der Kandidat nicht selbst aus der Region stammen: Im Kaiserreich war es sogar sehr beliebt, nationale Prominenz der jeweiligen Partei für eine Kandidatur in der eigenen Stadt zu gewinnen.
 
        Lokal geprägt blieben Wahlen und Wahlkämpfe aber auch durch das jeweilige regionale und gesellschaftliche Umfeld. Klassenunterschiede und soziale Abhängigkeiten offenbarten sich zum Beispiel im ländlichen, durch Adel und Gutsbesitzer bestimmten ostelbischen Preußen, also in Brandenburg oder in Pommern. Von Wahlkampf im modernen Sinne konnte hier kaum die Rede sein; vielmehr versuchte der Gutsherr, zu kontrollieren, dass seine Landarbeiter ihre Stimme im richtigen, also monarchisch-konservativen Sinne, abgaben. 04  Um 1900 war der Kontrast zu den Großstädten riesig geworden, in denen Druckmedien wie Zeitungen, Flugblätter und Wandanschläge alltäglich waren, Versammlungen in Wirtshäusern oder Festsälen stattfanden und das sozialdemokratische Arbeitermilieu sich verfestigte, auch im Zusammenspiel mit den Gewerkschaften in den Betrieben. Eine besondere Bedeutung kam in den katholischen Gegenden des Reiches, wie dem Rheinland, den Priestern zu, die als Bindeglied zur Zentrumspartei die Katholiken von der Kanzel hinab zur Stimmabgabe für die konfessionelle Partei aufriefen. Diese Praxis wirkte in den Hirtenbriefen der deutschen katholischen Bischöfe, die am Wahlsonntag in der Messe verlesen wurden, bis weit in die Bundesrepublik nach. 05  
 
        NEUE MUSTER DES WAHLKAMPFS IN DER WEIMARER REPUBLIK
 
        Mit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs im Ausgang des Ersten Weltkriegs und dem Übergang in die Weimarer Republik änderten sich Wahlkämpfe in Deutschland in mehrfacher Hinsicht grundlegend. 06  Das lag kaum am Parteiensystem, das unter teilweise veränderten Bezeichnungen – aus den Nationalliberalen etwa wurde die Deutsche Volkspartei – fortbestand und um die KPD erweitert wurde, die sich anders als ihre Mutterpartei SPD und ähnlich wie die konservativen und später die rechtsextremen Parteien nicht auf den Boden der demokratischen Republik stellte, sondern sie bekämpfte. Es lag auch weniger an der Einführung des Frauenstimmrechts 1918 und der Abschaffung ungleicher Landtags- und Kommunalwahlrechte, vor allem des preußischen Dreiklassenwahlrechts, auch wenn die demokratische Politik im Allgemeinen und Wahlen im Besonderen dadurch mehr das Gepräge einer Massenveranstaltung erhielten, in der die Differenzen von Klasse, Geschlecht und Region im Wettbewerb um Stimmen zurücktraten. Der erhebliche Schub der Nationalisierung von Wahlen und Wahlkämpfen in der Weimarer Republik hatte vor allem zwei Ursachen: die Einführung des Verhältniswahlrechts und der Durchbruch neuer Medien wie (Kino-)Film und Rundfunk.
 
        Das Verhältnis- oder Proportionalwahlrecht entsprach einem großen Wunsch der Sozialdemokratie und war durchaus ein Bruch mit etablierten Modellen der Repräsentation, in Deutschland wie im internationalen Vergleich. Einige große „Wahlkreise“, in die das Reich aufgeteilt war, hatten bloß formale Bedeutung; gewählt wurden Listen von Parteikandidaten, die proportional zur Stimmenzahl Abgeordnete in den Reichstag entsendeten. Den lokalen Wettstreit um das Mandat gab es also nicht mehr. Die lokal-regionale Prägung des Wahlkampfs trat folglich in den Hintergrund, auch wenn Wahlversammlungen und Kundgebungen in Wirtshäusern oder auf öffentlichen Plätzen weiterhin eine wichtige Rolle spielten. Nationale Programmatiken, bis in die Wahlslogans hinein, und die Prominenz des politischen Personals standen nun im Zentrum. Damit konnte der Wahlkampf stärker als bisher aus Parteizentralen gesteuert werden. Immer mehr rückte das Wahlplakat in den Mittelpunkt der politischen „Propaganda“, wie man damals nicht nur im Blick auf extremistische Ideologien sagte. Es warb für eine Partei oder Liste („Wählt Liste 2 – Sozialdemokratie!“), war in der Regel farbig und oft in grellen, auffälligen und kontrastierenden Farben gedruckt; Rot und Schwarz dominierten, auch lagerübergreifend. Porträtaufnahmen der Spitzenkandidaten oder Wortplakate setzten sich erst viel später, in der Bundesrepublik der 1960er und 1970er Jahre, durch. Von den Anfängen der Weimarer Republik bis in die 1950er Jahre dominierte die grafische Gestaltung, das Zeichnerische, teilweise mit karikaturistischen, zugespitzten und verzerrenden Elementen. Dem neuen Wahlsystem entsprechend bezogen sich die Plakate und ihre Slogans nicht auf lokale Themen und Wettbewerbe, sondern formulierten allgemeine Botschaften.
 
        Die Entwicklung der Kommunikationstechnologien verstärkte diesen Trend der Wahlkampfführung: Das in den 1920er Jahren aufkommende Radio vereinheitlichte den politischen Erfahrungsraum zwischen weit entfernten Regionen. In den 1930er Jahren avancierte es zur bevorzugten Plattform für Demokraten wie Diktatoren: Sowohl US-Präsident Franklin D. Roosevelt als auch Adolf Hitler schätzten das Radio. Etwa zur selben Zeit etablierten sich die „Wochenschauen“ als politisches Informations- und Propagandainstrument in den Kinos. Und schließlich gewann ein neues Verkehrsmittel, ähnlich wie die Eisenbahn etwa achtzig Jahre zuvor, Bedeutung auch in den Wahlkämpfen: Besonders im Vorfeld der beiden Reichstagswahlen von 1932, im Juli und im November, nutzten Hitler und die NSDAP das Flugzeug, um in dichter Folge Wahlkampftermine an weit auseinanderliegenden Orten zu absolvieren und symbolisch den Eindruck zu erwecken, die politische „Lufthoheit“ über Deutschland zu besitzen. Diesem Sog konnten sich auch demokratische Politiker immer weniger entziehen. Aus ihrer Sicht wurde der Wahlkampf zu einer immer stärker zeitlich und terminlich verdichteten Hochleistungsveranstaltung, in der permanente physische und mediale Präsenz für den Erfolg in den Wahlen unabdingbar schien.
 
        KONTINUITÄTEN IN DER ALTEN BUNDESREPUBLIK
 
        Die erste Bundestagswahl am 14. August 1949 war so etwas wie die letzte Wahl der Weimarer Republik. 07  Das galt nicht nur für das Parteiensystem, das sich noch nicht zum späteren „Zweieinhalbparteiensystem“ mit den beiden großen Volksparteien und der FDP als „Zünglein an der Waage“ kondensiert hatte, sondern auch für die Formen von Wahlkampf und öffentlicher Kommunikation. 08  So wie die Radioreportage Herbert Zimmermanns vom Berner Endspiel der Fußball-WM 1954 heute in ihrer Tonlage an die Akustik des Nationalsozialismus erinnert, führten die Wahlplakate den grafischen Stil der Weimarer Republik fort. Man denke etwa an das berühmte Plakat der CDU aus dem Bundestagswahlkampf von 1953 mit dem warnenden Slogan „Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau!“, bis in die rot-schwarze Farbgebung hinein. Die Parteien versuchten, ihre angestammten sozialen Milieus – Industriearbeiter, Katholiken, Bauern – zu mobilisieren, die sich trotz der sozialen Verwirbelungen durch NS-Herrschaft, Zweiten Weltkrieg sowie Flucht und Vertreibung wieder konsolidierten. Wie in der Weimarer Republik appellierten die Plakate in der frühen Bundesrepublik an bestimmte soziale Schichten oder Berufs-„Stände“, etwa Arbeiter, Handwerker und gelegentlich auch Frauen, und jetzt besonders an die Wählerinnen und Wähler unter den etwa zehn Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten: „Schlesier!“
 
        Die Kontinuität und Dominanz des Plakatwahlkampfs nicht nur von Weimar bis in die frühe Bundesrepublik, sondern seitdem bis heute – also über inzwischen mehr als hundert Jahre – trotz massiver technologischer, medialer und gesellschaftlicher Veränderungen ist wohl das hervorstechendste Merkmal überhaupt in der Geschichte deutscher Wahlkämpfe. Neue Formen und Medien verschwanden teils so schnell, wie sie aufgekommen waren. Das im öffentlichen (Straßen-)Raum von den Parteien angebrachte Plakat überdauerte mit dem Flaggschiff des „Großflächenplakats“ und der Unzahl kleinerer Plakate an Laternenmasten dieses Wandels. Eine Bedingung dafür war die prinzipielle Kontinuität des Wahlsystems, das besondere „personalisierte Verhältniswahlrecht“ mit der Erststimme für den Wahlkreis und der für die Zusammensetzung des Bundestages letztlich maßgebenden Zweitstimme. Obwohl die „Stimmenzersplitterung“ in den Weimarer Reichstagswahlen lange als ein wichtiger Grund für die Instabilität der ersten deutschen Republik galt, kehrte die Bundesrepublik nicht zum System der parlamentarischen Repräsentation von Wahlkreisen zurück, was angesichts der Selbstverständlichkeit dieses Systems bei allen drei Westalliierten (bis heute) durchaus bemerkenswert ist.
 
        Aber das Plakat war nicht alles. Der persönliche Kontakt zwischen Wählern und Politikern, jedenfalls: die persönliche, mobilisierende und motivierende Ansprache vor allem durch die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien spielte weiterhin eine wichtige Rolle. 09  Wahlkampfversammlungen in geschlossenen Räumen, wie Gaststätten oder Veranstaltungshallen, traten eher in den Hintergrund. Charakteristisch war der Auftritt des eigens angereisten Kandidaten auf einem großen öffentlichen Platz, etwa dem Marktplatz, angereichert mit lokaler politischer Prominenz, insbesondere den Wahlkreiskandidaten. Auf vorgedruckten Plakaten hieß es dann: „Bundeskanzler Helmut Schmidt kommt“; Zeit und Ort konnten darunter je nach Bedarf eingetragen werden. 10  Die Wahlkampfreise konnte besonders inszeniert werden – das tat Willy Brandt in seinen Wahlkämpfen 1969 und 1972, indem er im Salonwagen eines Sonderzugs, häufig begleitet von Journalisten, durch die Republik reiste. Dieses Spektakel fiel später der Effizienz zum Opfer und wurde durch den diskreteren Transport via Dienstlimousine und gelegentlich Hubschrauber ersetzt, wobei in den US-Präsidentschaftswahlkämpfen bis heute eigens lackierte Flugzeuge die Kandidat:innen zu Terminen transportieren. Schmidts Nachfolger Helmut Kohl indes pflegte und genoss politische Kundgebungen in seinen Wahlkämpfen der 1980er und 1990er Jahre, auch wenn sie häufig von Störungen begleitet waren. Jenseits von Trillerpfeifen und Eierwürfen gerieten Sicherheitsfragen immer stärker in den Fokus, erst recht nach den Attentaten auf Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble im Vereinigungs- und Wahljahr 1990, die zum Niedergang dieser Form des Wahlkampfs maßgeblich beitrugen. Der Präsenzwahlkampf mit persönlichem Kontakt lebt am ehesten in Form der Informations- und Diskussionsstände der politischen Parteien fort, die in belebten Fußgängerzonen oder am Rande von Wochenmärkten aufgebaut werden. Parteimitglieder verteilen dort Broschüren und give-aways wie Kugelschreiber; gelegentlich kommt es auch zu Gesprächen über Themen des Wahlkampfs.
 
        Der Aufstieg audiovisueller Medien, vor allem des Fernsehens, seit den späten 1950er Jahren spiegelte sich in den Wahlwerbespots der Parteien. Anfangs waren humorvoll erzählte Geschichten im Zeichentrick, etwa im Stile der Erlebnisse des HB-Männchens in der Produktwerbung für Zigaretten, in Mode. An ihre Stelle traten Mitte der 1960er Jahre Werbefilme mit schnellen Schnittbildern, die idyllische Familienszenen mit Bildern der damals expandierenden technischen und infrastrukturellen Modernität verknüpften. Sicherheit sollte sich mit Fortschritt verbinden, das war ein Grundversprechen der alten Bundesrepublik. 11  Im System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wurden die Sendezeiten nach der Stärke der Parteien zugeteilt, berücksichtigten dabei jedoch kleinere Parteien. Die staatliche Regulierung und Einhegung, aber auch Förderung des Wahlkampfs ist überhaupt ein spezifisch deutsches Merkmal, nicht zuletzt durch die 1967 eingeführte „Wahlkampfkostenerstattung“, die 1994 in ein neues System staatlicher Zuschüsse zur Parteienfinanzierung überführt wurde. 12  Während die Parteien und damit indirekt auch deren Wahlkämpfe in Deutschland weiterhin in erheblichem Ausmaß durch Mitgliedsbeiträge finanziert werden, spielt die Mobilisierung der Wähler:innen durch zahllose (Klein-)Spenden wie in den USA hierzulande kaum eine Rolle – ein weiteres Indiz für einen immer weniger aus der Bevölkerung getragenen, sondern von ihr passiv konsumierten Wahlkampf.
 
        Formen des Bürgerengagements im Wahlkampf, einschließlich des expliziten und werbenden Bekenntnisses zu einer Partei, erlebten eine relativ kurze Blütezeit zwischen den 1960er und den frühen 1980er Jahren. In den Aufbrüchen seit Mitte der 1960er Jahre bildeten sich Wählerinitiativen vor allem zugunsten der SPD und ihres charismatischen Kanzlerkandidaten Willy Brandt. Bekannte Schriftsteller wie Günter Grass riefen nicht nur in Texten oder Zeitungsanzeigen zur Wahl der, wie Grass es gerne stilisierte, „Es-Pe-De“ auf, sondern begaben sich selbst auf Wahlkampftour mit Auftritten auch in kleineren Städten in der westdeutschen Provinz. 13  In den weniger euphorischen 1970er Jahren schlief solches Engagement bereits wieder ein. Die politische Kultur des parteilichen Bekenntnisses blieb auf bestimmte traditionelle Milieus wie die Gewerkschaften begrenzt, die selbst zunehmend in der Defensive standen, während eine jüngere Generation von Intellektuellen parteipolitisch zurückhaltender auftrat. Aber selbst Ältere, wie der renommierte Journalist Sebastian Haffner, mochten sich nicht mehr recht entscheiden und bekannten sich lieber dazu, „Wechselwähler“ zu sein. 14  
 
        Im Umfeld der Protestkulturen und Neuen Sozialen Bewegungen erlebte die Anstecknadel, der button, eine kurze Karriere, mit dem Höhepunkt des Bundestagswahlkampfes von 1980, in dem gegen den Kanzlerkandidaten der CDU/CSU gerichtete „Stoppt Strauß“-Buttons zum Anlass eines Schulverweises wurden, der in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen ist. Aufkleber am Heck des eigenen Autos (bumper stickers), Schilder oder Plakate im Vorgarten (lawn signs) oder in der Fensterscheibe zur Straße sucht man in deutschen Wahlkämpfen, von ganz vereinzelten Ausnahmen abgesehen, vergebens. Vielmehr ist das Prinzip der geheimen Wahl hier zunehmend so interpretiert worden, dass die eigene Präferenz oder Wahlentscheidung am besten überhaupt nicht sozial kommuniziert werden dürfe, häufig nicht einmal in der Familie oder unter engen Freunden.
 
        21. JAHRHUNDERT: VERPASSTE DIGITALE REVOLUTION UND KONSUMIERTER WAHLKAMPF
 
        Während technische Innovationen wie die Eisenbahn im 19. oder das Fernsehen im 20. Jahrhundert Wahlkämpfe zwar nicht revolutionierten, aber ihnen doch ihren Stempel aufdrückten, wurde jedenfalls in Deutschland die technologisch-kommunikative Revolution unserer eigenen Zeit bisher erstaunlich zögernd in politische Kampagnen aufgenommen. Ganz anders in den USA: Dort hat die E-Mail längst das dennoch wichtige Telefon in der direkten Ansprache ergänzt – diese Ansprache fehlt in Deutschland aber ohnehin fast völlig. Digitale Plattformen, insbesondere die sozialen Medien, spielen weiterhin nur eine Nebenrolle, aber gerne beklagt man, dass populistische oder extremistische Parteien sich ihrer bedienen und Sogkraft vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen entfalten. Der populistische Politikstil kann, wie teilweise in den USA, Mobilisierung an der Basis verstärken. In Europa und zumal in Deutschland hat er bisher jedoch eher das Top-down-Muster des Wahlkampfs begünstigt, und zwar in doppelter Weise: zum einen durch den neuen Parteitypus der von charismatischen Politiker:innen tendenziell autoritär, jedenfalls personalistisch geführten Bewegung, zum anderen durch eine Verstärkung der Scheu, sich zu einer Partei zu bekennen, wenn sie weithin verpönt oder stigmatisiert wird. Dieses Phänomen bereitet auch der Demoskopie Probleme.
 
        Ob das Zusammentreffen der Digitalisierung mit den neuen, populistischen und oft raueren Formen der Demokratie im frühen 21. Jahrhundert den Wahlkämpfen in Deutschland wieder mehr Vitalität einhauchen kann, bleibt eine offene Frage. Der Überblick über fast zweihundert Jahre Wahlkampfgeschichte in international vergleichender Perspektive zeigt jedenfalls, dass die Lebhaftigkeit von Wahlkampagnen nicht mit den auf lange Sicht zweifellos erreichten Fortschritten der Demokratie parallel lief. Außerdem wird deutlich, dass technologischer und medialer Wandel keineswegs automatisch, sondern nur unter bestimmten Bedingungen aufgegriffen, genauso gut aber auch ignoriert werden können.
 
        Vorherrschend ist vielmehr der Eindruck einer starken Pfadabhängigkeit der Entwicklung seit dem Beginn der Weimarer Republik. Das einmal gewählte Muster hat sich verfestigt; von diesem Pfad ist nicht mehr leicht abzuweichen: nämlich nationale, von den Parteizentralen mit Plakaten geführte Wahlkämpfe, die von den Wähler:innen lediglich konsumiert statt aktiv mitgestaltet werden. Die knappe Skizze hat aber auch gezeigt, dass es beträchtliche Unterschiede gibt, sogar zwischen etablierten westlichen Demokratien. Für eine Form des Wahlkampfs, die in Großbritannien und den USA eine zentrale Rolle für die Etablierung persönlicher Kontakte spielen, gibt es nicht einmal einen deutschen Begriff: das canvassing, der Haustürwahlkampf, bei dem Kandidat:innen von Haustür zur Haustür gehen und Gespräche suchen. 15  Über die Amerikanisierung des Wahlkampfs in Deutschland ist seit Jahrzehnten viel gesprochen worden, in der Regel mit Ängsten und Abwehrreflexen. Vielleicht wurden Chancen der Erneuerung von Wahlkämpfen, die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr mobilisieren und ihnen politische Bekenntnisse ermöglichen, dabei übersehen. Das war schon eine Erfahrung ganz früher Wahlkämpfe in Deutschland, die überwiegend verloren ging.
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        „WIR HABEN DIE RICHTIGEN MÄNNER“
 
        (Wahl-)Kämpfe um die politische Repräsentation von Frauen in der jungen Bundesrepublik
 
         Isabel Heinemann 
 
        Bundestagswahlkampf 1969. Ein großformatiges Plakat zeigt die 1957 errichtete Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf im Sonnenuntergang – gewissermaßen als gelungene Verbindung von Moderne und Natur. Darüber das Versprechen: „Wir schaffen das moderne Deutschland“. Drei kleinere Fotos im Bild symbolisieren Bereiche, für die sich die hier werbende Partei besonders einzusetzen verspricht: Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft und Arbeitsplätze, Sportförderung. In der Bildmitte ist ein weiteres größeres Foto angeordnet, der Blick der Betrachtenden wird gezielt darauf gelenkt: Ein junger Mann und eine junge Frau liegen im Grünen, beide lächeln unbeschwert. Hier verheißt die Bildunterschrift „Gerechte Bildungschancen – bessere Zukunft“. Wer all dies umsetzen soll, benennt ein großer Schriftzug rechts unten klar und deutlich: „SPD. Wir haben die richtigen Männer.“ 01  
 
        Diese Spannung zwischen dem Versprechen einer modernen, egalitären Gesellschaft und einem Slogan, der gleichzeitig suggeriert, dass einzig Männer Politik gestalten (können), unterstreicht, worum es im Folgenden gehen soll: um die Rolle von Frauen in den Bundestagswahlkämpfen der frühen Bundesrepublik. Wie wurden sie adressiert? Welche Forderungen nach politischer Repräsentation und auch nach Berücksichtigung von „Frauen-Interessen“ erhoben Frauenorganisationen anlässlich der Bundestagswahlen? Wie kommunizierten sie diese? Die Forschung hat sich dieser Fragen bislang kaum angenommen. Obwohl einige Studien zu Wahlen und Wahlkämpfen in der frühen Bundesrepublik existieren, liefern diese eher klassische Politikgeschichte und Analysen von Wählerverhalten oder Wahlkampfkommunikation. 02  Ansätze einer Kulturgeschichte moderner Wahlen und Wahlkämpfe nehmen hingegen eher das 19. Jahrhundert und/oder transnational vergleichende Perspektiven in den Blick. 03  Die bundesdeutsche Wählerin der 1950er und 1960er Jahre fristet hingegen ein Schattendasein – zu Unrecht, wie ich zeigen möchte. Bereits bei Gründung der Bundesrepublik am 23. Mai 1949 war jedoch die Mehrheit der Wahlberechtigten weiblich. Im ersten Bundestagswahlkampf im August 1949 waren etwa 31 Millionen Menschen wahlberechtigt, allerdings schlüsselten die amtlichen Statistiken das Geschlechterverhältnis noch nicht auf. 04  Bis 1965 stieg die Zahl der Wahlberechtigten auf 38,5 Millionen an, zwischen 1953 und 1969 durften konstant 3,2 bis 3,3 Millionen mehr Frauen als Männer ihr Wahlrecht ausüben. 05  Frauen bildeten folglich ein begehrtes Wählerinnenreservoir, konnten sie doch schon rein quantitativ den Ausgang der ersten Bundestagswahlen entscheidend beeinflussen.
 
        Das Grundgesetz hatte ihnen zudem in Artikel 3 Absatz 2 („Männer und Frauen sind gleichberechtigt“) formal gleiche Rechte zugesprochen, was einen konfliktreichen und langwierigen Prozess der Neuaushandlung des Zivilrechts auslöste, das dem Gleichberechtigungsgrundsatz insbesondere im Ehe- und Familienrecht nicht entsprach. Zwar erschienen angesichts von Nationalsozialismus, Völkermord und totaler Kriegsniederlage Frauen zunächst als weniger belastet und zum Aufbau des neuen Staates berufen. Doch wurde das Heft des politischen und gesellschaftlichen Handelns nach und nach wieder in die Hände der Männer gelegt, wie sich auch an den frühen Bundestagswahlkämpfen beobachten lässt. Es blieb weiter den Frauen vorbehalten, für ihre Rechte zu kämpfen. So traten zunächst vor allem weibliche Abgeordnete für Gleichberechtigung und politische Repräsentation von Frauen ein. Später stritt auch die außerparlamentarische Frauenbewegung für Frauenrechte, Lohn für Hausarbeit, körperliche Selbstbestimmung und den Schutz vor geschlechtsbasierter Gewalt. 06  
 
        PLAKATWERBUNG
 
        Bereits im Bundestagswahlkampf 1949 adressierten die großen Parteien Frauen dezidiert in den Plakatkampagnen – auf durchaus widersprüchliche Weise. Während die Sozialdemokraten ihren Wählerinnen 1949 einerseits „Gleiches Recht für Mann und Frau – SPD“ zuriefen, warben sie im selben Jahr unter dem Slogan „Mit der SPD für eine freie und bessere Zukunft“ mit dem Bild einer jungen Mutter mit Säugling im Arm vor ihrem, in leuchtenden Farben als Wunschbild gezeichneten, Einfamilienhaus – ein Sujet, das sich fast identisch auch bei den konservativen Parteien fand. 07  Ein anderes Bildplakat der SPD bekannte „An der Seite des Mannes ist der Platz der Frau“, schob aber – in deutlich reduzierter Schriftgröße – gleich noch als Präzisierung nach: „mit gleichem Recht und gleicher Verantwortung vor unseren Kindern, unserem Volk und der Menschheit“. 08  Bei der CDU/CSU-Fraktion fand sich gleichfalls prominent der Appell an die Wählerin als Mutter – nicht aber der Verweis auf gleiche Rechte. So warben die Christdemokraten 1949 mit dem Slogan „Frauen – habt Vertrauen! Wählt Union – CDU“ und zeigten dazu einen kolorierten Linolschnitt einer jungen Mutter mit Säugling. 09  Auch die alleinstehende christliche Frau wurde adressiert – um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass, bedingt durch die hohen Kriegsverluste, viele Frauen verwitwet waren oder unverheiratet blieben. 10  Schließlich verwies die CDU mehrfach auf ihre wirtschaftlichen Erfolge, die es der Hausfrau und Mutter nach dem Elend von Krieg, Flucht und Hunger nun wieder gestatteten, gefüllte Einkaufskörbe nach Hause zu tragen und ihre Kinder satt zu machen. 11  
 
        Vier Jahren später, im Bundestagswahlkampf 1953, hatte sich das Aufbau-Pathos weitgehend verflüchtigt, wenngleich die CSU mit einem verhärmten Vertriebenen-Paar und dem Versprechen warb, dieses nicht zu vergessen. 12  Alle Parteien adressierten Frauen nun noch deutlicher in der Familienrolle: Die SPD zeigte eine lachende junge Mutter mit ihrem fröhlichen Kleinkind auf der Schaukel unter dem Zukunftsversprechen „Du und wir … wir wollen (…) eine bessere Zukunft für die deutsche Jugend!“ 13  Die CDU fokussierte stark auf ihren Spitzenkandidaten Konrad Adenauer und nutzte den Verweis auf die Familie, um die Wirtschaftspolitik der SPD als Planwirtschaft zu diskreditieren. 14  Die CSU hingegen warb mit einem lachenden Schüler, der bekannte: „Vater und Mutter wählen für mich – CSU“. 15  Interessant ist, dass die SPD bereits 1953 einen Vorläufer des „Wir haben die richtigen Männer“-Plakates von 1969 entwarf. Unter dem Slogan „Köpfe der Sozialdemokratie – Männer mit Namen von Klang bürgen für: Wiedervereinigung, Gerechtigkeit, Geistige Freiheit, Sicherheit für alle!“ präsentierte sie vierzehn Konterfeis illustrer männlicher Sozialdemokraten, etwa des Parteivorsitzenden Erich Ollenhauer, des Bundestags-Vizepräsidenten Carlo Schmid und des Abgeordneten Herbert Wehner. 16  Dem Konzept der „Mannschaft“ blieb die SPD auch in den Folgejahren treu. So warben im Bundestagswahlkampf 1965 Münchner Sozialdemokraten mit einer „Mannschaft für München“, die sie nach Bonn bringen wollten. 17  
 
        Die CDU hingegen vollzog im gleichen Wahljahr eine interessante Wendung. Bundeskanzler Ludwig Erhard diskutierte seine umstrittene Idee einer wirtschaftlich durchstrukturierten „formierten Gesellschaft“ als Harmonisierung politischer, ökonomischer und sozialer Gegensätze – ohne spezielles Augenmerk auf Frauen. 18  Zugleich zeigte seine Plakatkampagne nebst Fotos des Spitzenkandidaten und Slogans wie „Sicherheit“ und „Europa“ auch Plakate, die den gesellschaftlichen Wandel und veränderte Geschlechterrollen thematisierten. Das Plakat „Neue Wirklichkeit – CDU“ zeigte etwa Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern spielten, und Frauen an der Werkbank. Selbstbewusst verkündete der Text: „Die Gleichstellung der Frau – vor allem im Berufsleben – ist weitestgehend erfüllt.“ 19  Ein weiteres Wahlplakat adressierte „Frau und Politik“ und erklärte, dass „Politik (…) keineswegs ausschließlich Männersache“ sei. 20  Bei der SPD dominierte hingegen eine stark auf den Spitzenkandidaten Willy Brandt und weitere prominente Politiker wie Gustav Heinemann ausgerichtete Bildwerbung, verknüpft mit den Themen „Einheit“ und „Sicherheit“. 21  Frauen- oder Gleichstellungsbelange tauchten optisch nicht auf. Das änderte sich auch im Bundestagswahlkampf 1969 nur graduell. Nun ging es um die moderne Gesellschaft und den modernen Menschen als Wähler, Willy Brandt als medienaffinen Spitzenkandidaten und eben „die richtigen Männer“. 22  Wählerinnen hatten in der Bildwerbung dagegen eher dekorative Funktion. Bei der CDU wurde die „neue Wirklichkeit“ des Jahres 1965 und die damit verbundene Aufgeschlossenheit gegenüber Frauen als gesellschaftlichen und politischen Akteurinnen durch einen eher klassischen Kanzlerwahlkampf ersetzt. 23  Die FDP schließlich plakatierte Wechsel-Appelle in schwarz-weiß und verzichtete weitgehend auf Bildwerbung. 24  
 
        Im Zeitverlauf zeigt sich also ein Wandel von einer Adressierung der Frauen als Mütter und Kriegsopfer – wobei nur die SPD die Gleichberechtigung erwähnte – zur Betonung ihrer Familienverantwortung. Mitte der 1960er Jahre brachte vor allem die CDU das Gleichstellungsversprechen auf bewusst modern anmutende Plakate, bevor 1969 wieder der Fokus auf die (männlichen) Spitzenkandidaten dominierte. Bei der SPD lag seit 1953 das Hauptaugenmerk auf der „Mannschaft“ fähiger Politiker bis Willy Brandts Kampagne 1969 dies noch einmal zuspitzte. Von einem linearen Wandel zur gleichberechtigten Ansprache auch der Wählerinnen kann somit in der Plakatwerbung der 1950er und 1960er Jahre keine Rede sein. 
 
        PARTEI- UND WAHLPROGRAMME
 
        Die Grundsatzprogramme der CDU/CSU und der Liberalen waren – nach einer anfänglichen Anerkennung der weiblichen Arbeitsleistung und basaler Gleichstellungsprinzipien Ende der 1940er Jahre – zunächst eher von Re-Familiarisierung und Nicht-Thematisierung von Gleichstellungsanliegen geprägt, bevor ab Ende der 1960er Jahre das Thema „Frau und Gesellschaft“ vorsichtig neu gedacht wurde. Lediglich die SPD stach hier hervor, da sie sich schon im Godesberger Programm von 1959 klar zur Gleichberechtigung der Frau bekannte, dies jedoch durch Verweis auf die „psychologischen und biologischen Eigenarten der Frau“ wieder ein Stück weit zurücknahm. 25  
 
        In den Bundestagswahlprogrammen von 1949 bis 1969 bildet sich dieser Trend noch deutlicher ab, besonders bei der CDU: Nach den stark auf (Frauen-)Arbeit fokussierten „Düsseldorfer Leitsätzen“ von 1949 versprach das Programm der CDU zur Bundestagswahl 1953, die „natürliche Ordnung der Familie und Ehe“ auch bei der bevorstehenden „Anpassung des Familienrechts an die von uns bejahte Gleichberechtigung von Mann und Frau“ als „Ausgangspunkt und Richtschnur“ zu behandeln – ein Widerspruch in sich. 26  Zwei kurze Manifeste der CDU aus den Jahren 1957 und 1961 favorisierten dagegen wieder stärker den Schutz der Familie. 27  1965 beschrieb sich die CDU in der „Düsseldorfer Erklärung“ dann als „die moderne Partei einer modernen Gesellschaft“ und setzte im Wahlkampf auf die erwähnte modern gestaltete Plakatkampagne. Anders als die Plakate adressierte die Erklärung jedoch weder Frauen noch Gleichberechtigungsanliegen direkt, sondern bediente die klassischen Topoi von Einheit, historischer Verantwortung, wirtschaftlicher Entwicklung und Stabilität. 28  Vier Jahre später legte die CDU ein ausführliches Wahlprogramm vor, in dem sie sich nicht nur zum Schutz der Familie, sondern auch zur Erwerbsarbeit von Frauen äußerte. Das Versprechen lautete, man werde „Frauen, die vorübergehend aus dem Erwerbsleben ausscheiden, den Übergang erleichtern“, insbesondere durch Teilzeitangebote und den Ausbau von Rückkehrmöglichkeiten in den Beruf. 29  
 
        Die CSU adressierte erst 1965 die Frauen direkt: Anstelle eines ausführlichen Wahlprogrammes erschien ein knappes Flugblatt, das die Erfolge der Regierung auflistete und sich ausdrücklich vor allem an die Wählerinnen richtete. Unter dem Foto eines schlafenden Babys, das wiederum in den behütenden Händen einer Erwachsenen ruhte, prangte der Schriftzug: „Sicherheit, Geborgenheit“. Der erklärende Text machte deutlich, wem diese Ansprache galt: „Die CSU sichert den Wohlstand, die Freiheit, den Arbeitsplatz für Mann und Frau. Wir Frauen geben auch bei dieser Wahl den Ausschlag: denn wir Frauen stellen 55 % der Wähler. An uns liegt es.“ Seite zwei bilanzierte die Leistungen von CDU und CSU in 16 Jahren Regierungsverantwortung und schloss mit dem Appell: „Wir alle haben unser zerstörtes Haus wieder aufgebaut und weithin in Ordnung gebracht. In diesem wohlbestellten Haus können auch wir Frauen uns sicher und geborgen fühlen.“ 30  Das Flugblatt ist insofern bemerkenswert, als hier eine wertkonservative Partei Frauen als zentrales Wählerinnenreservoir ansprach und dabei auf Sicherung des Wohlstands, der Freiheit und des Arbeitsplatzes für beide Geschlechter verwies. Auch konzedierte es klar den gesellschaftlichen Wandel: „Die Stellung der Frau hat sich in dieser Zeit gewandelt. Die Gesetzgebung gewährt der Frau durch neue Bildungswege die gleichen beruflichen Chancen wie dem Mann. Die Wirtschaft ist auf die Mitarbeit der Frau angewiesen. Die CDU/CSU wird dafür sorgen, daß die Arbeitsbedingungen für die Frau verbessert werden. Sie sollen dem Wesen der Frau ohne Nachteil für die Familie angepaßt werden.“ Interessant ist auch, dass die CSU hier trotzdem mit traditionellen Geschlechterstereotypen arbeitete, indem sie das „Wesen der Frau“ betonte, Frauen als Mütter ansprach und ihnen (und ihren Kindern) Geborgenheit und Sicherheit verhieß. Das Wahlprogramm 1969 schließlich versprach Frauen „gleiche Berufs- und Aufstiegschancen“ durch „strukturelle Verbesserungen der Arbeits- und Berufswelt“, aber auch Rücksicht auf die „besonderen Belastungen der Frau“. 31  
 
        Bei der FDP dominierte zunächst der Fokus auf die Hausfrau, 32  bevor sich die Partei bereits 1953 für die „beschleunigte Gestaltung des Familienrechts im Sinne einer wahren Lebensgemeinschaft und einer echten Gleichberechtigung gemäß Art. 3 GG“ aussprach. 33  Dies war deutlicher als das Lavieren der CDU zwischen Gleichberechtigung und „natürlicher Ordnung“ in ihrem Wahlprogramm des gleichen Jahres – hier merkte man die Handschrift der engagierten Kämpferin für Gleichberechtigung und prominenten FDP-Politikerin Marie-Elisabeth Lüders. In den Folgejahren fehlte dieser Aspekt jedoch völlig: Während die Liberalen 1961 auf Steuersenkungen unter Berücksichtigung der „mithelfenden Ehefrau“ sowie eine Reform des Bildungswesens setzten, versprach die FDP 1957 zusätzlich zur Förderung der Familie auch, die „sozialen, pädagogischen und landwirtschaftlichen Frauenberufe höher zu bewerten und wirtschaftlich besser zu stellen“. 34  1969 schließlich war der ehemals revolutionäre Gleichstellungsanspruch auf die Forderung nach einer „Hausfrauenrente“ zusammengeschmolzen. 35  
 
        Die einzige Partei, die Gleichstellungsforderungen zu Beginn der Bundesrepublik offensiv zum Gegenstand ihrer Wahlprogramme machte, war die SPD – jene Partei also, die dann 1969 mit den „richtigen Männern“ warb. Bereits 1949 bekannte die SPD selbstbewusst: „In Bonn haben die Sozialdemokraten zum ersten Mal außer der staatsbürgerlichen Gleichheit der Frau auch ihre rechtliche Gleichstellung auf allen Gebieten des Lebens durchgesetzt.“ Damit verwiesen sie auf das Insistieren der SPD-Politikerin Elisabeth Selbert im Parlamentarischen Rat, den Gleichberechtigungsartikel ins Grundgesetz aufzunehmen. 36  Zugleich nahm das Wahlprogramm die Frauen in die Pflicht, mit den Sozialdemokraten „für die Befreiung der Kriegsgefangenen, die Rückkehr der Verschleppten und der noch immer zurückgehaltenen Mädchen und Frauen in Sowjetrussland zu kämpfen“. Die SPD erkannte zudem klar: „Die Frauen entscheiden den Wahlkampf.“ 37  Vier Jahre später, 1953, stellte sich die Partei erneut selbstbewusst hinter das Anliegen der Gleichberechtigung und erklärte: „Gleichberechtigung der Frau – keine Schlechterstellung in der Gesellschaft.“ Zugleich unterstrich sie den besonderen Einsatz der Sozialdemokratie für die Frauen – gewissermaßen von Elisabeth Selbert bis zurück zur Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts. Lohngleichheit und die „Verwirklichung der zivilrechtlichen Gleichberechtigung“ waren wichtige Themen, verbunden mit dem Vorwurf, die Regierung habe diese bewusst verzögert, „weil es weite Kreise gibt, die eine wirkliche Gleichberechtigung der Frau verhindern möchten“ – eine durchaus zutreffende Diagnose. 38  
 
        Zugleich versuchte die SPD den Vorwurf zu zerstreuen, sie sei mütter- oder familienfeindlich. So versprach sie einerseits, Mütter kleiner Kinder sollten nicht arbeiten müssen, andererseits aber auch, Frauen zu stützen, die „wie der Mann im Kampf ums Dasein stehen“. 39  In den Folgejahren verschwand jedoch das Thema Gleichberechtigung komplett aus den Wahlprogrammen der Partei, zugunsten von Themen wie Familienförderung, „Sicherheit“ und „sozialer Gerechtigkeit“. 40  Lediglich in ihrem Regierungsprogramm für 1961 versprach die Oppositionspartei, dafür Sorge zu tragen, „daß tüchtige Frauen in der Bundesregierung sind und auch sonst führende Stellungen übernehmen“. 41  1969 dagegen bekannte sich die SPD zu eher klassischen sozialen Themen wie zur „Hausfrauenrente“, der Weiterbildung und Qualifikation von Frauen, der Unterstützung beim Wiedereintritt in den Beruf, zu Kindergeld und Ausbildungsförderung. „Gesellschaftspolitische Reformen“, wie sie das Programm verhieß, wurden eher finanzpolitisch gedacht, die Familien- und Eherechtsreform oder das Thema der Gleichberechtigung der Geschlechter fanden keine Erwähnung. Stattdessen wurde „der gleichberechtigte Wirtschaftsbürger“ in den Mittelpunkt gerückt. 42  
 
        Der Blick in die frühen Bundestagswahlprogramme von CDU/CSU, SPD und FDP zeigt also, dass insbesondere die SPD in den frühen Wahlkämpfen sehr engagiert auf die Gleichstellung von Mann und Frau pochte und Artikel 3 GG als ihre Errungenschaft auswies. Ab Mitte der 1950er Jahre nahmen die Sozialdemokraten das Thema jedoch deutlich zurück, wenngleich das Godesberger Programm die Gleichstellungsforderung nach wie vor hochhielt. Insbesondere das Wahlprogramm von 1969, mit dem Willy Brandt die Wahl gewann, ging aber nicht sonderlich auf Wählerinnen oder die Reform der Geschlechterordnung ein. Auch die anderen Parteien wandten sich nach einem ersten zaghaften Anerkennen der Gleichberechtigungsanliegen ab Mitte der 1950er Jahre anderen Themen zu. Die CSU brauchte gar bis 1965, um Frauen als Wählerinnen explizit und offensiv zu adressieren – dann aber im doppelten Verweis auf ihre „natürliche Rolle“ und ihre politische Macht als Wählerinnen. Die zurückhaltende Thematisierung der Gleichberechtigung blieb nicht folgenlos: Der 1969 gewählte Bundestag hatte mit nur 6,6 Prozent weiblichen Abgeordneten die niedrigste Frauenquote seit 1957. 43  
 
        POLITISCHE REPRÄSENTATION UND „FRAUEN-INTERESSEN“
 
        Zeitgleich, jenseits der Parteien, traten auch Frauenorganisationen für die Adressierung von Gleichstellungsthemen in Bundestagswahlkämpfen ein und überwachten die politische Beteiligung von Frauen in Regierung, öffentlicher Verwaltung und Diplomatischem Dienst, wie sich an der politischen Monatszeitschrift „Informationen für die Frau“ nachvollziehen lässt. 44  Diese wurde ab 1952 mit Finanzierung des Bundesinnenministeriums herausgegeben, verstand sich aber als überparteiliches Informationsforum in allen politischen Belangen, die Frauen betrafen. Hier wurden der Prozentsatz weiblicher Repräsentation im Bundestag wie in den Länderparlamenten und Behörden akribisch dokumentiert, für eine weibliche Ministerin auf Bundesebene gestritten, Gesetzesinitiativen wie das Gleichberechtigungsgesetz diskutiert und umfassende Reformen des Zivil- und Strafrechts gefordert und erläutert. Herausgeberin war der Dachverband der Frauenorganisationen in der Bundesrepublik, zunächst unter dem sperrigen Namen „Informationsdienst für Frauenfragen“, ab 1969 dann als „Deutscher Frauenrat“. Diesem gehörten 1962 insgesamt 81 Frauenorganisationen an, die in den 1950er und 1960er Jahren etwa sechs Millionen Mitglieder vertraten. 45  
 
        Bereits während der Wahlen zum Bundestag 1953 und 1957 und der anschließenden Regierungsbildung kämpften die Frauenorganisationen bei Kanzler und Parteispitzen für mehr Repräsentation von Frauen. Als Adenauer im Oktober 1953 zur Bildung seines zweiten Kabinetts schritt, schickten sämtliche Frauenorganisationen Telegramme und forderten ihn zur besseren Berücksichtigung von Frauen auf. „Informationen für die Frau“ druckte die Interventionen im Anschluss ab: Während ein Großteil der Organisationen für mehr Frauen in der Regierung plädierten, sprachen sich andere für ein Familienministerium aus, so etwa der Deutsche Akademikerinnenbund, der Deutsche Frauenring und die Evangelische Frauenarbeit. 46  Zwar richtete Adenauer ein solches Ministerium tatsächlich ein, berief jedoch den ultra-konservativen Katholiken Franz-Josef Wuermeling zum Minister – und verweigerte den Frauen auch sonst eine Beteiligung an der Regierung. 47  
 
        Vier Jahre später, 1957, erhöhten Parlamentarierinnen und Frauenorganisationen den Druck und wurden schon während des Wahlkampfs im Juni 1957 mit der Bitte vorstellig, „in der neuen Regierung Frauen vertreten zu sehen“. 48  Aber Adenauer verweigerte sich weiterhin, sodass die Frauenverbände mit weiteren Schreiben intervenierten und im September 1957 erklärten: „Einmütig und eindeutig erklären wir, daß wir es für nicht vertretbar halten, wenn den Frauen auch jetzt wieder die Mitwirkung an der Regierung vorenthalten wird. Wir fordern daher nachdrücklich, daß zumindest eine Frau ein echtes Ressort erhält.“ 49  Einen Monat später warnten sie ihn, dass er Gefahr liefe, die Frauen und speziell die Frauenverbände durch „Nichtachtung ihres staatsbürgerlichen Bemühens und des Einsatzes der Frauen aus allen Kreisen der Bevölkerung“ endgültig zu verprellen. Zudem fürchteten sie „eine starke Gefährdung der Bereitschaft zur weiteren staatsbürgerlichen Betätigung“. 50  Auch der Bundesfrauenausschuss der CDU unter Polit-Veteranin Helene Weber und die „Arbeitsgemeinschaft der überkonfessionellen und überparteilichen Frauenorganisationen Deutschlands“ legten nach und sandten noch Ende Oktober Telegramme, um Adenauer zum Einlenken zu bewegen. Auch sie argumentierten mit der absehbaren Enttäuschung der Frauen und ihrer möglichen Abkehr von der Demokratie und verwiesen darauf, „dass die weiblichen Wähler das Wahlergebnis maßgeblich bestimmt haben“. 51  Adenauer jedoch blieb hart und verweigerte die Berufung einer Ministerin, wobei er die Beantwortung der zahlreichen Eingaben der Frauenorganisationen seinem Unterstaatssekretär überließ, der eine kühle und nichtssagende Ablehnung formulierte. 52  
 
        Bei der nächsten Bundestagswahl im Jahr 1961 organisierten sich die Frauenverbände noch besser und machten die Forderung nach mehr politischer Partizipation und Repräsentation von Frauen zu zentralen Wahlkampfanliegen. Beispielsweise organisierte der Deutsche Frauenring, der in vielen Bundesländern über Landes- und Ortsverbände verfügte, eine großangelegte Aktion zum Thema „Mitverantwortung und Meinungsbildung der Frau – Bundestagswahl 1961“. Zahlreiche Tagungen wurden durchgeführt, Sachverständige und Kandidat:innen befragt. 53  
 
        Nach der Wahl insistierte der Informationsdienst für Frauenfragen im Namen seiner sechs Millionen Mitglieder auf der Ernennung einer Ministerin, und CDU-Frauen unter der Führung Helene Webers veranstalteten das erste politisch motivierte Sit-in in der Geschichte der Bundesrepublik – vor den Türen des Bundeskanzleramts. 54  Zugleich wehrten sich die Verbände gegen den Plan eines eigenen „Frauenministeriums“ in weiblicher Hand, da sie darin eine Marginalisierung ihrer Forderung nach politischer Repräsentation sahen. 55  Diesmal beugte sich Adenauer dem Druck und ernannte die Juristin und CDU-Politikerin Elisabeth Schwarzhaupt zur Gesundheitsministerin – wobei er bezeichnenderweise lieber ein neues Ministerium schuf, anstatt eine Frau mit der Leitung eines etablierten Ressorts zu betrauen. Zur Bundestagswahl 1965 traten die Frauenverbände dann noch selbstbewusster auf: Die Vorsitzende des Informationsdienstes für Frauenfragen ließ alle Parteivorsitzenden und die Vorsitzenden der Bundesfrauenausschüsse bereits Ende 1964 wissen, dass die Frauen erwarteten, „daß Frauen in ausreichendem Maße auf den Landeslisten aufgestellt werden“ und künftig „keine Regierung ohne Frauen gebildet wird“. 56  
 
        FAZIT
 
        Bei der Adressierung von Frauen in Bundestagswahlkämpfen der 1950er und 1960er Jahre zeigt sich eine gleich mehrfache Spannung. Die Analyse der Plakatwerbung offenbart, dass Frauen zunächst als Mütter und Kriegsopfer, dann als Familienverantwortliche adressiert wurden. Ab Mitte der 1960er Jahre versuchte die CDU eine Modernisierung ihrer Kampagne und sprach Frauen als Teil der modernen Gesellschaft an, nahm dies aber schnell zugunsten des klassischen Kanzlerwahlkampfes zurück. Alle Parteien setzten weiterhin auf „die richtigen Männer“, eine gleichberechtigte Thematisierung auch der Wählerinnen fand selbst 1969 nicht statt. Insbesondere die SPD agierte widersprüchlich: In ihren Grundsatzpapieren klar und eindeutig für die Gleichberechtigung, richtete die Partei ihre Wahlkämpfe stark auf Männer als politische Akteure aus – unter Nutzung von Slogans, die auch von der konservativen Fraktion hätten stammen können. An den Wahlprogrammen zeigte sich, dass bis 1953 bei allen Parteien die Bereitschaft bestand, die Gleichberechtigung von Frauen anzuerkennen, wobei vor allem die SPD hervorstach. Darauf folgte eine Re-Familiarisierung der Frau in den Wahlprogrammen der 1950er und frühen 1960er Jahre. Erst ab Ende der 1960er setzte sich allmählich ein Fokus auf gesellschaftliche Reformen auch mit Blick auf die Geschlechterordnung durch. 
 
        Die Frauenorganisationen wiesen einen hohen Organisationsgrad auf und professionalisierten ihren Kampf für Frauenrechte im Untersuchungszeitraum stetig. Insbesondere die langjährigen Regierungsparteien CDU und CSU nahmen hiervon zunächst wenig Notiz – die erste weibliche Ministerin musste bis 1961 hart erkämpft werden. Wie die Auswertung der „Informationen für die Frau“ gezeigt hat, gab es in der Frage der Beteiligung von Frauen jenseits schöner Plakate in der politischen Praxis starke Beharrungskräfte. Zwischen den Forderungen der Frauen nach Gleichberechtigung und der Beteiligung von Frauen am politischen Geschäft durch die großen Parteien bestand bis 1969 eine erhebliche Spannung. Als die SPD im Wahlkampf 1969 die „richtigen Männer“ anbot und damit die Wahl gewann, standen in allen Parteien „richtige Frauen“ schon längst bereit. 
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        WAHLKAMPF DIGITAL
 
        Öffentlichkeit, Koordination und künstliche Intelligenz
 
         Andreas Jungherr 
 
        Digitale Medien haben politische Kommunikation und damit auch Wahlkämpfe stark verändert. Allerdings ist die Diskussion ihrer Rolle von Missverständnissen geprägt: Entweder schreiben wir ihnen zu viel Einfluss zu oder zu wenig. So erwarten manche, dass die Digitalisierung Politik und politische Machtverhältnisse grundlegend umwirft. Andere erwarten, dass die Digitalisierung nichts ändert und Politik und politische Kommunikation genauso funktionieren wie bisher. Aber während wir über diese extremen Erwartungen streiten, übersehen wir tatsächliche Entwicklungen in der politischen Kommunikation und im Wahlkampf, die zwar vielleicht bestehende Machtverhältnisse nicht fundamental verändern, aber dennoch Politik und politische Kommunikation prägen. Genau diese Änderungen müssen wir ernstnehmen, wenn wir die heutige Politik, ihre Wahlkämpfe und politische Kommunikation verstehen wollen. 01  Drei Bereiche, in denen Änderungen besonders sichtbar sind, sind erstens digitale Öffentlichkeit, zweitens digitale Wege der politischen Koordination sowie drittens die Nutzung künstlicher Intelligenz.
 
        DIGITALE ÖFFENTLICHKEIT
 
        Demokratien verhandeln Gesellschaft und Politik in der Öffentlichkeit. Dies geschieht über Medien. Dabei beeinflussen Medienstrukturen, -technik und -geschäftsmodelle die Art, wie Politik dargestellt und diskutiert wird und wie Themen öffentlichen Belangs identifiziert und verhandelt werden. 02  Bis Ende der 1990er Jahre bildete sich Öffentlichkeit in Strukturen und Produktionslogiken der Massenmedien, während Öffentlichkeit heute primär durch digitale Medien entsteht. 03  Entsprechend gilt es für Politiker wie auch für Journalistinnen und Akteure der Zivilgesellschaft, digitale Medien zu nutzen und zu verstehen, wenn sie erfolgreich an Öffentlichkeit teilhaben, politische Debatten prägen und Wahlkämpfe führen wollen.
 
        Politische Nutzung und Verständnis digitaler Kommunikationsumgebungen werden dadurch erschwert, dass die wichtigsten digitalen Kommunikationsplattformen in den USA und China entwickelt und betrieben werden. Dies macht sie für die Nutzung, Beobachtung und Regulierung aus der EU intransparent und nur indirekt beeinflussbar. Gleichzeitig sind Medienschaffende und Politiker auf digitale Plattformen angewiesen, wenn sie heute Menschen erreichen wollen. Laut dem „Digital News Report“ des Reuters Institute for the Study of Journalism nutzten 2024 in Deutschland 67 Prozent der Befragten digitale Medien als Zugangsweg zu Nachrichten. 34 Prozent gaben an, Nachrichten über Social-Media-Plattformen zu konsumieren. Printmedien nannten nur 20 Prozent der Befragten. 04  Unter diesen Bedingungen auf die Nutzung digitaler Medien in der politischen Kommunikation oder der politischen Medienberichterstattung zu verzichten, zeugt allein von Realitätsverlust.
 
        Natürlich ist die Abhängigkeit politischer Öffentlichkeit in Deutschland von digitalen Medienstrukturen aus dem Ausland problematisch, da sich so Einflussmöglichkeiten für Länder, in denen diese Plattformen entwickelt werden, auf die Streuung politischer Informationen und so auf die Meinungsbildung in Deutschland ergeben. Diese Spannung zwischen wachsender Abhängigkeit von den Kommunikationsangeboten internationaler Firmen und eingeschränkter Kontrolle durch nationale Politik steigt im Kontext von handels- und sicherheitspolitischen Konflikten zwischen der EU, den USA und China an. Dies zeigt sich in den zunehmend aufgeladenen Debatten über den politischen Einfluss von chinesischen Diensten wie Tiktok in Wahlkämpfen und handelspolitischen Drohungen aus den USA angesichts Regulierungsvorhaben aus Brüssel, die US-amerikanische Firmen betreffen. So wird langsam sichtbar, welche Kosten europäische Staaten dafür tragen, dass sie digitale Technik und Geschäftsmodelle in der Vergangenheit weitgehend ignorierten und durch gezielte Regulierungsvorhaben auch weiterhin langfristig ausbremsen. 
 
        Politische Kommunikation steht vor der Herausforderung, in digitalisierten Medienumgebungen Menschen verlässlich zu erreichen. In der durch Massenmedien geprägten Vergangenheit war dies verhältnismäßig einfach, da sowohl politisch interessierte als auch desinteressierte Menschen – absichtlich oder unabsichtlich – Fernsehnachrichten sahen und so informiert wurden. Digitale Medien sind hingegen durch die große Vielfalt an Wahlmöglichkeiten von Quellen und Inhalten geprägt. Dies bedeutet, dass es für politisch interessierte Menschen mehr und bessere Informationsmöglichkeiten gibt als jemals zuvor. Politisch uninteressierte Menschen nutzen auch digitale Medien für Information und Unterhaltung, allerdings in der Regel nicht für politische Inhalte. Damit verlieren Parteien und politischer Journalismus die Möglichkeit, breite Teile der Bevölkerung zu informieren. 05  
 
        Erschwerend kommt hinzu, dass die Möglichkeit zur freien Informationswahl zur Fragmentierung von Mediennutzung führt. Dies erschwert es nicht nur, Menschen zu erreichen, sondern auch Informationen darüber zu erhalten, was Menschen interessiert oder bewegt. Ohne breit geteilte Informationsräume wird es für Gesellschaften immer schwerer, über sich zu lernen, Politik zu diskutieren und politische Eliten zu kontrollieren. 06  
 
        Politische Kommunikation muss sich den neuen Herausforderungen digitaler Öffentlichkeiten stellen. Dies setzt jedoch voraus, dass sich Parteien und Kampagnen zunehmend auch als Content-Produzenten wahrnehmen und Inhalte nach Medienlogiken anfertigen und verbreiten. Dies gilt sowohl für die Kommunikation nach innen mit Unterstützerinnen und Unterstützern als auch für die Kommunikation nach außen mit professionellen Kampagnenbeobachterinnen und -beobachtern sowie politisch uninteressierten Teilen der Bevölkerung.
 
        Nach innen kann politische Kommunikation über eigene Newsletter oder Podcastformate erfolgen, solange Unterstützerinnen und Unterstützer bereit sind, diesen Angeboten zu folgen. Um Menschen außerhalb ihres direkten Umfelds zu erreichen, sind Parteien aber darauf angewiesen, dass ihre Inhalte angeklickt (oder zumindest nicht weggeklickt) und aktiv geteilt werden oder als Anlass für Anschlusskommunikation dienen. Diese Nutzung politischer Inhalte kann in algorithmisch geformten Kommunikationsumgebungen dazu führen, dass politische Inhalte deutlich über ihr direktes Publikum hinaus verbreitet werden. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass politische Inhalte ohne Interaktionen unsichtbar bleiben. Ein Beispiel entsprechender Anpassung bietet die Kampagne von Kamala Harris im US-Präsidentschaftswahlkampf 2024, in der sehr stark versucht wurde, gezielt attraktive Kurzvideos für Social-Media-Kanäle zu produzieren und so zu verbreiten. Eine Alternative zu dem Versuch, mit eigenen Inhalten digital Verbreitung zu erreichen, ist die Präsenz in reichweitenstarken Alternativmedien, insbesondere dann, wenn diese keinen primär politischen Fokus haben. Die republikanische Kampagne um Donald Trump wurde beispielsweise in enorm populären Podcasts unterstützt, so etwa Joe Rogans gleichnamigem Podcast, Theo Vons Format „This Past Weekend“, sowie durch ein Interview mit dem Youtuber Logan Paul. Wie bei jedem Kampagnenwerkzeug sollte man zwar vorsichtig sein, von Nutzung direkt auf Wirkung zu schließen. Dennoch zeigen beide Kampagnen Versuche, mit den Herausforderungen fragmentierter digitaler Öffentlichkeit umzugehen.
 
        Darüber hinaus bieten digitale Kommunikationsumgebungen Parteien auch die Möglichkeit, gezielt Werbung zu schalten. 07  Wie gut das möglich ist, variiert zwar zwischen Ländern in Abhängigkeit der lokalen Regulierung, aber das Prinzip ist universell: Digitale Plattformen und Werbeanbieter sammeln Daten über die Nutzerinnen und Nutzer. Auf Basis dieser Daten erlauben sie Anbietern, gezielt Werbung nur an solche Nutzerinnen und Nutzer auszuspielen, die ihren Zielvorstellungen entsprechen. Dies kann relativ trivial die Ausspielung von Werbung nur an Bewohnerinnen und Bewohner eines ausgewählten Landkreises bedeuten, könnte aber – je nach Regulierung – auch heißen, dass nur Nutzerinnen und Nutzer entsprechende Inhalte sehen, denen die Plattform aufgrund der von ihnen veröffentlichten oder gelesenen Beiträge eine bestimmte politische Neigung zuschreibt.
 
        Datengestütztes Targeting kann sowohl Chancen als auch Risiken für die Demokratie bergen. Einerseits kann es Kandidatinnen und Kandidaten mit kleinen Budgets erlauben, gezielt nur denjenigen Menschen Inhalte anzuzeigen, die sie wirklich betreffen – zum Beispiel digitale Wahlwerbung, die nur Bewohnerinnen und Bewohner eines Wahlkreises erreicht. Dies würde Demokratie stärken, da knappe Budgets gezielter eingesetzt werden können, um Menschen zu aktivieren. Allerdings birgt es auch die Gefahr der Manipulation und eines Wahlkampfs außerhalb der Öffentlichkeit, dass Parteien gezielt kontroverse Positionen nur für ein ausgewähltes Publikum ausspielen können.
 
        Obwohl gerade in Deutschland die Angst vor datengestütztem Wahlkampf sehr hoch ist und Regulierungen entsprechend strikt ausfallen, fehlen empirische Belege für tatsächliche Gefahren des Mikrotargeting noch immer. Dies gilt insbesondere für den inzwischen widerlegten Einfluss des psychometrischen Targetings der britischen Beratungsfirma Cambridge Analytica auf den Ausgang des Brexit-Referendums sowie des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016. 08  Die Firma hatte den Eindruck erweckt, durch die Analyse von Facebook-Daten in der Lage zu sein, das psychologische Profil von Wählerinnen und Wählern zuverlässig zu erkennen und ihnen auf ihre psychologische Konstitution optimierte Werbung anzeigen zu können. Wie in anderen Fragen der politischen Wirkung digitaler Kommunikationsumgebungen gilt es auch hier, zwischen erwarteten Potenzialen und vermuteten Gefahren pragmatisch abzuwägen. Schließlich birgt die Nichtnutzung digitaler Medien aus Angst vor vermuteten Gefahren die reale Gefahr, dass die möglichen Potenziale für die Stärkung von Demokratie eben auch nicht ausgeschöpft werden können.
 
        DIGITALE KOORDINATION
 
        Digitale Medien haben auch den Maschinenraum politischer Kampagnen verändert. Digitalisierung bietet Parteien und Kampagnenorganisationen neue Möglichkeiten zur Koordination, Ressourcengewinnung und -zuweisung. Dies kann politische Gleichgewichte destabilisieren – im Guten wie im Schlechten.
 
        Während in der Vergangenheit eine entscheidende Stärke politischer Organisationen deren Fähigkeit war, Menschen mit gemeinsamen Interessen zu koordinieren und zielgerichtet zu mobilisieren, bieten heute digitale Medien nicht nur Parteien und politischen Kampagnen neue Möglichkeiten für effiziente Koordination. Digitale Medien unterstützen bestehende Organisationen zum Beispiel durch Datenbanken, einfach zu nutzende Dashboards und Interfaces sowie digitale Werkzeuge zum Sammeln von Feedback und Spenden. Dadurch kann die Arbeit vereinfacht und effizienter gestaltet werden. 09  Dies gilt allerdings nur, solange es Organisationen auch gelingt, ihre etablierten Strukturen und Abläufe den neuen, durch digitale Medien eröffneten Möglichkeiten anzupassen.
 
        Entscheidender sind die Möglichkeiten zur vereinfachten und kostengünstigen Koordination für kleine, ressourcenschwache oder neue politische Bewegungen und Parteien. 10  Digitale Medien ermöglichen nach dem Prinzip plug and play („einstecken und loslegen“) Koordination, Mobilisierung und mediale Sichtbarkeit, ohne bereits bestehende Organisationsstrukturen in Anspruch nehmen zu müssen. Politische Bewegungen wie Fridays for Future oder jüngere Parteien wie die AfD wären ohne die Nutzung öffentlich verfügbarer digitaler Werkzeuge wie Google Office oder die kreative Nutzung sozialer Medien weder zeitnah handlungsfähig gewesen noch hätten sie vergleichbare öffentliche Aufmerksamkeit generieren können.
 
        Diese Beispiele zeigen aber auch die Zweischneidigkeit des Phänomens: Da die Schwelle für politische Koordination inzwischen niedriger ist als früher, kann ein politisches System reaktiver auf neue Belange oder Interessen der Bevölkerung reagieren. Allerdings nutzen sowohl solche Aktivistinnen und Aktivisten, die demokratische Rechte und Praktiken vertiefen und breiter anwenden wollen, die Möglichkeiten digitaler Medien, als auch diejenigen, die Demokratie herausfordern, indem sie sich für die Beschränkung entsprechender Rechte und die Verengung des Kreises derjenigen einsetzen, die sie ausüben dürfen. 
 
        Während digitale Medien neuen politischen Bewegungen zu Aufschwung verhelfen können, lösen sie ein weiteres wichtiges Problem politischen Handelns nicht: die Übersetzung von öffentlicher Erregung und Aufmerksamkeit in für den politischen Prozess les- und umsetzbare Initiativen und Lösungen. Obwohl die Trägheit etablierter Parteien und gesellschaftlicher Vorfeldorganisationen und Interessengruppen häufig kritisiert wird, kann ein durch sie strukturiertes politisches System gesellschaftliche Impulse aufgreifen und in Politik und politische Initiativen umwandeln, die mehrheitsfähig und damit auch legitimiert umsetzbar sind. Digital ermächtigte politische Bewegungen der vergangenen Jahre wie Fridays for Future oder Occupy Wall Street zeigen deutlich die Grenzen, die digital gestützte politische Bewegungen haben: Es fällt ihnen schwer, sich selbst oder auch ihre Ziele im politischen System nachhaltig zu etablieren, da ihnen entsprechende Schnittstellen und Prozesse fehlen. Die hohe Reaktivität von digitalen Elementen politischer Systeme für neue Anliegen, Besorgnisse und Empörung steht damit im Kontrast zu der deutlich niedrigeren Reaktivität politischer Institutionen. Dies kann zu Frustration und sinkendem politischen Vertrauen führen. 11  
 
        Erfolgreiche digitale Koordination erfordert von Parteien und Kampagnen Mut zum Experiment und zur Innovation. Auch hier sind kleine und neue Organisationen im Vorteil. Politische Akteure, die aufgrund mangelnder Ressourcen auf die Nutzung digitaler Werkzeuge und Verbreitungswege angewiesen sind, werden diese immer stärker austesten als Akteure, die bereits bestehende Prozesse und Verbreitungswege haben. Dies gilt auch dann, wenn die gängigen Arten, Politik und Wahlkampf zu machen, weniger effizient sind als früher. Innovation kostet und verlangt nicht selten den Austausch von Köpfen in Verantwortung. Eine Forderung nach mehr Digitalität in Wahlkämpfen durch Beraterinnen und Berater kann in Konsequenz also zur Schwächung ihrer eigenen Bedeutung und entsprechendem Machtverlust führen. Kein Wunder, dass es etablierten Parteien und Organisationen schwerfällt, die Potenziale der Digitalisierung für sich zu nutzen.
 
        Das Gegenteil gilt für neue Kräfte, die den politischen Status quo, aus legitimen oder illegitimen Gründen, herausfordern. Indem sie Organisationsstrukturen neu aufbauen, können sie Personal, Strukturen und Prozesse direkt auf die Möglichkeiten aktueller Medienumgebungen hin optimieren. Daraus kann ein asymmetrischer Wettbewerbsvorteil folgen, der wiederum dazu führt, dass die Digitalisierung Herausforderern des Status quo stärker hilft als den Bewahrerinnen. Dies liegt aber nicht notwendigerweise an den Eigenschaften digitaler Medien, sondern an asymmetrisch verteilten Innovationsanreizen unterschiedlicher Typen politischer Organisationen.
 
        KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IM WAHLKAMPF
 
        Jüngste Entwicklungen im Bereich generativer Modelle künstlicher Intelligenz (KI) haben starkes Interesse an der Rolle von KI-gestützten Verfahren in Demokratien geweckt. 12  Dabei lassen sich sowohl Potenziale als auch Risiken identifizieren, besonders im Bereich der Kampagnenführung und den Kommunikationsumgebungen von Wahlkämpfen. Noch steht die Nutzung von KI-gestützten Verfahren in Wahlkämpfen am Anfang. Zugleich zeigen bereits heute verschiedene internationale Kampagnen, wie Parteien mit neuen Verfahren und Werkzeugen experimentieren. 13  
 
        Dies umfasst die Nutzung von KI-gestützten Verfahren für unterschiedliche Kampagnenziele und -funktionen. 14  Einerseits wird KI zur Unterstützung und Verbesserung von kampagneninternen Prozessen und Aufgaben genutzt, wie zum Beispiel dem Erstellen von Texten oder der Übersetzung von Kampagnenmaterialien. Ebenso kann sie zur Verbesserung des Kontakts mit Wählerinnen und Wählern eingesetzt werden, etwa durch die Modellierung von vermuteten Reaktionen auf politische Botschaften und kommunikative Interventionen. Gleichzeitig können Kampagnen KI auch nutzen, um Inhalte automatisiert an vermutete Interessen von Wählerinnen und Wählern sowie das tagesaktuelle Geschehen anzupassen. 
 
        Allerdings besteht auch das Risiko, dass politische Akteure KI zur Manipulation und Erstellung von Falschinformationen nutzen. Dies kann die Nutzung von KI-generierten Bildern zur Illustration politischer Positionen sein, die fehlleitend und emotionalisierend sind. Auch wenn es aus vergangenen Wahlkämpfen unterschiedliche Beispiele für die Nutzung von KI für Fälschungen gibt, erscheint der tatsächlich irreführende Effekt dieser Inhalte begrenzt und sollte nicht überschätzt werden. 15  
 
        Darüber hinaus kann KI auch Medienumgebungen verändern, in denen Wahlkampf stattfindet und diskutiert wird. 16  Generative KI wird zunehmend in der Produktion von Nachrichteninhalten angewendet. Dies kann mittelfristig ökonomische Modelle von Nachrichtenproduktion verändern und Journalismus als Berufsfeld finanziell weiter unter Druck setzen. KI erlaubt die schnelle Produktion von Inhalten, wodurch etwa werbebasierte Online-Informationsangebote schneller und günstiger erstellt werden können. Bezahlte Nachrichtenangebote stehen also in wachsender Konkurrenz mit kostenlosen, werbefinanzierten Angeboten. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, dass durch die wahrscheinlichkeitsbasierte Erstellung automatisierter Inhalte die Informationsqualität frei verfügbarer Online-Informationsangebote sinkt und der Wert von journalistischen Bezahlangeboten steigt. 
 
        Der Markt für qualitativ hochwertige Informationen und Nachrichtenmedien mag also weiterhin bestehen – zumindest in den Feldern und geografischen Bereichen, in denen die Zahl der bezahlwilligen Kundinnen und Kunden ausreicht, um unterschiedliche Medien zu betreiben. Allerdings gibt es auch hier eine Schattenseite: Während es sich Menschen mit dem Interesse und den finanziellen Möglichkeiten weiterhin leisten mögen, hochqualitative politische Medien zu konsumieren, haben Menschen mit niedrigem Interesse oder geringeren finanziellen Möglichkeiten ein wachsendes kostenloses Angebot an Quellen mit immer unterhaltsameren und informativen Inhalten, die weitgehend automatisiert erzeugt werden und nicht dieselben Qualitätsstandards erfüllen wie kostenpflichtige Angebote. Hier kann eine neue sozio-ökonomische Informationskluft entstehen, die eine Schwächung der Demokratie mit sich bringt.
 
        Darüber hinaus erhöht die steigende Bedeutung von KI in Wahlkämpfen den politischen Einfluss von Firmen, die KI-Modelle entwickeln und bereitstellen. Die Grundlagen für aktuelle KI-Erfolge wurden in öffentlich zugänglicher und transparenter Forschung an Universitäten gelegt. Inzwischen findet Weiterentwicklung, Anwendung, Bereitstellung und zunehmend auch Grundlagenforschung zu KI und KI-gestützten Anwendungen in kommerziellen Unternehmen statt. 17  Verständnis von Modellen, ihrer Nutzung und Wirkung liegt also zunehmend in privatwirtschaftlicher Hand statt bei der Wissenschaft oder auch Regulierungsbehörden, die der Öffentlichkeit verpflichtet sind. Entsprechend verlieren Öffentlichkeit und Politik über die Zeit Möglichkeiten und Fähigkeiten zur evidenzbasierten Reflexion von Nutzung und Wirkung der KI in öffentlichen Diskursen und Wahlkämpfen, da Modelle von außen nicht mehr zuverlässig und kompetent evaluierbar sind. Dies gilt insbesondere für Deutschland und die EU, wo Firmen fehlen, die international wettbewerbsfähige KI-Modelle entwickeln. Enthusiasmus für eine weitreichende Regulierung von KI-Modellen und Anwendungen allein können dieses Informationsdefizit nicht aufheben – insbesondere, da es eine offene Frage bleibt, wie Regulierung zielgerichtet wirken kann, wenn Funktion, Nutzung und Wirkung des regulierten Objekts weitgehend unbekannt sind.
 
        DIGITALISIERUNG IM WAHLKAMPF FORMEN
 
        Digitalisierung ist ein laufender Prozess. Dies gilt auch für ihren Einfluss auf Wahlkampf und Politik. Verfügbare Technik, Nutzungsmuster und Kommunikationswege können sich stark zwischen Wahlkampfzyklen unterscheiden. Dies macht die Nutzung digitaler Medien für Kampagnen und Beobachter zu einem stetig andauernden Innovationsprozess, in dem sich erfolgreiche Ansätze und Strukturen aus vergangenen nicht unbedingt in Erfolge in kommenden Zyklen übersetzen lassen. So gelang es zum Beispiel der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton 2016 nicht, den dominanten Technik-Vorsprung der demokratischen Präsidentschaftskampagnen Barack Obamas gegenüber ihrem republikanischen Konkurrenten Donald Trump zu halten. Technischen Vorsprung gilt es also kontinuierlich neu zu erarbeiten – und er kann ebenso zu unterschiedlichen Zeitpunkten sowie durch technische, organisationale oder institutionelle Änderungen verloren werden.
 
        Damit digitale Medien nachhaltig zur Stärkung von Demokratie beitragen können, ist es notwendig, dass wichtige demokratische Institutionen wie Parteien, Interessengruppen und politischer Journalismus oder auch Aktivistinnen und Aktivisten mit den Möglichkeiten digitaler Technik experimentieren und diese aktiv nutzen. Gerade in Deutschland werden allerdings im öffentlichen Diskurs immer wieder Szenarien diskutiert, die auf einen vollen oder partiellen Verzicht der Nutzung digitaler Medien durch diese Akteure hinauslaufen. Dies ist keine Option. Digitale Medien sind entscheidende Strukturen, in denen sich politische Öffentlichkeit bildet. Berechtigte Sorgen über technische Implementation, kulturelle Nutzungsmuster, kommerzielle Ausrichtung und potenzielle Einflussnahme auf Meinungsbildungsprozesse dürfen nicht davon ablenken, dass heute ohne digitale Medien und Strukturen politische Kommunikation und Meinungsbildung nicht stattfinden kann. Diese Sorgen dürfen daher Institutionen nicht als Vorwand dienen, nicht zu experimentieren und dazuzulernen.
 
        Die Rolle der Digitalisierung in Wahlkampf und Politik ist ein formbarer Prozess. Welche Form sie annimmt, hängt allerdings entscheidend davon ab, welche Akteure sich aktiv einbringen. Sind dies nur solche Akteure, die den etablierten demokratischen Status quo ablehnen, dann wird dies zur Schwächung von Demokratie führen. Nur durch die aktive Nutzung digitaler Medien können etablierte Akteure dazu beitragen, dass die Digitalisierung zur Stärkung von Demokratie führt. Kommen etablierte politische Akteure und demokratische Institutionen dieser Verpflichtung nicht nach, werden sie im gleichen Maße an Einfluss auf politische Meinungsbildung verlieren, wie diese sich auf digitale Medien verlagert. Verweigern sich etablierte Akteure und Institutionen der bewussten Nutzung und Kenntnis digitaler Medien in Wahlkampf und politischer Kommunikation, geben sie die Möglichkeit auf, prägend auf Meinungsbildung zu wirken, und überlassen das Feld anderen Akteuren, deren Ziele und Selbstverpflichtung gegenüber einer pluralen und wirkmächtigen Demokratie nicht gesichert sind. Eine Schwächung von Demokratie durch ein digital ermöglichtes Erstarken demokratieschädigender Akteure wäre dann nicht ursächlich in der Digitalisierung zu sehen, sondern in der Trägheit etablierter politischer Akteure.
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        SYSTEMATISCHE MANIPULATION SOZIALER MEDIEN IM ZEITALTER DER KI
 
        Eine wachsende Bedrohung für die demokratische Meinungsbildung
 
         Katja Muñoz 
 
        Unsere Demokratie basiert wesentlich darauf, dass Bürger:innen Zugang zu verlässlichen Informationen haben und diese nutzen können, um informierte Entscheidungen zu treffen und sich aktiv an staatlichen, zivilgesellschaftlichen und unternehmerischen Prozessen zu beteiligen. 01  Doch unser Informationskonsumverhalten hat sich in den vergangenen Jahren radikal gewandelt und gesellschaftliche Vulnerabilitäten geschaffen, die eine strategische Gestaltung globaler Informationsräume durch verschiedenste Akteure ermöglichen. Eine Schlüsselrolle in diesem sich wandelnden Informationsökosystem nehmen beispielsweise Influencer:innen ein. Sie haben sich in einer Ära schwindenden Vertrauens in traditionelle Institutionen zu alternativen Vertrauensquellen entwickelt. Ihre Fähigkeit, Narrative zu setzen, Trends zu schaffen und Menschen zu mobilisieren, macht sie zu mächtigen Multiplikator:innen für die Verbreitung von Ideen und Überzeugungen. Während sie einerseits wertvolle Verbündete bei der Verbreitung wichtiger Informationen sein können, besteht andererseits die Gefahr ihrer Instrumentalisierung zur Untergrabung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und demokratischer Prozesse. 02  
 
        Das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in Medien und staatliche Institutionen zeigt eine besorgniserregende Entwicklung. Laut dem „Edelman Trust Barometer“ sank das Vertrauen in die Medien von 48 Prozent im Jahr 2023 auf 47 Prozent im Folgejahr, während das Vertrauen in die Regierung einen noch deutlicheren Rückgang von 47 Prozent 2023 auf 42 Prozent im Jahr 2024 verzeichnete. 03  Diese Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund einer zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung und eines sich wandelnden Medienkonsumverhaltens.
 
        Eine neue Dimension erhält diese Problematik durch den rasanten Fortschritt künstlicher Intelligenz (KI). Das World Economic Forum hat in seinem jährlichen „Global Risks Report“ 2024 Fehl- und Desinformation als eines der größten globalen Risiken identifiziert – eine Einschätzung, die durch die schnelle Entwicklung und Verfügbarkeit von KI-Technologien zusätzlich an Brisanz gewinnt. 04  Nicht zuletzt seitdem das Software-Unternehmen OpenAI im November 2022 den Chatbot ChatGPT veröffentlicht hat, ist KI von einem einst theoretischen Konzept längst in unseren Alltag eingezogen.
 
        Die Kombination aus KI-gestützter Content-Produktion mit dem tiefen Verständnis von Influencer:innen, bestimmten staatlichen Akteuren oder Aktivist:innen für Plattformdynamiken und deren Schwachstellen schafft völlig neue Herausforderungen für die Integrität des öffentlichen Diskurses. Diese „algorithmische Kompetenz“ – die Fähigkeit, Plattformalgorithmen strategisch für die Verbreitung und Verstärkung von Botschaften zu nutzen – wird immer gezielter eingesetzt, um kollektives Online-Verhalten zu steuern und letztlich offline eine Mobilisierung zu erreichen. 05  
 
        Das Superwahljahr 2024 verdeutlichte die Dringlichkeit dieser Herausforderungen. Die systematische Manipulation von Social-Media-Plattformen und -Diskursen durch verschiedene Akteure hat sich zu einem Problem für demokratische Wahlen entwickelt. Während traditionelle Institutionen die Dynamik der digitalen Mobilisierung unterschätzen, entstehen mithilfe gezielter Desinformationskampagnen und KI-gestützter Propaganda personalisierte Informationsblasen, die langfristig zu Echokammern werden und die Polarisierung in der Gesellschaft und letztlich Radikalisierung bestimmter Bevölkerungsschichten fördern können. 06  
 
        ARCHITEKTUR DER SYSTEMATISCHEN MANIPULATION
 
        Die systematische Manipulation sozialer Medien basiert auf einem komplexen Zusammenspiel technologischer Möglichkeiten, psychologischer Mechanismen und nichtstaatlicher sowie staatlicher strategischer Akteure. Im Zentrum steht dabei vor allem die Expertise um Plattformalgorithmen. Es geht hierbei darum, die Schwachstellen dieser Algorithmen, die ursprünglich entwickelt wurden, um Nutzerengagement zu maximieren, zunehmend für politische Zwecke zu instrumentalisieren, 07  indem künstlich Sichtbarkeit und Reichweite bestimmter Themen und Narrative erzeugt werd.
 
        Technologische Grundlagen
 
        Soziale Medien funktionieren auf Basis vielschichtiger Algorithmen, die bestimmen, welche Inhalte Nutzer:innen zu sehen bekommen. Social-Media-Algorithmen sind komplexe Systeme, die Inhalte kuratieren, vorschlagen und bewerten, um die Nutzererfahrung und den Informationsfluss zu steuern. Statt eines zentralen Algorithmus wirken viele Mechanismen zusammen, um Inhalte zu hierarchisieren und zu priorisieren. Diese Systeme sind darauf ausgerichtet, Engagement zu maximieren – Likes, Kommentare und Shares zu generieren. 08  Ihr Hauptziel ist es, Nutzer:innen möglichst lange auf der Plattform zu halten. Diese Ausrichtung hat Schwachstellen geschaffen, die von versierten Akteuren gezielt für ihre Zwecke genutzt werden.
 
        Politische Akteure, insbesondere jene mit hoher algorithmischer Kompetenz, sind in der Lage, durch koordinierte Aktionen eine größere Sichtbarkeit und Reichweite zu schaffen, die von den Algorithmen wiederum als authentisches Engagement interpretiert und entsprechend verstärkt wird. 09  KI-Technologien erweitern dieses Instrumentarium erheblich: Künstliche Intelligenz ermöglicht nicht nur die automatisierte Erstellung täuschend echter Inhalte, sondern auch deren gezielte Personalisierung. Besonders besorgniserregend ist dabei die Fähigkeit, große Mengen an maßgeschneidertem Content zu erstellen, der spezifisch auf demografische Gruppen und deren psychologische Profile ausgerichtet ist. 10  In Kombination mit der Möglichkeit, bestimmte Narrative oder Beiträge künstlich sichtbarer zu machen und ihre Reichweite zu erhöhen, entsteht eine ernstzunehmende Gefahr für die Integrität unserer Informationsräume. 
 
        Psychologische Mechanismen
 
        Die Effektivität dieser technischen Manipulation basiert wesentlich auf psychologischen Mechanismen, die gezielt über Social Media aktiviert und ausgenutzt werden. Es ist wichtig, zu verstehen, dass Filterblasen und Echokammern nicht zufällig entstehen, sondern systematisch durch Algorithmen geschaffen werden. Diese verstärken bestehende Überzeugungen, indem sie Content-Präferenzen erkennen und passgenau bedienen. Beispielsweise wird der Bestätigungsbias – die Tendenz, Informationen zu bevorzugen, die eigene Überzeugungen bestätigen – dabei gezielt getriggert. 11  Darüber hinaus gibt es noch viele weitere psychologische Mechanismen, die durch bestimmte kognitive Verzerrungen ausgelöst und von Social-Media-Strategien bedient werden. 
 
        Ein weiteres Beispiel für einen solchen Mechanismus ist die emotionale Aktivierung durch polarisierende Inhalte. Studien zeigen, dass emotional aufgeladene Botschaften deutlich höhere Engagementraten erzielen und daher von Plattformalgorithmen bevorzugt werden. Dies führt zu einer sich selbst verstärkenden Dynamik, bei der emotional aufgeladene oder polarisierende Inhalte überproportional sichtbar werden. 12  
 
        Zentrale Akteure
 
        Im Zentrum dieser Manipulationsarchitektur stehen verschiedene Akteursgruppen mit unterschiedlichen, aber oft überlappenden Interessen. Influencer:innen haben sich dabei als besonders effektive Multiplikatoren erwiesen. Durch die authentische Verbindung zu ihren Follower:innen könnnen sie Narrative besonders effektiv vermitteln, 13  da sie meistens über Jahre hinweg eine Community aufgebaut haben, die ihnen vertraut. Dieses Vertrauen basiert auf parasozialen Beziehungen, also einseitigen Gefühlen der Intimität und Verbundenheit von Nutzer:innen zu Influencer:innen. Je stärker das Gefühl der Verbundenheit, desto höher das Mobilisierungspotenzial des Influencers. 14  
 
        Soziale Medien beeinflussen dabei zunehmend die politische Kommunikation. Die AfD beispielsweise hat eine bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt, Algorithmen für ihre Zwecke einzusetzen. Die Partei weiß um das Mobilisierungspotenzial von Influencer:innen sowie die Wirksamkeit von emotionalisierenden Inhalten und nutzt ein breites Netzwerk von Influencer:innen und Unterstützer:innen, um ihre Botschaften zu verbreiten und verstärken. Diese koordinierte kollektive Online-Mobilisierung hat sich über die Jahre als hocheffektiv erwiesen. 15  
 
        Im Allgemeinen kann man das Zusammenspiel dieser Strategien bei einer Vielzahl verschiedener Akteure beobachten. Ob die Ziele ideologisch links oder rechts, aktivistisch oder transaktional sind: Diese Aktionen werden zunehmend professionell und immer öfter durch spezialisierte Agenturen und Netzwerke unterstützt. 16  Die Versuche, Nutzer:innen strategisch zu manipulieren, folgen dabei dem gleichen Grundmuster: Zunächst werden polarisierende Narrative entwickelt, die dann durch koordinierte Aktionen verschiedener Accounts verstärkt werden. Sobald eine kritische Masse an Engagement erreicht ist, sorgen die Plattformalgorithmen für eine automatisierte Weiterverbreitung. 17  
 
        Besonders prägnante Beispiele für die Macht dieser neuen Kommunikationsarchitektur liefern Aktionen aus dem Jahr 2024, die für von Influencer:innen angeführte Kampagnen zur Mobilisierung der Öffentlichkeit in sozialen Medien entwickelt wurden, so etwa die Hashtags #reclaimTikTok, #protecttaylorswift, #fingerwegvonmeinemkopftuch, #operationwatermelon und #stolzmonat. Sie zeigen, wie verschiedene Akteure – darunter rechtsextreme Gruppen, islamistische Extremist:innen und Popkultur-Fandoms wie die „Swifties“ oder die Fans der K-Pop-Band „BTS“ – gekonnt ihre Expertise nutzen, um Reichweite und Viralität zu erzielen. Solche Kampagnen sind zwar nicht neu, aber die bisher am Rande genutzten Online-Guerilla-Taktiken drängen sich immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. 18  
 
        STRATEGIEN DER MANIPULATION
 
        Die systematische Manipulation sozialer Medien hat sich zu einer komplexen Praxis entwickelt, die verschiedene Strategien kombiniert. Die Analyse aktueller Fälle, insbesondere im Kontext der Europawahl sowie der Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg offenbaren drei zentrale Strategieebenen: erstens die Content-Manipulation durch KI, zweitens die Streuung koordinierter Desinformationskampagnen über verschiedene Social-Media-Plattformen hinweg und drittens die gezielte Ausnutzung von Plattformalgorithmen, um hocheffektiv künstliche Sichtbarkeit und Reichweite zu erzeugen.
 
        Die Nutzung von KI zur Content-Erstellung hat dabei eine neue Qualität der Manipulation ermöglicht. Die AfD Brandenburg demonstrierte dies eindrücklich mit ihrem Wahlwerbevideo, das vollständig mittels KI generiert wurde. Das Video zielte darauf, durch düstere Zukunftsszenarien Ängste zu schüren. Dabei wurden bewusst Extremsituationen konstruiert, die nicht unsere gegenwärtige Gesellschaft widerspiegeln, sondern dystopische Szenarien skizzierten, die es zu verhindern gelte. Obwohl als KI-generiert erkennbar, war die emotionale Wirkung beträchtlich, 19  da das Video ein suggestives Framing nutzte. Diese Art der Content-Manipulation ruft emotionale Reaktionen hervor, selbst wenn der Verstand den künstlichen Ursprung erkennt – eine sehr wirksame Form von KI-Propaganda. 
 
        Diese Manipulationsstrategien sind Teil eines globalen Trends. Künstliche Intelligenz ermöglicht mittlerweile die automatisierte Erstellung zahlreicher Varianten politischer Botschaften, die auf spezifische Zielgruppen zugeschnitten sind. International zeigt sich dies besonders deutlich am Beispiel der Indischen Volkspartei BJP, die gesammelte Wählerdaten vorrangig zur Analyse von Zielgruppenpräferenzen und zur Optimierung ihrer Kommunikationsstrategie nutzt und dabei mit nicht als solche gekennzeichneten, KI-generierten Videobotschaften verschiedener Politiker:innen experimentiert. 20  
 
        Die Gefahr, die von solchen Desinformationskampagnen ausgeht, wird besonders im Kontext hybrider Beeinflussungsoperationen deutlich. Russische Aktivitäten, wie sie jüngst in Moldau oder auch Rumänien zu beobachten waren, zeigen das destruktive Potenzial im Zusammenhang mit Wahlen. Diese Kampagnen werden über Monate hinweg vorbereitet und basieren auf existierenden digitalen Infrastrukturen – von Fake-Konten über Bots und Influencer:innen bis hin zu Troll-Fabriken und unauthentischen Interaktionen. Das Zusammenspiel verschiedener Strategien, politischer Werbung, emotionalisierender Inhalte und algorithmischer Expertise bildet eine ernste Bedrohung für demokratische, freie und faire Wahlen. 
 
        Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung sogenannter dark patterns der politischen Manipulation: Inhalte werden gezielt so gestaltet, dass sie starke emotionale Reaktionen hervorrufen, wobei zunehmend KI-generierte Bilder mit algorithmisch optimierten Texten kombiniert werden, um spezifische Ängste oder Vorurteile anzusprechen. 21  Die Koordination dieser Aktivitäten verlagert sich dabei zunehmend in geschlossene Gruppen auf Messenger-Diensten wie Whatsapp oder Telegram, wo sich diese Dark-social-Kommunikation weitgehend der öffentlichen Kontrolle entzieht. 22  
 
        Die systematische Koordination von unauthentischen Interaktionen über verschiedene Plattformen hinweg, unterstützt durch digitale Infrastrukturen einschließlich Dark-reach-Strategien, die Inhalte künstlich vervielfachen und somit Sichtbarkeit generieren, erzeugt einen sogenannten Ripple-in-the-pond-Effekt, die wellenförmige Ausbreitung: Bestimmte Inhalte werden dadurch von Plattformalgorithmen registriert und Nutzer:innen weiterempfohlen. 
 
        Diese Effekte zeigen sich auch in Deutschland. Die AfD verfügt über eine massive digitale Infrastruktur: Allein 117 AfD-Seiten auf Facebook erreichten mit Tausenden Followern und über 2500 Posts zwischen Juli und August 2024 eine Engagementrate, die sie in den Facebook-Algorithmen systematisch begünstigt. 23  Und mit der Verbreitung von Anti-Migrations-Narrativen, etwa auf Tiktok, erreichte die Partei in der Zielgruppe der Erstwähler:innen doppelt so viele Personen wie alle anderen Parteien zusammen. 24  
 
        AUSWIRKUNGEN AUF DIE DEMOKRATISCHE MEINUNGSBILDUNG
 
        Die systematische Manipulation sozialer Medien durch KI-Propaganda, künstlich erzeugte Sichtbarkeit und Reichweite sowie plattformübergreifend wirkenden digitalen Infrastrukturen und dark reach hat tiefgreifende Auswirkungen auf die demokratische Meinungsbildung. Diese manifestieren sich auf verschiedenen Ebenen und schaffen Vulnerabilitäten für den demokratischen Prozess.
 
        Die Verstärkung politischer Botschaften über Social Media führt zu einer zunehmenden Fragmentierung der öffentlichen Debatte. Während traditionelle Medien noch einen gemeinsamen Referenzrahmen für gesellschaftliche Diskussionen boten, entstehen unsere Informationsräume durch die algorithmische Gestaltung zunehmend isoliert voneinander. 25  Die KI-gestützte Hyperpersonalisierung von Inhalten schafft individuelle Informationswelten, die sich von Person zu Person fundamental voneinander unterscheiden können. Menschen, die formal in der gleichen Gesellschaft leben, bewegen sich faktisch in völlig unterschiedlichen Informationsökosystemen. 26  Verstärkt wird diese Entwicklung durch die Engagement-Optimierung der Plattformen, die polarisierende Inhalte bevorzugt und damit zu einer systematischen Verstärkung extremer Positionen führt. Diese technologisch gestützte Polarisierung untergräbt zunehmend die Möglichkeit eines ausgewogenen gesellschaftlichen Diskurses. 27  
 
        Besonders besorgniserregend ist die fortschreitende Erosion des Vertrauens in demokratische Institutionen. Influencer:innen haben sich als alternative Vertrauensquellen etabliert, deren Deutungshoheit in bestimmten Bevölkerungsgruppen jene traditioneller Institutionen übersteigt. Diese Entwicklung ist besonders bei jüngeren Generationen ausgeprägt, die soziale Medien als primäre Informationsquelle nutzen. 28  Tatsache ist aber auch, dass im Jahr 2024 laut „Reuters Institute Digital News Report“ 67 Prozent der Bevölkerung Nachrichten primär über das Internet beziehen, davon konsumierten 34 Prozent Nachrichten exklusiv über Social Media. 29  Mit anderen Worten: Wie wir in Deutschland Informationen beziehen, hat sich stark geändert – ein globaler Trend, der überall sehr ähnlich verläuft. 30  
 
        Die technischen Mechanismen sozialer Medien begünstigen Radikalisierungsprozesse in bisher unbekanntem Ausmaß. Die Plattformalgorithmen belohnen extreme und polarisierende Positionen mit höherer Sichtbarkeit, was zu einer schleichenden Normalisierung radikaler Standpunkte führt. 31  Besonders problematisch ist dabei die Kombination aus KI-generierten Inhalten und künstlich erzeugter Sichtbarkeit und Reichweite, die eine bisher ungeahnte Geschwindigkeit in der Mobilisierung von Menschen für politische Zwecke ermöglicht. 32  Diese technologisch verstärkte Radikalisierung ist nur ein Aspekt eines größeren Problems: Die kumulativen Effekte dieser Entwicklungen manifestieren sich in einer zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung. Die Fragmentierung des Informationsraums erschwert die Entwicklung gesellschaftlich geteilter Realitätswahrnehmungen, was demokratische Konsensfindung zunehmend verunmöglicht. 33  Gleichzeitig gefährdet die systematische Manipulation des öffentlichen Diskurses den gesellschaftlichen Zusammenhalt und erschwert die Integration verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. 34  Diese Entwicklung fordert die Funktionsfähigkeit demokratischer Systeme grundlegend heraus.
 
        HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
 
        Die identifizierten Herausforderungen für die demokratische Meinungsbildung erfordern ein mehrdimensionales Handlungskonzept, das sowohl kurzfristige Maßnahmen als auch langfristige strukturelle Veränderungen umfasst. Dabei müssen technische, regulatorische und gesellschaftliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden. Im unmittelbaren Kontext der bevorstehenden Wahlen sind zeitnahe Maßnahmen erforderlich. Ein Verhaltenskodex für Parteien in Deutschland könnte als erster Schritt dienen. Die Einigung aller Bundesparteien auf klare Richtlinien zur Kennzeichnung von KI-Inhalten im Wahlkampf würde gleiche Bedingungen schaffen und verhindern, dass irreführende oder manipulierte Inhalte eine Wahlentscheidung unverhältnismäßig beeinflussen. 35  
 
        Parallel dazu sind breit angelegte öffentliche Aufklärungskampagnen notwendig, die nicht nur zwischen „wahr“ und „falsch“ unterscheiden, sondern vor allem die konkreten Manipulationsmechanismen und deren Wirksamkeit aufzeigen. Das Verständnis darüber, wie Plattformalgorithmen ausgenutzt werden können, wie künstliche Reichweite erzeugt wird und wie emotionale Trigger gezielt eingesetzt werden, ist entscheidend für die digitale Resilienz von Wähler:innen. Nur wenn Menschen die Funktionsweise dieser Manipulationsstrategien verstehen, können sie sich effektiv dagegen wappnen.
 
        Besonders wichtig ist dabei die Entwicklung von Kommunikationsstrategien gegen die einseitige Präsenz bestimmter politischer Akteure auf Social Media. Maßnahmen sollten ergriffen werden, um etwa der Problematik der AfD-Präsenz auf Plattformen wie Tiktok entgegenzuwirken und die Verantwortung demokratischer Parteien zu stärken, den digitalen Debattenraum nicht anderen zu überlassen. 36  Für eine nachhaltige Stärkung der demokratischen Resilienz sind langfristige Strategien unerlässlich. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Förderung eines Multi-Stakeholder-Ansatzes zur Identifizierung von Risiken und Chancen. Die Zusammenarbeit von Technologieunternehmen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und insbesondere Informationsanbietern ist notwendig, um Erkenntnisse zu gewinnen, die die Schwachstellen von KI im Kontext von Wahlen offenlegen. 37  Dies schafft die Grundlage für die Entwicklung, Förderung und umfassende Umsetzung technologischer und regulatorischer Maßnahmen.
 
        Der Zugang zu Informationen, wie einzelne Social-Media-Plattformen die Daten ihrer Nutzer:innen verwenden und speichern, bleibt nach wie vor schwierig. Obwohl etwa Meta und Google spezielle Transparency-Portale anbieten, sind diese Daten limitiert und ihre Verifizierung gestaltet sich als herausfordernd. Da diese Informationen jedoch essenziell sind, um den Einfluss von Online-Kampagnen zu verstehen, sollte der Zugang zu und die Überprüfung dieser Daten erleichtert werden. Zudem ist eine erhöhte Transparenz über die Funktionsweise von Algorithmen erforderlich. 38  
 
        Gleichzeitig müssen Maßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Vertrauens und Aufklärung über Manipulation in sozialen Medien intensiviert werden. Die Förderung politischer Maßnahmen zur Wiederherstellung und Stärkung des öffentlichen Vertrauens in Regierung und Medien ist essenziell, um Polarisierung und gesellschaftliche Spaltungen einzudämmen. 39  Die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert das koordinierte Engagement verschiedener Akteure. Plattformbetreiber müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und effektive Mechanismen zur Erkennung und Eindämmung von Manipulationsversuchen entwickeln. Die Politik ist gefordert, entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen und durchzusetzen. Nicht zuletzt spielen zivilgesellschaftliche Organisationen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit. 40  
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        DAUERSTREIT UND DAUERWAHLKAMPF
 
        Ampelzoff als Interpretationsfolie und strategisches Instrument
 
         Christina Holtz-Bacha 
 
        „Knatsch-Koalition“ und „Gegeneinander-Koalition“ – dieses Etikett haftete der Ampelregierung von Anfang an. Immer wieder gab es Spekulationen über ein „Ampel-Aus“. Dabei hatte alles so gut angefangen. Anders als nach der Bundestagswahl 2017, als die FDP die Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition platzen ließ, einigten sich SPD, Grüne und FDP 2021 beinahe geräuschlos und hinter verschlossenen Türen auf einen Vertrag für die rot-gelb-grüne Dreiparteienkoalition. 01  Sogar die Konkurrenz von Robert Habeck und Christian Lindner um den Posten des Finanzministers ließ sich lösen. Die Fotos vom Abschluss der Koalitionsverhandlungen suggerierten seinerzeit Harmonie und Vorfreude.
 
        Zum scheinbar glatten Verlauf der Koalitionsverhandlungen trugen Vorsondierungen von Grünen und FDP bei. Das gemeinsame Selfie von Volker Wissing, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Robert Habeck versinnbildlichte, je nach Lesart, die „narzisstischen Zuspitzungen der digitalen Selbstkultur“ 02  auf der einen und Aufbruchsstimmung und gute Laune auf der anderen Seite. Schnell fiel dann auch die Entscheidung, Sondierungen mit der SPD aufzunehmen. Dass die zwei kleineren Partner der künftigen Dreierkoalition Vorgespräche führten, zeigte nicht nur, wo zuerst Dissens erwartet wurde, sondern verwies gleichzeitig auf die Entschlossenheit, ihre Rollen neben der Kanzlerpartei zu markieren, und auf den ständigen Kampf um die Deutungsmacht, der die Ampel bestimmen sollte.
 
        ERWARTBARER STREIT
 
        Die Medien diskutieren das Konfliktpotenzial der Koalitionäre und der Koalition und trüben die anfängliche Euphorie. „Spannung garantiert“ heißt es doppeldeutig noch vor Beginn der Koalitionsverhandlungen; „erste Risse“ stören die bisherige Harmonie. 03  Lindner lässt sich zitieren mit der Einschätzung, diese Koalition sei ein Zweckbündnis, dessen Partner sich nicht gesucht hätten und auch in Zukunft deutliche Bewertungsunterschiede erwarten ließen. 04  In den Koalitionsgesprächen sind „wechselnde Allianzen“ 05  auszumachen, „das Fremdeln ist reihum zu beobachten.“ 06  Der Konkurrenzkampf von Habeck und Lindner um das Finanzministerium bleibt nicht hinter den Kulissen, sondern wird in die Öffentlichkeit getragen, um den Druck zu Gunsten der einen oder anderen Seite zu verstärken. 07  
 
        „Konflikte lauern [auch] in den eigenen Reihen“ 08  und tragen zum Bild von der Streit-Koalition bei. Vor der Urabstimmung zeichnen sich bei den Grünen Flügelkämpfe ab und machen die Partei zum „Unsicherheitsfaktor im Ampelbündnis.“ 09  Die FDP-Führung steht vor der Herausforderung, „der eigenen Basis wie auch den Wählern die Vorzüge einer Ampel zu vermitteln.“ 10  Und auch die SPD-Spitze muss an der Basis um Zustimmung werben; vor allem die Parteilinke hat an den Zugeständnissen an die Koalitionspartner zu knabbern. 11  
 
        Als der Koalitionsvertrag steht, haftet das Etikett: Streit-Koalition. Für die Medien ein erfolgversprechendes Attribut, denn der Konflikt verheißt Aufmerksamkeit. Schon die „Verschwiegenheitsregeln“ 12  der Zitrus-Connection ärgern die Presse; auch bei den Vorsondierungen ist von einem „Schweigekartell“ 13  die Rede. Im „Spiegel“ verweist Melanie Amann auf das Recht der freien Presse und führt das öffentliche Informationsinteresse ins Feld, für dessen Befriedigung die Medien verantwortlich seien. 14  
 
        Auch wenn und weil aus den Gesprächen der Zitrus-Connection, den Sondierungen und den Koalitionsverhandlungen der drei Parteien wenig nach draußen dringt, wird das Streitpotenzial zum Thema. „Denn sicher ist nur, dass es gewaltig kracht“, heißt es über die Koalitionsgespräche. 15  Die Presse bemüht sich, die demonstrative Harmonie als Fassade zu enttarnen. Die verbreiteten Fotos „können nicht verdecken, dass es zähen Streit gibt“. 16  Die Kommentierungen zum Ampelvertrag stützen sich dann auch auf ein Sieger-Verlierer-Schema. „Der Spiegel“ berichtet von einer Umfrage, nach der eine relative Mehrheit der Befragten der Meinung seien, die FDP habe sich bei den Koalitionsverhandlungen am stärksten durchgesetzt, und stellt dazu fest: „Ampel auf Gelb“. 17  Andere Zeitungen übernehmen das Urteil von Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, der dem Koalitionsvertrag eine „gelbe Handschrift“ attestiert. 18  „So richtig Freude kommt nur bei der FDP auf“, lautet daher das Fazit. 19  Noch bevor die Regierung gebildet ist, haben sich die Erwartungen an Streit unter den Ampelparteien festgesetzt und der Blick auf Lindner gerichtet, dem schon jetzt eine prägende Rolle in der Koalition vorhergesagt wird. 20  
 
        SCHWINDENDES VERTRAUEN
 
        Die neue Regierung startet unter schwierigen Bedingungen. Die symbolische 100-Tage-Schonfrist, in der die Kommentare traditionell zurückhaltender ausfallen, bleibt ihr versagt. Gerade mal zwei Monate nach der Wahl von Kanzler Olaf Scholz und der Ernennung der Ministerinnen und Minister seines Kabinetts stellt der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 die Regierung vor eine unvorhergesehene Herausforderung und lässt die Diskussionen über den Umgang mit der Pandemie in den Hintergrund treten. Finanzielle Unterstützung der Ukraine, Waffenlieferungen, Versorgung von Geflüchteten und schließlich die wegen ausbleibender Gaslieferungen aus Russland einsetzende Energiekrise drängen Themen auf die Tagesordnung, die den Koalitionsfahrplan durcheinanderbringen und zum Krisenmanagement zwingen. 
 
        Nach seiner Zeitenwende-Rede am 27. Februar 2022, die der Ukraine die Unterstützung Deutschlands versichert und die Einrichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr in Aussicht stellt, steigt die Zahl derjenigen, die meinen, der Bundeskanzler mache seine Arbeit alles in allem gut, auf 73 Prozent. Die Zufriedenheit mit Olaf Scholz erreicht damit nur drei Monate nach seinem Amtsantritt einen Wert, den er danach nie wieder erreichen sollte. 21  
 
        Ähnlich sieht es bei der Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung aus. In der Differenzierung für die drei Ampelparteien zeigen sich jedoch Unterschiede, die einen ersten Hinweis darauf geben, warum die Koalition in Dauerstreit und permanenten Wahlkampfmodus verfällt. Während die FDP bis zum März 2022 eine bessere Bewertung erfährt als die Grünen, fällt sie ab April zurück und gerät ab Juli 2022 in den Minusbereich. 22  Zur gleichen Zeit sinkt auch der Sympathiewert für FDP-Parteichef Lindner ins Minus. 23  Bei den Landtagswahlen im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und im Oktober in Niedersachsen verzeichnet die FDP zum Teil empfindliche Verluste oder verpasst ganz den Einzug in den Landtag. Bereits im Mai 2022 fällt die Zustimmung zur Ampel-Formation im Bund unter zehn Prozent. Bis in den Herbst 2023 favorisiert die Wählerschaft eine Koalition aus SPD und Grünen, dann steigt ein Zusammengehen von SPD und CDU/CSU als gewünschte Koalition an erste Stelle. 24  
 
        Das Vertrauen in die Dreierkoalition ist schwach. Im Winter 2021/22 geben 48 Prozent der Deutschen ab 15 Jahren in einer repräsentativen Umfrage an, der Regierung „eher zu vertrauen“. Im darauffolgenden Winter verzeichnen Umfrageergebnisse einen deutlichen Vertrauensschwund. Nun sagen 54 Prozent der Befragten, der Regierung „eher nicht zu vertrauen“, im Vergleich zu 40 Prozent, die Vertrauen in die Regierung äußern. 25  Diese Entwicklung geht einher mit einem allgemeinen Vertrauensverlust für die Parteien: Im Winter 2021/22 liegt die Zahl derjenigen, die den Mainstream-Parteien eher vertrauen, bei 36 Prozent. Dieser Wert bricht bereits im Sommer 2022 ein und sinkt bis zum Frühjahr 2024 auf 27 Prozent. 26  
 
        Die mediale Resonanz im ersten Jahr der Ampelregierung festigt das Image einer Koalition im Dauerstreit. Obwohl die Sorgen wegen einer möglichen Ausbreitung des Krieges und die wirtschaftlichen Folgen ein Zusammenrücken der Regierungsparteien nahelegen, dominiert schon bald wieder die Kontroverse. Die Energieversorgung, Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger, die Laufzeiten der Atomkraftwerke und die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine bieten Anlass für Streit zwischen den Parteien. Die Bilanz nach einem Jahr Ampelregierung fällt kritisch aus. „Beziehungsstatus: Es ist kompliziert“, lautet das Resümee in der „Süddeutschen Zeitung“. 27  
 
        FÜHRUNG UND KOMMUNIKATION
 
        Die Krisen steigern die öffentlichen Erwartungen an politisches Management und Kommunikation. Noch bevor der Ukrainekrieg und die Energieversorgung die Pandemie auf der Prioritätenliste der Bevölkerung ablösen – und angesichts eines deutlichen Einbruchs in der Beurteilung seiner Arbeit nur kurz nach Amtsantritt baut sich das Bild eines Kanzlers mit Kommunikationsproblemen und Führungsschwäche auf. Sein aus der Hamburger Zeit stammendes Versprechen „Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch“ wird zum vermutlich häufigsten Zitat von Scholz. Dieser ist noch nicht einmal vereidigt, da heißt es schon: „Einmal Führung, bitte!“ 28  Sein Führungsstil findet den Weg in die Umfragen. Im Mai 2022 berichtet das „Handelsblatt“, zwar halte ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger Scholz für kompetent, sympathisch und vertrauenswürdig, aber nur ein Drittel nenne ihn führungsstark. 29  Überraschung macht sich daher breit, als Scholz seinen „Richtlinien-Wumms“ 30  verkündet und mit einem Machtwort den Streit über die Laufzeit der letzten Atomkraftwerke beendet. 
 
        Ebenso wie der Führungsstil kommt sein Kommunikationsverhalten in die Diskussion. Die „Süddeutsche Zeitung“ ernennt Scholz zu „Meister Ungefähr“ und führt das Umfragetief so kurz nach Beginn seiner Kanzlerschaft weniger auf seine Politik als auf seine Art der Kommunikation zurück. 31  „Der Spiegel“ bescheinigt Scholz eine „verheerende Kommunikationsstrategie“, und stellt fest, am schlimmsten sei es, „wenn Olaf Scholz versucht, über Gefühle zu reden“. 32  Sein Kommunikationsstil mache ihn auch international zum „Mann, dem die Herzen nicht zufliegen“. 33  Manches erinnere an Angela Merkel, „unaufgeregt, in sich ruhend, in allen Themen mit großer Sachkenntnis beschlagen, aber mit Schwächen, wenn es um den öffentlichen Auftritt und das Erklären von Politik geht“. 34  
 
        Mit der Kritik am Kommunikationsverhalten des Kanzlers machen sich die Medien zum Anwalt der Wählerschaft, der er seine Entscheidungen besser erklären sollte. In ihrem eigenen Interesse beklagen sie damit aber auch mangelndes Entgegenkommen gegenüber der Presse. Empörung über Scholz macht sich breit, als er in einer Pressekonferenz beim G7-Gipfel 2022 in Elmau eine Journalistin „unter Maximaleinsatz scholzischem Augenkneifschmunzelns“ 35  auflaufen lässt. Die „taz“, die sich an den früheren SPD-Kanzler erinnert fühlt, nennt das einen „Schröder-Moment“ und stellt fest: „Abbügeln, Fragenverdrehen, Auflaufenlassen sind Kulturtechniken, die nicht mehr zukunftsfähig sind“. 36  
 
        Den Kontrast zu Scholz bildet „Erklärbär“ 37  Robert Habeck, der als bürgernah gilt: „Seine Art zu sprechen zieht Leute in den Bann, er berührt Menschen“. 38  Er ist ein „politischer Erzähler“ 39 , der das Zustandekommen von Entscheidungen transparent machen wolle. Als Wirtschaftsminister zuständig für die Sicherung der Energieversorgung überholt Habeck im Sommer 2022 den Kanzler in der Sympathie- und Leistungsbewertung, während der entsprechende Wert für Lindner auf den Minusbereich zusteuert. 40  Trotz eines Rückgangs des Sympathiewerts im Zuge des Streits über die Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland und Unzufriedenheit der Wählerschaft mit dem Entlastungspaket bleibt Habeck bis ins Frühjahr 2023, zusammen mit seiner Parteikollegin Annalena Baerbock, beliebtester Politiker. 41  Habecks Absturz steht im Zusammenhang mit der Kontroverse um das Gebäudeenergiegesetz, kurz: Heizungsstreit. Die mediale Berichterstattung ist überwiegend negativ. 42  Die „Bild“ kanzelt das Gesetz als „Habecks Heiz-Hammer“ 43  ab. Zwischen den Koalitionsparteien kommt es zum „Ampel-Zoff auf offener Bühne“ 44  und „giftgelbgrüne[n] Krisenzeichen“. 45  Habeck selbst räumt Fehler in der Kommunikation des Gesetzesvorhabens ein und kritisiert zugleich das Erscheinungsbild der Regierung. 46  
 
        DAUERWAHLKAMPF
 
        „Lindner geht ins Risiko“, heißt es schon während der Ampelsondierungen. Und: „Es geht für ihn und seine Partei wieder einmal um alles“. 47  Die Erinnerung daran, wie die FDP in der Koalition mit der Union aufgerieben wurde und bei der Bundestagswahl 2013 an der Fünfprozenthürde scheiterte, hat die FDP gelehrt, wie wichtig es ist, sich (nach außen und nach innen) in der Koalition zu behaupten und Aufmerksamkeit für die eigene Arbeit zu schaffen. Im Ampelbündnis gilt das zuerst gegenüber den Grünen, denen die FDP bislang „nur in herzlicher Abneigung verbunden“ 48  war. Gegenüber der SPD als stärkster Koalitionspartei fürchtet die FDP eine Koch-Kellner-Hierarchie, wie sie Gerhard Schröder einmal für eine rot-grüne Koalition beschrieb. 49  
 
        Die regelmäßige Berichterstattung über Umfrageergebnisse zur Sonntagsfrage, Sympathiewerte für einzelne Politikerinnen und Politiker, Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger zu Sachfragen sowie der Realitätstest durch Landtagswahlen verleiten die Parteien zum pandering, der Anbiederung an die momentane Stimmung in der Bevölkerung. Einbrüche bei der Stärke der Parteien setzen deren Führung aber auch unter Druck, Koalitionsentscheidungen und Kompromisse gegenüber der eigenen Partei zu rechtfertigen. 
 
        Das Schielen auf das Abschneiden der Partei in der Sonntagsfrage und das Urteil über die Regierungsarbeit führen zur Aufhebung der Grenze zwischen Wahlkampfmodus und Regierungsmodus – und damit zu einer Politik der permanenten Kampagne. In diesem Kontext dient der Streit „machttaktischen Spielereien“ 50  zur Profilierung im Dreierbündnis. Als strategisches Instrument vollzieht sich der Streit zum Selbstzweck. Um Wirkung zu erzielen, bedarf solcher Streit der medialen Öffentlichkeit und einer Medienarbeit, die es erlaubt, die Aufmerksamkeit der Medien unter Wahrung der eigenen Deutungshoheit zu halten. Indiskretionen, vermeintliche Querschläger und meist über die digitalen Plattformen verbreitete Profilierungsbemühungen einzelner Politikerinnen und Politiker füttern umso mehr den Streit im Kampf um machtpolitische Positionen. Da Konflikte einen hohen Nachrichtenwert haben, wird der Streit zur Interpretationsfolie für die Ampel und impliziert die Berichterstattung nach einem Gewinner-Verlierer-Schema, das sich auf Ergebnisse von Umfragen zur Parteienstärke und Kandidatensympathie stützt und Spekulationen über die Konsequenzen im strategischen Verhalten innerhalb der Koalition und mit Blick auf kommende Wahlen auslöst.
 
        SPANNUNG UND SELBSTZWECK
 
        Die Ampel hatte keine gute Presse. Der Streit – aufgrund politischer Positionen oder als Instrument des Marketings – markiert den Blick auf die Dreierkoalition von Anfang an. Schon die Selfies aus den Koalitionsgesprächen werden als „Instagram-Inszenierung“ 51  und „Illusion der Realität“ 52  entlarvt.
 
        Obwohl die „ständige geistige Auseinandersetzung“ und der „Kampf der Meinungen“ unter den Bedingungen der Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit ein „Lebenselement“ der freiheitlich-demokratischen Staatsordnung ist, 53  erfährt der Streit in der Kommentierung der Ampel eine negative Konnotation. Der Streit erscheint als Zank, der nicht dazu dient, im Austausch gegensätzlicher Meinungen einen Kompromiss herbeizuführen und die beste Lösung zu finden. So kritisiert Politikwissenschaftler Joachim Behnke bereits die Koalitionsverhandlungen als „unvernünftig“, weil die Parteien „feilschen, statt zu argumentieren“ und „die Vernunft zugunsten der Eigeninteressen der Parteien hintanstehen muss“. 54  
 
        Als Erklärung für die negative Bewertung und die „tiefe Verachtung demokratischen Streits“ 55  gilt Harmoniedenken, das „ein Spezifikum der politischen Kultur in Deutschland war und offensichtlich zum Teil auch noch ist“. 56  Das Image der Ampel als einer Koalition im Dauerstreit schiebt sich dann auch vor die Wahrnehmung ihrer ansehnlichen Bilanz: „Mehr Koalition wagen“ lautet daher die Empfehlung einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die zu dem Ergebnis kommt, dass die Ampelregierung in den ersten zwanzig Monaten beinahe zwei Drittel des Koalitionsvertrages umgesetzt oder mit der Umsetzung begonnen hat, in ihrem Ansehen davon aber nicht profitieren kann. 57  
 
        Dass die Medien auf den Streit fokussieren, erklärt sich aus den professionellen Routinen der Nachrichtenselektion, bei denen der Konflikt einen hohen Nachrichtenwert hat. Der Konflikt paart sich hier mit dem Bezug zu den politisch Mächtigen – den Eliten – und zu einzelnen Politikerinnen und Politikern, die zum Zweck ihrer bevorzugt auf den sozialen Plattformen verbreiteten Selbstpromotion den Streit anheizen, um Aufmerksamkeit für sich zu generieren. Die mediale Selbstkritik beklagt die Fixierung auf „Koalitionsstreit-Ticker und Insider-Tweets vom parteipolitischen Hickhack“ 58  und „das hingebungsvolle Beschreiben von Koalitionskrächen“. 59  
 
        Die Berichterstattung über Streitigkeiten folgt dem game frame und dem strategy frame, die als zwei Dimensionen eines strategic game frame gelten. 60  Der game frame stellt Politik als spannendes Rennen mit Gewinnern und Verlierern dar und ist in der politischen Kommunikation längst nicht mehr auf Wahlkämpfe beschränkt. Der strategy frame konzentriert sich auf die Motive politischer Akteure für ihr Handeln und die Strategien, die sie zum Erreichen ihrer Ziele einsetzen. Während der game frame auch positive Wirkungen entfalten kann, indem er das Interesse an Politik steigert, könnte Berichterstattung, die dem strategy frame folgt, durch Ablenkung von der Sachpolitik und Betonung des Eigeninteresses der Politikerinnen und Politiker zu politischer Entfremdung beitragen. 61  
 
        Die Ampelparteien liefern den Stoff. Lindners Bezeichnung der Koalition als „Zweckbündnis“, 62  die Ankündigung fortwährender Bewertungsunterschiede und sein Selbstverständnis als „Korrektiv, das dafür sorgt, dass nichts schiefgeht“, 63  setzen den Ton. Der Wettbewerb unter den Koalitionspartnern führt zur Instrumentalisierung des Streits für den Dauerwahlkampf, in dem es mit Blick auf Umfragen und Parteibasis um Sichtbarkeit und Durchsetzen der eigenen Positionen geht. Der fortwährende Kampf, sich gegenüber den Koalitionspartnern zu behaupten, macht den Streit zum Selbstzweck. Es wird gestritten, um des Streites willen. So erfüllen sich die Prophezeiungen, die der Dreierkoalition den Streit vorhersagten.
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        ABGRENZUNG ODER ANPASSUNG?
 
        Zum Umgang mit populistischen Parteien
 
         Marcel Lewandowsky 
 
        Die vorgezogene Bundestagswahl im Februar 2025 hat sich, rückblickend betrachtet, lange angekündigt. Immer wieder zogen Politiker der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP den Fortbestand ihres Bündnisses öffentlich in Zweifel, wurden die Unvereinbarkeiten der Partner offensichtlich. Am 6. November 2024 kam es mit der Entlassung von Finanzminister Christian Lindner zum finalen Bruch. Spätestens ab diesem Moment befanden sich die Parteien im sprichwörtlichen „Wahlkampfmodus“, begannen also, ihre Strategien auf die Maximierung der Wählerstimmen beim baldigen Urnengang auszurichten. 
 
        Die Wahlkampfarena, die die Parteien vorfanden, erwies sich in mancherlei Hinsicht als herausfordernd. Die Sozialdemokraten hatten zunächst zu klären, ob der Bundeskanzler noch einmal antreten oder dem populäreren Verteidigungsminister Boris Pistorius den Vortritt lassen sollte. Der Parteivorsitzende der CDU/CSU, Friedrich Merz, war bereits als sein Gegenkandidat gesetzt und konnte auf günstige Umfragewerte für seine Partei blicken, mit denen seine persönlichen Beliebtheitswerte jedoch nicht mithielten. Zudem beharrte die CSU auf ihrer Ablehnung von Schwarz-Grün, 01  sodass eine Koalition zwischen den Grünen und der Union entweder unwahrscheinlich schien oder mit erheblichen politischen Kosten verbunden sein würde – auch deshalb, weil die Partei mit Robert Habeck den Vizekanzler der amtierenden Regierung als Spitzenkandidat ins Rennen schickte. Die FDP musste sich öffentlich für eine Strategie verantworten, mit der sie den Bruch der Koalition scheinbar zu planen versucht hatte. Kurzum: Bereits im frühen Wahlkampf schienen sich sowohl die Regierungs- als auch die Oppositionsparteien unversöhnlich gegenüberzustehen, sodass es fragwürdig wirkte, zwischen welchen Akteuren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nach der Wahl überhaupt möglich sein würde.
 
        Diese Konstellation erschien wiederum günstig für die beiden populistischen Parteien an den Rändern des deutschen Parteiensystems: Die 2013 gegründete AfD deckt dabei das Spektrum der radikalen bis extremen Rechten ab, während das im Januar 2024 ins Leben gerufene Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ein ökonomisch linkes Profil mit einem gesellschaftspolitisch konservativen Programm verbindet. Beide Parteien eint der Anspruch, die Interessen „des Volkes“ gegen die vermeintlich abgehobenen „politischen Eliten“ zu vertreten, und beide insinuieren eine Krise der Demokratie, in der die Interessen der „Normalbürger“ – oder jene, die sie jeweils als solche verstehen – von „denen da oben“ systematisch missachtet werden. 
 
        Die Populisten verfügten zu Beginn des Wahlkampfs im Winter 2024 über eine gefestigte Position im Parteiensystem. Der AfD war es gelungen, nach und nach in alle Landesparlamente einzuziehen – wobei sie in Schleswig-Holstein und Bremen inzwischen auch wieder ausgeschieden war; 2017 schaffte sie erstmals den Sprung in den Bundestag. Aus ihrer Sicht war es folgerichtig, dass sie angesichts von Umfragewerten, bei denen sie beständig hinter der Union auf dem zweiten Platz rangierte, ihre Co-Vorsitzende Alice Weidel als Kanzlerkandidatin nominierte. 02  Dem BSW gelang es bereits kurze Zeit nach seiner Gründung, in die Landtage von Brandenburg, Sachsen und Thüringen einzuziehen und teils in Regierungskoalitionen eingebunden zu werden. Seine populistische und migrationskritische, aber nicht-extremistische Positionierung deutete darauf hin, dass sich die Partei langfristig als „Alternative“ neben der AfD etablieren könnte. 03  
 
        Die schiere Präsenz der Populisten ist für die Parteien des politischen Mainstreams schon deshalb ein strategisches Problem, weil die Herausforderer gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, eine beträchtliche Zahl von Wählern an sich zu binden, die – zumindest im Falle der AfD – kaum bereit sind, ihre Stimme einem Mitbewerber zu geben. 04  Wie sich bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst 2024 gezeigt hat, ist es mit einer starken AfD im Parlament für die anderen Parteien deutlich schwerer geworden, tradierte (Mehrheits-)Koalitionen zu bilden. Gleichzeitig erschwert die geringe Wechselbereitschaft der AfD-Wähler deren Rückgewinnung. 
 
        In diesem Beitrag wird die Ausgangslage unmittelbar vor der „heißen Phase“ des vorgezogenen Bundestagswahlkampfs untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der Rekonstruktion von Strategien, wie sie sich seit 2021 vor allem in den Kernthemen der Populisten entwickelt haben. Grundlage sind theoretische Überlegungen, nach denen a) politische Parteien auf die Themenstrategien ihrer Mitbewerber reagieren 05  und ihnen dabei b) ein Set von Strategien zur Verfügung steht: erstens das Ignorieren der Themen der neuen Partei, zweitens eine Anpassung der eigenen thematischen Ausrichtung an die neue Partei oder drittens die Annahme einer gegensätzlichen Position zur neuen Partei. 06  Im Folgenden werden zunächst die Positionen der Wählerschaft von AfD und BSW und deren Erreichbarkeit für die Parteien des Mainstreams nachvollzogen, bevor deren Strategien im populistischen Kernthema Migration und Asyl nachgezeichnet und eingeordnet werden. 
 
        AUSGANGSLAGE: DIE WÄHLER VON BSW UND AFD
 
        Wollen die Parteien die Unterstützer der Populisten zurückgewinnen, stellt sich für sie die Frage, ob sie in der Lage sind, diese Wählergruppen – oder zumindest Teile davon – noch zu erreichen, und wenn ja, mit welchen Themen und Strategien. Aufschlussreich ist hierbei ein Blick auf die Verteilung der Positionen in den Elektoraten von AfD und BSW und in drei relevanten Themenbereichen: Klimawandel, Migration und Russlandpolitik (Tabelle). 
 
         
           Tabelle: Positionen zu Sachthemen nach Wählergruppen in Prozent
 
                         
                	 
                  KLIMAWANDEL, VORRANG FÜR…
  
  
                	 
                	 
                  Bekämpfung des Klimawandels
  
                	 
                	 
                  Wirtschafts-wachstum
  
                	 
                  N
  
  
                	 
                  AfD
  
                	 
                  3,01
  
                	 
                  1,50
  
                	 
                  2,26
  
                	 
                  14,29
  
                	 
                  12,78
  
                	 
                   15,79 
  
                	 
                   50,38 
  
                	 
                  133
  
  
                	 
                  BSW
  
                	 
                  7,81
  
                	 
                  3,12
  
                	 
                  10,94
  
                	 
                  21,88
  
                	 
                   17,19 
  
                	 
                  14,06
  
                	 
                  25,00
  
                	 
                  64
  
  
                	 
                  Andere Partei
  
                	 
                   15,57 
  
                	 
                   16,61 
  
                	 
                   12,46 
  
                	 
                   24,39 
  
                	 
                  14,53
  
                	 
                  8,48
  
                	 
                  7,96
  
                	 
                  578
  
  
                	 
                  ZUZUGSMÖGLICHKEITEN FÜR AUSLÄNDER
  
  
                	 
                	 
                  Erleichtern
  
                	 
                	 
                  Erschweren
  
                	 
                  N
  
  
                	 
                  AfD
  
                	 
                  0
  
                	 
                  0
  
                	 
                  1,50
  
                	 
                  5,26
  
                	 
                  3,76
  
                	 
                  5,26
  
                	 
                   84,21 
  
                	 
                  133
  
  
                	 
                  BSW
  
                	 
                  0
  
                	 
                  0
  
                	 
                  0
  
                	 
                  7,81
  
                	 
                  9,38
  
                	 
                   20,31 
  
                	 
                  62,50
  
                	 
                  64
  
  
                	 
                  Andere Partei
  
                	 
                   3,97 
  
                	 
                   5,35 
  
                	 
                   7,60 
  
                	 
                   25,91 
  
                	 
                   15,89 
  
                	 
                  14,51
  
                	 
                  26,77
  
                	 
                  579
  
  
                	 
                  MEHR KONFRONTATION STATT KOOPERATION GEGENÜBER RUSSLAND
  
  
                	 
                	 
                  Stimme gar nicht zu
  
                	 
                	 
                  Stimme voll und ganz zu
  
                	 
                  N
  
  
                	 
                  AfD
  
                	 
                   51,13 
  
                	 
                  17,29
  
                	 
                  18,80
  
                	 
                  8,27
  
                	 
                  4,51
  
                	 
                  133
  
  
                	 
                  BSW
  
                	 
                  39,06
  
                	 
                   35,94 
  
                	 
                  15,62
  
                	 
                  7,81
  
                	 
                  1,56
  
                	 
                  64
  
  
                	 
                  Andere Partei
  
                	 
                  6,25
  
                	 
                  17,01
  
                	 
                   40,97 
  
                	 
                   23,61 
  
                	 
                   12,15 
  
                	 
                  576
  
  
          
 
            Quelle: Eigene Berechnungen. Datengrundlage: Sigrid Roßteutscher/Marc Debus/Thorsten Faas, ZA7732 GLES Panel 2024, Welle 26. 
 
        
 
        Während die Wähler aller anderen Parteien tendenziell der Bekämpfung des Klimawandels Priorität gegenüber der Förderung des Wirtschaftswachstums einräumen, sehen 56,3 Prozent der BSW- und insbesondere 79 Prozent der AfD-Wähler die Sicherstellung ökonomischer Prosperität als wichtiger an als den Klimaschutz. Ähnlich deutlich stellen sich die Unterschiede in der Migrationspolitik dar: Rund 93,2 Prozent der AfD-Wähler und 92,2 Prozent der BSW-Unterstützer wollen Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer (eher) erschweren, während rund 57,2 Prozent der Wähler aller anderen Parteien sich vergleichbar äußern. Zuletzt zeigen sich deutliche Unterschiede in der Positionierung gegenüber Russland. 68,4 Prozent der AfD-Wähler und 75 Prozent der BSW-Wähler wünschen sich einen weniger konfrontativen Kurs. 40,8 Prozent aller anderen Wähler nehmen in dieser Frage eine Mittelposition ein, während ein geringerer Anteil von 35,8 Prozent eine eher konfrontative Strategie oder aber einen kooperativen Kurs fordert (23,3 Prozent). Insgesamt zeigt sich also, dass Wähler beider populistischen Parteien zu diesen Fragen sehr prononcierte Positionen einnehmen, die sie vom Durchschnitt der anderen Wähler deutlich unterscheiden.
 
        Ein weiteres Merkmal der Wähler populistischer Parteien ist deren Kritik am demokratischen Status quo sowie dem Populismus selbst als spezifisch illiberaler Demokratievorstellung, die auf der Idee der völligen Souveränität des „wahren Volkes“ beruht und dieses gegen die politischen Eliten in Stellung bringt. 07  Populismus ist nicht nur eine Kommunikationstechnik politischer Akteure, sondern auch eine politische Orientierung vieler Bürger, die für ihr Wahlverhalten eine bedeutende Rolle spielt. 08  Deutlich ist, dass populistische Einstellungen zwar in der Bevölkerung generell vorhanden, jedoch besonders stark unter den Wählern von BSW und AfD vertreten sind. 09  Bedeutsam ist dies, weil populistische Einstellungen die vergleichsweise hohe Loyalität der Wähler zu ihren jeweiligen Parteien bedingen. Weil sie dem „Establishment“ mit Misstrauen begegnen und sich für Angehörige einer „schweigenden Mehrheit“ halten, die von den politischen Eliten unterdrückt wird, sind sie für andere Parteien auch dann kaum erreichbar, wenn sich diese thematisch deutlich auf sie zubewegen. 10  Da der Populismus sowohl bei BSW- als auch AfD-Wählern stark ausgeprägt ist, kann es hier leichter zu „Wechselwahl“ kommen. 11  
 
        Diese Frontstellung von AfD- und BSW-Wählern gegen die „Etablierten“ und die mögliche Binnenkonkurrenz der Populisten zeigt sich auch in deren Bewertung der anderen Parteien. 12  Während das Bild für alle anderen Wähler insgesamt recht ausgeglichen ist und nur die AfD extrem negativ bewertet wird, begegnen die Unterstützer von AfD und BSW den anderen Parteien äußerst reserviert. Insbesondere die deutliche Unbeliebtheit der Grünen fällt bei den Parteigängern von AfD und BSW ins Auge. Bei beiden Wählergruppen schneiden die konservativen Parteien etwas besser ab, und auch die jeweils andere populistische Partei wird von AfD- beziehungsweise BSW-Wählern etwas positiver bewertet als von den Wählern der anderen Parteien. 
 
        „RECHTSRUCK“? THEMENSETZUNG DER PARTEIEN
 
        Zu Beginn des vorgezogenen Wahlkampfs im Spätherbst 2024 hatte sich das deutsche Parteiensystem durch die Erfolge von AfD und BSW bereits gewandelt. Beide populistischen Parteien hatten hohe Zugewinne bei den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen eingefahren. In Brandenburg und Thüringen waren die Rechtspopulisten stärkste Kraft geworden, in Sachsen knapp hinter der CDU in den Landtag eingezogen. Das BSW konnte etwas mehr als ein halbes Jahr nach seiner Gründung Ergebnisse zwischen 11,8 Prozent in Sachsen und 15,8 Prozent in Thüringen verzeichnen. 
 
        Es überrascht daher nicht, dass die anderen Parteien sich unter Zugzwang gesetzt sahen. Insbesondere das Thema Migration entpuppte sich als Problemfeld, auf dem sie die direkte Auseinandersetzung mit der AfD suchten. Das entsprach dem Anspruch von Friedrich Merz, der sich bereits 2019, lange vor seinem Antritt als CDU-Parteivorsitzender im Jahr 2022, die „Halbierung“ der Wahlergebnisse der AfD zugetraut hatte, auch wenn er diese Aussage später relativierte. 13  Hatte sich in der Union während der Kanzlerschaft Angela Merkels vereinzelt Widerstand gegen die Asylpolitik der Regierung geregt, setzte die Partei in der Opposition auf einen konservativeren Kurs und stellte dabei zum einen die Senkung der Asylzahlen in den Mittelpunkt. In diesem Kontext forderte die Union wiederholt die Bearbeitung von Asylverfahren in sicheren Drittstaaten, um die europäischen Verwaltungen zu entlasten. 14  Auch eine Obergrenze für Asylbewerber wurde erneut ins Spiel gebracht. 15  Zum anderen wurde der Themenkomplex Migration sozial-, sicherheits- und identitätspolitisch aufgeladen. Das zeigte sich auch in der Sprache. Geflüchteten aus der Ukraine unterstellte der christdemokratische Parteivorsitzende „Sozialtourismus“, Schüler mit arabischer Migrationsgeschichte bezeichnete er als „kleine Paschas“ und behauptete, dass Asylbewerber leichter an Zahnarzttermine gelangten als deutsche Bürger. 16  In ihrem Leitantrag zum Parteitag forderte die CSU im Oktober 2024, dass die „Sicherheit der Bürger und die Beendigung der illegalen Migration oberste Priorität für die Bundesregierung haben“ müsse und „[u]nsere Gastfreundschaft (…) nicht ausgenutzt und zum Nährboden für importierte Konflikte, Gewalt, organisierte Kriminalität und Hass gegen unsere Lebensart werden“ dürfe. 17  Immer wieder verband die Union ihre asylpolitisch restriktive Haltung mit Kritik an den Regierungsparteien, die sie als von den Bedürfnissen der Bürger entkoppelt darstellte. Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, bezeichnete die Migrationspolitik in diesem Zusammenhang als „Vertrauenskiller“ und stellte fest, dass „die erwarteten Sicherheitsbelange der eigenen Bevölkerung in der Abwägung der Politik offenbar keine Rolle mehr spielen“, was „zu Wut, teilweise zu Resignation, jedenfalls zu Protestwahlen“ führe. 18  
 
        Die SPD setzte mit der Bildung der Ampelkoalition zunächst auf eine Fortsetzung humanitärer Asyl- und Migrationspolitik. Im Oktober 2022 beschloss der Bundestag das Chancen-Aufenthaltsrecht, mit dem unter bestimmten Bedingungen „geduldete Asylbewerber (…) nach fünf Jahren die Möglichkeit erhalten, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen“. 19  Den Ländern und Kommunen, die auf die Entlastung ihrer Verwaltungen pochten, sicherte die Bundesregierung im Mai 2023 zusätzliche finanzielle Mittel zu und versprach eine Beschleunigung der Asylverfahren. 20  Angesichts des wachsenden politischen Drucks und des Anstiegs von Asylanträgen schwenkten die Sozialdemokraten auf einen restriktiveren Kurs um. Im Oktober 2023 wurde der Regierungschef auf dem Cover des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ mit den Worten zitiert, man müsse „endlich im großen Stil abschieben“. Im November desselben Jahres kam es zu Leistungskürzungen für Dublin-Flüchtlinge, also für Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, sowie stärkere Kontrollen. Im Mai 2024 trat das Gesetz in Kraft, das eine Bezahlkarte für Asylbewerber vorsah, die Bargeldleistungen ersetzen und nur bestimmte Ausgaben decken sollte.
 
        Die FDP hatte als Teil der Ampelregierung zunächst einen Mittelweg vertreten, indem sie eine stärkere Kontrolle der Migration mit einer humanitären Agenda verband. Im September 2023 forderte sie allerdings einen „Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik“ und stellte die Verringerung der Migration in den Vordergrund. 21  Während die Grünen im Sommer 2023 die geplante Verschärfung des EU-Asylrechts mittrugen und damit interne Spannungen provozierten, 22  gerieten die Liberalen immer wieder mit ihren Koalitionspartnern in Konflikte. Im Oktober 2024, kurz vor dem Bruch der Koalition, legte die FDP einen Neun-Punkte-Plan vor, der eine Ausweitung sicherer Herkunftsländer und eine Streichung von Leistungen für Asylbewerber vorsah. 23  Damit ging sie über das Maßnahmenpaket hinaus, das die Bundesregierung als Reaktion auf den im August 2024 verübten Messeranschlag eines syrischen Asylbewerbers beschlossen hatte und das Messerverbote in öffentlichen Räumen, schnellere Abschiebungen und Leistungskürzungen vorsah.
 
        „RECHTSDRUCK“: AUSGANGSLAGE DER POPULISTEN
 
        Die Verengung der Mainstream-Parteien auf einen konservativeren Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik verleitete manch Beobachter zu dem Urteil, dass die AfD ihres Kernthemas verlustig geworden sei. 24  Das vorzeitige Scheitern der Koalition, die Rolle der FDP und das Kandidatenproblem der SPD lenkten zudem die mediale Aufmerksamkeit von den Themen der AfD ab, während ein neuer Konflikt um die „Junge Alternative“ (JA) in den eigenen Reihen die Partei in ein kritisches Licht rückte. Auf ihrem Parteitag im Januar 2025 trennte sich die AfD von ihrer Jugendorganisation.
 
        Die dennoch hohen Umfragewerte für die Rechtspopulisten lassen sich durch die Loyalität ihrer Anhänger erklären, die sich aus migrationspolitischen und populistischen Einstellungen speiste. 25  Es überraschte also nicht, dass die Partei in der Asylpolitik ihren rigiden Kurs beibehielt und in der Russlandpolitik weiterhin für ein Ende der Sanktionen gegen das Putin-Regime eintrat. 26  Außerdem war abzusehen, dass die AfD diese thematischen Positionen mit einem harschen Anti-Establishment-Kurs verbinden würde, der ihre Wähler mobilisieren und einen „Absprung“ zu den ebenfalls migrationskritischen Konservativen und Liberalen verhindern sollte, während das BSW als nicht-extremistische Konkurrenz in diesem Feld verblieb. 27  
 
        Zugleich konnte sich das BSW noch keiner loyalen Stammwählerschaft sicher sein. In Umfragen kam die Partei Anfang Dezember 2024 auf vier bis sieben Prozent. Gleichzeitig verfüge sie insbesondere unter den Wählern von Kleinparteien, Nichtwählern sowie unter Unterstützern der Linken und der SPD über ein gewisses Potenzial. 28  Die vorgezogene Bundestagswahl traf die junge Partei jedoch zur Unzeit. In Brandenburg und Thüringen hatte man sich gerade auf Koalitionen mit genau jenen Parteien verständigt, von denen man sich in der Russlandfrage besonders stark abgrenzen wollte. Das BSW musste fürchten, dass diese schnelle Etablierung in ihrer protestgetriebenen Wählerschaft auf Widerstand stoßen und sich bei der Bundestagswahl rächen würde. 29  Hinzu kam, dass der Kanzler der Ukraine zwar nach wie vor Unterstützung zusagte, aber sowohl der Entsendung deutscher Bodentruppen als auch der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern eine Absage erteilte. Damit schien es, als könne einem Kernthema der jungen Partei zumindest bis zur Wahl die Relevanz genommen werden. Ob das BSW mögliche Enttäuschungen in ihrer Wählerschaft durch sein populistisches Profil 30  würde ausgleichen können, war zu Beginn des Wahlkampfs nicht abzusehen.
 
        MAINSTREAMING STATT SCHWÄCHUNG DER POPULISTEN?
 
        Das abrupte Ende der Ampelkoalition markierte auch den vorläufigen Höhepunkt einer Entwicklung des Parteiensystems, die eng mit den anhaltenden Erfolgen der Populisten verbunden ist. Im Kontext ihrer Wahlerfolge und unter beständigem politischem Druck insbesondere beim Thema Asyl waren die Mainstream-Parteien auf einen restriktiveren Kurs geschwenkt, 31  ähnlich wie vor allem konservative Parteien in anderen europäischen Ländern. 32  
 
        Dass die Themenstrategien der Mainstream-Parteien zumindest bis zum Spätherbst 2024 nicht den gewünschten Erfolg brachten, entsprach durchaus den Erwartungen, die man aufgrund der Studienlage haben konnte. Gerade dann, wenn konservative Parteien eher rechte Positionen einnehmen, gewinnen Rechtspopulisten an der Wahlurne eher hinzu, als nennenswerte Verluste einzubüßen.. 33  Zwar kann sich eine restriktive Migrationspolitik für sozialdemokratische Parteien auszahlen, wie das dänische Beispiel zeigt. 34  Allerdings rechtfertigten die Umfragewerte für die SPD Anfang 2025 eine solche Deutung nicht.
 
        Zumindest mit Blick auf die Rückgewinnung populistischer Wähler stellte sich die Situation vor der vorgezogenen Bundestagswahl gerade nicht als dynamisch, dar, sondern als elektoral segmentiert. Die Unterstützer von BSW und AfD nahmen erstens vom Wählerdurchschnitt deutlich abweichende Positionen in der Klima-, Russland-, und der Migrationspolitik ein. Weiter zeigten sie zweitens starke Unzufriedenheit mit dem Zustand der Demokratie und ausgeprägte populistische Einstellungen. Drittens blickten sie trotz einer gewissen Varianz negativ auf alle anderen Parteien.
 
        Während das Wahlverhalten insgesamt volatiler wird und die meisten Parteien mit weniger Stamm- und einer wachsenden Zahl von Wechselwählern umgehen müssen, bildet sich bei den Rechtspopulisten ein umgekehrter Trend ab. Je weiter rechts Wähler sich zum Migrations-/Integrationsthema positionieren und je deutlicher sie die populistische Haltung der AfD zur Demokratie teilen, desto weniger sind sie bereit, noch eine Partei des linken oder rechten Mainstreams zu wählen. 35  Damit widersprechen die Befunde der Empirie auch der Vorstellung, dass es sich um Protestwähler handle, die der AfD aus Unmut über die Regierung ihre Stimme geben, ohne mit ihrem Programm konform zu gehen. Tatsächlich erklärt sich die Wahl der AfD gerade aus der inhaltlichen Übereinstimmung.
 
        Diese Segmentierung kann erklären, warum es den Parteien des Mainstreams trotz der Anpassung ihrer Positionierung vor allem im Themenbereich Migration und Asyl bis kurz vor Beginn des Wahlkampfs nicht gelang, populistische Wähler in nennenswerter Zahl zurückzugewinnen. Eher lässt sich argumentieren, dass die thematische Rechtsverschiebung und das Präsenthalten des Migrationsthemas den politischen Diskurs so verändert haben, dass vor allem die Rechtspopulisten noch begünstigt wurden. 36  Das „Mainstreaming“ ihrer Themen, Positionen und Sprache könnte ihnen erst jenen sprichwörtlichen „Nährboden“ für weitere Wahlerfolge bereiten. 
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        WAHLKAMPF IN DAUERSCHLEIFE
 
        Die Ampelkoalition, ihr Ende und dessen Folgen
 
         Julia Reuschenbach 
 
        Die selbsternannte „Fortschrittskoalition“ ist Geschichte. Es war ein unrühmliches, aber für viele Beobachter:innen wie Beteiligte wohl überfälliges Ende am 6. November 2024 – und letztlich in Stil und Kommunikation ein Abbild dessen, wie sich die Koalition seit Längerem präsentiert hatte. Nun ist Wahlkampf. Wozu also nochmal aufwärmen, was in den medialen Arenen des Landes längst verklungen ist? Wieso erneut diskutieren, was bereits ausführlich diskutiert wurde? Die Antwort: Weil es sich lohnt – für diesen Wahlkampf, wie für zukünftige Wahlkämpfe – aus der Regierungszeit der „Ampel“ und ihrem Ende zu lernen. 
 
        WUNSCH UND WIRKLICHKEIT
 
        Wahlkämpfe sind für Parteien in gewisser Weise Wunschzeiten. Fordern, was man umsetzen würde, wenn man die Dinge allein entscheiden könnte. Deutlich machen, was man jüngst in den Koalitionslogiken nicht hat durchsetzen können und doch so wichtig und richtig findet. Kernige Botschaften senden, Inhalte nach vorne stellen, auch einmal kompromisslos auftreten, rote Linien definieren für die Dinge, die zwingend notwendig erscheinen. Aber mit dem Wahltag zieht dann die Wirklichkeit auf und mit dem Wahlergebnis die Anforderung, dass Parteien miteinander gesprächs-, und womöglich eben auch koalitionsfähig sind.
 
        Noch im Spätsommer 2021 sagte Christian Lindner, dass ihm für ein Ampelbündnis auf Bundesebene „jede Fantasie“ fehle, eine Ampel ein „inhaltlich und rechnerisch abwegiges Szenario“ 01  sei; dann sah die Welt wenige Wochen später ganz anders aus. Wunsch und Wirklichkeit trafen aufeinander – nicht nur bei der FDP. Während des Wahlkampfs waren SPD, Grüne und FDP von einer gemeinsamen Mehrheit lange weit entfernt gewesen. Trennendes – inhaltliche, elektorale wie personelle Differenzen – stand im Fokus der Auseinandersetzung. 
 
        Im Sondierungspapier der Parteien klang dies später so: „Wir sind eine Konstellation, die Parteien mit unterschiedlichen Traditionen und unterschiedlichen Sichtweisen zu einem innovativen Bündnis zusammenbringen kann. Wir können einen Beitrag leisten, politische Frontstellungen aufzuweichen und neue politische Kreativität zu entfachen. So schaffen wir einen neuen gesellschaftlichen Aufbruch auf Höhe der Zeit. Als Fortschrittskoalition können wir die Weichen für ein Jahrzehnt der sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen, digitalen und gesellschaftlichen Erneuerung stellen.“ 02  Diesen Wandlungsprozess beschreibt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder als Kombination aus „fremdbestimmten Zwängen und selbstbestimmten Chancen“. 03  Also aus Wunsch und Wirklichkeit das Beste machen – auf den ersten Blick ein naheliegender und kluger Gedanke. 
 
        Die Koalition umgab sich mit vielen Neuerungen: Grüne und FDP trafen einander zu „Zitrus“-Sondierungen noch vor den ersten Gesprächen mit der SPD. In der Koalition vereinbarte man die Einrichtung eines neuen „Vor-Kabinetts“ und versprach einander, dass man einen neuen Politikstil prägen werde und diskret und vertraulich miteinander arbeiten werde. So sinnvoll viele dieser Maßnahmen bis heute erscheinen, so konnten sie doch schon damals nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Koalitionsbildung eine zentrale Schwachstelle offenbarte. Die ambitionierten Vorhaben des Koalitionsvertrages waren auch schon vor dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022, angesichts dreier finanzpolitisch weitreichend unterschiedlicher Positionen der Koalitionäre, kaum belastbar unterlegt. 
 
        Noch am Tag vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags im Dezember 2021 wies der damalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert darauf hin, dass sich die Realität leider manchmal nicht an den Koalitionsvertrag halte, und forderte, Parteien müssten für diese Situation intellektuell vorbereitet sein. 04  Wenngleich es Kühnert dabei um Steuergerechtigkeit ging, bestätigte sich seine Aussage wenige Monate später mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs, dessen weitreichende Folgen die Regierung bis zu ihrem Ende eher zu einem anhaltenden Realitätsschock als zu einem Realitätscheck zwangen.
 
        DAUERWAHLKAMPF
 
        Die zunächst sichtbare Geschlossenheit in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg, die in vielen Entscheidungen auch eine konstruktive und gute Zusammenarbeit mit CDU/CSU einschloss, bekam bereits nach wenigen Monaten Risse: im Herbst 2022 mit den Debatten über die Gasumlage, mit der Energieimporteure entlastet werden sollten, ab Februar 2023 dann mit den Diskussionen über das Gebäudeenergiegesetz. Die Koalition schaltete auf Dauer-Wahlkampf. Immer wieder konnte man die FDP – aber nicht nur sie – als Opposition innerhalb der Regierung erleben: Koalitionspartner auf Abwegen, angekommen in nächtelangen und kräftezehrenden Sitzungen des Koalitionsausschusses, bei „Machtwörtern“ des Bundeskanzlers (Stichwort: Atomausstieg) und bei sich nahezu täglich wiederholenden Streitigkeiten auf öffentlicher Bühne. 
 
        Weiteren Zündstoff für den Wahlkampf am Kabinettstisch bot unter anderem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2013, mit dem es den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für nichtig erklärte und damit die finanzpolitische Geschäftsgrundlage der Bundesregierung zerriss. 05  War man intellektuell nicht genügend vorbereitet? Waren im Bundestagswahlkampf 2021 die großen Fragen von Finanz-, Klima-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht genügend diskutiert worden? Hatte man die Finanzierungsfragen im Koalitionsvertrag wenig konkret beantwortet? Diese Fragen können weitgehend bejaht werden. Es sei der Versuch gewesen, die staatlichen Investitionsausgaben ohne zeitgleiche Steueranhebungen oder Neuverschuldung erheblich zu steigern. Die finanzpolitische Aufgabe der Ampelkoalition sei daher mit der Quadratur eines Kreises verglichen worden, schrieb der Ökonom Jens Südekum schon Anfang 2022. 06  Jeder Partner sollte glänzen und die eigenen Vorstellungen einbringen können. Das erzeugte wage Aussagen, „Geschenke“ für verschiedene Gruppen, vor allem aber keine belastbare Grundlage für ambitionierte und finanzierungsintensive Investitionsvorhaben.
 
        „FAULE KOMPROMISSE“
 
        Aus guten Gründen sind Wahlkämpfe in einer Konsensdemokratie wie der unseren zeitlich begrenzte Intensivphasen politischer Auseinandersetzung. Unser politisches System ist auf Kompromissfindung ausgelegt. In einem Mehrparteiensystem mit hohen Koalitionsnotwendigkeiten geht es nicht ohne sie. Kompromisse bestehen aber nicht daraus, einfach alle existierenden Forderungen aufzugreifen und nebeneinanderzustellen, sondern daraus, aus diesen Positionen ein gemeinsames „neues Drittes“ zu schaffen. 
 
        Doch um die Wertschätzung des Kompromisses war es in der Bundesregierung schlecht bestellt. Hatte man in mühsamen Verhandlungsrunden einen Kompromiss erzielt, wurde dieser verlässlich, teils binnen weniger Stunden, von einzelnen Partnern widerrufen oder öffentlich infrage gestellt. Parteipolitische Panik und Profilierung schoben sich häufig vor Bestandsschutz und Möglichkeiten zur Implementierung und Bewährung politischer Entscheidungen. 
 
        Natürlich ruft nicht nur die Aussage Kevin Kühnerts richtigerweise dazu auf, dass Politik in Krisen und Ausnahmesituationen flexibel agieren können muss. Politik muss fernab dessen auch Verlässlichkeit und Orientierung bieten. Der verheerende Vertrauensverlust der Ampel scheint daher nicht nur in deren öffentlichen Streits begründet zu sein, sondern insbesondere in der Unbeständigkeit erzielter Einigungen, die wiederum Unsicherheiten, Sorgen und Ängste sowie zynische und populistische Politikbilder verstärkten. 
 
        Weithin etablierte Sprachbilder wie das vom „faulen Kompromiss“ verdeutlichen zugleich, dass Kompromisse insgesamt einen eher schweren Stand haben – eine Bürde für den nun stattfindenden Wahlkampf. Eine Umfrage des Zentrums für politische Forschung der Pariser Sciences Po, in Deutschland durchgeführt, verdeutlicht dies eindrucksvoll: 41 Prozent sind der Meinung, wer Kompromisse schließt, gibt seine Prinzipien auf.“ 07  Ein Befund mit weitreichenden Folgen: Unsere immer heterogenere Gesellschaft, in Positionen zunehmend ausdifferenziert und mit kollektiven Akteuren, die immer weniger Bindekräfte in der Breite der Gesellschaft entwickeln können, bedarf umso mehr der Verständigungs-, Dialog- und Kompromissfähigkeit. 08  
 
        FOLGENREICHES ENDE
 
        Das unrühmliche Ende der Ampelkoalition braucht keine erneute detaillierte Nacherzählung. Wichtiger scheint es, die Folgen dieses Endes zu betrachten. Die Debattenkultur hat sich verändert – keineswegs nur, aber auch durch das Miteinander der Koalition. Der permanente politische Aschermittwoch, der die Arbeit der Koalition gekennzeichnet hat und durch Kräfte der Opposition verstärkt wurde, macht mürbe. 
 
        „Das politische Bashing ist gefährlich geworden“, kommentierte der Journalist Tobias Krone im Februar 2024 im Deutschlandfunk. 09  Die Rohheit der Debatten, Scheingefechte, Stellvertreterdiskurse, wechselseitigen Schuldzuweisungen und persönlichen Beleidigungen in den Reihen politischer Eliten tragen eine weitreichende Mitverantwortung für die politische Kultur des Landes. 10  Wenn „die da oben“ sich so verhalten und so miteinander umgehen, warum sollte die Breite der Gesellschaft es anders machen? Die Konsequenz einer verstärkten affektiven Polarisierung, also der Entstehung von Feindbildern und Lagerbildungen, die sachliche Diskurse zunehmend verunmöglichen, ist spürbar – gerade im Wahlkampf. 11  Einem „Feind“ wird schon qua Zuschreibung die Legitimität zur Teilnahme an der Debatte aberkannt. 
 
        WOZU EMPÖRUNG?
 
        Die Politik hat nicht „versagt“, weil eine Regierung gescheitert ist. In ihrer Geschichte seit 1949 hat die Bundesrepublik einige Koalitionsbrüche oder -wechsel, Neuwahlen und Misstrauensvoten er- und überlebt. Mit der Aufkündigung einer Koalitionszusammenarbeit geht die Welt nicht unter. Die Bundesregierung samt Bundeskanzler bleibt im Amt, führt die Geschäfte handlungsfähig und ohne Einschränkungen weiter. Die bewährten Mechanismen des Grundgesetzes sichern nicht nur dies ab, sondern regeln durch die Vorgaben zur Vertrauensfrage und eines möglichen konstruktiven Misstrauensvotums auch einen zeitlich überschaubaren Übergang zu einer neuen Regierungsbildung. Angesichts der nach dem Koalitionsbruch fehlenden parlamentarischen Mehrheit, über die eine Regierung verfügen sollte, ist dies von größter Wichtigkeit. Es sei denn, es werden von Beginn an andere Modi entwickelt, wie etwa jüngst mit den Minderheitsregierungen in Thüringen und Sachsen. Während wir in Deutschland immer noch mit großer Zurückhaltung und Skepsis auf solche Modelle schauen, sind andere Länder experimentierfreudiger – bis hin zur Bildung von Regierungen mit wechselnden Mehrheiten. 12  
 
        Doch angesichts der konstruktiven Stabilitätsmechanismen des Grundgesetzes ist Empörung fehl am Platz. Der Koalitionsbruch an sich ist keine Bürde für die Zukunft. Auch die Empörung darüber, dass der Wahlkampf im Winter stattfindet, scheint überzogen, wie die historischen Vorläufer der Bundestagswahlen im März 1983 und im Januar 1987 bezeugen. Gewählt wurde damals von 89,1 beziehungsweise 84,3 Prozent der Wahlberechtigten, die sich vom kalten Winterwetter keineswegs abschrecken ließen. 
 
        Angemessener wäre vielleicht Empörung über die fehlende Wertschätzung von Kompromissen. In dieser Hinsicht taugt das Ampel-Aus als mahnendes Worst-Case-Szenario. Politik muss erst einmal den Anspruch haben, es „hinzukriegen“. Vertreter:innen dieser Linie konnte man in den Tagen des Regierungsbruchs indes nur wenige finden. Ausgerechnet ein Minister der FDP, Volker Wissing, tat sich hier besonders hervor. Während einige wenige mit ihm betonten, dass es doch möglich gewesen sei, gemeinsam die Legislaturperiode abzuschließen, zeigte sich bei vielen demonstrative Erleichterung. Ein kurzer Blick nach Österreich und in andere Länder, die teils seit vielen Monaten ohne neue Regierungen sind, macht deutlich, dass das Nicht-Erzielen von Kompromissen und Einigungen nie ein Grund zur Freude sein dürfen.
 
        Im Gegenteil: Diese Beispiele mahnen nicht nur für den aktuellen deutschen Wahlkampf an, dass neben aller Profilschärfung und Abgrenzung am Ende die Fähigkeit zum Kompromiss an erster Stelle stehen muss. Forschungen machen deutlich, welche Herausforderungen damit verbunden sind: „Ganz unabhängig vom inhaltlichen Kern der Kompromisslösung, das heißt der Kompromissposition im Verhältnis zur Position der Wähler:in, lehnen Wähler:innen politische Kompromisse mit anderen Parteien, denen sie in Antipathie verbunden sind, ab.“ 13  Um diese Dynamik nicht noch zu verstärken, lassen sich aus dem Wahlkampf 2021 und den Jahren der Ampelkoalition folgende Leitlinien ableiten: In der Sache hart, aber im Ton verbindlich streiten. Nicht Kompromisslosigkeit zelebrieren, sondern die Fähigkeit zur Verständigung, zum Kompromiss und zum Interessenausgleich als konstitutive Modi unserer Demokratie schätzen und verteidigen. Für politische Verhandlungen, Dialog und Miteinander werben und nicht darauf hoffen, dass in einer so heterogenen Gesellschaft allein die Wahlergebnisse Klarheit schaffen und Einigungen herbeiführen, zu denen die Politik nicht in der Lage war. Mut entwickeln für strukturell neue Mechanismen des Regierens in komplizierten Konstellationen, zum Beispiel das Arbeiten mit wechselnden Mehrheiten. Große Grundsatzfragen und -themen im Wahlkampf nicht aussparen, sondern Zumutungen und Herausforderungen sowie eigene Lösungsideen klar und belastbar benennen. 
 
        Würden die Parteien der Ampelkoalition mit Reflexionsbewusstsein auf ihre Regierungszeit zurückschauen und würden sie mit den weiteren demokratischen Parteien im aktuellen Wahlkampf entlang dieser Gedanken in die politische Auseinandersetzung gehen, könnte die Achtung gegnerischer politischer Positionen wieder besser möglich werden und zu einem wieder mehr sachbezogenen Ringen um die besten Lösungen führen. Und es könnte verhindert werden, was das Schwarz-Weiß-Denken populistischer und autoritärer Kräfte zu provozieren versucht und was Kurt Tucholsky schon 1919 in einem Spottlied beschrieb und befürchtete: „Und durch Deutschland geht ein tiefer Riß/Dafür gibt es keinen Kompromiß!“ 14  
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          MARIA J. DEBRE
 
           ALTERNATIVE ZUM KRIEG? SANKTIONEN ALS INSTRUMENT IN DER INTERNATIONALEN POLITIK 
 
          In der internationalen Politik werden Wirtschafts- und diplomatische Sanktionen gegen Staaten, Organisationen oder Einzelpersonen verhängt, um sie zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen oder sie für Normverletzungen zu bestrafen. Wie effektiv ist das?
 
        
 
         
          JANIS KLUGE
 
           ZIEL VERFEHLT? BILANZ DER SANKTIONEN GEGEN RUSSLAND 
 
          Bei der Reaktion des Westens auf Russlands Angriff auf die gesamte Ukraine spielen Wirtschaftssanktionen eine zentrale Rolle. Die Maßnahmen haben Russland wirtschaftlich schwer getroffen, konnten den Krieg aber nicht beenden. Nur einige der politischen Ziele wurden bislang erreicht.
 
        
 
         
          NILOOFAR ADNANI
 
           WIE SANKTIONEN WIRKEN. EINE IRANISCHE PERSPEKTIVE 
 
          Seit Jahrzehnten unterliegt Iran einem massiven internationalen Sanktionssystem. Insbesondere die US-Sanktionen führen dazu, dass das Land heute fast keinen Zugang zum Weltmarkt hat. Wie wirkt sich das aus – auf die iranische Wirtschaft, aber auch auf den Alltag der Menschen?
 
        
 
         
          BIRGIT MENZEL
 
           SOZIALE KONTROLLE, NORMEN UND SANKTIONEN. EINE SOZIOLOGISCHE PERSPEKTIVE 
 
          Soziale Kontrolle soll gewährleisten, dass die Mitglieder einer Gruppe, Organisation oder Gesellschaft sich an die jeweils geltenden Regeln halten. Somit ist sie wesentlich für den Erhalt sozialer Gefüge, ihre Veränderung kann aber auch gesellschaftliche Entwicklungen prägen.
 
        
 
         
          JÖRG KINZIG
 
           STRAFRECHTLICHE SANKTIONEN IN DEUTSCHLAND. NORMATIVE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSPRAXIS 
 
          Mit dem Strafrecht hat der Staat die Möglichkeit, Straftäter für ihr Handeln zu sanktionieren. Welche Sanktionen stehen den deutschen Gerichten zur Verfügung? Wie werden sie angewendet? Und entfalten sie tatsächlich die beabsichtigten general- und spezialpräventiven Effekte?
 
        
 
         
          MARKUS WOLF
 
           SANKTIONEN IN DER GRUNDSICHERUNG. AKTUELLE ENTWICKLUNG UND EMPIRISCHE BEFUNDE 
 
          Sanktionen für erwerbsfähige Leistungsbeziehende in der Grundsicherung, die nicht an ihrer Arbeitsmarktintegration mitwirken, stehen immer wieder im Zentrum hitziger Debatten. Wie haben sich die Sanktionsregelungen entwickelt und wie wirksam sind sie?
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Der Begriff „Sanktion“ leitet sich ab vom lateinischen Wort sancire, das „heiligen“, „anerkennen“, „bekräftigen“, aber auch „verbieten“ bedeuten kann. Im alltäglichen Sprachgebrauch bezeichnet der Ausdruck meist eine Reaktion auf ein bestimmtes Verhalten, also im positiven Sinn beispielsweise eine Belohnung, im negativen Sinn eine Bestrafung. Insofern stehen Sanktionen immer in Zusammenhang mit Normen – seien es soziale Normen wie schulische Erwartungshorizonte und kulturelle Gepflogenheiten oder rechtliche Normen wie Gesetze. Sie strukturieren unser Zusammenleben von der zwischenmenschlichen über die gesamtgesellschaftliche bis hin zur internationalen Ebene.
 
        In den internationalen Beziehungen sind Sanktionen ein Instrument, um Staaten ohne Rückgriff auf militärische Gewalt für Verstöße gegen das Völkerrecht zu bestrafen beziehungsweise davon abzuhalten oder sie zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen – etwa in Form von Handelsbeschränkungen oder Einreiseverboten für Einzelpersonen. So wurde zum Beispiel Iran unter anderem aufgrund seines Atomprogramms mit internationalen Sanktionen belegt. Aktuell stehen vor allem die Sanktionen einer breiten Koalition überwiegend westlicher Staaten gegen Russland infolge seines Angriffs auf die Ukraine im Fokus. Wie zielführend sind solche Sanktionen im Einzelfall? Und welche auch humanitären Kosten sind mit ihnen verbunden?
 
        Dort, wo negative Sanktionen einen staatlichen Eingriff in die Rechte des Einzelnen bedeuten, stellt sich die Frage nach ihrer Effektivität und Verhältnismäßigkeit umso dringlicher. Das gilt vor allem mit Blick auf strafrechtliche Sanktionen wie Freiheits- und Geldstrafen. In Deutschland werden aber auch die Sanktionsregelungen beim Bürgergeld (ehemals „Hartz IV“), die eine Minderung der Leistungen erlauben, wenn jemand nicht an seiner Arbeitsmarktintegration mitwirkt, immer wieder kritisch diskutiert. 
 
         Anne-Sophie Friedel 
 
      

       
        ALTERNATIVE ZUM KRIEG?
 
        Sanktionen als Instrument in der internationalen Politik
 
         Maria J. Debre 
 
        Sanktionen gehören seit über einem Jahrhundert zu den beliebtesten außenpolitischen Instrumenten. Besonders in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg versprachen Politiker wie US-Präsident Woodrow Wilson, dass Sanktionen den Krieg als Mittel der Konfliktlösung ablösen würden. Sie sollten eine „economic, peaceful, silent, deadly remedy“ 01  bieten – eine Alternative zu den Schrecken militärischer Gewalt. Tatsächlich haben Sanktionen ihren Platz in der internationalen Politik gefunden, insbesondere als Mittel, um Staaten für völkerrechtswidriges Verhalten zu bestrafen und sie zu Verhaltensänderungen zu bewegen.
 
        Doch ist dieses Instrument tatsächlich so friedlich und effektiv, wie ursprünglich erhofft? Sanktionen haben sich über die Jahrzehnte weiterentwickelt, und während sie oft als diplomatische Alternative zu Kriegen gesehen werden, erinnern die Mittel, durch die sie angewendet werden, in ihrem Kern an Techniken der wirtschaftlichen Kriegsführung. 02  Nicht zuletzt werden Sanktionen auch als economic warfare bezeichnet. Anhand von jüngeren Beispielen lässt sich erkennen, dass Sanktionen nicht nur enormen ökonomischen Schaden für Regierungen und Volkswirtschaften anrichten, sondern auch schwere humanitäre Folgen für die Bevölkerung des Ziellandes haben können. Wie effektiv sind Sanktionen als außenpolitisches Instrument, und zu welchem Preis werden sie eingesetzt?
 
        WAS SIND SANKTIONEN?
 
        Sanktionen sind wirtschaftliche oder diplomatische außenpolitische Instrumente, die gegen Staaten, Organisationen oder Einzelpersonen verhängt werden, um sie zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen oder sie für Normverletzungen zu bestrafen. Klassische Wirtschaftssanktionen, wie das Handelsembargo der Vereinigten Staaten gegen Kuba oder die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen das Apartheidsregime in Südafrika, waren vor allem im Kalten Krieg von Bedeutung. 03  Solche umfassenden Sanktionen sind jedoch zunehmend in den Hintergrund getreten. Stattdessen setzt man heute vermehrt auf „smarte“ Sanktionen, die gezielt gegen Einzelpersonen oder bestimmte Wirtschaftssektoren gerichtet sind. 04  Im Rahmen von Listing-Verfahren werden dabei Namenslisten von politischen und wirtschaftlichen Eliten erstellt, um deren Vermögen auf ausländischen Konten einzufrieren oder sie daran zu hindern, Reisen zu tätigen. Hierzu gehören auch sogenannte Luxussanktionen im Rahmen allgemeiner Einfuhrverbote: Das Regime von Baschar al-Assad in Syrien durfte beispielsweise lange keinen Kaviar, Trüffel oder teure Autos und Luxusbekleidung aus der EU kaufen; Russlands Oligarchen mussten auch auf Pferde, Musikinstrumente oder Pelze verzichten. Diese sogenannten targeted sanctions wurden in den 1990er Jahren im Rahmen von Initiativen wie dem Interlaken-Prozess entwickelt, um die verheerenden Auswirkungen umfassender Wirtschaftssanktionen auf die Bevölkerung zu mindern und stattdessen verantwortliche Regierungseliten direkt zu treffen.
 
        In den vergangenen Jahren haben vor allem Finanzsanktionen aufgrund der zunehmend vernetzten globalen Finanzwelt enorm an Bedeutung gewonnen. Der internationale Zahlungsverkehr, der über SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) abgewickelt wird, kann beispielsweise genutzt werden, um Staaten von globalen Finanzströmen abzuschneiden. Diese Art der „Finanzkriegsführung“ 05  oder weaponized interdependence  06  wird besonders von den USA genutzt, um Sanktionen sowohl innerhalb des eigenen Staatsgebiets als auch in unbeteiligten Drittstaaten durchzusetzen. Sogenannte secondary sanctions zielen darauf, Personen und Firmen außerhalb des amerikanischen Staatsgebiets allein durch die Marktmacht der USA zum Abbruch aller wirtschaftlichen Beziehungen mit sanktionierten Entitäten zu zwingen. So haben beispielsweise unter der ersten Trump-Administration viele europäische Banken ihre Verbindungen zu iranischen Firmen aufgegeben – aus Angst, nicht mehr auf dem wichtigen US-Markt tätig sein zu können. 
 
        SANKTIONSPRAKTIKEN
 
        Die USA sind bis heute unbestritten der Hauptakteur im Bereich der internationalen Sanktionspolitik. Mit ihrer wirtschaftlichen und politischen Macht sind sie in der Lage, umfangreiche Sanktionen zu verhängen, die nicht nur den Zugang zu US-Märkten einschränken, sondern auch den internationalen Handel treffen. 07  Auch die Europäische Union ist ein bedeutender Akteur, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent. 08  Die EU ist die einzige Regionalorganisation, die regelmäßig Sanktionen gegen Staaten außerhalb ihrer Mitgliedschaft verhängt – in der Regel im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen oder undemokratischen Entwicklungen wie Wahlmanipulation oder Militärputschen. Diese Praxis bringt ihr des Öfteren durchaus berechtigte Kritik ein: Zu Hause wird mit Autokraten wie dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán weit weniger harsch umgegangen als mit entsprechenden Regimen in der südlichen Nachbarschaft. 09  
 
        Andere regionale Organisationen, insbesondere in Afrika und Lateinamerika, setzen Sanktionen oft auch in Form von Suspendierungen ihrer eigenen Mitglieder ein. 10  Diese Art von Sanktionen zielt meist darauf, die betroffenen Staaten innerhalb der Gemeinschaft zu stigmatisieren und dadurch Druck auf sie auszuüben, demokratische und rechtsstaatliche Standards wiederherzustellen. Besonders wirkungsvoll sind diese Suspendierungen jedoch selten. So suspendierte die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) zuletzt ihre Mitglieder Mali, Guinea, Burkina Faso und zuletzt auch Niger aufgrund von Militärputschen. Die Organisation amerikanischer Staaten (OAS) versuchte wiederum, Autokraten wie Nicolás Maduro in Venezuela oder Daniel Ortega in Nicaragua Einhalt zu gebieten. Vermehrt reagierten suspendierte Staaten mit einem Rückzug aus besagten Organisationen: Mali, Burkina Faso und Niger erklärten ihren sofortigen Austritt, genauso Venezuela und Nicaragua. Auch Russland kam seiner Suspendierung aus dem Europarat mit einer Austrittserklärung zuvor. Die ECOWAS gab allerdings schnell nach und hob alle Sanktionen wieder auf. Eine Verbesserung der politischen Verhältnisse in diesen Ländern gab es mithin nicht. 
 
        Sanktionen werden meist von Demokratien oder internationalen Organisationen gegenüber autokratischen Regimen verhängt, um diese zu demokratischen Wahlen und der Einhaltung von Menschenrechten zu bewegen. 11  Weniger häufig, aber oft wesentlich medienwirksamer und erfolgreicher, sind Sanktionen, die auf Abrüstung zielen, wie dies in Nordkorea oder dem Irak der Fall war. 12  Autokratische Regime hingegen greifen oft auf Gegensanktionen zurück, die regelrechte Sanktions- beziehungsweise Handelskriege auslösen können. 13  Russland reagierte beispielsweise auf die Sanktionen westlicher Staaten nach der Krim-Annexion 2014 mit einem Embargo von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Gütern. Grundsätzlich sind Sanktionen damit immer hoch politisch: Einflussreiche, strategisch wichtige Staaten werden für ähnliche Vergehen wesentlich seltener zum Ziel von Sanktionen als kleine Staaten im Globalen Süden. 14  
 
        EFFEKTIVITÄT VON SANKTIONEN
 
        Die Frage nach der Effektivität von Sanktionen ist seit Langem umstritten. Während einige Fälle wie die Sanktionen zur Verhinderung nuklearer Aufrüstung gegen den Iran und Nordkorea als Erfolg gewertet werden, gibt es zahlreiche prominente Beispiele, in denen Sanktionen gescheitert sind. Kuba etwa hat es geschafft, dem Embargo der USA über Jahrzehnte hinweg standzuhalten. Auch der Irak unter Saddam Hussein oder Zimbabwe unter Robert Mugabe konnten die umfangreichen internationalen Sanktionsregime wiederholt nutzen, um ihre Macht sogar zu stärken. 
 
        Während Sanktionen zu Zeiten des Kalten Krieges deshalb als wenig geeignetes außenpolitisches Instrument galten, 15  zielte eine neuere Welle der Forschung ab den 1980er Jahren darauf, präzisere Daten zu erheben, um Faktoren wie Kosten, Dauer und Art der Sanktionen zu quantifizieren. 16  Viele der noch heute am meisten genutzten Datensätze entstanden zu dieser Zeit und legten damit die Grundlage für eine systematischere Erforschung von Erfolgsbedingungen. 17  Diese Studien zeigen unterschiedliche Faktoren auf, unter denen Sanktionen wirksam sein können. 18  Ein zentraler Schlüsselfaktor für den Erfolg scheint die Fähigkeit des Sanktionssenders zu sein, dem sanktionierten Staat erhebliche wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen. 19  Je höher die Kosten für das Zielland, so die scheinbar logische Schlussfolgerung, desto eher wird die Bevölkerung Druck auf ihre Regierung ausüben und diese schließlich an den Verhandlungstisch zwingen. Harte Sanktionen, schneller Erfolg? Die Praxis zeigt etwas anderes: Selbst kostenreiche Sanktionen scheitern – wenn das Zielland in der Lage ist, das Narrativ über die Sanktionen zu kontrollieren.
 
        Ein prominentes Beispiel dafür sind die Sanktionen gegen den Irak in den 1990er Jahren. Nach dem Angriff auf Kuwait sah sich Iraks Präsident Saddam Hussein einem Wirtschaftsembargo der Vereinten Nationen gegenüber. In veränderter Form sollte das Sanktionsregime der UNO bis 2003 in Kraft bleiben – ebenso wie Saddam Hussein an der Macht. Diesem gelang es nämlich, mit manipulierten Daten die gegen sein Land verhängten Sanktionen als humanitäres Desaster darzustellen. Wissenschaftler der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen schätzten auf Grundlage der Daten des irakischen Ministeriums für Landwirtschaft die Kindersterblichkeit im Land in den 1990er Jahren auf mehr als eine halbe Million. 20  Das Kinderhilfswerk UNICEF errechnete später mithilfe dieser Daten sogar, eine Million Kinder seien den Sanktionen im Irak zum Opfer gefallen. 21  Die Zahlen fanden Eingang in vielerlei Medienberichterstattung, unter anderem auch auf der Titelseite der „New York Times“. 22  In einem berüchtigten Interview des Fernsehsenders CBS mit US-Außenministerin Madeleine Albright befand diese gar, dieser Preis sei gerechtfertigt gewesen. 23  Später bereute sie ihre Aussage zutiefst: „My reply had been a terrible mistake, hasty, clumsy and wrong.“ 24  Erst später stellte sich heraus, dass Saddam Hussein mithilfe dieser Propaganda geschickt die internationale Presse und Politik für sich gewonnen hatte und damit zumindest den Medienkrieg dominierte. 25  
 
        Zudem gilt: je präziser die Forderungen der Sanktionssender und je klarer die Ziele, desto höher die Erfolgsaussichten. 26  Breit gefasste Sanktionen ohne klare Bedingungen laufen Gefahr, das Gegenteil zu bewirken und das betroffene Regime zu stabilisieren. Ein Paradebeispiel ist das Rally-around-the-flag-Phänomen, bei dem sich die Bevölkerung eines sanktionierten Staates aus nationalem Stolz hinter ihrer Regierung versammelt, anstatt sie zu schwächen. 27  
 
        Auch Sanktionen, die von multilateralen Koalitionen oder internationalen Organisationen verhängt werden, haben eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, da sie auf einer breiten internationalen Unterstützung basieren. 28  Diese multilateral getragenen Sanktionen erschweren es dem sanktionierten Staat, sogenannte black knights zu finden – Staaten oder Akteure, die die Auswirkungen der Sanktionen durch wirtschaftliche oder politische Unterstützung abmildern können. 29  Ein Beispiel hierfür sind die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea, die in weiten Teilen sogar von China mitgetragen wurden und damit wesentlich effektiver sind als einseitige Maßnahmen einzelner Staaten. Zudem bieten internationale Organisationen durch ihre institutionelle Struktur und Expertise Mechanismen, um die Wirkung von Sanktionen zu überwachen und anzupassen. Diese regelmäßigen Überprüfungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Sanktionen nicht nur ihre ursprünglichen Ziele erreichen, sondern auch auf sich ändernde geopolitische oder wirtschaftliche Realitäten reagieren können. 
 
        Neben der tatsächlichen Verhängung von Sanktionen spielt auch die Androhung von Sanktionen und die damit verbundene Abschreckung eine wichtige Rolle. 30  In vielen Fällen reicht die glaubwürdige Drohung aus, um ein bestimmtes Verhalten zu ändern, ohne dass es zur tatsächlichen Umsetzung der Sanktionen kommen muss. Inwieweit die Androhung von Sanktionen heute noch greift, ist umstritten. Russland beispielsweise hatte bereits nach der Annexion der Krim 2014 begonnen, seine Abhängigkeit vom westlichen Finanzsystem deutlich zu verringern und seine Währungsreserven zu verdoppeln, um zukünftigen Sanktionen besser standhalten zu können. 31  
 
        HUMANITÄRE KONSEQUENZEN
 
        Sanktionen sind nie ohne Kosten – vor allem für die Zivilbevölkerung. Sanktionen treffen oft die schwächsten und ärmsten Teile der Bevölkerung am härtesten, während die Eliten meist in der Lage sind, deren Auswirkungen abzufedern. 32  Auch ohne die Manipulation von Daten durch das irakische Regime und trotz Hilfsprogrammen wie dem „Oil-for-food“-Programm der Vereinten Nationen kann das dortige Sanktionsregime mit Fug und Recht als „the worst outcome in the name of global governance“ 33  bezeichnet werden. Selbst bei smarten Sanktionen bleibt die Skepsis vieler Wissenschaftler deshalb bestehen. Untersuchungen zeigen, dass gezielte Sanktionen oft zu einem Anstieg von Repressionen und Menschenrechtsverletzungen, 34  zu mehr Korruption 35  sowie zu einer allgemeinen Verringerung der Lebenserwartung im Zielland führen. 36  Da Regierungen sanktionierter Länder versuchen, die Bevölkerung stärker zu kontrollieren, um das Regime zu festigen, haben Sanktionen oft genau den gegenteiligen Effekt, als intendiert. Zudem wälzen Eliten die Kosten der Sanktionen auf die Bevölkerung ab. Während politische Eliten Güter einfacher substituieren und auf Vermögen im befreundeten Ausland zurückgreifen können, muss die Bevölkerung die Konsequenzen eines verknappten Angebots an Medikamenten, Lebensmitteln oder Arbeitsplätzen tragen. 
 
        Hinzu kommt, dass viele Sanktionen zwar in der Hoffnung verhängt werden, dass sie rasche Erfolge bringen, eine schnelle Wirkung jedoch meistens ausbleibt. Ein signifikanter Anteil der internationalen Sanktionen bleibt über viele Jahre hinweg bestehen, auch wenn sie keine sichtbaren Fortschritte mehr bringen. 37  Dies führt nicht nur zu einer Belastung der internationalen Beziehungen, sondern birgt auch das Risiko, dass sich Sanktionen als dauerhafter Zustand festsetzen, ohne dass sie effektiv gesteuert oder angepasst werden. Dies ist besonders problematisch in Fällen, in denen Sanktionen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch schwerwiegende humanitäre Folgen haben. Zudem verstärkt es das negative Bild von Sanktionen als ineffektives und schädliches außenpolitisches Instrument. Damit wirken selbst gezielte Sanktionen auf lange Zeit ähnlich wie umfassende Embargos. Die Finanzsanktionen gegen den Iran durch die US-Regierung 2018 trafen das Land deshalb nach nur wenigen Jahren der Erholung mit voller Breitseite. 
 
        Selbst wenn Sanktionen irgendwann aufgehoben werden, bleiben ihre langfristigen Folgen oft tief in den betroffenen Gesellschaften und Regionen verankert. Sanktionen fördern beispielsweise die Kriminalisierung von Gesellschaften, da sich unter Sanktionsregimen häufig ein florierender Schwarzmarkt, Schmuggelaktivitäten und kriminelle Netzwerke bilden, um Restriktionen zu umgehen. 38  Unter den Sanktionen gegen das damalige Jugoslawien etwa entwickelte sich eine regelrechte Schattenwirtschaft, die auf Schmuggel und illegale Handelsströme angewiesen war. Die langfristige Zersetzung von Rechtsstaatlichkeit und das Erstarken informeller Wirtschaftsstrukturen und organisierter Kriminalität wirkten noch Jahre später nach. 
 
        Nicht zuletzt besteht das Risiko, dass die wirtschaftlichen und politischen Schäden, die Sanktionen anrichten, zur dauerhaften Marginalisierung ganzer Gesellschaftsteile führen. Selbst nach der Aufhebung von Sanktionen bleibt es für sanktionierte Länder schwierig, in die Weltwirtschaft reintegriert zu werden, da Investoren und Handelspartner oft zurückhaltend bleiben. Die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stabilität und das Aufholen verpasster Entwicklungsmöglichkeiten stellen enorme Herausforderungen dar, die sich oft über Jahrzehnte hinziehen und den Aufbau nachhaltiger Strukturen behindern können.
 
        SANKTIONEN ALS NORMATIVES INSTRUMENT?
 
        Trotz all dieser Herausforderungen bleiben Sanktionen ein wichtiges Instrument internationaler Diplomatie. Sie signalisieren, dass es rote Linien gibt, die in der internationalen Ordnung nicht überschritten werden dürfen, und setzen damit klare Grenzen. 39  Sie bieten auch eine symbolische Funktion: Indem Staaten Sanktionen verhängen, zeigen sie ihren eigenen Bevölkerungen und der Welt, dass sie aktiv gegen Rechtsverstöße vorgehen. 40  
 
        In der aktuellen geopolitischen Lage, die zunehmend von Polarisierung und der Konkurrenz zwischen liberalen Demokratien und autokratischen Regimen geprägt ist, gewinnen Sanktionen als symbolisches Instrument weiter an Bedeutung. Autokratien wie Russland oder China stellen die westlich geprägte liberale internationale Ordnung zunehmend infrage und nutzen ihre wachsende wirtschaftliche und geopolitische Macht, um alternative normative Ordnungen zu etablieren, in denen Menschenrechte und Demokratie nur Randplätze einnehmen. Die Sanktionen gegen Russland im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine waren somit nicht nur ein Mittel, um den Aggressor wirtschaftlich zu schwächen, sondern auch, um eine Botschaft der internationalen Ächtung zu senden. 
 
        Sanktionen als Mittel der Bestrafung und Stigmatisierung sind jedoch durchaus problematisch, werden sie doch weder uniform auf alle Normverstöße angewandt noch stets selbst beachtet. Länder des Globalen Südens sehen Sanktionen deshalb kritisch und betrachten sie als Instrument westlicher Dominanz. Gleichzeitig instrumentalisieren autokratische Regime Sanktionen, um innenpolitische Legitimität zu gewinnen, während sie die Kosten auf die Bevölkerung abwälzen. Dennoch bleibt die normative Wirkung von Sanktionen in der internationalen Politik relevant. Sie zeigen, dass es trotz aller geopolitischen Spannungen Grenzen für das Verhalten von Staaten gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Sanktionen sollten jedoch nicht als Allheilmittel betrachtet werden. In vielen Fällen sind sie weit weniger erfolgreich als erhofft, die humanitären Kosten jedoch unverhältnismäßig hoch. 
 
         
           MARIA J. DEBRE  
ist Professorin für Internationale Beziehungen an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen.
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        ZIEL VERFEHLT?
 
        Bilanz der Sanktionen gegen Russland
 
         Janis Kluge 
 
        Das globale Echo auf den russischen Einmarsch in die Ukraine war eindeutig: Als in der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Verurteilung des Angriffs abgestimmt wurde, gab es kaum Gegenstimmen. Sanktionen gegen den Aggressor verhängten allerdings weniger als ein Viertel der in der Generalversammlung vertretenen Staaten. Angeführt wird die Sanktionskoalition von den USA und den 27 EU-Staaten. Auch andere westliche Staaten wie Großbritannien, Kanada und Australien schlossen sich an. Mit Ausnahme der Türkei gehören alle Nato-Länder zur Koalition. Bemerkenswert ist die Beteiligung der eigentlich neutralen Schweiz, aber auch einiger asiatischer Partnerländer wie Japan, Südkorea, Taiwan und Singapur, auch wenn die Maßnahmen sehr unterschiedlich sind. Natürlich verhängte auch die Ukraine selbst Sanktionen gegen Russland.
 
        Die insgesamt rund 40 an den Sanktionen beteiligten Staaten sind zwar international eine Minderheit nach Anzahl und Bevölkerung, haben aber in der Weltwirtschaft ein großes Gewicht: Gemeinsam stehen sie für rund 60 Prozent der globalen Wirtschaftskraft. Sie haben einen Sanktionsapparat geschaffen, der ausgesprochen ausdifferenziert und komplex ist: Mittlerweile wurden über 34000 Maßnahmen verhängt. 01  Von Land zu Land gibt es teilweise gravierende rechtliche und praktische Unterschiede bei der Umsetzung der Sanktionen. Die Frage, was erlaubt ist und was nicht, bringt deshalb auch spezialisierte Sanktionsanwälte an ihre Grenzen.
 
        RÜCKBLICK
 
        Die ersten bedeutsamen Wirtschaftssanktionen gegen Russland wurden 2014 verhängt, nachdem das Land die ukrainische Krim annektiert und in der Ostukraine einen verdeckten Krieg gegen die ukrainische Armee geführt hatte. Zwar hatten die USA bereits 2012 im Zuge des sogenannten Magnitsky-Acts einzelne Beamte in Russland wegen Menschenrechtsverletzungen mit Sanktionen belegt. Auch bestand bis 2012 mit dem Jackson-Vanik-Amendment noch eine zu Zeiten des Kalten Krieges verhängte Sanktion, die zeitgleich mit der Einführung des Magnitsky-Acts aufgehoben wurde. Letzterer betraf aber nur eine geringe Zahl von Einzelpersonen und hatte keine wirtschaftlichen Auswirkungen.
 
        Die 2014 verhängten Sanktionen richteten sich gegen eine größere Zahl russischer Offizieller, Politiker und Unternehmer, die russische Energieindustrie, russische Banken sowie Russlands Versorgung mit Waffen oder Technik, die für Waffen verwendet werden könnte – sogenannte Dual-Use-Güter mit ziviler und militärischer Verwendung. Auch wenn sie noch vergleichsweise schonend ausfielen, können diese Sanktionen als Vorläufer der 2022 eingeführten Maßnahmen gesehen werden. Teilweise sind letztere auch rechtliche Erweiterungen von seit 2014 bestehenden Verordnungen. 02  Ausgerechnet unter US-Präsident Donald Trump wurden die US-Maßnahmen 2018 noch einmal deutlich verschärft und teilweise mit der Androhung von Sekundärsanktionen bewehrt. Diese Sanktionsrunden ermöglichten es Russland, wertvolle Erfahrungen im Umgang mit westlichen Einschränkungen zu sammeln und die eigene Wirtschaft ein Stück weit auf härtere Sanktionen vorzubereiten.
 
        Die ersten Russland-Sanktionen 2022 wurden bereits kurz vor der Vollinvasion der Ukraine verhängt: Am 21. Februar 2022 hatte Russland die beiden selbsternannten Donbass-Republiken Donezk und Lugansk als unabhängige Staaten anerkannt. Zwei Tage später, also am Vortag der Vollinvasion, reagierte die EU mit einem ersten Sanktionspaket, das bereits 555 natürliche Personen und 52 juristische Personen betraf, darunter die meisten Duma-Abgeordneten und die russische Großbank VEB. Bei dieser Sanktionsrunde – und auch bei den folgenden – fielen die Entscheidungen in enger Abstimmung zwischen Washington und Brüssel. Gerade zu Beginn waren der Handlungsdruck und die Schlagzahl neuer Sanktionspakete aber so hoch, dass eine gründliche Absprache unter allen sanktionierenden Staaten kaum möglich war.
 
        NACH DER VOLLINVASION
 
        Die Sanktionen gegen Russland ab dem 24. Februar 2022 wurden schrittweise ausgeweitet, wobei die wichtigsten Maßnahmen in den ersten Wochen verhängt wurden. Die EU arbeitet derzeit am 16. Sanktionspaket. Im Zeitverlauf nahm die Schlagkraft der neuen Sanktionsrunden allerdings immer weiter ab. Das politische Momentum und der Handlungsdruck im Westen sind im Laufe der Kriegsjahre zurückgegangen, während die Kosten der Sanktionen für den Westen durch die hohen Inflationsraten stärker in den Fokus gerückt sind. Angesichts der vielen bereits verhängten Sanktionen ist es zudem immer schwieriger geworden, geeignete neue Maßnahmen zu identifizieren. Die Aktivität der sanktionierenden Staaten ist deshalb inzwischen vor allem darauf gerichtet, die Durchsetzung der bereits bestehenden Sanktionen zu verbessern und ihre Umgehung zu bekämpfen. Die verhängten Maßnahmen lassen sich grob in vier Kategorien einteilen.
 
        Die Finanzsanktionen umfassen ein umfangreiches Bündel verschiedener Maßnahmen, die den russischen Banken- und Finanzsektor treffen sollen. 03  Gerade in der Anfangsphase des Krieges spielten sie eine große Rolle, weil sich die Wirkung solcher Maßnahmen am schnellsten entfaltet: Die Banken können als Nervensystem der russischen Wirtschaft verstanden werden. Sie werden nicht nur für den Außenhandel benötigt, sondern auch, um den innerrussischen Wirtschaftskreislauf am Leben zu erhalten. Geht das Vertrauen in die Stabilität der Banken verloren, kann es über Nacht zu einer Finanzkrise kommen.
 
        Während die Finanzsanktionen von 2014 primär die Kreditaufnahme russischer Banken im Ausland erschweren sollten, hatten die 2022 ergriffenen Maßnahmen ein anderes Kaliber: Kurz nach Beginn der Vollinvasion wurden die russischen Großbanken vollständig von US-Dollar, Euro und Pfund abgeschnitten, ihr Vermögen in Europa und den USA eingefroren und Transaktionen mit ihnen untersagt. Hinzu kam, dass insgesamt zehn russische Großbanken vom Bankennetzwerk SWIFT ausgeschlossen wurden, was die Abwicklung von Überweisungen in der Praxis sehr erschwert. Auch die Nutzung des alternativen russischen Systems SPFS wurde in der EU untersagt.
 
        Allerdings ließ der Westen auch bewusst große Lücken in den Finanzsanktionen: Um den Energiehandel nicht zu beeinträchtigen, blieb etwa die Gazprombank lange verschont. Auch russische Niederlassungen westlicher Banken, wie die Raiffeisenbank oder Unicredit, konnten von russischen Bürgern und Unternehmen weiterhin genutzt werden, auch wenn der politische Druck auf sie wuchs, sich aus Russland zurückzuziehen.
 
        Ein besonders harter und auch von Experten kaum erwarteter Schritt war die Sanktionierung der russischen Zentralbank. Dadurch, dass Geschäfte mit ihr durch die USA, die EU, Großbritannien und Japan untersagt wurden, verlor die russische Zentralbank den Zugriff auf Währungsreserven im Wert von 300 Milliarden US-Dollar. Damit war nicht nur der Großteil ihrer Gesamtreserven eingefroren, sondern fast der gesamte liquide Teil: Zwar verfügt Russland über umfangreiche Goldvorräte und eine kleinere Menge chinesischer Renminbi, allerdings lassen sich diese im Krisenfall weniger leicht veräußern. Dadurch ist Russland sehr anfällig für einen Rückgang der Ölpreise geworden.
 
        Im Rahmen von Sanktionen gegen russische Importe wurde bereits 2014 die Ausfuhr von Waffen nach Russland untersagt. Auch bestimmte Güter, die für die Waffenherstellung verwendet werden können, können seit 2014 nicht mehr nach Russland ausgeführt werden. Mit Beginn der Vollinvasion wurden die Listen der sanktionierten Güter deutlich ausgeweitet. Außer den Dual-Use-Gütern wurde auch der Export von Technik und Materialien nach Russland verboten, die die russische Energieindustrie, die Luftfahrtindustrie oder auch die industriellen Fähigkeiten allgemein fördern könnten. An die Stelle der relativ selektiven Einschränkungen von 2014 ist ein umfassendes Technologieembargo getreten.
 
        Für den Westen sind mit diesem Embargo eher geringe Risiken verbunden. Zwar haben einzelne Unternehmen den russischen Markt verloren, allerdings spielte er für die westlichen Volkswirtschaften eine untergeordnete Rolle. Deshalb war die Bereitschaft relativ groß, hier schnell Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings versuchten die westlichen Staaten, einige Grenzen zu wahren: Es sollte keine humanitäre Krise in Russland entstehen. Daher blieb die Ausfuhr von Medikamenten, medizinischen Apparaten und Nahrungsmitteln erlaubt.
 
        Zum Leidwesen der sanktionierenden Staaten entdeckten russische Unternehmen relativ schnell Wege, um das Technologieembargo zu umgehen: Benötigte westliche Güter konnten größtenteils über Drittländer wie die Türkei oder China importiert werden. So entstand schnell eine umfangreiche Umgehungsindustrie aus Zwischenhändlern und Vermittlern. Daher fokussierten sich die Sanktionsgesetzgebung und auch die westliche Diplomatie im Laufe der Zeit immer stärker darauf, bestehende Lieferwege über Drittländer zu schließen und beispielsweise Unternehmen in Drittländern zu sanktionieren, die mit der russischen Rüstungsindustrie zusammenarbeiten.
 
        An die Sanktionierung russischer  Exporte wagten sich die sanktionierenden Staaten nur mit großer Vorsicht heran. Russland spielt auf dem Rohstoffmarkt eine so große Rolle, dass Einschränkungen der russischen Ausfuhr schnell zu globalen Preisanstiegen führen können. Da die Inflation im Westen nach der Corona-Krise ohnehin sehr hoch war, gab es trotz des Krieges wenig Bereitschaft für harte Maßnahmen gegen Russlands Exporte. In den ersten Monaten wurde die Rohstoffausfuhr deshalb nur in ausgewählten Kategorien von jenen Staaten sanktioniert, bei denen keine größeren Abhängigkeiten bestanden beziehungsweise für die eine Umstellung auf andere Lieferanten ohne große Einbußen möglich war. Deshalb hatte Russland hier zunächst kaum Einbußen zu beklagen.
 
        Zunächst ging es um Güter, die für Russlands Export eine untergeordnete Rolle spielen, wie etwa Holz, Zement und bestimmte Metalle. Erst im August 2022 trat ein Embargo russischer Kohle in Kraft. Sowohl russisches Pipeline-Gas als auch russisches Flüssiggas blieben hingegen von EU-Sanktionen ausgenommen, weil die Risiken für die Gasversorgung Europas als zu groß erachtet wurden. Schließlich war es die russische Seite, die die Gasversorgung der EU immer weiter drosselte und schließlich den Export über die wichtigsten Pipelines Nord Stream und Yamal unter dem durchschaubaren Vorwand technischer Probleme im August 2022 einstellte. Das Kappen der Gasversorgung war gleichzeitig auch die einzige größere Sanktion, die Russland gegen Europa verhängte.
 
        Eine besondere Rolle kommt dem russischen Erdölexport zu: Öl und Ölprodukte machen rund die Hälfte des russischen Gesamtexports aus. Öl ist auch für die Finanzierung des russischen Staatshaushalts entscheidend. Gleichzeitig reagiert der Ölpreis auf dem Weltmarkt bereits empfindlich auf kleinere Einschränkungen der Versorgung. Russland steht für rund zehn Prozent der globalen Ölproduktion. Auf einen Rückgang des Ölangebots auf dem Weltmarkt um ein Prozent kann – zumindest vorübergehend – ein Preisanstieg von zehn Prozent folgen. Das sorgt nicht nur für hohe Kosten für Importländer wie Deutschland, sondern kann auch den intendierten Effekt auf Russlands Einnahmen zunichtemachen, wenn der Rückgang der Exportmenge durch den Anstieg der Exportpreise kompensiert wird.
 
        Deshalb war vor allem Washington darauf erpicht, die russischen Ölexporte vor absichtlichen und unabsichtlichen Einschränkungen durch Sanktionen zu schützen. Um dennoch die russischen Einnahmen aus dem Öl zu verringern, setzten die G7-Staaten stattdessen auf den sogenannten Ölpreisdeckel. Dieser war ein präzedenzloses Experiment: Öltanker sollten nur dann westliche Versicherungen und andere maritime Dienstleistungen nutzen können, wenn sie nachweisen konnten, dass das transportierte Öl nicht mehr als 60 US-Dollar kostet. So sollte es für Russland unmöglich werden, Öl für einen höheren Preis zu exportieren. Allerdings fanden sich schnell viele Möglichkeiten, den Ölpreisdeckel zu umgehen. Zwar musste Russland Rabatte auf seine Ölexporte einräumen, die sich im Laufe der Jahre auf viele Milliarden US-Dollar summieren, das meiste Öl wurde aber oberhalb der Preisgrenze verkauft.
 
        Ferner wurden Sanktionen gegen Unternehmen und Einzelpersonen aufgelegt, was jegliche Geschäfte mit ihnen für westliche Geschäftspartner illegal werden ließ. Zwar blieben auch hier die größten Energiekonzerne verschont, um die globalen Energiepreise nicht zu sehr ansteigen zu lassen, die russische Industrie, Handelsunternehmen und kleinere Zweige der Exportwirtschaft waren allerdings direkt betroffen.
 
        Außerdem kamen eine große Zahl russischer Offizieller, Politiker, Unternehmer und Propagandisten auf die „schwarzen Listen“ der westlichen Staaten. Im Oktober 2024 waren 1774 Personen allein von der EU im Kontext des Ukraine-Krieges sanktioniert, darunter auch viele der reichsten und mächtigsten Russen, deren Wohlstand oft das Ergebnis von engen Kontakten in den Kreml war. 04  
 
        Auch wenn die meisten sanktionierten Russinnen und Russen in ihrer Heimat ein gutes Leben haben, waren die Sanktionen für sie außerordentlich schmerzhaft, wie in vielen Interviews mit Betroffenen deutlich wird. 05  Der internationale Lebensstil und die Luxusimmobilien in Europa und den USA waren der russischen Elite lieb und teuer, ganz abgesehen von den persönlichen wirtschaftlichen Einbußen. Allerdings hat dies in der russischen Elite nicht zu Widerstand gegen den Krieg geführt, da es die Sanktionierten eher abhängiger von Putins Regime werden ließ. Einen nennenswerten wirtschaftlichen Effekt auf Russland hatte das Sanktionieren von Einzelpersonen ebenfalls nicht.
 
        WIRKUNG
 
        Bei der Auswertung der westlichen Sanktionen gegen Russland ist es ratsam, zwischen dem wirtschaftlichen Effekt der Maßnahmen und ihrer politischen Wirksamkeit zu unterscheiden. Damit die Wirtschaftssanktionen ihre politischen Ziele erreichen können, müssen sie natürlich eine ökonomische Wirkung haben. Umgekehrt ist allerdings der wirtschaftliche Effekt alleine noch nicht ausreichend, um von einem politischen Erfolg der Sanktionen sprechen zu können.
 
        Wirtschaftlicher Effekt 
 
        In den ersten Tagen des Krieges schienen die westlichen Sanktionen eine große Wucht zu entfalten. Das russische Finanzsystem geriet ins Wanken: Viele russische Bankkunden versuchten, ihre Konten zu räumen. Es kam zu Schlangen an Geldautomaten. Die Nachfrage nach Sachwerten wie Geld oder teurer Unterhaltungselektronik stieg schlagartig an, und es kam zu schweren Turbulenzen auf den russischen Finanzmärkten. Allerdings legte sich die Panik in Teilen der russischen Wirtschaft bereits nach wenigen Wochen. Eine Kettenreaktion, wie sie in Finanzkrisen vorkommt, blieb aus, und als den russischen Bürgern und Unternehmen klar wurde, dass die Auswirkungen der Sanktionen weniger dramatisch sein würden, als zunächst befürchtet, brachten sie ihr Bargeld zurück in die Banken.
 
        Die Beruhigung der Lage war zu einem großen Teil das Verdienst der russischen Zentralbank, die schnell reagierte und die Krise eindämmen konnte. Die russische Börse wurde kurzerhand auf unbestimmte Zeit geschlossen und öffnete erst wieder, als sich die Lage beruhigt hatte. Das Finanzsystem wurde mit Liquidität und Bargeld versorgt, um das Vertrauen in die Banken wiederherzustellen. Der Leitzins wurde über Nacht von 9,5 Prozent auf 20 Prozent erhöht, um Kapitalflucht und bank runs zu bremsen. Außerdem wurde der Umtausch und das Geldabheben in US-Dollar und Euro streng limitiert, während die großen Exportunternehmen gezwungen wurden, ihre Erlöse in Fremdwährung kurzfristig in Rubel umzutauschen, sodass genug Angebot bereitgestellt werden konnte.
 
        Auch wenn eine Finanzkrise vermieden werden konnte, gerieten viele russische Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 gleichwohl in Schwierigkeiten, da der russische Handel für einige Wochen paralysiert war. Russland konnte wichtige Güter nicht mehr erhalten, und das Organisieren von Ersatz war kompliziert und zeitaufwendig. Selbst der Import aus China brach vorübergehend um die Hälfte ein.
 
        Gleichzeitig zogen sich viele westliche Unternehmen aus Russland zurück. Fast die gesamte russische Automobilindustrie stand im Frühjahr 2022 still. Das russische Bruttoinlandsprodukt brach daher um rund sechs Prozent ein. Allerdings ist dieser Einbruch nur in monatlichen BIP-Schätzungen zu sehen, da er von kurzer Dauer war. Bereits Ende 2022 war die Hälfte des Rückgangs wieder aufgeholt. 2023 wurde gar das Niveau vor den Sanktionen übertroffen.
 
        Dafür war auch der einsetzende Boom in der russischen Kriegsindustrie entscheidend. Russland konnte die Produktion von Waffen trotz der Sanktionen deutlich steigern. Zwar ist die Ausweitung je nach Waffensystem unterschiedlich, glaubwürdige russische Statistiken legen aber insgesamt eine Verdopplung nahe. 06  Russland profitierte davon, dass die meisten Lieferketten der Industrie aus Sicherheitsgründen rein inländisch waren.
 
        Gleichzeitig deuten einige Waffensysteme, die in der Ukraine gefunden wurden, auf Versorgungsprobleme bei spezialisierten Komponenten wie etwa der Sensorik hin. 07  Auch der Chef von Russlands größtem Rüstungskonzern Rostec erklärte, die Sanktionen seien ein wichtiges Hindernis in der Produktion, aber er verwies auch auf große Fortschritte bei der Herstellung von Waffen. Wie groß die Wirkung der Sanktionen auf die Rüstungsproduktion tatsächlich ist und wie gut Russland ohne Sanktionen gerüstet wäre, ist mangels unabhängiger Informationen allerdings kaum festzustellen. 
 
        Große Teile des russischen Außenhandels konnten sich relativ schnell von den Sanktionen erholen. An die Stelle der Importe aus westlichen Staaten traten vor allem die Einfuhren aus China, die heute – je nach Schätzung – bis zu 50 Prozent der russischen Importe ausmachen. Aber auch aus anderen Staaten wie der Türkei oder Indien wird mehr nach Russland importiert. Dabei sind es häufig westliche Güter, die auf Umwegen nach Russland kommen, wie etwa deutsche Maschinen über die Türkei oder amerikanische Halbleiter über China. An der Abhängigkeit von sanktionierten westlichen Technologien hat sich in Russland wenig geändert, allerdings ist die Versorgung über Umwege in den meisten Fällen weiterhin möglich.
 
        Auch der Export wurde relativ erfolgreich in andere Staaten umgeleitet. Fast das gesamte russische Öl wird mittlerweile nach China, Indien und in die Türkei exportiert. Allerdings war die Umleitung auch mit Einbußen verbunden: Durch Rabatte und zusätzliche Transportkosten entgehen Russland rund 25 Milliarden US-Dollar an Einnahmen jedes Jahr. Noch einmal 20 bis 30 Milliarden US-Dollar jährlich verliert Russland durch den weitreichenden Gas-Lieferstopp in Europa. Aufgrund fehlender Pipelines von Westsibirien nach China konnte das für Europa bestimmte Gas nicht an andere Staaten umgeleitet werden. Das sind schwere Einbußen, aber angesichts des Gesamtexports von 466 Milliarden US-Dollar 2023 kann Russland sie verkraften, solange die Energiepreise nicht einbrechen.
 
        Durch die Sanktionen ist Russlands Wirtschaft deutlich anfälliger für äußere Schocks wie einen Einbruch des Ölpreises geworden. Sollten die Exporteinnahmen zurückgehen, würde die russische Zentralbank ihre eingefrorenen Währungsreserven schmerzlich missen: Sie könnte einem Absturz des Rubels in diesem Szenario kaum etwas entgegensetzen.
 
        Längerfristig wird Russland darunter leiden, dass die Sanktionen das Land für ausländische Investoren geradezu toxisch gemacht haben. Dadurch, dass die russische Regierung aktuell westliche Unternehmen im großen Stil enteignet, ist das Land für ausländische Investoren für sehr lange Zeit als Standort verbrannt. Auch chinesische Investoren sind an langfristigen wirtschaftlichen Engagements in Russland derzeit nicht interessiert: Die Verflechtungen mit dem Westen sind immer noch deutlich wichtiger. 08  
 
        Bleiben die Sanktionen erhalten, wird Russlands wirtschaftliche Entwicklung daher immer weiter hinter dem zurückfallen, was das Land ohne den Krieg und die Sanktionen hätte erreichen können. Zukünftige Generationen von Russinnen und Russen zahlen also einen hohen Preis für Putins Politik. Allerdings hat sich der kurzfristige Effekt der eingeführten Sanktionen als unzureichend erwiesen, um Russlands Kriegsmaschine in den ersten Jahren spürbar auszubremsen. Dafür waren die russischen Finanzen zu Beginn der Vollinvasion zu solide, die Rohstoffabhängigkeit des Westens zu groß und die globalen wirtschaftlichen Bedingungen für Russland zu gut.
 
        Natürlich sind auch für die westlichen Staaten gewisse Kosten mit den Sanktionen verbunden. Allerdings sind diese gezielt so gestaltet, dass sie russische Abhängigkeiten von westlichen Märkten oder Technologien ausnutzen. Deshalb ist der Gesamteffekt asymmetrisch: Der Schaden auf der russischen Seite dürfte in den meisten Fällen größer sein. Hinzu kommt, dass Einbußen auf westlicher Seite auf viele Schultern verteilt werden, während die Wirkung in Russland in einem relativ kleinen Wirtschaftsraum geballt eintritt. Aufgrund der ungleichen Wirtschaftskraft Russlands und der sanktionierenden Staaten dürften die Sanktionen für die westlichen Volkswirtschaften kaum ins Gewicht fallen. Spürbar war vor allem Russlands Lieferstopp beim Erdgas, der Gas- und Strompreise in Europa ansteigen ließ. Dieser ist aber keine unmittelbare Folge westlicher Sanktionen, sondern kann auch als russische Reaktion auf westliche Waffenlieferungen an die Ukraine gesehen werden.
 
        Natürlich mussten diejenigen Unternehmen, die größere Investitionen in Russland getätigt hatten, zum Teil empfindliche Abschreibungen vornehmen. Auf russischer wie auf westlicher Seite gibt es zudem viele Menschen, die unmittelbar im bilateralen Geschäft tätig waren und daher persönlich stark von den Sanktionen betroffen sind. Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene fällt der Wegfall des Russlandgeschäfts aber kaum ins Gewicht, da andere Wirtschaftspartner für Deutschland und die EU eine weitaus größere Bedeutung haben.
 
        Politische Wirksamkeit 
 
        Es lassen sich eine Reihe verschiedener Ziele ausmachen, die der Westen mit seinen Sanktionen gegenüber Russland verfolgt. Nicht bei allen lässt sich die Frage der Wirksamkeit ohne Weiteres beantworten. Da die Sanktionen in der Regel nur eines von vielen parallel eingesetzten außenpolitischen Instrumenten sind und in einem komplexen Kontext von anderen innen- und außenpolitischen Entwicklungen stattfinden, lässt sich nur selten zeigen, dass eine bestimmte Entscheidung oder gar das Unterlassen einer Entscheidung durch Sanktionen begründet ist. So mögen die Sanktionen von 2014 eine Rolle dabei gespielt haben, dass Putin sich in der Folge auf die Minsker Vereinbarungen einließ – gesichert ist dies aber nicht. Die Schwierigkeit, den politischen Erfolg von Sanktionen empirisch zu bemessen, bedeutet allerdings umgekehrt nicht, dass Sanktionen per se unwirksam sind. 
 
        Im Vorfeld von Russlands Ukraine-Invasion hoffte der Westen vor allem auf die abschreckende Wirkung der Sanktionen. Zwar rechnete wohl kaum jemand damit, dass die Drohung mit Sanktionen alleine ausreichen würde, um Putin von einem offenen Einmarsch in die Ukraine abzubringen. Bei der Abwägung über die Invasion sollte der wirtschaftliche Schaden aber durchaus eine Rolle in Putins Kalkül gespielt haben. Spätestens am 24. Februar 2022 wurde allerdings deutlich, dass die Gesamtheit der Kontra-Argumente, darunter die Sanktionen, nicht ausgereicht haben, um den Kreml von seinen Invasionsplänen abzubringen.
 
        Im Erfolgsfall führt die Drohung mit Sanktionen dazu, dass die drohenden Staaten ihren Willen bekommen, ohne dafür tatsächlich sanktionieren zu müssen. Widersetzt sich ein Staat wie im Falle Russlands allerdings der Drohung, müssen der Ankündigung von Sanktionen auch Taten folgen, da sonst der eigene Glaubwürdigkeitsverlust droht. Es wäre ein fatales Signal gegenüber Drittstaaten wie China gewesen, hätte der Westen 2022 keine massiven Sanktionen ausgesprochen, obwohl Russland sich über alle Warnungen hinweggesetzt hatte. Es blieb dem Westen also im Februar 2022 gar nichts anderes übrig, als Sanktionen einzuführen, die für Russland schmerzhaft sein würden, unabhängig davon, welche weiteren politischen Ziele mit den Sanktionen erreicht werden konnten.
 
        Angesichts des großen Schocks durch Russlands Invasion mussten die Regierungen auch gegenüber der eigenen Bevölkerung Einigkeit, Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit demonstrieren. Da militärische Hilfe für die Ukraine erst nach und nach zu einer Option wurde, spielten die Sanktionen dabei vor allem anfangs eine entscheidende Rolle. Die Sanktionen sollten außerdem sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger des Westens nicht unfreiwillig Putins Krieg subventionieren, wie es etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im März 2022 formulierte. Sowohl der Bevölkerung als auch den Unternehmen wird durch die Sanktionen also ein Stück weit aus einem moralischen Verantwortungsdilemma geholfen, da die meisten Geschäfte mit Russland schlicht nicht mehr möglich sind. Abgesehen von einigen Ausnahmen muss etwa niemand in der EU befürchten, an der Tankstelle unwissentlich russisches Öl zu kaufen.
 
        Mit dem Scheitern der Abschreckung wandelten sich nach und nach die Ziele der Sanktionen. Viele Entscheidungsträger formulierten in der Folge die Hoffnung, die Sanktionen würden Russland die finanziellen Möglichkeiten nehmen, um den Krieg gegen die Ukraine zu gewinnen. Es ging immer weniger darum, das Kalkül von Putin zu verändern und ihn zu einem Rückzug zu bewegen, und immer stärker darum, die russische Kriegsmaschine zu bremsen, indem man ihr die finanzielle und technologische Grundlage entzieht. Diese Hoffnung erfüllte sich in den ersten zwei Kriegsjahren allerdings nur in geringem Maße, auch wenn Russland ohne die Sanktionen sicherlich schneller und wirksamer hätte aufrüsten können. Einen größeren Unterschied dürften die Sanktionen für Russlands langfristiges militärisches Potenzial machen. Auch das könnte für die EU in Zukunft wichtig werden, hilft aber gegenwärtig der Ukraine kaum.
 
        ENDE IN SICHT?
 
        Es lassen sich mit den Sanktionen gegen Russland weitere politische Ziele verknüpfen, die sich teilweise auch in den Äußerungen von westlichen Politikern wiederfinden. Der damalige EU-Außenbeauftragte Josep Borrell etwa verwies 2022 darauf, die Sanktionen würden den politischen Handlungsspielraum gegenüber Russland in Zukunft vergrößern, da die EU sich aus ihrer Energieabhängigkeit befreit habe. 09  Außerdem könnten Sanktionen beziehungsweise ihre mögliche Aufhebung eine Verhandlungsmasse sein, die in Zukunft gegenüber Russland eingesetzt werden könnte.
 
        Allerdings ist es außerordentlich schwierig, die Aufhebung von Sanktionen gezielt in Verhandlungen einzusetzen. Zum einen bräuchte es ein gewisses Maß an Einigkeit in der Koalition der sanktionierenden Staaten, um eine solche Aufhebung zu koordinieren. Diese Einigkeit ist vor dem Hintergrund der Ukraine-Invasion für sehr lange Zeit kaum realistisch. Zwar würde auch schon die unilaterale Aufhebung der US-Maßnahmen einen großen Unterschied machen. In der EU würde es gar ausreichen, wenn ein einziges Land gegen die halbjährliche Verlängerung der Sanktionen ein Veto einlegt. Ein unkontrollierter Zerfall der Sanktionskoalition kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.
 
        Für die meisten westlichen Politiker ist die Aufhebung von Sanktionen allerdings innenpolitisch nicht besonders attraktiv: Sie würden sich bei bestimmten Wählergruppen der Kritik aussetzen, dem russischen Regime zu helfen und die eigenen Alliierten zu verprellen. Dem gegenüber stünden keine spürbaren wirtschaftlichen Vorteile. Auch für US-Präsident Donald Trump wäre die Aufhebung innenpolitisch wohl kaum opportun: Er würde damit viel Kritik auch aus den Reihen der verbliebenen transatlantischen Republikaner auf sich ziehen, während es seine Wähler kaum interessierte und den USA wirtschaftlich keine nennenswerten Vorteile brächte. 
 
        Auch für Russland wäre die Aufhebung von Sanktionen vor allem symbolisch relevant. Insbesondere ein unkontrollierter Zerfall der Sanktionskoalition wäre in Moskaus Interesse, da es den Westen international sehr schwach aussehen lassen würde. Wirtschaftlich könnte Moskau von einer Aufhebung aber nur in manchen Bereichen profitieren. Zum einen stellt sich die Wirtschaft in Russland genauso wie im Westen auf die neuen Bedingungen ein, je länger sie andauern: Es entstehen neue Lieferwege und Geschäftsbeziehungen. Zum anderen würden westliche Unternehmen Handel und Investitionen in Russland nicht schlagartig wieder aufnehmen, auch wenn es wieder legal wäre, da das Vertrauen in den Standort erst wieder aufgebaut werden müsste. Als Verhandlungspfand eignen sich daher nur einige Sanktionsmaßnahmen: Unmittelbar profitieren würde Moskau vor allem von der Freigabe der Währungsreserven und von der Aufhebung des Technologieembargos.
 
        Schließlich ist ein solches Szenario der Sanktionsaufhebung nur nach einem fundamentalen politischen Wandel in Russland realistisch. Auch wenn ein zukünftiger russischer Präsident eine weniger aggressive Außenpolitik verfolgen würde, ist eine Aufhebung der Sanktionen nur dann vorstellbar, wenn Russland annektierte Gebiete zurückgeben und umfangreiche Reparationen leisten würde. Sonst bliebe der fundamentale Konflikt mit Moskau bestehen, und eine wirtschaftliche Stärkung Russlands würde von den meisten europäischen Staaten als Bedrohung gesehen werden. Auch wenn sich die Wirksamkeit der Sanktionen im Laufe der Zeit verändern könnte, ist daher das wahrscheinlichste Szenario, dass die Sanktionen für viele weitere Jahre, womöglich gar für die kommenden Jahrzehnte, bestehen bleiben.
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        WIE SANKTIONEN WIRKEN
 
        Eine iranische Perspektive
 
         Niloofar Adnani 
 
        Die Verhängung internationaler Sanktionen gegen Iran reicht bis in die 1950er Jahre zurück, als die britische und die US-amerikanische Regierung die Verstaatlichung der iranischen Ölvorkommen ablehnten und entsprechende Maßnahmen auf den Weg brachten. Die Jahre unter Schah Mohammad Reza Pahlavi ab 1967 brachten eine Atempause für die iranische Wirtschaft, doch im Gefolge der Iranischen Revolution 1979 wurden die Sanktionsprogramme immer weiter ausgedehnt, vor allem seitens der Vereinigten Staaten.
 
        Seit Mitte der 2000er Jahre unterliegt das Land umfassenden multilateralen Handels- und Finanzbeschränkungen. Die USA und andere Mitglieder des UN-Sicherheitsrates blickten mit Sorge auf die Politik Irans und insbesondere auf das iranische Nuklearprogramm. Zwischen 2006 und 2010 initiierten sie die Verabschiedung von sechs UN-Resolutionen, die zumindest auf dem Papier zur Folge hatten, dass die iranischen Einnahmen aus dem Ölgeschäft komplett entfielen. Zwar sollten die Resolutionen rechtlich bindend sein, jedoch wurden Staaten, die sich – wie manche asiatische Handelspartner Irans – nicht an sie hielten, keine spezifischen Strafen auferlegt. So war Iran weiterhin in der Lage, durch den Verkauf von Öl auf dem Weltmarkt Einnahmen zu generieren, obwohl die Kosten solcher Handelsbeziehungen erheblich gestiegen waren. 
 
        Im Folgenden konzentriere ich mich auf den Zeitraum ab den 2010er Jahren und die direkten Auswirkungen der sogenannten sekundären Sanktionen der Vereinigten Staaten auf die iranische Ölindustrie und die Zentralbank. Mit dem Abschluss des internationalen Atomabkommens mit Iran im Sommer 2015 wurde ein Teil der US-Sanktionen aufgehoben, doch 2018 verhängte der damalige US-Präsident Donald Trump sie im Rahmen seiner Strategie des „maximalen Drucks“ gegen Iran erneut. Wegen ihrer extraterritorialen Konsequenzen wirken diese Sanktionen anders: Jeder potenzielle Handelspartner Irans – ob mit oder ohne Sitz in den USA – muss sich an die US-Sanktionen halten, um nicht selbst mit Sanktionen belegt zu werden und den Zugang zum US-Markt und seinen Finanzinstitutionen zu verlieren.
 
        VON ÖKONOMISCHEN KENNZAHLEN ZUM ALLTAG DER MENSCHEN
 
        Methodisch betrachtet ist es schwierig, wenn auch nicht unmöglich, die Auswirkungen der massiven und vielfältigen Sanktionen auf Iran über einen langen Zeitraum zu analysieren. Sanktionierende Staaten sehen Sanktionen als ökonomisches Instrument, um auf verschiedene Sektoren im Zielland einzuwirken und möglicherweise politische Folgen zu zeitigen. Die Regierung eines Ziellandes wird Sanktionen also als ein Werkzeug für politischen Wandel wahrnehmen, das zu einer existenziellen Gefahr werden kann. Denn insgesamt bleibt kein Aspekt des Lebens der Menschen und ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen von sich konstant verringernden Ressourcen und zunehmenden externen Bedrohungen verschont: weder ihr materielles Wohlergehen, das abhängig ist vom Zugang zu Nahrungsmitteln, Wohnraum, Bildung, Gesundheitsversorgung und Transportmitteln, noch immaterielle Rechte wie soziale und politische Formen von Freiheit. Eine Iranerin meinte dazu, die Sanktionen wirkten sich „wie das Wetter“ auf ihr Leben aus. 01  Der schwierige Part ist daher, die aussagekräftigsten Variablen für eine adäquate Analyse zu definieren.
 
        Die Auswirkungen der Sanktionen sind zunächst an den bestehenden ökonomischen Indikatoren abzulesen – und zugleich nicht auf diese beschränkt. Es kann gezeigt werden, dass die Sanktionen zu einem Rückgang des iranischen BIP um 12 Prozent im Jahr 2012 beigetragen haben, im Zeitraum von 2012 bis 2014 waren es 17 Prozent. 02  Diese Ergebnisse werden durch eine weitere Untersuchung bestätigt, laut der das BIP 2015 sanktionsbedingt um 19 Prozent schrumpfte. 03  Gestützt auf die Entwicklung der privaten Haushaltseinkommen kommt letztere Studie zu dem Schluss, dass die Sanktionen, ähnlich wie die Auswirkungen der aktuellen Krisen, die besonders vulnerablen Teile der Gesellschaft unverhältnismäßig stark treffen: „Menschen auf dem Land, junge und gering gebildete Personen, Beschäftigte im privaten Sektor, religiöse Minderheiten und Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen waren im Untersuchungszeitraum am stärksten von Armut betroffen, während Beschäftigte im öffentlichen Dienst und Menschen mit hohem Bildungsniveau am wenigsten betroffen waren.“ 04  
 
        Die Ursachen für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation der Haushalte sind vielfältig. Zum einen hat die Entscheidung der iranischen Regierung, aufgrund fehlender Devisenreserven die Geldmenge zu erhöhen, um die Einnahmeverluste und das Haushaltsdefizit zu kompensieren, zu einer Währungsabwertung und einer rasant steigenden Inflation von über 40 Prozent geführt (Abbildung). 05  Die Handels- und Finanzbeschränkungen sind jedoch auch strukturelle Hindernisse für die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten: Aufgrund unterbrochener Lieferketten, mangelnder Verfügbarkeit und massiv gestiegener Preise hat sich die humanitäre Lage zunehmend verschärft. 06  
 
         
           Abbildung: Jährlicher Verbraucherpreisindex Iran seit 1990 (2016 = 100)
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        Die Inflation und die Abwertung der Währung infolge der Sanktionen treffen den Alltag der Menschen unterschiedlich stark, in Abhängigkeit von ihrem ursprünglichen sozialen Status. Menschen reagieren in der Regel auf wirtschaftlichen Druck, indem sie ihre Ausgaben reduzieren und sich dabei von den oberen Ebenen der Bedürfnispyramide zu den unteren arbeiten. Das bedeutet, dass Angehörige der Mittelschicht zunächst weniger Geld für die Umsetzung ihrer Pläne zur persönlichen oder familiären Entwicklung sowie für Freizeit und Unterhaltung ausgeben, während ihr Armutsrisiko steigt. Die ärmeren Gesellschaftsschichten und besonders gefährdete Familien hingegen setzen gleich bei den grundlegende Ausgaben an und verringern etwa den zum Luxus gewordenen Konsum roten Fleischs. Die durchschnittliche dreiköpfige iranische Familie aß 2021 ersatzlos 35 Prozent weniger Fleisch als noch 2011, mit der Konsequenz einer geringeren Protein- und Kalorienaufnahme. Insgesamt nahm die Hälfte der iranischen Bevölkerung 2022 weniger Kalorien am Tag auf, als empfohlen wird. 07  
 
        Ethnoreligiöse Minderheiten wie etwa einige Baluch-Familien an der pakistanischen Grenze geben an, dass sie in Reaktion auf die steigenden Nahrungsmittelpreise ihre Ausgaben für Bildung und Gesundheitsversorgung kürzen mussten. Obwohl ärmere Familien es gewohnt sind, Abstriche machen zu müssen, haben die Inflation und insbesondere die steigenden Nahrungsmittelpreise für sie schwere Folgen: „Wo wir bisher Brot und Käse zum Frühstück hatten, lassen wir jetzt den Käse weg.“ Kinder sind von Mangelernährung und Gewichtsverlust betroffen, und der Hunger wirkt sich auf Entscheidungen der Familien aus, die andere Lebensbereiche betreffen: „Unsere Kinder können ohne einen warmen Mantel oder Schuhe zurechtkommen, sie können leben, ohne eine Schule zu besuchen oder Bücher zu haben, aber sie werden nicht überleben, wenn sie nichts zu essen haben.“ 08  
 
        STAATLICH GELENKTE DISKURSVERSCHIEBUNG
 
        Ähnlich wie der Iran-Irak-Krieg von 1980 bis 1988 oder regionale Spannungen und Konflikte den iranischen Staat der Post-Revolutionsära prägten und zur Bildung einer Sicherheitsdoktrin beitrugen, die den Schwerpunkt auf die eigenen Fähigkeiten legte, haben die internationalen Sanktionen die Wirtschaftsdoktrin des Landes verändert. Der erzwungene Ausschluss vom Weltmarkt sowie der Verlust von Einnahmen aus dem Ölexport haben Iran zu einer neuen Agenda bewogen, die sich auf die inländische Produktion, ein BIP ohne den Ölsektor und die Schaffung von Arbeitsplätzen konzentriert. Ziel ist es, in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen trotz aller Einschränkungen Widerstand zu leisten und zu überleben. In diesem Zusammenhang entstand das Konzept der „Widerstandswirtschaft“.
 
        Im Rahmen eines Top-Down-Prozesses betonte der Oberste Führer Ali Chamenei, wie wichtig es sei, angesichts des Drucks von außen einen Diskurs zu schaffen. Dieser sei wie „die Luft, die jeder atmet, unabhängig davon, ob man es weiß oder nicht oder ob man es will oder nicht“. Auch einige Akademiker und Politiker teilen diese Haltung und versuchen, Sanktionen mit jenen historischen Kräften in Verbindung zu bringen, die zur Marginalisierung der postkolonialen Nationen, des Globalen Südens und der schiitischen Bevölkerungsgruppen geführt haben. 09  Wirtschaftspläne und -maßnahmen sollten diesem Widerstandsnarrativ folgen, um ein Gegengewicht zu den Sanktionen und den damit verbundenen Entbehrungen herzustellen.
 
        Am 7. September 2010 bekräftigte Chamenei bei einem Treffen mit führenden iranischen Unternehmern: „Heute sind wir mit einer globalen Macht konfrontiert, einem Feind, der mit wirtschaftlichem Druck und Sanktionen die Herrschaft des Satans über unser Land erzwingen will.“ Er deutete an, dass der Westen das iranische Atomprogramm und die Menschenrechtslage nur als Vorwand nutze, um den Iran zu unterdrücken. Wer glaube, „dass unsere Probleme gelöst werden, wenn wir unser Atomprogramm mit ihnen absprechen, liegt völlig falsch“. Die Sanktionen würden nur dazu dienen, die iranische Bevölkerung zu schwächen und sie glauben zu lassen, sie stehe aufgrund ihrer Regierung unter Druck. Das Hauptziel der Sanktionen liege darin, „einen Keil zwischen Volk und Staat zu treiben“. Doch die sanktionierenden Staaten hätten sich verkalkuliert, denn „Iran wird ihre Bemühungen vereiteln und die Sanktionen umgehen oder brechen“. Allerdings sei, um in der Not zu bestehen, „eine echte Widerstandswirtschaft“ erforderlich. 10  
 
        An der Agenda eines jeden Jahres, die Chamenei jeweils während seiner traditionellen Rede am ersten Tag des iranischen Kalenders verkündet, lässt sich ein eindeutiger Wandel von einem eher ideellen Fokus zu einem säkularen wirtschaftlichen Ansatz beobachten: Während die Jahre vor 2010 mit Bezeichnungen wie „Jahr des Imam Khomeini“, „Jahr des Imam Ali“ oder „Imam Hosseins Ehre und Stolz“ versehen wurden, erhielten die Jahre nach 2010 Titel wie „Wirtschaftlicher Dschihad“, „Nationale Produktion: Unterstützung iranischer Arbeit und iranischen Kapitals“, „Widerstandswirtschaft: Plan und Aktion“, „Widerstandswirtschaft: Produktion und Beschäftigung“, „Inflationskontrolle, Produktionswachstum“, „Produktionssteigerung“ und „Produktionssteigerung mit Beteiligung des Volkes“.
 
        2013 veröffentlichte das Büro des Obersten Führers einen Zwanzigjahresplan, der den Fahrplan der Widerstandswirtschaft darlegte. Darin wird betont, dass die Widerstandswirtschaft eine dschihadistische Herangehensweise erfordere, um eine heimische, innovative, wissensbasierte, erdölunabhängige und auf Gerechtigkeit im Sinne von Umverteilung basierende Wirtschaft aufzubauen. 
 
        Die tatsächlichen Auswirkungen einer solchen gezielten Diskursverschiebung sind nicht so leicht zu bemessen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die neuen Bezeichnungen allein noch keine politischen Veränderungen bringen. Vielmehr handelt es sich um einen konzeptionellen Rahmen, der den politischen Entscheidungsträgern als Leitfaden dienen soll. Die Auswirkungen dieser neuen Leitprinzipien werden in den kommenden Jahren zu beobachten sein. Im Hinblick auf eine heimische wissensbasierte Wirtschaft ist die Regierung bereits dazu übergegangen, forschungsbasierte Start-ups und Unternehmen zu fördern. Zwischen 2021 und 2024 ist der Zufluss staatlicher Mittel an wissensbasierte Unternehmen um etwa 1200 Prozent gestiegen, die Zahl der aktiven Unternehmen hat sich fast verdoppelt, und ihre Exporteinnahmen verzeichnen einen Zuwachs von 900 Prozent. 11  Wichtigster Handelspartner Irans ist China, die US-Sanktionen werden aber auch durch Exporte über die Landgrenzen in die Nachbarstaaten Irak, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Afghanistan, Pakistan und Indien umgangen. 12  Ferner verfolgt die Regierung zur Unterstützung der heimischen Produktion und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Industrie eine aggressive Politik der Importsubstitution durch Einfuhrverbote und -zölle für das verarbeitende Gewerbe, etwa die Automobil- und Haushaltsgeräteproduktion. 13  
 
        Darüber hinaus bemüht sich die Regierung, die Abhängigkeit von der Ölförderung zu reduzieren und ihre Einnahmequellen zu diversifizieren. 14  So ist etwa der Anteil der Steuereinnahmen am Haushalt seit 2010 kontinuierlich gestiegen. Im iranischen Kalenderjahr 1394 (März 2015 bis März 2016) stieg er um 30 Prozent, im Jahr 1400 (März 2021 bis März 2022) um 112 Prozent, und im kommenden Jahr wird er voraussichtlich um weitere 39 Prozent wachsen. Mit anderen Worten: Im Gegensatz zu anderen umverteilenden Rentierstaaten, die nicht auf eine Besteuerung angewiesen sind, nutzt die iranische Regierung die Erhebung von Steuern, um entgangene andere Einnahmen auszugleichen. 15  Eigentlich sollte eine Besteuerung auch der Umverteilung dienen, allerdings ist diese auf Gerechtigkeit zielende Komponente der „Widerstandswirtschaft“ noch nicht umgesetzt worden: Tatsächlich hat die Ungleichheit zwischen den Regionen und sozioökonomischen Gruppen sogar zugenommen. Anders ausgedrückt: Die Sanktionen stören die staatlichen Umverteilungsmechanismen und lassen dem Staat keine andere Wahl, als die Sozialausgaben zu kürzen und der Bevölkerung Einnahmen zu entziehen. 
 
        VERÄNDERTE ERWARTUNGEN AN DEN STAAT
 
        Vor 2010 basierte das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft auf einer eher ideellen Legitimation. Die Einnahmen aus der Ölförderung reichten aus, um die breite Bevölkerung zu versorgen, Forderungen nach staatlicher Rechenschaftspflicht und einer Volksvertretung konnten ignoriert oder unterdrückt werden. Die Einnahmeverluste durch die Sanktionen und die daraus resultierenden Verteilungskrisen führten jedoch dazu, dass der Staat mit Legitimitätsproblemen zu kämpfen hat. Es gab zwar schon seit der Revolution Forderungen nach zusätzlichen staatlichen Leistungen, die etwa nach dem Iran-Irak-Krieg besonders laut wurden, 16  doch gleichzeitig wuchs die iranische Wirtschaft stetig. Das änderte sich erst 2010, als das Land erstmals seit fast zwanzig Jahren in eine schwere Wirtschaftskrise geriet.
 
        Der Wohlstandsverlust macht sich nun auch in der breiten Bevölkerung bemerkbar und hat die Erwartungen an den Staat steigen lassen und so für zusätzlichen Druck von unten gesorgt. 17  Die veränderte gesellschaftliche Erwartungshaltung, die sich nun auf die Wirtschaft konzentriert, lässt sich fast überall im iranischen Alltag beobachten, auch auf verschiedenen Medienplattformen. In der 58. Folge des beliebten persischen Podcasts „Radio Marz“ erklärt etwa Bahar, eine Aktivistin aus einer konservativen Familie in einer kleinen Stadt, in der mehrheitlich Sunniten leben, nach den Protesten der Bewegung „Frau Leben Freiheit“: „Mein Vater ist ein konservativer Mann, doch es ist ihm egal, ob sich der Staat um unsere religiösen Angelegenheiten kümmert oder nicht. Er glaubt, er kann seine Familie selbst schützen und an seinen Werten festhalten. Aber er erwartet, dass der Staat für unser Wohlergehen sorgt.“ 18  Bahars Familie hat sich nicht von Religion oder Tradition abgewandt, doch ihr Verhältnis zum Staat konzentriert sich auf den Anspruch, dass der Staat ihren Lebensunterhalt garantiert und etwas gegen die zunehmenden wirtschaftlichen Probleme unternimmt. Im Rahmen der Widerstandsökonomie wurden diese Forderungen wahlweise unterdrückt oder aufgegriffen – ohne, dass sich innen- oder außenpolitisch etwas Wesentliches verändert hätte. Zwar hat das Land bisher Schocks und Krisen überstanden, aber inwieweit und wie lange es dem steigenden Druck noch standhalten wird, muss sich zeigen.
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        SOZIALE KONTROLLE, NORMEN UND SANKTIONEN
 
        Eine soziologische Perspektive
 
         Birgit Menzel 
 
        „Soziale Kontrolle bezieht sich auf die Bemühungen einer Gruppe oder einer Gesellschaft, das Verhalten ihrer Mitglieder auf Konformität mit etablierten Normen auszurichten.“ 01  Mit diesem Satz leitet Fritz Sack im „Lehrbuch der Soziologie“ seine Erläuterung des Begriffs ein und bringt damit auch die Relevanz zum Ausdruck, die soziale Kontrolle für soziale Gefüge hat: Soziale Kontrolle soll dafür sorgen, dass die Mitglieder einer Gruppe, einer Organisation oder einer Gesellschaft sich an die jeweils geltenden Regeln halten. Sie leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der sozialen Gefüge, denn Interaktion, gemeinsames Handeln, setzt Regelmäßigkeit und Erwartbarkeit voraus. Jedes soziale Gefüge entwickelt und etabliert Normen: Verhaltensregeln, die die Mitglieder befolgen soll(t)en. Normen und soziale Kontrolle sind also unmittelbar miteinander verknüpft. Zudem weisen beide Begriffe einen direkten Zusammenhang mit der Entstehung und dem Erhalt sozialer Gefüge auf, infolgedessen haben sie die Soziologie von Beginn an geprägt. 02  
 
        BEGRIFF UND GEGENSTAND DER SOZIOLOGIE
 
        Als Urheber des Begriffs „soziale Kontrolle“ gilt Edward Ross, der sein 1901 erschienenes Buch „Social Control. A Survey of the Foundations of Order“ betitelte und damit die gesellschaftliche Relevanz sozialer Kontrolle hervorhob. Zunächst wurde der Begriff vor allem in der US-amerikanischen Soziologie weiterentwickelt. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisteten Robert E. Park und Ernest W. Burgess, die alle Prozesse als soziale Kontrolle definierten, „mit deren Hilfe Individuen zur Kooperation in dem dauerhaft bestehenden Kollektiv, das wir Gesellschaft nennen, veranlasst werden“. 03  Park und Burgess legten jedoch auch den Grundstein für eine langjährige und bis heute andauernde Auseinandersetzung, indem sie drei Typen sozialer Kontrolle identifizierten: elementare soziale Kontrolle (Zeremonien), kommunikative Kontrolle (öffentliche Meinung) und institutionelle Kontrolle (Gesetze und Gerichtsbarkeit). 04  Kritisiert wurde die Typologie Parks und Burgess’ insbesondere wegen der nahezu unbegrenzten Ausweitung des Begriffs „soziale Kontrolle“, die ihn für analytische Zwecke untauglich mache. Eine bis heute einflussreiche Eingrenzung legten Mitte der 1960er Jahre Alexander L. Clark und Jack P. Gibbs vor: Nicht alles, was „auf irgendeine Weise zur sozialen Ordnung beitragen“ könne, sei soziale Kontrolle, sondern nur das, was auf als abweichend definiertes Verhalten oder auf die Vorwegnahme abweichenden Verhaltens reagiere. Dazu gehöre „sowohl Überanpassung an wie Verletzung von Normen“. 05  
 
        Mit dieser Festlegung wird der unmittelbare Zusammenhang zwischen Normen und sozialer Kontrolle deutlich, ziehen doch Normen die Grenze zwischen „Normalität“ beziehungsweise „Normkonformität“ und „Abweichung“. Unterschieden wird dabei nach dem Grad der Verbindlichkeit, mit dem eine Norm gilt, der wiederum an der Härte oder Schärfe deutlich wird, mit der Normverstöße sanktioniert werden:
 
         
          	Verstöße gegen Kann-Normen, etwa Bräuche und Gewohnheiten, werden allenfalls schwach sanktioniert, auf sie wird beispielsweise mit Missbilligung durch das soziale Umfeld reagiert.
 
          	Auf Verstöße gegen Soll-Normen wie sittliche Gebote folgen schärfere Sanktionen, die bis zum völligen Abbruch sämtlicher Beziehungen und zum Ausschluss aus dem sozialen Gefüge führen können. In der Soziologie wird das auch als „sozialer Tod“ bezeichnet. 06  
 
          	Verstöße gegen Muss-Normen, beispielsweise Gesetze, werden in einem festgelegten Verfahren und mit rechtlich festgeschriebenen Strafen sanktioniert.
 
        
 
        Die Auflistung weist auf eine weitere begriffliche Unterscheidung hin: die zwischen informeller und formeller sozialer Kontrolle. Als formelle Kontrolle gilt die Kontrolle durch zumeist staatliche Instanzen wie Polizei, Justiz oder Jugendämter, während informelle Kontrolle durch Personen oder Gruppen aus dem sozialen Umfeld ausgeübt wird, also beispielsweise durch die Familie, die Nachbarschaft, den Freundeskreis oder Kolleg*innen. Allerdings unterscheiden sich formelle und informelle Kontrolle im Hinblick auf ihre Durchsetzungsmacht. Während die staatlichen Instanzen weitreichende Sanktionen verhängen und damit Teilhabechancen entziehen können – etwa durch Haft- oder Geldstrafen –, 07  haben informelle Kontrollinstanzen nur bedingt Mittel zur Verfügung, mit denen sie die Durchsetzung des geltenden Ordnungsverständnisses erzwingen können. 08  
 
        Unabhängig von der Unterscheidung zwischen formeller und informeller Kontrolle haben beide Varianten etwas gemeinsam: Sie richten sich von außen an das kontrollierte Individuum. Norbert Elias zufolge bildet dagegen die (zunehmende) Selbstkontrolle eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung der Zivilisation. 09  Soziale Kontrolle werde „zunächst durch gesellschaftliche Fremdzwänge gewährleistet, die später durch ansozialisierte Selbstzwänge ersetzt werden. Intrinsische, normgeleitete Motivationen ersetzen extrinsische, sanktionsorientierte Motivationen.“ 10  Heinrich Popitz spricht davon, dass „Sollansprüche (…) aus einer Zumutung von außen zu einer ‚Selbstverständlichkeit von innen‘ werden“ können. 11  Zu unterscheiden ist also zwischen Fremdkontrolle und Selbstkontrolle (Tabelle), wobei Letztere als Folge der Verinnerlichung sozialer Normen und somit als Ergebnis gelungener Sozialisation gilt. 12  
 
         
            Tabelle: Selbst- und Fremdkontrolle
 
                 
                	 
                  SELBSTKONTROLLE
 
                  (INTERNALE SOZIALE KONTROLLE)
  
                	 
                  FREMDKONTROLLE
 
                  (EXTERNALE SOZIALE KONTROLLE)
  
  
                	 
                   Grad der Internalisiertheit, der Akzeptanz bzw. der intrinsischen Wirksamkeit von Normen: 
 
                   Ausmaß, in dem konformes Verhalten voraussichtlich oder tatsächlich intrinsisch belohnend (nützlich) und abweichendes Verhalten intrinsisch bestrafend (kostspielig) ist
  
                	 
                   Grad der Institutionalisiertheit von Sanktionen bzw. der extrinsischen Wirksamkeit von Normen:  
 
                   Ausmaß, in dem andere auf abweichendes bzw. konformes Verhalten voraussichtlich oder tatsächlich reagieren (Wahrscheinlichkeit und Nettonutzen sozialer Reaktionen)
  
  
                	 
                   gutes Gewissen (innere Ruhe, Stolz):
 
                  positives Selbstwertgefühl, das aus der Befolgung internalisierter Normen resultiert (moralischer Nutzen)
  
                	 
                   positive Sanktion (Lob, Belohnung):
 
                  voraussichtlicher oder tatsächlicher Nutzen, der aus der sozialen Reaktion auf konformes Verhalten entsteht
  
  
                	 
                   schlechtes Gewissen (Scham, Schuld):
 
                  negatives Selbstwertgefühl, das aus der Nichtbefolgung internalisierter Normen resultiert (moralische Kosten)
  
                	 
                   negative Sanktion (Tadel, Bestrafung):
 
                  voraussichtliche oder tatsächliche Kosten, die aus der sozialen Reaktion auf abweichendes Verhalten entstehen
  
  
          
 
            Quelle: Siegfried Lamnek/Ralf Ottermann, Tatort Familie. Häusliche Gewalt im gesellschaftlichen Kontext, Opladen 2004, S. 62. 
 
        
 
        ROLLE VON SANKTIONEN
 
        Fremdkontrolle lebt von Sanktionen, das gilt für die formelle wie für die informelle soziale Kontrolle. Während in den Rechtswissenschaften der Sanktionsbegriff negativ belegt ist, eine Sanktion also gleichgesetzt wird mit einer Strafe, kennt die Soziologie zumindest der Terminologie nach auch positive Sanktionen, die dem Individuum für normgerechtes Verhalten Vorteile verschaffen. Beide Arten der Sanktionierung setzen ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen Kontrollierenden und Kontrollierten voraus, auf dem die Durchsetzbarkeit der Sanktionierung beruht: Die Kontrollierenden müssen „Mittel haben, um dem Normbrecher Nachteile zufügen zu können, oder wenigstens ihren Besitz vortäuschen können, um die Nachteile androhen zu können“. 13  
 
        Die Vorstellung von positiven Sanktionen lässt sich allenfalls bedingt mit der Feststellung in Einklang bringen, dass soziale Kontrolle eine Reaktion auf tatsächliches oder erwartetes abweichendes Verhalten ist. Insofern stehen auch aus soziologischer Perspektive negative Sanktionen, insbesondere Strafen, im Zentrum der Beschäftigung mit sozialer Kontrolle. Strafen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die bestraften Personen degradieren und ihre sozialen Teilhabechancen verringern. 14  Dass auch Prävention – also Versuche, Abweichungen von Normalitätsstandards, die das Funktionieren des Individuums in der und für die Gesellschaft beeinträchtigen, möglichst frühzeitig zu unterbinden – einen in diesem Sinne strafenden Charakter entfalten kann, zeigt ein Blick auf entsprechende Maßnahmen aus dem Gesundheitsbereich. Dort wurden vielfältige Vorsorgeuntersuchungen implementiert mit dem Ziel, zukünftigen Einschränkungen oder Erkrankungen – und damit auch Kosten – vorzubeugen. Die Nicht-Inanspruchnahme mancher angebotenen Vorsorgeuntersuchung wird sanktioniert: So bekommt, wer nicht nachweisbar jährlich bei der zahnärztlichen Untersuchung war, seit 2005 nur noch den Regelsatz in Höhe von 50 Prozent der entstandenen Kosten für Zahnersatz von der Krankenkasse erstattet. Abhängig von der Höhe des Einkommens und/oder Vermögens kann diese Entscheidung des Gesetzgebers Teilhabechancen verringern, gegebenenfalls auch Betroffene sozial degradieren, wenn etwa der Zahnersatz nicht finanziert werden kann. Insgesamt kommt die Maßnahme damit einer Bestrafung im oben definierten Sinn ziemlich nahe.
 
        Manche Regelungen verbinden Gesundheitsprävention auch unmittelbar mit staatlicher Kontrolle im engeren Sinn. In Nordrhein-Westfalen etwa schreibt die Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen seit 2008 vor, dass die Daten von Kindern, die nicht an den Früherkennungsuntersuchungen teilgenommen haben, an die „zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe“ übermittelt werden. Ähnliche Regelungen, die Gesundheitsprävention unmittelbar in staatliche Kontrolle überführen, finden sich in vielen anderen Bundesländern. Ziel ihrer Einführung war es, vor allem Kinder „vor Gefahren, Gewalt und Missbrauch“ zu schützen, dabei richtete man sich insbesondere auf die als Risikogruppen identifizierten Kinder mit „Migrationshintergrund“ und „niedrigem Sozialstatus“. 15  
 
        SELEKTIVITÄT FORMELLER SOZIALER KONTROLLE
 
        Die Tatsache, dass hier sogenannte Risikogruppen identifiziert und zum Objekt von Kontrolle werden, verweist darauf, dass die Einhaltung gesellschaftlicher Normen nicht umfassend, sondern immer selektiv kontrolliert wird. Diese Selektivität ist, so Heinrich Popitz, zunächst einmal grundsätzlich notwendig. 16  Keine Gesellschaft könne alle Normabweichungen kontrollieren, sie würde sich selbst destabilisieren, sei „unmöglich“. Popitz begründet diese Feststellung mit folgenden Argumenten:
 
        Vollständige Verhaltenstransparenz sei nicht durchsetzbar, sie träfe auf Widerstand. Popitz unterscheidet zwischen „subjektiven“ und „objektiven Sperren“. Als objektive Sperren sieht er die Grenzen des organisatorisch und technisch Machbaren. Die subjektiven Sperren ergeben sich aus den Autonomieforderungen des modernen Individuums, das sich gegen eine umfassende Verhaltenskontrolle wehre. Eine unbegrenzte Verhaltenstransparenz würde jegliches soziale Vertrauen beschädigen und damit die sozialen Gefüge zerstören. Eine (gewisse) Selektivität der sozialen Kontrolle ist insofern funktional für den Erhalt der sozialen Systeme.
 
        Vollständige Verhaltenstransparenz würde auch das Normensystem beschädigen. Zum einen würde die Kontrolle und damit das Aufdecken jeder Normabweichung die Geltung der jeweiligen Norm zerstören: „Kein System sozialer Normen könnte einer perfekten Verhaltenstransparenz ausgesetzt werden, ohne sich zu Tode zu blamieren.“ 17  Zum anderen würde eine Gesellschaft, in der Normabweichungen grundsätzlich wahrgenommen und sanktioniert werden, statisch. Jede Gesellschaft braucht ein gewisses Maß an Normabweichungen zur Weiterentwicklung. 18  Nur wenn diese übersehen werden können, kann sich Neues entwickeln, das dann möglicherweise irgendwann zur neuen Norm wird. Eine (gewisse) Selektivität der sozialen Kontrolle ist insofern funktional für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Normensystems.
 
        Schließlich würde, so Popitz’ drittes Argument, vollständige Verhaltenstransparenz auch das Sanktionierungssystem zerstören. Zum einen wirkten auch hier Grenzen des organisatorisch Machbaren, das Sanktionierungssystem würde, wenn jede Normabweichung kontrolliert und sanktioniert werden müsste, wegen Arbeitsüberlastung „sanktionsmüde“, es könnte sogar zusammenbrechen. Zum zweiten, und das ist das weiterreichende Argument, würde Strafe ihre beeindruckende Wirkung verlieren: „Wenn auch der Nachbar zur Rechten und zur Linken bestraft wird, verliert die Strafe ihr moralisches Gewicht. Etwas, das beinahe jedem reihum passiert, gilt nicht mehr als diskriminierend.“ 19  Eine (gewisse) Selektivität der sozialen Kontrolle ist insofern funktional für den Erhalt des Sanktionierungssystems.
 
        Soziale Kontrolle von Normabweichungen, Sanktionen im weiteren und Strafen im engeren Sinne hängen also aus guten Gründen allenfalls mittelbar zusammen, 20  soziale Kontrolle muss selektiv sein. Ein Blick in die Praxis der im weiteren Sinn formellen sozialen Kontrolle zeigt allerdings, dass deren Selektivität den (fast) immer gleichen Merkmalen folgt. Die Begründung der Regelung zur U-Untersuchung-Teilnahmedaten-Verordnung ist nur ein Beispiel von vielen, die zeigen, dass soziale Kontrolle zu großen Teilen sozial selektiv ist. Als besonders relevant erweisen sich dabei zwei Arten von Personenmerkmalen: erstens solche, die dazu führen, dass Menschen als „fremd“ wahrgenommen werden können – etwa der „Migrationshintergrund“. So erhöht die Zugehörigkeit zu einer als „fremd“ wahrgenommenen Personengruppe die Anzeigebereitschaft der Opfer und Zeug*innen von Straftaten deutlich. 21  Zweitens sind Angehörige unterer sozialer Schichten einem vergleichsweise höheren Sanktionierungsrisiko ausgesetzt. 22  
 
        Deutlich wird in der Tabelle auch, dass Selbst- und Fremdkontrolle die Annahme eines rational abwägenden Individuums zugrunde liegt, das etwaige Kosten und den Nutzen seiner Handlungsentscheidungen bewusst kalkuliert. Auf Normverstöße, die aus spontanen Affekten resultieren, lassen sich die Unterscheidungen nicht anwenden. Zudem ist der Grundgedanke, dass die gesellschaftlichen Fremdzwänge im Zuge der Sozialisation durch Selbstzwänge ersetzt werden, nur so lange unproblematisch, wie man von der Existenz eines weitgehend widerspruchsfreien Normensystems ausgeht.
 
        Diese Widerspruchsfreiheit ist in einer modernen pluralistischen Gesellschaft nicht gegeben, die von einer „Vielfalt unterschiedlicher, zum Teil gegensätzlicher Weltanschauungen, Werte, Interessen, Lebensstile und Verhaltensweisen“ 23  sowie einer Ausdifferenzierung in autonome Subsysteme – Erziehungs-, Bildungs-, Wirtschafts-, politisches System und so weiter – und Sozialschichten geprägt ist. Für die Gesellschaftsmitglieder entstehen in dieser modernisierungstheoretischen Perspektive aus der Tatsache, dass sie nie nur einem, sondern immer einer ganzen Reihe von Subsystemen angehören, individuelle Freiheiten, weil niemand mehr das Handeln des Individuums in seiner Gänze überblicken kann. Anders als in traditionellen Gesellschaften, in denen das Ausmaß sozialer Kontrolle durch das soziale Umfeld hoch, weil umfassend, war, kann sich das Individuum in der modernen Gesellschaft der umfassenden Kontrolle entziehen, was individuelle Spielräume im Hinblick auf die Lebensgestaltung eröffnet. Zudem kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass alle Mitglieder der Gesellschaft im Laufe der Sozialisation die gleichen Wert- und Normorientierungen erwerben, weil unterschiedliche Sozialisationsverläufe möglich werden.
 
        Um trotzdem soziale Stabilität herzustellen und damit den Erhalt der Gesellschaft zu sichern, sollen zum Beispiel das Erziehungs-, Bildungs- und das Rechtssystem für eine Angleichung der Wert- und Handlungsorientierungen sorgen. Dem Rechtssystem wird dabei eine besondere Bedeutung zugeschrieben: „Die Beziehungen der Bürger werden in modernen Gesellschaften durch allgemein gültige Normen, durch Vertrag und Recht, geregelt.“ 24  Jenseits aller Kritik, mit der die Modernisierungstheorie konfrontiert ist, liefert sie eine Erklärung dafür, warum staatliche Kontrollinstanzen mit einer großen Macht zur Sanktionierung und damit zur Durchsetzung des geltenden Normverständnisses ausgestattet werden: Sie dient aus einer solchen Perspektive zum einen dem Schutz der Individuen, indem Konflikte institutionalisiert geregelt und nicht mit Willkür oder Gewalt beendet werden, zum anderen dient sie dem Erhalt der geltenden gesellschaftlichen Ordnung – um es mit Edward Ross’ Buchtitel zu sagen: Sie sichert das „Fundament der Ordnung“. 25  
 
        TECHNISIERUNG UND DIGITALISIERUNG
 
        Angesichts der grundlegenden Bedeutung sozialer Kontrolle sind soziale, politische, wirtschaftliche und technische Entwicklungen immer auch mit Veränderungen der Mechanismen sozialer Kontrolle verwoben. Kritisch beobachtet werden Kontrollmechanismen und ihre Veränderungen im Hinblick auf mit ihnen verbundene Folgen für individuelle Freiheiten, aber auch für die Verfasstheit der Gesellschaft insgesamt. So gilt die sich ab den 1970er Jahren ausbreitende Videoüberwachung des öffentlichen Raums als ein Beispiel für Überwachungstechniken, die dazu führen, dass Kontrolle für die Kontrollierten gleichzeitig sichtbar und unsichtbar wird: Die Kamera ist immer da, ob aber jemand das von der Kamera übertragene Bild wahrnimmt, ob sie gerade beobachtet werden, ist für die Kontrollierten nicht zu erkennen. Vergleichbar ist diese Situation mit jener der Gefangenen in einem Gefängnis, das nach dem Modell des Panoptikons gebaut ist: Im ständigen Bewusstsein der Tatsache, dass jemand sie sehen könnte, passen die Individuen ihr Verhalten an die Normen an, sie disziplinieren sich selbst. In Anlehnung an Michel Foucault wird eine Gesellschaft, die nach Überwachungsprinzipien funktioniert, als „Disziplinargesellschaft“ bezeichnet. 26  Im Unterschied zur Annahme der Internalisierung von Normen im Zuge der Sozialisation steht hinter der Selbstdisziplinierung in der Disziplinargesellschaft die Sanktionsdrohung einer mächtigen Instanz. Zentraler (wenn auch nicht einziger) Bezugspunkt bleibt damit die formelle Sozialkontrolle.
 
        Betrachtet man aktuellere Entwicklungen, so zeigt sich, dass die digitale Transformation soziale Kontrolle tiefgreifender beeinflusst, als es die beispielhaft genannten Überwachungstechniken getan haben. Für den Bereich der formellen sozialen Kontrolle sei hier nur verwiesen auf die Diskussion über das sogenannte Predictive Policing oder über Software, die Aussagen trifft über Rückfallwahrscheinlichkeiten von Straftäter*innen, um Richter*innen bei der Entscheidung über eine Strafaussetzung zur Bewährung zu unterstützen. Da diese Anwendungen auf Datensammlungen aus der Vergangenheit zurückgreifen, reproduzieren sie vorhandene Vorurteile – der frühere Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Peter Schaar spricht von „algorithmischer Diskriminierung“ 27  –, verstärken damit den dargestellten Bias der formellen sozialen Kontrolle 28  und tragen so gegebenenfalls auch zur Legitimation und Verstärkung vorhandener sozialer Ungleichheit bei.
 
        Bei aller politischen Kritikwürdigkeit sind diese Entwicklungen letztlich „nur“ eine Fortsetzung dessen, was auch vor der Nutzung digitaler Prognosesoftware formelle soziale Kontrolle gekennzeichnet hat: an sozialen Merkmalen orientierte Selektivität. Sie formen soziale Kontrolle nicht entscheidend neu. Andere Entwicklungen haben jedoch durchaus das Potenzial, soziale Kontrolle grundlegend zu verändern. So wirken Fitness-Tracker, die spielerische Belohnungselemente wie die Vergabe von Punkten oder das Erreichen neuer Levels und Feedbackfunktionen beinhalten, als Autorität, 29  wobei für die Nutzer*innen unklar bleibt, auf welche Basis sich die Autorität beruft, die die einzuhaltende Norm setzt und ihre Einhaltung kontrolliert. Trotzdem ist sie – obwohl keine staatliche Instanz – durchsetzungsmächtig, insbesondere dann, wenn die eigenen Fitness-Daten über Online-Plattformen mit anderen geteilt werden. Dadurch werden die Übergänge zwischen Selbst- und Fremdkontrolle fließend, es entsteht ein „digitales Geflecht aus technischer Kontrolle, Selbstkontrolle und sozialer Kontrolle“. 30  
 
        War die Nachverfolgung des Aufenthaltsorts lange staatlichen Kontrollinstanzen vorbehalten, zum Beispiel im Rahmen von Observation oder mit einer elektronischen Fußfessel, werden GPS-Tracking-Funktionen von Smartphone-Apps oder Wearables heute auch privat genutzt: Eltern überwachen damit den Aufenthaltsort ihrer Kinder, Paare teilen in Echtzeit ihren Standort, Familienmitglieder kontrollieren den Aufenthaltsort demenzkranker Angehöriger. Wie und zu welchem Zweck solche Anwendungen genutzt werden, variiert. 31  Unabhängig davon bedeuten sie aber eine Veränderung der Kontrollpraktiken und ermöglichen auch Akteur*innen informeller Kontrolle Einblicke in das Verhalten der Kontrollierten, die ohne die Technologien nicht möglich wären. Für die Kontrollierten gilt, dass sie sich gegenüber dieser Kontrolle kaum behaupten können, entweder, weil sie machtunterworfen sind und sich der Aufforderung zur Standortteilung fügen müssen, etwa jüngere Kinder, oder aber, weil sie sich moralischem Druck nicht entziehen können („Was ist denn dabei, Du hast doch nichts zu verbergen – oder?“).
 
        Strafen durchzusetzen, ist zwar formal betrachtet nach wie vor der staatlichen Kontrolle vorbehalten. Mit der Ausbreitung digitaler und insbesondere sozialer Medien gewinnt aber eine Variante informeller Kontrolle an Macht: Das sogenannte Public Shaming kann Betroffene nachhaltig degradieren und ihre Teilhabechancen deutlich reduzieren, wenn sie öffentlich zur Persona non grata erklärt werden oder infolge der Bloßstellung ihren Arbeitsplatz verlieren. Zu beobachten ist zudem eine Ausbreitung des Vigilantismus, in dem digital organisierte Bürgerwehren mithilfe von Meldeportalen (vermeintlich) Normabweichende jenseits des staatlichen Gewaltmonopols verfolgen. Dabei muss es sich nicht um Verstöße gegen Rechtsnormen handeln, sondern verfolgt werden auch Verstöße gegen moralische Normen, die von den Betreibenden der Plattformen und den Nutzer*innen für sanktionswürdig erachtet werden. Daniel Trottier, Qian Huang und Rashid Gabdulhakow bezeichnen solche Phänomene als „stay-at-home vigilantism“ und sprechen vom „Court of Public Opinion“, in dem die „Abweichenden“ verurteilt und sanktioniert werden. 32  
 
        Das zuletzt genannte Beispiel verweist auf eine weitreichende Veränderung sozialer Kontrolle: Verfügten in der modernen Gesellschaft bislang nur die staatlichen Instanzen, also die formelle Kontrolle, über starke Mittel zur Erzwingung des geltenden Ordnungsverständnisses, finden sich solche Mittel nun auch (wieder) aufseiten der informellen Kontrolle. Doch im Gegensatz zur traditionellen Gesellschaft ist das kontrollierende soziale Umfeld nicht mehr auf den Lebensraum beschränkt, beruht die „Verflechtung der Menschen (…) nicht darauf, dass sie in einem gemeinsamen geografischen Raum leben“. 33  Geht eine öffentliche Diskreditierung viral, erreicht sie sehr viel mehr Menschen als eine gerichtliche Verurteilung (von prominenten Ausnahmen vielleicht abgesehen), zudem ist sie kaum noch aus der Welt zu bekommen. Die „kommunikative Kontrolle“ 34  kehrt damit in einem neuen Gewand und durch die neuen Technologien mit mehr Macht ausgestattet zurück.
 
        Gilles Deleuze hat den Begriff der „Kontrollgesellschaft“ 35  geprägt für Gesellschaften, in denen die Individuen durch ein „allgegenwärtiges Netzwerk verschiedener Technologien und Gelegenheiten“ 36  kontrolliert werden. Er entwirft damit die Dystopie einer von den Interessen eines fortentwickelten Kapitalismus geprägten Herrschaftsform, deren Ziel die Anpassung der Menschen an die Regeln des Konsums ist und der nicht zu entkommen ist. Das Beispiel der Fitness-Tracker ließe sich hier noch einordnen, aber bei der privaten Nutzung des GPS-Trackings ebenso wie beim Public Shaming verfolgen die Kontrollierenden gegebenenfalls ganz andere Kontrollzwecke. Insofern ist Nils Zurawski zu folgen, wenn er schreibt, dass das Modell der Kontrollgesellschaft – ebenso wie das der Disziplinargesellschaft – ausgeht von „einer asymmetrischen Beziehung, meist zwischen einem herrschenden Staat und einer beherrschten Bevölkerung oder einer kapitalistischen Großunternehmenskrake und den nahezu ohnmächtigen Konsument:innen“, 37  hinter der Unterschiede zwischen konkreten Varianten sozialer Kontrolle und ihrer jeweiligen Zwecke verschwinden. Diese konkreten Varianten einschließlich ihrer unterschiedlichen Zwecke und der Handlungsmotive sowohl der Kontrollierenden als auch derjenigen, die kontrolliert werden und sich gegebenenfalls sogar wissentlich kontrollieren lassen, wären zu untersuchen, um die Zusammenhänge zwischen sozialer Kontrolle und Digitalisierung erfassen zu können. Die Technologie trage ihre Zwecke nicht in sich, sie könne sowohl kontrollierend als auch emanzipierend eingesetzt werden.
 
        Unabhängig davon, dass dieser Feststellung sicherlich zuzustimmen ist, bleiben doch hinsichtlich der digitalen informellen Kontrolle zwei Fragen offen. Zum einen stellt sich die Frage nach den Folgen sozialer Kontrolle in und durch digitale Medien: Die Annahme, dass digitale soziale Kontrolle Freiräume im Hinblick auf Verhaltensweisen, Lebensstile und so weiter (wieder) einengt, ist verbreitet. Unerheblich sei dabei, ob das Individuum tatsächlich überwacht würde, die Vorstellung, dass es überwacht werden könnte, reiche dafür aus. Unter anderem Byung-Chul Han spricht deswegen auch vom „digitalen Panoptikum“. 38  Welche sozialisierenden und gegebenenfalls auch kontrollierenden Einflüsse zum Beispiel KI-Chatbots, die soziale Beziehungen simulieren, haben (können), bleibt abzuwarten.
 
        Die zweite offene Frage betrifft die Kontrolle der Kontrollierenden. In einem demokratischen Rechtsstaat muss sich auch die formelle Kontrolle kontrollieren lassen – darüber, wie gut oder schlecht diese Forderung eingelöst ist, kann und muss politisch immer wieder gestritten werden. Für die informelle Kontrolle in der digitalen Öffentlichkeit ist sie zum derzeitigen Stand nicht hinreichend beantwortet, was auch damit zu tun hat, dass sich eine solche Kontrolle der Kontrollierenden in einem hochkomplexen Geflecht aus individuellen Freiheitsrechten, überwiegend nationalstaatlich geregelten Persönlichkeits- und Datenschutzrechten sowie den (echten oder vermeintlichen) Geschäftsgeheimnissen und -interessen der hinter den meisten Anwendungen stehenden, weltweit agierenden Konzerne bewegen muss.
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        STRAFRECHTLICHE SANKTIONEN IN DEUTSCHLAND
 
        Normative Grundlagen und Anwendungspraxis
 
         Jörg Kinzig 
 
        Die Kriminalberichterstattung ist durch Schilderungen von Strafverfahren geprägt, in denen Angeklagten (schwere) Gewaltstraftaten vorgeworfen werden. Wird in diesen Fällen verurteilt, verhängen die Gerichte in der Regel mehrjährige oder gar lebenslange Freiheitsstrafen. Ein prominentes Beispiel ist das Strafverfahren gegen die NSU-Terroristin Beate Zschäpe, der das Oberlandesgericht (OLG) München im Juli 2018 unter anderem wegen mehrfachen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe auferlegte.
 
        Strafrechtliche Vorwürfe, an deren Ende nur eine Geldstrafe steht, sind dagegen in der Regel allenfalls für lokale Medien interessant. Ausnahmen bestehen vor allem dann, wenn eine überregional bekannte Persönlichkeit vor Gericht steht. Dies war in jüngerer Zeit etwa bei dem AfD-Politiker Björn Höcke der Fall. Höcke wurde zunächst im Mai 2024 vom Landgericht (LG) Halle wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Paragraf 86a Strafgesetzbuch (StGB), zu einer Geldstrafe von 13000 Euro verurteilt. Wenige Wochen später sprach das LG Halle Höcke in einem zweiten Strafverfahren wegen eines weiteren Vorwurfs nach Paragraf 86a StGB schuldig: Dieses Mal betrug die Geldstrafe sogar 16900 Euro. 01  
 
        Mit der Freiheits- und der Geldstrafe sind die beiden Hauptstrafen genannt, die das deutsche Strafrecht bereithält. Aber welche Sanktionen stehen den deutschen Gerichten noch zur Verfügung? Und wie werden sie in der Praxis angewendet? Auf diese Fragen versuche ich in den folgenden Ausführungen Antworten zu geben. 02  
 
        ZWEISPURIGKEIT DES DEUTSCHEN STRAFRECHTS
 
        Geregelt werden die Sanktionen des deutschen Strafrechts im StGB. Dessen Dritter Abschnitt, der die Paragrafen 38 bis 76b StGB umfasst, trägt die Überschrift „Rechtsfolgen der Tat“. Besonders wichtig ist darin die Unterscheidung zwischen den Strafen auf der einen und den Maßregeln der Besserung und Sicherung auf der anderen Seite (Abbildung): Dabei setzt die Verhängung einer Strafe das Vorliegen von Schuld voraus. Maßregeln der Besserung und Sicherung sind dagegen schuldunabhängig. Sie reagieren auf eine (vermutete) Gefährlichkeit des entsprechenden Straftäters. So kann eine psychisch kranke Person im Falle ihrer Schuldunfähigkeit (Paragraf 20 StGB) nicht bestraft werden. Neigt dieser Mensch aber etwa zu gefährlichen Gewalthandlungen, muss er stattdessen auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus (Paragraf 63 StGB) untergebracht werden.
 
         
           Abbildung: Strafen und Maßregeln im deutschen Strafrecht im Überblick
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            Quelle: eigene Darstellung 
 
        
 
        Hinzuweisen ist zudem auf das in den Paragrafen 73 bis 76b StGB geregelte und im Jahr 2017 reformierte Rechtsinstitut der Einziehung. Mit ihr sollen unter anderem Gewinne aus Straftaten abgeschöpft werden. Dahinter steht die Überlegung, dass sich Straftaten finanziell nicht lohnen dürfen.
 
        Jemanden zum Tode zu verurteilen, ist nach der Einführung des Grundgesetzes im Jahr 1949 nicht mehr möglich. Artikel 102 GG bestimmt seitdem in bemerkenswerter Klarheit: „Die Todesstrafe ist abgeschafft.“ So war es in Westdeutschland Richard Schuh, an dem im Innenhof eines Tübinger Gefängnisses am 18. Februar 1949 wegen eines Raubmordes zum letzten Mal die Todesstrafe vollstreckt wurde. 03  Dagegen dauerte es bis ins Jahr 1987, bis auch die DDR auf diese barbarische Sanktion verzichtete. Bis dahin sollen auf ihrem Gebiet rund 200 Personen hingerichtet worden sein. 04  
 
        DIE FREIHEITSSTRAFE: EINE VON ZWEI HAUPTSTRAFEN
 
        Generelle Vorschriften über die Freiheitsstrafe finden sich im StGB im Wesentlichen nur in den Paragrafen 38 und 39. Paragraf 38 StGB unterscheidet zwischen einer zeitigen, also zeitlich begrenzten, und einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Frühere Differenzierungen nach Gefängnis- und Zuchthausstrafen wurden mit der Strafrechtsreform von 1970 abgeschafft. Seitdem existiert nur noch die sogenannte Einheitsfreiheitsstrafe.
 
        Das Höchstmaß einer zeitigen Freiheitsstrafe beträgt 15 Jahre, ihr Mindestmaß einen Monat. Sonderregelungen gelten nach Paragraf 47 StGB für die Anordnung sogenannter kurzer Freiheitsstrafen unter sechs Monaten. Solche sollen nur in Ausnahmefällen verhängt werden. Leitend für diese Zurückhaltung ist der Gedanke, dass kurze Freiheitsstrafen als eher schädlich für die Resozialisierung des einzelnen Straftäters angesehen werden.
 
        Wichtig ist zudem, dass die Vollstreckung von Freiheitsstrafen nur bis zu einer Höhe von einschließlich zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Unabdingbare Voraussetzung für die Aussetzung einer Freiheitsstrafe ist das Vorliegen einer sogenannten positiven Legalprognose, also die Einschätzung, dass die betreffende Person in der Bewährungszeit (Paragraf 56a StGB) keine weitere Straftat mehr begehen wird (Paragraf 56 StGB). Wird die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt, können dem Verurteilten Auflagen (Paragraf 56b StGB) oder Weisungen (Paragraf 56c StGB) erteilt werden. Dadurch wird auch der Eindruck vermieden, dass die Verurteilung quasi folgenlos bleibe.
 
        Auf der anderen Seite der Skala steht die lebenslange Freiheitsstrafe. Nach dem Gesetz ist sie zwingend dann vorgesehen, wenn der Straftäter eines Mordes (Paragraf 211 StGB) schuldig gesprochen wird. Eine Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe ist frühestens nach 15 Jahren Strafvollzug möglich (Paragraf 57a StGB). Auch sie setzt eine positive Legalprognose voraus, also die gerichtliche Einschätzung, dass eine Aussetzung „unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann“. Ausgeschlossen ist eine Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe zudem dann, wenn „die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten die weitere Vollstreckung gebietet“. Ob in einem konkreten Fall eine derartige besondere Schwere der Schuld gegeben ist, hat das sogenannte Tatgericht zu befinden, also das Gericht, das den Straftäter verurteilt. Am Beispiel des Falles Beate Zschäpe: Über die Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe hinaus stellte hier das OLG München fest, dass Zschäpe, vornehmlich wegen der Beteiligung an der Ermordung mehrerer Menschen, auch eine besonders schwere Schuld auf sich geladen habe. Vor Ablauf der Mindestverbüßungszeit von 15 Jahren wird ein weiteres Gericht darüber zu befinden haben, wie lange Zschäpe über diesen Zeitraum hinaus mindestens im Gefängnis verbleiben muss.
 
        Auch zeitige Freiheitsstrafen können nach einer gewissen Zeit im Strafvollzug zur Bewährung ausgesetzt werden (Paragraf 57 StGB). Im Regelfall ist dies aber erst nach Verbüßung von zwei Dritteln der Freiheitsstrafe möglich. Wer etwa zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt wurde, kann auf eine Entlassung zur Bewährung frühestens nach sechs Jahren im Strafvollzug hoffen. Eine wichtige Voraussetzung ist auch hier eine positive Legalprognose. Ausnahmsweise ist die Aussetzung eines Strafrestes auch schon nach Ablauf der Hälfte der verhängten Freiheitsstrafe möglich. Dafür müssen aber verschiedene zusätzliche Voraussetzungen vorliegen: So muss die verurteilte Person erstmals eine Freiheitsstrafe verbüßen („Erstverbüßerprivileg“), die zwei Jahre nicht übersteigen darf sowie mindestens sechs Monate im Strafvollzug gewesen sein. Zudem müssen in Tat, Persönlichkeit des Täters sowie seiner Entwicklung im Strafvollzug „besondere Umstände“ vorliegen.
 
        Informationen über die Häufigkeit der genannten Sanktionen kann man der sogenannten Strafverfolgungsstatistik entnehmen, die zuletzt für das Jahr 2022 erschienen ist. Dabei erhielten von 604715 nach allgemeinem Strafrecht verurteilten Personen 84762 eine Freiheitsstrafe; das entspricht 14 Prozent. 05  Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass sich rund 90 Prozent der ausgeworfenen Freiheitsstrafen in einem Rahmen von bis zu zwei Jahren bewegen. Von diesen insgesamt 75915 Freiheitsstrafen wurden 59634, also 78,6 Prozent, tatsächlich zur Bewährung ausgesetzt. Hohe oder gar lebenslange Freiheitsstrafen werden dagegen eher selten verhängt.
 
         
           Tabelle 1: Dauer der Freiheitsstrafe und Strafaussetzung zur Bewährung im Jahr 2022
 
                    
                	 
                  DAUER DER FREIHEITSSTRAFE
  
                	 
                  VERURTEILTE
  
                	 
                  DARUNTER STRAFAUSSETZUNG
  
  
                	 
                  ≤ 6 Monate
  
                	 
                  27640 
  
                	 
                  32,6 %
  
                	 
                  21430 
  
                	 
                  77,5 %
  
  
                	 
                  > 6 Monate bis ≤ 1 Jahr
  
                	 
                  28895 
  
                	 
                  34,1 %
  
                	 
                  23599 
  
                	 
                  81,7 %
  
  
                	 
                  > 1 Jahr ≤ 2 Jahre
  
                	 
                  19380 
  
                	 
                  22,9 %
  
                	 
                  14605 
  
                	 
                  75,4 %
  
  
                	 
                  > 2 Jahre ≤ 3 Jahre
  
                	 
                  3994 
  
                	 
                  4,7 %
  
                	 
  
                	 
                  > 3 Jahre ≤ 5 Jahre
  
                	 
                  2985 
  
                	 
                  3,5 %
  
                	 
  
                	 
                  > 5 Jahre ≤ 10 Jahre
  
                	 
                  1662 
  
                	 
                  2,0 %
  
                	 
  
                	 
                  > 10 Jahre ≤ 15 Jahre
  
                	 
                  103 
  
                	 
                  0,1 %
  
                	 
  
                	 
                  Lebenslange Freiheitsstrafe
  
                	 
                  103 
  
                	 
                  0,1 %
  
                	 
  
                	 
                  Alle Verurteilte
  
                	 
                  84762 
  
                	 
                  100,0 %
  
                	 
                  59634 
  
                	 
                  70,4 %
  
  
          
 
            Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht Strafverfolgung 2022, 14.8.2024. 
 
        
 
        DER WEITAUS HÄUFIGERE FALL: DIE GELDSTRAFE
 
        Weitaus häufiger als eine Freiheitsstrafe wird eine Geldstrafe angeordnet. 519937 Personen wurden im Jahr 2022 dazu verurteilt. Damit wurde die Geldstrafe in diesem Jahr mehr als sechsmal so häufig wie die Freiheitsstrafe angeordnet.
 
        Normiert ist die Geldstrafe in den Paragrafen 40 bis 43 StGB. Seit einer Reform Mitte der 1970er Jahre wird diese Sanktion nach dem sogenannten Tagessatzsystem gebildet. Dabei wird die Geldstrafe in drei Phasen festgesetzt: Zunächst ist nach der Schwere der Tat die Zahl der Tagessätze zu bestimmen. Sie muss mindestens fünf und darf grundsätzlich nicht mehr als 360 volle Tagessätze betragen (Paragraf 40 Absatz 1 Satz 2 StGB). Anschließend ist die Höhe der Tagessätze nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters zu bestimmen. Dabei geht das Gericht in der Regel von dem Nettoeinkommen aus, das der Täter durchschnittlich an einem Tag hat oder haben könnte. Ein Tagessatz wird auf mindestens einen und höchstens 30000 Euro festgesetzt (Paragraf 40 Absatz 2 StGB).
 
        Mit dieser Unterteilung in die Zahl und die Höhe des Tagessatzes soll erreicht werden, dass diejenigen Straftäter gleichmäßig belastet werden, deren Taten im Unrechts- und Schuldgehalt vergleichbar sind. 06  Bei Taten gleicher Schwere soll die mit der Geldstrafe verbundene finanzielle Belastung möglichst identisch sein. Am Beispiel der erstinstanzlichen Verurteilungen von Björn Höcke: Im ersten Urteil gegen ihn betrug die Zahl der Tagessätze 100, die Höhe der Tagessätze 130 Euro. Zwei Dinge sind in diesem Zusammenhang bemerkenswert: Eine Geldstrafe wird nur dann nicht in das sogenannte Führungszeugnis aufgenommen, wenn sie sich auf höchstens 90 Tagessätze beläuft und wenn im Bundeszentralregister keine weitere Strafe eingetragen ist (Paragraf 32 Absatz 2 Nummer 5 Bundeszentralregistergesetz). Sollte das Urteil rechtskräftig werden, gälte Höcke demnach als vorbestraft. Aus der Höhe des Tagessatzes von 130 Euro lässt sich zudem ablesen, dass das LG Halle von einem Nettoeinkommen Höckes von rund 3900 Euro ausgegangen ist (130 Euro mal 30 Tage). Im zweiten Urteil verhängte das LG Halle sogar 130 Tagessätze mit einer Tagessatzhöhe von 130 Euro. Während sich Höckes Einkommensverhältnisse nach Ansicht des LG Halle zwischen dem ersten und zweiten Urteil also nicht verändert haben, hat das Gericht die zweite Tat schwerer gewichtet, vermutlich, weil zu ihrem Zeitpunkt gegen Höcke bereits ein Strafverfahren wegen der ersten Tat eingeleitet worden und ihm dies auch bekannt war.
 
        Dem Strafzumessungsvorgang schließt sich als dritter Akt die Prüfung an, ob und welche Zahlungserleichterungen dem Verurteilten zu bewilligen sind (Paragraf 42 StGB). So kann das Gericht insbesondere eine Ratenzahlung ermöglichen.
 
        Das Strafverfahren gegen Höcke hat übrigens eine (umstrittene) und bis dahin wenig beachtete weitere Sanktion („Nebenfolge“) ins Gedächtnis gerufen: Paragraf 45 StGB sieht unter bestimmten Voraussetzungen den Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts vor. Wäre Höcke zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden, hätte ihm das Gericht die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen können (Paragrafen 92a, 45 Absatz 2 StGB).
 
        Aus Tabelle 2 lässt sich ablesen, dass in nur rund zehn Prozent der Fälle 90 oder mehr Tagessätze verhängt werden, womit der Täter dann als vorbestraft gilt. Mehrheitlich – in 51,1 Prozent der Fälle – werden zwischen 31 und 90 Tagessätze angeordnet. 07  Bei der Höhe der Tagessätze bewegen sich 40,6 Prozent der Fälle in einem Bereich zwischen 25 und 50 Euro. Das zeigt, dass eher einkommensschwache Personen vor den deutschen Strafgerichten stehen. 08  
 
         
           Tabelle 2: Anzahl und Höhe der Geldstrafe im Jahr 2022
 
                     
                	 
                  ANZAHL DER TAGESSÄTZE
  
                	 
                  HÖHE DER TAGESSÄTZE
  
  
                	 
                  5–15
  
                	 
                  35377 
  
                	 
                  6,8 %
  
                	 
                  bis 5 €
  
                	 
                  5797 
  
                	 
                  1,1 %
  
  
                	 
                  16–30
  
                	 
                  167586 
  
                	 
                  32,2 %
  
                	 
                  5–10 €
  
                	 
                  91459 
  
                	 
                  17,6 %
  
  
                	 
                  31–90
  
                	 
                  265450 
  
                	 
                  51,1 %
  
                	 
                  10–25 €
  
                	 
                  179572 
  
                	 
                  34,6 %
  
  
                	 
                  91–180
  
                	 
                  47663 
  
                	 
                  9,2 %
  
                	 
                  25–50 €
  
                	 
                  211184 
  
                	 
                  40,6 %
  
  
                	 
                  181–360
  
                	 
                  3605 
  
                	 
                  0,7 %
  
                	 
                  > 50 €
  
                	 
                  31669 
  
                	 
                  6,1 %
  
  
                	 
                  > 360
  
                	 
                  256 
  
                	 
                  0,0 %
  
                	 
  
                	 
                  Insgesamt
  
                	 
                  519937 
  
                	 
                  100 %
  
                	 
                	 
                  519681 
  
                	 
                  100 %
  
  
          
 
            Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht Strafverfolgung 2022, 14.8.2024. 
 
        
 
        NEUERDINGS IM FOKUS: DIE ERSATZFREIHEITSSTRAFE
 
        An die Stelle einer uneinbringlichen Geldstrafe tritt nach Paragraf 43 Satz 1 StGB eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Dabei liegt eine uneinbringliche Geldstrafe nur dann vor, wenn sie mittels ernsthafter, gegebenenfalls mehrfach unternommener Vollstreckungsversuche nicht beigetrieben werden kann. Der Verurteilte kann also nicht wählen, ob er die Geldstrafe bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen will. 09  Möglich ist aber, ihm zu gestatten, die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe durch freie Arbeit („Schwitzen statt Sitzen“) abzuwenden (Artikel 293 Absatz 1 Satz 1 Einführungsgesetz zum StGB).
 
        Der Umrechnungsmaßstab von einer ursprünglichen Geld- in eine Freiheitsstrafe ist in Paragraf 43 Satz 2 StGB zum 1. Februar 2024 einheitlich auf 2:1 nach zuvor 1:1 festgelegt worden: Zwei Tagessätze entsprechen einem Tag Freiheitsstrafe. Damit soll nach den Vorstellungen des Gesetzgebers eine substanzielle Reduzierung der zu vollstreckenden Ersatzfreiheitsstrafen erreicht werden. 10  Immerhin befanden sich am 30. Juni 2022 4411 Personen im Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe. 11  Forderungen nach einer Streichung dieser Form der Strafe – schließlich wurde die betreffende Person vom Gericht gerade nicht zu einer Freiheits-, sondern nur zu einer Geldstrafe verurteilt – wurde im Gesetzgebungsverfahren eine Absage erteilt.
 
        Im Kern kreist die Debatte, die auch nach der jüngsten Reform anhalten wird, um die Frage, wie auf die Bagatellkriminalität armer Menschen strafrechtlich reagiert werden sollte. Empirische Untersuchungen haben drei Situationen ermittelt, in denen eine Geldstrafe typischerweise nicht bezahlt wird: So kann die Lage der verurteilten Person zum einen „akut schwierig“ sein, weil sie etwa arbeitslos wurde oder ein Angehöriger verstorben ist. Sie kann zum anderen „dauerhaft ungeordnet“ sein, zum Beispiel bei Langzeitarbeitslosigkeit und einem Suchtproblem, oder schließlich gar „desolat“, wenn zusätzlich kein fester Wohnsitz vorhanden ist. 12  
 
        SANKTIONEN UNTERHALB DER SCHWELLE ZUR GELDSTRAFE
 
        Noch unterhalb der Schwelle der Geldstrafe liegt die in den Paragrafen 59 bis 59c StGB normierte Verwarnung mit Strafvorbehalt. Diese ist bei Straftaten geringen Gewichts ein Reaktionsmittel eigener Art. Sie wurde im Jahr 2022 nur 4268 mal und damit sehr selten angeordnet. 13  Sie eröffnet die Möglichkeit, Täter, die eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen verwirkt haben, schuldig zu sprechen, sie daneben zu verwarnen und die Verurteilung zu einer bereits bestimmten Strafe für die Dauer einer nach Paragraf 59a StGB festzusetzenden Bewährungszeit vorzubehalten. Bewährt sich der Täter innerhalb dieser Zeit nicht, so erfolgt die Verurteilung zu der schon bezeichneten Strafe; im Fall der Bewährung stellt dagegen das Gericht nach Ablauf der Bewährungszeit fest, dass es mit der Verwarnung sein Bewenden hat (Paragraf 59b Absatz 2 StGB). Im Unterschied zur Strafaussetzung (Paragraf 56 StGB) unterbleibt also vorerst die Verurteilung zu einer Strafe; sie entfällt gänzlich, wenn sich der Täter bewährt. 14  Ein öffentlichkeitswirksames Beispiel aus der jüngsten Zeit ist der Fall des Fußballspielers Jérôme Boateng. Dieser wurde am 19. Juli 2024 wegen vorsätzlicher Körperverletzung verwarnt, und eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 5000 Euro wurde vorbehalten. Das LG München I erteilte Boateng zudem die Auflage, insgesamt 100000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen zu bezahlen (Paragraf 59a Absatz 2 Nummer 3 StGB). 15  Mittlerweile ist das Urteil rechtskräftig.
 
        Statt eine Verwarnung mit Strafvorbehalt auszusprechen, wird in der Praxis nicht selten das Strafverfahren nach Paragraf 153a Strafprozessordnung (StPO) gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Im Jahr 2023 war das in immerhin 141666 Verfahren der Fall. 16  Publik werden solche Einstellungen, die gerade nicht mit einer Verurteilung verbunden sind, in erster Linie bei einer Strafverfolgung Prominenter. Berühmtheit hat in diesem Zusammenhang der Fall Bernie Ecclestone erlangt: Gegen den früheren Formel-1-Manager endete im Jahr 2014 ein Strafverfahren wegen Bestechlichkeit, indem das LG München I gegen die Zahlung einer Rekordsumme von 100 Millionen US-Dollar eine Einstellung nach Paragraf 153a StPO verfügte. 17  Charakteristisch für diese Form der Erledigung ist allerdings, dass die Einstellung schon im Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft vorgenommen wird. Dafür benötigt sie die Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts und die des Beschuldigten.
 
        NEBENSTRAFE: FAHRVERBOT
 
        Paragraf 44 StGB sieht zudem als eine sogenannte Nebenstrafe die Auferlegung eines Fahrverbots vor. Wird jemand zu einer Freiheits- oder einer Geldstrafe verurteilt, so kann ihm das Gericht für die Dauer von einem Monat bis zu sechs Monaten verbieten, im Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder oder einer bestimmten Art zu führen. Vom Fahrverbot ist die Entziehung der Fahrerlaubnis nach Paragraf 69 StGB zu unterscheiden. Letztere ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung und führt dazu, dass die betreffende Person die Fahrerlaubnis – den „Führerschein“ – nach Ablauf der sogenannten Sperrfrist neu erwerben muss. Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist in der Praxis deutlich häufiger als das Fahrverbot. Während im Jahr 2022 bei 29017 verurteilten erwachsenen Straftätern ein Fahrverbot verhängt wurde, wurde die Maßregel 90301 mal angeordnet. 18  
 
        Ein Fahrverbot ist in der Regel geboten („Regelfahrverbot“), wenn bei einer Trunkenheitsfahrt die Entziehung der Fahrerlaubnis unterbleibt (Paragraf 44 Absatz 1 Satz 3 StGB). Typisches Anwendungsfeld für Fahrverbote als Nebenstrafen 19  sind Verkehrsdelikte. Jedoch wurde im Jahr 2017 die zuvor strenge Anbindung des Fahrverbots an eine Straßenverkehrsstraftat aufgegeben. Seitdem kommen Fahrverbote namentlich auch „zur Einwirkung auf den Täter oder zur Verteidigung der Rechtsordnung“ in Betracht; zudem dann, wenn „hierdurch die Verhängung einer Freiheitsstrafe oder deren Vollstreckung vermieden werden kann“ (Paragraf 44 Absatz 1 Satz 2 StGB).
 
        STATIONÄRE MAẞREGELN DER BESSERUNG UND SICHERUNG
 
        Wie bereits erwähnt, kennt das deutsche Strafrecht drei stationäre Maßregeln der Besserung und Sicherung.
 
        Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (Paragraf 63 StGB) richtet sich an psychisch kranke Straftäter. Voraussetzung dafür ist, dass jemand bei einer Straftat vermindert schuldfähig (Paragraf 21 StGB) oder gar schuldunfähig (Paragraf 20 StGB) war. Daneben muss die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergeben, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtwidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Als ein Beispiel aus jüngerer Zeit kann die Unterbringung eines Deutschen dienen, der im Oktober 2023 einen syrischen Asylbewerber unvermittelt von der Brüstung der Steinernen Brücke in Regensburg in den Abgrund stieß. Laut Pressemeldungen lag bei dem Angreifer eine bipolare Störung mit depressiven und manischen Episoden vor, die zu seiner Schuldunfähigkeit führte. 20  
 
        Die Voraussetzungen für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sind überaus komplex. Um jemand dort zu inhaftieren, müssen – vereinfach formuliert – vier Voraussetzungen vorliegen (Paragraf 64 StGB): Die Person muss erstens einen Hang haben, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen; zweitens muss die Person wegen einer rechtswidrigen Tat, die überwiegend auf ihren Hang zurückgeht, verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt werden, weil ihre Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist; drittens muss die Gefahr bestehen, dass sie infolge ihres Hanges erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird; und viertens muss eine aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte begründete Erwartung eines Behandlungserfolges innerhalb einer bestimmten Frist bestehen. Die Unterbringung nach Paragraf 64 StGB wurde kürzlich mit dem Ziel reformiert, dass weniger Personen in dieser Maßregel untergebracht werden, da die entsprechenden Kliniken überfüllt sind.
 
        Noch komplizierter sind die Anforderungen für die Sicherungsverwahrung, die mittlerweile in den Varianten der traditionellen (Paragraf 66 StGB), der vorbehaltenen (Paragraf 66a StGB) und der nachträglichen Sicherungsverwahrung (Paragraf 66b StGB) existiert. Deswegen soll hier nur ihr Zweck beleuchtet werden. Er liegt „allein in der zukünftigen Sicherung der Gesellschaft und ihrer Mitglieder vor einzelnen, aufgrund ihres bisherigen Verhaltens als hochgefährlich eingeschätzten Tätern“. 21  Sie richtet sich in erster Linie an schwere Rückfalltäter mit erheblichen Vorstrafen, die bereits im Strafvollzug gewesen sind. Zentral für eine Anordnung der Sicherungsverwahrung ist die Prognose, dass der Täter „infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten, namentlich zu solchen, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden, zum Zeitpunkt der Verurteilung für die Allgemeinheit gefährlich ist“ (Paragraf 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 StGB). Wichtig ist zudem zu wissen, dass die Sicherungsverwahrung zu einer Freiheitsstrafe hinzutritt, aber erst nach ihr vollzogen wird. So hat ein Täter erst seine Freiheitsstrafe zu verbüßen, bevor er gegebenenfalls in Sicherungsverwahrung muss. Dabei muss nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2011 auch im Vollzug der Sicherungsverwahrung darauf hingearbeitet werden, dass die Gefährlichkeit des Untergebrachten gemindert und er möglichst bald entlassen werden kann. 22  
 
        Im Gegensatz zur zeitigen Freiheitsstrafe, die – wie bereits gesehen – limitiert ist, werden die stationären Maßregeln der Besserung und Sicherung auf unbestimmte Zeit angeordnet. Dabei darf die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt zwei Jahre nicht übersteigen (Paragraf 67d Absatz 1 Satz 1 StGB). Im Übrigen werden die Unterbringungen zur Bewährung ausgesetzt und der Maßregelinsasse entlassen, „wenn zu erwarten ist, daß der Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzugs keine erheblichen rechtswidrigen Taten mehr begehen wird“ (Paragraf 67d Absatz 2 Satz 1 StGB).
 
        Von den stationären Maßregeln der Besserung und Sicherung wurde im Jahr 2022 – also noch vor der Reform – die Unterbringung nach Paragraf 64 StGB am häufigsten angeordnet (3081 mal). Die Unterbringung nach Paragraf 63 StGB wurde 957 Personen auferlegt, die traditionelle Sicherungsverwahrung 68 Straftätern. 23  
 
        AMBULANTE MAẞREGELN DER BESSERUNG UND SICHERUNG
 
        Unter die drei ambulanten Maßregeln der Besserung und Sicherung fällt die bereits erwähnte Entziehung der Fahrerlaubnis (Paragrafen 69 bis 69b StGB), die von großer praktischer Bedeutung ist. Um sie anzuordnen, muss der Täter zunächst eine rechtswidrige Tat verübt haben. Diese muss entweder beim Führen eines Kfz oder im Zusammenhang damit oder unter Verletzung der Pflichten eines Kfz-Führers begangen werden. Zudem muss sich aus der Tat ergeben, dass der Täter zum Führen von Kfz ungeeignet ist. Die Tat muss also Indiz für den Eignungsmangel sein (Paragraf 69 Absatz 1 StGB). Zusätzlich listet das Gesetz einige Straftaten auf (Paragraf 69 Abs. 2 StGB), bei denen der Täter in der Regel als ungeeignet zum Führen von Kfz anzusehen ist. Dazu zählen etwa die Gefährdung des Straßenverkehrs (Paragraf 315c StGB), die Trunkenheit im Verkehr (Paragraf 316 StGB), aber auch das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (Paragraf 142 StGB), obwohl der Täter weiß oder wissen kann, dass bei dem Unfall ein Mensch getötet oder nicht unerheblich verletzt worden oder an fremden Sachen bedeutender Schaden entstanden ist.
 
        Zudem hat das Gericht bei der Entziehung der Fahrerlaubnis eine sogenannte Sperrfrist festzusetzen, die von sechs Monaten bis zu fünf Jahren und ausnahmsweise sogar lebenslang dauern kann (Paragraf 69b Absatz 1 StGB). Während dieser Sperrfrist darf die Fahrerlaubnisbehörde keinen neuen Führerschein erteilen.
 
        Große Bedeutung haben auch die Vorschriften über eine weitere Maßregel erlangt: die Führungsaufsicht (Paragrafen 67h bis 68 g StGB). Derzeit wird von mehr als 38000 Personen ausgegangen, die bundesweit unter Führungsaufsicht stehen. 24  Mit der Führungsaufsicht wird bezweckt, gefährliche oder gefährdete, in der Regel aus dem Straf- oder Maßregelvollzug entlassene Personen bei der Gestaltung ihres Lebens in der Freiheit über gewisse kritische Zeiträume hinweg zu unterstützen, sie zu betreuen sowie zu überwachen, um sie von künftigen Straftaten abzuhalten. 25  Die Führungsaufsicht hat also eine Doppelfunktion: Mit ihr sollen sowohl eine Resozialisierungshilfe gewährt als auch Sicherungsaufgaben zum Schutz der Allgemeinheit wahrgenommen werden.
 
        Um dies zu erreichen, sind insbesondere sogenannte Weisungen vorgesehen (Paragraf 68b StGB). Sie reichen vom Verbot bestimmter Tätigkeiten bis (in Ausnahmefällen) zur Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung, also der Verpflichtung zum Tragen einer „Elektronischen Fußfessel“. Wird gegen diese Weisungen verstoßen, kann dies eine eigene Straftat darstellen (Paragraf 145a StGB). Zudem kann bei einem gröblichen oder beharrlichen Verstoß gegen eine Weisung die Aussetzung einer Maßregel widerrufen werden (Paragraf 67 g StGB).
 
        Zuletzt ist die Möglichkeit eines Berufsverbots zu erwähnen, das in den Paragrafen 70 bis 70b StGB geregelt ist, in der Praxis aber nur selten angeordnet wird (2022: 60 mal). 26  
 
        UND DIE WIRKUNG DIESER SANKTIONEN?
 
        Alle beschriebenen Sanktionen greifen tief in die Rechte derjenigen Menschen ein, denen sie auferlegt werden. Wie diese Maßnahmen wirken und ob dadurch die mit ihnen beabsichtigten general- und spezialpräventiven Effekte erreicht werden, wird in der Öffentlichkeit jedoch nur wenig thematisiert.
 
        Auskunft darüber kann am ehesten die sogenannte Rückfallstatistik geben. Sie wurde zuletzt im Jahr 2020 von einem Forschungsteam veröffentlicht und funktioniert folgendermaßen: Für ein sogenanntes Bezugsjahr (in der Vergangenheit konkret für die Jahre 2004, 2007, 2010 und 2013) wurden alle in diesen Jahren strafrechtlich Sanktionierten oder aus der Haft Entlassenen für einen festgelegten Risikozeitraum daraufhin überprüft, ob sie wieder straffällig geworden sind. Dies geschah anhand der personenbezogenen Eintragungen im Zentral- und Erziehungsregister, also anhand offizieller Registrierungen. Nicht als rückfällig erfasst werden kann mit dieser Methode demnach eine Person, die zwar erneut straffällig, aber nicht entdeckt wurde, und deren Verhalten sozusagen im Dunkelfeld verblieben ist. Bei den freiheitsentziehenden Maßnahmen, also bei Strafen und Maßregeln, ist für die Berechnung im Wesentlichen maßgebliches Datum die Entlassung aus dem Straf- oder Maßregelvollzug. Bei ambulanten Sanktionen, vor allem also bei Geldstrafen, aber auch bei der Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung, ist dagegen das Datum der Entscheidung relevant.
 
        Nachverfolgt wurde jeweils ein dreijähriger Risikozeitraum, während für die erste Erhebung aus dem Jahr 2004 bereits ein Risikozeitraum von zwölf Jahren überschaut werden kann. Besonders interessant ist es, die Rückfälligkeit in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren zu ermitteln. Dazu gehören etwa die Sanktionsart der Bezugsentscheidung (etwa Freiheits- oder Geldstrafe), das zugrundeliegende Delikt oder bereits vorhandene Vorstrafen. Auch kann mit diesem Datensatz die einschlägige Rückfälligkeit berechnet werden, etwa ganz konkret die Frage, ob Sexualstraftäter überproportional erneut mit Sexualstraftaten auffällig werden, was übrigens nicht der Fall ist.
 
        Zu den vielfältigen Ergebnissen dieser Statistik hier nur so viel: Tendenziell weisen Freiheitsstrafen ohne Bewährung die höchste Rückfallrate auf. Dann folgen Freiheitsstrafen mit Bewährung. Am besten schneiden Geldstrafen ab. Freilich sind bei diesem Ergebnis Selektionseffekte zu berücksichtigen, da es sich bei Strafgefangenen um eine „Negativauslese“ handelt. 27  Dennoch wird in der Kriminologie von der sogenannten Austauschbarkeit der Sanktionen gesprochen. Damit ist gemeint, dass die Art der Sanktion, etwa ob eine Freiheitsstrafe mit Bewährung oder nur eine Geldstrafe verhängt wird, in weiten Bereichen der Strafrechtspflege für die Wirkung auf den Straftäter ohne Bedeutung ist. 28  
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        SANKTIONEN IN DER GRUNDSICHERUNG
 
        Aktuelle Entwicklung und empirische Befunde
 
         Markus Wolf 
 
        Die Grundsicherung für Arbeitsuchende steht häufig im Zentrum hitziger Debatten. Früher umgangssprachlich als „Hartz IV“ bezeichnet – heute ist der offizielle Name „Bürgergeld“ –, erfüllt die Grundsicherung eine wichtige Funktion: Sie unterstützt Haushalte, die es nicht aus eigener Kraft schaffen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zu dieser Unterstützung gehören die finanziellen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie Beratungs- und Eingliederungsleistungen. Im Gegenzug für diese Unterstützung wird von Leistungsbeziehenden erwartet, dass sie alle Möglichkeiten zur Beendigung des Leistungsbezugs ausschöpfen. Dazu gehört insbesondere, dass Leistungsbeziehende – soweit sie erwerbsfähig sind – an ihrer Arbeitsmarktintegration mitwirken und bestimmte Pflichten erfüllen. Tun sie das nicht, können sie sanktioniert werden, das heißt, die Leistungen werden für einen begrenzten Zeitraum gemindert oder ganz gestrichen.
 
        Beim Thema Sanktionen zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen verschiedenen Zielen der Grundsicherung: Einerseits soll durch die finanziellen Leistungen den Leistungsbeziehenden ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden. Andererseits können diese Leistungen vorübergehend gemindert oder gestrichen werden, um so die Einhaltung der Mitwirkungspflichten einzufordern und zu einer zügigen Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit beizutragen. Entlang dieser Konfliktlinien wird in der Politik regelmäßig über Sinn und Nutzen von Sanktionen debattiert. 
 
        Die Diskussion flammte auch nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 5. November 2019 zur Verfassungsmäßigkeit von Sanktionen wieder auf. Mit der 2023 in Kraft getretenen Bürgergeld-Reform, die die Sanktionsregelungen deutlich entschärfte, fand die Diskussion einen vorläufigen Kulminationspunkt. Zuletzt wurde jedoch unter dem Eindruck der angespannten wirtschaftlichen Lage wieder über eine Verschärfung der Sanktionsregelungen diskutiert. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen zeichne ich im Folgenden zunächst die Reformdynamik und die politische Diskussion rund um die Sanktionsregelungen nach. Darauf aufbauend blicke ich auf Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Sanktionen. 
 
        SANKTIONSREGELUNGEN UNTER „HARTZ IV“
 
        Die Sanktionsregelungen der Grundsicherung, die bis zum Urteil des BVerfG galten, entstanden im Wesentlichen durch das 2005 in Kraft getretene vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz IV“) und das 2007 in Kraft getretene Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 01  Diese Sanktionsregelungen waren nicht komplett neu, sondern das Ergebnis einer Zusammenführung der bis dahin bestehenden Sanktionsregelungen der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe. 02  Auch heute noch bestehen diese Regelungen im Kern aus zwei Elementen: aus den Pflichten für Leistungsbeziehende und den Sanktionen, die als Rechtsfolge auf die Nichteinhaltung dieser Pflichten folgen.
 
        Bei den Pflichten wurde unter „Hartz IV“ – und wird auch im Bürgergeld – unterschieden zwischen Meldeversäumnissen und Pflichtverletzungen: Ein Meldeversäumnis liegt vor, wenn Leistungsbeziehende beispielsweise einen Termin beim Jobcenter nicht wahrnehmen. Um eine Pflichtverletzung handelt es sich, wenn Leistungsbeziehende sich weigern, eine zumutbare Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen. Bevor eine Sanktion aufgrund der Nichteinhaltung solcher Pflichten eintreten kann, müssen Leistungsbeziehende über die Rechtsfolgen belehrt worden sein und die Möglichkeit haben, sich im Rahmen einer Anhörung zu äußern. Bringen sie in der Anhörung keinen wichtigen Grund für die Nichteinhaltung vor, so ist eine Sanktion zu verhängen.
 
        Die Sanktion selbst ist eine vorübergehende Minderung der Leistungen. Gemäß den unter „Hartz IV“ gültigen Sanktionsregelungen dauerte diese Minderung in aller Regel drei Monate. Die Höhe wurde nach verschiedenen Kriterien bestimmt und berechnete sich meist als Prozentwert des maßgebenden Regelbedarfs. Dessen Höhe wiederum wird gesetzlich festgelegt. Derzeit beträgt er für Alleinstehende 563 Euro pro Monat. 03  Neben dem Regelbedarf erhalten Leistungsbeziehende auch Mittel, um angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung zu decken, sowie Leistungen für etwaige Mehrbedarfe, zum Beispiel während einer Schwangerschaft. 
 
        Vergleichsweise niedrige Sanktionen in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfes wurden bei Meldeversäumnissen verhängt. Deutlich höhere Sanktionen waren bei Pflichtverletzungen vorgesehen: Bei Leistungsbeziehenden im Alter ab 25 Jahren führte eine erste Pflichtverletzung zu einer Minderung in Höhe von 30 Prozent. Eine zweite Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres ab Beginn der vorangegangenen Sanktion führte zu einer Minderung in Höhe von 60 Prozent und eine weitere Pflichtverletzung in diesem Zeitraum zum vollständigen Wegfall der Leistungen, inklusive der Kosten für Unterkunft und Heizung. Für unter 25-Jährige waren die Sanktionen aufgrund von Pflichtverletzungen deutlich schärfer: So reduzierte bereits die Sanktion infolge einer ersten Pflichtverletzung die Leistungen für Unterkunft und Heizung, und eine weitere Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres führte zum vollständigen Wegfall der Leistungen. 04  
 
        Die „Hartz IV“-Sanktionsregelungen wurden in der Folgezeit immer wieder heftig diskutiert. So brachten die Bundestagsfraktionen der Parteien Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen regelmäßig Anträge ein, in denen mitunter die vollständige Abschaffung der Sanktionsregelungen gefordert wurde. 05  Dabei argumentierten die Parteien, dass die Sanktionen eine Minderung unter das menschenwürdige Existenzminimum bedeuteten, weitreichende negative Folgen für die Betroffenen hätten – zum Beispiel drohende Wohnungslosigkeit oder Existenzängste – und arbeitsmarktpolitisch kontraproduktiv seien. Besonders heftig kritisiert wurden die Sanktionsregelungen für unter 25-Jährige und die Möglichkeit der Streichung von Leistungen für Unterkunft und Heizung. Letztere Punkte kritisierte auch die SPD, die allerdings generell die Bedeutung von Mitwirkungspflichten betonte und sich gegen eine vollständige Abschaffung von Sanktionen aussprach. Die Unionsparteien betonten hingegen regelmäßig, dass Sanktionen für die Einforderung von Mitwirkungspflichten wichtig seien und dazu beitragen würden, dass Leistungsbeziehende Beschäftigung aufnehmen. Ähnlich argumentierte die FDP, die jedoch ebenfalls die Sanktionsregelungen für unter 25-Jährige kritisch sah. Auch die AfD sprach sich 2018 gegen die Abschaffung der Sanktionen aus.
 
        REFORMDYNAMIK NACH DEM URTEIL DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
 
        Dem Urteil des BVerfG im November 2019 folgten weitreichende Änderungen der Sanktionsregelungen. 06  Das BVerfG hatte sich mit der Frage befasst, ob die damals gültigen Sanktionsregelungen aufgrund von Pflichtverletzungen für ab 25-Jährige mit der grundrechtlichen Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit sowie dem Grundrecht auf Berufsfreiheit vereinbar sind. Das BVerfG stellte zunächst fest, dass die Möglichkeit von Sanktionen nicht grundsätzlich gegen das Grundgesetz verstößt. Die damals gültigen Sanktionsregelungen entsprächen aber den strengen Anforderungen an deren Verhältnismäßigkeit nur teilweise. Bei Sanktionen in Höhe von über 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs würden die vorliegenden Erkenntnisse nicht ausreichen, um die Eignung und Erforderlichkeit solcher Sanktionen für die Einhaltung der Mitwirkungspflichten durch die Leistungsbeziehenden zu belegen. Daher seien solch hohe Sanktionen nicht verhältnismäßig und nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Zudem müsse grundsätzlich die Möglichkeit bestehen, auf eine Sanktion zu verzichten, falls diese im Einzelfall eine außergewöhnliche Härte bedeute, und die starre Dauer von drei Monaten zu verkürzen, falls Leistungsbeziehende die Mitwirkungspflichten wieder erfüllten oder sich hierzu bereit erklärten. 
 
        Vor diesem Hintergrund gab das BVerfG dem Gesetzgeber den Auftrag, die Sanktionsregelungen neu zu fassen. Bis dahin seien die Sanktionen mit folgender Maßgabe als Übergangsregelung anzuwenden: Sanktionen aufgrund von Pflichtverletzungen durften 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs – auch bei weiteren Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres – nicht übersteigen. Außerdem wurden eine Härtefallregelung und die Möglichkeit der Verkürzung der Sanktionsdauer unter den oben beschriebenen Voraussetzungen eingeführt. Die Bundesagentur für Arbeit setzte diese Maßgaben im Dezember 2019 um, auch im Hinblick auf die Sanktionsregelungen für unter 25-Jährige und für Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen. 
 
        Nach dem Urteil wurde im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 wiederum entlang der bereits beschriebenen Konfliktlinien über die Sanktionsregelungen gerungen. Mit der Bürgergeld-Reform strebte die Ampel-Koalition schließlich eine umfassende Reform der Grundsicherung an. Der Grundsatz des „Förderns und Forderns“ blieb bestehen, aber die Grundsicherung sollte stärker auf soziale Teilhabe, Qualifizierung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Leistungsbeziehenden und Jobcentern ausgerichtet werden. Dafür waren eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen sowie weitreichende Änderungen bei den Sanktionen, die seit der Reform offiziell „Leistungsminderungen“ heißen. 
 
        Im Vorfeld der Reform führte die Bundesregierung zunächst ein Sanktionsmoratorium ein: Im Zeitraum von Juli bis Dezember 2022 waren keine Sanktionen aufgrund von Pflichtverletzungen und nur bei wiederholten Meldeversäumnissen möglich. Mit der Reform selbst wurden zum einen die Vorgaben aus dem Urteil des BVerfG gesetzlich verankert. Auch die Sonderregelungen für unter 25-Jährige wurden abgeschafft. Zum anderen entschärfte die Regierung die Sanktionsregelungen weiter. Bei Meldeversäumnissen wurde die Dauer der Leistungsminderung auf einen Monat verkürzt. Bei Pflichtverletzungen wurden nach Verhandlungen im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat folgende Minderungsstufen für die erste, die erste wiederholte und weitere wiederholte Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres festgelegt: 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für einen Monat, 20 Prozent für zwei Monate und 30 Prozent für drei Monate. Die so abgestimmten Änderungen traten im Januar 2023 in Kraft.
 
        Zuletzt änderte die Bundesregierung ihren Kurs deutlich und diskutierte wieder verstärkt über Verschärfungen der Sanktionsregelungen. Mit dem zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz wurde befristet von Ende März 2024 bis Ende März 2026 die Möglichkeit geschaffen, eine Sanktion in Höhe des Regelbedarfs für eine Dauer von zwei Monaten zu verhängen. Voraussetzung ist, dass Leistungsbeziehende sich willentlich weigern, ein konkret vorliegendes Arbeitsangebot anzunehmen, und ihnen bereits innerhalb des vergangenen Jahres eine Sanktion aufgrund bestimmter Pflichtverletzungen auferlegt wurde. 
 
        WIRKSAMKEIT VON SANKTIONEN
 
        In der Praxis ist nur ein geringer Anteil der Leistungsbeziehenden von Sanktionen betroffen. Der Anteil der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden mit mindestens einer gültigen Sanktion an allen erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden zum jeweiligen Stichtag lag im Jahresdurchschnitt zwischen 2007 und 2019 durchschnittlich bei 3 Prozent pro Monat. 07  Alternativ zu dieser monatlichen Betrachtungsweise kann man darauf blicken, welcher Anteil der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden innerhalb eines Jahres mindestens einmal sanktioniert wurde. Diese seit 2017 ausgewiesene Sanktionsverlaufsquote lag 2018 beispielsweise bei 8,6 Prozent. 08  Im Zeitraum nach dem Urteil des BVerfG wurden Sanktionen deutlich seltener ausgesprochen: Die Sanktionsverlaufsquote lag 2023 bei 2,6 Prozent, 09  die Quote gemessen an der Gesamtheit aller erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden lag im Juni 2024 bei 0,7 Prozent. Mit rund 88 Prozent wurden die allermeisten der zuletzt neu ausgesprochenen Sanktionen nicht aufgrund von Pflichtverletzungen, sondern wegen Meldeversäumnissen verhängt.
 
        Wie ist die Wirksamkeit der Sanktionen im Hinblick auf die Ziele der Grundsicherung aus wissenschaftlicher Sicht zu beurteilen? Sanktionen konkretisieren den Grundsatz des Forderns. 10  Somit ist die Wirksamkeit von Sanktionen zunächst daran zu messen, ob sie unmittelbar zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit von Leistungsbeziehenden – insbesondere durch die Integration in Arbeit – und zur Einhaltung der auf dieses Ziel ausgerichteten Pflichten beitragen. Darüber hinaus können von Sanktionen auch „Nebenwirkungen“ ausgehen, die in einem mittelbaren Zusammenhang mit diesen Zielen stehen können. 11  
 
        Sanktionen können aus theoretischer Sicht auf zwei Arten wirken: Zum einen können sie durch die Minderung der Leistung bewirken, dass Personen beispielsweise intensiver nach Beschäftigung suchen. Dies wird als „Ex-post-Effekt“ einer Sanktion bezeichnet. Zum anderen kann bereits die Möglichkeit einer Sanktionierung eine solche Wirkung entfalten, ohne dass einer Person die Leistung tatsächlich gemindert wurde. Dies wird als „Ex-ante-Effekt“ bezeichnet. 
 
        Bei den dargestellten Untersuchungen ist überdies zu unterscheiden zwischen Kausalanalysen einerseits, die anstreben, mithilfe statistischer Methoden die kausale Wirkung von Sanktionen zu analysieren. Andererseits gibt es eine Reihe von Befragungsstudien, die quantitative Befragungen und qualitative Interviews nutzen. Letztere können wertvolle Hinweise auf die Wirksamkeit von Sanktionen liefern. Allerdings können diese Ergebnisse nicht hinsichtlich der kausalen Wirkung von Sanktionen interpretiert werden. In den beiden folgenden Absätzen gehe ich näher auf ausgewählte Studien ein, die zumeist Zeiträume vor dem Urteil des BVerfG betrachten.
 
        Arbeitsmarktintegration und Mitwirkung
 
        Durch verschiedene Kausalanalysen 12  ist vergleichsweise gut belegt, dass Leistungsbeziehende nach einer Sanktion schneller Beschäftigung aufnehmen, es also einen positiven Ex-post-Effekt gibt. So zeigt beispielsweise eine Studie zu in Westdeutschland lebenden unter 25-jährigen Männern, dass sowohl eine erste Sanktion infolge eines Meldeversäumnisses und noch stärker infolge einer Pflichtverletzung die Übergangsrate aus dem Leistungsbezug in Beschäftigung erhöht. 13  Allerdings findet eine Studie für über 25-jährige Leistungsbeziehende auch, dass eine erste Sanktion aufgrund einer Pflichtverletzung die Stabilität der aufgenommenen Beschäftigung verringert. 14  Die Folge davon ist, dass sich zwei bis drei Jahre nach einer solchen Sanktion eine negative Wirkung auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit zeigt.
 
        Weniger gut belegt ist die Ex-ante-Wirkung von Sanktionen. Eine Studie zu über 25-jährigen Leistungsbeziehenden zeigt, dass von Sanktionen die erwartete Ex-ante-Wirkung ausgeht. 15  Hierfür nutzt die Studie die vorhergesagte individuelle Wahrscheinlichkeit, aufgrund eines Meldeversäumnisses oder einer Pflichtverletzung sanktioniert zu werden. Je höher diese Wahrscheinlichkeit ist, desto schneller gehen Leistungsbeziehende in Beschäftigung über.
 
        Neben diesen Kausalanalysen geben Befragungen von Leistungsbeziehenden Hinweise darauf, dass Sanktionen für die Einhaltung der Pflichten relevant sind. Bei einer in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Befragung äußerte die große Mehrheit der sanktionierten Leistungsbeziehenden Verständnis dafür, dass das Jobcenter mit Kürzungen drohe und dass ohne eine solche Drohung „alle machen würden, was sie wollen“. 16  In einer im Herbst 2022 durchgeführten Befragung stimmten immerhin rund 29 Prozent der befragten Leistungsbeziehenden der Aussage zu, dass Vereinbarungen mit den Beratern ohne Sanktionen nicht verbindlich seien. 17  In zwei Befragungen von Fachkräften in verschiedenen Jobcentern in Nordrhein-Westfalen, die bereits nach dem Urteil des BVerfG durchgeführt wurden, sprachen sich diese zudem deutlich gegen eine Aussetzung von Sanktionen beziehungsweise verminderte Sanktionen im Bürgergeld aus. 18  Dies deutet darauf hin, dass Fachkräfte Sanktionen einen hohen Stellenwert für ihre tägliche Arbeit einräumen. 
 
        Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die Zweckmäßigkeit von Sanktionen von ihrer Höhe abhängt. In einer mit Fachkräften durchgeführten Interviewstudie zu den damals gültigen Sanktionsregelungen für unter 25-Jährige hielten nur vier der 26 Befragten die hohen Sanktionen aufgrund wiederholter Pflichtverletzungen für richtig. 19  Alle anderen sahen diese als zu scharf an. Gesehen wurde hier auch ein Widerspruch zwischen einer kompletten Leistungsstreichung und dem Ziel der Arbeitsmarktintegration, beispielsweise wenn Leistungsbeziehende ihre Wohnung nach einer Sanktion verlieren. Hingegen wurden niedrigere Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen am ehesten positiv bewertet, da sie zum Beispiel die Beziehung zwischen Fachkraft und Leistungsbeziehenden verbindlicher machten. 
 
        Zudem gibt es Belege, dass von Sanktionen nichtintendierte Wirkungen ausgehen können. Eine Studie zu in Westdeutschland lebenden unter 25-jährigen Männern zeigt unter anderem, dass sich alleinstehende Personen nach Sanktionen aufgrund von Pflichtverletzungen rascher komplett vom Arbeitsmarkt zurückziehen. 20  Ähnlich berichteten in der Befragung in Nordrhein-Westfalen über 25-Jährige mit hohen Sanktionen häufiger als solche mit niedrigen Sanktionen, dass sie den Kontakt zum Jobcenter abgebrochen hätten. 21  
 
        Zusammengefasst zeigen diese Ergebnisse, dass von Sanktionen durchaus die intendierte arbeitsmarktpolitische Wirkung ausgeht. So tragen Sanktionen zu einer schnelleren Beschäftigungsaufnahme und zur Einhaltung der Pflichten bei. Allerdings können sie auch für die Arbeitsmarktintegration kontraproduktive Wirkungen entfalten, zum Beispiel, wenn sich Sanktionierte vom Arbeitsmarkt zurückziehen.
 
        „Nebenwirkungen“
 
        Als mögliche Nebenwirkung von Sanktionen werden häufiger nachteilige Auswirkungen auf die Beschäftigungsqualität diskutiert. Zwei Studien lieferten hierfür Belege: Die eine zeigt, dass bei einer Beschäftigungsaufnahme das Tagesentgelt von sanktionierten Leistungsbeziehenden im Vergleich zu nicht sanktionierten Leistungsbeziehenden etwas geringer ausfällt. 22  Die andere findet zudem, dass die Beschäftigungsqualität, zum Beispiel im Hinblick auf die Höhe des Einkommens, auch über einen längeren Zeitraum von fünf Jahren nach der Sanktion geringer ist. 23  Komplexer scheint die Lage bei der Ex-ante-Wirkung zu sein. So zeigt die oben genannte Studie eine nicht-lineare Ex-ante-Wirkung: Bei einer vergleichsweise niedrigen Sanktionswahrscheinlichkeit ist beispielsweise das Erwerbseinkommen niedriger als bei einer etwas höheren Sanktionswahrscheinlichkeit. 24  Bei einer noch höheren Sanktionswahrscheinlichkeit sinkt das Erwerbseinkommen jedoch wieder.
 
        Zuletzt finden sich in den Befragungsstudien eine Reihe von Hinweisen auf weitere Nebenwirkungen, die insbesondere im Zeitraum der Sanktionierung selbst auftreten können. So berichteten sanktionierte Leistungsbeziehende, dass sie sich im Hinblick auf die Qualität der Ernährung einschränken müssen 25  und regelmäßige Ausgaben wie Miete, Zinsen für Immobilien oder Stromrechnungen nicht pünktlich zahlen können. 26  Zudem können Sanktionen Schuldenprobleme verschärfen. 27  Vereinzelt gibt es auch Hinweise darauf, dass Personen nach einer Sanktion Kleinkriminalität oder Schwarzarbeit nachgehen. 28  Aus Interviews mit unter 25-jährigen Leistungsbeziehenden ergibt sich, dass insbesondere Alleinlebende nach hohen Sanktionen vom Sperren der Energieversorgung oder von Wohnungsverlust bedroht sein können. 29  Vier der zehn interviewten Personen, deren Leistungen vollständig gestrichen wurden, berichteten, dass sie ihre Wohnung verloren haben und vorübergehend in Obdachlosenunterkünfte ziehen mussten. Zudem können Sanktionen zur psychischen Belastung und Überforderung der Betroffenen beitragen und die angestrebte Aktivierung so behindert werden. 30  Besonders bei hohen Sanktionen berichteten Leistungsbeziehende, dass sie sich mehr Sorgen um ihre Situation machen und die Kürzung als sehr belastend empfinden. 31  
 
        FAZIT
 
        In Summe sprechen die Forschungsergebnisse für eine ausgewogene Ausgestaltung der Sanktionsregelungen. Einerseits dürften sehr hohe Sanktionen, die zu einer Streichung des Regelbedarfs oder zum Wegfall aller Leistung führen, in den allermeisten Fällen nicht zur Arbeitsmarktintegration der Betroffenen beitragen. Aus Sicht der Forschung ist die Einschränkung solch hoher Sanktionen, wie sie nach dem Urteil des BVerfG stattfand, deshalb zu begrüßen. Andererseits liefern die Forschungsergebnisse keine Begründung dafür, Sanktionen in der Grundsicherung vollständig abzuschaffen. Vielmehr sollten Sanktionsregelungen so ausgestaltet sein, dass sie zwar Anreize zur Arbeitsaufnahme und zur Mitwirkung aufrechterhalten, aber starke Einschränkungen der Lebensbedingungen der Betroffenen und die damit einhergehenden Folgen vermeiden. 32  
 
        Mit der Einführung des Bürgergeldes 2023 wurden die Sanktionsregelungen über die Maßgaben des BVerfG hinaus entschärft. Ob von diesen Sanktionsregelungen eine maßgebliche Wirkung auf die Arbeitsmarktintegration und die Einhaltung der Pflichten ausgeht, ist eine offene Frage. Zugleich könnten solche Entschärfungen dazu beitragen, dass Nebenwirkungen auf die Beschäftigungsqualität und die Lebensverhältnisse der Betroffenen verringert oder vermieden werden. Weitere Forschung zur Wirksamkeit von Sanktionen unter den Bedingungen des Bürgergeldes ist notwendig, um hierzu genauere Aussagen treffen zu können.
 
        Auch wenn Sanktionen ein wichtiges Element einer auf den Prinzipien des „Förderns und Forderns“ ausgerichteten Grundsicherung sind: Sie sind kein Allheilmittel. Leistungsbeziehende in der Grundsicherung sind mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, die ihre Arbeitsmarktintegration erschweren. Hierzu zählen beispielsweise geringe formale Bildung sowie sprachliche, gesundheitliche und familiäre Probleme. Die Bewältigung solcher Herausforderungen bedarf einer auf die individuellen Problemlagen ausgerichteten Aktivierung, zu der insbesondere die intensive Begleitung durch die Integrationsfachkräfte und der zielgenaue Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente gehören. 
 
        Die jüngst wieder aufgeflammte Debatte um eine Verschärfung der Sanktionsregelungen ist ein Beispiel dafür, dass dieser Komplexität oft nicht Rechnung getragen wird. Denn es fehlen Anhaltspunkte dafür, dass Leistungsbeziehende im großen Stil jegliche Mitwirkung verweigern, wie dies in der Diskussion um die vermeintlichen „Totalverweigerer“ anklingt. Solche Debatten orientieren sich zu wenig an den gewichtigsten Herausforderungen der Grundsicherung und scheinen eher Ausdruck eines immer wiederkehrenden Narrativs vom „faulen Arbeitslosen“ zu sein, das häufig vor Wahlen Konjunktur hat. 33  
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         11 Vgl. Veronika Knize/Markus Wolf/Joachim Wolff, Zentrale Befunde aus Studien zu Sanktionen im SGB II mit einem Fokus auf Sanktionswirkungen und Sanktionswahrscheinlichkeit, IAB-Forschungsbericht 17/2022.
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         14 Vgl. Wolf (Anm. 12).
 
         15 Vgl. ders., Ex-ante-Effekte von Sanktionen in der Grundsicherung: Bereits die Möglichkeit einer Sanktionierung zeigt Wirkung, IAB-Kurzbericht 15/2024.
 
         16 Vgl. Helmut Apel/Dietrich Engels, Unabhängige wissenschaftliche Untersuchung zur Erforschung der Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach §31 SGB II und nach dem SGB III in NRW, Köln 2013.
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         18 Vgl. Fabian Beckmann et al., Erfahrungsbilanz Bürgergeld: Jobcenterbeschäftigte sehen kaum Verbesserungen, in: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW Wochenbericht 17/2024, S. 251–259; Fabian Beckmann et al., Hartz-IV-Reformvorschlag: Weder sozialpolitischer Meilenstein noch schleichende Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, in: DIW aktuell 58/2021, S. 1–8.
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          PHILIP BANSE · ULF BUERMEYER
 
           WARUM ES DER POLITIK SCHWERFÄLLT, FÜR GUTE INFRASTRUKTUR ZU SORGEN 
 
          Seit Jahrzehnten investieren politisch Verantwortliche in Bund, Ländern und Kommunen zu wenig in die Infrastruktur. Unser politisches System setzt bislang falsche Anreize, die kurzfristiges Handeln belohnen und langfristige Investitionen unattraktiv erscheinen lassen.
 
        
 
         
          KATJA RIETZLER
 
           HOHE NACHHOL- UND ZUSATZBEDARFE. VON INVESTITIONSLÜCKEN, REGIONALEN UNTERSCHIEDEN UND STATISTISCHEN TÜCKEN  
 
          Auch der europäische Vergleich zeigt: In Deutschland wurde zu lange zu wenig investiert. Besonders groß ist der Investitionsstau im Baubereich und hier vor allem auf kommunaler Ebene, wobei nach wie vor erhebliche regionale Disparitäten bestehen.
 
        
 
         
          DIRK VAN LAAK
 
           NIE GERADLINIG. INFRASTRUKTURGESCHICHTE VOM 19. BIS ZUM 21. JAHRHUNDERT 
 
          Was im Rückblick als kontinuierlicher Ausbau von Infrastrukturen erscheint, war in Wirklichkeit von zahllosen Konflikten begleitet. In die heute bestehenden Netzwerke der Versorgung sind frühere Zukunftsvorstellungen eingeschrieben.
 
        
 
         
          RAINER HANK
 
           INNOVATION UND INVESTITION STATT LOCKERUNG DER SCHULDENBREMSE 
 
          Deutschland hat nicht nur einen enormen Investitionsstau, sondern vor allem ein Innovationsdefizit. Bevor über höhere Staatsausgaben nachgedacht wird, sollte man sich auf die Kernaufgaben des Staates besinnen. Private Investitionen müssen Vorrang haben.
 
        
 
         
          MAURICE HÖFGEN
 
           VON SCHULDENREGELN UND SCHULDENBREMSEN. WIE DEUTSCHLAND SEINE ZUKUNFT AUFS SPIEL SETZT 
 
          Führende Wirtschaftsinstitute bescheinigen Deutschland einen erheblichen Investitionsstau. Dieser gefährdet den Wohlstand unserer alternden Gesellschaft. Für mehr Investitionen müssen die Schuldenregeln reformiert werden – sowohl für den Bund als auch für die Kommunen.
 
        
 
         
          MATTHIAS DIERMEIER · ARMIN MERTENS
 
           GEBRAUCHT, ABER GEHASST. INFRASTRUKTUREN DER INDUSTRIELLEN TRANSFORMATION 
 
          Für eine erfolgreiche industrielle Dekarbonisierung sind enorme infrastrukturelle Veränderungen notwendig. Wie groß ist der Widerstand der Bevölkerung – vor allem dann, wenn die Dekarbonisierungsmaßnahmen in der unmittelbaren Nachbarschaft stattfinden sollen?
 
        
 
         
          LARISSA DEPPISCH
 
           „WIR SIND NUR MENSCHEN ZWEITER KLASSE“. VOM ABBAU DER DASEINSVORSORGE UND AUFSTIEG DES RECHTSPOPULISMUS 
 
          Die Wahlerfolge der Alternative für Deutschland in ländlichen Räumen werden immer wieder auf die Unzufriedenheiten der Menschen mit dem Abbau von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge zurückgeführt. Was ist dran an diesem Erklärungsmuster?
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Infrastrukturen bilden die Grundlage unseres täglichen Lebens – oft unbeachtet, bis sie nur noch unzureichend funktionieren. So gibt es in Deutschland kaum jemanden, der oder die nicht aus eigener Erfahrung berichten kann, wie marode die Infrastruktur in vielen Bereichen ist: von baufälligen Schulen über ausfallende Züge, Funklöcher und kaputte Brücken bis hin zu fehlenden Pflege- und Kitaplätzen. Tatsächlich ist der Investitionsstau bei der öffentlichen Infrastruktur groß, und die Herausforderungen werden nicht kleiner: Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft und das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung schätzen, dass der Staat in den kommenden zehn Jahren fast 600 Milliarden Euro zusätzlich investieren müsste, um Deutschlands Infrastruktur zu modernisieren. 
 
        Es besteht Konsens darüber, dass in Deutschland jahrzehntelang zu wenig in den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur investiert wurde. Uneinigkeit herrscht jedoch darüber, wie die notwendigen Investitionen finanziert werden sollen und was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Zugespitzt formuliert: Hat sich die Bundesrepublik mit den selbst auferlegten Schuldenregeln „kaputtgespart“? Oder wurden schlicht parteiübergreifend die falschen Prioritäten gesetzt? Welche politischen und bürokratischen Hemmnisse müssen beseitigt werden, um mehr Investitionen zu ermöglichen? 
 
        Wie auch immer man Infrastruktur im Einzelnen definiert, sie ist Voraussetzung für wirtschaftliches Handeln, Mobilität und Sicherheit. Eine marode Infrastruktur ist daher nicht nur ein alltägliches Ärgernis, sondern ein politisches Problem von weitreichender Bedeutung: Es gehört zu den Kernaufgaben des Staates, mit seinen Steuereinnahmen für eine funktionierende Infrastruktur zu sorgen. Werden diese Aufgaben nicht erfüllt, droht das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates zu erodieren.
 
         Lorenz Abu Ayyash 
 
      

       
        WARUM ES DER POLITIK SCHWERFÄLLT, FÜR GUTE INFRASTRUKTUR ZU SORGEN
 
         Philip Banse · Ulf Buermeyer 
 
        Seit 1968 spannte sich die Rahmede-Talbrücke im Zuge der Autobahn 45 über ein Tal bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. Ein 453 Meter langes Asphaltband überbrückte auf zehn Stelzen das Flüsschen Rahmede und verband die Wirtschaftsregionen Dortmund und Frankfurt am Main – bis vor Kurzem, denn am Mittag des 7. Mai 2023 musste die völlig marode Brücke gesprengt werden. An den Hängen versammelten sich Hunderte Kameraleute und Neugierige; im Livestream sahen Tausende zu, wie die Autobahnbrücke in einer gigantischen Staubwolke verschwand. 
 
        So viel Aufmerksamkeit bekommt die Infrastruktur in Deutschland selten – und das hat fatale Folgen. Denn auch wenn Expertinnen und Experten streiten, wie verrottet die Infrastruktur in unserem Land genau ist – alle sind sich einig, dass dringend investiert werden muss. 01  
 
        Während Regierungen bei Investitionen und Sanierungen sparten, um Schulden in Euro und Cent abzubauen und neue Euro-Schulden mithilfe der Schuldenbremse auf ein Minimum zu begrenzen, häuften sie unbemerkt neue Schulden an, die durch Sparrunden nicht zu beheben sind, nämlich gigantische Infrastrukturschulden. Auch die lassen sich mit einem Preisschild versehen: mindestens 457 Milliarden Euro – rund ein kompletter Bundeshaushalt. 02  Andere Schätzungen gehen von mehr als 600 Milliarden Euro Infrastrukturschulden aus. Wie konnte das passieren – in einem der reichsten Staaten der Erde?
 
        Infrastruktur bildet das Fundament einer modernen, freiheitlichen Gesellschaft. Die Gemeinschaft baut sie, damit alle Menschen sie nutzen können – jeder Mensch auf seine Weise, nicht alle gleich, aber alle mehr oder weniger. Die Gemeinschaft bezahlt den Bau und den Erhalt, weil sie ohne Infrastruktur kollabieren würde.
 
        Wichtige Teile der Infrastruktur zahlt und betreibt der Staat selbst, etwa Straßen, Schulen oder Behörden. Andere Teile der Infrastruktur überlässt der Staat Privatunternehmen, macht ihnen aber gewisse Vorgaben, zum Beispiel für Stromnetze und Kommunikationssysteme. Für die staatliche Infrastruktur sind verschiedene föderale Ebenen verantwortlich: Kommunen betreiben und bezahlen beispielsweise Schwimmbäder und Parks; Länder sind zuständig für Polizei und Krankenhäuser; der Bund plant, baut und bezahlt unter anderem die Autobahnen, Bundesstraßen und Bahngleise sowie viele Wasserstraßen und Brücken.
 
        Infrastruktur kostet Geld, sowohl beim Bau als auch im laufenden Betrieb. Wird nicht investiert, häufen sich Infrastrukturschulden an, für die eine Art Zins fällig wird. Investiert der Staat mäßig, aber kontinuierlich in den Erhalt von Gebäuden, Netzen und Wasserstraßen, bleiben die Infrastrukturschulden im Rahmen und damit auch die Kosten, um die Infrastruktur zu erhalten. Doch je länger eine Brücke nicht gewartet wird, desto teurer wird es, sie auf den neuesten Stand zu bringen. Im schlimmsten Fall muss eine Brücke gar gesprengt oder eine Schule abgerissen und neu gebaut werden.
 
        Und während viele sich noch überlegen, wie wir die Infrastrukturschulden der Vergangenheit tilgen, stehen schon die nächsten Investitionen an, um unsere Industriegesellschaft klimaneutral umzubauen.
 
        MARODES FUNDAMENT
 
        Laut Verkehrsinvestitionsbericht der Bundesregierung für das Jahr 2020 waren rund 4500 Brücken in Deutschland in „nicht ausreichendem“ oder „ungenügendem“ Zustand. 03  Stand 2020 bedürfen fast fünf Prozent aller Bundesautobahnen „einer intensiven Beobachtung und einer vorrangigen Planung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit“, ein weiteres knappes Prozent hatte zusätzlich „einen Gebrauchswert erreicht, bei dem die Einleitung von verkehrsbeschränkenden oder baulichen Maßnahmen geprüft werden muss“. 04  Bei Bundesstraßen liegen die Anteile gar bei über 13 Prozent (beobachten) beziehungsweise drei Prozent (Beschränkungen prüfen). Deutschlands Straßen sind also zu einem guten Teil hinüber – und von allein werden sie sich nicht erholen.
 
        Auch die Bahn ist ein Sanierungsfall: „Die Eisenbahninfrastruktur ist in vielen Bereichen überaltert“, schreibt der Bundesrechnungshof im März 2023 in einem 33-seitigen Gutachten „zur Dauerkrise der Deutschen Bahn AG“. 05  Die Bahn sei nach Jahren der Untätigkeit bei notwendigen Investitionen in die Infrastruktur ein „Sanierungsfall“. Im Netzzustandsbericht an den Aufsichtsrat zeichnet der Chef der DB Netz AG ein ähnlich düsteres Bild. 06  Für den Bericht wurden erstmals die mehr als 33000 Kilometer Gleise inklusive aller Brücken, Tunnel, Bahnübergänge, Stellwerke und Oberleitungen bewertet. Die Bilanz: Über ein Viertel aller Weichen ist in schlechtem, mangelhaftem oder ungenügendem Zustand. Gleiches gelte für 22 Prozent der Oberleitungen, 23 Prozent der Gleise, 42 Prozent aller Bahnübergänge und 48 Prozent aller Stellwerke. Nötig sei eine „schnelle und umfassende Generalsanierung“, so der Chef der DB Netz AG – Kosten: rund 89 Milliarden Euro. 
 
        Die nächste Großbaustelle sind Kanäle, Schleusen und schiffbare Flüsse. Wehre und Schleusen sind im Durchschnitt 65 Jahre alt, „einige der wichtigsten Anlagen stammen noch aus der Kaiserzeit“. Um die klima- und energiepolitischen Ziele der Bundesregierung zu erreichen, müsse viel mehr Verkehr von der Straße auch aufs Wasser verschoben werden. Allerdings sei eine solche Verlagerung „beim derzeitigen Ausbau der Wasserwege (…) kaum möglich“, warnt der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium in einem Gutachten. 07  Auch hier müsste der Bund also viele Milliarden in die Hand nehmen – was sich bisher nicht abzeichnet: Die geplanten Investitionen für 2024 betrugen nur rund 0,74 Milliarden Euro und stiegen damit gegenüber den Investitionen 2022 lediglich um sieben Prozent an. 2023 waren sie sogar auf nur noch rund 80 Prozent des Vorjahresniveaus eingebrochen. 08  So werden sich die Bundeswasserstraßen nicht fit für die Zukunft machen lassen.
 
        ENERGIEWENDE
 
        Autos nehmen zu viel Raum ein, besonders in den Städten. Daher sollten sie möglichst Platz machen für Menschen zu Fuß und auf dem Rad sowie für öffentliche Verkehrsmittel. Aber das Auto wird trotzdem ein wichtiges Transportmittel bleiben, vor allem auf dem Land. Allerdings müssen die verbleibenden Autos elektrisch betrieben werden, weil fossile Brennstoffe klimaschädliches Kohlendioxid ausstoßen und CO2-neutraler Treibstoff für Verbrenner noch viele Jahre nicht ausreichend und nicht preiswert genug zur Verfügung stehen wird. Für die Antriebswende hin zur E-Mobilität brauchen wir aber ausreichend Ladesäulen: Viele Menschen scheuen immer noch den Umstieg, weil sie befürchten, ihr Fahrzeug nicht laden zu können. 
 
        Und auch wenn sich einiges tut, ist es bis zu einer ausreichenden Lade-Infrastruktur noch ein weiter Weg. Das Register öffentlicher Ladesäulen der Bundesnetzagentur nennt genau 120618 Normalladepunkte und 33419 Schnellladepunkte, die am 1. Dezember 2024 in Betrieb waren, 09  zusammen also rund 155000 öffentliche Ladepunkte. Bedenkt man, dass am 1. Januar 2024 nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamts in Flensburg allein mehr als 49 Millionen PKW zugelassen waren, so wird deutlich, dass es bisher viel zu wenig Lademöglichkeiten gibt: Zwar werden nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig geladen. Viele Menschen werden ihr E-Auto auch vorwiegend an der privaten Wallbox laden. Aber einige Millionen Lademöglichkeiten werden wir sicher brauchen. Die Ladeinfrastruktur allein dürfte also einige Milliarden Euro kosten – Finanzierung bisher nicht absehbar.
 
        Sauberer Strom aus Windkraft wird zu großen Teilen in der Nordsee und in windigen Gebieten in Norddeutschland gewonnen. Gebraucht wird er aber auch im Westen und Süden Deutschlands. Bisher gibt es dafür zu wenige Höchstspannungsleitungen: Bei frischem Wind kann Ökostrom im Norden oft nicht ins Netz gespeist werden, weil es sonst überlastet würde. Die Windräder werden daher vom Netz genommen. Weil Fabriken im Süden aber trotzdem Strom benötigen, müssen dort Gaskraftwerke hochgefahren werden. In den kommenden Jahren müssen „mehr als 10000 km im Übertragungsnetz optimiert, verstärkt oder neu gebaut werden“, heißt es im Netzentwicklungsplan der Bundesregierung. 10  
 
        KURZFRISTIGE AUFMERKSAMKEIT VS. LANGFRISTIGER NUTZEN
 
        „Der Rückgang der jährlichen öffentlichen Investitionen zwischen 1980 und 2005“, so der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums, „dürfte im Wesentlichen haushaltspolitisch bedingt gewesen sein“. Nur warum investiert die Politik nicht genug Geld in Infrastruktur? Ein wesentlicher Grund dürfte sein, dass die langen Zeiträume zwischen Investitionen in Infrastruktur und ihrem für die Wählerschaft (hoffentlich) spürbaren Resultat einfach nicht zum Rhythmus der Bewertung politischer Leistung durch Wahlen passen. Großbaustellen wie die Sanierung des Schienennetzes der Deutschen Bahn sind in den vier Jahren einer Legislaturperiode nicht zu stemmen. Die Kosten schlagen zwar Jahr für Jahr zu Buche und verhindern unter Umständen kurzfristig spürbare Wohltaten, der Nutzen hingegen wird erst nach Jahren erkennbar. Wahrscheinlich warten wir noch jahrelang auf unpünktliche Züge, bis sich die gegenwärtigen Sanierungsprojekte irgendwann auszahlen werden. Aber wenn sich dann in zehn Jahren die Pünktlichkeitswerte womöglich verbessert haben, sind die politisch dafür Verantwortlichen längst im Ruhestand. Mehr politische Rendite können Politiker und Politikerinnen zumindest kurzfristig erzielen, wenn sie das Geld in spektakuläre Leuchtturmprojekte stecken. Deren langfristiger Nutzen mag überschaubar sein, die kurzfristige Aufmerksamkeit hingegen ist sicher.
 
        Darüber hinaus wird die politisch sinnvolle Bewertung von Investitionen durch mangelnde Repräsentanz junger Menschen in unserem politischen System erschwert. Das Wahlrecht – meist erst ab 18 – und die Alterung der Gesellschaft mehren die Macht derer, die Infrastruktur nur relativ kurz nutzen werden und sich oftmals auch Alternativen leisten können. Demgegenüber haben jene relativ wenig Einfluss, die Schulen, Brücken und Schienen vielleicht sogar sehr gern bezahlen würden, weil sie selbst davon besonders lange profitieren könnten.
 
        Die Unterbewertung der Infrastruktur dürfte zu einem guten Teil auch darin wurzeln, wie Menschen ausdrücken, was ihnen öffentliche Leistungen wert sind. Sie können das nämlich nicht direkt über den Preis tun, den sie zu zahlen bereit sind, sofern der Staat nicht ausnahmsweise eine Gebühr für die Nutzung einer öffentlichen Einrichtung erhebt. Die Bewertung von Infrastruktur erfolgt nur indirekt, nämlich über Wahlen. Doch der Zusammenhang zwischen einer sanierten Eisenbahnstrecke und der Wahlentscheidung für eine bestimmte Partei ist so diffus, dass es sich politisch kaum auszahlt, die Sanierung voranzutreiben.
 
        Eine zentrale Ursache für den miserablen Zustand großer Teile der deutschen Infrastruktur sieht der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums auch darin, dass viele Kommunen, also Landkreise, Städte, Gemeinden und Bezirke, schlicht zu wenig Geld zur Verfügung haben. Kommunen können ihre Kassenlage nur zu einem sehr geringen Teil selbst beeinflussen, weil sie auf ihre Einnahmen kaum und auf die Ausgaben nur teilweise Einfluss nehmen können. Der kommunale Geldmangel führt in einen Teufelskreis: Wenn Kommunen das Geld ausgeht, sparen sie oft am Verwaltungspersonal. 11  Das ist für viele Kommunen und Landkreise besonders bitter, weil der Bund in den vergangenen Jahren mehrfach kurzfristig Geld aus sogenannten Sondervermögen bereitgestellt hat, um Investitionsprojekte zu fördern. Arme Kommunen profitieren hiervon aber oft gar nicht, weil sie nicht mehr das nötige Personal haben, um das Geld überhaupt ausgeben zu können.
 
        SCHULDENBREMSE UND SCHWARZE NULL
 
        Der politische Diskurs in Deutschland wurde spätestens seit den 1990er Jahren von der Vorstellung bestimmt, dass Staatsschulden generell von Übel seien und zumindest gedeckelt, wenn nicht ganz eliminiert werden müssten. Aus diesem Gedanken wurde die sogenannte Schuldenbremse geboren, die schließlich 2009 ins Grundgesetz aufgenommen wurde. 12  Artikel 109 Grundgesetz schreibt seitdem verbindlich vor, dass der Bund – von engen Ausnahmen abgesehen – pro Jahr nicht mehr als 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an neuen Schulden aufnehmen darf.
 
        Deutlich verschärft wurden die Wirkungen der Schuldenbremse durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) vom 15. November 2023. Die Ampel hatte sogenannte Kreditermächtigungen, also vom Bundestag trotz Schuldenbremse genehmigte Schulden, die ursprünglich der Bekämpfung der Coronapandemie dienen sollten, in den KTF umgebucht, um damit Projekte zum Klimaschutz zu bezahlen. Das hielt das Bundesverfassungsgericht aus mehreren Gründen für verfassungswidrig: Zum einen beanstandete es die Änderung des Zwecks der Schulden. Zum anderen störte es sich auch daran, dass die Mittel zwar im Jahr 2021 vom Bundestag genehmigt worden waren, nun aber in den KTF wandern und dann über mehrere Jahre verteilt ausgegeben werden sollten, nämlich bis 2027. Verfassungsrechtlich mag das richtig sein, doch ökonomisch hat die Verpflichtung zur Jährlichkeit und Jährigkeit des Haushalts fatale Folgen: Wenn das Parlament gehindert wird, kontinuierliche Investitionen über den Zeitraum eines Jahres hinaus zu beschließen, lassen sich langfristige Investitionsprogramme auch über Wahlen hinweg kaum noch rechtssicher auf den Weg bringen. 
 
        Noch strenger als die Schuldenbremse begrenzt die „Schwarze Null“ staatliche Investitionen. Dieses Ideal ist zwar keine verbindliche gesetzliche oder gar verfassungsrechtliche Pflicht, sondern nur ein politisches Ziel bestimmter Parteien, geht aber noch einen Schritt weiter als die Schuldenbremse: Die Ausgaben dürfen die Einnahmen nicht überschreiten. 13  
 
        Für den Ökonomen Lukas Haffert beruht die suggestive Kraft der Schwarzen Null weniger auf ökonomischen Erwägungen; der ausgeglichene Haushalt scheine vielmehr vor allem eine psychologische Wirkung zu haben: 14  Unter einem ausgeglichenen Haushalt können sich alle etwas vorstellen, während die Deutschen seit Jahrzehnten mit Schulden nichts Gutes verbinden. Das dürfte auch etwas mit dem bis zur Groteske verzerrten Bild der „schwäbischen Hausfrau“ zu tun haben, die angeblich nur ausgibt, was sie zuvor angespart hat. Diese Erzählung blendet aus, dass kluge Schwäbinnen immer schon Kredite aufgenommen haben, beispielsweise um das Geld in ihr Häusle oder mittelständisches Unternehmen zu investieren. Warum sollte es der Staat nicht ebenso halten?
 
        Trägt die Schuldenbremse eine Mitschuld an der gegenwärtigen Infrastruktur-Misere? Ökonominnen und Ökonomen, die das Wirtschaftsministerium beraten, sind skeptisch: „Der Grund für den schlechten Zustand der öffentlichen Infrastruktur und das mäßige Investitionsniveau liegt nicht in der Schuldenbremse“, zeigen sie sich überzeugt. 15  Die Investitionen seien schon vor der Schuldenbremse eingebrochen. Zudem sei privat finanzierte Infrastruktur wie digitale Netze, Gas- und Stromleitungen zwar nicht von der Schuldenbremse berührt, aber ebenfalls in keinem guten Zustand. Und schließlich hätten der Bund und viele Bundesländer „ausreichenden Spielraum für zusätzliche Investitionen gehabt“, diesen aber nicht genutzt.
 
        Aber auch wenn die Schuldenbremse für die enormen Infrastrukturschulden nicht ausschlaggebend gewesen sein mag, so könnte sie doch heute die nötigen Investitionen verhindern. Könnte also eine gelockerte Schuldenbremse helfen, aus der Krise herauszukommen?
 
        In dieser Frage sind sich die Beiratsmitglieder nicht einig. 16  Das Team Schuldenbremse argumentiert, dass nur eine absolute Schuldenbegrenzung gegen die Krise hilft. Befürworter der Schuldenbremse lehnen es daher auch ab, diese gezielt zu lockern, um höhere Schulden für „Investitionen“ zuzulassen. Es sei zu schwer abzugrenzen, was eigentlich „Investitionen“ seien, für die mehr Schulden gemacht werden dürfen. Auch sei es hilfreich gewesen, dass der allgemeine Schuldenberg des Landes durch die langjährige Politik der Schwarzen Null niedrig gewesen sei: „So entstand der Spielraum, die Schulden zu erhöhen und die Wirtschaft zu stützen, ohne dass Zweifel an der Solidität der Staatsfinanzen aufkamen“, schreibt Clemens Fuest, der Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung. 17  Zwar sei es richtig, öffentliche Investitionen auszuweiten. Das verhindere die Schuldenbremse aber nicht: „Wenn dafür Spielräume in den Haushalten fehlen“, weil die Schuldenbremse bremst, „können aber Bundesunternehmen wie etwa die Deutsche Bahn mit öffentlichen Mitteln für Investitionen ausgestattet werden“. Schulden sollen also da gemacht werden, wo die Schuldenbremse es nicht merkt: in Schattenhaushalten. Die Frage ist nur, ob das nach den neuen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts im KTF-Urteil überhaupt noch erlaubt ist.
 
        KREDITE LENKEN
 
        Gerade nach dem KTF-Urteil wollen dagegen viele Ökonominnen und Ökonomen die harte Schuldenbremse abschaffen. Gleichzeitig räumen sie aber ein, dass es sinnvoll sein könne, Mechanismen einzubauen, die sicherstellen, dass die neuen finanziellen Spielräume tatsächlich für mehr Investitionen genutzt werden. Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung und das Institut der deutschen Wirtschaft kamen in einer gemeinsamen Studie schon vor dem Urteil zu dem Schluss, eine Modifikation der Schuldenbremse würde helfen, die nötigen Investitionen zu schultern und sie vor allem verlässlich für die nächsten zehn Jahre zu sichern. 18  Denn nur wenn Wirtschaft und Kommunen längerfristig sicher planen könnten, investierten sie in neue Projekte und mehr Personal. Die Ökonominnen und Ökonomen fordern, die Schuldenbremse durch eine „goldene Regel“ zu modifizieren: Sie würde Schulden für Investitionen zumindest bis zu einer bestimmten Höhe erlauben. Denn über Kredite finanzierte Investitionen „erhöhen zwar den Schuldenstand, aber gleichzeitig den Vermögensbestand einer Volkswirtschaft“. 19  
 
        Das Vorgehen der Ampel-Koalition, Sondervermögen einzurichten, hätte im Kern zwar seinen Zweck erreicht, so die Ökonomin Monika Schnitzer 20  – nämlich die schnelle Finanzierung von notwendigen Zukunftsinvestitionen über Schulden. Allerdings komme dieser pragmatische Weg zu einem hohen Preis. Die Öffentlichkeit büße Kontrolle ein und bekomme das Gefühl, es werde getrickst.
 
        Schwerer noch als die Sorge um die demokratische Kontrolle der Schattenhaushalte wiegen die verfassungsrechtlichen Bedenken. Zwar wurde das Sondervermögen für die Bundeswehr mit den Stimmen der Ampel, aber auch der Unionsfraktion eigens im Grundgesetz verankert. Doch wie steht es mit anderen möglichen Sondervermögen? Im KTF-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht sehr enge Grenzen gesetzt: In einem Jahr Kreditermächtigungen beschließen und sie in einem Sondervermögen des Bundes parken, um das Geld über mehrere Jahre auszugeben – das ist auf keinen Fall mehr zulässig.
 
        Anders könnte es jedoch aussehen, wenn der Bund eine rechtlich selbstständige Einheit mit Geld aus einem Bundeshaushalt ausstattet, diese das Geld dann aber über mehrere Jahre ausgibt. Beispielsweise könnte der Bund ein „Sondervermögen Autobahnsanierung“ einrichten und der bundeseigenen Autobahn GmbH einmalig zehn Milliarden Euro überweisen, die diese GmbH dann über die nächsten Jahre investiert. Formal wären die Kriterien des Bundesverfassungsgerichts aus dem KTF-Urteil dann eingehalten. Man kann nur hoffen, dass Karlsruhe den haushalterischen Spielraum des Gesetzgebers nicht noch weiter einschränken und auch dieses letzte Schlupfloch schließen wird.
 
        SINNVOLLE MAẞNAHMEN
 
        Wenn die Reform der Schuldenbremse nicht das Mittel der Wahl ist, was könnte dann helfen?
 
        Bund und Länder sollten regelmäßig Bilanzen veröffentlichen, die erklären, in welchem Zustand sich die Infrastruktur befindet, und zwar für alle Bereiche, von den Straßen bis zum Stromnetz, von den Schienen bis zu den Schulen. Solche Berichte gibt es zwar, aber sie erscheinen nicht jährlich für alle Bereiche. Aus einer genaueren Bilanz müsste sich unmittelbar ergeben, welche langfristigen Investitionen aufgrund der Bestandsaufnahme in den nächsten zehn Jahren anstehen. Behörden könnten besser planen – und bei Wahlen wäre immerhin klar, ob die bisherigen Regierungen ihren Job gut gemacht haben. Zudem könnten Medien Tendenzen besser erkennen: Haben Politikerinnen und Politiker immerhin angefangen, den Zustand der Infrastruktur zu verbessern, oder sind die Infrastrukturschulden während ihrer Amtszeit noch weiter angewachsen?
 
        Ausgaben für Infrastruktur müssen verstetigt werden, indem fortlaufend und verlässlich Geld in Schulen, Schienen und diverse Netze fließt. Nur so können Behörden und Unternehmen gleichermaßen planen, also Personal und Material bereithalten. Außerdem profitiert der Staat von günstigen Preisen, wenn er antizyklisch investiert, also dann, wenn die Nachfrage allgemein gerade niedrig ist – und eher nicht in Jahren, wo die Wirtschaft boomt und die Preise für Bauleistungen durch die Decke gehen.
 
        Ein Mittel zur Verstetigung von Investitionen könnten Investitionsfördergesellschaften sein, wie sie auch der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums empfiehlt. 21  Sie müssten langfristig und auf klarer gesetzlicher Grundlage Geld aus öffentlichen Haushalten bekommen und könnten so dauerhaft das notwendige Personal für schnelle, kompetente Planungen vorhalten. Natürlich sind auch hier komplexe Fragen zu klären: So müssen die Kommunen eigenständig planen und bauen können und dürfen nicht vom jeweiligen Land oder vom Bund gesteuert werden. Gleichzeitig müssen diejenigen Stellen von Bund und Ländern, die das Geld gegeben haben, natürlich prüfen können, ob die Mittel korrekt ausgegeben und wirklich in Infrastruktur investiert werden.
 
        Viele Kommunen in Deutschland haben enorme Schulden angehäuft, auch, weil sie Dinge bezahlen müssen, die sie nicht beschlossen haben und die sie kaum beeinflussen können. Vieles spricht daher dafür, das sogenannte Konnexitätsprinzip zu stärken: Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen – in der Regel wäre das der Bund, mitunter auch das jeweilige Bundesland, denn diese beiden Ebenen entscheiden in unserem föderalen Staat über gesetzliche Verpflichtungen zu kommunalen Ausgaben. Das würde den Städten und Gemeinden mehr finanziellen Spielraum für Investitionen verschaffen.
 
        Um die Altschulden zu beseitigen, könnten Länder außerdem Investitionsförderprogramme nach dem Beispiel der „Hessenkasse“ aufsetzen: Das Land Hessen tilgt für überschuldete Gemeinden deren Kassenkredite. Einen Teil der Schuld stottern die Kommunen danach mit 25 Euro pro Einwohner und Jahr bei der Hessenkasse ab – ein eher symbolischer Betrag. Den Rest trägt das Land. 22  Für Gemeinden, die ihre Bankkredite entweder selbstständig tilgen konnten oder gar keine benötigten, gibt die Hessenkasse Investitionsbeihilfen zu günstigen Konditionen. Beide Förderungen für die Kommunen werden übrigens an der Schuldenbremse vorbei geleistet, weil die landeseigene Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen die Kosten trägt und nicht direkt das Land – dadurch erscheinen sie nicht in der staatlichen Finanzstatistik.
 
        FAZIT
 
        Seit Jahrzehnten haben politisch Verantwortliche in Bund, Ländern und Kommunen zu wenig in Infrastruktur investiert. Unser politisches System setzt bisher falsche Anreize, die kurzfristiges Handeln belohnen und langfristige Investitionen eher unattraktiv erscheinen lassen. In diesem Ökosystem sind Ausgaben für Infrastruktur besonders schwer durchzusetzen: Ihr Nutzen ist schwer zu messen und wird systematisch unterschätzt.
 
        In den vergangenen Jahren haben zudem ökonomisch fragwürdige Leitlinien wie zeitweise die Schwarze Null öffentlichen Investitionen allzu enge Grenzen gesetzt. Dabei wäre es wesentlich generationengerechter, Infrastruktur mit Schulden zu finanzieren. Würden wir versuchen, Straßen, Brücken und Schulen ohne Schulden zu bezahlen, läge die Last allein bei heutigen Steuerzahlern, während die Früchte jene ernten, die heute zu jung sind, um Steuern zu zahlen, und daher nichts zur Finanzierung beitragen. Bezahlen wir diese ganzen Bauten und Netze dagegen, indem wir heute Schulden aufnehmen, sind die Lasten gerechter verteilt: Ja, wir machen heute Schulden und zahlen auch heute schon Zinsen, aber wir schaffen Werte für Jahrzehnte, an denen sich kommende Generationen fair beteiligen, weil sie ebenfalls einen Anteil an Zins und Tilgung leisten. Insgesamt sollten wir mehr Mut zu Investitionen haben, auch wenn sie formal Staatsschulden nach sich ziehen – denn dafür bauen wir im selben Maße Schulden bei der Infrastruktur ab und schaffen ein lebenswerteres und wettbewerbsfähigeres Land. Dann werden wir recht bald merken: Schulden für Infrastruktur lohnen sich. 
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        HOHE NACHHOL- UND ZUSATZBEDARFE
 
        Von Investitionslücken, regionalen Unterschieden und statistischen Tücken 
 
         Katja Rietzler 
 
        Beim Thema Infrastruktur und Investitionsstau wird in der öffentlichen Debatte vieles durcheinandergebracht. Bevor wir mit der Analyse beginnen, ist es deshalb sinnvoll, den Untersuchungsgegenstand eindeutig abzugrenzen. Gegenstand der Betrachtung ist im Folgenden der Teil der öffentlichen Infrastruktur, der nach der Definition der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) Teil des Sektors „Staat“ ist. 01  Vieles, was in der Diskussion zur öffentlichen Infrastruktur gezählt wird, ist hingegen nicht dem Sektor „Staat“ zuzuordnen – zum Beispiel Stromleitungen oder Kraftwerke. Relevant dabei ist, ob die Finanzierung durch Markteinnahmen oder durch Zwangsabgaben wie Steuern erfolgt. Bereiche, die überwiegend marktwirtschaftlich durch Nutzer finanziert werden, werden nicht dem Staat zugeordnet, auch wenn sie sich zu 100 Prozent im staatlichen Eigentum befinden, sondern in der Regel dem Sektor „nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften“. 02  Dies ist bei internationalen Vergleichen zu berücksichtigen. 
 
        So werden die Kosten des Baus und der Instandhaltung von Autobahnen in Österreich hauptsächlich durch Mauteinnahmen gedeckt. Die staatliche österreichische Autobahngesellschaft ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) gehört daher nicht zum Sektor Staat, sondern zu den nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften. Hierzulande werden viele Stadtwerke, obwohl sie im Gemeindeeigentum sind, dem Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften zugerechnet, weil sie ganz überwiegend durch Entgelte der Nutzer auf einem Wettbewerbsmarkt finanziert werden. Dasselbe gilt beispielsweise auch für die bundeseigene DB Fernverkehr AG. 
 
        Lange wurden auch zahlreiche ÖPNV-Unternehmen und die Infrastrukturgesellschaft der Bahn dem Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften zugeordnet. Aufgrund einer Empfehlung („Advice“) des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) von 2022 dürfen jedoch pauschale Zahlungen der öffentlichen Hand zur Kostendeckung im ÖPNV und zur Finanzierung der Infrastruktur nicht mehr als Umsatzerlöse der Verkehrsunternehmen gebucht werden. Damit änderte sich der sogenannte Markt-/Nichtmarkttest und führte im Rahmen der jüngsten Generalrevision der VGR vom August 2024 zu einer rückwirkenden statistischen Zuordnung dieser Einheiten zum Sektor Staat. ÖPNV-Unternehmen, die überwiegend aus staatlichen Mitteln finanziert werden, werden ab dem Jahr 1991 dem Sektor Staat zugerechnet. Für Teile der Bahn ist eine getrennte Sektorprüfung erst für die Zeit ab der Bahnreform 1999 möglich. Bis dahin zählt die Bahn in ihrer Gesamtheit zum Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften. 03  Die neue Vorgehensweise führt zu Brüchen in den Zeitreihen der Ausrüstungen und Bauten des Staates insgesamt sowie des Bundes, was die zeitliche Vergleichbarkeit mit dem Zeitraum vor 1999 einschränkt.
 
        Trotz dieses Zeitreihenbruchs und regelmäßiger, teilweise erheblicher Revisionen bilden die VGR die wesentliche Datengrundlage für diesen Beitrag. Sie liefern eine kohärente Statistik und sind dank einheitlicher Konzepte auch international vergleichbar. Eine Schwäche ist der begrenzte Detailgrad und die – auch im Rahmen der VGR der Länder – nur eingeschränkte Verfügbarkeit von regionalen Daten. So werden die Investitionen für die einzelnen Bundesländer nicht getrennt nach Sektoren, sondern nur nach Wirtschaftsbereichen ausgewiesen. Hier muss teilweise auf andere Datenquellen und Erhebungen zurückgegriffen werden. Auch auf kommunaler Ebene sind regionale Vergleiche schwierig, da Daten für einzelne Kommunen nicht leicht zugänglich sind und in der Regel nur für die Kernhaushalte ausgewiesen werden. 
 
        Auf der gesamtstaatlichen Ebene sowie für die staatlichen Teilsektoren weisen die VGR wesentliche Teile der deutschen Infrastruktur aus. Zu den staatlichen Bauten zählen neben der öffentlichen Straßen- und Schieneninfrastruktur insbesondere öffentliche Gebäude wie zum Beispiel Schulen. Seit der Generalrevision 2014 gehören zu den staatlichen Ausrüstungen neben Fahrzeugen und anderen Geräten auch militärische Waffensysteme. Eine weitere wichtige Neuerung der Revision von 2014 war die Erfassung der Schaffung geistigen Eigentums als Investitionen (statt wie zuvor als Vorleistung). 04  Dadurch fallen für den gesamten Zeitraum ab 1991 insbesondere die Investitionen des Bundes und der Länder entsprechend höher aus, weil dort Forschungsinstitutionen beziehungsweise Universitäten zugeordnet werden. 
 
        Mit 14 Prozent war der Anteil des Sektors Staat am gesamtwirtschaftlichen Anlagevermögen im Jahr 2023 vergleichsweise gering – um die Jahrtausendwende waren es noch knapp 17 Prozent. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass private Wohngebäude rund die Hälfte des gesamtwirtschaftlichen Anlagevermögens ausmachen. Bei den Nichtwohnbauten ist der staatliche Anteil mit gut einem Drittel schon deutlich höher – und bei den Tiefbauten, wozu Straßen, Schienen und Brücken zählen, liegt er bei mehr als der Hälfte. Neben den staatlichen Investitionen spielen Investitionszuschüsse an andere Sektoren – beispielsweise für die energetische Gebäudesanierung – eine wichtige Rolle. Seit 2019 sind sie steil angestiegen.
 
        EUROPÄISCHER VERGLEICH
 
        Bei internationalen Vergleichen reicht die alleinige Betrachtung öffentlicher Investitionen nicht aus, da die Sektorzuordnung einzelner Bereiche aufgrund unterschiedlicher Finanzierungsmodelle (nutzerfinanziert versus steuerfinanziert) von Land zu Land variieren kann. Ein erster Blick gilt daher der gesamtwirtschaftlichen Investitionsquote. 05  2023 lag Deutschland im Vergleich der EU-Länder und ausgewählter europäischer Nicht-EU-Länder im unteren Mittelfeld, leicht unter dem Durchschnitt der EU beziehungsweise des Euroraums (Abbildung 1). 
 
         
           Abbildung 1: Investitionsquoten 2023 im europäischen Vergleich in Prozent des BIP 
 
          [image: Die Abbildung zeigt ein Säulendiagramm. Dargestellt sind die Investitionen verschiedener europäischer Länder im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023. Es zeigt sich, dass Deutschland im Jahr 2023 im Vergleich zu den EU-Ländern und ausgewählten europäischen Nicht-EU-Ländern im unteren Mittelfeld liegt, leicht unter dem Durchschnitt der EU bzw. des Euroraums.] 
            Quelle: Europäische Kommission, Eurostat (Schweiz), eigene Berechnungen. 
 
        
 
        Vor der Finanzkrise 2007 belegte Deutschland bei der gesamtwirtschaftlichen Investitionsquote den drittletzten Platz der betrachteten Länder. Allerdings waren damals die Investitionsquoten einiger Länder, wie zum Beispiel Irland und Spanien, durch Blasen an den Immobilienmärkten mit einer entsprechend überhöhten Bauaktivität gekennzeichnet. Die relative Verbesserung Deutschlands geht unter anderem auch darauf zurück, dass die Investitionstätigkeit in den besonders von der Eurokrise betroffenen Ländern Spanien, Portugal und Griechenland sehr stark zurückgegangen ist. Während die Investitionstätigkeit in Deutschland im Vergleich zum Jahr 2007 spürbar zugenommen hat, sind die Investitionsquoten in den meisten osteuropäischen EU-Ländern im Vergleich zu 2007 zurückgegangen, auch weil Nachholbedarfe im Zuge des EU-Beitritts mittlerweile gedeckt worden sind. Die Mehrheit der osteuropäischen EU-Länder investiert aber immer noch überdurchschnittlich. 
 
        Auffallend schwach ist Deutschland bei den öffentlichen Investitionen. Trotz eines deutlichen Anstiegs der Investitionsquote gegenüber 2007 gehört Deutschland immer noch zu den drei Ländern mit der geringsten öffentlichen Investitionstätigkeit. Angesichts der Tatsache, dass hierzulande – anders als in einigen anderen europäischen Ländern – der allergrößte Teil der Verkehrsinfrastruktur dem Staat zugerechnet wird, ist dies bemerkenswert und ein erster Hinweis auf eine unzureichende öffentliche Investitionstätigkeit.
 
        Eine zu schwache öffentliche Investitionstätigkeit in Deutschland wird seit Jahren auch von internationalen Institutionen kritisiert. So bemängelten die länderspezifischen Empfehlungen des Europäischen Rats vom Oktober 2024 erneut unzureichende Infrastrukturinvestitionen und forderten Deutschland auf, die öffentlichen Investitionen zu stärken. 06  Der Internationale Währungsfonds ging noch weiter: Er mahnte zu höheren öffentlichen Investitionen und regte gleichzeitig eine Lockerung der Schuldenbremse an, da diese in ihrer aktuellen Ausgestaltung zu einem unnötig schnellen Schuldenabbau führe. 07  
 
        ANLAGEARTEN
 
        Die Investitionstätigkeit des Staates ist nach einem Anstieg infolge der deutschen Wiedervereinigung im Laufe der 1990er Jahre wieder deutlich zurückgegangen (Abbildung 2). Die staatliche Investitionsquote ist von 1992 bis 2004 von 3,4 Prozent auf 2,2 Prozent zurückgegangen. 08  Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Quote für den Zeitraum ab 1999 durch die Reklassifizierung von Teilen der Deutschen Bahn AG um rund 0,3 Prozentpunkte höher ausfällt. In der Abbildung zeigt sich dies in einem entsprechenden Sprung beim Staat insgesamt wie auch bei den Nichtwohnbauten, wozu auch die Schieneninfrastruktur gehört, und – in geringerem Maße – bei den Ausrüstungen, die auch Fahrzeuge enthalten. 
 
         
           Abbildung 2: Bruttoanlageinvestitionen nach Bereichen in Prozent des Produktionspotenzials
 
          [image: Die Abbildung zeigt ein Liniendiagramm. Dargestellt ist die Entwicklung der Investitionen in verschiedenen Sektoren über die Jahre in Deutschland. Es ist zu erkennen, dass die Investitionstätigkeit des Staates nach einem Anstieg im Zuge der deutschen Wiedervereinigung in den 1990er Jahren wieder deutlich zurückgegangen ist.] 
            Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesregierung, eigene Berechnungen.  
 
        
 
        Die starke Verlangsamung der öffentlichen Investitionstätigkeit bis in die frühen 2000er Jahre ist vor allem auf die staatlichen Bauinvestitionen zurückzuführen, die deutlich mehr als die Hälfte der öffentlichen Investitionen ausmachen. Dies gilt neben den Nichtwohnbauten auch für die Wohnbauten, die aber quantitativ vernachlässigbar sind, auch weil viele Wohnungsbaugesellschaften im staatlichen Eigentum sich überwiegend durch Mieteinnahmen (Markteinkommen) finanzieren und daher nicht dem Sektor Staat zugerechnet werden und weil der Staat den (sozialen) Wohnungsbau auch auf andere Weise als durch eigene Bautätigkeit fördert. Nach dem Tiefpunkt 2005 haben sich die öffentlichen Bauinvestitionen zunächst wieder deutlich nach oben entwickelt. Zwischen 2009 und 2011 wurden sie auch durch das Konjunkturpaket I der Bundesregierung gestützt, mit dessen Auslaufen die öffentlichen Bauinvestitionen wieder deutlich zurückgingen – relativ zur Wirtschaftsleistung, aber ebenso in realer Rechnung. Erst ab 2015 setzte wieder eine Trendwende bei den öffentlichen Bauinvestitionen ein, die primär von den öffentlichen Tiefbauten bestimmt wurde – also unter anderem durch Investitionen in Straßen, Brücken, Tunnel und Gleisanlagen. Demgegenüber verlief die Entwicklung im Hochbau, abgesehen von einem sprunghaften Anstieg im Jahr 2020, weniger dynamisch. 
 
        Die Ausrüstungsinvestitionen und die Investitionen in sonstige Anlagen entwickelten sich wesentlich stetiger als die Bauinvestitionen des Staates. Wenngleich es auch hier in den 1990er Jahren einen leichten Rückgang der Investitionsquote gab, nahmen insbesondere die Investitionen in sonstige Anlagen, worunter im Wesentlichen geistiges Eigentum fällt, bis 2021 deutlich rascher zu als die Wirtschaftsleistung. Für den Zeitraum von 2014 bis 2020 gilt dies tendenziell auch für die Ausrüstungen. Seit dem Höhepunkt 2020 beziehungsweise 2021 haben die Investitionen in Ausrüstungen und in sonstige Anlagen etwas nachgelassen. Die staatlichen Bauinvestitionen entwickelten sich hingegen ähnlich wie das Produktionspotenzial. Insgesamt kam damit der Aufholprozess bei den staatlichen Bruttoanlageinvestitionen ab 2020 zum Erliegen.
 
        Dass der Rückstand bei der Infrastruktur bei den Bauten am stärksten ausgeprägt ist, zeigt sich auch am sogenannten Modernitätsgrad des Kapitalstocks. Dieser wird als Verhältnis des Nettokapitalstocks zum Bruttokapitalstock berechnet. Je älter der Kapitalstock, umso mehr wurde bereits abgeschrieben und umso niedriger ist der Modernitätsgrad. Während der Modernitätsgrad von Ausrüstungen und geistigem Eigentum seit der Jahrtausendwende zugenommen hat, ist der Modernitätsgrad der Bauten um rund zehn Prozentpunkte gesunken. Etwas geringer war der Rückgang beim gesamten Tiefbau und bei den Straßen, während der Modernitätsgrad der Bundesautobahnen von einem höheren Niveau aus ebenfalls um rund zehn Prozentpunkte zurückging. 09  
 
        STAATLICHE TEILSEKTOREN
 
        Im Folgenden wird die Entwicklung der staatlichen Investitionsquote aus der Perspektive der staatlichen Teilsektoren – Bund, Länder, Kommunen, Sozialversicherung – betrachtet, wobei die Investitionen der Sozialversicherungen vernachlässigbar gering sind (Abbildung 3). In den frühen 1990er Jahren tätigten die Kommunen noch mehr als die Hälfte der staatlichen Bruttoanlageinvestitionen. Aufgrund der bis Anfang der 2000er Jahre stark rückläufigen kommunalen Investitionstätigkeit ist dieser Anteil bis 2024 auf 35 Prozent gesunken. Es ist kein Zufall, dass die Entwicklung der kommunalen Investitionen ähnlich verläuft wie die Dynamik der Bauinvestitionen in Abbildung 2, denn über 80 Prozent der kommunalen Investitionen sind Bauinvestitionen. Nach dem starken Rückgang in den 1990er Jahren und den frühen 2000er Jahren verharrte die kommunale Investitionsquote viele Jahre auf einem niedrigen Niveau. Ein dynamischer Aufholprozess setzte erst ab 2017 ein, gestützt durch stark erhöhte Investitionszuschüsse von Bund und Ländern sowie durch eine günstige Einnahmenentwicklung infolge des langen Aufschwungs. Selbst im Corona-Jahr 2020 investierten die Kommunen noch kräftig, auch weil Bund und Länder die Kommunen in der Krise massiv stützten. Seither hat sich die Investitionstätigkeit der Kommunen aber wieder deutlich abgeschwächt. 
 
         
           Abbildung 3: Bruttoanlageinvestitionen der staatlichen Teilsektoren in Prozent des Produktionspotenzials
 
          [image: Die Abbildung zeigt ein Liniendiagramm. Dargestellt ist die Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen der staatlichen Teilsektoren in Prozent des Produktionspotenzial. Es ist zu erkennen, dass die Investitionstätigkeit nach einem Anstieg im Zuge der deutschen Wiedervereinigung in den 1990er Jahren wieder deutlich zurückgegangen ist.] 
            Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesregierung, eigene Berechnungen.  
 
        
 
        Die Entwicklung auf der Bundesebene ist – wie beim Staat insgesamt – durch die Reklassifizierung von Teilen der Bahn ab 1999 verzerrt. Nachdem die Investitionstätigkeit in den 1990er Jahren hinter der Wirtschaftsentwicklung zurückblieb und die Investitionsquote deutlich rückläufig war, nahmen die Bundesinvestitionen im Trend etwas schneller zu als die Wirtschaftsleistung, und die Investitionsquote stieg allmählich, wobei die Ausrüstungen und die Investitionen in geistiges Eigentum besonders kräftig zunahmen. Die Bauinvestitionen nahmen in preisbereinigter Rechnung kaum zu.
 
        Nach dem Wiedervereinigungsboom der frühen 1990er Jahre ließ die Investitionstätigkeit der Länder deutlich nach. In den frühen 2000er Jahren brach sie dann regelrecht ein, auch weil die Länder sich durch Mindereinnahmen infolge der Steuersenkungen der rot-grünen Bundesregierung zu Ausgabenkürzungen gezwungen sahen. Besonders betroffen waren die Bauinvestitionen, aber auch die Investitionen in Ausrüstungen und geistiges Eigentum schwächelten. Erst ab 2007 stellte sich eine breite Aufwärtstendenz ein, die bis 2020 anhielt. Seither bleibt die Entwicklung der öffentlichen Investitionen auf der Landesebene aber hinter der Wirtschaftsleistung zurück. 
 
        Der Nachholbedarf auf der kommunalen Ebene zeigt sich darüber hinaus auch bei der Analyse des Kapitalstocks. Der Modernitätsgrad bei der kommunalen Infrastruktur ist im Vergleich zum Bund und zu den Ländern deutlich stärker zurückgegangen – von 58,8 Prozent im Jahr 2000 auf 48,3 Prozent im Jahr 2023 verglichen mit einem Rückgang von 57,4 Prozent auf 53,1 Prozent beim Bund und von 57,3 Prozent auf 51,3 Prozent bei den Ländern. Nur bei den quantitativ wenig bedeutsamen Sozialversicherungen war die Abnahme des Modernitätsgrads mit fast 20 Prozentpunkten noch drastischer als bei den Kommunen. Während Bund und Länder in den meisten Jahren Zuwächse ihres realen Kapitalstocks verzeichneten, schrumpfte das preisbereinigte Anlagevermögen der Kommunen seit 2012 in allen Jahren mit Ausnahme des Jahres 2020. Dabei ist zu beachten, dass die Bevölkerung im gleichen Zeitraum deutlich gewachsen ist.
 
        REGIONALE DISPARITÄTEN
 
        Hinter der insgesamt unzureichenden Investitionstätigkeit der kommunalen Ebene verbergen sich regional deutlich unterschiedliche Entwicklungen. Abbildung 4 zeigt die staatlichen Sachinvestitionen je Einwohner in Euro für die Flächenländer in der Abgrenzung der Finanzstatistik im Jahr 2023. Dabei zeigt sich eine sehr große Streuung der Investitionstätigkeit in den einzelnen Bundesländern. So haben Land und Kommunen in Bayern 2023 mehr als doppelt so viel in Sachanlagen investiert wie das Saarland. 10  Die Abweichungen wären kein Problem, wenn sie sich im Zeitablauf ausgleichen würden, wenn also in einem Jahr Bayern hohe Investitionen aufweisen würde und im anderen Jahr Nordrhein-Westfalen. Das ist aber nicht der Fall. Seit 2011 – dem Beginn der Veröffentlichung von regionalen finanzstatistischen Daten für den gesamten Sektor Staat – waren regelmäßig dieselben Bundesländer durch eine starke beziehungsweise schwache Investitionstätigkeit gekennzeichnet. Am oberen Ende fanden sich regelmäßig Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg. Die rote Laterne trugen abwechselnd das Saarland und Nordrhein-Westfalen. Zwar haben alle Regionen im Zeitablauf deutlich zugelegt, die regionalen Disparitäten wurden dabei aber eher verstärkt als verringert, weil regelmäßig in denselben Regionen überdurchschnittlich und unterdurchschnittlich investiert wurde. 
 
         
           Abbildung 4: Sachinvestitionen in den Flächenländern 2023 je Einwohner in Euro 
 
          [image: Die Abbildung zeigt ein Säulendiagramm. Dargestellt sind die Sachinvestitionen der Flächenländer in Deutschland im Jahr 2023 je Einwohner in Euro. Es zeigt sich eine sehr große Streuung der Investitionstätigkeit in den einzelnen Bundesländern. So investieren Land und Kommunen in Bayern im Jahr 2023 mehr als doppelt so viel in Sachanlagen wie im Saarland.] 
            Quelle: Statistisches Bundesamt, VGR der Länder (Einwohner), eigene Berechnungen, Sachinvestitionen in der Abgrenzung der Finanzstatistik. 
 
        
 
        Die regional unterschiedliche Investitionstätigkeit lässt sich nicht in erster Linie durch unterschiedliche Präferenzen und Prioritäten erklären. Es spielen insbesondere die Folgen des Strukturwandels eine wichtige Rolle. Eine Analyse des Wirtschaftswissenschaftlers Achim Truger zeigt für die NRW-Kommunen, dass vor allem „Globalisierungsverlierer“, die in NRW, aber auch im Saarland einen überdurchschnittlich hohen Anteil der Kommunen ausmachen, im Zuge von Konsolidierungsbemühungen die Ausgaben unter anderem für Schulen und Verkehrsinfrastruktur stark einschränken mussten. 11  Ökonometrische Schätzungen zeigen einen starken negativen Zusammenhang zwischen der Belastung von Kommunen durch Sozialausgaben und der Investitionstätigkeit. 12  Bei den rechtlich verpflichtenden Sozialausgaben besteht wenig Spielraum, sodass Anpassungen bei der Investitionstätigkeit erfolgen. 
 
        Die regional sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen führen beim Umgang mit den Investitionsbedarfen zu unterschiedlichen Strategien. Das zeigt sich am Beispiel der Ausgaben für Schulbauten. 13  Während in Bayern regelmäßig hohe Investitionen je Schüler getätigt werden, wenden die finanzschwächeren saarländischen Kommunen anteilig die höchsten Mittel für die Instandhaltung von Schulgebäuden auf. Gerade durch regelmäßige Instandhaltung kann die Infrastruktur trotz niedriger Investitionen in einem guten Zustand bleiben. In NRW wiederum ist die Ausgliederung aus dem Kernhaushalt eine Strategie, die sich entsprechend in hohen Ausgaben für Mieten und Pachten niederschlägt. Soweit die ausgegliederten Einheiten nicht dem Sektor Staat zugerechnet werden, sind die entsprechenden Investitionen nicht in Abbildung 4 enthalten. Der reine Blick auf die Investitionen stößt hier an Grenzen. 
 
        HOHE INVESTITIONSBEDARFE
 
        Diese Analyse zeigt, dass Deutschland im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich investiert, die Investitionen insbesondere beim Sektor Staat auffällig niedrig ausfallen und dass dies bei erheblichen regionalen Divergenzen ganz besonders für den Bereich der Bauten und die kommunale Infrastruktur gilt. Damit wissen wir aber noch nicht, wie groß der zusätzliche Investitionsbedarf ist und wo er im Einzelnen besteht. Es ist vielmehr sinnvoll, zu diesem Zweck detailliertere Studien zu Teilbereichen und zusätzliche Daten – etwa aus dem Bundeshaushalt – heranzuziehen. 
 
        Mit dieser Herangehensweise hat ein Team des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) bereits 2019 geschätzt, welche zusätzlichen investiven Ausgaben der Staat in einem Zeitraum von zehn Jahren tätigen muss, und ermittelte dabei einen Bedarf von 457 Milliarden Euro für kommunale Infrastruktur, Bildung, überregionale Verkehrsinfrastruktur, Wohnungsbau und Dekarbonisierung. 14  Aufgrund gestiegener Preise und verschärfter Klimaziele, aber auch zwischenzeitlich erfolgter Investitionen, wurde die Schätzung im vergangenen Jahr aktualisiert. Dabei wurden die Bedarfe auf Investitionen und Investitionszuschüsse beschränkt, während die Schätzung von 2019 bei den Investitionsbedarfen für Bildung auch Betriebs- und Personalkosten berücksichtigte. Diese Kosten fallen nach wie vor an und bilden einen gesonderten Bedarf. Auch wurden wie schon 2019 Investitionen in die Verteidigung und im Gesundheitswesen ausgeklammert. Bereits mit dieser engen Abgrenzung wurde ein zusätzlicher Investitionsbedarf von fast 600 Milliarden Euro im Laufe von zehn Jahren ermittelt (Tabelle). 15  
 
         
           Tabelle: Öffentliche Investitionsbedarfe in Deutschland in Milliarden Euro 
 
                 
                	 
                  MAẞNAHME 
  
                	 
                  BEDARF 
  
  
                	 
                   Infrastruktur auf kommunaler Ebene 
  
  
                	 
                  Kommunale Infrastruktur 
  
                	 
                  177,2 
  
  
                	 
                  Ausbau des ÖPNV 
  
                	 
                  28,5 
  
  
                	 
                   Bildung 
  
  
                	 
                  Ausbau von Ganztagsschulen 
  
                	 
                  6,7 
  
  
                	 
                  Sanierungsbedarf der Hochschulen 
  
                	 
                  34,7 
  
  
                	 
                   Wohnungsbau 
  
  
                	 
                  Staatlicher Anteil 
  
                	 
                  36,8 
  
  
                	 
                   Überregionale Infrastruktur 
  
  
                	 
                  Ausbau des Schienennetzes 
  
                	 
                  59,5 
  
  
                	 
                  Bundesfernstraßen 
  
                	 
                  39,0 
  
  
                	 
                   Klimaschutz und Klimaanpassung 
  
  
                	 
                  Dekarbonisierung (staatlicher Anteil) 
  
                	 
                  200,0 
  
  
                	 
                  Kommunale Ausgaben für Klimaanpassung 
  
                	 
                  13,2 
  
  
                	 
                   Summe 
  
                	 
                   595,7 
  
  
          
 
           Summe über zehn Jahre, Preise des Jahres 2024 
 
            Quelle : Herausforderungen für die Schuldenbremse. Investitionsbedarfe in der Infrastruktur und für die Transformation, IMK Policy Brief 168/2024, S. 6. 
 
        
 
        Etwa die Hälfte des zusätzlichen Bedarfs entfällt auf transformative Zwecke wie die Dekarbonisierung der Volkswirtschaft, kommunale Klimaanpassung und den Ausbau des öffentlichen Schienen- und Nahverkehrs. Gleichzeitig handelt es sich bei deutlich über der Hälfte der Bedarfe um Maßnahmen zur Modernisierung der Infrastruktur. Darunter fällt auch die Förderung des Stromnetzausbaus als ein Teilbereich der Förderung der Dekarbonisierung. 
 
        2024 wurden zwei weitere Investitionsbedarfsschätzungen für Deutschland veröffentlicht. Der Bundesverband der deutschen Industrie bezifferte die Investitionsbedarfe auf rund 400 Milliarden Euro, wobei erhebliche Teile der kommunalen Infrastruktur jenseits der Bildungsinfrastruktur unberücksichtigt blieben und der Schätzansatz für die Dekarbonisierung vergleichsweise gering ausfiel. 16  Mit fast 800 Milliarden Euro ermittelt das Dezernat Zukunft den höchsten zusätzlichen Bedarf. Die ermittelten Werte liegen zum Teil nahe bei denen des IMK/IW-Teams. 17  Große Unterschiede ergeben sich durch die teilweise Berücksichtigung von Personalkosten sowie durch die Erfassung der Ausgaben für das Gesundheits- und Verteidigungswesen. 
 
        Mit 600 Milliarden Euro erfasst die IMK/IW-Studie die wesentlichen investiven Bedarfe zur Modernisierung des Produktionsstandorts Deutschland. Darüber hinaus ist nicht zu verleugnen, dass auch zusätzliche Personalbedarfe – etwa in der Kinderbetreuung – zu decken sind und die Verteidigungsausgaben dauerhaft erhöht werden müssen. Ein solcher Kraftakt ist auch bei einer Neuordnung der Prioritäten nicht aus dem laufenden Haushalt zu bewältigen. Möglicherweise kann ein Teil der Mittel aufgebracht werden, indem an anderer Stelle nicht mehr vorrangige Ausgaben umgeschichtet und Steuervergünstigungen zur Förderung der Transformation neu ausgerichtet werden. Zu einem nennenswerten Teil sollten zusätzliche Investitionen aber durch Kredite finanziert werden. Dies ist angesichts einer im internationalen Vergleich niedrigen Schuldenstandsquote und einer historisch niedrigen Zins-Steuer-Quote nicht nur problemlos möglich, sondern für eine ausgewogene Lastenteilung zwischen den Generationen auch geboten. Im Sinne einer goldenen Regel der Investitionen sollten auch zukünftige Steuerzahlende an der Finanzierung heutiger Investitionen, die auch ihnen zugutekommen, beteiligt werden.
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        ANMERKUNGEN
 
         01 Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind ein gesamtwirtschaftliches und international vergleichbares konsistentes Rechenwerk, das die wirtschaftliche Aktivität abbildet und aus verschiedenen Teilrechnungen und statistischen Satellitensystemen besteht.
 
         02 Für das komplette Schema der Sektorzuordnung siehe Eurostat, Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010, 2022 Edition, Luxemburg 2023, S. 11ff. 
 
         03 Vgl. Michael Kuhn et al., Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 1991 bis 2023, in: WISTA Wirtschaft und Statistik 5/2024, S. 15–27.
 
         04 Vgl. Norbert Räth/Albert Braakmann, Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 2014 für den Zeitraum 1991 bis 2014, in: WISTA Wirtschaft und Statistik 9/2014, S. 502–543.
 
         05 Nominale Bruttoanlageinvestitionen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
 
         06 Vgl. Council of the European Union, Council Recommendation of 21 October 2024 on Economic, Budgetary, Employment and Structural Policies of Germany, 29.11.2024, https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/6812/oj/eng. 
 
         07 Vgl. Galen Sher, Options for Creating Fiscal Room for Investment and Other Spending Needs: Germany, International Monetary Fund, IMF Selected Issues Paper 34/2024.
 
         08 Anstelle des nominalen Bruttoinlandsprodukts wird hier für die Betrachtung der Investitionsquoten (Investitionen relativ zur Wirtschaftsleistung) das nominale Produktionspotenzial verwendet, wie es von der Bundesregierung im Oktober 2024 geschätzt wurde. Durch die Verwendung dieser geglätteten Größe wird ein Anstieg infolge eines sinkenden nominalen Bruttoinlandsprodukts in den Krisenjahren 2009 und 2020 vermieden.
 
         09 Zum Modernitätsgrad des Kapitalstocks siehe auch Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Versäumnisse angehen, entschlossen modernisieren, Jahresgutachten 2024/25, Wiesbaden 2024, S. 95f. 
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        NIE GERADLINIG
 
        Infrastrukturgeschichte vom 19. bis zum 21. Jahrhundert
 
         Dirk van Laak 
 
        „Infrastruktur“ ist in den vergangenen Jahrzehnten von einem Fachausdruck zu einem Alltagsbegriff mutiert. Alles Mögliche, was Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik lieb und teuer ist, wird inzwischen mit dem Begriff bedacht. Er ist ein Label der Bedeutsamkeit von Einrichtungen geworden und charakterisiert Vorleistungen aller Art, für deren Bereitstellung man sich selbst nicht verantwortlich fühlt. Infrastrukturen sind aber nicht die überzeitlichen, gleichsam für eine „zweite Natur“ stehenden Vorkehrungen, als die sie von vielen empfunden werden. Sie tragen Geschichte in sich und unterliegen selbst Lebenszyklen. Sie sollten als Teil des Gemeinwohls definiert werden, für das alle Verantwortung tragen.
 
        Der Begriff „Infrastruktur“ hat sich seit seiner Übernahme aus der militärisch-technischen Terminologie Ende der 1940er Jahre in seiner Bedeutung ständig erweitert. Er bezeichnete fortan notwendige Voraussetzungen des wirtschaftlichen und des gesellschaftlichen Lebens. Als solcher war er eng mit der Vorstellung eines Wohlfahrtsstaates verknüpft. Am Vorhandensein von Infrastrukturen ließ sich die zunehmende Komplexität und letztlich auch Modernität einer Gesellschaft ablesen. 01  Die Konnotation des Begriffs war bislang fast ausschließlich und umfassend positiv.
 
        Lange Zeit über schienen sich alle politischen Parteien in diesem einen Punkt einig zu sein: dass es mehr Infrastruktur geben solle. Dabei wurde nicht spezifiziert, ob es sich dabei um Autobahnen oder Glasfasernetze, vielleicht sogar um „grüne“ Infrastruktur handeln soll. Die Forderung schien gleichbedeutend zu sein mit der Erwartung, dass der Staat bestimmte Vorleistungen erbringt, damit es allen besser geht. Solche Investitionen in die Zukunft signalisierten Zuversicht und eine Fortführung gewohnter Wachstumspfade. Denn weil es wirtschaftliche Mehrwerte zu verteilen gab, konnte in den vergangenen Jahrzehnten auch der soziale Frieden garantiert und die Problematik einer ungleichen Verteilung des Wohlstands abgefedert werden.
 
        Seit einiger Zeit befindet sich dieser enge Zusammenhang jedoch im Wandel. Wenn heute von Infrastruktur die Rede ist, hat dies zunehmend etwas Beschwörendes, manchmal sogar etwas Alarmierendes. Immer wieder ist von mangelnden Investitionen in die Infrastruktur die Rede. Schätzungen gehen von einem Investitionsbedarf von bis zu 600 Milliarden Euro aus. 02  In einem erweiterten Sinne wurde sogar von einem brüchig werdenden Fundament unserer Gesellschaft gesprochen. Da eine funktionierende Infrastruktur von vielen mit guter Regierungsführung gleichgesetzt wird, scheint die marode Infrastruktur über sich selbst hinaus auf Mängel im Zustand des Gemeinwesens und seiner Verwaltung insgesamt zu verweisen. 03  
 
        Die Perspektive auf Infrastrukturen scheint sich unwiderruflich auf Versäumnisse der Vergangenheit verschoben zu haben. Damit erhalten auch Verteilungsfragen eine neue Brisanz und wird verstärkt nach den Ursachen sozialer Ungleichheit geforscht, die sich auch in der ungleichen Verteilung von Infrastrukturen niederschlägt. Diese waren bislang oft von solchen Diskussionen ausgenommen. Denn sie standen für das, was allen gehört, für den Ausbaustand des sorgenden Staates und für das Gemeinwohl. 
 
        GRÜNDUNGSPHASE
 
        Es lohnt ein historischer Rückblick auf die vergangenen zweihundertfünfzig Jahre infrastruktureller Entwicklung, um bestimmende Faktoren und Pfadabhängigkeiten zu erkennen. 04  Die einzelnen Einrichtungen, die heute als Infrastruktur zusammengefasst werden, haben eine unterschiedlich lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Am frühesten wird man hierzu Einrichtungen des Verkehrs zählen: Straßen, Häfen und alles, was zum Transfer von Menschen und von Waren notwendig ist.
 
        Der Straßen- und Kanalbau war im 18. Jahrhundert der Vorläufer einer gezielten Infrastrukturpolitik. Sie wurde von den Territorialstaaten betrieben, um im Rahmen von Nationen einheitliche politische und wirtschaftliche Räume zu schaffen. Im 19. Jahrhundert kamen Eisenbahnen hinzu, die zusammen mit Post- und Fernmeldeeinrichtungen zur Voraussetzung einer kohärenten Verwaltung und eines ökonomischen, politischen, sozialen, aber auch kulturellen Austausches der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden. 
 
        Der Aufbau von Hygiene- und Gesundheitseinrichtungen ging dagegen eher von den Städten aus. Durch die rasche Vermehrung der jeweiligen Bevölkerung ballten sich hier im 19. Jahrhundert die Probleme. Es musste für sauberes Wasser gesorgt werden, für den Abtransport des Mülls und der Abwässer. Die Städte wurden umstrukturiert und mit einem Netz von Kanälen untertunnelt, um sie zu möglichst gut funktionierenden Fließräumen zu machen. Zur Urbanität der Kommunen gehörten dann auch moderne Nahverkehrssysteme wie Busse, Straßenbahnen oder U-Bahnen. Es folgten Parks und Naherholungsmöglichkeiten, später auch Schwimmbäder und Kultureinrichtungen.
 
        Die Entwicklung fast all dieser Einrichtungen, zu denen auch die Gas- und Stromversorgung zu zählen ist, erfolgte nicht auf der Grundlage einer kohärenten Planung. Vielmehr gingen sie von lokalen, regionalen und nationalen Initiativen aus, um dann mühsam aufeinander abgestimmt zu werden. Manchmal waren es dramatische Zustände, etwa im Bereich der Hygiene, die die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung veranlassten, die Initiative zu ergreifen. Bisweilen waren es auch einzelne Unternehmen, wenn sich damit Gewinne erzielen ließen. 
 
        Jedes Land hat dabei seine eigene nationale Kultur ausgebildet: In den Vereinigten Staaten verlief der Prozess der „Infrastrukturisierung“ stärker privatwirtschaftlich, in Frankreich stärker zentralstaatlich. In Deutschland, das spät geeint wurde und bis heute föderal strukturiert ist, gab es schon immer eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure. Dazu gehörten nicht zuletzt die Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtungen selbst. Denn sie haben immer darauf gedrängt, möglichst rasch und umfassend an die entstehenden Netze der Versorgung und Entsorgung, der Kommunikation und des Verkehrs angeschlossen zu werden. Dieser Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit ist bis heute von enormer Bedeutung.
 
        Um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert drängten in vielen Staaten die lokalen oder nationalen Verwaltungen darauf, die „öffentlichen Einrichtungen“ unter ihre Kontrolle zu bringen. Denn mit dem Betrieb von Infrastrukturen lassen sich nicht nur gewaltige Einnahmen erzielen. Mit ihrer Bereitstellung lassen sich auch Räume gestalten und ökonomische wie soziale Strukturen beeinflussen. Hierfür entstanden sogenannte „Stadtwerke“ oder große Regionalversorger. Diese mussten nicht zwangsläufig staatlich sein. Sie hatten aber die Aufgabe, eine bestimmte Region möglichst gleichmäßig, zuverlässig und zu fairen Preisen zu versorgen. Dies wurde zunehmend als „Daseinsvorsorge“ des Staates verstanden. Denn die Abhängigkeit der Bevölkerung von diesen Einrichtungen stieg immer stärker. 
 
        Was das auch bedeutet, haben die beiden Weltkriege gezeigt: In Zeiten der Krise oder des militärischen Konflikts wird seitdem vor allem die gegnerische Infrastruktur ins Visier genommen. Sie wird entweder lahmgelegt oder soll in die eigene Verfügungsgewalt gebracht werden. Damit soll der Gegner möglichst empfindlich getroffen werden. Nicht zufällig wurden Infrastrukturen in der Sprache des 19. und frühen 20. Jahrhunderts häufig mit organischen Metaphern versinnbildlicht, war von „Venen“, „Arterien“ und „Nervenbahnen“, aber auch von „Achillesfersen“ die Rede. 
 
        Daneben sind es heute vor allem terroristische Angriffe und deren Folgewirkungen in den weit verzweigten Netzen der Kritischen Infrastruktur, die Sicherheitsexperten beunruhigen. 05  Das gilt gerade dann, wenn diese Systeme Grenzen überschreiten und von potenziellen Gegnern ausspioniert, angeeignet oder gar zerstört werden können. Hinzu kommen Maßnahmen des Klimaschutzes und der Vorsorge gegen Naturgewalten aller Art, deren Folgen sich auch in interoperablen Infrastrukturnetzen rasch ausbreiten können. 06  
 
        Der Ausbau vieler Infrastrukturen unter der Herrschaft des Nationalsozialismus dokumentiert einige weitere Ambivalenzen, die in Infrastrukturen stecken können, vor allem solche des Anschlusses und des Ausschlusses. So versprach der bereits in der Weimarer Republik begonnene Autobahnausbau einerseits Arbeit. Zum anderen wurde den „Volksgenossen“ individuelle Mobilität in Aussicht gestellt, etwa mit dem „Volkswagen“. Die Autobahnen fügten sich harmonisch in die Landschaft ein und waren insgesamt ein PR-Coup ersten Ranges. Zugleich wurden rassistisch ausgegrenzte Gruppen und „Gemeinschaftsfremde“ explizit von der Nutzung bestimmter Infrastrukturen ausgeschlossen, so mutierten Integrationssysteme zu Verfolgungssystemen. 
 
        GOLDENE JAHRZEHNTE
 
        Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine Phase des Wiederaufbaus der zerstörten Infrastruktur ein. Zugleich wurde der Ausbau neuer Verkehrsanlagen mit ungewöhnlicher Intensität vorangetrieben. Der „verkehrsgerechte“ Umbau urbaner und ländlicher Regionen mit dem Ziel einer guten Erreichbarkeit führte nicht nur zu massiven Eingriffen in Landschaften und menschliche Umwelten. Er weckte auch neue Erwartungen und schuf einen logistisch durchgestalteten Alltag. 07  Diese Boomphase des Infrastrukturausbaus basierte auf den sprudelnden Steuereinnahmen der 1960er und 1970er Jahre. Nun erhielten zahllose westdeutsche Regionen flächendeckend einen Autobahnanschluss, ein Freibad oder eine Stadtbibliothek.
 
        Die drei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg waren wohl die wichtigste Phase für den heutigen Zustand vieler Infrastrukturen. Sowohl in West- als auch in Ostdeutschland wurde der Infrastrukturausbau intensiv vorangetrieben. Dabei wirkten sich unterschiedliche Raum- und Gesellschaftsbilder sowie unterschiedliche Rahmenbedingungen aus. Westdeutschland profitierte von den Mitteln des Marshallplans, der entstehenden europäischen Gemeinschaft und vom „Wirtschaftswunder“. Das Land orientierte sich mit seiner Infrastruktur an der westlichen Welt. 08  
 
        Ostdeutschland war zunächst durch Reparationsleistungen an die Sowjetunion für Schienen und Produktionsanlagen in seinen Möglichkeiten stark eingeschränkt. Später wirkte sich auch die Arbeitsteilung im „Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe“ aus, die unter anderem zum Ende der ostdeutschen Flugzeugindustrie führte. Die individuelle Motorisierung und der Straßenbau in der DDR blieben weit hinter dem westdeutschen Niveau zurück, das zeitgleich rasant anstieg. 
 
        Stattdessen flossen enorme finanzielle Mittel in den Bau der innerdeutschen Grenzsicherungsanlagen. Ab den 1970er Jahren riss der forcierte Wohnungsbau Löcher in den ostdeutschen Staatshaushalt. Dennoch galt die DDR noch in den 1980er Jahren innerhalb des Ostblocks als ein infrastrukturell relativ modern aufgestelltes Land. Viele ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger sahen das aus eigener Erfahrung anders. Gerade auf dieser Ebene verglichen sie die Zustände eher mit dem Westen als mit dem Osten Europas.
 
        In der Bundesrepublik kam ab den 1970er Jahren ein Prozess des Umdenkens im Bereich der Infrastrukturorganisation in Gang. Die optimistische Planungseuphorie erlahmte, nicht zuletzt wegen steigender Sozialausgaben und wachsender Arbeitslosigkeit. Stadtwerke und Staatsbetriebe wie die Deutsche Bundespost und die Deutsche Bundesbahn schienen nicht so effizient zu arbeiten, wie viele Beobachter glaubten. (Neo)liberale Ökonomen kritisierten seit langem den „Staat als Unternehmer“, „Zwangsmonopole“ und zu hohe Steuern. Ein Prozess der Deregulierung setzte ein, der kommunale und staatliche Einrichtungen einer Prüfung unterzog, ob sie nicht nach den Prinzipien von Markt und Wettbewerb wesentlich effizienter geführt werden könnten. 
 
        In der Konsequenz wurden in aller Regel die wettbewerbsfähigen und lukrativen Teile der bestehenden Infrastruktur privatisiert, während die defizitären Teile häufig in öffentlicher Hand verblieben. 09  Das moderne Infrastrukturideal, das durch universellen Zugang, standardisierte Leistungen und monopolistische Strukturen gekennzeichnet war, wurde durch den Mechanismus des Preises zwar dynamisiert, aber nicht selten auch stärker hierarchisiert. Leistungen und auch Sicherheitsvorkehrungen wurden teilweise in bedenklichem Maße eingeschränkt. 
 
        Eine puristische Privatisierung wurde selten angestrebt. Vielmehr bildeten sich oft Mischformen wie Public-Private-Partnerships heraus, die öffentliche und private Interessen miteinander synchronisierten, etwa bei Autobahnen oder dem Bau von öffentlichen Gebäuden. 10  Dabei reklamierte der Staat eine „Infrastrukturverantwortung“ für sich und stellte ein Regelwerk für Bewirtschaftungsformen bereit. Diese sollten eine möglichst flächendeckende Grundversorgung zu marktgerechten Preisen mit sozialer Abfederung gewährleisten. 11  
 
        Nicht immer war diese Deregulierung erfolgreich – bei jeder Einrichtung fiel die Bilanz unterschiedlich aus. 12  Die beabsichtigte Transformation der Deutschen Bahn vom Staatsbetrieb zum börsennotierten Dienstleistungsunternehmen ist zu einem bis heute diskutierten Musterfall für die Vor- und Nachteile dieses Prozesses geworden. Ob die staatliche Bundespost, der lange Zeit sogar ein eigenes Bundesministerium vorstand, die technischen Herausforderungen der digitalen Kommunikation bewältigt hätte, wäre zu diskutieren.
 
        Langfristige Folgen zeigten sich vor allem im Bereich des Wohnungsbaus. Durch den Verkauf kommunaler Flächen und Wohnkomplexe geriet der soziale Wohnungsbau stark unter Druck. Auch in anderen Bereichen hatten viele Kommunen ihr infrastrukturelles Tafelsilber an in- und ausländische Investoren verkauft, um ihre Finanzen zu stabilisieren. Im Extremfall mussten sie die Leistungen dann aber in komplizierten Konzessions- und Leasingmodellen zurückkaufen. 13  In einigen Bereichen war daher nach einigen Jahren von einer „Rekommunalisierung“ die Rede.
 
        NACH DER DEUTSCHEN EINHEIT
 
        Das Ende des Kalten Krieges brachte zusätzliche Umschichtungen im Feld der Infrastruktur mit sich. Militärische Schutzvorkehrungen, die für den Fall des Umschlags in einen heißen Krieg errichtet worden waren, wurden zu einem Großteil zurückgebaut. Kasernen und Bunkerbauten wurden umgenutzt, Warnvorrichtungen für den Krisenfall überwiegend entfernt. Der militärische und zivile Schutz schien unzeitgemäß und zu einem willkommenen Reservoir an Finanzmitteln zu werden, die man anderweitig einsetzen konnte. Auch das größte „Infrastrukturprojekt“ der DDR, die Grenzsicherung Richtung Westen, die nicht unwesentlich zur finanziellen Auszehrung des Landes beigetragen hatte, wurde nun als Grünes Band zu einem Naturschutzprojekt umgewidmet. 14  
 
        Die freigewordenen Mittel flossen vor allem in den sogenannten Aufbau Ost. Die unterschiedlichen Niveaus der Infrastrukturausstattung waren nach dem Mauerfall auch für Westdeutsche verstärkt erfahrbar. Sie vermittelten den Eindruck einer Zeitreise, bisweilen um einige Jahrzehnte zurück. Umso naheliegender erschien es, diese Zustände so schnell wie möglich anzugleichen. Ausgehend von den geöffneten Grenzübergangsstellen wurden die im Kalten Krieg unterbrochenen Straßen und Schienenwege zwischen West und Ost wieder verbunden. Kommunikationsnetze wurden miteinander verknüpft und bald auch erneuert. 
 
        Zusammen mit dem Solidarpakt waren Projekte wie das Lückenschlussprogramm oder die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit zu finanzieren. Dabei mussten Erwägungen einer gesamteuropäischen Infrastruktur- und Raumordnung mit einbezogen werden. 15  In den 1990er Jahren schien der Hauptinhalt der Angleichung der Lebensverhältnisse darin zu bestehen, die Modernisierung der ostdeutschen Netze für Wasser, Abwasser, Strom und Telefon voranzutreiben. Dem sollte der verbreiteten Erwartung nach alles Weitere folgen: die Ansiedlung von Unternehmen und die Stabilisierung demografischer Prozesse, kurzum: blühende Landschaften in des Wortes umfassender Bedeutung. 16  
 
        Diese Prognose ruhte auch auf der optimistischen Vorstellung eines funktionierenden Marktsystems, das hier wie in einem Experimentierraum zur Anwendung kam. 17  Die an konkurrierenden Standorten und produktiven Leuchttürmen orientierte Marktökonomie fand freilich eine gänzlich anders strukturierte Landschaft der Ökonomie und des Sozialen vor. Denn die Raumordnung der DDR war deutlich stärker auf eine flächige Verteilung und die differenzierte Arbeitsteilung in einer staatlich geplanten Ökonomie ausgerichtet gewesen. 
 
        So ist seit den 1990er Jahren eine optimale Balance zwischen ökonomischer Effizienz und sozialer Gerechtigkeit, zwischen Anbindung und Ausgrenzung nicht immer gelungen. Es entstanden neue Zentren und neue Peripherien, einzelne Regionen wurden nach dem subjektiven Empfinden ihrer Bewohner „abgehängt“. Es entstanden aber auch Freiräume für neue Entwicklungen, etwa für eine touristische Neuorientierung.
 
        NEUE HERAUSFORDERUNGEN
 
        Dennoch erscheinen die ostdeutschen Orte und Regionen nach dreieinhalb Jahrzehnten des Aufbaus im Durchschnitt in einem deutlich besseren Zustand als die westdeutschen. Hier machen sich unterschiedliche Zeitschichten von Infrastruktureinrichtungen bemerkbar, die sich aus den Zyklen ihrer Entstehung erklären lassen. Denn Infrastrukturen sind technische Bauwerke oder großtechnische Systeme, deren Materialität in der Regel kaum ins Bewusstsein dringt. Erst wenn sie brüchig werden und Dysfunktionalitäten auftreten, werden sie von den routinierten Nutzerinnen und Nutzern wahrgenommen. Dann werden sie vorübergehend vom Netz getrennt, Baustellen und Umwege müssen in Kauf genommen werden. 
 
        Idealtypisch können im Feld der Infrastrukturen, die uns umgeben, drei unterschiedliche Zeitregime voneinander unterschieden werden: erstens klassische Infrastrukturen des Bauens mit Materialien wie Beton, Stahl, Asphalt oder Röhren, also zum Beispiel Eisenbahnen, Tunnel, Brücken, Straßen und Staudämme, die oft vergraben sind oder starke Eingriffe in die Landschaft bedingt haben. 18  Hier gibt es selbstverständlich Innovationen, aber man würde kaum eine Brücke abtragen, um sie durch eine modernere zu ersetzen, wenn nicht noch andere Gründe dafür sprechen. Dies gilt auch für die Versorgung mit Wasser und Elektrizität. Weil die Motorisierung und technische Vernetzung in den Vereinigten Staaten meist deutlich früher einsetzten, galt dort auch schon in den 1970er und 1980er Jahren diese Art Infrastruktur als umfassend marode. 19  
 
         Zweitens soziale und kulturelle Infrastrukturen, einschließlich des ÖPNV: Diese sind zwar ebenfalls auf lange Zeit kalkuliert und häufig mit hohen Investitionskosten verbunden, so etwa Theater, Stadtbibliotheken, Straßenbahn oder Oberleitungen. Sie stehen aber fast immer unter einer fiskalpolitischen Beobachtung und sind damit der Frage ausgesetzt, ob eine Kommune, ein Land, ein Staat sich dieses oder jenes noch leisten kann. Solche Infrastrukturen werden immer wieder in ihrer Existenz bedroht, wenn Wahlen anstehen.
 
        Und drittens die Kommunikationsinfrastrukturen, auf die das zuvor Gesagte zwar auch zutrifft, die aber gleichzeitig sehr viel stärker technischen Innovationszyklen unterworfen sind: Postverkehr, Telegrafie, Telefon, Fax, Funk und das Internet wurden immer wieder von neuen Technologien begleitet, von Reichweiten- und Geschwindigkeitssteigerungen sowie wachsenden Datenraten. Hinzu kommen kurzfristige Hypes um die neuesten Endgeräte, die zeigen, dass in diesem Segment der Versorgung kommerzielle Interessen eine entscheidende Rolle spielen.
 
        Nach wie vor gilt Infrastruktur, so unterschiedlich sie heute verstanden und gehandhabt wird, als das, was man früher „Staatsaufgabe“ nannte. Immer wieder wird diskutiert, ob Ausbau und Erhalt der Infrastruktur nicht sogar im Grundgesetz verankert werden sollten. 20  Und so bleibt der Bereich der Infrastrukturen, wie die immer wiederkehrenden Debatten zeigen, hoch dynamisch. 
 
        SCHLUSS
 
        Die Geschichte ist für das Verständnis von Infrastrukturen, ihrer Dynamik und ihrer Lebenszyklen unerlässlich. Die Entwicklung von Infrastrukturen verlief nie geradlinig. Was im Rückblick als kontinuierlicher Ausbau oder Innovation erscheint, war in Wirklichkeit von zahllosen Konflikten begleitet. In die heute bestehenden Netzwerke der Versorgung und Entsorgung, der Kommunikation und des Verkehrs sind frühere Zukunftsvorstellungen eingeschrieben, die ihre Maßstäbe aus einem westlichen Wohlstandsmodell bezogen. 
 
        Die mit der Infrastruktur verknüpfte Mentalität beruhte auf der Nutzbarmachung der natürlichen Ressourcen, auf wirtschaftlichem Wachstum und einer ständigen Zirkulation von Menschen, Gütern, Energie und Ideen. Dies erzeugte eine kreative und produktive Unruhe, führte aber auch zu Überforderungen. Zudem war sie in der Regel weder ökologisch noch klimaneutral. Die Versprechen von Teilhabe und Bequemlichkeit, die in Infrastrukturen stecken, haben eine enorme Suggestivkraft. Deshalb sind die Versorgungsnetze, die uns heute umgeben, meist nicht top down, sondern bottom up entstanden, also im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage.
 
        Warum sind Infrastrukturen bis heute so beliebt? Weil die Industriegesellschaften in eine Art Infrastrukturfalle geraten sind. Das spezifische Momentum der Wachstumsökonomien mit ihrem Versprechen, die Wertschöpfung zum Wohle aller umzuverteilen, hat immer mehr Menschen abhängig gemacht von der verlässlichen Versorgung mit Energie und Ressourcen und der Entsorgung von Abfällen. Die heutige Lebensqualität mit all ihren Möglichkeiten beruht darauf. Auch wenn seit Jahrzehnten eine schrittweise Rückbesinnung auf komplexere ökologische Denkstrukturen stattfindet: Die entstandenen Strukturen sind insgesamt enorm pfadabhängig und schwer zu verändern.
 
        Es wäre an der Zeit, Infrastrukturen als Teil eines Dritten Sektors – weder Staat noch Markt – zu definieren, der den Aspekt des Gemeinsinns wieder stärker in den Vordergrund rückt. In jüngster Zeit wird vermehrt von Infrastrukturgenossenschaften gesprochen, von treuhänderischem oder Verantwortungseigentum, bei dem nicht der finanzielle Gewinn im Vordergrund steht. 21  
 
        Es würde die Resilienz und die ökologische Qualität vieler Infrastrukturen erhöhen, wenn wir sie als langlebiges Erbe früherer Generationen, aber auch als gemeinsame Herausforderung für die Zukunft begreifen würden. 22  Und vermutlich werden wir ein anderes Verhältnis zu den Prozessen der Pflege, Erhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Infrastruktur entwickeln müssen. Denn der historische Rückblick zeigt, welch ungeheures – nicht nur materielles – Kapital darin steckt. 
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        INNOVATION UND INVESTITION STATT LOCKERUNG DER SCHULDENBREMSE
 
         Rainer Hank 
 
        Deutschland hat nicht nur seit Jahrzehnten einen Sanierungsstau, sondern auch einen Stau bei Investitionen und Innovationen. Vor allem die öffentliche Infrastruktur ist in vielen Bereichen marode. Der Straßengüterverkehr hat sich seit 1991 mehr als verdoppelt. Notwendige Instandhaltungsarbeiten blieben aber oft aus. Viele Brücken stammen aus den 1960er bis 1980er Jahren, insbesondere die großen Tal- und Flussbrücken. Von den insgesamt rund 130000 Brücken in Deutschland sind mehrere Zehntausend in der Zuständigkeit von Bund, Ländern, Deutscher Bahn und Kommunen sanierungsbedürftig. Experten gehen davon aus, dass von den rund 67000 Brücken in kommunaler Verantwortung jede zweite Straßenbrücke in einem schlechten Zustand ist. So reichen die öffentlichen Investitionen auch im Tiefbau seit Jahren nicht mehr aus, um den Modernitätsgrad Deutschlands zu erhalten. 01  
 
        Hinzu kommt, dass Hunderte von Kilometern Schienen erneuert werden müssen. Das führt dazu, dass die Leistungen der Bahn auf Jahre hinaus unberechenbar werden, die Fahrzeiten sich verlängern, große Verspätungen zur Regel werden und zudem völlig unkalkulierbar sind. Veraltete Bahnhöfe und ein marodes, teilweise komplett überlastetes Schienennetz machen auch dem Güterverkehr zu schaffen. 
 
        Straßen und Schienen sind nur die sinnfälligsten Bereiche des Investitionsdefizits. Spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wissen wir, dass unsere Verteidigung dringend nicht nur mehr Geld, sondern auch einen effizienteren Einsatz der Mittel benötigt. Im Bildungsbereich hat Deutschland in jüngster Zeit so schlecht abgeschnitten wie noch nie, was laut Sachverständigenrat nicht zuletzt an den ungenügenden Mitteln für die frühkindliche Bildung und den Grundschulbereich liegt. Es sind also nicht nur die vielzitierten Schultoiletten in katastrophalem Zustand, die zu schaffen machen. 
 
        Nehmen wir die mangelhafte Energieinfrastruktur, den Rückstand bei der Digitalisierung im Vergleich zu vielen anderen Industrieländern und – last but not least – die verzögerte Klimatransformation der gesamten deutschen Wirtschaft hinzu, dann zeigt sich das ganze Desaster, was sich hinter dem Schlagwort „Investitionsstau“ verbirgt. 
 
        Mehr noch: Die überbordende Bürokratie lähmt unsere Wirtschaft, sie erstickt innovatives Unternehmertum. Deutschland droht zu einem Industriemuseum zu verkommen – mit entsprechenden Folgen für Wohlstand und Wachstum. Der alte Kontinent hat in vielen Bereichen den Anschluss an China, vor allem aber an die USA verloren. Nach wie vor ist unsere Wirtschaftspolitik zu sehr auf Besitzstandswahrung ausgerichtet und zu wenig darauf, Neues zu ermöglichen und zuzulassen. „Wir leben noch von Sprunginnovationen der Gründerzeit, von vor 140 Jahren“, klagt Rafael Laguna de la Vera, Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen. 02  Pfadabhängig die alten Strukturen zu konservieren, statt disruptiv zu modernisieren – das ist der Kern der Malaise. Ob Subventionen für Werften zum Bau von Kreuzfahrtschiffen oder Beihilfen für die Stahlproduktion im Ruhrgebiet, ob Milliardenhilfen für strauchelnde Chiphersteller oder Agrardiesel für Landwirte – gefördert werden primär bestehende Betriebe, während innovative Unternehmen fliehen. 03  Für die Erforschung der Möglichkeit von Sprunginnovationen (vulgo: Disruptionen) gibt der Staat einen Bruchteil dessen aus, was er dem deutschen Industriemuseum an Subventionen zukommen lässt. 
 
        So offensichtlich die Defizite sind, so schwierig ist es, den Investitionsbedarf zu beziffern. Basierend auf Angaben des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr wird der Bedarf des Bundes für Bundesstraßen und Autobahnen für die Jahre 2025 bis 2028 auf über 57 Milliarden geschätzt. 04  Der Bedarf für die Bahn beträgt im gleichen Zeitraum laut Ministerium 63 Milliarden Euro. Und bei der Energieinfrastruktur liegen die nötigen Investitionen aufgrund der Energiewende für On- und Off-Shore-Anlagen bei bis zu 270 Milliarden Euro. 
 
        Der Freiburger Ökonom Lars Feld, Direktor des dortigen Walter Eucken Instituts, macht darauf aufmerksam, dass die Erhebungsmethoden der Studien bei der Bezifferung des Investitionsbedarfs diskussionswürdig sind und verzerrte Angaben über das tatsächliche Ausmaß der Investitionstätigkeit hervorbringen. Das liegt unter anderem auch daran, dass es aufgrund des föderalen Prinzips in Deutschland nicht eine einzige große Investitionslücke, sondern multiple Investitionsbedarfe in verschiedenen föderalen Verantwortungsbereichen gibt. 05  Es fehlt eine zentrale Stelle, die den Überblick hat.
 
        Wenn auch der Bedarf nicht eindeutig ist, so muss es doch besorgt stimmen, dass die Investitionsquote von Bund und Ländern seit 1992 auf einem Niveau zwischen 0,5 und 0,8 Prozent des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) verharrt. Die Investitionsquote der Gemeinden ist zurückgegangen. Andere Länder der EU leisten mehr. Insbesondere bei der Verteidigung und der Bildung fällt Deutschland dramatisch gegenüber dem EU-Durchschnitt zurück. 06  
 
        ANDERE PRIORITÄTEN
 
        Dass Geld für Infrastruktur fehlt, steht fest. Dass der Staat deshalb insgesamt mehr Geld ausgeben muss, ist daraus aber – anders als viele reflexartig meinen – mitnichten die zwingende Konsequenz. Und schon gar nicht zwingend ist die Schlussfolgerung, das fehlende Geld könne und müsse durch eine höhere Staatsverschuldung und damit durch eine sogenannte Reform der Schuldenbremse finanziert werden. Im Gegenteil: Vieles spricht dafür, dass die ständige Wiederholung der Notwendigkeit einer Reform der Schuldenbremse – gemeint ist meist deren Abschaffung – von der Notwendigkeit einer Reform der Staatsausgaben ablenkt.
 
        Zumindest drei weitere Wege der Finanzierung jenseits höherer Schulden sind denkbar: Erstens könnten die Mittel durch eine Umschichtung der öffentlichen Haushalte vor allem durch das Streichen von Subventionen aufgebracht werden. Dass Geld fehlt, bedeutet somit nicht, dass zu wenig Geld da ist, sondern dass zu viel Geld an anderer Stelle ausgegeben wird – in vielen Fällen ineffizient. Das fehlende Geld könnte zweitens über höhere Steuern aufgebracht werden. Wer heute über Brücken und Straßen und mit der Bahn fahren will, der muss auch dafür zu zahlen bereit sein. Spätere Generationen haben genügend eigene finanzielle Lasten zu tragen – nicht zuletzt die demografischen Lasten für die verrenteten Boomer. Ein langfristig steigender spezieller Ausgabenbedarf zum Beispiel aufgrund veränderter geopolitischer Rahmenbedingungen oder langfristiger technologischer Trends sollte über Steuern und nicht über Schulden finanziert werden, um die Staatsverschuldung in ihrem Wert stabil zu halten – das schreibt der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in einem Gutachten zur Finanzierung von Staatsaufgaben. 07  Schließlich kann, drittens, das fehlende Geld auch von privaten Finanziers aufgebracht werden. Das ist ein Gedanke, der in der öffentlichen Diskussion kaum vorkommt. 
 
        Eine eigentlich notwendige Debatte über Staatsaufgaben wird nicht (mehr) geführt. Diskutiert wird ausschließlich über die Staatsausgaben – und den Wunsch der Politik, diese zu erhöhen. Es ist ja nicht so, dass der deutsche Staat seine Ausgaben zurückgefahren hätte oder, wie zuweilen zu hören ist, seiner Pflicht zur Daseinsvorsorge nicht nachkäme und sich „kaputtspare“. Vielmehr hat die im November 2024 abgeschaltete Ampel das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Die öffentlichen Haushalte insgesamt haben 2023 einen Betrag von 1952 Milliarden Euro ausgegeben – so viel wie nie zuvor (auch nicht während der Pandemie). Obwohl die Steuereinnahmen angesichts von annähernder Vollbeschäftigung sprudelten, erreichte die Staatsverschuldung 2023 mit 2445 Milliarden Euro ihren absoluten Höchststand – auch wenn die Schuldenquote mit 68 Prozent des BIP im internationalen Vergleich relativ niedrig ist (aber immer noch über den europarechtlich erlaubten 60 Prozent liegt). Während die Verschuldung in der Ära Merkel zwischen 2012 und 2019 entgegen der jahrzehntelangen Tradition rückläufig war, stieg sie in den Ampeljahren unabhängig von der Pandemie wieder an. 08  
 
        Wenn das öffentliche Geld nicht für die notwendigen Investitionen verwendet wurde, wo landete es dann? Kurz gesagt: im Konsum. Unter Konsum verstehen Volkswirte alles, was keine Investition ist, sondern in den privaten oder öffentlichen Verbrauch fließt. Dazu zählen alle Sozialleistungen vom Bürgergeld bis zur Rente oder Pflege. Aber auch alle Subventionen, also Zuwendungen des Staates an Gruppen, Privatpersonen oder Unternehmen. 
 
        UNSINN DER SUBVENTIONEN
 
        Werfen wir einen Blick auf die Subventionen. Deren Volumen belief sich in der Bundesrepublik 2023 auf 322 Milliarden Euro. Das waren vier Prozent mehr als die gesamte Lohn- und Einkommensteuer, die die arbeitende Bevölkerung in Deutschland in diesem Zeitraum an den Fiskus abführen musste. 09  Gemessen am BIP erreichten die Subventionen mit knapp acht Prozent einen historischen Höchststand. Auch dies zeigt, dass der Staat nicht spart. Die Frage ist, ob er das Geld an der richtigen Stelle ausgibt.
 
        Das darf mit guten Gründen bezweifelt werden. Ein großer Teil der gesamten Finanzhilfen entfällt auf die Finanzhilfen des Bundes: Diese sind seit 2014 auf Expansionskurs – unabhängig von der politischen Konstellation und Koalition einer jeweiligen Regierung. Hinter dem starken Wachstum der Finanzhilfen des Bundes stehen an erster Stelle jene für die Umwelt- und Klimapolitik. Sie bestehen aus vielen einzelnen Fördermaßnahmen, die selbst für Fachleute nicht mehr überschaubar sind. Inwieweit sie im Hinblick auf die Ziele der CO2-Reduktion effizient sind, ist fraglich, wird jedenfalls von der Regierung nicht im Detail untersucht – worauf die Bürger eigentlich ein Recht hätten. „Denn bei mittlerweile 59 Finanzhilfen des Sonderfonds zugunsten der Umwelt, die neben den 26 Umweltsubventionen existieren, die aus dem regulären Bundeshaushalt 2024 geleistet werden, dürfte zielgerichtetes und widerspruchsfreies Handeln schwerfallen“, so die Subventionsexpertin Astrid Rosenschon. 10  Dies gelte umso mehr, als es neben den vielfältigen umweltpolitisch motivierten Zuschüssen ein ganzer „Förderzoo“ an Subventionen existiere, die auf eine Erhöhung der Treibhausgasentwicklung hinwirken und somit dem ökologischen Ziel zuwiderlaufen.
 
        Ähnliches lässt sich über die Subventionen in den Verkehr und vor allem in die Bahn sagen: Seit 2015 hat der Bund fast 102 Milliarden Euro in das deutsche Eisenbahnwesen gesteckt. Zusätzlich hat die Deutsche Bahn AG Mittel vom Kapitalmarkt abgezogen. Trotz dieser erheblichen Zuflüsse ist die Netz- und Servicequalität unbefriedigend und droht noch schlechter zu werden. Der Bundesrechnungshof hat in zahlreichen Gutachten Fehlsteuerungen und Organisationsmängel gerügt. 
 
        Bezogen auf unser Thema des Investitionsstaus heißt das: Am Geld mangelt es nicht – an der Effizienz schon. Oder noch härter und als Regel des Subventionsunsinns formuliert: Mehr Geld in ein ineffizientes System zu pumpen, macht das System nicht besser, sondern nur noch ineffizienter. Förderwahn führt zur Vernachlässigung staatlicher Kernaufgaben und gefährdet unsere Zukunft. 
 
        Aus Sicht liberaler Ökonomen sind Subventionen stets problematisch. Denn sie sind willkürlich; eine Begründung lässt sich im Nachhinein für alles finden. Subventionen sind nicht nur im Einzelfall in aller Regel ineffizient, sie ziehen meist auch weitere Subventionen nach sich und setzen damit eine „Interventionsspirale“ in Gang. So führt beispielsweise im Bereich des Klimaschutzes nicht zuletzt ein Dschungel an Regulierungen dazu, dass der Ruf nach umfangreichen Subventionen immer lauter wird, um die gesetzten Ziele zu erreichen. 11  Ähnlich geht es auf dem Wohnungsmarkt zu. Auch hier besteht enormer Investitionsbedarf, denn es fehlen schätzungsweise mindestens 600000 Wohnungen mit den entsprechenden Folgen von Knappheit und hohen Mieten bei Neuvermietungen. Doch statt Anreize für den Wohnungsbau zu schaffen, verhindert oder erschwert der Staat durch kontraproduktive Regelungen (Mietpreisbremse, Kappungsgrenze), dass neue Wohnungen geschaffen werden. Der Staat ist somit ein großer Verursacher des Investitionsstaus, den er eigentlich auflösen sollte. Ähnlich kritisch sind auch die Subventionen für Großkonzerne zu bewerten (Chip-, Pharma- und womöglich bald die Automobilindustrie), die vor allem in den Ampeljahren in Mode gekommen sind. Das wird die Modernisierung des Landes eher verzögern als beschleunigen. 
 
        Ordnungspolitisch geboten wäre dagegen, dass der Staat die Rahmenbedingungen setzt, damit ein möglichst effizienter Wettbewerb möglich wird und Investitionen und Innovationen eine Chance bekommen. Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, hat zur Frage, wie effiziente zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben gelingen können, abweichend von der Ratsmehrheit Wegweisendes zu Protokoll gegeben: Paradoxerweise bedarf es eines Rückzugs des Staates als Voraussetzung von Investitionen. Bei der regenerativen Transformation heißt das zum Beispiel, Emissionshandel und CO2-Preise wirken zu lassen und sie nicht mit finanziellen Interventionen zu konterkarieren. Besonders interessant sind die Vorschläge zur Modernisierung des Verkehrs. Grimm: „Die Bereitstellung von Straßeninfrastruktur könnte in Absprache mit der Europäischen Kommission in einnahmenfinanzierte, selbständig verschuldungsfähige Infrastrukturgesellschaften nach dem Vorbild der österreichischen ASFINAG [Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft] ausgelagert werden. Diese Gesellschaften könnten operativ und finanziell eigenständig agieren und wären damit nicht unmittelbar an die Schuldenbremse gebunden.“ 12  Durch eine Einnahmenfinanzierung zum Beispiel aus der Lkw-Maut und einer neu einzuführenden Pkw-Maut wären diese Gesellschaften in der Lage, die notwendigen Investitionen eigenständig zu tragen, ohne den regulären Staatshaushalt zu belasten oder die Verschuldungskapazitäten des regulären Haushalts zu strapazieren.
 
        Lars Feld und Julia Braun haben diesen Ansatz generalisiert: Schon heute ist es für private und kleine institutionelle Anleger möglich, sich über Infrastruktursondervermögen an öffentlichen Infrastrukturprojekten zu beteiligen. 13  Durch die Hinzuziehung privater Geldgeber wird nicht nur zusätzliches privates Kapital bereitgestellt, sondern es werden auch Effizienzsteigerungen erwartet. Besonders die Straßen-, Eisenbahn-, und Energieinfrastruktur sowie einige kommunale Bereiche könnten in Verbindung mit dem hohen Investitionsbedarf in den kommenden Jahren vielversprechende Investitionsfelder sein. Dabei handelt es ich um privatrechtliche Gesellschaften mit eigener Einnahme- und Kreditfähigkeit. Sie wären für Bau, Vertrieb und Verwaltung öffentlicher Infrastruktur zuständig. Dies wäre keinesfalls eine Umgehung der Schuldenbremse, sondern vielmehr eine Chance zur Erzielung gesamtwirtschaftlich wünschenswerter Effizienzsteigerungen durch marktwirtschaftliche Lösungen. Private Akteure können so etwas in der Regel besser als öffentliche Unternehmen. Die Betreiber müssten sich für den Zuschlag dem Wettbewerb stellen.
 
        SCHULDENBREMSE
 
        Schließlich geht es um eine Neujustierung staatlicher Ziele und entsprechender Priorisierung. Ampel-Kanzler Olaf Scholz lag ökonomisch falsch, wenn er behauptete, man dürfe Verteidigung und Sozialausgaben nicht gegeneinander ausspielen. Doch, das darf man: Ökonomisches Denken ist stets Denken in Alternativen. Wenn an der einen Stelle mehr Mittel nötig werden, können auf der anderen Seite eben nur weniger Mittel zur Verfügung stehen. Strukturelle Reformen bei den Sozialausgaben können Spielräume für zukunftsorientierte Staatsausgaben vergrößern. Als wenig zielführend haben sich etwa die für den Staat sehr teure Rente mit 63 sowie die von der Union durchgesetzte Mütter- und Witwenrente erwiesen. Dass die unter der Überschrift „Bürgergeld“ durchgesetzte „Reform“ der Sozialhilfe (vormals Hartz IV) teuer und für den Arbeitsmarkt kontraproduktiv ist, hat sich inzwischen auch in der Sozialdemokratie herumgesprochen.
 
        Aus alledem ergibt sich: Eine Änderung der Schuldenbremse, gar ihre Abschaffung, ist nicht nur nicht nötig. Sie wäre auch schädlich. Die Schuldenbremse ist nicht verantwortlich für den Investitionsstau. Eine gelockerte Schuldenbremse würde indes die staatliche Disziplinlosigkeit fördern und abermals Ineffizienzen schaffen. Die Kosten müssten der Staat beim Schuldendienst (Zinsen) mit den Steuern der heutigen Bürger sowie künftige Generationen bei der Tilgung mit ihren Steuern tragen. Das wäre ungerecht.
 
        Schon im 18. Jahrhundert wusste der Philosoph David Hume: „Für einen Minister ist es sehr verführerisch, das Mittel der Staatsschulden zu benutzen, das ihn in den Stand setzt, während seiner Verwaltung den großen Mann zu spielen, ohne das Volk mit Steuern zu überladen oder eine sofortige Unzufriedenheit gegen sich zu erregen. Die Praxis des Schuldenmachens wird daher fast unfehlbar von jeder Regierung missbraucht werden.“ 14  Genau aus diesem Grund wurde nach Schweizer Vorbild 2009 die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert.
 
        Diese besagt: In der Regel soll der Staat keine Schulden machen, sondern mit seinen Steuereinnahmen auskommen. Doch ist die Bremse nicht so starr, wie viele behaupten: Die Regierung darf im konjunkturellen Abschwung bis zu einem gewissen Grad Defizite hinnehmen, wie sie umgekehrt in einer Hochkonjunktur Überschüsse durch unerwartete Steuereinnahmen erhält. Beide Effekte sind gegenläufig und stabilisieren so die Konjunktur; sie wirken als sogenannte „automatische Stabilisatoren“. Zudem sind jährliche Neukredite in Höhe von 0,35 Prozent des BIP erlaubt.
 
        Die zugrundeliegende Idee ist uralt. Als ihr Erfinder darf der Dichter Homer aus dem achten Jahrhundert vor Christus gelten. Es geht um Selbstbindung im Wissen um die Schwachheit der menschlichen Kreatur. Im 12. Gesang der Odyssee muss das Schiff des Odysseus zwischen Skylla und Charybdis hindurch navigieren. Dort befinden sich Sirenen – Fabelwesen, die durch ihren betörenden Gesang Schiffer anlocken, um sie zu töten. Weil Odysseus dies weiß und seine Verführbarkeit kennt, weist er seine Besatzung an, ihn zu binden, „damit ich kein Glied zu regen vermöge –, aufrechtstehend am Maste, mit festumschlungenen Seilen.“ Vorsichtshalber fügt er hinzu: „Fleh’ ich aber euch an, und befehle die Seile zu lösen; eilend fesselt mich dann mit mehreren Banden noch stärker.“ Es ist jenes von Homer erfundene Prinzip „freier Selbstbindung“, das sich hinter der Schuldenbremse verbirgt. Wenn Politiker (fast) aller Parteien heute wieder flehen, die Verfassung zu ändern, wäre das im Sinne Homers ein starkes Signal, die Schuldenbremse gerade festzuzurren. 
 
        Es ließen sich sogar gute Argumente für eine Verschärfung der Schuldenbremse finden. Denn in ihrer jetzigen Form zielt sie nur auf die Nachhaltigkeit der Staatseinnahmen; die Nachhaltigkeit der Staatsausgaben ist damit aber längst noch nicht sichergestellt. 15  
 
        Glauben wir Homer und Hume, so zeigt sich: Eine Verführung, Schulden zu machen, gab es immer schon. Die Selbstbindung ist ein probates Mittel, um diese Verführung in Grenzen zu halten. Das oft gehörte Argument, die Welt habe sich seit Einführung der Schuldenbremse dramatisch geändert, ist richtig. Daraus die Begründung für die Notwendigkeit einer Lockerung oder gar Abschaffung der Schuldenbremse abzuleiten, überzeugt jedoch nicht. Die Verführung, zu viele Schulden zu machen, ist zeitlos. Die Notwendigkeit, dieser Verführbarkeit Grenzen zu setzen, ist ebenfalls zeitlos. Andernfalls gibt es kein Halten mehr auf dem Weg in den Schuldenstaat. 
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        VON SCHULDENREGELN UND SCHULDENBREMSEN
 
        Wie Deutschland seine Zukunft aufs Spiel setzt
 
         Maurice Höfgen  
 
        Die Bahn ist unpünktlich, die Brücke gesperrt, die Autobahn nur einspurig befahrbar, ins Schulgebäude tröpfelt der Regen, die Fenster im Klassenraum sind undicht, die Geräte in der Turnhalte defekt, die Schaukel auf dem Spielplatz ist kaputt, das öffentliche Bad geschlossen, das Amtsgebäude veraltet, die Funklöcher lassen Gespräche abreißen, die Stromnetze können die Windkraft nicht transportieren, die Abwasserkanäle sind zu klein, Kitaplätze fehlen ebenso wie bezahlbarer Wohnraum. So begegnet einem der Investitionsstau in Deutschland. Er hat viele Facetten. Und bitter ist: Die Aufzählung hätte noch weiter gehen können. 
 
        Der Stau trifft Bund, Länder und Kommunen, Stadt wie Land, West wie Ost, Schüler wie Rentner, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer – kurzum: uns alle. Und er kostet uns Wohlstand. Weil das Land an der Haltestelle, im Stau, in Funklöchern, in alten Gebäuden und mit veralteter Technik Zeit und Energie verschwendet. Dabei haben wir gar nichts zu verschenken. Im Gegenteil. Deutschland steht vor einer nie dagewesenen Herausforderung: In den nächsten zwei Jahrzehnten muss mit einer alternden Gesellschaft die Wirtschaft so transformiert werden, dass die Erderwärmung gebremst und die Produktion nachhaltig wird. Mit weniger Erwerbstätigen müssen Infrastruktur und Wirtschaft von fossil und ineffizient auf erneuerbar und effizient umgestellt – und dabei noch deutlich mehr Rentner finanziert werden. Obendrauf kommen noch die geopolitischen Spannungen durch den Krieg in der Ukraine, die Konflikte im Nahen Osten sowie eine neue politische Konstellation durch die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.
 
        Allein das zeigt, wie wichtig und dringlich es ist, sich mit den Versäumnissen der Vergangenheit im Bereich der öffentlichen Infrastruktur auseinanderzusetzen. Also: mit dem Investitionsstau. Wie groß ist er, woher kommt er, welche Auswirkungen hat er – und wie kann er gelöst werden? 
 
        GRÖẞENORDNUNG
 
        Über viele wirtschaftliche Fragen wird in Talkshows, in Zeitungen und im Bundestag kontrovers gestritten. Für und gegen Subventionen, für und gegen eine Reform der Schuldenbremse, für und gegen Steuersenkungen und so weiter. Worüber aber fast gar nicht gestritten wird: dass in der Vergangenheit zu wenig in die öffentliche Infrastruktur investiert wurde, dass Deutschland einen Investitionsstau hat. Das ist Konsens – auch abseits aller Statistiken, die das belegen, und aller Zahlen, die die Dimension des Investitionsstaus beschreiben. Das ist eine gute Nachricht. Schließlich geht jeder Problemlösung erst einmal eine Diagnose voraus. Und über diese Diagnose ist sich das Land weitgehend einig.
 
        Das Marktforschungsunternehmen Ipsos führt jährlich Umfragen in verschiedenen Ländern durch, wie die Bevölkerung die Infrastruktur wahrnimmt, und erstellt daraus den sogenannten Global Infrastructure Index. Für Deutschland zeigen die Ergebnisse einen deutlichen Abwärtstrend. Während 2016 noch 54 Prozent der Befragten die Qualität der Infrastruktur als gut oder relativ gut einschätzten, waren es 2019 nur noch 43 Prozent und 2024 nur noch 35 Prozent.  01  
 
        600 Milliarden Euro müsse der deutsche Staat in den nächsten Jahren zusätzlich investieren, um die Infrastruktur zukunftsfähig zu machen. Sprich: 60 Milliarden Euro pro Jahr. Zu diesem Ergebnis kommen das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer gemeinsamen Studie. 02  
 
        „Insgesamt ist die öffentliche Investitionstätigkeit in den letzten zwanzig Jahren im Schnitt zu niedrig ausgefallen“, befindet auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und schätzt, dass in den Haushaltsplanungen der öffentlichen Hand über die kommenden zehn Jahre rund 400 Milliarden Euro für Investitionen und Förderprogramme fehlen. 03  
 
        Noch größer schätzt der Thinktank Dezernat Zukunft die erforderlichen Investitionen in einer Studie ein. Demnach ergebe sich allein für den Zeitraum von 2025 bis 2030 ein zusätzlicher Investitionsbedarf von 782 Milliarden Euro über alle föderalen Ebenen hinweg. 04  Das entspräche pro Jahr durchschnittlich circa drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
 
        Die Unterschiede in den drei genannten Studien ergeben sich aus unterschiedlichen Abgrenzungen. Das Dezernat Zukunft hat im Gegensatz zu IMK/IW und BDI noch die Bereiche Digitalisierung, Forschung, Gesundheit, innere Sicherheit und Verteidigung berücksichtigt. Damit erklärt sich auch der größere Investitionsbedarf. Betrachtet man hingegen nur die Schnittmengen der drei Studien, sind die Unterschiede gering. In den Bereichen, die sowohl das Dezernat Zukunft als auch IMK/IW abdecken, kommt das Dezernat Zukunft auf einen Gesamtbedarf von 569 Milliarden Euro und IMK/IW auf 525 Milliarden Euro. 
 
        Was alle drei Studien eint: Die größten Investitionen erfordern die Bereiche Verkehr, Bildung und Dekarbonisierung der Wirtschaft. Beim Verkehr benötigt es laut der Institute zwischen 158 und 169 Milliarden Euro, bei der Bildung 101 bis 127 Milliarden Euro und bei der Dekarbonisierung 65 bis 200 Milliarden Euro. Die größten Einzelposten sind die Schulgebäude im Bildungsbereich, die Bahninfrastruktur im Verkehrsbereich und die Gebäudesanierung und der Heizwechsel bei der Dekarbonisierung.
 
        KEIN WERTGEWINN
 
        Aufschlussreich ist auch ein Blick in die Vergangenheit. Der Investitionsstau von heute kommt von unterlassenen Investitionen von gestern – oder genauer gesagt: den vergangenen drei Jahrzehnten. Seit Mitte der 1990er Jahre schwanken die öffentlichen Nettoinvestitionen um den Nullpunkt, zwischen plus und minus 0,3 Prozent der Wirtschaftsleistung. 05  Die Nettoinvestitionen messen, wie sich der Wert der Infrastruktur verändert. Errechnet werden sie, indem man von den Bruttoinvestitionen die Abschreibungen abzieht, also den kalkulatorischen Wertverfall der Infrastruktur. Seit drei Jahrzehnten hat die öffentliche Infrastruktur also nicht an Wert gewonnen, obwohl die Anforderungen an sie gestiegen sind: mehr Verkehr, mehr Einwohner, mehr Wirtschaftsleistung und so weiter (Abbildung). 
 
         
           Abbildung: Öffentliche Schulden und Investitionen relativ zum Bruttoinlandsprodukt in Prozent
 
          [image: Die Abbildung zeigt ein Liniendiagramm. Dargestellt ist die prozentuale Entwicklung der öffentlichen Schulden und Investitionen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt zwischen 1972 und 2024. Es zeigt sich, dass die öffentliche Infrastruktur in den letzten drei Jahrzehnten nicht an Wert gewonnen hat.] 
            Quelle: KfW-Research, KfW-Kommunalpanel 2024, S. 67.  
 
        
 
        Zeitlich korreliert der Beginn der Investitionsschwäche übrigens mit der Einführung der europäischen Schuldenregeln. Diese wurden Ende der 1990er Jahre eingeführt und haben die deutsche Finanzpolitik schon weit vor der Einführung der Schuldenbremse 2009 eingeschränkt.
 
        Betrachtet man das Bild etwas genauer, so zeigt sich, dass vor allem die Nettoinvestitionen in den Kommunen rückläufig waren. Seit Anfang der 2000er Jahre sind sie fast durchgehend negativ. Die kommunale Infrastruktur hat also an Wert verloren. Dazu passt der Befund aus dem Kommunalpanel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Der wahrgenommene Investitionsrückstand in den Kommunen ist 2023 um zwölf Prozent angestiegen, auf nun mehr 186 Milliarden Euro. Davon entfallen 55 Milliarden Euro auf Schulen, 48 Milliarden Euro auf Straßen, 19 Milliarden Euro auf Verwaltungsgebäude, 16 Milliarden Euro auf die Feuerwehr und 13 Milliarden Euro auf Kitas. 06  
 
        Ein interessantes Detail aus dem Kommunalpanel der KfW: 73 Prozent der Kommunen geben an, dass die Verwaltungsgebäude einen nennenswerten Rückstand beim energetischen Zustand haben, 69 Prozent bei der Haustechnik (inklusive Photovoltaik und Batteriespeicher), 51 Prozent bei Fenstern und Türen und 38 Prozent bei der IT-Anlage und der Digitaltechnik. Also gerade in den zukunftsrelevanten Bereichen sind die Kommunen selbst bei ihren eigenen Gebäuden im Rückstand: Energie und Digitalisierung. Unter den finanzschwachen Kommunen ist der Anteil derer, die in diesen Bereichen erhebliche Rückstände aufweisen, noch größer. 07  
 
        Der Blick in die Vergangenheit zeigt aber auch: Die öffentlichen Investitionen waren nicht immer schwach. In den 1970er Jahren lagen die Nettoinvestitionen noch bei drei Prozent der Wirtschaftsleistung, zu Beginn der 1980er Jahre immerhin noch bei zwei Prozent. Zum Vergleich: Nettoinvestitionen von drei Prozent der Wirtschaftsleistung bedeuteten auf heute gemünzt, dass der Wert der Infrastruktur um grob 120 Milliarden Euro wächst. Und zwar in nur einem Jahr. Man stelle sich vor, wie die deutsche Infrastruktur aussähe, hätte es in den vergangenen drei Jahrzehnten jedes Jahr solche Wertzuwächse gegeben. 
 
        FATALE AUSWIRKUNGEN
 
        Eine marode Infrastruktur betrifft alle. Sie verschärft Armut und soziale Probleme, wenn bezahlbarer Wohnraum fehlt, der ÖPNV nicht günstig und verlässlich ist, Ämter unterbesetzt sind oder das öffentliche Leben in Jugendzentren und öffentlichen Bädern nicht stattfinden kann. Sie wird zum Risiko, wenn Brücken einstürzen wie in Dresden, Krankenhäuser am Belastungslimit sind wie während der Coronakrise oder Starkwetterereignisse infolge des Klimawandels auf zu kleine Kanäle, versiegelte Flächen und fehlende Dämme treffen. Und sie kostet Wohlstand, wenn Transporter und Arbeitnehmer im Stau stehen, das Kommunikationsnetz nicht den Anforderungen entspricht oder Energie zu teuer ist.
 
        Das IW befragt Unternehmen regelmäßig nach ihren Beeinträchtigungen durch Infrastrukturprobleme. In der jüngsten Befragung aus dem Jahr 2022 klagten 27 Prozent der Unternehmen über deutliche Beeinträchtigungen und 52 Prozent über geringe Beeinträchtigungen. Zum Vergleich: 2013 gaben nur elf Prozent deutliche und 48 Prozent geringe Beeinträchtigungen an. Der Anteil der Unternehmen, die gar keine Beeinträchtigungen angeben, hat sich seit 2013 von 41 auf 21 Prozent halbiert. 08  
 
        ZEIT DRÄNGT
 
        Der Umstand, dass Deutschland eine alternde Wissensgesellschaft ist, verschlimmert die Diagnose wesentlich. Die deutsche Wirtschaft lebt von klugen Köpfen, nicht von bestimmten Rohstoffen. Und das Land altert rasant. Nach Prognosen des Statistischen Bundesamts wird 2040 ein Viertel der Bevölkerung älter als 67 Jahre sein, heute ist es noch ein Fünftel, 2000 war es noch ungefähr ein Siebtel. 09  Und auch im internationalen Vergleich ist Deutschland eine Altenrepublik. Unter den großen Industrieländern hat nur Japan (49 Jahre) einen größeren Altersmedian als Deutschland (45 Jahre). Das mittlere Alter in Frankreich liegt beispielsweise bei 42 Jahren, das in den USA bei 38 Jahren. 10  
 
        Für den Arbeitsmarkt hat das gravierende Auswirkungen: Bis 2036 werden 19,5 Millionen Babyboomer den Arbeitsmarkt verlassen und in Rente gehen, aber nur 12,5 Millionen neue Arbeitskräfte nachrücken. 11  Dies entspricht einer Lücke von sieben Millionen Erwerbstätigen im Jahr 2036. Das heißt: 2036 müssen weniger Erwerbstätige nicht nur die unterlassenen Investitionen der Vergangenheit nachholen, sondern auch die Jahrhundertaufgabe Klimaschutz bewältigen – und mehr Rentner finanzieren. Das Timing für einen solchen Investitionsstau könnte also nicht schlechter sein.
 
        Um diese Arbeitskräftelücke zu kompensieren, braucht es entweder deutlich mehr Zuwanderung oder Produktivitätszuwächse. Beides wiederum erfordert eine Investitionsoffensive, vor allem in das Bildungssystem. 
 
        Eigentlich eine Binsenweisheit: Jeder Euro für die Bildung von Kindern und Jugendlichen ist ein gut investierter Euro. Das lässt sich sogar durchrechnen. Je besser die Bildung, desto produktiver die Volkswirtschaft, desto höher der Wohlstand, die Löhne, die Gewinne – und am Ende auch die Steuereinnahmen. Eine Win-Win-Win-Situation für Bürger, Unternehmen und den Staat, wenn man so will. 12  
 
        ANDERE SCHULDENREGEL
 
        Nun zur Lösung. Gegen zu wenig Geld hilft natürlich: mehr Geld. Die gute Nachricht: Das kann sich Deutschland leisten. Im internationalen Vergleich ist der Schuldenstand mit knapp über 60 Prozent auffällig niedrig. Alle anderen G7-Staaten liegen über der 100 Prozent Marke. Außerdem sind deutsche Staatsanleihen an den Finanzmärkten eine beliebte, weil sehr sichere Anlage – und die Zinsaufschläge entsprechend niedrig. Besonders fahrlässig erscheint in dem Zusammenhang, dass die Jahre vor der Coronakrise, als die Zinsen für deutsche Anleihen sogar nahe null und teilweise sogar negativ waren, nicht für großangelegte Investitionen genutzt wurden.
 
        Die größten Hemmschuhe für mehr Investitionen sind klamme Kassen in den Kommunen, die europäischen Schuldenregeln und die Schuldenbremse in Bund und Ländern. Was häufig unterschätzt wird: Innerhalb des Staates stemmen die Kommunen mit 41 Prozent den größten Anteil der öffentlichen Investitionen; bei den öffentlichen Bauten allein ist es mit 59 Prozent sogar die Mehrheit. 13  
 
        Einige Kommunen sind überschuldet und müssen zum Teil schon Personalausgaben aus teuren Kassenkrediten stemmen. Besonders betroffen sind jene Kommunen, die mit dem Strukturwandel zu kämpfen haben: etwa in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Brandenburg. 14  Die Ampel-Regierung hatte sich eine Altschuldenlösung für überforderte Kommunen vorgenommen und in den Koalitionsvertrag geschrieben. Weil aber die Verhandlungen mit den Ländern platzten, die die Hälfte der Altschulden übernehmen sollten, kam es nicht zu einer solchen Reform. 
 
        Noch dramatischer ist jedoch das Grundproblem der Kommunen. Einnahmen und Ausgaben passen nämlich nicht zusammen. Die größte Einnahmequelle sind Steuern, am zweitwichtigsten sind Zuweisungen von Bund und Ländern. Zu den wichtigsten Steuern für die Kommunen zählen die Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer. Die Krux: Die Einnahmen sprudeln, wenn die Wirtschaft boomt – und brechen umgekehrt in Krisenzeiten ein. Die Ausgaben wiederum sind entweder unabhängig von der Konjunktur – etwa Ausgaben für Busfahrer, Kitas, Jugendzentren oder die Aufnahme von Geflüchteten – oder sogar antizyklisch, steigen also, wenn die Wirtschaft kriselt. Bestes Beispiel: die Sozialausgaben. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, gibt es mehr Arbeitslose und entsprechend höhere Sozialausgaben. Das Ergebnis: Kriselt die Wirtschaft, fallen die Einnahmen, während die Ausgaben teilweise steigen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Länder den Kommunen in den vergangenen zwei Jahrzehnten zusätzliche Aufgaben übertragen haben, ohne sie dafür finanziell adäquat auszustatten.
 
        Neben einer Altschuldenlösung benötigen die Kommunen also dauerhaft mehr Geld. So fordern etwa die führenden Wirtschaftsinstitute, „die Einnahmen der Kommunen weniger konjunkturreagibel zu gestalten, etwa durch einen Hebesatz auf die Einkommensteuer anstelle der Gewerbesteuer.“ 15  Alternativ könnten auch die Anteile der Umsatzsteuer, die den Kommunen zustehen, erhöht, die Gewerbesteuerumlage abgeschafft oder die Schlüsselzuweisungen aus den Bundesländern angehoben werden.
 
        Und dann ist da noch die Schuldenbremse. Besser gesagt: die Schuldenbremsen. Denn seit 2020 haben auch die Länder eine Schuldenbremse. Die ist sogar strenger als die des Bundes, verbietet nämlich bis auf wenige Ausnahmen neue Schulden. Der Bund darf 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung mehr ausgeben, als er einnimmt (plus ein bisschen mehr, wenn die Wirtschaft schlecht läuft), die Länder aber müssen ihre Haushalte strikt ausgleichen (0,0 Prozent). Diese Grenzen könnte man anheben. Der ehemalige Wirtschaftsweise und Ökonom Peter Bofinger hat ebenso wie IW-Direktor Michael Hüther vorgerechnet, dass die Grenze der Neuverschuldung auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung angehoben werden könnte, ohne die EU-Regeln zu brechen oder die Schuldenquote zu erhöhen. 16  Damit ergäben sich jährlich fast 50 Milliarden Euro mehr Spielraum für Investitionen. Zusätzlich sieht die Schuldenbremse schon heute gewisse Ausnahmen vor, über die sich Milliardeninvestitionen abwickeln ließen. Etwa Sondervermögen wie bei der Bundeswehr oder Eigenkapitalerhöhungen und öffentliche Darlehen wie für die Bahn oder die Stiftung Generationenkapital. Letztere gelten als finanzielle Transaktionen, und diese werden von der Berechnung der Schuldenbremse ausgeklammert. 
 
        Zahlreiche namhafte Institute haben ähnliche Reformen vorgeschlagen: von der Bundesbank bis zum Internationalen Währungsfonds. Jetzt kommt es darauf an, welche Reform politische Mehrheiten findet. Dass es aber eine Reform braucht, macht der Investitionsstau deutlich. Auch dass es diese Reform dringend braucht. Es geht schließlich um nicht weniger als den Wohlstand und die Sicherheit in unserer alternden Gesellschaft. 
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        GEBRAUCHT, ABER GEHASST
 
        Infrastrukturen der industriellen Transformation
 
         Matthias Diermeier · Armin Mertens 
 
        „Das Antlitz des Landes wird sich verändern“. 01  Mit dieser Ankündigung war Wirtschaftsminister Robert Habeck 2021 in sein Amt gestartet. Der Blick auf die industrielle Transformation zeigt heute: Die noch notwendigen Veränderungen übertreffen bei Weitem die bereits bewältigten Umbrüche. Darüber hinaus steht Deutschland vor einem Strukturwandel mit Frist: Bis 2045, so wurde es im Bundes-Klimaschutzgesetz bindend festgeschrieben, sollen Wirtschaft und Gesellschaft hierzulande netto keine Treibhausgas-Emissionen mehr ausstoßen.
 
        2023 entfielen über die Hälfte der gesamtdeutschen CO2-Emissionen auf die Industrie (23 Prozent) und die Energiewirtschaft (30,5 Prozent). 02  Die Dekarbonisierung dieser beiden Sektoren – bei gleichzeitiger Vermeidung einer Deindustrialisierung – ist eine der zentralen Herausforderungen der Klimapolitik. An den Industriestandorten müssen Produktionsprozesse auf bislang kaum etablierte Technologien umgestellt werden. Für die Stahlproduktion bedeutet dies das Ende des CO2-intensiven Hochofens mit Koks und die Umstellung auf die Direktreduktion von Eisenerz mit Erdgas und langfristig mit Wasserstoff. In der Grundstoffchemie steht die Elektrifizierung der Prozesswärmeerzeugung in sogenannten Steamcrackern auf der Agenda. Und in der Glasindustrie muss Erdgas durch Strom und grüne Gase ersetzt werden. Nicht zuletzt werden wasserstoffbetriebene Gaskraftwerke als flexible Back-up-Kapazität im klimaneutralen Energiesystem der Zukunft gebraucht. 
 
        Damit die Umstellung auf Strom und Wasserstoff den Ausstoß von Treibhausgasen hinreichend reduziert, müssen diese vollständig aus erneuerbaren Energien produziert werden. Auch aufgrund der wachsenden Nachfrage sind ab 2025 bis zum Jahr 2030 jährlich weitere Windanlagen mit 10 Gigawatt Leistung die Zielmarke. 03  Betrug die Leistung aller installierten Solaranlagen im Oktober 2024 knapp 95 Gigawatt, sollen bis 2030 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 215 Gigawatt auf Freiflächen und Dächern installiert sein. Diese Ziele verdeutlichen die Ambition des Ausbaus mit dem Zwischenziel einer Deckung von mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien bis 2030. 
 
        Damit Industrieunternehmen schrittweise auf Wasserstoff umsteigen können, braucht es zudem einen stringenten Ausbau der entsprechenden Leitungsinfrastruktur. Das zu diesem Zweck von der Bundesregierung geplante sogenannte Wasserstoffkernnetz umfasst mehr als 9000 Kilometer an Leitungen. Nicht berücksichtigt sind dabei die notwendigen Anschlüsse vom Kernnetz an die jeweiligen Fabriken. Knapp die Hälfte der Kernnetz-Leitungen sollen nach derzeitigem Stand neu gebaut werden, ein etwas größerer Teil entfällt auf umgestellte Erdgasleitungen. 04  Als Fertigstellungstermin des neuen Netzes wird das Jahr 2032 avisiert. 
 
        Einen hohen Ausbaubedarf gibt es auch bei Stromnetzen, die den steigenden Anteil der Erneuerbaren bewältigen müssen. Die in den kommenden zwei Jahrzehnten geplanten 18000 Kilometer an Übertragungsnetzen sollen insbesondere aus erneuerbaren Energien produzierten Strom aus Nord- und Ostdeutschland in die süd- und westdeutschen Industrieregionen transportieren. 05  Auch die Verteilnetze werden in den kommenden Jahren ausgebaut und modernisiert werden müssen, um den wachsenden Anforderungen einer steigenden Anzahl von Solaranlagen, E-Autos und Wärmepumpen gerecht zu werden. 
 
        Mit dem Ausbau der Erneuerbaren sowie der Wasserstoffnutzung könnte ein Großteil der industriellen Treibhausgasemissionen vermieden werden. Langfristig kaum vermeidbar sind jedoch die CO2-Emissionen zum Beispiel in der Zementindustrie, wo CO2 zu etwa zwei Dritteln prozessbedingt entsteht – vor allem bei der sogenannten Kalzinierung des Kalksteins. 06  Soll die Zementproduktion aber weiterhin in Deutschland stattfinden, muss das anfallende CO2 abgespalten und abgeleitet werden. Auch für dieses Unterfangen bedarf es einer Leitungsinfrastruktur. Der Entwurf einer Carbon-Management-Strategie der Bundesregierung sieht derzeit 4500 Kilometer solcher Leitungen vor, um CO2 bestimmten Speichern oder einer neuen Verwendung zuzuführen. 07  
 
        Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, inwieweit dieser massive Ausbau der industriellen Transformationsinfrastruktur auf Widerstand in der Bevölkerung stoßen könnte. Ein besonderes Augenmerk wird darauf gerichtet, inwiefern Menschen die Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Industrie grundsätzlich befürworten, in ihrem unmittelbaren Umfeld aber ablehnen. 08  
 
        AKZEPTANZRISIKEN
 
        Grundsätzlich lässt sich im politischen und gesellschaftlichen Ringen um die Klimapolitik feststellen, dass sich die Fronten in jüngster Zeit verhärtet haben. 09  Zur Gruppe, die Maßnahmen zum Schutz des Klimas ablehnt, zählen diejenigen, die den anthropogenen Klimawandel leugnen (climate denialism), aber auch diejenigen, die Maßnahmen vorsätzlich blockieren oder verzögern (climate obstructionism). 10  In Deutschland ließ sich anhand des Gebäudeenergiegesetzes („Heizungsgesetz“) beobachten, dass selbst die eigentlich technische Frage um den Einbau von Wärmepumpen als Kulturkampf ausgetragen werden kann, der mitunter verschiedene „Triggerpunkte“ 11  berührt.
 
        Akzeptanzfragen rund um die industrielle Dekarbonisierung finden im Vergleich eine deutlich geringere öffentliche Beachtung. Dabei sind massive Umbauten der derzeitigen Fabrikanlagen Grundbedingungen für das Herunterfahren von Treibhausgasemissionen. Hochöfen weichen den Direktinduktionsanlagen, Steamcracker werden elektrifiziert, und vielerorts muss die Umstellung auf Wasserstoff als Energieträger sowie das Abscheiden und Ableiten von prozessbedingt angefallenem CO2 erfolgen. Für das Wohnumfeld bedeutet das auf der einen Seite stärkere Infrastruktur- und Lärmbelastungen während der Umbauarbeiten. Auf der anderen Seite können Vorbehalte gegenüber neuen, bislang weithin unbekannten technologischen Anwendungsfeldern bestehen. Beispielsweise können Sicherheitsbedenken beim Transport von potenziell explosiven oder gefährlichen Gasen auftreten. Davon betroffen sind vor allem die Industrieregionen. Dies gilt insbesondere für Nordrhein-Westfalen, wo Siedlungsstrukturen häufig um industrielle Kerne herum gewachsen sind.
 
        Mit der Anerkennung der Notwendigkeit, dem wahrgenommenen persönlichen Nutzen, der erlebten Selbstwirksamkeit und der emotionalen Identifikation wurden in der Literatur vier Faktoren identifiziert, die konkret auf die Akzeptanz von Infrastrukturen wirken. 12  Unterschieden werden zudem die generelle soziopolitische Akzeptanz und die lokale Akzeptanz. Wohingegen sich erstere auf die allgemeinen Ziele der Klimapolitik oder eines Infrastrukturausbaus bezieht, betrifft letztere die Verfahren und Prozesse vor Ort sowie die Abwägung einer unmittelbaren Betroffenheit. Die beiden Akzeptanzebenen fallen dann auseinander, wenn eine hohe Anerkennung der Notwendigkeit des Windenergieausbaus nicht mit der Billigung einhergeht, dass Windkraftanlagen im eigenen Wohnumfeld entstehen. So geartete Präferenzen werden unter dem Label „not in my backyard“ (NIMBY) kritisch diskutiert. 13  Die Akzeptanz kann durch Partizipation und Selbstwirksamkeitserfahrungen gestärkt oder durch eine emotionale Aufladung beispielsweise der Veränderung des Landschaftsbildes geschwächt werden.
 
        Im Falle der hier betrachteten Infrastrukturen treten Konflikte auch deshalb auf, weil es sich bei den betroffenen Regionen nicht nur um Industrieanrainer handelt, bei denen der Nutzen beispielsweise für die lokale Wertschöpfung als akzeptanzfördernd angenommen wird. Der Ausbau erneuerbarer Energien in Nord- und Ostdeutschland betrifft besonders Regionen, die selbst über eine weniger starke industrielle Basis verfügen. Vor allem aber im ländlichen Ostdeutschland wird der Ausbau von Windkraftanlagen kritisch gesehen. 14  Das ist auch deshalb von großer Bedeutung, da die Energiewende ohne eine intensive Beteiligung der dünner besiedelten Regionen, in denen schon heute mehr als ein Drittel aller Windräder stehen, nicht gelingen kann. Politische Akteure an den Rändern des Parteiensystems haben es sich zur Strategie gemacht, den Widerstand gegen Klimapolitik und insbesondere gegen Windkraftanlagen emotional zu aktivieren und so Sand ins Getriebe der klimapolitischen Anstrengungen zu streuen: 15  Hinsichtlich des Ausbaus der Windenergie rief beispielsweise die AfD-Co-Chefin Alice Weidel auf ihrem Nominierungsparteitag zur Kanzlerkandidatin bei der Bundestagswahl 2025 in die Mikrofone: „Wir reißen alle Windräder nieder! Nieder mit diesen Windmühlen der Schande“. 16  Die kritische Stimmung in Teilen der Bevölkerung hat aber inzwischen auch die politische Rhetorik der Mitte erreicht. Nicht zuletzt der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz stellte in Aussicht, man könne Windräder irgendwann wieder abbauen, da diese „hässlich“ seien und nicht in die Landschaft passten. 17  
 
        Ähnliche Vorbehalte wird es auch für den notwendigen Ausbau der Leitungsinfrastruktur geben. Sicherheitsbedenken sowie die Veränderung des Landschaftsbildes könnten dabei die Akzeptanz gefährden. Um sogenannte Monstertrassen bei den Übertragungsnetzen zu vermeiden, hatte man sich deshalb politisch auf einen teuren Erdkabelvorrang geeinigt. In Nordrhein-Westfalen kam es trotzdem zu Widerstand – von Landwirten, die eine Minderung ihrer Bodenqualität aufgrund erdverkabelter Trassen befürchteten. 18  
 
        SOZIOPOLITISCHE AKZEPTANZ
 
        Um die zentralen infrastrukturellen Akzeptanzfragen, die sich aus der industriellen Transformation ergeben, empirisch zu beleuchten, wird auf eine Personenbefragung zurückgegriffen, die das Institut der deutschen Wirtschaft im Rahmen des vom Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW geförderten Projektes SCI4climate.NRW beauftragt hat. 19  
 
        Ein erster Blick auf die soziopolitische Akzeptanz der industriellen Transformation zeigt einen mehrheitlichen Rückhalt in der deutschen Bevölkerung. 51 Prozent der Deutschen stimmen dem Umbau der Industrie zur CO2-Neutralität grundsätzlich zu, und nur 12 Prozent lehnen ihn ab (Abbildung 1). Damit ordnet sich die Zustimmung zur Dekarbonisierung der Industrie in die große abstrakte Befürwortung von klimapolitischen Maßnahmen oder „der Energiewende“ ein. 20  Wie bei der allgemeinen Politikpräferenz für die Erreichung der deutschen Klimaziele bestehen hingegen signifikante Unterschiede hinsichtlich der einzelnen Maßnahmen. 
 
         
           Abbildung 1:  Soziopolitische Akzeptanz der industriellen Transformation in Deutschland 
 
          [image: Die Abbildung zeigt die soziopolitische Akzeptanz der industriellen Transformation in Deutschland. 51 Prozent der Deutschen stimmen dem Umbau der Industrie zur CO2-Neutralität grundsätzlich zu, und nur 12 Prozent lehnen ihn ab.] 
           Fragen im Wortlaut: „Befürworten Sie die Umsetzung der industriellen Transformation?“ und „Wie stehen Sie den folgenden konkreten Anstrengungen zur klimapolitischen Transformation gegenüber?“; 558 Befragte. 
 
            Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft 
 
        
 
        Bezüglich der notwendigen infrastrukturellen Veränderungen fällt die soziopolitische Akzeptanz mit Blick auf Solarparks besonders hoch aus (66 Prozent Zustimmung; 11 Prozent Ablehnung). Ein ambivalentes Verhältnis lässt sich hinsichtlich der Stromtrassen feststellen: So finden oberirdisch verlegte Übertragungsnetze im Vergleich zu allen anderen relevanten Infrastrukturen die wenigsten Befürworter (30 Prozent Zustimmung; 29 Prozent Ablehnung), unterirdisch verlegte Stromnetze haben deutlich geringere Akzeptanzprobleme (58 Prozent Zustimmung; 10 Prozent Ablehnung). Die unterschiedlichen Zustimmungswerte für ober- beziehungsweise unterirdische Trassen lassen erahnen, warum um die Aufweichung des Erdkabelvorrangs politisch so emotional gerungen wird. 
 
        Die soziopolitische Akzeptanz beziehungsweise die Ablehnung der Umstellung auf bislang kaum etablierte Technologien fällt weniger eindeutig aus. Zum einen bestätigt sich, dass die Akzeptanz für die Nutzung und Transportinfrastruktur von Wasserstoff höher ist (rund 51 Prozent Zustimmung) als für CO2-bezogene Transformationsvorhaben (rund 43 Prozent Zustimmung). 21  Zum anderen werden die Umrüstungen in den Fabriken, die zur Nutzung von Wasserstoff sowie zum Abscheiden von CO2 notwendig sind, ähnlich bewertet wie der Ausbau der jeweiligen Leitungsinfrastrukturen. Markant ist, dass die Gegnerschaft des (unterirdischen) Leitungsinfrastrukturausbaus mit 16 Prozent (Wasserstoff) beziehungsweise 18 Prozent (CO2) zwar in der Minderheit bleibt, aber deutlich größer ausfällt als bei erdverkabelten Stromtrassen. 
 
        Die Akzeptanz scheint sich also weniger am unterirdischen Trassenbau an sich zu orientieren, sondern an der Technologie. Als Erklärung für die stärkere Ablehnung kaum sichtbarer, unterirdischer Leitungsinfrastrukturen liegt es nahe, den Blick auf empfundene Sicherheitsrisiken zu richten. Tatsächlich gibt rund jede vierte befragte Person an, sowohl hinsichtlich der Nutzung von Wasserstoff als auch beim Abspalten und Ableiten von CO2 ein Sicherheitsrisiko zu sehen. Die Überlappung mit denjenigen, die einen Leitungsausbau nicht befürworten, ist groß.
 
        Die empfundene Unsicherheit hinsichtlich der Gefahr, die von diesen Technologien ausgehen könnte, wird wiederum von einzelnen politischen Akteuren aufgegriffen. Symptomatisch dafür war etwa die Bezeichnung von Wasserstoff als „tickende Zeitbombe“ durch den AfD-Abgeordneten Marc Bernhard. Er sprach insbesondere Sicherheitsrisiken in Wohngebieten an, in denen Wasserstoff gespeichert werden solle, und verwies auf die Explosion des Zeppelins „Hindenburg“ im Jahr 1937. 22  Solche Versuche können auch deshalb erfolgversprechend sein, weil eine erkennbar große Gruppe sich noch keine Bewertung der neuen Technologien zutraut und daher für entsprechende Argumente und Narrative leichter zugänglich ist. 
 
        Betrachtet man darüber hinaus die ökonomischen Risikoeinschätzungen im Kontext der industriellen Transformation, fällt auf, dass die individuellen Konsequenzen die Menschen in besonderem Maße umtreiben: Mehr als die Hälfte der Befragten sieht in den Implikationen der industriellen Transformation auf die Energiepreise ein Risiko; 43 Prozent sehen etwaige Auswirkungen auf die eigenen Finanzen kritisch. Interessanterweise ist die Risikoeinschätzung für den Industriestandort, die Anzahl an Arbeitsplätzen oder das Landschaftsbild teils deutlich geringer. Die hohe individuelle finanzielle Risikoeinschätzung steht in einem Spannungsfeld zu den monetären Belastungen durch die explizit gewünschte Erdverkabelung von Stromtrassen, die sich in höheren Strompreisen niederschlagen. Kurz: Die mangelnde Akzeptanz von Freileitungen führt zu steigenden Energiepreisen.
 
        LOKALE AKZEPTANZ
 
        Die Sorge vor individueller Betroffenheit durch die industrielle Transformation ist größer als die vor möglichen gesamtwirtschaftlichen Effekten. Dies führt zur Frage, inwiefern die teilweise hohen soziopolitischen Akzeptanzwerte auch dann noch Bestand haben, wenn entsprechende Vorhaben im unmittelbaren Wohnumfeld umgesetzt werden. Abbildung 2 beleuchtet die lokale Akzeptanz anhand der Abstandsangaben, die zum jeweiligen Wohnort eingehalten werden müssten, damit eine Infrastruktur als akzeptabel angesehen wird. 23  
 
         
           Abbildung 2:  Lokale Akzeptanz der industriellen Transformation in Deutschland
 
          [image: Die Abbildung zeigt die lokale Akzeptanz der industriellen Transformation in Deutschland. Es sind steigende Akzeptanzraten zu sehen, die darauf hinweisen, dass dass alle abgefragten Infrastrukturen mit zunehmender Distanz zum eigenen Wohnort besser angenommen werden.] 
           Frage im Wortlaut: „Wenn in Ihrem unmittelbaren Wohnumfeld entsprechende Flächen verfügbar wären und die folgenden konkreten Anstrengungen zur industriellen Transformation stattfänden, welche Distanz zu Ihrem Wohnumfeld fänden Sie akzeptabel?“; 2180 Befragte. 
 
            Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft 
 
        
 
        Die steigenden kumulierten Akzeptanzraten zeigen, dass alle abgefragten Infrastrukturen mit zunehmender Distanz zum eigenen Wohnort besser angenommen werden. Unmittelbar vor der Haustüre sind die Infrastrukturvorhaben allesamt unbeliebt. In einem Abstand von fünf Kilometern ist eine breite Mehrheit hingegen bereit, auch die soziopolitisch unpopulären Industrie- und Windkraftanlagen zu akzeptieren. Mehrheitliche Akzeptanz besteht bei unterirdischen Leitungen und Solarparks in einem Abstand von ein bis zwei Kilometern zum Wohnort; bei oberirdischen Stromtrassen und Windkraftanlagen liegt der mehrheitlich gewünschte Abstand bei mindestens zwei bis drei Kilometern, bei den Industrieanlagen bei drei bis vier Kilometern. Den Anteil derjenigen, die Veränderungen selbst im Abstand von fünf Kilometern nicht akzeptieren würden, bildet die bis zu 15 Prozentpunkte große Restgröße. In der Gesamtschau zeigt sich damit ein ausgeprägter technologieunabhängiger NIMBY-Effekt. Im Umkreis von 500 Metern fällt die Zustimmung signifikant geringer aus als die soziopolitische Akzeptanz (Abbildung 1). Unmittelbar am eigenen Wohnort findet es gerade einmal jede vierte Person akzeptabel, dass auch nur unterirdische Stromtrassen verlegt werden. Schon bei ebenfalls unterirdischen CO2- oder Wasserstoffleitungen schrumpft die Gruppe der Befürworter auf weniger als jede fünfte Person. 
 
        Bemerkenswert ist, dass die soziopolitische Akzeptanz von Windkraftanlagen mit über 50 Prozent höher ist als die von Wasserstoff- oder CO2-bezogenen Infrastrukturen oder Freileitungen, dass aber Windräder in der unmittelbaren Umgebung in diesem Vergleich die geringste Zustimmung erhalten. Eine größere Gruppe ist demnach eher von der grundsätzlichen Notwendigkeit des Ausbaus von Windkraftanlagen als von Leitungsinfrastrukturen überzeugt, würde aber in ihrem Wohnumfeld eher eine Leitung als ein Windrad akzeptieren. Auch dieser Befund kann mit dem NIMBY-Effekt erklärt werden. Ähnliches gilt für die hohe soziopolitische Akzeptanz des Umbaus von Fabriken für die Nutzung von Wasserstoff oder das Abscheiden und Ableiten von CO2. Die Akzeptanz fällt gerade im Vergleich mit den Leitungsinfrastrukturen empfindlich niedriger aus, wenn Umbauten in der eigenen Wohnumgebung umgesetzt werden sollen. Auch die mehrheitliche Akzeptanz von Industrieanlagen mit einem Mindestabstand von nur tausend Metern, in denen Strom zu Gas umgewandelt wird, haben vergangene Forschungsarbeiten als deutlich weniger kritisch identifiziert. 24  
 
        Die Fundamentalopposition gegen Projekte der industriellen Transformation hat eine politische Komponente: Bislang haben sich besonders die politischen Randparteien stark gegen einen infrastrukturellen Ausbau positioniert. Abbildung 3 zeigt, dass solche Positionen vor allem bei der AfD-Anhängerschaft – und mit einigem Abstand auch bei der BSW-Anhängerschaft – mit Blick auf das eigene Wohnumfeld zu finden sind. Ein Drittel der AfD-Anhänger hält die Errichtung von Windkraftanlagen auch in einer Entfernung von mehr als fünf Kilometern vom eigenen Wohnort für inakzeptabel; jeder Vierte geht in die Fundamentalopposition, wenn eine Fabrik im gleichen Radius auf das Abspalten und Abtransportieren von CO2 umgerüstet wird. Und auch bei den weiteren Infrastrukturvorhaben der industriellen Transformation zeichnet sich eine relevante Gruppe in AfD und BSW durch das völlige Fehlen lokaler Akzeptanz aus.
 
         
           Abbildung 3:  Ablehnung industrieller Transformation im Wohnumfeld nach Parteipräferenz (Sonntagsfrage)
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Ablehnung des industriellen Wandels im Wohnumfeld nach Parteipräferenz (Sonntagsfrage). Es zeigt sich, dass die Ablehnung vor allem bei den Anhängern der AfD - und mit einigem Abstand auch bei den Anhängern des BSW - in Bezug auf das eigene Wohnumfeld zu finden ist.] 
           Frage im Wortlaut: „Wenn in Ihrem unmittelbaren Wohnumfeld entsprechende Flächen verfügbar wären und die folgenden konkreten Anstrengungen zur industriellen Transformation stattfänden, welche Distanz zu Ihrem Wohnumfeld fänden Sie akzeptabel?“, Antwortkategorie „würde ich gar nicht akzeptieren“; 1709 Befragte, ohne Angabe „andere Parteien“/„weiß nicht“.  
 
            Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft 
 
        
 
        Im Gegensatz dazu ist bei den anderen Parteien die Totalverweigerung der industriellen Infrastrukturen im weiteren Abstand zum Wohnumfeld selten. Unter den Sympathisanten von FDP und Union lässt sich bei den meisten Infrastrukturkategorien nur knapp jeder Zwanzigste der Fundamentalopposition zuordnen. Bei den Anhängern der Grünen sind solche Einstellungsmuster kaum zu finden.
 
        FAZIT
 
        Auch im Kontext der industriellen Transformation bleibt der Ausbau von Windkraftanlagen eine der lokal am stärksten umkämpften Konfliktlinien, bei der eine hohe Mobilisierung zu erwarten ist. Aktuell wird vor Ort versucht, die Akzeptanz über intensive Beteiligungsformate zu erhöhen. Verhandelt wird insbesondere die Möglichkeit für ansässige Haushalte, Anteile zu erwerben oder von vergünstigten Stromtarifen und pauschalen Zahlungen zu profitieren. Viele Bundesländer wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen verfügen mittlerweile entsprechende Bürgerbeteiligungsgesetze.
 
        Nach aktuellem Kenntnisstand ist der Aus- beziehungsweise Aufbau der (unterirdischen) Strom-, Wasserstoff- und CO2-Netzinfrastruktur weniger kontrovers und wird im Abstand von wenigen Kilometern vom Wohnort mehrheitlich akzeptiert. Unmittelbar vor der Haustür möchten solche Infrastrukturen jedoch die wenigsten Menschen verlegt bekommen, sodass auch hier Konflikte vorprogrammiert sind – insbesondere hinsichtlich der teilweise wahrgenommenen und besonders virulenten Sicherheitsfragen rund um den Transport von Wasserstoff und CO2. Bei ihrem Werben für lokale Akzeptanz halten die Netzbetreiber zudem die finanziellen Verhandlungsinstrumente nicht in der Hand. Finanzielle Beteiligungen von betroffenen Kommunen sind bisher nicht geplant. Hinzu kommt die höhere Bedeutung lokaler Fundamentalopposition. Schaffen es Akteure und Initiativen vor Ort, den Bau einer Leitung an einem bestimmten Standort zu verzögern oder gar zu verhindern, hat dies viel weitreichendere Effekte als bei einzelnen Windkraftprojekten. Schließlich kann eine Leitung erst dann in Betrieb genommen werden, wenn sie vollständig fertiggestellt ist. 
 
        Eine besondere Bedeutung kommt dem Aufklären der (lokalen) Öffentlichkeit über die hohen Sicherheitsstandards zu. Eine wichtige Rolle wird dabei die intensive Einbindung der Zivilgesellschaft spielen – auch um den bereits sichtbar erfolgreichen Polarisierungsversuchen der politischen Ränder entgegenzuwirken. Klar muss aber auch sein: Das abstrakte Werben für das Gelingen der industriellen Transformation wird angesichts der realen Belastungen nicht bei allen Kritikern verfangen. Lokale Konflikte werden aufbrechen und könnten insbesondere von der AfD als selbsternannte Verteidigerin des ländlichen Raums und einer „ideologiefreien“ Klimapolitik vereinnahmt werden. Schlussendlich liegt es dann in der politischen Verantwortung, die Infrastrukturprojekte im zeitlichen Rahmen, aber unter Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts umzusetzen, sodass die Klimaziele in Industrie und Energiewirtschaft langfristig realisierbar bleiben.
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        „WIR SIND NUR MENSCHEN ZWEITER KLASSE“
 
        Vom Abbau der Daseinsvorsorge und Aufstieg des Rechtspopulismus
 
         Larissa Deppisch 
 
        „Wo sich Menschen auf dem Land abgehängt fühlen, hat der Populismus freie Bahn“, 01  so lautete eine zentrale These in deutschen Medien zum Aufstieg der AfD Mitte der 2010er Jahre. Auch international wird die Zustimmung zu rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen mit ländlichen Räumen in Verbindung gebracht. 02  Dies wird als „Rache der abgehängten Orte“ gedeutet, deren Bewohner ihren Unmut über schlechte sozioökonomische Verhältnisse und den Abbau von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge an der Wahlurne ausdrücken würden. 03  Was ist dran an diesem Erklärungsmuster? Dieser Frage wird im Folgenden nachgegangen. 
 
        INFRASTRUKTUR UND DASEINSVORSORGE
 
        Der Begriff „Infrastruktur“ stammt aus dem militärischen Sprachgebrauch. Heute umfasst er jedoch nicht nur Dinge oder Orte wie beispielsweise Luftwaffenstützpunkte, sondern hat sich auf den zivilen Bereich ausgeweitet 04  – von Systemen der Trinkwasser- und Energieversorgung über Verkehrs- und Telekommunikationssysteme bis hin zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen. 05  Als Infrastruktur gelten heute allgemein alle menschengemachten Systeme, die die Funktion der (kontinuierlichen) Versorgung mit Waren oder Dienstleistungen erfüllen. Diese Systeme sind soziotechnischer Natur, das heißt, sie bestehen nicht nur aus materiell-technischen Elementen – auch kommunikativ vermitteltes Hintergrundwissen, Organisationen oder gesellschaftliche Akzeptanz und Zugänglichkeit sind elementare Bestandteile von Infrastrukturen. 06  
 
        Infrastrukturen prägen unser Dasein zentral. Ohne die vom Menschen gebaute infrastrukturelle Umwelt wäre das Leben in unserer modernen Gesellschaft nicht möglich. Infrastrukturen schützen uns vor Einflüssen der „natürlichen“ Umwelt, die uns unbequem oder gar gefährlich werden können. Beispiele dafür sind Gebäude und Heizsysteme, die uns im Winter vor Kälte schützen. Infrastrukturen machen aber auch Eigenschaften der natürlichen Umwelt nutzbar. Zu dieser Kategorie gehören beispielsweise Systeme zur nachhaltigen Energieversorgung, die Sonne oder Wind nutzen. Infrastrukturen eröffnen dem modernen Menschen also eine Reihe von Möglichkeiten, schränken ihn aber auch ein. Straßen ermöglichen uns eine schnelle Fortbewegung mit dem Auto, aber nur selten verlassen wir die vorgegebenen Wege, um uns dem zu stellen, was wir in der (gefühlten) Abwesenheit von Infrastruktur „Natur“ nennen. Kommunikationssysteme, das Elektrizitätsnetz oder Bildungseinrichtungen bieten dem Menschen vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten, gleichzeitig steuern die diesen Infrastrukturen innewohnenden Regulatoren wie Gesetze, Bürokratie oder Werbung unser Verhalten. Der Platz, den das Individuum in jenem technischen System einnimmt, prägt seine gelebte Realität, seine Präferenzen, seine Weltanschauung. 07  
 
        Diese umfassende Relevanz von Infrastrukturen für jeden noch so kleinen Moment unseres Alltags und unseres modernen Daseins ist uns jedoch in der Regel nicht explizit bewusst. Denn in den westlichen Industrienationen können wir uns meist darauf verlassen, dass die Infrastrukturen ihre Funktion erfüllen. Wenngleich Infrastrukturen stets für eine fundamentale Stabilität unserer Existenz sorgen, treten sie in unserem Alltag gedanklich in den Hintergrund. 08  Wer macht sich schon aktiv Gedanken darüber, wo Wasser- und Stromleitungen verlaufen? Wer kennt die Wege, die ein Apfel vom Baum über die Logistikzentren in den Supermarkt und dessen weggeworfenes Gehäuse zurücklegt, nachdem es seinen Platz im Biomüll gefunden hat? Erst wenn Infrastrukturen versagen, rücken sie in unser Bewusstsein – als elementare Krisenerfahrung. 09  Dies zeigte sich beispielsweise bei der Hochwasserkatastrophe 2021 im Ahrtal, die Versäumnisse bei der Modernisierung und Instandhaltung von Schutzanlagen sowie unzureichende Warnsysteme offenbarte. Auch die Mahnungen zum sparsamen Gasverbrauch im Winter 2022/23 vor dem Hintergrund der Unterbrechung des Gastransits im Zuge des Ukrainekrieges und der steigenden Energiepreise haben auch die Wege und geopolitischen Umstände dieser Infrastruktur in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger gerückt.
 
        Um sich vor diesen Erfahrungen zu schützen und die Stabilität des Systems und der Versorgung zu garantieren, wird in Deutschland ein ausgewählter Teil der Infrastruktur unter dem Begriff „Daseinsvorsorge“ zusammengefasst. Darunter fallen alle Infrastrukturen, die von besonderem öffentlichen Interesse sind. Ein besonderes öffentliches Interesse liegt dann vor, wenn die Infrastruktur notwendig ist, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können und Lebenschancen zu verwirklichen. 10  In der Regel werden Infrastrukturen aus den Bereichen Medizin, Wasserversorgung, Telekommunikation und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) dazugezählt. 11  Darüber hinaus gibt es auch Stimmen, die sich dafür aussprechen, Räume der Begegnung und Mitgestaltung, sogenannte soziale Orte, zur Daseinsvorsorge zu zählen. 12  Es gibt keine explizite Liste von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge. Was zur Daseinsvorsorge gehört, ist somit eine Frage politischer Aushandlung.
 
        VERANTWORTLICHKEIT DES STAATES
 
        Mit der Stellung als Infrastruktur der Daseinsvorsorge geht in Deutschland eine besondere politische Verantwortung einher. So verpflichtet das Raumordnungsgesetz (ROG) den Staat, eine nachhaltige Daseinsvorsorge zu sichern. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine urbane oder ländliche Region handelt. Auch die wirtschaftliche Situation der Region ist für dieses Versprechen unerheblich. Es sind vielmehr „ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse anzustreben“ (Paragraf 2 ROG). Die Erreichbarkeit von Strukturen der Daseinsvorsorge ist nach dem ROG explizit für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. Damit soll auch über die räumlichen Strukturen Chancengleichheit in den Möglichkeiten der Lebensgestaltung hergestellt werden. Die Herstellung dieser Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist schließlich auch im Grundgesetz (Artikel 72 Absatz 2) verankert.
 
        Inwieweit der Staat dieses Versprechen einlöst, ist umstritten. Denn etwa seit den 1990er Jahren privatisiert der Staat vor dem Hintergrund einer Sparpolitik den Aufbau und Erhalt von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge. 13  Dies nahm verschiedene Formen an: So gingen zum einen Leistungen der öffentlichen Hand gänzlich in privatrechtlich organisierte Unternehmen über, so etwa bei Post, Telekommunikation und Bahn. Zum anderen wurden verschiedene Modelle öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) umgesetzt. Bei ÖPP schließen Staat und Unternehmen einen Vertrag mit einer Laufzeit von in der Regel 20 bis 30 Jahren. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Infrastrukturleistung zu erbringen, und erhält dafür Einnahmen durch Nutzungsgebühren. 14  
 
        Befürworter und Befürworterinnen dieser Entwicklung argumentieren, dass privatwirtschaftliche Unternehmen effizienter wirtschaften würden als der Staat. 15  Die Privatisierung der Telekommunikationswirtschaft wird dabei als Erfolg angeführt. Auch könne nicht davon ausgegangen werden, dass Politikerinnen und Politiker immer im Sinne einer nachhaltigen Daseinsvorsorge entscheiden. Denn neben Lobbyeinflüssen könnte auch die Tatsache, dass die Früchte gemeinwohlorientierter Infrastrukturinvestitionen erst in ferner Zukunft geerntet werden, die Schulden dafür aber jetzt anfallen, dem kurzfristigen Interesse am Machterhalt durch Wiederwahl entgegenstehen. 16  Hinzu kommt, dass bei Missmanagement der Politik die Staatskasse einspringt, während bei Familienunternehmerinnen oder Aktionären direkte Auswirkungen auf das eigene Vermögen und damit Effizienzanreize bestehen. 17  
 
        Die Kritik des Privatisierungsansatzes hält dem entgegen, dass der Staat sogar so effizient wirtschaften könne, dass Einrichtungen der Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand auch Staatseinnahmen generieren könnten. Auch die günstigeren Kredite, die der Bund aufnehmen kann, bringen finanzielle Vorteile. Die Effizienzversprechen der Privatisierung würden hingegen nicht eingelöst, wie etwa der Bau von Bundesfernstraßen zeige. Zudem verlieren die Bürgerinnen und Bürger Einflussmöglichkeiten über ihre demokratisch gewählten Repräsentanten. Denn die Entscheidungsgewalt würde nun in den Händen der unternehmerischen Führungsetage liegen. Als weiteres Argument wird angeführt, dass börsennotierte Unternehmen eher kurzfristige Rentabilitätsinteressen verfolgen als die langfristige Stabilität der Infrastruktur. Dieser Rentabilitätsdruck führe letztlich dazu, dass – ohne staatliche Subventionen – Infrastrukturleistungen in unprofitablen Gebieten nicht mehr erbracht würden. 18  
 
        Besonders betroffen sind dünn besiedelte, ländliche Räume mit einer schlechten ökonomischen Situation. 19  Hier sind Nachfrage und Kaufkraft besonders gering. Auch bereits privatwirtschaftlich betriebene Infrastrukturen sind von Schließungen betroffen. Neben staatlichem Handeln ist auch das Einkaufsverhalten der lokalen Bevölkerung für das Überleben von Einrichtungen der Daseinsvorsorge relevant. Wenn auf dem Heimweg von der Arbeit im Discounter außerhalb eingekauft wird und nicht im Dorfladen vor Ort, verliert Letzterer weitere mögliche Einnahmen. Die Verantwortung für den Abbau von Infrastruktur liegt also nicht nur beim Staat, sondern auch bei der Bevölkerung. Erreichbarkeitsanalysen zeigen jedoch, dass in den meisten Regionen Deutschlands Supermärkte und Discounter mit dem Auto innerhalb von 10 bis 15 Minuten erreichbar sind (Abbildung 1). Zu Fuß sind außerhalb der urbanen Zentren dagegen 15 bis über 30 Minuten erforderlich. Deutlich wird die hohe Abhängigkeit von individueller Automobilität, zumal der ÖPNV in ländlichen Räumen nur schwach frequentiert ist. Gerade armutsbetroffene Menschen, die sich Automobilität nicht ohne Weiteres leisten können, stehen in ländlichen Räumen vor besonderen Herausforderungen der Versorgung. 20  
 
         
           Abbildung 1: Erreichbarkeit von Supermärkten per Pkw (links) und zu Fuß (rechts)
 
          [image: Die Abbildungen zeigen Deutschlandkarten, auf denen die Erreichbarkeit von Supermärkten und Discountern dargestellt ist. Supermärkte und Discounter in Deutschland sind mit dem Auto innerhalb von 10 bis 15 Minuten erreichbar. Zu Fuß sind außerhalb der Ballungszentren dagegen 15 bis über 30 Minuten erforderlich.] 
            Quelle: eigene Darstellung basierend auf Daten des Thünen-Landatlas; Geometrische Grundlage: ©BKG/GeoBasis-DE 2017; Bearbeitung durch Thünen-Institut 2024 (Anna Augstein). 
 
        
 
        POLITISCHE FOLGEN DES DASEINSVORSORGEABBAUS
 
        Die infrastrukturelle Entwicklung ist insgesamt vor dem Hintergrund des politischen Versprechens der Daseinsvorsorge zu sehen. Deshalb kann die Wahrnehmung der infrastrukturellen Situation auch mit einer Bewertung der Leistung des Staates einhergehen. 21  Um die Regierungsparteien abzustrafen, kann sich, so die These, Unzufriedenheit mit Infrastrukturabbau auch in der Wahl der AfD ausdrücken. Auch die Hoffnung, dass die AfD für infrastrukturelle Verbesserungen sorgen wird, kann ein Wahlmotiv sein. So kritisiert die rechtspopulistische Partei, die regierenden Parteien hätten es versäumt, ländliche Räume effektiv zu fördern. Sie selbst verspricht in ihrem Grundsatzprogramm, ländliche Räume zu stärken, indem sie den Zuzug junger Familien fördert und die Infrastruktur der Daseinsvorsorge wie medizinische Versorgung, Schulen und schnelle Internetverbindung gewährleistet. 22  Ob dieser theoretische Erklärungsansatz zutrifft, wird im Folgenden mithilfe von Wahl- und Strukturdaten sowie den Ergebnissen Gruppendiskussionen in ländlichen Räumen beleuchtet. 23  
 
        Die Karte zeigt das Zweitstimmenergebnis der AfD bei der Bundestagswahl 2021 in Kombination mit der sozioökonomischen Lage der ländlichen Räume (Abbildung 2). Als ländliche Räume gelten nach der Thünen-Typologie Kreise mit tendenziell höherer Siedlungsdichte, einem höheren Anteil an land- und forstwirtschaftlicher Fläche sowie an Ein- und Zweifamilienhäusern, einem höheren regionalen Bevölkerungspotenzial (Personen im Einzugsgebiet) und einer guten Erreichbarkeit größerer Zentren. 24  Ländliche Räume haben eine gute sozioökonomische Lage, wenn sie tendenziell eine geringere Arbeitslosenquote, höhere Bruttolöhne der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten, ein höheres Medianeinkommen der privaten Haushalte, eine höhere kommunale Steuerkraft sowie einen positiven Wanderungssaldo der 18- bis 29-Jährigen, einen geringeren Wohnungsleerstand, eine höhere Lebenserwartung und wenig Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss aufweisen. 25  Es ist davon auszugehen, dass in sozioökonomisch schwächeren Räumen eher ein Abbau von Daseinsvorsorge stattfindet. Es liegen jedoch keine Daten zur langfristigen Entwicklung von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge vor, sodass der Abbau nicht verifiziert werden kann. Im Folgenden werden urbane Räume nicht berücksichtigt, da dort die Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Auto gegeben ist. Schließlich werden die Regionen nach dem Zweitstimmenergebnis der AfD bei der Bundestagswahl 2021 unterschieden. Aus der Kombination der Wahl- und Struktureigenschaften ergeben sich vier Typen.
 
         
           Abbildung  2:  Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in ländlichen Räumen
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in ländlichen Räumen nach Wahlkreisen.] 
            Quelle: eigene Darstellung basierend auf Daten des Thünen-Landatlas, laufende Raumbeobachtung des BBSR; Geometrische Grundlage: ©BKG/GeoBasis-DE 2020. 
 
        
 
        In den Kreisen, die durch eine weniger gute sozioökonomische Lage und überdurchschnittliche AfD-Ergebnisse gekennzeichnet sind, wird in den Gruppendiskussionen häufig der Abbau der Daseinsvorsorge thematisiert. Die Teilnehmenden erinnern sich: Auch in kleinen Orten habe es früher einen Bäcker, einen Metzger, einen Dorfladen, eine Kneipe gegeben. Heute fehlen selbst erreichbare Arztpraxen und Schulen. Dies wird als großer persönlicher Verlust empfunden – mit den Schließungen gingen auch Teilhabemöglichkeiten verloren: „Jetzt nehmen die mir ja alles“ (B4, Gruppendiskussion K). Insbesondere im Hinblick auf das Alter, wenn die individuelle Mobilität nicht mehr gewährleistet ist, wird von großen Ängsten berichtet, sich nicht mehr versorgen zu können. Auch das Gefühl der Benachteiligung der ländlichen Bevölkerung gegenüber Geflüchteten kommt in den Diskussionen auf: „Wir hatten unheimlich viele Schulschließungen. Es gab keine Lehrer und nichts. Und mit einem Mal kommen Ausländerkinder, und da ist Geld da. Da sind extra Lehrer da. Die werden betreut. Da spielt Geld keine Rolle“ (B1, Gruppendiskussion W). Wenngleich Ruhe, Natur und niedrige Grundstückspreise geschätzt werden und infrastrukturelle Mängel teilweise durch Fahrten in größere Städte kompensiert werden können, überwiegt meist die Unzufriedenheit. Man fühlt sich auf der Verliererseite, da „von oben“ nichts gegen den Mangel getan werde – eine persönliche Abwertungserfahrung: „Wir sind abgehangen. Wir sind nur noch die Menschen zweiter Klasse in unserer Gesellschaft“ (B9, Gruppendiskussion K). Das Gesamtbild dieser Räume spricht für die These des Einflusses der infrastrukturellen Situation auf den Erfolg der AfD.
 
        Auch der komplementäre Typus, Räume mit guter sozioökonomischer Lage und (unter)durchschnittlichen AfD-Ergebnissen, stützt diese These. Teilnehmende aus jenen Regionen berichten, dass viele Daseinsvorsorgeeinrichtungen fußläufig gut erreichbar seien: „Rein für den täglichen Bedarf, wenn ich nichts Besonderes brauche, also dann (…) brauche ich aus [T] nicht raus“ (B4, Gruppendiskussion T). Neben Lebensmittelläden, Arztpraxen, Schulen und Bahnhöfen werden auch die Cafés, Kneipen und Jugendzentren vor Ort geschätzt. Diese attraktiven Bedingungen ziehen auch Menschen von außerhalb an, deren Zuzug für eine Anspannung auf dem Wohnungsmarkt sorgt. So beklagen Teilnehmende, dass es ohne höheres Einkommen oder Beziehungen schwierig ist, eine Mietwohnung oder ein Haus zu finden. Auch in prosperierenden ländlichen Räumen kann es also zu infrastrukturellen Problemlagen kommen. Insgesamt äußern sich die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Regionen jedoch sehr zufrieden mit ihren Lebensverhältnissen: „Grundsätzlich geht es uns gut in [S]. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also grundsätzlich, es ist alles da, was man zum Leben und Lieben braucht“ (B2, Gruppendiskussion S). Dieser strukturelle Hintergrund gibt den Teilnehmenden kaum Anlass, aus Protest oder Hoffnung auf strukturelle Verbesserungen die AfD zu wählen. 
 
        Allerdings gibt es auch Typen, die dagegen sprechen, dass die Unzufriedenheit mit den Strukturen der Daseinsvorsorge eine Rolle für die Wahl der AfD spielt. Dies gilt etwa für Kreise mit weniger guter sozioökonomischer Lage und (unter)durchschnittlichen AfD-Ergebnissen. Auch hier wird von einer Verlustkaskade berichtet. Auch hier ist in einigen Fällen eine Kompensation lokaler Infrastrukturmängel durch die Erreichbarkeit größerer Städte in der Region möglich. Auch hier äußern Teilnehmende ihren Groll über die Politik, über die Vernachlässigung und Benachteiligung ländlicher Räume: Politik werde „aus den Städten heraus entwickelt (…). Aber in der Stadt versteht man das Land nicht. Man kennt es gar nicht“ (B3, Gruppendiskussion G). Die Stimmung gegenüber Geflüchteten ist hier jedoch positiver. So werden sie beispielsweise nicht als Konkurrenten, sondern zum Teil als gleichermaßen Betroffene von Infrastrukturschwächen beschrieben. Habe man selbst Probleme, mit ÖPNV von einem Ort zum anderen zu kommen, so sei dies für Geflüchtete, die der deutschen Schrift und Sprache nicht mächtig sind, besonders schwierig. Darüber hinaus problematisieren die Teilnehmenden dieser Gruppen deutlich die AfD und ihre Wählerschaft: „Wer AfD wählt, der weiß, was er wählt. Der weiß, dass er rechtsextrem ist, dass er (…) eine Partei wählt, die Ansichten hat, die man nicht vertreten kann“ (B6, Gruppendiskussion O). Eine andere Gruppe erinnert sich an einen Protest gegen eine lokale AfD-Veranstaltung: „Und [da] war eine große Menschenmenge, gerade hier auf dem Bahnhofsvorplatz, und hat die AfD niedergebrüllt. Die haben hier kaum eine Chance“ (B4, Gruppendiskussion L). Diese Beobachtungen sprechen dafür, dass die AfD für einen Teil der Bevölkerung aufgrund ihrer politisch-kulturellen Wertvorstellungen nicht als Ventil für die Unzufriedenheit mit Schwächen der Daseinsvorsorge infrage kommt.
 
        Gegen einen Zusammenhang zwischen dem Abbau der Daseinsvorsorge und dem Zuspruch zur AfD sprechen auch Räume mit guter sozioökonomischer Lage, aber überdurchschnittlichen AfD-Ergebnissen. Die Identifikation mit den politisch-kulturellen Werten der AfD könnte hier ein Grund für die Wahlentscheidung sein. So äußerten Teilnehmende aus diesen Regionen den Eindruck, dass Asylsuchende unkontrolliert ins Land strömten, und berichteten von Stadtvierteln, in die sich Deutsche nicht mehr trauten. Sie beschreiben auch das Gefühl, „dass jeder Asylant den dreifachen Wert hat, wie einer, der 45 Jahre gearbeitet hat hier“ (B2, Gruppendiskussion P). Ähnlich wie beim Typ „weniger gute Lage und überdurchschnittliche AfD-Wahlergebnisse“ wird auch hier Unverständnis darüber geäußert, dass der Staat keine finanziellen Mittel für Infrastrukturinvestitionen in ländlichen Räumen bereitstelle, wohl aber Geflüchtete unterstütze. Dies zeigt auch, dass Teile von sozioökonomisch gut aufgestellten Kreisen lokal vor strukturellen Herausforderungen stehen können. Denn durch die Aggregation der Daten auf Kreisebene verschwimmen kleinräumliche Unterschiede. Liegt ein Ort mit strukturellen Schwierigkeiten innerhalb eines Kreises, der insgesamt eine gute sozioökonomische Lage aufweist, gehen die lokalen Herausforderungen unter. Die Bevölkerung selbst nimmt die Situation jedoch differenzierter wahr und hat zudem stets den regionalen Vergleich, der ihr zeigt, dass es besser gehen könnte. Daher ist es auch in diesen Regionen möglich, dass auf lokaler Ebene der Abbau von Daseinsvorsorge eine Rolle bei der AfD-Wahl spielt. 
 
        FAZIT
 
        Infrastrukturen der Daseinsvorsorge haben eine Versorgungsfunktion, die im besonderen öffentlichen Interesse liegt. Die im Raumordnungsgesetz verankerte Verantwortlichkeit des Staates für den Aufbau und Erhalt von Einrichtungen der Daseinsvorsorge ist das gesetzliche Pendant zu den Erwartungen der Bevölkerung. Dies begründet auch, dass mit der Wahrnehmung der strukturellen Situation eine Bewertung der staatlichen Leistung einhergehen kann. Für den Zusammenhang zwischen Daseinsvorsorgeabbau und der Zustimmung zum Rechtspopulismus spricht, dass in sozioökonomisch weniger gut gestellten ländlichen Räumen mit hohen AfD-Wahlergebnissen eine große Unzufriedenheit mit dem Staat aufgrund wahrgenommener infrastruktureller Verluste besteht. Auch schwächere AfD-Ergebnisse in prosperierenden ländlichen Räumen stützen diese These. Allerdings finden sich auch sozioökonomisch weniger gut gestellte ländliche Räume, in denen die AfD bei der Bundestagswahl 2021 nicht punkten konnte, sowie sozioökomisch gut gestellte ländliche Räume mit hoher rechtspopulistischer Zustimmung. Diese Fälle sprechen dafür, dass auch individuelle Einstellungen wie Fremdenfeindlichkeit eine Rolle spielen können. Für eine Politik für ländliche Räume bedeutet dies, neben der Stärkung von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge auch die politische Bildung für eine liberale Demokratie und den Abbau von Ressentiments gegenüber Fremden zu fördern.
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          JÜRGEN DINKEL
 
          DIE ASIATISCH-AFRIKANISCHE KONFERENZ VON BANDUNG 1955. ERWARTUNGEN, EREIGNIS UND ERINNERUNGEN
 
          Im April 1955 tagten im indonesischen Bandung erstmals die Regierungen Asiens und Afrikas ohne Beteiligung der Europäer, der Sowjetunion und der USA. Die Konferenz markierte einen Übergang vom europäischen Kolonialzeitalter zu einer noch vagen postkolonialen Weltordnung.
 
        
 
         
          AMITAV ACHARYA
 
          70 JAHRE NACH BANDUNG. VON MISSVERSTÄNDNISSEN UND NACHWIRKUNGEN
 
          Um die Konferenz von Bandung und ihr Vermächtnis ranken sich allerlei Mythen. Halten sie einer Überprüfung stand? Was zählt sieben Jahrzehnte später mit Blick auf die internationalen Beziehungen und die Weltordnung zum nachhaltigen Erbe der Konferenz?
 
        
 
         
          ARIE M. DUBNOV · LIOR B. STERNFELD
 
          ISRAEL (ODER SEIN FEHLEN) IN BANDUNG
 
          Israel wurde nicht zur Asiatisch-Afrikanischen Konferenz in Bandung eingeladen. Zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Holocaust galten zionistische Juden nicht mehr als Teil der erwachenden postkolonialen Welt. Wie war es dazu gekommen? 
 
        
 
         
          PAUL STUBBS
 
          NACH BANDUNG. JUGOSLAWIENS ROLLE IM NORD-SÜD-KONFLIKT
 
          Als europäischer Staat wurde Jugoslawien nicht zur Asiatisch-Afrikanischen Konferenz von Bandung eingeladen. Dennoch sollte das Land wenige Jahre später die entstehende Bewegung der Blockfreien Staaten maßgeblich prägen, die den „Geist von Bandung“ aufgriff. 
 
        
 
         
          CHRISTINE HACKENESCH
 
          GEMEINSAME VERGANGENHEIT – GEMEINSAME ZUKUNFT? CHINAS ENGAGEMENT IN AFRIKA 70 JAHRE NACH DER BANDUNG-KONFERENZ
 
          „Süd-Süd-Solidarität“ und andere Kernbegriffe, die die Asiatisch-Afrikanische Konferenz in Bandung prägten, spielen heute rhetorisch eine untergeordnete Rolle in den chinesisch-afrikanischen Beziehungen. Stattdessen stehen wirtschaftliche und politische Interessen im Vordergrund.
 
        
 
         
          ERIC BURTON · KATHARINA FÖGER
 
          EINE ANDERE WELT? DER GLOBALE SÜDEN IN DER NEUEN HISTORIOGRAFIE DES KALTEN KRIEGES
 
          Aktuelle Forschungen ordnen die Rolle des Globalen Südens in den internationalen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg neu ein. Inwiefern muss das wirkmächtige historiografische Deutungsmuster des Kalten Krieges aufgebrochen und mit anderen Faktoren zusammengedacht werden?
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Bandung im April 1955: Die Staats- und Regierungschefs von 29 asiatischen und afrikanischen Staaten sind in der indonesischen Stadt zusammengekommen, um sich vor dem Hintergrund der Dekolonisierung und der beginnenden Blockkonfrontation über ihre politischen Interessen auszutauschen und ihr Mitspracherecht in internationalen Fragen einzufordern. Erstmals sind weder die Großmächte USA und Sowjetunion noch die (ehemaligen) europäischen Kolonialmächte als Teilnehmer dabei – sie wurden nicht eingeladen. Entsprechend skeptisch blicken Vertreter von West wie Ost auf das Geschehen, entsprechend groß ist das globale Interesse an der Konferenz. Man wähnt sich an der Schwelle zu einer historischen Zäsur: Wie wird die Welt nach dem Ende des Kolonialzeitalters aussehen?
 
        Trotz der Heterogenität der vertretenen Staaten und lebhaft ausgetragener inhaltlicher Differenzen steht am Ende der Konferenz eine Abschlusserklärung. Darin fordern die Teilnehmer unter anderem, ihre staatliche Souveränität anzuerkennen, jede Form kolonialer Herrschaft sofort zu beenden, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie das Selbstbestimmungsrecht der Völker umzusetzen und die Norm der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates zu respektieren; der Beitritt zu Verteidigungsbündnissen, die vorrangig den Interessen einer Großmacht dienen, wird abgelehnt. 
 
        Mit dieser Demonstration von Solidarität und Handlungsmacht der jungen postkolonialen Staaten Asiens und Afrikas ist die „Dritte Welt“, wie es damals heißt, auf der Weltbühne angekommen. Zwar kommt es nie zu einer Folgekonferenz, der „Geist von Bandung“ lebt jedoch weiter – insbesondere in der Bewegung Bündnisfreier Staaten, die sich in den 1960er Jahren als wichtigste Interessenvertretung des Globalen Südens herausbildet. 70 Jahre nach Bandung lohnt der Blick auf die Konferenz, ihr Erbe und ihren Platz in der Geschichte der Dekolonisierung und des Kalten Krieges. Denn einmal mehr ist die Weltordnung heute tektonischen Kräften ausgesetzt, und es stellt sich die Frage, welche Rolle die Staaten des Globalen Südens bei ihrer Neugestaltung spielen werden. 
 
        Anne-Sophie Friedel
 
      

       
        DIE ASIATISCH-AFRIKANISCHE KONFERENZ VON BANDUNG 1955
 
        Erwartungen, Ereignis und Erinnerungen
 
        Jürgen Dinkel
 
        Am 18. April 1955 blickte die Welt nach Indonesien: Im zuvor von den ehemaligen niederländischen Kolonialherren als Kurstadt genutzten Bandung versammelten sich gegen Ende des Kolonialzeitalters und zu Beginn des Ost-West-Konflikts die Staats- und Regierungsoberhäupter von 29 asiatischen und afrikanischen Staaten beziehungsweise Kolonien zur Asiatisch-Afrikanischen Konferenz.01 Zusätzlich zu den 340 offiziellen Delegierten waren weitere inoffizielle Abgesandte antikolonialer Bewegungen angereist, die Unterstützung für ihre Unabhängigkeitsbestrebungen gewinnen wollten. Etwa 700 Journalisten aus allen Teilen der Welt beobachteten das Treffen und berichteten vor Ort über die erste internationale Konferenz der unabhängig werdenden Staaten Asiens und Afrikas.02 
 
        Sichtlich stolz rief der indonesische Präsident Sukarno allen Anwesenden zu Beginn der Konferenz zu: „This is the first intercontinental conference of coloured peoples in the history of mankind!“03 Erstmals in der Geschichte der Menschheit würden die Regierungen Asiens und Afrikas ohne Beteiligung der Europäer sowie der Sowjetunion und der USA eine Woche lang, vom 18. bis zum 24. April 1955, gemeinsam konferieren, ihre politischen Interessen zum Ausdruck bringen und ihr Mitspracherecht in internationalen Angelegenheiten einfordern. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Themen Kolonialismus, Staatsbildung und gegenseitige Nichteinmischung, Weltwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung, internationale Blockbildung, Menschenrechte, atomare Abrüstung und Vereinte Nationen.04 
 
        Die Bandung-Konferenz markierte – im Kontext des beginnenden Kalten Krieges – einen Moment des Übergangs: von der alten Ordnung des europäischen Kolonialzeitalters hin zu einer neuen postkolonialen Weltordnung. Das Bewusstsein, an der Schwelle eines neuen Zeitalters zu stehen, elektrisierte Journalisten, teilnehmende und beobachtende Diplomaten und Regierungen bereits im Vorfeld.05 Sie alle teilten die Überzeugung, einem historischen Ereignis beizuwohnen, während niemand genau vorhersehen konnte, wie die Konferenz ablaufen und was aus ihr folgen würde. Noch vor ihrem Ende warb die US-amerikanische Zeitschrift „Time“ für ihre neue Ausgabe mit einem ausführlichen Bericht, listete eine Reihe von Teilnehmern auf – darunter der Premierminister der Volksrepublik China Zhou Enlai, der Premierminister Burmas (heute Myanmar) U Nu, Indiens Ministerpräsident Jawaharlal Nehru, der libanesische Botschafter in den USA Charles Malik, der Premierminister von Nordvietnam Pham Van Dong, Thailands Außenminister Prince Wan Waithayakon, der philippinische Diplomat Carlos Romulo, der stellvertretende türkische Ministerpräsident Fatin Rustu Zorlu, Pakistans Premierminister Mohammed Ali und Ägyptens Staatspräsident Gamal Abdel Nasser – und prognostizierte der Leserschaft: Es könne sein, dass ihre Enkel diese Namen einmal in der Schule auswendig lernen müssen.06 Verschiedene Akteure projizierten ihre Hoffnungen an oder Befürchtungen vor einer neuen postkolonialen Weltordnung auf die anstehende Konferenz. Was würde aus der Zusammenkunft der 29 Regierungen für den asiatisch-afrikanischen Raum, die übrigen Teile der Welt oder die Vereinten Nationen sowie Menschenrechte, Welthandelssystem, Kolonialherrschaft, Dekolonisation und Ost-West-Konflikt folgen? 
 
        HOFFNUNGEN UND BEFÜRCHTUNGEN
 
        Der asiatische Kontinent war in den frühen 1950er Jahren von tiefgreifenden Umbrüchen geprägt. Indien und Pakistan erlangten ihre Unabhängigkeit 1947, Ceylon (heute Sri Lanka) 1948 und Indonesien 1949. Während die koloniale Ordnung zerfiel, entstand ein politisches Vakuum, das es zu füllen galt. Es dauerte nicht lange, bis Pläne, Träume und Utopien einer postkolonialen Weltordnung zirkulierten. Zugleich sahen sich die politischen Eliten der neuen Staaten einer doppelten Herausforderung gegenüber: Innenpolitisch mussten sie ihren Herrschaftsanspruch gegenüber der eigenen Bevölkerung unter schwierigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen legitimieren und festigen. Außenpolitisch galt es, die neue Staatlichkeit gegenüber den Nachbarländern sowie den ehemaligen europäischen Kolonialmächten und den Großmächten des Kalten Krieges zu behaupten, die nicht bereit waren, ihren Einfluss in der Region aufzugeben. 
 
        Aus Sicht der asiatischen Regierungen zeigte sich das besonders deutlich im Jahr 1954 mit der Genfer Indochinakonferenz. Zu dieser hatten die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion eingeladen, um mit den ehemaligen französischen Kolonien Vietnam, Laos und Kambodscha sowie der Volksrepublik China den Koreakrieg und den Indochinakrieg offiziell zu beenden und die asiatische Region neu zu ordnen. Weitere Regierungen asiatischer Länder waren allerdings nicht eingeladen – in ihren Augen ein Affront. 
 
        Als Reaktion darauf initiierten die Regierungen von Burma, Ceylon, Indien, Indonesien und Pakistan eine eigene Konferenz. Ihr Ziel war es, möglichst alle asiatischen und afrikanischen Regierungen zu versammeln und gemeinsame Positionen zur Neugestaltung der internationalen Politik auszuarbeiten. Die meisten angefragten asiatischen und afrikanischen Regierungen sagten ihre Teilnahme zu. Allerdings hatten die Organisatoren auf Druck der afrikanischen Teilnehmer die Regierung des südafrikanischen Apartheidregimes und auf Druck der arabischen Teilnehmer die israelische Regierung nicht angefragt und damit von vornherein von der Konferenz ausgeschlossen.07 Absagen kamen zudem von den Regierungen der Zentralafrikanischen Föderation, Neuseelands und Australiens. Die beiden Letzteren teilten den Organisatoren mit, dass ihre Länder nur rein geografisch Asien zuzurechnen seien, kulturell und historisch seien sie Teil des „weißen“ Westens. Ihre Länder hätten deshalb keine gemeinsamen Interessen mit den übrigen sich in Bandung versammelnden, „farbigen“ Regierungen. Eine weitere schmerzhafte Absage kam von Kwame Nkrumah, der die Unabhängigkeitsverhandlungen zwischen der Goldküste (heute Ghana) und der britischen Regierung nicht durch seine Teilnahme an der Konferenz gefährden wollte. Insgesamt trafen sich in Bandung schließlich Vertreter von 29 Staaten und Kolonien, in denen zu diesem Zeitpunkt etwa 1,4 Milliarden Menschen lebten – mehr als die Hälfte der damaligen Weltbevölkerung. 
 
        VORAUSSETZUNGEN UND INSZENIERUNGEN
 
        Die Konferenz von Bandung stand einerseits in der Tradition antikolonialer Treffen, wie sie seit der Jahrhundertwende stattgefunden hatten. Auf unzähligen „kleinen“ Treffen, den panafrikanischen und panasiatischen Kongressen, in der Liga gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit (1927–1935) oder auf der Asian Relations Conference 1947 hatten antikoloniale Aktivisten Strategien zur Überwindung kolonialer Herrschaft und vage Visionen einer postkolonialen Welt diskutiert. Andererseits markierte die Konferenz eine deutliche Zäsur gegenüber diesen früheren Treffen. Denn nach Bandung reisten die meisten Delegierten nicht mehr als Vertreter antikolonialer Gruppierungen, sondern als Regierungen souveräner Staaten. 
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          Zeitgenössische Darstellung der an der Konferenz von Bandung teilnehmenden Staaten 
 
          Quelle: Baymirza Hayit, Die Konferenz in Bandung. Beginn einer neuen Ära der Weltpolitik, in: APuZ 25/1955, S. 385–395, S. 395.
 
        
 
        Dieser neue Status der Delegierten brachte auch Schwierigkeiten mit sich. Die Konferenzorganisatoren und -teilnehmer sahen sich vor die Herausforderung gestellt, die zahlreichen widersprüchlichen Einzelinteressen und politischen Überzeugungen von 29 Delegationen unter einen Hut zu bringen. In Bandung trafen Delegierte aus Ländern mit unterschiedlicher Kultur, Wirtschaft und Politik zusammen, die zum Teil noch wenige Jahre zuvor gegeneinander Krieg geführt hatten, wie etwa Japan gegen einen Großteil der asiatischen Teilnehmerländer im Zweiten Weltkrieg oder Indien gegen Pakistan nach der Unabhängigkeit beider Länder. Buddhisten trafen auf Hinduisten, Muslime und Christen; Delegierte aus rohstoffarmen Ländern auf Delegierte aus rohstoffreichen Ländern; Abgesandte aus bevölkerungsreichen Staaten wie der Volksrepublik China auf Abgesandte aus Ländern mit einer kleinen Einwohnerzahl; Agrarstaaten wie Ceylon auf industrialisierte Staaten wie Japan; Monarchen auf autoritäre Diktatoren, Militärbefehlshaber und demokratisch gewählte Premierminister; Kommunisten auf Anhänger des Westens und Neutralisten; und schließlich Vertreter unabhängiger Staaten auf Delegierte aus Gebieten, die formal noch unter kolonialer Herrschaft standen. 
 
        Vor diesem Hintergrund räumten die Organisatoren allen Delegationen die Möglichkeit ein, ihre individuellen Positionen darzulegen und ihre staatliche Souveränität zu unterstreichen. Zugleich appellierten sie an alle Redner, polarisierende Themen zu vermeiden und stattdessen Gemeinsamkeiten zu betonen. Durch die Entscheidung für ein Konsensverfahren und eine unverbindliche Abschlusserklärung sollte zudem sichergestellt werden, dass alle Teilnehmer ihre Anliegen einbringen konnten, ohne sich gleichzeitig zu weitgehenden Verpflichtungen bekennen zu müssen. Nach seiner Rückkehr notierte der libanesische Delegationsführer Charles Malik, dass die Konferenz von Beginn an von einer Atmosphäre des gegenseitigen Kennenlernens und der Verständigung geprägt gewesen sei. Die von allen Teilnehmern akzeptierte Verhaltensregel lautete: „Seek the bonds that bind and not the differences that divide.“08
 
        Schließlich war es für die Teilnehmer wichtig, ihren individuellen und kollektiven Botschaften möglichst weitreichende Beachtung zu verschaffen. Hierzu kündigten sie die Konferenz weltweit in führenden Zeitungen an, und die indonesische Regierung baute im Vorfeld des Treffens das Kommunikationssystem auf Java aus. Es gab tägliche Pressebriefings und andere Gelegenheiten wie Abendveranstaltungen und Kunstausstellungen, an denen sich Konferenzteilnehmer und -beobachter austauschen konnten. Darüber hinaus vermittelten die Teilnehmer ihre Botschaften über eine ausgefeilte Inszenierung ihres Zusammentreffens: Noch vor Konferenzbeginn benannte Sukarno die zentrale durch die Innenstadt von Bandung führende Hauptstraße von „Jalan Raya Timur“ in „Jalan Asia-Afrika“ und die Konferenzhalle, den früheren niederländischen Club „Concordia“, in „Gedung Merdeka“ („Haus der Freiheit“) um. Die durch den Unabhängigkeitskrieg zerstörte Innenstadt wurde durch umfangreiche Renovierungen in ein internationales Konferenzzentrum umgestaltet. Mit diesen baulichen Maßnahmen verdeutlichten die Gastgeber das Ende des Kolonialzeitalters. Zahlreiche andere symbolische Handlungen während des Konferenzverlaufs zielten in die gleiche Richtung.09
 
        Zu Beginn der Konferenz begrüßte die indonesische Regierung alle Delegationen am Flughafen und am Konferenzhotel durch das Hissen ihrer jeweiligen Nationalflagge. Diesen Flaggen maßen die Konferenzteilnehmer als Insignien souveräner Staaten und Ausdruck staatlicher Autorität eine herausragende symbolische Bedeutung bei. Besonders deutlich zeigte sich dies im Umgang mit der sudanesischen Delegation. Da der Sudan noch nicht unabhängig war und somit über keine offizielle Staatsflagge verfügte, die sudanesische Delegation jedoch beanspruchte, im Namen eines zukünftigen unabhängigen Staates aufzutreten, entstand ein protokollarisches Dilemma. Um die Gleichberechtigung des Sudans mit den anderen Teilnehmerstaaten zu unterstreichen, entschied sich die indonesische Regierung für eine kreative Lösung: Sie hisste vor der Konferenzhalle eine weiße Flagge, auf der in schwarzer Schrift der Name „Sudan“ angebracht war. Im Konferenzsaal markierte diese Flagge den Platz der sudanesischen Delegation.
 
        Auch neu gestaltete Weltkarten kamen auf der Konferenz zum Einsatz. Im Gegensatz zu den eurozentrischen Karten der Kolonialzeit rückten sie die asiatisch-afrikanische Weltregion ins Zentrum. Zudem visualisierten die Karten bereits vollzogene politische Veränderungen, indem sie die neu entstandenen Staaten Asiens und Afrikas abbildeten, und wiesen gleichzeitig in die Zukunft, da sie auch noch bestehende Kolonien als unabhängige Länder zeigten. Die Karten fungierten sowohl als historische Dokumentation als auch als politisches Statement, das die Dekolonisierung als unumkehrbaren Prozess darstellte. Aus diesem Grund setzten die Organisatoren auch alles daran, sie möglichst weit zu verbreiten. Sie errichteten auf dem Hauptplatz Bandungs, der zwischen den Hotels der Journalisten und der Konferenzhalle gelegen war, ein riesiges Abbild dieser Karte. Ebenso zierte sie das Titelblatt des mehrmals erscheinenden und weit zirkulierenden Konferenz-Bulletins sowie die im Anschluss an die Konferenz gedruckten Sonderbriefmarken. 
 
        Der zweifellos eindrucksvollste und publikumswirksamste Moment der Inszenierungen war der „Merdeka-Walk“ zu Beginn der Konferenz. Die indonesische Konferenzleitung hatte alle teilnehmenden Staats- und Regierungschefs eingeladen, für die Eröffnungszeremonie die Strecke von ihren Hotels zur Konferenzhalle zu Fuß zu gehen. Teils in traditionellen Gewändern, teils in Anzügen, schritten die Delegierten zum Konferenzbeginn durch eine jubelnde Menschenmenge. Schülerinnen und Schüler, Geschäftsleute und zahlreiche Journalisten begrüßten die Staatsgäste mit Freiheitsrufen und forderten Autogramme ein. Die Atmosphäre glich laut Zeitzeugen einer olympischen Eröffnungsfeier, einer „Parade der Nationen“. Durch den „Merdeka-Walk“ wurde der weltweit stattfindende Prozess der Dekolonisierung symbolisch inszeniert. Die Staats- und Regierungschefs demonstrierten ihre Verbundenheit mit den antikolonialen Bewegungen und ihre Verankerung im Volk. Zugleich verdeutlichte dieser Akt, dass die antikolonialen Bewegungen von der Straße in den internationalen Konferenzhallen angekommen waren, wo ihre politischen Führer nun als Regierungen zusammenkamen, um die Zukunft der neu entstandenen Staaten zu gestalten und ihre Version einer postkolonialen Weltordnung zu skizzieren.10 
 
         
          [image: Das historische Foto aus dem April 1955 zeigt eine Menschenmenge am Straßenrand während der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz in Bandung. Es sind gleichermaßen Männer, Frauen und Kinder zu sehen, die sichtlich erfreut und gespannt wirken. Am linken Bildrand sind zwei Sicherheitskräfte zu sehen.

] 
          Publikumsandrang auf der Straße während der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz in Bandung im April 1955 
 
          Quelle: Getty Images/Ernst Haas
 
        
 
        ERGEBNISSE DER KONFERENZDIPLOMATIE
 
        Angesichts der zahlreichen Divergenzen zwischen den einzelnen Teilnehmerstaaten verliefen die Verhandlungen nicht immer reibungslos. Anders, als es manch westlicher Konferenzbericht jedoch vermuten lässt, stand die Konferenz niemals kurz vor ihrem Scheitern. Vielmehr war den Konferenzteilnehmern bewusst, dass sie mit einheitlicher Stimme sprechen mussten, um ihren Forderungen gegenüber den nördlichen Industriestaaten Gewicht zu verleihen. Dies gelang ihnen, indem sie in ihren Reden auf ihr gemeinsames koloniales Erbe und die kollektive Erfahrung kolonialer Unterdrückung verwiesen, oder darauf, dass sie die Mehrheit der Menschen repräsentierten. Darüber hinaus strebten alle Delegierten die Anerkennung ihrer jeweiligen Regierung als souverän an und forderten die Aufnahme sämtlicher Bandung-Staaten in die Vereinten Nationen. Hierauf aufbauend präsentierten die 29 asiatischen und afrikanischen Regierungen am letzten Konferenztag der Öffentlichkeit und allen anwesenden Journalisten und Diplomaten ihre Abschlusserklärung.11 
 
         
          [image: Das historische Foto zeigt Indonesiens Präsident Sukarno während seiner Eröffnungsrede auf der Bandung-Konferenz am 18. April 1955. Er steht an einem Rednerpult auf einem Podest, hinter ihm sitzen auf einer weiteren Erhöhung vor einer Reihe an Nationalflaggen die Vertreter verschiedener Teilnehmerstaaten, darunter Indiens Premierminister Jawaharlal Nehru.] 
          Indonesiens Präsident Sukarno während seiner Eröffnungsrede auf der Bandung-Konferenz am 18. April 1955
 
          Quelle: picture alliance/United Archives 
 
        
 
        In ihrem „Final Communiqué of the Asian-African Conference“ fassten die Bandung-Staaten die zentralen Ergebnisse und Forderungen ihrer Verhandlungen zusammen. In der Präambel führten sie alle Delegationen als Repräsentanten unabhängiger Staaten auf. Anschließend skizzierten die Unterzeichner ihre gemeinsame Position zu Fragen der internationalen Politik entlang von sechs Themenkomplexen: Economic Co-Operation, Cultural Co-Operation, Human Rights and Self-Determination, Problems of Dependent Peoples, Other Problems, und Promotion of World Peace and Co-Operation. Ihre wesentlichen Forderungen in der das Dokument abschließenden „Declaration on the Promotion of World Peace and Co-Operation“ lauteten: Die Zeit des Kolonialismus sei vorbei, jegliche Form kolonialer Herrschaft müsse sofort beendet werden, und die Konferenzteilnehmer seien als die neuen und rechtmäßigen Regierungen der asiatischen und afrikanischen Staaten anzuerkennen. Zusätzlich seien Interventionen und Einmischungen in die inneren Angelegenheiten eines Staates abzulehnen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und das Recht auf Selbstbestimmung umzusetzen. 
 
        Um die Aktualität und Rechtmäßigkeit dieser Forderungen zu unterstreichen, führten die Unterzeichner im Dokument immer wieder konkrete Beispiele an. So würden koloniale Herrschaftsformen unter anderem noch in Algerien, Marokko und Tunesien existieren. Außerdem seien noch nicht alle asiatischen und afrikanischen Staaten in die Vereinten Nationen aufgenommen worden, was für friedliche und gleichberechtigte Diskussionen internationaler Fragen wie der Regelung von Wirtschaftsbeziehungen und (atomare) Abrüstungsfragen aber notwendig sei. In diesen Beispielen verknüpften sich häufig partikulare Forderungen einzelner Delegationen mit übergeordneten Forderungen, die von allen Teilnehmern getragen wurden.
 
        Das Final Communiqué ermöglichte damit zwei Lesarten: Einerseits konnte es als kollektive Forderung aller Teilnehmer zur Abschaffung kolonialer Herrschaft bei gleichzeitiger Anerkennung ihrer staatlichen Souveränität sowie als Bekenntnis zu den Vereinten Nationen verstanden werden. Andererseits ließ es sich auch als Kritik an bestimmten Formen von Unterdrückung wie etwa in den französischen Kolonien lesen. Je nach Gewichtung und Situation konnten Teilnehmer und Rezipienten nach der Konferenz daher – auch je nach Zuhörerschaft – entweder die zentralen Hauptaussagen oder einzelne Beschlüsse des Dokuments hervorheben. 
 
        REZEPTION UND REAKTIONEN
 
        Die Bandung-Konferenz war sowohl ein Produkt als auch ein Katalysator tiefgreifender globaler Veränderungen in den 1940er und 1950er Jahren. Als Medienereignis erreichte sie weltweit beispiellose Aufmerksamkeit, und die politische Wucht, die von Bandung ausging, resultierte auch daraus.
 
        Übereinstimmend teilten Journalisten, Wissenschaftler und Diplomaten in Vorträgen, Zeitschriften und Zeitungen in sich überbietenden Superlativen ihren Lesern mit, dass sich in Bandung ein kaum zu überschätzendes politisches Ereignis zugetragen hatte. Sie sahen in der Konferenz, den „Beginn einer neuen Ära der Weltpolitik“, „eines der bedeutsamsten Ereignisse der Nachkriegszeit“, eine „Zäsur der Zeitalter“, „a novelty in international meetings“ oder „probably the most important [event] of its kind to ever occur“.12 Ein Beobachter erwartete zwei Jahre nach der Konferenz, dass sie in der Weltgeschichte einen Platz einnehmen werde wie „der Wiener Kongreß, die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten oder die Oktoberrevolution des Jahres 1917“.13 Erstmals hätten sich die asiatischen und afrikanischen Staaten ohne Beteiligung eines „weißen“ Staates und trotz aller zwischen ihnen bestehenden Divergenzen zu einer internationalen Konferenz solidarisiert. Stimmen aus Ost, West und dem Globalen Süden interpretierten die Konferenz als einen Beleg für das „Erwachen der ehemaligen Kolonialvölker“. Der Mitarbeiter des „Observer“, Rawle Knox, und sein Kollege vom „Manchester Guardian“ hörten in Bandung die „Stimmen Asiens“, Carl T. Rowan von „The Minneapolis Tribune“ die „Stimme der Stimmlosen“ und der Schriftsteller Richard Wright gar „die Stimme der Menschheit“.14 Zahlreiche Fotos vom Ablauf der Konferenz und abgedruckte Karten, die den Artikeln beigefügt waren, verstärkten und visualisierten die Botschaft, dass die asiatischen und afrikanischen Staaten zu neuen Akteuren der internationalen Politik geworden seien. In der Mehrzahl waren die abgebildeten Karten Kopien der Landkarte, die in der Konferenzhalle in Bandung hing und einen Ausschnitt einer politischen Weltkarte zeigte, in denen die Teilnehmerstaaten als eigenständige Staaten eingezeichnet waren.15 Laut „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ demonstrierte die Konferenz die Unabhängigkeit der neuen Staaten überzeugender, als dies „alle amtlichen Versicherungen, alle Statuten, Urkunden und Verfassungen zu tun vermocht haben“.16
 
        In der Bewertung dieser Entwicklung unterschieden sich die Positionen der Beobachter allerdings stark. Während einige in der Konferenz einen Schritt hin zu einer neuen, gerechteren Weltordnung sahen, befürchteten andere zukünftige Konflikte. So spekulierten australische und südafrikanische Zeitungen über einen drohenden Krieg zwischen den „farbigen“ und den „weißen“ Völkern, während europäische Friedensaktivisten und Civil-Rights-Aktivisten in den USA die Hoffnung hegten, dass die afroasiatischen Staaten eine Vermittlerrolle im Kalten Krieg einnehmen und sich für Menschenrechte und atomare Abrüstung einsetzen würden.17 
 
        Die Regierungen in Ost und West erkannten die postkolonialen Staaten nun als ernstzunehmende Akteure in den internationalen Beziehungen an. In Moskau und in Washington, aber auch in den europäischen Hauptstädten, begannen die jeweiligen Außenministerien mit der Ausarbeitung von Strategien zum Umgang mit den postkolonialen Staaten, die nun zunehmend häufiger auch als „Dritte Welt“ bezeichnet wurden und denen eine wichtige Rolle im Ost-West-Konflikt zugeschrieben wurde.18 
 
        Die Konferenz hatte nicht nur internationale, sondern auch innenpolitische Auswirkungen. So diente die Teilnahme den neuen Regierungen auch dazu, ihren Herrschaftsanspruch zu legitimieren und ihre Macht zu konsolidieren. Die umfangreiche Berichterstattung in den einzelnen Ländern zeigte die Vertreter der eigenen Regierung beim Empfang am Flughafen, im Konferenzsaal hinter der eigenen Nationalflagge sitzend und listete ausführlich auf, mit welchen anderen Staatschefs und Außenministern sie sich wann und wie lange getroffen hatten. Die Botschaft der Berichte war dabei immer die gleiche: Es ging darum, zu zeigen, dass andere Regierungen den Machtanspruch der eigenen Regierung anerkannten.
 
        Damit leitete die Konferenz einen Paradigmenwechsel ein, der für die Geschichte des Globalen Südens von großer Tragweite sein sollte. Denn in dem Maße, in dem sich in den folgenden Jahrzehnten Regierungen in der postkolonialen Welt an die Macht putschten und/oder die Zustimmung der eigenen Bevölkerung verloren, gewann die Legitimierung durch andere Regierungen auf internationalen Konferenzen und in internationalen Organisationen für sie an Bedeutung. Die Anerkennung von außen durch andere Akteure der internationalen Politik wurde für viele postkoloniale Regierungen zur eigentlichen Legitimationsgrundlage, während die Legitimierung durch die eigene Bevölkerung in vielen Fällen an Relevanz verlor.
 
        In Asien und Afrika war der Erfolg der Bandung-Konferenz zugleich ihr Verhängnis: Während die Konferenz die Dekolonisierung beschleunigte, konnte sie eine dauerhafte Einheit der afroasiatischen Staaten nicht sichern. Zwar stieß sie die Gründung nichtstaatlicher Netzwerke wie der Afro-Asian People’s Solidarity Organisation oder der Afro-Asian Writers’ Association an; auf staatlicher Ebene kam die Kooperation jedoch bald zum Erliegen. Der Wegfall gemeinsamer Ziele, insbesondere die Kritik am Kolonialismus, sowie fortbestehende nationalstaatliche Divergenzen und Grenzkonflikte, unterschiedliche Positionierungen im Ost-West-Konflikt und Konkurrenz untereinander um Einfluss in der postkolonialen Welt verhinderten eine dauerhafte Kooperation. Trotz aller Bemühungen kam es nie zu einer zweiten Bandung-Konferenz.
 
        Allerdings setzten die Bandung-Staaten ihre Kooperation in den Vereinten Nationen fort. Auch unter Ausnutzung des Ost-West-Gegensatzes forcierten sie in den folgenden Jahren erfolgreich die Aufnahme aller asiatischen und afrikanischen Staaten in die Vereinten Nationen. Ihr Stimmgewicht in der UN-Generalversammlung wuchs an, und auch deshalb erklärten die Vereinten Nationen 1960 koloniale Herrschaftsformen für unrechtmäßig. Damit hatten die asiatischen und afrikanischen Staaten wesentliche Ziele der Bandung-Konferenz erreicht: Große Teile Afrikas waren politisch unabhängig und die neuen postkolonialen Staaten als Mitglieder in die Vereinten Nationen aufgenommen.19 
 
        Für die neuen souveränen Regierungen stellte sich nun die Frage, wie sie eines ihrer zentralen Versprechen aus der Zeit des antikolonialen Kampfes – nämlich, dass es der Bevölkerung nach der politischen Unabhängigkeit wirtschaftlich besser gehen würde als unter kolonialer Herrschaft – einlösen konnten. Ihre eigenen politischen und wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten waren für die als notwendig angesehenen ökonomischen Reformen häufig zu gering. Nach dem Vorbild der Bandung-Konferenz kam es daher ab Beginn der 1960er Jahre zu weiteren Versuchen, die postkolonialen und entstehenden bündnisfreien Staaten zu vernetzen, um eine neue Weltwirtschaftsordnung zu schaffen.20
 
        Der Zuspruch zur multilateralen Zusammenarbeit war in den 1960er Jahren unter den asiatischen und afrikanischen Staaten groß, deren genaue Ausgestaltung jedoch umstritten. Verschiedene Staaten konkurrierten mit unterschiedlichen Organisationsmodellen und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen um eine Führungsrolle unter den postkolonialen und bündnisfreien Staaten. Algerien, die Volksrepublik China und Indonesien setzten sich, basierend auf den geografischen Zugehörigkeitskriterien der Bandung-Konferenz, erfolglos für eine zweite Asiatisch-Afrikanische Konferenz ein. Die Afro-Asian People’s Solidarity Organisation organisierte 1966 eine Trikontinentale Konferenz in Havanna, um staatliche und nichtstaatliche kommunistische Regierungen und Bewegungen in Asien, Afrika und Südamerika zu vernetzen. Ägypten, Indien und Jugoslawien organisierten 1961 in Belgrad und 1964 in Kairo Konferenzen bündnisfreier Staaten. Von diesen Treffen gingen die zentralen Impulse für die Gründung der United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 1964 und für die Bewegung Bündnisfreier Staaten aus. Letztere institutionalisierte sich in den 1970er Jahren und avancierte zur zentralen Interessenvertretung des Globalen Südens. 
 
        Nach der politischen Unabhängigkeit strebten die Bündnisfreien danach, ihre staatliche Souveränität auch im kulturellen und ökonomischen Bereich auszubauen und zu stabilisieren. Angesichts der Dominanz westlicher Nachrichtenagenturen forderten sie eine Reform globaler Informationsströme, etwa durch finanzielle und fachliche Unterstützung beim Aufbau eigener Presseagenturen und für die Ausbildung von Journalisten, einen besseren Zugang zum globalen Nachrichtenmarkt sowie eine sensiblere und ausgewogenere Berichterstattung über ihre Länder. Ferner verlangten sie verbesserte Handelsbedingungen, den vollständigen und souveränen Zugriff auf Rohstoffe in ihren Ländern und Kredite, die nicht an politische Bekenntnisse gebunden waren. Politisch prägnant fassten die Bündnisfreien diese vielfältigen Kritikpunkte in ihren Forderungen nach einer „Neuen Weltinformationsordnung“ und einer „Neuen Weltwirtschaftsordnung“ zusammen. Diese Schlagworte waren bewusst vage gehalten, um möglichst viele Staaten dahinter versammeln zu können – eine Strategie, die zunächst funktionierte. So gelang es den Bündnisfreien, den Nord-Süd-Dialog der 1970er Jahre zu initiieren, also Gespräche mit den Industrieländern der nördlichen Hemisphäre hinsichtlich des von ihnen markierten Reformbedarfs in internationalen Angelegenheiten.21 
 
        Auch wenn die bündnisfreien Konferenzen zu Beginn der 1960er Jahren in Konkurrenz zu den Versuchen standen, eine zweite Bandung-Konferenz zu organisieren, und obwohl sich die Bündnisfreienbewegung erst in den 1970er Jahren institutionalisierte, stellten sich ihre Vorsitzenden und Mitglieder explizit in die Tradition von Bandung. Die Solidarisierung der postkolonialen Staaten von 1955 war längst zu einem Mythos geworden, der im „Geist von Bandung“ beschworen wurde und auf den sich bis in die Gegenwart asiatische, afrikanische und südamerikanische Regierungen berufen, wenn sie Gemeinsamkeiten zwischen ihren Ländern betonen und Zusammenhalt einfordern.22 
 
        Insbesondere in Indonesien ist die Konferenz darüber hinaus bis in die Gegenwart ein wichtiges, positiv erinnertes Ereignis der eigenen Geschichte. Sie hat das Land für einen kurzen Augenblick auf die weltpolitische Bühne katapultiert und ins Zentrum der Weltöffentlichkeit gerückt. Zum 25-jährigen Jubiläum der Konferenz 1980 gestaltete die indonesische Regierung die Konferenzhalle daher zum „Museum der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz“ um. Seitdem erinnert der historische Ort im Zentrum von Bandung als gut besuchtes Exkursionsziel von indonesischen Schulklassen und Touristen an die Asiatisch-Afrikanische Konferenz.23
 
        In der westlichen Welt geriet die Konferenz hingegen relativ schnell in Vergessenheit. Nachdem bis Mitte der 1960er Jahre zahlreiche Zeitungs- und Zeitschriftenartikel sowie wissenschaftliche Aufsätze und Monografien zur Konferenz publiziert wurden, ebbte das Interesse anschließend rasch ab. Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bevor mit der Geschichte des Kolonialismus, der Dekolonisation, des Globalen Südens und globaler Verflechtungen auch die Bandung-Konferenz wieder in den Fokus historischer und politikwissenschaftlicher Studien rückte.24 Seitdem steigt das wissenschaftliche und öffentliche Interesse an der Konferenz stetig – was sich nicht zuletzt in dieser Ausgabe der APuZ zum 70. Jahrestag der Konferenz ausdrückt. 
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        70 JAHRE NACH BANDUNG
 
        Von Missverständnissen und Nachwirkungen
 
        Amitav Acharya
 
        „This is the first intercontinental Conference of coloured peoples in the history of mankind“, stellte Indonesiens Präsident Sukarno in seiner Eröffnungsrede auf der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz in Bandung 1955 fest. Damit wollte er wohl zum Ausdruck bringen, es handele sich um die erste zwischenstaatliche Konferenz „nichtweißer“ beziehungsweise nichtwestlicher Länder. Gegen Rassismus gerichtete Zusammenkünfte hatte es schon zuvor gegeben, insbesondere den Brüsseler Kongress gegen koloniale Unterdrückung und Imperialismus 1927 sowie die beiden Asian Relations Conferences in Neu-Delhi 1947 und 1949. Doch auch wenn der Brüsseler Kongress – an dem unter anderem Indiens späterer Ministerpräsident Jawaharlal Nehru teilgenommen hatte – ein Ort gewesen sei, an dem wie Sukarno in seiner Eröffnungsrede in Bandung bemerkte, „zahlreiche ehrenwerte Delegierte, die heute hier anwesend sind, einander begegneten und neue Entschlossenheit in ihrem Unabhängigkeitskampf gewannen“, so sei er auch insofern bezeichnend gewesen, als Brüssel „ein Tausende Kilometer entfernter Tagungsort war, unter Fremden, in der Fremde. Nicht auf eigenen Wunsch, sondern notgedrungen war man dort zusammengekommen. Im Vergleich dazu stellt sich die Situation heute völlig anders dar. Unsere Nationen und Länder sind keine Kolonien mehr. Wir sind jetzt frei, souverän und unabhängig. Wir sind wieder Herr im eigenen Haus. Wir müssen nicht erst auf andere Kontinente reisen, um zu konferieren.“01
 
        Die erste Konferenz von Neu-Delhi war eher inoffiziell gewesen und von einer Denkfabrik ausgerichtet worden, dem Indian Council on World Affairs. Zu den Teilnehmern gehörten neben Tibet zu jener Zeit noch nicht unabhängige Staaten; sogar Gastgeber Indien befand sich noch mehrere Monate lang weiter unter britischer Kolonialherrschaft. An beiden Konferenzen in Neu-Delhi hatten nicht ausschließlich Vertreter nichtweißer Völker teilgenommen: Australien, die USA und das Vereinigte Königreich waren auf der ersten Konferenz Beobachter und auf der zweiten stimmberechtigte Teilnehmer gewesen.
 
        An der Bandung-Konferenz vom 18. bis 24. April 1955 nahmen insgesamt 29 Länder teil. Zu ihnen gehörten neben den fünf ausrichtenden Ländern, den sogenannten „Colombo-Powers“ Burma (heute Myanmar), Ceylon (heute Sri Lanka), Indien, Indonesien und Pakistan, auch Ägypten, Äthiopien, Afghanistan, China, die Goldküste (heute Ghana), Iran, Irak, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Laos, Libanon, Liberia, Libyen, Nepal, die Philippinen, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, Thailand, die Türkei, die Demokratische Republik Vietnam sowie Südvietnam. Die Konferenz war in mehrfacher Hinsicht ein Meilenstein. Zum einen war sie das erste internationale Gipfeltreffen der gerade unabhängig gewordenen Länder Asiens und Afrikas. Zum anderen handelte es sich um das erste internationale Forum, an dem das kommunistische China, nicht aber die Sowjetunion teilnahm. Darüber hinaus war die Konferenz die Kulisse des ersten Auftritts des neuen ägyptischen Staatsoberhaupts Gamal Abdel Nasser auf der Weltbühne, der bei seiner Abreise ein anderer Mensch sein sollte. Und schließlich trat dort Japan auf, erstmals in Asien seit der Niederlage des Landes im Zweiten Weltkrieg, die seinen Traum von einer „Großostasiatischen Wohlstandssphäre“ zunichte gemacht hatte.
 
        Die Konferenz war geprägt von etlichen Kontroversen. Die behandelten Themen spiegelten die damals wirkenden Einflussfaktoren wider – Dekolonisation, Beginn des Kalten Krieges, Eskalation des Indochinakonflikts, Gründung des Südostasienpaktes (Southeast Asia Treaty Organization, SEATO) sowie der Führungsanspruch Indiens, Indonesiens und Chinas. Auf der Konferenz wurden lebhafte Debatten über das Wesen des Kommunismus geführt, den seine Kritiker als neue Form von Kolonialismus betrachteten, sowie über den moralischen und strategischen Aspekt eines Beitritts zu einem der Militärbündnisse im Kalten Krieg. Letztendlich hinterließ die Konferenz ein nachhaltiges Vermächtnis, zu dem auch ihr Einfluss auf die regionale Ordnung in Asien, die Solidarität mit der „Dritten Welt“ und die Bewegung der Blockfreien Staaten zählen.
 
        MYTHEN UND FAKTEN
 
        Um Bandung und sein Erbe ranken sich allerlei Mythen. Zwar entstand im Nachgang der Konferenz die Bewegung der Blockfreien Staaten. Doch es wäre falsch, wie in vielen Darstellungen über die Ursprünge dieser Bewegung davon auszugehen, dass ihre fünf führenden Köpfe – Indiens Ministerpräsident Nehru, Indonesiens Präsident Sukarno, Jugoslawiens Staatspräsident Josip Broz Tito, Ägyptens Staatspräsident Nasser sowie der Premierminister der Goldküste beziehungsweise Ghanas, Kwame Nkrumah – erstmals in Bandung in Klausur gingen. Weder Tito noch Nkrumah nahmen an der Konferenz teil, Letzterer aufgrund des Drucks des Vereinigten Königreichs, das zu jener Zeit noch die Außenpolitik seiner damaligen Kronkolonie bestimmte. Ähnliche Einflussnahme von britischer Seite vereitelte die ursprünglichen Pläne des neu gewählten Regierungschefs von Singapur, David Marshall, an der Bandung-Konferenz teilzunehmen.
 
        Entgegen einem weit verbreiteten Irrglauben war die Bandung-Konferenz keine antikoloniale Diskussionsrunde. Aufgrund dieser Befürchtung hatten führende Köpfe der westlichen Welt, insbesondere aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten, versucht, Einfluss auf die Konferenz zu nehmen. Befreundeten Staats- und Regierungschefs, die zu dem Treffen eingeladen worden waren, gaben sie sogenannte Leitfäden an die Hand, in denen den Teilnehmern beispielsweise nahegelegt wurde, den „kommunistischen Kolonialismus“ anzuprangern und die von Indien und China propagierten „Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz“ zurückzuweisen. Doch die fünf Ausrichterländer Burma, Ceylon, Indien, Indonesien und Pakistan waren darauf bedacht, die antiwestliche Agenda nicht zu forcieren und die Konferenz keinen radikal antikolonialen oder antirassistischen Kurs einschlagen zu lassen. In diesem Sinne hatten sie beschlossen, ausschließlich Regierungsvertreter einzuladen und Anführer nationalistischer Bewegungen nicht einmal als offizielle Beobachter zuzulassen. Erbost darüber, keine Einladung erhalten zu haben, weigerte sich daraufhin der Ministerpräsident der Malaiischen Föderation, Tunku Abdul Rahman, dem Treffen als inoffizieller Beobachter beizuwohnen, da dies in seiner Heimat als Affront aufgefasst worden wäre. Zudem kamen in Bandung nur solche kolonialen Fragen auf den Tisch, an denen teilnehmende Länder ein direktes Interesse hatten. So brachten Ägyptens Vertreter die Situation in Palästina und Französisch-Nordafrika zur Sprache, während die Indonesier die Lage in West-Papua thematisierten. Nehru hingegen schnitt den indischen Anspruch auf Goa, das noch unter portugiesischer Kolonialherrschaft stand, nicht einmal an. Am Ende der Zusammenkunft befand der britische Botschafter in Jakarta: „Die Konferenzteilnehmer haben die Gelegenheit nicht genutzt, die sich durch die Anwesenheit von Agitatoren aus Zypern, Sarawak, Malaya und anderswo auf den Fluren oder in den Konferenzräumen bot, um feindselige Formulierungen über diese Gebiete in ihr Abschlusskommuniqué aufzunehmen.“
 
        Ein weiterer Mythos über die Konferenz lautet, Bandung habe den Südostasienpakt SEATO legitimiert. Das Verteidigungsbündnis zwischen den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Australien und Neuseeland mit Pakistan, den Philippinen und Thailand war ein Jahr zuvor von Washington angestoßen worden. Tatsächlich war das Problem eines Beitritts zu einem der Militärbündnisse im Kalten Krieg in Bandung ein wesentlicher Streitpunkt. Die von Indien angeführten sogenannten „Neutralen“, zu denen auch Indonesien, Burma und Ägypten gehörten, sprachen sich für den Nichtbeitritt zu Militärbündnissen der Großmächte aus. Nehru prangerte solche Pakte als Herrschaftsinstrumente an, die Souveränität, Gleichheit und Würde der gerade unabhängig gewordenen Länder bedrohen würden. Dies löste heftigen Widerspruch vonseiten der mit dem Westen befreundeten Länder aus, namentlich Thailand, die Philippinen, Libanon, Irak, Türkei und Pakistan. Letztendlich erkannte die Konferenz das Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung an, rief aber gleichzeitig dazu auf, „auf Vereinbarungen zur kollektiven Verteidigung, die den Einzelinteressen einer der Großmächte dienen, zu verzichten“. Tatsächlich deckte die Konferenz mit Blick auf die mangelnde Partizipation und Repräsentation der Region die unzureichende Legitimation der SEATO auf. In einer Bewertung der Konferenz durch das britische Außenministerium hieß es: „Jede Hoffnung, es könnten weitere Staaten für die SEATO gewonnen werden, ist nun dahin.“
 
        NACHHALTIGE AUSWIRKUNGEN
 
        Das wichtigste Vermächtnis von Bandung war nicht organisationsbezogener, sondern normativer Natur. Durch den Aufruf, keinen von Großmachtinteressen geleiteten Militärbündnissen beizutreten, erweiterte und untermauerte die Konferenz die aus dem Westfälischen System nach dem Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert hervorgegangene Norm der Nichteinmischung. Diese steht heute zunehmend in der Kritik, da sie von Regierungen als Argument genutzt wird, um sich gegen den Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Damals jedoch galt sie vor allem für Nehru, der alles andere war als ein asiatischer Autokrat, als ein Bollwerk gegen Kolonialismus und die Intervention von Supermächten. 
 
        Hinzu kam der zwar begrenzte, aber doch bedeutende Einfluss der Bandung-Konferenz auf das chinesisch-sowjetische Zerwürfnis. Die von Chinas Premierminister Zhou Enlai in Bandung verkündete Entscheidung Beijings, mit den USA über Taiwan zu verhandeln, erfolgte mit einiger Sicherheit ohne vorherige Absprache mit der Sowjetunion. Dies veranlasste selbst einen so glühenden Anhänger der These einer monolithischen Geschlossenheit des kommunistischen Lagers wie den US-Außenminister John Foster Dulles dazu, China eine „gewisse Unabhängigkeit“ von Moskau zu attestieren. Bandung war eine willkommene Gelegenheit für China, sich mehr als asiatische denn als kommunistische Macht zu definieren. Diplomatischen Berichten über das Treffen zufolge, die sich in westlichen Archiven finden, war der sowjetische Botschafter in Indonesien der unglücklichste Diplomat in Bandung.
 
        Die Konferenz diente als wichtiger Schauplatz für erste Erfahrungen von Führungspersönlichkeiten in puncto internationaler Zusammenarbeit. Dies galt für Japan, für das es sich um die erste internationale Konferenz nach dem Zweiten Weltkrieg handelte, für Indonesien, das erstmals als unabhängiges Land eine große internationale Konferenz ausrichtete, für Ägypten, dessen Präsident Nasser in Bandung sein Debüt auf internationalem Parkett gab, sowie für China, für das Bandung die erste internationale Konferenz ohne sowjetische Bevormundung war. Die Erfahrung von Bandung verlieh manchen dieser Staats- und Regierungschefs neues Selbstvertrauen in internationalen Angelegenheiten. 
 
        Die Bandung-Konferenz leistete wichtige, wenn auch seinerzeit wenig beachtete Vorarbeit für den späteren Aufbau regionaler Institutionen in Asien. Zwar ging aus ihr keine dauerhafte regionale Organisation hervor – das war auch nie ein Ziel der ausrichtenden Länder gewesen. Sie bereitete aber den Boden für die Bewegung der Blockfreien Staaten. Dadurch, dass keine dauerhafte afroasiatische Organisation geschaffen wurde, blieb Raum für subregionale Gruppierungen wie die Association of Southeast Asia (ASA), die später in der neu gegründeten Association of South-East Asian Nations (ASEAN) aufging. Hätte es nach Bandung eine feste, von Indien oder China dominierte Organisation gegeben, so hätte dies möglicherweise die Entstehung regionaler Gruppierungen unter der Leitung kleinerer Nationen verhindert. 
 
        Darüber hinaus trug Bandung auch zur Entwicklung und Ausformulierung von Normen bei, mit deren Hilfe wichtige Aspekte des späteren Aufbaus regionaler Institutionen in Asien definiert werden konnten. Die Vorgehensweise auf der Bandung-Konferenz, die entgegen der vorherrschenden Erwartung zum erfolgreichen Zustandekommen eines Kommuniqués führte, diente als Grundlage für die spätere multilaterale Diplomatie in Asien. In diesem Zusammenhang sind mehrere Aspekte des Konferenzablaufs erwähnenswert. Zum einen wurden strittige Themen ausgespart. Zum anderen gab es keine starre Tagesordnung, sondern wurden Themen gegenseitigen Interesses in informeller Atmosphäre diskutiert. Und schließlich wurden Entscheidungen nicht durch Mehrheitsbeschluss getroffen, sondern durch Konsens. Diese Vorgehensweise ähnelte dem, was in den folgenden Jahrzehnten den ASEAN-Prozess prägen sollte.
 
        Bandung trug allerdings durchaus auch zu negativen Entwicklungen bei. So zeigten sich prowestliche Nationen wie die Philippinen, Thailand und Pakistan, die in Bandung den Sieg der „freien Welt“ feierten, blind gegenüber innenpolitischen Versäumnissen. Ihre politischen Systeme wurden vom Militär übernommen. Das Selbstbewusstsein, das regionale Führungspersönlichkeiten wie Ägyptens Nasser und Indonesiens Sukarno gewannen, könnte zu ihren regionalen interventionistischen Ambitionen beigetragen haben. Und obwohl Nkrumah nicht anwesend war, ließ er sich von Bandung stark inspirieren und nutzte die Konferenz, um seine Version von panafrikanischem Interventionismus zu rechtfertigen. 
 
        Und doch wurden am Ende der Bandung-Konferenz die Skeptiker eines Besseren belehrt. Denn man einigte sich nach US-amerikanischer Einschätzung „effizient und zügig“ in einem Kommuniqué auf allgemeine Grundsätze internationaler Beziehungen – mochten darunter auch solche sein, die nicht in der UN-Charta verankert waren, zum Beispiel der Nichtbeitritt zu Militärbündnissen, die von Großmächten gesteuert wurden. Der britische Botschafter in Jakarta, der das Konferenzgeschehen miterlebte, spürte „das offenkundige Gefühl der Delegationen, dass das Treffen eine neue Ära in den internationalen Beziehungen einläutete“. Tatsächlich trug es zu einer Entschärfung internationaler Spannungen bei, wobei manch entscheidender Fortschritt außerhalb der Konferenzsäle erzielt wurde, etwa das chinesisch-indonesische Abkommen über die doppelte Staatsbürgerschaft und das Angebot von Zhou Enlai, mit den USA über Taiwan zu verhandeln. Selbst in US-amerikanischen Geheimdienstberichten nach der Konferenz wurde eine „Veränderung des Klimas im Kalten Krieg“ notiert, begünstigt durch das Treffen, das „neue Hoffnung auf die Vermeidung einer kriegerischen Auseinandersetzung geweckt hat und jeden Verstoß gegen den Frieden erschwert“. In einer weiteren Einschätzung wurde der Wille der Konferenzteilnehmer hervorgehoben, „eher Bereiche der Einigkeit statt der Uneinigkeit in den Vordergrund zu stellen“. 
 
        Rückblickend betrachtet, mögen solche Analysen voreilig erscheinen. Doch gibt es keinen Grund zur Annahme, sie seien weniger zutreffend als die Bewertungen derer, die das Ergebnis internationaler Konferenzen einzig und allein an ihrem Beitrag zur Entstehung einer Institution messen. Worauf es ankommt, ist, dass Bandung in nicht unerheblichem Maße die spätere normative regionale Ordnung Asiens und darüber hinaus die internationalen Beziehungen der Entwicklungsländer prägte.
 
        Letztendlich wurden auf der Bandung-Konferenz erste Forderungen der Entwicklungsländer formuliert, die in den Nord-Süd-Beziehungen der folgenden Jahrzehnte an Bedeutung gewinnen sollten, etwa jene nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung. Die Teilnehmerstaaten verlangten unter anderem einen Informationsaustausch über Ölpreise – möglicherweise ein Vorbote des OPEC-Kartells – und Kollektivverhandlungen zur Anhebung der Rohstoffpreise – ein Ziel, das später auch die ASEAN verfolgte. Ferner schlug der Wirtschaftsausschuss der Bandung-Konferenz eine verstärkte Süd-Süd-Kooperation vor. Dies ist mittlerweile ein Trend in der Weltpolitik.
 
        NEUER GLOBALER SÜDEN IN EINER „MULTIPLEXWELT“
 
        Das nachhaltigste Erbe der Bandung-Konferenz ist wohl die Tatsache, dass dort geboren wurde, was später als „Globaler Süden“ bezeichnet wurde. Diese Idee gewinnt noch heute an Bedeutung. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Länder des Globalen Südens in der Weltpolitik stetig an Geltung und Einfluss gewonnen – und entgegen der im Westen vorherrschenden Ansicht sollte dieser den Globalen Süden nicht fürchten, sondern seinen unvermeidlichen Aufstieg akzeptieren und mit den dazugehörenden Nationen zusammenarbeiten, von denen viele eine Kooperation mit dem Westen begrüßen.
 
        Seinen Einfluss auf die Weltordnung hat der Globale Süden durch prinzipiengeleitete Positionierungen und Initiativen geltend gemacht. Dabei entsprachen Letztere bisweilen in höherem Maße internationalen Normen als die des Westens, insbesondere der USA. So verurteilte beispielsweise die Mehrheit der Nationen des Globalen Südens den russischen Angriff auf die Ukraine mit der Begründung, dass damit gegen das hohe Prinzip der territorialen Integrität und der Nichtanwendung von Gewalt verstoßen werde. Auch im israelisch-palästinensischen Konflikt unterstützte die überwältigende Mehrheit von ihnen UN-Resolutionen, die einen sofortigen Waffenstillstand forderten.
 
        Darüber hinaus haben die Nationen des Globalen Südens dem westlichen Druck widerstanden, in den wiederaufflammenden Konflikten der Großmächte Partei zu ergreifen. Insgesamt sind sie nicht daran interessiert, sich in den ideologischen Wettstreit und die militärische Rivalität zwischen NATO und Russland oder zwischen dem Westen auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen hineinziehen zu lassen. Dieser Balanceakt hat bislang dazu beigetragen, die Auswirkungen der „Rückkehr der Geopolitik“ auf Frieden und Stabilität in der Welt zu begrenzen.
 
        In den kommenden Jahren werden die Nationen des Globalen Südens in unterschiedlichen Formen beziehungsweise Konstellationen weiter an Bedeutung gewinnen, wenn es darum geht, die Weltordnung umzugestalten beziehungsweise bei der Geburt einer neuen mitzuhelfen. Ihre Rolle dabei wird noch größer und weitreichender sein als während des Kalten Krieges, als sie trotz ihrer Bedeutung kaum anerkannt wurde. In der Vergangenheit konzentrierten sich die Nationen des Globalen Südens ganz darauf, politische Unabhängigkeit zu erlangen, Armut und Unterentwicklung zu bekämpfen und ihre innere Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese Themen spielen zwar nach wie vor eine wichtige Rolle, aber die Agenda wird sich auf neue Bereiche der Global Governance ausdehnen, zum Beispiel Umwelt, Gesundheit, Migration und Terrorismus. Der Aufstieg des Globalen Südens läutet eine neue Weltordnung ein, die ich als „Multiplexwelt“ bezeichne: dezentralisiert und pluralistisch, mit erweiterten Mitwirkungs- und Handlungsmöglichkeiten.
 
        Ungeachtet der Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten in Bezug auf Größe, politisches System, Wohlstand und militärische Macht besteht der Globale Süden weiter und nimmt eine neue Gestalt an. Ich nenne dies den „Neuen Globalen Süden“: Er ist größer, wirtschaftlich stärker und diplomatisch aktiver denn je. Nachdem er bedeutend zur Umsetzung seiner ursprünglichen Ziele beigetragen hat, die Dekolonisation voranzutreiben, Rassendiskriminierung zu beenden und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, ist er nun in einer stärkeren Position, um die Weltordnung zu prägen. Zwar mögen manche der ursprünglichen Organisationen der „Dritten Welt“ beziehungsweise des Globalen Südens, wie die Bewegung der Blockfreien Staaten und die Gruppe der 77, ein Zusammenschluss von Staaten des Globalen Südens innerhalb der Vereinten Nationen, heute weniger relevant erscheinen. Dies wird jedoch mehr als wettgemacht durch die wachsende Bedeutung, die diese Nationen in breiter aufgestellten multilateralen Gremien einnehmen, darunter diejenigen des UN-Systems, um ihre Interessen und Ziele zu verfolgen. Zwar sieht sich der Neue Globale Süden mit erheblichen Zwängen konfrontiert, doch indem die Multiplexwelt die Kluft zwischen Nord und Süd beziehungsweise dem Westen und dem Rest der Welt verringert, bietet sie ihm mit ihrer dezentrierten und pluralistischen Struktur mehr Möglichkeiten, Einfluss auf die Neugestaltung der Weltordnung zu nehmen. Das ist siebzig Jahre später der bedeutendste und nachhaltigste Aspekt im Erbe der Bandung-Konferenz von 1955.
 
         
          Aus dem Englischen von Peter Beyer, Düsseldorf.
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        ISRAEL (ODER SEIN FEHLEN) IN BANDUNG
 
        Arie M. Dubnov · Lior B. Sternfeld
 
        Es gibt nicht viele diplomatische Gipfeltreffen, die einen ähnlich legendären Ruf genießen wie die Asiatisch-Afrikanische Konferenz von 1955 in Bandung, die geradezu zum Mythos geworden ist. „Bandung“ gilt als entscheidender Moment in der Geschichte der Dekolonisation und des Kalten Krieges, als Ausgangspunkt einer Bewegung, die den Postkolonialismus in Afrika und Asien prägte und für die Einheit der neuen unabhängigen Staaten stand, die sich erst kurz zuvor von den Fesseln der europäischen Vorherrschaft befreit hatten. Dass die Konferenz mit dem Aufkommen des Konzepts der „Dritten Welt“ (tiers-monde) zusammenfiel, trug ebenfalls zu diesem Image bei. Der nur drei Jahre zuvor von dem Demografen Alfred Sauvy geprägte Begriff war bewusst an das Konzept des „Dritten Standes“ angelehnt, das Abbé Sieyès während der Französischen Revolution geprägt hatte, und erlaubte es, von einer Revolution im globalen Maßstab zu träumen.01
 
        Die teilnehmenden Staatschefs, darunter Indonesiens Präsident Sukarno, Indiens Premierminister Jawaharlal Nehru, Chinas Ministerpräsident Zhou Enlai und Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser, waren sich ihrer Rolle auf der Weltbühne bewusst und verstanden sich weniger als praktische Problemlöser denn als Sprachrohr und Vermittler einer politischen Botschaft, die sie einem breiten Publikum im eigenen Land wie im Ausland nahebringen wollten. Neben den Reden spielten bei der Konferenz auch Rituale und Gesten eine große Rolle, etwa der „Freedom Walk“, bei dem die Delegierten zu Fuß zum Konferenzort gingen, um eine starke visuelle Botschaft der Einheit und Unabhängigkeit zu vermitteln.02
 
        Ungeachtet der Bedeutung und Wirkung einer solchen Inszenierung sollte man die Konferenz von Bandung nicht losgelöst vom Weltgeschehen betrachten, sondern als Glied in einer Kette aufsehenerregender internationaler Konferenzen, die das wachsende nationale Selbstbewusstsein in den nichtwestlichen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg zum Ausdruck brachten. Diese Reihe bedeutender Konferenzen, die sich unabhängig von den Vereinten Nationen entwickelte und schließlich in die Bewegung der Blockfreien Staaten mündete, begann bereits vor Bandung mit der von Nehru im Frühjahr 1947 in Delhi einberufenen Asian Relations Conference und setzte sich nach Bandung mit der afro-asiatischen Solidaritätskonferenz in Kairo im Dezember 1957 fort, um mit dem Belgrader Gipfeltreffen unter dem Vorsitz des jugoslawischen Staatspräsidenten Josip Broz Tito im September 1961 ihren Höhepunkt zu finden.
 
        Die Herausforderung, die Konferenz von Bandung historisch einzuordnen und ihre Wirkung ohne Übertreibungen oder Anachronismen zu bewerten, insbesondere wenn es um Israel und die zionistische Bewegung geht, hat nicht nur mit ihrem legendären Ruf zu tun, sondern auch mit der Tendenz, aus gegenwärtiger Perspektive davon auszugehen, dass bei der Konferenz die Weichen dafür gestellt wurden, wie man in weiten Teilen des Globalen Südens heute auf Israel blickt.
 
        VORGESCHICHTE: VON FERNOST NACH WEST
 
        Zu Nehrus Asian Relations Conference wurde auch eine zionistische Delegation aus dem Mandatsgebiet Palästina eingeladen. Die Konferenz in Delhi, die kurz vor der Teilung Indiens und Pakistans 1947, der Staatsgründung Israels 1948 und dem unmittelbar darauf folgenden ersten Nahostkrieg stattfand, markierte das Ende einer Ära, in der die zionistischen Juden in den Augen der anderen – und auch in ihrer eigenen Wahrnehmung – als Teil der postkolonialen Welt gesehen wurden, die gerade erwachte. Die zehnköpfige jüdische Delegation unter der Leitung des in Prag geborenen Philosophen Schmuel Hugo Bergmann, die den Jischuw (die jüdische Gemeinschaft in Palästina vor 1948) vertrat, erregte große Aufmerksamkeit. Viele der Reden der zionistischen Delegierten befassten sich hauptsächlich mit Fragen der Modernisierung, insbesondere der Agrartechnologie und dem wirtschaftlichen Wiederaufbau, die gut zu Nehrus Vision einer postkolonialen Entwicklung passten. Da der Begriff der „asiatischen“ Kultur und Identität nicht genau definiert war, wohnte der Konferenz von Anfang an eine gewisse Mehrdeutigkeit inne, die eine zionistische Beteiligung ermöglichte. Dennoch stieß die Anwesenheit der Jischuw-Delegation auf Kritik bei den arabischen Delegierten, die den Zionismus ablehnten und die jüdische Delegation als fremd und europäisch betrachteten. David Hacohen, Mitglied der Delegation und später eine Schlüsselfigur im israelischen Außenministerium, berichtete von einer enttäuschenden Begegnung mit Gandhi, der den Zionismus sehr kritisch sah. Das verdeutlichte die Schwierigkeiten bei der Bildung einer gemeinsamen antikolonialen Front. Trotzdem zeigten sich die zionistischen Delegierten im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Integration in Asien vorsichtig optimistisch.03
 
        Dass zionistische Aktivisten sich und ihre Bewegung als Teil eines allgemeinen Erwachens im „Osten“ sehen konnten, mag heute seltsam wirken. Doch damals äußerten sich deutschsprachige Zionisten wie Martin Buber, Schmuel Hugo Bergmann und M.Y. Ben-Gavriel (geboren als Eugen Hoeflich) eindeutig positiv über den Panasiatismus und ließen sich von Persönlichkeiten wie dem Dichter Rabindranath Tagore oder Gandhi inspirieren. Neben der Faszination für den Fernen Osten kam bei vielen Zionisten hinzu, dass sie zu einem gewissen Teil Vorurteile verinnerlicht hatten, die das Judentum mit einer fremden, „östlichen“ Kultur in Verbindung brachten.
 
        Die dramatischen gewaltsamen Ereignisse der Jahre 1947 bis 1949 stellten diese nichtwestliche Orientierung infrage oder drohten sie gänzlich zu ersticken. Ein Teilungsplan für Palästina, der sowohl von der Sowjetunion als auch von den USA unterstützt und von der UN-Generalversammlung in Resolution 181 angenommen wurde, der Krieg von 1948 und die Vertreibung Hunderttausender Palästinenser (Nakba) spielten eine wichtige Rolle bei diesem Umdenken. Von Bedeutung war auch die starke Einwanderung nordafrikanischer Juden in den neuen Staat, die die demografische Zusammensetzung der jüdischen Gesellschaft in Israel massiv veränderte: Zwischen 1948 und 1951 wanderten etwa 250000 Juden aus arabischen Ländern nach Israel ein. Gleichzeitig wurde die jüdische Präsenz im Nahen Osten und Nordafrika zunehmend kritisch wahrgenommen. Ein weiterer wesentlicher Faktor war der Aufstieg Gamal Abdel Nassers, der nach einem Putsch im Juli 1952 in Ägypten an die Macht kam. Die Erschütterungen durch den Staatsstreich waren weltweit zu spüren und gingen mit einer kämpferischen antiimperialistischen und antikolonialen Rhetorik einher.
 
        Zusätzlich Öl ins Feuer gossen Israels Grenzstreitigkeiten mit Ägypten, der Koreakrieg und die Bildung des Bagdadpakts. Zahlreiche Zwischenfälle an der Grenze zwischen Israel und Ägypten, an denen palästinensische Fedajin beteiligt waren, sorgten zusammen mit israelischen Vergeltungsmaßnahmen immer wieder für Spannungen und gefährdeten den Waffenstillstand zwischen beiden Seiten. Diese „Grenzkriege“ zeigten, dass das palästinensische Flüchtlingsproblem nicht einfach verschwinden oder zu einer rein humanitären Angelegenheit werden würde, sondern weitreichende Auswirkungen auf Krieg und Frieden sowie auf die Stellung des neuen Staates in der Welt haben würde.04 Offiziell vertrat Israel damals die Position, dass Ägypten „sich vor seiner Pflicht drückt, das vielfache Unheil gegen die israelische Bevölkerung zu beseitigen“. Hier gehe es nicht um „eine Infiltration durch einzelne arme Personen, sondern um eine bewusste und gezielte Methode der Kriegführung, mit der die Sicherheit an den Grenzen untergraben und dem Wohlergehen Israels geschadet werden soll“.05
 
        Der Beginn des Koreakrieges im Juni 1950 veranlasste den israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion, von seiner früheren neutralen Position gegenüber den rivalisierenden Supermächten abzurücken und einen eher prowestlichen Kurs einzuschlagen. Ben-Gurions Neuausrichtung der israelischen Außenpolitik stand im Gegensatz zur vorsichtigen Haltung seines Außenministers Mosche Scharet, der sich aus den Ost-West-Rivalitäten heraushalten wollte. Scharet erachtete seine eigene Außenpolitik, für die er kreative Begriffe und undurchsichtige Formulierungen wie „Nicht-Identifikation“ und „nichtideologische Neutralität“ fand, als kluge und pragmatische Möglichkeit, „sicher zwischen Skylla und Charybdis“ hindurchzusteuern.06 Ben-Gurion saß allerdings am längeren Hebel. Israels Unterstützung der UN-Resolutionen zur Verurteilung der nordkoreanischen Aggression im Juli 1950 wird oft als Bruch mit der früheren Politik der Nicht-Identifikation angesehen, die darauf zielte, gute Beziehungen sowohl zu den USA als auch zur Sowjetunion zu unterhalten.07
 
        Obwohl die Beziehungen Israels zu den Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt nicht besonders gut waren, wurde der Kurswechsel sofort mit der Zusage belohnt, militärische Ausrüstung zu liefern.08 Das neue gute Verhältnis zeigte jedoch schon bald Risse: John Foster Dulles, der im Januar 1953 von US-Präsident Dwight D. Eisenhower zum Außenminister ernannt wurde, galt als israelkritisch, wenn nicht sogar -feindlich. Doch eine Rückkehr zur Neutralität, nachdem man sich auf die Seite des Westens gestellt hatte, war für Israel keine Option. Was unter diesen Bedingungen den Ausschlag gab, sich ab 1953 zunehmend auf den Westen zu verlassen, war die besondere Beziehung zur ehemaligen Mandatsmacht Großbritannien. Trotz des gegenseitigen Misstrauens war London weiterhin auf der Suche nach potenziellen Verbündeten im östlichen Mittelmeerraum. Bereits 1951 hatte General Brian Hubert Robertson, der Befehlshaber der britischen Streitkräfte im Nahen Osten, Israel besucht, um die Möglichkeit eines Durchzugs britischer Truppen durch israelisches Gebiet im Falle eines sowjetischen Angriffs auszuloten.09 Und Israel betrachtete das Vereinigte Königreich ungeachtet seines schwindenden Ansehens weiterhin als bedeutende Weltmacht. Ab 1954 begann Großbritannien, Israel in großem Umfang Waffen zu liefern, und erklärte sich als erstes Land dazu bereit, Israel Düsenjäger und 1956 auch zwei Zerstörer zu verkaufen.
 
        In Ägypten steuerte Nasser derweil in die entgegengesetzte Richtung. Der im Februar 1955 unterzeichnete Bagdadpakt (Middle East Treaty Organisation, METO; ab 1959 Central Treaty Organization, CENTO), mit dem zunächst Irak und die Türkei, ab April 1955 auch das Vereinigte Königreich und im weiteren Verlauf des Jahres noch Pakistan und Iran den sowjetischen Einfluss im Mittleren Osten eindämmen wollten, wurde von Nasser als neues Instrument der westlichen Einflussnahme in der Region gesehen. Aus seiner Sicht sollten so „Marionettenstaaten“ geschaffen und regionale Verbündete in einer Weise benutzt werden, die seiner panarabischen Überzeugung widersprach. Nasser reagierte mit zwei wesentlichen Maßnahmen: der militärischen Stärkung Ägyptens gegenüber Israel durch den Erwerb von Waffen aus dem Ostblock einerseits und dem Bau des Assuan-Staudamms zur Steigerung der ägyptischen Wirtschaftskraft andererseits.10 Die gegensätzlichen außenpolitischen Positionen vergifteten im Vorfeld von Bandung die Atmosphäre. 
 
        Die bilateralen Beziehungen erreichten ihren endgültigen Tiefpunkt mit der vom ägyptischen Geheimdienst aufgedeckten „Operation Susannah“, einer Aktion des israelischen Geheimdienstes, bei der eine Gruppe ägyptischer Juden von Israel für Spionagezwecke angeworben worden war. Der Prozess gegen die Agenten im Dezember und Januar 1954/55 sorgte in Israel für einen politischen Skandal und verschärfte das Misstrauen und die zunehmende Feindschaft zwischen den beiden Staaten. All diese Faktoren vergrößerten die Kluft zwischen Israel und Ägypten, das danach strebte, sich als Führungsmacht der arabischen Welt zu positionieren, und es wurde immer schwieriger, den neuen jüdischen Staat als Teil der „Dritten Welt“ zu imaginieren.
 
        DIE KONFERENZ: ISRAELS DIPLOMATISCHE NIEDERLAGE
 
        Die Idee für die Bandung-Konferenz stammte von Indonesiens Premierminister Ali Sastroamidjojo, der sich an vier Kollegen wandte – die Premierminister von Burma (heute Myanmar), Ceylon (heue Sri Lanka), Indien und Pakistan. Im Dezember 1954 trafen sich die fünf Männer im indonesischen Bogor, um die Konferenz vorzubereiten. Nach langwierigen Debatten einigten sie sich auf den Kreis der Teilnehmer. Neben Südafrika, das wegen seiner Apartheidpolitik kritisiert wurde, fehlte auch Israel auf der Liste. Die Diskussion in Israel über die bevorstehende Konferenz intensivierte sich naturgemäß, je näher ihr Beginn rückte. David Hacohen, der inzwischen israelischer Botschafter in Burma war, betonte die Bedeutung der bevorstehenden Konferenz und warnte, dass daraus „wahrscheinlich Beziehungen und Vereinbarungen zwischen China und den arabischen Nationen hervorgehen werden“, was sich nachteilig auf die israelischen Interessen auswirken und künftige Verhandlungen erheblich beeinflussen könne.11 Doch wieder fanden seine Worte kein Gehör.
 
        Dabei sahen israelische Diplomaten und Politiker durchaus die möglichen Vorteile einer Konferenzteilnahme. Scharet, der mittlerweile Ministerpräsident war, äußerte offen seine Enttäuschung über die Entscheidung, Israel auszuschließen, und sagte in der Knesset, das Kabinett arbeite daran, dass Israel doch noch teilnehmen könne.12 Unter anderem gab es Bemühungen um eine informelle Teilnahme wie etwa den Vorschlag, Vertreter mehrerer linker Parteien – Achdut haAvoda („Einigung der Arbeit“), HaPoel HaZair („Der junge Arbeiter“) und Mapam („Vereinigte Arbeiterpartei“) – zu einer Friedenskonferenz zu entsenden, die einige Tage vor der Bandung-Konferenz in Neu-Delhi stattfand und an der fast die gesamte Bandung-Besetzung als Teil der „globalen Friedensbewegung“ teilnahm.13
 
        Dass die Bandung-Konferenz während Scharets Amtszeit als Ministerpräsident stattfand, ist von erheblicher Bedeutung. Scharet ist eine geradezu tragische Gestalt, denn er galt als schwacher, friedliebender Politiker und wurde weder von seinem Vorgänger Ben-Gurion, der weiterhin die Fäden zog, noch von der Militärelite respektiert. Zudem trat während seiner Regierungszeit eine interessante innerisraelische Spaltung zutage. Sprecher und Vertreter der Regierungspartei Mapai („Partei der Arbeiter Eretz Israels“) ließen kein gutes Haar an der Bandung-Konferenz und warnten vor „arabischen Bemühungen, Bandung zu nutzen, um gegen Israel zu hetzen“.14 Die rechte Oppositionspartei Cherut („Freiheit“) vertrat hingegen eine andere Haltung und hoffte, in Asien Möglichkeiten für einen Ausgleich zu finden. Am 15. April 1955 berichtete Cherut auf der Titelseite ihrer gleichnamigen Zeitung, dass Nasser Nehru gebeten habe, im Nahen Osten zu vermitteln. Weiter wurde gemeldet, dass sich Nehru in Bandung gegen jede Diskussion oder Resolution zum arabisch-israelischen Konflikt aussprechen werde.15 Die Haltung der Partei war keine Überraschung, da Cherut sich bereits zwei Jahre zuvor für Irans Premierminister Mohammad Mossadegh und dessen Pläne zur Verstaatlichung der Anglo-Iranian Oil Company ausgesprochen hatte, obwohl das der offiziellen israelischen Haltung widersprach, die in diesem Punkt Großbritannien und die USA unterstützte.16
 
        Die Berichte über die äußerst kritischen Reden in Bandung hinterließen bei israelischen Politikern einen starken Eindruck. Die auf der Konferenz verabschiedete Resolution verlangte die Umsetzung der Beschlüsse der Vereinten Nationen zu Palästina, zu denen auch die Forderung gehörte, Jerusalem als internationale Zone auszuweisen. Besonders brisant war jedoch die rückhaltlose Forderung nach der Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in ihre alte Heimat und die Gleichsetzung der israelischen Politik mit dem aggressiven westlichen Imperialismus. Dass die Resolution von Indiens Premierminister Nehru unterstützt wurde, der Berichten zufolge erklärt hatte, die Konferenzteilnehmer sollten überlegen, was in Bezug auf das Flüchtlingsproblem tatsächlich getan werden könne, und dass „die Frage von Verhandlungen nicht ausgeschlossen werden [solle]“, wurde in vielen Artikeln und im internen Schriftverkehr des israelischen Außenministeriums hervorgehoben, ebenso wie die Unterstützung der Resolution durch Chinas Ministerpräsident Zhou Enlai.17 Für Israel bedeutete das eine gewaltige diplomatische Niederlage.
 
        Im Bemühen um Zweckoptimismus versuchten die Mitarbeiter des israelischen Außenministeriums, zwischen der asiatischen und arabischen Haltung gegenüber Israel zu differenzieren. So wurde in einem Bericht betont, dass „die indische Delegation, wie auch andere bedeutende [asiatische] Delegationen, der antiisraelischen Resolution nicht viel Bedeutung beimaßen. Für sie war die gesamte Eretz-Israel-Problematik zwar beunruhigend, aber letztlich nur ein Randthema.“18 Klar war auch, dass die diplomatischen Beziehungen Israels zu Burma in diesem volatilen Kontext noch mehr an Bedeutung gewannen. In einem emotionalen und selbstbewussten Brief an Burmas Premierminister U Nu legte David Hacohen die israelische Haltung unmissverständlich dar: „Die von der Bandung-Konferenz vertretene Doktrin ist eine Verhöhnung der jüdischen Geschichte. Wir Juden sind daran gewöhnt, mit jedem noch so abfälligen Slogan, der gerade in Mode ist, verunglimpft zu werden. Wir wurden als Protagonisten jeder ‚subversiven‘ Bewegung der Welt verleumdet. Doch mit der Behauptung von Bandung, das jüdische Volk, das seit Jahrhunderten in allen Ländern der Christenheit ausgegrenzt wird, sei ein Komplize des westlichen Imperialismus, wurde eindeutig eine Grenze überschritten. Ich glaube, kein asiatisches Volk hat mehr unter dem ‚westlichen Imperialismus‘ gelitten als das jüdische – von den Tagen des Römischen Reichs, das unseren Staat zerstörte und uns für 2000 Jahre ins Exil schickte, bis zu Hitlers ‚Drittem Deutschen Reich‘, in dem sechs Millionen Juden systematisch ermordet wurden. Wenn es etwas gibt, gegen das Juden in jedem Land und in jedem Zeitalter aufbegehren, dann sind es Tyrannei und Unterdrückung.“19
 
        In der Knesset waren die Debatten noch deutlich hitziger. Kurz nach der Konferenz brachte die kommunistische Maki-Partei ein Misstrauensvotum gegen die Koalition von Scharet ein. Der linke Abgeordnete Schmuel Mikonis kritisierte Ben-Gurion, der inzwischen Verteidigungsminister war, und warf ihm vor, „ein System zu verfolgen, das darauf beruht, dass sich Israel der Kriegs- und Expansionspolitik der USA unterwirft“. Zudem verheimliche er der Öffentlichkeit, dass „die Konferenz zu einer friedlichen Lösung des Eretz-Israel-Problems aufgerufen hat, also durch Verhandlungen und gegenseitige Absprachen“.20
 
        Ben-Gurion wiederum weigerte sich, die diplomatische Niederlage einzugestehen. In seinen Reden direkt nach der Bandung-Konferenz verstärkte er seine Attacken gegen die Vereinten Nationen, Bandung und den gesamten diplomatischen Apparat. Bei der Parade der israelischen Armee am siebten Unabhängigkeitstag Israels kurz nach der Bandung-Konferenz, am 27. April 1955, machte er unmissverständlich klar: „Vielen Bewohnern dieses Landes (…) liegt nur eine Sorge am Herzen: Was würden die Gojim [Nichtjuden] in London, in Washington, in Moskau, in Bandung sagen. Wir werden nicht der Panik und der Feigheit erliegen, die sich mit dem Mantel der Vernunft und der vermeintlichen Machbarkeit tarnt.“ Die berühmte Rede endete mit einem entschiedenen Bekenntnis zum Isolationismus: „Unsere Zukunft hängt nicht davon ab, was die Nichtjuden sagen, sondern davon, was die Juden tun.“21 Dieser Satz wurde seitdem immer wieder als Quintessenz der israelischen Politik zitiert.
 
        NACHLEBEN: ABSEITS DER UNDERDOGS
 
        Betrachtet man die Bandung-Konferenz aus der engen israelischen Perspektive, kann man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass die Geschichte das allgemeine Bild von Mosche Scharet als kompromissbereitem Politiker und tragischem Helden bestätigt. Als einer der maßgeblichen Architekten der damaligen israelischen Außenpolitik vertrat er die, wie es der Historiker Avi Shlaim genannt hat, „gemäßigte Schule“, die im Gegensatz zu Ben-Gurions kämpferischer und sicherheitsorientierter Politik stand. Doch am Ende wurde Scharet zur Symbolfigur für die Schwäche des zivilen diplomatischen Corps der jungen Nation, das sich dem Ansatz „wir schlagen zuerst, und wir schlagen hart zu“ beugte und letztlich auch zum Schweigen gebracht wurde.22 
 
        Der Soziologe Uri Ben-Eliezer betrachtet diese prägenden Jahre als die Zeit, in der sich in Israel ein „militaristischer Nationalismus“ herausbildete, der zur Lösung des jüdisch-arabischen Konflikts einen militärischen Ansatz bevorzugte.23 Ihm zufolge waren diese Entscheidungen nicht unbedingt rational, da sie auf kulturellen Annahmen, Denkmustern und subjektiven Interpretationen basierten. Es war schwer, sich nicht davon beeinflussen zu lassen, dass im Zuge der Diskussionen über die Bandung-Konferenz kämpferische und militärische Denkmuster an Stärke gewannen – gerade vor dem Hintergrund der Enttäuschung und Desillusionierung rund um die diplomatischen Bemühungen.
 
        Doch mit der rein israelischen Perspektive übersieht man die Gesamtwirkung und die historische Dramatik der Bandung-Konferenz. Bezeichnenderweise schrillten am Ende der Konferenz auch in Moskau und Washington die Alarmglocken. Die dortigen Regierungen waren gar nicht glücklich über den Verlauf, den die Konferenz genommen hatte. Die aufgekommene Debatte über die Frage, ob die sowjetische Politik in Osteuropa und Zentralasien zusammen mit dem westlichen Kolonialismus verurteilt werden sollte, hatte erhebliche Auswirkungen und führte schließlich dazu, dass die Konferenz den „Kolonialismus in all seinen Erscheinungsformen“ verurteilte, womit nicht nur der westliche Kolonialismus gemeint war, sondern auch die sowjetische Außenpolitik. Der Einmarsch in Ungarn zur Niederschlagung des dortigen Aufstands 1956 belegte das brutale Vorgehen der Sowjetunion gegenüber Ländern, die von ihrer Linie abwichen, und verstärkte den bisherigen negativen Eindruck. Die anglo-französisch-israelische Kooperation im Zusammenhang mit der Suezkrise, die im gleichen Jahr rund um die Verstaatlichung der mehrheitlich britisch-französischen Suezkanal-Gesellschaft durch Nasser ausbrach, bildete dann eine seltsame Parallele. Stellt man die beiden Entwicklungen nebeneinander, lässt sich eine Verbindungslinie zwischen den Ereignissen im Nahen Osten und dem globalen Kontext des Kalten Krieges ziehen. So kann man auch das kulturelle Klima besser verstehen, das zur Entstehung der Neuen Linken in Westeuropa und den Vereinigten Staaten beitrug, bei der Intellektuelle und Aktivisten nicht nur die „älteren“ westlichen imperialen Methoden der direkten und indirekten Kontrolle infrage stellten, sondern auch die totalitäre Unterdrückung nach sowjetischem Vorbild.
 
        Die postkoloniale Kritik hatte ihre eigenen Beweggründe, sich von der Bandung-Konferenz angezogen zu fühlen. Einerseits zeigte die Konferenz, wie der Nationalstaat nach dem Zweiten Weltkrieg zur Standardstaatsform wurde, andererseits offenbarten sich die Grenzen eines Wirtschaftsmodells, das auf nationale Autarkie setzte, da Volkswirtschaften zunehmend auf globale wirtschaftliche Netzwerke und die Unterstützung und den Schutz einer Supermacht angewiesen waren. Hierdurch entstanden jedoch neue Formen der Abhängigkeit. In einem Artikel zum 50. Jahrestag der Bandung-Konferenz unterstrich der Politikwissenschaftler und Historiker Partha Chatterjee diesen Aspekt und argumentierte, dass nach dem Ende der traditionellen Kolonialreiche in den 1960er Jahren – oft nach bewaffnetem Widerstand und Dekolonisation – die wirtschaftliche und strategische Kontrolle weiter bestand, nur eben in informellerer Form wie diplomatischer Einflussnahme, wirtschaftlichen Anreizen und Verträgen, also eine Art Neoimperialismus ohne Kolonien. Aus Chatterjees Sicht war Bandung auch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Globalisierung, bei der sich lediglich das Erscheinungsbild des Imperialismus veränderte, nicht aber seine grundlegende Funktion. Denn informelle Kontrollmechanismen spielen eine weitaus bedeutendere Rolle als die Freiheit von Gesellschaften oder die Achtung der nationalen Autonomie, insbesondere im Globalen Süden.24
 
        Nach der Bandung-Konferenz trat auch das Wiedererwachen des Diskurses über racialism, wie es in den Veröffentlichungen jener Zeit hieß, und die Solidarität unter den Unterdrückten deutlich zutage. In diesem Punkt gilt es, Fakten von Fiktion zu trennen und, was nicht weniger wichtig ist, „präsentistische“ und anachronistische Lesarten zu vermeiden und bei einer Kritik an der israelischen Politik nicht automatisch anzunehmen, dass dabei Zionismus mit Rassismus gleichgesetzt wird. Das offizielle Abschlusskommuniqué der Bandung-Konferenz enthielt eine scharfe Erklärung, in der die Politik und die Praktiken der „Rassentrennung“ und Diskriminierung verurteilt wurden. Es sollte jedoch hervorgehoben werden, dass darin weder Israel der rassistischen Diskriminierung bezichtigt noch der Zionismus als „eine Form von Rassismus und Rassendiskriminierung“ bezeichnet wurde, wie es 20 Jahre später in der UN-Resolution 3379 vom Dezember 1975 der Fall sein sollte. Der Abschnitt, in dem Mitgefühl mit den Opfern von „Rassendiskriminierung“ zum Ausdruck gebracht wird, erwähnt weder Juden noch Palästinenser, sondern richtet den Blick auf Südafrika, das „Menschen afrikanischer, indischer und pakistanischer Herkunft“ unterdrücke, und fordert alle teilnehmenden Länder auf, „jede Spur von Rassismus, die in ihren eigenen Ländern existieren könnte, zu beseitigen“.
 
        In Bandung waren es weniger die Initiatoren der Konferenz oder die Teilnehmer aus 29 asiatischen und afrikanischen Ländern, sondern vor allem die westlichen Beobachter und Berichterstatter, die den Diskurs zum Thema Rassismus hervorhoben. Dabei äußerten einige ihre Anerkennung, während sich andere überrascht zeigten. Eine wesentliche Rolle spielte dabei das Buch „The Color Curtain“ des Schriftstellers und Essayisten Richard Wright. Er lieferte nicht nur einen detaillierten Bericht der Konferenz, sondern verknüpfte die in Indonesien laufenden Diskussionen mit seinen Erfahrungen mit der harten Realität der Diskriminierung und sozialen Ungerechtigkeit in den USA. Fünf Jahre bevor Frantz Fanon 1961 seine einflussreiche Abhandlung „Die Verdammten dieser Erde“ veröffentlichte, beschrieb Wright die in Bandung versammelten nichtwestlichen Teilnehmer als „die Verachteten, die Beleidigten, die Verletzten, die Enteigneten – kurz: die Underdogs der Menschheit“.25 Obwohl die Konferenz nur ein Jahrzehnt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Holocaust stattfand, wurde deutlich, dass Wright wie die meisten Teilnehmer der Konferenz Schwierigkeiten hatte, sich Juden ebenfalls als unterdrückte Underdogs vorzustellen. Wright, der unter einer akuten „racial melancholy“ litt,26 sah in Bandung eine Gelegenheit, den „Afro-Orientalismus“ voranzutreiben, eine Vision grenzüberschreitender Solidarität und Verbundenheit zwischen unterdrückten Gruppen, die den gemeinsamen Kampf für Gerechtigkeit und Gleichheit in den Mittelpunkt stellten. 
 
        Die Diskussion über Rassismus und Solidarität trug jedoch nicht nur zum Mythos der Bandung-Konferenz bei, sondern schürte auch Ängste bei westlichen Beobachtern und internationalen Intellektuellen, die nun über einen möglichen „Rassenkrieg“ spekulierten.27 Der renommierte Historiker Arnold J. Toynbee förderte diese Spekulationen mit einem Artikel im „New York Times Magazine“, in dem er einen potenziellen Konflikt zwischen Weißen und einer Koalition anderer Völker erörterte.28 Obwohl Toynbee zu dem Schluss kam, dass ein solcher Krieg unwahrscheinlich sei, kündet sein Essay von einem bestimmten Zeitgeist im Gefolge der Bandung-Konferenz, als sich die politischen Rivalitäten des Kalten Krieges mit der vermeintlichen Bedrohung durch andere Ethnien zu einem Schreckgespenst verbanden, das dann durch die westlichen Medien und Thinktanks geisterte. 
 
        In den Darstellungen, die die Bandung-Konferenz zum Mythos stilisierten, wird häufig übersehen, dass die Bande, die eine globale Solidarität schaffen sollten – als Grundlage für ein kollektives Wir-Gefühl in der „Dritten Welt“ – am Ende doch ziemlich lose und fragil waren. Die Konferenz stand zwar für den Aufbruch und eine neue Zeit der Dekolonisation, zeigte aber auch, dass man im Hinblick auf wirtschaftliche Entwicklung, technologisches Know-how und finanzielle Investitionen oft weiter auf die ehemaligen Kolonialmächte angewiesen war. Die revolutionäre Rhetorik, die jeder Art von Herrschaft die Legitimation absprach, die als Unterwerfung unter eine Machtelite empfunden wurde, trug dazu bei, die hässliche Realität zu verschleiern, in der die neuen Eliten, die in den unabhängig gewordenen Staaten durch den Aufbau eigener Kontrollstrukturen an die Macht kamen, ihren Herrschaftsanspruch durchsetzten, sich aber bei der Verteidigung, Ausbildung und wirtschaftlichen Unterstützung auf die Supermächte stützten. Mit der Suezkrise von 1956 wurde Israels Anbindung an den Westen offensichtlich: Bei diesem letztlich gescheiterten Versuch, Nassers Regime zu schwächen, tat sich Israel mit dem Vereinigten Königreich und Frankreich zusammen. Gleichzeitig offenbarte die Krise ein ungeschriebenes Gesetz und einen grundlegenden Widerspruch der Dekolonisation: die Abhängigkeit der neuen postkolonialen Staaten von ihren ehemaligen Kolonialherren.
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        NACH BANDUNG
 
        Jugoslawiens Rolle im Nord-Süd-Konflikt
 
        Paul Stubbs
 
        Als vermeintlich fest in Europa verorteter Staat erhielt das sozialistische Jugoslawien keine Einladung zur Bandung-Konferenz asiatischer und afrikanischer Staaten, die vom 18. bis 24. April 1955 in Indonesien stattfand. Es sollten jedoch kaum mehr als sechs Jahre vergehen, bis Jugoslawien vom 1. bis 5. September 1961 in seiner Hauptstadt Belgrad das erste Gipfeltreffen der späteren Bewegung der Block- oder Bündnisfreien Staaten (im Folgenden NAM genannt, Non-Aligned Movement) einberief. Damit wurde es zu einem zentralen Akteur in einem Bündnis aufstrebender und zum Teil erst kurz zuvor entkolonialisierter Länder des Globalen Südens, von dem man mit Fug und Recht sagen kann, dass es den „Geist von Bandung“ aufgriff. 
 
        In diesem Beitrag beschreibe ich, wie und warum es dazu kam und welche spezifischen Aspekte Jugoslawien in den 1960er und 1970er Jahren in die NAM einbrachte. Ich konzentriere mich dabei auf die Errungenschaften der Bewegung der Blockfreien, weise aber auch auf ihre Grenzen hin und stelle die Widersprüchlichkeiten der Rolle Jugoslawiens heraus. Dabei blicke ich auch auf die unterschiedlichen Einschätzungen zur Kontinuität zwischen der Konferenz von Bandung und der Bewegung der Blockfreien Staaten.
 
        UNERWARTETE VERBÜNDETE: JUGOSLAWIEN UND DER GLOBALE SÜDEN
 
        Die Beziehungen zwischen dem sozialistischen Jugoslawien und dem Globalen Süden müssen von zwei Seiten betrachtet werden. Es reicht nicht aus, zu fragen, warum, wie und unter welchen Bedingungen Jugoslawien versuchte, die Beziehungen zu den Ländern des Globalen Südens zu einem zentralen Bestandteil seiner außenpolitischen Identität zu machen, nachdem es im Juni 1948 mit der Sowjetunion gebrochen hatte und aus dem Kommunistischen Informationsbüro (Kominform) ausgeschlossen worden war. Wichtig ist zudem die Frage, warum diese Annäherungsversuche überhaupt auf offene Arme trafen und tatsächlich eine einheitliche und starke Bewegung hervorbrachten, die – obwohl sie heute nicht mehr so viel Gewicht hat wie früher – auch über sechzig Jahre nach ihren zaghaften Anfängen noch existiert.
 
        Nach dem in der jugoslawischen Geschichtsschreibung und Politik als „historisches Nein“ eingegangenen Bruch mit der Sowjetunion Stalins 1948 war Jugoslawien politisch isoliert und wirtschaftlich geschwächt.01 Das Land brauchte neue Verbündete und Zugang zu neuen Märkten, wollte sich aber nicht ausschließlich auf die USA und deren Verbündete innerhalb eines letztendlich antisozialistischen westlichen Blocks verlassen. Der Globale Süden, damals „Dritte Welt“ genannt, war für die Bildung strategischer Allianzen weder eine naheliegende Option noch die erste Wahl. Es gab Versuche, eine lose Balkanföderation mit benachbarten sozialistischen Ländern zu bilden, nachdem ein formalerer Zusammenschluss mit Bulgarien 1947 von Stalin untersagt worden war. Zudem wandte sich Belgrad an die kommunistischen Parteien in Westeuropa, insbesondere in Italien und Frankreich. Den Jugoslawen war daran gelegen, zu zeigen, dass sie zwar den Stalinismus ablehnten, aber den Sozialismus nicht aufgegeben hatten. 
 
        Bis mindestens 1953 hielt sich das Gefühl, dass sich Land und Regierung in einer Art „Belagerungszustand“ befanden. Es herrschte große Angst vor einer Invasion des Kominform und eine regelrechte Paranoia, die zur Beseitigung eines jeden führte, der verdächtigt wurde, mit Stalin zu sympathisieren. Jugoslawiens Präsident Josip Broz Tito reiste in diesem gesamten Zeitraum nicht ins Ausland. Zwischen Dezember 1954 und April 1961 unternahm Tito schließlich eine Reihe langer und wichtiger diplomatischer Reisen auf dem Schiff „Galeb“ (serbokroatisch für „Möwe“), die das jugoslawische Verständnis für die sich abzeichnende Dekolonisierung in Afrika und Asien vertieften und offenlegten, dass es ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten sowohl mit dem ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser als auch mit dem indischen Premierminister Jawaharlal Nehru gab. Diese beruhten weitgehend auf dem gemeinsamen Bekenntnis zu einer „aktiven Neutralität“ und zu einem Sozialismus, der vom stalinistischen Modell deutlich abwich.02 Die drei Staatsoberhäupter trafen sich am 18. und 19. Juli 1956 auf den Brionischen Inseln in Titos Sommerresidenz, wobei die Jugoslawen die Bedeutung dieser Zusammenkunft, die später als „ein Gründungsmythos des sozialistischen Jugoslawiens“03 bezeichnet wurde, in ähnlicher Weise übertrieben, wie Nehru sie herunterspielte.
 
        Der Beschluss, ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs jener Länder abzuhalten, die man damals im Serbokroatischen „nicht engagierte“ Länder nannte, wurde am 29. September 1960 während einer Zusammenkunft gefasst, die ähnliche Berühmtheit erlangen sollte. Sie fand in der Ständigen Vertretung Jugoslawiens bei den Vereinten Nationen am Rande der drei Wochen zuvor begonnenen XV. UN-Generalversammlung in New York statt. Nach einer Phase relativer Ruhe in den Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion, die auf den Tod Stalins 1953 gefolgt war, tagte die UN-Vollversammlung vor dem Hintergrund erneuter Spannungen zwischen den Supermächten, da kurz zuvor eine Abrüstungskonferenz in Paris gescheitert war, und trug weiter zu ihnen bei. Dem sozialistischen Jugoslawien gelang es, Unterstützung für eine Resolution zu bekommen, in der auf die „ernste Gefahr für den Weltfrieden“ hingewiesen wurde.04 Und viel wichtiger noch: Tito, Nasser und Nehru konnten sich mit Ghanas Präsident Kwame Nkrumah und Indonesiens Präsident Sukarno auf ein Gipfeltreffen einigen und gaben damit zumindest sinnbildhaft den Staffelstab der dekolonialen Solidarität des Globalen Südens von Bandung an Belgrad weiter. In historischen Darstellungen werden sie als „die fünf Gründerväter der Blockfreiheit“ bezeichnet. 
 
         
          [image: Das historische Foto zeigt die sogenannten fünf Gründerväter der Blockfreiheit bei ihrer Zusammenkunft am Rande der XV. UN-Generalversammlung in New York am 29. September 1960 nebeneinanderstehend und in dieselbe Richtung blickend: Indiens Premierminister Jawaharlal Nehru, Ghanas Präsident Kwame Nkrumah, Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser, Indonesiens Präsident Sukarno und Jugoslawiens Präsident Josip Broz Tito. Hinter ihnen sind weitere Männer mit zuversichtlichen Mienen zu erkennen.] 
          Die „fünf Gründerväter der Blockfreiheit“ von links nach rechts: Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Sukarno und Josip Broz Tito bei ihrer Zusammenkunft am Rande der XV. UN-Generalversammlung in New York am 29. September 1960.
 
          Quelle: The Museum of Yugoslavia
 
        
 
        Bei dem Versuch zu verstehen, warum Jugoslawien als führende Kraft einer Gruppe akzeptiert wurde, zu der es im geopolitischen wie räumlichen Sinne formell gar nicht gehörte, ist die symbolische Bedeutung des siegreichen Kampfes jugoslawischer Partisanen gegen den Faschismus während des Zweiten Weltkrieges nicht zu unterschätzen. Viele Menschen im Globalen Süden hatten auf derselben Seite gestanden. Vor allem aber war dieser Kampf auch als Inspiration für die gegenwärtige Auflehnung gegen die koloniale Unterdrückung anschlussfähig. Die jugoslawische Führung erkannte nicht nur die Bedeutung der dekolonialen Befreiungsbewegungen, sondern bot auch konkrete Unterstützung in Form von Ausbildung, medizinischer und humanitärer Hilfe und häufig auch Waffen an. Das früheste und bedeutendste Beispiel dafür war die jugoslawische Unterstützung der algerischen Unabhängigkeitsbewegung während ihres Höhepunkts zwischen 1956 und der Erlangung der algerischen Unabhängigkeit 1962 – eine ideologisch motivierte außenpolitische Position, die etwaige Auswirkungen auf die jugoslawisch-französischen Beziehungen hintanstellte.05
 
        In den Vereinten Nationen und anderen Kontexten erwarb sich Jugoslawien den Ruf, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen. Die jugoslawische Unterstützung wurde im Globalen Süden oft als authentischer wahrgenommen als die der Sowjets, da erstere an weniger Bedingungen geknüpft war. Darüber hinaus basierte sie auf einem Modell von Modernisierung durch Massenalphabetisierung, allgemeinen Zugang zu Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt, Agrarreformen und rasche Industrialisierung. Die Bedeutung der Kontrolle durch die Arbeiterschaft oder, wie es später hieß, der „Selbstverwaltung“ im jugoslawischen „Marktsozialismus“, gefiel vielen der dekolonialen Entscheidungsträger der ersten Generation – wenn nicht als zu kopierendes Modell, so doch als Inspiration. Jugoslawien hatte auch begonnen, Absolventen aus dem Globalen Süden die Möglichkeit eines Studiums in Jugoslawien zu eröffnen, insbesondere in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern.06 
 
        Trotz alledem lag der entscheidende Grund für die Übergabe des Staffelstabs von Bandung an Belgrad in der Schwierigkeit beziehungsweise, wie sich herausstellte, der schieren Unmöglichkeit für die afrikanischen und asiatischen Staaten, eine weitere Bandung-Konferenz einzuberufen. Die Gründe, warum es nie zu einer zweiten Konferenz kam, sind komplex, aber zu den wichtigsten Faktoren zählen die Spannungen zwischen den beiden größten asiatischen Staaten Indien und China. Das Scheitern des Bandung-Prozesses trug sicherlich zur Entstehung der Bewegung der Blockfreien Staaten bei.07 Insbesondere Nasser war von dem Wert einer breiteren Bewegung und der Rolle, die das sozialistische Jugoslawien darin spielen könnte, überzeugt. Nehru war weniger enthusiastisch und zeitweise sogar eher besorgt darüber, dass viele seiner Grundsatzpositionen zur „friedlichen Koexistenz“ und Ähnlichem von den Jugoslawen aufgegriffen und als ihre eigenen ausgegeben wurden. Er stimmte dem Belgrader Gipfel nur unter der Zusicherung zu, dass es sich um ein einmaliges Ereignis handeln und nicht zu einer dauerhaften Bewegung führen werde.
 
        BANDUNG UND BELGRAD: KONTINUITÄTEN UND UNTERSCHIEDE
 
        Es gab viele Gemeinsamkeiten zwischen den Gipfeltreffen von Bandung und Belgrad, nicht zuletzt im Hinblick darauf, dass die vor Kurzem entkolonialisierten Nationalstaaten als aktiv gestaltende Subjekte statt als passive Objekte der internationalen Beziehungen in Erscheinung traten und sie die Konturen einer neuen historischen Handlungsfähigkeit absteckten. Beide Veranstaltungen waren in der Tat sorgfältig choreografiert und inszeniert, um zu demonstrieren, „Herr im eigenen Hause“ zu sein, wie Sukarno in seiner Eröffnungsrede in Bandung erklärt hatte.08 Sie spiegelten das Bedürfnis der Staaten des Globalen Südens, die noch nicht über Botschaftsnetzwerke verfügten, zusammenzukommen. Es wurden weitgehend ähnliche Grundsätze und Forderungen geäußert, darunter die Unantastbarkeit nationaler Souveränität, die Bedeutung von Selbstbestimmung, die Nichteinmischung in auswärtige Angelegenheiten anderer Länder, die friedliche Beilegung von Konflikten, Abrüstung anstelle atomarer Aufrüstung und mehr Macht für eine repräsentativere UNO, die die in ihrer Charta festgelegten Aufgaben tatsächlich erfüllt und nicht von den Supermächten blockiert wird. Sowohl in Bandung als auch in Belgrad verband sich Idealismus mit Eigeninteresse und ergab sich eine breite Unterstützung seitens sehr unterschiedlicher Regime. Auch wenn das prosowjetische Kuba von Anfang an Mitglied der Bewegung Blockfreier Staaten war, zeigte sich das Belgrader Treffen, obwohl es weniger Länder anlockte als die Organisatoren erhofft hatten, noch einmal selbstbewusster mit Blick auf die Notwendigkeit, einen Weg ohne Einmischung der Supermächte zu beschreiten. Ob es „eine ideologische Divergenz zwischen Bandung und Belgrad gab, bei der Verfolgung des Antikolonialismus oder auch in Fragen des Kalten Krieges“, bleibt strittig.09 Natürlich gab es zumindest in der Theorie einen wichtigen Unterschied zwischen dem erklärten Bikontinentalismus von Bandung, der Asien und Afrika miteinander verband, und dem allgemeineren Streben nach bündnisfreier Solidarität, das auf dem Belgrader Gipfel zum Ausdruck kam. Doch angesichts der Tatsache, dass in Belgrad auf Druck der USA sehr wenige lateinamerikanische Staaten teilnahmen und aus Europa nur Jugoslawien und Zypern, wies die Teilnehmerschaft der beiden Gipfel eine sehr ähnliche geografische Bandbreite auf. 
 
        Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass Bandung eine einmalige Veranstaltung blieb und Belgrad trotz Nehrus ernsthafter Vorbehalte letztlich nicht. In der Tat gab es zwischen dem Belgrader Gipfel 1961 und dem Folgegipfel in Kairo vom 5. bis 10. Oktober 1964 beträchtliche Aktivitäten und einen regen Austausch, größtenteils auf Ministerebene, wobei sich die Zahl der teilnehmenden Staaten von 25 in Belgrad auf 47 in Kairo fast verdoppelte und wichtige lateinamerikanische Länder wie Argentinien, Brasilien, Chile und Mexiko sowie das neutrale Finnland als Beobachter hinzukamen. Bei diesen ersten Treffen standen Fragen der politischen Sicherheit und der Abrüstung im Vordergrund, es wurden aber auch soziale, kulturelle und wirtschaftliche Fragen behandelt, die sich aus der anhaltenden Bedrohung durch neokoloniale Unterdrückungsverhältnisse ergaben. Dennoch folgte auf das Kairoer Gipfeltreffen eine Phase der Untätigkeit, die etwa vier bis fünf Jahre dauerte und in der die Bewegung der Blockfreien wie erstarrt schien. 
 
        Zeitweise wirkte es so, als habe nur Jugoslawien Interesse an der Fortsetzung der Bewegung in der einen oder anderen Form. Vor dem Hintergrund des Sechstagekrieges im Nahen Osten 1967 hatte sich Nasser der Sowjetunion stark angenähert, und Nkrumah war im Februar 1966 durch einen Militärputsch abgesetzt worden. Sukarno hatte versucht, eine alternative Konferenz der neuen aufstrebenden Kräfte (Conference of New Emerging Forces, CONEFO) als radikalere Initiative ins Leben zu rufen, die Jugoslawien als Land ohne Kolonialgeschichte ausgeschlossen hätte. Die Symbolik, dass die Arbeiten an der CONEFO-Konferenzhalle am zehnten Jahrestag der Konferenz von Bandung begonnen wurden, war den Jugoslawen nicht entgangen, doch die Pläne für die CONEFO endeten, als Sukarno im September 1965 durch einen Putsch rechter Kräfte unter der Führung von Suharto gestürzt wurde. Die Trikontinentale Konferenz der Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, die vom 3. bis 15. Januar 1966 in der kubanischen Hauptstadt Havanna stattfand, war eine weitere Initiative, die – wenn auch nur implizit – eine Alternative zu dem eher sanften diplomatischen Ansatz der Bewegung der Blockfreien bieten sollte. Von einem Kommentator beschrieben als „dramatischer Schritt weg von der Blockfreiheit hin zu einem radikalen Antiimperialismus, der fest im sozialistischen Lager angesiedelt ist“,10 nahm sie viel von dem revolutionären Eifer auf, der 1968 seinen Höhepunkt erreichte, und ließ dabei ein Jugoslawien außen vor, von dem viele aus der globalen Linken meinten, dass es in eine Phase bürokratischer Stagnation eingetreten war und wenig zum globalen Sozialismus beizutragen hatte.
 
        GEGEN WIRTSCHAFTLICHEN NEOKOLONIALISMUS: DIE BLOCKFREIEN IN DEN 1970ER JAHREN
 
        Nach der Unterbrechung erlebte die Bewegung der Blockfreien Staaten in den 1970er Jahren einen erneuten Aufschwung, der rückblickend als eine Art „goldenes Zeitalter“ der Bewegung gelten kann. Doch auch in ihrer informelleren Gestalt hatte die NAM zu Beginn der 1960er Jahre durch ihren Einsatz für die Gründung der Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) eine äußerst wichtige Rolle gespielt. Am Ende der ersten UNCTAD-Tagung am 15. Juni 1964 war die Gruppe der 77 (G77) als offizielle Stimme des Globalen Südens bei den Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden. Auch Jugoslawien war Gründungsmitglied. 
 
        Für die Wiederbelebung der NAM, die mit dem Gipfeltreffen in Lusaka, Sambia, vom 8. bis 10. September 1970 ihren Anfang nahm, gibt es verschiedene Gründe. Entscheidend war, dass die Jugoslawen eine neue Generation von Gesprächspartnern fanden, insbesondere die Präsidenten von Sambia und Tansania, Kenneth Kaunda und Julius Nyerere, sowie Indiens Premierministerin Indira Gandhi, die ihren Vater Nehru schon 1956 bei dem Treffen auf den Brionischen Inseln begleitet hatte. Hier fanden sich Verbündete mit einer ähnlichen Vision von „Entwicklung“, die einen an den afrikanischen und asiatischen Kontext angepassten Sozialismus aufbauen wollten und – noch viel wichtiger – ihre Unterstützung für die Bewegung der Blockfreien davon abhängig machten, dass sie als Vehikel für konkrete Aktionen und nicht als reines Gesprächsforum fungierte. 
 
        Die NAM 2.0, wie man sie nennen könnte, war etwas formeller, ohne jedoch übermäßig bürokratisch zu werden. Es wurde ein rotierender Vorsitz eingeführt, den das jeweilige Gastgeberland für drei Jahre bis zum nächsten Gipfel innehatte. Ihre relative Informalität ermöglichte es der Bewegung, trotz ihrer wachsenden Größe als Inkubator für neue Ideen und Initiativen zu fungieren, die dann an die G77 und die Vereinten Nationen herangetragen werden konnten. Eine Reihe von Vorschlägen, die später den Kern der am 1. Mai 1974 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Neuen Weltwirtschaftsordnung und der am 12. Dezember 1974 beschlossenen Charta über die wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten bildeten, wurden auf den NAM-Gipfeltreffen 1970 in Lusaka und 1973 in Algier, Algerien, entwickelt. Mit dem Ziel, die politische Selbstbestimmung mit „kollektiver Selbstständigkeit“ und einem grundlegenden Kurswechsel bei Welthandel und Wirtschaftsführung zu verbinden, verkörperten sie eine radikale Herausforderung der fortbestehenden „strukturellen Ungleichheiten der Weltwirtschaft“.11 
 
        Die Jugoslawen unterstützten die Initiative weitgehend, waren aber nicht mehr federführend wie noch in den 1960er Jahren. Hinter den Kulissen befürchteten sie, dass die Algerier, gestärkt durch die Einnahmen aus den verstaatlichten Ölfeldern, die NAM in ihrem eigenen Interesse „privatisieren“ würden. Das war nicht ohne Ironie, da Jugoslawien, das die Gipfeltreffen sorgfältig choreografiert und im Vorfeld Entwürfe für Kommuniqués verfasst hatte, beschuldigt werden könnte, in den 1960er Jahren dasselbe getan zu haben. Vor dem Hintergrund der Entscheidung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), die Ölpreise infolge des im Oktober 1973 begonnenen Jom-Kippur-Krieges im Nahen Osten zu erhöhen, und einem anhaltenden Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den erdölproduzierenden und den erdölimportierenden Staaten des Globalen Südens, fanden die Forderungen nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung eine gewisse Unterstützung bei neutralen oder „gleichgesinnten“ Staaten in Europa. Als die USA die Forderungen zurückwiesen, trat Jugoslawien erneut als wichtiger Akteur in Erscheinung, indem es die Gründung einer Bank des Südens zur Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder vorschlug. Diese Idee wurde allerdings nie umgesetzt, nicht zuletzt, weil eine neue neoliberale Orthodoxie die Weltwirtschaft zunehmend dominierte, die Macht sich von den Vereinten Nationen auf den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank verlagerte und sich die Schuldenkrise verschärfte, die sogenannte Strukturanpassungen und Sparmaßnahmen nach sich zog. Dennoch schaffte es die Bewegung der Blockfreien im Verbund mit der UNESCO weiterhin, die Aufmerksamkeit auf die Ungleichgewichte in der globalen Kommunikation und den Bedarf nach einer Neuen Weltinformations- und -kommunikationsordnung zu lenken und, noch konkreter, nach einem Nachrichtenpool der Blockfreien – einer Partnerschaft zwischen einer Reihe von Nachrichten- und Informationsagenturen mit dem Ziel, relevantere Neuigkeiten über den Globalen Süden zu verbreiten als die Nachrichtensender des Nordens.12
 
        Ohne die führende Rolle des sozialistischen Jugoslawiens hätte die NAM vielleicht nie existiert oder Bestand gehabt. Obwohl sie immer nur eine von vielen Arenen war, in denen sich der Globale Süden austauschen und Aktionen koordinieren konnte, war sie stets ein wichtiger Katalysator und Inkubator für den Einsatz für eine gerechtere und ausgewogenere Weltordnung. Zwar stellte sie Vereinbarungen zwischen Nationalstaaten beziehungsweise zukünftigen Nationalstaaten in Form von Befreiungsbewegungen in den Vordergrund, doch gab es durch den verbindenden dekolonialen Standpunkt und durch relativ autonome Räume für bedeutenden transnationalen Austausch in den Bereichen Kunst und Kultur,13 Frauenaktivismus,14 Architektur, Wissenschaft, Bildung und Industrie trotzdem auch eine „Blockfreiheit von unten“. Jugoslawische Unternehmen richteten Arbeitsstätten im Globalen Süden ein,15 wobei dies angesichts der einsetzenden Schuldenkrise Jugoslawiens oft eher als neue Einnahmequelle denn als Akt der Solidarität gesehen wurde.16 Jugoslawien profitierte durch die Erschließung neuer Märkte sowohl auf mikro- als auch auf makroökonomischer Ebene von seiner Rolle in der Bewegung der Blockfreien Staaten. 
 
        DIE NAM UND DAS ENDE JUGOSLAWIENS
 
        Der jugoslawische Einfluss nahm in der Zeit und im Gefolge des sechsten NAM-Gipfels ab, der vom 3. bis 9. September 1979 in Havanna stattfand. Dies war das letzte Treffen, an dem der jugoslawische Präsident Tito vor seinem Tod am 4. Mai 1980 teilnahm. Obwohl der Gipfel als Kampf „um die Seele der NAM“ beschrieben wurde,17 gelang es den Jugoslawen ein Stück weit, den Kubanern die Bedeutung von Konsensfindung, die Notwendigkeit einer gleichermaßen kritischen Haltung gegenüber beiden Machtblöcken im Kalten Krieg sowie das Erfordernis, Streitigkeiten zwischen den Mitgliedsstaaten von der offiziellen Tagesordnung fernzuhalten, zu vermitteln. 
 
        Die 1980er Jahre wurden für Jugoslawien zu einer Phase der wirtschaftlichen und politischen Krise. Die mächtigen nördlichen Teilrepubliken Kroatien und Slowenien begannen, die Verpflichtungen gegenüber dem Globalen Süden kritisch zu sehen und sich stärker an Europa zu orientieren. Ab 1991 fiel Jugoslawien im Zuge brutaler Kriege auseinander, und die Nachfolgestaaten vergaßen die Bewegung der Blockfreien entweder völlig oder, wie im Falle Serbiens, verzerrten die Erinnerung an sie zugunsten ihrer eigenen strategischen Interessen. Mehr als dreißig Jahre später lässt sich jedoch ein erneutes akademisches, aktivistisches und künstlerisches Interesse an der Rolle des sozialistischen Jugoslawiens in der NAM erkennen, sowie an den Lehren, die daraus für die krisengeschüttelte Welt von heute gezogen werden könnten.18 
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        GEMEINSAME VERGANGENHEIT – GEMEINSAME ZUKUNFT?
 
        Chinas Engagement in Afrika 70 Jahre nach der Bandung-Konferenz
 
        Christine Hackenesch
 
        Anfang September 2024 versammelten sich Dutzende afrikanische Staats- und Regierungschefs zum alle drei Jahre stattfindenden Forum of China Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing. In seiner Eingangsrede stellte Chinas Präsident Xi Jinping fest, dass die chinesisch-afrikanischen Beziehungen dank intensiver Bemühungen beider Seiten in den vergangenen 70 Jahren heute besser seien als je zuvor.01 In seiner Rede wurde deutlich, dass „Süd-Süd-Solidarität“ und andere Kernbegriffe, die 1955 die erste Asiatisch-Afrikanische Konferenz in Bandung prägten, heute rhetorisch eine untergeordnete Rolle in den chinesisch-afrikanischen Beziehungen spielen. Stattdessen stehen für China wirtschaftliche und politische Interessen im Vordergrund, und Xi wirbt dafür, sein Konzept einer „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit“ als handlungsleitend zu etablieren. 
 
        DER LANGE SCHATTEN VON BANDUNG
 
        Die Bandung-Konferenz 1955 in Indonesien war für China eine große außenpolitische Chance. Nach der Machtübernahme der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und der Ausrufung der Volksrepublik China durch Mao Zedong 1949 war China außenpolitisch isoliert. In den Vereinten Nationen beispielsweise erhielt die Republik China (Taiwan) den ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Die Bandung-Konferenz bot dementsprechend die Gelegenheit, Beziehungen zu Ländern des Globalen Südens aufzunehmen und die internationale Isolation zu brechen. 
 
        In Bandung trafen sich 29 afrikanische und asiatische Länder mit dem Ziel, ihre wirtschaftliche und kulturelle Kooperation zu intensivieren und sich gemeinsam gegen Kolonialismus und Unterdrückung einzusetzen. Viele der teilnehmenden Staaten hatten erst kürzlich ihre Unabhängigkeit erlangt. Während der Konferenz wurden die „Zehn Prinzipien der friedlichen Koexistenz“ verabschiedet. Der chinesische Premier- und Außenminister Zhou Enlai brachte sich maßgeblich in die Verhandlungen ein, und die chinesische Regierung betonte anschließend, dass die „Zehn Prinzipien der friedlichen Koexistenz“ entscheidend von Chinas außenpolitischen „Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz“ beeinflusst waren. 
 
        Die Bandung-Prinzipien betonten den gegenseitigen Respekt für territoriale Integrität, Souveränität und die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, den Verzicht auf gegenseitige Aggression, den Grundsatz der friedlichen Koexistenz sowie die Gleichheit und den wechselseitigen Nutzen der bilateralen Beziehungen. Inmitten des Kampfes gegen den Kolonialismus und des Beginns der Blockkonfrontation während des Kalten Krieges spiegelten sie ein klassisches Verständnis staatlicher Souveränität, das die Gleichheit von Staaten unterstreicht. Die Prinzipien sollten außerdem möglichen Sorgen und Ängsten im Hinblick auf Chinas außenpolitische Ziele begegnen. 
 
        Chinas „Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz“ spielten bis vor einigen Jahren eine prominente Rolle im chinesischen außenpolitischen Diskurs, besonders in den Beziehungen zu afrikanischen Ländern. Die Kernideen und insbesondere das Primat der staatlichen Souveränität sind weiterhin zentral für Chinas Außenpolitik und Chinas Engagement in Afrika. Außerdem betont China weiterhin, dass die Beziehungen von gegenseitigem Nutzen sein sollen. Darüber hinaus ist in der außenpolitischen Rhetorik Chinas wenig von den Prinzipien übriggeblieben. Stattdessen bemüht sich Xi, sein Konzept einer „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit“ in den Beziehungen zu Afrika zu verankern und damit ein eigenes Narrativ in den internationalen Beziehungen zu etablieren. Inhaltlich bleibt das Konzept sehr vage, zum Teil widersprüchlich, und wird für unterschiedliche Adressaten adaptiert. Einerseits suggeriert es, dass China eine regelbasierte internationale Ordnung unterstützt. Andererseits betont es das traditionelle chinesische Konzept tianxia (alle unter einem Himmel), das China im Zentrum der Zivilisation sieht.02 Der Wandel in der Rhetorik spiegelt den fundamentalen Wandel, den die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen China und afrikanischen Ländern in den vergangenen 70 Jahren und insbesondere seit Anfang der 2000er Jahre durchlaufen haben. 
 
        In den 1960er und 1970er Jahren waren Chinas Beziehungen zu afrikanischen Ländern zunächst maßgeblich von der Blockkonfrontation und Chinas Rivalität mit der Sowjetunion geprägt.03 China unterstützte revolutionäre Bewegungen in Afrika, die sich weder mit dem Westen noch mit der Sowjetunion solidarisierten. Entwicklungshilfeprojekte wie die Tazara-Eisenbahn von Tansania nach Sambia sollten Chinas Solidarität und wirtschaftliche Unterstützung für die Unabhängigkeitsbewegungen in afrikanischen Ländern symbolisieren.
 
        Nach dem Ende der chinesischen Kulturrevolution 1976 und zu Beginn der wirtschaftspolitischen Öffnung Chinas 1978 verloren die Beziehungen zu afrikanischen Staaten für Beijing zunächst an Bedeutung. Unter Führung von Deng Xiaoping konzentrierte China sich auf nationale wirtschaftliche Reformen und eine Annäherung an westliche Länder. China unterstützte afrikanische Staaten zwar weiterhin durch Entwicklungshilfe, jedoch in deutlich geringerem (finanziellen) Umfang. China beließ es im Wesentlichen dabei, Ärzteteams zu entsenden, und pflegte die diplomatischen Beziehungen. Große Infrastrukturprojekte wurden nicht mehr initiiert.
 
        Nach der Niederschlagung der Protestbewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni 1989 war China international erneut isoliert und wurde durch westliche Staaten mit Sanktionen belegt. Beziehungen zu afrikanischen Ländern boten wieder die Möglichkeit, die internationale Isolation zu durchbrechen. Nachdem Deng Xiaoping den wirtschaftlichen Öffnungsprozess und Chinas Integration in die Weltwirtschaft unumkehrbar angestoßen hatte, gewannen wirtschaftliche Interessen langsam an Bedeutung.
 
        SEIT 2000: PRIMAT DER WIRTSCHAFT
 
        Seit der Jahrtausendwende haben sich insbesondere die Wirtschaftsbeziehungen stark entwickelt. Zentrale Treiber hierfür waren ökonomische Veränderungen in China. Das enorme Wirtschaftswachstum in China ab den 1990er Jahren führte zu einem hohen Bedarf an Rohstoffimporten, insbesondere Öl, der nicht mehr durch Nachbarländer gedeckt werden konnte. Die 1999 initiierte Going-out-Strategie sollte den Zugang zu Rohstoffen sichern und gleichzeitig chinesische Staatsunternehmen international wettbewerbsfähig machen. Afrikanische Staaten, insbesondere Angola und Sudan, wurden dadurch zu zentralen Öllieferanten für China. Im Bereich Telekommunikation entwickelten sich afrikanische Länder zu einem wichtigen Sprungbrett für chinesische Unternehmen für den späteren Zugang zu Märkten in Europa oder Nordamerika. Einige chinesische Bauunternehmen konnten durch Projekte in Afrika – finanziert von westlichen Gebern oder chinesischen Banken – dem massiven Konkurrenzdruck in China entgehen.
 
        Innerhalb weniger Jahre wurde China so zu einem der wichtigsten Wirtschaftspartner afrikanischer Staaten. Bereits 2009 überholte China die USA als größten bilateralen Handelspartner. China exportiert insbesondere verarbeitete Waren und Güter nach Afrika und importiert vor allem Rohstoffe. Bislang liegt die EU als Wirtschaftsblock insgesamt noch vor China, aber Beijing plant, die EU als wichtigsten Handelspartner abzulösen.04 Auch Chinas Direktinvestitionen in Afrika sind seit Anfang der 2000er Jahre deutlich gestiegen. 2022 gehörten Südafrika, Ägypten und die Demokratische Republik Kongo zu den wichtigsten Empfängerländern. Die chinesischen Direktinvestitionen in afrikanischen Ländern sind jedoch im Vergleich zu Direktinvestitionen europäischer Länder nach wie vor niedrig.05
 
        Seit 2013 und parallel zur Einführung der neuen Seidenstraßeninitiative (Belt and Road Initiative) hat China maßgeblich in Infrastrukturprojekte in Afrika investiert, diese finanziert und auch baulich umgesetzt. China fördert eine Vielzahl großer Infrastrukturprojekte wie beispielsweise Eisenbahnlinien in Kenia, Äthiopien oder im Sudan, Häfen in Tansania, Djibouti oder Kenia und Projekte zur Energiegewinnung und -verbreitung wie beispielsweise Staudämme, Kohlekraftwerke oder Windparks. Unter Präsident Xi wurde die Belt and Road Initiative somit Chinas internationales Aushängeschild. Über die Jahre hat China die neue Seidenstraßeninitiative zu einer Marke entwickelt und so seinen verschiedensten Infrastrukturprojekten ein gemeinsames Narrativ und eine übergeordnete Strategie gegeben.
 
        Zwischen den Jahren 2000 und 2022 haben chinesische Banken afrikanischen Ländern und Regionalorganisationen Kredite für Infrastrukturprojekte in Höhe von 170 Milliarden US-Dollar vergeben.06 Bis 2017 hatte China die Weltbank als größten Kreditgeber zeitweise überholt. Zum Teil bedingt durch das geringere Wirtschaftswachstum in China selbst, hat die chinesische Regierung seit 2018 jedoch weniger neue Kredite vergeben, und die Weltbank bleibt so insgesamt der größte Kreditgeber in Afrika. Der bei Weitem größte Kreditnehmer ist Angola, gefolgt von Äthiopien, Kenia, Sambia und Ägypten. Energie und Transport, gefolgt von Telekommunikation, sind die Wirtschaftssektoren, die mit Abstand am stärksten gefördert werden.
 
        Neben wirtschaftlichen Motiven spielen auch politische Interessen weiterhin eine wichtige Rolle, insbesondere die Unterstützung chinesischer Positionen in den Vereinten Nationen und die Ein-China-Politik, also die Nichtanerkennung Taiwans als souveräner Staat. In den Vereinten Nationen bemüht sich China um die Unterstützung afrikanischer Länder, beispielsweise um Kritik an der Menschenrechtslage in der autonomen Provinz Xinjiang abzuwehren oder um Xis Konzept einer „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit“ im Diskurs der Vereinten Nationen zu etablieren.07 Chinas Bemühungen in der Ein-China-Politik waren insofern erfolgreich, als in Afrika inzwischen nur noch Eswatini, ehemals Swasiland, Beziehungen zu Taiwan unterhält. Während die formale Frage der Anerkennung somit keine große Rolle mehr spielt, wirbt China bei afrikanischen Ländern um Unterstützung für seinen Kurs gegenüber Taiwan. 
 
        Für die chinesische Regierung ist außerdem die strategische Kommunikation über ihr Engagement seit Anfang der 2000er Jahre ein Hauptanliegen. Dementsprechend führte China bereits unter Präsident Hu Jintao von 2003 bis 2013 ein umfassendes Public-Diplomacy-Programm ein. Dadurch will die chinesische Regierung ein positives Narrativ über die chinesisch-afrikanischen Beziehungen konstruieren und auf Kritik aus afrikanischen Ländern reagieren, beispielsweise bezüglich der Arbeitsbedingungen in chinesischen Projekten.08 Die Etablierung von Konfuzius-Instituten, Medienkooperationen und diverse Elitennetzwerke sollen dazu beitragen, das Bild von China und den chinesisch-afrikanischen Beziehungen in Afrika positiv zu beeinflussen. 
 
        Im Medienbereich beispielsweise hat sich China seit dem FOCAC-Gipfel 2006 in Beijing besonders stark engagiert.09 China Radio International hat einen Sender in Kenias Hauptstadt Nairobi aufgebaut. Seit 2012 sendet das chinesische Staatsfernsehen China Central Television (CCTV) ein spezielles Afrikaprogramm, und die staatliche Tageszeitung „China Daily“ hat eine Afrika-Ausgabe eingeführt. Darüber hinaus haben chinesische Medienunternehmen Joint Ventures mit afrikanischen Partnern gegründet, teilen ihre Inhalte in afrikanischen Medien oder engagieren sich im Rahmen von Entwicklungsprojekten für den Aufbau von Medieninfrastruktur. Ein breit angelegtes Ausbildungsprogramm fördert den Austausch zwischen chinesischen und afrikanischen Journalistinnen und Journalisten. Auf diese Weise wurden bis 2022 mehr als 3000 im Mediensektor arbeitende Personen geschult. 
 
        Durch diese Maßnahmen sind chinesische Medieninhalte zu einer Alternative zu westlichen und lokalen Medienangeboten geworden. Die Wirkungen von Chinas Medienpräsenz sind jedoch umstritten. Studien aus den 2010er Jahren ergaben, dass es einen kleinen, aber positiven Zusammenhang gibt zwischen Chinas Medienpräsenz und seiner positiven öffentlichen Wahrnehmung.10 Neuere, vergleichende Studien zeigen, dass chinesisches Fernsehen in afrikanischen Staaten weniger populär ist als CNN, BBC oder Al-Jazeera.11
 
        Für die politischen Beziehungen spielt Chinas internationale Parteienkooperation eine maßgebliche Rolle.12 Die KPCh unterhält seit vielen Jahren enge Beziehungen zu den wichtigsten Regierungsparteien im südlichen Afrika und in einigen Ländern Ostafrikas. In den Ländern Nordafrikas arbeitet sie mit einem breiteren Parteienspektrum zusammen. Seit Xis Amtsantritt 2013 hat China seine Parteibeziehungen zu afrikanischen Partnern intensiviert. Ein wesentliches Merkmal von Chinas Diplomatie sind hochrangige bilaterale Begegnungen zwischen Vertreterinnen und Vertretern der KPCh und afrikanischen Parteifunktionären. Darüber hinaus unterstützt die KPCh afrikanische Parteischulen und organisiert diverse Konferenzen, Trainings und Schulungen für afrikanische Funktionäre. Beijings Parteidiplomatie in Afrika soll Chinas außenpolitische Interessen fördern, eine alternative Darstellung von Chinas weltweitem Aufstieg verbreiten und das chinesische autoritäre politische System normalisieren.13 Der Erfolg und die Wirkungen der Parteienkooperation sind schwierig zu messen. Klar ist jedoch, dass afrikanische Parteifunktionäre das hochrangige Engagement begrüßen.14 
 
        Seit 2019 zeichnen sich neben diesen Entwicklungen vier zentrale Trends ab: Erstens wurde die Belt and Road Initiative als Reaktion auf Kritik und Herausforderungen sowie angesichts des schwächelnden Wirtschaftswachstums in China reformiert. Zweitens haben parallel dazu „kleine, aber feine“ (small yet beautiful) Projekte an Bedeutung gewonnen. Drittens bemüht sich China nun darum, sein Entwicklungsmodell als Alternative zum Westen zu positionieren. Viertens steht Chinas Engagement in Afrika zunehmend im Zeichen des geopolitischen Wettbewerbs mit Europa und den USA. 
 
        BELT AND ROAD INITIATIVE IN NEUEN KLEIDERN
 
        Ein Hauptkritikpunkt an der Belt and Road Initiative bezieht sich auf die Schuldentragfähigkeit. Bis 2017 hatten Chinas Export-Import-Bank und die China Development Bank afrikanischen Ländern rund 90 Milliarden US-Dollar geliehen. Dies entsprach einem Anteil von knapp 21 Prozent aller afrikanischen Schulden sowie knapp 23 Prozent der internationalen Kredite Chinas.15 Neben einem Anstieg der Staatsanleihen haben chinesische Kredite damit entscheidend zum Anstieg des Schuldenniveaus in afrikanischen Ländern in den 2010er Jahren beigetragen.16 Bei westlichen Partnern besteht die Sorge, China könnte die Schulden nutzen, um sein geopolitisches Gewicht zu stärken und die wirtschaftliche Abhängigkeit afrikanischer Länder von China zu vergrößern.17 
 
        Auf Nachfrage und Drängen afrikanischer Länder hat China zwischen 2000 und 2019 Schulden in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar erlassen. In der Regel stundet China allerdings vor allem zinsfreie Kredite.18 Bei Krediten mit günstigen oder kommerziellen Zinsraten hat China in einigen Fällen die Rückzahlungszeiträume verlängert, um Staaten zu helfen, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Zwischen 2000 und 2019 hat China so Kredite in Höhe von etwa 19 Milliarden US-Dollar umstrukturiert.19 Uneinigkeit besteht bei Analysten darüber, inwiefern China im Falle von Zahlungsschwierigkeiten seiner Schuldner direkt auf Vermögenswerte der Partner zurückgreift oder nicht.20 
 
        Jenseits der Schuldentragfähigkeit bemängeln Kritiker, dass die Geschwindigkeit, mit der die Projekte umgesetzt werden, zulasten von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards geht. China hat darauf reagiert und seit 2018 bei fast zwei Dritteln der Projekte zumindest auf dem Papier entsprechende Standards und Klauseln eingefügt.21
 
        In den afrikanischen Staaten wird Chinas Infrastrukturfinanzierung grundsätzlich positiv gesehen. Erste Studien zeigen, dass die chinesischen Projekte zu Wirtschaftswachstum in den Zielländern beitragen.22 Trotz kritischer Debatten über die Schuldentragfähigkeit und geringe Umwelt- und Sozialstandards in den Bauprojekten begrüßt die überwiegende Mehrheit der afrikanischen Eliten Chinas Infrastrukturfinanzierung sehr.23 Auch repräsentative Umfragen des panafrikanischen Forschungsinstituts Afrobarometer zeigen, dass 2018/19 rund 62 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger Chinas Einfluss positiv oder sehr positiv werteten.24 Afrikanische politische und wirtschaftliche Eliten betonen die wirtschaftlichen Chancen, die sich durch günstige finanzielle Konditionen und die zügige Projektumsetzung ergeben. Gleichzeitig werden aber auch die Herausforderungen gesehen, die mit den Projekten einhergehen, wie beispielsweise Intransparenz, Korruption und Umweltverschmutzung.25
 
        NEUER FOKUS AUF „KLEINE, ABER FEINE“ PROJEKTE
 
        Parallel zur Reform der Belt and Road Initiative setzt China zunehmend auf „kleine, aber feine“ Entwicklungsprojekte, die wirtschaftlich tragfähig sind und einen positiven Beitrag zu sozialer Entwicklung und Umweltschutz leisten.26 Im FOCAC-Aktionsplan 2024 findet sich die Ankündigung, dass China zwischen 2025 und 2027 mindestens 1000 solcher kleineren Projekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen umsetzen will.27 Sie sollen Innovationen in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelproduktion oder in der Medizin fördern, beim Ausbau der Digitalisierung helfen oder berufliche Bildung und Fachkräfteausbildung unterstützen.
 
        Kleinere Entwicklungsprojekte sollen damit die Belt and Road Initiative ergänzen. Ihre Entwicklungswirkung und mögliche Herausforderungen in der Umsetzung sind bislang unklar.28 Beispielsweise erfordern kleinere Projekte verhältnismäßig mehr bürokratischen Aufwand als größere Projekte. Afrikanische Länder, die sich auf den Schuldenabbau konzentrieren und eine Abkehr von großen Infrastrukturprojekten vollzogen haben, könnten diesen neuen Ansatz begrüßen. Staaten, die noch immer auf umfangreiche Kredite angewiesen sind, um die Infrastrukturlücke zu schließen, könnten die Veränderung möglicherweise kritischer sehen, da kleinere Projekte den Zugang zu groß angelegten Infrastrukturen einschränken könnten.
 
        POLITISCHES MODELL
 
        China versucht verstärkt, internationale Entwicklungsnormen zu prägen, die Erfahrungen seines eigenen Modernisierungsprozesses zu teilen und sein politisches Modell als Alternative zur westlichen Demokratie zu etablieren. Bereits auf dem 19. Parteitag im Oktober 2017 kündigte Xi an, dass China nun bereit sei, seine Erfahrungen mit dem Einparteien-Regime mit anderen Ländern zu teilen. 
 
        Dies zeigt sich beispielsweise in den Parteibeziehungen.29 Die KPCh lädt regelmäßig afrikanische Parteidelegationen zu Studienreisen nach China ein, um die Funktionsweise der KPCh sowie des chinesischen politischen Systems vorzustellen und die wirtschaftliche Entwicklung Chinas zu präsentieren. Während die KPCh im Diskurs mit afrikanischen Parteifunktionären in den frühen 2000er Jahren von gegenseitigem Lernen sprach oder manchmal auch Interesse daran bekundete, von ihren afrikanischen Partnerparteien zu lernen, heißt es seit 2014 meist, dass die Partner von der KPCh lernen wollen. Dieser veränderte Diskurs geht einher mit neuen Kooperationsformaten wie Fortbildungen für afrikanische Parteikader oder der Unterstützung afrikanischer Parteischulen, die darauf zielen, afrikanische Partner mit den Erfahrungen der KPCh vertraut zu machen.
 
        Der Wunsch, China als Modell zu etablieren, wurde auch beim FOCAC-Gipfel im September 2024 deutlich. Ein Hauptaugenmerk lag darauf, Chinas eigene Modernisierungserfahrungen als potenzielles Vorbild für afrikanische Länder zu präsentieren.30 In Xis Rede sowie dem Diskurs rund um den FOCAC-Gipfel wurde Chinas einzigartiger Modernisierungsansatz betont und sein Potenzial als Vorbild für afrikanische Länder unterstrichen. Zudem sind im FOCAC-Aktionsplan verschiedene Bereiche skizziert, in denen China seine Modernisierungserfahrungen mit Afrika teilen will. Dazu gehören Korruptionsbekämpfung, Landwirtschaft, Technologietransfer oder ländliche Entwicklung.
 
        GEOPOLITISCHER WETTBEWERB
 
        Spätestens mit der Covid-19-Pandemie und Russlands Angriff auf die gesamte Ukraine hat der geopolitische Wettbewerb Chinas mit der EU und den USA in Afrika zugenommen. Während der Pandemie hat die chinesische Regierung sich sehr darum bemüht, ein alternatives Narrativ über die Ursprünge des Corona-Virus zu verbreiten. Sie hat außerdem versucht, Chinas autoritäres System als besonders erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie darzustellen und seine Unterstützung für afrikanische Länder als hilfreicher als die Aktivitäten der EU oder USA. 
 
        Bereits während der 2000er Jahre wurde China von westlichen Akteuren als entwicklungspolitischer Wettbewerber gesehen. In den 2010er Jahren und mit dem Ausbau der Entwicklungsfinanzierung und der Handelsbeziehungen entwickelte sich China zunehmend auch zu einem wirtschaftspolitischen Konkurrenten. Neu ist seit etwa 2019, dass China sich proaktiv als alternativer politischer Akteur in Afrika positioniert und seitens der EU entsprechend als systemischer Rivale wahrgenommen wird.31
 
        Der geopolitische Wettbewerb findet auch Einzug in den FOCAC-Diskurs. Xi unterstrich dort nicht nur die „gemeinsame Zukunft“ Chinas und Afrikas. Er betonte auch die Bedeutung der „gemeinsamen Vergangenheit“ und kritisierte explizit, dass die westliche Herangehensweise an Afrika den Entwicklungsländern immenses Leid zugefügt habe.32 Im Vergleich zu früheren Reden positionierte Xi Chinas Kooperation mit Afrika explizit als Alternative.
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        EINE ANDERE WELT?
 
        Der Globale Süden in der neuen Historiografie des Kalten Krieges
 
        Eric Burton · Katharina Föger
 
        Am 31. Juli 1968 demonstrierten etwa 150 Student:innen und Jugendliche vor der US-Botschaft in Dar es Salaam, der Hauptstadt Tansanias. Mit Slogans wie „Progressive African youths support the Vietnamese struggle for independence“ protestierten sie gegen die US-Intervention in Vietnam, auch „Unyonaji na ubepari ni mavi“ („Ausbeutung und Kapitalismus sind scheiße“) war auf einem Plakat zu lesen. Manchen Beobachter:innen im Westen passte das ins Bild: Das ostafrikanische Tansania, dessen Regierungspartei sich erst ein Jahr zuvor klar zu einem sozialistischen Entwicklungsweg bekannt hatte, schien immer deutlicher Teil der kommunistischen Welt zu werden. Kaum einen Monat später, am 24. August 1968, versammelten sich wieder 2000 überwiegend junge Menschen für eine Demonstration, dieses Mal vor der sowjetischen Botschaft, die dabei gestürmt und verwüstet wurde. Selbst wenn der tansanischen Regierungsspitze diese Entgleisung peinlich war – zumal auch einige Minister und die Jugendorganisation der Regierungspartei involviert waren –, stand sie inhaltlich hinter beiden Protesten. Als erste Regierung in Afrika hatte sie den Einmarsch der Staaten des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei öffentlich kritisiert und dabei auch die Figur des Kolonialismus ins Spiel gebracht: „Tanzania opposes colonialism of all kinds, whether old or new, in Africa, in Europe, or elsewhere.“01
 
        Mit einer bipolaren Sicht vom Kalten Krieg als Systemkonflikt zwischen Kapitalismus und Sozialismus, in den die ganze Welt zwischen 1947 und 1991 hineingezogen wurde, lassen sich diese Proteste gegen die USA und die UdSSR schwer erklären. Der Historiker Matthew Connelly hat empfohlen, die „Brille des Kalten Krieges abzusetzen“, um der Komplexität von Dynamiken, Interessenskonflikten, Strategien und gegenseitigen Wahrnehmungen im Globalen Süden gerecht zu werden.02 Die Demonstrationen in Dar es Salaam lassen sich nicht in einem einfachen Ost-West-Schema deuten. 
 
        Im Folgenden skizzieren wir anhand ausgewählter Schwerpunkte – antikoloniales worldmaking, Entwicklung und Sozialismen –, wie aktuelle Forschungen die Rolle des Globalen Südens im Gefüge der internationalen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg neu einordnen. Abschließend diskutieren wir, inwiefern das wirkmächtige historiografische Deutungsmuster des Kalten Krieges aufgebrochen und mit anderen Faktoren zusammengedacht werden muss.
 
        DER GLOBALE KALTE KRIEG
 
        Seit den 1990er Jahren ist es eine bedeutende historiografische Strömung, den Blick stärker auf die etwa 150 „heißen Kriege im Kalten Krieg“ zwischen 1947 und 1991 zu richten, darunter neben den Auseinandersetzungen in Korea, Vietnam und Afghanistan etwa auch Konflikte im Nahen Osten oder am Horn von Afrika.03 Im Gegensatz zu früher dominanten Deutungsmustern wie dem „Stellvertreterkrieg“, mit denen in erster Linie den Supermächten Handlungsmacht zugeschrieben wurde, finden nun auch Akteur:innen aus dem Globalen Süden mehr Beachtung, um den Lauf der Ereignisse zu erklären. Diese Neubewertung der Rolle des Globalen Südens hängt zusammen mit der Herausbildung der New Cold War Studies, die über den traditionellen ereignisgeschichtlichen Fokus auf Krisen und Kriege hinaus auch wirtschaftliche, soziokulturelle oder technologische Prozesse in den Blick nehmen und dabei die Rolle von kleineren Staaten und anderen „sekundären Akteuren“ in den Vordergrund stellen.04 Im Zusammenspiel mit Globalgeschichte, Regionalwissenschaften und Alltagsgeschichte sowie dem Einfluss postkolonialer Theorien sind Themen wie Souveränität, Staatenbildung, Menschenrechte sowie insbesondere Dekolonisierung in den Vordergrund gerückt.05
 
        Ein zentrales Werk in dieser Hinsicht war Odd Arne Westads „Global Cold War“, das 2005 den „globalen Kalten Krieg“ zu einem gängigen Begriff werden ließ. Westad sieht im Vorgehen und beim missionarischen Eifer der beiden Supermächte Ähnlichkeiten zum europäischen Imperialismus und Kolonialismus, von dem sich beide Mächte zugleich abgrenzten. Auch wenn die UdSSR und die USA ihre jeweiligen Gesellschaftsentwürfe universalisieren wollten und dafür im Globalen Süden – Westad verwendet den damals üblichen Quellenbegriff der „Dritten Welt“ – intervenierten, waren Regierungen und verschiedene Bewegungen im Globalen Süden keinesfalls nur Marionetten.06 Ähnlich hat Piero Gleijeses gezeigt, wie Kubas Führung ohne vorherige Abstimmung mit Moskau 1975 militärisch im gerade erst unabhängig gewordenen Angola intervenierte und so die geopolitische Konstellation im südlichen Afrika stark beeinflusste.07 Lateinamerika, lange primär als „Hinterhof“ der USA betrachtet, gilt in der neueren Forschung als Region, in der es auch über Kubas Wirken hinaus vielfältige Strategien gab, um sich gegen Einflussversuche aus Nordamerika zu wehren.08
 
        ARCHIVREVOLUTIONEN?
 
        Solche Neuinterpretationen beruhen neben einer Verlagerung oder Ausweitung von Analyseschwerpunkten auch auf der Erschließung neuer Quellen in „West“, „Ost“ und „Süd“. Zahlreiche Bestände in den ehemals staatssozialistischen Ländern Ost- und Ostmitteleuropas wurden in den 1990er Jahren im Zuge sogenannter Archivrevolutionen zugänglich gemacht. Der einsetzende archivalische Goldrausch speiste jedoch vorerst zumeist nationale oder Ost-West-Fragestellungen, der Globale Süden wurde erst durch inter- und transnationale Perspektiven zum Forschungsgegenstand. Archive in Ländern des Globalen Südens wiederum galten für die Geschichtsschreibung des Kalten Krieges lange ohne genauere Prüfung als wenig ertragreich – das hat sich mittlerweile geändert.09 Wo sich der Zugang zu Nationalarchiven schwierig gestaltete, haben Forscher:innen auch Distrikt- und Regionalarchive, Privatarchive oder Bestände von internationalen Organisationen gesichtet und Oral-History-Interviews geführt. Das war nicht zuletzt hilfreich, um den auf Staatsoberhäupter, Außenministerien und Botschaften zentrierten Blick zu weiten, Differenzen innerhalb von Staaten zu erkennen und weitere gesellschaftliche Gruppen in die Analyse einzubeziehen. 
 
        Die Öffnungstendenzen der 1990er und 2000er Jahre haben sich mittlerweile vielerorts umgekehrt. Das gilt nicht nur für kriegführende Länder wie Russland. Bestände aus dem chinesischen Außenministerium etwa waren um 2007 weitgehend zugänglich, schon ein Jahrzehnt später jedoch waren kaum noch aussagekräftige Dokumente einzusehen.10 Auch in liberalen Demokratien der westlichen Welt ist der Zugang keinesfalls immer garantiert. In außenpolitischen Archivbeständen der USA sind zahlreiche Dokumente mit dem Hinweis auf nationale Sicherheitsinteressen nur in Form einer „Withdrawal Notice“ mit dem Hinweis „Contains National Security Information“ vorzufinden. Hinzu kommt, dass auch ehemalige Kolonialmächte noch einen großen Aufarbeitungs- und Öffnungsbedarf haben. In den britischen Nationalarchiven etwa blieb die „Migrated Archives“-Aktenserie mit Zehntausenden Dokumenten, die aus 36 Kolonien kurz vor dem Übergang zur Unabhängigkeit entwendet worden waren, bis 2011 unter Verschluss, um den Ruf des Vereinigten Königreichs nicht zu gefährden. Hier fanden sich nicht zuletzt Belege für die gewaltsame Unterdrückung antikolonialer Bewegungen, die zudem (oft fälschlich) als kommunistisch gebrandmarkt worden waren.11 Solche Bestände sind jedoch zentral, um die Verflechtung des globalen Kalten Krieges mit der Dekolonisierung zu verstehen und herauszuarbeiten, welche anderen Weltordnungen im Zuge antikolonialer Revolutionen angestrebt wurden.
 
        NEUE WELTORDNUNG? ANTIKOLONIALISMUS UND BLOCKFREIHEIT
 
        Im frühen Kalten Krieg hatten Eliten der USA und der Kolonialmächte sowie auch kommunistisch regierter Länder die Erwartung, postkoloniale Regierungen müssten sich mit der Unabhängigkeit für eines der beiden Lager „entscheiden“. Gegen diese Erwartungshaltung richteten sich in der jüngeren Forschung viel beachtete Schlüsselereignisse und zum Teil auch deren Vorläufer,12 wie die afro-asiatische Bandung-Konferenz 1955, die Herausbildung der Bewegung der Blockfreien Staaten 1961 oder die von Kuba forcierte „Trikontinentale“, die eine Allianz antiimperialistischer Kräfte auf den „drei Kontinenten“ anstrebte. Auf diesen Plattformen demonstrierten Staaten und Organisationen aus dem Globalen Süden Handlungsmacht und mobilisierten immer breitere Bündnisse gegen Kolonialismus und Imperialismus, was auch im Rest der Welt das geopolitische Handeln prägte.13 Vijay Prashad hat treffend von der „Dritten Welt“, wie sie sich in diesen Jahren politisch formierte, als einem erst umzusetzenden „Projekt“ gesprochen – ein wichtiger Unterschied zu einem Verständnis der „Dritten Welt“ als geografisch oder anderweitig bereits bestehende Einheit.14
 
        Die neuere historiografische Literatur zum Thema hat nicht nur die Facetten, Visionen und Möglichkeiten dieses Projekts, sondern auch seine zahlreichen Widersprüche untersucht. Definitiv spürbar war eine Änderung der Kräfteverhältnisse in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, wo Regierungen aus dem Globalen Süden – zum Teil gemeinsam mit kommunistischen Staaten Osteuropas – Dekolonisierungsprozesse weiter beschleunigten.15 Vielfältige Vernetzungs- und Transferprozesse zeigten sich in Gewerkschafts-, Frauen- und Jugendorganisationen oder der 1958 in Kairo gegründeten Afro-Asian Peoples’ Solidarity Organization (AAPSO), die lange als bloße Frontorganisation Moskaus abgestempelt wurde. Derartige Organisationen und Konferenzreihen im Gefolge von Bandung, etwa die Afro-Asian Writers’ Conference, schufen wichtige Räume für Vernetzung, Wissenstransfer und die Verfolgung antikolonialer Agenden – wobei auch immer wieder Spannungen, beispielsweise zwischen kommunistischen und nichtkommunistischen Akteur:innen oder China und der Sowjetunion ausgehandelt werden mussten.16
 
        Hier blieb es keinesfalls nur bei leeren Solidaritätsbekundungen und ideologischen Disputen. Staaten aus dem Globalen Süden leisteten auch handfeste Unterstützung. Hauptstädte postkolonialer Staaten wie Dar es Salaam, Algier, Kairo oder Havanna wurden zu essenziellen Drehkreuzen für Befreiungsbewegungen auf ihrer globalen Suche nach Anerkennung, Ressourcen und Waffen. Das hatte weitreichende Folgen, ermöglichte es doch bestimmten Organisationen wie etwa dem südafrikanischen African National Congress (ANC) ihr Überleben im Exil, die weitere Unterstützung durch kommunistische Staaten und die westliche Zivilgesellschaft sowie den Sieg bei den ersten demokratischen Wahlen 1994.17 
 
        Nationale Selbstbestimmung und das Ende der Kolonialherrschaft sowie weißer Minderheitenregime waren zwar in der Regel die erklärten Hauptziele, aber die zahlreichen antikolonialen Projekte von Staaten erschöpften sich keinesfalls darin. Die Politikwissenschaftlerin Adom Getachew hat mit dem Begriff worldmaking darauf hingewiesen, dass diese Projekte oft auf eine tiefgreifende Änderung der internationalen Ordnung zielten.18 Inspiriert von Internationalismen und Konzepten wie dem Panafrikanismus gab es vor allem in den 1950er und 1960er Jahren in Afrika oder in der Karibik ernstzunehmende Versuche regionaler Integration und föderative Modelle, die eine Alternative zum Nationalstaat boten.19 Über die tatsächliche Tragfähigkeit solcher Alternativen besteht Uneinigkeit.20 Es ist aber festzuhalten, dass der Nationalstaat als dominantes politisch-territoriales Ordnungsmuster keineswegs als selbstverständliches Ergebnis im Zuge der Auflösung der Imperien zu verstehen ist, sondern als Produkt historischer Aushandlungsprozesse, in denen andere Visionen regionaler und globaler Ordnungen an den Rand gedrängt wurden. Auf nationalstaatlicher Ebene blieb währenddessen häufig das Motiv der „Entwicklung“ leitend, das aber ebenso vom Kalten Krieg geprägt wurde.
 
        KOOPERATIONS- UND KONKURRENZFELD: ENTWICKLUNG
 
        Viele antikoloniale Bewegungen hatten neben politischer Selbstbestimmung auch „Entwicklung“ versprochen – eine Chiffre, die für Fortschritt, Modernität, Wachstum, soziale Wohlfahrt und bessere Lebensbedingungen stand. Unweigerlich klinkten sie sich damit in ein globales Geflecht von Entwicklungsdiskursen und -praktiken ein. Die Geschichtsschreibung geht mittlerweile weiter, als in US-Präsident Harry S. Trumans „Point Four Program“ von 1949 den Ursprung der „Entwicklungshilfe“ zu sehen oder den Globalen Süden als unbeschriebenes Interventionsfeld für modernisierungstheoretische Entwicklungsmodelle aus Washington oder Moskau darzustellen. Akteur:innen im Globalen Süden bauten auf kolonialen Praktiken auf oder grenzten sich davon ab, griffen verschiedenste Ideen auf, entwickelten Alternativen und versuchten, die Quellen für Transfers zu diversifizieren, um die Abhängigkeit von der vorherigen Kolonialmacht zu verringern.21
 
        Im Kontext ungleicher Machtbeziehungen nutzten politische Eliten im Globalen Süden die Systemkonkurrenz des Kalten Krieges und heizten sie zum Teil sogar bewusst an, um die Staats- und Nationsbildung voranzutreiben, Souveränität und territoriale Integrität zu sichern, Ressourcentransfers zu maximieren und oft auch, um Machtansprüche mithilfe der Unterdrückung von Oppositionsparteien, Gewerkschaften und Minderheiten durchzusetzen.22 Solche Initiativen, ebenso wie Programme zur Geburtenkontrolle, Eindämmung von Krankheiten oder Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion (Stichwort „Grüne Revolution“), bedeuteten einschneidende Transformationen in vielen Gesellschaften des Globalen Südens, die dabei von Regierungen, internationalen Organisationen, NGOs und Expert:innen gleichermaßen oft wie Experimentierfelder behandelt wurden.23
 
        In zahlreichen Studien wurde mittlerweile aufgezeigt, wie inter- und transnationale Ressourcen-, Personal- und Ideenflüsse die nationalen Entwicklungsversuche in Theorie und Praxis durchzogen.24 Die spezifischen Konstellationen von Dekolonisierung und Kaltem Krieg waren dabei prägend und stets ein Zeichen für die politische Dimension von Entwicklungsprojekten. Deutlich wird das etwa beim sogenannten Freedom Railway, einem in dieser Größe äußerst seltenen Infrastrukturprojekt in Afrika. Nachdem westliche Länder und die Sowjetunion eine Finanzierung abgelehnt hatten, nahm China, das zu dieser Zeit aktiv Allianzen im Globalen Süden knüpfte,25 ab 1967 eine Schlüsselrolle bei der Errichtung einer Eisenbahnstrecke vom Kupfergürtel Sambias bis zur Hafenstadt Dar es Salaam ein. Das unabhängige Sambia verringerte so die Abhängigkeit von Exportrouten durch Apartheid-Südafrika, Rhodesien (heute Simbabwe) und portugiesische Kolonien und hatte mehr Möglichkeiten, Befreiungsbewegungen aus der Region zu unterstützen.26 
 
        Derartige Formen der Süd-Süd-Kooperation sind nach wie vor vergleichsweise selten untersucht worden.27 Mehr Aufmerksamkeit haben Forderungen nach gerechteren Handelsbedingungen erhalten, die sich in der Gründung internationaler wirtschaftlicher Institutionen wie der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) 1964 und der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) 1973 niederschlugen. Im Zuge von Forderungen nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung, einer Neuen Weltinformationsordnung sowie ähnlichen Initiativen für einen Systemwandel nahm das Denken in Kategorien von „Nord“ und „Süd“ und damit auch der Begriff des „Globalen Südens“ Form an, nicht zuletzt als Alternative zum Begriff der „Dritten Welt“, der zunehmend zu einer reinen Fremdbeschreibung mit abwertendem Klang wurde.28 Auch Gegenentwürfe zu Modernisierungstheorien wie die lateinamerikanischen Dependenztheorien oder die Weltsystemtheorie gewannen an Einfluss. Diese Forschungsansätze rückten die kolonialen Wurzeln und globalen Ursachen wirtschaftlicher Ungleichheiten in den Mittelpunkt, um zu erklären, warum postkoloniale Staaten trotz ambitionierter Modernisierungsprogramme in einem Zustand der Abhängigkeit verblieben. Eng verknüpft waren sie mit politischen Kämpfen, die darauf zielten, die asymmetrische Einbindung in den kapitalistischen Weltmarkt zu überwinden.29 
 
        Um Überschuldungs- und Wirtschaftskrisen anzugehen, setzten Reformer:innen in den 1980er Jahren jedoch zunehmend auf wirtschaftsliberale Rezepte. Die neuere historische Forschung dazu sucht sich von älteren Narrativen abzugrenzen, die hier recht schematisch entweder die erfolgreiche Diffusion oder, in kritischer Perspektive, die Oktroyierung neoliberaler Ideologien sehen. Auf der Basis neuer Archivbestände werden nun verschiedene Liberalismen aus dem Globalen Süden, die konkreten Aushandlungsprozesse bei Reformen sowie auch Widerstand gegen die von westlichen Finanzinstitutionen geforderten Strukturanpassungsmaßnahmen untersucht.30 Diese Forschungen zu verschiedenen Liberalismen und kapitalistischen Strategien stehen noch weitgehend am Anfang. Zu erwarten ist aber eine Ausdifferenzierung ähnlich wie in bereits vorgelegten Arbeiten zu sozialistischen Entwicklungsmodellen, die diesen Liberalismen häufig vorausgingen.
 
        JENSEITS DES „OSTBLOCKS“: SOZIALISMEN UND OST-SÜD-BEZIEHUNGEN
 
        Studien zu „peripheren Sozialismen“ in Asien, Afrika und Lateinamerika haben aufgezeigt, dass sich nicht von „dem“ Sozialismus im Singular sprechen lässt.31 Experimente mit dem „Afrikanischen Sozialismus“ und dem „Arabischen Sozialismus“, aber auch Sozialismen von Regierungen in Chile und Indien blieben – trotz weitreichender bilateraler Beziehungen – ideologisch meist deutlich auf Distanz zum sowjetischen Lager. Stattdessen betonten sie eigene kulturelle (auch religiöse) Traditionen und koloniale Unterentwicklung beziehungsweise imperiale Einflussnahme als Quellen für eigenständige Sozialismusinterpretationen, die zudem die nationalstaatliche Souveränität von „fremden“ Einflüssen und Ideologien schützen sollten.32 
 
        Von besonderer Bedeutung ist hier das Beispiel China: Es macht einen gravierenden Unterschied, ob die Revolution und Gründung der Volksrepublik 1949 in erster Linie als weitere Etappe kommunistischer Expansion gelesen oder in die Geschichte der globalen Dekolonisierung eingebettet wird; ebenso, ob man den offenen Bruch mit der Sowjetunion in den frühen 1960er Jahren eher als bilateralen Konflikt oder als geopolitische Rivalität mit Blick auf die Vorherrschaft im Globalen Süden untersucht.33 Solche Deutungen zeigen in Richtung einer neu perspektivierten Kommunismusgeschichte „jenseits des Eurozentrismus“, die auch mit einem multipolaren statt bipolaren Bild vom Kalten Krieg einhergeht.34
 
        Dieses Bild der Multipolarität hat durch die empirische Untersuchung der Beziehungen zwischen sozialistischen Staaten Osteuropas und dem Globalen Süden35 – auch als „Ost-Süd-Beziehungen“ bezeichnet – deutlich an Kontur gewonnen. Wie James Mark und Tobias Rupprecht festgestellt haben, wurde die „sozialistische Welt“ lange entweder als isoliert von Globalisierungsprozessen oder aber als deren Opfer betrachtet.36 Forschungen, die dieses Bild vom abgeschotteten Sozialismus revidieren, thematisieren „alternative Globalisierungen“ oder eine „sozialistische Globalisierung“ und weisen diese etwa anhand von diplomatischen, kulturellen, militärischen oder ökonomischen Verflechtungen nach.37 Analog zur „Dritten Welt“ als Projekt handelte es sich auch bei der Allianz zwischen dem „sozialistischen Weltsystem“ und den „jungen Nationalstaaten“ um „Experimente“. Das rückt auch zentrale Institutionen des „Ostblocks“ in ein anderes Licht: So war etwa der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe keinesfalls auf Osteuropa beschränkt, sondern hatte mit Vietnam, Kuba und der Mongolei vollwertige Mitglieder aus dem Globalen Süden sowie weitere Länder mit Beobachterstatus, die zum Teil beitreten wollten, aber nicht durften.38 Eine besonders intensiv untersuchte Dimension der Ost-Süd-Beziehungen sind socialist mobilities, also staatlich gesteuerte und zeitlich begrenzte Formen der Migration, etwa die Aufenthalte von Zehntausenden Student:innen und Vertragsarbeiter:innen aus dem Globalen Süden in Osteuropa, die sehr unterschiedliche persönliche Motive verfolgten und ihre Lebenswege zum Teil auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs fortsetzten.39 
 
        Kritik an diesem revisionistischen Narrativ einer „alternativen Globalisierung“ besagt, dass Ausmaße und Effekte dieser mannigfaltigen Ost-Süd-Beziehungen überinterpretiert werden.40 Andere wiederum sehen bedeutende Rückwirkungen dieser Beziehungen auf die Außenpolitik, bestimmte gesellschaftliche Bereiche, die Legitimierung kommunistischer Herrschaft oder die Bearbeitung und Verschlimmerung der spätsozialistischen ökonomischen Malaise.41
 
        NEUES METANARRATIV UND ANDERE ZÄSUREN?
 
        Wie ändern Forschungen zu Süd-Süd- und Ost-Süd-Beziehungen, Sozialismen und antikolonialen Worldmaking-Strategien das Bild vom 20. Jahrhundert und vom Kalten Krieg? Zweifellos „globalisierten“ Dekolonisierungsprozesse den Kalten Krieg, während der Kalte Krieg Spielräume für antikoloniale Akteur:innen des Globalen Südens bot und in der Auseinandersetzung mit der West-Ost-Dichotomie neue Verortungen, Solidaritäten und Identitäten produzierte.42 Mittlerweile ist es nicht mehr möglich, den Kalten Krieg in seiner globalen Dimension ohne die Dekolonisierung zu betrachten und Akteur:innen aus dem Globalen Süden einzubeziehen, die das Geflecht der „Nord-Süd-Ost-West-Beziehungen“ mitformten.43 Dadurch ist es aber auch schwieriger geworden, von Einzelstudien komplexer Gemengelagen in bestimmten Gegenden auf raumübergreifende Dynamiken zu schließen. Die alten Konzepte sind zu eng geworden. Ein Vorschlag mancher zur Ausweitung ist, den Kalten Krieg selbst in eine Langzeitperspektive als bloße Episode in einem längeren Widerstreit zwischen Imperialismus und Antiimperialismus einzuordnen – ähnlich zu dem Hinweis, dass der Systemkonflikt dem Kalten Krieg vorausging und ihn überdauerte. Diese Perspektive wird bisweilen in Ergänzung, bisweilen aber auch in Konkurrenz zum „Ordnungsmuster“ Kalter Krieg vorgeschlagen.44 Zum Metanarrativ stilisiert, birgt aber beispielsweise die Darstellung der Dekolonisierung als wichtigster Prozess des 20. Jahrhunderts die Gefahr, selbst wieder Komplexitäten zu reduzieren und die Rolle internationaler Organisationen oder spezifischer regionaler Dynamiken zu unterschlagen. 
 
        Von einer Komplexitätsreduktion war lange auch der Blick auf das Ende des Kalten Krieges gekennzeichnet. Während „1989“ mit Bezug auf Ost- und Mitteleuropa als markante Chiffre für den Zusammenbruch des Staatssozialismus steht, lässt sich für den Globalen Süden und die dortigen Sozialismen keine schlüssige übergreifende Zäsur setzen. Sozialistische Regierungen wurden seit den 1960er und 1970er Jahren wie in Ghana oder Chile durch Putsche abgesetzt, gingen wie in Tansania in den 1990er Jahren in neoliberale Parteien in Mehrparteiensystemen über, überdauern sehr unterschiedlich transformiert in China oder Kuba und wurden in den vergangenen Jahrzehnten in Bolivien und Venezuela neu ausgerufen. Selbst über den Bereich von Sozialismen hinaus ist „1989“ keine sinnvolle Klammer für Länder, in denen entscheidende Brüche – wie etwa die Islamische Revolution im Iran – teils in den späten 1970er Jahren zu suchen sind, teils wie beim Genozid in Ruanda und dem Ende der Apartheid in Südafrika in den frühen 1990er Jahren.
 
        Mit Blick auf den Globalen Süden scheint es daher sinnvoll, eher eine breitere Transformationsphase zu betrachten, indem politische Zäsuren mit wirtschaftlichen Einbrüchen, einer neuen internationalen Arbeitsteilung und der wachsenden Ungleichheit zwischen Nord und Süd sowie innerhalb des Globalen Südens und einzelner Gesellschaften zusammengedacht werden.45 Eine Aufgabe dabei wird sein, die Geschichte von Kapitalismen und Sozialismen konsequenter als global und verflochten zu denken, auch über das Ende des Kalten Krieges hinaus. Auch wenn die Sowjetunion als Verliererin des Kalten Krieges erinnert wird, haben sich sozialistische wie auch kapitalistische Strategien und Praktiken in Interaktion miteinander – und das heißt auch: in und mit dem Globalen Süden – verändert.46 Der Annahme einer stetig zunehmenden Globalisierung in den 1980er und 1990er Jahren steht die These gegenüber, dass der Kollaps des Realsozialismus im sowjetischen Lager nicht der Startschuss für die Globalisierung Osteuropas war, sondern – aufgrund des Wegfalls zahlreicher Ost-Süd-Verbindungen – vielmehr eine gegenläufige Tendenz der „Deglobalisierung“ beschleunigte, die auch in der zunehmenden Abschottung und regionalen Integration des Globalen Nordens ersichtlich ist, beispielsweise an der Europäischen Union.47 Um die größeren Linien und Auswirkungen bis in die Gegenwart weiter herauszuarbeiten, wird es weitere Forschungen brauchen – gerade zu den nach wie vor zu selten thematisierten Süd-Süd-Beziehungen und der Frage, wie Akteur:innen im Globalen Süden nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Geschicke in die eigenen Hände nahmen und die Welt aktiv mitformten, um eine andere aus ihr zu machen.
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          CLAUDIA C. GATZKA
 
           „WHATEVER IT TAKES“. DEMOKRATISCHE LEGITIMATIONSFRAGEN 
 
          Hat die designierte Regierung ein Mandat, noch mit dem alten Bundestag eine Grundgesetzänderung anzustreben? Die Art, wie die neue Regierungsmehrheit ihren Regierungsauftrag ausbuchstabiert, reagiert auf eine Situation, die im Wahlkampf noch nicht klar zu greifen war.
 
        
 
         
          PHILIP BANSE · ULF BUERMEYER
 
           WARUM ES DER POLITIK SCHWERFÄLLT, FÜR GUTE INFRASTRUKTUR ZU SORGEN 
 
          Seit Jahrzehnten investieren politisch Verantwortliche in Bund, Ländern und Kommunen zu wenig in die Infrastruktur. Unser politisches System setzt Anreize, die kurzfristiges Handeln belohnen und langfristige Investitionen unattraktiv erscheinen lassen. (APuZ 10–11/2025)
 
        
 
         
          RAINER HANK
 
           INNOVATION UND INVESTITION STATT LOCKERUNG DER SCHULDENBREMSE 
 
          Deutschland hat nicht nur einen enormen Investitionsstau, sondern vor allem ein Innovationsdefizit. Bevor über höhere Staatsausgaben nachgedacht wird, sollte man sich auf die Kernaufgaben des Staates besinnen. Private Investitionen müssen Vorrang haben. (APuZ 10-11/2025)
 
        
 
         
          STEFAN BAYER
 
           PREIS DER FREIHEIT. ZU DEN ÖKONOMISCHEN KOSTEN DER ZEITENWENDE 
 
          Die Kosten der 2022 ausgerufenen Zeitenwende betreffen die gesamte deutsche Volkswirtschaft. Gleichzeitig sind die finanziellen Mittel des Bundes begrenzt, sodass Prioritätensetzungen notwendig sein werden, um erfolgreich „Zeiten zu wenden“. (APuZ 47–48/2024)
 
        
 
         
          CASPAR DOHMEN
 
           SCHULDENBREMSE AUSGEBREMST. DIE POLITISCHE DEBATTE ÜBER SINN UND UNSINN EINER SCHULDENGRENZE 
 
          Keine Schulden zu machen, galt in Deutschland lange Zeit als Staatsräson. Nicht zuletzt die Auswirkungen der Corona-Krise bringen diesen Grundsatz nun ins Wanken. Die Schuldenbremse scheint überall in Europa ihre beste Zeit hinter sich zu haben. (APuZ 48/2020)
 
        
 
         
          LUKAS HAFFERT
 
           DIE „SCHWARZE NULL“ IST GESCHICHTE. ABER HAT SIE EINE ZUKUNFT? 
 
          Angesichts rekordverdächtiger Staatsverschuldung scheint die „Schwarze Null“ Geschichte zu sein. Ihre Idee ist mittlerweile aber so tief in den fiskalpolitischen Grundkoordinaten der Bundesrepublik verankert, dass sie vermutlich auch Krisen überstehen wird. (APuZ 48/2020)
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        „Whatever it takes“ – mit diesen Worten unterstrich der CDU-Vorsitzende und voraussichtlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz die Notwendigkeit, allen anderslautenden Beteuerungen im Bundestagswahlkampf zum Trotz die sogenannte Schuldenbremse zu reformieren und ein neues milliardenschweres „Sondervermögen“ zu schaffen, um lang aufgeschobene Investitionen in die Bundeswehr und die deutsche Infrastruktur zu ermöglichen. Worüber jahrelang erbittert gestritten worden war und woran die Ampelkoalition zerbrach, sollte nun innerhalb von drei Wochen beschlossen werden – Grundgesetzänderung inklusive. 
 
        Dies zeigt einmal mehr, wie schnell sich die Sicht auf bestimmte Maßnahmen und politische Instrumente mit der Übernahme politischer Verantwortung ändern kann, und wie sich Wege eröffnen, die kurz zuvor noch versperrt schienen. Zugleich ist es demokratiepolitisch durchaus heikel, wenn die Mehrheitsverhältnisse des alten Bundestages genutzt werden, um weitreichende Beschlüsse zu fassen, obwohl der neue Bundestag bereits gewählt, wenn auch noch nicht konstituiert ist. Ob sich dies als Hypothek erweisen wird, bleibt abzuwarten. 
 
        Die Kurzfristigkeit, mit der die zusätzlichen Bundestagssitzungen anberaumt wurden, hat die APuZ-Redaktion vor eine einzigartige Situation gestellt: Innerhalb von zwei Wochen lässt sich keine reguläre Ausgabe konzipieren und produzieren. Wir haben deshalb fünf Texte zum Thema Schulden und Investitionen versammelt, die 2020, 2024 und 2025 in APuZ erschienen sind und deren nochmalige Lektüre sich angesichts der aktuellen Entwicklungen besonders lohnt. Ihnen vorangestellt ist ein aktueller Beitrag, in dem die Historikerin Claudia Gatzka über diese Entwicklungen reflektiert.
 
         Johannes Piepenbrink 
 
      

       
        ESSAY
 
        „WHATEVER IT TAKES“
 
        Demokratische Legitimationsfragen
 
         Claudia C. Gatzka 
 
        Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz ist entschlossen, Deutschland wehrfähig zu machen, koste es, was es wolle. Die avisierte sozialdemokratische Koalitionspartnerin fordert weitere 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur als Bedingung. Eine Billion Euro will die künftige schwarz-rote Regierung also in die Hand nehmen, und das mit neuen Schulden. Wenig überraschend ist, dass die Republik und auch die Unionsfraktion geteilter Meinung darüber sind, was von der persönlichen Wende des CDU-Parteivorsitzenden zu halten ist. Von Wählerbetrug ist die Rede, versicherte die Union in der ausgelaufenen Wahlperiode und im Wahlkampf doch unentwegt die Unantastbarkeit der Schuldenbremse. Auch ein Legitimationsdefizit steht im Raum, weil Merz und sein SPD-Pendant Lars Klingbeil sich für ihr Manöver, das nur über eine Grundgesetzänderung zu realisieren ist, nicht den neu gewählten, sondern den alten Bundestag ausgesucht haben. Wie steht es um eine parlamentarische Regierung, wenn sie schon die Ermöglichungsbedingungen ihrer politischen Handlungsfähigkeit nicht mit dem neuen Parlament zu schaffen vermag, aus dem sie ihre Legitimation bezieht, sondern aus dem alten, das eine ganz andere Regierung gestützt hatte?
 
        Das Gros der Verfassungsrechtler erblickt in dem Plan ein zwar unorthodoxes, aber kein unzulässiges Vorgehen. Die Schuldenbremse auszuhebeln, funktioniert genau dann, wenn man dies per Grundgesetzänderung auf Basis einer Zweidrittelmehrheit tut. Und der 2021 gewählte Bundestag wurde mit der vorgezogenen Wahl nicht zum Untoten, sondern behält seine legitime Funktion bis zum Ende der Wahlperiode, die eben erst mit der konstituierenden Sitzung des Folgeparlaments erreicht ist. Wegen der Einberufung des „abgewählten“ Bundestages durch die Parlamentspräsidentin Bärbel Bas das Bundesverfassungsgericht anzurufen, wie es Linke und AfD getan haben, zeugt deshalb nur von parteitaktischen Manövern. Aus demokratiepolitischer Sicht, das lehrt die deutsche Geschichte, wären Bedenken eigentlich nur dann anzumelden, wenn es Bundestagspräsidentinnen unterließen, das Parlament einzuberufen.
 
        Dennoch stehen demokratiepolitische Argumente im Raum, die nicht von der Hand zu weisen sind. Unterm Strich kreisen sie darum, dass „der Wählerwille“ vom Februar 2025 missachtet werde. Die neuen Abgeordneten, so argumentieren die Anwälte der Linken, könnten ihrem Mandat nicht nachkommen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht wird dies nicht als Argument herhalten können, weil neu gewählte Abgeordnete erst dann ein Recht haben, ihr Mandat anzutreten, wenn „ihr“ Bundestag seine Wahlperiode angetreten hat, und die im Grundgesetz festgelegte Maximalfrist von 30 Tagen nun einmal ausgeschöpft werden darf. Schwerer wiegt daher die nicht juristisch zu klärende Problematik, wie es bei den Wählenden ankommen mag, dass ihr neues Votum erst einmal noch ignoriert wird. Ist es demokratisch, die Ausführung des Wählerauftrags hinauszuzögern – was ja bei aller Legalität auch eine parteitaktische Komponente hat? Und hat die neue Regierung für ihr Vorgehen überhaupt ein Mandat, nachdem die Union mit anderen Ankündigungen und Versprechungen in den Wahlkampf gegangen ist und die SPD an Zustimmung verloren hat? Dokumentiert die Regierung in spe nicht ihr fehlendes Mandat für ihre Pläne, indem sie sich auf den alten Bundestag stützen muss? Und nagt dieser, nennen wir es: Legitimationstransfer nicht noch weiter am Ansehen der ohnehin wankenden liberalen Demokratie?
 
        Diese Einwände sind nicht unberechtigt, doch lassen sich sowohl generell als auch mit Blick auf die Spezifik der aktuellen Situation Gegenargumente vorbringen, die deshalb interessant sind, weil sie zugleich anzeigen, was die liberale Demokratie als Institutionen-, Verfahrens- und Debattenzusammenhang widerstandsfähig macht: ihre Anpassungsfähigkeit.
 
        OPPORTUNITÄT VERSUS GEPFLOGENHEIT
 
        Demokratische Legitimationslogiken können sich in liberalen Demokratien verändern, wenn die Situation es erfordert, auch weil ihre Verfassungen genug Raum dafür lassen. Der Maßstab für Legitimation ist dann nicht mehr die Gepflogenheit, sondern die Opportunität angesichts einer ungewohnt großen Herausforderung, das Wohl des demokratisch organisierten Herrschaftsverbandes zu sichern – solange sich die Anpassungshandlungen in den Bahnen des gesetzten Rechts bewegen.
 
        Wie also lässt sich das Vorgehen der künftigen Regierung demokratiepolitisch legitimieren? Generell lässt sich festhalten, dass das Mandat einer Regierung, die sich auf eine Parlamentsmehrheit stützt, in der repräsentativen Demokratie nicht sachgebunden ist. Das Mandat der Abgeordneten ist formal frei, auch wenn sich ein faktischer Fraktionszwang in der Bundesrepublik durchgesetzt hat. Doch solange die Abgeordneten willens sind, sich in Fraktionen zu organisieren und abzustimmen, um so der Regierung verlässliche Mehrheiten zu sichern, ist die Rede davon, dass Friedrich Merz für gewisse politische Sachziele kein Mandat hätte, irreführend. Es gehört zur Essenz des Repräsentativsystems, dass die Gewählten von den Wählenden die Autorisierung erhalten, das zu tun, was sie im Interesse des Gemeinwohls für das Beste halten. Das kann kongruent sein mit Aussagen im Wahlkampf, muss es aber nicht. Wem das missfällt, der möge über sinnvolle direktdemokratische Reformen des Repräsentativsystems nachdenken. Doch der Vorwurf, dass Parteien Wahlversprechen abgeben, die sie dann nicht halten, ist mindestens so alt wie die Bundesrepublik und damit auch ein Stück weit wohlfeil – im Grunde handelt es sich um den zwecklosen Versuch, das freie Mandat der Abgeordneten dann doch irgendwie imperativ auszudeuten.
 
        Zwar stand im CDU-Wahlprogramm, dass an der Schuldenbremse festgehalten werde, im Wahlkampf schloss Merz eine Reform jedoch nicht kategorisch aus: „Man kann über alles reden“, so lautete die Sprachregelung, auch wenn im gleichen Atemzug die Wunschvorstellung einer intakten Schuldenbremse zum Ausdruck gebracht wurde. Doch Wahlkampfsprechen ist eben kein Sprechen im Modus des Gelöbnisses. Es handelt sich in der Tat eher um Maximalforderungen, die eine Partei ausflaggen muss, um unterscheidbar von den anderen zu sein – sie kann dann mit diesen Maximalforderungen in Koalitionsverhandlungen gehen, aber es sollte Wählende und journalistische Kommentatoren in Vielparteiensystemen nicht empören, wenn diese Maximalforderungen Kompromissen weichen, die überhaupt erst das Regieren in Koalitionen ermöglichen.
 
        Zudem lässt sich durchaus kontrovers deuten, was nun genau den Volkswillen ausmacht, der sich in Wahlen äußert, und wie er sich umsetzt. Der Verfassungsrechtler Paul Kirchhof hat unlängst eine lange Abhandlung über die Legitimationsdefizite des „Parteienstaats“ mit der Aussage begonnen, Wähler beauftragten bei Wahlen gewisse Fraktionen damit, eine Regierung zu bilden. 01  Liest man dergestalt bereits das Wahlergebnis als Regierungsauftrag – und das ist wiederum durchaus Gepflogenheit in der Bundesrepublik –, dann hat diese beauftragte Regierung, genau besehen, bereits vor der Konstituierung des neuen Parlaments jedes Recht, sich die Voraussetzungen für ihr Handeln zu schaffen, die sie für geboten hält, um ihren von den Wählern erteilten Regierungsauftrag zu erfüllen. Das ist nicht nur opportun, das lässt sich auch als demokratiepolitisch verantwortungsbewusst begreifen. Das Vorgehen der designierten Regierung reagiert dabei auch auf die neue parlamentarische Konstellation. Sich auf den alten Bundestag zu stützen, ergibt demokratiepolitisch eben auch deshalb Sinn, weil der neue Bundestag erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik kein Bundestag mehr sein wird, in dem Parteien der „Mitte“ eine Zweidrittelmehrheit besitzen. 2025 beginnt für die Bundesrepublik somit auch eine neue Ära des Parlamentarismus – vielleicht eine, in der sich die Demokratie ein Stück weit entparlamentarisieren muss, weil sie aus dem Parlament selbst angegriffen wird.
 
        EINE NEUE SITUATION
 
        Die Art, wie die Regierungsmehrheit ihren sachlichen Regierungsauftrag autonom ausbuchstabiert, reagiert auf eine Situation, die sich im Wahlkampf vielleicht abzeichnete, aber noch nicht klar zu greifen war. Dass die USA unter der Trump-Administration für die Sicherheitsgarantien für Europa nun einen Preis verlangen, von dem niemand weiß, wie lange er gilt, wie hoch er noch geschraubt wird und wie er sich bezahlen lässt, ruft eine gewissermaßen vordemokratische Verantwortlichkeit der deutschen Regierung auf den Plan: die Verantwortung, den eigenen Herrschaftsverband zu verteidigen. 
 
        Dass die Wehrhaftigkeit der Bundesrepublik über 75 Jahre durch die NATO garantiert war, ließ Demokratie hier in einem gewissen Modus praktizierbar werden, der im März 2025 angesichts der Ungewissheit über die Zukunft dieser NATO nicht mehr praktizierbar ist. Eine verantwortungsbewusste Regierung muss in einem solchen Fall für die Verteidigung sorgen, und dass sie das mit neuen Schulden tun muss, ist weithin unstreitig. Umstritten ist, ob die gigantischen neuen Mittel für die Verteidigung mit ebenso gigantischen Mitteln für die Infrastruktur verkoppelt werden müssen, und zumindest die Grünen haben daran Zweifel angemeldet. Doch so richtig es ist, die Regierung darauf zu verpflichten, das Sondervermögen nicht für konservative oder sozialdemokratische Herzensangelegenheiten zweckzuentfremden, so falsch ist die künstliche Auseinanderdividierung von Verteidigung und Infrastruktur. Jede Vorkehrung für oder gegen Kriege ist im Zeitalter moderner Kriegführung selbstverständlich auch Infrastrukturpolitik, zumal die militärischen Operationen der Gegenwart und Zukunft aufs Engste mit digitaler Infrastruktur verbunden sind.
 
        Man muss sich diese Legitimationsversuche nicht zu eigen machen, ebenso wenig wie man meinen muss, das Handeln von Friedrich Merz und Lars Klingbeil sei alternativlos. Aber man sollte sich vor Augen führen, dass die Frage der demokratischen Legitimation in der parlamentarischen Demokratie bei aller Rechtsverbundenheit der Verfahren doch einen gewissen Spielraum bietet, den es auszuschöpfen und neu zu füllen gilt, wenn die Zeiten sich ändern. Dass sich die Zeiten für die Bundesrepublik geändert haben, ist erst in den vergangenen Wochen deutlich geworden. Debatten um demokratische Legitimation werden sich, wie die Geschichte lehrt, daran anpassen – for better or worse.
 
         
            CLAUDIA C. GATZKA  
ist promovierte Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. In Kürze erscheint ihr Buch „Demokratie und Diktatur. Geschichte und Gegenwart einer Grenzziehung“ (Hamburger Edition).
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
         01 Siehe Paul Kirchhof, Zeit für eine grundlegende Wende. Der Parteienstaat verliert Vertrauen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.3.2025, S. 6.
 
      

       
        WARUM ES DER POLITIK SCHWERFÄLLT, FÜR GUTE INFRASTRUKTUR ZU SORGEN
 
         Philip Banse · Ulf Buermeyer 
 
        Seit 1968 spannte sich die Rahmede-Talbrücke im Zuge der Autobahn 45 über ein Tal bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. Ein 453 Meter langes Asphaltband überbrückte auf zehn Stelzen das Flüsschen Rahmede und verband die Wirtschaftsregionen Dortmund und Frankfurt am Main – bis vor Kurzem, denn am Mittag des 7. Mai 2023 musste die völlig marode Brücke gesprengt werden. An den Hängen versammelten sich Hunderte Kameraleute und Neugierige; im Livestream sahen Tausende zu, wie die Autobahnbrücke in einer gigantischen Staubwolke verschwand. 
 
        So viel Aufmerksamkeit bekommt die Infrastruktur in Deutschland selten – und das hat fatale Folgen. Denn auch wenn Expertinnen und Experten streiten, wie verrottet die Infrastruktur in unserem Land genau ist – alle sind sich einig, dass dringend investiert werden muss. 01  
 
        Während Regierungen bei Investitionen und Sanierungen sparten, um Schulden in Euro und Cent abzubauen und neue Euro-Schulden mithilfe der Schuldenbremse auf ein Minimum zu begrenzen, häuften sie unbemerkt neue Schulden an, die durch Sparrunden nicht zu beheben sind, nämlich gigantische Infrastrukturschulden. Auch die lassen sich mit einem Preisschild versehen: mindestens 457 Milliarden Euro – rund ein kompletter Bundeshaushalt. 02  Andere Schätzungen gehen von mehr als 600 Milliarden Euro Infrastrukturschulden aus. Wie konnte das passieren – in einem der reichsten Staaten der Erde?
 
        Infrastruktur bildet das Fundament einer modernen, freiheitlichen Gesellschaft. Die Gemeinschaft baut sie, damit alle Menschen sie nutzen können – jeder Mensch auf seine Weise, nicht alle gleich, aber alle mehr oder weniger. Die Gemeinschaft bezahlt den Bau und den Erhalt, weil sie ohne Infrastruktur kollabieren würde.
 
        Wichtige Teile der Infrastruktur zahlt und betreibt der Staat selbst, etwa Straßen, Schulen oder Behörden. Andere Teile der Infrastruktur überlässt der Staat Privatunternehmen, macht ihnen aber gewisse Vorgaben, zum Beispiel für Stromnetze und Kommunikationssysteme. Für die staatliche Infrastruktur sind verschiedene föderale Ebenen verantwortlich: Kommunen betreiben und bezahlen beispielsweise Schwimmbäder und Parks; Länder sind zuständig für Polizei und Krankenhäuser; der Bund plant, baut und bezahlt unter anderem die Autobahnen, Bundesstraßen und Bahngleise sowie viele Wasserstraßen und Brücken.
 
        Infrastruktur kostet Geld, sowohl beim Bau als auch im laufenden Betrieb. Wird nicht investiert, häufen sich Infrastrukturschulden an, für die eine Art Zins fällig wird. Investiert der Staat mäßig, aber kontinuierlich in den Erhalt von Gebäuden, Netzen und Wasserstraßen, bleiben die Infrastrukturschulden im Rahmen und damit auch die Kosten, um die Infrastruktur zu erhalten. Doch je länger eine Brücke nicht gewartet wird, desto teurer wird es, sie auf den neuesten Stand zu bringen. Im schlimmsten Fall muss eine Brücke gar gesprengt oder eine Schule abgerissen und neu gebaut werden.
 
        Und während viele sich noch überlegen, wie wir die Infrastrukturschulden der Vergangenheit tilgen, stehen schon die nächsten Investitionen an, um unsere Industriegesellschaft klimaneutral umzubauen.
 
        MARODES FUNDAMENT
 
        Laut Verkehrsinvestitionsbericht der Bundesregierung für das Jahr 2020 waren rund 4500 Brücken in Deutschland in „nicht ausreichendem“ oder „ungenügendem“ Zustand. 03  Stand 2020 bedürfen fast fünf Prozent aller Bundesautobahnen „einer intensiven Beobachtung und einer vorrangigen Planung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit“, ein weiteres knappes Prozent hatte zusätzlich „einen Gebrauchswert erreicht, bei dem die Einleitung von verkehrsbeschränkenden oder baulichen Maßnahmen geprüft werden muss“. 04  Bei Bundesstraßen liegen die Anteile gar bei über 13 Prozent (beobachten) beziehungsweise drei Prozent (Beschränkungen prüfen). Deutschlands Straßen sind also zu einem guten Teil hinüber – und von allein werden sie sich nicht erholen.
 
        Auch die Bahn ist ein Sanierungsfall: „Die Eisenbahninfrastruktur ist in vielen Bereichen überaltert“, schreibt der Bundesrechnungshof im März 2023 in einem 33-seitigen Gutachten „zur Dauerkrise der Deutschen Bahn AG“. 05  Die Bahn sei nach Jahren der Untätigkeit bei notwendigen Investitionen in die Infrastruktur ein „Sanierungsfall“. Im Netzzustandsbericht an den Aufsichtsrat zeichnet der Chef der DB Netz AG ein ähnlich düsteres Bild. 06  Für den Bericht wurden erstmals die mehr als 33000 Kilometer Gleise inklusive aller Brücken, Tunnel, Bahnübergänge, Stellwerke und Oberleitungen bewertet. Die Bilanz: Über ein Viertel aller Weichen ist in schlechtem, mangelhaftem oder ungenügendem Zustand. Gleiches gelte für 22 Prozent der Oberleitungen, 23 Prozent der Gleise, 42 Prozent aller Bahnübergänge und 48 Prozent aller Stellwerke. Nötig sei eine „schnelle und umfassende Generalsanierung“, so der Chef der DB Netz AG – Kosten: rund 89 Milliarden Euro. 
 
        Die nächste Großbaustelle sind Kanäle, Schleusen und schiffbare Flüsse. Wehre und Schleusen sind im Durchschnitt 65 Jahre alt, „einige der wichtigsten Anlagen stammen noch aus der Kaiserzeit“. Um die klima- und energiepolitischen Ziele der Bundesregierung zu erreichen, müsse viel mehr Verkehr von der Straße auch aufs Wasser verschoben werden. Allerdings sei eine solche Verlagerung „beim derzeitigen Ausbau der Wasserwege (…) kaum möglich“, warnt der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium in einem Gutachten. 07  Auch hier müsste der Bund also viele Milliarden in die Hand nehmen – was sich bisher nicht abzeichnet: Die geplanten Investitionen für 2024 betrugen nur rund 0,74 Milliarden Euro und stiegen damit gegenüber den Investitionen 2022 lediglich um sieben Prozent an. 2023 waren sie sogar auf nur noch rund 80 Prozent des Vorjahresniveaus eingebrochen. 08  So werden sich die Bundeswasserstraßen nicht fit für die Zukunft machen lassen.
 
        ENERGIEWENDE
 
        Autos nehmen zu viel Raum ein, besonders in den Städten. Daher sollten sie möglichst Platz machen für Menschen zu Fuß und auf dem Rad sowie für öffentliche Verkehrsmittel. Aber das Auto wird trotzdem ein wichtiges Transportmittel bleiben, vor allem auf dem Land. Allerdings müssen die verbleibenden Autos elektrisch betrieben werden, weil fossile Brennstoffe klimaschädliches Kohlendioxid ausstoßen und CO2-neutraler Treibstoff für Verbrenner noch viele Jahre nicht ausreichend und nicht preiswert genug zur Verfügung stehen wird. Für die Antriebswende hin zur E-Mobilität brauchen wir aber ausreichend Ladesäulen: Viele Menschen scheuen immer noch den Umstieg, weil sie befürchten, ihr Fahrzeug nicht laden zu können. 
 
        Und auch wenn sich einiges tut, ist es bis zu einer ausreichenden Lade-Infrastruktur noch ein weiter Weg. Das Register öffentlicher Ladesäulen der Bundesnetzagentur nennt genau 120618 Normalladepunkte und 33419 Schnellladepunkte, die am 1. Dezember 2024 in Betrieb waren, 09  zusammen also rund 155000 öffentliche Ladepunkte. Bedenkt man, dass am 1. Januar 2024 nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamts in Flensburg allein mehr als 49 Millionen PKW zugelassen waren, so wird deutlich, dass es bisher viel zu wenig Lademöglichkeiten gibt: Zwar werden nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig geladen. Viele Menschen werden ihr E-Auto auch vorwiegend an der privaten Wallbox laden. Aber einige Millionen Lademöglichkeiten werden wir sicher brauchen. Die Ladeinfrastruktur allein dürfte also einige Milliarden Euro kosten – Finanzierung bisher nicht absehbar.
 
        Sauberer Strom aus Windkraft wird zu großen Teilen in der Nordsee und in windigen Gebieten in Norddeutschland gewonnen. Gebraucht wird er aber auch im Westen und Süden Deutschlands. Bisher gibt es dafür zu wenige Höchstspannungsleitungen: Bei frischem Wind kann Ökostrom im Norden oft nicht ins Netz gespeist werden, weil es sonst überlastet würde. Die Windräder werden daher vom Netz genommen. Weil Fabriken im Süden aber trotzdem Strom benötigen, müssen dort Gaskraftwerke hochgefahren werden. In den kommenden Jahren müssen „mehr als 10000 km im Übertragungsnetz optimiert, verstärkt oder neu gebaut werden“, heißt es im Netzentwicklungsplan der Bundesregierung. 10  
 
        KURZFRISTIGE AUFMERKSAMKEIT VS. LANGFRISTIGER NUTZEN
 
        „Der Rückgang der jährlichen öffentlichen Investitionen zwischen 1980 und 2005“, so der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums, „dürfte im Wesentlichen haushaltspolitisch bedingt gewesen sein“. Nur warum investiert die Politik nicht genug Geld in Infrastruktur? Ein wesentlicher Grund dürfte sein, dass die langen Zeiträume zwischen Investitionen in Infrastruktur und ihrem für die Wählerschaft (hoffentlich) spürbaren Resultat einfach nicht zum Rhythmus der Bewertung politischer Leistung durch Wahlen passen. Großbaustellen wie die Sanierung des Schienennetzes der Deutschen Bahn sind in den vier Jahren einer Legislaturperiode nicht zu stemmen. Die Kosten schlagen zwar Jahr für Jahr zu Buche und verhindern unter Umständen kurzfristig spürbare Wohltaten, der Nutzen hingegen wird erst nach Jahren erkennbar. Wahrscheinlich warten wir noch jahrelang auf unpünktliche Züge, bis sich die gegenwärtigen Sanierungsprojekte irgendwann auszahlen werden. Aber wenn sich dann in zehn Jahren die Pünktlichkeitswerte womöglich verbessert haben, sind die politisch dafür Verantwortlichen längst im Ruhestand. Mehr politische Rendite können Politiker und Politikerinnen zumindest kurzfristig erzielen, wenn sie das Geld in spektakuläre Leuchtturmprojekte stecken. Deren langfristiger Nutzen mag überschaubar sein, die kurzfristige Aufmerksamkeit hingegen ist sicher.
 
        Darüber hinaus wird die politisch sinnvolle Bewertung von Investitionen durch mangelnde Repräsentanz junger Menschen in unserem politischen System erschwert. Das Wahlrecht – meist erst ab 18 – und die Alterung der Gesellschaft mehren die Macht derer, die Infrastruktur nur relativ kurz nutzen werden und sich oftmals auch Alternativen leisten können. Demgegenüber haben jene relativ wenig Einfluss, die Schulen, Brücken und Schienen vielleicht sogar sehr gern bezahlen würden, weil sie selbst davon besonders lange profitieren könnten.
 
        Die Unterbewertung der Infrastruktur dürfte zu einem guten Teil auch darin wurzeln, wie Menschen ausdrücken, was ihnen öffentliche Leistungen wert sind. Sie können das nämlich nicht direkt über den Preis tun, den sie zu zahlen bereit sind, sofern der Staat nicht ausnahmsweise eine Gebühr für die Nutzung einer öffentlichen Einrichtung erhebt. Die Bewertung von Infrastruktur erfolgt nur indirekt, nämlich über Wahlen. Doch der Zusammenhang zwischen einer sanierten Eisenbahnstrecke und der Wahlentscheidung für eine bestimmte Partei ist so diffus, dass es sich politisch kaum auszahlt, die Sanierung voranzutreiben.
 
        Eine zentrale Ursache für den miserablen Zustand großer Teile der deutschen Infrastruktur sieht der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums auch darin, dass viele Kommunen, also Landkreise, Städte, Gemeinden und Bezirke, schlicht zu wenig Geld zur Verfügung haben. Kommunen können ihre Kassenlage nur zu einem sehr geringen Teil selbst beeinflussen, weil sie auf ihre Einnahmen kaum und auf die Ausgaben nur teilweise Einfluss nehmen können. Der kommunale Geldmangel führt in einen Teufelskreis: Wenn Kommunen das Geld ausgeht, sparen sie oft am Verwaltungspersonal. 11  Das ist für viele Kommunen und Landkreise besonders bitter, weil der Bund in den vergangenen Jahren mehrfach kurzfristig Geld aus sogenannten Sondervermögen bereitgestellt hat, um Investitionsprojekte zu fördern. Arme Kommunen profitieren hiervon aber oft gar nicht, weil sie nicht mehr das nötige Personal haben, um das Geld überhaupt ausgeben zu können.
 
        SCHULDENBREMSE UND SCHWARZE NULL
 
        Der politische Diskurs in Deutschland wurde spätestens seit den 1990er Jahren von der Vorstellung bestimmt, dass Staatsschulden generell von Übel seien und zumindest gedeckelt, wenn nicht ganz eliminiert werden müssten. Aus diesem Gedanken wurde die sogenannte Schuldenbremse geboren, die schließlich 2009 ins Grundgesetz aufgenommen wurde. 12  Artikel 109 Grundgesetz schreibt seitdem verbindlich vor, dass der Bund – von engen Ausnahmen abgesehen – pro Jahr nicht mehr als 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an neuen Schulden aufnehmen darf.
 
        Deutlich verschärft wurden die Wirkungen der Schuldenbremse durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) vom 15. November 2023. Die Ampel hatte sogenannte Kreditermächtigungen, also vom Bundestag trotz Schuldenbremse genehmigte Schulden, die ursprünglich der Bekämpfung der Coronapandemie dienen sollten, in den KTF umgebucht, um damit Projekte zum Klimaschutz zu bezahlen. Das hielt das Bundesverfassungsgericht aus mehreren Gründen für verfassungswidrig: Zum einen beanstandete es die Änderung des Zwecks der Schulden. Zum anderen störte es sich auch daran, dass die Mittel zwar im Jahr 2021 vom Bundestag genehmigt worden waren, nun aber in den KTF wandern und dann über mehrere Jahre verteilt ausgegeben werden sollten, nämlich bis 2027. Verfassungsrechtlich mag das richtig sein, doch ökonomisch hat die Verpflichtung zur Jährlichkeit und Jährigkeit des Haushalts fatale Folgen: Wenn das Parlament gehindert wird, kontinuierliche Investitionen über den Zeitraum eines Jahres hinaus zu beschließen, lassen sich langfristige Investitionsprogramme auch über Wahlen hinweg kaum noch rechtssicher auf den Weg bringen. 
 
        Noch strenger als die Schuldenbremse begrenzt die „Schwarze Null“ staatliche Investitionen. Dieses Ideal ist zwar keine verbindliche gesetzliche oder gar verfassungsrechtliche Pflicht, sondern nur ein politisches Ziel bestimmter Parteien, geht aber noch einen Schritt weiter als die Schuldenbremse: Die Ausgaben dürfen die Einnahmen nicht überschreiten. 13  
 
        Für den Ökonomen Lukas Haffert beruht die suggestive Kraft der Schwarzen Null weniger auf ökonomischen Erwägungen; der ausgeglichene Haushalt scheine vielmehr vor allem eine psychologische Wirkung zu haben: 14  Unter einem ausgeglichenen Haushalt können sich alle etwas vorstellen, während die Deutschen seit Jahrzehnten mit Schulden nichts Gutes verbinden. Das dürfte auch etwas mit dem bis zur Groteske verzerrten Bild der „schwäbischen Hausfrau“ zu tun haben, die angeblich nur ausgibt, was sie zuvor angespart hat. Diese Erzählung blendet aus, dass kluge Schwäbinnen immer schon Kredite aufgenommen haben, beispielsweise um das Geld in ihr Häusle oder mittelständisches Unternehmen zu investieren. Warum sollte es der Staat nicht ebenso halten?
 
        Trägt die Schuldenbremse eine Mitschuld an der gegenwärtigen Infrastruktur-Misere? Ökonominnen und Ökonomen, die das Wirtschaftsministerium beraten, sind skeptisch: „Der Grund für den schlechten Zustand der öffentlichen Infrastruktur und das mäßige Investitionsniveau liegt nicht in der Schuldenbremse“, zeigen sie sich überzeugt. 15  Die Investitionen seien schon vor der Schuldenbremse eingebrochen. Zudem sei privat finanzierte Infrastruktur wie digitale Netze, Gas- und Stromleitungen zwar nicht von der Schuldenbremse berührt, aber ebenfalls in keinem guten Zustand. Und schließlich hätten der Bund und viele Bundesländer „ausreichenden Spielraum für zusätzliche Investitionen gehabt“, diesen aber nicht genutzt.
 
        Aber auch wenn die Schuldenbremse für die enormen Infrastrukturschulden nicht ausschlaggebend gewesen sein mag, so könnte sie doch heute die nötigen Investitionen verhindern. Könnte also eine gelockerte Schuldenbremse helfen, aus der Krise herauszukommen?
 
        In dieser Frage sind sich die Beiratsmitglieder nicht einig. 16  Das Team Schuldenbremse argumentiert, dass nur eine absolute Schuldenbegrenzung gegen die Krise hilft. Befürworter der Schuldenbremse lehnen es daher auch ab, diese gezielt zu lockern, um höhere Schulden für „Investitionen“ zuzulassen. Es sei zu schwer abzugrenzen, was eigentlich „Investitionen“ seien, für die mehr Schulden gemacht werden dürfen. Auch sei es hilfreich gewesen, dass der allgemeine Schuldenberg des Landes durch die langjährige Politik der Schwarzen Null niedrig gewesen sei: „So entstand der Spielraum, die Schulden zu erhöhen und die Wirtschaft zu stützen, ohne dass Zweifel an der Solidität der Staatsfinanzen aufkamen“, schreibt Clemens Fuest, der Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung. 17  Zwar sei es richtig, öffentliche Investitionen auszuweiten. Das verhindere die Schuldenbremse aber nicht: „Wenn dafür Spielräume in den Haushalten fehlen“, weil die Schuldenbremse bremst, „können aber Bundesunternehmen wie etwa die Deutsche Bahn mit öffentlichen Mitteln für Investitionen ausgestattet werden“. Schulden sollen also da gemacht werden, wo die Schuldenbremse es nicht merkt: in Schattenhaushalten. Die Frage ist nur, ob das nach den neuen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts im KTF-Urteil überhaupt noch erlaubt ist.
 
        KREDITE LENKEN
 
        Gerade nach dem KTF-Urteil wollen dagegen viele Ökonominnen und Ökonomen die harte Schuldenbremse abschaffen. Gleichzeitig räumen sie aber ein, dass es sinnvoll sein könne, Mechanismen einzubauen, die sicherstellen, dass die neuen finanziellen Spielräume tatsächlich für mehr Investitionen genutzt werden. Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung und das Institut der deutschen Wirtschaft kamen in einer gemeinsamen Studie schon vor dem Urteil zu dem Schluss, eine Modifikation der Schuldenbremse würde helfen, die nötigen Investitionen zu schultern und sie vor allem verlässlich für die nächsten zehn Jahre zu sichern. 18  Denn nur wenn Wirtschaft und Kommunen längerfristig sicher planen könnten, investierten sie in neue Projekte und mehr Personal. Die Ökonominnen und Ökonomen fordern, die Schuldenbremse durch eine „goldene Regel“ zu modifizieren: Sie würde Schulden für Investitionen zumindest bis zu einer bestimmten Höhe erlauben. Denn über Kredite finanzierte Investitionen „erhöhen zwar den Schuldenstand, aber gleichzeitig den Vermögensbestand einer Volkswirtschaft“. 19  
 
        Das Vorgehen der Ampel-Koalition, Sondervermögen einzurichten, hätte im Kern zwar seinen Zweck erreicht, so die Ökonomin Monika Schnitzer 20  – nämlich die schnelle Finanzierung von notwendigen Zukunftsinvestitionen über Schulden. Allerdings komme dieser pragmatische Weg zu einem hohen Preis. Die Öffentlichkeit büße Kontrolle ein und bekomme das Gefühl, es werde getrickst.
 
        Schwerer noch als die Sorge um die demokratische Kontrolle der Schattenhaushalte wiegen die verfassungsrechtlichen Bedenken. Zwar wurde das Sondervermögen für die Bundeswehr mit den Stimmen der Ampel, aber auch der Unionsfraktion eigens im Grundgesetz verankert. Doch wie steht es mit anderen möglichen Sondervermögen? Im KTF-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht sehr enge Grenzen gesetzt: In einem Jahr Kreditermächtigungen beschließen und sie in einem Sondervermögen des Bundes parken, um das Geld über mehrere Jahre auszugeben – das ist auf keinen Fall mehr zulässig.
 
        Anders könnte es jedoch aussehen, wenn der Bund eine rechtlich selbstständige Einheit mit Geld aus einem Bundeshaushalt ausstattet, diese das Geld dann aber über mehrere Jahre ausgibt. Beispielsweise könnte der Bund ein „Sondervermögen Autobahnsanierung“ einrichten und der bundeseigenen Autobahn GmbH einmalig zehn Milliarden Euro überweisen, die diese GmbH dann über die nächsten Jahre investiert. Formal wären die Kriterien des Bundesverfassungsgerichts aus dem KTF-Urteil dann eingehalten. Man kann nur hoffen, dass Karlsruhe den haushalterischen Spielraum des Gesetzgebers nicht noch weiter einschränken und auch dieses letzte Schlupfloch schließen wird.
 
        SINNVOLLE MAẞNAHMEN
 
        Wenn die Reform der Schuldenbremse nicht das Mittel der Wahl ist, was könnte dann helfen?
 
        Bund und Länder sollten regelmäßig Bilanzen veröffentlichen, die erklären, in welchem Zustand sich die Infrastruktur befindet, und zwar für alle Bereiche, von den Straßen bis zum Stromnetz, von den Schienen bis zu den Schulen. Solche Berichte gibt es zwar, aber sie erscheinen nicht jährlich für alle Bereiche. Aus einer genaueren Bilanz müsste sich unmittelbar ergeben, welche langfristigen Investitionen aufgrund der Bestandsaufnahme in den nächsten zehn Jahren anstehen. Behörden könnten besser planen – und bei Wahlen wäre immerhin klar, ob die bisherigen Regierungen ihren Job gut gemacht haben. Zudem könnten Medien Tendenzen besser erkennen: Haben Politikerinnen und Politiker immerhin angefangen, den Zustand der Infrastruktur zu verbessern, oder sind die Infrastrukturschulden während ihrer Amtszeit noch weiter angewachsen?
 
        Ausgaben für Infrastruktur müssen verstetigt werden, indem fortlaufend und verlässlich Geld in Schulen, Schienen und diverse Netze fließt. Nur so können Behörden und Unternehmen gleichermaßen planen, also Personal und Material bereithalten. Außerdem profitiert der Staat von günstigen Preisen, wenn er antizyklisch investiert, also dann, wenn die Nachfrage allgemein gerade niedrig ist – und eher nicht in Jahren, wo die Wirtschaft boomt und die Preise für Bauleistungen durch die Decke gehen.
 
        Ein Mittel zur Verstetigung von Investitionen könnten Investitionsfördergesellschaften sein, wie sie auch der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums empfiehlt. 21  Sie müssten langfristig und auf klarer gesetzlicher Grundlage Geld aus öffentlichen Haushalten bekommen und könnten so dauerhaft das notwendige Personal für schnelle, kompetente Planungen vorhalten. Natürlich sind auch hier komplexe Fragen zu klären: So müssen die Kommunen eigenständig planen und bauen können und dürfen nicht vom jeweiligen Land oder vom Bund gesteuert werden. Gleichzeitig müssen diejenigen Stellen von Bund und Ländern, die das Geld gegeben haben, natürlich prüfen können, ob die Mittel korrekt ausgegeben und wirklich in Infrastruktur investiert werden.
 
        Viele Kommunen in Deutschland haben enorme Schulden angehäuft, auch, weil sie Dinge bezahlen müssen, die sie nicht beschlossen haben und die sie kaum beeinflussen können. Vieles spricht daher dafür, das sogenannte Konnexitätsprinzip zu stärken: Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen – in der Regel wäre das der Bund, mitunter auch das jeweilige Bundesland, denn diese beiden Ebenen entscheiden in unserem föderalen Staat über gesetzliche Verpflichtungen zu kommunalen Ausgaben. Das würde den Städten und Gemeinden mehr finanziellen Spielraum für Investitionen verschaffen.
 
        Um die Altschulden zu beseitigen, könnten Länder außerdem Investitionsförderprogramme nach dem Beispiel der „Hessenkasse“ aufsetzen: Das Land Hessen tilgt für überschuldete Gemeinden deren Kassenkredite. Einen Teil der Schuld stottern die Kommunen danach mit 25 Euro pro Einwohner und Jahr bei der Hessenkasse ab – ein eher symbolischer Betrag. Den Rest trägt das Land. 22  Für Gemeinden, die ihre Bankkredite entweder selbstständig tilgen konnten oder gar keine benötigten, gibt die Hessenkasse Investitionsbeihilfen zu günstigen Konditionen. Beide Förderungen für die Kommunen werden übrigens an der Schuldenbremse vorbei geleistet, weil die landeseigene Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen die Kosten trägt und nicht direkt das Land – dadurch erscheinen sie nicht in der staatlichen Finanzstatistik.
 
        FAZIT
 
        Seit Jahrzehnten haben politisch Verantwortliche in Bund, Ländern und Kommunen zu wenig in Infrastruktur investiert. Unser politisches System setzt bisher falsche Anreize, die kurzfristiges Handeln belohnen und langfristige Investitionen eher unattraktiv erscheinen lassen. In diesem Ökosystem sind Ausgaben für Infrastruktur besonders schwer durchzusetzen: Ihr Nutzen ist schwer zu messen und wird systematisch unterschätzt.
 
        In den vergangenen Jahren haben zudem ökonomisch fragwürdige Leitlinien wie zeitweise die Schwarze Null öffentlichen Investitionen allzu enge Grenzen gesetzt. Dabei wäre es wesentlich generationengerechter, Infrastruktur mit Schulden zu finanzieren. Würden wir versuchen, Straßen, Brücken und Schulen ohne Schulden zu bezahlen, läge die Last allein bei heutigen Steuerzahlern, während die Früchte jene ernten, die heute zu jung sind, um Steuern zu zahlen, und daher nichts zur Finanzierung beitragen. Bezahlen wir diese ganzen Bauten und Netze dagegen, indem wir heute Schulden aufnehmen, sind die Lasten gerechter verteilt: Ja, wir machen heute Schulden und zahlen auch heute schon Zinsen, aber wir schaffen Werte für Jahrzehnte, an denen sich kommende Generationen fair beteiligen, weil sie ebenfalls einen Anteil an Zins und Tilgung leisten. Insgesamt sollten wir mehr Mut zu Investitionen haben, auch wenn sie formal Staatsschulden nach sich ziehen – denn dafür bauen wir im selben Maße Schulden bei der Infrastruktur ab und schaffen ein lebenswerteres und wettbewerbsfähigeres Land. Dann werden wir recht bald merken: Schulden für Infrastruktur lohnen sich. 
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        INNOVATION UND INVESTITION STATT LOCKERUNG DER SCHULDENBREMSE
 
         Rainer Hank 
 
        Deutschland hat nicht nur seit Jahrzehnten einen Sanierungsstau, sondern auch einen Stau bei Investitionen und Innovationen. Vor allem die öffentliche Infrastruktur ist in vielen Bereichen marode. Der Straßengüterverkehr hat sich seit 1991 mehr als verdoppelt. Notwendige Instandhaltungsarbeiten blieben aber oft aus. Viele Brücken stammen aus den 1960er bis 1980er Jahren, insbesondere die großen Tal- und Flussbrücken. Von den insgesamt rund 130000 Brücken in Deutschland sind mehrere Zehntausend in der Zuständigkeit von Bund, Ländern, Deutscher Bahn und Kommunen sanierungsbedürftig. Experten gehen davon aus, dass von den rund 67000 Brücken in kommunaler Verantwortung jede zweite Straßenbrücke in einem schlechten Zustand ist. So reichen die öffentlichen Investitionen auch im Tiefbau seit Jahren nicht mehr aus, um den Modernitätsgrad Deutschlands zu erhalten. 01  
 
        Hinzu kommt, dass Hunderte von Kilometern Schienen erneuert werden müssen. Das führt dazu, dass die Leistungen der Bahn auf Jahre hinaus unberechenbar werden, die Fahrzeiten sich verlängern, große Verspätungen zur Regel werden und zudem völlig unkalkulierbar sind. Veraltete Bahnhöfe und ein marodes, teilweise komplett überlastetes Schienennetz machen auch dem Güterverkehr zu schaffen. 
 
        Straßen und Schienen sind nur die sinnfälligsten Bereiche des Investitionsdefizits. Spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wissen wir, dass unsere Verteidigung dringend nicht nur mehr Geld, sondern auch einen effizienteren Einsatz der Mittel benötigt. Im Bildungsbereich hat Deutschland in jüngster Zeit so schlecht abgeschnitten wie noch nie, was laut Sachverständigenrat nicht zuletzt an den ungenügenden Mitteln für die frühkindliche Bildung und den Grundschulbereich liegt. Es sind also nicht nur die vielzitierten Schultoiletten in katastrophalem Zustand, die zu schaffen machen. 
 
        Nehmen wir die mangelhafte Energieinfrastruktur, den Rückstand bei der Digitalisierung im Vergleich zu vielen anderen Industrieländern und – last but not least – die verzögerte Klimatransformation der gesamten deutschen Wirtschaft hinzu, dann zeigt sich das ganze Desaster, was sich hinter dem Schlagwort „Investitionsstau“ verbirgt. 
 
        Mehr noch: Die überbordende Bürokratie lähmt unsere Wirtschaft, sie erstickt innovatives Unternehmertum. Deutschland droht zu einem Industriemuseum zu verkommen – mit entsprechenden Folgen für Wohlstand und Wachstum. Der alte Kontinent hat in vielen Bereichen den Anschluss an China, vor allem aber an die USA verloren. Nach wie vor ist unsere Wirtschaftspolitik zu sehr auf Besitzstandswahrung ausgerichtet und zu wenig darauf, Neues zu ermöglichen und zuzulassen. „Wir leben noch von Sprunginnovationen der Gründerzeit, von vor 140 Jahren“, klagt Rafael Laguna de la Vera, Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen. 02  Pfadabhängig die alten Strukturen zu konservieren, statt disruptiv zu modernisieren – das ist der Kern der Malaise. Ob Subventionen für Werften zum Bau von Kreuzfahrtschiffen oder Beihilfen für die Stahlproduktion im Ruhrgebiet, ob Milliardenhilfen für strauchelnde Chiphersteller oder Agrardiesel für Landwirte – gefördert werden primär bestehende Betriebe, während innovative Unternehmen fliehen. 03  Für die Erforschung der Möglichkeit von Sprunginnovationen (vulgo: Disruptionen) gibt der Staat einen Bruchteil dessen aus, was er dem deutschen Industriemuseum an Subventionen zukommen lässt. 
 
        So offensichtlich die Defizite sind, so schwierig ist es, den Investitionsbedarf zu beziffern. Basierend auf Angaben des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr wird der Bedarf des Bundes für Bundesstraßen und Autobahnen für die Jahre 2025 bis 2028 auf über 57 Milliarden geschätzt. 04  Der Bedarf für die Bahn beträgt im gleichen Zeitraum laut Ministerium 63 Milliarden Euro. Und bei der Energieinfrastruktur liegen die nötigen Investitionen aufgrund der Energiewende für On- und Off-Shore-Anlagen bei bis zu 270 Milliarden Euro. 
 
        Der Freiburger Ökonom Lars Feld, Direktor des dortigen Walter Eucken Instituts, macht darauf aufmerksam, dass die Erhebungsmethoden der Studien bei der Bezifferung des Investitionsbedarfs diskussionswürdig sind und verzerrte Angaben über das tatsächliche Ausmaß der Investitionstätigkeit hervorbringen. Das liegt unter anderem auch daran, dass es aufgrund des föderalen Prinzips in Deutschland nicht eine einzige große Investitionslücke, sondern multiple Investitionsbedarfe in verschiedenen föderalen Verantwortungsbereichen gibt. 05  Es fehlt eine zentrale Stelle, die den Überblick hat.
 
        Wenn auch der Bedarf nicht eindeutig ist, so muss es doch besorgt stimmen, dass die Investitionsquote von Bund und Ländern seit 1992 auf einem Niveau zwischen 0,5 und 0,8 Prozent des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) verharrt. Die Investitionsquote der Gemeinden ist zurückgegangen. Andere Länder der EU leisten mehr. Insbesondere bei der Verteidigung und der Bildung fällt Deutschland dramatisch gegenüber dem EU-Durchschnitt zurück. 06  
 
        ANDERE PRIORITÄTEN
 
        Dass Geld für Infrastruktur fehlt, steht fest. Dass der Staat deshalb insgesamt mehr Geld ausgeben muss, ist daraus aber – anders als viele reflexartig meinen – mitnichten die zwingende Konsequenz. Und schon gar nicht zwingend ist die Schlussfolgerung, das fehlende Geld könne und müsse durch eine höhere Staatsverschuldung und damit durch eine sogenannte Reform der Schuldenbremse finanziert werden. Im Gegenteil: Vieles spricht dafür, dass die ständige Wiederholung der Notwendigkeit einer Reform der Schuldenbremse – gemeint ist meist deren Abschaffung – von der Notwendigkeit einer Reform der Staatsausgaben ablenkt.
 
        Zumindest drei weitere Wege der Finanzierung jenseits höherer Schulden sind denkbar: Erstens könnten die Mittel durch eine Umschichtung der öffentlichen Haushalte vor allem durch das Streichen von Subventionen aufgebracht werden. Dass Geld fehlt, bedeutet somit nicht, dass zu wenig Geld da ist, sondern dass zu viel Geld an anderer Stelle ausgegeben wird – in vielen Fällen ineffizient. Das fehlende Geld könnte zweitens über höhere Steuern aufgebracht werden. Wer heute über Brücken und Straßen und mit der Bahn fahren will, der muss auch dafür zu zahlen bereit sein. Spätere Generationen haben genügend eigene finanzielle Lasten zu tragen – nicht zuletzt die demografischen Lasten für die verrenteten Boomer. Ein langfristig steigender spezieller Ausgabenbedarf zum Beispiel aufgrund veränderter geopolitischer Rahmenbedingungen oder langfristiger technologischer Trends sollte über Steuern und nicht über Schulden finanziert werden, um die Staatsverschuldung in ihrem Wert stabil zu halten – das schreibt der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in einem Gutachten zur Finanzierung von Staatsaufgaben. 07  Schließlich kann, drittens, das fehlende Geld auch von privaten Finanziers aufgebracht werden. Das ist ein Gedanke, der in der öffentlichen Diskussion kaum vorkommt. 
 
        Eine eigentlich notwendige Debatte über Staatsaufgaben wird nicht (mehr) geführt. Diskutiert wird ausschließlich über die Staatsausgaben – und den Wunsch der Politik, diese zu erhöhen. Es ist ja nicht so, dass der deutsche Staat seine Ausgaben zurückgefahren hätte oder, wie zuweilen zu hören ist, seiner Pflicht zur Daseinsvorsorge nicht nachkäme und sich „kaputtspare“. Vielmehr hat die im November 2024 abgeschaltete Ampel das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Die öffentlichen Haushalte insgesamt haben 2023 einen Betrag von 1952 Milliarden Euro ausgegeben – so viel wie nie zuvor (auch nicht während der Pandemie). Obwohl die Steuereinnahmen angesichts von annähernder Vollbeschäftigung sprudelten, erreichte die Staatsverschuldung 2023 mit 2445 Milliarden Euro ihren absoluten Höchststand – auch wenn die Schuldenquote mit 68 Prozent des BIP im internationalen Vergleich relativ niedrig ist (aber immer noch über den europarechtlich erlaubten 60 Prozent liegt). Während die Verschuldung in der Ära Merkel zwischen 2012 und 2019 entgegen der jahrzehntelangen Tradition rückläufig war, stieg sie in den Ampeljahren unabhängig von der Pandemie wieder an. 08  
 
        Wenn das öffentliche Geld nicht für die notwendigen Investitionen verwendet wurde, wo landete es dann? Kurz gesagt: im Konsum. Unter Konsum verstehen Volkswirte alles, was keine Investition ist, sondern in den privaten oder öffentlichen Verbrauch fließt. Dazu zählen alle Sozialleistungen vom Bürgergeld bis zur Rente oder Pflege. Aber auch alle Subventionen, also Zuwendungen des Staates an Gruppen, Privatpersonen oder Unternehmen. 
 
        UNSINN DER SUBVENTIONEN
 
        Werfen wir einen Blick auf die Subventionen. Deren Volumen belief sich in der Bundesrepublik 2023 auf 322 Milliarden Euro. Das waren vier Prozent mehr als die gesamte Lohn- und Einkommensteuer, die die arbeitende Bevölkerung in Deutschland in diesem Zeitraum an den Fiskus abführen musste. 09  Gemessen am BIP erreichten die Subventionen mit knapp acht Prozent einen historischen Höchststand. Auch dies zeigt, dass der Staat nicht spart. Die Frage ist, ob er das Geld an der richtigen Stelle ausgibt.
 
        Das darf mit guten Gründen bezweifelt werden. Ein großer Teil der gesamten Finanzhilfen entfällt auf die Finanzhilfen des Bundes: Diese sind seit 2014 auf Expansionskurs – unabhängig von der politischen Konstellation und Koalition einer jeweiligen Regierung. Hinter dem starken Wachstum der Finanzhilfen des Bundes stehen an erster Stelle jene für die Umwelt- und Klimapolitik. Sie bestehen aus vielen einzelnen Fördermaßnahmen, die selbst für Fachleute nicht mehr überschaubar sind. Inwieweit sie im Hinblick auf die Ziele der CO2-Reduktion effizient sind, ist fraglich, wird jedenfalls von der Regierung nicht im Detail untersucht – worauf die Bürger eigentlich ein Recht hätten. „Denn bei mittlerweile 59 Finanzhilfen des Sonderfonds zugunsten der Umwelt, die neben den 26 Umweltsubventionen existieren, die aus dem regulären Bundeshaushalt 2024 geleistet werden, dürfte zielgerichtetes und widerspruchsfreies Handeln schwerfallen“, so die Subventionsexpertin Astrid Rosenschon. 10  Dies gelte umso mehr, als es neben den vielfältigen umweltpolitisch motivierten Zuschüssen ein ganzer „Förderzoo“ an Subventionen existiere, die auf eine Erhöhung der Treibhausgasentwicklung hinwirken und somit dem ökologischen Ziel zuwiderlaufen.
 
        Ähnliches lässt sich über die Subventionen in den Verkehr und vor allem in die Bahn sagen: Seit 2015 hat der Bund fast 102 Milliarden Euro in das deutsche Eisenbahnwesen gesteckt. Zusätzlich hat die Deutsche Bahn AG Mittel vom Kapitalmarkt abgezogen. Trotz dieser erheblichen Zuflüsse ist die Netz- und Servicequalität unbefriedigend und droht noch schlechter zu werden. Der Bundesrechnungshof hat in zahlreichen Gutachten Fehlsteuerungen und Organisationsmängel gerügt. 
 
        Bezogen auf unser Thema des Investitionsstaus heißt das: Am Geld mangelt es nicht – an der Effizienz schon. Oder noch härter und als Regel des Subventionsunsinns formuliert: Mehr Geld in ein ineffizientes System zu pumpen, macht das System nicht besser, sondern nur noch ineffizienter. Förderwahn führt zur Vernachlässigung staatlicher Kernaufgaben und gefährdet unsere Zukunft. 
 
        Aus Sicht liberaler Ökonomen sind Subventionen stets problematisch. Denn sie sind willkürlich; eine Begründung lässt sich im Nachhinein für alles finden. Subventionen sind nicht nur im Einzelfall in aller Regel ineffizient, sie ziehen meist auch weitere Subventionen nach sich und setzen damit eine „Interventionsspirale“ in Gang. So führt beispielsweise im Bereich des Klimaschutzes nicht zuletzt ein Dschungel an Regulierungen dazu, dass der Ruf nach umfangreichen Subventionen immer lauter wird, um die gesetzten Ziele zu erreichen. 11  Ähnlich geht es auf dem Wohnungsmarkt zu. Auch hier besteht enormer Investitionsbedarf, denn es fehlen schätzungsweise mindestens 600000 Wohnungen mit den entsprechenden Folgen von Knappheit und hohen Mieten bei Neuvermietungen. Doch statt Anreize für den Wohnungsbau zu schaffen, verhindert oder erschwert der Staat durch kontraproduktive Regelungen (Mietpreisbremse, Kappungsgrenze), dass neue Wohnungen geschaffen werden. Der Staat ist somit ein großer Verursacher des Investitionsstaus, den er eigentlich auflösen sollte. Ähnlich kritisch sind auch die Subventionen für Großkonzerne zu bewerten (Chip-, Pharma- und womöglich bald die Automobilindustrie), die vor allem in den Ampeljahren in Mode gekommen sind. Das wird die Modernisierung des Landes eher verzögern als beschleunigen. 
 
        Ordnungspolitisch geboten wäre dagegen, dass der Staat die Rahmenbedingungen setzt, damit ein möglichst effizienter Wettbewerb möglich wird und Investitionen und Innovationen eine Chance bekommen. Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, hat zur Frage, wie effiziente zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben gelingen können, abweichend von der Ratsmehrheit Wegweisendes zu Protokoll gegeben: Paradoxerweise bedarf es eines Rückzugs des Staates als Voraussetzung von Investitionen. Bei der regenerativen Transformation heißt das zum Beispiel, Emissionshandel und CO2-Preise wirken zu lassen und sie nicht mit finanziellen Interventionen zu konterkarieren. Besonders interessant sind die Vorschläge zur Modernisierung des Verkehrs. Grimm: „Die Bereitstellung von Straßeninfrastruktur könnte in Absprache mit der Europäischen Kommission in einnahmenfinanzierte, selbständig verschuldungsfähige Infrastrukturgesellschaften nach dem Vorbild der österreichischen ASFINAG [Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft] ausgelagert werden. Diese Gesellschaften könnten operativ und finanziell eigenständig agieren und wären damit nicht unmittelbar an die Schuldenbremse gebunden.“ 12  Durch eine Einnahmenfinanzierung zum Beispiel aus der Lkw-Maut und einer neu einzuführenden Pkw-Maut wären diese Gesellschaften in der Lage, die notwendigen Investitionen eigenständig zu tragen, ohne den regulären Staatshaushalt zu belasten oder die Verschuldungskapazitäten des regulären Haushalts zu strapazieren.
 
        Lars Feld und Julia Braun haben diesen Ansatz generalisiert: Schon heute ist es für private und kleine institutionelle Anleger möglich, sich über Infrastruktursondervermögen an öffentlichen Infrastrukturprojekten zu beteiligen. 13  Durch die Hinzuziehung privater Geldgeber wird nicht nur zusätzliches privates Kapital bereitgestellt, sondern es werden auch Effizienzsteigerungen erwartet. Besonders die Straßen-, Eisenbahn-, und Energieinfrastruktur sowie einige kommunale Bereiche könnten in Verbindung mit dem hohen Investitionsbedarf in den kommenden Jahren vielversprechende Investitionsfelder sein. Dabei handelt es ich um privatrechtliche Gesellschaften mit eigener Einnahme- und Kreditfähigkeit. Sie wären für Bau, Vertrieb und Verwaltung öffentlicher Infrastruktur zuständig. Dies wäre keinesfalls eine Umgehung der Schuldenbremse, sondern vielmehr eine Chance zur Erzielung gesamtwirtschaftlich wünschenswerter Effizienzsteigerungen durch marktwirtschaftliche Lösungen. Private Akteure können so etwas in der Regel besser als öffentliche Unternehmen. Die Betreiber müssten sich für den Zuschlag dem Wettbewerb stellen.
 
        SCHULDENBREMSE
 
        Schließlich geht es um eine Neujustierung staatlicher Ziele und entsprechender Priorisierung. Ampel-Kanzler Olaf Scholz lag ökonomisch falsch, wenn er behauptete, man dürfe Verteidigung und Sozialausgaben nicht gegeneinander ausspielen. Doch, das darf man: Ökonomisches Denken ist stets Denken in Alternativen. Wenn an der einen Stelle mehr Mittel nötig werden, können auf der anderen Seite eben nur weniger Mittel zur Verfügung stehen. Strukturelle Reformen bei den Sozialausgaben können Spielräume für zukunftsorientierte Staatsausgaben vergrößern. Als wenig zielführend haben sich etwa die für den Staat sehr teure Rente mit 63 sowie die von der Union durchgesetzte Mütter- und Witwenrente erwiesen. Dass die unter der Überschrift „Bürgergeld“ durchgesetzte „Reform“ der Sozialhilfe (vormals Hartz IV) teuer und für den Arbeitsmarkt kontraproduktiv ist, hat sich inzwischen auch in der Sozialdemokratie herumgesprochen.
 
        Aus alledem ergibt sich: Eine Änderung der Schuldenbremse, gar ihre Abschaffung, ist nicht nur nicht nötig. Sie wäre auch schädlich. Die Schuldenbremse ist nicht verantwortlich für den Investitionsstau. Eine gelockerte Schuldenbremse würde indes die staatliche Disziplinlosigkeit fördern und abermals Ineffizienzen schaffen. Die Kosten müssten der Staat beim Schuldendienst (Zinsen) mit den Steuern der heutigen Bürger sowie künftige Generationen bei der Tilgung mit ihren Steuern tragen. Das wäre ungerecht.
 
        Schon im 18. Jahrhundert wusste der Philosoph David Hume: „Für einen Minister ist es sehr verführerisch, das Mittel der Staatsschulden zu benutzen, das ihn in den Stand setzt, während seiner Verwaltung den großen Mann zu spielen, ohne das Volk mit Steuern zu überladen oder eine sofortige Unzufriedenheit gegen sich zu erregen. Die Praxis des Schuldenmachens wird daher fast unfehlbar von jeder Regierung missbraucht werden.“ 14  Genau aus diesem Grund wurde nach Schweizer Vorbild 2009 die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert.
 
        Diese besagt: In der Regel soll der Staat keine Schulden machen, sondern mit seinen Steuereinnahmen auskommen. Doch ist die Bremse nicht so starr, wie viele behaupten: Die Regierung darf im konjunkturellen Abschwung bis zu einem gewissen Grad Defizite hinnehmen, wie sie umgekehrt in einer Hochkonjunktur Überschüsse durch unerwartete Steuereinnahmen erhält. Beide Effekte sind gegenläufig und stabilisieren so die Konjunktur; sie wirken als sogenannte „automatische Stabilisatoren“. Zudem sind jährliche Neukredite in Höhe von 0,35 Prozent des BIP erlaubt.
 
        Die zugrundeliegende Idee ist uralt. Als ihr Erfinder darf der Dichter Homer aus dem achten Jahrhundert vor Christus gelten. Es geht um Selbstbindung im Wissen um die Schwachheit der menschlichen Kreatur. Im 12. Gesang der Odyssee muss das Schiff des Odysseus zwischen Skylla und Charybdis hindurch navigieren. Dort befinden sich Sirenen – Fabelwesen, die durch ihren betörenden Gesang Schiffer anlocken, um sie zu töten. Weil Odysseus dies weiß und seine Verführbarkeit kennt, weist er seine Besatzung an, ihn zu binden, „damit ich kein Glied zu regen vermöge –, aufrechtstehend am Maste, mit festumschlungenen Seilen.“ Vorsichtshalber fügt er hinzu: „Fleh’ ich aber euch an, und befehle die Seile zu lösen; eilend fesselt mich dann mit mehreren Banden noch stärker.“ Es ist jenes von Homer erfundene Prinzip „freier Selbstbindung“, das sich hinter der Schuldenbremse verbirgt. Wenn Politiker (fast) aller Parteien heute wieder flehen, die Verfassung zu ändern, wäre das im Sinne Homers ein starkes Signal, die Schuldenbremse gerade festzuzurren. 
 
        Es ließen sich sogar gute Argumente für eine Verschärfung der Schuldenbremse finden. Denn in ihrer jetzigen Form zielt sie nur auf die Nachhaltigkeit der Staatseinnahmen; die Nachhaltigkeit der Staatsausgaben ist damit aber längst noch nicht sichergestellt. 15  
 
        Glauben wir Homer und Hume, so zeigt sich: Eine Verführung, Schulden zu machen, gab es immer schon. Die Selbstbindung ist ein probates Mittel, um diese Verführung in Grenzen zu halten. Das oft gehörte Argument, die Welt habe sich seit Einführung der Schuldenbremse dramatisch geändert, ist richtig. Daraus die Begründung für die Notwendigkeit einer Lockerung oder gar Abschaffung der Schuldenbremse abzuleiten, überzeugt jedoch nicht. Die Verführung, zu viele Schulden zu machen, ist zeitlos. Die Notwendigkeit, dieser Verführbarkeit Grenzen zu setzen, ist ebenfalls zeitlos. Andernfalls gibt es kein Halten mehr auf dem Weg in den Schuldenstaat. 
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        PREIS DER FREIHEIT
 
        Zu den ökonomischen Kosten der Zeitenwende
 
         Stefan Bayer 
 
        Nationale Verteidigung kostet Geld – eine banale Aussage, die in der wiedervereinigten Bundesrepublik allerdings jahrzehntelang kaum Beachtung fand. Dies war möglich, weil nicht wenige Menschen davon ausgingen, dass der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der vom „Ende der Geschichte“ schrieb, Recht behalten würde. 01  Seine Publikationen erfuhren gerade in Deutschland eine für die wissenschaftliche Reflexion ungeahnte Aufmerksamkeit: Der Kapitalismus hatte unwiderruflich über den Sozialismus gesiegt, und damit fehlte auf absehbare Zeit ein uns bedrohender Gegner. Insofern konnten die Kosten für sicherheitspolitische Maßnahmen aller Art unter Berufung auf Fukuyama reduziert werden. Allerspätestens der Februar 2022 zeigte uns aber leider deutlich, dass Fukuyamas These keine Ewigkeitsgarantie hatte: 02  Wir mussten und müssen uns (nach den teilweise fast vergessenen Kriegen auf dem Balkan) wieder ernsthaft mit dem Thema „Krieg“ mitten in Europa beschäftigen. 
 
        HAUSHALT UND BUNDESWEHR
 
        Der Krieg in der Ukraine läutete die „Zeitenwende“ ein und bescherte der Bundeswehr ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro. Seither diskutieren wir in Deutschland intensiver über die Finanzierung vor allem der Streitkräfte und die etwas verspätete Einhaltung des Nato-Zwei-Prozent-Zieles: Im längerfristigen Durchschnitt gab Deutschland seit 1990 1,3 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. 03  Darüber hinaus steht die Ausgestaltung deutscher „Kriegstüchtigkeit“ an, die Verteidigungsminister Boris Pistorius wiederholt öffentlich verkündete und politisch anstrebt. 
 
        Im jährlich vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Bundeshaushalt ist die Verteidigung seit jeher einer der größten Ausgabeposten: Das Verteidigungsbudget rangierte dabei in den vergangenen vierzig Jahren immer auf dem zweiten oder dritten Platz. 04  In absoluten Beträgen stieg es seit 2015 überproportional stark um gut 15 Milliarden Euro auf jetzt 52 Milliarden Euro 05  – möglicherweise als Konsequenz der Besetzung der Krim durch Russland oder aufgrund der Notwendigkeit, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato einzuhalten. Da der Bundeshaushalt immer auch eine politische Programmfunktion hat, mit der die jeweiligen Regierungskoalitionen ihre politischen Prioritäten in Ausgaben ausdrücken, könnte dies zwar den Schluss nahelegen, dass Verteidigung in der jüngeren Vergangenheit einen höheren Stellenwert in der Bundespolitik eingenommen hat. Ein Blick auf den prozentualen Anteil des Verteidigungshaushalts an den Gesamtausgaben des Bundes zeigt jedoch, dass die regulären fiskalischen Mittel trotz des Kriegsbeginns in der Ukraine relativ konstant bei gut elf Prozent der Gesamtausgaben des Bundes verharren. 
 
        Die Zahlen werden allerdings ohne das Sondervermögen des Bundes für die Bundeswehr ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein Finanzierungsinstrument des Bundes ausschließlich für die Bundeswehr, das dieser eine eigene Kreditermächtigung in Höhe von einmalig bis zu 100 Milliarden Euro einräumt. Das Sondervermögen ermöglicht die Erreichung des Zwei-Prozent-Kriteriums der Nato bis 2027; danach wird es vermutlich verausgabt sein. Mit ihm soll die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik sowie der Nato gestärkt werden – so wird eine erste Facette als Untergrenze ökonomischer Kosten der Zeitenwende beziffert. 
 
        Allerdings verdeutlicht die Einführung des Sondervermögens bereits ein Problem: Zusätzlich zum regulären Verteidigungsbudget des Bundes steht es in den nächsten Fiskaljahren für kreditfinanzierte Beschaffungen von Material der Bundeswehr zur Verfügung, ohne dass sich dies im Finanzplan des Bundes abbildet. 06  Damit umgeht man politisch das Problem, Antworten auf die Frage nach einer nachhaltigen Finanzierung der Verteidigung in der Zukunft geben zu müssen, die in den regulären Haushaltsverhandlungen stets diskutiert werden müssten. Salopp formuliert: Mit dem Sondervermögen und seiner Verausgabung bis voraussichtlich Ende 2027 verbindet sich die politische Hoffnung, dass sich die Sicherheitslage in Europa bis dahin normalisiert haben wird. Dessen ungeachtet wird mit der Parlamentsvorlage des (unverbindlichen) Finanzplanes des Bundes 2024–2028 vom 6. September 2024 der Bundestag darüber informiert, dass die dauerhafte Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato dann aus dem regulären Haushalt finanziert werden müsste. Dies würde ab 2028 zu absehbaren Mehrausgaben von rund 26 Milliarden Euro im Verteidigungshaushalt führen. Dieser Betrag entspräche etwa sechs Prozent des Gesamtvolumens der Haushalte der Fiskaljahre 2024 beziehungsweise 2025. 07  Die Gesamtausgaben für Verteidigung beliefen sich dann inklusive der Versorgungsausgaben im Jahr 2028 auf 80 Milliarden Euro. 08  Dies ist ein zweiter Aspekt der ökonomischen Kosten der Zeitenwende: Absolut steigende Mittelzuweisungen für den Verteidigungshaushalt können als intertemporales Versprechen der jetzigen Bundesregierung interpretiert werden, das Nato-Kriterium dauerhaft zu erfüllen. Allerdings ist festzuhalten, dass unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Finanzierung reguläre Mehrausgaben für Verteidigung in Höhe von 26 Milliarden Euro pro Jahr wichtiger wären als die Schaffung des einmaligen Sondervermögens. 
 
        VERSUCH DER QUANTIFIZIERUNG
 
        Um die Kosten für die Wiederherstellung der Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr näher zu bestimmen, werden im Folgenden zwei unterschiedliche Ansätze gegenübergestellt: Im ersten dient das Nato-Kriterium als Referenzgröße (fiktiv mit Beginn der Wiedervereinigung). Es stellt sich die Frage, wie hoch der monetäre Fehlbetrag bei den Mittelzuweisungen für die Bundeswehr kumulativ seit 1990 und dem „Genießen“ einer sogenannten Friedensdividende ausfällt. 09  Der Bundeswehr standen im längerfristigen Durchschnitt seit 1991/92 Finanzmittel in Höhe von etwa 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zur Verfügung – im Durchschnitt fehlten ihr also pro Jahr 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gegenüber dieser Referenz. Die Nichterfüllung des Nato-Kriteriums bedeutet über einen Zeitraum von 32 beziehungsweise 33 Jahren eine finanzielle Unterausstattung der Bundeswehr gegenüber dieser Referenz in Höhe von 20 bis 25 Milliarden Euro pro Jahr. Daraus ergibt sich als Untergrenze ein Defizit von 640 Milliarden Euro, als Obergrenze ein Defizit von 825 Milliarden Euro. 10  Diese Beträge übersteigen das 2022 eingerichtete Sondervermögen um ein Vielfaches, sodass ein hoher fiktiver kumulierter Einspareffekt für Maßnahmen außerhalb des Verteidigungshaushaltes verausgabt werden konnte. Insofern könnte man das Sondervermögen auch als Verschleierung der tatsächlichen finanziellen Defizite beziehungsweise Minderzuweisungen an die Bundeswehr interpretieren. 
 
        Mit diesem rechnerischen Defizit gingen zwei weitere reale Effekte einher, die nun in der Zeitenwende korrigiert werden müssen und damit Kosten verursachen, die hier aber nicht weiter quantifiziert werden können: Eine kleinere Bundeswehr reduzierte sowohl die Nachfrage nach Personal als auch die Nachfrage nach Rüstungsgütern. Beide Effekte führten auch zu einer veränderten operativen und strategischen Ausrichtung der Bundeswehr – in der Zeit der überwiegenden Auslandseinsätze konnte dies relativ leicht kompensiert werden. Mit der sich seit Veröffentlichung der Verteidigungspolitischen Richtlinien 2011 abzeichnenden und im Weißbuch 2016 intensivierten stärkeren Ausrichtung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung sind beide Probleme virulent geworden und beschäftigen die Bundeswehr derzeit massiv. 11  Momentan zeichnet sich ab, dass neben der finanziellen Ausstattung die Stärkung der Verteidigungsindustrie und die zukünftige Personalgewinnung und -bindung in einer postheroischen Gesellschaft 12  zwei weitere zentrale Herausforderungen für das Gelingen der Zeitenwende sind. 
 
        An diesem Ansatz zur Quantifizierung der Kosten der Zeitenwende ist die Rückwärtsgewandtheit zu kritisieren: Der Ausrüstungsbedarf ist heute ein anderer als vor zwanzig Jahren; insofern hilft es uns in der aktuellen Debatte um eine kriegstüchtige Bundeswehr wenig, zu wissen, wie hoch der Verteidigungshaushalt in den 1990er Jahren hätte sein müssen, denn damit lassen sich die aktuellen Probleme nicht konstruktiv angehen. 
 
        Der zweite rechnerische Ansatz fragt deshalb danach, welche finanziellen Mittel heute erforderlich sind, um kriegstüchtige Streitkräfte aufzubauen und dauerhaft einsetzen zu können. Das ist ein fähigkeitsorientierter Ansatz, der sowohl in der Nato als auch in der Bundeswehr für die Streitkräfteplanung angewandt wird. Ziel ist es, diejenigen Mittel (auch) in der Bundeswehr verfügbar zu haben, die im Verteidigungsfall zur erfolgreichen Abwehr bestimmter Bedrohungen erforderlich sind. Derzeit ist beispielsweise von vielen Verteidigungsexperten zu hören, dass wir uns auch in Deutschland auf eine Situation vorbereiten müssen, in der Deutschland und die Nato-Partnerstaaten, insbesondere an der Ostflanke der Nato, in spätestens sieben Jahren in der Lage sein müssen, einen möglichen Angriff Russlands auf Nato-Territorium auch mit sichtbarem deutschen Einsatz abwehren zu können. Die damit verbundenen finanziellen Mittel werden im Bundesministerium der Verteidigung von den operativen Militärplanern im Rahmen verschiedener Szenarien quantifiziert, können aber im Rahmen dieses Aufsatzes nicht vertieft werden. 
 
        Inwieweit dieses Ziel in der Bundesrepublik erreicht werden kann, ist fraglich – eine aktuelle Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigt sich skeptisch. 13  Aus finanzwissenschaftlicher Sicht wäre es äußerst wünschenswert, wenn die Ausgaben zur Erfüllung eines politischen Auftrags den zuvor definierten Aufgaben folgen würden. Tatsächlich birgt die Umsetzung dieses sinnvollen Prinzips aber die große Gefahr massiver staatlicher Ausgabensteigerungen, weshalb in der finanzpolitischen Praxis gerne Ausgabenobergrenzen festgelegt werden, die das skizzierte Prinzip unterlaufen.
 
        KOSTEN VON SANKTIONEN
 
        Neben der Stärkung der Bundeswehr sind als weitere ökonomische Kosten der Zeitenwende die Folgen der Sanktionen gegenüber Russland zu nennen. Sanktionen sind in der Regel ein sehr wirksames Instrument, um erwünschtes Verhalten im sanktionierten Land zu steuern. 14  Sie sind aber auch immer ein zweischneidiges Schwert: Sanktionierende Staaten schaden sich mit Sanktionen regelmäßig selbst, auch weil den zuvor exportierenden heimischen Unternehmen Einnahmen entgehen. Daher werden sie politisch gerne in kleineren Dosen verhängt, um die schädigende Wirkung auf den Sanktionierenden nicht allzu groß werden zu lassen. Der Grad der Selbstschädigung hängt dabei immer von der Substituierbarkeit der sanktionierten Güter und Dienstleistungen beziehungsweise von den Möglichkeiten des sanktionierten Landes ab, die Sanktionen zu umgehen. Da insbesondere Deutschland zu Beginn des Ukrainekrieges von dem sehr günstigen russischen Gas abhängig war, ist es nicht verwunderlich, dass sich die Bundesregierung mit der Sanktionierung dieses Energieträgers sehr schwertat und daher zunächst andere Güter und Dienstleistungen auf den EU-Sanktionslisten standen. 
 
        Aus diesen Gründen sprechen neuere Forschungsergebnisse der derzeitigen Sanktionspolitik gegenüber Russland einen Erfolg ab oder halten ihn allenfalls für marginal. 15  Zentrale russische Makroindikatoren zeigen sich derzeit robust und wenig negativ von der europäischen Sanktionspolitik beeinflusst, sodass die russische Kriegsführung in der Ukraine davon kaum betroffen ist. 
 
        Interessant ist zumindest die Rolle Deutschlands aufgrund seiner strategisch erwünschten Abhängigkeit von (günstigen) fossilen Brennstoffen vor allem aus Russland, die heute zu einer weiteren Dimension der ökonomischen Kosten der Zeitenwende führt: Die lange verschleppte Energiewende wurde aus sicherheitspolitischer Perspektive leider auch nach der russischen Annexion der Krim 2014 nicht forciert, sondern mit der Vereinbarung zum Bau der Pipeline Nord Stream 2 im Jahr 2015 in einer deutschen Sonderrolle geradezu zementiert. Die massiven Gas- und Strompreissteigerungen nach Beginn des Ukrainekrieges durch den Wegfall billiger Importe waren somit vorhersehbare Preissteigerungen, die auf politischen Fehlern der Vergangenheit beruhen und Deutschland sogar erpressbar machten. 
 
        VERTEILUNGSKÄMPFE UND VERDRÄNGUNGSEFFEKTE
 
        Diese Überlegungen führen uns zum letzten Aspekt des Überblicks über die ökonomischen Kosten der Zeitenwende: Bei begrenzten öffentlichen Mitteln muss immer abgewogen und priorisiert werden – hier treten die Kosten der Zeitenwende im jährlichen Haushaltsgesetzgebungsverfahren offen zutage. 
 
        Zunächst muss dabei ein generelles Manko deutscher Politik thematisiert werden: Trotz der üblichen Ankündigungen eines Rekordvolumens an Investitionen im Haushaltsentwurf ist die Investitionsquote deutlich zu niedrig – konsumtive Ausgaben dominieren den Bundeshaushalt. Man könnte auch sagen: Wir leben in einer Zeit, in der politische Konstellationen eher verwaltet als gestaltet werden; Verwaltung führt zu hohen Konsumausgaben, während Gestaltung darauf verweist, dass eine erfolgreiche strategische Ausrichtung auf die Zukunft von heutigen Investitionen abhängt. Öffentliche Investitionen fungieren dabei als Vorleistungen für die wirtschaftliche Entfaltung privater Produktivkräfte. Der politische Nachteil investiver gegenüber konsumtiven Ausgaben besteht jedoch darin, dass sie erst in der (fernen) Zukunft Wirkungen entfalten, aber bereits heute kassenwirksam sind und damit konsumtive Ausgaben in der Gegenwart zurückdrängen. Insofern ist vor allem in Krisenzeiten eine gewisse politische Gegenwartspräferenz zu beobachten, die aber die Gefahr birgt, in der Zukunft bedauert zu werden, weil Wachstumseffekte dann eben geringer als sonst möglich ausfallen. Auch hier gilt also die ökonomische Grundeinsicht: There is no such thing as a free lunch! Interessanterweise lässt sich aber bei der Verteidigung in der Bundesrepublik ein Sonderfall beobachten: Ausgaben für Verteidigung sind in der Bundesrepublik politisch definiert keine Investitionen, sondern dauerhafter Konsum. Dabei wird unterstellt, dass beispielsweise die Beschaffung von Großgerät für die Bundeswehr eher den Charakter eines langlebigen Konsumgutes hat, dessen langfristiger Verbrauch keine investiven Erträge induziert. 
 
        Trotz der erwähnten Dominanz der konsumtiven Ausgaben sind die als konsumtiv definierten Verteidigungsausgaben im Vergleich zur Situation vor der Wiedervereinigung im Verhältnis zu den übrigen Bundesausgaben zurückgegangen. Dies entspricht der allgemeinen Interpretation der Friedensdividende – es fehlte eine Bedrohung für Deutschland, Europa und die Nato. Politisch in Vergessenheit geraten ist dabei allerdings der investive Charakter der (konventionellen wie nuklearen) Abschreckung mit dem Ertrag, eben nicht zum Ziel potenzieller Bedrohungen zu werden, weil diesen relativ leicht begegnet werden kann. Wäre dann nicht auch Abschreckung als Investition zu interpretieren? Und der tendenzielle Verzicht auf sie muss irgendwann kompensiert werden – und ist damit eine weitere Facette der ökonomischen Kosten der Zeitenwende. 
 
        Welche Spielräume für Verteidigungsausgaben können unter den genannten Bedingungen in den nächsten Fiskaljahren grundsätzlich erwartet werden? Abschließend wollen wir also die ökonomischen Kosten der Zeitenwende beleuchten, die bei zukünftigen Beratungen des Bundeshaushaltes deutlich werden und mehr Verteidigung wegen der damit verbundenen Opportunitätskosten – einmal verausgabtes Geld kann nicht nochmals für andere Zwecke verwendet werden – infrage stellen. 16  
 
        Derzeit wird davon ausgegangen, dass eine Intensivierung der Verteidigung keinesfalls zulasten der sozialen Sicherheit gehen darf. Im Umkehrschluss gilt wohl, dass bei einer Erhöhung des Verteidigungsetats der Sozialetat zumindest konstant gehalten wird. Daraus ergibt sich aber ein massives Finanzierungsproblem: Können wir uns solche Ausgabensteigerungen (über viele Politikbereiche hinweg) ökonomisch leisten, wenn zudem die Schuldenbremse eingehalten werden soll? Derartige Kompensationsgeschäfte machen vermutlich wenig Sinn, vielmehr ist eine politische Prioritätensetzung gefragt: Staatsausgaben sollten dort getätigt werden, wo sie am dringlichsten sind. Erschwerend kommt in diesem Fall hinzu, dass es sich gerade bei den Ausgaben für die soziale Sicherung um eher konsumtive Ausgaben handelt, die grundsätzlich politisch dominant sind. Und diese Kategorie nimmt aufgrund der Ausgestaltung des deutschen Sozialversicherungssystems und der (erfreulichen) Verlängerung der Lebenserwartung in der Bundesrepublik stetig zu und summiert sich auf ein Gesamtvolumen von rund 800 bis 850 Milliarden Euro pro Jahr. Um dies etwas einzuordnen: Anfang der 1970er Jahre betrug der Anteil der Ausgaben für soziale Sicherung und Verteidigung an den gesamten Bundesausgaben jeweils rund 25 Prozent. 17  Seither ist ein massiver Anstieg der Ausgaben für die soziale Sicherung zulasten der äußeren Sicherheit zu verzeichnen; 2024 werden die Bundesausgaben für die soziale Sicherung etwa 50 Prozent der gesamten Bundesausgaben ausmachen, die für die Verteidigung etwa 11 Prozent. Diese Verschiebung steht derzeit zur Disposition und ist insofern eine weitere Komponente der ökonomischen Kosten der Zeitenwende. 
 
        Ähnliches lässt sich für die staatliche Bereitstellung von Infrastruktur und die Bundesausgaben für Bildung feststellen – sobald die Verteidigungsausgaben steigen sollten, stellt sich die Frage nach den Opportunitätskosten durch mögliche Ausgabenkürzungen in diesen Bereichen.
 
        Abschließend noch ein Blick auf die zweite Seite der Medaille: Können Mehrausgaben zur Stärkung der Verteidigung in Zukunft politisch leichter durchgesetzt werden, wenn damit auch andere staatliche Ziele erreicht werden können? Im Rahmen eines „Green Defence“-Ansatzes – Berücksichtigung ökologischer Aspekte in der Verteidigung, also zum Beispiel Streitkräfte als Emittenten von Treibhausgasen bei der Auftragserfüllung oder Streitkräfteeinsätze bei der Bewältigung von Hochwasserschadensereignissen – könnten etwa Klima-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik gemeinsam adressiert werden, weil Zielkomplementaritäten zwischen scheinbar gegensätzlichen Zielen bestehen und wechselseitig Zielbeiträge für das jeweils andere Ziel generiert werden. Ökonomen sprechen von positiven Spillover-Effekten. Ein Beispiel hierfür ist die Erweiterung militärischer Fähigkeiten, die neben dem Ziel der Verteidigung auch einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leisten kann und (im besten Fall) durch geringere Treibhausgasemissionen auch dem Klimaschutz dient. Gelingt dies, so könnte die Streitkräfteentwicklung zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten nebenbei auch andere gesellschaftliche Ziele wie die Energiewende hin zu einer nichtfossilen Energieversorgung mitgestalten, was zudem den Vorteil einer höheren nationalen Energiesouveränität und geringerer Abhängigkeiten mit sich brächte. 18  
 
        Wenn die Debatte um die politische Umsetzung einer Zeitenwende auch diese Aspekte der öffentlichen Ausgabenpolitik aufgreifen würde, würde die öffentliche Ausgabenpolitik deutlich wirksamer und zielorientierter, was einer wirklichen Zeitenwende entsprechen würde. 
 
        SCHLUSS
 
        Die ökonomischen Kosten der Zeitenwende sind vielschichtig und betreffen die gesamte Volkswirtschaft. Der Begriff der „Zeitenwende“ kann daher keinesfalls nur auf die Verteidigungspolitik im engeren Sinne bezogen werden, sondern muss gesamtgesellschaftlich gedacht und konzipiert werden und stellt damit eine klassische strategische Aufgabe dar. Gelingt dies nicht, wird sie an den volkswirtschaftlichen Kosten scheitern. 
 
        Die Höhe aller Aspekte der Kosten der Zeitenwende ist für die ökonomische Bewertung staatlicher Maßnahmen von entscheidender Bedeutung – dazu müssen aber neben den Kosten auch die durch diese Aktivitäten induzierten Effekte berücksichtigt werden. Sie bilden den obersten Maßstab für die wirtschaftliche Rechtfertigung zusätzlicher Verteidigungsausgaben. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß Paragraf 7 Bundeshaushaltsordnung besagt, dass öffentliche Mittel nicht verschwendet werden dürfen – das gilt natürlich auch für die Bundeswehr. Da die Bundeswehr zu Beginn des Krieges in der Ukraine nach Aussagen des Inspekteurs des Heeres, General Alfons Mais, blank gewesen war, 19  gibt es aus ökonomischer Perspektive nur zwei Optionen für die zukünftige Verteidigung unseres Landes: Entweder wir sparen jährlich 52 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln, indem wir die Bundeswehr abschaffen. Damit sprechen wir uns selbst die Möglichkeit ab, die erste Pflicht eines Souveräns nach Adam Smith noch erfüllen zu können, nämlich die Gesellschaft vor Gewalttaten und Unrecht anderer unabhängiger Gesellschaften zu schützen. Oder wir versuchen, die skizzierten ökonomischen Kosten der Zeitenwende zu tragen, damit die Bundeswehr den grundgesetzlichen Verteidigungsauftrag auch zu erfüllen vermag. General John Stark, ein Veteran des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, fasste die Optionen in einem Toast im Jahre 1809 wie folgt zusammen: „Live free or die: Death is not the worst of evils.“ Die Alternativen mögen überspitzt erscheinen. Aber auch wir müssen uns die Frage gefallen lassen, wo wir uns hier positionieren wollen.
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        SCHULDENBREMSE AUSGEBREMST
 
        Die politische Debatte über Sinn und Unsinn einer Schuldengrenze
 
         Caspar Dohmen 
 
        Bis zur Corona-Krise galt in Deutschland eine „Schwarze Null“ als Staatsräson. Nach der Finanzkrise hatte die Föderalismuskommission beschlossen, dass Bund und Länder „einen im Grundsatz ausgeglichenen Haushalt aufweisen“ müssen. 01  Die Bundesregierung änderte daraufhin sogar das Grundgesetz. Seit 2011 heißt es in Artikel 109 Absatz 3 GG: „Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.“ Bereits vor der Corona-Pandemie machten sich mit Blick auf geringe staatliche Investitionen Zweifel breit, ob dies tatsächlich im Sinne der Bürger und kommender Generationen ist. Angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie setzten Deutschland und andere Länder nationale Schuldengrenzen aus, ebenso verfuhr die EU. Gleichzeitig beschlossen die 27 Mitgliedsländer, dass die EU-Kommission erstmals in großem Umfang Schulden aufnehmen soll, um die Krisenfolgen zu bekämpfen. Was also ist der Stand der politischen Debatte über den Sinn und Unsinn von Staatsschulden und Schuldenbremsen? Welche ökonomischen Argumente gibt es? Wären Reformen der Regeln zur Schuldenaufnahme sinnvoll? Und: Verändert sich gerade der nationale und gemeinschaftliche Umgang mit Staatsschulden in der EU?
 
        HEIẞES EISEN EU-GEMEINSCHAFTSSCHULDEN
 
        Das Coronavirus verbreitete sich in der EU zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Erstmals hatte mit Großbritannien Ende Januar 2020 ein Land die Gemeinschaft verlassen, und das künftige Verhältnis war noch ungeklärt. In einigen Mitgliedsländern gab (und gibt) es erhebliche Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit, und in manchen Politikfeldern waren sich die Regierungen entschieden uneins, etwa mit Blick auf den Umgang mit Flüchtlingen. Als immer mehr Menschen an Covid-19 erkrankten, handelten die Staaten zunächst jeder für sich: Sie schlossen unkoordiniert Grenzen, und Regierungen ordneten aus Gründen des Gesundheitsschutzes einschneidende Maßnahmen für Bürger und Teile der Wirtschaft an, was den schwersten Wirtschaftseinbruch der Nachkriegszeit auslöste. Regierungen legten daraufhin Unterstützungsprogramme für Bürger und Unternehmen auf, allen voran Deutschland. Die Bundesregierung pumpte mehr Geld in die eigene Wirtschaft als alle anderen EU-Staaten zusammen. Damit drohten sich die wirtschaftlichen Unterschiede in Europa weiter zu verstärken, wie schon nach der Finanzkrise von 2008.
 
        Um dies zu verhindern, setzten Deutschland und Frankreich mit der „Initiative zur wirtschaftlichen Erholung Europas nach der Krise“ ein entschiedenes Zeichen der Solidarität. Dazu gehörte neben manchen wirtschaftspolitischen Vorschlägen wie einer europäischen Industriepolitik vor allem die Idee für einen Europäischen Wiederaufbaufonds. Mit diesem Vorschlag sprachen sich beide Länder für eine deutliche Erweiterung des EU-Haushalts und für gemeinschaftliche Schulden aus. Das hatte es in einem sehr viel geringeren Umfang schon in den 1970er Jahren als Reaktion auf die Ölkrise gegeben. Jetzt aber sollte die EU-Kommission Kredite bis zu einer Höhe von 500 Milliarden Euro aufnehmen können und mittels Zuschüssen Hilfsprogramme für besonders von der Corona-Krise geschädigte Staaten finanzieren. Einschließlich nationaler Maßnahmen könnten die EU-Mitglieder auf diese Weise Finanzhilfen von mehreren Billionen Euro zusammentragen.
 
        Gemeinschaftliche Schuldenaufnahmen waren stets ein heißes Eisen in der EU. So hatte der damalige Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker 2010 die Einführung von Eurobonds gefordert, war mit der Idee aber unter anderem an der schwarz-gelben Bundesregierung gescheitert. Diese sah die Gefahr, dass einzelne Staaten weniger solide wirtschaften könnten, wenn das Zinsrisiko vergemeinschaftet würde. Dagegen hielten Spitzenpolitiker der SPD damals eine „begrenzte Einführung von Anleihen“ für eine sinnvolle Maßnahme. 02  Mit der Einführung von Eurobonds hätten die 19 Mitglieder der Währungsunion gemeinsam Schulden am Kapitalmarkt aufgenommen, die Mittel unter sich aufgeteilt und alle gemeinsam für die Rückzahlung und Zinsen dieser gemeinschaftlichen Schulden gehaftet. Finanzschwächere Länder hätten weniger Zinsen gezahlt, als wenn sie selbst Kredite aufgenommen hätten. Umgekehrt hätten finanzstärkere Länder höhere Zinsen zahlen müssen. Die Eurobonds blieben jedoch in der Schublade. In der Pandemie brachte Italien die gleiche Idee als Coronabonds wieder ins Spiel, was Deutschland aber strikt ablehnte.
 
        Auf Widerstand stieß allerdings bei einigen Regierungen auch die Vorstellung von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel, einen Großteil des Geldes des Wiederaufbaus als Zuschüsse zu gewähren, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Gegenwehr kam vor allem von jenen Staaten, die als die „geizigen Vier“ von sich reden machten. Österreich, Dänemark, Niederlande und Schweden sind allesamt Nettozahler in der EU, sie zahlen also in den Haushalt mehr ein als sie herausbekommen. 03  Die „geizigen Vier“ verlangten, dass die Hilfen vor allem als Kredite gewährt werden sollten. Später stieß zu dieser Gruppe, die vor allem „ökonomische Länderinteressen“ eint, noch Finnland hinzu. 04  
 
        Man wolle keine „Schuldenunion durch die Hintertür“, begründete Österreichs Kanzler Sebastian Kurz den Widerstand. 05  Allerdings wollten die Befürworter des Wiederaufbaufonds gar keine Schuldenunion errichten, also Altschulden vergemeinschaften. Vielmehr wollten sie besonders von der Pandemie betroffenen Staaten mit einmaligen Zuschüssen helfen. Angesichts eines prognostizierten Einbruchs der Wirtschaftsleistung in der EU von mehr als 8,3 Prozent für 2020 und der wirtschaftlichen Verflechtung der EU-Mitgliedsstaaten würden am Ende alle vom Aufbaufonds profitieren, so die Befürworter. Da zudem viele Mitgliedsstaaten nur über geringe Spielräume verfügten, um mit nationalen Konjunkturprogrammen auf die Krise zu reagieren, befürchtete nicht nur die EU-Kommission ein Auseinanderdriften der Länder, das die Gemeinschaft als Ganze in Schwierigkeiten bringen könnte. Es stellte sich also die Frage, ob „es diesem europäischen Klub unberechenbarer Demokratien gelingen kann, dem Pandemieschock mit einer gemeinsamen Anstrengung entgegenzutreten“. 06  
 
        Im Deutschen Bundestag begrüßten bei einer Aktuellen Stunde im Mai 2020 grundsätzlich alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD einen solchen Aufbaufonds. Andreas Jung (CDU/CSU) warb für den Fonds als gemeinsame europäische Antwort auf die Pandemie. Man brauche europäische Solidarität in dieser Krise, „weil es uns nicht kalt lassen kann, wenn unsere Partner unverschuldet betroffen sind“. Markus Töns (SPD) sprach von der größten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, auf die reagiert werden müsse, „national und europäisch“. Fabio De Masi (Die Linke) mahnte im Gegenzug für den Fonds mehr Steuergerechtigkeit an, „Multis“ wie Amazon sollten etwa angemessene Steuern zahlen. Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen) forderte, den Klimaschutz zum „Herzstück“ des Wiederaufbaufonds zu machen. Alexander Graf Lambsdorff (FDP) machte deutlich, dass ein solches EU-Hilfsprogramm bei der Europäischen Investitionsbank besser aufgehoben sei. Das Paket schaffe überdies nicht nur neue Haushaltsrisiken für den Bundeshaushalt, es würde auch eine wesentliche Neuordnung der Finanzverfassung der EU darstellen, die man nicht en passant beschließen könne. Peter Boehringer (AfD) warf hingegen die Frage auf, ob man bei diesem Vorhaben noch von „Eurobonds durch die Hintertür“ oder nicht besser von der Vordertür sprechen solle. Der Kommissionsvorschlag stelle das nationale Budgetrecht zur Disposition. 07  
 
        Die „geizigen Vier“ stimmten am Ende dem Wiederaufbaufonds zu, nachdem das Verhältnis von Zuschüssen und Krediten geändert worden war: Am Ende bestand das Wiederaufbauprogramm aus Zuschüssen in Höhe von 390 statt 500 Milliarden Euro. Hinzu kamen Kredite in Höhe von 360 statt 250 Milliarden Euro. Bei der Verteilung der Mittel soll bei einer ersten Tranche die Arbeitslosigkeit in den Mitgliedsländern im Zeitraum von 2015 bis 2019 entscheidend sein, bei einer zweiten Tranche der Verlust an Wirtschaftsleistung in der Corona-Krise. Die EU-Kommission nimmt dafür gemeinsame Schulden an den Finanzmärkten auf, die sie bis 2058 abbezahlen soll. Dafür bewilligten die EU-Mitglieder der Kommission auch neue Einnahmeinstrumente wie eine Abgabe auf Plastikmüll, eine Digitalsteuer sowie eine Einfuhrgebühr auf Produkte aus Drittstaaten mit geringeren Umweltauflagen. So soll verhindert werden, dass die Beiträge der Mitgliedsländer steigen.
 
        Anders als bei Eurobonds haften die Mitgliedsländer nur mit ihrem generellen Anteil am EU-Haushalt, also Deutschland beispielsweise mit 27 Prozent. Damit muss Deutschland langfristig 202,5 Milliarden des 750 Milliarden schweren Pakets bezahlen. Kommt der Fonds tatsächlich, handelt es sich hierbei um eine neue Dimension der Umverteilung in Europa und um eine „große Innovation“. 08  Umgesetzt wird er aber nur, wenn das EU-Parlament und alle 27 Länderparlamente zustimmen.
 
        SCHULDENBREMSE GENERELL LOCKERN
 
        Bereits Anfang 2020, also noch vor der Corona-Pandemie in Deutschland, dachte das Bundesfinanzministerium über eine Lockerung der nationalen Schuldenbremse nach, um überschuldeten Kommunen helfen zu können. Der Bedarf vieler Kommunen an Finanzhilfen ist offensichtlich: Viele Gemeinden können ihre Aufgaben nur noch verwalten und kaum mehr politisch gestalten. Für den Bau oder die Sanierung von Gebäuden und Straßen fehlt häufig das Geld. Gleichzeitig bekommt der Bund Geld geschenkt, wenn er Kredite aufnimmt, da seine Schuldner Negativzinsen akzeptieren. Und so prüfte die Grundsatzabteilung des Bundesfinanzministeriums ein Konzept, das es dem Bund erlauben würde, neue Schulden im Umfang von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu machen, was rund 35 Milliarden Euro jährlich entsprechen würde. Anstelle des Staates sollten allerdings öffentliche Unternehmen oder Investitionsfonds diese Schulden machen, weil sie nicht unter die Regelungen der Schuldenbremse fallen. Solche Konstruktionen wählen Staaten regelmäßig, um sich aus den Zwängen selbst verordneter Schuldenbremsen zu befreien. Wie sinnvoll kann eine Schuldenbremse aber sein, wenn ein Staat ihretwegen dringende Investitionen nicht tätigt? Die Mängel in der öffentlichen Infrastruktur sind allerorten sichtbar: marode Schulen und Brücken, fehlendes schnelles Internet und eine Bundeswehr, der an allen Ecken und Enden Material fehlt. Quer durch die Republik arbeiten zudem zu wenige Menschen im öffentlichen Dienst, weswegen es vielerorts nur schleppend vorangeht mit Bauanträgen, bei der Verfolgung von Steuersündern oder auch der Nachverfolgung von Corona-Fällen durch die Gesundheitsämter in Zeiten der Pandemie.
 
        Allerdings schränken hohe Staatsdefizite den Handlungsspielraum von Regierungen ein. Je höher der Anteil von Zins und Tilgungsleistungen eines Haushaltes ist, umso geringer ist der Spielraum für politische Maßnahmen, die Geld kosten. Hier gab es in den vergangenen Jahren eine deutliche Fehlentwicklung. Bereits 2012 monierte der Politikwissenschaftler Wolfgang Streeck, dass die Politik immer weniger Möglichkeiten habe, „gestaltend aktiv zu werden“. Auf der Einnahmenseite mache sich vor allem bemerkbar, dass seit den späten 1980er Jahren die Steuereinnahmen in den reichen Demokratien stagnierten. Grund dafür sei, dass es zwischen den Staaten einen immer stärkeren Wettbewerb um niedrige Steuersätze gebe, vor allem mit Blick auf hohe Einkommen. Auf der Ausgabenseite komme hinzu, dass die Anforderungen der entwickelten Gesellschaften an staatliche Tätigkeiten reparierender und investierender Art in vielen Bereichen zunehme. 09  Ein Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem zweiten Lebensjahr kostet eben Geld, genauso wie die Rente mit 63 oder die Mütterrente. Deutschland ist diesbezüglich kein Einzelfall. Einige Länder reagierten auf hohe Haushaltsdefizite, steuerten bereits in den 1990er Jahren um und setzten auf ausgeglichene Haushalte, um Spielräume zurückzuerlangen. Zu diesen Ländern zählten etwa Schweden, Finnland und Dänemark, aber auch Australien, Neuseeland und Kanada. „Diese Überschüsse dauerten über alle Konjunkturschwankungen hinweg bis zum Ausbruch der Weltfinanzkrise im Jahre 2008 an.“ 10  Später schlug auch die Schweiz diesen Weg ein und wurde so zum Vorbild für die deutsche Schuldenbremse.
 
        3000 Euro kostete jeden Bundesbürger die Rettung von Finanzinstituten, die in der Finanzkrise in eine Schieflage gerieten. Insgesamt betrugen die Garantien und Hilfen für Eigenkapitalspritzen mindestens 59 Milliarden Euro. Hinzu kamen indirekte Kosten der Bankenkrise, also etwa solche für Kurzarbeit und Konjunkturpakete oder Hilfen für Eurokrisenländer. 11  Die Staatsschuldenquote Deutschlands stieg infolge der Finanzkrise auf über 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Allerdings sank die Quote bis Ende 2019 wieder auf 59 Prozent ab. Aber war dies das Resultat einer Politik der „Schwarzen Null“? Sicher auch. Aber das Zurückfahren der Schuldenquote war vor allem möglich wegen eines zehnjährigen Wirtschaftswachstums, das die Staatseinnahmen deutlich steigen ließ. Für sich genommen sagen Staatsschuldenquoten auch wenig aus: So hatte Japan 2019 eine Quote von sage und schreibe 238 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was aber keine Schwierigkeiten auslöste, weil das Land vor allem bei seinen eigenen Bürgern verschuldet ist. Italien hatte hingegen mit einer Schuldenquote von 133 Prozent zwischenzeitlich Probleme auf den Finanzmärkten, als Anleger an der Zahlungsfähigkeit des Landes zu zweifeln begannen. Lässt sich eine Schuldenquote definieren, ab der das Risiko deutlich steigt, dass ein Staat seine Schulden nicht mehr bedienen kann? Eine Antwort hierauf versuchten die renommierten US-amerikanischen Ökonomen Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff: Sie leiteten eine solche Verschuldungsobergrenze von 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wissenschaftlich her. Allerdings erwies sich ihre viel beachtete Obergrenze bei genauerer Überprüfung „als nicht stichhaltig“. 12  Und die 60-Prozent-Schwelle für staatliche Verschuldung, die einen „Ankerpunkt für das gesamte fiskalische Regelwerk der Europäischen Währungsunion“ bildet, wurde nicht wissenschaftlich abgeleitet, sondern als ein Mittelwert der Schuldenstandquoten der EU-Mitglieder des Jahres 1990 ermittelt. 13  
 
        STREIT VORPROGRAMMIERT
 
        Wer die Schuldenbremse lockern will, verweist oft auf fehlende Investitionen. Allerdings fehlen dafür laut Bundesrechnungshof die empirischen Belege, zumindest was Bund und Länder anbelangt. Denn im Schnitt sei die durchschnittliche Investitionsquote im Bundeshaushalt im Zeitraum von 2011 bis 2020 mit 11,7 Prozent gegenüber der vorherigen Dekade (9,4 Prozent von 2001 bis 2010) sogar signifikant (um fast ein Viertel) gestiegen. Zwar sei die Quote in der vorherigen Dekade mit 13,4 Prozent höher gewesen, dies habe aber vor allem an dem außergewöhnlichen Investitionsbedarf für den Aufbau Ost gelegen. Derzeit werden nicht einmal die vorgesehenen Investitionsmittel abgerufen, rund zehn Milliarden blieben in den Haushalten 2018 und 2019 ungenutzt. Allerdings liegt dies auch daran, dass der Staat vorher zu sehr gespart hat, unter anderem am Personal: Wenn in den Bauämtern Fachleute fehlen, dauert es eben länger, bis eine Baugenehmigung erteilt wird.
 
        Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man den gesamten Staat einschließlich der Kommunen betrachtet. Zwar haben Bund und Länder seit 2003 netto mehr investiert, aber das ging mit „teilweise deutlich negativen Netto-Investitionen der Kommunen einher“, so der keynesianische Ökonom Peter Bofinger: „Die Substanz des kommunalen Sachvermögens verkommt, was als Ursache für die Unzufriedenheit vieler Bürger mit der Politik angesehen werden kann.“ 14  Längst verursacht der Investitionsstau auch wirtschaftliche Probleme, wenn etwa schwere Lkw marode Brücken nicht mehr passieren können, wie zwischen Köln und Leverkusen. Zudem rangierte Deutschland bei öffentlichen Bildungsausgaben und staatlichen Investitionen unter den OECD-Staaten 2015 auf dem drittletzten Platz. Vorreiter waren Norwegen, die Slowakei und Ungarn. Zweifel an der Schuldenbremse äußerten schon vor der Corona-Pandemie auch konservative Ökonomen: Die Schuldenbremse trage dazu bei, Investitionen und Steuersenkungen zu verhindern, sagte Michael Hüther. Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts, erklärte, mit dem Schuldenabbau müsse es auch mal gut sein. 15  Und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) forderte zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) im November 2019 ein auf zehn Jahre angelegtes Investitionsprogramm mit einem Volumen von mindestens 450 Milliarden Euro.
 
        „Die Politik steht in der Pflicht, den Industriestandort Deutschland zu bewahren und zu verbessern, um dauerhaft Wohlstand und Beschäftigung zu sichern“, so BDI-Präsident Dieter Kempf. Der Staat müsse dort investieren, wo sich privatwirtschaftlicher Ausbau nicht lohne. Als Schwerpunkte nannte er den Breitbandausbau, die Verkehrsinfrastruktur sowie Investitionen in den tiefgreifenden Umbau der Volkswirtschaft für den Schutz des Klimas. „Sonst setzen wir den Wohlstand kommender Generationen aufs Spiel.“ Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann erklärte, dass ein Investitionsprogramm ohne Weiteres finanzierbar sei, wenn selbst auferlegte Schuldenregeln flexibilisiert oder Ausnahmen genutzt würden. 16  
 
        Wegen des neuartigen Coronavirus setzte die Bundesregierung die Schuldenbremse für 2020 und 2021 aus, wie es das Grundgesetz in einer „außergewöhnlichen Notsituation“ erlaubt (Artikel 115 GG). Niemand müsse sich aber deswegen um die Stabilität des Landes sorgen, so der Ökonom Jens Südekum: Der Anteil der Schulden an der Wirtschaftsleistung bleibe auch dann im internationalen Vergleich gering. 17  Und selbst Lars Feld, Vorsitzender der Wirtschaftsweisen und seines Zeichens ausgewiesener Anhänger der Schuldenbremse, sprach von einer „enormen Unsicherheit, ob der Aufschwung hält“, weshalb man durchaus von einer „fortgesetzten Notsituation“ sprechen könne. 18  
 
        Die Bundesregierung ihrerseits will von 2022 bis 2024 die Schuldenbremse wieder einhalten. Eine „Schwarze Null“ werde man aber wohl nicht vor 2025 erreichen, so der CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg. Die Folgen der Krise werden noch lange im Haushalt zu spüren sein. Greift die Schuldenbremse, dann dürfte der Bund von 2022 bis 2024 nur zwischen fünf und zehn Milliarden Euro an Krediten aufnehmen. Es ist fraglich, ob das ausreichen wird. Damit sind nach der nächsten Bundestagswahl Diskussionen über Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen vorprogrammiert. Wer beides verhindern will, müsste die Schuldenbremse des Grundgesetzes lockern. Das Thema ist noch lange nicht vom Tisch. 19  
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        DIE „SCHWARZE NULL“ IST GESCHICHTE. ABER HAT SIE EINE ZUKUNFT?
 
         Lukas Haffert 
 
        Zum ersten Mal seit sieben Jahren wird der deutsche Staat 2020 wieder ein Jahr mit einem Haushaltsdefizit abschließen, und zwar mit dem mit Abstand größten Defizit aller Zeiten. Auch 2021 ist allein im Bundeshaushalt mit einem hohen zwei- oder sogar dreistelligen Milliardendefizit zu rechnen. Die Schuldenquote des Gesamtstaates dürfte nächstes Jahr ein neues Rekordniveau erreichen. Rote Zahlen, so weit das Auge reicht.
 
        Bleibt die „Schwarze Null“ also eine bloße Episode, die besonderen Umständen wie einem langen Exportboom und einem historisch niedrigen Zinsniveau zu verdanken war, aber keine bleibenden Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen hinterlässt? Oder markiert sie einen grundlegenden Einschnitt in der Geschichte der deutschen Staatsfinanzen, der auch über die Corona-Krise hinaus wirksam bleiben wird?
 
        Die Antwort auf diese Frage wird nicht allein davon abhängen, wie tief der von der Pandemie ausgelöste Wirtschaftseinbruch ausfällt und wie groß die als Reaktion geschnürten Rettungspakete noch werden. Mindestens ebenso wichtig ist, wie sehr die „Schwarze Null“ mittlerweile zu den fiskalpolitischen Grundkoordinaten der Bundesrepublik zählt. Ist sie bereits so tief verankert, dass sie selbst angesichts der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit nicht dauerhaft infrage gestellt wird? Oder war sie auch schon vor Corona angreifbar geworden und erlebt jetzt ihr überfälliges Ende?
 
        Die Möglichkeit völlig unterschiedlicher Entwicklungen weist darauf hin, dass Krisen sich nicht selbst interpretieren, sondern um ihre Interpretation politisch gerungen wird. Die Pandemie kann als Beleg dafür gedeutet werden, wie notwendig ein dauerhafter fiskalpolitischer Kurswechsel ist. Sie kann aber auch so gedeutet werden, dass sie belegt, wie richtig und wichtig die Politik des Haushaltsausgleichs gewesen ist und weiterhin bleibt. Welche dieser Interpretationen sich politisch durchsetzt, hängt nicht zuletzt davon ab, auf welche argumentativen Ressourcen die jeweiligen Seiten in diesem Ringen zurückgreifen können.
 
        Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden zunächst rekonstruiert, welche politische Funktion die „Schwarze Null“ vor dem Ausbruch der Pandemie erfüllt hat. Wie kam es überhaupt dazu, dass eine finanzstatistische Kennzahl mit einer so enormen symbolischen Bedeutung aufgeladen wurde? Und welche Kritik wurde bereits vor dem Beginn der Corona-Krise an der „Schwarzen Null“ formuliert? Auf Basis dieser Rekonstruktion wird dann gefragt, welche Interpretation des Zusammenhangs von Corona-Krise und „Schwarzer Null“ die besten Chancen hat, sich durchzusetzen, und wovon dies abhängen wird.
 
        Bei der Beantwortung dieser Fragen ist es hilfreich, eine explizit vergleichende Perspektive einzunehmen und deutsche Entwicklungen und Debatten mit denen in anderen Ländern zu vergleichen. Mehrjährige Haushaltsüberschüsse sind nämlich keineswegs eine deutsche Besonderheit, sondern ein aus anderen Ländern gut bekanntes Phänomen. Daraus, wie andere „Überschussländer“ mit, wenn auch kleineren, ökonomischen Schocks umgegangen sind, lassen sich deshalb gewisse Rückschlüsse für die deutsche Corona-Reaktion ziehen. Zudem zeigt die Erfahrung dieser Länder, inwieweit der deutsche Überschuss nur eine weitgehend übliche Form der Haushaltspolitik in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs gewesen ist – und was an der „Schwarzen Null“ tatsächlich besonders ist und daher auch einer besonderen Analyse bedarf.
 
        POPULARITÄTSFAKTOREN
 
        Sucht man nach den Ursachen für den großen politischen Erfolg der „Schwarzen Null“, lassen sich drei Quellen ausmachen: erstens eine letztlich psychologisch bedingte Popularität ausgeglichener Haushalte; zweitens ein über Jahrzehnte eingeübter Defizitdiskurs, dessen Interpretation der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte die Kontrastfolie zur „Schwarzen Null“ bildet; drittens schließlich die spezifische politische Konstellation zweier inhaltlich ausgezehrter, aber durch eine Große Koalition aneinandergebundener Volksparteien.
 
        PSYCHOLOGIE
 
        Zunächst einmal ist es keine deutsche Besonderheit, dass ausgeglichene Haushalte sehr populär sind. Das war besonders um die Jahrtausendwende herum zu beobachten, als eine Reihe westlicher Demokratien mehrjährige Haushaltsüberschüsse erzielte. Auch in diesen Ländern inszenierten sich die für den Überschuss verantwortlichen Politiker erfolgreich als Garanten einer besonders nachhaltigen, generationengerechten oder wachstumsfördernden Politik. Das war bei US-Präsident Bill Clinton, der in den letzten Jahren seiner Amtszeit Haushaltsüberschüsse erzielte, nicht anders als beim schwedischen Ministerpräsidenten Göran Persson oder seinem kanadischen Amtskollegen Paul Martin. Die Beispiele zeigen auch, dass ausgeglichene Haushalte keineswegs nur ein konservatives Thema sind: Persson war Sozialdemokrat, Clinton und Martin gehörten ebenfalls links der Mitte positionierten Parteien an. Ihnen allen gelang es, Haushaltsüberschüsse in ein Narrativ moderner, progressiver Wirtschaftspolitik zu integrieren.
 
        Diese Inszenierung von Überschüssen macht sich die weitverbreitete „Haushaltsanalogie“, also die Gleichsetzung öffentlicher Haushalte mit Privathaushalten zunutze, die in Deutschland vor allem durch das Bild der schwäbischen Hausfrau populär geworden ist: 01  So wenig, wie Privatpersonen dauerhaft „über ihre Verhältnisse“ leben könnten, so wenig dürfe das ein Staat. Hinzu kommt, dass die Null einen wichtigen psychologischen Referenzpunkt darstellt. Sie trennt nicht einfach positive von negativen Zahlen, sondern grenzt auch symbolisch den Bereich fiskalpolitischen Erfolgs von jenem fiskalpolitischen Misserfolgs ab. Daher ermöglichen Überschüsse eine Strategie des „Credit Claiming“, bei der eine Regierung offensiv die Erfolge ihrer Haushaltspolitik betonen kann, während Defizite zu einer Strategie der „Blame Avoidance“ 02  zwingen, bei der sie deren Misserfolge kaschieren und anderen Akteuren oder Umständen zuschreiben muss.
 
        Anders, als es die ökonomische Theorie der Politik erwartet, der zufolge Defizite politisch attraktiv sind, weil sie erlauben, staatliche Wohltaten zu verteilen, ohne dafür die Steuerzahler zur Kasse bitten zu müssen – eine Verlockung, der durch strenge fiskalische Regeln ein Riegel vorgeschoben werden müsse –, kann eine Politik dauerhafter Überschüsse also hochgradig populär sein. 03  Tatsächlich werden Regierungen, die ein Defizit in einen Überschuss verwandeln, fast immer wiedergewählt. Und häufig legen Finanzminister, die ein Defizit in einen Überschuss verwandeln, damit den Grundstein für den späteren Aufstieg an die Regierungsspitze.
 
        Gleichwohl ist die Staatsverschuldung trotz dieser grundsätzlichen Popularität von Überschüssen in den meisten Ländern seit etwa 1970 kontinuierlich gestiegen. Der deutsche Überschuss ist zwar nicht einzigartig – im Durchschnitt der zurückliegenden Jahrzehnte verbrachten westliche Industrieländer etwa ein Fünftel der Zeit im Überschuss 04  –, aber er ist selten genug, um einer weitergehenden Erklärung zu bedürfen.
 
        DEFIZIT-DISKURS
 
        Bei dieser Erklärung spielt der dominante Diskurs über die negativen Folgen von Staatsverschuldung, der sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, eine wichtige Rolle. Die Flut der roten Zahlen, die in diesem Diskurs regelmäßig aufgerufen wird, bildet die Kontrastfolie, vor der die „Schwarze Null“ als einzig seriöse Form der Haushaltspolitik erscheint.
 
        Auch dieser Fokus auf die negativen Folgen von Staatsverschuldung ist zunächst nicht spezifisch für den deutschen Diskurs. Auch in anderen Ländern mit Überschüssen wurden diese regelmäßig als heilsamer Gegensatz zu den nationalen Erfahrungen mit Staatsverschuldung inszeniert – sei es in Abgrenzung zur schwedischen Bankenkrise der 1990er Jahre oder zum „Double-Deficit“ in Staatshaushalt und Handelsbilanz der Reagan-Administration in den USA der 1980er Jahre.
 
        Der deutsche Diskurs ist allerdings insofern besonders, als diese historische Kontrastfolie besonders weit zurück reicht, nämlich bis zu den Erfahrungen der Weimarer Republik mit ihrem kaum verhüllten Staatsbankrott im Zuge der Hyperinflation 1923. Die These, hohe Staatsverschuldung führe unweigerlich zu hoher Inflation, wird noch heute regelmäßig mit dem Verweis auf Weimar unterlegt und hat auch im Kontext der Corona-Krise wieder Konjunktur. 05  Im historisch nicht sehr präzisen Erinnerungsvermögen vieler Deutscher vermengt sich die Erinnerung an die Hyperinflation mit der Massenarbeitslosigkeit der Weltwirtschaftskrise in den frühen 1930er Jahren zu einer einzigen, allumfassenden Weimarer Krisenerzählung. 06  Was in dieser Erzählung völlig fehlt, ist die Tatsache, dass die Weltwirtschaftskrise gerade keine Inflations-, sondern eine Deflationskrise war, die von der Austeritätspolitik der Regierung Brüning befeuert wurde. Mittlerweile ist in der wissenschaftlichen Literatur etabliert, dass gerade diese Sparpolitik maßgeblichen Anteil am Aufstieg der NSDAP hatte. 07  In der öffentlichen Debatte stehen diese Tatsachen aber auf verlorenem Posten gegenüber der eingängigen Verknüpfung von Staatsverschuldung mit Hyperinflation und von Hyperinflation mit Hitler.
 
        Vermutlich noch wichtiger für den Erfolg der „Schwarzen Null“ als die vermeintlichen Lehren aus den 1920er Jahren waren aber die fiskalpolitischen Debatten der letzten 40 Jahre. Charakteristisch für diese Debatten ist, dass Staatsverschuldung darin primär nach moralischen Maßstäben und nicht nach ökonomischer Zweckmäßigkeit beurteilt wird. In der Diagnose, der Staat lebe „über seine Verhältnisse“, schwingt immer ein moralischer Vorwurf mit. Es geht also weniger um die Frage, ob Schulden ein geeignetes Instrument zur Erreichung bestimmter wirtschaftspolitischer Ziele sind, sondern vielmehr darum, ob dieses Instrument legitim ist. Bereits lange vor der „Schwarzen Null“ wurden ausgeglichene Haushalte so von den konservativen Finanzministern Gerhard Stoltenberg und Theo Waigel, aber auch von ihren sozialdemokratischen Nachfolgern Hans Eichel und Peer Steinbrück, als fiskalpolitisches Dauerziel etabliert.
 
        Durch die 2009 parteiübergreifend beschlossene Einführung der Schuldenbremse gelangte das Ziel strukturell ausgeglichener Haushalte schließlich ins Grundgesetz. Diese Verfassungsänderung war weniger eine Ursache als vielmehr selbst das Ergebnis einer nochmaligen Verschärfung des Defizit-Diskurses: Erst, nachdem SPD und Grüne eine konkurrierende, positivere Deutung von Defiziten aufgegeben hatten, erlangte die Verschuldungsfurcht Verfassungsrang.
 
        Die Konstitutionalisierung von Details der Haushaltstechnik – Artikel 115 des Grundgesetzes schreibt unter anderem die Verwendung eines Konjunkturbereinigungsverfahrens vor, mit dessen Hilfe der strukturelle, durch politische Entscheidungen zu verantwortende Teil des Haushaltssaldos von bloß konjunkturell bedingten Schwankungen isoliert werden soll – ist Ausdruck einer sehr deutschen Vorstellung, Fiskalpolitik sei primär eine Frage formaler Regeln und weniger eine von politischen Mehrheiten. Diese Vorstellung zeigt sich auch im deutschen Insistieren darauf, der Eurokrise mit einer Vielzahl neuer fiskalischer Regeln auf europäischer Ebene zu begegnen. Dieser Glaube an die Kraft besserer fiskalpolitischer Regeln ist allerdings nicht nur bei den Anhängern der Schuldenbremse verbreitet: Auch die Befürworter einer expansiveren Fiskalpolitik arbeiten sich mit großer Energie an dieser Verfassungsregel ab, so als würde deren Reform wie von selbst auch einen fiskalpolitischen Kurswechsel nach sich ziehen.
 
        POLITISCHE OPPORTUNITÄTEN
 
        Die grundsätzliche Popularität von Haushaltsüberschüssen und die über viele Jahrzehnte eingeübte Problematisierung von Defiziten haben in Deutschland also die Voraussetzungen für den Erfolg der „Schwarzen Null“ geschaffen. Dennoch wären diese Voraussetzungen wohl nicht so eifrig genutzt worden, wenn die „Schwarze Null“ nicht perfekt in die politische Zeit gepasst hätte und sinnbildlich für die Politik der Großen Koalitionen der Ära Merkel stünde. Das betrifft zunächst die Unionsparteien selbst: Die „Schwarze Null“ ist das ideale politische Projekt eines inhaltlich erschöpften Konservatismus, weil sie ein politisches Instrument, den Haushaltssaldo, zum eigentlichen politischen Ziel erklärt. 08  Wer sich darauf beschränkt, nicht mehr auszugeben, als er einnimmt, erspart sich unangenehme Debatten darüber, wofür das Geld eigentlich ausgegeben wird und ob man es nicht für ganz andere Dinge ausgeben sollte. In Zeiten stabilen Wachstums und sinkender Zinsen adelt die „Schwarze Null“ insofern Ideenlosigkeit als politisches Konzept.
 
        Noch attraktiver wurde diese Politik aber für Große Koalitionen, die sich ja gerade nicht durch ein gemeinsames inhaltliches politisches Projekt definieren, sondern allenfalls durch das Versprechen von Stabilität und staatspolitischer Verantwortung. Für solche Regierungen ist die „Schwarze Null“ der ideale politische Kitt, weil sie erlaubt, inhaltliche Streitfragen in Finanzierungsfragen zu überführen und damit kaltzustellen: Die SPD verlangt höhere Staatsausgaben? Nicht finanzierbar! Die Union will Steuersenkungen? Das würde die „Schwarze Null“ aufs Spiel setzen! Dass ausgeglichene Haushalte das Ergebnis eines fiskalpolitischen Patts sein können, ist dabei ebenfalls kein neuer Befund: In den USA wurden bereits die Clinton-Überschüsse damit erklärt, dass das demokratisch geführte Weiße Haus und das republikanisch kontrollierte Repräsentantenhaus sich gegenseitig blockierten. 09  
 
        Echte Einzigartigkeit kann die deutsche Fiskalpolitik daher auch in dieser Hinsicht nicht für sich beanspruchen. Wo sie das kann, ist allerdings ausgerechnet bei der Vermarktung des Haushaltsüberschusses. Auf den genialen Kniff, die buchhalterische Tatsache des Haushaltsausgleichs mit dem wirkmächtigen Symbol der „Schwarzen Null“ aufzuladen, war vorher noch niemand gekommen. Hatte die Redeweise von der „Schwarzen Null“ ursprünglich ein fragwürdiges Image – noch in den 1990er Jahren galt sie eher als Synonym für etwas zwielichtige Buchhaltungstricks eigentlich defizitärer Unternehmen –, gelang es nach 2010, daraus ein eindeutig positiv konnotiertes Symbol zu formen. 10  Damit erwies sich das deutsche Finanzministerium als sehr viel innovativer als seine amerikanischen, australischen oder kanadischen Pendants, die zwar ebenfalls griffige Formeln für ihre Überschusspolitik suchten – „In the Black“, „Balance or Better“ –, aber auf keinen Slogan mit vergleichbarem Vermarktungspotenzial stießen. Eine Formel wie „Balance or Better“ lässt sich vielleicht noch auf Plakate drucken – unter die Decke von Ministeriumsfoyers hängen oder als lebendige Skulptur aus Ministerialbeamten in schwarzen Anzügen formen kann man nur die „Schwarze Null“.
 
        KRITIK VOR CORONA
 
        Die „Schwarze Null“ schöpft also aus psychologischen, historischen und parteipolitischen Popularitätsquellen. Dennoch ist von Beginn an auch häufig Kritik an dieser Politik formuliert worden. So wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die staatlichen Ersparnisse zum deutschen Außenhandelsüberschuss und damit zu ökonomischen Ungleichgewichten in Europa und der Welt beitrügen. Auch wurde kritisiert, dass der Staat unnötigerweise darauf verzichte, von historisch günstigen Finanzierungsbedingungen zu profitieren, obwohl absehbar sei, dass die Zinsen noch für sehr lange Zeit auf diesem niedrigen Niveau verharren dürften.
 
        Die inhaltlich schwerwiegendste und politisch wohl einflussreichste Kritik lautete aber, die Politik der „Schwarzen Null“ sei mitverantwortlich für den öffentlichen Investitionsstau. Der bauliche Zustand der öffentlichen Schulen, die Dauersperrungen von Autobahnbrücken, die Pünktlichkeitskrise der Deutschen Bahn oder der schleppende Breitbandausbau sind sichtbarer Ausdruck eines jahrelangen Mangels an öffentlichen Investitionen, für den der Fokus auf Haushaltsdisziplin mitverantwortlich ist. Dieser Investitionsmangel kann sogar dazu führen, dass das staatliche Nettovermögen trotz sinkender öffentlicher Verschuldung weiter zurückgeht, weil die Investitionen nicht ausreichen, auch nur den Verschleiß auszugleichen. 11  
 
        Diese Verbindung von Haushaltsüberschüssen mit einem Mangel an öffentlichen Investitionen ist nicht selbstverständlich. Eigentlich war skeptischen Grünen und Sozialdemokraten die Schuldenbremse sogar mit dem genau gegenteiligen Versprechen schmackhaft gemacht worden: ein Abbau der öffentlichen Verschuldung werde es ermöglichen, den schon damals existierenden Investitionsstau aufzulösen, weil er dem Staat neue fiskalische Spielräume eröffne. 12  Tatsächlich attestiert sich die Bundesregierung in den vergangenen Jahren auch jedes Jahr „Rekordinvestitionen“. So haben sich die Investitionen des Bundes laut Bundeshaushalt zwischen 2014 und 2019 von 29,3 Milliarden Euro auf 38,9 Milliarden Euro erhöht. 13  Betrachtet man allerdings nicht die nominale Summe, sondern den Anteil der Investitionen an den gesamten Bundesausgaben, hat sich dieser kaum erhöht. Zudem wird der größte Teil der öffentlichen Investitionen in Deutschland gar nicht vom Bund, sondern von den Kommunen getätigt, deren finanzielle Situation trotz gesamtstaatlicher Überschüsse noch immer sehr heterogen ist. 14  Ein Bundesprogramm für öffentliche Investitionen müsste also eigentlich daran ansetzen, etwa die Ruhrgebietsstädte überhaupt erst wieder in die Lage zu versetzen, stärker investieren zu können.
 
        Fürsprecher der „Schwarzen Null“ entgegnen dem, diese durchwachsene Investitionsbilanz sei kein Ergebnis der Politik des Haushaltsausgleichs, sondern einer problematischen Prioritätensetzung. 15  Es sei eben eine politische Entscheidung, die Haushaltsüberschüsse für Rentengeschenke statt für Schulen und Universitäten auszugeben. Nichts hindere die Befürworter höherer Investitionen daran, politische Mehrheiten für eine andere Prioritätensetzung zu organisieren.
 
        Die Erfahrungen anderer Länder mit Haushaltsüberschüssen zeigen allerdings, dass die deutsche Entwicklung keineswegs einen Einzelfall darstellt und dass solche Überschüsse ganz regelmäßig mit einer nur verhaltenen Entwicklung der öffentlichen Investitionen einhergehen. 16  Insofern scheint diese Entwicklung nicht bloß ein Ausdruck der politischen Prioritäten bestimmter Mehrheitsverhältnisse, sondern strukturell mit der Erzielung von Überschüssen verknüpft zu sein. Der Grund dafür liegt letztlich darin, dass eine bestimmte fiskalische Prioritätensetzung nicht erst im Überschuss entsteht, sondern diesem vorausgeht. Die Verwendung von Haushaltsüberschüssen ist daher nicht ohne eine Analyse ihrer Entstehung zu verstehen.
 
        Dieser Zusammenhang wird sehr deutlich, wenn man das Argument der fehlenden Planungskapazitäten betrachtet, das häufig ins Feld geführt wird, um zu erklären, warum die öffentlichen Investitionen nicht schneller anwachsen: Selbst wenn der Staat mehr investieren wolle, dauere es eben, bis die dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen seien. Der Abbau der Planungskapazitäten war aber natürlich ein Teil jener Politik, die Überschüsse überhaupt erst ermöglicht hat – und wirkt jetzt in den Überschuss hinein fort. Eine langjährige Sparpolitik dreht also nicht bloß bestimmten Politikfeldern für eine gewisse Zeit den sprichwörtlichen Geldhahn zu, sondern verändert das gesamte Leitungssystem, durch das das staatliche Geld fließen kann. Die Gleichzeitigkeit von Überschüssen und einem nur langsamen Anstieg der öffentlichen Investitionen ist also kein Zufall. Das eine hängt mit dem anderen eng zusammen.
 
        WIRD DURCH CORONA ALLES ANDERS?
 
        Doch vielleicht ist all das bereits Geschichte? Womöglich erfasst die von Corona herbeigeführte „neue Normalität“ auch die Staatsfinanzen und stellt dort die lange gewohnte „alte Normalität“ von Haushaltsdefiziten und wachsender Staatsverschuldung wieder her? Schließlich hat Corona ja nicht nur zu einem Einbruch der Steuereinnahmen geführt, sondern möglicherweise auch eine generelle Renaissance staatlicher Daseinsvorsorge ausgelöst, die entsprechend teuer wird.
 
        Prognosen, durch eine Krise werde „alles anders“, haben in Krisensituationen naturgemäß Hochkonjunktur. Wie kurz die Halbwertszeit solcher Prognosen sein kann, hat aber erst die Weltfinanzkrise von 2008 gezeigt. Die damals angekündigte Renaissance des Staates währte keine zwei Jahre. Allenfalls öffnen Krisen also ein Gelegenheitsfenster, in denen ein grundlegender Politikwechsel möglich ist, sie führen ihn aber nicht selbst herbei.
 
        Politische Paradigmenwechsel müssen also auch in Krisen politisch erkämpft werden – von gut organisierten Akteuren mit klaren Zielen, die sich diese Gelegenheit zunutze machen. Vor dem Hintergrund der bisherigen Analyse erscheint es jedoch als unwahrscheinlich, dass solche Akteure in Deutschland existieren und dass die bereits vor Corona aufgekommene Kritik an der „Schwarzen Null“ die Grundlage für einen solchen Paradigmenwechsel bietet.
 
        Der wichtigste Grund dafür ist, dass ein Paradigmenwechsel nicht nur eine negative Kritik am bisherigen Paradigma erfordert, sondern auch einen positiv formulierten Entwurf für ein neues Paradigma. Eine solche „kohärente und weit entwickelte Alternative“ 17  zur „Schwarzen Null“ ist jedoch bisher nicht zu erkennen. Die Schar der Kritiker der Überschusspolitik ist auch zu heterogen, als dass sie sich in kürzester Zeit auf ein solches alternatives Paradigma einigen könnte. Während ein Teil der Kritiker bereits mit einer spürbaren Erhöhung der staatlichen Investitionsquote zufrieden wäre, streben andere eine viel fundamentalere Neujustierung der Rolle des Staates in der Wirtschaft an.
 
        Gegen einen dauerhaften Kurswechsel in der Fiskalpolitik spricht auch, dass die leistungsstarke Reaktion des deutschen Staates auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu belegen scheint, wie richtig und wichtig die Politik des Schuldenabbaus war. Die Haushaltspolitik der vergangenen Jahre habe erst die Spielräume geschaffen, die es jetzt ermöglichten, so kraftvoll auf Corona zu reagieren. Auch die zuletzt so stark in die Kritik geratene Schuldenbremse kann mit diesem Argument rehabilitiert werden, schließlich habe die Pandemie gezeigt, dass die Verfassungsregel flexibel genug sei, um einen angemessenen Umgang mit Krisensituationen zu ermöglichen. 18  Ob diese Flexibilität wirklich ausreicht, wird sich allerdings erst dann zeigen, wenn die in der Krise aufgenommenen Schulden ab 2023 getilgt werden müssen. 19  
 
        Blickt man auf die oben beschriebenen Quellen für die Popularität der „Schwarzen Null“, so dürften zumindest zwei dieser drei Quellen in der Zeit nach der Pandemie eher wieder an Kraft gewinnen. So werden die enormen Haushaltsdefizite den eingeübten Defizit-Diskurs wieder auf die politische Agenda setzen. Aus dieser Sicht erscheint die stark gestiegene Schuldenquote wie eine dauerhafte Mahnung, zur „fiskalpolitischen Vernunft“ zurückzukehren. Wie stark dieser Diskurs ist, zeigt sich bereits daran, dass der Bund sich entschlossen hat, die von der Schuldenbremse geforderte Tilgung der Corona-Schulden innerhalb von nur 20 Jahren zu leisten.
 
        Damit kommen auch die psychologischen Mechanismen hinter dem Erfolg der „Schwarzen Null“, die mit ihrer Normalisierung zunehmend an Kraft verloren hatten, wieder ins Spiel. Eine Regierung, die auch nach dem Ende der Pandemie Defizite zu verantworten hat, wird damit ganz erhebliche Vorwürfe auf sich ziehen, während die Überwindung dieser Defizite Anlass für neuerliches „Credit Claiming“ bieten dürfte. Welcher Finanzminister würde nicht gerne verkünden, die Rückkehr zu ausgeglichenen Haushalten belege, dass Deutschland die Corona-Krise nun auch ökonomisch überwunden habe?
 
        Vor diesem Hintergrund könnte die Corona-Krise sogar dazu beitragen, die „Schwarze Null“ dauerhaft zu stärken. Das heißt nicht, dass die Bundesrepublik bereits 2022 oder 2023 zu ausgeglichenen Haushalten zurückkehren wird. Zweifellos wird sich die dann amtierende Bundesregierung aber starken Erwartungen ausgesetzt sehen, einen Plan für eine Rückkehr in den Überschuss zu entwerfen. Als Referenzpunkt dafür, was eine verantwortungsvolle Fiskalpolitik ist, wird die „Schwarze Null“ den deutschen finanzpolitischen Diskurs weiterhin prägen.
 
        Wie stark dieser Diskurs die tatsächliche Fiskalpolitik beeinflusst, dürfte dabei nicht zuletzt von der parteipolitischen Konstellation und damit vom Ausgang der Bundestagswahl 2021 abhängen. Anders als die Großen Koalitionen der Jahre ab 2013 wird die kommende Bundesregierung den Haushalt nicht mit einer Finanzpolitik der ruhigen Hand ausgleichen können. Stattdessen würde sie politisch schmerzhafte Maßnahmen auf der Einnahmen- oder der Ausgabenseite ergreifen müssen, um einem erneuten Überschuss näherzukommen.
 
        Paradoxerweise könnte es einer Bundesregierung, an der CDU/CSU beteiligt sind, dabei leichter fallen, auf solche Maßnahmen zu verzichten. Denn es ist leicht ausrechenbar, auf welch fundamentalen Widerstand der Opposition ein linkes Regierungsbündnis stoßen würde, das einen dauerhaften Bruch mit der Politik der „Schwarzen Null“ vollziehen würde. Die Union, die ja gewissermaßen das politische Copyright an diesem Symbol hält, könnte hingegen mit viel größerer Glaubwürdigkeit dafür eintreten, dass weitere Defizite schlicht notwendig seien.
 
        Die Erfahrungen anderer Länder mit Haushaltsüberschüssen scheinen keine eindeutige Antwort auf die Frage zu bieten, ob Krisen eher den Abschied von Überschusspolitik einleiten oder ob sie diese sogar stärken. Für beide Konstellationen lassen sich Beispiele finden. So boten die Rezession des Jahres 2001 und die Terroranschläge des 11. September für US-Präsident George W. Bush, dem ein großes Steuersenkungspaket ohnehin wichtiger war als ausgeglichene Haushalte, wertvolle Argumente dafür, zugunsten von Steuersenkungen auf Überschüsse zu verzichten. Sein kanadischer Nachbar Paul Martin dagegen setzte zeitgleich darauf, trotz eines Konjunktureinbruchs an seiner bisherigen Haushaltspolitik festzuhalten und so schnell wie möglich in den Überschuss zurückzukehren. Die Erfahrung anderer Länder zeigt aber eindeutig, dass Regierungen, die nach der Erholung der Wirtschaft noch ein Defizit im Staatshaushalt ausweisen, unter sehr starken Druck geraten, dieses zu korrigieren. In Australien beispielsweise wurde das Ziel eines baldigen Budgetausgleichs in den Jahren nach der Weltfinanzkrise zu einem politisch dominanten Thema.
 
        Krisen interpretieren sich also nicht von selbst, auch nicht in fiskalpolitischer Hinsicht. Welche Schlussfolgerungen aus ihnen zu ziehen sind, ist vielmehr Gegenstand politischer Konflikte, in denen diejenigen bessere Karten haben, die bereits eine politische Agenda besitzen, die sich mit der Krise gut verknüpfen lässt. Dabei kann die Corona-Krise sowohl als Rechtfertigung für den Abschied von der „Schwarzen Null“ verwendet werden als auch für deren Neubelebung. Sicher ist nur: Wer auch immer sich durchsetzt, wird hinterher behaupten, Corona belege die Richtigkeit der eigenen Strategie.
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ist Professor für Vergleichende Politikwissenschaft und Politische Ökonomie an der Universität Genf. 2016 erschien von ihm „Die schwarze Null: Über die Schattenseiten ausgeglichener Haushalte“ (Suhrkamp).
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
         01 Allerdings zeigen neuere empirische Arbeiten, dass es sich bei dieser Analogie wohl weniger um eine Quelle fiskalpolitischer Präferenzen handelt, sondern vielmehr um eine Strategie, bereits bestehende Präferenzen zu rechtfertigen. Vgl. Lucy Barnes/Tim Hicks, Are Policy Analogies Persuasive? The Household Budget Analogy and Public Support for Austerity, 13.5.2020, https://doi.org/10.31235/osf.io/7qa2b.
 
         02 R. Kent Weaver, The Politics of Blame Avoidance, in: Journal of Public Policy 4/1986, S. 371–398.
 
         03 Vgl. zum Beispiel James M. Buchanan/Richard E. Wagner, Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes, New York 1977.
 
         04 Vgl. Lukas Haffert, Freiheit von Schulden, Freiheit zum Gestalten. Die Politische Ökonomie von Haushaltsüberschüssen, Frankfurt/M. 2015.
 
         05 Vgl. beispielsweise Thomas Mayer, Steigende Verschuldung bringt Hyperinflation – und am Ende die Währungsreform, 27.8.2020, www.welt.de/214264308.
 
         06 Vgl. Lukas Haffert/Nils Redeker/Tobias Rommel, Misremembering Weimar. Unpacking the Historic Roots of Germany’s Monetary Policy Discourse, Berlin 2019.
 
         07 Vgl. Gregori Galofré-Vilà et al., Austerity and the Rise of the Nazi Party, in: Journal of Economic History 1/2021, S. 81–113.
 
         08 Vgl. Thomas Biebricher, Geistig-moralische Wende. Die Erschöpfung des deutschen Konservatismus, Berlin 2018.
 
         09 Vgl. Allen Schick, „A Surplus, If We Can Keep It“: How the Federal Budget Surplus Happened, in: The Brookings Review, Winter 2000, S. 36–39.
 
         10 Vgl. Lukas Haffert, Die schwarze Null. Über die Schattenseiten ausgeglichener Haushalte, Berlin 2016.
 
         11 Vgl. Marcel Fratzscher, Wer echte Investitionen will, muss die schwarze Null aufgeben, 17.1.2020, www.zeit.de/wirtschaft/2020-01/bundeshaushalt-ueberschuesse-steuern-schulden-investitionen.
 
         12 Vgl. z.B. die Äußerungen von Peer Steinbrück, in: Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 16/225. Stenografischer Bericht der 225. Sitzung der 16. Wahlperiode, 29.5.2009.
 
         13 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Rekordinvestitionen, 25.11.2019, www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/2019-11-20-rekordinvestitionen.html.
 
         14 Vgl. Jens Südekum, Stellungnahme im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, 7.9.2020, www.bundestag.de/resource/blob/710590/e0431a98fb5d10c6cb12ea3390b99227/Prof-Jens-Suedekum-data.pdf.
 
         15 So beispielsweise Lars P. Feld/Wolf Heinrich Reuter, Die Bewährungsprobe der Schuldenbremse hat gerade erst begonnen, in: Wirtschaftsdienst 5/2019, S. 324–329.
 
         16 Vgl. Haffert (Anm. 10).
 
         17 Peter A. Hall, Policy Paradigms, Social Learning, and the State. The Case of Economic Policymaking in Britain, in: Comparative Politics 3/1993, S. 275–296, hier S. 286.
 
         18 Beide Argumente finden sich beispielsweise in Heinz Gebhardt/Lars-H. Siemers, Staatsfinanzen in der Corona-Krise: Günstige Bedingungen sichern Handlungsfähigkeit, in: Wirtschaftsdienst 7/2020, S. 501–506.
 
         19 Vgl. Martin Greive, „Größenordnungen der Krise stellen alles in den Schatten“ – Schuldenbremse droht der schleichende Tod, 20.10.2020, www.handelsblatt.com/26288866.html.
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          DIPESH CHAKRABARTY
 
           WIR ERDLINGE. EINE PLANETARISCHE PERSPEKTIVE AUF DIE MENSCHLICHE GESCHICHTE 
 
          Der Begriff „Anthropozän“ hat zwei Leben: eines in den Erdsystemwissenschaften, eines in den Sozialwissenschaften. Auch wenn beide ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben, verdeutlicht die planetarische Sichtweise doch eines: Wir sind Teil dieses Planeten.
 
        
 
         
          FABIENNE WILL · HELMUTH TRISCHLER
 
           ENDSTATION ODER STARTPUNKT GOLDEN SPIKE? DIE GEOLOGISCHE DEBATTE UM DAS ANTHROPOZÄN 
 
          Unter welchen disziplinären Voraussetzungen hat sich die geologische Kontroverse um das Anthropozän entwickelt? Welche Datierungen wurden diskutiert, und warum gilt ein kleiner kanadischer See als Kronzeuge? Ist die Debatte nach der Ablehnung als neue Epoche beendet?
 
        
 
         
          SANDRA MAẞ 
 
           GESCHICHTSWISSENSCHAFT IM ANTHROPOZÄN 
 
          Verglichen mit den geologischen Zeitdimensionen erscheint die Zeit der Geschichtswissenschaft überschaubar. Beide systematisch zu verbinden, ist eine unrealistische Forderung – probieren sollte man es aber trotzdem. Hierfür steht der Ansatz der More-Than-Human History.
 
        
 
         
          SIMONE M. MÜLLER
 
           HISTORISCHER FALLOUT. ZUR MILITÄRGESCHICHTE DES ANTHROPOZÄNS 
 
          Die militärhistorische Perspektive auf das Anthropozän lehrt uns: Krieg, in den Frieden verlängert durch die Narben einer bombenzerfurchten, chemikaliengetränkten Landschaft, lässt sich nicht entsorgen. Etwas bleibt immer, manchmal auch für immer.
 
        
 
         
          JENS KERSTEN
 
           GOVERNANCE IM ANTHROPOZÄN 
 
          Um unser Zusammenleben mit der Natur neu zu gestalten, müssen fünf Elemente zur Entfaltung kommen: das konviviale Nachhaltigkeitsprinzip, ein biodiverses Infrastrukturverständnis, die Ökologiepflichtigkeit des Eigentums, die Rechte der Natur und das Recht auf Zukunft.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Angesichts der nicht mehr zu übersehenden Spuren, die der Mensch insbesondere seit Mitte des 20. Jahrhunderts dauerhaft auf der Erde hinterlässt, schlug der Atmosphärenforscher Paul J. Crutzen vor 25 Jahren vor, ein neues Erdzeitalter nach dem Menschen zu benennen: Anthropozän (von Anthropos, dem griechischen Wort für Mensch). Der Vorschlag erlangte rasch Popularität, denn die menschlichen Eingriffe in erdsystemische Prozesse sind zahlreich und drastisch – sei es mit Blick auf den steigenden Treibhausgasgehalt der Atmosphäre, den Rückgang der Artenvielfalt oder die Versauerung der Meere. Mittlerweile lässt sich das menschliche Wirken sogar geologisch, also in Sedimenten, nachweisen.
 
        Der Begriff „Anthropozän“ ist in mehrerlei Hinsicht herausfordernd, weil er nicht nur beschreibt, sondern einen moralischen Gehalt hat, der die Frage nach der Verantwortung für die genannten Veränderungen aufwirft. Dabei lautet eine Kritik, dass mit ihm verschleiert werde, dass keineswegs alle Menschen und Gesellschaften gleichermaßen die Erderwärmung und den Biodiversitätsverlust vorantreiben. Und so werden auch die Geowissenschaften, die sonst frei von politischen Erwägungen Jahrtausende alte Gesteinsschichten analysieren, politisiert – und die Benennung einer neuen geologischen Epoche wird zu einer politischen Frage, weil sie eben auch die Gegenwart betrifft.
 
        Die offizielle Anerkennung durch die Internationale Union für Geowissenschaften blieb dem Anthropozän allerdings vorerst verwehrt – im Februar 2024 stimmte die zuständige Unterkommission gegen die Aufnahme in die Geologische Zeitskala. Zugleich erkannte die Subcommission on Quaternary  Stratigraphy jedoch an, dass der Begriff „Anthropozän“ ein „unschätzbarer Indikator für den Einfluss des Menschen auf das Erdsystem“ bleiben werde. Und so fordert er auch die Geschichtswissenschaften heraus, die eigene menschliche um eine planetarische Perspektive zu erweitern. Denn in dieser ist die Menschheit bisher kaum mehr als ein „Ereignis“.
 
         Johannes Piepenbrink 
 
      

       
        ESSAY
 
        WIR ERDLINGE
 
        Eine planetarische Perspektive auf die menschliche Geschichte
 
         Dipesh Chakrabarty 
 
        Seitdem die Idee, die gegenwärtige geologische Epoche nach dem Menschen in „Anthropozän“ zu benennen, zu Beginn dieses Jahrhunderts in Umlauf gebracht wurde, ist sie immer umstritten geblieben. Dabei lassen sich die Fakten des menschlichen Einwirkens auf die Erde – und dessen atmosphärische Spuren durch den übermäßigen Verbrauch fossiler Brennstoffe – keinesfalls leugnen. Gleichwohl hat die International Subcommission on Quaternary Stratigraphy (Internationale Unterkommission für Quartärstratigrafie) im Frühjahr 2024 den Vorschlag ihrer Anthropocene Working Group abgelehnt, eine so benannte, in den 1950er Jahren beginnende neue Epoche offiziell in den geologischen Kalender aufzunehmen. Einige Mitglieder der Unterkommission hatten das Gefühl, es sei zu früh für eine Formalisierung, wohingegen andere der Auffassung waren, der Begriff könnte als informeller, aber zulässiger Begriff in der Geologie weiter verwendet werden. Die wissenschaftliche Debatte um die Anpassung des geologischen Kalenders läuft indes weiter, denn die Anthropozän-Arbeitsgruppe ist darum bemüht, ihre Argumentation mit neuen Befunden zu untermauern.
 
        DEBATTEN UM DAS ANTHROPOZÄN
 
        Rufen wir uns die Geschichte des Begriffs „Anthropozän“ kurz in Erinnerung: Auf einer Konferenz von Erdsystemwissenschaftlern im Jahr 2000 in Mexiko wies der Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul J. Crutzen in einem Anfall von Frustration darauf hin, dass der Begriff „Holozän“ – also der Name des aktuellen geologischen Zeitalters, das vor etwa 11700 Jahren mit dem Ende der jüngsten Eiszeit begann – für die Beschreibung der Gegenwart nicht mehr angemessen sei. Dieser gebe nicht den geringsten Hinweis darauf, in welchem Ausmaß der Mensch den Planeten in den zurückliegenden zweieinhalb Jahrhunderten beeinflusst habe. „Wir leben nicht mehr im Holozän“, soll es aus ihm herausgebrochen sein, „wir leben im, im … im Anthropozän!“ 01  Crutzen datierte dessen Anfang auf den Beginn der Industriellen Revolution, mit der der menschliche Verbrauch von Energie aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Erdgas massiv angestiegen war. Aus dem Munde eines so angesehenen Wissenschaftlers beflügelte das Wort die Fantasie seiner Kolleginnen und Kollegen, und so wurde 2009 die erwähnte interdisziplinäre Anthropozän-Arbeitsgruppe eingerichtet. Unter dem Vorsitz des Geologen Jan Zalasiewicz sollte sie untersuchen, ob es in den Schichten der Erde tatsächlich genügend Belege gibt, um den maßgeblichen geologischen Fachgremien eine Aktualisierung des geologischen Kalenders vorschlagen zu können und formell anerkennen zu lassen, dass der Planet die Schwelle des Holozäns überschritten hat und in ein Menschenzeitalter namens Anthropozän eingetreten ist.
 
        Wenn jenseits seiner erdwissenschaftlichen Herkunft etwas für den umkämpften Begriff des Anthropozäns spricht, dann ist es, dass er die schädlichen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten, durch die der Mensch seine eigene Existenz gefährdet, drastisch verdeutlicht. Es meldeten sich jedoch viele Sozialwissenschaftler mit Widerspruch, kaum dass der Begriff in ihr Feld vorgedrungen war: Anthropos (griechisch: Mensch), machten sie geltend, beziehe sich auf die gesamte Menschheit – doch warum sollten alle Menschen für den Klimawandel und die Erderwärmung verantwortlich gemacht werden, wenn lediglich ein Bruchteil der Menschheit sie verursacht hätten? Sie wiesen darauf hin, dass es in Sachen Anthropozän kein kollektives „Wir“ gebe und schlugen alternative Bezeichnungen vor, von denen „Kapitalozän“ die bekannteste ist. 02  
 
        So kam es, dass der Begriff „Anthropozän“ zwei Leben hat, die beide von Debatten geprägt sind. 03  Das erste ist jenes unter Stratigrafen und Vertretern verwandter Disziplinen, denen es anhand technischer und naturwissenschaftlicher Kriterien um die Suche und Beurteilung von Belegen in Gesteinsschichten geht. Die Diskussion unter ihnen ist kein moralisch-politisches Unterfangen; mit dem Begriff soll nicht entschieden werden, welche Teile der Menschheit für die Erderwärmung und die damit verbundenen Probleme verantwortlich sind. Diese Frage geht über die Aufgabe hinaus, die sich die Anthropozän-Arbeitsgruppe gestellt hat – auch wenn ihren Mitgliedern natürlich bekannt ist, dass die Verantwortung für die Erderwärmung „differenziert“ zu betrachten ist: Spätestens als der Weltklimarat nach der UN-Konferenz in Rio 1992 dazu überging, die Treibhausgasemissionen pro Kopf anzugeben, zeigte sich eindeutig, dass die reichen Länder und Schichten in historischer Perspektive weitaus mehr zur Erderwärmung beigetragen haben als die ärmeren.
 
        Das zweite Leben führt der Anthropozän-Begriff in den Sozialwissenschaften, wo es die erwähnten moralisch-politischen Einwände gegen ihn gibt, weil er mit seinem Blick auf die gesamte Menschheit das System aus Privilegien, Ungleichheiten und Ausschlüssen verschleiere. Kurz gesagt: Für Stratigrafen ist die Benennung der gegenwärtigen geologischen Epoche keine moralische Frage; für viele Sozialwissenschaftler jedoch sehr wohl. Es handelt sich also um zwei grundverschiedene Herangehensweisen.
 
        Die sozialwissenschaftliche Kritik am Anthropozän-Begriff hat dem Streit um Klimagerechtigkeit neuen Auftrieb gegeben. Denn es stimmt, dass menschliche Unterschiede – in Bezug auf Klasse, Geschlecht, „Rasse“ und so weiter – in allen Diskussionen über die historische Verantwortung für Treibhausgasemissionen von großer analytischer Relevanz sind. Reiche Nationen und reiche Menschen verursachen nun mal die meisten Emissionen. Es waren zwei indische Gelehrte, Anil Agarwal und Sunita Narain, die unter anderem mit der Streitschrift „Globale Erwärmung in einer ungleichen Welt“ 04  den sogenannten Erdgipfel in Rio 1992 dazu brachten, die Minderungsziele für Treibhausgasemissionen in der Klimarahmenkonvention nach Ländern zu differenzieren – die entwickelten Länder sollten demnach mit gutem Beispiel vorangehen. Die Geschichte des Kolonialismus mitzudenken und eine bestimmte „Dritte Welt“-Position einzunehmen, waren aus dieser Perspektive wichtige Strategien im Kampf um den „Kohlenstoffraum“, den die entwickelte Welt den ärmeren und ehemals kolonisierten Nationen schulde, damit diese sich ebenfalls entwickeln könnten. Agarwal und Narain vertraten damit zweifellos eine postkoloniale Position, die sich aber nicht grundsätzlich gegen Entwicklung als solche richtete.
 
        FOSSILES WACHSTUM
 
        30 Jahre später hat sich die Lage verkompliziert. Mit dem Aufstieg Chinas und Indiens zu globalen Wirtschaftsmächten und Großemittenten sind der Globale Norden und der Globale Süden durchlässiger geworden: Jedes Land im Norden hat etwas vom Süden in sich und umgekehrt. Zugleich haben sich die Ungleichheiten im Kapitalismus verstärkt, obgleich die globale Mittelschicht deutlich gewachsen ist. Der exponentielle Anstieg des menschlichen Konsums, der Bevölkerungsgröße, des fossilen Brennstoffverbrauchs, der Treibhausgasemissionen und der Erwärmung des Planeten seit den 1950er Jahren hat manche Historiker und Naturwissenschaftler dazu veranlasst, diese Phase der menschlichen Geschichte als „Große Beschleunigung“ zu bezeichnen.
 
        Eine zeitgemäße Theorie des Kapitalozäns hätte zu berücksichtigen, dass sich auch Nationen und Klassen außerhalb des Westens am historischen Wettlauf um die fossil angetriebene Modernisierung beteiligt haben, trotz eines Mahatma Gandhi und anderer Kritiker der modernen energiefressenden Zivilisationsmodelle. Japan ist hierfür ein historisches Paradebeispiel: Es hat sich industrialisiert, ohne je kolonisiert worden zu sein. Oder man denke an Deng Xiaopings Modernisierung Chinas in den späten 1970er Jahren, die erfolgte, nachdem der Club of Rome 1972 seinen Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ vorgelegt hatte. Deng beschloss 1978, dass die einzige Möglichkeit, Millionen von Chinesen aus der Armut zu holen, in der Entwicklung irgendeiner Art von Kapitalismus bestand. Ab den 1990er Jahren schlug Indien denselben Weg ein. In Betrachtungen des Kapitalozäns müsste also auch vorkommen, wie sehr die ambitionierten aufstrebenden Mittelschichten in den Entwicklungs- und Schwellenländern mittlerweile in das verstrickt sind, was wir globalen Kapitalismus nennen. In einer von Ungleichheit und Urbanisierung geprägten Welt, in der ein konsumorientierter Lebensstil als erstrebenswert gilt, ist die Größe der globalen Mittelschicht von einer Milliarde Menschen im Jahr 1986 auf inzwischen rund 3,5 Milliarden angewachsen.
 
        In „Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter“ erzähle ich die Geschichte ärmerer Menschen in Neu-Delhi, die sich scheinbar paradox verhalten, wenn sie billige Klimaanlagen kaufen, die ihrerseits schlecht für das Klima sind. 05  Bezeichnenderweise hat Indien 2016 bei internationalen Verhandlungen in Ruanda über die schrittweise Ausmusterung veralteter Klimaanlagen hart darum gefeilscht, zu denjenigen Ländern zu gehören, die so spät und so langsam wie möglich einen Austausch vornehmen müssen. Klimaanlagen sind in Indien sehr beliebt, denn fast alle Städte werden zu Hitzeinseln. Arme Menschen legen daher mitunter ihr Geld zusammen, um eine Klimaanlage für einen gemeinsam genutzten Raum zu kaufen. Wenn man diese Menschen fragt, erzählen sie, dass sie dank der Klimaanlage zum ersten Mal nachts gut geschlafen hätten, dass sich ihr Wohlbefinden erhöht habe, dass ihre Kinder in der Schule besser abschnitten, was ihnen den Zugang zu höherer Bildung ermögliche. Es wird schnell klar, was der Besitz einer Klimaanlage für diese Menschen bedeutet. Dabei gehen diejenigen, denen die Anschaffung gelungen ist, eindeutig einen Kompromiss ein: Tatsächlich heizen sie Neu-Delhi noch mehr auf, aber sie spekulieren darauf, dass ihre Kinder in dem Augenblick, in dem die Stadt unbewohnbar wird, so gut ausgebildet sind, dass sie woandershin gehen können. Deshalb ist der Wettlauf um den Aufstieg in die Mittelschicht für sie auch ein Wettlauf gegen die Erderwärmung, der sie durch Mobilität und Migration zu entkommen versuchen. Das mag nicht gut für die Welt sein, aber es geschieht.
 
        Es ist der Zugang zu Energie – bisher hauptsächlich in Gestalt von fossilen Brennstoffen –, der immer mehr Menschen (kurzfristiges) Wohlbefinden und eine immer höhere Lebenserwartung ermöglicht. Eines Tages, nach viel Unglück und Leid, lässt sich die Menschheit vielleicht davon überzeugen, vollständig auf erneuerbare Energien umzusteigen – denn es ist tatsächlich viel schwieriger, sich vorzustellen, dass ein Mensch freiwillig darauf verzichtet, weiterhin zu den hochenergetischen Zivilisationsmodellen beizutragen.
 
        GLOBALE UND PLANETARISCHE PERSPEKTIVE VERBINDEN
 
        Ein Problem der bisherigen Debatte „Anthropozän versus Kapitalozän“ ist, dass die Frage weitestgehend als Entweder-oder-Entscheidung formuliert wird: entweder Anthropozän oder Kapitalozän. Einige dekoloniale Argumentationen – so hilfreich sie auch sind, wenn es darum geht, auf die Allgegenwart des Rassismus in der Moderne hinzuweisen – treiben die Polemik gar noch ein Stück weiter: entweder „eine Milliarde Schwarze Anthropozäne oder keines“! 06  
 
        Man bedenke jedoch Folgendes: Selbst wenn man der Auffassung ist, dass der rassialisierte Kapitalismus die Ursache aller Umweltprobleme ist, denen wir auf der ganzen Welt gegenüberstehen, muss man, um das Ausmaß dieser Probleme tatsächlich zu erfassen, über die politische Ökonomie und die üblichen sozialwissenschaftlichen Kategorien hinausgehen und sich Wissen über die Erdsystemwissenschaften aneignen, über die Geschichte der Evolution und der Massenaussterben auf dem Planeten, über die Bedeutsamkeit der Biodiversität für alle Lebensformen, über den Menschen als minoritäre Lebensform und darüber, wie das Zusammenspiel von Geologie und Biologie diesen Planeten für einfaches und komplexes Leben bewohnbar gemacht hat. Mit anderen Worten: Es geht um deep history, also Tiefenhistorie.
 
        Unabhängig davon, ob man es Kapitalozän, Anthropozän oder sonst wie nennt: Dank der Erdsystemwissenschaften steht außer Frage, dass die Menschheit – die in sich zweifellos differenziert zu betrachten ist – durch das Anwachsen der konsumierenden Klassen, durch ihre Technologien und Institutionen, zu einer planetarischen Kraft geworden ist, die in uralte Erdsystemprozesse eingreift. Nach menschlichen Maßstäben sind zum Beispiel die Zyklen der Eiszeiten sehr lang. Und manche Gelehrte behaupten, dass wir die nächste mögliche Eiszeit für Tausende oder gar Zehntausende Jahre abgewehrt haben. Das heißt, dass die theoretischen Werkzeuge, mit denen wir den Kapitalismus analysieren und kritisieren, durch Werkzeuge ergänzt werden müssen, die aus der Erdsystemwissenschaft, der Evolutionsbiologie, der Physik und der Chemie stammen. So, wie der Philosoph Frantz Fanon schrieb, dass jeder marxistische Begriff weiter gefasst werden sollte, wenn man ihn auf koloniale Fragen anwende, 07  muss man heute sein Wissen in puncto kritische Gesellschaftstheorie weiter fassen, um eine Verbindung zu dem herzustellen, was uns die Erdsystemwissenschaften lehren. Es gilt, unsere üblichen kritischen Fragen in den Geistes- und Sozialwissenschaften auf diese Zeiten abzustimmen, in denen das Menschliche und das Nichtmenschliche – der Planet ist ein ausgesprochen großes Beispiel für Letzteres – unbedingt zusammen zu betrachten sind. So muss die berühmte Frage der postkolonialen Denkerin Gayatri Chakravorty Spivak „Kann die Subalterne sprechen?“, 08  die sie bejahte, möglicherweise wie folgt angepasst werden: „Kann die Subalterne sprechen, wenn sie nicht menschlich ist?“ Die Antwort könnte durchaus anders ausfallen.
 
        Es gibt ein weiteres Merkmal, das die historischen Perspektiven, die sich aus den Erdsystemwissenschaften gewinnen lassen, von anderen unterscheidet. In den Sozialwissenschaften, einschließlich des Marxismus, bezieht sich jedes Problem letztendlich auf die menschliche Welterfahrung und die Aussichten auf eine gerechtere menschliche Gesellschaft – der Mensch steht im Mittelpunkt der Analyse. Wenn man sich in die Erdsystemwissenschaft einliest, wird Geschichte zu deep history. Wenn Erdsystemwissenschaftler die Beschaffenheit der Erdatmosphäre erklären – die in der Lage ist, den Sauerstoffgehalt auf einem bestimmten Niveau zu halten, sodass die Wälder nicht in Rauch aufgehen und auf Sauerstoff angewiesene Geschöpfe nicht ersticken –, so sprechen sie davon, dass es sich um die moderne beziehungsweise die jüngste Atmosphäre dieses Planeten handelt. Für jemanden wie mich, dessen Profession üblicherweise in Jahrhunderten denkt, ist es ziemlich verblüffend, wenn man auf die Frage „Okay, wie jung ist denn jung?“ die Antwort erhält: 375 Millionen Jahre! Das Wissen, dass die „moderne“ Luft des Planeten 375 Millionen Jahre alt ist und an sich nichts mit dem Menschen zu tun hat, lässt uns erkennen, dass die Luft, die wir einatmen und ohne die wir nicht existieren könnten, nicht unbedingt mit Blick auf die Menschen geschaffen oder erhalten wurde.
 
        Dies ist eine ganz andere Perspektive auf die menschliche Geschichte als jene, die uns die Geschichte des globalen Kapitals gewährt. Bei dem, was wir gemeinhin als „global“ bezeichnen, geht es darum, wie Menschengruppen im Streben nach Profit, Land und Macht andere Menschengruppen kolonisiert, versklavt und beherrscht und dabei Kommunikations-, Verkehrs- und Überlebenstechnologien entwickelt haben, um eine vernetzte kapitalistische Welt zu erschaffen. Diese Art von Globalität hat eine etwa 500-jährige Geschichte, die mit der europäischen Expansion begann. Die Erdsystemwissenschaften hingegen erzählen die Geschichte des Erdsystems, das heißt des lebenserhaltenden Systems des Planeten, dessen Geschichte Millionen, ja Milliarden von Jahren umfasst.
 
        Es ist die Idee des Anthropozäns, die mich wirklich zum Nachdenken über den Klimawandel gebracht hat – der Gedanke einer nach uns benannten geologischen Epoche. „Sind wir wirklich so groß?“, fragte ich mich erstaunt. Wie gesagt, es ist viel über den Begriff diskutiert worden. Aber die Menge der Belege, die die Anthropocene Working Group zusammengetragen hat, um das menschliche Einwirken auf den Planeten zu dokumentieren, ist nicht wegzudiskutieren. Dieses Beweismaterial zeigt, dass wir Teil dieses Planeten sind – Erdlinge. Deshalb müssen wir intensiver darüber nachdenken, wie der Planet funktioniert. Wir debattieren darüber, ob wir technisch in geo- und biochemische Prozesse auf dem Planeten eingreifen sollten, ob wir entschleunigen und degrowth betreiben sollten. Das Planetarische ist eine Perspektive, die uns Menschen heute zugänglich ist, wenn wir durch diese Fragen unseren Weg in die Zukunft denken.
 
        Die planetarische Perspektive provinzialisiert die menschliche. Dabei geht es auch um eine Dezentrierung des Menschen. Die Geschichte des Planeten erinnert uns daran, dass wir eine minoritäre Lebensform sind: Zahlenmäßig bilden Mikroben die Mehrheit der Lebensformen auf der Erde. Und diese anderen Lebensformen – wie Bakterien oder das Phytoplankton in den Meeren –, die wir normalerweise als minderwertig betrachten, halten das Haus des Lebens lebendig. Wenn man sich das Leben als mehrstöckiges Gebäude vorstellt, kümmern sich die Geschöpfe unten um dessen Betrieb; wir leben in der obersten Etage und denken nicht an sie. Wir sind eine dominante Minderheit, die dem lebenserhaltenden System des Planeten die Lebensfähigkeit nimmt.
 
        Der Homo sapiens hat beinahe 300000 Jahre benötigt, um eine Population von einer Milliarde zu erreichen. Im Jahr 1900 waren wir 1,6 Milliarden. Bis zum Jahr 2000 haben wir es auf sechs Milliarden gebracht. Heute sind wir acht, bald werden es neun, zehn oder wie viele auch immer sein. Die zurückliegenden 75 Jahre waren eine Phase nie dagewesenen menschlichen Gedeihens. Es gab und gibt zwar Massenarmut, Ungerechtigkeit und Ungleichheit, aber auch steigenden Massenkonsum. China hat Millionen aus der Armut geholt, ebenso Indien, wenn auch in geringerem Umfang. Heute präsentiert der Planet uns die Rechnung dafür. Meine Hoffnung ist, dass wir aus unseren Fehlern lernen – schließlich ist der Mensch eine lernfähige Spezies. Es ist an der Zeit, dass wir uns von den energiefressenden, ressourcenplündernden, lebenszerstörenden und ungerechten Visionen des guten Lebens lossagen, die privilegierte Menschen in den vergangenen Jahrzehnten vorgelebt haben. 
 
         
          Aus dem Englischen von Christine Pries, Frankfurt/M.
 
           DIPESH CHAKRABARTY  
ist Lawrence A. Kimpton Distinguished Service Professor für Geschichte an der University of Chicago. Auf Deutsch erschien zuletzt von ihm „Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter“ (Suhrkamp, 2022).
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        ENDSTATION ODER STARTPUNKT GOLDEN SPIKE?
 
        Die geologische Debatte um das Anthropozän
 
         Fabienne Will · Helmuth Trischler 
 
        Im Februar 2024 stimmte die Unterkommission für Quartärstratigrafie (SQS), ein Gremium der Internationalen Kommission für Stratigrafie (ICS) unter dem Dach der Internationalen Union für Geowissenschaften (IUGS), gegen die Aufnahme des Anthropozäns als neue, das Holozän ablösende Epoche in die Geologische Zeitskala. 01  Fünfzehn Jahre intensiver Arbeit und detaillierter Beweisführung der 2009 gegründeten Anthropocene Working Group (AWG) scheinen damit Makulatur zu sein. 02  Die Arbeitsgruppe hatte den in der kanadischen Provinz gelegenen Crawford Lake als sogenannten Global Boundary St ratotyp e  Section and Point (GSSP) für das Anthropozän empfohlen – das heißt als geologischen Referenzpunkt, an dem sich der Beginn dieser neuen Epoche in den Sedimentgesteinen besonders gut nachweisen lässt. Wird ein solcher Referenzpunkt anerkannt, werden diese Orte symbolisch mit einem goldenen Nagel markiert, dem Golden Spike. Doch wie kaum anders zu erwarten, wird seit Bekanntgabe der Ablehnung sowohl innerwissenschaftlich als auch öffentlich weiterhin intensiv über die Existenz des Anthropozäns als geologische Epoche diskutiert. 
 
        Um die Frage zu beantworten, ob der (nicht gesetzte) Golden Spike nun als Start- oder Endpunkt der Debatte um das Anthropozän anzusehen ist, zeigen wir erstens, unter welchen disziplinären Voraussetzungen sich die geologische Kontroverse um das Anthropozän entwickelt hat. Welche Rolle diese strukturellen Gegebenheiten in der epistemischen Praxis spielen, illustrieren wir zweitens anhand der Diskussion um die Datierung des Anthropozäns, die eng mit der Suche nach geeigneten Primärmarkern und einem Referenzort für den Golden Spike verknüpft ist. Aus der Betrachtung der geologischen Kontroverse um das Anthropozän leiten wir drittens die Hypothese ab, dass die verwehrte Anerkennung des Anthropozäns als neue Epoche und die Diskussion um den Crawford Lake als Referenzort weder als Start- noch als Endpunkt der geologischen Debatte, sondern vielmehr als Zwischenstadium eines ergebnisoffenen Prozesses anzusehen sind.
 
        DISZIPLINÄRE ZWÄNGE UND INTERDISZIPLINÄRER AUFBRUCH
 
        Als der Atmosphärenchemiker Paul J. Crutzen im Jahr 2000 den Begriff des Anthropozäns prägte und seine These von einer neuen geologischen Epoche, die mit der Industriellen Revolution im ausgehenden 18. Jahrhundert begonnen habe, gemeinsam mit dem Algenforscher Eugene F. Stoermer veröffentlichte, 03  konnte niemand ahnen, welch weitreichende, dynamische und spannungsgeladene Debatte er damit anstoßen würde. Sie sollte die Methodik ebenso wie lang etablierte Raum- und Zeitvorstellungen der beteiligten Disziplinen wie der Geologie oder der Geschichte in ihren Grundfesten erschüttern.
 
        Für das Verständnis der Kontroverse um das Anthropozän ist es hilfreich, zunächst einen Blick auf die Praxis geologischer Zeiteinteilung im Allgemeinen und den Internationalen Stratigrafischen Kriterienkatalog im Besonderen zu werfen. Er legt als bindendes Regelwerk seit 1976 fest, welche Anforderungen auf dem Weg zur Ratifizierung neuer geologischer Zeiteinheiten zu erfüllen sind. 04  Die Internationale Chronostratigrafische Tabelle (Abbildung Seite 24/25) gibt einen Überblick über die Einteilung der rund 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte in Alter, Epochen, Perioden, Ären und Äonen. So leben wir etwa in der Ära Känozoikum, die vor 66 Millionen Jahren mit dem Aussterben der Dinosaurier begann, in der Periode Quartär, die seit rund 2,6 Millionen Jahren andauert, sowie in der Epoche Holozän, die mit dem Ende der jüngsten Eiszeit vor 11700 Jahren einsetzte.
 
        Die Zeiteinheit zur Bestimmung von Epochen wird in der Chronostratigrafie, der Wissenschaft zur Datierung von Gesteinsschichten, „Serie“ genannt. Während geochronologische Einheiten die zeitliche Abfolge von Ereignissen in der Erdgeschichte anhand spezifischer Daten festlegen, zeichnen sich chronostratigrafische Einheiten durch ihre Materialität aus: Sie bestehen aus „allen Gesteinen, die während eines bestimmten geologischen Zeitraums entstanden sind, und nur aus den Gesteinen, die während dieser Zeitspanne entstanden sind“. 05  Serien werden jeweils möglichst anhand eines Golden Spike abschließend definiert, der damit sowohl die Grenze einer Zeiteinheit als auch deren Äquivalent in einer Gesteinsformation markiert. Bei der Debatte um das Anthropozän geht es also um die Verortung einer neuen, das Holozän ablösenden geochronologischen Epoche, deren chronostratigrafisches Äquivalent in der sogenannten Anthropocene Series zu finden ist.
 
        Ein Golden Spike beziehungsweise GSSP wird stets durch einen primären Marker bestimmt, eine stoffliche Spur, die eindeutig auf ein bestimmtes Zeitalter verweist. Zusätzlich werden mehrere Sekundärmarker herangezogen, auch proxies genannt, die den GSSP stützen. Um formal anerkannt zu werden, muss ein GSSP verschiedene Kriterien erfüllen. Er muss beispielsweise isochron nachweisbar sein, also weltweit synchron auftreten, was bedeutet, dass an zahlreichen Orten Analysen angestellt werden müssen, um sie dann zu einer globalen Synthese zusammenfassen zu können. Für diese Aufgabe sind die für geologische Zeiteinheiten jeweils eingerichteten Arbeitsgruppen zuständig – im Falle des Anthropozäns die Anthropocene Working Group. Sobald die Analysen einer Arbeitsgruppe abgeschlossen sind, kann ein formaler Ratifizierungsvorschlag auf den Weg gebracht werden. Die Annahme einer neuen Zeiteinheit in die Geologische Zeitskala bedarf eines vierstufigen Abstimmungsprozesses. Erst wenn jede Instanz – im Falle des Anthropozäns die AWG, die SQS, die ICS und die IUGS – mit einer Mehrheit von mindestens 60 Prozent für die Aufnahme der betreffenden Zeiteinheit in die Geologische Zeitskala gestimmt hat, gilt diese als formal angenommen. Die AWG hatte diesen Ratifizierungsprozess im Oktober 2023 angestoßen, der im Februar 2024 mit der Ablehnung durch die SQS vorerst ein Ende fand.
 
        Die gegen den Vorschlag der AWG ins Feld geführten Kritikpunkte verweisen auf eine gewisse methodische Enge und ein Unbehagen, von tradierten wissenschaftlichen Vorstellungen abzurücken. So ist etwa die Dauer geologischer Epochen im Internationalen Stratigrafischen Kriterienkatalog mit 13 bis 35 Millionen Jahren angegeben. Fokussierte sich der Untersuchungsbereich der Stratigrafie bisher – abgesehen vom Holozän – ausnahmslos auf abgeschlossene Zeitabschnitte, so ist das Anthropozän im geologischen Maßstab nicht mehr als ein Wimpernschlag. Auch die Anthropocene  Series unterscheidet sich in ihrer geringen Schichtdicke fundamental von der Art und Beschaffenheit derjenigen Serien, die bisher ratifizierten geologischen Epochen zugrunde liegen. 06  Das zeitlich Neuartige des Anthropozäns liegt dabei nicht allein in dessen Kürze, sondern auch in dessen Aktualitäts- und Zukunftsdimension: Denn empirisch gestützte Aussagen über die jüngste, bis in die Gegenwart reichende und vom Menschen beeinflusste Vergangenheit sind unabdingbar mit Annahmen über mögliche Zukünfte verbunden. Es steht somit nichts Geringeres auf dem Prüfstand als das Konzept der geologischen Tiefenzeit – mithin also ein definierendes Merkmal der Geologie als Disziplin.
 
        Hinzu kommen neue, als Sekundärmarker fungierende Materialien wie Plastik oder Technofossilien, die erst durch menschengemachte Technik entstanden sind und bei der Definition geologischer Zeiteinheiten bisher keine Rolle gespielt haben. Ein provokatives Element liegt zudem im Begriff „Anthropozän“ selbst, der nicht allein von geistes- und sozialwissenschaftlicher Seite Kritik auf sich gezogen hat. Diese bezieht sich primär auf dessen anthropozentrischen Gehalt sowie die Tatsache, dass die Menschheit begrifflich als kollektive Einheit behandelt werde, was in einer undifferenzierten Zuschreibung von Verantwortung für aktuelle Umweltprobleme und globale Ungleichheiten resultiere. Hier ist es zur gängigen Praxis geworden, die jeweils eingenommene Perspektive mit einem Alternativbegriff – etwa „Kapitalozän“ oder „Technozän“ – zu bezeichnen, sodass heute bereits mehr als 140 solcher Begriffe im Umlauf sind. 07  
 
        Auch die Geologie sieht sich vom Anthropozän-Begriff provoziert, wenn auch aus anderen Gründen. Denn sie hat bislang noch nie mit einem Terminus gearbeitet, der einen spezifischen Akteur in den Mittelpunkt stellt. Die nomenklatorischen Regeln sehen traditionellerweise vor, dass sich der Name eines geochronologischen Zeitabschnitts auf die geografische Lage des definierenden GSSP zu beziehen hat. Zwar entspricht die Stratigrafie diesem Regelwerk bereits seit den 1990er Jahren nicht mehr konsequent – die ratifizierten Termini von Paläozän bis Holozän lassen keinen geografischen Bezug erkennen –, aber dennoch handelt es sich bei allen Epochenbezeichnungen stets um wertfreie Zustandsbeschreibungen. Eine Spezies begrifflich auf Epochenebene zu verankern, verlässt nun den (scheinbar) neutralen Boden und katapultiert die von ihren Vertreterinnen und Vertretern als objektiv und wertfrei wahrgenommene Stratigrafie durch die inhärente Handlungs- und damit Verantwortungszuweisung zwangsläufig hinein in die Diskussion anthropologischer Grundfragen. Stanley Finney, von 2016 bis 2024 Vorsitzender der IUGS, hat sein Missfallen darüber explizit zum Ausdruck gebracht. 08  
 
        Den Anthropos (griechisch: Mensch) in einer Disziplin ins Spiel zu bringen, deren Expertise sich ausschließlich auf die Analyse von Gestein und Sedimenten fokussiert, ist jedoch nicht allein als Provokation, sondern auch als Herausforderung und Aufforderung zu verstehen. Zwar ist der Einbezug des Menschen und seiner Handlungen in geologische Überlegungen nichts gänzlich Neuartiges: Auch die Definition des Holozäns basiert auf Phänomenen, die mit dem Menschen in Verbindung stehen – etwa der Feuernutzung als Kulturtechnik infolge der Sesshaftwerdung oder der Domestizierung während der Neolithischen Revolution. 09  Und auch die Ursachen für die sogenannte Megafauna-Extinktion am Übergang vom Pleistozän zum Holozän sind bis heute umstritten: Eine der Hypothesen sieht in der Überjagung die Hauptursache für das Massensterben zahlreicher Tierarten. 10  Neu aber ist im Hinblick auf das Anthropozän die Dimension des menschlichen Einflusses: Die Menschheit ist im Anthropozän nicht mehr nur einer von vielen Faktoren, die zu einer nachhaltigen Veränderung des Erdsystems beigetragen haben, sondern der dominante Akteur. Das Anthropozän fordert Stratigrafinnen und Stratigrafen somit dazu auf, sich mit geistes- und sozialwissenschaftlichen Fragen wie etwa derjenigen nach der Verantwortung des Menschen für die Gegenwart und Zukunft des Planeten Erde auseinanderzusetzen – ja gar, diese in ihre Überlegungen einzubeziehen. 11  Mit dieser Aufforderung geht die Herausforderung einher, aus der eigenen disziplinären Expertise und damit Komfortzone heraus- und in einen aktiven Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Disziplinen einzutreten. Denn dass der Begriff „Anthropozän“ eine geradezu magnetische Anziehungskraft auf all jene Disziplinen ausstrahlt, die sich mit Fragen beschäftigen, die die Menschheit betreffen, ist in den vergangenen beiden Jahrzehnten sehr deutlich geworden.
 
        Die Anthropocene Working Group machte sich ebendies zur Aufgabe. Der mit der Zusammenstellung der Arbeitsgruppe beauftragte Geologe Jan Zalasiewicz vertrat von Beginn an die Ansicht, dass dem Anthropozän auch aus stratigrafischer Perspektive nur interdisziplinär begegnet werden könne, und sorgte entsprechend für disziplinäre Vielfalt (Abbildung 1). 12  Für den Schritt, erstmals fachfremde Disziplinen in die stratigrafische Arbeitsgruppe zu integrieren, wurde er von geologischer Seite jedoch auch heftig kritisiert. Infolge anhaltender Zweifel an der Abstimmungsfähigkeit fachfremder Mitglieder über einen geeigneten GSSP entschloss sich die AWG 2020 daher, eine Einteilung in stimmberechtige Mitglieder (voting members) und beratende Mitglieder (advisory members) vorzunehmen, um die Anerkennung des Abstimmungsergebnisses und den Formalisierungsprozess nicht zu gefährden. 13  
 
         
           Abbildung 1: Disziplinäre Zusammensetzung der Anthropocene Working Group
 
          [image: Die Säulengrafik zeigt die vielfältige disziplinäre Zusammensetzung der Anthropocene Working Group von 2009 bis 2024.] 
            Quelle : Eigene Darstellung 
 
        
 
        DATIERUNG, MARKER, GOLDEN SPIKE: EINE DEBATTE IN DREI PHASEN
 
        Der Weg bis zur Einreichung des Formalisierungsvorschlags im Oktober 2023 war gekennzeichnet von einer über zwei Jahrzehnte dauernden Debatte um die Datierung des Anthropozäns, geeignete Primär- und einen repräsentativen Golden Spike. Diese vollzog sich in drei Phasen: einer präinstitutionellen Debattenphase von 2000 bis 2009, einer Phase der offenen und interdisziplinären Diskussion von der Etablierung der AWG 2009 bis zum 35. Internationalen Geologischen Kongress in Kapstadt 2016 und einer Phase der Fokusverlagerung auf technisch-stratigrafische Analysen bis 2024. 14  
 
        Crutzen und Stoermer argumentierten im Jahr 2000, das Anthropozän habe mit der Industriellen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts begonnen. Ihre These beruhte auf aus Eisbohrkernen gewonnenen Daten, die für die zwei Jahrhunderte ab der Industriellen Revolution einen merklichen Anstieg der Kohlendioxid- sowie Methankonzentration in der Atmosphäre belegen. 15  Allerdings zeigen die Daten, dass es bis 1879 dauerte, ehe der CO2-Gehalt in der Atmosphäre den Holozän-Durchschnitt übertraf und sodann kontinuierlich über der holozänen Norm lag. 16  Crutzen und Stoermer tappten hier in stratigrafischer Logik in eine Falle, die sich in der Folge als Hauptstreitpunkt der gesamten Debatte um die Datierung des Anthropozäns erwies: Während sie das Augenmerk auf die Ursachen für die Zunahme der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre legten, die schließlich zu erdsystemischen Veränderungen führten, richtet die Stratigrafie ihre Analysen und Definitionen üblicherweise an den Effekten entsprechender Veränderungsprozesse aus.
 
        2003 brachte der Paläoklimatologe William Ruddiman seine als Early Anthropocene Hypothesis bekannte Annahme vor, das Anthropozän habe bereits 8000 bis 5000 Jahre vor der heutigen Zeit (before present, BP) begonnen. 17  Eine für das Holozän anomale Zunahme der Kohlendioxid- und Methankonzentration in der Atmosphäre sei als Folge der Entdeckung der Landwirtschaft in Eurasien und daraus folgender technischer Innovationen schon für diesen frühen Zeitraum nachweisbar. 18  Während das Wachstum des Kohlendioxidgehalts auf den Beginn ausgedehnter Abholzungen vor 8000 Jahren zurückzuführen sei, seien die Ursachen für die Zunahme der Methankonzentration vor rund 5000 Jahren primär im Reisanbau im asiatischen Raum sowie in der Viehwirtschaft in Afrika und Asien zu finden. Natürliche Ursachen für den Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen könnten auf Basis paläoklimatologischer Evidenz ausgeschlossen werden. 
 
        Noch im selben Jahr reagierten Crutzen und der Erdsystemwissenschaftler Will Steffen auf Ruddiman, indem sie seinen Ansatz im Hinblick auf eine mehrstufige Entwicklung des Anthropozäns zwar anerkannten – „es könnte mehrere unterschiedliche Schritte gegeben haben (…), der erste (…) mag von Ruddiman identifiziert worden sein, gefolgt von einem weiteren großen Schritt vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1950 und (…) der sehr deutlichen Beschleunigung seit 1950“ –, jedoch zugleich weiteren Erklärungsbedarf nicht nur hinsichtlich der Korrektheit der projizierten Trends reklamierten. Seltsam sei auch, dass der auf menschliche Aktivitäten zurückgehende Methananstieg um 1000 BP stoppe, da Eisbohrkerndaten bis zum rapiden Anstieg während der Industrialisierung ein konstantes Mischverhältnis zeigten. 19  
 
        Zugleich untermauerten Crutzen und Steffen ihren eigenen, an der Industriellen Revolution orientierten Periodisierungsvorschlag mit zusätzlichen Daten: Neben der Bevölkerungszunahme infolge der Weiterentwicklung der Land- und Viehwirtschaft durch die Maschinisierung und den Einsatz von Düngemitteln führten sie etwa die Luftverschmutzung infolge der zunehmenden Nutzung fossiler Brennstoffe wie Kohle und Öl sowie das Wald- und Fischsterben infolge der Ansäuerung des Niederschlags als Beispiele an. Parallel dazu begann Steffen in Zusammenarbeit mit weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den Einfluss menschlicher Aktivität auf die Erdsysteme anhand von zwölf sozioökonomischen und zwölf erdsystemischen Parametern von der beginnenden Industrialisierung bis ins 21. Jahrhundert zu bestimmen. Die zusammengetragenen Daten lassen für die Jahre um 1950 auf eine Veränderung in der Funktionsweise des Erdsystems als Ganzes schließen und zeigen eine Verschiebung zahlreicher Parameter von einem linearen zu einem exponentiellen Wachstum, wofür der Historiker John McNeill 2005 den Begriff der Great Acceleration („Große Beschleunigung“) etablierte. 20  
 
        Obwohl die Great Acceleration Graphs (Abbildung 2 und 3) die Effekte der aus menschlichem Handeln resultierenden erdsystemischen Funktionsveränderungen abbilden und der stratigrafischen Methodik damit näher sind als Crutzens oder Ruddimans Vorschläge, mochten sich die Geologen nach einer anfänglichen stratigrafischen Untersuchung 2008 noch nicht auf die 1950er Jahre als Beginn des Anthropozäns festlegen. Dennoch hielten sie fest, dass sowohl der mit der Industriellen Revolution in Verbindung stehende Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre als auch die Umwandlung stabiler zu instabilen (und damit radioaktiven) Kohlenstoffisotopen nicht hinreichend groß sei, um einen sinnvollen Marker für einen Anstieg auf der Ebene von Jahren oder Jahrzehnten zu bieten. 21  
 
         
           Abbildung 2: Sozioökonomische Trends der Great Acceleration, 1750 bis 2010
 
          [image: Die Abbildung besteht aus 12 Grafiken, die jeweils ab Mitte des 20. Jahrhunderts einen steilen Anstieg verschiedener sozioökonomischer Trends zeigen - etwa beim Bevölkerungswachstum, Einsatz von Düngemitteln oder Wasserbrauch.] 
            Quelle : Will Steffen et al., The Trajectory of the Anthropocene. The Great Acceleration, in: The Anthropocene Review 1/2015, S. 81–98 (grafisch angepasst). 
 
        
 
         
           Abbildung 3: Erdsystemische Trends der Great Acceleration, 1750 bis 2010
 
          [image: Die Abbildung besteht aus 12 Grafiken, die jeweils ab Mitte des 20. Jahrhunderts einen steilen Anstieg verschiedener erdsystemischer Trends zeigen - etwa bei der Oberflächentemperatur, dem Verlust tropischer Wälder oder der Versauerung der Meere.] 
            Quelle : Will Steffen et al., The Trajectory of the Anthropocene. The Great Acceleration, in: The Anthropocene Review 1/2015, S. 81–98 (grafisch angepasst). 
 
        
 
        Mit der Gründung der AWG 2009 ging die Suche nach dem Beginn des Anthropozäns in eine zweite Phase. Neben den bereits genannten wurden weitere Datierungsvorschläge in die Debatte eingebracht. Zu nennen ist etwa die sogenannte Bodenthese, wonach der Beginn des Anthropozäns um 2000 BP liegt. Ferner wurde der Vorschlag gemacht, ein frühes Anthropozän auf den Zeitpunkt um 1,8 Millionen Jahre BP zu datieren, als Primaten die Fähigkeit erwarben, Feuer zu entfachen, was einen Wendepunkt menschlicher Evolution im Pleistozän bedeutete. Ein weiterer Vorschlag bestand darin, den Beginn des Anthropozäns mit der Neolithischen Revolution zu verknüpfen, als die Menschen zunehmend sesshaft wurden und mit Ackerbau begannen, und es damit dem Holozän quasi gleichzusetzen. 22  Die Geografen Simon Lewis und Mark Maslin schlugen dagegen vor, für den Startpunkt des Anthropozäns entweder den Orbis Spike 1610 oder den Bomb Spike 1964 zu wählen. Sie argumentierten, dass es infolge des Bevölkerungsrückgangs in den Amerikas durch die europäische Kolonisierung und das dadurch angestoßene Nachwachsen des Waldes 1610 zu einem kurzen Abfall der CO2-Konzentration in der Atmosphäre kam. Der Vorschlag des Jahres 1964 gründet dagegen auf Messungen des Gehalts radioaktiven Kohlenstoffs in der Atmosphäre: Eisbohrkerne und Jahresringe von Kiefern zeigen einen besonders hohen Wert für das Jahr 1964. 23  
 
         
           Abbildung 4: Chronologie der Vorschläge für die Periodisierung des Anthropozäns
 
          [image: Die Tabelle listet die verschiedenen Periodisierungsvorschläge für das Anthropozän auf.] 
           Die Jahreszahlen links stehen jeweils für den Zeitpunkt, zu dem die einzelnen Thesen erstmals formuliert wurden. 
 
            Quelle : Eigene Darstellung 
 
        
 
        All diese Periodisierungsvorschläge wurden von 2009 bis 2016 – innerhalb der AWG und darüber hinaus – intensiv diskutiert. Gemeinsam ist ihnen, dass sie, mit Ausnahme der Great Acceleration Graphs, eine ursachenorientierte Perspektive anlegen, die der Effektzentrierung der Stratigrafie entgegensteht. Für die AWG erwiesen sich jedoch alle Vorschläge, die den Beginn des Anthropozäns vor der Industriellen Revolution sehen, als ungeeignete Kandidaten, da die Nähe der konstatierten Veränderungen zur Holozän-Norm zu groß sei, um in den Gesteinsschichten einen deutlichen Unterschied zur Holocene  Series abzulesen. Erst die Industrielle Revolution hinterlasse einen global nachweisbaren Unterschied gegenüber holozänen Ablagerungen. Jedoch eigne sich auch dieser Vorschlag nicht zur Periodisierung einer geologischen Epoche, da sich die Industrielle Revolution historisch diachron, also nicht überall gleichzeitig vollzogen habe. 24  
 
        Mit einer informellen Abstimmung im Vorfeld des 35. Internationalen Geologischen Kongresses 2016 in Kapstadt kam die Phase der offenen Auseinandersetzung über die Datierung des Anthropozäns zum Abschluss: Mit einer klaren Mehrheit stimmten die Geologinnen und Geologen für einen Beginn des Anthropozäns in den 1950er Jahren und bestimmten den künstlichen radioaktiven Stoff Plutonium-239, der unter anderem bei oberirdischen Atomwaffentests entsteht, als den geeignetsten Primärmarker. 25  Dessen weltweit gleichmäßige Ablagerung und geringe Löslichkeit sowie relativ lange Halbwertszeit machen ihn zu einem geeigneten anthropozänen Signal.
 
        In der nun beginnenden dritten Phase rückte die Analyse der möglichen Referenzorte für den GSSP in den Vordergrund. Im Mai 2022 wurden im Haus der Kulturen der Welt in Berlin die Analyseergebnisse der zwölf potenziellen GSSP-Kandidaten intensiv diskutiert. 26  Dabei wurden unter anderem Bohrkerne aus der Antarktischen Halbinsel, dem Östlichen Gotlandbecken in der Ostsee, dem Flinders-Riff in Australien und dem Śnieżka Torfmoor in Polen in Betracht gezogen. Die Analyse mündete im Jahr darauf schließlich in die AWG-interne Abstimmung, welcher GSSP die Untergrenze des Anthropozäns markieren solle. Die Wahl wurde in drei Runden abgehalten, abstimmungsberechtigt waren ausschließlich voting members.
 
        Am 29. April 2023 stimmte die AWG mit einer Mehrheit von knapp 61 Prozent für den Bohrkern aus dem Crawford Lake als definierenden GSSP des Anthropozäns, der insbesondere für 1952 eine signifikante Zunahme des Primärmarkers Plutonium-239 aufweist und damit den Moment festhält, als am 1. November 1952 um 7:15 Uhr Pazifischer Zeit im Rahmen des US-amerikanischen Kernwaffentests „Ivy Mike“ der erste thermonukleare Sprengsatz detonierte. 27  Der in der kanadischen Provinz Ontario gelegene, nur wenige Hektar große, aber 24 Meter tiefe Crawford Lake ist meromiktisch: Das heißt, die Wasserschichten des Sees durchmischen sich nicht; alles, was auf den Grund sinkt – kleine Tiere, Pollen, Pflanzenreste, aber eben auch Spuren von Plutonium – lagert sich ab und ermöglicht wie bei Baumringen eine jahresgenaue Bestimmung der Sedimente in Bohrkernen. Damit lagen alle für den Anstoß des offiziellen Ratifizierungsprozesses benötigten Analyseergebnisse vor: Das Anthropozän habe 1952, während der Großen Beschleunigung, begonnen und sei als geologische Epoche zu verorten; der Bohrkern vom Grund des Crawford Lake solle als GSSP dienen, mit Plutonium als Primärmarker. 28  
 
        Die Bekanntmachung dieser Feststellungen stieß auf ein breites Medienecho und heizte die Debatte sowohl um den Beginn als auch um den geologischen Epochencharakter des Anthropozäns sowie um die Verantwortung des Menschen für die Zukunft der Erde erneut an. Verwunderlich dabei ist, dass die Datierung auf die 1950er Jahre seither von verschiedener Seite wieder infrage gestellt wird – der Teil der wissenschaftlichen Community, der sich gegen eine Anerkennung des Anthropozäns als geologische Epoche ausspricht, schlägt hingegen keine alternative Datierung des Epochenbeginns vor, sondern plädiert verstärkt dafür, das Anthropozän bloß als geologisches „Ereignis“ zu formalisieren. 29  Geologische Ereignisse sind zeitlich und räumlich heterogene und diachrone Vorkommnisse in der Erdgeschichte, die sich auf die Bildung geologischer Schichten auswirken. Im Gegensatz zu Epochen spiegeln sie folglich keinen isochronen, sondern einen diachronen Wandel wider. Die Vertreterinnen und Vertreter dieses Vorschlags sehen im Begriff des Ereignisses nicht zuletzt den Vorteil, dass dadurch der interdisziplinäre Austausch mit den Geistes- und Sozialwissenschaften erleichtert werde. 30  Interessanterweise plädieren nun ausgerechnet diejenigen, die sich jahrelang kritisch über die Einbindung nicht-geowissenschaftlicher Disziplinen in die geologische Debatte geäußert haben, für eine Stärkung der interdisziplinären Anschlussfähigkeit des Konzepts.
 
        Kurz nach der Ablehnung der Unterkommission für Quartärstratigrafie, das Anthropozän formal als Epoche anzuerkennen, bekräftigte die Anthropozän-Arbeitsgruppe ihre Position nochmals: „Die Menschheit hat einen langen und komplexen Einfluss auf den Planeten gehabt, das stimmt. Fast die ganze Zeit über hat sie Spuren auf der Erde hinterlassen – sie aber nicht völlig überwältigt. Seit weniger als einem Jahrhundert haben sich die Prozesse, die mit der Industriellen Revolution einsetzten, jedoch enorm beschleunigt. Das ist das Anthropozän als Epoche. Es ist real, es hat bereits die Geologie geprägt, und es wird nicht verschwinden. Besser, wir erkennen dies an, um mit den Konsequenzen klarzukommen.“ 31  Gleichwohl bleibt die Frage, wie es nun weitergehen wird.
 
        EIN ENDE ODER EIN ANFANG?
 
        Das Mandat der AWG als offizielles stratigrafisches Gremium ist mit der Ablehnung ihres Vorschlags durch die SQS vorerst abgelaufen. Wenig deutet jedoch darauf hin, dass die Debatte um das Anthropozän im Allgemeinen und um seinen Golden Spike im Besonderen damit an ihr Ende gekommen ist. Der stratigrafische Formalisierungsprozess kann nach einer gewissen Zeit erneut angestoßen werden. Aktuell arbeiten die Mitglieder der Arbeitsgruppe daran, diese in ein neues, unabhängiges Gremium zu überführen, um eine größere methodische Flexibilität und Interdisziplinarität zu gewinnen. Wie genau diese AWG 2.0 aussehen wird, bleibt noch abzuwarten, aber erste Publikationen der erweiterten Gruppe weisen in diese Richtung. 32  Die Gruppe tritt weiterhin dafür ein, das Anthropozän als geologische Epocheneinheit stark zu machen und eine Ratifizierung zu erreichen. Sie wird dabei durch eine ganze Reihe von neuen Forschungsverbünden und insbesondere durch das im Juni 2024 eröffnete Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena unterstützt. Das neue MPI befasst sich in einem inter- und transdisziplinären Zugriff mit der Dynamik des Mensch-Ökosystems von der tiefen Vergangenheit bis in die ferne Zukunft und schließt die Kernfrage ein, wie die Menschheit den Verlauf des Anthropozäns jenseits von Umweltkrisen, Klimawandel und Biodiversitätsverlust noch positiv beeinflussen kann. 33  
 
        Die Stratigrafie ist eine strukturkonservative Profession. Ihre Gegenstände sind, wie gezeigt, Zeitperioden von Millionen von Jahren. Es kann daher nicht verwundern, dass sich die Disziplin mit kurzen, noch laufenden Zeiträumen schwertut. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass sich stratigrafische Fachdebatten in die Länge ziehen: Viele Epochen, die bereits in die Geologische Zeitskala aufgenommen worden sind, haben noch keinen offiziell anerkannten GSSP. Im Falle des Holozäns hat die hochkontroverse Debatte um seine Anerkennung als erdgeschichtliche Epoche gar mehr als eineinhalb Jahrhunderte gedauert, ehe 2008 mit dem Vorschlag eines Golden Spike ein Konsens gefunden werden konnte. Im Verlauf dieser Debatte wurden nicht nur unterschiedliche Periodisierungsvorschläge erörtert, sondern es wurde auch eine ganze Reihe von alternativen Epochenbegriffen vorgeschlagen: Gegenwart, Neo-Warmzeit, Alluvium, Flandrische Warmzeit beziehungsweise Flandrium, und im Englischen findet der Begriff Present für das Holozän gelegentlich immer noch Verwendung. 34  Seit der Einrichtung der AWG 2009 sind noch nicht einmal zwei Jahrzehnte vergangen, und auch die Tatsache, dass ihr Periodisierungsvorschlag im ersten Anlauf noch keine Mehrheit gefunden hat, ist wenig verwunderlich. Denn für die Stratigrafie steht nicht nur die Frage der Anerkennung einer neuen Epoche, sondern das methodische Grundgerüst der Disziplin zur Diskussion. 
 
        Halten wir also fest: Die geowissenschaftliche Debatte um das Anthropozän ist nicht zu Ende. Sie wird weitergeführt in Formaten, die weit über die Geowissenschaften hinausweisen, und in dieser Debatte werden die Erfahrungen verarbeitet, die seit dem ersten Vorschlag von Crutzen und Stoermer zur Jahrtausendwende gewonnen worden sind. Die Suche nach einem Golden Spike ist Teil dieser Debatte, die aktuell jedoch auch keinen völligen Neustart vollzieht. Sie hat vielmehr ein Zwischenstadium erreicht, das nicht zuletzt durch interdisziplinäre Öffnung und transdisziplinäre Einbeziehung der Gesellschaft gekennzeichnet ist. Im Zeichen der Doppelkrise von Klimawandel und Biodiversitätsverlust ist diese Erweiterung der Debatte um das Anthropozän wichtiger als je zuvor.
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        GESCHICHTSWISSENSCHAFT IM ANTHROPOZÄN
 
         Sandra Maß 
 
        „Ein Gespenst geht um in Europa“ – der Satz ist uns vertraut – „das Gespenst des Anthropozäns“. Die inhaltliche Anpassung des ersten Satzes des „Kommunistischen Manifests“ aus dem Jahr 1848 an die heutigen Verhältnisse liegt nahe: „Alle Mächte der alten Geisteswissenschaften haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet …“ 01  Doch schon an dieser Stelle beginnt die Übertragung zu hinken: Aufmerksamen Beobachtern ist vermutlich aufgefallen, dass keineswegs ein Bollwerk der Geisteswissenschaften gegen das Anthropozän entstanden ist, sondern dass neben der euphorischen Umarmung bestenfalls Zurückhaltung und Skepsis vorherrschen.
 
        Dennoch: Eine Rhetorik der Revolution liegt in der Luft, wie so häufig bei dem Versuch, neue Ansätze in der Wissenschaft zu etablieren. So wurde im Rahmen der Debatte über das Anthropozän in den zwei zurückliegenden Jahrzehnten eine geisteswissenschaftliche Revolution ausgerufen und zum Abriss disziplinärer Klassenschranken aufgefordert, der Planet wurde dichotom in Täter und Opfer, besser: Profiteure und Verlierer eingeteilt. Zugleich wurden Verteidigungsreden für den Status quo und den geisteswissenschaftlichen Fokus auf den Menschen gehalten. Zu denken ist auch an die Barrikadenkämpfe der durchaus geisteswissenschaftlich geprägten Anthropocene Working Group mit dem Vatikan der Geologen, einer Unterkommission der Internationalen Kommission für Stratigrafie. Diese Auseinandersetzung über die Anerkennung des Anthropozäns als neue geologische Epoche fand Anfang 2024 ihren Höhepunkt und ihr vorläufiges Ende mit einer zehnjährigen Verbannung der Antragsteller. Geologisch gibt es das Anthropozän nun nicht, das unterstreicht einmal mehr seinen gespenstischen Charakter. Doch ist es sinnvoll, die Rolle des Anthropozäns in den Geisteswissenschaften als disziplinäre Revolution und als potenziellen Niedergang der alten epistemischen Ordnung zu begreifen? 02  
 
        Die Antwort fällt abwägend aus: Einerseits sind Zweifel am revolutionären Charakter des Anthropozäns angebracht, weil davon ausgegangen werden kann, dass es epistemische Unverträglichkeiten zwischen Disziplinen gibt. Dies wird im Folgenden in einem ersten Teil am Beispiel von Zeitkonzepten und der Zeitlichkeit der Natur illustriert. Andererseits liegt in vielen Konzepten der Anthropozändebatte – nicht im Anthropozän als Gegenstand, sondern in ihrem theoretischen Angebot – eine Chance für eine grundlegend neuartige Form der Geschichtsschreibung, die wir angesichts der sich verschärfenden Klimakrise nötig haben. Im zweiten Teil des Textes werde ich deshalb am Beispiel der More-Than-Human History einen Entwurf für eine „kontaminierte“ und relationale Geschichtsschreibung skizzieren, die über die üblichen Räume und Gegenstandsbereiche der bisherigen Geschichtswissenschaft hinausreicht. Das ist keine Revolution, aber ein Vorschlag für eine Ausdehnung unseres geschichts- und geisteswissenschaftlichen Gesichtsfeldes – mithin eine Aufkündigung der die Disziplin vormals begründenden Selbstdefinition. Ich verstehe dies als ein Plädoyer für das Augenmaß einer Stubenfliege mit einem Facettenauge, das in der Lage ist, die Vielfalt von Relationen in einem weiten Blickfeld auch an den Rändern scharf zu sehen. Dafür muss man nicht immer das noch nie Dagewesene denken, sondern es kann auch bedeuten, sich um die Entdeckung von marginalisierten Traditionen in den historisch arbeitenden Wissenschaften zu bemühen. 
 
        AUSGANGSPUNKT
 
        Der Ausgangspunkt für die Ausrufung einer neuen geologischen Epoche war die wissenschaftliche Durchsetzung des erdsystemwissenschaftlichen Paradigmas, dass der Einfluss des Menschen auf den Planeten in vielen Bereichen deutlich messbar ist. Neben Plattentektonik, Erosion, Vulkanausbrüchen und Meteoriteneinschlägen als bekannte Ursachen für Veränderungen im Erdsystem ist ein neuer Akteur hinzugekommen: der Mensch. Da alle Sphären des Erdsystems – etwa Atmosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre – über sogenannte Stoffflüsse miteinander verbunden sind, hat der Einfluss des Menschen auf eine Sphäre auch Effekte auf die anderen. 03  Im Zentrum der geisteswissenschaftlichen Anthropozändebatte steht die grundlegende Annahme, dass es keinen separaten Raum der „Natur“ gibt, der „von außen“ menschlich beeinflusst wird, sondern vielmehr eine Verflechtung zwischen allen Sphären. 
 
        Die Geschichtswissenschaften werden unter den Bedingungen der sich verschärfenden Klimakrise deutlich herausgefordert: in der Forschung, in der Lehrerausbildung, in der öffentlichen Vermittlung. Wir sollten besser jetzt damit anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, welche Funktionen die Geschichtswissenschaft in Zukunft übernehmen soll. Historikerinnen und Historiker sind traditionell zögerlich, wenn es um Zukunftsaussagen geht, in jüngerer Zeit aber scheint die Zurückhaltung zu weichen. „What does it mean to be a historian on a planet on fire?“, fragten kanadische Historiker 2021. 04  Andere wie Julia Adeney Thomas, Christophe Bonneuil und Jean-Baptiste Fressoz, Dipesh Chakrabarty und Frank Uekötter suchen nach einem neuen narrativen Stil, der die Unterteilung der Geschichtsschreibung in klar abgegrenzte Bereiche überwindet, sie suchen nach neuen Methoden und auch nach neuen Quellen. 05  Ein Konsens besteht dabei in der Ablehnung dichotomer Natur-Kultur-Vorstellungen, in der Anerkennung der Notwendigkeit, naturwissenschaftliche Forschungen stärker in die geisteswissenschaftlichen Perspektiven zu integrieren sowie im Bemühen um Pluralisierung von Zeitstrukturen in Geschichtsnarrativen.
 
        VON DER ZEITLICHKEIT DER NATUR
 
        Im 19. Jahrhundert definierte sich die Geschichtswissenschaft vor allem über Abgrenzung: gegenüber den Natur- und Sozialwissenschaften, gegenüber den Ingenieuren und anderen Technikern sowie gegenüber Ethnologen und Anthropologen. So entstand eine hegemoniale Definition einer Disziplin, die den Tätigkeitsbereich von Historikern eng skizzierte: erstens sei die menschliche Geschichte zu untersuchen, die sich in materiellen und schriftlichen Überresten dokumentieren ließe; zweitens, so viele Historiker des 19. Jahrhunderts, sollte die Historiografie als nationale Wissenschaft zuvorderst dem Staat und der Nation dienen. Mit dieser Fokussierung ging häufig die Exklusion von nichtschriftlichen Kulturen und Naturphänomenen einher. Die Konzentration auf das schriftliche, in staatlichen Archiven verwahrte Dokument diente der Abgrenzung von anderen, neu entstehenden Disziplinen. Zudem verfestigte sich damit das eurozentrische Narrativ von der Geschichtslosigkeit oraler Gesellschaften, und die Überreste der Natur – Fossilien, Skelette, Gestein, aber auch zunehmend Wetter- und Klimadaten – fanden nur bedingt Eingang in das Quellenkorpus der universitär verankerten Historiker.
 
        Nicht nur die deutsche Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, sondern auch andere europäische Historiker machten unmissverständlich klar, dass Gegenstände, die keine schriftliche Überlieferung gefunden hatten, in den Zuständigkeitsbereich der Naturwissenschaften, der Naturgeschichte oder anderer Geisteswissenschaften fallen sollten. Die vermeintliche „Gesetzmäßigkeit“ des zyklischen Wandels der Natur, so Johann Gustav Droysen in seiner „Historik“, sei keine Geschichte, das „Seiende“ der Natur sei „nur Material; in seinen individuellen Erscheinungen ist es uns verschlossen, unverständlich, gleichgültig“. 06  Eine derart rigide Position war in den weiteren Kreisen der Geschichtswissenschaft jedoch nicht unumstritten. Schon immer gab es Minderheitenpositionen, die auf der (manchmal determinierenden) Bedeutung der Geografie, der Archäologie und der Naturwissenschaften für die Geschichte beharrten, etwa der britische Historiker Hereford Brooke George. 07  
 
        Nicht aus der Position einer Minderheit, sondern als einer der erfolgreichsten Historiker des 20. Jahrhunderts formulierte Fernand Braudel seine Kritik: Er wollte die Geschichte der Natur, der Landschaften und der Gezeiten nicht allein den Geografen oder Naturwissenschaftlern überlassen. Den ersten Band seiner Geschichte des Mittelmeeres aus dem Jahr 1949 widmete er dem „Menschen in seinen Beziehungen zum umgebenden Milieu; eine träge dahinfließende Geschichte, die nur langsame Wandlungen kennt, in der die Dinge beharrlich wiederkehren und die Kreisläufe immer wieder neu beginnen“. 08  Die natürlichen Bedingungen und Landschaften, Flora und Fauna veränderten sich nach Braudel zwar zumeist zyklisch, hätten aber in seiner Geschichte ihren Platz, und das nicht nur als Bühne für die menschliche Geschichte. Deutlich war auch bei Braudel, dass er die Zeitstrukturen von Menschen anders fasste als die der „natürlichen Bedingungen“. Als Gewährsmann für eine neue Geschichtsschreibung kann er jedoch nur bedingt dienen. Warum?
 
        Schaut man auf die geologischen, geografischen und ökologischen Faktoren, die die Erdsystemwissenschaften in der Anthropozändebatte als Belege für die Beschleunigung des planetarischen Wandels anführen, sieht der Blick auf die „träge dahinfließende Geschichte“ anders aus: Die Zeitlichkeit der Natur scheint sich verändert zu haben. Sie hat sich beschleunigt. Insbesondere ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird für zahlreiche erdsystemische Trends eine „Große Beschleunigung“ (Great Acceleration) verzeichnet – die interessanterweise auch für zahlreiche sozioökonomische Trends zu beobachten ist (Abbildungen Seite 14 und 15). 09  Damit lässt sich die Natur weder als Bühne menschlicher Gesellschaften noch als fast unbewegliche Materie fassen, sondern erscheint als ein unter Druck gesetzter Akteur, der in Zukunft die Handlungsmöglichkeiten der Menschheit noch stärker bestimmen wird. Die in den vergangenen Jahrhunderten erworbene oder zumindest behauptete technische Hoheit der Menschheit über die Natur kehrt sich demnach teilweise um, da sich auch unter dem Einfluss der tipping points die menschliche Kontrolle über die natürliche Umgebung auflösen wird.
 
        Was bedeutet die wiederentdeckte Dominanz der beschleunigten, nicht mehr nur zyklischen Natur für die Geschichtswissenschaften? Kehrt sich die Verzeitlichung der Wissenschaften aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der sogenannten Sattelzeit, wieder um, die die Exklusion der Natur aus den Geschichtswissenschaften begründete? 10  Rückt „die Natur“ wieder in das Blickfeld von Historikern? Ich denke ja, aber damit sind auch Probleme verbunden.
 
        GEOLOGISCHE ZEITEINTEILUNG
 
        Dipesh Chakrabarty fragte schon früh, wie sich der geologische beziehungsweise planetarische Zeithorizont (als Zeit des Universums) zum menschlichen Zeithorizont verhalte, und schlug vor, die Zeithorizonte der Geschichtswissenschaft in geologischer Richtung zu erweitern. 11  Dies wirft eine Reihe von praktischen und theoretischen Problemen auf, die ich im Folgenden erörtern möchte. Konzentrieren wir uns für einen Moment auf die Kombination zweier Zeiten, der geologischen und der menschlichen, unter Ausschluss der von Reinhart Koselleck und Achim Landwehr betonten Multitemporalität. Was ist geologische Zeit, wie wird die Geological Time Scale gemessen? In der Geologie wird die Zeit des Universums hierarchisch in Äon, Ära, Periode, Epoche und Alter eingeteilt. Die Zeitspannen werden immer feiner und reichen von mehreren Hundert Millionen Jahren bei einem Äon bis zu Tausenden von Jahren im Falle eines Alters. Die Länge der Zeiteinheiten kann jedoch stark variieren; die jeweiligen Zeiteinheiten folgen linear aufeinander.
 
        Die Internationale Chronostratigrafische Tabelle (Abbildung Seite 24/25) veranschaulicht die geologischen Zeitdimensionen, die etwa 4,6 Milliarden Jahre umfasst. Das menschliche Leben macht in diesen Zeitskalen nur einen winzigen Anteil aus. Die Begründungen für die Ablösung einer Zeiteinheit und den Beginn einer neuen sind standardisiert; sie werden jedoch intensiv diskutiert und mitunter korrigiert. Grundlage der Geologischen Zeitskala ist die Chrono- und Geostratigrafie, wobei die zeitlichen Übergänge aus der Bestimmung der Fossilvorkommen, der Gesteinskunde und der Magnetfeldanalyse abgeleitet werden. Unterstützt wird die stratigrafische Konstruktion durch radiometrische Datierungen, das heißt die Messung von stofflichen Zerfallsprozessen. Die Bestimmung eines Global Stratotype Section and Point (GSSP), symbolisiert durch einen Goldenen Nagel (Golden Spike), ist für den Wechsel einer geologischen Zeiteinheit von entscheidender Bedeutung. 12  Der Sedimentaufschluss zeigt in der Regel einen sogenannten Fußpunkt, eine fossile oder klimatische Grenze, die die chronostratigrafische Einheit bestimmt, wenn dieser Fußpunkt global nachgewiesen werden kann.
 
        GESCHICHTSWISSENSCHAFTLICHE ZEITEINTEILUNG
 
        Aus verschiedenen Gründen ergeben sich Spannungen zum Zeitbegriff der Geschichtswissenschaft und zu ihrem Umgang mit Zeiteinteilungen. Während die Geologie ihre lineare Zeitklassifikation anhand fest definierter Faktoren vornimmt, plädieren Historikerinnen und Historiker für globale Differenz und Heterogenität vormals angenommener homogener, von Europa ausgehender zeitlicher Entwicklungspfade – sei es die Modernisierung, die Industrialisierung, die Liberalisierung oder die Globalisierung. 13  Verglichen mit den geologischen Zeitdimensionen von mehreren Milliarden Jahren erscheint die Zeit der Geschichtswissenschaft zudem eher überschaubar; sie umfasst nur die 5500 Jahre, für die schriftliche Zeugnisse überliefert sind, und reicht in Ausnahmefällen bis zur archäologischen Erschließung ur- und frühgeschichtlicher Lebensformen. Historiker verwenden auch keine Golden Spikes für Epocheneinteilungen und benötigen keine globale Synchronizität. Vielmehr versuchen sie, retrospektiv auf der Basis heterogener Daten Argumente für einen substanziellen Wandel historischer Gesellschaften zu finden, deren Epochenübergänge entweder als fließend oder überlappend beschrieben und nur im Einzelfall kalendarisch fixiert werden. Die Epoche als klar definierte Zeitspanne zwischen zwei fixierten historischen Ereignissen wird in der Geschichtswissenschaft generell kritisch betrachtet. 14  
 
        Wir sind es gewohnt, die Vergangenheit der europäischen Geschichte in Antike, Mittelalter, Frühe Neuzeit und Neuzeit einzuteilen. In den zurückliegenden Jahren wurde diese Art der Einteilung vergangener Zeiten jedoch kritisch analysiert, und im Anschluss an Reinhart Koselleck wurden multitemporale und multidirektionale Zeitregime entdeckt, die gegen die Kohärenz einer Epoche oder einer anderen Einheit sprechen. Zeitkonzepte und Zeiteinteilungen variieren regional, sind abhängig vom Gegenstand und folgen nicht einer Richtung. Achim Landwehr hat für die historische An- und Abwesenheit unterschiedlicher Zeitlichkeiten den Begriff der „Chronoferenz“ vorgeschlagen. Er bezeichnet das Neben- und Durcheinander verschiedener kultureller, physikalischer und geologischer Zeiten. 15  Aus der Notwendigkeit, diese komplexe Gemengelage aus unterschiedlichen Zeithorizonten zu analysieren, ergibt sich eine deutliche Absage an die Forderung, die menschliche und die geologische Zeit zusammenzuführen. Probieren sollte man es aber trotzdem: Zu Beginn wird es wohl dort am besten gelingen, wo der Untersuchungsgegenstand – etwa Kohle, Plutonium, Vulkane, Erdbeben – von sich aus über den menschlichen Zeithorizont hinausreicht. Ob sich auch die Geschichte der gymnasialen Mädchenbildung mit geologischen Zeithorizonten sinnvoll erweitern lässt, bleibt allerdings abzuwarten. So viel zu meinen Bedenken gegenüber simplifizierenden Vorstellungen einer transdisziplinären Zusammenschau geologischer und menschlicher Zeiten.
 
        Es wäre sinnvoll, die Frage nach der Zeit der Natur als Fortsetzung einer bereits Jahrhunderte andauernden Auseinandersetzung über die Natur zu verstehen. Kollektiv geteilte, eindeutige und unwidersprochene Positionen hat es dabei nie gegeben, eher „fortlaufende Kontroversen“ über die Definition, Rolle und Funktion der Natur. 16  Diese Kontroversen haben bis heute wahrnehmbare Folgen, die sich vor allem in der universitären Forschungslandschaft abbilden. Die institutionelle Dominanz sicherte sich zuerst die menschenzentrierte Diplomatie- und Politikgeschichte als „Königsweg“ der Geschichtswissenschaft. Politikgeschichte wurde zum Synonym für die allgemeine Geschichte. Sicherlich hat diese in den vergangenen Jahren teils erhebliche Wandlungsprozesse erlebt, die Zuständigkeit für die Natur dabei aber weiterhin anderen Disziplinen oder Teildisziplinen wie der Umweltgeschichte überlassen. In dieser Institutionalisierung liegt vermutlich das größte Hindernis einer neuen Geschichtsschreibung, das nur mit gezielten Eingriffen in die historiografische Plattentektonik abgebaut werden kann. Die Normalisierung umwelthistorischer Perspektiven steht noch aus.
 
        MORE-THAN-HUMAN HISTORY: KONTAMINATIONEN UND RELATIONEN
 
        Im Folgenden skizziere ich meine Vision einer zu entwickelnden Geschichtsschreibung, die den engen Fokus auf die menschliche Geschichte aufgibt und Relationalität zum Ausgangspunkt einer „unreinen“, also kontaminierten, und planetarischen Geschichtsschreibung macht. Mir geht es dabei um einen experimentellen Zugriff, der potenziell auf alle Gegenstandsbereiche und historischen Zeiten anwendbar ist. Dies ließe sich sehr kurz fassen, wenn man sich die Rückkehr der Natur in die Geschichtsschreibung allein als Addition vorstellt: Nach Arbeitern und Frauen würden wir nun auch Tiere, Flüsse und Gebirge als Gegenstände und möglicherweise gar als historische Subjekte integrieren, so wie es Braudel vorgeschlagen hat. Das ist aber nicht gemeint. Es geht vielmehr darum, den menschlichen Akteur als Produkt von Beziehungen und Interaktionen (Relationen) mit anderen Spezies, Organismen und Techniken, etwa Künstlicher Intelligenz, zu verstehen und zu analysieren.
 
        Dafür steht die Bezeichnung More-Than- Human  History – ein Zugang zur Vergangenheit, der unter anderem von der Anthropozändebatte inspiriert ist. 17  Als Sammelbegriff vereint dieser Zugang die Human-Animal-Studies, die Multi-Species-Anthropology, den Posthumanismus, die Science and Technology Studies und andere mehr. In allen hierunter versammelten Ansätzen steht die Zentralität des menschlichen Akteurs zur Disposition und wird zugunsten einer Analyse von Verflechtungen zwischen Menschen, Tieren, Technik, Pflanzen und anderen Organismen ersetzt. 18  In einer dekonstruktivistisch-materialistischen Wendung wird der Mensch zum Resultat seiner Verflechtungen. 
 
        Die Figur des „Holobionten“, mit der in der Biologie ein Organismus bezeichnet wird, der in einer engen Symbiose mit vielen anderen Organismen lebt, wird im Anthropozändiskurs genutzt, um eine übergreifende Perspektive auf Symbiosen und Verflechtungsgefüge auf den Punkt zu bringen. Damit wird, so der Evolutionsbiologe Scott Gilbert, die ursprünglich auf die Pflanzenbiologie beschränkte Bedeutung des Begriffs „Holobiont“ deutlich überschritten. Gilbert versteht das Konzept als einen Angriff auf gängige Formen, Individualität zu definieren, sei es über körperliche Abgeschlossenheit, genetische Eindeutigkeit oder die Besonderheit des Immunsystems. 19  Viel Platz für ökologische Romantik ist hier nicht: Die Corona-Pandemie hat uns unlängst gezeigt, wie tödlich symbiotische Beziehungen zwischen verschiedenen Organismen sein können.
 
        Die Untersuchung dieser Verflechtung von Symbiosen, Kontaminationen und Relationen aber kann ein Ausgangspunkt für eine neue Form der Geschichtsschreibung sein. Dafür ist nicht nur die geschilderte zeitliche Ausdehnung vonnöten, sondern auch eine räumliche Erweiterung des geschichtswissenschaftlichen Radius. In ihrem Versuch, das „planetare Denken“ zu entwerfen, haben die Politikwissenschaftler Frederic Hanusch und Claus Leggewie die Bedeutung von Relationen hervorgehoben: „Eine planetare Perspektive einzunehmen, heißt dann von vornherein: die Relationierung (In-Beziehung-Setzung, von engl. ‚relational‘) menschlicher Existenz im Universum und die Relativierung der vorherrschenden anthropozentrischen Sichtweise.“ Diese Vorstellung integriert alle Erdsphären und beschränkt sich nicht auf die Analyse der Biosphäre, also der belebten Räume der Erde. Das Planetarische erstrecke „sich räumlich vom Erdkern bis in den interplanetaren Raum (…), zeitlich von der Nanosekunde bis zur geologischen Tiefenzeit (…) und materiell vom Elementarteilchen bis zur dunklen Materie im Weltraum“. 20  
 
        Relationen stehen im Zentrum einer solchen planetarischen Perspektive, die sich damit räumlich, zeitlich und materiell deutlich vom üblichen Kosmos der Globalgeschichte unterscheidet. Der zentrale Begriff der Relation ist auch keineswegs so zu verstehen, wie die connections der Globalisierungs- und Globalgeschichte mit ihrem Fokus auf menschengemachte, häufig technisch und ökonomisch manifestierte Netzwerke, die seit einigen Jahren selbstkritisch hinterfragt und relativiert werden. 21  Relationen lenken den Blick auf das Dazwischen, auf den Raum zwischen zwei oder mehr Einheiten, seien es Menschen, Artefakte oder Organismen, die erst durch die Verbindung miteinander ihren Charakter erhalten. 
 
        Wenn ich vorschlage, eine relationale Geschichtswissenschaft in Form einer kontaminierten Geschichtsschreibung zu entwickeln, so zielt das zum einen auf die Disziplin der Geschichtswissenschaft als soziale Ordnung, zum anderen auf den zeitlichen und räumlichen Gegenstandsbereich der Geschichtswissenschaft. 22  Den Begriff der Kontamination adverbial zu verwenden, um eine spezifische Form der geschichtswissenschaftlichen Betrachtungsweise vorzuschlagen, mag aufgrund seiner negativen Konnotation irritieren, verweist seine biologische und medizinische Bedeutung doch auf den Eintrag und die Verunreinigung durch unerwünschte Stoffe wie Schadstoffe oder Pathogene. Historisch dominierte aus hygienischen und moralischen Gründen zwischen dem Menschen und Schmutz beziehungsweise Kontamination ein Distanzverhältnis. 23  Schmutz diente zudem der rassistischen Degradierung des jeweils „Anderen“. Die Metapher der Kontamination bietet sich jedoch an, weil sie relational ist und zugleich eine Assoziationskette von Gegenbegriffen wie „Reinheit“ oder „Ordnung“ evoziert. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist Kontamination eine mächtige und vielseitige Metapher, die Grenzen überschreitet, Ordnungen stört und Glaubenssysteme aufbricht. 24  
 
        Mir steht keine additive Anhäufung immer weiter ausdifferenzierter thematischer und theoretischer Spezialisierungen vor Augen, sondern eine Verunreinigung abgeschlossener Betrachtungsweisen und eine Perforation institutionell und theoretisch gezogener Grenzen. Dabei geht es nicht darum, mit dieser Denkrichtung ein festes theoretisches und methodisches Instrumentarium zu etablieren und eine „neue Kirche“ zu begründen, sondern sie als einen kontinuierlichen Prozess des kontaminierenden Denkens im Raum zu verstehen. Die Anthropozändebatte dient hierbei als intellektuelles Dach, unter dem die Sozial- und Kulturgeschichte des Menschen mit der Geschichte der belebten und unbelebten Natur enger zusammenrückt. 25  Inspiriert von Anna L. Tsings Annahme, dass Kontamination eine Form der Kollaboration ist, eine „Verwandlung durch Begegnung“, 26  erscheint es mir sinnvoll, den historischen Blick entsprechend zu erweitern. Es sind folgerichtig auch andere Akteure in diesen Sphären zu identifizieren und in ihrer Relationalität zu historisieren: die atlantische Umwälzzirkulation, die Korallenriffe, das derzeit noch im Eis festgesetzte Methan oder die Organismen der Tiefsee.
 
        ZUM SCHLUSS EIN ANFANG
 
        Eine kontaminierte Geschichtsschreibung im Anthropozän verbindet multitemporale Perspektiven, Multi-Spezies-Gefüge und naturkulturelle Grenzräume mit den verschiedenen Sphären des Planeten. Während Geologen eine neue Erdepoche diagnostizieren, sollten Historiker Geschichten über Relationen und Kontaminationen in planetarischer Dimension erzählen, ohne ihre Geschichten in neuen Metanarrativen wie jenem von dem Anthropozän zu versenken. Zu hoffen ist, dass in einem relationalen Multi-Fokus-Ansatz mehr Potenzial steckt, als allein die bereits aufgeworfene umwelthistorische Frage zu beantworten, wie sich das Anthropozän entwickelt hat. 27  
 
        All dies ist keine Theorie der Geschichtswissenschaft im Anthropozän. Vielmehr handelt es sich um den Versuch einer Rationalisierung angesichts multipler Bedrohungen durch die verschiedenen Auswirkungen der Klimakrise – etwas, das Achim Landwehr „Bearbeitungs- und Beschreibungsformen für das Ungewisse“ genannt hat. 28  Wissen und Forschung werden sich den planetarischen Herausforderungen stellen müssen, die sich aus dem Klimawandel der Gegenwart und der nahen Zukunft ergeben. Nur das Wissen um die Vergangenheit ermöglicht vernunftgeleitete Entscheidungen in der Gegenwart. Insofern ist Geschichte eine Ressource für die Zukunft. Denn Veränderung und Verbesserung der Verhältnisse sind ohne den Bezug auf die Vergangenheit nicht denkbar. Ob das ausreicht, werden wir sehen. Die Geschichtswissenschaft hat nichts zu verlieren als ihre Ketten.
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        HISTORISCHER FALLOUT
 
        Zur Militärgeschichte des Anthropozäns
 
         Simone M. Müller 
 
        Die Luft war klirrend kalt, als Vladislaw Ignatenko im Winter 2023 vor einem kleinen Tross aus Journalisten und Kameraleuten posierte. Während die Weltgemeinschaft sich weit entfernt im dauersommerlichen Dubai zur UN-Klimakonferenz traf, war der ukrainische Umweltstaatsanwalt für diesen Termin extra in eines der Dörfer im Süden der Region Cherson gereist. Um ihn herum wuselten etwa ein Dutzend Personen, ausgestattet mit Gummistiefeln, Spaten und Klemmbrettern, die damit beschäftigt waren, Erde in Plastiktüten zu verpacken und diese akribisch zu beschriften, um ihren Fund dann mit kleinen roten Fähnchen zu kartografieren. Der kahlen Landschaft, die farblich einer grün-bräunlichen Palette verblichener niederländischer Meister zu entspringen schien, verliehen die roten Punkte fast etwas Weihnachtliches.
 
        Die vermeintliche Adventsstimmung war jedoch trügerisch. Im Untergrund schälten sich bereits skeletthaft die Konturen einer zerstörten Landschaft heraus, die noch Monate nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms im Juni 2023 den Abdruck einer 18 Milliarden Kubikmeter starken Wasserwalze trug. Diese hatte nicht nur Häuser, Höfe und Getier, sondern auch Tausende Tonnen nicht explodierter Minen, Chemikalien, Abwasser und kontaminierter Schlammablagerungen gen Schwarzes Meer mit sich gerissen. Am Ende hatte sie die Lebensgrundlage zahlreicher Menschen vernichtet und großflächige Wald- und Naturschutzgebiete zerstört. 01  Der geschickt orchestrierte Besuch des ukrainischen Umweltstaatsanwalts im Hinterland des wohl von der russischen Armee gesprengten Damms war letztendlich Teil einer Strategie, Russland vor dem Internationalen Strafgerichtshof des „Ökozids“ anzuklagen. 02  
 
        Auch wenn die Natur nicht wie in diesem Fall als Waffe (oder Geisel) eingesetzt wird, verändern militärische Aktivitäten unseren Planeten fundamental und dauerhaft. In Brand gesetzte Öltanks setzen Kohlendioxid und giftigen Rauch frei, Minen und als Kampfstoffe eingesetzte Chemikalien schädigen Felder, Wälder und Wildtiere. Derartige kriegsbedingte Zerstörungen sind in jüngerer Zeit nicht nur in der Ukraine zu beobachten, sondern ebenso im Jemen, im Sudan, im Libanon oder in den Palästinensergebieten. Während das genaue Ausmaß aktueller Konflikte sich erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten beziffern lässt, bezeugt die historische Perspektive schon jetzt den massiven Einfluss militärischer Aktivität auf den Planeten. Historische Schlachtfelder, militärische Liegenschaften, Produktionsstätten und Müllhalden sind stille Zeugen dessen, was vom Krieg auch im Frieden bleibt. Toxische Partikel von chemischen Kampfstoffen halten sich oft über Jahrzehnte oder – bedenkt man die Halbwertszeit radioaktiver Partikel – gar über Jahrhunderte oder Jahrtausende im Boden und Gestein. 03  Der ökologische Fußabdruck des Menschen ist immer auch ein militärischer.
 
        Ob das Anthropozän nun als neue geologische Epoche offiziell anerkannt ist oder nicht: Als Analysezeitraum für das Zeitalter des Menschen ist es ohne Einbezug militärischer Akteure und Aktivitäten undenkbar. Doch bei der Diskussion um das Anthropozän und den Einfluss des Menschen auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse stehen meist vor allem zivile Aktivitäten und eine auf Ungleichheit und Ausbeutung basierende kapitalistische Ökonomie im Fokus. 04  Die Tatsache, dass sowohl die Plutonium-Isotope, die als Marker für das Anthropozän als geologische Epoche vorgeschlagen wurden, als auch wesentliche Bestandteile der sogenannten Technosphäre – eine neue Erdsphäre aus industriellen Technologien, Infrastrukturen und Wissenssystemen – aufs Engste mit militärischen Aktivitäten verbunden sind, wird häufig ausgeblendet. 05  Im Folgenden werde ich daher darlegen, warum Krieg beziehungsweise das, was von ihm bleibt, für die Entstehung des Anthropozäns und für das Leben in ihm von zentraler Bedeutung ist.
 
        „VON DER NATUR DES KRIEGES“ IM ANTHROPOZÄN
 
        Es liegt in der „Natur“ eines jeden Krieges, 06  unauflöslich mit Umweltgesichtspunkten verwoben zu sein. Die ersten Fäden dieses engen Beziehungsgeflechts werden dabei häufig schon vor jeglicher militärischen Auseinandersetzung geknüpft: mit einem begehrlichen Blick auf Ländereien jenseits der eigenen Landesgrenzen, der Expedition eines Entdeckers auf der Suche nach mythischen Orten, an denen Milch und Honig fließen, oder der Inbesitznahme von vermeintlich unbewohnten oder nicht bewirtschafteten Landstrichen. Die Landschaften der „Neuen Welt“ nach 1492 manifestieren eindrücklich die Spuren europäischer Gier und ihrer Befriedigung mit Waffengewalt.
 
        Bis zu den Materialschlachten des Ersten Weltkrieges war der spezifische militärisch-taktische Blick auf die natürlichen Gegebenheiten häufig kriegsentscheidend: Wie könnten sich Meerengen und Schluchten, Bergpässe und weite Ebenen zum eigenen Vorteil nutzen lassen? Schon Karl der Große erarbeitete sich an der Veroneser Klause, dem Ausfluss der Etsch in die norditalienische Ebene, einen entscheidenden Vorteil, indem er mit seinem Heer drumherum marschierte, nicht hindurch. 07  Auch die Militärtheoretiker des 17. und 18. Jahrhunderts, darunter Carl von Clausewitz, betonten die wichtige Rolle der strategischen und taktischen Beherrschung des natürlichen Raumes bei militärischen Planungen, Feldzügen und Schlachten und ergingen sich seitenlang in der Unvorhersehbarkeit von Regen und Nebel oder der Ungenauigkeit von Karten bezüglich der Tiefe von Flüssen oder der Höhe von Bergen. 08  War das Terrain unbekannt und die Natur unkontrollierbar, waren die eigenen Truppen dem ortskundigen Feind praktisch ausgeliefert. Entsprechend steht die heroische Bezwingung der Natur im Mittelpunkt diverser literarischer und bildlicher Kriegsüberlieferungen. Hannibals Überquerung der Alpen im Zweiten Punischen Krieg im dritten Jahrhundert vor Christus gilt noch heute als militärische und taktische Meisterleistung. Und eine der berühmtesten Darstellungen Napoleons ist ein Gemälde, das ihn bei der Überschreitung der Alpen am Großen Sankt Bernhard zeigt, nur wenige Wochen vor seinem vernichtenden Sieg gegen das österreichische Heer bei Marengo. 09  
 
        Heute noch mehr als zu Napoleons Zeiten beginnt die kriegsbedingte Umweltzerstörung in der Regel schon lange vor den eigentlichen Kampfhandlungen: an militärischen Produktionsstätten oder Truppenübungsplätzen, bei der Erprobung von Gerätschaft und der Ausbildung von Rekruten. Dabei greifen Streitkräfte immer auch in die zivile Landschaft und die Natur ein, etwa durch chemische Verschmutzung oder schlicht durch Lärm. 10  Aufbau und Unterhalt von Streitkräften, Flugzeugen, Schiffen und Panzern verbrauchen große Mengen an Ressourcen, darunter Metalle, seltene Erden, Holz, Wasser, Getreide und fossile Brennstoffe. 11  Studien belegen, dass beispielsweise allein das US-Militär mehr flüssige Brennstoffe verbraucht und mehr CO2 ausstößt als viele Länder mit ihrer Wirtschaft insgesamt. 12  
 
        Insbesondere mit der Industrialisierung des Krieges, epochal festgemacht am Ersten Weltkrieg, erhielt der ökologische Fußabdruck des Krieges eine neue Qualität. In Kriegsgebieten und an Militärstützpunkten wurden seither große Mengen gefährlicher Stoffe freigesetzt. Chemische Verbindungen wie Chlor, Phosgen oder Senfgas verlängerten die Wirkung ballistischer militärischer Interaktionen. Einmal in die Luft gelangt, schädigten die Kampfstoffe auch Ökosysteme und Menschen, die weit vom eigentlichen Kampfgeschehen entfernt waren. Seit dem Einsatz von Giftgas im Ersten Weltkrieg war es überlebenswichtig, nicht nur die Gasmaske schnell zur Hand zu haben, sondern auch zu wissen, aus welcher Richtung der Wind wehte. 13  Auch in der zweiten Hälfe des 20. Jahrhunderts spielten Chemikalien aller Art bei militärischen, aber auch politischen Überlegungen über Kriegführung eine wichtige Rolle. 14  
 
        Die Möglichkeit der Kernspaltung von angereichertem Uran vergrößerte den ökologischen Fußabdruck des Militärs nochmals bedeutend, wurde er jetzt doch potenziell über Jahrtausende haltbar. 15  Schon nach dem Zweiten Weltkrieg entstand im Kontext der Atomwaffentests der Begriff der Sacrifice Zones („Opferzonen“), um Gebiete zu markieren, die infolge menschlicher Handlungen so starke Veränderungen erfuhren, dass sie vorübergehend oder dauerhaft unbewohnbar wurden. 16  Mitte der 1970er Jahre wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki im August 1945 sowie die späteren oberirdischen Atomwaffentests wesentlich zur Schädigung der Ozonschicht beigetragen hatten. 17  Und 2023 adelten Wissenschaftler der Anthropocene Working Group den Abdruck der durch die Tests freigesetzten Plutonium-Isotope als geologischen Primärmarker für das Anthropozän. Auf dem Grund des kanadischen Crawford Lake lassen sie sich so deutlich nachweisen, dass der See als Referenzort für den sogenannten Golden Spike dieser neuen geologischen Epoche vorgeschlagen wurde. 18  Die militärischen Spuren in der Landschaft symbolisieren somit den Fußabdruck der gesamten Menschheit auf dem Planeten. 
 
        DEN KRIEG IM FRIEDEN ENTSORGEN
 
        Die Idee vom Anthropozän als Zeitalter des Menschen stört traditionelle Vorstellungen von historischer Zeitlichkeit. Üblicherweise sind diese an politischen Wahlzyklen oder menschlichen Generationen ausgerichtet – nun werden ihnen Halbwerts- und Verwesungszeiten von Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden an die Seite gestellt. 19  Der militärhistorische Blick auf das Anthropozän verdeutlicht die Notwendigkeit dieser Perspektiverweiterung, verschwindet der militärisch-ökologische Fußabdruck doch selten bereits mit einem Friedensschluss.
 
        In der Tat ist das, was vom Krieg übrig bleibt, seit dem Ersten Weltkrieg ein anhaltendes Problem. 1945 beschlagnahmten die Alliierten allein auf dem Gebiet des untergegangenen „Dritten Reiches“ mehr als 300000 Tonnen chemischer Kampfstoffe. 20  Die Situation verschärfte sich über die 1950er und 1960er Jahre im Kontext des Kalten Krieges, als beide Supermächte eine Vergeltungs- und Eindämmungsstrategie verfolgten, die sie Waffen horten ließ wie Eichhörnchen Nüsse. 21  Gefüttert durch die Massenproduktion von Waffen und Gerätschaft verfügten vor allem die Siegermächte über ein scheinbar nicht enden wollendes Arsenal. Das Problem lag indes in der Haltbarkeit eines Waffenbestands, der nicht auf unbegrenzte Lagerung ausgelegt war. Viele Waffen ließen sich nur schwer in einem Zustand chemischer Stabilität halten, insbesondere wenn sie in korrodierenden Containern lagerten. Raketen, die für den Koreakrieg überproduziert worden waren, erwiesen sich schon im Vietnamkrieg als nicht mehr einsetzbar. Das Arsenal, das beide Supermächte im Sinne einer nichtkriegerischen Koexistenz horteten, wurde somit immer gefährlicher, und ihr Drohpotenzial wandte sich zunehmend gegen die drohenden Institutionen selbst. 22  
 
        So wurde auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs an einer Strategie gearbeitet, die Hinterlassenschaften des Krieges zu entsorgen. Zunächst schienen die Weltmeere mit ihrer enormen Größe und ihrer Undurchsichtigkeit eine geeignete Lösung zu bieten, um die veralteten Kampfstoffe nicht nur außer Reichweite zu bringen, sondern auch unauffindbar zu machen. Die Verklappung auf See hatte schon in den 1920er Jahren Schule gemacht. 23  Aufgrund von Schwebepartikeln und Algen, vor allem aber aufgrund der physikalischen Gesetzmäßigkeit der Lichtabsorption, herrscht bereits ab einer Wassertiefe von 60 Metern eine Dunkelheit, die ihren Schleier über alles wirft, was sich auf dem Meeresboden befindet. Zudem war es damals – ohne die Möglichkeiten satellitengestützter Ortungssysteme – noch nahezu unmöglich, ein Schiff immer wieder an dieselbe Stelle zu navigieren, um etwas zu finden, das die Strömung möglicherweise ohnehin schon woandershin getrieben hatte. Die militärischen Einheiten erschwerten die Auffindbarkeit zusätzlich, indem sie so gut wie nie kartografierten, wo sie ihre Altlasten verklappten. 24  
 
        1946 startete das US-Militär die geheime Operation „Davy Jones’ Locker“ („Davy Jones’ Spind“ – ein unter Seeleuten verbreiteter Ausdruck für den Meeresgrund als letzte Ruhestätte) und schuf damit eine neue Version des mythischen Seemannsgrabs. 25  Der „Teufel des Meeres“ saß demnach nicht mehr nur auf einer gut gefüllten Kiste Ertrunkener, sondern auf den wohl gefährlichsten Abfällen der Welt. 26  Die Analogie zur Sagengestalt Davy Jones war allerdings eine schlecht gewählte. Denn die Kampfmittel blieben längst nicht alle unter der Oberfläche, sondern traten immer wieder ins Bewusstsein, wenn Kanister mit toxischem Inhalt entlang der Küsten angespült wurden. 27  Ab den 1970er Jahren häuften sich Meldungen von Fischern und Schwimmern in der Nordsee, die Verbrennungen erlitten hatten – offenbar von Senfgas aus lecken Containern. 28  Als schließlich Details über die „Operation CHASE“ – ein Akronym für Cut holes and sink ’em („Durchlöchert und versenkt sie“) – publik wurden, im Rahmen derer das US-Militär ab 1964 ganze Schiffe mit abgelaufenen Waffenladungen im Atlantik versenkt hatte, brach das Ende des sogenannten Ocean Dumpings an. 1972 schoben die Vereinten Nationen mit der Londoner Konvention dieser vormals geheimen Militärpraxis einen Riegel vor – zumindest theoretisch. Dokumente aus sowjetischen Archiven belegen, dass die Sowjetunion, die in den 1970er Jahren neben China zu den lautesten Kritikern der amerikanischen Waffenentsorgungen auf hoher See gehörte, die Versenkung militärischen Abfalls noch bis zu ihrer Auflösung 1991 fortführte und sich damit selbst am maritimen Ökosystem verging. 29  Das Aufräumen der Meeresböden läuft bis heute.
 
        NATÜRLICHE UND MENSCHENGEMACHTE GRENZEN
 
        Der militärhistorische Blick auf das Anthropozän schafft nicht nur ein Bewusstsein für die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Zeitlichkeiten, sondern schärft auch den Blick für das Thema Grenzen. Die vielzitierten Grenzen des Wachstums, planetare Grenzen oder entsprechende Kipppunkte sind in der Debatte um das Anthropozän beziehungsweise um den menschlichen Einfluss auf den Planeten zentral. Über die damit zusammenhängende Frage nach notwendigen Einschränkungen und Grenzziehungen wird mitunter zwar sehr leidenschaftlich, bislang aber weitgehend ergebnislos gestritten.
 
        Während es in der Diskussion im zivilen Bereich um das Setzen geeigneter Schwellenwerte und Indikatoren geht, liefert die Militärgeschichte bereits interessante Beispiele erfolgreicher Selbstbeschränkung. Neben der erwähnten London Dumping Convention von 1972 ist etwa die sogenannte ENMOD-Konvention zu nennen, die 1976 von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde. Ihr Name ist abgeleitet von Environmental Modification: Das Übereinkommen verbietet den kriegerischen Einsatz umweltverändernder Techniken. Noch zu Beginn des Kalten Krieges hatten Wissenschaftler im Westen wie im Osten verschiedene Möglichkeiten zur Maximierung menschlicher Opferzahlen durch die Bewaffnung von Mutter Natur erforscht. Sie erstellten Studien über jahrhundertealte Krankheiten, um zu verstehen, wie man Pandemien erzeugt, experimentierten mit Wettermodifikationen und eruierten Möglichkeiten, nukleare Abfälle als Waffen zur großflächigen Verseuchung einzusetzen. Auf dem Höhepunkt des Koreakrieges schlug etwa der US-amerikanische Kongressabgeordnete Al Gore Sr. vor, radioaktive Abfälle entlang der Grenze zwischen Nord- und Südkorea zu deponieren. 30  
 
        Es waren vor allem die Bilder vollkommen entlaubter Kraterlandschaften aus Vietnam, die schließlich dazu führten, dass der Einsatz der Natur als Waffe verboten wurde. Zehn Jahre lang, zwischen 1961 und 1971, hatte die US-Luftwaffe fast 20000 Sprüheinsätze über Südvietnam und entlang des Ho-Chi-Minh-Pfads in Laos und Kambodscha geflogen. Sie setzte dabei etwa 20 Millionen Liter an Herbiziden frei, das berüchtigtste darunter Agent Orange, das eine bis zu 50-fach höhere Konzentration an Dioxinen enthielt, als für die Abtötung von Pflanzen im Garten empfohlen wurde. Die dahinterstehende Logik des US-Militärs: Wenn der Vietkong das Gelände nutzte, um sich zu verstecken und vom Landbau zu leben, würden die Entlaubung der Bäume und die Zerstörung der Ernten unweigerlich zum Sieg führen. Unter anderem gegen diese Art der Kriegführung gingen Angehörige der 68er-Generation weltweit auf die Straße. Senator Robert F. Kennedy, ein prominenter Gegner des Vietnamkriegs, bemühte in seinem Protest die berühmten Worte eines britannischen Heerführers aus dem ersten Jahrhundert nach Christus: „Sie schufen eine Wüste und nannten es Frieden.“ 31  
 
        Nach einem komplizierten Aushandlungsprozess reichten die USA und die Sowjetunion schließlich im August 1975 bei den Vereinten Nationen eine gemeinsame Vorlage für eine Konvention über das Verbot militärischer oder sonstiger feindlicher Techniken zur Veränderung der Umwelt ein. Drei Jahre später trat das Umweltkriegsübereinkommen in Kraft. Die ENMOD-Konvention ist eine einzigartige Verknüpfung von Umweltrecht und internationalem Völkerrecht und dient der Ukraine heute als Grundlage ihres Vorstoßes, Russland des Ökozids anzuklagen. 32  Gleichzeitig ist die Konvention ein hoffnungsvolles Beispiel dafür, dass die Staatengemeinschaft auch über Systemgrenzen hinweg durchaus zu radikaler Selbstbeschränkung fähig ist.
 
        Die Militärgeschichte des Anthropozäns zeigt nicht nur, dass die Menschheit sich selbst Grenzen setzen kann (und sollte), sondern auch, dass militärischen Akteuren vielleicht schon früher als anderen bewusst wurde, dass die Natur eigenen Logiken folgt. Verdeutlichen lässt sich dies an der Geschichte von „Camp Century“, einer US-amerikanischen Militärbasis im „ewigen Eis“ Grönlands. Hier entstand 1959, etwa 1200 Kilometer vom Nordpol entfernt, eine Stadt unter dem Eis, die eher einem James-Bond-Film als der Realität entsprungen zu sein schien. 1960 wurde sie der amerikanischen Öffentlichkeit als „Symbol des unaufhörlichen Kampfes des Menschen, seine Umwelt zu erobern“ vorgestellt, mit dem die technologische Überlegenheit der USA und des American Way of Life demonstriert werde. 33  Die Militärbasis umfasste unter anderem ein kleines Krankenhaus, eine Wäscherei, eine Bibliothek, eine Kapelle und einen Friseursalon. Die Unterbringungen wurden beheizt durch einen ebenfalls unter dem Eis befindlichen Atomreaktor. Was weder die Öffentlichkeit noch die dänische Regierung wusste: „Camp Century“ war Teil eines streng geheimen Projekts der US-Armee, in dessen Rahmen der Norden Grönlands zu einem System subglazialer mobiler Abschussrampen für Atomraketen ausgebaut werden sollte. 34  
 
        Allerdings machte das Eis die Pläne zunichte, noch bevor das „Project Iceworm“ beginnen konnte. Der Gletscher bewegte sich stärker als angenommen. Tunnel und Kavernen verbogen sich, ihre Decken drohten einzustürzen. Schon zwei Jahre nach Eröffnung der Militärbasis hatte sich die Decke über dem Kernreaktortunnel um anderthalb Meter gesenkt. Zunächst kämpften die Soldaten noch gegen die sich bewegenden Eismassen an und schaufelten monatlich mehr als 120 Tonnen Schnee und Eis beiseite. Doch der Gletscher blieb unbeeindruckt; 1964 wurde der Atomreaktor aus Sicherheitsgründen abgebaut, 1967 gab das US-Militär „Camp Century“ endgültig auf. Rund 240000 Liter Abwasser, 200000 Liter Dieseltreibstoff und 9200 Tonnen Gebäudeteile, Schienenreste und andere feste Überreste der Anlagen wurden im Eis zurückgelassen. Ebenfalls im Eis eingeschlossen blieb eine unbekannte Menge schwach radioaktiver Abfälle, größtenteils in Form von verseuchtem Kühlwasser aus dem Reaktor. Noch sind diese toxischen Überreste unter einer Eisschicht vergraben. Doch infolge der klimawandelbedingten Erderhitzung beginnt auch diese Region im Norden Grönlands allmählich aufzutauen. 35  Bereits seit Jahren berichten Inuit von deformierten Robben. Wissenschaftler raten, die militärische Altlast zu bergen und zu entsorgen. Um die Übernahme der Kosten wird noch gestritten. 36  
 
        MILITÄRISCHE ALTLASTEN ALS UMWELTKULTURERBE
 
        Lecke Container, versenkte chemische Kampfstoffe, die wieder auftauchen, oder militärisches Geheimwissen, das von der Eisschmelze wieder freigelegt wird – all diese Beispiele fügen sich zusammen zu einer ambivalenten Geschichte der Unmöglichkeit. Und vielleicht ist dies die wichtigste Lehre einer militärhistorischen Perspektive auf das Anthropozän: Krieg, in den Frieden verlängert durch die Narben einer bombenzerfurchten, chemikaliengetränkten Landschaft, lässt sich nicht entsorgen. Selbst abgetragenes kontaminiertes Erdreich kann nach einem chemischen „Waschvorgang“ nicht sortenrein zurückgeführt werden. Etwas bleibt immer, manchmal auch für immer. 37  Angesichts der gefühlten Unmöglichkeit, den Planeten wiederherstellen zu können, kann man nun entweder verzweifeln und der Umweltgeschichte (wieder einmal) den Vorwurf machen, dass sie den Lauf der Dinge als teleologische Abwärtsspirale darstellt – oder sich schließlich folgende Frage stellen: Wie können wir mit all dem umgehen, was bleibt? 
 
        In der Regel verschwinden Altlasten rasch aus dem öffentlichen Gedächtnis – meist, weil sie willentlich oder unwillentlich unsichtbar gemacht werden. Noch so manche „Lösung“ der Kriegsentsorgung ist ein lokales Geheimnis, und immer wieder ist der Kampfmittelräumdienst gefragt, Verdachtsfälle zu überprüfen. Nach erfolgter Sanierung verliert sich dann der öffentliche Papiernachweis, auch wenn Experten die Spuren in der Landschaft noch lange lesen können. Ein historischer Blick hilft dabei, die langen Prozesse zu erkunden, wie Altlasten entstanden sind, wie sie wahrgenommen wurden und wie spätere Generationen damit umgingen, sie problematisierten oder versuchten, sie abzumildern oder gar zu beheben.
 
        Die Wahner Heide, eine Landschaft zwischen Köln und Bonn, ist ein Beispiel einer geglückten Zusammenführung von Altlast-Sanierung und -Historisierung. Ab 1817 als preußischer Truppenübungsplatz genutzt, wurde das Gebiet nach wechselnder Besetzung von 1951 bis 2004 von belgischen NATO-Truppen genutzt. Obgleich in militärischer Verwendung, wurde das Gelände bereits 1931 zum Naturschutzgebiet erklärt. Nach Abzug der Militärs erklärte die Bundesregierung das Gebiet 2006 zum Nationalen Naturerbe und gab die Heide für die zivile Öffentlichkeit frei. Gelegen zwischen der Autobahn 3 und dem Flughafen Köln-Bonn ist die Wahner Heide heute ein Naturschutzgebiet, das aufgrund seiner Verzahnung von Sandheide mit Sümpfen, Heidemooren und Bruchwäldern, offenen Dünenlandschaften in Nachbarschaft zu Tümpeln, Teichen und Feuchtwiesen mit Blütenmeeren aus Arnika und Orchideen in Europa einzigartig ist. Ironischerweise ist es gerade der jahrzehntelangen militärischen Nutzung geschuldet, dass das Gebiet seinen Heidecharakter mit großflächigen Offenlandbereichen behalten hat, baulichen Begehrlichkeiten aus Köln und der damaligen Hauptstadt Bonn trotzen konnte und so einer ganzen Reihe seltener Arten Zuflucht bieten konnte. Heute sind dort mehr als 700 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten heimisch, die auf der Roten Liste der gefährdeten Arten stehen.
 
        Gleichzeitig betreibt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die das Gebiet zusammen mit einer Bürgerinitiative verwaltet, keine geschichtsvergessene Naturschutzpolitik. Die Wanderwege sind gesäumt mit Hinweisen, die an die Überreste aus 200 Jahren militärischer Präsenz unter den Füßen der Spaziergänger erinnern – nicht ganz unähnlich den roten Fähnchen zu Füßen des ukrainischen Umweltstaatsanwalts in Cherson. An vier musealen Standorten können Besucher die wandlungsreiche Geschichte des Gebiets nachvollziehen und ihre eigene Präsenz auf dem stellenweise noch immer kontaminierten Gebiet einordnen. Ein Besuch der Wahner Heide ist gelebte Ambivalenz – und eine mögliche Antwort auf die Frage, wie mit dem, was vom Krieg bleibt, umgegangen werden kann. 38  
 
        Als Umweltkulturerbe verstandene Altlasten könnten gar noch mehr leisten: Künstlerische Interventionen zum Thema Krieg und Überreste, Citizen-Science-Projekte, Stadtgespräche oder geführte Wanderungen, die das Leben mit toxischen Überresten thematisieren, sind weitere Möglichkeiten, um die Ambivalenz des Gebiets noch stärker in den Fokus zu rücken und die Frage auszuloten, was es heißt, auf einem dauerhaft kontaminierten Planeten zu leben. Militärische Liegenschaften, ehemalige Schlachtfelder oder Truppenübungsplätze repräsentieren eine der größten Herausforderungen der ökologischen Transformation. Gleichzeitig symbolisieren sie auch großes Potenzial, wenn wir sie eben nicht nur als Altlast verstehen – wenn wir nicht nur darauf aus sind, sie zu sanieren und zu sichern, sondern sie auch wahrnehmen als Mahnmal unbequemer Wahrheiten, die nicht nur die Entstehung, sondern auch das Leben im Anthropozän ganz grundsätzlich charakterisieren.
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        GOVERNANCE IM ANTHROPOZÄN
 
         Jens Kersten 
 
        Wir leben im Anthropozän, in dem die Menschen selbst zu einer Naturgewalt geworden sind. 01  Zwar haben die Geowissenschaften das Anthropozän nicht formal als neues Erdzeitalter anerkannt, 02  doch das hat an der menschengemachten Naturentwicklung nichts geändert. Der westliche Lebensstil und die kapitalistische Wirtschaftsordnung konsumieren, verändern und zerstören die Natur. Artensterben, Klimakatastrophe und Globalvermüllung sind die Folgen. Durch sie wird die Zukunft der Menschheit gefährdet. Die Globalisierung des westlichen Lebensstils und der kapitalistischen Wirtschaftsordnung hat die ökologische Frage für die Menschen noch weiter zugespitzt: Konsum oder Zukunft?
 
        Die ökologische Frage ist unbequem. Die Menschen, die bisher einen westlichen Lebensstil im Überfluss genossen haben, werden diesen nicht mehr fortsetzen können. Sie wissen auch, dass sie ihr Leben ändern müssen. Deshalb wird die ökologische Frage inzwischen von vielen Menschen wider besseres Wissen schlicht geleugnet. Sie wollen ihren gewohnten Lebensstil um jeden Preis beibehalten, auch auf Kosten der Natur, auf Kosten ihrer Mitmenschen und auf Kosten der Zukunft der Menschheit: Neben uns und nach uns die Sintflut. 03  Populistische und extremistische, autoritäre und totalitäre Politikerinnen und Politiker, Parteien und Regierungen haben hieraus ein politisches Geschäftsmodell entwickelt. Sie verleugnen das Artensterben, die Klimakatastrophe und die Globalvermüllung. Damit bieten sie den Bürgerinnen und Bürgern in den westlichen Demokratien die Möglichkeit, die ökologische Frage schlicht „abzuwählen“: Aus den Augen, aus dem Sinn. Selbst Politikerinnen und Politiker, Parteien und Regierungen, die sich bisher um die Natur gesorgt haben, werden von dieser Entwicklung erfasst. Wer heute die ökologische Frage im politischen Raum anspricht, setzt sich der Gefahr aus, schon bald als „verhasst“ zu gelten. Die defensive und aktive Ignoranz der ökologischen Frage schlägt sich in einem antiökologischen Radikalismus nieder. So ist aus der ökologischen Frage nicht nur eine (neue) soziale, sondern längst auch eine demokratische Frage geworden.
 
        Ungeachtet dieser politisch prekären Entwicklung ist und bleibt es notwendig, unser Zusammenleben mit der Natur grundlegend neu zu gestalten: Welche Governance-Strukturen sind dafür im Anthropozän erforderlich?
 
        AUTONOME GOVERNANCE ÖKOLOGISCHEN WISSENS
 
        Angesichts der defensiven und aktiven Ignoranz, die derzeit der ökologischen Frage sozial, ökonomisch und politisch entgegenschlägt, müssen wir vor allem etwas erhalten, was in demokratischen Verfassungsstaaten bisher eine Selbstverständlichkeit war, es aber keineswegs mehr ist: die Freiheit der Wissenschaft und die Autonomie wissenschaftlicher Institutionen, die unabhängig forschen und ihre Forschungsergebnisse frei veröffentlichen können. Nur auf dieser Grundlage verfügt die Öffentlichkeit über wissenschaftlich fundierte ökologische Informationen und Konzepte, um die notwendigen Politiken des Anthropozäns überhaupt kritisch diskutieren zu können. Die Garantie einer anthropozänen „Governance von und durch Wissen“ 04  in den Naturwissenschaften, aber auch in den Environmental Humanities, ist die zentrale und kritische Voraussetzung des Lebens und der Politik im Anthropozän.
 
        Hier wird insbesondere eine politisch robuste, globale Vernetzung autonomer Wissensstrukturen notwendig. Denn die wissenschaftliche Freiheit und die institutionelle Autonomie der Naturwissenschaften und Environmental Humanities geraten auch in jenen Demokratien immer mehr unter Druck, die sich nach der Wahl von links- und vor allem rechtspopulistischen oder gar -extremistischen Parteien in autoritäre Staaten zu verwandeln drohen. 05  Diese Parteien und Staaten sehen sich bereits durch eine wissensbasierte Wettervorhersage gestört. Entsprechend richten sie ihre Forschungsförderung aus: Für die wissenschaftliche Erforschung der ökologischen Frage werden keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt, Universitäten und Akademien geraten unter politischen Druck. Deshalb kann allein eine internationale Vernetzung von naturwissenschaftlichem Wissen und Environmental Humanities gewährleisten, dass ökologisches Wissen global zur Verfügung steht – selbst wenn populistische und extremistische, autoritäre und totalitäre Politikerinnen und Politiker, Parteien und Regierungen es zu „Fake News“ erklären, um ihren eigenen antiökologischen Legitimationsanspruch zu begründen und zu sichern.
 
        Erst auf der Grundlage dieser nicht mehr selbstverständlichen Freiheit der Wissenschaft und autonomer wissenschaftlicher Institutionen können sich die fünf Elemente anthropozäner Governance von der kommunalen und regionalen über die föderale und nationale bis zur supranationalen und globalen Ebene entfalten: erstens das konviviale Nachhaltigkeitsprinzip, zweitens die Entwicklung eines biodiversen Infrastrukturverständnisses, drittens die Ökologiepflichtigkeit des Eigentums, viertens die Rechte der Natur und fünftens das Recht auf Zukunft.
 
        KONVIVIALES NACHHALTIGKEITSPRINZIP
 
        Der erste Baustein anthropozäner Governance entwickelt unser Verständnis des Nachhaltigkeitsprinzips weiter: vom überkommenen dreidimensionalen Nachhaltigkeitsgrundsatz zum konvivialen Nachhaltigkeitsprinzip. 06  
 
        Seit dem Brundtland-Bericht „Our Common Future“ von 1987 hat sich der Nachhaltigkeitsgrundsatz zu einem Weltprinzip entwickelt: „Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.“ 07  Doch aus zwei Gründen hat das Nachhaltigkeitsprinzip im Anthropozän seine normative Steuerungskraft verloren: Erstens ist sein Schutzgut die nachhaltige Entwicklung und nicht die Natur. 08  Zweitens hat sich ein dreidimensionales Nachhaltigkeitsverständnis durchgesetzt, das auf einen Ausgleich der konfligierenden sozialen, ökonomischen und ökologischen Interessen ausgerichtet ist. Dabei genügt es, dass sich die Entwicklung insgesamt als nachhaltig darstellt. So kann eine Verschlechterung der ökologischen oder der sozialen Entwicklung durch eine Verbesserung der ökonomischen Entwicklung „ausgeglichen“ werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, soziale oder ökologische Belange zugunsten von ökonomischen Interessen „wegzuwägen“ und das Abwägungsergebnis gleichwohl als „nachhaltig“ zu qualifizieren. Mit diesem Verständnis des Nachhaltigkeitsgrundsatzes lassen sich jedoch die Herausforderungen des Anthropozäns (längst) nicht (mehr) konstruktiv annehmen.
 
        Aus diesem Grund ist ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit erforderlich, das als Grundprinzip anthropozäner Governance dienen kann. Hier bietet sich ein konviviales Verständnis des Nachhaltigkeitsprinzips an. Dieses kann unmittelbar an das „Konvivialistische Manifest“ anknüpfen. Dessen Verfasserinnen und Verfasser, ein internationales Netzwerk aus Wissenschaftlerinnen, Journalisten, Künstlerinnen und anderen, treten dafür ein, dass die Menschen nicht nur miteinander, sondern auch mit der Natur gut zusammenleben (Lateinisch: convivere). 09  Dementsprechend geht es beim konvivialen Nachhaltigkeitsprinzip um ein konstruktives und zukunftsoffenes Zusammenleben von Mensch und Natur.
 
        Es gibt heute bereits Rechtsvorschriften, die diesem Grundgedanken Rechnung tragen. Ein Beispiel dafür findet sich im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Werts und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen so zu schützen, dass erstens die biologische Vielfalt, zweitens die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich seiner Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und drittens die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft dauerhaft gesichert sind (Paragraf 1 Absatz 1 BNatSchG). In dieser Regelung kommt ein konviviales Grundverständnis zum Ausdruck. Es erkennt zunächst den (regenerativen) Eigenwert der Natur an, um sodann die Abhängigkeit der Menschen von der Natur zu reflektieren.
 
        Dies legt ein neues, zweidimensionales Verständnis des konvivialen Nachhaltigkeitsprinzips nahe: 10  Die erste Dimension dieses Prinzips bildet der Schutz des Eigenwerts der Natur. Die ökologische Integrität, Funktion und Entfaltung der Natur sind deshalb um ihrer selbst willen zu schützen. Die zweite Dimension des konvivialen Nachhaltigkeitsprinzips beschreibt, bewertet und gestaltet die Abhängigkeit der Menschen von der Natur. Dies erfolgt auf der Grundlage des konvivialen Gegenseitigkeitsprinzips, das auf die Bestimmung eines angemessenen Verhältnisses zwischen den ökologischen Leistungen der Natur an den Menschen und den menschlichen Gegenleistungen an die Natur ausgerichtet ist. Ich werde darauf zurückkommen, wenn es um die Ausgestaltung der ökologischen Eigentumsordnung und der (Eigentums-)Rechte der Natur geht.
 
        BIODIVERSE INFRASTRUKTUR
 
        Der zweite Baustein anthropozäner Governance entwickelt ein neues, biodiverses Infrastrukturverständnis.
 
        Es ist das Erbe der industriellen Moderne, dass wir unter Infrastrukturen vor allem soziale und technische Einrichtungen verstehen: Bildung, Energie, Gesundheit, Kommunikation, Verkehr, Wohnen sowie Wasserversorgung und Abfallentsorgung. Wir begreifen diese Infrastrukturen als Teil unserer Daseinsvorsorge, in der wir uns individuell und gesellschaftlich entfalten. Doch im Anthropozän greift diese soziale und technische Vorstellung von Infrastruktur zu kurz. Sie blendet die Natur vollkommen aus. Die Natur und vor allem die Biodiversität sind für unsere individuelle und gesellschaftliche Selbstentfaltung jedoch mindestens ebenso wichtig wie die sozialen und technischen Infrastrukturen, in denen wir leben. Deshalb ist bereits seit den 1980er Jahren von einer „Biotop-Infrastruktur“ (Hubert Markl), von der „grüne[n] Infrastruktur der Natur“ (Christian Schwägerl) und von der „ökologischen Infrastruktur“ (Christof Mauch) die Rede. 11  Heute spricht der deutsche Gesetzgeber wie selbstverständlich von einer „umweltbezogenen Daseinsvorsorge“ (Paragraf 2 Absatz 1 Nummer 2 Umweltinformationsgesetz). Die Schweiz hat ein Konzept der „ökologischen Infrastruktur“ entwickelt, 12  und in der Europäischen Union wird mit der Strategie der „Grünen Infrastruktur“ eine „Aufwertung des europäischen Naturkapitals“ verfolgt. 13  
 
        Dieses Verständnis der Entwicklung von ökologischen Infrastrukturen lässt sich verallgemeinern: 14  Gegenstand der „ökologischen Daseinsvorsorge“ ist die Biodiversität. Denn mit der Vielfalt innerhalb der Arten, der Vielfalt der Arten und der Vielfalt der Ökosysteme ist sie die umfassendste ökologische Repräsentation der Natur, die wir kennen. Die biodiverse Infrastruktur bildet die Grundlage des Lebens aller Arten einschließlich des Menschen im Anthropozän. Dem Menschen kommt in dieser biodiversen Infrastruktur eine Doppelstellung zu: Zum einen leben wir in ihr als eine Art unter vielen. Zum anderen sind wir die Art, die aufgrund ihres Lebensstils diese biodiverse Infrastruktur am meisten gefährdet. Wir haben deshalb eine besondere Verantwortung für die Bewahrung und Entfaltung der biodiversen Infrastruktur auf der Grundlage des konvivialen Nachhaltigkeitsprinzips. Dies verlangt beispielsweise, dass wir als Ausdruck der ökologischen Daseinsvorsorge ein biodiverses Konzept kritischer Infrastrukturen entwickeln, um diese effektiv zu schützen.
 
        ÖKOLOGIEPFLICHTIGKEIT DES EIGENTUMS
 
        Der dritte Baustein anthropozäner Governance gewährleistet die „Ökologiepflichtigkeit“ 15  des Eigentums. 16  
 
        Die Eigentumsgarantie ist in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung das zentrale Grundrecht, das die ökonomische Produktion und den konsumistischen Lebensstil der Menschen ermöglicht. Es bildet damit zugleich die Grundlage für die Veränderung, Ausbeutung und Zerstörung der Natur. Der wichtigste Grundsatz dieser anthropozentrischen Eigentumsordnung lautet: Natur hat man zu haben! Menschen können sich die Natur umsonst aneignen, um sie im kapitalistischen Produktions- und Konsumprozess zu verändern, auszubeuten und zu zerstören. Und weil es eine zentrale Funktion des Eigentumsrechts ist, die Voraussetzungen und Bedingungen seiner Entstehung individuell und gesellschaftlich, ökonomisch und politisch auszublenden, wird der ökologische Mehrwert, der in unserem gesamten Eigentum steckt, schlicht unsichtbar. Hier wird ein Grundsatz als individuelles Recht umgesetzt, dessen ökologisch desaströse Bedeutung wir bereits eingangs kennengelernt haben: Aus den Augen, aus dem Sinn.
 
        Deshalb ist es eine der zentralen Aufgaben anthropozäner Governance, die Ökologiepflichtigkeit des Eigentums zu gewährleisten. Das Eigentum der einzelnen Menschen und vor allem der Wirtschaft muss auf der Basis des konvivialen Nachhaltigkeitsprinzips ökologisch verfasst werden. Das ist im Rahmen der bestehenden verfassungsrechtlichen Garantien des Eigentums problemlos möglich. Dies zeigt ein Blick in das Grundgesetz (GG): Das Recht am Eigentum wird als ein Grundrecht garantiert (Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 GG). Es kann und muss aber inhaltlich ausgestaltet und beschränkt werden (Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 GG). Denn „Eigentum verpflichtet“ (Artikel 14 Absatz 2 Satz 1 GG). Es soll nicht allein dem Eigennutz, sondern muss zugleich auch dem Allgemeinwohl dienen (Artikel 14 Absatz 2 Satz 2 GG).
 
        Dies bedeutet, dass im Anthropozän auf der Grundlage des konvivialen Nachhaltigkeitsprinzips eine vierdimensionale Eigentumsordnung geschaffen werden kann: Erstens werden besonders wichtige ökologische Bereiche aus der Eigentumsordnung ausgenommen, um sie besonders zu schützen, wie dies beispielweise heute bereits beim Grundwasser der Fall ist (Paragraf 4 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz). Zweitens wird Eigentum inhaltlich so gestaltet und drittens so beschränkt, dass es sich organisch in die anthropozäne Gesellschaftsordnung einfügt, die dem konvivialen Nachhaltigkeitsprinzip verpflichtet ist. Und viertens ist mit den Rechten der Natur auch die Eigentumsfähigkeit der Natur anzuerkennen. 17  So erhalten insbesondere Ökosysteme – als zentrale Faktoren der biodiversen Infrastruktur – die Fähigkeit, ihre Integrität selbst effektiv zu schützen und zugleich über ihre Ökosystemleistungen wirtschaftlich zu verfügen. Ich werde im Rahmen der Diskussion der Rechte der Natur sogleich darauf zurückkommen.
 
        Die anthropozäne Antwort auf die ökologische Krise unserer eigentumsfixierten Gesellschaftsordnung liegt also keineswegs in der Abschaffung des Eigentums. Vielmehr bildet das Eigentum heute eine gesellschaftlich so weit verbreitete Grundstruktur, dass seine konsequent ökologische Gestaltung zugleich zu einer ökologischen Transformation unserer Gesellschaft führt. Mit der Um- und Durchsetzung der Ökologiepflichtigkeit des Eigentums macht die Governance des Anthropozäns aus der ökologischen Not des Eigentums eine ökologische Tugend des Eigentums. Der ökologische Mehrwert wird im Eigentum einer konvivialen Gesellschaftsordnung also unmittelbar sichtbar.
 
        RECHTE DER NATUR
 
        Der vierte Baustein anthropozäner Governance erkennt die Rechte der Natur an. 18  
 
        Im Anthropozän genügt es nicht, die Natur „nur“ durch ökologische Staatszielbestimmungen zu bewahren, wie es beispielsweise das Grundgesetz tut: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung (Artikel 20a GG). Staatszielbestimmungen wie diese schützen die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen allein „objektiv-rechtlich“. Das heißt: Allein der Staat entscheidet über die Reichweite des ökologischen Schutzes. Und dies bedeutet: Weder die Bürgerinnen und Bürger noch die Natur verfügen über subjektive Rechte, um den Staat anzuhalten, seinen ökologischen Verfassungspflichten tatsächlich nachzukommen. Die ökologische Verfassung des Grundgesetzes ist folglich statisch und ineffektiv.
 
        Demgegenüber dynamisiert sich der Schutz der Natur, wenn nicht nur ökologische Rechte der Bürgerinnen und Bürger, sondern vor allem auch die Rechte der Natur anerkannt werden. Denn mit subjektiven Rechten verfügen insbesondere ökologische Personen über die Möglichkeit, die Rechtsordnung im eigenen Interesse in Bewegung zu setzen. 19  Mit der Anerkennung der Rechte von ökologischen Personen schafft anthropozäne Governance also ökologische Rechtskonflikte, durch die sich die Natur effektiv selbst schützen und damit die Rechtsordnung insgesamt ökologisch weiterentwickeln kann. Aus diesem Grund sind die Rechte der Natur ein unverzichtbarer Baustein anthropozäner Governance.
 
        Ecuador hat für die Anerkennung und Umsetzung der Rechte der Natur eine internationale Vorreiterrolle übernommen. 20  Die ecuadorianische Verfassung erkennt die Natur (Pacha Mama) als Rechtssubjekt an und spricht ihr Rechte zu. Dabei entfaltet insbesondere die Regelung des Artikels 71 der Verfassung von Ecuador programmatische Bedeutung: Die Natur hat das Recht auf umfassende Achtung ihrer Existenz und auf Erhaltung und Erneuerung ihrer Lebenszyklen, ihrer Struktur und Funktionen sowie ihrer evolutionären Prozesse. Alle Personen, Gemeinschaften, Völker und Nationen können sich an staatliche Stellen wenden, um die Rechte der Natur durchzusetzen. Der Staat soll für natürliche und juristische Personen und Gemeinschaften Anreize setzen, um die Natur zu schützen und den Respekt für alle Elemente zu fördern, die ein Ökosystem umfasst.
 
        Ausgehend von Ecuador hat sich ein internationaler Trend zur Anerkennung der Rechte der Natur entwickelt. So verfügt die Natur – insbesondere Tiere, Flüsse oder Ökosysteme – beispielsweise in Argentinien, Bangladesch, Bolivien, Indien, Kolumbien, Neuseeland und in den USA über Rechte. 21  Spanien hat als erstes europäisches Land der Salzwasserlagune Mar Menor Rechtspersönlichkeit zuerkannt und ihr das Recht auf „Schutz, Erhaltung, Pflege und gegebenenfalls Wiederherstellung durch die Regierungen und die Anwohner:innen“ 22  eingeräumt. In Deutschland hat das Landgericht Erfurt in zwei aufsehenerregenden und zugleich umstrittenen Urteilen vom 2. August und 17. Oktober 2024 die Eigenrechte der Natur unter Bezugnahme auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) anerkannt. Das Landgericht hat die Rechte ökologischer Personen – der Natur und einzelner Ökosysteme – aus dem Recht auf Leben (Artikel 2 GRC) und dem Recht auf Unversehrtheit (Artikel 3 GRC) in Verbindung mit der grundrechtlichen Gewährleistung des Umweltschutzes (Artikel 37 GRC) hergeleitet. 23  In einem nächsten Schritt wäre es wichtig, die Rechte der Natur im Grundgesetz zu verankern und in einem ökologischen Gesetzbuch im Einzelnen auszugestalten. Insofern könnten zunächst einzelne Ökosysteme (zum Beispiel Berge, Flüsse und Landschaften) als ökologische Personen anerkannt und ihre Vertretung durch spezifische Mandatserteilung, Naturschutzverbände sowie Bürgerinnen und Bürger geregelt werden. Auf der Grundlage erster Erfahrungen mit diesen Regelungen wäre eine weitere Ausgestaltung der Rechte der Natur angezeigt, etwa mit Blick auf die Regelung der Rechte von Tieren und charismatischen Pflanzen. 24  
 
        Die Anerkennung der Rechte der Natur soll nicht allein deren Integrität effektiv schützen. 25  Sie ergänzt vielmehr auch das soeben vorgestellte Verständnis ökologischen Eigentums in einer biodiversen Infrastruktur der anthropozänen Gesellschaft: Als ökologische Personen verfügen insbesondere Ökosysteme auch über ein Recht auf Eigentum an ihren Ökosystemleistungen, die sie an Menschen verkaufen können, um die Erlöse wiederum in sich selbst, ökologische Projekte oder die Ökologisierung der Industrie zu investieren. Dabei sorgt das konviviale Nachhaltigkeitsprinzip dafür, dass im Rahmen dieser ökologischen Kreislaufwirtschaft der ökologische Eigenwert der Natur gewahrt wird. Auf diese Weise ist ökologischer Raubbau in der anthropozänen Gesellschaft ausgeschlossen.
 
        RECHT AUF ZUKUNFT
 
        Der fünfte Baustein anthropozäner Governance gewährleistet das „Recht auf Zukunft“. 26  
 
        Die menschliche Gesellschaft ist auf ihre gegenwärtigen Interessen fixiert. Das kapitalistische Wirtschaftssystem fokussiert auf kurzfristige Gewinnchancen. Demokratische Regierungssysteme entwickeln aufgrund der Wahlperioden eine politische Kurzsichtigkeit, wenn es um eine verantwortungsvolle Gestaltung der Zukunft geht. Aus diesem Grund hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Klima-Beschluss vom 24. März 2021 das „Recht auf intertemporale Freiheitssicherung“ (Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20a GG) anerkannt. 27  Mit der verfassungsrechtlichen „Entdeckung“ dieses Rechts reagierten die Karlsruher Richterinnen und Richter auf die laufende Klimakatastrophe: Die heute sozial, politisch und wirtschaftlich vorherrschenden Generationen müssen sich angesichts eines begrenzten CO2-Budgets in ihrer Freiheit beschränken, um den jetzt jungen Menschen und damit zugleich künftigen Generationen nicht jede Freiheitsentfaltung zu rauben. Dieses „Recht auf Zukunft“ ist im Rahmen anthropozäner Governance weiter auszudifferenzieren. Denn es geht mit Blick auf die Umsetzung konvivialer Nachhaltigkeit in der anthropozänen Gesellschaft nicht allein um die Gewährleistung künftiger Freiheit, sondern auch um die Garantie künftiger Gleichheit und künftiger Teilhabe. 28  
 
        Deshalb muss neben das Recht auf intertemporale Freiheitssicherung ein Recht auf intertemporale Gleichheitssicherung und ein Recht auf intertemporale Teilhabesicherung treten. Das Recht auf intertemporale Gleichheitssicherung ist dabei als ein individuelles Gleichheitsrecht zu verstehen, das die gerechte Verteilung von knappen Gütern über die Zeit sichert. Es findet seine Rechtsgrundlage im Allgemeinen Gleichheitssatz (Artikel 3 Absatz 1 GG) in Verbindung mit dem ökologischen Staatsziel (Artikel 20a GG) und ist auf eine nachhaltige und generationengerechte Ressourcenpolitik gerichtet (etwa mit Blick auf Bodenschätze). Das Recht auf intertemporale Teilhabesicherung ist auch ein individuelles Teilhaberecht, das eine angemessene Partizipation an der biodiversen Infrastruktur über die Zeit garantiert. Es findet seine Rechtsgrundlage in der Allgemeinen Handlungsfreiheit (Artikel 2 Absatz 1 GG) und ebenfalls im Allgemeinen Gleichheitssatz in Verbindung mit der ökologischen Staatszielbestimmung und zielt insbesondere darauf, dass auch junge Menschen und künftige Generationen in einer biodiversen Welt leben können.
 
        ÖKOLOGISCHER IDEALISMUS ODER MATERIALISMUS?
 
        Diese Bausteine anthropozäner Governance verdeutlichen zweierlei: Zum einen ist ein grundlegender ökologischer Wandel unserer Gesellschafts-, Wirtschafts- und Verfassungsordnung notwendig, wenn wir die Herausforderungen des Anthropozäns konstruktiv annehmen wollen. Zum anderen sind die Bausteine, die wir im Rahmen einer verantwortungsvollen Governance im Anthropozän brauchen, in ihrer rechtlichen Grundstruktur bereits bekannt: Nachhaltigkeit, Infrastrukturen, Eigentum und Rechte. Wir müssen sie nur konvivial denken und ökologisch ausgestalten. Das konviviale Nachhaltigkeitsprinzip, die biodiversen Infrastrukturen, die Ökologiepflichtigkeit des Eigentums, die Rechte der Natur und das Recht auf Zukunft sind dabei nicht nur abstrakte Gebote eines ökologischen Idealismus, sondern (auch) konkreter Ausdruck eines ökologischen Materialismus: Wenn wir unseren naturkonsumierenden und naturzerstörenden Lebensstil, der zu dem exponentiellen Artensterben, der fortschreitenden Klimakatastrophe und in die globale Vermüllung geführt hat, nicht ändern, steht nur eines fest: Die Natur wird nicht mit uns verhandeln – und ein „Zurück zur Natur“ wird dann für uns Menschen zu einer noch katastrophaleren Realität.
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         22 Helen Arling, Wo, wie und warum Ökosysteme klagen, 5.9.2023, www.lto.de/recht/hintergruende/h/rechte-der-natur-umweltschutz-naturschutz-rechtssubjekt-oekologie-verfassung.
 
         23 Vgl. Landgericht Erfurt, Urteil vom 2.8.2024 – 8 O 1373/21, Beck-Rechtsprechung 2024, 19541, Rn. 23–33; Landgericht Erfurt, Urteil vom 17.10.2024 – 8 O 836/22, Beck-Rechtsprechung 2024, 28189, Rn. 22–84. Siehe auch Tilo Wesche, Fremdes Eigentum, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 26.10.2024, S. 14; kritisch dazu Christian Calliess, Hat die Natur eigene Rechte?, in: FAZ, 14.11.2024, S. 7.
 
         24 Zu den unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten vgl. Kersten (Anm. 16), S. 104ff.
 
         25 Vgl. hierzu und zum Folgenden Wesche (Anm. 17), S. 141ff.
 
         26 Constanze Janda, Sozialstaat for Future. Der Klima-Beschluss des BVerfG und seine Bedeutung für die Sozialgesetzgebung, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 5/2021, S. 149–153, hier S. 153.
 
         27 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 24.3.2021 – 1 BVR 2656/18, 78, 96, 288/20, BVerfGE 157, 30, Rn. 122, 183.
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          GUDRUN KRÄMER
 
           KLEINE GESCHICHTE DES ISLAMISMUS 
 
          Seit den Anfängen des Islamismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich seine Organisations-, Aktions- und Erscheinungsformen deutlich ausdifferenziert. Seitdem ist er in ständiger Bewegung. Phasen der Mäßigung wechseln sich mit solchen der Radikalisierung ab.
 
        
 
         
          COLIN P. CLARKE · CLARA BROEKAERT
 
           GEGENWART UND ZUKUNFT DES GLOBALEN ISLAMISMUS 
 
          Innerhalb des Spektrums des Dschihadismus gehören al-Qaida, die Taliban, der sogenannte Islamische Staat (IS) und Haiʾat Tahrir asch-Scham (HTS) zu den wichtigsten Akteuren. Ihre Entwicklung weist Kontinuitäten auf, spiegelt aber auch bedeutende strategische Neuausrichtungen.
 
        
 
         
          MICHAEL KIEFER
 
           ISLAMISMUS IN DEUTSCHLAND. ENTSTEHUNG, STRUKTUREN UND GESELLSCHAFTLICHE DEBATTEN 
 
          Die islamistische Szene in Deutschland ist in ihrer Heterogenität auch ein Spiegel der deutschen Migrationsgeschichte. Um den damit verbundenen Herausforderungen begegnen zu können, sind neue Formen und Formate der politischen Bildung und der Präventionsarbeit vonnöten.
 
        
 
         
          FRIEDHELM HARTWIG
 
           ISLAMISTISCHE PROPAGANDA AUF SOCIAL MEDIA 
 
          Social-Media-Plattformen bieten ideale Voraussetzungen zur Verbreitung radikaler und extremistischer Botschaften. Propagandisten jeglicher Couleur haben dies früh erkannt. Besonderes Augenmerk sollte man auf die diffusen Randbereiche legen.
 
        
 
         
          MURAT KAYMAN
 
           NICHT VON DIESER WELT. MUSLIMISCHES SELBSTVERSTÄNDNIS, ISLAMISMUS UND DIE ROLLE DER ISLAMVERBÄNDE 
 
          Die Verwendung des Begriffs „Islamismus“ läuft stets Gefahr, Muslime und Islamisten gleichzusetzen. Im Interesse insbesondere der muslimischen Religionsgemeinschaften müsste es daher liegen, für differenzierte Klärung zu sorgen. Doch bislang versagen sie auf ganzer Linie.
 
        
 
         
          JAMUNA OEHLMANN
 
           PRÄVENTIONSARBEIT GEGEN ISLAMISMUS 
 
          Islamistische Radikalisierung gilt als Jugendphänomen und hat viele Ursachen. Da kein Radikalisierungsverlauf dem anderen gleicht, sind differenzierte Präventionsangebote essenziell, um Radikalisierung vorzubeugen, über Gefahren aufzuklären und beim Ausstieg zu unterstützen.
 
        
 
         
          DANIELA PISOIU
 
           PHÄNOMEN CO-RADIKALISIERUNG 
 
          Undifferenzierte staatliche und gesellschaftliche Reaktionen auf islamistische Radikalisierungsprozesse führen häufig zu verstärkter Radikalisierung. Eine solche „Co-Radikalisierung“ erschwert Präventionsmaßnahmen und verschärft das Problem, statt es zu lösen.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Islamismus ist ein vergleichsweise junges Phänomen. Zunächst als Reformbewegung im Ägypten der 1920er Jahre entstanden, hat er sich nach dem anfänglichen Kampf gegen Säkularismus, Autoritarismus und Kolonialismus zu einer politischen Ideologie verfestigt. Seine Anhängerschaft eint vor allem die Vorstellung vom Islam als wichtigster Quelle von Staat, Politik und Gesellschaft. Das heterogene islamistische Spektrum reicht heute von Gruppierungen, die ihre Vorstellungen innerhalb bestehender Rechts- und Gesellschaftsordnungen durchsetzen wollen, bis hin zu solchen, die sich den Umsturz politischer Systeme zum Ziel gesetzt haben. Uneinigkeit besteht zwischen den verschiedenen Strömungen unter anderem darüber, ob zur Etablierung eines islamischen Staats- und Gesellschaftsmodells Gewaltausübung gerechtfertigt ist – und ob auch Muslime mit vermeintlich falschem Islamverständnis bekämpft werden dürfen.
 
        Spätestens seit den Terroranschlägen des Netzwerks al-Qaida vom 11. September 2001 und der Internationalisierung islamistischen Terrors durch den sogenannten Islamischen Staat (IS) ist das Phänomen Islamismus in den Diskursen westlicher Gesellschaften vor allem mit Terrorismus und Radikalisierung verknüpft, während Teile der Wissenschaft nicht müde werden, auf die Vielschichtigkeit des Themas zu verweisen. Einigkeit scheint zumindest darüber zu bestehen, dass Radikalisierungsprozesse – auf Social Media, aber nicht nur dort – mithilfe guter Präventionsarbeit wenn nicht gänzlich verhindert, so doch wirksam gebremst werden können.
 
        Im Diskurs über die Gefahren des Islamismus wird mitunter übersehen, dass es demokratische Gesellschaften ein Stück weit selbst in der Hand haben, sich vor Radikalisierung jeglicher Art zu schützen: durch Wachsamkeit und Prävention, aber auch durch die Vermeidung ausgrenzender Diskurse, durch den Abbau alltäglicher Diskriminierung und durch die offene und unerschrockene Thematisierung bestehender Probleme.
 
         Sascha Kneip 
 
      

       
        KLEINE GESCHICHTE DES ISLAMISMUS
 
         Gudrun Krämer 
 
        Durchaus ungewöhnlich in der Ideengeschichte, lassen sich die Anfänge des Islamismus genau bestimmen, und dies wohl vor allem, weil er nicht allein als Idee beziehungsweise Ideologie auftrat, sondern als organisierte Bewegung. An seinem Anfang steht die 1928 von dem jungen Arabischlehrer Hasan al-Banna (1906–1949) gegründete Muslimbruderschaft, die sich im Verlauf zweier Jahrzehnte von einem provinziellen Frömmigkeitsverein zu einer landesweiten Massenorganisation entwickelte. 01  Auf den Ideen sunnitisch-islamischer Reformer des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts aufbauend, die gemeinhin als Salafiyya bezeichnet werden (nicht zu verwechseln mit den heutigen Salafisten), 02  propagierte al-Banna einen „zeitgenössischen“ und in diesem Sinne modernen Islam, der die Muslime geistig und körperlich ertüchtigen und zugleich politisch ermächtigen sollte – ein Empowerment im Zeichen eines seinerseits erneuerten und dynamisierten Islams.
 
        In einer Zeit, in der Ägypten zwar nominell unabhängig war, de facto aber weiterhin im Schatten des britischen Kolonialismus stand, profilierten sich die Muslimbrüder als antikoloniale, antisäkulare und antiliberale Bewegung; ihre Gegner waren neben dem britischen Kolonialismus und dem ebenfalls als kolonial wahrgenommenen Zionismus in Palästina ägyptische Liberale, Freigeister und Sozialisten. Rückhalt fanden die Muslimbrüder nicht nur, wie andere intellektuelle und politische Kräfte ihrer Zeit, unter der neuen städtischen Mittelschicht („Efendiyya“), sondern auch unter kleinen Angestellten, Ladenbesitzern, Handwerkern, Arbeitern und selbst Bauern. In den 1940er Jahren zogen sie erstmals in nennenswerter Zahl Studenten an. Nach dem Zweiten Weltkrieg zählten sie bereits mehrere Hunderttausend Mitglieder. Unter der Monarchie war die Muslimbruderschaft die einzige gesellschaftliche und politische Kraft, die sich nicht aus den klientelistischen Netzwerken der landbesitzenden Oberschicht heraus entwickelte, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. 
 
        Hasan al-Banna vertrat eine Strategie der Reform, die über Graswurzelarbeit und die Mission (arabisch: da ʿ wa) wirkte, nicht die Revolution. Das Parteiensystem lehnte er ab, stand aber loyal zum ägyptischen Königshaus. Insgesamt war sein Auftreten mehrdeutig, ja widersprüchlich: Während er Behutsamkeit anmahnte, Gewalt gegen Muslime verurteilte und für einen Islam der Mitte warb, predigte er seinen jungen Anhängern in militärischer Diktion den Dschihad und duldete in den 1940er Jahren einen Geheimapparat, der Anschläge auch gegen politische Gegner verübte. Die Widersprüche führten in den eigenen Reihen zu Verwirrung und erregten unter Außenstehenden Misstrauen. Dementsprechend gespalten fällt das Urteil von Zeitgenossen und heutigen Betrachtern über Person und Werk al-Bannas aus.
 
        AUFSTIEG UND RADIKALISIERUNG
 
        Der Zweite Weltkrieg und die Gründung des Staates Israel veränderten Politik und Gesellschaften des arabischen Vorderen Orients grundlegend. Zwischen 1949 und 1969 brachte eine Serie von Militärcoups Regime neuen Typs an die Macht, die sich über ihre arabische Identität, soziale Leistungen und die Konfrontation mit Israel legitimierten. Den Putsch der Freien Offiziere in Ägypten unterstützten 1952 auch zahlreiche Muslimbrüder. Sehr rasch zeigte sich allerdings, dass die Offiziere keine autonomen Kräfte neben sich duldeten. Nach einem (gescheiterten) Anschlag auf Gamal Abdel Nasser wurden Mitte der 1950er Jahre Tausende von Muslimbrüdern und anderen Regimekritikern in Lagern interniert, viele gingen in den Untergrund oder ins Exil. Das Exil in den religiös und sozial konservativen arabischen Golfstaaten verstärkte zwei Trends: die Internationalisierung der „islamischen Strömung“, wie die gängige arabische Bezeichnung lautet, und ihre konservative Grundhaltung. 03  
 
        Die Muslimbruderschaft hatte sich unter kolonialen Vorzeichen entfaltet. Der radikale, dschihadistische Islam(ismus) hingegen ist als Idee und Bewegung eine postkoloniale Erscheinung. Theoretisch begründet wurde er in der ersten Hälfte der 1960er Jahre von Sayyid Qutb (1906–1966), der sich in den frühen 1950er Jahren (also nach al-Bannas Tod) den Muslimbrüdern angeschlossen hatte. 04  Aufstieg und Radikalisierung der islamischen Bewegung können daher nicht allein mit dem „Scheitern“ des arabischen Nationalismus und Sozialismus und der arabischen Niederlage gegen Israel im Junikrieg von 1967 erklärt werden: Qutb wurde bereits vor dem Junikrieg exekutiert und sein radikales Manifest „Wegmarken“ um 1964 verbreitet.
 
        Als studierter Literaturwissenschaftler zählte Qutb zu der neuen Kategorie „islamischer“ Denker, die auch ohne formale Qualifikation als islamische Religions- und Rechtsgelehrte Anspruch auf religiöses Wissen, ja auf religiöse Autorität erhoben. Er griff bestehende Traditionsfäden auf und verlieh ihnen neues Gewicht und eine neue Färbung. Unter Berufung auf den Koran rückte er das Argument in den Mittelpunkt, das den islamistischen Diskurs über Jahrzehnte bestimmen sollte: Sure 5:44, 45 und 47 zufolge ist derjenige kein Muslim, der „nicht danach urteilt, was Gott herabgesandt hat“. Qutb identifizierte das „Herabgesandte“ mit der Scharia und verband die koranische Aussage mit dem modernen Konzept der Hakimiyya (der zugrundeliegende Terminus hukm oszilliert zwischen Recht/Urteil und Politik/Herrschaft), das Gott als souveränen „Gesetzgeber“ kennzeichnet und menschliche Autonomie und Freiheit nicht allein in rechtlichen Fragen begrenzt. 05  Weitergehend unterschied er eine Gesellschaft, in der Menschen über Menschen herrschen und von Menschen gemachten Gesetzen gehorchen, von einer Gesellschaft, die sich allein Gottes Herrschaft, Urteil und Gesetz unterwirft. Die Absage an menschliche Macht und Willkür – unter einem autoritären Militärregime – zeichnete Qutb in den Augen vieler als Befreiungstheologen aus. Zugleich deutete er den Begriff Jahiliyya (Unwissenheit) von einer Bezeichnung für die vorislamische Epoche, in der die Menschen den Islam nicht gekannt haben konnten, in eine überzeitliche moralische Kategorie um: Jahiliyya war demnach die bewusste, schuldhafte Leugnung der Offenbarung, eine Revolte gegen Gott und gleichbedeutend mit Apostasie. Gegen die Feinde Gottes aber war der Dschihad legitim, möglicherweise sogar Pflicht, selbst wenn diese sich selbst für Muslime hielten. Qutb „erfand“ die Neologismen Hakimiyya und Jahiliyya nicht – sie hatte der indo-pakistanische Journalist und Aktivist Abul Ala Maududi (1903–1979) in den 1940er Jahren im kolonialen Indien auf Urdu bereits in ähnlicher Weise belegt. Aber er unterfütterte sie noch überzeugender „islamisch“, formulierte sie auf Arabisch und verlieh ihnen damit ungleich größere Wirkung.
 
        Im Gegensatz zu Maududi richtete Qutb seine Kampfansage nicht an eine Kolonialmacht, sondern an das eigene, nasseristische System. Qutb verurteilte den arabischen Nationalismus und Sozialismus nicht, weil diese an Israel oder den selbst geweckten Erwartungen gescheitert wären (das stand vor 1967 noch nicht fest), sondern weil er ihren säkularen Legitimationsanspruch verneinte. Bei aller Schärfe des Urteils wich er einer zentralen Frage jedoch aus: ob nämlich diejenigen, die sich dem gottlosen System unterwarfen, ihren Status als Muslime einbüßten (Fachbegriff: takfir, für ungläubig erklären, „exkommunizieren“) und womöglich mit der Waffe bekämpft werden mussten. 06  Die Frage des Takfir schuf in den folgenden Jahrzehnten eine der wichtigsten Trennlinien innerhalb der islamischen Strömung. Eine Generation jüngerer Aktivisten (sogenannte Qutbisten) zog aus Qutbs Befund radikale Konsequenzen. In den 1970er Jahren entstanden an ägyptischen Universitäten militante Organisationen, die in den 1980er Jahren Teile des ländlichen Mittel- und Oberägypten kontrollierten. Die Islamischen Gemeinschaften und die Dschihad-Organisation begrenzten den Takfir (nicht allerdings die Gewalt) auf das herrschende Regime und wurden von diesem mit aller Härte bekämpft.
 
        In die Jahre 1978/79 fielen vier Ereignisse, die ursächlich nicht miteinander verbunden waren, der islamischen Strömung jedoch neue Impulse verliehen: der ägyptische Friedensschluss mit Israel, die Iranische Revolution, die sowjetische Invasion in Afghanistan und die Besetzung der Großen Moschee in Mekka. Der ägyptische Friedensschluss mit Israel in Camp David stieß im Land selbst und in der arabischen Welt auf heftige Kritik und trug maßgeblich zur Ermordung Anwar as-Sadats durch die Islamischen Gemeinschaften im Jahr 1981 bei. Der Sturz des hochgerüsteten und von den USA unterstützten Schah-Regimes hingegen wurde auch in linken und nationalistischen Kreisen als Revolution gefeiert. Erst als sich die Konsolidierung einer klerikalen Ordnung abzeichnete, die Ayatollah Khomeinis umstrittene Lehre von der Herrschaft des Rechtsgelehrten (persisch: velayat-e faqih) in die Praxis umsetzte, gingen sunnitische Islamisten und selbst die von Iran geförderte zwölferschiitische Hisbollah auf Distanz, die Khomeinis Doktrin nicht im heimischen Libanon realisiert sehen wollte. Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan wiederum schuf 1979 einen neuen Fokus des islamischen Widerstands neben Palästina und dem je eigenen Land und leistete seiner Internationalisierung weiteren Vorschub. In den Folgejahren entwickelte sich die Organisation al-Qaida (al-Qaeda, Die Basis) unter Osama bin Laden zur einflussreichsten transnationalen dschihadistischen Organisation.
 
        Die Regime in Ägypten, Pakistan und dem Sudan versuchten der islamischen Kritik im Allgemeinen und der islamistischen Opposition im Besonderen durch eine „Anwendung“ der Scharia im eigenen Land den Boden zu entziehen. Dennoch entfaltete sich zwischen Algerien, Saudi-Arabien, Syrien und Tschetschenien die islamische Bewegung in ihren unterschiedlichen Facetten. Islamisten, die den Dschihad gegen Muslime als islamwidrig ablehnten, erweiterten über soziales Engagement und politische Arbeit (den „Marsch durch die Institutionen“) ihren Rückhalt in der Gesellschaft, auch unter Frauen. 07  Dessen ungeachtet blieb der Islamismus im Wesentlichen ein städtisches Phänomen; nur im Jemen besaßen Islamisten eine nennenswerte ländlich-tribale Basis. Weitgehend unabhängig vom organisierten Islamismus machte sich zwischen Malaysia, den arabischen Golfstaaten, der Türkei und Ägypten eine „Islamisierung“ von Wirtschaft, Kultur und Bildung, Mode, Geschmack und Konsum bemerkbar, die ihre Kritiker als neoliberal inspirierten „Marktislam“ einstuften. 08  
 
        „DER ISLAM IST DIE LÖSUNG“
 
        Knapp zusammengefasst, zielt der Islamismus darauf ab, auf einem bestimmten Territorium und in letzter Konsequenz auf globaler Ebene alle Dimensionen individuellen, gemeinschaftlichen und staatlichen Lebens im Lichte eines spezifischen Islamverständnisses umzugestalten, das nicht menschliche Autoritäten, sondern allein Koran und Sunna als Fundament islamischen Lebens und Denkens anerkennt, die Scharia als umfassende Rechts- und Werteordnung versteht, die es integral „anzuwenden“ gilt, und in den frühen Musliminnen und Muslimen die Vorbilder für muslimisches Leben im Hier und Heute sieht. Im Mittelpunkt stehen – bei aller Kritik an Ungerechtigkeit, Armut und Krankheit, die durchaus mobilisierend wirkt – nicht die Wirtschaft und soziale Ungleichheit, sondern Moral, Recht und Herrschaft. Zumindest die Vertreter des politischen Islams propagieren eine islamische Ordnung als moralisch überlegene Alternative zu allen anderen Weltanschauungen und Systemen, insbesondere aber zu der als westlich markierten liberal-säkularen Moderne.
 
        In einer Situation der Unübersichtlichkeit, des Wandels, der Ambivalenzen und der Widersprüche soll der Islam die Identität und Authentizität der Muslime wahren und zugleich Eindeutigkeit und Klarheit schaffen. Die Denkfiguren von Ganzheit und Stärke, Spaltung und Schwäche, moralischer Integrität und moralischem Verfall (im Arabischen meist „Korruption“), Authentizität und Entfremdung und der Moderne als Verlusterfahrung sind vertraut, werden hier allerdings mit der Kritik am kolonialen Westen verknüpft. Indem die westliche und daher nach islamistischer Lesart koloniale Moderne den Islam von einem way of life auf eine bloße Religion (im Sinne des Glaubens und bestimmter gottesdienstlicher Akte) verkürzte, schuf sie nicht Gewinn (die Befreiung aus den Fesseln der Religion), sondern den Verlust von Einheit, Reinheit und Macht. Gegen das aufklärerische Ideal individueller Autonomie und Selbstbestimmung wird die Scharia als von Gott geschaffenes und von Menschen allenfalls im Detail veränderbares Gefüge von Normen und Werten in Stellung gebracht. Die für die Moderne charakteristische gesellschaftliche Differenzierung soll eine auf Koran, Sunna und Scharia gegründete, allumfassende islamische Ordnung überwinden. Die Losung „Der Islam ist die Lösung“ steht für diesen ganzheitlichen Anspruch.
 
        MUSLIMISCHE KRITIK AM ISLAMISMUS
 
        Der Islamismus war unter Musliminnen und Muslimen von Beginn an umstritten. Nicht selten ist zu hören, er habe mit dem Islam nichts zu tun und stelle vor allem in Gestalt des politischen Islams einen Missbrauch der Religion dar. Nun lässt sich rasch zeigen, dass der Islam von früher Stunde an politisch genutzt wurde und auch heute jenseits der islamistischen Strömung politisch genutzt wird, ohne dass dies als Missbrauch denunziert würde. Mit Blick auf das Textverständnis und die Ausrichtung an den „frommen Vorfahren“ sind die Grenzen zwischen dem sunnitischen Mainstream und einem islamistischen Islamverständnis nicht immer leicht zu ziehen. Dagegen stößt die Verabsolutierung des islamistischen Islamverständnisses als einzig authentischer, gleichermaßen reiner und wahrer Lehre auf Kritik. Gleiches gilt für die These vom islamischen Staat als notwendiger Voraussetzung der Islamizität von Individuum und Gesellschaft (die in der Vergangenheit an die Anerkennung eines Imams oder Kalifen gebunden war). Gerade an dieser Stelle offenbart sich der moderne Charakter des Islamismus, der zwar, wie der arabische Nationalismus, den angeblich von europäischen Kolonialmächten aufgezwungenen modernen Territorial- und Nationalstaat ablehnt, inhaltlich jedoch unübersehbar von modernen Staats- und Rechtskonzeptionen inspiriert ist.
 
        Auf der Ebene islamistischer Praxis treten die Konflikte deutlich hervor: Im Kern geht es um die Legitimität diskursiver und physischer Gewalt gegen Andersdenkende und Andersgläubige, zugespitzt auf den Dschihad und die „Exkommunikation“ von Menschen, die sich selbst als Musliminnen und Muslime verstehen (Takfir). Angestoßen durch die von Algerien und Tunesien über Nigeria bis Tschetschenien und Bali reichende Spirale islamistischer und staatlicher Gewalt, namentlich aber durch die Anschläge des 11. Septembers 2001 und die Aktionen des sogenannten Islamischen Staats (IS/Daesh), kommen Theoretiker des Dschihads ebenso zu Wort wie ihre Kritiker. 09  Häufig vermischen sich dabei theologische, juristische und pragmatische Argumente. Die Legitimität auch des bewaffneten Dschihads steht nicht infrage, solange er der Verteidigung des Islams und der Muslime gegen innere und äußere Feinde dient, wobei die Grenze zwischen Verteidigung und Angriff in jedem Fall zu definieren bleibt. Kontrovers diskutiert wird Gewalt gegen Andersdenkende, Andersgläubige (Juden, Christen, Hindus oder Jesiden, aber auch Schiiten im Fall sunnitischer und Sunniten im Fall schiitischer Dschihadisten) oder Nichtgläubige, denen keine als offensiv oder feindselig eingestuften Äußerungen oder Taten nachgewiesen werden. Neu hinzugekommen ist die Auseinandersetzung um Selbstmordattentate beziehungsweise Selbstopferungsakte, die historisch zwar nicht unbekannt sind – verwiesen sei auf die sogenannten Assassinen des 12. und 13. Jahrhunderts –, nun jedoch in verändertem Rahmen als Terror oder Terrorismus verhandelt werden.
 
        Grundsätzlicher argumentieren diejenigen, die, wiederum unter Berufung auf Koran und Sunna, eine an der Mitte (arabisch: wasa  ṭ ) orientierte Mäßigung (wasa  ṭ  iyya) zur wahrhaft islamischen Haltung erklären. Den Aufruf zu Maß, Mitte und Ausgewogenheit kennt man aus der aristotelischen, der konfuzianischen und auch der islamischen Tradition; in seiner aktuellen politischen Formulierung lässt er sich in die 1960er Jahre zurückverfolgen. 10  Seine Anwälte befürworten, was radikale Denker und militante Aktivisten zutiefst ablehnen: die goldene Mitte, die vorsichtige Abwägung von Kosten und Nutzen, die Rücksichtnahme auf Verluste unter Freund und Feind. So gut islamisch verankert die Mäßigung auch ist, hat sie doch zwei Schwachstellen: Sie wird auch von autoritären Regimen gefordert und gefördert, und sie lässt sich ungleich schlechter medial inszenieren als der dschihadistische Kampf.
 
        ORDNUNGSVERSUCHE
 
        Seit den 1980er Jahren ist die islamisch-islamistische Strömung hochgradig aufgefächert in Theoretiker und Aktivisten mit je eigenen Prioritäten, Aktions- und Organisationsformen, die auch untereinander um Aufmerksamkeit, Anhänger und Ressourcen konkurrieren. Dementsprechend schwierig gestalten sich die Versuche, das Feld konzeptionell und begrifflich zu ordnen. 11  Grundsätzlich unterscheiden viele zunächst einmal zwischen einem (apolitischen) quietistischen und einem aktivistischen oder „politischen Islam“; manche identifizieren selbst im prinzipiell gewaltbejahenden Lager dschihadistisch-salafistische und quietistisch-dschihadistische Positionen. 12  Im aktivistischen (politischen) Lager erkennen sie mit Blick auf sein Verhältnis zur bestehenden Ordnung und zu nicht-islamistischen Musliminnen und Muslimen – und damit zugleich zu Gewalt, Dschihad und Takfir – auf der einen Seite moderate, pragmatische und legalistische, das heißt die jeweilige Rechts- und Verfassungsordnung respektierende Kräfte, selbst wenn sie diese nicht als genuin islamisch anerkennen (Muslimbrüder und verwandte Organisationen zwischen Marokko, Jordanien und dem Jemen). Auf der anderen Seite – und hier werden die Kategorien rasch unscharf – sehen sie fundamentalistische, radikale, militante, revolutionäre, extremistische, dschihadistische oder terroristische Kräfte. Abgegrenzt werden gelegentlich auch Integrationisten (die innerhalb ihrer Gesellschaft wirken und an formalen politischen Prozessen partizipieren wollen) von Isolationisten (die dieses ablehnen und sich aus der Gesellschaft zurückziehen). Andere unterscheiden zwischen gemeinschafts- und staatszentrierten Ansätzen, die vorrangig also entweder die muslimische Gemeinschaft in ihrem Sinne islamisieren oder den Staat erobern wollen. Schließlich differenzieren manche zwischen Organisationen, die sich auf den nahen Feind (das eigene Regime, die eigene Gemeinschaft oder Gesellschaft) oder den fernen Feind (in der Regel die USA und „den Westen“) konzentrieren. Wie schnell zu erkennen ist, gibt es zwischen diesen Kategorien Überschneidungen.
 
        Leichter fällt die Einordnung mit Blick auf Organisationsformen und Aktionsradien des Islamismus. Vor allem seit der Jahrtausendwende differenzieren sich lokal verankerte, transnational vernetzte und global agierende Gruppierungen immer weiter aus. Von den Anschlägen des 11. Septembers 2001 vorangetrieben, lösten sich wichtige Organisationen von ihren lokalen Ursprüngen, nach den Muslimbrüdern und der Islamischen Befreiungspartei/Hizb ut-Tahrir namentlich al-Qaida, in begrenzterem Umfang auch die aus Nordnigeria stammende Organisation Boko Haram; einige bildeten über regelrechte Franchise-Unternehmen jenseits ihres Ursprungsgebiets neue regionale Schwerpunkte, so etwa al-Qaida im Maghreb oder auf der Arabischen Halbinsel, der Islamische Staat in Westafrika, Zentralasien und Westeuropa. Dagegen sind die palästinensische Hamas, die libanesische Hisbollah, die türkische AKP, die philippinische Abu-Sayyaf-Gruppe, die afghanischen Taliban und die somalischen Al-Shabaab-Milizen zwar transregional vernetzt, agieren im Wesentlichen aber auf lokaler beziehungsweise einzelstaatlicher Ebene. Vergleichsweise neu ist das Phänomen der individuellen, von keiner Organisation gesteuerten Radikalisierung über das Internet und soziale Medien, die nicht nur in Westeuropa viel Aufmerksamkeit gefunden hat.
 
        REVISION UND SELBSTKRITIK
 
        Insgesamt sind nicht nur die Raster kompliziert – vieles befindet sich im Fluss. Auch Islamisten sind, so abstrakt und absolut sie argumentieren mögen, in konkrete Zusammenhänge eingebunden, interagieren mit ihrem Umfeld, nutzen Chancen („Opportunitätsstrukturen“) und vermeiden gegebenenfalls Risiken für sich und andere. Häufig konfligieren dabei Dogmatismus und Pragmatismus. Auch Islamisten lernen aus Erfahrung, überdenken eigene Annahmen und Strategien und üben gelegentlich sogar öffentlich Selbstkritik. So schworen im Jahr 2000 – und damit vor 9/11 – die ägyptischen Islamischen Gemeinschaften der Gewalt ab und warnten die muslimische Jugend vor al-Qaida. Jede Anpassung, Revision oder Selbstkritik wird – häufig sehr kritisch – im islamistischen Lager kommentiert, wobei sich die Kontrahenten nicht selten mit theologischen oder strategischen Argumenten gegenseitig für ungläubig erklären. 13  
 
        Dass die Revision nicht zwangsläufig in eine „gemäßigte“ Richtung weist, belegt das Beispiel des Salafismus, der vielfach gleichbedeutend mit Islamismus oder politischem Islam verwandt wird, obgleich Salafistinnen und Salafisten sich die längste Zeit nicht auf die Islamisierung von Staat und Gesellschaft, sondern quietistisch auf die Kultivierung des eigenen Selbst und der „Frömmigkeit“ konzentrierten (daher englisch auch pietist Islam, was wiederum nicht mit einem „pietistischen Islam“ gleichzusetzen ist). „Salafi“ bezeichnet heute Musliminnen und Muslime, die sich auch in alltäglichen Belangen am Vorbild des Propheten Muhammad und der ersten Generationen von Musliminnen und Muslimen (arabisch: as-salaf as-salih, die „frommen Vorfahren“) orientieren. 14  Vor allem seit der Arabischen Rebellion der Jahre 2010 bis 2012 haben sich allerdings auch Salafisten politisiert und eigene, salafistische Parteien gegründet. 15  
 
        Etwa in die gleiche Zeit fällt die Abkehr prominenter Islamistinnen und Islamisten vom politischen Aktivismus, die in der Forschung unter dem Stichwort „Postislamismus“ diskutiert wird. 16  Das Musterbeispiel bietet die tunesische Ennahda-Bewegung („Renaissance“, „Wiedergeburt“) unter Rachid al-Ghannouchi, die 2016 in aller Form ihre politische von der religiösen Arbeit trennte – ein Schritt, der sich als Anerkennung des säkularen Prinzips verstehen lässt – und eine Partei gründete, die sich als wertkonservativ, aber nicht islamistisch definierte und zu einer demokratisch-freiheitlichen Ordnung bekannte. 17  Unabhängig davon, ob Postislamismus das geeignete Konzept ist – auch in früheren Jahrzehnten hatten Islamisten verschiedentlich von einer „islamischen Demokratie“ gesprochen –, belegt auch diese Wende, wie gut der Begriff der „Strömung“ den Islamismus in seiner permanenten Bewegung erfasst.
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        GEGENWART UND ZUKUNFT DES GLOBALEN ISLAMISMUS
 
         Colin P. Clarke · Clara Broekaert 
 
        Um Gegenwart und Zukunft des globalen Islamismus 01  einschätzen zu können, ist es sinnvoll, sich zunächst mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen. Gelegentlich werden seine Ursprünge auf die Schriften von Ibn Taymiyyah zurückgeführt, einen islamischen Philosophen, der den Dschihad („Heiligen Krieg“) gegen die Kreuzritter und die Mongolen im späten 13. Jahrhundert propagierte und sich auch selbst daran beteiligte. Ein Großteil von Taymiyyahs Schriften befasst sich mit der Frage, wie die Staatsführung mit der Scharia, dem religiösen Gesetz, in Einklang zu bringen sei, ohne von deren strengen Vorgaben abzuweichen. Bekanntheit auf der gesamten arabischen Halbinsel erlangten Taymiyyahs Thesen und Argumente später über die konservative Strömung des Wahhabismus, der von der saudischen Regierung seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aggressiv in alle Welt exportiert wird. 02  
 
        Seinen Ausgangspunkt findet der globale Islamismus jedoch in der Ideologie von Hasan al-Banna und der Gründung der Muslimbruderschaft im Ägypten der 1920er Jahre. Beides übte großen Einfluss auf den ägyptischen Islamisten Sayyid Qutb aus, dessen Ansichten später führende Al-Qaida-Ideologen prägten, darunter auch Osama bin Laden und Aiman al-Sawahiri. Letzterer schrieb Qutb zu, „der Funke gewesen zu sein, der die islamische Revolution gegen die inneren und äußeren Feinde des Islams entfachte“. 03  
 
        Die Muslimbruderschaft und ihre salafistische Weltsicht gehören zu den einflussreichsten Denkschulen der islamistischen politischen Bewegungen und jener Gruppierungen, die Regierungen nach islamischen Prinzipien anstreben. Die Bruderschaft wurde 1928 von Hasan al-Banna als religiöse Wohltätigkeitsorganisation gegründet, die sich der Wiederbelebung der islamischen Werte in Ägypten verschrieb. Im Laufe der Zeit wurde sie zu einem wichtigen Einflussfaktor innerhalb der islamistischen Bewegung und bei der Entwicklung ihrer späteren salafistisch-dschihadistischen Ableger. Während der Zeit der britischen Kolonialherrschaft und der säkularen Politik der ägyptischen Monarchie – und auch unter dem noch strengeren Säkularismus unter dem autoritären Regime Gamal Abdel Nassers – unterstützte die Muslimbruderschaft politische Aktionen, die auf eine Wiederbelebung des Islams sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben abzielten. Politische Gewalt wurde nach dem Staatsstreich von 1952 und insbesondere nach dem gescheiterten Attentat auf Nasser 1954, auf das weitere staatliche Repression folgte, zu einem zentralen Merkmal der Aktivitäten und der ideologischen Entwicklung der Bruderschaft.
 
        In der Wissenschaft werden drei Schulen des Salafismus unterschieden: der quietistische Salafismus, der politische Salafismus und der dschihadistische Salafismus, auch Salafi-Dschihadismus genannt, unter dem sich die meisten sunnitischen Dschihadisten weltweit vereinen. Diese Ideologie ist ein spezifischer Strang des militanten sunnitischen Islamismus und eng mit jenen Gruppen verknüpft, die die Notwendigkeit betonen, zu einem „reinen“ Islam zurückzukehren, wie er von den Salaf, den „frommen Vorfahren“, praktiziert wurde – und die glauben, dass der gewaltsame Dschihad für diese Rückbesinnung eine religiöse Pflicht eines jeden Gläubigen ist. Im Folgenden geht es um die heutigen Erscheinungsformen dieses globalen Islamismus, 04  und zwar insbesondere mit Blick auf salafistisch-dschihadistische Organisationen wie al-Qaida, die Taliban, den „Islamischen Staat“ (IS) und Haiʾat Tahrir asch-Scham (HTS). Im Spektrum der sunnitischen Dschihadisten gehören die genannten Gruppen zu den wichtigsten Akteuren.
 
        IDEOLOGIE DES SALAFISTISCHEN DSCHIHADISMUS
 
        Der Salafismus ist die vorherrschende Ideologie von Gruppen wie al-Qaida und dem Islamischen Staat und spiegelt die Idee wider, dass der gewaltsame Dschihad der einzige Weg zur Verteidigung der islamischen Welt sei. Bevor sie vom IS als dominante salafistisch-dschihadistische Gruppe an den Rand gedrängt wurde, hatte sich al-Qaida als Speerspitze dieser Bewegung in Stellung gebracht. Während sich die Bestrebungen der Gruppe zunächst vor allem darauf konzentrierten, die USA und „den Westen“ aus dem Nahen Osten zu vertreiben – insbesondere von den Militärbasen in Osama bin Ladens Heimatland Saudi-Arabien –, konzentrierte sich al-Qaida später darauf, durch gewaltsame Aktionen die mit den USA verbündeten Regierungen in der Region zu stürzen. In seiner Dschihad-Erklärung gegen die USA von 1996 behauptete bin Laden, dass der Westen und insbesondere die Vereinigten Staaten den Muslimen und ihrer Religion offen feindlich gegenüberstünden. Die einzige Reaktionsmöglichkeit darauf sei extreme Gewalt. Die salafistisch-dschihadistische Ideologie macht dabei in der Regel keinen Unterschied zwischen „dem Westen“ und Israel, gemeinhin wird von einer „Kreuzfahrer-Zionisten-Allianz“ gesprochen – ein Topos, der auch in Verlautbarungen von anderen islamistischen Gruppierungen auftaucht, sowohl bei Sunniten als auch Schiiten, vom Libanon bis nach Palästina. In seinen Reden forderte bin Laden seine Anhänger auf, sich zur Wehr zu setzen und die Muslime gegen die Vereinigten Staaten zu verteidigen, die gegen die Muslime „einen Ozean der Unterdrückung, der Ungerechtigkeit, des Abschlachtens und der Plünderung“ geschaffen hätten. 05  Der nächste logische Schritt sei der Dschihad – auf individuelle Art und Weise, und verbunden mit kollektiver Rache. 06  
 
        Abdullah Azzam, ein palästinensischer Islamist, der so etwas wie ein Mentor bin Ladens war, hielt die Weltanschauung der Muslimbrüder für zu provinzlerisch und beschränkt. Anstatt sich auf die lokale Ebene zu konzentrieren, trieb Azzam eine Ideologie voran, die sich auf eine „territoriale Sicht des Islam“ gründete, letztlich mit dem Ziel, sämtliche Ungläubige aus muslimischen Ländern zu vertreiben. 07  1984 verfasste Azzam die selbst proklamierte Fatwa „Die Verteidigung der muslimischen Länder als höchste persönliche Pflicht“, ein religiöses Dekret, das in der Folge die ideologische Grundlage des modernen Dschihadismus bilden sollte und die Unterschiede zwischen „offensivem“ und „defensivem Dschihad“ detailliert erläuterte. 08  
 
        Ein entscheidender Beschleuniger für die Ausbreitung des salafistischen Dschihadismus war dann die sowjetische Invasion in Afghanistan und der darauf folgende Zustrom von Muslimen aus dem gesamten Nahen Osten, die sich den einmarschierenden Truppen entgegenstellten. Bin Laden reiste Anfang der 1980er Jahre, kurz nach Beginn des afghanisch-sowjetischen Krieges (1979–1989), zunächst nach Pakistan und wurde dort zu einem „zentralen Financier der Mudschaheddin“. 09  „Mudschaheddin“ sind im Arabischen „diejenigen, die den Dschihad führen“. Bin Laden und Azzam gründeten eine Organisation, die sich „Dienstleistungsbüro“ nannte (maktab al-khidmat oder MAK) und es sich zum Ziel setzte, muslimische Freiwillige in den Krieg gegen die Sowjets zu involvieren, indem sie diese bei Hilfsorganisationen oder an der Seite afghanischer Gruppen im Kampf einsetzte. 10  Das MAK wurde zum Grundstein für die spätere al-Qaida, die sich 1988 in Pakistan formierte. Im Rahmen einer als Operation Cyclone bekannt gewordenen Geheimaktion erhielten die Mudschaheddin über Pakistan umfangreiche finanzielle Hilfe, Ausbildung, Waffen und nachrichtendienstliche Unterstützung von den USA. Auch Saudi-Arabien leistete Unterstützung und stellte, auf den Dollar genau, den gleichen Betrag wie die USA zur Verfügung.
 
        AL-QAIDA UND DIE TALIBAN
 
        Die sunnitische Gruppierung der Taliban (auf Arabisch: „Schüler“) beherrschte zwischen 1996 und 2001 weite Teile Afghanistans. Die Gruppe war die wichtigste aufständische Fraktion, die den Kampf gegen die USA aufnahm, als die ersten amerikanischen Truppen nach den Terroranschlägen von 9/11 im Jahr 2001 in Afghanistan eintrafen. Fast zwei Jahrzehnte nach ihrem Sturz durch das US-Militär stürmten die Taliban im August 2021 zurück an die Macht und übernahmen wieder die Kontrolle über das Land. Sie regieren Afghanistan derzeit auf ähnliche Weise wie in den 1990er Jahren: Sie verweigern Frauen grundlegende Rechte, bieten transnationalen Terrorgruppen wie al-Qaida einen sicheren Hafen und regieren mit eiserner Faust, um die Scharia durchzusetzen. Für andere islamistische Gruppen, etwa die HTS in Syrien, waren die Taliban Inspirationsquelle und Vorbild für eine „gute islamische Staatsführung“ – wenngleich insbesondere die HTS durch eine stärkere Einbeziehung von Frauen und größere Toleranz gegenüber religiösen und ethnischen Minderheiten in der Praxis deutlich davon abwich. 11  
 
        Die Ideologie der Taliban beruht auf drei Hauptideen: Erstens vertritt die Gruppe den sogenannten Deobandismus, eine revivalistische Denkschule, die ursprünglich in Indien entstand. Während des afghanisch-sowjetischen Krieges verherrlichten die fundamentalistischen Koranschulen in Afghanistan und Pakistan den Kampf gegen die Sowjets und pochten auf die Gründung eines islamischen Staates. 12  Eng damit verknüpft sind auch die beiden anderen ideologischen Säulen der Taliban: die Auflehnung gegen jeglichen atheistischen und westlichen Einfluss und die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, um die eigene religiöse, politische und ideologische Vision zu verwirklichen. 13  
 
        Als Akteur entstanden die Taliban in den Nachwehen des afghanisch-sowjetischen Krieges beziehungsweise des Bürgerkrieges, der das Land nach dem Fall des afghanisch-kommunistischen Regimes erfasste. Die von ihnen ab Mitte der 1990er Jahre errichtete Regierung bezeichneten sie als „Islamisches Emirat Afghanistan“, die Art und Weise ihres Regierens bestand vor allem in einer besonders strengen Auslegung der Scharia. Ihre „Religionspolizei“ setzte unter anderem durch, dass Frauen zur Vollverschleierung eine Burka tragen und Männer sich einen Bart mit gewisser Länge wachsen lassen mussten.
 
        Während die Taliban in Afghanistan an Macht gewannen, wurden die Aktivitäten von al-Qaida, das sich zwischenzeitlich im Sudan angesiedelt hatte, 1996 weitgehend unterbunden. Viele ihrer Kämpfer wurden ausgewiesen, nachdem die sudanesische Regierung unter zunehmenden internationalen Druck geraten war, effektiver gegen die Terrorgruppe vorzugehen. Die Taliban luden al-Qaida daraufhin nach Afghanistan ein, wo die Organisation ihre Finanzen wieder aufbauen und ihr Netzwerk erheblich ausweiten konnte. Von diesem neuen afghanischen Zufluchtsort aus veröffentlichte Osama bin Laden 1996 und 1998 seine beiden „Kriegserklärungen“ an die USA. 14  Sein Hauptpunkt blieb die amerikanische Militärpräsenz in Saudi-Arabien, aber er führte auch die amerikanische Unterstützung für Israel und die von den USA angeleiteten Sanktionen gegen den Irak als Rechtfertigung für seinen Kampf an.
 
        Al-Qaida verhalf den Taliban in den 1990er Jahren zu wichtigen finanziellen Einnahmen und füllte auch deren kämpfende Reihen wieder auf. Im Gegenzug genoss die Terrororganisation einen sicheren Hafen in Afghanistan, von wo aus sie weltweite Anschläge planen konnte. Aus einem Bericht des US-Außenministeriums vom Juli 2001 geht hervor, dass US-Diplomaten und -Beamte die Taliban bei dreißig verschiedenen Gelegenheiten gedrängt hatten, bin Laden auszuliefern, auszuweisen oder aufzugeben. 15  Die Taliban weigerten sich jedoch ein ums andere Mal. Auch nach den verheerenden Anschlägen vom 11. September 2001 verweigerten sie seine Auslieferung, was letztlich zur Militärintervention der Vereinigten Staaten führte. Bin Laden sollte gefasst und die Taliban gestürzt werden. Innerhalb von al-Qaida wiederum hatte dies eine Neuformierung und Debatten zur Folge, in denen sich unterschiedliche Ansichten über die Grundsätze des globalen Islamismus widerspiegelten. So plädierte der ideologische Vordenker Abu Musab al-Suri 2001 in seinem 1600-seitigen Werk „Aufruf zum globalen islamischen Widerstand“ für eine dezentrale Struktur der Organisation. 16  Die Gegenposition formulierte Abu Bakr Naji, der in seinem Traktat „Das Management der Wildheit“ dafür plädierte, einzelne territoriale Gebiete unter Kontrolle zu bringen und auf die Einrichtung eigener Regierungen hinzuarbeiten, die vor Ort die Scharia einführen und die Bevölkerung mit sozialen Diensten versorgen sollten. Letztlich lieferten die Schriften Najis die Blaupause für den Aufstieg des Islamischen Staates. 17  
 
        ISLAMISCHER STAAT
 
        Der Islamische Staat hat sich als die strengste aller salafi-dschihadistischen Gruppen erwiesen und stellt mit seiner strikten Auslegung der Scharia sogar al-Qaida in den Schatten. Die vom IS praktizierte Form des Islam wurde treffend als „ungebändigter Wahhabismus“ beschrieben, der es, um seine Mission der „Reinigung der Glaubensgemeinschaft“ voranzutreiben, als eine Notwendigkeit ansieht, alle jene zu töten, die ihm als Ungläubige gelten. 18  Die Ideologie des Islamischen Staates zeichnet sich durch eine extrem enge Auslegung der Scharia in gesellschaftlichen und strafrechtlichen Fragen aus, er gilt als „die ausgeklügeltste und militanteste Dschihad-Organisation der modernen Geschichte“. 19  Als der IS im Juni 2014 im Irak die Kontrolle über die Stadt Mossul übernahm, veröffentlichte er eine „Stadtcharta“, in der er bei Dieben die Amputation der Hände, für die gesamte Gesellschaft Pflichtgebete, ein allumfassendes Drogen- und Alkoholverbot sowie die Entweihung von vermeintlich polytheistischen Schreinen und Gräbern postulierte. 20  
 
        Das Festhalten der Gruppe an einer solch strengen und unnachgiebigen Auslegung des Islam erinnert an die Al-Qaida-Abspaltung „Al-Qaida im Irak“ (AQI) – selbst die Führungsspitze von al-Qaida sah die extreme Gewalt des IS als kontraproduktiv an. 21  Die Ideologie der Gruppierung wird als „aggressiv“ und „expansionistisch“ beschrieben. 22  Tatsächlich hält der IS Nationalstaaten für „künstliche Schöpfungen von Kolonialmächten, die die muslimische Welt spalten sollen“. 23  Als er die Gründung seines Protostaates im Herzen der Levante verkündete, war dies ein Aufbruchsignal für Islamisten aus aller Welt, die in die Region strömten, um sich an einem Wiederaufbau des Kalifats zu beteiligen. 24  
 
        Die Ideologie des IS beruht auf einer extremistischen Lesart der islamischen Schriften, 25  die im Kern auch anderen Muslimen ihre Religiosität abspricht. 26  Die Tatsache, dass viele Rekruten des Islamischen Staates kaum etwas über den Islam wussten, kam den Anwerbern zugute: Anhänger und Unterstützer, die mit ihrer eigenen Religion nicht besonders gut vertraut sind, sind leichter zu manipulieren und hinterfragen Indoktrination nicht so schnell. 27  Es ist davon auszugehen, dass der IS und seine Ideologie noch über Generationen hinweg Bedeutung haben werden. Das faktische Kalifat in Syrien und im Irak mag zwar zerstört worden sein, doch allein die Tatsache seiner Errichtung wird die Ideologie weiter befeuern, wie sich bereits heute an seiner anhaltenden globalen Reichweite erkennen lässt. 28  
 
        Der Aufstieg des Islamischen Staates hat nicht nur die Unterschiede zwischen den programmatischen Inhalten der salafistisch-dschihadistischen Gruppen, sondern auch jene zwischen den bevorzugten Regierungsformen deutlich hervortreten lassen. Al-Qaida und IS unterscheiden sich sowohl in Bezug auf die ideologischen Ziele als auch in Hinblick auf die Mittel, um diese zu erreichen. Während al-Qaida für einen allmählichen ideologischen Wandel eintritt und sich darauf konzentriert, die muslimischen Communitys zu erreichen und ihre Unterstützung zu gewinnen, bevor sie die ihrer Ansicht nach „abtrünnigen“ Regierungen stürzen, verfolgt der Islamische Staat das Ziel, Regierungen und Strukturen ohne viel Aufhebens auszuschalten und die Regierungsgewalt an sich zu reißen. Die ungemein schnelle Errichtung des inzwischen zerstörten Kalifats beruhte nicht auf dem Ansatz „Herz und Verstand“, sondern auf brutalen Taktiken zur Durchsetzung von Kontrolle. Was die Regierungsführung anbelangt, so übt al-Qaida nie direkt die Regierungsgewalt aus, sondern unterstützt stattdessen lokale Bewegungen über ihr großes Netzwerk von Partnerorganisationen. Anders der IS in Syrien und im Irak: In den von ihm kontrollierten Gebieten baute er ein Regierungssystem auf, das neben religiösen Projekten auch bildungspolitische, juristische, sicherheitspolitische und infrastrukturelle Maßnahmen umfasste. Auch wenn der IS weit davon entfernt war, eine stabile oder gar als „gerecht“ empfundene Herrschaft zu errichten, konnte er doch kurzfristig das Regierungsvakuum im Irak und in Syrien nutzen, um an Legitimation zu gewinnen.
 
        HAIʾAT TAHRIR ASCH-SCHAM
 
        Neben den Taliban in Afghanistan gibt es eine weitere islamistische Gruppe mit salafistisch-dschihadistischen Wurzeln, die derzeit einen Nationalstaat regiert. In Syrien übt die Haiʾat Tahrir asch-Scham (HTS) de facto die Regierungsgeschäfte aus, nachdem sie im Dezember 2024 das Regime von Baschar al-Assad gestürzt hat. An der HTS zeigt sich manche Entwicklung des globalen Islamismus, zumal diese Gruppe zweifellos als Modell für andere islamistische Gruppen dienen wird. Zugleich zeigt sich an ihr auch das sich wandelnde Wesen dieser Gruppen, denen oft fälschlicherweise ein unerschütterliches und starres Bekenntnis zu einem einzigen Ideenpool zugeschrieben wird, obwohl sie mitunter, nicht zuletzt aus Eigeninteresse, Allianzen wechseln und Zielsetzungen ändern.
 
        Die ursprünglich als Al-Nusra-Front bekannt gewordene Gruppe wurde 2012 in Syrien gegründet, spaltete sich aber im folgenden Jahr bereits vom Islamischen Staat ab. 29  Ihr Anführer Abu Mohammed al-Dscholani – jetzt bekannt als Ahmad al-Sharaa – schwor öffentlich al-Qaida die Treue und hielt dieses Bündnis mehrere Jahre lang aufrecht. 30  Im Juli 2016 gab sich die Al-Nusra-Front den neuen Namen Jabhat Fateh al-Sham (JFS); die Gruppe benannte sich später erneut um, was zur Gründung der HTS führte. 31  
 
        Während Experten für Terrorismusbekämpfung noch darüber diskutierten, ob die jüngste Umbenennung von JFS in HTS als eine echte Loslösung von al-Qaida zu werten sei, wurde im Laufe des Jahres 2017 deutlich, dass die Abspaltung tatsächlich mehr als nur eine nominelle Umbenennung bedeutete. Abu Sulayman al-Muhajir, ein ranghoher Anführer der Al-Nusra-Front, bestätigte die Abspaltung von al-Qaida, während deren Vordenker Abu Muhammad al-Maqdisi öffentlich den Bruch zwischen HTS und al-Qaida kritisierte und die HTS für die Abspaltung verantwortlich machte. 32  Auch bin Ladens Nachfolger Alman az-Zawahiri ermahnte die HTS mehrmals erfolglos zur Zusammenarbeit. 33  Ende Februar 2018 gründete eine Gruppe erfahrener Al-Qaida-Aktivisten einen neuen syrischen Ableger der Organisation, die Hurras al-Din (HAD). 34  
 
        Spätestens im Sommer 2019 traten die ideologischen, strategischen und taktischen Differenzen zwischen HTS und al-Qaida offen zutage. Die HTS verlagerte ihren Schwerpunkt vom transnationalen Dschihadismus auf einen stärker ortsgebundenen, auf Syrien konzentrierten Ansatz, der darauf abzielte, das Assad-Regime zu stürzen und eine islamische Staatsführung in Syrien zu errichten, statt einen globalen Dschihad zu führen. Die Gruppe erklärte öffentlich ihre Bereitschaft, sich an einen von der Türkei, dem Iran und Russland ausgehandelten Waffenstillstand zu halten. Überdies nahm die HTS an Wahlen teil, übergab die Macht in ihrem Einflussbereich an eine technokratische (nicht: theokratische) Regierung und bemühte sich in regelmäßigen Abständen darum, einen politischen Dialog mit westlichen Ländern zu etablieren. 35  Dieses Verhalten trug wesentlich dazu bei, den Grundstein für eine breitere politische Legitimation der HTS zu legen. 
 
        Bevor sie im November und Dezember 2024 Damaskus stürmte, hatte die HTS jahrelang die Provinz Idlib und andere Teile im Nordwesten Syriens unter ihrer Kontrolle. Ob sie sich mittelfristig als stabiler Akteur in ganz Syrien und verlässlicher Partner des Westens etablieren kann, steht derzeit in den Sternen. Ihre bisherigen Wandlungen lassen dies aber nicht ausgeschlossen erscheinen.
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        ISLAMISMUS IN DEUTSCHLAND
 
        Entstehung, Strukturen und gesellschaftliche Debatten
 
         Michael Kiefer 
 
        Die gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung mit Phänomenen und Strukturen des Islamismus in Deutschland ist nicht neu. Kontrovers verlaufende Debatten werden bereits seit den späten 1970er Jahren geführt. Ein wichtiges Ereignis ist in diesem Kontext der Ausbruch der Islamischen Revolution im Iran, die sich mit Massendemonstrationen im September 1978 zuspitzte. Der Schah verließ im Januar 1979 den Iran, und Ayatollah Khomeini konnte am 1. April 1979 die Islamische Republik Iran ausrufen. 01  
 
        Die damaligen Ereignisse lösten in den westlichen Staaten und damit auch in Deutschland ein enormes Medieninteresse aus. Der Islam war zum damaligen Zeitpunkt ein neues mediales Phänomen. Durch die Arbeitsmigration waren zwar seit den frühen 1960er Jahren zahlreiche muslimische „Gastarbeiter“ nach Deutschland gekommen, das Interesse an der Kultur und der Religion der Arbeitsmigranten war jedoch sehr gering. Das hatte unterschiedliche Gründe: Zum einen betrachtete man die Anwesenheit von Arbeitsmigranten als ein vorübergehendes Phänomen, und zum anderen waren in dieser ersten Phase der Migration die „Gastarbeiter“ mehr oder weniger unsichtbar, da sie in Wohnheimen und prekären Wohnumgebungen in den urbanen Siedlungsräumen untergebracht waren. Die Bilder aus Teheran, die zur besten Sendezeit die deutschen Wohnzimmer erreichten, sollten hier für einen grundlegenden Wandel sorgen: Muslime wurden in der medialen Berichterstattung erstmalig politisiert. Nahezu jeden Abend lieferten die Nachrichten und Magazine Bilder von wütenden und gewaltbereiten Männern, die offenkundig willens waren, für „den Islam“ und ihre religiösen Führer alles zu tun. 
 
        NEGATIVIERUNG DES ISLAMBILDES
 
        Das „islamische Erwachen“ generierte eine diffuse Bedrohungslage und sorgte für eine sukzessive Negativierung der islamischen Religion und ihrer Anhängerschaft in den westlichen Medien. 02  Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Negativierung leistete nicht zuletzt der 1987 erschienene Erfahrungsbericht „Nicht ohne meine Tochter“ der US-amerikanischen Autorin Betty Mahmoody, die über ihren Zwangsaufenthalt im Iran berichtete. Die Erzählung zeichnet das Bild einer patriarchal organisierten islamisch geprägten Gesellschaft, in der männliche Gewalt zur Normalität gehört. Das Buch wurde international und auch in Deutschland zu einem Bestseller, der zahlreiche Auflagen erreichte. Kurz vor Beginn des Golfkrieges 1991 erschien eine Verfilmung des Buches, die international ebenfalls überaus erfolgreich war. Der Film leistete einen Beitrag zur Konstruktion eines Islambildes, in dem Muslime vor allem als religiöse Fanatiker vorkommen. Der US-amerikanische Filmkritiker Roger Ebert kommentierte die islamkritische Darstellung des Films seinerzeit so: „Der Islam ist keine Religion, die den westlichen Vorstellungen von Menschenwürde entspricht. Er scheint wenig Platz für das Konzept der individuellen Freiheit zu haben – insbesondere, wenn es um Frauen geht.“ 03  
 
        ISLAM UND ISLAMISMUS
 
        In der medialen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die ab Ende der 1970er Jahre in Deutschland einsetzte, gab es von Anfang an keine klaren Trennungslinien zwischen Islam und Islamismus. Der Extremismusforscher Armin Pfahl-Traughber hat darauf hingewiesen, dass es grundsätzlich zwei Positionen in Bezug auf den Zusammenhang von Islam und Islamismus gibt: Die Vertreterinnen und Vertreter einer ersten Position gehen davon aus, dass es keinen wesentlichen Unterschied zwischen Islam und Islamismus gebe, da der Islam Lebensweise und Politik umfasse. Vertreterinnen und Vertreter der zweiten Position konstatieren hingegen, dass Islamisten den Islam für Ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Pfahl-Traughber selbst vertritt im Kontrast zu beiden Positionen die Auffassung von der „Islamismuskompatibilität des Islam“. Islamisten vertreten also nicht die einzige, aber eine mögliche Version oder Lesart des Islam. 04  
 
        In der seit Jahrzehnten geführten Debatte zum Themenfeld „politischer Islam“ gab es nie eine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs „Islamismus“. Der Islam ist eine Interpretationsreligion, die, im globalen Maßstab betrachtet, zahlreiche Erscheinungsformen aufweist. Folglich sind auch die Erscheinungsformen des Islamismus heterogen und mitunter schwer einzuordnen. Kontroverse Diskussionen gibt es bereits zur Terminologie: In der ersten Phase der Debatte wurde zum Beispiel häufig der Begriff „islamischer Fundamentalismus“ verwendet. Es gab aber auch stets alternative Begriffskonzepte, etwa den Begriff „politischer Islam“ oder die tautologisch anmutende Begriffskonzeption „politischer Islamismus“, die von einem Expertenkreis des Bundesministeriums des Innern und für Heimat 2022 mit einer ausführlichen Arbeitsdefinition versehen wurde. 05  
 
        Auch wenn in der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Debatte zahlreiche unterschiedliche Positionen vertreten werden, kann grundsätzlich festgehalten werden, dass der Begriff „Islamismus“ eine umfassende Ideologisierung des Islam beschreibt: „Diese konstruiert nach [dem Philosophen] Mohammed Arkoun den Islam als die einzig wahre Religion, die dem ewigen Pakt Gottes mit den Menschen entspricht: Der Islam enthalte das vollendete Recht für alle Gesellschaften und müsse zur Regelung aller Angelegenheiten herangezogen werden.“ 06  Ungeachtet der Heterogenität islamistischer Strömungen können bei nahezu allen islamistischen Bewegungen vier zentrale Merkmale beobachtet werden:
 
         Erstens wird der Islam als alleiniges Orientierungssystem verstanden. Islamisten gehen davon aus, dass ihr Konstrukt des Islams auf alle Fragen des privaten, gesellschaftlichen und politischen Lebens Antworten bereithält. Überaus deutlich wird dies in der zentralen Parole der Muslimbruderschaft „Der Islam ist die Lösung!“, die bereits vom Gründer der Bruderschaft, Hasan al-Banna (1906–1949), in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt wurde.
 
         Zweitens vertreten die Bewegungen eine Position des Literalismus. Die klassische islamische Theologie – so etwa der berühmte Korangelehrte Ibn al-Jazari (1350–1429) – betrachtet den Koran als einen Text, dessen Bedeutungsgehalt nie ganz ausgeschöpft werden kann. 07  Genau dies wird von Islamisten bestritten. Sie propagieren, dass man zur ursprünglichen Botschaft des Korans zurückkehren müsse. Alle Aussagen seien bereits in einer unmissverständlichen Klarheit gegeben. Ein Interpretationsbedarf bestehe folglich nicht.
 
         Drittens vertreten Islamisten einen Anspruch auf Exklusivität. Aus Koran und Hadith, den Überlieferungen des Propheten Mohammed, abgeleitete Prinzipien werden als absolut gesetzt. Eine Diskussion über diese Prinzipien und daraus abgeleitete Normen wird grundsätzlich abgelehnt. Islamisten gehen davon aus, dass nur sie für den „wahren“ Islam stehen. 
 
         Viertens schließlich vertreten viele der unterschiedlichen islamistischen Strömungen eine antisemitische Weltsicht. „Zentral ist hier die dem modernen Antisemitismus entnommene Figur des jüdischen Verschwörers, der mit Rückgriff auf die Narrative des Korans zum zentralen Widersacher der islamischen Umma erklärt wird.“ 08  
 
        GESCHICHTE UND ERSCHEINUNGSFORMEN DES ISLAMISMUS
 
        Struktur und Ideologie der in Deutschland tätigen islamistischen Organisationen werden nur verständlich vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte des Islamismus im globalen Kontext. Zunächst kann konstatiert werden, dass der Islamismus ein Phänomen der Moderne ist. Ausgangspunkt der islamistischen Bewegung war Mitte des 19. Jahrhunderts die Wahrnehmung, dass sich große Teile der islamischen Welt in einem kolonialen oder halbkolonialen Status befanden. Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft der islamisch geprägten Gesellschaften erschienen im direkten Vergleich mit den industrialisierten europäischen Ländern als hoffnungslos rückständig.
 
        Die Grundlagen eines modernen islamistischen Diskurses wurden von dem charismatischen muslimischen Intellektuellen Dschamal ad-Din al-Afghani (1838–1897) und seinem ägyptischen Schüler Muhammad Abduh (1849–1905) gelegt. Beide vertraten unter anderem die Ansicht, dass die überlieferte Orthodoxie für den gesellschaftlichen Stillstand verantwortlich sei. Sie forderten eine Neuauslegung der heiligen Texte, die den ursprünglichen und authentischen Islam hervorbringen sollte, der von allen Verunreinigungen befreit sei. Zunächst fanden derartige Ideen nur bei kleinen Intellektuellenkreisen Anklang. Zu einem massenwirksamen Phänomen wurde der „Reformislam“ erst durch den bereits erwähnten Ägypter Hasan al-Banna, der 1928 in Ägypten die Muslimbruderschaft als moderne Massenorganisation gründete. Al-Banna schuf erstmalig eine klare islamistische Agenda, die 1936 in der programmatischen Schrift „Aufbruch zum Licht“ festgehalten wurde. Dieses Reformprogramm wurde in den vergangenen Dekaden von diversen islamistischen Organisationen – so etwa auch von der Hamas – variiert und neu aufgelegt. 09  
 
        Neben der Muslimbruderschaft, die als bedeutendste islamistische Organisation angesehen werden kann, gab es weitere Strömungen, die sich zunächst in regionalen Kontexten entwickelten und ausbreiteten. Anzuführen wären hier insbesondere die heterogenen salafistischen Strömungen, deren Ursprünge auf den Gelehrten Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792) zurückgeführt werden können. Abd al-Wahhab, der in der Region des heutigen Saudi-Arabien tätig war, gelangte durch seine eklektizistische Quellenlektüre zu einer Islamauslegung, die die Lebensführung von Muslimen stark reglementierte. 10  Der Wahhabismus proklamiert eine bipolare Weltsicht: Muslime, die die von ihm festgelegten Regeln befolgen, gelten als rechtgläubig. Diejenigen, die hiervon abweichen, gelten als ungläubig. Aus der Salafiyya bildeten sich im 20. Jahrhundert ein quietistischer und ein politischer beziehungsweise dschihadistischer Flügel heraus. Vor allem die dschihadistischen Netzwerke erzielten in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit ihren umfangreichen terroristischen Aktivitäten ein hohes mediales Interesse. 
 
        Prozesse der Radikalisierung konnten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch bei den anderen sunnitischen Strömungen beobachtet werden, die ursprünglich im Kontext der Muslimbruderschaft verortet waren. Deren Anhänger gerieten sukzessive in Konfrontation mit einer säkular-sozialistisch orientierten Staatsmacht. Eine zentrale Figur ist in diesem Zusammenhang Sayyid Qutb (1906–1966). Qutb, der 1966 in Ägypten hingerichtet wurde, verfasste im Gefängnis zahlreiche Schriften. Hervorzuheben ist sein Werk „Wegmarken“, das zahlreiche Islamisten weltweit beeinflusst hat. Qutb propagierte in der Schrift eine „aktivistische Revolutionsideologie“, die zum Kampf gegen die säkulare staatliche Ordnung aufrief. 11  
 
        Qutbs Ideologie wurde vor allem in der Phase des „Islamischen Erwachens“ in den 1970er Jahren stark rezipiert. Der Panarabismus und damit verbundene sozialistische Gesellschaftsvorstellungen waren spätestens 1967 mit der Niederlage der arabischen Armeen gegen Israel gescheitert; die arabisch-nationalistischen Modelle, für die insbesondere das von Gamal Abdel Nasser regierte Ägypten eine Vorbildfunktion einnahm, befanden sich in einer dauerhaften Legitimitätskrise. Dem Panarabismus war „die Verwirklichung innerer Souveränität durch Schaffung stabiler Infrastrukturen“ nicht gelungen. 12  Hinzu kamen gravierende außenpolitische Misserfolge, wie sie symbolträchtig durch die Niederlage im Sechstagekrieg 1967 gegeben waren. Genau in dieser Phase schien der politische Islam eine aussichtsvolle Alternative zu sein. Verstärkt wurde diese Sicht der Dinge durch die angesprochene Islamische Revolution im Iran 1979. Die unmissverständliche Botschaft, die von diesem Ereignis ausging, war: Ein Systemwechsel ist möglich!
 
        Seit den 1980er Jahren können zahlreiche islamistische Strömungen beobachtet werden, die sich im Hinblick auf Ausgangslage, Strategie und Zielsetzung erheblich unterscheiden. Neben den bereits erwähnten sunnitischen Strömungen suchte nun auch ein schiitisch geprägter Islamismus politischen Einfluss. Für diese Entwicklung steht insbesondere die militante Hisbollah, die 1982 die politische Bühne des Libanon betrat. Diese Organisation, die in erheblichem Ausmaß vom Iran unterstützt wurde, steht nun seit vier Dekaden für eine Politik des Terrors und der Destabilisierung der Region. Gleichfalls für Terrorismus im globalen Maßstab stehen auch die dschihadistischen Bewegungen sunnitischer Provenienz, etwa die al-Qaida, die seit Ende der 1980er Jahre aktiv ist und unter anderem für die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington verantwortlich war, sowie der sogenannte Islamische Staat, der aus al-Qaida hervorging und zeitweise in Syrien und im Irak größere Gebiete unter seine Kontrolle bringen konnte. 
 
        In quantitativer Hinsicht erheblich bedeutsamer sind jedoch die Strömungen des sogenannten legalistischen Islamismus. Dieser Begriff wurde zunächst von Sicherheitsbehörden benutzt und bezeichnet islamistische Organisationen, „die innerhalb der Rechtsordnung und mit demokratischen Mitteln langfristig eine Neuordnung der Gesellschaft auf der Grundlage eines Islamverständnisses anstreben, das nicht zuletzt von demokratiefeindlichen und grundrechtswidrigen Normen geprägt ist“. 13  Die wichtigste Organisation des legalistischen Islamismus ist die bereits skizzierte Muslimbruderschaft, die in zahlreichen Ländern – auch außerhalb der arabischsprachigen Welt – über eine beträchtliche Anhängerschaft verfügt. Zum Spektrum des legalistischen Islamismus gehören auch einige türkische Organisationen, unter anderem die Islamische Gemeinschaft Millî Görüş. Diese ist auch in Deutschland aktiv. Ferner gehören in diesen Kontext legalistisch operierende Salafisten und Wahhabiten; diese waren unter anderem in Bosnien sehr aktiv. 14  Eine weitere wichtige Bewegung ist die in zahlreichen Ländern aktive Hizb ut-Tahrir, die bereits im Jahr 1953 gegründet wurde und weltweit die Errichtung eines Kalifats anstrebt. Damit kämpft die Organisation explizit für ein Staatskonzept, in dem Demokratie (Volkssouveränität) und umfassende Bürgerrechte nicht vorkommen.
 
        (LEGALISTISCHER) ISLAMISMUS IN DEUTSCHLAND
 
        Genese und Ausbreitung islamistischer Strömungen stehen zeitlich und inhaltlich in einem engen Zusammenhang mit der Zuwanderung muslimischer Arbeitsmigranten, die 1961 mit dem Abschluss des Anwerbeabkommens mit der Türkei begann. Nahezu alle in Deutschland tätigen islamistischen Strömungen weisen Bezüge zu den skizzierten historischen Kontexten auf.
 
        Der Anfang der 1960er Jahre einsetzende Zuzug muslimischer Arbeitsmigranten war seinerzeit bekanntlich nicht auf Dauer angelegt; sowohl die Arbeitsmigranten selbst als auch deren Arbeitgeber gingen davon aus, dass der Arbeitsaufenthalt begrenzt sein würde. Folglich fanden die kulturellen und religiösen Bedürfnisse der zugezogenen Menschen keine Berücksichtigung. Die Lebensbedingungen der zugewanderten, zumeist männlichen Arbeiter waren eher prekär. Insbesondere für Muslime gab es keine religiöse Infrastruktur: „Für gläubige Muslime gab es daher nur den Gebetsteppich, der vor der Fabrikhalle oder neben der Wohnbaracke einen Platz finden musste.“ 15  Eine sukzessive Änderung setzte erst mit dem Anwerbestopp 1973 ein, der einer schweren Wirtschaftskrise geschuldet war. Arbeiten im Rotationsprinzip war nun nicht mehr möglich, und die „Gastarbeiter“ stellten sich auf eine längere Aufenthaltsdauer ein. Viele Zugewanderte begannen nun, ihre Familien nach Deutschland zu holen. In diese Phase fällt auch die Gründung der ersten Hinterhofmoscheen. Die ab den frühen 1970er Jahren gegründeten Vereine bezogen sich zumeist auf Organisationen, die in der Türkei bereits tätig waren. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien nachfolgend die wichtigsten Organisationen genannt.
 
        Gruppen mit Bezügen zur Türkei
 
        In Deutschland ist die Geschichte des legalistischen Islamismus in hohem Maße mit dem türkischen Islamismus verbunden. Die mit Abstand wichtigste und größte Organisation, über die seit vielen Jahren immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird, ist die Islamische Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG). Erste Vereine in Deutschland, die Bezüge zu dieser türkischen Bewegung aufwiesen, entstanden bereits Anfang der 1970er Jahre. 16  Im Anschluss entstanden weitere Organisationen, die der Millî-Görüş-Bewegung zugerechnet wurden, die bis heute tätige Organisation „Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e.V.“ wurde 1995 gegründet. Als zentrale Figur der Bewegung gilt der türkische Politiker Necmettin Erbakan. „Erbakans ideologische Basis bestand aus türkischem Nationalismus und einem politischen Islam. Dieser war antiliberal, antisemitisch und gegen religiöse Minderheiten gerichtet.“ 17  Erbakans Konzept der „gerechten Ordnung“ ist nach Auffassung der Verfassungsschutzbehörden mit den Grundprinzipien einer freiheitlichen Demokratie nicht vereinbar. 18  Inwieweit Erbakans Ideologie die heutige Organisation noch prägt und bestimmt, ist unklar und umstritten.
 
        Neben der IGMG gibt es in Deutschland eine Reihe weiterer Organisationen, die über deutliche Bezüge zum türkischen Islamismus verfügen. Genannt seien hier nur der „Kalifatstaat“ (Hilafet Devleti), die Furkan-Gemeinschaft sowie Organisationen, die im Übergangsbereich zwischen legalistischem Islamismus und türkischem Rechtsextremismus zu verorten sind. 19  Hierzu zählt unter anderem die Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa e.V. (Avrupa Türk-İslam Birliği, ATİB).
 
        Gruppen mit Bezug zu arabischen Staaten
 
        Die bekannteste international tätige arabisch-islamistische Gruppierung ist die Muslimbruderschaft (MB). Die MB ist bereits seit den 1960er Jahren in Deutschland aktiv. Eine Vorläuferorganisation der „Islamischen Gemeinschaft in Deutschland e.V.“ (IGD) wurde ebenfalls schon 1960 gegründet. Formal tritt die IGD erst seit 1982 in Erscheinung. 2018 erfolgte eine Umbenennung, die Organisation firmiert seitdem unter dem Namen „Deutsche Muslimische Gemeinschaft“ (DMG). Folgt man den Ausführungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dann besteht das Ziel der DMG unter anderem darin, „gegenüber Politik, Behörden und zivilgesellschaftlichen Partnern als Ansprechpartnerin eines vorgeblich gemäßigten, weltoffenen Islam in Erscheinung zu treten“. 20  Diese Zielsetzung sei jedoch, so der Verfassungsschutz, infrage zu stellen, da zwischen Funktionären der DMG und namhaften ausländischen Muslimbrüdern zahlreiche Verbindungen bestünden. 21  
 
        Neben der MB sind in Deutschland auch Wahhabiten, legalistische Salafisten und andere Strömungen tätig, die Verbindungen zu arabischen Staaten und zum Iran unterhalten. Hierzu zählen auch Anhänger der in Deutschland seit 2020 verbotenen Hisbollah, deren Zahl hierzulande jedoch eher gering ist. 22  
 
        Transnationale Gruppen
 
        Seit den 1990er Jahren ist die transnational agierende Hizb ut-Tahrir (HuT) ebenfalls mit Aktivitäten in Deutschland sichtbar geworden. Die „Partei der Befreiung“ kämpft seit den 1950er Jahren im internationalen Maßstab für die Einführung eines Kalifats. 2003 wurde gegen die HuT in Deutschland ein Betätigungsverbot erlassen. Akteure des Netzwerks sind aber nach wie vor in der Bundesrepublik aktiv. Auf der Straße und im Online-Islamismus treten insbesondere die Gruppen „Muslim Interaktiv“, „Generation Islam“ und „Realität Islam“ in Erscheinung. 23  
 
        Dschihadismus
 
        Bis Mitte der 2000er Jahre waren dschihadistische Akteure eher ein Randphänomen in Deutschland. Eine dramatische Veränderung brachten der syrische Bürgerkrieg und das Auftauchen des sogenannten Islamischen Staates (IS) im Jahr 2013. Die Gründung eines „Islamischen Staates“ auf der Grundlage der Scharia hatte eine enorm mobilisierende Wirkung. Die Zahl der Ausreisen nach Syrien stieg nach dem Juni 2014 stark an, zu dieser Zeit sind mehr als 1000 Personen aus dem militant-islamistischen Spektrum aus Deutschland nach Syrien ausgereist. 24  Zur Hochphase des IS kam es in Europa zu zahlreichen schweren terroristischen Anschlägen, die auch Deutschland erschütterten. Häufig handelte es sich um „angeleitete“ Anschläge, für die Netzwerke des IS verantwortlich waren. Dem islamistischen Terrorismus fielen in dieser Zeit in Deutschland und Europa zahlreiche Menschen zum Opfer. Der schwerste islamistische Anschlag dieser Art in Deutschland auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz forderte im Dezember 2016 13 Menschenleben, zuvor waren in Frankreich bei größeren Anschlägen in Paris im November 2015 und in Nizza im Juli 2016 mehr als 200 Menschen ermordet worden. Nach der militärischen Niederlage des Islamischen Staates 2017 im Irak und 2019 in Syrien nahm die Zahl der Anschläge in Europa erheblich ab, jedoch bestand weiterhin eine durchgehend hohe abstrakte terroristische Bedrohungslage. Seit dem Jahr 2024 ist erneut ein starker Anstieg terroristischer Aktivitäten zu verzeichnen. Ausgeführt werden diese Terrorakte zumeist von Einzeltätern, die teilweise auch über Kontakte zu dschihadistischen Strukturen verfügen.
 
        HERAUSFORDERUNGEN
 
        Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass der Islamismus (auch) in Deutschland ein heterogenes Phänomen ist, das für die Sicherheitsbehörden und die Zivilgesellschaft unterschiedliche und vielfältige Herausforderungen mit sich bringt. Zwei dieser Herausforderungen erscheinen besonders dringlich. 
 
        Zum einen besteht seit 2024 eine akute Bedrohungslage durch islamistisch motivierte Gewalttäter. Seit einigen Jahren treten vermehrt Einzeltäter in Erscheinung, die Gewaltakte mit Alltagsgegenständen (Messern, Kraftfahrzeugen und Ähnlichem mehr) begehen. Diese Täter verfügen über eine diffuse Ideologie und sind organisatorisch kaum oder gar nicht in die klassischen dschihadistischen Netzwerke eingebunden. Ferner zeigen sich häufig gravierende psychische Störungen. Einige der Täter weisen eine Fluchtgeschichte auf, die mit einer unklaren Bleibeperspektive verbunden ist. Mit den üblichen polizeilichen Mitteln kann dieser neue Tätertypus im Vorfeld einer Tat kaum erfasst werden. Erforderlich ist hier ein Gefährdungsmanagement, in dem Flüchtlingseinrichtungen, Institutionen des Gesundheitswesens (zum Beispiel Psychiatrien) und Polizei dauerhaft zusammenarbeiten.
 
        Erhebliche Herausforderungen bereitet zum anderen das legalistische Spektrum des Islamismus. Insbesondere Akteure, die der Hizb ut-Tahrir nahestehen, praktizieren in Deutschland eine neue hybride Strategie, die systematisch auf den öffentlichen und digitalen Raum zugreift. Derzeit werden der Krieg im Gazastreifen und alltägliche Diskriminierungserfahrungen in Deutschland in einem Diskurs miteinander verbunden, in dem Muslime stets als Opfer erscheinen. Die umfangreichen Aktivitäten von „Muslim Interaktiv“, „Realität Islam“ und „Generation Islam“ generieren ein bipolares Weltbild, in dem Muslime stets von muslimfeindlichen Mächten oder Akteuren bedrängt werden. Vor allem „Muslim Interaktiv“ hebt sich seit einigen Jahren deutlich von der üblichen salafistischen Propaganda ab: „Die Frontmänner von ‚Muslim Interaktiv‘, ‚Realität Islam‘ und ‚Generation Islam‘ inszenieren sich nicht als religiöse Autoritäten, sondern als Macher und Macker sowie als popkulturelle Führer einer migrantisch-identitären Jugendbewegung. Trendige Klamotten, Gangsterpose, Rapperhabitus, das Protzen mit Muscle-Cars und Kampfsportkörpern gehören zum Image. Die Ansprache ist selbstbewusst, chauvinistisch und subkulturell. Die Feinde sind Medien, Demokratie, Amerika, Schwächlinge, Homosexuelle und natürlich Israel. Nicht Anpassung, sondern Abgrenzung lautet die Botschaft.“ 25  
 
        Gegen diese krude Mixtur können die üblichen Präventionsformate nur wenig ausrichten. Die schulische und außerschulische politische Bildung braucht dringend neue Formate, mit denen der vielerorts abgerissene Dialog mit den heterogenen muslimischen Communitys wieder aufgenommen werden kann.
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        ISLAMISTISCHE PROPAGANDA AUF SOCIAL MEDIA
 
         Friedhelm Hartwig 
 
        Social-Media-Plattformen bieten ideale Voraussetzungen zur Verbreitung radikaler und extremistischer Botschaften. Propagandisten jeglicher Ausrichtung haben dies frühzeitig erkannt und sind auf nahezu allen Plattformen aktiv. Ihr variantenreiches Spektrum reicht von popkulturellen Influencer*innen über salafistische Prediger*innen und Speaker*innen bis hin zu ideologisch gefestigten islamistischen Propagandist*innen. Vereinzelt finden sich auch dschihadistische Akteure, die ihre wahren Hintergründe geschickt zu verschleiern verstehen. Für nahezu jeden Geschmack bietet das Social-Media-Milieu der Peripherie des religiös begründeten Extremismus (PrE) eine passende, verständliche Ansprache, die eine Radikalisierung fördern kann. 01  
 
        Es ist daher kein überraschendes Forschungsergebnis, dass Social-Media-Angebote zu den zentralen Faktoren in zahlreichen Radikalisierungsprozessen zählen. 02  Polarisierende, hochemotionale Botschaften am Rande der Meinungs- und Religionsfreiheit verbreiten fortwährend Krisenstimmung und bringen eine generelle Ablehnung von demokratischen Gesellschaftsformen und ihren Werten sowie anderen Religionen und Weltanschauungen zum Ausdruck. Wissenschaft und professioneller Journalismus werden ebenfalls abgewertet, stattdessen wird ein hochemotionales Paralleluniversum mit eigenen Informations- und Kommunikationsangeboten kreiert. Nur bei ihnen, auf Social Media, seien Aufklärung, Wahrheit und die Lösung aller Probleme zu finden. Dabei scheint das Publikum der PrE wenig ideologisch gefestigt zu sein; es differenziert kaum zwischen den heterogenen – und teils untereinander auch verfeindeten – Akteuren und Gruppen. Einige Creator*innen und User*innen zeigen eine Mischung aus unterschiedlichsten, sich zum Teil widersprechenden ideologischen Versatzstücken, sodass sie in die gängigen Kategorisierungen der Extremismusforschung und Prävention kaum einzuordnen sind. Gerade mit Blick auf die jüngste Serie von Attentaten in Solingen, Magdeburg, München und Berlin sollte man den diffusen Randbereichen des Extremismus eine größere Aufmerksamkeit widmen. 03  
 
        ZENTRALE AKTEUR*INNEN UND STRÖMUNGEN
 
        Wer im deutschsprachigen Raum allgemeine Informationen zum Islam auf Social Media sucht, der stößt unweigerlich und unmittelbar auf das umfangreiche Angebot islamistischer Propagandisten und salafistischer Missionare – ein Experiment, das jeder und jede mit ein paar gängigen Fragen oder Begriffen zum Islam selbst durchführen kann. Die Algorithmen von Plattformen wie Youtube, Tiktok oder Instagram unterstützen solche Suchen sehr effizient, sodass man bereits nach kurzer Zeit tief in eine radikale Informationsblase hineintauchen kann. Das Feld dieser Social-Media-Akteure ist heterogen, doch stechen drei Gruppen besonders heraus: 04  
 
        Zur ersten Gruppe gehören bekannte und seit Langem etablierte salafistische Akteure wie Pierre Vogel oder Abul Baraa, in den vergangenen Jahren starteten zudem jüngere Akteure wie Abdelhamid oder Ibrahim al-Azzazi eine steile Karriere. Neben diesem reichweitenstarken salafistischen Cluster finden sich hier auch zahlreiche salafistische Gruppierungen mit einem kleineren Kreis von Anhänger*innen und wesentlich geringerer Reichweite. Sie unterscheiden sich von den zuvor genannten durch unterschiedliche Auslegungen zentraler salafistischer Dogmen bis hin zur Befürwortung dschihadistischer Lehren. Ihnen gemeinsam ist, dass sie sich inhaltlich zumeist auf Mission und religiöse Belehrungen konzentrieren. Ihre führenden Akteure treten zwar als Prediger und Gelehrte mit autoritärem Sendungsbewusstsein auf, sie sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, jedoch Laien mit einer nur rudimentären theologischen Ausbildung. Von ihrem zumeist jugendlichen Publikum werden sie jedoch nahezu kritiklos als religiöse Autoritäten anerkannt. 05  Das Auftreten einiger dieser Akteure erinnert an amerikanische Vorbilder aus der christlich-fundamentalistischen und rechtsradikal-religiösen Speaker-Kultur. Damit verknüpft ist eine breite Palette an Dienstleistungsangeboten, die etwa die Begleitung von Pilgerreisen, Vortragsveranstaltungen, Koran- und Hadith-Lehrgänge, Ehe- und Life-Coaching sowie Motivationsseminare umfasst.
 
        Von diesem komplexen und heterogenen salafistischen Feld setzt sich eine zweite Gruppe ab, die homogener und plakativer in ihrer ideologischen Ausrichtung ist. 06  Zu ihr gehören beispielsweise Akteure, die der in Deutschland verbotenen Bewegung Hizb ut-Tahrir (HuT) nahestehen, wie „Botschaft des Islam“, „Generation Islam“, „Realität Islam“ und „Muslim Interaktiv“. Ihre ideologische Agenda konzentriert sich auf politische und gesellschaftliche Aspekte wie die Propagierung eines Kalifats als gottgewollte Ordnung oder die Verbreitung des Verschwörungsnarrativs, dass „der Westen“ und „die deutsche Gesellschaft“ den Islam bekämpften. Mit gut geplanten, medienwirksamen Inszenierungen gelingt es diesem islamistischen Cluster immer wieder, Schlagzeilen zu generieren und Reichweite zu erzielen. 07  
 
        Die vier genannten HuT-nahen Akteure treten zwar medial getrennt auf, ergänzen sich jedoch in ihren unterschiedlichen Kommunikationsstrategien. Der reichweitenstärkste Youtube-Kanal „Botschaft des Islam“ produziert zumeist einfache religiöse Belehrung in unterhaltsamen Geschichten. Besonders hohe Reichweiten erzielt das Interviewformat „Erzähl Mal!“. Die weniger reichweitenstarken Kanäle „Realität Islam“ und „Generation Islam“ präsentieren dagegen in Frontalvorträgen zumeist Statements zu politischen und gesellschaftlichen Themen, wobei die Akteure von „Generation Islam“ seit dem 7. Oktober 2023 auch auf zahlreichen Demonstrationen auftreten. 08  Ergänzend dazu setzt „Muslim Interaktiv“ auf politischen Aktivismus durch medienwirksame Protestaktionen und Kurzstatements, die in professionell wirkenden Videos vor allem auf Tiktok hohe Reichweiten erzielen. Das Vorgehen dieser Gruppe zeigt große Ähnlichkeiten zur Identitären Bewegung. 09  Der religiöse Schwerpunkt von „Botschaft des Islam“ ist ein gutes Beispiel dafür, welche Schnittmengen es zwischen dem sogenannten Mainstream-Islam, konservativen, fundamentalistischen und islamistischen Botschaften geben kann: Ein zumeist junges Publikum mit gering ausgeprägter religiöser Bildung kann diesen sehr allgemein gehaltenen Inhalten spontan zustimmen, ohne dass die Hintergründe der Akteure durchschaut werden. 10  
 
        Die dritte Gruppe setzt sich aus individuell auftretenden Speaker*innen und Influencer*innen zusammen, die keiner der zuvor genannten Gruppierungen klar zugeordnet werden können. Ihr breit gefächertes Themenrepertoire ist sehr individuell geprägt, in ihren Inhalten sind jedoch immer wieder Versatzstücke unterschiedlicher ideologischer Richtungen zu erkennen. Insbesondere auf Tiktok ist die Reichweite einiger dieser Akteure deutlich höher als die der zuvor genannten Gruppen. Eine Besonderheit von Tiktok ist, dass dort zahlreiche junge Akteure im Alter zwischen 12 und 14 Jahren mit einem autoritären und belehrenden Sendungsbewusstsein auftreten, deren ideologische Agenda kaum klar identifizierbar ist. Hinter einigen der reichweitenstärksten Jung-Influencer*innen scheinen profitorientierte Akteure zu stehen – jedenfalls ist auffällig, dass sie sich in Konfliktfällen offenbar problemlos eine rechtsanwaltliche Vertretung leisten können. 11  Ihre Relevanz für die Präventions- und Extremismusforschung resultiert aus ihrer Verstärkerfunktion für Versatzstücke islamistischer Narrative, die dazu beiträgt, dass sich die Grenzen des Sagbaren in öffentlichen Diskursen allmählich in Richtung radikaler Diskurse und Überzeugungen verschieben. 12  In der Forschung werden diese Phänomene unter dem Begriff des „Mainstreaming“ gefasst. Zum genaueren Verständnis dieser Prozesse besteht jedoch noch erheblicher Forschungsbedarf. 13  
 
        Für alle drei genannten Gruppen gilt, dass nahezu ausschließlich männliche Akteure sichtbar und tonangebend sind; sie besitzen auch die Accounts mit den höchsten Reichweiten. Tiktok mit seinem vielfältigeren Feld an popkulturellen Influencer*innen, die Versatzstücke islamistischer und salafistischer Narrative transportieren, bildet hier eine Ausnahme. Über die Bedeutung weiblicher islamistischer Akteure auf Social Media wissen wir noch relativ wenig. 14  
 
        ERFOLGSREZEPTE
 
        Die Online-Erfolge dieser Akteure resultieren zum Teil aus banalen Regeln, wie man sie in jedem Handbuch für erfolgreiches Auftreten auf Social Media und entsprechender Literatur zu Propaganda und Populismus nachlesen kann. Ältere salafistische Akteure sind bereits frühzeitig auf Plattformen wie Youtube oder Instagram mit persönlichen Accounts aktiv gewesen, man könnte sie als salafistisches oder islamistisches Establishment bezeichnen. Zudem waren einige von ihnen Teil von Prediger-Netzwerken, etwa auf dem Kanal der 2024 verbotenen „Deutschsprachigen muslimischen Gemeinschaft e.V. (DMG e.V.)“. Diese Strukturen helfen auch jüngeren Nachwuchsakteuren bei ihren „Karrieren“. So erreichen die Nachwuchsstars der Szene, Abdelhamid und Ibrahim al-Azzazi, bislang beispiellose Aufrufzahlen. Neueinsteiger scheinen zudem ihre Communitys zunächst auf den derzeit populären Plattformen wie Tiktok aufzubauen. 15  
 
        Zu den grundlegenden Strategien dieses islamistischen Online-Milieus gehört auch der sukzessive Ausbau des Social-Media-Angebots auf weiteren relevanten Plattformen; man wandert gewissermaßen mit der primär jugendlichen Zielgruppe mit. So sind mittlerweile nahezu alle wichtigen Akteure auf Tiktok aktiv – und das, obwohl diese chinesische Plattform zunächst wegen der Verfolgung der Uiguren in China von vielen Muslim*innen abgelehnt wurde. Ein weites und noch wenig erforschtes Feld für den deutschsprachigen Raum sind zudem Aktivitäten auf Gaming-Servern und -Foren sowie auf kleineren, weniger bekannten Plattformen („Fringe-Plattformen“). 16  
 
        Formate, die persönliche Nähe vermitteln, sind ein weiteres Erfolgsrezept islamistischer Akteure. Dazu zählen Webtalks oder persönliche Chat-Runden, in denen vor allem Themen behandelt werden, die Jugendliche aus der Zielgruppe bewegen. In den vergangenen beiden Jahren ist dabei der Trend erkennbar, bekannte Influencer aus dem popkulturellen Milieu einzuladen, um die Reichweite dieser Videos zu steigern. Wiederkehrende Themen sind der persönliche Weg zum Glauben, Rassismus und Diskriminierung, die Abgrenzung zu anderen Glaubensrichtungen und Weltanschauungen sowie persönliche Probleme in Freundschaft oder Ehe. Je nach Akteur spielen auch gesellschaftliche und politische Ereignisse eine mehr oder weniger starke Rolle. 17  
 
        Ein wichtiger Faktor für die Reichweite ist die Streuung von Content über möglichst viele unterschiedliche Accounts. Das kann durch die Eröffnung von eigenen Zweit- oder Drittaccounts geschehen oder durch Fans, die Posts duplizieren und spiegeln oder Mitschnitte leicht abgewandelt auf ihren eigenen Accounts hochladen. Zusammen mit älteren Inhalten entsteht so ein beständig expandierendes Archiv aus einem kaum überschaubaren Schwarm von Accounts (swarmcast). 18  Die Akteure fordern ihr Publikum zur Verbreitung auf, indem ihnen beispielsweise Anleitungen gegeben werden, wie man Vorlagen mit spezieller Software weiterverarbeiten kann. Die Vervielfachung von Inhalten erhöht nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass diese Masse an Content die wenigen differenzierteren Informationen zum Islam überdeckt, sondern verhindert auch, dass der Content aus dem digitalen Raum verschwindet, wenn der Hauptaccount gelöscht wird. So kann man am Beispiel der im Jahr 2024 verbotenen „DMG e.V.“ oder den mittlerweile strafrechtlich verfolgten Abdelhamid und Ibrahim al-Azzazi leicht nachverfolgen, dass ihr Content weiterhin im Netz präsent ist.
 
        THEMEN, NARRATIVE UND KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN
 
        Die Akteure der genannten drei Gruppen haben mittlerweile Erfahrungen damit gesammelt, welche inhaltlichen Spielräume die Moderationsteams und die Communityregeln der jeweiligen Plattformbetreiber zulassen. Da die Online-Präsenz zumeist ihre wichtigste Basis ist, um eine weitreichende Wirkung zu erzielen und den Kontakt zur eigenen Community zu pflegen, versuchen sie, Sperrungen möglichst zu vermeiden. Ihre Inhalte sind daher gezielt so ausgerichtet, dass sie selten die Grenzen der Meinungs- und Religionsfreiheit überschreiten oder in Konflikt mit Regeln des Jugendschutzes geraten. 
 
        Im Falle einer zeitweisen Sperrung und Revitalisierung des Kanals kommt es mitunter vor, dass die Akteure die Situation für sich zu instrumentalisieren versuchen, indem sie sich als Opfer von Zensur und Diskriminierung darstellen. Häufig steigerten sie nach der Revitalisierung ihrer Kanäle sogar deutlich ihre Reichweiten. In diesem Prozess überlassen die Moderationsteams aller Plattformbetreiber den betroffenen Akteur*innen fahrlässig häufig die Deutungshoheit. Dringend notwendig wäre es, an die Sperrung von Accounts oder das Löschen von Videos eine verpflichtende offensive Kommunikation mit der Community zu koppeln, in der den betroffenen User*innen die Gründe für den Eingriff transparent und nachhaltig vermittelt werden. Das bisherige Verfahren der Social-Media-Konzerne führt hingegen zu ungewollten Nebeneffekten, da es die verbreiteten Narrative von einer angeblich generellen Unterdrückung des Islam und von Zensur eher noch verstärkt. 19  Obwohl die Inhalte zumeist im Rahmen der Meinungs- und Religionsfreiheit verbleiben, können sie in vielfacher Hinsicht polarisierend wirken und Radikalisierungsprozesse initiieren oder beschleunigen. Das europäische Radicalisation Awareness Network (RAN) beschreibt diese Inhalte unter dem Begriff des „borderline content“ als „awful but lawful“. 20  
 
        Nahezu alle Akteure wenden bekannte Mittel der Propaganda und des Populismus an, wie sie auch im rechtspopulistischen und rechtsradikalen Spektrum reichlich nachweisbar sind. 21  Dazu zählt beispielsweise die Konstruktion eines Weltbildes, das eine gute „Wir-Gruppe“ von einer bösen und feindlich gesinnten Gruppe der „Anderen“ unterscheidet. Daraus folgt ein klares Freund-Feind-Schema. Im hier besprochenen Handlungsfeld sind dies die „wahren Muslime“, die einem angeblich feindlich gesinnten „Westen“ gegenüberstehen. 22  Weit verbreitet ist auch das Narrativ von einer Verschwörung der deutschen Gesellschaft gegen den Islam, die von allen Parteien, staatlichen Institutionen, der Wissenschaft und den öffentlich-rechtlichen Medien seit Jahrzehnten betrieben werde. Andersdenkende Muslim*innen, islamische Verbände oder Lehrende an Fakultäten für islamische Religionspädagogik werden als Verräter oder Heuchler diffamiert. Insbesondere Muslim*innen, die sich im gesellschaftlichen und politischen Leben in Deutschland engagieren, werden dabei oft persönlich mit Namen und Bild markiert sowie mit abwertenden Bemerkungen und Hasskampagnen verleumdet.
 
        Auch eine scharfe, abwertende Auseinandersetzung mit dem Christentum und schiitischen oder mystischen Strömungen des Islams gehört zum demagogischen Repertoire. In Konfrontation mit den auf Social Media ebenfalls besonders aktiven fundamentalistisch orientierten christlichen Akteuren entstehen dabei mitunter heftige Eskalationsspiralen, in denen die Beteiligten der jeweils anderen Seite den Glauben absprechen. In der Regel entstehen hier keine Situationen, in denen offen aufeinander zugegangen oder voneinander gelernt wird; die jeweils andere Sicht erst einmal zu verstehen und die eigenen Überzeugungen selbstkritisch zu überprüfen, ist nicht Teil dieses Aufeinandertreffens. Stattdessen scheinen die primären Motive zu sein, Recht zu behalten und die eigenen Überzeugungen bestätigt zu sehen.
 
        Themen und Stil dieser Narrative sind in der Regel so konstruiert, dass sie stark dramatisieren und emotionalisieren. Skandalisierung, Empörung, Krisen- oder Untergangsszenarien dominieren das Angebot. Die Akteure wollen warnen, ermahnen, aufklären oder entlarven. Es geht immer ums Ganze. Bei religiösen Thematiken ist zudem eine Theologie der Angst prägend. Aussichten auf Trost und Hoffnung sind verknüpft mit der Androhung von schweren Strafen bis hin zur ewigen Verdammnis. Damit verbunden sind jährlich wiederkehrende Serien mit Krisenszenarien und Hinweisen auf die apokalyptische Endzeit („Zeichen der Zeit“). In diesem dualistischen Weltbild steht der Westen für das „absolut Böse“, häufig sind diese Videos auch mit antisemitischen Motiven durchsetzt. 23  
 
        Differenziertere Darstellungen finden sich nur selten, zumeist wird stark pauschalisiert. Die Komplexität mancher zu Recht kritisierten gesellschaftlichen Missstände und Probleme, wie beispielsweise Rassismus oder Diskriminierung, bleibt so außen vor. Bemühungen staatlicher Institutionen und zivilgesellschaftlicher Organisationen werden in diesen Narrativen meist völlig ausgeblendet oder sogar in ihr Gegenteil verkehrt. Besonders deutlich wird diese Reduktion komplexer Zusammenhänge auf simple, pauschale Erklärungen in den vermittelten Geschichtsentwürfen: In der salafistischen Gruppe etwa findet man zumeist Vorstellungen, die auf Varianten einer islamischen Heilsgeschichte basieren. Betont werden eine glorreiche Zeit der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Überlegenheit in einer heroisch verklärten islamischen Frühzeit und aktuelle Krisen- und Untergangszenarien, die in naher Zukunft angeblich zur Apokalypse führen werden. In der islamistischen Gruppe findet man ebenfalls die Glorifizierung einer heroischen Frühzeit, jedoch mit besonderer Betonung des Kalifats als Wahrer der islamischen Identität und Überlegenheit. Historische Entwicklungen und aktuelle Ereignisse wie der Nahostkonflikt werden hier auf eine Auseinandersetzung zwischen einer vormals kolonialisierten und weiterhin unterdrückten Welt mit neoimperialistischen Mächten und deren Vasallen reduziert, gegen die sich Muslim*innen weltweit verteidigen müssten. Als Vasallen und Verräter gelten in diesem Narrativ die amtierenden Herrscher islamischer Staaten. 24  
 
        HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
 
        Das erschlossene Feld der Peripherie des religiös begründeten Extremismus erfasst Inhalte und Akteure, die zumeist Gewalt ablehnen, jedoch Schnittmengen mit dschihadistischen Akteuren aufweisen. Ihre Botschaften sind hoch emotionalisierend und polarisierend und können Radikalisierung erzeugen oder zumindest verstärken. Nahezu alle Personen, die in den vergangenen Jahren aus Deutschland ausgereist sind, um sich dschihadistischen Gruppen anzuschließen, stammten aus dem Umfeld der im Monitoring erfassten Akteure. Der dazugehörige Content gehört zu den reichweitenstärksten Informationen zum Thema Islam, die man im deutschsprachigen Raum auf Social Media unmittelbar angeboten bekommt. Will man präventiv tätig werden, scheint nur ein interdisziplinärer und koordinierter Ansatz, der unterschiedliche Institutionen und Unternehmen integriert, ein erfolgversprechender Ansatz zu sein. 25  
 
        Nachweislich fördern die Algorithmen der populären Plattformgiganten Google (Youtube), Meta (Instagram, Facebook, Whatsapp) und Bytedance (Tiktok) stark emotionalisierende und polarisierende Inhalte. Auch islamistischer Content ist auf diese Social-Media-Bedingungen zugeschnitten, die PrE erscheint dabei als eine extrem zugespitzte Form einer „Aufregungsökonomie“. 26  Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass es möglich wäre, Algorithmen mit einem nuancierten Ansatz zu gestalten, sodass faktenbasierter und differenzierter Content eine höhere Sichtbarkeit erhält. Ein Umbau der Algorithmen entlang neuer qualitativer Faktoren wäre daher ein vielversprechender Ansatz. 27  Da die führenden Social-Media-Unternehmen zurzeit eher dem Beispiel X/Twitter folgen und ankündigen, Faktenchecks und ihre ohnehin unzureichenden Moderationen einzustellen, besteht hier dringender Handlungsbedarf auf der politischen und juristischen Ebene – eine umfassende Stärkung von Initiativen gegen Desinformation, Verschwörungserzählungen und Populismus ist dringend notwendig. Wer Profite mit Demagogie, Populismus, Desinformation, Hate Speech oder Propaganda macht, sollte dafür zur Verantwortung gezogen werden können.
 
        Erste gesetzliche Regelungen sind auf Bundes- und EU-Ebene mit dem Digital Service Act (DSA) und der Verordnung über terroristische Online-Inhalte (TCO-VO) beschlossen worden. 28  Das hier besprochene Problemfeld von „borderline content“ an den Randbereichen von Religions- und Meinungsfreiheit betreffen sie jedoch kaum. Dabei propagieren gerade Akteure in diesem Feld massiv Botschaften, die auf eine Erosion des Vertrauens in demokratische Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zielen. Neben den Tech-Konzernen und staatlichen Institutionen ist daher auch das Verantwortungsbewusstsein der Creator*innen und User*innen im radikalen Boulevard der Social Media gefragt.
 
        Eine Option wäre beispielsweise eine freiwillige Selbstverpflichtung von Influencer*innen auf einen allgemeinen ethischen Codex. 29  Wer sich kritisch oder differenziert in radikalen Räumen äußert, benötigt zudem viel Zivilcourage und starken solidarischen Rückhalt aus einer aktiven Community. Hier ist eine Vernetzung notwendig, die das Risiko des oder der Einzelnen minimiert. 30  Die Communityregeln der Plattformbetreiber und damit ihre Selbstregulierung zeigen in diesem Kommunikationsraum kaum Wirkung.
 
        Schulungen zu den Folgen von Desinformation, mangelhafter Recherche oder polarisierenden Wirkungen von populistischen Botschaften könnten zu einer kritischeren und differenzierteren Selbstkontrolle von Communitys im Netz führen. Allerdings stehen auch hier die Betreiber von digitalen Angeboten in der Verantwortung, denn es zeigt sich seit Jahren, dass schon die selbst aufgestellten Community-Regeln nur unzureichend zum Schutz der eigenen User*innen umgesetzt werden. Die Wellen von antisemitischem Hass, denen jüdische User*innen seit Jahren ausgesetzt sind, sind hier nur ein Beispiel. 31  Ob solche guten Vorsätze die hier besprochenen Akteure und ihre Fangemeinden erreichen, bleibt jedoch letztlich fraglich – auch wenn sich manche der untersuchten Akteure mittlerweile differenzierter äußern und selbst Hasskommentare und extreme Reaktionen ihres Publikums und anderer Akteure kritisieren.
 
        Insbesondere das Bildungssystem steht angesichts der sich weiterhin schnell wandelnden digitalen Angebote vor großen Herausforderungen. Gefragt sind Medienkompetenz und die Fähigkeit, eine konstruktive Diskussionskultur aufrechtzuerhalten. 32  Das wird durch den Siegeszug von Künstlicher Intelligenz nicht einfacher. Viele Verantwortliche in den unterschiedlichen Berufsfeldern des Bildungs- und Präventionsbereichs fühlen sich angesichts dieser Entwicklungen stark gefordert, wenn nicht überfordert. Professionelles Handeln in den sich immer weiter ausdifferenzierenden Spezialfeldern der Prävention wird daher immer wichtiger. 33  
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         26 Vgl. Wir müssen weg von der Aufregungsökonomie. Roger de Weck im Gespräch mit Christian Rabhansl, 9.11.2024, www.deutschlandfunkkultur.de/roger-de-weck-warum-wir-den-journalismus-vor-den-medien-retten-muessen-dlf-kultur-10c66f32-100.html. 
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        Muslimisches Selbstverständnis, Islamismus und die Rolle der Islamverbände
 
         Murat Kayman 
 
        „Islamismus“, so die Definition des Bundesministeriums des Innern und für Heimat, „ist eine Form des Extremismus. Unter Berufung auf den Islam zielt er auf die Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland ab und basiert auf der Überzeugung, dass der Islam Grundlage für das gesellschaftliche Leben und die politische Ordnung sein sollte. Islamismus postuliert die Existenz einer gottgewollten und allgemeingültigen Ordnung, die über den von Menschen gemachten gesellschaftlichen Regeln und Gesetzen steht. Damit stehen Islamisten insbesondere im Widerspruch zu den im Grundgesetz verankerten Grundsätzen der Volkssouveränität, der Trennung von Staat und Religion, der freien Meinungsäußerung und der allgemeinen Gleichberechtigung.“ 01  
 
        Als weiteres Element nennt das Bundesinnenministerium Antisemitismus als „einen wesentlichen gemeinsamen Nenner in der Ideologie des islamistischen Spektrums“. Nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 gehe eine feindliche Gesinnung gegenüber jüdischen Menschen und Israel „inzwischen fast untrennbar Hand in Hand“. Islamistische Propaganda fördere nicht nur antisemitisches Gedankengut, sondern sie fordere auch dazu auf, „den Gedanken auch Taten folgen zu lassen“. 02  Nimmt man diese Definition zum Ausgangspunkt, dann reicht das Spektrum, in dem sich die Ideologie des Islamismus manifestiert, von der legalistischen Form eines Islamverständnisses, das religiöse Überzeugungen in konkrete Vorstellungen bezüglich der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens und der politischen Staatsform überträgt, bis hin zum zur terroristischen Tat bereiten Extremismus.
 
        Der Begriff des Islamismus ist in diesem Sinne unscharf und durch seine fließenden Grenzen zu bloßen Glaubensüberzeugungen, die von der Religionsfreiheit gedeckt sind, in seiner Handhabung im gesellschaftlichen Diskurs problematisch. Seine Verwendung ist stets mit dem Risiko behaftet, dass nicht mehr zwischen der Zugehörigkeit zur islamischen Glaubensgemeinschaft und der Identifikation mit islamistischen Überzeugungen differenziert wird. Wo hört das Muslim-Sein auf, und wo fängt die islamistische Einstellung an? Eine klare Unterscheidung ist dringend notwendig, damit eine Gleichsetzung von Muslimen und Islamisten vermieden wird.
 
        Es wäre deshalb im Sinne aller Muslime – und damit im Interesse der Organisationen, die sich als muslimische Religionsgemeinschaften verstehen und den Anspruch erheben, Muslime zu vertreten –, hier für eine Klärung zu sorgen. Sie müssten es als ihre Aufgabe verstehen, ihre Glaubensvorstellungen deutlich und erkennbar von ideologischen, extremistischen Überzeugungen abzugrenzen und diesen Unterschied sowohl in der eigenen Gemeinschaft als auch in der nichtmuslimischen Gesellschaft zu kommunizieren.
 
        PROBLEMVERDRÄNGUNG
 
        Ein solches Selbstverständnis ist bei den muslimischen Organisationen in Deutschland aber nicht zu beobachten. Das Gegenteil ist der Fall. Das Phänomen des Islamismus wird verdrängt. Bereits die Verwendung des Begriffs „Islamismus“ wird häufig problematisiert und abgelehnt. Aus Sicht vieler muslimischer Verbände ist der Begriff schon deshalb zurückzuweisen, weil er im Wortstamm den Begriff „Islam“ enthält. Islamistisch begründeter Extremismus sei als Missbrauch des Islams zu verstehen, der Islam könne als absolut wahre und richtige Glaubensgrundlage nicht die Quelle eines extremistischen Religionsverständnisses sein. In dieser Logik der muslimischen Verbände handelt es sich bei extremistischen Tätern niemals um „wahre Muslime“, sondern um Täter, die von anderen – nichtmuslimischen – Akteuren instrumentalisiert werden, um Muslime und den Islam in Gänze zu diskreditieren. Damit wird das Phänomen des islamistischen Extremismus vollständig externalisiert und außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs verortet. 
 
        Im Umkehrschluss begründet dieses Selbstverständnis die Annahme vieler muslimischer Organisationen, ihr Glaubensverständnis und ihre Glaubenspraxis – mitsamt ihrer institutionalisierten Arbeit, ihren organisatorischen Strukturen und den von ihnen vermittelten Inhalten und Grundüberzeugungen – seien der beste Gegenentwurf und die wirksamste Strategie gegen Radikalisierungstendenzen. Häufig verstehen sie schon ihre bloße Existenz als Bollwerk gegen jeden Extremismus. Darüber hinausgehende Bestrebungen der Bekämpfung extremistischer Ideologien oder gar eine als solche bezeichnete Strategie der „Extremismusprävention“ haben aus dieser Sicht innerhalb der muslimischen Organisationen keinen Platz, da allein die Notwendigkeit einer Extremismusprävention den Vorwurf beinhalte, muslimische Gemeinschaften seien anfällig oder gar die Quelle für extremistische Ideologien und Taten.
 
        Gegen ein positives Selbstbild ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Es entbehrt jedoch angesichts der tatsächlichen Zustände innerhalb der muslimischen Gemeinschaften jeder Grundlage und Glaubwürdigkeit; jegliche Verantwortung für islamistische Entwicklungen zurückzuweisen, zeugt von Realitätsverweigerung. Mehr noch: Die Ignoranz gegenüber extremistischen Inhalten in den – realen und virtuellen – muslimischen Sozialräumen führt zu einer immer deutlicher wahrnehmbaren Wirksamkeit islamistischer Einflüsse auf junge Musliminnen und Muslime. Denn die islamistischen Propagandisten bleiben – insbesondere in den Onlinemedien – in der von ihnen eingenommenen Rolle der vermeintlich authentischen und kompromisslosen religiösen Autorität konkurrenzlos. Ihre Erzählung einer wahrhaftigen Frömmigkeit und ihre Ableitung weltlicher Konsequenzen aus dem von ihnen angebotenen ideologischen Islamverständnis bleiben als Wahrheitsanspruch unwidersprochen. Ihre Deutung, wonach mit der Thematisierung des Phänomens Islamismus keine extremistische Ideologie beschrieben werde, sondern diese als Waffe zur Abwertung des einzig wahren, des „objektiven Islam“ eingesetzt werde, erfährt von den muslimischen Verbänden keinen Widerspruch. Damit aber verfestigt sich die islamistische Erzählung, wonach die nichtmuslimische Gesellschaft in ihrem Verhältnis zur muslimischen Gemeinschaft kategorisch muslimfeindlich sei – und eine dergestalt von außen bedrohte muslimische Gemeinschaft sich zwingend gegen ihre Feinde zur Wehr setzen müsse.
 
        IDENTITÄTSKONSTRUKTIONEN
 
        Diese konfrontative Sicht auf muslimische Existenz in Deutschland bildet gegenwärtig ein wirkmächtiges Fundament muslimischer Identitätskonstruktion und beeinflusst massiv das Selbstbild und die Selbstverortung junger Musliminnen und Muslime. Ihnen wird suggeriert, dass ihr muslimisches Dasein letztlich nur im Widerstand und im Konflikt zur nichtmuslimischen deutschen Gesellschaft möglich sei.
 
        Daran haben auch die muslimischen Organisationen ihren Anteil, denen in diesem Zusammenhang nicht nur pflichtwidriges Unterlassen vorzuwerfen ist. Es ist nicht nur ihre Untätigkeit und ihre Passivität im Hinblick auf dieses konfrontative muslimische Identitätsangebot, sondern auch ihr aktives Handeln, das islamistische Tendenzen innerhalb der muslimischen Gemeinschaften fördert – und damit auch die potenzielle Radikalisierung insbesondere junger Musliminnen und Muslime.
 
        Bei genauerer Betrachtung der wichtigsten muslimischen Verbände ist festzustellen, dass diese – bei allen sonst vorhandenen inhaltlichen Unterschieden – im Hinblick auf ihr Verhältnis zur hiesigen Gesellschaft übereinstimmende Haltungen und Sichtweisen erkennen lassen. Diese sind im Wesentlichen geprägt durch die Kontinuität ihrer „Fremdheitserzählungen“, wonach muslimische Existenz in Deutschland nicht für diese und mit dieser Gesellschaft gedacht wird, sondern im besten Fall als muslimische Enklave, als muslimische Diaspora in der deutschen Fremde. Im schlechtesten Fall sehen sich die Verbände im Widerstand zur hiesigen Gesellschaftsordnung, die in ihrer freiheitlichen, pluralistischen Prägung als unvereinbar mit muslimischen Glaubensvorstellungen begriffen wird.
 
        Bei der DITIB etwa, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, resultiert die Fremdheitserzählung aus dem Selbstverständnis, als Ableger der türkischen Religionsbehörde in Deutschland für den Erhalt der nationalen, sprachlichen und kulturellen Identität der türkeistämmigen Nachfahren der ersten „Gastarbeitergeneration“ zuständig zu sein. Die religiösen Dienstleistungen des Verbandes werden vor allem als Instrument zur Förderung des türkischen Spracherhalts und der Kulturpflege verstanden.
 
        Bei der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş (IGMG) manifestiert sich die ideologische Prägung und die Verankerung der eigenen institutionellen Wurzeln im islamistischen Milieu der türkischen Politik im Namen, im Daseinszweck und in der ideologischen Ausrichtung auf ihre Gründerfigur Necmettin Erbakan, dessen islamistisches Weltbild bis heute die Basis des Verbandes entscheidend prägt. Eine freiheitliche, pluralistische Gesellschaftsordnung steht im Widerspruch zur Ideologie Erbakans. 
 
        Im Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) wiederum wird die dem Verband zugeschriebene Eigenschaft, Religionsgemeinschaft zu sein, im Wesentlichen durch die ATIB vermittelt, die Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa. Diese wird von den Verfassungsschutzbehörden der rechtsextremistischen türkischen Bewegung der Grauen Wölfe („Ülkücü“-Bewegung) zugerechnet. 03  ATIB gehört seit den späten 1980er Jahren zu den Gründungsmitgliedern des ZMD und ist geprägt durch eine nationalistische, völkische und pantürkische Ideologie. Bis zu ihrem Ausschluss Anfang 2022 gehörte auch die Deutsche Muslimische Gemeinschaft (DMG) zu den einflussreichsten (Gründungs-)Mitgliedern des ZMD. Die DMG wird seit vielen Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet und als „wichtigste und zentrale Organisation“ der Anhänger der Muslimbruderschaft in Deutschland betrachtet. 04  
 
        Diese zahlenmäßig größten und das öffentliche Bild der Muslime in Deutschland bisher am stärksten prägenden Verbände weisen eine ideologische Kontinuität auf, in der die muslimische Existenz in Deutschland als eine von außen bedrohte Wagenburg, als eine muslimische Festung, umgeben von einer nichtmuslimischen Gesellschaft, charakterisiert wird. Ihr Religionsverständnis und damit auch ihr institutionelles Selbstverständnis ist geprägt von dem Wunsch nach Bewahrung und Verteidigung dieser muslimischen Existenz gegenüber einem mehrheitlich nichtmuslimischen Umfeld. Der Lebensort Deutschland war, ist und bleibt für sie dauerhaft „Fremde“.
 
        PERPETUIERUNG DER SELBSTENTFREMDUNG
 
        Diese bewusste und durch jeweils unterschiedliche ideologische – nationalistische, ethnische, islamistische – Einflüsse dominierte Selbstentfremdung steht vor der Herausforderung, ihre Überzeugungs- und Anziehungskraft für die nachfolgenden muslimischen Generationen erhalten zu müssen. Und genau hier öffnet sich die Flanke der muslimischen Verbände: Sie werden anschlussfähig für explizit islamistische Erzählungen und leisten so einer islamistischen Radikalisierung von Musliminnen und Muslimen Vorschub. Ihr Angebot einer zur Identität geronnenen Glaubenszugehörigkeit erreicht junge Muslime zwangsläufig in Konkurrenz zu ihrer konkreten Lebenserfahrung in einer freien und demokratischen Gesellschaft. 
 
        Dies geschieht in positiver wie in negativer Hinsicht: Der negative Appell konzentriert sich auf die Diskriminierungs- und Benachteiligungserfahrungen junger Musliminnen und Muslime. Die deutsche Gesellschaft wird als muslimfeindliches Milieu beschrieben. Die Benachteiligung von Muslimen ist hier weniger ein rechtliches oder soziales Problem, das im Bündnis mit den nichtmuslimischen demokratischen Kräften in dieser Gesellschaft überwunden werden könnte. Sie wird vielmehr als wesenstypische, unveränderbare, quasi schicksalhafte Eigenschaft der deutschen Gesellschaft dargestellt, wobei „deutsch“ als Synonym für „muslimfeindlich“ oder „unislamisch“ verstanden wird. Muslimische Religiosität muss in diesem Verständnis gegen „die Deutschen“ verteidigt und bewahrt werden. Dieser Aufgabe ist das muslimische Individuum jedoch allein nicht gewachsen. Es braucht den Rückhalt und die Stärke des muslimischen Kollektivs. An dieser Stelle setzt die – aus der Binnenperspektive betrachtet – positive Erzählung an. In dieser wird die eigene muslimische Wir-Gruppe als eine der deutschen und damit als nichtmuslimisch verstandenen Gesellschaft überlegene Gemeinschaft beschrieben. Diese Gemeinschaft wird im muslimischen Selbstverständnis als eine in sozialer, ethisch-moralischer und sittlicher Hinsicht höherwertigere idealisiert. 
 
        Die Religion als Quelle eines absoluten Wahrheitsanspruchs sichert hier den behaupteten Überlegenheitsanspruch gegen jedwede individuelle Infragestellung ab. Denn die eigenen muslimischen Traditionen, Handlungsanweisungen, religionspraktischen Normen und Rituale kollidieren dort, wo sie als restriktiv empfunden werden – oder es tatsächlich sind –, mit den Freiheitsräumen der säkularen Gesellschaft und ihrem Anspruch auf Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Lebensentwürfe und Selbstverständnisse innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft. 
 
        Dieser Konflikt befördert damit jene Dynamiken, die die Überhöhung der eigenen muslimischen Gemeinschaft bis zu dem Punkt steigern, an dem die vermeintliche äußere Bedrohung durch die nichtmuslimische Gesellschaft nicht mehr nur erduldet werden kann, sondern aktiv bekämpft werden muss. Dort, wo die muslimischen Überlegenheitserzählungen gefestigt sind, wo sie perpetuiert und verinnerlicht werden, wird der Weg von der isolierend wirkenden Selbstentfremdung hin zur als Notwendigkeit empfundenen extremistischen Tat immer kürzer. 
 
        Die Problematik der muslimischen Verbände liegt also nicht in einer expliziten Feindseligkeit gegenüber der nichtmuslimischen Gesellschaft oder einer ausdrücklichen Gewaltlegitimation; zur Gewalt rufen sie ja nicht auf, und sie zeigen auch keine Bestrebungen, die unmittelbar auf die Überwindung der demokratischen Gesellschafts- und Staatsordnung gerichtet sind. Aber sie bereiten das ideologische Feld, auf dem extremistische Ideologien leichter gedeihen können, und setzen diesem Nährboden keine muslimische Selbstwahrnehmung entgegen, auf deren Basis eine fruchtbare Hinwendung zur nichtmuslimischen Gesellschaft gelingen könnte. Die Vorstellung einer hybriden Identität, in der die muslimische Facette mit der Zugehörigkeit zur und dem Einsatz für die gesamte deutsche Gesellschaft verwoben ist, wird innerhalb der muslimischen Verbände mehr oder weniger ausdrücklich, in jedem Fall aber konkludent zurückgewiesen. Die Existenz als „deutscher Muslim“, die Vorstellung eines „deutschen Islam“ gilt den Verbänden als Oxymoron.
 
        Vor diesem Hintergrund kann und will es den muslimischen Verbänden nicht gelingen, zu formulieren oder gar vorzuleben, wie ein Engagement zum Wohle der gesamten Gesellschaft, wie ein positives Verhältnis zu den pluralistischen, freiheitlichen Grundsäulen dieser Gesellschaft und eine gedeihliche Identifikation mit der deutschen Bevölkerung als eigene, ausdrücklich muslimische Haltung aussehen könnte.
 
        ORTHODOXIE UND ISLAMISMUS
 
        Wie könnte ein muslimisch motivierter Einsatz zum Gelingen des Zusammenlebens in einer vielfältigen Gesellschaft ausgestaltet sein? Auf diese Frage haben muslimische Verbände bis heute keine Antwort gefunden, und sie zeigen auch keinerlei Bestrebungen, ihr Glaubensverständnis und die Paradigmen ihres gemeindlichen Lebens in diesem Sinne zu konkretisieren.
 
        Denn eine solche Orientierung würde voraussetzen, dass sie sich mit den historischen und traditionellen Beständen ihrer Glaubenswelt auseinandersetzen und kritisch bewerten, welche Grundwerte der muslimischen Orthodoxie und der historischen theologischen Gelehrsamkeit einem gleichberechtigten Zusammenleben mit nichtmuslimischen Gruppen im Wege stehen. Sie müssten sich kritisch mit den misogynen, homophoben, antisemitischen, antichristlichen, den universellen Menschenrechten entgegenstehenden Inhalten ihrer historischen religiösen Wissensbestände auseinandersetzen und mit Anspruch auf Ernsthaftigkeit – als tatsächliche und nicht nur behauptete Religionsgemeinschaften – aktualisierte religiöse Wahrheiten generieren. Stattdessen beschränken sie sich auf die Bewahrung religiöser Auslegungsergebnisse, die für eine prämoderne Gesellschaft, für eine homogene Gemeinschaft entwickelt wurden und die auf der konfrontativen, auf Dominanz gegenüber anderen Gruppen ausgerichteten Idee einer Staats- und Gesellschaftsordnung von und für Muslime beruhen.
 
        Dieser offensichtliche Konflikt wird jedoch nicht zum Anlass genommen, solche Auslegungsergebnisse als Produkte ihrer Zeit zu betrachten und sie für die Lebensbedingungen der Gegenwart zu erneuern. Die Forderung einer solchen Erneuerung des eigenen Glaubensverständnisses und nach innermuslimischer Meinungsvielfalt, die es in dieser Frage ja durchaus gibt, wird vielmehr als unzulässiger Akt der Glaubensrelativierung und als anmaßende, böswillige Schwächung einer vermeintlich überzeitlichen Frömmigkeit auf der Grundlage eines „objektiven Islam“ delegitimiert. 
 
        Dieses Narrativ der muslimischen Verbände, sie seien die Bewahrer und Verteidiger eines „objektiven Islam“ im Sinne einer Religion, die in der Vergangenheit religiöse Wahrheiten formuliert hat, die in unserer heutigen Zeit der Diskussion und Meinungsvielfalt innerhalb der muslimischen Gemeinschaften entzogen seien und lediglich reproduziert und nachgeahmt werden dürften, ist kein rein religionstheoretisches oder akademisches Problem. Es ist der Anknüpfungspunkt für den Anspruch des islamistischen Extremismus, eben keine extremistische Ideologie, sondern authentische, puristische Glaubenstreue zu sein.
 
        Religiöse Ambiguität abzulehnen und die Reflexion und Relativierung historischer Auslegungen der überlieferten Glaubensquellen als unzulässig zu betrachten, schließt die individuelle Wahrheitsfindung in religiösen Fragen aus. Ein individuelles muslimisches Nachdenken über die Frage, was religiöse Normen und Rituale für die eigene Lebenswirklichkeit bedeuten – ob die historischen Ergebnisse der islamischen Theologie auch heute noch anwendbar und praktizierbar sind, ob sie als veraltet zu betrachten sind, ob ihnen womöglich ausdrücklich widersprochen werden muss, weil sie das gleichberechtigte Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft verhindern –, wird gerade durch die muslimischen Verbände zurückgewiesen. Denn ein solcher pluraler Ansatz in der Diskussion über die religiösen Grundbedingungen der muslimischen Existenz in Deutschland wird von ihnen als Infragestellung ihrer für sich beanspruchten religiösen Autorität begriffen. Die Definitionshoheit darüber, was muslimisches Leben in der deutschen Gesellschaft sein soll, wird durch die Verbände monopolisiert. 
 
        Diese Denk- und Glaubensmuster weisen eine bedenkliche Nähe zu den Glaubensvorstellungen radikaler Gruppen auf. Deren in den sozialen Medien gerade jungen Musliminnen und Muslimen vermittelte islamistische Sicht auf die hiesige Gesellschaft wird von der Prämisse getragen, dass ihr Glaube nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sei, weil der deutsche Staat und diese „ungläubige“ Gesellschaft von ihnen erwarteten, dass sie sich assimilieren und damit ihren muslimischen Glauben aufgeben.
 
        Für Islamisten gründen religiöse Kernaussagen auf „objektiven Erkenntnissen“, die als absolut wahr aufgefasst werden und über die es niemals zwei Meinungen geben kann. Die Gewalt extremistischen Denkens resultiert aus der fehlenden Bereitschaft, Mehrdeutigkeit und Ambiguität in der Deutung religiöser Inhalte zuzulassen. Für diese Islamisten existiert ein kohärentes Denksystem, in dem kein Platz ist für Widersprüche und von ihren Glaubenssätzen abweichende Lebensentwürfe. Die Überzeugung von einer einzig wahren, einer objektiven, einer allein richtigen Glaubenswirklichkeit ebnet den Weg in die Gewaltbereitschaft, weil neben dieser vermeintlich objektiven religiösen Wirklichkeit alle anderen subjektiven Auffassungen keine Existenzberechtigung beanspruchen dürfen. 
 
        Letztendlich wird muslimische Religiosität damit zu einer identitären Zugehörigkeit, über deren Geltungsanspruch andere, nämlich religiöse Autoritäten, entscheiden – und löst sich so von der individuellen Aneignung durch den Einzelnen. Muslimische Glaubensüberzeugung entfernt sich damit von einer Haltung des Gewissens und der inneren Einstellung und wird zu einem Zugehörigkeitsmerkmal, das von äußeren Kriterien abhängig ist.
 
        Von dieser Dynamik sind zunehmend auch die gesellschaftlichen Diskurse betroffen. So war nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 vielfach zu beobachten, dass die Erwartung einer eindeutigen antiisraelischen und antijüdischen Parteinahme als identitärer Anker fungierte. Die Haltung nicht nur zum Nahostkonflikt generell, sondern auch konkret zum Terroranschlag der Hamas entwickelte sich zu einer Loyalitätsprüfung für die Zugehörigkeit zu einem vermeintlichen muslimischen Kollektiv. Islamistische Gruppierungen gaben eine Deutung der Terroranschläge im Sinne eines „legitimen Widerstandes“ vor, der sich insbesondere junge Musliminnen und Muslime nicht entziehen konnten, ohne ihre Zugehörigkeit zur muslimischen Gemeinschaft angezweifelt zu sehen. Wie wirkmächtig diese radikalisierenden Tendenzen mittlerweile bis tief in die etablierten Strukturen der muslimischen Organisationen hineinreichen, war an den zögerlichen und widerwilligen Reaktionen der muslimischen Verbände zu erkennen, die bis zum heutigen Tag die Hamas nicht als Terrororganisation bezeichnen können, ohne den Protest der eigenen Basis befürchten zu müssen.
 
        WAS TUN?
 
        Dieser Konflikt ist auf absehbare Zeit nicht zu lösen. Die muslimischen Verbände sind zu sehr von der von ihnen selbst entworfenen religiösen Identitätskonstruktion abhängig. Sinn und Zweck ihrer gesamten Existenz – und damit auch jede Facette ihres praktischen Wirkens – sind darauf ausgerichtet, muslimische Religiosität als Gegenentwurf zur Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft zu formulieren. Ihr einziges öffentliches Thema ist die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Muslimfeindlichkeit – jenem Thema also, mit dem die eigene Erzählung von der Konfrontation mit der nichtmuslimischen Gesellschaft perpetuiert werden kann. Andere öffentliche, gesamtgesellschaftliche Themen existieren in der verbandlichen Realität de facto nicht. Überaus anschaulich wurde dies am Verhalten – oder präziser formuliert: am Nicht-Verhalten – der muslimischen Verbände im Vorfeld der jüngsten Bundestagswahl: Keiner der Verbände hielt es für nötig, eine öffentliche Position zur AfD zu formulieren. Die generelle Gefährdung der Demokratie in Deutschland ist für sie kein Thema, eine Gefahr erkennen sie lediglich in ihrer potenziell muslimfeindlichen Dimension. Sie sind nicht in der Lage, eine umfassendere Perspektive zur demokratischen Zukunft dieses Landes zu formulieren, weil sie sich von dieser Zukunft nicht betroffen fühlen; ein Interesse an den demokratischen Beteiligungs- und Willensbildungsprozessen ist insoweit nahezu nicht existent. Stattdessen organisieren muslimische Verbände Brunnenbauprojekte, Lebensmittelhilfen oder Aufbauprojekte im Ausland, überwiegend in fernen asiatischen oder afrikanischen Ländern. Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, nach Linderung der Armut oder nach karitativem Engagement für eine Zielgruppe in Deutschland stellt sich ihnen nicht – denn die Realität dieser Gesellschaft findet in den Räumen der muslimischen Verbände nicht statt. 
 
        Dies ist vielleicht der größte Unterschied zwischen den muslimischen Verbänden und den etablierten Kirchen in Deutschland. Die Verbände stellen den Anspruch, als Religionsgemeinschaften behandelt und als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt zu werden. Diese Statusfragen stellen für sie jedoch lediglich rechtstheoretische Begrifflichkeiten dar, mit denen sie einen sozialen Geltungsanspruch durchsetzen wollen, den sie inhaltlich nicht auszufüllen in der Lage sind. Ihnen fehlt bis heute eine Vorstellung davon, was ein solcher Status für sie konkret bedeutet und wie sie ihn mit Blick auf die Gesamtgesellschaft praktisch ausfüllen könnten. In welcher Weise soll eine muslimische Religionsgemeinschaft in die gesamte Gesellschaft hineinwirken? Diese Frage ist in der muslimischen Verbandslandschaft derzeit kein Diskussionsgegenstand. Denn dieser verfassungsrechtliche Status dient den muslimischen Verbänden im oben beschriebenen identitären, konfrontativen Selbstverständnis lediglich dazu, die staatliche Sphäre zur Kooperation zu verpflichten, um in einer solchen Kooperation – etwa im Bereich des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen oder der universitären Theologie – das eigene Glaubensverständnis verstetigen zu können. Es ist in letzter Konsequenz kein gemeinsam gestaltendes Kooperationsverständnis, sondern ein defensives. 
 
        Zwingend erforderlich ist eine klare Positionierung muslimischer Verbände zu der Frage, welches Verhältnis Musliminnen und Muslime zu der hiesigen Gesellschaft aufbauen können und sollen. Wie kann eine muslimische Lebensführung die Sphäre der eigenen muslimischen Vergemeinschaftung verlassen, in die gesamte Gesellschaft hineinwirken und dabei von der Intention getragen sein, das Gemeinwohl zu fördern? Wenn der demokratische Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann, wie der frühere Bundesverfassungsrichter und Rechtsphilosoph Ernst-Wolfgang Böckenförde einst formulierte, welche Voraussetzungen des Gelingens können dann Musliminnen und Muslime zu diesem sozialen Kapital eines demokratischen Staates beitragen? 
 
        Diese Fragen gehen über eine staatbürgerschaftliche Zugehörigkeit hinaus. Sie reichen weiter als die Einforderung sozialer Teilhabeansprüche. Sie verlangen eine Antwort darauf, wie ein muslimischer Beitrag zum Gelingen eines demokratischen Staates aussehen kann. Diese Antwort kann keine Regierung, keine öffentliche Debatte den muslimischen Verbänden diktieren. Sie müssen diese Antwort schon aus eigenem Antrieb und aus einer selbst empfundenen Verantwortung für diese Gesellschaft formulieren. Beginnen könnten sie damit, der islamistischen Predigt, wonach muslimisches Leben nur im Kampf gegen diese Gesellschaft durchgesetzt werden kann, laut zu widersprechen.
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         01 Bundesministerium des Innern und für Heimat, Islamismus, www.bmi.bund.de/DE/themen/sicherheit/extremismus/islamismus-und-salafismus/islamismus-und-salafismus-node.html. 
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         03 Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz, Verfassungsschutzbericht 2023, Berlin 2024, S. 281.
 
         04 Vgl. ebd., S. 253.
 
      

       
        PRÄVENTIONSARBEIT GEGEN ISLAMISMUS
 
         Jamuna Oehlmann 
 
        Die Gefahr des islamistischen Extremismus wie auch des Rechtsextremismus wird häufig als „wellenförmig“ beschrieben. In der öffentlichen Wahrnehmung scheint es jedoch oft so, als stünde stets nur eine dieser Bedrohungen im Fokus: Entweder dominiert die Sorge vor islamistischem Terror, oder die Gefahr durch rechtsextreme Gewalt steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Dies führt dazu, dass das jeweils andere Phänomen in der öffentlichen Debatte in den Hintergrund rückt. Tatsächlich aber entwickeln sich beide Formen des Extremismus in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander – und verstärken sich in bestimmten Kontexten sogar gegenseitig. 01  
 
        Längere Phasen ohne islamistisch motivierte Gewalttaten oder ein hohes Bedrohungspotenzial hat es in den vergangenen Jahren jedoch kaum gegeben. Deutschland und Europa wurden erst jüngst wieder von einer Serie sogenannter niedrigschwelliger Anschläge erschüttert. Dazu zählten etwa die Angriffe in Mannheim, Solingen, München und Berlin, bei denen Einzeltäter mit Messern oder Fahrzeugen Menschenansammlungen attackierten. Mit Ausnahme des Anschlags in Mannheim galten diese Angriffe keiner bestimmten Person, sondern wahllosen Opfern auf Stadtfesten oder Demonstrationen. Der jüngste dieser Anschläge fand nur kurze Zeit vor der Bundestagswahl im Februar 2025 statt und befeuerte die ohnehin bereits polarisierte Debatte um Migration und Abschiebungen zusätzlich.
 
        Diese Diskussionen waren jedoch nicht nur überhitzt und teils rassistisch, sondern griffen auch deutlich zu kurz, indem sie drei zentrale Aspekte vernachlässigten: erstens, dass sich die Attentäter nicht als „externe Bedrohung“ erwiesen, sondern sich in Deutschland radikalisiert hatten; zweitens, dass Deutschland über eine professionell aufgestellte Präventionslandschaft und Expertise im Umgang mit Islamismus verfügt; und drittens, dass ein zentrales Ziel des islamistischen Terrors darin besteht, die offene Gesellschaft und unsere demokratischen Grundwerte – Offenheit, Freiheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt – systematisch zu destabilisieren und zu schwächen. Genau das geschieht auch durch ausgrenzende Diskurse.
 
        ENTWICKLUNG DER PRÄVENTIONSARBEIT
 
        Die Präventionsarbeit gegen islamistischen Extremismus in Deutschland begann Mitte der 2000er Jahre, als infolge der Anschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington weltweit ein signifikanter Anstieg islamistischer Aktivitäten und Netzwerke zu verzeichnen war. Einige zivilgesellschaftliche Akteure, die zuvor in der Rechtsextremismusprävention tätig gewesen waren, erkannten die Notwendigkeit, ihre Erfahrungen und Methoden auch auf die Prävention gegen islamistischen Extremismus zu übertragen; sie nutzten ihr etabliertes Fachwissen, um auf die neuen Entwicklungen zu reagieren und entsprechende Präventionsstrategien zu entwickeln. Die vorhandenen Erfahrungen ließen sich zwar nicht schablonenhaft übertragen, brachten aber wertvolle Erkenntnisse. 02  
 
        Staatliche Stellen entwickelten umfangreiche Strategien und bundesweite Förderprogramme, unter anderem das Programm „Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ (2001–2006), „XENOS – Integration und Vielfalt“ (2007–2014), „Zusammenhalt durch Teilhabe“ (ab 2010) und insbesondere „Demokratie leben!“ (seit 2015). 03  Auch auf Länderebene wurden Förderprogramme entwickelt, die teilweise auf Dauer angelegt sind und essenzieller Bestandteil der Extremismusprävention vor Ort sind. 04  
 
        Diese Förderprogramme sind europaweit einzigartig und basieren auf einer engen Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen und staatlichen Stellen. In der „Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung“ von 2016 werden zivilgesellschaftliche Partner als wichtige Bestandteile dieser Strategie hervorgehoben. Die Kooperation ermöglicht es, mithilfe vielfältiger Ansätze effektiv auf die Herausforderungen des Islamismus zu reagieren und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. „Eine aktive Zivilgesellschaft, das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und ein gemeinsames Wirken von Staat und Zivilgesellschaft sind elementare Bestandteile einer effektiven Bekämpfung von Extremismus und der Stärkung demokratischer Gegenkräfte“, heißt es im entsprechenden Dokument. 05  
 
        Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich darin einig, dass Radikalisierung nicht über Nacht geschieht. Sie ist ein komplexer und schrittweiser Prozess, der durch persönliche, gesellschaftliche und politische Faktoren beeinflusst wird. 06  Wichtig ist die Erkenntnis, dass Radikalisierungsprozesse nicht zwangsläufig linear verlaufen. Nicht jede Person durchläuft alle Radikalisierungsstufen in einer festen Reihenfolge, vielmehr kann dieser Prozess individuelle Sprünge, Rückschritte oder Umwege beinhalten. Für Präventions- und Interventionsmaßnahmen ist das entscheidend, denn es bedeutet, dass Radikalisierung nicht nur aufgehalten, sondern im Idealfall auch umgekehrt werden kann.
 
        Studien zeigen, dass die Biografien radikalisierter Personen häufig gemeinsame Merkmale aufweisen, darunter soziale Ausgrenzung und mangelnde Zukunftsperspektiven. Wiederkehrend beschrieben werden zudem persönliche Krisensituationen, das Fehlen einer stabilen Vaterfigur sowie Diskriminierungserfahrungen, die das Gefühl der Entfremdung von der Gesellschaft verstärken können. 07  Gleichzeitig handelt es sich um ein relativ junges Forschungsfeld, in dem viele Fragen der wissenschaftlichen Klärung harren – nicht zuletzt, weil sich sowohl die Erscheinungsformen des Islamismus als auch die zugrundeliegenden Radikalisierungsdynamiken stetig verändern.
 
        DREI EBENEN DER PRÄVENTION
 
        Präventionsarbeit zielt darauf ab, die Entstehung extremistischer Denk- und Handlungsweisen zu verhindern, die rechtsstaatliche, demokratische und menschenrechtliche Normen und Werte ablehnen und Gewalt als legitimes Mittel betrachten. Aus zivilgesellschaftlicher Perspektive stehen die Bedürfnisse und der Schutz der Zielgruppen im Mittelpunkt: Ziel ist es, ihnen demokratische und menschenrechtliche Werte nicht nur zu vermitteln, sondern ihre nachhaltige Internalisierung zu ermöglichen. Ein zentraler Unterschied zur sicherheitspolitischen Perspektive besteht darin, dass nicht die Personen selbst als Bedrohung betrachtet werden, sondern vielmehr die menschenfeindlichen Ideologien und extremistischen Gruppierungen, die zur Radikalisierung beitragen. Während sicherheitspolitische Ansätze oft auf Gefahrenabwehr und Repression fokussiert sind, setzt zivilgesellschaftliche Prävention auf Aufklärung, Stärkung individueller Resilienz und gesellschaftliche Teilhabe, um extremistischen Narrativen langfristig entgegenzuwirken. 08  
 
        Im Fachdiskurs der Islamismusprävention umfasst der Begriff „Prävention“ weit mehr als nur die Verhinderung von Radikalisierung – auch wenn der Begriff dies vermuten lassen könnte. Prävention zielt zum Beispiel auch darauf, bereits radikalisierte Personen bei der Distanzierung vom Islamismus zu unterstützen. Drei Ebenen der Prävention können unterschieden werden:
 
        Die Primärprävention, auch als universelle Prävention bezeichnet, zielt darauf ab, Radikalisierung bereits im Vorfeld zu verhindern, bevor erste Anzeichen erkennbar werden. Ihr zentraler Ansatz besteht darin, durch Demokratieförderung, politische Bildung und empowernde Maßnahmen eine präventive Wirkung zu erzielen. Indem die Resilienz gegenüber extremistischen Narrativen gestärkt wird, sollen potenzielle Radikalisierungsprozesse frühzeitig unterbunden werden. Die Maßnahmen der Primärprävention sind dabei stets gruppenorientiert und richten sich nicht an einzelne gefährdete Personen, sondern an breite gesellschaftliche Zielgruppen – beispielsweise Schülerinnen und Schüler, Jugendliche oder Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. 09  Typische Maßnahmen der universellen oder primären Islamismusprävention umfassen beispielsweise Workshops für Schulklassen, die sich mit Islamismus, aber auch mit damit verbundenen Themen wie Antisemitismus, Diskriminierung und Demokratieförderung befassen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, präventiv aufzuklären, kritisches Denken zu fördern und Jugendliche frühzeitig für demokratische Werte sowie für die Gefahren extremistischer Ideologien zu sensibilisieren. Maßnahmen wie diese werden in Deutschland von einer Vielzahl zivilgesellschaftlicher Träger angeboten.
 
        Die Sekundärprävention, auch selektive Präventionsarbeit genannt, richtet sich an Personen oder Gruppen, die bereits erste Anzeichen einer islamistischen Radikalisierung zeigen. Ihr Ziel ist frühzeitiges Erkennen und Intervention, um Radikalisierungsprozesse aufzuhalten, bevor sie sich verfestigen. Die Maßnahmen sind gezielt in solchen Kontexten angesiedelt, in denen Radikalisierung häufiger auftritt – etwa in gesellschaftlichen Umfeldern, die von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzungserfahrungen oder mangelnden beruflichen Perspektiven geprägt sind. Neben individueller Beratung umfasst die selektive Präventionsarbeit auch Angebote für das soziale Umfeld der Betroffenen, beispielsweise Aufklärungsworkshops für Eltern und Angehörige, um ihnen Wissen und Handlungskompetenzen im Umgang mit Radikalisierungstendenzen zu vermitteln. 10  
 
        Die letzte Stufe dieser dreigliedrigen Präventionsstruktur wird als Tertiärprävention bezeichnet. Sie umfasst unter anderem die Beratungsarbeit mit radikalisierten Jugendlichen, die mitunter bereits Straftaten begangen haben und bei der Abkehr von islamistisch motivierter Gewalt sowie beim Ausstieg aus der Szene unterstützt werden sollen. Darüber hinaus schließt die Tertiärprävention auch die intensive Beratung des sozialen Umfelds mit ein – insbesondere der Eltern, die häufig eine Schlüsselrolle bei der Deradikalisierung spielen. Dabei wird häufig zwischen Intervention und Deradikalisierung unterschieden. Letzteres bezeichnet den Versuch, den Radikalisierungsprozess umzukehren. Allerdings wird in Wissenschaft und Praxis kontrovers diskutiert, ob eine vollständige Umkehr überhaupt möglich ist. Unstrittig ist hingegen, dass eine Abkehr von Gewalt, also eine Distanzierung und Demobilisierung, realistisch ist. Eine distanzierte und demobilisierte Person verübt keine Straftaten mehr, ist jedoch nicht zwangsläufig von der demokratischen Grundordnung überzeugt. 11  
 
        Tertiärprävention ist damit eine hoch individualisierte Fallarbeit, die gezielt auf die jeweilige Person zugeschnitten ist. 12  Die zivilgesellschaftliche Tertiärprävention in Deutschland wird von mehreren erfahrenen Trägern umgesetzt, darunter dem Violence Prevention Network, der Ausstiegsberatung Legato, dem Jugendarbeitsträger VAJA, dem Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe IFAK oder der Beratungsstelle Grüner Vogel. Diese und andere Organisationen arbeiten teilweise auch mit Rückkehrerinnen und Rückkehrern des sogenannten Islamischen Staats (IS) sowie mit islamistischen Straftätern in Gefängnissen. Lange Zeit herrschte die Annahme vor, dass Ausstiegsarbeit ausschließlich mit Personen erfolgreich sein kann, die von sich aus den Wunsch äußern, die islamistische Szene zu verlassen, und sich aktiv bei einer Beratungsstelle Unterstützung suchen. Dabei wurde vorausgesetzt, dass eine persönliche Distanzierung von der extremistischen Ideologie und Gewalt bereits Teil dieses Prozesses ist. In den vergangenen Jahren wurde jedoch zunehmend versucht, gezielt auf Personen zuzugehen, die noch keine intrinsische Ausstiegsbereitschaft zeigen. Hierbei geht es zunächst darum, Zweifel an den bisherigen Denk- und Handlungsmustern zu wecken, bevor im weiteren Verlauf konkrete Schritte zur Distanzierung von der Szene und zur Resozialisierung begleitet werden können. Diese Form der Distanzierungsarbeit gilt als besonders anspruchsvoll, da sie nicht nur langfristige Beziehungsarbeit erfordert, sondern auch mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist – insbesondere, wenn Personen noch stark in extremistische Strukturen eingebunden sind und keine unmittelbare Notwendigkeit für einen Ausstieg sehen. 13  Dennoch zeigen erste Erfahrungen, dass durch kontinuierliche Ansprache, alternative Perspektiven und die richtige Methodik auch in diesen Fällen ein Umdenken angestoßen werden kann.
 
        Ein entscheidender Aspekt der Präventionsarbeit ist die persönliche Haltung der Fachkräfte gegenüber den Klientinnen und Klienten. Ein wertschätzender, nicht verurteilender Ansatz ist unerlässlich, um Vertrauen aufzubauen und wirkungsvolle Präventionsarbeit zu leisten. Wichtig ist die Überzeugung, dass Menschen sich verändern können – ganz unabhängig davon, wie tief sie in extremistische Denkmuster oder Strukturen verstrickt sind. Erst diese Haltung eröffnet den Klientinnen und Klienten die Möglichkeit, neue Perspektiven zu entwickeln, alternative Lebenswege in Betracht zu ziehen und sich von extremistischen Ideologien zu distanzieren. Ohne diesen grundlegenden Glauben an Veränderung würde Präventionsarbeit nicht nur an Wirksamkeit verlieren, sondern auch Gefahr laufen, Menschen vorschnell auf ihre Vergangenheit zu reduzieren, anstatt sie als handelnde Individuen mit Entwicklungspotenzial ernst zu nehmen. 14  
 
        ZUR ROLLE STAATLICHER UND ZIVILGESELLSCHAFTLICHER AKTEURE
 
        Die Sicherheitsbehörden in Deutschland haben die Aufgabe, islamistische Bedrohungen durch Prävention, Beobachtung und Gefahrenabwehr zu bekämpfen. Dabei unterscheidet sich die Zuständigkeit von Verfassungsschutz und Polizei: Während der Verfassungsschutz mit nachrichtendienstlichen Mitteln extremistische Aktivitäten überwacht, ist die Polizei für die konkrete Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung verantwortlich. 15  In den vergangenen Jahren wurde das sicherheitsbehördliche Instrumentarium zur Bekämpfung des Islamismus kontinuierlich ausgebaut, wobei eine klare Trennung zwischen präventiven und repressiven Maßnahmen besteht. Neben der Verfolgung von Straftaten umfasst die polizeiliche Arbeit auch die Erstellung von Lagebildern und die operative Auswertung von Daten, um Bedrohungslagen frühzeitig zu erkennen. Aufgrund der föderalen Struktur variieren die Zuständigkeiten in den Bundesländern. 16  
 
        Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) spielt eine wichtige Rolle bei der Deradikalisierungsarbeit in Deutschland. Die „Beratungsstelle Radikalisierung“ fungiert als erste Anlaufstelle für Angehörige und das soziale Umfeld potenziell radikalisierter Personen und vermittelt Ratsuchende an passende zivilgesellschaftliche oder staatliche Beratungsstellen. Zudem koordiniert das BAMF Netzwerke aus Sicherheitsbehörden und zivilgesellschaftlichen Akteuren, um den Austausch zu fördern und die Zusammenarbeit zu stärken. 17  
 
        Während staatliche Akteure sich auf die Identifikation und Verhinderung konkreter Bedrohungen konzentrieren, verfolgen zivilgesellschaftliche Organisationen einen präventiven Ansatz, der auf Bildung, Aufklärung und Dialog setzt. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht nicht die nationale Sicherheit, sondern das Individuum. Präventionsprojekte unterstützen Jugendliche dabei, eine stabile Identität zu entwickeln, fördern ihre gesellschaftliche Teilhabe und setzen sich gezielt gegen Diskriminierung und Rassismus ein. Diese ganzheitliche Herangehensweise ist entscheidend, um Extremismus nicht nur zu bekämpfen, sondern ihn langfristig zu verhindern. Besonders in den Bereichen Schule, Jugend- und Sozialarbeit spielen frühzeitige Präventionsmaßnahmen und die Kooperation von zivilgesellschaftlichen Organisationen und staatlichen Institutionen eine wichtige Rolle. 18  
 
        Zivilgesellschaftliche Akteure verfügen dabei über einen entscheidenden Vorteil: Sie besitzen häufig das Vertrauen der Gemeinschaften, mit denen sie arbeiten. Oft sind sie tief in lokalen Gemeinschaften verwurzelt und genießen ein hohes Maß an Akzeptanz, weil sie nicht mit repressiven Maßnahmen assoziiert werden, was insbesondere für gefährdete Jugendliche und deren Familien den Zugang zur Beratung erleichtert. Menschen, die dem Staat misstrauen – etwa aufgrund von Diskriminierungserlebnissen oder repressiven Erfahrungen in ihren Herkunftsländern –, sind eher bereit, sich zivilgesellschaftlichen Organisationen anzuvertrauen. Ohne dieses Vertrauen und diese Nähe wäre es in vielen Fällen kaum möglich, präventive Maßnahmen erfolgreich umzusetzen. Zivilgesellschaftliche Organisationen können überdies flexibler und individueller auf die Bedürfnisse ihrer Klientinnen und Klienten eingehen. Ihre Angebote sind niedrigschwellig und unbürokratisch und bieten einen geschützten Rahmen für Beratung und Prävention. Durch innovative Projekte wie digitale Präventionsansätze, Theaterpädagogik oder Sportprojekte können sie schnell auf neue Herausforderungen und Entwicklungen in der islamistischen Szene reagieren und so auch zur langfristigen sozialen Reintegration und zur Bearbeitung familiärer Konflikte und Identitätskrisen beitragen. 19  
 
        Da jeder Radikalisierungsverlauf hochgradig individuell ist, kann es keine universelle Strategie zur Prävention geben. Die Vielfalt der Präventionsangebote und Zugangsmöglichkeiten ist daher eine der größten Stärken der zivilgesellschaftlichen Prävention. Unterschiedliche Methoden, von sozialpädagogischer Beratung über psychologische Unterstützung bis hin zu religiösen Dialogangeboten, ermöglichen es, zielgruppenspezifische Lösungen zu entwickeln. 20  
 
        Doch auch staatliche Programme bringen Vorteile mit sich, insbesondere durch ihre strukturelle Kontinuität, die personellen Ressourcen und den Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen. Sie ermöglichen eine fundierte Gefahreneinschätzung und sind damit ein wichtiger Bestandteil der nationalen Sicherheitsstrategie. Staatliche Akteure allein können Radikalisierungsprozesse jedoch meist nicht effektiv verhindern; sie bleiben auf die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Initiativen angewiesen. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist letztlich die Qualität der individuellen Betreuung – unabhängig davon, ob diese staatlich oder zivilgesellschaftlich erfolgt. 21  
 
        Netzwerke wie die Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus (BAG RelEx) leisten einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung des Arbeitsfeldes. Sie bieten einen vertrauensvollen Rahmen für den fachlichen Austausch über Methoden, die Entwicklung von Qualitätsstandards und die Diskussion aktueller Entwicklungen. 22  Auch auf behördlicher Ebene existieren verschiedene Netzwerke, die eine behördenübergreifende Zusammenarbeit fördern. Ein prominentes Beispiel ist das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum (GTAZ), das Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene vernetzt. Eine vielversprechende neue Initiative ist die Taskforce Islamismusprävention im Bundesinnenministerium: Das Gremium bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Sicherheitsbehörden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um praxisnahe Handlungsempfehlungen für die Politik zu erarbeiten – ein wichtiger Schritt, um bestehende Lücken zu schließen und Multi-Agency-Ansätze zu fördern.
 
        HERAUSFORDERUNGEN
 
        Die größte Herausforderung für zivilgesellschaftliche Akteure im Bereich der Islamismusprävention – und generell in der Demokratieförderung – ist die unsichere Finanzierung der Maßnahmen. Projektförderungen sind meist zeitlich begrenzt, was nicht nur die langfristige Planung erschwert, sondern auch zu befristeten Arbeitsverträgen und hoher Fluktuation unter den Fachkräften führt. Dadurch gehen wertvolles Wissen und etablierte Strukturen verloren, was wiederum die Beziehungsarbeit mit den Klientinnen und Klienten beeinträchtigt und die Kontinuität der Betreuung gefährdet. Überdies ist es schwierig, den Erfolg präventiver Maßnahmen zu messen. Standardisierte Evaluationsmethoden sind schwer umsetzbar, da sich die Erfolgskriterien je nach Ansatz deutlich unterscheiden und unterschiedliche Akteurinnen und Akteure verschiedene Erwartungen an die Ergebnisse haben. Systematische Evaluationsprozesse aber wären wichtig, um die Qualität der Maßnahmen zu sichern und langfristig evidenzbasierte Strategien zu entwickeln. 23  
 
        Eine weitere Herausforderung besteht in der Gefahr der Stigmatisierung: Wenn sich Präventionsprogramme vorrangig an muslimische Jugendliche richten, kann dies den Eindruck verstärken, dass diese pauschal unter Generalverdacht stehen. Dies wiederum kann zur Entfremdung von Staat und Gesellschaft beitragen und das Vertrauen in Präventionsmaßnahmen untergraben. Besonders problematisch ist es, wenn dadurch das Narrativ extremistischer Akteure bestätigt wird, wonach Muslime in Deutschland strukturell diskriminiert und pauschal als Sicherheitsrisiko eingestuft werden – eine Entwicklung, die der Präventionsarbeit massiv entgegenwirken und kontraproduktive Effekte verstärken kann. Studien zeigen, dass Ausgrenzung und Diskriminierung Radikalisierungsprozesse begünstigen können – ein Risiko, das Präventionsarbeit unbedingt vermeiden muss. 24  
 
        Darüber hinaus gerät die zivilgesellschaftliche Präventionsarbeit zunehmend unter den Einfluss sicherheitsbehördlicher Logiken. Diese „Versicherheitlichung“ führt dazu, dass pädagogische Ansätze in den Hintergrund treten, während Kontrolle und Risikobewertung an Bedeutung gewinnen. Dadurch steigt der Druck auf zivilgesellschaftliche Akteure, sicherheitsorientierte Perspektiven zu übernehmen, was nicht nur ihr Vertrauensverhältnis zu den Zielgruppen gefährden kann, sondern auch die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen beeinträchtigt. Statt auf Bildung und Empowerment zu setzen, droht die Prävention stärker in den Bereich der Überwachung und Kontrolle zu rücken, wodurch Stigmatisierung weiter verstärkt wird. 25  Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist das fehlende Zeugnisverweigerungsrecht für zivilgesellschaftliche Akteure. Obwohl diese ihren Klientinnen und Klienten häufig Anonymität zusichern, können sie in Gerichtsverfahren zur Aussage verpflichtet werden, was das notwendige Vertrauensverhältnis untergräbt und Ratsuchende potenziell abschreckt. 26  
 
        Um mit den genannten Herausforderungen umzugehen und die Bedingungen der Präventionsprojekte zu verbessern, sind langfristige Strategien statt kurzfristiger Projektlogiken gefragt. Insbesondere zivilgesellschaftliche Träger brauchen stabile finanzielle Rahmenbedingungen, um nachhaltige Strukturen aufzubauen und qualifiziertes Personal zu halten. Ebenso wichtig ist eine klare Abgrenzung von Präventions- und Sicherheitslogiken – zivilgesellschaftliche Arbeit darf nicht als verlängerter Arm der Sicherheitsbehörden wahrgenommen werden, sondern muss auf Bildung, Empowerment und soziale Integration setzen.
 
        Deutschland verfügt über eine breit aufgestellte Präventionslandschaft, die noch weiter professionalisiert und international stärker vernetzt werden sollte. Um extremistische Ideologien langfristig zurückzudrängen, braucht es neben gezielten Maßnahmen auch eine politische und gesellschaftliche Haltung, die demokratische Werte konsequent verteidigt, anstatt auf populistische Reflexe zu setzen. Terroristische Gewalt wird sich in Deutschland nie vollständig verhindern lassen – umso wichtiger ist es, darauf nicht mit Hass und Hetze zu reagieren, sondern gezielt in wirksame Präventionsmaßnahmen zu investieren.
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        PHÄNOMEN CO-RADIKALISIERUNG
 
         Daniela Pisoiu 
 
        Jüngste dschihadistisch motivierte Anschläge in Deutschland und Österreich wurden von politischen Reaktionen begleitet, die sich auf die Themen Migration und Asyl konzentrierten. Dabei wurden Maßnahmen vorgeschlagen, die darauf abzielen, Migrationsprozesse einzuschränken – vermeintlich, um weitere terroristische Gewalt und Radikalisierung zu verhindern. Nach dem Anschlag in Magdeburg vom 20. Dezember 2024 etwa wurde eine „deutliche Verschärfung der Migrationspolitik“ gefordert; 01  nach dem Attentat in Aschaffenburg vom 22. Januar 2025 sollten die Grenzen geschlossen werden; 02  nach dem Attentat in Villach vom 15. Februar 2025 wurde eine „anlasslose Massenüberprüfung“ von Asylberechtigten aus Syrien und Afghanistan vorgeschlagen. 03  
 
        Tatsächlich zeigen Statistiken zu Terroranschlägen in Europa in den vergangenen Jahren einen Anstieg der Zahl von Asylsuchenden unter den Tätern. Zwischen 2022 und 2025 waren gut 42 Prozent der Attentäter Asylsuchende. 04  Angesichts der Tatsache, dass es kein einheitliches Profil für Radikalisierung und Terrorismus gibt, wäre es jedoch ein Irrtum, die Ursachenforschung auf Merkmale wie den Aufenthaltsstatus, die Religion, die ethnische Herkunft oder den sozioökonomischen Status einer Person zu reduzieren. Diese Faktoren allein können das Phänomen weder erklären, noch erhellen sie die Ursachen und Mechanismen einer Radikalisierung. Hinzu kommt, dass politische Forderungen wie die eingangs angesprochenen potenziell „co-radikalisierende Effekte“ haben, das heißt, sie können mitunter zu weiterer Radikalisierung führen, anstatt diese einzudämmen. Eine solche Co-Radikalisierung kann Präventionsmaßnahmen erheblich erschweren.
 
        RADIKALISIERUNG
 
        „Radikalisierung“ bezeichnet eine allmähliche Übernahme kognitiver und habitueller Muster, die darauf abzielen, grundlegende politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Veränderungen herbeizuführen. 05  Radikalisierung ist in diesem Sinne ein normativ neutraler Begriff, der derzeit jedoch negativ konnotiert ist, da er eine Opposition zur liberal-demokratischen Ordnung impliziert, die selbst als positiv und fortschrittlich gilt. Historisch gesehen, waren die ersten als „radikal“ bezeichneten Bewegungen tatsächlich progressiv, da sie zum Beispiel für Menschenrechte kämpften. Seit dem Aufstieg des Nationalsozialismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben Radikalismus und Radikalisierung jedoch eine deutlich negative Konnotation und implizieren eine schrittweise Entwicklung hin zu extremeren Formen der Militanz, einschließlich der Ausübung von Gewalt. Bezogen auf islamistische Radikalisierung beinhaltet der Begriff daher eine graduelle Entwicklung hin zu extremistischen oder gar terroristischen Ideen und Verhaltensweisen, wobei Extremismus grundsätzlich als antithetisch zur liberalen Demokratie verstanden wird.
 
        Erklärungsansätze zur Radikalisierung lassen sich in drei Kategorien einordnen: in deterministische, intentionale und relationale Ansätze. 06  Deterministische Ansätze konzentrieren sich auf ursächliche Faktoren und allgemeine strukturelle Erklärungen auf gesellschaftlicher oder individueller Ebene, etwa Diskriminierung, Erniedrigung, relative Deprivation oder Identitätskrisen. Intentionale Ansätze wiederum betrachten den jeweils individuellen Nutzen als Hauptantrieb für Radikalisierung, und das nicht nur in den Anfangsphasen, sondern auch als Erklärung dafür, warum Menschen in radikalen Bewegungen verbleiben. Verlockungen und positive Anreize wirken durch Feedbackschleifen aus dem sozialen Umfeld auf die individuelle Motivation ein. Auf Gruppenebene sind nach diesem Ansatz strategische und taktische Gründe ausschlaggebend dafür, dass Gruppen auf Terrorismus oder Gewalt zurückgreifen. Relationale Ansätze schließlich fokussieren auf Gruppenprozesse und Interaktionen zwischen Personen oder zwischen Gruppen und dem Staat. Normen, Werte und Gruppen- oder Bewegungssubkulturen spielen hier eine wichtige Rolle, ebenso sogenannte Bewegungsunternehmer – Ideologen oder Führungspersonen, die radikale Diskurse erzeugen und lenken, Anhänger rekrutieren und sie in Richtung Militanz beeinflussen. Umfassendere, auf empirischen Daten basierende Modelle versuchen, Elemente aus allen drei Ansätzen zu integrieren und so die entscheidenden Momente im Radikalisierungsprozess zu identifizieren. 
 
        Phänomenologisch betrachtet, verläuft der Radikalisierungsprozess auf individueller Ebene schrittweise ab (Abbildung): Auf eine Phase der Annäherung folgt eine Phase der Fokussierung, in der bestimmte Ideen, Themen, Quellen und Personen priorisiert werden und schließlich dominieren. Dies führt zu einer Art Tunnelblick sowie zu einer Realitätsverzerrung, die schließlich in die Wahrnehmung einer existenziellen Bedrohung für die Gruppe mündet, der sich die Person mittlerweile zugehörig fühlt – im hier diskutierten Kontext der imaginierten Gemeinschaft der Muslime weltweit. In dieser Phase der Identifizierung sieht man sich im Extremfall selbst als Kämpfer oder Märtyrer, das radikalisierte Denken wird zunehmend extremer, exklusiver und absoluter. Immer radikalere Ideen bauen aufeinander auf, nicht zuletzt unter dem Einfluss einer konstanten Propaganda und eines emotional verstärkten Feedbacks aus der radikalisierten Szene. Widersprüche oder andere Meinungen werden nicht mehr toleriert, da man meint, durch einen vermeintlich privilegierten Zugang zu geheimen Quellen innerhalb eines Kreises von Auserwählten die absolute Wahrheit zu erkennen.
 
         
           Abbildung: Individueller Radikalisierungsprozess 
 
          [image: Die Abbildung illustriert die Stationen und Faktoren individueller Radikalisierungsprozesse. Sie visualisiert den im Text geschilderten Prozess, unter anderem den Einfluss von Anwerberinnen und Anwerbern, die Instrumentalisierung von Bedürfnissen, die Rolle individueller Motivation und den Einfluss sozialer und kognitiver Isolation.] 
            Quelle : Eigene Darstellung 
 
        
 
        Rekrutierer und soziale Kontakte in der islamistischen Szene tragen zu dieser kognitiven Entwicklung bei, indem sie Bedürfnisse instrumentalisieren und angeblich schwerwiegende, ja sogar existenzbedrohende Probleme, Ursachen und Lösungen in besonders überzeugender Weise formulieren. 07  Hierdurch werden grundsätzlich normale individuelle Motivationen – wie das Streben nach Status und Anerkennung oder der Wunsch, die Welt zu verändern und sich neue Fähigkeiten anzueignen – kanalisiert und in die durch die radikale Ideologie vorgegebene Form gelenkt. In der Folge schottet sich die Person zunehmend von ihrem ursprünglichen sozialen Umfeld ab, wobei Veränderungen im Lebensstil beobachtbar werden, etwa bei der Wahl der Kleidung, der Ernährung, des Berufs oder der sozialen Kontakte.
 
        Während die bisher skizzierten Mechanismen in allen Radikalisierungsprozessen unabhängig von der Ideologie beobachtet werden können, hängen ihre konkreten Erscheinungsformen stark vom Zeitgeist ab, insbesondere von aktuellen globalen oder regionalen Konflikten und der jeweils vorherrschenden Ideologie. Die Eingangsphase der islamistischen Radikalisierung in Europa war stark mit dem Beginn des Irakkriegs im Jahr 2003 verbunden, während später der Konflikt in Syrien und jüngst jener in Gaza eine zentrale Rolle in der dschihadistischen und salafistischen Kommunikation spielten. Hinsichtlich der Narrative sind die Motive jedoch konstant geblieben: Es geht nahezu immer um „ungerechte Unterdrückung“, „Widerstand“ und „Selbstverteidigung“. Ebenso unverändert blieb das übergeordnete Ziel der globalen dschihadistischen Bewegung, fremde Einflüsse und Armeen aus muslimischen Ländern zu vertreiben. In diesem Zusammenhang versucht neuerdings auch der sogenannte Islamische Staat (IS), den Gaza-Konflikt von einem territorialen Konflikt in einen religiösen Krieg umzudeuten. Dies kann als Versuch interpretiert werden, die Hamas durch eine konkurrierende Erzählung zu überbieten – oder auch als eine Anpassung an co-radikalisierende Diskurse im Westen, die islamistische Radikalisierung tendenziell auf eine religiöse Frage reduzieren statt auch politische Fragen einzubeziehen.
 
        Bei der Analyse der Entwicklung sozialer Bewegungen spielt das Konzept der „kausalen Mechanismen“ eine große Rolle. Damit sind handlungsbasierte Erklärungsansätze gemeint, die aufzeigen, wie bestimmte Ereignisse zu bestimmten Ergebnissen führen. 08  Unterschieden werden können Mechanismen, die beispielsweise den Beginn (klandestiner) politischer Gewalt erklären, und solche, die ihre Persistenz begreiflich machen. Zur ersten Kategorie zählen zum Beispiel eskalierende Polizeimaßnahmen, die zweite Kategorie umfasst unter anderem die Militarisierung von Handlungen, ideologische Abkapselung oder militante Abschottung. Insbesondere der erste Mechanismus ist ein paradigmatisches Beispiel für Co-Radikalisierung.
 
        CO-RADIKALISIERUNG
 
        Die ursprüngliche Definition von Co-Radikalisierung umfasste „alle jene unbeabsichtigt phänomenunterstützende[n] Dynamiken (Mechanismen oder Interaktionsmuster), die sich aus der Reaktion verschiedener gesellschaftlicher Akteure – besonders aber des Staates – auf die (selektiv) wahrgenommene, vorgestellte oder faktisch sich vollziehende Radikalisierung eines Bevölkerungssegments ergeben. Co-Radikalisierung speist sich aus diversen Maßnahmen und Interventionen, die den Radikalisierungsprozess im Sinne unbewusster Phänomenunterstützung stärker befeuern als eindämmen.“ 09  Es geht also um die unbeabsichtigten Konsequenzen staatlicher Maßnahmen bei der Bekämpfung von Radikalisierung, die eher zu einer verstärkten Radikalisierung als zu ihrer Eindämmung beitragen. Die theoretischen Grundlagen des Konzepts beruhen auf zwei soziologischen Konzeptualisierungen: den unbeabsichtigten Folgen zielgerichteten sozialen Handelns nach Robert K. Merton 10  und dem Konzept des Co-Terrorismus, das „alle Handlungs- oder Verhaltensweisen mit Bezug zum gegenständlichen Phänomenbereich“ erfasst, „die unbewusst phänomenunterstützend wirken“. 11  
 
        Diese ursprüngliche Konzeptualisierung erfasste mehrere Analyseebenen: erstens die konkreten Maßnahmen und Reaktionen „auf einen sich tatsächlich oder vermeintlich radikalisierenden Akteur, zweitens die sich daraus ergebenden Mechanismen oder Dynamiken und drittens deren Auswirkungen im Hinblick auf den Prozess der Radikalisierung“. 12  Letzteres bezog sich auf die Stärkung radikaler Bewegungen, die sich zum Beispiel am Provozieren einer Überreaktion des Staates – und damit der ideologischen Bestätigung einer Bewegung –, der Intensivierung von Gewalt, einer steigenden Akzeptanz in der Bevölkerung oder einer verstärkten Rekrutierung zeigen kann. 13  
 
        Rückblickend scheinen einige Konkretisierungen des Konzepts angebracht: Während es ursprünglich auf Gruppen angewandt wurde und sich weitgehend auf die Literatur zu sozialen Bewegungen stützte, kann Co-Radikalisierung auch auf individuelle Radikalisierungsprozesse angewandt werden. Darüber hinaus erscheint im Kontext der Interaktionen mit gegnerischen Gruppen oder Bewegungen sowie deren Auswirkungen auf Radikalisierung das Konzept der „kumulativen Radikalisierung“ (cumulative radicalisation) 14  im Sinne einer gegenseitigen Radikalisierung, angelehnt an das Konzept des kumulativen Extremismus (cumulative extremism), 15  als passender. Eine zunehmende Radikalisierung infolge von Konkurrenz mit ähnlichen Bewegungen – oder Bewegungen, die auf dieselbe Anhängerschaft abzielen –, lässt sich zudem besser mit den Konzepten des „Überbietens“ (outbidding) 16  oder der „kompetitiven Eskalation“ (competitive escalation) 17  erklären.
 
        ANGEWANDTE CO-RADIKALISIERUNG
 
        Während eine gezielte empirische Untersuchung und Messung von Co-Radikalisierungsmechanismen im Verhältnis zu herkömmlicher Radikalisierung noch aussteht, liefern erste Forschungsarbeiten bereits Hinweise darauf, dass Mechanismen der Co-Radikalisierung tatsächlich wesentliche Treiber von Radikalisierung sein können.
 
        Eine zentrale Dimension des Radikalisierungsprozesses ist hierbei die Konstruktion und Wahrnehmung von Ungerechtigkeit sowie die daraus resultierende Legitimierung von Selbstverteidigungshandlungen. Maßnahmen und Diskurse, die Muslime pauschal kriminalisieren oder unter Generalverdacht stellen, können die Wahrnehmung von Marginalisierung, Deprivation, Entfremdung, Diskriminierung und Identitätskrisen verstärken. Eine frühe Studie zu den Auswirkungen der dänischen Antiradikalisierungspolitik etwa zeigte, dass durch die Gleichsetzung der gesamten muslimischen Gemeinschaft mit einzelnen radikalisierten Individuen eine „Verdachtsgemeinschaft“ konstruiert wurde. Überdies lenkten diese Maßnahmen die politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit von strukturellen Problemen wie sozioökonomischer Ghettoisierung, mangelnder Integration und Diskriminierung ab, indem diese Probleme undifferenziert unter dem Begriff der Radikalisierung subsumiert wurden. Überdies zeigt die Studie, wie Wahrnehmungen von Diskriminierung, Entfremdung und Marginalisierung zu Gefühlen der Erniedrigung und zunehmender Selbstisolierung führen. 18  
 
        Anti-muslimische Rhetorik rechtspopulistischer Parteien in Reaktion auf islamistischen Terrorismus und Extremismus ist ein weiteres prägnantes Beispiel. Zentraler Hebel für die Übertragung von Ablehnung und Hass auf die gesamte muslimische Gemeinschaft ist hier die gezielte Gleichsetzung beziehungsweise bewusste Vermengung von Terrorismus, Islamismus und Islam oder die pauschale Verknüpfung von Islam und Kriminalität. Als Beispiel sei ein im Mai 2021 auf Facebook gepostetes Plakat der AfD Sachsen-Anhalt genannt: Während im Hintergrund zwei vollverschleierte Frauen abgebildet sind, vermittelt der Slogan die Botschaft „Der Islam gehört nicht zu Deutschland!“. 19  In einem Antrag der AfD-Bundestagsfraktion aus dem Jahr 2018 werden „Islam“ und „Radikalisierung“ in einem Atemzug genannt, während pauschal eine Rechtswidrigkeit islamischer Glaubensinhalte unterstellt wird („Unvereinbarkeit von Islam, Scharia und Rechtsstaat – Der Radikalisierung den Boden entziehen, keine Verbreitung gesetzwidriger Lehren“). 20  Bereits 2006 begleiteten in Österreich Plakate der FPÖ Wahlkampagnen mit Slogans wie „Daham statt Islam“ 21  oder später „Die Islamisierung gehört gestoppt“ 22  und „Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe“. 23  Zur Verstärkung dieser Rhetorik tragen die strategische Einbindung vermeintlicher Experten für Islamismus bei, die in Wirklichkeit schlicht islamfeindliche Positionen vertreten, 24  sowie die zunehmende Verwendung des Begriffs „politischer Islam“ im politischen Mainstreamdiskurs.
 
        Ob solche Diskurse und Maßnahmen tatsächlich einen direkten Einfluss auf Radikalisierung haben, ist schwierig festzustellen; Kausalitäten sind hier empirisch schwer nachzuweisen. Dies ist einer der Hauptgründe, warum alternative Ansätze zum oben erwähnten deterministischen Paradigma entwickelt wurden, die insbesondere menschliche Handlungsfähigkeit (agency) und politische Prozesse als zentrale Einflussfaktoren berücksichtigen. Auch das Modell individueller Radikalisierung geht nicht von einer direkten kausalen Verknüpfung zwischen strukturellen Ursachen wie Diskriminierung oder Marginalisierung und Radikalisierung aus. Vielmehr werden solche Faktoren in die Konzeptualisierung von Rekrutierung und Mobilisierung eingebettet.
 
        Insbesondere die Anwerber innerhalb der islamistischen Szene und ihre diskursiven Strategien erfüllen hier eine zentrale Funktion. Während sich mit Sicherheit sagen lässt, dass zwar alle Muslime von Hassrhetorik betroffen sind, die meisten dadurch aber nicht radikalisiert werden, wirkt Co-Radikalisierung indirekt. „Bewegungsunternehmer“, die zunehmend als Influencer auf Social Media aktiv sind, nutzen das Gefühl der Viktimisierung gezielt aus. Sie instrumentalisieren individuelle Erfahrungen, um Narrative von Unterdrückung, Ungerechtigkeit und der Notwendigkeit zur Selbstverteidigung zu konstruieren. Diskriminierende Maßnahmen, die ausschließlich Muslime oder Asylsuchende betreffen, sowie politische Diskurse, die Muslime oder Migranten kriminalisieren und ihnen eine besondere Affinität zu Terrorismus oder Kriminalität unterstellen, tragen wesentlich dazu bei, verschwörungstheoretische Argumentationsmuster solcher Akteure zu bestätigen. Insbesondere wird dadurch die Vorstellung verstärkt, dass der Staat, seine Institutionen oder Europa insgesamt Muslime systematisch benachteiligten – bis hin zu extremeren Ideologien, die von einem umfassenden Krieg zwischen Muslimen und dem Westen ausgehen.
 
        Auch staatliche Maßnahmen können Radikalisierung begünstigen. Der schon genannte Mechanismus der „eskalierenden Polizeimaßnahmen“ fasst im Wesentlichen die Interaktion zwischen sozialen Bewegungen und dem Staat und bietet eine zentrale Erklärung für das Entstehen verdeckter politischer Gewalt. In den Worten der Bewegungsforscherin Donatella della Porta: „Politische Gewalt weltweit ist eng mit staatlichen Reaktionen auf soziale Bewegungen verknüpft, gleichsam wie ein makabres Wechselspiel. Ein Mechanismus der eskalierenden Polizeimaßnahmen kann sowohl in demokratischen als auch in autoritären Regimen als ursächlich für das Entstehen verdeckter politischer Gewalt identifiziert werden. In den hier analysierten Fällen führte eine reziproke Anpassung zu einer Eskalation der Protestformen und der polizeilichen Vorgehensweise. Polizeimaßnahmen wurden als hart, insbesondere aber als undifferenziert und ungerecht empfunden; einschneidende repressive Ereignisse trugen dazu bei, Gewalt zu legitimieren und militante Gruppen in die Illegalität zu drängen.“ 25  Della Porta veranschaulichte den Mechanismus der eskalierenden Polizeimaßnahmen empirisch anhand der Entwicklungen im Zusammenhang mit dem linksextremen Terrorismus der 1970er Jahre und wandte ihn anschließend auch auf die ETA in Spanien sowie islamistische Bewegungen in Ägypten an. Der ägyptische Fall ist ein treffendes Beispiel für diesen Mechanismus: Die brutale und willkürliche Repression gegenüber der islamischen Bewegung führte einerseits zur Politisierung der Muslimbruderschaft und andererseits zur Radikalisierung der Gruppierung Al Jamaa, deren Aktivisten zunehmend zur Militanz und zu gewaltsamen Aktionen griffen, um ihre politischen Ziele zu erreichen, und schließlich Untergrundorganisationen gründeten. 26  
 
        AUSBLICK
 
        Es gibt Anzeichen dafür, dass islamistische Bewegungen auch in Europa bald eine Reife erreicht haben könnten, die eine komplexere Analyse ihres Verhältnisses zum Staat möglich macht. Nicht nur gewinnen salafistische und Hizb-ut-Tahrir-nahe Bewegungen zunehmend Mitglieder, sie sind auch besonders einflussreich im digitalen Raum geworden. Ein wesentlicher Bestandteil ihrer Botschaften ist die Problematisierung staatlicher Politiken, etwa der Waffenlieferungen an Israel oder der vermeintlich eindimensionalen Außenpolitik Österreichs und Deutschlands im Gaza-Konflikt. Insbesondere die fehlende Differenzierung im politischen Diskurs zwischen terroristischen Organisationen und der Zivilbevölkerung – die mitunter entweder ignoriert oder mit Terroristen gleichgesetzt wird – wird von diesen Gruppen instrumentalisiert. Ob islamistische Radikalisierung durch eine differenziertere Kommunikationsstrategie wirksam verhindert werden kann – etwa durch eine deutlichere Kritik an der für viele unverhältnismäßigen israelischen Reaktion auf den Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 oder der humanitären Lage in Gaza –, ist empirisch nicht eindeutig zu beantworten. Zumindest für den Attentäter von Mannheim im Mai 2024 scheint der Gaza-Krieg aber ein zentraler Faktor bei seiner Radikalisierung gewesen zu sein. 27  Andererseits hat das Ausbleiben einer übermäßigen staatlichen Reaktion auf die sogenannten „Kalifat-Demos“ in Deutschland vermutlich wesentlich dazu beigetragen, dass sich diese Bewegungen bislang nicht weiter radikalisiert haben und keine Gewaltspirale entstanden ist. Ob es sich dabei um eine bewusste oder zufällige (Nicht-)Reaktion gehandelt hat, sei dahingestellt. Vielleicht aber darf es als seltenes Beispiel eines staatlichen Lerneffekts gewertet werden.
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          TORBEN LÜTJEN
 
           AUF DEM WEG IN DEN AUTORITÄREN STAAT? GEFÄHRDUNGEN UND SELBSTBEHAUPTUNG DER US-DEMOKRATIE 
 
          Die USA sind gerade dabei, sich aus dem Kreis der liberalen Demokratien zu verabschieden. Die entscheidende Frage aber ist, ob diese Entwicklung unumkehrbar ist. Sind die USA dauerhaft auf dem Weg in die Autokratie? Oder wird sich die Demokratie behaupten können?
 
        
 
         
          MICHAEL HOCHGESCHWENDER
 
           AMERICA FIRST. ZUR GESCHICHTE US-AMERIKANISCHER NATIONALISMEN 
 
          Wie ordnet sich der offenkundige Nationalismus der MAGA-Anhänger in die Geschichte nationaler Selbstverständigungsdiskurse ein? Der Glaube an den eigenen Exzeptionalismus, weiße Vorherrschaft und „America First!“ sind historisch gesehen keine Neuigkeiten.
 
        
 
         
          MANFRED BERG
 
           MAKE THE DONALD GREAT AGAIN. TRUMPS AUFSTIEG UND COMEBACK IN EINER POLARISIERTEN GESELLSCHAFT  
 
          Trumps Siegeszug ist nur vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen politischen und gesellschaftlichen Polarisierung der USA zu verstehen, die auch den Charakter der Parteien veränderte. Wie die amerikanische Demokratie in Zukunft funktionieren kann, ist offen.
 
        
 
         
          MONIKA L. MCDERMOTT
 
           TOUGH AN DER WAHLURNE. ZUR ROLLE VON MÄNNLICHKEIT IN DER AMERIKANISCHEN POLITIK 
 
          Trumps Wahlsiege 2016 und 2024 sind auch auf eine Krise der Männlichkeit zurückzuführen. Die Globalisierung und die Ausweitung von Frauen- und Minderheitenrechten haben ihr zugesetzt. Trumps hegemoniale Männlichkeit verfängt zunehmend auch bei Minderheiten.
 
        
 
         
          PETER ROUGH
 
           COULD THIS BE GREAT? TRUMP ALS CHANCE 
 
          Trumps zweite Amtszeit verändert die transatlantischen Beziehungen tiefgreifend. Europa verliert an Bedeutung, während die US-Politik nationalistischer wird. Europa muss pragmatischer, eigenständiger und innovativer werden, um seine Zukunft aktiv mitzugestalten.
 
        
 
         
          JANA PUGLIERIN
 
           NOCH ALLIIERTE ODER SCHON GEGNER? EUROPAS SCHWIERIGER BALANCEAKT IM ZEITALTER VON TRUMP 2.0 
 
          Wie geht man damit um, wenn die Schutzmacht zum Bully wird? Muss sich Europa notfalls ganz ohne die USA verteidigen können? Europa muss weiterhin konstruktiv mit den USA zusammenarbeiten, zugleich aber dringend die eigene Selbstständigkeit vorantreiben.
 
        
 
         
          ANGELA STANZEL
 
           MAKE CHINA GREAT AGAIN. TRUMP UND DER SYSTEMKONFLIKT ZWISCHEN DEN USA UND CHINA 
 
          Trumps zweite Amtszeit verschärft den Systemkonflikt zwischen den USA und China: Neben einem Handelskrieg drohen militärische Spannungen im Indopazifik. Für Beijing eröffnet sich die Chance, sich anderen Staaten als zuverlässiger Handelspartner anzubieten.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Als Donald J. Trump am 20. Januar 2025 in der Rotunde des Kapitols in Washington, D.C. zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt wurde, kündigte er nichts weniger als den Beginn eines „goldenen Zeitalters“ für sein Land an. Was bei Beobachtern wie dem Philosophen Jürgen Habermas „den Eindruck der klinischen Vorführung eines psychopathologischen Falls“ erweckte, erfüllte viele in Trumps Gefolgschaft mit Genugtuung, sprach er doch just an dem Ort, den Anhänger seiner „Make America Great Again“-Bewegung (MAGA) vier Jahre zuvor noch gewaltsam erstürmt hatten, um die demokratische Amtsübergabe nach seiner Wahlniederlage zu verhindern.
 
        Der neue alte Präsident begann umgehend mit der Umdeutung der damaligen Ereignisse und begnadigte mit einer seiner ersten Amtshandlungen mehr als tausend verurteilte Kapitolstürmer. Die dahinterstehende Botschaft – dass für Trump politische Loyalität über dem Recht steht – beunruhigt viele ebenso sehr wie die fast täglichen Nachrichten darüber, wie Justiz, Wissenschaft und Medien von der Trump-Administration unter Druck gesetzt werden. Dabei ist es nicht nur die US-amerikanische Demokratie, die durch die Entscheidungen in Washington Schaden zu nehmen droht. Durch eine erratische Zollpolitik und eine Kriegs- und Krisendiplomatie, die mit öffentlichen Drohungen und Tatsachenverdrehungen operiert, wird die internationale Ordnung insgesamt infrage gestellt.
 
        Während Trump 2017 noch vergleichsweise unvorbereitet ins Amt kam und vielfach auf etabliertes Personal der Republikaner angewiesen war, kann er sich in seiner zweiten Amtszeit stärker auf ein loyal ergebenes Umfeld seiner MAGA-Bewegung stützen. Ausgleichende Faktoren gibt es kaum mehr. Dass diese Konstellation Amerika (wieder) großartig machen wird, scheint eher zweifelhaft.
 
         Johannes Piepenbrink 
 
      

       
        AUF DEM WEG IN DEN AUTORITÄREN STAAT?
 
        Gefährdungen und Selbstbehauptung der US-Demokratie
 
          Torben Lütjen 
 
        So sehr man sich auch zwickt, man wacht doch nie auf. Denn all das ist wirklich passiert: Donald Trump, im Januar 2021 mit Schimpf und Schande aus Washington verabschiedet, weil er in der Parodie einer Revolution einen Mob mit seinen Anhängern auf das Kapitol kommandierte, um den friedlichen Machtwechsel zu torpedieren, sitzt nicht etwa im Gefängnis, sondern wieder im Oval Office. Dort angekommen, hat er als erstes eben jene Kapitolstürmer, die in seinem Namen Gewalt ausgeübt haben, begnadigt und lässt dafür im Gegenzug jene Beamten von FBI und Justizministerium durchleuchten, die zuvor diesen Angriff auf das Herz der amerikanischen Demokratie untersucht hatten. Unterdessen hat er Elon Musk, den reichsten Mann der Welt, der seinen Wahlkampf mit schätzungsweise 270 Millionen US-Dollar finanziert hat, mit verfassungsrechtlich unklaren Sondervollmachten ausgestattet, um den amerikanischen Behördenapparat auseinanderzunehmen. 
 
        Halten wir daher fest, was vor einem Jahr noch immer ziemlich kühn, vor fünf Jahren als möglich, aber doch unwahrscheinlich, vor einem Jahrzehnt allerdings nach einer Hollywood-Dystopie geklungen hätte: dass die USA wohl gerade dabei sind, sich aus dem Kreis der liberalen Demokratien zu verabschieden. Die entscheidende Frage aber ist eben, ob diese Kehrtwende unumkehrbar ist. Sind die USA dauerhaft auf dem Weg in die Autokratie?
 
        Um die unbefriedigende Schlussfolgerung vorwegzunehmen: Was auf den nächsten Seiten folgt, ist eine ziemliche Kaffeesatzleserei. Die Sozialwissenschaften sind ohnehin mit einer bescheidenen Prognosefähigkeit ausgestattet. Aber in diesem Fall ist die Frage besonders diffizil, weil, so jedenfalls meine These, in Wahrheit wenige Vergleichsmaßstäbe zur Verfügung stehen – nicht einmal für Trump selbst. Die Schwierigkeit unserer Frage liegt darin, dass seine Politik sich zwar einreihen mag in andere Versuche, Demokratien autoritär zu überformen – so wie es in Ungarn, Polen, Venezuela oder der Türkei passiert ist. Aber der Staat und die Zivilgesellschaft, auf die der Autokrat Trump trifft, sind dann doch von einem anderen Kaliber. 
 
        Um zumindest eine Annäherung an diese Frage zu versuchen, gehe ich in einem Dreischritt vor: Zunächst werde ich Trumps erste Amtszeit nochmals kurz analysieren, um zu zeigen, dass die Demokratie von 2017 bis 2021 zwar unter Druck stand, aber nicht ernsthaft in Gefahr war. Dies bereitet auf den zweiten Schritt vor, in dem ich die Ausgangsbedingungen und Konstellationen der zweiten Präsidentschaft in den Blick nehme. Auf diese Weise entsteht ein drastischer Kontrast, der verdeutlicht, dass dieses Mal (fast) alles anders ist: Im Unterschied zu Trump 1.0 haben sich bei Trump 2.0 längst die Konturen eines Projektes zum autoritären Staatsumbau herausgeschält. Es gilt dabei, die Ideen, Strategien und Akteure dieses Projektes zu identifizieren. Im dritten Schritt geht es dann darum, die Immunkräfte der amerikanischen Gesellschaft und des US-Institutionensystems zu ergründen und zu fragen: Wie stehen die Chancen für das Überleben der US-Demokratie?
 
        TRUMP 1.0: RHETORISCHER AUSNAHMEZUSTAND
 
        Gewiss sollte man nicht den Fehler begehen, Trumps erste Amtszeit im Nachhinein zu verklären. Seine Sprache sprengte schon damals alle Dimensionen des politischen Anstandes: Die Medien bezeichnete er ganz in der Diktion eines Joseph Goebbels als „Volksfeinde“. Er beschimpfte die Justiz und versuchte, das unabhängige Justizministerium zu Ermittlungen gegen seine politischen Widersacher anzustiften.
 
        Doch blieb stets dieser Widerspruch: Rhetorisch schien Trump pro Tag einen Verfassungsbruch zu begehen; faktisch passierte aber wenig, was einen wirklich um den Schlaf brachte. Weder ignorierten er und seine Regierung die Urteile der Justiz, noch führten seine Attacken auf die „New York Times“ oder CNN zu tatsächlichen Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Und gegen die ehemalige US-Außenministerin und demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton strengte das US-Justizministerium ebenso wenig ein Verfahren an wie gegen sonst irgendjemanden, mit dem Trump über Kreuz lag und dessen Inhaftierung er im Wahlkampf noch versprochen hatte. Erst am Ende seiner Amtszeit rüttelte Trump an den checks and balances der US-Verfassung, als er mit allen Mitteln versuchte, die Wahlniederlage abzuwenden. Aber auch das misslang: Die Gerichte einschließlich des Supreme Court ließen seine teils abstrusen Klagen gar nicht erst zu, und auch seine Versuche, diverse republikanische Politiker aufzufordern, ihm die benötigen Stimmen in einzelnen Bundestaaten „irgendwo zu finden“, scheiterten allesamt kläglich.
 
        Letztlich nämlich war Trump während seiner ersten Amtszeit politisch ziemlich isoliert. Seine Inszenierung als Außenseiter entsprach insofern immerhin der Wahrheit: Er war 2017 ohne wirklich loyale Gefolgschaft ins Amt gestolpert. Er hatte zwar eine riesige Fan-Basis, aber daraus ließ sich (noch) kein politisches Personal rekrutieren. Trump blieb angewiesen auf die Personallisten des Establishments der Republikanischen Partei, auf denen sich gewiss genügend ideologisch verlässliche und stramme Konservative fanden – aber eben keine blinden Loyalisten, die seinen Antipluralismus, seine Paranoia oder seine Neigung zum Rechtsbruch teilten und mitmachten. 01  
 
        Trump hatte eben nicht in die Wege geleitet, was der Führer einer faschistischen Massenbewegung – den viele schon damals in ihm sahen –, natürlich sofort getan hätte: den Staatsapparat so weit wie möglich mit den eigenen Gefolgsleuten zu bestücken. Deshalb besaß er auch zum Zeitpunkt seiner Wahlniederlage 2020 keine Hebel. Für einen koordinierten Angriff auf die Demokratie hätte es in seinem Umfeld überdies ein weithin geteiltes, gemeinsames ideologisches Grundverständnis geben müssen. Das hätte bedeutet, dass Trump sich selbst ideologisch verorten und eine Idee hätte vorgeben müssen, die über ihn als Person hinausgereicht hätte. Daran aber mangelte es durchweg.
 
        Es war insofern kein Zufall, dass sein Berater Steve Bannon rasch aus seinem engsten Kreis entfernt wurde – war er doch derjenige in Trumps Umfeld, der ein ideologisches Projekt verfolgte, das nicht allein auf Trump zugeschnitten war. Instinktiv hatte der Präsident erkannt, dass ein Ideologe wie Bannon, der als ehemaliger Betreiber der rechtspopulistischen Website „Breitbart“ unmittelbaren Zugang zum Denken und zur Meinungsbildung des harten Kerns von Trumps politischer Basis besaß, eine Gefahr für seinen rein auf persönlicher Loyalität beruhenden Herrschaftsstil war. Wollte man Trumps politischen Führungsstil in seiner ersten Amtszeit analytisch einordnen, stößt man daher auf zahlreiche Widersprüche. In seinem Amts- und Politikverständnis ähnelte er eher einem vormodernen Monarchen als den Erdoğans oder Orbáns der Gegenwart – ganz zu schweigen von den Hitlers und Mussolinis der europäischen Zwischenkriegszeit. 02  
 
        Aber was ist, mögen nun einige einwenden, mit dem 6. Januar 2021, dem Sturm auf das Kapitol? Ist das nicht der Beweis, dass bereits Trump 1.0 einen regime change versuchte? Natürlich hat Trump gezeigt, dass ihm sein persönlicher Machterhalt über alles geht. Gleichzeitig jedoch fügte sich der Sturm auf das Kapitol in seinem Dilettantismus, seiner Ziellosigkeit, seiner Spontaneität nahtlos in diese Präsidentschaft ein. Bei der Mehrzahl jener, die an diesem Tag ins Kapitol eindrangen, handelte es sich nicht um dezidierte Antidemokraten. In ihrer bizarren Eigenwahrnehmung hielten sie sich gerade für das letzte Aufgebot zur Verteidigung der Demokratie. Sie träumten von keiner anderen politischen Ordnung, sondern davon, dass Trump die Wahlen in Wahrheit gewonnen hatte. Es gibt keinen Grund, das zu verharmlosen. Und doch bleibt festzuhalten, dass am 6. Januar 2021 keine revolutionäre Bewegung auf den Plan getreten war, die eine alternative Regierungsform etablieren wollte.
 
        TRUMP 2.0: KONTUREN DES KOMPETITIVEN AUTORITARISMUS
 
        Damit sind wir beim entscheidenden Unterschied zur Gegenwart. Dieses Mal ist da mehr als reine Rhetorik; der Angriff auf die Demokratie ist real. Dabei sollte man zunächst allerdings eine Option vom Tisch nehmen: Was in den USA nicht droht, ist die totalitäre Gleichschaltung. Die USA werden kein Ein-Parteien-Staat werden, und im November 2028 werden freie Wahlen stattfinden. Ebenso wird es keine Masseninhaftierung politischer Oppositioneller geben. Die „New York Times“ wird auch zukünftig erscheinen und kein Propagandaministerium ihre Meinungsseite redigieren. Die USA werden nach vier Jahren Trump nicht Russland sein, geschweige denn Hitler-Deutschland oder eine andere faschistische Diktatur.
 
        Abgesehen davon, dass eine solche Totaltransformation der amerikanischen Gesellschaft innerhalb von vier Jahren unmöglich wäre, sprengen solche Szenarien vermutlich selbst den politischen Horizont und die Absichten jener, die in Trumps zweiter Amtszeit tatsächlich das Projekt eines autoritären Staatsumbaus verfolgen. Doch ein Grund zur Entwarnung ist das nicht. Das Vorbild ist nicht Berlin 1933, sondern Budapest 2010: das Jahr, in dem der ehemals liberale ungarische Politiker Viktor Orbán zum zweiten Mal Ministerpräsident seines Landes wurde. Denn seit eben jenem Jahr arbeiten Orbán und seine rechtspopulistisch transformierte Fidesz-Partei planvoll am autoritären Staatsumbau. Fast alle, die in Trumps Umfeld an der Agenda für die zweite Amtszeit gearbeitet haben, sehen in Orbán ein Vorbild. 
 
        Da ist etwa Russell Vought, der nicht nur in seiner Rolle als Direktor des Office of Management and Budget enormen Einfluss besitzt. Er hat in den Jahren der Opposition vor allem das „Project 2025“ koordiniert, eine Art Regierungsmanifest, von dem sich Trump im Wahlkampf noch pflichtschuldig distanzierte – dessen Spuren sich aber schon in den ersten zwei Monaten des Regierungshandelns überdeutlich zeigten. Denn dort wird überraschend genau beschreiben, wie der Staat instrumentalisiert werden soll, um den politischen Feind zu neutralisieren. Vought, aber auch andere Intellektuelle im Umfeld der Regierung, stehen für einen bemerkenswerten Wandel. Jahrelang konnten Konservative gar nicht paranoid genug sein, wenn es darum ging, vor der Allmacht des Staates zu warnen: „Der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem“, sagte etwa Ronald Reagan. In den vergangenen Jahren aber hat eine Radikalisierung stattgefunden und ist ein neuer Typus von „postliberalen“ Intellektuellen aufgetreten, die den Staat und die Gesellschaft dermaßen von staatsgläubigen Bürokraten und „woken“ Akademikern durchzogen sehen, dass die alten Rezepte – Schrumpfung des Staates einerseits, Rückbesinnung auf moralische christliche Werte andererseits – ihnen nicht mehr ausreichen. Jetzt geht es darum, den Staat selbst zum Instrument zu machen, um die so empfundene kulturelle Hegemonie des linken Amerikas zu brechen. 03  Dafür hat unter anderem die mit Vought eng verbundene Heritage Foundation, ein rechter Thinktank, schon Monate vor der Wahl 2024 damit begonnen, bis zu 50000 Menschen zu identifizieren, die für eine künftige Trump-Regierung arbeiten könnten.
 
        Es geht also um einen langfristigen Umbau. Eben das ist der große Unterschied zwischen der autokratischen Welle der vergangenen zwei Jahrzehnte, die Trumps Leuten als Blaupause dient, und der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts: Bis 1945 nämlich gingen Demokratien schnell, laut und offensichtlich zu Ende. Häufig bedeutete das einen Staats- oder Militärstreich, bei dem Panzer durch die Straßen rollten, Rundfunkanstalten besetzt, Parlamente aufgelöst, Regierungschefs verhaftet oder in einen sehr langen „Urlaub“ geschickt wurden. 04  Die demokratische Regression des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts aber vollzieht sich anders, ob es nun Orbáns Ungarn, das Venezuela des Hugo Chávez, das Peru Alberto Fujimoris oder das Polen der PiS-Partei ist: Sie alle wurden demokratisch ins Amt gewählt, oft auch mehrmals in diesem bestätigt, und das teilweise mit großen Mehrheiten. Es geht also um das, was in der politikwissenschaftlichen Literatur als executive takeover bezeichnet wird: die Aushebelung der Demokratie durch eine demokratisch ins Amt gelangte Regierung. 05  
 
        Die politischen Systeme, die in diesem Transformationsprozess entstehen, sind hybrid: Weder handelt es sich um lupenreine Demokratien, noch sind sie so repressiv und autoritär wie die Diktaturen der Vergangenheit. Unter den vielen Bemühungen, diese Regimetypen zu vermessen, sticht vor allem der Versuch der Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Lucan Way hervor, die von einem competitive authoritarianism sprechen: ein System, in dem weiterhin freie Wahlen stattfinden, in dem jedoch das Spielfeld und die Spielregeln dermaßen verzerrt sind, dass es der Opposition mindestens stark erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht ist, überhaupt noch Wahlen zu gewinnen. Die formale Architektur der Demokratie bleibt bestehen – Wahlen, Mehrparteiensysteme, vordergründig auch Elemente der Gewaltenteilung –, aber die Parteien an der Regierung nutzen die Macht über den Staatsapparat, um ihre politischen Gegner einzuschüchtern, zu isolieren und Teile ihrer Arbeit für illegal zu erklären. 06  
 
        Und so viel lässt sich bereits nach drei Monaten von Trumps zweiter Amtszeit sagen: Der Präsident und seine Gefolgsleute geben sich alle Mühe, diesem Drehbuch zu folgen. Der erste logische Schritt ist dabei der Versuch, die Behörden überhaupt erst einmal zu politisieren und damit zu Werkzeugen der eigenen Interessen zu machen. Schon in den letzten Zügen seiner ersten Amtszeit hatte Trump versucht, mit einem verfassungsrechtlich fragwürdigen Instrument namens „Schedule F“ den Beamtenapparat umzubauen. 07  Eigentlich ist nämlich nur eine begrenzte – wenngleich im internationalen Vergleich noch immer beachtliche – Zahl von etwa 4000 Beamten als „politische Ernennungen“ deklariert und damit von einer neuen Regierung einfach auszutauschen. Mit „Schedule F“ aber sollte diese Zahl auf rund 50000 Beamte ansteigen. Im Januar 2025 hat Trump als eine seiner ersten Amtshandlungen eine abgewandelte Version von „Schedule F“ angeordnet. Und damit nicht genug: Parallel hat er – ohne klare verfassungsrechtliche Grundlage – Tesla-Chef Elon Musk als externen Regierungsberater einer Scheinbehörde namens „Department of Government Efficiency“ damit beauftragt, die Bundesbehörden auf Verschwendung von Steuergeldern zu durchforsten. Auch dabei geht es vielfach um die Entlassung von Bundesbeamten, und das Endziel ist wohl weniger die tatsächliche Einsparung von Finanzmitteln, sondern ebenfalls die Säuberung des Staatsapparats von unliebsamen Mitarbeitern. 
 
        Und das ist erst der Anfang. Denn während die Trumpisten die Manipulation durch den deep state beklagen und seine Vordenker von der Zerschlagung des „Verwaltungsstaates“ fabulieren, ist es in Wahrheit ihr Wunsch, den Staatsapparat für die autoritäre Umformung in Stellung zu bringen. Levitsky und Way haben jüngst dargelegt, mit welchen Methoden andere Demokratien bereits auf diese Weise ausgehöhlt wurden, und welche davon auf die USA zu übertragen wären. 08  Da wäre etwa das beliebte Mittel, Oppositionspolitiker vom Finanzamt durchleuchten zu lassen und sie dadurch einzuschüchtern oder, falls man fündig wird, gleich aus dem politischen Wettbewerb auszuschließen. Da die Trump-Regierung nicht die Gerichte kontrolliert, werden die meisten dieser Versuche vielleicht nicht zu Verurteilungen führen – aber allein die Drohung zeigt oft Wirkung, wie das Beispiel der Türkei unter Erdoğan zeigt. Andere Instrumente, die wir aus dem Repertoire des kompetitiven Autoritarismus kennen, sind ähnlich wenig subtil, und doch raffinierter als die rohe Staatsgewalt, die frühere Diktaturen anwendeten, um ans Ziel zu gelangen. Zu nennen sind etwa die Erschwerung der Vergabe von Sendelizenzen für kritische Medien, die Entziehung von Staatsaufträgen für Unternehmen, die negativ auffallen, oder die Streichung von Fördermitteln für Universitäten, die Protest gegen die Regierung zulassen.
 
        Als hätten Trump und sein Team eine Gebrauchsanleitung bekommen, sind die meisten dieser Maßnahmen bereits in Ansätzen zu beobachten. So wurden Universitäten mit Auflagen belegt, deren Verletzung den Entzug von Fördermitteln nach sich zieht, und der Sender ABC hat sich schon vor der Inauguration auf einen 15 Millionen US-Dollar teuren Vergleich mit Trump eingelassen, nachdem dieser eine Verleumdungsklage angestrengt hatte. Eine besondere Gravitationskraft scheint die Regierung auf die Wirtschaftselite auszuüben. Nicht nur, aber vor allem die großen Tech-Konzerne üben sich in Opportunismus. In einem Fall von vorauseilendem Gehorsam hat etwa der Eigentümer der „Washington Post“, der Amazon-Gründer Jeff Bezos, die Zeitung teilweise auf Regierungslinie gebracht, indem fortan nur noch Meinungsstücke veröffentlicht werden sollen, die die Vorzüge freier Märkte lobpreisen. Dass seine Zeitung in der Folge Hunderttausende Abonnenten verloren hat, wird er verschmerzen; wichtiger ist ihm das milliardenschwere Cloud-Geschäft mit Amazon und vor allem Staatsaufträge für seine Raketenfirma Blue Origin.
 
        DEMOKRATISCHE RESILIENZ
 
        Mit keiner der Maßnahmen aus dem Arsenal des kompetitiven Autoritarismus hört die Demokratie sofort auf zu existieren. Aber gerade das ist das Tückische – denn es erschwert die Entscheidung, ab wann wirklich energischer Widerstand geboten ist: Protest, ziviler Ungehorsam, vielleicht sogar ein Generalstreik. Den Bürgern in Demokratien, die sich schleichend in Autokratien verwandeln, kann es daher ergehen wie dem Frosch im sich langsam erhitzenden Kochtopf, der zunächst nicht merkt, wie die Temperatur steigt, bis es plötzlich zu spät ist. Welche Akteure und Faktoren aber sind es, die zur Resilienz der US-Demokratie beitragen?
 
        Schlafender Riese Zivilgesellschaft
 
        Derzeit – im Frühjahr 2025 – scheint die Opposition zu Trump 2.0 noch äußerst gering. In auffälligem Kontrast zu seiner ersten Amtszeit kam der Protest dieses Mal mit Verspätung und blieb bisher – angesichts der Dramatik der Lage – auch eher verhalten. Und dennoch bleibt festzuhalten: Grundsätzlich verfügen die USA über eine enorm vielfältige und potenziell mobilisierbare Zivilgesellschaft mit Tausenden gut finanzierten und schlagkräftigen Organisationen. Die gewaltigen Proteste im Sommer 2020 gegen Rassismus und Polizeigewalt haben gezeigt, dass die Straße ganz gewiss nicht der politischen Rechten gehört.
 
        Insofern sind die Protesttraditionen und -ressourcen in den USA nicht zu vergleichen mit Ländern, die erst wenige Jahre demokratisch waren, bevor sie wieder autokratische Züge annahmen. Und das gilt für viele Institutionen des amerikanischen Lebens, auch für das Mediensystem, dem unrühmlichen Beispiel der „Washington Post“ zum Trotz. Das gilt auch für einen anderen Anker des liberalen Amerikas, nämlich die vielen sagenhaft reichen Privatuniversitäten des Landes. Zwar kam es auch dort bereits zu einigen Kotaus, weil die Kürzung von Bundeszuschüssen in Milliardenhöhe für die Forschung durchaus Schaden anrichtet. Insgesamt aber bleiben Harvard, Yale, Princeton und viele andere mit ihren Hunderten von Milliarden an Stiftungsvermögen wichtige liberale Player.
 
        Starke Stellung der Justiz
 
        Nirgendwo sonst wurde die Diskrepanz zwischen Trumps Worten und seinen Taten während seiner ersten Amtszeit so deutlich wie bei seinem Umgang mit der Judikative. Denn Richter, die seiner Politik Grenzen setzten, überzog er mit maßlosen Anschuldigungen – und akzeptierte faktisch doch jedes ihrer Urteile. Schon jetzt wird deutlich, dass es dieses Mal dramatischer wird, denn die Regierung hat bereits damit begonnen, richterliche Anordnungen zu ignorieren. 09  
 
        Die „Dritte Gewalt“ nimmt im US-amerikanischen Institutionensystem der checks and balances fraglos einen herausragenden Platz ein. 10  Da ist nicht nur der Supreme Court als letzte Instanz und Hüter der Verfassung, sondern auf einer Ebene darunter gibt es über das ganze Land auf die Bezirke verteilte Bundesgerichte, die sich ebenfalls direkt mit den Entscheidungen der Bundesexekutive befassen und bereits zahlreiche Exekutivanordnungen Trumps gestoppt haben. Früher oder später werden alle diese gerichtlichen Anordnungen, gegen die wiederum die Trump-Regierung klagt, doch vor dem Supreme Court landen. Viele Beobachter versprechen sich hier schon lange keine Schützenhilfe mehr gegen Trumps ausufernde Machtambitionen: Denn seitdem dieser – ein unwahrscheinlicher wie historischer Glücksfall für ihn – während seiner ersten Amtszeit gleich drei der neun auf Lebenszeit ernannten Richter neu nominieren durfte, haben Konservative dort eine satte Sechs-zu-drei-Mehrheit. Diese zahlte sich für Trump bereits vor allem im Urteil „Trump vs. United States“ vom Juni 2024 aus, als der Supreme Court entschied, dass Präsidenten für Amtshandlungen Immunität genießen. Trump wurde damit zum einen vor weiterer Strafverfolgung im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol geschützt, zum anderen erhielt er sehr freie Hand, was sein künftiges Regierungshandeln angeht.
 
        Ganz so hoffnungslos muss man die Lage allerdings nicht sehen: Als Trump 2020/21 seine Klagen wegen vermeintlichen Wahlbetrugs anstrengte, setzte es vom Supreme Court eine Zurückweisung nach der anderen. Im März dieses Jahres schließlich folgte eine scharfe Klarstellung von Chief Justice John Roberts, dem Vorsitzenden des Supreme Court, nachdem Trump seine Anhänger aufgestachelt hatte und ein Amtsenthebungsverfahren für ihm nicht genehme Richter forderte: Das Rechtssystem, so Roberts, sei zu achten, der etablierte Weg sei einzuhalten. Grundsätzlich gilt: Institutionen haben in der Regel ein Interesse am eigenen Überleben sowie an der eigenen Relevanz und Wirksamkeit, und das dürfte auch für Richter des Supreme Court gelten. Auch hier ist der Ausgang letztlich offen, aber dass Trump den Supreme Court umstandslos zum Agenten seiner Interessen macht, ist zumindest nicht ausgemacht.
 
        Macht der Einzelstaaten
 
        Nichts durchzog schon die Diskussion zur Gründung der Vereinigten Staaten so sehr wie die Furcht vor einer zu starken Zentralregierung. Als Konsequenz wurde in den USA ein föderaler Bundesstaat gegründet, der den Einzelstaaten große Eigenkompetenzen zuweist. Das ist fraglos ein potenzieller Schutzwall gegen Autokratisierungstendenzen, den es in stärker zentralisierten Staaten so nicht gibt. 11  Per Verfassung sind viele Entscheidungskompetenzen bei den Bundesstaaten und nicht in Washington angesiedelt, von der Bildungs- bis zur Steuerpolitik. Diese Autonomie erstreckt sich beispielsweise auch auf die Bestimmungen, die den Ablauf von Wahlen klären, deren Regeln oder Zugangsbeschränkungen nicht von Washington gesteuert werden können.
 
        Das Gleiche gilt für Verfassungsänderungen. Abgesehen davon, dass es hierfür auch im Kongress eine unrealistische Zweidrittelmehrheit geben müsste, müssten außerdem drei Viertel der Bundesstaaten zustimmen – auch dies scheint für Trump derzeit unerreichbar. Insofern wir aber davon ausgehen, dass Trump keine offene Militärdiktatur anstrebt, bräuchte er – wie dies eben bei Chávez, Orbán oder Erdoğan der Fall war – tatsächlich Verfassungsänderungen zur institutionellen Absicherung einer autoritären Herrschaft.
 
        SCHLUSSFOLGERUNGEN
 
        Zugegeben: Weder einzeln noch in Summe kann irgendeiner dieser Punkte wirklich beruhigen. Es gibt keine noch so kluge Verfassungsordnung, die den Schutz der Demokratie garantieren kann. Der Satz von „den Institutionen“, die hoffentlich halten werden, entpuppt sich bei tieferem Nachdenken als hohl: Denn es sind ja immer die Menschen in diesen Institutionen, von denen abhängt, ob die Demokratie verteidigt wird. Daher, auch wenn es reichlich pathetisch klingt: Es liegt an den Amerikanern selbst, ihre Demokratie zu verteidigen.
 
        In dieser Hinsicht, das sollte bis hierhin deutlich geworden sein, ist durchaus Skepsis angebracht. Breiterer zivilgesellschaftlicher Protest ist bislang ausgeblieben. Aber gerade das dürfte nicht ewig so bleiben – auch weil sich die Situation in den USA in einem weiteren Punkt wesentlich von der in Venezuela oder Ungarn unterscheidet: Anders als Chávez oder Orbán ist Trump nicht besonders populär. Im März 2025 lag die Zustimmung zu seiner Amtsführung bei nicht einmal 46 Prozent – und das in der Frühphase der Präsidentschaft, die eigentlich als Honeymoon für die Amtsinhaber gilt.
 
        Mehr noch: Die Wahl 2024 gewann er ja nicht allein dank seiner Hardcore-MAGA-Basis. Unter seinen Wählern waren auch viele, die schlicht von den Demokraten enttäuscht oder von der im Land grassierenden Inflation zutiefst verunsichert waren. In vielen Bevölkerungsgruppen interessiert man sich nicht besonders für vermeintlich „woke“ Universitäten oder den Kampf um die Rechte für Transpersonen. Auch die von Trump ins Spiel gebrachte Annexion Grönlands oder Kanadas ist kein Aufreger bei jenen, die nicht wissen, wie sie ihre Kredite abbezahlen oder den College-Besuch ihrer Kinder finanzieren sollen. Fast alles, was Trump seit dem erneuten Einzug ins Weiße Haus getan hat, zielte zuvorderst darauf, seine geifernde Basis zu befriedigen. Sollte aber die Inflationsrate in den USA nicht runtergehen und werden die versprochenen Industriearbeitsplätze nicht zurückkehren, wird sich die Stimmung drehen – und spätestens dann werden sich auch den Demokraten neue Möglichkeiten zur Mobilisierung und zum Widerstand eröffnen.
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        AMERICA FIRST
 
        Zur Geschichte US-amerikanischer Nationalismen
 
          Michael Hochgeschwender 
 
        Die politischen Erfolge Donald Trumps und seiner „Make America Great Again“-Bewegung (MAGA) werfen viele Fragen auf. Eine davon bezieht sich auf das Bild von Amerika, um das es den MAGA-Anhängern eigentlich geht. Wie verstehen sie die eigene Nation? Wie ordnet sich ihr offenkundiger Nationalismus in die Geschichte nationaler Selbstverständigungsdiskurse ein?
 
        Als die USA sich am 4. Juli 1776 vom britischen Weltreich unabhängig erklärten, waren sie noch kein Nationalstaat, sondern verstanden sich als lose Konföderation souveräner Einzelstaaten, die identitätspolitisch je auf ihre eigene Geschichte als Kolonie zurückblickten. Erst mit der noch heute gültigen Verfassung von 1787 begannen sich die dreizehn Gründerstaaten zunächst zu einer Union und dann, spätestens seit dem Bürgerkrieg (1861–1865), zu einem Nationalstaat weiterzuentwickeln. Die regierungsamtliche Rede von den USA als „Nation“ tauchte wohl erstmalig im zeitlichen Umfeld der Präsidentschaft des Demokraten Andrew Jackson (1829–1837) auf, der den Begriff aber nur ausnahmsweise verwendete. Noch zu Beginn des Bürgerkrieges sprach man im Norden von der „Union“. Erst Abraham Lincoln (1861–1865), der republikanische Unionspräsident der Bürgerkriegszeit, verwendete ab 1863 konsequent „Nation“, wenn er von den USA sprach. 
 
        Obwohl Nation als Konzept also eine vergleichsweise späte Erscheinung in der politischen Semantik der USA war, stellte sich bereits seit dem Unabhängigkeitskrieg (1775–1783) permanent die Frage nach der Identität der jungen Republik. 01  Noch über weite Teile des 19. Jahrhunderts verblieb diese in einer typischen postkolonialen Situation: Einerseits wollten die Amerikaner endgültig keine Briten mehr sein. Andererseits blieben sie von britischen Investitionen abhängig, und die ideellen Traditionen der transatlantischen Kultur waren weiterhin präsent und wirksam, allen voran das Selbstverständnis, allein weiße, protestantische Männer seien wesensmäßig für politische Freiheit und ökonomischen Fortschritt geeignet. Es galt, mehrere identitätspolitische Probleme zu lösen: Wie konnten die USA ein eigenes, patriotisches Selbstverständnis erzeugen, welches das britische Erbe integrierte, aber nicht verabsolutierte? Wie konnte man nationalidentitäre Diskurse und Narrative so gestalten, dass Menschen sich über ihren Einzelstaat hinaus mit der Union oder der Nation identifizierten? Und wer war der Gegenstand dieser Identifikation, da von vornherein ein essentialistisch-volksbezogener Nationsbegriff wegen des Interesses an Zuwanderung ausfiel, zumindest für die Mehrheit der Amerikaner?
 
        Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts bildeten sich vielfältig miteinander verflochtene Semantiken nationaler Selbstvergewisserung heraus, die es rechtfertigen, vom US-amerikanischen Nationalismus im Plural zu sprechen. Allerdings sollte man diese Vielfalt nicht überbetonen. In den USA einigte man sich früh auf bestimmte Basismythen, die sich nahezu alle Amerikaner gegenseitig erzählten und die etwa durch das seit den 1830er Jahren präsente öffentliche Schulsystem, die Medienöffentlichkeiten sowie die Armee und andere staatliche Institutionen immer wieder aufgegriffen wurden und dadurch an universeller Verbindlichkeit gewannen. 02  Auf dieser Grundlage entwickelte sich, häufig in Kriegszeiten, eine nationalidentitäre Pfadabhängigkeit, die von der in der modernen Historiografie so gerne verwendeten konstruktivistischen Redeweise von der Nation als „imaginierter Gemeinschaft“ nicht wirklich analytisch eingefangen werden kann. 03  Gleichzeitig blieben diese Mythen, Institutionen und Symbole offen genug für abweichende und rivalisierende, parteipolitisch oder konfessionell konnotierte Interpretationen – oder auch für eine universalistische Erweiterung, etwa durch die Frauen- oder die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Daraus entstand eine politische und soziokulturelle Dynamik, die sich immer wieder gewaltsam entlud. Gewalt wurde mithin zu einem der Kernelemente US-amerikanischer Politik, die ihren spezifischen Austrag insbesondere im 19. und frühen 20. Jahrhundert fand.
 
        STAAT VS. NATION
 
        Beginnen wir mit der Basismythologie des nationalen Selbstverständnisses der USA, die ihren historischen Ort in der Revolution und der Gründungsphase der Republik zugewiesen bekam. Bereits im Verlauf der Revolution war der Kampf gegen die vorgeblichen Anmaßungen des imperialen Westminsterparlaments zum Befreiungskrieg von der britischen Krone umdefiniert worden. In der Folge wurde auch das Verhältnis von individueller Freiheit, Volkssouveränität und Heiligkeit des Privateigentums (life, liberty, property) nochmals enger gedacht. Jede Form von Staatlichkeit und staatlicher Intervention war nunmehr an diesen vorgelagerten, nationalidentitär unumgänglichen Prinzipien auszurichten. Die erste Loyalität gilt entsprechend der Nation und nicht dem Staat oder gar der Regierung. 
 
        Um dieses fundamentale Verständnis der Revolution herum lagerten sich sakralisierende Mythen und eine ritualisierte Symbolik. Die Gründerväter um George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin und James Madison wurden allmählich ihrer Individualität entkleidet und zu säkularen Heiligengestalten, die mit zivilreligiösen Ritualen, etwa der Feier des 4. Juli, umgeben und in einer sakralen Bildsprache dargestellt wurden. Bei Bedarf konnten diesem Pantheon neue Heilige zugefügt werden, beispielsweise Andrew Jackson, der „Retter der Union“ im Bürgerkrieg, Abraham Lincoln oder später Theodore und dann Franklin D. Roosevelt sowie John F. Kennedy. Sie alle wurden mit dem Nimbus besonderer Weisheit, fast schon übernatürlicher Begabung und intensiver Liebe zur Nation umgeben. Gemeinsam mit den Gründervätern wurde auch die Verfassung in den Rang eines heiligen Textes erhoben, über dessen Interpretation das ebenfalls sakralisierte Oberste Bundesgericht zu befinden hatte. Im Vergleich dazu galt der Kongress, also die Legislative, als ebenso politisch banal wie die jeweils regierenden Administrationen der Exekutive.
 
        Die Mythen um die Gründerväter, die Verfassung und den Supreme Court wurden auch, aber nicht primär über staatliche Institutionen (etwa die Schule) propagiert, ebenso ein Geschichtsbild, in dem die USA immer aufseiten der freiheitsliebenden Guten und Bedrängten im Kampf gegen das Urübel von Despotie, Tyrannei und wirtschaftlicher Unfreiheit standen. Der Historiker Detlef Junker hat dies einmal als die „manichäische Falle“ bezeichnet, in der im Kern eine amerikanische Idealität gegen die als böse begriffene Realität der jeweils Anderen stand, was Kompromisse unmöglich machte und den Expansionismus im Namen der Freiheit und des Privateigentums zusätzlich befeuerte. 04  Man sollte indes nicht vergessen, dass diese mythische Konstellation durchweg umstritten war, da zahlreiche Amerikaner dem mit der Expansion verknüpften militärischen Engagement ablehnend gegenüberstanden und an die Vorstellung appellierten, die USA würden ihrem exzeptionellen Auftrag einzig durch ihre bloße Existenz als moralisches Vorbild für sämtliche anderen Nationen Genüge tun. 05  
 
        MANIFEST DESTINY UND FRONTIER
 
        Der exzeptionalistische Expansionismus, der auf den Demokraten Jefferson zurückging, fand in zweierlei Hinsicht einen populärkulturellen Ausdruck: einerseits in den seit den 1830er Jahren aufkommenden Diskussionen um das manifest destiny (deutsch etwa „offenkundiges Schicksal“), 06  andererseits im Konzept der frontier, die der Historiker Frederick Jackson Turner 1893 anlässlich der offiziellen Schließung der „Grenze“ vorstellte.
 
        Beide Ansätze waren eng miteinander verwoben und basierten überdies auf gemeinsamen medialen Narrativen. So entstand die Idee, die amerikanische Nation sei berufen, zumindest den nordamerikanischen Kontinent zivilisatorisch zu durchdringen und zu beherrschen. Im Umkreis der Young-America-Bewegung, die der Demokratischen Partei verpflichtet war und ihren Expansionismus teilte, forderte der Publizist John L. O’Sullivan 1836 nicht allein die Annexion von Texas, sondern prägte im Vorfeld des Krieges mit Mexiko 1845 überdies das Konzept des manifest destiny. Erst nach dem Bürgerkrieg fand der populärkulturelle Expansionismus seine politische Heimat im Lager der bürgerlich-urbanen Republikaner, als sich der postkolonial-republikanische Unionspatriotismus zu einem imperialen und chauvinistischen Nationalismus europäischer Prägung wandelte. William Henry Seward, der Außenminister Lincolns und Andrew Johnsons, folgte einem regelrechten Masterplan, der sogar die Ziele des manifest destiny deutlich überschritt, wenn er neben dem Westen die Annexion Kanadas, Grönlands, Alaskas, der karibischen Inseln und Kubas ins Auge fasste. Nach dem Krieg mit Spanien 1898 rückte ganz Lateinamerika in den Fokus hegemonialer Bestrebungen, und mit Puerto Rico, Guam, Hawaii und den Philippinen annektierten die USA erstmalig Überseegebiete und avancierten zur Kolonialmacht.
 
        Der Übergang vom Unionspatriotismus zum Nationalismus fand seinen weiteren Niederschlag in der von Frederick Jackson Turner propagierten Idee, nationale Identität entstehe nicht in den von Europa durchdrungenen urbanen Zentren an der Ostküste, sondern in der Auseinandersetzung kämpferischer Individuen an der Grenze zur Wildnis, der frontier. Diese Grenze wanderte beständig westwärts, und mit ihr wanderten Zivilisation und Fortschritt. Die nationalidentitäre Funktion dieser Erzählung lag darin, dass ihr zufolge der andauernde Kampf mit der Wildnis einen harten, individualistischen Menschenschlag amerikanischer Prägung hervorbrachte. Auf diese Weise konnten auch Migranten integriert werden, die weder Protestanten noch Angelsachsen waren. Umgekehrt drohte sich die Herstellung nationaler Homogenität erheblich zu erschweren, wenn die frontier nicht mehr bestehen würde. So blieb nur der nicht ausgesprochene Schluss, die USA müssten sich gewissermaßen neue Grenzen im steten Fluss suchen. Noch im Intro der TV-Serie „Star Trek“ aus den 1960er Jahren hieß es deswegen konsequent: „Space, the final frontier!“ 07  
 
        Weder O’Sullivan noch Turner hatten Gewalt gegen Indianer oder Mexikaner in den Mittelpunkt ihrer theoretischen Konzepte gestellt. Faktisch und kulturell rückte sie jedoch bald ins Zentrum beider Ansätze. Im Falle des manifest destiny ergab sich das aus der Sache selbst, bei der Erzählung der frontier durch die Verbindung mit älteren populärkulturellen Mythen. Schon in den 1780er Jahren war der Trapper Daniel Boone durch eine romanhafte Biografie als „Indianerkämpfer“ überhöht worden, später folgte die Figur des fiktiven Helden Leatherstocking in James Fenimore Coopers gleichnamiger Romanserie. Boone und Lederstrumpf fanden alsbald Gesellschaft in den Revolverhelden der Rancher- und Minenkriege (1865–1920) und den Kämpfern des Westens. Buffalo Bill Cody, Pat Garrett, Wyatt Earp, Billy the Kid und zahllose andere Helden gelangten so zu oft posthumer Popularität. Ihnen allen war ihr ambivalentes Verhältnis zu Zivilisation, Fortschritt und Nationalstaatlichkeit gemeinsam. Sie lebten als ungebundene Einzelgänger jenseits der Staatlichkeit und setzten eine Zivilisation durch, in der sie tragischerweise keinen Ort fanden. Durch Buffalo Bill Cody und seine Wildwest-Show, die selbst in Europa große Erfolge erzielte, wurde der „Wilde Westen“ zum international akzeptierten Nationalmythos und ersetzte gewissermaßen Turners reale Grenze durch eine fiktive. Die USA wurden mithin als Nation staatsferner Individualisten charakterisiert, die aus eigener Kraft ihre Ziele erreichten.
 
        Ähnlich popularisierte der Groschenromanautor Horatio Alger den Mythos from rags to riches, dem gleichfalls eine nationalintegrative, zivilisierende Funktion gegenüber Migranten zukam. Sozialer Aufstieg war, so die Botschaft, in einer kapitalistischen Demokratie einzig eigener harter Arbeit und Leistung geschuldet. Vom Staat war, anders als im Weltbild vieler Europäer, nichts zu erwarten. Die Nation, nicht der Staat schuf demnach die Rahmenbedingungen individuellen Sozialaufstiegs. Und wer scheiterte, war selbst schuld.
 
        GEWALT UND WHITENESS
 
        Die Gewalt der Nationalmythologien blieb nicht auf den Raum der Fiktion beschränkt, ganz im Gegenteil. Mit ihnen verband sich eine Form kriegerischer Männlichkeit, die deutlich belegt, wie intensiv Nationalismus und Debatten um Genderrollen miteinander verbunden sind. 08  Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde die imperiale, gewaltbereite, weiße Männlichkeit zum nationalen Identifikationsmuster. Immer wieder kam es zu antikatholischen oder antimormonischen, teilweise zu antijüdischen Unruhen; im Süden wurden zwischen 1880 und 1920 über 3200 schwarze Männer rituell gelyncht, um die Rassentrennung aufrechtzuerhalten; 09  Polizisten, Soldaten und Detektive gingen gewalttätig gegen gewerkschaftlich organisierte Arbeiter vor; im Westen wurden Kleinrancher und Minenarbeiter verstümmelt oder getötet; politische Morde waren an der Tagesordnung. Die in den sogenannten Indianerkriegen aus- und eingeübte Gewalt wurde schließlich exportiert, als beispielsweise die Territorien philippinischer Freiheitskämpfer und später der vietnamesischen Kommunisten als „Apache country“ bezeichnet wurden. Wie gegen die Indianer ging die US-Armee dort mit exzessiver Gewalt gegen das im Sinne der „manichäischen Falle“ als das Böse definierte nichtamerikanische Andere vor. Hier zeigte sich die Vorstellung, die amerikanische Nation regeneriere sich durch permanente Gewalt an der stetig fluiden Grenze. 10  
 
        Im Umfeld des Ersten Weltkrieges erreichte der amerikanische Nationalismus im Sinne eines exklusiven, weißen und protestantischen Nationsbegriffs einen Höhepunkt. Dem Konzept der whiteness kam dabei eine systemstabilisierende und identitätsstiftende Funktion zu, die fast wichtiger war als die des Protestantismus: 11  Schon in den 1820er Jahren hatten die Demokraten unter Andrew Jackson das allgemeine Wahlrecht für freie, weiße Männer gegen das Zensuswahlrecht der Besitzbürger durchgesetzt. Um aber Varianten klassenkämpferischen Denkens angesichts der großen Unterschiede in der Eigentumsverteilung abzufedern, betonten die Demokraten fortan die color line anstelle der liberalen class line. Die Demokratie wurde zur herrenvolk democracy, die alleine Weißen die Teilhabe an der politischen, ökonomischen und kulturellen Macht zubilligte. Umso wichtiger wurde die Definition, wer denn eigentlich weiß war. Irische Katholiken und Juden mussten lange darum ringen, als weiß akzeptiert zu werden. Den neu zugewanderten Slawen und Südeuropäern sowie Latinos erging es kaum besser. Nun aber, ab 1914, standen auch Deutsche und Österreicher unter Generalverdacht. Im weißen Nationalismus ging die Parole vom 100 percent Americanism um, die von sämtlichen Migranten verlangte, ihre Loyalität gegenüber der alten Heimat aufzugeben und sich voll und ganz mit der neuen Nation zu identifizieren. Der demokratische Präsident Woodrow Wilson (1913–1921) brachte dies auf die in New Yorker Medien längst geläufige Kurzformel: America First!  12  
 
        Die Variante des ethnisch homogenisierenden und völkisch-essentialistischen Nationalismus wurde durch zwei weitere Momente intensiviert: Zum einen kam 1895 Bewegung in die außenpolitische US-Interessenpolitik. Unter dem Stichwort des Anglosaxonism sowie angesichts des politischen und ökonomischen Drucks, der vom gerade gegründeten Deutschen Reich ausging, schlossen sich die USA und Großbritannien militärisch und diplomatisch nach Jahrzehnten bitterer Feindschaft enger zusammen. Dabei spielte die Zugehörigkeit zur als substantielle Einheit verstandenen angelsächsischen, teutonischen oder arischen „Rasse“ eine entscheidende Rolle. Zum anderen gewann, auf der Basis der darwinistischen Evolutionslehre sowie des Sozialdarwinismus in der Soziologie, die Eugenik an Einfluss. Das 1910 eingerichtete Eugenics Record Office strebte programmatisch eine „Endlösung“ der „Rassenfrage“ durch eugenische Zwangsmaßnahmen wie etwa erzwungene Sterilisierungen an. Während evangelikale und fundamentalistische Protestanten dem Darwinismus und der Evolutionslehre skeptisch gegenüberstanden, zeigten sie gegenüber dieser Form des Rassismus aus Gründen nationaler Selbstvergewisserung keinerlei Bedenken. 13  
 
        INKLUSIVER NATIONALISMUS
 
        Tatsächlich war der essentialistisch-rassistische Nationalismus aber nur eine unter vielen Formen des homogenisierenden, assimilatorischen Nationalismus, der bis weit in liberale und linke Kreise reichte. Daneben bildete sich ab den 1880er Jahren eine alternative Weise heraus, die nationale Mythologie der USA zu interpretieren, nämlich eher inklusiv und universalistisch. Gerade die Migrationswellen der 1840er und 1870er bis 1910er Jahre hatten sowohl bei progressiven Intellektuellen, aber auch bei Arbeitgebern zur Einsicht geführt, die amerikanische Nation verdanke ihre Prosperität und Stärke der Integration, nicht der Exklusion.
 
        Unter dem Schlagwort des melting pot wurde diese inklusive Form assimilatorisch, im Sinne einer Totalanpassung der Neuankömmlinge an die Vorgaben der weißen, angelsächsischen und protestantischen Gesellschaft gedeutet. 14  Die Assimilation sollte durch den symbolischen Rekurs auf die amerikanische Leitkultur in Gestalt des Pledge of Allegiance ab 1892 in den Schulen oder des Oath of Allegiance bei Naturalisationszeremonien ab 1929 erreicht werden. Private Initiativen sorgten dafür, Fahnen an sämtliche Schulen, Postbüros und andere öffentliche Einrichtungen zu verteilen. Dieser inszenierte Kult um die US-Flagge außerhalb von Kriegszeiten wurde ergänzt durch einen patriotischen Geschichtsunterricht, in dem die Mythen über die Gründerväter, die Verfassung, des Exzeptionalismus, des American Dream im Sinne ungehinderten Sozialaufstiegs durch fleißige Arbeit, des kapitalistischen Individualismus und über die Helden der frontier immer wieder neu vermittelt wurden – aber eben im Sinne der Integration, nicht der Abschließung.
 
        Die Diskussionen um nationale Identität und Nationalismus wurden ab dem Ersten Weltkrieg von zwei gegensätzlichen Positionen beherrscht – vom Wilsonian Internationalism einerseits und dem sogenannten Isolationismus andererseits. Woodrow Wilson war nicht nur der „Erfinder“ des Slogans America First, sondern obendrein ein hartnäckiger Rassist. Aber außenpolitisch lehnte er den rassebasierten Imperialismus Theodore Roosevelts (Präsident 1901–1909) und anderer Anglosaxonists rundweg ab. Nach seinen Vorstellungen sollte die amerikanische Nation dazu beitragen, eine neue Weltordnung jenseits von mächtigen Reichen und Geheimdiplomatie einzurichten. Ihm schwebte ein System kollektiver Sicherheit auf der Grundlage selbstbestimmter Nationalstaaten vor, ökonomisch abgesichert durch die Freiheit der Meere und Freihandel. Institutionell plante er den Völkerbund als Instrument des Systems kollektiver Sicherheit, scheiterte aber an den Mehrheitsverhältnissen im Kongress. Unter seinem demokratischen Nachfolger Franklin D. Roosevelt (1933–1945) wurde dieser außenpolitische liberale Internationalismus dann in Gestalt der UN neu gedacht und immer enger mit universalistischen, inklusiven nationalidentitären Diskursen verknüpft. 15  
 
        Die mit dem New Deal verbundene Ordnung wiederum war eine neue Variante des liberalen, inklusiven Nationalismus, indem sie den Staat enger mit der Nation verkoppelte, als es bis dahin der Fall gewesen war. 16  Im Versuch, die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre einzuhegen, ohne das privatkapitalistische Produktions- und Eigentumsregime des klassischen amerikanischen Nationalismus in Gefahr zu bringen, setzte Roosevelt zunehmend auf eine Kombination aus bürokratischer Staatsintervention und den Versuch, den nunmehr gestärkten Staat gemeinsam mit der Großindustrie und den ebenfalls gestärkten Gewerkschaften unter dem Schlagwort big government, big corporationism und big labor zu einer militärkeynesianischen Handlungseinheit zu verschmelzen.
 
        Außenpolitisch mündete dies in einen weiterhin dem dualistischen Schema der „manichäischen Falle“ verpflichteten interventionistischen Liberalismus – das heißt in einen Nationalismus, der sich im Kampf für die weltweite Akzeptanz individueller Freiheit und privatwirtschaftlicher Wirtschaftsweise zu militärischen Interventionen verpflichtet fühlte, wobei geostrategische Interessen durchweg mit liberalen Werthaltungen verknüpft waren. Innenpolitisch hingegen verband sich dieser Interventionismus mit Partizipationsforderungen ethnischer und anderer Minderheiten. Nachdem die Gleichberechtigung der Frauen mit der Einführung des Frauenwahlrechts 1920 einen massiven Schub erfahren hatte, erhoben nun auch Schwarze, Latinos und ab den 1960er Jahren zunehmend auch Minderheiten mit alternativen sexuellen Orientierungen Anspruch auf Teilhabe. Unter der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson (1963–1969) erreichten der liberale Messianismus nach außen und die sozialpolitische Interventionsstaatlichkeit nach innen mit dem Vietnamkrieg und den Reformen der Great Society ihren Höhepunkt.
 
        Die Alternativen zum liberalen Pluralismus waren jedoch nie ganz verschwunden. In den 1920er Jahren hatten sich gerade bei den Republikanern die Anhänger des homogenisierenden und weiterhin staatskritischen Nationalismus zeitweise auf ganzer Front durchgesetzt. 17  Indem sie die Teilnahme am Ersten Weltkrieg als Ergebnis einer Verschwörung des Finanzkapitals und der Rüstungsindustrie mit britischer Interessenpolitik präsentierten, gelang es ihnen, bis zum japanischen Angriff auf Pearl Harbour im Dezember 1941 die außenpolitische Handlungsfähigkeit der Bundesexekutive durch Neutralitätsgesetze einzuschränken. Im Vorfeld des Engagements der USA im Zweiten Weltkrieg hatten sich rechtsextreme Isolationisten mit ausgeprägten faschistischen und nationalsozialistischen Neigungen, aber auch antiinterventionistische Republikaner, Wilsons alten Slogans America First bedient. 18  Auf dieser Basis wurde er dann ab 2015 vom neoisolationistischen Republikaner Donald Trump neu belebt.
 
        NEUE ALTE NATIONALISMEN
 
        Mit dem Außendruck durch den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg verlor der exklusive, isolationistische Nationalismus an Attraktivität. Der imperialistische Nationalismus der 1890er Jahre hatte diese wegen seiner hohen Kosten an Geld und Menschenleben bereits vor 1917 eingebüßt, weswegen in den 1960er Jahren der liberale, inklusive Nationalismus weithin alternativlos schien. Dann aber kamen die großen soziokulturellen Umbrüche der 1960er Jahre, die man gerne als Jugendrevolte interpretiert. Im Grunde aber handelte es sich um eine Art Verbundbewegung, in der sich der Protest gegen den Vietnamkrieg mit den Aufbrüchen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, der Frauenbewegung, der Homosexuellenbewegung und der Umweltbewegung verband. Dabei wurden auf den radikalen Flügeln all dieser Gruppen die universalistischen Wertegrundlagen des liberal-inklusiven Nationalismus zunehmend durch partikularidentitäre Ideen geleugnet. Erstmals in der Geschichte der USA wurden die fundamentalen Mythen und damit das gesamte nationale Selbstverständnis der USA als globale Erlösernation infrage gestellt. Nation und Nationalismus erschienen als aggressive Relikte einer durch und durch schuldbeladenen Vergangenheit. 19  
 
        Der konservative republikanische Präsident Ronald Reagan (1981–1989) versuchte, diesen Prozessen Rechnung zu tragen und revitalisierte in der Spätphase des Kalten Krieges die amerikanischen Nationalmythen, vor allem insofern sie sich auf Formen militärischer, individualistischer Männlichkeit beriefen. Zudem verknüpften er und sein Nachfolger George W. Bush (2001–2009) die Ideale des weißen, christlichen Nationalismus des 19. Jahrhunderts mit neoliberaler Staatskritik und dem liberalen Interventionismus der New Deal Order zu einer wirksamen, aber nicht sonderlich konsequenten Handlungseinheit. Teile der Demokraten, allen voran die Präsidenten Bill Clinton (1993–2001) und Barack Obama (2009–2017) folgten diesen Leitlinien, freilich mit stärkerer Betonung internationalistischer Momente. Solange dieser neue, neoliberale Mischnationalismus unter den Vorzeichen der Globalisierung ökonomische Erfolge zeitigte, funktionierte er auch – nicht zuletzt, weil mit dem islamistischen Terrorismus eine neue Form von Außendruck entstanden war, die aber im Vergleich zur Bedrohungssituation durch den Sowjetkommunismus allenfalls blass blieb.
 
        Zuerst mit der Dotcom-Krise um 2000 und dann mit der Weltfinanzkrise ab 2008 offenbarten sich jedoch die Sollbruchstellen dieser einzig auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichteten Variante des neoliberalen Nationalismus. Von links (Occupy Wall Street) und rechts (Tea Party Movement) kam es zu scharfer Kritik an den Paradigmata der neoliberalen Globalisierung und ihrer sozialen Folgen für die USA. Besonders bei den Republikanern, die nach Reagan nicht mehr in der Lage waren, den radikalen libertären und nationalistischen Flügel ihrer Partei unter Kontrolle zu halten, gärte es. Die konservativen Parteieliten verloren ab den 1990er Jahren schrittweise die Kontrolle, indem sie versuchten, Nationalismus und Internationalismus gleichzeitig zu bedienen. Gleichzeitig büßten die Demokraten die Gefolgschaft der weißen Arbeiterschaft ein. Sie wandten sich einem überkommen geglaubten Nationalismus zu, der sich zur Dominanz von Christentum, traditionellen Geschlechterrollen und weißen Mittelklassewerten bekannte. Obendrein wuchs die Kluft zwischen Arm und Reich in einem Maße wie seit den 1880er und 1890er Jahren nicht mehr, was die Abstiegsängste ausgerechnet in den weißen Mittelklassen intensivierte und sie politisch radikalisierte.
 
        Wie immer kam es dabei zu einer Neuaktivierung der etablierten nationalmythischen Traditionslinien. Der Staat wurde mehr als je zuvor als das Problem, nicht als die Lösung verstanden. Die Hoffnungen der neuen alten Nationalisten richteten sich mehr denn je auf die Macht der individuellen Freiheit. Genau diese Variante des Nationalismus vermochte und vermag Donald Trump als charismatische und medial erfahrene Führungsfigur zu bedienen, während sich die bis 2010 hegemonialen Formen des amerikanischen Nationalismus gegenwärtig in einer tiefen, womöglich existenziellen Krise befinden. Es mutet indes äußerst paradox an, dass ausgerechnet Trump als Führer dieses staatsfeindlichen, exklusiven und neoisolationistischen Nationalismus sich in seiner zweiten Amtszeit ausgerechnet der Semantik des Hochimperialismus zuwendet und sich über Executive Orders eine Machtfülle sichert, die Legislative und Judikative praktisch aushebelt. Im Grunde entkernt er sämtliche Varianten von Nationalismus und nationaler Identität, an die er rhetorisch appelliert. 
 
        Auch wenn MAGA-Gefolgsleute heute in der Regierung versuchen, die alten nationalidentitären Mythen gegenüber historischer Kritik jedweder Art zu immunisieren – die Inhalte der exklusiven, weißen und christlichen, partiell isolationistischen Tradition haben keinerlei Bedeutung mehr, und die Versuche des Verteidigungsministeriums, die kollektive Erinnerung an verdiente schwarze, weibliche oder indianische Veteranen auszulöschen, haben keinerlei Bezug zum konservativen Nationalismus früherer Zeiten. In der Trump-Regierung ist der Signifikant „Nationalismus“ leer geworden, obwohl zunehmend der Staat, also die Bundesexekutive, den Anspruch erhebt, die Nation zu definieren. Das aber ist im Kern unamerikanisch. 
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        MAKE THE DONALD GREAT AGAIN
 
        Trumps Aufstieg und Comeback in einer polarisierten Gesellschaft 
 
          Manfred Berg 
 
        Als Donald Trump im Juni 2015 seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei verkündete, war er für die amerikanische Öffentlichkeit kein Unbekannter. Seit den 1970er Jahren hatte sich der Immobilienunternehmer, Reality-TV-Moderator und Lebemann mit waghalsigen Geschäften, saftigen Skandalen und einer unbezähmbaren Prahl- und Prunksucht den Status einer „Berühmtheit“ – einer celebrity – erworben. Auch seinen politischen Ehrgeiz kannten die Amerikaner bereits, denn immer wieder hatte er sich als Kandidat für das höchste Staatsamt ins Gespräch zu bringen versucht. Nur nahm ihn niemand ernst. Ende 1999 spottete der Kommentator Mark Shields: „Das einzige Hindernis, das zwischen Donald Trump und der Präsidentschaft steht, ist das gute Urteilsvermögen des amerikanischen Volkes.“ 01  
 
        Siebzehn Jahre später machten knapp 63 Millionen US-Bürgerinnen und -Bürger Trump zum 45. Präsidenten der USA. Zunächst hielten viele Kommentatoren ihn für einen Zufallspräsidenten, der seinen Überraschungserfolg dem indirekten Wahlsystem der USA verdankte. Sein Vorsprung im Electoral College ermöglichte ihm den Einzug ins Weiße Haus, obwohl er landesweit drei Millionen Stimmen hinter der Demokratin Hillary Clinton lag. Mit seiner Abwahl 2020 schien der „Spuk“ dann aber vorbei zu sein. Angesichts des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021, den Trump angezettelt hatte, um die Zertifizierung seiner Wahlniederlage zu verhindern, war völlig unvorstellbar, dass er eine politische Zukunft haben könnte. Doch am 5. November 2024 gelang ihm ein historisches Comeback, als ihn die Amerikaner erneut zu ihrem Präsidenten wählten, dieses Mal sogar mit einer knappen Mehrheit der popular vote. Nach dem Demokraten Grover Cleveland 1892 ist Trump erst der zweite Präsident, dem die Wiederwahl nach vorheriger Abwahl gelang. Unsere Gegenwart, soviel steht schon jetzt fest, wird als The Age of Trump – das Zeitalter Donald Trumps – in die Geschichte eingehen.
 
        Wie konnte es dem Milliardär und Erzkapitalisten Trump gelingen, sich unter dem Schlachtruf „Make America Great Again!“ (MAGA) zum Führer einer Bewegung aufzuschwingen, deren Massenbasis (zunächst vor allem) die weiße Arbeiter- und untere Mittelklasse bildet? Wie schaffte er es, die Republikanische Partei, die sich gerne „Grand Old Party“ (GOP) nennt, dem konservativen Establishment zu entwinden, zu einem nationalistisch-populistischen Kampfbund zu machen und einen Personenkult um sich zu inszenieren? Trumps Siegeszug ist nur vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen politischen und gesellschaftlichen Polarisierung der USA zu verstehen, die auch den Charakter der amerikanischen Parteien radikal veränderte. 02  Darüber hinaus profitierte er davon, dass ihn seine Gegner fortgesetzt unterschätzten und die US-Institutionen nach seinem Putschversuch 2021 eklatant versagten. Derzeit steht Trump im Zenit seiner Macht, aber die Zukunft der MAGA-Bewegung ist ungewiss. 
 
        TRIEBKRÄFTE DER POLARISIERUNG
 
        Nach dem Zweiten Weltkrieg sahen sich die USA als Staatsbürgerkultur, in der ein breiter „liberaler Konsens“ herrschte. Doch in den 1960er Jahren zerbrach dieser Konsens über den Vietnamkrieg, den „Rassenkonflikt“ und die Kulturrevolution der Radical Sixties. Im späten 20. Jahrhundert veränderten dann Globalisierung, Masseneinwanderung, der radikale Wandel der sozialen Werte und der Geschlechterrollen sowie die Medienrevolution die Gesellschaft und Politik fundamental. Die beiden großen Parteien, die lange als austauschbar galten, sortierten sich in identitätspolitische Lager. Seit den 1990er Jahren repräsentieren die Demokraten das multiethnische, liberale und säkulare Amerika der Großstädte und Küstenstaaten, die Republikaner das traditionalistische, überwiegend weiße, ländliche und religiöse Milieu. Im Kern liegt der Polarisierung ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt über die nationale Identität und die Grundwerte der USA zugrunde. 
 
        Der soziale, demografische und kulturelle Wandel der US-Gesellschaft seit dem späten 20. Jahrhundert ist maßgeblich von der Globalisierung angetrieben worden. Diese, so lautet eine sozialwissenschaftliche Diagnose, habe den alten Klassenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit durch einen neuen Antagonismus zwischen gebildeten, liberal denkenden und mobilen „Modernisierungsgewinnern“ einerseits und „Modernisierungsverlierern“ der alten Arbeiter- und Mittelschichten andererseits ersetzt. 03  In vergleichender Perspektive stellt sich Trumps Aufstieg als die amerikanische Variante der nationalpopulistischen Revolte gegen die Globalisierung dar, die seit dem frühen 21. Jahrhundert die liberalen westlichen Demokratien erschüttert. Die Globalisten hätten das Volk verraten, so die populistische Botschaft, der Nationalstaat müsse endlich wieder die Kontrolle über die Politik, die Wirtschaft und die Grenzen übernehmen. Nicht nur in den USA, auch in Westeuropa kam es zu einer massiven Abwanderung der alten Arbeiterklasse ins rechtspopulistische Lager. 04  Im Zweiparteiensystem der USA klaffte die Repräsentationslücke besonders weit, weil das Establishment beider Parteien lange Zeit eine liberale Einwanderungspolitik und den Freihandel unterstützte, obwohl Republikaner und Demokraten sich gleichzeitig erbitterte Kulturkriege lieferten.
 
        TRANSFORMATION DER US-PARTEIEN
 
        Die Wurzeln der parteipolitischen Polarisierung reichen in die 1960er Jahre zurück, als sich der weiße Süden und die weißen Arbeiter- und Mittelschichten von der Demokratischen Partei abzuwenden begannen, weil sie sich als Verlierer der liberalen Bürgerrechtspolitik der Kennedy-Johnson-Administrationen fühlten. Nach Richard Nixons Wahlsieg 1968 diagnostizierte der republikanische Stratege Kevin Phillips „eine populistische Revolte der amerikanischen Massen (…) gegen die Mandarine des liberalen Establishments“ und empfahl der GOP, sich auf den weißen Süden zu konzentrieren. Diese sogenannte Southern Strategy umfasste auch ein Bündnis mit evangelikalen Wählern, die sich in einer säkularen und freizügigen Gesellschaft immer mehr als bedrängte Minderheit empfanden. Unter Führung Ronald Reagans erzielte diese neue republikanische Koalition in den 1980er Jahren glänzende Erfolge, ohne allerdings einen neuen konservativen Konsens etablieren zu können. Nach dem Ende des Kalten Krieges verfolgte die GOP dann eine Polarisierungsstrategie, die auf den Kampf gegen big government und den angeblichen Verfall von Moral, Religion und Patriotismus setzte. Die Partei geriet immer mehr in den Bann ihrer radikalen Basis und der medialen Scharfmacher von „Fox News“ und Talk-radio-Formaten. 05  
 
        Auch die Demokraten veränderten sich ab den 1960er Jahren grundlegend. Die Partei rückte zunächst nach links und verlor zunehmend an Rückhalt in der weißen Arbeiterschaft und im Süden. Daran änderte auch die vierjährige Präsidentschaft des glücklosen Jimmy Carter ab 1977 nichts. In den 1990er Jahren unter Bill Clinton passte sich die Partei, die sich traditionell als Interessenvertretung der kleinen Leute verstand, dem neoliberalen Zeitgeist an und vollzog, wie die amerikanische Linke insgesamt, einen Paradigmenwechsel von der Klassen- zur Identitätspolitik, in deren Mittelpunkt die Rechte ethnischer und sexueller Minderheiten stehen. Die Gewerkschaften wurden entmachtet, während reiche Spender und linke Gruppen, die Reparationen für die Sklaverei und offene Grenzen für Einwanderer forderten, an Einfluss gewannen. 06  Kritiker beklagten, dass sich die Partei von der Arbeiterklasse ab- und stattdessen den „Yuppies“ zugewendet habe, doch spiegelte die neue demokratische Wählerkoalition die demografischen Trends der multiethnischen und postindustriellen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts wider. Während die republikanische Basis überproportional aus älteren, weißen, auf dem Land lebenden und evangelikalen Wählern bestand, waren die Demokraten in den Segmenten stark, deren Anteil an der Wählerschaft beständig stieg: ethnische Minderheiten, gebildete Weiße, Frauen und junge Wähler. Ihr demografischer Vorteil, so das Kalkül der Parteistrategen, werde der Partei langfristig eine strukturelle Mehrheit sichern. Barack Obamas Wahlsiege 2008 und 2012 schienen diese Prognosen zu bestätigen. 07  
 
        Auch die republikanische Führung sah die Notwendigkeit, die Partei für Minderheiten zu öffnen, doch ließ sich der Kurswechsel nicht gegen die eigene Basis durchsetzen. Ein wichtiger Grund dafür war das Vorwahlsystem, das beide Parteien seit den 1970er Jahren eingeführt hatten, um die Kandidatenauswahl zu demokratisieren. Aber die alten „Parteibosse“, so sehen es die Skeptiker, waren eben auch Torwächter, die radikalen Außenseitern meist den Weg verstellten. Tatsächlich haben die primaries vor allem die Rolle der ideologisch motivierten Aktivisten gestärkt, mit der Folge, dass die Kandidaten vor allem die Basis hofieren (müssen), statt sich um Wechselwähler zu bemühen. Der Machtverfall des Establishment-Konservatismus war bereits am Ende der Amtszeit von George W. Bush 2009 evident, mit Trumps Auftritt trat er in eine akute Phase. 08  
 
        VON DER TEA PARTY ZU MAGA
 
        Die Große Rezession von 2008/09 setzte ein lange angestautes Wut- und Protestpotenzial unter Amerikas Wählern frei. Auf der Linken manifestierte es sich in der kurzlebigen Occupy-Wall-Street-Bewegung, auf der Rechten in der sogenannten Tea Party. Die Tea Party – benannt nach der Boston Tea Party von 1773, einem Schlüsselereignis der Amerikanischen Revolution – formierte sich 2009 im Protest gegen die Krisenpolitik der Obama-Administration, die ihre Anhänger als vermeintlichen Einstieg in den Sozialismus ablehnten. Anfangs galt die Bewegung vielen Beobachtern als Geschöpf reaktionärer Medien und Milliardäre, aber bald zeigte sich, dass sie über eine starke Gefolgschaft unter den Republikanern verfügte. Ihre Anhänger wollten keine eigenständige Partei, sondern revoltierten gegen die sogenannten RINOs – „Republicans in name only“ – womit alle Republikaner gemeint waren, die zu Kompromissen mit Obama bereit sein könnten.
 
        Eric Cantor, der republikanische Fraktionsführer im Repräsentantenhaus, verlor 2013 überraschend die Vorwahl gegen einen unbekannten Tea-Party-Kandidaten, weil er durch moderate Äußerungen in der Einwanderungspolitik das Missfallen der Rechtspopulisten erregt hatte. Allerdings fehlten der Tea Party organisatorische Stabilität und ein nationaler Führer. In diese Lücke stieß Trump, der sich bereits als lautstarker Sponsor der „Birthers“ in Stellung gebracht hatte. Diese behaupteten wahrheitswidrig, Barack Obama sei nicht in den USA geboren und daher nicht für das Präsidentenamt qualifiziert. Bis zu einem Fünftel der Wähler schenkte den „Birthers“ dennoch Glauben. 09  
 
        Das Klischee von der „feindlichen Übernahme“ der GOP durch Trump führt in die Irre, denn MAGA war keine neue, von Trump geschaffene Bewegung, sondern repräsentierte, wie schon die Tea Party, den aktivistischen Kern der Republikanischen Partei. Wie schnell der politische Aufsteiger die Parteibasis auf seine Person einzuschwören vermochte, war allerdings überraschend. Trump erwies sich als begnadeter Demagoge, der seinen Anhängern eine „alternative Wirklichkeit“ bot, in der ihre emotionalen Wahrheiten und ihre Wut Resonanz fanden. „Wut ist in Ordnung!“, lautete sein Credo, „Wut und Energie sind, was dieses Land braucht!“ Seine Anhänger empfanden seine Vulgarität und Provokationen nicht nur als politisch befreiend, sondern auch als unterhaltsam. Auch weil Trump wie ein Entertainer auftrat, genoss er pausenlose Medienaufmerksamkeit. 10  
 
        Vor allem profitierte Trump davon, dass er fortgesetzt unterschätzt wurde. Die Vorstellung, die amerikanischen Wähler könnten einen politischen Scharlatan ohne jede Erfahrung in öffentlichen Ämtern zum mächtigsten Mann der Welt machen, erschien schlicht absurd. Das republikanische Partei-Establishment ignorierte ihn zunächst. Als er im Mai 2016 überraschend als Sieger der Vorwahlen feststand, erklärten sich mehrere Parteigranden und „prinzipienfeste“ konservative Intellektuelle zu „Never Trumpers“, doch blieben sie in der Partei isoliert. 
 
        Bei Liberalen und Progressiven herrschte die Überzeugung, dass Amerika mit der Präsidentschaft Obamas die Schwelle zur multiethnischen Demokratie überschritten habe und es kein Zurück in die alten Zeiten weißer, männlicher Vorherrschaft mehr geben könne. Die vermeintliche Gewissheit, dass Trump nur der clowneske Wiedergänger einer untergegangenen Epoche sei, spiegelte sich 2016 in der Kandidatur Hillary Clintons. Nach dem ersten Afroamerikaner im Amt sollte nun erstmals eine Frau Präsidentin werden. Die unerwartet starke Konkurrenz, die ihr der „demokratische Sozialist“ Bernie Sanders in den Vorwahlen machte, legte jedoch ihre Schwachstellen bloß. Clinton pflegte gute Beziehungen zur Wall Street und war bei den working classes ziemlich unbeliebt. Ihre berüchtigte Schmähung der Trump-Wähler als die „Bedauernswerten“ (deplorables), die in ihren rassistischen, sexistischen und homophoben Vorurteilen gefangen seien, werteten Kritiker nicht zu Unrecht als Beleg dafür, wie weit sich die Demokraten von den einfachen Leuten entfernt hatten. Es war kein Zufall, dass die Kandidatin die Wahl vor allem in den Staaten des Rust Belt verlor. Mit Clintons Scheitern platzte auch die Illusion von der unschlagbaren Obama-Koalition. Demografie war eben kein Selbstläufer, denn Trump zeigte, dass mit der Mobilisierung der weißen Arbeiter- und Mittelschichten durchaus Wahlen zu gewinnen waren. 11  
 
        DAS COMEBACK
 
        Auch nach seinem überraschenden Wahlsieg nahmen viele Kommentatoren Trump nicht wirklich ernst. Bald verfestigte sich das Bild vom „Chaos-Präsidenten“, der unterunterbrochen seinen Größenwahn ausleben wollte, aber mit der Macht wenig anzufangen wusste. Jedoch blieb Trump mit scharfem Machtinstinkt der Strategie treu, die ihn ins Weiße Haus geführt hatte. Seine hemmungslose Demagogie und grandiose Selbstinszenierung erfüllten immer auch den Zweck, seinen Anhängern zu beweisen, dass er nach wie vor ihr Mann war. Vor allem behielt Trump das Ziel fest im Blick, sich mit allen Mitteln die Wiederwahl zu sichern. Im Wahlkampf 2020 ließ er keinen Zweifel daran, dass er eine Niederlage nicht akzeptieren werde, und tat alles, um die Integrität der Wahl zu diskreditieren. 
 
        Wie weit Trump zu gehen bereit war, sah indes kaum jemand voraus. Mit seiner Lüge von der gestohlenen Wahl, seinen Versuchen, Wahloffizielle zu erpressen, und mit dem von ihm angezettelten Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 stürzte er die amerikanische Demokratie in die schwerste Krise seit dem Bürgerkrieg. Daran, wie die US-Institutionen mit dem Putschversuch durch einen abgewählten Präsidenten umgehen würden, musste sich zeigen, wie wehrhaft Demokratie und Rechtsstaat waren. Eine Rückkehr an die Macht schien nach diesem Schurkenstück ausgeschlossen. Doch die Geschichte von Trumps Comeback begann bereits im Januar 2021. Es ist die Geschichte des fortgesetzten Versagens seiner Gegner und der amerikanischen Institutionen, und sie belegt, wie fest Donald Trump die GOP weiterhin im Griff hatte. 12  
 
        Meinungsumfragen zufolge glaubten drei Viertel der republikanischen Wähler an Wahlbetrug, und nicht mal ein Drittel schrieb Trump eine Mitverantwortung für den Sturm auf das Kapitol zu. Die republikanische Führung im Kongress verweigerte sich dem von der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi eingeleiteten Amtsenthebungsverfahren mit dem Argument, Trump sei ja nicht mehr im Amt. Dieser wiederum drohte, bei den nächsten Vorwahlen gegen alle Abweichler Wahlkampf zu machen. Lediglich sieben republikanische Senatoren stimmten für das Impeachment, sodass die für eine Verurteilung erforderliche Zweidrittelmehrheit klar verfehlt wurde. Anschließend boykottierten die Republikaner den Untersuchungsausschuss zum 6. Januar 2021. Die beiden Trump-Gegner Liz Cheney und Adam Kinzinger, die in dem Gremium mitgearbeitet hatten, wurden praktisch aus der Partei geworfen, weil sie sich an einer von den „Demokraten inszenierten Verfolgung einfacher Bürger beteiligt [hätten], die an einem legitimen politischen Diskurs teilnahmen“. 13  
 
        Derweil benötigte das US-Justizministerium zweieinhalb Jahre, bis es Trump wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol anklagte. Da war freilich längst absehbar, dass Trump gute Chancen auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur hatte und der Prozess kaum vor den Wahlen beginnen würde. Erwartungsgemäß hatte der Ex-Präsident den Obersten Gerichtshof angerufen, der sich mit seiner Entscheidung ebenfalls viel Zeit ließ. Das Urteil, das der Supreme Court schließlich am 1. Juli 2024 verkündete, gewährt Trump zwar nicht die verlangte „totale Immunität“, steckt die Grenzen der präsidialen Immunität jedoch so weit, dass sie in der Praxis kaum mehr erkennbar sind. Damit war klar, dass keines der gegen Trump laufenden Verfahren bis zu den Wahlen im November zu einem rechtskräftigen Urteil führen würde. Mit seinem Wahlsieg haben sich alle Anklagen erledigt, weil ein amtierender Präsident nicht der Strafverfolgung ausgesetzt werden darf. 14  
 
        Inzwischen hatte sich Trump in den republikanischen primaries mühelos durchgesetzt. Der Mordanschlag, dem er im Juli 2024 nur um Haaresbreite entging, machte ihn in den Augen vieler Anhänger endgültig zum Instrument der Vorsehung. Dagegen mussten die Demokraten den altersschwachen Präsidenten Joe Biden zum Verzicht drängen, nachdem die Fernsehdebatte mit Trump zweieinhalb Wochen zuvor für Biden zum Desaster geraten war. Die Partei nominierte im Schnellverfahren Vizepräsidentin Kamala Harris, die zumindest die Partei hinter sich bringen und das Rennen wieder offener gestalten konnte. Die Aussicht auf einen knappen und umstrittenen Wahlausgang, den fast alle Meinungsforscher prognostizierten, schürte Ängste vor neuer Gewalt, denn Trump ließ durchblicken, dass er eine Niederlage nicht akzeptieren werde. Nicht nur Linke und Liberale, auch viele prominente Konservative warnten davor, eine Wiederwahl Trumps werde die Verfassung, die Demokratie und die Sicherheit der USA gefährden. Es half nichts: Eine knappe Mehrheit der Wähler wollte ihn zurückhaben.
 
        Landesweit trennten Trump und Harris nur etwa 2,3 Millionen Stimmen beziehungsweise 1,5 Prozentpunkte. Gleichwohl war die Niederlage für die Demokraten demoralisierend, denn Trump gewann alle sieben swing states und erzielte starke Einbrüche in demokratische Hochburgen und bei den ethnischen Minderheiten. Zudem eroberten die Republikaner den Senat und behaupteten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die USA sind elektoral weiterhin in zwei fast gleichstarke Lager gespalten, aber das Winner-takes-all-Prinzip, wonach der Wahlsieger in einem Bundesstaat auch bei knappem Ausgang alle Wahlmännerstimmen erhält, sorgt dafür, dass Trump die ganze Macht zufällt.
 
        Trumps Wahlsieg war gewiss auch den strategischen Fehlern der Demokraten und der Unbeliebtheit der Biden-Administration geschuldet. Präsident Biden hielt zu lange an seiner Kandidatur fest, und Harris konnte die Wählerbasis der Partei nicht ausreichend mobilisieren; Harris erhielt rund sechs Millionen Stimmen weniger als Biden 2020. Zudem setzten die Demokraten auf die falschen Themen. Die Abtreibungsfrage interessierte nicht mehr so stark wie bei den Zwischenwahlen 2022, und die Warnungen vor der Gefährdung der Demokratie zeigten kaum Wirkung. Demgegenüber gelang es dem Herausforderer, die Themen Inflation und illegale Immigration ins Zentrum zu rücken. Trump selbst war gar nicht besonders populär. Viele Wähler bekannten, ihn nicht zu mögen, aber wegen seiner angeblichen Wirtschaftskompetenz dennoch zu wählen. Ein moderater Republikaner, so die Einschätzung von Meinungsforschern, hätte sogar Aussichten auf einen Erdrutschsieg gehabt. 15  
 
        TRUMPS TRIUMPH UND DIE ZUKUNFT VON MAGA
 
        Dennoch war die Präsidentschaftswahl 2024 kein normaler demokratischer Machtwechsel, der zustande kam, weil die Wähler das Land auf dem falschen Weg sahen und eine unpopuläre Administration dafür abstraften, dass sie die Probleme der „normalen Menschen“ nicht in den Griff bekommen hatte. Dass mehr als 77 Millionen Wähler für einen Kandidaten stimmten, der vier Jahre zuvor einen Putschversuch unternommen hatte und keinen Hehl aus seiner Absicht machte, wie ein gewählter Diktator zu regieren, offenbart eine akute Legitimationskrise der liberalen Demokratie. In einer Umfrage von 2023 erklärten fast 40 Prozent aller US-Amerikaner und fast 50 Prozent der Republikaner, das Land brauche einen starken Führer, der sich auch über Regeln hinwegsetzt, um das Richtige zu tun. 16  Trump gab ihnen genau dieses Versprechen.
 
        Der 47. Präsident der USA, an dieser Einsicht führt seit dem 5. November 2024 kein Weg mehr vorbei, ist der authentische Führer einer starken nationalistischen Bewegung, die ihn zweimal ins Weiße Haus getragen hat. Trumps Siege belegen, dass der Nationalismus, die erfolgreichste Integrationsideologie der Moderne, im Zeitalter der Globalisierung eine kraftvolle Renaissance erlebt. Inzwischen lässt sich der Schlachtruf „Make America Great Again!“ auch nicht mehr einfach mit „Make America White Again!“ gleichsetzen. Schon 2016 und 2020 genoss Trump, ungeachtet seiner rassistischen Ausfälle gegen Immigranten, beachtliche Unterstützung bei Hispanics. Im vergangenen Jahr erhielt er spektakuläre 45 Prozent der hispanischen Stimmen. Auch bei Afroamerikanern konnte er dazugewinnen und kam auf rund 17 Prozent. 17  
 
        Noch bis vor Kurzem glaubten die meisten Politikwissenschaftler, die Republikaner seien in der demografischen Falle gefangen und würden sich ethnischen Minderheiten nicht öffnen können. Aber erstens denken auch viele Angehörige von Minderheiten, entgegen dem Bild, das sich progressive Akademiker gerne von ihnen machen, in Fragen wie Abtreibung, gleichgeschlechtlicher Ehe und Transgender-Rechten konservativer als angenommen. Und zweitens sind sie als Angehörige der Arbeiterklasse ebenfalls von Deindustrialisierung und Ressourcenkonkurrenz mit neuen Immigranten betroffen und deshalb für Trumps America-First-Nationalismus empfänglich, sofern dieser einigermaßen „farbenblind“ daherkommt. 18  
 
        Zeichnet sich also eine „Trump-Koalition“ ab, die sich, ähnlich wie die New-Deal-Koalition der Demokraten Mitte des 20. Jahrhunderts, auf die gemeinsamen ökonomischen Interessen der „kleinen Leute“ gründet? Dass mehr als 60 Prozent der Wähler ohne College-Abschluss für Trump gestimmt haben, macht MAGA objektiv zur Bewegung der working classes, während die Demokraten immer mehr zur Partei der gebildeten und gutverdienenden Eliten werden. Traditionelle Demokraten fordern seit Längerem eine Rückbesinnung auf Wirtschaftswachstum und Chancengleichheit und eine Abkehr von politischer Korrektheit, Identitätspolitik und offenen Grenzen. Wie die Demokraten wieder zur „Partei des Volkes“ werden können, steht freilich dahin. Die Biden-Administration betrieb seit 2021 eine wirtschaftsnationalistische Investitions- und Infrastrukturpolitik und distanzierte sich von Neoliberalismus und Globalisierung, dennoch gewann Trump bei den working classes weiter an Unterstützung. 19  
 
        Dass die Arbeiter- und unteren Mittelschichten die elektorale Basis der Republikaner bilden, bedeutet indessen nicht, dass die GOP, traditionell die Partei der Wirtschaft und des Marktradikalismus, tatsächlich Politik für die breite Bevölkerung macht. Bereits vor zwanzig Jahren beklagte der Journalist und Historiker Thomas Frank in seinem Buch „What’s the Matter with Kansas?“, der neue populistische Konservatismus sei eine „Bewegung der Arbeiterklasse, die der Arbeiterklasse historischen Schaden“ zufüge. 20  Die Steuergeschenke, die Trump in seiner ersten Amtszeit verteilte, kamen in erster Linie oberen Schichten zugute, und seit dem 20. Januar 2025 kann man sich erneut kaum des Eindrucks erwehren, dass die Stimmen der working classes die Plutokratie an die Macht gebracht haben, die nun ihre Ideen von einem Anarchokapitalismus umzusetzen versucht. Allerdings dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Basis der MAGA-Bewegung gegen den direkten politischen Einfluss der Tech-Milliardäre aufbegehrt, die eigentlich die globalistische Elite repräsentieren und von Einwanderung und Freihandel profitieren. Die MAGA-Nationalisten dagegen stehen für rigide Einwanderungsbeschränkungen und Protektionismus. Ihr Vordenker Steve Bannon polemisiert bereits kräftig gegen den „Technofeudalismus“ und Elon Musk, der als Tesla-Chef zum reichsten Mann der Welt und in der zweiten Trump-Administration zu einem der engsten Berater des Präsidenten geworden ist. Vermutlich wird es nicht allzu lange dauern, bis die XXL-Egos von Musk und Trump aneinandergeraten. 21  
 
        Bislang ist Trumps Führungsanspruch unangefochten, aber angesichts seines Alters und seiner begrenzten Amtszeit stellt sich die klassische Frage nach der Zukunft einer Bewegung, der ihr Führer abhandenkommt. Vor den Wahlen hofften Liberale ebenso wie traditionelle Konservative, dass MAGA im Falle einer Niederlage Trumps zerfallen werde. Andere Beobachter bewerteten die Nominierung von JD Vance zum Vizepräsidentschaftskandidaten dagegen als Signal, dass dieser Trumps politisches Erbe antreten solle und MAGA kein kurzlebiger Personenkult bleiben, sondern sich als dauerhafte nationalistisch-populistische Kraft etablieren werde. Zugleich wird seit Langem darüber spekuliert, ob Donald Trump, dem nicht zu Unrecht ein vormodernes Verständnis von Macht und Herrschaft nachgesagt wird, nicht doch eine Familiendynastie anstreben könnte. 22  
 
        Wer auch immer Trumps politisches Erbe antreten wird: Es wird vergiftet sein. Dass die Grand Old Party in absehbarer Zeit wieder zu einer respektablen konservativen Partei werden wird, erscheint höchst unwahrscheinlich. Schon vor Trump hatten sich die Republikaner radikalisiert, doch spätestens mit ihrer Reaktion auf den 6. Januar 2021 haben große Teile der Partei den demokratischen Konsens aufgekündigt. Wie die amerikanische Demokratie unter diesen Umständen in Zukunft funktionieren kann, ist eine offene Frage. 
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        TOUGH AN DER WAHLURNE
 
        Zur Rolle von Männlichkeit in der amerikanischen Politik
 
          Monika L. McDermott 
 
        Die Verbindung von Männlichkeit und politischer Macht hat in den USA eine lange Tradition. Das zeigt sich nicht zuletzt beim höchsten Amt des Landes, dem Präsidenten. Viele Präsidenten pflegten ihr Image als tough guy und eine damit verbundene spezifische Form des männlichen Auftretens. So präsentierte sich der Republikaner Theodore „Teddy“ Roosevelt (1901–1909) gern als Gewehr schwenkender Abenteurer hoch zu Ross im damaligen „Wilden Westen“. Der Demokrat Lyndon B. Johnson (1963–1969) oder „LBJ“, wie er allgemein genannt wurde, gab sich als good ol’ boy, als kumpelhafter Typ aus dem ländlichen Texas, der kein Blatt vor den Mund nahm, wenn es um seine Männlichkeit ging, die er stolz „Jumbo“ nannte. Selbst Ronald Reagan (1981–1989), der sich ursprünglich als Schauspieler einen Namen gemacht hatte – nicht gerade der härteste oder männlichste aller Berufe – erfand sich neu und zeigte sich im Präsidentschaftswahlkampf als Cowboy, der den Kommunisten die Stirn bot. George W. Bush kaufte zur Vorbereitung auf seine Wahlkampagne ums Weiße Haus im Jahr 2000 sogar eine Ranch in Texas, damit Reporter ihn mit seinem Pick-up oder beim Roden von Gestrüpp fotografieren konnten – eine wahrhaft männliche Betätigung.
 
        Das soll nicht heißen, dass nur harte Kerle Präsident der USA werden können, doch es hat denjenigen, die dieses Image pflegten, sicher nicht dabei geschadet, die Öffentlichkeit für sich einzunehmen – und schließlich an die Macht zu kommen. So gaben bei einer Umfrage, die im März 1971 zu Richard Nixon erstellt wurde, 63 Prozent der Befragten an, dass ihr idealer Präsident in Bezug auf die Fähigkeit, hart durchzugreifen (toughness), auf einer Skala von 1 bis 7 über dem Mittelwert liegen sollte, und 93 Prozent wünschten sich das in Bezug auf seine Stärke (strength). 01  
 
        Ein tough guy zu sein, ist zwar nur ein Aspekt der Maskulinität, er war in der US-amerikanischen Kultur und ihrer Vorstellung von Männlichkeit aber schon immer von maßgeblicher Bedeutung. In jüngerer Zeit haben jedoch viele in den USA, vor allem Männer, das Gefühl, diese Männlichkeit sei in Gefahr. Im Zuge der Globalisierung sank die Zahl der Stellen für typisch „männliche“ Arbeit in den USA massiv – etwa im Bereich der gewerkschaftlich organisierten Fabrikarbeit. In Verbindung mit der zunehmenden wirtschaftlichen Macht und Unabhängigkeit der Frauen sehen viele dadurch traditionelle Geschlechterrollen bedroht. Der backlash gegen diese Entwicklung, vor dem Hintergrund der männlichen Führungstradition in den USA, bot ideale Bedingungen für Donald Trumps Wahl 2016 – und bietet sie bis heute.
 
        Im Folgenden werde ich einige dieser Aspekte näher betrachten, um den Aufstieg Trumps und seiner „Make America Great Again“-Bewegung (MAGA) zu erklären. Zunächst jedoch beginne ich mit einer kurzen Definition von Männlichkeit und erläutere, wie der Begriff in diesem Beitrag verwendet wird.
 
        MÄNNLICHKEIT IN DEN USA
 
        Große Teile der amerikanischen Politikwissenschaften hinken bei der Unterscheidung zwischen Geschlecht und Gender anderen Disziplinen wie der Soziologie und der Psychologie hinterher, auch wenn sich allmählich Fortschritte zeigen. Einstweilen wird auf die Definitionen und Maßstäbe verwandter Fachgebiete zurückgegriffen. Wie in der Psychologie und Soziologie wird auch in diesem Beitrag Geschlecht nicht als biologische Unterscheidung zwischen Männern, Frauen und anderen definiert, sondern als soziales Konstrukt (gender), das zuweilen die biologischen Geschlechter (sex) unter Druck setzt, sich den kulturell definierten Geschlechterrollen anzupassen. Dies ist vor allem in den USA der Fall. 02  
 
        In ihrem maßgeblichen Werk über Maskulinität definiert die Soziologin Raewyn Connell das Ideal maskuliner Männlichkeit als eine „hegemoniale Männlichkeit“, die zwar viele anstreben, aber, wenn überhaupt, nur wenige erreichen. 03  Hegemoniale Männlichkeit beschreibt Männer an der Spitze der sozialen Geschlechter- oder Männlichkeitshierarchie. Connell beschränkt dieses Ideal auf Männer, obgleich es nach anderen Maßstäben auch bei Frauen zu beobachten ist. Obwohl Connell selbst kein zählbares Maß anlegt, wird dieses Konzept in den Sozialwissenschaften inzwischen häufig verwendet, um zu messen, wie stark in einer bestimmten Kultur männliche Stereotype unterstützt werden. Das „perfekte männliche Ideal“ ist dadurch zum Maßstab geworden, um die relative Männlichkeit eines Individuums zu beurteilen.
 
        Eine weitere Form der Bemessung von Männlichkeit, die sich mit dem Konzept der hegemonialen Männlichkeit deckt, ist die sogenannte Männlichkeitsideologie: Sie steht für das Ausmaß, in dem eine Person an den idealisierten männlichen Prototyp beziehungsweise an die traditionelle männliche Geschlechterrolle glaubt. 04  Aus ihr entwickelten Psychologen das Male Role Norms Inventory (MRNI, deutsch etwa: Inventar männlicher Rollennormen), das mithilfe eines standardisierten Fragebogens erhoben wird. Die Maßstäbe hierfür berücksichtigen in der Regel verschiedene Teilbereiche, vor allem Selbstvertrauen und Härte, Vermeidung von Weiblichkeit, die Bedeutung von Status und Leistung sowie Aggression. 05  
 
        Bei Wahlen bevorzugen US-Amerikanerinnen und -Amerikaner regelmäßig Politiker, die Züge dieser „idealen Männlichkeit“ aufweisen. Dieses Verhalten liegt zum Teil in der Ansicht begründet, dass Männer eben Männer und Frauen eben Frauen sein sollten – beide im traditionellen Sinne: Die Männer sollen das Geld nach Hause bringen und die Frauen sich um Haushalt und Kinder kümmern. Tatsächlich sind die Amerikaner dafür bekannt, dass sie klare und getrennte Geschlechterrollen für Männer und Frauen befürworten. So zeigt auch die Forschung, dass Menschen in amerikanischen und europäischen Kulturen eher dazu neigen, Merkmale deutlich stärker in „männliche“ und „weibliche“ Kategorien einzuteilen als Menschen in asiatischen oder afrikanischen Kulturen, in denen geschlechtsspezifische Merkmale nicht so scharf getrennt sind. 06  Erfolgreiche US-Politiker sind daher, wie bereits angesprochen, häufig Personen, die sich zumindest im Auftreten besonders männlich geben.
 
        BEDROHTE AMERIKANISCHE MÄNNLICHKEIT
 
        In seinem Buch „Of Boys and Men“ befasst sich der Sozialwissenschaftler Richard Reeves mit den Schwierigkeiten, mit denen amerikanische Jungen und Männer heute konfrontiert sind: Jungen hinken bei der Bildung hinterher, erreichen im Vergleich zu Mädchen einen niedrigeren Notendurchschnitt und machen seltener einen Abschluss. Das hat dazu geführt, dass sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Bildung umgekehrt haben. Während Männer in den 1970er und 1980er Jahren bei College- und höheren Abschlüssen in der Mehrheit waren, liegen seit den 1990er Jahren die Frauen vorne. Heute ist der Anteil der Frauen, die einen Hochschulabschluss machen, 40 Prozent höher als bei den Männern. Auch auf dem Arbeitsmarkt haben Männer zu kämpfen, weil sie vom Stellenabbau im Zuge der Rezession 2007 bis 2009 deutlich stärker betroffen waren. Darüber hinaus ist auch die Vaterrolle zunehmend einem Wandel unterworfen und bietet weniger Stabilität. Da viele Männer den Familienunterhalt nicht mehr allein bestreiten, weichen traditionelle Familienstrukturen auf. Gleichzeitig gibt es kaum Unterstützung für Männer, mit dieser neuen Realität umzugehen. 07  
 
        In der Folge fühlen sich viele Männer „entmannt“ oder zumindest in ihrer Männlichkeit bedroht. Da Männer, insbesondere weiße Männer, das Machtgefüge in den USA traditionell dominiert haben, mag vielen ihre privilegierte soziale Stellung nur recht und billig vorgekommen sein. Die angespannte wirtschaftliche Situation lässt diese Veränderungen nun weitaus gravierender erscheinen. Die im 20. und 21. Jahrhundert aufgekommenen Bewegungen für die Rechte von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern, Frauen und der LGBTQ+-Community wurden daher als zusätzliche Bedrohung für die Stellung weißer Männer aufgefasst. Als diesen Gruppen mehr Rechte eingeräumt wurden, begannen weiße – und auch andere – Männer, sich Sorgen um ihre eigenen Rechte zu machen, weil sie glaubten, es handele sich um eine Art Nullsummenspiel. Wenn Männern ihre privilegierte Position nie bewusst war, erscheint es ihnen also wie eine ungerechte Zurücksetzung, wenn diese Bevorteilung – ob tatsächlich oder nur in ihrer Wahrnehmung – zu erodieren beginnt. 08  
 
        Der backlash ließ nicht lange auf sich warten: Viele weiße Männer sahen in anderen Gruppen und allgemein in einer progressiven Politik – als Quelle verschiedener Bürgerrechtsbewegungen – eine Bedrohung ihrer Männlichkeit. In einigen wenigen Fällen war diese Reaktion extrem und führte zu Gewalt. Im Großen und Ganzen aber führte sie vor allem zu Wut und Unzufriedenheit. Diese Stimmung verschärfte sich vermutlich auch deshalb weiter, weil 2008 erstmals ein Schwarzer zum US-Präsidenten gewählt wurde: der Demokrat Barack Obama, Sohn einer weißen amerikanischen Mutter und eines kenianischen Vaters.
 
        Kurz vor Ende seiner zweiten Amtszeit folgte ein weiterer politischer Schock für das männliche Selbstverständnis: 2016 wurde Hillary Clinton zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten gekürt. Clinton war nicht nur die erste Frau, die von einer großen Partei nominiert wurde, sondern auch eine Kandidatin, die aufgrund ihrer Bekanntheit und Erfahrung durchaus Erfolgsaussichten hatte. Dies war die ultimative Kränkung für Männer, die ohnehin das Gefühl hatten, sie hätten ihre traditionelle Rolle in der Gesellschaft eingebüßt – was den männlichen backlash weiter befeuerte.
 
        Dieser zeigt sich jüngst auch im neu entfachten Eifer, mit dem konservative Amerikanerinnen und Amerikaner traditionelle Geschlechterrollen verteidigen. Fast die Hälfte der amerikanischen Männer war 2024 der Meinung, dass Frauen wieder ihre traditionelle gesellschaftliche Rolle einnehmen sollten. Darüber hinaus vertreten fast acht von zehn republikanischen Männern und über zwei Drittel der republikanischen Frauen die Ansicht, die amerikanische Gesellschaft sei „zu weich und weiblich“ geworden. 09  All diese Emotionen – die gefühlte „Entmännlichung“ der Männer, die Wut und die Unzufriedenheit – sowie der Wunsch nach traditionellen Geschlechterrollen boten Ansatzpunkte im Wahlkampf des vergangenen Jahres. Wer so empfand, war bereit für einen Kandidaten, der Menschen wie sie in den Vordergrund stellen würde, der Männern die Aufmerksamkeit zuteilwerden ließ, die sie ihrer Meinung nach verdienten, und gleichzeitig die Opposition als Schreckgespenst oder Monster darstellte, das ihnen das alles eingebrockt hatte.
 
        TRUMPS ERSTER TRIUMPH: MAGA 2016
 
        Donald Trump – Milliardär, Geschäftsmann, Playboy und ehemaliger Reality-TV-Star – hatte schon einige Zeit mit dem Gedanken geliebäugelt, sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen, bevor er sich 2016 schließlich wirklich dafür entschied. In Interviews nannte er den wesentlichen Grund für seine Kandidatur: Aufmerksamkeit und Ansehen. Das Streben nach der Präsidentschaft hatte er schon länger als Selbstvermarktungsstrategie genutzt – eine mögliche Kandidatur hatte er bereits 1987 erwähnt, als sein Buch „The Art of the Deal“ erschien. Indem er immer wieder darüber sprach und mit seinem Namen und seinen groß angelegten unternehmerischen Aktivitäten auffiel, blieb er als (potenzieller) politischer Akteur präsent, wenn auch zunächst nur am Rande. 2016 schien sowohl aus persönlicher wie geschäftlicher Perspektive der richtige Zeitpunkt gekommen. Dank der Reality-TV-Show „The Apprentice“ und dem damit verbundenen Promi-Status war er einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Und er wusste, dass die Präsidentschaftskandidatur, selbst wenn er die Wahl nicht gewinnen sollte, ihm neue geschäftliche Möglichkeiten eröffnen würde. Er hatte also sowohl die Mittel als auch ein Motiv.
 
        Und er hatte eine günstige Wahlgelegenheit. Trump hatte stets das Leben eines Alphamännchens geführt – umgeben von viel Geld, schönen Frauen und mit der Einstellung, die Welt liege ihm zu Füßen. Im Grunde verkörperte er das Bild des hegemonialen amerikanischen Mannes, das viele Männer anstrebten. Damit schien er perfekt geeignet für die Rolle des Anführers, den das Land nach Ansicht vieler, meist weißer, Männer brauchte. Und, ein weiterer wichtiger Faktor: Er folgte auf den ersten Schwarzen US-Präsidenten. In vielerlei Hinsicht war Trump der Gegenentwurf zu Obama. Er hatte es sich zu einer Art Hobby gemacht, Obama zu bekämpfen, und ging dabei sogar so weit, dessen US-Staatsbürgerschaft infrage zu stellen, um ihn für die Präsidentschaft zu diskreditieren. Trump betrat außerdem zu einem Zeitpunkt die Bühne, als die Tea-Party-Bewegung – in erster Linie weiße „patriotische“ Gegner von Obamas Politik und Präsidentschaft – gerade von ihr abtrat. Und wer wäre für einen hegemonialen Mann im Kampf um die Präsidentschaft besser als Gegner geeignet als eine starke und maskulin wirkende Frau?
 
        Donald Trump passte sich den Gegebenheiten nahezu perfekt an, indem er sich ungeniert mit seinen geschäftlichen und sexuellen Erfolgen brüstete. Seine berüchtigte Aussage über das Begrapschen von Frauen („grab ’em by the pussy“) oder das Theater, dass er angesichts der Behauptung machte, er habe kleine Hände – womit ein Konkurrent, der heutige Außenminister Marco Rubio, nahelegen wollte, dass Trump kleine Geschlechtsteile habe –, erinnerten an Lyndon B. Johnson und dessen Umgang mit seiner Männlichkeit. Dahinter stand das Bedürfnis, als „echter Mann“ wahrgenommen zu werden, und nicht als das verwöhnte, unsportliche, reiche Kind, das er in Wirklichkeit gewesen war. Diese besondere Form der sexuellen Männlichkeit in Verbindung mit seinem offensichtlichen beruflichen Erfolg und seinen Kontakten zur Welt der Reichen und Schönen machte Trump zur Verkörperung hegemonialer Männlichkeit.
 
        All die genannten Faktoren boten ihm im Wahlkampf 2016 Möglichkeiten, die sich in anderen Wahljahren vielleicht nicht ergeben hätten. In gewisser Weise war Trump der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Keiner seiner Konkurrenten in den Vorwahlen der Republikanischen Partei wusste die Wut der weißen Männer, die in jener Zeit unter (und häufig auch an) der Oberfläche brodelte, so zu nutzen wie Trump. Er stand für eine andere Art von Politiker, weil er kein Politiker war, und hob sich damit von seinen Konkurrenten ab. Er nahm kein Blatt vor den Mund und sprach mehr oder weniger ungefiltert aus, was ihm in den Kopf kam. Doch keine Peinlichkeit und kein Tabubruch fiel auf ihn zurück, wie es bei anderen Kandidaten, deren Persönlichkeit weniger gefeiert wurde, wohl der Fall gewesen wäre. Stattdessen fand er damit genau bei denjenigen Anklang, die nur darauf warteten, endlich offen darüber zu diskutieren, was mit den USA angeblich nicht stimmte: bei wütenden Männern. Trumps hegemoniale Männlichkeit und deren unverhohlene Zurschaustellung – von unflätigen Bemerkungen über Frauen bis hin zur offenen Ablehnung politischer Korrektheit oder gar der Androhung körperlicher Gewalt gegen Demonstranten bei seinen Auftritten – waren Balsam für Männer mit einer beschädigten Männlichkeit.
 
        Der vielleicht erfolgreichste Faktor in Trumps Wahlkampf war sein Slogan, den er von Ronald Reagans Kampagne 1980 übernommen hatte: „Make America Great Again“. Obwohl er sehr vage blieb, auf welche Zeit sich dieses „Wieder“ bezog und wie diese Größe damals ausgesehen hatte, weckte Trump damit nostalgische Sehnsüchte bei all jenen, die sich eine Zeit zurückwünschten, als Männer in ihren Augen noch Männer sein durften. Trump erlaubte den weißen Männern, die Opfer zu sein, als die sie sich selbst wahrnahmen – er gab ihnen praktisch die ausdrückliche Genehmigung dafür. Damit stand er in deutlichem Kontrast zur Demokratischen Partei und der politischen Linken, die die Klagen weißer Männer – ob nun zu Recht oder zu Unrecht – als anstößig empfanden. Und das alles sprach nicht nur weiße Männer an, sondern die Arbeiterklasse im Allgemeinen: junge Wähler, die sich Sorgen um ihr wirtschaftliches Auskommen und ihre berufliche Zukunft machten, und diejenigen mit geringerer Bildung. In vielen dieser Gruppen waren auch Frauen, die sich Sorgen um die Ausrichtung des Landes und die traditionellen Geschlechterrollen machten – denn auch viele Amerikanerinnen glauben an die Männlichkeitsideologie und unterstützen traditionelle männliche und weibliche Rollen.
 
        Dass Trump viele weiße männliche Stimmen erhielt, zeigt die Nachwahlbefragung 2016: Im Vergleich zum 2012 unterlegenen republikanischen Kandidaten Mitt Romney legte Trump 2016 unter den Männern um fünf Prozentpunkte zu. Außerdem gewann er gegenüber 2012 fünf Prozentpunkte in der jüngsten Wählergruppe (18- bis 29-Jährige), zehn Prozentpunkte unter Wählern mit einem College- oder Junior-College-Abschluss und erstaunliche 14 Prozentpunkte bei Weißen ohne College-Abschluss. Trump erzielte auch einen hohen Stimmenzuwachs bei Wählern mit niedrigem Einkommen. 10  Sein Erfolg im Rust Belt, dem einstigen Industriezentrum im Nordosten der USA, wo viele Männer ihre Arbeit verloren hatten, gründete auf diesem Zuwachs und verschaffte ihm die erforderlichen Wahlmännerstimmen, obwohl er nicht die Mehrheit aller Wählerstimmen (popular vote) für sich verbuchen konnte.
 
        Alles in allem sicherte Trump sich die „Männlichkeitsstimmen“ (masculinity vote), also derjenigen, die jemanden wie ihn geradezu herbeigesehnt hatten. Laut einer Untersuchung der Psychologen Theresa K. Vescio und Nathaniel E.C. Schermerhorn war hegemoniale Männlichkeit – gemessen als Männlichkeitsideologie – sowohl bei den Wahlen 2016 als auch 2020 ein wesentlicher Faktor für die Stimmabgabe zugunsten Trumps. 11  Bei der Wahl 2020 schien die breite Öffentlichkeit allerdings genug zu haben von seiner unverhohlenen Maskulinität und Negativität. Einer Studie des Pew Research Center zufolge waren 2019 mehr als acht von zehn US-Bürgerinnen und -Bürgern der Ansicht, dass die politische Debatte in den USA sehr negativ, weniger respektvoll und weniger faktenbasiert geworden sei. 12  Vielleicht hatte sich Trump mit seinem Versprechen, in Washington den „Sumpf trockenzulegen“, selbst ein Bein gestellt. Nun war schließlich er der amtierende Präsident und wurde für das geringe Vertrauen in die Regierung und die Unzufriedenheit damit, wie die Dinge angegangen wurden, verantwortlich gemacht.
 
        WIEDERAUFSTIEG VON MAGA 2024
 
        Die Wahl 2024 wies zahlreiche Parallelen zur Wahl 2016 auf. Die Unzufriedenheit unter weißen Männern bestand nach wie vor, womöglich war sie sogar noch gewachsen. Zudem glaubten viele, 2020 sei Trump der Wahlsieg gestohlen worden. Darüber hinaus trat Trump wieder gegen eine Frau an, dieses Mal gegen eine Kandidatin mit indisch-afrokaribischen Vorfahren. Kamala Harris stieg erst spät in den Ring, nachdem Präsident Joe Biden sieben Wochen vor dem Wahltag zurückgezogen hatte. Trump hatte nicht nur erneut weibliche Konkurrenz, sondern auch wieder den Vorteil, nicht der aktuelle Amtsinhaber zu sein. Harris versuchte zwar, sich von Bidens Wirtschaftspolitik zu distanzieren, hatte damit jedoch keinen Erfolg.
 
        Und so konnte Trump mit seiner MAGA-Botschaft erneut punkten, vor allem bei der Arbeiterklasse. Doch auch in einstigen Hochburgen der Demokraten gewann Trump bei männlichen People of Color verblüffend viele Stimmen hinzu. Zum ersten Mal verfing sein Appell an die Männlichkeit auch jenseits der angestammten weißen Wählergruppe. Zwischen 2016 und 2024 hatte sich für Männer in den USA nicht viel geändert, der Negativtrend hatte sich allenfalls noch verschärft. Von Arbeitsplatzverlusten waren weiterhin überwiegend Männer betroffen, während die Beschäftigungsquote bei Frauen gestiegen war. 13  
 
        Arbeitsplätze und Wirtschaft waren 2024 die dominierenden Wahlkampfthemen – was sich für Amtsinhaber häufig nachteilig auswirkt. Gerade erwerbslosen Männern erschien Trump als Heilsbringer. Und dieses Mal stieß er ethnische und andere Minderheiten nicht mit saloppen Sprüchen vor den Kopf, die viele als rassistisch oder zumindest als Provokation betrachteten, 14  sondern setzte sich für ihre Sache ein – auch wenn er sich dabei nicht politisch korrekt ausdrückte. Beim TV-Duell gegen Biden im Juni 2024 sagte Trump über Einwanderer: „Sie nehmen Black jobs, sie nehmen Hispanic jobs, aber das Schlimmste, was in unserer Geschichte passieren wird, das werdet ihr erst noch sehen.“ 15  Trump bemühte sich, seine Position auszubauen, um auch bei denen anzukommen, die nicht zu seiner weißen männlichen Stammwählerschaft gehörten. Und die Strategie ging auf.
 
        Trumps hegemoniale Männlichkeit zog auch bei Schwarzen Männern und Latinos. Mit Harris als Gegenkandidatin hatte Trump es zwar bei Schwarzen Frauen schwerer – sie konnten Harris mehr abgewinnen als Biden –, gleichzeitig legte er aber bei Schwarzen Männern im Vergleich zu 2016 um acht Prozentpunkte auf nun 21 Prozent zu. Das ist bei Weitem nicht die Mehrheit, jedoch eine deutliche Verbesserung. Sein Abschneiden unter lateinamerikanischen Männern war noch verblüffender: Hier gewann Trump mit einem Vorsprung von zehn Prozentpunkten vor Harris und schaffte damit eine deutliche Trendwende, denn 2016 hatte er hier noch 31 Prozentpunkte hinter Clinton gelegen. Bei den Latinas steigerte sich Trump 2024 von 25 auf 39 Prozent und lag damit nur noch 19 Prozentpunkte hinter Harris – in einer Gruppe, bei der er acht Jahre zuvor noch 44 Prozentpunkte hinter Clinton gelegen hatte. Auch in anderen Hochburgen der Demokraten konnte Trump mit seiner männlichen MAGA-Botschaft Harris Stimmen abjagen. Seine Unterstützung bei People of Color mit geringer formaler Bildung stieg im Vergleich zu 2016 um 14 Prozentpunkte auf 34 Prozent. Und bei den jüngsten Wählerinnen und Wählern konnte er den Vorsprung der Demokraten auf 11 Prozentpunkte begrenzen – 2016 hatte er noch 19 Prozentpunkte betragen. 16  
 
        Unter den jungen Wählerinnen und Wählern ließ sich bei der Wahl 2024 eine große geschlechterspezifische Diskrepanz ausmachen – was vor allem an den jungen weißen Männern lag, die in Scharen zu Trump strömten. Er lag in dieser Gruppe 28 Prozentpunkte vor Harris. Überhaupt fiel das Wahlergebnis 2024 bei jungen Wählerinnen und Wählern stärker republikanisch und konservativ aus als üblich. 17  Da ist es auch kein Zufall, dass Trump zum ersten Mal die Mehrheit der Erstwählerinnen und -wähler von sich überzeugen konnte.
 
        Dabei wurde er unter anderem von seinem Sohn Baron unterstützt, der selbst im College-Alter war und seinem Vater riet, die vielen Podcasts zu nutzen, die nicht zuletzt auch aufgrund der Männlichkeitskrise in den USA wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und so trat Trump in etablierten Podcasts wie dem von Joe Rogan auf, aber auch in neueren, die als hang-outs for bros gelten, und nutzte sie als politische Plattform und reichweitenstarkes Megafon. Bislang gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien zu diesen Podcasts, ihrer Hörerschaft und ihrem Einfluss auf Trumps Stimmenanteil – doch war es sicher nicht von Nachteil, unzufriedene junge Männer auf diese Weise anzusprechen.
 
        FAZIT
 
        Wie schon festgestellt, war Donald Trump vermutlich der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um die Krise der amerikanischen Männlichkeit für sich zu nutzen. Die Daten und Fakten sprechen jedenfalls dafür. Trumps Auftreten im Wahlkampf – das übrigens, so berichten Beobachter, auch nicht anders sei als sein sonstiges Auftreten – war extrem maskulin.
 
        Dafür wird häufig, zum Teil auch in akademischen Kreisen, der Begriff „toxische Männlichkeit“ verwendet. Das Problem ist nur, dass es keine wissenschaftliche Definition dieser „toxischen Männlichkeit“ gibt. Der Begriff ist zudem ein normatives Statement, doch in den Sozialwissenschaften ziehen wir es vor, diese Art von Werturteil zu vermeiden. Vielleicht wäre „Hyper-Maskulinität“ der bessere Ausdruck, um Trumps Selbstinszenierung zu beschreiben. Ob nun definiert in Hinblick auf Persönlichkeitsmerkmale, männliche Idealformen oder die Männlichkeitsideologie – Trumps Verhalten liegt auf jeden Fall am äußersten Ende der Skala männlicher Performance.
 
         
          Aus dem Englischen von Heike Schlatterer, Pforzheim.
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        COULD THIS BE GREAT?
 
        Trump als Chance
 
          Peter Rough 
 
        Im Juni 2018, siebzehn Monate nach dem Beginn von Donald Trumps erster Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kommentierte der ehemalige Außenminister und Doyen der US-Diplomatie Henry Kissinger: „Trump könnte eine jener historischen Figuren sein, die von Zeit zu Zeit auftauchen, um das Ende einer Ära zu markieren und diese zu zwingen, den alten Schein aufzugeben.“ 01  Diese Einschätzung hat sich als vorausschauend erwiesen. Sämtliche Illusionen, die von Europäern und Amerikanern gehegt wurden, dass die erste Trump-Regierung keine Spur in den Geschichtsbüchern hinterlassen werde, machte die Wiederwahl Trumps zunichte. Joe Biden verkörpert jetzt die Vergangenheit, während Donald Trump für die Zukunft steht. Trump ist heute keine bloße Fußnote der Geschichte, sondern ein Vorbote dessen, wie sich der Stil und das Gebaren in den Auslandsbeziehungen bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts wandeln könnten. Wenn Europa sich ernsthaft mit Trump auseinandersetzt, kann es den Dialog mit den USA stärken, sich für die kommenden Turbulenzen wappnen und sich in der Welt von morgen positionieren.
 
        Wie mein Kollege Walter Russell Mead feststellte, erschüttert die Informationsrevolution den Westen so fundamental wie die Industrielle Revolution die Gesellschaften im 19. Jahrhundert. 02  Es wäre töricht zu denken, dass derart grundlegende gesellschaftliche Veränderungen keinen Einfluss auf unsere Politik hätten. Die USA sind nur eines von vielen westlichen Ländern, deren politische Konventionen im Mahlstrom des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels auf den Kopf gestellt worden sind.
 
        Die Intensität dieses Sturms ist das Ergebnis zweier zusammenlaufender Entwicklungen. Da ist zum einen die Deindustrialisierung. Nach dem Kalten Krieg schuf der Westen ein Netz aus Institutionen und Initiativen, bekannt als Washington-Konsens, um den Liberalismus rund um den Globus voranzubringen. Während drei der vergangenen vier Jahrzehnte ist es diesem System jedoch nicht gelungen, die politische Grundherausforderung des 21. Jahrhunderts zu lösen: Wie können sich freie und offene Gesellschaften gegen Akteure schützen, die ihnen von innen heraus schaden wollen? In den 2000er Jahren bezog sich diese Fragestellung vor allem auf den internationalen Terrorismus, neuerdings wird sie auch mit der Volksrepublik China in Verbindung gebracht. Die Kritik, dass liberale Institutionen wie die Welthandelsorganisation das Erstarken einer doppelzüngigen Volksrepublik erleichtert haben, statt es zu verhindern, ist in den USA heute sehr verbreitet. Seit sie zur Supermacht aufgestiegen ist, hat die Volksrepublik die Fertigungswirtschaft Amerikas niedergerissen und sein industrielles Herzland ausgehöhlt.
 
        Zum anderen erlebt die Welt revolutionäre Veränderungen, wie Informationen verbreitet werden. Die Demokratisierung der Informationsverbreitung durch Social-Media-Plattformen hat neuen Stimmen, und so auch den Kritikern des liberalen Systems, eine Möglichkeit gegeben, den Status quo herauszufordern. Diese Stimmen haben die traditionellen Medien aufgemischt, die ihrerseits Fehler begingen. Im Laufe der Zeit begannen viele Amerikaner, die etablierten Medien mit ideologischem Liberalismus zu verbinden. So wurde 2024 der Kommentar von JD Vance, dass man das „ganze Projekt [der liberalen Ordnung] überdenken“ müsse, bei seinem Aufstieg vom Senator zum Vizepräsidenten eher für politisches Kapital als für einen Makel gehalten. 03  
 
        Natürlich ist es möglich, dass diese Verschiebungen überbewertet werden. Viele politische Anführer in den USA, die der Republikanischen Partei inbegriffen, betrachten die Bretton-Woods-Institutionen und die NATO weiterhin als wichtige Bestandteile der amerikanischen Machtausübung. Doch die US-Außenpolitik wird zunehmend transaktional und nationalistisch und weniger wertebasiert und multilateral. Dieser Trend hat sieben Folgen für Europa.
 
        FOLGEN FÜR EUROPA
 
         Erstens sollte Europa nicht auf uneingeschränkte amerikanische Unterstützung für das Projekt der europäischen Integration zählen. In Bereichen, von denen die USA glauben, dass die EU wirtschaftliche Interessen Amerikas voranbringen oder behindern könnte, wird Washington sich engagieren. In Bereichen, in denen die gemeinsame EU-Politik unterentwickelt ist, wie in der Außen- und Sicherheitspolitik, dürfte Washington wenig Interesse an Brüssel zeigen. Ende Februar 2025 lehnte US-Außenminister Marco Rubio es ab, Kaja Kallas zu treffen, die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, nachdem diese bereits nach Washington gereist war, und schrieb die Entscheidung „Termingründen“ zu. Die neue Trump-Regierung wird Europa weniger als einheitlichen Akteur betrachten, sondern mehr als ein Mosaik aus Nationalstaaten mit verschiedenen Interessen und Prioritäten, von denen viele oft miteinander konkurrieren.
 
         Zweitens kann Europa die gemeinsam erbrachten Opfer früherer Zeiten nicht nutzen, um das transatlantische Bündnis von heute zu rechtfertigen. Es ist wahrscheinlicher, dass Präsident Trumps Wahrnehmung des transatlantischen Bündnisses von seinem Frust über Europas Trittbrettfahrertum und Handelsüberschuss gefärbt ist als von irgendwelchen Verweisen auf die Vergangenheit. Allerdings gibt es Ausnahmen: Trumps Affinität für das Vereinigte Königreich, seine Zuneigung zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seine Wertschätzung von Polens Verteidigungsausgaben bieten Europa Anknüpfungspunkte. Doch Trump ist entschlossen, die transatlantischen Beziehungen zugunsten der Vereinigten Staaten umzugestalten. Was zählt, ist das Hier und Jetzt – und das, wozu die europäischen Nationen bereit sind, um etwas ins Gleichgewicht zu bringen, was Trump für eine einseitige Beziehung hält.
 
         Drittens sollte Europa von Präsident Trump nicht die Sprache der soft power erwarten. In Anbetracht seiner Vorliebe für Marketing dürfte es überraschend klingen, dass der Präsident wenig dafür übrighat. Nach seinem Verständnis der Welt werden Länder angetrieben von nationalen Interessen und nicht von einem altruistischen Pflichtgefühl gegenüber einem wertebasierten Bündnis. Innerhalb der ersten sechs Wochen seiner Amtszeit hat Trump treue Verbündete wie Kanada und Dänemark in Aufruhr gebracht und wichtige Partner wie Mexiko und die Ukraine verärgert. Ob diese Länder von seinem Verhalten irritiert oder empört sind, ist für ihn belanglos. Seiner Meinung nach wird ihr Handeln von einer nüchternen Betrachtung nationaler Interessen bestimmt.
 
         Viertens muss sich Europa mit der Tatsache abfinden, dass es nicht länger das Primum Mobile globaler Angelegenheiten ist, das den maßgeblichen Ausschlag für entscheidende Veränderungen gibt. Präsident Trump glaubt nicht an europäischen Exzeptionalismus. In seinem Denken ist Europa bei Weitem nicht das Kernstück der amerikanischen grand strategy. Stattdessen widmet die Trump-Regierung der westlichen Hemisphäre und Ostasien mindestens genauso viel Zeit und Anstrengung wie Europa. Tatsächlich verstärkt Europas Bedeutung als Ursprung ausländischer Direktinvestitionen und starker Handelspartner lediglich die Sicht der Trump-Regierung, dass der Kontinent reich genug ist, um die meisten seiner Sicherheitsprobleme selbst zu lösen. Wie Trump Anfang März 2025 signalisierte, wird seine Regierung im Blick behalten, welche Länder ihr Ziel bei den Verteidigungsausgaben erreichen und welche weiter hinterherhinken. Das bedeutet nicht, dass die USA die NATO direkt verlassen werden, aber es stellt sich die Frage nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrages, der sogenannten Beistandsklausel. 04  
 
         Fünftens sollte Europa erkennen, dass Präsident Trump fest entschlossen ist, als Friedensstifter in die Geschichte einzugehen. Seine Regierung lässt keine Gelegenheit aus, um über die Bedeutung von Frieden zu sprechen. Wie Trump in seiner Antrittsrede am 20. Januar 2025 sagte, möchte er, dass sein Vermächtnis definiert werde von „den Kriegen, die wir beenden, und vielleicht am wichtigsten, den Kriegen, in die wir gar nicht erst geraten“. 05  Dies wird besonders deutlich an seiner Ukraine-Politik, ist aber auch eine Ordnungsidee für den Nahen Osten, wo Trumps Hauptpriorität darin besteht, das 2020 von Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrein geschlossene Abraham-Abkommen auf Saudi-Arabien auszuweiten. Zudem möchte Trump einen Krieg mit Iran vermeiden. Kurz nach seinem Amtsantritt beschrieb er seine Iran-Politik folgendermaßen: „Es gibt zwei Wege, sie zu stoppen: Mit Bomben oder einem Stück Papier. Mir wäre es viel lieber, einen Deal zu machen, der ihnen nicht wehtut.“ 06  Trump hat die Fähigkeit, zur selben Zeit Drohungen auszusprechen und Annäherung zu suchen. Während seiner ersten Amtszeit drohte er Nordkorea mit Vernichtung, bevor er Beziehungen zu Kim Jong-un aufnahm. Dieses Muster zeigt sich auch heute, wenn Trump der Hamas droht und sie zugleich in Gespräche einbezieht. In ähnlicher Weise wird die Trump-Regierung auch in diesem Fall die Geiseldiplomatie vorantreiben, um die Freilassung gefangener US-Amerikaner zu erwirken – so wie es in Verhandlungen mit Venezuela und Russland bereits gelungen ist.
 
         Sechstens sollte sich Europa darauf vorbereiten, dass die USA ihre Beziehungen zu Russland wiederherstellen. In den vergangenen Jahren sahen diejenigen, die nun auf höchster Ebene der Trump-Regierung dienen, mit Entsetzen zu, wie Russland und die Volksrepublik China begannen, gemeinsam Einfluss auf die eurasische Landmasse auszuüben. „Das Einzige, was man niemals will, ist, dass Russland und China sich vereinen“, sagte Trump auf seiner Wahlkampftour im November 2024. „Ich werde sie ent-einen müssen, und ich denke, dass ich das auch kann. Ich muss sie ent-einen.“ 07  Im Vorfeld der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz führte Vance das Denken der Regierung weiter aus: „Es liegt nicht in Putins Interesse, der kleine Bruder in einer Koalition mit China zu sein“, erklärte er. 08  Weil der Status als Juniorpartner Chinas am russischen Nationalstolz nage, sei Moskau diesem Denken nach für eine ökonomische und politische Alternative zu Beijing bereit. Angetrieben vom Wunsch nach strategischer Stabilität wird die Trump-Regierung einen umfassenden Neustart mit Moskau anstreben.
 
         Siebtens sollte die EU erkennen, dass die USA frustriert sind vom europäischen Opportunismus. Trumps Feindseligkeit gegenüber der EU leitet sich zum Teil von der Tatsache ab, dass Europa groß genug ist, um sich in ökonomischen Angelegenheiten gegenüber den USA unflexibel zu zeigen, während es in der militärischen Arena von Washington abhängig bleibt. Oftmals schließt sich der Kontinent zu einem Block zusammen oder spaltet sich aufgrund nationaler Interessen, je nachdem, was ihm in seinen Beziehungen zu den USA am besten dient. Das geht Trump auf die Nerven – während sich seine asiatischen Partner den USA gegenüber flexibler verhalten und dabei weniger moralisieren.
 
        WAS EUROPA TUN KANN
 
        Während jeder einzelne dieser sieben Punkte in Europa für Fassungslosigkeit sorgen mag, stellen sie zusammengenommen den Kontinent vor eine neue Ära. Der Hinweis, dass jede Veränderung auch neue Möglichkeiten mit sich bringt, ist zwar abgedroschen – aber je früher Europa sein Playbook für die anstehende Ära aktualisiert, desto besser wird es ihm ergehen.
 
         Erstens sollte Europa Wertschätzung für die US-amerikanische Unterstützung zeigen. Das heißt nicht, dass Kriecherei gefragt ist. Bisweilen findet jedoch ein sanfter Antiamerikanismus, der unter europäischen Eliten in Mode ist, seinen Weg in den X-Feed ranghoher US-Regierungsbeamten. Und in der Welt sozialer Medien können selbst Randbemerkungen oder beiläufige Kommentare leicht zu viralen Posts manipuliert werden. Einer nationalistischen und populistischen US-Regierung, die sich auf innere Angelegenheiten konzentriert und empfindlich auf Kränkungen reagiert, werden Sticheleien ranghoher Europäer gegen den Strich gehen.
 
         Zweitens sollte Europa anbieten, sich mit den USA bei konkreten Friedensinitiativen zusammenzuschließen. Es könnte solche Angebote in Konflikten jenseits der Ukraine machen, etwa bei den laufenden Verhandlungen zwischen Aserbaidschan und Armenien. Europa sollte tun, was in seiner Macht steht, um diese Gespräche zu fördern, indem es sich mit Washington abstimmt und auf diesem Wege Einfluss auf Schlüsselbeamte zu nehmen versucht. Darüber hinaus kann Europa den Zugang, den Führungsfiguren wie die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zur Trump-Regierung gewonnen haben, nutzen, um eine transatlantische Brücke in der Ukraine-Politik zu bauen. In der ersten Amtszeit Trumps schmeichelten sich die mittel- und osteuropäischen Länder durch eine Kombination aus schneidigem Nationalismus, proamerikanischen Haltungen und erhöhten Verteidigungsausgaben bei republikanischen Anführern ein. Von Polen über Litauen bis hin zur Tschechischen Republik sind diese Länder in einer guten Position, um die US-Politik zu beeinflussen, wenn sie ihren Rat konstruktiv einbringen, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.
 
         Drittens könnte Europa hochrangige Wirtschaftsdiplomatie mit den USA in Betracht ziehen. Da Trump die Welt durch die Augen eines Geschäftsmanns betrachtet, sind es vor allem ausländische Direktinvestitionen, die das Weiße Haus beeindrucken – und hochrangigen Europäern begehrte Zeit im Terminkalender des Präsidenten sichern können. Im Gegenzug können solche Ankündigungen Europa helfen, die Beziehungen zu den USA zu verbessern und eine Dynamik in Gang zu setzen, die sich längerfristig auszahlen könnte.
 
         Viertens sollte Europa das Wirtschaftswachstum gegenüber sozialen Ausgaben priorisieren. Europa riskiert, in kritischen Technologien, die die Zukunft der globalen Ordnung bestimmen werden – von künstlicher Intelligenz bis zu Quantencomputern –, weiter hinter die USA (und China) zurückzufallen. Statt diese Technologien durch den Binnenmarkt zu regulieren, sollte Europa eine Politik verfolgen, die es dem Kontinent erlaubt, hier voranzugehen. Ohne Innovation wird Europa in der Bedeutungslosigkeit versinken. Um den Respekt und die Aufmerksamkeit der USA zu gewinnen, müssen die Länder Europas ihre wirtschaftliche Leistung steigern.
 
         Fünftens müssen die Länder Europas ihre Defizite bei der Verteidigung angehen. Es liegt nahe, dass Europa selbstständiger und weniger abhängig von den Vereinigten Staaten werden möchte. Gleichzeitig ist Europa nicht in der Lage, die amerikanische Rüstungsindustrie auf absehbare Zeit zu ersetzen. Im Segment der Artillerieraketen produziert zum Beispiel kein europäisches Land außer der Türkei Mehrfachraketenwerfersysteme. Europa verfügt zudem über keinen Ersatz für amerikanische Luft- und Raketenabwehrsysteme. Noch schlechter ist es um die europäischen Verteidigungsfähigkeiten mit Blick auf die Kriegführung der nächsten Generation bestellt, sei es in Weltraumtechnologien oder bei Überwachung und Aufklärung. Wenn Europa die Rüstungsindustrie der USA in diesen Bereichen unterstützt, erhält es nicht nur Beifall aus dem Weißen Haus, sondern hilft sich selbst.
 
         Sechstens: Während die USA versuchen, einen Keil zwischen Russland und die Volksrepublik China zu treiben, sollte Europa sich darauf vorbereiten, einer Charmeoffensive aus Beijing zu widerstehen. Heute gibt es drei ökonomische Zentren auf der Welt: Nordamerika, Europa und Ostasien. Kissingers triangular diplomacy lehrt uns, dass man in solch einer Welt besser zu zweit ist als allein. Europäische Beamte sollten ihren amerikanischen Amtskollegen verdeutlichen, dass die Volksrepublik versuchen wird, jeden Riss in den transatlantischen Beziehungen auszunutzen, um Europa im sino-amerikanischen Wettbewerb zu neutralisieren. Beijing wird Europa anbieten, Einfluss auf Moskau auszuüben, sofern im Gegenzug chinesisches Fehlverhalten geduldet wird. Wenn Europa Washington bei diesem Thema klug einbezieht, kann es amerikanischen Entscheidungsträgern die weitergehenden strategischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Unterstützung seitens der NATO verdeutlichen. Die USA sollten Europa an ihrer Seite haben wollen.
 
         Siebtens hat Europa die Gelegenheit, in die Lücke zu stoßen, die durch Amerikas Reduzierung von Auslandshilfen in Europa und im globalen Süden verursacht wurde. Während der ersten Wochen im Amt hat die Trump-Regierung ihre Entwicklungsprogramme drastisch gekürzt und die entsprechenden Institutionen auf den Kopf gestellt. Dies könnte Europa wirtschaftliche Möglichkeiten bieten. Außerdem könnte europäische Unterstützung in Grenzstaaten wie der Republik Moldau dort anknüpfen, wo die US-Hilfe zurückgefahren wird, und seine Unterstützung als eine Alternative zu dem schädlichen Einfluss von Beijing und Moskau sowie als Zeichen transatlantischer Lastenteilung präsentieren.
 
         Achtens sollte Europa möglicherweise proaktive Empfehlungen in Betracht ziehen, um Entscheidungen der Trump-Regierung zuvorzukommen, US-Truppen aus Europa abzuziehen. Es liegt nahe, dass die USA im Rahmen einer umfassenden strategischen Neubewertung die konventionellen Truppen auf dem Kontinent reduzieren werden. Gleichzeitig hat Washington nur wenig über seine Vereinbarungen zur nuklearen Teilhabe verlautbaren lassen. Um die Abschreckung zu verstärken, könnten europäische Staaten versuchen, die Trump-Regierung dazu zu bewegen, einen Truppenabzug mit einer Aktualisierung der nuklearen Teilhabe der NATO zu verknüpfen, mit einem besonderen Augenmerk auf Mittel- und Osteuropa. Es ist durchaus denkbar, dass Polen eine Stationierung von US-Atomwaffen auf seinem Gebiet begrüßen würde.
 
         Neuntens sollte Europa von Japan lernen. In den 1970er Jahren sah Japan dabei zu, wie die USA ihre Unterstützung von der Republik China (Taiwan) hin zur Volksrepublik China verlagerten. Während Europa am Ende des Kalten Krieges den Sieg der liberalen Demokratie feierte, erkannte Asien, dass die US-Außenpolitik nicht moral- sondern interessengeleitet ist. Dies brachte Tokyo dazu, eine gezielt pragmatische Herangehensweise gegenüber Washington zu entwickeln. Noch vor Präsident Trumps zweiter Amtseinführung versuchte Japan mit der neugewählten Regierung über konkrete Ideen für die Zusammenarbeit zu sprechen, ehe Premierminister Shigeru Ishiba im Februar 2025 das Weiße Haus besuchte. Während der zweiten Amtszeit Trumps sollten sich die Anführer Europas ein Beispiel an Shinzō Abe und Shigeru Ishiba nehmen statt an Angela Merkel und Olaf Scholz. 
 
        ZUM HANDELN GEZWUNGEN
 
        Die zweite Trump-Regierung erschüttert Europa in seinen Grundfesten. Doch das transatlantische Bündnis kann überleben. Mit einer proaktiven Herangehensweise hat Europa die Chance, seine Länder von US-Protektoraten zu vollwertigen Partnern zu machen. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen sollte der Krieg in der Ukraine stehen.
 
        Russlands Überfall auf die Ukraine hat die drängendste Krise verursacht, der Europa gegenübersteht. Ob es Putin gelingt, die Ukraine zu unterwerfen, sei es durch direkte militärische Eroberung oder durch hybride Mittel, wird davon abhängen, inwieweit Europa darauf vorbereitet ist, Kyjiw zu unterstützen. Indem er auf Gespräche drängt, zwingt Trump Europa dazu, sich seinen Schwächen zu stellen, ehe Russland eine militärische Konfrontation mit einem NATO-Mitgliedstaat vom Zaun bricht.
 
        Zu viele westliche Anführer haben sich hinter hoffnungsvollen Worten über eine zukünftige NATO-Mitgliedschaft der Ukraine versteckt. Dies schürte Erwartungen in Kyjiw, selbst als die USA und Deutschland sich in der Ablehnung solch eines Schrittes einig waren. Nun ist der Moment gekommen, in dem Europa harten Entscheidungen gegenübersteht, ob es willens und fähig ist, bei der Verteidigung der Ukraine die Führung zu übernehmen. Ein guter erster Schritt für die Großmächte Europas bestünde darin, auf die Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte zu drängen, die fast vollständig unter europäische Gerichtsbarkeiten fallen.
 
        Als nächstes sollte Europa seine politische Struktur einer kritischen Prüfung unterziehen. Aktuell wird die NATO von den USA dominiert, während Europa von einem mühsamen konsensorientierten Prozess der Entscheidungsfindung gebremst wird. Indem er Europa der Macht Russlands ausgesetzt hat, ohne das amerikanische Engagement auf dem Kontinent ganz zu beenden, hat Trump Europa zum Handeln gezwungen. Aber die USA haben sich nicht so weit zurückgezogen, dass die historischen Rivalitäten des Kontinents in einen offenen Konflikt münden. Dies gibt den Führungsmächten Europas die Gelegenheit, eine „Koalition der Willigen“ zu bilden, die Abschreckung losgelöst von Washington schaffen kann. Nichts davon legt nahe, dass Europa das transatlantische Bündnis aufgeben sollte, das für seine Sicherheit unentbehrlich bleibt. Doch es sollte kreativ darüber nachdenken, wie es die kontinentale Verteidigung stärkt. Solch ein Vorhaben wäre Kissinger würdig – und der neuen Ära, in die wir nun eingetreten sind.
 
         
          Aus dem Englischen von Maximilian Murmann, München.
 
           PETER ROUGH  
ist Politikwissenschaftler und Direktor des Center on Europe and Eurasia am Hudson Institute in Washington, D.C.
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        NOCH ALLIIERTE ODER SCHON GEGNER?
 
        Europas schwieriger Balanceakt im Zeitalter von Trump 2.0
 
          Jana Puglierin 
 
        „Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert, und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren.“ Von wem dieses Zitat auch stammt (Lenin war es nicht!), er hatte sicher Wochen wie die im Februar 2025 vor Augen. Irgendwann in der kurzen Zeitspanne zwischen der Rede des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel am 12. Februar, der Rede des amerikanischen Vizepräsidenten JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 14. Februar und dem Rauswurf des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus dem Weißen Haus am 28. Februar ist etwas Grundlegendes zwischen Europa und den USA zerbrochen – vielleicht sogar das westliche Bündnis selbst. 
 
        In seiner ersten Rede vor europäischen NATO-Mitgliedstaaten stellte Hegseth gleich zu Beginn fest, was aus US-Sicht alles nicht mehr zur Debatte stehe: weder eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als Teil der Friedensverhandlungen mit Russland, noch eine vollständige Wiederherstellung der ukrainischen Souveränität („ein illusorisches Ziel“) oder gar eine Beteiligung der NATO oder von US-Truppen an einer künftigen Absicherungsmission. 01  Noch vor Beginn von offiziellen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland hatte die neue US-Regierung damit ohne Not weitreichende Zugeständnisse an die russische Seite gemacht, diese mit den Europäern vorab nicht koordiniert und ihnen gleichzeitig die Hauptverantwortung für die zukünftige militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine übertragen. Zusätzlich machte Hegseth klar, dass europäische Sicherheit für Washington keine Priorität mehr sei und Europa für seine konventionelle Verteidigung selbst sorgen müsse.
 
        Zwei Tage später erklärte Vance einem konsternierten europäischen Publikum auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die größte Gefahr für Europa sei ohnehin nicht Russland oder China, sondern die „Gefahr von innen“. In seiner Rede zeichnete er ein Zerrbild der europäischen Demokratien, in denen die Meinungsfreiheit ausgehöhlt und der Wählerwille systematisch missachtet werde. Dann forderte er die Europäer implizit auf, sich ideologisch der MAGA-Bewegung anzunähern und die Brandmauern zu den europäischen Rechtspopulisten einzureißen, wenn sie Verbündete Amerikas bleiben wollten. 02  Letztere Botschaft richtete sich insbesondere an den CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz – eine Woche vor der Bundestagswahl. 
 
        Am 28. Februar kam es schließlich im Weißen Haus zu einem Eklat, als US-Präsident Trump und sein Vize den ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor laufender Kamera demütigten, worauf dieser überstürzt abreiste. Zuvor hatte Trump deutlich gemacht, dass er die USA nicht länger als Partner an der Seite der Ukraine sehe, sondern als unparteiischen „Makler“ zwischen den Kriegsparteien. Das Gespräch hatte aller Welt gezeigt, dass die Wiederherstellung der Beziehungen zu Russland für ihn deutlich wichtiger war als ein gerechter Frieden für die Ukraine. Vier Tage später setzte Trump die amerikanische Militärhilfe und die Versorgung mit Aufklärungsdaten für die Ukraine vorübergehend aus, um Kyjiw – und nicht Russland – zu Zugeständnissen zu zwingen.
 
        Während des US-Präsidentschaftswahlkampfs und auch noch nach Trumps erneutem Wahlsieg am 5. November 2024 hatten die Europäer zunächst geschwankt zwischen vorsichtigem Optimismus (nach dem Motto „In Trumps erster Amtszeit waren die Beziehungen auf Arbeitsebene viel konstruktiver als erwartet“) und der weit verbreiteten Sorge, dass eine Regierung Trump 2.0 ihr sicherheitspolitisches Engagement in Europa deutlich zurückfahren und die Ukraine weniger unterstützen könnte. Nach den Ereignissen vom Februar ist der Optimismus selbst in den „transatlantischsten“ Ländern Europas verflogen. 03  Und zu der Sorge, von den USA im Stich gelassen zu werden, hat sich eine noch größere gesellt: nämlich, dass Trumps Regierung versuchen wird, Europa nach ihren eigenen illiberalen Vorstellungen von Demokratie und Meinungsfreiheit umzugestalten. 
 
        Die Europäer stehen nun vor der Frage: Wie geht man damit um, wenn die Schutzmacht über Nacht zum Bully wird? Einer, der im Umgang mit der Ukraine, Dänemark oder Kanada bereits gezeigt hat, dass er nicht davor zurückschreckt, Partnern und Verbündeten die Daumenschrauben anzulegen, wenn sie nicht bereit sind, nach Trumps Playbook zu spielen. Einer, der das Wertefundament der EU als feindlich begreift. Aber auch einer, von dem die Sicherheit Europas noch immer existenziell abhängt – und mit dem die Europäer engste Handelsbeziehungen pflegen. Trumps Rückkehr ins Weiße Haus ist eine tiefe Zäsur. Die Europäer müssen sich nun als Kollektiv neu erfinden – oder aber ihr Schicksal in die Hände anderer legen.
 
        TRANSATLANTISCHE ZEITENWENDE MIT VORBOTEN
 
        Dabei schien die NATO noch im April 2024, als sie ihr 75-jähriges Bestehen feierte, so relevant wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Mit Finnland und Schweden hatte sie zwei mächtige neue Mitglieder gewonnen. Die europäischen Verteidigungsausgaben waren in die Höhe geschnellt, und der damalige US-Präsident Joe Biden nannte die NATO während des Jubiläumsfestaktes „die größte und effektivste Verteidigungsallianz in der Weltgeschichte“. Die Amerikaner wüssten, so Biden, „dass wir mit unseren Freunden stärker sind. Und wir verstehen, dass dies eine heilige Verpflichtung ist.“ 04  
 
        Im Rückblick erscheint die Biden-Präsidentschaft gleichermaßen als letzte Sternstunde der transatlantischen Beziehungen und als Vorbotin für deren Niedergang. Als Biden im Januar 2021 nach vier disruptiven Jahren im Zeichen von America First unter Trump 1.0 sein Amt antrat, war seine wichtigste Botschaft an die Welt: „America is back, the transatlantic alliance is back.“ 05  Gerade in den europäischen Hauptstädten wurde dies mit Erleichterung aufgenommen. Endlich, so die kollektive Wahrnehmung, hatte der Albtraum ein Ende, und die USA nahmen in der Weltpolitik wieder ihre angestammte Rolle ein. Viele hofften, die Wahl Trumps 2016 sei in der amerikanischen Politik ein Einzelereignis sui generis gewesen. 06  Die Zwischenwahlen zum Kongress (midterms) im November 2022 schienen dies zu bestätigen: Die von den Republikanern erhoffte „rote Welle“ blieb aus. Die Demokraten verloren zwar das Repräsentantenhaus, behielten aber die Kontrolle über den Senat. Trumps Macht über die Republikanische Partei schien gebrochen. Viele in der Partei waren überzeugt, dass sie ohne seine Einmischung bei der Kandidatenauslese wesentlich besser abgeschnitten hätten. 07  
 
        Nach der russischen Vollinvasion der Ukraine im Februar 2022 erwies sich die Präsidentschaft Bidens als Glücksfall für Europa. Seine Regierungsmannschaft verbrachte viel Zeit und Mühe damit, die Europäer einzubinden und die westliche Unterstützung für Kyjiw zu koordinieren. Anders als die US-Regierung hatten die meisten Europäer den Krieg nicht kommen sehen. Er traf sie deshalb vollkommen unvorbereitet. Biden verstärkte rasch die amerikanische Truppenpräsenz in Europa und stellte Kyjiw umfangreiche militärische, finanzielle und humanitäre Unterstützung sowie Geheimdienstinformationen und militärische Beratung zur Verfügung. Er arbeitete dabei eng mit der Europäischen Union zusammen, um abgestimmte Sanktionen gegen Russland zu verhängen. 
 
        Mehr als dankbar überließen die Europäer – wie in so vielen Krisen des Kalten Krieges – den USA die Führung. Anstatt sich auf den Tag vorzubereiten, an dem Washington die Sicherheit Europas nicht mehr als vitales amerikanisches Interesse definieren könnte, begaben sie sich in eine noch größere Abhängigkeit vom Weißen Haus – politisch wie militärisch. 08  Gemeinsam priesen die Verbündeten den wiedererstarkten „Westen“.
 
        Währenddessen hatten die Europäer allerdings allzu bereitwillig ausgeblendet, dass der Krieg gegen die Ukraine zwei grundlegende Trends in den USA nicht verändert hatte: die Fokussierung der amerikanischen Außenpolitik auf Asien und die tiefe innenpolitische Spaltung in der Frage, ob die USA weiterhin in die Verteidigung Europas investieren sollen. Dabei hatte es auch unter dem europafreundlichen Biden nicht an Warnungen in diese Richtung gefehlt. Der mit den Europäern nicht abgestimmte Abzug der US-Truppen aus Afghanistan im Sommer 2021 und der AUKUS-Deal, der im darauffolgenden Herbst eine neue Sicherheitspartnerschaft zwischen den USA, Großbritannien und Australien zu Lasten Frankreichs begründete, waren die Umsetzung einer bereits von Bidens Vorgängern Obama und Trump angekündigten neuen Schwerpunktsetzung der US-Außenpolitik, der nun auch Biden folgte. 
 
        Schon damals wurden die Europäer mit den Folgen ihrer übergroßen sicherheitspolitischen Abhängigkeit von amerikanischen Fähigkeiten konfrontiert. Ohne die amerikanische Unterstützung hätten sie nicht einmal die Evakuierungsmission am Flughafen Kabul bewältigen können. „Europe, Afghanistan Is Your Wake-Up Call“, schrieb der damalige Außenbeauftragte der EU Josep Borrell in einem Kommentar für die „New York Times“. 09  Leider zog Europa es vor, wie schon so oft nach vorherigen Weckrufen, die Schlummer-Taste zu drücken. Derweil rutschte die europäische Sicherheit auch unter Biden auf der Prioritätenliste in Washington immer weiter nach unten. Trotz des Krieges in der Ukraine wurde in der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA vom Oktober 2022 China – und nicht Russland – als wichtigste strategische Herausforderung für die USA genannt. 10  
 
        Auch die Verabschiedung neuer industriepolitischer Maßnahmen wie des Inflation Reduction Act (IRA) und des CHIPS and Science Act 2022 hätte den Europäern als Warnung dienen können. Trotz der potenziell verheerenden Auswirkungen der 369 Milliarden US-Dollar umfassenden Klimasubventionen im Rahmen des IRA auf die europäische Industrie wurden die Folgen für die europäischen Verbündeten in der über ein Jahr andauernden Debatte über das Gesetz im Kongress kaum erwähnt. Wie die erste Trump-Administration förderte auch die Biden-Administration eine protektionistisch ausgerichtete Industriepolitik, die sich am unmittelbaren Nutzen für die US-Bürger orientierte. Wie zuvor beim Abzug aus Afghanistan und beim Abschluss des AUKUS-Abkommens wurden die Europäer nicht vorab konsultiert, sondern die Amerikaner folgten dem Prinzip der „Ex-post-Koordinierung“ – was letztlich darauf hinauslief, sie vor vollendete Tatsachen zu stellen. 11  
 
        TOTALE DISRUPTION UNTER TRUMP
 
        Manches von dem, was die Europäer seit Trumps zweiter Amtseinführung am 20. Januar 2025 als tiefen Schock erleben, war also schon länger absehbar – und wäre auch bei einem anderen Wahlausgang auf sie zugekommen. So oder so besteht die Notwendigkeit für Europa, einen weitaus größeren finanziellen, personellen und materiellen Beitrag zur eigenen Sicherheit zu leisten, weil die USA ihre militärischen Ressourcen für das Engagement im indopazifischen Raum freisetzen wollen. Auch die amerikanische Erwartung, dass Europa einen immer größeren Anteil an der Unterstützung der Ukraine übernehmen und zudem den Löwenanteil der Kosten des Wiederaufbaus tragen sollte, ist keine Neuigkeit. Gleiches gilt für die europäische Chinapolitik, die die USA gerne stärker an der eigenen ausgerichtet sehen würden. Ebenso wäre Europa wohl auch im Falle eines Wahlsiegs der Demokraten mit einer tendenziell protektionistischen US-Agenda konfrontiert gewesen, die auf strategische Industriepolitik und reshoring, also die Rückverlagerung von Produktionsprozessen in die USA, zielt. 
 
        Das Ausmaß des Umbruchs, den die transatlantischen Beziehungen unter Trump nun erfahren, hat jedoch eine völlig neue Qualität – und ist auch nicht mit seiner ersten Amtszeit zu vergleichen. Die ersten Wochen von Trump 2.0 sind nicht einfach die weitere Umsetzung einer bereits seit Längerem laufenden strategischen Neuausrichtung der US-Außenpolitik. Sie bedeuten den Bruch mit dem überparteilichen Grundkonsens der vergangenen acht Jahrzehnte, der davon ausging, dass Amerikas Allianzen in Asien und Europa das Rückgrat der sogenannten liberalen internationalen Ordnung bilden und dass diese Ordnung dazu beiträgt, Amerikas Interessen und Werte zu schützen. In diesem Sinne galten die Verbündeten grundsätzlich als Multiplikatoren für Amerikas Macht und globale Strahlkraft – selbst wenn es innerhalb dieser Bündnisse immer wieder zu teils massiven Konflikten kam.
 
        Für Trump hingegen sind Verbündete etwas, das Amerika schwächt: eine Last, kein Gewinn. Im TV-Duell mit seiner Kontrahentin Kamala Harris während des Präsidentschaftswahlkampfes 2024 sagte er: „Wir wurden von den europäischen Nationen sowohl beim Handel als auch bei der NATO abgezockt.“ 12  Die EU sieht er als feindliche Organisation, die gegen die Interessen Amerikas arbeitet. Die internationale Ordnung, die die USA über Jahrzehnte maßgeblich mitgestaltet haben, gilt den Akteuren der Trump-Administration nicht nur als „obsolet“, sondern als „Waffe, die gegen die USA gerichtet ist“ – so US-Außenminister Marco Rubio bei der Anhörung vor seiner offiziellen Berufung vor dem Auswärtigen Ausschuss des US-Senats. 13  
 
        AUSWEITUNG DES KULTURKRIEGES AUF EUROPA
 
        Diese Überzeugungen waren zwar schon während der ersten Amtszeit Trumps handlungsleitend. Bei seinem Amtsantritt nach dem überraschenden Wahlsieg 2016 fehlte es ihm jedoch an erfahrenen Mitarbeitern, sodass er bei der Besetzung wichtiger Posten auf die „Erwachsenen im Raum“ zurückgreifen musste, wie es damals hieß. Gemeint waren jene Mitglieder der traditionellen republikanischen außenpolitischen Elite, die die globale Führungsrolle der USA aufrechterhalten wollten und Amerikas Engagement in der NATO als strategisches Interesse Amerikas betrachteten. Aus dieser Erfahrung hat Trump eine wesentliche Lehre gezogen. Er und seine Unterstützer haben die Biden-Jahre dafür genutzt, Strategien zu entwickeln und qualifiziertes Personal zu rekrutieren, um sicherzustellen, dass Trump seine Ziele diesmal erreicht – und zwar ohne daran von den „Erwachsenen“ oder vom sogenannten deep state gehindert zu werden. 14  
 
        Bei den Republikanern wurden all diejenigen, die ehemals traditionelle außenpolitische Positionen wie jene von der amerikanischen Vormachtstellung in der liberalen Weltordnung (American Primacy) und das Eintreten für den Freihandel befürworten, marginalisiert und von der Postenvergabe ausgeschlossen. In die Administration berufen wurden prioritizers, die in der Konfrontation mit China die größte Herausforderung sehen, und restrainers, die das amerikanische Engagement im Ausland grundsätzlich zurückfahren wollen. 15  
 
        Unter der Leitung seines Beraters Elon Musk und dessen „Department of Government Efficiency“ hat sich Präsident Trump in den ersten Wochen seiner Amtszeit darauf konzentriert, die Regierungsbehörden zu demontieren, einschließlich der Schließung der United States Agency for International Development (USAID). Zehntausende von Spitzenbeamten wurden entlassen – laut Trump „die kranke politische Klasse, die unser Land hasst“, 16  und durch loyale Unterstützer seiner MAGA-Bewegung ersetzt. Das Ziel ist es, Trump so viele Einflussmöglichkeiten wie möglich zu verschaffen, und die Widerstände im System zu durchbrechen oder außer Kraft zu setzen. Der Präsident soll seine Exekutivgewalt durchsetzen können, auch gegenüber den Gerichten und dem Kongress, um die Politik in neue Bahnen zu lenken. 17  
 
        Trump und seinen Anhängern geht es um die Beseitigung dessen, was sie als tief verwurzelte „liberale Voreingenommenheit“ im amerikanischen System ansehen. Es ist der Versuch, die amerikanische Demokratie von einem in den Augen der MAGA-Bewegung „fehlgeleiteten“ Liberalismus zu befreien. Diesen Kulturkampf, und das ist das Neue unter Trump 2.0, hat Vizepräsident Vance im Februar 2025 auf Europa ausgeweitet. Das Bestreben, die liberalen Eliten zu entmachten, erstreckt sich nicht länger nur auf Amerika. Die Trump-Administration will auch Europa verändern und es ihrer Vorstellung von Demokratie anpassen. Damit verlieren viele europäischen Regierungen nicht nur ihren wichtigsten Wertepartner und mächtigsten Verbündeten im internationalen Systemwettbewerb. 18  Die liberalen Demokratien Europas werden von der Trump-Administration auch als ideologische Gegner gesehen. Vances Kampf für die Freiheit richtet sich nicht gegen die Autokraten dieser Welt. Sein Kampf ist, wie der britische Journalist Gideon Rachman treffend schreibt, „ein Kampf zur Rettung der ‚westlichen Zivilisation‘, wie sie von Elon Musk und anderen definiert wird, vor der doppelten Bedrohung durch die Masseneinwanderung und den ‚woke mind virus‘“. 19  
 
        Gleichzeitig war Vance mit einem Angebot nach Europa gereist, denn auch in Europa gibt es radikale politische Kräfte, die dem Geiste der MAGA-Bewegung nahestehen. Den Rechtspopulisten Europas bietet er ein neues transatlantisches Projekt an – vielen von ihnen sprach er in seiner Münchner Rede aus dem Herzen. Mit MAGA verbindet sie die Verachtung für „die herrschenden Eliten“ und den deep state sowie der Kampf gegen Migranten, die „Klimalüge“ und die „Cancel Culture“. Gemeinsam ist ihnen auch die Ablehnung der EU als Institution, die vermeintlich „Wokeismus“ verbreite und versuche, das Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken. 20  Durch die Trump-Regierung erfahren Parteien wie die AfD in Deutschland, die Fidesz in Ungarn oder die PiS in Polen mächtigen Rückenwind, und auf Musks Plattform X bekommen sie Sichtbarkeit und Reichweite.
 
        Zudem müssen sich die Europäer darauf einstellen, dass die Trump-Administration ihr sicherheitspolitisches Engagement in Europa künftig an ideologische Gemeinsamkeiten knüpfen wird. Auf der für die MAGA-Bewegung wichtigen Conservative Political Action Conference in Washington am 20. Februar 2025 kritisierte Vance die Regulierung der Meinungsfreiheit im Internet durch die deutsche Bundesregierung und warnte davor, dass die amerikanische Öffentlichkeit die Verteidigung Deutschlands durch US-Soldaten nicht unterstützen könne, wenn man gleichzeitig „für einen bösen Tweet ins Gefängnis geworfen“ werde. 21  Der Kulturkrieg in den USA und die europäische Sicherheit können nicht länger separat betrachtet werden – Trumps Transaktionalismus nutzt jede Form der Abhängigkeit, um Alliierte auf Linie zu bringen.
 
        ZWISCHEN MANAGEMENT VON ABHÄNGIGKEITEN UND SELBSTBEHAUPTUNG
 
        Die transatlantischen Beziehungen haben in den zurückliegenden 80 Jahren viele Krisen erlebt. Die Zahl der Veröffentlichungen, die ein „Ende des Westens“ beschworen haben, ist zahlreich – dennoch konnte bislang jeder Riss zwischen den Bündnispartnern wieder geschlossen werden. Doch dieses Mal ist es anders. Selbst wenn die Amerikaner in vier Jahren wieder einen europafreundlicheren Kandidaten (oder eine Kandidatin) wählten, gäbe es kein Zurück mehr zum Status quo ante. Trump hat der Partnerschaft die Geschäftsgrundlage entzogen. Seine Wiederwahl bestätigt die Regel, nicht die Ausnahme. Europa kann sich nicht auf ein Amerika verlassen, das „immer vier Jahre davon entfernt [ist], einen weiteren autoritären Nihilisten zu wählen“, wie es der „New York Times“-Kolumnist David Brooks formulierte. 22  
 
        Inwieweit Trump die sicherheitspolitische Rolle der USA in Europa neu definieren wird, ist noch unklar. Nach Hegseths Brüsseler Rede weiß man, dass es das Ziel ist, die konventionelle Verteidigung so weit wie möglich auf die Europäer zu übertragen. US-Truppen sollen nicht mehr länger das Rückgrat der Vorwärtsverteidigung an der NATO-Ostflanke bilden, sondern nur noch als letztes Mittel zur Verfügung stehen. Geht es also vor allem darum, von einer tragenden Säule der europäischen Sicherheit zu einer unterstützenden Kraft zu werden? Oder muss sich Europa notfalls ganz ohne die USA verteidigen können? Schon nach den Erfahrungen der ersten Wochen von Trumps zweiter Amtszeit sollten die Europäer mit letzterem Szenario rechnen und entsprechend reagieren. Sie müssen die Fragmentierung der europäischen Verteidigungslandschaft überwinden, eine starke, wettbewerbsfähige und innovative verteidigungstechnologische und -industrielle Basis in Europa aufbauen und insgesamt mehr und intelligenter in ihre Verteidigungsfähigkeit und innovative Technologien investieren. Nur so können sie ihre Erpressbarkeit verringern. 
 
        Aber sie dürfen sich keinen Illusionen hingeben. Auch wenn sie jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, ihre eigenen Fähigkeiten aufzubauen, ihre Streitkräfte zu verstärken und die amerikanischen Beiträge zur europäischen Sicherheit qualitativ und quantitativ zu ersetzen: Ohne die USA werden sich die Europäer mindestens in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht verteidigen können. Die Amerikaner stellen den Löwenanteil der sogenannten strategic enabler, zum Beispiel Aufklärung, Luftbetankung und Satellitenkommunikation. Sie können auf eine große Zahl schnell verlegbarer, kampfstarker Streitkräfte mit umfangreichen Munitionsvorräten zurückgreifen, über die die meisten europäischen Staaten nicht verfügen. Angesichts der nuklearen Drohgebärden Putins ist die amerikanische Nukleargarantie zudem ein elementarer Bestandteil der Abschreckung Russlands und die Lebensversicherung Europas. Frankreichs atomare force de frappe kann eine Ergänzung sein, und es lohnt sich, darüber mit Paris ins Gespräch zu kommen. Aber sie kann die erweiterte nukleare Abschreckung durch die USA nicht ersetzen. 
 
        Die Europäer haben also keine Wahl: Sie müssen alles daran setzen, auch mit der Trump-Administration konstruktiv zusammenzuarbeiten und gleichzeitig ihre eigene Unabhängigkeit mit hohem Tempo voranzutreiben. Im Idealfall gelingt es ihnen, mit den USA einen Plan auszuhandeln, in dem konkrete Schritte und eine Zeitachse für die Übernahme der konventionellen Verteidigungsfähigkeit Europas festgelegt werden. Ob sie diesen schwierigen Balanceakt vier Jahre lang durchhalten können, ist alles andere als sicher. Wenn sie sich nicht auseinanderdividieren lassen, wird am Ende ein neues Europa stehen.
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        MAKE CHINA GREAT AGAIN
 
        Trump und der Systemkonflikt zwischen den USA und China
 
          Angela Stanzel 
 
        Während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2024 beherrschte eine Kernaussage die chinesische Berichterstattung, nämlich dass sich an der grundsätzlichen Ausrichtung der amerikanischen Chinapolitik nicht viel verändern werde, ganz gleich, welche Regierung ins Amt komme. Demokraten wie Republikaner seien sich einig, dass sich die USA in einer strategischen Rivalität mit der aufstrebenden Großmacht China befänden und daher zunehmend auf Konfrontationskurs gehen müssten. 01  Dennoch hat mit dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump für die Volksrepublik China eine Zeit großer Unsicherheit begonnen.
 
        Die chinesische Führung ist auf einen neuen Handelskrieg eingestellt, ohne sich aber im Klaren darüber zu sein, wie weit Trump zu gehen bereit ist. Außen- und sicherheitspolitisch muss China eine militärische Aufrüstung im eigenen Umfeld befürchten. Sollte Washington die Kommunikation mit Beijing abbrechen, besteht gar das Risiko einer Eskalation des sino-amerikanischen Konflikts. Von einer potenziellen Abkehr der USA von multilateraler Kooperation und der Bündnispolitik vorheriger Administrationen könnte die Volksrepublik aber auch profitieren und sich für andere als alternativen, zuverlässigeren Partner präsentieren.
 
        RÜCKBLICK
 
        In den Vereinigten Staaten dominiert mittlerweile die Einschätzung, dass sich die USA und China nicht mehr nur in einer Großmacht-, sondern auch in einer systemischen Rivalität befinden, also in einer Konkurrenz zwischen zwei gegensätzlichen politischen Systemen. Unter der Präsidentschaft von Barack Obama ab 2009 hatte die US-Regierung zunächst noch versucht, eine „neue Form der Großmachtbeziehungen“ („new type of great power relations“) zu entwickeln, in der China und die USA als gleichberechtigte Mächte anzusehen wären. 02  Ernüchterung setzte aber in Washington ein, als China mit dem Amtsantritt des Präsidenten Xi Jinping 2013 begann, deutlich aggressiver nach außen und repressiver nach innen aufzutreten. Die US-Administration unter Präsident Barack Obama reagierte mit einer Neuorientierung der amerikanischen Asienpolitik („Pivot to Asia“), die im Kern eine Verstärkung der militärischen Präsenz der USA im Pazifik sowie die Vertiefung der außen- und sicherheitspolitischen Beziehungen mit den Verbündeten in der Region vorsah. Die Volksrepublik sah sich damit in ihrer Befürchtung bestätigt, dass sich hinter der amerikanischen Asienpolitik tatsächlich eine Eindämmungsstrategie verbirgt, um den weiteren Aufstieg Chinas zu verhindern.
 
        Dieser Kurs wurde von der ersten Trump-Administration ab 2017 weitgehend fortgesetzt. Washington vertiefte etwa die Beziehungen zu Taiwan, und die US-Kriegsmarine erhöhte ihre Präsenz im indopazifischen Raum. Im Fokus standen vor allem Maßnahmen, um das bilaterale Handelsdefizit mit China auszugleichen, und die USA belegten China mit einer Serie von Wirtschaftssanktionen. Dies nahm die chinesische Führung zum Anlass, die geplante technologische Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von US- beziehungsweise westlichen Technologien zu beschleunigen. Aus Sicht der chinesischen Regierung geht es den USA schon lange nicht mehr nur darum, China sicherheitspolitisch sowie mit Blick auf seinen technologischen und wirtschaftlichen Aufstieg einzudämmen – der Handelskonflikt mit den USA wird auch in Beijing als Systemkonflikt verstanden.
 
        Wirtschaftliche Erfolge belegen aus chinesischer Sicht die besondere Stärke des eigenen Systems. Die chinesische Wirtschaftspolitik entwickelt sich daher bereits seit der Machtübernahme Xis in Richtung volkswirtschaftlicher Autonomie, um die Anfälligkeit für äußeren wirtschaftlichen Druck zu verringern. Ein vorrangiges Ziel ist es daher, von ausländischen Hightechprodukten unabhängig zu werden. In der Automobilbranche ist es China bereits gelungen, mit den heimischen elektrischen Fahrzeugen westliche Hersteller technologisch zu überholen. In jüngerer Zeit machen zudem auch chinesische Applikationen auf dem Feld der künstlichen Intelligenz den amerikanischen Tech-Giganten Konkurrenz. 
 
        Auch unter der Präsidentschaft von Joe Biden ab 2021 änderten die USA die grundsätzliche Ausrichtung ihrer Chinapolitik nicht. Seine Administration hatte beispielsweise den Handelskonflikt, den Trump gegen China eingeleitet hatte, nie beendet. Ganz im Gegenteil, unter Biden wurden Instrumente geschaffen, die den Fokus gezielt darauf richteten, die Entwicklung Chinas in entscheidenden Bereichen zu verlangsamen – etwa durch den 2022 verabschiedeten CHIPS and Science Act, der Chip-Exporte nach China kontrolliert. Im Gegensatz zu Trump setzte Biden jedoch darauf, mit Verbündeten Koalitionen gegen China zu schmieden. So wurde die internationale Zusammenarbeit strategisch gestärkt, unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine insbesondere die transatlantische. Der Westen, so hat China während der Biden-Präsidentschaft gelernt, kann nicht so einfach abgeschrieben werden. Zugleich suchte Washington aber auch den Dialog mit Beijing und bemühte sich darum, zuvor auf Eis gelegte Kommunikationskanäle wieder aufzutauen, etwa jene zwischen den Streitkräften beider Länder.
 
        Mit dem Wechsel von Biden zu Trump 2025 droht eine weitere Verschlechterung der sino-amerikanischen Beziehungen und eine enorme Unsicherheit für die Stabilität in der indopazifischen Region. Trumps neues Kabinett besteht aus einer Reihe bekannter China-Hardliner und lässt vermuten, dass die mühsam etablierten Kommunikationskanäle zwischen Washington und Beijing wieder einfrieren werden. So könnte es schwieriger sein, Eskalationsrisiken beispielsweise in einem Handelskonflikt oder durch militärische Manöver zu vermeiden.
 
        TRUMPS KABINETT
 
        Einige Akteure in Trumps zweiter Administration sind in China bereits bekannt: So etwa Außenminister Marco Rubio, der wegen seiner scharfen Kritik an Beijing – zum Beispiel, was den Umgang mit der Corona-Pandemie oder mit den Entwicklungen in Hong Kong betrifft –, nicht mehr nach China einreisen darf. Oder der Anfang Mai 2025 als US-Botschafter bei den Vereinten Nationen nominierte Michael Waltz, der die USA in einem neuen Kalten Krieg mit China sieht und in seiner vorherigen Funktion als Nationaler Sicherheitsberater darauf drängte, militärische Ressourcen von Europa in Richtung Pazifik zu verlagern. Der Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, Elbridge Colby, sieht in der Volksrepublik die größte externe Bedrohung für Amerika und wirbt für eine US-Verteidigungsstrategie, die sich auf einen militärischen Konflikt mit China vorbereitet. Auch Peter Navarro ist für die chinesische Regierung als ehemaliger Wirtschaftsberater Trumps (und als Autor des 2011 erschienenen Buches „Death by China“) kein Unbekannter. Er spielte seinerzeit eine Schlüsselrolle im Handelskrieg zwischen China und den USA, wurde von Beijing ebenfalls sanktioniert, und ist nun als Handels- und Produktionsberater ins Weiße Haus zurückgekehrt. Der ehemalige Senator von Georgia, David Perdue, gilt ebenfalls als China-Hardliner und wurde von Trump zum Botschafter in China ernannt. Viele der wichtigsten Posten im Kabinett Trump sind von jenen „China-Falken“ besetzt, die für „strategische Entkopplung“ und eine aggressive Außen- und Sicherheitspolitik gegenüber China stehen. Die politische Klasse in China dürfte auf eine angespannte und konfliktträchtige zweite Amtszeit Trumps vorbereitet sein. 
 
        Für Beijing ist es daher umso wichtiger, Kommunikationskanäle zu jenen Beratern im Umfeld von Trump zu identifizieren und etablieren, die China wohlgesonnener sind. Der Milliardär und enge Trump-Berater Elon Musk ist dafür wohl der vielversprechendste Kandidat: Musks Unternehmen Tesla ist auf den chinesischen Markt angewiesen, da dieser nach den USA der zweitwichtigste für den Elektrofahrzeughersteller ist. Somit dürfte Musk erhebliches Interesse daran haben, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht vollständig eskaliert. Einem amerikanischen Beobachter zufolge „herrschte in den vergangenen Monaten große Neugier in China, ob Musk der neue Kissinger sein könnte, der dabei hilft, einen Deal zwischen Washington und Beijing auszuhandeln“. 03  
 
        Der neue Handelsminister Howard Lutnick hat über seine ehemaligen Firmen BCG Group und Cantor Fitzgerald ebenfalls geschäftliche Interessen in der Volksrepublik und könnte sich möglicherweise ebenfalls für einen sanfteren Kurs im Handelskonflikt mit China einsetzen. Lutnick hat sich zusammen mit dem neuen Finanzminister Scott Bessent bereits dafür ausgesprochen, dass die Vereinigten Staaten mit China zu einer Übereinkunft im Handelskonflikt kommen sollten. 04  
 
        HANDELSKRIEG 2.0
 
        Vor dem Hintergrund des 2018 von Trump eingeleiteten Handelskonflikts und seinen Ankündigungen im Wahlkampf 2024 dürfte Beijing darauf vorbereitet gewesen sein, dass Trump auch in seiner zweiten Amtszeit auf neue „Strafzölle“ gegen China setzen würde. Der selbsternannte „Tariff Man“ hatte bereits im Wahlkampf neue Zölle auf chinesische Produkte angekündigt, Anfang April 2025 verhängte er schließlich einen Zoll von 34 Prozent auf alle chinesischen Waren, worauf China umgehend mit derselben Maßnahme für alle US-Waren antwortete. Im nächsten Schritt erhöhte Trump die Zölle für Einfuhren aus China auf 125 Prozent (für manche Waren gar auf 145 Prozent), was die Volksrepublik mit Gegenzöllen in gleicher Höhe beantwortete. Ende April deutete sich eine leichte Deeskalation an, zunächst jedoch nur rhetorisch. 05  Die US-Zölle sollen unter anderem dazu dienen, der Fentanyl-Krise in den USA ein Ende zu bereiten, für die Trump China verantwortlich macht. Außerdem geht es dem US-Präsidenten vor allem darum, das bilaterale Handelsdefizit ausgleichen, das vermeintlich durch „unfair practices“ entstanden sei. 06  
 
        Darüber hinaus fordert die Trump-Administration die Aufhebung des Meistbegünstigungsstatus (Most Favored Nation, MFN) der Volksrepublik – eine Maßnahme, die China in eine andere Zollklasse einordnen und Zölle auf chinesische Importe in Schlüsselsektoren deutlich erhöhen würde. Auch diese Idee stammt bereits aus der ersten Amtszeit Trumps. Der Vorsitzende des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses zur Kommunistischen Partei Chinas, John Moolenaar, stellte im November 2024 den Restoring Trade Fairness Act vor, in dem er ebenfalls die Aberkennung des MFN-Status Chinas forderte. 07  Zuvor hatten schon die Senatoren Tom Cotton, Josh Hawley und Marco Rubio einen Gesetzesentwurf zur Beendigung der normalen Handelsbeziehungen mit China eingebracht. 08  In beiden Entwürfen wurden zudem die schrittweise Einführung von 35-prozentigen Basiszöllen auf die meisten chinesischen Waren sowie 100-prozentige Zölle auf strategische Güter wie kritische Mineralien und Pharmazeutika gefordert.
 
        Die von der Trump-Administration verhängten Zölle könnten die chinesische Wirtschaft stark beeinträchtigen, denn es besteht nach wie vor eine hohe wirtschaftliche Interdependenz zwischen China und den USA. Gleiches gilt jedoch umgekehrt für chinesische Maßnahmen, die der amerikanischen Wirtschaft erheblich schaden könnten. Bislang hat sich die chinesische Führung darauf beschränkt, die USA nicht zu provozieren und lediglich mit entsprechenden Gegenmaßnahmen auf die US-Handelspolitik zu reagieren, ganz nach dem Motto: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Bereits Anfang Dezember 2024 hatten die USA etwa strengere Ausfuhrkontrollen für moderne Chips und Chipherstellungsanlagen nach China angekündigt. Als Reaktion darauf kündigte das chinesische Handelsministerium ein Exportverbot für kritische Mineralien wie Gallium oder Germanium an, die beispielsweise für die Produktion von Halbleiterchips notwendig sind.
 
        China dürfte darauf hoffen, dass eine weitere Eskalation im Handelskonflikt vermieden werden kann und dass beide Staaten zu einem Abkommen gelangen. 09  Es besteht aber eine große Unsicherheit in Beijing in Bezug auf das Ziel der Trumpschen Wirtschaftspolitik: Geht es dem US-Präsidenten darum, einen Deal mit China auszuhandeln, oder geht es ihm um die vollständige Entkopplung der USA von China? Diese Unsicherheit dürfte ein wesentlicher Grund dafür sein, dass die chinesische Führung sich darin bestärkt sieht, die ihrerseits bereits eingeleitete Abkopplung von der amerikanischen Wirtschaft und westlichen Technologien mit Nachdruck voranzutreiben. 
 
        Die Handels- und Wirtschaftspolitik der zweiten Trump-Administration gegenüber China wird auch den Rest der Welt, inklusive Europa, beeinflussen. Ausländische Industrien sind betroffen von den US-Exportkontrollen, von den Maßnahmen zur technologischen Entkopplung und von Sanktionen gegen chinesische Finanzinstitute. Unternehmen in den Partnerländern der USA dürften stärker unter Druck geraten, sich ebenfalls vom chinesischen Markt abzukoppeln und zu deinvestieren. Bei einem Handelskrieg mit den USA wird China vermutlich seine Überkapazitäten vermehrt nach Europa oder woandershin exportieren. Davon könnten jene Staaten profitieren, denen es gelingt, die Exportabhängigkeit Chinas zu ihrem Vorteil zu nutzen. Andere Staaten könnten sich gezwungen sehen, Markteintrittsbarrieren zum Schutz ihres Marktes zu erhöhen, wie es Anfang 2025 bereits mit den Strafzöllen der EU auf die Einfuhr von elektrischen Fahrzeugen geschehen ist.
 
        UNSICHERHEIT IM INDOPAZIFIK
 
        Mit Sorge blickt Beijing auch auf die Außen- und Sicherheitspolitik Trumps im Indopazifik. Einerseits könnten die „China-Falken“ im US-Kabinett eine (noch) härtere Politik gegenüber China vorantreiben und etwa die US-Präsenz im Südchinesischen Meer verstärken. Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte Anfang März 2025 diesbezüglich, dass die USA ihr Militär aufrüsten würden, um China abzuschrecken, denn: „Wer sich nach Frieden sehnt, muss sich auf Krieg vorbereiten.“ 10  Trump könnte die Zusammenarbeit mit Partnern wie Indien und Japan – zu deren Regierungschefs Narendra Modi und Shinzō Abe er während seiner ersten Amtszeit sehr gute persönliche Beziehungen pflegte – weiter vertiefen, ebenso mit den Philippinen. So könnte sich die Volksrepublik in den kommenden Jahren einer erstarkenden Anti-China-Allianz gegenübersehen. 
 
        Andererseits hatte Trump im Wahlkampf auch betont, dass er mehr finanzielle Gegenleistungen für das amerikanischen Engagement von jenen Partnern erwartet, die bisher vom Schutz der USA profitiert haben und weiterhin davon profitieren wollen. Im Mittelpunkt der US-Sicherheitspolitik steht die Durchsetzung nationaler Interessen. Bisher ist jedoch ungewiss, mit welcher Höhe der finanziellen Gegenleistungen die Verbündeten wie Japan oder Südkorea rechnen müssen. Beijing muss befürchten, dass die amerikanischen Waffenexporte nach Japan, Südkorea oder Taiwan ansteigen werden und diese wie auch andere Staaten unter dem Druck Washingtons stehen, sich wirtschaftlich von China abzukoppeln. Eine Trump-Administration, die unter den Verbündeten über das US-Allianzsystem Zweifel sät, könnte die Länder in der Umgebung Chinas zu dem Schluss führen, sich eigenständig aufrüsten zu müssen. In Südkorea unterstützt eine Mehrheit der Bevölkerung bereits eine nukleare Aufrüstung, die das Land auch ohne den Schutz der USA gegen Nordkorea verteidigungsfähig machen soll. 11  
 
        Die besondere Aufmerksamkeit Beijings gilt Taiwan, dessen „Wiedervereinigung“ mit der Volksrepublik eisernes Ziel der Xi-Führung ist. Die Inselrepublik ist in hohem Maße vom politischen Willen in den USA abhängig, weiterhin als Schutzmacht Taiwans zu agieren und es entsprechend zu unterstützen. 12  Viele Taiwaner befürchten, dass die Unterstützung aus Washington abnehmen wird, was Beijing darin bestärken könnte, eine gewaltsame Einnahme der Insel einzuleiten. Trump hatte Taiwan bereits im Juli 2024 in einem Interview dazu aufgefordert, mehr in die nationale Verteidigung zu investieren und in diesem Kontext auch mehr Waffen aus den USA zu kaufen. 13  Dazu ist die taiwanische Regierung durchaus bereit. Taipeh plant, ein großes Paket amerikanischer Waffen anzuschaffen, darunter das Waffensystem „Aegis“ für Kriegsschiffe, um der Regierung Trump zu zeigen, dass es bereit ist, die eigenen Verteidigungsanstrengungen gegen China zu erhöhen. 14  
 
        Allerdings ist es unrealistisch, dass Taiwan sein Verteidigungsbudget auf zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht, wie Trump es gefordert hatte. Taipeh verlässt sich zwar weitgehend darauf, dass die starke überparteiliche Unterstützung für Taiwan auch unter Trump anhalten wird, muss aber womöglich mehr Überzeugungsarbeit in Washington leisten, um das amerikanische Engagement zu erhalten. China könnte beide Szenarien – mehr oder weniger US-Unterstützung für Taiwan – nutzen, um den militärischen Druck auf die Insel zu erhöhen. 2024 war bereits das Jahr mit den größten chinesischen Militärmanövern in der Taiwanstraße, und die militärischen Übungen gehen 2025 unvermindert weiter. In der komplexen Dynamik der drei Akteure China, USA und Taiwan ist zu befürchten, dass unter der zweiten Trump-Regierung die Friktionen nur wachsen und Eskalationen wahrscheinlicher werden.
 
        CHANCEN FÜR CHINA
 
        Die enorme Unsicherheit in der Konfliktdynamik zwischen den USA und China dürfte nicht im chinesischen Interesse sein, insbesondere aufgrund des steigenden Risikos einer wirtschaftlichen oder gar militärischen Eskalation. Die US-Administration unter den Demokraten hatte auf multilaterale Formate gesetzt und darauf, in Koordination und Kooperation mit Partnern Lösungen für Konflikte und globale Probleme zu suchen. Unter der zweiten Trump-Regierung droht eine Politik des unilateralen Handelns und ein Rückzug der USA aus multilateralen Formaten, von denen sie sich keine unmittelbaren Vorteile verspricht. Eine Abkehr von Bidens partnerschaftlich-orientiertem Ansatz wird es weitaus schwieriger machen, globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder der derzeit unzureichenden internationalen Rüstungskontrolle zu begegnen. 
 
        Das gilt einerseits auch für China, andererseits könnte sich die Volksrepublik gegenüber anderen Staaten als alternativer Partner zu den USA präsentieren. Je mehr Zölle die USA etwa verhängen, desto mehr kann sich China als der zuverlässigere Handelspartner anbieten. Die massiven Kürzungen der amerikanischen Entwicklungshilfe beispielsweise schaffen ein Vakuum, in das China vordringen könnte. Für China bietet sich somit die Chance, die finanziellen und machtpolitischen Lücken dort auszufüllen, wo es einen Nutzen darin sieht, die USA als soft power in Drittstaaten und in internationalen Organisationen zu ersetzen. Den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen könnte China ebenfalls als Chance nutzen und versuchen, eine führende Rolle in der Klimadiplomatie einzunehmen. Im Systemwettbewerb mit den USA wäre dies ein Gewinn für China. Dem chinesischen US-Experten Wang Wen zufolge habe Trump unter chinesischen Internetnutzern bereits den Spitznamen Chuan Jianguo, was „Mach China großartig“ bedeute – weil er mit seiner America-First-Politik unwissentlich und unbeabsichtigt China stärke. 15  
 
        Die chinesische Regierung dürfte Trumps zweite Amtszeit auch dazu nutzen, die Risse im Lager der liberalen Demokratien zu vertiefen und es weiter zu spalten. Sollte die Trump-Administration etwa die US-Unterstützung der Ukraine tatsächlich auch langfristig drastisch reduzieren, böte das daraus folgende transatlantische Zerwürfnis für Beijing eine Gelegenheit, einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union stärker in Richtung strategischer Autonomie zu drängen. Aus der Sicht Chinas bedeutet mehr Distanz zu den USA immer auch die Chance zu verbesserten Beziehungen zur Volksrepublik.
 
        Schließlich könnte sich China auch die Chance bieten, mit der Trump-Administration – möglicherweise vermittelt durch Elon Musk – zu einem umfassenden Abkommen zu kommen, also zu einer Vereinbarung, die nicht nur Fentanyl-, Handels- und Wirtschaftsfragen betrifft, sondern auch die Sicherheitsangelegenheiten und -interessen beider Staaten. In einem solchen grand bargain könnte China den Forderungen der USA in den Bereichen Handel, Investitionen und Technologien nachgeben, und im Gegenzug könnte die Trump-Administration der chinesischen Regierung signalisieren, dass die Vereinigten Staaten der Volksrepublik künftig mehr geopolitischen Raum im Indopazifik zugestehen werden. Ein solcher „großer Deal“ könnte nur zulasten Dritter gehen, in erster Linie vermutlich Taiwan, sollte Washington die Zusage widerrufen, Taiwan gegen eine chinesische Aggression zu verteidigen. Aber auch andere Verbündete und Partner der USA müssten befürchten, dass ihre Sicherheit für die zweite Trump-Administration weniger wichtig ist. Ihnen droht eine Aufteilung der Welt in Einflusszonen der Großmächte, in der China eine Führungsposition im Indopazifik innehat und dafür die US-Dominanz in anderen Weltregionen akzeptiert.
 
        Derzeit erscheint ein solcher grand bargain, in dem die USA und China zu einer gemeinsamen Vision für die künftige Gestaltung ihrer Beziehungen und der Welt kommen, unwahrscheinlich. Denn zum einen herrscht in den USA weiterhin ein parteiübergreifender Konsens darüber, die Volksrepublik als Gegner zu betrachten, zum anderen werden Chinas macht- und sicherheitspolitische Interessen die USA auch künftig herausfordern. Die Systemgegensätze bleiben so lange bestehen, bis zumindest eine der Konfliktparteien zu einer veränderten Position der eigenen Kerninteressen kommt. Wahrscheinlicher ist daher die Verhandlung kleinerer spezifischer Abkommen zu Handelsfragen oder der Fentanyl-Krise. 16  
 
        Ein grundsätzlicher Bruch mit der bisherigen, eher konfrontativen Chinapolitik der USA sollte dennoch nicht ganz ausgeschlossen werden: Der amerikanische Politikwissenschaftler Graham Allison hält es etwa für denkbar, dass Trump „eine völlig andere Ansicht zum Umgang mit China – und insbesondere mit Xi – vertreten könnte als der derzeitige Konsens der etablierten Republikaner und Demokraten“. 17  
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         14 Vgl. Demetri Sevastopulo/Kathrin Hille, Taiwan Considers Big US Defence Purchases as Overture to Donald Trump, 11.11.2024, www.ft.com/content/7b218d0f-31dc-4b74-b993-797388767b85.
 
         15 Vgl. Wang Wen, Trump 2.0: The View from China, 6.3.2025, www.counterpunch.org/2025/03/06/trump-2-0-the-view-from-china.
 
         16 Vgl. Dewey Sim, China-US Grand Bargain Not on Horizon but Small Deals Within Reach: Analysts, 21.3.2025, www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3303395/china-us-grand-bargain-not-horizon-small-deals-within-reach-analysts.
 
         17 Graham Allison, Is Trump a China Hawk?, 6.2.2025, www.washingtonpost.com/opinions/2025/02/05/trump-china-ukraine-xi-hawks-doves (eigene Übersetzung). 
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          MARIA BÜHNER · BENNO GAMMERL
 
           DEUTSCHE GESCHICHTE, QUEERE PERSPEKTIVEN 
 
          Der queere Blick auf die deutsche Geschichte seit dem Kaiserreich zeigt ein widersprüchliches Nebeneinander von Stigma, Emanzipation und Normalität. Er hinterfragt gängige Zäsuren und lineare Fortschrittsnarrative und zeigt, wie queere Bewegungen zur Demokratisierung beitrugen.
 
        
 
         
          LAURIE MARHOEFER
 
           DIE WEIMARER REPUBLIK ALS ERSTE TRANSGENDERREPUBLIK 
 
          Vor der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten blühte in der Weimarer Republik eine rege queere Subkultur. Nicht nur homo- und bisexuelle, sondern auch trans Personen trafen sich in queeren Kneipen, gründeten Zeitschriften – und nutzten ihre demokratischen Rechte.
 
        
 
         
          JUDITH FROESE
 
           DAS GESCHLECHT ZWISCHEN SELBST- UND FREMDBESTIMMUNG. EINE KRITISCHE JURISTISCHE EINORDNUNG DES SELBSTBESTIMMUNGSGESETZES 
 
          Das 2024 verabschiedete „Selbstbestimmungsgesetz“ erntete viel Kritik. In manchen Aspekten bietet es eine Verbesserung für Betroffene, doch bleiben viele Fragen offen und Folgeprobleme ungelöst. Etwas mehr Fremdbestimmung könnte der Schlüssel zur Selbstbestimmung sein.
 
        
 
         
          KATHARINA SCHOENES
 
           UMKÄMPFTE ANERKENNUNG. SEXUELLE ORIENTIERUNG ALS ASYLGRUND 
 
          Seit den 1980er Jahren ist die Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung als Asylgrund anerkannt. Doch trotz unbestreitbarer Fortschritte gibt es nach wie vor erhebliche Leerstellen und Missverständnisse in gerichtlichen Entscheidungsprozessen.
 
        
 
         
          SARAH PINES
 
           STREITPUNKT QUEER 
 
          Nicht nur im globalen Kulturkampf sorgt das Konzept der Queerness für Aufruhr – auch feministische Bewegungen streiten seit Jahrzehnten darüber. So mancher feministische Ansatz verkennt dabei die Theorien, auf die er sich bezieht.
 
        
 
         
          PAULA-IRENE VILLA 
 
           GENDER UND QUEER STUDIES. KONTROVERSEN UND MISSVERSTÄNDNISSE 
 
          In der öffentlichen Wahrnehmung sorgen die Gender und Queer Studies für Aufregung. Von Sprechverboten über Fehldeutungen der Natur wird ihnen so einiges unterstellt – und dabei ignoriert, dass innerhalb der beiden Fächer lebhafte Diskussionen stattfinden.
 
        
 
         
          JOHANNA LEINIUS · FRANZISKA MARTINSEN · INGA NÜTHEN
 
           DIE ENTDEMOKRATISIERUNG GESELLSCHAFTLICHER VERHÄLTNISSE DURCH AUTORITÄRE GESCHLECHTERPOLITIKEN 
 
          Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sind Errungenschaften einer pluralen Demokratie. Die Ablehnung dieser Vielfalt ist ein Merkmal der autoritären Rechten – und birgt große Gefahren für die freiheitlich-demokratische Gesellschaft.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Für die einen emanzipatorisches Selbstverständnis, für die anderen ungewollte Fremdzuschreibung oder gar Beispiel linker Identitätsverirrung: „Queer“ ist ein kleines Wort mit großem Sprengpotenzial in gegenwärtigen Kulturkämpfen. Im englischsprachigen Raum galt der Begriff jahrzehntelang als Schimpfwort, bis Teile der LSBTI-Community ihn sich aneigneten. Er bleibt umstritten, so manche und mancher lehnt das Wort zur Beschreibung der eigenen Homo-, Bi- oder Transsexualität kategorisch ab. „Queer“ steht für die Fluidität und Widersprüchlichkeit von Begehren und Identität jenseits der sexuellen und geschlechtlichen Binarität, ist ein „Weder noch“ – und bedeutet so auch eine Abkehr von gesellschaftlichen Konventionen und Normen. 
 
        Dass geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Deutschland heute vergleichsweise offen gelebt werden kann, ist vor allem das Verdienst vieler Aktivistinnen und Aktivisten. Bereits im Kaiserreich gab es Emanzipationsbewegungen, und die Weimarer Demokratie bot neue Möglichkeiten der Selbstbestimmung und -entfaltung. Die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten setzte diesen Entwicklungen ein jähes Ende. Insbesondere schwule und bisexuelle Männer wurden brutal verfolgt. Überlebten sie die NS-Diktatur, sahen sie sich in beiden deutschen Staaten mit einer homofeindlichen Nachkriegskultur konfrontiert, die männerliebende Männer weiterhin kriminalisierte. Lesben, Bisexuelle und trans Personen waren von Unsichtbarkeit, Stigmatisierung und Marginalisierung betroffen – auch in der historischen Forschung. 
 
        Zwar gibt es heute viele bürgerrechtliche Errungenschaften für queere Menschen zu verzeichnen, zugleich häuften sich jüngst Übergriffe auf Pride-Paraden, und in den USA und Großbritannien werden die Rechte von trans Personen signifikant eingeschränkt. Dabei ist der Schutz queeren Lebens immer auch ein Schutz der Demokratie. Die Ermöglichung der offen gelebten geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt ist Teil einer freiheitlichen, pluralen und demokratischen Gesellschaft.
 
         Leontien Potthoff 
 
      

       
        DEUTSCHE GESCHICHTE, QUEERE PERSPEKTIVEN
 
         Maria Bühner · Benno Gammerl 
 
        Am 27. Januar 2023 stellte der Deutsche Bundestag erstmals die „aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität“ 01  verfolgten Menschen ins Zentrum seines Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus – ein hart erkämpfter Meilenstein für die Sichtbarkeit queerer Geschichte, der lange unvorstellbar schien. Die Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ist in Deutschland seit den 2000er Jahren rasant vorangekommen, wodurch mitunter der falsche Eindruck entsteht, es sei „jetzt plötzlich überall“ nur mehr von queeren Menschen die Rede und man müsse diesem vermeintlichen Zuviel an Vielfalt Einhalt gebieten. Das Gegenteil ist der Fall: In der Geschichtsschreibung kommen queere Aspekte nach wie vor allenfalls am Rande vor. Und das ist ein Problem, weil man deutsche Geschichte in ihrer vollen Komplexität nur begreifen kann, wenn man sie auch aus queerer Perspektive betrachtet. 
 
        Zunächst einmal interessiert sich queere Geschichte für gleichgeschlechtlich begehrende und geschlechter-nonkonforme Menschen in der Vergangenheit. Breiter gefasst fragt sie danach, wie Gesellschaften mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt umgingen. Sie beschäftigt sich mit dem Wandel cis-hetero-patriarchaler Strukturen und ist somit immer auch die Geschichte von andersgeschlechtlich begehrenden und geschlechter-nonkonformen Menschen, deren So-Sein sie nicht als selbstverständlich, sondern als historisch erklärungsbedürftig begreift. Neben stabilen Identitäten hinterfragt die queere Geschichte auch lineare Erfolgserzählungen oder Es-wird-immer-besser-Narrative. Daher betonen wir die widersprüchliche Gleichzeitigkeit von Stigma, Emanzipation und Normalität. Die Einsicht in die Gleichzeitigkeit dieser Dynamiken kompliziert den Blick auf befreiende Zäsuren der deutschen Geschichte wie 1945 oder 1989/90. Eine intersektionale Perspektive zeigt zudem, dass ein Mehr an Akzeptanz für einen Teil des queeren Spektrums mit einer Stigmatisierung anderer Teile einhergehen kann.
 
        WILHELMINISCHE UND WEIMARER SZENEN
 
        Lotte Hahm machte sich im Berlin der 1920er Jahre einen Namen als Organisatorin lesbischer Veranstaltungen. Anzug, Krawatte und Kurzhaarfrisur gehörten zu ihren Markenzeichen. Sie lebte mit einer Frau zusammen. Wie sie sich selbst begriffen hat, als „maskuline Frau“ oder „Lesbierin“, ist schwer zu sagen. Hahm kooperierte mit dem Bund für Menschenrecht, einem wichtigen Homosexuellenverein der Zeit, gründete 1926 den Damenklub Violetta und war an einer Organisation für „Transvestiten“ beteiligt. Mit der Monokel-Diele eröffnete sie 1931 eines der ersten Lesbenlokale in Berlin. 02  In der Weimarer Zeit gab es ein vielfältiges Nachtleben mit Bars und Maskenbällen für gleichgeschlechtlich begehrende und geschlechter-nonkonforme Menschen in deutschen Großstädten. Zeitschriften wie „Die Freundschaft“ oder „Die Freundin“ erschienen in Auflagen von bis zu 50000 Exemplaren und waren an Kiosken zu erschwinglichen Preisen erhältlich. 
 
        Der Bund für Menschenrecht mit mehreren zehntausend Mitgliedern, das bereits 1897 gegründete Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK) und die seit 1903 aktive Gemeinschaft der Eigenen intervenierten als Homosexuellenorganisationen auch in die politische Arena. 1929 war eine Abschwächung des Paragrafen 175 des Reichsstrafgesetzbuchs (RStGB), der Sex zwischen Männern unter Strafe stellte, zum Greifen nahe. Die Reform scheiterte an konservativen Kräften und der einsetzenden parlamentarischen Instabilität. Für trans* Personen wurde 1921 in Preußen die Möglichkeit geschaffen, den Vornamen zu ändern. Zudem wurden sogenannte Transvestitenscheine auf Basis medizinischer Gutachten von der Polizei ausgestellt und schützten Menschen, die öffentlich die Kleidung des „anderen“ Geschlechts trugen, vor Verhaftung. Die Weimarer Republik galt in der Zwischenkriegszeit international als Vorreiter in Sachen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Das 1919 von Magnus Hirschfeld in Berlin gegründete Institut für Sexualwissenschaft spielte dabei eine zentrale Rolle. 03  
 
        Die Anfänge dieser relativen Offenheit reichen zurück bis ins Kaiserreich, das aus queerer Perspektive deutlich vielfältiger erscheint, als es die gängige Vorstellung vom militaristischen Obrigkeitsstaat nahelegt. Die Berliner Damenschneiderin Gerda von Zobeltitz erhielt bereits 1913 einen Transvestitenschein. Und ab 1906 befeuerte der Eulenburg-Harden-Skandal öffentliche Spekulationen über die Homosexualität enger Vertrauter von Wilhelm II. Ein wichtiger Stichwortgeber war dabei Magnus Hirschfeld, der das WhK mitbegründete und dessen Reichstagspetition gegen den Paragrafen 175 mit vorantrieb. Die Bestrafung der Homosexualität hatte der wagemutige Jurist Karl Heinrich Ulrichs bereits 1867 kritisiert, 1904 wandte sich die Frauenrechtlerin Theo Sprüngli gegen die Stigmatisierung gleichgeschlechtlich begehrender Frauen – aus queerer Sicht also eine sehr dynamische Zeit. Das sollte allerdings nicht über das kontinuierliche Wirken homo- und transfeindlicher Kräfte hinwegtäuschen. Menschen wurden verhaftet, ausgegrenzt, angegriffen, auch während der vermeintlich so goldenen Zwanzigerjahre. Hier zeigte sich bereits die widersprüchliche Gleichzeitigkeit von Stigmatisierung, einer neuen Normalität und emanzipatorischem Schwung. 
 
        ENTGRENZTE GEWALT IM NS-DEUTSCHLAND
 
        Ab 1933 waren queere Menschen mit immer heftigeren Formen der Gewalt konfrontiert. Der 34-jährige Berliner Hausdiener Walter Richter wurde im Juli 1942 im Sachsenhausener KZ-Außenlager Klinkerwerk von SS-Männern ermordet. Richter kleidete sich gerne als Frau, Freund*innen nannten sie auch Anna. 1941 wurde Richter nach Paragraf 175 verurteilt. Nach der Haft kam sie ins KZ und wenige Tage später war er tot. Zwischen fünf- und fünfzehntausend Männer wurden wegen ihrer Homosexualität ins KZ eingeliefert, mehrere Tausend von ihnen haben nicht überlebt.
 
        Die Entgrenzung der Gewalt begann nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Die SA verprügelte queere Menschen, zerstörte einschlägige Lokale und verbot Zeitschriften. NS-Studenten plünderten das Institut für Sexualwissenschaft und verbrannten einen Großteil der Bibliothek zusammen mit einer Büste von Magnus Hirschfeld auf dem Berliner Opernplatz. 1935 wurde der Paragraf 175 RStGB entscheidend verschärft. Kurz zuvor hatte die SS im sogenannten Röhm-Putsch homosexuelle Mitglieder der NS-Führungsriege ermordet. Andere, wie der schlesische Gauleiter Helmuth Brückner, verloren wegen ihrer Homosexualität ihre Ämter und verschwanden in der Versenkung.
 
        Während manche queere Person sich für den Nationalsozialismus begeisterte, beteiligten andere sich im Widerstand. 04  Oder sie passten schlicht nicht ins enge Raster, dem brave „Volksgenossen“ sich zu fügen hatten – so auch die Straßenbahnschaffnerin Elli Smula, die 1940 ins Frauen-KZ Ravensbrück eingeliefert wurde. Ihre Verhaftung erfolgte aus politischen Gründen, aber sie wurde in den Akten auch als lesbisch bezeichnet. Smula hatte an mehreren Abenden mit ihren Kolleginnen gefeiert, wobei es wohl auch zum Austausch von Zärtlichkeiten zwischen den betrunkenen Frauen gekommen war. Weil Smula tags darauf nicht pünktlich zum Dienst erschien, gefährdete sie, so der Vorwurf, die Aufrechterhaltung des Berliner Nahverkehrs. Im Juli 1943 wurde Elli Smula im KZ ermordet.
 
        NACHKRIEGSDEKADEN: KEINE „STUNDE NULL“
 
        Zwei, die den Nationalsozialismus nur knapp überlebten, waren Hilde Radusch und ihre Partnerin Else Klopsch, genannt Eddy. Hilde Radusch hatte im Berlin der 1920er Jahre begonnen, sich für die Kommunistische Partei und gewerkschaftlich zu engagieren. Im Nationalsozialismus wurde sie als Kommunistin verfolgt, in „Schutzhaft“ genommen und nach ihrer Entlassung von der Gestapo überwacht. Dennoch leistete sie mit ihrer Partnerin Widerstand: Sie unterstützen jüdische und andere Verfolgte. Im August 1944 mussten die beiden untertauchen, um der Verhaftung zu entgehen. Ohne Lebensmittelkarten verhungerten sie fast in ihrer Gartenlaube. Doch auch wenn sie nach der Befreiung ihr Versteck verlassen konnten, war der 8. Mai 1945 für sie und viele andere queere Menschen keine „Stunde Null“. Zwar fand Radusch rasch eine Stelle im Bezirksamt Berlin-Schöneberg, aber als ihre Genoss*innen von ihrer Homosexualität erfuhren, verlor sie diese Arbeit. Mehrmals wurde in die Wohnung des Paares und den gemeinsamen Trödelladen eingebrochen. 1948 übersiedelten die beiden vom Sowjetischen in den Amerikanischen Sektor, wo sie zurückgezogen lebten, denn beide deutsche Gesellschaften waren nach wie vor sehr homosexuellenfeindlich. 05  Mit der Entstehung der westdeutschen Lesbenbewegung in den 1970er Jahren konnte Hilde Radusch erstmals öffentlich über ihre Liebe zu Frauen sprechen.
 
        Die Zeit zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem emanzipatorischen Aufbruch in den 1970er und 1980er Jahren war eine schwierige für queere Menschen. Nach der rechtlich unsicheren Nachkriegszeit nahmen beide deutschen Staaten die strafrechtliche Verfolgung männerbegehrender Männer wieder auf. Queere Menschen waren weiterhin mit gesellschaftlicher Ächtung konfrontiert, denn hüben wie drüben herrschte ein sexueller Konservatismus, der sich stabilisierte, indem er queere Personen ausgrenzte. 06  Die Ressentiments der NS-Zeit wirkten weiter, in der DDR verstärkt durch den ideologischen Einfluss der Sowjetunion, in der Bundesrepublik durch die christliche Sexualmoral. Dort galt der Paragraf 175 weiterhin in seiner nationalsozialistischen Fassung und wurde oft schonungslos angewandt: Zwischen 1950 und 1965 verurteilte die westdeutsche Justiz rund 45000 Homosexuelle, teils durch dieselben Richter wie zur NS-Zeit. Hinzu kam ein patriarchales Ehe- und Familienrecht, welches besonders frauenbegehrenden Frauen das Leben schwer machte. 07  
 
        Die Rechtslage in der DDR war besser, nicht nur mit Blick auf die Frauen- und Familienpolitik. Die NS-Fassung des Paragrafen 175 wurde bereits 1950 außer Kraft gesetzt, und man kehrte zur vorherigen, „milderen“ Fassung zurück. Die strafrechtliche Verfolgung war weniger intensiv als in der Bundesrepublik, aber die in der NS-Zeit Verurteilten blieben gebrandmarkt; an eine Rehabilitierung oder gar Anerkennung als NS-Opfer war nicht zu denken. Zudem drohten disziplinarische Maßnahmen, wenn gleichgeschlechtliche Beziehungen bekannt wurden. 08  Die rechtliche Situation von trans* und intergeschlechtlichen Personen war in beiden Staaten unklar. Allenfalls Einzelfalllösungen – in der Bundesrepublik oft teuer – erleichterten ihnen das Leben. Sie waren so von einer potenzierten Marginalisierung und auch Pathologisierung betroffen.
 
         
          [image: APuZ21_Fig1.tif] 
          Die erste Homosexuellenparade Deutschlands fand am 29. April 1972 in Münster statt. Zu sehen ist der Aktivist Martin Dannecker. 
 
            Quelle: Stadtarchiv Münster, Rosa Geschichten, Schwul-lesbisches Archiv Münster, Nr. 78. Fotograf: Udo Plein. 
 
        
 
        Trotz der eher düsteren Gesamtlage entstanden Nischen und Freund*innenkreise im Verborgenen. Und so manche queere Lokalität aus der Vorkriegszeit wurde wiedereröffnet. Zwar scheiterte der Versuch des trans Mannes Gerd E. Katter, das Institut für Sexualwissenschaft mit Hilfe des Kulturbundes in Ost-Berlin als Begegnungsort neu aufzubauen, doch mit dem Dresdner Arzt Rudolf Klimmer gab es einen sehr engagierten Streiter für eine Verbesserung der Lage queerer Menschen in der DDR. Einen engen Austausch pflegte er mit der Homophilenbewegung in der Bundesrepublik, 09  die wiederum international vernetzt war mit Organisationen in der Schweiz, Dänemark, den Niederlanden oder dem Vereinigten Königreich. Die Homophilen orientierten sich am Ideal einer „bürgerlichen Anständigkeit“ und plädierten dafür, das homosexuelle Begehren nur im Privaten auszuleben. Damit hoben sie sich von den mitunter aufmüpfigeren und sichtbareren Stricher-, Leder- und Travestieszenen ab. Im Austausch für ihre Zurückhaltung hofften die Homophilen auf die Toleranz der heterosexuellen Mehrheit. 10  Diese Hoffnung formulierten sie in ihren Zeitschriften, die jedoch immer wieder verboten wurden, meist unter dem Vorwand des Schutzes der Jugend vor „Schund und Schmutz“. 
 
        1969 wurde der Paragraf 175 in der Bundesrepublik reformiert. Die sexuelle Revolution der 1960er Jahre war dafür eher ein indirekter Grund. Ausschlaggebend war eine langfristige Modernisierung des Strafrechts durch liberale und sozialdemokratische Jurist*innen, die den Staat aus der Durchsetzung christlicher Moralvorstellungen heraushalten wollten. Stattdessen rückte der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung stärker ins Zentrum, einvernehmlicher Sex zwischen erwachsenen Männern wurde entkriminalisiert. Eine weitere Reform legte 1973 das Schutzalter für zwischenmännlichen Sex auf 18 Jahre fest, womit es, wie in der DDR, vier Jahre höher als für heterosexuellen Sex lag. Die DDR hatte den Paragrafen 175 schon 1968 abgeschafft. Auch hier war primär ein neues Verständnis von der Rolle des Strafrechts entscheidend, doch die Angst vor der „Jugendverführung“ blieb bestimmend. Deshalb führte man den Paragraf 151 Strafgesetzbuch ein, der sexuelle Handlungen zwischen einer minder- und volljährigen Person gleichen Geschlechts unter Strafe stellte. In einer konsequenten Auslegung der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau wurde so erstmals im deutschen Strafrecht auch weibliche Homosexualität teilkriminalisiert. Im Fokus der strafrechtlichen Verfolgung standen jedoch weiterhin männerbegehrende Männer. 11  
 
        AKTIVISTISCHE AUFBRÜCHE DER 1970ER UND 1980ER
 
        In der Bundesrepublik ermöglichten die Abmilderung des Strafrechts, der sich verringernde Einfluss der christlichen Sexualmoral sowie die von der Studierendenbewegung formulierte Kritik an der Prüderie der Nachkriegsgesellschaft neue Formen des öffentlichen Auftretens queerer Aktivist*innen. Ein Meilenstein war Rosa von Praunheims Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt – oder: das Glück auf der Toilette, der 1971 auf der Berlinale erstmals gezeigt und 1972 im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Der gesprochene Kommentar, der die Szenen aus dem Leben eines jungen schwulen Mannes begleitete, stammt von Martin Dannecker. Dannecker war an der Gründung von Rote Zelle Schwul (RotZSchwul) in Frankfurt am Main beteiligt, einer der zahlreichen emanzipatorischen Gruppen, die Anfang der 1970er Jahre entstanden. Bei der ersten schwul-lesbischen Demonstration in der Bundesrepublik, 1972 in Münster, trug er ein Transparent mit dem Slogan: „Brüder & Schwestern, warm oder nicht, Kapitalismus bekämpfen ist unsere Pflicht!“ Zudem sorgte Dannecker mit dafür, dass Forschende Homosexualität nicht mehr vorrangig aus abwertender psychiatrischer, sondern aus wohlwollender soziologischer Perspektive betrachteten. 1974 veröffentlichte er mit dem Soziologen Reimut Reiche „Der gewöhnliche Homosexuelle“. Die Person Martin Danneckers verdeutlicht mithin mehrere Aspekte eines neuen, kämpferischen Sich-Zeigens. 
 
        Für Aufsehen sorgte auch der Protest lesbisch-feministischer Aktivistinnen im Landgericht Itzehoe, das 1974 zwei Frauen verurteilte, weil sie den Ehemann der einen hatten ermorden lassen. Sie wehrten sich gegen die lesbenfeindliche Medienkampagne, die den Prozess begleitete, und gegen eine „Männerjustiz“, die bei ihrem Urteil außer Acht ließ, dass der Ehemann seine Frau vor der Tat jahrelang misshandelt hatte. Der Protest richtete sich also auch gegen Gewalt gegen Frauen: Bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar. Dass solche Themen nun offensiver öffentlich verhandelt wurden, dazu trugen lesbische Gruppen und Zeitschriften maßgeblich bei. In den späten 1970er Jahren sorgten Aktivist*innen auch für eine Debatte über trans*-Anliegen. Ein Ergebnis war 1981 die Einführung des Transsexuellengesetzes (TSG), das gleichwohl wegen seiner menschenrechtswidrigen Härten fortan die Kritik der Trans*bewegung auf sich zog. 12  
 
         
          [image: APuZ21_Fig2.tif] 
          Der Demonstrationszug auf dem Weg durch die Innenstadt Münsters.
 
            Quelle: Stadtarchiv Münster, Rosa Geschichten, Schwul-lesbisches Archiv Münster, Nr. 78. Fotograf: Udo Plein. 
 
        
 
        Im Laufe der 1980er Jahre ließ der Schwung der Emanzipationsbewegungen nach. Dass einige Aktivisten im Dienst einer falsch verstandenen Befreiung des Begehrens die Pädosexuellen-Forderung nach einer Abschaffung des sogenannten Schutzalters unterstützten, führte zu internem Streit und gesellschaftlichem Unverständnis. Zugleich regten sich konservative und rechtsextreme Gegenkräfte. 1984 schoss ein Neonazi in München auf den Grünen-Politiker Herbert Rusche, den ersten offen schwulen Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Vor allem aber veränderte die Aids-Epidemie die Lage. Angesichts des Sterbens verlor die Utopie einer gänzlich anderen Gesellschaft an Zugkraft, traten pragmatischere Anliegen in den Vordergrund: Wie ließ sich die Entwicklung medikamentöser Therapien beschleunigen? Hatten schwule Partner ein Besuchsrecht im Krankenhaus? Wie konnten Rente, Sozialhilfe und Krankenversicherung chronisch Kranken das Überleben erleichtern? Letztlich führte der Kampf gegen das HI-Virus abermals zum Ineinander von Stigma, Normalität und Emanzipation. 13  Die Angst vor Ansteckung provozierte Stigmatisierung und Debatten über eine „Internierung“ queerer Menschen. Glücklicherweise setzte sich eine inklusive Gesundheitspolitik durch, die eine neue Normalität der Zusammenarbeit zwischen queeren Organisationen wie der Aids-Hilfe und staatlichen Behörden wie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schuf, die für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt warben. Zugleich sorgte der Aids-Aktivismus mit neuen Protestformen für ein Wiedererstarken emanzipatorischer Bewegungen.
 
        Auch auf der anderen Seite der Mauer waren die 1970er und vor allem die 1980er Jahre bewegte Jahrzehnte. Die Strafrechtsreform erwies sich auch hier als Bedingung für die Entstehung einer ersten aktivistischen Gruppe, der Homosexuellen Interessengemeinschaft Berlin (HIB). Wichtig war daneben die Aufbruchsstimmung nach dem Amtsantritt Erich Honeckers 1971, die den Grenzverkehr und den Informationsaustausch zwischen Ost und West erleichterte. Die HIB setzte sich ab 1973 für die Verbesserung der Lage von Homosexuellen ein und trieb deren Selbstorganisierung voran. Da es in der DDR keine Versammlungs-, Vereinigungs- und Veröffentlichungsfreiheit gab, war die bloße Existenz der Gruppe illegal und prekär. Das Ministerium für Staatssicherheit überwachte sie engmaschig. Dennoch entfaltete sich für ein paar Jahre ein intensives und auch familiäres Zusammenwirken im Gründerzeitmuseum der trans Frau Charlotte von Mahlsdorf. Doch die Eingaben an staatliche Stellen blieben ebenso erfolglos wie die Versuche, von offizieller Seite als Gruppe anerkannt zu werden. 1978 wurden die Treffen im Gründerzeitmuseum explizit verboten, die Gruppe löste sich 1980 auf. 14  
 
        Während die HIB ihre Anliegen nicht durchsetzen konnte, verbesserte sich die Situation für trans* Personen. Vor allem die vielen Eingaben von Einzelnen führten dazu, dass die DDR 1976 mit der Verfügung zur Geschlechtsumwandlung der Transsexualisten als eines der ersten Länder weltweit den Geschlechtswechsel unter bestimmten Bedingungen legalisierte. 15  Die Verfügung erscheint retrospektiv wie eine Blaupause für den staatlichen Umgang mit Homosexualität in den 1980er Jahren. Bestimmend war der Versuch, durch die „Integration in den Sozialismus“ einer (möglichen) Politisierung queerer Bürger*innen vorzubeugen. Bei aller gebotenen Vorsicht wird hier ein dynamisches und vielschichtiges Bild der DDR-Gesellschaft erkennbar, das der mancherorts vorherrschenden Vorstellung vom eintönig grauen und quasi diktatorisch durchkontrollierten Sozialismus widerspricht.
 
        Dass sich in den 1980er Jahren eine eigenständige Schwulen- und etwas später auch Lesbenbewegung bilden konnten, war einer überraschenden Entwicklung geschuldet. Ende der 1970er Jahre öffnete die Evangelische Kirche ihre Räume für jene Gruppen, aus denen später die Bürgerrechts- und Oppositionsbewegung erwuchs. Dazu rechneten sich ab 1982 auch immer mehr queere Menschen. Obwohl die Gruppen durch die Kirche ein Stück weit geschützt waren, ergriff die Stasi skrupellos „Zersetzungsmaßnahmen“. Besonders internationale Kontakte wertete sie als Sicherheitsrisiko. Dennoch entstanden bis Sommer 1989 knapp 30 lesbische, schwule und gemischte Arbeitskreise, hinzu kamen mehrere an staatliche Jugend- und Kulturhäuser angebundene Clubs. Die Behörden ließen das zu, um die Bewegungen einzuhegen. Ferner spielte die empirische Wende in den Sexualwissenschaften eine Rolle. Auch das Aufkommen von Aids intensivierte die offiziellen Bemühungen, Schwule und Lesben aus dem Verborgenen zu holen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Der Höhepunkt der staatlichen Integrationsbemühungen war die 1988 von der Volkskammer beschlossene Streichung des Paragrafen 151. 16  In der Nacht des Mauerfalls feierte dann der DEFA-Film Coming Out über den schwulen Lehrer Philipp Premiere. Der Film wollte für Toleranz gegenüber der homosexuellen Minderheit werben. Doch als die Premierengäste das Kino International verließen, waren die Karten schon wieder ganz neu gemischt worden.
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          Die lesbische Aktivistin Anne Henscheid demonstrierte in Münster.
 
            Quelle: Stadtarchiv Münster, Rosa Geschichten, Schwul-lesbisches Archiv Münster, Nr. 78. Fotograf: Udo Plein. 
 
        
 
        1989/90 QUEER GELESEN
 
        Es ist der 3. Dezember 1989, mitten im ostdeutschen „Winter der Anarchie“ treffen sich über 1200 Personen, die meisten von ihnen Frauen, viele mit Kindern, in der vollkommen überfüllten Volksbühne in Ost-Berlin. Unter ihnen auch Christian Schenk, damals noch geoutet als lesbische Frau und nicht als trans Mann lebend. Schenk war zuvor bei der Ost-Berliner Gruppe Lesben in der Kirche aktiv. Deren Mitglieder hatten mit anderen die Lila Offensive gegründet, die zu besagten Treffen aufgerufen hatte. Bereits die ersten Wochen der rasenden gesellschaftlichen Transformation hatten gezeigt, dass Frauen und ihre Rechte kaum eine Rolle spielten – gleiches galt auch für queere Menschen. Mit der inoffiziellen Gründung des Unabhängigen Frauenverbandes (UFV), in dem Lesben eine wichtige Rolle spielten, wollten sie dagegen ein Zeichen setzen und sich einen Platz am Zentralen Runden Tisch erkämpfen, was ihnen auch gelang. Der dort entstandene Verfassungsentwurf für die bald abgewählte DDR liest sich mitunter wie ein utopisches Dokument. Er garantierte in Artikel 1 Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung – in Artikel 3 des Grundgesetzes fehlt diese explizite Nennung bis heute. Auch „Lebensgemeinschaften, die auf Dauer angelegt sind“, wollte der Entwurf anerkennen.
 
        Für die ostdeutschen Aktivist*innen war die Zeit nach dem Mauerfall die eines beispiellosen Aufbruchs: Im Februar 1990 wurde in der DDR der Schwulenverband Deutschland (SVD) gegründet, heute als LSVD+ – Verein für queere Vielfalt e.V. bundesweit aktiv. Mitte 1990 gab es über 50 schwule, lesbische, trans* und Aids-Initiativen. Im Dezember 1990 gewann Christian Schenk bei der Bundestagswahl über die Listenverbindung mit Bündnis 90/Die Grünen ein Mandat für den UFV. Emanzipatorische Erfolge mussten hart erkämpft werden. Ab Sommer 1991 waren die Worte „lesbisch“ und „schwul“ in Bundesdrucksachen erlaubt. Das restriktive TSG erschwerte trans*Personen weiterhin die Transition, so auch der in Ost-Berlin lebenden lesbischen trans Frau Nadja Schallenberg. Ihr gelang es, 1991 beim Bundesverfassungsgericht eine Absenkung der Altersgrenze für die Namensänderung zu erstreiten, weitere Klagen folgten. Einer der größten Erfolge des SVD war, dass Paragraf 175 StGB nicht auf die ostdeutschen Bundesländer übertragen, sondern 1994 gestrichen wurde – aus westdeutscher Perspektive eine Zeitenwende im rechtlichen Umgang mit männlicher Homosexualität, aus ostdeutscher Perspektive eine hart erkämpfte Sicherung des in der DDR bereits Errungenen. Der SVD war 1992 auch federführend für die „Aktion Standesamt“, bei der gleichgeschlechtliche Paare die Öffnung der Ehe forderten. Die eingetragene Lebenspartnerschaft wurde schließlich 2001 eingeführt, die Ehe für alle folgte 2017. 
 
        Diese Errungenschaft war umstritten: Besonders westdeutsche Aktivist*innen verschmähten die Ehe als veraltete bürgerliche Institution. Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Bewegungen traten immer deutlicher zutage, eine Rolle spielten dabei die unterschiedlichen Lebenswelten. Ostdeutschland war geprägt von Massenarbeitslosigkeit und dem Auseinanderbrechen sozialer Gefüge. Auch die Gewalt der Baseballschlägerjahre war dort stärker spürbar, rechte Angriffe eine permanente Bedrohung. Mitte der 1990er Jahre lösten sich viele ostdeutsche Gruppen auf. 17  Andere bauten weiter Begegnungsorte und Beratungsstellen auf. Die Schaffung dieser Infrastruktur ist neben den Anstößen zu bundesdeutschen Rechtsreformen das zentrale Erbe der ostdeutschen Bewegung. Die Zäsur von 1989/90 wird auch aus queerer Sicht zu einer langen Geschichte der Wende, 18  gleichzeitig geprägt von neuen Möglichkeiten für politisches Engagement, lebensweltlichen Problemen, Bedrohungen und langfristigen Erfolgen.
 
        Schaut man queer-historisch auf diese lange Geschichte der Wende, dann wird deutlich, dass sich nicht nur „im Osten“, sondern auch „im Westen“, wo viele davon ausgingen, dass auf der Gewinnerseite der Systemkonkurrenz alles so weiterlaufen könne wie bisher, signifikante Wenden vollzogen. Neben der Abschaffung des Paragrafen 175 StGB und der Entstehung des LSVD+ mit seiner bürgerrechtlichen Agenda gilt das vor allem für das, was sich als Diversifizierung queerer Szenen begreifen lässt. Wo zuvor der Gegensatz zwischen „Homos“ und „Heten“ vermeintlich verlässliche Orientierung bot, entfaltete sich ein Spektrum bisexueller, asexueller, polyamouröser, non-binärer und anderer Möglichkeiten, das die Homo-Hetero-Unterscheidung verunsicherte. Mit Blick auf Subkulturen und Lebensstile vervielfachten sich zwischen Fetischclubs und Regenbogenfamilien ebenfalls die Optionen. Zudem spielten intersektionale Verquickungen gesellschaftlicher Hierarchisierungen eine immer wichtigere Rolle. Queere Ansätze verknüpften sich in der Krüppellesbenbewegung mit anti-ableistischen und in der afrodeutschen lesbisch-feministischen Bewegung mit anti-rassistischen Kämpfen. 19  Auf diesem Feld bewegte sich die Aktivistin Ika Hügel-Marshall, die 1947 als Tochter einer Deutschen und eines afroamerikanischen US-Soldaten in Franken zur Welt gekommen war. Die Autorin und Künstlerin wirkte auch als Beraterin für interkulturelle Kontakte sowie als Kampf- und Selbstbehauptungstrainerin für Schwarze und jüdische Frauen. Dieses Engagement an der Schnittstelle von heterosexistischen, klassistischen und rassistischen Diskriminierungen verdeutlicht einen zentralen Aspekt der sich diversifizierenden Komplexität queerer Auseinandersetzungen. Die intersektionale Sichtweise zeigt auch, dass ganz bestimmte queere Menschen in den Genuss der neuen Normalität kamen, während queere Migrant*innen und andere mit zunehmender Stigmatisierung oder Marginalisierung zu kämpfen hatten. Trotz dieser Differenzen Solidarität zu organisieren, ist eine der Herausforderungen, vor denen queere Aktivist*innen heute stehen.
 
        WAS KANN QUEERE GESCHICHTE LEISTEN?
 
        Um sich in diesem Sinn gemeinsam für unterschiedliche Anliegen einzusetzen und sich stark zu machen gegen die aktuell zunehmende Queerfeindlichkeit vor allem von rechter und religiös-fundamentalistischer Seite, sollten Konflikte innerhalb des queeren Spektrums sowie zwischen anti-cis-hetero-sexistischen und anderen emanzipatorischen Bewegungen adressiert und überwunden werden. Insbesondere gilt es, homonationalistische Argumente zu entkräften. Diese behaupten, dass queerfeindliche Einstellungen unter muslimischen Migrant*innen besonders weit verbreitet seien, und dass daher nur eine restriktive Einwanderungspolitik LSBTI* Personen vor Angriffen schützen könne. Mit derlei Parolen versuchen Parteien wie die AfD, die Stimmen gleichgeschlechtlich begehrender und geschlechter-nonkonformer Wähler*innen für sich zu gewinnen und einen Keil zwischen queere und migrantische Milieus zu treiben. Deswegen ist es unerlässlich, andere, vielschichtigere und offenere Erzählungen zum Ineinander migrations- und queer-historischer Dynamiken zu entwickeln. Indem die queere Geschichte gängige Zäsuren der deutschen Geschichte hinterfragt und immer wieder zeigt, dass man die demokratischen Dynamiken der vergangenen 150 Jahre nur begreifen kann, wenn man sie auch aus queerer Perspektive betrachtet, leistet sie einen wichtigen Beitrag zu den zentralen politischen Auseinandersetzungen unserer Zeit.
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        DIE WEIMARER REPUBLIK ALS ERSTE TRANSGENDERREPUBLIK
 
         Laurie Marhoefer 
 
        In den 1920er Jahren kratzte Toni Simon ihr Erspartes zusammen und eröffnete im Essener Arbeiterviertel Segeroth ein kleines Café, das sie „Café 4711“ nannte. Die Stadtväter von Essen waren davon nicht begeistert. Sie verweigerten Toni die Konzession zum Alkoholausschank und verboten auch das abendliche Tanzen im Café. Doch Toni war 42 und hatte die Verheerungen des Ersten Weltkriegs überstanden. Sie hatte den Sturz des Kaisers erlebt und den Einzug der Demokratie in Deutschland. Sie ließ sich nicht einfach von anderen Leuten vorschreiben, wie sie ihr Leben zu leben hatte. Also wurde in ihrem Café Bier ausgeschenkt und heimlich getanzt. Das Bier gab es in Teetassen. Wenn ein Polizist hereinkam, mussten die Gäste schnell austrinken. Zu später Stunde, wenn weit und breit kein Schutzmann auf Streife zu sehen war, legte Toni eine Schallplatte aufs Grammophon oder schaltete das Radio ein. Tische und Stühle wurden zur Seite gerückt und es wurde getanzt, Frauen mit Männern, Männer mit Männern oder Frauen mit Frauen, ganz wie es ihnen gefiel. Das Café 4711 zog eine bestimmte Kundschaft an; Menschen, die gemäß ihrem tatsächlichen Geschlecht etwas trinken oder Kontakte knüpfen wollten, oder die mit jemandem desselben Geschlechts flirten und tanzen wollten. Sie nippten an ihren Teetassen mit Bier und lasen die aktuellen Ausgaben der Homosexuellenmagazine, die mit der Post aus Berlin kamen, etwa „Freundschaft“ (für Männer) oder „Die Freundin“ (für Frauen). Toni selbst freute sich immer auf „Die Welt der Transvestiten“, eine mehrseitige Rubrik im hinteren Teil der „Freundin“. 
 
        Manche Menschen nahmen jedoch bald Anstoß an Tonis Café – Menschen, denen eine solche Lebensweise ein Dorn im Auge war, und davon gab es in den 1920er Jahren einige. Der „Essener Anzeiger“ wetterte gegen das „übelberüchtigte“ Café und behauptete, das dortige Treiben sei so skandalös, dass man es mit Rücksicht auf „das Schamgefühl unserer Leser“ nicht näher beschreiben könne. Ein Café, wie der „Essener Anzeiger“ weiter schimpfte, „wo die ‚Kellnerin‘ ein Mann ist“. 01  Es war mittlerweile einige Jahre her, seit Soldaten und Matrosen den Kaiser zur Abdankung gezwungen hatten, der furchtbare Krieg beendet worden war und das Deutsche Reich eine demokratische Verfassung und ein gewähltes Parlament erhalten hatte. In diesen Jahren der Weimarer Republik hatte Toni den Mut aufgebracht, in Frauenkleidern zur Arbeit zu erscheinen. Sie bevorzugte moderne, zurückhaltende Kleider, Seidenstrümpfe und, wenn sie in die Stadt ging, Damenhüte. Sie liebte Parfüm, nicht von ungefähr hieß ihr Café „4711“. Und sie wurde mehr und mehr „Toni“ genannt.
 
        In der Weimarer Zeit gab es auch in Deutschland, wie in den meisten Ländern Gesetze gegen diese „Unsittlichkeit“. Paragraf 183 des Strafgesetzbuchs gegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ und Paragraf 360, der „groben Unfug“ verbot, wurden gegen Menschen verwendet, die in den Augen der Polizei „Kleidung des anderen Geschlechts“ trugen, also Kleidung, die nicht ihrem  bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entsprach. 02  Zudem gab es den Paragrafen 175, der den Sex zwischen Männern unter Strafe stellte, sowie kommunale oder städtische Regelungen wie etwa Schanklizenzen oder Tanzgenehmigungen, die entzogen werden konnten, wenn ein Lokal gegen das allgemeine Schamgefühl verstieß. Aus diesem Grund forderte der „Essener Anzeiger“ auch, dass die Polizei Toni verhaftete und das Café schloss.
 
        QUEERE PRESSE
 
        Dennoch bot Deutschland gegen Ende der zwanziger Jahre mehr als jedes andere Land queeren und trans Menschen die Möglichkeit, ihr Leben so zu leben, wie sie es für richtig hielten. Kein anderes Land auf der Welt hätte die Zeitschriften erlaubt, die Toni gerne las – „Freundschaft“, „Die Freundin“, „Die Welt der Transvestiten“ und noch Dutzende weitere wie „Das 3. Geschlecht“, „Die Insel“ oder „Garçonne“. Die „Freundschaft“ erschien erstmals 1919, nachdem mit der Revolution die Zensur abgeschafft worden war. Im Kaiserreich waren, wie in den meisten anderen Ländern der damaligen Zeit, Druckerzeugnisse zensiert worden, ganz zu schweigen von Filmen und sogar Grammophonplatten, sowohl aus politischen Gründen als auch zum Schutz der „Sittlichkeit“. Für die Revolutionärinnen und Revolutionäre von 1918 war die Zensur ein Instrument der Unterdrückung, daher wurde sie abgeschafft. Konservative Kreise sollten diesen Schritt allerdings schon bald bereuen, weil unter anderem auch Homosexuelle die neue Medienfreiheit nutzten, um sich zu organisieren.
 
        Im Gefolge der Revolution entstand eine ganz neue Medienkultur, beginnend mit „Freundschaft“, einer Zeitschrift für und von schwulen Männern, die in Berlin und anderen großen Städten am Kiosk verkauft oder bei einem Abonnement per Post verschickt wurde. Aufgrund der Kriegsrationierung war Papier nach wie vor knapp, und auf den Straßen tobten noch die blutigen Schlachten der ersten Jahre der Republik, doch „Freundschaft“ verkündete den Anbruch einer neuen Zeit der sexuellen Freiheit. Die Zeitschrift forderte die Aufhebung des Paragrafen 175 und den Zugang zum öffentlichen Dienst für alle Menschen, die man heute als queer bezeichnen würde. Die Macher des Magazins standen für eine neue Form der organisierten Homosexualität und hatten sich im Deutschen Freundschaftsverband zusammengeschlossen. Sie taten sich mit gleichgesinnten Frauen zusammen, mit denen sie sich abends in einem Ballhaus in der Berliner Möckernstraße trafen. 03  In Deutschland gab es seit den 1890er Jahren Gruppen für die Rechte von Schwulen, doch nun kam eine neue Generation, die durch den Krieg wachgerüttelt worden war und die Rechte einforderte, die ihnen als Bürger einer Republik zustanden, anstatt wie früher als Untertanen des Kaisers still zu leiden. 1920 schlossen sie sich zu einem nationalen Dachverband zusammen, aus dem bald der Bund für Menschenrecht mit Sitz in Berlin hervorging, geleitet von dem recht dominanten Journalisten und Verleger Friedrich Radszuweit und seinem Freund Martin.
 
        Die neu gewählte Regierung bemühte sich, die Situation in den Griff zu bekommen. Die Filmzensur wurde wieder eingeführt, nachdem Magnus Hirschfeld und Richard Oswald den Stummfilm Anders als die Andern herausgebracht hatten – der erste Film, der das Thema Homosexualität offen behandelte. 1926 verabschiedete der Reichstag das sogenannte Schund- und Schmutzgesetz (die offizielle Bezeichnung lautete „Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften“), doch im Einklang mit dem gegen Zensur gerichteten Ethos der damaligen Zeit war das Gesetz nicht sehr streng. Es verhängte Einschränkungen für die queere Presse, die zwar lästig, aber nicht existenzbedrohend waren. Auf „Freundschaft“ folgten schon bald weitere Magazine für homosexuelle Männer, und ab 1924 „Die Freundin“ für Lesben, die als Beilage auch „Die Welt der Transvestiten“ enthielt, die vermutlich erste Zeitschrift weltweit für und von trans Personen.
 
        „DER ANGEKLAGTE IN FRAUENKLEIDERN“
 
        Durch die Lektüre von „Die Welt der Transvestiten“ erfuhr Toni – wie viele andere –, welche Rechte trans Menschen in der Weimarer Republik besaßen. Zuvor musste Toni jedoch noch Schlimmes durchmachen: Das Unheil nahm seinen Lauf, als Wachtmeister H. das Café 4711 aufsuchte.
 
        Wachtmeister H. von der Essener Polizei – sein voller Name wird in der Presse nicht genannt, es liegen lediglich Initialen vor – schien von den Forderungen nach einer Schließung des Cafés als einer Brutstätte der Unsittlichkeit inspiriert worden zu sein. In Berlin wurden queere Kneipen, Nachtclubs und Cabarets höchst selten von der Polizei kontrolliert, machten ganz offen Werbung in Zeitungen und wurden sogar in Reiseführern genannt. Niemand versuchte, ihnen die Schanklizenz oder die Tanzerlaubnis zu entziehen. In Essen war das anders: Wachtmeister H. ging gegen Toni vor, weil in ihrem Café ohne Genehmigung getanzt, Kleidung des anderen Geschlechts getragen und Alkohol ausgeschenkt wurde. Im Spätsommer oder Herbst 1929 zeigte er sie dreimal wegen des Tragens von Frauenkleidern an, weshalb sie sich schließlich wegen „groben Unfugs“ vor Gericht verantworten musste. 
 
        Am 15. August 1929 erschien Toni Simon zur Verhandlung beim Amtsgericht Essen. Zweifellos war sie nervös, während sie darauf wartete, dass ihr Fall verhandelt wurde. Als sich der Vorsitzende schließlich erhob und ihren Namen rief, ging Toni nach vorne und blieb respektvoll stehen, doch der Vorsitzende schien sie nicht zu bemerken.
 
        „Wo ist denn der Angeklagte?“ fragte der Vorsitzende, „rufen Sie ihn herein!“ 04  
 
        Niemand rührte sich. Der Blick des Richters fiel auf Toni, die nun in der Mitte des Gerichtssaals stand, in dem es totenstill geworden war. Doch er schien sie immer noch nicht wahrzunehmen, schien nicht zu begreifen.
 
        Toni war natürlich als Frau gekleidet bei Gericht erschienen. Dank der Lektüre von „Die Welt der Transvestiten“ wusste sie, dass eine Person nur wegen „groben Unfugs“ verurteilt werden konnte, wenn sie in der Öffentlichkeit für Aufruhr gesorgt hatte. Doch das war bei Toni nie der Fall gewesen. Sie ging, wohin sie wollte, stets als Frau gekleidet, und niemand nahm je Notiz davon.
 
        „Simon“, sagte sie zu dem immer noch verwirrten Vorsitzenden. „Das bin ich.“ 05  
 
        Durch den Gerichtssaal ging ein Raunen. Erregtes Flüstern erhob sich. Zeitungsreporter machten sich wie wild Notizen, und oben auf der Galerie reckten die Leute die Hälse, um besser sehen zu können. Schließlich fand der verblüffte Vorsitzende die Stimme wieder und mahnte energisch zur Ruhe. Dann wandte er sich an Toni: „Wie können Sie sich unterstehen, in dieser Aufmachung hier im Gerichtssaal zu erscheinen?“ 06  
 
        „Nun, weil [ich mich] in Frauenkleidern wohler fühl[e] als in Männerkleidung“, erklärte Toni. Sie wollte noch mehr sagen, wie sie später in „Die Freundin“ schrieb: „Ich trage dieselbe nicht zum Spaß, um hierdurch groben Unfug zu verüben. Es ist mir eine unbedingte Notwendigkeit, die Kleidung zu tragen (…). Mein Seelenleben ist dermaßen von der Kleidung abhängig, so daß der Körper von Tag zu Tag mehr zusammenschrumpft. Wenn man Selbstmordgedanken hegt und immer müde ist, legt man dann wieder Damenkleidung an, so merkt man sofort, wie sich der Körper wieder strafft und aufgefrischt wird und wieder neuer Lebensmut einzieht. Genau wie eine Blume ohne Wasser zusammenschrumpft und nach Erhalt des Wassers sich wieder erholt, so gehts es meinem Körper mit der Frauenkleidung.“ 07  
 
        Doch der Richter schnitt ihr das Wort ab. Das Gericht wollte die Anhörung nicht fortsetzen, weil die Angeklagte Frauenkleidung trug. Toni wurde wegen „Ungebühr“ im Gerichtssaal zu einer Ordnungsstrafe von 100 Mark verurteilt, damals eine enorme Summe.
 
        Am nächsten Tag berichteten die Zeitungen hämisch über Tonis Auftreten vor Gericht und schilderten bis ins kleinste Detail ihr Erscheinungsbild, selbst ihr Parfüm – Lavendel – wurde vermerkt. Sie stellten sie als groteske Figur und Hochstaplerin dar. Ihre Füße seien auffallend groß und ihre Stimme männlich. Sie forderten, dass die Polizei das Café 4711 schließen solle. Eine Zeitung druckte eine völlig überzogene Karikatur, wie Toni sich im Gerichtssaal mit Parfüm besprüht, während die Richter wütend zusehen, begleitet von beleidigenden Versen. 
 
        Doch Toni ließ sich nicht so leicht einschüchtern. Sie wandte sich an Frauen, die sie als ihre Freundinnen betrachtete, obwohl sie sie nie getroffen hatte: die trans Frauen von Berlin, über die sie in „Die Welt der Transvestiten“ gelesen hatte. In einem Brief an die Zeitschrift bat sie um Unterstützung, nachdem sie ihre Geschichte mit humorvoller Distanz geschildert hatte. 08  Die Reporter hätten sowohl ihr Kleid als auch ihre Schuhgröße falsch beschrieben, erklärte sie; sie habe kein gelbseidenes, sondern ein lachsfarbenes Seidenkleid getragen, und ihre Schuhgröße sei 39. Aber was solle sie nun tun? Sie könne ins Gefängnis geworfen werden, wenn sie wieder in Damenkleidung vor dem Richter erscheine. „Da ich einen Rechtsanwalt nicht bezahlen kann, bitte ich meine Mitschwestern um Ratschläge, wie ich mich weiter zu verhalten habe und ob ich zur nächsten Verhandlung wieder als Dame auftreten soll.“ Die Herausgeberinnen in Berlin hatten ihr den Mut gegeben, vor Gericht in Frauenkleidern aufzutreten, ihrem wahren Selbst entsprechend. „Hier muß jeder Transvestit sehen, wie notwendig es ist, daß wir uns zusammenschließen“, erläuterte Toni. Sie hoffte, dass ihre Mitschwestern genauso dachten. 09  
 
        Ihre Hoffnung wurde nicht enttäuscht. Das Magazin brachte eine Antwort, den Brief einer weiteren Leserin, Liane Franke aus Oberbayern. Liane war ebenfalls eine trans Frau und zeigte sich nicht nur sehr angetan von Tonis Mut, sondern nannte ihr auch einen rechtlichen Ausweg: Personen wie sie konnten bei der Polizei einen Erlaubnisschein beantragen, mit dem sie Frauenkleidung in der Öffentlichkeit tragen durfte. Der Richter in Essen habe keine Ahnung, befand Liane. „Daß Sie als Dame auf der Straße nie auffielen, beweist doch nur, daß Sie eben ganz Frau sind.“ 10  Schließlich hatte Toni weder auf dem Weg zum Gericht noch auf dem Rückweg irgendwie Anstoß erregt. Liane wollte dem Richter am liebsten Magnus Hirschfelds Buch zum Thema zukommen lassen, damit er verstehe, worum es eigentlich ginge. In der Zwischenzeit müsse sich Toni den Erlaubnisschein besorgen.
 
        Toni befolgte Lianes Ratschläge. Am 7. November 1929 erschien sie wieder vor Gericht, doch dieses Mal war die Lage anders. Toni legte ein ärztliches Gutachten vor, das sie nach der damaligen Terminologie als „Transvestit“ auswies. Der Arzt riet ihr darin dringend, im Interesse ihrer geistigen Gesundheit Frauenkleidung zu tragen. Sie hatte zwar noch keinen Erlaubnisschein, doch das Gutachten war dafür eine wichtige Voraussetzung. Zusammen mit ihrer eloquenten Erklärung, warum sie Frauenkleidung trug, die das Gericht dieses Mal bereitwillig anhörte, konnte das Gutachten das Gericht überzeugen. Der Staatsanwalt plädierte auf Freispruch, und das Gericht schloss sich ihm an. „Man müßte die Leute eben verstehen lernen, es sind Menschen, die anders sind, als die anderen“, verkündete der Richter laut Tonis Schilderung der Verhandlung, die in „Die Welt der Transvestiten“ abgedruckt wurde. „Da die Polizei heute so großzügig denkt und diesen Leuten sogar einen Transvestitenschein ausstellt, so könnte auch das Gericht nicht umhin und müßte den Angeklagten freisprechen.“ In Essen war das eine Sensation und laut Toni eine „große Reklame für uns Transvestiten. Jetzt weiß jede Person in Essen und den Nachbarstädten, was ein Transvestit ist.“ 11  Sie dankte den trans Frauen, die sie unterstützt hatten, vor allem Liane Franke. Toni beantragte anschließend eine offizielle Genehmigung bei der Essener Polizei. 
 
        UMGANG MIT TRANS- UND INTERGESCHLECHTLICHKEIT
 
        Die polizeiliche Erlaubnis zum Tragen von Kleidung des anderen Geschlechts hatte in Europa eine lange Tradition, bevor sie in der Weimarer Republik Furore machte. Die erste Genehmigung geht auf die Zeit Napoleons zurück: Im Jahr 1800 gab die Pariser Polizeipräfektur eine Verordnung heraus, laut der es Frauen erlaubt war, im Interesse ihrer Gesundheit Männerkleidung zu tragen. Der Pariser Polizei war bekannt, dass bereits einige Bürgermeister und lokale Polizeidienststellen Frauen das Tragen von Männerkleidung erlaubt hatten, nun wollte man ein zentralisiertes Verfahren für die Genehmigungen. Offensichtlich mussten viele Frauen bei ihrer Arbeit Männerkleidung tragen, es gab aber wohl auch einige, die schlicht als Männer lebten, obwohl ihnen bei der Geburt ein anderes Geschlecht zugewiesen worden war. 12  Im Lauf der Jahrzehnte erteilte die französische Polizei nur wenige Genehmigungen, doch die Nachricht von ihrer Existenz verbreitete sich auch in Deutschland.
 
        Um 1908 beantragte ein junger Mann aus Hamburg bei der Berliner Polizei die Erlaubnis, Männerkleidung zu tragen. Er hatte fast sein ganzes bisheriges Leben als Mädchen beziehungsweise Frau verbracht, obwohl er sich in allen wesentlichen Aspekten als Mann fühlte. Erst ein Jahr zuvor hatte er begonnen, auch als Mann zu leben. Allem Anschein nach war er der erste Deutsche, der zur Polizei ging, um sich eine entsprechende Erlaubnis zu holen, zumindest erinnerte man sich nicht daran, dass es schon einmal einen solchen Fall gegeben hätte – die Zeitungen, die darüber berichteten, sprachen von einem nie dagewesenen Vorfall. 13  
 
        Dabei waren der Berliner Polizei ungewöhnliche Situationen im Zusammenhang mit Geschlecht und Gender durchaus vertraut – selbst im Kaiserreich zeigte man sich in Berlin außerordentlich tolerant gegenüber den dortigen homosexuellen Subkulturen. Und so riet die Polizei dem jungen Mann, den führenden Experten in solchen Dingen aufzusuchen, den Arzt Magnus Hirschfeld, der in Charlottenburg eine Praxis leitete. Hirschfeld war der Kopf einer bahnbrechenden Bewegung, die sich für die Rechte Homosexueller in Deutschland einsetzte, oder in eigenen Worten, für die „Emanzipation der Homosexuellen“. Bereits seit den 1890er Jahren trat er für die gesellschaftliche und rechtliche Tolerierung von Homosexuellen ein. Seine eigene sexuelle Orientierung hielt er zwar geheim, doch wie seine engen Freunde wussten und seine Feinde vermuteten, war er selbst schwul.
 
        Kurz zuvor hatte Hirschfeld mit einem ähnlichen Fall zu tun gehabt. Damals hatte er einem jungen Menschen namens Karl M. Baer geholfen, bei dem Intergeschlechtlichkeit diagnostiziert wurde. Bei der Geburt als weiblich identifiziert und als Mädchen aufgewachsen, erlebte Baer in der Pubertät körperliche Veränderungen, die für die männliche Pubertät typisch sind, und fühlte sich von frühester Kindheit an als Junge. Für den Umgang mit Intergeschlechtlichkeit, die in der Menschheitsgeschichte weithin anerkannt und lange vor dem Aufkommen der modernen westlichen Medizin bekannt war, gab es schon seit längerem rechtliche und medizinische Ansätze. 14  Mit Hirschfelds Unterstützung ließ Baer sein Geschlecht im Geburtenregister ändern, wählte einen anderen Vornamen und unterzog sich einer Operation. All das war nicht neu: Selbst im mittelalterlichen Europa ordnete man intergeschlechtliche Menschen mitunter einem anderen Geschlecht neu zu oder nahm sogar Operationen an ihnen vor, allerdings auch gegen ihren Willen. Vor 1900 war die gesetzliche Regelung in Deutschland in dieser Hinsicht recht liberal; intergeschlechtliche Menschen konnten nach ihrem 18. Geburtstag selbst über ihr Geschlecht entscheiden. 15  Baer lebte den Rest seiner Tage als Mann, heiratete und veröffentlichte seine Geschichte später in einem populären Buch mit dem Titel „Aus eines Mannes Mädchenjahren“. 
 
        Der Fall des jungen Mannes aus Hamburg, mit dem sich Hirschfeld 1908 befasste, war grundlegend anders: Die körperliche Untersuchung ergab keine Hinweise auf Intergeschlechtlichkeit. Damit war der rechtliche Weg versperrt; aus juristischer wie gesellschaftlicher Sicht gab es einen Unterschied zwischen Trans- und Intergeschlechtlichkeit. Dennoch hatte der junge Hamburger den starken Wunsch, als Mann zu leben. Tatsächlich lebte er bereits so und wollte nur eine polizeiliche Erlaubnis, damit er nicht verhaftet werden konnte. Vielleicht hatte er sogar Baers Buch gelesen und wusste daher, dass manche Jungen, die versehentlich als Mädchen großgezogen worden waren, nach der Pubertät als Männer leben durften.
 
        Nachdem der junge Mann aus Hamburg seine Situation erklärt hatte, war Hirschfeld entschlossen, ihm zu helfen, und schlug vor, gemeinsam zur Polizei zu gehen, um über seinen Antrag zu sprechen. Hirschfeld hatte Beziehungen zur Berliner Polizei, da er sich seit langem dafür einsetzte, weniger hart gegen die Homosexuellen in der Stadt vorzugehen, und das mit einigem Erfolg. Er kannte sogar einen vor kurzem pensionierten Polizeibeamten, der sich gerne als Frau kleidete und in dieser Aufmachung Masseusen besuchte. 16  Der mit der Prüfung des Antrags beauftragte Beamte warf einen Blick auf den jungen Mann und war überzeugt. Weder Paragraf 183 noch Paragraf 360 konnten in diesem Fall zur Anwendung kommen, da der Polizeibeamte mit eigenen Augen sah: „Die Person erregt in Männerkleidung gar kein Aufsehen, jedermann hält sie für einen Mann.“ 17  Und so stellte die Polizei eine Bescheinigung aus, mit der dem jungen Mann die Erlaubnis erteilt wurde, sich als Mann zu kleiden. Soweit die Beteiligten wussten, war das die erste Bescheinigung dieser Art durch eine deutsche Polizeibehörde. 18  
 
        HIRSCHFELDS „TRANSVESTIT“: VERWIRRENDE NOMENKLATUR
 
        Hirschfeld verfasste 1910 ein Buch über Menschen wie den jungen Mann aus Hamburg und prägte dafür eine neue Bezeichnung: „Transvestiten“. Und er schlug vor, sie mit entsprechenden Bescheinigungen auszustatten, genau wie es die französische Polizei bereits tue. 19  
 
        Hirschfelds Wortschöpfung „Transvestiten“ sorgte von Anfang an für Verwirrung, da sie zu implizieren schien, dass die betreffenden Personen sich zwar wie das andere Geschlecht kleideten, aber nicht primär mit dem Geschlecht identifizierten, das ihnen bei der Geburt verwehrt worden war. Doch die meisten betroffenen Personen lebten so weit wie möglich als das Geschlecht, das ihnen nicht zugewiesen worden war. Einige beschwerten sich damals bei Hirschfeld, dass sein Begriff nicht durchdacht sei – ihnen missfiel vor allem die Unterstellung, dass sie sich aus oberflächlichen erotischen Gründen so kleideten oder dass es ihnen nur um die Kleidung und nicht um ihr inneres Wesen ging. „Von einigen Transvestiten ist bemängelt worden (und nicht mit Unrecht, wie ich, nachdem ich so viele von ihnen kennen lernte, zugeben muß), daß im Untertitel meines Buches von ‚Verkleidungstrieb‘ die Rede ist“, schrieb Hirschfeld 1926, „weil es sich bei ihnen nicht um eine Verhüllung, sondern Enthüllung ihrer Eigenart handle.“ 20  Das heißt, die Kleidung war keine Verkleidung, die Personen waren nicht im Widerspruch zu ihrem Geschlecht gekleidet (cross-dressed), sondern im Einklang damit (just dressed), um die Historikerin Susan Stryker zu paraphrasieren. 21  Sie trugen Kleidung, die das Darunterliegende – ihr wahres Geschlecht – nicht verhüllte, sondern enthüllte. 
 
        Hirschfeld hatte schon 1910 Zweifel und überlegte, ob er einen anderen Begriff verwenden sollte: „Will man mehr dem Umstande Rechnung tragen, dass es sich nicht um ein blosses Verkleiden handelt, sondern mehr um einen geschlechtlichen Verwandlungstrieb, so käme wohl in erster Linie als Ableitungswort das griechisch-deutsche Metamorphose in Betracht.“ 22  Doch ein Psychiater hatte die Bezeichnung bereits verwendet, daher blieb Hirschfeld bei seinem Begriff.
 
        „Metamorphose“ oder „geschlechtlicher Verwandlungstrieb“ wäre jedoch näher an der Lebensrealität von Menschen wie dem jungen Mann aus Hamburg oder Toni Simon gewesen. Heute würden sich viele von ihnen wahrscheinlich als „transgender“ bezeichnen. Sie wollten sich nicht nur gelegentlich in der Kleidung des Geschlechts zeigen, das ihnen bei der Geburt nicht zugewiesen worden war, vielmehr ging es ihnen darum, damit zu bekräftigen, dass sie diesem Geschlecht angehörten. Oder wie Liane Franke an Toni Simon geschrieben hatte: „[D]aß Sie als Dame auf der Straße nie auffielen, beweist doch nur, daß Sie eben ganz Frau sind.“
 
        WEIMAR ALS PLURALE DEMOKRATIE
 
        Das Besondere an der Weimarer Zeit war nicht, dass es trans Personen gab – sie hatte es schon zuvor gegeben, vermutlich bereits zu jeder Zeit und an jedem Ort, an dem es Menschen gab. Es ging auch nicht um deren rechtliche Anerkennung: Die polizeilichen Bescheinigungen gab es schon vor der Weimarer Republik. Das gilt übrigens auch für die Transgender-Medizin – geschlechtsangleichende Operationen fanden bereits vor dem Ersten Weltkrieg statt. 23  
 
        Das Besondere war, dass die Weimarer Republik trans Personen grundsätzlich als vollwertige Mitglieder der staatsbürgerlichen Gemeinschaft betrachtete, auch wenn dem mitunter nachgeholfen werden musste. Menschen wie Toni Simon konnten öffentlich ihre Rechte als Bürger in einer demokratischen Gesellschaft geltend machen. Menschen wie der Richter in Essen hörten ihnen zu, denn auch wenn sie trans Personen nicht mochten und mit deren Tun nicht einverstanden waren, erkannten sie doch an, dass man in einer Demokratie gewisse persönliche Freiheiten hat, selbst über sein Leben zu bestimmen. In den Jahren der Weimarer Republik erteilten immer mehr Polizeibeamte Genehmigungen an immer mehr Menschen. Die Republik erlaubte Namensänderungen, auch wenn die Antragstellenden ihre Namen von einer kurzen Liste staatlich genehmigter Namen wählen mussten. Zudem brachte die Demokratie einen neuen, entscheidenden Vorteil: die freie Presse.
 
        Natürlich hatte auch die Weimarer Republik ihre Konservativen, die sich auf einen Kreuzzug für die christliche Moral begaben. Sie verfolgten die Transgender-Magazine und die gesamte queere Presse mit Argwohn und zerrten die Redakteure vor Gericht. Ein wichtiger Fall wurde bereits 1921 verhandelt, als die Redaktion der „Freundschaft“ wegen Obszönität angeklagt wurde. Im Kaiserreich wäre die Zeitschrift gebrandmarkt und verboten worden. Doch in der Republik ging der Fall bis hinauf zum Reichsgericht, das entschied, dass Berichte über Homosexualität nicht zwangsläufig obszön seien, solange sie nicht einen überwiegend erotischen Charakter hätten. 24  Dieses Urteil schützte auch die Transgender-Presse. In einem demokratischen Staat genossen trans Personen Pressefreiheit, und diese Pressefreiheit ermöglichte es ihnen, Gleichgesinnte zu finden und einander zu unterstützen.
 
        Gegen Ende der Weimarer Zeit wussten viele Menschen über die „Transvestiten“ Bescheid. Wer bei einem Berlinbesuch im 1931 erschienenen Stadtführer „Führer durch das ‚lasterhafte‘ Berlin“ blätterte, stieß auch auf die Beschreibung der einschlägigen Berliner Lokale und auf den Satz: „Sie haben wohl schon etwas von Transvestiten gehört.“ 25  Das soll nicht heißen, dass trans Personen in der Weimarer Republik ein wichtiges politisches Thema waren oder dass Weimarer Politiker über ihre Existenz debattierten oder darüber, ob sie Rechte haben sollten oder nicht – das geschah nicht. In der nationalen Presse wurden Transgender-Fragen nie thematisiert, sie spielten auch keine große Rolle in den entscheidenden Wahlen am Ende der Weimarer Republik, in denen die NSDAP ein Drittel der Stimmen erhielt. Zu dieser Zeit hatten aber tatsächlich schon viele von den „Transvestiten“ gehört. Ob sie es guthießen oder nicht, ihre Republik hatte diesen Menschen Rechte eingeräumt, die sie nie zuvor gehabt hatten.
 
        GEWALT UND REPRESSION AB 1933
 
        So wie das NS-Regime die Reste der ersten deutschen Demokratie zügig demontierte, zerstörte es auch die Welten, die sich trans Personen aufgebaut hatten. „Rechtlich hat sich die Lage der Trten. [Transvestiten] in den Jahren nach der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus bei uns geklärt“, schrieb der Gerichtsmediziner Hermann Ferdinand Voss 1938. „Mußten sie, wenn sie wegen ihrer Neigung meist mit dem Aergernisparagraphen in Konflikt gekommen waren, nach Abbüßung ihrer Strafen früher immer wieder auf freien Fuß gesetzt werden, so erscheint das heute nicht immer notwendig. Früher konnte sich die Gesellschaft nicht schützen, da sie die Betreffenden nicht einwandfrei als für minder zurechnungsfähig und als unbedingt anstaltsbedürftig erklären konnten. Heute jedoch bietet sich die Möglichkeit, die Betreffenden eventuell in Sicherungsverwahrung zu nehmen oder auch eventuell zu kastrieren oder durch zeitweise ‚entsprechende Internierung‘ sie so zu beeindrucken, daß sie es vorziehen, ihre Neigung zurückzustellen. Ihre asoziale Haltung, häufig gepaart mit kriminellen Handlungen rechtfertigt drakonische Maßnahmen von Seiten des Staates.“ 26  
 
        Voss und viele andere Anhänger des Faschismus sahen das Problem darin, dass man in der Weimarer Demokratie nicht hart genug durchgreifen durfte, während man in einem autoritären Staat gegen die vermeintliche Bedrohung durch trans Personen vorgehen konnte. So etwa mit Zwangskastration oder der Inhaftierung in einem Konzentrationslager – denn das war mit den NS-Bezeichnungen „Sicherungsverwahrung“ und „entsprechende Internierung“ gemeint. Zeitschriften mussten eingestellt werden. Studierende verwüsteten Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft, das auf Anordnung der Regierung geschlossen wurde, viele Bücher und Aufsätze Hirschfelds landeten im Feuer der Bücherverbrennungen. Genehmigungen, sich in der Öffentlichkeit so zu kleiden, wie es dem eigentlichen Geschlecht entsprach, wurden widerrufen, mitunter sogar von denselben Beamten, die sie in der Weimarer Republik erteilt hatten. 27  
 
        Kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten entzog die Polizei auch Toni Simon die Erlaubnis, Frauenkleidung zu tragen. Ihr Café wurde geschlossen. Toni konnte nicht hinnehmen, wieder als Mann leben zu sollen, daher verließ sie Essen. In Stuttgart wurde sie unter anderem wegen Verstoßes gegen das „Heimtückegesetz“ verurteilt, ein NS-Gesetz, mit dem Kritik am Regime geahndet wurde, und musste ins Gefängnis. Der erneuten Verhaftung durch die Stuttgarter Gestapo konnte Toni entkommen. Andere trans Frauen wie Liddy Bacroff aus Hamburg hatten weniger Glück; sie kamen ins KZ und wurden dort ermordet. 28  Toni Simon überlebte die NS-Zeit, auch wenn sie den Hass des NS-Staates auf trans Frauen zu spüren bekam.
 
        PREKÄRE FREIHEITEN, DEMOKRATISCHE ZUKÜNFTE?
 
        Vielleicht übertreibe ich etwas, wenn ich die Weimarer Republik als „erste Transgenderrepublik“ bezeichne. Die Befreiung, die Weimar trans Personen bot, ist nicht mit dem weitaus solideren rechtlichen Schutz und der größeren sozialen Akzeptanz zu vergleichen, die sie gegen Ende des 20. Jahrhunderts in vielen Ländern erreicht haben. Namensänderungen und Genehmigungen, in der Öffentlichkeit Kleider des anderen Geschlechts zu tragen, waren schwer zu erlangen, und die Freiheit, die sie boten, war trivial im Vergleich zu einer tatsächlichen rechtlichen Transition, das heißt der Möglichkeit, die Geschlechtsbezeichnung in allen Ausweisdokumenten zu ändern, ohne weitreichende Anforderungen (wie teils ungewollte Operationen, die in Deutschland bis 2011 nötig waren) zu erfüllen, und jeden beliebigen Namen zu wählen – auch wenn Toni natürlich ein schöner Name ist. 29  
 
        In der Weimarer Republik war Gerechtigkeit für trans Personen – ihre faire und respektvolle Behandlung durch Staat und Gesellschaft – an die Demokratie gebunden, und wenn das eine fiel, fiel auch das andere. Rechte für trans Personen sind der Kanarienvogel im Kohlebergwerk der Demokratie. Wenn der Kanarienvogel in Gefahr ist, ist das ein Alarmsignal: Der ansteigende Autoritarismus bedroht am Ende nicht nur Minderheiten, sondern auch Millionen andere – so wie die unkontrollierte Polizeigewalt in der NS-Zeit Unterdrückung und Gewalt für viele, viele Menschen brachte, weit über die Transgender-Gemeinschaften hinaus.
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        DAS GESCHLECHT ZWISCHEN SELBST- UND FREMDBESTIMMUNG
 
        Eine kritische juristische Einordnung des Selbstbestimmungsgesetzes
 
         Judith Froese 
 
        Am 1. November 2024 trat das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG), umgangssprachlich Selbstbestimmungsgesetz, vollständig in Kraft. Es verfolgt ein doppeltes Ziel: Die personenstandsrechtliche Geschlechtszuordnung und die Vornamenswahl sollen von der Einschätzung dritter Personen gelöst und die Selbstbestimmung der betroffenen Personen gestärkt werden. Zudem soll durch das Gesetz das Recht jeder Person auf Achtung und respektvolle Behandlung in Bezug auf die Geschlechtsidentität verwirklicht werden, so Paragraf 1 SBGG. Das SBGG ersetzt das Transsexuellengesetz (TSG) und unterwirft Änderungen des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags und der Vornamen einheitlichen Vorgaben. Um eine Änderung zu erwirken, bedarf es seitdem lediglich einer Erklärung gegenüber dem Standesamt.
 
        Das Gesetz ist bislang auf ein geteiltes Echo gestoßen: Teils wird es als überfälliger Schritt für die Anerkennung der geschlechtlichen Identität gelobt, teils hingegen aus verfassungsrechtlichen und -politischen Gründen kritisiert. Auch unter den Befürwortern des Gesetzes finden sich kritische Stimmen. Das kann nicht verwundern, denn das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz wird die offensiv versprochene Selbstbestimmung nicht vollständig einlösen können und lässt Folgeprobleme ungelöst.
 
        AUSGANGSLAGE UND HINTERGRÜNDE
 
        Vor Inkrafttreten des SBGG fanden sich Regelungen zu personenstandsrechtlichem Geschlechtseintrag und Vornamensänderungen einerseits (für transgeschlechtliche Menschen) im TSG 01  und andererseits (für intergeschlechtliche Menschen) im Personenstandsgesetz (PStG). 02  Die Voraussetzungen für eine Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamens waren in diesen beiden Gesetzen unterschiedlich ausgestaltet: Während transgeschlechtliche Menschen ein gerichtliches Verfahren zu durchlaufen hatten und insbesondere eine Begutachtung des Zugehörigkeitsempfindens zum „anderen“ Geschlecht und dessen voraussichtlicher Stabilität vorgeschrieben war, 03  konnten intergeschlechtliche Menschen eine Änderung beim Standesamt erwirken, wobei sie grundsätzlich ein ärztliches Attest über eine vorhandene „Variante der Geschlechtsentwicklung“ vorweisen mussten. 04  Die Möglichkeit, den Eintrag offen zu lassen, hatte der Gesetzgeber 2013 im PStG geschaffen. 05  In seiner Entscheidung zur sogenannten dritten Option aus dem Jahr 2017 verlangte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), dass der Gesetzgeber darüber hinaus eine positive Eintragungsmöglichkeit für Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung schafft, wenn er an der Erfassung des Geschlechts festhält. 06  In der rechtlichen Verpflichtung zur Eintragung des Geschlechts bei Versagung einer positiven Eintragungsmöglichkeit erblickte das BVerfG einen Verstoß gegen das durch Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht, sowie gegen das Diskriminierungsverbot wegen des Geschlechts nach Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes. 07  Der Gesetzgeber ergänzte das PStG daraufhin Ende 2018 um die Eintragsmöglichkeit „divers“. 08  
 
        Dieses zweigleisige System warf insbesondere die Frage auf, ob auch Personen mit einer „lediglich empfundenen Intersexualität“ Zugang zu dem weniger voraussetzungsreichen Verfahren nach dem PStG haben. Der Bundesgerichtshof (BGH) verneinte dies und hielt das TSG in analoger Anwendung für einschlägig. 09  
 
        REFORMBEDARF?
 
        Insbesondere das 1980 in Reaktion auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 10  aus dem Jahr 1978 erlassene TSG sah sich aus verschiedenen Gründen der Kritik ausgesetzt. Nachvollziehbar war die Kritik an der Bezeichnung des Gesetzes sowie daran, dass der Normtext des Paragrafen 8 TSG teilweise weiterhin Voraussetzungen enthielt, die das BVerfG bereits verworfen hatte. Darüber hinaus wurde eingewandt, die Hürden für eine Änderung des Geschlechtseintrags seien zu hoch und die Selbstbestimmung der Betroffenen werde nicht hinreichend geachtet. In politischen, gesellschaftlichen und auch wissenschaftlichen Debatten wurde diese Kritik teils mit einem verfassungsrechtlich zwingenden Reformbedarf gleichgesetzt. Hier gilt es indes zu differenzieren: Das Bundesverfassungsgericht erklärte zentrale Bestimmungen des TSG für verfassungswidrig. 11  Es betonte allerdings auch in seiner jüngeren Rechtsprechung, der Gesetzgeber dürfe Anforderungen stellen, die die Ernsthaftigkeit, Stabilität und Irreversibilität des Zugehörigkeitsempfindens zu dem jeweiligen Geschlecht gewährleisten. Diese Voraussetzungen normierte Paragraf 1 Absatz 1 Nummern 1 und 2 des TSG. Ebenfalls legitim ist es nach der Rechtsprechung, zum Vorliegen dieser Voraussetzungen Sachverständigengutachten einzuholen. Das in Paragraf 4 Absatz 3 TSG geregelte Erfordernis erachtete das BVerfG für verfassungsgemäß. 12  In dem Erfordernis zweier voneinander unabhängiger Gutachten sieht es ein „prozessrechtliches Mittel des objektiven Nachweises der rechtlichen Voraussetzungen des Geschlechtswechsels“. 13  Die Norm habe dienende Funktion für die inhaltlichen Voraussetzungen des Paragrafen 1 Absatz 1 TSG. Hieraus ergeben sich gleichsam Grenzen für die inhaltliche Ausrichtung der Begutachtung: „Die Begutachtung nach §4 Abs. 3 TSG darf sich nur auf solche Aspekte beziehen, die für die sachliche Aufklärung der in §1 Abs. 1 TSG normierten Voraussetzungen des Namens- und Personenstandswechsels relevant sind.“ 14  
 
        Von der Anwendung der Regelung ist ihre Verfassungsmäßigkeit als solche aber zu unterscheiden. 15  Der Staat hat sicherzustellen, dass es bei der Anwendung der Regelung nicht zu Grundrechtsverstößen kommt. Auf dieser Ebene war der geäußerten Kritik, die Begutachtungen seien teils entwürdigend, zu begegnen. Mit dem SBGG sollten die beklagten Verfassungsverstöße also beseitigt werden. Es begegnet aber seinerseits verfassungsrechtlichen Bedenken. Unter diesen will ich im Folgenden einen Fokus auf die ungelösten Folgeprobleme der fehlenden staatlichen Überprüfung und den unzureichenden Schutz Minderjähriger legen.
 
        ZENTRALE REGELUNGEN DES SBGG
 
        Das SBGG stellt allein auf die geäußerte geschlechtliche Selbstidentifikation einer Person ab: Nach Paragraf 2 SBGG kann jede Person, deren Geschlechtsidentität von ihrem Geschlechtseintrag abweicht, gegenüber dem Standesamt erklären, dass die Angabe geändert beziehungsweise gestrichen werden soll. Der Erklärung ist lediglich eine Eigenversicherung beizufügen, dass der gewählte Geschlechtseintrag beziehungsweise die Streichung des Eintrags der Geschlechtsidentität am besten entspricht und der Person die Tragweite der durch die Erklärung bewirkten Folgen bewusst ist. Minderjährige können eine entsprechende Erklärung ab Vollendung des 14. Lebensjahres mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters abgeben. Weder eine Begutachtung noch die Vorlage eines ärztlichen Attests werden verlangt. Ebenso wenig ist eine verpflichtende Beratung – auch nicht für Minderjährige – vorgesehen. Die unter anderem in der Expertenanhörung im Familienausschuss des Deutschen Bundestags vorgebrachte Kritik 16  an den Minderjährige betreffenden Regelungen wurde lediglich insofern im Gesetz berücksichtigt, als in Paragraf 3 Absatz 1 Satz 3 SBGG eine Pflicht aufgenommen wurde, eine Erklärung darüber abzugeben, beraten zu sein. Eine Beratungspflicht stellt dies nicht dar.
 
        Ob die Geschlechtsidentität tatsächlich von dem Geschlechtseintrag abweicht, wird nicht vom Standesamt geprüft; es handelt sich nach der Gesetzesbegründung um eine gebundene Entscheidung ohne Prüfkompetenz. Lediglich in Fällen offensichtlichen Missbrauchs soll das Standesamt die Eintragung der Erklärung ablehnen können. Die Änderung wird drei Monate nach Abgabe der Erklärung eingetragen und wirksam, so Paragraf 4 Satz 1 SBGG. Für eine erneute Änderungserklärung gilt eine Sperrfrist von einem Jahr.
 
        Der aktuelle Geschlechtseintrag und Vorname sind im Rechtsverkehr grundsätzlich maßgebend. 17  Hiervon sieht das Gesetz Ausnahmen vor für den Zugang zu Einrichtungen und Räumen und die Teilnahme an Veranstaltungen. Diesbezüglich sollen das Hausrecht und die Satzungshoheit unberührt bleiben. Öffentliche Kritik erfahren diese Regelungen von Befürwortern wie Kritikern des Gesetzes gleichermaßen, wobei die Diskussion vor allem im Kontext von Frauensaunen geführt wurde. 
 
        Auch sportliche Leistungen sollen unabhängig vom aktuellen Geschlechtseintrag geregelt werden können. Für medizinische Maßnahmen wie beispielsweise Krebsvorsorgeuntersuchungen soll es nicht auf den aktuellen Geschlechtseintrag ankommen. Explizite Regelungen zur Relevanz des aktuellen Geschlechtseintrags sieht das Gesetz für Quotenregelungen und für das Eltern-Kind-Verhältnis vor. Im Spannungs- und Verteidigungsfall bleibt die rechtliche Zuordnung einer Person zum männlichen Geschlecht bestehen, wenn eine Änderung in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang (zwei Monate) mit der Feststellung des Spannungs- oder Verteidigungsfalls steht. 18  Paragraf 13 SBGG enthält ein Offenbarungsverbot, welches über das bislang im TSG geregelte hinausgeht und insbesondere bußgeldbewehrt ausgestaltet ist (Paragraf 14 SBGG). Anders als zunächst vorgesehen, liegt eine Ordnungswidrigkeit aber erst vor, wenn die betroffene Person durch die Offenbarung absichtlich geschädigt wird.
 
        UNGELÖSTE FOLGEPROBLEME
 
        Aus der voraussetzungslosen Änderungsmöglichkeit des Eintrags ergeben sich absehbare Folgeprobleme, die das SBGG nicht löst. Denn in manchen Lebensbereichen begegnet die (ausschließliche) Bezugnahme auf den frei wählbaren Geschlechtseintrag Bedenken. Dies betrifft einerseits Rechtsverhältnisse zwischen Privaten, zum anderen aber auch staatliche Anknüpfungen an das Geschlecht. In der Sache geht es vornehmlich um den Schutz vulnerabler Personen, insbesondere von Frauen, und Regelungen zur Gleichstellung.
 
        Für den Zugang zu Einrichtungen und Räumen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen verweist der Gesetzgeber auf die Vertragsfreiheit sowie auf das Haus- und Satzungsrecht (Paragraf 6 Absatz 2 SBGG). Konflikte waren hier von vornherein vorprogrammiert, zumal das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) auch Privaten Diskriminierungen wegen des Geschlechts grundsätzlich verbietet. 19  Zwar gestattet Paragraf 20 AGG ungleiche Behandlungen (wegen des Geschlechts) unter den dort normierten Voraussetzungen, zu denen unter anderem der Schutz der Intimsphäre zählt. Daher sind geschlechtsspezifische Einrichtungen überhaupt zulässig, stellen also keine verbotene Benachteiligung dar. Es fehlt aber an klaren Maßstäben, wie sich Private in konkreten Situationen – wie etwa bei dem häufig herangezogenen Beispiel des Zugangs zur Frauensauna oder auch bei der Aufnahme in Frauengruppen/-netzwerke – verhalten dürfen, wenn die soziale Wahrnehmung und der personenstandsrechtliche Geschlechtseintrag divergieren. 
 
        Die Bewertung sportlicher Leistungen kann nach Paragraf 6 Absatz 3 SBGG unabhängig vom aktuellen Geschlechtseintrag geregelt werden. Auch diesbezüglich zeigte etwa der Fall der Leichtathletin Caster Semenya, wie schwierig derartige Differenzierungen sind. 
 
        Zur Unterbringung von Strafgefangenen enthält sich das Gesetz einer Regelung. Die Begründung verweist auf bestehende Spielräume der Landesgesetzgeber. 20  Hierdurch könne man den Sicherheitsinteressen und Persönlichkeitsrechten aller Strafgefangenen gerecht werden. Hier – wie auch an anderer Stelle – ist die Frage der Gesetzgebungskompetenz im Einzelnen zu klären. Jedenfalls bedarf es einer gesetzlichen Regelung in diesem grundrechtssensiblen Bereich. Für die Personengruppe der Strafgefangenen trifft den Staat eine besondere Fürsorgepflicht, weil sich diese ohne Ausweichmöglichkeit in einer staatlichen Einrichtung und damit in staatlicher Obhut befinden. Für die Unterbringung in den Justizvollzugsanstalten regeln die jeweiligen Landesgesetze grundsätzlich, dass Frauen getrennt von Männern unterzubringen sind. 21  Einzelne Landesgesetze, so etwa das Justizstrafvollzugsgesetz Berlin, enthalten detaillierte Regelungen zur Unterbringung transgeschlechtlicher Strafgefangener. 22  
 
        Einen Automatismus dahingehend, dass eine Änderung des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags – wie im jüngst für Diskussionen sorgenden Fall Liebich 23  – zu einer Unterbringung in einer Haftanstalt für Personen des angestrebten Geschlechts führt, gibt es nicht. Vielmehr ist hier jeweils eine Entscheidung im Einzelfall zu treffen. Derartige Konstellationen traten bereits unter Geltung des TSG auf. Weil den Staat eine Fürsorgepflicht für alle Strafgefangenen trifft, sind die Sicherheitsinteressen und Persönlichkeitsrechte aller Gefangenen zu berücksichtigen und nicht allein die geschlechtliche Identität eines Strafgefangenen. Diese Interessen können einer Unterbringung oder Verlegung eines Strafgefangenen in ein Frauengefängnis entgegenstehen. Zweifelhaft erscheint, ob eine erfolgte Änderung des Geschlechtseintrags nach Paragraf 2 SBGG dasselbe Gewicht haben kann wie eine solche nach den Paragrafen 1 und 8 TSG, der ein gerichtliches Verfahren vorausging. 24  
 
        UNZUREICHENDER SCHUTZ MINDERJÄHRIGER
 
        Bedenken beziehen sich zudem auf die Regelungen, die Minderjährige betreffen: Der Staat trägt eine besondere Schutzverantwortung für Kinder als vulnerable Personen, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch nicht gefestigt sind und die die Tragweite von Entscheidungen typischerweise nicht vollumfänglich erfassen können. 25  Die Schutzverantwortung teilt das Grundgesetz zwischen Staat und Eltern auf. Sie erstreckt sich auf alle für die Persönlichkeitsentwicklung wesentlichen Lebensbedingungen. In Bezug auf Änderungen des Geschlechtseintrags und der Vornamen gilt es, Minderjährige vor Änderungen zu schützen, die nicht ihrem dauerhaften Zugehörigkeitsempfinden entsprechen. Dass das SBGG keine Schutzvorkehrungen wie insbesondere eine Überprüfung 26  oder jedenfalls eine verpflichtende Beratung durch Experten vorsieht, ist verfassungsrechtlich problematisch. Dass keine Beratungspflicht vorgesehen ist, verwundert umso mehr, als die Gesetzesbegründung dieser „zentrale Bedeutung“ beimisst. 27  Auch für Minderjährige soll allein die vorherige Anmeldepflicht nach Paragraf 4 SBGG vor Übereilung schützen und Reflektion ermöglichen. Hinzu tritt lediglich, dass die Sperrfrist für eine erneute Änderung für Kinder und Jugendliche nicht gilt. 28  Damit lässt das SBGG aber selbst erkennen, dass es bei Kindern und Jugendlichen – im Vergleich zu Erwachsenen – naheliegender ist, dass sich ihr Zugehörigkeitsempfinden wieder ändert. Gerade deshalb ist es angezeigt, diese Personengruppe vor selbstschädigenden Entscheidungen bedeutenden Ausmaßes zu schützen. 
 
        In diesem Zusammenhang gilt es auch zu bedenken, welche Folgefragen sich bei einer Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen stellen können, namentlich hinsichtlich geschlechtsangleichender Maßnahmen. Das SBGG trifft hierzu zwar keine Regelungen (so ausdrücklich Paragraf 1 Absatz 2 SBGG). Dass auch betroffene Minderjährige im Rahmen oder nach einer Änderung des Geschlechtseintrags gegebenenfalls körperliche Angleichungen vornehmen lassen wollen, ist jedoch naheliegend. Denn die personenstandsrechtliche Anerkennung des selbstempfundenen Geschlechts wirkt sich auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung eines Menschen aus; sie hat „Identität stiftende und ausdrückende Wirkung“ 29  – auch für den Fall, dass sich das Empfinden wieder ändert. Eine bereits erfolgte personenstandsrechtliche Änderung wird es erschweren, Minderjährigen den Wunsch zu versagen, (irreversible) körperliche Veränderungen vornehmen zu lassen.
 
        SELBSTBESTIMMUNG VS. FREMDBESTIMMUNG
 
        Das Selbstbestimmungsgesetz verspricht eine Stärkung der Selbstbestimmung, die es nicht vollständig wird einlösen können. Eine Änderung des Geschlechtseintrags ist hiernach zwar rein selbstbestimmt möglich; weder eine Fremddefinition noch eine Überprüfung anhand objektivierter Kriterien ist vorgesehen. Allerdings kann der hürdenlos errungene Geschlechtseintrag in wichtigen Bereichen nicht oder jedenfalls nicht ausschließlich relevant sein. Bereichsspezifisch wird es zu fremdbestimmten Zuordnungen – durch den Staat wie auch durch Private – kommen (müssen).
 
        Das BVerfG attestiert der personenstandsrechtlichen Anerkennung „an sich“ eine identitätsstiftende und -ausdrückende Wirkung. Diese Wirkung wird aber brüchig, wenn der Geschlechtseintrag in zentralen rechtlichen Bereichen keine Relevanz hat beziehungsweise haben kann. Seine dienende Funktion büßt der Personenstand damit ein. Insbesondere tritt an die Stelle der einmaligen staatlichen Überprüfung im Falle eines Änderungsbegehrens eine Verlagerung der Entscheidung auf die handelnden Personen in der konkreten Situation. Hinzu kommt, dass das Gesetz sich jeglicher Definition enthält und damit keine Kriterien vorgibt, an der eine Entscheidung im Einzelfall auszurichten ist. Hierdurch entstehen Unsicherheiten für alle Beteiligten.
 
        Die durchaus heftigen Diskussionen um das Selbstbestimmungsgesetz zeigen, dass Unterscheidungen zwischen den Geschlechtern auf diese Art und Weise kaum werden überwunden werden können. Sie kehren vielmehr zurück: als Binnendifferenzierungen, insbesondere innerhalb des weiblichen Geschlechts, wenn in der öffentlichen Debatte zwischen Trans-Frauen und „echten“ Frauen unterschieden wird. Das Gesetz selbst leistet solchen Binnendifferenzierungen Vorschub, wenn es einerseits die Selbstbestimmung für maßgebend erachtet und andererseits andere Definitionen des Geschlechts als relevant einstuft oder dies Dritten überlässt.
 
        Die Selbstbestimmung über die personenstandsrechtliche Geschlechtszuordnung kann letztlich nur um den Preis erfolgen, dass materiell-rechtliche Regelungen, die dem Geschlecht eine Bedeutung zumessen, hieran nicht stets anknüpfen können. Dieses Eingeständnis liefert das Selbstbestimmungsgesetz eindrücklich mit der Regelung, die an der rechtlichen Zuordnung einer Person zum männlichen Geschlecht in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Feststellung des Spannungs- oder Verteidigungsfalls festhält. Für Quotenregelungen soll es nach dem Gesetzentwurf hingegen wiederum auf das eingetragene Geschlecht zum Zeitpunkt der Besetzung des betreffenden Gremiums beziehungsweise Organs ankommen. Es ist mehr als zweifelhaft, ob dies dem verfassungsrechtlichen Gleichstellungsauftrag nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 GG entspricht. Schließlich liegen die wesentlichen Ursachen für Benachteiligungen nicht in der eigenen Zuordnung, sondern in vorhandenen oder zugeschriebenen Eigenschaften eines Menschen und in gesellschaftlich geprägten Rollenverständnissen.
 
        NACH DER REFORM IST VOR DER REFORM
 
        In ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2025 kündigten CDU und CSU bereits an, das Selbstbestimmungsgesetz wieder abzuschaffen. 30  Dabei sollen vornehmlich Kinder und Jugendliche stärker geschützt werden. Aber auch die Regelungen für volljährige Personen sollen derart modifiziert werden, dass Änderungen nicht leichtfertig erfolgen. Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht eine Evaluation des Gesetzes vor, wobei ein besonderer Fokus auf die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, die Fristsetzungen zum Wechsel des Geschlechtseintrags sowie den wirksamen Schutz von Frauen gelegt werden soll. 31  
 
        Das Verfassungsrecht belässt dem Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum, 32  der es insbesondere auch zuließe, gänzlich auf den personenstandsrechtlichen Eintrag zu verzichten. Indes wird sich die Diskussion wohl auch künftig auf mögliche Modifikationen der fortbestehenden Erfassung des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags konzentrieren. Lohnenswert erscheint es daher, den Blick auf einen Mittelweg zwischen der alten Rechtslage unter dem TSG sowie dem PStG und der neuen Rechtslage unter dem SBGG zu lenken. 
 
        Der Gesetzgeber würde die dienende Funktion des Personenstands wiederherstellen, indem er gewisse Hürden für die Änderung beziehungsweise Streichung des personenstandsrechtlichen Eintrags aufstellte. Diese sollten sich freilich unterhalb der Anforderungen halten, die das TSG vorsah, und insbesondere sicherstellen, dass die Rechte der Betroffenen bei der konkreten Handhabung der Regeln beachtet werden. Passgenauere Lösungen lassen sich zudem entwickeln, wenn der Gesetzgeber wieder zwischen den unterschiedlichen betroffenen Personengruppen differenzierte. 33  Für intergeschlechtliche Personen erscheint die vormalige Regelung des Paragrafen 45b PStG (grundsätzliches Erfordernis einer ärztlichen Bescheinigung) angemessen. Für transgeschlechtliche Personen könnten die Voraussetzungen reformiert werden und gewisse materielle Anforderungen aufgestellt werden. So könnte eine Beratungspflicht in Kombination mit der Möglichkeit zur Vorlage einer Bescheinigung über eine gegebenenfalls bereits stattfindende ärztliche Begleitung normiert werden. Dabei ginge es nicht darum, Transgeschlechtlichkeit als Krankheit zu behandeln, sondern ein milderes Mittel gegenüber einer Begutachtung durch fremde Ärzte zu schaffen. Die Beratungspflicht könnte in diesen Fällen entfallen. Für diejenigen Personen, die nicht unter diese beiden Fallgruppen fallen und für die bislang keine explizite Regelung existiert, könnte ein vergleichbares Modell wie für transgeschlechtliche Personen vorgesehen werden. Für Kinder und Jugendliche gilt es, stärkere Schutzvorkehrungen zu normieren als für volljährige Personen.
 
        Eine solche Reform der Reform brächte keine vollumfängliche Selbstbestimmung mit sich, wie sie das SBGG offensiv verspricht. Der Eintrag könnte so aber wieder eine dienende Funktion erfüllen und machte es entbehrlich, Entscheidungen auf die handelnden Personen in der konkreten Situation zu verlagern und das Geschlecht bereichsspezifisch zu bestimmen. Ein gewisses Maß an Fremdbestimmung kann auf diese Weise paradoxerweise die Selbstbestimmung stärken. 34  
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        ANMERKUNGEN
 
         01 §§1 u. 8 TSG.
 
         02 §§22 Abs. 3 u. 45b PStG.
 
         03 §4 Abs. 3 TSG.
 
         04 §45b Abs. 3 S. 1 PStG.
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        UMKÄMPFTE ANERKENNUNG
 
        Sexuelle Orientierung als Asylgrund
 
         Katharina Schoenes 
 
        Weltweit sind Menschen auf der Flucht, weil sie wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. In 61 Ländern stehen einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partner*innen unter Strafe, in einigen können sie sogar mit dem Tode bestraft werden. In vielen weiteren Staaten ist Homosexualität zwar legal, queere Menschen werden dort aber dennoch ausgegrenzt und stigmatisiert. 01  Die Anfänge des asylrechtlichen Schutzes für Menschen, denen wegen ihrer sexuellen Orientierung Verfolgung droht, reichen bis in die 1980er Jahre zurück. Damals setzte sich im angelsächsischen Raum zunächst in der Rechtsprechung die Ansicht durch, dass homosexuelle Menschen eine „bestimmte soziale Gruppe“ im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention bilden können. 02  In der Bundesrepublik entschied das Bundesverwaltungsgericht erstmals 1988 in einem Grundsatzurteil, dass Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung ein Asylgrund sein kann. 03  Seither hat sich das Flüchtlingsrecht weiterentwickelt. Heute wird die sexuelle Orientierung sowohl in der EU-Qualifikationsrichtlinie als auch im deutschen Asylgesetz als Verfolgungsgrund angeführt. 04  
 
        Wie viele Asylanträge jährlich von schwulen, lesbischen, bisexuellen und queeren Geflüchteten gestellt werden, wird in Deutschland nicht statistisch erfasst. Auch auf europäischer Ebene existiert keine solche Statistik, lediglich eine Schätzung aus der 2011 veröffentlichten Studie „Fleeing Homophobia“. 05  Die Autor*innen vermuteten damals auf Basis von Zahlen aus Belgien, dass in der EU jährlich rund 10000 Asylanträge von queeren Geflüchteten gestellt werden. Sie wiesen aber ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei nur um eine grobe Schätzung handele und mehr Forschung benötigt werde. Insbesondere ab 2014/15 kamen deutlich mehr Asylsuchende in die EU, weshalb davon auszugehen ist, dass auch die Zahl der queeren Geflüchteten angestiegen ist. Gleichzeitig hat diese Gruppe in den vergangenen Jahren in der politischen Debatte wie auch in der Forschung mehr Sichtbarkeit erlangt. Folgt man der Anthropologin Mengia Tschalaer, sind Arbeiten zu queer asylum in den 2010er Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. 06  Zudem begannen Nichtregierungsorganisationen und zivilgesellschaftliche Initiativen, auf die besonderen Bedarfe von queeren Geflüchteten hinzuweisen und sich für deren Belange, etwa einen besseren Gewaltschutz in Unterkünften, einzusetzen. 
 
        Vor diesem Hintergrund erscheint es heute vielen wie eine lange dagewesene Selbstverständlichkeit, dass Deutschland und andere westliche Staaten Menschen aufnehmen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung fliehen mussten. Blickt man etwas weiter in die Geschichte zurück, gerät diese Gewissheit allerdings schnell ins Wanken. Denn dann zeigt sich: Viele der genannten Staaten verfolgten, stigmatisierten und kriminalisierten (männliche) Homosexualität selbst bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein. In der Bundesrepublik kam es erst 1994 im Zuge der Rechtsangleichung der beiden deutschen Staaten zu einer vollständigen Entkriminalisierung von männlicher Homosexualität. Weibliche Homosexualität wurde in Deutschland zwar zu keiner Zeit mit einem eigenen Strafrechtsparagrafen belegt, aber lesbische Frauen wurden dennoch über Jahrzehnte ausgegrenzt, diskriminiert oder für anormal erklärt. 07  
 
        Dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Deutschland und vielen weiteren Ländern fortschreitend normalisiert und rechtlich mit heterosexuellen Partnerschaften gleichgestellt wurden, ist somit ein vergleichsweise junges Phänomen. Erst um die Jahrtausendwende hat sich die Bundesrepublik als queerfreundliche Nation neu erfunden. 08  Die Schaffung dieses neuen Selbstbilds ging zugleich mit neuen gesellschaftlichen Ausschlüssen einher. Feindlichkeit gegenüber LGBTIQ-Personen wurde nun vermehrt rassifizierten oder anderweitig marginalisierten Gruppen innerhalb westlicher Staaten oder ganzen Gesellschaften im Globalen Süden zugeschrieben. Mit dem angeblichen Schutz queerer Menschen wurden in den 2000er Jahren sowohl Verschärfungen des Aufenthaltsrechts als auch Militärinterventionen gerechtfertigt. 09  Die Theoretikerin Jasbir Puar hat hierfür den Begriff des Homonationalismus geprägt. 10  Gemeint ist ein Nationalismus, der eigene Überlegenheits- und Machtansprüche daraus ableitet, dass er beansprucht, die Emanzipation der Homosexuellen verwirklicht zu haben. 
 
        Dieser kurze Abriss vermittelt einen ersten Eindruck davon, dass die Geschichte der Homosexualität vielschichtig und eng mit anderen Machtverhältnissen verwoben ist. Das Wissen darum ist hilfreich, will man analysieren, wie in Asylverfahren über sexuelle Orientierung als Fluchtgrund entschieden wird. Denn Spuren dieser Geschichte spiegeln sich in heutigen Asylentscheidungen und ihren Begründungen wider. 
 
        INSTITUTIONELLES MISSTRAUEN
 
        Dass es grundsätzlich möglich ist, aufgrund von Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung Flüchtlingsschutz zu bekommen, heißt nicht, dass dies einfach ist. Vielmehr gilt sowohl allgemein als auch für die Asylverfahren queerer Personen, dass die Asylbehörden und die Gerichte argwöhnisch prüfen, ob „wirklich“ eine Verfolgungsgefahr besteht – oder ob die Betreffenden womöglich eine ausgedachte Fluchtgeschichte erzählen, um sich ein Aufenthaltsrecht zu „erschleichen“. 11  Menschen im Asylverfahren stehen meist keine objektiven Beweise wie Ermittlungsakten oder Haftbefehle zur Verfügung, mit denen sie ihre Erfahrungen belegen könnten, auch gibt es im Regelfall keine Zeug*innen. Um glaubhaft zu machen, dass ihr Anliegen begründet ist, müssen die Asylsuchenden in der mündlichen Anhörung daher genau beschreiben, welche Tatsachen zu ihrer Flucht geführt haben. Für Personen, die als Fluchtgrund ihre sexuelle Orientierung geltend machen, geht das damit einher, dass sie detailliert über ihre Biografie, ihr Coming-out und auch über intime Beziehungen Auskunft geben müssen. 
 
        Welche Geschichten Entscheider*innen für glaubwürdig erachten, hängt wiederum stark mit kollektiv verankerten, normativen Vorstellungen von Sexualität zusammen, wie zahlreiche Untersuchungen herausgearbeitet haben. Häufig werden Geflüchtete an Erwartungen gemessen, die von heteronormativen und westlich-androzentrischen Identitätsmodellen von Homosexualität abgeleitet sind. Die australische Rechtswissenschaftlerin Jenni Millbank, die seit Ende der 1990er Jahre eine Fülle an Aufsätzen zum Asylgrund sexuelle Orientierung veröffentlicht hat, beschreibt beispielsweise, dass Geflüchtete im Asylverfahren regelmäßig nach Namen von Schwulenbars in australischen Städten gefragt würden, um ihre Vertrautheit mit der dortigen Schwulenszene zu testen. Wenn die Betreffenden auf solche Fragen nicht antworten könnten, werde ihre Homosexualität schnell in Zweifel gezogen. Darüber hinaus werde Homosexualität mit bestimmten (pop-)kulturellen Interessen oder einem maskulinen (bei lesbischen Frauen) beziehungsweise femininen (bei schwulen Männern) Auftreten in Verbindung gebracht. Eine intersektionale Betrachtungsweise, die anerkenne, dass es unterschiedliche Lebenserfahrungen und -realitäten queerer Personen gebe, die auch durch Faktoren wie Klasse, Geschlecht, „Rasse“ oder den Migrationsstatus geprägt werden, fehle oftmals. 12  Ähnliche Muster lassen sich in Europa und Nordamerika feststellen. 
 
        Auch in der Bundesrepublik greifen Behörden und Gerichte auf normative Vorstellungen von Sexualität zurück, wenn sie über den Asylgrund sexuelle Orientierung entscheiden. Dies möchte ich im Folgenden anhand von drei Themen näher beleuchten. Ich beginne mit einer Analyse des sich verändernden Verständnisses von „homosexueller Identität“. 
 
        WANDEL UND BEHARREN IM VERSTÄNDNIS VON HOMOSEXUALITÄT
 
        Als das Bundesverwaltungsgericht 1988 entschied, dass Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung ein Asylgrund sein kann, knüpfte das Gericht die Anerkennung zugleich an enge Voraussetzungen, besonders hinsichtlich der Erfahrung der Sexualität des Asylsuchenden. So ist in der Entscheidung davon die Rede, dass es sich „bei der homosexuellen Prägung des Klägers um eine schicksalhafte Festlegung des Sexualtriebs handelt, die (…) nicht mehr umkehrbar und damit unentrinnbar ist“. Es sei daher wahrscheinlich, dass „der Kläger trotz der bestehenden Strafnormen seinem unentrinnbaren Geschlechtstrieb auf absehbare Zeit mehr oder weniger zwangsläufig nachgeben werde“. 13  Diese Setzung erwies sich als prägend für die Rechtsprechung der folgenden Jahre. Bis in die 2000er Jahre hinein überwog ein pathologisierendes Verständnis von Homosexualität. In Bescheiden und Urteilen wurde der Begriff der „irreversiblen“ Festlegung verwendet, um die Sexualität der Asylsuchenden zu charakterisieren. Regelmäßig wurden psychiatrische Gutachten eingeholt, um die sexuelle Orientierung der Geflüchteten zu „beweisen“. Und immer wieder kam die Vorstellung zum Ausdruck, dass insbesondere schwule Männer ihre „Triebe“ kaum kontrollieren könnten. 
 
        Ab Mitte der 2000er Jahre setzte sich dann ein stärker identitätsbezogenes Verständnis von Homosexualität durch. Nun war in den Entscheidungsbegründungen mit Blick auf die sexuelle Orientierung vermehrt die Rede von einer Identität, die für die Betreffenden so wichtig sei, dass sie nicht gezwungen werden dürften, darauf zu verzichten. Auf die Frage, ob sie theoretisch in der Lage wären, ihre Sexualität dauerhaft zu unterdrücken, kam es somit nicht mehr an. Das stellt aus einer menschenrechtlichen Sicht unbestritten eine Verbesserung dar. Nichtsdestotrotz wurden auch in den Folgejahren hohe Anforderungen an die Glaubhaftmachung einer „identitätsprägenden Homosexualität“ gestellt. 
 
        Große Bedeutung erlangte dabei das Vorhandensein eines linearen sexuellen Identitätsnarrativs. Viele Entscheidungen deuten darauf hin, dass Richter*innen es für überzeugend halten, wenn die Asylsuchenden angeben, dass sie schon immer oder seit ihrer frühen Kindheit gespürt hätten, dass sie sich ausschließlich zu Menschen des gleichen Geschlechts hingezogen fühlten. Häufig beschreiben die Asylsuchenden weiter, diese anfänglichen Gefühle hätten sich dann im Laufe der Jahre weiterentwickelt und seien stärker geworden, bis es zu ersten sexuellen Erfahrungen und Beziehungen kam. Einige sprechen im Zusammenhang mit der Bewusstwerdung, „anders“ zu sein, von einem inneren Konflikt. Hinter der Betonung eines linearen Identitätsnarrativs steht das aus der Psychologie stammende Stufenmodell homosexueller Identitätsentwicklung, das über die Popkultur in Europa und Nordamerika Eingang in das Alltagswissen fand und Vorstellungen über den „richtigen“ Ablauf des Coming-out prägt. 14  Kritisiert wird, dass solche Modelle Gefahr laufen, einen vermeintlich einzig richtigen Weg zu einer homosexuellen Identität vorzugeben. Probleme wirft dies für all jene auf, die sich nicht auf eine Identität oder ein Begehren festlegen lassen können oder wollen. Besonders bisexuellen Antragstellenden wird im Asylverfahren häufig die notwendige „Identitätsprägung“ abgesprochen, wenn es in ihrem Leben ein Nebeneinander unterschiedlicher Wünsche und Orientierungen gibt. 
 
        Als weiteres Indiz für eine „identitätsprägende Homosexualität“ gelten Paarbeziehungen. Besonders wenn Asylsuchende auf Ideale wie Treue, Bindung oder die Vorstellung einer einzigen großen Liebe des Lebens Bezug nehmen, kann das dazu führen, dass Richter*innen Empathie entwickeln und sich auf Fluchtgeschichten einlassen, anstatt diese als „konstruiert“ zurückzuweisen. Einerseits lässt sich also ein beachtlicher Wandel feststellen: In den frühen Entscheidungen wurde der homosexuelle Geflüchtete als pathologische Figur gezeichnet, die durch und durch von ihrem „Sexualtrieb“ bestimmt ist. Heute ist er eine Person mit einer besonderen Identität, die darauf hofft, im Zufluchtsland Deutschland Anerkennung und Sicherheit zu finden. 
 
        Andererseits gibt es eine relevante Kontinuität: So wird Homosexualität im gesamten Zeitraum mit einer stabilen, inneren Veranlagung in Verbindung gebracht. Darauf verweist sowohl das ältere Konzept der „irreversiblen Festlegung“ als auch die neuere Vorstellung der identitätsprägenden Homosexualität. Von Bedeutung für den Flüchtlingsschutz sind demnach nicht sexuelle Handlungen oder ein situatives gleichgeschlechtliches Begehren, sondern eine dauerhafte Prägung. Dies kann als Effekt der sexuellen Wissensordnung verstanden werden, die sich im 19. Jahrhundert in Westeuropa etablierte. Der Philosoph und Historiker Michel Foucault sprach von der Erfindung des Homosexuellen, um darauf hinzuweisen, dass sich zu dieser Zeit ein Wandel vom Tun zum Sein vollzog, also von der „Sodomie“ als einer verbotenen Handlung, die von jeder und jedem begangen werden konnte, hin zur Homosexualität als einer „Sondernatur“. 15  Diese Verschiebung erfolgte im Kontext der Entstehung moderner Staatlichkeit, die mit neuen Formen der Bevölkerungskontrolle einherging. Von Bedeutung waren darüber hinaus die aufstrebenden Disziplinen der Medizin und Psychiatrie, die die Sexualität als Forschungsgegenstand entdeckten, sowie die Selbstkonzeptionen gleichgeschlechtlich begehrender Männer, die Homosexualität als natürliche Eigenschaft beschrieben, die ihnen ohne eigenes Zutun zugefallen sei, um gegen deren Kriminalisierung anzukämpfen. 16  
 
        „DISKRETIONSDENKEN“ UND DICHOTOMIE ÖFFENTLICHKEIT/PRIVATHEIT
 
        Ein zweites prägendes Thema in Entscheidungen zum Asylgrund sexuelle Orientierung ist das sogenannte Diskretionsdenken. Lange Zeit war es in Deutschland und anderen Staaten üblich, Asylanträge mit der Begründung abzulehnen, die Geflüchteten könnten ihre sexuelle Orientierung geheim halten beziehungsweise auf den engsten privaten Bereich beschränken und sich so selbst vor Verfolgung schützen. Dahinter verbarg sich die zynische Sichtweise, dass queere Menschen in den meisten Ländern „ganz gut“ leben könnten, solange sie bestimmte zumutbare Regeln der Diskretion beachteten. Konkret bedeutete das, dass von Geflüchteten erwartet wurde, einen wichtigen Teil ihrer Gefühlswelt, ihrer Persönlichkeit und teilweise auch langjährige Beziehungen vor ihrem gesamten sozialen und familiären Umfeld geheim zu halten. Auf dieser Grundlage wurden in den 1990er und 2000er Jahren eine Vielzahl von Asylanträgen abgelehnt. 
 
        Mittlerweile wurde diese Rechtsprechungslinie durch höchstgerichtliche Entscheidungen verworfen. Dennoch finden sich auch in jüngeren Asylentscheidungen Formulierungen, die der Diskretionslogik folgen – wenn auch verklausulierter. Beispielsweise stellten Gerichte auch nach dem „Ende der Diskretion“ mitunter fest, es gebe im Herkunftsland eine Schwulenszene, in der Asylsuchende „untertauchen könnten“, oder es sei möglich, Homosexualität im Herkunftsland in dem „von landesüblichen Umständen geprägten Rahmen“ auszuleben. In anderen Entscheidungen heißt es, dass nur bei „offensiv nach außen ausgelebter Homosexualität“ mit Übergriffen zu rechnen sei. 17  Insbesondere die letzte Formulierung legt nahe, dass jene, die Opfer von queerfeindlichen Angriffen wurden, hieran eine Mitschuld tragen, weil sie ihre Sexualität zu offen zu erkennen gegeben oder gar damit provoziert hätten. 
 
        Viele Studien beschäftigen sich mit der Frage, warum das „Diskretionsdenken“ in den Asylentscheidungen so hartnäckig ist. Ich schlage vor, dies in Verbindung mit der Dichotomie von Öffentlichkeit und Privatheit zu analysieren, die sich in der westlichen Moderne als gesellschaftliches Ordnungsprinzip herausgebildet hat. Während diese Dichotomie in der feministischen Bewegung und Theoriebildung eine zentrale Rolle gespielt hat, gibt es weniger Auseinandersetzungen damit, dass sie auch auf einer „heteronormativen Logik“ basiert. 18  Dies wird deutlich, wenn man sich näher mit der Geschichte der Entkriminalisierung von (männlicher) Homosexualität beschäftigt, die zugleich eine Geschichte der Privatisierung ist. Als das Strafrecht in Westdeutschland ab Ende der 1960er Jahre schrittweise liberalisiert wurde, galt Homosexualität vielen weiterhin als „moralisch verwerflich“. Es setzte sich aber die Sichtweise durch, dass „unsittliche Verhaltensweisen“ nicht mehr in den Regelungsbereich des Strafrechts fallen sollten, solange sie nicht „in die Öffentlichkeit ausstrahlen“. 19  Legalisiert wurden somit sexuelle Handlungen im Privaten, nicht aber ein Recht auf Sichtbarkeit in der öffentlichen Sphäre. Diese blieb vielmehr mit Heterosexualität assoziiert, womit die grundsätzliche Hierarchie zwischen Hetero- und Homosexualität nicht infrage gestellt wurde. 
 
        Zugleich ist das Verhältnis von Homosexualität und Privatheit nicht frei von Widersprüchen. Weil Privatheit auch normativ bestimmt ist, können queere Menschen sich nicht ohne Weiteres „unauffällig“ dorthin zurückziehen. Umgekehrt hat eigentlich als privat oder intim definiertes Verhalten teilweise auch in öffentlichen Räumen Platz, wenn es nicht gegen dominante Geschlechter- und Sexualitätsnormen verstößt. 20  Handlungen wie Händchenhalten, Küssen oder Umarmen erscheinen bei heterosexuellen Paaren unauffällig und privat, selbst wenn sie in der Öffentlichkeit stattfinden. Dagegen wird die bloße Existenz queerer Personen mitunter als „provozierend“ und somit politisch wahrgenommen. Die Beharrlichkeit des Diskretionsdenkens zeigt, dass die Frage, wie viel Sichtbarkeit queere Sexualität beanspruchen kann, nach wie vor umkämpft ist. 
 
        ASYLVERFAHREN UND GLOBALE MACHTVERHÄLTNISSE
 
        Im Asylverfahren geht es nicht nur um homosexuelle Identitäten und den vermeintlich richtigen gesellschaftlichen Ort für queere Sexualität. Zusätzlich wird immer auch über das Verhältnis zwischen den Herkunftsländern, dem Aufnahmestaat und den Asylsuchenden verhandelt sowie über die Frage, wer für die Ursachen von Flucht verantwortlich ist. Daraus resultieren wiederum spezifische Erwartungen an das Verhalten queerer Geflüchteter im „Zufluchtsstaat“. 
 
        Folgt man den Soziolog*innen Albert Scherr und Çiğdem Inan, besteht die Funktion des Asylsystems darin, einen kleinen Teil derjenigen, die weltweit auf der Flucht sind, einzugrenzen und ihnen ein Recht auf Aufnahme zuzusprechen – und auf diese Weise die Auswirkungen der herrschenden politischen und ökonomischen Verhältnisse zu bearbeiten, ohne sie grundsätzlich infrage zu stellen. 21  Flucht wird entsprechend als Folge von Problemen gedeutet, die ihre Ursache in den Herkunftsländern der Geflüchteten haben. Nachwirkungen kolonialer Herrschaft und die internationale Arbeitsteilung werden aus dem Flüchtlingsbegriff ausgelagert. 22  Die begrenzte Aufnahme von Geflüchteten dient zugleich der Legitimation der Staaten im Globalen Norden, für deren Selbstverständnis die Menschenrechte einen wichtigen Bezugspunkt bilden. Sie können sich von ihrer Verantwortung für globale Fluchtbewegungen freisprechen und sich als Retter inszenieren, die verfolgten Menschen Schutz gewähren. Weil Sexualpolitiken seit rund zwei Jahrzehnten ein Feld darstellen, auf dem diese Staaten ihre vermeintliche Fortschrittlichkeit und Überlegenheit gegenüber „weniger zivilisierten Ländern“ demonstrieren, gilt das in besonderer Weise für Asylverfahren queerer Personen. 
 
        Wie äußert sich das konkret? In vielen Entscheidungsbegründungen werden die Herkunftsländer der Asylsuchenden als absolut unfrei, homophob und repressiv beschrieben, umgekehrt finden sich darin Darstellungen, in denen Deutschland und die EU als „sicherer Hafen“ überzeichnet werden, in dem queere Menschen frei und sicher leben können – unabhängig von ihrer sonstigen Stellung in der Gesellschaft. Queerfeindliche Gewalt erscheint wie ein (kulturelles) Problem, das andere Staaten haben, Europa hingegen nicht. 23  Unerwähnt bleiben die vielen Restriktionen, etwa die Residenz- und Lagerpflicht, denen Geflüchtete teilweise im Asylverfahren unterliegen, aber auch rassistische Polizeikontrollen, Armut sowie queerfeindliche Übergriffe als Probleme der deutschen Gesellschaft. 
 
        Darüber hinaus haben Richter*innen mitunter sehr genaue Vorstellungen davon, wie die Geflüchteten sich in Deutschland verhalten sollten. Das beinhaltet etwa die Verpflichtung, von ihren „neu gewonnenen Freiheiten“ Gebrauch zu machen und darüber Freude und Dankbarkeit auszudrücken, um zu beweisen, dass sie den Flüchtlingsschutz „verdient“ haben. Entsprechen Asylsuchende diesen Vorgaben nicht, was wahlweise daran festgemacht werden kann, dass sie keine*n Partner*in haben, 24  ihre sexuelle Orientierung (teilweise) geheim halten oder kein Interesse daran haben, sich politisch für die Rechte queerer Menschen zu engagieren, reagieren Richter*innen teils mit Unverständnis oder geradezu beleidigt. Hinter der Erwartungshaltung dieser Richter*innen steht die Norm, nach der Flucht augenblicklich eine „befreite Sexualität“ nach westlichem Vorbild zu entwickeln und auf diese Weise den Überlegenheitsanspruch des „Zufluchtsstaats“ zu bestätigen. Wie der Anthropologe David A.B. Murray erläutert, kann dies als Erweiterung der bereits angesprochenen Identitätsentwicklungsnarrative verstanden werden: Demnach findet die queere Identitätsentwicklung ihren krönenden Abschluss in der Asylanhörung, in der die geflüchtete Person sich dem Aufnahmestaat anvertraut. 25  
 
        AUSBLICK
 
        Es hat sich gezeigt, dass an queere Geflüchtete hohe Anforderungen gestellt werden, die dazu führen, dass viele von ihnen keinen Schutzstatus bekommen. Wie könnte die Qualität der Asylentscheidungspraxis verbessert werden? In der Forschung werden etwa neue Richtlinien genannt, um Beurteilungsspielräume einzuschränken, oder Schulungen, um „Vorurteile“ abzubauen und Entscheider*innen ein größeres Bewusstsein für die Vielfalt geschlechtlich-sexueller Lebensweisen zu vermitteln. 26  Ich möchte davon abraten, allzu große Hoffnungen in solche Maßnahmen zu setzen. Das hat vor allem mit dem größeren Kontext zu tun, in dem Asylverfahren stattfinden. Darauf weist die Juristin Ines Rössl hin, wenn sie von den „verschwiegenen Fundamenten“ des Rechts auf Asyl spricht. Es ist die Kehrseite einer systematischen „Nicht-Berechtigung“, die die Mehrheit der Weltbevölkerung, insbesondere in den Ländern des Globalen Südens, von weltweiter Bewegungsfreiheit ausschließt. 27  Die strengen Maßstäbe, die an eine „authentische homosexuelle Identität“ angelegt werden, sind folglich (auch) Ausdruck davon, dass auf dem Terrain des Asylverfahrens über den Zugang zu einem sicheren Aufenthaltsrecht in Europa verhandelt wird. Die Akribie, mit der individuelle Biografien und sexuelle Identitäten durchleuchtet werden, speist sich aus dem Bestreben, nicht „zu vielen“ Menschen Aufnahme zu gewähren und sparsam mit dem „knappen Gut Asyl“ umzugehen. 28  Um zu einem anderen Umgang mit dem Asylgrund sexuelle Orientierung zu kommen, müssten daher auch damit zusammenhängende Machtverhältnisse diskutiert und problematisiert werden. 
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        ESSAY
 
        STREITPUNKT QUEER
 
         Sarah Pines 
 
        Droht in den USA – und von dort vielleicht in die westlichen Gesellschaften hinüberschwappend – nach „linkem Gesinnungsterror“ um Geschlecht und Sexualität nun die Cancelei aller Errungenschaften der Geschlechtertheorie „von rechts“. Oder handelt es sich um die notwendige Zensur einer schon längst aus den Fugen geratenen Ideologie? Diese Fragen sind derzeit noch nicht abschließend zu beantworten ist, doch so viel ist klar: Schon länger tobt in den USA, wie auch in westlichen Gesellschaften insgesamt, der Kulturkampf um Geschlecht und sexuelle Identität, zwei inzwischen weit auslegbare Begriffe, an die sich kollektive Ängste vor Verlust der nationalen Identität, der Hegemonie des Westens, oder traditioneller Familienstrukturen koppeln – und dies umso mehr vor dem Hintergrund der Radikalisierung von Individualitäten im digitalen Zeitalter. Heute findet die Auslegung des Geschlechtsbegriffs nicht nur im Hinblick auf nicht-heteronormative Sexualitäten, Frauenrechte oder alternative Lebensmodelle statt, sondern zugespitzt auf Transgender und Queerness als legitime identitäre Kategorien. 
 
        Die gegenwärtige Debatte ist erhitzt und aggressiv: Aus Sicht queerer Gendertheorie tyrannisiert eine heteronormative Mehrheit von ihr abweichende Identitäten; aus Sicht der Kritiker dieser Theorie verachtet eine tonangebende Minderheit ebendiese Mehrheit. Doch sind die Fronten verwobener, als dass sie allein auf die Dichotomie „progressiv“ versus „konservativ“ zu reduzieren wären. Innerhalb des Feminismus konzentriert sich der Kulturkampf um das Geschlecht auf Fragen nach der möglichen oder unmöglichen Verortung von Transfrauen innerhalb der feministischen Bewegung. Ferner wird die Deutungshoheit über das „Geschlecht“ und damit zusammenhängend über die Begriffe „Frau“, „Mann“ und „Identität“ vom gesamten politischen Spektrum instrumentalisiert: Die Linke streitet mit „rechten Radikalfeministinnen“, der Kirche, und denen, die an die bürgerliche Kernfamilie glauben; die konservative Rechte mit „Progressiven“ beziehungsweise „Gender-Ideologen“. Darüber hinaus tobt ein Streit zwischen TransaktivistInnen, dem Konservatismus und dem Feminismus alter Schule, aber auch innerhalb der Transgemeinschaft selbst.
 
        Gesellschaftlich gilt oder galt zumindest seit den 1990er Jahren zunehmend die Prämisse: Transgender – das Auseinanderklaffen beziehungsweise die Unvereinbarkeit von biologischem Geschlecht und erfahrener geschlechtlicher Identität – ist eine innere, intime Realität, die die Gesellschaft akzeptieren und entsprechend danach handeln muss. In den USA ist dies nun vorbei. 
 
        QUEER IN DEN USA
 
        Unverzüglich nach Amtsantritt hat Donald Trump die bisherigen Errungenschaften der Geschlechtertheorie pauschalisierend und unterkomplex infrage gestellt. Diese sei, so das Dekret 14168, eine „zerstörerische Kraft“, die die biologischen Realitäten des weiblichen und männlichen Körpers leugne. Transfrauen sei fortan der Zugang zu „intimate single-sex spaces and activities designed for women“ zu verwehren. Frauenschutzräume wie Frauenhäuser oder Umkleidekabinen sollen so nur noch biologischen Frauen vorbehalten sein, vermeintlich, um sie vor sexuellem Missbrauch und Nötigung durch Männer, auch wenn diese sich als Frauen identifizierten, zu schützen. 01  Künftig erkennen die USA nur noch die zwei biologischen Geschlechter an: Mann und Frau. In Pässen ist nur noch die Angabe des biologischen Geschlechts (sex) erlaubt. 
 
        Ferner legt das Dekret „Protecting Children From Chemical and Surgical Mutilation“ fest: Regierungsgelder für geschlechtsangleichende Operationen und hormonelle Behandlungen von Minderjährigen mit Pubertätsblockern, die bisher an Versicherungen, Krankenhäusern und Universitäten ausgeschüttet wurden, werden gestrichen. Am 5. Februar 2025 unterzeichnete Trump schließlich ein nächstes Dekret: Transfrauen ist fortan die Teilnahme am Frauensport verboten. Hierüber gab es in der amerikanischen Gesellschaft seit Jahren Streit; der Zugang zu Frauensport insbesondere an öffentlichen Universitäten soll künftig nur biologischen Frauen vorbehalten sein. 
 
        Es bleibt abzuwarten, ob so der Geschlechterkampf sein Ende findet. Denn so viel ist ebenfalls sicher: In den letzten Jahren hat der Streit um das Geschlecht, um Weiblichkeit, Männlichkeit, Transgender oder Queerness ideologische Züge angenommen; sowohl „von links“ als auch „von rechts“. Die (linksprogressive) Infragestellung der Validität körperlicher Realitäten und biologischer Gegebenheiten und die Definition von Geschlecht und/oder Sexualität als innere, wie auch immer diffuse Wahrheit hatten nicht nur den Ton der Debatte verschärft, sondern auch das eigentliche Ziel der Geschlechtertheorie verraten: den Schutz der Vulnerablen. Und nichts ist mehr en vogue als Queerness. Queer-Sein durchzieht alle Bereiche der Gesellschaft: Es gibt nicht nur queere Menschen, sondern auch queere Haustiere und queeres Verreisen, 02  queere Kleidung, queeres Essen und Kosmetik, queere Haarschnitte, Museen, Sexspielzeuge, Autos und mehr.
 
        GEFÜHLTE WAHRHEITEN
 
        Wer gilt in westlichen Gesellschaften als Mann, wer als Frau? Ist eine verlässliche Identifikation über biologische Realitäten hinweg, die allein auf dem Gefühl der Aussagenden beruht, überhaupt möglich und angemessen? Was bedeutet es, wenn queere Menschen eindeutige Zuschreibungen ganz verweigern? Ist das überhaupt problematisch – und wenn ja, warum? Eigentlich wurde die Geschlechtertheorie, die aus den Frauenstudien des Feminismus zweiter Welle hervorging, zum Schutze von Minderheiten geschaffen, wie Judith Butler, Koryphäe der Queer Studies, unlängst und in höchst kritischer Antwort auf Trumps Geschlechterpolitik, in der „London Review of Books“ schrieb. 03  Doch schon länger haben sich die Geschlechtertheorie und die mit ihr zusammenhängenden Queer Studies von ihrem emanzipatorischen Kern entfernt. Queer ist – so empfinden es Kritiker – zu einer Kategorie kultureller Aneignung durch eine vornehmlich weiße Mittelschicht geworden, die eine essenzialistische Sexualität zum Lebensstilaccessoire erhebt und nun ihrerseits heteronormativen Sex pathologisiert. 04  
 
        Dass biologische Tatsachen durch Ideen, Gefühle und Sprache verändert, gar negiert werden können, ist heute die Hauptprämisse der Geschlechtertheorie. Von Kritikern hingegen wird sie gemeinhin als der Punkt beschrieben, an dem die einst bitter nötige Revision der Machtverhältnisse, nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch hinsichtlich zwischenmenschlicher Beziehungen, in die Ideologie kippt. Zumindest in den USA wurde ein Klima des Ressentiments geschaffen, das Menschen gegeneinander aufbrachte, die Gesellschaft spaltete und mit Begriffen wie Queerness die Erfolge der Homosexuellenbewegung in Zweifel gezogen hat. 
 
        „Queer“ ist geläufige Sammelbezeichnung für sexuelle Identitäten und steht für das Q der LGBTQ-Bewegung; nicht alle Menschen, die sich als homosexuell, trans oder intersex bezeichnen, würden sich auch als queer bezeichnen. In vorindustrieller Zeit bedeutete Queerness ausschließlich „Seltsamkeit“ oder „Verschobenheit“, bezeichnete ab der Mitte des 19. Jahrhunderts abschätzig homosexuelle oder „verweiblichte“ Männer. Im Zuge der sexuellen Revolution der 1960er Jahre, und verstärkt seit den Stonewall-Unruhen in New York City im Juni 1969, als die LGBTQ-Bewegung ihren Ausgang nahm, wird unter Queerness die Ablehnung heteronormativer Werte und (sexueller) Praktiken sowie binärer Geschlechterverhältnisse verstanden. Queer ist demnach weder männlich noch weiblich, weder heterosexuell noch homosexuell. Queer ist nicht-binäre Geschlechterfluidität, ist weder-noch und darin sowohl-als-auch, ist lesbisch, schwul, bi, trans, pan, aromantic, a-gender oder nichts von allem, ohne Abschluss, ohne Grenzen. Als solches markiert „queer“ einen der Höhepunkte des kapitalistischen Spiels ewiger Austauschbarkeit: Jeder kann alles sein und alles begehren, alles kann gekauft werden, alles ist immer irgendwie zu haben – für die, die es sich leisten können.
 
        FEMINISTISCHE URSPRÜNGE UND QUERELEN
 
        Gedacht war es anders. Als das „Combahee River Collective“, ein Zusammenschluss lesbischer, afroamerikanischer Feministinnen in den 1970er Jahren in Boston den Begriff „Identitätspolitik“ erfand, ging es ihnen darum, Zusammenhänge verschiedener Systeme der Unterdrückung zu analysieren, um Pathologisierungen von Sex und Sexualität politisch und gesellschaftlich zu überwinden, gerade im Hinblick auf schwarze Frauen in prekären Verhältnissen. Bis heute sind queere oder transgender Insassen amerikanischer Gefängnisse fast ausschließlich schwarz und prekär. Auch außerhalb des Karzeralsystems sind sich als queer oder transgender identifizierende people of color disproportional häufig einem System regulierender und disziplinierender Überwachung unterworfen: durch das Gesundheits- und Bildungswesen, Sozialdienste, gemeinnützige Vereine. Die Soziologen Owen Daniel-McCarter, Erica Meiners und R. Noll kommen zu dem Ergebnis, dass die „self-advocacy“ von queeren people of color „is often marked (…) as disruptive and predatory“, weiße Queerness hingegen nicht oder nur selten. 05  
 
        Nichtsdestotrotz: Queer begann als Teil eines begrifflichen tool kits, das Rassifizierungen und Diskriminierungen sexuellen Begehrens kritisch durchleuchten und bekämpfen sollte. Queerness zerlegte Identitäten in Spielformen der Lacanschen jouissance, 06  war anarchische Sexpositivität, Performanz von Lust, Denkweise und nötiger Widerstand gegenüber kultureller Homogenisierung, und eben nicht, wie heute, identitätspolitische Kampfansage und Gesinnungsethik, die, zumindest in den USA (und trotz Donald Trumps berechtigter oder unberechtigter Kampfansage gegen sämtliche Institutionen penetrierende Diversitätsmaßnahmen) noch lange nicht geschlechtsreife Kindergarten- und Schulkinder sexualisiert, indem sie diesen abverlangt, auf Fragebögen ihre präferierten Pronomen zu nennen (he, she oder they) oder sich wie auch immer als nicht-binär zu „outen“.
 
        Auch für Judith Butler bedeutete Queerness, wie 2021 im britischen „Guardian“ bekräftigt, zu keiner Zeit eine „Identität“, sondern „a way of affiliating with the fight against homophobia“, ein „movement opposed to the policing of identity“, das gegen öffentliche wie häusliche Gewalt, gegen die Diskriminierung und Pathologisierung von Homosexualität vorging, und für das Recht auf ein befreites, sicheres Leben im eigenen Körper einstand. 07  „I’m not queer, I am disembodied“, schrieb bereits der Schriftsteller William Burroughs. Ähnlich formuliert es der Literaturkritiker Lee Edelman: „queerness could never constitute an authentic or substantive identity, but only a structural position determined by the imperative of figuration; for the gap, the non-coincidence“. Queerness nicht als Haltung, sondern als Identität verstanden, so Edelman, verkörpere zunehmend einen hedonistischen und antisozialen Narzissmus, der nun seinerseits eine Sozialpolitik der Ausgrenzung – gegenüber Heterosexualität – betreibe. 08  
 
        Wie wurde also aus Queerness, die das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verteidigte, ein identitätspolitischer Modebegriff? Durch eine doppelte Fehlinterpretation der Texte, die Queerness (und Transgender) als legitime identitäre und nicht-körperliche Kategorien begründen sollten, in denen diese Begründung aber nie angelegt war. 1986 formulierte die Historikerin Joan Wallach Scott eine Kritik an die ihrer Ansicht nach eintönige Unterkomplexität mit der sich die „Frauenstudien“ seit den späten 1960er und 1970er Jahren des weiblichen Geschlechts annahmen formuliert. 09  „Geschlecht“ beziehungsweise „Gender“, so Scott, beziehe sich zwar auf die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, bezeichne ferner geschlechtliche Differenz und stereotype Geschlechterrollen, sei aber in sich ein machtpolitischer Begriff, dessen Bedeutung sich permanent ändere und verschiebe und historischem Wandel unterliege. 10  
 
        „MAN WIRD NICHT ALS FRAU GEBOREN“
 
        Rufen wir uns an dieser Stelle den berühmten Satz der französischen Philosophin Simone de Beauvoir in Erinnerung: „Man ist nicht als Frau geboren, man wird es“ („On ne naît pas femme: on le devient“). 11  Viele kennen den Titel des Werkes, dem dieser Satz entstammt, doch nur wenige werden das fast 1000-seitige feministische Großwerk „Le Deuxième Sexe“ in Gänze gelesen haben. In der gegenwärtigen Debatte um Identität und Geschlecht spielt der Satz die Rolle des Totschlagarguments – birgt er nicht die Logik, jeder könne Frau werden, auch diejenigen, die biologisch Nicht-Frau sind? Mitnichten. Wohl keinen Satz haben die Geschlechtertheorien, und aus ihnen hervorgehend die Queer Studies, nachlässiger angewandt. 
 
        De Beauvoir war, was den Geschlechterbegriff anging, konservativ und führte die existenzialistische Philosophie ihres Lebenspartners Jean-Paul Sartre fort, ohne einen neuen Feminismus begründen zu wollen. 12  Bereits zu Beginn ihres Buches empfiehlt sie, den Feminismus beiseite zu lassen, denn dort würde nur gestritten: „La querelle du féminisme a fait couler assez d’encre, a présent elle est à peu près close. N’en parlons plus.“ 13  De Beauvoirs berühmtester Satz ist ohne Sartres ebenso berühmten Satz „Die Existenz geht der Essenz voraus“ („l’existence précède l’essence“) nicht zu denken. Sartre vertrat den Gedanken apriorischer Willensfreiheit, aus der heraus wir Handlungen wählen, die uns zu dem machen, was wir sind. Kein Gott, kein Unterbewusstes und keine Produktionsverhältnisse bestimmen unser Leben, sondern unser Wille: Wir werden über die Summe unserer „Entscheidungen“ zur „Essenz“ unserer selbst, werden, was wir ausgesucht haben, zu sein.
 
        Unsere Biologie allerdings bleibt. „Das andere Geschlecht“ ist ein Buch für Frauen, nichts darin verneint die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau. De Beauvoir schreibt: „la division des sexes est en effet un donné biologique“. 14  Zwischen der „Natur“ der Frau, ihrer Anatomie (die sich von der des Mannes unterscheidet), und ihrem Willen herrscht im Kontext der Gesellschaft und ihren Anforderungen ein dialektisches Spannungsverhältnis: Die Frau wird biologisch als Frau geboren, dann wird sie die Frau, die sie sein möchte (wenn sie es wagt, zu wählen), auch wenn sie Konventionen sprengt. „Emanzipation“ bedeutet für de Beauvoir demnach das Prinzip der freien Wahl, gesellschaftlichen Vorstellungen von Weiblichkeit wie „Jungfrau“, „verheiratete Frau“, „Mutter“, „Prostituierte“ zu entsprechen oder sie zu durchbrechen. Dem Mann kann sie sich annähern – aber nicht, um „Mann“ zu werden, sondern – hier greift das sozialistische Gedankengut, das sie vertrat –, um wie der Mann zu arbeiten und finanziell unabhängig zu werden. Als gleichwertige Kameradin des Mannes.
 
        Auf diesen berühmten Satz, sowie auf Scotts Aussage von der Subjektivität des Frauseins, gründete Judith Butler (unter anderem) ihre Gendertheorie, die, missinterpretiert und verzerrt, nicht nur zur Grundlage der heutigen Transgenderbewegung wurde, sondern auch Mantra der Queer Studies. Was macht in westlichen Gesellschaften Frauen zu Frauen und Männer zu Männern: das Geschlecht als soziales Konstrukt oder das Geschlecht als biologische Realität? Seit dem Erscheinen von Butlers Buch „Gender Trouble“ veranlasst diese Frage Streit: „Rechtskonservative“ kritisieren „linke Genderfanatiker“ für die Leugnung körperlicher Realitäten von Mann und Frau und die Reduktion geschlechtlicher Unterschiede auf den Körper als nicht spezifizierte Fläche, auf die allein die Gesellschaft Geschlechterregeln ritze. Dagegen der Vorwurf der Gendertheorie an „Rechtskonservative“: Fortpflanzungsorgane, Hormone oder genetische Veranlagung reichten nicht aus, um daraus verschiedene Begabungen, Eigenschaften und Tätigkeitsbereiche von Mann und Frau abzuleiten (platt formuliert: Prädestinieren Eierstöcke eine Frau zur Hausfrau und Emotionalität, Hoden einen Mann zur Arbeit und Rationalität?). 
 
        Doch Butler ging es nicht um die Leugnung körperlicher Unterschiede von Mann und Frau, sondern um die interessantere Frage: Warum werden bestimmte körperliche Gegebenheiten von Mann und Frau so lange beständig wiederholt, besprochen, dargestellt (Männer weinen nicht, sind bessere Handwerker, Frauen neigen zur Hysterie, können schlecht Autofahren, et cetera), bis manche zur Norm wurden, hingegen nicht, die stattdessen als „abweichend“ oder „unnatürlich“ gelten? In westlichen Gesellschaften ist der weiße Mittelklassemann mit gesichertem sozialem, kulturellem und ökologischem Kapital weiterhin Männlichkeitsmaßstab und zugleich Hassobjekt sämtlicher Geschlechterbewegungen.
 
        FALLSTRICKE DES SOZIALKONSTRUKTIVISMUS
 
        In der Folge stellten die Geschlechterstudien, in Fehldeutung von de Beauvoir, und unter Umgehung der biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau allein die soziale und kulturelle Konstruiertheit von Geschlecht in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen. Dem Beispiel folgten die Queer Studies. 
 
        1990 hatte Teresa de Laurentis an der University of California, Santa Cruz die erste Queer-Theory-Konferenz organisiert. Insgesamt markieren die 1990er Jahre den Beginn der Queer Studies, des queeren Aktivismus, und der beginnenden Institutionalisierung von Homosexuellen- und Transgenderrechten. Akademikerinnen wie Gloria Anzaldúa, Gayle Rubin oder Eve Kosofsky Sedgwick argumentierten klug und auf Grundlage von Michel Foucaults vierbändiger „Geschichte der Sexualität“ (1976). Dort schreibt Foucault, dass „homosexuality appeared as one of the forms of sexuality when it was transposed from the practice of sodomy onto a kind of interior androgyny, a hermaphrodism of the soul. The sodomite had been a temporary aberration; the homosexual was now a species.“ 15  Sexualität, so der Gedanke der frühen Queer Studies, ist keine dauerhafte Essenz, sondern kontingentes Produkt der Geschichte 16  und Positionierung außerhalb der Norm – wie der Sadomasochismus. 
 
        Eine zentrale Frage queerer Theoriebildung war, ob Homosexualität und damit auch Hetero- und Bisexualität körperlich gegeben oder rein sozial konstruiert sind. 1995 schrieb David Halperin: „Queer is (…) whatever is at odds with the normal, the legitimate, the dominant. There is nothing in particular to which it necessarily refers. It is an identity without an essence.“ 17  Queer wurde aus Sicht derjenigen, die auf körperlichen Wahrheiten beharrten, zunehmend zum alles und nichts, zur rein relationalen, wabernd undefinierten Position in Opposition zum Rest, die sich an der eigenen Lust ergötzt. Die Queer Theory hatte begonnen, sich im Wald des sozialen Konstruktivismus zu verlaufen, wo sie, ebenso wie die Geschlechtertheorie, bis heute herumirrt. Die Prämisse: Wir sind rein gesellschaftlich generierte Wesen, die Kategorien, anhand derer sich „Identität“ bestimmt, sind nie naturgegeben, können es unmöglich sein. 
 
        Wenn Geschlecht und Sexualität aufgrund rein gesellschaftlicher Konstruiertheit zur inneren Wahrheit werden, steht die (konservative) Kritik bereits parat und fällt leicht. Woher wissen wir, dass ein biologischer Mann, der sagt, er sei eine Frau, auch wirklich eine Frau ist? Woher wissen wir, dass queer das ist, was es sich zu definieren weigert? Nur von den Aussagenden selbst. Geschlecht wird als Gefühl begriffen, als subjektiv gelebte Erfahrungen, oder es löst sich in der Queerness ganz auf, verflüssigt sich, ist, aus Sicht der Kritiker der heutigen Geschlechtertheorie, eine Form der Ideologie geworden, die versucht, sich die Aura der Wissenschaftlichkeit zu verleihen, dabei aber immer wieder versagt, versagen muss. Der Tenor der Kritik: Eine (queere) Geschlechtertheorie, die die sozialen Bedingungen geschlechtlicher Machtverhältnisse untersucht, ist nicht ideologisch. Wenn aber die Biologie ausgeklammert wird und hinter soziale Aspekte zurücktritt, wenn Aussagen reichen, um Identitäten zu begründen, befinden wir uns im Bereich der Ideologie. 
 
        Teile der feministischen Bewegung äußern die Sorge, dass normale pubertäre Ängste – etwa Unwohlsein über die wachsende Brust oder die erste Menstruation – auf die ein burschikoses Tomboy-Verhalten oft nur eine vorübergehende Gegenwehr ist, junge Mädchen unnötig und fälschlich von ihrem Frausein entfremde, indem diese von ihrem erzieherischen oder elterlichen Umfeld vorschnell „trans“ oder „nicht-binär“ gelabelt werden. Im Hinblick auf Queerness schreibt Annamarie Jagose: „Queer may exclude lesbians and gay men whose identification with community and identity marks a relatively recent legitimacy, but include all those whose sexual identifications are not considered normal or sanctioned“. 18  
 
        Anders formuliert: Queerness entsexualisiert die Identität an dem Punkt, an dem es doch gerade um Sexualität gehen muss. Sex – gemeint sind an dieser Stelle einvernehmliche, körperliche Begegnungen – ist kompliziert und ambivalent, nie ganz schön, nie ganz schlecht, weder rein „gut“ noch rein „böse“. Hier hat die Homosexuellenbewegung, die sich heute in Teilen von Queerness und der Transgenderbewegung abgrenzt, über Geschlechtergrenzen und Präferenzen hinaus gelehrt, dass Sex und die Art und Weise, in der Menschen einander sexuell begegnen, zu den tiefsten, komplexesten und kostbarsten Erfahrungen der menschlichen Existenz gehören. Die Art des Umgangs mit Sex und Sexualität zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte verrät viel, wenn nicht alles über die Gesellschaft, Kultur und Politik, die das Denken und Verhalten prägen.
 
        UNKLARE ZUKUNFT DER GESCHLECHTER
 
        Toleranz oder Bekenntniszwang, Sicherung von Minderheitenrechten oder die Erhebung der Standards von Minderheiten zur Norm für die Mehrheit: Vor der Rigorosität einer auf die Spitze getriebenen Identitätspolitik, die diejenigen vernachlässigt, um die es eigentlich gehen sollte, warnte die Politologin Wendy Brown bereits in den 1990er Jahren, als die Begriffe „queer“ und „queerness“, die Judith Butler um das Verb „queering“ ergänzt hatte, gegenüber den Gender Studies, aus denen heraus sie entstanden waren, größere Eigenständigkeit erlangt hatten. Brown schrieb, eine „Identität“ zu haben, könne bedeuten, sich auf totalitäre und regulierende Art und Weise abzugrenzen, und sich dadurch nolens volens erneut Kategorien wie „Rasse“ und Sexualität zu unterwerfen, deren Dichotomien und Vereinfachungen man doch eigentlich überwinden wollte. 19  
 
        Zurück in die USA, wo der Kulturkampf um Geschlecht und Identität die Gesellschaft weiter polarisiert. Ist eine Rückkehr zu dem alten, binären Geschlechtermodell möglich? Wahrscheinlich nicht. Was die Geschlechterpolitik der neuen US-Regierung angeht, ist die amerikanische Gesellschaft allerdings gespalten. Nahezu einhundert Prozent der Republikanischen Wähler begrüßen sie; am 6. März 2025 sprach sich überraschenderweise auch der Demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, gegen eine Teilnahme von Transfrauen am Frauensport aus. Nun ist von Verrat an demokratischen Idealen die Rede. Insgesamt sind der mediale Aufschrei und die nationale und internationale Empörung über die amerikanische Geschlechterpolitik verständlich und groß. Zentren für LGBTQ-Rechte, Interessenverbände, Menschenrechtsgruppen klagen gegen die Dekrete der Trump-Regierung, in verschiedenen Bundesstaaten stoppen Bundesrichter vorübergehend alle oder ausgewählte Maßnahmen. Der langfristige Ausgang des Streits um das Geschlecht bleibt dabei unklarer denn je.
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        GENDER UND QUEER STUDIES
 
        Kontroversen und Missverständnisse
 
         Paula-Irene Villa 
 
        Um „Gender“ und „Queer“ ranken sich Mythen und Phantasien. Beide Begriffe sind seit Jahren im Feuilleton und in der Popkultur präsent, etwa als Elemente kulturkämpferischer Polemiken, als Teil konkreter policies, als funkiges Ornament zahlreicher Serien, Bücher, Filme oder Partyreihen. Von einem regelrechten „Krieg der Gendersterne“ 01  gehen manche gar aus und meinen damit das „Gendern“ durch Sonderzeichen oder selbstgewählte, bisweilen ungewöhnliche Pronomen. Dass diese Form des Genderns manchen als Ausdruck individueller Freiheit und Emanzipation, anderen als Bedrohung sozialer Ordnung und Zerstörung der Normalkommunikation gilt, ist aus wissenschaftlicher Sicht faszinierend – überhaupt sind die alltagsweltlichen und medialen Aufregungen um (das) Gender(n) hoch interessant. Offenbar wird eine ganze Menge verhandelt am Unterstrich. Dabei geht es um Sprache als Geschlechterpraxis, um Natur/Kultur-Fragen, um Formen der Repräsentation, der wechselseitigen Anerkennung im sozialen Raum und um die Identität. 
 
        Gender und Sexualität, die zentralen Themen der Gender und der Queer Studies, sind ebenso zentrale Aspekte unserer Wirklichkeit: individuell wie strukturell, historisch wie gegenwärtig, subjektiv wie objektiv, bei der Arbeit und im Privaten, körperlich und geistig, bewusst wie unbewusst. Und das bedeutet auch: An den Gender Studies beteiligten sich idealiter alle, faktisch fast alle wissenschaftlichen Disziplinen. „Studies“, wie in Gender oder Queer Studies (aber etwa auch European oder Disability Studies), sind selber keine eigenen Disziplinen im engeren Sinne, sondern dynamische Felder, die sich um spezifische Probleme beziehungsweise Phänomene herum kristallisieren, und an denen – je nach Thema – verschiedene Fächer teilnehmen. 
 
        „KRAKE“ GENDER STUDIES
 
        Diese Situation führt dazu, dass die Gender Studies wie die Queer Studies amorph und omnipräsent wirken können. Tatsächlich findet man vor allem erstere beinahe überall in der Wissenschaft: in Lektürelisten und Publikationen, von der Archäologie bis zur Zoologie, als Professuren(teil)denomination in Soziologie, Medizin, Germanistik, Philosophie, Erziehungswissenschaft oder Architektur. Ein bisschen Gender, manchmal auch mehr, ist in vielen Forschungs- und Lehrkontexten enthalten. Doch wird die Quantität und vor allem die institutionelle Verankerung der Gender Studies in der Öffentlichkeit meistens weit überschätzt. Bei genauerem Hinsehen sind heute circa 0,5 Prozent der Professuren im deutschsprachigen Raum entsprechend denominiert, und die eh gar nicht so vielen Zentren für Gender Studies sind meist kleine Einheiten mit überaus prekärer Finanzierung. Es gibt zahlreiche Koordinationsstellen an deutschen Universitäten und auch diese sind vielfach ohne Ressourcen ausgestattet. Mit einem evidenzbasierten, systematischen und nüchternen Blick bleibt von der medial bisweilen arg dramatisierten angeblichen Dominanz und Unausweichbarkeit der Gender Studies nicht viel übrig. 02  Wohl aber bleibt die Tatsache, dass Gender als Thema in fast allen etablierten Disziplinen relevant ist oder sein kann und dass es vielfache, wenn auch prekäre, Netzwerke gibt, die die Gender Studies in Deutschland bündeln. Wie sehr das Thema „Gender“ nun realiter in Forschung und Lehre faktisch umgesetzt wird, etwa in Curricula oder Forschungsanträgen, ist eine empirisch offene Frage, deren Antwort je nach Einrichtung, Bundesland und Zeitpunkt sehr unterschiedlich ausfällt. 
 
        Die Queer Studies sind im deutschsprachigen Raum weitaus weniger präsent und etabliert als die Gender Studies – so gibt es hierzulande nur einen entsprechenden Studiengang. 03  Auch an den Queer Studies ist eine ganze Fülle von Disziplinen beteiligt, wenngleich die Geistes- und Sozialwissenschaften deutlich dominieren. 
 
        WAS TEILEN GENDER UND QUEER STUDIES?
 
        Gender Studies befassen sich mit Geschlechterfragen, Queer Studies hingegen mit Sexualität und Begehren. Beide Felder teilen einige Grundmotive und -annahmen, sie verhandeln allerdings verschiedene Themen – mit einer, zugegebenermaßen, größeren Schnittmenge. 
 
        Gender meint Geschlecht beziehungsweise Geschlechtlichkeit. Grob und im Allgemeinen lassen sich die Bezeichnungen „Gender Studies“ und „Geschlechterforschung“ synonym verwenden. Es gibt eine andauernde Debatte über diese Bezeichnungen und auch darüber, ob gender auch biologische, natürliche, chromosomale, anatomische, neuronale, also somatische Aspekte einschließt oder gerade nicht, da im Englischen ja der Begriff sex diese adressiert. Die Trennung von sex und gender sowie deren Verklammerung ist eine der chronischsten und charakteristischsten Diskussionen im Feld der Gender Studies selbst. 04  Während diese Differenz im deutschsprachigen Begriff „Geschlecht“ entfällt, ist die Unterscheidung von sex und gender für die Geschlechterforschung wichtig. Sie ist historisch überaus produktiv und hat das Feld gewissermaßen mitbegründet. Die Unterscheidung hat bis heute ihre analytischen und empirischen Vorteile - und ihre problematischen Tücken.
 
        Zunächst sollte aber bedacht werden, dass das „Gender“ in „Gender Studies“ nicht notwendigerweise biologische oder körperliche Aspekte ausblendet – und wenn doch, dann vielfach aus guten, forschungsbasierten Gründen. Will man etwa die Darstellungen von Müttern im Film erforschen, so sind strikt biologische Aspekte eher nicht von Belang. Werden geschlechtliche beziehungsweise sexualisierte Gewalterfahrungen oder Gesundheits-/Erkrankungsthemen beforscht, spielen körperliche, biologische Aspekte durchaus eine Rolle. Damit ist ein weiteres Grundelement der Gender Studies aufgerufen: Es sind keineswegs nur Frauen drin, wo „Gender“ draufsteht. Gender Studies befassen sich seit jeher mit allen Geschlechtern und Geschlechtlichkeiten, insbesondere auch deshalb, weil gender als relationaler Begriff verstanden wird – als Begriff, der nur innerhalb anderer Begriffe verstehbar und nutzbar ist (etwa „Frau“ als „Nicht-Mann“). Es stimmt allerdings, dass es in den Gender Studies faktisch deutlich mehr um Frauen und Weiblichkeit geht als um Männer und Männlichkeit, und sowieso mehr als um nicht-binäre Formen oder transgeschlechtliche Wirklichkeiten. Letztere gewinnen zunehmend an Relevanz in der Forschung, ebenfalls begleitet von intensiven Kontroversen. 05  
 
        Doch die (auch in der Forschung selbst-)kritische Befragung der Geschlechterbinarität ist keineswegs eine neumodische Erscheinung: Bereits seit den späten 1980er Jahren wird die Binarität von Geschlecht in der Frauenforschung, dann in den Gender Studies selbst als „essentialistisch“ moniert. 06  Bezugnehmend auf Simone de Beauvoir und viele weitere Perspektiven, hinterfragen die Gender Studies spätestens seit den 1990er Jahren die zentralen Kategorien der eigenen Arbeit, also etwa Begriffe wie „Geschlecht“, „Frau“, „männlich“. Die Gender Studies setzen keinen Begriff von Geschlecht als den richtigen, eigentlichen voraus, sondern untersuchen und rekonstruieren, was Geschlecht in unterschiedlichen Konstellationen bedeutet und bedeuten kann – in Medien, Normen, Körpern, Praxen, im Recht oder in der antiken Philosophie. Sie wehren sich gewissermaßen dagegen, und zwar aufgrund forschungsbasierter Evidenzen und Analysen, dass Geschlecht nur eines – Chromosomen oder Diskurs, Biologie oder soziale Praxis, Natur oder Kultur – sein soll. 
 
        Das ist ein Punkt, der lebensweltlich und im politischen Raum immer wieder missverstanden wird beziehungsweise schwer nachzuvollziehen ist. Vielfach wird, auch entgegen eigener Erfahrungen, eine entweder/oder-Eindeutigkeit vermutet und gewünscht, die die Wissenschaft nicht liefern kann, wenn sie sich mit komplexen biosozialen Phänomenen auseinandersetzt. Und genau damit befassen sich die Gender Studies seit jeher: wie im ganz trivialen, normalen, selbstverständlichen Alltag der meisten Menschen Geschlecht verstanden, gedeutet, erlebt und verhandelt wird. Zwischen Judith Butlers „Gender Trouble“, „doing gender“ und der „Kontingenz“ sozialer Kategorien bringen die Gender Studies immer wieder ans Licht, wie komplex, voraussetzungsreich, variabel und eigensinnig Geschlecht im Alltag ist. 07  
 
        Während die Gender Studies vor allem die soziale Konstruktion von Geschlecht analysieren, zielt die Queer Theory auf die Enteigentlichung und kritische Befragung von Sexualität und Begehren. „Queer“ bedeutet hier nicht nur „nicht heterosexuell“, sondern bezeichnet eine Perspektive, die normative Vorstellungen von Sexualität (und auch Geschlecht) als Element sozialer Ordnung untersucht: 08  „Queer Studies [untersuchen] die Macht geschlechtlicher und sexueller Normen – und wie diese infrage gestellt werden. Sie erforschen die komplexen Zusammenhänge von Sexualität, Geschlecht, Rassismus, Klasse und Nation.“ 09  Zentrale Impulse der Queer Theory stammen aus der US-amerikanischen Wissenschaft und den gay, dann schwul-lesbischen und queeren Bewegungen sowie der intellektuellen Artikulationen der 1990er Jahre, etwa durch Judith Butler, Teresa de Lauretis und Eve Kosofsky Sedgwick. Butlers Konzept der Performativität besagt in aller Kürze, dass Geschlecht nicht Ausdruck einer inneren Wahrheit ist, sondern durch wiederholte kulturelle Handlungen hervorgebracht wird. Diese Wiederholungen – etwa in Sprache und körperlichen Praxen – erzeugen den Eindruck eines stabilen, gegebenen Geschlechts, das in Wahrheit ständig neu in Szene gesetzt, also „performt“ und in sozialen Praxen stabilisiert werden muss. Bestimmte „phantasmatische“ Normen von Begehren und Sexualität sind dabei faktisch unabdingbar, etwa, dass „richtige“ Männlichkeit sich durch ein bestimmtes Begehren von Frauen bestätige. 10  Queer Theory nimmt damit konkrete reale Erfahrungen vieler Menschen auf, etwa, als Anfang der 1970er Jahre lesbische Aktivistinnen von der größten US-amerikanischen Frauenrechtsorganisation, der National Organization for Women, ausgeschlossen wurden und dagegen als Gruppierung „Lavender Menace“ protestierten. 11  Zahlreiche Aktivistinnen/Autorinnen, darunter Adrienne Rich und Monique Wittig, hatten sich ausführlich mit dem immanenten und komplexen Nexus von Geschlecht und Sexualität befasst. 
 
        GEGEN EIGENTLICHKEITSBEHAUPTUNGEN
 
        Diese kritische Begriffs- und Selbstbefragung und das entsprechende skeptische Staunen der Öffentlichkeit teilen die Gender Studies mit vielen Disziplinen, auch mit den Queer Studies. So wie Geschlechtlichkeit weitaus vielfältiger und unklarer ist als meist angenommen, sind es auch Sexualität beziehungsweise Begehren. Auch die Queer Studies weisen die Idee einer angeblich eigentlichen, richtigen, von sozialen und kulturellen Bedingungen völlig unabhängigen „natürlichen“ Sexualität zurück und erforschen vielmehr, was dafür gehalten wird, von wem, wann, wo und mit welchen Mitteln. Dass beide Felder, Gender wie Queer Studies, betont anti-essenzialistisch agieren – manche sagen „kritisch“, „reflexiv“ oder „(de)konstruktivistisch“ –, ist kein Zufall. In beiden Feldern gibt es eine wohlbegründete, aber nicht immer ausbuchstabierte, Skepsis gegenüber Eigentlichkeitsbehauptungen. Denn diese haben sich politisch und forschend immer wieder als empirisch implausibel und als Ideologien erwiesen, die Ungleichheit, Gewalt, Entrechtung, Kriminalisierung und Abwertung legitimiert haben. Die Gender und Queer Studies sind in dieser Hinsicht „Verunsicherungswissenschaften“, sie irritieren alltägliche Vorurteile. 12  Das ist für viele Personen offenbar auch irritierend und führt bisweilen zu Ressentiments – denn die Gender und Queer Studies verunsichern (Alltags-)Annahmen und Denkmuster, die zum Teil fest etabliert sind. 
 
        Das ist im Übrigen eine normale Diskrepanz zwischen Forschung und Alltagswissen – etwa, wenn sich Laien mit Physikern, Biologinnen, Philosoph*innen, Statistikern oder Juristinnen unterhalten. Wir „Normalmenschen“ denken uns alles Mögliche und machen so unsere Erfahrungen, wir informieren uns im Netz oder schauen eine Doku – und meinen, wir wüssten, wie es sich verhält (mit der Schwerkraft, der Krankheit, der Mehrsprachigkeit, dem Recht, der Genetik oder eben mit Geschlecht und Sexualität). Doch immer und unausweichlich müssen wir Laien uns von Forschenden eines Besseren belehren lassen, und zwar zu Recht. Genau das aber provoziert das bisweilen ungute Gefühl, sich belehren lassen zu müssen, auch noch über die eigenen Erfahrungen, Gedanken und Gefühle. Es ist verständlich, dass dies nicht immer angenehm ist oder als richtig erfahren wird. 
 
        Zudem nutzen populistische Mobilisierungen diese strukturelle Asymmetrie des Wissens und das komplexe Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, um antiwissenschaftliche und/oder anti-intellektuelle Affekte zu schüren und um diese politische relevant zu machen. Da werden dann die „normalen Menschen mit ihren normalen Leben und normalen Problemen“ als Antagonismus gegen „die Genderistas in ihren Elfenbeintürmen, die überalimentiert von unseren Steuergeldern massenhaft Lehrstühle besetzen und unserer Jugend das Hirn mit wokem Quatsch waschen“ positioniert. „Anti-Gender“ und auch anti-queere Mobilisierungen nutzen vielfach die verständlichen Ressentiments, die manche Menschen oder Gruppen gegenüber Wissenschaft haben, um diese als überflüssige, elitäre, ideologische Veranstaltung zu diskreditieren, weil sie sich davon erhoffen, sich selbst als Vertreter*innen der „normalen“ Menschen behaupten zu können. 13  Sind aber die Gender und Queer Studies nicht doch selber aktivistisch, „woke“, ideologisch? 
 
        Prekäre Distanz und lernende Verbundenheit
 
        In beiden Feldern wird in lernender Verbundenheit und zugleich kritischer Distanz zu aktivistischen Konstellationen und sozialen Bewegungen geforscht. Die Queer Studies sind entstanden aus den zunächst Homosexuellen, dann gay und später schwul-lesbischen, schließlich „queeren“ Bewegungen und Mobilisierungen, insbesondere in den USA seit den 1950er Jahren. 14  Die Gender Studies wiederum entstanden aus der zweiten Frauenbewegung, manche Perspektiven und Methoden positionieren sich nach wie vor als „feministisch“ – woran mitunter deutliche Kritik geübt wird. Auch das ist ein alter Kontroversenhut, der bis heute aktuell ist: Den einen sind die Gender Studies viel zu feministisch-aktivistisch, den anderen nicht politisch genug. 
 
        Die Diskussionen über Nähe, Distanzierungen, Normativität und Wissenschaft sind gerade in den Gender Studies legendär, sie begleiten das Feld nicht nur, sondern prägen es geradezu – und, wenn man sich auf diese Auseinandersetzungen in ihre Breite und Nachhaltigkeit einlässt, lässt sich an ihnen eine enorme Reflexivität erkennen. Die Gender Studies lassen sich in diesem Sinne als „heiße epistemische Kultur“ 15  verstehen, als chronisch konflikthaft und immer dynamisch, ohne dabei völlig auseinanderzufallen. Die Diskussion um normative Positionen in der Forschung wird seit den Anfängen der Frauenforschung geführt, und zwar immer schon hoch kontrovers. 16  
 
        Auch in den Queer Studies werden Diskussionen um Nähe oder Distanz zu queer politics und zu Subkulturen ausdrücklich und durchaus kontrovers geführt, und auch in diesem Feld ist das weniger ein destruktives Problem, sondern produktive Reflexivität. Insofern ist die Polemik um Gender Studies als (woke) Ideologie oder als nicht-wissenschaftlicher Aktivismus nicht völlig abwegig. Tatsächlich gibt es wichtige Stränge in den Gender Studies, die sich Normen und Utopien wie Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit, dem Kampf gegen Sexismus und geschlechtsspezifische Gewalt verpflichtet sehen; andere wiederum möchten das ganze „heteropatriarchale binäre Gender-System“ abschaffen. 17  Was das im Einzelnen und Konkreten jeweils meint, auch das ist, genau, kontrovers. Der Aktivismusvorwurf ist also nicht völlig falsch oder abwegig – es ist aber nicht zutreffend, die Gender und Queer Studies an sich für eine komplett ideologische Veranstaltung zu halten. Das ginge an den entsprechenden Kontroversen in diesen Feldern grundsätzlich vorbei. 
 
        Naturalisierungsskepsis und Naturreformulierung
 
        Gender und Queer Studies teilen grundsätzlich „naturalisierungskritische“ Perspektiven, was die eben skizzierte politische Thematik intensiviert und zugleich verkompliziert. Sie sind beide entstanden aus sozialen Bewegungen, in denen die Kritik an allzu simplen „Biologie-ist-Schicksal“-Ideologien zentral war und ist. Die großen Folgen des „kleinen Unterschieds“ 18  sowie die gewaltsamen und exkludierenden Effekte der angeblich biologisch fundierten Pathologisierungen, etwa von Homosexualität, sind gleichermaßen Katalysatoren der entsprechenden Proteste. Die Legitimierung von Ungleichheit, Kriminalisierung, Gewalt, Entrechtung und Ausgrenzung gegenüber Frauen, Schwulen, Lesben oder trans* Personen mit dem Verweis auf eine vorgebliche „Natur“ oder „Biologie“ gehört zu modernen Gesellschaften dazu und der politische Kampf gegen diese Form der Herrschaft durch Naturideologie ebenso. Die forschende Befragung solcher Naturargumente, die Infragestellung der Natürlichkeit von Geschlecht und Sexualität sowie die Suche nach Reartikulationen von Natur bilden das Fundament sowohl der Gender wie der Queer Studies. 
 
        Ein zentrales Anliegen beider Felder ist es, vermeintlich natürliche Ordnungen auf ihre soziale Konstitution und Konstruktion hin zu befragen, also aufzuzeigen, wie das, was als „natürlich“ erscheint, kulturell gedeutet und gesellschaftlich gemacht ist. „Wie natürlich ist Geschlecht?“ 19  fragen da manche nüchtern empirisch, während andere gender als Gegenstand der Geschlechterforschung völlig von Natur oder Biologie abtrennen – und wiederum andere Perspektiven auf der wechselseitigen Durchdringung und Konstitution von Natur und Sozialität insistieren. 20  Im Lichte der naturalisierungsskeptischen Haltung von Gender und auch Queer Studies, die sich in einer mindestens empirischen Neugier für die soziale Herstellung und Bedeutung von „Natur“ manifestiert, ist die missverständliche Polemik gegenüber diesen Feldern verständlich. Die Wahrnehmung, Gender Studies seien antiwissenschaftlich, da sie die Natur der Geschlechterdinge leugneten, ist zwar falsch, aber nachvollziehbar. Vielmehr kritisieren Gender und Queer Studies bestimmte Ideologien des Natürlichen als reduktionistisch und erkenntnistheoretisch wie empirisch falsch. Daran anschließend versuchen einige Stränge innerhalb der Gender Studies neue Konzepte von Biologie und Natur zu entwickeln, was ebenfalls kontrovers diskutiert wird. Ein aktuelles Beispiel ist die Frage, ob es biologische Formen von Geschlecht gibt, die nicht-binär, fluid, vielfältig oder unbestimmt sind. 21  
 
        Dabei teilen Gender und Queer Studies eine mit der skizzierten Naturalisierungsskepsis zusammenhängende wissenschaftskritische Grundhaltung. Das meint nicht, dass damit Wissenschaft als Antiwissenschaft betrieben würde. Vielmehr beherbergen beide Felder Wissenschaftsgeschichte, kritische Epistemologie und Wissenschaftssoziologie wie -ethik. Diese erforschen Forschung: Sie untersuchen, wie etwa in historischen Perioden Objektivität verstanden oder Naturwissenschaft betrieben wurde und was als objektive Wissenschaft galt, tatsächlich aber (zumindest auch) normativ getränkt oder partikularistisch verzerrt war. Insbesondere (wissenschafts-)historische Perspektiven auf die Geschichte der Wissenschaften von der Geschlechterdifferenz sind in den Gender Studies grundlegend; 22  in den Queer Studies sind es entsprechende Untersuchungen zur Verwissenschaftlichung von Sexualität und Begehren. 
 
        Was die Gender und Queer Studies in dieser Hinsicht betreiben – wissenschaftliche Wissenschaftskritik beziehungsweise kritische Wissenschaftsforschung – ist im Übrigen undramatischer Teil von Normalwissenschaft. Insbesondere in Philosophie und Geschichte ist die (selbst-)kritische Auseinandersetzung mit Methoden, Objektivitätsannahmen sowie erkenntnistheoretischen Grundfragen von Erkenntnis und Wahrheit elementarer Bestandteil der eigenen Forschung. Wissenschaft ist nicht nur die Entdeckung von Evidenz und Fakten, sondern auch die methodisch kontrollierte und nach bestimmten Rationalitätsstandards formulierte Reflexion. 23  
 
        Sex/Gender – Natur/Kultur?
 
        Die Unterscheidung zwischen sex als biologischem und gender als sozialem Geschlecht ist gewissermaßen die Geburtsstunde der Geschlechterforschung. Ursprünglich diente diese Differenzierung seit den späten 1960ern, vor allem in den 1970er Jahren wesentlich dazu, essenzialistische, biologisch begründete Vorstellungen von sozialen Aspekten von Geschlecht zu hinterfragen. Studien konnten zeigen, dass Geschlechterdifferenzen nicht „natürlich“ gegeben, sondern sozial hergestellt sind: Durch Praxis, Normen und Traditionen wird Geschlecht „getan“ – „doing gender“ ist das entsprechende Paradigma, das die Geschlechtersoziologie, empirisch gesättigt seit 1967 kennt. 24  Dabei ist die Intention nicht, biologische Einflüsse oder Tatsachen als solche zu leugnen, sondern die Vorstellung einer deterministischen, einer kausalen und unveränderlichen Verbindung zwischen sex und gender zu befragen sowie kritisch zu untersuchen. Zahlreiche soziologische und historische Studien zeigen seitdem, dass Geschlecht im Alltag und durch Wissenssysteme wie Wissenschaft performativ hergestellt wird: 25  Gender bestimmt die Wahrnehmung des biologischen Geschlechts – nicht umgekehrt. 26  
 
        Das ist erkenntnistheoretisch kein Aufreger, sondern trivial, denn auch biologische Erkenntnisse, etwa in Genetik oder Neurowissenschaft, entstehen niemals außerhalb gesellschaftlicher Vorstellungen von Geschlecht – das ist schlechterdings unmöglich. Auch das „biologische Rohmaterial“ sex wird durch einen kulturell geprägten Blick auf Geschlecht (gender) gesucht, gesehen, identifiziert, bezeichnet, gedeutet. 27  Auch Naturwissenschaft ist immer und unausweichlich Praxis, sex ist selbst gewissermaßen ein Effekt gesellschaftlicher Deutungsprozesse. Das mutet vielen Menschen kontraintuitiv an, denn Wissenschaft wird vielfach verstanden als die Entdeckung unverrückbarer, von jeder Deutung oder Praxis unberührbarer Tatsachen wie etwa die Schwerkraft. Solch positivistische Vorstellungen von Wissenschaft als Entdeckung faktischer Eigentlichkeiten sind jedoch nicht plausibel für das große Gros der Wirklichkeiten, ob in der Natur oder der Gesellschaft. 
 
        So produktiv die ursprüngliche analytische Trennung von sex und gender war, so wenig plausibel ist sie auch. Denn, so sehr sex durch gender konstituiert ist, so ist auch gender gebunden und geformt von sex. Hormone, Anatomie, Chromosomen, epigenetische Prozesse und dergleichen sind geschlechtlich relevante Aspekte und Wirklichkeiten. Sie haben ihren Eigensinn, der nicht in Praxis, Deutungen oder Text aufgeht. Heute weicht also die strikte Trennung von gender und sex zunehmend einer Perspektive, die beide Kategorien als wechselseitig konstitutiv versteht. Geschlechtlichkeit ist weder rein biologisch noch rein sozial – sex und gender sind untrennbar miteinander verwoben und bedingen sich gegenseitig. Geschlecht ist, so betrachtet, eine biosoziale Tatsache. 28  
 
        Diese Diskussion ist vielfach ausgesprochen produktiv, insbesondere wenn sie multidisziplinär geschieht, wie etwa im Bereich Public oder Global Health. 29  Doch manche Kontroverse ist weniger einfach zu harmonisieren, denn tatsächlich stellt sich die schwierige Frage nach der „Natur“ immer wieder neu – und immer wieder irritiert sie: Warum ist wem in welchem Sinne und in welchem Kontext wichtig, etwas als „natürlich“ zu definieren? Was wird damit impliziert? Was ist genau damit gemeint? Die soziale Natur beziehungsweise die natürliche Sozialität von Geschlecht bleibt irritierend und eine Herausforderung für die Forschung. Sie sorgt auch im Alltag für reichlich sex/gender trouble. 
 
        KOMPLEXE WIRKLICHKEIT, KOMPLEXE BEGRIFFE
 
        Last but not least sei verwiesen auf die sowohl in den Gender wie den Queer Studies relevante Annahme, dass weder Geschlecht noch Sexualität/Begehren an und für sich alleine existieren. Beides sind soziale Differenzen, und als solche sind sie beide immer mit anderen sozialen Differenzen verbunden, von anderen Differenzen also mit-konstituiert. Geschlecht ist gewissermaßen überall, dabei nirgends in Reinform. In den Gender Studies wird Gender intersektional verstanden, also als stets verbunden mit weiteren „Achsen der Differenz“. 30  Das meint: Gender ist intersektional, ist mitgeprägt von weiteren sozialen (und soziobiologischen) Dimensionen wie Klasse/Schicht, Alter, Ethnizität, Sexualität, und so weiter. Was im „und so weiter“ steckt, wie viele weitere Differenzen relevant sind, welcher Art diese sind, wird ebenfalls seit jeher rege diskutiert, etwa der Zusammenhang von gender, class und race.
 
        Kurzum: „Die“ Weiblichkeit oder „die“ Männlichkeit, gar „die“ Frau gibt es realiter in der sozialen Wirklichkeit nicht, sondern immer nur kontextspezifisch. Aus Sicht der Gender Studies gibt es demnach auch keine ahistorische, außersoziale Eigentlichkeit von Geschlecht, auch nicht als biologisches Faktum. Es stimmt aber eben nicht, dass darum Biologie oder „Natur“ in den Gender Studies geleugnet würden. Vielmehr werden beispielsweise epigenetische oder hormonelle Dimensionen von Geschlecht auch abhängig von Alter, Lebensumständen und Ressourcen betrachtet. 
 
        Wenn derzeit einzelne Landesregierungen in Deutschland das „Gendern“ verbieten, so ist das aus Sicht der Gender Studies ausgesprochen interessant. Denn wir wissen: „Gegendert“ wird immer, unausweichlich, sowieso, so oder eben anders. 31  Gendern ist der alltägliche, fortlaufende soziale Prozess der Vergeschlechtlichung von Personen, Objekten und kulturellen Formen. Das sind komplexe Prozesse, sie sind historisch und regional variabel sowie kontextspezifisch; sie beinhalten materielle, biologische und körperliche Aspekte ebenso wie Handlungen, Normen, soziale Strukturen, Sprache. Gender ist eine biosoziale Tatsache, die Normalität ist auch queer. Das wird auch weiterhin für viel Auf- und Anregung sorgen, ganz sicher. Verbieten kann man biosoziale Prozesse allerdings nicht. 
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        DIE ENTDEMOKRATISIERUNG GESELLSCHAFTLICHER VERHÄLTNISSE DURCH AUTORITÄRE GESCHLECHTERPOLITIKEN
 
         Johanna Leinius · Franziska Martinsen · Inga Nüthen 
 
        Der Begriff „queer“ war im anglo-amerikanischen Raum ein Schimpfwort, bevor queere Menschen ihn sich aneigneten, um deutlich zu machen, dass es in der Gesellschaft mehr als zwei Geschlechter und Heterosexualität gibt. 01  Auch heute ist der Begriff – und die Lebensweisen und Personen, die mit dem Begriff bezeichnet werden beziehungsweise sich selbst so bezeichnen – gesellschaftlich umkämpft. Diese Kämpfe darum, wie Sexualität und Geschlecht gelebt werden und sein dürfen, sind Teil der Auseinandersetzung um die demokratische Gestaltung der Gesellschaft. Denn Sexualität und Geschlecht sind mehr als individuelle Fragen nach der eigenen Identität: Sie durchziehen gesellschaftliche Institutionen und strukturieren die gesellschaftliche Ordnung. 02  Die Aushandlung der Geschlechterordnung ist entsprechend Ausdruck der demokratischen Verfasstheit einer Gesellschaft. Demokratie bedeutet nämlich nicht nur das institutionelle parlamentarische Verfahren zur Erlangung von Mehrheiten, sondern umfasst auch die gesellschaftlichen Prozesse, Handlungs- und Lebensweisen, die Pluralität anerkennen und Gleichheit einfordern. Einer in diesem Sinne verstandenen pluralen Demokratie – das ist das zentrale Argument unseres Textes – stehen autoritäre Geschlechterpolitiken entgegen. Wie Existenz- und Lebensweisen jenseits von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität in der Gesellschaft anerkannt oder abgewertet, er- oder bekämpft werden, sagt also viel über den Zustand einer Demokratie aus. Während die Ausweitung der Rechte und die Anerkennung von queeren Personen und queerem Leben als „Demokratisierung der Demokratie“ 03  gelten können, stellen Ablehnung, Leugnung und Angriffe auf queeres Leben eine Entdemokratisierung der Demokratie dar. 
 
        Queerfeindlichkeit ist zentral für rechte, autoritäre Ideologien, wie sich an aktuellen Beispielen veranschaulichen lässt: 2025 hat das ungarische Parlament ein Verbot von Pride-Veranstaltungen verabschiedet, und in den USA wurden seit dem neuerlichen Amtsantritt Donald Trumps zahlreiche Gesetze zur Einschränkung der Rechte von trans* Personen erlassen. Im Sommer 2024 mobilisierten extrem rechte Gruppen vermehrt gegen CSD-Paraden im ländlichen Raum, aber auch in einigen Städten Deutschlands, und griffen Teilnehmende an. Solche aggressiven Verteidigungen einer vermeintlich natürlichen Geschlechterordnung richten sich gegen die demokratische Errungenschaft, dass Geschlechterverhältnisse gesellschaftlich verändert und ausgehandelt werden können. Sie leugnen damit die Kontingenz von Geschlechterverhältnissen – also die Tatsache, dass unser Verständnis und Erleben von Geschlecht nicht notwendigerweise so sein muss, wie es gemeinhin als „normal“ und „natürlich“ gilt. Rechte, autoritäre Geschlechterpolitiken sind nicht nur einen Angriff auf gesellschaftlich marginalisierte Gruppen, sondern wenden sich ganz grundsätzlich gegen eine plurale, demokratische Organisation der Gesellschaft und tragen zur Normalisierung des Autoritären allgemein bei. 04  
 
        Die Leipziger Autoritarismus Studie, die 2024 die Ergebnisse der zwölften Erhebung seit 2002 präsentiert hat, zeigt, dass antifeministische und sexistische sowie transfeindliche Weltbilder sich insbesondere im rechten politischen Spektrum nachweisen lassen. 05  49 Prozent derjenigen, die sich selbst politisch rechts außen verorten, haben ein geschlossen antifeministisches und 61 Prozent ein geschlossen transfeindliches Weltbild – bei denen, die sich links oder links außen verorten, sind dies knapp 25 Prozent. 06  71 Prozent der AfD-Wähler*innen weisen eine geschlossen transfeindliche Einstellung auf, im Vergleich zu 43 Prozent der SPD-, 39 Prozent der CDU/CSU- und 13 Prozent der Grünen-Wähler*innen. 07  
 
        Wir sehen: Geschlechter- und sexuelle Verhältnisse sind politisch. Wie wir Geschlecht, Sexualität und damit verbundene Lebensweisen verstehen und gesellschaftlich anerkennen, hat sich historisch entwickelt und könnte auch immer anders sein. Diese Kontingenz gilt es zu reflektieren. Dies kann erstens mit Blick auf die Geschichte geschehen: Wie haben sich die Verhältnisse der Geschlechter und unser Verständnis von Sexualität historisch und an unterschiedlichen Orten gewandelt? Welche Ereignisse, Kämpfe und Strukturen haben zu diesen Veränderungen geführt? Zweitens können wir fragen, warum bestimmte Körper, Beziehungen und Verhaltensweisen als natürlich gelten und andere nicht: Welche gesellschaftlichen Ideen und Machtverhältnisse prägen unsere Vorstellung von Geschlecht, Sexualität und Körpern? Drittens können wir daran anschließend fragen, was dies mit Macht und Herrschaft zu tun hat: Inwiefern wird die vermeintlich natürliche Geschlechterordnung herangezogen, um Ungleichheit zu rechtfertigen? Wer profitiert von einem angeblich biologisch eindeutigen Geschlechterkonzept?
 
        Wie hängt dies genau mit unserem Verständnis von Demokratie zusammen? Zunächst ist Demokratie genuin mit einer Vorstellung von Gleichheit verbunden. Gleichheit und Demokratie gehören jedoch zu den „umkämpften Begriffen“ der politischen Theorie: Je nach Perspektive werden Gleichheit und Demokratie also anders verstanden. 08  In diesem Beitrag nehmen wir die Position queerfeministischer Demokratietheorien ein. Für diese bedeutet Gleichheit nicht nur, dass die Verfahrensweisen zur Herstellung kollektiv verbindlicher Entscheidungen formal für alle gleich sein sollten. Sie betonen darüber hinaus die Notwendigkeit, den gleichen Zugang aller zur Ausgestaltung des menschlichen Zusammenlebens in einer Gesellschaft zu gewährleisten. Sie fragen unter anderem: Inwiefern begrenzen vergeschlechtlichte und sexuelle Normen, Praktiken und Kontexte die Möglichkeit, sich an den Auseinandersetzungen um die Gestaltung der politischen Gemeinschaft zu beteiligen? 09  In ihrer Analyse sind es unter anderem die „Androkratie“, 10  die Männerzentriertheit bestehender Demokratien und Demokratietheorien, aber auch andere Ungleichheitsverhältnisse, die die Teilnahmemöglichkeiten an der demokratischen Willens- und Entscheidungsfindung ungleich machen. Darüber hinaus stellen queerfeministische Demokratietheorien der Vorstellung individueller Autonomie eine Perspektive entgegen, die die grundsätzliche Verletzlichkeit und Abhängigkeit aller und damit die Notwendigkeit der Sorge füreinander und Solidarität miteinander berücksichtigt. 11  
 
        DAS GESCHLECHTER- UND DEMOKRATIEVERSTÄNDNIS DER AUTORITÄREN RECHTEN
 
        Rechte, autoritäre Parteien und Gruppierungen glauben an eine hierarchisch und dichotom strukturierte Welt und vertreten autoritäre Geschlechterpolitiken. 12  Das bedeutet, dass die Gesellschaft für sie aus einer geordneten Struktur besteht, in der klar identifizierbare Gruppen auf verschiedenen Ebenen ungleich miteinander verbunden sind: Der Mann ist der Frau und bestimmte Bevölkerungsgruppen sind anderen übergeordnet – dies wird mal religiös, biologisch oder sozialdarwinistisch, mal mit „Tradition“ begründet. Immer ist aber klar, dass man nur einer Kategorie zugehören können soll – Vermischung, Mehrdeutigkeit, Fluktuation und alles, was Queerness ausmacht, wird kategorisch abgelehnt. Male supremacy ist dabei eng mit white supremacy verknüpft: Männer, insbesondere weiße  13  Männer, haben in dieser Vorstellung das Recht auf Dominanz und Kontrolle über andere. 14  
 
        Das rechtsautoritäre Weltbild ist zutiefst antidemokratisch. Denn es beruht auf der Annahme, dass Staat und Staatsvolk sich nicht durch Demokratie und Recht konstituieren, sondern auf einer organisch gewachsenen natürlichen Ordnung beruhen. 15  Mit diesem Verständnis geht der Wunsch einher, weite Teile der individuellen Lebensführung und der kollektiven Lebensweisen der Kontingenz zu entziehen: Es sollen eben nicht unterschiedliche Weisen zu lieben und zu leben möglich sein, sondern wir sollen uns in eine vorgegebene hierarchische gesellschaftliche Ordnung einfügen, die auf der heterosexuellen Kleinfamilie beruht, in der Mann und Frau jeweils bestimmte Rollen und Aufgaben übernehmen. Hier ist die heterosexuelle Beziehung zwischen (einem) Mann und (einer) Frau mit dem Ziel, Kinder hervorzubringen, die einzig denk- und lebbare Form von Geschlecht und Sexualität – in der wissenschaftlichen Debatte bezeichnet man diese gesellschaftliche Norm als Heteronormativität. 16  
 
        Wenn rechte Influencerinnen, die sich auch als „Tradwives“ („traditionelle Ehefrauen“) bezeichnen, in den sozialen Medien Kochvideos und Familiengeschichten teilen und dabei dazu aufrufen, möglichst viele weiße Kinder zu bekommen, ist dies kein harmloser Trend, sondern Teil einer autoritären antidemokratischen Ideologie und Geschlechterpolitik. 17  Dass Mutterschaft nicht unbedingt der Lebenszweck jeder Frau ist und dass Geschlechter jenseits der Binarität von weiblich und männlich und Sexualitäten jenseits der Heterosexualität existieren, bedeutet in diesem Weltbild einen Verstoß gegen die Gesellschaftsordnung. Eine Veränderung oder gar Auflösung hierarchisch-binärer Geschlechterverhältnisse ist nämlich – aus rechter Perspektive – eine existenzielle Bedrohung für das Überleben der als Abstammungsgemeinschaft gedachten Nation: Nach der Verschwörungserzählung des sogenannten „Großen Austauschs“ dienen Feminismus, Multikulturalismus und Queerness als Werkzeuge, um durch sinkende Geburtenraten und Einwanderung die weiße „Rasse“ auszulöschen. 18  
 
        In dieser Ideologie scheint es daher nicht nur legitim, sondern sogar notwendig, sich gegen Feminist*innen, queere, trans* und inter*Personen, ihre Verbündeten und Institutionen sowie gegen die Anerkennung von Pluralität, Differenz und Vielfalt zu stellen, auch – in der extremen Version des Rechtsterrorismus – mit vernichtender Gewalt. Antifeminismus fungiert oft als „Scharnier“ 19  zur rechtsautoritären Ideologie, beispielsweise wenn geschlechtergerechte Sprache bekämpft wird oder Influencer auf Tiktok sich für weiße Männlichkeit stark machen. 
 
        Und doch gibt es schwule, lesbische und trans* Personen, die sich in rechtsautoritären Gruppierungen und Parteien engagieren. Wie ist dies möglich? Zumindest müssen sie eine „möglichst exakte Einpassung in ein ausschließlich binär gedachtes Geschlechtssystem unter der Prämisse der wesenhaften Unterschiedlichkeit von Frauen* und Männern*“ 20  vornehmen. Das heißt, sie müssen sich selbst als „typischer Mann“ oder „typische Frau“ und als Verfechter*innen des traditionellen Familienmodells der heterosexuellen Kleinfamilie inszenieren – eines biologistischen, heteronormativen Idealbildes, an das sie aber nie ganz heranreichen werden. Ebenso versuchen sie, sich vom Queersein abzugrenzen und progressive feministische Forderungen vehement abzulehnen sowie ihre Gefährdung insbesondere durch migrantisierte Männer, und damit rassistische Narrative, zu betonen. 21  Gleichwohl ist ihre Position in rechten Gruppen prekär und ihnen droht konstant der Entzug der Legitimität. 
 
        Charakteristischerweise sind rechtsautoritäre Ideologien auf Ungleichheit und Ausschluss ausgerichtet – Demokratie meint hier eben nicht gleiche Rechte für alle und gleiche Teilhabe an demokratischen Aushandlungsprozessen. Noch weniger beinhalten diese Ideologien ein substanzielles Demokratieverständnis, das auch die materiellen und strukturellen Hürden zur Teilnahme an demokratischen Verfahren abbauen will. Im Gegenteil meinen die Wortführer*innen dieser Ideologien, zu wissen, was der „Wille des Volkes“ sei, der angeblich in etablierten demokratischen Prozessen nicht zum Ausdruck kommen könne: 22  einerseits, weil „das Volk“ nationalistisch-biologisch definiert wird und explizit nicht alle, die in Deutschland leben, miteinschließt. Andererseits, weil angenommen wird, dass es eine imaginierte Elite gibt, die die Geschicke des Landes zu Ungunsten „des Volkes“ manipuliert – eine Erzählung, die oft antifeministisch, antisemitisch und queerfeindlich angereichert ist. 23  An dieser Stelle zeigt sich erneut: Antifeministische und queerfeindliche Einstellungen korrelieren mit antidemokratischen Grundhaltungen – wer queeres Leben bedroht, bedroht auch eine plurale, demokratische Gesellschaft.
 
        GESCHLECHTLICHE UND SEXUELLE DIFFERENZ IN PLURALEN DEMOKRATIEN
 
        Antifeministische und queerfeindliche Einstellungen sowie rechtsautoritäre und rechtspopulistische Kampagnen bedrohen sowohl die plurale demokratische Gesellschaft mit ihren vielfältigen Lebensformen als auch den demokratischen Rechtsstaat selbst. 24  Denn um ein demokratisches Miteinander zu gestalten und den Rechtsstaat gegen autoritäre Vereinnahmungen zu verteidigen, ist es wichtig, Demokratie nicht auf das Prinzip der Mehrheit zu reduzieren. Ebenso wichtig ist es, ihren kontingenten Charakter anzuerkennen. Grundsätzlich bezeichnet „Demokratie“ staatliche Herrschafts- und Regierungsordnungen, in denen das Prinzip der Volkssouveränität durch die Grundrechte der Verfassung geschützt und begrenzt wird. In dieser formalen Bestimmung erschöpft sich jedoch nicht das, was das menschliche Zusammenleben zu einem demokratischen macht. Ein weites Verständnis von Demokratie fasst diese als Lebensform und Subjektivierungsweise auf und verweist darauf, dass gegenwärtige liberale Demokratien nicht frei sind von Gewaltverhältnissen – es also einer Demokratisierung der Demokratie bedarf. 25  Ein solch prozessuales Verständnis versteht eine differente und plurale Natur als Wesensmerkmal politischer Gesellschaften 26  und erkennt an, dass für die Realisierung demokratischer Verhältnisse die gesellschaftliche Anerkennung und die materiellen Bedingungen des (Über-)Lebens aller erkämpft werden müssen. 27  
 
        Queerfeministische Demokratietheorien gehen vom „Faktum der Pluralität“ aus, nämlich „der Tatsache, daß nicht ein Mensch, sondern viele Menschen“, 28  und das bedeutet viele verschiedene Menschen, in einer Gesellschaft leben. Die Unterschiedlichkeit zwischen ihnen ist also eine Voraussetzung und Bedingung dafür, Demokratie zu gestalten und zu institutionalisieren. Im Unterschied zu autokratischen Systemen, die immer auf einer Homogenisierung und (in der Regel gewaltförmigen) Unterdrückung von Verschiedenheit basieren, kann nur eine plurale demokratische Gesellschaft mit ihrem Versprechen einer emanzipativen Gleichheit und Gleichberechtigung der Diversität der Menschen gerecht werden, die über ihre Geschicke selbst entscheiden. Umgekehrt stellt die Pluralität der Gesellschaft die institutionelle Ordnung des demokratischen Rechtsstaates vor die Herausforderung, die bestehenden strukturellen Ungleichheiten und Gewaltverhältnisse sowie plurale Lebensweisen innerhalb der Gesellschaft zu adressieren und nicht nur in die parlamentarischen und administrativen Strukturen, sondern auch in inklusive, plurale zivilgesellschaftliche Gestaltungsprozesse zu überführen. 29  Die Forderungen nach Demokratisierung der Verhältnisse, nach Gleichheit und der Schaffung der Bedingungen für ein (Über-)Leben aller Menschen finden auch Ausdruck in Versammlungen, Demonstrationen und Protesten. 30  
 
        Aufgrund gesellschaftlicher Dynamiken ist die plurale Demokratie fortwährend von Ungewissheit und Unsicherheit geprägt. Zum einen sind dies Unsicherheit produzierende, gesellschaftlich gemachte Entwicklungen wie der Klimawandel, globale Finanzkrisen, Kriege oder Pandemien. Zum anderen liegen die Ungewissheit und Unsicherheit in den unweigerlichen, fortwährenden Veränderungen durch Demografie, Migration, Arbeitsmarktprozesse und im institutionellen Wechsel von Regierung und Parteiengefüge selbst. Ungewissheit und Unsicherheit sind also eine unausweichliche Facette des Umstands, dass unsere soziale und politische Welt auf keinen festen oder „letzten“ Gründen aufruht, sich also immer im Wandel befindet. Und nur deshalb, und dies ist die Pointe, ist sie demokratisch gestaltbar: Würde die Gesellschaft, wie es rechte Akteur*innen häufig fantasieren, die Hierarchien einer göttlichen oder natürlichen Ordnung widerspiegeln, wäre unsere Welt zwar erwartungssicher, aber kaum demokratisch gestaltbar. 31  Dies gilt auch für die Geschlechterverhältnisse – sie sind gestaltbar und umkämpft.
 
        Ein weiteres Kennzeichen plural verfasster Demokratien besteht darin, dass sie sowohl die Freiheit und Gleichheit aller gewährleisten als auch gesellschaftlich Marginalisierte schützen. Ein Beispiel: Das Prinzip der Meinungsfreiheit besagt, dass verschiedene, auch kontroverse, Meinungen geäußert werden können: Alle, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Bildungsstand, dürfen sagen, was sie denken, meinen und glauben. Dies ist ein Kerncharakteristikum der Demokratie, deren historische Errungenschaft genau darin liegt, ein allgemeines Recht auf Meinungsfreiheit gegen feudale, klassistische, rassistische, androzentrische, sexistische und queerfeindliche Strukturen erkämpft zu haben. Doch die Meinungsfreiheit findet ihre Grenze dort, wo die Grundrechte von Menschen verletzt, Ausgrenzung und Gewalt zum politischen Programm erhoben werden – wenn also das Streben nach Gleichheit bedroht wird.
 
        Das antidiverse Geschlechterverständnis autoritärer Politiken stellt nicht nur die Grund- und Menschenrechte queerer Menschen infrage. Es behauptet auch die vermeintlich unumstößliche Natürlichkeit (oder auch Gottgegebenheit) einer binären Geschlechterordnung 32  und entlarvt sich damit als nicht- beziehungsweise antidemokratisch: Mit der Diffamierung queerer Lebensformen als Gefahr für Familie und Gesellschaft verkehren rechte Akteur*innen das Gleichheitsversprechen des demokratischen Rechtsstaates in sein Gegenteil, indem sie wissenschaftlich widerlegte geschlechtliche und sexuelle Natürlichkeitsvorstellungen reaktivieren und zementieren. 33  Sie wenden sich damit gegen die genuine Aufgabe demokratischer Gestaltung, Ungewissheit mit stets reflektier- und revidierbaren Politiken zu begegnen und somit der Kontingenz und Umkämpftheit gesellschaftlicher Verhältnisse gerecht zu werden. Das rechte Phantasma, eine fixierbare (Geschlechter-)Ordnung zu installieren, um Stabilität und Komplexitätsreduktion zu erreichen, verfängt und trägt zum Zuspruch zu rechten Parteien bei. 34  Umgekehrt gilt auch: Wenn eine kritische Masse an Demokratiefeindlichkeit innerhalb einer Gesellschaft erreicht wird, besteht eine erhöhte Gefahr, dass antifeministische, queer-, trans- und homofeindliche Politik salonfähig wird sowie rassifizierte Geschlechterbilder reaktualisiert werden. 35  
 
        KONTINGENZ DER GESCHLECHTERVERHÄLTNISSE ANERKENNEN
 
        Dass Antifeminismus und Queerfeindlichkeit aktuell so präsent sind, zeigt, wie sehr eine plurale, demokratische Gestaltung der Gesellschaft unter Druck steht. Mit Blick auf ein queerfeministisches Verständnis von Demokratie wird deutlich, dass eine plurale Demokratie nicht einfach ein beliebiges Nebeneinander von Positionen bedeuten kann, sondern dass sie sich als eine Arena begreifen muss, in der Differenzen und Ungleichheit sichtbar gemacht werden – als Teil gesellschaftlicher Aushandlung über eine bessere Zukunft für alle. Statt die Stillstellung von (unvermeidlichen) Konflikten durch eine Mehrheitspolitik anzustreben, muss die demokratische Gesellschaft sich ihrer Widersprüche und Anfeindungen stellen – dazu gehört auch, die Vorstellung von „Normalität“ zu problematisieren. Demokratie bedeutete dann nicht, Konflikte aufzulösen, sondern sie im besten Falle produktiv auszutragen. Aus einer queerfeministischen Perspektive lässt sich daher unserer Ansicht nach dafür plädieren, die Offenheit und Veränderlichkeit dieser Konflikte zu betonen und sie als Quelle für Solidarität und Allianzen zu nutzen. Es geht nicht darum, einen endgültigen Konsens zu erreichen, sondern darum, die vergeschlechtlichten Macht- und Ungleichheitsverhältnisse zu befragen. Ein queerfeministisches Verständnis von Demokratie betont dabei die Veränderbarkeit dieser Auseinandersetzungen und die Notwendigkeit, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in ihrer Wandelbarkeit und Erweiterung nicht nur als selbstverständlich zu nehmen. Auch sind nach wie vor bestehende Ungleichheiten, die eine emanzipative Gleichberechtigung und Selbstbestimmung verhindern, kritisch zu prüfen und für gleiche Rechte aller zu kämpfen. Die Aushandlungen über die Gestaltung der Gesellschaft füllen die „Leerstelle“ der Macht in Demokratien immer wieder aufs Neue und immer wieder anders. 36  Demokratie ist nach dieser Auffassung keine ein für alle Mal fixierte statische Regierungs- und Herrschaftsform, sondern ein „bleibender Auftrag“. 37  
 
        Diesen Auftrag ernst zu nehmen bedeutet, Angriffe auf queeres Leben als Angriffe auf die demokratische Gestaltung der Gesellschaft zu verstehen. Rechte Akteur*innen erachten ausschließlich die Rechte und Lebensweisen einer bestimmten, völkisch definierten und männlich-heterosexuell konnotierten Gruppe als schützenswert. Sie leugnen die Wandelbarkeit der Geschlechterverhältnisse, die in einer fixierten, stillgestellten Form der Absicherung von Hierarchien und Ungleichheit dienen sollen: Die biologisierende Unterscheidung in zwei grundsätzlich verschiedene Geschlechter soll Ungleichheit – etwa in der Bezahlung, der Aufgabenverteilung, der sexuellen Lebensweisen und der gesellschaftlichen Teilhabe – „rechtfertigen“, um sie zu verfestigen. Die Aufgabe demokratischer Gesellschaften besteht jedoch darin, Geschlechterverhältnisse zu demokratisieren, das heißt, zum Gegenstand des Politischen zu machen und ihre Kontingenz anzuerkennen. 38  
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          DANIELA SCHWARZER
 
           LIBERALE DEMOKRATIEN UNTER DRUCK. GEOÖKONOMISCHE, GEOPOLITISCHE UND INNERE HERAUSFORDERUNGEN 
 
          Der Einfluss liberaler Demokratien in der internationalen Weltordnung geht zurück. Wirtschaftliche Abhängigkeiten, geopolitische Konfliktlinien und Demokratieabbau: Welche Handlungsspielräume haben (europäische) Demokratien angesichts dieser Herausforderungen?
 
        
 
         
          TIM HEINKELMANN-WILD
 
           TRUMP 2.0 UND DIE ABKEHR VON DER LIBERALEN INTERNATIONALEN ORDNUNG 
 
          Unter Trump und seiner „America First“-Politik fordern die USA die Liberale Internationale Ordnung heraus. In der öffentlichen, politischen und wissenschaftlichen Debatte gibt es viele Annahmen darüber, was daraus folgt – einige dieser Annahmen sind jedoch falsch.
 
        
 
         
          ANDREAS BUSCH
 
           DEMOKRATIEN UNTER DRUCK? 
 
          Die liberalen Demokratien des Westens, zentraler Baustein der liberalen Weltordnung, stehen unter Druck. Mithilfe empirischer Daten zu Anzahl und Qualität von Demokratien lässt sich kritisch diskutieren, ob die Rede von einer „Krise der Demokratie“ berechtigt ist.
 
        
 
         
          STEFAN SCHÄFER
 
           WELTORDNUNG UND GELDORDNUNG. GEGENWART UND ZUKUNFT DES INTERNATIONALEN WÄHRUNGSSYSTEMS 
 
          Die internationalen Konflikte der Gegenwart werden nicht nur, aber auch mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen ausgetragen. Wer geostrategische Themen bearbeiten möchte, sollte sich deshalb auch mit der Frage befassen, ob der US-Dollar die globale Leitwährung bleibt.
 
        
 
         
          THOMAS POGGE
 
           ZU EINER ECHT-STABILEN WELTORDNUNG 
 
          Eine internationale Ordnung kann nicht wirklich stabil sein, wenn die Einhaltung ihrer Regeln auf den jeweiligen Eigeninteressen ihrer Teilnehmer beruht. Das langfristige Überleben der Menschheit erfordert eine weithin geachtete moralische Grundlegung für die globale Ordnung.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Dass mit der erneuten Amtsübernahme von US-Präsident Donald J. Trump alte Gewissheiten ihre Geltung zu verlieren drohen, zeigt sich besonders eindrücklich an jenem System von Werten, Verfahren und Interessen, das bislang unter dem Begriff „liberale Weltordnung“ bekannt war. Die Hoffnung auf die universelle Geltung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien, das Vertrauen in eine regelbasierte, friedliche Konfliktaustragung und der Glaube an die wohlstandsmehrende Kraft freier Handelsbeziehungen weichen mehr und mehr der Erkenntnis, dass unbeschränkte Machtpolitik eine Renaissance erlebt. Die alte Weltordnung scheint aus den Fugen, ohne dass schon etwas Neues an ihre Stelle getreten wäre.
 
        Mitunter gerät über die Regressionserzählung in Vergessenheit, dass diese Weltordnung vor allem eine „westliche“ war. Nicht nur Autokratien, sondern auch viele Demokratien des Globalen Südens kritisieren seit Langem die selektive Anwendung der Regeln, ihre Ausnutzung zum eigenen Vorteil und die doppelten Standards, die „der Westen“ bisweilen für sich in Anspruch nimmt. Dass die Vereinigten Staaten, die über Jahrzehnte wie kein anderer Akteur von diesem maßgeblich von ihnen selbst initiierten und vorangetriebenen System profitiert haben, derzeit dabei sind, diese Ordnung zu zerstören, erscheint wie eine paradoxe Wendung der Geschichte. Manches wird vorerst aber wohl auch bestehen bleiben, etwa die Stellung des US-Dollars als globale Leitwährung.
 
        Wenn die liberale Weltordnung alter Prägung tatsächlich an ihr Ende gelangt sein sollte: Was folgt dann auf sie? Fest steht, dass es auch weiterhin globale Probleme und Herausforderungen geben wird – Pandemien, kriegerische Auseinandersetzungen, Wirtschaftskrisen –, die internationale Zusammenarbeit erfordern. In welcher Formation diese gelingen kann, welche Rolle Europa und der Globale Süden dabei spielen werden und ob eine neue Weltordnung fairer sein wird als die alte, steht in den Sternen. Die in dieser Ausgabe versammelten Texte versuchen einen Ausblick. Sie sind eine Auswahl der Vorträge, die im Februar 2025 bei den 20. Bensberger Gesprächen gehalten wurden.
 
         Sascha Kneip 
 
      

       
        LIBERALE DEMOKRATIEN UNTER DRUCK
 
        Geoökonomische, geopolitische und innere Herausforderungen
 
         Daniela Schwarzer 
 
        Zu den größten Herausforderungen für Deutschland und Europa in den 2020er Jahren gehören der rapide Wandel im internationalen System und der relative Einflussverlust liberaler Demokratien. Die globale Ordnung verändert sich mit einer Dynamik und Tiefe, deren Ausmaß noch nicht voll abzuschätzen ist. Absehbar ist allerdings, dass die über Jahrzehnte vom politischen Westen geprägte liberale, regelbasierte Weltordnung die internationalen Beziehungen immer weniger bestimmen wird. Das hat weitreichende Folgen für Deutschland und Europa, deren offene Wirtschaftsmodelle und internationalen Kooperationsbestrebungen einen regelbasierten internationalen Rahmen voraussetzen.
 
        Die in den vergangenen Jahrzehnten und insbesondere seit Ende des Ost-West-Konflikts handlungsleitenden Annahmen, dass sich die internationale wirtschaftliche Verflechtung vertieft und so Stabilität und Verlässlichkeit in den zwischenstaatlichen Beziehungen gestützt werden, dass multilaterale Institutionen internationale Zusammenarbeit und friedliche Konfliktbeilegung fördern und dass sich demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien als universelle Normen ausbreiten, müssen korrigiert werden. Das belegen die sinkende Anzahl demokratischer Staaten weltweit, der Einsatz von wirtschaftlichen Abhängigkeiten als Machtinstrumente, Russlands Krieg in Europa und auch die zunehmende geopolitische Entkopplung von Wirtschaftsblöcken. Diese Entwicklungen haben weitreichende Konsequenzen für die deutsche und europäische Politik, das europäische Wirtschaftsmodell und für Demokratien westlicher Prägung weltweit.
 
        Liberale Demokratien und die von ihnen geschaffenen Ordnungsstrukturen büßen im internationalen System an Gestaltungsmacht ein. Laut Bertelsmann Transformation Index lebten 2004 noch 51 Prozent der Weltbevölkerung in Demokratien, 2024 waren es nur noch 28 Prozent. Autoritäre Staaten verbünden sich zusehends, um die Weltordnung nach ihren Maßstäben zu gestalten. Diese Entwicklungen sind seit einigen Jahren zu beobachten, und der relative Bedeutungsverlust des politischen Westens – insbesondere gegenüber China und anderen asiatischen Staaten – wird bereits seit den 1990er Jahren immer wieder diskutiert und belegt. 
 
        Doch markiert das Jahr 2025 eine besondere Zäsur. Mit dem zweiten Amtsantritt des Republikaners Donald Trump als US-Präsident verändert sich die Rolle der USA grundlegend: im internationalen System, in den transatlantischen Beziehungen und als Anker des politischen Westens. Bereits in den ersten drei Monaten seiner Amtszeit schwächte der US-Präsident die Demokratie in den USA, er zog das Land aus multilateralen Institutionen zurück und veränderte Politiken, die konstituierend für die internationale Rolle der USA waren. Autokratischen Akteuren wie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin näherte er sich an. In den USA – der ältesten Demokratie der Welt und einst globales Vorbild für Transformationsstaaten und gefestigte Demokratien – erodieren demokratische Institutionen und Normen. Auch andere, einst stabile Demokratien sind im Inneren unter Druck, während die externen Herausforderungen zunehmen. Für EU-Staaten neu ist das Ausmaß, mit dem sich die USA in europäische Demokratien einmischen, insbesondere, um rechtspopulistische Kräfte zu stärken: US-Vizepräsident JD Vance etwa griff europäische Regierungen an und sucht den Schulterschluss mit populistischen und extremistischen Parteien in Europa.
 
        Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich europäische Demokratien schützen können und welche Handlungsspielräume sie in einer zunehmend fragmentierten und von Systemkonflikten geprägten Welt noch haben. Um dies in einem sich weiterhin dynamisch entwickelnden Kontext analysieren zu können, ist es sinnvoll, drei zentrale Dimensionen in den Blick zu nehmen: die geoökonomischen Rahmenbedingungen, die geopolitischen Konfliktlinien und die innere Widerstandskraft liberaler Demokratien. Das Zusammenwirken von externen Herausforderungen und innerer Resilienz wird maßgeblich darüber entscheiden, ob demokratische Staatsformen Bestand haben oder weiter intern erodieren und damit international an Einfluss verlieren werden.
 
        GEOÖKONOMIE: WIRTSCHAFT ALS MACHTINSTRUMENT
 
        Regierungen setzen immer wieder wirtschaftliche Abhängigkeiten als machtpolitisches Mittel ein, und nach einer Phase der nahezu weltweiten wirtschaftlichen Öffnung und Globalisierung sind Europa und Deutschland davon zunehmend betroffen. Am wohl intensivsten diskutiert wird in diesem Zusammenhang die sogenannte Belt-and-Road-Initiative. Seit 2013 verfolgt China damit nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern auch das strategische Ziel, seinen Einfluss zu stärken, sowohl regional als auch global. Dazu dienen etwa die Absicherung von Rohstoffzugängen und Handelsrouten, Infrastrukturprojekte wie Häfen, Straßen oder Eisenbahnstrecken oder auch die Schaffung wirtschaftlicher Abhängigkeiten durch Finanzierungen und Kredite. 
 
        In Europa sorgte erst die Coronapandemie ab 2020 für einen wirklichen Wendepunkt in der Diskussion über seine strategischen Abhängigkeiten und die Risiken, die mit tiefer wirtschaftlicher Verflechtung einhergehen können. Lockdowns, Fabrikschließungen und gestörte Transportwege führten zu Engpässen bei essenziellen Gütern – von medizinischen Gütern bis hin zu Halbleitern, die für nahezu alle modernen Industrien unverzichtbar sind. Die starke Abhängigkeit von international verzweigten Wertschöpfungsketten stellte sich als weit mehr als nur ein logistisches Problem heraus. Kontrollverluste durch strategische Direktinvestitionen von ausländischen Akteuren werden seither als strategische Schwachstelle der EU angesehen. 01  
 
        Mit Russlands umfassenden Angriff auf die Ukraine seit Februar 2022 rückten vor allem energiepolitische Abhängigkeiten ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Um gegenüber Russland, das die Energieabhängigkeit als Druckmittel einsetzte, außenpolitisch (in diesem Fall durch Sanktionen und Energieembargos) handeln zu können, musste Europa und insbesondere Deutschland in kürzester Zeit seine Energieversorgung neu strukturieren und alternative Quellen erschließen, was mit erheblichen Kosten und Risiken verbunden war. 02  
 
        Während diese Umstellung in Europa in enger Zusammenarbeit mit der vom Demokraten Joe Biden geführten US-Regierung bewältigt wurde, setzt Trump in seiner zweiten Amtszeit verstärkt die Verknüpfung von Handelsfragen mit geopolitischen Zielen gegenüber Europa ein. Aus europäischer Sicht sind die von Trump im April 2025 angekündigten Zölle besonders relevant: 03  Die Maßnahmen richten sich gezielt gegen Handelspartner, von denen er Konzessionen in anderen Bereichen einfordert. So könnten die EU-Staaten durch Zölle von bis zu 20 Prozent dazu gedrängt werden, ihre Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen und zugunsten von US-Konzernen, insbesondere im Tech-Sektor, regulatorische Zugeständnisse zu machen. Gleichzeitig koppelte Washington weitere Unterstützung für die Ukraine an Zugangsrechte zu ukrainischen Rohstoffvorkommen, ein entsprechendes Abkommen wurde in Rekordzeit unterzeichnet. 04  Auch gegenüber anderen Regionen setzt die Trump-Administration Zölle als Druckmittel ein: Von Kolumbien etwa erzwang er so eine verstärkte Kooperation in Migrationsfragen. 05  
 
        Bereits während seiner ersten Präsidentschaft ab 2017 setzte Trump wirtschaftliche Sicherheit mit nationaler Sicherheit gleich und veranlasste unter anderem schärfere Investitionskontrollen und hohe Zölle gegen China. 06  Auch sein Nachfolger Biden weitete Investitionskontrollen aus. 07  2025 machte Trump es zu einer seiner ersten Amtshandlungen, die Zölle auf chinesische Waren drastisch zu erhöhen und den Export von Halbleitern weiter einzuschränken. 08  
 
        China selbst verfolgt seit einigen Jahren eine gezielte Strategie der wirtschaftlichen Autonomie. 09  Staatspräsident Xi Jinping setzt dabei auf massive Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie auf eine umfassende Modernisierung der heimischen Industrie, um technologische Abhängigkeiten vom Ausland zu reduzieren. Gleichzeitig strebt Beijing danach, internationale Lieferketten noch stärker von China abhängig zu machen, um die wirtschaftliche Hebelwirkung auf andere Staaten zu erhöhen.
 
        Die Weltwirtschaft entfernt sich damit immer weiter von dem Modell offener Märkte und freier Handelsströme und ist in eine Phase wirtschaftlicher Blockbildung eingetreten. Nicht nur China und die USA, sondern auch die EU und andere Wirtschaftsmächte verfolgen mittlerweile das Ziel, sich gegen externe Abhängigkeiten abzusichern und ihre wirtschaftliche Resilienz zu stärken. Die EU arbeitet angesichts der veränderten geoökonomischen Rahmenbedingungen an einer Strategie wirtschaftlicher Resilienz. Die Diversifizierung von Handelsbeziehungen, der Aufbau eigener Produktionskapazitäten in strategisch wichtigen Industrien und eine verstärkte Industriepolitik sind zentrale Elemente dieser Neuausrichtung. 10  Besonders in den Bereichen Halbleiter, Rohstoffe und Energietechnologien setzt Brüssel auf eine Verringerung externer Abhängigkeiten. 
 
        Auch andere Wirtschaftsmächte setzen zunehmend auf den Schutz ihrer wirtschaftlichen Souveränität. Indien verfolgt unter dem Leitmotiv „Selbstständiges Indien“ das Ziel, unabhängiger von globalen Lieferketten zu werden und Schlüsselindustrien im eigenen Land zu stärken. 11  Japan und Großbritannien haben das Konzept der Wirtschaftssicherheit fest in ihre nationalen Sicherheitsstrategien integriert und eigene Kabinettsposten geschaffen. 12  
 
        Parallel zur Fragmentierung der Weltwirtschaft verändert sich das globale wirtschaftliche Machtgefüge. Während die traditionellen Industrienationen über Jahrzehnte die Weltwirtschaft dominierten, gewinnen andere Staaten zunehmend an Einfluss. China hat sich bereits als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt etabliert und steht kurz davor, die USA als führende Wirtschaftsmacht abzulösen. Indien, mit einer jungen Bevölkerung und einem dynamischen Dienstleistungs- und Fertigungssektor, könnte Deutschland noch in diesem Jahrzehnt als drittgrößte Volkswirtschaft überholen. 13  Indonesien, mit einer Bevölkerung von über 270 Millionen Menschen, entwickelt sich zur führenden Volkswirtschaft Südostasiens. Brasilien und Nigeria, beide rohstoffreich und mit enormem Marktpotenzial, dürften langfristig ebenfalls eine stärkere Rolle in der Weltwirtschaft spielen.
 
        Der Anteil der G7 am weltweiten Bruttoinlandsprodukt sank von über 44 Prozent im Jahr 2000 auf unter 30 Prozent seit 2022. 14  Das wirtschaftliche Gravitationszentrum verlagert sich bereits in neue Handelsblöcke und multilaterale Initiativen. Die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) haben ihre Zusammenarbeit ausgebaut und sich um neue Mitglieder wie Ägypten, Äthiopien und Saudi-Arabien erweitert. In vielen dieser Länder wächst die Bereitschaft, sich von westlich dominierten Finanz- und Handelssystemen zu lösen.
 
        Um nicht weiter an Einfluss zu verlieren, müssen die liberalen Demokratien auch künftig sehr bewusst ihre Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz stärken. Für Europa bedeutet das eine Vertiefung des Binnenmarkts und engere Kooperationen in strategisch wichtigen Zukunftsbranchen wie dem Technologiesektor, idealerweise unter Einbeziehung Großbritanniens. Zudem sollte die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern außerhalb Europas, etwa mit den G7-Staaten Japan oder Südkorea, gestärkt werden. Schließlich sollte intensiv in die Beziehungen zu aufstrebenden Wirtschaftsmächten investiert werden, wobei Risiken durch neue strategische Abhängigkeiten minimiert werden sollten.
 
        GEOPOLITIK: NEUE MACHTBASIERTE ORDNUNG
 
        Russlands Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 markierte nicht den Beginn eines Krieges, sondern die weitere Eskalation eines Prozesses, der die europäische Sicherheitsarchitektur bereits seit Jahren untergraben hatte. 15  Bereits die Annexion der Krim 2014 zeigte, dass Moskau seine Interessen auch mit militärischer Gewalt durchsetzt, entgegen internationaler Rechtsprinzipien und der Grundlagen der Europäischen Sicherheitsordnung. Dennoch hielten politische Entscheider in Deutschland und anderen EU-Staaten lange an der Annahme fest, dass wirtschaftliche Verflechtung und diplomatische Einbindung Russland mäßigen würden, während etwa die baltischen Staaten und Polen vergeblich vor der aggressiven russischen Politik warnten. 16  Erst mit der umfassenden russischen Invasion in die Ukraine 2022 änderte sich die Politik der versuchten Mäßigung. 
 
        Der politische Westen reagierte zunächst mit bemerkenswerter Einigkeit: Die NATO agierte geschlossen, die G7-Staaten stimmten Sanktionen untereinander ab und europäische Länder leisteten gemeinsam mit den USA massive militärische, wirtschaftliche und humanitäre Unterstützung für die Ukraine. Doch Staaten anderer Weltregionen – darunter Indien, Brasilien oder Südafrika – lehnten eine öffentliche Verurteilung des russischen Angriffs ab und schlossen sich nicht der Sanktionspolitik an. Viele dieser Regierungen interpretieren den Krieg in der Ukraine als weitere Krise einer Weltordnung, die sie als von westlichen Interessen dominiert wahrnehmen. 
 
        Der wohl gravierendste geopolitische Wendepunkt seit Beginn des Krieges in der Ukraine geht mit dem erneuten Amtsantritt Trumps und dem damit verbundenen Politikwechsel der USA einher. So versprach der US-Präsident eine rasche Konfliktbeilegung und stützte gleichzeitig öffentlich russische Narrative – etwa, indem er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als „Diktator ohne Wahlen“ bezeichnete und die Ukraine für den Beginn des Krieges verantwortlich machte. 17  Im März 2025 setzten die USA die Unterstützung für die Ukraine vorübergehend aus. Zwar wurden die Hilfen später wieder aufgenommen, doch das Vertrauen in die Verlässlichkeit Washingtons ist erschüttert – auch weil die Wiederaufnahme in engem Zusammenhang mit dem Abkommen über den Zugang zu ukrainischen Rohstoffen stand. 18  
 
        Von den europäischen NATO-Partnern verlangt Trump, dass Europa künftig die Hauptlast der Ukraine-Hilfen trägt und im Falle einer Friedenslösung Sicherheitsgarantien übernimmt. Für Deutschland als zweitgrößtem Unterstützer der Ukraine bedeutet dies eine erhebliche zusätzliche Verantwortung. Zudem will der US-Präsident den amerikanischen Beitrag zur europäischen Verteidigung reduzieren und forderte die europäischen Alliierten der USA auf, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Unklarheit besteht derzeit zur Frage, unter welchen Bedingungen die USA ihre Sicherheitsgarantien für Europa aufrechterhalten und wann sie einen möglichen (Teil-)Rückzug vom europäischen Kontinent planen. Der Verlust der USA als verlässlicher Partner hat gravierende Konsequenzen für die europäische Sicherheitsarchitektur und schlägt sich bereits jetzt in der Mobilisierung erheblicher Verteidigungsausgaben nieder. 
 
        Die Kehrseite der neuen US-Politik gegenüber der Ukraine und den europäischen NATO-Partnern ist ein deutlich größerer Fokus der USA auf ihre Interessen in Asien. Der Wettstreit mit China um die Frage, wer der einflussreichste Staat ist, bestimmt die Strategie der USA zusehends. Dabei sieht Washington internationale Organisationen allerdings nicht als relevanten Handlungsrahmen. Binnen weniger Wochen nach Trumps Rückkehr ins Amt am 20. Januar 2025 kündigte die US-Regierung ihren Rückzug aus zentralen multilateralen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaschutzabkommen an. Damit ist das Land, das den größten Einfluss auf den Aufbau der liberalen Weltordnung hatte und über Jahrzehnte stark von ihr profitiert hat, zu ihrem größten Herausforderer geworden.
 
        Während Europa und die USA auseinanderdriften, formiert sich eine immer engere Allianz autoritärer Staaten. Russland, China, der Iran und Nordkorea haben ihre Zusammenarbeit intensiviert und teilen das strategische Ziel, die regelbasierte internationale Ordnung zu untergraben. Russland wird in der Ukraine militärisch von Nordkorea durch Söldner und Artilleriemunition unterstützt und erhält vom Iran Drohnen und Raketen. China liefert Russland Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können. 19  Russland, China und der Iran nutzen zudem wirtschaftliche und politische Partnerschaften, um ihre Einflusszonen auszubauen und westliche Staaten diplomatisch zu isolieren. Parallel destabilisieren autokratische Staaten liberale Demokratien durch hybride Methoden. Russland etwa kombiniert Cyberangriffe, Desinformation und Sabotageakte, etwa durch die wiederholte Beschädigung von Unterseekabeln in der Ostsee. 20  
 
        Um auf diese neue Lage zu reagieren, sollten zentrale europäische Staaten – darunter Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Polen, die Niederlande, die baltischen und die nordischen Staaten – die Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit intensivieren. Dabei gilt es, innerhalb der NATO handlungsfähig zu bleiben und eine eigenständige europäische Sicherheitsarchitektur vorzubereiten. Der Fokus sollte auf Maßnahmen liegen, die kurzfristig umsetzbar sind und Europa zügig handlungsfähiger machen. Parallel ist ein langfristiges Sicherheitskonzept zu entwickeln. Eine wesentliche strategische Frage ist, wie die Ukraine in die europäische Verteidigungsstruktur integriert werden kann und ob die kampferprobte ukrainische Armee langfristig eine Schlüsselrolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur übernehmen kann. Darüber hinaus sollte Europa mit Partnern wie Japan, Südkorea und anderen seine wirtschaftliche und technologische Unabhängigkeit stärken. Wenn über 80 Prozent der digitalen Technologien, die Europa benötigt, importiert werden, ist dies eine ökonomische Schwäche und ein sicherheits- und demokratiepolitisches Risiko. 21  
 
        SYSTEMWETTBEWERB UND INNERE HERAUSFORDERUNGEN
 
        Die beschriebenen Veränderungen in der regionalen Sicherheitsordnung – im internationalen System durch den Rückzug der USA und im Wirtschaftssystem durch die Beschleunigung einer stärkeren Regionalisierung entlang von politischen Einflusszonen – zeugen von einem politisch wieder erstarkenden Systemwettbewerb. Nach dem Kalten Krieg erschien dieser zunächst entschieden: Die liberale Demokratie hatte sich gegen den Sozialismus durchgesetzt und galt als überlegenes Regierungsmodell. Heute aber gelten liberale Demokratien nicht mehr als alternativlos, ihre Wertebasis wird nicht mehr als universell anerkannt. Stattdessen erfahren autoritäre Regierungsmodelle – insbesondere, wenn sie wirtschaftlich erfolgreich sind – zunehmend Anerkennung. Dieses Narrativ wurde unter anderem während der Coronapandemie genährt. Während viele westliche Demokratien mit schleppenden politischen Entscheidungsprozessen und polarisierten Gesellschaften zu kämpfen hatten, agierten einige autoritär regierte Staaten schneller – ein vermeintlicher Beleg für ihre höhere Handlungsfähigkeit.
 
        Internationale Demokratieindizes zeigen nicht nur, dass die Zahl der Demokratien stetig abnimmt, bestehende Demokratien verlieren zudem an Qualität. 22  Der Bertelsmann Transformation Index 2024 etwa weist darauf hin, dass selbst etablierte Demokratien mit einer Erosion von Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und demokratischer Partizipation kämpfen. 23  Die Polarisierung innerhalb vieler Demokratien hat so weit zugenommen, dass sich ganze Bevölkerungsteile von demokratischen Institutionen entfremdet fühlen. 
 
        Die USA erleben derzeit eine solche Erosion – mit weitreichenden Folgen für das liberale Modell weltweit. Über Jahrzehnte galten die USA als Vorbild für demokratische Institutionen, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit und unterstützten demokratische Kräfte in vielen Weltregionen. Nun aber ist die Sorge um die US-Demokratie selbst gewachsen. Bereits in den ersten drei Monaten ihrer Amtszeit entließ die aktuelle US-Regierung Tausende Beamte. Justizangehörige und Anwaltskanzleien, die gegen den Präsidenten oder sein Umfeld ermitteln, werden unter Druck gesetzt. Richter, die Urteile gegen die Regierung fällen, werden öffentlich bedroht und teils sogar attackiert. Sogar richterliche Entscheidungen werden übergangen: Trotz einer einstweiligen Verfügung eines Bundesrichters wurde etwa die US-Entwicklungsbehörde USAID faktisch aufgelöst. 24  Die Abschiebung von 250 Venezolanern nach El Salvador im März 2025 wurde durchgeführt, obwohl ein Bundesrichter diese Maßnahme untersagt hatte. 25  
 
        Große Sorgen bestehen auch bezüglich der Freiheit der Presse und der Wissenschaft. Die traditionsreiche White House Correspondents’ Association, die den Zugang zu Regierungspressekonferenzen verwaltet, wurde entmachtet. Stattdessen will die Regierung selbst darüber entscheiden, welche Medien Zugang erhalten. 26  Kritische Journalistinnen und Journalisten werden zunehmend ausgeschlossen. Vielen Universitäten und Forschungseinrichtungen wurden staatliche Forschungsgelder gestrichen, weil sie etwa zu Themen wie Klimawandel, Covid oder Diversität forschen. 27  Unternehmen werden ebenfalls unter Druck gesetzt, Diversity-, Equity- and Inclusion-Programme einzustellen. 
 
        Für liberale Demokratien weltweit sind diese Veränderungen in den USA direkt relevant. In Deutschland haben Trump-nahe Akteure versucht, den Bundestagswahlkampf 2024/25 zu beeinflussen, um rechtsextreme und prorussische Kräfte zu stärken. So warb Tech-Milliardär Elon Musk für die AfD und erhöhte künstlich deren Reichweite auf seiner Plattform X, während US-Vizepräsident JD Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025 deutsche Parteien wenige Tage vor der Bundestagswahl zur Zusammenarbeit mit der AfD aufforderte und die Meinungsfreiheit in Europa anzweifelte. 28  
 
        Was sich hier zeigt, ist ein transnationales Netzwerk, das ideologisch und strategisch eng verflochten ist. Diese Art der transnationalen Kooperation ist nicht neu, aber sie hat in den vergangenen Jahren eine neue Intensität erreicht. 29  Während illiberale Kräfte früher oft in nationalen Kontexten agierten, begreifen sie sich heute als Teil einer globalen Bewegung. Sie teilen nicht nur ideologische Überzeugungen – wie die Ablehnung von Migration, Multilateralismus und liberaler Demokratie –, sondern lernen voneinander, tauschen Strategien aus und koordinieren politische Kampagnen. 
 
        FAZIT
 
        Die regelbasierte Weltordnung befindet sich an einem Wendepunkt, und die Resilienz demokratischer Gesellschaften wird auf eine beispiellose Probe gestellt – wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und demokratiepolitisch. 
 
        Wirtschaftskraft wird zunehmend als Waffe eingesetzt. Die gegenseitige Verflechtung der Volkswirtschaften – lange als Garant für Frieden angesehen – ist zum Sicherheitsrisiko geworden. Liberale Demokratien müssen strategische Sektoren schützen und diversifizieren, um geopolitische Erpressbarkeit zu vermeiden. China und Russland dehnen ihre Einflusssphären deutlich aus, während die von Trump geführten USA eine ambivalente Rolle einnehmen. Regionale Mächte wie die Türkei, Indien und Saudi-Arabien verfolgen eigene Interessen, ohne sich eindeutig einem Lager zuzuordnen. 
 
        Diese geopolitischen Umbrüche zwingen die Europäer, in eigenständige Verteidigungsstrukturen, technologische Unabhängigkeit und gesellschaftliche Widerstandskraft zu investieren. Das ist umso wichtiger, als populistische und antidemokratische Kräfte auch innerhalb vieler liberaler Demokratien an Zuspruch gewinnen, während das Vertrauen in demokratische Institutionen erodiert. Demokratische Systeme müssen heute, unter wachsendem internem und externem Druck, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. 
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        TRUMP 2.0 UND DIE ABKEHR VON DER LIBERALEN INTERNATIONALEN ORDNUNG
 
         Tim Heinkelmann-Wild 
 
        Unter Präsident Donald Trump fordern die USA die Liberale Internationale Ordnung (LIO) heraus, als deren Gründerin und Verfechterin sie bislang galten. Die LIO ist in ihren Verfahren dem offenen, inklusiven Multilateralismus sowie in ihrer Substanz dem politischen und wirtschaftlichen Liberalismus verpflichtet. 01  In den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit attackierte Trump zahlreiche multilaterale Institutionen wie internationale Organisationen (IO) und Abkommen, welche die Werte der LIO verkörpern. 02  So kritisierte er die NATO und stellte deren Beistandspflicht infrage. Die USA setzten Zölle und protektionistische Politiken in Verachtung der Freihandelsregeln der Welthandelsorganisation (WTO) ein und blockierten die Ernennung neuer Richterinnen und Richter für deren Gerichtssystem. Trump kürzte auch die Finanzierung für multilaterale Entwicklungshilfe, unter anderem für die Projekte zahlreicher Institutionen der Vereinten Nationen und fror alle Beiträge für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) ein. Schließlich ordnete Trump eine grundlegende Überprüfung der US-Unterstützung für und Beteiligung an allen multilateralen Institutionen an und beendete umgehend die Mitgliedschaft der USA in der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Pariser Klimaabkommen und dem UN-Menschenrechtsrat. Bei Verfechterinnen und Verfechtern der LIO schürt Trump daher große Sorgen um die Zukunft des Multilateralismus, und es ist sogar die Rede vom „Tod der Amerika-gemachten Welt.“ 03  
 
        Welche Attacken auf multilaterale Institutionen sind von Trump 2.0 noch zu erwarten? Wie werden sich diese auf die LIO auswirken? Und wie sollten Deutschland und Europa auf Trump 2.0 reagieren? Orientierung bei der Beantwortung dieser Fragen liefert ein systematischer Blick auf frühere Fälle der Abkehr der USA von der LIO. 04  Die historisch-vergleichende Analyse erlaubt es, vier in der öffentlichen, politischen und wissenschaftlichen Debatte weitverbreitete Annahmen über Trumps „America First“-Politik und ihre Auswirkungen zu korrigieren: 05  Erstens ist der Rückzug der USA aus multilateralen Institutionen kein vollkommen neues, Trump-spezifisches Phänomen, sondern Teil eines historischen Musters. Zweitens waren die Entscheidungen zur Beendigung der US-Unterstützung für multilaterale Institutionen unter Trump bislang nicht irrational oder erratisch, sondern folgten einem strategischen Kalkül. Drittens sind die von den USA verlassenen Institutionen keineswegs zum Scheitern verurteilt, sondern haben sich schon oft als resilient erwiesen. Und viertens wurde das von den USA bei früheren Vorgängen dieser Art hinterlassene Machtvakuum nicht von revisionistischen Mächten wie China oder Russland gefüllt, sondern häufig von anderen westlichen Mächten und insbesondere von der EU und ihren Mitgliedstaaten. 
 
        KEIN TRUMP-PHÄNOMEN
 
        Ein erster, weitverbreiteter Mythos lautet: Der Rückzug der USA aus multilateralen Institutionen ist eine Besonderheit der Trump-Ära. Beobachterinnen und Beobachter sprachen beispielsweise von Trumps „Austritts-Doktrin“ 06  und seinem prinzipiellen „Rückzug vom Multilateralismus.“ 07  In der Tat hat bereits die erste Trump-Administration (2017–2021) die Unterstützung der USA für 19 internationale Organisationen und Abkommen beendet. Prominente Beispiele sind das Pariser Klimaabkommen, der sogenannte Iran-Deal (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), der UN-Menschenrechtsrat sowie die WTO und WHO während der COVID-19-Pandemie. In seiner zweiten Amtszeit setzt Trump diesen Kurs fort. 
 
        Doch der Rückzug der USA aus multilateralen Institutionen ist kein Trump-spezifisches, sondern ein breiteres Phänomen. Denn ihre besondere Stellung als Hegemonialmacht erlaubte den USA nicht nur ihren außerordentlichen Einsatz für die LIO in der Vergangenheit, sondern auch ihre wiederholte Abkehr von unliebsam gewordenen Institutionen. Hegemonie bezeichnet hierbei den „Vorrang“ oder die „Vorherrschaft“ unter den Mitgliedern einer Ordnung und nicht die umfassende Kontrolle dieser. 08  Hegemonialmächte sind aufgrund ihrer Vormachtstellung in einer besonders vorteilhaften Position, um internationale Ordnungen und die ihnen zugrunde liegenden Institutionen zu schaffen und zu erhalten. Hegemonialmächte können sich dabei auf die Überzeugungs- und Anziehungskraft ihrer Soft Power stützen und ihre Hard Power als Anreiz oder Zwang einsetzen. Diese Machtdominanz ermöglicht es den Hegemonialmächten aber auch, sich aus „ihren“ Ordnungen und deren Institutionen wieder zurückzuziehen und ihre Ziele auf alternativen Wegen zu erreichen. 
 
        Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beendeten die USA wiederholt ihre Unterstützung für IO und Abkommen. Auch wenn Trump hinsichtlich der Anzahl und der Bedeutung der verlassenen multilateralen Institutionen hervorsticht, finden sich vor seiner ersten Amtszeit 144 weitere Fälle des US-Rückzugs. 09  Zuvor beendeten die USA unter Präsident Jimmy Carter (1977–1981) ihre Mitgliedschaft in der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), unter Präsident Ronald Reagan (1981–1989) in der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und unter Präsident Bill Clinton (1993–2001) in der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO). Darüber hinaus lehnte Präsident George W. Bush (2001–2009) die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls und des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs ab. Während der zweiten Amtszeit von Präsident Bill Clinton und der ersten Amtszeit von Präsident George W. Bush überstieg die Anzahl der von den USA verlassenen Institutionen mit jeweils 20 Fällen sogar die 19 Fälle der ersten Trump Administration. 10  
 
        Selbst Präsident Joe Biden (2021–2025) folgte seinem Versprechen „America is back“ 11  nur selektiv. Zwar kehrten die USA während seiner Amtszeit in wichtige Institutionen wie in das Pariser Klimaabkommen und in die UNESCO zurück, aber Biden setzte Trumps Politik des Rückzugs aus dem Iran-Deal, dem Transpazifischen Partnerschaftsabkommen (TPP) oder dem Vertrag über den Offenen Himmel (Treaty on Open Skies) fort. Auch die von Trump hinterlassenen Finanzierungslücken für globale Klimafonds wurden nicht wieder vollständig geschlossen. Zudem hielt Biden nicht nur an der WTO-Blockade fest, sondern ergriff auch neue protektionistische Maßnahmen, etwa im Rahmen des milliardenschweren Investitionspakets Inflation Reduction Act. Schließlich kam es auch unter Biden zu drei neuen Fällen der Abkehr der USA von internationalen Abkommen und Organisationen. So hat er wie Trump die Finanzierung des UNRWA beendet. Zudem ratifizierten die USA unter seiner Führung zwei Abkommen nicht, die unter Trump unterzeichnet wurden: das Singapur-Übereinkommen über Mediation sowie ein Protokoll zur Internationalen Konvention zur Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik. 12  
 
        STRATEGISCHES KALKÜL
 
        Ein zweiter Mythos lautet, dass die Abkehr der USA von multilateralen Institutionen unter Trump chaotisch und nicht nachvollziehbar war und ist. Trump würde seine Angriffe auf IO und Abkommen blindlings eskalieren. Trumps außenpolitische Entscheidungen werden entsprechend als „irrational,“ 13  „impulsiv,“ 14  „erratisch,“ 15  und „unvorhersehbar“ 16  charakterisiert.
 
        In der Tat hat sich noch kein US-Präsident in der Öffentlichkeit so brachial und lautstark gegen den Multilateralismus und seine Prinzipien gestellt. 17  Aber nicht in allen Fällen ließ Trump den Worten auch Taten folgen. In manchen Institutionen blieben seine Attacken auf Reformforderungen und Drohungen begrenzt. In anderen blieben die USA Mitglied, sabotierten diese aber von innen, indem sie Entscheidungen blockierten oder sich nicht mehr an ihre Regeln hielten. Schließlich beendeten die USA ihre Unterstützung für manche Institutionen vollständig und traten aus ihnen aus. 
 
        Der Rückzug der USA aus multilateralen Institutionen – auch unter Trump – folgte einem strategischen Kalkül. Während die Unzufriedenheit der USA mit internationalen Organisationen und Abkommen ganz unterschiedliche innenpolitische, institutionelle und machtpolitische Ursachen haben kann, ist für die Frage des Rückzugs aus einer Institution der Einfluss der USA innerhalb dieser entscheidend. Je mehr sich eine unliebsame Institution der Kontrolle der USA entzieht, desto stärker eskalieren sie ihre Angriffe bis zum Austritt. 18  
 
        Selbst der Einfluss von Hegemonialmächten wie den USA über institutionelle Entscheidungen variiert gemäß deren Strukturen und Regeln. 19  So hängt ihre Kontrolle über multilaterale Institutionen von formalen Entscheidungsregeln ab, die in Abkommen oder den Verfahrensregeln für IO festgeschrieben sind. Ihre Gestaltungsmacht ist am größten in Institutionen, in denen Stimmen nach der materiellen Macht gewichtet sind. Einstimmigkeit erschwert Reformen, gewährt aber zugleich auch Verhinderungsmacht gegen unerwünschte Veränderungen. In Institutionen, die nach dem Prinzip „one state, one vote“ entscheiden, ist die Kontrolle von Hegemonialmächten am stärksten begrenzt, da sie hier für jede Initiative Mehrheiten gewinnen müssen und zugleich Mehrheitsentscheidungen nicht verhindern können. 
 
        Hegemonialmächte verfügen zudem aufgrund ihrer Machtposition oftmals über informelle Einflussmöglichkeiten in multilateralen Institutionen. 20  Denn diese sind zumeist in besonderem Maße auf deren finanzielle, personelle oder legitimatorische Beiträge angewiesen. Deshalb sind insbesondere Bürokratien von IO oftmals bereit, unzufriedenen Hegemonialmächten dabei zu helfen, formale Entscheidungsregeln zu umgehen, unliebsame Vorschläge von der Agenda fernzuhalten oder über deren Verstöße gegen Normen und Regeln der Institution hinwegzusehen. Insgesamt ist folglich zu erwarten: Je mehr Kontrolle die USA über Institutionen besitzen, desto eher können sie ihre Unzufriedenheit innerhalb der Institution beilegen. Je weniger die USA eine unliebsame Institution kontrollieren können, desto eher werden sie sich aus der Institution zurückziehen.
 
        Unter Trump 1.0 eskalierten die USA ihre Angriffe auf multilaterale Institutionen nicht kopflos, sondern folgten diesem strategischen Kalkül. In Institutionen, in denen die USA über Gestaltungsmacht verfügten, beschränkte sich Trump 1.0 oft auf öffentliche Kritik. Im Falle der Weltbank beispielsweise verstummte Trumps Kritik, nachdem Weltbankpräsident Jim Yong Kim ihm entgegenkam und erklärte, „dass wir, wenn wir es richtig anpacken, das globale Wachstum ankurbeln, Märkte für amerikanische Produkte schaffen und Chancen für amerikanische Unternehmen bieten können“. 21  Kim setzte sich auch für die Einrichtung des sogenannten Ivanka-Fonds ein, der dem Interesse von Trumps Tochter an der Förderung von Unternehmerinnen in Entwicklungsländern entsprach. Ebenso reduzierte die Weltbank nach Trumps Kritik die Kreditvergabe an China, und Ende 2019 machte Kim seinen Platz vorzeitig für den US-Amerikaner David Malpass frei. 22  Ein ähnliches Muster zeigte sich bei Trumps Angriffen auf die NATO: Es blieb lediglich bei Drohungen und Reformforderungen, auf die die Verbündeten und das NATO-Sekretariat prompt mit Zugeständnissen reagierten. 23  
 
        In den Institutionen, in denen die USA zumindest Verhinderungsmacht bei unliebsamen Entscheidungen besitzen, sind sie auch unter Trump 1.0 meist Mitglied geblieben. Ein Beispiel ist die WTO, die Trump zwar grundsätzlich kritisiert, aber nicht verlassen hat. 24  Vielmehr nutzen die USA ihre privilegierte Position, um das Streitschlichtungsverfahren zu blockieren und damit verbindliche Urteile gegen die eigene protektionistische Handelspolitik zu verhindern. Auch ihre ständige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat gaben die USA unter Trump nicht auf, obwohl sie bei eigenen Initiativen scheiterten, etwa bei der Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen gegen Iran. Denn durch ihr Vetorecht konnten sie zumindest missliebige Entscheidungen, beispielsweise gegen Israel, verhindern.
 
        Aus unliebsamen Institutionen, in denen die USA weder Verhinderungs- noch Gestaltungsmacht besaßen und die fortgesetzte Mitgliedschaft ihnen somit kaum Vorteile bot, traten sie in vielen Fällen hingegen aus. Ein Beispiel dafür ist der UN-Menschenrechtsrat, in dem Trump 1.0 unerwünschte Mehrheitsentscheidungen gegen Israel nicht verhindern konnte und deshalb die Teilnahme der USA beendete. 25  Auch im Fall der WHO, in der wichtige Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip oder durch ihre unabhängige Bürokratie getroffen werden, eskalierte Trump seine Angriffe von Kritik über Budgetkürzungen bis hin zum Austritt.
 
        RESILIENTE INSTITUTIONEN
 
        Ein dritter Mythos besagt, dass multilaterale Institutionen ohne die Unterstützung der USA zum Scheitern verurteilt sind. So rechnen Beobachterinnen und Beobachter beispielsweise damit, dass der Rückzug der USA aus IO und Abkommen unter Trump „die Grundlagen der LIO erschüttert“ 26  oder sogar zum „Kollaps der sogenannten Liberalen Internationalen Ordnung“ 27  führt.
 
        Tatsächlich fordert die Abkehr der USA multilaterale Institutionen grundsätzlich heraus. Die USA waren an der Gründung der meisten relevanten IO und Abkommen maßgeblich beteiligt und haben in der Folge häufig den größten Beitrag zu ihrem Erfolg geleistet. 28  Ihr Rückzug stellt die Relevanz multilateraler Institutionen und die Gültigkeit ihrer Regeln grundsätzlich infrage und schwächt ihre Effektivität durch den Entzug wichtiger Beiträge. Insofern besteht die reale Gefahr, dass andere Mitgliedstaaten dem Beispiel der USA folgen und ihre Unterstützung für zentrale Institutionen der LIO ebenfalls reduzieren oder ganz einstellen. 29  
 
        Allerdings gibt es für die übrigen Mitgliedstaaten ebenso gute Gründe, an den von den USA verlassenen Institutionen der LIO festzuhalten. 30  Schließlich bestehen die drängenden globalen Herausforderungen wie der Klimawandel, humanitäre Krisen und Pandemien weiter fort, für deren Bewältigung multilaterale Institutionen einst mit großem Aufwand geschaffen wurden. Für weniger mächtige Staaten sind IO und Abkommen dafür zentrale und schwer ersetzbare Instrumente. Es ist daher zu erwarten, dass viele multilaterale Institutionen auch ohne die Unterstützung der USA fortbestehen werden.
 
        Ein systematischer Blick auf die Entwicklung multilateraler Institutionen nach dem Rückzug der USA zwischen 1945 und 2020 zeigt, dass diese bemerkenswert resilient sind. 31  In 32 der 110 (29 Prozent) analysierten Fälle blieb die Unterstützung anderer Staaten für die verlassenen Institutionen stabil. Als Trump 1.0 zum Beispiel den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen verkündete und eine konträre Energiepolitik verfolgte, hielten die übrigen Mitgliedstaaten nicht nur an ihren Verpflichtungen fest, sondern verstärkten ihre Anstrengungen. 32  Als Trump alle US-Beiträge für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) einstellte, blieben andere Mitgliedstaaten der Organisation nicht nur treu, sondern erhöhten ihre Beiträge für die reproduktiven Rechte und Gesundheit von Frauen weltweit. 33  Als widerstandsfähig erwies sich auch die WHO, nachdem Trump zunächst die finanziellen Beiträge der USA zurückhielt und dann die Mitgliedschaft beendete. 34  
 
        Überlebt haben die verlassenen Institutionen auch in 62 weiteren Fällen (56 Prozent), zeigten jedoch Verfallserscheinungen nach dem US-Rückzug. Nachdem Trump 1.0 beispielsweise die Beiträge der USA für das UNRWA einstellte, folgten andere Staaten, und die Organisation musste ihre staatsähnlichen Dienstleistungen für Palästinenserinnen und Palästinenser deutlich einschränken. 35  Auch im Fall des Vertrags über den Waffenhandel (ATT) zeigten andere Staaten nach dem US-Austritt weniger Bereitschaft, sich an die vereinbarten Regeln zu halten. 36  
 
        Nur 16 der 110 Institutionen (15 Prozent) sind nach dem Entzug der US-Unterstützung gescheitert. Zum Beispiel kann der JCPOA als de facto tot angesehen werden, da die Regierung in Teheran der Anreicherung von waffenfähigem Uran heute näher ist als je zuvor. 37  Als die USA aus dem Treaty on Open Skies ausstiegen, der den NATO-Mitgliedern und den ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten Überwachungsflüge über den jeweiligen Hoheitsgebieten erlaubt, kündigte auch Russland die Teilnahme, wodurch der Zweck des Abkommens hinfällig wurde. 38  
 
        MACHTVAKUUM
 
        Ein vierter Mythos behauptet, dass illiberale Mächte wie China oder Russland das von den USA hinterlassene Machtvakuum in multilateralen Institutionen füllen. Laut dieser Annahme übernehmen nach dem US-Rückzug revisionistische Kräfte die Kontrolle und bauen die Institutionen und ihre Regeln nach den eigenen Vorstellungen um. So warnten Beobachterinnen und Beobachter angesichts von Trumps Außenpolitik beispielsweise davor, dass „China und Russland nur gewinnen können,“ 39  dass „Trump China in die Hände spielt“ 40  und dass „Beijing sich vorbereitet, seinen Vorteil aus der Disruption zu ziehen“. 41  
 
        In der Tat profitieren illiberale und revisionistische Mächte von der Abkehr der USA von der LIO. So hat es Trump beispielsweise China ermöglicht, sich auf der internationalen Bühne als Verfechter des Freihandels und des globalen Klimaschutzes zu inszenieren. Zudem lieferten die USA illiberalen Staaten willkommene Vorwände, sich ebenfalls von unliebsamen internationalen Regeln abzuwenden. So nutze Russland den US-Rückzug aus dem Treaty on Open Skies unter Trump 1.0, um den eigenen Austritt zu rechtfertigen, Brasilien unter Jair Bolsonaro drohte ebenfalls mit dem Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, und China wies Kritik im UN-Menschenrechtsrat mit Verweis auf die Doppelstandards des Westens zurück. Versuche nicht-westlicher, revisionistischer Mächte, eine Führungsrolle in den von den USA verlassenen Institutionen zu übernehmen und diese für illiberale Zwecke umzubauen, gab es aber kaum. Vielmehr wurde das von den USA hinterlassene Machtvakuum vor allem von westlichen Mächten gefüllt. 
 
        Der Erfolg alternativer Führungsmächte setzt Überzeugungskraft und die Mobilisierung von genügend Beiträgen anderer Mitgliedstaaten voraus, um den Ausfall der USA zu kompensieren. 42  Im Vergleich zu vielen nicht-westlichen, illiberalen oder gar revisionistischen Staaten verfügen westliche Mächte zumeist über eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit beim Erhalt der LIO und ihrer Institutionen. Insbesondere die EU und ihre Mitgliedstaaten können ihre überlegene Soft Power dazu nutzen, multilaterale Institutionen gegen die Kritik der USA zu verteidigen sowie neue Partnerschaften mit anderen relevanten Staaten zu knüpfen, und gemeinsam die Hard Power aufbringen, um die von den USA hinterlassenen Lücken zu füllen. 
 
        Beim Pariser Klimaabkommen beispielsweise verteidigte die EU nicht nur das Abkommen, sondern nahm auch eine Vorbildrolle ein, indem sie ihre eigenen Beiträge zur Begrenzung des Klimawandels erhöhte. Zudem band sie China als einen der größten Emittenten von Treibhausgasen in die Antwortstrategie auf den US-Rückzug ein. Die EU nutze sogar ihre wirtschaftliche Machtposition, um Brasilien unter Bolsonaro, der dem Beispiel Trumps zu folgen drohte, im Abkommen zu halten. 43  Auch im Fall der WHO gelang es europäischen Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit mit dem WHO-Sekretariat, die Organisation gegen Trumps Kritik zu verteidigen und die COVID-19-Pandemie auch ohne die USA zu bekämpfen. 44  
 
        SCHLUSS
 
        Aus diesen Befunden ergeben sich für Deutschland und Europa vier wichtige Lehren für den Erhalt der LIO angesichts von Trump 2.0: Erstens wird die Ambivalenz der USA gegenüber multilateralen Institutionen nicht mit Trumps zweiter Amtszeit enden. Mehrere ineinandergreifende Trends machen es wahrscheinlich, dass sich die USA in Zukunft aus IO und Abkommen zurückziehen werden. 45  Noch nie gab es so viele und so einflussreiche multilaterale Institutionen, die den Handlungsspielraum der USA selbst einschränken und damit zur Zielscheibe der amerikanischen Kritik werden. In den USA wächst die Skepsis gegenüber multilateraler Zusammenarbeit, und die innenpolitische Polarisierung überträgt sich zunehmend auf außenpolitische Entscheidungen. Zudem sehen sich die USA als absteigende Macht in immer stärkerer Rivalität mit der aufsteigenden Macht China. Statt Trump erneut als Anomalie abzutun und auf eine Rückkehr zur vermeintlichen Normalität zu hoffen, muss sich Europa langfristig auf den Rückzug der USA aus internationalen Abkommen und Organisationen einstellen. 
 
         Zweitens besteht Grund zur Hoffnung, dass auch Trump 2.0 seine Attacken auf multilaterale Institutionen nicht blindlings eskaliert oder sich grundsätzlich aus internationalen Organisationen und Verträgen zurückzieht. Zugeständnisse an Trump in den von ihm kritisierten Institutionen können einen Rückzug der USA verhindern. Europa sollte sich insbesondere für Reformen einsetzen, die die institutionelle Resilienz langfristig stärken. Beispielsweise könnten die Beiträge breiter unter den Mitgliedstaaten verteilt und die institutionelle Verhinderungsmacht der USA, aber auch anderer zentraler Mitgliedstaaten, durch Vetorechte oder opt-outs erhöht werden. Eine rote Linie sollte Europa dort ziehen, wo Zugeständnisse an Trump ihren Ruf als Verfechterin des Multilateralismus – und damit ihre Soft Power – beschädigen würden. 
 
         Drittens sind multilaterale Institutionen auch bei einem Rückzug der USA unter Trump 2.0 nicht verloren, sondern ihr Schicksal liegt in den Händen der verbleibenden Mitgliedstaaten. In Fällen, in denen Trumps Forderungen den Grundprinzipien des Multilateralismus zuwiderlaufen oder er zu keinen Zugeständnissen bereit ist, sollte Europa daher als alternative Führungsmacht für die USA einspringen. Europa sollte dann IO und Abkommen gegen Trumps Kritik verteidigen und den Ausfall der USA nach Möglichkeit kompensieren. Dabei muss es auch die Zusammenarbeit mit nicht-westlichen Mächten wie Indien, Brasilien und China ausbauen, um globale Herausforderungen effektiv angehen zu können. 
 
        Schließlich ist es unausweichlich, dass Europa Hard Power – von der militärischen bis zur wirtschaftlichen Macht – bündelt und ausbaut. Denn nur gemeinsam haben die europäischen Regierungen genug Hard Power, um langfristig mehr Lasten in der multilateralen Zusammenarbeit zu schultern – sei es als Zugeständnis an die USA oder als Kompensation für deren Rückzug. Mit einem starken Europa hat die Liberale Internationale Weltordnung trotz ambivalenter USA eine Zukunft.
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        DEMOKRATIEN UNTER DRUCK?
 
         Andreas Busch 
 
        Die liberalen Demokratien des Westens sind zentraler Baustein der liberalen Weltordnung, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs dominant war, in den vergangenen Jahren aber zunehmend unter Druck geraten ist. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar 2025 ist dies sehr deutlich geworden. Aber wie eng ist die Verbindung zwischen der Ausbreitung liberaler Demokratie und der Stabilität der liberalen Weltordnung? Und inwiefern stehen auch die liberalen Demokratien selbst unter Druck?
 
        Im Folgenden wird es – nach einem kurzen Blick auf den Kontext der Entwicklung von Demokratie – zunächst um den Begriff der Demokratie sowie unterschiedliche Demokratietypen gehen. Wie grenzen wir Demokratien von Autokratien ab? Reicht ein Fokus auf den reinen Wahlvorgang, oder bedarf es der Existenz zusätzlicher Elemente wie Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, sind gar Politikergebnisse wichtig? Anschließend werden die Qualität der Demokratie sowie das numerische Verhältnis von Demokratien und Autokratien über die Zeit betrachtet. Lässt sich empirisch bestätigen, dass Demokratien auf dem Rückzug sind?
 
        SIEGESZUG DER DEMOKRATIE
 
        Das 20. Jahrhundert betrachten wir gerne als das Jahrhundert der Ausbreitung der Demokratie. Diese Ausbreitung stand zu Beginn des 20. Jahrhunderts sogar explizit auf der politischen Agenda. Der US-Präsident Woodrow Wilson begründete etwa seine Forderung nach Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg damit, dass autokratische Regime wie das damalige deutsche Kaiserreich eine Bedrohung für den Rest der Welt seien. Er sagte am 2. April 1917 vor dem US-Kongress: „Die Welt muss für die Demokratie sicher gemacht werden. Ihr Frieden muss auf den erprobten Fundamenten der politischen Freiheit gegründet werden. Wir haben keine egoistischen Ziele. Wir wollen keine Eroberung, keine Herrschaft. Wir suchen keine Entschädigungen für uns selbst, keine materielle Entschädigung für die Opfer, die wir freiwillig bringen werden. Wir sind nur einer der Vorkämpfer für die Rechte der Menschheit.“ 01  
 
        Nach dem Ersten Weltkrieg weitete sich mit dem Ende vieler Monarchien zunächst die Zahl der Demokratien deutlich aus; doch wirtschaftliche Krisen und der Aufstieg des Faschismus in Europa führten bald schon zu einem Ende dieser Entwicklung; nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden zum einen Demokratien in Westeuropa und Asien, jedoch wurden auch kommunistischen Diktaturen in Osteuropa etabliert.
 
        1950 waren von den 80 souveränen Staaten der Welt 22 Demokratien, was einem guten Viertel entspricht. Noch 1974 konnte man weltweit nur 39 Wahldemokratien zählen, also Staaten mit Mehrparteiensystem und fairen Wahlen. Doch seitdem breitete sich diese Regierungsform auf der ganzen Welt aus. In der „dritten Welle“ 02  der Demokratisierung fanden Länder in Südeuropa zurück zur Demokratie – mit dem Ende der Militärdiktaturen in Griechenland und Portugal 1974 sowie dem Ende der Franco-Diktatur in Spanien 1975. In Südamerika und Asien demokratisierten sich Länder wie Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay im Lauf der 1980er Jahre, ebenso wie in Asien die Philippinen und Südkorea. Die größte Zahl an Neuzugängen für die Demokratie folgte dann auf das Ende des Kalten Krieges und den Zusammenbruch des Ostblocks in den frühen 1990er Jahren. Länder wie Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien und andere wurden Demokratien, die DDR demokratisierte sich und trat der Bundesrepublik bei.
 
        Damals schien es, als sei die Entscheidung zugunsten der Demokratie gefallen. Der amerikanische Politologe Francis Fukuyama veröffentlichte im Sommer 1989 (also noch vor all diesen Ereignissen) einen Aufsatz mit dem Titel „The End of History?“ – und diese (mit einem Fragezeichen versehene) These wurde zum geflügelten Wort. 03  Weshalb also nun die Debatte über die „Krise“ von Demokratien? Was ist passiert?
 
        Empirische Analysen zeigen in der Tat seit etwa zehn bis 15 Jahren einen leichten Rückgang bei den Demokratien – und zwar sowohl bei der Zahl der so klassifizierten Länder als auch bei der Qualität der Demokratie innerhalb einiger Länder. So hat etwa die amerikanische Nichtregierungsorganisation Freedom House 2024 unter insgesamt 195 Staaten 106 Wahldemokratien gezählt – das sind 56 Prozent aller Länder; 2007 waren es 63 Prozent. 04  Auf lange Sicht und in globaler Perspektive ist die Demokratie jedoch eindeutig auf dem aufsteigenden Ast. Allerdings ist dies eine Reise mit Rückschlägen gewesen – etwa in der Zwischenkriegszeit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und auch danach periodisch etwa in Lateinamerika, Asien oder Südeuropa. Aber die positiven Wellen waren immer größer als die negativen, sodass die Zahl der Demokratien mittlerweile viel größer ist als sie das vor 50, 75 oder gar 100 Jahren war.
 
        Um genauere Aussagen zu ihrem Schicksal machen zu können, sollen im Folgenden daher zwei Fragen im Mittelpunkt stehen: Erstens, was genau verstehen wir unter Demokratie? Und zweitens, wie sieht es mit der Empirie aus? Was gibt es für Maße für Demokratie, und was kann ihre Analyse uns über die Entwicklung von Demokratien (und den Druck, unter dem sie gegenwärtig stehen) sagen?
 
        WAS IST UND WIE DEFINIEREN WIR DEMOKRATIE?
 
        „Demokratie“ ist ein schwieriger Begriff. Jeder glaubt instinktiv, sofort zu wissen, worum es geht. Und doch gibt es bei genauerem Betrachten sehr unterschiedliche Verständnisse von Demokratie. Es besteht also die Gefahr, aneinander vorbeizureden, ohne sich dessen bewusst zu sein.
 
        Der Rechts- und Demokratietheoretiker Hans Kelsen etwa argumentierte 1920, Demokratie sei „der missbrauchteste aller politischen Begriffe“. 05  50 Jahre später stellte der Rechts- und Politikwissenschaftler Fritz W. Scharpf in seiner Konstanzer Antrittsvorlesung fest, Demokratie sei „wie kaum ein anderer Begriff der politischen Theorie zum Signalwort für positive Wertungen in der Sprache der Politik geworden“. Und er fuhr fort: „Aber auch kaum ein anderer politischer Begriff schillert so sehr in seinen Bedeutungen und dient so viel weniger der Verständigung als der Auseinandersetzung.“ 06  
 
        Die Demokratie ist nicht abstrakt am Reißbrett entstanden. Vielmehr haben sich über Jahrhunderte ganz unterschiedliche Praktiken der Beteiligung und Selbstbestimmung entwickelt, die wir heute als „demokratisch“ ansehen. Und daraus folgen unterschiedliche Verständnisse dessen, was als zentral für die Demokratie angesehen wird. 07  Demokratie ist für beobachtende Wissenschaftler erstmal ein ziemlich unordentliches Feld. Diese Unordnung hat ihren Ursprung in den unterschiedlichen Entwicklungen und Erfahrungen in den betroffenen Ländern. Alle Versuche, eine Ordnung in diese Beobachtungen zu bringen, sind lediglich nachträgliche Konstruktionen. Deshalb sind Unklarheiten, Inkonsistenzen und Widersprüchlichkeiten wahrscheinlich; widerspruchsfreie Modelle sind nur in der Theorie möglich.
 
        Die wohl knappste Definition von Demokratie stammt vom Politikwissenschaftler Adam Przeworski und lautet: „Democracy is a system in which parties lose elections.“ 08  In wenigen Worten definiert es als Kern des Konzepts das auf Wahl beruhende Prinzip des gewaltlosen Machtwechsels, also die Möglichkeit zum Austausch des politischen Führungspersonals. Hier steht mithin ein prozeduraler Aspekt im Vordergrund und nicht die Vorstellung, Demokratie sei eine Form von Selbstbestimmung des Volkes – etwas, das man häufig als Definition von Demokratie hört. Selbstbestimmung ist aber faktisch unmöglich in den Massendemokratien der Gegenwart.
 
        In etwas längerer Version (und mit 30 Jahren weiterer Erfahrung) definiert Przeworski in einem Aufsatz aus dem Jahr 2024 umfassender: „Demokratie ist ein System, in dem Bürger kollektiv entscheiden, von wem und, bis zu einem gewissen Ausmaß, wie sie regiert werden wollen (…). Ein Regime ist nur dann demokratisch, wenn Bürger die freie Wahl haben – einschließlich der Freiheit, Regierungen abzusetzen.“ 09  
 
        Der Demokratieforscher Wolfgang Merkel hat vorgeschlagen, die Vielzahl von Demokratiebegriffen und -definitionen durch eine Trias zu ordnen: ein minimalistisches Modell, ein mittleres Modell und ein maximalistisches Modell. 10  Worin unterscheiden sie sich?
 
        Das minimalistische Modell
 
        Die minimale Demokratietheorie geht davon aus, dass freie, gleiche und geheime Wahlen nicht nur den Kern der Demokratie bilden, sondern diese selbst sind.
 
        Die erste und vielleicht immer noch einflussreichste Darstellung hat dazu der Ökonom und Demokratietheoretiker Joseph A. Schumpeter 1942 in seinem Buch „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ vorgelegt. Mit dieser Theorie distanziert sich Schumpeter von der „klassischen Lehre der Demokratie“, die er in der Vorstellung sieht, dass in der Demokratie das Gemeinwohl dadurch verwirklicht werde, dass das Volk selbst die Streitfragen entscheide und zwar durch die Wahl von Personen, die seinen Willen ausführen. 11  
 
        Schumpeter kritisiert an dieser Sichtweise vor allem zwei Dinge: Zum einen gebe es „kein solches Ding wie ein eindeutig bestimmbares Gemeinwohl, über das sich das ganze Volk kraft rationaler Argumente einig wäre“; zum anderen würde selbst die Existenz eines solchen Gemeinwohls „nicht ebenso bestimmte Antworten auf einzelne Probleme implizieren“ und somit konkrete Handlungsanweisungen für die Regierung fehlen. 12  
 
        Dem seiner Ansicht nach unrealistischen „klassischen“ Modell stellt er sein eigenes gegenüber, das die Rollen von Wille und Wahl vertauscht. Schumpeter argumentiert, dass nicht zunächst ein feststehender Wille vorhanden sei, zu dessen Durchsetzung eine Regierung gewählt wird – vielmehr bestehe die Rolle des Volkes darin, eine Regierung hervorzubringen. Und er definiert: „Die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes erwerben.“ 13  
 
        Das minimalistische Modell konzentriert sich mithin auf prozedurales Vorgehen. Das politische Angebot mit der höchsten Nachfrage gewinnt die Wahl und erhält damit das Recht, eine Regierung zu bilden und auf Zeit die Entscheidungen im Gemeinwesen zu treffen. In periodischen Abständen haben die Wähler die Möglichkeit, die Leistung der Repräsentanten zu bewerten und sie in weiteren Wahlen entweder zu bestätigen oder abzuwählen (und somit anderen Repräsentanten ihr Vertrauen auszusprechen).
 
        Das mittlere Modell
 
        Wo aber sind im minimalistischen Modell viele andere Dinge, die in unserer Demokratie auch vorkommen und eine wichtige Rolle spielen? Wo ist die Rede vom Rechtsstaat, wo von den Menschen- und Bürgerrechten oder von Partizipationsrechten jenseits der periodischen Wahlen?
 
        Das sind Fragen, die die Verfechter des mittleren Modells der Demokratie ebenfalls stellen. Sie verweisen darauf, dass die zentralen Mechanismen einer funktionierenden Demokratie (also die freien, allgemeinen, gleichen und fairen Wahlen) in bestimmte Voraussetzungen eingebettet sein müssten, um gut zu funktionieren. Dazu gehören nach dieser Ansicht zentral die Rechtsstaatlichkeit (was zudem Menschen-, Grund- und Bürgerrechte garantiert), die horizontale Gewaltenkontrolle (also die zwischen Exekutive, Legislative und Judikative) und politische Partizipationsrechte jenseits von Wahlen.
 
        Gemeinsam sind dem minimalistischen und dem mittleren Konzept der Demokratie „die Beschränkung auf Normen, Prinzipien und Verfahren, die dem demokratischen Entscheidungsprozess zugrunde liegen“. 14  Die Ergebnisse dieser Prozesse sind hingegen nicht Teil der Anforderungen an das Demokratiekonzept. Denn Demokratie ist, so wurde es einmal markant formuliert, „ein System regelgebundener Ergebnisoffenheit“. 15  Man kann deshalb keine festen Aussagen über die Ergebnisse des demokratischen Prozesses machen – denn sie sind nicht Teil der Anforderungen an das Demokratiekonzept.
 
        Das maximalistische Modell
 
        Das sehen die Anhänger des maximalistischen Modells der Demokratie anders. Sie wollen in das Konzept der Demokratie nicht nur Aspekte von Beteiligung, sondern auch von Ergebnissen des politischen Entscheidungsprozesses einbeziehen. Dazu gehören deshalb die Leistungen dessen, was Regierungen tun – Kollektivgüter wie innere und äußere Sicherheit, wirtschaftliche Absicherung und sozialstaatliche Garantien für die Bürger sowie das Erreichen bestimmter Parameter bei der Verteilung von Gütern.
 
        Historisch sind solche Forderungen erhoben worden, um politische Benachteiligung durch extreme Ungleichheit zu verhindern. Erst die soziale Demokratie sichere politische Gleichheit, so argumentierten Theoretiker wie der Sozialdemokrat Eduard Bernstein oder der Weimarer Staatsrechtler Herrmann Heller vor rund 100 Jahren. Auch heute werden ähnliche Forderungen erhoben, und die Bereiche sind über das vor allem Materielle hinaus erweitert worden. So werden etwa Themen der Gleichheit von Rechten, der Abwesenheit von Diskriminierung oder der tatsächlich erreichten Gleichheit der Geschlechter (und nicht nur der Chancengleichheit) von einigen als notwendiger Bestandteil von Demokratie definiert.
 
        Allerdings lassen sich gegen maximalistische Definitionen von Demokratie auch gewichtige Einwände erheben. Erstens stehen sie dem Problem gegenüber, dass viele der Output-Leistungen ja ebenso gut von Autokratien und Diktaturen erbracht werden können. Man kann sie als Ergebnisse „guten Regierens“ definieren – und darauf haben Demokratien (zumindest theoretisch) kein Monopol. Empirisch sind die Ergebnisse bei Demokratien zwar systematisch besser – was mit den Rückkopplungseffekten durch die Mechanismen der Verantwortung zu tun hat. Aber gutes Regieren hat im Prinzip nichts mit Demokratie zu tun. Zweitens kann eine solche Definition zu erhöhten Hürden für den Erfolgsmaßstab der Demokratie führen und dadurch die Demokratie schwächen. Denn ein System, von dem Leistungen erwartet werden, deren Produktion und Sicherstellung es nicht oder nur teilweise in der Hand hat – wie zum Beispiel wirtschaftliche Leistungen oder gesellschaftliches Verhalten – läuft Gefahr, dadurch in seiner Legitimität geschwächt zu werden, obwohl die bestehenden Defizite nicht Resultat seines Handelns sind.
 
        In der Zusammenschau spricht vieles dafür, sich bei der Beschäftigung mit Demokratie auf das mittlere Modell zu konzentrieren. Es beschränkt sich auf die Normen, Prinzipien und Verfahren, die dem demokratischen Entscheidungsprozess zugrunde liegen und den Vorteil haben, dass ihre Befolgung gut erkennbar ist. Zudem greift es jenseits des bloßen Wahlprozesses Aspekte auf, die für ein gutes und dauerhaftes Funktionieren demokratischer Mechanismen wichtig sind, wie den Schutz von Menschen- und Grundrechten durch den Rechtsstaat und Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen der Zivilgesellschaft.
 
        IST DAS REDEN VON EINER „KRISE DER DEMOKRATIE“ GERECHTFERTIGT?
 
        Bücher zum Themenfeld „Demokratie und Krise“ gibt es schon seit mehreren Jahren in großer Zahl, und einige davon sind Bestseller geworden. Die ersten wissenschaftlichen Bücher zum Thema tauchen in Deutschland vor etwa zehn Jahren auf 16  – die Krisen der vorangegangenen Jahre (2008 die Weltfinanzkrise, gefolgt von der Krise im Euroraum, dann 2015 von der Flüchtlingskrise) haben eine allgemeine Verunsicherung geschaffen, die (nach weiteren Krisen) gelegentlich mit dem Wort „Polykrise“ zusammengefasst wird. Nach dem Brexit-Referendum und der ersten Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten 2016 sowie dem Aufstieg (zumeist rechts-)populistischer Kräfte in Europa wurde diese Literatur auch auf dem allgemeinen Markt populärer und produzierte eine Reihe von Bestsellern. 17  
 
        Krisendiagnosen verkaufen sich gut und entfalten ihre eigene Dynamik. Die Corona-Pandemie tat ihr Übriges dazu, das allgemeine Krisengefühl zu steigern, und der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ebenso. Doch es ist fair zu sagen, dass sich die Politikwissenschaft in der Beurteilung der Lage nicht einig ist. Denn es sind auch skeptische Anmerkungen zu den Krisendiagnosen gemacht worden. Es lohnt sich deshalb ein genauerer Blick darauf, welche Krisensymptome es gibt.
 
        Krisenerscheinungen in liberalen Demokratien
 
        Die empfundenen Krisenerscheinungen in liberalen Demokratien manifestieren sich in vierfacher Hinsicht:
 
         Erosion demokratischer Normen und Institutionen: In vielen etablierten Demokratien ist eine schleichende Erosion demokratischer Normen und Institutionen zu beobachten. Diese Entwicklung ist oft subtil und erfolgt nicht durch offensichtliche Verstöße gegen die Verfassung, sondern durch die schrittweise Aushöhlung der Effektivität und Legitimität demokratischer Institutionen. Dazu gehört etwa eine Unterminierung der Gewaltenteilung oder Änderungen am Wahlrecht zum politischen Vorteil der herrschenden Partei.
 
         Populismus und politische Polarisierung: Eine zweite Manifestation krisenhafter Entwicklungen ist der Aufstieg von Populismus, der oft mit einer starken Polarisierung der Gesellschaft einhergeht. Populistische Führer und Parteien stellen häufig die Prinzipien der liberalen Demokratie infrage und fördern eine Politik der Spaltung und des Misstrauens gegenüber etablierten Institutionen und Medien. Hilfsmittel sind hier etwa eine Verrohung politischer Sprache, persönliche Angriffe auf politische Gegner oder das Präsentieren simpler Lösungen für komplexe Probleme (für die eine Wählerschaft freilich empfänglich sein muss).
 
         Rückgang des Vertrauens in die Effektivität von Regierungen: Auch auf der Nachfrageseite von Politik gibt es Probleme. Die Entfremdung steigt, während das Vertrauen, dass Regierungen in der Lage sind, als wichtig wahrgenommene Probleme einer Lösung zuzuführen, sinkt. Daten der OECD zufolge vertrauen in 22 untersuchten Staaten (und das sind zumeist etablierte liberale Demokratien) nur 39 Prozent der Bürger ihren Regierungen stark oder ziemlich stark, während 44 Prozent dies nicht oder kaum tun. Insbesondere bei Frauen und Personen mit niedriger formeller Bildung ist das Vertrauen gesunken. 18  
 
         Veränderungen der politischen Kommunikation: Digitalisierung und Internet haben die Bedingungen politischer Kommunikation grundlegend geändert. Statt eines zweistufigen Kommunikationsflusses (in dem Redaktionen ordnen, sortieren und anschließend veröffentlichen) findet politische Kommunikation über soziale Medien, Blogs et cetera nach dem Modell des „Direktvertriebs“ statt, was die Qualität des politischen Diskurses senkt. Neben einer enormen Beschleunigung, die weniger Zeit zum Nachdenken lässt, ist eine Vereinfachung der Inhalte die Folge: Aufgrund der ständig zunehmenden Informationsmenge dringt eine Nachricht umso eher durch, je schriller oder überraschender sie ist. 19  
 
        Empirie der Krisenthese
 
        Um die Krisenthese empirisch zu überprüfen, bietet das Forschungsprojekt „Varieties of Democracy“ (V-Dem) eine qualitativ hochwertige und transparente Datensammlung. 20  Zwei Fragen, die sich zum einen mit der inneren Verfasstheit der Demokratie, zum anderen mit deren globaler Position befassen, lassen sich mithilfe der V-Dem-Daten beantworten: Erstens, was können wir über die Entwicklung der Qualität von Demokratie in den etablierten liberalen Demokratien 21  sagen? Und zweitens, was können wir insgesamt über die Entwicklung von Demokratie und Autokratie in der Welt sagen? Ist der oben geschilderte Siegeszug der Demokratie an ein Ende gelangt?
 
        Die V-Dem-Daten für die 21 betrachteten Länder für den Zeitraum von 1950 bis 2022 (die letzten verfügbaren Daten) zeigen einen klaren Anstieg der Qualität der Demokratie insbesondere ab Mitte der 1970er Jahre mit dem Ende der Militärdiktaturen in Südeuropa, dem ab Beginn der 1980er Jahre eine Plateauphase auf sehr hohem Niveau folgt. Ab 2012 geht die durchschnittliche Demokratiequalität dann jedoch beträchtlich zurück, was zeigt, dass die erwähnten Debatten um die „Krise der Demokratie“ eine Fundierung auch in der Empirie dieses Indikators finden. Allerdings ist der Rückgang kein grundsätzlicher – er führt vielmehr auf ein bereits in den frühen 1980er Jahren erreichtes Niveau, das im internationalen Vergleich immer noch sehr hoch ist. Es gibt also keinen katastrophalen Rückgang der Demokratie laut diesen Indizes. 
 
        Blicken wir auf ausgewählte Länder, die seit 1950 demokratisch sind – zum Beispiel die USA, Frankreich, das Vereinigte Königreich und die Bundesrepublik –, dann sehen wir, dass sich auch in solchen Ländern die Qualität der Demokratie über die vergangenen Jahrzehnte verbessert hat. Am deutlichsten sind Verbesserungen in den USA während der 1960er und 1970er Jahre, was unter anderem mit den von der Bürgerrechtsbewegung erkämpften Reformen zu tun haben dürfte. Bezogen auf die Zeit seit 1980 gibt es nur relativ geringe Divergenzen zwischen den vier Ländern. Die Folgen von Politikveränderungen sind in den Daten nachvollziehbar – etwa die Verbesserung in Großbritannien durch Devolution und Karfreitags-Abkommen Ende der 1990er Jahre oder die Verschärfung der Bürgerrechtssituation in den USA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Dort kann man in den Jahren ab 2017 auch einen deutlichen Rückgang sehen, der wohl mit der Politik in der ersten Amtszeit von Präsident Trump zusammenhängt (und ab 2021 wieder eine Verbesserung aufweist).
 
        Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Blick auf einzelne Länder auch in einer so relativ kleinen und homogenen Gruppe wie der hier betrachteten interessant erscheint und nationale Besonderheiten sichtbar macht. Die Schwankungen sind aber, bezogen auf das absolute Niveau, gering. Selbst Rückgänge bedeuten hier lediglich eine ähnliche Situation wie in den 1980er oder 1990er Jahren, keine grundsätzlichen Verluste.
 
        Mit Blick auf die weltweite Situation der Demokratie werden im V-Dem-Datensatz „Regimes of the World“ vier Regimetypen unterschieden: In geschlossenen Autokratien haben die Bürger kein Recht, entweder den Regierungschef oder das Parlament durch Wahlen mit mehreren Parteien zu wählen. In Autokratien mit Wahlen gibt es das Wahlrecht für den Regierungschef und das Parlament mit mehreren Parteien, aber den Bürgern fehlen zentrale Freiheiten (wie Meinungsfreiheit oder die Freiheit zur Bildung von Vereinigungen), die diese Wahlen erst bedeutsam, frei und fair machen würden. In Wahldemokratien haben die Bürger das Recht, den Regierungschef und das Parlament in bedeutsamen, freien, fairen Wahlen in einem Mehrparteiensystem zu wählen. Und in liberalen Demokratien kommen zur Situation der Wahldemokratie zusätzlich Bürger- und Minderheitenrechte für die Einzelnen hinzu, Gleichheit vor dem Gesetz, sowie eine horizontale Gewaltenkontrolle der Exekutive durch Legislative und Judikative.
 
        Wenn wir auf die Zeit seit 1950 blicken, kann man in der Abbildung den bereits erwähnten „Siegeszug der Demokratie“ sehen. Die Zahl der geschlossenen Autokratien geht praktisch über den gesamten Zeitraum zurück; die Zahl der Autokratien mit Wahlen steigt tendenziell (nach einem Rückgang in den 1960er Jahren). Die Zahl der Wahldemokratien steigt seit den 1990er Jahren deutlich; die Zahl der liberalen Demokratien steigt zunächst beständig, ist aber seit 2010 wieder rückläufig.
 
         
           Abbildung: Entwicklung Regimetypen, 1950–2022
 
          [image: Das Liniendiagramm "Entwicklung Regimetypen, 1950–2022" zeigt vier Linien, die den zeitlichen Verlauf verschiedener Regimetypen darstellen: Geschlossene Autokratien, Autokratien mit Wahlen, Wahldemokratien, Liberale Demokratien. Seit 1950 ist die Zahl geschlossener Autokratien deutlich gesunken, während Wahldemokratien und liberale Demokratien zugenommen haben. In den letzten Jahren ist ein weltweiter Rückgang liberaler Demokratien zu beobachten – autoritäre Regime gewinnen wieder an Einfluss.] 
            Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von V-Dem 
 
        
 
        Insgesamt teilt sich die Welt seit grob 30 Jahren in etwa 50 Prozent Demokratien und 50 Prozent Autokratien; 1950 standen sich noch etwa 80 Prozent Autokratien rund 20 Prozent Demokratien gegenüber. Projizierte man die Länder auf eine Weltkarte, so wäre zudem deutlich sichtbar, dass die verschiedenen Regimetypen nicht zufällig über den Globus verteilt sind, sondern in bestimmten Gegenden konzentriert auftreten. Die autokratischen Regimetypen liegen hauptsächlich in Afrika und Asien, während die demokratischen Regimetypen vorwiegend in Nord- und Südamerika, Europa und Ozeanien zu finden sind.
 
        SCHLUSS
 
        Dass Demokratien unter Druck stehen, ist heute eine weit verbreitete Auffassung. Und in der Tat unterstützen die aktuellen politischen Entwicklungen diese These – ob wir auf die Ergebnisse der jüngsten Bundestagswahlen blicken oder auf die ersten Wochen der neuen Regierung Trump in den USA.
 
        Die Ausbreitung der Demokratie als Staatsform kann über das 20. Jahrhundert – und insbesondere seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs – zwar durchaus als triumphal bezeichnet werden; die V-Dem-Daten unterstützen jedoch den Eindruck von Rückschlägen. Allerdings ist dieser Rückgang begrenzt, sodass die Qualität von Demokratie weiterhin dem Niveau der 1980er und 1990er Jahre entspricht; es handelt sich also keinesfalls um eine grundlegende Veränderung. Ebenso deutlich ist jedoch, dass weitere Entwicklungen sorgfältig beobachtet werden müssen, um einen zukünftigen Verlust an demokratischer Substanz zu verhindern.
 
        Blickt man auf die Verbindung zur eingangs angesprochenen, unter Druck befindlichen liberalen Weltordnung, so wird deutlich, dass es in diesem Zusammenhang wohl nur begrenzt auf die Zahl oder Qualität der Demokratien ankommt. Als sich die liberale Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg herausbildete, gab es deutlich weniger Demokratien als heute, und die existierenden waren nach den heute angelegten Maßstäben von niedrigerer Qualität. Insbesondere die USA waren im Hinblick auf Aspekte des Wahlrechts und der Umsetzung bürgerlicher Freiheiten noch ein anderes Land als heute.
 
        Dennoch war die (vor allem auf Initiative der USA) begründete liberale Weltordnung erfolgreich. Es kommt aus dieser Perspektive, so meine Schlussthese, weniger auf die Qualität der Demokratie an, sondern darauf, ob bestimmte Länder eine solche Weltordnung politisch verfolgen und als in ihrem Interesse liegend betrachten. Das war nach 1945 in den Vereinigten Staaten der Fall; ob es in den USA von heute noch der Fall ist, erscheint zunehmend fragwürdig.
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        WELTORDNUNG UND GELDORDNUNG
 
        Gegenwart und Zukunft des internationalen Währungssystems
 
         Stefan Schäfer 
 
        Die internationalen Konflikte der Gegenwart werden nicht nur, aber auch mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen ausgetragen. Dabei kommen Instrumente wie Zölle und Gegenzölle, Sanktionen, die Regelung des Zugangs zu kritischen Rohstoffen oder auch die Beeinflussung von Energielieferungen zum Einsatz. All das kann für das Schicksal der liberalen Weltordnung wenigstens mitentscheidend sein. Wer geostrategische Themen bearbeiten möchte, sollte sich deshalb auch mit ökonomischen Fragen befassen. Von erheblicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Gestaltung der internationalen Geldordnung, also des Weltfinanz- beziehungsweise Weltwährungssystems. 01  In dessen geografischem beziehungsweise monetärem Zentrum standen bis in die 1930er Jahre die Londoner City und das Britische Pfund, nach dem Zweiten Weltkrieg abgelöst von der Wall Street und dem US-Dollar. Was genau aber versteht man unter dem internationalen Finanzsystem, wie sieht es heute aus und wie wird es sich womöglich weiterentwickeln?
 
        Dazu ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, Deutschland und seine Nachbarstaaten werden aufgrund eines Extremereignisses unbewohnbar – etwa durch eine Naturkatastrophe, ein Reaktorunglück oder einen Krieg. Sie müssen Zentraleuropa in kürzester Zeit verlassen und wissen nicht, wohin Ihre Flucht Sie führen wird – von der Iberischen Halbinsel über Zentralafrika und Ostasien bis Australien und Nord- beziehungsweise Südamerika ist alles möglich. Nur die Antarktis scheidet aus.
 
        Stellen Sie sich weiterhin vor, dass auf Ihrem Grundstück an vier Stellen Vermögen versteckt ist: 1000 Euro in bar, 1100 US-Dollar in bar, 18 Gramm Feingold sowie die Zugangsinformationen, um über 0,01 Bitcoin verfügen zu können. Wir nehmen dabei an, dass alle vier Arten von Vermögensgegenständen umgerechnet 1000 Euro wert sind. Die Evakuierung Ihres Wohngebietes steht unmittelbar bevor, weshalb Sie unter enormem Zeitdruck stehen. Sie können nur noch zu einem der vier Verstecke gehen. Was nehmen Sie mit: Euro, Dollar, Gold oder Bitcoin?
 
        LEITWÄHRUNG DOLLAR
 
        Wenn Sie US-Dollar wählen, sind Sie in guter Gesellschaft, denn so würden sich wohl die meisten Menschen in dieser Situation entscheiden. Das ist auch kein Wunder, denn der Dollar steht nach wie vor im Zentrum des internationalen Finanzsystems und bleibt die globale Leitwährung. Ihm wird mehr als allen anderen Vermögensgenständen zugetraut, die drei klassischen Funktionen des Geldes erfüllen zu können: Er wird weltweit am ehesten erstens als Tauschmittel akzeptiert, zweitens als Wertmaßstab eingesetzt und drittens zur Wertaufbewahrung genutzt. Der „Greenback“ ist nicht nur das gesetzliche Zahlungsmittel der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern fungiert auch für fast die gesamte Welt als internationales Geld. Das bedeutet: Hersteller von Waren und Dienstleistungen sind auch außerhalb der Vereinigten Staaten bereit, ihre Produkte gegen Dollar zu verkaufen, und Menschen rund um den Globus investieren ihre Ersparnisse wenigstens teilweise in Vermögenswerte, die in US-Dollar denominiert sind beziehungsweise über die nur – beispielsweise im Falle von Immobilien – in den USA verfügt werden kann.
 
        Voraussetzung dafür ist – wie immer in Geldangelegenheiten – Vertrauen. Genauer: das Vertrauen darauf, mit den erworbenen Dollars beziehungsweise in Dollar denominierten Vermögenswerten morgen oder gegebenenfalls in zehn Jahren auch außerhalb der USA etwas anfangen zu können. Dieses Vertrauen basiert auf der Stabilität des Dollars, der Stärke des amerikanischen Rechtssystems, der Potenz der dortigen Wirtschaft und der Durchsetzungsfähigkeit der US-Regierung. Oder anders ausgedrückt: Wer bereit ist, etwas im Austausch gegen US-Dollar anzubieten oder Teile seines Vermögens in Dollar anzulegen, vertraut darauf, dass er vor Inflation geschützt ist, nicht enteignet wird, die Vereinigten Staaten in Zukunft interessante Produkte und Investitionsmöglichkeiten bieten und die amerikanische Politik all das auch weiterhin wird garantieren können (und wollen). 
 
        Technisch betrachtet ruht eine Geldordnung, egal ob sie nationaler oder internationaler Natur ist, auf drei Säulen: auf einer Währung, der dazugehörigen Infrastruktur sowie einer regulatorischen Rahmenordnung (Abbildung 1). Auf nationaler Ebene (beziehungsweise in der Eurozone innerhalb eines Staatenverbundes) obliegt es dem politischen Prozess, das gesetzliche Zahlungsmittel zu bestimmen, die Zahlungsverkehrs- sowie sonstige monetäre Infrastruktur zu regeln und ein Währungs-, Bank- und Kapitalmarktrecht zu schaffen. Auf internationaler Ebene sind diese institutionellen Festlegungen das Ergebnis komplexer und langwieriger Entwicklungsprozesse. 
 
         
           Abbildung 1: Die drei Säulen des Weltfinanzsystems
 
          [image: Die Abbildung "Die drei Säulen des Weltfinanzsystems" zeigt drei Spalten, die jeweils eine Säule darstellen: "Leitwährung" (Enthält den Begriff "US-Dollar" mit der Erklärung: "fungiert als globales Geld"), Infrastruktur (Listet "SWIFT, Korrespondenzbankensystem etc." auf mit der Funktion: "ermöglicht grenzüberschreitende Finanzbeziehungen") und "Regulatorischer Rahmen" (Nimmt Bezug auf "IWF-Regularien, G20-Beschlüsse, ‚Basel III‘ (BIZ) etc." und erklärt: "bietet Rechts- und Planungssicherheit").] 
            Quelle: Eigene Darstellung 
 
        
 
        Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich nach und nach die heutige globale Finanzordnung herausgebildet. Am Beginn dieser Entwicklung steht die berühmte Konferenz von Bretton Woods 1944. Das nach ihr benannte System band die Währungen zahlreicher Länder an den US-Dollar, der wiederum selbst in Gold einlösbar war. Seine Stellung als Weltleitwährung behielt der Dollar auch nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems Anfang der 1970er Jahre bei. Für den Dollar sprachen und sprechen der hohe Entwicklungsgrad des amerikanischen Kapitalmarktes, die makroökonomische Stabilität und politische Stärke des Landes, die Kraft der US-Wirtschaft sowie die Rechtssicherheit für Investoren. Um die Leitwährung Dollar herum hat sich eine globale finanzielle Infrastruktur gebildet, zu der unter anderem das Informationssystem SWIFT und ein verzweigtes Netz sogenannter Korrespondenzbanken gehört. Der Internationale Währungsfonds (IWF) in Washington, D.C., die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, die G20 und andere Institutionen haben ein umfangreiches Regelwerk erarbeitet, das den rechtlichen Rahmen für die internationalen Finanzbeziehungen bietet.
 
        STABILITÄT VON GELDORDNUNGEN
 
        Währungssysteme können über einen sehr langen Zeitraum sehr stabil sein. Ökonomen führen das darauf zurück, dass eine Geldordnung die Eigenschaften eines natürlichen Monopols aufweist und von Netzwerkeffekten sowie Zeitpfadabhängigkeiten gekennzeichnet ist. Unter einem natürlichen Monopol versteht man eine Situation, in der es für die Nutzer eines Gutes sinnvoll ist, dass dieses Gut nur einmal und nur von einem Anbieter produziert wird. Netzwerkeffekte bewirken, dass ein bestimmtes institutionelles Arrangement für alle Beteiligten desto besser funktioniert, je mehr Teilnehmer es hat. Wenn beispielsweise auf Basis eines bestimmten regulatorischen Rahmens technologische Lösungen entwickelt werden und spezifische Expertise entsteht, dann werden diese technologischen Lösungen und diese Expertise desto wertvoller sein, je mehr Nutzer sie haben. Wenn einmal ein natürliches Monopol etabliert wurde und um es herum Netzwerkeffekte wirken, dann ist es in der Regel nicht sinnvoll, dieses Gefüge grundlegend zu verändern. Was einmal da ist, bleibt – und damit hat sich eine sogenannte Zeitpfadabhängigkeit entwickelt.
 
        Übertragen auf das Weltwährungssystem bedeutet das: Es wäre weder betriebswirtschaftlich noch volkswirtschaftlich effizient, wenn es in einem Land beziehungsweise einem Wirtschaftsraum wie der Eurozone zwei oder drei Währungen gäbe und alle Kalkulationen doppelt oder dreifach erfolgen müssten. Die Bereitstellung von Geld ist also ein natürliches Monopol. Das gilt auch für das international genutzte Geld, die Leitwährung Dollar. Dieses globale natürliche Monopol verwaltet derzeit die US-Notenbank Federal Reserve, flankiert von der entsprechenden Gesetzgebung und Regulierung, für die die US-Politik Verantwortung trägt. SWIFT, das Korrespondenzbankensystem, der IWF, der hochliquide amerikanische Kapitalmarkt und zahlreiche weitere Bausteine bilden um die Leitwährung Dollar herum eine technologische und regulatorische Infrastruktur, die von erheblichen Netzwerkeffekten geprägt ist. Wer international im Finanzwesen tätig ist, wird um die Nutzung dieser Dollar-zentrierten Infrastruktur kaum herumkommen. Und mit jedem weiteren Nutzer steigt ihr Wert für die bisherigen Teilnehmer des Systems. Der Zeitpfad, während dessen sich all das entwickelt hat, beginnt mit der bereits genannten Bretton-Woods-Konferenz von 1944. Seitdem ist das Weltwährungssystem entstanden, wie wir es heute kennen. Jeder Entwicklungsschritt auf dem Weg zu dem heutigen Zustand ist abhängig von den zuvor gegangenen Schritten – es besteht eine Zeitpfadabhängigkeit.
 
        Natürliches Monopol, Netzwerkeffekte, Zeitpfadabhängigkeit – diese drei Faktoren erklären also die Stabilität des Weltwährungssystems; auf ewig in Stein gemeißelt ist es damit dennoch nicht. Schließlich ist auch die Pfund-basierte Ordnung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts irgendwann zugrunde gegangen. Mit dem schleichenden politischen, militärischen und ökonomischen Machtverlust des British Empire hätten sich der internationale Handel und der globale Finanzmarkt schrittweise von London ab- und immer mehr New York beziehungsweise Washington zugewandt, so eine gängige Erklärung. Das führt zu der Frage, ob wir gerade den Niedergang des Dollar-Systems und die Entstehung einer alternativen Ordnung beobachten können.
 
        In der Tat verlieren die USA – jedenfalls in relativer Perspektive – seit Jahrzehnten an ökonomischer Bedeutung. Ihr Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung hat sich seit den 1970er Jahren von knapp 30 Prozent auf heute unter 15 Prozent halbiert; und auch ihr Anteil an den weltweiten Devisenreserven liegt nur noch bei gut 50 Prozent und damit 20 Prozentpunkte niedriger als im Jahr 2000. 02  Dem steht der Aufstieg der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) und anderer Schwellenländer ebenso gegenüber wie die neue Rolle, die Europa seit Einführung des Euro auf den Währungsmärkten spielt. Doch die Welt des Geldes wird nicht nur neu sortiert; vielmehr steht sie am Anfang eines grundlegenden Umbruchs. Bitcoin, Ether und andere Kryptovermögenswerte, sogenannte Stablecoins, Zahlungsdienstleister wie Paypal oder Alipay und Digitales Zentralbankgeld bieten Alternativen zu klassischen bankbasierten Bezahlverfahren, deren Bezugspunkt in der Regel das Girokonto ist. Solche Umwälzungen könnten nicht nur die Kräfteverhältnisse zwischen den staatlichen Währungen verändern, sondern auch gänzliche neue Akteure aus dem „Big Tech“-Segment mit privaten, digitalen Geldangeboten ins Spiel bringen.
 
        NIEDERGANG DES DOLLAR-BASIERTEN SYSTEMS?
 
        Der Reihe nach: Zunächst einmal gilt es zu klären, ob sich die Dollar-basierte globale Geldordnung wirklich im Niedergang befindet. Sinkende Anteile der US-Wirtschaft und des Dollars am globalen Bruttoinlandsprodukt beziehungsweise den Devisenreserven der Zentralbanken reichen als Evidenz hierfür nicht aus. Noch immer ist der Dollar das internationale Zahlungsmedium, fungiert bei sehr vielen Geschäften als Wertmaßstab und ist das bevorzugte Wertaufbewahrungsmittel.
 
        Letzteres ist besonders wichtig. Der amerikanische Kapitalmarkt weist eine weltweit einzigartige Breite und Tiefe auf. Nirgendwo sonst kann man aus einer derart umfangreichen Palette an Vermögenswerten aller Art wählen. Dank der ungebrochenen Innovationskraft der amerikanischen Unternehmen und dem großen Finanzierungsbedürfnis der US-Regierung finden internationale Kapitalanleger Investitionsmöglichkeiten in schier unbegrenztem Umfang. Von klassischen Aktien und Unternehmensanleihen über Venture-Capital-Finanzierungen und Derivaten bis hin zu Staatsanleihen der höchsten Bonitätsnote ist in den Vereinigten Staaten praktisch alles in großen Volumina verfügbar, was der Finanzmarkt des 21. Jahrhunderts zu bieten hat. Das Ganze findet in einem emittenten- und investorenfreundlichen regulatorischen Umfeld statt, die Abwicklung der Transaktionen erfolgt rasch und kostengünstig. Ausländische Erwerber von US-Vermögenswerten werden nicht diskriminiert und genießen die gleiche Rechtssicherheit wie Inländer.
 
        Zusammengefasst heißt das: Am US-Finanzmarkt als „sicherem Hafen“ kommen Kapitalanleger kaum vorbei. Der Dollar ist mit weitem Abstand die wichtigste Anlagewährung. Das wiederum macht ihn als Medium der Unternehmensfinanzierung auch außerhalb der USA interessant. Den Willen der internationalen Investoren, in Dollar-Vermögenswerte zu investieren, nutzen weltweit Banken und andere Unternehmen, um sich durch die Emission von Dollar-Anleihen zu finanzieren. Sie verschulden sich also in Dollar – nicht zuletzt, weil Dollar-Kredite oftmals niedriger verzinst sind als ihre Pendants in der jeweiligen örtlichen Währung. Wer einen Teil seines Vermögens in Dollar angelegt beziehungsweise einen Teil seiner Verbindlichkeiten in Dollar aufgenommen hat, ist wiederum eher gewillt, einen Teil seiner Geschäftstätigkeit in der amerikanischen Währung abzuwickeln. Wenn Zinserträge und Dividenden in Dollar fließen beziehungsweise der Schuldendienst in Dollar zu leisten ist, kann es sinnvoll sein, auch die Einnahmen und Ausgaben der regulären Geschäftstätigkeit zu einem gewissen Prozentsatz in Dollar abzuwickeln. Denn so reduziert sich das aus Wechselkursänderungen resultierende Risiko. Die Rolle des Dollar als Anlage- und Emissionswährung stärkt seine Rolle als Transaktionswährung – und umgekehrt.
 
        Die Beliebtheit des US-Dollar und amerikanischer Vermögenswerte stabilisiert wiederum die Rolle der USA als Mittelpunkt des Weltfinanzsystems. Der US-Regierung und den amerikanischen Unternehmen fällt es dadurch erstens leicht, sich zu finanzieren. Zweitens können sie ihr internationales Geschäft weitgehend in der eigenen Währung und damit ohne Wechselkursrisiken abwickeln. Das stärkt die Rolle der US-Wirtschaft und -Politik in der Welt, lässt die globalen Finanzströme auf amerikanischer Infrastruktur und innerhalb eines amerikanischen Regulierungsrahmens fließen – und lenkt so neues Kapital in die USA. Abbildung 2 gibt einen Überblick über diesen Mechanismus.
 
         
           Abbildung 2: Die Weltwährungsordnung als selbststabilisierendes System
 
          [image: Das Flussdiagramm "Die Weltwährungsordnung als selbststabilisierendes System" beschreibt einen Kreislauf aus drei zentralen Elementen, die durch Pfeile miteinander verbunden sind: Leitwährungsstatus, Institutionen und Vorteile für Leitwährungsland. Der Leitwährungsstatus führt zu starken Institutionen, diese wiederum sichern Vorteile für das Leitwährungsland, was wiederum den Leitwährungsstatus stärkt.] 
            Quelle: Eigene Darstellung 
 
        
 
        WER MÖCHTE DEN USA KONKURRENZ MACHEN?
 
        Ein Konkurrenz-Währungssystem zu etablieren, ist entsprechend schwierig – auch wenn nicht zuletzt Länder wie China, Russland und Iran großes Interesse daran hätten. Mit disruptiven Änderungen ist vorerst nicht zu rechnen. Stattdessen sind sechs Entwicklungsprozesse am Werk, die die US-Dominanz kurz- und mittelfristig zwar nicht brechen, aber doch verringern könnten:
 
         
          	 Der Anteil von Dollar-Vermögenswerten an den Devisenreserven zahlreicher Zentralbanken – auch im Westen – wird weiter sinken, zum einen zulasten traditioneller (Euro, Yen, Britisches Pfund) und neuerer (Australischer Dollar) Reservewährungen, zum anderen zulasten von Gold. 
 
          	 Chinas „neue Seidenstraße“ (Belt and Road Initiative) soll die politische und ökonomische Macht des Landes in anderen Teilen der Welt mithilfe von Investitionen in Straßen, Schienen sowie See- und Flughäfen stärken. Neben der Verkehrs- könnte zukünftig auch die finanzielle Infrastruktur der Einflussnahme dienen. Mögliche Instrumente hierbei wären der Digitale Yuan, das Zahlungssystem CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) oder auch private Plattformen wie Alipay. 03   
 
          	 Gewisse Autarkiebestrebungen sind auch in Europa zu verzeichnen. Die Europäische Zentralbank begründet ihr Projekt „Digitaler Euro“ nicht zuletzt mit dem Bestreben, bei grenzüberschreitenden Bezahlvorgängen innerhalb Europas endlich von außereuropäischer Infrastruktur unabhängig zu werden. Zurzeit werden viele Transaktionen noch weitgehend von Mastercard oder Visa abgewickelt. Wer als Tourist im Ausland am Automaten Geld abhebt oder an der Supermarktkasse mit Girocard bezahlt, nutzt für ihn unbemerkt oft amerikanische Zahlungsdienste – auch wenn er innerhalb der Eurozone bleibt. 04   
 
          	 Viele Entwicklungs- und Schwellenländer möchten weniger von den USA abhängig sein – und stoßen mit diesem Ansinnen in Staaten wie China, Russland oder auch Iran auf offene Ohren. Der BRICS-Gruppe werden regelmäßig Bestrebungen zugeschrieben, in puncto Zahlungsinfrastruktur ein eigenes System aufbauen zu wollen. Auch von einer mit Gold gedeckten BRICS-Digitalwährung war in diesem Zusammenhang schon die Rede. 05   
 
          	 Auch private Konkurrenz zur derzeitigen Weltwährungsordnung ist denkbar. Den Regierungen und Notenbanken steckt noch der „Libra-Schock“ vom Sommer 2019 in den Knochen. Damals wollte ein Konsortium einflussreicher Unternehmen (darunter Mastercard, Visa, Paypal, Ebay, Booking.com, Vodafone) unter der Führung von Facebook eine Digitalwährung namens „Libra“ etablieren. Die Projektpartner hätten Zugang zu mehreren Milliarden potenziellen Nutzern gehabt. Auch wenn das Vorhaben schließlich am massiven Widerstand der Politik scheiterte, ist nicht auszuschließen, dass Paypal, Google, Apple, Bytedance, Meta, Alibaba & Co einen neuen Anlauf in diese Richtung starten. 06   
 
          	 Die Fans von Kryptovermögenswerten schließlich sehen in einem staatsunabhängigen, dezentralen Finanzsystem auf Basis von Bitcoin, Ether oder Ähnlichem die globale Zukunft des Geldes. 07   
 
        
 
        All diese Alternativen zur derzeitigen Ordnung verdienen eine detaillierte Betrachtung. Das würde aber den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Daher sei hier nur auf die in den Fußnoten angegebene Literatur verwiesen, die Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Entwicklungen allgemeinverständlich aufzeigt. Kurz zusammengefasst gilt: Keine dieser Entwicklungen wird unser derzeitiges System kurz- und mittelfristig umstürzen; in der Summe können sie sein Erscheinungsbild aber grundlegend verändern.
 
        WELCHE ROLLE SPIELEN TRUMP UND STABLECOINS?
 
        Zum Abschluss stehen zwei Fragen im Fokus – die eine auch für Laien offensichtlich, die andere dürften sich bislang eher Fachleute gestellt haben (was sie für die Laien nicht weniger interessant macht). Die erste Frage lautet: Was bedeutet die zweite Trump-Präsidentschaft in den USA für die Weltwährungsordnung? Die kurze Antwort ist: Der US-Präsident sägt auch in dieser Beziehung an dem Ast, auf dem die Vereinigten Staaten sitzen. Dies tut er zum einen, indem er sein Land und dessen Währung für ausländische Investoren und international tätige Unternehmen weniger attraktiv macht. Seit dem Zweiten Weltkrieg werden die USA und der Dollar nicht zuletzt deshalb global als „sicherer Hafen“ angesehen, weil sie ein stabiles institutionelles und makroökonomisches Umfeld und damit Planungssicherheit bieten. Damit ist es jetzt vorbei. Wenn die derzeitige US-Regierung eines nicht ermöglicht, dann ist es Planungssicherheit. Zum anderen beschleunigt Trump die Suche nach Alternativen zum westlichen Währungssystem, wenn er die starke Stellung der USA ständig einsetzt, um eigene Vorteile herauszuschlagen. Die Katze beißt sich hier in den Schwanz: Je öfter mit (Finanz-)Sanktionen gedroht wird, desto stumpfer wird diese Waffe. Denn jede Drohung lässt die Bedrohten vom derzeitigen Weltwährungssystem ein weiteres Stück abrücken. Die weaponization des Dollar macht ihn über die Zeit immer weniger als Druckmittel einsetzbar. Trump beschleunigt somit die beschriebenen sechs Prozesse hin zu einer alternativen Geldordnung.
 
        Die zweite Frage stellen und gegebenenfalls beantworten zu können, erfordert einen genaueren Blick auf das unüberschaubare Feld der Kryptovermögenswerte. Am Anfang steht hier Bitcoin. Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, Vermögenswerte – eben Bitcoins – digital speichern und übertragen zu können. Die Technologie basiert auf einem kryptografischen Verfahren (deshalb „Kryptovermögenswerte“), das 2008, als Bitcoin der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, revolutionär war. Zum ersten Mal gewährleistete ein dezentrales System ohne zentrale Autorität, dass digitale Einheiten einem Eigentümer fälschungssicher zugeordnet werden konnten. Die Menge an verfügbaren Bitcoins entwickelt sich algorithmisch und wird im Jahr 2140 mit rund 21 Millionen ihr Maximum erreichen. Hier liegt ein entscheidendes Problem: Da das Angebot nicht auf die Nachfrage reagiert, sondern dem Algorithmus gemäß immer langsamer anwächst, sorgen Nachfrageschwankungen für erhebliche Preisschwankungen. Deshalb kann Bitcoin auch kein „Kryptogeld“ beziehungsweise keine „Kryptowährung“ sein. Die erheblichen Kursänderungen verhindern, dass es sinnvoll als Tauschmittel oder Recheneinheit genutzt werden kann. Von den drei Geldfunktionen erfüllt es – wenn überhaupt – nur die der Wertaufbewahrung. Deshalb ist Bitcoin auch viel eher „digitales Gold“ als „digitales Geld“.
 
        Um dem Problem der Preisschwankungen zu begegnen, wurden sogenannte Stablecoins geschaffen. Dabei handelt es sich um digitale Werteinheiten, die sich von klassischen Kryptowerten wie Bitcoin dadurch unterscheiden, dass sie einen festen Preis garantieren. Sie sind preislich an einem anderen Vermögenswert verankert. Oftmals handelt es sich bei dem Anker um traditionelles Geld. Die Ausgabe neuer Stablecoins erfolgt hierbei gegen Einzahlung eines festgelegten Geldbetrages je ausgegebenem Stablecoin. Das eingezahlte Geld bildet eine Reserve. Wenn ein Stablecoin an den Emittenten zurückgegeben wird, zahlt dieser die vereinbarte Geldsumme wieder aus. Im einfachsten Fall bedeutet das: Ein Stablecoin-Emittent bietet seine Coins zum Preis von einem Euro an. Damit hat er immer genauso viele Euro in der Reserve, wie Stablecoins zirkulieren, und kann Stablecoins jederzeit wieder im Verhältnis 1:1 gegen Euro eintauschen. Der Preis von Stablecoins ist also (im Idealfall) fix. Gleichzeitig können sie wie Bitcoins rein digital ohne Rückgriff auf das traditionelle Finanzsystem gespeichert und übertragen werden. Stablecoins werden als Transaktionsmedium im Kryptouniversum, vermehrt aber auch in der realen Welt genutzt. Ein Beispiel hierfür sind die Rücküberweisungen (remittances) von ausländischen Arbeitern an ihre Familien in den Herkunftsländern.
 
        Vor dem Hintergrund ihrer Vorteile verwundert es nicht, dass Transaktionen mit Stablecoins mittlerweile fast 50 Prozent der Volumina im Kryptobereich ausmachen. Und diese Transaktionen finden zu 99 Prozent mit Stablecoins statt, die an den US-Dollar gebunden sind. 08  Damit ist – jedenfalls auf dem aktuellen Stand – ein Zukunftsbereich des Geldwesens dollarbasiert. Stablecoins sind nicht nur ein Vermögenswert, sondern bilden aufgrund ihrer technologischen Eigenschaften einen Teil der monetären Infrastruktur und stützen die Rolle des Dollar als Leitwährung.
 
        Wenn es der US-Politik gelingt, eine zielführende Kryptoregulierung zu schaffen, die weltweit als Vorbild wirkt, wären die drei Säulen des Weltfinanzsystems in einer neuen Dimension von den USA dominiert. Einmal mehr würde die Innovationskraft der amerikanischen Gesellschaft damit die dominante Stellung der amerikanischen Währung und des amerikanischen Finanzmarktes – und damit der USA insgesamt – im Weltwährungssystem sichern. Ob dies gelingt, hängt wie so vieles andere von der Antwort auf Frage 1 ab: Was macht Trump?
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        ESSAY
 
        ZU EINER ECHT-STABILEN WELTORDNUNG
 
         Thomas Pogge 
 
        Viele Menschen hoffen auf eine Welt, in der Probleme und Konflikte durch Diskussion und demokratische Prozesse gelöst werden, in der Gewaltmittel keine politische Relevanz mehr haben und auch die Einkommens- und Vermögensverteilung politische Entscheidungen nicht mehr dominiert. Tatsächlich gibt es bereits Modelle solcher Sozialsysteme in den fortgeschrittensten Ländern der Welt und ansatzweise auch auf Ebene der Europäischen Union. Mit derzeitigen wirtschaftlichen, technologischen und administrativen Mitteln ist eine solche Welt grundsätzlich möglich. Die große Schwierigkeit liegt im Übergang. Wie können wir die heutige Welt in den erwünschten Zustand bringen? Schauen wir uns zunächst den Status quo an; anschließend können wir fragen, wie wir ihn graduell überwinden können.
 
        DIE INTERNATIONALE ORDNUNG
 
        Wir leben in einer Welt rivalisierender Staaten, die sich von einem Hobbesschen Naturzustand dadurch unterscheidet, dass diese Rivalität Regeln unterliegt. Es gibt eine Unmenge von internationalen rechtlichen Regulierungen, bilateralen und multilateralen Verträgen und Konventionen, die internationale Interaktionen von Staaten, Banken oder Konzernen strukturieren. Diese Akteure spielen ein hochkompliziertes Spiel, das der Philosoph John Rawls als „Modus Vivendi“ bezeichnet hat. 01  
 
        Die Regelhaftigkeit internationaler Beziehungen hat immense Vorzüge gegenüber einem Naturzustand: Die Teilnehmer können stabilere Erwartungen bilden und Konflikte meist gewaltfrei beilegen. Diese Vorteile hängen jedoch davon ab, dass es im Interesse jedes Teilnehmers liegt, weiter mitzuspielen. Eine solche Anreizkompatibilität erfordert, dass die Regeln die verschiedenen Akteure, entsprechend ihrer jeweiligen Verhandlungsmacht, unterschiedlich behandeln, also Stärkere unfair begünstigen. Das liegt auch im Interesse der Schwachen, die mit unfairen Regeln besser fahren als mit fairen Regeln, die die Starken im Ernstfall missachten.
 
        Nun ist Machtverteilung nicht konstant: Manche Parteien werden, vielleicht auch durch neue Bündnisse, stärker, andere werden schwächer. Solche Machtverschiebungen müssen den Modus Vivendi nicht zu Fall bringen, sondern lassen sich durch eine Anpassung der Spielregeln abfangen. Die wandelbaren Regeln reflektieren dann ein dynamisches Klugheitsgleichgewicht.
 
        In diesem dynamischen Wettstreit beeinflussen Spielregeln und Machtverteilung sich gegenseitig, weshalb erstarkende Akteure versuchen werden, die Regeln möglichst so zu ihren Gunsten abzuwandeln, dass sie dadurch weiter an Macht gewinnen. Es kann zu auf- und absteigenden Spiralen kommen, in denen eine zunächst kleine Machtverschiebung sich durch die von ihr ermöglichten Regeländerungen immer weiter verstärkt. Diese Möglichkeit wirkt destabilisierend: Ein Akteur, der voraussieht, dass er zukünftig immer ungünstigere Regeln wird akzeptieren müssen, mag es vorziehen, sich trotz geringer Erfolgsaussichten sofort aufzulehnen, statt immer weiter marginalisiert zu werden. 
 
        Die allgegenwärtige Gefahr einer Abwärtsspirale führt dazu, dass Akteure sich auf Erhalt und Ausweitung ihrer Macht und ihrer Sicherheit konzentrieren – und dies zulasten ihrer Moral.
 
        Dieser Zusammenhang lässt sich als Imperativ der nationalen Sicherheit beschreiben. Er infiziert auch die Innenpolitik. Optimale Machtprojektion liegt im staatlichen Gemeininteresse. Für sie braucht die Regierung Rückhalt in der Bevölkerung und hat daher einen Grund, sich diesen Rückhalt auch mit unehrlichen und undemokratischen Mitteln zu besorgen. Politiker sagen sich dann meist, dass sie „unsere Moral“ um ihrer selbst willen verletzen müssen, um sie zu erhalten und idealerweise weltweit durchzusetzen.
 
        In einer echt-friedlichen und gerecht strukturierten Welt könnten Staaten problemlos moralisch handeln. In der gegenwärtigen internationalen Ordnung aber wäre das oft riskant. Wenn andere kooperieren, ist echter Frieden erreichbar. Wenn andere jedoch nur zum Schein mitmachen, riskiert die initiierende Partei – man denke etwa an die UdSSR unter Michail Gorbatschow – einen dauerhaften Machtverfall. Der Übergang zu einer gerechteren Ordnung mag trotzdem möglich sein, er erfordert aber eine Abfolge genau koordinierter Schritte, die in jeder Phase die Machtverteilung unter den mächtigsten Staaten nur minimal beeinflussen. 
 
        DIE MACHT DER STAATEN
 
        Die Lösung des Übergangsproblems erfordert eine genauere Analyse des derzeitigen internationalen Regimes und der in ihm vorherrschenden Denkweise. Führenden Experten und Praktikern der internationalen Beziehungen zufolge speist sich die Macht von Staaten aus drei Quellen: militärischer Stärke, Wirtschaftskraft und einer Restkategorie von Soft Power, die Reputation, Charisma, Überzeugungskraft und kulturellen Einfluss umfasst. 02  Innerhalb jeder dieser Komponenten kommt es auf die relative Position eines Staates an, also etwa auf seine Wirtschaftskraft relativ zu der seiner Rivalen. Die Macht eines Staates hängt letztlich von seiner Stellung in diesen drei Verteilungen ab.
 
        Staaten haben ein Interesse daran, ihre Position in allen drei Machtdimensionen auszubauen. Die dabei zu treffenden Entscheidungen über den strategisch optimalen Einsatz ihrer Ressourcen sind oft schwierig, denn erstens gibt es keine festen Umrechnungsraten zwischen den drei Machtkomponenten, und zweitens hängt die machtoptimierende Strategie eines Staates auch von den Allokationsentscheidungen seiner Rivalen ab. Erstere Schwierigkeit zeigt sich darin, dass die relative Bedeutung der drei Machtkomponenten vom geopolitischen Klima abhängt: Im Krieg oder in Kriegsnähe ist militärische Stärke von größter Wichtigkeit. In friedlicheren Zeiten gewinnen Wirtschaftskraft und Soft Power an Bedeutung. Das führt zu gegensätzlichen Interessen bezüglich des geopolitischen Klimas. Staaten, deren komparativer Vorteil in militärischer Stärke liegt – die in dieser Dimension konkurrenzfähiger sind als in den beiden anderen Dimensionen –, haben ein Interesse daran, die Welt nicht zu friedlich werden zu lassen. Solche Staaten muss es immer geben, aber welche es sind, kann sich ändern. Die USA etwa sind militärisch derzeit ungefähr so stark wie alle anderen Staaten zusammen, erwirtschaften aber nur ein Sechstel des Bruttoweltprodukts. Auch Russland scheint dieser Gruppe anzugehören. Auf der anderen Seite stehen Staaten – derzeit zum Beispiel Japan, Indonesien, Südkorea, China, Indien, Mexiko, Deutschland oder die Schweiz –, die in den Dimensionen Wirtschaftskraft und Soft Power besser abschneiden als in der militärischen und somit Macht gewinnen würden, wenn militärische Stärke an Bedeutung verlöre.
 
        Das geopolitische Klima ist nicht exogen vorgegeben, sondern steht selbst unter dem Einfluss von Staaten, die nicht nur in Komponenten politischer Macht investieren können, sondern auch in die Beeinflussung dieses geopolitischen Klimas. Staaten, deren komparativer Vorteil in Wirtschaftskraft oder Soft Power liegt, haben Grund, Entspannung zu fördern; Staaten, deren komparativer Vorteil in militärischer Stärke liegt, haben Grund, Feindseligkeiten zu schüren – vorzugsweise solche, an denen sie selbst nicht direkt beteiligt sind.
 
        Überdies beeinflusst das geopolitische Klima nicht nur die zwischenstaatliche, sondern auch die innerstaatliche Machtverteilung: In Kriegs- und Krisenzeiten gewinnt die Exekutive an Macht. Gleiches gilt für das Militär, die Geheimdienste und die Rüstungsindustrie. Diese Akteure haben daher oft ein Interesse daran, das internationale Klima absichtlich zu verschlechtern. So kann eine unpopuläre Regierung innerstaatlich an Macht und Einfluss gewinnen, wenn sie sich, in streitbarer Auseinandersetzung mit anderen Staaten, die nationale Flagge umhängt und bei der Bevölkerung Patriotismus, Nationalstolz, Ehrgefühl, Chauvinismus oder Xenophobie wecken kann. Echter Friede hat also schon von Amts wegen natürliche Feinde, wie man beispielsweise am Präsidenten der USA erkennen kann, der durch Förderung kämpferischer Auseinandersetzungen sowohl seine innerstaatliche Macht als auch die internationale Macht seines Staates vergrößern kann.
 
        Die skizzierte Analyse des Status quo sieht die Menschheit gefangen in einem Kampfspiel, in dem politische Akteure ihre Macht einsetzen, um diese Macht zu erhalten und auszubauen. In diesem Spiel bleiben Einsatz und Androhung von Gewalt zentral, weil dies im Interesse derer ist, deren komparativer Vorteil in militärischer Stärke liegt. Streitigkeiten, Krisen, Konflikte, Zwischenfälle, Spannungen und Kriege lassen sich viel leichter entfachen als abwenden. 
 
        Obwohl dieses Kampfspiel zivilisiert unter Regeln stattfindet, geht es in ihm langfristig ums nackte Überleben – weil diese Regeln nicht feststehen, sondern an Machtverschiebungen angepasst werden müssen, wenn erstarkende Teilnehmer sie weiter einhalten sollen. Jeder Akteur läuft somit Gefahr, in eine Abwärtsspirale zu geraten, die ihn marginalisieren und letztlich aus dem Spiel werfen kann. Und jeder ist durch andere gefährdet, die aus Angst vor einer solchen Spirale – oder vor einem durch solche Angst motivierten Angriff – den sofortigen Kampf suchen.
 
        Obige Analyse hat den Charakter einer selbsterfüllenden Prophezeiung: Sie trifft zu, weil viele politische Profis sie für zutreffend halten. Eine bessere Welt ist möglich. Aber wie kann sie mit den heute existierenden politischen Akteuren erreicht werden?
 
        „HEILIGE REGELN“ ALS GETEILTE IDENTITÄT
 
        Wenn wir eine neue Phase der internationalen Beziehungen einleiten wollen, in der der Wettkampf um Macht nicht mehr dominiert, dann muss den Menschen und ihren politischen Führern klar werden, dass im gegenwärtigen Kampfspiel langfristig niemand gewinnt. Eine technologisch hochentwickelte und schnell voranschreitende Welt, in der immer einige Staaten und Politiker ihre Macht durch das Schüren von Spannungen und Feindseligkeiten vergrößern können und viele Staaten deshalb in die Entwicklung und Anhäufung immer wirksamerer Massenvernichtungswaffen investieren – eine solche Welt wird früher oder später in einem schrecklichen Krieg enden. Diese Einsicht ist ein nüchternes Stück Realismus, das wir den politischen Realisten entgegenhalten sollten, die Macht zum höchsten Staatsziel erklären. Die kollektiv selbstzerstörerische Natur dieses Ziels gibt auch ihnen einen guten Grund, tiefgreifende Reformen anzustreben. Was noch fehlt, ist ein Reformprogramm.
 
        Ein plausibles Reformprogramm muss schrittweise bestimmte Regeln aus dem beschriebenen Modus Vivendi herausheben und sie so festschreiben, dass sich alle auf ihre Einhaltung voll verlassen können. Ein Versuch in diese Richtung war die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, welche die sie proklamierenden Staaten ausdrücklich als Regeln bezeichneten, deren Gültigkeit von staatlicher Zustimmung unabhängig ist. 03  Ähnliches gilt für das sogenannte Ius cogens, das Völkermord, Angriffskrieg, Sklaverei, Folter und Piraterie verbietet. Diese Versuche sind insoweit geglückt, als es kaum Streit um diese Regeln gibt und niemand ernsthaft versucht, sie zu eigenen Gunsten abzuwandeln.
 
        In einer wichtigen Hinsicht sind diese Versuche allerdings gescheitert – und zwar dadurch, dass politische Akteure auf Regelverstöße politisch reagieren: Man verurteilt Verstöße dann und nur dann, wenn die eigene Machtposition dadurch nicht beeinträchtigt wird. So bleibt der reale Einfluss dieser besonderen Regeln begrenzt: Regelverstöße mächtiger Akteure und ihrer Schützlinge werden oft heruntergespielt, weil Kritik Kosten nach sich zöge. Die evidente Ungleichbehandlung gleichartiger Verstöße unterminiert das moralische Ansehen der besonderen Regeln wie auch die Glaubwürdigkeit derer, die an sie appellieren. Deshalb ist auch auf diese besonderen Regeln nicht wirklich Verlass. Wer sie verletzt, muss mit Verurteilung rechnen, kann diese aber durch Machtmittel abdämpfen oder durch den Gegenvorwurf der Heuchelei untergraben („Ihr habt kein Recht, uns zu kritisieren, wo Ihr doch über Israel und die USA geschwiegen habt“).
 
        Besondere Regeln sind gut, aber sie funktionieren nur in Verbindung mit einer besonderen Einstellung zu diesen Regeln. Politische Akteure müssen sich diese Regeln als sozusagen heilige Regeln zu eigen machen. Wie das Wort andeutet, kann diese Aneignung religiös begründet sein und war historisch auch oft so begründet. In der modernen Welt beruht solche „Heiligkeit“ oder Unantastbarkeit jedoch eher auf einer weit verbreiteten Abscheu dagegen, bestimmte Handlungen oder Maßnahmen auch nur in Erwägung zu ziehen. Eine Regel ist Akteuren heilig, wenn sie ihnen ganz besondere „ausschließende“ Handlungsgründe gibt – Gründe, die nicht nur bestimmte Entscheidungen rechtfertigen, sondern auch andere Handlungsgründe von diesen Entscheidungen ausschließen. 04  
 
        Wir finden eine solche Konstellation von Handlungsgründen beispielsweise im Sport. Sportler investieren ihr ganzes Herz in ihren Sport und wollen unbedingt Erfolg haben. Aber eben nicht gänzlich unbedingt: Sie wollen in einem fairen Wettkampf gewinnen. Es gibt also zwei Ziele: Man will gewinnen – und man will, dass der Wettkampf unter fairen und unparteilich angewandten Spielregeln stattfindet. Wer zwei Ziele hat, wägt diese normalerweise gegeneinander ab: Man ist bereit, ein wenig vom einen Ziel aufzugeben, wenn man dafür mehr vom anderen Ziel erreichen kann. Aber so ist es hier nicht. Eine echte Sportlerin wird die Fairness des Wettkampfes nicht um das Geringste beeinträchtigen, selbst wenn sie dadurch ihre Gewinnchancen ganz erheblich verbessern könnte. Die Fairness des Wettbewerbs ist ihr heilig. Fairness ist zentraler Bestandteil ihrer Identität als Athletin und als Mensch. Sie ist Voraussetzung dafür, dass Leistungssport ihr überhaupt etwas bedeutet.
 
        Zugegeben, echtes Sportlertum dieser Art ist selten. Trotzdem hat es als Ideal genau die hier gesuchte Realität: Man erkennt dieses Ideal und fühlt sich von ihm erhoben und angezogen.
 
        Auch im politischen und gesellschaftlichen Leben kennen wir diese Konstellation. Wer ein öffentliches Amt bekleidet, muss bei dessen Ausübung persönliche Ziele außer Acht lassen. So muss eine Schulleiterin alle Kinder gleich behandeln, auch wenn eines ihr eigener Sohn ist, an dessen Erfolg sie als Mutter leidenschaftlich interessiert ist. Selbst wenn ihr Sohn für den renommierten Schulpreis gleich gut qualifiziert ist wie andere, erwarten wir von ihr, dass sie den Preis nicht einfach an ihn vergibt, sondern in diesem Fall die Entscheidung anderen überlässt oder durch Los trifft. Selbst die stärksten Handlungsgründe, die aus unseren allerengsten Beziehungen erwachsen, sind hier für nichtig zu erachten und beiseitezustellen. Obwohl wir wissen, wie tief die Liebe einer Mutter für ihr Kind sein kann, bringen wir für Verstöße kein Verständnis auf, sondern verurteilen sie scharf mit Worten wie „Korruption“, „Nepotismus“ oder „Vetternwirtschaft“. Diese Anforderung an die Mutter ist auch dem Sohn begreiflich, der versteht, dass die Liebe seiner Mutter zu ihm in keiner Weise dadurch geschmälert wird, dass sie diese Liebe in bestimmten Kontexten ausblenden muss.
 
        Was für die Schulleiterin gilt, gilt erst recht für Politikerinnen und Politiker in den fortgeschritteneren Staaten, die weder ihre Verwandten oder Freunde noch ihre Heimatregion bevorzugen dürfen. Interessanterweise gilt es sogar für einfache Bürger in Ausübung ihrer Bürgerrolle. Angenommen, jemand würde öffentlich zu der politischen Frage Stellung nehmen, ob angesichts historischer Diskriminierung im Erziehungssystem heutigen Mädchen bestimmte Vergünstigungen zuteilwerden sollten. Und angenommen, es käme heraus, dass diese Person ihre Diskussionsbeiträge nach der Interessenlage ihrer eigenen Kinder ausgerichtet hat – also etwa gegen eine solche Maßnahme argumentierte, weil ihre eigenen Kinder männlich sind. Sogar Gegner besonderer Vergünstigungen für historisch diskriminierte Gruppen würden einen solchen Gedankengang moralisch fragwürdig finden. Auch von Bürgern erwarten wir, dass sie in ihren öffentlichen Äußerungen und in ihrem Abstimmungsverhalten ihre privaten Loyalitäten beiseitestellen und sich von Gerechtigkeit und Gemeinwohl leiten lassen.
 
        HEILIGE REGELN IN DER INTERNATIONALEN POLITIK
 
        Dieses aus der Innenpolitik fortgeschrittener Staaten vertraute Denkmuster kann uns auch auf internationaler Ebene weiterhelfen. In der heutigen Welt verfolgen Politiker die Partikularinteressen ihrer jeweiligen Heimatstaaten. Zwar gibt es besondere Ämter, wie etwa das des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, in denen Überparteilichkeit erwartet wird, die wichtigsten internationalen Entscheidungen werden aber in Gremien gefällt, deren Mitglieder die Machtinteressen ihrer Heimatstaaten verfolgen und die deshalb, nach dem Modus-Vivendi-Modell, die bestehende Machtverteilung reflektieren.
 
        Nötig wäre stattdessen wiederum eine Hierarchisierung des Willens: Es gilt, weltweit die normative Erwartung aufzubauen, dass jede Person, die an solchen internationalen Entscheidungen mitwirkt, die Partikularinteressen ihres Landes nur im Rahmen besonderer heiliger Regeln verfolgen darf – Regeln, für deren Einhaltung und Durchsetzung sie sich ohne Rücksicht auf jene Partikularinteressen einsetzen muss.
 
        Intellektuell scheint das machbar. Die Unparteilichkeitserwartung ist in den fortgeschritteneren Ländern dieser Welt inzwischen fest verankert. Anti-Nepotismus hat eine lange und illustre Geschichte in mehreren großen Kulturen sowie neuere, inspirierend leidenschaftliche Unterstützung in Staaten wie Südkorea, Malaysia, Brasilien oder Südafrika. Die Idee einer besonderen Art von Loyalität, die andere Loyalitäten innerhalb ihres Bereichs aufhebt, ist also bereits vertraut. Es sollte daher möglich sein, dass diese Idee auch auf supranationaler Ebene Fuß fasst: die Idee, dass es nicht weniger schändlich ist, die Gerechtigkeit unserer Weltordnung zum Vorteil seines Heimatlandes zu untergraben als die gerechte Ordnung des Heimatlandes zum Vorteil der eigenen Familie oder Heimatstadt.
 
        Allerdings besteht eine besondere Schwierigkeit darin, dass der anvisierte Übergang nicht auf einen wichtigen Faktor zählen kann, der bei der Evolution moderner Staaten wohl eine entscheidende Rolle spielte. Vermutlich hatten in jeder historischen Epoche solche Gesellschaften, die bei der Verinnerlichung eines starken Unparteilichkeitsgebots vorne lagen, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Vetternwirtschaft und andere Formen von Korruption beeinträchtigen die Fähigkeit einer Gesellschaft, ihre Probleme zu lösen und mit anderen Gesellschaften zu konkurrieren, indem sie eine effiziente, leistungsorientierte Arbeitsteilung behindern. Die Lösung der großen Menschheitsprobleme – gefährliche Technologien, Umweltschäden, Ressourcenverknappung, Pandemien, Finanzkrisen – wird durch die Abwesenheit eines analogen internationalen Unparteilichkeitsgebots zwar ebenfalls erheblich behindert, diese Behinderung löst aber keinen Wettbewerbsdruck aus, der den Übergang vorantreiben könnte. So bleibt uns nur die eindringliche Beschreibung drohender Übel, gekoppelt mit Appellen an die Vernunft, um die erforderliche kosmopolitische Moral ins Bewusstsein der Menschen zu tragen.
 
        Das mag unrealistisch klingen. Es ist in der Tat schwer vorstellbar, dass eine nationale Botschafterin im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ihr eigenes Land benachteiligende Einschränkungen anerkennen könnte, ohne unverzüglich entlassen zu werden. Aber solcher Fortschritt ist realistisch denkbar, wenn er in Verbindung mit neuen Gremien stünde, deren Mitglieder besonders zur Unparteilichkeit verpflichtet sind. So könnte man sich etwa ein Gremium unparteiischer Juristen vorstellen, dessen Aufgabe darin bestünde, zu entscheiden, ob in bestimmten Fällen die Bedingungen für eine humanitäre Intervention erfüllt sind. 05  Die Botschafterin im Sicherheitsrat müsste dann nicht selbst urteilen, dass eine militärische Intervention ihres Staates illegitim wäre, sondern lediglich dem diesbezüglichen Urteil des unabhängigen Gremiums folgen.
 
        Auf diesem Weg ließe sich schrittweise eine Moralisierung der internationalen Politik erreichen. Die kann aber nur dann in Gang kommen, wenn die unantastbaren Regeln die Machtverteilung unter den mächtigen Staaten zunächst nicht signifikant verändern und diese Staaten keinen neuen, und vor allem keinen ungleichen Risiken aussetzen. Wenn es mit kleinen Anfängen funktioniert, dann bildet sich langsam Vertrauen – insbesondere dadurch, dass Staaten wissen, dass sich die Bevölkerungen anderer Staaten den moralischen Inhalten tief verpflichtet fühlen, was die Kosten von Regelverstößen durch deren Regierungen erhöht.
 
        WO MAN ANSETZEN KANN
 
        Ein solches Reformprogramm sollte mit Regeln beginnen, die drei Kriterien erfüllen: 
 
        Erstens sollten diese Regeln von geringer Relevanz für den Machtwettbewerb sein und Staaten insofern keiner signifikanten Gefahr aussetzen, durch das Abspringen anderer übervorteilt zu werden; zweitens sollten sie klar formuliert sein, und es sollte leicht zu beurteilen sein, ob sie eingehalten werden; und drittens sollten sie weithin als moralisch wichtig angesehen werden, sei es intrinsisch oder instrumentell, sodass Menschen in aller Welt ihre Einhaltung als wertvoll erachten. Das erschwert es politischen Führern, sie – der eigenen Bevölkerung und der Weltöffentlichkeit zum Trotz – zu verletzen.
 
        Mit Blick auf diese drei Kriterien sind beispielsweise Rüstungsbeschränkungsverträge – so nützlich sie auch wären – kein erfolgversprechender Anfang moralisierender Transformation. Da sie für den Machtwettbewerb von großer Relevanz sind, ist eine Verpflichtung zu ihrer Einhaltung riskant, insbesondere im Kontext schneller und unvorhersehbarer Technologieentwicklung. Zudem ist es meist nicht einfach, ihre Einhaltung zuverlässig zu überwachen. Und schließlich macht die technische Komplexität dieser Vereinbarungen es Normalbürgern schwer, ihre Vorschriften und deren moralische Wichtigkeit zu schätzen. Ähnlich ungeeignet sind Übereinkommen, die Angriffskriege oder den Ersteinsatz von Atomwaffen verbieten. Sie erfüllen das zweite und dritte Kriterium, scheitern aber eindeutig am ersten: Sie bieten keine echte Sicherheit gegen einen Überraschungsangriff.
 
        Stattdessen sollte die Moralisierungstransformation bei der Beseitigung struktureller Armut ansetzen. Hier lassen sich – mit geringen Kosten und ohne Risiko für die mächtigeren Staaten – ganz enorme Fortschritte erzielen. Wir leben in einer Welt, deren Bruttosozialprodukt 63 internationale Dollar pro Person und Tag beträgt 06  – und trotzdem mehr als 35 Prozent aller Menschen sich eine gesunde Ernährung zum Preis von durchschnittlich 3,96 internationalen Dollar pro Tag nicht leisten können. 07  Diese erschütternde Ungleichheit geht wesentlich auf die Kolonialzeit zurück und wird dadurch fortgesetzt, dass die reicheren Staaten die Aushandlung der internationalen Wirtschafts- und Finanzregeln dominieren. Brächte man diese Regeln mit nur minimalen Gerechtigkeitsanforderungen in Einklang, dann wäre allein damit der weitaus größte Schritt zur Verwirklichung der Menschenrechte bereits geglückt.
 
        Die Beseitigung weltweiter Armut ist erklärte Absicht aller Regierungen und in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (Agenda 2030) vereinbart, doch wurde dieses Versprechen bislang nicht eingelöst. Die Zahl der Menschen in unsicherer Ernährungslage ist seit Verkündung dieser Ziele alljährlich sogar um knapp die Hälfte gestiegen: von 1,59 Milliarden im Jahr 2015 auf 2,32 Milliarden 2023. 08  Es ist höchste Zeit, an der Umsetzung dieser Versprechen zu arbeiten, und zwar durch eine Reparatur struktureller Mängel der internationalen Ordnung, die globale Ungleichheit und schwere Armut verschärfen. Drei solcher Reformen seien abschließend kurz skizziert.
 
        STRUKTURREFORMEN
 
        Gegenwärtig zahlen große multinationale Konzerne und superreiche Einzelpersonen im Verhältnis zu ihren realen Gewinnen und Einkommen viel niedrigere effektive Steuersätze als ihre ärmeren Mitmenschen. 09  Diese gigantische Unterbesteuerung ist doppelt armutsfördernd: Sie verschärft ökonomische und politische Ungleichheit, und sie führt zu großen Produktivitätseinbußen, da riesige Summen für Steuervermeidung ausgegeben werden und große, weniger effiziente Akteure kleinere, effizientere verdrängen. Dieses Problem kann durch ein gerechtes und umfassendes globales Mindeststeuersystem, bei dem selbst die reichsten Unternehmen und Einzelpersonen angemessene Steuern auf ihre Gewinne zahlen, erheblich gemildert werden. 10  
 
        Das derzeitige internationale Innovationssystem sieht Monopolrenten als primäre Finanzierungsquelle vor. 11  Diese fördern das Streben nach Innovationen, behindern aber deren Verbreitung. Diese Behinderung schadet den Armen, die sich Monopolpreise nicht leisten können und deren spezifische Bedürfnisse Innovatoren daher ignorieren. Ebenfalls behindert werden potenzielle Innovationen, deren Gebrauch vor allem Drittpersonen nützen würde. Beide Probleme ließen sich erheblich abmildern durch einen alternativen Belohnungsmechanismus, der es Innovatoren ermöglicht, ihre Monopolprivilegien für eine Technologie gegen Prämien einzutauschen, deren Höhe sich nach dem mit ihr erzielten gesellschaftlichen Nutzen richtet. Durch holistische Förderung der Entwicklung und Verbreitung wirksamer Innovationen würden internationale Impact Funds einen erheblichen Gewinn an Gerechtigkeit und Kosteneffizienz mit sich bringen, insbesondere in den Sektoren der grünen Technologien und Pharmazeutika. 12  
 
        Dritter Punkt: Gegenwärtig ist die Wertschöpfung aus unserem Planeten höchst ungleich. Reiche Eliten bemächtigen sich seiner natürlichen Rohstoffe zu einvernehmlichen Bedingungen; der Rest der Menschheit wird ausgeschlossen, leidet aber weit überproportional an den ökologischen Schäden, die Wohlhabendere durch Konsum dieser Rohstoffe verursachen. Eine globale Rohstoffdividende würde diese Ungleichheit verringern. Sie würde von Staaten verlangen, einen kleinen Teil des Wertes aller genutzten natürlichen Rohstoffe abzutreten. Diese Dividende würde der Armutsbeseitigung nach dem Prinzip gewidmet, dass allen Menschen ein unveräußerlicher Anteil an allen begrenzten natürlichen Rohstoffen zusteht – einschließlich solcher Ressourcen, die durch Nutzung nicht zerstört, sondern lediglich erodiert oder abgenutzt werden, wie etwa Luft und Wasser für die Entsorgung von Schadstoffen oder Land für Ackerbau, Viehzucht und Gebäude. 13  
 
        Solche gemeinsamen Fortschritte bei der Armutsbeseitigung würden uns helfen, Vertrauen zu schaffen, die Idee der Moralisierung im Denken der Menschen zu verankern und sie dann auf schwierigere Probleme – globale Gesundheit, Ressourcenverknappung, Umweltschutz, gefährliche Technologien und Kriegsgefahr – auszuweiten. So könnte es der Menschheit doch noch gelingen, durch einen übergreifenden Konsens ihre tiefste Sehnsucht nach einem ethischen gemeinen Wesen (Kant) – Tianxia, Ubuntu, Vasudhaiva Kutumbakam – endlich zu erfüllen.
 
         
           THOMAS POGGE  
ist Leitner-Professor für Philosophie und Internationale Angelegenheiten und Gründungsdirektor des Programms für globale Gerechtigkeit an der Yale University, USA.
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
         01 Der Modus Vivendi ist nach Rawls ein Gleichgewicht, das von den beteiligten Akteuren aus strategischen, aber nicht aus „den richtigen“, intrinsischen Gründen akzeptiert wird. Es ist deshalb nicht wirklich stabil. Vgl. John Rawls, Political Liberalism, New York 1993, S. xxxix–xliv, S. 146f.
 
         02 Vgl. Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York 2004, S. 17.
 
         03 Der erste Satz der Präambel spricht von der „Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen“ und bringt diesen Punkt damit gleich dreifach zum Ausdruck: Die Menschenrechte werden von den Staaten anerkannt, nicht von ihnen legislativ geschaffen. Die zugehörige Menschenwürde ist angeboren, nicht von Staaten verliehen. Und die Menschenrechte sind unveräußerlich, können Menschen also nicht entzogen oder abgehandelt werden.
 
         04 Joseph Raz prägte den Begriff der „exclusionary reasons“. Vgl. ders., Practical Reason and Norms, Princeton 1990, Abschnitt 1.2.
 
         05 Vgl. Thomas Pogge, Moralizing Humanitarian Intervention: Why Jurying Fails and How Law Can Work, in: Terry Nardin/Melissa S. Williams (Hrsg.), Humanitarian Intervention, New York 2005, S. 158–187.
 
         06 Der internationale Dollar ist eine von der Weltbank berechnete Vergleichswährung, die Kaufkraft eines internationalen Dollars entspricht dabei der Kaufkraft von einem US-Dollar in den Vereinigten Staaten. 63 Dollar entsprechen 1/365 der für das Jahr 2023 angegebenen Höhe von 22837 Dollar. Vgl. Trading Economics, World – GDP Per Capita, PPP (current International $), https://tradingeconomics.com/world/gdp-per-capita-ppp-us-dollar-wb-data.html.
 
         07 Vgl. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) et al., The State of Food Security and Nutrition in the World 2024: Financing to End Hunger, Food Insecurity, and Malnutrition in All Its Forms, Rom 2024, S. 29, S. 184.
 
         08 Vgl. ebd., S. 15.
 
         09 Vgl. Annette Alstadsæter et al., Global Tax Evasion Report 2024, Paris 2024.
 
         10 Vgl. Gabriel Zucman, The Billionaire Tax: A (Modest) Proposal for the 21st Century, 4.9.2024, www.wider.unu.edu/event/billionaire-tax-modest-proposal-21st-century.
 
         11 Vgl. World Trade Organization, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights as Amended by the 2005 Protocol Amending the TRIPS Agreement, Annex 1C, Art. 27, 28, 33, Genf 2005.
 
         12 Vgl. Thomas Pogge, Freedom, Poverty, and Impact Rewards, in: Social Philosophy and Policy 1/2023, S. 210–232.
 
         13 Vgl. ders., Eine globale Rohstoffdividende, in: Analyse und Kritik 2/1995, S. 183–208.
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          KRISTIN HELBERG
 
           AUFARBEITUNG UND NEUANFANG. SYRIENS FRAGILER ÜBERGANG 
 
          Damit der Machtwechsel zu einem besseren Leben für alle Menschen in Syrien führt, müssen in fünf Bereichen die richtigen Weichen gestellt werden: territoriale Einheit, innere Sicherheit, politische Mitbestimmung, wirtschaftliche Entwicklung und Gerechtigkeit.
 
        
 
         
          GUIDO STEINBERG
 
           ZWISCHEN DSCHIHADISMUS UND PRAGMATISMUS. EINE KURZE GESCHICHTE DER HAI‘AT TAHRIR ASCH-SCHAM 
 
          Am 8. Dezember 2024 eroberte ein islamistisches Bündnis unter Führung des Syrischen Befreiungskomitees Damaskus und stürzte das Regime von Baschar al-Assad. Wie kam es dazu, und wer steckt hinter der Rebellengruppe, die nun die Kontrolle über das Land übernommen hat?
 
        
 
         
          THOMAS SCHMIDINGER 
 
           EINE KLEINE GESCHICHTE DES BAATHISMUS IN SYRIEN 
 
          Mehr als ein halbes Jahrhundert beherrschte der Baathismus die politischen Geschicke Syriens. Mit der Flucht Baschar al-Assads ging die Geschichte dieser Variante des arabischen Nationalismus zu Ende. Doch das Erbe dieser Ideologie wird das Land noch lange beschäftigen.
 
        
 
         
          YUSRI HAZRAN
 
           ALAWITEN, DRUSEN, CHRISTEN, KURDEN. MINDERHEITEN IN SYRIEN  
 
          Die Minderheiten Syriens haben in der Geschichte eine bedeutendere Rolle gespielt, als es ihrer tatsächlichen demografischen Stärke entspricht. Angesichts der Machtübernahme durch die islamistische Miliz HTS sind die Sorgen dieser Gruppen nicht überraschend. 
 
        
 
         
          PATRICK KROKER
 
           DER SYRIENKONFLIKT UND DAS VÖLKERSTRAFRECHT 
 
          Seit 2011 haben im syrischen Bürgerkrieg fast alle Konfliktparteien schwere Verbrechen verübt. Die juristische Aufarbeitung dieser Taten – im Inland und im Ausland – bleibt schwierig und eine dauerhafte Herausforderung, zumal ungewiss ist, ob das Ende der Gewalt erreicht ist.
 
        
 
         
          DASTAN JASIM
 
           DIE KURDEN IN SYRIEN 
 
          Als der Arabische Frühling 2011 Syrien erreichte und das Assad-Regime mit einer wachsenden islamistischen Opposition konfrontiert war, entschieden sich die syrischen Kurden gegen eine Parteinahme. Stattdessen kämpften sie für eine demokratische autonome Selbstverwaltung. 
 
        
 
         
          ANIKA JANSEN · SARAH PIERENKEMPER · FABIAN SEMSARHA 
 
           SYRERINNEN UND SYRER AUF DEM DEUTSCHEN ARBEITSMARKT 
 
          Mit dem Sturz des Assad-Regimes entbrannte in der deutschen Öffentlichkeit eine lebhafte Debatte über die Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien. Die Frage, wie gut sich Syrerinnen und Syrer in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren, prägte die Diskussion maßgeblich.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        „Ejak el door, ya doctor“ – „Du bist dran, Doktor“. Im Frühjahr 2011, im Kontext des Arabischen Frühlings, sprühten Teenager diesen Satz an eine Hauswand in der südsyrischen Stadt Daraa. Es war eine direkte Botschaft an Präsident Baschar al-Assad, der vor seiner Machtübernahme im Jahr 2000 als Augenarzt gearbeitet hatte. Die Jugendlichen wurden verhaftet und schwer misshandelt. Ihr Protest gegen das autoritäre Regime und die brutale Reaktion darauf gelten als Ausgangspunkt einer Revolte, die sich rasch über das ganze Land ausbreitete.
 
        Was mit dem Ruf nach Freiheit und Reformen begonnen hatte, mündete in einen der verheerendsten Bürgerkriege unserer Zeit. In die Gefechte mit den alawitisch dominierten Regierungstruppen waren zahlreiche sunnitische Rebellenfraktionen verwickelt, die teilweise untereinander verfeindet waren. Zudem gerieten kurdische Milizen, die hauptsächlich gegen den „Islamischen Staat“ kämpften, vereinzelt mit dem Regime aneinander. Assad konnte sich jedoch mithilfe Russlands und Irans an der Macht halten und ging dabei mit äußerster Gewalt vor: Seine Truppen setzten Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung ein, belagerten ganze Städte und begingen systematisch Menschenrechtsverbrechen. Über 500000 Menschen kamen ums Leben, Millionen wurden verletzt oder vertrieben. Die daraus resultierende Massenflucht hatte weitreichende Folgen – bis nach Europa und Deutschland. 
 
        Im Dezember 2024 gelang es oppositionellen islamistischen Kräften, die Kontrolle über Damaskus zu übernehmen und das Assad-Regime zu stürzen. Doch dieser Umbruch wirft viele Fragen auf, nicht zuletzt angesichts der dschihadistischen Vergangenheit der neuen Machthaber um Ahmed al-Scharaa: Können ausgerechnet sie die Demokratisierung eines Staates einleiten, in dem konfessionelle und ethnische Spannungen weiterwirken? Wie können Rückkehr, Wiederaufbau und Versöhnung gelingen, wenn 90 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben und extreme Gewalt erfahren haben? Wie kann Sicherheit gewährleistet werden in einem Land, in dem sich neben den verfeindeten bewaffneten Gruppen noch mehrere Tausend aktive IS-Mitglieder aufhalten? Und welche Rolle kann Deutschland spielen – als Unterstützer beim Wiederaufbau, als Zufluchtsort für Geflüchtete und als Ort strafrechtlicher Aufarbeitung? 
 
         Lorenz Abu Ayyash 
 
      

       
        AUFARBEITUNG UND NEUANFANG
 
        Syriens fragiler Übergang
 
         Kristin Helberg  
 
        Am Sonntag, den 8. Dezember 2024, begann in Syrien eine neue Zeitrechnung. In den Morgenstunden verließ Machthaber Baschar al-Assad die Hauptstadt Damaskus in Richtung Russland, sein Regime war gestürzt. Damit endeten fast 14 Jahre Krieg, 54 Jahre Diktatur der Familie Assad und 61 Jahre Herrschaft der Baath-Partei. 
 
        Syrerinnen und Syrer innerhalb und außerhalb des Landes feierten diesen Moment als „Wiedergeburt“. Beobachterinnen und Beobachter verwiesen auf den Fall der Mauer in Deutschland. Tatsächlich war Syrien neben China, Nordkorea und Kuba eines der wenigen Länder, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 nicht mit dem pseudosozialistischen Einparteienregime gebrochen hatte. Diese historische Einordnung ist wichtig, denn sie hilft zu verstehen, welche Bedeutung der Sturz des Assad-Regimes für die Menschen in Syrien hat und warum er – ungeachtet der weiteren Entwicklung – von ungläubiger Freude, Begeisterung und Erleichterung begleitet wird. Gleichzeitig lässt sie erahnen, vor welch immensen Herausforderungen die Bevölkerung und die neuen Machthaber stehen. 
 
        SCHWIERIGES ERBE
 
        Drei Generationen von Syrerinnen und Syrern sind mit der Angst vor Verhaftung und Folter, mit staatlicher Willkür, Ausbeutung und Demütigung, mit sozialistischer Propaganda und arabischem Nationalismus aufgewachsen. Assads Narrative von „kurdischem Separatismus“ und „sunnitischem Extremismus“, von „bedrohten Minderheiten“ (die er angeblich schütze), von „ausländischen Verschwörern“ und einer flexibel interpretierbaren „terroristischen Gefahr“ haben die Gesellschaft gespalten und wirken bis heute nach.
 
        Hinzu kommen strukturelle Missstände: Korruption und Klientelismus, ein aufgeblähter Beamtenapparat, allmächtige Geheimdienste, gleichgeschaltete Medien und eine vollständig vereinnahmte Gesellschaft – von der Handelskammer bis zum Syrischen Roten Halbmond, von der Frauenunion bis zum Bauern- und Journalistenverband – alle Organisationen waren vom Regime kontrolliert. Jahrzehntelang konnten die Menschen in Syrien nicht ihre Meinung sagen, nicht über Politik diskutieren, nicht ohne Angst schlafen, sich weder frei entfalten noch unabhängig organisieren. Sie waren Untertanen eines verbrecherischen Regimes, bis sie am 8. Dezember 2024 über Nacht zu Bürgerinnen und Bürgern eines neuen Syriens wurden – wie auch immer dieses aussehen mag. 
 
        Jede schlechte Nachricht – seien es Massaker an der Zivilbevölkerung, die Verschiebung eines Parteiengesetzes oder die Ernennung von Extremisten – lässt grundsätzliche Zweifel an der neuen Führung aufkommen. Will sie wirklich alle einbeziehen oder nur Legitimität erzeugen? Denkt der selbsternannte Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa so moderat, wie er redet? Und läuft es mit so viel Macht in den Händen eines Islamisten am Ende nicht doch auf ein autoritäres, religiös geprägtes System hinaus? 
 
        Damit der Machtwechsel zu einem besseren Leben für alle Menschen in Syrien führt, müssen in fünf Bereichen Fortschritte erzielt und die richtigen Weichen gestellt werden: territoriale Einheit, innere Sicherheit, politische Mitbestimmung, wirtschaftliche Entwicklung und Gerechtigkeit. 
 
        TERRITORIALE EINHEIT
 
        Auch Monate nach dem Machtwechsel hat die Übergangsregierung in Damaskus nicht die vollständige Kontrolle über das syrische Staatsgebiet. Im Norden sind Teile des Grenzgebietes von der Türkei besetzt, der Nordosten steht nach wie vor unter einer kurdisch geprägten Verwaltung, in der südöstlichen Provinz Sweida müssen drusische Interessen eingebunden werden, während Israel von Südwesten aus militärisch angreift und Fakten schafft.
 
        Für die territoriale Einheit Syriens und den Zusammenhalt der Gesellschaft ist es deshalb entscheidend, wie es im Norden und Süden weitergeht. Gelingt es, die Autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien (AANES) in das übrige Syrien zu integrieren und dabei sowohl kurdische als auch zentralstaatliche Interessen zu berücksichtigen? Wird die Türkei damit zufrieden sein, sodass sie die Kontrolle über die besetzten Gebiete vollständig an die Regierung in Damaskus übergibt und die von ihr finanzierten Söldnertruppen der Syrischen Nationalen Armee (SNA) auflöst? Findet sich im Süden ein Weg, die Drusen und ihre Strukturen in den neuen Staat einzugliedern? Und wer kann das aggressive Vorgehen Israels und die damit einhergehende Instrumentalisierung der Drusen stoppen? 
 
        Kurden
 
        Drei Aspekte stehen im Mittelpunkt der Verhandlungen zwischen der Übergangsregierung und der kurdisch dominierten AANES: Militär, Verwaltung und Ressourcen. Im Nordosten befinden sich die wenigen Öl- und Gasvorkommen Syriens und große landwirtschaftliche Flächen, auf denen vor allem Weizen für die Brotproduktion angebaut wird. Die AANES hat in den vergangenen zehn Jahren eigenständige Verwaltungsstrukturen aufgebaut – mit einem Justiz- und Bildungssystem, mit Zulassungs- und Genehmigungsverfahren und eigenen Ausweisdokumenten. Ihre bewaffneten Einheiten – die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) – sind langjährige Verbündete der USA im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) und gelten mit 60000 Kämpfern als das stärkste und professionellste Militärbündnis neben der nationalen Armee.
 
        Wie soll all das in den neuen syrischen Staat überführt werden? Das als historisch gefeierte Abkommen zwischen Übergangspräsident al-Scharaa und SDF-Kommandeur Mazlum Abdî vom 10. März 2025 enthält kaum konkrete Anhaltspunkte. Es sieht vor, dass alle zivilen und militärischen Einrichtungen im Nordosten Syriens in die Verwaltung des syrischen Staates übergehen, einschließlich der Grenzübergänge, des Flughafens Qamishli und der Öl- und Gasfelder. Die Details sollen bis Ende 2025 in verschiedenen Exekutivausschüssen ausgehandelt werden. 
 
        Dort wird intensiv gerungen: Die SDF sind bereit, Teil der syrischen Armee zu werden und sich deren zentralem Kommando zu unterstellen, wollen aber ihre Kämpferinnen und Kämpfer nicht mit Islamisten zu neuen Einheiten vermischen, sondern ihre eigenen Verbände beibehalten. Die AANES will keine einseitige Selbstauflösung, sondern eine Fusion zweier Verwaltungssysteme. Sie möchte vor allem ihre kurdischsprachigen Schulen erhalten und konnte bereits die Anerkennung ihrer Abschlüsse durchsetzen. Fortschritte im Erb- und Personenstandsrecht zugunsten der Frauen will die AANES nicht wieder aufgeben. Die natürlichen Ressourcen gehörten allen Syrerinnen und Syrern, betont die Selbstverwaltung seit Jahren, von ihrer Nutzung sollen deshalb alle Menschen in Syrien profitieren und nicht nur – wie unter dem alten Regime – die Herrschenden in Damaskus. 
 
        Aus kurdischer Sicht enthält das Abkommen vom 10. März einige wichtige Punkte. Es bestätigt, dass die kurdische Gemeinschaft eine autochthone Gemeinschaft Syriens ist mit vollen staatsbürgerlichen und verfassungsmäßigen Rechten. Daneben sieht es einen Waffenstillstand auf dem gesamten Territorium vor – also auch ein Ende der türkischen Angriffe. Und es umfasst die sichere Rückkehr aller vertriebenen Syrerinnen und Syrer in ihre Heimatorte, was für die kurdische Bevölkerung in den von der Türkei besetzten Gebieten bislang nicht ohne Weiteres möglich war. Vieles hängt deshalb vom Verhalten der Türkei ab. 
 
        Türkei 
 
        Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan setzt zur Durchsetzung eigener Interessen seit Jahren auf militärischen Druck. Für ihn ist die AANES ein „Terrorstaat“, da sie unter maßgeblichem Einfluss der Partei der Demokratischen Union (PYD), der syrischen Schwesterpartei der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), steht. Zudem stellen deren bewaffnete Brigaden – die Volksverteidigungseinheiten YPG (Männer) und YPJ (Frauen) – den Großteil der SDF, was zu Verwerfungen mit dem NATO-Partner USA führte. Die Terroristen der einen sind die Verbündeten der anderen. 
 
        In drei Interventionen hatte die Türkei 2016, 2018 und 2019 Gebiete entlang der Grenze unter ihre Kontrolle gebracht und mithilfe der islamistischen SNA-Milizen kontrolliert. Dabei wurden mehrere Hunderttausend Menschen vertrieben. Jahrelang griff die Türkei den Nordosten zudem mit Drohnen und Raketen an, tötete dabei immer wieder Zivilisten und zerstörte zivile Infrastruktur. 
 
        Im Zuge der Entspannungspolitik zwischen der türkischen Regierung und der PKK könnte sich Erdoğan nun auch mit den Kurden im Nordosten Syriens einigen. Ende Februar 2025 hatte der seit 26 Jahren in der Türkei inhaftierte PKK-Gründer Abdullah Öcalan zur Auflösung der PKK aufgerufen, die kurz darauf erklärte, die Waffen niederlegen zu wollen. 
 
      

       
         
          [image: Physische Karte von Syrien in der Region. Die unterschiedlichen Gebietskontrollen sind farblich eingezeichnet. Das Gebiet im Nordosten Syriens ist vom SDF-Bündnis kontrolliert, im Norden befinden sich türkisch Unterstützte SNA-Milizen, der Rest des Landes ist unter staatlicher Kontrolle (ehemals HTS und andere).] 
        
 
        Tatsächlich ist die Türkei die große Gewinnerin des Machtwechsels in Syrien. Alle ihre Interessen – Rückkehr der syrischen Flüchtlinge, Ende der kurdischen Autonomie, Verstetigung des eigenen Einflusses und wirtschaftlicher Aufschwung – könnten sich erfüllen. Viele der mehr als dreieinhalb Millionen in der Türkei lebenden Syrerinnen und Syrer werden freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, sobald diese sicher und stabil ist. Die Selbstverwaltung im Nordosten wird aufgelöst, in Damaskus sitzen die eigenen Verbündeten an den Schalthebeln der Macht, Teile der SNA werden in die syrische Armee integriert. Sollte Syrien wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen, könnte die Türkei massiv profitieren, schließlich ist Syrien für den nördlichen Nachbarn mit 900 Kilometern gemeinsamer Grenze das Tor zur arabischen Welt. Selbst eine dauerhafte militärische Präsenz in Syrien ist denkbar – trotz des Rückzugs aus den besetzten Grenzgebieten. Denn angesichts der wachsenden Bedrohung durch Israel könnte die syrische Regierung einen starken militärischen Partner zur Abschreckung brauchen. Erdoğan steht bereit, er möchte die türkischen Militärbasen im Norden behalten und weitere in Zentralsyrien errichten – sehr zum Ärger Israels.
 
        Israel 
 
        Die israelische Regierung betrachtet die Türkei seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 zunehmend als Feind und warnt vor einem „türkischen Protektorat“ in Syrien. Nachdem die israelische Regierung in den vergangenen anderthalb Jahren die Islamische Republik Iran und ihre Unterstützer in der Region deutlich geschwächt hat, scheint sie die Türkei als neue Gefahr für die eigene Sicherheit zu betrachten und ihre Präsenz in Syrien ins Visier zu nehmen. 01  Seit April 2025 bemühen sich israelische und türkische Unterhändler darum, eine Eskalation zu verhindern.
 
        Bereits seit 2017 fliegt Israel regelmäßig Luftangriffe in Syrien. Diese richteten sich bis zum 8. Dezember 2024 vor allem gegen die iranischen Revolutionsgarden, die in den vergangenen 14 Jahren ihre Präsenz in Syrien ausgebaut und Assads Reich zum entscheidenden Brückenkopf ihrer „Achse des Widerstands“ gemacht hatten. Israel hatte weniger ein Problem mit dem Assad-Regime – das nach den Kriegen von 1948, 1967 und 1973 die Waffenstillstandslinie auf dem Golan ruhig gehalten hatte – als mit dessen Unterstützern, neben dem iranischen Regime vor allem die Hisbollah im Libanon, deren Nachschubwege durch Syrien führten.
 
        Bis heute sind die syrischen Golanhöhen von Israel besetzt und annektiert, Verhandlungen über eine Rückgabe und ein Friedensabkommen scheiterten zuletzt im Jahr 2000. Nach dem Sturz Assads kündigte die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Waffenstillstandsabkommen von 1974 einseitig auf. „Präventiv“ zerstörte die israelische Armee mit mehr als 700 Luftangriffen die militärische Infrastruktur des Nachbarn und rückte mindestens zwölf Kilometer tief auf syrisches Gebiet vor. Sie kontrolliert die UN-Pufferzone auf dem Golan und hat den Berg Hermon eingenommen, die militärstrategisch wichtige höchste Erhebung der Region. Israelische Truppen haben Kontrollpunkte und drei neue Militärposten errichtet, Straßen gesperrt, Zufahrtswege planiert und die Vertreibung von Zivilisten ausgelöst. Netanjahu fordert eine entmilitarisierte Zone in den drei südsyrischen Provinzen Quneitra, Daraa und Sweida. 02  
 
        Die Übergangsregierung hat auf die Eskalation bisher zurückhaltend reagiert. Außenminister Asaad al-Shaybani betont, man habe die iranische Präsenz im Land beendet und damit die Sicherheit Israels gewährleistet, von Syrien gehe keine Bedrohung aus. Man halte sich an das Waffenstillstandsabkommen von 1974 und verlange dies auch von Israel. 03  
 
        Netanjahu argumentiert, den neuen islamistischen Machthabern sei nicht zu trauen, Israel müsse deshalb selbst für seine Sicherheit sorgen und wolle den Minderheiten in Syrien Schutz bieten. Drusische Vertreter haben die Einmischung Israels jedoch zurückgewiesen. Sie verhandeln mit der Übergangsregierung über die Eingliederung ihrer Milizen in die nationale Armee und stellen ähnliche Forderungen wie die Kurden für die SDF. 
 
        INNERE SICHERHEIT
 
        Nach 14 Jahren eines äußerst brutal geführten Krieges zwischen dem Assad-Regime und verschiedenen, zum Teil stark ideologisierten und radikalisierten Aufständischen, der von ausländischen Mächten missbraucht und befeuert wurde, ist Syrien ein Land voller bewaffneter Männer und offener Rechnungen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Sicherheitslage insgesamt erstaunlich stabil, auch wenn es immer wieder zu lokalen Kämpfen, Gewaltausbrüchen oder Racheakten kommt. 
 
        Erklärtes Ziel von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa ist es, das staatliche Gewaltmonopol wiederherzustellen, alle nichtstaatlichen Akteure zu entwaffnen und Teile von ihnen in die nationale Armee zu integrieren. Dabei setzt er auf langjährige Vertraute der HTS (Hai‘at Tahrir asch-Scham), die bereits in Idlib für Sicherheit und Ordnung sorgten, aber auch für Repression und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden. 
 
        In den ersten Tagen nach dem Sturz des Assad-Regimes wurde eine Amnestie für Militärdienstleistende erlassen. In sogenannten Versöhnungszentren konnten Soldaten niederen Ranges ihre Waffen abgeben, sich registrieren lassen und gehen. Auf der „Konferenz des Sieges“ Ende Januar 2025 wurden die Strukturen des alten Regimes – unter anderem Geheimdienst, Armee, Baath-Partei, Parlament – offiziell aufgelöst. Gleichzeitig sollten sich auch alle Rebellenfraktionen und Milizen auflösen und in die neue Armee integrieren. Vertreter der kurdisch geführten SDF, der drusischen Verbände in Sweida und der Anführer der stärksten Division in der südsyrischen Provinz Daraa, Ahmad al-Awda, waren nicht anwesend – über ihre Eingliederung wurde und wird gesondert verhandelt. Der neue Sicherheitsapparat besteht aus drei Elementen: der Polizei, der sogenannten Allgemeinen Sicherheit und dem Geheimdienstdirektorat. Alle drei sowie die Armee und das Verteidigungsministerium werden von ehemaligen Vertretern des HTS-Sicherheitsapparats in Idlib geleitet. 04  
 
        Immer wieder kommt es in Syrien zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die meist einen lokalen Auslöser haben. Dabei stoßen ehemalige Vertreter des Regimes, aufgebrachte Einheimische, Dschihadisten, Assad-Anhänger und Sicherheitskräfte der neuen Regierung aufeinander. Wie leicht lokale Kämpfe zu ungehemmten Massakern eskalieren können, zeigte sich Anfang März 2025 an der Küste, als innerhalb weniger Tage mehr als 1600 Menschen getötet wurden, darunter Hunderte alawitische Zivilisten. 05  Auslöser waren mehrere gleichzeitige Angriffe und Hinterhalte von Assad-Milizionären, die von der Führung in Damaskus als Umsturzversuch interpretiert wurden. Ihr Aufruf zur Unterstützung geriet außer Kontrolle, weil sich verschiedene bewaffnete Einheiten nicht an die Anweisungen des Verteidigungsministeriums hielten, sondern die Gelegenheit nutzten, um sich an Alawiten zu rächen, persönliche Rechnungen zu begleichen und ihren eigenen konfessionellen Hass auszuleben. Die Regierung in Damaskus kritisierte die Gewalt gegen Zivilisten, versprach, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, und setzte eine Untersuchungskommission ein. Bei Zusammenstößen zwischen drusischen Milizen, beduinischen Einheiten und den Kräften der Allgemeinen Sicherheit in Sweida starben Anfang Mai vor allem Kämpfer, allerdings wurden drusische Zivilisten an verschiedenen Orten von radikalen Islamisten gedemütigt und verfolgt.
 
        Ereignisse wie diese offenbaren vor allem die Schwäche der neuen Führung. Trotz seiner Machtbefugnisse hat al-Scharaa die Lage nicht vollständig unter Kontrolle. Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen operieren bewaffnete Einheiten des alten Regimes weiterhin im Untergrund und organisieren sich neu, um das Land zu destabilisieren. Sie erhalten virtuelle Unterstützung von Assad-Anhängern, russischen Fake-Profilen und iranisch finanzierten Nutzern, die gezielt Falschnachrichten und manipulierte Bilder im Internet verbreiten, um Diskurse in den sozialen Medien zu beeinflussen und verschiedene gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aufzuhetzen. 06  
 
        Zum anderen werden die Anweisungen aus Damaskus – keine außergerichtliche Gewalt, keine Massaker, keine Plünderungen – nicht von allen befolgt. Bestimmte Gruppen stellen die Autorität von Ahmed al-Scharaa infrage, darunter reguläre Mitglieder der Sicherheitskräfte, ehemalige Einheiten der SNA, die auf Drängen der Türkei in die neue Armee integriert wurden, und Dschihadisten, die al-Scharaa für einen Verräter halten und sich seiner Herrschaft ohnehin nicht unterworfen haben. Letztere könnten sich mittelfristig terroristischen Gruppen wie dem IS oder al-Qaida anschließen.
 
        Der Umgang mit dem IS ist eine weitere Herausforderung für den neuen Staat. Im Nordosten des Landes verstecken sich nach Angaben aus US-Sicherheitskreisen mehrere tausend aktive IS-Mitglieder im Untergrund. Rund 8500 Dschihadisten, Terrorverdächtige oder radikalisierte junge Männer sitzen in den Gefängnissen der Selbstverwaltung. Zudem müssen mehr als 38000 Angehörige von IS-Anhängern – Frauen, Kinder und Jugendliche, die unter katastrophalen Bedingungen in den Lagern al-Hol und Roj leben – bewacht, versorgt und nach Möglichkeit resozialisiert werden. Seit 2019 kümmern sich die SDF mit Unterstützung der USA um dieses Erbe des IS. Im Mai 2025 einigten sich die Übergangsregierung und die SDF unter Beteiligung der US-geführten internationalen Anti-IS-Koalition auf eine gemeinsame Kontrolle der Gefängnisse und Lager. Die syrischen Bewohner von al-Hol – etwa 15000 Frauen und Kinder – sollen in ihre Heimatorte zurückkehren dürfen, wo sie in eine verarmte und traumatisierte syrische Gesellschaft resozialisiert werden müssen. Die USA haben mit dem Abzug von Soldaten begonnen und ihre humanitäre Hilfe reduziert; ohne ausländische Unterstützung ist ein Erstarken der Terrororganisation jedoch absehbar. 15000 irakische Personen müssen in den Irak zurückkehren, 8000 Angehörige von Drittstaaten rückgeführt werden. 
 
        POLITISCHE MITBESTIMMUNG
 
        Niemand hatte damit gerechnet, dass die Offensive, die HTS am 29. November 2024 von Idlib aus startete, nur elf Tage später mit dem Sturz Assads enden würde. HTS wollte die Luftangriffe des Regimes und Russlands stoppen, eine Machtübernahme in Damaskus lag damals außerhalb jeder Vorstellungskraft. Als Ahmed al-Scharaa am 8. Dezember Damaskus erreichte, musste er deshalb improvisieren und schnell entscheiden. Er holte seine HTS-Minister aus Idlib und übertrug ihnen die Amtsgeschäfte, wohl wissend, dass diese geschäftsführende Regierung nur eine Notlösung war. Bis März 2025 versprach er eine Übergangsregierung, die inklusiver und kompetenter sein sollte. 
 
        Al-Scharaa begann eine Politik der offenen Tür. Monatelang empfing er fast täglich Delegationen aus dem In- und Ausland – Geschäftsleute und Geistliche, Kommandeure und Exilsyrer, Stammesvertreter und Mitglieder der Zivilgesellschaft, Außenminister, Staatschefs, Vertreter der EU und der UN. Er hörte zu, warb um Unterstützung und bemühte sich, nach innen und außen Vertrauen zu schaffen. So gelang es ihm, den Zusammenbruch des Staates und ein Abgleiten ins Chaos zu verhindern. 
 
        Ende Januar 2025 ließ sich al-Scharaa auf der „Konferenz des Sieges“ zum Übergangspräsidenten ernennen. Eine groß angekündigte „Konferenz des Nationalen Dialogs“, die ursprünglich für mehrere Tage geplant war, um eine Übergangsregierung zu wählen und Komitees zu bilden, die eine Verfassung ausarbeiten und Präsidentschafts- und Parlamentswahlen innerhalb der nächsten vier Jahre vorbereiten sollten, verlief Ende Februar enttäuschend.
 
        Offene Kritik gab es auch an al-Scharaas Verfassungserklärung Anfang März 2025. Sie enthält zwar demokratische Prinzipien wie Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit, eine unabhängige Justiz und die Anerkennung internationaler Menschenrechtskonventionen, macht diese aber von einem nahezu allmächtigen Präsidenten abhängig. Direkt oder indirekt ernennt al-Scharaa alle politischen Entscheidungsträger – die Regierung, das Parlament und das Oberste Gericht. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, kann Gesetze vorschlagen und mithilfe eines von ihm ernannten Nationalen Sicherheitsrates den Ausnahmezustand verhängen. Letzteres weckt bei syrischen Oppositionellen böse Erinnerungen, denn die Willkürherrschaft der Assads beruhte jahrzehntelang darauf, dass der 1963 verhängte Ausnahmezustand alle an sich guten Gesetze außer Kraft setzte. Auch ein Parteiengesetz wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, was die Frage aufwirft, wie politische Mitbestimmung und Teilhabe organisiert werden soll. 
 
        Al-Scharaas Vision wird indes immer klarer. Er setzt beim politischen Übergang ausschließlich auf Einzelpersonen, die aufgrund ihrer Kompetenz und Erfahrung glaubwürdig erscheinen. Vertreter bestimmter Parteien oder Bündnisse werden vorerst nicht einbezogen. So vermeidet er Diskussionen über Legitimität und Repräsentation und ermöglicht eine direktere Kontrolle von Ministern und Abgeordneten. 
 
        Dies zeigte sich auch bei der Vorstellung der Übergangsregierung am 29. März 2025, die sich wie versprochen aus Technokraten mit unterschiedlichem Hintergrund zusammensetzt. Die Schlüsselressorts Außen, Inneres, Justiz und Verteidigung werden weiterhin von ehemaligen HTS-Politikern kontrolliert; 14 der insgesamt 23 Minister haben keine Verbindung zur HTS. Elf von ihnen kommen aus der Zivilgesellschaft, drei waren vor 2011 für das Assad-Regime tätig. Eine Christin ist Ministerin für Arbeit und Soziales, der Verkehrsminister ist Alawit aus Latakia, der Landwirtschaftsminister kommt aus Sweida, und der Bildungsminister ist Kurde aus Afrin. Alle anderen Mitglieder des Kabinetts sind sunnitische Araber. Mit dieser Regierung versuchte al-Scharaa, es allen recht zu machen, was gleichzeitig bedeutete, niemanden ganz zufriedenzustellen. Entsprechend gab es Kritik von verschiedenen Seiten. 
 
        Ein salafistisches Weltbild hat sich bei Personalentscheidungen bislang nicht durchgesetzt. Zwar ist ein konservativer sunnitischer Islam stärker als zuvor im Staat verankert und wird offiziell propagiert, aber nach religiös begründeter staatlicher Repression sieht es derzeit nicht aus. Mit Sheich Osama Al-Rifai wurde ein gesellschaftlich anerkannter und populärer Gelehrter zum Großmufti Syriens ernannt; der Minister für religiöse Angelegenheiten ist für ein eher gemäßigtes Islamverständnis bekannt. 
 
        Dass Syrien nach Jahrzehnten der Diktatur nicht innerhalb weniger Monate zu einer liberalen Demokratie werden würde, war absehbar. Kurz- und mittelfristig läuft die politische Entwicklung auf ein autoritäres System hinaus, in dem die Macht weiterhin zentralisiert und monopolisiert ist. Viel wird daher von der Person des Präsidenten abhängen und davon, ob er bereit sein wird, bei einer Stabilisierung des Landes Macht abzugeben und sich nach Ablauf der fünfjährigen Übergangszeit demokratischen Wahlen zu stellen.
 
        WIRTSCHAFT
 
        Die Menschen in Syrien versinken seit Jahren im Elend. 90 Prozent leben in Armut, mehr als 16 Millionen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, die Hälfte der Bevölkerung sind Vertriebene – 7,4 Millionen innerhalb und 6,5 Millionen außerhalb des Landes. Verschärft wird die Not vor allem im Norden durch die Folgen des Erdbebens vom Februar 2023, eine Cholera-Epidemie und die Auswirkungen des Klimawandels in Form von Wassermangel und Dürren. An dieser Ausgangslage hat sich auch Monate nach dem Machtwechsel nichts geändert. 
 
        Ein Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen vom Februar 2025 zeichnet ein düsteres Bild. Demnach wurden ein Drittel der Gesundheitszentren und fast ein Drittel aller Wohneinheiten während des Krieges zerstört oder schwer beschädigt. Mehr als die Hälfte der Wasseraufbereitungsanlagen und Abwassersysteme sind nicht mehr funktionsfähig, sodass fast 14 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen haben. Die Energieproduktion ist um 80 Prozent zurückgegangen, mehr als 70 Prozent der Kraftwerke und Übertragungsleitungen sind beschädigt. Zwischen 40 und 50 Prozent der Kinder zwischen 6 und 15 Jahren gehen nicht zur Schule. 07  
 
        Neben humanitärer Hilfe braucht Syrien deshalb vor allem langfristige Investitionen in die Entwicklung des Landes – Infrastruktur und Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit und Energieversorgung müssen erneuert, Produktion und Landwirtschaft wiederbelebt werden. Aufgrund der massiven Vertreibungen und Enteignungen durch das Assad-Regime muss beim Wiederaufbau immer auch die Frage der Eigentumsrechte berücksichtigt werden. Hunderttausende Menschen kehren in ihre Heimatorte zurück und stehen vor den Ruinen ihrer Häuser oder vor neuen Bewohnern, die die Wohnungen übernommen und womöglich repariert haben. 
 
        Entscheidend für eine internationale Wirtschaftsförderung und ausländische Investitionen ist die Aufhebung der amerikanischen Sanktionen, die US-Präsident Trump nach einem ersten kurzen Treffen mit Übergangspräsident al-Scharaa am 14. Mai 2025 in Riad ankündigte. Auf Drängen des saudischen Machthabers Mohammed bin Salman beschloss Trump, der neuen Führung in Damaskus eine Chance zu geben. Kurz darauf erklärte auch die EU, ihre sektorbezogenen Sanktionen aufheben zu wollen – profitieren sollen vor allem der Finanzsektor, die Öl- und Gasindustrie, das Baugewerbe und der Kraftwerksbau, Informationstechnologien und der Personen- und Warenverkehr. Während die USA mit der Aufhebung ihrer Sanktionen eher einen Rückzug aus Syrien einleiten, werden Europa und die Regionalmächte den neuen Handlungsspielraum nutzen, um eine aktive Rolle beim Wiederaufbau Syriens zu spielen. Als Nachbarn haben sie ein großes Interesse an einer Stabilisierung des Landes - allen voran die Türkei, Katar und Saudi-Arabien.
 
        Es gibt also Grund zur Hoffnung. Aufgrund seiner geografischen Lage und klimatischen Bedingungen hat Syrien von allem etwas: Rohstoffe, Landwirtschaft, Industrie und Tourismus. Die Syrerinnen und Syrer blicken auf eine jahrtausendealte Zivilisation zurück und haben dank ihrer Widerstandsfähigkeit, Kreativität und Innovationskraft auch 40 Jahre sozialistische Planwirtschaft überlebt. Hinzu kommt die syrische Diaspora, die aus erfolgreichen Unternehmern, NGO-Gründerinnen, Medizinern, Juristinnen und Ingenieuren besteht und ein großes Potenzial für die Entwicklung des Landes darstellt. Die Hoffnung ist daher, dass sich das Land mit einer gewissen Anschubfinanzierung von außen und den entsprechenden Rahmenbedingungen im Inneren – Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, Stabilität – mittelfristig aus eigener Kraft regenerieren und entwickeln kann. 
 
        GERECHTIGKEIT
 
        Die wohl größte Herausforderung für die Zukunft Syriens ist die Aufarbeitung der Vergangenheit. Über Jahrzehnte erlittenes Unrecht, systematische Verbrechen des Assad-Regimes und 14 Jahre Krieg müssen dokumentiert, aufgeklärt, untersucht und vor Gericht verhandelt werden. Die Hauptverantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, damit die Millionen Opfer und Betroffenen den vielen kleinen Rädchen im Getriebe des Unrechtsstaates verzeihen können. Ohne ein Gefühl von Gerechtigkeit wird es keine gesellschaftliche Aussöhnung geben. 
 
        Ahmed al-Scharaa hat versprochen, hochrangige Vertreter des alten Regimes zu verhaften und anzuklagen. Nur so kann er Fälle von Selbstjustiz und außergerichtlicher Gewalt in den Griff bekommen und innerstaatliche Konflikte dauerhaft verhindern. Gleichzeitig müssten auch die Verbrechen nichtstaatlicher Milizen aufgearbeitet werden – eine Forderung, die angesichts der Verantwortung von HTS nicht im Interesse der neuen Führung liegt. 
 
        Erste Vertreter des alten Regimes wurden bereits verhaftet, doch nach Schätzungen des Syrischen Netzwerks für Menschenrechte ist die große Mehrheit der Geheimdienstoffiziere und Militärs des alten Regimes noch auf freiem Fuß. Viele scheinen kein Unrechtsbewusstsein zu haben, niemand hat sich bislang entschuldigt oder Fehler eingeräumt. Zusammenstöße und Racheakte sind deshalb vorprogrammiert. Das Thema Übergangsjustiz ist insofern grundlegend für die innere Sicherheit, die politische Erneuerung, den gesellschaftlichen Frieden und die wirtschaftliche Stabilisierung Syriens. 
 
        FAZIT
 
        Die Lage in Syrien ist und bleibt fragil. Ob der Übergang gelingt, ist trotz guten Willens und der Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf vielen Seiten noch nicht absehbar. Übergangspräsident al-Scharaa wandelt auf einem schmalen Grat: Er soll Macht, die er noch nicht vollständig hat, an die Provinzen abgeben. Er soll Milizen und Kämpfer disziplinieren und diejenigen ausschließen, die sich seinen Befehlen widersetzen, während Assad-Loyalisten sowie ausländische Akteure seine Herrschaft offen herausfordern. Er soll zivilgesellschaftliche Gruppen und Vertreterinnen der Diaspora einbinden und mit Kurden, Christen, Alawiten und Drusen einen neuen Staat aufbauen, während seine islamistische Basis von einem sunnitischen Gottesstaat träumt. Er soll die Strom- und Wasserversorgung in Gang bringen, das Land wieder aufbauen und Arbeitsplätze schaffen, während die USA und die EU ihre Sanktionen nur zögerlich aufheben. Und er soll die Verantwortlichen des alten Regimes verhaften und vor Gericht stellen lassen, während Tausende von Assad-Schergen frei herumlaufen und mit jedem entdeckten Massengrab der Wunsch nach Rache wächst. 
 
        Al-Scharaa verdient deshalb durchaus Unterstützung, aber nicht, um seine eigene Macht auszubauen, sondern um – wie er selbst sagt – dem syrischen Volk zu dienen. Am Ende müssen die Syrerinnen und Syrer selbst entscheiden, ob das neue Syrien ihren Vorstellungen und Ambitionen entspricht. Wenn nicht, werden sie hoffentlich nicht kämpfen müssen, sondern wählen dürfen. 
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        ZWISCHEN DSCHIHADISMUS UND PRAGMATISMUS
 
        Eine kurze Geschichte der Hai‘at Tahrir asch-Scham
 
         Guido Steinberg 
 
        Am 8. Dezember 2024 nahm ein Bündnis islamistischer Gruppierungen unter der Führung des Befreiungskomitees Syriens (Hai‘at Tahrir asch-Scham, kurz HTS) die syrische Hauptstadt Damaskus ein und stürzte das Regime des Präsidenten Baschar al-Assad. Damit endete ein Bürgerkrieg, in dem sich sunnitische Rebellen und eine vorwiegend von Alawiten getragene Regierung vierzehn Jahre lang gegenseitig bekämpft hatten. Ab 2017 kontrollierte die HTS die Provinz Idlib und einige angrenzende Gebiete und schickte sich Ende 2024 an, zumindest die zu diesem Zeitpunkt noch in der Hand des Regimes befindlichen Teile Syriens unter ihre Kontrolle zu bringen. 
 
        Dies ist ein Blick in die Geschichte einer immer noch jungen Organisation, die seit 2011 teils dramatische Wandlungen durchgemacht hat. Unter dem Namen „Nusra-Front“ (Jabhat an-Nusra) wurde sie Ende 2011 als syrischer Ableger des Islamischen Staates im Irak (ISI) gegründet. 2013 sagte sie sich vom ISI los und wandelte sich zur Filiale von al-Qaida in Syrien. In den Jahren 2016 und 2017 löste sie sich ganz von ihren dschihadistischen Wurzeln, vertrat fortan einen gemäßigteren militanten Islamismus und verbündete sich mit der Türkei, was den Sieg von 2024 ermöglichte. 
 
        SYRISCHER ISI-ABLEGER
 
        Als in Syrien die zunächst friedlichen Proteste im Juni 2011 in einen bewaffneten Aufstand mündeten, war ISI stark geschwächt. Er hatte nur noch rund 700 Mann unter Waffen, die vor allem in der irakischen Millionenstadt Mossul im Norden des Landes operierten. Seine Führung sah die im Nachbarland beginnenden Kämpfe als Gelegenheit, das eigene Operationsgebiet auszuweiten und neues Personal zu rekrutieren. Zu diesem Zweck schickte die ISI-Führung eine Delegation mit dem Auftrag nach Syrien, dort einen Ableger aufzubauen. Angeführt wurde die Gruppe vom Syrer Abu Muhammad al-Dscholani (ursprünglich Ahmed al-Scharaa), der sich 2004 den Kämpfern im Irak angeschlossen hatte und zu einem hochrangigen Kommandeur des ISI aufgestiegen war. 01  
 
        Zur Jahreswende 2011/12 machte die Gruppe mit ersten Autobombenanschlägen in Aleppo und Damaskus auf sich aufmerksam und gab am 23. Januar 2012 in einem Video ihre Gründung bekannt. Ihr voller Name lautete „Unterstützungsfront für die Menschen Syriens durch die Dschihadkämpfer Syriens auf den Schauplätzen des Dschihad“ (Jabhat an-Nusra li-ahl asch-Scham min mujahidi asch-Scham fi sahat al-jihad). Dschihadistische Gruppierungen aus dem Umfeld von al-Qaida nutzten ab 2011 häufig Namensbestandteile wie Unterstützung (nusra) oder Unterstützer (ansar). 02  Gleichzeitig erinnerte der Modus Operandi der neuen Organisation vor allem an den ISI, der im Irak seit 2003 immer wieder aufsehenerregende Anschläge mit Autobomben verübt hatte und diese Taktik ab 2012 wieder verstärkt einsetzte. 
 
        Ohne dass über Herkunft und Verbindungen der Nusra Klarheit herrschte, wuchs die neue Organisation im Laufe des Jahres 2012 von einigen Dutzend auf mehrere hundert und schließlich mehrere tausend Mann an. Ihre besondere Bedeutung lag jedoch weniger in ihrer zahlenmäßigen Stärke als vielmehr darin, dass sie den syrischen Rebellen die Feuerkraft verschaffte, die ihnen sonst fehlte. Nur die Nusra-Front verfügte über langjährige Erfahrung im Bau von Autobomben, und nur sie stellte Selbstmordattentäter. Da Nusra bereitwillig mit vielen anderen syrischen Rebellengruppen zusammen kämpfte, gelang es diesen immer häufiger, die gut gesicherten Zugänge zu Militärbasen zu sprengen und die Stützpunkte anschließend einzunehmen. Besonders stark war Nusra in den Provinzen Deir ez-Zor und Idlib. 
 
        Die Nusra-Front entwickelte sich so zu einer Art Spezialtruppe der syrischen Aufstandsbewegung, die sich selbst als Avantgarde und nicht als Massenbewegung verstand. Sie legte hohe Standards an die eigenen Rekruten an, die Arabisch sprechen und eine Empfehlung aus den Reihen der Nusra vorweisen mussten, bevor sie sich anschließen konnten. Diese Regeln begrenzten das Wachstum der Organisation, als ab Sommer 2012 die ersten ausländischen Kämpfer Syrien erreichten. Unter anderem weil die Nusra viele von ihnen nicht aufnahm, bildeten sie kleinere, oft ethnisch oder national homogene Gruppen von Kaukasiern, Saudi-Arabern und Nordafrikanern, die zwar das dschihadistische Weltbild der Nusra teilten und gemeinsam mit der Organisation kämpften, aber eigenständig blieben.
 
        SCHISMA DER DSCHIHADISTEN
 
        Bis zum Frühjahr 2013 blieb die Bindung der Nusra-Front an den ISI ein gut gehütetes Geheimnis. Vermutlich sollte die syrische Bevölkerung so spät wie möglich erfahren, dass eine irakische und damit ausländische Organisation am Aufstand gegen das Assad-Regime beteiligt war. Intern kam es im Laufe des Jahres 2012 jedoch zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Nusra und ISI. Die Ursache dürften unterschiedliche strategische Vorstellungen gewesen sein. Die Nusra-Front orientierte sich an den Ideen von al-Qaida, deren Anführer Aiman az-Zawahiri seine Anhänger dazu aufrief, eng mit nicht-dschihadistischen Aufständischen zusammenzuarbeiten, exzessive Gewalt zu vermeiden und die Unterstützung der breiten Bevölkerung zu gewinnen. Der ISI hingegen blieb seiner aus dem Irak seit 2003 bekannten Vorgehensweise treu, indem er Gruppierungen, die sich ihm nicht unterordneten, bekämpfte, auf brutale Gewalt gegen alle seine Gegner setzte und die Bevölkerung terrorisierte, um ihre Gefolgschaft zu erzwingen. 
 
        Zwar schickte ISI-Chef Abu Bakr al-Baghdadi besonders loyale Kommandeure nach Syrien, um Dscholani und Nusra wieder unter Kontrolle zu bringen, doch die Organisation operierte immer eigenständiger. Daraufhin erklärte Baghdadi in einer öffentlichen Audiobotschaft vom 8. April 2013, dass die Nusra ein Teil des ISI sei, beide Organisationen aber nun aufgelöst und gemeinsam in dem neu gegründeten Islamischen Staat im Irak und in Syrien (ISIS) aufgehen würden. Nur zwei Tage später antwortete Dscholani mit der Weigerung, dem Befehl aus dem Irak zu folgen. Stattdessen argumentierte er, dass ISI und Nusra immer noch durch einen älteren Gefolgschaftseid an al-Qaida gebunden seien (zwischen 2004 und 2006 hieß der ISI „al-Qaida in Mesopotamien“) und kündigte an, die Entscheidung über die Zukunft der beiden Organisationen Aiman az-Zawahiri zu überlassen.
 
        Als Zawahiri nicht sofort antwortete, wandten sich viele Kämpfer von Nusra ab und ISIS zu. Dies galt insbesondere für die Ausländer, von denen sich rund 80 Prozent für die irakische Organisation entschieden. 03  Es rächte sich nun, dass die Nusra-Front die kleineren ausländischen Gruppierungen nicht enger an sich gebunden hatte. Plötzlich operierten in Syrien zwei konkurrierende dschihadistische Organisationen mit gemeinsamer Geschichte und unterschiedlicher strategischer Ausrichtung. Als sich Zawahiri Ende Mai 2013 doch noch zu Wort meldete und entschied, dass alles so zu bleiben habe wie bisher und beide Organisationen unter seinem Oberbefehl zu kämpfen hatten, war es für eine Einigung bereits zu spät. 
 
        Mit dem Konflikt zwischen Nusra und ISIS begann das große Schisma der dschihadistischen Bewegung, das ihre Geschichte seither prägt und in einen lang anhaltenden Konflikt zwischen al-Qaida und dem seit 2014 als IS bezeichneten Islamischen Staat mündete. In Syrien versuchten sich die Kontrahenten 2013 zwar noch einige Monate in einer mehr oder weniger friedlichen Koexistenz. Anfang August 2013 beteiligten sie sich sogar gemeinsam an einer Offensive im Küstengebirge, bei der sie mehrere alawitische Dörfer zerstörten und hunderte Zivilisten ermordeten und verschleppten. 04  Doch die Interessenunterschiede erwiesen sich als zu groß. Im Januar 2014 kam es zu Kämpfen im Norden und Osten Syriens, in deren Verlauf die Nusra-Front ihre Hochburgen in der Provinz Deir ez-Zor an den IS abtreten musste und fortan vor allem im Nordwesten Syriens operierte. Die Organisation schien zunächst stark geschwächt, da sie Tausende Kämpfer und die Kontrolle über die Ölfelder von Deir ez-Zor verloren hatte. Doch Nusra hatte die Unterstützung von al-Qaida, als deren Ableger in Syrien sie nun auftrat. Ab 2013 schickte die Mutterorganisation Geld und Kämpfer aus Pakistan, Afghanistan und Iran nach Syrien, die sich dort der Nusra-Front anschlossen. 05  
 
        WIEDERERSTARKEN
 
        Obwohl die Nusra-Front in mehreren Landesteilen kämpfte, entwickelte sich die Provinz Idlib ab Sommer 2014 zur wichtigsten Hochburg der Organisation. Trotz aller Verluste zeigte sie sich regenerationsfähig und startete im Oktober und November 2014 sogar eine Offensive, in deren Verlauf sie zwei wichtige Gruppierungen der Freien Syrischen Armee (FSA) in der Provinz Idlib so zerschlug, dass diese fortan keine Rolle mehr spielten. Auslöser für die Attacke waren vermutlich US-amerikanische Luftangriffe im September 2014, die sich gegen die Nusra richteten. Wahrscheinlich befürchtete die Organisation, dass die FSA-Einheiten von den USA unterstützt und beauftragt werden könnten, gegen die Dschihadisten vorzugehen.
 
        Wie stark die Nusra-Front weiterhin war, zeigte sich aber vor allem im Frühjahr 2015, als sie einen Großangriff auf das Regime startete. Im März 2015 schlossen sich islamistische Gruppen unter Führung der Nusra-Front und der Ahrar asch-Scham (Freie Männer Syriens) zur Armee der Eroberung (Jaish al-Fath) zusammen und nahmen in der Folge fast die gesamte Provinz Idlib mit der gleichnamigen Hauptstadt ein. Zunächst schien es sich um einen Pyrrhussieg zu handeln, denn die Verluste des Regimes und die Gefahr eines weiteren Vormarschs der Islamisten provozierten die russisch-iranische Intervention vom Sommer 2015. Dem Bündnis dieser Mächte mit dem Assad-Regime hatten die Rebellen nur wenig entgegenzusetzen. In den folgenden Monaten gerieten sie an verschiedenen Fronten unter Druck und verloren im Dezember 2016 sogar den Ostteil der Millionenstadt Aleppo, deren Eroberung Mitte 2012 ihr vielleicht größter Erfolg überhaupt gewesen war. 
 
        Dass die Nusra-Front sich trotzdem weiter behaupten konnte, lag vor allem daran, dass sie ihre Kontrolle über Idlib zwischen 2014 und 2016 ausbaute. Offenbar hatte sie ihre Niederlage in Deir ez-Zor zum Anlass für ein Umdenken genommen, bei dem das Vorgehen des IS ihr als Vorbild diente. Wie diese einstige Mutterorganisation bemühte sie sich ab Sommer 2014 darum, eine von ihr kontrollierte territoriale Basis zu schaffen. Im Juli 2014 richtete die Nusra in Idlib eine eigene Justiz und Verwaltungsbehörden ein. Zwar hatten sich auch 2012 und 2013 schon Institutionen gebildet, die Verwaltungsaufgaben übernahmen, doch waren diese „Schariakomitees“ (al-Hai’at ash-Shar’iya) in Aleppo und anderen Orten gemeinsame Projekte von Nusra und verbündeten Islamistengruppen. Jetzt schuf die Nusra die Grundlagen für eine alleinige Kontrolle über die Region. 06  
 
        Ab 2016 verstärkte die Nusra-Front auch ihre Bemühungen um einen Zusammenschluss mit anderen Rebellen. Ihr wichtigster Partner waren seit 2013 Ahrar asch-Scham, in deren Reihen ein breites Bündnis von Muslimbrüdern, Salafisten und Dschihadisten vertreten war und die zu den stärksten aufständischen Gruppen gehörten. Trotzdem scheiterten Gespräche über einen Zusammenschluss der beiden Organisationen Anfang 2016, weil die Ahrar asch-Scham Vorbehalte gegenüber der Zugehörigkeit der Nusra zum al-Qaida-Netzwerk geltend machten. Angesichts der militärischen Erfolge des Regimes und seiner Verbündeten reagierte die Nusra-Front, indem sie sich im Juli 2016 in Jabhat Fath asch-Scham (Eroberungsfront Syriens) umbenannte und sich erstmals von al-Qaida distanzierte. Doch auch nach diesem Schritt lehnten die Ahrar asch-Scham einen Zusammenschluss ab. Damals wurde vermutet, dass die Türkei als wichtigster Unterstützer der Ahrar asch-Scham den Zusammenschluss verhinderte. 07  Die Rebellen waren so uneinig, dass sie ihren Gegnern nicht gewachsen waren und Aleppo und in der Folge weitere Gebiete im ganzen Land verloren. 
 
        AUFSTIEG VON HTS
 
        Trotz der Schwierigkeiten im Verhältnis zu Ahrar asch-Scham setzte die Nusra-Front ihre Bemühungen um die Schaffung eines möglichst großen Rebellenbündnisses fort – wenn nötig auch gegen den einstigen Verbündeten. Dies wurde umso dringlicher, als die Rebellen nach der Niederlage in Aleppo im Dezember 2016 einen Folgeangriff auf Idlib befürchteten. So entstand im Januar 2017 aus der Nusra-Front zusammen mit kleineren Gruppen und etwa 2000 Kämpfern von Ahrar asch-Scham sowie einigen Führungspersönlichkeiten die HTS. 08  In den folgenden Monaten ging HTS zunehmend aggressiv gegen die restlichen Kämpfer von Ahrar asch-Scham vor und setzte sich in einzelnen bewaffneten Auseinandersetzungen meist durch. HTS übernahm schließlich die Kontrolle über die Stadt Idlib und den wichtigen Grenzübergang Bab al-Hawa, während Ahrar asch-Scham an Bedeutung verlor. 
 
        HTS nutzte die Schwäche seiner Konkurrenten und baute seine Kontrolle über die Provinz aus. Im November 2017 gründete sie mit der Syrischen Rettungsregierung (Hukumat al-Inqadh as-Suriya) eine zivile Behörde, die seitdem die Verwaltung von Idlib übernahm. 09  Diese war ein Instrument der HTS und wies die von der syrischen Exilopposition in der Türkei geführte syrische Übergangsregierung (al-Hukuma as-Suriya al-Mu’aqqatta) an, alle Aktivitäten in der Provinz einzustellen. 10  Zwar hatten HTS und Rettungsregierung nicht die Kontrolle über das gesamte Rebellengebiet – viele Ortschaften und kleinere Gebiete wurden von unabhängigen Gruppen beherrscht –, doch nach Ende 2017 schaffte es keine andere Organisation mehr, in Konkurrenz zur HTS zu treten. 
 
        Im Laufe des Jahres 2017 zeigte sich immer deutlicher, dass HTS es mit der schon 2016 begonnenen Distanzierung von al-Qaida ernst war. Im November ließ HTS den Jordanier Sami al-Uraidi verhaften. Dieser war jahrelang die inoffizielle Nummer zwei der Nusra-Front und ihr führender Religionsgelehrter gewesen und galt als der mit Abstand bekannteste al-Qaida-Loyalist innerhalb der Organisation. Auch andere al-Qaida-Anhänger wurden verhaftet. 11  Zum endgültigen Bruch mit der ehemaligen Mutterorganisation kam es im Februar 2018, als die dschihadistischen Kritiker der HTS in Idlib eine neue Gruppierung gründeten, die sie Tanzim Hurras ad-Din (Organisation Wächter der Religion) nannten. Sie wurde zum Sammelbecken von al-Qaida-Loyalisten, die den Bruch der HTS mit al-Qaida ablehnten und eine radikalere dschihadistische Vorgehensweise forderten – weshalb sie von US-Quellen auch als al-Qaida-Syrien bezeichnet wird. Allerdings kam es noch nicht zu einem offenen Konflikt, da die HTS noch zu schwach und auf die Kämpfer von Hurras ad-Din angewiesen war, um die Region gegen die Regimetruppen und ihre ausländischen Verbündeten zu verteidigen. 12  2018 und 2019 schien es mehrfach so, als stünde eine Offensive des Regimes gegen Idlib kurz bevor. 
 
        SCHUTZMACHT TÜRKEI
 
        Der Protest der al-Qaida-Loyalisten galt auch dem sich seit Oktober 2017 abzeichnenden Bündnis der HTS mit der Türkei. Die Türkei war schon seit 2012 der wichtigste Unterstützer der Rebellen im Kampf gegen das Assad-Regime und besetzte ab Sommer 2016 erstmals Territorien in Nordsyrien, um zu verhindern, dass die syrischen Kurden ihre Kontrolle dort ausweiteten. Eine Folge war, dass die Türkei zu einem begehrten Verhandlungspartner wurde und schon 2016 Gespräche mit Russland und Iran führte, die in die Konferenz von Astana mündeten. Dort wurde im Mai 2017 verabredet, dass in Idlib eine von vier Deeskalationszonen entstehen würde, in denen Waffenstillstände herrschen sollten – wobei der in Idlib von türkischen und russischen Soldaten überwacht werden würde. Ab Oktober 2017 rückten türkische Truppen nach Idlib ein, wo sie rund um das Rebellengebiet nahe der Frontlinien Beobachtungsposten einrichteten. 13  
 
        Für die HTS als dschihadistische Organisation war die Türkei im Prinzip ein Teil des feindlichen Westens. Es gelang Ankara jedoch, das Misstrauen der HTS-Führung zu überwinden, sodass die türkischen Truppen im Oktober mit der Zustimmung Dscholanis einrücken konnten. 14  Für dschihadistische Puristen war die Stationierung „ungläubiger“ türkischer Truppen ein Tabubruch, doch die HTS verdankte dieser Präsenz in den folgenden Jahren die Rettung vor dem Regime und seinen Unterstützern. Dies wurde schon im Sommer 2018 deutlich, als eine Großoffensive des Regimes kurz bevorzustehen schien. In den übrigen drei Deeskalationszonen weiter im Süden Syriens hatten die Waffenstillstände nicht gehalten; die Gebiete fielen bis Juli in die Hände der Regierung. Aus Sicht des Assad-Regimes stand als Nächstes die Einnahme von Idlib an, und nur erneute türkisch-russische Verhandlungen verhinderten den Waffengang. Im September schlossen die beiden Mächte das Abkommen von Sotschi, demzufolge am Rande von Idlib eine 15 bis 20 Kilometer breite Zone entmilitarisiert und durch gemeinsame türkisch-russische Patrouillen überwacht werden sollte. Wieder war es für die HTS schwierig, der Übereinkunft zuzustimmen, doch beugte sie sich erneut dem Druck Ankaras. 15  
 
        Zwar konnte die wachsende türkische Präsenz nicht verhindern, dass syrisches und russisches Militär im Dezember 2019 eine größer angelegte Offensive begannen. Die Lage schien so dramatisch, dass zum Jahreswechsel 2019/2020 rund eine Million Bewohner der Rebellengebiete ihre Heimat verließen und in Richtung türkische Grenze flohen. Doch stockte die Türkei kurz darauf ihre Truppen in Idlib auf 12000 Mann auf. Fast wäre es zu einer größeren Konfrontation gekommen, als die syrische und die russische Luftwaffe einen türkischen Armeekonvoi angriffen und 53 Soldaten töteten. Daraufhin begann das türkische Militär eine kurze aber intensive Gegenoffensive, bei der es der syrischen Armee hohe Verluste zufügte. Um eine Eskalation zu vermeiden, verabredeten Moskau und Ankara wieder einen Waffenstillstand und gemeinsame Patrouillen im Rebellengebiet. 16  Ab diesem Zeitpunkt kam es bis Dezember 2024 in und um Idlib nicht mehr zu größeren Kämpfen.
 
        HERRSCHERIN IN IDLIB
 
        Seit März 2020 war das Gebiet der HTS in Idlib vor allem ein türkisches Protektorat. Mit türkischer Hilfe konnte die HTS dort dem Druck des Regimes standhalten und ihre Kontrolle über das Rebellengebiet ausweiten. Zunächst entledigte sie sich ihrer dschihadistischen Kritiker, die immer wieder gegen den Pragmatismus Dscholanis und seiner Gefolgsleute protestierten. Zum HTS-Hauptgegner wurde der al-Qaida-Ableger Hurras ad-Din, der entgegen dem zwischen Ankara und Moskau ausgehandelten und von der HTS akzeptierten Waffenstillstand wiederholt Regimegebiete und türkische Truppen angriff. 17  In einer unverhohlenen Kampfansage an HTS bildete sich im Juni 2020 außerdem ein von Hurras ad-Din beherrschtes Bündnis, das sich „Kommandozentrale, So haltet stand“ (Ghurfat ’Amaliyat Fa-thbitu) nannte. 18  HTS reagierte prompt mit der gezielten Einrichtung von Checkpoints rund um die wichtigsten Stützpunkte von Hurras ad-Din und der Verhaftung von Kommandeuren und Kämpfern. In der Folge war die Organisation selbst in ihren ehemaligen Hochburgen kaum noch sichtbar. 19  
 
        Darüber hinaus waren weitere Rebellengruppen in Idlib präsent. Die wichtigste war ein Bündnis, das im Mai 2018 unter dem Namen Nationale Befreiungsfront (al-Jabha al-Wataniya li-t-Tahrir, meist abgekürzt als NLF) gegründet wurde und sich aus Ahrar asch-Scham, Failaq asch-Scham (Syrien-Korps), der Nur-ad-Din-Zinki-Bewegung (die zwischen Januar und Juli 2017 Teil der HTS war) und anderen ehemaligen FSA-Gruppierungen zusammensetzte. Im Oktober 2019 schlossen sich weitere Gruppen diesem Bündnis an, das sich nun Syrische Nationalarmee (al-Jaish al-Watani as-Suri, SNA) nannte und mit mehreren zehntausend Mann als Hilfstruppe der türkischen Armee in Syrien operierte. 20  Da SNA und HTS eng mit der Türkei verbunden waren, kam es zu keinen Konflikten mehr.
 
        Obwohl die HTS ihre Macht in Idlib ab 2017 kontinuierlich ausbaute und Verwaltung, Justiz und öffentliches Leben kontrollierte, hielt sie sich mit der Durchsetzung ihrer ursprünglich salafistischen Verhaltens- und Bekleidungsvorschriften zurück. Zwar bestand sie auf einer weitgehenden Trennung von Männern und Frauen sowie Jungen und Mädchen in Schulen und Hochschulen. Frauen mussten jedoch keinen Gesichtsschleier tragen und durften am öffentlichen Leben teilnehmen. Sie durften auch arbeiten, aber die Segregation hinderte sie daran, Berufe auszuüben, in denen sie mit Männern in Kontakt kamen. In der Vergangenheit versuchte HTS einmal, das Rauchen zu verbieten, aber es blieb zumindest de facto erlaubt. 21  Diese öffentliche Mäßigung dürfte vor allem dem Pragmatismus Dscholanis geschuldet sein, der mehr internationale Hilfe für Idlib einwerben und daher den Eindruck vermeiden wollte, die HTS errichte eine islamistische Schreckensherrschaft.
 
        Die HTS geriet vielmehr in die Kritik, weil sie Idlib autoritär beherrschte und ihre mächtige Geheimpolizei – die Direktion der Öffentlichen Sicherheit (Idarat al-Amn al-’Amm) – ausbaute, die Dissidenten und Oppositionelle aller Art verfolgte, willkürlich verhaftete, folterte und misshandelte. Anführer war mit Anas Khattab ein alter Kampfgefährte Dscholanis aus gemeinsamen ISI-Zeiten. Im März 2024 kam es sogar zu Protesten in Idlib, bei denen die Demonstranten – letztlich erfolglos – unter anderem den Sturz der HTS-Führung einschließlich Abu Muhammad al-Dscholanis, die Freilassung der Gefangenen aus dem Gewahrsam der Geheimpolizei und die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen für die Folter in den Geheimpolizeigefängnissen forderten. 22  
 
        SIEG IN DAMASKUS
 
        Zwischen 2020 und 2024 baute die HTS ihre militärischen Fähigkeiten stetig aus. Sie soll Ende 2024 etwa 25000 bis 30000 Mann unter Waffen gehabt haben, und sie setzte sogar einfache Kampfdrohnen ein. 23  Ende November begann sie gemeinsam mit verbündeten Gruppierungen eine Offensive gegen Aleppo. Dabei lösten sich die Regimetruppen auf, ohne nennenswerten Widerstand zu leisten. Innerhalb von elf Tagen eroberten die Verbündeten unter der Führung von HTS weite Teile des syrischen Westens und marschierten anschließend in Damaskus ein. Baschar al-Assad und die Führungsriege seines Regimes flohen.
 
        Die Rebellen hatten nur einen Vorstoß auf Aleppo geplant und nicht damit gerechnet, dass die Armee des Regimes zusammenbrechen würde. Ein wichtiger Grund dafür war, dass die Verbündeten Assads dem Diktator nicht zu Hilfe kamen. Russland konzentrierte sich auf den Krieg in der Ukraine und hatte nur noch wenige Truppen im Land. Iran und Hisbollah waren durch die stetigen israelischen Luftangriffe 2024 stark geschwächt und handlungsunfähig. Hinzu kam, dass die syrische Armee trotz nomineller Überlegenheit nicht mehr bereit war, für Assad in den Kampf zu ziehen. Überraschend war vor allem, dass auch die mehrheitlich alawitischen Elitetruppen des Regimes keinen Widerstand leisteten.
 
        In den folgenden Monaten versuchte die HTS, ihre Kontrolle über die ehemals vom Regime gehaltenen Teile Syriens zu festigen. Abu Muhammad al-Dscholani wurde unter seinem bürgerlichen Namen Ahmed al-Scharaa Übergangspräsident, Vertreter der HTS übernahmen die wichtigsten Ministerien. Die Organisation bemühte sich, nach außen weiterhin ein gemäßigtes Bild abzugeben, ohne gleichzeitig die Unterstützung der eigenen Basis zu verlieren, die vielfach noch aus Dschihadisten bestand. Im März 2025 kam es zu einer schweren Krise, als mit der HTS verbündete Milizen in der Küstenregion mehr als 1400 Alawiten ermordeten, die meisten von ihnen Zivilisten. Es war unklar, inwieweit die HTS und ihre Geheimpolizei ebenfalls beteiligt waren. Die Ereignisse zeigen, dass Syrien noch weit von einer Stabilisierung entfernt ist. 
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        EINE KLEINE GESCHICHTE DES BAATHISMUS IN SYRIEN
 
         Thomas Schmidinger 
 
        Die Arabische Sozialistische Partei der Wiedererweckung ( ḥ  izb al-ba  ʿ  th al-  ʿ  arabī al-ištirākī, kurz Baath-Partei) wurde offiziell 1947 von dem in Damaskus geborenen griechisch-orthodoxen Christen Michel Aflaq und dem ebenfalls in Damaskus geborenen sunnitischen Muslim Salah al-Din al-Bitar gegründet. Ideologischer Wegbereiter war zudem der in Latakia geborene Alawit Zaki al-Arsuzi. Allen drei Männern gemeinsam war nicht nur, dass sie aus relativ wohlhabenden Mittelschichtfamilien stammten und eine säkulare Erziehung genossen hatten, sondern vor allem, dass sie in den 1930er Jahren ihre Studienzeit in Europa verbracht hatten. 
 
        Al-Arsuzis Familie zog von Latakia nach Antakya, wo er als Kind die Verhaftung seines Vaters miterlebte, von der al-Arsuzi selbst später behaupten sollte, sie sei wegen arabisch-nationalistischer Aktivitäten erfolgt. Vom späteren Politiker al-Arsuzi wurde die Verhaftung als nationalistisches Erweckungserlebnis gedeutet. 01  Von 1927 bis 1930 studierte er mit einem Stipendium an der Sorbonne in Paris, ohne sein Studium abzuschließen. 
 
        Fast zur gleichen Zeit studierte Michel Aflaq an der Sorbonne, bevor er als Lehrer nach Syrien zurückkehrte. In Frankreich kam Aflaq in Kontakt mit der Kommunistischen Partei Frankreichs und war zunächst von deren sozialpolitischen Forderungen beeindruckt. 02  
 
        Als letzter der drei studierte Salah al-Din al-Bitar an der Sorbonne. Wie Aflaq und al-Arsuzi lernte auch al-Bitar während seines Studiums einerseits marxistische, andererseits aber auch europäische nationalistische und faschistische Diskurse kennen. 
 
        Um die eigentümliche Mischung aus linkssozialistischer und rechtsnationalistischer Ideologie zu verstehen, die später den Baathismus ausmachen sollte, ist es notwendig, nicht nur einen Blick auf die politische Entwicklung Syriens, sondern auch auf das politische Milieu Frankreichs der 1930er Jahre zu werfen. Während Syrien unter französischer Protektoratsherrschaft stand, prallten in Frankreich rechte und linke Ideologien aufeinander. Neben den kommunistischen und verschiedenen anderen Strömungen des Marxismus gab es auch in Frankreich eine einheimische Variante des Faschismus und der extremen Rechten, deren stärkste Gruppierung die 1898 im Gefolge der Dreyfus-Affäre entstandene Action française war. Gerade in Frankreich gab es aber auch Berührungspunkte zwischen der extremen Rechten und der Linken, etwa Varianten des Nationalsyndikalismus, die sich vor allem auf die Ideen des antiliberalen Sozialphilosophen Georges Eugène Sorel bezogen, dessen Ideen schon unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg in Italien die Hinwendung ehemaliger Linker zum Faschismus beeinflussten hatten, in Frankreich aber noch in den 1930er Jahren ein Bindeglied zwischen einem linken und rechten Antiliberalismus bildeten. 03  
 
        Welche Einflüsse genau in Paris auf die drei Gründungsväter der späteren Baath-Partei einwirkten, wäre noch genauer zu untersuchen. Festzuhalten ist jedoch, dass die klare Trennlinie zwischen rechten und linken Positionen, die im Zusammenhang mit der Herrschaft des Faschismus in Europa gezogen wurde, im Frankreich der frühen 1930er Jahre noch nicht so eindeutig war und dass sich der frühe Faschismus in Frankreich noch nicht unbedingt als rückwärtsgewandt, sondern teilweise auch als alternatives Fortschrittsmodell präsentierte. 
 
        So ungewöhnlich aus heutiger europäischer Sicht die Vermischung marxistischer und nationalistischer Positionen im Baathismus erscheint, so wenig überraschend ist diese Perspektive einerseits aus der Sicht des intellektuellen Lebens im Paris der frühen 1930er Jahre und andererseits aus der Sicht der syrisch-arabischen Intellektuellen, die in diesem Paris studierten. Aflaq, al-Bitar und al-Arsuzi fühlten sich von den sozial- und wirtschaftspolitischen Forderungen des Marxismus ebenso angezogen wie vom französischen Laizismus und dem Nationalismus der faschistischen Bewegungen. Aus der Übertragung und Transformation dieser Elemente auf die arabische Nation als Gegenmodell zum französischen Kolonialismus, aber auch als Alternative zu islamischen antikolonialen Perspektiven sollten die Gründer des Baathismus nach ihrer Rückkehr nach Syrien ihre eigene Ideologie einer national-sozialistischen „Wiedererweckung“ der „Arabischen Nation“ konstruieren. 
 
        ANTIKOLONIALER NATIONALISMUS
 
        Salah al-Din al-Bitar kehrte 1934 nach Damaskus zurück, wo er wie Michel Aflaq als Lehrer an der Schule Tajhiz al-Ula arbeitete. Aflaq und al-Bitar folgten einer eklektischen Mischung aus Nationalismus und Marxismus, die sie vor allem als Mittel zur Modernisierung und Schaffung einer unabhängigen arabischen Nation ansahen. Diese verschiedenen Elemente wurden jedoch erst in Syrien zu einer spezifischen Ideologie, für die der dritte Parteigründer Zaki al-Arsuzi noch wichtiger gewesen sein dürfte als die später prominenteren Aflaq und al-Bitar. 
 
        Nach seiner Rückkehr aus Paris in das damals zum französischen Syrien gehörende Antakya (heute Türkei) wurde Zaki al-Arsuzi in den 1930er Jahren als arabischer Nationalist aktiv. 04  Nachdem Frankreich 1938 die Verwaltungseinheit Sandschak Alexandrette an die Türkei abgetreten hatte, floh al-Arsuzi mit etwa 50000 anderen Bewohnern der Region nach Damaskus. 05  
 
        1939 teilte al-Arsuzi seine mittlerweile gesammelten Gefolgsleute in eine politische Organisation mit dem Namen „Arabische Nationalistische Partei“ und eine kulturelle Organisation, in deren Namen erstmals der Begriff „al-baath“ (Wiedererweckung) auftauchte. 06  Unter diesem Namen erschien ab 1940 auch eine zunächst unregelmäßig publizierte Zeitung, die zum zentralen Sprachrohr der neuen politischen Bewegung wurde. 
 
        Wie fast alle Nationalbewegungen verstand sich auch der Baathismus als Wiedererwecker einer zeitlosen beziehungsweise uralten Nation, die durch Eigen- und Fremdverschulden den ihr gebührenden Platz in der Geschichte verloren habe und ihn zurückerobern müsse. Der Weg dorthin führte über eine sozialistische Modernisierung, ein Nachholen der Aufklärung, aber auch eine Umdeutung der Geschichte, die den Islam und die islamischen Reiche als Vorläufer der arabischen Nation interpretierte. Damit säkularisierte die Bewegung die Geschichte des Islam, integrierte ihn aber – seiner eigentlichen spirituellen Seite entkernt – als kulturelle Hülle und damit als spezifisch arabisches Kulturmerkmal in diese arabische Nation. So konnten auch religiöse Minderheiten wie Christen, Alawiten oder Drusen Teil dieses arabisch-islamischen Erbes werden, ohne den (sunnitischen) Islam als Religion annehmen zu müssen. Den Gründern des Baathismus war durchaus bewusst, dass es in den arabisch geprägten Staaten des Nahen Ostens, insbesondere in Syrien, Gruppen wie aramäisch sprechende Christen, Armenier oder Kurden gab, deren Muttersprache nicht Arabisch war. Diese wurden jedoch vom baathistischen Vordenker al-Arsuzi nicht einfach als Minderheiten betrachtet, sondern als untrennbarer Teil der arabischen Mehrheitsbevölkerung. Anders als in der kemalistischen Türkei wurde die Existenz der Kurden nicht geleugnet, sondern ein Integrationsangebot gemacht: Nichtarabisch sprechende Gruppen sollten Teil einer gesamtarabischen Nation werden, deren Bestandteil sie in einer säkularisierten Umdeutung der islamischen Geschichte aus baathistischer Sicht schon immer gewesen waren. 07  
 
        Mehr noch als für ethnische Minderheiten wie die Kurden war dieses integrative Element einer säkularisierten Einheitsideologie für arabischsprachige religiöse Minderheiten attraktiv. Christen wie Michel Aflaq oder Alawiten wie Zaki al-Arsuzi konnten so am islamischen Kulturerbe teilhaben, ohne ihre jeweilige Religion aufgeben zu müssen. In gewisser Weise wurden so verschiedene religiöse Minderheiten in eine säkularisierte Variante einer arabisch-islamischen Umma integriert. 
 
        Schwierig war dies nur für die Angehörigen der jüdischen Minderheiten, die sich in einer früheren Phase des arabischen Nationalismus durchaus als Araber verstehen konnten, die aber Anfang der 1940er Jahre bereits zu sehr zwischen die Fronten des Konflikts um die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina geraten waren und für die jüngere Generation arabischer Nationalisten potenziell die Rolle einer fünften Kolonne des Zionismus spielten. 
 
        Für alle anderen religiösen Minderheiten bot die neue Ideologie jedoch eine Integrationsmöglichkeit abseits der radikaleren linken Alternative der Kommunisten. So waren Vertreter religiöser Minderheiten nicht nur unter den prominenten Parteigründern, sondern auch unter den ersten Mitgliedern stark vertreten. 
 
        Das Gegenstück zum Baathismus war nicht nur der Zionismus in Palästina, sondern vor allem die französische Protektoratsverwaltung in Syrien. Nach der Niederlage Frankreichs gegen das Deutsche Reich 1940 war Syrien zusammen mit dem Libanon unter die Herrschaft des kollaborierenden Vichy-Regimes geraten. Im Dezember 1940 hatte die Regierung des mit dem Deutschen Reich kollaborierenden État français Henri Fernand Dentz zum Hochkommissar für Syrien und den Libanon sowie zum Oberbefehlshaber der Armée du Levant ernannt. Nach einem Putsch prodeutscher Kräfte unter Raschid Ali al-Gailani im Irak und der britischen Rückeroberung des Irak begannen die Forces françaises libres (FFL) am 8. Juni 1941 gemeinsam mit britischen, britisch-indischen und australischen Einheiten mit der Eroberung Syriens und besetzten am 21. Juni 1941 Damaskus. Obwohl die FFL unter Charles de Gaulle Syrien die Unabhängigkeit versprochen hatten, wurde zunächst wieder eine französische Protektoratsverwaltung eingerichtet. 
 
        Die Baathisten, die bis 1941 gegen die Vichy-Verwaltung opponiert hatten, wandten sich nun erneut gegen die Protektoratsverwaltung durch die FFL. Mit ihrer Kritik an der Nichteinhaltung des Unabhängigkeitsversprechens standen sie nicht allein. Ihr Nationalismus war jedoch eine der radikalsten Gegenstimmen zur erneuten französischen Protektoratsverwaltung. Neben der vom kurdischen Marxisten Khalid Bakdash geführten Kommunistischen Partei Syriens und des Libanon und der 1932 von Antun Sa‘ada gegründeten Syrischen Sozialen Nationalistischen Partei (SSNP) bildeten die Baathisten bald eine dritte radikal antikoloniale und modernistische politische Strömung, die die Kompromissbereitschaft der alten Eliten ablehnte und unter der jüngeren Generation an Einfluss gewann. Während jedoch die Kommunisten, der Linie der Komintern folgend, für die Dauer des Weltkriegs die FFL als Verbündete der Sowjetunion unterstützten und in gewisser Weise den Aufschub der Unabhängigkeit akzeptierten, konnten sich nun verschiedene Strömungen des arabischen Nationalismus als Speerspitze des antikolonialen Befreiungskampfes inszenieren. 08  
 
        Nachdem die Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung unter Premierminister Faris al-Khuri und der neuen französischen Regierung Anfang 1945 noch nicht zu einer vollständigen Unabhängigkeit Syriens geführt hatten, forderten die Baathisten den Abbruch der Verhandlungen und riefen am 6. Mai 1945 zum Generalstreik und kurz darauf zum „nationalen Dschihad“ auf, für den alle Kräfte des Volkes mobilisiert werden sollten. 09  Allein dieser Begriff des „nationalen Dschihad“ zeigt viel von der Ideologie der aufstrebenden Partei: Die islamische Geschichte wird säkularisiert und für nationale Ziele instrumentalisiert. Im Zentrum steht aber letztlich die arabische Nation, ihre Unabhängigkeit und Einheit.
 
        Demonstrationen für die Unabhängigkeit Syriens wurden gewaltsam niedergeschlagen – französische Truppen stürmten am 29. Mai 1945 das demokratisch gewählte syrische Parlament und versuchten, Präsident Shukri al-Quwatli zu verhaften. Es waren schließlich die Briten, die die französischen Angriffe auf die politischen Strukturen Syriens stoppten und damit den Weg zur Unabhängigkeit ermöglichten. 10  Massive Repressionen, die insgesamt etwa 1000 Syrerinnen und Syrer das Leben kosteten, auch gegen gemäßigte Unabhängigkeitsbefürworter, ermöglichten radikalen Randgruppen wie den Baathisten weiteren Zulauf. 11  
 
        Erst am 17. April 1946 erlangte Syrien schließlich seine Unabhängigkeit. Die Gründung einer offiziellen Partei durch die Baathisten ist im Zusammenhang mit den ersten Parlamentswahlen des unabhängigen Syriens 1947 zu sehen, bei denen im Rahmen eines größeren Zusammenschlusses auch Kandidaten der Arabischen Sozialistischen Partei der Wiedererweckung (Hizb al-Ba  ʿ  th al-  ʿ  Arabī al-Ishtirākī) antraten, jedoch noch keine größeren Wahlerfolge erzielen konnten. 
 
         
          [image: Auf dem Foto ist ein Aufsteller von Hafez al-Assad auf einem Hausdach in Qamishli zu sehen.] 
          Aufsteller von Hafez al-Assad auf einem Hausdach in Qamishli, 2014. 
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        Als panarabistische Partei verstand sich die Baath-Partei von Anfang an als gesamtarabische Partei. Die in anderen Staaten gegründeten Parteiableger waren daher in ihrem Selbstverständnis keine Schwesterparteien, sondern Sektionen ein und derselben Partei. Die einzelnen Teilorganisationen in den verschiedenen arabischen Staaten wurden daher jeweils von einem sogenannten „Regionalkommando“ geführt. 
 
        WEG ZUR MACHT
 
        Weder in Syrien noch im Irak kam die Baath-Partei jemals durch demokratische Wahlen an die Macht. Dort, wo die Baath-Partei nicht auf eine militärische Machtübernahme durch einen Putsch setzte, wie im Libanon, Sudan, in Ägypten, Tunesien oder Jordanien, blieben die jeweiligen Sektionen der Baath-Partei kleine Parteien. 
 
        Auch in Syrien haben die Baathisten nie eine demokratische Wahl gewonnen. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass es nach den ersten Parlamentswahlen 1947 nur wenige zumindest scheinbar demokratische Wahlen gab. Die schwere Niederlage Syriens im Rahmen der Allianz arabischer Staaten gegen die Staatsgründung Israels 1948 delegitimierte die demokratisch gewählte Regierung und leitete einen permanenten Ausnahmezustand ein, in dem autoritäre Politikmodelle einen Nährboden fanden. Am 29. März 1949 begann mit dem Putsch des proamerikanischen Generalstabschefs Husni az-Za‘im eine Phase militärischer Umstürze, die das parlamentarische System beendeten und Neuwahlen verhinderten. Eine der ersten Maßnahmen az-Za‘ims war die Auflösung des syrischen Parlaments am 11. April. 12  
 
        Az-Za‘ims Autoritarismus und Antikommunismus, die Auslieferung von Antun Sa‘ada an den Libanon, der dort hingerichtet wurde, und seine weitgehend erratische Politik führten jedoch zu einer starken Opposition gegen sein Regime und bereits im August 1949 zum nächsten Militärputsch und zur Hinrichtung Az-Za‘ims. Ein weiterer Staatsstreich folgte im Dezember desselben Jahres. 
 
        Nach dem Scheitern der Vereinigten Arabischen Republik – einem Zusammenschluss der Staaten Ägypten und Syrien zwischen 1958 und 1961 – und der Wiederherstellung der syrischen Souveränität gelang es den Baathisten am 8. März 1963, sich an die Macht zu putschen. 
 
        Die Baath-Partei war jedoch tief gespalten: Während die Gründergeneration der Partei um Aflaq und al-Bitar, der zeitweise Premierminister war, eine Einigung mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Gamal Abdel Nasser in Form einer arabischen Föderation mit einer gemäßigt sozialistischen Politik befürwortete, stand ihnen eine jüngere Generation gegenüber, die der „Revolution in einem Land“ Vorrang vor der arabischen Einheit einräumte – die sogenannten Neobaathisten. 13  
 
        Im Februar 1966 kam es schließlich zur Spaltung der Partei, als die Neobaathisten erfolgreich gegen die alte Parteiführung putschten. Die neuen Machthaber betrieben den Ausschluss rivalisierender Teile der Partei, wodurch zwei getrennte und zunehmend verfeindete Baath-Organisationen entstanden: eine in Damaskus und eine in Bagdad. Beide nahmen für sich in Anspruch, die wahren Vertreter der Baath-Ideologie zu repräsentieren. 
 
        Ursprünglich unterstand der 1951 gegründete irakische Zweig der Baath-Partei dem syrisch geführten Zentralkommando. Nach dem Putsch von 1966 machte sich der irakische Zweig jedoch zunehmend unabhängig. Unter Ahmed Hassan al-Bakr und später Saddam Hussein wurde der Irak zu einem Konkurrenten, insbesondere nachdem der Irak Michel Aflaq als Generalsekretär der irakischen Variante der Baath-Partei aufgenommen hatte. 14  
 
        „LINKS“ UND „RECHTS“
 
        Mit der Spaltung zwischen syrischen und irakischen Baathisten waren die Richtungskämpfe innerhalb der syrischen Baath-Partei jedoch noch nicht beendet. Nach der Konsolidierung der Macht der Neobaathisten begannen sich innerhalb der syrischen Partei Differenzen zwischen dem sogenannten linken und rechten Flügel herauszubilden. Diese Gruppen vertraten unterschiedliche Ansichten über die Ideologie der Partei, ihr Verhältnis zum Militär und ihre Sozial- und Wirtschaftspolitik. 
 
        Die Begriffe „links“ und „rechts“ innerhalb der syrischen Baath-Partei waren allerdings unscharf und entsprachen nicht immer den traditionellen politischen Kategorien. Persönliche Ambitionen, regionale Loyalitäten und praktische Erwägungen vermischten sich häufig mit ideologischen Differenzen und prägten diese internen Konflikte. Hinzu kamen regionale und ethno-konfessionelle Unterschiede innerhalb der Partei. 
 
        Der „linke“ Flügel der syrischen Baath-Partei wurde von Salah Dschadid angeführt, der von 1966 bis 1970 faktischer Machthaber in Syrien war und daher großen Einfluss auf die Organisation und Ideologie der Partei hatte. Dschadid entstammte einer alawitischen Familie aus dem Dorf Dweir Baabda nahe der Küstenstadt Dschabala. In seiner Jugend war er zunächst Mitglied der SSNP. 
 
        Eine wichtige Rolle im innerparteilichen Machtkampf spielte zunächst eine Gruppe drusischer Offiziere um Salim Hatum, der ursprünglich selbst am Putsch von 1966 teilgenommen und sich mit Salah Dschadid verbündet hatte. Hatum fühlte sich jedoch nach dem Putsch marginalisiert und befürchtete, dass die Alawiten – insbesondere Dschadid und Hafez al-Assad – die Kontrolle über das Regime übernehmen könnten. 
 
        1967, nach dem schmerzlichen Verlust der Golanhöhen an Israel im Sechstagekrieg, versuchte Hatum einen Putsch gegen die dominierende alawitische Parteiführung zu organisieren, der jedoch scheiterte. Dieser misslungene Aufstand drusischer Offiziere markierte einen entscheidenden Punkt in der Machtkonsolidierung der alawitischen Offiziere und der weiteren Marginalisierung nicht-alawitischer Gruppen innerhalb der Streitkräfte. 
 
        Ein weiterer Akteur war die sogenannte Hawrani-Fraktion um Ahmad Suwaydani, benannt nach der südsyrischen Region Hawran, aus der die sunnitischen Parteimitglieder stammten. Auch diese Gruppe fühlte sich zunehmend von den Alawiten verdrängt. Mit der Verhaftung von Ahmad Suwaydani und vielen seiner Anhänger im August 1968 wurde schließlich auch diese Gruppe ausgeschaltet. 15  
 
        Damit blieben im Wesentlichen der „linke“ Flügel um Dschadid und der „rechte“ Flügel um Verteidigungsminister Assad, der ebenfalls aus einer alawitischen Familie stammte, übrig. Der „linke“ Flügel vertrat ein radikaleres sozialistisches Programm. Die Gruppe um Assad, die im Sicherheitsapparat und in der Armee stark vertreten war, neigte dazu, militärische Stärke und staatliche Sicherheit einem schnellen Übergang zu einem sozialistischen System vorzuziehen. 
 
        ASSAD AN DER MACHT
 
        Ab 1968 begann Assad, seine Kontrolle über das Militär und die Sicherheitskräfte systematisch auszubauen und diese wichtigen Institutionen schrittweise dem direkten Einfluss der zivilen Führung der Baath-Partei unter Dschadid zu entziehen. Dadurch verschoben sich die Machtverhältnisse innerhalb des syrischen Staates deutlich zugunsten Assads. Im Oktober 1970 kam es auf einer Parteikonferenz zu einer Eskalation zwischen Dschadid und Assad. Dschadid versuchte, die ihm immer mehr entgleitende Führung der Partei zurückzugewinnen und warf Assad Mutlosigkeit und Unterwürfigkeit gegenüber dem Imperialismus vor. Assad und Mustafa Tlas sahen sich in der Parteiführung isoliert, beide wurden ihrer Ämter enthoben. 16  
 
        Assad schlug jedoch zurück. Die von ihm angeführte Korrekturbewegung vom 13. November 1970 war für lange Zeit der letzte Putsch in Syrien und endete mit dem Sturz und der Inhaftierung Dschadids und seiner Verbündeten. Damit endete auch die Ära der linken Dominanz innerhalb der syrischen Baath-Partei. 
 
        Der Machtwechsel von Dschadid zu Assad war ein Wechsel unter den Angehörigen derselben religiösen Minderheit, den Alawiten, die von Anfang an in der Armee und den Sicherheitskräften stark vertreten waren. Die Einbindung der Alawiten, der traditionell am stärksten marginalisierten Gruppe der syrischen Bevölkerung, schuf ein Heer von loyalen politischen Funktionären und vor allem Soldaten, Polizisten und Geheimdienstmitarbeitern, die dem Regime alles verdankten und bei einem Sturz des Regimes auch alles zu verlieren hätten. 
 
        Ein wesentliches Erfolgsgeheimnis Assads bestand darin, dass sein gemäßigter Kurs im Vergleich zum Kurs Dschadids in Syrien selbst, aber auch international geradezu als Befreiung wahrgenommen wurde. Assad galt als die gemäßigte Alternative zu den „extremen“ Baathisten und als Garant für Stabilität und Berechenbarkeit. Auch wenn er von den „linken“ Baathisten die Bevorzugung zuvor benachteiligter Gruppen als Herrschaftstechnik übernahm, verzichtete er auf die unpopuläre Klassenkampfrhetorik zugunsten einer gewissen wirtschaftlichen und politischen Liberalisierung. 17  
 
        So sehr das Assad-Regime von vielen Syrerinnen und Syrern gefürchtet war, so sehr wurde Hafez al-Assad als Person im In- und Ausland respektiert, allein schon deshalb, weil es ihm gelungen war, eine gewisse Ruhe in ein Land zu bringen, das bis dahin von ständigen militärischen Umstürzen und permanenter politischer Instabilität geprägt war. 18  
 
        Diese Stabilisierung gelang einerseits durch die Einbindung kooperationswilliger politischer Kräfte in das politische System, andererseits durch die rücksichtslose politische Verfolgung aller anderen. 1972 wurde unter Führung der Baath-Partei die Nationale Progressive Front gegründet, in der sich neben den Baathisten selbst auch die SSNP, die Kommunistische Partei, die nasseristische Arabische Sozialistische Union und eine Reihe weiterer Kleinparteien zu regimetreuen Blockparteien zusammenschlossen. Kurdische, linke, liberale oder islamistische Oppositionsgruppen wurden dagegen rücksichtslos verfolgt. Als die stärkste islamistische Opposition, die Muslimbruderschaft, 1982 in Hama einen Aufstand wagte, wurde die Stadt kurzerhand mit Bodentruppen und Luftwaffe angegriffen, was mindestens 10000 Menschen das Leben kostete.
 
        Unter Assad wurde die Baath-Partei schließlich zu einer allmächtigen Regierungspartei, die für Karrieren aller Art ebenso entscheidend sein konnte wie für das Alltagsleben ihrer Mitglieder. Als Hafez al-Assad an die Macht kam, hatte die Partei nach insgesamt acht Jahren im Amt nur 65000 Mitglieder. Bis 1981 stieg die Mitgliederzahl auf 374000, bis zum Tod von Hafez al-Assad im Jahr 2000 auf 1,4 Millionen an – unter seinem Sohn Baschar al-Assad setzte sich dieser Trend fort. 19  Dabei wurde jedoch zwischen aktiven Mitgliedern und Unterstützern unterschieden. Die Zahl der aktiven Mitglieder betrug bis zum Jahr 2000 „nur“ 71573, alle anderen galten als Unterstützer. 20  
 
        Die totalitäre Stabilität Syriens unter Assad resultierte zu einem großen Teil aus der bewusst geschürten Angst unter religiösen Minderheiten und säkularen Sunniten, die Alternative zum Regime sei eine Machtübernahme durch sunnitische Islamisten. 
 
        FRÜHLING UND KRIEG
 
        Erst mit dem Tod Hafez al-Assads im Juni 2000 und der Übernahme des Präsidentenamtes durch seinen Sohn Baschar kam es zu einer kurzen politischen Liberalisierung, die als „Damaszener Frühling“ bezeichnet wird, im Rückblick aber wohl vor allem dazu diente, den Machtwechsel vom Vater auf den Sohn zu sichern.
 
        Bereits nach wenigen Monaten wurden die spektakulären Öffnungsschritte der ersten Monate von Assad junior wieder zurückgenommen. Am 29. Januar 2001 erklärte der syrische Informationsminister Adnan Omran in einer Rede vor Journalisten, dass zivilgesellschaftliche Gruppen in Entwicklungsländern von ausländischen Botschaften mit finanziellen Vorteilen und Privilegien unterstützt würden, und eröffnete damit eine Kampagne gegen Dissidenten, die bald auch zur Verhaftung von zwei unabhängigen Parlamentsabgeordneten führen sollte. Zahlreiche Oppositionelle, die erst wenige Monate zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden waren, fanden sich erneut hinter Gittern wieder. 
 
        International konnte der neue Präsident dennoch lange das Image eines Reformers pflegen und in den Jahren bis zum Ausbruch des Syrienkrieges 2011 die politischen Beziehungen zum Westen deutlich verbessern, bevor er als der Präsident in die Geschichte Syriens einging, der mehr als die Hälfte seiner Amtszeit über ein vom Krieg zerrissenes Land herrschte. Mit der Flucht Baschar al-Assads am 8. Dezember 2024 und der Auflösung der Baath-Partei durch die syrische Übergangsregierung am 29. Januar 2025 ging die Geschichte dieser Variante des arabischen Nationalismus zu Ende. Das Erbe dieser Ideologie wird das Land jedoch noch lange beschäftigen.
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        ALAWITEN, DRUSEN, CHRISTEN, KURDEN
 
        Minderheiten in Syrien 
 
         Yusri Hazran 
 
        Die als Arabischer Frühling bekannten Volksaufstände zählen zweifellos zu den bedeutendsten Ereignissen in der Geschichte des arabischen Nahen Ostens und hatten weitreichende Auswirkungen auf ethnische und religiöse Minderheiten in Ägypten, Syrien und dem Irak. Der sich vorwiegend auf die sunnitische Mehrheit beschränkende und von islamistischen Aktivisten angeführte Aufstand im März 2011 in Syrien stellte die dortigen Minderheiten – Alawiten, Drusen, Christen und Kurden – vor beispiellose Herausforderungen und löste große Ängste bei ihnen aus. Gefangen zwischen dem Amboss der Anarchie und dem Hammer des Islamismus sahen sie den säkularen Staat bedroht. Der Sturz des Regimes im Dezember 2024 und der Aufstieg der islamistischen Miliz HTS (Hai‘at Tahrir asch-Scham), die früher als al-Nusra-Front bekannt war, ließen die schlimmsten Befürchtungen der Minderheiten wahr werden. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass ein neues Syrien nicht ohne eine Partnerschaft mit den Minderheiten aufgebaut werden kann. Im Folgenden werden die vier großen Minderheiten Syriens – Alawiten, Drusen, Christen und Kurden – sowie ihre Geschichte und Rolle in der Gesellschaft näher beleuchtet. 
 
        ALAWITEN
 
        Laut offiziellen Angaben machten die Alawiten – eine religiöse Minderheit innerhalb des schiitischen Islam – vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 fast zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung Syriens aus. 01  Wie die Drusen und Kurden konzentrieren sich auch die Alawiten auf bestimmte Regionen und leben vorwiegend an der Küste. Während der französischen Mandatszeit (1920–1946) wurde ihnen Autonomie gewährt, doch nach dem Abzug der französischen Truppen im Gefolge des Zweiten Weltkriegs wurde das Küstengebiet in den neuen syrischen Staat eingegliedert. Ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte der Alawiten kam mit dem Putsch der Baath-Partei 1963: Die revolutionäre Baath-Partei und das Militär waren die beiden wichtigsten Kanäle, über die die hauptsächlich auf dem Land und in den Bergen lebende alawitische Minderheit versuchte, ihre Isolation aufzubrechen und ihren Status als Einzelpersonen wie als Gemeinschaft aufzuwerten. 02  Der Aufstieg der Baath-Partei 1963 und noch mehr der des Neobaathismus 1966 stärkte die Position alawitischer Offiziere in den höheren Machtstrukturen. 03  
 
        Die Machtübernahme Hafez al-Assads im Jahr 1970 war ein einschneidendes Ereignis. Sie signalisierte mehr als alles andere, dass sich der politische Schwerpunkt von der städtischen zur ländlichen Elite verlagert hatte. Dies erklärt auch den starken Widerstand der städtischen Zentren gegen die 1973 mit einer Verfassungsänderung eingeleitete Säkularisierungspolitik sowie die sozioökonomischen Maßnahmen des neuen Regimes, von denen die breite Bevölkerung und die Peripherie profitierten. Aus diesem Widerstand entwickelte sich Mitte der 1970er Jahre ein gewaltsamer Konflikt, in dem die Muslimbrüder die Speerspitze eines dschihadistischen Kampfes gegen das Baath-Regime bildeten. Doch 1982 wurde der Aufstand endgültig niedergeschlagen. Dies markierte den Beginn einer – wenn auch ungleichen – Partnerschaft zwischen der alawitischen Militärelite und der sunnitischen Zivilelite, die zu einer der wichtigsten Stützen des Regimes wurde. 04  
 
        Es war jedoch nicht so, dass unter Präsident Hafez al-Assad eine alawitische Minderheit über die sunnitische Mehrheit geherrscht hätte, obwohl Mitglieder der alawitischen Gemeinschaft mithilfe des Sicherheitsapparats eine starke Kontrolle ausübten. Das Regime verfolgte weder eine Politik der Ausgrenzung gegenüber der sunnitischen Mehrheit, noch lenkte es alle wirtschaftlichen Ressourcen in die alawitischen Gebiete. Drei Jahrzehnte lang stand das Assad-Regime den städtischen Eliten offen, während es gleichzeitig mit der sunnitischen Peripherie eine dauerhafte, jedoch zwangsläufig ungleichgewichtige Partnerschaft unterhielt. Denn wie es der Natur eines totalitären Regimes entspricht, behielten die Sicherheits- und Militärapparate stets die Oberhand über die Zivilbevölkerung. 05  
 
        Der Aufstand Anfang März 2011 bedeutete eine existenzielle Herausforderung für das Regime. Als sich der Aufstand zu einer Rebellion und schließlich zu einem Bürgerkrieg entwickelte, wurden immer mehr Alawiten für das Regime mobilisiert. In den folgenden Jahren des Konflikts wurden Zehntausende junge Mitglieder dieser Gemeinschaft getötet. Der Aufstieg dschihadistischer Organisationen verstärkte die Ängste vieler Alawiten, da sie befürchteten, dass der Sturz des Regimes nicht nur zum Verlust ihrer Privilegien in der Armee, sondern auch zu einer existenziellen Bedrohung für die gesamte Gemeinschaft führen könnte. Und natürlich setzte Baschar al-Assad alles daran, diese Ängste nicht nur bei den Alawiten, sondern bei allen Minderheiten zu schüren. 06  
 
        Der Sturz des Regimes Ende 2024 läutete eine neue Ära in der Geschichte Syriens ein. Er markierte das Ende der fast sechs Jahrzehnte währenden Herrschaft der Baath-Partei sowie der 54-jährigen Herrschaft der Assad-Dynastie. Die Alawiten fielen in Ungnade und verloren ihre Privilegien. Die Auflösung des Sicherheits- und Militärapparats war für die alawitische Minderheit, deren wirtschaftliche Existenz sich hauptsächlich auf diesen Sektor gestützt hatte, eine Katastrophe.
 
        Mit Assads Flucht wurden die Alawiten führerlos. Lokale Honoratioren und religiöse Würdenträger bemühen sich zwar, einen Weg für die Gemeinschaft unter den neuen Verhältnissen zu finden, doch das aktuelle Regime identifiziert die Alawiten mit der Assad-Ära und setzt alles daran, sie aus der Regierung und insbesondere aus den neuen Militär- und Sicherheitseinrichtungen herauszuhalten. Syrien steht an einem Scheideweg, und die neue Regierung ist entschlossen, ihre Macht zu festigen. Damit ist klar, dass die Alawiten zu den großen Verlieren der neuen Verhältnisse gehören. Ihre Zukunft hängt davon ab, welche Richtung das neue Regime im post-baathistischen Syrien einschlagen wird. 
 
        DRUSEN
 
        Die Drusen sind eine aus dem Ismailismus hervorgegangene religiöse Gemeinschaft innerhalb der islamischen Zivilisation. Sie zählt heute nicht mehr zum Islam und lebt insbesondere in Ländern wie Syrien, dem Libanon, Israel und Jordanien. Obwohl die Drusen nur etwa drei Prozent der Bevölkerung Syriens ausmachen, haben sie in der Geschichte des Landes eine bedeutende Rolle gespielt. So wurde die Große Syrische Revolution (1925–1927), bei der sich die Bevölkerung 1925 im Dschabal ad-Duruz (Gebirge der Drusen) gegen die französische Kolonialherrschaft erhob, von dem Drusen Sultan al-Atrasch angeführt. 
 
        Der Putsch der Baath-Partei 1963 und ihr anschließender Aufstieg zur Macht markierten einen Wendepunkt in der syrischen Innenpolitik. Minderheiten, allen voran die Alawiten und Drusen, erhielten dadurch die Möglichkeit, führende Rollen in Regierung und Armee zu übernehmen. Die Drusen waren nun deutlich stärker politisch involviert und bekleideten sowohl in der Armee als auch in der Partei hohe Posten. 
 
        Die Machtübernahme Baschar al-Assads im Jahr 2000 hatte keine nennenswerten Auswirkungen auf die Beziehungen der Drusen zum Regime. Der Aufstand, der im März 2011 im südsyrischen Daraa begann, erstreckte sich nicht auf ihre Hochburg im Drusengebirge. Trotz der Unterstützung des Aufstands durch einige Intellektuelle und Eliten blieb die große Mehrheit der Drusen dem Regime treu. Entsprechend schwierig war es für die Rebellenführer, Drusen zu rekrutieren. Die Loyalität der Drusen war in erster Linie auf die politische und soziale Struktur der syrischen Gesellschaft sowie auf die Art und Weise, wie sich der Aufstand entwickelte, zurückzuführen. 
 
        Die zunehmende Islamisierung der Opposition, das Erstarken dschihadistischer Organisationen und der Zerfall der staatlichen Autorität trieben viele Drusen in die Arme des Regimes. Ihre Angst vor dem dschihadistischen Islam erhielt im Juni 2015 eine traurige Bestätigung, als Dutzende Drusen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Idlib in Nordsyrien von militanten Dschihadisten der Organisation al-Nusra massakriert wurden. Aufgrund ihrer Loyalität gegenüber dem Regime und ihrer Einordnung als heterodoxe Sekte, die sie auf eine Stufe mit den Ismaeliten und Alawiten stellt – die von den sunnitischen Orthodoxen als Ungläubige betrachtet werden –, waren die Drusen in den Augen der Dschihadisten gleich doppelt suspekt. Auf das Massaker von 2015 folgten im Juli 2018 Angriffe des sogenannten Islamischen Staates (IS) auf drusische Dörfer. Dabei wurden etwa 260 drusische Einwohner getötet und 30 Frauen und Kinder verschleppt. Assads Streitkräfte unternahmen keinerlei Anstrengungen, um die Angriffe zu verhindern. 
 
        Das spirituelle Oberhaupt der Drusen, Mashyakhat al-Aql, hielt dem Regime lange die Treue. Scheich Wahid al-Balous, ein populärer religiöser Führer, leitete hingegen eine Protestbewegung gegen das Regime und versuchte, das Drusengebirge vor den Dschihadisten zu schützen. Doch auch seine Ermordung im September 2015, bei der viele vermuten, dass Assads Agenten ihre Hände im Spiel hatten, führte bei den Drusen zunächst zu keinem Umdenken. Fünf Jahre nach dem Ausbruch des Aufstands, der einen blutigen Bürgerkrieg in der Region nach sich zog, kamen viele Drusen zu dem Schluss, dass das Regime das geringere Übel sei, drohte doch mit dessen Untergang auch der Zusammenbruch des Staates. Andererseits erreichte das Verhältnis zwischen dem Regime und einem Großteil der drusischen Bevölkerung 2015 einen kritischen Punkt, nachdem Assads Streitkräfte einige Niederlagen erlitten und viele Drusen ihr Leben verloren hatten. Die Drusen nahmen nun eine eher neutrale Haltung gegenüber dem blutigen Konflikt ein. Hinzu kam, dass sich viele Drusen lieber der von Wahid al-Balous gegründeten Miliz Rijal al-Karama zur Verteidigung ihrer eigenen Leute anschlossen, als im syrischen Militär zu dienen. 
 
        Das Syrien, das man bis 2011 kannte, gab es nicht mehr. Der Krieg hatte Staat und Gesellschaft zugrunde gerichtet und zu einem fast vollständigen wirtschaftlichen Zusammenbruch geführt. Wie alle anderen Teile der syrischen Gesellschaft blieben auch die Drusen von Tod, Zerstörung und der Auflösung des sozialen Gefüges nicht verschont. Der Krieg machte den Drusen deutlich, dass ihr Existenzrecht als Minderheit nicht von allen anerkannt wurde, wodurch sich ihre Situation in der syrischen Tragödie zusätzlich verschärfte. Der Kriegsverlauf zeigte, wie sehr ihre Existenz von demselben syrischen Regime abhing, das sie in diese Situation gebracht hatte. 
 
        Die Zeit um das Jahr 2015 markierte einen Wendepunkt in der Beziehung zwischen den Drusen und dem Baath-Regime. Viele Drusen versuchten, sich dem Militärdienst zu entziehen, es sei denn, das Regime erklärte sich bereit, sie in ihrer Heimatregion zu stationieren. Doch trotz ihres Widerstands und obwohl es in den zwei Jahren vor Assads Sturz zunehmend zu Protesten der Drusen gegen die wirtschaftliche und soziale Krise gekommen war, rebellierten sie nicht offen gegen das Regime. 
 
        Dennoch begrüßten die Drusen den Sturz der Regierung im Dezember 2024. Für den Interimspräsidenten Ahmed al-Scharaa zeigen sie jedoch keine große Begeisterung. Sie erlauben den Milizen des neuen Regimes nicht, sich in ihrem Gebiet zu versammeln, und sind auch nicht bereit, ihre Waffen abzugeben. Ihr geistliches Oberhaupt, Scheich Hikmat al-Hajri, erklärte dazu, dass sie dem neuen Regime aufgrund seines dschihadistischen Hintergrunds nicht vertrauen. Die Ereignisse in den Monaten nach der Übergangsphase haben die Ängste der Drusen noch verstärkt: Die Offiziere der neu aufgestellten Armee sind allesamt ehemalige dschihadistische Befehlshaber – und die Übergangsverfassung hat al-Scharaas Macht für zunächst fünf Jahre zementiert. Zudem fürchten die Drusen nach den Massakern an den Alawiten im März 2025, dass ihnen Ähnliches zustoßen könnte. Zwei Faktoren halten das neue Regime jedoch davon ab, sich in den drusischen Gebieten einzumischen: die Tatsache, dass die Drusen ihre Waffen nicht abgegeben haben, und die Drohung Israels, einzugreifen, sollte das neue Regime gegen die Drusen vorgehen. 
 
        CHRISTEN
 
        Die christlichen Gemeinschaften in Syrien hielten sich zwar stets aus dem sozialen und religiösen Gefüge des Landes heraus, entwickelten aber kein Gefühl der Fremdheit oder gar Entfremdung. Tatsächlich geht die Belebung der arabischen Kultur sowie das nationale Erwachen Syriens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf christliche Intellektuelle zurück, wobei Boutros al-Bastani als ihr prominentester Vertreter gilt. Die Christen waren Vorboten des Wandels und Pioniere der Revolution. Ihr Beitrag steht in keinem Verhältnis zu ihrer geringen Zahl in den drei ideologischen Bewegungen, die das Gesicht des modernen Syriens prägten: Arabismus, syrischer Nationalismus und Kommunismus. Auch in den politischen und gesellschaftlichen Eliten des modernen Syriens waren christliche Intellektuelle gut vertreten. Michel Aflaq war etwa einer der Gründer der von 1963 bis 2024 regierenden Baath-Partei, Faris al-Churi war einer der Anführer im Kampf um Syriens Unabhängigkeit und Constantin Zureik zählte zu den Mitbegründern und Vordenkern des arabischen Nationalismus. 
 
         
          [image: Auf dem Foto ist eine christliche Prozession zu sehen, die von bewaffneten Einheiten der christlichen Sutoro-Miliz beschützt wird.] 
          Die syrisch-orthodoxe Gemeinde der Kirche der Jungfrau Maria feiert erstmals seit dem Fall Assads ihre Weihnachtsmesse. Bewaffnete Einheiten der christlichen Sutoro-Miliz beschützen die Gemeinde. 
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        In den langen Jahren der Baath-Herrschaft schwand der Einfluss der Christen. Doch das Baath-Regime, das die nationale Identität und eine säkulare Orientierung betonte, vermittelte ihnen trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten, politischer Unterdrückung und weitverbreiteter Korruption ein Gefühl der Sicherheit. Langfristig betrachtet lässt sich bei den christlichen Gemeinschaften in Syrien jedoch ein verminderter Status, eine schwindende öffentliche Präsenz und ein kontinuierlicher Rückgang beobachten, da immer mehr Christen auswanderten – vor allem seit Beginn des Bürgerkriegs 2011. 
 
        Hinsichtlich des Anteils der Christen an der syrischen Bevölkerung im letzten Jahrhundert herrscht sowohl bei westlichen als auch bei syrischen und arabischen Quellen große Uneinigkeit und Verwirrung. Laut dem Theologen Todd M. Johnson und der Historikerin Gina A. Zurlo machten Christen im Jahr 1910 15,6 Prozent der syrischen Bevölkerung aus, doch diese Zahl sank bis 1970 auf acht Prozent (oder laut Volkszählung von 1978 auf 9,9 Prozent). 07  Der syrische Historiker Michel Shammas argumentiert hingegen, dass die Christen 1967 fast ein Drittel (30 Prozent) der Bevölkerung ausmachten und ihr Anteil bis 2011 auf zehn Prozent sank. 08  Die von der Ethnologin Anna Poujeau vorgelegten Daten wiederum ergeben, dass die Christen vor dem Aufstand von 2011 nur noch sechs Prozent der Bevölkerung umfassten. 09  Die Zahlen mögen schwanken oder übertrieben wirken, doch der Trend zur Auswanderung ist bei allen eindeutig. Andere Quellen gehen von einem Anteil von 14 Prozent der syrischen Christen an der Gesamtbevölkerung im Jahr 1948 aus. Bis 1960 ging dieser Anteil auf 7,9 Prozent zurück. 10  
 
        Nicht wenige Christen sahen in der seit über einem halben Jahrhundert regierenden Baath-Partei ihre Beschützerin. Durch ihren säkularen Ansatz trug die Partei zur Inklusion und Integration von Christen in Politik und Gesellschaft bei. 11  Einerseits bot die Mitwirkung den syrischen Christen die Möglichkeit, ihren Minderheitenstatus zu überwinden. Andererseits traf die Maßnahme zur Verstaatlichung der Religions-, Privat- und Missionsschulen die Christen besonders hart. Zwar fand der große Exodus erst nach 2011 statt, doch diejenigen, die das Land verließen, taten dies vor allem, weil sie keine Möglichkeit des sozialen oder wirtschaftlichen Aufstiegs sahen. 12  Allgemein waren viele Christen der Ansicht, dass das Leben in Syrien von Toleranz und Koexistenz geprägt war. „Sie erfuhren weitgehende Toleranz und waren keiner gezielten religiösen Verfolgung ausgesetzt“, so die Einschätzung der Gesellschaft für bedrohte Völker. 13  Aus Sicht der Christen förderte die urbane muslimische Mittelschicht in der syrischen Gesellschaft eine Atmosphäre der religiösen Toleranz. 14  
 
        Michel Shammas ist der Ansicht, dass die Christen durch den Aufstieg des Alawiten Hafez al-Assad an Einfluss verloren haben. Zuvor waren sie in den Bereichen Bildung und Kultur gut vertreten. Mit dem Aufstieg der Baath-Partei in den 1960er Jahren schwand jedoch ihre Bedeutung in den politischen Machtzentren. 15  Obwohl Hafez al-Assad und sein Sohn Baschar, der nach Hafez’ Tod 2000 die Nachfolge antrat, von christlichen Beratern umgeben waren, waren die syrischen Christen nicht an wesentlichen politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen beteiligt. 16  Tatsächlich veranlassten die sozialen und politischen Maßnahmen des Baath-Regimes ab 1963 immer mehr syrische Christen zur Emigration. Shammas schreibt dazu: „Bis 1963 wurden alle Banken im Land von Christen geführt, mit der Verstaatlichung büßten sie diese Rolle komplett ein. Bei der Verteilung von Macht und Ressourcen beteiligte das Regime die führenden Schichten anderer religiöser Zugehörigkeiten, was zu einer zunehmenden Marginalisierung der Christen auf politischer Ebene führte.“ 17  
 
        Der Umgang des Regimes mit Missions- und kommunalen Schulen traf die christliche Gemeinschaft besonders hart. Die Schließung von Schulen oder ihre Umwandlung in staatliche Einrichtungen löste in kirchlichen und klerikalen Kreisen Proteste aus, wurde aber dennoch in unvermindertem Tempo fortgesetzt. 18  Laut dem palästinensischen Soziologen Bernard Sabella wurden nicht nur die wirtschaftlichen und beruflichen Hoffnungen enttäuscht, sondern auch die Erwartungen an Staat und Gesellschaft. Die Ungewissheit hinsichtlich der Zukunft des Regimes und das Fehlen einer Zivilgesellschaft waren ein wichtiger Faktor für die Emigration. 19  
 
        Man kann davon ausgehen, dass die Unterdrückung der Muslimbruderschaft Anfang der 1980er Jahre die Ängste vieler syrischer Christen und anderer Minderheiten dämpfte. Während das Baath-Regime mit der Peitsche gegen Islamisten vorging, gab es für die sunnitische urbane Mittelschicht das Zuckerbrot in Form einer Aussöhnung mit all jenen, die bereit waren, sich mit dem Regime zu arrangieren. Dies ging jedoch zu Lasten der Christen. 
 
        Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Auswanderung der Christen aus Syrien bis in die frühen 1960er Jahre zurückreicht und mit der Machtübernahme der Baath-Partei ihren Ausgangspunkt nahm. Sie weist eine erstaunliche Ähnlichkeit zur Entwicklung in Ägypten und den Kopten auf. Die Emigration der syrischen Christen war eine Reaktion auf den Totalitarismus der Baath-Partei sowie auf die Wirtschaftskrise, die Syrien in den 1980er Jahren traf und sich immer weiter ausbreitete. Weitere Faktoren für die christliche Emigration waren Radikalisierung, Verstaatlichung, Sozialismus, die Ausgrenzung der alteingesessenen Elite sowie eine schleichende Islamisierung des öffentlichen Raums. Vor 2011 erfolgte die Emigration überwiegend aus eigenem Antrieb und beschränkte sich auf gebildete Schichten. In dieser Hinsicht war sie Teil des Braindrain, der viele arabische Staaten betraf. 
 
        Zu den syrischen Christen gibt es keine aktuellen, seriösen Daten, doch aus Berichten geht hervor, dass Hunderttausende von ihnen seit 2011 emigriert sind. Laut einem Bericht der Gesellschaft für bedrohte Völker flohen in den ersten zwei Jahren nach Ausbruch des Bürgerkriegs etwa 2,3 Millionen Syrer in benachbarte Länder, darunter 100000 Christen. 20  Vor dem Bürgerkrieg galt Syrien oft als Ausnahme in einer mehrheitlich muslimischen Region, da Kirchen dort ohne Einschränkungen ihrer Tätigkeit nachgehen konnten. Seit dem Ausbruch des Aufstands besteht jedoch die Gefahr, dass das Christentum aus einem seiner biblischen Kerngebiete verschwindet. 21  Laut Organisationen, die dem Christentum nahestehen, wurden zwischen einer halben und einer Million syrischer Christen aus dem Land vertrieben oder haben sich für eine Auswanderung entschieden. So sind beispielsweise etwa 80 Prozent der Christen aus Aleppo geflohen; für andere Städte gelten sicher ähnliche Zahlen. 22  Der Aufstand und der darauffolgende Bürgerkrieg führten zum bislang größten Exodus von Christen seit der Entstehung des modernen Syriens. Fast 2000 Jahre lang war das Land eine wichtige Bastion des Christentums im Nahen Osten. Doch die Zahl der Christen nimmt stetig ab. Der Aufstieg des HTS-Bündnisses unter der Führung von Ahmed al-Scharaa wird sie nicht zum Bleiben ermutigen. 
 
        KURDEN
 
        Die Kurden sind die vorherrschende ethnisch-nationale Minderheit in Syrien, und seit dem Aufstand von 2011 ist die „Kurdenfrage“ wieder in den Mittelpunkt der Politik gerückt. Der Großteil der kurdischen Bevölkerung Syriens lebt in drei Regionen entlang der nördlichen und nordöstlichen Grenzen zur Türkei und zum Irak. Syrien erlangte die Kontrolle über diese Regionen indirekt durch den französisch-syrischen Unabhängigkeitsvertrag, der 1936 unterzeichnet wurde. Der Vertrag wurde nie von Frankreich ratifiziert, war aber dennoch eine wichtige Etappe auf dem Weg Syriens in die Unabhängigkeit und führte dazu, dass die Autorität des syrischen Staates auf ein Gebiet ausgedehnt wurde, das das Drusengebirge, die Gebiete der Alawiten und die kurdisch besiedelte Region Dschazīra umfasste, die zuvor, wenn auch nur theoretisch, dem Staat Aleppo unterstellt war. 23  
 
        Der syrische Staat hat die Kurden nie als nationale Minderheit anerkannt. Die „Kurdenfrage“ begleitet das Land seit seiner Unabhängigkeit. Von 1946 bis 2011 wurden den kurdischen Bürgerinnen und Bürgern aufgrund der panarabischen Ideologie des 1963 an die Macht gekommenen Baath-Regimes nationale, kulturelle und bürgerliche Rechte verweigert. 
 
        Nach der Machtübernahme durch die Baath-Partei intensivierte sich die Politik der Ausgrenzung und Diskriminierung. Die offizielle Haltung des syrischen Staates gegenüber den Kurden basierte auf drei Prinzipien. Erstens weigerte man sich beharrlich, die Kurden als nationale Minderheit in Syrien anzuerkennen – mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Zweitens wurden kurdische Bürgerinnen und Bürger von allen staatlichen Institutionen ausgeschlossen und ihnen wurden ihre kulturellen und nationalen Rechte als Minderheit verweigert. Die kurdische Sprache wurde nicht als offizielle Sprache anerkannt und die kurdische Kultur erhielt keinerlei staatliche Unterstützung. 24  Drittens trieb der syrische Staat, wenn auch nicht offiziell, die demografische Umgestaltung in der Region Dschazīra voran – der Heimat der Kurden im Nordosten Syriens. Die Baath-Regierung förderte den Zuzug von Nichtkurden in kurdische Gebiete – eine Politik, die an das Vorgehen des irakischen Baath-Regimes in der Region Kirkuk im Nordirak erinnert. In einem Dokument ist sogar die Rede davon, das zionistische Siedlungsmodell nachzuahmen, um die Kurden zu arabisieren. In diese Richtung geht auch das Projekt „Arabischer Gürtel“, bei dem ab Mitte der 1970er Jahre Dutzende Dörfer im Norden der Region Dschazīra errichtet und Tausende arabische Familien angesiedelt wurden, während die lokale kurdische Bevölkerung vertrieben wurde. 25  Dennoch war das Verhältnis zwischen Baath-Regime und Kurden nicht ausschließlich von Konflikten und Konfrontationen geprägt. So zeigen etwa britische Dokumente, dass die syrische Regierung kurdische Milizen für Einsätze gegen die Muslimbruderschaft im Norden nutzte. 26  In gewisser Weise schuf der Kampf gegen dschihadistische Organisationen in den Jahren vor Assads Sturz die Grundlage für eine Art Modus Vivendi zwischen den Baathisten und den Demokratischen Kräften Syriens (SDF).
 
        Die Ausgrenzung und Enteignung der kurdischen Bevölkerung setzte sich bis März 2011 fort. Die chaotischen Zustände im Bürgerkrieg boten den Kurden die historische Gelegenheit, sich im Nordosten für de facto autonom zu erklären, mit Unterstützung der USA eine bedeutende militärische Schlagkraft aufzubauen und das Verhältnis zur zentralen Regierung neu zu gestalten. Wesentliche Faktoren für diese Entwicklung waren die geschwächte Autorität der Regierung in weiten Teilen Syriens, einschließlich der kurdischen Gebiete, sowie die Rolle der kurdischen Milizen (mit Unterstützung der USA) im Kampf gegen dschihadistische Organisationen. Darüber hinaus kontrollierten die Kurden die syrischen Ölreserven, die ihnen erhebliche finanzielle Mittel verschafften. Man kann davon ausgehen, dass der Sturz des Assad-Regimes die Kurden darin bestärkt hat, ihre Autonomie zu bewahren. 27  
 
        Der Bürgerkrieg bot den syrischen Kurden eine einmalige Gelegenheit: Erstmals konnten sie eine Form der Autonomie erlangen, die auf der Kontrolle über die Ölfelder, ihrer militärischen Stärke und internationaler Unterstützung beruht. Doch dass die Türkei die Existenz einer autonomen kurdischen Region im Nordirak bis zu einem gewissen Grad toleriert, bedeutet nicht, dass sie einer autonomen Region in Syrien zustimmen wird. Die Türkei betrachtet die Autonomie als existenzielle Bedrohung für ihre Sicherheit und territoriale Integrität. Entsprechend zielte ihre Politik in den vergangenen zehn Jahren darauf ab, diese Autonomie zu unterbinden. 28  Somit steht das kurdische Ziel einer autonomen Region im völligen Widerspruch zur politischen Strategie der Türkei und ihren Vorstellungen von den neuen Verhältnissen in Syrien. 29  
 
        SCHLUSS
 
        Die Minderheiten in Syrien haben in der Geschichte eine bedeutende Rolle gespielt, die nicht ihrer tatsächlichen demografischen Stärke entspricht. Der politische Aktivismus und Integrationsansatz erreichte seinen Höhepunkt mit dem Aufstieg von Präsident Hafez al-Assad. Das Baath-Regime hat jedoch nie eine politische Hegemonie der Minderheiten über die sunnitische Mehrheit unterstützt. Doch das Festhalten des Regimes an der säkularen Baath-Ideologie bot den Minderheiten ein gewisses Maß an Sicherheit. Vor diesem Hintergrund und angesichts des gegenwärtigen Regimes ist es nicht überraschend, dass die Minderheiten zunehmend besorgt sind – zumal fraglich ist, ob die Politik der aktuellen Regierung, insbesondere nach den Massakern an den Alawiten, diese Besorgnis zerstreuen kann. Das moderne Syrien hat sich stets auf die Integration von Minderheiten im öffentlichen und politischen Bereich gestützt. Nun ist jedoch ungewiss, ob das neue Regime diese Politik fortsetzen wird.
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        DER SYRIENKONFLIKT UND DAS VÖLKERSTRAFRECHT
 
         Patrick Kroker 
 
        Seit Beginn des Aufstands in Syrien im März 2011 und dem daraus resultierenden Bürgerkrieg, der bis zum 8. Dezember 2024 andauerte, wurden der Konflikt und die darin begangenen Verbrechen in den Kategorien des Völkerstrafrechts verhandelt. Bereits am 27. April 2011 veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch einen Bericht, in dem sie die brutale Zerschlagung friedlicher Proteste durch Folter, Tötungen und andere Misshandlungen durch syrische Sicherheitskräfte als völkerrechtliches Verbrechen der „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ qualifizierte. 01  
 
        Am 23. August 2011 setzte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eine Untersuchungskommission ein, um Menschenrechtsverletzungen in Syrien zu dokumentieren. 02  Diese stellte schon in ihrem ersten Bericht im Oktober 2011 fest, dass in Syrien Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Seitdem wurden in großer Regelmäßigkeit Berichte von NGOs und internationalen Organisationen mit demselben Tenor veröffentlicht. Diese fokussierten sich auf bestimmte Aspekte der massiven Verbrechen, die nicht nur von Angehörigen des Assad-Regimes, sondern im Laufe des Konflikts von fast allen beteiligten Gruppierungen begangen wurden. Dazu zählen die al-Nusra-Front, der sogenannte Islamische Staat (IS), mit der Türkei verbündete Milizen und schließlich die HTS (Hai‘at Tahrir asch-Scham), die Syrien von der Herrschaft Baschar al-Assads befreien sollte.
 
        Mit der Intensivierung der Kämpfe im Laufe des Jahres 2012 und deren Ausweitung über die drei ursprünglichen Brennpunkte Idlib, Homs und Hama hinaus wurde schließlich auch die völkerrechtliche Schwelle zum „nicht internationalen bewaffneten Konflikt“ überschritten. Damit fand das humanitäre Völkerrecht, insbesondere der gemeinsame Artikel 3 der Genfer Konventionen, auf den Konflikt Anwendung. Seitdem können Verstöße gegen das sogenannte Kriegsvölkerrecht (ius in bello) auch als Kriegsverbrechen geahndet werden. 03  
 
        Die Beschreibung der Gewalt in Syrien anhand der Kategorien des Völkerstrafrechts führte gleichzeitig dazu, dass damit die Hoffnung verbunden wurde, die massenhaft begangenen Verbrechen zumindest teilweise tatsächlich ahnden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können. Syrische und internationale NGOs dokumentierten nicht zuletzt mit diesem Ziel seit Beginn des Konflikts die unterschiedlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die in Syrien begangen wurden.
 
        Anfänglich richteten sich die Hoffnungen auf den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Die Staatengemeinschaft schuf ihn 2001 in Rom mit dem Ziel, das universell geltende Verbot der Begehung dieser Straftaten mit den Mitteln des Strafrechts durchzusetzen. Allerdings kann der Internationale Strafgerichtshof nur handeln, wenn die Taten auf dem Gebiet eines Vertragsstaats oder durch Angehörige eines solchen begangen werden. Die Arabische Republik Syrien ist dem sogenannten Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs jedoch nie beigetreten. In diesem Fall kann dessen Zuständigkeit laut Statut nur durch den UN-Sicherheitsrat begründet werden. Jahrelang wurde versucht, auf diplomatischem Wege eine solche „Überweisung“ der Causa Syrien an den Internationalen Strafgerichtshof zu erreichen. Letztlich scheiterten diese Bemühungen im Mai 2014 endgültig an einem Veto Russlands und Chinas. Beide Staaten stehen dem Völkerstrafrecht und dem Internationalen Strafgerichtshof allgemein kritisch gegenüber und sind keine Mitgliedstaaten. Sie hatten kein Interesse daran, dass die vor allem durch die damalige syrische Regierung ausgeübte Gewalt vor einem internationalen Gericht geahndet würde. 04  
 
        Das System der internationalen Strafrechtspflege kennt allerdings ein weiteres Instrument, das spätestens mit der Verhaftung des ehemaligen chilenischen Diktators Augusto Pinochet in London 1998 aufgrund eines spanischen Haftbefehls größere Bekanntheit erlangte: das Prinzip der universal jurisdiction, auf Deutsch meist mit „Weltrechtsprinzip“ übersetzt.
 
        Da das Verbot der Begehung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Völkerrecht allgemeine Geltung hat, muss auch die strafbewehrte Durchsetzung dieses Prinzips grundsätzlich überall möglich sein. Auch das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nimmt auf diesen Gedanken Bezug, indem es in der Präambel postuliert, „dass die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, nicht unbestraft bleiben dürfen und dass ihre wirksame Verfolgung durch Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene und durch verstärkte internationale Zusammenarbeit gewährleistet werden muss“.
 
        Konkret besagt dieser völkerrechtliche Grundsatz, dass in Fällen, in denen eine Aufarbeitung im Tatortstaat oder vor dem Internationalen Strafgerichtshof nicht möglich ist, Gerichte und Staatsanwaltschaften anderer Staaten die Aufgabe haben, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord zu untersuchen und anzuklagen. 
 
        Da es auf völkerrechtlicher Ebene keine genaueren Ausführungen darüber gibt, wie eine solche Strafverfolgung in den einzelnen Staaten auszusehen hat, ist die Umsetzung dieses Prinzips in den verschiedenen Staaten höchst unterschiedlich. Mit der Unterzeichnung des Römischen Statuts im Jahr 1998 hat sich Deutschland für eine weitreichende Umsetzung des Weltrechtsprinzips entschieden. Während viele andere Staaten für die Aktivierung ihrer Strafjustiz bei im Ausland begangenen Völkerrechtsverbrechen einen Anknüpfungspunkt (zum Beispiel in Form der Staatsangehörigkeit von Täter oder Opfer) verlangen, hat der deutsche Gesetzgeber im Gesetz zur Kodifizierung der völkerrechtlichen Kernverbrechen, dem Völkerstrafgesetzbuch, festgelegt, dass dieses auch dann Anwendung findet, „wenn die Tat im Ausland begangen wurde und keinen Bezug zum Inland aufweist“. 05  Allerdings wurde gleichzeitig die für die Ermittlung dieser Taten zuständige Staatsanwaltschaft, der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, mit einem sehr weitreichenden und gerichtlich faktisch nicht überprüfbaren Ermessensspielraum ausgestattet, solche Taten nicht zu ermitteln, die keinen Bezug zur Bundesrepublik aufweisen. 06  
 
        WELTRECHTSPRINZIP ALS LETZTE HOFFNUNG?
 
        Für die syrische Zivilgesellschaft und die Aktivist:innen und Organisationen, die viele der begangenen Verbrechen mit dem Ziel der Strafverfolgung dokumentiert haben, war das Weltrechtsprinzip nach der Blockade des Internationalen Strafgerichtshofs durch die Vetos Chinas und Russlands im UN-Sicherheitsrat die letzte Hoffnung, dass sich das Versprechen des Völkerstrafrechts, es dürfe für Völkerrechtsverbrechen keine Straflosigkeit geben, doch noch einlösen ließe.
 
        Weniger aus diesem Grund, sondern vielmehr, um eine mögliche Beteiligung eigener Staatsangehöriger an den Verbrechen in Syrien verfolgen zu können, begannen nationale Strafverfolgungsbehörden in Europa damit, Beweise zu den in Syrien begangenen Verbrechen zu sichern. Solche breit angelegten Ermittlungen ohne bestimmtes Ziel (also ohne konkrete Tatverdächtige), die mit der Absicht geführt werden, erst in einem späteren Stadium personen- und tatbezogen zu ermitteln oder die Ermittlungsergebnisse mit anderen Strafverfolgern zu teilen, werden als „Strukturermittlungsverfahren“ bezeichnet. Die deutsche Bundesanwaltschaft leitete ihr Verfahren im September 2011 ein, Schweden, Frankreich und die Niederlande folgten bald darauf. 
 
        Die ersten aus diesen Ermittlungen resultierenden Strafverfahren richteten sich gegen Täter, die für den IS, die al-Nusra-Front oder andere bewaffnete oppositionelle und islamistische Gruppen in Syrien gekämpft hatten und die in Europa festgenommen werden konnten. Der erste Prozess wegen in Syrien begangener Verbrechen fand im Februar 2015 in Stockholm statt. Dort wurde ein syrischer Staatsbürger und ehemaliger Kämpfer der Freien Syrischen Armee, der als Flüchtling nach Schweden gekommen war, wegen Folter als Kriegsverbrechen für schuldig befunden. 07  Er hatte ein Video von sich auf seinem Facebook-Account gepostet, in dem zu sehen ist, wie er einen Soldaten der syrischen Regierungstruppen misshandelt. Ein ähnliches Verfahren wurde bald darauf in Frankfurt am Main geführt: Ein ehemaliger Kämpfer wurde wegen Leichenschändung, die als Kriegsverbrechen strafbar ist, zu zwei Jahren Haft verurteilt. Hauptbeweismittel gegen ihn waren Fotos, die ihn vor den abgetrennten Köpfen ermordeter Soldaten der syrischen Regierungstruppen zeigten, die auf Metallspeeren aufgespießt waren. 08  Weitere Prozesse in dieser frühen Phase der strafrechtlichen Aufarbeitung des Syrienkonflikts betrafen europäische Staatsangehörige, die sich als sogenannte foreign fighters bewaffneten Gruppen in Syrien angeschlossen hatten und später in ihr Heimatland zurückgekehrt waren, wo sie strafrechtlich verfolgt wurden – häufig auf der Grundlage von Terrorismusstrafrecht und nicht wegen ihrer Beteiligung an Völkerrechtsverbrechen. 
 
        Europäischen Strafverfolgungsbehörden ging es in dieser Zeit vor allem darum, zu verhindern, dass ihr Land den Tätern von Verbrechen in Syrien eine sichere Zuflucht bietet. Diese sollten bei ihrer (Wieder-)Einreise mit Strafverfolgung rechnen müssen. Syrische und internationale Akteure aus der Zivilgesellschaft kritisierten diesen „No Safe Haven“-Ansatz und die daraus resultierenden Strafverfahren, insbesondere solche nach Terrorismusstrafrecht, da sie das Ausmaß der Verbrechen in Syrien nicht widerspiegeln und somit deren Unrechtsgehalt nicht oder nur unzureichend erfassen. Sie forderten immer lautstärker, dass sich die Strafverfolgung am Universalitätsgedanken des Völkerstrafrechts orientieren und auch höherrangige Täter ins Visier nehmen sollte – selbst wenn deren Einreise in ein europäisches Land vorerst nicht zu erwarten war. 09  
 
        Syrische und internationale NGOs wie Amnesty International, Human Rights Watch oder die Commission for Justice and Accountability, eine Art staatlich finanzierte Privatdetektei für Völkerrechtsverbrechen in Syrien, hatten seit 2011 Tausende Beweise gesammelt. Diese belegen die Verantwortlichkeit der damaligen Führungsriege des syrischen Staats, einschließlich Baschar al-Assad, für Folter, sexualisierte Gewalt, Chemiewaffenangriffe und weitere Verbrechen. Gemeinsam mit syrischen Überlebenden dieser Verbrechen, die inzwischen in Europa lebten, reichten Organisationen wie das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) ab 2017 Strafanzeigen in verschiedenen europäischen Ländern ein. Sie forderten eine neue Strategie für die Ermittlungen. Nur wenn die Ermittlungen auch auf die Hauptverantwortlichen auf Seiten des syrischen Regimes ausgeweitet würden, könne die Struktur der Verbrechen und das Ausmaß des Unrechts in Syrien abgebildet und der Grundstein für eine umfassende spätere Aufarbeitung gelegt werden.
 
        Ein entscheidendes Beweismittel, das den europäischen Behörden und der Weltöffentlichkeit seit Sommer 2014 bekannt war, waren die sogenannten „Caesar“-Fotos. Caesar war bis zum Sturz des Regimes im Dezember 2024 der Deckname von Farid al-Mazhan. Er war ein ehemaliger Mitarbeiter der forensischen Abteilung der Militärpolizei und seit April 2011 damit beauftragt, mehrere Zehntausend Bilder von zu Tode gefolterten Inhaftierten für interne Dokumentationszwecke anzufertigen. Gemeinsam mit seiner Familie entschloss er sich, diese Bilder heimlich zu sammeln und außer Landes zu schmuggeln.
 
        Die Fotos bildeten fortan den Kern der Ermittlungen zum Folterapparat des ehemaligen syrischen Regimes. Sie belegten tausendfache Einzelschicksale von Menschen, die in syrischen Untergrundgefängnissen an grassierenden Seuchen, Mangelernährung oder Folter gestorben waren. Zudem waren sie der Beweis dafür, wie systematisch und planvoll das seit Jahrzehnten bestehende Foltersystem vom Assad-Regime angewandt wurde, um den Aufstand in Syrien zu unterdrücken. 
 
        HAFTBEFEHLE UND PROZESSE GEGEN DAS ASSAD-REGIME
 
        Die Bemühungen zeitigten bald darauf erste Erfolge: Im Juni 2018 erließ der deutsche Bundesgerichtshof einen Haftbefehl gegen Jamil Hassan, der bis Juli 2019 den in Syrien besonders berüchtigten Luftwaffengeheimdienst leitete. Dies war der erste sichtbare Schritt der strafrechtlichen Verfolgung von Personen, die sich in herausgehobener Position an Assads Verbrechen beteiligt hatten. Ihm sollten bald weitere folgen. In Frankreich führten Strafanzeigen im Fall einer franko-syrischen Familie, die in Syrien verhaftet worden war, zu Haftbefehlen neben Jamil Hassan auch gegen die hochrangigen Geheimdienstfunktionäre Ali Mamlouk und Abdel Salam Mahmoud. 
 
        Es folgten zum Teil aufsehenerregende Prozesse gegen Angehörige des Regimes in Europa. In Schweden wurde bereits 2017 ein Mitglied der syrischen Armee verurteilt, das auf einem Foto zu sehen war, wie es mit dem Fuß auf einem toten Körper posierte. Für die Bemühungen um Aufarbeitung hatte insbesondere das Koblenzer al-Khatib-Verfahren herausragende Bedeutung. Im Zuge ihrer Strukturermittlungen waren die deutschen Behörden auf den ehemaligen Oberst des Allgemeinen Geheimdienstdirektorats, Anwar Raslan, aufmerksam geworden. Ihm und einem niederrangigen Mitarbeiter derselben Einheit wurde ab April 2020 vor dem Oberlandesgericht Koblenz das Verfahren gemacht. 
 
        Es handelte sich um das erste Verfahren weltweit, in dem syrische Staatsfolter und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Folter, Inhaftierungen und sexualisierter Gewalt verhandelt wurden. 10  Während der 108 Verhandlungstage sagten mehr als 80 Zeug:innen aus, 24 Nebenkläger:innen nahmen an den Verfahren teil. Im Januar 2022 wurde Anwar Raslan unter anderem wegen Folter, 27 Morden, schwerer Körperverletzung und sexueller Gewalt, die im al-Khatib-Gefängnis begangen wurden, zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil gilt weltweit als Meilenstein, unter anderem, weil erstmals bestätigt wurde, dass diese Verbrechen Teil eines weit verbreiteten und systematischen Angriffs der syrischen Regierung gegen die Zivilbevölkerung in Syrien waren.
 
        Seit Januar 2022 steht ein syrischer Arzt vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main, dem vorgeworfen wird, in den Jahren 2011 und 2012 in einem Militärkrankenhaus sowie in einem Untergrundgefängnis des militärischen Geheimdienstes in Aleppo Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben, darunter Folter und Mord. 11  Der Abschluss des Verfahrens ist für Juni 2025 vorgesehen.
 
        Der Haftbefehl, der in Frankreich gegen Ali Mamlouk, Jamil Hassan und Abdel Salam Mahmoud im Fall der Familie Dabbagh erlassen wurde, führte zu einem Prozess in Paris im Mai 2024. Dieser musste allerdings in Abwesenheit der Angeklagten geführt werden, da sich diese weiterhin in Syrien aufhielten und bis heute nicht festgenommen werden konnten. Sie wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Folter, willkürliche Inhaftierung, gewaltsames Verschwindenlassen und Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Frankreich ist eines der wenigen Länder in der EU, in denen ein Gerichtsurteil in Abwesenheit des Verurteilten ergehen kann. 12  
 
        Weitere Prozesse und Ermittlungsverfahren gegen ehemalige Regierungsmitarbeiter Assads gab es in Österreich, Schweden und Frankreich. Auch außerhalb Europas nahmen in den vergangenen Jahren die juristischen Bemühungen, Mitglieder des Assad-Regimes für ihre Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen, an Fahrt auf – vor allem in den USA. 13  Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das Ermittlungsverfahren gegen die Regierung und das Militär Assads wegen des Einsatzes von Chemiewaffen. Den Anstoß dazu gaben Strafanzeigen von NGOs in Schweden, Frankreich und Deutschland. Diese führten im November 2023 zu Haftbefehlen eines französischen Ermittlungsrichters gegen Baschar al-Assad, seinen Bruder Maher und zwei weitere Offiziere. 
 
        VERFAHREN GEGEN REGIMENAHE MILIZEN
 
        In letzter Zeit kam es in mehreren europäischen Ländern zu einer neuen Welle von Verfahren gegen Mitglieder bewaffneter Gruppen, die sich während des bewaffneten Konflikts in Syrien auf die Seite des syrischen Regimes geschlagen hatten und in Europa festgenommen werden konnten. Diese Verfahren fügten dem juristischen Mosaik der Aufarbeitung der in Syrien begangenen Verbrechen weitere Steine hinzu.
 
        So verurteilte das Kammergericht Berlin im Februar 2023 ein ehemaliges Mitglied einer regimetreuen Miliz wegen der Ermordung von mindestens vier Zivilisten im Damaszener Stadtteil Yarmouk zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Moafak D. hatte im März 2014 eine Panzerabwehrrakete in eine Gruppe von Zivilisten gefeuert, die sich an einer Lebensmittelausgabestelle versammelt hatten. Der Anschlag ereignete sich während der monatelangen Belagerung des ehemaligen palästinensischen Flüchtlingslagers durch das Assad-Regime. Es war der erste Prozess, der einen Einblick in die brutale Praxis des Regimes gab, Teile der Bevölkerung zu belagern und auszuhungern, um sie für ihren Widerstand zu bestrafen – eine Praxis, die das Regime im Laufe des Konflikts immer wieder angewandt hatte.
 
        Am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg wurde im Dezember 2024 ein Mann wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen durch Folter und Versklavung verurteilt. Er hatte im Damaszener Stadtteil Tadamon ebenfalls für eine Assad-treue Miliz Zivilist:innen misshandelt. Derzeit läuft ein weiteres Verfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart gegen ein ehemaliges Mitglied der Hisbollah wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Der Angeklagte soll auf Seiten des Assad-Regimes in Busra al-Sham Häuser geplündert sowie Zivilist:innen misshandelt und ermordet haben.
 
        INTERNATIONALE BEMÜHUNGEN UND LÖSUNGEN
 
        Seit Beginn der Massenverbrechen in Syrien ab März 2011 gibt es auf internationaler Ebene Bemühungen von Diplomat:innen und Aktivist:innen, diese Verbrechen zu dokumentieren und aufzuarbeiten. Dazu zählt die Unabhängige internationale Untersuchungskommission zu Syrien, die im September 2011 vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzt wurde. Allerdings setzte bald darauf Frust unter internationalen Politiker:innen, Diplomat:innen und Aktivist:innen über das Veto im UN-Sicherheitsrat zur Überweisung an den Internationalen Strafgerichtshof im Mai 2014 ein. Die daraufhin nicht verfügbaren internationalen Aufarbeitungsmechanismen für den Fall Syrien führten nicht nur zu einer Wiederbelebung des Weltrechtsprinzips, sondern auch zur Schaffung weiterer innovativer internationaler Mechanismen, hauptsächlich durch die UN.
 
        So schuf die UN-Generalversammlung im Dezember 2016 auf Initiative einiger ihrer Mitglieder einen internationalen, unparteiischen und unabhängigen Mechanismus zur Untersuchung und Verfolgung der Verantwortlichen für die schwersten völkerrechtlichen Verbrechen, die seit März 2011 in Syrien begangen wurden. Dieser ist auch unter dem Akronym IIIM bekannt. Im Gegensatz zur bereits im September 2011 geschaffenen UN-Untersuchungskommission sollte dieser neuartige Mechanismus aktiv Strafverfolgung vorbereiten und – internationalen und nationalen, bestehenden sowie zukünftigen – Gerichten und Tribunalen zuarbeiten.
 
        Ein weiterer neuartiger Mechanismus ist die Unabhängige Institution für vermisste Personen in der Arabischen Republik Syrien (Independent Institution on Missing Persons in Syria – ICMP), die ebenfalls durch die UN-Generalversammlung im Juni 2023 ins Leben gerufen wurde. Ihre Aufgabe besteht darin, die Zusammenarbeit von Regierungen und anderen Akteuren bei der Suche nach vermissten Personen, die infolge von Konflikten, Menschenrechtsverletzungen, Katastrophen, organisiertem Verbrechen, irregulärer Migration und anderen Ursachen verschwunden sind, zu unterstützen. In den 13 Jahren des Konflikts sind mehr als 130000 Menschen verschwunden, da sie entführt, getötet oder inhaftiert wurden oder weil sie auf der Flucht vor den Kämpfen entlang der Migrationsrouten verschwunden sind. Der geschaffene Mechanismus hat das Mandat, das Schicksal dieser Menschen aufzuklären. Zu diesem Zweck sammelt er Informationen, unterstützt Familien bei der Suche nach Angehörigen und arbeitet mit Regierungen sowie internationalen Organisationen zusammen, um entsprechende juristische Verfahren zu unterstützen. 
 
        Neben diesen Bemühungen, die sich meist auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit beziehen, haben Kanada und die Niederlande im Juni 2023 einen gemeinsamen Antrag auf Anwendung des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – UNCAT) gegen Syrien beim Internationalen Gerichtshof eingereicht. Im November 2023 ordnete der Internationale Gerichtshof vorläufige Maßnahmen an und forderte Syrien auf, alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe zu verhindern und sicherzustellen, dass keine derartigen Handlungen weiter begangen werden und kein Beweismaterial im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen zerstört wird. 14  
 
        AUSBLICK
 
        Mit dem Sturz Assads Anfang Dezember 2024 eröffnen sich neue Möglichkeiten für die juristische Aufarbeitung der seit März 2011 in Syrien begangenen Verbrechen. Bisher zielten die Bemühungen in dieser Hinsicht immer auf die internationale Ebene, also den Internationalen Strafgerichtshof und die Vereinten Nationen, oder auf Drittstaaten und Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip. Dabei sind Letztere nur stellvertretend für die eigentlich für diese Verbrechen zuständige syrische Strafjustiz tätig geworden. In der Forschung zu transitional justice und Erinnerungspolitik gilt es als gesichert, dass Strafverfahren innerhalb der betroffenen Gesellschaft die größte Wirkung entfalten und eine breite gesamtgesellschaftliche Wirkung ohne eine Aufarbeitung im Tatortstaat sogar schwierig bis unmöglich ist.
 
        Vor diesem Hintergrund wurden die hier beschriebenen Verfahren von der syrischen Zivilgesellschaft einerseits stark begrüßt. Als sie über viele Jahre hinweg keinerlei Handlungsspielraum mehr hatte und sich militärisch wie (welt-)politisch das Blatt zu Gunsten Assads zu drehen schien, boten die Bemühungen um Aufarbeitung einen der letzten Resonanzräume für zivilgesellschaftliche Forderungen nach Beendigung und Aufarbeitung der Verbrechen. Andererseits wurden die Verfahren kontrovers diskutiert. Insbesondere die Verfahren gegen niederrangige Täter, die sich vom Regime abgewandt hatten, wurden häufig als „ein falsches Zeichen“ gewertet. Allerdings sind auch diese Debatten Teil einer notwendigen Auseinandersetzung in einer von Massengewalt betroffenen Gesellschaft: Wen zieht man wann zur Rechenschaft und wer hat es verdient, Vergebung, Strafminderung oder sogar Straffreiheit zu erhalten? 
 
        Diese Diskussionen wären viel wirkmächtiger, wenn sie sich an Strafverfahren entzünden würden, die in Syrien geführt werden. Jedoch ist man von den politischen, strukturellen und juristischen Bedingungen für die Durchführung potenziell politisierter, juristisch hoch komplexer Verfahren in größerem Ausmaß in Syrien heute noch sehr weit entfernt. Ob es jemals dazu kommen wird, ist angesichts der politischen Instabilität im Land und der Größe der Aufgabe derzeit noch nicht abzusehen. Vorsichtig optimistisch stimmen zumindest die rhetorischen Bekenntnisse der neuen Machthaber, die Verantwortlichen des Assad-Regimes juristisch zu belangen. Für eine umfassende juristische Vergangenheitsbewältigung im Sinne einer transitional justice wäre es allerdings unverzichtbar, dass die Taten aller Tätergruppen – inklusive jener der HTS-Milizen – aufgearbeitet werden. Momentan sieht es nicht danach aus, als könnten die politischen Voraussetzungen dafür in naher Zukunft eintreten.
 
        Angesichts der bisherigen Errungenschaften bei der juristischen Aufarbeitung im Ausland und der Bedeutung, die zumindest die europäischen Geberländer diesem Thema beimessen, scheint es möglich, dass die Länder bereit wären, technische und finanzielle Unterstützung für solche Verfahren zu leisten. Denkbar wäre es, zunächst einige Pilotverfahren durchzuführen, in der Hoffnung, dass dadurch positive Präzedenzfälle geschaffen werden. Diese könnten im Rahmen eines Sondertribunals erfolgen, das institutionell und rechtlich einen internationalen oder „internationalisierten“ Charakter haben könnte. Entsprechende Beispiele gab es etwa für Kambodscha und Sierra Leone. Aktuell werden ähnliche Modelle für die Ukraine und das westafrikanische Gambia diskutiert. 15  
 
        In jedem Fall werden auch Verfahren in Europa und anderswo nach dem Weltrechtsprinzip bis auf Weiteres von Bedeutung sein. 16  Einen großen Schub könnten diese Bemühungen erhalten, wenn ein hochrangiges Mitglied der alten Regierung festgenommen und ein Prozess gegen diese Person in Aussicht gestellt wird. Insgesamt zeigt sich an den Beispielen juristischer Vergangenheitsbewältigung in Deutschland, Argentinien und anderswo, dass es auch in Syrien kein gradliniger Prozess sein wird. Über die juristische Aufarbeitung einer derart massiven Gewalt, wie sie Syrien erlebt hat (und die hoffentlich der Vergangenheit angehört, was derzeit keinesfalls gesichert ist), wird immer wieder neu verhandelt und gerungen werden müssen.
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        DIE KURDEN IN SYRIEN
 
         Dastan Jasim 
 
        In Syrien leben schätzungsweise 2,5 Millionen Kurden. Sie bilden nach den Arabern die größte ethnische Gruppe, machen etwa zehn Prozent der Bevölkerung aus und leben vor allem im Norden und Nordosten des Landes. Auch in den Städten Aleppo und Damaskus lebt eine große Gruppe alteingesessener kurdischer Communitys. Obwohl die Kurden in Syrien bis zum Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges vergleichsweise wenig öffentliche Aufmerksamkeit erhielten, spielten sie stets eine wichtige Rolle im kurdischen nationalen Widerstand und auch in Syrien selbst. 
 
        Das moderne Syrien entstand 1946. Das ideologische Fundament des Staates war arabisch-nationalistisch, ergänzt durch vereinzelte wohlfahrtsstaatliche Elemente – die Grundlage für die spätere Baath-Partei. 01  Kurden haben in der Geschichte Syriens immer eine wichtige Rolle gespielt, aber nur unter der Bedingung, dass sie ihr Kurdischsein verbargen und sich anderen politischen Projekten widmeten, wie etwa Ibrahim Hanano, der gegen die französische Besatzung kämpfte, oder Chalid Bakdash, der Gründer der Kommunistischen Partei Syriens. Ab 1963 setzten die syrischen Machthaber eine Arabisierungskampagne durch. Hunderttausende Kurden wurden zu Staatenlosen erklärt, enteignet und in die Rolle des ländlichen Agrarproletariats gedrängt. Diejenigen Kurden, die in den städtischen Zentren – vor allem in Damaskus, Aleppo und der Region Afrin – lebten, mussten sich kulturell und sprachlich assimilieren und wurden bei Zuwiderhandlung – vor allem unter der Familie Assad ab 1970 – brutal unterdrückt.
 
        Dennoch gab es transnationale Verbindungen unter den Kurden. So war etwa Jalal Talabani, der zeitweise im syrischen Exil lebte und später im Irak die Patriotische Union Kurdistans (PUK) gründete, ein wichtiger Impulsgeber für die kurdischen Gruppen. Auch Abdullah Öcalan, der Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), der in der von Syrien kontrollierten Bekaa-Ebene im Libanon eine militärische Ausbildungsbasis errichtete, war und ist bis heute ein wichtiger Bezugspunkt für die Kurden in Syrien. Obwohl sie im innerkurdischen Vergleich – vor allem in Relation zu den zwanzig Millionen Kurden in der Türkei, den rund acht Millionen im Irak oder den rund zehn Millionen im Iran – eine eher kleine Gemeinschaft sind, befanden sie sich häufig an wichtigen Schnittstellen der zahlreichen Fronten des kurdischen Nationalkampfes. Der Sturz Saddam Husseins 2003 und die Errichtung der kurdischen Autonomie im Irak motivierten sie in den 2000er Jahren umso mehr, es den Kurden im Irak gleichzutun.
 
        DRITTER WEG
 
        Als schließlich 2011 der Arabische Frühling Syrien erreichte und sich das Assad-Regime einer zunehmend islamistisch-nationalistisch geprägten Opposition gegenübersah, entschieden sich die Kurden für einen „dritten Weg“: sich nicht auf eine Seite zu schlagen, sondern den Aufbau einer autonomen Selbstverwaltung voranzutreiben – heute bekannt als Autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien (AANES). Neben dem Abwehrkampf gegen das Assad-Regime, gegen islamistische Gruppen und gegen die Türkei zeichnete sich die AANES von Anfang an durch progressive politische Grundsätze aus: Gewaltenteilung, starke basisdemokratische Strukturen mit kommunaler Selbstverwaltung, die zentrale Rolle von Frauen in Politik und Gesellschaft sowie ein ökologisches Selbstverständnis machen das Projekt einzigartig in der Region.
 
        Im Dezember 2023 ratifizierte die AANES zudem ihren neuen Gesellschaftsvertrag, was einer Verfassung gleichkommt, und legte damit vor der Gründung eines demokratischen syrischen Staates die juristische Position der Autonomie gegenüber einer solchen zukünftigen Ordnung fest. Die AANES will sich demnach nicht von Syrien abspalten, sondern sieht sich in ihrer Präambel als Teil der „Demokratischen Föderation Nordsyrien“, fordert also ein föderales Syrien. 02  
 
        Bereits kurz nach ihrer Gründung 2012 sah sich die AANES mit Bedrohungen durch dschihadistische Gruppen wie die Al-Nusra-Front konfrontiert, zu deren Anführern Ahmed al-Scharaa (alias Abu Muhammad al-Dscholani) gehörte, der später die Provinz Idlib kontrollierte und seit Januar 2025 Interimspräsident Syriens ist. Die islamistische Dominanz des syrischen Aufstands setzte vor allem ab 2013 ein, als der Islamische Staat im Irak und in Syrien (ISIS) – ab 2014 Islamischer Staat (IS) – weite Teile Syriens eroberte und begann, kurdische Gebiete einzukreisen. 
 
        Der Wendepunkt kam 2014 mit der Schlacht um Kobanî: Der Widerstand der Kurden, insbesondere ihrer weiblichen Kampfeinheiten der YPJ (Yekîneyên Parastina Jinê), gegen den IS brachte diesem seine erste bedeutende militärische Niederlage ein. Dieses Gefecht war der Beginn eines langen Kampfes, der 2019 mit dem territorialen Zusammenbruch des IS endete. Der Sieg gelang den kurdischen Kräften nicht allein: Teil dieses Kampfes waren armenische, assyrische und arabische Bataillone sowie die 2014 etablierte Partnerschaft der kurdischen Kräfte mit der US-geführten Koalition gegen den IS. Der kurdische Widerstand war fortan nicht nur ein Widerstand gegen die nationalistische Ordnung, die etwa unter Assad und seinen Vorgängern die Norm war, sondern gegen den breiten islamistischen Konsens vieler Oppositionsgruppen und Teil des globalen Kampfes gegen den IS.
 
        Mit dem territorialen Vorstoß gegen den IS, der sich auf arabischem Gebiet befand, und dem Zusammenschluss der kurdischen mit den anderen Kräften unter dem Schirm der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) wurde aus der ursprünglich mehrheitlich kurdischen Autonomie ein multiethnisches Projekt – was sich auch im Wechsel vom Namen „Rojava“ (kurdisch für „Westen“, als Teil Großkurdistans) zum neutraleren AANES widerspiegelt. Doch alle Inklusions- und Aufbaumaßnahmen konnten das Projekt AANES aufgrund der jahrzehntelangen antikurdischen Indoktrination in der arabischen Welt nicht attraktiver machen. Die Etablierung der AANES war nicht nur ein Affront gegenüber den Staaten des Nahen Ostens, die sich gegen ein kurdisches Gemeinwesen aussprechen, sondern auch ein ideologischer Gegensatz zu vielen traditionell und stammespolitisch geprägten arabischen Gebieten in Ostsyrien, die nach der Vertreibung des IS unter die Kontrolle der AANES fielen. Entsprechend konfliktbeladen ist das Verhältnis zu Teilen der arabischen Bevölkerung – auch weil viele kurdische Kerngebiete im Kampf um die Befreiung arabischer Gebiete verloren gingen.
 
        Drei türkische Militärinvasionen seit 2017 führten zur Vertreibung Hunderttausender Kurden und zur Besetzung strategisch wichtiger Regionen wie Afrin, Girê Spî (Tell Abyad) und Serê Kaniyê (Ras al-Ain). Diese Gebiete gerieten unter die Kontrolle der Türkei und der sogenannten Syrischen Nationalarmee (SNA) – einer heterogenen Truppe, die sich größtenteils aus islamistischen Milizen zusammensetzt und sich als Anti-Assad-Opposition versteht.
 
        Der Türkei gelang es damit, ihre Interessen durchzusetzen – nicht nur durch direkte Intervention, sondern auch mithilfe jener syrischen Oppositionskräfte, die den Kurden von Anfang an feindlich gegenüberstanden. Ein politisch selbstbestimmtes Kurdistan – oder auch nur eine kurdische Selbstverwaltung – wird von Ankara als Bedrohung angesehen. Wie schon Muhammad Talib Hilal, der Architekt der Arabisierungspolitik von 1963, sagte: Ein Kurdistan wäre nichts anderes als ein „Jahudistan“ – ein „fremdes“, „unechtes“ Gebilde, das den vermeintlich „echten“ arabischen Volkskörper spalte. 03  
 
        Über die Jahre hat die Türkei ihre Präsenz in Nordsyrien sowohl direkt militärisch als auch indirekt über verbündete Gruppen wie die HTS (Hai‘at Tahrir asch-Scham) in Idlib unter Ahmed al-Scharaa stabilisiert. Das Grenzgebiet zur Türkei ist über den UN-Hilfskorridor bei Bab al-Hawa zu einer faktischen Exklave geworden. 04  Die von der Türkei besetzten Gebiete werden von türkischen Beamten verwaltet, wirtschaftlich von der türkischen Lira dominiert und infrastrukturell eng mit der türkischen Provinz Hatay verknüpft. Ankara betreibt im gesamten Gebiet eine intensive Soft-Power-Politik – durch humanitäre Hilfe, Kulturprogramme und religiöse Institutionen. Daraus hat sich ein türkisch-syrisches politisch-kulturelles Bündnis entwickelt, dessen kleinster gemeinsamer Nenner die Ablehnung jeglicher kurdischer Selbstbestimmung ist. 
 
        MULTIPLE FRONTEN
 
        Seit dem Machtwechsel in Damaskus am 8. Dezember 2024 hat sich die Lage der Kurdinnen und Kurden in Nord- und Ostsyrien wie auch die vieler anderer ethnischer und religiöser Minderheiten in Syrien dramatisch verschärft. 05  Laut einem aktuellen Bericht des Rojava Information Center vom März 2025 starteten die türkischen Streitkräfte und die mit ihnen verbündete SNA unmittelbar nach dem Beginn der HTS-Offensive großangelegte Angriffe auf die kurdisch verwalteten Gebiete. 06  Am 1. Dezember 2024 griffen sie die Region Shehba nördlich von Aleppo an, in der rund 100000 Binnenflüchtlinge aus Afrin lebten – ein Großteil der Bevölkerung wurde erneut vertrieben. Nur eine Woche später begannen auch in Manbidsch Luft- und Bodenoffensiven, die von systematischen Menschenrechtsverletzungen wie gezielten Tötungen, Plünderungen und Folter begleitet wurden. Türkische Luftangriffe zielten auf wichtige zivile Infrastruktur wie den Tishrin-Staudamm, wodurch Hunderttausende Menschen zeitweise von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten waren. Die Angriffe folgen einem systematischen Muster, das bereits bei früheren türkischen Interventionen in Afrin, Serê Kaniyê (Ras al-Ain) und Girê Spî (Tal Abyad) zu beobachten war. Seit dem Umbruch in Syrien sieht sich die kurdische Bevölkerung in der AANES erneut massiven Angriffen, Vertreibungen und existenziellen Bedrohungen ausgesetzt. 
 
        Der Zeitpunkt der HTS-Offensive Ende November 2024, die zum Sturz des Regimes führte, war vermutlich nicht zufällig gewählt. Vielmehr ergab er sich aus einer Kombination geopolitischer Verschiebungen. Zum einen geriet die „Achse des Widerstands“, die Assad bis dahin militärisch gestützt hatte, zunehmend ins Wanken, da Israel nach dem 7. Oktober 2023 die Führungen von Hamas und Hisbollah weitestgehend ausgeschaltet hatte und der Iran sich in einer tiefen wirtschaftlichen Krise befand. Zum anderen hatte kurz zuvor Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen 2024 gewonnen, während sich die russisch-ukrainische Front zunehmend festgefahren zeigte. Vor diesem Hintergrund war absehbar, dass die EU unter einer zweiten Trump-Präsidentschaft verstärkt auf die Türkei als sicherheitspolitischen Partner setzen und die Flüchtlingsabwehr zur Priorität erklären würde. Seit 2021 hatte sie daher bereits Schritte unternommen, um eine Normalisierung der HTS einzuleiten, die letztlich zur Rückführung syrischer Flüchtlinge führen könnte. 07  
 
        Die Dynamik der internationalen Sicherheitsarchitektur ging auch an der kurdischen Führung - vor allem den Verteidigungseinheiten der AANES, der SDF – in Syrien nicht vorüber. So unterzeichneten der Oberbefehlshaber der SDF, Mazloum Abdi, und der Präsident der syrischen Übergangsregierung, Ahmed al-Scharaa, am 10. März 2025 ein Abkommen über die Integration der Verwaltung und der Sicherheitskräfte Nordostsyriens in den syrischen Staatsapparat und die Anerkennung der Kurden. 08  Die Ergebnisse des Abkommens wurden von vielen begrüßt, denn die kriegsgeplagte AANES braucht derzeit vor allem Stabilität, um nach über 15 Jahren Krieg endlich mit einem nachhaltigen Wiederaufbau beginnen zu können. Die Streitkräfte der AANES verfügen zwar über mehr Bodentruppen als die HTS und mittlerweile auch über Drohnentechnologie, sind aber den türkischen Luftangriffen nicht gewachsen. 
 
        Trotz der Fortschritte zwischen Kurden und der neuen Führung in Damaskus kam es in Qamishlo zu Protesten gegen die am 13. März von al-Scharaa ratifizierte neue Verfassungserklärung für Syrien, da die zuvor im Abkommen vereinbarten Punkte nicht enthalten sind. 09  Die Verfassung hält zudem an der Bezeichnung Syriens als „Arabische Republik“ fest. Proteste der Kurden in der AANES gab es auch im Zuge der Angriffe auf alawitische und christliche Gebiete. 10  Bei diesen Angriffen wurden auch zwei junge kurdische Medizinstudentinnen in Latakia getötet, was die Spannungen weiter verschärfte. 11  
 
        Insgesamt scheint das Abkommen noch keine greifbaren Früchte zu tragen, auch wenn die Verbindung zwischen der AANES und Damaskus immerhin noch besteht. Dennoch wurden kurdische Vertreter nicht zum syrischen Forum für den nationalen Dialog eingeladen, und auch bei der Pariser Syrien-Konferenz am 13. Februar 2025 wurde die Außenbeauftragte Ilham Ahmed nicht am selben Tisch wie die anderen Vertreter der HTS empfangen, sondern nur separat zu Gesprächen konsultiert. 12  Selbst zur Münchner Sicherheitskonferenz wurde der Außenminister der HTS, Asaad Hassan al-Schaibani, eingeladen, während von den Partnern im Kampf gegen den IS jede Spur fehlte. Auch in der syrischen Übergangsregierung gibt es keinen Vertreter der AANES, sondern eine Mischung aus Vertrauten al-Scharaas und Einzelpersonen, die einen inklusiven Anschein erwecken sollen, wie die Christin Hind Kabawat als Ministerin für Soziales und Familie und der zum Bildungsminister ernannte Kurde Mohammad Abdulrahman Terko aus Afrin, der allerdings auch unter dem alten Regime als systemkonform galt. Der Syrische Demokratische Rat kritisierte als politischer Arm der SDF bereits die unabgestimmte Regierungsbildung als technokratische Fassade für die bestehende Elite der HTS. 13  
 
        KAMPF GEGEN DEN IS
 
        Trotz des territorialen Zusammenbruchs des IS befinden sich im Nordosten Syriens noch etwa 10000 mutmaßliche IS-Mitglieder und rund 40000 Familienangehörige in Gefängnissen und Lagern, darunter viele ausländische Staatsangehörige, die ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Humanitäre Organisationen kritisieren die Zustände vor Ort; zugleich können die Lager nicht als reine zivile Camps gesehen werden. In den Lagern kommt es immer wieder zu ideologisch motivierten Morden, und junge Menschen werden als Kämpfer rekrutiert. 14  
 
        Die internationale Gemeinschaft hat bislang keine einheitliche Strategie zur Lösung dieses Problems entwickelt. Die AANES fordert seit Jahren die Rückführung ausländischer Staatsbürger und die Einrichtung eines internationalen Tribunals zur strafrechtlichen Verfolgung der Verbrechen des IS. 15  Dennoch bleibt die Zusammenarbeit mangelhaft, und viele Staaten zögern, ihre Staatsbürger zurückzunehmen oder juristische Verantwortung zu übernehmen. Begründet wird dies unter anderem mit Sicherheitsbedenken. Hier zeigt sich jedoch auch ein strukturelles Problem der internationalen Gemeinschaft mit den Kurden: Man vermeidet um jeden Preis den öffentlichen Umgang mit kurdischen Institutionen, obwohl eine behördliche Zusammenarbeit dringend notwendig wäre – auch in Deutschland. 16  
 
        Der Grund für die Zurückhaltung ist, dass jede institutionelle Arbeit mit der AANES – auch im Kampf gegen den IS – von der Türkei als Affront empfunden wird. Diese Scheu hat System seit Beginn der Anti-IS-Koalition der USA, in der alles, was Nation-Building sein könnte, tunlichst vermieden wurde. Während die USA in Afghanistan und im Irak mit umfassenden Mandaten operierten, die sowohl militärische als auch zivile Komponenten umfassten, haben sie im Nordosten Syriens nicht einmal Gefängnisse gebaut. Viele IS-Gefangene werden in ehemaligen Schulen und anderen umfunktionierten Gebäuden festgehalten. 17  So richtete sich das US-Mandat vor allem auf den Kampf gegen den IS mit einer begrenzten Zahl von Spezialkräften. Die Türkei verfolgte als NATO-Verbündeter der USA eigene antikurdische Interessen in der Region. Die Tatsache, dass türkische Militärmanöver die Anti-IS-Mission und die US-Truppen gefährdeten, änderte nichts an der westlichen Haltung. 
 
        DAS „K-WORT“
 
        Die Zurückhaltung vor allem der USA und des Westens und das fatale militärische Flickwerk, in das die Kurden verstrickt sind, haben eine lange Vorgeschichte. Militärische Interventionen des Westens mit kurdischer Hilfe, die nicht auf Institutionenaufbau und nachhaltige Strategien setzen, waren bereits in der Autonomen Region Kurdistan zu beobachten, die immerhin seit 2005 anerkannt und Teil der irakischen Verfassung ist.
 
        Obwohl der US-geführte Einsatz „Operation Provide Comfort“ (1991–1996) auf Grundlage der UN-Resolution 688 humanitäre Hilfe für kurdische Flüchtlinge im Nordirak leistete und Flugverbots- sowie Schutzzonen gegen irakische Repressionen einrichtete, unterblieb die Stärkung kurdischer Institutionen, um die Türkei nicht zu verärgern. Aus dem gleichen Grund vermieden US-Beamte während der Einsätze bewusst das „K-Wort“, also Kurdistan. 18  Die institutionelle Zersplitterung der heutigen Autonomen Region Kurdistan in verschiedene bewaffnete Gruppen ist vor allem ein Ergebnis eben dieser Politik. Zudem erlaubte die internationale Koalition der Türkei während der Operation nächtliche Luftangriffe gegen die PKK im Nordirak. Einige Jahre später, mit dem Washington Agreement von 1998, versprachen der damalige Vorsitzende der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), Jalal Talabani, und der Vorsitzende der Demokratischen Partei Kurdistans (PDK), Masoud Barzani, der Türkei Unterstützung im Kampf gegen die PKK. Die heute oft zitierten Sicherheitsbedenken der Türkei wurden also schon damals berücksichtigt. Die Türkei besetzt dennoch heute Dutzende Kilometer tiefes Gebiet der Autonomen Region Kurdistan und baut jedes Jahr neue Militärbasen, für die die Bewohner bisher 602 Dörfer verlassen mussten. 19  Allein im Jahr 2024 gab es 1076 Luftangriffe mit Toten, Verletzten und 2000 Hektar unbrauchbarer landwirtschaftlicher Nutzfläche. 
 
        In Syrien haben wir nun ein Szenario, in dem eine sich zurückziehende US-Administration mit einem viel kleineren Mandat dieselben türkischen Sicherheitsbedenken zitiert. Drei groß angelegte türkische Invasionen in kurdisch-syrisches Gebiet seit 2017 haben Hunderte von Zivilisten getötet und Hunderttausende in die Flucht gezwungen – auch während der gemeinsamen SDF-US-Operationen gegen den IS. Oft wurde behauptet, die AANES müsse sich nur stärker von der PKK distanzieren, um den türkischen Sicherheitsinteressen gerecht zu werden. Doch das Beispiel der Autonomen Region Kurdistan zeigt, dass dies nicht ausreicht.
 
        Das Grundproblem ist, dass die Türkei keine kurdische Selbstverwaltung akzeptiert, weder im Irak noch in Syrien, solange die Mehrheit der Kurden insgesamt in der Türkei lebt und als Bedrohung wahrgenommen wird. Im Gegensatz zur Türkei der 1990er Jahre, in der die türkische Lira massiv an Wert verlor, Geldscheine mit Millionenwerten gedruckt wurden und keine Regierung ein Jahr überlebte, ist die Türkei der Gegenwart ein globaler Player und einer der wichtigsten Ansprechpartner im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. 20  Sie verhindert die Einreise von Flüchtlingen in die EU, hat erheblichen Einfluss auf die Innen- und Außenpolitik der USA 21  und ist inzwischen weltweit vom Waffenimporteur zum Waffenexporteur geworden. 22  Es gibt keinen Grund, warum die Türkei von heute sich mit Zugeständnissen beruhigen lassen sollte, die sie damals nicht beruhigt haben.
 
        Vergleiche mit den Jahren des Irakkrieges hört in diesen Tagen niemand gerne, schon gar nicht in Kreisen, die der HTS nahestehen und den Machtwechsel in Syrien als Machtwechsel aus eigener Kraft darstellen. Und so wie damals im Irak vom Iran gesteuerte Ex-Milizionäre als Technokraten bezeichnet wurden, die sich später gegen zentrale westliche Interessen wenden würden, gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass dies bei den salafistischen Technokraten der HTS anders sein wird. Doch im Unterschied zu damals ist die Weltlage heute instabiler, sind die Machtverhältnisse unklarer, ist vieles möglich, was früher unmöglich schien – auch für die Kurden. 
 
        Die Schwäche des Iran lässt aufhorchen, denn die Proteste der Kurden im Iran 2022, die selbst stark in das Projekt AANES involviert waren und sind, liegen noch nicht lange zurück. Und trotz aller geopolitischen Macht steckt Erdoğan in einer tiefen innenpolitischen Krise, was wirtschaftliche Probleme und Hindernisse für seine Wiederwahl betrifft – Proteste gegen die Inhaftierung des Präsidentschaftskandidaten Ekrem İmamoğlu erschüttern alle großen Metropolen der Türkei. Der Iran und die Türkei, die sich im gemeinsamen Kampf gegen die kurdische Selbstbestimmung immer unterstützt haben, fürchten nun auch, dass das durch Trumps Rückzug aus dem Nahen Osten entstehende Machtvakuum nicht zu den erhofften eigenen Erfolgen führen wird. Wir sehen, dass gerade Israel massiv expandiert und den Ton angibt. Die Türkei und Israel stehen sich derzeit in Palmyra gegenüber, wo die Türken einen Stützpunkt errichten wollen. 
 
        AUSBLICK
 
        Die geopolitische Lage im Nahen Osten ist im Wandel, was den Kurden neue Perspektiven eröffnen könnte. Die Türkei steht dabei unter wachsendem innen- wie außenpolitischem Druck. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass im Frühjahr 2025 Verhandlungen mit der PKK aufgenommen wurden – deren Ausgang ist völlig ungewiss, und über die Gespräche selbst sowie ihre Bedingungen liegen bislang kaum Informationen vor.
 
        Zudem scheinen die Kurden außenpolitisch neue Partner gefunden zu haben, so investiert etwa Saudi-Arabien seit Jahren in Projekte im Nordosten Syriens, und saudische Mediengiganten wie „al-Arabiya“ trafen sich mit Mazlum Abdi zu Interviews zur besten Sendezeit, was vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Der israelische Außenminister Gideon Sa’ar und sogar Premierminister Benjamin Netanjahu äußerten sich überraschend deutlich als Unterstützer der Kurden in Syrien, obwohl Israel und die Türkei eine lange strategische Partnerschaft verbindet. Und auch Mazlum Abdi gab zu verstehen, dass die Kurden keine Unterstützung, auch keine israelische, ablehnen würden. 
 
        So sehr die Kurden immer wieder als verratenes und betrogenes Volk dargestellt wurden, so sehr scheinen sie zu den Pragmatikern des neuen Nahen Ostens geworden zu sein. Nach innen sind die utopischen Ideen und Prinzipien des Projekts „Rojava“ das Fundament, das einer kriegsgebeutelten Gesellschaft hilft, die Hoffnung nicht zu verlieren und nicht nur im Verteidigungsmodus, sondern aktiv an einer besseren Zukunft für sich zu bauen. Nach außen hin scheint die Rehabilitierung der Ex-al-Qaida-Männer in Syrien und darüber hinaus einen großen realpolitischen Schwenk der AANES ausgelöst zu haben.
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        SYRERINNEN UND SYRER AUF DEM DEUTSCHEN ARBEITSMARKT
 
         Anika Jansen · Sarah Pierenkemper · Fabian Semsarha  
 
        Der 2011 begonnene Bürgerkrieg in Syrien löste eine massive Fluchtbewegung aus, die dazu führte, dass heute rund eine Million Syrer:innen in Deutschland leben. Spätestens mit dem Sturz des Assad-Regimes Anfang Dezember 2024 entbrannte die öffentliche und politische Diskussion über den Verbleib der in Deutschland lebenden Syrer:innen. Die antizipierte Stabilisierung des Landes führte zu einer Rückkehrdebatte, die sich insbesondere um Fragen der Arbeitsmarktintegration drehte. So äußerte sich der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz bereits kurz nach dem Sturz Assads zu diesem Thema: „Wer hier arbeitet, wer gut integriert ist, der ist und bleibt in Deutschland willkommen.“ 01  Zehn Jahre nach dem Hauptzuwanderungsjahr 2015 stellt sich daher die Frage: Wie ist es um das syrische Leben in Deutschland bestellt? 
 
        ANZAHL UND AUFENTHALTSSTATUS
 
        Nach Angaben des Ausländerzentralregisters lebten Ende 2023 insgesamt 972460 Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit in Deutschland, was einem Anteil von rund 1,2 Prozent an der Gesamtbevölkerung entspricht. Damit bilden syrische Staatsangehörige nach türkischen (1548095 Personen) und ukrainischen (1239705 Personen) die drittgrößte Gruppe von Ausländer:innen in Deutschland. Ihr Anteil an der ausländischen Bevölkerung beträgt rund sieben Prozent. 02  
 
        Hinzu kommen die rund 160000 Syrer:innen, die zwischen 2015 und 2023 eingebürgert wurden. 03  Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind Sprachkenntnisse, ein gesicherter Lebensunterhalt und in der Regel ein Mindestaufenthalt von fünf Jahren, der durch besondere Integrationsleistungen auf drei Jahre verkürzt werden kann. Die meisten Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte leben in Nordrhein-Westfalen (374000 Personen beziehungsweise 29 Prozent). Rund elf Prozent leben in Niedersachsen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg (jeweils neun Prozent). 04  
 
        Zum Stichtag 31. Dezember 2023 befanden sich von den rund eine Million Syrer:innen knapp 712000 Schutzsuchende in Deutschland. Die übrigen gut 250000 verfügen über Aufenthaltstitel wie eine Niederlassungserlaubnis, eine befristete Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit oder Ausbildung oder eine befristete Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen. Mit rund 624000 Personen (88 Prozent) verfügt ein Großteil der Schutzsuchenden über einen anerkannten Schutzstatus. In den meisten Fällen wurde dieser im Rahmen des Flüchtlingsschutzes nach der Genfer Flüchtlingskonvention (279000 Personen beziehungsweise 39 Prozent) oder als subsidiärer Schutz (240000 beziehungsweise 34 Prozent) gewährt. Subsidiärer Schutz greift, wenn weder Flüchtlingsschutz noch Asylberechtigung gewährt werden kann, aber eine ernsthafte Bedrohung im Herkunftsland besteht. Rund 81000 Personen (elf Prozent) haben einen offenen, also noch nicht entschiedenen Schutzstatus. Rund 7000 Personen (ein Prozent) haben einen abgelehnten Schutzstatus. Gründe hierfür sind unter anderem ein negativer Asylbescheid oder der Verlust eines zuvor gewährten Schutzstatus. Von den rund 624000 syrischen Schutzsuchenden mit anerkanntem Schutzstatus ist dieser in 90 Prozent der Fälle befristet. 05  
 
        Der Großteil der syrischen Schutzsuchenden kam im Zuge der großen Fluchtbewegung in den Jahren 2014 bis 2016 nach Deutschland. Davor spielte die Zuwanderung aus Syrien für Deutschland eine untergeordnete Rolle. Im Laufe des Jahres 2016 ging die Zahl der in Deutschland ankommenden Schutzsuchenden zurück. Eine Entwicklung, die auf gezielte Maßnahmen zur Verringerung der Durchlässigkeit der EU-Außengrenzen zurückzuführen ist, etwa durch das Schließen der sogenannten Balkanroute und das EU-Türkei-Abkommen. Dennoch führt Syrien seit 2014 die Liste der zehn zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten an. 06  Im Jahr 2024 beantragten 76765 syrische Staatsangehörige Asyl in Deutschland. Damit entfiel 2024 jeder dritte in Deutschland gestellte Asylantrag auf syrische Staatsangehörige, die damit die größte Gruppe unter den insgesamt 213499 Asylsuchenden bildeten. 07  Nach dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Bearbeitung der Asylanträge von Syrer:innen vorübergehend eingestellt. 08  Betroffen sind Medienberichten zufolge knapp 50000 Anträge im Jahr 2024. 09  So lässt sich bisher nicht absehen, wie sich die Anzahl der syrischen Asylbewerbungen in den nächsten Jahren entwickeln wird. 
 
        Seit 2012 gab es aufgrund der Sicherheitslage vor Ort keine Abschiebungen nach Syrien. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Anfang 2025 startete ein freiwilliges Ausreiseprogramm der Bundesregierung für Syrer:innen in Deutschland, über das nach Medienberichten bis zum 16. Februar 2025 allerdings erst 40 Personen freiwillig in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. 10  
 
        ALTERSSTRUKTUR UND BILDUNG
 
        Die syrische Bevölkerung in Deutschland ist mit einem Durchschnittsalter von 26,2 Jahren 11  deutlich jünger als die Gesamtbevölkerung Deutschlands, die im Schnitt 44,6 Jahre alt ist. 12  Zudem besteht in dieser Gruppe ein Ungleichgewicht in der Geschlechterverteilung: Etwa 60 Prozent sind männlich, 40 Prozent weiblich. 13  Rund 70 Prozent (670985 Personen) sind zwischen 15 und 65 Jahre alt und damit im erwerbsfähigen Alter. In der Gesamtbevölkerung liegt dieser Anteil bei 81 Prozent. 14  In den kommenden Jahren wird ein großer Teil der syrischen Bevölkerung das erwerbsfähige Alter erreichen, während gleichzeitig immer mehr deutsche Staatsbürger:innen in den Ruhestand treten.
 
        Der Bildungsabschluss syrischer Zuwanderer:innen liegt im Schnitt unter dem der deutschen Bevölkerung und auch unter dem anderer Zuwanderungsgruppen. Außerdem verfügen Geflüchtete gerade in den ersten Jahren häufig nicht über ausreichende Sprachkenntnisse, da diese erst im Laufe ihres Aufenthalts erworben werden. 15  2023 hatten den Angaben im Mikrozensus zufolge 24 Prozent der aus Syrien zugewanderten Personen, die weder schulpflichtig noch in Ausbildung waren, keinen Schulabschluss – im Vergleich zu vier Prozent in der Gesamtbevölkerung. 16  
 
        Der Anteil der syrischen Zuwanderer:innen, die entweder aufgrund ihres geringen Alters bisher nicht schulpflichtig sind oder sich noch in der Schule befinden, ist mit 40 Prozent überdurchschnittlich hoch. Hier besteht demografisch gesehen ein großes Fachkräftepotenzial. Im Vergleich: Bei der Gesamtbevölkerung liegt dieser Anteil bei 18 Prozent. 17  
 
        Von den syrischen Zugewanderten mit Schulabschluss haben 24 Prozent einen Abschluss, der mit dem deutschen Abitur oder der Fachhochschulreife vergleichbar ist, acht Prozent einen Abschluss auf Realschulniveau und zehn Prozent auf Hauptschulniveau. Dieser Anteil liegt deutlich unter dem der Gesamtbevölkerung. Um syrische Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sind daher häufig Bildungsinvestitionen notwendig (Abbildung 1). 
 
         
           Abbildung 1: Bildungsabschlüsse in Deutschland, in Prozent
 
          [image: Auf dem Säulendiagramm ist zu sehen, dass syrische Zuwanderer deutlich häufiger in Ausbildung sind als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Ebenso sind Syrer häufiger ohne Schulabschluss.] 
            Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes  
 
        
 
        BLEIBEABSICHTEN
 
        In der aktuellsten Befragung zu Bleibeabsichten aus dem Jahr 2022 bekundeten 94 Prozent der zwischen 2013 und 2019 eingereisten, in Syrien geborenen Geflüchteten den Wunsch, dauerhaft in Deutschland zu verbleiben. 18  Diese Daten wurden jedoch unter den bis zuletzt in Syrien herrschenden Bedingungen – geprägt von Krieg, Bürgerkrieg und Verfolgung – erhoben und lassen sich daher nicht unmittelbar auf die Situation nach dem Sturz des Assad-Regimes übertragen. 
 
        Wie sich die Bleibeabsichten unter den veränderten politischen und humanitären Rahmenbedingungen in Syrien weiterentwickeln, bleibt derzeit spekulativ. Mit dem Ende des Assad-Regimes könnten sich neue Perspektiven eröffnen, wenn sich die Situation in Syrien stabilisiert und eine Rückkehr in ihr Heimatland für Syrer:innen eine sichere Option wird. Allerdings zeigt sich, dass die Rückkehrneigung mit zunehmender Aufenthaltsdauer tendenziell abnimmt. 19  
 
        Zudem haben institutionelle Rahmenbedingungen einen signifikanten Einfluss auf die Bleibeabsichten. So führt unter anderem das fortbestehende Recht, dass EU-Bürger:innen auch nach einer Rückkehr in ihr Herkunftsland wieder nach Deutschland einreisen können, in der Regel zu höheren Rückwanderungsraten. Übertragen auf syrische Geflüchtete bedeutet dies, dass jene, die inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, unter vergleichbaren Bedingungen eher dazu geneigt sein könnten, vorübergehend oder dauerhaft nach Syrien zurückzukehren, da ihnen grundsätzlich die Option offensteht, jederzeit wieder nach Deutschland einzureisen. Im Gegensatz dazu ist für syrische Staatsangehörige ohne entsprechende aufenthaltsrechtliche Perspektiven in Deutschland eine Rückkehrentscheidung mit deutlich höheren Risiken verbunden, was den Anreiz zum Verbleib in Deutschland verstärkt. 20  
 
        ARBEITSMARKT
 
        Mit der verstärkten Zuwanderung von Syrer:innen in den vergangenen zehn Jahren hat auch ihre Relevanz am hiesigen Arbeitsmarkt deutlich zugenommen. Während im Juni 2014 lediglich 8110 Syrer:innen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Deutschland nachgingen, traf dies im Juni 2024 bereits auf 224940 Syrer:innen zu. 21  Die syrische Bevölkerung Deutschlands, die vorwiegend aus humanitären Gründen zuwanderte, integriert sich folglich zunehmend in den Arbeitsmarkt. 
 
        Die Beschäftigungsquote ist der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis unter 65 Jahren, der einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgeht. Im Jahresdurchschnitt 2023 traf dies auf 31,9 Prozent der syrischen Bevölkerung in Deutschland zu. 22  Nachdem die Beschäftigungsquote aufgrund der starken Fluchtzuwanderung, die eine direkte Arbeitsmarktintegration ausschließt, in den Jahren 2015 und 2016 leicht abfiel, stieg sie ab 2017 deutlich an (Abbildung 2). Die Zahlen der Beschäftigungsstatistik spiegeln jedoch nicht die gesamte Arbeitsmarktintegration von syrischen Zuwanderern wider, da sie nur Syrer:innen erfassen, die keinen deutschen Pass haben. Die rund 160000 Syrer:innen, die zwischen 2015 und 2023 eingebürgert wurden und in der Regel erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert sind, bleiben demnach unberücksichtigt. 23  Die Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung mit syrischem Migrationshintergrund fällt dadurch positiver aus, als aus der Beschäftigungsstatistik nach Nationalität hervorgeht. Des Weiteren erfasst die Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit keine selbstständigen und verbeamteten Personen, wenngleich diese Gruppen im Falle der Syrer:innen zu vernachlässigen sind. 
 
         
           Abbildung 2: Wanderungssaldo und Beschäftigungsquote von Syrer:innen in Deutschland
 
          [image: Die Verlaufsgrafik zeigt, dass die Beschäftigungsquote infolge der starken Fluchtzuwanderung 2015 und 2016 zunächst leicht zurückging, ab 2017 jedoch deutlich anstieg.] 
            Quelle: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit  
 
        
 
        Bei diesen Betrachtungen ist zu beachten, dass die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten grundsätzlich langsamer erfolgt als bei anderen Migrationsgruppen und mit zunehmender Aufenthaltsdauer steigt. Im ersten Jahr nach dem Zuzug lag die Erwerbstätigenquote der in Syrien geborenen Flüchtlinge bei nur sechs Prozent, während sie sieben Jahre nach dem Zuzug bei 61 Prozent lag – wobei hier auch Minijobs, Selbstständigkeit und andere Formen der Erwerbstätigkeit berücksichtigt sind. 24  Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass auch die Erwerbsbeteiligung der jüngst zugewanderten Syrer:innen mit steigender Aufenthaltsdauer zunimmt und sich die Erwerbsbeteiligung der syrischen Bevölkerung immer weiter der Quote der Gesamtbevölkerung (Stand 2023: 77,2 Prozent) annähern dürfte. 25  Die Stabilisierung Syriens und damit rückläufige Fluchtmigration dürfte den Aufholprozess der Erwerbstätigenquote weiter beschleunigen. 
 
        GESCHLECHTSSPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE
 
        In der Gruppe der syrischen Beschäftigten herrscht ein starkes Geschlechtergefälle: Im Juni 2024 waren 84 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit syrischer Staatsangehörigkeit männlich. 26  Auch unter Berücksichtigung, dass Männer hierzulande die Mehrheit der syrischen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bilden, sind syrische Frauen am hiesigen Arbeitsmarkt deutlich unterrepräsentiert, wie ein Blick auf die Beschäftigungsquoten verdeutlicht: Während im Juni 2024 lediglich 14 Prozent der in Deutschland lebenden Syrerinnen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgingen, traf dies auf 44,8 Prozent der Männer zu. Zum Vergleich: In der übrigen ausländischen Bevölkerung Deutschlands liegen diese Quoten bei 41,5 Prozent (Frauen) und 56,4 Prozent (Männer). 27  Neben Barrieren wie der überproportionalen Übernahme von Sorgearbeit, die auch in der Mehrheitsgesellschaft wirken, sind migrationsspezifische Gründe heranzuführen, um die geringe Erwerbsbeteiligung von Syrerinnen zu erklären. Zu nennen ist, dass Syrerinnen im Vergleich zu ihren männlichen Landsleuten geringere Investitionen in Sprache und Bildung in Deutschland tätigen und bereits in Syrien deutlich seltener erwerbstätig waren. Zudem arbeiteten syrische Frauen im Herkunftsland häufig in Tätigkeitsfeldern, die in Deutschland zu den reglementierten Berufen zählen (zum Beispiel Gesundheit, Erziehung, Bildung), was den Transfer beruflicher Kompetenzen erschwert. 28  
 
        ENGPASSBERUFE
 
        Auch wenn Syrer:innen lediglich gut 0,6 Prozent (Juni 2024) der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland ausmachen, spielen sie in einigen Branchen bereits eine wichtige Rolle, um den Fachkräftemangel zu entschärfen. 29  
 
        Zuletzt arbeiteten knapp 60 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Syrer:innen in qualifizierten Jobs für Fachkräfte mit Berufsausbildung, Fortbildung oder Studium. Gut 80000 von diesen 213589 Beschäftigten waren in sogenannten Engpassberufen tätig, in denen Stellen aktuell besonders schwierig zu besetzen sind. 30  Syrische Fachkräfte leisten somit einen erheblichen Beitrag zur Milderung des Fachkräftemangels in Deutschland.
 
        Besonders in Engpassberufen, die von sehr starken Besetzungsschwierigkeiten betroffen sind, finden sich syrische Fachkräfte in hoher Zahl. 31  Hierzu gehören primär Sozial- und Gesundheitsberufe sowie klimarelevante Handwerksberufe wie Bauelektrik, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Metallbau sowie elektrische Betriebstechnik. Besonders im Bereich der Bauelektrik sind diese Fachkräfte eine Schlüsselressource für den Ausbau erneuerbarer Energien. Hier blieben zuletzt 80 Prozent der offenen Stellen unbesetzt, da bundesweit rechnerisch mehr als 18000 passend qualifizierte Fachkräfte fehlen. Auch in anderen, systemrelevanten Berufen sind Syrer:innen stark vertreten: Summiert man alle Fachrichtungen, waren im betrachteten Zeitraum rund 5300 Syrer:innen als angestellte Ärztinnen und Ärzte tätig.
 
        BERUFSAUSBILDUNG
 
        Die Zahl der Syrer:innen am deutschen Ausbildungsmarkt ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Während im Jahr 2010 lediglich 102 Syrer:innen eine Ausbildung im dualen System begannen, waren es 2023 bereits 6885. Damit machen sie 11,5 Prozent aller ausländischen Auszubildenden aus, und sogar 45,5 Prozent aller geflüchteten Auszubildenden. Da Syrer:innen sieben Prozent aller Ausländer:innen in Deutschland ausmachen und 22 Prozent aller Schutzsuchenden, ist der Anteil der Syrer:innen in Ausbildung überproportional hoch, was sicherlich auch durch die junge Altersstruktur zu erklären ist. 
 
        Betrachtet man die Entwicklung von Männern und Frauen, zeigen sich deutliche Unterschiede. Nach der großen Migrationsbewegung im Jahr 2015 stieg die Zahl der Männer in der dualen Ausbildung stark an und erreichte 2018 ihren vorläufigen Höhepunkt. Seitdem sinkt die Zahl der Männer in der dualen Ausbildung. Die Zahl der Frauen dagegen stieg wesentlich leichter an, dafür aber kontinuierlich. Ihren vorläufigen Höchstwert erreichte sie 2022, seitdem stagniert die Zahl. Dies lässt vermuten, dass syrische Frauen mehr Zeit benötigen, um auf dem Ausbildungsmarkt Fuß zu fassen, sich aber langfristig auch erfolgreich integrieren. Es könnte aber auch daran liegen, dass sie aufgrund einer geringeren Vorbildung mehr Zeit benötigen, um einen Schulabschluss nachzuholen. 
 
        Zuletzt befanden sich mit 840 neuen Verträgen die meisten syrischen Auszubildenden in Berufen der Kraftfahrzeugtechnik, gefolgt von dem Beruf zahnmedizinische Fachangestellte und Berufen im Friseurgewerbe mit jeweils 780 neuen Verträgen. Viele syrische Jugendliche gehen außerdem in Berufe im Verkauf und in Berufe in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Knapp 400 junge Syrer:innen starteten eine Ausbildung im Bereich Bauelektrik, ein Beruf, der im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien eine immense Bedeutung hat. Viele der unter Syrer:innen beliebten Ausbildungsberufe zählen zu Engpassberufen auf dem Arbeitsmarkt (Abbildung 3). 
 
         
           Abbildung 3: Top-10-Ausbildungsberufe von Syrern:innen in Deutschland, Anzahl Auszubildende
 
          [image: Im Säulendiagramm wird deutlich, dass viele syrische Jugendliche Berufe im Verkauf sowie in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ergreifen. Knapp 400 Syrer begannen eine Ausbildung im Bereich der Bauelektrik – ein Beruf, der im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien an Bedeutung gewinnt. Viele der bei Syrern beliebten Ausbildungsberufe zählen zudem zu den Engpassberufen auf dem deutschen Arbeitsmarkt.] 
           Hinweis: Engpassberufe in rot, keine Engpassberufe in blau; ein Beruf gilt als Engpassberuf, wenn es im gesamten Bundesgebiet nicht genügend passend qualifizierte Arbeitslose gibt, um die offenen Stellen zu besetzen.  
 
            Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder; IW-Berechnung auf Basis von Sonderauswertungen der Bundesagentur für Arbeit und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung  
 
        
 
        Der Anteil junger Syrer:innen, die eine Ausbildung in einem Beruf beginnen, der auf dem Arbeitsmarkt einen Engpass aufweist, hat sich seit 2010 stark erhöht. Waren es 2010 noch 13,8 Prozent so sind es 2023 bereits 75,7 Prozent. Das liegt auch daran, dass aufgrund des Fachkräftemangels immer mehr Berufe auf dem Arbeitsmarkt von Engpässen betroffen sind. Auch bei den anderen Gruppen, darunter Deutsche, Ausländer:innen und Geflüchtete, ist der Anteil gestiegen. Allerdings war der Anteil der Syrer:innen in Engpassberufen im Vergleich zu den anderen Gruppen lange Zeit – bis zur Corona-Pandemie 2020 – am höchsten von allen Bevölkerungsgruppen. Das veränderte sich 2021. Seitdem liegt der Anteil leicht unter dem der anderen Gruppen. 
 
        STUDIUM
 
        Auch immer mehr junge Syrer:innen nehmen ein Studium auf. Die Zahl der syrischen Studierenden an deutschen Hochschulen ist seit 2015 gestiegen. Von 2005 bis 2015 erhöhte sich die Zahl nur leicht von 1616 auf 2889 Studierende. Seitdem steigt sie stark an. Zuletzt lag sie im Wintersemester 2023/24 bei 20710 Studierenden. Der Höchststand wurde im Vorjahr, im Wintersemester 2022/23, mit 21393 Studierenden erreicht. 
 
        Da dies eine Bestandszahl von syrischen Studierenden an deutschen Hochschulen in allen Semestern ist, lässt sich diese Zahl nicht unmittelbar mit der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge vergleichen. Möchte man die Zahlen zur Beteiligung am Studium mit denen der Ausbildung vergleichen, lohnt sich ein Blick auf die Gesamtzahl der Auszubildenden im dualen System. Zum 31.12.2023 befanden sich 17000 Syrer:innen in einer dualen Ausbildung. In einem Studium befanden sich mit 20700 lediglich etwas mehr Syrer:innen. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass ein Studium im Schnitt länger dauert als eine Ausbildung und dadurch die Bestandszahlen per se höher sind. 
 
        Bei den Deutschen sieht das Verhältnis zwischen Studierenden und Auszubildenden in der dualen Ausbildung ganz anders aus. Während sich zuletzt etwas mehr als eine Million Deutsche in der Ausbildung befanden, waren es mit 2,4 Millionen wesentlich mehr Studierende. Es gab also beinahe 2,5-mal mehr Studierende als Auszubildende bei den Deutschen. Bei den Syrer:innen war die Zahl beinahe gleich. Damit gehen Syrer:innen im Vergleich zu Deutschen häufiger in eine duale Ausbildung. 32  Da die Berufe auf Fachkräfteniveau am häufigsten von Engpässen betroffen sind, zeigt die vergleichsweise hohe Beteiligung an der dualen Berufsausbildung die Bedeutung der Syrer:innen für die Fachkräftesicherung. 
 
        SCHLUSS
 
        Fluchtmigration unterscheidet sich fundamental von Arbeitskräftemigration, insbesondere indem sie nicht ökonomischen, sondern humanitären Logiken folgt: Geflüchtete migrieren in erster Linie nicht, um zu arbeiten, sondern um Schutz zu erhalten. Das hat wesentliche Implikationen für die Erwartungen bezüglich der Schnelligkeit ihrer Arbeitsmarktintegration. Denn im Gegensatz zu Arbeitsmigrant:innen sind Geflüchtete in der Regel nicht optimal auf den Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes vorbereitet: Es fehlen Sprachkenntnisse, Netzwerke und formale Qualifikationen. Darüber hinaus ist die Anerkennung von Abschlüssen häufig ungeklärt. Hemmend hinzukommen psychische und körperliche Belastungen durch die Fluchterfahrung.
 
        Der Diskurs um die Erwerbsbeteiligung von Geflüchteten darf daher nicht mit dem Diskurs um die Fachkräfteeinwanderung gleichgesetzt werden. Um die Integration von Syrer:innen erfolgreich zu gestalten, gilt es, den Prozess von einer ressourcen- und nicht etwa defizitorientierten Perspektive zu rahmen. Zentral bleibt die Frage: Welche Kompetenzen bringen Geflüchtete mit, und wie können diese gewinnbringend in die Aufnahmegesellschaft eingebracht werden? Vor dem Hintergrund, dass das Beschäftigungswachstum in Deutschland schon heute vornehmlich von Ausländer:innen getragen wird und der Bedarf an Fachkräftezuwanderung anhaltend besteht, sollten die integrationspolitischen Weichen so gestellt werden, dass die Potenziale von Geflüchteten bestmöglich ausgeschöpft werden. 33  Das Ziel muss demnach sein, durch passende Rahmenbedingungen möglichst unbürokratische Arbeitsmarktzugänge zu ermöglichen.
 
        Ein zentraler Hebel zur Förderung der Integration liegt im Erhalt und Ausbau der Sprach- und Bildungsförderung. Berufsspezifische Deutschkurse, die gezielt an die Anforderungen des Arbeitsmarktes angepasst sind, helfen dabei, Sprachbarrieren abzubauen und eine zügige Integration zu fördern. Die im vorläufigen Haushalt 2025 vorgesehenen Mittelkürzungen bei Integrations- sowie Sprachkursen weisen diesbezüglich in die falsche Richtung. Besonders kritisch zu sehen ist die zum 1. Mai 2025 geplante Abschaffung der gesonderten Kurse für Frauen, Eltern und Jugendliche sowie die Einschränkung der Kurswiederholung. 34  Denn vor dem Hintergrund der Unterrepräsentation syrischer Frauen am Arbeitsmarkt sollten diese besonders gefördert werden. Des Weiteren bedarf es einer kontinuierlichen Sprachförderung auch nach Beschäftigungseintritt. 
 
        Ein weiteres Hindernis sind lange Asylverfahren und damit einhergehende Beschränkungen bei Beschäftigung und Freizügigkeit. Asylbewerber:innen sind nach Paragraf 47 Asylgesetz verpflichtet, bis zum Ende ihres Asylverfahrens in der für sie zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (maximal 18 Monate). Weitere Wohnsitzauflagen, teilweise auch über die Verfahrensdauer hinaus, erschweren etwaige Umzüge in die Region potenzieller Arbeitgeber:innen. 2023 lag die durchschnittliche Asylverfahrensdauer bei 6,8 Monaten, wobei bis zu einer unanfechtbaren Entscheidung durchschnittlich 18,5 Monate vergingen. 35  Dies schränkt die Planungssicherheit sowohl für Geflüchtete als auch einstellende Betriebe zusätzlich ein. Weitere Auswirkungen behördlicher Engpässe sind fehlende Erreichbarkeit von Ausländerbehörden und nicht rechtzeitig verlängerte Aufenthaltstitel. Nicht zuletzt spielt die Optimierung von Anerkennungsverfahren eine wichtige Rolle. 
 
        Abschließend lässt sich festhalten, dass die Beschleunigung der Anerkennungsprozesse von im Ausland erworbenen Bildungs- und Berufsabschlüssen ein entscheidender Schritt für eine erfolgreiche Integration von Fachkräften in den deutschen Arbeitsmarkt ist. Hierzu gehört auch eine bessere Vernetzung der zuständigen Stellen mit der neu geschaffenen staatlichen Institution in Syrien. Dies stärkt nicht nur die Arbeitsmarktintegration, sondern trägt auch zur positiven Entwicklung der deutschen Wirtschaft bei.
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          JAN-WERNER MÜLLER
 
           ENDE DER PARTEIENDEMOKRATIE? 
 
          Populismus und Bürgerratsmodelle setzen die Parteiendemokratie von unterschiedlichen Seiten unter Druck. Neu entstehende Parteien können unter diesen Vorzeichen Teil eines legitimen Strukturwandels sein, solange sie demokratischen Grundprinzipien verpflichtet bleiben.
 
        
 
         
          UWE JUN
 
           DAS PARTEIENSYSTEM IM ZEICHEN ZUNEHMENDER FRAGMENTIERUNG UND POLARISIERUNG 
 
          Das deutsche Parteiensystem hat sich zu einem fluiden pluralistischen System gewandelt, das durch Polarisierung sowie Fragmentierung und Segmentierung geprägt ist. Das erschwert nicht nur Regierungsbildungen, sondern bedroht auch die Stabilität der Parteiendemokratie.
 
        
 
         
          THERES MATTHIEẞ 
 
           ZWISCHEN NOTLÖSUNG UND ZUKUNFTSMODELL. DIE UNTERSCHÄTZTE STÄRKE VON MINDERHEITSREGIERUNGEN 
 
          Minderheitsregierungen sind in einem polarisierten Parteiensystem kein Allheilmittel, aber sie sind mehr als das letzte Mittel in der Not. Richtig gestaltet, können sie eine Antwort auf die politischen Realitäten einer zunehmend fragmentierten Demokratie sein.
 
        
 
         
          MICHAEL KOẞ 
 
           ABSCHIED VON DEN ALLERWELTSPARTEIEN? DIE VOLKSPARTEIEN DER MITTE NACH DEM WEGFALL IHRER VORAUSSETZUNGEN 
 
          Der politische Wettbewerb der Nachkriegszeit und seine zugrunde liegenden Konfliktlinien begünstigten den Aufstieg der Volksparteien. Der neue Konflikt zwischen universalistischen und partikularistischen Positionen lässt die Voraussetzungen ihres Aufstiegs erodieren.
 
        
 
         
          MARINA MÜNKLER
 
           VON DER PARTEIEN- ZUR PLATTFORMDEMOKRATIE. VERHEISSUNGEN UND GEFAHREN DER DIGITALEN DEMOKRATIE 
 
          Statt zur „Schwarmdemokratie“ zu werden, ist die Parteiendemokratie dabei, sich zur Plattformdemokratie zu wandeln. Deren Strukturen und Kommunikationsformen gefährden den demokratischen Diskurs. Damit ist auch die Demokratie selbst bedroht.
 
        
 
         
          ANDRÉ BÄCHTIGER · SERAPHINE ARNOLD · FRANZISKA MAIER · ANJA RIEKER · VANESSA SCHWAIGER · EVA-MARIA TRÜDINGER
 
           DIE MISCHUNG MACHT’S! BÜRGERWÜNSCHE ZUR REFORM DER PARTEIENDEMOKRATIE 
 
          Bei Bürgerinnen und Bürgern steht die repräsentative Parteiendemokratie nach wie vor hoch im Kurs. Zugleich haben viele Menschen aber große Sympathien für Mischsysteme mit mehr Bürgerbeteiligung und Expertise. Das sollte bei künftigen Reformen Berücksichtigung finden.
 
        
 
         
          LIANE BEDNARZ
 
           PARTEIENVERDROSSENHEIT – UND WAS DAGEGEN HELFEN KÖNNTE 
 
          Der verbreiteten Parteien- und Politikverdrossenheit wohnt die Gefahr inne, sich zu einem grundlegenden Misstrauen gegenüber der liberalen Demokratie auszuweiten. Grund genug, der Frage nachzugehen, was ihre wichtigsten Ursachen sind.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Ist Demokratie ohne Parteien denkbar? Für den Staatsrechtler Hans Kelsen stellte sich diese Frage nicht, als er in den 1920er Jahren für seine Schrift „Vom Wesen und Wert der Demokratie“ über die Kernprinzipien demokratischen Regierens nachdachte. Aus seiner Sicht muss die Demokratie „notwendig und unvermeidlich ein Parteienstaat“ sein, weil in einer pluralistischen Gesellschaft ohne einheitlichen Volkswillen nur mithilfe von Parteien legitime Entscheidungsprozesse möglich sind, die von Interessenaggregation, Mehrheitsprinzip, Minderheitenschutz und Kompromiss geprägt sind.
 
        Angesichts grassierender Parteienverdrossenheit und vermeintlicher wie tatsächlicher Malaisen der Parteiendemokratie mag diese Sicht heute überraschen. Tatsächlich scheint das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in politische Parteien so niedrig wie nie. Fragmentierung und Polarisierung setzen vielen demokratischen Parteiensystemen zu und machen Koalitionsbildungen nach Wahlen immer schwieriger. Von populistischen Polarisierungsunternehmern geschürte Ressentiments gegen „Kartellparteien“ – ein in der Politikwissenschaft seit langem diskutierter Begriff zur Beschreibung eines Parteientyps, der sich seit den 1970er Jahren herausgebildet hat – verstärken das Misstrauen gegenüber demokratischen Parteien und Prozessen zusätzlich.
 
        Nimmt man Kelsens Diktum ernst, dann wirken sich Probleme des Parteiensystems unmittelbar auch auf die Demokratie selbst aus. Was also tun? Aus der erhofften Weiterentwicklung der Parteien- zu einer inklusiven „Schwarmdemokratie“ ist bislang wenig geworden; der demokratische Diskurs scheint in der digitalen Plattformdemokratie vielmehr gefährdet. Doch zeigt die empirische Forschung, dass andere Arrangements der repräsentativen Demokratie denkbar sind – und bei Bürgerinnen und Bürgern auch auf Akzeptanz stoßen. Ob es dabei um die Bildung von Minderheitsregierungen geht oder um erweiterte direktdemokratische Partizipationsmöglichkeiten: Ziel ist nicht die Ersetzung der Parteiendemokratie durch eine grundsätzlich andere Form demokratischer Willensbildung, sondern ihre sinnvolle Ergänzung und Weiterentwicklung.
 
         Sascha Kneip 
 
      

       
        ESSAY
 
        ENDE DER PARTEIENDEMOKRATIE?
 
         Jan-Werner Müller 
 
        1929 verkündete einer der wichtigsten Juristen des vergangenen Jahrhunderts, Hans Kelsen, die moderne Demokratie sei notwendigerweise eine Parteiendemokratie. 01  Daraus ließe sich im Umkehrschluss folgern: Entwickelt sich ein strukturelles Problem oder gar eine Krise bei Parteien, dann hat auch die Demokratie ein Problem. Gründe für eine derartige Diagnose finden sich heute leicht: 02  In Europa sinken die Mitgliederzahlen bei vielen Parteien stetig. Gleichzeitig ist das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger sehr viel volatiler geworden, sie springen bei ihren Wahlentscheidungen scheinbar wild zwischen unterschiedlichen politischen Gruppierungen hin und her und machen mal hier und mal da ihr Kreuz. Dass Parteien nicht mehr in klar identifizierbaren Milieus verwurzelt sind – etwa in der Arbeiterschaft oder in religiösen Gemeinschaften –, ist zudem eine Binsenweisheit. So öffnet sich ein politisch lukratives Feld für Polarisierungsunternehmer und andere demokratiefeindliche Akteure. US-Präsident Donald Trump, der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro oder auch der rumänische Rechtsaußen Călin Georgescu, der im Dezember vergangenen Jahres bei den Präsidentschaftswahlen plötzlich aus dem politischen Nichts auftauchte, sind Beispiele für dieses Phänomen.
 
        Parteien stehen heute von gleich zwei Seiten unter Druck: Auf der einen Seite setzen Populisten sie unter Stress. Hinter denen stehen zwar in der Regel ebenfalls Parteien, aber Populisten behandeln diese eher wie Instrumente zum persönlichen Machterwerb und wandeln sie häufig in „Bewegungen“ um. Auf der anderen Seite entsteht Druck durch die mehr oder weniger technokratischen Versuche, Parteien als Mittel der politischen Entscheidungsfindung durch neue Institutionen, zum Beispiel Bürgerräte, zu ersetzen. Diese sind aus demokratietheoretischer Sicht selbstverständlich keine mit dem Populismus gleichzusetzende Gefahr für die Demokratie; im Gegenteil, es spricht viel dafür, sie zumindest auf lokaler Ebene als Ergänzung zur Parteiendemokratie zu etablieren. Aber die von einigen politischen Philosophinnen und Philosophen und demokratischen Aktivistinnen und Aktivisten verfochtene Idee, sowohl Wahlen als auch Parteien zugunsten einer „Lottokratie“ ganz abzuschaffen, ist nicht nur mit praktischen Problemen behaftet; sie verletzt auch demokratische Grundprinzipien. 03  
 
        Im Folgenden sollen zunächst die beiden genannten Herausforderungen für politische Parteien analysiert werden; dabei werden bereits einige Kriterien sichtbar, die demokratieverträgliche – idealerweise: demokratiefördernde – Parteien, gleich welcher politischen Couleur, erfüllen müssen. Diese Kriterien werden im zweiten Teil noch einmal klarer konturiert, bevor gezeigt werden soll, dass sich heute in den unterschiedlichen Parteiensystemen zwar in der Tat viel bewegt – es aber keineswegs so ist, dass wir plötzlich in politisch völlig unstrukturierten und volatilen Zeiten lebten. Was die Politikwissenschaft als „ideologische Blöcke“ bezeichnet, ist immer noch relativ stabil, auch wenn es zum Teil dramatische Verschiebungen innerhalb dieser Blöcke gibt.
 
        PARTEIEN UNTER DRUCK I: POPULISMUS
 
        Die Hauptherausforderung für die Parteiendemokratie, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert herausgebildet hat, besteht heute zweifellos im Populismus – vor allem einem Populismus, der rechtsextreme politische Inhalte anbietet. Das heißt nicht, dass Populisten gar nichts mit Parteien zu tun hätten; eine Figur wie Jair Bolsonaro, der ständig die Parteien wechselte und als Präsident zweitweise gar keiner Partei angehörte, ist immer noch die Ausnahme. Nur stellen sie als Anführer ihrer Parteien immer einen besonderen Anspruch: Sie behaupten nämlich, sie – und nur sie – würden das repräsentieren, was bei Populisten in der Regel als „das wahre Volk“ oder auch als „die schweigende Mehrheit“ bezeichnet wird. 04  Aus diesem Anspruch ergeben sich zwei für die Demokratie hochproblematische Folgen: Zum einen wird den Mitwettbewerbern um die Macht grundsätzlich die Legitimität abgesprochen. Es geht also nie nur um Differenzen in der Sache oder um divergierende Wertvorstellungen – all dies ist in einer Demokratie normal und im Idealfall sogar produktiv. Vielmehr werden konkurrierende Politikerinnen und Politiker als korrupte, schlichtweg schlechte Charaktere diffamiert. Was Donald Trump über seine Rivalinnen und Rivalen bei den vergangenen drei Präsidentschaftswahlen behauptete, war zweifelsohne extrem, eine Ausnahme war es jedoch nicht: Alle Populisten bedienen sich einer Rhetorik von Korruption und vermeintlichem Verrat am Volk.
 
        Der Anspruch, als einzige das „wahre Volk“ – Trump bezeichnete seine versammelten Anhänger, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten, als „the real people“ 05  – zu vertreten, hat aber eine weitere, noch problematischere Konsequenz. Die Vorstellung eines wahren, ganz und gar homogenen Volkes impliziert, dass manche – auch wenn sie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind – gar nicht zum Volk gehören. Diese auf Ausschluss zielende Rhetorik trifft oft ohnehin schon unpopuläre Minderheiten; sie kann sich aber auch auf vermeintlich „globalisierte“ Eliten beziehen, die die Interessen des „wahren Volkes“ angeblich ignorieren oder aktiv verletzen. Populismus ist insofern eine Spielart des Antipluralismus. Das Volk kann, um eine Bemerkung Jürgen Habermas’ zu variieren, aber immer nur im Plural auftreten – was auch heißt, dass Parteiendemokratie per definitionem eine Spielart von Pluralismus ist. Nicht zuletzt deshalb hatte Hans Kelsen die Demokratie, auf einer grundlegenden philosophischen Ebene, mit der Idee des Relativismus assoziiert; absolute Wahrheitsansprüche sind nicht mit pluralistischem politischem Wettbewerb kompatibel.
 
        So ist es auch kein Zufall, dass populistische Politikerinnen und Politiker an der Regierung – so sie denn ausreichend Macht und vor allem ausreichend Zeit haben – systematisch Demokratie abzubauen versuchen. Das bedeutet nicht, dass sie notwendigerweise andere Parteien verbieten; im Gegenteil: Eine Besonderheit autoritärer Strategien im 21. Jahrhundert ist es, dass auch mehr oder weniger autokratische Akteure als „lupenreine Demokraten“ wahrgenommen werden wollen und sich oft bemühen, eine Fassade von Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten. 06  Doch in diesen neuartigen „hybriden Regimen“ wird politischer Wettbewerb systematisch verzerrt: Wahlen sind im besten Fall noch frei, aber ganz sicher nicht mehr fair. Die geballte Macht des Staates – angefangen mit schamloser, aus Staatsmitteln finanzierter Werbung für Regierungsparteien über die Ausschaltung unabhängiger Medien- und Zivilgesellschaftsakteure bis hin zu Steuerermittlungen gegen politische Konkurrenten, die zu populär werden könnten – wird zu eigenen Gunsten eingesetzt. Im Extremfall kann auch schon mal ein aussichtsreicher Oppositionskandidat – wie jüngst in der Türkei geschehen – verhaftet und aus dem Verkehr gezogen werden.
 
        Dass weltweit alle Populisten, von Viktor Orbán über Narendra Modi bis Donald Trump, ihre eigenen Parteien auf autokratische Art und Weise führen, ist folgerichtig. Teilweise hat es mit Machtkalkül zu tun, vor allem aber ist es Ergebnis des oben erwähnten Anspruchs, als einziger den vermeintlich offensichtlichen und authentischen Volkswillen umzusetzen. Dissens kann unter diesen Umständen dann eigentlich nie demokratisch legitim sein, sondern ist, streng betrachtet, immer gleich Volksverrat. Innerparteiliche Demokratie und innerparteilichen Pluralismus kann es daher auch nicht geben: Schlimmstenfalls verwandelt sich die Partei in ein Instrument des Persönlichkeitskults.
 
        Es ist deshalb ebenfalls kein Zufall, dass viele populistische Politiker ihre Anhängerschaft bewusst als „Bewegung“ präsentieren. Nicht alle Bewegungen sind automatisch autoritär, aber aufgrund der antipluralistischen Ausgangsposition sind fast alle populistischen Bewegungen auf einen Anführer zugeschnitten, der, wie gesehen, ein Monopol auf die authentische Repräsentation des Volkes beansprucht. Trumps MAGA-Bewegung ist auch hier das Paradebeispiel: Niemand könnte sagen, wer eigentlich die „Nummer 2“ dieser Bewegung sein soll. Eine solche Figur gibt es schlicht nicht – auch wenn sich Vizepräsident JD Vance nach Kräften abmüht. 
 
        Bedenklich ist nun, dass auch Politiker, die gemeinhin nicht als Populisten wahrgenommen werden, immer öfter auf Bewegungen statt auf vermeintlich altmodische und bürokratische Parteien setzen. Man denke etwa an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, dessen Bewegung „En Marche“ – mittlerweile in „Renaissance“ umbenannt – das französische Parteiensystem aufgemischt hat, oder an den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, der die altbackene ÖVP – eine der ältesten Parteien Europas – kurzerhand in „Liste Sebastian Kurz“ umtaufte, ihre Parteifarbe änderte und sie stramm auf seine politische Linie brachte. Die Sorge, dass jemand, der schon seine eigene Anhängerschaft auf keine sonderlich demokratische Weise behandelt, autoritären Versuchungen nachgeben könnte, sobald er (oder sie) an der Macht ist, ist nicht ganz unberechtigt – auch wenn sie sich im Falle Macrons, bei allen präsidialen oder gar jupiterhaften Allüren, bisher nicht bestätigt hat. Im Falle von Kurz lässt sich das indes nicht behaupten. 07  
 
        Die Etablierung von Bewegungen, die auf eine Person ausgerichtet sind, wird vom Strukturwandel der Öffentlichkeit erleichtert (ist allerdings keineswegs unvermeidlich). Dem italienischen Rechtspopulisten Silvio Berlusconi etwa gelang es in den 1990er Jahren, mithilfe der Marketingexperten seiner Medienunternehmen eine Retortenpartei zu kreieren, die nicht nur einen Fußballschlachtruf im Namen trug („Forza Italia“), sondern auch in ihren Strukturen einem Fußball-Fanklub glich, der von seinen TV-Sendern gepusht wurde und völlig auf ihn zugeschnitten war. Ohne diese neue Form von Celebrity Politics wäre Berlusconis politischer Aufstieg nicht denkbar gewesen – ebenso wenig wie Trumps Kandidatur bei den US-Republikanern.
 
        Die Sozialen Medien haben hier allerdings noch ganz andere Möglichkeiten eröffnet: Früher funktionierten im Grunde nur Klientelismus und die Ressourcen einer bürokratischen Massenpartei – ergo das im 19. Jahrhundert von den Sozialdemokraten geschaffene Modell – als Mittel zur Massenmobilisierung. Soziale Medien erlauben nun eine direkte, so gut wie kostenlose Ansprache ans Volk. 08  Der schon erwähnte Jair Bolsonaro ist ein Paradebeispiel hierfür: Zwar stellten sich ab einem gewissen Zeitpunkt auch brasilianische Unternehmer – vor allem das Agrobusiness – hinter ihn; zu Beginn seiner Kampagne um die Präsidentschaftswahl aber war er ein kompletter Außenseiter, der nicht viel mehr tun konnte, als bei sich zu Hause aufrührerische Videos auf seinem Handy aufzuzeichnen und diese unters Volk zu bringen.
 
        Man sollte sich hier vor technologischem Determinismus hüten – die Sozialen Medien befördern uns nicht unweigerlich in autokratische Zeiten. Zugleich stimmt aber auch, dass eine Mobilisierung, die primär über Social-Media-Plattformen erfolgt, im Zweifelsfall immer radikaler werden muss. Wenn man keinen Parteiapparat hinter sich hat, um die Leute zum Gang an die Urne zu bewegen, bietet es sich an, die apokalyptische Rhetorik immer weiter hochzuregeln. Das endet dann bei den üblichen Bedrohungsszenarien: Uns wird unser Land weggenommen, die andere Seite will uns vernichten und so weiter. Und das alles, um eine affektive, also emotionale Polarisierung zu befördern, bei der es immer um alles oder nichts geht – und in welcher der politische Gegner nur noch als existenzieller Feind wahrgenommen wird. 09  
 
        PARTEIEN UNTER DRUCK II: DIE AMBIVALENTE ROLLE VON BÜRGERRÄTEN
 
        „Lottokratische“ Institutionen wie Bürgerräte, deren Protagonisten nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, sind in den vergangenen Jahren sehr populär geworden – und das sowohl bei etablierten Politikern als auch bei relativ jungen Parteien wie Cinque Stelle in Italien oder sich selbst als „radikal“ wahrnehmenden Bewegungen wie der „Letzten Generation“ in Deutschland. Ihr Versprechen ist, dass Partizipation von „ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern“ die Entfremdung zwischen Volk und Berufspolitik überwinden und zunehmender Polarisierung entgegenwirken könne. Auch würden so mögliche Repräsentationsdefizite vermindert und der Einfluss von Lobbyisten zurückgedrängt.
 
        Die ambitioniertesten Versionen dieser Position richten sich explizit gegen jegliche Rolle von politischen Parteien. Diese werden häufig mit Ungleichheit – Berufspolitiker haben angeblich mehr Einfluss auf Politik und Gesellschaft als alle anderen –, wenn nicht gar gleich mit Korruption und oligarchischen Tendenzen in Verbindung gebracht, 10  wobei nicht immer klar ist, ob man das Grundübel wirklich bei den Parteien sieht oder nicht doch eher in Wahlen. Bei Letzteren läge es jedenfalls näher, zu argumentieren, dass der „Auswahl der Besten“ an der Wahlurne automatisch eine aristokratische Dimension innewohnt und die Finanzierungsbedürfnisse von Wahlkämpfen Korruption erleichtern. 11  
 
        Das lottokratische Schema ist inzwischen hinlänglich bekannt: Man schafft ein repräsentatives Sample von Bürgerinnen und Bürgern, und das Los entscheidet dann darüber, wer am Beratungs- oder Entscheidungsprozess teilnehmen darf. Jeder hat die exakt gleiche Chance, ausgelost zu werden, also ist, so die Logik, politische Gleichheit in Form von perfekter Chancengleichheit gesichert. In einem deliberativen Forum werden dann Expertinnen und Experten zu einem Thema gehört, anschließend spricht der Bürgerrat Empfehlungen aus. Die ambitionierteren Verfechter der Lottokratie wünschen sich, dass diese Institutionen nicht nur Parlamente beraten oder Empfehlungen für eine Volksabstimmung abgeben, sondern auch gleich selbst entscheiden.
 
        Nun wäre es unfair, der lottokratischen Fangemeinde vorzuwerfen, sie würde einfach alte Ressentiments gegen Parteien und Parlamente bedienen – was die amerikanische Politikwissenschaftlerin Nancy Rosenblum einmal als anti-partyism bezeichnete. 12  Die Zusammensetzung von Parlamenten hat sich in der Tat in Richtung gebildeter und, in manchen Ländern, auch dezidiert wohlhabender Schichten verschoben; 13  Arbeiterinnen und Arbeiter findet man in Volksversammlungen nur noch selten. Und richtig ist auch, dass Parteien mitunter eine Art Kartell bilden, das die Artikulation vieler Interessen, Ideen und Identitäten erschwert. 14  Nur ist die Frage, ob man angesichts dieser spezifischen Probleme wirklich die Parteiendemokratie durch ein gänzlich anderes System ersetzen sollte. Denn hier besteht ein grundsätzliches Dilemma: Wenn Bürgerräte legitim – also demokratisch inklusiv – ausgestaltet sind, sind sie nicht sonderlich effektiv; und wenn sie effektiv sind, sind sie nicht besonders legitim. Gegen eine letztlich unverbindliche Beratung von Parlamenten durch nichtgewählte Bürgerräte hat wohl kaum jemand grundsätzlich etwas einzuwenden. Nur hat die Erfahrung gezeigt, dass der Input dieser Räte dann selten wirklich ernst genommen wird. Zudem können solche Räte Dynamiken entwickeln, die mit dem Anspruch auf bessere Repräsentation des Volkes und Bürgernähe kaum in Einklang stehen.
 
        Dieser nicht so offensichtliche Kritikpunkt lässt sich an einem Beispiel illustrieren: Der von Emmanuel Macron eingesetzte Bürgerrat Convention Citoyenne pour le Climat, 15  der Maßnahmen für eine bessere Klimapolitik erarbeiten sollte, war sehr gut auf seine Aufgabe vorbereitet und wurde umsichtig und professionell beraten und moderiert. Der übliche Verdacht, solche Veranstaltungen würden automatisch von älteren, gebildeten und eloquenten weißen Männern dominiert, bestätigte sich nicht. 16  Doch mussten die für den Rat ausgewählten Bürgerinnen und Bürger auch darüber entscheiden, über welche ihrer Ideen in einem Referendum abgestimmt werden sollte – und welche von Präsident Macron direkt umgesetzt werden sollten, der sich de facto ein Vetorecht vorbehalten hatte. Aus dieser Konstellation resultierte letztlich eine elitäre Dynamik ganz eigener Art: Der Rat schreckte davor zurück, die meisten seiner Vorschläge einem Volk vorzulegen, das eben keine Beratung durch Expertinnen und Experten genossen hatte. Lieber vertraute man auf Präsident Macron, der dann aber in drei wichtigen Fragen sein Vetorecht ausspielte. Zu einem Referendum über eine Verfassungsänderung kam es ebenfalls nicht, weil sich Senat und Nationalversammlung auf keine gemeinsame Formulierung einigen konnten.
 
        Ein solches Beispiel konstituiert nicht gleich einen allgemeinen, schlagenden Einwand gegen Bürgerräte. Es legt aber nahe, dass solche Räte, wenn sie nur beratende Funktion haben, nicht sehr effektiv sind. Könnten sie selbst entscheiden, wäre ihr Handeln wiederum wenig legitim. Das Argument, sie seien repräsentativer als Parlamente, lässt zudem außer Acht, dass die Zusammensetzung von Parlamenten durch einen Prozess zustande kommt, an dem sich alle Bürgerinnen und Bürger aktiv beteiligen können – und zwar als Freie und Gleiche, die zugleich unterschiedliche Aspekte ihrer Identität betonen und einbringen können.
 
        Dass dies in der Praxis oft ganz anders aussieht: geschenkt. Aber es liegt, zumindest theoretisch, an den Einzelnen, ob und wie sie ihre politische Freiheit ausüben – sei es, indem sie von Tür zu Tür gehen und Wahlkampf machen; sei es, indem sie sich intensiv in den Sozialen Medien engagieren oder eben auch an der internen Parteiarbeit. Die Zusammensetzung der Bürgerräte ist hingegen dem Zufall geschuldet, keiner allgemeinen politischen Willensbildung unter allen Bürgerinnen und Bürgern. Natürlich kann der oder die Einzelne versuchen, die Deliberation im Bürgerrat zu beeinflussen – aber einen geregelten Prozess dafür, vergleichbar mit dem streng regulierten Wahlkampf zwischen Parteien mit klar konturierten Programmen, gibt es nicht.
 
        Zudem ist unklar, wie eigentlich jene Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern mit den Ergebnissen eines solchen Prozesses umgehen soll, die sich auf der Verliererseite wiederfindet. Verlierer gibt es bei demokratischen Abstimmungen immer, in der repräsentativen Demokratie aber eröffnet sich beim nächsten Urnengang die Chance, die Mehrheitsverhältnisse zu verändern. Überdies kann man sich mit anderen zusammentun, um die eigenen Ansichten zu verbreiten und zu stärken – genau dafür sind (auch) politische Parteien da. Was aber könnte man nach einem Bürgerratsentscheid tun, wenn man aufseiten der Verlierer steht? Falls Gruppen gegründet werden, die auf eine Revision der Entscheidung drängen, sind wir wieder dort, wo wir angefangen haben: Die Parteiendemokratie wird unter anderen Vorzeichen noch einmal neu erfunden. Gibt es aber keine Möglichkeiten zur Revision beziehungsweise wäre es unmöglich, durch gemeinsames Reden und Handeln Einfluss auf Entscheidungen auszuüben, dann wäre dies de facto das Ende politischer Freiheit.
 
        Damit ist noch gar nichts über den möglichen Antipluralismus von Bürgerräten gesagt, auf den einige Kritikerinnen und Kritiker hinweisen. 17  Man muss nicht zwingend annehmen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Bürgerräten selbst davon ausgehen, dass bei ausreichend Expertenberatung und Deliberation am Ende die einzig korrekte Lösung herauskommt, aber einige Verfechter des Modells denken durchaus so. Und je stärker dann auch noch betont wird, das repräsentative Sampling bilde das Volk völlig akkurat ab – ob es wirklich Kriterien für eine unumstrittene Abbildung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Identitäten gibt, sei mal dahingestellt –, desto schwerer wird es fallen, der Entscheidung im Nachhinein zu widersprechen.
 
        Zu guter Letzt sei noch darauf hingewiesen, dass Parteien gegenüber Räten zwei mögliche – allerdings keineswegs garantierte – Vorteile genießen: Sie sind, nachdem sie an der Macht waren, nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern ganz allgemein, sondern auch ihren Mitgliedern rechenschaftspflichtig. Das generiert zumindest einige Anreize für Wohlverhalten – was man von Bürgerinnen und Bürgern, die nur ein einziges Mal in einem Rat tätig werden, vielleicht erwarten, aber nicht voraussetzen kann. Zweitens gibt es zwar zweifellos erhebliche Mängel bei der Finanzierung von Parteien und ihren Schlupflöchern, 18  gleichwohl lässt sich durch gute Parteiengesetzgebung einiges an Transparenz – und, so will man hoffen, Wohlverhalten – erreichen. Ob durch Los bestimmte Bürgerinnen und Bürger hingegen wirklich vor Korruption gefeit sind, ist eine völlig offene Frage. 19  
 
        WOZU ALSO NOCH PARTEIEN?
 
        Parteien erlauben es Bürgerinnen und Bürgern, auf strukturierte Weise Einfluss auf demokratische Politik zu nehmen. Sie bündeln Interessen und Ideen; sie ermöglichen es auch, bisher nicht beachtete Identitäten in politischen Prozessen sichtbar zu machen. Wenn ihre Finanzierung nachvollziehbar ist, können sich die Bürgerinnen und Bürger zudem ihr eigenes Urteil über den Einfluss des Geldes auf Parteien bilden. Ob innerparteiliche Demokratie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man sich in einer Partei engagiert, ist eine schwierige empirische Frage; klar ist jedoch, dass sie idealerweise so etwas wie legitime Opposition innerhalb einer Partei generiert – und deshalb auch eine Art Versicherung gegen autoritäre Tendenzen ist. Hätte zum Beispiel Donald Trump die US-Republikaner nicht in einen Personenkult transformiert und jegliche interne Opposition de facto ausgeschaltet, wäre der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 wohl nicht passiert.
 
        Bleibt die Sorge, dass heute zu viel Instabilität in den Parteiensystemen stecken könnte. In seinem Buch zu den „Krisen der Demokratie“ warnt der Politikwissenschaftler Adam Przeworski vor einem inflationären Gebrauch des Krisenbegriffs – nicht ohne aber darauf hinzuweisen, dass Instabilität in Parteiensystemen tatsächlich ein Anzeichen für die Gefährdung der Demokratie sein kann. Diese habe, so zeigt Przeworski empirisch, seit den neunziger Jahren sehr deutlich zugenommen. 20  Gerade in Europa ist eine Fragmentierung der Parteiensysteme kaum zu bestreiten. In der niederländischen Tweede Kammer zum Beispiel sitzen inzwischen fast zwanzig Parteien. Dass dies Koalitions- und Regierungsbildungen erschwert, braucht wohl nicht betont zu werden. Gleichzeitig aber bleiben die ideologischen Blöcke relativ stabil. 21  Viel wurde etwa über den rasanten Aufstieg von Giorgia Melonis Fratelli d’Italia geschrieben – gleichzeitig aber verloren die zum selben Lager gehörenden Lega und Forza Italia bedeutend an Zuspruch. Anders, als es die simple Erzählung von einer vermeintlich unaufhaltsamen rechtspopulistischen Welle suggeriert, ist der rechte Block als Ganzes relativ stabil; pauschal von einem gesamteuropäischen Rechtsruck zu sprechen, wäre jedenfalls nicht richtig. 22  
 
        Angesichts der Herausbildung einer neuen gesellschaftlichen Konfliktlinie kann man sich ohnehin nicht eine vermeintlich einfachere Welt zurückwünschen. Wie man diese Konfliktlinie begrifflich am besten fasst, ist umstritten: Manche sprechen von „Kommunitaristen gegen Kosmopoliten“ oder „Partikularismus gegen Universalismus“, andere von „Schließung gegen Öffnung“ oder „illiberal gegen liberal“. Ob es wirklich so viele Universalisten im strengen Sinne gibt, wie es diese Unterscheidungen suggerieren, ist eher zweifelhaft. Dass sich aber hier konträre Wert- und Politikvorstellungen gegenüberstehen, kann man wohl schwer bestreiten. Es ist jedoch kein Zeichen von Krise, wenn sich Parteien, auch ganz neue Parteien, dieser Vorstellungen annehmen, sondern im Gegenteil Teil eines legitimen Strukturwandels – so denn diese Parteien weiterhin demokratischen Grundprinzipien, nicht zuletzt dem des Pluralismus, verpflichtet bleiben. 
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        DAS PARTEIENSYSTEM IM ZEICHEN ZUNEHMENDER FRAGMENTIERUNG UND POLARISIERUNG
 
         Uwe Jun 
 
        Schon seit längerer Zeit konstatieren Parteienforscher erhebliche Wandlungstendenzen in westeuropäischen Parteiensystemen, von denen auch das deutsche Parteiensystem betroffen ist. 01  Der Parteienwettbewerb ist pluraler, unübersichtlicher und fluider geworden, die relevanten Entwicklungen beschreiben eine Zunahme der zentralen Systemeigenschaften der Fragmentierung, der Segmentierung und der Polarisierung. Dies wiederum hat unmittelbare Auswirkungen auf die Stabilität und Handlungsfähigkeit der Parteiendemokratie.
 
        In dieser Diskontinuität zeigt sich gleichwohl eine gewisse Kontinuität, denn die konstatierten Wandlungsprozesse hin zu einem verfestigten Pluralismus haben sich mit der Bundestagswahl 2025 fortgesetzt. Seit 2009 spricht die Parteienforschung in Deutschland von einem Typenwechsel des deutschen Parteiensystems, und zwar weg von einem System mit Zweiparteiendominanz und hin zu einem pluralistischen. 02  Nicht nur, dass CDU/CSU und SPD aufgrund zurückgehender Wähleranteile kaum noch Dominanz im Parteienwettbewerb ausstrahlen, die langjährigen Koalitionen von Union und SPD in der Zeit seit 2005 lassen zudem Zweifel daran aufkommen, ob beide Parteigruppierungen noch als Hauptkonkurrenten im Parteiensystem zu betrachten sind, was als Basis eines Parteiensystems mit Zweiparteiendominanz gilt. Der plurale Charakter hat längst die Oberhand gewonnen.
 
        In der Parteienforschung wird zwischen einem moderaten und einem polarisierten Pluralismus unterschieden, 03  wobei die Zuordnung zu einem der beiden Subtypen im deutschen Fall nicht eindeutig ist; die Tendenz zeigte zuletzt in Richtung eines polarisierten Pluralismus. 04  Im Folgenden sollen diese jüngsten Wandlungstendenzen analysiert und ihre Ursachen untersucht werden, bevor ein genauerer Blick auf ihre Auswirkungen auf die Parteiendemokratie geworfen wird.
 
        FRAGMENTIERUNG UND SCHLEICHENDER NIEDERGANG DER VOLKSPARTEIEN
 
        Mit Blick auf die Kennzeichnung eines pluralen Parteiensystems sind die zentralen Größen das Format, also die Anzahl der relevanten Parteien, und das Ausmaß der Fragmentierung. Hinzu kommen Segmentierung und Polarisierung.
 
        Die Fragmentierung eines Parteiensystems beschreibt die Anzahl der Parteien und deren jeweilige Größenordnung zueinander und misst damit die effektive Zahl relevanter Parteien. Unterschieden werden kann dabei zwischen der parlamentarisch-gouvernementalen Ebene, also der in Parlament und Regierung vertretenen Parteien, und der elektoralen Ebene, welche die Anteile der Parteien rein auf der Wählerebene bestimmt. Während auf der elektoralen Ebene der Fragmentierungsgrad nach der Bundestagswahl 2025 einen neuen Höchststand verzeichnet, ist er auf parlamentarisch-gouvernementaler Ebene leicht zurückgegangen (Abbildung 1), da das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die FDP den Einzug in den Deutschen Bundestag verpasst haben, im Falle des BSW nur denkbar knapp. Insgesamt zeigt sich in den vergangenen Jahrzehnten eine deutlich zunehmende Fragmentierung.
 
         
           Abbildung 1: Fragmentierung des deutschen Parteiensystems, 1990–2025
 
          [image: Die Abbildung zeigt den ab dem Jahr 2005 zunehmenden Fragmentierungsgrad des Parteiensystems. Man erkennt, dass die elektorale Fragmentierung generell höher ist als die parlamentarisch-gouvernementale, dass beide Entwicklungen aber parallel verlaufen.] 
           ENP = Effective Number of Parties; parl.-gouv. = parlamentarisch-gouvernemental; elek. = elektoral; ENP bezieht sich auf die relative Größe von Parteien eines Parteiensystems, ein hoher Wert deutet auf ein fragmentiertes Parteiensystem hin. 
 
            Quelle : Eigene Darstellung 
 
        
 
        Die Hauptursache für diese Entwicklung ist der seit Langem zu beobachtende schleichende elektorale Niedergang der sich als Volksparteien bezeichnenden Kräfte CDU/CSU und SPD, die lange Zeit den Wettbewerb dominierten. Konnten diese drei Parteien in den 1970er Jahren bei Bundestagswahlen noch mehr als 90 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen auf sich vereinen, so sank ihr Anteil bei der jüngsten Bundestagswahl auf den historischen Tiefststand von weniger als 45 Prozent (Abbildung 2). Die gesellschaftliche Verankerung der Union und der Sozialdemokraten hat sich spürbar gelockert, abzulesen auch an den Rückgängen ihrer Mitgliederzahlen, die sich seit der Hochzeit der 1970er Jahre mehr als halbiert haben. Es ist allen drei Parteien zuletzt immer weniger gelungen, expressive Bindungsmotive von potenziellen Mitgliedern und affektive Bedürfnisse der Wähler zu befriedigen. 05  
 
         
           Abbildung  2: Anteil der Volksparteien CDU, CSU und SPD an den Wählerstimmen (in Prozent), 1972–2025
 
          [image: Die Abbildung zeigt den deutlichen Verlust der Wähleranteile der Volksparteien CDU/CSU und SPD seit 1972. Erzielten sie in den 1970er Jahren noch mehr als 90 Prozent der Stimmen, beträgt ihr Anteil 2025 nur noch 44,9 Prozent. Der umgekehrte Trend ist für die anderen Parteien zu verzeichnen.] 
            Quelle: Eigene Darstellung 
 
        
 
        Die Gründe dafür sind vielfältig: Zunächst zu nennen ist die Erosion der traditionellen Stammwählergruppen, also der kirchengebundenen, insbesondere der katholischen Kirche nahestehenden Wähler (CDU/CSU) beziehungsweise der gewerkschaftsnahen Arbeitnehmer (SPD), die schon zahlenmäßig deutliche Rückgänge zu verzeichnen haben und deren Parteibindung zu Union und SPD spürbar abgenommen hat. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse wie die Pluralisierung von Lebensstilen, Individualisierung und Singularisierung haben dem auf die Integration möglichst aller heterogenen gesellschaftlichen Gruppen abzielenden Typus der Volkspartei arg zugesetzt.
 
        Eine Folge dieser gesellschaftlichen Entwicklungen war eine abnehmende Parteibindung und eine zunehmende Volatilität des Wahlverhaltens, was sich in einer größer werdenden Zahl von Wechselwählern ausdrückt und die genannte Fragmentierung des Parteiensystems mit bewirkt hat. Für Wechselwähler spielen Themen- und Kandidatenorientierungen eine entscheidende Rolle: Treten Ambivalenzen in ihrer Wahrnehmung von Themen und Kandidaten auf, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Wechselwahl. 06  Volatilität bemisst sich über die Veränderung der Wahlentscheidung der Wählerschaft bei zwei aufeinanderfolgenden Wahlen. 07  Die ansteigende Volatilität in Deutschland (Abbildung 3) ging in den vergangenen Jahrzehnten häufig zulasten von CDU/CSU und SPD: Die genannten gesellschaftlichen Entwicklungen haben es gerade Parteien vom Typus der Volkspartei erschwert, im Wettbewerb zu bestehen. Parteien, die sehr unterschiedliche Milieus und gesellschaftliche Gruppen umspannen, sind schlichtweg weniger gefragt.
 
         
           Abbildung  3: Volatilität des deutschen Parteiensystems, 1994–2025 (Pedersen-Index)
 
          [image: Die Abbildung zeigt die zunehmende Volatilität des Wahlverhaltens seit dem Jahr 2005, mit Höchstständen 2017 und 2025.] 
           Der Pedersen-Index beschreibt die Wahlvolatilität zwischen Wahlen anhand der Nettowählerwanderung. Hohe Zahlen bedeuten hohe Volatilität. 
 
            Quelle : Eigene Darstellung 
 
        
 
        Eigene Versäumnisse – wie etwa die von nicht wenigen Wählern als eher gering wahrgenommene Responsivität bei wichtigen politischen Themen wie Migration, Infrastruktur oder Digitalisierung – kommen zu den gesellschaftlichen Entwicklungen hinzu. Solche Themen mit erheblichem gesellschaftlichem Konfliktpotenzial fanden in den Augen vieler Wähler bei CDU/CSU und SPD nicht ausreichend Widerhall, insbesondere im Politikfeld Migration, aber auch in Bezug auf Verteilungsfragen. 08  Vertrauensverluste und Unzufriedenheit insbesondere bei sozial schwächeren Gruppen mit geringer formaler Bildung und unterdurchschnittlichem Einkommen waren die Folge. Politischer Vertrauensverlust und geringere politische Responsivität sind nicht nur, aber vor allem ein Phänomen der unteren Schichten. 09  
 
        Hier schneidet insbesondere die SPD mit Blick auf ihre Responsivität nicht gut ab; ihr Personal wird als von ihren Wählern ideologisch besonders weit entfernt wahrgenommen. 10  Auch bei jungen Wählern kommen SPD und die Unionsparteien nicht gut an: Sie erscheinen ihnen als Organisationen einer älteren Gesellschaft, die Antworten auf Fragen der Zukunft nicht mehr in dem von ihnen gewünschten Maße geben. Entsprechend stimmten nach Daten von Infratest dimap nur 25 Prozent der 18- bis 24-Jährigen bei der jüngsten Bundestagswahl für CDU/CSU und SPD. 11  Und nur 20 Prozent der 16- bis 24-Jährigen (13 Prozent CDU/CSU, 7 Prozent SPD) bringen beiden Parteien größere Sympathie entgegen. 12  Gerade in jüngeren Wählergruppen haben soziokulturelle Themen – wertebasierte Konflikte außerhalb der sozioökonomischen Sphäre – an Relevanz gewonnen, was von Union und SPD aber erst mit deutlicher Verspätung beachtet worden ist. Profitieren konnten davon jene Parteien, die das jeweilige Thema als ihren Markenkern betrachten: beim Thema Migration die AfD, in Fragen der Klimapolitik und der Anerkennung unterschiedlicher Identitäten die Grünen und in jüngster Zeit auch die Linke. Zwar hat sich die CDU unter ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz bei ihrer „richtungspolitischen Wende“ 13  wieder stärker wertkonservativen Positionen geöffnet, sie konnte wegen ihrer eigenen langjährigen Regierungszeit aber kaum von Enttäuschungen profitieren, die durch die etablierte Politik hervorgerufen wurden.
 
        Zumindest für die SPD werden Zweifel immer lauter, ob die Selbstbeschreibung als Volkspartei noch angebracht ist. Die Sozialdemokraten werden in einer aktuellen Publikation als „funktionale Regierungspartei“ charakterisiert, die sich von vielen ihrer vormaligen Wähler in der Arbeitnehmerschaft entfremdet und von ihren traditionellen Wählermilieus entfernt habe. 14  Letzteres wird von der SPD offen eingestanden, wenn in Papieren nach der Bundestagswahl davon die Rede ist, dass „nur noch 12 Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter uns das Vertrauen geschenkt haben“. 15  Anders als die SPD kann die Union immerhin für sich in Anspruch nehmen, weiterhin die Führungsrolle im Parteienwettbewerb innezuhaben – und diese trotz des Rückgangs an Wähleranteilen in den vergangenen Jahrzehnten nahezu durchgehend verteidigt zu haben. Wenn also von Krisenphänomenen der (einstmaligen?) Volksparteien gesprochen wird, dann ist die SPD zweifellos stärker davon betroffen. 16  
 
        AUFSTIEG DER HERAUSFORDERER-PARTEIEN
 
        An die Stelle von integrativen Volksparteien treten zunehmend deren Herausforderer – oftmals als Ein- oder Zwei-Themen-Parteien wahrgenommene Organisationen oder Protestparteien, die sich gegen das politische und/oder wirtschaftliche beziehungsweise mediale Establishment stellen und nicht selten populistische Narrative für sich nutzen. Da ein Parteiensystem gesellschaftliche Entwicklungen widerspiegelt, ziehen Pluralisierung und die zunehmende Vielfalt mit partiellem Auseinanderdriften der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen nicht nur Fragmentierung, sondern auch eine Polarisierung des Parteienwettbewerbs nach sich. Die Polarisierung eines Parteiensystems wird anhand der ideologisch-programmatischen Differenzen zwischen den einzelnen Parteien bestimmt, 17  was auch als „ideologisch-programmatische Polarisierung“ bezeichnet werden kann. Schon das Erstarken der PDS (beziehungsweise später der Linkspartei/der Linken) nach 2005 hat diese Form der Polarisierung begünstigt; durch das Aufkommen der AfD seit 2013 wurde sie nochmals verstärkt. 
 
        In jüngerer Zeit hat zudem auch die affektive Polarisierung zugenommen. Affektive Polarisierung geht über die ideologisch-programmatische hinaus und meint ein Auseinanderdriften der Parteianhängerschaften, das bis hin zum Freund-Feind-Denken führen kann, 18  in jedem Fall aber zwischenparteiliche Unterschiede gezielt emotional hervorhebt und instrumentalisiert. Nicht selten werden die Gegensätze moralisch aufgeladen, die „Anderen“ werden moralisch diskreditiert. Als „Polarisierungsunternehmer“ 19  charakterisierte Parteien versuchen mithilfe von Affekten und Emotionen, nicht zuletzt auch durch die Nutzung Sozialer Medien, strategisch Ressentiments und Unmut zu erzeugen oder zu verstärken und politische Konflikte zu polarisieren, um damit Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
 
        Soziale Medien leben von Emotionen, griffigen Statements und radikalen Zuspitzungen. Von den Mitte-Parteien unterscheiden sich Protestparteien entsprechend durch extremere oder radikalere Positionen, was insbesondere dann auf größeren Widerhall stößt, wenn der Eindruck fehlender Responsivität in Teilen der Gesellschaft bereits vorhanden ist. Solcherlei Unbehagen kann dann von Parteien affektiv polarisiert und in Protesthaltungen kanalisiert werden. Dies gelingt der AfD derzeit am effektivsten. Aber auch die lange Zeit von heftigen innerparteilichen Kontroversen geprägte und nicht zuletzt deshalb um ihre parlamentarische Existenz kämpfende Partei Die Linke konnte im Bundestagswahlkampf 2025 Protesthaltungen für sich nutzen und für den „Kampf gegen rechts“ mobilisieren. 20  Gekonnt inszenierte sie sich als Antipode zur AfD und als Kämpferin gegen hohe Mieten und gestiegene Lebenshaltungskosten. Damit erreichte sie in erster Linie junge Menschen mit Abitur, vornehmlich in den Großstädten und stark weiblich geprägt. Die Linke hat im Wahlkampf insbesondere den Grünen erheblich zugesetzt und nicht wenige Wähler von ihnen gewinnen können. Überhaupt hat der Bundestagswahlkampf die wachsende Kluft zwischen den Parteianhängerschaften, insbesondere zwischen den Anhängern von Grünen und Linken einerseits und denen der AfD anderseits, deutlich vor Augen geführt. 21  
 
        Die Grünen haben als etablierter Antipode der AfD in soziokulturellen Fragen mittlerweile eine recht hohe Stammwählerschaft, nicht zuletzt auch aufgrund der hohen Relevanz der Umwelt- und Klimapolitik in den Augen ihrer Wähler. Trotz aller Versuche der programmatischen Flexibilisierung rekrutieren sie ihre Wählerschaft primär aus den großstädtischen, formal sehr gut ausgebildeten Milieus mit entsprechend überdurchschnittlichem Haushaltseinkommen. 22  Postmaterialistische, progressive Werte spielen für sie eine zentrale Rolle. Während die Grünen in urbanen Räumen hohe Akzeptanz finden, werden sie „auf dem Land mehrheitlich abgelehnt“. 23  Diese Ablehnung hat sich in der Zeit der Ampelkoalition verstärkt und das Wählerpotenzial der Grünen deutlich schrumpfen lassen, da die noch immer wahlentscheidenden Wähler der politischen Mitte die Transformationsgeschwindigkeit der Partei kritisch betrachten und die – nach Ansicht nicht weniger Wähler – wieder stärker ideologiebasierte Politik zu wenig die Bedürfnisse dieser Klientel in den Blick genommen hat. 24  Mehr als 60 Prozent aller Wähler ordnen sich weiterhin der politischen Mitte zu, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie Ideologien eher skeptisch betrachtet und stattdessen eine problemlösungsorientierte und weniger parteigebundene Politik favorisiert. 25  
 
        Auch in ehemaligen Industriezentren ist die Skepsis gegenüber den Grünen gewachsen. Gerade dort – wie auch in ländlichen Gebieten – punktete zuletzt die AfD, die überdurchschnittliche Ergebnisse mit zunehmender Ländlichkeit erzielt und zuletzt auch in den ökonomisch wenig prosperierenden Regionen Erfolge verbuchen konnte. Dass die AfD zuletzt relativ erfolgreich war, das BSW schnell in die Nähe der Fünf-Prozent-Hürde wuchs und gleichzeitig die Union als größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag nur unterdurchschnittlich von der Unzufriedenheit gegenüber der Ampelkoalition profitieren konnte, verdeutlicht den angesprochenen Vertrauensverlust in die etablierten politischen Parteien.
 
        Der Aufstieg der AfD zur zweitstärksten Partei bei der Bundestagswahl 2025 ist der markanteste Indikator für die Instabilität des deutschen Parteiensystems und seine De-Institutionalisierung. Wegen ihres Politikansatzes des autoritären Populismus und ihres kulturkämpferischen Auftretens 26  sehen Kritiker der AfD zentrale Grundsätze der liberalen Demokratie in Gefahr. Ihr Erfolg kann sowohl kulturell (Betonung nationaler Identität und Forderung nach deutlicher Begrenzung von Migration) wie ökonomisch (Wahrnehmung ökonomischer Missstände sowie subjektiver ökonomischer Deprivation) erklärt werden. 27  Gefühle von Ungerechtigkeit, prospektive Verlustangst, steigende Einkommensungleichheit, fehlende gesellschaftliche Anerkennung, das Gefühl, unfair behandelt zu werden, themenbezogene politische Unzufriedenheit, geringe Responsivität, Unzufriedenheit mit dem aktuellen Funktionieren der Demokratie und Skepsis gegenüber Freihandel und Migration – all das sind Erklärungsansätze für den Aufstieg populistischer Parteien in Europa und auch in Deutschland. 28  Entscheidend ist dabei das Gefühl relativer Deprivation, das heißt das subjektiv empfundene Gefühl gesellschaftlicher Benachteiligung und individueller Entwertung. 29  Besonders in den östlichen Bundesländern sind solcherlei Einstellungen vermehrt anzutreffen: „Eastern Germany is a territory that is both socio-economically less disposed towards electoral participation and strongly marked by the politics of subjective status loss that should fuel the rejection of mainstream political parties and the disposition to vote for populist forces of different kind.“ 30  
 
        Davon konnte auch das BSW profitieren, das nur ein Jahr nach seiner Gründung als Partei fast die Fünf-Prozent-Hürde überwinden konnte. Sein rascher Wahlerfolg verdeutlicht, dass neue Herausforderer-Parteien ungleich schneller als in der Vergangenheit ein hohes Maß an Wählergunst erreichen können. Im Bundestagswahlkampf hat die neu gegründete Partei populistische Aspekte der Anti-Establishment-Haltung und der affektiven Polarisierung für sich zu nutzen versucht. 31  Gründe für den schnellen Wahlerfolg bei den ostdeutschen Landtagswahlen 2024 und der Wahl zum EU-Parlament im gleichen Jahr waren die Popularität der Parteigründerin und -vorsitzenden Sahra Wagenknecht bei ihren Anhängern, die politische Positionierung als sozioökonomisch staatsinterventionistisch, aber soziokulturell traditionell-konservativ und die populistische Grundhaltung. 32  Mit dieser Verortung ist das BSW ein Novum im Koordinatensystem des deutschen Parteienwettbewerbs. Seine Wähler kommen hauptsächlich von der Linken und zeichnen sich vor allem durch eine niedrige Demokratiezufriedenheit, ein Eintreten für die Begrenzung von Zuwanderung und hohen Populismus aus. 33  Die migrationskritische Haltung wurde gemeinhin als ein gewichtiger Faktor gesehen, umso überraschender war es, dass ausgerechnet das BSW dieses Thema im Bundestagswahlkampf kaum aufgegriffen hat – was letztlich zum knappen Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde beigetragen haben dürfte.
 
        ERSCHWERTE REGIERUNGSBILDUNG
 
        Die zunehmende Fragmentierung des Parteiensystems erschwert die Regierungsbildung erheblich, was in einer starken Segmentierung seinen Ausdruck findet. „Segmentierung“ misst den Anteil der politisch machbaren an den rechnerisch möglichen Koalitionen: Ist der errechnete Wert niedrig, ist die Segmentierung hoch (Abbildung 4). 34  Koalitionsregierungen sind der Regelfall in Deutschland. Seit 2005 sind sogar sogenannte lagerübergreifende Koalitionen häufig anzutreffen, das heißt, dass mindestens eine Partei des rechten bürgerlich-konservativen Lagers mit einer Partei des progressiv-linken Spektrums eine Regierung bildet.
 
         
           Abbildung  4: Segmentierung des deutschen Parteiensystems, 1990–2025
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Zunahme der Segmentierung des Parteiensystems seit 1990. Besonders hohe Segmentierung zeigt sich für die Jahre 2005, 2017 und 2025.] 
           Segmentierung misst den Anteil der politisch machbaren an den rechnerisch möglichen Koalitionen. Je niedriger der Index, desto segmentierter ist das Parteiensystem. 
 
            Quelle : Eigene Darstellung 
 
        
 
        Die FDP als Befürworterin marktliberaler Positionen wiederum musste in der Ampelkoalition mit SPD und Grünen die Erfahrung machen, dass eine von weiten Teilen ihrer eigenen Wählerschaft von Beginn an skeptisch beäugte Koalitionskonstellation mit dazu beitragen kann, die parlamentarische Existenz aufs Spiel zu setzen und letztlich einzubüßen. Ihre strategisch angedachte Rolle als liberales Korrektiv konnte sie aus Sicht ihrer Wählerbasis nicht überzeugend genug ausfüllen, ihre häufig gegensätzlichen Haltungen und Positionen gegenüber Grünen und SPD drückten ihr zudem von Kritikern den – begrifflich etwas unscharfen – Stempel der „Opposition in der Regierung“ auf.
 
        Da die FDP den Einzug in den Bundestag verpasste und die AfD von allen Parteien als nicht koalitionsfähig betrachtet wird, war nach der Bundestagswahl 2025 nur eine einzige politische Konstellation im Bundestag mehrheitsfähig: die nun regierende aus CDU/CSU und SPD. Dies illustriert augenfällig die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Herstellung parlamentarischer Mehrheitskoalitionen. Die gestiegene Segmentierung hat zur Folge, dass es seit 1998 keinen einzigen vollständigen Regierungswechsel in Deutschland mehr gegeben hat. Mindestens eine Regierungspartei der vorherigen Legislaturperiode hat auch in der darauffolgenden regiert. Insbesondere die SPD als funktionale Regierungspartei ist somit – mit Ausnahme der Phase zwischen 2009 und 2013 – seit 1998 dauerhaft mit Regierungsaufgaben betraut. Jedoch ist diese Struktureigenschaft des Parteiensystems nicht unproblematisch, da Alternierungs- und Innovationskapazitäten des Parteiensystems so ihre enge Begrenzung finden und der Wettbewerb im Hinblick auf Regierungsbildung nur als partiell offen gelten kann. Anzeichen der Schließung sind unübersehbar. 35  
 
        Damit trägt auch das Parteiensystem nicht unerheblich dazu bei, dass grundlegende Politikwechsel in Deutschland kaum möglich sind. Konsens und Kompromiss – zumeist lagerübergreifend – werden durch den Föderalismus mitsamt der Mitwirkung des Bundesrates an gesamtstaatlicher Politik ohnehin schon gefordert und gefördert. Die zunehmende Segmentierung verstärkt diese Tendenzen, hat aber zuletzt die politische Mitte eher geschwächt und die Ränder gestärkt.
 
        BEDROHTE STABILITÄT?
 
        Vom ursprünglichen moderaten Pluralismus mit der Dominanz zweier Volksparteien ist nicht mehr viel übriggeblieben. Die Zweiparteiendominanz scheint gebrochen, CDU/CSU und SPD verlieren beständig an Wählergunst. Im Gegensatz dazu gewinnen Herausforderer-Parteien an Zuspruch, insbesondere solche, die politischen Protest, Anti-Establishment-Positionen und radikale Forderungen in den Vordergrund stellen. Diese Anzeichen der Destabilisierung lassen das deutsche Parteiensystem in Richtung eines polarisierten Pluralismus tendieren. 
 
        Es kann deshalb von einem fluiden pluralistischen System gesprochen werden, mit eindeutigen Tendenzen zur Polarisierung sowie erhöhter Fragmentierung und Segmentierung. Das deutsche Parteiensystem folgt damit einem Trend, der vielfach in Europa zu beobachten ist und von steigender Volatilität begleitet wird. Die erschwerte Herstellung mehrheitsfähiger Koalitionsregierungen und das Fehlen eines vollständigen Regierungswechsels seit 1998 sind bedenkliche Nebenerscheinungen, die – neben der erheblichen Zunahme der Polarisierung mit all ihren Aus- und Nebenwirkungen – die Stabilität der liberalen Parteiendemokratie insgesamt bedrohen.
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        ZWISCHEN NOTLÖSUNG UND ZUKUNFTSMODELL
 
        Die unterschätzte Stärke von Minderheitsregierungen
 
         Theres Matthieß 
 
        „Natürlich macht eine stabile Mehrheit im Bundestag das Regieren einfacher. (…) Wir sollten aber lernen, auch mal eine Bundesregierung zu haben, die sich nicht auf festgemauerte Mehrheiten stützen kann.“ 01  
 
        „Ich bin kein Fan von Minderheitsregierungen, weil letztendlich jeder jedem alles verspricht, aber keiner am Ende Verantwortung trägt. Ich bin daher ein absoluter Verfechter von Neuwahlen. Das Land braucht eine nach vorn gerichtete, stabile Führung – und die hat es derzeit nicht.“ 02  
 
        Rund um Bundestagswahlen herum wird regelmäßig über mögliche Koalitionen spekuliert, und auch das Thema „Minderheitsregierung“ rückt dabei immer öfter in den Mittelpunkt öffentlichen Interesses. 03  So war es auch bei den beiden jüngsten Bundestagswahlen. Die eingangs wiedergegebenen Zitate aus dem Bundestagswahlkampf 2021 illustrieren die übliche Bandbreite der Kontroverse: Während der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) in Minderheitsregierungen eine Chance sah, flexibel und abseits festgefügter Mehrheiten Politik zu gestalten, warnte Carsten Schneider, seinerzeit Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und heutiger Bundesumweltminister, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der damaligen Minderheitsregierung in Thüringen vor mangelnder Verlässlichkeit und Verantwortungsdiffusion.
 
        Der Blick über Deutschland hinaus zeigt: Rund ein Drittel der Regierungen in Europa und weiteren westlichen Demokratien sind Minderheitsregierungen – sie sind also keineswegs eine Ausnahme- oder reine Krisenerscheinung. 04  In Ländern wie Dänemark, Schweden und Norwegen sind Minderheitsregierungen sogar häufiger anzutreffen als Mehrheitsregierungen, und auch in Neuseeland, Spanien oder Kanada kam es in jüngster Zeit öfter zur Bildung solcher Regierungsbündnisse.
 
        Die Forschung zeigt, dass viele Vorurteile gegenüber Minderheitsregierungen nicht gerechtfertigt sind. Zwar gelten sie als weniger stabil, doch hängt dies stark von ihrer konkreten Ausgestaltung ab: Minderheitsregierungen mit verlässlichen Unterstützungspartnern aus der Opposition sind oft genauso stabil wie Mehrheitsregierungen. 05  Zudem zeigen zahlreiche Studien, dass eine solche Konstellation nicht automatisch zu Blockaden führt, sondern genauso leistungsfähig bei der Verabschiedung von Gesetzen sein kann. Überraschend ist vielleicht, dass Minderheitsregierungen sogar einige Vorteile mit sich bringen können: Im Idealfall beleben sie die parlamentarische Kultur, fördern konsensorientierte Entscheidungen und ermöglichen flexible Mehrheitsbildungen, die häufig die politische Medianposition besser widerspiegeln als Mehrheitsregierungen. 06  
 
        Institutionell wird die Bildung von Minderheitsregierungen besonders durch den „negativen Parlamentarismus“ begünstigt. In Ländern wie Dänemark und Schweden genügt es, wenn keine parlamentarische Mehrheit gegen die Regierung zustande kommt, sodass Regierungen auch ohne gesicherte Mehrheit amtieren können. 07  In Deutschland hingegen ist auf Bundesebene der sogenannte positive Parlamentarismus verankert (Artikel 63 GG), das heißt, der Bundeskanzler benötigt eine absolute (beziehungsweise ab dem dritten Wahlgang relative) Mehrheit im Bundestag, um ins Amt zu kommen. Minderheitsregierungen sind dadurch nicht ausgeschlossen, aber formal deutlich erschwert. 08  Wenn ein mit relativer Mehrheit im dritten Wahlgang gewählter Kanzler eine glaubwürdige Aussicht auf konstruktive Regierungsarbeit bietet und der Bundespräsident ihn ernennt, genießt er faktisch sogar besonderen Schutz, da er nur durch eine absolute Mehrheit per konstruktivem Misstrauensvotum abgelöst werden kann. 09  
 
        Während es auf Bundesebene in Deutschland noch nie eine Minderheitsregierung gab, finden sich auf Länderebene einige Beispiele: das sogenannte Magdeburger Modell in Sachsen-Anhalt (1994–2002, SPD-geführte Minderheitsregierung mit Unterstützung durch die PDS), die Regierung Hannelore Krafts in Nordrhein-Westfalen (2010–2012, rot-grüne Minderheitsregierung), die Thüringer Minderheitsregierungen unter Bodo Ramelow (2020–2024; Linke, SPD und Grüne) und Mario Voigt (seit 2024; CDU, BSW und SPD) sowie die ebenfalls seit 2024 in Sachsen regierende CDU-SPD-Minderheitsregierung unter Michael Kretschmer. Diese Fälle zeigen, dass ein zunehmend fragmentiertes Parteiensystem herkömmliche Mehrheitsbildungen erschwert – vor allem, weil keine Partei mit der AfD koalieren möchte. Es stellt sich daher zunehmend die Frage, ob Minderheitsregierungen künftig auch auf Bundesebene eine realistische Option darstellen könnten – als Alternative zu ungeliebten Mehrparteienkoalitionen wie der Ampel und als flexibleres Modell jenseits eines traditionellen, starren Koalitionsverständnisses.
 
        Wie gut aber regieren Minderheitsregierungen? Und was hält die Wahlbevölkerung von dieser Regierungsform? Unter welchen Umständen unterstützt sie diese Art des Regierens? Diesen Fragen wird im Folgenden näher nachgegangen.
 
        WIE LEISTUNGSFÄHIG SIND MINDERHEITSREGIERUNGEN?
 
        Sowohl in der öffentlichen als auch in der politikwissenschaftlichen Debatte galten Minderheitsregierungen lange als instabil, funktionsunfähig und als Ausdruck politischer Krise. 10  Doch wie leistungsfähig sind Minderheitsregierungen tatsächlich? Bleiben sie hinter der Wirkungsfähigkeit von Mehrheitsregierungen zurück? Blockieren Oppositionsparteien systematisch die Verabschiedung von Gesetzen? Eine Möglichkeit, die Regierungsleistung zu messen, ist die Analyse der Umsetzung von Wahlversprechen – also jener politischen Vorhaben, mit denen Parteien in den Wahlkampf ziehen und an denen sie sich im Sinne des „Responsible Party Model“ und der „Promissory Representation“ messen lassen müssen. 11  Der Grundgedanke ist einfach: Parteien versprechen vor der Wahl bestimmte politische Maßnahmen und Ziele, und Wählerinnen und Wähler erwarten, dass diese Versprechen in Regierungsverantwortung eingelöst werden. Da es in Deutschland Erfahrungen mit Minderheitsregierungen bislang nur auf Länderebene gibt, kann ihre Performanz im Vergleich zu Mehrheitskoalitionen auch nur dort untersucht werden. Am Beispiel der 2010 in Nordrhein-Westfalen gebildeten rot-grünen Minderheitsregierung lassen sich gleichwohl interessante Erkenntnisse gewinnen. 12  
 
        Bei der Frage, ob Minderheitsregierungen Wahlversprechen ebenso gut umsetzen können wie Mehrheitsregierungen, stehen sich zwei theoretische Hypothesen gegenüber: Die erste lautet, dass Minderheitsregierungen dies unter bestimmten Bedingungen ebenso gut gelingt. Entscheidend sei dabei nicht der formale Mehrheitsstatus, sondern die strategische Verhandlungsposition im Parlament. Wenn Minderheitsregierungen die ideologische Medianposition einnehmen – also genau in der Mitte des politischen Spektrums positioniert sind – und/oder über starke Agenda-Setting-Rechte verfügen, können sie wechselnde Mehrheiten organisieren und ihre Vorhaben flexibel durchsetzen. 13  Die entgegenstehende Hypothese formuliert die Erwartung, dass auch bei einer günstigen Ausgangslage inhaltliche Zugeständnisse an die Opposition gemacht werden müssen, um Mehrheiten zu sichern. Dies gilt besonders dann, wenn Oppositionsparteien eine geringe Kompromissbereitschaft aufweisen – etwa, weil sie sich gute Chancen auf eine Regierungsbeteiligung in naher Zukunft ausrechnen. In solchen Fällen werden, so die Annahme, selbst zentrale Projekte der Regierung nur in abgeschwächter Form umgesetzt werden können – oder sogar ganz blockiert. Minderheitsregierungen müssten daher häufiger Konzessionen eingehen, was sich negativ auf die Umsetzung von Wahlversprechen auswirken kann. 14  
 
        Eine exemplarische empirische Prüfung beider Hypothesen mittels eines Vergleichs der rot-grünen Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen mit ihrer schwarz-gelben Vorgängerregierung unterstützt die erste Hypothese. Untersucht wurden insgesamt 183 Wahlversprechen im Bereich der Bildungspolitik – ein Politikfeld, das in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fällt und daher besonders geeignet ist, um Regierungsleistung auf Landesebene zu messen. „Wahlversprechen“ wird dabei definiert als eine überprüfbare, hinreichend konkrete politische Zusage zur Umsetzung eines Ziels oder einer Maßnahme. 15  Analysiert wurde, ob die Wahlversprechen innerhalb von zwei Jahren gesetzlich umgesetzt wurden, und wenn ja, in welchem Umfang – vollständig, teilweise oder gar nicht. 16  
 
        Ein zentrales Ergebnis ist, dass beide Regierungskonstellationen innerhalb der ersten beiden Jahre ihrer Regierungszeit etwa ein Drittel ihrer Wahlversprechen zumindest teilweise umsetzen konnten (Abbildung 1). Die oft kolportierte Annahme, dass Minderheitsregierungen grundsätzlich weniger leisten, wird durch diese Daten also nicht gestützt. Hinsichtlich der Gesamtquote umgesetzter Versprechen zeigt sich ebenfalls eine weitgehende Parität. Ein genauerer Blick auf die Qualität der Umsetzung offenbart jedoch graduelle Unterschiede: Während die CDU als stärkste Kraft in der Mehrheitsregierung einen größeren Anteil ihrer Versprechen vollständig realisieren konnte, musste sich die SPD in der Minderheitsregierung häufiger mit Teilerfolgen in Form von partiell erfüllten Wahlversprechen begnügen. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die Schulstrukturreform: SPD und Grüne wollten die bestehenden Schulformen durch Gemeinschaftsschulen ersetzen. Nachdem ein erster Gesetzesentwurf scheiterte, wurde gemeinsam mit der CDU ein Kompromiss ausgehandelt – die Einführung der „Sekundarschule“. Dieser Schritt bedeutete zwar eine Reform, blieb aber hinter den ursprünglichen Ambitionen der Regierung zurück. Das Beispiel zeigt, dass Minderheitsregierungen mitunter auf Kompromisse angewiesen sind und eventuelle Gestaltungsansprüche in Verhandlungen mit der Opposition abschwächen müssen.
 
         
           Abbildung 1: Umsetzung von Wahlversprechen nach Partei, NRW 2005/2006 und 2010/2011
 
          [image: Das Säulendiagramm zeigt die Anteile erfüllter und teilweise erfüllter Wahlversprechen, unterschieden nach CDU, SPD, FDP und Grünen.] 
           MehrReg = Mehrheitsregierung; MindReg = Minderheitsregierung 
 
            Quelle : Theres Matthieß, Equal Performance of Minority and Majority Coalitions? Pledge Fulfilment in the German State of NRW, in: German Politics 1/2019, S. 123–144. 
 
        
 
        Die Studie untersuchte nicht nur die gesetzliche Umsetzung von Wahlversprechen, sondern auch, wie eine Regierung sich bereits in den Koalitionsverhandlungen Spielräume sichert (Abbildung 2 ). In der NRW-Minderheitskoalition stellte sich die besondere Herausforderung, dass sowohl Koalitionspartner als auch Teile der Opposition für die Mehrheitsbeschaffung notwendig waren. Die rot-grüne Minderheitsregierung zeigte sich daher bei den Koalitionsverhandlungen zurückhaltend und nahm deutlich weniger Wahlversprechen in ihren Koalitionsvertrag auf als die vorherige Mehrheitsregierung. Diese Strategie sicherte Flexibilität im Parlament und signalisierte Offenheit für Kooperation.
 
         
           Abbildung 2: Aufnahme von Wahlversprechen in den Koalitionsvertrag, NRW 2005/2006 und 2010/2011
 
          [image: Das Säulendiagramm zeigt den Anteil der in den jeweiligen Koalitionsvertrag übernommenen Wahlversprechen, unterschieden nach den Parteien CDU, SPD, FDP und Grüne.] 
           MehrReg = Mehrheitsregierung; MindReg = Minderheitsregierung 
 
            Quelle : Theres Matthieß, Equal Performance of Minority and Majority Coalitions? Pledge Fulfilment in the German State of NRW, in: German Politics 1/2019, S. 123–144. 
 
        
 
        Die untersuchte Minderheitsregierung war zwar dem doppelten Druck ausgesetzt, zunächst Einigkeit zwischen den Koalitionspartnern herstellen und anschließend Mehrheiten im Parlament organisieren zu müssen, sie war in zentralen Punkten jedoch strategisch gut positioniert: Die SPD befand sich auf der ideologischen Medianposition im Parlament, und die Regierung verfügte über bedeutende Agenda-Setting-Instrumente. Mit wechselnden Partnern konnten so wiederholt stabile Mehrheiten organisiert werden. Wo diese Partner kompromissbereit waren, gelang die Umsetzung von Politikvorhaben recht gut. Problematisch wurde es, wenn eine strategische Blockadehaltung einsetzte. Ein Beispiel dafür ist das abrupte Ende der Regierung im März 2012: Die Opposition wollte mit einer Teilablehnung des nordrhein-westfälischen Haushalts politischen Druck ausüben, war sich aber offenbar nicht darüber im Klaren, dass dies rechtlich zur Ablehnung des gesamten Haushalts führte. Als ein Kompromiss nicht zustande kam, scheiterte der Haushalt – und Neuwahlen wurden notwendig.
 
        Minderheitsregierungen können also durchaus leistungsfähig sein – zumindest so lange, wie die politische Kultur auf Kooperation ausgelegt ist. Ähnliche Befunde liegen auch aus anderen, ländervergleichenden Studien vor. 17  
 
        WAS DENKT DIE BEVÖLKERUNG ÜBER MINDERHEITSREGIERUNGEN?
 
        Neben der tatsächlichen Leistungsfähigkeit stellt sich auch die Frage nach der Legitimität von Minderheitsregierungen aus Sicht der Bevölkerung. Selbst viele umgesetzte Wahlversprechen helfen wenig, wenn große Skepsis in der Öffentlichkeit herrscht. Wie also stehen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu Minderheitsregierungen? Was halten sie von deren möglicher Bildung, und was beeinflusst ihre Einstellungen dazu? Diese Fragen sind gerade im deutschen Kontext relevant, denn auch wenn es bundesweit noch keine Minderheitsregierung gegeben hat, werden sie durch die steigende Fragmentierung und Polarisierung des Parteiensystems zu einer immer wahrscheinlicheren Möglichkeit – und sind in manchen Bundesländern ja bereits Realität. 18  
 
        Grundsätzlich kann man annehmen, dass individuelle Einstellungen gegenüber Regierungsformen sowohl normativ als auch instrumentell geprägt sind. Erstens berücksichtigen Bürgerinnen und Bürger demokratische Normen und idealtypische Vorstellungen davon, was „gute“ Regierungsführung ausmacht. Frühere Studien zeigen, dass das Gros der Bürger Mehrheitsregierungen mit weniger Parteien, die viele Sitze im Parlament haben, als stabiler, effektiver und besser für die Demokratie erachtet. 19  Allerdings konnte ebenfalls nachgewiesen werden, dass sich die entsprechenden Einstellungen zwischen Menschen unterscheiden: Wer eher für eine stärkere Machtteilung und Einbindung der Opposition in die Gesetzgebung ist, zeigt sich offener für die Bildung von Minderheitsregierungen. 20  
 
        Ziel muss es also erstens sein, zu messen, welche demokratischen Werte – etwa Regierungsstabilität, Umsetzung von Wahlversprechen, Kompromisserreichung, Flexibilität bei der Gesetzgebung oder Deliberation – Bürgerinnen und Bürger eher durch Mehrheits- oder durch Minderheitsregierungen realisiert sehen. Denn diese unterschiedlichen normativen Zuschreibungen der Zielerreichung beeinflussen auch die Präferenzen für die Bildung von Minderheitsregierungen. Zweitens kann man annehmen, dass Bürgerinnen und Bürger bei der Meinungsbildung über komplexe politische Sachverhalte auf Orientierungshilfen (sogenannte Cues) angewiesen sind. Diese können etwa von politischen Parteien, den Medien oder auch aus der allgemeinen öffentlichen Debatte stammen. 21  Insbesondere bei institutionellen Fragen wie der Bewertung von Regierungsformaten – ein Feld, auf dem viele Bürger wenig praktische Erfahrung haben – wirken solche Orientierungshilfen stark. Bürgerinnen und Bürger schließen häufig aus der Mehrheitsmeinung auf die Legitimität und Zweckmäßigkeit einer Option. Wenn sie erfahren, dass eine Mehrheit der Bevölkerung eine Minderheitsregierung bevorzugt, steigt auch ihre eigene Zustimmung zu diesem Regierungsformat. Drittens kann man davon ausgehen, dass Bürgerinnen und Bürger auch strategisch-instrumentell urteilen: Sie bevorzugen also diejenige Regierungsform, von der sie sich Vorteile für ihre bevorzugte Partei versprechen. Diese Vermutung knüpft an Befunde aus Kanada an, die zeigen, dass die Bürger Minderheitsregierungen dann unterstützen, wenn sie erwarten, dass ihre favorisierte Partei dadurch mehr Einfluss auf die Politik nehmen kann. 22  
 
        Diese Annahmen wurden kurz vor der Bundestagswahl 2021 in einem Online-Survey-Experiment mit 2850 Teilnehmenden getestet. 23  Die Befragten bewerteten zwei hypothetische Szenarien, in denen jeweils eine der damals laut Umfragen größten drei Parteien (CDU/CSU, SPD, Grüne) als Wahlsieger hervorging. Variiert wurden im Experiment drei Faktoren: erstens die siegreiche Partei, zweitens die Informationen über die öffentliche Meinung – ob die Mehrheit eine Minderheits- oder Mehrheitsregierung bevorzugt – und drittens der erwartete politische Einfluss, den entweder die Regierungspartei oder die Opposition unter einer Minderheitsregierung hätten. Das Ziel war, herauszufinden, ob und wie sich diese Informationen auf die Präferenz der Befragten für eine bestimmte Regierungsform auswirken. Zusätzlich wurde erfasst, wie die Befragten die Leistungsfähigkeit von Minderheits- im Vergleich zu Mehrheitsregierungen hinsichtlich verschiedener demokratischer Ziele – zum Beispiel Stabilität, Repräsentation oder Diskursqualität – einschätzen.
 
        Die deskriptiven Ergebnisse zeigen zunächst, dass ein Großteil der Befragten Minderheitsregierungen skeptisch gegenübersteht (Abbildung 3). Nach einem (hypothetischen) knappen Wahlausgang bevorzugen 33 Prozent der Befragten eine Mehrheitskoalition. 30 Prozent wollen Neuwahlen, während nur etwa 21 Prozent eine Minderheitsregierung befürworten. Insgesamt bevorzugten die Anhängerinnen und Anhänger aller großen Parteien mehrheitlich Mehrheitsregierungen gegenüber Minderheitsregierungen oder Neuwahlen, wobei Grüne- und SPD-Anhänger etwas offener für Minderheitsregierungen ihrer Parteien waren als solche der CDU/CSU. Auffällig ist zudem, dass AfD-Anhänger generell, vor allem aber bei einem Wahlsieg der Grünen, stark zu Neuwahlen tendierten.
 
         
           Abbildung 3: Präferenzen für Regierungsformen (Bundestagswahl 2021)
 
          [image: Das Balkendiagramm unterscheidet die Präferenzen für unterschiedliche Regierungsformen. Am stärksten präferiert wird die Mehrheitsregierung (33 Prozent), gefolgt von Neuwahlen (30 Prozent) und Minderheitsregierung (21 Prozent).] 
            Quelle: Theres Matthieß/Christian Stecker, What Citizens Think About Minority Governments in Majority Coalition Settings, in: Parliamentary Affairs 2/2025, S. 379–400. 
 
        
 
        Bei der Bewertung der Realisierung normativer Ziele nach Regierungstyp zeigt sich allerdings ein etwas ausgeglicheneres Bild (Abbildung 4). Mehrheitlich wird erwartet, dass Mehrheitsregierungen bessere Leistungen bei Regierungskontinuität, Stabilität und der Erfüllung von Wahlversprechen erbringen. Minderheitsregierungen schneiden hingegen etwas besser beim Erreichen fairer Kompromisse und offener Diskurse ab.
 
         
           Abbildung 4: Regierungsformen und normative Demokratieziele
 
          [image: Die Abbildung zeigt, welche Demokratieprinzipien aus Sicht der Befragten am stärksten mit welcher Regierungsform verknüpft sind. Regierungsstabilität zum Beispiel verknüpfen 49 Prozent der Befragten mit einer Mehrheitsregierung. Aufrichtige Kompromisse sieht hingegen eine relative Mehrheit (28 Prozent) eher mit Minderheitsregierungen verknüpft.] 
           Die Pfeile zeigen an, welche Regierungsform aus Sicht der relativen Mehrheit der Befragten ein Kriterium eher erfüllt; längere Pfeile stehen für eine größere relative Mehrheit zugunsten einer Regierungsform. 
 
            Quelle : Theres Matthieß/Christian Stecker, What Citizens Think About Minority Governments in Majority Coalition Settings, in: Parliamentary Affairs 2/2025, S. 379–400. 
 
        
 
        Hinsichtlich der Frage, was genau die Präferenzen für die Regierungsbildung beeinflusst, zeigen die Daten, dass normative Leistungsbewertungen eine zentrale Rolle spielen. Etwa 65 Prozent derjenigen, die Mehrheitsregierungen in allen Leistungsbereichen vorne sehen, bevorzugen diese auch als Regierungsmodell, während 55 Prozent der Befragten, die Minderheitsregierungen besser einschätzen, sich entsprechend für diese aussprechen. Die Wahrscheinlichkeit, eine Minderheitsregierung zu bevorzugen, steigt, wenn den Befragten mitgeteilt wird, dass auch die Mehrheit der Bevölkerung diese Option unterstützt. Dieser „Cue-taking“-Effekt fällt zwar moderat aus, ist aber statistisch signifikant. Deutlich ausgeprägter zeigt sich der Einfluss instrumenteller Erwägungen: Die Präferenz für eine Minderheitsregierung hängt maßgeblich davon ab, ob diese der eigenen politischen Position Vorteile verspricht. Befragte bevorzugen eine Minderheitsregierung dann, wenn diese ihrer präferierten Partei politischen Einfluss sichert. Das gilt auch für Anhänger der Opposition – aber nur, wenn die Minderheitsregierung auch dieser Einfluss verschafft.
 
        Minderheitsregierungen treffen in Deutschland also auf eine grundsätzlich skeptische Öffentlichkeit – was in einem System mit einer starken Tradition stabiler Mehrheiten kaum überrascht. Diese Skepsis kann jedoch je nach wahrgenommener demokratischer Leistungsfähigkeit und strategischer Erwartung deutlich variieren. Insbesondere, wenn erwartet wird, dass eine Minderheitsregierung der eigenen bevorzugten Partei mehr Einfluss sichert oder gesellschaftlich breit getragen wird, steigt die Akzeptanz spürbar – was darauf hinweist, dass die Legitimität dieser Regierungsform durch Kommunikation und öffentliche Debatten erhöht werden kann.
 
        MINDERHEITSREGIERUNGEN IN ZEITEN DER FRAGMENTIERUNG
 
        Die eingangs zitierten Positionen von Wolfgang Schäuble und Carsten Schneider bringen die ambivalente Haltung gegenüber Minderheitsregierungen auf den Punkt: Während die einen auf eine flexible Gestaltung der Politik jenseits starrer Mehrheiten hoffen, haben die anderen Sorge vor politischer Verantwortungslosigkeit. Die meist skeptische Sicht ist in Deutschland stark von den negativen Erfahrungen mit instabilen Minderheitsregierungen in der Weimarer Republik geprägt, die seither offenbar kaum eine zeitgemäße Neubewertung erfahren hat. 24  Viele der gängigen Vorurteile lassen sich empirisch nicht bestätigen.
 
        Die Analyse der Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen zeigt beispielhaft, dass auch Regierungen ohne eigene Parlamentsmehrheit leistungsfähig sein können. Wichtig ist aber eine strategisch gute Ausgangsposition: Die SPD als stärkste Partei besetzte seinerzeit die Medianposition im Parlament, und die Koalition konnte ihre Agenda-Setting-Möglichkeiten geschickt nutzen. Bis zum mehr oder weniger versehentlichen Ende der Regierung konnte die Regierung zudem mit kooperationsbereiten Oppositionspartnern stabile Mehrheiten organisieren.
 
        Auch die bevölkerungsbezogene Perspektive relativiert pauschale Skepsis. Zwar bevorzugt ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger traditionell stabile Mehrheitsregierungen. Doch zeigt sich, dass diese Präferenzen durchaus variabel sind: Wenn erwartet wird, dass eine Minderheitsregierung der eigenen Partei nutzt oder gesamtgesellschaftlich unterstützt wird, steigt auch die Akzeptanz. Die Legitimität von Minderheitsregierungen kann also durch kommunikative Strategien und den Nachweis demokratischer Leistungsfähigkeit gestärkt werden.
 
        Gerade angesichts der zunehmenden Fragmentierung des deutschen Parteiensystems und der strategischen Ausgrenzung bestimmter Parteien wie der AfD und teils auch der Linken werden klassische Mehrheitsbildungen immer schwieriger. Minderheitsregierungen könnten hier künftig eine realistische und funktionale Alternative bieten – insbesondere dann, wenn sie nicht nur als „Notlösung“, sondern als bewusst gewähltes Modell verstanden werden. Die konkreten Ausgestaltungsformen sind dabei vielfältig: Von vollständig offenen Modellen mit wechselnden Mehrheiten (über alle oder nur bestimmte Politikfelder hinweg) bis hin zu stabilen Tolerierungsvereinbarungen ist vieles denkbar.
 
        Minderheitsregierungen bergen also Potenziale für unser demokratisches System. Sie können die parlamentarische Kultur beleben, Opposition aufwerten und diskursorientierte Politik fördern. Voraussetzung dafür ist allerdings ein politisches Klima, das auf Kooperation statt auf Konfrontation setzt. Gerade die Erfahrungen mit der Ampelregierung haben gezeigt, dass hier „Luft nach oben“ ist. 25  Minderheitsregierungen sind damit kein Allheilmittel – aber sie verdienen mehr als den Ruf, das letzte Mittel in der Not zu sein. Richtig gestaltet, können sie eine Antwort auf die politischen Realitäten einer zunehmend fragmentierten Demokratie sein.
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        ABSCHIED VON DEN ALLERWELTSPARTEIEN?
 
        Die Volksparteien der Mitte nach dem Wegfall ihrer Voraussetzungen
 
         Michael Koß 
 
        Wenn von Parteien die Rede ist, wird häufig der Eindruck erweckt, diese seien ihres eigenen Glückes Schmied und hätten ihr Schicksal selbst in der Hand. 01  Insbesondere gilt dies für die oft als „Volksparteien“ apostrophierten sozial- und christdemokratischen Parteien Westeuropas. Im Folgenden wird die These vertreten, dass diese „Volksparteien der Mitte“ von strukturellen Voraussetzungen leben, die sie selbst nicht garantieren können. Um reüssieren zu können, bedürfen sie spezifischer Bedingungen, die den politischen Wettbewerb an den Rändern des politischen Spektrums wie Leitplanken begrenzen. Diese Leitplanken ergaben sich bislang aus gesellschaftlichen und internationalen Rahmenbedingungen, die zusehends entfallen – weshalb die Zeit der Volksparteien bis auf Weiteres vorbei zu sein scheint.
 
        Um dies zu verdeutlichen, soll im Folgenden zunächst das ambivalente Konzept der Volkspartei näher erläutert werden, bevor es gilt, deren Aufstieg mit der Existenz ideologischer Leitplanken zu erklären. Im eindimensionalen politischen Wettbewerb der Nachkriegszeit, der vorwiegend um Fragen der Umverteilung kreiste, konnten Parteien jenseits der politischen Mitte durch antikommunistische Invektiven und die Beschwörung der Gefahr einer Aufkündigung des „westlichen Bündnisses“ marginalisiert werden. Das funktioniert heute nicht mehr. Ein neuer Konflikt zwischen universalistischen und partikularistischen Positionen macht den Parteienwettbewerb zudem unübersichtlicher; Parteien an den Rändern des ideologischen Spektrums lassen sich nicht mehr ohne Weiteres ins Abseits schieben. Wichtige Voraussetzungen für den Erfolg der Volksparteien der Mitte sind damit entfallen. 02  
 
        VOLKSPARTEIEN DER RÄNDER UND DER MITTE
 
        Wem das Konzept der Volkspartei – von seinem Schöpfer Otto Kirchheimer synonym mit den Begriffen „Allerweltspartei“ und catch-all party verwandt 03  – bislang nur als Verweis auf eine erfolgreiche Partei mit tiefen Wurzeln in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft begegnet ist, den mag es wundern, dass es ursprünglich zur Beschreibung eines Niedergangsszenarios benutzt wurde. Dies sagt viel über die stets hochgradig ambivalente Haltung der – wissenschaftlichen wie nichtwissenschaftlichen – Öffentlichkeit gegenüber Parteien aus: Was heute als Preisgabe ideologischer Prinzipien gilt, kann im Zeitverlauf ohne Weiteres zur wünschenswerten Vielseitigkeit avancieren, spätere Rückwärtsrollen nicht ausgeschlossen. Kirchheimer, der in den 1960er Jahren den Begriff der Volkspartei in die wissenschaftliche Debatte einführte, deutete deren Erfolg in erster Linie als Abkehr von den Parteimitgliedern. Das einzelne Parteimitglied werde Kirchheimer zufolge nur noch als „historisches Überbleibsel angesehen, das das Bild der neu aufgebauten Allerweltspartei in ein falsches Licht setzen kann“. 04  Im heutigen Jargon formuliert, kritisierte er, dass Volksparteien vornehmlich nach Stimmenmaximierung strebten und dafür auch bereit waren, programmatische Zugeständnisse auf Kosten ihrer zentralen, die Mitglieder bewegenden Forderungen zu machen. 
 
        Der enttäuschte Sozialist Kirchheimer hielt es nicht zuletzt deshalb mit den Mitgliedern einer Partei – und weniger mit den elektoralen Strategien von deren Führung –, weil ihm historisch nur Parteien der ideologischen Ränder bekannt waren, die sich auf eine volksparteiartige Strategie der Stimmenmaximierung verlegt hatten: die NSDAP und die Nationale Front der DDR. 05  Die NSDAP ist denn auch als erste „Volkspartei des Protests“ oder „Volkspartei mit Mittelstandsbauch“ beschrieben worden. 06  Vor diesem Hintergrund galt es Kirchheimer und den meisten anderen Beobachtern als suspekt, wenn Parteien umstandslos versuchten, sich heterogene Wählerkoalitionen einzuverleiben. Dieser kritische Blick auf Volksparteien blieb in Deutschland bis in die 1980er Jahre hinein dominant. Davon legt auch die Gründung der Grünen als „Antiparteien-Partei“ Zeugnis ab, die sich dezidiert gegen die Idee von – potenziell die gesamte Wählerschaft vertretenden – Volksparteien wandte. 07  
 
        Die Wahrnehmung von Volksparteien hat sich heute grundlegend verändert. Ein auf die politische Mitte hin orientierter zentripetaler Parteienwettbewerb gilt mittlerweile als wünschenswert – und damit auch Volksparteien der Mitte. Auch dies verdeutlicht das Beispiel der Grünen, die spätestens, seitdem sie die SPD 2011 erstmals in Umfragen überholen konnten, laut darüber nachdenken, ob sie selbst auf dem Weg zur Volkspartei sind und vor allem: sein sollten und wollen. 08  Aus heutiger politikwissenschaftlicher Perspektive stehen catch-all parties für eine inklusive Anhängerschaft, die ihrem Selbstverständnis nach nicht nur eine Kernwählerschaft, sondern unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen repräsentieren soll. 09  Genau das, was Kirchheimer einst kritisierte, gilt heute also als Vorzug.
 
        Was zeichnet diese Volksparteien aus? Häufig wird zur Definition ein gewisses Maß an Wählerzuspruch herangezogen, wahrscheinlich reicht es für den Status als Volkspartei jedoch schon aus, regelmäßig in der Lage zu sein, das relativ beste Wahlergebnis zu erzielen und im Anschluss eine – idealerweise aus nur zwei Parteien bestehende – Koalition zu dominieren. 10  Zusätzlich sollten Volksparteien mindestens in einem Kernwählermilieu dauerhaft die besten Wahlergebnisse erzielen und über einen breites Netz an Vorfeldorganisationen verfügen. 11  In diesem Sinne war die NSDAP in der Tat die erste deutsche Volkspartei, der die nationalkonservative DNVP als Steigbügelhalter eine parlamentarische Mehrheit verschaffte. Ob angesichts des Wegfalls der Voraussetzungen für Volksparteien der Mitte diese erneut an den Rand auswandern werden, ist eine offene Frage.
 
        Kirchheimer selbst schwieg sich zu den Ursachen für den Aufstieg der Volksparteien eher aus und betonte lediglich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg für die Parteien in Westeuropa die „Anerkennung der politischen Marktgesetze unvermeidlich“ 12  wurde, weil Märkten im Zuge des ökonomischen Aufschwungs allerorten eine immer wichtigere Rolle zukam. In diesem Sinne waren Volksparteien in der Tat „eine ganz und gar improvisierte Antwort der alten Gesinnungsgemeinschaften auf die einsetzende Auflösung ihrer Entstehungsbedingungen“ 13  – und eben kein Projekt machtversessener Parteieliten. Die von Kirchheimer ins Feld geführten Marktgesetze sind seit dem Ende des Kalten Krieges obsolet geworden, mindestens aber unterliegen sie einem fundamentalen Wandel. Dieser schlägt sich nicht zuletzt in den Wahlergebnissen an den Rändern des politischen Spektrums nieder. Auch deshalb sind Union und SPD seit 2005 immer häufiger dazu gezwungen, miteinander anstatt mit (noch) kleineren Partnern zu koalieren.
 
        IDEOLOGISCHE LEITPLANKEN
 
        Der Niedergang der sozial- und christdemokratischen Volksparteien ist vor allem auf zwei strukturelle Entwicklungen zurückzuführen, die diese Parteien kaum beeinflussen können: die Veränderung gesellschaftlicher Konfliktlinien und die angesprochene Schwierigkeit, die politischen Konkurrenten an den Rändern des ideologischen Spektrums zu marginalisieren.
 
        Als Konfliktlinien bezeichnet man strukturelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die zur Herausbildung politischer Identitäten beitragen und (auch) von Parteien ausgetragen werden. 14  So verstandene Konflikte determinieren das Parteiensystem nicht, sind aber eine notwendige Bedingung dafür, dass Parteien sich dauerhaft etablieren können – sei es, weil das um die jeweilige Auseinandersetzung herum gewachsene Organisationsgeflecht den Nährboden einer Partei bildet, sei es, weil die Konflikte den gesellschaftlichen Resonanzboden für das strategische Handeln politischer Entrepreneure bereiten. In beiden Fällen sorgen die gesellschaftlichen Konflikte dafür, dass die Wahrnehmung des dominanten politischen Problems aufseiten der Eliten wie der Wählerschaft konvergiert.
 
        Historisch lassen sich für Westeuropa vier solcher Konfliktlinien unterscheiden, von denen jeweils zwei aus nationalen Revolutionen beziehungsweise aus der industriellen Revolution hervorgegangen sind. 15  Bei den erstgenannten handelt es sich um die regionale Konfliktlinie zwischen dominanter und peripherer Kultur sowie um jene zwischen Kirche und säkularem Nationalstaat. Auf die industrielle Revolution gehen der sektorale Konflikt zwischen Agrar- und Industriewirtschaft sowie der sozioökonomische zwischen Arbeit und Kapital zurück. Volksparteien leben davon, dass sie auf allen in einem politischen System virulenten Konfliktlinien gleichzeitig und vor allem widerspruchsfrei konkurrieren können. Das aber ist nur dann der Fall, wenn der Parteienwettbewerb eindimensional ist, vorhandene Konfliktlinien einander also überlagern. Nur in diesem Fall ist die Strategie der Stimmenmaximierung überhaupt so aussichtsreich, dass von Volksparteien gesprochen werden kann. Überkreuzen Konfliktlinien hingegen einander, ist die Anziehungskraft von Parteien auf Wähler strukturell begrenzt. In diesem Fall sind fragmentierte und polarisierte Parteiensysteme kaum vermeidbar.
 
        In Deutschland wurden wegen der verspäteten Nationalstaatsbildung alle vier klassischen Konflikte ab dem späten 19. Jahrhundert gleichzeitig ausgetragen, zusätzlich erschwert durch den multikonfessionellen Charakter des Kernlands der Reformation. Nicht zuletzt deshalb wurde Deutschland so vergleichsweise spät zum Nationalstaat und zur Demokratie. Die deutschen Parteien blieben lange abgekapselt in vier sozialmoralischen Milieus verhaftet: dem protestantisch-liberalen, dem protestantisch-konservativen, dem katholischen und dem organisatorisch am stärksten ausdifferenzierten sozialdemokratischen Milieu. 16  In der formativen Phase des deutschen Parteiensystems konnte fatalerweise jeder soziale oder politische Konflikt angesichts der einander überkreuzenden Konfliktlinien in einen nationalen übersetzt werden, was wiederum der Stigmatisierung und Ausgrenzung sozialer Gruppen Vorschub leistete – und damit auch der Schwächung der Parteien der Mitte. 17  Als „geborene Minoritätsparteien“ 18  waren Sozialdemokratie und Zentrum deshalb seinerzeit eher Gegenmodell als Vorläufer der späteren Volksparteien der Bonner Republik.
 
        Wenn Otto Kirchheimer die Zeit der Volksparteien nach dem Zweiten Weltkrieg als „Phase der Entideologisierung“ 19  bezeichnete, so verwies er damit auf die zunehmende Überlagerung der einander immer weniger überkreuzenden Konfliktlinien. Angesichts des ökonomischen Booms nach dem Zweiten Weltkrieg dominierte fortan die sozioökonomische Konfliktlinie. Die meisten politischen und sozialen Konflikte wurden durch Umverteilung lösbar, was eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Catch-all-Strategie der Volksparteien war.
 
        Gleichzeitig entfielen aufgrund der Deutschen Teilung strukturelle Unterschiede zwischen dem vormals in der Weimarer Republik vereinten Osten und Westen Deutschlands. Schon vor 1933 hatte es in Ostdeutschland weniger Selbstständige, mehr Wählerzuspruch für die KPD, eine höhere Frauenerwerbsquote und mehr außereheliche Geburten gegeben als im Westen. Die alte Bundesrepublik war sozialstrukturell weniger disparat als die Weimarer Republik – die heute kontrovers diskutierten Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland sind also nicht allein Folge der Wiedervereinigung. 20  Zusätzlich eröffnete die Konstellation des Kalten Krieges den entstehenden Volksparteien in Westdeutschland die schon erwähnte Möglichkeit, ihre politischen Konkurrenten am linken wie am rechten Rand des ideologischen Spektrums durch antikommunistische Invektiven und Verweise auf die überragende Bedeutung des westlichen Bündnisses zu marginalisieren. Und zu guter Letzt wirkte auch die Gründung der Bonner Republik strukturell konfliktmindernd: 21  Durch den Zuschnitt ihrer staatlichen Grenze ergab sich erstmals ein konfessionelles Gleichgewicht zwischen Katholiken und Protestanten.
 
        Nach links ermöglichte es der vorherrschende Antikommunismus den Sozialdemokraten unter Willy Brandt, sich zur ideologischen Mitte hin zu orientieren. Nach rechts konnten Parteien jenseits der Union, die sich in aller Regel dadurch zu profilieren versuchten, dass sie für eine international unabhängigere Rolle Deutschlands eintraten, mit dem Vorwurf belegt werden, sie gefährdeten Deutschlands fragile Souveränität und vor allem seine Verankerung im westlichen Bündnis. Vor diesem Hintergrund war Adenauers „Keine Experimente“ der Erfolgsslogan von CDU und SPD. Die Warnung vor kommunistischen Experimenten wie nationalen Alleingängen diente dazu, potenzielle politische Führungspersönlichkeiten und Bewegungen davon abzuhalten, sich an den ideologischen Rändern zu engagieren – und zwar unabhängig von den normativen Einstellungen der Wählerschaft. 22  Als dies in den 1980er Jahren auf der rechten Seite des politischen Spektrums in Gestalt der Republikaner doch geschah, wirkte sich selbst das Ende des Kalten Krieges noch als ideologische Leitplanke aus: Es war die Wiedervereinigung, die dem Nationalismus der Republikaner die Grundlage entzog, weil sie die Asylpolitik als wichtigstes Thema im Wahljahr 1990 überlagerte, wovon sich die Rechtspopulisten um Franz Schönhuber nicht mehr erholten. 23  
 
        EINE NEUE REVOLUTION
 
        Heute sind diese Voraussetzungen für die Volksparteien der Mitte weitgehend entfallen. Aktuell vollzieht sich eine neue Revolution im Sinne der Theorie von den Konfliktlinien. Diese Revolution hat insofern ähnlich weitreichende Folgen wie die nationale und die industrielle, als sie ebenfalls parteibildend wirkt. Kern dieser neuen Revolution sind ökonomische, kulturelle und soziale Veränderungen, die innerhalb des Nationalstaats kaum zu regulieren sind – genannt seien nur die ökonomische Globalisierung, der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft, die Bildungsexpansion, die Digitalisierung, der Klimawandel sowie die Migration. Infolge dieser Umwälzungen schmelzen die traditionellen Milieus der Parteien zusammen. Eine neue Konfliktlinie zwischen Universalismus und Partikularismus ist entstanden, 24  die quer zu den bestehenden Konfliktlinien liegt. Die vormaligen Volksparteien sind gewissermaßen gespalten, sie stehen mit je einem Bein auf der einen und der anderen Seite des neuartigen Konflikts: Christdemokraten beispielsweise unterstützen den globalen Handel, wollen aber gleichzeitig nationale Traditionen erhalten. Sozialdemokraten beschwören die internationale Solidarität, treten für Umverteilung aber nach wie vor bevorzugt im nationalen Kontext ein. Das gibt Raum auf der Linken für fortschrittsoptimistische grüne Parteien (in Deutschland nach ihrem Relaunch im Wahlkampf 2025 auch für die Linkspartei) und für radikale Parteien wie die AfD auf der Rechten, die einer idealisierten (nationalen) Vergangenheit nachtrauern und bei denen reüssieren, die Angst vor dem Verlust ihrer materiellen und/oder kulturellen Privilegien haben. Vollends den Garaus macht den Volksparteien der Mitte aber der Wegfall der ideologischen Leitplanken „Antikommunismus“ und „Beschwörung des westlichen Bündnisses“. Ohne Kommunismus – zumindest in seiner dominanten sowjetischen Prägung – sind antikommunistische Invektiven ebenso schwierig wie ein Festhalten an der Westbindung ohne einen (kohärenten) Westen.
 
        Betrachtet man die beiden vormaligen Volksparteien der Mitte näher, so zeigt sich, dass die Union heute gleichwohl besser dasteht als die SPD. Sie ist traditionell stärker in kulturellen Konflikten aller Art verwurzelt, weshalb ihre Protagonisten sich vergleichsweise umstandslos als progressive christliche Umweltschützer (Markus Söder früher) oder eigentliche Verteidiger der Heimat und ihrer Werte (Markus Söder heute) inszenieren können. Ein Blick auf die vergangenen beiden Bundestagwahlen verdeutlicht aber das Dilemma beider ehemaliger Volksparteien: Bei beiden Wahlen standen Themen im Mittelpunkt, die mit den jeweiligen Enden der neuen Konfliktlinie zwischen Universalismus und Partikularismus verknüpft sind. 2021 war der mit den Grünen assoziierte Klimawandel das wichtigste Thema, 2025 war es die Migration, was vornehmlich der AfD half. 25  Dass jeweils wirtschaftliche Themen am zweitwichtigsten waren, unterstreicht die Plausibilität des oben beschriebenen Bildes einander überkreuzender Konfliktlinien.
 
        Eine Analyse der Bertelsmann Stiftung wies jüngst, gestützt auf repräsentative Nachwahlbefragungen, die Gewinne und Verluste von SPD und Union bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen am Beispiel von zehn (mit den oben genannten sozialmoralischen Milieus nicht deckungsgleichen) Milieus aus. 26  Die SPD verlor in allen analysierten Milieus, dies allerdings umso weniger, je universalistischer die jeweiligen Einstellungen der befragten Personen waren. Anders formuliert entfernte sich die SPD 2025 (noch weiter) von ihrem klassischen Kernklientel der Arbeiter, bei dem sie massiv verlor und mit einem Stimmenanteil von lediglich zwölf Prozent nur noch drittstärkste Kraft hinter der AfD (mit einem Anteil von 36 Prozent) und der Union (mit 23 Prozentpunkten) wurde. 27  Die Union wiederum wurde bei der zurückliegenden Bundestagswahl zwar relativer Sieger, konnte jedoch von den 30 (!) Prozentpunkten, die die drei Ampelparteien SPD, Grüne und FDP im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 verloren, nur ein Sechstel für sich verbuchen. Hier zeigen sich sehr eindrücklich die Grenzen der Catch-all-Strategie: Während die Union mit einem Stimmenanteil von 36 Prozent (im Vergleich zu 26 Prozentpunkten 2021) erneut stärkste Kraft in ihrem Kernwählersegment der Selbstständigen (wie übrigens auch bei den Beamten) wurde, ging ihr Versuch, der AfD durch dezidiert zuwanderungskritische Positionen Stimmen abzujagen, auf Kosten substanzieller Zugewinne bei vormaligen Grünen-Wählern, die eher zur Linkspartei abwanderten. 28  
 
        Zugleich sind die Aussichten der Grünen und der AfD – der beiden Hauptprotagonisten der neuen Konfliktlinie –, sich zukünftig als neue Volksparteien der Mitte beziehungsweise des (rechten) Randes positionieren zu können, ebenfalls begrenzt. Die Grünen schrumpften bei der Bundestagswahl 2025 auf das Maß einer Milieupartei und konnten, ähnlich wie die SPD, nur noch in den universalistischen Milieus reüssieren – und hier vor allem in den materiell bessergestellten; in den anderen universalistischen Milieus erzielte die Linkspartei ihre größten Erfolge. Die AfD wiederum gewann vor allem bei denjenigen, die sich vom Abstieg bedroht sehen: Mit einem Stimmenanteil von 34 Prozent errang sie die relative Mehrheit in den modernisierungsskeptischen Milieus. Sie wurde also nicht mehr nur aus Protest gewählt, sondern aus Überzeugung. 29  Ebenso wie die Grünen ist die AfD aber nach wie vor weit davon entfernt, Volkspartei zu sein – auch in Ostdeutschland. 30  Zum einen reichen ihre Wahlerfolge über ihre partikularistischen Kernmilieus nicht hinaus, zum anderen ist das ideologische Profil der AfD dafür auch zu diffus, insbesondere in ökonomischer Hinsicht: Zwischen der etwa von Alice Weidel propagierten neoliberalen Politik und der ethnisch-deutsch konnotierten Sozialstaatlichkeit, wie sie vom völkischen Flügel der Partei vertreten wird, 31  herrscht kein produktives Spannungsverhältnis, das eine Catch-all-Strategie zuließe. Kompromisse sind zwischen diesen Positionen schlicht nicht möglich.
 
        KEINE VOLKSPARTEIEN, NIRGENDS?
 
        Die „zweite kopernikanische Wende in der Entwicklung der Parteien“, 32  in deren Verlauf Stimmenmaximierungsstrategien in der ideologischen Mitte immer wichtiger wurden, ist an ihr Ende gekommen. Mit der Entwicklungsphase politischer Parteien, die wir aktuell erleben, verhält es sich wie mit Antonio Gramscis Verdikt über das „Interregnum“: Das Alte stirbt, und das Neue kann nicht zur Welt kommen. 33  Vorbei ist jedenfalls die Zeit, in der galt: „Wir regelten unsre Dinge übers Geld.“ 34  Jenseits der Sondervermögen regeln wir unsere Dinge heute (auch) wieder über Stigmatisierung und Ausgrenzung sozialer Gruppen, und das bedeutet, dass für Volksparteien der Mitte zusehends kein Platz vorhanden ist. Nur dort, wo die Welt noch der alten ähnelt, gibt es auch Volksparteien – in Deutschland ist dies nur noch in Niedersachsen mit seiner klassischen Agrar- und Industriewirtschaft der Fall. Hier konnten SPD und CDU ihre Konkurrenten auch bei der Bundestagswahl 2025 noch auf Distanz halten und gewannen nicht nur sämtliche, sondern jeweils exakt gleich viele Wahlkreise. 35  Anderswo sind die Voraussetzungen für den Erfolg der Volksparteien entfallen.
 
        Anders als die SPD dürfte die Union zumindest noch die Aussicht haben, ihren Volksparteistatus zu verteidigen. Dazu müsste sie sich auf eine aktualisierte Version der alten Adenauer-Strategie der Westbindung verlegen, die heute auf eine – wie damals auch die Sicherheitspolitik umfassende – Europäisierung hinausliefe. 36  Dass sich die CDU in der neuen Bundesregierung erstmals seit 1966 das Außenministerium gesichert hat, kann als vorsichtiger Hinweis darauf gelesen werden, dass der neue Bundeskanzler Friedrich Merz eine solche Agenda verfolgt. Einer alternativen Strategie neigt vermutlich Unionsfraktionschef Jens Spahn zu. Diese läuft auf eine Annäherung an die AfD hinaus – und birgt die Gefahr einer DNVP-artigen Selbstverzwergung des rechten Lagers. Vom „Ende der Mitte“ 37  zu reden, erscheint insofern verfrüht, denn ein zentripetaler Parteienwettbewerb ist weiterhin möglich. Die Nachricht vom Tod der Volksparteien ist jedoch, frei nach Mark Twain, nicht gänzlich übertrieben.
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        ESSAY
 
        VON DER PARTEIEN- ZUR PLATTFORMDEMOKRATIE
 
        Verheißungen und Gefahren der digitalen Demokratie
 
         Marina Münkler 
 
        Seit ihren Anfängen in der antiken Polis gilt die Demokratie als die prekärste Form politischer Herrschaft. Die Herrschaft des Volkes ist nämlich so voraussetzungsreich, dass Demokratien in der Geschichte häufig gescheitert sind und es einflussreichen Gruppen oder Einzelnen immer wieder gelungen ist, die Macht an sich zu reißen. Es ist insofern nicht verwunderlich, dass die berühmteste moderne Definition der Demokratie auf dem Schlachtfeld eines Bürgerkriegs vorgetragen worden ist, auf dem Tausende für den Grundsatz gestorben waren, dass alle Menschen gleich geboren seien. Eingeleitet wurde sie mit den Worten, dieses Schlachtfeld sei der Test darauf, ob eine demokratisch verfasste Nation lange überdauern könne. Am Ende seiner nur zweieinhalb Minuten dauernden Rede in Gettysburg am 19. November 1863 verlieh Abraham Lincoln seiner Hoffnung Ausdruck, dass die im Bürgerkrieg zerrissene amerikanische Nation an diesem Ort neu geboren werde – und die Herrschaft „of the people, by the people, for the people“ nicht von der Erde verschwinde.
 
        Wie die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk organisiert und praktiziert werden kann, um von Dauer zu sein und nicht wieder zu verschwinden, ist eine der drängendsten Grundfragen der Demokratie geblieben. Da das Modell der Volksversammlung nur in kleinräumigen Stadtstaaten praktikabel ist – und schon in der attischen Demokratie dadurch eingeschränkt war, dass viele davon ausgeschlossen waren –, besteht das grundlegende Problem der Demokratie darin, wie die Stimmen der einzelnen Bürger so repräsentiert werden können, dass ihnen zumindest Gehör verschafft werden kann. Wie kann der Wille des Volkes, der ja kein einheitlicher Wille ist, so organisiert werden, dass unterschiedliche Vorstellungen und Interessen zum Ausdruck gebracht und verfolgt werden können? Und wie kann verhindert werden, dass sich bestimmte Interessengruppen uneingeschränkt durchsetzen und die Ansprüche anderer auf Verfolgung ihrer Ideale und Interessen negieren?
 
        PARTEIENDEMOKRATIE – EIN RÜCKBLICK
 
        Die Antwort auf diese Fragen war seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Gründung von Parteien, die dazu dienen sollten, den Willen Einzelner in einer politischen Organisation zu bündeln, um ihn so in den politischen Prozess der Aushandlung und Durchsetzung von Interessen einzubringen. Daraus entwickelte sich die Parteiendemokratie, in der den Parteien die Aufgabe zufällt, als Intermediäre zwischen Bürgern und Staat zu dienen. Freilich hat sich auch innerhalb der Parteien stets das Problem der Willensbildung gestellt. Wenn Parteien Delegationsinstrumente des politischen Willens Einzelner sind, erhebt sich die Frage, wie die Delegation innerhalb der Partei geregelt werden kann und geordnet werden muss, um möglichst vielen Partizipation zu ermöglichen. Über diese Partizipationsmöglichkeiten hat sich schon der Begründer der Parteiensoziologie, Robert Michels, vernichtend geäußert: In den Parteien herrsche das „eherne Gesetz der Oligarchie“. 01  Damit eine Partei die von ihr gebündelten Interessen verfolgen kann, sei es unausweichlich, dass sich in ihr Führungskräfte durchsetzen, die über Erfahrung und taktisches Geschick verfügen. Nicht die Mitglieder, sondern die Parteielite bestimme deshalb die politischen Entscheidungen der Partei. 
 
        Ohne sich direkt auf ihn zu beziehen, ist die neuere Parteienforschung Michels darin zumeist gefolgt. 02  Insgesamt geht die Forschung davon aus, dass am Ende des 19. Jahrhunderts auf die Kader- und Elitenparteien die Massenparteien gefolgt sind, die bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dominiert haben. Auf sie folgten die Volksparteien der 1950er und 1960er Jahre, die Otto Kirchheimer als „Catch-all-Parteien“ bezeichnet hat. 03  In diesen Volksparteien sind ideologische Festlegungen drastisch reduziert worden, weil nicht mehr die Parteimitglieder, sondern die Wähler im Mittelpunkt des Interesses gestanden haben. Damit haben kurzfristige taktische Überlegungen im Hinblick auf die nächste Wahl die Oberhand gewonnen; Professionalisierung und die Bedeutung der Parteielite haben noch einmal zugenommen. Auf die Volksparteien folgten dann schließlich professionalisierte Wähler- oder Kartellparteien, in denen sich die Eigeninteressen der Parteielite bezüglich Karriere, Status und Reputation noch stärker von den Zielen und Interessen der Parteien und ihren ideologischen Bindungen lösten. 04  
 
        Mit dem Konzept der Mediendemokratie (oder „Mediokratie“) ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine weitere Entwicklung der Parteien beschrieben worden, die sich dadurch auszeichne, dass nicht mehr die Parteielite die Partei beherrsche, sondern die Medien bestimmten, wer die Parteielite bilde. Das habe zu einer Theatralisierung der Politik geführt und zu ihrer Kolonisierung durch die Medien, die nunmehr bestimmten, wer sich in der Politik durchsetzen könne. Insbesondere das Leitmedium Fernsehen habe mit seinen Talkshows wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Parteiendemokratie in eine Mediendemokratie verwandelt habe. Der Politikwissenschaftler Thomas Meyer hat dies als die „kopernikanische Wende der Politik“ bezeichnet, weil sich damit die Beobachtungsperspektive umgekehrt habe: Hätten früher die Medien die Parteien und die Parteielite beobachtet, um kritisch über sie zu berichten, so beobachteten in der Mediendemokratie die Parteieliten die Medien, um zu lernen, wie sie sich medial präsentieren müssten. Die Parteien würden so als Zentren der Willensbildung zunehmend marginalisiert. 05  
 
        DAS GROẞE VERSPRECHEN DES INTERNETS
 
        Für die Kritiker der Parteien- wie der Mediendemokratie schien das Internet mit seinen kommunikativen Möglichkeiten eine neue Tür der Demokratisierung aufzustoßen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde von vielen die „Verheißung Internet“ begrüßt und die Erwartung formuliert, dass aus der One-to-Many-Struktur der massenmedialen Kommunikation eine Kultur der Many-to-Many-Kommunikation werden könne. 06  Nicht nur die Defizite der Parteiendemokratie mit ihrem unerfüllten Versprechen der Partizipation, sondern auch die Probleme der Mediendemokratie schienen auf diese Weise überwindbar zu sein, weil sich nun alle in den Diskurs einbringen konnten. Mit dem Internet schienen horizontale Kommunikation und Vernetzung schlagartig in greifbare Nähe gerückt zu sein. Der neue Begriff der „Schwarmdemokratie“ war Ausdruck der Hoffnung, dass sich Wissen im Schwarm egalitär verbreiten und Bürgerinnen und Bürger sich direkt vernetzen könnten – und sich so eine „emergente Kollektivität in Form menschlicher Schwarmbildung entfalten“ könnte. 07  
 
        Tatsächlich war es nie leichter, sich Informationen zu beschaffen, mit anderen über große Entfernungen hinweg und auch ohne persönliche Bekanntschaft zu kommunizieren, Fragen zu stellen und unmittelbar Antworten darauf zu erhalten oder Wissen aus den unterschiedlichsten Gebieten zu erlangen. Zugleich war es auch noch nie so einfach, Informationen zu verbreiten, Wissen zu teilen, Produkte anzubieten oder seine Meinungen kundzutun. Die Internetnutzer werden deshalb auch nicht mehr einfach nur als Nutzer (users) beziehungsweise als Konsumenten (consumers) bezeichnet, sondern als Prosumenten (prosumers). Denn sie nutzen nicht nur Plattformen, um Informationen, Produkte und Meinungen zu konsumieren, sondern sie produzieren sie auch selbst. Das alles führte zu der Erwartung, dass sich bei einer immer besseren Zugänglichkeit von Wissen Gesellschaften immer weiter demokratisieren würden. Die Beteiligung vieler an der gesellschaftlichen und politischen Kommunikation, so meinte man, werde zu einer zunehmend rationaleren Kommunikation führen – und der demokratische Diskurs sich damit in immer weiteren Teilen der Bevölkerung vertiefen.
 
        POSTFAKTISCHE GESELLSCHAFT, FILTERBLASEN UND ECHOKAMMERN
 
        Diese Hoffnung ist längst verflogen. Stattdessen ist in den vergangenen Jahren immer deutlicher geworden, dass rationalere Kommunikation keineswegs der Haupteffekt der stärkeren Zugänglichkeit von Wissen in der durch das Internet geprägten Wissensgesellschaft ist. Vielmehr hat sich hinter deren Rücken ein Umgang mit Informationen entwickelt, der die Wissensgesellschaft ad absurdum zu führen scheint. Der Gegenbegriff zur „Wissensgesellschaft“ ist deshalb der Begriff der „postfaktischen Gesellschaft“. Die Redaktion des Oxford English Dictionary, des umfangreichsten Wörterbuchs der englischen Sprache, hat das Wort post-truth (postfaktisch) im November 2016 zum „internationalen Wort des Jahres“ gewählt. In der Begründung für die Wahl hieß es: Angetrieben vom Aufstieg der Sozialen Medien als Nachrichtenquelle und einem wachsenden Misstrauen gegenüber Fakten, die vom sogenannten Establishment angeboten würden, habe sich ein Phänomen herausgebildet, das – entgegen der Annahme, die immer leichter verfügbaren Informationen würden das faktische Wissen erheblich vermehren – tatsächlich auf eine Reduktion des Wissens hinauslaufe, und zwar nicht grundsätzlich auf eine Reduktion des verfügbaren Wissens, sondern auf eine Reduktion des tatsächlich nachgefragten und erworbenen Wissens. 08  
 
        Der amerikanische Internetaktivist Eli Pariser hat dafür in seinem gleichnamigen Buch das mittlerweile zum Topos gewordene Wort „Filter Bubble“ (Filterblase) geprägt. 09  Nach Parisers Analyse entstehen Filterblasen, weil Plattformen mithilfe von Algorithmen berechnen, welche Informationen der Benutzer auffinden möchte – basierend auf den verfügbaren Informationen über den Benutzer, etwa seinen Standort, seine Suchhistorie oder sein Klickverhalten. Entscheidend für die Macht von Algorithmen sind die ihnen zugrundeliegenden Daten, die jeder Nutzer produziert, sowie die Schnittstellen, mittels derer weitere Anbieter digitaler Dienstleistungen auf die vorhandenen Daten zugreifen können. 10  Daten sind die eigentliche Währung der digitalen Plattformen, in der die Nutzer bezahlen. Sie bilden die Grundlage ihres Geschäftsmodells, das kaum rechtlichen Regelungen unterliegt und in erster Linie durch die Nutzungsvereinbarungen geregelt wird. 11  
 
        Werbung lässt sich aufgrund der von Google, Facebook und anderen verwendeten Algorithmen, die auf einem immer genaueren Nutzerprofil basieren, im Internet sehr viel gewinnbringender platzieren. Das dürfte anfangs der Hauptgrund für den Einsatz von Algorithmen gewesen sein: Je mehr ein Unternehmen, das mit dem Verkauf von Nutzerdaten sein Geld verdient, über den Nutzer weiß, desto gewinnbringender kann es diese Daten vermarkten. Die amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff spricht deshalb von surveillance capitalism (Überwachungskapitalismus). 12  Der fatale Nebeneffekt dieser Form der Überwachung besteht nach Pariser darin, dass zahlreiche Menschen heute in Filterblasen leben. Die Theorie der Filterblase ist freilich nicht unumstritten. So hat etwa der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen zu zeigen versucht, dass Nutzer von Internetplattformen durchaus auch gegenteilige Meinungen zur Kenntnis nehmen. Pörksen hat aber ebenfalls darauf hingewiesen, dass diese Kenntnisnahme häufig nicht neutral ist. Man nimmt eine andere Meinung nicht mehr interessiert wahr, sondern empört sich – und begibt sich auf die Webseite, auf der sie verbreitet wird, um sie zu disliken, abzuwerten und die Person, von der sie stammt, herabzusetzen. Pörksen spricht deshalb nicht von Filterblasen, sondern von „Filter-Clash“. 13  In der digitalen Öffentlichkeit träfen ungebremst Parallelöffentlichkeiten aufeinander, die sich feindselig gegenüberstünden. Dadurch entstehe die „große Gereiztheit“. Die Nachrichtenfilter der Internetplattformen spielen dabei offenkundig eine zentrale Rolle.
 
        Algorithmen produzieren die erwünschten Ergebnisse für denjenigen, der den Algorithmus programmiert. Diese erwünschten Ergebnisse können mit den Wünschen der Nutzer übereinstimmen, vorwiegend aber dienen sie dem Interesse der Plattformbetreiber und ihrer zahlenden Kunden, mit den Daten der Nutzer Geld zu verdienen. Die Trennung in zwei Arten von Nutzern – ausschließlich mit ihren Daten zahlende und mit Geld zahlende Nutzer, die sich als primäre und sekundäre Nutzer unterscheiden lassen – führt zu einer fundamentalen Spaltung: So sortiert Googles Suchmaschinenalgorithmus die Suchergebnisse keineswegs in erster Linie nach dem, was den Nutzer interessiert, sondern nach dem, was die zahlende Kundschaft als Ergebnis prioritär präsentiert haben möchte. Facebooks Newsfeed-Algorithmus bestimmt die Relevanz von Nachrichten nach den Onlineaktivitäten von „Freunden“, wobei die „Freunde von Freunden“, also erneut die zahlenden Kunden, die Richtung vorgeben. Damit werden die Ergebnisse von Suchanfragen nicht von den Interessen der primären Nutzer bestimmt, sondern von den Interessen der sekundären Nutzer, auf die hin die Algorithmen programmiert werden.
 
        Für die allermeisten Nutzer sind die so vorgegebenen Sortierkriterien undurchschaubar. Der amerikanische Rechtswissenschaftler Frank Pasquale spricht deshalb davon, dass das Internet eine „Black Box Society“ produziert habe. 14  Weil die Nutzer die Plattformen scheinbar kostenlos nutzen können, tatsächlich aber mit ihren Daten bezahlen, ist es den großen Onlineplattformen Google (Youtube), Meta (Facebook, Instagram), Tiktok oder Amazon möglich, die Bedürfnisse, Wünsche und Interessen ihrer Nutzer aus deren Suchverläufen, ihren Aufmerksamkeitsspannen, ihren Kommunikationsgewohnheiten und ihren Kaufinteressen genau zu analysieren, um auf ihren Plattformen gezielte Werbung für im Prinzip jeden individuellen Nutzer schalten zu können. Dass sich damit nicht nur Produkt-, sondern auch Wahlpräferenzen ergründen und anschließend entsprechend steuern lassen, zeigte spätestens der Fall von Cambridge Analytica (CA), ein Datenanalyseunternehmen, das Donald Trumps Kampagne im Präsidentschaftswahlkampf 2016 möglicherweise mit zum Sieg verhalf. Die Daten dafür hatte CA von Facebook bekommen – ob tatsächlich unfreiwillig, wie Meta-CEO Mark Zuckerberg behauptete, als die Sache aufflog, oder weil Facebook die Daten an Cambridge Analytica verkauft hat, sei dahingestellt. CA jedenfalls konnte damit Facebook-User sehr genau adressieren: Die radikalen Anhänger Trumps bekamen radikale Posts und Bilder eines aggressiven Trump zu sehen, die eher Moderaten oder Unentschiedenen „vernünftigere“ Äußerungen zu ökonomischen Themen und Bilder der sympathisch wirkenden Ivanka Trump. Nicht nur dieses Beispiel macht deutlich, dass Algorithmen eminent politisch sind. 15  
 
        Weniger auf Algorithmen als auf die Neigungen von Menschen setzt dagegen der von dem amerikanischen Rechtswissenschaftler und Politikberater Cass Sunstein geprägte Begriff der Echokammer (echo chamber). 16  Er beschreibt damit das Phänomen, dass viele Menschen in sozialen Netzwerken dazu neigen, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben und sich dabei gegenseitig in der eigenen Position zu verstärken. Das geschieht durchaus auch im realen Leben und ist insofern kein Spezifikum der Kommunikation im Netz. Man freundet sich eher mit Gleichgesinnten an als mit Menschen, die völlig andere Auffassungen haben. Aber im realen Leben kann man seine Sozialkontakte deutlich schlechter steuern; man trifft zwangsläufig auch mit Menschen zusammen, die andere Meinungen vertreten. Online vernetzt man sich dagegen sehr viel leichter und schneller mit Menschen, deren Überzeugungen man teilt – indem man sich in deren „Follower“ verwandelt und dadurch mit zahlreichen anderen Internetnutzern und Seiten in Kontakt kommt, in denen sich gleiche Meinungen bündeln. Dadurch entsteht eine fatale Dynamik: Befeuert durch die Echokammer verbreiten sich die innerhalb einer Gruppe konsensfähigen Inhalte und die ihnen zugeordneten verstärkenden Kommentare in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Wer den Konsens der Gruppe am besten trifft, wird „geteilt“ und „gelikt“.
 
        In der virtuellen Welt ereignet sich damit das, was die Medienhistorikerin Anja Breljak social heating nennt: „Debatten und Protestaktionen geraten schneller in die Öffentlichkeit denn je, gerade dann, wenn sie provozieren. Zugespitzte Titel, schockierende Bilder, Falschnachrichten werden, je mehr Empörung oder Anteilnahme sie auslösen, je schneller sie geteilt und wiedergegeben werden, umso weitläufiger durch die Knoten des Netzes katapultiert. Protestaktionen, je erschreckender, skandalisierbarer, schriller oder überraschender sie sind, finden umso mehr Aufmerksamkeit.“ 17  Auf der anderen Seite findet in realen Sozialbeziehungen nicht selten ein social cooling statt, je mehr Menschen sich auf Plattformen mit Gleichgesinnten vernetzen. Gewöhnt an Zustimmung innerhalb einer Empörungsgemeinschaft, stört man sich zunehmend an denjenigen, die einem in der realen Welt widersprechen oder verlangen, man solle sich in seinen Äußerungen mäßigen.
 
        Auch dieses Phänomen hat sich nicht ohne Algorithmen und kommunikative Affordanzen, also eine durch das Bereitstellen bestimmter kommunikativer Möglichkeiten geschaffene Optionsstruktur, entwickelt. So hat die Einführung von fünf Emojis durch Facebook im Jahr 2016 – Herz, lachendes Gesicht, erstauntes Gesicht mit aufgerissenem Mund, trauriges Gesicht mit heruntergezogenen Mundwinkeln und wütendes Gesicht mit zusammengezogenen Augenbrauen, verkniffenem Mund und rotem Kopf – extrem steuernd in die Kommunikation eingegriffen. 18  Emojis sind sehr viel geeigneter, eine Echokammer zu produzieren, weil sie nicht ein begründbares Urteil, sondern eine Emotion symbolisieren. Nach Untersuchungen von politischen Kommentaren auf Facebook-Seiten sind die am häufigsten verwendeten Emojis der Lach- und der Wutbutton. Wie der Datenanalyst Josef Holnburger in einer Untersuchung der Reaktionen auf die Mitteilungen deutscher Parteien auf deren Facebook-Seiten gezeigt hat, war seinerzeit die häufigste Reaktion auf AfD-Meldungen der Wutbutton. 19  Damit bildeten sich nicht nur Meinungs- oder Überzeugungsgemeinschaften, sondern emotionale Gemeinschaften, die als Empörungsgemeinschaften funktionieren und daraus das Recht ableiten, andere zu schmähen und herabzusetzen. Hatespeech kann sich so einigermaßen ungehemmt verbreiten.
 
        RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIGITALE TROLLE
 
        Die entscheidende Voraussetzung dieser kommunikativen Transformationen war der Artikel 230 des US-amerikanischen Communications Decency Act von 1996, der die Internetplattformen von der Verantwortung für die verbreiteten Inhalte entband, indem er festlegte, dass diese nicht als Urheber oder Herausgeber dieser Inhalte anzusehen seien. Onlineunternehmen wie Facebook, Google oder Twitter mussten also nicht eingreifen, um Hassrede auf ihren Plattformen zu verhindern, außer bei klaren Verstößen gegen das Strafrecht. Sie durften aber moderierend eingreifen, ohne dass damit eine erweiterte Verantwortung für die Inhalte einhergegangen wäre. Ausschlaggebend war das First Amendment der amerikanischen Verfassung, das jedem Einzelnen das Recht auf freie Meinungsäußerung zugesteht. Dieses Individualrecht wurde in Artikel 230 auch auf die Plattformen bezogen und gewährte ihnen damit vollständige Freiheit, in Kommunikationen einzugreifen – oder eben auch nicht. Onlineplattformen gelten seitdem weder als klassische Medien, die Verantwortung für die auf ihren Seiten stattfindende Kommunikation übernehmen müssen, noch als Telekommunikationsanbieter, die zur Neutralität verpflichtet wären. Dieses unter US-Präsident Bill Clinton verabschiedete Gesetz öffnete die Büchse der Pandora: Seitdem steht es Onlineplattformen frei, jegliche Art von Inhalt zuzulassen oder Inhalte ohne Angabe von Gründen einzuschränken. Die Moderationsmöglichkeiten, die ihnen das Gesetz gibt, haben die Plattformen nur zeitweise – und freilich nur in geringem Umfang – genutzt. Zugleich sind diese Eingriffe zum Schutz vor den übelsten Auswüchsen von Diskriminierung und Schmähung demokratietheoretisch nicht unproblematisch, denn sie delegieren an private Plattformen, was eigentlich Aufgabe des demokratischen Rechtsstaats sein müsste. Seit der Wiederwahl von Donald Trump sind aber selbst diese seltenen Eingriffe passé: Plattformbetreiber wie Mark Zuckerberg haben unmittelbar nach Trumps Wahl erklärt, keine weiteren „Einschränkungen der Meinungsfreiheit“ zuzulassen, also keine Einschränkung von Hatespeech mehr vorzunehmen.
 
        Ein weiteres Problem ist durch sogenannte Social Bots entstanden. Diese ersetzen inzwischen zunehmend leibhaftige Trolle und machen im Sinne ihrer Auftraggeber Stimmung. Social Bots sind ebenfalls von Algorithmen gesteuerte Programme, die vortäuschen, echte Personen mit Wissen, Meinungen und Emotionen zu sein. Das gelingt ihnen durch die Nachahmung menschlicher Kommunikation. Diese Nachahmung wird dadurch begünstigt, dass sich die Kommunikation auf den Internetplattformen deutlich vereinfacht hat: Durch die Begrenzung von Zeichenzahlen auf Plattformen wie Twitter/X oder die Nutzung von Emojis und leicht nachahmbaren Parolen gelingt es schon mit einfachen Bots, menschliche Meinungsäußerungen täuschend echt nachzubilden. Sie sorgen durch tausendfach variierte Kommentare, vor allem aber durch Likes, Shares und Emojis dafür, dass ihre Botschaften im Netz mithilfe der Algorithmen verbreitet werden.
 
        Der Politikwissenschaftler und IT-Experte Simon Hegelich führte schon 2016 bei einer Klausurtagung der österreichischen Verleger vor, wie einfach das geht: 10000 Twitter-Konten waren damals für 499 Dollar zu haben. Diese mit Roboterintelligenz auszustatten, kostete ebenfalls so gut wie nichts. Schon damals schätzte Hegelich, dass rund ein Drittel aller Twitter-„Nutzer“ Social Bots waren – mit steigender Tendenz. 20  Facebook hat im selben Jahr die Zahl der Bot-Accounts weltweit mit rund 15 Millionen veranschlagt – was zweifellos deutlich untertrieben war. Mittlerweile ist deren Steuerung so intelligent, dass sie nicht mehr sofort auffallen; vor wenigen Jahren konnte man sie mitunter noch an den russischen Internetadressen der „Fans“ mancher Politiker erkennen. Mittlerweile sind die Tarnungen sehr viel professioneller, und es ist nur ein wenig teurer geworden, sich echt erscheinende Bots zu kaufen. Fraglos sind damit die sozialen Netzwerke zum idealen Nährboden für jedwede Propaganda geworden, zumal der Einsatz der Roboter für die Betreiber risikolos und schwer nachweisbar ist.
 
        Die vormalige „Anwesenheitskommunikation“ hat sich also in die „Abwesenheitskommunikation“ der Onlineplattformen verlagert, die allgemein als Soziale Medien bezeichnet werden. Diese Begriffsprägung diente einmal dazu, sie begrifflich von den Informationsmedien zu trennen und zu betonen, dass es sich um Orte der vorwiegend privaten Kommunikation handele, die eine stabile Vernetzung mit abwesenden Freunden oder Familienmitgliedern ermögliche. Tatsächlich handelt es sich aber um Plattformen, die zu einer Vermischung von privater und öffentlicher, von persönlicher und politischer, von informationeller und emotional geprägter Kommunikation geführt haben. Diese Vermischung wird von den Algorithmen der Internetgiganten und von Social Bots vorangetrieben, die Kommunikation in hohem Maße steuern. Sie wird aber auch von dem Bedürfnis nach Gemeinschaftsbildung und Übereinstimmung vorangetrieben, die zu Echokammern führt. Die scheinbare Unmittelbarkeit der Kommunikation ist in Wirklichkeit über alle Maßen vermittelt.
 
        Diese Vermittlung von Kommunikation bei scheinbarer Unvermitteltheit hat den demokratischen Diskurs völlig verändert. Nicht mehr Austausch, sondern Ablehnung, Wut und Empörung beherrschen die Kommunikation. Die Many-to-Many-Kommunikation hat den demokratischen Diskurs damit nicht befördert, sondern sie gefährdet ihn, weil im Hintergrund dieser Kommunikation die Plattformen in vielfältiger Weise steuernd eingreifen. Aus der Schwarmdemokratie ist so unter der Hand eine Plattformdemokratie geworden. Die mit dem Internet verbundenen Hoffnungen haben sich in einen kommunikativen Albtraum verwandelt, der die auf sachliche Kommunikation und den ungefilterten Austausch von Meinungen angewiesene Demokratie grundlegend gefährdet.
 
        WIE DEMOKRATIEN GEFÄHRDET WERDEN
 
        Nun könnte man meinen, dass diese Gefährdungen der Demokratie überwindbar sind. Kann man nicht beobachten, dass Demokratien trotz allem stabil sind? Ist nicht Donald Trump nach seiner ersten Präsidentschaft trotz seiner aggressiven Follower wieder abgewählt worden? Hat das damalige Twitter ihn und andere nicht wegen ihrer Hetzreden und nachweislichen Lügen von der Nutzung der Plattform ausgeschlossen und gesperrt? Gelingt es nicht zahlreichen Oppositionellen auf der ganzen Welt, mithilfe des Internets Informationen zu verbreiten, die der Propaganda autokratischer Regierungen widersprechen? Das alles ist zweifellos richtig. Aber für die Destabilisierung von Demokratien bedarf es auf den Internetplattformen, wie der Einsatz von Social Bots verdeutlicht, einer relativ geringen Zahl von gezielt handelnden Akteuren, die sich als „Scheinriesen“ präsentieren können. Die Plattformen können zahlenden Nutzern eine Reichweite für propagandistische Kampagnen zur Verfügung stellen, die in der medialen Konstellation vor dem Internet nicht zu erlangen gewesen wäre. Und sie können dafür sorgen, dass die Kampagnen so perfekt auf die einzelnen Nutzer zugeschnitten werden, dass ihre Wirksamkeit um ein vielfaches höher ist. Donald Trump ist zwar abgewählt worden, aber er hat seine Wahlniederlage nie anerkannt – und dann unter Nutzung seines selbstgegründeten und euphemistisch benannten Netzwerks Truth Social eine gespaltene Nation hinterlassen, um seine Wiederwahl vorzubereiten.
 
        Auch in Europa sind Demokratien in den vergangenen Jahren zunehmend unter Druck geraten, besonders deutlich in Polen und Ungarn, wo Parteien mit Mehrheiten gewählt worden sind, die auf Empörung, Ablehnung und Ausgrenzung setzen und den demokratischen Rechtsstaat untergraben, wo immer es ihnen möglich ist. Auch wenn in Polen zwischenzeitlich ein bemerkenswerter Turnaround gelungen war, ist mit dem Ausgang der jüngsten Präsidentschaftswahl schon wieder fraglich, ob dieser Erfolg von Dauer sein wird. In Rumänien hat bei der dortigen Präsidentschaftswahl im Dezember 2024 mit Călin Georgescu ein rechtsextremer Kandidat im ersten Wahlgang die relative Mehrheit der Stimmen gewinnen können, der bis dahin völlig unbekannt war und seinen Wahlkampf vorwiegend auf Onlineplattformen betrieben hat. Nach der Annullierung der Wahl durch das rumänische Verfassungsgericht wegen des Verdachts der massiven Wahlbeeinflussung durch Russland erhielt bei der Neuwahl Anfang Mai mit George Simion zwar ein bekannterer Kandidat die meisten Stimmen, aber auch er ist ein Rechtsextremist, der seinen Wahlkampf vorwiegend auf das Internet ausgerichtet hat. Auch wenn er in der Stichwahl knapp unterlag, weil alle anderen Parteien schließlich den unabhängigen Kandidaten Nicușor Dan unterstützten, zeigt Simions Erfolg doch, welche Effekte sich mit Online-Wahlkämpfen erzielen lassen. Der Vorgang sollte allen liberalen Demokraten eine Warnung sein: In der Plattformdemokratie bedarf es keiner Zwangsmittel, um die von interessierten Kreisen erwünschten Ergebnisse zu erzielen. Die Steuerung der Many-to-Many-Kommunikation durch Filterblasen und Echokammern bedient diese Interessen sehr viel effektiver.
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        DIE MISCHUNG MACHT’S!
 
        Bürgerwünsche zur Reform der Parteiendemokratie
 
         André Bächtiger · Seraphine Arnold · Franziska Maier · Anja Rieker · Vanessa Schwaiger · Eva-Maria Trüdinger 
 
        Gibt es eine Zukunft für die Parteiendemokratie und das damit verbundene repräsentative System? Angesichts aktueller Disruptionen, insbesondere mit Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump, hat diese Frage neue Brisanz gewonnen. Nicht nur findet in einigen Ländern eine Aushöhlung demokratischer Normen und Institutionen statt, sondern es zeigt sich in vielen Systemen auch eine wachsende Unzufriedenheit der Bürger*innen mit den Leistungen von Parteien und repräsentativen Institutionen.
 
        Ein möglicher Grund für diese Entwicklungen ist die von vielen Menschen geteilte Annahme, dass die Parteiendemokratie nicht in der Lage ist, existenzielle Krisen wie den Klimawandel zu bewältigen oder wirtschaftliche Ungleichheiten zu beseitigen. Die aktuelle Jugendstudie Baden-Württemberg etwa zeigt sogar eine gestiegene Offenheit der Jugendlichen gegenüber autoritäreren Führungsstilen: Erklärten 2022 noch 30 Prozent der Befragten ihre Sympathie für ein „durchsetzungsfähiges Staatsoberhaupt“, sind es in der jüngsten Befragung von 2024 bereits 41 Prozent. 01  Aber nicht nur starke und durchsetzungsfähige Führungspersonen sind offenbar beliebt, in vielen Demokratien gibt es zugleich einen starken und andauernden Wunsch nach mehr Bürger*innenbeteiligung. In Deutschland stimmen zum Beispiel 87 Prozent der befragten Erwachsenen der Aussage zu, Volksabstimmungen seien ein notwendiger Bestandteil der Demokratie. 02  Gleichzeitig ist das repräsentative Modell nicht so unbeliebt, wie man angesichts dieser Zahlen vielleicht vermuten könnte: Knapp 85 Prozent der befragten Bürger*innen sahen es 2020 als essenzielles Element einer Demokratie an, dass Menschen ihre Volksvertreter in freien Wahlen wählen. 03  
 
        Welches Regierungssystem wünschen sich Bürger*innen nun also im 21. Jahrhundert? Konventionelle Umfragen können diese Frage nur bedingt beantworten, da viele Befragte offenkundig mehrere institutionelle Optionen gleichzeitig als wichtig erachten. Dies macht es schwierig, aus solchen Ergebnissen konzise Schlussfolgerungen zu ziehen: Einerseits könnten sie ein Hinweis darauf sein, dass Bürger*innen schlicht überfragt sind und keine klar ausgebildeten Präferenzen haben. Andererseits könnten sie aber auch darauf hindeuten, dass Bürger*innen „gemischte“ Regierungssysteme wünschen, in denen repräsentative, direktdemokratische (zum Beispiel Volksabstimmungen), lottokratische (Entscheidungen durch zufällig ausgewählte Bürger*innen), expertokratische (Entscheidungen durch Expert*innen) und Elemente exekutiver Steuerung (etwa durch ein durchsetzungsfähiges Staatsoberhaupt) kombiniert werden. Wir zeigen im Folgenden, dass genau dies der Fall ist. 04  
 
        „Gemischte“ Regierungssysteme, die verschiedene Elemente gleichberechtigt kombinieren, gab es historisch schon im alten Athen, aktuell gibt es sie beispielsweise in der Schweiz, wo direktdemokratische und repräsentative Elemente eng miteinander verschränkt sind. Solche gemischten Systeme sind nicht nur bei den Bürger*innen beliebt, sie können auch intelligentes Regieren befördern und die Zufriedenheit mit der Demokratie steigern.
 
        INSTITUTIONELLE REFORMEN
 
        Das Nachdenken über demokratische Designs und Reformen ist bis heute stark „modellbasiert“: Viele Reformvorschläge zur Verbesserung aktueller Demokratien beziehen sich lediglich auf ein institutionelles Modell. So wird zum Beispiel über Reformmaßnahmen häufig ausschließlich im Rahmen der repräsentativen Demokratie nachgedacht, etwa, wenn in Deutschland über die Zusammenlegung von Wahlkreisen oder die Amtszeitbegrenzung für Abgeordnete diskutiert wird. Auf der anderen Seite der Diskussion stehen Befürworter*innen von Bürgerbeteiligungsmodellen, denen die vollständige Ersetzung repräsentativer Institutionen vorschwebt, weil diese aus ihrer Sicht bei der Bewältigung existenzieller Krisen wie dem Klimawandel versagen. Claudia Chwalisz etwa, die Begründerin von DemocracyNext, einer Organisation, die sich weltweit für Bürgerräte einsetzt, sähe repräsentative Institutionen gerne gänzlich durch lottokratische ersetzt. 05  Allerdings entsprechen solche modellbasierten Reformvorschläge nicht zwangsläufig den Wünschen der Bürger*innen. Mit Blick auf Bürgerräte als mögliche Alternative zu repräsentativen Institutionen zeigen etwa aktuelle Studien, 06  dass diese zwar vielfach als attraktive Innovation wahrgenommen werden, die Bürger*innen es aber klar ablehnen, dass solche Bürgerräte verbindliche Entscheidungen treffen. Mehr Wissen über oder Erfahrung mit Bürgerräten führt bei den Befragten zwar zu einer größeren Offenheit gegenüber den Befugnissen von Bürgerräten, aber auch dann präferieren sie nicht eindeutig mehr Machtbefugnisse für diese. Auch das deutet darauf hin, dass viele Bürger*innen nicht einfach das eine vorhandene Modell demokratischen Regierens durch ein anderes ersetzen wollen. Vielmehr könnte sich dahinter ein Wunsch nach gemischten Modellen verbergen.
 
        Dieser Wunsch wird plausibel, wenn man „problembasiert“ über institutionelle Designs nachdenkt. Problembasiertes Denken fragt zunächst danach, welche Probleme demokratische Institutionen und Praktiken mit sich bringen – und welche demokratischen Prinzipien durch Reformen verwirklicht oder besser zur Geltung gebracht werden sollen. Das erlaubt im Anschluss eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Institutionen. 07  Da Bürger*innen in der Regel verschiedene Dinge problematisieren und unterschiedliche Prinzipien verwirklicht sehen wollen, scheinen solche gemischten Modelle besonders geeignet für Reformüberlegungen. Tatsächlich gibt es kein institutionelles Modell von Demokratie, das in der Lage wäre, alle Probleme gleichzeitig zu lösen oder alle gewünschten Prinzipien gleichermaßen zu gewährleisten. Genauso wenig gibt es Demokratiemodelle ohne jegliche institutionelle Schwäche.
 
        Wir haben 2023 im Rahmen eines Forschungsprojekts Bürger*innen in Deutschland gefragt, was aus ihrer Sicht die wichtigsten Probleme der deutschen Demokratie sind. 08  Es zeigt sich, dass die Menschen in der Tat multiple Probleme sehen: Jeweils knapp über 30 Prozent der Befragten sind beispielsweise der Meinung, dass Abgeordnete zu wenig fachliche Kompetenzen hätten, die Politik zu langsam sei und Interessenverbände zu viel Einfluss auf die Politik ausübten. Ebenfalls fast 30 Prozent beklagen, dass Politiker*innen die Interessen der Bürger*innen zu wenig berücksichtigten. Unterschiede zeigen sich auch bei den wichtigsten demokratischen Prinzipien, die präferiert werden: Neben grundlegenden demokratischen Werten wie Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit werden zum Beispiel auch Aspekte institutioneller Entscheidungsfindung wie Kompetenz und Transparenz als wichtig angesehen.
 
        Weder das repräsentative noch das lottokratische noch das direktdemokratische Modell kann die genannten Probleme und Prinzipien im Alleingang lösen beziehungsweise realisieren. Im repräsentativen Modell beispielsweise müssen sich Abgeordnete mit einer Vielzahl von politischen Themen beschäftigen, was mit der von Bürger*innen gewünschten starken Fachkompetenz nur schwer zu vereinen ist. Expertokratische Gremien könnten diese Fachkompetenz beisteuern, haben aber den gewichtigen Nachteil, dass ein Abwahlmodus fehlt, wenn sie aus Sicht der Bürger*innen schlechte Arbeit leisten. Lottokratische Bürgerräte wiederum können Gemeinwohlinteressen befördern und etwa den Einfluss von Interessenverbänden zurückdrängen, 09  doch da durch das Losverfahren nur eine sehr kleine Gruppe von Bürger*innen zur Entscheidungsfindung ausgewählt wird, wird die Idee der Teilhabe aller Bürger*innen unterminiert – die aber entscheidend für das Gefühl ist, tatsächlich an den Entscheidungen partizipieren zu können und beteiligt zu sein. Direkte Teilhabe wiederum kann über direktdemokratische Instrumente wie Volksabstimmungen ermöglicht werden, birgt aber die Gefahr, unreflektierte Meinungsbildung zu befördern.
 
        Problembasiertes Denken lenkt den Blick weg von der Suche nach einem einzigen perfekten institutionellen Modell, das alle Herausforderungen löst und all unsere demokratischen Werte in sich vereint. Stattdessen rückt die Frage nach der optimalen Kombination verschiedener Praktiken und Institutionen in den Vordergrund. Damit einher geht ein erweitertes Verständnis demokratischer Systeme: Diese werden nicht mehr über einzelne Institutionen wie Wahlen definiert, sondern über das Zusammenspiel vielfältiger Praktiken wie Wählen, Deliberation oder auch Protest und Mobilisierung. 10  Die politische Philosophin Alice el-Wakil veranschaulicht dieses Verständnis mit dem Bild eines „blended drink“, der „two or more different types of the same product“ kombiniert – so wie ein Blended Whisky. 11  Ziel institutionellen Designs und demokratischer Reformen ist es aus dieser Sicht, kreative und für den jeweiligen Kontext passende Kombinationen verschiedener demokratischer Elemente zu entwickeln. 12  
 
        Die empirische Forschung zu institutionellen Präferenzen war lange Zeit ebenfalls einem modellbasierten Denken verhaftet. Sie ging davon aus, dass Menschen entweder Politiker*innen, Bürger*innen, Expert*innen oder ein durchsetzungsfähiges Staatsoberhaupt als zentrale Entscheidungsträger bevorzugen. 13  Gleichzeitige Präferenzen für unterschiedliche Entscheidungsträger wurden als einander ausschließend angesehen und als inkonsistente Präferenzen taxiert. Wenn wir problembasiertes Designen ernst nehmen, müssen wir den Blick aber gerade auf diese gemischten Präferenzen richten. Das erfordert von der Politikwissenschaft auch methodische Innovationen in der Messung dieser Präferenzen.
 
        WAS SAGT DIE EMPIRIE?
 
        Die empirische Forschung zu Demokratiepräferenzen deutet darauf hin, dass Bürger*innen tatsächlich gemischte Demokratiemodelle bevorzugen. Ein Deliberationsexperiment 14  mit deutschen Bürger*innen aus dem Jahr 2016 etwa hat gezeigt, dass die Mehrheit der Beteiligten ein gemischtes Modell aus repräsentativen, deliberativen und direktdemokratischen Elementen bevorzugt. 15  Dieser Wunsch zeigt sich auch in zahlreichen Folgestudien: So ergab ein Conjoint-Experiment 16  im Rahmen der Jugendstudie Baden-Württemberg 2022, dass Jugendliche das Parlament einem Bürgerrat und einem durchsetzungsfähigen Staatschef als zentrale demokratische Institution vorziehen. Gleichzeitig wünschen sich viele jedoch, dass die parlamentarischen Entscheidungen mit direktdemokratischen Referenden verknüpft und Expert*innen während des Prozesses eingebunden werden. 17  Ein weiteres Conjoint-Experiment mit Erwachsenen in Deutschland und den USA kommt zu ähnlichen Ergebnissen und zeigt einen generellen Wunsch nach der Einbindung unterschiedlicher Akteure in den demokratischen Entscheidungsprozess. 18  Diese bisherigen Experimente untersuchen allerdings weniger die „Gesamtgestaltung“ von demokratischen Systemen, sondern vielmehr, wie politische Entscheidungsprozesse in verschiedenen Politikbereichen – zum Beispiel der Migrations- oder der Sozialpolitik – ausgestaltet werden sollten, um Unterstützung zu erhalten.
 
        Eine effektive Methode zur Erfassung komplexer Modellpräferenzen sind sogenannte Constant-Sum-Fragen. Dabei verteilen die Befragten eine festgelegte Anzahl von Punkten auf verschiedene Optionen. Dies zwingt sie, Prioritäten zu setzen und die relative Bedeutung von Alternativen abzuwägen. Im Gegensatz zu klassischen Ratingskalen, bei denen die Befragten auf einer Skala angeben, inwieweit sie bestimmte Akteure in politischen Entscheidungen unterstützen oder ablehnen, ermöglicht die Constant-Sum-Methode eine differenziertere Analyse von komplexen Präferenzen. Sie erfasst nicht nur die bevorzugten Optionen, sondern auch die Intensität der Unterstützung für ein Modell im Vergleich zu anderen Modellen. Eine aktuelle Studie aus Großbritannien zeigt zum Beispiel auf Basis einer Constant-Sum-Frage, dass eine deutliche Mehrheit der Bürger*innen – knapp 70 Prozent – Entscheidungsprozesse mit mehreren Akteuren bevorzugt. 19  
 
        Im Rahmen unseres DDME-Projekts („Designing Democracy on Mars and Earth“) 20  haben wir eine Constant-Sum-Frage genutzt, bei der die Befragten 100 Punkte zwischen verschiedenen Regierungsmodellen – repräsentativ, „partizipatorisch“ (direktdemokratisch und/oder lottokratisch), expertokratisch und exekutiv (durchsetzungsfähiges Staatsoberhaupt) – verteilen konnten. Hierdurch konnten sie entweder verschiedene Modelle kombinieren oder auch all ihre Punkte für ein einziges Regierungsmodell vergeben. Die Ergebnisse basieren auf einem Pretest im Rahmen einer Onlineumfrage mit 319 Befragten im Januar 2024. 21  Abbildung 1 zeigt, wie die Beteiligten das deutsche System reformieren würden: Eine überwältigende Mehrheit der Teilnehmenden bevorzugt gemischte Modelle. Mehr als die Hälfte der Befragten kombiniert alle vier Modelle, und insgesamt über 80 Prozent integrieren mindestens drei Modelle. Lediglich etwa 6 Prozent präferieren ein einzelnes Demokratiemodell. Unter den Befragten, die mindestens zwei Modelle kombinieren, erhält das repräsentative Modell in der typischen Verteilung (Geometrisches Mittel) 22  den größten Anteil mit rund 23 Prozent, dicht gefolgt vom expertokratischen Modell (Abbildung 2). Das partizipatorische Modell kommt auf etwa 18 Prozent, während einem durchsetzungsfähigen Staatsoberhaupt rund 7 Prozent der Entscheidungsgewalt zugewiesen wird. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die meisten Befragten eine Kombination verschiedener Modelle bevorzugen, wobei dem repräsentativen Modell über alle Kombinationen hinweg der größte Anteil an Entscheidungsgewalt zugesprochen wird.
 
         
           Abbildung 1: Häufigkeit kombinierter Demokratiemodelle (in Prozent)
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Häufigkeit gewünschter, kombinierter Demokratiemodelle. Mehr als 50 Prozent der Befragten kombiniert z.B. 4 Demokratiemodelle, nur 5,6 Prozent würden sich für ein einziges Modell entscheiden.] 
            Quelle: Eigene Darstellung 
 
        
 
         
 
         
           Abbildung  2: Typische Zuweisung von politischer Entscheidungsgewalt (in Prozent)
 
          [image: Die Abbildung zeigt, wie viel politische Entscheidungsgewalt den vier Regierungsmodellen im Durchschnitt von den Befragtem zugewiesen wird – dem repräsentativen Modell zum Beispiel 23,1 Prozent. Unterschieden werden das partizipative, das repräsentative, das expertokratische und das Modell mit durchsetzungsfähigem Staatsoberhaupt.] 
           Die Abbildung zeigt, wie viel politische Entscheidungsgewalt den vier Regierungsmodellen im Durchschnitt zugewiesen wird – dem repräsentativen Modell zum Beispiel 23,1 Prozent (geometrisches Mittel).  
 
            Quelle: Eigene Darstellung 
 
        
 
        Darüber hinaus haben wir die Beteiligten gefragt, wie sie sich die Verteilung von Entscheidungsgewalt auf dem „Mars“ vorstellen. Mit dem Szenario einer Demokratie auf dem Mars wollten wir herausfinden, wie weit die Beteiligten gehen würden, wenn sie ein politisches System von Grund auf neu, das heißt losgelöst von Pfadabhängigkeiten, bestehenden Problemen und institutionellen Zwängen wie etwa verfassungsrechtlichen Hindernissen, entwerfen könnten. In diesem hypothetischen Mars-Szenario tendieren die Befragten in Deutschland noch stärker in Richtung gemischter Systeme: Die Beteiligten „dezentrieren“ das repräsentative Modell noch etwas deutlicher und wünschen sich eine stärkere Einbeziehung expertokratischer und partizipatorischer Elemente in den Entscheidungsprozess. 23  
 
        Ein berechtigter Einwand ist, dass die Beteiligten solche gemischten Modelle auch deshalb wählen könnten, weil ihre institutionellen Präferenzen unklar ausgeprägt sind. Unsere Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass dies zu kurz greift. Nicht nur wurden die Beteiligten in unseren Umfrageexperimenten mit den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Modelle vertraut gemacht (die sie auch bewerten mussten), Nachanalysen zeigen auch, dass der Wunsch nach gemischten Modellen tatsächlich reflektierte Haltungen widerspiegelt. Zwei Zitate von Befragten aus Deutschland aus der Online-Befragung vom Januar 2024 illustrieren, warum sie ein gemischtes Modell beziehungsweise einen bestimmten Mix gewählt haben:
 
         „Die gewählten Politiker sind diejenigen, die federführend sind. Bei Themen, die die Kompetenzen der Politiker überschreite[n], sollte ein Expertenrat hinzugezogen werden. Bei Themen, die den Großteil der Bevölkerung stark beeinflussen, sollte die Stimmung des Volkes abgefragt werden, um die beste Lösung zu finden.“  
 
         „Ich vertraue der Wissenschaft am meisten, da sie faktenbasiert, objektiv und hoffentlich möglichst unabhängig und weitsichtig entscheidet. Für gewisse Fragen braucht es aber vielleicht auch mehr (…) Herz, deshalb habe ich der Partizipation durch Bürger noch einen recht hohen Anteil eingeräumt; gelegentlich wird Deutschland auf internationalen Konferenzen etc. auch repräsentative Vertreter brauchen, die den Politslang können, daher ist in meinem Modell auch dieser Anteil noch vertreten.“ 
 
        KONSEQUENZEN FÜR INSTITUTIONELLE REFORMEN
 
        Wenn es tatsächlich so ist, dass Bürger*innen aus guten Gründen gemischte Regierungsmodelle präferieren, was bedeutet dies für konkrete demokratische Reformen? Geht es um die Verknüpfung direktdemokratischer und repräsentativer Institutionen, wird in der politikwissenschaftlichen Literatur häufig auf die Schweiz verwiesen. Sie gilt als Beispiel einer „halbdirekten Demokratie“ – ein System, in dem beide Elemente zusammenwirken, ohne dass sich eindeutig bestimmen lässt, welches dominiert.
 
        Geht es um die Verknüpfung von repräsentativen Systemen und Lottokratie, schlägt der politische Philosoph Arash Abizadeh ein „hybrides“ Zweikammersystem vor: Eine „parteiliche Kammer“ (gewählt) und eine „lottokratische Kammer“ (gelost) sollen zusammenwirken und sich gegenseitig ergänzen. 24  Die parteiliche Kammer bringt Themen ein, strukturiert die Debatte und ist durch Wahlen rechenschaftspflichtig. Die lottokratische Kammer stärkt die Deliberation und gibt den (potenziell) gemeinsamen Interessen der Bürger*innen mehr Gewicht. Einen ähnlichen Gedanken verfolgen die Politikwissenschaftler*innen Patrizia Nanz und Claus Leggewie mit der „Konsultativen“ – einer vierten Gewalt neben Legislative, Exekutive und Judikative, bestehend aus ausgelosten Bürger*innen. 25  
 
        Was wie eine Utopie wirken mag, ist bereits an einigen Orten institutionelle Realität: In Ostbelgien und Paris etwa wurde das repräsentative System durch ständige (und verstetigte) Bürgerversammlungen ergänzt. In Paris kann die lottokratische Bürgerversammlung sogar formal Gesetzentwürfe einbringen – und nicht nur, wie in Ostbelgien, Empfehlungen aussprechen.
 
        Daneben existieren auch Mischformen zwischen repräsentativem und expertokratischem Modell. Beispiele sind etwa Politiker*innen mit Fachexpertise oder Personen, die aufgrund ihrer Expertise in ein politisches Amt berufen werden. Darüber hinaus gibt es Gremien wie Sachverständigen- und Ethikräte, die bereits jetzt Regierungen beratend unterstützen. Deren Machtbefugnisse könnten stärker institutionalisiert werden, zum Beispiel durch konkrete Vorschlags- oder Abstimmungsrechte.
 
        Aber wie gut sind diese gemischten Systeme? Um die Metapher des Blended Whisky noch einmal aufzugreifen: Sind Blends tatsächlich besser als Single Malts? Einige Whisky-Expert*innen vertreten die Ansicht, dass Single Malts eine überlegene Qualität bieten – andere wiederum betonen, dass auch Blends hervorragend schmecken können. 26  Entscheidend ist wohl letztlich die Zusammensetzung der Mischung – ein Punkt, auf den wir zurückkommen werden.
 
        STÄRKEN UND SCHWÄCHEN GEMISCHTER SYSTEME
 
        Eine grundsätzliche Stärke gemischter Systeme liegt darin, dass es mit ihnen leichter fällt, politische Probleme zu bearbeiten. Für den politischen Philosophen Josiah Ober beispielsweise beschreibt die Demokratie im antiken Athen ein optimales Regierungssystem: In einem Bürgerrat wie dem „Rat der 500“ werden Themen auf Grundlage von Expert*inneninput intensiv diskutiert, bevor die Ergebnisse direktdemokratisch abgestimmt werden. Aus Obers Sicht führte dieses gemischte Verfahren im Durchschnitt zu „intelligenten“ Entscheidungen. 27  Der theoretische Kontrast dazu sind Systeme, die entweder ausschließlich auf (vermeintlich unfehlbare) Expertise oder ganz und gar auf direktdemokratische Entscheidungen setzen.
 
        Gemischte Modelle haben noch weitere Vorteile: Sie verteilen politische Verantwortung auf mehrere Akteure und Institutionen und machen das politische System damit weniger abhängig von der Leistung einzelner Spitzenpolitiker*innen – was ein inhärentes Defizit vieler bestehender repräsentativer Demokratien ist. Zudem kann ein gemischtes Modell – insbesondere, wenn es inklusive repräsentative Institutionen mit direkter Bürger*innenbeteiligung verbindet – zu einer höheren allgemeinen Demokratiezufriedenheit führen. Und es kann ausgleichend auf die Zufriedenheit von Wahlgewinner*innen und Wahlverlierer*innen wirken. 28  
 
        Nachteile von gemischten Systemen sind ihre Komplexität und potenzielle Intransparenz. Wenn multiple Entscheidungsträger*innen Politik ausarbeiten, kann es für Bürger*innen schwierig sein, politische Verantwortung zuzuordnen. Gleichzeitig können gemischte Systeme Probleme mit sich bringen, wenn sie eine ausgeprägt aktive Rolle der Bürger*innen voraussetzen, denn der Wunsch nach mehr direkter Demokratie geht nicht zwangsläufig mit entsprechender Teilnahme an direktdemokratischen Abstimmungen einher. 29  Auch dies wird am Beispiel der Stadt Paris deutlich, wo die Beteiligung an solchen Abstimmungen wiederholt deutlich unter 10 Prozent lag. 30  Solch geringe Beteiligungsquoten können zu Repräsentationslücken und -defiziten führen – insbesondere dann, wenn sich bestimmte Bevölkerungsgruppen systematisch seltener beteiligen und ihre politischen Anliegen dadurch weniger Gehör finden. Ob solche Repräsentationslücken auch zu einem wahrgenommenen Mangel an Akzeptanz führen, ist eine offene Frage. Es ist zumindest möglich, dass Menschen, die nicht an einer Abstimmung teilgenommen haben, das Ergebnis dennoch eher zu akzeptieren bereit sind – eben deshalb, weil es eine direktdemokratische Abstimmung gab. 31  
 
        Die entscheidende Herausforderung liegt in der konkreten institutionellen Gestaltung gemischter Systeme. Anders gesagt: Wie beim Blended Whisky kommt es auch bei politischen Systemen auf die richtige Mischung an. Als Illustration lohnt sich ein Blick auf das Zusammenspiel von direktdemokratischen und repräsentativen Institutionen in der Schweiz und in Kalifornien. Es zeigt sich, dass die Elemente von Mischsystemen aufeinander abgestimmt sein müssen, damit sie gut miteinander harmonieren. Ansonsten kann eine „Entkopplung“ von repräsentativen und direktdemokratischen Institutionen Politik „irrational“ machen. So wurde beispielsweise 1978 bei einer Volksabstimmung in Kalifornien eine Initiative der Republikanischen Partei („Proposition 13“) angenommen, die festschrieb, dass Steuererhöhungen nur mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des kalifornischen Parlaments beschlossen werden können. Diese hohe Hürde für Steuererhöhungen führte nicht nur zu schmerzlichen Kürzungen in anderen wichtigen Politikbereichen wie dem Gesundheitswesen, sondern schränkte auch die Handlungsfreiheit des Parlaments massiv ein. 32  Im Gegensatz dazu hat der repräsentative Teil des politischen Systems in der Schweiz die Möglichkeit, direkte Demokratie „mitzusteuern“, indem etwa Gegenvorschläge zu Volksinitiativen formuliert werden. Dadurch kann Politik als Ganze aufeinander abgestimmt werden, und direktdemokratische und repräsentative Akteure werden in die Lage versetzt, miteinander konsistente Ziele zu verfolgen. 33  
 
        Festzuhalten bleibt, dass Bürger*innen die Parteiendemokratie und das repräsentative System nicht einfach abschaffen wollen. Hier ist die Datenlage sehr klar. Die Menschen in Deutschland wollen dieses System aber stärker bürger*innenzentriert und mit mehr Expertise ausgestalten. Viele politische Systeme – inklusive das der EU – sind schon seit Längerem auf dem Weg zu einer „vielfältigeren“ Demokratie, 34  in der insbesondere Bürger*innenbeteiligung höher gewichtet wird. In der Tat wird die Idee eines institutionalisierten Bürgerrats in einigen europäischen Städten, etwa in Madrid oder in Turku/Åbo in Finnland, bereits umgesetzt. Aus verfassungsrechtlichen Gründen bleibt dies in Deutschland schwierig, sollten solche Bürgerräte mehr als nur eine beratende Funktion haben. 35  Wie unsere Forschungsergebnisse zum „Mars“ nahelegen, werden einige zusätzliche konsultative Bürgerräte den Bürger*innen nicht genügen. Auch die Idee einer stärkeren Einbindung von Expert*innen in den Entscheidungsprozess könnte neu überdacht werden. 36  Insgesamt, so unsere Botschaft auch für politisch verantwortliche Akteure, besteht ein deutlicher Wunsch nach einer gleichberechtigteren institutionellen Kooperation von partizipatorischen, expertokratischen und repräsentativen Elementen in zukünftigen Demokratien.
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        ESSAY
 
        PARTEIENVERDROSSENHEIT – UND WAS DAGEGEN HELFEN KÖNNTE
 
         Liane Bednarz 
 
        „Die da oben“, die „abgehobenen Politeliten“, im schlimmsten Fall sogar: „diese Volksverräter“ – Sprachbilder wie diese haben sich längst in signifikanten Teilen der Bevölkerung verfestigt. Die AfD befeuert dieses Narrativ seit ihren Anfängen mit einer Daueragitation gegen „Altparteien“, „Systemparteien“ oder „Kartellparteien“. Zugleich inszeniert sie sich als einzig wahre Stimme des Volkes – und ist, als nunmehr zweitstärkste Bundestagsfraktion, durchaus erfolgreich damit.
 
        Diese Stimmungsmache ist gefährlich. Sie ist deshalb gefährlich, weil mit ihr die gelegentliche Parteien- beziehungsweise Politikverdrossenheit – für die es mitunter durchaus gute Gründe gibt, um die es im Folgenden gehen soll – immer häufiger in ein grundlegendes Ressentiment gegen das liberale demokratische System umschlägt. Statt dieses wertzuschätzen, suchen inzwischen zu viele Menschen Halt bei Parteien mit autoritären Phantasien.
 
        PERFEKTE STAATSFORM FÜR DEN UNPERFEKTEN MENSCHEN
 
        Die geschilderte Entwicklung ist fatal, weil die liberale Demokratie – und nicht der Autoritarismus – die perfekte Staatsform für den unperfekten Menschen ist. Denn nur sie verfügt über solide eingebaute Kontroll- und Korrekturmechanismen. Diese gewährleisten jedem und jeder ein Leben in Freiheit und ohne Repression. Und sie sorgen dafür, dass Politiker Fehler, die sie gemacht haben und die von Zeit zu Zeit völlig zu Recht zu Verdruss führen, nicht einfach ignorieren können, sondern für sie geradestehen müssen.
 
        Die Kontrolle fehlerhaften oder gar missbräuchlichen politischen Handelns vollzieht sich, samt ihrer Reparaturmöglichkeiten, vor allem auf drei Ebenen: Erstens verhindert die für die liberale Demokratie konstitutive Gewaltenteilung aus Exekutive, Legislative und Judikative ein autoritäres Durchregieren. Vor allem der Justiz, die Gesetze und Regierungs- oder Verwaltungshandeln einer gerichtlichen Kontrolle unterziehen kann, kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Es ist daher kein Zufall, dass autoritäre Regierungen darum bemüht sind, die unabhängige Justiz massiv zu schwächen und auf Linie zu bringen.
 
        Zweitens gewährt die liberale Demokratie freie, gleiche und geheime Wahlen und, das ist im Kontext der Parteienverdrossenheit wichtig, die Chancengleichheit der Parteien bei diesen Wahlen. Wer unzufrieden mit einer Regierung oder den sie tragenden Parteien ist – die er zuvor vielleicht selbst gewählt hat –, kann bei der nächsten Wahl sein Kreuz gegebenenfalls bei einer anderen Partei machen. Der regelmäßige Machtwechsel durch Abwahl ist gewissermaßen die DNA der liberalen Demokratie – und ihr effizientester Kontrollmechanismus. Wer verdrossen von „seiner“ oder „ihrer“ Partei ist, kann sich umorientieren und im Idealfall sogar zur Katharsis der abgewählten Partei beitragen. Wird aber aus Verdrossenheit mit dem eigenen parteipolitischen Lager eine generelle Politik- und Demokratieverdrossenheit – und wendet man sich in der Folge autoritären Parteien zu, die mit Demokratie wenig anfangen können, oder wählt möglicherweise gar nicht mehr –, funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr. Parteien- und Politikverdrossenheit rechtzeitig entgegenzuwirken, müsste deshalb auch im Eigeninteresse jeder demokratischen Partei liegen.
 
        Interessant ist, dass unter bestimmten Umständen Parteien- und Politikverdrossenheit auch ihre guten Seiten haben kann. Unter den Bedingungen noch nicht verfestigter autoritärer Strukturen beispielsweise kann eine stetig größer werdende Unzufriedenheit und Verdrossenheit zum Umdenken führen. In Polen hat vor allem der Unmut urbaner Milieus und junger Leute mit der PiS-Regierung 2023 zu deren Abwahl geführt – aller Kontrolle der staatlichen Medien und der Gerichte zum Trotz. Allerdings konnte der PiS-nahe Kandidat Karol Nawrocki jüngst die Präsidentschaftswahl für sich entscheiden. In Ungarn liegt die Partei von Oppositionsführer Péter Magyar in Umfragen derzeit vor Viktor Orbán, dessen Fidesz-Partei die kommenden Parlamentswahlen tatsächlich verlieren könnte. In autoritären Staaten und Demokratien mit autoritären Tendenzen kann Verdrossenheit mit herrschenden Parteien also mitunter ein Treiber für Veränderung zum Besseren sein.
 
        Der dritte zentrale Kontroll- und Reparaturmechanismus der liberalen Demokratie hat mit der Presse- beziehungsweise generell der Meinungsfreiheit zu tun. Eine kritische Öffentlichkeit ist nicht nur hilfreich bei der allgemeinen Bewertung von Regierungstätigkeit und gegebenenfalls der Abwahl von Regierungsparteien, sondern sie hilft auch dabei, parteiliche Fehlentscheidungen oder individuelle Grenzüberschreitungen von Politikern – zum Beispiel im Rahmen von Korruption und Machtmissbrauch – aufzudecken. Medien und Öffentlichkeit konstituieren eine inoffizielle vierte Säule der Gewaltenteilung. Anders als in Diktaturen werden Informanten und Hinweisgeber nicht verfolgt, vergiftet oder ins Exil getrieben, sondern ihre Hinweise werden in der Regel ernst genommen und öffentlich debattiert – was zur Behebung von Missständen beiträgt und im Idealfall Verdrossenheit entgegenwirken kann. Natürlich gelingt das auch in Demokratien nicht immer, aber das liberaldemokratische System eröffnet zumindest die Möglichkeit zur Selbstreinigung.
 
        AUSLÖSER FÜR PARTEIENVERDROSSENHEIT
 
        Die erwähnten Kontroll- und Reparaturmechanismen der liberalen Demokratie haben gleichwohl nicht verhindern können, dass sich auch hierzulande Parteien- und Politikverdrossenheit immer mehr ausbreiten. Auch wenn Verdruss immer zur liberalen Demokratie dazugehört, ist doch auffällig, wie sehr er in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zum „geflügelten Wort“ geworden ist. Grund genug, sich genauer anzusehen, was Parteien für Menschen anziehend macht – und was die Bürger von den Parteien mitunter entfremdet. Ein Erklärungsversuch in sechs Schritten.
 
        Zu hohe Erwartungen: Politik ist keine „Serviceleistung“
 
        Um mit einem kritischen Blick auf die parteienverdrossenen Wähler selbst anzufangen: Nicht nur Politikerinnen und Politiker haben ihren Anteil an Parteien- und Politikverdrossenheit. Viele Bürger betrachten Politik zunehmend als eine Art Serviceleistung, die ihnen persönliches Lebensglück ermöglichen und absichern soll – ähnlich einem Konsumgut, das man durch das Setzen des Kreuzes in der Wahlkabine bestellt und geliefert bekommt. Mit einer derartigen Geisteshaltung ist Politikverdrossenheit fast zwangsläufig vorprogrammiert.
 
        Der frühere CDU-Innenminister Thomas de Maizière brachte diese Problematik kürzlich in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ treffend auf den Punkt: „Der Staat“, so de Maizière, „ist kein Pizzaservice“. 01  De Maizière ist – gemeinsam mit dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, dem ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten und Finanzminister Peer Steinbrück sowie der Medienmanagerin Julia Jäkel – Initiator der überparteilichen „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“, die sich für eine Staatsreform einsetzt, mit der die „Effizienz und Bürgernähe der deutschen Verwaltung durch umfassende Reformen“ gestärkt werden soll. 02  So soll etwa durch „Erleichterungen bei Nachweis- und Berichtspflichten, dafür schärferen Sanktionen bei Fehlverhalten [eine] Vertrauens- statt Misstrauenskultur“ geschaffen werden. 03  Auf die Frage, ob es eine gute Idee sei, wie derzeit häufig aus der CDU zu hören, den Staat zum „Liefern“ aufzufordern, hat de Maizière eine klare Antwort: 
 
         „Das halte ich für ganz falsch. Der Staat ist kein Pizzaservice. (…) Der Staat muss effektiv sein, er muss schnell sein, präzise, und er muss verlässlich sein. Er muss stark sein. (…) Wenn ich ein Kind bekomme und gebe die Daten meines neugeborenen Kinds dem Standesamt, dann kann der Staat durch Verknüpfung von Daten dafür sorgen, dass ich Kindergeld bekomme oder vielleicht zusätzliches Wohngeld, ohne weitere Anträge stellen zu müssen. Das müsste eine Serviceleistung des Staates sein. Von mir aus ‚liefert‘ er da. Mich stört aber an dem Begriff, dass er ein falsches Bild vom Verhältnis zwischen Staat und Bürger zeichnet. Generell kann der Staat nicht die Erfüllung privater Bedürfnisse befriedigen wie Glück, Sicherheit im Sinne von Selbstsicherheit, Erziehung, Vorbild, Allgemeinbildung. Er kann sie fördern, aber das sind Dinge, die Bürger ohne Staat hinbekommen können und müssen – was sie auch stärker macht.“ 
 
        Was soll man sagen? De Maizière hat Recht! Es ist in der Tat nicht Aufgabe des Staates, individuelle Glücksvorstellungen wahr werden zu lassen. Er muss effektive Rahmenbedingungen für ein funktionierendes Gemeinwesen bereitstellen. Aber nicht mehr. Ein Staat ist kein Nikolaus, der den Bürgern vollgepackte Stiefel mit Geschenken vor die Tür stellt oder – um in de Maizières Bild zu bleiben – ein Lieferservice, der die Pizza mit dem gewünschten Belag nach Hause liefert. Das Pizzaservice-Bild ist auch deshalb gut gewählt, weil die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind. Der eine bevorzugt Funghi, die nächste Prosciutto und der nächste Tonno. Anders als der auf Pizza spezialisierte Lieferdienst kann der Staat ein derart individuelles Angebot nicht gewährleisten. Es genügt, wenn er den Teig und die Tomatensoße und damit die Basiszutaten zur Verfügung stellt. Belegen müssen wir die Pizza schon selber.
 
        Die liberale Demokratie hält keine Glücksversprechen für die Menschen bereit – ein solches Versprechen müsste scheitern. Aber sie schafft die Chancen und Voraussetzungen für jeden und jede, unabhängig von Herkunft, Religion, Ethnie oder Geschlecht nach dem je eigenen Glück zu streben. So formulierten es schon die Gründerväter der USA. Jede individuelle Erwartungshaltung, die darüber hinausgeht, führt nahezu zwangsläufig zu Enttäuschung, Parteien- und Politikverdruss – und im schlimmsten Fall zu einem generellen Ressentiment gegenüber der liberalen Demokratie.
 
        Und noch eines sei vorausgeschickt, bevor es um die Rolle der Parteien und der Politiker geht: Politik ist ein hartes Geschäft, insbesondere auf der Landes- und erst recht auf der Bundesebene. Die Mär von „den faulen Politikern“ ist genau das: ein Märchen. Der herausfordernde Arbeitsalltag beginnt mit dem ständigen Pendeln zwischen Wahlkreis und Parlamentssitz, setzt sich fort mit vielen langen Sitzungen im Plenum und in Ausschüssen und geht über die sorgfältige Lektüre unzähliger Vorlagen und Akten zu allen möglichen Themen und der Fokussierung auf eigene Spezialthemen bis hin zum intensiven Austausch mit Akteuren der Zivilgesellschaft und des vorpolitischen Raums. Selten enden die Arbeitstage vor 22 Uhr. Hinzu kommt die ständige – und, wie gesehen, ja auch erwünschte – Beobachtung durch die kritische Öffentlichkeit und die Medien, verbunden mit der Unsicherheit, ob man bei den nächsten Wahlen wiedergewählt wird oder sich ein anderes Betätigungsfeld suchen muss. Bei Ministern und parlamentarischen Staatssekretärinnen und -sekretären potenziert sich all das noch. Mit anderen Worten: Es ist ein Knochenjob, aber mit deutlich weniger Gehalt als dem eines Vorstandsmitglieds eines großen Konzerns mit vergleichbarer Arbeitsbelastung.
 
        Bruch von Wahlversprechen und Vernachlässigung der Partei-DNA
 
        Doch natürlich sind nicht nur selektive Fehlperzeptionen auf der Wählerseite für Verdrossenheit verantwortlich. Viele der Malaisen sind hausgemacht.
 
        Zu den wichtigsten Faktoren für die Entstehung von Parteien- und Politikverdrossenheit zählen zweifellos der Bruch zentraler Wahlversprechen und das Abrücken von Prinzipien, die für eine Partei prägend sind. Dies ist deshalb so zentral, weil damit der Verlust von Vertrauen und Glaubwürdigkeit verbunden ist. Wenn beispielsweise nach der jüngsten Bundestagswahl CDU/CSU gemeinsam mit der SPD und den Grünen – und noch vor Konstituierung des neuen Bundestages – eine Lockerung der Schuldenbremse für Mittel der Landesverteidigung und ein 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur beschließen, dann ist das keine Petitesse. Damit keine Missverständnisse aufkommen: In der Sache ist beides richtig, auch und gerade, weil die Verteidigung der liberalen Demokratie gegen den Aggressor Russland immens wichtig geworden ist. Aber als Kanzlerkandidat hatte Friedrich Merz eine Reform der Schuldenbremse lange kategorisch ausgeschlossen. Auch wenn er sich im November 2024 eine kleine Hintertür offengelassen hatte, waren seine Aussagen noch zwei Tage nach der gewonnenen Bundestagswahl unmissverständlich: „Es ist in der naheliegenden Zukunft ausgeschlossen, dass wir die Schuldenbremse reformieren.“ 04  Entsprechend heftig fielen die Reaktionen aus: „Wählertäuschung“ und „Wahlbetrug“ lauteten die Vorwürfe. 73 Prozent der Befragten fanden laut ZDF-Politbarometer vom 21. März 2025 den Vorwurf der Wählertäuschung berechtigt. 05  Selbst 44 Prozent der Anhänger von CDU/CSU sahen das so. Auch innerhalb der Unions-Bundestagsfraktion gab es kritische Stimmen – man habe der Bevölkerung im Wahlkampf schließlich etwas anderes erzählt. 06  Die in der Sache richtige Entscheidung hat dem Politikverdruss also erheblich Vorschub geleistet.
 
        Gewiss, der Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Februar 2025 im Weißen Haus dürfte entscheidend zu Merz’ Sinneswandel beigetragen und ihn zu der (richtigen) Einsicht bewogen haben, dass Europa und damit auch Deutschland die eigene Verteidigungsfähigkeit massiv forcieren muss. Nur hätte er genau das den Wählern offen und ehrlich erklären müssen. Bürgerinnen und Bürger haben großes Verständnis für die Notwendigkeit von Politikänderungen – nur wollen sie die Gründe dafür auch nachvollziehen können.
 
        Das Problem der Merz’schen Kehrtwende war also nicht die Wende an sich, sehr wohl aber deren defizitäre Kommunikation. Sie wog besonders schwer, weil die Union erst Ende Januar 2025 zwei Entschließungsanträge zur Migrationspolitik in den Bundestag eingebracht und dabei die absehbare Zustimmung der AfD zu einem der beiden in Kauf genommen hatte, obwohl Merz dies noch im November 2024 dezidiert ausgeschlossen hatte. 07  Zwar gab es auch für dieses Vorgehen gute Gründe, weil die Bevölkerung sich nach den Anschlägen von Aschaffenburg, Magdeburg und Solingen gerade von den Unionsparteien einen strengeren Law-and-Order-Kurs erhoffte. Doch auch hier war Merz’ Kommunikationsstrategie mindestens naiv, wenn nicht dilettantisch – auch und gerade im Hinblick auf das sensible Thema der Aufrechterhaltung der „Brandmauer“ zur AfD. Wie auch immer man inhaltlich zu all dem steht: Glaubwürdigkeit ist die härteste Währung in der Politik. Ist sie erst einmal beschädigt, wird es schwer, sie wiederherzustellen. Ihr Verlust trägt massiv zur Parteien- und Politikverdrossenheit bei.
 
        Auch die DNA einer Partei, ihr Wesenskern, kann so sehr beschädigt werden, dass die Wähler ihr Vertrauen in sie verlieren. Die SPD hat diese schmerzliche Erfahrung zu Beginn der 2000er Jahre mit der Einführung der Hartz-Reformen machen müssen. Man kann dieses Konzept und die sich daran anschließende Reformgesetzgebung, wie die Verfasserin dieses Textes, durchaus für richtig halten. Dass beides der SPD als Partei aber massiv geschadet hat, steht außer Frage – und das auch mit langfristigen Folgen: Der Versuch einer späten Korrektur mithilfe des Bürgergeldes führte zu Fehlanreizen bei der Arbeitsaufnahme, was wiederum die hart arbeitende SPD-Stammklientel – Stichwort Lohnabstandsgebot – vor allem in den unteren Lohnklassen erzürnte. Gleichzeitig zettelte die AfD eine Neiddebatte an, weil auch manche Flüchtlinge Bürgergeld bekamen. So wurde aus einer gut gemeinten, aber überschießenden Korrektur ein Bumerang für die SPD. Verloren gegangenes Vertrauen konnte nicht wiederhergestellt werden. 08  
 
        Die CDU wiederum verriet mit dem Eintritt in die Thüringer „Brombeer-Koalition“ im Dezember 2024 – und damit in eine Regierung, der auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) angehört – ebenfalls einen zentralen Baustein ihrer DNA. Mit dem entschiedenen Ausspruch „Wir wählen die Freiheit“ verpasste Konrad Adenauer einst der CDU und dann der gesamten alten Bundesrepublik eine strikte Westbindung. Eine Koalition mit dem BSW, dessen Gründerin und Führungsfigur Wagenknecht im Kontext des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit der Übernahme russischer Narrative und Putin-Appeasement auffiel, ist mit dem Prinzip der Westbindung schlichtweg unvereinbar. 09  Auch hier gilt: Über den richtigen Ausweg aus dem Krieg in der Ukraine darf man streiten. Für die CDU aber kann die Westbindung nicht zur Disposition stehen, ohne dass sie ihren Wesenskern aufgibt. Deshalb bleibt die Brombeer-Koalition ebenso ein Ärgernis wie die Positionierung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in der Russland-Frage. Beides führt unter Unionsanhängern völlig zu Recht zu Verdruss.
 
        Fehlerhafte Fehlerkultur
 
        Ähnlich, wie bei Friedrich Merz die schlechte Kommunikation inhaltlicher und strategischer Neupositionierungen zu einem Glaubwürdigkeitsverlust geführt hat, nährt auch bei Fehlern oder Fehlverhalten von Politikern oftmals nicht der Fehler an sich Politikverdrossenheit, sondern der Umgang damit. In der Verlagsankündigung des differenziert argumentierenden Buchs „Die Fehlbaren“ von Helene Bubrowski (2023) 10  heißt es treffend: „Vertuschen. Abstreiten. Aussitzen. Salamitaktik: So gehen Politiker*innen mit politischen Fehlentscheidungen und persönlichen Fehltritten um. Neuerdings werden Fehler auch offensiv benannt, aber erst, wenn sie publik sind und die Kritik massiv wird. So entwickelt nicht der Fehler selbst, sondern der Umgang damit politische Sprengkraft. Die Folgen sind Politikverdruss und Misstrauen.“ Andreas Scheuer, Annalena Baerbock, Karl-Theodor zu Guttenberg, Frank-Walter Steinmeier und Philipp Amthor gehören zu jenen Politikerinnen und Politikern, die sich Bubrowski im Positiven wie im Negativen näher angesehen hat.
 
        Besonders fatal ist es, wenn Politiker, statt echte Selbstkritik zu zeigen, eine Opferhaltung einnehmen und versuchen, die Wähler hinters Licht zu führen. In jüngster Zeit fiel hier beispielsweise die fachlich reichlich desinteressiert wirkende Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht auf, die – nach kleinen und größeren Verfehlungen – über eine längere Zeit hinweg zum Rücktritt bewegt werden musste, bevor sie nach Intervention des Bundeskanzlers aus dem Amt schied. Der „Spiegel“ kommentierte: „Bei sich selbst suchte sie die Schuld für ihren Abgang eher nicht. Stattdessen bei einer angeblich kampagnenwütigen Presse und mit einiger Sicherheit auch bei so manchem Parteifreund, der sie am Ende fallen ließ.“ 11  Auch so stärkt man Parteien- und Politikverdrossenheit. An der Popularität ihres Amtsnachfolgers Boris Pistorius lässt sich hingegen studieren, wie sehr sich Bürger und Wähler nach Kompetenz und Bodenhaftung sehnen – und dass sie diese durch entsprechend hohe Zustimmungswerte auch durchaus honorieren. 
 
        Destruktiver statt konstruktiver Streit
 
        Konstruktiver, auch heftig ausgetragener Streit ist etwas, von dem Politik lebt. Er ist Ausweis eines funktionierenden und lebendigen Pluralismus, der wiederum essenziell für eine liberale Demokratie ist. Auch innerhalb von Koalitionen ist Streit nicht per se etwas Schlechtes. Gerade wenn, wie in der neuen schwarz-roten Koalition, politisch sehr unterschiedliche Lager aufeinandertreffen, müssen die Regierungspartner den Spagat schaffen, zugleich als verlässliche Koalitionäre und Anwälte ihrer Wählerklientel wahrgenommen zu werden.
 
        Gelingt dies, kann Parteienverdrossenheit sogar entgegengewirkt werden. Denn dann merken die Bürger, dass es möglich ist, aus unterschiedlichen, manchmal sogar diametral entgegengesetzten Positionen heraus Kompromisse entstehen zu lassen, die alle Beteiligten konstruktiv mittragen können. Wenn es hingegen schlecht läuft und der Dauerstreit zur Tagesordnung wird, kippt das Ganze in die Destruktivität – die gescheiterte „Ampel“ steht allen noch als Menetekel vor Augen. Vollends aus dem Ruder läuft es, wenn ein Bundeskanzler eine Koalition nicht austariert, sondern der Streiterei, zumindest nach außen, nahezu freien Lauf lässt. Die jüngsten Wahlergebnisse gerade der Ampel-Parteien haben eindrucksvoll bewiesen, wie groß der Verdruss ihrer ehemaligen Wähler darüber gewesen ist.
 
        One-Man/Woman-Show und Fehlen innerparteilicher Teilhabe
 
        Parteien brauchen, besonders auf Bundesebene, medial präsente Köpfe, die die gesamte Bandbreite der Gesellschaft repräsentieren und hinsichtlich Geschlecht, Alter, sexueller Identität und Migrationsgeschichte unterschiedliche Wählermilieus ansprechen. Auf eine einzige Person zugeschnittene Parteien sind in Demokratien selten langfristig erfolgreich – früher oder später ereilt sie der Verdruss der Wähler.
 
        Eine als „One-Man“- oder „One-Woman“-Show aufgestellte Partei wirkt heutzutage wenig anziehend. Das Scheitern von FDP und BSW bei der jüngsten Bundestagswahl dürfte auch damit zu tun gehabt haben. Christian Lindner und Sahra Wagenknecht hatten ihre Parteien so sehr auf sich ausgerichtet, dass kaum jemand anderes neben ihnen leuchten konnte. Bei der FDP waren höchstens noch Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder Wolfgang Kubicki medial sichtbar. Der FDP-Bundestagswahlkampf war vollkommen auf Christian Lindner zugeschnitten, was das Handelsblatt zu dem spöttischen Kommentar anregte, die zentrale Wahlkampf-Botschaft der Liberalen laute zwar, dass sich „alles ändern lässt“ – dies aber nicht für die Frage gelte, „wessen Gesicht die FDP auf ihre Plakate druckt“. 12  
 
        Bei Wagenknecht ging die Ausrichtung ihrer Partei auf sie selbst sogar so weit, dass Probleme mit innerparteilicher Teilhabe sichtbar wurden. Jedenfalls berichteten immer mehr Medien über Frustrationen in den Landesverbänden des BSW. Man ärgerte sich dort über Wagenknechts Bestrebungen, innerparteilich „durchzuregieren“ – bis hin zu der Entscheidung, wer als Mitglied aufgenommen wird und wer nicht. Als sich insbesondere die selbstbewusste Thüringer Co-Landesvorsitzende Katja Wolf – vom MDR als „die Unverwüstliche“ geadelt 13  – zunehmend gegen Wagenknechts Strenge zur Wehr setzte, endete der Höhenflug der Partei. Bei den vorangegangenen Landtagswahlen 2024 hatte die Ausrichtung auf die Gründerin der Partei zwar noch große Wahlerfolge eingebracht; langfristig zahlt sich ein solches Vorgehen aber offenkundig weder innerparteilich noch elektoral aus.
 
        Charisma, Bürgernähe und „Tiktokisierung“ der Politik
 
        Der mit Wagenknechts Strömungsabriss einhergehende Steilflug der schon totgeglaubten Linkspartei zeigt demgegenüber, wie eine gestrauchelte Partei es mit einer charismatischen Person wie Heidi Reichinnek als Co-Spitzenkandidatin schaffen kann, binnen kurzer Zeit wie Phönix aus der Asche wiederaufzusteigen und erneut anziehend zu wirken statt Verdruss zu verbreiten. Anfang Januar 2025 wurde die Linkspartei in der Wählergunst noch bei 4 Prozent taxiert – bei der Bundestagswahl fuhr sie dann satte 8,8 Prozent ein.
 
        Schaut man sich ganz generell an, welche Politiker beliebt sind, dann sind es in der Regel solche, die ernsthafte Inhalte mit Pep und Charisma und vor allem mit Authentizität verbinden. Besonders bei jungen Menschen findet jemand wie Reichinnek, mit Rosa-Luxemburg-Tattoo auf dem linken Unterarm und offenem, authentischen Auftreten, großen Anklang. Freilich trägt Erfolg, der primär auf Charisma beruht, die Gefahr in sich, sich als schöne Verpackung mit problematischem Inhalt zu entpuppen. Ob vielen der Jungwähler der Linken bewusst ist, dass Reichinnek den Kapitalismus „stürzen“ will 14  und Waffenlieferungen an die gebeutelte Ukraine mit der weltfremden Begründung ablehnt, die EU solle „Friedensmacht“ werden, 15  sei jedenfalls mal dahingestellt. Ob sich vor diesem Hintergrund linke Neuwähler wieder verdrossen von ihr abwenden werden, bleibt abzuwarten.
 
        Kurzum: Coolness ist nicht alles. Auch gilt es, den schmalen Grat zwischen Selbstironie und Lächerlichkeit der eigenen Person zu wahren. Instagram-Reels wie #söderisst beispielsweise, in denen der bayerische Ministerpräsident meist Berge von Fleisch zu sich nimmt, sind hierfür ein gutes Beispiel. Gerade im heimatverbundenen Bayern schafft Markus Söder so Nähe zu seiner Wählerschaft, muss aber zugleich aufpassen, es nicht zu übertreiben. Das vielleicht bekannteste Negativbeispiel dieser Art war die „Spaßpartei“-Kampagne der FDP unter Guido Westerwelle, der sich und seine Partei mit dem „Guidomobil“ und den gelben Schuhsohlen mit der Aufschrift „18 Prozent“ ohne Not der Lächerlichkeit preisgab und unter traditionellen FDP-Wählern vor allem Verdruss und Genervtheit erzeugte.
 
        Gefährlich wird es, wenn der völkische Rechtsradikalismus die Coolness von Social Media für sich zu nutzen versucht. Der elektorale Erfolg der AfD beispielsweise wäre ohne deren Präsenz auf entsprechenden Plattformen, deren Algorithmen sie genau verstanden hat, wohl nicht erklärbar. In Sachsen zum Beispiel hat die Partei bei Weitem die meisten Social-Media-Follower auf Tiktok, Instagram oder Facebook, 16  mitunter ist gar von einer „Tiktok-Armee der AfD“ die Rede. 17  Das wohl bekannteste Tiktok-Video stammt von dem umstrittenen und flamboyanten AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah („Echte Männer sind rechts“). 18  Er erklärt darin, wie man als Mann mit rechter Gesinnung vermeintlich schneller eine Freundin findet. Klingt plump – und ist es auch. Aber hinsichtlich der hervorgerufenen Resonanz war das Video extrem erfolgreich.
 
        Mit anderen Worten: Die etablierten Parteien und ihre Repräsentanten müssen in den Sozialen Medien dringend besser werden und es schaffen, seriöse Inhalte mit mehr Pep zu verkaufen. Nur so lässt sich der düsteren Emotionalisierung, wie sie etwa von der AfD ausgeht, etwas entgegensetzen. Als langweilig wahrgenommen zu werden, ist das Schlimmste, was im Netz passieren kann – und eine zunehmende Politikverdrossenheit der eigenen jüngeren Anhängerschaft ist damit vorprogrammiert.
 
        WARUM MAN SICH (TROTZDEM) ENGAGIEREN SOLLTE
 
        Das bisher Aufgezeigte mag davon abhalten, sich selbst in Parteien zu engagieren. Und doch ist die Politik zwingend darauf angewiesen, dass Bürger genau dies tun. Ohne aktives Engagement gibt es kein demokratisches Gemeinwesen. Das gilt sowohl für ehrenamtliches Engagement im kommunalpolitischen Bereich als auch auf der Ebene des Berufspolitikertums, das sich typischerweise aus Menschen rekrutiert, die irgendwann einmal auf ehrenamtlicher Ebene in ihrer Stadt oder Gemeinde angefangen haben, sich aktiv in die Politik einzumischen. Freie und demokratische Parteien in einem pluralistischen Staat wie Deutschland folgen einem demokratischen Bottom-up-Ansatz: Sie geben prinzipiell jedem Bürger die gleiche Chance, an der politischen Willensbildung mitzuwirken und diese – entsprechende Wahlerfolge vorausgesetzt – mitzuprägen.
 
        Einfach ist das allerdings nicht. Delegiertenplätze sind ebenso wie Abgeordnetenmandate oder Ämter begrenzt. Die berühmt-berüchtigte „Ochsentour“ ist ebenso real wie das sprichwörtliche innerparteiliche Hauen und Stechen um die besten Positionen. Was also müssten gerade die etablierten Parteien verbessern? Nun, sie müssten Talente und keine Parteisoldaten fördern; Sitzfleisch darf nicht vor Talent gehen. Es ist widersinnig, sich einerseits Spitzenpolitiker zu wünschen, die ihr ganzes bisheriges Berufsleben außerhalb der Politik verbracht haben, andererseits aber bei jeder Gelegenheit zu erwarten, dass jemand bei allen möglichen Parteiveranstaltungen dauerpräsent ist, wenn er oder sie in der Partei „etwas werden“ will. Diese Erwartungshaltung schafft nur Frust auf allen Seiten. Wer sich in einer Partei engagieren will, sollte die Gelegenheit dazu auch dann erhalten, wenn er zugleich andere berufliche Lebenswege wählt und für die Ochsentour keine Zeit hat. Insofern ist es ein gutes Signal, dass es mit dem neuen Digitalminister Karsten Wildberger nun einen echten Quereinsteiger in der Bundesregierung gibt. Auch so kann man möglicherweise Parteien- und Politikverdrossenheit entgegenwirken.
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ist Juristin und Publizistin. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der populistischen und extremen Rechten in Deutschland.
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          IRINA SCHERBAKOWA
 
           AUF DER SUCHE NACH DEM „GEIST VON HELSINKI“ 
 
          Der humanitäre Geist der Schlussakte von Helsinki ist im heutigen Russland unter Putin völlig verbannt. Aber sollte die Wiederbelebung Russlands als Teil eines demokratischen Europas jemals möglich sein, wird sie mit der Wiederbelebung dieses Geistes beginnen.
 
        
 
         
          OLIVER BANGE
 
           ANTAGONISTISCHE KOOPERATION. HELSINKI 1975 UND SEIN ERBE 
 
          Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa lohnt es sich, die Geschichte der KSZE erneut zu betrachten: War Helsinki tatsächlich von politischer Relevanz, oder sind die Beschlüsse von 1975 inzwischen obsolet?
 
        
 
         
          BERND ROTHER
 
           DIE OSTPOLITIK 1969 BIS 1973. VORBEDINGUNG FÜR KSZE UND DEUTSCHE EINHEIT 
 
          Die Anerkennung des territorialen Status quo durch die Ostpolitik ermöglichte die KSZE. Die Verträge mit Polen und der Sowjetunion hielten die Tür zur Deutschen Einheit offen. Für die gegenwärtigen Herausforderungen bietet die Ostpolitik jedoch kaum ein Vorbild.
 
        
 
         
          SARAH B. SNYDER
 
           DER KSZE-PROZESS ALS KATALYSATOR EINER TRANSNATIONALEN MENSCHENRECHTSBEWEGUNG 
 
          Die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki gab den Dissidentengruppen in Osteuropa Auftrieb und hatte weitreichende Auswirkungen im gesamten Ostblock. Es bildete sich ein länderübergreifendes Netzwerk, das vom Westen unterstützt wurde.
 
        
 
         
          WOLFGANG TEMPLIN
 
           „DEN HELSINKI-PROZESS MIT WIRKLICHEM LEBEN ERFÜLLEN“. ZUR MENSCHENRECHTSARBEIT IN DER DDR 
 
          Die Schlussakte von Helsinki 1975 eröffnete Menschenrechtsgruppen in Osteuropa die Möglichkeit, sich auf verbriefte Rechte zu berufen – so auch in der DDR. Tatsächlich war die staatliche Dialogbereitschaft in der Praxis der Menschenrechtsarbeit aber eng begrenzt.
 
        
 
         
          BRADLEY REYNOLDS
 
           KOOPERATION IN UNKOOPERATIVEN ZEITEN. DIE OSZE UND IHR ENGAGEMENT FÜR UMFASSENDE SICHERHEIT 
 
          Die OSZE entwickelte in den 1990er Jahren wichtige Instrumente zur Herstellung umfassender Sicherheit. Auch wenn diese derzeit weitgehend eingefroren sind, bleiben sie doch im Werkzeugkasten der OSZE – in Erwartung einer Zukunft, in der Kooperation wieder gefragt ist.
 
        
 
         
          NADJA DOUGLAS
 
           UNERSCHLOSSENES POTENZIAL. DIE OSZE UND DIE ZIVILGESELLSCHAFT IN FRAGEN VON FRIEDEN UND SICHERHEIT  
 
          Zivilgesellschaftliche Akteure können wichtige Beiträge zur Konfliktprävention und bei der Konfliktnachsorge leisten. Die Einbindung der Zivilgesellschaft wird von der OSZE zwar ausdrücklich gewünscht, die Umsetzung in der Praxis lässt jedoch zu wünschen übrig.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Am 1. August 1975 unterzeichneten Regierungsvertreter von 35 Staaten – sieben Mitglieder des Warschauer Paktes, 13 blockfreie Staaten und alle 15 NATO-Mitglieder – in Helsinki die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Vorausgegangen waren zwei Jahre intensiver Verhandlungen, an deren Aufnahme zunächst vor allem die Sowjetunion ein Interesse gehabt hatte: Es ging ihr darum, den territorialen Status quo in Europa zu festigen, schließlich war nach dem Zweiten Weltkrieg kein Friedensvertrag geschlossen worden, der die sowjetischen Gebietsgewinne festgeschrieben hätte. Die westlichen Verhandler erreichten im Gegenzug, dass sich die Warschauer-Pakt-Staaten offiziell und öffentlich zu Menschenrechten und grundlegenden Freiheiten bekannten.
 
        Tatsächlich war die Schlussakte nicht das Ende, sondern der eigentliche Beginn des nun folgenden KSZE-Prozesses. Dieser bestand zum einen aus weiteren blockübergreifenden Konferenzen zur Vertrauensbildung und Entspannung, zum anderen lebte er vom Engagement zivilgesellschaftlicher Menschenrechtsinitiativen, die sich für die Einhaltung der Helsinki-Prinzipien einsetzten. Zwar war die Schlussakte völkerrechtlich nicht bindend, aber mit ihr gab es erstmals ein Dokument, auf das sich die Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten Helsinki-Gruppen in Osteuropa wirkungsvoll berufen konnten. Dennoch waren viele von ihnen staatlichen Repressionen ausgesetzt, ehe Michail Gorbatschow ab Mitte der 1980er Jahre in der Sowjetunion seine Glasnost-Politik einleitete.
 
        Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde die KSZE institutionalisiert und zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), der bis heute weltweit größten regionalen Sicherheitsorganisation. Doch was ist von 1975 geblieben, mag man sich angesichts des Krieges in der Ukraine fragen: Warum gelingt es heute nicht, sich „blockübergreifend“ zu verständigen? Rufe nach dem „Geist von Helsinki“ übersehen häufig einen wesentlichen Punkt: Die Sowjetunion war damals zumindest in Europa eine Status-quo-Macht, sie wollte die Nachkriegsgrenzen unverletzlich halten. Im Falle Russlands ist heute das Gegenteil die Realität.
 
         Johannes Piepenbrink 
 
      

       
        ESSAY
 
        AUF DER SUCHE NACH DEM „GEIST VON HELSINKI“
 
         Irina Scherbakowa 
 
        Der 1. August 1975 ist als der Tag in die Geschichte eingegangen, an dem das Schlussdokument der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unterzeichnet wurde. Können wir heute sagen, dass dieses in Helsinki beschlossene Abkommen nicht nur die internationale Politik maßgeblich beeinflusst, sondern auch innerhalb der sozialistischen Staaten, insbesondere in der Sowjetunion, Wirkung gezeigt hat? 
 
        Beim erneuten Lesen der 50 Jahre alten Schlussakte von Helsinki überkommt einen ein bitteres Gefühl. Das Putin-Regime bricht seit Jahren mit sämtlichen Prinzipien des Helsinki-Aktes: 2014 annektierte es die Krim, begann einen Krieg in der Ostukraine und führt seit 2022 einen umfassenden Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine. Das Wort „Frieden“ ist in Russland nahezu tabu. Repressive Praktiken kehren zurück – nicht wie zur Breschnew-Zeit, sondern fast verblüffend stalinistisch. Bereits jetzt ist die Zahl der politischen Gefangenen höher als in der Breschnew-Ära. Und selbst die härtesten Urteile aus den 1960er bis 1980er Jahren sind im Vergleich mit den heutigen der Putin-Gerichte harmlos.
 
        Das Schicksal der Dissidenten, die damals in sowjetischen Lagern zu Tode kamen, gewinnt heute wieder an erschreckender Aktualität. Der ukrainische Dichter Wassyl Stus, Mitglied der ukrainischen Helsinki-Gruppe, starb vor 40 Jahren in „Perm-36“ – einer sowjetischen Straflagerkolonie für „besonders gefährliche Staatsverbrecher“. In den steinernen Zellen, in denen die Temperatur kaum über 15 Grad Celsius stieg, saßen Anfang der 1980er Jahre politische Gefangene, darunter litauische und ukrainische Menschenrechtsaktivisten. Als wir in den 1990er Jahren mit der Menschenrechtsorganisation Memorial daran beteiligt waren, das Lager in ein Museum umzuwandeln, war ich selbst dort. Es war eine sehr bedrückende Erfahrung.
 
        Dieses Erlebnis kam mir wieder in den Sinn, als ich über die Bedingungen las, unter denen der Oppositionelle Alexei Nawalny in heutigen Straflagern leiden musste. 2024 wurde er wie Stus in Gefangenschaft zu Tode gebracht. Es ist furchteinflößend, wenn man sich die Haftbedingungen für politische Gefangene in Putins Russland bewusst macht. Zugleich ist es bezeichnend für die aktuelle russische Geschichtspolitik, dass „Perm-36“ auch heute noch als Museum dient – seit 2014 allerdings unter neuer, linientreuer Führung mit entsprechend veränderter Ausrichtung.
 
        Kehren wir zurück in die Vergangenheit. 1975 war die Menschenrechtslage in der Sowjetunion düster. Nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei 1968 zerbrachen die letzten Hoffnungen auf einen möglichen demokratischen Wandel in Osteuropa. Die Intervention beendete nicht nur den „Prager Frühling“, sondern auch den Glauben der Andersdenkenden in der Sowjetunion, es könne in absehbarer Zeit eine Möglichkeit für Reformen im eigenen Land geben. Auch bei mir persönlich, damals noch am Anfang meines Lebensweges, schwand die Hoffnung auf Freiheit in Osteuropa. Wer es wagte, offen zu protestieren, dem drohte die Festnahme, Lagerhaft oder Verbannung. So erging es etwa den acht Demonstranten, die wenige Tage nach der Intervention in der Tschechoslowakei auf dem Roten Platz in Moskau gegen den Einmarsch protestierten: Alle wurden festgenommen und verurteilt – einige ins Exil geschickt, andere in Lager gesteckt oder für „geisteskrank“ erklärt und in psychiatrische Spezialkliniken zwangseingewiesen. Selbst die widersprüchliche Entstalinisierung unter Chruschtschow wurde gestoppt; das Thema des stalinistischen Terrors wurde erneut tabuisiert. Der Schriftsteller Alexander Solschenizyn wurde nach der Veröffentlichung seines Buches „Der Archipel Gulag“ in einem Pariser Verlag 1973 zum „Staatsfeind Nummer 1“ erklärt und aus dem Land ausgewiesen.
 
        Vor diesem düsteren Hintergrund erschien die Unterzeichnung des Helsinki-Abkommens im Sommer 1975 wie ein Lichtblick – ein Hoffnungsschimmer, dass der Kalte Krieg nicht weiter eskalieren würde, dass es keine Neuauflage der Berlin-Krise von 1958 bis 1961 oder der Kubakrise von 1962 geben würde. Auch mit der „neuen Ostpolitik“ von Willy Brandt verbanden sich gewisse Erwartungen. Nichtsdestotrotz bestand jedoch kein Zweifel daran, dass die sowjetische Führung vor allem deshalb an der Helsinkier Konferenz teilnahm, um die politischen und territorialen Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges sowie die Nachkriegsordnung in Europa endgültig festzuschreiben. Moskau hoffte auf internationale Anerkennung seiner Grenzen und der faktischen Kontrolle über die Länder des Ostblocks – in der Annahme, dass die inneren Verhältnisse der Sowjetunion ein reines Binnenproblem bleiben würden, unbeachtet vom Westen. Doch es kam anders.
 
        DIE DREI „KÖRBE“
 
        Für die Konferenz wurden drei Verhandlungspakete vorbereitet, die als „Körbe“ bezeichnet wurden – ein Begriff, der sich bis heute gehalten hat. Der erste Korb betraf die Unverletzlichkeit der Grenzen, der zweite wirtschaftliche und handelsbezogene Vereinbarungen. Für die sowjetische Führung war der erste Korb von größter Bedeutung – er enthielt die Bestätigung der Nachkriegsgrenzen, die Europa in Ost und West teilten. In diesem Zusammenhang kam ihr besonders eine Klausel entgegen, wonach die USA die gewaltsame Eingliederung Litauens, Lettlands und Estlands in die Sowjetunion 1940 nicht anfochten. Dieser Passus wurde auch von den Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten übernommen – was Proteste im Westen auslöste, da die sowjetische Besetzung dieser Länder damit indirekt legitimiert wurde. Schließlich gab es noch den dritten Korb – den humanitären, in dem es um Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Freizügigkeit und Religionsfreiheit ging. Gerade dieser Abschnitt wurde überraschenderweise zur Grundlage für die Menschenrechtsbewegung in der Sowjetunion und anderen sozialistischen Ländern.
 
        Als die Mitglieder des Politbüros der KPdSU kurz vor Unterzeichnung des Abkommens dessen vollständigen Text zu sehen bekamen, waren sie äußerst besorgt. Sie befürchteten, dass die Vereinbarungen eine gefährliche Einladung zu Einmischungen internationaler Kräfte in die sowjetische Innenpolitik sein könnten. Doch der sowjetische Außenminister Andrei Gromyko überzeugte das Politbüro, dass die humanitären Forderungen des Westens nur leere Worte auf Papier seien, die niemand wirklich ernst nehme. Diese (Fehl-)Einschätzung gab den Ausschlag für die Zustimmung zur Unterzeichnung. Es wurde beschlossen, die humanitären Passagen des Abkommens innerhalb der Sowjetunion nur vage zu thematisieren. Man hoffte, dass sie unbeachtet bleiben würden. Offenbar ging auch die KGB-Führung davon aus, dass es sich bei den Menschenrechtlern nur um eine unbedeutende Minderheit handelte und keine ernsthafte Protestwelle zu erwarten sei. Auch im Westen betrachtete man die Helsinki-Bestimmungen eher als symbolische Geste gegenüber den demokratischen Kräften, die sich über die Verfolgung von Dissidenten in der Sowjetunion empörten.
 
        Eine der Bestimmungen des Helsinki-Abkommens war allerdings die Verpflichtung, die Dokumente in den Zeitungen aller Teilnehmerstaaten zu veröffentlichen. In der Sowjetunion wurden die Inhalte der Vereinbarungen in der zentralen Parteizeitung „Prawda“ veröffentlicht. Diese Veröffentlichung sollte sich für den Kreml als verhängnisvoll erweisen: Nun forderten die Dissidenten laut und öffentlich Freiheit – und zwar nicht auf einer abstrakten Ebene, sondern auf Grundlage jener Vereinbarungen, zu denen sich die sowjetische Regierung in Helsinki selbst verpflichtet hatte.
 
        ENTSTEHUNG DER HELSINKI-BEWEGUNG
 
        Bereits in den ersten Monaten nach der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki zeigten sich die Probleme, mit denen die sowjetische Führung neuerdings konfrontiert war. Es gab jetzt internationale Instanzen, an die sich Beschwerdeführer wenden konnten. Das Menschenrechts- beziehungsweise Dissidentenmilieu war zwar noch schwach, konnte sich nun aber auf die internationalen Verpflichtungen der Sowjetunion aus dem Helsinki-Abkommen berufen. Sogar andere Unterzeichnerstaaten der Schlussakte konnten Beschwerde einreichen, wenn die Sowjetunion gegen die im dritten Korb festgeschriebenen Menschenrechte verstieß – im Extremfall sogar unter Androhung von Sanktionen.
 
        Ich erinnere mich sehr gut an den Eindruck, den die Helsinki-Vereinbarungen aus dem dritten Korb auf mich machten, als sie in der „Prawda“ veröffentlicht wurden. Denn dort stand: 
 
        „Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion achten. Sie werden die wirksame Ausübung der zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen sowie der anderen Rechte und Freiheiten, die sich alle aus der dem Menschen innewohnenden Würde ergeben und für seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind, fördern und ermutigen. In diesem Rahmen werden die Teilnehmerstaaten die Freiheit des Individuums anerkennen und achten, sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Religion oder einer Überzeugung in Übereinstimmung mit dem, was sein Gewissen ihm gebietet, zu bekennen und sie auszuüben.“ 01  
 
        Natürlich hegten nur wenige die Hoffnung, dass die sowjetische Führung nun tatsächlich beginnen würde, Menschenrechte einzuhalten. Einige Menschenrechtler betrachteten die Helsinki-Vereinbarungen gar als Rückschritt im Vergleich zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Andere befürchteten, dass ein Appell an die Schlussakte von Helsinki als eine Aufgabe der eigenen Position interpretiert werden könnte – nach dem Motto: Von einem kommunistischen Regime sei ohnehin kein Respekt vor Menschenrechten zu erwarten, und ein solcher Bezug würde bloß Heuchelei legitimieren.
 
        Und dennoch: Menschenrechtsaktivisten hatten jetzt die Möglichkeit, gegenüber Behörden ihren Forderungen mit dem Verweis auf Helsinki mehr Nachdruck zu verleihen und die sowjetische Führung auf diese Weise unter Druck zu setzen. Als dem Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow im Dezember 1975 der Friedensnobelpreis verliehen wurde, nutzte er seine Nobelpreisvorlesung, um auf genau diese Möglichkeit hinzuweisen. Zugleich erinnerte er an die herrschenden Zustände in der Sowjetunion und die Notwendigkeit eines langen Atems:
 
        „Die Schlussakte der Konferenz von Helsinki hat die Prinzipien der Meinungsfreiheit erneut bekräftigt. Doch es bedarf eines langen und beharrlichen Kampfes, damit diese Bestimmungen nicht nur deklarativen Charakter behalten. In der Sowjetunion werden heute viele Tausend Menschen wegen ihrer Überzeugungen strafrechtlich und außergerichtlich verfolgt – wegen ihres religiösen Glaubens und des Wunsches, ihre Kinder im religiösen Geist zu erziehen; wegen des Lesens und Verbreitens (…) von Literatur, die den Behörden unerwünscht ist, (…) und wegen Versuchen, das Land zu verlassen. Besonders schwer wiegt aus moralischer Sicht die Verfolgung jener, die sich für andere Opfer von Ungerechtigkeit einsetzen, die nach Öffentlichkeit streben, insbesondere durch das Verbreiten von Informationen über Gerichtsverfahren und die Verfolgung von Menschen mit abweichenden Meinungen sowie über Haftbedingungen. Der Gedanke ist unerträglich, dass gerade in diesem Moment, da wir uns zu einer feierlichen Zeremonie in diesem Saal versammelt haben, Hunderte und Tausende von Gewissensgefangenen schwerer, jahrelanger Haft ausgesetzt sind, an Hunger leiden (…). Sie zittern vor Kälte, Feuchtigkeit und Erschöpfung in dunklen Zellen und sind gezwungen, einen unaufhörlichen Kampf um ihre Menschenwürde zu führen (…).“ 02  
 
        Sacharows Anregung wurde von seinen Mitstreitern in der Menschenrechtsbewegung aufgegriffen, allen voran vom Physiker und Menschenrechtler Juri Orlow. Er besprach sie mit mehreren Moskauer Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten und entwickelte ein Format, um sie praktisch umzusetzen. So entstand die „Öffentliche Gruppe zur Förderung der Beschlüsse von Helsinki in der UdSSR“, besser bekannt als Moskauer Helsinki-Gruppe, deren Gründung am 12. Mai 1976 auf einer Pressekonferenz in der Moskauer Wohnung von Sacharow bekannt gegeben wurde. Die Moskauer Helsinki-Gruppe verband auf äußerst effiziente und professionelle Weise eine Vielzahl von Aufgaben, die zuvor von verschiedenen Menschenrechtsinitiativen separat erfüllt worden waren: die Sammlung und Veröffentlichung von Informationen über politische Verfolgung und Protestaktionen in der Sowjetunion, die Erstellung analytischer Berichte sowie die Unterstützung politischer Gefangener.
 
        Schon kurz nach der Unterzeichnung der Schlussakte entstanden auch in anderen osteuropäischen Ländern Helsinki-Gruppen, unter anderem in der Ukraine, in Litauen und in Georgien. Sie dokumentierten Menschenrechtsverletzungen und übermittelten Informationen in den Westen, wobei sie sich auf die Helsinki-Bestimmungen stützten, die ihnen politische und internationale Legitimität verliehen. Rund um die Moskauer Gruppe bildeten sich zudem spezialisierte Gruppen, wie das „Christliche Komitee zum Schutz der Rechte der Gläubigen“, die „Arbeitskommission zur Untersuchung des Einsatzes der Psychiatrie zu politischen Zwecken“ sowie die „Initiativgruppe zum Schutz der Rechte von Behinderten“.
 
        Durch diese Aktivitäten wurde der Kampf für Menschenrechte in der Sowjetunion zu einem wichtigen Bestandteil internationaler Politik. Zudem entstanden auch außerhalb der Sowjetunion derartige Gruppen, etwa in Polen das „Komitee zum Schutz der Arbeiter“ und in der Tschechoslowakei die Bewegung „Charta 77“. Dank ihres Mutes und ihrer Beharrlichkeit bildeten sich erste Risse im Eisernen Vorhang, durch die die gesammelten Informationen über die Verfolgung von Dissidenten und die begangenen Menschenrechtsverletzungen an eine internationale Öffentlichkeit dringen konnten. In der Sowjetunion selbst führte der Aufschwung der Menschenrechtsbewegung zur Entstehung vielfältiger kultureller, religiöser und sozialer Initiativen: Es entstanden mehrere illegale religiös-philosophische und literarische Zeitschriften, die im Samisdat, also im Selbstverlag im Untergrund, verbreitet wurden.
 
        Die Reaktion des KGB auf die Belebung der Menschenrechts- und Protestbewegung war brutal. Die Repressionen begannen bei den Helsinki-Gruppen. Am 20. Januar 1977 übermittelte der KGB-Vorsitzende Juri Andropow dem Zentralkomitee der KPdSU eine ausführliche Denkschrift unter dem Titel „Über Maßnahmen zur Unterbindung der verbrecherischen Aktivitäten von Orlow, Ginsburg, Rudenko und Venclova“. 03  Die von Andropow vorgeschlagenen Maßnahmen waren erwartbar: Verhaftungen, Lagerhaft, Verbannung und Ausbürgerung. Im Frühjahr 1977 wurden die Führer der georgischen Helsinki-Gruppe verhaftet, auch Mitglieder der ukrainischen, litauischen und armenischen Helsinki-Gruppen sowie weitere Aktivisten im dissidentischen Umfeld wurden festgenommen. Dennoch gelang es dem KGB nicht, das Helsinki-Netzwerk in Russland, der Ukraine und Litauen vollständig zu zerschlagen: An die Stelle der Inhaftierten traten neue Mitglieder, und die Arbeit der Helsinki-Gruppen ging weiter.
 
        Die schwierigste Zeit begann Anfang der 1980er Jahre, nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan, der Verbannung von Sacharow nach Gorki (heute Nischni Nowgorod) und dem scheinbaren Zusammenbruch der internationalen Entspannungspolitik. Doch es zeigte sich: Am dunkelsten ist es stets kurz vor der Morgendämmerung.
 
        HOFFNUNG AUF FREIHEIT – UND ABSCHIED VON HELSINKI
 
        Die Hoffnung auf Freiheit lebte wieder auf, als Michail Gorbatschow 1985 in der Sowjetunion die Führung übernahm und seine Glasnost-Politik der Offenheit und Transparenz einleitete. Sacharow wurde aus der Verbannung zurückgeholt und forderte die Freilassung weiterer politischer Gefangener. 1989, auf dem Höhepunkt der Perestroika, nahm die Moskauer Helsinki-Gruppe ihre Tätigkeit wieder auf – wiederbelebt von aus Lagern, Exil und Emigration zurückgekehrten Dissidenten. An ihrer Spitze stand Ljudmila Alexejewa, eine der Gründerinnen der Gruppe, die ebenfalls ins Exil gedrängt worden war. Einige von ihnen, allen voran Sacharow, beteiligten sich zudem an der Gründung von Memorial, einer weiteren unabhängigen Organisation, deren Ziel es war, den Opfern von Massenunterdrückung und Menschenrechtsverletzungen durch Aufklärung über die Verbrechen historische Gerechtigkeit zukommen zu lassen.
 
        So entstand das Gefühl, dass der wahre Geist des Helsinki-Abkommens endlich zur Geltung kommen und Europa tatsächlich zu einem „gemeinsamen Haus“ (Gorbatschow) werden würde. Die Vereinbarungen von Helsinki wurden nun rückblickend als frühe Vorboten des Zerfalls der Sowjetunion gesehen. Es schien, als hätte Russland endlich den Weg zur Verwirklichung des Dreiklangs aus Frieden, Fortschritt und Menschenrechten eingeschlagen, von dem auch Sacharow in seiner Nobelpreisrede gesprochen hatte. Doch so schwer es heute auch zu begreifen ist: Die historische Chance, die Russland damals bekam, wurde vertan. In den 1990er Jahren, die für viele Menschen in Russland eine Zeit schwerer Wirtschaftskrisen, des Chaos, der Arbeitslosigkeit, der kriminellen Auseinandersetzungen und der Korruption wurde, rückte die Idee von Demokratie und Freiheit wieder in den Hintergrund. Stattdessen empfanden viele den Zusammenbruch der Sowjetunion als Folge einer Verschwörung feindlicher Kräfte und das Ende des Kalten Krieges als eine Niederlage vor dem Westen. 
 
        Die Welle dieser Gefühle wurde verstärkt durch die Tschetschenienkriege ab Mitte der 1990er Jahre, die mit zunehmender Dauer immer grausamer wurden. In dieser Gemengelage erwarteten viele Russen eine starke Hand, die die Ordnung wiederherstellen sollte, und wählten Putin im März 2000 zu ihrem Präsidenten. Illusionen über Putin waren allerdings auch im Westen noch weit verbreitet. Nach und nach wurde jedoch klar, dass die Idee einer freiheitlichen Demokratie in Russland durch einen neuen Nationalismus verdrängt wurde. Die antiwestlichen Gefühle verstärkten sich, das eigene Land wurde erneut zur belagerten Festung erklärt, und alles nationale Unglück wurde als Ergebnis der Intrigen und Machenschaften des „kollektiven Westens“ dargestellt.
 
        Die Signale aus dem Kreml in Richtung Ausland wurden immer aggressiver. Die baltischen Staaten wurden zu Erben des Nazismus erklärt, und nach der Orangen Revolution auf dem Kyjiwer Maidan von 2004 wurde auch die Ukraine beschuldigt, Nazismus und antirussische Stimmung zu schüren. Putins Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 enthielt bereits direkte Drohungen gegen den Westen und die NATO.
 
        Innenpolitisch setzten die russischen Behörden zunehmend auf die Anwendung von Gewalt und die brutale Unterdrückung von Protesten. 2012 wurde nach Massendemonstrationen gegen Wahlbetrug ein Gesetz über „ausländische Agenten“ verabschiedet, um gegen die Zivilgesellschaft vorzugehen. Auf der Grundlage dieses Gesetzes wurden nach der Annexion der Krim 2014 zunächst Memorial und dann die Moskauer Helsinki-Gruppe zu ausländischen Agenten erklärt. Im Dezember 2021, kurz vor dem Beginn des vollumfänglichen Krieges gegen die Ukraine, löste der Oberste Gerichtshof Memorial schließlich auf, nach Kriegsbeginn auch die Moskauer Helsinki-Gruppe. 
 
        Durch die direkte militärische Aggression gegen die Ukraine hat Russland zahlreiche internationale Verträge verletzt, was den Ausschluss Russlands aus dem Europarat und seinen Organisationen und Institutionen zur Folge hatte. Dies bedeutete auch das Ende der Beteiligung Russlands am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und am wichtigsten europäischen internationalen Vertrag, der Konvention zum Schutz der Menschenrechte. Im Krieg gegen die Ukraine werden massive Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen begangen, wie es sie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa nicht mehr gegeben hat. Im eigenen Land greift das Putin-Regime zu brutalen Repressionsmethoden: Schon beim geringsten Protest werden Menschen verhaftet, und für ein paar Antikriegssprüche oder kritische Internetbeiträge können drakonische Strafen verhängt werden.
 
        Die Ziele, die das Putin-Regime heute verfolgt, sind jedoch viel weitreichender und gefährlicher als die Eroberung der Ukraine oder die Kontrolle der eigenen Zivilgesellschaft. Die Bedrohung geht weit darüber hinaus: Putin deklariert den Krieg gegen die Ukraine als Krieg gegen den „kollektiven Westen“, gegen Europa und gegen das, was in der Kremlpropaganda höhnisch als „europäische Werte“ bezeichnet wird – und das sind Demokratie und Menschenrechte. Putins Regime ist gegen alle humanistischen Werte gerichtet. 
 
        Es ist heute kaum möglich, sich Putins Russland als zukünftigen Teil des demokratischen Europas vorzustellen. Der humanitäre Geist der Schlussakte von Helsinki ist völlig verbannt. Aber ich bin überzeugt, dass die Wiederbelebung Russlands, wenn sie denn jemals möglich sein könnte, mit der Wiederbelebung dieses Geistes beginnen wird.
 
         
            IRINA SCHERBAKOWA  
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         01 Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in Helsinki, 1.8.1975, dokumentiert auf: www.1000dokumente.de/Dokumente/Schlussakte_der_Konferenz_über_Sicherheit_und_Zusammenarbeit_in_Europa_(KSZE)_in_Helsinki.
 
         02 Andrei Sacharow, Nobelpreisvorlesung, 11.12.1975, auf Russisch und Englisch dokumentiert auf www.nobelprize.org/prizes/peace/1975/sakharov/lecture (eigene Übersetzung aus dem Russischen). 
 
         03 Alexander Ginsburg war Herausgeber der ersten bedeutenden Samisdat-Zeitschrift und Gründungsmitglied der Moskauer Helsinki-Gruppe; der Schriftsteller Nikolai Rudenko war Leiter der ukrainischen Gruppe; der Dichter, Literaturwissenschaftler und Essayist Tomas Venclova vertrat die litauische Gruppe.
 
      

       
        ANTAGONISTISCHE KOOPERATION
 
        Helsinki 1975 und sein Erbe
 
         Oliver Bange 
 
        Als am 1. August 1975 die Staats- und Regierungschefs von 35 Ländern in Helsinki die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) unterzeichneten, wurde dies weltweit als Zeichen des Aufbruchs in eine neue, vermeintlich sicherere und kooperativere Ära des Ost-West-Konflikts verstanden. Insbesondere die Bilder des Bundeskanzlers Helmut Schmidt und des Staatsratsvorsitzenden der DDR Erich Honecker – Seite an Seite bei der Unterzeichnung und im engen persönlichen Austausch im Plenum – schafften es auf die Titelseiten zahlreicher Zeitungen und wurden zum festen Bestandteil der Ikonografie des in Helsinki scheinbar kurzzeitig entspannten Systemkonflikts.
 
        Vor dem Hintergrund der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa lohnt es sich, das Ereignis und seinen langen politischen Schatten erneut zu betrachten: War Helsinki nur ein Hochglanz-Event oder tatsächlich von politischer Relevanz? War das Zusammentreffen also nur bildmächtig oder auch wirkmächtig? Bildeten die Beschlüsse der KSZE und ihrer Nachfolgeorganisation OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) den Kern, oder wie der Politikwissenschaftler Dieter S. Lutz es formulierte: „den Sockel europäischer Sicherheitsarchitektur“, 01  oder sind sie inzwischen obsolet?
 
        DIVERGIERENDE INTERESSEN
 
        Die Vorgeschichte der Helsinki-Konferenz reicht zurück in die Ära des Kalten Krieges der 1950er und 60er Jahre. Bereits 1954 hatten der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow und sein Außenminister Wjatscheslaw Molotow zu einer europäischen Sicherheitskonferenz (ESK) aufgerufen, 1964 war es der polnische Außenminister Adam Rapacki, der vor der UN-Vollversammlung eine solche Konferenz unter Teilnahme der USA vorschlug. Ab 1965 gehörte die Forderung zur Standardrhetorik sozialistischer Regierungen gegenüber dem Westen. 02  Über die Motive insbesondere der Sowjetunion wird bis heute spekuliert: War es reine Rhetorik oder, in Ermangelung eines Friedensvertrages, der Versuch einer Absicherung der territorialen Zugewinne nach dem Zweiten Weltkrieg? 
 
        Ende der 1960er Jahre war allen Entscheidungsträgern in Ost und West sowie in den „neutralen und nichtpaktgebundenen Staaten“ klar, dass die Jahre der sprachlosen Konfrontation des Kalten Krieges vorbei waren. Die Umstände des Baus der Berliner Mauer 1961 und der Kubakrise 1962 hatten die Risiken einer militärischen Eskalation im Nuklearzeitalter überdeutlich vor Augen geführt. Es galt, den Systemkonflikt zwischen sozialistischer und kapitalistisch-liberaler Gesellschaftsordnung nicht heiß und schon gar nicht nuklear werden zu lassen. Władysław Gomułka, der Vorsitzende der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, beschrieb diese Situation intern überaus zutreffend: Es sei, als wenn man ein weißes Blatt Papier vor sich habe, das es zu beschreiben gelte. 03  In den Hauptstädten wurden Strategien für diese neue Phase des Ost-West-Konflikts entworfen, die auf die jeweils eigenen Ziele ausgerichtet waren: „Détente“ in Paris, „Bridge-Building“ in Washington, „friedliche Koexistenz“ in Moskau und „Ostpolitik“ in Bonn. 04  Die in den 1970er Jahren folgende Ära der „Entspannung“ bedeutete daher auch keineswegs die Auflösung des politisch-ideologischen Konflikts. Im Gegenteil – die von allen Seiten angestrebte militärische Eskalationskontrolle schien ein Mehr an gesellschaftlicher Interaktion zu erlauben und führte damit zugleich zur Intensivierung der Systemkonkurrenz in Wirtschaft, Medien, Kunst und Kultur. Der Soziologe Jürgen Habermas prägte dafür den Begriff der „antagonistischen Kooperation“ – also die Zusammenarbeit an kurzzeitigen gemeinsamen Projekten bei grundsätzlich gegensätzlicher Zielsetzung. 05  
 
        Die Befürworter einer „Neuen Ostpolitik“ in Westdeutschland waren von der Anziehungskraft der eigenen Gesellschaftsordnung überzeugt (Magnettheorie). Insbesondere Bundeskanzler Willy Brandt und sein Minister für besondere Aufgaben Egon Bahr dachten darüber nach, wie in dieser neuen Phase der Charakter kommunistischer Herrschaft durch Reformdruck von innen verändert und gelockert werden könnte. Dies zu ermöglichen, so Bahr an Brandt, sei Aufgabe westlicher Politik – „den Rest machen die Menschen selbst“. 06  Ihnen war aber auch bewusst: Die sozialistischen Parteiführer im Warschauer Pakt würden diese Dynamik sehr bald bemerken und umzukehren versuchen. Es galt also, den einmal angeschobenen Prozess „unumkehrbar“ zu machen. Und dazu, so Bahr in internen Strategiepapieren 1969, sollte man auf Moskaus Forderung nach einer europäischen Sicherheitskonferenz eingehen und dort die neuen Spielregeln festlegen: „Sie können sich nur schwer dagegen aussprechen.“ 07  
 
        DIE VERHANDLUNGEN
 
        Die vielleicht wichtigsten Schlüssel für den Beginn einer multilateralen Entspannungsära lagen damit in Moskau und Bonn. Die Führung der östlichen Hegemonialmacht würde dem Prozess nur zustimmen, wenn damit die internationale Anerkennung sowohl der eigenen territorialen Erweiterungen als auch des sowjetischen Einflussbereichs bis zur deutsch-deutschen Grenze verbunden sein würde. Die Bundesrepublik blieb hingegen bis zum Ende des Ost-West-Konflikts 1990 eine revisionistische (wenn auch nicht, wie im Osten oft behauptet, revanchistische) Macht. Am Postulat der Wiedervereinigung änderten auch die von der sozialliberalen Koalition mit den Ländern des Warschauer Paktes zu Beginn der 1970er Jahre verhandelten bilateralen Gewaltverzichtsabkommen nichts. Darin wurde die Respektierung des territorialen Status quo bekundet, zugleich aber auch die Möglichkeit „friedlicher Grenzveränderungen“ betont. 08  Da beiden Seiten an veränderten, risikoreduzierenden Rahmenbedingungen gelegen war, blieb antagonistische Kooperation das bestimmende Verhaltensmuster der Entspannungsära. Die bilateralen „Ostverträge“ ebneten dabei den Weg hin zu multilateralen Vereinbarungen wie der KSZE-Schlussakte, deren Umsetzung durch Folgekonferenzen kontrolliert und schließlich in den 1990er Jahren im Rahmen der OSZE institutionalisiert wurde. Aus der ESK-Idee Moskaus entstand eine KSZE/OSZE, deren militärische Handlungsfelder stark von westlichen Konzepten „gemeinsamer Sicherheit“ und „legitimer Sicherheitsinteressen“ aller Teilnehmer geprägt wurden. 09  
 
        Vor dem Hintergrund der Beinahe-Eskalation in der Kubakrise erschienen Gespräche über Rüstungskontrolle und Abrüstung als geeignete Türöffner in eine neue Phase der Ost-West-Beziehungen. Schon bald wurde jedoch deutlich, dass die zu verhandelnden Inhalte äußerst komplex waren und viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Kern des militärstrategischen Problems war das Übergewicht der konventionellen Streitkräfte des Warschauer Paktes, das die NATO durch taktische und strategische Nuklearwaffen zu kompensieren versuchte. Eine Abrüstung gleich großer konventioneller Kontingente wäre für den Warschauer Pakt vorteilhafter gewesen – während eine Abrüstung insbesondere der taktischen Nuklearwaffen in Mitteleuropa aus Sicht Moskaus die NATO gestärkt hätte. Bei einer rein linearen konventionellen Abrüstung befürchtete die US-Regierung unter Präsident Richard Nixon eine „Finnlandisierung“ oder sogar formale Neutralität Westdeutschlands. 10  Es galt also, eine Formel für eine asymmetrische konventionelle und taktisch-nukleare Abrüstung zu finden – eine Aufgabe, an der die Ende Oktober 1973 begonnenen Verhandlungen über „Mutual and Balanced Force Reductions“ bis 1990 scheitern sollten. Entscheidend für den weiteren Verlauf der Ost-West-Geschichte war daher, dass diese Abrüstungsverhandlungen aus der europäischen Sicherheitskonferenz herausgelöst wurden und deren Inhalte auch im Titel sichtbar erweitert wurden: Aus der ESK wurde die „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“.
 
        Am 22. November 1972 begannen die multilateralen Vorbereitungsgespräche für die KSZE. In der Technischen Universität Helsinki verhandelten die entsandten Diplomaten nicht nur über Ort, Datum und andere Technikalien, sondern auch über eine Vielzahl von möglichen Konferenzinhalten. Statt des von Moskau erhofften kurzen Vorbereitungstreffens entspann sich ein monatelanges Kräftemessen, das erst am 8. Juni 1973 erfolgreich endete. Dem östlichen Konzept von Sicherheit als territoriale Ordnung und sicheren Grenzen setzte der Westen ein dynamisches Verständnis über die Durchlässigkeit von Grenzen, vertrauensbildende Maßnahmen, Wirtschaftsaustausch, Menschenrechte und freieren Austausch zwischen Menschen und von Informationen entgegen. 11  Schon in diesen Vorgesprächen wurde deutlich, dass die bundesdeutschen Verhandler einer Konferenz nur zustimmen würden, wenn es eine reale Aussicht auf ein Schlussdokument gab, in dem friedliche Grenzveränderungen und mehr Freizügigkeit von Menschen und Informationen eine Rolle spielen. Am Ende schienen die Sowjets bereit zu sein, diesen Preis für die aus ihrer Sicht erfolgende De-facto-Legitimierung ihrer Gebietsgewinne zu zahlen.
 
        Auf die Vorbereitungsgespräche folgte ab Juli 1973 die sogenannte zweite Phase der KSZE: In Helsinki verhandelten die Außenminister von 15 NATO-Staaten (einschließlich den USA und Kanada), 7 Warschauer-Pakt-Mitgliedern und 13 nicht paktgebundenen Ländern über die Inhalte eines Schlussdokuments. Die eigentlichen Verhandlungen begannen im September 1973 in Genf und dauerten bis Mai 1975. Um die Übersicht zu behalten, hatte man in den Vorbereitungsgesprächen die Einzelthemen auf Karten geschrieben und sprichwörtlich drei Körben zugeteilt. 12  Der Begriff blieb haften – und bestimmte letztlich auch die inhaltliche Struktur der Schlussakte von Helsinki, die dann am 1. August 1975 von den Staats- und Regierungschefs feierlich unterschrieben wurde.
 
        INHALTE DER SCHLUSSAKTE
 
        Bereits in der Präambel der Schlussakte wurde das grundsätzliche Ziel aller Unterzeichnerstaaten unmissverständlich definiert: „den Ergebnissen der Konferenz volle Wirksamkeit zu verleihen und die Vorteile, die aus diesen Ergebnissen hervorgehen, (…) in ganz Europa zu gewährleisten und dadurch den Prozeß der Entspannung zu erweitern, zu vertiefen und ihn fortschreitend und dauerhaft zu machen“. 13  Das erweiterte Sicherheitskonzept der westdeutschen Ostpolitiker hatte sich damit durchgesetzt – nun galt es, die Beschlüsse mit Leben zu erfüllen und ein gesamteuropäisches Netz aus ökonomischen, gesellschaftlichen und militärischen Interessen zum gegenseitigen Vorteil zu etablieren.
 
        Der sogenannte Korb I „Fragen der Sicherheit in Europa“ enthielt zunächst einen Katalog mit zehn Prinzipien der Zusammenarbeit: Achtung von Souveränität und Gleichheit (einschließlich der Möglichkeit friedlicher Grenzveränderungen), Gewaltverzicht, Unverletzlichkeit der Grenzen, territoriale Integrität der Staaten, friedliche Streitbeilegung, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Achtung der Menschenrechte „einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Überzeugungsfreiheit“, Gleichberechtigung und Selbstbestimmungsrecht der Völker, (friedliche und dauerhafte) Zusammenarbeit zwischen den Staaten sowie die Verpflichtung zur Umsetzung der eingegangenen völkerrechtlichen Verpflichtungen.
 
        Den zweiten Teil von Korb I bildete ein „Dokument über vertrauensbildende Maßnahmen und bestimmte Aspekte der Sicherheit und Abrüstung“, in dem erste Vereinbarungen über militärische Sicherheit benannt wurden: Manöver in Europa mit über 25000 Soldaten sollten allen Unterzeichnerstaaten mindestens drei Wochen vorher angekündigt werden, Beobachter konnten freiwillig dazu eingeladen werden; die Information über andere militärische Manöver galt als erstrebenswert, blieb aber ebenso freiwillig. Weitere vertrauensbildende Maßnahmen sollten entworfen und vereinbart werden.
 
        Korb II behandelte die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Umwelt – und zielte bewusst auf eine nachhaltige Ausweitung des Ost-West-Handels. Im Abschnitt „Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum“ wurden zudem Vorschläge verschiedener Mittelmeer-Anrainerstaaten aufgenommen, die nicht an der KSZE teilnahmen.
 
        Der Abschnitt mit dem unauffälligen Titel „Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen“ wird bis heute analog zur Verhandlungsphase als Korb III bezeichnet. Er umfasste die Menschenrechtsdimension der zukünftigen Ost-West-Beziehungen – von der Förderung von Kontakten, Familienzusammenführungen und Reiseerleichterungen über die „Verbesserung der Verbreitung von, des Zugangs zu und des Austausches von Information“ bis zum Austausch in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Als Bezugs- und Legitimationspunkt für die vielfältigen Menschenrechts- und Dissidentengruppen in den Ländern des Warschauer Paktes und aufgrund des fortwährenden Streits darüber während der Folgekonferenzen wurde Korb III wohl zu dem in der Öffentlichkeit bekanntesten. 14  
 
        Von besonderer Bedeutung für die Fortsetzung des in Helsinki begonnenen Prozesses erwies sich der letzte Abschnitt, in dem Folgekonferenzen beschlossen wurden, um die Fortschritte und Anwendung der vereinbarten Prinzipien zu überprüfen und weiterzuführen. Hier fand sich auch die Vereinbarung, dass das Schlussdokument allen Bürgern in allen Teilnehmerländern zugänglich gemacht werden musste.
 
        DIE DEUTSCHE FRAGE
 
        Ohne westdeutsche Unterschrift – also ohne Anerkennung der Unverletzlichkeit der 1945 geschaffenen Grenzen durch die Regierung in Bonn – hätte ein KSZE-Abschlussdokument den Interessen Moskaus nicht entsprochen. Dies spielte der sozialliberalen Bundesregierung eine entscheidende Vetokarte in die Hände, um die Möglichkeit einer deutschen Vereinigung weiterhin offen zu halten. Schon der Moskauer Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion vom August 1970 hätte an dieser Frage scheitern können. Man hatte sich dort schließlich geeinigt auf die Formulierung der „Unverletzlichkeit“ von Grenzen und die Übergabe einer westdeutschen Note, dass dies friedlichen Grenzänderungen nicht entgegenstünde. 15  Genau das wollten Kanzler Willy Brandt und Außenminister Walter Scheel sowie ab April 1974 ihre Amtsnachfolger Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher auch in der KSZE-Schlussakte verankert sehen. Damit eng verbunden blieben auch die Fragen der polnischen Grenzen, der Zukunft der baltischen Staaten und einer möglichen Einheit Europas. All dies wurde nicht nur im KSZE-Rahmen diskutiert, sondern auch in den jeweiligen Blöcken, in den Europäischen Gemeinschaften und in vielen bilateralen Gesprächen.
 
        Während eine deutsche Wiedervereinigung für die anderen europäischen Staaten und die beiden Supermächte nicht auf der politischen Tagesordnung stand, war das westdeutsche Insistieren auf humanitäre Kontakte, Informations- und Meinungsfreiheit durchaus im Interesse vor allem der westlichen Länder. Im Frühjahr 1974 schienen die Erfolgsaussichten der KSZE jedoch an einem seidenen Faden zu hängen: Da Moskau sich weigerte, die Möglichkeit friedlicher Grenzveränderungen in die Schlussakte aufzunehmen, drängten die NATO-Verbündeten Bonn zu einem gemäßigteren Kurs, um das Ergebnis nicht zu gefährden. US-Außenminister Henry Kissinger notierte verärgert, dass „der Pferdearsch Scheel aus der KSZE mehr herausholen will, als er in seinem eigenen Vertrag mit den Sowjets erhalten hat“. 16  Erst nachdem auch Scheels Nachfolger Genscher mehrmals damit drohte, die Unterschrift zu verweigern, unterstützten Frankreich, Großbritannien und die USA die von den Deutschen gewünschte Formel, was Moskau schließlich zum Einlenken bewegte.
 
        DISSIDENZ UND FOLGEKONFERENZEN
 
        Die Unterschriften waren kaum getrocknet, da verbreiteten die Warschauer-Pakt-Staaten den Text der Schlussakte bereits unter ihren Bevölkerungen. Die KSZE-Vereinbarungen sollten dabei als Sieg des sozialistischen Friedenswillens erscheinen. Noch im gleichen Monat erschienen jedoch auch die ersten dissidentischen Samisdat-Texte (Untergrundliteratur), die sich auf das in der Schlussakte verbriefte Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit beriefen. 17  In den nächsten zwei Jahren bildeten sich in fast allen Ländern des Warschauer Paktes Dissidenten-Netzwerke: Im Mai 1976 wurde in Moskau die erste „Helsinki-Gruppe“ gegründet, im Juni in Polen das „Komitee zur Verteidigung der Arbeiter“, im Januar 1977 in Prag die „Charta 77“. In der DDR lieferten die öffentliche Selbstverbrennung von Pastor Oskar Brüsewitz 1976 und die Protestlieder Wolf Biermanns deutliche Hinweise, dass auch die SED-Führung bald nicht mehr nur mit einer Ausreise-, sondern auch mit einer Dissidenzbewegung konfrontiert sein würde.
 
        Noch ganz im Verhaltensmuster des frühen Kalten Krieges wurde im Westen auf die mangelnden individuellen Freiheiten im Osten, und im Osten auf die auch weiterhin nicht ganz abgeschafften Embargo-Listen für den Ost-West-Handel verwiesen. Neu war jedoch, dass beide Seiten ihre lückenhafte Umsetzung der Helsinki-Beschlüsse vor einer globalen Öffentlichkeit rechtfertigen mussten. So war jede Seite darum bemüht, die eigenen Vertragsbrüche so gering wie möglich zu halten oder diese zumindest so gut wie möglich zu verschleiern. Dies hatte zur Folge, dass sich die Sicherheitsdienste der Warschauer-Pakt-Staaten zunehmend auf Zersetzungs- anstelle von offenen Verfolgungsmaßnahmen verlegten – was zu ungleich höherem Personalaufwand und einem entsprechenden Aufwuchs an Geheimdienstmitarbeitern führte.
 
        Auf den KSZE-Folgekonferenzen in Belgrad (1977–78), Madrid (1980–83) und Wien (1986–89) wurde, wie in Helsinki vereinbart, die Umsetzung der Schlussakte in den einzelnen Ländern überprüft. Besonders durch die Verhandlungsführung der US-Administrationen unter den Präsidenten Jimmy Carter und Ronald Reagan konzentrierte sich der in der Öffentlichkeit ausgetragene diplomatische Helsinki-Prozess vornehmlich auf die Menschenrechtsdefizite in sozialistischen Ländern.
 
        Den KSZE-Treffen fiel zunehmend auch eine innenpolitische Bedeutung zu: US-Präsidenten und ihre Herausforderer hatten unter Beweis zu stellen, dass sie die „Mission“ Amerikas gegen den Kommunismus anführen konnten und wollten. „Détente“ (Entspannung) war mit dem Wahlkampf zwischen Gerald Ford und Jimmy Carter im Sommer 1976 in den USA zum Schimpfwort geworden. Und nicht zufällig würde Reagan die Sowjetunion bald als „Reich des Bösen“ bezeichnen. 18  Im Gegensatz zu Carter und dem frühen Reagan, die an prominenten Einzelschicksalen eine emotionalisierende Kampagne zünden wollten, zielten die Bundesregierungen unter Helmut Schmidt und Helmut Kohl auf das „größte Glück der größten Zahl“: Im Kontext der Belgrader Folgekonferenz geprägt, umschrieb diese Formel das westdeutsche Anliegen, möglichst vielen Deutschen in der DDR und in Osteuropa Familienkontakte und Ausreisen zu ermöglichen. 19  
 
        Warum aber brach die sowjetische Führung den KSZE-Folgeprozess – dessen systemgefährdende gesellschaftliche Dynamik zunehmend erkannt wurde – nicht ab? In Moskau war man über die Interessengegensätze zwischen den NATO-Staaten bestens informiert und spekulierte darauf, dass das öffentliche Anprangern der Menschenrechtslage in den sozialistischen Ländern in absehbarer Zeit durch ernst zu nehmende Wirtschafts- und Sicherheitsverhandlungen abgelöst oder zumindest ergänzt werden würde. 20  
 
        Ein wichtiger Kitt, der die Verhandlungen auf der KSZE-Folgekonferenz in Madrid zusammenhielt und trotz ihrer temporären Aussetzung nicht scheitern ließ, war daher das gemeinsame Interesse der Europäer in Ost und West an einer Ausweitung von vertrauensbildenden Maßnahmen. Mehr Transparenz über Truppenumfänge, Dislozierungen und Übungen sollten Überraschungsangriffe letztlich unmöglich machen. Diese Ausweitung der politischen zur militärischen Entspannung sollte schließlich durch eine auf der KSZE-Folgekonferenz in Madrid einzuberufende gesonderte Abrüstungskonferenz realisiert werden.
 
        ZUSAMMENSPIEL VON MILITÄRISCHER ENTSPANNUNG UND MENSCHENRECHTEN
 
        Trotz anhaltender Kontroversen garantierte die Konferenz in Madrid am Ende die nahtlose Fortsetzung des KSZE-Prozesses: Bereits wenige Wochen nach ihrem Abschluss im Herbst 1983 begann in Stockholm die auf ihr beschlossene „Konferenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa“ (KVAE). Die Verhandlungen in Madrid hatten zu einem sicherheitspolitischen Re-Engagement der Supermächte und zu einer signifikanten Ausweitung menschlicher Kontakte geführt. Mit ihrer Unterschrift hatten sich alle Länder in der spanischen Hauptstadt zu einer zügigen, höchstens sechs Monate dauernden Bearbeitung von Anträgen auf Familienzusammenführungen und Eheschließungen verpflichtet. Die in der DDR bisher übliche sofortige Entlassung der Antragsteller aus ihrem Arbeitsverhältnis wurde im Schlussdokument explizit verboten, und selbst über die einschlägigen Formulare und das Recht zur erneuten Einreichung der Anträge mussten die Behörden von nun an alle interessierten Bürger informieren. Schutz vor staatlicher Willkür unter dem Dach der Kirche, „freiere und weitere Verbreitung“ von einzuführenden Druckerzeugnissen, verbindliche Visa-Modalitäten und Arbeitsbedingungen für ausländische Journalisten rundeten das Horrorszenario für die DDR-Staatspartei und die Staatssicherheit ab. 21  
 
        Auch der sich in den Folgejahren entwickelnde „Stockholm-Prozess“ war vor allem für Ost-Berlin zunehmend prekär, da Moskau unter der Führung von Michail Gorbatschow letztlich zu mehr Transparenz und Öffentlichkeit bereit war als die DDR-Führung. Ein bedeutender sicherheitspolitischer Bruch zwischen Ost-Berlin und Moskau folgte im November 1987, als sowjetische Offizielle ihre schockierten DDR-Kollegen hinter den Kulissen der KSZE-Folgekonferenz in Wien darüber informierten, dass Moskau und Washington eine bilaterale Absprache über sämtliche Verhandlungsforen hinweg geschlossen hätten. Für die amerikanische Zustimmung zum Vertrag über die Abschaffung der atomaren Mittelstreckensysteme in Europa (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), die Teilnahme der NATO-Staaten an Verhandlungen über konventionelle Abrüstung in Europa und die Abhaltung einer Konferenz zu Menschenrechten und humanitären Fragen in Moskau mussten die Warschauer-Pakt-Staaten einer ganzen Reihe von humanitären Forderungen des Westens entgegenkommen. Dazu gehörten die „Gewährleistung der ‚Freizügigkeit‘ der Aus- und Einreise von Personen“, die schriftliche Bearbeitung von Reiseanträgen einschließlich einer Begründung bei deren Ablehnung, die Zustimmung zur Bildung sogenannter Helsinki-Überwachungsgruppen und der Abschluss von „unerledigten Fällen“ nach spätestens sechs Monaten. 22  
 
        Dies hieß nichts anderes, als dass das Kontroll- und Repressionssystem der SED von Moskaus Zugeständnissen an den Westen ausgehebelt und das Machtmonopol der Partei infrage gestellt zu werden drohte. Die DDR-Vertreter protestierten mehrmals heftig – ein bis dahin einmaliger Vorgang. Genutzt hat es wenig – nur Rumänien unter Nicolae Ceaușescu reagierte in ähnlicher Weise wie die DDR. Mit der von Moskau angestrebten Vereinbarung musste die SED-Führung ihre Gesellschaft vielfältigen Einflüssen öffnen. Gorbatschow erhielt hingegen im Dezember 1987 die amerikanische Unterschrift zum INF-Vertrag, im Januar 1989 den Beschluss der KSZE-Folgekonferenz in Wien zur Einberufung der „Konferenz über konventionelle Streitkräfte in Europa“ (KSE) und ein „Treffen über die menschliche Dimension“ in Moskau, das allerdings erst im September 1991 abgehalten wurde.
 
        Im Frühjahr 1989 konnte von einem Ost-„Block“ keine Rede mehr sein. Beim KSZE-Informationsforum in London setzten – so eine interne ostdeutsche Aufzeichnung – „Vertreter der UdSSR, Ungarns und Polens auf ein ‚Höchstmaß an Offenheit und Information für die Menschen‘“ und propagierten „bürgerliche Wertvorstellungen von Meinungs- und Informationsfreiheit.“ Rumänien wurde während der KSZE-Veranstaltung von der ungarischen Delegation sogar öffentlich die Behinderung ungarischer Journalisten vorgeworfen. 23  Der Warschauer Pakt hatte sich in neue und gegeneinander hart abgrenzende Staatengruppen zerlegt.
 
        Dass Moskau die Durchsetzung seiner eigenen Sicherheitsinteressen durch Rüstungskontrolle und Abrüstung im Rahmen von INF und KSE durch weitreichende Zugeständnisse im Bereich der „humanitären Dimension“ der KSZE erkaufte, musste das auf Repression und Kontrolle fußende Herrschaftssystem der SED nachhaltig erschüttern. Gerade durch Zugang zu westlichen Medien wurde das Wissen um die eigenen Rechte sowohl in der Oppositions- als auch in der Ausreisebewegung der DDR weit verbreitet. Deren Zusammenwirken im Frühsommer 1989 traf auf ein seit Ende 1988 bestehendes sicherheits- und militärpolitisches Vakuum: Die Warschauer-Pakt-Staaten hatten sich über die Fragen der „menschlichen Dimension“ gerade heillos zerstritten. Weder befahl Moskau den sowjetischen Soldaten in Ostdeutschland im Herbst 1989, gegen die Demonstranten vorzugehen, wie dies 1953 der Fall gewesen war, noch sahen die meisten NVA-Soldaten hierzu irgendeine Notwendigkeit. Die auf vielen Ebenen stattfindende, vom Helsinki- und Stockholm-Prozess maßgeblich katalysierte „Ent-Ängstlichung“ des Ost-West-Konflikts war zugleich eine Voraussetzung für sein Ende, für die friedliche Bewältigung der Zeitenwende zwischen 1989 und 1991 und für die sicherheitspolitische Neuordnung der europäischen Welt, die erst seit 2014 und verschärft seit 2022 durch Russland erneut infrage gestellt wird. 
 
        ZURÜCK AUF ANFANG?
 
        Die Jahre der „Wende“ waren voller epochaler Ereignisse, von der Implosion kommunistischer Herrschaften in den mittel- und osteuropäischen Staaten 1989, Deutschlands Vereinigung 1990 bis zur Auflösung des Warschauer Paktes und der Sowjetunion 1991. Alle diese Ereignisse wurden durch die Einführung neuer Vereinbarungen und Instrumente der Rüstungskontrolle und Abrüstung begleitet und abgesichert. Dazu gehörten die Verträge, die den Abzug der sowjetischen (und ab 1991 der russischen) Truppen aus den Ländern der ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten regulierten, der KSE-Vertrag vom 19. November 1990 sowie die zwei Tage darauf beschlossene „Charta von Paris für ein Neues Europa“. Im Sommer 1991 folgte der „Strategic Arms Reduction Treaty“ (START I) zur Reduzierung strategischer (nuklearer) Offensivwaffen und im März 1992 der „Open Skies“-Vertrag, der unbewaffnete Aufklärungsflüge über den Territorien aller Unterzeichnerstaaten vorsah. 24  
 
        Die Absicherung der epochalen Ereignisse durch Maßnahmen militärischer Sicherheit wurde nirgends evidenter als im Kontext der deutschen Vereinigung. Nicht nur im 2+4-Vertrag vom 12. September 1990 zwischen den beiden deutschen Staaten, Frankreich, Großbritannien, den USA und der Sowjetunion – auch in einer Vielzahl weiterer Vereinbarungen Ende 1990 und Anfang 1991 ging es um die Sicherheit anderer Länder vor einem vereinten Deutschland: die Limitierung konventioneller Streitkräfte des neuen Deutschland; die Zusicherung, dass deutsche Streitkräfte auf dem Territorium der ehemaligen DDR bis zum Abzug der sowjetischen Truppen nicht unter NATO-Befehl stehen würden; die Anerkennung endgültiger Grenzen, insbesondere mit Bezug auf Polen; die Wiederholung des deutschen Gewaltverzichts in internationalen Beziehungen; und – besonders wichtig – die Zusicherung, dass die bundesdeutsche Unterschrift des Vertrags zur Nichtverbreitung nuklearer Waffen von 1969 weiterhin Gültigkeit haben würde. Keinesfalls zufällig wurde der 2+4-Vertrag erst nach Abschluss des KSE-Vertrages von den sechs Unterzeichnerstaaten ratifiziert.
 
        Höhepunkt und zugleich Ende des KSZE-Prozesses war die Entscheidung der Folgekonferenz in Budapest 1994, die KSZE durch eine neue Organisation zu institutionalisieren. Die OSZE wurde daraufhin zur größten multilateralen Sicherheitsorganisation der Welt – mit bis zu 57 Teilnehmer- und 11 Partnerstaaten, über 3000 Mitarbeitern und einem umfassenden Aufgabenportfolio: Von der Rüstungskontrolle über die Förderung von Menschenrechten bis zur Überwachung von Pressefreiheit und fairen Wahlen. Die regionalen Schwerpunkte der OSZE-Missionen waren lange der Balkan, der Kaukasus und das Baltikum. Auf Bitten der Ukraine entsandte die OSZE im März 2014 eine Special Monitoring Mission mit bis zu 700 zivilen Beobachtern aus 40 Mitgliedsländern in die Ostukraine. Vor dem Hintergrund des vollumfänglichen russischen Überfalls auf die Ukraine im März 2022 musste die Mission jedoch beendet werden. 25  
 
        Der russische Angriffskrieg zeigt die Limitierungen der OSZE-Instrumente und der gesamten europäischen Sicherheitsarchitektur auf, die zu Beginn der 1990er Jahre geschaffen wurde. Das Ziel dieses Sicherheitsarrangements ist die Verhinderung militärischer Krisen in Europa durch friedliche Lösungsmechanismen – dabei beruhen alle Vereinbarungen auf der Annahme, dass alle Mitgliedsstaaten daran ein gemeinsames Interesse haben. Heute scheint vieles wieder an die Zeiten des NATO-Doppelbeschlusses zu erinnern: Ängste vor einer „Abkopplung“ der USA; Bemühungen über die Stationierung amerikanischer Mittelstreckensysteme, um die USA von Beginn an in einen europäischen Konflikt einzubinden und die von ihnen gegebene Sicherheitsgarantie zu erneuern; aufgeregte öffentliche Debatten über den „richtigen“ Umgang mit Russland; komplizierte militärische Asymmetrien und mangelnde Zivilverteidigung. Eines aber ist grundsätzlich anders als in den 1970er und 80er Jahren: 2025 kann von einer geteilten Verantwortung auf allen Seiten zur Verhinderung einer nuklearen Eskalation nicht mehr sicher ausgegangen werden. Im Gegenteil: Wladimir Putins wiederholte Drohungen mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen zeigen eine gefährliche Bereitschaft zur Brinkmanship – gemeint ist eine Politik mit Hang zum äußersten Risiko, die schon in der Kubakrise 1962 beinahe zur Katastrophe geführt hatte. Die Sicherheitsarchitektur der KSZE/OSZE fußt jedoch auf Vertrauen in das Gegenüber und auf der Zuverlässigkeit des Gegenübers. Ein solcher Gesprächspartner ist in Moskau derzeit allerdings nicht erkennbar.
 
        Über die Zukunft der OSZE und der europäischen Sicherheitsarchitektur darf weiter orakelt werden. Vielleicht hilft dabei ein Rückgriff auf die wesentlichen Effekte des Helsinki- und des Stockholm-Prozesses: die Schaffung eines multilateralen Verhaltenskodex; die Erweiterung des Sicherheitsbegriffs auf Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur; der schrittweise Aufbau von Vertrauen über Systemgrenzen hinweg; die Realisierung eines sicherheitspolitischen Instrumentenkastens, der über das rein Militärische hinausreicht und zur Zivilisierung (im Gegensatz zur Militarisierung) der Beziehungen entscheidend beitrug. Dies alles gilt es zu bewahren – nicht zuletzt, weil es in Europa auch ohne Russland eine Vielzahl von Konflikten gibt, die es friedlich und in gegenseitigem Einvernehmen zu lösen gilt.
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        DIE OSTPOLITIK 1969 BIS 1973
 
        Vorbedingung für KSZE und Deutsche Einheit
 
         Bernd Rother 
 
        Mit der Annexion der Krim durch Russland 2014 und noch mehr seit dem Überfall auf die gesamte Ukraine im Februar 2022 ist die Ostpolitik erneut zu einem strittigen Thema der deutschen Politik geworden. Ähnlich heftig wie Anfang der 1970er Jahre wogt das Für und Wider hin und her. Die eine Seite sieht in ihr ein Beispiel, wie man auch heute noch Konflikte lösen könnte, und plädiert dafür, Russland diplomatische Angebote zur Beendigung des Krieges zu machen. Die andere Seite verweist darauf, dass vor 50 Jahren die Entspannung zwischen Ost und West auf dem Fundament hoher Verteidigungsausgaben ruhte – in der Bundesrepublik betrugen sie damals rund drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
 
        „Sicherheit“ und „Zusammenarbeit“ waren nicht nur die zentralen Begriffe im Namen der blockübergreifenden Konferenzen in Helsinki ab 1973 (Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE). Sie kennzeichnen auch wichtige Bestandteile der damaligen Ostpolitik von SPD und FDP. Sicherheit bedeutete zuallererst, die Abschreckungsfähigkeit der NATO zu gewährleisten. Sicherheit verlangte aber auch, den Frieden in Europa, der auf den eingefrorenen Blockgrenzen des Kalten Krieges beruhte, auf eine stabile Grundlage zu stellen, ihn krisenfest zu machen. Dem sollte eine künftige Zusammenarbeit dienen. In der Sprache der Ostpolitik hieß dies, eine „Annäherung“ zwischen Ost und West zu erreichen, um die Blockkonfrontation abzuschwächen.
 
        Die Ost- und Deutschlandpolitik der sozialliberalen Koalition ab Oktober 1969 bedeutete einen tiefen Einschnitt: Erstmals erkannte eine Bundesregierung den territorialen Status quo in Europa mit zwei deutschen Staaten an. Der Sicherung dieses Status diente ein umfangreiches Vertragswerk, dessen Abschluss die Schlusserklärung der KSZE bildete, die am 1. August 1975 in Helsinki unterzeichnet wurde.
 
        DER WEG ZUR OSTPOLITIK
 
        Die Geschichte der Ostpolitik begann nicht 1969, als Willy Brandt (SPD) zum Bundeskanzler gewählt wurde. Sie hatte eine Vorgeschichte, die schon vor der Abriegelung West-Berlins durch die DDR einsetzte. Dass erst der Mauerbau am 13. August 1961 das Nachdenken über eine neue Politik gegenüber dem Osten ausgelöst habe – diesen Mythos hat Brandt selbst mitgeschaffen, wenn er später davon sprach, es sei der Tag gewesen, an dem der Vorhang aufging und eine leere Bühne zeigte. 01  
 
        Tatsächlich begann das Nachdenken von Brandt und seinem engsten Mitarbeiter in diesen Fragen, Egon Bahr, über eine Alternative zum Kurs von CDU und CSU bereits früher. Ab Mitte der 1950er Jahre gelangten die beiden Sozialdemokraten zu der Einschätzung, dass die bisherige Politik des Bundeskanzlers Konrad Adenauer (CDU) in eine Sackgasse geführt habe; die Wiedervereinigung in den Grenzen von 1937 war nicht näher gerückt, stattdessen hatte sich die Teilung Deutschlands weiter vertieft. Ergänzend zu Adenauers Westpolitik sei nun auch eine Ostpolitik erforderlich.
 
        Die „Neue Ostpolitik“, wie sie in Abgrenzung von früheren Politiken gegenüber der Sowjetunion oder dem Zarenreich häufig bezeichnet wurde, war auch die Antwort auf ein Angebot, das Nikita Chruschtschow, von 1953 bis 1964 Chef der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU), formuliert hatte. Er sprach in Anlehnung an Lenin von einer „friedlichen Koexistenz“ zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Das Angebot der Sowjetunion für eine friedliche Koexistenz war aber an eine Bedingung geknüpft: Bonn musste den territorialen Status quo in Europa anerkennen. Das war bisher nicht der Fall gewesen, die Bundesrepublik war im Gegenteil der einzige Staat in Europa, der die Grenzen revidieren wollte. Die Wiedergewinnung der „Ostgebiete“ und die Wiedervereinigung Deutschlands wolle man, so Bonn, auf friedlichem Wege erreichen. In Osteuropa und der Sowjetunion hegte man jedoch Zweifel an der Friedfertigkeit dieser Absichten, und dies nicht nur unter den politischen Eliten. 
 
        Bereits 1955 sagte Brandt „ja zur Koexistenz, wenn sie Entspannung bedeutet“. Sie dürfe aber nicht gleichgesetzt werden mit „geistiger Neutralität“. Die ideologische Auseinandersetzung mit dem Kommunismus sollte fortgesetzt werden. Zugleich zeigte er sich bereit, die polnische Westgrenze anzuerkennen: „Realpolitisch“ gehe es „um die Wiedervereinigung der deutschen Menschen, wo sie heute leben“. 02  Dieser Satz war fortan eine der Standardformulierungen von Brandt. Anders und klarer gesagt hieß dies: Unter dem Stichwort „Wiedervereinigung“ ging es Brandt seither nicht um die Restauration der Grenzen von 1937, sondern um den Zusammenschluss von Bundesrepublik und DDR.
 
        WANDEL DURCH ANNÄHERUNG?
 
        Die rhetorische Formel, die am häufigsten mit der Brandt’schen Ostpolitik assoziiert wird, ist jedoch nicht „friedliche Koexistenz“, sondern „Wandel durch Annäherung“. Diese wurde 1963 von Egon Bahr in einer Furore machenden Rede in Tutzing geprägt. 03  Was er dort vortrug, war zwar mit seinem Chef abgesprochen, aber Brandt selbst verwendete die Formel nie, sah dieser doch die Gefahr, dass „Wandel durch Annäherung“ zu leicht als Anbiederung des Westens an den Osten missverstanden werden könnte. Tatsächlich sollte, so auch Bahrs Vorstellung, der Wandel nur im Osten erfolgen. Beide gingen davon aus, dass die Erfordernisse einer modernen Industriegesellschaft auch im Ostblock allmählich zu einer Relativierung kommunistischer Dogmen und zu mehr Freiheit in Politik und Ökonomie führen würden. Diesen Wandel sollte der Westen befördern, indem er den Druck von außen auf die kommunistischen Regime lockerte.
 
        Der Wandel im Osten würde sehr langsam voranschreiten und müsse von innen kommen. Dies war die Lehre von Brandt und Bahr aus den Ereignissen 1953 in der DDR und 1956 in Ungarn – die Sowjetunion hatte die dortigen Volksaufstände mit militärischer Gewalt niedergeschlagen. Den Sturz des Kommunismus von außen hielten sie daher für ausgeschlossen. 1977 bekräftigte Brandt dies: „Die Politik der Entspannung ist (…) nicht entwickelt (…) worden als eine Strategie zur Abschaffung kommunistischer Regime.“ 04  Das war nicht Ausdruck einer Naivität gegenüber Moskau, sondern einer realistischen Einschätzung der Kräfteverhältnisse.
 
        Die Strategie der Entspannung durch kleine Schritte fand bereits während Brandts Zeit als Regierender Bürgermeister von Berlin Anwendung: Durch das Passierscheinabkommen vom Dezember 1963 konnten über eine Million Menschen aus West-Berlin Freunde und Verwandte im Ostteil der Stadt besuchen. Der Senat unter Führung von Brandt hatte rechtliche Bedenken beiseitegeschoben und direkt mit Ost-Berlin verhandelt, um diesen kleinen Schritt zur Verbesserung des Lebens der Menschen zu ermöglichen.
 
        GROẞE KOALITION
 
        Ende 1966 trat die SPD mit der CDU/CSU in die erste „Große Koalition“ der Bundesrepublik ein. Brandt wurde Außenminister und Vizekanzler, Bahr Chef des Planungsstabes des Auswärtigen Amtes. Dort schuf er die gedanklichen Grundlagen der künftigen Deutschland- und Ostpolitik, wenn die SPD dereinst die Regierung anführen würde: „Ohne die drei Jahre der Großen Koalition wäre der Grundriß für die Ostpolitik nicht entworfen worden; er erlaubte den unmittelbaren Start zur operativen Umsetzung im Kanzleramt (…).“ Der sowjetische Außenminister Andrei Gromyko habe später „nicht einen einzigen Punkt aufwerfen [können], den wir nicht vorher durchdacht hatten“. 05  
 
        Der Regierungsalltag gestaltete sich für die SPD weniger erfreulich. Immer wieder stießen ihre Initiativen für eine deutschland- und ostpolitische Erneuerung auf christdemokratische Vetos. In zwei entscheidenden Fragen war die Union nicht bereit, voranzugehen: bei der Anerkennung der Nachkriegsgrenzen und bei der Unterzeichnung des von den USA und der Sowjetunion ausgehandelten Atomwaffensperrvertrags. Die Union fürchtete, das Abkommen könne auch die friedliche Nutzung der Kernenergie durch die Bundesrepublik einschränken. Für Moskau war die westdeutsche Unterschrift aber ein Muss, um Bonn trauen zu können. Vergeblich warb Brandt bei Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU) für diesen Schritt. Dieser war dazu nur bereit, wenn der Osten ihn durch Gegenleistungen honorieren würde.
 
        Ohne die Anerkennung der Grenzen, so Brandt, drohe die Isolierung im westlichen Lager. Auf dem Parteitag der SPD in Nürnberg im März 1968 erklärte er, er sei zur „Anerkennung beziehungsweise Respektierung der Oder-Neiße-Linie“ bereit. 06  Mit dieser mehrdeutigen Formulierung sollte getestet werden, wie bundesdeutsche Politik, Medien und Bevölkerung, aber auch die Ostblockstaaten auf mögliche Kursänderungen der SPD reagieren würden. Zugleich war sie Ausdruck einer Suchbewegung von Brandt, Bahr und anderen Sozialdemokraten, deren Alternative zur bisherigen Politik noch nicht in allen Einzelheiten feststand. Der Testballon erbrachte jedoch keine Klärung. Der Union ging Brandts Satz zu weit, den osteuropäischen Regierungen reichte er nicht aus.
 
        Der Kurs der Christdemokraten entfremdete die Bundesrepublik zunehmend von ihren Alliierten und diente im Osten dazu, das Gespenst einer militärischen Aggression aufrechtzuerhalten, mit dem die Sowjetunion als vermeintlich einzige Schutzmacht für Polen und die Tschechoslowakei bedingungslose Disziplin einforderte. Nach dem Wahlsieg von SPD und FDP im September 1969 stand die neue Regierung somit vor der Aufgabe, unhaltbar gewordene Positionen zu räumen.
 
        OSTPOLITISCHER NEUBEGINN
 
        Die internationalen Entwicklungen begünstigten den Neustart. Die USA waren schon seit der Präsidentschaft von John F. Kennedy ab 1961 an einer Détente mit der Sowjetunion interessiert, um die Gefahr eines Atomkriegs zu bannen. Die Kubakrise im Oktober 1962 hatte drastisch vor Augen geführt, wie groß diese Gefahr war. Ende der 1960er Jahre verstärkte sich das Interesse der Vereinigten Staaten an besseren Beziehungen zur Sowjetunion noch einmal, denn der Krieg in Vietnam führte zu enormen Belastungen und schwächte die Hegemonie der USA. Die Sowjetunion hatte derweil ihren Block durch die Intervention in der Tschechoslowakei im August 1968 wieder fest im Griff. Aus gesicherter Position war mehr an Verhandlungen möglich als während einer Phase interner Herausforderungen.
 
        Ob Moskau aus Angst vor China – Anfang März 1969 war es zu einem Grenzgefecht gekommen – zu größeren Entspannungsschritten als bisher bereit war, muss offenbleiben. In den sowjetischen Akten gibt es keinen Beleg dafür. 07  Es ist aber gesichert, dass der Kreml ein Interesse am Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen hatte, um die eigene malade Ökonomie zu modernisieren. Auch deshalb suchte KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew, der 1964 Chruschtschow gestürzt hatte, bessere Beziehungen zum Westen.
 
        In seiner ersten Regierungserklärung am 28. Oktober 1969 brach Willy Brandt als neuer Bundeskanzler mit einem Tabu und sprach von zwei Staaten in Deutschland, die aber füreinander kein Ausland sein könnten. Zugleich erklärte er seine Bereitschaft zu Verhandlungen über einen Gewaltverzicht mit der Sowjetunion und Polen. 08  Die erste Hürde, die es für die neue Regierung zu überspringen galt, war im November 1969 der Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag. Der nächste Schritt waren Verhandlungen mit der Sowjetunion und Polen. In realistischer Einschätzung der Machtverhältnisse entschied sich die sozialliberale Regierung, zuerst in Moskau vorstellig zu werden. Warschau gegenüber signalisierte sie, dass dies keine erneute deutsch-sowjetische Verständigung über die Köpfe der Polen hinweg einläuten werde. In beiden Fällen ging es insbesondere um den territorialen Status quo in Europa.
 
        VERTRÄGE VON MOSKAU UND WARSCHAU
 
        Die Gespräche mit der Sowjetunion fanden im Sommer 1970 einen erfolgreichen Abschluss, die mit Polen im November desselben Jahres. Im Moskauer Vertrag vereinbarten beide Seiten, auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander zu verzichten, die bestehenden Grenzen in Europa zu achten und die „Oder-Neiße-Linie, die die Westgrenze der Volksrepublik Polen bildet, und [die] Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik“ „heute und künftig“ als „unverletzlich“ zu betrachten. 09  Die Sowjetunion hatte verlangt, dass die Grenzen in den Verträgen als unveränderbar definiert werden sollten, die westdeutsche Seite konnte aber durchsetzen, dass sie als unverletzlich beschrieben wurden. „Unveränderbar“ hätte eine Vereinigung von Bundesrepublik und DDR unmöglich gemacht, „unverletzlich“ erlaubte eine Änderung von Grenzen im Konsens der Beteiligten, wie dies 1990 geschah. Die Tür zur Deutschen Einheit blieb damit auch nach Vertragsschluss offen.
 
        Im Vertrag mit Polen rangierte die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze noch vor dem Gewaltverzicht. 10  In seiner Ansprache aus Warschau nach Unterzeichnung des Vertrages ging Brandt unter anderem auf die Vertreibung von Deutschen aus den Ostgebieten ein: „Dieser Vertrag bedeutet nicht, daß wir Unrecht anerkennen oder Gewalttaten rechtfertigen. Er bedeutet nicht, daß wir Vertreibungen nachträglich legitimieren.“ Die Verständigung mit der polnischen Regierung sei „keine Politik des Verzichts, sondern eine Politik der Vernunft“. 11  Bereits in seiner Fernsehrede von Moskau aus hatte Brandt nach Unterzeichnung des Vertrages mit der Sowjetunion betont: „Mit diesem Vertrag geht nichts verloren, was nicht längst verspielt worden war.“ 12  
 
        Mit ihrer Unterzeichnung traten die Verträge von Moskau und Warschau jedoch noch nicht in Kraft. Dazu bedurfte es der Zustimmung des Bundestages. Die Ratifizierung sollte im Mai 1972 erfolgen, doch verfügte die Regierung nun nicht mehr über eine Mehrheit im Parlament. Zu viele SPD- und FDP-Abgeordnete waren zur Opposition übergelaufen, teils aus Protest gegen die Ostpolitik, teils wegen der Gesellschaftsreformen. Die sozialliberale Koalition nahm deshalb Verhandlungen mit CDU und CSU auf. Sie führten zu einer gemeinsamen Entschließung, deren Adressaten die vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges waren. Der vereinbarte Text bekräftigte die Vorläufigkeit der Grenzen, die erst in einem Friedensvertrag endgültig fixiert werden könnten. Er wurde von 491 Abgeordneten gebilligt, fünf enthielten sich, Gegenstimmen gab es keine. Obwohl die Entschließung die Forderungen der Opposition erfüllte und die westlichen Verbündeten die Ratifizierung dezidiert wünschten, konnten sich CDU und CSU bei der entscheidenden Abstimmung am 17. Mai 1972 nicht dazu durchringen, dem Moskauer und dem Warschauer Vertrag zuzustimmen. 248 Abgeordnete, genau die Hälfte der Mandate, befürworteten beide Verträge. Der allergrößte Teil der Unionsabgeordneten enthielt sich der Stimme, eine kleine Gruppe lehnte beide ab – was die Ratifizierung freilich nicht verhindern konnte.
 
        Die Vorbereitung der KSZE gehörte ebenfalls zu den selbstgestellten Aufgaben der sozialliberalen Regierung – während die Opposition aus CDU und CSU die Konferenz rundweg ablehnte. Bei einem informellen Treffen mit KPdSU-Generalsekretär Breschnew auf der Krim im September 1971 erreichte Brandt, dass Moskau auch der Teilnahme von Kanada und den USA zustimmte; eine Spaltung des westlichen Lagers war damit abgewendet. Bei der geplanten Zusammenkunft in Helsinki sollte es um die Sicherheit in Europa gehen, die für den Westen nur gemeinsam mit den Nordamerikanern gewährleistet werden konnte.
 
        BERLIN-ABKOMMEN UND VERTRÄGE MIT DER DDR
 
        Zu den Zielen der Deutschland- und Ostpolitik der sozialliberalen Regierung gehörte, die Freiheit und Überlebensfähigkeit West-Berlins dauerhaft zu sichern. Am rechtlichen Status der Gesamtstadt sollte nicht gerüttelt werden. Ihm zufolge übten die Alliierten die Kontrolle über Berlin aus, nicht die Bundesregierung und auch nicht die DDR. Im März 1970 begannen die Gespräche der Vier Mächte. Strittig war bereits, worüber man eigentlich verhandelte: über ganz Berlin, so die Position Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten, oder über West-Berlin, was die Sowjetunion forderte. Im allgemeinen Teil des Textes sprach man daher vom „betreffenden Gebiet“, ohne nähere Definition. 13  
 
        In der Vereinbarung, die im August 1971 erzielt wurde, bekräftigten die Westalliierten, dass ihre Sektoren keinen konstitutiven Teil der Bundesrepublik bildeten, dass aber die „Bindungen“ zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik aufrechterhalten und entwickelt werden sollten. Im Teil II („Bestimmungen, die die Westsektoren Berlins betreffen“) erkannte die Sowjetunion das Recht der Bundesrepublik an, West-Berlin international zu vertreten und dessen Bürger konsularisch zu betreuen. Im weiteren Text ging es um die Verkehrsverbindungen zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin, die ohne Behinderungen vonstattengehen sollten. Dies zu gewährleisten, wurde den „zuständigen deutschen Behörden“ auferlegt. Erstmals seit 1952 sollten West-Berliner wieder die ganze DDR und nicht nur Ost-Berlin besuchen dürfen.
 
        Im November 1972 erzielte die Bundesregierung auch eine Einigung mit der Führung der DDR. 14  Beide Seiten erkannten sich nun als Staaten an, allerdings nicht völkerrechtlich. Die DDR war für die Bundesrepublik auch in Zukunft kein Ausland, die gegenseitigen Repräsentanzen hießen folgerichtig nicht „Botschaften“, sondern „Ständige Vertretungen“. Die Abkommen mit der DDR erleichterten den Reiseverkehr, aber nur in einer Richtung, nämlich von West nach Ost. Der sogenannte Grundlagenvertrag vom September 1973 machte dann auch den Weg frei für den Beitritt beider Staaten zu den Vereinten Nationen.
 
        BUNDESTAGSWAHL 1972: PLEBISZIT FÜR DIE OSTPOLITIK
 
        Durch die Wechsel mehrerer Bundestagsabgeordneter der sozialliberalen Koalition zur Unionsfraktion schien es im Frühjahr 1972 so, als könnte die Opposition den Kanzler stürzen. Zur allgemeinen Überraschung aber scheiterte am 27. April 1972 das Konstruktive Misstrauensvotum in geheimer Abstimmung. Wie sich später herausstellte, hatte die DDR zwei Abgeordnete der Union bestochen, um die Ostpolitik zu retten. Am Tag darauf lehnte der Bundestag in offenem Votum den Haushaltsentwurf der Regierung ab. Weder die Koalition noch die Opposition verfügten über eine Mehrheit. Angesichts des Patts war es unausweichlich, den Bundestag neu zu wählen. Der Urnengang am 19. November 1972 geriet zu einem Plebiszit über den eingeschlagenen Reformkurs und die Deutschland- und Ostpolitik der sozialliberalen Regierung. Die SPD überflügelte erstmals die Unionsparteien, und auch die FDP gewann kräftig hinzu.
 
        Es gab also keinen Grund für die erneuerte sozialliberale Koalition, den Kurs zu ändern. In seiner Regierungserklärung im Januar 1973 bekannte sich Brandt zur Einheit der deutschen Nation, aber vor der Einheit der Nation rangiere die Wahrung des Friedens. Im Verhältnis zur DDR meinte der alte und neue Kanzler, Verbesserungen erkennen zu können. Die erweiterten Besuchsmöglichkeiten förderten den Zusammenhalt des deutschen Volkes. An zusätzlichen Verbesserungen für die Menschen werde man arbeiten, auch an einer vertieften Zusammenarbeit mit Osteuropa auf den Gebieten der Wirtschaft und der Kultur sowie in Wissenschaft und Technik. Die NATO und die Anwesenheit von US-Streitkräften blieben Grundlage der Sicherheit der Bundesrepublik, die Stärke der Bundeswehr gelte es zu erhalten. 15  
 
        Die Opposition hielt an der Ablehnung der Brandt’schen Ostpolitik fest. Selbst dem Beitritt zu den Vereinten Nationen wollte die Mehrheit der Unionsfraktion nicht zustimmen, weshalb im Mai 1973 Rainer Barzel als ihr Vorsitzender zurücktrat. CDU und CSU sprachen sich auch weiterhin gegen die geplante KSZE aus, konnten den Beginn in Helsinki aber nicht mehr verhindern. Zu weit waren die Entwicklungen dafür fortgeschritten – durch die Ostpolitik ab 1969 waren wichtige Streitpunkte zwischen Ost und West aus dem Weg geräumt und interne Differenzen auf westlicher Seite überwunden worden. Kurz gesagt: ohne Ostpolitik keine KSZE.
 
        BEGINN EINER ABHÄNGIGKEIT?
 
        Begleitend zur Entspannung auf der politischen Ebene wurden die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ost und West vertieft. Die Sowjetunion bot ihre Rohstoffe, zum Beispiel Erdgas, im Tausch gegen moderne Maschinen und ganze Fabriken an. Verlängerte dies die Lebensdauer der kommunistischen Diktaturen? Kurzfristig wirkten die Geschäfte wie ein Pflaster auf einer Wunde. Aber die zugrundeliegenden Dysfunktionalitäten des Systems wurden nicht beseitigt. Im Gegenteil: „Der Zusammenbruch der sowjetischen Wirtschaft begann in der Phase ihrer Prosperität Anfang der 1970er-Jahre und der unverhofft sprudelnden Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft, die wesentlich durch die Verträge mit Bonn möglich geworden waren.“ 16  Reformen der Planwirtschaft unterblieben, die Devisenzuflüsse aus den Krediten verbargen die strukturellen Probleme des Wirtschaftssystems.
 
        Die westdeutschen Gasimporte gerieten zu Zeiten der Ostpolitik noch nicht zu einer Gefahr für die Sicherheit. 1973 kamen lediglich fünf Prozent der deutschen Gasimporte aus der Sowjetunion. 17  Auch später änderte sich daran nichts Grundsätzliches. 1982 lag der Anteil sowjetischen Erdgases am westdeutschen Verbrauch bei gerade einmal 20 Prozent. Zudem hatte die Bundesregierung im Mai 1980 eine Obergrenze von 30 Prozent für Gas aus der Sowjetunion beschlossen. 18  Erzählungen, dass sich die Bundesrepublik mit der Ostpolitik in eine Abhängigkeit von russischem Gas begeben hätte, sind also nicht zutreffend: Zu Zeiten der Ostpolitik begann zwar der Bezug von sowjetischem Gas, eine Abhängigkeit bedeutete das damals aber noch nicht.
 
        OSTPOLITIK UND EINHEIT DER NATION
 
        Schon bald nach dem Rücktritt von Brandt im Mai 1974 schloss sich das window of opportunity wieder, in dem die Ostpolitik möglich gewesen war. Hätte die Union 1972 obsiegt, wäre diese Chance womöglich ungenutzt verstrichen. Ende der 1970er Jahre verschärfte sich der Kalte Krieg wieder.
 
        Nach dem Verlust der Regierungsmacht im Oktober 1982 fürchtete die SPD um die Zukunft der Ostpolitik. Deshalb nahm sie intensive Beziehungen zu den kommunistischen Staatsparteien auf, obwohl bald klar wurde, dass der neue Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) keine wichtigen Veränderungen vornahm. In einer „Nebenaußenpolitik“ erarbeiteten Sozialdemokraten aus der Opposition heraus gemeinsam mit Ostblockvertretern Entwürfe für weitere Entspannungsabkommen. Nicht wenige kritisierten dies als übermäßige Nähe zum Kommunismus, zumal die Kontakte der SPD-Führung zu den Dissidenten in Osteuropa spärlich blieben. Brandt sprach in dieser Zeit von der „Lebenslüge Wiedervereinigung“. Dass er damit nur die Illusion meinte, es gebe ein Zurück zu den Vorkriegsgrenzen, zeigte sich 1989/90. Prononcierter als alle anderen westdeutschen Sozialdemokraten trat er für die Einheit Deutschlands ein, die am 3. Oktober 1990 erreicht wurde.
 
        Aber welchen Beitrag hatte die Ostpolitik tatsächlich zur deutschen Einheit geleistet? Sie sollte, so beschrieb es Brandt rückblickend, den Zusammenhalt der Nation wahren, die Tür zur Einheit Deutschlands offenhalten und schließlich auch „den dritten Weltkrieg verhindern“. 19  Um diese Ziele zu erreichen, war man bereit, sich auf den Boden der Tatsachen zu stellen, sprich: die bestehenden Grenzen in Europa anzuerkennen.
 
        Was den Zusammenhalt der Nation angeht, gelang es in drei Schritten, die Grenze durchlässiger zu gestalten. Der erste war das Passierscheinabkommen von 1963. Der zweite Schritt folgte 1972/73 durch die Verträge mit der DDR, der dritte mit erheblich erweiterten Besuchsmöglichkeiten auch von Ost nach West ab Mitte der 1980er Jahre. Die Schritte eins und zwei waren Resultat der Brandt’schen Ostpolitik, Schritt drei geht auf westdeutscher Seite auf das Konto von Kohl, der von den vorherigen Schritten erheblich profitierte. Durch die vermehrten Kontakte über die Blockgrenzen hinweg erfuhren immer mehr Menschen im Osten, dass der Westen in puncto Freiheit und Wohlstand weit vorne lag. Die Legitimität der SED-Herrschaft wurde dadurch geschwächt.
 
        Die Chance auf die Einheit der Nation konnte gewahrt werden, indem in allen relevanten Verträgen die Unverletzlichkeit der Grenzen garantiert wurde, was die Angst der Nachbarn vor Deutschland deutlich reduzierte. Polnische Oppositionelle erklärten bereits Mitte der 1980er Jahre, dass es nur natürlich wäre, wenn beide Teile Deutschlands wieder zusammenkämen. Auch dass die Sowjetunion 1990 ihre Zustimmung zur Vereinigung gab, lag ganz wesentlich daran, dass die Bundesrepublik in Moskau dank der Ostpolitik nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen wurde. Die Verhinderung eines dritten Weltkrieges gelang ebenfalls. Doch hatte es dazu der Ostpolitik bedurft? Vermutlich eher nicht: Die Angst vor der Selbstauslöschung der Menschheit beherrschte auch ohne sie die Entscheider in Ost und West.
 
        Für die innere Liberalisierung in den kommunistischen Staaten schuf die Ostpolitik ein günstiges Umfeld – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Grundlegende Änderungen im Innern konnten nicht von außen bewirkt werden; dies war ein Kernelement der Ostpolitik. Dass mit Michail Gorbatschow an der Staats- und Parteispitze der Sowjetunion der Wandel das Zentrum erfasste, übertraf die kühnsten Hoffnungen, die Bahr und Brandt 1962/63 formuliert hatten.
 
        BLAUPAUSE FÜR HEUTE?
 
        Kann der Blick zurück auf die Ostpolitik helfen, Antworten auf die gegenwärtigen Herausforderungen im Verhältnis zu Russland zu finden? Dies ist nur bedingt eine geschichtswissenschaftliche Frage, eher eine historisch informierter Politikanalyse.
 
        Die Ostpolitik war nur möglich, weil die antagonistischen Kräfte zu Kompromissen bereit waren. Das fehlt heute. Manche meinen, die Lösung bestünde darin, wie in der Ostpolitik die Realitäten anzuerkennen. Gegenwärtig sind die beiden wichtigsten Realitäten, dass Russland der Aggressor ist und dass die Vereinigten Staaten dies leugnen. Anerkennung der Realitäten im Sinne der Ostpolitik bedeutet nicht, dass über die Köpfe der Ukrainer hinweg entschieden wird. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Im Sinne von Brandts Ostpolitik wäre es, Russland aufzufordern, die Realitäten von 1991 anzuerkennen und die damals festgelegten Grenzen der Ukraine zu respektieren.
 
        Die Eckpunkte von Brandts Außenpolitik – die kleinen Schritte, die Identifizierung partieller Interessenkongruenz bei Fortdauer des Antagonismus im Großen, die Berücksichtigung der Interessen des Gegenübers und der Respekt vor den mittelgroßen und den kleinen Staaten – sind in gewisser Weise überzeitlich und sollten auch heute zum Instrumentenkasten diplomatischer Akteure und Entscheidungsträger gehören. Aber die internationale Ordnung, die zwischen 1947 und 1949 entstand und den Rahmen für die Ostpolitik bildete, besteht heute nicht mehr. Russland setzt auf militärische Expansion, und die Vereinigten Staaten haben unter Präsident Donald Trump die westliche Wertegemeinschaft aufgekündigt. Eine neue Epoche hat begonnen.
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        DER KSZE-PROZESS ALS KATALYSATOR EINER TRANSNATIONALEN MENSCHENRECHTSBEWEGUNG
 
         Sarah B. Snyder 
 
        Die Schlussakte von Helsinki der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1975 enthielt die Vereinbarung, sich 1977 zu einer Folgekonferenz in Belgrad zu treffen, bei der die Einhaltung des Abkommens überprüft werden sollte. Die 35 teilnehmenden Staaten hatten also zwei Jahre Zeit, die in Helsinki getroffenen Beschlüsse in die Praxis umzusetzen. Nach der Unterzeichnung der Schlussakte entwickelten staatliche wie nichtstaatliche Organisationen offizielle und inoffizielle Mechanismen, um die Umsetzung der Vereinbarungen zu überwachen. Die zahlreichen internationalen Aktivitäten bildeten den Beginn eines transnationalen Helsinki-Netzwerks, insbesondere mit Blick auf den sogenannten Korb III der Schlussakte, in dem es um Menschenrechte und Grundfreiheiten ging. 01  
 
        In den Vereinigten Staaten nahm die legislative Einbindung in den KSZE-Prozess schon bald nach der Rückkehr von US-Präsident Gerald Ford aus Helsinki an Fahrt auf. Das Engagement begann mit der Reise einer Kongressdelegation nach Moskau und gipfelte in der Bildung eines gemeinsamen Ausschusses von Legislative und Exekutive – der Commission on Security and Cooperation in Europe, kurz „Helsinki Commission“. Die Kommission achtete jedoch nicht nur auf die Einhaltung der Schlussakte, sondern förderte vor allem die Entwicklung eines Netzwerks, in dem Gruppen und Einzelpersonen auf Verstöße hinwiesen und sie öffentlich machten. Durch das Engagement dieser nichtstaatlichen Menschenrechtsgruppen im Ausland entfaltete der Helsinki-Prozess im Laufe der Jahre eine immer größere Wirkung.
 
        DIE HELSINKI COMMISSION IN DEN USA
 
        Den Anstoß für die Bildung der Kommission gab die Republikanerin Millicent Fenwick, Abgeordnete im Repräsentantenhaus für New Jersey, die sich bei der Reise der Kongressabgeordneten nach Moskau mit sowjetischen Bürgerinnen und Bürgern getroffen hatte. Dabei hatte sie auch den Physiker Juri Orlow kennengelernt, der später die Moskauer Helsinki-Gruppe gründen sollte. Mit ihm hatte sie über Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion und die Bemühungen gesprochen, die sowjetische Führung zur Einhaltung der Helsinki-Schlussakte zu bewegen. Orlow erzählte später, er habe Fenwick damals vorgeschlagen, dass „der Westen die Helsinki-Vereinbarungen nutzen sollte, um die sowjetische Regierung unter Druck zu setzen, damit sie ihre Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte einhält, und zu prüfen, wie gut sie diese einhält.“ 02  Nach dem Gespräch sei Fenwick voller Überzeugung für die Sache in die USA zurückgekehrt.
 
        Zurück in Washington legte Fenwick einen Gesetzentwurf für die Einrichtung einer Kommission aus Mitgliedern der Legislative und der Exekutive vor, die über die Einhaltung der Helsinki-Schlussakte wachen sollten. Die Vorlage wurde im Repräsentantenhaus mit 240 zu 95 Stimmen und kurz darauf auch im Senat angenommen. Gleich im ersten Jahr ihres Bestehens unternahmen die Kommissionsmitglieder eine Reise nach Europa, um sich Anregungen zur Evaluierung des Helsinki-Prozesses zu holen, Kontakte zu anderen KSZE-Staaten zu knüpfen und den Auftrag der Kommission zu erläutern. Eine ihrer Hauptaufgaben bestand darin, auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen, in der Hoffnung, dass die erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit die betreffenden Staaten von weiteren Verstößen abhalten würde. Die Kommission konzentrierte sich in erster Linie auf die Notlage von politischen Gefangenen, Refuseniks 03  und Opfern von Menschenrechtsverletzungen. Durch die Abhaltung von Anhörungen zur Einhaltung der Helsinki-Vereinbarungen und die Erstellung einer umfangreichen, breit angelegten Studie gewann die Kommission an Einfluss und trieb ihre Agenda entsprechend voran. Als zentrale Clearingstelle war sie über viele Jahre die maßgebliche Informationsquelle für Verstöße gegen die Helsinki-Vereinbarungen. 
 
        Die Kommission bot den wenig später gegründeten osteuropäischen Beobachtergruppen eine Anlaufstelle, an die sie sich mit ihren Informationen und Rechercheergebnissen wenden konnten. Sie unterstützte ein transnationales Netzwerk von Helsinki-Aktivistinnen und -Aktivisten und verlieh ihnen durch ihre Anhörungen und Berichte eine Stimme. Dabei stützte sie sich auf Dokumente und Berichte aus Osteuropa, lud gelegentlich auch Dissidenten zu Zeugenaussagen ein und gab den Beobachtergruppen generell Rückhalt. Die Kommission erhielt viele Samisdat-Dokumente, die sie übersetzen ließ und in andere KSZE-Staaten weiterleitete. 04  So diente sie als wichtige Schaltstelle zwischen verschiedenen Aktivistengruppen und der Politik. Die Bedeutung der Kommission liegt vor allem in ihren Verbindungen im weit gespannten Netzwerk von Helsinki-Gruppen begründet, wodurch sie tatsächlich Einfluss auf die Einhaltung der Schlussakte und allgemein den Schutz der Menschenrechte nehmen konnte.
 
        UNBEABSICHTIGTE FOLGEN
 
        Die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki gab den Dissidentengruppen in Osteuropa Auftrieb und hatte weitreichende innenpolitische Auswirkungen in der Sowjetunion und generell in Osteuropa. Die Beobachtergruppen, die in ganz Europa entstanden, forderten die Sowjetunion und andere Staaten auf, sich an die Beschlüsse von Helsinki zu halten, und lenkten durch ihre Berichte die internationale Aufmerksamkeit auf Menschenrechtsverletzungen in ihren jeweiligen Ländern. Die Helsinki-Gruppen, unter denen die Moskauer Gruppe hervorzuheben ist, waren Teil eines größeren politischen und gesellschaftlichen Wandels, der maßgeblich zum Ende des Kalten Krieges beitrug.
 
        Zur allgemeinen Überraschung veröffentlichte die sowjetische Regierung die Schlussakte von Helsinki in den beiden wichtigsten Moskauer Zeitungen, der „Prawda“ und der „Iswestija“ mit einer Auflage von 20 Millionen. Die Beschlüsse von Helsinki wurden auch in andere Sprachen der Sowjetunion übersetzt und später als Pamphlet veröffentlicht. Anatoli Dobrynin, damals sowjetischer Botschafter in den USA, bestätigte später, dass die sowjetische Führung die anhaltende Wirkung der Veröffentlichung nicht vorausgesehen hatte. Staats- und Parteichef Leonid Breschnew glaubte, man habe die Reaktionen auf die Vereinbarung zu den Menschenrechten innenpolitisch im Griff. „Doch er täuschte sich. Die Lage der sowjetischen Dissidenten änderte sich nicht über Nacht, aber sie wurden durch diesen historischen Vertrag definitiv ermutigt. Und durch die Veröffentlichung in der ‚Prawda‘ erhielt er offizielles Gewicht.“ 05  
 
        Dass der Inhalt der Schlussakte allgemein bekannt war, hatte weitreichende, wenn auch unbeabsichtigte Folgen. Der demokratische Kongressabgeordnete Robert Drinan (Massachusetts), der sich zur Zeit der Veröffentlichung in Moskau aufhielt, berichtete, der sowjetische Dissident Andrei Sacharow und der jüdische Refusenik Anatoli Schtscharanski seien „erstaunt, aber hoch erfreut“ gewesen, als sie den vollständigen Text der Schlussakte in einer sowjetischen Zeitung sahen. 06  Ljudmila Alexejewa, ein Gründungsmitglied der Moskauer Helsinki-Gruppe, schrieb: „Die sowjetischen Bürger, die den Text der Schlussakte in der Zeitung lasen, waren verblüfft über die Menschenrechtsartikel; sie hörten zum ersten Mal von internationalen Verpflichtungen ihrer Regierung in diesem Bereich.“ 07  Inspiriert von den Vereinbarungen gründeten Dissidenten nun Gruppen, die darauf pochten, dass sich alle Unterzeichnerstaaten an die Schlussakte hielten.
 
        DIE MOSKAUER HELSINKI-GRUPPE
 
        Die bei Weitem einflussreichste Nichtregierungsorganisation, die im Gefolge der Helsinki-Schlussakte entstand, war die „Öffentliche Gruppe zur Förderung der Beschlüsse von Helsinki in der UdSSR“, die im Mai 1976 von elf bekannten Dissidentinnen und Dissidenten ins Leben gerufen und im Westen als „Moskauer Helsinki-Gruppe“ bekannt wurde. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, die positiven und negativen Seiten der Umsetzung der Schlussakte in der Sowjetunion zu dokumentieren und die Bevölkerung im Land und auch den Westen über die Verletzung von Bürger- und Menschenrechten in der Sowjetunion zu informieren. 08  Orlow berichtete später, dass er die Idee zwei Monate lang mit anderen Dissidenten in Moskau diskutiert hatte, ehe sie schließlich den Text verfassten, mit dem sie die Gründung der Gruppe bekannt gaben. 09  Die Gruppe wollte unter den Bedingungen arbeiten, denen die sowjetische Regierung mit der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki zugestimmt hatte, und die sowjetische Zivilgesellschaft um Unterstützung beim Monitoring bitten – in der Hoffnung, auf diese Weise den Teufelskreis aus „Arrest – Protest – Arrest“ zu durchbrechen, wie der Dissident Andrei Amalrik die Situation der Menschenrechtsbewegungen in der Sowjetunion beschrieb. 10  
 
        Die ursprüngliche Zusammensetzung der Moskauer Helsinki-Gruppe war der bewusste Versuch, führende Dissidenten aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen. Oder wie es Alexejewa formulierte: Der Helsinki-Prozess ermöglichte „die Vereinigung der Menschenrechtsbewegung mit religiösen und nationalen Bewegungen“, die sich alle auf die in der Schlussakte von Helsinki genannten Rechte beriefen. 11  Entsprechend gab es unter den elf Gründungsmitgliedern jüdische Refuseniks, Menschenrechtsvertreter und Aktivisten, die sich für die Rechte nationaler Minderheiten einsetzten. Zu den Gründungsmitgliedern zählten neben Orlow, Schtscharanski und Alexejewa noch Alexander Kortschak, Malwa Landa, Witali Rubin, Jelena Bonner, Alexander Ginsburg, Anatoli Martschenko, Pjotr Grigorenko und Michail Bernschtam. Die Gruppe sollte nicht nur als Brücke zwischen Aktivistengruppen fungieren, die sich je nach Schwerpunkt für religiöse, ethnische oder wirtschaftliche Belange stark machten, sondern auch als Bindeglied zwischen Arbeitern und Intellektuellen dienen. 12  Die Mitglieder verfügten über unterschiedliche Fähigkeiten und Verbindungen; Schtscharanski zum Beispiel sprach fließend Englisch und hatte Kontakte zu westlichen Journalisten und Diplomaten. 13  Laut eigener Aussage war er aufgrund seiner Sprachkenntnisse der inoffizielle Sprecher der Gruppe und für den Versand der Dokumente ins Ausland zuständig. 14  
 
        Obwohl die Gruppe so angelegt war, dass sie sich im Rahmen der sowjetischen Gesetze bewegte, und die Schlussakte von Helsinki das Recht bestätigte, „seine Rechte und Pflichten auf diesem Gebiet [dem Gebiet der Menschenrechte und Grundfreiheiten] zu kennen und auszuüben“, rechneten die Gründungsmitglieder von Beginn an mit staatlichen Repressalien. 15  Tatsächlich war das Komitee für Staatssicherheit (KGB) über die Pläne der Gruppe informiert, noch bevor sie ihre Absichten bekannt gemacht hatte, und verlor keine Zeit, Druck auf sie auszuüben. Um nicht schon vor der eigentlichen Entstehung aufgelöst zu werden, verkündeten die Mitglieder die Gründung am 12. Mai 1976 in der Wohnung des prominenten Physikers und Dissidenten Andrei Sacharow im Beisein eines westlichen Journalisten. Damit die Ankündigung nicht durch die Nachricht einer Verhaftung in den Schatten gestellt wurde, tauchte Orlow zwei Tage unter, bis er im Westradio von der Gründung hörte. Er hatte gehofft, dass in der westlichen Presse groß darüber berichtet würde, doch anfänglich weckte die Gruppe nur geringes Interesse. Die sowjetische Regierung hingegen reagierte fast sofort. Am 15. Mai teilte der KGB Orlow mit, seine Gruppe sei illegal und nicht verfassungskonform – er habe nicht das Recht, die Einhaltung der Schlussakte von Helsinki durch die sowjetische Regierung infrage zu stellen.
 
        Trotz des staatlichen Drucks nahm die Gruppe ihre Arbeit auf, dokumentierte Menschenrechtsverletzungen und verfasste einen Bericht, in dem die Einhaltung der Schlussakte in der Sowjetunion im ersten Jahr nach der Unterzeichnung bewertet wurde. Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land wandten sich mit ihren Fällen an die Moskauer Helsinki-Gruppe und vergrößerten so auch deren Reichweite. Westliche Radiosender wie „Voice of America“ oder „Radio Liberty“ berichteten über die Gründung und Aktivitäten der Gruppe und trugen auch in der Sowjetunion zu ihrer Bekanntheit bei. In der Rückschau schätzte Orlow, dass sich pro Tag zwei oder drei Personen an ihn wandten, darunter etwa Angehörige von Religionsgemeinschaften aus dem Kaukasus oder der Ukraine und Arbeiter aus dem Baltikum. 16  Die Gruppe nutzte diese Informationen aus erster Hand sowie ihre eigenen Recherchen für ihre Berichte, die in den Worten von Schtscharanski „die Sowjetunion daran hinderten, aus Korb III ein bloßes Lippenbekenntnis zu machen“. 17  
 
        Die Mitglieder der Gruppe erstellten Dossiers, in denen die Verstöße gegen die Schlussakte von Helsinki detailliert beschrieben wurden – beispielsweise das „Dokument Nummer 1“, das sich mit dem Prozess gegen Mustafa Dschemiljew befasste, der sich für die Rückkehr der Krimtataren auf die Krim einsetzte, oder das „Dokument Nummer 2“, in dem es um die Unterbrechung von Telefonverbindungen ging. Im Laufe der Zeit nahm sich die Gruppe einer Vielzahl weiterer Themen an, darunter nationale Selbstbestimmung, Recht auf freie Wahl des Wohnsitzes, Recht auf Auswanderung und Rückkehr, Recht auf freie Religionsausübung, Recht auf ein faires Gerichtsverfahren, Rechte politischer Gefangener sowie Missbrauch der Psychiatrie. Unermüdlich wiesen die Verfasser der Berichte auf Menschenrechtsverletzungen in allen Schichten der sowjetischen Gesellschaft hin und machten zudem auf die Behinderung des Helsinki-Monitorings aufmerksam. Im Mai 1977 dokumentierten sie etwa die Verhaftung von Mitgliedern der ukrainischen und litauischen Helsinki-Gruppen.
 
        TRANSNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
 
        Die Berichte sollten dafür sorgen, dass die Schlussakte von Helsinki im Fokus der internationalen Gemeinschaft blieb, und stetig daran erinnern, dass sich die Sowjetunion nicht an das Abkommen hielt. Der Moskauer Helsinki-Gruppe war dabei klar, dass sie die sowjetische Führung nicht zu Reformen bewegen konnte, weshalb sie sich darauf konzentrierte, internationale Unterstützung für ihre Agenda zu gewinnen. In den Anfangszeiten bestand ihre Strategie darin, von jedem Dokument 35 Kopien anzufertigen und sie per Einschreiben an die 34 Moskauer Botschaften der Staaten zu schicken, die an der KSZE teilgenommen hatten, sowie eine Ausfertigung direkt an Breschnew. Darüber hinaus trafen sich die Mitglieder der Gruppe mit ausländischen Journalisten. Westliche Journalisten, vor allem in Moskau stationierte Korrespondenten, verbreiteten die Berichte der Dissidenten und trugen so maßgeblich zur Entwicklung des Helsinki-Netzwerks bei.
 
        Eine besonders produktive Beziehung entwickelte die Moskauer Helsinki-Gruppe zur eingangs erwähnten Helsinki-Kommission des US-Kongresses, die als Schaltstelle für verschiedene Gruppen und Einzelpersonen fungierte, die sich für die Einhaltung der Helsinki-Bestimmungen einsetzten.
 
        Die Schlussakte von Helsinki bildete somit die gemeinsame Grundlage für die Arbeit von Menschenrechtsgruppen in der gesamten Sowjetunion. Alexejewa sprach in diesem Zusammenhang gar vom „kollektiven Phänomen des sowjetischen Dissidententums“. 18  Nach dem Vorbild der Moskauer Helsinki-Gruppe entwickelten sich weitere Beobachtergruppen in der Sowjetunion: das „Christliche Komitee zur Verteidigung der Rechte der Gläubigen in der UdSSR“, die „Arbeitskommission zur Erforschung des Einsatzes der Psychiatrie zu politischen Zwecken“ und die ukrainische Helsinki-Gruppe. Wenig später entstanden Helsinki-Gruppen in Litauen, Georgien und Armenien; schon bald bildeten sie ein Netzwerk. Die Aktivistengruppen verfolgten alle eine ähnliche Strategie: Sie waren gewaltfrei, bewegten sich im Rahmen der Verfassung und forderten die Regierungen auf, ihre Verpflichtungen aus internationalen Abkommen einzuhalten.
 
        Die ukrainische Helsinki-Gruppe wurde am 9. November 1976 von Mykola Rudenko gegründet, nachdem er in ausländischen Radiosendungen von der Moskauer Gruppe gehört hatte. Die Gruppe erklärte ausdrücklich, dass sie damit auf den Aufruf der Moskauer Helsinki-Gruppe reagiere, weitere nationale Gruppen zu bilden. Wenig später traf das erste Dokument der ukrainischen Gruppe bei der Moskauer Helsinki-Gruppe ein, die zugesagt hatte, die Ukrainer zu unterstützen und die von ihnen gemeldeten Menschenrechtsverletzungen ins Ausland weiterzuleiten. Kurz darauf, am 27. November 1976, verkündete die litauische Helsinki-Gruppe ihre Gründung auf einer Pressekonferenz in Orlows Wohnung. Es bildete sich auch eine georgische Helsinki-Gruppe, die ähnlich enge Beziehungen zur Moskauer Helsinki-Gruppe unterhielt.
 
        Die Gründungen blieben nicht auf die Sowjetunion beschränkt, auch in Polen, der Tschechoslowakei und in anderen Ländern entstanden Menschenrechtsgruppen. Zu den bekanntesten Gruppen in Polen gehörte das im Frühjahr 1976 gegründete „Komitee zur Verteidigung der Arbeiter“, das sich in seiner Anfangsphase vor allem für eine Amnestie für all diejenigen einsetzte, die nach den Arbeiterprotesten von 1976 verhaftet worden waren. Weitere Gruppen waren die „Bewegung zur Verteidigung der Menschen- und Bürgerrechte“, die im März 1977 entstand und sich auf die Überwachung der Beschlüsse von Helsinki konzentrierte, sowie das polnische Helsinki-Komitee.
 
        In der Tschechoslowakei wurde am 1. Januar 1977 die „Charta 77“ ins Leben gerufen. In einem vierseitigen Dokument, das die Menschenrechtsverletzungen im Land auflistete, hieß es: „Daher begrüßen wir, daß die Tschechoslowakische Sozialistische Republik diesen Pakten [den Helsinki-Vereinbarungen] beigetreten ist. Ihre Veröffentlichung ruft uns aber zugleich mit neuer Eindringlichkeit in Erinnerung, wie viele Grundrechte des Bürgers in unserem Land vorerst – leider – nur auf dem Papier gelten.“ 19  Die Charta war nicht wie die Moskauer Helsinki-Gruppe organisiert, sondern eine Graswurzelbewegung, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, auf die Widersprüche zwischen dem tschechoslowakischen Recht, der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki durch die Regierung und dem tatsächlichen Alltag in der Tschechoslowakei hinzuweisen. Ihre Initiatoren waren sich der Vorarbeit der Moskauer Helsinki-Gruppe durchaus bewusst. Viele Jahre später sagte etwa Václav Havel, einer der Initiatoren und nach der Samtenen Revolution 1989 Staatspräsident des Landes, zu Orlow: „Ich glaube, dass die Existenz der Helsinki-Komitees in der Sowjetunion uns vor der Gründung der Charta 77 maßgeblich beeinflusst hat.“ 20  Die überall in Osteuropa entstehenden Menschenrechtsgruppen hielten untereinander Kontakt, stimmten ihre Bemühungen wenn möglich aufeinander ab und bildeten auf diese Weise ein länderübergreifendes Netzwerk.
 
        UNTERDRÜCKT UND DOCH WIRKSAM
 
        Die Moskauer Helsinki-Gruppe wurde vom KGB zwar von Anfang an schikaniert, aber nicht gleich vollständig unterdrückt. Von der Gründung im Mai 1976 bis zu Orlows Verhaftung im Februar 1977 ließen die Behörden die Gruppe mehr oder weniger gewähren. So entstand ein Zeitfenster von neun Monaten, in dem sich die Aktivistinnen und Aktivisten organisieren, internationale Kontakte knüpfen und 18 Dokumente zu Menschenrechtsverletzungen veröffentlichen konnten. Im Februar 1977 wurden die Repressionen gegen die Mitglieder verschärft, viele wurden verhaftet und zu längeren Haftstrafen verurteilt.
 
        Dieses Vorgehen wurde international verurteilt, doch die sowjetischen Behörden ließen sich davon nicht beeindrucken. Sie sahen in der Moskauer Helsinki-Gruppe eine ernste Bedrohung, was sich auch darin zeigte, dass der Prozess gegen Anatoli Schtscharanski im Politbüro der KPdSU erörtert wurde. Dabei erklärte Juri Andropow, der Leiter des KGB, dass Schtscharanskis Strafmaß ebenso wie das von Orlow von seinem Verhalten im Prozess abhänge. Am Ende musste Schtscharanski neun Jahre im Straflager ertragen, bis er dank der Bemühungen seiner Frau Avital und einer internationalen Kampagne im Rahmen eines Agentenaustauschs freikam und nach Israel emigrierte.
 
        Mit ihrem harten Durchgreifen hofften die Behörden in der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, in Polen und anderen Ländern, die Flut von Berichten über Menschenrechtsverstöße einzudämmen, insbesondere im Vorfeld der KSZE-Folgekonferenz in Belgrad. Doch am Ende erregte die Unterdrückung von Aktivisten wie Orlow und Schtscharanski beträchtliche internationale Aufmerksamkeit. Die Moskauer und andere Beobachtergruppen verfügten über gute Kontakte zu westlichen Nichtregierungsorganisationen und den KSZE-Unterzeichnerstaaten, entsprechend konnten sie auf internationale Unterstützung zählen, wenn gegen sie vorgegangen wurde.
 
        Im Rahmen des Helsinki-Prozesses hatte sich ab Mitte der 1970er Jahre ein internationales Unterstützernetzwerk gebildet. Wie konnte aus den Bestrebungen einer kleinen Dissidentengruppe in Moskau eine so große Bewegung werden? Dafür gibt es mehrere Gründe.
 
         Erstens sammelten und verbreiteten die Mitglieder der Helsinki-Gruppen konkrete Informationen wie etwa ihre Berichte über Menschenrechtsverletzungen.
 
         Zweitens gelang es den Gruppen, die Lage in ihrem Land auch fernen Beobachtern anschaulich darzulegen. So konnte etwa die Moskauer Helsinki-Gruppe mit ihren Dokumenten die schlechte allgemeine Menschenrechtssituation anhand persönlicher, bewegender Geschichten einem internationalen Publikum vermitteln. Ähnlich verfuhren auch die Familien und Freunde von politischen Gefangenen.
 
         Drittens stützten sich die Gruppen fast immer auf einflussreiche Persönlichkeiten, die sich für ihre Ziele stark machten. Die Helsinki-Aktivisten setzten auf die internationale Diplomatie und Politik, die ihnen für ihre Arbeit den nötigen Rückhalt boten.
 
         Viertens erinnerten die Aktivisten die jeweiligen politischen Führungen an die Verpflichtungen, die sie mit der Unterzeichnung der Schlussakte eingegangen waren. Damit nutzten sie ein grundlegendes Element des Helsinki-Prozesses, der vorsah, dass Beobachter und Folgekonferenzen die Umsetzung der im August 1975 getroffenen Vereinbarungen sicherstellen. Die Helsinki-Beobachtergruppen verwendeten all diese Instrumente, um gegen Menschenrechtsverletzungen zu protestieren und die Aufmerksamkeit und Unterstützung des Auslands für ihre Sache zu gewinnen.
 
        Insbesondere im Vorfeld der nahenden Belgrader Folgekonferenz 1977 dokumentierten Beobachtergruppen in einer Reihe von osteuropäischen Staaten Verstöße gegen die Schlussakte von Helsinki und arbeiteten daran, ihre Ergebnisse international zu kommunizieren. Sie wussten, dass die Konferenz eine ideale Gelegenheit bot, um auf ihre Notlage und die Probleme in ihren Ländern hinzuweisen. Viele der Helsinki-Aktionsgruppen waren zu diesem Zeitpunkt auch schon außerhalb Osteuropas sehr bekannt. Durch ihre Arbeit lieferten sie wichtige Hinweise und Belege für Menschenrechtsverletzungen, deckten Repressionsmaßnahmen auf und sorgten vor allem bei besonders beunruhigenden Fällen für die nötige internationale Aufmerksamkeit. Nach und nach zeigte ihr Einsatz Wirkung: Am Ende verhalf das transnationale Helsinki-Netzwerk der Schlussakte von Helsinki zu mehr Geltung und sorgte für eine bessere Überwachung der Menschenrechte. Für diese Sache war die Arbeit der osteuropäischen Helsinki-Gruppen von entscheidender Bedeutung – doch um einen umfassenden Wandel herbeizuführen, brauchte es weitere Verbündete auf der anderen Seite des „Eisernen Vorhangs“. Dieser Wandel sollte erst noch kommen.
 
         
          Aus dem Englischen von Heike Schlatterer, Pforzheim.
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        ESSAY
 
        „DEN HELSINKI-PROZESS MIT WIRKLICHEM LEBEN ERFÜLLEN“
 
        Zur Menschenrechtsarbeit in der DDR
 
         Wolfgang Templin 
 
        Der KSZE-Prozess, benannt nach der „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“, bezeichnet die Vorbereitung und Abfolge einer Reihe europäischer Konferenzen in den 1970er und 1980er Jahren. Er ist als Versuch zu verstehen, die militärischen Risiken, politischen Spannungen und humanitären Probleme der Blockkonfrontation in den Jahrzehnten des Kalten Krieges zu minimieren beziehungsweise zu überwinden. Über den Wert und das Gelingen dieses Unternehmens gehen die Meinungen weit auseinander. Initiatoren und Mitgestalter der Konferenzen verweisen auf die Erfolge der Entspannungspolitik – etwa die Abwehr der größten Gefahren des atomaren Wettrüstens und zahlreiche Erleichterungen im humanitären Bereich. Skeptiker stellen diese Elemente nicht in Abrede, unterstreichen aber, dass die sowjetische Seite nur durch die Stärke der NATO und der USA, die eigene ökonomische Unterlegenheit und den immer größeren Widerstand innerhalb der eigenen Bevölkerung in die Knie gezwungen wurde.
 
        Die Initiative zu den Konferenzen ging bereits in den 1960er Jahren von den Staaten des Warschauer Paktes aus, sie wurde von westlicher Seite aufgenommen und von offiziellen politischen und diplomatischen Vertretern der beteiligten Staaten getragen. Beiden Seiten wurden dabei erhebliche Kompromisse abverlangt: Die westlichen Staaten akzeptierten den territorialen Status quo in Europa, die östliche Seite verpflichtete sich zur Einhaltung grundlegender Menschenrechtsstandards. Zum wichtigsten Bezugspunkt wurde die 1975 unterzeichnete Schlussakte von Helsinki, in der sich die teilnehmenden Staaten – 15 NATO-Mitglieder, 13 neutrale Staaten und sieben Angehörige des Warschauer Paktes – unter anderem darüber verständigten, in humanitären Fragen zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel den Reiseverkehr und persönliche Kontakte über die Blockgrenzen hinweg zu erleichtern. Es folgten zahlreiche diplomatische Konferenzen, unter anderem in Belgrad (1977/78), Madrid (1980–1983) und Wien (1986–1989), um die Umsetzung der Vereinbarungen von Helsinki zu überprüfen und voranzutreiben.
 
        Parallel entstanden auf zivilgesellschaftlicher Ebene in zahlreichen Ländern des Ostblocks Menschenrechtsgruppen, die große Hoffnungen in den KSZE-Prozess setzten und sich dafür engagierten, den ihnen vorenthaltenen Grundfreiheiten zur Geltung zu verhelfen. Einige hatten westliche Unterstützer, mussten jedoch auf eigenen, oft abenteuerlichen Wegen zusammenfinden, um die Begleitung des Helsinki-Prozesses von unten zustande zu bringen. Ihr Bemühen blieb vielerorts auch nach den Befreiungsrevolutionen von 1989 aktuell, da sich die Menschenrechtssituation nur in einem Teil der ehemaligen Ostblockstaaten wirklich änderte. Im Folgenden werde ich über die Arbeit dieser Gruppen in der DDR (und darüber hinaus) schreiben – einerseits einordnend aus historischer Distanz, andererseits als Zeitzeuge und unmittelbar Beteiligter der Initiative Frieden und Menschenrechte, zu deren Gründern ich 1986 gehörte.
 
        HELSINKI 1975
 
        Was Grund- und Menschenrechte angeht, ging es im KSZE-Prozess nicht um etwas grundsätzlich Neues: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war bereits 1948 in Paris von der UN-Generalversammlung verabschiedet worden. Die Sowjetunion hatte sich dabei allerdings enthalten und nutzte auch sonst alle Möglichkeiten, die Arbeit der von ihr mitgeschaffenen Vereinten Nationen zu behindern oder in ihrem Sinne zu steuern. Als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat und dem damit verbundenen Vetorecht sowie mit ihrer Präsenz im Generalsekretariat und in zahlreichen Kommissionen und Unterorganisationen hatte sie eine Vielzahl an Instrumenten dazu.
 
        Knapp 20 Jahre später gingen vom Bukarester Gipfel der Warschauer-Pakt-Staaten und 1969 im „Budapester Appell“ jedoch Signale zu einer blockübergreifenden Verständigung über die Wahrung des Friedens, friedliche Koexistenz und Zusammenarbeit aus. Die wohlklingenden Worte und die tatsächlichen Ziele gingen dabei indes weit auseinander. Nach dem Tod Stalins 1953 hatte sich am Charakter des sowjetischen Systems nichts Grundlegendes geändert. Unter seinem Nachfolger Nikita Chruschtschow gingen die schlimmsten Gewaltexzesse zwar zurück, einzelne Länder, etwa Polen, erlebten eine „Tauwetterperiode“. Aufstände und Erhebungen wurden jedoch mit eiserner Hand unterdrückt, Reformbestrebungen stießen rasch an ihre Grenzen.
 
        Der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Boris Pasternak, der die „Verdienste“ Chruschtschows durchaus anerkannte, aber auch wusste, was er von dessen Fähigkeiten zu halten hatte, bemerkte im vertrauten Kreis sarkastisch: „Viele Jahre herrschte ein Wahnsinniger und Mörder über uns, und jetzt regiert uns ein Dummkopf und Schwein.“ 01  Das mildere Licht, das angesichts der unmenschlichen Grausamkeit Stalins auf Chruschtschow fiel, konnte über den Grundcharakter der sowjetischen Herrschaftspraxis nicht hinwegtäuschen.
 
        Die offiziellen Vorstöße und Verständigungsvorschläge von östlicher Seite waren vor allem der Versuch, die Lasten des Wettrüstens zu minimieren und im Systemwettlauf Boden gutzumachen. Jeder „gute Kommunist“ wusste, dass es sich dabei nur um eine historische Atempause auf dem Weg zum Sieg der Weltrevolution handeln konnte. Dies hielt zahlreiche Friedensfreunde im Westen nicht davon ab, den sowjetischen Versprechungen zu glauben. Westliche Realisten und Konservative taten das in der Regel nicht, hofften aber, zu neuen Bedingungen wirtschaftliche und humanitäre Ziele besser durchsetzen zu können. Im Zentrum zahlreicher Spannungen und Konflikte stand die ungelöste „Deutsche Frage“ über die Einheit Deutschlands; hier setzte insbesondere die Bundesregierung unter Willy Brandt auf Schritte, die als Entspannungspolitik gewertet wurden. 02  Mit den sogenannten Ostverträgen – mit der Sowjetunion und Polen 1970, dem Viermächteabkommen zum Status Berlins 1971 und dem Grundlagenvertrag mit der DDR 1972 – wurde die Mitgliedschaft beider deutscher Staaten in der UNO möglich.
 
        Damit war der Weg für eine Reihe von Konferenzen geebnet, die – nach dem ersten Austragungsort benannt – als Helsinki-Konferenzen in die Geschichte eingingen. Hier schlug die Stunde der Politiker, Diplomaten und Geheimdienstler beider Seiten, die an allen Tagungsorten in großer Zahl vertreten waren. 03  Diverse Ostblockländer, in großer Präsenz auch die DDR, boten Teams von Völkerrechtlern und akademischen Menschenrechtsexperten auf, die Konzepte sozialistischer Menschenrechtspolitik vertraten. Den profiliertesten dieser Spezialisten gelang es, in hohe Gremien der Konferenzen und in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen berufen zu werden. Einige von ihnen erwarben sich bei ihren westlichen Partnern einen so guten Ruf, dass sie auch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus dort tätig blieben. Diejenigen aber, die sich in zahlreichen Ländern des Ostblocks „von unten“ für ihre verweigerten Grundrechte einsetzten, waren an den Konferenzorten kaum anzutreffen – im Gegensatz zu Menschenrechtsaktivisten aus westlichen Ländern. Von ihnen nutzten einige ihre Kontakte in den Ostblock, um die dortigen Dissidenten und Aktivisten zu unterstützen.
 
        Zu den umfangreichen inhaltlichen Verabredungen der Schlussakte von Helsinki, die sich nach Themen in verschiedene „Körbe“ gliederte, gehörte auch der sogenannte Korb III, der den Menschenrechten gewidmet war. Hier verpflichteten sich die beteiligten Seiten, politische, gesellschaftliche und soziale Menschenrechte anzuerkennen. Der Inhalt dieser Vereinbarungen wurde prominent veröffentlicht, und jede Bürgerin und jeder Bürger der KSZE-Staaten konnte sich darauf berufen, selbst wenn ihre Umsetzung immer wieder hinausgeschoben wurde. Unmittelbare innerstaatliche Rechtsverbindlichkeit besaßen die Verträge nämlich nicht.
 
        HELSINKI VON UNTEN
 
        Wer sich nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 in der DDR wiederfand, ohne das Leben in einer Diktatur als normal oder unumstößlich zu akzeptieren, oder wer sich gar dagegen wehrte, suchte und fand seine Verbündeten nicht zuletzt auch in anderen Ländern des Ostblocks. Zwar trennten einen verschiedene Geschichten, Sprachen und Traditionen, aber es gab eine starke Verbindung durch eine prinzipiell gleiche oder ähnliche Situation, in der man sich befand. Da in den 1970er Jahren die Grenzen innerhalb des Ostblocks etwas durchlässiger wurden, ließen gegenseitige Solidaritätssignale nicht lange auf sich warten. 
 
        Ermutigt durch die Verabschiedung der Schlussakte von Helsinki bildete sich im Mai 1976 das Moskauer Helsinki-Komitee. Die Pressekonferenz, auf der die Gründung verkündet wurde, fand in der Moskauer Wohnung des Physikers und Menschenrechtsaktivisten Andrei Sacharow statt, dem ein halbes Jahr zuvor für sein Engagement der Friedensnobelpreis verliehen worden war. Die russische Menschenrechtsbewegung war zu diesem Zeitpunkt bereits seit etwa einem Jahrzehnt aktiv. Mit der „Chronik der laufenden Ereignisse“, einem mit Schreibmaschine im Samisdat (Selbstverlag) erstellten Informationsbulletin, das von 1965 bis 1983 in allen Teilen der Sowjetunion kursierte, hatte sie das Vorbild für zahlreiche spätere Untergrund-Publikationen im gesamten Ostblock geschaffen. Die Verbreitung lief per Schneeballsystem: Von den wenigen Ausgangsexemplaren fertigten die Empfänger jeweils neue Kopien an und gaben sie weiter, wodurch die entferntesten Winkel des sowjetischen Imperiums erreicht wurden. In umgekehrter Richtung kamen die Informationen und Dokumente zusammen, die zum Inhalt der Chronik wurden: Verhaftungen, Hausdurchsuchungen, Repressionen, Gerichtsverfahren, Zustände in den Gefängnissen und Straflagern sowie internationale Nachrichten gehörten dazu. Die Initiatoren und Redakteure der Chronik teilten häufig das Schicksal der von Repression Betroffenen, Verhafteten und Verurteilten, über die sie berichteten.
 
        Dem Moskauer folgte im November 1976 das Kyjiwer Helsinki-Komitee. Dessen Mitglieder stammten aus allen Teilen der Ukraine. Ähnliche Gruppen und Komitees entstanden in Georgien, Estland, Lettland und Litauen und weiteren Ländern des Ostblocks. In der Tschechoslowakei bildete sich die Bewegung „Charta 77“. Die Antwort der sowjetischen Machthaber auf die neuen Menschenrechtsaktivitäten in ihrem unmittelbaren Herrschaftsbereich folgte rasch und war teilweise sehr drastisch: Von den 37 Mitgliedern des ukrainischen Komitees landeten 36 in Straflagern. Ein Mitglied wurde für das Transparent „Es lebe die unabhängige kommunistische Ukraine“ in die Psychiatrie eingewiesen. Andere Verhaftete wurden nicht wegen Menschenrechtsaktivitäten, sondern wegen vermeintlichen Waffenbesitzes, Vergewaltigung, Diebstahls und Drogenhandels angeklagt. Drei der Inhaftierten, darunter der Poet Wasyl Stus, kamen noch 1985 in einem der Straflager zu Tode, als sich Michail Gorbatschow bereits anschickte, als sowjetischer Staats- und Parteichef zum Wegbereiter von Glasnost und Perestroika zu werden. Die Mitglieder aller nationalen Menschenrechtsgruppen in der Sowjetunion waren von Repressionen betroffen, mit Abstand am härtesten traf es aber die Ukrainer. Bei ihnen vereinten sich Menschenrechtsaktivismus und Unabhängigkeitsbestrebungen – was die russische Leugnung der Existenz einer eigenen ukrainischen Nation im Innersten bedrohte. 04  
 
        Zum entscheidenden Antrieb des Kampfes um die Geltung und Durchsetzung der Menschenrechte im Ostblock wurde die 1980 gegründete polnische Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Binnen kurzer Zeit wurde sie zu einer gesellschaftlichen Massenbewegung mit über zehn Millionen Mitgliedern, deren Wirken in den gesamten Ostblock ausstrahlte. Im September 1981 verabschiedete sie eine „Botschaft an die Nationen Osteuropas“, in der die Werktätigen aller Länder des Ostblocks ermutigt wurden, für ihre grundlegenden wirtschaftlichen und politischen Rechte einzutreten. Zur Durchsetzung ihrer Ziele sollten sie sich unabhängiger Organisationsformen bedienen und grenzüberschreitende Solidarität üben.
 
        Das Beharren auf gewaltlosen Formen des Protestes war eine der Lehren aus gescheiterten bewaffneten Aufständen und trug der sowjetischen Militärpräsenz in den Ländern des Ostblocks Rechnung. Der polnische Intellektuelle Adam Michnik schrieb daher in einem seiner Essays vom Prinzip einer „sich selbst beschränkenden Revolution“. 05  Doch selbst in Polen konnte dieser Spagat nicht lange gutgehen. Im Dezember 1981 versuchten die polnischen Kommunisten mit der Ausrufung des Kriegsrechts, ihr Machtmonopol aufrechtzuerhalten. Damit konnte das Vordringen einer friedlichen Revolution, die den gesamten Ostblock erschütterte, zwar unterbrochen, auf lange Sicht aber nicht verhindert werden.
 
        NETZWERKARBEIT IN DEN 1980ER JAHREN
 
        Unter Mitwirkung westlicher Unterstützer, etwa einer kleinen Gruppe bundesdeutscher Grünen, Friedensaktivisten aus der DDR und Menschenrechtsinitiativen im Ostblock, entstanden in den 1980er Jahren neue Netzwerke. Deren Mitglieder formulierten nicht nur eigene Positionen und verabschiedeten Resolutionen, sondern traten mit Mahnwachen, Menschenketten und Schweigemärschen in die Öffentlichkeit – und trugen so zu Höhepunkten der unabhängigen, blockübergreifenden Friedensbewegung bei. Am bekanntesten davon war das 1984 gebildete „Europäische Netzwerk für den Ost-West-Dialog“, das 1986 am Rande einer der KSZE-Folgekonferenzen ein eigenes Memorandum vorlegte: „Das Helsinki-Abkommen mit wirklichem Leben erfüllen. Ein Memorandum gerichtet an die Bürgerinnen und Bürger, an gesellschaftliche Gruppen und die Regierungen aller KSZE-Staaten.“ 06  Darin wurde die Einhaltung der Menschenrechte in allen KSZE-Staaten gefordert und die Ergänzung des zwischenstaatlichen Entspannungsprozesses durch „Entspannung von unten“. Zu den Unterzeichnern des Memorandums gehörten prominente Oppositionelle und Bürgerrechtler aus zahlreichen Staaten des Ostblocks, 30 Erstunterzeichner kamen aus der DDR.
 
        Als Mitgründer der Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM), der ersten offen kirchenunabhängigen Menschenrechtsgruppe, gehörte auch ich dazu. Die Konstitutionsphase der IFM fiel in die zweite Jahreshälfte 1985. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Frauen und Männer, die bereits die unabhängigen Friedensinitiativen in den 1970er Jahren begleitet hatten, an die staatsnahen Grenzen kirchlicher Friedensarbeit gestoßen waren, sich in Fraueninitiativen organisierten oder wie ich ihre SED-Mitgliedschaft hinter sich gelassen hatten und den Weg in die Freiheit über die osteuropäischen Partner suchten. Viele von uns, deren Namen später durch die Medien gingen und durch die Mitarbeit am Zentralen Runden Tisch bekannt wurden, hatten also bereits einen langen Erfahrungsweg hinter sich. Dennoch stellte sich die Frage: Konnten wir den Entspannungsprozess von unten, den wir einforderten, als Ergänzung zum KSZE-Prozess wirklich zum Leben erwecken – oder saßen wir der nächsten Illusion auf? Was war mit der Veröffentlichung der KSZE-Dokumente und der Selbstverpflichtung der Machthaber gewonnen? Dies ließ sich nur herausfinden, indem wir sie beim Wort nahmen und auf die Probe stellten.
 
        Frieden und Menschenrechte nicht voneinander zu trennen, verweigerte Rechte wahrzunehmen, wo es nur irgendwie ging, und sich an den Erfahrungen internationaler und vor allem osteuropäischer Menschenrechtsarbeit zu orientieren, wurde zum Arbeitskonsens unserer Gruppe. Mitgliedschaft entstand durch Mitarbeit, der Kontakt zu Unterstützern und Sympathisanten im Westen, einschließlich großer Medien, wurde offensiv gesucht und nicht abgelehnt oder gefürchtet, wie in den meisten kirchengeschützten Friedensgruppen. Wir begingen einen Tabubruch nach dem anderen.
 
        Schon kurz nachdem wir unsere Gruppenarbeit vorgestellt hatten, begannen wir mit der regelmäßigen Produktion und Verbreitung des „Grenzfall“ – einer illegalen Zeitschrift, deren Redakteure sich jedoch namentlich kenntlich machten. Hier wirkte das Beispiel der russischen, ukrainischen, polnischen und tschechischen Samisdat-Zeitschriften und Bulletins. Im „Grenzfall“ wurde unter anderem über Repressionen, Berufsverbote und Verhaftungen in der DDR berichtet, Blicke auf die Entwicklung in den Nachbarländern geworfen sowie zu Solidaritätsaktionen aufgerufen. 
 
        In Leipzig, Dresden und Weimar bildeten sich Untergruppen der IFM. Wichtig waren die internationalen Kontakte, so etwa zu den Aktivistinnen und Aktivisten der tschechoslowakischen „Charta 77“ und zur polnischen Oppositions- und Menschenrechtsgruppe „Freiheit und Frieden“. Dass bei unseren polnischen Partnern das Wort „Freiheit“ an erster Stelle stand, war kein Zufall.
 
        Eines unserer wichtigsten Kommunikationsmittel war das Telefon. Wir wussten um die staatlichen Abhörpraktiken und entwickelten Routine im Identifizieren von „Wanzen“. Nicht nur die Telefone, ganze Wohnungen wurden abgehört. Absprachen und Bestellungen für Materialsendungen, Terminvereinbarungen und andere Details ließen wir über Kurierwege laufen. Akkreditierte Korrespondenten, Diplomaten und die wenigen westlichen Politiker, die auf unserer Seite waren beziehungsweise das eigene Risiko nicht scheuten, leisteten hier unschätzbare Hilfe. Was über die organisatorischen Wege und technischen Absprachen hinausging – politische Debatten und Auseinandersetzungen, Privates, Witze und sarkastische Bemerkungen, die zum Teil direkt für die Ohren der Lauscher bestimmt waren – passierte die ansonsten häufig blockierten Leitungen. Das Telefon wurde auch zur Kommunikation mit westlichen Medien, für Telefoninterviews und Kommentare, genutzt. Die in den Archiven aufgefundenen, halbwegs korrekten Transkripte der mitgehörten Gespräche sind heute bedeutsame zeithistorische Quellen. In den Protokollen steckt ein dichtes Bild der fieberhaften Entwicklung in einer ungewöhnlichen Zeit. 07  
 
        ILLUSION UND WIRKLICHKEIT
 
        Nicht zuletzt wegen des intensiveren Austauschs zwischen Ost und West auch auf offizieller Ebene hegten in der Bundesrepublik Vertreter und Anhänger der Entspannungspolitik zahlreiche Illusionen über den Charakter ihrer Gegenüber auf DDR-Seite – teilweise sogar noch über das Ende der DDR hinaus. Wenn es darum ging, der eigenen Bevölkerung grundlegende Menschen- und Freiheitsrechte zu verweigern, übten sich die Ideologen der DDR im Beschwören der Klassenkampfsituation und der notwendigen Abwehr des westlichen Feindes, was auf bundesdeutscher Seite Befremden und Kopfschütteln hervorrief. Sobald Mitglieder der SED-Führung aber von „Dialogbereitschaft“, der Möglichkeit „friedlicher Koexistenz“ und tragfähiger „Sicherheitspartnerschaft“ sprachen, erzeugten sie in der Bundesrepublik ein bemerkenswertes Echo und ernteten durchaus Zustimmung – obwohl sich an der restriktiven SED-Politik zunächst gar nichts änderte. Wir als Oppositionelle und Menschenrechtler konnten diese Illusionen nicht teilen, denn wir lebten in einer anderen Wirklichkeit: Die meisten von uns waren von allen Berufstätigkeiten ausgeschlossen, die unseren Qualifikationen entsprachen, wir wurden mit der Situation unserer Familien erpresst, mit den ekligsten Verleumdungen überzogen und standen die ganze Zeit mit einem Bein im Gefängnis.
 
        Absurd wurde es, wenn die DDR-Seite ihren Kompromisswillen gegenüber den unabhängigen Gruppen demonstrieren wollte, dabei aber sofort an ihre Grenzen stieß. Im September 1987, Staats- und Parteichef Erich Honecker sah gerade seinem ersten offiziellen Besuch in Bonn entgegen, sollte mit dem Olof-Palme-Friedensmarsch ein gemeinsames Auftreten offizieller und unabhängiger Friedensgruppen zustande kommen. Vorbedingung der Offiziellen war, dass auf keinem der mitgeführten Transparente das Wort „Menschenrechte“ auftauchte. Die vermittelnden Kirchenvertreter ließen sich dieses Zugeständnis abringen, hatten aber nicht damit gerechnet, dass wir als IFM-Mitglieder den Namen unserer Gruppe auf einem Schild mit uns führen würden. Diese „Provokation“ drohte das ganze Unternehmen zu sprengen.
 
        Zu dieser Zeit hatten wir längst akzeptiert, dass wir als Oppositionelle und „Staatsfeinde“ bezeichnet wurden, wovor sich viele Friedensbewegte so fürchteten. Doch waren wir nicht Feinde – aber konsequente Gegner eines Systems, das grundlegende Menschenrechte verweigerte und auf dessen Überwindung wir mit friedlichen Mitteln hinarbeiteten.
 
        Der Jahreswechsel 1987/88 wurde für eine Reihe von Mitgliedern der IFM, meine Frau Regina und mich eingeschlossen, zur Entscheidung und härtesten Prüfung. Die Hardliner im Sicherheitsapparat und an der Spitze der SED setzten sich durch und waren entschlossen, die „gefährlichsten“ Oppositionellen und Menschenrechtler mit allen Mitteln aus dem Weg zu schaffen. Ob es die durch den KSZE-Prozess auferlegten Rücksichten oder andere Überlegungen waren, die zum nun folgenden ungewöhnlichen Vorgehen führten, ist bis heute umstritten. Die Inhaftierungen und hohen Strafandrohungen wegen „landesverräterischer Agententätigkeit“ gegen Bärbel Bohley, Werner Fischer, Freya Klier, Stephan Krawczyk, Ralf Hirsch, meine Frau und mich sowie weitere Mitglieder unserer Gruppe hatten jedenfalls nicht den Zweck, uns im Gefängnis zu belassen. Dort hätten wir den immer massiveren Widerstand in einer bis dahin recht fügsamen Gesellschaft befördert. Wir wurden mit allen Mitteln der Täuschung und Erpressung außer Landes gebracht und fanden uns schließlich im Westen wieder: Unter tätiger Mithilfe der Kirche und vom Ministerium für Staatssicherheit gesteuerter Rechtsanwälte wurden wir zu einem „Studienaufenthalt“ in die Bundesrepublik abgeschoben. Wer wollte, konnte auch hier eine positive Wirkung des KSZE-Prozesses annehmen.
 
        Bärbel Bohley und Werner Fischer erkämpften sich nach wenigen Monaten ihre Rückkehr in die DDR und wurden mit anderen Mitgliedern der IFM im Spätsommer 1989 zu Mitbegründern des Neuen Forums. Andere von uns, die als Bundesbürger diesen Weg nicht gehen konnten, wurden – wie bereits Jahre vorher Roland Jahn und Jürgen Fuchs – zu den wertvollsten Unterstützern von außen. Meine Frau und ich sahen uns als Gäste in der bundesrepublikanischen Demokratie, in der Menschenrechtsarbeit zu normalen Bedingungen geleistet werden konnte. Unser unfreiwilliger Fortgang mochte eine Lücke gerissen haben, hielt aber den immer stärkeren Widerstand in der DDR nicht auf. Wir spürten das nahende Erdbeben, nahmen die Signale aus Leipzig und Ost-Berlin auf und versuchten sie über die Medien zu verstärken. 
 
        Im Herbst 1989, als die Kette von friedlichen Befreiungsrevolutionen den Eisernen Vorhang, der Europa jahrzehntelang geteilt hatte, in die Höhe gehen ließ, konnten wir endlich zu unseren Freunden nach Ost-Berlin zurückkehren. Der Fall der Mauer war dabei nur ein Glied in dieser Kette.
 
        NACH 1989
 
        1995 entstand mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine Nachfolgeorganisation der KSZE. Nahezu alle europäischen Staaten sind in ihr vertreten, und damit erbt die OSZE auch die Unzulänglichkeiten ihrer Vorgängerin. Demokratische und auf ein friedliches Zusammenleben gerichtete Ziele und das Eintreten für Menschenrechte werden von allen Teilnehmerstaaten offiziell akzeptiert, Vetorechte und zahlreiche mögliche Blockaden verhindern jedoch die konsequente Durchsetzung dieser Ziele.
 
        Welche Möglichkeiten blieben den international organisierten Bürger- und Menschenrechtlern aus dem ehemaligen Ostblock in dieser Lage? Manche von uns hatten auf die Chancen von Glasnost und Perestroika gesetzt und an den Reformwillen des ersten russischen Präsidenten Boris Jelzin geglaubt. Andere waren von vornherein skeptischer und sahen sehr früh die Zeichen für einen Rückfall Russlands, das auf neuer Grundlage an alten Großmachtträumen festhielt. Mit der Präsidentschaft Wladimir Putins ab 1999, der Unterdrückung aller wirklichen Reformkräfte, der Knebelung der Zivilgesellschaft und dem Griff nach der unabhängigen Ukraine ab 2014 bestätigten sich diese Befürchtungen. Zugleich zeigte sich ein erneut zögerlicher Westen, der die Aufnahme der östlichen Reformländer in das atlantische Verteidigungsbündnis und die Europäische Union nur halbherzig unterstützte und die Gefahr, die von einem neoimperialen Russland ausgeht, viel zu lange unterschätzte.
 
        Der Kontakt der ehemaligen Dissidenten, Oppositionellen und Bürgerrechtler aus Osteuropa und Deutschland überdauerte alle Krisen, Rückschläge und auch die Erfolge der Jahre nach 1989. Er ist für uns in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Auf gemeinsamen Treffen geht es nicht so sehr um das nostalgische Zurücklehnen, sondern um die Fragen nach der gemeinsamen Zukunft. Die Graswurzelarbeit, das erlernte und eingeübte „von unten“ erhält in Demokratien eine veränderte Bedeutung und muss auf neue Weise praktiziert werden. Unter den Bedingungen des Krieges, dem sich die Ukraine ausgesetzt sieht, bedeutet das etwa, die Kämpfenden auf jede nur erdenkliche Art zu unterstützen – etwa als Intellektueller, Künstler oder Schriftsteller selbst an der Front zu sein, historische Aufklärungsarbeit zu leisten oder sich an der Dokumentation von Kriegsverbrechen und Repressionen zu beteiligen. Vor allem geht es darum, nicht dem naiven Glauben zu verfallen, dass in stabilen, funktionierenden Demokratien keine jähen Rückschläge möglich seien. Zugleich gilt es, einen langen Atem zu behalten, neue Verbündete zu suchen und sich nicht mit einer dekorierten Statistenrolle abzufinden.
 
         
           WOLFGANG TEMPLIN  
ist Philosoph, Publizist und Sachbuchautor. Zu den Hauptthemen des ehemaligen DDR-Bürgerrechtlers zählen die Geschichte Osteuropas im 20. und 21. Jahrhundert, DDR-Geschichte und der deutsche Vereinigungsprozess.
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         01 Zit. nach Olga Iwinskaja, Lara. Meine Zeit mit Pasternak, Hamburg 1978, S. 168.
 
         02 Zur Ostpolitik siehe auch den Beitrag von Bernd Rother in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).
 
         03 Vgl. Tytus Jaskulowski, Von einer Freundschaft, die es nicht gab. Das Ministerium Für Staatssicherheit der DDR und das polnische Innenministerium 1974–1990, Göttingen 2021.
 
         04 Eine umfangreiche Dokumentation der Menschenrechtsbewegungen in mehr als zwanzig Nationen und Ländern der Sowjetunion und des Ostblocks in den Jahren 1956 bis 1989 liegt mit dem „Wörterbuch der Dissidenten“ vor. Es wurde von der polnischen Stiftung Zentrum KARTA herausgegeben, deren Redakteure und Herausgeber sich aus ehemaligen Solidarność- Oppositionellen zusammensetzen. Vgl. KARTA (Hrsg.), Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989 [Wörterbuch der Dissidenten. Führende Gestalten der oppositionellen Bewegungen in den kommunistischen Ländern in den Jahren 1956–1989], 2 Bde., Warszawa 2007.
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         06 Vgl. Douglas Selvage/Walter Süß, Staatssicherheit und KSZE-Prozess. MfS zwischen SED und KGB (1972–1989), Göttingen 2019.
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        KOOPERATION IN UNKOOPERATIVEN ZEITEN
 
        Die OSZE und ihr Engagement für umfassende Sicherheit
 
         Bradley Reynolds 
 
        Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer, knapp ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, wurde Deutschland wiedervereinigt. Dies geschah im Einklang mit dem Prinzip der friedlichen Veränderung von Grenzen, auf das man sich 1975 in der Schlussakte von Helsinki geeinigt hatte – dem zentralen Dokument der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Kurz darauf, am 21. November 1990, unterzeichneten alle Teilnehmerstaaten der KSZE die „Charta von Paris für ein neues Europa“, die ein „neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit“ einläuten sollte. 01  Es herrschte der Glaube vor, Zusammenarbeit, liberale Demokratie und freie Märkte könnten als neue Grundlage für Stabilität und Sicherheit in Europa dienen.
 
        Die unvorhergesehene Umbruchphase löste eine immense Euphorie aus, eine neue Welt ohne Trennlinien schien möglich. Die KSZE, die 1995 zur OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) wurde, galt in den frühen 1990er Jahren weithin als einzigartige, integrative Institution, um Sicherheit neu zu denken und ein neues Europa zu errichten, „ungeteilt und frei“. 02  Es war die erste gesamteuropäische Sicherheitsinstitution, der sich alle ehemaligen Sowjetrepubliken, die ihre Unabhängigkeit durch den Zerfall der Sowjetunion wiedererlangten, sowie alle ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes anschließen konnten.
 
        Hinter „der Euphorie, dem Optimismus und der Zuversicht“ 03  der Charta von Paris lauerte jedoch auch Instabilität. Die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger erkannten erst allmählich, welch immense Arbeit nötig sein würde, um nach der Auflösung der Sowjetunion eine kooperative Sicherheitsgemeinschaft von Vancouver bis Wladiwostok aufzubauen. Das ehemalige Jugoslawien versank schon bald in einem offenen Krieg, der Südkaukasus stand für eine alternative Weltunordnung, und es herrschte zunehmend Uneinigkeit darüber, ob und wie Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion in ein neues Europa zu integrieren wäre.
 
        Angefangen mit der Charta von Paris kamen Diplomaten aus Ost und West in den 1990er Jahren regelmäßig zusammen, um neue Institutionen aufzubauen, mit dem Ziel, die Prinzipien und Auslegungen der Schlussakte von Helsinki zu festigen, die während der zahlreichen KSZE-Folgekonferenzen zwischen 1975 und 1990 hitzig diskutiert worden waren. Diese neuen Institutionen wurden nach dem Konsensprinzip aufgebaut, was die Eigenverantwortlichkeit fördern und die politische Verbindlichkeit der im OSZE-Rahmen gemachten Zusagen stärken sollte – denn juristisch waren diese nicht bindend. Dies war der erste Versuch, ein neues, kooperatives Sicherheitsumfeld in Europa zu schaffen.
 
        Die große Popularität der KSZE basierte auf ihrem Potenzial, die Wahrnehmung von Sicherheit und Frieden zu revolutionieren, so wie sie es 1975 getan hatte. Statt Sicherheit nur über die Zahl der Rüstungsgüter eines Landes und exklusive Mitgliedschaft zu definieren, wurde Sicherheit in der Schlussakte von Helsinki breit und inklusiv konzipiert. Daraus entwickelte sich die Idee „umfassender Sicherheit“, die noch heute die Herangehensweise der OSZE charakterisiert. Umfassende Sicherheit bedeutet, dass es zahlreiche Themen gibt, die Sicherheit, Unsicherheit und letztlich das Wohlergehen der Bevölkerung beeinflussen, und dass „Kooperation für alle Teilnehmerstaaten vorteilhaft ist, während Unsicherheit in und/oder von einem Staat das Wohlergehen aller beeinflussen kann“. 04  
 
        Das letztendliche Ziel, Sicherheit als umfassend und kooperativ zu definieren, bestand in den Worten des bis 1974 amtierenden britischen Premierministers Edward Heath darin, „Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen“. 05  Die Schaffung von drei „Körben“ im Helsinki-Prozess war der erste Versuch, Schlüsselthemen zu definieren, die angegangen werden müssen, um auf internationaler und nationaler Ebene Frieden und Stabilität zu schaffen und dadurch das Leben der Bevölkerung wirklich zu verbessern. Diese Themen wurden aufgeteilt in eine politisch-militärische Dimension (Korb I), eine Wirtschafts- und Umweltdimension (Korb II) sowie eine „menschliche“, also humanitäre Dimension (Korb III). Umfassende Sicherheit bedeutet auch, dass die Themen in allen drei Körben miteinander verbunden sind.
 
        Dieses Modell der kooperativen Sicherheit wurde zum vorherrschenden Ansatz der 1990er Jahre, die inzwischen als „goldenes Zeitalter“ für die Entwicklung der Zivilgesellschaft sowie für eine kreative Rüstungskontrollpolitik durch die OSZE gelten. Die Organisation spielte eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung Europas nach dem Kalten Krieg, indem sie Barrieren abbaute und die Weichen für eine neue Ära europäischer Integration stellte.
 
        Ab Anfang der 2000er Jahre traten allmählich jedoch wieder Konflikte zutage, was zu neuen Trennlinien quer durch Eurasien führte und viele dazu veranlasste, den Wert umfassender Sicherheit zu hinterfragen. Trotz des gegenwärtigen Zustands der europäischen Sicherheitspolitik bleibt aber festzuhalten, dass die OSZE das Resultat eines historischen Prozesses ist, der darauf zielt, zivilen und diplomatischen Dialog zu fördern und durch internationale Kooperation friedvollere Gesellschaften aufzubauen. Diplomaten und zivilgesellschaftliche Akteure argumentieren weiterhin, dass die OSZE unerlässlich ist, um die innere Resilienz gegenüber neuen Bedrohungen zu stärken und einen gerechten und dauerhaften Frieden in Europa zu erreichen, sobald die Zeit dafür reif ist – so, wie sie es 1989 war.
 
        Kooperative Sicherheit wirkte 1975 so merkwürdig wie heute. Die Historikerin Mary Elise Sarotte merkte daher an: „In angespannten Zeiten, in denen die Chancen auf Besserung gering erscheinen, ist es oft die klügste Strategie, die Saat für langfristige Veränderung zu legen.“ 06  Da langfristiges Denken heute selten geworden ist, liegt es an Historikerinnen und Historikern, den Horizont entsprechend zu erweitern. Wie der Historiker und ehemalige US-Diplomat Philip Zelikow feststellte, hält die Geschichte nicht unbedingt Lektionen oder Regelmäßigkeiten bereit, sondern zeigt uns vielmehr Möglichkeiten auf. Die Vergangenheit sollte dementsprechend genutzt werden, um in der öffentlichen Debatte Neugier zu wecken. 07  
 
        Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Institutionen und Werkzeuge gegeben, die in den 1990er Jahren von den Teilnehmerstaaten der OSZE entwickelt wurden, um umfassende Sicherheit zu erreichen. Auch wenn diese Instrumente wegen der neuen Konfrontationen in Europa derzeit weitgehend eingefroren sind, so bleiben sie doch im Werkzeugkasten der OSZE – in Erwartung einer Zukunft, in der kooperative Sicherheit wieder gefragt ist.
 
        VON DER KSZE ZUR OSZE
 
        Die KSZE wurde im Dezember 1994 zu einer vollwertigen regionalen Sicherheitsinstitution gemäß Kapitel VIII der UN-Charta. Bereits zuvor hatten die Teilnehmerstaaten ab 1990 neue Instrumente und Einrichtungen entwickelt, um den mehrschichtigen Sicherheitsbedrohungen zu begegnen, die sich aus dem Zusammenbruch des Sozialismus ergaben. Zu diesen Institutionen, die heute unter dem Dach der OSZE firmieren, gehören unter anderem das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, das Konfliktverhütungszentrum, der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten, unzählige Feldmissionen, das OSZE-Sekretariat und der Posten des Generalsekretärs. Das konferenzartige Arrangement der KSZE, bei dem Diplomaten in einen langen Dialog über Schlüsselthemen traten, um Konflikte zu verhindern oder zu lösen, wurde weiterentwickelt zu einer funktionaleren Organisation, die Projekte umsetzen, Wahlen beobachten und Sonderberichterstatter entsenden kann, um die internationale Gemeinschaft über lokale Begebenheiten zu informieren.
 
        Durch die Entwicklung des KSZE-Prozesses zu einer internationalen Institution, die in der Lage ist, umfassende Sicherheit vor Ort voranzubringen, entstand ein einzigartiges Feldmissionsmodell. Diese konsensbasierten Missionen erweiterten die Kompetenzen und Mitarbeit der OSZE in der Konfliktprävention, im Krisenmanagement und in der Konfliktfolgenbeseitigung. Bis 2003 gab es solche Missionen in 20 Ländern: In Bosnien und Herzegowina halfen sie etwa, das Abkommen von Dayton umzusetzen, mit dem der Bosnienkrieg beendet worden war; in den baltischen Staaten unterstützten sie den sozialen Zusammenhalt; und im Südkaukasus und in Zentralasien förderten sie den Aufbau von zivilgesellschaftlichen und parlamentarischen Kompetenzen. Kurz nach dem Ende des Kalten Krieges waren diese Feldmissionen die einzige internationale Vor-Ort-Präsenz in den neuen Teilnehmerstaaten der OSZE und somit eine tägliche Erinnerung an ihre internationalen Verpflichtungen und eine Verbindung zum neuen Europa. 08  
 
        Eine der bedeutendsten Feldmissionen der jüngeren Zeit war die OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine (Special Monitoring Mission, SMM), die nach der russischen Annexion der Krim 2014 eingesetzt wurde. Die SMM erstellte täglich Berichte über Verstöße gegen die Waffenruhe entlang der Kontaktlinie in der Ostukraine, verfolgte die Bewegung von Waffensystemen in der gesamten Ukraine, registrierte Minenfelder und dokumentierte die Auswirkungen des Krieges auf die lokale Bevölkerung. Die Mission fungierte als Augen und Ohren der internationalen Gemeinschaft und lieferte beispielsweise wertvolle Informationen für UN-Hilfslieferungen. 09  
 
        Nach der vollumfänglichen russischen Invasion der Ukraine ab Februar 2022 war die SMM nicht mehr im Konsens mit Russland aufrechtzuerhalten und wurde abgelöst durch ein extrabudgetäres Unterstützungsprogramm (Support Programme for Ukraine, SPU). Dieses ist nicht konsensbasiert, sondern wird durch freiwillige Beiträge von über 30 OSZE-Staaten finanziert. Obwohl der russische Angriffskrieg die OSZE daran hindert, umfassende Sicherheit in der Region mit einem Konsensmandat zu verfolgen, haben die am SPU teilnehmenden Staaten gezeigt, dass das Modell der umfassenden Sicherheit trotz der eklatanten Missachtung aller OSZE-Konsensvereinbarungen durch die Russische Föderation noch immer anwendbar ist. Im Rahmen des SPU kann die OSZE ihr seit 30 Jahren währendes Engagement in der Ukraine fortsetzen und Projekte umsetzen, die unter anderem der humanitären Minenräumung, chemischen Bedrohungen, dem Menschenhandel und der Überwachung von Umweltschäden durch den Krieg gewidmet sind.
 
        ERWEITERTE SICHERHEIT: ZIVILGESELLSCHAFT UND MINDERHEITENRECHTE
 
        Die Institutionalisierung der OSZE hat es ermöglicht, dass sich neue unabhängige Institutionen zum Schutz fundamentaler Freiheiten, demokratischer Werte und Minderheitenrechte entwickeln konnten – so, wie es in der Schlussakte von Helsinki umrissen und in der Zeit nach dem Kalten Krieg erweitert wurde.
 
        Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR), das 1990 mit der Charta von Paris geschaffen wurde, ist zu einer Hauptinstitution geworden, um die Verpflichtungen aus Korb III zu kontrollieren und die Teilnehmerstaaten bei deren Umsetzung zu unterstützen. Ursprünglich gegründet, um den Austausch von Informationen zu Wahlen zu erleichtern, wurde das Mandat des ODIHR in Reaktion auf den Zerfall der Sowjetunion und Jugoslawiens rasch erweitert. So entwickelte das Büro eine der ersten umfassenden Methodologien zur Wahlbeobachtung und hat im zurückliegenden Jahrzehnt über 150 Wahlen beobachtet. Ende der 1990er Jahre wurde sein Arbeitsfeld auf weitere Bereiche ausgeweitet, etwa auf die Förderung der Rechtsstaatlichkeit, die Stärkung der Zivilgesellschaft, die Prävention von Folter und die Bekämpfung von Menschenhandel. Seit 1999 widmet sich das ODIHR zudem Angelegenheiten der Sinti und Roma und ist in Europa zu einer der bedeutendsten Institutionen zu diesem Thema geworden.
 
        Eine weitere wichtige Einrichtung der OSZE ist der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten (High Commissioner on National Minorities, HCNM). Als das Amt 1992 geschaffen und mit der Aufgabe mandatiert wurde, frühzeitig vor der Entstehung von Konflikten zu warnen und rasches Handeln zu ermöglichen, galt dieser Schritt als revolutionär. Die Initiative von Teilnehmerstaaten, die Rolle des HCNM zu schaffen, zeigte „ein akutes Bewusstsein dafür, dass ungelöste interethnische Beziehungen in einem Staat in der Vergangenheit die Beziehungen zwischen Staaten negativ beeinflusst haben, insbesondere zwischen den Wohnsitz- und Herkunftsstaaten einer nationalen Minderheit“. 10  Wie die ehemalige OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid erklärte, ist der HCNM „ein Schlüsselwerkzeug, um sozialen Zusammenhalt zu unterstützen und positiven, nachhaltigen Wandel zu fördern“. 11  
 
        Ein dritter wichtiger Baustein des Helsinki-Prozesses nach dem Kalten Krieg war die Schaffung der Helsinki-Bürgerversammlung (Helsinki Citizens’ Assembly, HCA) und die Koordinierung der sogenannten Helsinki-Gruppen, die bereits in den 1970er Jahren in zahlreichen Teilnehmerländern von Bürgerinnen und Bürgern gegründet worden waren, um in ihrem Staat die Umsetzung der Verpflichtungen aus der Schlussakte zu kontrollieren. Obwohl diese Bewegungen nie zu einem institutionellen Bestandteil der OSZE wurden, zeigten sie doch, wie inspirierend der Helsinki-Prozess für ein breites Spektrum an zivilgesellschaftlichen Aktivisten und Organisationen in Ost und West war. In ihrer Gesamtheit werden diese Gruppen mitunter auch als „Gewissen von Helsinki“ bezeichnet. Zwischen 1990 und 1995 brachte die HCA jährlich rund 1000 Aktivistinnen und Aktivisten zusammen – was als einer der ersten Versuche einer europäischen Integration von unten zu sehen ist. 12  
 
        Obwohl einige der zivilgesellschaftlichen Aktivisten, die in die HCA involviert waren, letztlich die Europäische Union wegen ihrer finanziellen Möglichkeiten für attraktiver halten, ist die OSZE auch heute noch eines der effektivsten Foren, auf dem zivilgesellschaftliche Aktivisten direkt mit Diplomaten und Entscheidungsträgern in Dialog treten können. Die jährliche „Human Dimensions Conference“ der OSZE und ergänzende Treffen ermöglichen den Austausch von Perspektiven zwischen Diplomaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren über bewährte Verfahren und über Menschenrechtsbedrohungen im gesamten OSZE-Gebiet. Darüber hinaus sind zivilgesellschaftliche Organisationen wichtige Partner bei der Umsetzung von OSZE-Missionen und bieten wertvolle Expertise bei Umwelt- bis hin zu harten Sicherheitsfragen. Das ODIHR, der HCNM und unabhängige zivilgesellschaftliche Netzwerke verteidigen und ergänzen das umfassende Sicherheitsmodell gemeinsam, indem sie sich für ein größeres Interesse und eine stärkere Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der nationalen und internationalen Politikgestaltung einsetzen.
 
        KOOPERATIVE HARTE SICHERHEIT
 
        Ein Hauptanliegen des ursprünglichen KSZE-Prozesses bestand darin, ein Format für gesamteuropäische Rüstungskontrollverhandlungen zu schaffen, um Konflikte zu lösen und eine gegenseitige Zerstörung unwahrscheinlicher zu machen. Auch wenn sie langsam und streckenweise ergebnislos waren, legten die Diskussionen und die Maßnahmen zur Vertrauensbildung durch die KSZE den Grundstein für die innovative Rüstungskontrolle konventioneller Waffensysteme in den 1990er Jahren.
 
        Diese Ära der Kooperation führte zu einer bemerkenswerten Troika multilateraler Rüstungskontrollverträge, die zum Ende des Kalten Krieges unterzeichnet wurden. Dazu gehörten der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE-Vertrag), das Wiener Dokument und der Vertrag über den Offenen Himmel. Das erste Abkommen, unterzeichnet 1990, war der KSE-Vertrag zwischen 16 NATO- und sechs Warschauer-Pakt-Staaten. Er zielte darauf ab, die Zahl der Truppen in Europa zu begrenzen und führte innerhalb der ersten dreijährigen Reduzierungsphase zur Vernichtung von 50000 konventionellen Waffensystemen wie Panzern, Artilleriewaffen und Kampfflugzeugen. 13  Das zweite Abkommen, als Teil des KSZE-Prozesses ebenfalls 1990 unterzeichnet, war das Wiener Dokument über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, in dem die Teilnehmerstaaten den Austausch von Militärinformation vereinbarten. Das dritte Abkommen, der Vertrag über den Offenen Himmel, wurde 1992 unterzeichnet und erlaubte gemeinsame Luftüberwachungsmissionen über den Territorien der 27 beteiligten Staaten. Im Laufe der nächsten Jahre traten weitere Länder den Verträgen bei. Zusammen schufen diese drei Abkommen „ein Netz verschränkter und gegenseitig verstärkender Verpflichtungen zur Rüstungskontrolle“, womit die Grundsätze kooperativer und umfassender Sicherheit im Hinblick auf die Themen aus Korb I umgesetzt wurden. 14  
 
        Während der Ansatz der kooperativen Sicherheit in den 1990er Jahren auf seinem Höhepunkt war, begannen die vertraglichen Verabredungen aus dieser Zeit mit der Zunahme von Konflikten in den 2000er Jahren zu erodieren. Die Russische Föderation setzte 2007 den KSE-Vertrag aus, und sowohl die USA als auch Russland zogen sich 2020/21 aus dem Vertrag über den Offenen Himmel zurück. Das Wiener Dokument ist zwar erhalten geblieben, aber die Verhandlungen über eine Aktualisierung kamen 2016 zum Stillstand. Im Januar 2022, kurz vor seiner groß angelegten Invasion der Ukraine, blockierte Russland zudem die militärischen Inspektionen im Rahmen des Wiener Dokuments.
 
        Nichtsdestotrotz hatten die genannten Abkommen einen bemerkenswerten Einfluss auf die europäische Sicherheit. Die Friedens- und Konfliktforscher Alexander Graef und Tim Thies vertreten die These, dass der russische Überfall auf die Ukraine 2022 ganz anders ausgesehen hätte, wenn die Teilnehmerstaaten des KSE-Vertrags in den 1990er Jahren konventionell nicht abgerüstet hätten. Die russische Armee hatte einen beträchtlichen Teil der von der Sowjetunion übernommenen militärischen Ausrüstung zerstört und umgerüstet, was ihre Fähigkeit, groß angelegte Offensiven an mehreren Fronten gleichzeitig zu führen, stark eingeschränkt hat. 15  
 
        Die OSZE ist zudem eine führende Institution auf dem Feld der Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen (Small Arms and Light Weapons, SALW), also etwa von Pistolen, Gewehren und leichten Maschinengewehren. In den 1990er Jahren verfügten viele Staaten über einen größeren Bestand an derartigen Waffen aus dem Kalten Krieg und dem Zweiten Weltkrieg. Anstatt sie zu zerstören, was von der UN als Best Practice betrachtet wurde, neigten staatliche Akteure zunehmend dazu, sie zu verkaufen, was das organisierte Verbrechen, Terrorismus und bewaffnete Konflikte befeuerte. Die SALW-Bestände bedeuteten somit ein ernstzunehmendes Risiko in humanitärer, sicherheitstechnischer und ökologischer Hinsicht. Die OSZE nahm sich dieses Problems an und entwickelte sich rasch zu einer maßgeblichen Treiberin bei der Umsetzung von Projekten zur Vernichtung von Kleinwaffen und leichten Waffen in ganz Eurasien. Zugleich stärkte sie in den Teilnehmerstaaten das Wissen und die Kompetenzen darüber, sodass sich nationale Institutionen diesem Thema selbst widmen konnten. Zwischen 2001 und 2006 vernichteten die OSZE-Teilnehmerstaaten über 6,5 Millionen Kleinwaffen, und die Erfahrung der OSZE im Umgang mit SALW-Beständen hat die Standardverfahren international deutlich verbessert. 16  
 
        Die Bemühungen der OSZE, kooperative Sicherheit zu politisch-militärischen Themen aufrechtzuerhalten, sind nach wie vor unerlässlich. Da wir in eine Phase der Wiederaufrüstung eintreten, wird die Notwendigkeit für Abrüstung unweigerlich wiederkehren. Beispielsweise wurde die Nicht-Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen nach den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren als grundlegendes politisches Thema angesehen, um Stabilität in Europa zu bewahren und weitere Konflikte zu vermeiden. Einen ähnlichen Ansatz im SALW-Bereich wird es als Teil eines gerechten und dauerhaften Friedensschlusses in der Ukraine brauchen. Zusätzlich sind bereits heute Minenräumungsprojekte im Südkaukasus notwendig – ebenso wie Verhandlungen über die Rüstungskontrolle auch schwerer Waffen, um einem entfesselten Wettrüsten in Europa vorzubeugen. Die OSZE verfügt über Kompetenzen in all diesen Bereichen, die essenziell sind, um den Menschen in allen Teilnehmerstaaten ein Leben in Frieden zu ermöglichen.
 
        UMWELTSICHERHEIT
 
        Der zweite Korb, die Wirtschafts- und Umweltdimension, ist der umfangreichste und zugleich der vermutlich am wenigsten genutzte der drei Körbe. Die Arbeit in dieser Dimension hat sich im Laufe der vergangenen 20 Jahre stark weiterentwickelt und einzigartige Herangehensweisen hervorgebracht. Die Umwelt- und Sicherheitsinitiative (Environment and Security Initiative, ENVSEC), die 2003 eingerichtet wurde, ist eine der Hauptinitiativen der OSZE in diesem Bereich. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt mit UN-Organisationen zur Bewältigung von Umweltsicherheitsrisiken durch regionale Kooperation zwischen Zivilgesellschaft, staatlichen Stellen und Wissenschaft. ENVSEC unterstützt Teilnehmerstaaten dabei, Katastrophenrisiken zu mindern und grenzüberschreitende Wasserkooperation zu ermöglichen.
 
        Bei der Verfolgung ihres Ansatzes umfassender Sicherheit arbeitet die OSZE auch daran, Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheiten zu bieten, sich in die Klimapolitik einzubringen. 2002 wurde die OSZE zu einem Schlüsselpartner bei der Umsetzung der 1998 von 47 Staaten unterzeichneten Aarhus-Konvention, dem einzigen rechtlich bindenden Instrument, das dem Grundsatz der partizipativen Umweltpolitik verpflichtet ist. Hierbei sind die sogenannten Aarhus-Zentren bedeutsam, weil sie auf lokaler Ebene die zivilgesellschaftlich vernetzte Bearbeitung von Umweltthemen fördern, die als Treiber für lokale Konflikte, Geschlechterungleichheit, Flucht und viele andere Probleme gelten. Die Unterstützung der Aarhus-Zentren durch die OSZE ist damit ein grundlegender Teil der Konfliktprävention innerhalb von Staaten. Allein bis 2017 wurden 60 von der OSZE unterstützte Aarhus-Zentren in 14 Teilnehmerstaaten geschaffen. 17  
 
        FAZIT
 
        Die Themen, die wir heute als besonders wichtig für ein besseres Leben erachten, haben sich in den vergangenen 50 Jahren weiterentwickelt. Václav Havel, der einstige Dissident und spätere Staatspräsident der Tschechoslowakei, merkte zurecht an: „Egal, wie schwierig es ist, ein totalitäres System zu stürzen – es ist noch schwieriger, ein neues und besseres System aus seinen Ruinen zu errichten.“ 18  Diese Einschätzung tritt mit dem 50. Jahrestag der Schlussakte von Helsinki immer klarer zutage.
 
        Die OSZE erlaubt es uns, sowohl über die kollektiven Hoffnungen als auch die Fehleinschätzungen zu reflektieren, die die 1990er Jahre ausmachten. Ein OSZE-Diplomat beschrieb den Helsinki-Prozess treffend als einen „fortlaufenden, evolutionären Prozess hin zu der Vision einer Sicherheitsgemeinschaft“. 19  Eine Kollegin aus dem niederländischen Helsinki-Komitee merkte an: „Das Erbe lehrt uns auch, dass es bei Sicherheit nicht nur um Grenzen oder Waffen geht – es geht um Menschen, Teilhabe und das Recht, seine Zukunft zu gestalten.“ 20  Die KSZE revolutionierte die Diskussionen über Frieden und Sicherheit in den Jahren 1975 und 1990 und schuf als OSZE neue Werkzeuge und Grundlagen, um die Herausforderungen eines sich verändernden Europas anzugehen. 2025 scheint sich Europa wieder an der Schwelle zu einer neuen Ära zu befinden. Es stellt sich die Frage, ob Bürger und politische Entscheidungsträger den Mut haben, den Helsinki-Prozess fortzusetzen, um ein besseres Leben zu ermöglichen – oder ob wir zu einer Welt zurückkehren, in der Macht über dem Recht steht und die Bürger im Großmachtspiel der Autokraten nur eine untergeordnete Rolle spielen.
 
         
          Aus dem Englischen von Maximilian Murmann, München.
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        UNERSCHLOSSENES POTENZIAL
 
        Die OSZE und die Zivilgesellschaft in Fragen von Frieden und Sicherheit 
 
         Nadja Douglas 
 
        Internationale Sicherheitsorganisationen gelten in der Regel als wenig zugänglich für zivilgesellschaftliche Teilhabe. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Internationale Sicherheit und Sicherheitsgovernance sind nach wie vor Domänen staatlichen Handelns. 01  Gerade in Zeiten geopolitischer Umbrüche und der Rückkehr zu realpolitischen Vorstellungen von Macht und Stärke in den internationalen Beziehungen wird der Zivilgesellschaft, wenn überhaupt, nur eine marginale Rolle zugeschrieben. Hinzu kommt, dass Staaten in einem sich stark verändernden internationalen Sicherheitsumfeld weniger willens sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen, was (militärische) Transparenz und Rechenschaft angeht.
 
        Und doch werden zivilgesellschaftliche Akteur*innen bei Fragen von Frieden und Sicherheit immer relevanter: Der Krieg in der Ukraine zeigt deutlich, wie wichtig die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen in diesem Bereich ist – insbesondere dort, wo die staatliche Handlungsfähigkeit teilweise eingeschränkt ist. 02  Es ist absehbar, dass die Bedeutung von zivilgesellschaftlichen Organisationen in einer potenziellen Nachkriegsphase, wenn Konfliktnachsorge und erneuerte Konfliktprävention gefragt sind, weiter wachsen wird.
 
        Eine internationale zwischenstaatliche Organisation, die bereits verschiedene Methoden und Instrumente entwickelt hat, um die Herausforderungen in den unterschiedlichen Phasen des sogenannten Konfliktzyklus in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft anzugehen, ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). In Fortführung der drei „Körbe“ aus der KSZE-Schlussakte (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) von Helsinki 1975 gliedert sich die Arbeit der OSZE in drei Bereiche: die politisch-militärische Dimension, die Wirtschafts- und Umweltdimension sowie die menschliche Dimension. 03  Auch im politisch-militärischen Bereich stand und steht die OSZE dabei in ihren Einsatzgebieten in einer besonderen Beziehung zur jeweiligen Zivilgesellschaft.
 
        Historisch betrachtet legten die Helsinki-Vereinbarungen von 1975 nicht nur den Grundstein für einen beginnenden Sicherheitsdialog im Ost-West-Konflikt, sondern auch für eine breite Bewegung von Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen in Ost und West. Bürger*innen schlossen sich schon bald in sogenannten Helsinki-Komitees zusammen, um ihre Regierungen hinsichtlich der Verwirklichung der Helsinki-Prinzipien zur Rechenschaft zu ziehen und „Helsinki“ als Motiv für eine Agenda von Frieden und Abrüstung zu nutzen. 04  Das zivilgesellschaftliche Handeln hat sich mit den Jahren weiterentwickelt, und aus der Idee der transnationalen bürgerrechtlichen Vernetzung ist ein Expert*innen-Netzwerk für Menschenrechtsarbeit geworden. 05  
 
        Die OSZE selbst verfügt über keine eng umrissene Definition von Zivilgesellschaft. Traditionell verfolgt sie einen diskriminierungsfreien Ansatz, um flexibel genug zu sein, den Sichtweisen und Vorschlägen eines breiten Spektrums an Organisationen im OSZE-Raum gerecht zu werden. Das Feld ist in den vergangenen Jahren jedoch diverser und unübersichtlicher geworden, sodass es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass gesellschaftliche Kräfte „östlich und westlich von Wien“ den Helsinki-Konsens unterstützen. Die sogenannte nicht-zivile oder illiberale Zivilgesellschaft, wie sie in jüngerer Zeit verstärkt auch in westlichen liberalen Demokratien anzutreffen ist, gibt Forderungen nach einem „Mehr“ an zivilgesellschaftlichem Engagement daher teilweise eine bittere Note.
 
        Das Ziel dieses Beitrags ist es, Licht auf die Frage nach der Relevanz von Zivilgesellschaft in Bereichen „harter Sicherheit“ der politisch-militärischen Dimension der OSZE zu werfen. Es soll herausgearbeitet werden, in welchen Phasen des Konfliktzyklus (sowohl in inner- als auch zwischenstaatlichen Konflikten und Kriegen) zivilgesellschaftliche Expertise besser nutzbar gemacht werden könnte und welche Herausforderungen es bei der Einbindung von Zivilgesellschaft in der OSZE gibt. Als Grundlage dienen die Ergebnisse eines vom Auswärtigen Amt geförderten Projekts der Stiftung Wissenschaft und Politik zur Rolle der OSZE in einer neuen europäischen Sicherheitsordnung sowie eines im ersten Halbjahr 2025 umgesetzten Unterprojekts zum zivilgesellschaftlichen Engagement in der politisch-militärischen Dimension der OSZE. Für Letzteres wurden 16 Interviews mit Expert*innen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie dem OSZE-Sekretariat geführt, zudem wurde ein Textkorpus von rund 2600 OSZE-Dokumenten mithilfe von Analysesoftware und künstlicher Intelligenz ausgewertet. 
 
        ZIVILGESELLSCHAFT IN DER OSZE
 
        Die Rolle von nichtstaatlichen Organisationen im KSZE-Rahmen wurde bereits in der Schlussakte von Helsinki von 1975 anerkannt. In der Charta von Paris von 1990 erinnerten die Teilnehmerstaaten daran und verpflichteten sich zugleich, den Einsatz der zivilgesellschaftlichen Akteure für die Umsetzung der KSZE-Verpflichtungen weiter zu erleichtern. 06  Den normativen Rahmen für die Einbeziehung der Zivilgesellschaft bildete in der Folge das sogenannte Helsinki-Dokument von 1992, in dem betont wurde, dass die KSZE ein Prozess bleibe, „dessen Aktivitäten weit über formelle Beziehungen zwischen Regierungen hinausgehen, und der die Staatsbürger und Gesellschaften der Teilnehmerstaaten einbezieht“. 07  
 
        Während die Mechanismen der Rüstungskontrolle und Umsetzung von sogenannten vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen (VSBM) staatszentriert blieben, begann sich daraufhin das Engagement der Zivilgesellschaft in anderen Bereichen der ersten Dimension schrittweise weiterzuentwickeln – etwa zu Fragen der Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen (SALW) oder hinsichtlich der Förderung des humanitären Völkerrechts im Rahmen des 1994 von der OSZE angenommenen Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit.
 
        Im Dezember 2011 hat sich zudem die Civic Solidarity Platform gegründet – ein Netzwerk aus über 100 zivilgesellschaftlichen und anderen Nichtregierungsorganisationen aus dem OSZE-Raum, die sich „von unten“ für die Realisierung der Helsinki-Prinzipien einsetzen. Die Plattform organisiert jeweils im Vorfeld des jährlich stattfindenden OSZE-Ministerrats eine parallele Zivilgesellschaftskonferenz. 08  
 
        KONFLIKTZYKLUS UND ZIVILGESELLSCHAFT
 
        Die Relevanz und Bedeutung von zivilgesellschaftlichen Akteur*innen in lokalen Friedens- und Konfliktbeilegungsprozessen wird in der Forschungsliteratur mittlerweile ausreichend gewürdigt. 09  Gleichwohl wird bis heute bemängelt, dass das zivilgesellschaftliche Potenzial in der Konfliktarbeit der OSZE nach wie vor nur unzureichend erschlossen ist. 10  Das Modell des Konfliktzyklus wurde innerhalb der OSZE als Teil der politisch-militärischen Dimension in den 1990er Jahren geprägt, wobei die vier einzelnen Konfliktphasen – Frühwarnung, Konfliktverhütung und Konfliktlösung, Krisenmanagement sowie Konfliktfolgenbeseitigung – durchaus dimensionsübergreifende Elemente haben. 11  
 
        2011 fasste der OSZE-Ministerrat den Beschluss Nr. 3/11 über „Elemente des Konfliktzyklus im Zusammenhang mit der Verstärkung der Fähigkeiten der OSZE in den Bereichen Frühwarnung, frühzeitiges Handeln, Dialogerleichterung und Mediationsunterstützung sowie Konfliktnachsorge“, womit die Entwicklung eines geeigneten „Werkzeugkastens“ mit Instrumenten für die verschiedenen Konfliktphasen vorangetrieben wurde. 12  Seit 2019 gibt es auch ein Instrumentarium zur Einbeziehung von Frauen in effektive Friedensprozesse. 13  Dennoch bleibt der Spielraum der OSZE begrenzt, da es letztlich am politischen Willen der Teilnehmerstaaten mangelt, die vorhandenen Werkzeuge zu nutzen und die dafür erforderlichen Mittel bereitzustellen.
 
        Die Forderung nach besserer Einbindung der Zivilgesellschaft in Konfliktbeilegungsprozesse und Friedensverhandlungen ist häufig zu vernehmen – doch Konfliktkontexte variieren, und in vielen Fällen ist die Einbindung in offizielle Verhandlungen von den Konfliktparteien schlicht nicht gewünscht und daher nicht realisierbar. Die Ergebnisse unseres Forschungsprojekts zeigen, dass zivilgesellschaftliche Organisationen im OSZE-Raum vor allem in den Phasen der Frühwarnung, Konfliktprävention und Konfliktnachsorge noch immer zu wenig wahrgenommen werden und eine zentralere Rolle spielen könnten als bisher. Aber auch ihre Arbeit unter Kriegsbedingungen, also in der Phase des Krisenmanagements, etwa um fehlende staatliche Präsenz vor Ort zu kompensieren, wird vielfach übersehen. Im Folgenden wird erörtert, welche (potenzielle) Rolle Zivilgesellschaft in einzelnen Phasen des Konfliktzyklus spielen kann.
 
         Frühwarnung und Prävention: Der umfassende Sicherheitsbegriff der OSZE bringt es mit sich, dass auch Krisen im Bereich der menschlichen Dimension als Frühwarnsignal für militärische Sicherheitskrisen gelten. Zivilgesellschaftliche Organisationen können, sofern sie gehört werden, effektive Frühwarnmechanismen bieten. Zahlreiche Instrumente der OSZE in diesem Bereich sind unter anderem auf die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft angewiesen. Die OSZE-Feldoperationen stehen in der Regel in engem Austausch mit der jeweiligen Zivilgesellschaft in ihrem Einsatzgebiet und gelten deshalb als wirksame Früherkennungssensoren. 14  Daneben verfügen das Konfliktverhütungszentrum (CPC) und der Hohe Kommissar für Nationale Minderheiten (HCNM) der OSZE über ein Frühwarnmandat. Letztlich sind auch Menschenrechtsverteidiger*innen wichtige Akteur*innen im Bereich Frühwarnung. Deren Funktion als Watchdog ist in Zeiten zunehmender staatlicher Restriktionen im Menschenrechtsbereich jedoch regelrecht gefährdet, nicht zuletzt durch wegbrechende Finanzierungsmöglichkeiten.
 
         Konfliktmanagement: Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Phase „unter Kriegsbedingungen“ mit zu betrachten. Die OSZE spielt hier keine wesentliche Rolle mehr, nachdem die 2014 eingesetzte Sonderbeobachtermission nach der russischen Vollinvasion im Frühjahr 2022 abgezogen wurde und das Büro des Projektkoordinators schließen musste. Zwar setzte die OSZE daraufhin ein außerbudgetär finanziertes Unterstützungsprogramm für die Ukraine auf, dieses kann die Lücke aber allein nicht schließen. Auch der ukrainische Staat kann nicht alles abfedern. Das Engagement der lokalen Zivilgesellschaft im Verbund mit internationalen humanitären Akteur*innen und anderen gesellschaftlichen Gruppen ist daher unverzichtbar. Unter Kriegsbedingungen sind zivilgesellschaftliche Aktivitäten für den Aufbau von ziviler Verteidigung und Resilienz unerlässlich.
 
        Ebenso ist das Militär auf die Hilfe der Zivilgesellschaft angewiesen. Zivilgesellschaftliche Organisationen übernehmen zum Beispiel Aufgaben bei der Evakuierung von Zivilist*innen, bei Trainingskursen zum humanitären Völkerrecht, bei der Untersuchung und vor allem Dokumentation von Kriegsverbrechen 15  sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, bei der Repatriierung von Kriegsgefangenen und Entführten, bei der Rehabilitierung von Veteran*innen und vielen anderen Dingen mehr. 16  Ihr großer Vorteil ist, dass sie sich häufig effektiver an die sich rasch verändernden Dynamiken des Krieges anpassen können als staatliche Stellen. 
 
         Konfliktnachsorge: Sollte es zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommen, ist die Nachkriegs- beziehungsweise Rehabilitationsphase wohl die wahrscheinlichste für eine mögliche Aktivierung der OSZE als Umsetzungsorganisation. In diesem Bereich verfügt sie über zahlreiche erprobte Instrumente und umfangreiche Expertise. Der Umgang mit den Opfern und die Strafverfolgung begangener Verbrechen sind dabei von zentraler Bedeutung für eine Beendigung der Feindseligkeiten und die Herstellung eines nachhaltigen Friedens. Der Zivilgesellschaft kommt in dieser Phase eine eminent wichtige Rolle zu, kann sie doch beispielsweise auf ihrer Dokumentationsarbeit aus der akuten Kriegsphase aufbauen.
 
        POTENZIALE BESSER NUTZEN
 
        Die OSZE könnte und sollte das vorhandene Potenzial von zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Phasen der Frühwarnung, Konfliktprävention und Konfliktnachsorge stärker nutzen als bisher. Beispiele für wirksame Frühwarnmechanismen unter Beteiligung der Zivilgesellschaft finden sich etwa bei der Afrikanischen Union. 17  In der Ukraine, Belarus und im Baltikum gibt es auf Militär-Monitoring und Frühwarnung spezialisierte zivilgesellschaftliche Organisationen, die regelmäßig über lokale Truppenbewegungen berichten. Doch fehlt es ihnen an Ressourcen, Zugang zu Satellitenbildern und anderem mehr.
 
         Frühwarnung und Prävention: Konfliktprävention ist eine wenig sichtbare Aktivität, und weil es an Erfolgsmeldungen fehlt, mangelt es ihr auch an Anerkennung. Innerhalb der OSZE wird seit Längerem gefordert, dass man neue Wege gehen sollte, um die Expertise zivilgesellschaftlicher Organisationen im Bereich Konfliktprävention besser zu integrieren. Bereits in den 1990er Jahren wurden etwa Vorschläge eingebracht, die den Sicherheitssektor Governance und Reform betreffen, konkret zur Kooperation für eine verbesserte bürgernahe Polizeiarbeit. 18  Letztlich könnte die internationale Gemeinschaft gewaltige Summen einsparen, wenn sie ihre Bemühungen gezielter auf die Prävention von Gewalt und Konflikten lenken würde als auf spätere Interventionen zu deren Beendigung. 19  Zivilgesellschaftliche Organisationen könnten hierbei wertvolle Beratungs- und Unterstützungsarbeit leisten.
 
         Konfliktmanagement: Sofern die OSZE im Bereich Konfliktmanagement, also in der Phase laufender Konflikte, künftig noch als maßgebliche Akteurin wahrgenommen wird, wird sie im Zusammenspiel mit anderen Akteur*innen eine komplementäre beziehungsweise ergänzende Rolle einnehmen. Dies kann unter bestimmten Voraussetzungen zu inklusiveren Vermittlungsansätzen führen. Ein Beispiel für ein relativ inklusives Format sind etwa die sogenannten Genfer Gespräche im Kontext des Georgien-Konflikts unter Beteiligung der OSZE als Ko-Vorsitzende. Auch der Beilegungsprozess zum Transnistrien-Konflikt ermöglicht teilweise in den sektoralen Arbeitsgruppen die Einbindung von Expert*innen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen. 20  
 
         Konfliktnachsorge: Humanitäre Minenräumung, der Umgang mit Lagerbeständen konventioneller Munition sowie die Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen sind wichtige Voraussetzungen für die Normalisierung von Nachkriegsgesellschaften. Wenn Landminen entfernt werden, kann das kontaminierte Land wieder kultiviert und für die Lebensmittelproduktion genutzt werden. Minenbeseitigung wird daher auch als humanitäres Instrument gesehen, das einen schnelleren Wiederaufbau ermöglicht. Nichtregierungsorganisationen in diesem Sektor kombinieren technische und militärische Expertise mit sozialen und humanitären Kompetenzen. 21  Sie sind daher ein natürlicher Partner für die OSZE, werden aber nicht immer als solche wahrgenommen, wie in Hintergrundgesprächen teilweise beklagt wird. 22  
 
        HERAUSFORDERUNGEN
 
        Die Rolle der Zivilgesellschaft in einer primär intergouvernemental ausgerichteten Organisation wie der OSZE ist ambivalent: Einerseits wird ihre Einbindung explizit gewünscht, andererseits ist die OSZE eine komplexe und teilweise unübersichtliche Organisation, was die Zusammenarbeit in der Praxis erschwert. Mitunter hinderlich ist auch, dass die OSZE stets im Konsensprinzip entscheidet – das heißt, nur wenn alle Teilnehmerstaaten zustimmen, kommt es zum Beschluss. Dies gilt auch für die Formate der Konfliktbeilegung. Da diese in der Regel von den Konfliktparteien mit der OSZE vereinbart werden, sind die Formate in ihrer konkreten Ausgestaltung relativ unflexibel, wie die von uns befragten Expert*innen berichten.
 
        Grundsätzlich gibt es in allen OSZE-Gremien – auch in jenen, in denen die Agenda nicht konsensbasiert ist, sondern vom jeweiligen Vorsitz bestimmt wird – die Möglichkeit, Vertreter*innen zivilgesellschaftlicher Organisationen anzuhören und zu briefen. Die Sitzungen des Forums für Sicherheitskooperation (FSK) sind hingegen von einer strikten Agenda geprägt, da die teilnehmenden Staaten sich in der Regel nur auf wenige gemeinsame Punkte einigen können. Dennoch wurden zu den Sicherheitsdialogen des FSK immer wieder auch zivilgesellschaftliche Redner*innen eingeladen – etwa, wenn es um Themen wie „Frauen, Frieden, Sicherheit“, „Kinder und bewaffnete Konflikte“ oder „Streitkräfte und Umwelt“ ging. Letztlich hängt die zivilgesellschaftliche Beteiligung auch davon ab, ob es sich in der ersten Dimension um sogenannte militärische oder nicht-militärische Themen handelt. Die Mehrzahl unserer Interviewpartner*innen sah im Bereich nicht-militärischer Themen kein Defizit zivilgesellschaftlicher Präsenz.
 
        Eines der Kernprinzipien der OSZE ist Inklusivität. Im Bereich Mediation geht es zum Beispiel in erster Linie um die Einbeziehung aller Konfliktparteien. Zudem sind die von uns befragten OSZE-Vertreter*innen der Auffassung, dass Inklusivität nicht nur Beteiligung am Verhandlungstisch bedeutet, vor allem dort nicht, wo bestimmte Prozesse gar nicht von der Zivilgesellschaft mitgetragen werden. Letztlich gehe es um eine Balance zwischen Inklusivität und Exklusivität: Ein guter Prozess berücksichtige stets, wer sich wann, wo und in welcher Weise treffe oder beteiligt werde. Obwohl man wisse, dass inklusive Prozesse die nachhaltigeren seien, sei die Zivilgesellschaft nicht immer (direkt) dabei, weil zunächst exklusiv begonnen werden müsse. 23  
 
        Eine weitere Herausforderung für die Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen in die Arbeit der OSZE ist, dass allgemein der Druck auf die Zivilgesellschaft wächst – dies zeigt sich unter anderem in schwindenden Handlungsspielräumen und fehlenden Räumen für Widerspruch und Kritik. 24  Regierungen und auch OSZE-Institutionen unterschätzen die Handlungsmacht sowie die Relevanz der Aufgaben, die Zivilgesellschaften in sicherheitsrelevanten Themenfeldern übernehmen (können). Zudem wird europaweit die Finanzierung von nicht-staatlichen Akteur*innen aufgrund knapper werdender öffentlicher Haushalte immer schwieriger. Daher werden aus dem OSZE-Zivilgesellschaftsnetzwerk, der Civic Solidarity Platform, vermehrt Forderungen nach einem OSZE-Fonds für die Förderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen laut.
 
        2023 wurde zumindest den Forderungen nach einem Koordinator für die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft entsprochen und ein entsprechender Posten geschaffen. Die Finnin Anu Juvonen, selbst aus der Zivilgesellschaft, ist 2025 zur Sonderbeauftragten für die Zivilgesellschaft ernannt worden und hat sich innerhalb kürzester Zeit als Anlaufstelle etabliert. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, Anliegen aus der Zivilgesellschaft effizienter in die Organisation hineinzutragen. Da die Entscheidungen der OSZE rechtlich nicht bindend sind, es kein Berichtswesen oder formelles Einspruchsverfahren gibt, sieht sie in der Zivilgesellschaft erst recht eine wichtige Kontrollinstanz der Politik. 25  
 
        Wie unsere Interviewpartner*innen berichten, hat die prekäre Lage der OSZE in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass auch unter zivilgesellschaftlichen Organisationen das Kooperationsinteresse abgenommen hat. Tatsächlich ist es nur ein kleiner Zirkel von Organisationen, der mit der OSZE dauerhaft und eng zusammenarbeitet. Hinzu kommt, dass die OSZE keine klassische Geberorganisation ist, und wenn mit ihr kooperiert wird, die Finanzierung meist von anderer Stelle oder in Form von außerbudgetären Projekten durch interessierte teilnehmende Staaten gewährleistet sein muss. Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft hat daher zumeist einen informellen Charakter. Moniert wird, dass das meiste „off the record“ geschehe, nie Eingang in offizielle OSZE-Dokumente und Verfahren finde und somit auch nicht in das institutionelle Gedächtnis der Organisation. Zudem seien Follow-up- und Feedback-Verfahren unzureichend. Darüber hinaus wird kritisiert, dass der Informationsfluss im Kontext von OSZE-Feldoperationen häufig einseitig sei: Im Austausch werde den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ihrerseits wichtige Informationen lieferten, wenig geboten.
 
        Mit der Zeit hat die Interaktion mit dem Netzwerk der Civic Solidarity Platform einen eher zeremoniellen Charakter angenommen. So ist es zwar ein fester Bestandteil der jährlichen Zivilgesellschaftskonferenz, dass eine Erklärung mit Empfehlungen an die OSZE-Institutionen und teilnehmenden Staaten verabschiedet und anschließend dem amtierenden OSZE-Vorsitz übergeben wird. In der Realität erfahren diese Empfehlungen aber wenig Beachtung: Ein Großteil der von uns befragten OSZE-Vertreter*innen kannte weder die Plattform noch deren Konferenz. Diejenigen, die sie kannten, äußerten zudem den Wunsch, dass die Empfehlungen realistischer formuliert werden.
 
        SCHLUSSFOLGERUNGEN
 
        Im Vergleich zu anderen internationalen Organisationen, insbesondere zur NATO, die sich bis heute einer Öffnung für zivilgesellschaftliche Betätigung verschließt, bietet die OSZE zahlreiche, zumeist verlässliche Möglichkeiten für zivilgesellschaftliche Organisationen, ihre Expertise, Einschätzungen und Bedenken in mandatsbezogene Themenbereiche einzubringen. Teils fehlende Zugänge und mangelnde Transparenz bedingen jedoch, dass auch zivilgesellschaftliche Akteur*innen das „Demokratiedefizit“ innerhalb der OSZE kaum abzuschwächen vermögen. 26  Im Kontext des erodierenden liberalen Konsenses, der auch vor den OSZE-Kernstaaten nicht Halt macht, haben zivilgesellschaftliche Akteur*innen einen immer schwereren Stand. 
 
        Auch stellt sich die Frage, ob ein inkohärentes Gebilde wie die heutige Zivilgesellschaft im OSZE-Raum noch ein Garant für die Verwirklichung der 1975 vereinbarten Helsinki-Prinzipien ist. Vieles innerhalb der OSZE hängt vom derzeitigen und künftigen Verhalten Russlands ab. In dieser unklaren Situation sucht die Organisation beständig nach Möglichkeiten der Umgehung des Konsensprinzips, etwa in Form außerbudgetärer Projekte. In ähnlicher Weise könnten die Entwicklungen auf der zivilgesellschaftlichen Ebene dazu führen, dass die Zivilgesellschaft nicht mehr als kollektiver Akteur, sondern differenzierter betrachtet werden sollte – mit der Konsequenz, dass zum Beispiel bestimmte Kontrollfunktionen nur in die Hände solcher zivilgesellschaftlicher Organisationen gelegt werden, die sich den Helsinki-Prinzipien unverbrüchlich verpflichtet fühlen. 
 
        Da Sicherheit ein Prozess ist, der häufig von unten nach oben wirkt, und die OSZE eine Regionalorganisation ist, deren Stärken vor allem in der Vernetzung vor Ort und lokaler Expertise liegen, ist es wichtig, dass die Organisation im Rahmen von Feldoperationen weiterhin „on the ground“ aktiv bleibt. Die Zivilgesellschaft ist dabei in allen Phasen des Konfliktzyklus eine unverzichtbare Akteurin. Die OSZE sollte ihre Strukturen, Entscheidungsprozesse und Programme daher so gestalten, dass zivilgesellschaftliche Beiträge systematisch eingebunden, finanziell unterstützt und politisch legitimiert werden. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe stärkt nicht nur die Effektivität der OSZE, sondern erhöht auch ihre Glaubwürdigkeit am Einsatzort und ihre langfristige Relevanz als sicherheitspolitische Akteurin.
 
        Aufgrund des seit 2022 beschädigten Ansehens der OSZE in der Ukraine sollte sich die Organisation umso mehr bemühen, dort wieder Terrain gutzumachen und noch stärker als bisher auf die ukrainische Zivilgesellschaft zuzugehen, um unter anderem mit Hilfe der extrabudgetären Projekte zu versuchen, Mehrwerte für sie zu schaffen. Durch die Einrichtung von Bürgerräten zur sicherheitspolitischen Beratung könnten zum Beispiel lokale Strukturen in einen Mechanismus eingebunden werden, der ein mögliches Sicherheitsregime nach Ende der Kampfhandlungen an örtliche Bedingungen anpasst und die betroffenen Menschen, ihre Lebensumstände und Sicherheitsbedürfnisse berücksichtigt. Allerdings wird die Chance einer Beteiligung der OSZE an einer möglichen und noch zu erreichenden Absicherung eines Waffenstillstandes derzeit als gering eingeschätzt.
 
        Für die OSZE ist es dennoch unerlässlich, trotz Vorbehalten eine verbindliche Strategie zur Stärkung und strukturellen Verankerung zivilgesellschaftlicher Beteiligung zu entwickeln. Angesichts der historisch gewachsenen Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen und anderer nicht-staatlicher Akteure in den drei OSZE-Dimensionen ist eine systematische Einbindung in sicherheitspolitische Aushandlungsprozesse überfällig. In internen Reformprozessen sollte die Einbindung der Zivilgesellschaft nicht als „nice to have“, sondern als integraler Bestandteil des institutionellen Gefüges der Organisation begriffen werden. Dies erfordert verbindliche und kontinuierliche Beteiligungsformate sowie transparente Kommunikationskanäle. Ein institutionalisierter, aber flexibel gehaltener Rahmen, ergänzt um eine zentrale Anlaufstelle für Nichtregierungsorganisationen und ein rotierendes Konsultationsformat, könnte helfen, Vertrauen aufzubauen, legitime Kritik aufzugreifen und die OSZE als glaubwürdige Akteurin in der zunehmend fragilen internationalen Ordnung zu positionieren.
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          REBECCA MASKOS
 
           MEINE BEHINDERTE ZUKUNFT 
 
          Für Menschen mit Behinderungen kann die eigene Zukunft ein ambivalentes Konzept sein. Würdevolles Altern, Daseinsfürsorge, Barriereabbau und umfassende Inklusion müssen nach wie vor erkämpft werden – trotz gesamtgesellschaftlicher Relevanz.
 
        
 
         
          DAGMAR HERZOG
 
           DER FASCHISMUS IN DEN KÖPFEN 
 
          Menschen mit Behinderung waren keineswegs „vergessene“, sondern vielmehr aggressiv verleugnete Opfer. Es bedurfte eines umwälzenden Perspektivwechsels, um sowohl Gedenkpolitik als auch ein neues Menschenbild in die Fürsorge- und Bildungspraxis umzusetzen.
 
        
 
         
          SEBASTIAN SCHLUND
 
           HISTORISCHE INKLUSIONSERFOLGE? ZUM AMBIVALENTEN VERLAUF VON INKLUSIONSPROZESSEN IN DER GESCHICHTE BEHINDERTER MENSCHEN 
 
          Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ist historisch wie zeitgenössisch ein Aushandlungsprozess. Dabei ging und geht es einerseits um verschiedene Definitionen von Behinderung und andererseits um die Frage, für wen welche Art der Teilhabe gilt.
 
        
 
         
          CHRISTOPH METZLER
 
           INKLUSION AUF DEM DEUTSCHEN ARBEITSMARKT. BESTANDSAUFNAHME UND AKTUELLE PERSPEKTIVEN 
 
          Menschen mit Behinderungen treffen auf dem Arbeitsmarkt auf besondere Herausforderungen. Dabei sind sie häufig gut ausgebildet. Für Arbeitgeber gilt es deshalb, die vorhandenen Potenziale besser auszuschöpfen und auf die Bedürfnisse der Beschäftigten einzugehen.
 
        
 
         
          SOPHIA FALKENSTÖRFER
 
           INKLUSIVE SCHULBILDUNG IN DEUTSCHLAND. ZWISCHEN ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT 
 
          Trotz Verpflichtung zur Umsetzung der schulischen Inklusion wird in Deutschland weiter am Förderschulsystem festgehalten. Dabei könnte eine konsequent umgesetzte schulische Inklusion Ressourcen sinnvoll bündeln und die Regelschulen entlasten.
 
        
 
         
          AMELIE LABSCH · CORNELIA GRESCH · MICHAEL GROSCHE · KATRIN BÖHME
 
           INKLUSIVE BILDUNG – UND DANN? BEFUNDE AUS DER STUDIE „INKLUSION IN UND NACH DER SEKUNDARSTUFE I IN DEUTSCHLAND“ (INSIDE) 
 
          Deutschland hat sich zur Umsetzung der inklusiven Schulbildung verpflichtet. Wie Inklusion an Schulen gelebt wird, unterscheidet sich allerdings stark. Die INSIDE-Studie liefert neue Erkenntnisse zum Ist-Zustand und zu möglichen Erfolgsfaktoren.
 
        
 
         
          THERESIA DEGENER · MARIA DEL PILAR ANDRINO GARCIA
 
           INKLUSION ALS MENSCHENRECHT? DIE UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION UND IHRE UMSETZUNG IN DEUTSCHLAND 
 
          Die UN-Behindertenrechtskonvention war Impulsgeberin für Inklusion als Menschenrecht. Dennoch gibt es bei ihrer Umsetzung in Deutschland erhebliche Mängel: Strukturelle Reformen sind nötig, besonders im Bildungs- und Gesundheitswesen.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 2009 hat sich Deutschland umfassend zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen verpflichtet. Ihre Umsetzung auf nationaler Ebene ist im Bundesteilhabegesetz von 2016 geregelt, das in vier Reformstufen zwischen 2017 und 2023 in Kraft getreten ist. Auf dieser Grundlage sollen Gleichberechtigung, Zugang und Teilhabe sowie die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen verstetigt werden – damit Inklusion endlich zur Normalität wird. 
 
        Zweifelsohne hat sich die Situation für Menschen mit Behinderungen in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen verbessert. Gleichwohl wurde Deutschland 2023 im Rahmen der zweiten Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-BRK durch den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen deutlich kritisiert: Die Aufrechterhaltung exklusiver Parallelstrukturen – wie Förderschulen oder Werkstätten für behinderte Menschen – verhindere die flächendeckende Inklusion. Auch im Gesundheitssystem gibt es nach wie vor Barrieren, sowohl baulicher Natur als auch im Zugang zu Informationen. 
 
        Neue Chancen, aber auch Risiken für die Teilhabe eröffnen sich durch die Digitalisierung. Technische Innovationen können Menschen mit Behinderungen das Leben erleichtern, müssen dafür aber barrierefrei und niedrigschwellig zugänglich sein. Nötig ist darum auch ein weitreichendes Umdenken, um Behinderungen als einen Teilaspekt menschlicher Vielfalt zu normalisieren. Und da (fehlende) Barrierefreiheit spätestens im Alter alle betrifft, kann Inklusion kein „Extrawunsch“ der Betroffenen sein. In den Worten des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel: „Inklusion ist ein Menschenrecht und Barrierefreiheit ist ein Qualitätsmerkmal für ein modernes und demokratisches Land.“
 
         Leontien Potthoff 
 
      

       
        ESSAY
 
        MEINE BEHINDERTE ZUKUNFT
 
         Rebecca Maskos 
 
        Fliegende Autos, Menschen auf Hoverboards, jegliche Mobilitätsprobleme dieser Welt gelöst, alles barrierefrei zugänglich: Meine Vorstellung von der Zukunft sah früher immer ein bisschen so aus wie das Setdesign von „Zurück in die Zukunft 2“. Mittlerweile hat die Zeit den 2005 spielenden Film längst überholt. Doch Autos fliegen immer noch nicht, auch das „Beamen“ aus der Serie „Star Trek“ wurde zu meinem großen Leidwesen bislang nicht erfunden. Was wir bekommen haben, ist tatsächlich eine Menge technischen Fortschritts, vor allem digital, und ja, hier und da sogar ein Plus an Barrierefreiheit. Mit einem bunten, futuristischen Bullerbü hat die Gegenwart indes wenig zu tun. Zu den neuen „Verheißungen“ von KI bekommen wir Überwachungstools und Desinformation gleich mitgeliefert. 
 
        Die Vision der fliegenden Autos hätte man angesichts eines die Menschheit bedrohenden Klimawandels schon längst eintauschen sollen gegen einen flächendeckenden, funktionierenden und barrierefreien Nah- und Fernverkehr. Das ist leider nicht geschehen. Stattdessen brummt die Ölindustrie und rauchen unverdrossen die Kohlekraftwerke. 01  Rechtskonservative Parteien fahren weltweit Wahlerfolge ein, Autokratie scheint das hippe neue (und alte) Herrschaftsmodell zu sein. Die Rechte marginalisierter Menschen, über Jahrzehnte erkämpft, werden gerade an vielen Orten im Eiltempo abgewickelt. Noch vor wenigen Jahren unvorstellbare Konfrontationen und Kriege kosten Hunderttausende das Leben und bedrohen potenziell die Sicherheit und Versorgung aller. Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film.
 
        Wie sieht vor diesem Hintergrund meine eigene Zukunft aus – als Frau mit Körperbehinderung, einer „schweren“ noch dazu, wie es in den Arztbriefen steht? Ich halte mich eigentlich für einen zuversichtlichen Menschen, meistens gut gelaunt, auf das Beste hoffend, anderen Menschen zugewandt. Doch der Blick in die Zukunft macht mich zurzeit nicht gerade fröhlich. Werde ich angesichts globaler Krisen noch einen selbstverständlichen Platz in der Gesellschaft haben, oder meine Existenzberechtigung immer wieder neu erkämpfen müssen? 
 
        KEINE ZUKUNFT FÜR CRIPS?
 
        Denn dass ich hier bin, seit mittlerweile fünfzig Jahren, ist keine Selbstverständlichkeit. Es hat viel zu tun mit Glück – mit Eltern, die sich für mich eingesetzt haben. Es hat damit zu tun, in einem der reichsten Länder auf der Erde geboren worden zu sein, mit ausreichender Medizintechnik. Auch wenn es mich eigentlich nicht hatte geben sollen, zumindest nicht so lange, bis ins Jahr 2025 hinein, wenn es nach den Ärzt*innen kurz nach meiner Geburt gegangen wäre. Das Kind? Es wird nur ein paar Monate alt. Gehen Sie keine Bindung ein, rieten sie meinen Eltern. Nach ein paar Monaten des Überlebens hieß es, nun ja, vielleicht werden es einige Jahre. Aber die Zukunft? Ungewiss. Auf jeden Fall schmerzhaft, düster, ohne Sinn. Meine Eltern blieben zuversichtlich, gingen die Bindung ein. Aber auch sie zweifelten, ob aus dem Kind denn mal „was wird“. Ob es mal unabhängig von ihnen leben, einen Schulabschluss, eine Arbeit haben kann. An eine Liebesbeziehung oder Kinder dachten sie gar nicht erst, das war in ihren Augen ausgeschlossen. Mein Leben, seit vielen Jahren in Berufstätigkeit, mit fester Beziehung, eigener Wohnung und Auto, scheint vielen meiner Freund*innen ganz selbstverständlich zu sein. In den Augen meiner Eltern, Verwandten und des medizinischen Personals kam es lange einem Wunder gleich. 
 
        Die Prognosen weit überschritten zu haben, und auch die deutlich höher als erwartete „Lebensqualität“, teile ich mit vielen anderen Menschen mit angeborenen Beeinträchtigungen. Wir alle kennen die finsteren medizinischen Weissagungen aus unserer Kindheit: „Er wird nie laufen können“, „Sie wird immer Hilfe brauchen“, „Sie wird immer eine Last für die Gesellschaft sein“, „Sein ganzes Leben lang werden seine Geschwister für ihn sorgen müssen“. Sätze wie diese prägten unser Aufwachsen. Dominieren sie die Erzählungen über das Leben behinderter Menschen, erfordert es innere Stärke und Zuversicht, eine eigenständige, positive Zukunft zu entwickeln. 
 
        „No Future for Crips“ – so bringt Alison Kafer diesen Diskurs der schlechten Prognose auf den Punkt. In ihrer Forschung setzt sich die Vertreterin der Disability Studies unter anderem mit genau diesen Vorstellungen von Behinderung und Zukunft kritisch auseinander. Kafer entwickelt den in der Behindertenbewegung entstandenen Begriff crip time weiter, ein Ausdruck, der sich etwa mit „Krüppel-Zeit“ übersetzen lässt. Crip time verweist zunächst auf die zeitliche Flexibilität, die Behinderung erfordert: Wege zu bewältigen dauert länger, Erschöpfung und Schmerzen halten Pläne auf, bürokratische Anforderungen und der Mangel an Assistenz und Barrierefreiheit verlangsamen das Leben an ungeplanten Stellen. Kafer nimmt darüber hinaus eine zweite Dimension von crip time in den Blick: Das Absprechen von Zukunft. Oder genauer: Die Beschränkung auf eine „kurative Zukunft“ – eine Zukunft, die nur als „Heilung“ von Behinderung vorstellbar ist. „Eine bessere Zukunft (…)“, schreibt Kafer, „ist eine, die Behinderung und behinderte Körper ausschließt; tatsächlich ist es sogar die Abwesenheit von Behinderung, die eine bessere Zukunft signalisiert. Die Präsenz von Behinderung signalisiert demzufolge etwas anderes: eine Zukunft, die zu viele Spuren der Gegenwart des Kranken zeigt, als dass sie begehrenswert sein könnte.“ 02  
 
        MEDIZINISCHES UND SOZIALES MODELL DER BEHINDERUNG
 
        Um eine gute Zukunft zu haben, müsste ich in dieser Gesellschaft nicht behindert sein, so könnte man aus Kafers Analyse lakonisch schlussfolgern. Eine Zukunft ohne Behinderung – was für mich eine Dystopie wäre, ist für viele Menschen eine verheißungsvolle Utopie. Zumindest für diejenigen, die einem rein medizinischen Modell von Behinderung anhängen. In jenem wird Behinderung als rein körperliches Phänomen verstanden, gleich einer Krankheit: als ein stets leidvolles Geschehen, das unabhängig von sozialen Bedingungen den davon Betroffenen das Leben schwer macht. 03  Ein Leben, das deshalb korrigiert, geheilt oder besser noch vermieden werden muss. Der Mediziner Taleo Stüwe fand in seiner Interviewstudie mit niedergelassenen Gynäkolog*innen heraus, dass in der Schwangerenberatung dieses Verständnis von Behinderung immer noch dominiert – trotz einer grundlegend inklusiven Haltung, die auch in den Sprechzimmern angekommen ist. 04  Dieser Befund spiegelt ein verengtes Bild von Behinderung, das dem gesellschaftlichen Normalzustand des Ableismus entspricht: Diskurse und Praktiken, die nicht behinderte Normalität, Autonomie und Nützlichkeit ganz grundsätzlich voraussetzen und in denen Behinderung folglich als ungleichwertig erscheint. 05  Ableismus ist strukturell in unserer Gesellschaft verankert, und auch in unseren Köpfen fest etabliert. Dennoch gibt es, angeschoben durch die Kämpfe der internationalen Behindertenbewegungen seit Ende der 1970er Jahre, auch andere Modelle von Behinderung. 
 
        Im sozialen Modell werden die zugrunde liegenden Beeinträchtigungen und die damit verbundenen Einschränkungen nicht geleugnet, jedoch immer als eng verknüpft mit den strukturellen und kulturellen Barrieren verstanden, mit denen behinderten Menschen konfrontiert sind. 06  Behinderung entsteht so erst im Wechselspiel mit den Barrieren, die beeinträchtigte Menschen von der Teilhabe ausschließen. Zugangshindernisse in Bildung, Arbeit und Freizeit, Hürden durch diskriminierende Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber behinderten Menschen: All dies ist menschengemacht, all dies ist gesellschaftlich – und damit aber auch veränderbar und keine „natürliche Folge“ von Beeinträchtigungen. Die Perspektive des sozialen Modells der Behinderung ist für viele behinderte Menschen, ihre Angehörigen und Freund*innen eine Selbstverständlichkeit. Sogar die Vereinten Nationen legen diese Definition von Behinderung der UN-Behindertenrechtskonvention zugrunde – doch im „Mainstream“ der dominanten alltagsweltlichen Diskurse scheint sie bisher nicht angekommen zu sein. 
 
        Wäre meine Mutter also heute mit mir schwanger, und säße sie in einem der Sprechzimmer aus Taleo Stüwes Studie, dann könnte es gut sein, dass ich gar nicht erst auf die Welt käme. Denn meine Beeinträchtigung lässt sich mittlerweile relativ einfach prognostizieren – zumindest, wenn man einen Verdacht hat, reicht ein Tropfen Blut schon für die Diagnostik aus. Die neuen, nicht-invasiven Pränataltests (NIPT) sind in der Lage, Bestandteile der DNA des Ungeborenen im Blut der Mutter zu analysieren. 07  Auch wenn die Tests gerade mal eine Wahrscheinlichkeitsrechnung erlauben, bei jüngeren Schwangeren noch dazu eine häufig fehlinterpretierte 08 0 – „guter Hoffnung“ wäre meine Mutter nach einer negativen Prognose dann wahrscheinlich nicht mehr gewesen. So viel spräche vielleicht dagegen, ein Kind mit meiner Beeinträchtigung auf die Welt zu bringen – zu sehr widersprechen behinderte Kinder den Hoffnungen für und Erwartungen an das Kind, zu prägend sind negative Einstellungen gegenüber behinderten Menschen. 09 0 Schuldzuweisungen stehen im Raum, eine ökonomische und soziale Belastung zur Welt zu bringen. 10  Falls sie sich doch für das Kind entscheiden würde, müsste sie sich auf dem Spielplatz unter Umständen anhören, ob „das“ denn heute noch sein müsse – so erzählen es zumindest Eltern von Kindern mit dem Down-Syndrom. 
 
        Seit Juli 2023 wird der NIPT auf genetische Trisomien wie dem Down-Syndrom von den Krankenkassen übernommen, woraufhin in der Schwangerenversorgung eine große Nachfrage nach dem Test entstanden ist. 11  Auch wenn fast alle Beeinträchtigungen erst im Laufe des Lebens erworben werden und nur drei Prozent angeboren sind oder während der Geburt entstehen, 12  hält sich hartnäckig der Glaube, dass einem eine Behinderung als willkürliches „Schicksal“ nicht einfach widerfährt. Stattdessen wird Behinderung zunehmend zu einer Frage von Prävention, Eigenverantwortung und bewusster Entscheidung.
 
        BEHINDERUNG IN DER GESELLSCHAFT DER INDIVIDUEN
 
        Der Diskurs um die Individualisierung von Behinderung zieht sich durch viele Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens. Er passt sich ein in eine gesamtgesellschaftliche Individualisierung, in eine „Risikogesellschaft“, wie sie der Soziologe Ulrich Beck nannte: Eine sich wandelnde Moderne, in der Menschen aufgerufen sind, sich immer weiter zu optimieren und dabei zunehmend auf sich selbst gestellt sind; Lebensrisiken sollen allein bewältigt werden. 13  Die individualisierte Gesellschaft, in der die Bindungen etwa von Familie, Freund*innen, Nachbarschaften und Kolleg*innen brüchiger werden, ruft nach Eigenverantwortung: Alle dürfen selbst entscheiden, wie das Leben zu führen ist und wie der eigene Körper versorgt werden soll. Es ist nicht mehr Gott, der die Geschicke lenkt, sondern das Subjekt. Diese Freiheit des Individuums ist erstmal eine Errungenschaft: nicht mehr unterworfen zu sein, etwa der Kirche oder der Familie, und durch Patientenverfügungen auch nicht mehr einem fremdbestimmenden Medizinbetrieb. 
 
        Die Freiheit bringt jedoch auch eine neue Bürde mit sich, einen Zugzwang, eine Wahl zu treffen aus einer Vielzahl von Optionen, sich verhalten zu müssen gegenüber den Angeboten der Medizin, ethischen Diskursen und gesellschaftlichen Erwartungen. Es ist nicht nur ein Selbst-entscheiden-Dürfen, es ist auch ein Selbst-entscheiden-Müssen: Es gilt, Vorsorge zu treffen – um der Gesellschaft eben nicht „zur Last zu fallen“. 14  
 
        EIGENVERANTWORTLICH LEBEN UND STERBEN
 
        Besonders brisant wird die Eigenverantwortung, wenn es um den beeinträchtigten und alternden Körper geht. Wenn sich die Individualisierung der Gesellschaft derart zuspitzt, dass wir nicht nur zu Beginn des Lebens, sondern auch am Ende Verantwortung übernehmen sollen. Wenn wir also alle aufgerufen sind, für unseren sozialverträglichen Tod selbst Sorge zu tragen – eigenverantwortlich zu handeln, im Leben wie im Sterben. 15  Klingt zynisch? Ist es leider nicht. Der Blick ins Nachbarland Niederlande ist besorgniserregend: Es ist dort mittlerweile üblich geworden, nicht eines natürlichen Todes zu sterben, sondern durch ärztliche Hand – selbst gewählt und frei verantwortlich entschieden. Seit über zwanzig Jahren ist die „Euthanasie“, wie es in den Niederlanden ganz offen heißt, erlaubt: „Euthanasie“ ist altgriechisch und steht für „schöner Tod“. Als „Euthanasie“ wurde gleichwohl auch das nationalsozialistische Programm zur massenhaften Tötung behinderter und psychisch beeinträchtigter Menschen bezeichnet, dem rund 300000 Menschen mit Behinderungen zum Opfer fielen. In Deutschland nennt man das Verabreichen tödlicher Substanzen durch ärztliches Personal deshalb nur ungern bei diesem historisch belasteten Namen und spricht stattdessen eher von „aktiver Sterbehilfe“. 
 
        Was in den Niederlanden zunächst nur für schwer kranke Menschen in der Sterbephase gedacht war, hat sich über die Jahre immer mehr ausgeweitet. 16  Mittlerweile gilt das Kriterium des „unerträglichen Leidens“, unabhängig von Alter und Schwere der Erkrankung. Doch was heißt das genau, „unerträgliches Leiden“? Die Definition hängt stark von persönlichen Bedeutungszuschreibungen und ärztlichen Einschätzungen ab, oft von Hausärzt*innen. In den Niederlanden nehmen sich mit ihrer Hilfe inzwischen vierzigjährige Suchtkranke oder junge Depressive das Leben. Oft werden die Beweggründe für die aktive Sterbehilfe erst im Nachhinein geprüft; etwa, ob man nicht auch die Medikation oder die Lebensumstände hätte verbessern können. Die aktive Tötung „schwer beeinträchtigter“ Säuglinge durch Ärzt*innen ist bereits seit 2005 straffrei, inzwischen darf auch für Kinder unter zwölf Jahren die „Euthanasie“ beantragt werden. 
 
        Mit einem Anteil von rund 10000 Fällen pro Jahr und über fünf Prozent aller Sterbefälle ist die „Euthanasie“ in den Niederlanden inzwischen zu einer akzeptierten und normalen Form des Sterbens geworden. Krebskranke und anderen Menschen mit schweren Beeinträchtigungen müssen sich dort fragen lassen, warum sie denn keine „Euthanasie“ genutzt haben. Inzwischen schmeißen ehemalige „Euthanasie“-Gutachter hin und sagen, die Situation sei „außer Kontrolle geraten“. 17  Laut einer repräsentativen Befragung des niederländischen Gesundheitsministeriums aus dem Jahr 2020 wollen rund 10000 aller Niederländer*innen über 55 Jahren ihr Leben frühzeitig beenden – auch wenn sie nicht ernsthaft erkrankt sind. Als Gründe werden vielmehr Einsamkeit genannt (über die Hälfte der Befragten), Geldsorgen, und die Angst, anderen zur Last zu fallen (jeweils rund ein Drittel). Rund die Hälfte derjenigen, die mit dem Gedanken an ein frühes Lebensende spielen, hat einen niedrigen sozioökonomischen Status und fühlte sich einsam. „Mit diesen Ergebnissen ist das Bild vom autonomen, hochgebildeten und finanziell abgesicherten Menschen, der den Tod in einem freien Akt der Selbstbestimmung wählt, deutlich ramponiert“, kommentiert die Wissenschaftsjournalistin Susanne Kummer. 18  
 
        Auch aus Kanada gibt es verstörende Nachrichten: Seit 2016 ist dort „Medical Assistance in Dying“ (MAiD) erlaubt. Die ersten gesetzlichen Regelungen dazu bezogen sich, wie in den Niederlanden, auf Menschen, deren Tod bereits absehbar war. Doch die Grenzen wurden immer weiter aufgeweicht. Seit 2021 können nun auch Menschen Sterbehilfe in Anspruch nehmen, die eine „schwerwiegende“ und „unheilbare“ Behinderung oder Krankheit haben, die aber nicht lebensbedrohlich sein muss. Das könnte man über meine Beeinträchtigung beispielsweise auch sagen. Kanadische Menschenrechtsgruppen und Interessenvertretungen behinderter Menschen sprechen von einem alarmierenden Trend: Behinderte Menschen beantragen Sterbehilfe, weil sie arm sind, keine Assistenz oder barrierefreien Wohnraum bekommen. 19  
 
        Außerdem darf das Gesundheitspersonal in Kanada Sterbehilfe proaktiv als Option ins Gespräch bringen, wenn es behinderten Menschen wegen ihrer sozialen Lebensumstände schlecht geht. Bekannt wurde das Beispiel von Roger Foley, der im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt keine ambulante Pflege bekam und deshalb im Krankenhaus festsaß. Gespräche mit dem Gesundheitspersonal dokumentierte er auf Tonband. Der Ethikbeauftragte rechnete ihm vor, wie teuer sein Aufenthalt im Krankenhaus sei und schlug ihm Sterbehilfe vor. Das staatliche kanadische Gesundheitssystem bietet vielfach nur ein Minimum an Versorgung, die Wartezeiten auf Facharzttermine sind lang. Und dennoch kostet das Gesundheitssystem den kanadischen Staat viel Geld. Bei der Einführung der Sterbehilfe wurde daher auch das damit verbundene Einsparpotential ins Feld geführt. 20  
 
        Nach der Schweiz, Australien, Neuseeland, Kolumbien, Portugal, Spanien und Österreich hat im Februar 2020 auch Deutschland eine Form der Sterbehilfe erlaubt: den assistierten Suizid. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat nun jede*r das Recht auf einen selbstbestimmten Tod, und auch darauf, sich dabei helfen zu lassen – sofern man sich frei dazu entscheidet. Ausdrücklich betont hat das Gericht, dass dies davon unabhängig sein soll, ob man jung oder alt, gesund oder krank ist. Die Freiverantwortlichkeit soll durch ein ärztliches Gutachten festgestellt werden. Doch wer diese Gutachten ausstellen darf, ist derzeit noch ungeregelt. Keiner der Gesetzesvorschläge dazu, etwa zu vorgeschriebenen Bedenkzeiten und verpflichtender Beratung, fand 2023 eine Mehrheit im Bundestag. Es gibt auch keine genauen Datenerhebung – so kann man hierzulande noch nicht absehen, wie sich diese Liberalisierung auswirken wird. Deutlich wird jedoch bereits jetzt ein Anstieg der Anträge, auch jenseits von fortgeschrittenen, schweren Erkrankungen – trotz palliativmedizinischer Angebote für ein würdevolles Lebensende, etwa in Hospizen. 21  
 
        BEHINDERT DURCH RECHTSRUCK UND KLIMAKRISE
 
        Mir schwant, dass mein Wunsch nach einem guten Leben, nach Teilhabe – oder auch: schlicht nach Überleben – in einer immer stärker individualisierten Gesellschaft in Zukunft nicht mehr selbstverständlich sein wird. Das zeigt sich schon jetzt: In Großbritannien etwa hatte die Labour-Partei jüngst versucht, Sozialleistungen für behinderte und alte Menschen massiv zu kürzen. Durch Proteste der Behindertenbewegung und Widerstand in den eigenen Reihen konnten die Kürzungen in letzter Minute verhindert werden. Kurz zuvor wurde auch in England und Wales ein Gesetz zur Freigabe des assistierten Suizids verabschiedet. Manch eine sieht hier einen Zusammenhang und sorgt sich, dass behindertes Leben unter Kostenvorbehalt gestellt wird; manch anderer feiert das neue Gesetz als Erfolg einer linksliberalen Politik der Selbstbestimmung. 
 
        Doch auch rechtskonservative Regierungen sparen an der Unterstützung behinderter und kranker Menschen. So etwa in den USA: Am 4. Juli 2025 trat die „Big Beautiful Bill“ in Kraft. Dadurch wurden die staatlichen Gesundheitszuschüsse für behinderte, alte und einkommensschwache Menschen – bekannt als „Medicare“ und „Medicaid“ – in einem Umfang gestrichen, der Betroffene fundamentale Einschnitte in ihr selbstbestimmtes Leben befürchten lässt. 22  Behinderte Menschen als ökonomische und soziale Belastung, das ist eine Logik, die in gegenwärtigen, deutschen Debatten um Inklusion zwar selten offen ausgesprochen wird, aber mitunter im Subtext mitschwingt. In rechten Narrativen, etwa jenen der AfD, bleibt es nicht immer beim Subtext: Für sie gilt vor allem die schulische Inklusion als fehlgeleitetes „Ideologieprojekt“, das die nicht behinderten Kinder am Lernen hindere und zu viel koste. In einer Gesellschaft, wie sie sich die AfD und andere Rechtsaußenbewegungen wünschen, sollen nur jene gefördert werden, die der Gesellschaft nützen. Und diese Gesellschaft soll möglichst homogen sein – nur ein „normal funktionierendes“, nicht behindertes Volk könne die Nation wieder nach vorne bringen. 23  Der vermeintlich mangelnde Wert eines Lebens mit Behinderung unterfüttert diese Zukunftsvision.
 
        Ich befürchte: Dann entscheiden sich zunehmend Menschen mehr oder weniger selbstbestimmt dafür, ihr kostspieliges Leben frühzeitig abzukürzen. Vielleicht bin ich, falls ich einmal sehr schwer krank und alt bin, froh über die Möglichkeit, einen qualvollen Sterbeprozess früh beenden zu können? Vielleicht dienen aber meine Beeinträchtigung und mein Alter der Krankenkasse auch als Begründung dafür, mir lebenswichtige Therapien und Hilfsmittel nicht mehr zu finanzieren und mir stattdessen Sterbehilfe anzubieten? Ich halte in nicht allzu ferner Zukunft beide Szenarien für realistisch. 
 
        Denn ohnehin wird es in Zeiten globaler Krisen und Kriege zu knappen Ressourcen und Verteilungskämpfen kommen, bei denen behinderte Menschen nicht unbedingt gut dastehen. Kann ich mein Atemgerät, auf das ich nachts angewiesen bin, noch nutzen, wenn Lieferketten einbrechen? Was ist mit meiner an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit – werde ich auf Dauer Batterien für meine Hochleistungshörgeräte bekommen? Werden beeinträchtigte Menschen wie ich noch die Medikamente erhalten, die wir brauchen? Dabei bin ich als finanziell derzeit abgesicherte, weiße Person noch vergleichsweise privilegiert. Ich habe im Laufe meines Lebens auch genug Bildungschancen und Kenntnisse über das Hilfesystem bekommen, um zumindest zu versuchen, mich mit Ämtern und Kassen um meine Versorgung zu streiten. Vielen behinderten Menschen ist das nicht so einfach möglich. Im Schnitt um ganze 23 Jahre niedriger ist die Lebenserwartung behinderter Menschen in den ärmsten Ländern der Welt, rechnete kürzlich UNICEF in einer Studie im Auftrag für das Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aus. Für behinderte Menschen in wohlhabenderen Ländern beträgt das Minus an durchschnittlicher Lebenserwartung immerhin rund zehn Prozent. 24  
 
        Wenn sich aber in Folge des Klimawandels meine Wohnung erbarmungslos aufheizt, wenn ich in einen Waldbrand gerate, oder in eine Flutkatastrophe – dann nützen mir Privilegien und Bildung wenig. Die Waldbrände in Los Angeles im Januar 2025 haben gezeigt, wie benachteiligt behinderte Menschen im Katastrophenfall sind. 25  Auch in Deutschland ertranken 2021 bei der Flut im Ahrtal zwölf Bewohner*innen einer Einrichtung der Lebenshilfe, weil die einzige Betreuungskraft ihre Rettung nicht bewältigen konnte. Im Katastrophenfall ist das Todesrisiko für Menschen mit Behinderung weltweit doppelt bis viermal so hoch wie bei nicht behinderten Menschen. 26  Zudem ist Katastrophenschutz bislang kaum inklusiv 27  – nicht immer können hörbehinderte Menschen Warnsignale mitbekommen, nicht immer werden gehbehinderte Menschen evakuiert, etwa weil wir im Brandfall den Fahrstuhl nicht benutzen dürfen oder schlicht nicht aufs Rettungsboot kommen. 
 
        MEINE ZUKUNFT
 
        All diese Ausblicke lassen mich ziemlich ratlos zurück. Oft mache ich einfach die Augen zu; blende sie aus, meine crip future. Was hilft gegen Pessimismus und Zukunftsangst? Vielleicht fange ich damit an, sie aufzuschreiben, um dann mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Auch darüber, dass es letztlich keine klare Grenze zwischen beeinträchtigt und nicht beeinträchtigt gibt. Dass es zwar Barrieren und ableistische Einstellungen sind, die manche Menschen ungleich härter treffen, Beeinträchtigung aber ein universales Phänomen ist: Wir alle sind in Phasen unseres Lebens beeinträchtigt, und dadurch abhängig und verletzbar. Crip time ist früher oder später eine Realität für alle, vor allem im zunehmenden Alter. Gerade der Klimawandel macht uns klar, dass wir als Menschen alleine machtlos sind gegen die Natur – und dass es nur ein solidarisches, kooperatives Handeln ist, das uns leben und überleben lässt. Hoffnung macht mir, dass ich um mich herum immer mehr Menschen sehe, die sich mit dem Thema Behinderung beschäftigen – und die daraus mitnehmen, dass „Nichtbehinderung“ und die Unverletzlichkeit des Menschen eine Fiktion sind. 28  Das ist – immerhin – ein Anfang. 
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        DER FASCHISMUS IN DEN KÖPFEN
 
         Dagmar Herzog 
 
        „Das Jahr 1945 brachte zumindest äußerlich einen Einschnitt. In den meisten Köpfen hatte sich hingegen wenig bewegt.“ Dies konstatierte 2001 die Leiterin der Bernburger T4-Gedenkstätte Ute Hoffmann, die bereits zu DDR-Zeiten als junge Freiwillige aktiv daran mitgearbeitet hatte, dass gerade an diesem Ort des Schreckens ein würdevoller Umgang mit der Vergangenheit etabliert werden konnte. Schon der Titel ihres damaligen Aufsatzes – „‚Das ist wohl ein Stück verdrängt worden‘: Zum Umgang mit den ‚Euthanasie‘-Verbrechen in der DDR“ – deutet auf die Herausforderungen hin, mit denen Erinnerungsaktivist:innen noch lange nach Kriegsende konfrontiert waren. 01  
 
        Ähnliche Worte hatte der Behindertenpädagoge Wolfgang Jantzen gewählt, als er die emotional-politische Befindlichkeitslage zum Thema Behinderung im Westen Deutschlands am Anfang der 1980er Jahre beschrieb: „So bleibt nach Zerschlagung des faschistischen Staatsapparates der Faschismus in den Köpfen übrig. (…) Ein Faschismus in den Köpfen, der (…) sich in der öffentlichen Meinung so niederschlägt, daß eine Mehrheit es für besser findet, wenn geistig behinderte Kinder früh sterben und 80 % diese Kinder an abgelegene Orte abschieben möchte.“ 02  
 
        Jantzens Verweis auf statistische Daten zur öffentlichen Meinung beim Thema geistige Behinderung basierte auf Befunden des Marburger Psychologen und Pädagogikprofessors Helmut von Bracken, der konstatierte, wie außerordentlich hartnäckig sich empirisch eigentlich unhaltbare „eugenische“ Erklärungen zur Entstehung von geistiger Beeinträchtigung hielten. Noch Anfang der 1970er Jahre gaben 75 Prozent der befragten Bürger:innen an, dass Eltern an der geistigen Behinderung oder Lernschwäche ihrer Kinder schuld seien. Als mutmaßliche Ursachen wurden am häufigsten „Vererbung“ (88 Prozent), „Trunksucht“ (83 Prozent) oder „Inzest“ (75 Prozent) genannt. Zwischen 15 und 20 Prozent der Befragten gaben an, die Ursachen könnten „falsche Erziehung“ oder „fehlende Liebe in der Kleinkindzeit“ sein. Ein weiteres Drittel äußerte, es würde sie persönlich „stören“, wenn sie im Alltag einem geistig behinderten Kind begegnen müssten, und zwei Drittel waren der Meinung, solche Kinder sollten nicht in ihrer Familie aufwachsen, sondern lieber in Einrichtungen, idealerweise an „entlegenen, abgeschiedenen Orten“. 03  
 
        Es bedurfte jahrzehntelanger Anstrengungen von Aktivist:innengruppen und engagierten Wissenschaftler:innen, bis die hunderttausendfachen NS-Zwangssterilisationen und „Euthanasie“-Morde an Menschen, denen eine geistige Behinderung oder eine psychische Krankheit diagnostiziert worden war, in der breiteren Öffentlichkeit wie auch von offizieller Seite als abscheuliche Verbrechen anerkannt wurden, begangen aufgrund einer Mischung von zynischem Opportunismus und phantasmatischem Wahn. 04  Aber einen Praxiswandel in Fürsorge und Bildung durchzusetzen sollte noch länger dauern. Die Eugenik zu verlernen, erwies sich als langwieriger postfaschistischer Prozess. Was brauchte es, in West und Ost, um sich eine andere Art des Miteinanders vorzustellen und vorzuleben? Welche Akteur:innen waren wichtig? Die „richtigen“ Lehren aus der NS-Vergangenheit zu ziehen war keineswegs eine gradlinige, sondern eine wechselvolle, von heftigen Kämpfen begleitete Geschichte.
 
        DER LANGE SCHATTEN DES NATIONALSOZIALISMUS
 
        In den ersten postnationalsozialistischen Jahrzehnten war die Fürsorge- und Bildungssituation für Menschen mit geistigen und/oder psychischen Beeinträchtigungen auf beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze allzu häufig desolat. Besonders hart waren die Verhältnisse für Menschen, die in Einrichtungen lebten und der Mordmaschinerie – durch Glück oder aufgrund ihrer Fähigkeit, irgendeine Arbeit zu leisten – entgangen waren. Das lag nicht nur an den Kriegsschäden in den Anstaltsgebäuden und an den unzureichenden Ressourcen in der Mangelsituation der Nachkriegszeit. Auch Gesinnungen und Pflegepraxis waren brutaler geworden. Unter anderem weil es dauerhaft an Personal mangelte, wurden ehemalige Nationalsozialist:innen und NS-Sympathisant:innen wieder als Pflegekräfte eingestellt. Aber auch ansonsten war das Personal mitnichten adäquat qualifiziert. Missachtung, Misshandlung, Fixierung, Demütigung, Ausbeutung der „Fitteren“ und Vernachlässigung der Schwächeren, Missbrauch von Medikamenten – ob zur Ruhigstellung oder für medizinische Experimente – prägten den Alltag. 05  
 
        Mehrere Dynamiken verstärkten sich gegenseitig. Eine erste bestand in der seit Langem etablierten, unreflektierten Gewohnheit, den Wert von Menschen zu hierarchisieren. Sie hatte bereits in den 1880er/90er Jahren Gestalt angenommen, als zahlreiche Anstalten nicht nur zwischen „schulbildungsfähigen“ oder lediglich der „Beschäftigung“ fähigen Menschen unterschieden, sondern auch einen erheblichen Prozentsatz ihrer Bewohner:innen schlicht als „Pflegefälle“ abtaten, denen sie keinerlei engagierte therapeutische Unterstützung anboten. Eine zweite Entwicklung war die üble Verschärfung behindertenfeindlicher Vorurteile durch die NS-Propaganda. Und der dritte Faktor war das eifrige Mitmachen an der Verbreitung dieser stigmatisierenden Ressentiments nicht allein von Mediziner:innen, sondern eben auch gerade von denjenigen Berufsgruppen, in christlichen Anstalten und in Hilfsschulen, die eigentlich für Fürsorge und Bildung zuständig waren.
 
        Die Eugenik, in Deutschland „Rassenhygiene“ genannt, galt in den 1920er und 1930er Jahren als international hoch angesehene wissenschaftliche Bewegung – wobei gerade die angebliche Wissenschaftlichkeit viel zu ihrem Einfluss beitrug. Und tatsächlich waren Eugeniker:innen in den USA bei der Förderung der empirisch falschen Prämisse, dass geistige Behinderung erblich übertragen werde, maßgeblich beteiligt. Aber aus einer Vielzahl von Gründen war die deutsche Diskussionslage einzigartig: Deutschland war zum einen ab den 1870er Jahren führend in der Entwicklung von Anstalten und bald auch Hilfsschulen; beeindruckend frühzeitig wurden angepasste pädagogische Ansätze entwickelt. Zum anderen war seit den 1890er Jahren das Aussprechen von Todeswünschen gegenüber den schwerstbehinderten Menschen, ob neugeboren oder langzeitinstitutionalisiert, salonfähig geworden. Der Traum einer behindertenfreien Nation wurde zusätzlich aufgeladen, als der Rassenhygieniker Alfred Ploetz sich 1895 eine Zukunft ausmalte, in der das deutsche Volk stark, schön und klug sein würde. 06  Bündig gesagt: Mordlust und die Verheißung von Vergnügen und Überlegenheit wurden affektiv fusioniert. Ohne Frage wussten sich christliche Anstaltsleiter schon um die Jahrhundertwende in der Defensive und suchten nach überzeugenden Gegenargumenten. 07  Dieser „euthanatische“ Einschlag sollte die Diskussion um die Eugenik in Deutschland noch lange prägen. 
 
        Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg, die gerade von den Eliten als „nationale Erniedrigung“, 08  schwere narzisstische Kränkung und expliziter Stolzverlust erlebt wurde, kam hinzu, dass in immer schrilleren Tönen die Sorge verbreitet wurde, das Volk könne einfach nicht die Bürde eines so großen Anteils „imperfekter“ Mitbürger:innen tragen. 09  Diese Diskussion wurde zugleich zum Antrieb einer zunehmend angestrengt geführten Debatte, ob es vielleicht nicht nur, wie noch 1914 vermutet, 1,5 bis 2 Prozent, sondern tatsächlich 10, 20 oder gar 30 Prozent der Mitbürger:innen waren, die so „unterwertig“ seien, dass sie an der Fortpflanzung gehindert werden sollten. 10  Und mit der Publikation von „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ (1920), dem vieldiskutierten Manifest des Juristen Karl Binding und des Psychiaters Alfred Hoche, entstand eine weitere Debatte, ob nicht wenigstens die „Vollidioten“ getötet werden könnten, um Geld zu sparen und Pflegekräfte für andere Zwecke freizusetzen. 11  In die moralpolitische Klemme sowie unter erheblichen finanziellem Druck geraten, beteiligten sich vor allem leitende Sprecher der protestantischen Inneren Mission im Laufe der 1920er Jahre an einer folgenschweren Kompromissbildung, indem sie zwar der „Euthanasie“ eine Absage erteilten, aber das Konzept eugenischer Sterilisationen sogar mit religiös überhöhten Argumenten förderten. Im „Dritten Reich“ wirkten sie dann kräftig an den Zwangssterilisationen mit, statt sie, wie bei den Katholiken, nur widerstrebend zuzulassen. 
 
        Diese Komplizenschaft von Christ:innen an der Stigmatisierung und Misshandlung von Menschen mit Behinderung sollte noch lange nachwirken – und war mit ein Grund dafür, dass es bis in die 1980er Jahre dauerte, bis die Abertausenden Überlebenden dieser Zwangseingriffe als Verfolgte des NS-Regimes anerkannt wurden. Aber vor allem verschwand nach der zweiten deutschen Niederlage 1945 die Wirkung der NS-Propaganda nicht einfach. Stattdessen ermunterte sie in den Nachkriegsjahren zu der Rationalisierung, die Verbrechen seien wegen der vermeintlichen Minderwertigkeit der Opfer gerechtfertigt gewesen. 
 
        In religiös ausgerichteten Anstalten hielt sich weiterhin eine gewisse Scham, weil sie sich um Menschen kümmerten, die nicht für sich selbst sorgen konnten – und es fällt auf, mit welcher Regelmäßigkeit Direktoren und Personal der Einrichtungen noch zwanzig Jahre nach Kriegsende von anhaltender Feindseligkeit in der breiten Öffentlichkeit berichteten, sogar von unverhohlen geäußerten Todeswünschen. Unterdessen verkündeten prominente Verfechter der Hilfsschulpädagogik – alsbald in „Sonderschulpädagogik“ umbenannt – in den 1950er und 1960er Jahren mit unverkennbarer Genugtuung, dass es in den vergangenen Jahrzehnten, die implizit auch die Zeit des „Dritten Reichs“ umfassten, so erfolgreich gelungen sei, „Schwachsinnige, Imbezile und Idioten“ aus diesem Bereich zu verdrängen und ihre Schulen für die (lediglich mäßig) „Lernbehinderten“ zu echten „Leistungsschulen“ zu machen. 12  In Anbetracht dieser Herablassung gegenüber den eigenen Anbefohlenen begann eine neue Generation von Fachleuten und Aktivist:innen, sich gegen die früheren postnazistischen Zustände und Einstellungen zu wehren und eine umfassende, integrative und egalitäre Vision zu artikulieren, die sie dann in experimentellen Oasen in West und Ost in die tägliche Praxis umsetzte. 
 
        REVOLUTIONÄRER PERSPEKTIVWECHSEL
 
        Noch 1969 kam es in einem bayerischen Dorf, angeführt von seinem katholischen Priester, zu einem Gewaltausbruch gegen das Vorhaben, in der Umgebung ein Heim für Jungen mit geistiger Behinderung zu eröffnen – „diese depperten Kinder“ würden die Touristen vertreiben. 13  Die Dorfbürger:innen riefen antisemitische Parolen, verprügelten den (nichtjüdischen) Heimleiter, bis er eine Nierenblutung erlitt, und zündeten das Gebäude für das geplante Heim an – und die zu spät dazu geholte Feuerwehr machte das verkohlte Haus durch einen Wasserschaden vollends unbrauchbar. Der Vorfall beschäftigte die nationalen Medien drei Jahre lang und endete mit dem Freispruch des Pfarrers, der wegen Volksverhetzung angeklagt worden war. 
 
        Zugleich entstanden in den 1960er und 1970er Jahren auch Gegendiskurse – auf die alsbald wichtige Gegenprojekte folgten. Langsam lösten sich eugenische Sichtweisen auf, nicht zuletzt, weil sich allein im Laufe der 1960er Jahre die Zahl der bundesweit als „lernbehindert“ eingestuften Schüler:innen verdreifacht hatte, während sich die Belege häuften, dass höchstens 10 bis 20 Prozent der „Lernbehinderungen“ überhaupt irgendeine (und dann meistens eine zufällige) biologische Ursache hatten. Die schlichte Wahrheit lautete, dass „Hilfsschüler und Lernbehinderte (…) vor allem sozial randständigen Familien der Unterschicht [entstammen]“. 14  Und gerade angesichts der weiter schwelenden Behindertenfeindlichkeit sowie der erneuten Erkenntnis der Relevanz des sozioökonomischen Milieus schlug der Bochumer Pädagogikprofessor Jakob Muth 1973 in seiner Empfehlung „Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“ der Bildungskommission unumwunden „eine weitmögliche gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten“ vor. 15  Dies war ein Paukenschlag – der von führenden Persönlichkeiten der Sonderschullehrerschaft denkbar schlecht aufgenommen wurde. Der Hamburger Professor für Behindertenpädagogik Ulrich Bleidick befand etwa, Muths Empfehlung sei gezeichnet von „unkritischem Illusionismus“, und es sei „noch gefährlicher (…) sozialutopischen Träumen von einer Integration der Behinderten in Regelschulen [nachzuhängen]“. 16  
 
        Aber just an dieser Stelle entzündete sich kreativer Widerstand. Gerade in der drängenden Notwendigkeit, überzeugende, frische Argumente zu finden und die Validität radikal integrativer Praktiken zu demonstrieren, wurden die innovativsten neuen Sichtweisen zu geistigen Behinderungen der deutschen Geschichte formuliert und unmittelbar experimentell umgesetzt. In diesem Sinne war es kein Zufall, dass die bald bedeutendsten Fürsprecher für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in der Bundesrepublik zwei andersdenkende Sonderschullehrer waren: die Bremer Behindertenpädagogikprofessoren Georg Feuser sowie Wolfgang Jantzen. Sie arbeiteten mit drei weiteren Gruppen zusammen: Allen voran waren es junge Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen, die der Ausgrenzung ihrer Kinder in segregierten Sonderräumen überdrüssig waren und schon ab Mitte der 1970er Jahre gemeinsam mit Lehrer:innen mit der Integration von Kindergärten anfingen und dann zu experimentellen, integrierten Grundschulgründungen übergingen. Zudem entstand eine wichtige Subgruppe in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie: der Fachausschuss geistige Behinderung. Dies waren die Deinstitutionalisierungsaktivist:innen, die die Enthospitalisierung der Langzeitinternierten anstrebten und die alten Anstalten endlich abbauen und unbedingt auch der obszönen „Fehlplacierung“ 17  von Menschen mit geistiger Behinderung auf Psychiatrie-Stationen ein Ende machen wollten. Diese „totalen Institutionen“ 18  sollten durch betreute Wohngruppen in Familiengröße ersetzt werden, integriert in gewöhnlichen Wohnvierteln. Und nicht zuletzt spielte die am Ende der 1970er Jahre entstehende Krüppelbewegung eine wichtige Rolle: Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die für sich selbst eintraten und energisch behindertenfeindliche Normen und Praktiken in allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens infrage stellten.
 
        Empört über die Zustände im eigenen Fachbereich, kritisch inspiriert von Karl Marx und vom Bildungsphilosophen Martin Buber, insistierten Feuser und Jantzen, dass es die Hauptaufgabe der pädagogischen Arbeit mit geistig behinderten Kindern sein müsse, ihnen das Gefühl zu vermitteln, „in kommunikativem Bezug als gleichwertiger Du-Partner erkannt, anerkannt und gewertet zu werden“. 19  Beide lebten in der Praxis vor und vermittelten ihren Studierenden, dass man tatsächlich: alle und jede Hierarchisierung des menschlichen Wertes ablehnen kann; auch allerschwerstbehinderte Menschen als völlig gleichwertig ansehen und in reziproker Beziehung zu ihnen stehen und ihre Präferenzen anerkennen und respektieren kann; und dass man so kreativ unterrichten kann (unter anderem mit Feusers Konzept vom „zieldifferenten Lernen am gemeinsamen Gegenstand“), dass alle in der Lage sind, am gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen. Sie retteten damit Menschen die jahrelang vernachlässigt worden waren. 
 
         
          [image: Vier Filmaufnahmen des Schülers Stephan. Oben links wird Stephan beim Zähneputzen von einem Pfleger unterstützt. Stephan hat kurze, glatte braune Haare und braune Augen und ist im Jugendalter. Der Pfleger ist ein junger Erwachsener, hat kurze blonde Haare und trägt ein kariertes Hemd. Die Kamera ist hinter den beiden Personen positioniert und Stephans Gesicht wird im Spiegel reflektiert. Rechts oben sitzt Stephan auf einem Bett und trägt einen blau gestreiften Pullover. Neben ihm sitzt eine junge Erwachsene mit kurzen, braunen Haaren und Brille. Sie trägt ein weißes T-Shirt. Die beiden sitzen nah beieinander, ihre Gesichter sind einander zugewandt. Unten links sieht man Stephan in demselben blau gestreiften Pullover und einer grauen, langen Hose. Stephan steht gerade. Links von Stephan steht ein Mann, der größer als er ist und kurzes, lockiges braunes Haar und einen Bart hat. Der Mann trägt einen hellbauen Pullover und eine Jeanshose. Er hält Stephans rechte Hand mit seiner linken und schaut in Stephans Richtung. Unten rechts sieht man Stephan in einem Rollstuhl in der Sonne sitzen. Er trägt eine braune Jacke und lacht beherzt mit geschlossenen Augen. Links neben ihm sitzt ein Junge mit kurzen hellbraunen Haaren.] 
          Aufnahmen aus der durch Georg Feuser mitinitiierten Martin-Buber-Schule in den 1970er Jahren. Als Stephan 1972 mit 12 Jahren in die Martin-Buber-Schule kam, hatte er bis zu diesem Zeitpunkt sein ganzes Leben ausschließlich im Liegen verbracht und erhielt Nahrung durch eine Sonde. Fünf Jahre später hatte er mit den Mitarbeiter:innen innige reziproke Beziehungen aufgebaut und Kauen, Schlucken und Aufrechtgehen erlernt.
 
            Quelle : Stephan – Schüler der Martin-Buber-Schule, Regie: Georg Feuser, Gießen 1977. © Georg Feuser. 
 
        
 
        Wichtige Verbündete fanden sie auch – wie so viele der jungen deutschen Professionellen im Bildungs- und Gesundheitswesen jener Jahre – in der Psichiatria-Democratica-Bewegung um den italienischen Arzt Franco Basaglia sowie in verwandten Projekten um den deutsch-italienischen Psychologen Otto-Ludwig Roser und den Spezialisten für Kinder mit Zerebralparese Adriano Milani Comparetti. 20  In Italien waren die Sonderschulen schon 1977 „ohne großes Tamtam“ aufgelöst und ihre Schüler:innen in Regelschulen integriert worden. Wie der Hamburger Psychologe Michael Wunder – ab den 1980er Jahren einer der bedeutendsten Akteure in der radikalen Umwälzung der Fürsorgearbeit mit Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen – die Kernbotschaft dieser miteinander und über Ländergrenzen hinweg komplex vernetzten Szenen rückblickend schlicht und prägnant resümierte: „Es gibt keine ‚untere Grenze‘ für Zuwendung, Entwicklungsmöglichkeiten und Förderung.“ 21  Nicht zuletzt war die solidarische Intervention führender Aktivist:innen der Krüppelbewegung unabdingbar, die sich wiederholt über die alten Hackordnungen hinwegsetzten und nun auch für die Rechte und Würde von Menschen mit geistigen Behinderungen eintraten. 22  
 
        SOZIALISTISCHER HUMANISMUS UND BEHINDERTES LEBEN
 
        Im Osten gab die SED einen sozialistischen Humanismus vor und positionierte sich, das muss man der DDR zugutehalten, ausdrücklich anti-eugenistisch. Sofern die NS-Verbrechen gegen Menschen mit Behinderung überhaupt in öffentlich Medien thematisiert wurden – das passierte vor allem in Momenten, in denen sich Hinweise auf diese Verbrechen in der ständigen Rivalität gegen den demokratisch-kapitalistischen, „neofaschistischen“ Westen instrumentalisieren ließen – wurden die nationalsozialistischen Bestrebungen, den „Volkskörper zu reinigen“, als Instrument, vor allem ärmere Teile der Arbeiterklasse zu unterdrücken und zu schädigen, gegeißelt. 23  Nichtsdestotrotz wurden eugenische Sichtweisen mit Nachdruck abgelehnt. Fachleute, auf die der Staat vertraute, betonten energisch, kognitive Beeinträchtigungen seien keinesfalls erblich oder Zeichen eines moralischen Versagens der Eltern, sondern ein zufälliger Schicksalsschlag, der viele mögliche Ursachen haben könne, von denen aber keine über die Generationen vererbbar sei. 24  
 
        Aber trotz des repetitiven Selbstlobs des Regimes, wenn es darum ging, der Bevölkerung zu vermitteln, was es alles an Rehabilitationsangeboten für „Geschädigte“ gab, zählten in Wirklichkeit nicht alle in dieser sich den Idealen des sozialistischen Humanismus verpflichteten Nation als vollwertige Menschen. Denn das Regime – die DDR war schließlich zuallererst ein stolzer „Arbeiterstaat“ – versteckte vor allem die Schwerstbehinderten absichtlich vor der Öffentlichkeit. Sie galten nicht nur als „schulbildungsunfähig“, sondern nicht einmal als „förderungsfähig“ und ließen sich schlicht nicht „zu einer gesellschaftlich nützlichen Arbeit“ heranziehen. 25  Mit anderen Worten: die Betreuung der damals schon seit hundert Jahren als „Pflegefälle“ Etikettierten überließ man, auf völlig unangemessene Weise, den Psychiatrien oder den (systematisch unterfinanzierten) Kirchen, denen ansonsten zutiefst misstraut wurde. Zeitzeug:innen berichteten rückblickend von Horrorszenarien. Und tatsächlich hielten die skandalösen Zustände im Osten länger an als im Westen. 26  
 
        Gleichwohl gilt es festzuhalten, dass es wichtige Beispiele hingebungsvoller Fürsorge und beeindruckend couragierte Fürsprecher:innen und Verfechter:innen des Werts auch von schwerer beeinträchtigten Menschen in der DDR gab. In einer Gesellschaft, in der so vieles unsagbar war, mussten diese Andersdenkenden – ob humanistisch-atheistisch oder dissident-christlich motiviert – Möglichkeiten finden, sich innerhalb des vorgegebenen rhetorischen Rahmens zu bewegen und zugleich dessen Grenzen auszudehnen. Dazu gehörten zum Beispiel der Bernburger Psychiater Helmut Späte und der Leipziger Historiker Achim Thom, die schon 1981 mit großem Feingefühl, wiewohl auch im gestelzten marxistisch-leninistischen Duktus, einen Aufsatz über die „Verantwortung der sozialistischen Gesellschaft für ihre geistig schwer behinderten Mitglieder“ publizierten – und das in der staatlich gebilligten Buchreihe „Medizin und Gesellschaft“. 27  Dieser bewegende, historische, praktische, und ethisch-philosophische Herausforderungen behandelnde Text sollte als das DDR-Gegenargument zu Bindings und Hoches „Die Freigabe der Vernichtung“-Buch von 1920 verstanden werden. 
 
         
          [image: Die Schwarzweißaufnahme zeigt einen Mann und eine Frau, die einander auf dem Boden sitzend umarmen. Sie befinden sich in einem Zimmer mit einem gemusterten Teppichboden, im Hintergrund sieht man rechts einen geöffneten Schrank und eine geschlossene Zimmertüre, links einen Tisch und einen Stuhl. Links sitzt der junge Mann barfuß im Schneidersitz. Er trägt ein T-Shirt und eine Jeanshose, seine Augen sind geschlossen und sein Gesicht in Richtung der Frau geneigt. Seine Arme sind angewinkelt und die Hände auf seinem Schoß abgelegt. Die Frau trägt ein langes, gemustertes Kleid und ist auch barfuß. Ihr langes Haar ist in einem Pferdeschwanz gebunden, ihr linker Arm um den Mann gelegt und ihr Gesicht durch seines verdeckt. Der Mann und die Frau wirken sehr vertraut miteinander.] 
          Foto von Gabriele und Peter, Samariteranstalten Fürstenwalde, 1980. In seinen Überlegungen zu der in diesem Bild erzählten Geschichte zeigt Franz Fühmann auf, wie es entgegen der geläufigen Annahmen gerade die Pflegekräfte waren, die „gefördert“ wurden – von den Menschen mit Beeinträchtigungen.
 
            Quelle : Franz Fühmann/Dietmar Riemann, Was für eine Insel in was für einem Meer. Leben mit geistig Behinderten, Rostock 1985. © Dietmar Riemann. 
 
        
 
        Nicht minder beeindruckend war Spätes Einsatz für die Errichtung einer offiziellen Gedenkstätte für die Opfer der ehemaligen T4-Tötungsanstalt Bernburg. 28  Zum Erfolg gegen das aggressive Desinteresse der Parteikader führte unter anderem der taktisch geschickte Hinweis, dass man an den NS-„Euthanasie“-Morden besonders gut „Klassenkampf und faschistische Tyrannei (…) demonstrieren“ könne. 29  Zu den humanistischen Atheisten gehörte auch der beliebte ostdeutsche Schriftsteller Franz Fühmann – ein reformierter Ex-Stalinist – der zusammen mit dem Fotografen Dietmar Riemann mit dem Bildband „Was für eine Insel in was für einem Meer“ eine beeindruckende Hommage an die außergewöhnliche Oase der exzellenten Fürsorge in den Samariteranstalten in Fürstenwalde östlich von Berlin schuf. 30  Der Text legt poetisch Zeugnis ab von Fühmanns eigener und überwältigender Veränderung durch die Begegnung mit den Menschen mit Behinderung und ihren Pflegekräften. 
 
        Für den Praxiswandel im Umgang mit Menschen mit schweren Behinderungen war jedoch wohl niemand bedeutender als das evangelische Kinderarztehepaar Jürgen und Uta Trogisch. Die Trogischs verwandelten eine 400-Personen-Einrichtung, den Katharinenhof nahe der tschechischen und polnischen Grenze, in eine weitere Insel der Liebe und Fürsorge, wo sie schon ab Anfang der 1970er Jahre brillante therapeutische Ansätze und Strategien der Inklusion entwickelten. Ihr Verdienst war es, das Konzept der „Förderpflege“ zu entwickeln – speziell um die in der DDR übliche Unterscheidung zwischen „Förderfähigkeit“ einerseits und „Pflegefall“ andererseits scheinbar zu respektieren und sich zugleich darüber hinwegzusetzen. In einem Aufsatz von 1977 stellten die Trogischs rundheraus infrage, ob sich jemand überhaupt je als „förderungsunfähig“ erweisen könne. 31  
 
        RÜCKKEHR DES SOZIALDARWINISMUS
 
        Schon vor dem Mauerfall 1989 hatten alle hier vorgestellten Protagonist:innen Kontakt mit Gleichgesinnten über die Ost-West-Grenze hinweg entwickelt, aber die Wendezeit brachte auf beiden Seiten immense Fortschritte in den sozialen Diensten und eine Transformation der Wohlfahrtsinfrastruktur – nicht zuletzt, weil sie auch dem Westen Ansporn bot, endlich vor der eigenen Haustür zu kehren. Die Lernkurve im wiedervereinigten Deutschland, die der Perspektivwechsel einiger weniger Aktivist:innen in West und Ost ein halbes Jahrhundert zuvor ermöglicht hatte, war steil und beeindruckend. 
 
        Die gesellschaftliche Lage für Menschen mit Behinderung hat sich inzwischen fraglos verbessert. Deutschland hat 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert, und dies hat zu signifikanten Neuerungen im Vormundschaftsrecht und zum neuen Bundesteilhabegesetz geführt. Zwischen 2017 und 2021 sorgte ein multidisziplinäres Forschungsteam für eine gründliche Aufarbeitung der Verhältnisse für Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie in beiden deutschen Staaten. 32  Die Botschaft des 2022 verstorbenen, für Psychiatriepatient:innen und Menschen mit Beeinträchtigungen unermüdlich streitenden Arztes Klaus Dörner – „mit den Schwächsten beginnen“ – galt als Orientierungspunkt für einen immer breiter getragenen Konsens in engagierten Wohlfahrtskreisen und im Gesundheitswesen. 33  
 
        Zugleich wuchsen aber auch neue Widerstände gegen diesen Perspektivwechsel. Das Thema geistige Behinderung entpuppte sich schon wieder als erstaunlich zentral für das Selbstverständnis der Nation. Insbesondere Vertreter:innen der AfD äußerten sich in den vergangenen Jahren mehrfach despektierlich und diskriminierend über Menschen mit Behinderungen. Doch diese Bösartigkeit ist nicht zuletzt wirksam, weil das Unbehagen gegenüber Menschen mit Behinderungen auch im weiteren politischen Spektrum offensichtlich immer noch ansprechbar ist. Vor allem beim Thema der Inklusion von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen ist derzeit ein unschöner Rollback im Gange. 
 
        Die Eugenik war, neben dem Antisemitismus, die „fake news“ ihrer Ära. Ihre Unrichtigkeit war für viele in der Nachkriegszeit jedoch schwer zu erkennen, und sei es auch nur, weil Verachtung von Schwäche und ein Überlegenheitsgefühl gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung damals wie heute in weiten Kreisen der Gesellschaft schlicht als universell akzeptabel erscheinen können. Ob der neuerdings wieder salonfähig gewordene Sozialdarwinismus eher als ein Zeichen von genuiner Verunsicherung bezüglich der „Smartness“ der Nation zu verstehen ist, oder ob die Anti-Inklusions-Rhetorik hauptsächlich als eine dem Stimmenfang dienliche Schmeichelei der sich als nicht behindert verstehenden Bürger:innen interpretiert werden kann, bleibt offen. 34  Eine verstörendere Möglichkeit ergibt sich, wenn wir die verhängnisvolle NS-Geschichte der Erziehung von Kindern zur Verachtung wehrloserer Menschen bedenken. 35  Das dringende Beharren darauf, dass Kinder mit und ohne Behinderungen weiterhin segregiert werden sollen – womit Behinderung für die Mehrheitsgesellschaft wieder weitgehend unsichtbar bleibt – könnte als nicht ganz geheime Zusatzfunktion die bewusste Erziehung zur generelleren Empathielosigkeit haben. Was der Literatur- und Sozialwissenschaftler Jan Philipp Reemtsma kürzlich über Antisemitismus schrieb – „[d]ie Pflege eines Ressentiments ist die aufwandärmste Weise, ein Überlegenheitsgefühl zu gewinnen und auf Dauer zu stellen“ – gilt augenscheinlich auch für Behindertenfeindlichkeit. 36  Wir können noch heute und auch morgen viel von den radikal Andersdenkenden der 1970er und 1980er Jahre lernen.
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        HISTORISCHE INKLUSIONSERFOLGE?
 
        Zum ambivalenten Verlauf von Inklusionsprozessen in der Geschichte behinderter Menschen
 
         Sebastian Schlund 
 
        Mit „Inklusion? War da was?“ überschrieb die „Zeit“ kürzlich einen Artikel, der mit Blick auf den Fortschritt der Inklusion an Schulen ein ernüchterndes Fazit zog. In den vergangenen fünf Jahren sei das gemeinsame Lernen behinderter und nicht behinderter Schüler:innen den Ergebnissen einer Forsa-Studie zufolge kaum vorangekommen; unter Lehrkräften herrschten „Frust und Überforderung“ – auch aufgrund des von „Ignoranz und Tatenlosigkeit“ bestimmten politischen Umgangs mit dem Thema. 01  Angesichts dieser Gegenwartsdiagnose eines (momentanen) Misserfolgs inklusiver Prozesse im Bildungswesen lässt sich die Frage stellen, inwiefern es sich hierbei um einen zeithistorischen Normalfall handelt. Denn ohne Zweifel sieht die überwiegende Mehrzahl von Untersuchungen zu Inklusion in Geschichte und Gegenwart eher die andauernden Handlungsbedarfe, die Hürden, die Misserfolge von Inklusion. So viel sei verraten: Mit diesem Artikel wird nicht versucht, diese Befunde als verkürzend oder unzulässig zu entlarven. Dennoch sollen im Folgenden mit Fokus auf die deutsche Geschichte behinderter Menschen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert Beispiele vorgestellt werden, die doch vorsichtig von inklusiven (Teil-)Erfolgen – in all ihren Ambivalenzen – sprechen lassen. 
 
        Für die Geschichtswissenschaft im Allgemeinen und die Geschichte von Menschen mit Behinderungen im Besonderen gilt: Wenn von Erfolg gesprochen wird, muss auch von Misserfolg gesprochen werden, und wenn Inklusion in den Blick genommen wird, muss gleichzeitig auch Exklusion untersucht werden. Diese grundsätzlichen Bemerkungen gilt es voranzustellen, wenn man sich die Aufgabe stellt, historische Inklusionserfolge in der Geschichte behinderter Menschen zu beleuchten.
 
        Darüber hinaus ist zu beachten, dass unter Inklusion durchaus verschiedene Dinge verstanden werden können. Zeithistorisch betrachtet handelt es sich um einen jungen Begriff, da bis zum Ende des 20. Jahrhunderts eher von „Integration“ gesprochen wurde. Ohne zu tief in die vielschichtige und interdisziplinäre Terminologiedebatte einzusteigen, lässt sich festhalten, dass der grundlegende Unterschied zwischen Integration und Inklusion im Verhältnis von Mehrheitsgesellschaft und betroffener Personengruppe besteht. Integration bedeutet somit auf den konkreten Fall übertragen, dass behinderte Menschen sich befähigen oder dazu befähigt werden, in die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen eingegliedert zu werden. Inklusion meint hingegen, dass die Mehrheitsgesellschaft ihre exkludierenden Praktiken und Barrieren in dem Maß abbaut, dass zuvor von Teilhabe ausgeschlossene Personengruppen gleichwertig in allen Lebensbereichen partizipieren können. 02  
 
        Es ist daher geschichtswissenschaftlich unzulässig, heute geltende – und nach wie vor umstrittene – Vorstellungen inklusiver Maßnahmen und Prozesse eins zu eins in die Zeitgeschichte zu übertragen, um vergangene Gesellschaften an diesen Maßstäben zu messen. Entsprechend werden im Folgenden historisch vorherrschende Interpretationen von Inklusion und Integration kritisch beleuchtet, ohne diese mit gegenwärtigen gleichzusetzen. So vorzugehen, bedeutet auch, die Handlungsspielräume zeitgenössischer Akteure und deren jeweiligen Wissensstand und Wertehaushalt ernst zu nehmen. 
 
        Schließlich hilft bei der geschichtswissenschaftlichen Einordnung von Inklusionserfolgen eine kleine, aber wirkmächtige Perspektivverschiebung, die in aktuellen Debatten oftmals zu kurz kommt: Inklusion nicht als Zustand zu betrachten, sondern als Prozess. Durch diese Perspektivierung kann es gelingen, die oftmals unbefriedigende Erkenntnis beiseite zu schieben, dass Inklusion ohnehin nicht erreicht werden könne. Das ist zum einen richtig, geht zum anderen aber, zumindest was die wissenschaftliche Analyse von Inklusionsprozessen angeht, an der Sache vorbei. Denn wo Inklusion nicht als (unerreichbarer) Zustand markiert ist, sondern als andauernde Aufgabenstellung für Gesellschaften, die sich der möglichst egalitären Partizipation aller ihrer Mitglieder verschrieben haben, wird Inklusion von der Utopie zum Dauerprojekt. Wiederum in die Geschichte übertragen, können Historiker:innen folglich jene Akteure und Impulse in den Blick nehmen, die dieses Dauerprojekt vorangetrieben oder behindert oder mit wechselndem Erfolg in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen initiiert und gepflegt haben. 
 
        Die aufgeführten Fallbeispiele unterliegen notwendigerweise einer zwar nicht willkürlichen, aber subjektiven Auswahl. Sie sollen aufzeigen, dass in der Disability History weder Erfolg und Misserfolg noch Inklusion und Exklusion als sich gegenseitig ausschließende Begriffe gelten können. Entsprechend sind alle behandelten Beispiele auf ihren ambivalenten Charakter für unterschiedliche Personengruppen zu untersuchen.
 
        „KRÜPPELFÜRSORGE“ UND UTILITARISMUS IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT
 
        Die Debatte um Erfolgsnarrative begleitet die Disability Studies beziehungsweise Disability History schon länger. 03  So existieren innerhalb des Feldes unterschiedliche Meinungen darüber, ob die im Anschluss an die Industrialisierung voll einsetzende „Moderne“ das Leben und die gesellschaftliche Partizipation behinderter Menschen verbessert habe oder nicht. Dabei stehen sich die Betonung von medizintechnischen Fortschritten und sozialstaatlichen Eingliederungsprogrammen im schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Bereich einerseits und der Fokus auf separierende und grundsätzlich abwertende Praktiken in all diesen Lebenswelten andererseits gegenüber. Die fundamentale Nutzenorientierung industrialisierter Massengesellschaften, ihre letztendlich ökonomisch motivierte Orientierung an „Verwertbarkeit“, hatte für viele behinderte Menschen widersprüchliche Folgen. Während sich der Zugang zu Bildung und Ausbildung verbesserte, bedeutete dies gleichzeitig oftmals ein Leben in separierenden „Pflege- und Verwahranstalten“. 04  In diesem Kontext ist beispielsweise der Auf- und Ausbau von Fürsorgeeinrichtungen für behinderte Menschen – meist mit Sinnesbeeinträchtigungen – ab dem späten 19. Jahrhundert zu lesen. 
 
        Zu Beginn des 20. Jahrhunderts und verstärkt nach dem Ersten Weltkrieg etablierte sich die „Krüppelfürsorge“. Denn für die europäischen Nachkriegsgesellschaften waren die Millionen kriegsversehrten Männer ein soziales Problem, das mittels rehabilitativer Maßnahmen und beruflicher Wiederbefähigung gelöst werden sollte. Unter Orthopäden machte sich in den frühen 1920er Jahren nahezu eine euphorische Experimentierfreude breit, da die oftmals an den Gliedmaßen amputierten Kriegsversehrten als lebendige Testobjekte für neue Prothesenmodelle herangezogen werden konnten. 05  „Pioniere der Krüppelfürsorge“ entwarfen darüber hinaus Programme für Institutionen, in denen körperbehinderte Jugendliche und Erwachsene auf die Erwerbstätigkeit vorbereitet werden sollten – eine Folge des „Krüppelfürsorgegesetzes“ von 1920, der „weltweit erste[n] gesetzmäßige[n] Vorkehrung und Verpflichtung zu medizinischer, schulischer und beruflicher Rehabilitation von behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“. 06  
 
        Derartige Entwicklungen in den Bereichen Gesetzgebung und Ausbildung allerdings als Erfolge zu verbuchen, fällt nicht nur in der Retrospektive schwer. Denn bereits zeitgenössisch regte sich von entstehenden Selbsthilfeverbänden behinderter Menschen Protest gegen die absondernden und ebenso paternalistisch wie utilitaristisch aufgeladenen sozialpolitischen Maßnahmen. Allerdings sollten diese Widerstände in der Weimarer Zeit von kurzer Dauer und ohne nachhaltige Durchschlagskraft bleiben. 
 
        PRIVILEGIERUNG KRIEGSVERSEHRTER MÄNNER IN DER BUNDESREPUBLIK
 
        Während des Nationalsozialismus wurde die Einordnung behinderter Menschen nach Nützlichkeitskriterien auf grausame Weise intensiviert. Kriegsversehrte Männer – sowohl des Ersten als auch des Zweiten Weltkriegs – wurden propagandistisch als „Ehrenbürger der Nation“ 07  verklärt, sofern sie für die imaginierte „Volksgemeinschaft“ weiterhin von Nutzen waren. Vor allem Menschen mit geistiger Beeinträchtigung waren hingegen von Diskriminierung, Aussonderung und Zwangssterilisation betroffen – bis hin zu den euphemistisch verbrämten „Euthanasie“-Morden. 
 
        Diese Hintergründe müssen berücksichtigt werden, wenn inklusive Prozesse in der Bundesrepublik in den Analysefokus genommen werden. Denn mitnichten bedeuteten 1945 oder 1949 ein Ende der Binnenhierarchisierung der oftmals monolithisch gedachten Gruppe behinderter Menschen oder ihrer Kategorisierung nach ökonomischer Verwertbarkeit. Ganz im Gegenteil: Die von ökonomischem Wiederaufbau geprägten ersten beiden Nachkriegsdekaden standen ganz im Zeichen der beruflichen Wiedereingliederung kriegsversehrter Männer. Für sie entwarf die frühe Bonner Republik umfassende Rehabilitationsprogramme von Gehschulen für Amputierte über körperliche Wiederertüchtigung durch Sport bis hin zu nach Quoten geregelten Berufsförderungsmaßnahmen. Dabei zeigte sich eine enge Verzahnung von einflussreichen Interessenorganisationen wie dem „Reichsbund der Körperbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen“ (Reichsbund) und dem „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ (VdK) mit der politischen Entscheidungsebene. 08  Wenn mithin von Erfolg die Rede sein kann, dann nur für eine bestimmte, quantitativ starke und behindertenpolitisch wirkmächtig organisierte Gruppierung behinderter Menschen. Erst in der Relation zu anderen Gruppen behinderter Menschen wird somit die Privilegierung kriegsversehrter Männer in der jungen Bundesrepublik ersichtlich. 
 
        WOHNEN, ARBEIT, FREIZEIT – AMBIVALENTE ERFOLGE SEIT DEN 1970ER JAHREN
 
        Ab den 1970er Jahren rückte die gesellschaftliche Partizipation von Menschen mit Behinderung stärker in den Fokus. Einen entscheidenden Impuls für den einhergehenden Wandel des Verständnisses von Integration als Frage der beruflichen Eingliederung brachte die öffentliche Aufmerksamkeit für die Folgen des Conterganskandals. Die oftmals gezielt mitleiderregenden Bilder contergangeschädigter Kinder sensibilisierten breitere Bevölkerungsschichten für das zuvor meist mit Kriegsversehrtheit in Verbindung gebrachte Thema. Nun entstanden beispielsweise durch die „Aktion Sorgenkind“ (heute „Aktion Mensch“) Organisationen, die vorherrschende Berührungsängste und Stereotypisierungen der nicht behinderten Mehrheitsgesellschaft aktiv infrage stellten. 09  Die generell auf mehr Teilhabe, Demokratisierung und Egalisierung ausgerichteten Politiken der sozialliberalen Koalition begünstigten zeitgleich aktivistische, zivilgesellschaftliche und sozialwissenschaftliche Initiativen. Im Sinne eines Erfolgs kann für diese äußerst dynamische Phase der bundesrepublikanischen Geschichte behinderter Menschen festgehalten werden, dass die Kritik betroffener Personen an als überkommenen und segregierend empfundenen Strukturen nicht länger ignoriert wurde. 10  
 
        Ganz im Zeichen der zeitgenössischen Tradition sozialstaatlicher Planungseuphorie symbolisierten Modellprojekte den Aufbruch in eine neue Phase der Behindertenpolitik. Barrierefreie Begegnungsstätten für behinderte und nicht behinderte Menschen wie das 1973 von Bundesarbeitsminister Walter Arendt feierlich eröffnete „Haus der Behinderten“ in Bonn standen paradigmatisch für die Reformbestrebungen staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure. Wie Elsbeth Bösl hierzu jedoch einschränkend anmerkt, blieben Überhänge aus der traditionellen Interpretation von Behinderung als individuellem Defizit bestehen, und ehrgeizige Aktionspläne blieben in ihrer Umsetzung oft hinter den Erwartungen zurück. Was sich jedoch definitiv durchzusetzen begann, war die Einsicht, dass Behinderung als „soziales Problem (…) nicht nur vom Einzelnen ausging, sondern es auch gesellschaftliche und kulturelle Ursachen, zumindest aber Problemverstärker geben könnte“. 11  Für den Übergang der eingangs beschriebenen begrifflichen Differenz von Integration und Inklusion war diese sich allmählich bei allen beteiligten Akteuren durchsetzende Erkenntnis fundamental. Wenn selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben tatsächlich ernst genommen werden sollte, musste von einer einseitigen Anpassungsanforderung an behinderte Menschen abgerückt und der Abbau behindernder Barrieren wesentlich intensiver betrieben werden.
 
        Ein Bereich, der in der Folge in den Fokus der Aufmerksamkeit geriet, war die Wohn- und Lebenssituation behinderter Menschen. Auch in den ersten drei Nachkriegsjahrzehnten dominierten außerhalb der Kernfamilie Wohnformen für Menschen mit Behinderungen, die räumlich von der nicht behinderten Mehrheitsgesellschaft getrennt, „als Typus zwischen Krankenhaus und Kaserne“ zu verorten waren, wie Wilfried Rudloff formuliert. Dieses Anstaltswesen nicht nur zu kritisieren, sondern tatsächlich zu reformieren, war das Ziel des ab den 1970er Jahren intensivierten Deinstitutionalisierungsprozesses. Menschen mit Behinderungen, die in von alltäglicher und umfassender Kontrolle geprägten Anstalten untergebracht waren, sollten „ein möglichst hohes Maß an Selbstbestimmung und individueller Lebensgestaltung“ ermöglicht werden. 12  
 
        Wie die Historiker:innen Gabriele Lingelbach und Jan Stoll anhand der diakonischen Einrichtung Friedehorst bei Bremen herausgearbeitet haben, kam den sich ab den frühen 1970er Jahren stärker organisierenden Bewohner:innen derartiger Anstalten eine entscheidende Rolle zu. Eine jüngere, von allgemeinen gesellschaftlichen Tendenzen der Enthierarchisierung und Demokratisierung inspirierte Generation behinderter Menschen begann, ihre Forderungen nach mehr Teilhabe und Selbstbestimmung stärker vorzubringen. Formen der separierten Unterbringung und damit einhergehend die Vorbereitung auf eine Erwerbsarbeit im sogenannten zweiten Arbeitsmarkt – wie beispielsweise in Werkstätten für behinderte Menschen – wurden von den betroffenen Personen zunehmend als unzeitgemäß kritisiert. Diese überkommenen, aber sich innerhalb der Anstaltswelt oftmals zäh haltenden Phänomene waren Ausdruck eines spezifischen Verständnisses von Behinderung, das sich in dieser Zeit zu wandeln begann. Denn eben jene separierten Räume des Wohnens und Arbeitens wurden – in der paternalistischen Tradition des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts stehend – als Schutzräume deklariert. Menschen mit Behinderungen wurde vonseiten politischer Akteure, Einrichtungsträgern und Rehabilitationswissenschaftler:innen schlichtweg nicht zugetraut, sich in der nicht behinderten Mehrheitsgesellschaft behaupten zu können.
 
        Da sich ab den 1970er Jahren allerdings auch in diesen institutionellen Bereichen ein nicht zuletzt generationell bedingter Bewusstseinswandel durchzusetzen begann, fielen die Proteste behinderter Menschen fortan auf fruchtbareren Boden. 13  Politik und Einrichtungsträger reagierten im Verlauf der 1970er und 1980er auf die auch medial begleitete Skandalisierung der Wohnverhältnisse behinderter Menschen, was insgesamt zu einer Auflockerung des Anstaltswesens und zu leichten Verbesserungen führte: Die Zahl der Wohngemeinschaften und kleinerer betreuter Wohngruppen nahm nun zu. 
 
        Allerdings ist einzuschränken, dass derartige selbstbestimmte Wohnformen noch in den 1990er Jahren nur etwa 15 Prozent der außerhalb ihrer Familie lebenden Menschen mit Behinderungen zur Verfügung standen. Vor allem für Menschen mit Lernschwierigkeiten blieb die Unterbringung in Heimen – sofern sie nicht mit ihren Familien lebten – der Normalfall. 14  Ähnlich stellt sich auch 2024 noch die Lage bezüglich der Trennung von erstem und zweitem Arbeitsmarkt dar: In Separation und Exklusion zementierenden Werkstätten arbeiten laut dem Deutschen Institut für Menschenrechte noch immer etwa 300000 Menschen mit Behinderungen, davon etwa drei Viertel Menschen mit Lernschwierigkeiten. 15  Der Erfolg der behinderten Aktivist:innen und ihrer Koalitionspartner:innen einer sich seit den 1970er Jahren professioneller und progressiver aufstellenden Rehabilitations- und Sozialwissenschaft liegt somit eher in der Thematisierung der anachronistischen Verhältnisse als in deren umfassender Beseitigung.
 
        Nachdem die Lebensbereiche Wohnen und Arbeit durch das Zusammenspiel der genannten Akteursgruppen eine Thematisierungshochphase erlebt hatten, folgte mit leichter zeitlicher Verzögerung auch das Thema der selbstbestimmten Freizeitgestaltung. Für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene bedeutete Teilhabe an Freizeit in erster Linie Zugang zu entsprechenden Aktivitäten – ein Zugang, der ihnen häufig durch vielfältige Barrieren verwehrt blieb. Besonders mobilitätseingeschränkte Personen stießen auf erhebliche Hindernisse: Sportstätten, Kneipen, Diskotheken, Kinos und der öffentliche Nahverkehr waren baulich kaum zugänglich. Die bestehenden Freizeitangebote, etwa in Behindertensportvereinen, orientierten sich vorrangig an den Bedürfnissen älterer, meist kriegsversehrter Männer und boten kaum Raum für zeitgemäße, selbstbestimmte und freudvolle Freizeitgestaltung. 
 
        Diese strukturellen Missstände thematisierte die Zeitschrift „Luftpumpe“ noch 1978 in einer Artikelreihe unter dem Titel „Freizeit: Die grosse Leere?“ 16  Auf lokaler Ebene setzten sich Initiativen wie die „Clubs Behinderter und ihrer Freunde“ (CeBeeF) dem verbreiteten sozialen Ausschluss entgegen, indem sie gemeinschaftliche Unternehmungen wie Ausflüge, Reisen oder gesellige Treffen organisierten. Während diese Initiativen noch nicht explizit auf gemeinsame Aktivitäten behinderter und nicht behinderter Menschen setzten, entstanden in den 1980er Jahren im Bundesgebiet über 200 sogenannte Integrationssportgruppen, welche sich eine nach dem heutigen Begriffsverständnis dezidiert inklusive Freizeitgestaltung zum Ziel gesetzt hatten. Nach dem Vorbild des von Sportpfarrer Siegfried Mentz 1979 in Göttingen etablierten „Göttinger Modells“ gründeten einzelne Sportvereine, oft in Kooperation mit Elternverbänden wie der „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ auf lokaler Ebene inklusive Sportgruppen. Sie konkretisierten damit behindertenpolitische und freizeitsoziologische Debatten, die seit der Mitte der 1970er Jahre geführt wurden: So hatte der Vorsitzende des Deutschen Bildungsrats, Kurt Ruf, die Formel „Möglichst viele Kontakte – möglichst wenig Isolation“ geprägt und der Kölner Sportwissenschaftler Jürgen Innenmoser von einer Aufnahme insbesondere behinderter Kinder und Jugendlicher „in die Großgruppe der Nichtbehinderten“ gesprochen. 17  
 
         
          [image: Titelseite der Zeitschrift „Luftpumpe“ aus dem April 1978. Oben links, neben dem Titel und der Ausgabennummer, befindet sich eine Zeichnung eines Menschen, der in einem Rollstuhl sitzt und eine Brille trägt. Schräg daneben steht in Großbuchstaben „Neu“. Unter Titel und Zeichnung steht der Untertitel der Zeitschrift: „Zeitung für Behinderte und Nichtbehinderte“. Darunter steht in Großbuchstaben der Titel der Ausgabe: „Freizeit“, mit dem Untertitel „Die grosse Leere?“. Der Titel wird von zwei Schwarzweißfotos gerahmt. Rechts sieht man eine Rollstuhlfahrerin, die ihr Gesicht auf der linken Faust abstützt und gelangweilt aus dem Fenster blickt. Sie trägt einen Pullover. Ihre Haare sind glatt und dunkel, sie hat einen Pony. Links sieht man eine Sporthalle mit einem Basketballkorb. Fünf Rollstuhlfahrer befinden sich auf dem Spielfeld und rollen Richtung Korb. Rechts neben dem Korb steht eine Person, hinter den Spielern steht ein Schiedsrichter. Links unten erkennt man Zuschauer. Rechts unten, hinter dem Titel, steht ein Zitat in kleinerer Schrift: „…und dann lege ich mich hin und höre Radio…“] 
          Titelblatt der Aprilausgabe der Zeitschrift „Luftpumpe. Zeitung für Behinderte und Nichtbehinderte“ 1/1978, Köln. 
 
            Quelle: Archiv Behindertenbewegung/krüppeltopia e.V. – Verein zur Förderung der Emanzipation behinderter Menschen, https://archiv-behindertenbewegung.org. 
 
        
 
        Obwohl diese integrativen Projekte nach heutiger Lesart Inklusionsmaßnahmen nahekommen, waren sie nicht zwingend von Dauer oder nachhaltigem Erfolg geprägt. Gerade für Menschen mit Lernschwierigkeiten blieben Freizeit- und Sportangebote stark begrenzt. So ist auch die Gründung von „Special Olympics Deutschland“ 1991 differenziert einzuordnen: Einerseits bietet die Organisation eine stabile und regelmäßig sichtbare Plattform für den Sport von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Andererseits steht ihre Existenz auch dafür, dass es in Deutschland nicht gelungen ist, einen Sportverband für alle Menschen zu schaffen. Diesen Weg ging beispielsweise Norwegen, wo 1998 alle Behindertensportvereine aufgelöst und in die Sportfachverbände inkludiert wurden, die nun für behinderte wie nicht behinderte Menschen gleichermaßen zuständig sind. Von derart umfassend inklusiven Verhältnissen ist der Sport- und Freizeitbereich in Deutschland nach wie vor weit entfernt.
 
        INKLUSION ALS DAUERAUFGABE
 
        Letztlich zeigt somit auch das Beispiel der Freizeitgestaltung, dass von schrittweisen Verbesserungen, die für alle Gruppen behinderter Menschen zugleich umgesetzt werden, historisch nicht ausgegangen werden kann. Erstens hingen Maßnahmen der Eingliederung, Integration und Inklusion immer von gesellschaftspolitischen Aufmerksamkeitsökonomien ab. Zweitens kam den Lobbys einzelner Gruppen behinderter Menschen, differenziert nach der Ursache und der Art der Beeinträchtigung sowie nach dem Geschlecht und dem Alter der betroffenen Personen, immer entscheidendes Gewicht bei der Frage zu, welche Partizipations- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten zu welchem Zeitpunkt erstritten werden konnten.
 
        Hinsichtlich der oben erwähnten Debatte innerhalb der Disability History beziehungsweise Disability Studies, ob für die Geschichte behinderter Menschen in der „Moderne“ eher von einer Erfolgs- oder Niedergangserzählung auszugehen ist, war im Rahmen des Beitrags der Blick auf einen längeren Zeitraum notwendig. Erst in dieser Perspektivierung wird ein allmählicher Trend zu mehr Partizipation und Selbstbestimmung erkennbar, der gegen ein verkürzendes Niedergangsnarrativ spricht. Wie die verschiedenen Beispiele dennoch gezeigt haben, ist die Benennung erfolgreicher Beispiele der Inklusion in der deutschen Geschichte behinderter Menschen mit einigen Vorbehalten verbunden. So ist es wohl abschließend treffender, von Desegregations- als von tatsächlichen Inklusionserfolgen zu sprechen, um damit auch nochmals den prozessualen, niemals abgeschlossenen Charakter dieses andauernden gesellschaftspolitischen Vorhabens zu unterstreichen. Die vorgestellten Episoden sind somit eher als Etappen innerhalb einer fortwährenden, nicht-linearen Entwicklung zu bewerten und nicht als in sich geschlossene Erfolgsgeschichten. 
 
        In diesen Kontext sind auch gesetzliche Meilensteine wie das 1994 ins Grundgesetz aufgenommene Benachteiligungsverbot für Menschen mit Behinderungen oder die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 einzuordnen. Sie sind ohne Zweifel als juristische, symbolische und gesellschaftspolitische Erfolge zu werten. Ob sie allerdings die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich und nachhaltig verändern, also Inklusion nicht nur fordern, sondern tatsächlich im Alltag vorantreiben, muss nach derzeitigem Stand infrage gestellt werden.
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        INKLUSION AUF DEM DEUTSCHEN ARBEITSMARKT
 
        Bestandsaufnahme und aktuelle Perspektiven
 
         Christoph Metzler 
 
        2023 gab es 7,9 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung in Deutschland. Davon waren 3,1 Millionen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 65 Jahren. 01  Die Situation von Menschen mit Behinderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist sehr unterschiedlich: Da sind zum einen junge Menschen mit Behinderungen, die nach einer Erstausbildung in den Arbeitsmarkt einsteigen. Ihre Anzahl ist insgesamt gering. Ein weit größerer Anteil erwirbt eine Behinderung auf dem Lebensweg, überwiegend als Folge von Krankheiten. 02  Diese Menschen haben in der Regel bereits jahrelange Berufserfahrung gesammelt. Für sie gibt es zwei Optionen, am Arbeitsmarkt teilzunehmen: erstens, den bisherigen Beruf, gegebenenfalls mit inhaltlichen oder organisatorischen Anpassungen, weiter auszuüben; oder, zweitens, eine Neuorientierung, zum Beispiel in Form einer Umschulung. Die Gestaltung barrierefreier Arbeitsumgebungen durch Arbeitgeber und die Förderung durch staatliche Institutionen kann sowohl beim Erhalt der bestehenden als auch beim Start in eine neue Arbeitsumgebung unterstützen.
 
        Im Folgenden wird ein Überblick über die aktuelle Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderungen gegeben, ein Blick auf die betriebliche Perspektive geworfen und abschließend das Potenzial von künstlicher Intelligenz diskutiert.
 
        BEHINDERUNG – EIN BEGRIFF IM WANDEL
 
        Was unter einer „Behinderung“ zu verstehen ist, hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten stark verändert. Lange Zeit war der Begriff ausschließlich auf die inneren Strukturen eines Menschen und deren dauerhafte Schädigung, etwa durch eine Krankheit, begrenzt. Das Vorliegen einer Behinderung wurde als Abweichung von einem vermeintlichen Normalzustand definiert.
 
        Dieses Bild hat sich gewandelt. Seit der Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention, die von Deutschland 2009 unterzeichnet wurde, werden Barrieren in der Gesellschaft stärker betrachtet. 03  Dies können zum Beispiel Strukturen sein, die Menschen mit Behinderungen bewusst oder unbewusst ausschließen, etwa Internetseiten der öffentlichen Verwaltung, die für Menschen mit einer Sehbehinderung auch unter Nutzung eines Screenreaders nicht vollständig nutzbar sind. 
 
        Seit dem 1. Januar 2018 lautet die in Deutschland verwendete Definition im neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) nach Paragraf 2 Absatz 1 wie folgt: „Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.“ 
 
        Ein wirklich inklusiver Arbeitsmarkt würde mittelfristig so aussehen, dass nicht der einzelne Mensch mit Behinderung „sich an vorhandene Strukturen anpassen und mit Barrieren leben“ muss. 04  Stattdessen müsste die Gesellschaft Rahmenbedingungen so gestalten, dass eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen möglich wird. Dieses Verständnis hat unmittelbare Relevanz für die Gestaltung von Arbeitsumgebungen: Es eröffnet konkrete Handlungsspielräume für betriebliche Akteure, aber steckt auch den institutionellen Rahmen ab, um Barrieren im Berufsalltag zu identifizieren und Lösungen, etwa durch die Anpassung von Arbeitsplätzen oder die Förderung von Hilfsmitteln, zu gestalten. Barrieren können dabei je nach Branche, Tätigkeitstyp und Arbeitsort ganz unterschiedlich ausfallen. 
 
        BLICK IN DIE ARBEITSMARKTSTATISTIK
 
        Statistiken können helfen, strukturelle Herausforderungen in einem System zu analysieren. Die Nutzung von Statistiken mit dem Schwerpunkt einer anerkannten Behinderung bietet zudem den Vorteil, jene Menschen zu betrachten, die einen unmittelbaren Anspruch auf Nachteilsausgleiche nach SGB IX im Arbeitsleben haben. Dies sind Menschen, denen vom Versorgungsamt auf Basis ärztlicher Gutachten ein Grad der Behinderung (GdB) zugewiesen wurde. In den meisten Statistiken werden Menschen mit einem GdB von mindestens 50 (auf einer Skala bis 100) betrachtet. Diese haben Zugang zu einem Schwerbehindertenausweis sowie einer erhöhten Anzahl an Nachteilsausgleichen, wie etwa einen erweiterten Kündigungsschutz. Darüber hinaus können auch Personen mit einem GdB von mindestens 30 von der Bundesagentur für Arbeit Schwerbehinderten gleichgestellt werden, sofern sie infolge ihrer Beeinträchtigung ohne diese Gleichstellung keinen geeigneten Arbeitsplatz finden würden. 
 
        Die Arbeitslosenquote von Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung sowie ihnen gleichgestellter Personen lag im Jahre 2024 bei 11,6 Prozent. Das waren im Jahresdurchschnitt 175000 Personen. Diese spezifische Arbeitslosenquote ist deutlich höher als die allgemeine Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent im selben Jahr (auf Basis einer eingeschränkten Bezugsgröße abzüglich geringfügig Beschäftigter und Selbstständiger). Arbeitslose mit einer Schwerbehinderung sind im Durchschnitt älter und formal besser qualifiziert als Arbeitslose ohne Schwerbehinderung. Schwankungen der Konjunktur, etwa in der Auftragslage, beeinflussen die Arbeitslosigkeit dabei weniger stark. Ein wichtiger Faktor ist hingegen die demografische Entwicklung, das heißt die wachsende Anzahl an älteren Menschen, bei denen Zugleich die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwerbehinderung höher ist. Nicht zuletzt dadurch ist die Anzahl von Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung und ihnen gleichgestellten Personen zwischen 2013 und 2023, mit Ausnahme der von Corona geprägten Jahre 2020 und 2021, durchgängig gestiegen. Diese Zahl umfasst alle Arbeitnehmer:innen, deren Arbeitgeber mindestens 20 Beschäftigte haben, und lag 2023 bei 1,12 Millionen Personen. 
 
        Bei der Erwerbsquote – also dem Anteil der Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahren, die entweder erwerbstätig oder arbeitslos, aber verfügbar für eine Tätigkeit sind – zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede. So lag dieser Wert 2022 bei Menschen mit Schwerbehinderung bei 51,4 Prozent, bei der Gesamtbevölkerung hingegen bei 79,4 Prozent. 05  Untersuchungen für das Jahr 2017 legen nahe, dass der Erwerbswunsch mit einem steigenden Grad der Behinderung abnimmt. 06  
 
        Beschäftigte Menschen mit einer Schwerbehinderung weisen im Vergleich zu Beschäftigten ohne eine anerkannte Behinderung eine längere Betriebszugehörigkeit auf. Sie sind weniger häufig in Führungspositionen zu finden, was unter anderem auch durch eine höhere Teilzeitquote bedingt sein könnte. 07  Das Auftreten einer Schwerbehinderung hat einen negativen Einfluss auf das zukünftige Gehalt der Betroffenen. Das gilt ausdrücklich auch für jene Menschen, die weiterhin am ersten Arbeitsmarkt aktiv sind. So ist das Tagesentgelt fünf Jahre nach Auftreten einer Schwerbehinderung knapp 7 Prozent geringer als bei vergleichbaren Personen ohne Schwerbehinderung. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit, in eine Tätigkeit zu wechseln, die mit einer geringeren körperlichen oder psychosozialen Belastung einhergeht. 08  
 
        Eine Alternative zu einer abhängigen Beschäftigung kann für Menschen mit Behinderungen eine Tätigkeit als Selbstständige:r darstellen. Dies kann spürbare Vorteile bieten – etwa mehr zeitliche Flexibilität und die Möglichkeit, Arbeitsinhalte und -umgebung individuell an die eigenen Bedürfnisse und Lebensumstände anzupassen. 09  Auswertungen repräsentativer Bevölkerungsumfragen legen nahe, dass Menschen mit einer anerkannten Behinderung in Deutschland weniger häufig selbstständig sind als Menschen ohne Behinderungen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Bildungsstand. Mögliche Gründe könnten in der Gestaltung der bestehenden institutionellen Nachteilsausgleiche, die vorrangig auf abhängige Beschäftigte ausgerichtet sind (etwa ein erhöhter Urlaubsanspruch), liegen. 10  
 
        Zu einer differenzierten Betrachtung gehört auch die Tatsache, dass ein Teil der Menschen mit Behinderungen nicht direkt am ersten Arbeitsmarkt unter „normalen“ Bedingungen teilnimmt. Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung wurde ihnen bescheinigt, dass sie nicht, noch nicht oder noch nicht wieder ein entsprechendes Beschäftigungsverhältnis aufnehmen können. Knapp 300000 Menschen arbeiten daher in Einrichtungen des zweiten, unterstützten, Arbeitsmarktes – in sogenannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Sie erhalten in ihrem Alltag eine fachliche Anleitung und soziale Begleitung durch pädagogisch geschulte Fachkräfte. 11  Knapp 75 Prozent aller betreuten Beschäftigten in WfbM wiesen 2023 eine geistige Behinderung und knapp 21 Prozent eine psychische Behinderung auf. 12  Zur Stärkung des Übergangs von den Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Instrumente wie das Budget für Arbeit, das unter anderem einen Lohnkostenzuschuss von bis zu 75 Prozent des Bruttoarbeitsentgelts enthält, eingeführt. Die Einführung dieser zusätzlichen Maßnahmen hat gleichwohl bisher nicht zu einer grundlegenden Verbesserung der Situation geführt. 13  
 
        BETRIEBLICHE PERSPEKTIVE
 
        Grundsätzlich haben Unternehmen denselben Anreiz, mit Menschen mit Schwerbehinderung ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen, wie mit Menschen ohne Schwerbehinderung: die Gewinnung und Sicherung einer Fachkraft für den produktiven Einsatz im Betrieb. In der Diskussion um Fachkräfteengpässe auf dem Arbeitsmarkt spielt daher auch die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen eine wichtige Rolle. Ebenso wird Unternehmen im Rahmen ihrer Corporate Social Responsibility eine gesellschaftliche Verantwortung zugeschrieben, sich für Inklusion zu engagieren. 14  
 
        Darüber hinaus greift der Staat regulierend in den Arbeitsmarkt ein und setzt mit der sogenannten Ausgleichsabgabe einen finanziellen Anreiz für Unternehmen, Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen. Dies bedeutet konkret, dass Unternehmen mit mindestens 20 Vollzeitarbeitsplätzen im Jahresdurchschnitt eine Kompensation zahlen müssen, wenn sie eine Quote von fünf Prozent an Beschäftigen mit einer Schwerbehinderung, oder ihnen gleichgestellten Personen, nicht erreichen. Die dadurch erhobenen Gelder werden wiederum vorrangig genutzt, um Maßnahmen für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt anzubieten. 15  Für die Berechnung der Quote gibt es Sonderregelungen, zum Beispiel eine doppelte Berücksichtigung von Auszubildenden, die eine Schwerbehinderung aufweisen beziehungsweise dem gleichgestellt sind. 16  Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der beschäftigten Menschen mit Behinderungen ihrem Arbeitgeber aus Angst vor negativen Auswirkungen diesen Status nicht mitteilt. Eine inklusionsfreundliche Unternehmenskultur kann somit dazu beitragen, die Ausgleichsabgabe zu verringern. 17  
 
        Eine Nichtbeschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung kann verschiedene Gründe haben: In einer Befragung von Unternehmen, die eine Ausgleichsabgabe zahlen, gaben nur 18 Prozent an, dass sie eine potenziell eingeschränkte Leistungsfähigkeit bei Menschen mit Behinderungen sehen, und 19 Prozent beklagen eine fehlende Flexibilität beim Kündigungsschutz. 77 Prozent der Unternehmen waren wiederum der Ansicht, dass ihnen keine geeigneten Bewerber:innen mit Schwerbehinderung vorlagen. 18  Ein mögliches Hindernis für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen könnte auch in der Komplexität des Themas und dem notwendigen Aufwand, passende Unterstützung zu erhalten, liegen. In der Vergangenheit wünschten sich Unternehmen eine zentrale Stelle, bei der sie alle relevanten Informationen zur Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen finden, sowie einen zentralen Ansprechpartner für alle unterstützenden Maßnahmen. 19  
 
        Eine denkbare Lösung sind die Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber, die 2022 bundesweit eingerichtet wurden. Sie sollen eine niedrigschwellige Lotsenfunktion einnehmen und betriebliche Entscheidungsträger:innen durch den gesamten Prozess begleiten – von den ersten Fragen über die Beantragung von Fördermitteln und bis hin zur Vernetzung mit zuständigen Stellen. Zudem gibt es zahlreiche Online-Beratungsangebote. Im Folgenden werden drei Beispiele vorgestellt.  
 
         Das Portal „Rehadat“ richtet sich an Unternehmen, an Menschen mit Behinderungen und alle, die die berufliche Inklusion unterstützen. Es zeigt erfolgreiche Beispiele für Arbeitsgestaltung und Lösungsansätze in der beruflichen Teilhabe auf, bietet relevante Urteile und Gesetze an, sowie Informationen über Hilfsmittel und die Ausgleichsabgabe. Das „Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung“ unterstützt insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Praxisbeispielen und Übersichten zu Fördermöglichkeiten in Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Und schließlich bietet die gemeinsame Website der Integrations- und Inklusionsämter eine Übersicht über finanzielle Leistungen für Unternehmen und Arbeitnehmer:innen, ein Fachlexikon sowie den Zugang zu regionalen Ansprechstellen.
 
        ZIELGRUPPEN IM FOKUS
 
        Im Folgenden wird die Lage zweier Personengruppen auf dem Arbeitsmarkt betrachtet, die zunehmend an Bedeutung gewinnen.
 
        Die Zahl an anerkannten Schwerbehinderungen, bei denen psychische Erkrankungen als Hauptursache gelten, ist seit mehreren Jahrzehnten deutlich gestiegen. Zwischen 1999 und 2023 hat sich die Zahl der Betroffenen mit Diagnosen wie Neurosen, Verhaltens- oder Persönlichkeitsstörungen sogar mehr als versiebenfacht. 20  Parallel dazu zeigen Auswertungen der DAK-Krankenkasse einen Anstieg psychisch bedingter Fehltage um 52 Prozent im Zeitraum von 2013 bis 2023 21  – und das, obwohl öffentliche Investitionen getätigt wurden, um die Versorgung der Zielgruppe zu verbessern. 
 
        Denkbare Gründe für diese Entwicklung sind unter anderem: unzureichende Präventionsangebote, zunehmende Belastungen wie Stress, aber auch ein positiver Kulturwandel, der erlaubt, sich mit dem Thema psychischer Gesundheit offener auseinanderzusetzen. 22  Unabhängig von den Ursachen sind die Folgen der Situation für Arbeitgeber nicht zu unterschätzen: Ein Großteil der Förderprogramme für Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel die Versorgung mit Hilfsmitteln, ist vorrangig auf körperlich bedingte Behinderungsursachen ausgerichtet. Dadurch steigt die Verantwortung von Unternehmen, geeignete betriebsinterne Maßnahmen zu schaffen.
 
        Eine Beschäftigtenbefragung aus dem Jahr 2024 zeigt, dass die Mehrheit der Beschäftigten mit körperlichen Behinderungen oder inneren Erkrankungen ihre Situation am Arbeitsplatz offen kommunizieren kann – etwa gegenüber Kolleg:innen, Führungskräften oder dem Betriebsrat. Bei psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen fällt dies hingegen deutlich schwerer. Hier bestehen häufig größere Sorgen vor Ablehnung oder Stigmatisierung. Dieses Gefühl der Unsicherheit kann sich zudem negativ auf die Arbeitszufriedenheit der Betroffenen auswirken. 23  
 
        Im betrieblichen Alltag ist es daher empfehlenswert, eine Vertrauensperson für die Ansprache von Herausforderungen von Beschäftigten mit Behinderungen zu benennen, die im Zweifelsfall vermitteln kann. Dabei sind die Rücksprache mit den Menschen mit Behinderungen und die Wahrung von Vertraulichkeit unabdingbar. Neben der direkten Führungskraft kann eine solche Rolle auch eine geschulte Ansprechperson aus der Personalabteilung oder dem Betriebsrat übernehmen. Gerade in kleineren Unternehmen ohne entsprechende Strukturen können sich hier auch engagierte Kolleg:innen einbringen. 
 
        Die Quote der anerkannten Behinderung ist bei Menschen mit Migrationshintergrund deutlich geringer. 24  Dies ist teilweise durch den niedrigen Altersdurchschnitt von Menschen mit Migrationshintergrund bedingt. 25  Weitere Gründe sind das Fehlen von Informationen über behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche, teils durch sprachliche Barrieren, und zudem die Befürchtung, ein weiteres Merkmal zu erwerben, das negative Zuschreibungen mit sich bringen könnte. 26  
 
        Weil Menschen mit Migrationshintergrund langfristig eine immer größere Rolle in Unternehmen spielen und zunehmend älteren Altersgruppen angehören, rückt ihre Inklusion stärker in den Fokus betrieblicher Personalpolitik. Ein Ansatzpunkt ist etwa, Mitarbeitende mit Migrationshintergrund und Behinderung gezielt als Botschafter:innen in der Belegschaft zu gewinnen, um das Thema vertraulich und glaubwürdig ansprechbar zu machen. Auch kann es helfen, Unterstützungsangebote im Unternehmen in verschiedenen Sprachen zugänglich zu machen, etwa mithilfe von KI-gestützten Übersetzungstools. 
 
        ZUKUNFTSTHEMA: KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
 
        Inwiefern die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) einen Einfluss auf den deutschen Arbeitsmarkt haben wird, ist noch weitgehend offen. Erste übergreifende Analysen zeigen, dass das Ausmaß der Substitution, also der Verdrängung von menschlicher Arbeitskraft durch KI (noch) nicht in einem großen Maße auftritt. Vielmehr ist von einer Komplementarität auszugehen, die dazu führt, dass Menschen bestehende Tätigkeiten teilweise angepasst unter Nutzung von künstlicher Intelligenz ausführen, teilweise bestehende Abläufe beibehalten. 27  Im Idealfall könnte dies auch eine Chance für die Inklusion bedeuten, wenn KI gezielt in jene Tätigkeitsbereiche integriert werden könnte, in denen Arbeitnehmer:innen mit Behinderung zusätzliche Unterstützung benötigen und somit neue barrierearme Tätigkeitsfelder entstehen könnten. Inwiefern sich dies aber realisieren lässt und ob sich eine solche Lösung für Unternehmen als wirtschaftlich erweist, ist noch vollkommen ungewiss.
 
        Damit die Chancen von KI für einen inklusiven Arbeitsmarkt voll ausgeschöpft werden können, ist es entscheidend, dass Fachkräfte mit Behinderung gleichberechtigt an der fortlaufenden Einführung von KI-Tools beteiligt werden. Eine 2020 veröffentlichte Befragung unter Unternehmen, die aktuell oder in den letzten fünf Jahren Menschen mit Behinderungen beschäftigten, zeigte gleichwohl auf, dass 29,8 Prozent aller Unternehmen durch Digitalisierung neue Chancen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen sehen. Zugleich achten aber nur 33,5 Prozent bei der Einführung neuer Software auf Barrierefreiheit. 28  Ebenfalls ist kritisch zu hinterfragen, inwiefern das zugrundeliegende Trainingsmaterial generativer KI-Systeme wie ChatGPT dabei helfen könnte, bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten zu verstärken. So zeigte eine experimentelle Studie auf, dass ChatGPT dazu neigt, Lebensläufe mit Hinweisen auf eine Behinderung schlechter zu bewerten – insbesondere, wenn bestimmte Behinderungsursachen, beispielsweise eine Autismus-Spektrum-Störung, mit mangelnder Eignung oder eingeschränkter Leistungsfähigkeit assoziiert wurden. 29  
 
        FAZIT
 
        Insgesamt zeigen zahlreiche Indikatoren – von der Arbeitslosenquote bis zur Übernahme von Führungspositionen –, dass Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt schlechter gestellt sind als Menschen ohne Behinderungen. Trotz aller Erklärungen und Einordnungen kann dies nicht zufriedenstellen. Im Zuge der zunehmenden Alterung unserer Gesellschaft wird es mehr denn je notwendig sein, berufliche Lebenswelten an die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Fachkräfte anzupassen. Bei aller Hoffnung auf zukünftigen medizinischen Fortschritt liegt die Verantwortung – und auch die Chance – bei betrieblichen wie gesellschaftlichen Entscheidungsträger:innen: von der strategischen Ausrichtung der Personalpolitik auf Unternehmensebene über die Einrichtung von Beratungs- und Förderprogrammen auf institutioneller Ebene bis hin zur kontinuierlichen Evaluierung der Wirkung von Maßnahmen durch die akademische Welt. Nicht zuletzt gilt es dabei auch kritisch zu betrachten, ob das bestehende System Lücken aufweist. So könnte etwa Selbstständigkeit als Option für Menschen mit Behinderungen durch zusätzliche Maßnahmen, beispielsweise durch spezifische Kreditprogramme der Förderbanken oder Schulungen der Wirtschaftsförderungen, gestärkt werden. 
 
        Die Perspektiven von Menschen mit Behinderungen sollten zudem im Zusammenhang mit größeren Trends – wie der Entwicklung von KI und der zunehmenden Relevanz von Zuwanderung – konsequent mitgedacht werden. Hoffnung macht, dass im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode ausdrücklich betont wird, dass die „Belange von Menschen mit Behinderungen bei der Entwicklung von KI-Systemen“ zu beachten seien. 30  Ein inklusiverer Arbeitsmarkt ist kein Selbstläufer, sondern muss aktiv unter sich stets wandelnden Rahmenbedingungen gestaltet und weiterentwickelt werden. 
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        INKLUSIVE SCHULBILDUNG IN DEUTSCHLAND
 
        Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
 
         Sophia Falkenstörfer 
 
        Inklusive Bildung ist ein menschenrechtlicher Anspruch und ein demokratisches Versprechen. Mit der Ratifizierung und dem Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2009 hat sich die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich in Artikel 24 verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem aufzubauen, das allen Kindern mit und ohne Behinderungen gemeinsam eine wohnortnahe Beschulung ermöglicht. 01  Laut UN-BRK steht fest, dass „[b]ei der Verwirklichung dieses Rechts (…) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden“ dürfen. 02  
 
        Der rechtlich verankerte Anspruch auf ein inklusives Bildungssystem bedeutet, dass nicht die Integration von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in ein bestehendes System im Mittelpunkt steht, sondern vielmehr die grundlegende Umgestaltung des Bildungssystems zu einer inklusiven Bildungslandschaft. Ziel ist es, die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen und jedem Einzelnen die Möglichkeit zu eröffnen, uneingeschränkt zu lernen und das individuelle Potenzial zu entfalten. 03  Über fünfzehn Jahre nach Inkrafttreten der UN-BRK fällt die Bilanz der schulischen Inklusion in Deutschland ernüchternd aus: Von den 608097 Schüler*innen mit zugeschriebenem, das heißt einem diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf besuchten im Schuljahr 2023/24 mit 55,9 Prozent immer noch mehr als die Hälfte aller Schüler*innen separierende Einrichtungen in Form von Förderschulen. Die bundesweite Exklusionsquote stagniert, in manchen Bundesländern ist sie sogar wieder gestiegen. 04  Dafür lassen sich mehrere Ursachen identifizieren, die im Folgenden näher ausgeführt werden. 
 
        DAS SCHULSYSTEM IN DEUTSCHLAND
 
        Deutschland verfügt über ein historisch gewachsenes, selektives Bildungssystem, das durch den Bildungsföderalismus der Bundesländer geprägt ist. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen werden dabei in einem international einmalig ausdifferenzierten Förderschulsystem unterrichtet. Diese Struktur steht im Widerspruch zum Anspruch der UN-BRK, ein inklusives Bildungssystem aufzubauen, das allen Schüler*innen uneingeschränkten Zugang zu gemeinsamer Bildung ermöglicht. Die Bundesländer sehen sich mit der Aufgabe konfrontiert, inklusive Bildung in einem System zu realisieren, das auf Selektion und Homogenität ausgelegt ist. 05  Das Vorankommen der inklusiven Bildungstransformation hängt daher maßgeblich von den jeweiligen landespolitischen Strategien und Priorisierungen ab. 06  Die Monitoringstelle zur UN-BRK betont, dass die Aufrechterhaltung separierender Strukturen nicht UN-BRK-konform ist, wie auch schon der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2015 in seinen Abschließenden Bemerkungen anlässlich der Staatenberichtsprüfung Deutschlands argumentierte und mit der Forderung nach einem Gesamtkonzept für den Aufbau eines inklusiven Schulsystems unterstrich. 07  
 
        DATEN UND FAKTEN
 
        Trotz des gestiegenen Anteils inklusiv beschulter Kinder ist bislang kein systematischer Rückbau des Sonderschulwesens zu beobachten. Vielmehr bestehen die Förderschulen als separierende Strukturen nahezu unverändert fort. 08  Diese Tatsache ist bemerkenswert, da schon an dieser Stelle ersichtlich wird, dass das Sonderschulsystem beharrlich an seinem Bestand festhält. Somit wird Exklusion zementiert und schulische Inklusion verhindert – denn aus „Sicht der Konvention ist ein Förderschulsystem nicht mit einem inklusiven Schulsystem in Einklang zu bringen, weshalb der eigenständige Lernort an der Förderschule zugunsten inklusiver Angebote progressiv aufgelöst werden muss.“ 09  Parallel dazu ist die Gesamtzahl der Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf seit Einführung der UN-BRK deutlich angestiegen – von rund 6 Prozent im Schuljahr 2008/09 auf 7,6 Prozent im Schuljahr 2022/23. 10  Während also Förderschulen bisher nicht nennenswert abgebaut oder umfunktioniert wurden, etwa in inklusive Schulen, wurde zugleich die schulische Inklusion in allgemeinbildenden Schulen – wenn auch zaghaft – ausgeweitet. Dies wirft unter anderem die Frage auf, welche sonderpädagogischen Förderschwerpunkte in der Debatte um inklusive Beschulung tatsächlich berücksichtigt werden und wie sich deren Zahlen seit der Forderung nach einem inklusiven Schulsystem im Jahr 2009 entwickelt haben. 
 
        Ein genauerer Blick zeigt, dass seit 2009 nur für die Förderschwerpunkte „Lernen“ sowie „Emotionale und Soziale Entwicklung“ (ESE) belastbare Zahlen bei der Kultusministerkonferenz vorliegen. So gab es 2009 insgesamt 205926 Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, von ihnen wurden 163363 an Förderschulen unterrichtet und 42563 Schüler*innen an allgemeinbildenden Schulen. Im Förderschwerpunkt ESE gab es 2009 insgesamt 58762 betroffene Schüler*innen, davon 36595 an Förderschulen und 22167 an allgemeinbildenden Schulen. Im Vergleich dazu wurden 2023 im Förderschwerpunkt Lernen 235750 Schüler*innen mit Förderbedarf unterrichtet, davon 112584 an Förderschulen und 123166 an allgemeinbildenden Schulen. Dies entspricht etwa 38,8 Prozent der insgesamt 608097 Schüler*innen mit Förderbedarf an allen deutschen Schulen im Schuljahr 2023/24. Im Förderschwerpunkt ESE waren es 2023 insgesamt 107808 Schüler*innen, davon 45719 an Förderschulen und 62089 an allgemeinbildenden Schulen, was rund 17,7 Prozent aller Schüler*innen mit Förderbedarf entspricht. 11  Damit ist die Zahl der Schüler*innen mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen seit 2009 um 29824 gestiegen (von 205926 auf 235750), und im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung um 49046 (von 58762 auf 107808). Sowohl an Förder- als auch an allgemeinbildenden Schulen lässt sich also ein Anstieg an Schüler*innen mit Förderbedarfen verzeichnen. Dabei sollte die Frage gestellt werden, ob die Anzahl der Schüler*innen mit diesen Förderbedarfen in den vergangenen 15 Jahren tatsächlich so zugenommen hat, oder ob gegebenenfalls auch systemimmanente Praktiken zu einem Anstieg geführt haben könnten. 
 
        VERSCHRÄNKUNG VON HETEROGENITÄTSDIMENSIONEN
 
        In der öffentlichen Debatte wird schulische Inklusion häufig vorrangig im Kontext von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung thematisiert, während andere Dimensionen von Heterogenität – etwa Sprache, soziale Herkunft oder Geschlecht – unter Begriffen wie „Integration“ oder „Diversität“ oftmals in separaten Diskursen verhandelt werden. Für eine realitätsnahe Analyse der Bildungsbedingungen von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist es jedoch unerlässlich, die unterschiedlichen Heterogenitätsdimensionen im Zusammenhang zu betrachten. Insbesondere die Verschränkung mehrerer Differenzkategorien bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung erweist sich als zentral, um ein nuanciertes und angemesseneres Verständnis inklusiver Beschulungspraktiken zu ermöglichen.
 
        Empirische Daten belegen, dass die genannten Heterogenitätsdimensionen und die inklusive Beschulung behinderter Kinder in der schulischen Praxis eng miteinander verwoben sind: Rund zwei Drittel aller Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind männlich; unter den inklusiv beschulten Schüler*innen liegt der Jungenanteil bei etwa 64 Prozent. Während im Durchschnitt 7,5 Prozent aller Schüler*innen einen diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen, beträgt dieser Anteil bei Schüler*innen mit nicht-deutscher Herkunftssprache neun Prozent. Zudem zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Schulartverteilung: Schüler*innen mit Migrationshintergrund und Förderbedarf werden überproportional häufig an Förderschulen unterrichtet, während ihre deutschen Mitschüler*innen mit Förderbedarf mehrheitlich eine allgemeine Schule besuchen. Innerhalb des allgemeinen Schulsystems bestehen ebenfalls signifikante Unterschiede: 43 Prozent aller inklusiv unterrichteten Schüler*innen mit Förderbedarf lernen im Bereich der weiterführenden Schulen an Gesamtschulen. Während die Grundschule weitgehend als gemeinsame Schule für alle fungiert, variiert das Ausmaß inklusiven Unterrichts im Sekundarbereich stark – besonders deutlich wird dies am Gymnasium, das lediglich 6,5 Prozent aller inklusiv unterrichteten Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnimmt. 12  
 
        Die vorliegenden Befunde verdeutlichen, dass die Realisierung inklusiver Bildung in Deutschland untrennbar mit Fragen der Bildungsungleichheit und sozialer Gerechtigkeit verbunden ist. Inklusion ist nicht lediglich als technischer oder administrativer Optimierungsprozess zu verstehen, sondern als ein gesellschaftlicher Aushandlungsraum, in dem bestehende Machtverhältnisse, Statuszuweisungen und Teilhabechancen neu verhandelt werden. Empirische Daten zeigen, dass soziale, sprachliche und institutionelle Faktoren sowie die Herkunft der Schüler*innen die Zugänge zu inklusiver Bildung maßgeblich prägen und begrenzen. Damit wird deutlich, dass Inklusion immer auch als Spiegel gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse zu begreifen ist und neue soziale Spannungen und Exklusionsmechanismen erzeugen kann. 13  Eine kritische Reflexion der strukturellen Bedingungen des Bildungssystems ist daher unerlässlich, um den Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe tatsächlich einlösen zu können. Außerdem ist anzumerken, dass keine detaillierten Zahlen für die inklusive Beschulung von Schüler*innen aus den Förderschwerpunkten „Hören und Kommunikation“ (Menschen mit Hörbeeinträchtigung oder Taubheit), „Körperliche und Motorische Entwicklung“ (Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen), „Sprache“ (Menschen mit sprachlichen Beeinträchtigungen), „Geistige Entwicklung“ (Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen), „Sehen“ (Menschen mit Sehbeeinträchtigungen) und „Krankheit“ (Menschen mit chronischen, psychosomatischen oder psychischen Erkrankungen) vorliegen. Inklusive Beschulung wird, wenn überhaupt, offensichtlich weitestgehend für diejenigen Schüler*innen diskutiert, die gegebenenfalls durch intensive Förderung im allgemeinen Schulsystem doch noch Anschluss an die Leistungsgesellschaft, etwa durch einen anerkannten Schulabschluss, erreichen könnten.
 
        EXKLUSIONSMECHANISMEN
 
        Derzeit verlassen in Deutschland fast 71 Prozent der Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Sonder- oder Förderschule ohne einen Hauptschulabschluss, wodurch der Weg in die Werkstatt für behinderte Menschen – und somit in die nächste exkludierende Sonderwelt – oder in die Arbeitslosigkeit vorgezeichnet ist. Diese Zahlen bezeugen keine „progressive Entwicklung“, wie sie die UN-BRK fordert, sondern eine ernüchternde Stagnation und sollten auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht unkritisch hingenommen werden. 14  
 
        Viele Bundesländer haben die politische Konstruktion des Elternwahlrechts eingeführt – das bedeutet, dass die Eltern die Schulform ihrer Kinder mit Behinderung, also entweder eine inklusive Beschulung oder eine Förderbeschulung, selbst wählen sollen. Dabei werden den Eltern trotz des formal verbrieften Elternwahlrechts nicht nur kaum sinnvolle inklusive Beschulungsmöglichkeiten angeboten, da es an diesen strukturell mangelt, sondern an sie wurde darüber hinaus eine politische Grundsatzentscheidung delegiert, ohne, dass sie die Möglichkeit hätten, bestehende Strukturen zu verändern oder Veränderungen zu fordern. Eltern sollen beziehungsweise müssen damit selbst verantworten, welchen Bildungsweg sie für ihr Kind „gewählt“ haben – eine Praxis, die die Verantwortung bedenklich verschiebt. Darüber hinaus schreibt die Monitoringstelle zur UN-BRK: „Zudem wurde mit dem doppelten Versprechen – erfolgreiche Einzelintegration hier und Sonderstruktur dort – ein Spagat gewagt, der praktisch den Aufbau inklusiver Strukturen verhindert, aber auch den Erfolg der Einzelintegration unterminiert hat. Denn der Erhalt zweier Systeme ist offenbar zu teuer. Es verbleiben zum einen Personalressourcen in den Sonderschulen und können nicht zur Unterstützung in den allgemeinen Schulen eingesetzt werden. Zum anderen entstehen durch den Aufbau inklusiver Schulen zusätzliche Personalbedarfe.“ 15  
 
        INKLUSION ALS PÄDAGOGISCHE ZUMUTUNG
 
        Was als menschenrechtliche Verpflichtung formuliert wurde, wird im Alltag der Schulen vielfach als Zumutung empfunden – für das System, für die Lehrkräfte, für die Schüler*innen selbst. Die öffentliche und bildungspolitische Debatte ist polarisiert: Während die einen im inklusiven Unterricht einen Motor für soziale Gerechtigkeit und demokratische Teilhabe sehen, warnen andere vor Überforderung, pädagogischem Qualitätsverlust und einer Aushöhlung individueller Förderung oder sorgen sich um leistungsstarke Schüler*innen, die durch Mitschüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausgebremst würden. Grundsätzlich existiert wenig Vertrauen in die Qualität von inklusivem Unterricht im Spannungsfeld zwischen individueller Förderung und curricularen Anforderungen. Die strukturellen Herausforderungen sind dabei unübersehbar: Pädagogisches Personal ist chronisch unterbesetzt, multiprofessionelle Teams oft nur punktuell verfügbar, und viele Schulen arbeiten ohne systematische Fortbildungskonzepte oder personelle Verstärkung. 16  Gleichzeitig wird die schlechte Ausstattung der Schulen bemängelt. 17  Inklusion wird damit – weit über die konkrete Praxis hinaus – zur Projektionsfläche gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse über Normalität, Differenz und Zugehörigkeit. 18  
 
        INKLUSIVE PRAXIS
 
        Ein zentrales Paradox der aktuellen Praxis ist die Kopplung von Ressourcen an diagnostische Etikettierung: Der Zugang zu sonderpädagogischer Förderung ist häufig an die Feststellung eines Förderbedarfs gebunden, was zu einer „organisierten Mangelverwaltung“ führt. 19  Diagnosen werden dabei nicht immer aus pädagogischer Notwendigkeit gestellt, sondern dienen oft als strategisches Mittel, um dringend benötigte Unterstützung zu sichern. Die Folge ist eine Pathologisierung von Kindern, deren Schwierigkeiten vielfach Ausdruck struktureller Defizite und fehlender Unterstützung sind. 20  
 
        Die Ressourcenfrage ist dabei zentral: Das parallele Vorhalten von Förderschulen und inklusiven Angeboten bindet erhebliche personelle und finanzielle Mittel. Würden die Förderschulen konsequent aufgelöst und alle Kinder wohnortnah in allgemeinen Schulen unterrichtet, könnten die bislang in Förderschulen gebundenen Ressourcen – darunter etwa 33000 Sonderschullehrkräfte (Vollzeitäquivalente) 21  – vollständig in die Regelschulen integriert werden. Auch zahlreiche Inklusionshelfer*innen und Schulbegleiter*innen wären potenziell für die Regelschulen einsetzbar. Zwar existieren hierzu keine bundesweit konsolidierten Daten, doch einzelne Ländererhebungen zeigen eine deutliche Zunahme entsprechender Unterstützungsmaßnahmen: In Nordrhein-Westfalen stieg etwa die Zahl der Schulbegleiter*innen an Förderschulen schon vor der Ratifizierung der UN-BRK zwischen 2000/01 und 2010/11 von 75 auf 2277; 22  in Baden-Württemberg wurden im Jahr 2021 rund 7100 schulische Begleitungen gewährt. 23  Hinzu kommen weitere Fachkräfte aus multiprofessionellen Teams – wie Sozialpädagog*innen, Physio- und Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen, Motopäd*innen und Pflegefachkräfte – die bislang vor allem an Förderschulen tätig sind. Damit stünde perspektivisch ein breites Unterstützungsnetzwerk zur Verfügung, das die individuelle Förderung und Teilhabe aller Kinder in inklusiven Settings stärken könnte.
 
        Für eine sachgerechte Ressourcenplanung und bildungspolitische Steuerung ist jedoch eine bundesweit systematische Erhebung der tatsächlichen Ressourcen und Schüler*innen dringend erforderlich – ein Vorhaben, das bisher nicht nur daran scheitert, dass die Prozesse hochgradig intransparent und aufgrund des Bildungsföderalismus erheblich diversifiziert sind, sondern auch daran, dass die Erhebung von relevanten Daten, zumindest der Wissenschaft, bisher nicht hinreichend ermöglicht wird.
 
        Die Effizienzgewinne wären dabei vermutlich erheblich: Bei durchschnittlich zwei Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf pro Klasse – gemessen an der Inzidenz von 7,6 Prozent aller Schüler*innen und einem Betreuungsschlüssel von einer Sonderschullehrkraft für vier bis fünf Klassen –, könnten die vorhandenen Kapazitäten gezielt für Beratung, Förderung und Teamteaching eingesetzt werden. 24  Vor dem Hintergrund einer inklusiv ausgerichteten Schulentwicklung wird das bislang ungenutzte Potenzial sonderpädagogischer Fachkräfte besonders deutlich. Da der Unterricht weiterhin von Regelschullehrkräften erteilt wird, könnten Sonderschullehrkräfte – bezogen auf eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 45 bis 50 Stunden während der Schulzeit (als Ausgleich für circa 70 bis 75 Ferientage) und berechnet auf Vollzeitäquivalente – ohne eigene Unterrichtsverpflichtung (oder im Teamteaching) für jeweils acht bis zehn Schülerinnen mindestens drei bis vier Stunden pro Woche für gezielte Differenzierung im Unterricht der Regelschulkraft, individuelle Förderung, Beratung sowie koordinierende Tätigkeiten aufbringen. Diese zeitlichen Kapazitäten stünden ausschließlich für pädagogische Unterstützungsprozesse zur Verfügung – eine Strukturqualität, die im gegenwärtigen Schulsystem in dieser Form noch nicht verwirklicht wird.
 
        Die zusätzliche Integration von Inklusionshelfer*innen sowie weiteren Mitgliedern multiprofessioneller Teams würde die Regelschulen nicht nur funktional entlasten, sondern zugleich die Qualität der individuellen Förderung erheblich stärken. Dass diese Ressourcen bislang nicht systematisch in die allgemeine Schule überführt werden, stellt kein strukturelles Defizit im engeren Sinne dar, sondern verweist auf eine bildungspolitische Entscheidung. Eine an den Bedürfnissen der Schüler*innen orientierte Ressourcensteuerung erfordert eine klare Priorisierung: weg von der Aufrechterhaltung separierender Strukturen, hin zur gezielten Stärkung inklusiver schulischer Praxis. 
 
        Ein oft unterschätzter Vorteil der wohnortnahen Beschulung ist der Wegfall der häufig langen, belastenden und kostenintensiven Fahrtwege zu Förderschulen, die nicht nur Zeit und Energie der Kinder beanspruchen, sondern auch deren soziale Teilhabe im unmittelbaren Lebensumfeld erschweren. 25  Die Stärkung der wohnortnahen Inklusion fördert somit nicht nur die soziale Integration, sondern auch ein demokratisches Selbstverständnis der gesellschaftlichen Vielfalt und erleichtert darüber hinaus die Zusammenarbeit mit Familien und außerschulischen Partnern.
 
        Ein zentrales Defizit der aktuellen Praxis liegt im Ressourcenmanagement: Die Verteilung und Koordination der sonderpädagogischen, therapeutischen und sozialpädagogischen Ressourcen sind oft intransparent, ineffizient und nicht bedarfsgerecht organisiert. 26  Für ein inklusives System bedarf es transparenter und klarer Strukturen für die Steuerung und Nutzung aller verfügbaren Ressourcen – von der Koordination der multiprofessionellen Teams über die gezielte Zuweisung von Inklusionshelfer*innen bis hin zur transparenten Mittelvergabe. Schulen benötigen hierfür spezialisierte allgemeingültige Steuerungsgremien, die das Ressourcenmanagement als zentrale Aufgabe verstehen. 
 
        Ein weiterer zentraler Reformbedarf betrifft die Trennung von Diagnostik und Pädagogik: Damit Sonderpädagog*innen nicht länger Teil der Bestandswahrung von Sonderstrukturen und mit der exkludierenden Etikettierung von Schüler*innen befasst sind, sollte die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ausschließlich durch unabhängige Stellen, etwa sozialpädiatrische Zentren (SPZs), erfolgen. Sonderpädagog*innen könnten sich so auf ihre pädagogische Arbeit, inklusive der pädagogischen Diagnostik für die Lern- und Teilhabeprozesse der Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf konzentrieren und gezielt zur Förderung, Beratung und Unterstützung in multiprofessionellen Teams beitragen.
 
        FAZIT UND AUSBLICK
 
        Auch 15 Jahre nach Inkrafttreten der UN-BRK bleibt Deutschland von einem inklusiven Schulsystem weit entfernt. Die Statistiken zeigen eine praktisch stagnierende Inklusionsquote und eine Mehrheit von Kindern mit Förderbedarf in separierenden Strukturen. Der UN-Fachausschuss hat 2023 erneut die mangelnde Transformation und den Fortbestand der Förderschulen als konventionswidrig kritisiert. Die Ursachen liegen in föderaler Zersplitterung, Ressourcenmangel beziehungsweise -falschverwaltung, institutioneller Trägheit und einem politischen Doppelversprechen von Wahlfreiheit und Bestandsschutz. Die hypothetische Umstellung auf ein inklusives System – mit vollständiger Integration aller Förderschüler*innen in wohnortnahe Regelschulen – wäre nicht nur menschenrechtlich geboten, sondern auch ökonomisch und pädagogisch sinnvoll. Die vorhandenen Ressourcen aus Förderschulen, multiprofessionellen Teams und Inklusionshelfer*innen könnten gezielt in die allgemeine Schule umgelenkt werden. Bei einer realistischen Ressourcenumverteilung wäre ein inklusives Schulsystem sogar höchstwahrscheinlich günstiger als das aktuelle Doppelsystem. 27  So könnten etwa die Einsetzung einer Sonderschullehrkraft für vier bis fünf Klassen, gezielte Barrierefreiheit, gezielte Bedarfserhebung mit Blick auf die Förderschwerpunkte und gegebenenfalls der Bildung von entsprechenden Kompetenzzentren bereits vorhandene Ressourcen sinnvoll bündeln und zugleich das inklusive Regelschulsystem stärken. Die Herausforderung liegt nicht in den Kosten, sondern in der politischen Steuerung, der Umverteilung von Ressourcen und der konsequenten Transformation der Strukturen.
 
        Die Entlastung der Lehrkräfte durch multiprofessionelle Teams und klare Ressourcenzuweisung würde nicht nur die Qualität der Förderung verbessern, sondern auch die Arbeitsbelastung senken. Die Trennung von Diagnostik und Pädagogik durch die Übertragung der Feststellung des Förderbedarfs an SPZs würde Sonderpädagog*innen von administrativen Aufgaben entlasten und ihre Rolle als pädagogische Expert*innen stärken. Die wohnortnahe Beschulung würde zudem die soziale Teilhabe stärken und die Belastung der Familien durch lange Fahrtwege verringern. Inklusion ist damit kein utopisches Projekt, sondern ein Lackmustest für die Zukunftsfähigkeit der Demokratie und für die Fähigkeit des Bildungssystems, soziale Gerechtigkeit zu realisieren. 28  Zur Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems wäre eine belastbare, empirisch fundierte Modellrechnung erforderlich, die die tatsächlichen personellen, finanziellen und organisatorischen Auswirkungen einer vollständigen Umstellung von einem separierenden auf ein inklusives System systematisch vergleicht. 
 
        Zugleich ist zu konstatieren, dass der Anteil der Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit derzeit rund 7,6 Prozent eine quantitativ begrenzte Gruppe darstellt. In Relation zum Gesamtbildungswesen betrifft schulische Inklusion demnach nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Schülerschaft. Die anhaltend hohen Exklusionsquoten verweisen jedoch auf eine strukturelle Disparität zwischen normativem Anspruch und institutioneller Praxis. Die fortbestehende Segregation stellt dabei nicht lediglich ein organisatorisches Problem dar, sondern wirft grundsätzliche Fragen nach gleichwertiger Teilhabe im Bildungssystem auf. Ein inklusives Schulsystem, das allen Schüler*innen – unabhängig von Art und Umfang ihrer Beeinträchtigung – den Zugang zu allgemeiner Bildung ermöglicht, wäre nicht nur Ausdruck menschenrechtlicher Verpflichtung, sondern auch ein Indikator für ein bildungspolitisch kohärentes und nachhaltig ausgerichtetes System.
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        INKLUSIVE BILDUNG – UND DANN?
 
        Befunde aus der Studie „Inklusion in und nach der Sekundarstufe I in Deutschland“ (INSIDE)
 
         Amelie Labsch · Cornelia Gresch · Michael Grosche · Katrin Böhme 
 
        Im Jahr 2009 hat sich Deutschland durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) zu einem inklusiven Bildungssystem verpflichtet. Seither lernen Schüler:innen mit und ohne sonderpädagogische Förder- beziehungsweise Unterstützungsbedarfe (SPF) zunehmend gemeinsam an allgemeinen Schulen. 01  Die Implementation eines inklusiven Bildungssystems wird durch rechtliche Rahmenbedingungen der Bundesländer geregelt, wobei die konkrete Umsetzung und Gestaltung einer inklusiven Schulpraxis allerdings in der Verantwortung der Schulen liegt. Dies hat zur Folge, dass sich die Realisierung eines inklusiven Unterrichts im Schulalltag teilweise stark zwischen Einzelschulen, Schulbezirken sowie Bundesländern unterscheidet. 02  
 
        In dem Forschungsprojekt „INSIDE – Inklusion in und nach der Sekundarstufe I in Deutschland“ wurden diese verschiedenen Ausgangslagen und Rahmenbedingungen schulischer Inklusion näher untersucht. 03  Im Mittelpunkt der Studie standen dabei unter anderem die Forschungsfragen, wie Schulen Inklusion umsetzen, wie sich inklusiv lernende Schüler:innen mit und ohne SPF im Laufe der Sekundarstufe I und darüber hinaus entwickeln und wie sie ihren Schulalltag wahrnehmen. Auch die Wege, die diese Schüler:innen nach der Sekundarstufe I einschlagen, ihre Wünsche und Ziele für ihre (berufliche) Zukunft und die Unterstützung durch ihr schulisches und soziales Umfeld auf dem Weg dahin, wurden berücksichtigt. 
 
        „Inklusion“ bezieht sich dabei nicht allein auf Schüler:innen mit SPF. Einem offenen Inklusionsverständnis folgend umfasst dieser Begriff alle Schüler:innen und die gesamte Organisation der Schule. Das schulische Miteinander soll so gestaltet sein, dass alle Schüler:innen gut lernen können, sich wohlfühlen und gut in ihre Klasse eingebunden sind. Die Erforschung von Inklusion bezieht daher neben schulorganisatorischen Faktoren und den Schüler:innen selbst auch die Rolle von Lehrkräften, Schulleitungen, weiterem pädagogischen Personal und den Eltern mit ein.
 
        Im Forschungsprojekt INSIDE wurden zunächst im Jahr 2018 bundesweit insgesamt 1014 Schulleitungen an allgemeinen Schulen der Sekundarstufe I zu den schulischen Rahmenbedingungen und der Umsetzung von Inklusion befragt. 04  Um vertiefte Einblicke in die Prozesse und Folgen des inklusiven Lernens für Schüler:innen mit und ohne SPF zu erhalten, wurde daran anknüpfend eine Längsschnittstudie an 246 inklusiv arbeitenden Schulen durchgeführt. Dazu wurden seit 2019 etwa 4000 Schüler:innen ab der sechsten Jahrgangsstufe insgesamt fünfmal über die Sekundarstufe I hinweg und darüber hinaus befragt. Die Anzahl der teilnehmenden Schulen und Schüler:innen hat sich dabei im Laufe der Zeit, nicht zuletzt auch durch die Einschränkungen während der Covid-Pandemie, reduziert. Die Schüler:innen beantworteten Fragen zu ihrer Person, ihrem Schulalltag und ihren Erfahrungen beim Übergang in Lebenssituationen nach der Sekundarstufe I. Auch ihre Kompetenzen in den Bereichen Lesen und Mathematik wurden mehrmals im Projektverlauf erfasst. Des Weiteren haben die Lehr- und Fachkräfte, Schulbegleitungen und Schulleitungen sowie die Eltern der Schüler:innen an INSIDE-Erhebungen teilgenommen. 05  
 
        Die Befragung von inklusiv lernenden Schüler:innen und weiteren Personen, die am Gestaltungsprozess eines inklusiven Schulalltags beteiligt sind, ermöglicht es, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und auf verschiedenen Ebenen Gelingensbedingungen schulischer Inklusion zu identifizieren. Im Folgenden werden ausgewählte Forschungsergebnisse aus der Studie vorgestellt, die verschiedene Aspekte der Rahmenbedingungen zur Umsetzung von Inklusion in der Sekundarstufe I an allgemeinen Schulen in Deutschland, Lehr- und Fachkrafthandeln im inklusiven Unterricht sowie Folgen des inklusiven Lernens für Schüler:innen mit und ohne SPF beleuchten. 06  Die Ergebnisse vermitteln einen Eindruck, wie vielfältig die Faktoren sind, die zu einem Gelingen von Inklusion im Schulalltag beitragen können. 
 
        SCHULISCHE RAHMENBEDINGUNGEN
 
        Die Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten in Schulen zur Umsetzung von Inklusion unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. 07  Als Orientierung für die Beschreibung dieser Unterschiede kann dabei zwischen inklusiven Strukturen, inklusiven Praktiken und inklusiver (Schul-)Kultur unterschieden werden. Diese Dreiteilung geht auf den „Index für Inklusion“ zurück – eine Handreichung für Schulen, die sich inklusiv weiterentwickeln wollen. 08  
 
        Hinsichtlich des ersten Aspekts der inklusiven Strukturen zeigten sich in INSIDE beispielsweise deutliche Unterschiede zwischen den beteiligten Schulen in der Zusammensetzung der Schüler:innenschaft. Mehr als 60 Prozent aller Schulleitungen der Sekundarstufe I, die an INSIDE teilnahmen, gaben an, dass an ihrer Schule keine oder nur sehr wenige Schüler:innen mit SPF unterrichtet werden. Hingegen wurden an etwa 22 Prozent der Schulen hohe oder sehr hohe Anteile von Schüler:innen mit SPF berichtet – häufig hatten an diesen Schulen mehr als 10 Prozent aller Schüler:innen einen SPF. Weiterhin gaben fast 40 Prozent der befragten Schulleitungen an, dass ihre Schule überhaupt nicht barrierefrei gestaltet ist, während 20 Prozent der Schulen als völlig barrierefrei eingestuft wurden. Auch sind die Schulen ganz unterschiedlich mit räumlichen Möglichkeiten ausgestattet, etwa einem zusätzlichen Teamraum für die Lehrkräfte oder einem separaten Raum für Fördermaßnahmen.
 
        Neben den inklusiven Strukturen unterscheiden sich die Schulen auch hinsichtlich des zweiten Aspekts – der inklusiven Praktiken – bei der Gestaltung des Schullebens. Beispielsweise gab rund die Hälfte aller befragten Schulleitungen an, dass an ihrer Schule Schüler:innen mit SPF 90 Prozent oder mehr Zeit im gemeinsamen Unterricht verbringen. Es gibt aber auch allgemeine Schulen, an denen Schüler:innen mit SPF völlig separiert von anderen Schüler:innen lernen. Auch die Zusammenarbeit des Schulpersonals wird von den Schulen auf verschiedene Weise organisiert. Die befragten Schulleitungen stimmten zu etwa 40 Prozent eher oder völlig zu, dass der Unterricht an ihren Schulen verlässlich in Mehrfachbesetzung erfolgt – also beispielsweise mit zwei Lehrkräften, die den Unterricht gemeinsam gestalten. An mehr als 20 Prozent der teilnehmenden Schulen gibt es hingegen keinerlei Mehrfachbesetzung. 
 
        Schließlich kann als dritter Aspekt die inklusive (Schul-)Kultur in den Blick genommen werden. Hier unterscheiden sich Schulen unter anderem bei der Zusammenarbeit in Teams. Beispielsweise berichteten etwa 80 Prozent der teilnehmenden Schulleitungen, dass es Klassen- oder Jahrgangsteams gibt, fachübergreifend zusammengearbeitet wird und bei Problemen gemeinsame Lösungsstrategien gesucht werden. An fast 60 Prozent der Schulen sind feste Zeiten für Besprechungen im Team vorgesehen. Gegenseitige Unterrichtsbesuche mit dem Ziel eines kollegialen Feedbacks finden hingegen nur an etwa einem Viertel der Schulen statt. Neben der Zusammenarbeit in Teams wurde auch die Reflexionskultur untersucht. Eine kritische und systematische Reflexion der eigenen Praxis gilt als wichtiges Kriterium guter inklusiver Schulen, da auf dieser Basis ein beständiger Entwicklungsprozess stattfinden kann. Dass auch hier deutliche Unterschiede zwischen den Schulen bestehen, verdeutlicht Abbildung 1. So stimmten beispielsweise rund 70 Prozent der befragten Schulleitungen der Aussage (eher) zu, dass sie regelmäßige interne Evaluationen durchführen, und in 80 Prozent der Schulen wird die eigene Praxis (eher) systematisch hinterfragt, während dies bei den übrigen Schulen (eher) nicht zutrifft.
 
         
           Abbildung 1: Umsetzung verschiedener Reflexionsformen in den Schulen der INSIDE-Studie, in Prozent
 
          [image: Balkendiagramm zur Reflexionskultur an teilnehmenden Schulen. Die Maßnahmen werden mehrheitlich an den teilnehmenden Schulen umgesetzt.] 
            Quelle: Eigene Darstellung 
 
        
 
        LEHR- UND FACHKRAFTHANDELN IM INKLUSIVEN UNTERRICHT
 
        Schüler:innen unterscheiden sich stark in ihren Lernvoraussetzungen, ihren Lernbedürfnissen sowie ihren Erfolgen im Kompetenzerwerb. 09  Um dieser Heterogenität im inklusiven Unterricht gerecht zu werden, ist es wichtig, die schulischen Lerngelegenheiten an diese unterschiedlichen Lernausgangslagen und Lernziele anzupassen. Daher lag ein weiterer Fokus der INSIDE-Studie neben den im letzten Abschnitt betrachteten schulischen Rahmenbedingungen darauf, wie Lehr- und Fachkräfte handeln, um inklusiven Unterricht zu gestalten. 
 
        Eine Gestaltungsmöglichkeit besteht darin, dass Lehrkräfte Unterrichtsinhalte für Schüler:innen unterschiedlich aufbereiten und beispielsweise für verschiedene Schüler:innen unterschiedlich schwierige Aufgaben zum selben Thema entwickeln, je nachdem, was die Schüler:innen schon können. Eine solche Herangehensweise wird als Differenzierung bezeichnet. Im Rahmen der INSIDE-Studie wurden Lehrkräfte dazu befragt, wie gut sie sich unter anderem durch ihre Ausbildung auf verschiedene Maßnahmen der Differenzierung im inklusiven Unterricht vorbereitet fühlen und ob sie sich zutrauen, inklusiven Unterricht zu gestalten. Wie Abbildung 2 verdeutlicht, gaben ungefähr drei Viertel der befragten Lehrkräfte an, sich aufgrund ihrer universitären Lehramtsausbildung oder durch Fort- und Weiterbildungen gut auf die Differenzierung von Unterrichtsinhalten und -materialien vorbereitet zu fühlen. Auf eine individuelle Förderung von Schüler:innen mit SPF und auch auf eine differenzierte Bewertung von Lernerfolgen fühlten sich hingegen nur etwa die Hälfte der Lehrkräfte gut vorbereitet. Diese Befunde geben Aufschluss darüber, welche Aspekte schulischer Inklusion für Lehrkräfte in ihrem pädagogischen Handeln noch nicht selbstverständlich sind. 
 
         
           Abbildung 2: Vorbereitungsempfinden von Lehrkräften auf das inklusive Unterrichten aufgrund ihrer Aus-/Fortbildung und Berufserfahrung, in Prozent
 
          [image: Balkendiagramm zum Vorbereitungsempfinden der Lehrkräfte.] 
            Quelle: Eigene Darstellung 
 
        
 
        Um Unterrichtsinhalte an die individuellen Lernvoraussetzungen und -bedürfnisse der Schüler:innen anzupassen, können digitale Medien nützlich und entlastend sein. 10  Deshalb wurden die an INSIDE teilnehmenden Deutsch- und Mathematiklehrkräfte auch zu ihrer Einstellung gegenüber dem Einsatz von digitalen Medien zur Differenzierung im Unterricht befragt. Hier zeigt die Auswertung, dass sie umso positivere Einstellungen gegenüber der Differenzierung mithilfe digitaler Medien haben, je mehr sie glauben, inklusiven Unterricht selbstständig, also durch die eigenen Fähigkeiten und das eigene Handeln, bewältigen zu können. Es ist daher wichtig, Lehrkräfte durch entsprechende Qualifizierungsangebote im Studium und in der Fort- und Weiterbildung auf das inklusive Unterrichten vorzubereiten und auch zu thematisieren, wie digitale Medien für die Differenzierung im inklusiven Fachunterricht genutzt werden können. 11  
 
        Neben der Differenzierung von Unterricht wird der Kooperation von Lehrkräften eine hohe Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung schulischer Inklusion beigemessen. Damit ist gemeint, dass Regelschullehrkräfte und Lehrkräfte für sonderpädagogische Förderung gemeinsam für alle inklusiv lernenden Schüler:innen zuständig sind. 12  Deshalb wurden Lehrkräfte in INSIDE auch zu ihrer Kooperationserfahrung befragt. Den Daten zufolge kooperieren Lehrkräfte besser, wenn sie sich gut auf das gemeinsame Unterrichten vorbereitet und wirksam in ihrem Unterricht fühlen und eine gute Arbeitsatmosphäre unter den Lehrkräften herrscht. Eine gute Schulkultur und eine unterstützende Schulleitung sind ebenso zentral für intensivere Kooperationen. Wie groß die Schule ist oder wie viele Schüler:innen mit SPF dort unterrichtet werden, ist für die Kooperation hingegen unwichtig. Womöglich sind für intensive Kooperationen von Lehrkräften weniger die mit der Schulgröße einhergehenden Strukturen relevant, als vielmehr, wie Schulen diese Strukturen für sich nutzen. Sonderpädagogische Lehrkräfte bewerten die Kooperation durchschnittlich betrachtet negativer als Regelschullehrkräfte. Es ist aber erst dann möglich, alle Schüler:innen gut im Unterricht zu unterstützen, wenn sich auch die sonderpädagogischen Lehrkräfte als selbstverständlichen Teil des Kollegiums verstehen. 13  
 
        SCHÜLER:INNEN MIT UND OHNE SPF
 
        Ein weiteres Hauptaugenmerk der INSIDE-Studie lag darauf, inwiefern Inklusion und inklusive Unterrichtspraktiken vorteilhaft für die individuelle schulische und nachschulische Entwicklung von Schüler:innen mit und ohne SPF sind – oder ob es sogar negative Auswirkungen gibt. Ein wichtiger Aspekt der individuellen Entwicklung von inklusiv lernenden Schüler:innen ist ihre soziale Partizipation am Schul- und Unterrichtsgeschehen – unter anderem deshalb, weil Inklusion Kindern und Jugendlichen dazu verhelfen soll, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Im Rahmen der Studie beantworteten Schüler:innen daher Fragen dazu, wie sie sich im Klassenverbund integriert fühlen und das soziale Miteinander in ihrer Klasse wahrnehmen. Die Auswertungen der Daten zeigen, dass Schüler:innen mit SPF ihre soziale Partizipation als geringer einschätzen als ihre Mitschüler:innen ohne SPF. 14  Außerdem sinkt die berichtete soziale Partizipation aller Schüler:innen während der Sekundarstufe I ab. Wertschätzende und unterstützende Beziehungen zu ihren Lehrkräften und hohe Sozialkompetenzen der Schüler:innen können jedoch dazu beitragen, dass sich die soziale Partizipation aller Schüler:innen verbessert. 15  
 
        Auch der Erwerb überfachlicher Kompetenzen gilt als wichtiger Indikator dafür, ob Schüler:innen mit und ohne SPF von einem inklusiven Bildungssystem profitieren können. Damit sind etwa Selbstkompetenzen (wie Selbstvertrauen), lernmethodische Kompetenzen (etwa die Anwendung von Lernstrategien) sowie soziale Fähigkeiten (wie ein konstruktiver Umgang mit Konflikten) von Schüler:innen gemeint. Diese überfachlichen Kompetenzen tragen dazu bei, am gemeinsamen Leben in der Gesellschaft teilzuhaben und sich weiteres Wissen anzueignen. 16  In der INSIDE-Studie wurden Lehrkräfte darum gebeten, für alle Schüler:innen einzuschätzen, wie deren überfachliche Kompetenzen ausgeprägt sind. Bei dieser Einschätzung sollten die Lehrkräfte angeben, ob die überfachlichen Kompetenzen geringer, vergleichbar oder höher ausgeprägt sind als bei anderen Kindern gleichen Alters. Dieser Einschätzung zufolge fallen die überfachlichen Kompetenzen bei Schüler:innen mit SPF etwas geringer aus als bei ihren Mitschüler:innen, und es zeigen sich auch Unterschiede zwischen verschiedenen sonderpädagogischen Förderbedarfen (Abbildung 3). 
 
         
           Abbildung 3: Lehrkrafteinschätzungen der überfachlichen Kompetenzen von Schüler:innen mit und ohne SPF im Vergleich zu Kindern gleichen Alters
 
          [image: Balkendiagramm zur Einschätzung der verschiedenen überfachlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf verglichen mit anderen Gleichaltrigen.] 
           ESE = Emotionale und soziale Entwicklung; keine Unterschiede zwischen Vergleichsgruppe und SPF Sprache im Bereich der Sozialkompetenz    
 
               Quelle: Eigene Darstellung 
 
        
 
        Vertiefende Analysen zeigen zudem, dass sich verschiedene schulische Rahmenbedingungen – beispielsweise eine kleine Klassengröße oder der Anspruch von Lehrkräften, die Selbstständigkeit ihrer Schüler:innen zu fördern – positiv auf die überfachlichen Kompetenzen aller Schüler:innen auswirken. Es gibt aber auch Unterschiede in den Zusammenhängen: Die Anwesenheit sonderpädagogischer Lehr- beziehungsweise Fachkräfte im Unterricht trägt etwa dazu bei, dass Schüler:innen mit SPF bessere lernmethodische Kompetenzen entwickeln und dadurch auch die Unterschiede zwischen Schüler:innen mit und ohne SPF verringert werden. Gleichzeitig werden Schüler:innen mit SPF jedoch geringere Selbstkompetenzen zugeschrieben, wenn eine sonderpädagogische Lehrkraft im Unterricht anwesend ist. Ob sonderpädagogische Lehrkräfte vermehrt in Klassen mitarbeiten, in denen Schüler:innen mit geringeren Selbstkompetenzen lernen, oder ob die Schüler:innen durch die Anwesenheit sonderpädagogischer Lehrkräfte weniger Selbstkompetenzen erwerben, ist mit den INSIDE-Daten jedoch nicht beantwortbar. 
 
        Nach einem weiten Inklusionsverständnis profitieren möglichst alle Schüler:innen von einem inklusiven Bildungssystem – auch diejenigen ohne SPF. Über Vor- oder Nachteile des gemeinsamen Lernens für diese Gruppe wird bislang allerdings kontrovers diskutiert. Einerseits wird etwa die Sorge geäußert, dass sich Lehrkräfte im inklusiven Unterricht überwiegend um Schüler:innen mit SPF kümmern müssen und Schüler:innen ohne SPF weniger Aufmerksamkeit erhalten und sich von ihren Lehrkräften weniger unterstützt fühlen könnten. Andererseits wird unter anderem angenommen, dass das Lernen mit Gleichaltrigen mit unterschiedlichsten Bedarfen die Entwicklung der Sozialkompetenzen von Schüler:innen ohne SPF fördern könnte. 17  Die INSIDE-Daten zeigen, dass es hinsichtlich dieser Aspekte weder Vor- noch Nachteile für Schüler:innen ohne SPF gibt. Sie nehmen die Beziehung zu ihren Lehrkräften als wertschätzend und unterstützend wahr – unabhängig davon, ob und wie viele ihrer Mitschüler:innen einen SPF haben und in welchen Bereichen diese Förderbedarfe bestehen. 18  Auch für die Entwicklung der Sozialkompetenzen von Schüler:innen ohne SPF ist es unerheblich, ob sie gemeinsam mit Gleichaltrigen mit SPF lernen oder nicht. Gute Beziehungen zwischen den Schüler:innen einer Klasse und zwischen Lehrkräften und ihren Schüler:innen tragen dazu bei, dass sich die Sozialkompetenzen von Schüler:innen ohne SPF verbessern. 19  Die Ergebnisse der INSIDE-Studie können damit – zumindest in dieser Hinsicht – die Sorge vor negativen Folgen von Inklusion nehmen. 
 
        ÜBERGÄNGE AM ENDE DER SEKUNDARSTUFE I
 
        Um die nachschulische Entwicklung von inklusiv lernenden Schüler:innen betrachten zu können, wurde in INSIDE auch untersucht, welche Wege die Jugendlichen nach der Sekundarstufe I einschlagen. Hierfür wurden beispielsweise verschiedene Übergangsmöglichkeiten am Ende der Sekundarstufe I erfasst, unter anderem die Übergänge in eine weiterführende Schule oder eine berufliche Lebenssituation. Da die Datenerhebung erst im Frühjahr 2025 abgeschlossen wurde, liegen hierzu bislang nur vorläufige Befunde vor. 20  Dabei zeichnet sich folgendes Bild ab: Die allermeisten Jugendlichen, die an INSIDE teilgenommen haben, besuchten nach der neunten Klasse zunächst weiterhin eine Schule. Von denjenigen Jugendlichen, die die Schule bereits verlassen hatten, machten die meisten eine betriebliche Ausbildung oder besuchten eine Berufsschule. Viele Jugendliche waren aber auch noch auf der Suche nach dem nächsten Ausbildungsabschnitt oder machten zum Zeitpunkt der Erhebung „nichts“. 
 
        Dabei gab es teilweise Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne SPF. Demnach machten Jugendliche ohne SPF etwas häufiger entweder eine Ausbildung oder „nichts“ als Jugendliche mit SPF. Dafür nahmen diejenigen mit SPF häufiger an berufsvorbereitenden Maßnahmen teil als Jugendliche ohne SPF. Einerseits scheinen also viele Jugendliche mit SPF bereits in einem nachschulischen Hilfesystem aufgefangen zu sein. Andererseits weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Jugendliche ohne SPF, die nach dem neunten Schulbesuchsjahr die Schule verlassen, mitunter keine Anschlussorientierung haben und dass es strukturierter Maßnahmen für eine bessere nachschulische Orientierung auch für diese Jugendlichen bedarf.
 
        ZUKUNFT DER INKLUSIVEN SCHULBILDUNG
 
        Inklusion und damit soziale Partizipation ist ein wichtiger Wert unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Zu einer Umstellung des Schulsystems hin zu Inklusion und Partizipation hat sich Deutschland rechtlich verpflichtet. Schulische Inklusion ist dabei aber ein komplexes Unterfangen und zählt zu den größten Schulreformvorhaben der vergangenen Jahrzehnte. Daher wird Inklusion durchaus kontrovers diskutiert. Das betrifft zum einen die grundlegende Debatte darüber, was Inklusion im Bildungssystem überhaupt bedeutet. Zum anderen gibt es unterschiedliche Sichtweisen, ob und wie Inklusion an allgemeinen Schulen in Deutschland konkret realisiert werden kann. Um hierzu eine umfassende Informationsbasis zu schaffen, wurden im Rahmen der INSIDE-Studie bundesweit über einen längeren Zeitraum empirische Daten gesammelt. 
 
        Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen, wie unterschiedlich Inklusion in Deutschland umgesetzt wird. Die Schulen haben verschiedene Ausgangslagen und Herangehensweisen hinsichtlich des gemeinsamen Unterrichtens von Schüler:innen mit und ohne SPF. Und auch die Ziele gelungener Inklusion sind verschieden: einerseits geht es um die soziale Partizipation und die Kompetenzen von Schüler:innen mit SPF, andererseits um die Schüler:innen ohne SPF beziehungsweise um alle Schüler:innen. Zudem wird eine unüberschaubare Vielzahl an Bedingungen für eine „gelingende Inklusion“ diskutiert. Zu manchen dieser Gelingensbedingungen liegen nun empirische Befunde vor, wie etwa die Organisation des Schullebens, Formen der Unterrichtsgestaltung, von denen alle Schüler:innen profitieren und bei denen möglichst die Nachteile Einzelner ausgeglichen werden können, sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen Lehr- und Fachkräfte. Weitere Gelingensbedingungen fokussieren darauf, wie sich Schüler:innen mit und ohne SPF besser entwickeln können. Hierzu wurden exemplarisch die soziale Partizipation und überfachlichen sowie sozialen Kompetenzen von Schüler:innen mit und ohne SPF betrachtet. Die Befunde spiegeln dabei Momentaufnahmen wider, die den Prozess der Umsetzung von Inklusion, die Reichweite der schulischen Reform und die damit einhergehenden Entwicklungen nur in Ansätzen streifen. Im Großen und Ganzen zeigen die Ergebnisse der INSIDE-Studie aber, dass sich viele Schulen bereits erfolgreich auf den Weg zur Umsetzung von Inklusion gemacht haben. Dennoch gibt es zahlreiche Ansatzpunkte, um inklusive Bildung weiter zu stärken und zu verbessern.
 
        Inklusion ist ein Prozess, und wissenschaftliche Erkenntnisse wie diejenigen aus der INSIDE-Studie können genutzt werden, um über diesen Transformationsprozess zu informieren und ihn zu optimieren. Um weitere wissenschaftliche Auswertungen zu ermöglichen, werden die INSIDE-Daten im Sommer 2025 auch als Scientific Use File über das Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe der weltweiten Wissenschaftscommunity zur Verfügung gestellt. 21  
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        INKLUSION ALS MENSCHENRECHT?
 
        Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung in Deutschland
 
         Theresia Degener · Maria del Pilar Andrino Garcia 
 
        Ist Inklusion ein (neues) Menschenrecht? Diese Frage stellt sich spätestens seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahre 2009 in Deutschland. Diese erste Menschenrechtskonvention des 21. Jahrhunderts hat wie keine andere Rechtsquelle die Debatte um Inklusion von behinderten Menschen beeinflusst und neue Akzente auch für das Völkerrecht allgemein gesetzt. 01  
 
        Inklusion als neues Menschenrecht, das in mehrere Richtungen transformativ wirkt? Wer die Debatten zur UN-BRK verfolgt, könnte dieser Einschätzung zustimmen. Aber gibt es Inklusion überhaupt als eigenständiges Menschenrecht? Weder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 noch die beiden grundlegenden UN-Pakte von 1966, die zusammen mit der Allgemeinen Erklärung die Internationale Menschenrechtscharta bilden, enthalten ein Menschenrecht auf Inklusion. Auch die UN-BRK selbst enthält keinen eigenständigen Artikel mit einem Menschenrecht auf Inklusion. Inklusion als Begriff erscheint in der UN-BRK vielmehr als Bestandteil verschiedener Normen: einmal als allgemeines Prinzip in Artikel 3, sodann als Bestandteil des Rechts auf selbstbestimmtes Leben im inklusiven Sozialraum nach Artikel 19 und weiter als Teil des Rechts auf Bildung nach Artikel 24 sowie des Rechts auf Arbeit nach Artikel 27. 
 
        Was also ist Inklusion? Ein eigenständiges Recht? Ein Prinzip? Ein Bestandteil anderer Menschenrechte? Und was ist daran neu? Schaut man auf die Entstehungsgeschichte der UN-BRK, 02  die zwischen 2002 und 2006 in New York erarbeitet wurde, dann galt als allgemeines Versprechen, dass keine neuen Menschenrechte geschaffen werden. Das war die Voraussetzung für die breite Akzeptanz dieser neuen Menschenrechtskonvention, die bis heute anhält. Wenn also die Entstehungsgeschichte darauf hindeutet, dass Inklusion kein neues Menschenrecht ist, ist sie dann Bestandteil alter Menschenrechte? Und wenn ja, welcher? 
 
        Versteht man Inklusion als Teilhabe an der Gesellschaft, als Partizipations-, Mitwirkungs- und Zugangsrecht, 03  dann könnten die klassischen Menschenrechte der politischen Partizipation und der kulturellen Partizipation, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den anderen Kern-Menschenrechtskonventionen ausgeformt wurden, als Anker dienen. Denkt man an die Inklusionsdebatte in Deutschland, dann bietet sich selbstverständlich auch das Recht auf Bildung für die Verortung an. Weit verbreitet ist die Vorstellung, Inklusion als übergreifendes Prinzip zu verstehen, das allen Menschenrechten inhärent sei. 04  Dann wäre Inklusion ein Ausdruck des Universalitätsanspruchs aller Menschenrechte.
 
        Inklusion ist jedoch nicht nur als Prinzip, sondern auch als Bestandteil und zugleich Weiterentwicklung eines der ältesten und fundamentalsten Menschenrechte, dem Recht auf Gleichberechtigung, zu verstehen. Dieses Menschenrecht ist in den vergangenen siebzig Jahren seiner Existenz als Menschenrecht der Vereinten Nationen mehrfach verändert und weiterentwickelt worden. 
 
        So kennen wir verschiedene Konzepte der Gleichheit, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten entwickelt haben, angefangen bei dem formalen Gleichheitskonzept, das auf dem aristotelischen Gedanken der gleichen Behandlung Gleicher sowie Ungleichbehandlung Ungleicher beruht. Ihm wurde insbesondere durch die feministische Rechtswissenschaft das materiale oder substanzielle Gleichheitskonzept zur Seite gestellt, welches auch die mittelbare Diskriminierung erfasst und die unterschiedlichen Lebenslagen sozialer Gruppen in den Blick nimmt. 05  Und nun, mit der UN-BRK, haben wir ein neues Gleichheitsverständnis, das der Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in seiner 2018 verabschiedeten Allgemeinen Bemerkung Nummer 7 zu Artikel 5 UN-BRK als „inklusive Gleichheit“ bezeichnet. 06  Mit der inklusiven Gleichheit werden die neuen modernen Herausforderungen des Antidiskriminierungsrechts in Angriff genommen: Nicht nur die direkte, sondern auch die indirekte Benachteiligung wird ins Visier genommen, genauso wie die Verweigerung angemessener Vorkehrungen für behinderte Menschen, die im Einzelfall bauliche, zeitliche, kommunikative oder informationelle Anpassungen brauchen, oder die gruppenbezogene Barrierefreiheit. Zum Konzept der inklusiven Gleichheit gehört auch die Adressierung intersektionaler Diskriminierung wegen Behinderung und weiterer Gründe, wie zum Beispiel Geschlecht, Alter, sexuelle Identität, ethnischer Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Ableistische, also behindertenfeindliche Diskriminierung muss wie rassistische oder sexistische Diskriminierung durch eine Kombination von reaktiven Verboten und Geboten, sowie mit proaktiven Mitteln der Förderung und weiteren systematischen und prozessorientierten Maßnahmen adressiert werden. Inklusion als Menschenrecht ist damit die moderne Ausformung des Menschenrechts auf Gleichberechtigung in allen gesellschaftlichen Bereichen. 
 
        STAATENÜBERPRÜFUNG IN GENF
 
        Die Umsetzung und Überwachung der UN-BRK findet in allen Vertragsstaaten zweigleisig, auf nationaler und internationaler Ebene, statt. Die nach Artikel 33 UN-BRK zuständigen nationalen Stellen – das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die staatliche Koordinierungsstelle (Bundesbehindertenbeauftragter mit Inklusionsbeirat) und die nationale Monitoringstelle UN-BRK (Deutsches Institut für Menschenrechte) – haben in diesem System der nationalen Umsetzung und Überwachung unterschiedliche Rollen. Auf internationaler Ebene ist vor allem das Staatenberichtsverfahren nach Artikel 35 bis 39 UN-BRK das Herzstück der Überwachung. Die Vertragsstaaten müssen regelmäßig, zunächst alle zwei, dann alle vier Jahre, Staatenberichte vorlegen, die vom UN-BRK-Ausschuss, dem 18 unabhängige Expert*innen angehören, geprüft werden. Zum Prüfverfahren gehört eine öffentliche Anhörung mit den staatlichen Vertreter*innen und den weiteren nationalen Stellen. Die Prüfung endet mit den sogenannten Abschließenden Bemerkungen des UN-BRK-Ausschusses in Genf zum Umsetzungsstand der UN-BRK in diesem Land. 
 
        Zwei deutsche Staatenprüfungsverfahren fanden bislang statt, 2015 und 2023. In beiden Verfahren erntete Deutschland Lob, aber noch sehr viel mehr Kritik. Gelobt wurden zuletzt insbesondere die Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit und die gesetzlichen Reformen im Betreuungsrecht, dem Kinder- und Jugendhilferecht und in der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz). 07  Kritisiert wurde Deutschland insbesondere für seine segregierende Politik und seine Aussonderungsstrukturen in den Feldern Bildung, Wohnen und Arbeit. 08  Förder- und Sonderschulen, Heime und besondere Wohneinrichtungen sowie Werkstätten für behinderte Menschen tragen seit Dekaden dazu bei, dass Inklusion in Deutschland scheitert. Gleichwohl wird behauptet, Inklusion finde statt, indem diese Exklusionseinrichtungen und ihre Dienstleistungen als Inklusionsmaßnahmen bezeichnet und gesetzlich legitimiert werden. Für diese Vereinnahmung des Inklusionsbegriffs wurden in der Anhörung deutliche Worte gefunden. So kritisierte der zuständige Experte des UN-BRK-Ausschusses Marcus Schefer diese systematische Aussonderung behinderter Menschen und deren rechtliche Legitimation durch deutsche Gesetze und deutsche Rechtsprechung als Separate-but-equal-Praxis. Damit zog er einen Vergleich zur rassistischen Doktrin „separate but equal“ der US-Rechtsprechung aus dem vorletzten Jahrhundert. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte im Jahre 1896 in der Entscheidung Plessy v. Ferguson  09  die „Rassentrennung“ zwischen weißer und schwarzer Bevölkerung mit ebendieser Doktrin legitimiert: Das Verbot für schwarze Menschen, sich in ein für Weiße vorbehaltenes Zugabteil zu setzen, sei keine Diskriminierung, sondern nur eine getrennte Gleichbehandlung. Schwarze Menschen könnten wie weiße Menschen die Züge benutzen, nur eben getrennt. Es dauerte fast 60 Jahre, bis die Separate-but-equal-Doktrin mit der Entscheidung Brown v. Board of Education 1954 fallen gelassen wurde. 10  
 
        Die Aussonderung behinderter Kinder und Jugendlicher aus dem deutschen Schulwesen mit der rassistischen Trennungspolitik der US-amerikanischen Südstaaten oder gar der Apartheidpolitik Südafrikas zu vergleichen, ist eine drastische Rhetorik, die stark emotionalisiert. Und doch ähnelt sie aber einer Rhetorik, die Sonderschulen, Wohnheime und Werkstätten für behinderte Menschen als Inklusion bewertet. Auch die deutsche Staatendelegation 2023 in Genf vertrat die Ansicht, deutsche Förderschulen gehörten zum inklusiven deutschen Bildungssystem. Bei vielen Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, insbesondere denjenigen, die während der Staatenprüfung vor dem Palast der Vereinten Nationen ein Protestcamp organisierten, löste diese Rhetorik ähnlich starke Gefühle aus. „Schämt euch“ stand auf deren Bannern. Gemeint war und ist damit die systematische Aussonderung behinderter Kinder aus dem Regelschulsystem in Deutschland und eben diese Auffassung, dass die getrennte Bildung von behinderten Kindern in deutschen Sonder- und Förderschulen Ausdruck eines inklusiven Bildungssystems im Sinne der UN-BRK sei. 
 
        Die Abschließenden Bemerkungen des UN-BRK-Ausschusses aus dem Jahre 2023 greifen die Kritikpunkte aus der ersten Staatenprüfung auf. Zu alten Themen, wie der ungenauen deutschen Übersetzung der UN-BRK oder der fehlenden Gewaltschutzstrategie, gesellen sich neue, wie das Thema der Triage oder die diskriminierende Praxis gegenüber behinderten Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund.
 
        Die Abschließenden Bemerkungen aus 2015 wurden erneut bestätigt, erweitert und nuanciert. Als Hauptthemen lassen sich vier Themenfelder identifizieren: Dringender Handlungsbedarf sieht der Ausschuss in Bezug auf das Recht auf selbstbestimmtes Leben, also den Bereich Wohnen, sowie in Bezug auf die Rechte auf inklusive Bildung und inklusive Beschäftigung. Die Empfehlungen zu diesen Rechten werden als dringende Angelegenheiten identifiziert. 11  Wie schon 2015 empfiehlt der UN-BRK-Ausschuss auch die Aufhebung der Aussonderung von behinderten Menschen in Heimen und besonderen Wohneinrichtungen, in Sonder- und Förderschulen oder in Werkstätten. Nuancierter als noch 2015 wird eine personenzentrierte Inklusionsstrategie angemahnt. Die aussondernden Strukturen können nicht parallel weitergeführt werden – das sagt der UN-BRK-Ausschuss deutlich und unter Bezugnahme auf seine Allgemeinen Bemerkungen sowie neuen Leitlinien zu diesen Themenfeldern. Mit Verweis auf die Istanbul-Konvention wird zudem eine intersektionale Gewaltschutzstrategie als dringende Maßnahme angemahnt. 12  
 
        ERGEBNISSE DER ZWEITEN STAATENPRÜFUNG
 
        Nach Artikel 59 Absatz 2 des Grundgesetzes ist die UN-BRK durch Ratifikation Teil der deutschen Rechtsordnung geworden. Damit steht sie auf gleicher Stufe wie das Neunte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX), also über den Landesgesetzen und unterhalb des Grundgesetzes. Das Bundesverfassungsgericht hat zudem entschieden, dass die UN-BRK als Auslegungshilfe zur Interpretation der Grundrechte herangezogen werden muss. Damit steht sie in gewissem Sinne also sogar über den allgemeinen anderen Bundesgesetzen, wie dem SGB IX oder dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG). 
 
        Nach Artikel 20 Absatz 3 GG ist „die vollziehende Gewalt an Gesetz und Recht gebunden“, was bedeutet, dass die Bundes- und Landesregierungen und alle Behörden an die UN-BRK unmittelbar gebunden sind. Außerdem gilt bei uns als ungeschriebener Verfassungsgrundsatz die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes. Daraus ergibt sich für die Exekutive wiederum die Pflicht völkerrechtsfreundlichen Verhaltens.
 
        In mehreren Entscheidungen zur UN-BRK entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die UN-BRK verbindliches Recht ist und auch zur Auslegung der Grundrechte heranzuziehen ist. 13  Diese Verbindlichkeit sieht es allerdings nicht für die Dokumente des UN-BRK-Ausschusses. Diese sind sogenanntes soft law im Völkerrecht und jedenfalls in der deutschen Rechtsprechung zu berücksichtigen. 14  
 
        Aus völkerrechtlicher Sicht gilt, dass der UN-BRK-Ausschuss von den Vereinten Nationen mit der internationalen Überwachung betraut worden ist. Damit hat seine Meinung im Rahmen des internationalen Monitorings mehr Gewicht als die eines jeden anderen menschenrechtlichen Fachausschusses der Vereinten Nationen oder sonst eines Menschenrechtsorgans. Die Ausschussmitglieder werden gemäß Artikel 34 Absatz 5 UN-BRK in geheimer Wahl von den Vertragsstaaten aus einer Liste, die sie selbst zusammengestellt haben, gewählt. Gemäß Artikel 37 UN-BRK verpflichten sich die Vertragsstaaten, mit den UN-BRK-Ausschussmitgliedern zusammenzuarbeiten. Nach Artikel 26 der Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969, die Deutschland ebenfalls ratifiziert hat, gilt der Grundsatz Pacta sunt servanda – Verträge sind nach Treu und Glauben einzuhalten. In Artikel 27 des Wiener Übereinkommens heißt es weiter, dass sich eine Vertragspartei nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen kann, um die Nichterfüllung eines Vertrags zu rechtfertigen. Daraus ergibt sich die völkerrechtliche Pflicht, die Umsetzung der Empfehlungen aus den Abschließenden Bemerkungen zumindest ernsthaft zu prüfen. Einen Fahrplan dafür liefern die Ergebnisse der BRK-Konferenz, die nach der Staatenprüfung vom Bundesbehindertenbeauftragten und dem Deutschen Institut für Menschenrechte im Februar 2024 organisiert und dokumentiert wurde. 15  Für den Bereich der medizinischen Versorgung lässt sich beispielhaft diskutieren, wie eine Umsetzung der UN-BRK in Deutschland aussehen müsste.
 
        INKLUSION IM GESUNDHEITSWESEN
 
        Vorneweg sei betont: Wäre eine inklusive Gesundheitsversorgung bereits realisiert, wären die nachfolgenden Reflexionen obsolet. Medizinische Leistungen würden in einem inklusiven Gesundheitswesen unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, kognitiven und körperlichen Fähigkeiten, sexueller Orientierung, Religion oder Weltanschauung und sozialer Herkunft erbracht. Gesundheitsbezogene Differenzierungen innerhalb dieser Diversitätsdimensionen wären in einer inklusiven Gesundheitsversorgung dort erforderlich, wo innerhalb der Regelversorgung auch heute spezifische Fachdisziplinen differenzierte Herangehensweisen erfordern – etwa in der Pädiatrie (altersbezogen) oder der Gynäkologie (geschlechtsspezifisch). 
 
        Die Alltagsrealität zeigt jedoch, dass ein inklusives Gesundheitswesen schon daran scheitert, dass ableistische Strukturen und damit einhergehende gesellschaftliche und medizinische Verständnisse von Behinderung vorliegen. Ableismus bezeichnet eine Sichtweise, die bestimmte körperliche und kognitive Merkmale als normativ setzt und dadurch Menschen mit Behinderung systematisch benachteiligt und ihre gesellschaftliche und damit auch gesundheitliche Teilhabe einschränkt oder gänzlich verhindert.
 
        In Bezug auf das Recht auf Gesundheit nach Artikel 25 UN-BRK äußert der UN-BRK-Ausschuss Besorgnis über fehlende Barrierefreiheit von Gesundheitseinrichtungen und den Mangel an qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen, die in der Kommunikation in barrierefreien Methoden und Formen geschult sind. Besorgt ist der Ausschuss ebenso über die mangelnde Gesundheitsversorgung von Menschen mit kognitiver und/oder psychosozialer Behinderung in Deutschland. Auch werden Rechtsvorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zur Sicherstellung informierter Einwilligungen in barrierefreien Formaten vor jedem medizinischen Eingriff angemahnt. 16  Zu den Empfehlungen des Ausschusses gehören Maßnahmen zur Herstellung von Verfügbarkeit und Barrierefreiheit von diskriminierungsfreien Gesundheitsdienstleistungen in allen Bundesländern, insbesondere für behinderte Frauen und in ländlichen Gebieten, sowie regelmäßige Schulungen von Fachkräften im Gesundheitswesen „im Hinblick auf die Menschenrechte, die Menschenwürde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen“. 17  
 
        MEDIZINISCHE VERSORGUNG
 
        Menschen mit Behinderung positionieren sich gegen eine Exklusion, sowohl im Allgemeinen als auch im Gesundheitswesen. Irreführende Nomenklaturen einer „inklusiven Medizin“ verdecken aber mitunter, dass die allgemeine Regelversorgung flächendeckend inklusiv und damit diskriminierungsfrei ausgestaltet sein muss. Es ist nicht akzeptabel, dass Diagnosen wie Krebs, chronische Erkrankungen oder Sinnesbeeinträchtigungen bei Menschen mit Behinderung weiterhin signifikant später gestellt werden, nicht selten mit dem Verweis auf eine unzureichende Untersuchbarkeit infolge vermeintlich fehlender Compliance (Behandlungsbereitschaft der Betroffenen).
 
        Hoffnungsvoll erschien in diesem Zusammenhang der vom Bundesministerium für Gesundheit initiierte und 2024 veröffentlichte „Aktionsplan für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen“. Dieser weist jedoch in einem zentralen Aspekt erhebliche Defizite auf: Er orientiert sich nicht an der UN-BRK, sondern folgt weiterhin einem medizinisch-defizitorientierten Modell. Infolgedessen wird Beeinträchtigung per se als Defizit konstruiert. Allein diese Perspektive wirkt systematisch inklusiven Entwicklungsprozessen entgegen und verhindert deren nachhaltige Umsetzung.
 
        Am Beispiel der Barrierefreiheit in Gesundheitseinrichtungen wird deutlich, dass der Aktionsplan bestenfalls gute Absichten formuliert, jedoch keine verbindlichen Standards zur Förderung von Inklusion etabliert. Dabei wäre es zum Beispiel im Rahmen der Neuzulassung von Arztpraxen ohne Weiteres möglich, Barrierefreiheit verpflichtend vorzuschreiben. Für bereits bestehende Praxen hätten „angemessene Vorkehrungen“ gemäß Artikel 2 der UN-BRK eingefordert werden können. Dadurch wären zumindest erste rechtlich bindende Regelungen sowie Sanktionen in Gesetzgebungsverfahren und Zulassungsverordnungen verankert worden. Das wäre ein notwendiger Schritt, um Menschen mit Behinderung zumindest eine Auswahlmöglichkeit unter barrierefreien medizinischen Einrichtungen zu eröffnen.
 
        Zudem berichten Menschen mit Behinderung vermehrt, bei der Anmeldung als Neupatient*in abgewiesen zu werden. Vermutete Ursachen sind unter anderem ein erhöhter zeitlicher und arbeitsbezogener Aufwand bei gleichzeitig fehlender Gegenfinanzierung. Eine besondere Problematik zeigt sich bei der Transition ins Erwachsenenleben. Viele junge Menschen mit Behinderung verbleiben über ihre Volljährigkeit hinaus in der pädiatrischen Versorgung, da sie in der Erwachsenenmedizin keinen adäquaten Anschluss finden. Spätestens im Wartezimmer, umgeben von Kindern, wird spürbar, wie sehr strukturelle Barrieren ihre Selbstbestimmung einschränken.
 
        In dieser Übergangsphase und darüber hinaus leisten Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit Behinderung (MZEB, nach Paragraf 119c SGB V) einen wichtigen Beitrag. Als interdisziplinär organisierte Fachambulanzen begleiten sie auch die Transition und gewährleisten eine fachmedizinische Versorgung. Auch wenn diese Einrichtungen nicht inklusiv sind, fungieren sie, analog zu anderen Fachambulanzen, als Schnittstelle zwischen niedergelassener Ärzteschaft, weiteren Fachdisziplinen und stationären Einrichtungen. Sie ermöglichen eine fachlich fundierte Zuarbeit und koordinierte Überleitung, beispielsweise im Rahmen des Aufnahme- und Entlassmanagements bei Krankenhausaufenthalten, wodurch die Qualität der medizinischen Versorgung verbessert wird. Äquivalent arbeiten Sozialpädiatrische Zentren (SPZ, nach Paragraf 119 SGB V) in der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit (drohender) Behinderung.
 
        Die Bedeutung struktureller Barrieren und Diskriminierungserfahrungen in der medizinischen Versorgung sei an dieser Stelle abschließend anhand von zwei Beispielen veranschaulicht. Zum einen kritisieren Frauen mit Behinderung seit Jahren den Mangel an barrierefreier gynäkologischer Versorgung. Häufig mangelt es an geeigneten Untersuchungsstühlen für Rollstuhlnutzer*innen sowie an barrierefrei zugänglichen Räumlichkeiten. Darüber hinaus wird die selbstbestimmte Sexualität von Frauen mit Behinderung in der ärztlichen Praxis immer wieder infrage gestellt – häufig gefolgt von pauschalen Empfehlungen gegen einen möglichen Kinderwunsch. Anstelle einer barrierefreien, individuellen, respektvollen und ressourcenorientierten Beratung überwiegen Hinweise auf genetische Risiken sowie die generelle Infragestellung der elterlichen Kompetenz. 
 
        Zum anderen wurden im Kontext der Covid-19-Pandemie bestehende strukturelle Missstände im Gesundheitswesen besonders im Kontext der Triage-Thematik deutlich. Ein gesellschaftlicher und fachlicher Diskurs entfaltete sich erst infolge eines wegweisenden Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. 18  Das Gericht verpflichtete den Gesetzgeber, sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung bei Triage-Entscheidungen nicht benachteiligt werden.
 
        Diese Beispiele verdeutlichen, dass Inklusion im Gesundheitswesen gegenwärtig weder hinreichend umgesetzt noch systematisch geplant wird. Spätestens an diesem Punkt wird die Notwendigkeit einer konsequenten Umsetzung des menschenrechtsbasierten Modells der UN-BRK deutlich und damit auch die Dringlichkeit, ableistische Denkmuster abzulegen. Hilfreich sind in diesem Zusammenhang die unverändert gültigen Einschätzungen der UN-Sonderberichterstatterin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Catalina Devandas Aguilar: „Ein Leben mit Behinderung ist genauso lebenswert wie jedes andere Leben. Jeder Mensch verfügt über eine einzigartige Kombination einmaliger Eigenschaften und Erfahrungen, die ihn wertvoll und unersetzlich machen. Das Leben von Menschen mit Behinderungen ist menschliches Leben, dem eben deshalb Würde innewohnt. Menschen mit Behinderungen können ein erfülltes Leben haben und all das genießen, was dem Leben Bedeutung verleiht. Sie haben die gleichen Wünsche und Ziele wie alle anderen Menschen, möchten Freundschaften schließen, eine Arbeit finden, in einer eigenen Wohnung leben, eine Familie gründen und Träume verwirklichen. Menschen mit Behinderungen bringen Talente und Vielfalt in die Gemeinschaften ein, in denen sie leben, und bereichern diese. Sicherlich sind sie bei der Verwirklichung ihrer Ziele mit größeren Hürden konfrontiert als andere Menschen. Aber ihre Bemühungen und Leistungen tragen dazu bei, eine inklusivere und vielfältigere Gesellschaft aufzubauen – zum Wohl aller Menschen.“ 19  
 
        FAZIT
 
        Inklusion als Menschenrechtsprinzip und als Menschenrecht auf inklusive Gleichberechtigung ist eine der Innovationen, die mit der UN-BRK in die deutsche Rechtsordnung und ins Völkerrecht Einzug gehalten haben. Die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland verläuft jedoch schleppend, weil traditionelle Sondereinrichtungen und etablierte Formen der Leistungserbringung erhalten werden und fälschlicherweise als Inklusion beschönigt werden. Das widerspricht der UN-BRK und der Rechtspraxis des UN-BRK-Ausschusses. Die zweite Staatenprüfung vor dem UN-BRK-Ausschuss 2023 zeigte deutlich, wie wenig Inklusion und wie viel Exklusion durch Segregation in Deutschland realisiert wird. Am Beispiel der medizinischen Versorgung lassen sich diskriminierende und ableistische Strukturen, die einer Umsetzung der UN-BRK im Wege stehen, aufzeigen. Die Abschließenden Empfehlungen des UN-BRK-Ausschusses aus der zweiten Staatenprüfung werden von der Leitung der Monitoringstelle UN-BRK als „Leitlinien für die Inklusionspolitik des nächsten Jahrzehnts“ eingestuft. 20  Der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel erinnert daran, dass die Umsetzung der UN-BRK nicht verhandelbar ist, weil sich Bund und Länder dazu verpflichtet haben: „Inklusion ist ein Menschenrecht und Barrierefreiheit ist ein Qualitätsmerkmal für ein modernes und demokratisches Land.“ 21  Die Dokumentation der Ergebnisse der BRK-Konferenz im Anschluss an die Staatenprüfung 22  könnte zusammen mit den Leitlinien zur Deinstitutionalisierung des UN-BRK-Ausschusses 23  und dem Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderung zum Thema Transformation von Dienstleistungen für behinderte Menschen 24  als Fahrpläne dienen.
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          MARTIN SCHRÖDER
 
           WARUM JUGENDFORSCHUNG OFT UNSINN IST 
 
          Alle Jahre wieder bekommt die Jugend ein neues Etikett. Die Beschreibungen erinnern allerdings eher an Horoskope als an empirische Forschung. Die Generationenlabel haben mehr mit dem menschlichen Bedürfnis nach Abgrenzung zu tun als mit „der Jugend“ selbst.
 
        
 
         
          MATHIAS ALBERT
 
           JUGENDLICHE IN DEUTSCHLAND IM SPIEGEL DER GESELLSCHAFT 
 
          Die Jugend in Deutschland wird politischer, bleibt aber pragmatisch. Zum Verständnis der jungen Generation führen plakative Bezeichnungen wie „Generation Z“ nicht weiter, vielmehr bedarf es eines differenzierenden Generationsbegriffes, der Gemeinsamkeiten und Vielfalt berücksichtigt.
 
        
 
         
          THORSTEN FAAS
 
           WIE WÄHLEN JUNGE MENSCHEN? ERKENNTNISSE AUS DEN BUNDESTAGSWAHLEN 1972 BIS 2025 
 
          Welchen Parteien gaben junge Menschen bei Bundestagswahlen seit 1972 ihre Stimme? Und wie geschlossen agiert die Gruppe junger Wählerinnen und Wähler dabei? Inwiefern ist die heutige Rede von der Volatilität ihres Wahlverhaltens gerechtfertigt?
 
        
 
         
          CHRISTOPH SCHICKHARDT
 
           ZUM STELLENWERT VON KINDERN UND JUGENDLICHEN IN DER POLITIK. EINE KINDERETHISCHE ANALYSE 
 
          Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wurden während der Coronapandemie von der Politik weitgehend übergangen. Aus kinderethischer Perspektive war dies kein Zufall: Die Angelegenheiten der Jugend werden auch sonst nur unzureichend beachtet.
 
        
 
         
          BRITTA BANNENBERG
 
           JUGENDSTRAFRECHT AUF DEM PRÜFSTAND. GEWALTKRIMINALITÄT VON JUNGEN MENSCHEN 
 
          Nach Gewaltdelikten durch Jugendliche wird regelmäßig eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters gefordert. Gibt es tatsächlich einen Anstieg solcher Fälle? Welche Instrumente hat das Jugendstrafrecht bereits? Und verspricht eine Verschärfung Besserung?
 
        
 
         
          IRINA VOLF
 
           KINDER- UND JUGENDARMUT. EIN FAKTEN- UND LEBENSLAGENCHECK 
 
          In Deutschland sind rund drei Millionen Kinder und Jugendliche von relativer Armut bedroht. Während Altersarmut häufiger sichtbar und als dauerhaft wahrgenommen wird, bleibt Armut im jungen Erwachsenenalter oft unbemerkt und wird in der Öffentlichkeit unterschätzt.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Kinder und Jugendliche sind in Deutschland eine Minderheit: Von den knapp 83,5 Millionen hier lebenden Menschen sind etwa 15,6 Millionen unter 20 Jahre alt. Auch wenn dies ein historisch geringer Anteil an der Gesamtbevölkerung ist, sind die Kinder und Jugendlichen in ihrer Gesamtheit so unterschiedlich und vielfältig, dass sich kaum von „der Jugend“ im Singular reden lässt. Dennoch scheint eine Trendstudie die nächste zu jagen, um in immer kürzeren Abständen immer neue Buchstaben-Etikettierungen an vermeintlich neue Generationen zu heften und ihnen damit pauschal bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben.
 
        Dazu passt, dass „die Jugend“ im öffentlichen und politischen Diskurs oft nur als Objekt vorkommt – dass also über sie gesprochen und geschrieben wird, ohne sich glaubwürdig für ihre Belange zu interessieren oder sie gar einzubeziehen: Das war bei den Schulschließungen während der Coronapandemie der Fall, und so ist es immer noch häufig – aktuell etwa, wenn es um die Themen Schulden, Rente, Klima oder Wehrpflicht geht. Auch in der jüngst veröffentlichten Abschlussdokumentation des „Nationalen Aktionsplans für Kinder- und Jugendbeteiligung“ der Bundesregierung wird konstatiert: „In vielen Bereichen fehlen nach wie vor echte und wirksame Möglichkeiten für junge Menschen, Einfluss zu nehmen.“
 
        Junge Wählerinnen und Wähler gelten für politische Parteien oftmals als schwer erreichbare oder unberechenbare Gruppe, deren Parteipräferenzen sich von Wahl zu Wahl ändern. Dabei liegen die Interessen der Jugend vielfach auf der Hand: mehr Mitsprache, bessere Zugänge zu guter Bildung, eine gleichmäßigere Verteilung erwartbarer Kosten auf die verschiedenen Generationen, die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und anderes mehr. Ihr geringer Anteil an der Gesamtwählerschaft macht die Jugend als politische Zielgruppe aber offenbar weniger relevant. Es ließe sich indes auch genau andersherum betrachten: Wer heute für die Belange der Jüngeren eintritt, kümmert sich um die Wählerinnen und Wähler von morgen – und macht die eigene Politik damit zukunftsfester.
 
         Johannes Piepenbrink 
 
      

       
        ESSAY
 
        WARUM JUGENDFORSCHUNG OFT UNSINN IST
 
          Martin Schröder 
 
        Alle Jahre wieder bekommt die Jugend ein neues Etikett. Die dazugehörigen Beschreibungen erinnern allerdings eher an Horoskope als an empirische Forschung. Aktuell ist die „Generation Z“ dran: Geboren zwischen 1995 und 2010, steigt sie derzeit ins Berufsleben ein. Sogenannten Studien zufolge zeichnet sie sich durch „Bedürfnisse nach Sicherheit, Orientierung und Zugehörigkeit, (…) Abwechslung, individueller Entfaltung und Lebensgenuss“ aus; 01  angeblich möchte sie „einen Beruf ausüben, der Spaß macht und mit ihren persönlichen Fähigkeiten und Neigungen konform ist. Zudem sollte es sich um einen sicheren Arbeitsplatz mit sinnvollen Arbeitsinhalten handeln.“ 02  Klingt plausibel? 
 
        Plausibel klingt es nur, wenn man es nicht umdreht. Denn wer nicht zur Generation Z zählt, auf den dürfte all dies ja nicht zutreffen. Sind Sie, lieber Leser, nicht Mitglied der Generation Z, heißt das dann: Ihnen dürfte an Sicherheit wenig gelegen sein, ebenso wenig wie an Orientierung und Zugehörigkeit. Dafür treffen Monotonie, individuelle Einschränkungen und Entsagung ganz Ihren Geschmack. Sie müssten einen Beruf suchen, der zwar keinen Spaß macht und nicht mit Ihren persönlichen Fähigkeiten und Neigungen einhergeht, jedoch zumindest schön unsicher ist und keine sinnvollen Arbeitsinhalte bietet. 
 
        Dreht man als wissenschaftlich verkaufte Aussagen über „die Jugend“ ins Gegenteil, merkt man schnell, dass sie zwar eine bestimmte Generation beschreiben – jedoch alle anderen ebenso. Jedes Horoskop wäre ebenso präzise. Das macht Generationenlabels wie „Z“ bedeutungslos. Beschreibungen der Vorgängergeneration sind allerdings auch nicht besser. So legt die vermeintliche „Generation Y“, auch bekannt als zwischen 1995 und 1980 geborene „Millennials“, angeblich „viel Wert auf Emotionen“ und möchte „die Strategien der Zukunft neu definieren“. 03  Sind also allen, die nicht zu dieser „Generation“ gehören, ihre Emotionen egal? Ist ihnen die Zukunft gleichgültig?
 
        PROFITABLE ZUSCHREIBUNGEN
 
        Tatsächlich erscheinen Jugendbeschreibungen dieser Art vielen Menschen erst einmal plausibel. Das liegt aber nicht daran, dass sie wirklich etwas Sinnvolles über eine Geburtenkohorte aussagen. Vielmehr erkennen sich ihre Mitglieder in den vagen, allgemein gehaltenen Aussagen wieder, weil solche Aussagen eigentlich auf jedermann zutreffen. Wahrsager nutzen diese Technik deswegen seit Jahrhunderten. 
 
        Eine zweite Wahrsager-Methode besteht darin, eine spezifisch klingende Aussage mit deren Gegenteil zu verknüpfen, so wie „Oft sind Sie sehr ausgeglichen, aber Sie können auch sehr wütend werden.“ Solche Aussagen hören sich immer richtig an, weil man sich den passenden Teil herauspicken und den Rest vergessen kann. Es ist daher kein Wunder, dass die Generationenwahrsager über die „Millennials“ schreiben, diese setzten zwar alles daran, „in Beruf und Karriere voranzukommen“, jedoch sei ihnen „Betriebsklima und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weitaus wichtiger als eine steile Karriere“. Die Generation habe zwar eine „realistische und pragmatische Weltsicht“, verliere jedoch „vorübergehend die Maßstäbe für die reale Welt“. 04  
 
        Wenn Generationenlabel so widersprüchlich sind, dass sie mehr über Methoden von Wahrsagern als über tatsächliche Kohortenunterschiede enthüllen, warum finden sich diese Label dann trotzdem überall? Vielleicht, weil sie mehr mit menschlichen Bedürfnissen nach Abgrenzung und Selbstvergewisserung zu tun haben als mit „der Jugend“ selbst. Und weil die Wahrsager der Moderne wie ihre Vorgänger auf den Jahrmärkten Geld verdienen wollen.
 
        Besonders die Erzählung von der „faulen Jugend“ lässt sich profitabel bewirtschaften. Und vielleicht nicht zuletzt deswegen geschieht dies auch bereits sehr, sehr lange. Schon Aristoteles soll die Jugend als unerträglich und unverantwortlich bezeichnet haben. Heute wäre er vermutlich Kolumnist beim „Spiegel“. Als Generationenversteher wäre ihm in den vergangenen Jahrzehnten nicht langweilig geworden. Schließlich mussten in den 1960er Jahren die Babyboomer als arbeitsfaule Hippies verunglimpft werden, nur um sie später als fleißige Arbeitsbienen zu rehabilitieren. Dann kamen die 1970er und 80er Jahre; nun galt es, die „Generation X“ zur wirklich außergewöhnlich arbeitsunwilligen „Null Bock“-Generation zu normieren. Doch das war schon wieder vergessen, als dieselben Nichtsnutze von gestern gebraucht wurden, um als tüchtige Gegenbeispiele herzuhalten zu den nun aber wirklich phlegmatischen Generationen Y und Z. 
 
        Entsprechend werden diese beiden Generationen heute als arbeitsunfähig und verwöhnt charakterisiert. Die Metamorphose von Faulpelzen zu Leistungsträgern steht ihnen wohl noch bevor. Diese Verwandlung scheint nämlich immer erst einzutreten, wenn eine vermeintliche Generation selbst Kinder hat, denen sie beim Faulenzen zusehen kann. Die Generation Z wird jedoch bereits von den noch jüngeren bedrängt; in puncto Nichtsnutzigkeit wird ihr bereits von der vermeintlichen „Generation Alpha“ der Rang abgelaufen. Letztere wurde schließlich schon 2021 in einem Bestseller zur „Generation lebensunfähig“ erklärt, und das ist schwer zu toppen. Die ältesten Mitglieder dieser Geburtenkohorte waren da gerade einmal elf Jahre alt.
 
        Dass eine ganze Alterskohorte schon vor Eintritt in die Pubertät als lebensunfähig abgestempelt wird, illustriert die Absurdität von Generationenzuschreibungen. Tatsächlich spricht die ökonomische Wirklichkeit gegen den ewigen Refrain vom Niedergang der Jugend. Denn wäre mit jeder neuen Jugendkohorte wirklich ein derartig drastischer Rückgang an Humankapital zu verzeichnen gewesen, müsste die Menschheit gerade ihre Rückkehr auf die Bäume planen. In Wirklichkeit planen die früher vermeintlich arbeitsunwilligen Generationen heute eher Flüge zum Mars. Und so stellt sich die Frage, warum die Älteren „die Jugend“ immer wieder abwerten, die sich dann selbst bei der nachfolgenden Geburtenkohorte mit einer Opfer-Täter-Umkehr revanchiert, sobald ihr die ersten grauen Haare wachsen. Womöglich geht es hier gar nicht so sehr um die Eigenschaften der Jungen, sondern vielmehr um die Bedürfnisse der Alten.
 
        GENERATIONISMUS
 
        Unser Gehirn liebt es, Menschen in Gruppen einzuteilen. Wir machen das nicht, weil wir böse sind, sondern weil die Welt komplex ist. Niemand kann acht Milliarden Individuen auseinanderhalten. Stattdessen müssen wir auf Kategorien wie Männer und Frauen oder Deutsche und Franzosen zurückgreifen. Wenn wir Geschlechter jedoch allzu kategorisch unterscheiden, brandmarken wir dies als Sexismus, und alle sind empört. Diskriminieren wir aufgrund der Herkunft, lehnen wir dies als Rassismus ab. Kategorisieren wir dahingegen nach Geburtsjahr, nennen wir es Generationenforschung. 
 
        Doch warum sollte diese Diskriminierung mit wissenschaftlichem Gütesiegel besser sein als Rassismus und Sexismus? Dahinter stecken schließlich dieselben Mechanismen von Kategorisierung, Stereotypisierung und darauf aufbauender Diskriminierung, wobei man die eigene Gruppe aufwertet, indem man die andere abwertet. Doch spätestens, wenn Jugendliche aufgrund ihrer vermeintlichen Generationeneigenschaften beispielsweise Jobs nicht bekommen, handelt es sich um auch rechtlich relevante Diskriminierung. 
 
        Dennoch ist „Generationismus“ eine bisher akzeptierte Form von Diskriminierung. Viele Medien halten sich für besonders diskriminierungssensibel. Doch ohne mit der Feder zu zucken, schreiben Journalisten von der „faulen Generation Z“ oder der „lebensunfähigen Generation Alpha“ – also mitunter Kindern, die noch Jahre entfernt sind vom Arbeitsmarkt. Doch warum sollte das besser sein, als von „faulen Frauen“ zu schreiben? Das würde zu Recht niemand akzeptieren. Doch warum akzeptieren wir dann Diskriminierung aufgrund des Geburtsjahres? 
 
        Es mag menschlich sein, dass jede Generation die nachfolgende durch die Linse ihrer eigenen Sorgen betrachtet und vielleicht besorgt ist, dass die Jüngeren aufgrund akuter Burnout-Gefahr die Rente der Älteren nicht mehr erwirtschaften können. Doch diese menschliche Schwäche wird auch durch handfeste Geschäftsinteressen befördert: Jugendstudien generieren Aufmerksamkeit, indem sie alle paar Jahre eine vermeintlich zukunftsprägende Generation ausrufen. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommen sie, wenn sie damit auch gleich ein Problem beschreiben können. „Die zufriedene Jugend“ verkauft sich schlecht; „die arbeitsscheue Jugend“ garantiert ein Medienecho. Darauf bauen selbsternannte Jugend- und Zukunftsforscher ihre Geschäftsmodelle auf und verkaufen „Arbeitgeber-Coaching Bindungsbooster“ (kein Witz, gibt es wirklich), damit die eben noch als arbeitsscheu verunglimpfte Generation nun bloß nicht das eigene Unternehmen verlässt. Selbsternannte Generationenforscher vergeben teure „Generation Thinking Zertifizierungen“, mit denen Unternehmen ihre „Generationensensibilität“ nachweisen können, wenn sie den Workshop für 3600 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer pro Person durchlaufen haben. Wie absurd das ist, zeigt sich, wenn man diese Konzepte auf andere Kategorien überträgt. Stellen Sie sich „Female Thinking Zertifizierungen“ vor, die Ihrem zehnköpfigen Führungsteam „weibliches Denken“ bescheinigen sollen. Für nur etwa 40000 Euro könnte Ihr Team lernen, sogar mit Frauen zusammenzuarbeiten. Jeder wäre empört. Bei Generationen stört es niemanden. 
 
        Kommt Ihnen diese Kritik an der „Generationenlobby“ übertrieben vor? Dann lade ich Sie zu einem Experiment ein: Googeln Sie jeden, der medial eine Generationenkrise heraufbeschwört. Stets werden Sie auf jemanden stoßen, der damit Bücher, Seminare oder Coachings verkaufen will. Solch kommerzielle Anbieter verteidigen ihre Nutzung des Generationenkonzeptes oft mit dem Hinweis, gesellschaftliche Analysen seien ohne Kategorienbildung nun einmal unmöglich. Wir unterscheiden doch auch Ober- und Unterschicht oder Hoch- und Niedriggebildete. Und Diskriminierung aufgrund solcher Kategorien ist völlig legal.
 
        Doch während Kategorien wie Bildungsabschlüsse reale Unterschiede markieren, beschreiben Generationenlabels in Wirklichkeit meist lediglich Unterschiede zwischen Alt und Jung. Die Generation Z hat wenig Lust auf Arbeit? Ja, genauso wie jede vorherige Generation im Jugendalter. Stabile Generationeneffekte am Werk zu sehen, wäre hier so sinnvoll, wie den Berufseinsteigern der Generation Z zu unterstellen, keine Midlife-Crisis zu haben. Denn nicht das Geburtsjahr, sondern das Lebensalter bedingt dies. Auch die heute 20-Jährige wird in 20 Jahren der heute 40-Jährigen ähneln, aufgrund von Lebenserfahrung, Reifung und Nackenverspannung. Nur: Mit dem Geburtsjahr haben all diese Alterseffekte nichts zu tun. 
 
        Der zweite Grund, weshalb Generationenlabels wenig erklären, ist, dass wir oft „Zeitgeist“ meinen, wenn wir „Generation“ sagen. Jugendliche sind heute angeblich toleranter als früher. Doch solche Aussagen sind inhaltsleer, wenn sie nicht nur „die Jugend“ beschreiben, sondern alle. Denn dann entpuppen sich vermeintliche Generationenunterschiede als sogenannte Periodeneffekte. Es gab Zeiten, da fühlte sich eine große Mehrheit in Deutschland mit der Vorstellung unwohl, dass Homosexuelle heiraten. Heute befürworten es fast zwei Drittel. Dass auch Jugendliche diesen Wandel spiegeln, ist ebenso wahr wie trivial. Es sagt aber nichts speziell über „die Jugend“ aus, sondern über gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Gleiches gilt für Sorgen wegen des Klimawandels. Ja, „die Jugend“ macht sich deswegen mehr Sorgen als früher – genauso wie alle anderen dies heute mehr tun als früher. Solch ein Wandel des Denkens zeigt, dass die Gesellschaft sich verändert; mit Generationenunterschieden hat es wenig zu tun.
 
        Dass solche Alters- und Periodeneffekte in Wirklichkeit hinter vermeintlichen Generationenunterschieden stecken, ist keine Behauptung, sondern wissenschaftlich gut belegt. Bereits 2012 fasste eine Metastudie die bisherige empirische Forschung prägnant mit dem Satz zusammen, „der Zusammenhang zwischen Generationenzugehörigkeit und Arbeitseinstellungen ist moderat bis gering, in vielen Fällen gleich null“. 05  Was lässt sich außerdem noch schlecht durch Generationen erklären? Beispielsweise der Drang, sich selbst zu verwirklichen, beruflich erfolgreich sein zu wollen, die Zukunft zuversichtlich zu sehen, sich Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz, die eigene wirtschaftliche Situation oder die Wirtschaft allgemein zu machen, sich für Politik zu interessieren oder zu engagieren oder auch, sich Europa zugehörig zu fühlen. Immer wieder zeigt sich: Man kann all dies eher mit dem Alter und dem Zeitgeist erklären als mit der vermeintlichen Generationenzugehörigkeit. 06  
 
        Die aktuelle wissenschaftliche Fachliteratur schließt deswegen, es gebe kaum empirische Belege für die Existenz von Generationen. 07  In einigen Fachzeitschriftenaufsätzen wird deswegen bereits empfohlen, das Generationskonzept auf dem „sprichwörtlichen empirischen Müllhaufen zu entsorgen“. 08  Doch wer weiß, vielleicht konstruieren geschäftstüchtige Generationenforscher daraus noch die „Generation Müllhaufen“.
 
        KANN DIE BESCHÄFTIGUNG MIT JUGEND SINNVOLL SEIN?
 
        Kann Jugendforschung unter diesen Vorzeichen überhaupt jemals sinnvoll sein? Durchaus. Denn ebenso, wie es Studien über Großstadtbewohner, Protestanten und Briefmarkensammler gibt, kann es natürlich auch Studien über Jugendliche geben. Man sollte sich dann nur von dem Anspruch verabschieden, dadurch etwas über die Einstellungen der Erwachsenen der Zukunft zu erfahren. Doch mit genau diesem Anspruch legitimieren sich viele Jugendstudien mehr oder minder explizit. 
 
        Dabei gibt es gute Gründe, die Jugend zu erforschen, ohne damit etwas über vermeintliche Generationen aussagen zu wollen. Will eine Universität herausfinden, in welcher Farbe sie die Website ihrer Studienberatung gestalten sollte, hilft ihr eine Studie über Altenheimbewohner wenig. Dabei macht es im Ergebnis keinen Unterschied, ob man herausfindet: „Die im Jahr 2005 Geborenen mögen Blau“ oder „20-Jährige im Jahr 2025 mögen Blau“. Beides beschreibt denselben Sachverhalt – einmal als Generationen-, einmal als Alters- und Periodeneffekt. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Website besser blau als rot gestaltet sein sollte. Entscheidend ist allerdings, sich klarzumachen, dass Einstellungen und Vorlieben sich mit dem Alter und der Zeit verändern, statt aufgrund des unveränderlichen Geburtsjahres für immer festgezurrt zu sein. 
 
        Denn für die meisten Einstellungen sind eben nicht das Geburtsjahr, sondern das Lebensalter sowie gesamtgesellschaftliche Veränderungen verantwortlich. Die Rede von einer Generation ist nur dann sinnvoll, wenn zutrifft, was der Soziologe Karl Mannheim vor fast 100 Jahren formulierte: Jugendliche werden zu einer Generation, wenn sie gemeinsame historische Erfahrungen machen, die sie ein Leben lang prägen, wohingegen diese Erfahrungen allen anderen Geburtenkohorten fehlen müssen. 09  Mannheim dachte dabei an jene Männer, die durch die Schützengräben des Ersten Weltkriegs lebenslang traumatisiert wurden und sich dadurch für immer von allen anderen Geburtenkohorten unterschieden. 
 
        Es ist jedoch eine Sache, zu vermuten, dass der Erste Weltkrieg eine Kohorte lebenslang geprägt hat und sie dadurch von allen anderen unterscheidet. Etwas gänzlich anderes ist die Behauptung, alle rund 15 Jahre hätte eine Geburtenkohorte drastisch andere Erfahrungen durchgemacht, sodass sie sich von allen anderen lebenslang unterscheidet.
 
        Vollkommen unmöglich ist allerdings auch das nicht. So ist nicht auszuschließen, dass jugendliche Mädchen sich während einer Phase vulnerabler Selbstfindung heute besonders intensiv auf Social Media vergleichen, was ihr Selbstvertrauen dauerhaft verringern und sie damit von allen anderen Kohorten unterscheiden könnte. Ebenso vorstellbar ist, dass Jungen ihre ersten Erfahrungen mit Sexualität zunehmend durch Internetpornografie machen und ihre Wahrnehmung des anderen Geschlechts sich dadurch von anderen Geburtenkohorten unterscheidet. 10  Solche Generationeneffekte sind möglich, wenn es dafür eine überzeugende kausale Begründung gibt – wenn man also vermuten kann, dass eine Geburtenkohorte durch eine bestimmte Erfahrung lebenslang geprägt wurde und sich dadurch von allen anderen dauerhaft unterscheidet. 
 
        Doch das ist eine hohe Messlatte, an der aktuelle Generationenbezeichnungen scheitern. Die Generation X wird auch „Generation Golf“ genannt, weil dies das meistverkaufte Auto ihrer Jugend war. Für die „Millennials“ hat schon der Datumwechsel ins neue Jahrtausend gereicht. Ihre Unterschiede zur nachfolgenden Generation Z werden damit begründet, dass sie „Herr der Ringe“ verschlungen und SMS getippt, wohingegen die Generation Z „Harry Potter“ gelesen und Whatsapp-Nachrichten geschrieben habe. Natürlich kann man Menschen anhand von Automodellen, Fantasyliteratur und Messengerdiensten einteilen. Doch genauso könnte man eine gesellschaftliche Polarisierung aufgrund unterschiedlicher Pizzavorlieben herbeischreiben. Solche „Jugendforschung“ ist deswegen samt der damit verbundenen Generationenlabels X, Y, Z und nun auch Alpha sinnlos. Was diese vermeintliche Forschung als Generationenunterschiede verkauft, sind meist einerseits Einstellungsunterschiede, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens durchmacht, und anderseits gesellschaftliche Entwicklungen, die wir alle gemeinsam durchmachen. 
 
        Junge und Alte hatten schon immer unterschiedliche Prioritäten. Und wir alle denken heute anders als früher. Doch darüber hinaus unterscheiden sich einzelne Geburtenkohorten kaum voneinander. Generationenlabel, die etwas anderes vermuten lassen, sind lediglich Ausdruck eines pseudoakademischen Geschäftsmodells, das alle 15 Jahre den nächsten Buchstaben des Alphabets als Generationenbeschreibung missbraucht, um damit Geld zu verdienen. 
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        JUGENDLICHE IN DEUTSCHLAND IM SPIEGEL DER GESELLSCHAFT
 
          Mathias Albert 
 
        Es dürfte schwerfallen, weltweit ein Land zu finden, das sich in Form verschiedener Jugendstudien derart intensiv mit den Einstellungen, Lebenslagen und Befindlichkeiten der im Land lebenden Jugendlichen auseinandersetzt wie Deutschland. Um nur eine Auswahl bekannter Studien zu nennen: Die Shell Jugendstudie erscheint seit 1953, seit 1965 gibt es den der von einer Kommission von Expertinnen und Experten verfassten Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, seit 2008 die Studie „Wie ticken Jugendliche?“ („SINUS-Jugendstudie“). 01  Dabei ist nicht nur bemerkenswert, dass diese Studien mitunter schon seit Jahrzehnten erscheinen und ihre Veröffentlichung üblicherweise eine hohe mediale Aufmerksamkeit erfährt. Bemerkenswert ist auch, dass es der Tradition dieser Studien und der Aufmerksamkeit, die sie erhalten, keinen Abbruch zu tun scheint, dass sie sich in einem gesellschaftlichen Umfeld bewegen, in dem im Zuge des demografischen Wandels der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung immer geringer wird. 
 
        Diese Beobachtung ist der Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen, die sich der Jugend in Deutschland im Jahre 2025 auf zwei Ebenen nähern: zum einen mittels empirischer Daten, wie sie insbesondere in der Shell Jugendstudie erhoben werden, um gegenwärtige Einstellungen mit den Stimmen der Jugendlichen selbst zu vermessen und diese in einen langfristigen Trendverlauf einordnen zu können; zum anderen mittels einer eher theoretischen Reflexion darüber, was die Beobachtung von Jugend über deren Einbettung in einen gesellschaftlichen Kontext aussagt. Eine solche Vorgehensweise nimmt die oft bemühte Rede von „Jugend als Seismograf der Gesellschaft“ ernst, indem sie Jugendliche nicht als Indikator für spezifische zukünftige Entwicklungen versteht, sondern als wichtigen Gegenstand zur Messung der „Tektonik“ der Gesamtgesellschaft und deren Verschiebungen.
 
        Ein solches Verhältnis erscheint als Voraussetzung für einen komplexen, analytisch gehaltvollen Generationsbegriff, der sich absetzt von populären, aber stark vereinfachenden Generationsetikettierungen (Generation X, Y, Z und andere mehr). Der folgende Abschnitt führt zunächst in diesen Generationsbegriff ein, bevor insbesondere auf Grundlage der Shell Jugendstudie 2024 ein stark gestraffter Überblick über wesentliche Einstellungen und Orientierungen von Jugendlichen in Deutschland erfolgt, vor allem mit Bezug auf politische Einstellungen. Anschließend wird die angesprochene Beobachtung beziehungsweise Beobachtungstradition von Jugend in Deutschland selbst als weiteres Einordnungsmerkmal herangezogen.
 
        JUGEND ALS GENERATION
 
        „Die Jugend“ ist für einzelne Menschen ein Lebensabschnitt, in dem bestimmte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind. 02  Dabei gibt es keine festen Altersgrenzen für den Beginn oder das Ende dieses Lebensabschnitts. So unterschiedlich individuelle Verläufe sind, so unterschiedlich ist dementsprechend das Lebensalter, in dem für einzelne das Jugendalter beginnt und endet. Insgesamt lässt sich jedoch beobachten, dass sich der Übergang vom Kindes- in das Jugendalter – mit den dazugehörigen Merkmalen wie etwa einer emotionalen Distanzierung von der Herkunftsfamilie und sexueller Reife – in westlichen Gesellschaften im Laufe der vergangenen Jahrzehnte im Lebensverlauf deutlich nach vorne, hin zum Beginn des zweiten Lebensjahrzehnts verschoben hat. Auf der anderen Seite franst der Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter weit aus, indem die hier üblichen „Marker“, wie etwa der Abschluss der Ausbildung, der Eintritt in das Berufsleben, die Etablierung einer festen Partnerschaft und die Gründung einer Familie, zeitlich oft weit auseinandertreten und dabei zum Teil bis weit ins vierte Lebensjahrzehnt verschoben werden (oder ganz ausbleiben).
 
        Die im Zeitverlauf variablen Grenzen der Jugend verweisen dabei zuallererst darauf, dass es sich bei Jugend nicht (nur) um einen durch mentale oder physiologische Entwicklungsschritte individuell zurechenbaren Lebensabschnitt handelt, sondern vor allem auch um eine gesellschaftliche Konstruktion. Die Geschichte der Jugend „war immer schon interpretierte Geschichte, überformt von den Etiketten der Erwachsenengesellschaft, geprägt von Jugendlichkeitsmythen in Literatur, Kunst, politischer Öffentlichkeit und gefiltert durch je zeitspezifische Jugendbilder“. 03  Hinzu kommt, dass eine durch Traditionen, Institutionen, Normen, mediale Beobachtung und wissenschaftliche Erforschung bedingte starke Konzentration auf einen nationalstaatlichen Raum suggeriert, dieser sei der gleichsam „natürliche“ Raum für „die Jugend“ („methodologischer Nationalismus“).
 
        Dabei wird nur zu leicht verdeckt, dass sich viele für die Entwicklung und (Selbst-)Beschreibung von Jugendlichen relevante Entwicklungen und Trends gerade auch im digitalen Zeitalter an ganz anderen, zum Teil regionalen, zum Teil globalen Bezugsräumen orientieren. Ferner ist „Jugend“ nicht nur in den amtlichen Statistiken verschiedener Staaten unterschiedlich definiert, sondern die zentralen Merkmale von Jugend nebst der relevanten (zum Beispiel rituellen) Statuspassagen vom Jugend- ins Erwachsenenalter sind in verschiedenen Kulturkreisen zum Teil deutlich unterschiedlich gefasst – und auch dies wiederum wandelt sich im Laufe der Zeit und keineswegs in einer global gleichförmigen Weise. Genau an dieser Stelle – und im Bewusstsein der angesprochenen Beschränkungen – muss ein gehaltvoller Generationsbegriff ansetzen, der Jugend nicht auf die statistische Größe einer bestimmten Alterskohorte der Wohnbevölkerung eines bestimmten Staates reduziert.
 
        Den Schlüssel zum Verständnis einer Generation anhand eines gehaltvollen wie komplexen Generationsbegriffs bietet weiterhin die Soziologie Karl Mannheims als „Locus classicus“: „Nicht das Faktum der in derselben chronologischen Zeit erfolgten Geburt, des zur selben Zeit Jung-, Erwachsen-, Altgewordenseins, konstituiert die gemeinsame Lagerung im sozialen Raume, sondern erst die dadurch erstehende Möglichkeit, an denselben Ereignissen, Lebensgehalten usw. zu partizipieren und noch mehr, von derselben Art der Bewusstseinsschichtung aus dies zu tun.“ 04  Diese gemeinsame „Lagerung“ im sozialen Raum mit ihren historisch und kulturell je spezifischen Potenzialen formt aus einer Alterskohorte einen „Generationszusammenhang“. 05  Mannheim unterscheidet hiervon jedoch den Begriff der „Generationseinheiten“. Generationseinheiten bezeichnen (ähnlich dem Begriff des Milieus) innerhalb eines Generationszusammenhangs ähnliche Einstellungen und Wertmuster, und letztlich sind Anzahl und Ausprägung dieser Generationseinheiten innerhalb eines Generationszusammenhangs die prägenden Merkmale einer Generation.
 
        Genau an dieser Stelle liegt die Problematik der pauschalen Bezeichnung von Generationen, etwa als „Generation Z“, begründet. Die Beschreibung der mit solchen Begriffen erfassten Einstellungsmuster ist nicht unbedingt falsch, sie bezieht sich aber auf eine bestimmte Generationseinheit und setzt diese als repräsentativ für einen Generationszusammenhang. Dass ein Generationszusammenhang nur aus einer einzigen Generationseinheit besteht, ist zwar logisch denkbar, erscheint aber in der modernen, funktional differenzierten und dabei immer noch von relevanten Stratifikationen (also sozialen Schichten) und relevanten segmentären Differenzierungen (also regionalen oder Stadt-Land-Unterschieden) gekennzeichneten modernen Gesellschaft als extrem unwahrscheinlich – und lässt sich auch empirisch nicht beobachten.
 
        Die Unterscheidung zwischen Generationszusammenhang und Generationseinheiten erschwert sicherlich eine medial anschlussfähige und häufig gebrauchte Bezeichnung der jungen Generation mit einem einzigen Begriff. Sie liefert aber den Schlüssel dafür, um die junge Generation als eigenständigen, gleichzeitig aber intern stark differenzierten Generationszusammenhang in der Gesellschaft in einem spezifischen historisch-kulturellen Kontext zu beschreiben.
 
        EINSTELLUNGEN ZU POLITIK UND DEMOKRATIE
 
        Im beschriebenen Sinne einer differenzierenden Beschreibung von Generationen verzichtet die Shell Jugendstudie seit geraumer Zeit bewusst darauf, die junge Generation in Deutschland mit einem Begriff zu etikettieren, der letztendlich nur eine unter mehreren vorzufindenden Generationseinheiten bezeichnet. Sie verzichtet dabei aber nicht darauf, den Generationszusammenhang seit etwa zwanzig Jahren als „pragmatisch“ zu etikettieren. Damit sind dann aber eben nicht von allen oder der überwiegenden Mehrheit gemeinsam geteilte Einstellungen gemeint, sondern vielmehr, dass sich Jugendliche in ihrem gesellschaftlichen Umfeld pragmatisch positionieren. Sie orientieren sich nicht an umfassenden tradierten Weltbildern oder entsprechenden festgefügten Wertemustern, sondern vollziehen teils treibend, teils nachfolgend die Entwicklung hin zu einer postindustriellen und digitalen, durch Migration als „Normalfall“ geprägten Nach-Nachkriegsgesellschaft mit sich wandelnder historischer Erinnerung und Erinnerungskultur, sowie den globalen Wandel hin zu einer zunehmend digitalisierten Welt.
 
        Vor diesem Hintergrund ist die Shell Jugendstudie seit 2002 konsequent als Trendstudie angelegt. Hiermit sind tagesaktuelle Bestandsaufnahmen weder möglich noch beabsichtigt, vielmehr steht die Einordnung im Lichte mittel- und längerfristiger Entwicklungen im Vordergrund. Eher durch die Zufälle der Arbeitsabläufe bestimmt, hatte dies zur Konsequenz, dass die 18. Shell Jugendstudie 2019 kurz vor Ausbruch der Coronapandemie erschien, während die 19. Shell Jugendstudie 2024 nach dem weitgehenden Auslaufen aller pandemiebedingten Einschränkungen veröffentlicht wurde. Ein solches Timing erlaubt es, gerade in einer längerfristigen Perspektive einzuschätzen, wie stark dieses (nicht nur, aber besonders auch) für Jugendliche einschneidende Ereignis prägend auf unterschiedliche Einstellungen gewirkt hat. Zudem sind Verzerrungen dadurch unwahrscheinlicher, die etwa bei Befragungen in den Hochphasen der Pandemie mit den entsprechenden Einschränkungen und Lockdowns zu erwarten gewesen wären. 06  
 
        Gerade in einer solchen Perspektive, die zunächst nur die Unterschiede zwischen dem Jahr 2019 und dem Jahr 2024 in den Blick nimmt, fällt zunächst als wohl eines der überraschendsten Ergebnisse der Studie auf, dass mehr Jugendliche eher zuversichtlich auf die Zukunft der Gesellschaft schauen, als dies noch wenige Jahre zuvor der Fall war. Dabei ist nicht der absolute Anstieg das Bemerkenswerte (2019: 52 Prozent; 2024: 56 Prozent), sondern die Zunahme der Zuversicht überhaupt nach einer Zeit, die vor allem von der Coronapandemie und dann vom Krieg in der Ukraine gekennzeichnet war. Diese Entwicklung bedarf der Einordnung. Sie spiegelt keinesfalls wider, dass Jugendliche sich nicht um viele Dinge große Sorgen machen würden. So gaben 2024 etwa 81 Prozent der Jugendlichen an, dass ihnen ein Krieg in Europa Angst macht (2019: 46 Prozent), gefolgt von Ängsten bezüglich der wirtschaftlichen Lage und steigender Armut (2019: 52 Prozent; 2024: 67 Prozent) sowie vor wachsender Feindseligkeit zwischen den Menschen (2019: 56 Prozent; 2014: 64 Prozent). Ebenfalls sorgen Umweltverschmutzung (2019: 56 Prozent; 2024: 64 Prozent) und Klimawandel (2019: 71 Prozent; 2024: 64 Prozent) für Ängste ( Abbildung 1  ). 
 
         
            Abbildung 1: Wovon sich Jugendliche 2024 im Alter zwischen 12 und 25 Jahren betroffen fühlen: Kernthemen im Ost-West Vergleich, in Prozent
 
          [image: Die Balkengrafik zeigt die Ergebnisse einer Befragung von Jugendlichen in Deutschland im Jahr 2024. Gefragt wurde, ob bestimmte Themen den Jugendlichen Angst machen. Die Daten sind nach Ost- und Westdeutschland unterschieden. Die häufigsten Ängste sind: Krieg in Europa (West 80 Prozent, Ost 83 Prozent), schlechte Wirtschaftslage mit steigender Armut (West 66 Prozent, Ost 70 Prozent), wachsende Feindschaft zwischen Menschen (West 62 Prozent, Ost 72 Prozent), Umweltverschmutzung (Ost und West 64 Prozent), Klimawandel (West 63 Prozent, Ost 62 Prozent), soziale Ungerechtigkeit (West 62 Prozent, Ost 68 Prozent). Weniger häufig genannte Ängste sind: Ausländerfeindlichkeit (West 58 Prozent, Ost 55 Prozent), schwere Krankheit (West 42 Prozent, Ost 53 Prozent), bedroht oder geschlagen zu werden (West 38 Prozent, Ost 48 Prozent), Arbeitsplatzverlust / kein Ausbildungsplatz (West 34 Prozent, Ost 41 Prozent), Diebstahl (West 33 Prozent, Ost 40 Prozent), Zuwanderung nach Deutschland (West 32 Prozent, Ost 43 Prozent).] 
            Quelle: Shell Deutschland GmbH (Hrsg.), Jugend 2024. Pragmatisch zwischen Verdrossenheit und gelebter Vielfalt, Weinheim 2024. 
 
        
 
        Eine positive Grundstimmung in Bezug auf die Zukunft der Gesellschaft trotz vielfältiger Herausforderungen und Gefahren spiegelt hier vor allem eine pragmatische Grundhaltung wider, die von einem sehr hohen Maß an Vertrauen in gesellschaftliche und politische Institutionen, einem sich kaum wandelnden Wertegefüge und ebenfalls einer hohen Zustimmung zum demokratischen System gekennzeichnet ist. Insgesamt finden 89 Prozent der Jugendlichen – und damit mehr als jemals zuvor seit Beginn des Jahrhunderts –, dass die Demokratie eine gute Staatsform sei. Bei der eher auf die Zufriedenheit mit gegenwärtigen Verhältnissen abzielenden Frage nach der Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht, sind 75 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden. Das sind etwas weniger als 2019, aber genauso viele wie 2015 und deutlich mehr als in den Jahren davor. Ein markanterer Rückgang fällt hier einzig bei Jugendlichen in Ostdeutschland ins Auge, von 66 Prozent 2019 auf 60 Prozent 2024.
 
        Diese weiterhin hohe Zustimmung zur Demokratie und das hohe Institutionenvertrauen Jugendlicher bedeuten nicht, dass diese nicht auch anfällig für populistische Thesen und eine Orientierung an den politischen Rändern wären. Insbesondere bei der politischen Orientierung ist in den vergangenen Jahren jedoch eine interessante Polarisierung zu beobachten, deren Bewertung aber gerade auch eine längerfristige Perspektive erfordert. Zwischen 2019 und 2024 haben sich Jugendliche etwas stärker an den politischen Rändern orientiert. So ist der Anteil der männlichen Jugendlichen, die sich als „links“ oder „eher links“ bezeichnen, leicht angestiegen, von 38 auf 41 Prozent. Stärker ist der Anstieg bei denjenigen, die sich als „rechts“ oder „eher rechts“ bezeichnen, von 16 auf 25 Prozent. Dieser stärkeren relativen Bewegung nach rechts bei männlichen Jugendlichen steht bei den weiblichen Jugendlichen eine stärkere Bewegung nach links gegenüber: 2019 bezeichneten sich 44 Prozent als „links“ oder „eher links“, 2024 waren es 51 Prozent; auf der rechten Seite gab es einen deutlich geringeren Anstieg von 10 auf 11 Prozent ( Abbildung 2  ).
 
         
            Abbildung 2: Links-Rechts-Positionierung von Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, in Prozent
 
          [image: Die Grafik zeigt, wie sich Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren in den Jahren 2002, 2006, 2010, 2015, 2019 und 2024 auf einer politischen Skala von 1 (links) bis 11 (rechts) selbst einordnen. Die Ergebnisse sind nach Geschlecht aufgeteilt und in Prozent angegeben. Unter anderem sind folgende Entwicklungen daran abzulesen: Insgesamt ist zwischen 2019 und 2024 eine Polarisierung zu beobachten. So ist der Anteil der männlichen Jugendlichen, die sich als „links“ oder „eher links“ bezeichnen, leicht angestiegen, von 38 auf 41 Prozent. Stärker ist der Anstieg bei denjenigen, die sich als „rechts“ oder „eher rechts“ bezeichnen, von 16 auf 25 Prozent. Dieser stärkeren relativen Bewegung nach rechts bei männlichen Jugendlichen steht bei den weiblichen Jugendlichen eine stärkere Bewegung nach links gegenüber: 2019 bezeichneten sich 44 Prozent als „links“ oder „eher links“, 2024 waren es 51 Prozent; auf der rechten Seite gab es einen deutlich geringeren Anstieg von 10 auf 11 Prozent.] 
            Quelle: Shell Deutschland GmbH (Hrsg.), Jugend 2024. Pragmatisch zwischen Verdrossenheit und gelebter Vielfalt, Weinheim 2024. 
 
        
 
        Bemerkenswert am Vergleich zwischen der stärkeren Zunahme nach rechts bei den männlichen Jugendlichen und der stärkeren Tendenz nach links bei weiblichen Jugendlichen ist dabei, dass es sich im Falle der weiblichen Jugendlichen um einen nahezu ungebrochenen Trend handelt, bei den männlichen Jugendlichen jedoch eher nicht. Bei den jungen Frauen stieg die Orientierung nach links seit 2002 fast kontinuierlich an. Bei den männlichen Jugendlichen blieb die im Vergleich zu den weiblichen Jugendlichen stärkere Orientierung nach rechts 2006, 2010 und 2015 auf einem ähnlichen Niveau, um 2019 signifikant zurückzugehen und 2024 wieder dieses Niveau zu erreichen.
 
        Die politische Orientierung lässt sich nicht eins zu eins in Einstellungen zu bestimmten Themen übersetzen und schon gar nicht unmittelbar in das Wahlverhalten der Jugendlichen. Gerade hinsichtlich des Wahlverhaltens legt aber die langfristige Beobachtung der politischen Orientierung nahe, dass insbesondere die AfD am rechten Rand weniger neue politische Orientierungen hervorruft, sondern vielmehr ein schon länger bestehendes Potenzial – einschließlich einer Aufgeschlossenheit für populistische Denkweisen – für sich zu nutzen weiß. Nichtsdestotrotz zeigt die übergroße Mehrheit ein Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen.
 
        PRAGMATISCH IN EINER VIELFÄLTIGEN GESELLSCHAFT
 
        Dass sich Jugendliche trotz widriger Bedingungen und vieler Ängste eine optimistische Grundstimmung mit Blick auf die Zukunft der Gesellschaft und mehrheitlich eine pragmatische Grundhaltung bewahren, spiegelt auch wider, dass sie in einer vielfältigen Gesellschaft aufwachsen und diese Vielfalt in großen Teilen wertschätzen. Dies drückt sich etwa in der hohen Toleranz gegenüber verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen aus. Gerade beim Reizthema Migration kommt zum Ausdruck, dass Jugendliche die Zuwanderung zwar für ein großes Problem halten – noch viel stärker aber sind Ängste davor, was die Auseinandersetzung über das Thema mit der Gesellschaft macht.
 
        2024 sagten etwa 49 Prozent der Jugendlichen, dass Deutschland weniger Zuwanderer als bisher aufnehmen sollte (36 Prozent: genauso viele wie bisher; 7 Prozent: mehr als bisher) – ein so hoher Wert wurde zuletzt 2006 erreicht. 34 Prozent macht die Zuwanderung nach Deutschland Angst. Bedeutsam ist hierbei allerdings, dass dieser Wert in den vergangenen Jahren kaum gestiegen ist (2019: 33 Prozent), während die Angst vor Ausländerfeindlichkeit deutlich – und auf höherem Niveau – zugenommen hat, von 52 Prozent 2019 auf 58 Prozent 2024. Die Jugendlichen reflektieren also, dass Zuwanderung mit Problemen einhergeht; sie reflektieren aber auch, dass sie in einer von Zuwanderung geprägten Gesellschaft aufwachsen, was Toleranz zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen erfordert.
 
        Dass diese Toleranz weiterhin stark verbreitet ist, zeigt die traditionelle Frage danach, ob man es gut oder nicht so gut fände, wenn man bestimmte Personen oder Gruppen – etwa eine jüdische Familie, eine Familie aus Afrika mit dunkler Hautfarbe oder eine deutsche Familie mit vielen Kindern – als Nachbarn hätte. Hier bleiben die Vorbehalte auf niedrigem Niveau und sind gegenüber fast allen Gruppen in den vergangenen Jahren sogar leicht zurückgegangen. Dies darf wichtige Differenzen jedoch nicht verstellen: So sind die Vorbehalte gegenüber den verschiedenen Gruppen bei Jugendlichen im Osten Deutschlands fast durchgehend stärker ausgeprägt als im Westen, und bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus islamisch geprägten Ländern sind die Vorbehalte gegenüber einer jüdischen Familie oder einem homosexuellen Paar deutlich höher als bei anderen.
 
        Trotzdem lässt sich feststellen, dass es sich insgesamt um eine tolerante junge Generation handelt, die mehrheitlich die Vielfalt der Gesellschaft akzeptiert und mehr Angst vor Spaltungsprozessen hat, als dass sie die spaltenden Positionen selbst teilt. Insbesondere zeichnet sich gegenwärtig auch kein Generationenkonflikt ab. Während dieser potenziell in einer alternden Gesellschaft gegeben ist, etwa durch steigende Rentenkosten, realisieren viele Jugendliche in der Gegenwart vielmehr, welche Chancen sich ihnen in einer Situation eröffnen, in der etwa auf dem Ausbildungsmarkt ein Unterangebot an Ausbildungswilligen besteht, weil es einfach weniger jugendlichen Nachwuchs gibt.
 
        JUGEND UND IHRE BEOBACHTUNG
 
        Jugendstudien werden nicht nur betrieben, um etwas über Jugendliche zu erfahren, sondern auch, um etwas über den Zustand der Gesellschaft herauszufinden, deren integraler Teil diese Jugendlichen sind. Genau ein solches Verständnis greift ein differenzierter und reflektierter Generationsbegriff auf: Er suggeriert eben nicht, dass es sich bei der jungen Generation um einen in sich abgeschlossenen – gar hinsichtlich etwa von Einstellungen und Wertvorstellungen relativ homogenen – Teil der Bevölkerung handelt. Vielmehr greift dieser Generationsbegriff auf, dass einerseits relevante soziale Umwelten und typische Ausprägungen von Einstellungen und Wertvorstellungen zwar typisch für die Gesamtheit der Jugendlichen sind, dass andererseits aber die hier festzustellende Bandbreite immer so groß bleibt, dass es sich verbietet, eine gesamte Alterskohorte auf einen Buchstaben als Chiffre zu reduzieren – mit einer solchen Etikettierung werden allenfalls bestimmte Merkmale bestimmter Milieus zutreffend beschrieben.
 
        Auf der Grundlage eines solchen Verständnisses von Jugend als Generation kann jede Antwort auf die Frage „Wie tickt die Jugend?“ nur eine Bestandsaufnahme mit vielen Differenzierungen und Schattierungen sein. Angesichts der eingangs beschriebenen Situation, dass die umfassende Berichterstattung über „die Jugend“ kaum irgendwo derart intensiv betrieben wird wie in Deutschland, stellt sich zudem die Frage, was dieser Umstand möglicherweise über die Jugend und ihre Gesellschaft selbst aussagt. Auch wenn hier keine umfassende wissens- oder wissenschaftssoziologische Bearbeitung dieser Frage möglich ist, sollen im Folgenden doch drei kurze Vermutungen zu diesem Sachverhalt angeboten werden: 07  
 
         Erstens entwickelte sich das intensive Interesse an der Jugend in Deutschland in der Nachkriegszeit vor allem aus der Frage heraus, ob und inwieweit die junge Generation in Deutschland demokratiefähig ist. Die Frage nach der Befindlichkeit der Jugend war somit immer auch eine nach den Erfolgsaussichten des Projekts Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere die Shell Jugendstudie wurde 1953 in diesem Kontext ins Leben gerufen. 08  Die Frage nach den politischen Einstellungen und den Einstellungen zur Demokratie wird seit dieser Zeit mitgeführt – und zwar über die Shell Jugendstudien hinaus, gleichsam als Teil der Raison d’être der deutschen Jugendforschung. Dass diese Legitimation nicht obsolet geworden ist, zeigen gerade die vergangenen Jahre, in denen die Gefahren einer politischen Polarisierung der Gesellschaft wieder stärker ins Bewusstsein getreten sind.
 
         Zweitens spiegelt die Vielzahl von Jugendstudien, die in unterschiedlichen Frequenzen mit verschiedenen Fragestellungen, Methoden und Themenschwerpunkten erscheinen, einen erhöhten Bedarf an Orientierungswissen über Jugendliche in einer scheinbar unübersichtlicher werdenden Gesellschaft wider. Der ständige Wandel von Jugendkulturen und die erhöhte Schlagzahl von digitalen Kommunikationsinnovationen tragen maßgeblich zu diesem Eindruck der Unübersichtlichkeit bei. Verstärkt wird er mutmaßlich dadurch, dass die intergenerationellen Kontakte mit Jugendlichen in einer alternden Gesellschaft zwangsläufig abnehmen.
 
         Drittens – und dies ist eine bewusst provokant vorgetragene Vermutung – zeigt die Vielzahl an Jugendstudien auch einen gesellschaftlichen Wunsch nach Veränderung an, insbesondere vor dem Hintergrund der scheinbaren „Festgefahrenheit“ in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Seit geraumer Zeit wird etwa darüber geklagt, dass die Aufstiegschancen für Jugendliche nach sozialer Herkunft ungleich verteilt sind und das Bildungssystem diese kaum auszugleichen vermag; dass Jugendliche, seien sie auch noch so politisch interessiert, sich von der Politik nicht ernst genommen fühlen; dass Jugendliche zwar angeben mögen, engagementbereit zu sein, es aber an konkretem und verbindlichem Einsatz auf Grundlage entsprechender Beteiligungsmöglichkeiten mangelt. Zugespitzt formuliert: Man kann die Vielzahl von Jugendstudien in Deutschland auch als Hilferuf der Jugendlichen selbst werten, dass sich in vielen Belangen in der Gesellschaft etwas für sie ändern möge.
 
        Gerade die Vielzahl und Vielfalt der Befragungen der Jugend verweisen darauf, dass es paradoxerweise trotz aller Unterschiede in den Einstellungen und Lebenslagen Jugendlicher scheinbar möglich ist, von einem Generationszusammenhang zu sprechen. Nur ist ein solcher Generationszusammenhang immer ein Zusammenhang in der Gesellschaft. Verschiedene Generationseinheiten fügen sich in je spezifischen Ausprägungen und in einer spezifischen Vielfalt zusammen. Ein Generationszusammenhang kann nur in seiner historisch spezifischen Einlagerung in der Gesellschaft verstanden werden, vereinfachende Pauschalbezeichnungen verbieten sich.
 
        Gibt es trotzdem Eigenheiten, die eine Generation prägen? Es gibt sie, aber sie sind über die verschiedenen Generationseinheiten ungleich verteilt, was sich nicht zuletzt auch darin ausdrückt, dass etwa die soziale Herkunft in vielen Dingen prägend bleibt. Gerade die jüngste Shell Jugendstudie zeigt aber, dass es sich bei den Jugendlichen in Deutschland insgesamt und weiterhin um eine pragmatische Generation handelt. Das Vertrauen in die Gesellschaft und ihre Zukunft, in die Demokratie als Staatsform und das Leistungsversprechen der Gesellschaft bleibt hoch. Wie die Gesellschaft insgesamt hat diese pragmatische Generation zu vielen kontroversen Themen sehr unterschiedliche Meinungen. Sie eint jedoch in weiten Teilen vor allem der Wunsch, dass diese kontroversen Themen die Gesellschaft nicht auseinandertreiben.
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        WIE WÄHLEN JUNGE MENSCHEN?
 
        Erkenntnisse aus den Bundestagswahlen 1972 bis 2025
 
          Thorsten Faas 
 
        Wenn man verstehen möchte, welchen Einfluss eine soziale Gruppe auf Wahlen hat, lohnt ein Blick auf makrosoziologische Theorien des Wahlverhaltens, wie sie die politischen Soziologen Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan in die Politikwissenschaft eingeführt und damit eine lange, bis heute währende Tradition begründet haben. 01  Um als soziale Gruppe (großen) Einfluss zu haben, sollte es sich demnach erstens um eine große Gruppe handeln, die zweitens an Wahltagen geschlossen agiert und die drittens ein langfristig stabiles Bündnis mit einer Partei eingeht. Diese Partei bildet dann den verlängerten Arm der Gruppe ins Parteien- und politische System hinein und kann dort die Interessen der Gruppenmitglieder artikulieren und durchsetzen.
 
        Als Beispiel, das diesem Ideal sehr nahe kommt, wird häufig die Gruppe der Arbeiter:innen genannt: Arbeiter:innen waren lange Zeit eine große gesellschaftliche Gruppe, die an Wahltagen in recht homogener Weise die SPD unterstützte, die sich wiederum politisch für die Belange der Arbeiter:innen eingesetzt hat. Das Beispiel zeigt allerdings auch, dass sich Dinge ändern können: Die Zahl der Arbeiter:innen ist im Zeitverlauf deutlich kleiner geworden. Die SPD hat daraufhin ihr Profil verbreitert und sich zu einer „Arbeiternehmerpartei“ erklärt. Zugleich ist zu beobachten, dass sich Arbeiter:innen auch anderen Parteien jenseits der SPD zuwenden und die Geschlossenheit des Wahlverhaltens der Gruppe nachgelassen hat.
 
        Im Folgenden stehen nun weder die Arbeiter:innen noch die SPD im Fokus des Interesses, sondern junge Menschen seit der Bundestagswahl 1972. Gleichwohl ist die gerade skizzierte Logik nützlich, um den (potenziellen) Einfluss junger Menschen auf Wahlen zu analysieren. Wir wollen also die (relative) Größe der Gruppe, ihre Präferenzen für einzelne Parteien und darüber vermittelt die Stabilität und Geschlossenheit ihres Wahlverhaltens betrachten.
 
        Dabei lässt sich gleich die erste Frage nach der (relativen) Größe der Gruppe junger Menschen an Wahltagen wiederum dreiteilen. Erstens: Wie viele junge Menschen gibt es in einer Gesellschaft relativ zu anderen, älteren Gruppen? Zweitens: Wie viele davon sind wahlberechtigt? Und drittens: Wie viele machen von ihrem Wahlrecht tatsächlich Gebrauch? Erst aus der Kombination dieser drei Aspekte ergibt sich die größenmäßige Relevanz der Gruppe an einem Wahltag. Bei der Bundestagswahl 1972 lag die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht erstmals bei 18 (statt wie zuvor bei 21) Jahren. Somit stellen sich keine Fragen variierender Wahlberechtigung für den hier betrachteten Zeitraum.
 
        Nach dem Größenaspekt wollen wir im zweiten Schritt betrachten, welchen Parteien junge Menschen ihre Stimme bei den Bundestagswahlen seit 1972 jeweils gegeben haben, um darauf aufbauend danach zu fragen, wie geschlossen die Gruppe junger Wähler:innen bei Wahlen agiert. Inwiefern ist die heutige Rede von der Volatilität ihres Wahlverhaltens in längerer Perspektive gerechtfertigt? Und welche bedeutenden Unterschiede gibt es innerhalb der Gruppe – gerade auch hinsichtlich der Wahlbeteiligung und der Parteiwahl zwischen den Geschlechtern? 
 
        Datengrundlage dieses Beitrags ist die „repräsentative Wahlstatistik“, die die Bundeswahlleitung regelmäßig erhebt – allerdings mit einer bedauerlichen Lücke für die Bundestagswahlen 1994 und 1998. 02  Dafür wird aus allen Urnen- und Briefwahlstimmbezirken eine Stichprobe gezogen; in den ausgewählten Bezirken werden dann die Stimmzettel so markiert, dass das Geschlecht sowie die Altersgruppe einer Wähler:in auf dem Stimmzettel vermerkt sind – all das natürlich unter Wahrung des Prinzips der geheimen Wahl. Da hier sowohl Wahlbeteiligung als auch Parteiwahl im Zeitverlauf in den Blick genommen werden, wurden für die Analysen auf der Basis der vorhandenen Daten letztlich fünf einheitliche Altersklassen gebildet: 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre, 35 bis 44 Jahre, 45 bis 59 Jahre sowie 60 Jahre und älter.
 
        Für diese fünf Gruppen liegen jeweils der Anteil an den Wahlberechtigten insgesamt, die Wahlbeteiligung sowie die gewählten Parteien (über Zweitstimmenanteile) für die Gruppe insgesamt, aber auch getrennt nach Geschlecht vor. 03  Was Parteien betrifft, werden für die Wahlen 1972 und 1976 CDU/CSU, SPD, FDP sowie sonstige Parteien ausgewiesen; mit der Bundestagswahl 1980 kamen die Grünen als neue Partei hinzu, mit der Wahl 1990 die PDS, aus der später die Linke wurde (und die hier gemeinsam betrachtet werden als PDS/Linke). Gegenüber dem Datensatz, den die Bundeswahlleiterin zur Verfügung stellt, wurden bei der Wahl 1990 auch die Stimmen für Bündnis 90 ergänzt und zum Anteil der Grünen addiert sowie der Anteil sonstiger Parteien entsprechend korrigiert. 04  2013 kam die AfD hinzu; bei der Wahl 2025 das BSW. Für CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne (1990 einschließlich Bündnis 90), Linke, AfD und BSW gilt somit: Sobald sie im hier betrachteten Zeitraum bei einer Bundestagswahl antraten, werden sie auch separat ausgewiesen; alle anderen Parteien werden unter „Sonstige“ subsumiert. An Stellen, an denen längsschnittliche Entwicklungen und Veränderungen im Fokus stehen, zählt 2025 auch das BSW zu den „Sonstigen“ dazu, da sich für das BSW mit seinem erst einmaligen Antreten bislang keine Veränderungen berechnen lassen.
 
        Unser Fokus liegt über die verschiedenen Wahlen seit 1972 hinweg auf der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen, gegebenenfalls getrennt nach jungen Männern und jungen Frauen. Um die Ergebnisse für diese Gruppe besser einordnen zu können, werden wir sie an verschiedenen Stellen mit der nächstälteren Gruppe (also den 25- bis 34-Jährigen) sowie der Gruppe der Menschen ab 60 Jahren (60+) vergleichen. Diese auf Altersgruppen fokussierte Analyselogik hat eine wichtige Implikation: Wer zur Gruppe der 18- bis 24-Jährigen gehört, ändert sich von Wahl zu Wahl. Die Menschen wandern im Zeitverlauf mit ihrem eigenen Älterwerden von einer Altersgruppe zur nächsten. Eine generationale Betrachtung einzelner Geburtsjahrgänge über die Zeit hinweg bleibt hier aber unberücksichtigt – uns interessiert nur das Alter (und vor allem das „Jungsein“) zum jeweiligen Betrachtungszeitpunkt.
 
        ANTEIL JUNGER WAHLBERECHTIGTER
 
        Im ersten Schritt rückt damit die Frage in den Fokus, wie sich die Zusammensetzung der Wählerschaft in den zurückliegenden Jahrzehnten verändert hat und was das vor allem für den entsprechenden Anteil junger Menschen bedeutet.  Abbildung 1   zeigt, wie sich der Anteil der 18- bis 24-Jährigen, der 25- bis 34-Jährigen sowie der Wahlberechtigten 60+ entwickelt hat. Der demografische Wandel der Gesellschaft wird dort unmittelbar erkennbar: Noch bei der Bundestagswahl 1990 waren weniger als 30 Prozent der Wahlberechtigten 60 Jahre und älter; bei der jüngsten Bundestagswahl im Februar 2025 lag dieser Anteil dagegen erstmals bei über 40 Prozent – und dies bei deutlich steigender Tendenz gerade in der jüngeren Vergangenheit.
 
         
            Abbildung 1:  Anteil verschiedener Altersgruppen an der Wählerschaft, in Prozent
 
          [image: Das Liniendiagramm mit Linien für die Altersgruppen 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre und älter als 60 Jahre zeigt, dass der Anteil der älteren Wählerinnen und Wähler vor allem seit 2002 zugenommen hat, während die Anteile der jüngeren Wählergruppen abgenommen haben.] 
            Quelle : Bundeswahlleiterin 
 
        
 
        Spiegelbildlich stellen sich die Entwicklungen der jüngeren Wähler:innengruppe dar. Noch 1990 lag der Anteil der 25- bis 34-Jährigen bei rund 20 Prozent, der Anteil der 18- bis 24-Jährigen stabil bei über 10 Prozent. Gemeinsam machten sie somit rund ein Drittel der Wahlberechtigten aus. Diese Zeiten sind allerdings passé. Beide Kurven zeigen deutlich nach unten. Seit 2002 gilt: Nicht einmal mehr jeder zehnte Wahlberechtigte ist unter 25 Jahre alt; 2025 waren es rund sieben Prozent. Der gemeinsame Anteil der 18- bis 34-Jährigen lag 2025 erstmals unter 20 Prozent.
 
        Schon dieser erste Analyseschritt zeigt somit: Die Gruppe junger Menschen hat – rein größenmäßig betrachtet – in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten deutlich an Bedeutung verloren. Die Wählerschaft wird immer älter, und in der Folge werden auch Wahlen weniger von den jüngsten Wähler:innen, sondern eher von anderen geprägt und entschieden.
 
        WAHLBETEILIGUNG
 
        Um den tatsächlichen Einfluss verschiedener Wähler:innengruppen an Wahltagen einordnen zu können, kommt es aber nicht nur auf die Gruppengrößen an, sondern auch auf ihre Wahlbeteiligung. Und damit verschärft sich das gerade gesehene Muster nochmals, wie  Abbildung 2   zeigt. Bei allen Bundestagswahlen seit 1972 lag die Wahlbeteiligung in der Gruppe der 18- bis 24-jährigen Wahlberechtigten sowohl unter jener der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen als auch jener der Gruppe 60+. 
 
         
            Abbildung 2:  Wahlbeteiligung verschiedener Altersgruppen, in Prozent
 
          [image: Das Liniendiagramm mit Linien für die Altersgruppen 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre und älter als 60 Jahre zeigt, dass die Wahlbeteiligung bei allen Bundestagswahlen seit 1972 in der Gruppe der 18- bis 24-jährigen Wahlberechtigten sowohl unter jener der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen als auch unter jener der Gruppe der über 60-Jährigen lag.] 
            Quelle : Bundeswahlleiterin 
 
        
 
        Gerade bei Wahlen mit insgesamt niedriger Wahlbeteiligung ist die Lücke zwischen den dargestellten Wahlbeteiligungsraten verschiedener Altersgruppen besonders groß. So liegt die Wahlbeteiligungslücke zwischen der jüngsten und der ältesten Gruppe bei den Wahlen 1990, 2002, 2005, 2009 und 2013 bei über zehn Prozentpunkten. In der jüngeren Vergangenheit schließt sich diese Lücke sukzessive wieder – mit dem Effekt, dass der Abstand zwischen Jung und Alt für die Bundestagswahl 2025 wieder deutlich kleiner ausfällt, ohne allerdings gänzlich zu verschwinden. 
 
        Insgesamt verschärft sich durch die zusätzliche Berücksichtigung der Wahlbeteiligung der Größeneffekt, den wir bereits bei alleiniger Betrachtung der Anteile der einzelnen Altersgruppen an allen Wahlberechtigten konstatiert hatten. Die Wahltagsrelevanz der Jüngsten nimmt weiter ab. 
 
        Bezüglich der Wahlbeteiligung lassen sich auch mögliche Geschlechterunterschiede in den Blick nehmen. Bemerkenswert sind dabei weniger die Größenordnungen der Unterschiede bei den betrachteten Wahlen, die alles in allem eher moderat bleiben, sondern vielmehr die Tatsache, dass sich die Richtung des Unterschieds im Zeitverlauf umdreht: Waren noch in den 1980er Jahren junge Männer wahlfreudiger als junge Frauen, gilt seit der Wahl 2017: Junge Frauen wählen häufiger als junge Männer. Für die Wahl 2025 liegen die entsprechenden Werte bei 80 Prozent (18- bis 24-jährige Frauen) gegenüber 77 Prozent (18- bis 24-jährige Männer).
 
        PARTEIWAHL
 
        Im nächsten Schritt wollen wir uns der Frage zuwenden, für welche Parteien junge Menschen stimmen. Stehen junge Menschen fester und stabiler an der Seite bestimmter Parteien als andere Altersgruppen, oder ist das gerade nicht der Fall? Sehen wir im Zeitverlauf bestimmte Trends oder eher punktuelle Hin- und Abwendungen von Wahl zu Wahl?
 
        Ehe wir in die Diskussion der Ergebnisse einsteigen, ist an dieser Stelle eine „Vorwarnung“ nötig. Die Antworten auf diese Fragen hängen mitunter sehr von der gewählten Perspektive ab. Möglich ist etwa, dass eine Partei in der Gruppe älterer Menschen einen deutlich höheren Stimmenanteil erhält als in der Gruppe jüngerer Menschen. Heißt das, dass junge Menschen sich also von dieser Partei abgewendet haben? Vorsicht mit einer solchen Schlussfolgerung, denn es könnte zugleich der Fall sein, dass diese Partei von jungen Menschen mehr Stimmen bekommt als jede andere Partei. Nehmen wir etwa die Bundestagswahl 2013: Die Union hat damals von den 18- bis 24-Jährigen 31,6 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Das war im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen der niedrigste Unions-Anteil (zum Vergleich: In der Gruppe 60+ waren es 48,4 Prozent). Zugleich aber waren 31,6 Prozent der höchste Anteil einer einzelnen Partei in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen. Auf Platz 2 lag bei den 18- bis 24-Jährigen die SPD mit 24,5 Prozent – über sieben Prozentpunkte weniger als die Union. Die Union war also bei jungen Menschen die beliebteste Partei, und doch war sie in jeder anderen Altersgruppe noch beliebter als bei den Jüngsten.
 
        Das im Kopf behaltend, betrachten wir zunächst für jede Partei deren Rückhalt in verschiedenen Altersgruppen, ehe wir anschließend simultan das Abschneiden aller Parteien innerhalb der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen in den Blick nehmen.
 
        CDU/CSU
 
        Im Vergleich des Wahlverhaltens verschiedener Altersgruppen steht mit CDU/CSU ein recht einfacher Fall am Anfang dieser Betrachtung. Die Union ist nämlich bei keiner Bundestagswahl seit 1972 eine Partei gewesen, die bei jungen Wähler:innen einen besonders starken Rückhalt im Vergleich zu älteren Altersgruppen hatte – im Gegenteil. In den zurückliegenden 50 Jahren hat die Union ohne Zweifel Höhen und Tiefen erlebt ( Abbildung 3  ). Zugleich wird aus dem Vergleich der drei dargestellten Altersgruppen erkennbar, dass sich für diese Gruppen recht gleichförmige Bewegungen im Zeitverlauf ergeben, aber auf sehr unterschiedlichen Niveaus: Den stärksten Rückhalt hat die Union stets bei den Ältesten, den geringsten bei den Jüngsten. Zudem wurde die Lücke zu den Älteren im Zeitverlauf größer: Der Abstand zur Gruppe 60+ lag 2021 bei 22 und 2025 sogar bei annähernd 24 Prozentpunkten.
 
         
            Abbildung 3:  Zweitstimmenanteile CDU/CSU in verschiedenen Altersgruppen, in Prozent
 
          [image: Das Liniendiagramm mit Linien für die Altersgruppen 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre und älter als 60 Jahre zeigt, dass die CDU/CSU fast bei allen Bundestagswahlen stets den stärksten Rückhalt bei den Ältesten hatte und den geringsten bei den Jüngsten. Zudem wurde die Lücke zu den Älteren im Zeitverlauf größer.] 
            Quelle : Bundeswahlleiterin 
 
        
 
        Die Union war und ist keine Partei der Jungen – und doch ist gerade bei ihr Vorsicht geboten: Denn trotz dieser Tatsache war bei den Bundestagswahlen 1983, 1990, 2009, 2013 und 2017 keine andere Partei bei den 18- bis 24-Jährigen so stark wie sie. Die Erklärung dafür liegt darin, dass sich die Stimmen der jüngsten Wähler:innen insgesamt deutlich anders verteilen als in älteren Gruppen, was wir unten nochmals genauer sehen werden.
 
        SPD
 
        Anders stellt sich das Bild für die SPD dar. Der höchste in  Abbildung 4   ausgewiesene SPD-Stimmenanteil findet sich für die jüngste Wähler:innengruppe bei der Bundestagswahl 1972: 54,7 Prozent. Das waren damals für die SPD sieben Prozentpunkte mehr als in der nächstälteren und sogar 12,5 Prozentpunkte mehr als in der Gruppe 60+. Dieses Muster findet sich auch bei den Wahlen 1976 und 1980. Erst mit dem Regierungswechsel 1982 (und dem Aufkommen der Grünen, siehe dazu unten) ändert sich dieses Muster. Zwischen 1983 und 2005 finden wir insgesamt nur geringe Altersunterschiede für die Stimmenanteile der SPD.
 
         
            Abbildung 4:  Zweitstimmenanteile SPD in verschiedenen Altersgruppen, in Prozent
 
          [image: Das Liniendiagramm mit Linien für die Altersgruppen 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre und älter als 60 Jahre zeigt, dass die SPD bei den Bundestagswahlen in den 1970er Jahren insbesondere bei der jüngsten Wählergruppe hohen Rückhalt genoss. Seit 2005 kommt die Partei jedoch immer weniger gut bei jungen Wählerinnen und Wählern an. In langer Sicht sind von 1972 bis 2025 aus 12,5 Prozentpunkten Vorsprung bei den Jüngsten gegenüber den Ältesten elf Prozentpunkte Rückstand geworden.] 
            Quelle : Bundeswahlleiterin 
 
        
 
        Ein neues Bild zeigt sich ab der Bundestagswahl 2005; die SPD kommt seitdem immer weniger gut bei jüngeren Wähler:innen an. Schon 2009 tut sich erstmals eine entsprechende Lücke auf. Auch wenn es 2013 aus Sicht der SPD gelingt, diese wieder ein Stück weit zu schließen, so setzt danach eine weitere Erosion der Unterstützung der SPD bei jungen Wähler:innen ein. Dies schließt auch den Wahlsieg 2021 ein, der nicht auf ein Revival bei jungen Wähler:innen zurückzuführen ist. In langer Sicht jedenfalls sind von 1972 bis 2025 aus 12,5 Prozentpunkten Vorsprung bei den Jüngsten gegenüber den Ältesten elf Prozentpunkte Rückstand geworden.
 
        FDP
 
        Bislang haben wir eine stabil distanzierte Beziehung junger Menschen zur Union gesehen, bei der SPD einen Entfremdungsprozess. Bei der FDP sehen wir dagegen eher ein „On and Off“, wie  Abbildung 5   zeigt. Insgesamt zeigen sich bei den Liberalen starke Schwankungen von Wahl zu Wahl, gerade auch bei Menschen unter 35. Traditionell ist der FDP-Rückhalt bei Menschen zwischen 25 und 34 stärker als bei den jüngsten Wähler:innen; in beiden Gruppen ist der Rückhalt aber höher als bei den Wähler:innen 60+. Für die Wahlen seit 2002 stechen zwei Dinge hervor: erstens die jeweils dramatischen Einbrüche bei den Wahlen 2013 und 2025, also nach den jeweiligen Regierungsbeteiligungen; zweitens das mit 20,5 Prozent für FDP-Verhältnisse extrem gute Abschneiden bei den 18- bis 24-jährigen Wähler:innen (und wie wir unten sehen werden: insbesondere Wählern) bei der Wahl 2021. Von diesem jugendlichen Boost bleibt aber 2025 nichts übrig; die Altersunterschiede sind 2025 praktisch komplett verschwunden.
 
         
            Abbildung 5:  Zweitstimmenanteile FDP in verschiedenen Altersgruppen, in Prozent
 
          [image: Das Liniendiagramm mit Linien für die Altersgruppen 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre und älter als 60 Jahre zeigt, dass der FDP-Rückhalt bei Menschen zwischen 25 und 34 traditionell stärker ist als bei den jüngsten Wählerinnen und Wählern; in beiden Gruppen ist der Rückhalt aber höher als bei den Wählerinnen und Wählern über 60. 2021 schnitt die FDP bei den 18- bis 24-Jährigen extrem gut ab, wovon 2025 aber nichts übrig blieb.] 
            Quelle : Bundeswahlleiterin 
 
        
 
        Am Beispiel der FDP bei der Bundestagswahl 2021 lässt sich ein strategisches Dilemma illustrieren, das sich aus der gemeinsamen Betrachtung von Stimmenanteilen und den Größenverhältnissen verschiedener Altersgruppen zueinander ergibt. Die Stimmenanteile der FDP bei der Wahl 2021 in den fünf hier betrachteten Altersgruppen lagen bei 20,5 (18–24), 14,9 (25–34), 12,4 (35–44), 11,3 (45–59) sowie 8,3 Prozent (60+). Man könnte somit denken, die FDP-Wählerschaft habe 2021 vor allem aus jungen Menschen bestanden. Dem ist aber nicht so, weil die jüngeren Altersgruppen im Größenvergleich relativ klein sind. Schaut man sich die Zusammensetzung der FDP-Wähler:innen bei der Wahl 2021 nach ihrem Alter an, so findet man stattdessen: 13,5 Prozent aller FDP-Wähler:innen waren zwischen 18 und 24 Jahre alt, 16,4 Prozent zwischen 25 und 34. Zusammengenommen waren somit nur 29,9 Prozent der FDP-Wähler:innen unter 35 Jahre alt. Zwischen 35 und 59 Jahre alt waren 41,6 Prozent, und 60+ waren 28,5 Prozent. Im Lichte dessen wird deutlich: Eine Partei, die in der Gruppe junger Menschen sehr gut abschneidet, kann schon aus Eigeninteresse nicht nur Politik für diese jungen Menschen machen, weil diese Gruppe zu wenig zum Gesamterfolg einer Partei beiträgt.
 
        Grüne
 
        Wiederum anders stellt sich das Bild für die Grünen dar. Über lange Zeit hinweg sehen wir ein zur Union spiegelbildliches Muster. Der Rückhalt der Grünen ist nämlich bei Wähler:innen 60+ sehr gering, wohingegen die Partei bei den jüngsten Wähler:innen auf deutlich stärkeren Rückhalt zählen kann ( Abbildung 6  ). Die Lücke zwischen den Stimmenanteilen bei den Jüngsten im Vergleich zu den Ältesten schwankt dabei von 1980 bis 2021 zwischen 4,4 und 15 Prozentpunkten. Das ist durchaus bemerkenswert, da es sich bei jeder neuen Wahl auch immer um neue „jüngste“ Wähler:innen handelt – und die Grünen diese trotzdem immer wieder aufs Neue überzeugen können. Auch im Vergleich zur Gruppe der 25- bis 34-Jährigen liegen die Werte bei den Jüngsten zumeist (etwas) höher, wobei sich letztlich für beide Gruppen (18–24, 25–34) im Zeitverlauf sehr ähnliche Muster zeigen. Ihren Rekordwert in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen erreichen die Grünen bei der Wahl 2021 mit 24 Prozent. 2021 sind sie bei den jüngsten Wähler:innen damit auch die stärkste politische Kraft im Vergleich zu allen anderen Parteien. Zwischen 2021 und 2025 aber stürzen die Grünen bei den Jüngsten ab: Ihr Ergebnis halbiert sich von 24 auf 12 Prozent. Dieses Abschmelzen führt auch dazu, dass sich für die Wahl 2025 nur noch geringe Altersunterschiede finden.
 
         
            Abbildung 6:  Zweitstimmenanteile Grüne in verschiedenen Altersgruppen, in Prozent
 
          [image: Das Liniendiagramm mit Linien für die Altersgruppen 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre und älter als 60 Jahre zeigt, dass die Grünen bei den jüngsten Wählerinnen und Wählern lange Zeit auf deutlich stärkeren Rückhalt zählen konnten als bei den Älteren. Zwischen 2021 und 2025 brach ihr Ergebnis bei den Jüngsten jedoch ein, wodurch sich die Unterschiede zwischen den Altersgruppen verringerten.] 
           Die Werte für 1990 umfassen auch die Stimmen für Bündnis 90 in Ostdeutschland.  
 
            Quelle: Bundeswahlleiterin 
 
        
 
        Ruft man sich an dieser Stelle nochmals die Ergebnisse für Union, SPD, FDP und Grüne in Erinnerung, so wird insgesamt deutlich: Für ihre Regierungsbeteiligungen zahlen die jeweiligen Parteien gerade bei den Jüngsten einen hohen Preis, ihre Stimmenanteile gehen dort mitunter dramatisch zurück. Wenig positive Erfahrungen mit den jeweiligen Regierungen, keine längerfristigen (positiveren) Erfahrungen mit diesen Parteien und nur schwach ausgeprägte affektive Parteibindungen bei einem insgesamt breiteren Angebot führen offenkundig dazu, dass sich junge Menschen rasch von Regierungsparteien ab- und anderen Parteien zuwenden.
 
        PDS/Linke
 
        Die Linke hat genau davon 2025 immens profitiert und extrem stark bei den jüngsten Wähler:innen abgeschnitten ( Abbildung 7  ). Das ist durchaus bemerkenswert, weil sich für die Wahlen von 1990 bis 2013 kaum Unterschiede hinsichtlich des Rückhalts der Linken in den verschiedenen Altersgruppen ausmachen lassen. Mit den Wahlen 2017 und 2021 deutet sich das Erstarken der Linken gerade bei den jüngsten Altersgruppen zwar schon an, 2025 aber nimmt sie in einem bis dato nicht gekannten Maße zu und schießt in der jüngsten Altersgruppe von 7,8 auf 27,3 Prozent nach oben. Im Ergebnis resultieren für die Wahl 2025 somit große Abstände zwischen den jüngsten und den anderen Wähler:innengruppen. 2025 ist die Linke in der Gruppe der 18- bis 24-jährigen Wähler:innen auch klar die stärkste Partei insgesamt.
 
         
            Abbildung 7:  Zweitstimmenanteile PDS/Linke in verschiedenen Altersgruppen, in Prozent
 
          [image: Das Liniendiagramm mit Linien für die Altersgruppen 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre und älter als 60 Jahre zeigt, dass die Linke bei früheren Wahlen in allen Altersgruppen ähnlich abschnitt, bei der Wahl 2025 aber in der Gunst der jüngsten Wählergruppe extrem gestiegen ist und dort zur stärksten Kraft wurde.] 
            Quelle : Bundeswahlleiterin 
 
        
 
        AfD
 
        Viel ist in der jüngeren Vergangenheit zum Zusammenhang zwischen Alter und AfD-Wahl öffentlich diskutiert worden – oft mit dem Unterton, vor allem junge Menschen seien für den Aufstieg der AfD verantwortlich. Schon im Lichte der hier eingangs diskutierten Größenverhältnisse verschiedener Altersgruppen zueinander ergeben solche Argumente allerdings nur bedingt Sinn. Gleichwohl zeigt  Abbildung 8  , dass der Rückhalt der AfD auch bei jungen Wähler:innen in der jüngeren Vergangenheit zugenommen hat. Lagen die jeweiligen Stimmenanteile in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen bei den Wahlen 2017 und 2021 noch niedriger als in der Gruppe 60+ und erst recht als in der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen, so hat die AfD 2025 auch bei den Jüngsten deutlich an Rückhalt gewonnen. Anders als noch 2017 und 2021 schneidet die AfD bei den Jüngsten besser ab als bei den Ältesten. Was die Grafik allerdings nicht zeigt, ist der am stärksten ausgeprägte Rückhalt der AfD in den Altersgruppen von 35 bis 44 sowie von 45 bis 59 Jahren. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die AfD in der Gruppe junger Männer 2025 die stärkste politische Kraft insgesamt war und dort mehr Stimmen holte als jede andere Partei.
 
         
            Abbildung 8:  Zweitstimmenanteile AfD in verschiedenen Altersgruppen, in Prozent
 
          [image: Das Liniendiagramm mit Linien für die Altersgruppen 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre und älter als 60 Jahre zeigt, dass die AfD 2025 in allen Altersgruppen deutlich an Rückhalt gewonnen hat – auch bei den Jüngsten.] 
            Quelle : Bundeswahlleiterin 
 
        
 
        Sonstige Parteien
 
        Sonstige Parteien spielen in der Analyse und Diskussion rund um Wahlen häufig nur eine Nebenrolle. Wenn es um das Wahlverhalten junger Menschen geht, sollte das aber nicht der Fall sein. Ein Blick auf  Abbildung 9   zeigt nämlich einen zunehmend deutlicher zutage tretenden Trend bei jungen Menschen, ihre Stimmen (auch) sonstigen Parteien – und das sind alle Parteien, die hier bislang nicht diskutiert wurden – zu geben. Der Beginn dieser Entwicklung reicht bis in die späten 1980er Jahre zurück und ist zumeist vor allem bei den jüngsten Wähler:innen zu beobachten, mit Abstrichen auch bei der nächst älteren Gruppe. Die resultierenden Stimmenanteile erreichen dabei mitunter Größenordnungen von bis zu 15 Prozent. Gerade der Unterschied zur Altersgruppe 60+ ist dabei über längere Zeiträume hinweg bemerkenswert groß, was vor allem daran liegt, dass ältere Wähler:innen noch bis zur Wahl 2017 praktisch keine sonstigen Parteien gewählt haben. Das ändert sich erst bei den jüngsten Wahlen, weswegen dort auch die Lücke zwischen Jung und Alt wieder etwas kleiner ausfällt.
 
         
            Abbildung 9:  Zweitstimmenanteile sonstiger Parteien in verschiedenen Altersgruppen, in Prozent
 
          [image: Das Liniendiagramm mit Linien für die Altersgruppen 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 Jahre und älter als 60 Jahre zeigt einen zunehmend deutlicher zutage tretenden Trend bei jungen Menschen, ihre Stimmen sonstigen Parteien zu geben.] 
           Die Werte 2025 umfassen auch die Stimmen für das BSW. 
 
            Quelle : Bundeswahlleiterin 
 
        
 
        Wirft man schließlich für die Bundestagswahl 2025 einen Blick speziell auf das BSW, so finden wir einen BSW-Stimmenanteil von jeweils 5,7 Prozent in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sowie der 25- bis 34-Jährigen, während er mit 4,4 Prozent in der Gruppe 60+ geringer ausfällt.
 
        HOHE VOLATILITÄT UND ZERSPLITTERUNG
 
        In der bisherigen Betrachtung haben wir sehr unterschiedliche Beziehungen junger Menschen zu den einzelnen Parteien gesehen, zugleich auch bemerkenswerte Verschiebungen im Zeitverlauf. Gerade in der jüngeren Vergangenheit hat sich vor allem gezeigt, dass sich die jüngste Wähler:innengruppe sehr rasch und deutlich von Regierungsparteien abgewandt und offen für Neues gezeigt hat. Der vereinzelte Blick auf Parteien hat allerdings den Nachteil, dass sich eine Gesamtschau auf das Verhältnis junger Menschen zum Parteiensystem insgesamt bestenfalls implizit ergibt. Diese Gesamtschau wollen wir nun im letzten Analyseschritt leisten, einschließlich einer Betrachtung möglicher Geschlechterunterschiede.
 
        In  Abbildung 10   wird deutlich, dass sich aus einem noch recht sortierten Feld in den 1970er Jahren etwas sehr Unübersichtliches entwickelt hat. Zugleich bilden sich auch Geschlechterunterschiede erst im Laufe der Zeit deutlich heraus, die zunächst ebenfalls nicht zu beobachten waren.
 
         
            Abbildung 10:  Zweitstimmenanteile bei 18- bis 24-Jährigen insgesamt und nach Geschlecht, in Prozent
 
          [image: Das Streudiagramm zeigt die Zweitstimmenanteile bei 18- bis 24-Jährigen insgesamt und nach Geschlecht bei den Bundestagswahlen von 1972 bis 2025. Die x-Achse zeigt den Stimmenanteil von 0 bis 60 Prozent, die y-Achse die Wahljahre. Für jedes Wahljahr sind drei Kategorien dargestellt: gesamt, männlich und weiblich. Die Parteien sind durch verschiedene Symbole und Farben gekennzeichnet. Der Verlauf zeigt deutliche Veränderungen in den Parteipräferenzen junger Wählerinnen und Wähler über die Jahrzehnte: In den 1970er Jahren dominierten SPD und CDU/CSU mit Werten um 40 bis 50 Prozent, während in jüngeren Jahren eine stärkere Fragmentierung mit niedrigeren Einzelwerten zu beobachten ist. Geschlechtsspezifische Unterschiede treten vor allem bei den Wahlen 2021 und 2025 zutage: 2021 war die FDP stärkste Partei bei jungen Männern, die Grünen waren es bei jungen Frauen; 2025 war die AfD stärkste Partei bei den Wählern, die Linke bei den Wählerinnen.] 
            Quelle : Bundeswahlleiterin 
 
        
 
        Die Ausgangslage ist dabei klar: In den 1970er Jahren ist die SPD die mit Abstand stärkste Kraft und gewinnt 1972 über 50 Prozent der Zweitstimmen in der jüngsten Wähler:innengruppe. So bemerkenswert diese absolute Mehrheit für die SPD ist: Selbst zu diesem Zeitpunkt steht „nur“ rund die Hälfte junger Menschen hinter einer einzigen Partei, während die andere Hälfte sich auf Union, FDP und sonstige Parteien verteilt. Selbst für die Wahl 1972, die die klarste Dominanz einer einzelnen Partei in der Gruppe junger Wähler:innen markiert, gibt es nicht das Wahlverhalten der jungen Menschen. Vielmehr erweisen sich junge Menschen als sehr heterogene Gruppe, die ihre Stimmen über das gesamte Parteiensystem hinweg verteilt.
 
        Dies gilt umso mehr mit den einsetzenden Veränderungen, die sich seitdem ergeben haben. Die ersten bemerkenswerten Verschiebungen zeigen sich rund um die Bundestagwahl 1983. Die SPD fällt bei den jüngsten Wähler:innen hinter die Union zurück; zugleich erreichen die Grünen erstmals zweistellige Werte in dieser Gruppe – zwei unmittelbar miteinander verwobene Entwicklungen. In der Folgezeit wechseln sich Union und SPD als stärkste Kraft in der jüngsten Wähler:innengruppe ab; mal liegt die SPD vorn (1987, 2002, 2005), mal die Union (1990, 2009, 2013, 2017), wobei sich mitunter nochmals Unterschiede zwischen Männern und Frauen ergeben. Wahlsiege der jeweiligen Partei insgesamt schlagen dabei offenkundig gerade in der jüngsten Wähler:innengruppe durch – erneut ein Zeichen für stärkere situative Einflüsse auf diese Gruppe.
 
        Gleichzeitig zeigt die Abbildung auch sehr eindrücklich den nachlassenden Rückhalt beider Volksparteien in der Gruppe der jüngsten Wähler:innen. Ihr gemeinsamer Anteil illustriert dies sehr deutlich: 90 Prozent bei der Wahl 1972, 70 Prozent bei der Wahl 1990, keine 25 Prozent mehr bei der Wahl 2025. Seit 2021 sind auch jeweils andere Parteien jenseits von Union und SPD die stärksten Kräfte in der jüngsten Wähler:innengruppe.
 
        Von der Schwäche der Volksparteien profitieren andere Parteien, wenn auch nicht unbedingt in einer immer gleichen Weise. Die hohen Werte der Grünen 1987 konnte die Partei in der Folge lange Zeit nicht wieder erreichen; auch für FDP, Linke und AfD zeigen sich Höhen und Tiefen. Klare, stabile Muster zeigen sich jedenfalls nicht, was sich auch darin manifestiert, dass 2021 die Grünen auf Platz 1 bei den Jüngsten lagen, gefolgt von der FDP, 2025 dagegen die Linke gefolgt von der AfD. Dass sich junge Menschen gemeinsam als homogene Gruppe hinter einer immer gleichen Partei versammeln, galt schon 1972 nicht. Aber heutzutage gilt es noch viel weniger. Sie versammeln sich hinter sehr vielen Parteien, und das noch dazu von Wahl zu Wahl in anderer Art und Weise. Das kann man gut finden, weil junge Menschen offenkundig auf situative Anreize reagieren und sich entsprechend von bestimmten Parteien (vor allem Regierungsparteien) ab- und anderen Parteien zuwenden. Für die Vertretung der Interessen junger Menschen ist es aber ein großes Problem. Die Gruppe junger Wähler:innen ist ohnehin nicht sehr groß, wie wir eingangs gesehen haben; noch dazu ist sie sehr flüchtig – welche Partei sollte also gezielt für ihre Interesse kämpfen?
 
        Die wachsende Heterogenität im Wahlverhalten junger Menschen zeigt sich auch, wenn man Geschlechterunterschiede in den Blick nimmt. Solche Unterschiede gab es bis 1990 praktisch nicht. Seitdem aber nehmen sie deutlich zu. Zu Zeiten Gerhard Schröders standen junge Frauen eher hinter der SPD als junge Männer, zu Zeiten Angela Merkels war es ähnlich bei der Union: Gerade junge Frauen unterstützen die Merkel-CDU mehr als junge Männer. Auch für die Grünen bildet sich sukzessive das Muster heraus, dass sie von jungen Frauen stärker unterstützt werden als von jungen Männern. Spiegelbildlich verhält es sich bei der FDP. Letzteres kulminiert bei der Wahl 2021 darin, dass die Liberalen bei jungen Männern die mit Abstand meisten Stimmen erhalten, während die Grünen bei jungen Frauen klar auf Platz 1 liegen. Als nachhaltig hat sich aber auch dieses Muster nicht erwiesen. 2025 lag die AfD bei jungen Männern recht klar auf Platz 1, gefolgt von der Linken und der Union.
 
        Bemerkenswert ist das Muster 2025 für junge Frauen: Die Linke erzielt hier 37 Prozent der Stimmen und liegt damit rund 25 Prozentpunkte vor AfD, Grünen, SPD und Union, die alle zwischen zehn und zwölf Prozent erreichen. So dominant wie die Linke bei den jungen Frauen im Jahr 2025 war lange keine Partei mehr in der Gruppe der Jüngsten. Vieles ist in dieser Gruppe möglich – auch dass eine Partei bei einer Wahl so stark wird.
 
        FAZIT UND AUSBLICK
 
        Die Wahltagsrelevanz junger Menschen war schon 1972 nicht sehr hoch und ist seitdem nochmals deutlich geringer geworden. Die Gruppe junger Wähler:innen ist im betrachteten Zeitraum deutlich kleiner geworden. Auch ihre Wahlbeteiligungsraten sind durchweg geringer als in älteren Wähler:innengruppen. Schließlich erweist sich das Wahlverhalten junger Menschen auch als zunehmend flüchtig und volatil. Wenn sich aber junge Menschen bei jeder Wahl anderen Parteien zuwenden, macht das die Vertretung ihrer Interessen immer schwieriger. Eine Abwärtsspirale droht. Diese könnte man als wenig relevant abtun, handelt es sich doch nur um eine kleine Gruppe. Aber zugleich bilden sich hier bei den Jüngsten Muster im Wahlverhalten aus, die noch über Jahrzehnte Wahlen in Deutschland beeinflussen werden. Man kann daher nur an die Parteien appellieren, diese Gruppe nicht aus dem Blick zu verlieren, auch wenn das kurzfristige parteistrategische Interesse an dieser Gruppe immer kleiner wird.
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         01 Vgl. Seymour Martin Lipset/Stein Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction, in: dies. (Hrsg.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York 1967, S. 1–64.
 
         02 Die Grundlage der Analysen bilden Datenreihen seit 1953, siehe dazu www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/repraesentative-wahlstatistik.html. 
 
         03 Seit 2021 wird das Geschlecht nicht mehr binär erfasst; sowohl diverse Personen als auch Personen ohne Geschlechtseintrag werden vonseiten der Bundeswahlleitung der Gruppe der Männer zugeordnet.
 
         04 Dies war auch insofern nötig, als die Werte für 1990 an einigen Stellen Fehler aufwiesen, die über bloße Rundungsfehler hinausgingen.
 
      

       
        ESSAY
 
        ZUM STELLENWERT VON KINDERN UND JUGENDLICHEN IN DER POLITIK
 
        Eine kinderethische Analyse
 
          Christoph Schickhardt 
 
        Dass Kinder und Jugendliche während der Coronapandemie in der deutschen Politik nicht ausreichend Beachtung fanden, ist mittlerweile weitgehend anerkannt. 01  In diesem Artikel argumentiere ich, dass das kein Zufall war, sondern dass die Angelegenheiten und Rechte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland systematisch unzureichend beachtet werden. Kinder und Jugendliche haben im deutschen Recht sowie in Politik und Gesellschaft einen zu geringen Stellenwert, ihren Belangen und ihren Stimmen wird nicht das ihnen gebührende Gewicht zuerkannt.
 
        Wie komme ich zu dieser These? Selbstverständlich kann ich in einem kurzen Artikel keine auch nur annähernd umfassende oder gar vollständige empirische Bestandsaufnahme und anschließende Bewertung davon geben, welche Stellung Kindern und Jugendlichen im deutschen Recht zukommt, wie sie von der Politik behandelt werden und wie ihr Standing in der Gesellschaft ist. Mein Ausgangspunkt ist stattdessen ein ethisch-normativer, von dem aus ich betrachte, wie es um die Umsetzung bestimmter Rechte und die Achtung bestimmter Anliegen und Belange der Kinder und Jugendlichen bestellt ist – und was geändert werden sollte. Im Folgenden werde ich dafür exemplarisch einen Blick auf die Bereiche politische Beteiligung, Schutz vor Gefährdung, Bildung und Gesundheit werfen, zunächst jedoch den kinderethischen Standpunkt erläutern.
 
        KINDERETHISCHER STANDPUNKT
 
        Die Gruppe der Kinder und minderjährigen Jugendlichen umfasst in Deutschland knapp 14 Millionen Menschen, die nach individuellem Entwicklungsstand, ethnisch-kulturellem und sozioökonomischem sowie Bildungshintergrund ihrer Familien äußerst vielfältig sind. Der normativ-kinderethische Standpunkt geht von der grundlegenden Frage aus, was gut für Kinder ist – was also in ihrem Interesse liegt, oder anders ausgedrückt: wie das Kindeswohl gewährleistet werden kann. Das deutsche Rechtssystem verweigert sich einer expliziten inhaltlichen Bestimmung des Begriffs „Kindeswohl“ mit dem Verweis, dass dies Sache der Eltern sei und in ihr Recht falle. Im rechtlichen Sinne ist es also ein unbestimmter Begriff. Ich halte dies für den Ausdruck eines – leider verbreiteten – falschen Verständnisses von Liberalismus. Denn Liberalismus bedeutet nicht Beliebigkeit oder Allmacht der Eltern über ihre Kinder, sondern kennt klare Werte und Rechte und sollte diese auch mit Blick auf Kinder anerkennen.
 
        Von einem ethisch-liberalen Standpunkt aus schlage ich daher folgende Inhalte als wesentlich für eine plausible Konzeption des Kindeswohls vor: erstens die Entwicklung des Kindes zu einer autonomen, das heißt selbstbestimmungsfähigen Person mit einer offenen Zukunft (im Sinne des Philosophen Joel Feinberg), sowie zweitens subjektives Wohlbefinden, das heißt das möglichst große Überwiegen von positiven Gefühlen wie Freude und Zufriedenheit gegenüber negativen Gefühlen wie Angst, Schmerz oder Frust. Damit diese beiden Hauptbestandteile realisiert werden können, sind noch weitere Dinge notwendig oder hilfreich, etwa die Befriedigung von Grundbedürfnissen nach Nahrung, Geborgenheit und Schutz, gute, möglichst liebevolle Beziehungen zu engen und stabilen Bezugspersonen, die Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen, Bildung, Gesundheit, Spiel, Teilhabe und anderes mehr. Diese Konzeption dient als Orientierung für die Frage, wie es Kindern in unserer Gesellschaft geht, sowie als ethisch-normative Grundlage, um besonders wichtige Bestandteile des Kindeswohls als Rechte zu formulieren.
 
        POLITISCHE BETEILIGUNG
 
        Nahezu alle politischen Entscheidungen betreffen auch Kinder und Jugendliche – sei es direkt, wie die Schulpolitik, sei es langfristig, wie die Klimapolitik oder die Schuldenpolitik, sei es durch Opportunitätskosten, wenn beispielsweise Gelder für andere Anliegen als die von Kindern und Jugendlichen ausgegeben werden. Die Idee der politischen Mitsprache und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungsprozessen umfasst potenziell ein breites Spektrum. Angefangen damit, dass Kinder oder ihre Vertreter*innen und entsprechende Expert*innen für Kindeswohlthemen vor Entscheidungen angehört werden, reicht es bis hin zur gleichberechtigten Mitsprache in Entscheidungsprozessen, zum Beispiel durch das Recht auf eine gleichwertige Stimme bei Wahlen oder Abstimmungen.
 
        Es gibt gute Gründe, Kindern und Jugendlichen ein Recht auf politische Beteiligung zuzusprechen: Erstens erfahren Kinder Achtung als Personen und Betroffene; zweitens werden das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten der Kinder, für sich zu sprechen, gestärkt; drittens lernen die Kinder, sich an demokratischen Verfahren zu beteiligen, getroffene Entscheidungen zu akzeptieren und generell sich zu demokratischen Bürger*innen zu entwickeln; und viertens wird die Qualität der Entscheidungsergebnisse für gewöhnlich besser, wenn die von ihnen Betroffenen ihre Sicht der Dinge kundtun und am Verfahren teilnehmen können. Mangelnde Mitsprache und Beteiligung haben bezüglich aller vier genannten Aspekte gegensätzliche Auswirkungen und können Frust und Ohnmacht verursachen.
 
        Die Bedeutung politischer Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft zu sehen. Die Belange und Perspektiven von Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Familien haben immer geringere Chancen, bei Wahlen Anerkennung zu finden und politisches Gewicht zu entwickeln: Wie bei der Bundestagswahl 2025 werden Wahlen auch künftig vor allem von den über 60-Jährigen entschieden – weshalb viele Parteien ihr Programm auf diese Wählergruppe ausrichten. 02  Die größte Wählergruppe bilden derzeit die über 70-Jährigen mit 23 Prozent, die zweitgrößte die 60- bis 69-Jährigen mit 19 Prozent; die 18- bis 29-Jährigen machen dagegen nur rund 13 Prozent der Wahlberechtigten aus. 03  Hinzu kommt, dass vor allem Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen und armen Familien und kranke Jugendliche, die besonders darauf angewiesen wären, kaum eine politisch einflussreiche Lobby haben, ungeachtet des großen Einsatzes einiger Einzelpersonen. Auch Familien beziehungsweise Eltern verfügen in dieser Hinsicht über keinen starken Hebel.
 
        Ein besonders anschauliches Beispiel dafür, wie wenig Mitsprache und Beteiligung Kinder und Jugendliche in politischen Entscheidungsprozessen haben und wie wenig Aufmerksamkeit ihre Anliegen erhalten, ist die deutsche Coronapolitik. Obwohl die wiederholten und langen Schließungen von Schulen und Kitas die Kinder und Jugendlichen direkt betrafen, wurden sie nicht angehört. Stattdessen wurden auch viele Monate nach Beginn der Pandemie noch Entscheidungen mit einschneidenden Eingriffen in ihre Rechte über ihre Köpfe hinweg getroffen – von Politiker*innen, bei deren Wahl die Kinder und Jugendlichen keine Stimme hatten und die sich bei den anschließenden Wahlen wiederum vor den „stimmlosen“ Kindern und Jugendlichen nicht rechtfertigen mussten. Es vergingen fast zwei Jahre, bis sich im Februar 2022 die Kultusminister*innen der Länder mit Vertreter*innen von Schüler*innen trafen. 04  
 
        Ein Grundprinzip der Demokratie besteht in der gleichwertigen Selbstbestimmung aller Bürger*innen: Sie geben sich in direkten oder indirekten Verfahren eine Regierung und Gesetze, denen sie dann Folge leisten. Der Ausschluss aller Minderjährigen – beziehungsweise in einigen Bundesländern aller Menschen unter 16 Jahren – vom aktiven Wahlrecht verstößt somit eklatant gegen die Grundsätze der Selbstbestimmung und Gleichheit und schafft keine demokratische Legitimität gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe. Der Jurist Axel Adrian warf daher die Frage auf, warum sich Menschen unter 18 Jahren in Deutschland überhaupt an Gesetze gebunden fühlen sollten, die nicht auch durch sie selbst über Wahlen demokratisch legitimiert wurden. 05  
 
        Um das Übel der fehlenden Mitsprache beziehungsweise Repräsentation der Kinder und Jugendlichen in politischen Verfahren an der Wurzel zu packen, wäre eine grundsätzliche Reform des aktiven Wahlrechts nötig. Hierzu wurden bisher mehrere Modelle vorgeschlagen, wobei öffentlich vor allem immer wieder über eine Absenkung des Wahlalters diskutiert wird. Ich selbst habe vor einiger Zeit das Modell einer elterlichen Stellvertreterwahlpflicht vorgeschlagen, bei dem Eltern für jedes Kind eine Stimme erhalten, die sie nicht nur abgeben dürfen, sondern auch müssen, wobei das Kind mit wachsender geistiger Reife zunehmend in die Wahlentscheidung einbezogen werden muss und ab 16 Jahren selbstständig wählen darf. 06  
 
        Solange eine Wahlrechtsreform zugunsten der Kinder und Jugendlichen nicht in greifbarer Nähe ist, sollte eine Reihe von anderen Schritten unternommen werden, um die bestehende Ungerechtigkeit zumindest ein wenig zu kompensieren. So sollten mehr Ombudspersonen für Kinderrechte sowie Beauftragte, an die sich Kinder- und Jugendliche wenden können, eingesetzt oder gestärkt werden; die teilweise schon bestehenden Kinder- und Jugendparlamente sollten stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden; überhaupt sollten Kinder und Jugendliche oder ihre Vertreter*innen bei allen Initiativen zu Verwaltungsakten und Gesetzen zumindest angehört werden; und schließlich wäre auch die Schaffung eines eigenen Kinder- und Jugendministeriums auf Bundesebene sowie in jedem Bundesland sinnvoll und wünschenswert. 
 
        SCHUTZ VOR GEFÄHRDUNG
 
        Der Schutz vor Gefährdung von Leib und Seele ist ein elementares Recht von Kindern und Jugendlichen – nicht nur von einem kinderethischen Standpunkt aus sollte das selbstverständlich sein. Artikel 19 der UN-Kinderrechtskonvention postuliert das Recht auf Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung und Verwahrlosung, Artikel 34 auf Schutz vor sexuellem Missbrauch. In Deutschland ist ein so verstandenes umfassendes Recht auf Schutz aber letztlich weder (grund-)gesetzlich noch in der Praxis wirklich anerkannt und umgesetzt.
 
        Einen groben Eindruck von der Gefährdungslage für das Kindeswohl und das elementare Recht der Kinder auf ein Minimum an leiblicher und seelischer Integrität vermittelt die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Jahr für Jahr weit über hundert Kinder ausweist, die Opfer von Tötungsdelikten geworden sind. Auch die Zahl der sexuellen Kindesmissbrauchsfälle verharrt 2024 mit 16354 Fällen auf hohem Niveau. 07  Bezüglich der Kindeswohlgefährdungen kommt das Statistische Bundesamt für 2023 auf einen neuen Höchststand und berichtet von 63700 Fällen durch Vernachlässigung sowie psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt. Weil die Jugendämter wegen Überlastung teils keine Meldungen machten, wird die tatsächliche Fallzahl sogar noch höher geschätzt. 08  
 
        Ein Problem ist unter anderem, dass Kinder- und Jugendämter nicht eigeninitiativ aktiv und präventiv tätig werden müssen (und dürfen), um schutzbedürftigen Kindern und ihren Familien möglichst früh zu helfen. Deutlich wird die Passivität bereits im ersten Satz des betreffenden Paragrafen 8a im SGB VIII: „Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es …“. Das Amt wird also erst aktiv, wenn ihm etwas gemeldet oder zugetragen wird, und dies ist letztlich oft Zufall – ob etwa ein Nachbar Anzeichen für Vernachlässigung sieht und sich meldet oder ein Kind sich traut und in der Lage ist, auf die eigene Situation aufmerksam zu machen. Obwohl die Bedeutung frühzeitigen Handelns bekannt ist, verstößt ein proaktives Screenen und Ansprechen von Kindern mit hohem Risiko gegen den geltenden gesetzlichen Rahmen. Dieser verortet die Schutzinteressen des Kindes auf derselben Ebene wie das elterliche Abwehrrecht und macht aus Letzterem eine hohe Hürde für den Schutz von Kindern vor Kindeswohlgefährdungen. Der übertrieben hohe Wert, der dem elterlichen Abwehrrecht verfassungsrechtlich und oft auch in politischen Diskursen zugemessen wird, ist ein fest verankerter Teil des konservativen Denkens in Deutschland und gilt fälschlicherweise auch vielen Liberalen als essenzieller Ausdruck von Freiheit – obwohl er übermäßig die Freiheit der Eltern schützt, auf Kosten der Entwicklungsrechte des Kindes. 
 
        Der geringe Stellenwert, der dem Kinder- und Jugendschutz beigemessen wird, zeigt sich auch in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe. Erneut bietet die Politik während der Coronapandemie ein besonders eklatantes Beispiel: Obwohl es bekannt war, dass es eine beachtliche Anzahl von Kindern und Jugendlichen gibt, deren Wohl in ihren Familien massiv oder latent gefährdet ist, wurden Kinder und Jugendliche durch die harten Schulschließungen von den allermeisten außerfamiliären sozialen Kontakten und Räumen aus- und mit ihren Familien eingeschlossen. Gleichzeitig reduzierten auch die Kinder- und Jugendämter ihre Bürozeiten und Aktivitäten wegen der Maßnahmen zur Kontaktreduktion. Die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie führten mit Blick auf das Kindeswohl also zu einer erhöhten Gefährdungslage für Kinder und Jugendliche und gleichzeitig zu einem geringeren Niveau der amtlichen Aktivitäten zum Schutz davor. Wie viele Einrichtungen, die für Kinder und Jugendliche existenziell wichtig sind, waren die meisten Jugendämter allerdings schon vor der Coronapandemie finanziell und personell schlecht ausgestattet und entsprechend überlastet. Laut einer Studie von 2018 zur beruflichen Realität von Jugendämtern müssen die meisten Beschäftigten 50 bis 100 Fälle gleichzeitig betreuen – also weit mehr als die empfohlenen 35 pro Vollzeitkraft. 09  
 
        Um dem Recht der Kinder und Jugendlichen auf Schutz vor Gefährdung von Leib und Seele zu mehr Geltung zu verhelfen, wäre es notwendig, dieses Recht im Grundgesetz zu verankern und es gegenüber dem elterlichen Abwehrrecht zu stärken. Es sollte ermöglicht werden, ein systematischeres und proaktives Risikoscreening einzuführen, um Kindern und Jugendlichen frühzeitig Hilfe zukommen lassen zu können. Zudem braucht es mehr Anlaufstationen in Schulen und anderen Räumen – vor allem aber eine bessere Ausstattung der Kinder- und Jugendämter, denen zudem ein besserer Zugang zu relevanten Daten zu gewähren ist. 
 
        BILDUNG
 
        Man kann unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob Bildung ein Wert an sich ist oder ob der Wert von Bildung ausschließlich in seinem Nutzen für andere wertvolle Dinge liegt. Sicher ist, dass Bildung für Kinder und Jugendliche kurz- und langfristig von größter Bedeutung für die wichtigsten Bestandteile des Kindeswohls und in der heutigen „Wissensgesellschaft“ essenziell für eine gleichberechtigte und mündige Teilhabe ist. Das Recht auf Bildung für alle Kinder und Jugendlichen ist moralisch gut begründet. In der UN-Kinderrechtskonvention ist es in Artikel 28 festgeschrieben, mit zentraler Bedeutung des Prinzips der Chancengleichheit.
 
        Was genau unter den viel genutzten Begriffen „Bildungsgerechtigkeit“ und „Chancengleichheit“ theoretisch-ethisch zu verstehen ist und wie eine konkrete Vorstellung davon umgesetzt werden könnte, sind allerdings komplexe Fragen. Einfacher ist es, ein Minimum zu formulieren: Demnach hat jedes Kind und jede*r Jugendliche ein elementares Recht auf Erreichen eines Mindestniveaus an Bildung. Dieses Mindestniveau sollte das Beherrschen der elementaren Kulturtechniken des Schreibens, Lesens und Rechnens umfassen, ebenso ein basales Verständnis unserer Gesellschaft und ihrer Geschichte sowie die Kompetenz, selbstständig zu lernen. Es sollte Anschlussmöglichkeiten zu weiterführender Bildung beziehungsweise zum Erlernen bestimmter Berufe garantieren. 
 
        Die deutsche Realität sieht indes anders aus. Die Malaise des öffentlichen Schul- beziehungsweise Bildungssystems ist mittlerweile fast so fest und aktenkundig etabliert wie die Institution Schule selbst. Die Zahlen – soweit das Schulsystem Daten und Zahlen generiert und zur Verfügung stellt – sprechen seit Jahrzehnten insgesamt für Mittelmaß. Sie belegen, dass vor allem Kinder aus bildungsfernen und sozioökonomisch schwachen Familien, häufig Familien mit Migrationshintergrund, nicht das bekommen, was sie brauchen. Bei der jüngsten PISA-Studie 2022 zeigte sich zwischen den geprüften 15-Jährigen mit und jenen ohne Migrationshintergrund erneut ein deutlicher Leistungsunterschied, wobei das Leistungsniveau in beiden Gruppen niedriger war als in früheren Jahrgängen. 10  
 
        Ein Grund hierfür dürfte unter anderem in der Coronapandemie beziehungsweise der deutschen Pandemiepolitik und ihren Auswirkungen liegen. Die wochenlangen Schulschließungen im Frühjahr 2020 und Winter 2020/21 vergrößerten die ohnehin bereits große Kluft zwischen Kindern aus Familien mit guter Bildungsunterstützung und jenen aus bildungsfernen Familien mit wenig Unterstützung. Die von der Bundesregierung im Sommer 2021 bereitgestellte eine Milliarde Euro, um Kinder und Jugendliche beim Aufholen von Lernverlusten zu unterstützen, war bei Weitem nicht ausreichend, um die rund 150 Tage ohne Präsenzunterricht aufzuholen und den besonders Benachteiligten effektiv zu helfen. Die Anstrengungen während der Pandemie zur Verbesserung der technischen Ausstattung haben zwar zu einer Beschleunigung der vorher vernachlässigten Digitalisierung der Schulen geführt, die strukturellen Probleme und Herausforderungen blieben aber größtenteils bestehen.
 
        Vorschläge für Veränderungen gibt es seit Jahrzehnten zuhauf. Aus kinderethischer Perspektive sind insbesondere die folgenden Punkte zu betonen: Schüler*innen sind Kinder und Menschen und sollten nicht auf Lernende oder Nicht-Lernende reduziert werden, sondern haben auch neben der Bildung weitere zu beachtende Bedarfe und Rechte, zum Beispiel auf Anerkennung, Sicherheit und Wohlbefinden in der Schule. Schule erscheint hierzulande vielfach noch immer als Überbleibsel einer einst kaiserlich-obrigkeitsstaatlichen Institution, die großen Zwang und Druck auf Kinder und Jugendliche ausüben darf, ohne ihrerseits den Kindern, den Eltern oder der Öffentlichkeit gegenüber rechenschaftspflichtig zu sein, was die eigene Leistung angeht. Dies sollte grundsätzlich geändert werden. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht im November 2021 in einem Beschluss über mehrere Verfassungsbeschwerden zu Schulschließungen das Recht der jungen Menschen auf schulische Bildung anerkannt – dieses aber so weich formuliert, dass es letztlich kein relevantes Gewicht entfaltete. 11  Echte Verbesserungen, etwa in Form einer Stärkung von einklagbaren Rechten von Kindern und Eltern auf bestimmte Leistungen der Schule, erscheinen auf der Grundlage dieses Beschlusses unwahrscheinlich.
 
        Darüber hinaus ist eine systematische Fokussierung auf besonders bedürftige Kinder und sogenannte Brennpunktschulen notwendig sowie eine fortlaufende Erhebung aussagekräftiger Daten für eine stärker evidenzgestützte Schulpolitik. Vor allem für lernschwache Kinder sollte es über das gesamte Jahr hinweg Unterrichts- und Lernangebote geben, auch in den nicht mehr zeitgemäßen rund 16 Ferienwochen.
 
        GESUNDHEIT
 
        Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit in ihrer Verfassung als „Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen“. Insbesondere mit Blick auf junge Menschen ist es wichtig, sich auch der psychischen und sozioemotionalen Dimensionen bewusst zu sein. Die körperliche und seelische Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung und individuelle Entfaltung zu einer autonomen Person mit offener Zukunft sowie für soziale Teilhabe, Selbstvertrauen und Bildung. Schlechte Gesundheit bedroht alles. Es gibt daher gewichtige ethische Gründe, Kindern ein Recht auf Gesundheit zuzusprechen. Dabei ist zu betonen, dass dieses Recht als umfassend zu verstehen ist – es geht also nicht nur um den Anspruch auf eine bedarfsgerechte medizinische beziehungsweise psychotherapeutische Versorgung im Krankheitsfall, sondern um das Recht, von gesundheitsgefährdenden Handlungen oder Eingriffen Dritter verschont zu bleiben beziehungsweise davor geschützt zu werden. Auch die Ausübung von gesundheitsförderlichem Sport sowie die Wahrnehmung von Krankheitsprävention, Aufklärung und das Erlernen von Gesundheitskompetenzen gehören dazu.
 
        Wie steht es um ein solches Recht in der Realität? Im deutschen Rechtssystem haben Kinder kein Grundrecht auf Gesundheit – ebenso wenig wie erwachsene Menschen –, auch wenn die UN-Kinderrechtskonvention in Artikel 24 ein Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit anerkennt. Auch um die tatsächliche Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ist es nicht zum Besten bestellt. Insbesondere Kinder aus ärmeren und bildungsfernen Familien leiden unter Gesundheitsproblemen und zeigen gesundheitsschädliche Verhaltensmuster. Schon vor der Coronapandemie litten viele Kinder und Jugendliche unter gesundheitlichen Problemen wie Essstörungen oder Übergewicht oder legten ein problematisches Mediennutzungsverhalten an den Tag. Die Schulschließungen zum Schutze anderer, vor allem älterer Bevölkerungsgruppen verschärften die Problematik: So zeigt die Hamburger COPSY-Studie (Corona und Psyche) von 2024 „eine signifikante Verschlechterung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu Beginn der Pandemie und eine langsame Verbesserung in den Folgejahren. Doch jetzt stellen wir fest, dass diese Zahlen stagnieren und im Vergleich zu präpandemischen Daten immer noch hoch sind.“ 12  Etwa fünf Prozent mehr Kinder und Jugendliche berichteten demnach über eine schlechtere psychische Gesundheit als vor der Pandemie, wobei das Wohlbefinden inzwischen nicht mehr durch die Pandemie, sondern durch andere weltpolitische Krisen beeinträchtigt werde. Die Krankenkasse DAK hat in ihrer jüngsten Suchtstudie 2025 bei mehr als 25 Prozent aller 10- bis 17-Jährigen, insgesamt 1,3 Millionen jungen Menschen, eine riskante oder pathologische Nutzung sozialer Medien festgestellt – 4,7 Prozent gelten als abhängig. Das bedeutet seit 2019 einen Anstieg der problematischen Social-Media-Nutzung von 126 Prozent. 13  
 
        Der großen und tendenziell zunehmenden Anzahl von Kindern mit Gesundheitsproblemen steht ein unterfinanziertes und zunehmend ebenso überlastetes wie unzureichendes System medizinischer und psychotherapeutischer Versorgung gegenüber. Die vielen bedürftigen und kranken Kinder und Jugendlichen können also gar nicht zeitnah und angemessen behandelt werden. Als Ergebnis lässt sich somit festhalten, dass der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland offensichtlich nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt. 
 
        Es wäre in vielen Bereichen viel zu tun, um den Status quo zu verbessern – und es braucht auch deutlich mehr als den notorischen Ruf, dass die ohnehin schon oft mit ihrem Kernauftrag überlasteten Schulen mehr Gesundheitsaufklärung leisten sollen. Im Bereich der öffentlichen Gesundheit gilt es zum Beispiel, endlich mit entschlossenen Maßnahmen gegen solche Firmen vorzugehen, zu deren Geschäftsmodell es gehört, Kinder und Jugendliche mit raffinierten Methoden zu immer mehr Medienkonsum oder Konsum ungesunder Nahrungsmittel zu verleiten. Das Recht auf Gesundheit sollte Grundrechtsstatus erhalten. Im Falle mangelnder medizinischer oder psychotherapeutischer Behandlungsplätze sollte den betroffenen Kindern und Eltern sowie Kinderrechtsorganisationen zudem ein schneller und effektiver Klageweg zur Durchsetzung des Rechts offenstehen.
 
        FAZIT
 
        Für die Frage nach dem Stellenwert von Kindern und Jugendlichen in Politik und Gesellschaft habe ich einen kinderethischen Begriff des Kindeswohls sowie die Rechte von Kindern auf zentrale Elemente des Kindeswohls herangezogen. Während alle Kinder weitgehend von politischer Beteiligung und Mitsprache ausgeschlossen sind, ist die Lage unter Kindern und Jugendlichen mit Blick auf Aspekte wie Gefährdung oder Bildung sehr unterschiedlich. Grundlegende Rechte von vielen Kindern und Jugendlichen, vor allem aus sozioökonomisch schwächeren oder bildungsfernen Familien, werden nicht oder nur unzureichend geachtet und umgesetzt. Dies ist gleichermaßen Ausdruck und Wirkung des viel zu geringen Stellenwertes, der Kindern und Jugendlichen insgesamt in Recht, Politik und Gesellschaft beigemessen wird. Um die Rechte der Kinder und Jugendlichen besser zu achten und ihnen mehr Gewicht einzuräumen, sind in allen genannten und weiteren Bereichen viele Veränderungen nötig.
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        JUGENDSTRAFRECHT AUF DEM PRÜFSTAND
 
        Gewaltkriminalität von jungen Menschen
 
          Britta Bannenberg 
 
        In jüngerer Zeit werden in Politik und Medien wiederholt Forderungen laut, das Strafrecht zu verschärfen und die Strafmündigkeitsgrenze – also das Alter, ab dem jemand strafrechtlich belangt werden kann – abzusenken. Den Anlass bilden seltene Tötungsdelikte von Minderjährigen beziehungsweise Strafunmündigen, extreme Gewaltdelikte durch Jugendliche, in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) bekannt gegebene Anstiege von Gewaltkriminalität durch Kinder und Jugendliche sowie Einzelfälle von jungen Extremisten, die kurz vor der Verübung eines Anschlags festgenommen wurden. Die Diskussionen darüber entstehen häufig reflexhaft, und der Blick auf die Gesamtsituation der Jugendkriminalität und Jugendgewalt kommt dabei in der Regel zu kurz. Ohne Detailkenntnis wird das Jugendstrafrecht dann als nicht ausreichend betrachtet, den aktuellen Negativentwicklungen zu begegnen – zugleich wird es aber auch in seinen Wirkungen überschätzt.
 
        Um in diesem Themenfeld zur Versachlichung beizutragen, werden im Folgenden zunächst empirische Erkenntnisse zur Gewalt von jungen Menschen sowie neue Entwicklungen und Trends im Zusammenhang mit der Social-Media-Nutzung von Jugendlichen betrachtet und anschließend die Möglichkeiten und Grenzen des Jugendstrafrechts dargelegt. Zunächst bedarf es jedoch der Klärung grundlegender Begriffe.
 
        BEGRIFFSKLÄRUNGEN
 
        Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht
 
        Unter „Jugendkriminalität“ versteht man kriminologisch die Delinquenz – also das einen Straftatbestand erfüllende Verhalten – von Kindern, die gemäß Paragraf 19 Strafgesetzbuch (StGB) erst mit der Vollendung des 14. Lebensjahres strafmündig werden, sowie Straftaten durch Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) und Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre). Kriminologisch wird teilweise auch die Gruppe der sogenannten Jungerwachsenen bis zum 25. Lebensjahr betrachtet, was allerdings im strafrechtlichen Sinne unerheblich ist. Spätestens mit der Vollendung des 21. Lebensjahres gilt uneingeschränkt das Erwachsenenstrafrecht.
 
        Unter 14-Jährige können also nicht bestraft werden, Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren unterliegen immer dem Jugendstrafrecht, allerdings unter dem Vorbehalt der positiven Feststellung ihrer strafrechtlichen Verantwortlichkeit in jedem Einzelfall, und Heranwachsende von 18 bis unter 21 Jahren sind volljährig und können dem Erwachsenenstrafrecht oder dem Jugendstrafrecht unterfallen, wenn sie entweder entwicklungsverzögert sind und insofern noch einem Jugendlichen gleich stehen oder eine sogenannte Jugendverfehlung begangen haben.
 
        Das Jugendstrafrecht ist im JGG (Jugendgerichtsgesetz) geregelt, wobei sich die Frage, ob eine Straftat vorliegt, nach dem Erwachsenenstrafrecht im StGB richtet. Das Verfahren und die Sanktionen des JGG sind jedoch spezifisch auf die Erziehung der Jugendlichen und Heranwachsenden ausgerichtet. Strafunmündige, die Gewalttaten begehen, können Reaktionen der Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie erfahren. Auch kann die Personensorge entzogen werden.
 
        Gewaltkriminalität
 
        „Gewaltkriminalität“ ist ein weiter Begriff, der aus kriminologischer Sicht physische und psychische Schädigungen anderer Personen umfassen kann. 01  In der PKS, in der jährlich Informationen über die der Polizei bekanntgewordenen Straftaten, Tatverdächtigen und Opfer veröffentlicht werden, wird unter der Kategorie „Gewaltdelikte“ eine Zusammenfassung verschiedener Delikte verstanden, die sich im Wesentlichen wie folgt zusammensetzt: Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe im besonders schweren Fall, Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, Körperverletzung mit Todesfolge, gefährliche und schwere Körperverletzung, erpresserischer Menschenraub und Geiselnahme. 02  
 
        Etwa 3 bis 4 Prozent der jährlich erfassten Straftaten sind schwere Gewaltdelikte. Die schwerste Kategorie von Mord und Totschlagsdelikten (einschließlich dem Versuch) macht seit Langem unter 0,1 Prozent aller Delikte aus. Nicht unter dem Sammelbegriff „Gewaltkriminalität“ erfasst sind die wesentlich häufigeren Körperverletzungsdelikte nach Paragraf 223 StGB oder auch Bedrohungen und Nötigungen. Die PKS enthält zwar Angaben über Verdachtsfälle und bei Aufklärung über die Zahl der Tatverdächtigen sowie der Opfer – die Qualität dieser Fälle und die Tatumstände können der Statistik jedoch nicht entnommen werden.
 
        KRIMINALITÄTSLAGE IM HELLFELD
 
        2024 wurden in der PKS insgesamt 5837445 Straftaten registriert, darunter sind Eigentums- und Vermögensdelikte nach wie vor am häufigsten. 217277 Fälle wurden in der Kategorie Gewaltkriminalität registriert (3,7 Prozent des Gesamtstraftatenaufkommens), worunter die gefährliche (und seltener schwere) Körperverletzung mit 158177 Fällen den Großteil der Gewaltdelikte ausmacht. Dieser Kategorie müssen die 437461 Fälle der Körperverletzung hinzugerechnet werden (7,5 Prozent des Gesamtstraftatenaufkommens), die in der PKS, wie erläutert, nicht Gewaltdelikte genannt werden.
 
        Bei einer Aufklärungsquote von 58 Prozent im Jahr 2024 wurden insgesamt 3385919 Taten aufgeklärt, das heißt, diesen Taten konnte ein Tatverdächtiger zugeordnet werden, womit insgesamt 2184834 Tatverdächtige ermittelt wurden. Typischerweise werden etwa 75 Prozent männliche und 25 Prozent weibliche Tatverdächtige ermittelt. Typisch ist auch, dass (strafunmündige) Kinder, Jugendliche und Heranwachsende zwar einen relativ geringen Anteil an der Gesamtgruppe der Tatverdächtigen ausmachen, aber trotzdem – gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil – die kriminell aktivste Gruppe sind. Dieser international und über Jahrzehnte hinweg allgemeingültige kriminologische Befund wird „Alters-Kriminalitätskurve“ (age-crime-curve) genannt und ist auch für das Verständnis der Gewaltkriminalität junger Menschen wichtig. 
 
        2024 wurden 79,3 Prozent erwachsene Tatverdächtige ab 21 Jahren ermittelt, 4,7 Prozent Kinder (101886), 8,8 Prozent Jugendliche (192863) und 7,2 Prozent Heranwachsende (156889). Um diese Zahlen in langfristige Entwicklungen einordnen zu können, gibt es die sogenannte Tatverdächtigenbelastungsziffer (TVBZ): Diese wird errechnet, indem die Zahl der Tatverdächtigen in Bezug zu 100000 Personen der jeweiligen Altersgruppe der Wohnbevölkerung gesetzt wird. Dabei ergibt sich die für Jugendliche und Heranwachsende typische Höherbelastung mit Kriminalität, weil der Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppen deutlich unter ihrer Erfassung mit Straftaten liegt.
 
        Besorgniserregend ist dieser allgemeingültige Befund nicht, weil er als Ausdruck von weitgehender Normalität und Episodenhaftigkeit strafrechtlicher Auffälligkeit im Zusammenhang mit der Entwicklung zu betrachten ist. Die meisten jungen Menschen fallen nur einmal oder gelegentlich mit eher leichten Straftaten polizeilich auf. Problematisch sind eher die etwa 25 Prozent Mehrfachauffälligen, unter denen sich auch (etwa 5 Prozent) Intensivtäter befinden, die viele, auch schwerere Delikte begehen (bis zu 50 Prozent der Delikte der Altersgruppe), viele persönliche und soziale Risikofaktoren aufweisen und häufig bis weit in das Erwachsenenalter hinein kriminell auffällig bleiben.
 
        Zu beachten ist weiterhin der Geschlechterunterschied bei der Kriminalität und erst recht bei der Gewaltkriminalität. Mädchen und junge Frauen begehen zwar im Vergleich zu älteren Frauen mehr Straftaten, aber insgesamt deutlich weniger als Jungen und Männer. Schwere Gewalttaten durch Mädchen und Frauen sind selten. 
 
        Ob Anstiege bei absoluten Zahlen besorgniserregende Trends ergeben, kann nicht allein nach der Entwicklung absoluter Zahlen beurteilt werden, schon gar nicht bei einem Vergleich allein mit dem Vorjahr. Vielmehr ist es notwendig, langfristige Entwicklungen zu betrachten, die anhand von Belastungszahlen und unter Einbeziehung von Hellfeldstudien und den wichtigen Erkenntnissen aus Dunkelfeldstudien abzulesen sind (also über Kriminalität, die den Strafverfolgungsbehörden nicht bekannt wird).
 
        GEWALTKRIMINALITÄT VON KINDERN, JUGENDLICHEN UND HERANWACHSENDEN
 
        2024 wurden insgesamt 217277 Fälle von Gewaltkriminalität in der PKS registriert. Unter den dazu ermittelten 197347 Tatverdächtigen waren 13775 Kinder, 31383 Jugendliche und 19912 Heranwachsende. Während die TVBZ für alle Altersgruppen bei der Gewaltkriminalität bei 233 pro 100000 Einwohnern liegt, beträgt die Tatverdächtigenbelastung bei Kindern 280, bei Jugendlichen 984 und bei Heranwachsenden 763.
 
        Der Zeitreihenvergleich ab 2010 zeigt dabei für die absoluten Zahlen der jungen Tatverdächtigen 2024 einen Höchststand bei der Gewalt von Kindern. Von 9815 im Jahr 2010 gingen die Zahlen bis 2016 zurück auf 6304, um bis zum Jahr 2019 anzusteigen auf 8267. Dieses Vor-Corona-Jahr wurde nach dem deutlichen Absinken der Zahlen in den Jahren 2020 und 2021 (auf 7103 und 7477) seit 2022 klar übertroffen: von 10577 im Jahr 2022 auf 12377 im Jahr 2023 und 13775 im Jahr 2024. Auch die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen hat sich in den vergangenen drei Jahren gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 mit 23619 Tatverdächtigen deutlich erhöht auf 26441 im Jahr 2022, 30244 im Jahr 2023 und 31383 im Jahr 2024. Bei den tatverdächtigen Heranwachsenden überstiegen die absoluten Zahlen die Vor-Corona-Jahre dagegen nicht ( Abbildung  ). Im Trend lässt sich auch nach der Betrachtung der TVBZ feststellen, dass insbesondere in den vergangenen Jahren wieder Anstiege bei der Gewaltkriminalität zu verzeichnen sind.
 
         
             Abbildung: Tatverdächtige bei Gewaltkriminalität, 1987 bis 2024
 
          [image: Das Liniendiagramm zeigt, dass Kinder, Jugendliche und Heranwachsende nur einen geringen Anteil der Tatverdächtigen bei Gewaltkriminalität ausmachen. Der Zeitreihenvergleich ab 2010 zeigt für die absoluten Zahlen der jungen Tatverdächtigen 2024 einen Höchststand bei der Gewalt von Kindern. Auch die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen hat sich in den vergangenen drei Jahren gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 deutlich erhöht. Bei den tatverdächtigen Heranwachsenden überstiegen die absoluten Zahlen die Vor-Corona-Jahre dagegen nicht.] 
           Mehrfach auffällige Tatverdächtige werden erst seit 2009 einfach gezählt. 
 
            Quelle : PKS 
 
        
 
        Welche Art von Gewaltdelikten sich hinter diesen Zahlen verbirgt, kann man der PKS zwar ansatzweise differenziert nach Delikten entnehmen, wie schwerwiegend die Taten sind, ist daran aber nicht abzulesen. Für die schwersten Vorwürfe von Mord und Totschlag etwa zeigen Fallzahlen und Tatverdächtige den geringen Anteil von Kindern und Jugendlichen deutlich an ( Tabellen 1    und   2  ), wobei zu beachten ist, dass der Versuchsanteil bei über 70 Prozent liegt. Gerade diese Fälle sind jedoch Anlass für Forderungen nach härterer Bestrafung und Absenkung der Strafmündigkeitsgrenze.
 
         
            Tabelle 1 :  Tatverdächtige bei Mord, 2019 bis 2024
 
                      
                	 
                	 
                  2019
  
                	 
                  2020
  
                	 
                  2021
  
                	 
                  2022
  
                	 
                  2023
  
                	 
                  2024
  
  
                	 
                   Insgesamt 
  
                	 
                  884
  
                	 
                  763
  
                	 
                  724
  
                	 
                  763
  
                	 
                  824
  
                	 
                  869
  
  
                	 
                  männlich 
  
                	 
                  782
  
                	 
                  664
  
                	 
                  635
  
                	 
                  654
  
                	 
                  705
  
                	 
                  759
  
  
                	 
                  weiblich
  
                	 
                  102
  
                	 
                  99
  
                	 
                  89
  
                	 
                  109
  
                	 
                  119
  
                	 
                  110
  
  
                	 
                  davon:
  
  
                	 
                   Kinder (bis 14 Jahre) 
  
                	 
                  1
  
                	 
                  4
  
                	 
                  7
  
                	 
                  4
  
                	 
                  8
  
                	 
                  7
  
  
                	 
                  männlich
  
                	 
                  1
  
                	 
                  3
  
                	 
                  5
  
                	 
                  1
  
                	 
                  5
  
                	 
                  4
  
  
                	 
                  weiblich
  
                	 
                  0
  
                	 
                  1
  
                	 
                  2
  
                	 
                  3
  
                	 
                  3
  
                	 
                  3
  
  
                	 
                   Jugendliche (14 bis unter 18) 
  
                	 
                  40
  
                	 
                  38
  
                	 
                  36
  
                	 
                  47
  
                	 
                  46
  
                	 
                  81
  
  
                	 
                  männlich
  
                	 
                  37
  
                	 
                  32
  
                	 
                  33
  
                	 
                  44
  
                	 
                  36
  
                	 
                  75
  
  
                	 
                  weiblich
  
                	 
                  3
  
                	 
                  6
  
                	 
                  3
  
                	 
                  3
  
                	 
                  10
  
                	 
                  6
  
  
                	 
                   Heranwachsende (18 bis unter 21) 
  
                	 
                  113
  
                	 
                  62
  
                	 
                  57
  
                	 
                  66
  
                	 
                  62
  
                	 
                  106
  
  
                	 
                  männlich
  
                	 
                  96
  
                	 
                  59
  
                	 
                  51
  
                	 
                  60
  
                	 
                  55
  
                	 
                  99
  
  
                	 
                  weiblich
  
                	 
                  17
  
                	 
                  3
  
                	 
                  6
  
                	 
                  6
  
                	 
                  7
  
                	 
                  7
  
  
                	 
                   Erwachsene 
  
                	 
                  730
  
                	 
                  659
  
                	 
                  624
  
                	 
                  646
  
                	 
                  708
  
                	 
                  675
  
  
                	 
                  männlich
  
                	 
                  648
  
                	 
                  570
  
                	 
                  546
  
                	 
                  549
  
                	 
                  609
  
                	 
                  581
  
  
                	 
                  weiblich
  
                	 
                  82
  
                	 
                  89
  
                	 
                  78
  
                	 
                  97
  
                	 
                  99
  
                	 
                  94
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            Tabelle 2 :  Tatverdächtige bei Totschlag, 2019 bis 2024
 
                      
                	 
                	 
                  2019
  
                	 
                  2020
  
                	 
                  2021
  
                	 
                  2022
  
                	 
                  2023
  
                	 
                  2024
  
  
                	 
                   Insgesamt 
  
                	 
                  2094
  
                	 
                  1895
  
                	 
                  1856
  
                	 
                  1926
  
                	 
                  1950
  
                	 
                  2009
  
  
                	 
                  männlich 
  
                	 
                  1879
  
                	 
                  1681
  
                	 
                  1637
  
                	 
                  1712
  
                	 
                  1729
  
                	 
                  1789
  
  
                	 
                  weiblich
  
                	 
                  215
  
                	 
                  214
  
                	 
                  219
  
                	 
                  214
  
                	 
                  221
  
                	 
                  220
  
  
                	 
                  davon:
  
  
                	 
                   Kinder (bis 14 Jahre) 
  
                	 
                  9
  
                	 
                  7
  
                	 
                  12
  
                	 
                  14
  
                	 
                  14
  
                	 
                  14
  
  
                	 
                  männlich
  
                	 
                  7
  
                	 
                  7
  
                	 
                  9
  
                	 
                  9
  
                	 
                  10
  
                	 
                  13
  
  
                	 
                  weiblich
  
                	 
                  2
  
                	 
                  0
  
                	 
                  3
  
                	 
                  5
  
                	 
                  4
  
                	 
                  1
  
  
                	 
                   Jugendliche (14 bis unter 18) 
  
                	 
                  116
  
                	 
                  102
  
                	 
                  137
  
                	 
                  149
  
                	 
                  199
  
                	 
                  193
  
  
                	 
                  männlich
  
                	 
                  107
  
                	 
                  94
  
                	 
                  129
  
                	 
                  138
  
                	 
                  189
  
                	 
                  179
  
  
                	 
                  weiblich
  
                	 
                  9
  
                	 
                  8
  
                	 
                  8
  
                	 
                  11
  
                	 
                  10
  
                	 
                  14
  
  
                	 
                   Heranwachsende (18 bis unter 21) 
  
                	 
                  256
  
                	 
                  227
  
                	 
                  228
  
                	 
                  231
  
                	 
                  224
  
                	 
                  261
  
  
                	 
                  männlich
  
                	 
                  244
  
                	 
                  218
  
                	 
                  211
  
                	 
                  218
  
                	 
                  208
  
                	 
                  243
  
  
                	 
                  weiblich
  
                	 
                  12
  
                	 
                  9
  
                	 
                  17
  
                	 
                  13
  
                	 
                  16
  
                	 
                  18
  
  
                	 
                   Erwachsene 
  
                	 
                  1713
  
                	 
                  1559
  
                	 
                  1479
  
                	 
                  1532
  
                	 
                  1513
  
                	 
                  1541
  
  
                	 
                  männlich
  
                	 
                  1521
  
                	 
                  1362
  
                	 
                  1288
  
                	 
                  1347
  
                	 
                  1322
  
                	 
                  1354
  
  
                	 
                  weiblich
  
                	 
                  192
  
                	 
                  197
  
                	 
                  191
  
                	 
                  185
  
                	 
                  191
  
                	 
                  187
  
  
          
 
            Quelle : PKS 
 
        
 
        Auch Jugendliche und Heranwachsende begehen (oder versuchen) Mehrfachtötungen, entweder in Form von Amoktaten ohne zielgerichtete ideologische Vorstellungen oder in Form extremistischer Anschläge. Diese Taten sind jedoch äußerst selten und zeigen ein spezifisches Täterprofil. Amoktaten durch junge Täter im Alter von 13 bis 23 Jahren gab es seit Bestehen der Bundesrepublik in 26 Fällen, wobei mit sechs Fällen seit 2022 eine gewisse Häufung zu verzeichnen ist. 03  Hinzu treten Tatpläne, die in der Vorbereitung weit fortgeschritten waren und kurz vor der Umsetzung verhindert werden konnten. Dies betrifft sowohl Amoktaten als auch Anschläge durch junge extremistische Einzeltäter, die sich etwa in Online-Foren radikalisiert haben. Weder für junge extremistische Einzeltäter noch für die häufigeren Gruppentäter mit Tötungsabsichten sind genaue Zahlen bekannt. Es gibt auch keine Zahlenangaben über die Begehung von terroristischen und extremistischen Gewalttaten durch junge Täter – aber in der Tendenz wird eine steigende Problematik wahrgenommen. 04  
 
        Amokdrohungen und Anschlagsankündigungen stellen Schulen, Bildungseinrichtungen, Polizei und Psychiatrien vor besondere Herausforderungen, weil die Problematik besteht, Tatankündigungen oder Verdachtsmomente, die auf eine Tatplanung hindeuten, auf ihre Gefährlichkeit hin einschätzen zu müssen. Androhungen sind weit häufiger als Tatausführungen, und nicht jede Drohung ist ernst gemeint. 
 
        BEFUNDE AUS DUNKELFELDSTUDIEN
 
        Die meisten Straftaten von Jugendlichen und Heranwachsenden werden nicht entdeckt beziehungsweise nicht bei der Polizei angezeigt, das gilt auch für Gewaltdelikte. Den Schülerbefragungen des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen lassen sich gleichwohl detaillierte Angaben zu Tätern, zu Opfern und zu Anzeigequoten für Gewaltdelikte entnehmen. So gaben 16,3 Prozent der Befragten im Jahr 2022 an, eine Gewalttat begangen zu haben, darunter am häufigsten Körperverletzungen. Zugleich werden Jugendliche häufig auch Opfer von Gewalt: 40,9 Prozent gaben an, im Laufe ihres Lebens, 20,9 Prozent in den zurückliegenden zwölf Monaten Gewalt erfahren zu haben; 26,6 Prozent davon erlitten eine Körperverletzung. Der Befragung zufolge wird nur ein Bruchteil der Delikte zur Anzeige gebracht: Die Anzeigequote für Gewaltdelikte betrug 38,7 Prozent bei Raub, 24,2 Prozent bei einer Körperverletzung durch mehrere Personen, 18,3 Prozent bei einer Körperverletzung mit einer Waffe, 10,4 Prozent bei einer Körperverletzung durch eine Person, 16,3 Prozent bei sexueller Gewalt und 14,1 Prozent bei Erpressung. 05  
 
        Noch nicht genügend empirisch erforscht ist der enorme Einfluss von Social Media und Internetnutzung auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Neben der schon belegten anwachsenden Bedeutung der Nutzung elektronischer Medien 06  zeigt sich eine Relevanz für die Täter- und Opferwerdung. Immer wieder werden negative Einflüsse bei der Nutzung der Videoplattform Tiktok berichtet – etwa für „Challenges“, bei denen zum Filmen und Verbreiten realer Gewalt bis hin zu falschen Notrufen und Amokankündigungen aufgerufen wird. Sexuelle Belästigungen, Mobbing und Verleumdung von Gleichaltrigen sowie Aufrufe zur Schädigung und zum Suizid nehmen ebenfalls zu. 07  
 
        Zu den Auswirkungen auf Täter- und Opferwerdung im besonders sensiblen Bereich sexueller Gewalt und Belästigungen liefert die „Speak!“-Studie der Universitäten Marburg und Gießen wertvolle Erkenntnisse. 08  
 
        MÖGLICHE GRÜNDE FÜR DEN ANSTIEG DER GEWALT
 
        Betrachtet man die Kriminalität und insbesondere die Gewaltkriminalität in der Langzeitentwicklung und differenziert nach Altersgruppen, fallen stark schwankende Fallzahlen und Tatverdächtigenzahlen auf, die grundsätzlich für eine eher zurückhaltende Beurteilung der Jugendgewalt sprechen. Damit sollen besorgniserregende Phänomene weder verharmlost noch Gefahren negiert, noch soll ansteigende Gewalt pauschal als „neue Qualität“ überhöht werden. Die Gesellschaft verändert sich fortlaufend und bringt damit auch neue Risiken mit sich. Es gilt aber, nüchtern zu analysieren, welche Faktoren eine Rolle spielen könnten und ob die vorhandenen Instrumente wirksam sind.
 
        So kamen etwa in den Jahren ab 2015 und nochmals nach dem Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine 2022 viele Geflüchtete nach Deutschland. Die Integration verlief und verläuft nicht immer reibungslos. Durch Migration entstehen mitunter Konflikte, die sich auch im täglichen Umgang in Schulen bemerkbar machen können. Zugleich zeigt sich, dass viele Zugewanderte erhebliche Gewalterfahrungen gemacht haben und es ihnen an tragenden sozialen Beziehungen mangelt. Enttäuschungen, falsche Erwartungen, aber auch Abwertungserfahrungen und mangelnde legale Arbeitsmöglichkeiten können die bestehenden Probleme und Aggressionen verstärken.
 
        Die Corona-Krise mit den gravierenden sozialen Kontaktbeschränkungen insbesondere in den Schulen und mit Auswirkungen auf das familiäre Zusammenleben hat zwar in den Jahren 2020 und 2021 die Kriminalität erheblich gesenkt. Die psychischen Folgewirkungen und Belastungen für viele Familien und Kinder sowie die Verhaltensprobleme und psychischen Belastungen vor allem bei Kindern und Jugendlichen finden jedoch auch in der nun steigenden Gewaltkriminalität ihren Ausdruck. Dazu tragen Entwicklungsdefizite aus diesen Jahren bei. Es fehlte vielfach an Gelegenheiten zu sozialem Lernen, wozu das Einüben von Konfliktlösungsfähigkeiten und das Lernen von Normen, Selbstkontrolle und Verantwortung zählen. Es darf angenommen werden, dass sich bei einem Teil der Kinder und Jugendlichen unangemessener Medienkonsum zulasten konstruktiver Fähigkeiten entwickelt hat.
 
        Nicht zu vergessen ist, dass ein Großteil der kriminellen und auch gewaltkriminellen Verhaltensauffälligkeiten im Jugendalter keine schwere Gewalt umfassen, sondern als Phänomene eines normalen Übergangs zum Erwachsenwerden zu betrachten sind. Die meisten Jugendlichen erlernen Normen und Verantwortung durch Reaktionen aus dem sozialen Umfeld und nicht durch strafrechtliche Sanktionen. Die allgemeine Auffassung, was unter Jugendgewalt zu verstehen ist, sollte nicht pauschal vom Bild schwerster Gewalttaten geprägt werden.
 
        JUGENDSTRAFRECHT UND JUGENDGEWALT
 
        Das Jugendstrafrecht ist Erziehungsstrafrecht und gilt für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr sowie für Heranwachsende zwischen dem 18. und unter dem 21. Lebensjahr, wenn eine Reifeverzögerung oder Jugendverfehlung dies nahelegen. Die Besonderheiten liegen in einer erzieherisch ausgerichteten und flexiblen Verfahrensgestaltung unter Einbindung der Jugendgerichtshilfe und einem eigenen Sanktionsinstrumentarium. Statt Geld- und Freiheitsstrafe kennt das JGG unter anderem folgende Instrumente:
 
        Erstens Erziehungsmaßregeln – das sind unter anderem erzieherisch ausgerichtete Weisungen, die die Lebensgestaltung beeinflussen sollen, etwa Arbeitsweisungen, soziale Trainingskurse, Betreuungsweisungen und Maßnahmen zum Täter-Opfer-Ausgleich. Zweitens Zuchtmittel – das sind Auflagen, die das Unrecht der Tat verdeutlichen und ahnden sollen, etwa gemeinnützige Arbeitsstunden, Schadenswiedergutmachung, aber auch Jugendarrest bis zu vier Wochen. Drittens gibt es die Jugendstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren, in schweren Fällen sogar bis zu zehn Jahren, bei Heranwachsenden auch bis zu fünfzehn Jahren.
 
        Praktisch ist es überaus relevant, dass etwa 75 Prozent aller Sanktionierungen Jugendlicher und Heranwachsender in Verfahrenseinstellungen mit oder ohne Auflagen und Weisungen münden (sogenannte Diversion), und dass formelle Sanktionen, also Verurteilungen, die Ausnahme sind. Nur selten kommen auch Maßregeln wie etwa die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht. Zu beachten ist außerdem die enge Verzahnung mit dem Kinder- und Jugendhilferecht nach Sozialgesetzbuch VIII, das neben Erziehungsunterstützung auch eine Unterbringung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen umfassen kann.
 
        Das Jugendstrafrecht ist flexibel und kann individuellen Entwicklungsprozessen von Jugendlichen und Heranwachsenden Rechnung tragen. Es zielt deshalb nicht auf Schuldausgleich und Bestrafung, sondern auf Erziehung. Dies ist notwendiger Bestandteil des Sozialisationsprozesses junger Menschen hinsichtlich der Verdeutlichung von Normen und des Erkennens von Sozialisationsdefiziten, die strafrechtliches Verhalten bedingen. 09  Der Zusammenhang mit dem Gesamtgeschehen der Sozialisation ist ein wichtiger Faktor im jugendstrafrechtlichen Kontrollsystem. 
 
        Wie eingangs erwähnt, wird meist nach den sehr seltenen, aber schweren Gewaltdelikten, vor allem Tötungsdelikten durch 12- oder 13-Jährige, die Strafmündigkeitsgrenze von 14 Jahren immer wieder infrage gestellt und eine Herabsenkung des Strafmündigkeitsalters gefordert. 10  Dies geschieht in aller Regel vorschnell in Reaktion auf entsprechend fordernde Medienberichterstattung über extreme Einzelfälle. Auf der anderen Seite des Altersspektrums stößt die Einbeziehung Volljähriger in das JGG vielfach auf Unverständnis, weshalb gefordert wird, auf die Anwendung des Jugendstrafrechts auf über 18-jährige Heranwachsende zu verzichten. Beide – immer wiederkehrende – Forderungen erfolgen oft in Unkenntnis der rechtlichen Möglichkeiten des Sanktionsinstrumentariums des JGG und unter falschen Vorstellungen eines Jugendstrafrechts als vergeltendem Strafrecht, was mit dessen Zielsetzung unvereinbar ist.
 
        Jedoch ist die im Jugendstrafrecht gesetzte Altersgrenze mit der Vollendung des 14. Lebensjahres wie auch die flexible Einbeziehung der Heranwachsenden in das JGG auch aus neurobiologischer und entwicklungspsychologischer Sicht gerechtfertigt: Stark vereinfacht lassen sich bei der Entwicklung des menschlichen Gehirns drei große Phasen mit fließenden Übergängen unterscheiden, wonach die physikalische Gehirnreife etwa im Pubertätsalter von 12 bis 13 Jahren erreicht wird. Die zweite Phase der Ausbildung der intellektuellen Reife, unter der grundlegende „operational-logische Denkprozesse“ verstanden werden, dauert bis ungefähr zum Alter von 18 Jahren. Die dritte Phase der Entwicklung der weiteren kognitiven Prozesse mit der Fähigkeit zur vorausschauenden Planung und Verhaltenskontrolle sowie parallel zur Interpretation und Steuerung von Emotionen zieht sich bis in das 25. Lebensjahr. 11  Diese Befunde zeigen einerseits eine enorme Plastizität der Gehirnentwicklung über die Lebenszeit, aber auch die für das Jugendstrafrecht so wichtige Dauer von Entwicklungsprozessen, die für Reife und strafrechtliche Verantwortlichkeit vor allem durch Emotions- und Verhaltenskontrolle relevant sind. Individuell können die Entwicklungsprozesse abweichend verlaufen und insbesondere durch negative soziale Einflüsse und andere Risikofaktoren gestört werden.
 
        Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist weiter zu betonen, dass Kinder zwar häufig schon deutlich vor der Vollendung des 14. Lebensjahres um strafrechtliche Verbote wissen. Das Problem liegt aber in der Reifeentwicklung, die über eine biologische und kognitive Reife hinaus weitere Prozesse umfasst. Die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, ihr Handeln am vorhandenen Wissen auszurichten, ist nicht so leicht zu erwerben und kann durch individuelle und persönlichkeitsbezogene Risikofaktoren ebenso wie durch situative Einflussfaktoren und psychische Ausnahmesituationen stark beeinträchtigt werden. Bis zum Erwerb einer umfassend verstandenen Persönlichkeitsreifung vergehen also viele Jahre sozialen Lernens, die von der individuellen Lebenssituation geprägt sind. Von daher ist das Festhalten an der Strafmündigkeitsgrenze mit 14 Jahren und auch die Flexibilität bei der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der 18- bis 20-Jährigen gerechtfertigt. 12  
 
        ÄUẞERE UND INNERE KONTROLLE
 
        Die (jugendstrafrechtliche) Reaktion ist nicht nur für die Rahmenbedingungen der normativen Struktur einer Gesellschaft bedeutsam, sondern auch für den individuellen Prozess des Normen- und Verantwortungslernens. Die Entwicklung der normativen Verantwortlichkeit und der sozialen Handlungsfähigkeit erfolgt in komplizierten Wechselwirkungen zwischen Fremd- und Selbstkontrolle. 13  Die Auseinandersetzung mit dem Fehlverhalten und einer möglichst integrierenden Sanktion spielt dabei von elterlichen Erziehungsmaßnahmen bis zum Jugendstrafrecht eine maßgebliche Rolle. Entscheidend für die Verhinderung von Kriminalität ist also nicht nur externe Kontrolle – weil es gesellschaftlich schwer erträglich wäre, wenn nur äußere Kontrollstrukturen Straftaten verhindern könnten. Auch die Ausbildung innerer Selbstkontrolle ist ein notwendiges und sozial erwünschtes Erziehungsziel, um Straftaten zu verhindern. Wer von der Richtigkeit der Norm überzeugt ist, wird sie in der Regel einhalten.
 
        Innere Selbstkontrolle entsteht durch drei Rahmenbedingungen: Erstens muss das Verhalten kontrolliert werden; zweitens muss das Fehlverhalten erkannt und thematisiert werden; und drittens muss es sanktioniert werden. Zuerst muss bei der moralischen Entwicklung also Verhalten beaufsichtigt werden. Die Verbindung zwischen äußerer und innerer Kontrolle ist dabei nirgends so unmittelbar und intensiv wie im Fall elterlicher Beaufsichtigung des Kindes. Dazu gehört eine grundsätzlich akzeptierende, wohlwollende Haltung gegenüber dem Kind, in die die Sanktion eingebettet ist.
 
        Die Bedeutung dieser Konstante zeigt sich in empirischen kriminologischen Studien: Bei einer Vergleichsuntersuchung stellte sich etwa heraus, dass die Art der Beaufsichtigung der Kinder durch die Eltern, ein konsequenter und konstanter Erziehungsstil sowie die emotionale Bindung an die Familien die mit Abstand stärksten Faktoren waren, um die Unterschiede zwischen der kriminell gewordenen Untersuchungsgruppe und der unauffälligen Vergleichsgruppe zu erklären. 14  Moralische Entwicklung und das Lernen von Verantwortung sind also in das gesamte Sozialisationsgeschehen eingebettet und unterliegen vielfältigen störenden Einflüssen, die sich im Ausmaß jugendlicher Straftaten niederschlagen. Dabei hat sich auch herausgestellt, dass scharfe äußere Kontrolle mit feindlichen Tendenzen gegenüber dem Kind oder Jugendlichen keine Verinnerlichung von Normen bewirkt, sondern das Gegenteil. 15  Ebenso sollte man nicht annehmen, dass das Jugendstrafrecht langjährige Fehlentwicklungen in der Persönlichkeit oder Sozialisation auffangen kann.
 
        Die aktuellen Herausforderungen einer sich verändernden Gesellschaft, in der internationale Krisen, ökonomische Sorgen und Zukunftsängste ein friedliches Zusammenleben bedrohen, verstören bereits viele Erwachsene und verleiten nicht wenige zu radikalen und irrationalen Einstellungen und Denkmustern. Der wachsende Einfluss von Social-Media-Plattformen, die bewusst destruktiv eingesetzt werden, trägt zur Ausbildung von Aggressionen und Gewaltbereitschaft bei. Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen muss durch konstruktives und verantwortliches Verhalten von Erwachsenen sowie durch pädagogische Bemühungen gestärkt werden. Damit sollten Überlegungen zu mehr und besserer Prävention genauso verbunden sein wie die notwendige Unterstützung der Schulen durch mehr Lehr- und Fachkräfte. Die Annahme, dass das Jugendstrafrecht hier grundlegende Defizite auffangen kann, geht fehl. Das Jugendstrafrecht leistet durch eine Vielzahl von erzieherischen und normverdeutlichenden Maßnahmen einen durchaus erfolgreichen Beitrag. Besonders bewährt hat sich dabei die Flexibilität zwischen hoher Toleranz – also Verfahrenseinstellungen mit ambulanten Maßnahmen – und der im eher seltenen Fall verhängten Jugendstrafe.
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        KINDER- UND JUGENDARMUT
 
        Ein Fakten- und Lebenslagencheck
 
          Irina Volf 
 
        Stellen Sie sich folgende Situation vor: Eine junge Frau sagt die Einladung zur Geburtstagsparty ihrer Freundin ab – nicht, weil sie keine Lust hat, sondern weil ihr das Geld für Geschenk und Fahrkarte fehlt. Sie denkt sich eine Ausrede aus, um nicht darüber sprechen zu müssen. Oder diese: Ein kleiner Junge schaut seine Erzieherin still an, als sie fragt, wo er in den Ferien gewesen sei. Er sagt nichts. Aber es wird nicht lange dauern, bis auch er gelernt hat, eine Ausrede dafür zu finden, warum er aus Geldmangel nirgendwohin gefahren ist. In einem der reichsten Länder der Welt gehören solche Geschichten zum Alltag von rund drei Millionen Kindern und Jugendlichen. Ihnen bleiben viele Chancen vorenthalten, weil sie in von relativer Armut betroffenen Familien aufwachsen. Ihre Lebensverläufe unterscheiden sich oft drastisch von denen junger Menschen aus finanziell stabilen Familien – mit Folgen, die weit über persönliche Schicksale hinausreichen: Ihr ungenutztes Potenzial ist nicht nur für die Betroffenen schmerzhaft, es ist ein Verlust für uns alle.
 
        Ich bin als Armutsforscherin auf Kinder- und Jugendarmut spezialisiert. Durch Forschung, Evaluation von Modellprojekten, politische Stellungnahmen, Vorträge und Qualifizierung von Fachkräften setze ich mich dafür ein, irreführende Stereotype zum Thema Armut aufzubrechen, die gesellschaftlichen Folgen sichtbar zu machen und Wege für ein armutssensibles Handeln sowohl für Entscheidungsträger*innen als auch für Praktiker*innen aufzuzeigen. Um die Erkenntnisse aus der Armutsforschung greifbarer zu machen, lade ich Sie im Folgenden zu einem Fakten- und Lebenslagencheck ein: Sie können dadurch Ihr Wissen über Armut überprüfen, es strukturieren und gegebenenfalls aktualisieren.
 
        FAKTENCHECK: WOVON SPRECHEN WIR?
 
        Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und beantworten anschließend für sich die folgenden Fragen:
 
         
          	Wie würden Sie Armut definieren? Woran denken Sie zuerst, wenn Sie an Armut denken? 
 
          	Schätzen Sie: Wie viele Menschen in Deutschland sind von Armut betroffen? Und in welchem Alter sind Menschen am häufigsten von Armut bedroht? 
 
          	Welche Faktoren begünstigen Armut? Schreiben Sie jeweils drei Ursachen und Folgen von (Kinder-)Armut auf.
 
        
 
        Ihre Annahmen können Sie nun mit einigen Erkenntnissen aus der Armutsforschung abgleichen, die ich in acht Punkten darlege. Direkt darauf folgt nach einem ähnlichen Muster ein Lebenslagencheck.
 
         Erstens: Für Betroffene ist Armut ein prägender Lebensumstand; für die Gesellschaft ist sie ein ungelöstes strukturelles Problem. Die Teilnehmenden meiner Veranstaltungen zum Thema „Armutssensibles Handeln“ verbinden Armut häufig mit Aspekten wie Ausgrenzung, geringem Einkommen, Scham, psychischer Belastung, Krankheit, Arbeitslosigkeit, schlechteren Bildungschancen, Einsamkeit, Wohnungslosigkeit, Diskriminierung und anderem mehr. Dabei werden sowohl Ursachen als auch Folgen der Armut häufig der einzelnen Person zugeschrieben, statt sie als ein politisches Problem zu beschreiben. Tatsächlich kann Armut aus Sicht der Betroffenen als eine kontinuierliche finanzielle Unterversorgung verstanden werden, die mit zahlreichen Benachteiligungen und Einschränkungen einhergeht. Dennoch ist Armut auf der gesellschaftlichen Ebene ein strukturelles Problem, das sich auf unterschiedliche Bereiche negativ auswirken kann.
 
         Zweitens: Wie Armut definiert und gemessen wird, ist eine politische Entscheidung. Auch wenn Sie sich mit dem Thema Armut nicht beruflich beschäftigen, sind Ihnen vermutlich zwei Armutsbegriffe bekannt, und zwar absolute und relative Armut. Als Grenze der absoluten oder extremen Armut hat die Weltbank 2,15 US-Dollar pro Tag bestimmt – es handelt sich dabei um ein kaufkraftbereinigtes finanzielles Minimum, um für eine Person lebensnotwendige Grundbedürfnisse zu decken. Das Konzept der relativen Armut hingegen verdeutlicht, dass Armut in wohlhabenden Gesellschaften nicht erst bei existenzieller Not beginnt, sondern auch Ausschluss oder mangelnde Teilhabe bedeuten kann. Als armutsgefährdet gelten in der EU „Einzelpersonen, Familien und Personengruppen, die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, daß sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie leben, als Minimum hinnehmbar ist“. 01  Von relativer Einkommensarmut sind Menschen betroffen, wenn ihrem Haushalt weniger als 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Nettoeinkommens zur Verfügung stehen.
 
        Es gibt weitere Definitionen: Unter die sogenannte sozialstaatliche Armutsdefinition fallen Personen, die Leistungen zur Grundsicherung wie Bürgergeld, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Diese Personen werden vor allem von Wissenschaftler*innen und Fachkräften als arm bezeichnet, um auf die Lebenslagen jener Menschen aufmerksam zu machen, deren Existenzminimum zwar durch staatliche Leistungen gesichert ist, die jedoch über nur sehr eingeschränkte finanzielle Mittel für gesunde Ernährung oder soziale und kulturelle Teilhabe verfügen. Zusätzlich gibt es alternative Definitionen, die nicht an bestimmte Einkommensgrenzen gebunden sind. Hier sind etwa der Ressourcenansatz, der Deprivationsansatz, der Capability Approach oder der Lebenslagenansatz zu nennen, die Armut primär als eine Form der Unterversorgung verstehen – sei es mit Blick auf materielle Güter oder Teilhabemöglichkeiten. Dazu unten mehr.
 
        Schon diese wenigen Ausführungen zeigen: „Die Festlegung von Armuts- oder Armutsrisikogrenzen beruht immer auf Werturteilen“ – und zwar unabhängig davon, ob einer Definition eine konkrete Einkommensgrenze zugrunde liegt oder nicht. 02  Letztendlich handelt es sich bei Armutsdefinitionen also immer um das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses – letztendlich also um eine politische Entscheidung.
 
         Drittens: Kinder- und Jugendarmut ist vor allem familiäre Einkommensarmut. Da junge Menschen in Deutschland mehrheitlich in familiärem Kontext aufwachsen, kann ihre Situation nicht von der Situation ihrer Familien entkoppelt betrachtet werden. Daher ist es präziser, nicht allein von „armen Kindern“ zu schreiben, sondern von Kindern und Jugendlichen, die in armen Familien aufwachsen. Kinderarmut ist mehr als ein Mangel an Geld: Sie ist Ausdruck gesellschaftlicher Ungleichheit, verbunden mit eingeschränkten Bildungs- und Teilhabechancen, schlechterer gesundheitlicher Versorgung und häufig auch mit Stigmatisierung. (Kinder-)Armut ist also nicht nur eine statistische Frage – es geht um reale Leben, um Zukunftsaussichten beziehungsweise den Mangel daran.
 
         Viertens: Je nach Definition und Datengrundlage variiert die Zahl der von relativer Armut bedrohten Menschen. Die amtliche Hauptdatenquelle für die Messung von Armutsgefährdung und Lebensbedingungen in Deutschland und der EU ist die Europäische Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC). In Deutschland ist die Erhebung seit 2020 als Unterstichprobe in den Mikrozensus integriert; demnach waren 2023 etwa 14,3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland armutsgefährdet. 03  Eine weitere Quelle ist das sogenannte Mikrozensus-Kernprogramm (MZ-Kern), das eine tiefere regionalisierte Analyse zulässt; nach diesem lag die Armutsgefährdungsquote 2023 mit 16,6 Prozent über zwei Prozentpunkte höher. 04  Sofern nicht anders angegeben, stütze ich mich auf die MZ-Kern-Daten.
 
         Fünftens: Junge Erwachsene sind besonders armutsgefährdet. In meinen Veranstaltungen gehen die meisten Teilnehmenden davon aus, dass in Deutschland vor allem ältere Menschen von Armut betroffen sind. Diese Einschätzung ist nachvollziehbar: In absoluten Zahlen sind mehr alte als junge Menschen von Armut bedroht; allerdings liegt das allein daran, dass die Gruppe der über 65-Jährigen mit rund 19 Millionen deutlich größer ist als die Gruppen der 18- bis 25-Jährigen (etwa 6 Millionen) oder der unter 18-Jährigen (unter 14 Millionen). Blickt man aber auf den Anteil der Armutsgefährdeten innerhalb dieser Gruppen, ergibt sich ein anderes Bild, wonach das Risiko bei jungen Erwachsenen am höchsten ist: Jede vierte Person zwischen 18 und 25 Jahren ist von Armut gefährdet; bei den über 65-Jährigen ist es „nur“ knapp jede sechste. Während Altersarmut häufiger sichtbar und als dauerhaft wahrgenommen wird, bleibt Armut im jungen Erwachsenenalter oft unbemerkt und wird in der Öffentlichkeit unterschätzt.
 
         Sechstens: Wer in einem Ein-Eltern-Haushalt lebt, einen Migrationshintergrund oder ein niedriges Qualifikationsniveau hat, ist einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt als andere. 41 Prozent der Ein-Eltern-Familien in Deutschland sind armutsgefährdet – das ist fünfmal so häufig wie bei Paarfamilien mit einem Kind. Das Armutsrisiko steigt allerdings auch bei kinderreichen Paaren: Von Familien mit drei oder mehr Kindern ist fast jede dritte armutsgefährdet. Menschen mit Migrationshintergrund sind zu 28 Prozent von Armut bedroht, während es bei Menschen ohne Migrationshintergrund nur 12 Prozent sind. Das höhere Armutsrisiko lässt sich jedoch weniger auf den Migrationshintergrund selbst zurückführen als vielmehr auf strukturelle Nachteile wie geringere Bildungsabschlüsse und schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ein weiteres zentrales Armutsrisiko ist ein niedriges Qualifikationsniveau: 32 Prozent der Personen mit geringer formaler Bildung sind armutsgefährdet; dies ist erheblich häufiger als bei Menschen mit mittlerer Qualifikation (13 Prozent) oder Menschen mit hoher Qualifikation (8 Prozent).
 
        Die Analyse von Risikofaktoren für Armut ist wichtig, um strukturelle Armutsursachen besser zu verstehen. Ergänzend dazu bietet der Blick auf die soziodemografische Zusammensetzung der von Armut betroffenen Menschen eine weitere wichtige Perspektive. Im Ergebnis wird deutlich, dass Armut ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist und kein Randproblem einzelner Gruppen.
 
         Siebtens: „Die Armen“ gibt es nicht; es handelt sich um eine große heterogene Gruppe. Betrachtet man die über 14 Millionen Menschen, die in Deutschland von Armut bedroht sind, nach ausgewählten soziodemografischen Faktoren, so ergibt sich eine nach Alter, Geschlecht, Familienformen, Qualifikationsniveaus, Erwerbsstatus und Migrationshintergrund äußerst heterogene Gruppe. Insgesamt gehören knapp 60 Prozent der Betroffenen zur Altersgruppe unter 50 Jahren. Auffällig bei den armutsgefährdeten Haushaltstypen ist der hohe Anteil von Einpersonenhaushalten (34 Prozent). Mit 50,3 Prozent ist die Gruppe von Menschen ohne Migrationshintergrund geringfügig größer als die mit Migrationshintergrund. Knapp über ein Viertel ist trotz Erwerbstätigkeit armutsgefährdet (sogenannte working poor); den größten Anteil bilden jedoch Nichterwerbspersonen mit rund 70 Prozent, darunter Rentner*innen sowie Kinder und Jugendliche. Der Anteil der Erwerbslosen liegt bei 5 Prozent. Wenn Sie also hören, man solle Menschen auf den Arbeitsmarkt bringen, um Armut zu bekämpfen, sollten Sie skeptisch werden: Denn mit der Arbeitsmarktintegration allein lässt sich das Problem der Armut nicht lösen.
 
        Auch nach Qualifikationsniveau ergibt sich ein differenziertes Bild: Auch wenn rund 40 Prozent der von Armut bedrohten Menschen über ein niedriges Qualifikationsniveau verfügen, liegt mehrheitlich ein mittleres (45 Prozent) oder hohes (16 Prozent) Qualifikationsniveau vor. Dies zeigt, wie problematisch politische Rhetorik und Stereotype sind, die Armut pauschal mit schlechten kognitiven Leistungen in Verbindung bringen („Arme Menschen treffen schlechte Entscheidungen“, „Arme Leute sind bildungsfern“). Sie basieren auf vereinfachenden und oft diskriminierenden Annahmen, die weder den komplexen Ursachen von Armut noch den vielfältigen Fähigkeiten armutsbedrohter Menschen gerecht werden.
 
         Achtens: Armutsursachen sind vielfältig. Um Armut als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu verstehen, ist eine Unterscheidung zwischen Auslösern und Ursachen von Armut notwendig. Potenzielle Armutsauslöser sind Lebensereignisse wie der Tod des Partners oder eines Elternteils, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Trennung, die Menschen von heute auf morgen in finanzielle Not bringen können. Armutsursachen hingegen sind strukturell bedingt.
 
        Die aktuellen Rahmenbedingungen – insbesondere in der Arbeitsmarkt-, Steuer- und Familienpolitik – wirken sich häufig nachteilig auf Familien mit Kindern aus. So berücksichtigt das System des Familienlastenausgleichs nicht ausreichend die Kinderzahl bei der Erhebung von Sozialabgaben. Das führt dazu, dass selbst Familien mit Durchschnittseinkommen nach Abzügen unter das Existenzminimum fallen und auf staatliche Leistungen wie den Kinderzuschlag angewiesen sind. Trotz wachsender Inanspruchnahme wird diese staatliche Mindestsicherungsleistung nach Einschätzungen von Forscher*innen von einem überwiegenden Anteil der berechtigten Kinder nicht genutzt – unter anderem aufgrund mangelnder Information, bürokratischer Hürden, komplizierter Anträge und enger Einkommensgrenzen. 05  
 
        Kinder- und Jugendarmut ist kein individuelles Versagen. Prekäre Beschäftigung, Niedriglöhne und fehlende Aufstiegsperspektiven betreffen viele Familien, besonders Ein-Eltern-Haushalte. Transferleistungen wie das Bürgergeld reichen oft nicht aus, um Kinderarmut zu verhindern. Leistungen für Bildung und Teilhabe erreichen viele Familien nicht, und hohe Mieten verschlingen bei vielen einen Großteil des Einkommens. In vielen Städten leben armutsbetroffene Familien in beengten, teils gesundheitsgefährdenden Wohnverhältnissen. Alle diese Faktoren tragen dazu bei, dass die Armutsgefährdungsquote in Deutschland bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nach MZ-Kern bei rund 21 Prozent verharrt.
 
        LEBENSLAGENCHECK: WIE BIN ICH AUFGEWACHSEN?
 
        Kommen wir zu den Folgen von Armut, die bei den Betroffenen in der Regel in alle Lebensbereiche hineinreichen. Um dies für Kinder und Jugendliche systematisch zu erfassen, hat das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik zwischen 1997 und 2021 eine Langzeitstudie zur Lebenssituation und Lebenslage von (armen) Kindern erstellt (AWO-ISS Langzeitstudie). Dabei wurde in Anlehnung an den Lebenslagenansatz erstmals ein kindbezogenes Armutskonzept erprobt und laufend fortentwickelt. 06  
 
        Bevor die Erkenntnisse daraus vertieft thematisiert werden, haben Sie nun zunächst die Gelegenheit, einen Lebenslagencheck zu machen: Mit den folgenden Aussagen lade ich Sie ein, sich mit den verschiedenen Formen von Armut im Sinne des Lebenslagenansatzes auseinanderzusetzen und sich der eigenen positiven und negativen Lebenserfahrungen bewusst zu werden.
 
        Der Lebenslagenansatz berücksichtigt vier Dimensionen: die materielle, soziale, kulturelle und gesundheitliche Lage. Es ist gut möglich, dass Sie als junger Mensch in einigen Bereichen gut abgesichert waren, während Sie in anderen Nachteilen ausgesetzt waren. Dies ist keineswegs widersprüchlich. Das mehrdimensionale Modell erfasst Armutsfolgen differenziert und fasst sie in drei Lebenslagentypen zusammen: Wohlergehen, Benachteiligung und multiple Deprivation. Wohlergehen liegt vor, wenn in allen vier Dimensionen keine Einschränkungen vorliegen. Benachteiligung wird festgestellt, wenn es in ein oder zwei Dimensionen gravierende Einschränkungen gibt. Ist das in drei oder allen vier Dimensionen der Fall, spricht man von multipler Deprivation.
 
         
          	Aussagen zur materiellen Lage: a) Als junger Mensch wohnte ich in einer ausreichend großen Wohnung und hatte mein eigenes Zimmer. b) Wir konnten uns in der Familie immer die Lebensmittel kaufen, die wir mochten. c) Meine Familie hatte immer finanzielle Rücklagen, um kaputte oder abgenutzte Möbel oder Haushaltsgeräte zu ersetzen. d) Als junger Mensch konnte ich jedes Jahr mindestens eine einwöchige Urlaubsreise machen.
 
          	Aussagen zur sozialen Lage: a) Ich konnte immer Freund*innen nach Hause einladen oder bei ihnen übernachten. b) Als junger Mensch hatte ich einen festen Freundeskreis, mit dem ich zufrieden war. c) Ich hatte immer mindestens eine erwachsene Person, mit der ich über persönliche Probleme und Sorgen sprechen konnte. d) In meiner Jugendzeit kamen ich und meine Eltern/Familie gut miteinander klar.
 
          	Aussagen zur kulturellen Lage: a) Ich habe mal an einem Schüler*innenaustausch oder einer Sprachreise teilgenommen. b) Ich war mit meiner Familie ab und an im Konzert, Theater oder Museum. c) Wenn ich Hilfe brauchte, konnten mir meine Eltern regelmäßig bei den Hausaufgaben helfen oder Nachhilfe für mich organisieren. d) Nach dem Schulabschluss konnte ich mich frei für eine Ausbildung oder ein Studium meiner Wahl entscheiden.
 
          	Aussagen zur gesundheitlichen Lage: a) Als junger Mensch hatte ich keine chronischen Erkrankungen oder körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen. b) Auch in schwierigen Lebenssituationen wusste ich, dass ich diese gut meistern und die benötigte Unterstützung erhalten würde. c) Als junger Mensch brauchte ich keine professionelle Unterstützung aufgrund Alkohol- oder Drogenkonsums. d) Als junger Mensch habe ich mindestens einmal am Tag warmes Essen und frisches Obst oder Gemüse gegessen.
 
        
 
        Falls Sie die meisten Aussagen für sich bestätigen können, sind Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit im Lebenslagentyp Wohlergehen aufgewachsen. Jugendliche aus nicht armen Familien wachsen deutlich häufiger unter diesen günstigen Bedingungen auf als jene aus armutsbetroffenen Haushalten (39 vs. 19 Prozent, Stand 2009/10). Umgekehrt ist das Risiko, in multipler Deprivation aufzuwachsen, bei Jugendlichen aus armen Familien deutlich erhöht (37 vs. 11 Prozent). Am häufigsten jedoch wachsen Kinder im Lebenslagentyp Benachteiligung auf – unabhängig vom Einkommen der Eltern (arm: 44 Prozent, nicht arm: 51 Prozent). 07  Dies deutet darauf hin, dass Belastungen in einzelnen Lebensbereichen viele junge Menschen betreffen – auch jenseits ökonomischer Armut.
 
        In der frühen Kindheit gelingt es vielen Familien noch, (mögliche) Einschränkungen im Leben ihrer Kinder teilweise aufzufangen, etwa durch Verzicht bei eigenen Bedürfnissen. Spätestens mit dem Übergang in die weiterführende Schule wird Armut für die betroffenen Jugendlichen jedoch zunehmend sichtbar und spürbar – durch Erfahrungen von Ausgrenzung, Stigmatisierung, Scham und Mobbing. Das Bedürfnis, mithalten zu können, bleibt dabei häufig unerfüllt und schlägt nicht selten in ein Gefühl um, nicht Teil der Gesellschaft zu sein oder sein zu wollen.
 
        WAS MACHT ARMUT MIT JUNGEN MENSCHEN?
 
        Bei der Analyse von Armutsfolgen ist zu beachten, dass empirische Studien in der Regel mit Durchschnittswerten arbeiten, durch die Unterschiede zwischen Gruppen – etwa armen und nicht armen Menschen – abgebildet werden. Wird dieser Kontext nicht berücksichtigt, besteht die Gefahr, die Befunde zu übergeneralisierten Aussagen zu verdichten, was stereotype Vorstellungen über Armut verfestigen kann. Tatsächlich variieren die Erfahrungen armutsbetroffener Menschen deutlich: Einschränkungen betreffen unterschiedliche Lebensbereiche in unterschiedlichem Ausmaß. Problematisch wird es dort, wo sich Benachteiligungen häufen und gegenseitig verstärken. Genau hier liegt eine Stärke der AWO-ISS-Langzeitstudie: Durch das Paneldesign, bei dem dieselben Kinder vom 6. bis zum 25. Lebensjahr wiederholt befragt wurden, lassen sich Entwicklungsverläufe und wechselseitige Zusammenhänge über längere Zeiträume hinweg differenziert analysieren. Nachfolgend einige Erkenntnisse darüber, wie es sich auf das Leben von 25-Jährigen auswirkt, ob sie im Laufe ihrer Kindheit und Jugend Armut erfahren haben oder nicht. 08  
 
        Hinsichtlich der materiellen Lage lässt sich feststellen, dass das Leben junger Menschen mit Armutserfahrungen auch im jungen Erwachsenenalter noch von zahlreichen Entbehrungen und Einschränkungen geprägt ist. Ihre Situation ist vielfach mit einer mangelhaften Grundversorgung an Ernährung und Kleidung verbunden. Sie leben häufiger in beengten Wohnverhältnissen als finanziell bessergestellte Gleichaltrige. Finanzielle Rücklagen sind selten vorhanden. Möglichkeiten bei der Freizeitgestaltung und Erholung sind eingeschränkt, weil das nötige Geld fehlt – Gleiches gilt für Urlaube und Ausflüge. Gravierende Einschränkungen aufgrund von knappen finanziellen Ressourcen prägen den Alltag von rund einem Drittel der von Armut betroffenen jungen Menschen.
 
        Auch im sozialen Bereich zeigen sich bei jungen Menschen mit Armutserfahrungen auffällige Belastungen. Viele sind mit mehrfachen familiären Problemen aufgewachsen – etwa Sucht oder psychischen Erkrankungen der Eltern. Entsprechend sind sie im jungen Erwachsenenalter im Durchschnitt häufiger unzufrieden mit ihren familiären Beziehungen. Auch wenn die meisten mindestens eine enge Freundschaft pflegen, bewerten sie ihr soziales Netz insgesamt als weniger unterstützend und verfügen seltener über funktionale Ressourcen in Krisensituationen. Bei knapp einem Viertel häufen sich die sozialen Benachteiligungen bis zum 25. Lebensjahr so stark, dass von sozialer Ausgrenzung gesprochen werden kann. 
 
        Im kulturellen Bereich zeigt sich vor allem die Bildungsbenachteiligung junger Menschen mit Armutserfahrungen. Bis zum 25. Lebensjahr erreichen sie im Durchschnitt deutlich schlechtere Schulabschlüsse, verfügen häufiger über keine berufliche Ausbildung oder einen Studienabschluss und nehmen Angebote nonformaler und informeller Bildung – wie Auslandsaufenthalte oder Studienreisen – kaum wahr. Theater- oder Museumsbesuche bleiben ihnen nicht nur aus finanziellen Gründen verwehrt, sondern oft auch mangels Interesse, da entsprechende Erfahrungen in der Kindheit selten oder nie gemacht wurden. Bei fast der Hälfte der Betroffenen sind die Einschränkungen im kulturellen Bereich so stark, dass auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt geringer sind.
 
        Im gesundheitlichen Bereich berichten junge Menschen mit Armutserfahrungen häufiger von einem schlechteren Allgemeinzustand und geringerer Leistungsfähigkeit. Sie leiden mehrheitlich unter chronischen Krankheiten und klagen häufiger über psychosomatische Symptome wie Kopf- und Bauchschmerzen, Schlafstörungen, Unkonzentriertheit oder Nervosität. Viele geben an, in ihrer Kindheit oder Jugend prägende belastende Ereignisse erlebt zu haben, die bis ins junge Erwachsenenalter nachwirken. Auffällig ist zudem, dass jede zehnte Person mit Armutserfahrungen gesundheitsbedingte Einschränkungen in Ausbildung, Studium oder Beruf erlebt. Bei fast einem Drittel häufen sich die gesundheitlichen Belastungen im Laufe ihres Lebens, was vielfach mit riskanten Verhaltensweisen wie unausgewogener Ernährung, Tabakkonsum oder geringer körperlicher Aktivität im jungen Erwachsenenalter einhergeht.
 
        Alles in allem verfügen junge Erwachsene mit Armutserfahrungen in ihrer Jugend im Durchschnitt über deutlich geringere Resilienzkompetenzen als Gleichaltrige, die während ihres gesamten Lebens nicht von Armut betroffen waren. Häufig fehlen zentrale Erfahrungen von Selbstwirksamkeit sowie stabile und verlässliche Bezugspersonen oder Vorbilder – beides ist aber entscheidend für die Entwicklung psychischer Widerstandskraft. Im jungen Erwachsenenalter äußert sich dies nicht nur in einem tieferen Misstrauen gegenüber Institutionen und Behörden, sondern auch in einem ausgeprägten Gefühl politischer Bedeutungslosigkeit: 43 Prozent der jungen Menschen mit Armutserfahrungen stimmen der Aussage zu, „Die Politiker*innen kümmern sich nicht darum, was Leute wie ich denken“ – gegenüber 29 Prozent derjenigen ohne Armutserfahrungen. Dieses Ohnmachtsempfinden wirkt sich unmittelbar auf das politische Verhalten aus: Es fördert Wahlenthaltung und begünstigt den Rückzug aus demokratischen Beteiligungsprozessen.
 
        JUGENDARMUT GEHT UNS ALLE AN
 
        Der Fakten- und Lebenslagencheck und die daran anschließenden Ausführungen verdeutlichen: Armut ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Im Kindes- und Jugendalter erhöht sie das Risiko für spätere Arbeitslosigkeit, chronische Erkrankungen und psychische Belastungen – mit erheblichen Folgekosten für das Gesundheits- und Sozialsystem. Kinder- und Jugendarmut ist allerdings nicht nur ein soziales, sondern auch ein demokratiepolitisches Problem: Der Zusammenhang zwischen sozialer Benachteiligung und politischer Entfremdung ist gut erforscht und empirisch belegt. 09  Die Verfestigung der sozialen Ungleichheit in Deutschland führt dazu, dass sich politische Entfremdung in unteren Einkommensgruppen nicht nur in Misstrauen gegenüber Institutionen ausdrückt, sondern auch in geringerer politischer Teilhabe und einem wachsenden Gefühl der Macht- beziehungsweise Wirkungslosigkeit. Ein Zusammenspiel von wirtschaftlicher Benachteiligung, sozialer Desintegration und politischer Entfremdung verstärkt die Anfälligkeit für radikale Ideologien und begünstigt den Aufstieg populistischer Parteien.
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         08 Vgl. für das gesamte Kapitel Irina Volf et al., Wenn Kinderarmut erwachsen wird … AWO-ISS-Langzeitstudie zu (Langzeit-)Folgen von Armut im Lebensverlauf, Frankfurt/M. 2019.
 
         09 Vgl. Jan Brülle/Dorothee Spannagel, Einkommensungleichheit als Gefahr für die Demokratie – WSI-Verteilungsbericht 2023, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung, WSI Report 90/2023.
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        APuZ 38/2025 kurz gefasst
 
         
          MARTIN KRIEGER 
 
           BRÜCHE UND KONTINUITÄTEN. GRÖNLAND VON DER WIKINGERZEIT BIS ZUR GEGENWART 
 
          Mehr als tausend Jahre reicht die gemeinsame europäisch-grönländische Vergangenheit zurück. Welche historischen Entwicklungen haben zu Grönlands gegenwärtigem politischen Status und seiner Zugehörigkeit zum Königreich Dänemark geführt? 
 
        
 
         
          MARC JACOBSEN
 
           DAS INTERESSE DER USA AN GRÖNLAND 
 
          Nicht erst seit der Regierung von US-Präsident Donald Trump weckt Grönland US-amerikanische Begehrlichkeiten – erste Kaufversuche der USA gab es bereits im 19. Jahrhundert. Was kennzeichnet das aktuelle Interesse der USA und wie gehen die Grönländer mit diesem um?
 
        
 
         
          SOPHIE ELIXHAUSER
 
           KLIMAWANDEL IN GRÖNLAND. GESELLSCHAFTLICHE WAHRNEHMUNGEN VOR ORT 
 
          Der Klimawandel wirkt sich stark auf Grönlands Natur und Gesellschaft aus. Insbesondere der Rückgang des Meereises beeinträchtigt das Leben der Menschen. Die Bevölkerung bewertet die Umweltveränderungen jedoch unterschiedlich und sieht neben Problemen auch Potenziale.
 
          Karten
 
        
 
         
          MICHAEL PAUL
 
           GRÖNLANDS GEOPOLITISCHE BEDEUTUNG 
 
          Grönland gewinnt wirtschaftlich, geopolitisch und militärisch an Bedeutung. Was genau macht die Insel so interessant für Großmächte wie die USA und China? Und welche politischen Handlungsoptionen bieten sich der EU, Dänemark und nicht zuletzt Grönland selbst?
 
        
 
         
          AVIAQ FLEISCHER
 
           GRÖNLÄNDISCHE LITERATUR UND MEDIEN  
 
          Volksmärchen und nationale Romantik prägten den Beginn der grönländischen Literatur. Zunehmend rückten aber Fragen rund um Kolonialgeschichte und Machtverhältnisse in den Fokus. Beispielhaft zeigt sich dies an der medialen Darstellung des umstrittenen Missionars Hans Egede.
 
        
 
         
          ULRIK PRAM GAD
 
           GRÖNLANDS LANGSAME DEKOLONIALISIERUNG VON DÄNEMARK 
 
          Seitdem Grönland 1953 offiziell als gleichberechtigter Teil in das Königreich Dänemark integriert wurde, hat es Schritt für Schritt mehr Autonomie erlangt. Der Weg zu wirklicher Gleichstellung ist jedoch beschwerlich, und viele Grönländer streben nach Unabhängigkeit. 
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        „Grönland gehört den Grönländern.“ So unmissverständlich lehnte der damalige grönländische Ministerpräsident Múte B. Egede im Winter 2025 den Plan von US-Präsident Donald Trump ab, die größte Insel der Welt zu kaufen. Die für Militär und Handel strategisch wichtige Lage sowie wertvolle, noch ungehobene Rohstoffvorkommen machen Grönland nicht nur für die USA, sondern auch für China und Russland interessant. In Grönland selbst strebt indes eine Mehrheit der Bevölkerung nach Unabhängigkeit: Bis heute gehört die Insel gemeinsam mit Dänemark und den Färöern zur „Reichsgemeinschaft“ des Königreichs Dänemark.
 
        Die Spannungen zwischen Begehrlichkeiten von außen und den mitunter bis heute übersehenen Perspektiven der Grönländerinnen und Grönländer reichen weit zurück: Nach seiner Ankunft 1721 gründete der Pfarrer Hans Egede eine lutherische Mission auf der Insel, dänische Handelsplätze folgten. Im frühen 20. Jahrhundert stritten sich Dänemark und Norwegen um die Vorherrschaft, bis Grönland 1933 vom Ständigen Internationalen Gerichtshof Dänemark zugesprochen wurde – die Stimmen der schon seit rund 4500 Jahren auf der Insel lebenden Inuit wurden nicht berücksichtigt. Die in Dänemark lange als mildtätig verklärte Kolonialherrschaft führte unter anderem zu Zwangsumsiedelungen und zur kulturellen Entwurzelung vieler Grönländerinnen und Grönländer. 1979 konnte das Land mit der Hjemmestyre (Heimverwaltung) einen Schritt Richtung Unabhängigkeit gehen, mehr Autonomierechte folgten 2009 mit der Selvstyre (Selbstverwaltung). 
 
        Nicht nur Fragen um die politische Zugehörigkeit rücken Grönland zunehmend in den Blick der Weltöffentlichkeit: Nirgends schmilzt das Eis schneller als in der Arktis, der Grönländische Eisschild ist der größte einzelne Verursacher des steigenden Meeresspiegels. Was dramatische Folgen für Küstenstriche weltweit hat, eröffnet zugleich kürzere Wege für die Schifffahrt und neue Zugänge zu Rohstoffvorkommen. Doch auch die Lebensgewohnheiten der grönländischen Bevölkerung verändern sich durch den Klimawandel. Es wäre ein Schritt hin zu einer internationalen Politik auf Augenhöhe, die Stimmen der Grönländerinnen und Grönländer nicht nur zu hören, sondern auch ernst zu nehmen.
 
         Luise Römer  
 
      

       
        BRÜCHE UND KONTINUITÄTEN
 
        Grönland von der Wikingerzeit bis zur Gegenwart
 
         Martin Krieger  
 
        Wem gehört Grönland? Die Frage nach der staatlichen Zugehörigkeit der größten Insel der Erde hat in jüngster Zeit ein ungeahntes Maß an Aktualität und Vehemenz erlangt. Das ist nicht allein den historisch unbegründeten Begehrlichkeiten des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump geschuldet, sondern resultiert ebenso aus einer bereits seit Längerem geführten Debatte um die Unabhängigkeit der Insel. Aber auch die im Zuge des allmählich abschmelzenden Inlandeises immer offener zutage tretenden Bodenschätze spielen eine Rolle. Noch zählt Grönland zum Königreich Dänemark, wenn auch seit 2009 im Rahmen der sogenannten Selvstyre (Selbstregierung) mit weitgehenden Autonomierechten sowie eigener Regierung und eigenem Parlament. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, in welchem historischen Zusammenhang sich der gegenwärtige staatliche Status Grönlands entwickelte. Dabei ist der Blick auf die mehr als tausendjährige gemeinsame europäisch-grönländische Vergangenheit erforderlich, bei dem sich Brüche, aber in signifikanterer Weise auch Kontinuitäten auftun. So sind die Geschichte des 20. Jahrhunderts ebenso wie der aktuelle Stand der Dinge nicht verständlich, ohne die Wikingerzeit zu berücksichtigen.
 
        LANDNAHME IN DER WIKINGERZEIT
 
        Seit dem Ende des 8. Jahrhunderts n. Chr. brachen vor allem aus Norwegen stammende skandinavische Siedler, die gemeinhin unter der Bezeichnung „Wikinger“ firmieren, in Richtung Nordatlantik auf. Die ersten Ziele waren Island sowie die Inselgruppen der Färöer, Shetlands und Orkneys. Von dort aus ging es in den 980er Jahren weiter in Richtung Grönland, und um die erste Jahrtausendwende war das heute zu Kanada gehörende Neufundland erreicht. Allenthalben entstand im Zuge dieser sogenannten Landnahme eine skandinavisch geprägte Agrarkultur. Die Gründe der Expansion waren vielfältig, dürften jedoch in erster Linie aus dem Streben nach wirtschaftlichem Gewinn und der sich verdichtenden Königsherrschaft in Norwegen herrühren: So mag nicht jeder norwegische Wikingerhäuptling den allmählichen Ausbau zentraler monarchischer Machtstrukturen gutgeheißen und stattdessen lieber das Weite gesucht haben. 01  
 
        Der altnordischen Sagaliteratur zufolge war der erste skandinavische Siedler auf Grönland ein Verbannter, dem das Blut seiner Verbrechen förmlich an den Händen klebte: Erik der Rote. Dieser soll sich von Island aus auf die von einem dicken Eispanzer bedeckte Nachbarinsel begeben und sich am Ende eines der tief ins Land eingeschnittenen Fjorde ganz im Südwesten niedergelassen haben. Dabei gab er seiner neuen Heimat einen verheißungsvollen Namen: „Das Land, das er entdeckt hatte, nannte er Grönland, grünes Land, weil er glaubte, dass es die Leute eher anziehen würde, wenn es einen schönen Namen hätte.“ 02  In der Tat ist ein bis zu 200 Kilometer breiter Streifen entlang der grönländischen Westküste eisfrei; Klima und Vegetationsbedingungen dürften in jener Zeit teils günstiger gewesen sein als auf Island. Archäologen bewiesen, dass vom inneren Ende des Eriksfjords (Grönländisch: Tunugdliarfik) die südliche Westküste und später auch zwei weiter nördlich gelegene Gebiete besiedelt wurden. Jahrhundertelang lebten die Nachkommen der ersten Wikinger auf ihren Höfen von Viehzucht und einem bescheidenen Handel mit Europa. 03  
 
        Dabei waren die skandinavischen Kolonisten nicht die Einzigen, die auf der Insel siedelten. So hatten sich bereits seit ca. 2500 v. Chr. Angehörige arktischer Bevölkerungsgruppen, landläufig als Inuit bezeichnet, in mehreren Wellen von Alaska und dem kanadischen Raum aus in Grönland niedergelassen. Die letzte große Siedlergruppe um 1200 n. Chr. bestand aus Angehörigen der sogenannten Thule-Kultur – den direkten Vorfahren der heutigen Grönländer. 04  Von Beginn an entwickelte sich zwischen den Skandinaviern und den Inuit ökonomischer wie kultureller Austausch. So wurden sogar mehr als 2000 Kilometer nördlich der eigentlichen wikingischen Siedlungsgebiete eindeutig skandinavische Artefakte entdeckt. Die Jagd nach dem in Europa begehrten wie kostbaren Walrosszahn dürfte Austauschbeziehungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen generiert haben. 05  Gleichzeitig nutzten die Angehörigen der grönländischen Inuit-Kultur Jagdausrüstung, deren Vorbilder von der weit entfernten Beringstraße stammten. Die grönländische Westküste bildete mithin bereits im Mittelalter ein wichtiges Bindeglied in einem transregionalen arktisch-europäischen Austauschnetzwerk. 06  
 
        Lange Zeit behaupteten sich auf den skandinavisch besiedelten Inseln im Nordatlantik unabhängige Gemeinwesen, die allein durch Handel und den zunehmend an Bedeutung gewinnenden christlichen Glauben mit dem nordeuropäischen Festland verbunden waren. Aus den formal unabhängigen Ländern wurden schließlich aber Außenbesitzungen des Königreichs Norwegen. Seit 1261 zählte auch Grönland als sogenanntes Schatzland zur norwegischen Monarchie – ein für die weitere Entwicklung der Dinge nicht unwesentlicher Aspekt. 07  
 
        Eine klimatische Änderung schrieb das letzte Kapitel der mittelalterlichen skandinavischen Besiedlung. Mit Anbruch der sogenannten „kleinen Eiszeit“ im ausgehenden Mittelalter reduzierten sich die Durchschnittstemperaturen seit dem späten Mittelalter in der nördlichen Hemisphäre ganz allmählich. 08  Der durchschnittliche Temperaturrückgang um etwa ein Grad reichte aus, um die Landwirtschaft der Skandinavier auf der Insel zunehmend zu behindern. Die eisigen Winter wurden länger, und am Ende waren die Sommer zu kurz, um ausreichend Heu für die Stallfütterung in der kalten Jahreszeit zu gewinnen. Während die Jagdgemeinschaften der Inuit dem Klimawandel widerstanden, brach der Handel der grönländischen Skandinavier mit Europa zusammen, und jene starben allmählich aus. Die letzte schriftliche Nachricht stammt aus dem Jahr 1409; berichtet wird von einer Hochzeit, die in der kleinen, heute noch als Ruine erhaltenen Kirche von Hvalsey stattfand. 09  
 
        KOLONIALHERRSCHAFT IN DER FRÜHEN NEUZEIT
 
        Die Kontakte zwischen Europa und Grönland wurden sporadisch, ohne allerdings gänzlich zu versiegen. Weiterhin liefen englische und niederländische Walfänger die Insel zumindest unregelmäßig an. Gelegentlich berichten die Quellen des 16. und 17. Jahrhunderts auch über Kontakte mit den Inuit der Westküste. Zu jener Zeit bestand eine unabhängige norwegische Krone längst nicht mehr: Norwegen war im ausgehenden 14. Jahrhundert in einer Personalunion mit dem Königreich Dänemark aufgegangen. Bis 1814 wurden die politischen Geschicke Norwegens fortan in Kopenhagen bestimmt. 10  
 
        Welche europäische Macht beanspruchte Grönland seit dem Aussterben der Skandinavier und dem Übergang Norwegens an die dänische Krone für sich? Auf den ersten Blick lässt sich annehmen, dass eine jahrhundertelange Reduzierung des Kontakts zu einem allmählichen Vergessen führte und Grönland für die Europäer uninteressant wurde. Dem aber war bei Weitem nicht so; es war die dänische Krone selbst, die als nunmehrige Bewahrerin des alten norwegischen Erbes die Besitzansprüche zumindest auf dem Papier weiterhin aufrechterhielt.
 
        Ob eine gelegentlich in den Quellen erwähnte dänische Expedition unter den beiden norddeutschen Seefahrern Dietrich Pining und Hans Pothorst in Richtung Nordwestatlantik um 1470 tatsächlich stattgefunden hat, lässt sich heute nicht mehr belegen. Dokumentiert ist immerhin eine vage Erinnerung daran im politischen Gedächtnis ein knappes Jahrhundert später. So berichtete der Kieler Bürgermeister Karsten Grip an den dänischen König Christian III. 1551, er habe im Ausland eine Karte gesehen, auf der sich der Text aufgedruckt fand, „dat den beyden sceppere Pyningk und Poidthorst“ zwei Generationen zuvor ausgesandt worden seien, um im Norden „nye insulen und lande uppthosokende“. 11  Dabei seien die beiden bis vor die Küsten Grönlands gekommen und hätten auf einer davorliegenden Insel ein Seezeichen errichtet. Grip hätte dem Monarchen schwerlich über seine Beobachtung berichtet, wäre er nicht von einem gewissen Interesse seitens des Königs ausgegangen.
 
        Immer wieder tauchte seitdem der Name Grönland in Texten und Karten auf, auch wenn es einstweilen von keinem Schiff im offiziellen Auftrag angesteuert wurde. 12  Das dänisch-norwegische Königreich verzeichnete im 16. und 17. Jahrhundert bewegte Zeitläufte. Eine Reihe von Kriegen zog die Wirtschaft und das gesellschaftliche Gefüge der Unionsmonarchie in Mitleidenschaft. Erst in den 1720er Jahren geriet jene in ruhigeres Fahrwasser. Sichtbarer Ausdruck dieser Tatsache war die nunmehrige stärkere Teilhabe an der europäischen kolonialen Expansion. Zwar hatte Dänemark-Norwegen schon im Jahrhundert zuvor in Asien, Afrika und in der Karibik koloniale Besitzungen begründet, doch konnten erst jetzt im Zuge eines kontinuierlicheren globalen Handels nennenswerte Gewinne erwirtschaftet werden. Hierbei war die außenpolitische Neutralität von entscheidendem Vorteil: Während die führenden maritimen Großmächte England, Frankreich, die Niederlande und Spanien in unterschiedlichen Konstellationen Krieg gegeneinander führten und sich auf den Weltmeeren gegenseitig neutralisierten, fuhren unter der dänischen Flagge – dem Danebrog – segelnde Schiffe in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stattliche Gewinne ein. 13  
 
        Das unmittelbare Engagement, auch Grönland nach Jahrhunderten wieder offiziell anzusteuern, ging von Norwegen aus. Der aus dem hohen Norden des Landes stammende Geistliche Hans Egede (1686–1758) hatte eine Vision: Er glaubte, die Nachfahren Eriks des Roten lebten noch auf der Insel, sie seien aber in der Zwischenzeit vom Glauben abgefallen, zumindest aber keine Lutheraner geworden – denn die Reformation konnte dort nicht stattgefunden haben. Egede sammelte Geld, sicherte sich die Unterstützung wohlhabender Kaufleute und brach 1721 mit drei Schiffen nach Grönland auf. Die alten Wikinger fand er nicht, doch ließ sich Egede an der Westküste nieder und begründete eine lutherische Mission unter den Inuit. 14  
 
        Einige Jahre später folgte auf die Mission die dänische Flagge: Dänemark sandte einen Gouverneur, und neben der dänischen Hauptniederlassung Godthåb (das heutige Nuuk) gründeten sich weitere koloniale Handelsplätze an der Westküste sowie eine grönländische Handelskompanie. Der wirtschaftliche Nutzen für die Kolonialmacht blieb allerdings begrenzt und beschränkte sich auf die Gewinne aus Jagd und Fischerei sowie auf den Abbau von Mineralien. 1733 hatte auch eine Gruppe pietistischer Herrnhuter Missionare die Insel erreicht, die zunächst in Godthåb und später bis ins ausgehende 19. Jahrhundert im Süden ein eigenes Missionsprojekt begründete. 15  
 
        Welchen rechtlichen Status die neuzeitlichen kolonialen Besitzungen unter der dänischen Flagge besaßen, interessierte nicht. Noch bestand die Personalunion zwischen Dänemark und Norwegen fort. Niemand stellte die Frage, ob Godthåb und die anderen Handelsplätze neu gegründete dänische Besitzungen seien oder ob sie eher eine mittelalterlich-norwegische Herrschaftskontinuität fortsetzten.
 
        1807 taumelte die dänisch-norwegische Monarchie auf Seiten Frankreichs in die Napoleonischen Kriege. Das Land war der letzte treue Verbündete des französischen Kaisers und stand mit ihm schließlich auf der Verliererseite. Schon längst hatte der nordeuropäische Konkurrent Schweden einen begehrlichen Blick auf Norwegen geworfen. Mit dem Kieler Frieden wurden das dänisch-norwegische Unionskönigtum 1814 beendet und Norwegen dem Nachbarn Schweden zugeschlagen. Während der Verhandlungen in Kiel ereignete sich etwas Bemerkenswertes: Die nordatlantischen Inseln wurden separat behandelt und blieben vom Gebietstausch mit Schweden ausgenommen. „La Grönlande, les îles de Færö et l’Islande non comprises“ 16  hieß es in Artikel IV. des Friedensvertrags. 17  Lange Zeit rätselte die Forschungswelt, wie es zu diesem Passus gekommen sei: Hatte der dänische Verhandlungsführer die Schweden bei Nacht und Nebel förmlich überrumpelt? Hatte er sie glauben machen, die nordatlantischen Inseln hätten seit jeher zu Dänemark gehört? Heute dominiert demgegenüber die Auffassung, dass die ebenfalls bei den Verhandlungen anwesenden Briten wohl ihre Hände im Spiel hatten, denn ein zu großes und mächtiges, bis in den Nordatlantik ausgreifendes Schweden hätte den maritimen Ambitionen des Union Jack leicht gefährlich werden können. 18  
 
        IM ZEICHEN DES ARKTISCHEN IMPERIALISMUS
 
        „Gehörte“ mit dem Kieler Frieden ganz Grönland endgültig Dänemark? Wieder erwies sich die Beantwortung einer solchen Frage (zunächst) als ohne Belang. Schweden verfolgte im Nordatlantik einstweilen keine eigenen Ambitionen, und Dänemark besaß unangefochten eindeutig dänische Handelsplätze an der Westküste. Der weitaus größere Rest des eisbedeckten Landes interessierte nicht. Die Dinge änderten sich erst, als Dänemark eine Siedlung auch an der von dichtem Packeis umgebenen Ostküste gründete und Norwegen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert der Unabhängigkeit zustrebte. Wie konstituierte sich ein Land wie Norwegen als Nation, das erst 1905 unabhängig wurde, jahrhundertelang von fremden Königen regiert worden war und dessen Sprache mittlerweile dem Dänischen stärker ähnelte als dem einst im Land gesprochenen Alt-Norwegisch? Welche Erinnerungsorte ließen sich nutzen? Drei Aspekte boten sich in besonderer Weise an: das ländliche, bäuerliche Norwegen, die großen Erfolge der Polarforschung um Fridtjof Nansen und Roald Amundsen sowie der Rückgriff auf das mittelalterliche wikingisch-nordatlantische Erbe.
 
        Auch in Norwegen wurden imperialistische Ideen goutiert. Einen Moment dachte die Regierung des jungen Landes wohl an den Erwerb kolonialer Besitzungen in Afrika, doch erwies sich dies rasch als undurchführbar. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges tauchte in der politischen Debatte des neutralen Landes eine andere Weltregion als mögliches Spielfeld kolonial-imperialer Interessen auf: die Arktis. Durch geschicktes Verhandeln gelang es Norwegen, 1920 im Spitzbergenvertrag Hoheitsrechte über die Inselgruppe Svalbard durchzusetzen. 19  
 
        Dann richtete sich die Aufmerksamkeit auf Grönland. In der öffentlichen Wahrnehmung wie in Kunst und Literatur war die Vorstellung fest verankert, dass es einmal vor vielen Jahrhunderten Norwegerinnen und Norweger gewesen waren, die in der Wikingerzeit die nordatlantischen Besitzungen kolonisiert hatten. In Konkurrenz zu den seit dem 18. Jahrhundert behaupteten dänischen Machtansprüchen nahm nun auch Norwegen Teile der Insel für sich in Anspruch. Unter der Prämisse, dänischer Kolonialbesitz erstrecke sich allein über die wenigen, kleinen, vor allem an der Westküste gelegenen Handelsplätze und der Rest der Insel sei im völkerrechtlichen Sinne „terra nullius“, veröffentlichte die norwegische Regierung im Juli 1931 eine Erklärung, mit der Teile der grönländischen Ostküste beansprucht wurden. Eine kleine Polizeitruppe nahm ein vorwiegend von Eis bedecktes Gebiet von immerhin 50000 Quadratkilometern in Besitz. Die Neuerwerbung erhielt verheißungsvoll und in Anlehnung an die vermeintlich ruhmreiche wikingische Vergangenheit den Namen „Eirik Raudes Land“ – das Land Eriks des Roten. Repräsentant der norwegischen Staatsgewalt vor Ort wurde der norwegische Jurist und vormalige Trapper in der kanadischen Wildnis Helge Ingstad. Derselbe Helge Ingstad entdeckte als Archäologe übrigens drei Jahrzehnte später die Ruinen der alten Wikingersiedlung von L’Anse aux Meadows auf Neufundland. Dänemark klagte vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, und am 5. April 1933 erging das Urteil. 20  
 
        Bemerkenswert beim Haager Rechtsstreit waren die Argumentation der Gegner und schließlich die Begründung des Gerichts. So ging es nicht um den gegenwärtigen Zustand oder den Besitz der Insel in der jüngeren Vergangenheit, sondern praktisch deren gesamte Geschichte seit den 980er Jahren wurde ausführlich ausgebreitet. Dänemark argumentierte, dass die Insel seit dem Mittelalter kontinuierlich von den Europäern beherrscht worden sei, wenn auch in den „dunklen“ Jahrhunderten zwischen 1409 und 1721 lediglich auf dem Papier. Mit dem Kieler Frieden sei das Gebiet des gesamten, mittelalterlichen Grönland auf Dänemark übergegangen. Die Norweger sahen hingegen keine historische Kontinuität und behaupteten, allein die Handelsplätze an der Westküste befänden sich seit dem 18. Jahrhundert als koloniale Neuerwerbungen in dänischem Besitz, der Rest nicht.
 
        Schließlich wurde die altnordische Sagaliteratur bemüht. Wo galt im Mittelalter wikingisches Recht? Eine Textstelle bezeugte, jenes habe auch außerhalb der wikingischen Siedlungen gegolten – in der Interpretation des Gerichts also auf der ganzen Insel. Damit sei klar, dass bereits im Mittelalter ein einheitlicher, flächendeckender Rechtsraum Grönland existiert habe. Unter Rückgriff auf die dänische Argumentationslinie wurde im Urteil klar ausgesprochen, dass im Mittelalter ganz Grönland norwegisch gewesen und die ganze Insel damit 1814 an die dänische Krone übergegangen sei. Norwegen knickte ein, und das Urteil ist beredtes Zeugnis der Tatsache, dass die Instrumente der kollektiven Sicherheit und der internationalen Gerichtsbarkeit bis in die 1930er Jahre hinein erfolgreich der friedlichen Beilegung von Konflikten dienen konnten. 21  Die Inuit selbst besaßen bei all dem indes keine Stimme. 
 
        1940 wurde Dänemark von deutschen Truppen besetzt. Einmal mehr seit den Napoleonischen Kriegen entwickelte sich die Versorgung der Insel mit dem Lebensnotwendigen zu einem existenziellen Problem. Die regionale, nach wie vor dänische Verwaltung machte eine Notstandsregelung für sich geltend, wonach die beiden Landvögte als Verwaltungschefs in außergewöhnlichen Situationen selbstständig Entscheidungen treffen könnten. Gemeinsam mit dem dänischen Botschafter in Washington, Henrik von Kauffmann, der sich ebenfalls nicht mehr an die politischen Weisungen aus dem besetzten Kopenhagen gebunden fühlte, rangen die Landvögte den Vereinigten Staaten die Zusage ab, Grönland für die Dauer des Krieges mit dem Nötigsten zu versorgen. Die Zusage war allerdings nicht umsonst, denn als Gegenleistung wurde es den USA gestattet, auf der Insel zwei Flugzeugbasen zu errichten – die sich nach Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg als von unschätzbarem militärischem Wert erweisen sollten. 1951 folgte die Thule Air Base im äußersten Norden. 22  Gleichzeitig brachte die kriegsbedingte Abkoppelung von Dänemark erste Versuche einer kulturellen Selbstvergewisserung der Grönländerinnen und Grönländer mit sich. So gründete sich 1942 die Jugendorganisation „Nunatta Quitornai“ („Kinder unseres Landes“), die sich im Gegensatz zu vorigen, eher christlich-missionarischen Vereinigungen erstmals die Förderung der grönländischen Sprache und der kommunalpolitischen Partizipation auf die Fahnen schrieb. 23  
 
        AUF DEM WEG IN DIE GEGENWART
 
        Das Ende des Zweiten Weltkrieges brachte auf mehreren Erdteilen eine nie zuvor gesehene Welle der Dekolonisation mit sich. Diese vollzog sich nicht ganz freiwillig, denn Briten wie Franzosen und Niederländern fehlten die wirtschaftlichen Ressourcen, sich dauerhaft gegen einheimische Unabhängigkeitsbewegungen zu behaupten. Was Ende der 1940er Jahre in Asien begann, setzte sich ein gutes Jahrzehnt später in Afrika fort.
 
        Auch in Dänemark erschien die formale Bewahrung des kolonialen Status Grönlands am Ende nicht mehr opportun. Bereits 1944 hatte sich Island von der dänischen Krone gelöst. Im Zuge einer Verfassungsreform wandelten die Dänen Grönland 1953 von einer Kolonie in ein dänisches Amt um, und die Grönländer erhielten zwei Sitze im dänischen Parlament, dem Folketing. Dass der Kontakt zwischen Insel und Mutterland allein wegen der großen Distanz prekär blieb, zeigte der Untergang des fast neuen Passagier- und Frachtdampfers „Hans Hedtoft“ im Eis vor Grönland 1959, der 95 Todesopfer forderte, einmal mehr in dramatischer Weise. Die Dänen regierten aber weiter mit harter Hand. Um jeden Preis sollten die mittlerweile enormen Versorgungskosten für die Insel reduziert werden. Viele Menschen wurden aus kleinen, an den Küsten verstreuten Dörfern in größere Orte umgesiedelt. Gerade in der Hauptstadt Godthåb (Nuuk) entstanden große Plattenbauten, die in nicht wenigen Fällen kulturelle Entwurzelung der Menschen mit sich brachte. Alkoholismus und seelische Erkrankungen waren die Folge. In einer heute scharf verurteilten Maßnahme wurden in den 1960er und 1970er Jahren zudem tausenden Mädchen und jungen Frauen zwangsweise und oftmals ohne ihr Wissen Verhütungsspiralen eingesetzt, um das aus einer verbesserten Gesundheitsversorgung resultierende hohe Bevölkerungswachstum einzudämmen. 24  
 
        Grönland wurde 1973 zwar gemeinsam mit Dänemark Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, doch trat die Insel 1985 in der Auseinandersetzung um Fischereirechte nach einer knapp entschiedenen Volksabstimmung wieder aus. Schon längst waren in jener Zeit die Weichen in Richtung größerer Autonomierechte gestellt. 1979 wurde nach langen Verhandlungen die sogenannte Hjemmestyre – die innere Autonomie mit der Gründung eines eigenen, grönländischen Parlaments – verkündet und 2009 die Selvstyre einschließlich des Zugriffs auf die natürlichen Ressourcen des Landes. Seitdem entwickelte sich die Insel zu einem autonomen parlamentarisch-demokratischen Gemeinwesen an der langen Leine Dänemarks. Damit ging eine zunehmende Transformation der Gesellschaft einher. Längst war aus dänisch-grönländischen familiären Beziehungen eine multiethnische und multikulturelle Gesellschaft erwachsen. Nun löste die grönländische Sprache das Dänische des einstigen Kolonialherrn als dominierende Sprache beinahe komplett ab. Bald gehörte auch das Helikopterzeitalter, in dem die meisten Orte nur per Hubschrauber oder sommers per Schiff zu erreichen waren, der Vergangenheit an. Seit 2024 steuern Interkontinentalflüge sogar direkt die Hauptstadt Nuuk an, was das Umsteigen auf dem alten US-Stützpunkt von Kangerlussuaq überflüssig macht. Auch ein hervorragendes Bildungswesen einschließlich einer Universität macht Grönland zu einem modernen, zukunftsgewandten Gemeinwesen. 
 
        Noch sind die Dänen für Außenpolitik und Landesverteidigung zuständig. Trotz einer langen gemeinsamen Geschichte und der Jahr für Jahr auf die Insel überwiesenen gewaltigen Haushaltszuschüsse von gegenwärtig umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro stehen die Zeichen dennoch auf Unabhängigkeit. Das lange koloniale Erbe gerät zunehmend in die Kritik. Im Jahr 2020 wurde das über Nuuk thronende Egede-Denkmal unübersehbar mit dem Graffiti „Decolonize“ versehen. Sollten die Inselbewohner eines Tages von der Ausbeutung der reichen Bodenschätze ihrer Insel leben können, würden sie nach aktuellem Stand der Dinge den Weg der vollständigen Unabhängigkeit wählen. Dabei bleibt allerdings zu bedenken, dass die Zahl der Grönländerinnen und Grönländer heute gerade einmal 56500 beträgt. Dem steht die immens große militärstrategische und ökonomische Bedeutung gegenüber. 25  Für einen unabhängigen Staat Grönland dürfte es in der Zukunft nicht leicht sein, sich den Begehrlichkeiten der Großmächte entgegenzustellen.
 
         
           MARTIN KRIEGER  
ist Inhaber der Professur für Geschichte Nordeuropas an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
         01 Vgl. Peter Sawyer, The Viking Expansion, in: Knut Helle (Hrsg.), The Cambridge History of Scandinavia, Bd. 1, Cambridge 2003, S. 105–120, hier S. 106f.
 
         02 Die Saga von den Grönländern, in: Klaus Böldl/Andreas Vollmer/Julia Zernack (Hrsg.), Isländersagas, Bd. 4, Frankfurt/M. 2011, S. 505.
 
         03 Im Überblick: Torsten Capelle, Die Eroberung des Nordatlantik. Archäologie am Rande des Meeres, Neumünster 1987, S. 117–131.
 
         04 Vgl. Peter Whitridge, Classic Thule [Classic Precontact Inuit], in: T. Max Frieden/Owen K. Mason (Hrsg.), The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic, Oxford 2016, S. 821–843.
 
         05 Vgl. Hans-Christian Gulløv, Inuit-European Interactions in Greenland, in: Frieden/Mason (Anm. 4), S. 897–914, hier S. 899.
 
         06 Vgl. ebd., S. 897.
 
         07 Vgl. Knut Helle, The Norwegian Kingdom. Succession Disputes and Consolidation, in: ders. (Hrsg.), The Cambridge History of Scandinavia, Bd. 1, Cambridge 2003, S. 369–391, hier S. 387.
 
         08 Vgl. Franz Mauelshagen, Geschichte des Klimas. Von der Steinzeit bis zur Gegenwart, München 2023, S. 45.
 
         09 Vgl. Det Kongelige Norske Oldskrift-Selskab (Hrsg.), Grønlands Historiske Mindesmærker, Bd. 3, Kopenhagen 1845, S. 148ff.
 
         10 Vgl. Jens E. Olesen, Inter-Scandinavian Relations, in: Helle (Anm. 7), S. 710–770, hier S. 720–723.
 
         11 „dass die beiden Seeleute Pining und Pothorst zwei Generationen zuvor ausgesandt worden seien, um neue Inseln und Länder aufzusuchen“ (Anm. d. Red.).
 
         12 Vgl. Martin Krieger, Did Dietrich Pining and Hans Pothorst Discover America Twenty Years Before Columbus?, in: Jan Borm/Joanna Kodzik/Axel E. Walter (Hrsg.), Representations of the West Nordic Isles. Greenland-Iceland-Faroe Islands, Kiel–Hamburg 2023, S. 1–16.
 
         13 Vgl. Ole Feldbæk, Revolutionskriege im Gesamtstaat. Das Ende der Neutralitätspolitik, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 116/1991, S. 107–123.
 
         14 Vgl. Thorkild Kjærgaard, Hans Egede. Kongelig missionær i Grønland, in: Tidsskriftet Grønland 2/2021, S. 128–143.
 
         15 Vgl. Joanna Kodzik, Hans Egede, the Moravians and the Greenlanders. Communication During a Crisis at the Edge of the World, in: Aage Rydstrøm-Poulsen/Gitte Adler Reimer/Annemette Nyborg Lauritsen (Hrsg.), Tro og Samfund I Grønland. I 300-året for Hans Egedes ankomst, Aarhus 2021, S. 103–121, hier S. 103ff. 
 
         16 „Grönland, die Färöer und Island nicht inbegriffen“ (Anm. d. Red.).
 
         17 Udenrigsministeriet (Hrsg.), Danske Traktater efter 1800, Bd. I,1: Politiske Traktater 1800–1863, Kopenhagen 1877, S. 99.
 
         18 Vgl. Ole Feldbæk, De nordatlantiske øer og freden i Kiel 1814, in: Historisk Tidsskrift 4/1995, S. 24–34.
 
         19 Vgl. Martin Krieger, Die territoriale Neuordnung Europas im Zeichen der kollektiven Sicherheit, in: Oliver Auge/Steen Bo Frandsen/Caroline Elisabeth Weber (Hrsg.), Grenz-Raum-Narrative. Die deutsch-dänische Grenzregion von 1920 bis heute, Kiel–Hamburg 2023, S. 191–200.
 
         20 Vgl. Frode Skarstein, Helge Ingstad. En biografi, Oslo 2010, hier S. 51–70, 183–192.
 
         21 Vgl. Krieger (Anm. 19), S. 199.
 
         22 Siehe für einen Überblick: Finn Gad, Grønland under krigen, Kopenhagen 1945.
 
         23 Vgl. Jens Boel/Søren T. Thuesen, Greenland and the World. The Impact of World War II. on Danish-Greenlandic Relations, in: Karen Langgård et al. (Hrsg.), Cultural and Social Research in Greenland. Selected Essays, Nuuk 2010, S. 9–35, hier 25f.
 
         24 Vgl. Charlotte Köhler, Ein düsteres „Experiment“, in: Geo 2/2025, S. 58–72.
 
         25 Siehe zur geostrategischen Bedeutung Grönlands auch den Beitrag von Michael Paul in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.). 
 
      

       
        DAS INTERESSE DER USA AN GRÖNLAND
 
         Marc Jacobsen 
 
        US-Präsident Donald Trump hat sein Auge wieder auf Grönland geworfen. Beim ersten Mal – im Sommer 2019 – verlief sich seine Idee, das Land zu kaufen, schnell im Sande, aber dieses Mal ist sein Interesse sehr viel anhaltender und tiefer. Die häufigen Breaking News der vergangenen Monate erschweren es, innezuhalten und intensiver darüber nachzudenken, was auf dem Spiel steht und was hinter dem großen Interesse der USA an Grönland steckt. Genau das ist die Intention dieses Beitrags: Im ersten Teil gebe ich einen knappen Überblick über das weit zurückreichende historische Interesse der USA an Grönland aufgrund seiner geostrategischen Lage und der enormen Mengen an strategisch wichtigen Mineralien. Im zweiten Teil befasse ich mich mit dem aktuellen Interesse der USA an Grönland. Dabei sind zwar Geostrategie und natürliche Ressourcen weiterhin entscheidende Faktoren, aber zweifellos tragen auch Donald Trumps imperialistische Ambitionen maßgeblich dazu bei. Hier möchte ich auch etwas näher auf ein mögliches Assoziierungsabkommen eingehen, das derzeit das Hauptziel der Trump-Regierung zu sein scheint, während die militärische Drohung als weniger wahrscheinliche Option im Hintergrund bestehen bleibt. Zunächst fasse ich jedoch zusammen, was sich im letzten Dreivierteljahr alles ereignet hat.
 
        STÜRMISCHE RESONANZ: DIE JÜNGSTEN EREIGNISSE
 
        Schon vor Beginn seiner zweiten Amtszeit kündigte Donald Trump am 23. Dezember 2024 den Tech-Unternehmer Ken Howery als neuen Botschafter in Dänemark an. Auf dem sozialen Netzwerk Truth Social schrieb Trump dazu: „Die Vereinigten Staaten von Amerika sind der Meinung, dass der Besitz und die Kontrolle von Grönland eine absolute Notwendigkeit sind.“ 01  Im Ausland reagierte man wie schon 2019, als mehrere Medien dies als schlechten Witz bezeichnet hatten, und die Antwort aus Dänemark kam prompt, als Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Tag darauf einen Plan für neue Milliardeninvestitionen in die Verteidigung der Arktis vorlegte. 02  In Grönland wurde Trumps Ankündigung zwar einerseits abgelehnt, andererseits jedoch als strategische Möglichkeit gesehen, dringend benötigte neue Investitionen anzuziehen. Als Reaktion auf Donald Trumps direkten Weihnachtsgruß an Grönland schickte beispielsweise der damalige grönländische Finanz- und Steuerminister Erik Jensen eine offene Einladung an Trump. Dies bereute er jedoch schnell, als der Sohn des designierten Präsidenten, Don Jr., ankündigte, am 7. Januar 2025 in die Hauptstadt Nuuk zu kommen. Dort bot er Obdachlosen ein Abendessen an, wenn sie dafür eine rote MAGA-Kappe aufsetzten und sich positiv über die USA äußerten; 03  diese Statements und Bilder wurden dann über diverse soziale Medien verbreitet, um den Eindruck zu erwecken, die USA seien willkommener als Dänemark. Zur gleichen Zeit hielt Donald Trump eine Pressekonferenz ab, bei der er nicht ausschließen wollte, zum Erwerb Grönlands bei Bedarf auch militärische Gewalt einzusetzen. 04  Dies begründete er mit der Bedeutung Grönlands für die nationale Sicherheit der USA, um später hinzuzufügen, die Kontrolle der USA über Grönland sei auch für die internationale Sicherheit wichtig. Was Trump damit genau meint, hat er bis jetzt nicht näher erläutert.
 
        All dies geschah, bevor Trump am 20. Januar 2025 offiziell seine zweite Amtszeit als Präsident antrat. Nachdem Trump erneut das Oval Office bezogen hatte, kündigten die USA an, eine offizielle Delegation nach Grönland zu senden – bestehend aus Usha Vance, der Ehefrau von Vizepräsident JD Vance, sowie dem damaligen nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz und dem Energieminister Chris Wright. Ihre Ziele waren die Pituffik Space Base und Grönlands zweitgrößte Stadt Sisimiut, wo sie einem Hundeschlittenrennen beiwohnen wollten. Kurz darauf wurden die Pläne jedoch geändert, man wollte nun nur noch die Militärbasis besuchen, und JD Vance trat an die Stelle der beiden Minister. Hintergrund dafür war wohl die in Grönland wachsende Antipathie gegenüber den USA, was unter anderem durch eine Demonstration von historischem Ausmaß zum Ausdruck kam, bei der die einheimische Bevölkerung – mit Múte B. Egede und Jens-Frederik Nielsen, dem scheidenden und dem zukünftigen Regierungschef, an der Spitze – Plakate mit der Aufschrift „Yankee go home!“ durch die Straßen von Nuuk trug. Die Ankündigung einer ähnlichen Demonstration in Sisimiut – bei der die Grönländer:innen den Amerikaner:innen den Rücken zudrehen wollten, um zu signalisieren, sie seien nicht willkommen – war sicherlich ausschlaggebend dafür, dass man letztendlich die Reisepläne auf die Pituffik Space Base beschränkte, wo die USA mehr Kontrolle über die Berichterstattung haben würden.
 
        Am 28. März 2025 machte JD Vance dann Ernst mit seinem Besuch, landete im Norden Grönlands und stellte sein begrenztes Wissen über das Land unter Beweis mit den Worten „It’s cold as shit here. Nobody told me“. 05  Dieser Besuch markierte den vorläufigen Höhepunkt des Interesses, das seitdem hinter verschlossenen Türen weiterverfolgt wird: Hier rechnet man angeblich aus, was es die USA kosten würde, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen. Gleichzeitig heißt es, die Chefin der US-Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, habe verstärkte Geheimdienstaktivitäten in Grönland angeordnet, um Informationen etwa über die dortige Unabhängigkeitsbewegung und die Haltung zur Ausbeutung der Bodenschätze zu sammeln. Dies hat Gabbard nicht zurückgewiesen, sondern indirekt bestätigt, indem sie Journalist:innen dafür kritisierte, vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. 06  Daraufhin bestellte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen den amtierenden US-Botschafter zu einem Gespräch ein, und der grönländische Premierminister Jens-Frederik Nielsen bezeichnete die Spionage der USA als „völlig inakzeptabel und respektlos“. 07  
 
        Hier stehen wir also. Ein Dreivierteljahr ist vergangen, seit Trump sein Interesse reaktiviert und damit die internationalen Medien veranlasst hat, sich erneut mit Grönland zu beschäftigen. Um das historische Interesse der USA an Grönland besser zu verstehen, blicken wir nun 150 Jahre zurück. 
 
        DAS HISTORISCHE INTERESSE DER USA AN GRÖNLAND
 
        Die Geschichte beginnt 1868, als es den ersten gut dokumentierten Versuch der USA gab, Grönland zu kaufen. 08  /  09  Der damalige US-Außenminister William H. Seward veröffentlichte den Bericht „A Report on the Resources of Iceland and Greenland“, in dem er unter anderem betonte, die großen Kryolith-Vorkommen in der Siedlung Ivituut könnten für die Aluminiumproduktion, die sich später als wichtiges Element der modernen Kriegsführung erweisen sollte, von entscheidender Bedeutung sein. 10  Seward hatte zuvor bereits den Kauf Alaskas von Russland organisiert, und in einem Kauf Grönlands sah er eine hervorragende Möglichkeit, diese beiden Gebiete zu nutzen, um Kanada von Osten und Westen her zu bedrängen, Teil der USA zu werden. Sewards Interesse an Grönland entstand im Anschluss an die – wie er glaubte – erfolgreichen Verhandlungen mit Dänemark über den Kauf der Dänischen Westindischen Inseln, heute als Amerikanische Jungferninseln bezeichnet. Dieser wurde jedoch (zunächst) nicht umgesetzt, da der US-Senat den von Dänemark bereits ratifizierten Vertrag ablehnte.
 
        In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich das Interesse der USA an den Dänischen Westindischen Inseln auf der einen und Grönland auf der anderen Seite parallel zur Machtausweitung und territorialen Expansion Preußens. Dies führte dazu, dass ein neu ernannter US-Botschafter in Dänemark einen komplexen Vorschlag aus vier Elementen erarbeitete:
 
         
          	 Dänemark übergibt Grönland den USA. 
 
          	 Die USA überlassen Dänemark die philippinischen Inseln Mindanao und Palauan. 
 
          	 Dänemark übergibt diese philippinischen Inseln Deutschland. 
 
          	 Deutschland überlässt Dänemark den nördlichen Teil von Schleswig. 
 
        
 
        Dahinter stand folgende Überlegung: Wenn Dänemark Schleswig zurückerhalten würde, das es im Krieg von 1864 an Deutschland verloren hatte, könnte dies den Weg für die USA ebnen, ihr vorrangiges Ziel zu erreichen: den Kauf der Dänischen Westindischen Inseln. 11  Dieser Vorschlag wurde nie umgesetzt, nach langwierigen Verhandlungen kauften die USA die Dänischen Westindischen Inseln gleichwohl 1917.
 
        Das geostrategische Interesse der USA an Grönland konkretisierte sich dann ernsthaft, als 1939 der Zweite Weltkrieg begann und das nationalsozialistische Deutschland im Jahr darauf Dänemark besetzte. Als unmittelbare Reaktion auf den Einmarsch nahm der damalige dänische Botschafter in den USA, Henrik Kauffmann, die Sache selbst in die Hand und überließ den USA die Souveränität über Grönland, da er befürchtete, Grönland könne ebenfalls unter deutsche Kontrolle geraten. Dabei handelte der Botschafter im Namen des Königs und entgegen der Weisung der damaligen dänischen Regierung. 12  Die Entscheidung ebnete den Weg für die amerikanische Militarisierung Grönlands, die seither aufrechterhalten wurde. So wurden in den folgenden vier Jahren vier Marine- und dreizehn Armeestützpunkte errichtet und 5795 US-Militärangehörige stationiert, was etwa 25 Prozent der damaligen Einwohner:innenzahl Grönlands entsprach. 13  
 
        Nach Ende des Zweiten Weltkriegs forderte die dänische Regierung die USA auf, ihre Truppen aus Grönland abzuziehen und das von Botschafter Kauffmann 1941 geschlossene Abkommen aufzuheben, da man der Ansicht war, dies sei nicht mehr durch eine äußere Bedrohung zu rechtfertigen. Die Regierung unter Präsident Harry Truman war jedoch anderer Meinung, weil die Bedrohung durch Deutschland durch eine neue Bedrohung durch die Sowjetunion ersetzt worden sei; das wiederum veranlasste Senatoren und Regierungsbedienstete erneut dazu, über den Kauf Grönlands oder den Tausch einiger Teile davon gegen Teile von Point Barrow in Alaska zu sprechen. Daher legte die Truman-Regierung einen Gegenvorschlag vor, der drei Optionen umfasste: 14  
 
         
          	 Eine Fortsetzung des Abkommens von 1941 
 
          	 Das Leasing der bestehenden amerikanischen Stützpunkte für die nächsten 99 Jahre 
 
          	 Den Kauf Grönlands für 100 Millionen US-Dollar in Gold. 
 
        
 
        Die Truman-Regierung machte klar, ein Verkauf sei das Beste, denn dies würde die angeschlagene Wirtschaft Dänemarks stärken und die Kritik an amerikanischen Stützpunkten auf dänischem Territorium eindämmen. Der dänische Außenminister lehnte jedoch alle drei Optionen ab, bezeichnete die Idee als „absurd“ und sagte zum US-Botschafter: „Auch wenn wir Amerika viel zu verdanken haben, finde ich nicht, dass wir Ihnen ganz Grönland schulden“. 15  Nach mehreren Versuchen, das bestehende Abkommen zu kündigen, gab Dänemark auf und unterzeichnete dafür 1951 ein neues Verteidigungsabkommen mit den USA. Auf dieser Grundlage rüsteten die USA mehrere bestehende Stützpunkte und Anlagen auf und errichteten neue, darunter die Thule Air Base, die bald darauf 10000 amerikanische Militärangehörige und viele verschiedene militärische Einrichtungen umfasste. 16  
 
        Mit der Zuspitzung des Kalten Krieges verstärkten die USA ihre militärische Präsenz in Grönland und entwickelten Pläne zur Lagerung von Atomwaffen, trotz eines ausdrücklichen Verbots seitens Dänemarks. Die damalige dänische Regierung wurde diskret über die Pläne informiert und genehmigte sie indirekt, indem sie eine klare Antwort an die USA vermied, und ohne Wissen der Öffentlichkeit. Bekannt wurde dies erst 1968, als ein B-52-Bomber mit vier Atombomben an Bord in der Nähe der Thule Air Base abstürzte, was eine breite öffentliche Debatte auslöste und schwerwiegende gesundheitliche Folgen für die an den Aufräumarbeiten Beteiligten hatte. Die USA gaben zwar keine offizielle Stellungnahme zu dem Flugzeugabsturz ab, behaupteten jedoch, dass das Verteidigungsabkommen von 1951 ihnen das Recht zu diesen Maßnahmen in Grönland einräumte, wo sie „weitreichende Befugnisse“ hätten, wie es in einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums an Präsident Dwight D. Eisenhower hieß. 17  Dennoch wurde 1968 formell vereinbart, die USA würden ohne vorherige Information Dänemarks in Grönland Atomwaffen weder lagern noch stationieren. 1955 hatte die damalige US-Führung außerdem erneut die Idee erörtert, Grönland zu kaufen, und fünf Jahre später trug Präsident Eisenhower diese Absicht dem damaligen König von Dänemark vor, der angeblich sehr aufgebracht war und zum dänischen Außenminister mit Nachdruck sagte: „Wir verkaufen nicht!“ 18  
 
         
          [image: Menschen demonstrieren mit grönländischen Flaggen und einem großen Transparent, auf dem steht: „Yankee go home!“] 
          Demonstrierende bei einer Kundgebung unter dem Motto „Grönland gehört den Grönländern“ in Nuuk am 15. März 2025 
 
            Quelle: picture alliance, Christian Klindt Soelbeck 
 
        
 
        Die technologischen Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten des Kalten Krieges veränderten die Anforderungen an die militärische Präsenz der USA in Grönland, sodass die Amerikaner die Nachrüstung ihres Frühwarnsystems für ballistische Raketen (BMEWS) beantragten. Nach mehrjährigen Verhandlungen zwischen den USA, Dänemark und nun auch Grönland – das nach der Einführung der Hjemmestyre (Heimverwaltung, die erste Stufe auf dem Weg zur grönländischen Autonomie) im Jahr 1979 eine aktivere Rolle einnahm – wurde 1987 der Wunsch der USA nach einer Nachrüstung des Thule-Radars erfüllt.
 
         
          [image: Schwarze Autos fahren hintereinander auf einer schneebedeckten Straße auf einige Gebäude zu. Im Hintergrund sind verschneite Berge zu sehen.] 
          Der Autokonvoi von US-Vizepräsident JD Vance fährt durch die Pituffik Space Base, 28. März 2025. 
 
            Quelle: picture alliance, Jim Watson 
 
        
 
        Mit dem Ende des Kalten Krieges veränderte sich die primäre Perspektive der USA auf die Arktis von militärischen Anliegen hin zu einem stärkeren Fokus auf Umweltschutz und regionaler Zusammenarbeit. 19  Trotz ihrer geografischen Lage in der Arktis war die Thule Air Base von dieser neuen Perspektive weitgehend abgekoppelt, denn die Notwendigkeit eines BMEWS wurde erst 1998 mit der Bedrohung durch sogenannte Schurkenstaaten und einige Jahre später als Element des globalen Krieges gegen den Terror legitimiert. In den begleitenden trilateralen Verhandlungen stärkte Grönland seinen Einfluss auf die Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik durch Unterzeichnung des Igaliku-Abkommens von 2004. Damit wurde das Verteidigungsabkommen von 1951 angepasst und unter anderem „Grönlands Beitrag zu den gegenseitigen Sicherheitsinteressen und die sich daraus ergebende Aufteilung der damit verbundenen Risiken und Verantwortlichkeiten“ klar anerkannt. 20  Eine wesentliche Forderung Grönlands bei den Verhandlungen war, dass die militärische Präsenz der USA dem „internationalen Frieden“ dienen sollte und nicht nur dem Schutz der USA und der westlichen Hemisphäre, wie es bis dahin geheißen hatte. Dass Donald Trump heute davon spricht, die Kontrolle über Grönland sei wichtig für die „internationale Sicherheit“, ist möglicherweise hierauf zurückzuführen.
 
        In den folgenden Jahren wuchs die Besorgnis der USA über Chinas wachsendes Interesse an Grönland, was insbesondere durch Enthüllungen von Wikileaks 2007 bekannt wurde, in denen es hieß: „Unsere verstärktes Engagement (…) wird auch unsere Beziehung mit Grönland gegenüber den Chinesen stärken.“ 21  Die dänische Regierung war weniger explizit, begann jedoch ebenfalls, aktiver gegen Chinas Versuche, in Grönland zu investieren, vorzugehen. 22  Ein erster Hinweis darauf war die Weigerung, die verlassene, zum Verkauf stehende Militärbasis in Grønnedal in Südgrönland an China zu veräußern. 23  Ein weiteres Beispiel dafür gab es zwei Jahre später, als ein chinesischer Bauunternehmer Interesse an Grönlands umfangreichen Flughafenbauvorhaben bekundete. 24  Dänemark bot der grönländischen Regierung daraufhin ein günstiges Darlehen an, erhielt im Gegenzug Einfluss darauf, wer sonst noch an dem Projekt beteiligt sein würde, und konnte damit de facto ein Veto gegen den chinesischen Bauunternehmer einlegen. 
 
        Der sich abzeichnende Großmachtkonflikt mit China war auch Hauptgrund dafür, dass die USA während Donald Trumps erster Amtszeit die Arktis stärker in den Fokus nahmen. Dies wurde insbesondere 2019 deutlich, als der damalige Außenminister Mike Pompeo anlässlich des Minister:innentreffens des Arktischen Rates in Rovaniemi, Finnland, scharfe Worte gegenüber China und Russland fand. 25  In derselben Rede kündigte er an, die USA würden ihre militärische und diplomatische Präsenz in der Arktis verstärken. Auf dem Rückweg aus Finnland hätte Pompeo Nuuk besuchen sollen, um die Eröffnung eines neuen US-Konsulats in der Stadt anzukündigen, aber aufgrund der eskalierenden Spannungen mit dem Iran übernahm das an seiner Stelle die damalige US-Botschafterin in Dänemark, Carla Sands.
 
        Trotz des wachsenden Interesses der USA an Grönland hatten nur wenige vorausgesehen, dass dies zu Donald Trumps Idee führen würde, Grönland zu kaufen. Dies sei, so führte er im August 2019 aus, im Grunde genommen ein großer Immobilienkauf und strategisch gesehen „nice“ für die USA. 26  Trump verwies außerdem auf ähnliche frühere Kaufideen, insbesondere die von Präsident Truman; doch als die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen antwortete, dies sei eine absurde Diskussion – und damit dieselbe Antwort gab, die Truman 1946 bekommen hatte –, sagte er seinen geplanten Staatsbesuch in Dänemark ab.
 
        Obwohl Trumps Idee entschieden abgelehnt wurde, gab es in der Folgezeit mehrere konkrete Initiativen mit dem Ziel, die Präsenz der USA in und die bilateralen Beziehungen zu Grönland zu stärken. Am bemerkenswertesten waren die Eröffnung eines US-Konsulats im Jahr 2020 und ein Wirtschaftspaket in Höhe von 12,1 Millionen US-Dollar, das in amerikanische Beratungsleistungen für die Entwicklung der grönländischen Bergbauindustrie, des Tourismus und des Bildungswesens investiert werden sollte. Gleichzeitig wurde die Rolle Grönlands auf internationaler Bühne gestärkt, indem es als gleichberechtigter Partner anerkannt wurde. Unterstrichen wurde dies in den folgenden Jahren unter anderem durch offizielle Staatsbesuche in Washington,  D.C., Kopenhagen und Nuuk.
 
        DAS AKTUELLE INTERESSE DER USA AN GRÖNLAND
 
        Zurück im Jahr 2025 können wir nun feststellen, dass das Interesse der USA an Grönland keineswegs neu ist und die treibenden Faktoren seit Langem die geostrategische Lage des Landes und seine zahlreichen natürlichen Ressourcen sind. Dies waren auch die beiden Hauptbotschaften von Trumps Äußerungen 2019. Als er diesen Wunsch nun fünf Jahre später wiederholte, war daher die erste Reaktion seitens Dänemarks und Grönlands, erneut auf diese beiden Elemente abzuzielen: Zum einen wurde klargestellt, dass es den USA freistehe, in das Bergbaupotenzial Grönlands zu investieren, solange sie die Gesetze des Landes einhalten. Mit einem sogenannten Memorandum of Understanding (einer Form der Absichtserklärung) für diesen Bereich verfügen die USA über recht gute Voraussetzungen, um ihren Worten Taten folgen zu lassen und damit etwa Zugang zu den vielen Seltenen Erden Grönlands zu erhalten, die unerlässlich sind, um Chips für Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Windkraftanlagen und auch Waffen herzustellen. Zum anderen üben die USA bereits de facto die militärische Kontrolle über Grönland aus, das eine wichtige Rolle bei der Abschreckung globaler und regionaler Bedrohungen spielt. Falls die USA ihre militärische Präsenz erhöhen möchten, ist dies bereits im Rahmen des bestehenden Verteidigungsabkommens möglich, und die Regierungen in Nuuk und Kopenhagen dürften ein offenes Ohr für diesen Wunsch haben – vor allem, wenn Grönland davon profitiert.
 
        Als weltweit führende Militärmacht wäre es für die USA in der Tat recht einfach, in Grönland einzumarschieren, wo sie bereits über eine starke militärische Präsenz verfügen. Sollten sie dies tun, würden sie jedoch auf Ablehnung seitens großer Teile der Weltgemeinschaft stoßen, die auf ein solch aggressives und imperialistisches Vorgehen scharf reagieren würden. Auch aus diesem Grund ist dies derzeit kein wahrscheinliches Szenario. Dass das Weiße Haus die Kosten für eine Übernahme der Kontrolle über Grönland berechnet, ist in diesem Licht ein positives Signal dafür, dass man eher Soft Power und Kapital einsetzen will, „to win hearts and minds“. 27  Zwei Details bedürfen hierbei der besonderen Erwähnung: Erstens basieren die Berechnungen offenbar darauf, dass Grönland das Angebot aktiv annehmen muss, wenn es den USA gelingt, sich als attraktive Alternative zu Dänemark zu präsentieren. Zweitens ist dabei die Kosten-Nutzen-Bewertung wichtig: Was können die USA im Gegenzug für ihre vielen Milliarden Dollar von Grönland bekommen? Hier geht es um eiskaltes Kalkül, das Trumps geoökonomischen Zugang zur internationalen Politik widerspiegelt. Diese Logik des Gebens und Nehmens kann man etwa in Bezug auf die Ukraine beobachten, die Rohstoffe im Gegenzug für amerikanische Militärhilfe liefern soll.
 
        Wenn die USA dementsprechend erwarten, dass ihre Ausgaben durch Einnahmen aus dem Bergbau in Grönland gedeckt werden – wie von der Organisation American Action Forum dargelegt 28  –, würde dies dem Wunsch nach mehr Autonomie direkt zuwiderlaufen. Als 2009 die Selvstyre (Selbstverwaltung) als weiterer Schritt Richtung grönländischer Autonomie eingeführt wurde, war gerade das Recht auf die Bodenschätze ein ganz zentrales Element. Wenn man nun dieses Recht im Austausch gegen Geld aufgibt, wäre dies zweifellos ein Rückschritt auf dem Weg in die Unabhängigkeit. Und hier haben wir die größte Herausforderung für die Trump-Regierung: Vertrauen. Sie mag zwar gut darin sein, die Mediendiskussion zu steuern, aber die jüngsten Reaktionen aus Grönland sind unmissverständlich. Gelächter im US-Kongress, wenn Trump von „the incredible people of Greenland“ spricht, die Androhung einer militärischen Annexion und JD Vances Besuch in der Pituffik Space Base haben das Vertrauen der Grönländer:innen in die USA zweifellos erschüttert. 29  
 
        GRÖNLANDS NÄCHSTE STATION: FREIE ASSOZIIERUNG?
 
        Die Grönländer:innen haben deutlich signalisiert, dass sie nicht der 51. Bundesstaat der USA werden möchten. Der ehemalige Regierungschef Múte B. Egede formulierte es so: „Grönland gehört den Grönländern. Wir wollen keine Dänen sein. Wir wollen keine Amerikaner sein. Wir wollen Grönländer sein“. 30  Auf dem Weg zum letztendlichen Ziel einer Staatsgründung – ein Weg, den die weitaus meisten Grönländer:innen unterstützen – gibt es andere Möglichkeiten, die Autonomie des Landes zu stärken. Am meisten diskutiert wird hier die sogenannte Freie Assoziierung. 31  Dies wurde offenbar auch in den USA bemerkt, wo ehemalige, Trump-loyale Bedienstete vorgeschlagen haben, die USA sollten einen Compact of Free Association mit einem unabhängigen Grönland eingehen. Die USA haben ähnliche Abkommen mit den kleinen Pazifikstaaten Mikronesien, Palau und den Marshallinseln geschlossen. Nach diesem Modell würde Grönland das Band zu Dänemark kappen, dafür aber den USA Zugang zu seinem Territorium gewähren – im Austausch für eine Sicherheitsgarantie und Zusagen über wirtschaftliche und administrative Unterstützung, juristische und diplomatische Dienste sowie eine Küstenwache. 
 
        Abgesehen davon, dass dies die Beziehungen zu dem eigentlich engen Bündnispartner Dänemark verschlechtern würde – was Trump offenbar nicht zu kümmern scheint –, würde diese Regelung den USA erhebliche finanzielle Belastungen auferlegen: Schon die finanziellen Subventionen, die Grönland derzeit von Dänemark erhält, belaufen sich auf etwa 700 Millionen US-Dollar im Jahr und müssten ersetzt werden, was die Kosten für das Engagement der USA um über 1000 Prozent erhöhen würde. 32  Die Zeit wird zeigen, ob Donald Trump dies weiterhin für einen guten Deal hält. Entscheidend ist dabei natürlich, welche Gegenleistungen und Reichtümer dafür erwartet werden. In die Rechnung fließen auch Trumps imperialistische Ambitionen und die Bestrebungen seiner reichen Geldgeber aus der Tech-Branche ein, Grönland zu einer libertären „Freedom City“ 33  zu machen, die kaum durch staatliche Vorgaben reguliert werden würde – zwei Faktoren, die schwer zu beziffern sind und wirtschaftliche und humanistische Gründe überlagern könnten.
 
        Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nur eines sicher: Grönland strebt nach mehr Unabhängigkeit. Interpretiert man das Ergebnis der Parlamentswahlen vom 11. März 2025, dann sieht dieser Weg zunächst eine Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit Dänemark vor. So bildeten vier Parteien als Reaktion auf den starken Druck der USA eine historisch breite Koalitionsregierung, während die fünfte Partei Grönlands, Naleraq, die ein knappes Drittel der Stimmen erhielt, die einzige Oppositionspartei ist und sich unter anderem für eine engere Beziehung zu den USA auf Kosten der derzeitigen Reichsgemeinschaft mit Dänemark einsetzt. Während das Ziel der Unabhängigkeit die grönländische Bevölkerung eint, spaltet sie die Frage, ob Dänemark oder die USA der bessere Partner auf dem Weg dorthin sind. Unterdessen arbeitet man im Weißen Haus intensiv an einem Angebot, das mehr Grönländer:innen davon überzeugen soll, ihren Blick nach Westen statt nach Osten zu richten.
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        KLIMAWANDEL IN GRÖNLAND
 
        Gesellschaftliche Wahrnehmungen vor Ort
 
         Sophie Elixhauser 
 
        April 2025, im Flugzeug auf dem Rückweg von der Kleinstadt Uummannaq im Westen Grönlands. Ich sitze neben einer einheimischen Frau mittleren Alters und wir kommen ins Gespräch. Sie interessiert sich für unser Forschungsprojekt, bei dem wir gemeinsam mit Schüler:innen der Edvard-Kruse-Schule in Uummannaq Schneeforschung betreiben. Nach einer kurzen Pause sagt sie: „So traurig, dass wir dieses Jahr kein Meereis bekommen haben … Wir lieben es, zu fischen und Fisch zu essen. Ich vermisse es!“ 01  
 
        Dieser Winter ist der erste seit Langem, in dem es rund um die kleine Insel, auf der die 1400 Einwohner:innen Uummannaqs leben, kein stabiles Meereis gibt. Seit ein paar Jahrzehnten sind die Perioden mit stabilem Meereis schon kürzer und unvorhersehbarer geworden, doch in diesem Winter ist die Lage besonders einschneidend. Das betrübt nicht nur meine Gesprächspartnerin, sondern viele andere Menschen vor Ort. Zwar haben einige Berufsfischer mit ihren Motorbooten schmale Spuren ins Eis geschlagen, auf denen sie hinausfahren können, doch der Radius ist begrenzt. Der größte Teil der Bevölkerung muss den Winter über auf der Insel bleiben oder in teure Hubschraubertickets investieren. In vielen anderen Jahren ist die Mobilität gerade im Winter hoch. Die umliegenden Siedlungen werden mit Motorschlitten, Autos und Taxis über das Eis angefahren, und die Fischer und Jäger gehen auf dem Eis ihrer Arbeit nach. In ihrer Freizeit ist die breite Bevölkerung beim Eisfischen oder nimmt an wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen auf dem Eis teil. Doch in diesem Jahr findet in Uummannaq kein Hundeschlittenrennen statt, und der überregional bekannte Eismarathon wurde auf den kleinen See neben dem Ort verlegt, auf dem die Läufer:innen nun beengter ihre Kreise ziehen. Die Schlittenhunde, die im Winter oft angebunden auf dem Meereis leben, bleiben dieses Jahr an Land und werden nur gelegentlich auf dem See vor die Schlitten gespannt, damit sie nicht aus dem Training kommen.
 
        Das selbstverwaltete Territorium Grönland (Grönländisch: Kalaallit Nunaat) ist ein Teil des Königreichs Dänemark. Auf die Insel wirkt sich der Klimawandel stark aus, denn die Arktis erwärmt sich deutlich schneller als der globale Durchschnitt. Der grönländische Eisschild verliert jährlich Hunderte von Milliarden Tonnen Eis, was zum globalen Anstieg des Meeresspiegels beiträgt. Durch die auftauenden Permafrostböden werden Treibhausgase wie Methan und CO2 freigesetzt, wodurch sich der Klimawandel weiter verstärkt. Außerdem führen der Rückgang der Gletscher und des Permafrosts zu Küstenerosion und Boden- und Felsbewegungen, mit Auswirkungen auf Siedlungen und Infrastruktur. Die Temperaturerwärmung hat eine starke Abnahme des Meereises zur Folge, sodass die schnee- und eisfreien Monate länger werden. Dadurch verändern sich die Ökosysteme, und einige Tierarten, wie Eisbären, Narwale und bestimmte Fischarten, verlieren ihren Lebensraum, während gleichzeitig neue Arten zuwandern. Auch die Pflanzenwelt verändert sich, und die Vegetationsperioden werden länger. 02  In diesem Beitrag stehen jedoch die Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben der Inuitbevölkerung und ihr Blick auf diese Veränderungen im Zentrum. 03  
 
        SCHNEE UND EIS IN UUMMANNAQ
 
        Als Sozialanthropologin habe ich zur Wahrnehmung von Umweltveränderungen verschiedene Forschungen in Grönland durchgeführt, sowohl in Tasiilaq an der Ostküste, wo meine Beziehungen zu den Menschen 20 Jahre zurückreichen, als auch seit einigen Jahren in Uummannaq. In Bezug auf Uummannaq bin ich aktuell Teil des Forschungsprojekts Snow2School, in dem unser Team, bestehend aus Sozialanthropolog:innen der Universität Wien, Klimatolog:innen der Universität Graz und lokalen Partner:innen, die Veränderungen der Schneebedeckung im Zuge des Klimawandels und ihre Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften untersucht. Wir verfolgen einen Citizen-Science-Ansatz und arbeiten eng mit Jugendlichen zweier Schulen in zwei unterschiedlichen Gebirgsregionen zusammen: der Atuarfik Edvard Kruse in Uummannaq und der BORG Eisenerz in der Steiermark, Österreich. Die Schüler:innen sind aktiv in die Schneeforschung involviert und tauschen sich online über die Thematik aus. In Zusammenarbeit mit unserem Team führen sie Schneemessungen und klimatologische Untersuchungen durch und betreiben qualitative Schneeforschung, indem sie beispielsweise alte und neue Schneefotos und die dazugehörigen Geschichten sammeln. 
 
         
          [image: Ein Mensch steht mit einer grönländischen Flagge auf einer Schneefläche, im Hintergrund kommt ein Hundeschlitten mit einer weiteren Person angefahren.] 
          Hundeschlittenrennen auf dem Eis bei Uummannaq, April 2024
 
           © Sophie Elixhauser 
 
        
 
        In unserem Projekt konzentrieren sich die Forschungen in erster Linie auf Schnee (Grönländisch: aput), nehmen aber auch andere Klima- und Umweltveränderungen in den Blick. Erste Ergebnisse zeigen, dass – ähnlich wie in anderen Regionen Grönlands – in Uummannaq die Zeiten mit langanhaltenden hohen Schneemengen kürzer geworden sind, der Schneefall weniger vorhersehbar ist und weniger Schnee fällt. 04  Einige Bewohner:innen bedauern dies, da Aktivitäten wie Schlittenfahren oder das Bauen von Iglus und Schneehöhlen besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt sind. 2025 gab es allerdings einen Winter mit sehr viel Schnee, wenngleich das Meereis, wie oben beschrieben, den ganzen Winter über nicht stabil geschlossen war. Während unseres Feldaufenthalts im April 2025 merkten mehrere Einwohner:innen an, dass dieser warme Winter mit viel Schnee und zahlreichen Stürmen problematisch sei, da das Eis nicht zufrieren könne. Ein Lehrer erklärte uns: „Dieses Jahr haben wir kein Eis, das ist schlecht. Es ist warm, und wir haben viel nassen Schnee. Wir mögen dieses Wetter nicht.“ Immer wenn das Eis fast zugefroren war, kam ein Sturm und trieb es auseinander. Eine ältere Frau sagte sichtlich bewegt zu mir: „Wir vermissen das Eis und die kalte Witterung.“ Nachdem die Sonne nach den dunklen Wintermonaten Anfang Februar zurückgekehrt war, sei sie in früheren Jahren viel auf das Eis gegangen, um zu fischen und mit den Schlittenhunden herumzufahren. Wenn es diesen Winter nicht so viel geschneit hätte, wäre sicherlich Eis gekommen, ergänzte sie. In diesem Fall ist „viel Schnee“ negativ besetzt, da er gleichzeitig für das fehlende Meereis steht. Für viele Einwohner:innen sind kaltes Wetter und Eis wichtiger als der Schnee.
 
         
          [image: Einige bunte Holzhäuser stehen am Hügel eines teilweise mit Schnee bedeckten, hohen Berges.] 
          Uummannaq, April 2025 
 
           © Sophie Elixhauser 
 
        
 
        Der Rückgang des Meereises (Grönländisch: siku) beeinträchtigt das tägliche Leben der Menschen. 05  Das Meereis spielt eine wichtige Rolle für die Mobilität, da es in Grönland keine durch Straßen verbundenen Siedlungen gibt. Instabile Eisverhältnisse erschweren im Winter die Fortbewegung auf und über dem Meer sowie den Transport von Gütern. So können Fische beispielsweise nicht mehr wie gewohnt mit dem Motorschlitten aus den Siedlungen in den Hauptort gebracht werden. Auch die Jagd und der Fischfang sind betroffen, und das Eisfischen ist stark eingeschränkt. Somit wird es für die Bevölkerung im Winter schwieriger, an heimische Nahrungsmittel zu gelangen. Heutzutage ernähren sich viele Menschen in Grönland sowohl von importierten als auch von lokalen Nahrungsmitteln. In den urbanen Zentren ist der Anteil der lokalen Produkte viel geringer. Der Konsum lokaler Produkte (Grönländisch: kalaalimernit), wie Fisch und das Fleisch von Meeressäugern, ist aber nach wie vor von großer Bedeutung für die kulturelle Identität. 06  Stabiles Meereis ist eine Voraussetzung dafür, dass Hundeschlitten eingesetzt werden können – sei es für die Jagd, den Tourismus oder als Freizeitaktivität grönländischer Familien. Durch das schwindende Meereis wird diese für die Menschen bedeutende Tradition zunehmend eingeschränkt. Eine ältere Einwohnerin berichtete, es wäre früher normal gewesen, dass Kinder auf dem Eis spielten und sich dabei vom Ort entfernten. Das Eis war dick genug und verlässlich. Heutzutage dürfen Kinder nicht mehr ohne Aufsicht auf das Eis, denn es gibt gefährliche Stellen. Doch auch das stabile Meereis birgt Gefahren: Einige Schülerinnen erwähnten die halb menschlichen, halb nicht-menschlichen Wesen namens qivittut, die in Gruselgeschichten vorkommen und als gefährlich gelten. Auch an der Ostküste Grönlands höre ich immer wieder von ihnen. 07  Laut den Schüler:innen steigt bei geschlossenem Meereis die Gefahr, einem qivittoq zu begegnen, da sie dann leichter in die Stadt gelangen können. 
 
         
          [image: Eine Straße führt an einem roten Haus vorbei einen Hügel hinunter, wo noch mehr Häuser stehen. Drei Menschen laufen auf der Straße, im Hintergrund sind schneebedeckte Berge und eine Eisfläche zu sehen.] 
          Tasiilaq, Juni 2023 
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        Während das grönländische Inlandeis selten erwähnt wird und in der Lebenswelt der Menschen eine untergeordnetere Rolle spielt, verdeutlichen diese Beispiele die enge Verbindung vieler Grönländer:innen zum Meereis. Für sie ist es ein wichtiger Ort für Aktivitäten, mit dem positive Gefühle wie Leichtigkeit, Vertrautheit und Entspannung verbunden sind. 08  Für die Inuit-Gemeinschaften in der gesamten Arktis hat das Meereis eine große Bedeutung als Lebensraum und Heimat und ist zentral für die eigene Zugehörigkeit und Identität. 
 
        WAHRNEHMUNG VON KLIMAWANDEL IN TASIILAQ
 
        Der Rückgang des Meereises und des zuweilen mit dem Ufer verbundenen Fjordeises ist in ganz Grönland spürbar. Es gibt jedoch regionale Unterschiede, da sich das Eis selbst sowie seine Bedeutung unterscheiden. In Südgrönland beispielsweise, wo generell weniger Eis vorhanden ist, bezeichnet man mit Meereis das Packeis, das mit dem Polarstrom die Ostküste hinunterzieht. In der Tasiilaq-Region an der dünn besiedelten Ostküste Grönlands ist die Landschaft gebirgig, und im Gegensatz zu Uummannaq fahren hier keine Autos auf dem Eis. Seit 2005 kehre ich alle paar Jahre in diese Region zurück, zuletzt 2022 und 2023 für das Forschungsprojekt Snow2Rain. 
 
        In diesem beschäftigten wir uns – thematisch ähnlich wie in Uummannaq – mit Umweltveränderungen im Zuge des Klimawandels, insbesondere mit dem Übergang von weniger Schnee zu mehr Regen sowie den Auswirkungen auf das tägliche Leben der Menschen. Auch hier arbeiteten wir in einem interdisziplinären Team derselben Universitäten zusammen mit lokalen Partner:innen und Personen aller Altersgruppen in Tasiilaq. Unser Ziel war es, klimatologische Messungen und lokales und Indigenes 09  Wissen zu integrieren. Neben ethnographischen Methoden wie der teilnehmenden Beobachtung und Gesprächen und Workshops mit den Einwohner:innen führte unser Team unter anderem manuelle und automatisierte Schneemessungen und Datenanalysen durch. 
 
        Zu Beginn unseres Projekts startete das grönländische Sozialunternehmen Siu-Tsiu eine neue Initiative: In Tasiilaq wurde ein Gemeinschaftsgarten ins Leben gerufen, in dem Gemüse angebaut wird. Der Garten ist der erste seiner Art in Ostgrönland und wurde von der Stadtbevölkerung freudig aufgenommen. In der Region gab es zuvor keinen Gemüseanbau, da die Temperaturen dafür zu niedrig waren. Diese Initiative verdeutlicht, dass die klimatischen Veränderungen für die Einwohner:innen nicht nur negative Folgen haben. 10  
 
        Generell zeigte unser Projekt, dass der aktuelle Übergang von weniger Schnee hin zu mehr Regen, der für die Zukunft stark prognostiziert wird, bei den Einwohner:innen Tasiilaqs bislang kaum ein Thema ist. Auch wenn die Zunahme des Regens laut klimatologischer Daten derzeit noch eher gering ausfällt, kommt es bereits häufiger zu starken Regenereignissen. 11  So fiel beispielsweise im April 2023 innerhalb kurzer Zeit viel Regen auf Schnee. Der Schneematsch behinderte den Zugang zu einigen Straßen, und die Landebahn des regionalen Flughafens auf der nahegelegenen Insel Kulusuk war zwölf Tage lang gesperrt. In Kulusuk ertranken zudem vierzehn Schlittenhunde, die auf Eisschollen nicht weit von der Insel angebunden waren. 12  Solche und ähnliche Auswirkungen von starkem Regen auf Schnee sind im gesamten arktischen Raum gut dokumentiert. 13  
 
        Viele Einwohner:innen beobachten einen Trend zu weniger Schnee, den einige bedauern. Wegen des besonders schneereichen Winters 2022 waren sich einige unsicher, ob der Klimawandel hier eine Rolle spielt. Die meisten Bewohner:innen Tasiilaqs waren sich aber einig, dass die Temperaturen generell gestiegen sind, und führten dies auf den Klimawandel zurück. Es wurden auch andere Erklärungen genannt: So begründete etwa ein Mann den aktuellen Temperaturanstieg mit „natürlichen Zyklen“ und „wärmeren und kälteren Perioden, die etwa alle 100 Jahre zurückkehren“. In den letzten Jahrzehnten hat sich hier die Anzahl der Monate, in denen man auf dem Eis unterwegs sein kann, stark reduziert. Die Übergangsjahreszeiten, in denen es weder stabiles Eis noch eisfreies Wasser gibt, sind länger geworden. Während dieser Zeit sind private Motorboote meist das einzige erschwingliche Fortbewegungsmittel in der Region. Die Boote fungieren dann als „Eisbrecher“ und werden dadurch stark beansprucht, die Kosten für Reparaturen und Neuanschaffungen sind gestiegen. Ähnlich wie in anderen nördlichen Regionen Grönlands ist die Zahl der Schlittenhunde in der Region Tasiilaq aufgrund des Rückgangs von Schnee und Eis drastisch gesunken. Althergebrachtes Wissen, beispielsweise zu Routen auf dem Eis oder über Gletscher, verliert durch die Veränderungen mitunter seine Gültigkeit und muss angepasst werden.
 
        Die Einwohner:innen von Tasiilaq berichten von einer Zunahme von Erdbeben, die indirekt mit dem Rückgang der Gletscher zusammenhängen, sowie von sich veränderten Sturmmustern. Es werden neue Tierarten beobachtet, darunter bisher seltene Wale sowie Insekten. Andere Säugetiere und Fischarten verlassen hingegen die Region. 14  Während meiner ersten Aufenthalte in den 2000er Jahren waren beispielsweise jedes Jahr große Scharen von Narwalen im Sermilik-Fjord unterwegs. In den Sommermonaten brachen die Jäger dorthin zur Jagd auf. Inzwischen sind die Narwale meist nur noch weiter nördlich entlang Grönlands Ostküste anzutreffen. 
 
        WISSENSCHAFTLICHE UND INDIGENE ERKLÄRUNGEN DES KLIMAWANDELS
 
        Die Menschen in Tasiilaq und Uummannaq nehmen eine Vielzahl von Umwelt- und Klimaveränderungen wahr. Ihre Kenntnisse über die wissenschaftlichen Hintergründe des globalen Klimawandels unterscheiden sich aber je nach Bildungshintergrund und anderen biografischen Faktoren. Einige Personen in Tasiilaq äußerten beispielsweise Zweifel daran, ob der Klimawandel wirklich menschengemacht ist. Auch die niederländische Anthropologin Cunera Buijs berichtet von unterschiedlichen lokalen Erklärungsmustern. In ihrer Forschung in Tasiilaq wurden unter anderem die Umweltverschmutzung, Gottes Wille (der protestantische Glaube ist weitverbreitet) und die Prozesse von tsilar als Ursachen des Klimawandels gewertet. 15  Tsilar ist das ostgrönländische Wort für Wetter, Luft, Universum und Intelligenz. Um „Klima“ zu übersetzen und zu differenzieren, wird das Wort pitsusaa hinzugefügt (tsilar pitsusaa). In diesem Indigenen Konzept sind der Mensch und die Umwelt nicht kategorisch getrennt. Es ist Teil eines relationalen Weltbildes, in dem der Mensch weder eine Vormachtstellung noch Kontrolle über die nichtmenschliche Umwelt hat. 16  Diese Philosophie prägte traditionell das Leben in Grönland. Zwar bildet die westliche, wissenschaftliche Epistemologie heute die Grundlage für das Gesellschaftssystem Grönlands, doch die traditionelle Lebenswelt spielt nach wie vor eine Rolle im täglichen Leben. Dies könnte die Zweifel an einem menschlichen Einfluss auf den Klimawandel erklären. 17  
 
        Das zuvor angeführte Erklärungsmuster der „natürlichen Zyklen“ für den Klimawandel findet sich auch in den Forschungen der grönländischen Wissenschaftlerin Lene Kielsen Holm in verschiedenen Regionen Grönlands wieder. Da Grönländer:innen mit zyklenhaften und nicht immer linearen Prozessen an Land und Meer konfrontiert wären – beispielsweise bei den Routen bestimmter Säugetiere und Fische – würden sie oft verschiedene Erklärungsansätze für Veränderungen in der Umwelt miteinbeziehen. 18  Eine aktuelle quantitative Umfrage zur Wahrnehmung des Klimawandels in Grönland spricht von „einer Kluft zwischen dem wissenschaftlichen Konsens und den Ansichten der Küstenbewohner:innen Kalaallit Nunaats“. 19  Diese Kluft sei in den abgelegeneren Regionen Grönlands ausgeprägter.
 
        Generell zeigen meine Forschungen, dass viele Menschen trotz des Wandels eine große Kontinuität in ihrer Interaktion mit der Umwelt sehen. Manche Veränderungen, wie der Rückgang des Meereises, werden zwar bedauert und führen zu Anpassungsstrategien. Gleichzeitig wird die Umwelt aber seit jeher als wechselhaft und veränderbar wahrgenommen. Dies steht dem in der westlichen Medienlandschaft präsenten Krisennarrativ des Klimawandels entgegen. Dieses Narrativ – oft symbolisiert durch Bilder wie den Eisbären auf der schmelzenden Scholle – stellt die Inuit-Bevölkerung als „exponierte“ Opfer an der „Frontlinie“ der globalen Erwärmung dar. 20  Nach meinen Beobachtungen sieht sich die Bevölkerung nicht als Opfer. Im Gegensatz zur Stimmung in vielen Ländern der westlichen Welt konnte ich bislang keine Fälle von Klimaangst feststellen. Obwohl Veränderungen wie der Rückgang des Meereises Emotionen hervorrufen, werden Fragen nach den möglichen zukünftigen Folgen des Klimawandels häufig gelassen und mitunter auch humorvoll beantwortet. Zudem gibt es immer wieder Stimmen, die die positiven Seiten des Klimawandels beleuchten. So überlegte beispielsweise ein älterer Mann bei einem Community-Workshop in Tasiilaq 2022, welche Routen sie mit dem Boot befahren könnten, wenn die Gletscher abgeschmolzen wären. Diese Beispiele veranschaulichen, dass die Menschen in Grönland aufgrund ihrer relationalen Epistemologie auch im Angesicht von Veränderungen wie dem globalen Klimawandel eine positive Handlungsfähigkeit besitzen, die ihre Resilienz prägt. Dadurch nehmen sie ihre Situation als weniger hilflos wahr als manche Menschen in der westlichen Welt. 21  
 
         
          [image: Ein hohes, modernes graues Gebäude mit teilweise verglaster Fassade und einem flachen Dach steht zwischen kleineren Häusern.] 
          Einkaufszentrum in Nuuk, April 2025 
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        KLIMAPOLITIK IN GRÖNLAND
 
        Während der Klimawandel in ländlicheren Regionen in erster Linie vor dem Hintergrund von Veränderungen vor der eigenen Haustür thematisiert wird, stehen in der grönländischen Politik Themen wie geopolitische Interessen, Rohstoffabbau und wirtschaftliche Entwicklung im Zentrum. In der Tat sind die Begriffe „Klima“ und „Klimawandel“ relativ neu in der grönländischen Politik. Die erste Klimastrategie wurde 2009 verabschiedet – acht Jahre, nachdem Grönland zusammen mit Dänemark das Kyoto-Protokoll ratifiziert hatte. 22  Seitdem rückt der Klimawandel Grönland im Hinblick auf seine Bodenschätze und die damit verbundenen politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen in den Fokus internationaler Diskussionen. Durch die fortschreitende Eisschmelze werden bislang unzugängliche Rohstoffvorkommen in Grönland zugänglich. Nichtsdestotrotz machen die abgelegene Lage und die fehlende Infrastruktur die Rohstoffexploration und -förderung zu einem zeit- und kostenintensiven Unterfangen. Dies bremst oft das anfängliche Interesse der Unternehmen. 
 
        Die grönländische Bevölkerung und Politik ist in Bezug auf den Rohstoffabbau gespalten. Einerseits bietet er die Möglichkeit, die wirtschaftliche Abhängigkeit von Dänemark zu verringern und die für die angestrebte Unabhängigkeit benötigten Ressourcen zu erwirtschaften. Andererseits gibt es Bedenken hinsichtlich der Folgen für das fragile arktische Ökosystem und die traditionelle Lebensweise der Grönländer:innen mit Blick auf das Jagen und Fischen, das für die kollektive Identität von großer Bedeutung ist. So stoppte die Partei Inuit Ataqatigiit, die von 2021 bis 2025 stärkste Regierungspartei war, beispielsweise Projekte wie die Kvanefjeld-Mine aufgrund von Umweltbedenken und der Nähe zu Uranvorkommen. Auch die Vergabe neuer Lizenzen für die Öl- und Gasexploration wurde von der grönländischen Regierung unter Hinweis auf Klimabedenken ausgesetzt. 23  Grönland möchte eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben und dabei die wirtschaftliche Eigenständigkeit erreichen. Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Fortschritt stehen hier jedoch zuweilen im Konflikt zueinander. 24  
 
        Die Rohstoffe Grönlands sind aber nicht nur für die Insel selbst von Bedeutung. Die EU hat Kooperationen mit Grönland initiiert, um den Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sichern und die Abhängigkeit von Ländern wie China zu verringern. Auch die USA und China zeigen Interesse an den Ressourcen Grönlands, was zu geopolitischen Spannungen führt. Die jüngsten Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump, er wolle die Insel kaufen oder auf „die eine oder andere Weise“ übernehmen, die er in ähnlicher Form schon 2019 geäußert hatte, sind im breiteren Kontext strategischer und wirtschaftlicher Aspekte zu sehen. 25  Ironischerweise bestreitet Trump den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel, möchte sich diesen aber zunutze machen.
 
        FAZIT
 
        Grönland sieht sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert: einer sich rapide wandelnden Umwelt, multiplen geopolitischen Interessen und dem Bestreben, die eigene Wirtschaft voranzutreiben, um eine zukünftige Unabhängigkeit finanzieren zu können. Hinzu kommen gesellschaftliche Herausforderungen wie Wohnungsknappheit oder die Rolle der modernen Medien und Desinformation. Die grönländische Politik ist stark von der postkolonialen Aufarbeitung und aktuellen Debatten über Dekolonialisierung und kulturelle Identität sowie dem generellen Bestreben geprägt, einen eigenen, von Dänemark oder Großmächten wie den USA losgelösten Weg zu finden. Der Klimawandel hat starke Auswirkungen auf das Alltagsleben der Bevölkerung, so auf Mobilität, Jagd, Fischfang und kulturelle Praktiken. Zudem ist er eine Wirtschaftsquelle, da eine zunehmende Anzahl von Tourist:innen, Forscher:innen und Journalist:innen nach Grönland kommt, um das schwindende Eis zu dokumentieren oder die „letzten“ lebenden Jäger kennenzulernen. Obwohl einige einschneidende Veränderungen, wie das drastisch schwindende Meereis, starke Emotionen hervorrufen, werden die wissenschaftlichen Prognosen in Bezug auf den Klimawandel von der Bevölkerung mit relativer Gelassenheit hingenommen – gepaart mit einer generellen Vorsicht, gravierend in die Umwelt einzugreifen. Diese Vorsicht, Gelassenheit und auch die fehlende Klimaangst sind in eine Lebenswelt eingebettet, in der der Mensch keine besondere Vormachtstellung gegenüber anderen nicht-menschlichen Lebewesen und Elementen der Umwelt hat.
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        GRÖNLANDS GEOPOLITISCHE BEDEUTUNG
 
         Michael Paul 
 
        Viele Herausforderungen in der Arktis sind von globaler Bedeutung und Reichweite. Besonders deutlich wird das am Beispiel des Klimawandels: Der grönländische Eisschild, der immer schneller an Masse verliert, ist der größte einzelne Verursacher des steigenden Meeresspiegels. 01  In der Klimaforschung wird davon ausgegangen, dass das Schmelzen des Festlandeises ab einem bestimmten Ausmaß an einen Kipppunkt im globalen Klimasystem gelangt, also irreversibel wird. 02  Das Abschmelzen des Inlandeises hat seit 2020 eine neue Dynamik gewonnen und hat langfristig erhebliche Folgen für den globalen Anstieg des Meeresspiegels, das Leben in den Küstenregionen und das Klima in Europa. Hier werden multilaterale Lösungen für die drängenden Probleme benötigt, die von der anthropogenen Erderwärmung verursacht werden. 
 
        Statt diese Herausforderungen gemeinsam zu lösen, marschieren jedoch viele Staaten zurück in eine Welt, die an das 19. Jahrhundert und die rücksichtlose nationale Machtpolitik der damaligen Großmächte erinnert. Hinzu kommen die Risiken, die aus den Spannungen zwischen China und den USA erwachsen. Wir befinden uns in einer veritablen Polykrise, in der mehrere unterschiedliche und sich überschneidende innerstaatliche wie internationale Krisen und Konflikte auf das globale Ordnungssystem einwirken, das nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Dies hat auch Einfluss auf die Arktis: Sie gewinnt geopolitisch, wirtschaftlich und militärisch weiter an Bedeutung und damit – was ein Blick auf die Karte erklärt – auch Grönland.
 
        STRATEGISCHE LAGE: SCHIFFFAHRT UND SICHERHEIT
 
        Bevölkerung und Wirtschaft in der Arktis sind auf die Schifffahrt angewiesen: Häufig gibt es keine Alternativen, um sich zu begegnen, Handel zu treiben, sich mit Lebensmitteln und Gebrauchsgütern zu versorgen oder Rohstoffe und Produkte zu transportieren. Das schmelzende Meereis eröffnet künftig eine kürzere Route für den globalen Handel zwischen Asien und Europa, mit der sich Zeit und Kosten sparen lassen. Schon 2009 sagte der chinesische Logistikexperte Li Zhenfu von der Dalian Maritime University, dass derjenige, der in Zukunft die arktische Seeroute kontrolliere, Zugriff zu einer wichtigen Passage für die Weltwirtschaft und für strategische Interessen haben werde. Er bezog sich dabei auf die kürzere Route zwischen Ostasien und Europa wie auch auf die reichen Ressourcen an Öl, Gas und Mineralien, die durch veränderte klimatische Bedingungen nutzbar gemacht werden können. 03  
 
        In der russischen Arktis verschwindet das Eis schneller als im Westen; dortige Routen können daher schon heute häufiger befahren werden. Die Nördliche Seeroute als Teil der Nordostpassage war in den vergangenen Jahren häufig noch Anfang November passierbar (Abbildung 1). Allerdings wird bislang nur ein kleiner Teil des Welthandels über arktische Seewege abgewickelt. Grundsätzlich sind diese Routen für den Transport von Fracht mit flexiblen Lieferzeiten wie Eisenerz, Kohle, Erdöl und Gas geeignet, aber weniger für Containerschiffe, die ihre Ladung pünktlich zustellen müssen. Außerdem ist die Schifffahrt nicht vor Überraschungen sicher: Im November 2021 mussten mehrere russische Eisbrecher eingreifen, um 20 Schiffe zu befreien, die in der Nördlichen Seeroute im Eis feststeckten, das sich in diesem Jahr auf der Route schon im Oktober auszudehnen begonnen hatte. Erstmals seit 2009 waren im Februar 2022 weder die Nördliche Seeroute entlang der Arktischen Zone der Russischen Föderation noch die Nordwestpassage entlang der grönländisch-kanadischen Küste offen für den Schiffsverkehr.
 
         
           Abbildung 1: Schiffspassagen durch die Arktis
 
          [image: Eine Karte zeigt in roten Linien die Nordwestpassage und die Nordostpassage durch die Arktis, außerdem die Eisdecke der Arktis im Sommer und im Winter. Die Nordwestpassage führt westlich von Grönland an den USA vorbei, die Nordostpassage östlich von Grönland an Russland. Die Eisdecke im Winter verhindert das Befahren der Passagen. Außerdem sind Schiffspassagen über den Suezkanal und den Panamakanal eingezeichnet. Diese Strecken sind mehrere tausend Kilometer länger als die beiden alternativen Passagen durch die Arktis.] 
            Quelle: Meereisportal 
 
        
 
        Geografisch hat Grönland eine raumbeherrschende Rolle im Arktischen Ozean: Es liegt zwischen der Nordwestpassage und der Transpolaren Route, die als kürzeste Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik quer durch den Ozean über den Nordpol führt. 04  Allerdings werden diese Routen erst ab den 2030er Jahren in größerem Umfang kommerziell nutzbar sein, und auch dann wird die Schifffahrt noch häufig auf die Begleitung von Eisbrechern angewiesen sein. Denn selbst unter den Bedingungen einer „eisfreien“ Arktis, in der im Sommer weniger als eine Million Quadratkilometer von Meereis bedeckt sind, wird das Eis nicht unaufhaltsam und in Gänze verschwinden. Im Winter wird sich weiter Eis bilden, weil die Temperaturen noch immer deutlich unter den Gefrierpunkt fallen. Im Sommer werden nach wie vor Eisschollen die Schifffahrt behindern. Das nimmt dem Rückgang des Sommereises (Abbildungen 2  und  3) nichts von seiner Dramatik, relativiert aber die Annahme, in einer „eisfreien“ Arktis werde die Nutzung von Ressourcen einfacher und die Schifffahrt leichter. Vielmehr können Erwärmungseffekte sogar die Bedingungen erschweren – durch heftigere Winde, höhere Wellen, stärkere Eisdrift 05  und mehr Nebel. 
 
         
           Abbildung 2: Meereiskonzentration in der Arktis am 31.8.2025
 
          [image: Eine Karte der Arktis mit dem vorhandenen Eis am 31.8.2025 und einer Linie, die die mittlere Ausdehnung des Meereises im August 1981 bis 2010 anzeigt. Die Eisfläche vom August 2025 ist deutlich kleiner als die der mittleren Ausdehnung von 1981 bis 2010.] 
            Quelle: Meereisportal 
 
        
 
         
 
         
           Abbildung 3: Mittlere Meereisausdehnung in der Arktis
 
          [image: Ein Diagramm zeigt die mittlere Meereisausdehnung im August von 1979 bis 2025. Auf der x-Achse sind die Jahre angegeben, auf der y-Achse die Meereisausdehnung in Millionen Quadratkilometern. Das Meereis hat sich seit 1979 von etwa 8,25 Millionen auf 5 Millionen Quadratkilometer verkleinert.] 
            Quelle: Meereisportal 
 
        
 
        Je mehr arktische Seewege und damit Räume und Ressourcen zugänglich werden, desto stärker tritt internationales Konfliktpotenzial zutage. 06  Grönland ist ein wichtiger Teil der maritimen Engstellen im arktisch-nordatlantischen Raum: Zwischen Grönland, Island und dem Vereinigten Königreich (UK) befindet sich die sogenannte GIUK-Lücke sowie zwischen Grönland, Spitzbergen, Bäreninsel und Nordkap die sogenannte Bärenlücke oder GIN (Grönland, Island, Norwegen/Nordkap). Diese Engstellen haben in operativen Planungen der NATO eine wichtige Rolle zur Kontrolle russischer Aktivitäten und werden seit Beginn der groß angelegten russischen Invasion der Ukraine 2022 wieder rund um das Jahr beobachtet. Angriffsunterseeboote der russischen Nordflotte üben regelmäßig einen Durchbruch der GIUK-Lücke, um im Falle eines Krieges mit der NATO die transatlantischen Nachschubrouten zwischen Nordamerika und Europa zu unterbrechen. 
 
        SCHATZKAMMER GRÖNLAND?
 
        Grönland verfügt über große bestätigte und vermutete Vorkommen der verschiedensten Mineralien, Erze und Kohlenwasserstoffe, darunter Metalle der Seltenen Erden (SE), Uran, Zink, Eisenerz, Molybdän, Grafit sowie Kohle, Erdöl und Erdgas. Der Abbau von Rohstoffen mineralischen und fossilen Ursprungs könnte den Ausfall der dänischen Zahlungen nach einer möglichen Unabhängigkeit Grönlands kompensieren. 07  Die grönländische Regierung unterstützt daher schon seit 2009 die Exploration von Rohstoffen und Investitionen in die Rohstoffförderung. 08  Aber selbst mit einer stark nachgefragten Ressource sind Bergbauprojekte auf der Insel eine finanzielle und ökologische Gratwanderung, wie das Beispiel der SE-Metalle zeigt.
 
        Zwei der weltweit größten Lagerstätten von SE-Metallen liegen in der unvergletscherten Region an der Südspitze Grönlands. Die Kringlerne-Lagerstätte unweit der Stadt Narsaq soll eine Jahresproduktion von 3000 Tonnen SE-Metallen ermöglichen, was 60 Prozent des Jahresbedarfs in Europa entspräche – SE werden etwa für Elektrogeräte, moderne Waffensysteme oder den Bau von Windrädern benötigt. Dieses Vorkommen wird übertroffen von dem in der Nähe liegenden Rohstoffstandort Kvanefjeld (Grönländisch: Kuannersuit), der als die fünftgrößte bekannte Lagerstätte für leichte SE wie Lanthan, Cer, Praseodym und Neodym gilt. Beide Lagerstätten sind ganzjährig mit Schiffen erreichbar, was den geplanten Abtransport erleichtern wird – aktuell werden an beiden Orten noch keine SE gefördert. 
 
        Das australische Bergbauunternehmen Greenland Minerals A/S (GMAS), zu dessen Anteilseignern der chinesische „SE-Gigant“ Shenghe Resources zählt, hatte die Investitionskosten für Kvanefjeld als sein Flaggschiffprojekt auf 1,36 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Projekt sollte in der Bauphase 1171 Menschen beschäftigen und im Betrieb 787 Arbeitsplätze sichern. 09  Eine Kooperationsvereinbarung, die Shenghe 2019 mit der China National Nuclear Corporation traf, war jedoch Anlass für die damalige grönländische Oppositionspartei Inuit Ataqatigiit, kritisch nach dem Inhalt dieser Übereinkunft und den Folgen des Tagebaus für die Umwelt zu fragen. Die Abbaugenehmigung scheiterte an Umweltschutzprüfungen, und das innenpolitisch strittige Projekt führte dazu, dass der amtierende Premierminister Kim Kielsen im November 2020 nicht nur den Parteivorsitz verlor, sondern seine Partei Siumut in den Wahlen 2021 auch die Mehrheit einbüßte. 10  Die Führung der neuen Regierungspartei Inuit Ataqatigiit bekräftigte die Ablehnung des Kvanefjeld-Projekts, woran sich bis heute nichts geändert hat. Das Bergbauunternehmen reichte 2023 eine Klage ein, um entweder eine Abbaugenehmigung oder aber Entschädigungen in Milliardenhöhe zu erstreiten – die Entscheidung steht noch aus. 11  
 
        CHINA ALS POLARE GROẞMACHT
 
        Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte 2014 Chinas Ambition als „polare Großmacht“ 12 , nachdem es im Jahr zuvor den Beobachterstatus beim Arktischen Rat erhalten hatte – einem zwischenstaatlichen Forum, das der Kooperation und Koordination zwischen Arktisstaaten, indigenen Völkern und anderen Akteuren dient und sich vorrangig mit nachhaltiger Entwicklung und Umweltschutz in der Arktis befasst. Damals hatten Vertreter der chinesischen Polarpolitik erstmals öffentlich erklärt, das Ziel, eine polare Großmacht zu werden, bilde eine Schlüsselkomponente der maritimen Strategie Pekings. Dieser Anspruch zeigt das neue Selbstbewusstsein der Volksrepublik und ihre globale Reichweite. China hat vielfältige, darunter strategische Interessen in Arktis und Antarktis. Im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI), mit der China seinen globalen Einfluss ausweiten will, gilt das Nordpolarmeer – nach dem Landkorridor durch Zentralasien und dem indopazifischen Seeweg bis in das europäische Mittelmeer – als dritter wichtiger Korridor der neuen Seidenstraßen. Der Aufstieg Chinas erfordert aus Sicht Pekings eine Absicherung der maritimen Peripherie und im Weiteren die Entwicklung hin zu einer hybriden Land-Seemacht. 
 
        Ein gutes Beispiel für das komplizierte dänisch-grönländische Verhältnis zu China und Chinas BRI ist ein Infrastrukturprojekt: Bis 2024 konnten Großraumflugzeuge nur auf dem Flughafen Kangerlussuaq im Südwesten der Insel landen. Statt dort die Pisten zu erneuern, sollten die Start- und Landebahnen für die Hauptstadt Nuuk und für die Küstenstadt Ilulissat verlängert werden.
 
        Als wichtiges Infrastrukturvorhaben fällt der Ausbau von Flughäfen in die Kompetenz der Regierung in Nuuk. Kraft des seit 2009 geltenden erweiterten Autonomiestatuts kann sie die meisten Aspekte des politischen und wirtschaftlichen Lebens selbst regeln und hatte den Ausbau als integrales Element der nationalen Entwicklung und der Hauptstadtplanung erkannt. 13  Da aber die sicherheitspolitischen Kompetenzen weitgehend in Dänemark verblieben sind, konnte Kopenhagen das Bauvorhaben als sicherheitsrelevantes Problem einstufen und im Sinne Washingtons 14  in den Vergabeprozess eingreifen. Die Sorge galt der China Communications Construction Company, die auf der Shortlist für Partner bei Bau und Finanzierung der Flughafenprojekte der grönländischen Flughafengesellschaft Kalaallit Airports stand. Das chinesische Unternehmen ist zu 70 Prozent in Staatsbesitz und in das Seidenstraßen-Projekt involviert. Außerdem unterhält es in Hongkong militärische Liegenschaften der chinesischen Streitkräfte. Es bestand daher die Befürchtung, dass Chinas Beteiligung die dänische Verteidigungszusammenarbeit mit den USA gefährden könnte. Der damalige dänische Regierungschef Lars Løkke Rasmussen reiste daher im September 2018 persönlich nach Nuuk, um ein Finanzpaket zu präsentieren, das dem Ausbau der Flughäfen dienen sollte. Rasmussen konnte damit zwei Probleme gleichzeitig lösen: Nuuk die nötigen Mittel für die genannten Vorhaben verschaffen und Washington die Befürchtung nehmen, dass durch chinesische Investitionen eine Abhängigkeit entstehen könnte. Allein die radikale Unabhängigkeitspartei Naleraq verließ aus Protest die Regierung und interpretierte den Vorgang als neokoloniale Einmischung. 15  Das sollte indes nicht der letzte Akt US-amerikanischer Einmischung sein.
 
        NORDAMERIKANISCHE INTERESSEN
 
        Die strategisch wichtige Lage und natürliche Ressourcen begründeten die mehrmals in Regierungskreisen der USA diskutierte Idee, Grönland zu erwerben. 16  Die erste Erwähnung datiert aus dem Jahr 1832, als US-Präsident Andrew Jackson einen solchen Kauf in seiner Regierung thematisierte. Nach dem Erwerb Louisianas von Frankreich 1803 und Floridas von Spanien 1819 war dies keine ungewöhnliche Absicht. Die von US-Präsident Donald Trump im August 2019 geäußerte Idee, Grönland in einer Art Immobilienhandel („a large real estate deal“) zu kaufen, war also nicht neu, aber für einen Bündnispartner im 21. Jahrhundert ungewöhnlich. Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen wies das Ansinnen als „absurd“ zurück, und das grönländische Außenministerium erklärte in einem Tweet: „We’re open for business, not for sale“. 17  Noch vor Weihnachten 2024 wiederholte Trump als wiedergewählter US-Präsident seinen Wunsch nach einem Erwerb Grönlands und erklärte den Besitz und die Kontrolle des Landes nun aus Gründen nationaler Sicherheit zur „absoluten Notwendigkeit“. 18  Aber worin liegt diese begründet?
 
        Während des Zweiten Weltkriegs wurde im Grönlandtraktat von 1941 erstmals ein Vertrag geschlossen, der den USA Zugang zur Insel verschaffte, um diese für die Zwischenlandung auf dem Flug nach Europa zu nutzen sowie Militärbasen und Wetterstationen zu errichten. Im Gegenzug sollten die USA während der Kriegsjahre, in denen Dänemark vom nationalsozialistischen Deutschland besetzt war, den Status quo gewährleisten. Problematisch aus dänischer Perspektive war Artikel X des Grönlandtraktats, weil er den USA ein Vetorecht für mögliche Änderungen des Vertrags zusicherte und offenblieb, wann die Amerikaner Grönland wieder verlassen würden. 19  In einem modifizierten Abkommen erhielt Washington 1951 exklusive Rechte zur Nutzung der Stützpunkte in Grönland, darunter der Thule Air Base im Nordwesten der Insel. Die US-Präsenz besteht dort bis heute, der Stützpunkt wurde aber im April 2023 in Pituffik Space Base umbenannt.
 
        Als nördlichster Stützpunkt außerhalb der USA befindet sich auf der Pituffik Space Base eine der weltweit drei operativen Bodenstationen der neuen Teilstreitkraft US Space Force, die hier mit einem kleinen Team von 120 US-amerikanischen und kanadischen Militärpersonen (sowie rund 700 zivil Angestellten aus Dänemark, Grönland und den USA) Aufgaben der Weltraumüberwachung und Raketenfrühwarnung wahrnimmt. Sie liefert zivile Navigations- und Wetterdienste und unterstützt auch militärische Einsätze. Die Route über den Nordpol ist die navigatorisch kürzeste Flugstrecke vom westlichen militärischen Distrikt Russlands zur Ostküste der USA; dies gilt auch für ballistische Raketen, weshalb auf der Pituffik Space Base auch Radaranlagen zur Frühwarnung unterhalten werden. Allerdings können jene zwar ballistische Raketen und auch langsame Spionageballons erfassen, aber nicht hyperschnelle Marschflugkörper. 2020 konstatierte ein Team internationaler Arktisexperten, Grönland sei „ein unkontrolliertes Gebiet, dem sich Flugzeuge und Marschflugkörper in Richtung des nordamerikanischen Kontinents unbemerkt nähern können.“ 20  Wegen möglicher neuer Abschusspunkte für Raketen aus der Luft oder vom Meer aus und Routen entlang der Ostküste Grönlands müsste der Überwachungsbereich erweitert und in die nordamerikanische Luftverteidigung integriert werden. Neue Aufklärungsanlagen müssten auch in Grönland stationiert werden, weil hyperschallschnelle Waffensysteme bessere und frühere Aufklärung erfordern. Die Insel ist somit für die Sicherheit der USA und Kanadas aktuell wie zukünftig von zentraler Bedeutung. 
 
        DREIECKSBEZIEHUNG: GRÖNLAND, DÄNEMARK UND DIE USA
 
        Die grönländische Dreiecksbeziehung mit dem Königreich Dänemark und den USA ist durch außenpolitische Einflussfaktoren bestimmt, die durch die Lage und das Engagement der USA im Kontext der strategischen Konkurrenz mit China und Russland geprägt sind. Zugleich verändert der innenpolitische Druck durch das grönländische Unabhängigkeitsstreben das Verhältnis Dänemarks zu Grönland in einem Maße, das die dänische Souveränität „zwiespältig“ 21  erscheinen lässt. Sicherheitspolitisch wird dies in der Frage deutlich, ob Dänemark angesichts der Verschlechterung der politischen und militärischen Lage in der Arktis imstande ist, die Souveränität der Reichsgemeinschaft – bestehend aus Dänemark, Grönland und den Färöern – zu schützen.
 
        Im Juni 2009 unterzeichneten acht Parteien im dänischen Folketing ein Abkommen, in dem erstmals die geostrategische Bedeutung Grönlands anerkannt und infolgedessen ein Arktiskommando eingerichtet wurde. 22  Die international als Joint Arctic Command (JACO) bezeichnete Einheit mit Stützpunkten in Nuuk und dem färöischen Tórshavn soll seit November 2012 alle Aktivitäten dänischer Teilstreitkräfte (Marine, Luftwaffe, Spezialkräfte und Heer) im Nordatlantik koordinieren und ist organisatorisch gleichrangig mit den anderen Teilstreitkräften. Schwerpunkte sind Grönland und die Färöer-Inseln mit den umliegenden Gewässern. Die Hauptaufgaben des JACO sind die einer Marine und Küstenwache: Im Fall Grönlands gilt es, die Souveränität zu wahren und – unter relativ unwahrscheinlichen Umständen – auch militärisch zu verteidigen, ebenso wie Fischerboote zu inspizieren oder Such- und Rettungseinsätze sowie Patiententransporte durchzuführen. Dazu verfügen dänische Einsatzkräfte über ein Flugzeug vom Typ Challenger, vier Helikopter und bis zu fünf Schiffe sowie die legendäre SIRIUS-Schlittenpatrouille, um die größte Insel der Welt mit einer 44000 Kilometer langen Küstenlinie zu überwachen. Dänemark nutzt dafür auch die zivilen Dienste der European Maritime Safety Agency (EMSA). Mithilfe dieser Einsatzmittel sollen die Souveränität der Reichsgemeinschaft gesichert und maritime sowie soziale Dienste geleistet werden. 23  Weitere Gelder für Luft- und Seeraumüberwachung sind im Arctic Capacity Package eingeplant, das im Februar 2021 in Abwesenheit einer grönländischen Vertretung präsentiert wurde, und für weitere Sicherheitsmaßnahmen, die im Gefolge der Drohungen von US-Präsident Trump eingeleitet wurden. 
 
        Grönland gehört seit dem Beitritt des Königreichs 1949 zum NATO-Bündnisgebiet. Bis zu einer möglichen vollen Unabhängigkeit ist daher die Wahrung der grönländischen Souveränität Aufgabe der Reichsgemeinschaft und damit der dänischen Streitkräfte. Aufgrund verstärkter russischer Aktivitäten in der Arktis haben einige Staaten ihre Unterstützung für die nordischen NATO-Verbündeten demonstrativ erhöht. Im August 2020 übten dänische und französische Kriegsschiffe mit einem Schiff der US-Küstenwache vor der Westküste Grönlands. Einen Monat später nahm Dänemark erstmals gemeinsam mit den USA, Großbritannien und Norwegen an großangelegten Manövern in der Barentssee teil. Außerdem trat zum Oktober 2020 eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Allied Maritime Command der NATO in Northwood und dem JACO in Kraft. Sie umfasst monatliche Koordinationstreffen, den Austausch von Daten und die Teilnahme an Übungen. 24  
 
        Dänemark hat mit dem Arctic Capacity Package 2021 eine erste Antwort auf die aktuellen Fragen rund um Sicherheit in der Arktis gegeben. Im Dezember 2024 kündigte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen massive Investitionen an – als Ironie des Schicksals kurz nach Trumps erneuter Ankündigung, Grönland kontrollieren zu wollen. Das neue, etwa 1,5 Milliarden US-Dollar teure Paket umfasst zwei weitere eisgängige Schiffe der Thetis-Klasse, zwei Langstreckendrohnen und zusätzliche Mittel für das Arktiskommando. Man könne das riesige Territorium nicht alleine überwachen, sondern werde mit den USA zusammenarbeiten, sagte Poulsen. 25  
 
        GRÖNLANDS AUẞEN-, SICHERHEITS- UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK
 
        Grönland bemüht sich um mehr Unabhängigkeit von Dänemark und nutzt dazu die internationale Politik. Das Motto lautet „Independence through International Affairs“. In diesem Sinne hat die Regierung in Nuuk schon 2011 argumentiert, dass das Interesse an der Arktis und Grönland in konkrete Chancen für die grönländische Bevölkerung und ihre Entwicklung als Nation umgesetzt werden soll. 26  
 
        Ein erstes umfassendes, auf die Jahre 2024 bis 2033 angelegtes Dokument der grönländischen Regierung zur Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik wurde im Februar 2024 publiziert und als „Arktisstrategie“ bezeichnet. 27  Außenministerin Vivian Motzfeldt, die im Vorwort als Ministerin für Staatlichkeit und auswärtige Angelegenheiten verantwortlich zeichnet, betont darin die Forderung nach einer inklusiven Außenpolitik („Nichts über uns ohne uns“), die natürlich nicht nur für die Arktis, sondern auch für die nordische Zusammenarbeit gilt. 28  Im Arktischen Rat will Grönland daher die Delegation aller drei Reichsteile – Dänemark, Färöer, Grönland – anführen und die Leitung im Vorsitz des Königreichs für den Zeitraum 2025 bis 2027 übernehmen. Die Rolle des Rates soll durch eine „langfristige Teilhabe der gesamten arktischen Region“ – Russland eingeschlossen – gesichert werden, und das Mandat soll weiterhin Fragen harter Sicherheit ausschließen. Darüber hinaus möchte Nuuk mit den nordamerikanischen Nachbarn zusammenarbeiten: Großes Potenzial habe ein „Arctic North American Forum“, in dem Entscheidungsträger und Regierungsmitglieder aus Alaska, Kanada und Grönland Ideen austauschen und konkrete Projekte anstoßen könnten. 29  In dem betreffenden Kapitel wird hervorgehoben, dass „alle Akteure in der Region“ – also auch Russland – beteiligt sein sollen, wenn es sich um Themen handelt, die besonders relevant für die Arktis sind. 30  
 
        In Fragen nationaler Sicherheit und Verteidigung soll laut der Arktisstrategie „kein Rüstungswettlauf“ in der Arktis stattfinden. In der Einleitung wird der „Wunsch nach Frieden und geringer Spannung“ deutlich gemacht und später die Idee eines Zentrums für Friedensforschung vorgebracht. 31  Darin äußert sich das „Peaceful Inuit“-Narrativ 32 , demgemäß militärische Angelegenheiten meist ein von außen importiertes Problem darstellten. Grönland will eine Verwaltungseinheit für die Pituffik Space Base einrichten, um grönländischen Entscheidungsträgern bessere Beteiligungsmöglichkeiten zu geben, und es soll „ein angemessenes Gleichgewicht zwischen militärischer Verteidigung, Überwachung und zivilen Fähigkeiten, ganz zu schweigen von der Infrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck“ 33 , hergestellt werden. Das betrifft auch Such- und Rettungseinsätze, für die bisher das Militär in Gestalt des Arktiskommandos JACO zuständig war und die in ein ziviles Modell transformiert werden sollen. Ähnlich wie im Falle der SIRIUS-Schlittenpatrouille, bei der Grönland einen „Mangel an Teilhabe“ beklagt, werden Dänemark und das JACO auch bei Such- und Rettungseinsätzen sowie der Überwachung des GIUK-Raumes dem grönländischen Wunsch nach einem höheren Maß an Mitverantwortung – und damit an Fähigkeiten zur Wahrung der Souveränität als künftig möglicherweise unabhängiger Staat – entsprechen müssen. All diese Vorhaben kosten viel Geld, das Grönland nicht hat, was ein grundlegendes Problem der Arktisstrategie ist. 
 
        Dänische Experten äußerten sich dennoch wohlwollend über das Dokument angesichts ihrer Einschätzung, dass Grönland sich in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik lange erratisch verhalten habe. Die Strategie verspreche mehr Kontinuität, zumal sie von einer breiten Mehrheit (mit Ausnahme der Naleraq) unterstützt worden sei. 34  Es sei „ein Schritt in die richtige Richtung“, allerdings sei der „Bär im Raum“ – Russland – auf 26 Seiten nur viermal erwähnt worden, dagegen fünfundvierzigmal in Dänemarks 15 Seiten umfassenden Strategiedokument. Aus dieser Beobachtung folgern die Autoren, dass Grönland die Signale, die es an Russland sendet, sorgfältig abwägt. Der Umgang mit Russland bleibt eine heikle Frage, die zu Unstimmigkeiten mit Mitgliedern im Arktischen Rat führen kann. Schließlich bezieht sich Russlands neoimperiale Außen- und Sicherheitspolitik auch auf die Arktis, die in Moskau als strategische Priorität und nationale Ressourcenbasis im 21. Jahrhundert gilt.
 
        Der grönländische Diplomat Kenneth Høegh wurde im April 2025 zum neuen arktischen Botschafter des Königreichs Dänemark ernannt. Er wird nun mit einem kleinen Team in Nuuk die Geschäfte des Arktischen Rates als Vorsitzender der Senior Arctic Officials führen. Høegh leitete zuvor die grönländische Vertretung in Washington und hat deshalb Erfahrung mit schwierigen Herausforderungen. Die Zukunft des Landes bestimmen Grönländerinnen und Grönländer.
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        GRÖNLÄNDISCHE LITERATUR UND MEDIEN
 
         Aviaq Fleischer  
 
        Bevor gedruckte oder elektronische Medien in Grönland Einzug hielten, bestand die gesellschaftliche Kommunikation dort aus direkter persönlicher Interaktion und einer Tradition des mündlichen Erzählens. 1861 wurde die erste grönländische Zeitung „Atuagagdliutit“ gegründet. Darin wurden Unterhaltungstexte, Reiseberichte und Nachrichten ebenso abgedruckt wie übersetzte Belletristik und traditionelle mündliche Erzählungen. Der öffentlich-rechtliche Radiosender Grønlands Radio (später Kalaallit Nunaata Radioa, kurz KNR) wurde 1958 ins Leben gerufen, das Fernsehen 1966 eingeführt. Fernsehsendungen der dänischen Rundfunkanstalt Danmarks Radio (DR) wurden aufgezeichnet und von lokalen Fernsehvereinen ausgestrahlt. Diese illegale Praxis fand 1982 mit der Einrichtung des nationalen Fernsehsenders KNR-TV ein Ende. 1997 wurde Grönland ans Internet angeschlossen, das sich seitdem zu einem festen Bestandteil des Alltags entwickelt hat. 01  
 
        Bis zur Einführung der Hjemmestyre (Heimverwaltung) als Regierungsform 1979, welche die erste Stufe grönländischer Autonomie markierte, war Dänemark die dominierende Kultur- und Medienmacht in Grönland. Nach der Integration von Grönland als Amtsbezirk Dänemarks 1953 fand der Schulunterricht überwiegend auf Dänisch statt, ebenso verhielt es sich mit den Medien. Allerdings wirkte DR an der Entstehung des grönländischen Fernsehsenders KNR-TV mit. Mit der Einführung des gleichzeitigen Fernsehens (Dänisch: samtidigheds-tv) in den 1980er Jahren konnten Zuschauer:innen überall in Grönland zur gleichen Zeit dasselbe Programm sehen, was bis dahin durch die ausschließlich lokalen Sender nicht möglich gewesen war. In dem Entwicklungsprozess besaß DR durch die wirtschaftliche und fachliche Unterstützung weitreichende Autorität und daher viel Macht. 02  Dies hatte unter anderem Konsequenzen im Hinblick auf die Entwicklung eines Fernsehens, das an die grönländischen Verhältnisse angepasst war: Statt das Grönländische als Hauptsprache der Zuschauer:innen zu berücksichtigen, wurde über viele Jahre hinweg vor allem das dänischsprachige Publikum bedacht. Heute ist KNR-TV eine eigenständige Fernsehanstalt mit einheimischen Angestellten – trotzdem finden sich bei KNR noch immer einige der gleichen Strukturen und Formen der Zusammenarbeit wie damals. Man ist zwar unabhängiger von den Programmen von DR geworden, aber auch heute sind noch Sendungen des DR in Grönland zu sehen. 
 
        Gefördert wird die grönländische Medien- und Kulturlandschaft durch nationale Institutionen und lokale Unternehmen. Bei der Vermittlung und Bewahrung der grönländischen Sprache und Kultur nimmt die grönländische Rundfunkanstalt KNR eine zentrale Rolle ein. Ab den 1970er Jahren und bis in die 1990er Jahre hinein trugen die ehemaligen, lokalen Fernsehvereine mit Sendungen auf kalaallisut (Grönländisch) über grönländische Themen und den Alltag vor Ort dazu bei. Private audiovisuelle (AV) Archive wie die des ehemaligen Lokalfernsehsenders TV Aasiaat machen in Grönland einen wichtigen, aber oft übersehenen Teil des immateriellen Kulturerbes aus. Es ist daher notwendig, diese AV-Aufzeichnungen zu bewahren, insbesondere, da sie grönländisches Alltagsleben und Erzähltraditionen in einem modernen Kontext dokumentieren: Unter den Aufzeichnungen von TV-Aasiaat auf Bändern aus den Jahren 1992 bis 1993 finden sich etwa ein Interview mit dem Journalisten und Abenteurer Piitaaraq Brandt zu seiner Reise rund um Grönland auf Skiern und mit dem Kajak, Chorauftritte, Kampagnen gegen Alkohol, Jugendtheateraufführungen, Kommunalwahlen und -treffen, Sportveranstaltungen (Hundeschlittenläufe, Langstreckenwettbewerbe, Taekwondo), Interviews mit Künstler:innen, Nationaltagsfeiern, Debatten, Konferenzen und vieles weitere mehr. 03  
 
        Die Produktion von Medien auf Grönländisch ist wichtig für die Bewahrung der Sprache und die sprachliche Identität. Daher zählt sie zu den Prioritäten der Kulturpolitik. Zu Beginn der 1980er Jahre fanden allerdings lediglich fünf Prozent der Sendezeit von KNR auf Grönländisch statt, die Sendungen waren überwiegend dänisch- oder englischsprachig. 04 0 Im ersten Jahr des Senders machten die Eigenproduktionen von KNR-TV nur 100 Stunden aus, im Lauf der Jahre ist diese Zahl jedoch angewachsen. 2010 beliefen sich die KNR-TV-Eigenproduktionen auf 279 Stunden, zusätzlich wurden 23 Stunden grönländischsprachige Produktionen von extern hinzugekauft. Im selben Jahr strahlte KNR-TV sein Programm linear aus, es gab also einen Kanal, der sowohl Sendungen des DR und selbst produzierte Formate sendete. Ab 2013 wurden weitere Kanäle eingeführt, was zur Folge hatte, dass Sendungen des DR gesondert ausgestrahlt wurden und das Programm von KNR-TV nahezu durchgehend grönländischsprachig wurde. Drei Jahre später wurden 987 Stunden Eigenproduktionen ausgestrahlt, 181 Stunden mehr als vom Rundfunkstaatsvertrag vorgesehen. Aus der aktuellen Erhebung über den öffentlichen Rundfunk aus 2023 lassen sich 852 Stunden Eigenproduktionen des KNR verzeichnen. 05  Diese wachsende Entwicklung ermöglicht es im Vergleich zu den spärlichen Anfängen in den 1980er Jahren, mehr grönländische Sendungen in mehr Genres zu produzieren. 06  Im laufenden Betrieb strahlt der KNR immer mehr grönländischsprachige Sendungen aus: Ab dem 3. März 2025 sah sich die Anstalt sogar dazu gezwungen, die Radionachrichten ausschließlich auf Grönländisch zu senden. Zuvor hatte der Sender die Nachrichten sowohl auf Dänisch als auch auf Grönländisch ausgestrahlt. Grund für die vorübergehende Einstellung der dänischen Version ist zwar der Personalmangel in der Nachrichtenredaktion. 07  Diese Tendenz zeigt allerdings auf, in welche Richtung sich die Medienlandschaft in Grönland entwickeln könnte: hin zu Medien, die zukünftig nur noch einsprachig berichten.
 
        Künstlerinnen und Künstler, Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie Theatergruppen fördern die Kultur durch Erzählungen, Musik und darstellende Kunst – traditionelle wie moderne. Im Hinblick auf den Kultursektor für Fernsehen und Radio hält der aktuelle Rundfunkstaatsvertrag für die Jahre 2023 bis 2026 übergeordnet fest: „Der Fokus des KNR liegt auf grönländischer Kultur im gesamten Land und auf der Vermittlung von grönländischer Kultur, Geschichte, Natur, Klima und Kulturerbe. Soweit möglich soll der KNR im Hinblick auf die Vermittlung grönländischer Kultur mit Kulturakteuren im gesamten Land zusammenarbeiten.“ 08  
 
        GRÖNLÄNDISCHE LITERATUR
 
        Die grönländische Literatur hat sich von Volksmärchen über nationale Romantik hin zu modernen Werken entwickelt, die sich mit Fragen von Identität und sozialen Problemen befassen. Ihre Ursprünge liegen im Jahr 1857, als der Redakteur Hinrich Johannes Rink die Ausstattung für eine Druckerei ins Land brachte. Er war 1848 als Geologe nach Grönland gekommen und dort zum Verwalter Südgrönlands, einem der beiden Teile der dänischen Kolonie Grönland, ernannt worden. Ab etwa 1860 forderte er die grönländischen Inuit dazu auf, Sagen und Mythen zu sammeln. 09  Zwischen 1859 und 1863 wurden vier Sammlungen grönländischer Volkssagen, „Kalâdlit oqaluktualliait“, gedruckt, die damit zu den ersten Büchern über grönländische Erzählungen wurden. Unter anderem beinhalteten diese Volkssagen Manuskripte der Künstler Aron von Kangeq und Jens Kreutzmann aus Kangaamiut, die beide auch Teile der Grönländischen Volkssagen illustrierten. Insbesondere die Erzählungen Arons thematisieren Begegnungen zwischen Inuit und Skandinaviern. 10  
 
        Bis die Belletristik ihren Platz in der grönländischen Literatur einnahm, sollten noch weitere 50 Jahre vergehen. Der erste auf Grönländisch publizierte Roman, „Sinnattugaq“ („Der Traum“) von Mathias Storch (1883–1957), erschien 1914. 11  In „Sinnattugaq“ wächst der junge Protagonist Pavia in einem Dorf auf und zieht später in die Stadt Nuuk, um dort das Lehrerseminar zu besuchen. Storch kritisiert in dem Roman die Umstände seiner eigenen Zeit und fordert gesellschaftliche Veränderungen. Diese spiegeln sich in einem Traum, den Pavia am Ende des Romans hat: Die Zukunftsvision des Traums zeichnet das Bild eines Grönlands, das sich zu einer wohlhabenden Gesellschaft entwickelt hat, in der unter anderem Gleichberechtigung zwischen Kolonialherren und Inuit herrscht. 12  Der zweite grönländische Roman, „Ukiut 300-nngornerat“ („300 Jahre danach“) von Augo Lynge (1899–1959), erschien 1931, die dänische Übersetzung „300 år efter“ erst 1989. Auch dieser Roman ist eine Zukunftsvision, die im Jahr 2021, dreihundert Jahre nach Ankunft des Missionars Hans Egede, in der fiktiven Stadt Grønlandshavn spielt und in der Grönland eine moderne Gesellschaft geworden ist. 13  Den Leser:innen zeigt sich ein verändertes Grönland, das dem damaligen Europa ähnelt. Der Kolonialismus ist der Bevölkerung deutlich bewusst, die Inuit haben europäische Lebensgewohnheiten angenommen und sprechen sich beispielsweise mit dem Nachnamen an, was zu dieser Zeit äußerst ungewöhnlich in Grönland war. Selbst heute hat sich diese Sitte in der grönländischen Gesellschaft noch nicht durchgesetzt. 
 
        Neben diesen ersten Romanen entwickelte sich die Liederdichtung zu einem festen Bestandteil des Alltags in Grönland, nachdem die Pioniere Josva Kleist (1879–1938) und Henrik Lund (1879–1938) 1912 gemeinsam „Nunarput utoqqarsuanngoravit“ („Unser uraltes Land“) verfassten, das zu einer der beiden Nationalhymnen Grönlands ernannt wurde. Später komponierte Jonathan Petersen (1881–1961) die Melodie für den Text. Ab 1921 gab Lund „Erinarssûtit“, ein Volksliederbuch, heraus, das einen großen Beitrag zum Nationalbewusstsein der Grönländerinnen und Grönländer geleistet hat. Seitdem wurde das Liederbuch mehrfach mit zusätzlichen Liedern und Überarbeitungen herausgegeben, zuletzt 1934. Die zweite grönländische Nationalhymne, „Nuna asiilasooq“ („Ein großes und weites Land“), wurde 1913 von Jonathan Petersen verfasst und ist inspiriert von der dänischen Nationalhymne „Det er et yndigt land“ („Es gibt ein lieblich Land“). Ursprünglich hatte die Hymne dieselbe Melodie wie die dänische, später komponierte Petersen allerdings eine neue Melodie. 14  Beide Hymnen Grönlands wurden nach der Einführung der Hjemmestyre 1979 offiziell in Gebrauch genommen. Das Volksliederbuch „Erinarssûtit“ enthält gesellschaftspolitische Lyrik, Gedichte über das Vaterland und die Heimat, in dem die Landschaft und bestimmte Orte beschrieben werden, sowie Naturlyrik und geistliche Lieder. 
 
        In der Zeit zwischen 1930 und 1950 verfasste die am Lehrerseminar Grønlands Seminarium ausgebildete Elite Gedichte, Lieder, Theaterstücke und Romane, die stark von äußeren Einflüssen inspiriert wurden, insbesondere von dänischer Literatur. Auf der Suche nach einem nationalen Bewusstsein und einem Rückhalt in Kultur und Identität wurde die traditionelle grönländische Vergangenheit romantisiert und verklärt. 15  Auch der Traum nach Veränderung und der Glaube an die eigene Kraft fanden Eingang in diese Texte. Die erste grönländische Gedichtsammlung wurde 1943 von Frederik Nielsen (1905–1991) herausgegeben. 16  Der Titel „Qilak – nuna – imaq“ bedeutet auf Grönländisch „Himmel – Erde – Meer“ und macht deutlich, dass es in dem Werk um alles zwischen Himmel und Erde geht.
 
        Ab etwa 1970 und bis zur Einführung der Hjemmestyre 1979 verschafften sich junge, studierende Inuit wie Aqqaluk Lynge, Moses Olsen und Aqigssiaq Møller durch ihre Protestdichtung Gehör. Mit der Sehnsucht nach Heimat und der Kritik an der Präsenz Dänemarks in Grönland kam ein neues Thema auf. Die Dichtung wurde zu einer Waffe im politischen Kampf, wie zum Beispiel in Olsens Kurzgeschichte „Aamma uagut taamaappugut?“ („Sind wir auch so?“) aus der Kurzgeschichten- und Gedichtsammlung „Allagarsiat“ („die Buchstaben“) (1970). Prägend für diese Protestliteratur war der Grundton antikolonialistischen und antiimperialistischen Denkens.
 
        In den 1980er Jahren begannen auch Frauen, Romane auf Grönländisch zu veröffentlichen, so zum Beispiel Mâliâraq Vebæk 1981 mit „Bussimi naapinneq“, der ein Jahr später auf Dänisch als „Historien om Katrine“ („Die Geschichte über Katrine“) erschien, Grethe Guldager Thygesen 1984 mit „Kalaaleq arnaq“ („Eine grönländische Frau“) sowie 1986 Dorthe Nathanielsen mit „Aani“. In ihnen erhalten Leser:innen Einblick in das Leben grönländischer Frauen. Nach der Einführung der Hjemmestyre wandten sich spätere Schriftsteller:innen individualistischeren und zugleich globaleren Themen zu und schrieben über tabubehaftete Gesellschaftsprobleme wie häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch, Alkoholismus und Drogenabhängigkeit. 
 
        Als das Nordische Institut in Grönland, Grönlands Landesbibliothek „Nunatta Atuagaateqarfia“, das Jugendzentrum „Nuuk Ungdom i Fremdrift“ in Nuuk und der Verlag Milik Publishing 2012 und 2014 Kurzgeschichtenwettbewerbe für Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren veranstalteten, entstanden daraus unter anderem zwei Kurzgeschichtenanthologien, die zu einem Generationenumbruch führten: Auch junge Schriftsteller:innen hatten nun einen Platz in der grönländischen Literaturszene. Beispielhaft seien hier Niviaq Korneliussen mit ihrem Roman „Homo Sapienne“ von 2014 und Sørine Steenholdt mit „Zombiet Nunaat“ („Zombieland“) von 2015 erwähnt. 2021 gewann mit Korneliussen zum ersten Mal eine Grönländerin den Literaturpreis des Nordischen Rats mit ihrem Roman „Naasuliardarpi“ („Das Tal der Blumen“). 17  
 
        DER FALL DES MISSIONARS HANS EGEDE
 
        Fragen rund um Kolonialgeschichte, Machtverhältnisse und grönländische Identität wurden und werden nicht nur in der Literatur, sondern auch in anderen Medien verhandelt. Dies zeigt sich exemplarisch an der medialen Darstellung des Missionars Hans Egede, der 1721 nach Grönland kam und eine zentrale Rolle bei der Kolonisierung und Christianisierung der Insel spielte. In den vergangenen fünfzig Jahren hat sich in der Wahrnehmung von Egede ein Paradigmenwechsel vollzogen – das zeigt meine Analyse von Radio-Hörspielen, Fernsehsendungen, Zeitungsartikeln, Gedichten, Liedern, Beiträgen in sozialen Medien und persönlichen Interviews. 18  
 
        In den 1970er Jahren dominierten in Radio-Hörspielen und Zeitungsartikeln Heldenerzählungen über Egede: Insbesondere im Jahr 1971, als sich seine Ankunft zum 250. Mal jährte, wurde er als positive und gottesfürchtige Figur dargestellt. So beschreiben beispielsweise Zeitungsartikel von Jørgen Fleischer, Redakteur bei der Zeitung „Atuagagdliutit“, die Kolonialzeit als milde und von Nutzen für die Inuit. Der christliche Glaube und die kolonialen Autoritäten werden als notwendig und wünschenswert beschrieben. 
 
        „In vielen Bereichen besteht Anlass zur Freude über die letzten 250 Jahre und dazu, sich für diese zu bedanken. Die dänische Kolonisierung wurde als mustergültig bezeichnet. Seit ihrem Beginn entwickelte sie sich über viele Jahre ruhig und friedlich, und es kam zu keinen blutigen Auseinandersetzungen zwischen Kolonisten und der eingeborenen Bevölkerung wie in vielen anderen Kolonien. Es gab auch keinerlei Grund dazu, die Grönländer blieben unter sich. Sie sahen zu den allväterlichen dänischen Autoritäten auf, an die man sich stets wenden konnte, wenn Hilfe nötig war. Es herrschte ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis, von einer Konkurrenz untereinander konnte keine Rede sein. Das Leben ging seinen gewohnten Gang, und alles war in höchstem Maße gut.“ 19  
 
        Während der 1980er Jahre wurden in Bezug auf Egede Kritik und Empörung laut. So kritisierten grönländische Rock- und Punkbands wie „Unneraarsuit“ 20  und „Piitsukkut“ („Die Armen“) beispielsweise Egedes Rolle in Liedern wie „Toornaarsuk“ („Hilfsgeist“) und „Palasi“ („Priester“), in denen er als Kolonialist und geistlicher Unterdrücker beschrieben wird. In der Musik kommt die Frustration über den Kolonialismus und den Einfluss des Christentums zum Ausdruck. Im Diskurs ist ein deutlich antikolonialistischer Wandel zu verzeichnen, wie sich an dem Liedtext zu „Toornaarsuk“ beobachten lässt:
 
         1. Du warst mächtig und verehrt 
 
         Von allen Menschen 
 
         Du warst der mächtigste 
 
         Von allen Geistern 
 
         Die Geisteraustreiber sein wollten 
 
         Sahen dich als Vorbild an 
 
         Und lernten dich kennen 
 
         Ajjaa ajjaajjahee 
 
         Jarraa ajjaajjahee 
 
         Ajjaa ajjaajjahee 
 
         2. 1721 kam er in das Land der Menschen 
 
         Plötzlich kam er an, Egede 
 
         Er brachte die Bibel 
 
         Darin den Teufel 
 
         Teufel Kluft  21   Egede 
 
         Nicht wohlmeinend 
 
         Nannte er Toornaarsuk böse 
 
         Ajjaa … 
 
         Instrumental 
 
         Ajjaa … 
 
         3. Auf diese Art behandelten 
 
         Leute das Christentum 
 
         Und nannten es eine Lebensweise 
 
         Toornaarsuk, du bist reduziert 
 
         Auf ein Fluchwort 
 
         4. Toornaarsuk, du bist 
 
         Der Treffpunkt der Menschen 
 
         Sie haben dich im Hass verlassen 
 
         Toornaarsuk, du bist gescheitert 
 
         Gott Vater im Himmel 
 
         Hat deine Anhänger übernommen 
 
         5. Toornaarsuk, du bist 
 
         Der Treffpunkt der Menschen 
 
         Sie haben sich im Hass von dir abgewandt 
 
         Toornaarsuk, du bist gescheitert 
 
         Gott unser Herr der Allmächtige aus dem Himmel 
 
         Hat deine Anhänger übernommen 
 
         Ajjaa …   22  
 
        In den 1990er Jahren herrschten im Zusammenhang mit dem 275-jährigen Jubiläum von Egedes Ankunft Schweigen und Vergessen vor. Egede wurde in den Medien weitestgehend ignoriert. Nur ein einziger Zeitungsartikel erwähnt statt des Jubiläums fälschlicherweise Egedes Geburtstag als Grund für eine Kranzniederlegung an seiner Statue, was von mangelndem historischem Bewusstsein zeugt. 23  
 
        Erst während der 2000er Jahre versuchten Fernsehbeiträge des öffentlich-rechtlichen Rundfunk Grönlands, Egedes Geschichte zu vermitteln und zu reflektieren, liefen dabei aber Gefahr, ein einseitiges Bild zu transportieren. In einer Sendung sprach die grönländische Bischöfin Sofie Petersen über das Aufeinandertreffen der Kulturen sowie den Einfluss des Christentums – in positiver wie negativer Hinsicht. Sie stellte die Frage, wie das Leben in Grönland wohl vor der Ankunft des Christentums gewesen sein mag. Weiterhin spekulierte sie darüber, ob der grönländische Trommeltanz einen positiven Effekt auf die Gesellschaft hätte haben können, wenn er nicht verboten worden wäre. Zum Schluss betonte sie, dass die Nächstenliebe im christlichen Glauben dennoch großen Nutzen gebracht habe und dass die Inuit ausschließlich Christen seien und nach dieser Lehre lebten. 24  
 
        Ab 2010 kam es zu einer Spaltung innerhalb der Bevölkerung und zu einem Kampf um Symbole: Verbunden mit den Plänen zur 300-Jahr-Feier 2021 wurde eine Debatte über die Verwendung öffentlicher Gelder in Kommuneqarfik Sermersooq, der Kommune der Hauptstadt Nuuk, sowie über Egedes Nachruhm ausgelöst. In den sozialen Medien fanden polarisierende Diskussionen statt: Während manche Egedes Einsatz lobten, verliehen andere ihrem Wunsch Ausdruck, seine Statue entfernen zu lassen. Künstlerische Äußerungen – wie zum Beispiel eine Fotomontage, welche die Statue ohne Kopf zeigt – bringen Egede mit Rassismus und kolonialer Gewalt in Verbindung, vor allem im Nachgang der Black-Lives-Matter-Bewegung. Eine Volksabstimmung über das Bewahren oder Entfernen der Statue in Nuuk veranschaulichte die Spaltung der Bevölkerung, allerdings sprach sich die Mehrheit dafür aus, die Statue nicht zu entfernen. Nach heftiger Kritik, vor allem durch junge Künstler:innen, wurde die geplante Jubiläumsfeier jedoch abgesagt.
 
         
          [image: Die Statue von Hans Egede steht auf einem Sockel, der mit weißen Mustern besprüht ist. Hans Egede trägt ein langes Gewand und hält einen Stab in der rechten Hand, rote Farbe läuft an ihm herunter. Im Hintergrund sind das eisfreie Meer und Häuser zu sehen.] 
          Die mit roter Farbe und dem Schriftzug „Decolonize“ versehene Statue des Missionars Hans Egede in Nuuk am 21.6.2020, dem grönländischen Nationalfeiertag
 
            Quelle: picture alliance, Christian Klindt Soelbeck 
 
        
 
        Der grönländische Blick auf Hans Egede hat sich in den 50 Jahren zwischen 1971 und 2021 erheblich gewandelt. In den 1970er Jahren noch als Nationalheld und christliches Vorbild gefeiert, wurde Egede im darauffolgenden Jahrzehnt als koloniales Symbol kritisiert, in den 1990er Jahren vergessen, und seit 2000 löst er immer wieder Debatten aus. Die Diskurse über Egede spiegeln größere Fragen rund um Identität, Kolonialgeschichte und Macht in der grönländischen Gesellschaft wider und befinden sich noch immer in Bewegung.
 
        ZUKUNFTSAUSSICHTEN FÜR DIE GRÖNLÄNDISCHE KULTUR- UND MEDIENLANDSCHAFT
 
        Obwohl in der Gesetzgebung Grönlands festgelegt ist, dass bauliches Kulturerbe, historische Stätten, Naturgebiete und dokumentarisches Kulturerbe geschützt werden müssen, fehlt eine gesetzliche Grundlage zum Schutz immaterieller Kultur. Das Inatsisartutgesetz (Parlamentsgesetz) Nr. 11 vom 19. Mai 2010 betrifft die Bewahrung und den Schutz physischen oder materiellen Kulturerbes, unter das archäologische Stätten, historische Bauwerke und kulturhistorisch bedeutende Orte fallen. Im zweiten Paragrafen des Gesetzes heißt es dazu: „Das Inatsisartutgesetz macht es zu einer nationalen grönländischen Verpflichtung, Verantwortung für das Kulturerbe als kulturelle Ressource, als Quelle für wissenschaftliche Forschung und als dauerhafte Grundlage für Erfahrungen, Selbstverständnis, Wohlergehen und Wirtschaft gegenwärtiger und kommender Generationen zu übernehmen.“ 25  
 
        Dieses Gesetz bezieht sich nur auf materielle Kultur und schließt immaterielle Kultur beziehungsweise immaterielles Kulturerbe wie Traditionen, Sprachgebrauch, mündliche Erzählkunst oder audiovisuelle Medien nicht mit ein. Das birgt das Risiko, dass immaterielles Kulturerbe nicht für zukünftige Generationen bewahrt wird. AV-Medien beispielsweise beinhalten Tonaufzeichnungen, Radio, Film, Fernsehen, Videos und andere Aufzeichnungen, die aus Bewegtbildern oder Tonaufzeichnungen bestehen, und sind damit wertvolle Quellen für moderne grönländische Kultur und Sprache. 26  Gerade AV-Aufnahmen privater und lokaler Fernsehsender ermöglichen wichtige Einblicke in das Alltagsleben der lokalen grönländischen Gesellschaft und repräsentieren eine moderne Fortsetzung der grönländischen Erzähltradition. Aktuell besteht jedoch keine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung von AV-Material privater Medienakteure – das Inatsisartutgesetz Nr. 5 vom 3. Juni 2015 über das Archivwesen verpflichtet nur öffentliche Institutionen zur Archivierung ihres „informationstragenden Materials“. 27  Sobald das Parlament das Kulturerbegesetz sowie das Archivgesetz reguliert hat, wird das die Aufbewahrung von beispielsweise AV-Aufzeichnungen und Digitalisaten dieser Materialien ermöglichen. 
 
        In der Zeit von 1979 bis 2021 wurden Kulturfördermittel in Grönland durch die Naalakkersuisut (Minister:innen) verteilt. 2021 fiel der Entschluss, diese Aufgabe direkt an die Künstler:innen zu übertragen, sodass sie verantwortlich dafür sind, die Kulturfördermittel unter sich zu verteilen. Diese Praxis ist eine Verbesserung für den Kunstbereich und erlaubt es den Künstler:innen, eigenständig und frei Prioritäten unter Kunstprojekten zu setzen. 28  Im Kunstbereich verfügt Grönland über eine Schauspielausbildung am Nationaltheater, eine Kunstschule für bildende Künste sowie eine Abteilung für Sprache, Literatur und Medien an der Ilisimatusarfik, Grönlands Universität – allerdings gibt es bislang noch keine Filmschule, keine Fotografieausbildung, keine Musikausbildung und keine Schule für kreatives Schreiben in Grönland. Für die letztgenannten Ausbildungszweige stehen Angebote in Dänemark oder im Ausland zur Verfügung. 
 
        Gerade aus diesem Grund ist es wichtig, auch zukünftig den Fokus auf Eigenproduktionen und lokal verankerte Projekte zu richten.
 
         
          Aus dem Dänischen von Justus Carl.
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        GRÖNLANDS LANGSAME DEKOLONIALISIERUNG VON DÄNEMARK
 
         Ulrik Pram Gad 
 
        Nationalgefühle gründen sich nicht nur auf kollektive Erinnerungen, sondern auch auf das Vergessen. 01  Der dänische Nationalstaat hat seine Vergangenheit und Gegenwart als „Konglomeratstaat“ weitgehend verdrängt. Doch das jüngste „Gerangel um die Arktis“, 02  losgetreten durch die Verschiebungen im globalen Gleichgewicht bei Klima, Macht und Wirtschaft, hat den Dän:innen vor Augen geführt, dass das Königreich Dänemark mehr ist als nur ein kleiner Korken in der baltischen Meerenge. Im Folgenden stelle ich die wichtigsten Merkmale und Dynamiken der dänischen Reichsgemeinschaft (Rigsfællesskabet) mit Grönland (Kalaallit Nunaat) heraus. 03  Ich werde zeigen, dass die Zukunft dieser Gemeinschaft immer dann auf dem Spiel steht, wenn dänische Aktionen, Reaktionen oder Passivität so interpretiert werden können, dass Dänemark versucht, das Reich für sich zu beanspruchen. Es werden drei Aspekte der Gemeinschaft in den Blick genommen: der verfassungsrechtliche Status Grönlands, die gesellschaftlichen Verhältnisse und der geopolitische Kontext. In allen drei Bereichen ist Grönland vom Rand in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. 
 
        VERFASSUNGSRECHTLICHES OXYMORON
 
        Im Zuge der Vorbereitungen für den neuen rechtlichen Status der Färöer und Grönlands nach dem Zweiten Weltkrieg bat die dänische Regierung einen der bedeutendsten Rechtswissenschaftler des Landes, Alf Ross, um Rat. Er nutzte die Gelegenheit, um den Begriff der Rigsfællesskabet (Reichsgemeinschaft) – die allgemein verwendete Bezeichnung für die Tatsache, dass zum Königreich Dänemark auch kleine und große Inseln im Nordatlantik gehören – als juristisch gegenstandslos zu bezeichnen, denn „eine Gemeinschaft (fællesskab) besteht zwischen gleichberechtigten Parteien; eine Einheit (enhed) besteht zwischen Teilen und einer Gesamtheit“. 04  Weil Dänemark, die Färöer und Grönland eben nicht gleichberechtigt seien, sei der Begriff Rigsenheden (Reichseinheit) passender. Offizielle Rechtstexte vermeiden daher im Allgemeinen die Verwendung des Begriffs der Rigsfællesskabet. Auch die Website des Büros des dänischen Premierministers hält in ihrer englischen Version an der Bezeichnung Unity of the Realm (Reichseinheit) fest, obwohl die wörtliche Übersetzung ins Englische Community of the Realm (Reichsgemeinschaft) lauten müsste. Dennoch bleibt die Rigsfællesskabet der begriffliche Rahmen für die Vorstellungen der Bevölkerung, für praktische Vereinbarungen sowie für rechtliche Auseinandersetzungen und politische Debatten über die Beziehungen zwischen Grönländer:innen und Dän:innen. Die grönländische Version, naalagaaffeqatigiinneq, geht noch einen Schritt weiter: „Naalagaq“ bedeutet „derjenige, der entscheidet“ – und „qatigiinneq“ beschreibt etwas, das man gemeinsam mit anderen tut. 
 
        Aus Sicht der dänischen Verfassungsgeschichte kam Grönland unter die dänische Krone, als sich diese im 14. Jahrhundert mit der norwegischen Krone vereinigte. 05  Norwegische Wikinger hatten sich im Südwesten Grönlands niedergelassen, und von Westnorwegen aus wurde Handel mit ihnen betrieben. Der Kontakt zu den Siedler:innen in Grönland fand jedoch sein Ende – und wie sich später herausstellte, auch die Siedler:innen selbst. Grönland wurde ab 1721 neu kolonialisiert, als der Norweger Hans Egede vom König ausgesandt wurde, um die Seelen der Norweger:innen zu retten, die keine Chance gehabt hatten, von der Reformation zu erfahren. Da keine Norweger:innen zu finden waren, machte sich Egede daran, die Inuit zu christianisieren, die auf die Insel eingewandert waren. 
 
        Als Norwegen 1814 im Rahmen der Friedensverträge nach den Napoleonischen Kriegen an Schweden verloren ging, wurden Handel und Verwaltung von Grönland, Island und den Färöern von Bergen nach Kopenhagen verlegt. Mit der Verfassungsreform von 1953 wurde Grönland offiziell entkolonialisiert und als gleichberechtigter Teil in das Königreich Dänemark integriert, 1979 erlangte es mit der Regierungsform der Hjemmestyre (Heimverwaltung) weitreichende Autonomie. Die Hjemmestyre wurde 2009 durch die Selvstyre (Selbstverwaltung) abgelöst, und die Autonomierechte wurden erweitert. Gleichzeitig entsendet Grönland trotz eines eigenen Parlaments bis heute zwei Abgeordnete ins dänische Parlament (Folketinget), die den anderen Abgeordneten gleichgestellt sind und in allen Angelegenheiten volles Stimmrecht haben. 06  
 
        Lange Zeit wurde in offiziellen Auslegungen des dänischen Verfassungsrechts darauf bestanden, Grönlands Autonomie als Befugnisse zu behandeln, die vom souveränen (dänischen) Zentrum übertragen worden waren. 07  Die grönländische Kritik konzentrierte sich auf die Frage, ob das Verfahren, das 1953 in der formellen Integration Grönlands gipfelte, überhaupt den UN-Standards entsprochen hatte. Diese schreiben eine freie und informierte Zustimmung vor; den Grönländer:innen waren aber die in den UN-Entkolonialisierungsprozessen diskutierten Alternativen zur Integration – nämlich Unabhängigkeit und freie Assoziierung – nicht vorgelegt worden. 08  Da das Selbstverwaltungsgesetz von 2009 ein Verfahren enthält, wie Grönland seine Unabhängigkeit erklären kann, konzentrieren sich die Auseinandersetzungen seither auf außen- und sicherheitspolitische Kompetenzen. Auch in der Rechtswissenschaft wird eine Ausweitung der unabhängigen Handlungsfähigkeit Grönlands auf internationaler Ebene befürwortet und sich gegen die von der dänischen Regierung vorgebrachten Ansprüche auf ein Vorrecht in auswärtigen Angelegenheiten gewandt. 09  
 
        Die Zuständigkeitsbereiche der grönländischen Regierung sind recht weit gefasst – im Vergleich zu Vereinbarungen zwischen anderen überseeischen Gebieten und ihren jeweiligen Mutterländern. Die grönländischen Behörden haben in fast allen Bereichen der inneren Angelegenheiten die Kontrolle übernommen. Auch die übrigen Angelegenheiten sind größtenteils als übernahmefähig eingestuft, darunter auch staatliche Kernfunktionen wie Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichtsbarkeit, Strafvollzug, Passhoheit, Ausländerangelegenheiten und Grenzkontrolle. Lange Zeit lautete der offizielle dänische Standpunkt bei jeder grönländischen Forderung nach mehr Autonomie, dass dies gegen die dänische Verfassung verstoßen würde; bis die Regierung eines Tages ihre Sichtweise änderte und die Übernahme von Mineralienabbau und Polizei plötzlich ebenso möglich war wie die Beteiligung an auswärtigen Angelegenheiten und die formelle Anerkennung der grönländischen Selbstverwaltung nach internationalem Recht. Nur die Verfassung, die Staatsbürgerschaft, der Oberste Gerichtshof, die Devisen- und Währungspolitik sowie die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind ausdrücklich von der Übernahme ausgenommen.
 
        Doch sogar in der Außenpolitik wurden ausgeklügelte Verfahren für eine unabhängige Vertretung und Beteiligung kodifiziert. Innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche kann die grönländische Regierung „im Namen des Reiches“ Abkommen mit ausländischen Staaten und internationalen Organisationen schließen. Dänemark übernimmt jedoch das Ruder, wenn es als Land selbst an der Angelegenheit beteiligt ist, Mitglied der betreffenden internationalen Organisation ist oder wenn sowohl Grönland als auch die Färöer involviert sind. Aber sogar in solchen und ähnlichen außenpolitischen Angelegenheiten, die die dänische Regierung im Namen Grönlands regelt, sind intensive Konsultationen vorgeschrieben. In der Tat haben sich Präzedenzfälle ergeben, die es für einen dänischen Außenminister künftig schwer machen würden, arktische Angelegenheiten ohne einen grönländischen Ansprechpartner zu verhandeln. 10  Außerdem scheint die grönländische Regierung de facto ein Veto gegen dänische Verteidigungsausgaben in der Arktis einlegen zu können. 11  
 
        RINGEN UM GLEICHSTELLUNG
 
        Der Aufbau einer Gemeinschaft (fællesskab) wurde erst notwendig, als das Reich (riget) aufhörte, aus sich selbst heraus legitim zu erscheinen, und sich um 1800 die Idee der Volkssouveränität durchsetzte. Doch auch dann prägten Hierarchievorstellungen in Bezug auf Ethnie, Zivilisiertheit und Bevölkerungsgröße das Verhältnis zwischen den einzelnen Parteien des Reiches. Ursprünglich gehörten die Grönländer:innen in den Augen vieler Dän:innen einer andersartigen „Rasse“ an. Zwar waren sie vielleicht Meister in der Anpassung an ihre besondere Umwelt, jedoch untauglich für die Zivilisation und daher auf dänischen Schutz angewiesen. 12  Überreste dieser Vorstellungen leben in Vorurteilen bis heute weiter: Beispielsweise seien Grönländer:innen nicht in der Lage, jeden Morgen um acht Uhr auf der Arbeit zu erscheinen, da in ihrer Kultur das Leben auf die Natur ausgerichtet ist. Von ihren dänischen Oberherren lernten die Grönländer:innen jedenfalls, dass der beste Weg, um sich in einer komplexen Welt Gleichstellung zu erkämpfen, darin besteht, eine kulturell homogene Nation mit einem eigenen Staat zu sein. Die letzte verbliebene Hierarchie betrifft die Bevölkerungsgröße: Einige Grönländer:innen teilen den Gedanken vieler Dän:innen, ihre Nation sei mit 56000 Einwohner:innen zu klein, um unabhängig einen modernen Staat zu führen. 13  
 
        Der Zweite Weltkrieg schnitt Grönland vom Mutterland Dänemark ab, das seit 1940 vom nationalsozialistischen Deutschland besetzt war. Von 1941 bis Kriegsende sicherten die USA die Versorgung und den Status quo der Insel, während die dänischen Behörden vor Ort die Verwaltung übernahmen. Nach der erneuten Zusammenführung gab es keinen Weg zurück zu den alten Hierarchien; stattdessen erachtete man Programme, die eine weitere Gleichstellung vorantreiben würden, als sinnvoll. Der Krieg hatte den „Rasseideologien“ als Begründung für offizielle politische Unterwerfung jede Legitimation entzogen. Bei der Gründung der Vereinten Nationen war daher der Imperativ, alle nicht selbstverwalteten Gebiete zu entkolonialisieren, von wesentlicher Bedeutung. 
 
        Die dänische Art und Weise, mit den Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg umzugehen, bestand aus einer Entkolonialisierung durch Integration, sodass die Insel und ihre Bevölkerung mit dem Verfassungsgesetz von 1953 gleichberechtigter Teil von Dänemark wurden. Die Grönländer:innen nahmen an dem Verfassungsreferendum nicht teil. Auf die Integration folgten verstärkte Modernisierungsmaßnahmen. Zwar wurden diese von der grönländischen Elite eingefordert, aber im Wesentlichen ausgearbeitet und umgesetzt vom Ministerium für Grönland sowie von seinen beiden in Kopenhagen ansässigen Exekutivorganen, dem Kongelige Grønlandske Handel (KGH) und der Grønlands Tekniske Organisation (GTO). 
 
        Die Ergebnisse waren dramatisch, komplex und umstritten. Einerseits verdoppelte sich die durchschnittliche Lebenserwartung dank verbesserter Gesundheitsdienste, Sozialleistungen und Wohnqualität nahezu, 14  und die Zahl der Grönländer:innen, die über die Grundschule hinaus eine Ausbildung absolvierten, stieg. Andererseits fühlte sich das, was offiziell eine Entkolonialisierung war, für viele wie Neokolonialismus an: Die physische Infrastruktur, die dem neuen Wohlstand sein Gesicht gab, wurde von dänischen Firmen und Bauunternehmen errichtet, Dän:innen wurden vermehrt ins Land geholt, um die Wohlfahrtseinrichtungen personell auszustatten, und sowohl Infrastruktur wie Institutionen wurden größtenteils nach dänischen Vorbildern erbaut. Der Weg in die Gleichstellung als dänische Bürger:innen war mit Ungleichheit gepflastert. Als besonders verletzend wurde das „Geburtsortkriterium“ wahrgenommen: Eigentlich eingeführt, um den (weniger produktiven) grönländischen Arbeitsmarkt vor der Anpassung an die (höheren) dänischen Löhne zu schützen, wurden in Grönland geborene Personen schlechter bezahlt als ihre aus Dänemark rekrutierten Kolleg:innen mit gleicher Ausbildung und Funktion. 15  Diese Erfahrungen mit Diskriminierung und einer Regierung aus der Distanz trieben die Forderungen nach anderen Verständnisweisen von Gleichheit maßgeblich voran. 
 
        Durch das grönländische Autonomiegesetz von 1979 wurde die zwar vom grönländischen Volk gewählte, aber lediglich beratende Versammlung Landsrådet zu einem legislativen Landstinget aufgewertet und außerdem eine exekutive Landsstyre, also die grönländische Regierung, eingerichtet. Um die rein formale Übertragung von Befugnissen in die Praxis umzusetzen, wurden die monolithischen Exekutivorgane KGH und GTO entsprechend ihrer Funktionen aufgeteilt, ihr Personal wurde nach Nuuk verlegt oder durch neue Mitarbeiter:innen ersetzt. 16  Weiterhin wurden ehrgeizige Reformen eingeleitet, insbesondere in der eminent wichtigen Fischereiindustrie (Dezentralisierung der Produktion und der Entscheidungsfindung in die Städte und Siedlungen entlang der Küste) sowie im Bildungssektor (Priorisierung der grönländischen Sprache). 17  Bereits 1992, viel früher als allgemein gedacht, hatte die Autonomieregierung in Nuuk von Null auf einen Verwaltungsapparat aufgebaut und nicht nur die politische Verantwortung, sondern auch die praktische Organisation der wichtigsten Dienstleistungen übernommen: von Krankenhäusern und Hubschraubern bis hin zu Lebensmittelläden in fast hundert abgelegenen Siedlungen und einem weltweit führenden Garnelenexportgeschäft. 
 
        Das Gefühl, gleichberechtigt zu sein, wollte sich jedoch noch immer nicht einstellen. Die neuen Stellen in Nuuk, die unter grönländischer politischer Kontrolle standen, wurden nach wie vor überwiegend mit Dän:innen besetzt, die über einen Hochschulabschluss verfügten, und nicht mit Grönländer:innen, die zwar keinen Hochschulabschluss hatten, aber mit den grönländischen Verhältnissen vertraut waren. 18  Die existierende Infrastruktur, die Geschäftsbeziehungen und Verbraucher:innenwünsche lenkten Verkehr und Handel weiterhin nach Dänemark und verstärkten die bestehenden ethnischen Hierarchien. 19  Dänische Paradigmen, Modelle und Ausbildungen prägten die Regulierung, Organisation und Lösung grönländischer Probleme 20  – oft auf überraschend unhinterfragte Weise. 
 
        Abgesehen von der anhaltenden dänischen Dominanz beim Import von Fachwissen und Arbeitskräften war der Mangel an Einnahmen unter der Autonomieregierung ein ernsthaftes Hindernis, das Grönland den Weg zur Gleichberechtigung als eigenständiges Land verstellte: Grönland war (und ist) auf eine dänische Pauschalsubvention angewiesen. Entscheidend dabei war, dass Grönlands reiche Bodenschätze, zu denen sowohl gut dokumentierte Mineralienvorkommen an Land als auch potenziell riesige Ölvorkommen vor der Küste gehören, nach dem Autonomiegesetz von 1979 dänisches Staatseigentum blieben. Auch die fehlende Anerkennung als ein Volk mit Anspruch auf Selbstverwaltung nach internationalem Recht blieb vielen Grönländer:innen ein Dorn im Auge.
 
        Im Jahr 2009 wurden diese Hürden bei der Gleichberechtigung der Grönländer:innen durch eine reformierte Version der Autonomie unter der Bezeichnung Selvstyre (Selbstverwaltung) neu priorisiert. Erstens wurde die Liste der Bereiche, die Nuuk übernehmen kann, erweitert. In finanzieller Hinsicht wurde der Spieß jedoch umgedreht: Seit 1979 war jede neuerlangte grönländische Zuständigkeit mit einer Erhöhung der dänischen Subventionen einhergegangen, doch seit 2009 muss Grönland neue Ausgaben selbst finanzieren. Zweitens erhielt Grönland das Recht, den größten Teil von potenziellen Einnahmen aus dem Rohstoffabbau eigenständig zu regulieren, zu verwalten und für sich selbst zu erwirtschaften. Dadurch ist es überhaupt erst vorstellbar geworden, dass Grönland in Zukunft umfangreiche selbstfinanzierte Verantwortungsbereiche übernimmt. Die grönländische Regierung warb selbstbewusst damit, dass der Abbau von Bodenschätzen das geeignete Mittel sei, um eine sich selbst tragende Wirtschaft aufzubauen und damit den finanziellen Ausgleich zu erreichen. 21  
 
        Die meisten dänischen Politiker:innen haben aus den Debatten vor und nach 2009 die Lehre gezogen, jede Hierarchie wenn möglich ausdrücklich zu leugnen, sobald sie den Verfassungsstatus Grönlands erwähnen. Allerdings fällt es ihnen eher schwer, zu erklären, was Gleichheit unter ungleichen Partnern konkret bedeuten soll. Vor diesem Hintergrund bekennen sich alle grönländischen Parteien – bis auf die Partei Atassut – nach wie vor zu einer Gleichheit von zwei souveränen Staaten; das Parteiensystem ist eher um die Frage herum strukturiert, wie schnell man mit der formalen Souveränität vorankommen will und welche Entwicklungsschritte nötig sind, damit die Souveränität nachhaltig gelingen kann. 22  
 
        GEOPOLITIK UND PARADIPLOMATIE
 
        In den Verhandlungen darüber, wie die souveräne Gleichheit zu erreichen sei, liegt der Schlüssel augenscheinlich darin, Abhängigkeiten über Dänemark hinaus zu verteilen. Hierbei sind die USA von entscheidender Bedeutung. 
 
        Die USA übernahmen die Kontrolle über Grönland 1941, um eine Besatzung durch das nationalsozialistische Deutschland zu verhindern und ihre eigene Teilnahme am Krieg in Europa zu erleichtern. Sie stellten der Bevölkerung Lebensmittel bereit und überließen die zivile Verwaltung den dänischen Behörden vor Ort. Nach Kriegsende ging Kopenhagen davon aus, dass die Amerikaner wieder abziehen würden, doch die Entwicklungen in der Waffentechnologie machten den nördlichsten Teil Grönlands für die US-Nuklearstrategie sowohl in defensiver als auch offensiver Hinsicht unverzichtbar. Grönland ist entscheidend für die Abwehr von gegen Nordamerika gerichtete Raketen aus Eurasien, insbesondere von der Kola-Halbinsel. So kam es zu dem Abkommen über die Verteidigung Grönlands von 1951, das „unbeschadet der Souveränität des Königreichs Dänemark“ dem US-Militär in Grönland zugestand, zu tun und zu lassen, was es wollte. 23  Wie weit das dänische Einknicken vor den US-Prioritäten ging, kam 1968 heraus, als mit der B-52 ein US-amerikanischer Nuklearwaffenträger in den eisbedeckten Fjord beim Luftwaffenstützpunkt Thule stürzte – die dänische Regierung verbietet die Lagerung und den Transport von Atomwaffen im Kernland ausdrücklich.
 
        Im Verteidigungsabkommen von 1951 war festgelegt worden, dass „jede Anstrengung unternommen wird, jeglichen Kontakt zwischen dem Personal der Vereinigten Staaten und der lokalen Bevölkerung zu vermeiden“. Diese Bestimmung entsprach dem dänischen Kolonialnarrativ, demzufolge die einheimischen Inuit vor Einmischung von außen geschützt werden müssten und Dänemark den Modernisierungsprozess auf eine einzigartig sanfte und wohlwollende Weise steuern würde. Trotzdem haben die Bemühungen Dänemarks, seine Souveränität über Grönland gegenüber anderen konkurrierenden Mächten aufrechtzuerhalten, in bestimmten Fällen zu harten Eingriffen in das Leben der grönländischen Bevölkerung geführt. 24  Im Jahr 1925 wurden 70 Grönländer:innen etwa 800 Kilometer nördlich von Tasiilaq in das spätere Ittoqqortoormiit umgesiedelt. Die Umsiedlung wurde den Grönländer:innen mit Aussicht auf bessere Jagdgründe angepriesen, in Wirklichkeit wurde die Entscheidung jedoch getroffen, um die dänische Souveränität zu sichern: Nordostgrönland wurde von Norwegen beansprucht. Die Frage, wem das Gebiet gehöre, wurde später vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verhandelt, der 1933 zugunsten von Dänemark entschied. 
 
        Jahrzehnte später drängten der UN-Entkolonisierungsprozess und die US-Militärstrategie Dänemark zu einem ähnlichen Bevölkerungstransfer. Anfang 1953 betrachteten die USA es als notwendig, den Luftwaffenstützpunkt Thule zu schützen, indem sie ein taktisches Atomraketen-Silo inmitten einer nahen Inuit-Siedlung errichteten. Da die Überarbeitung der dänischen Verfassung ab Juni 1953 die bürgerlichen Freiheiten auf Grönländer:innen ausweiten sollte, um den UN-Forderungen nach Entkolonialisierung von nicht selbstverwalteten Gebieten gerecht zu werden, gerieten die dänischen Behörden in Eile. Die Bewohner:innen wurden im späten Frühjahr aufgefordert, das Gelände innerhalb weniger Tage zu räumen und ihre Habseligkeiten auf ihre Hundeschlitten zu verladen. Eine Ersatzunterkunft auf dem verlassenen nomadischen Lagerplatz Qaanaaq 100 Kilometer nördlich wurde erst im darauffolgenden Winter eingerichtet. Erst 1999 stellte ein Urteil des Obersten Gerichtshofs fest, dass die Umsiedelung der Jäger und ihrer Familien erzwungen worden war und nicht, wie von den dänischen Behörden behauptet, freiwillig erfolgte.
 
        Die Zahl der US-Einrichtungen in Grönland ist mittlerweile auf eine einzige geschrumpft, die Pituffik Space Base – bis 2023 Thule Air Base – im Nordwesten der Insel. Außerdem wurden einige Verfahren eingerichtet, um die dänische und grönländische Beteiligung und den Einblick in die militärischen Aktivitäten der USA zu verbessern. 25  Die nicht enden wollenden „Thule-Gates“ haben das Selbstbild Dänemarks als besonders wohlwollender Beschützer seiner grönländischen Untertanen aber wiederholt in Verlegenheit gebracht. So musste die grönländische Regierung 2004 das Igaliku-Abkommen zur Änderung des Verteidigungsabkommens mit den USA und Dänemark unterzeichnen und damit den Plänen der USA zustimmen, die Thule-Radare für das nationale Raketenabwehrsystem zu modernisieren. 26  Dänemark hält seine Souveränität symbolisch aufrecht, indem es seine Flagge über Thule wehen lässt, die Hundeschlittenpatrouille SIRIUS durch das unbewohnte Nordostgrönland schickt und mit einer Handvoll Schiffen in grönländischen Gewässern patrouilliert, um die Fischerei zu kontrollieren. Im Ernstfall liegt die Verteidigung Grönlands jedoch in den Händen der USA. Grönland darf im Gegenzug für die Unterzeichnung jetzt auch seine Flagge (Erfalasorput) über der Pituffik Space Base (ehemals Thule) hissen. In diesem Sinne gewähren die Aushandlungen um militärische Angelegenheiten den Vertretern eines kleinen Volkes eine gewisse Beteiligung und rechtfertigen gleichzeitig die offizielle dänische Souveränität und die militärische Souveränität der USA über ein riesiges Gebiet. 
 
        In anderen Bereichen der Außenpolitik fallen die Vorteile in Hinblick auf die Souveränität für Grönland deutlicher aus. Als das Königreich Dänemark 1972 in einem Referendum für den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft (EG) stimmte, blieb es ohne Folgen, dass eine grönländische Mehrheit gegen den Beitritt war. Als „gleichberechtigter“ Teil integriert, folgte Grönland Dänemark in die EG. Die Aussicht, dass die für Grönlands Wirtschaft und Entwicklungspläne so entscheidende Souveränität über die Fischerei sich noch weiter südlich von Kopenhagen nach Brüssel verlagern sollte, war ausschlaggebend für die Forderung nach dem Status der Hjemmestyre. 27  Durch ihre Einführung 1979 konnte Grönland selbst über seine Mitgliedschaft in der EG entscheiden. Ein Referendum ergab 1982 eine knappe Mehrheit für den Austritt, und drei Jahre später verließ Grönland die EG. Über die Kategorie der „Überseeischen Länder und Gebiete“ (ÜLG) blieb Grönland aber mit der EG verbunden. Die ÜLG gehören nicht zum Territorium der EU, genießen aber Personenfreizügigkeit und Steuerfreiheit bei Exporten für den Binnenmarkt. Allerdings gilt nach dem Grönland-Vertrag von 1985 die Steuerfreiheit nur unter der Bedingung, dass es „zufriedenstellende“ Abkommen über die Zusammenarbeit in der Fischerei gibt. Ein maßgeschneidertes Partnerschaftsabkommen, das die Förderung der „nachhaltigen Entwicklung“ Grönlands zum Ziel hat, ergänzt seit 2006 das Fischereiabkommen, was Grönland – ohne ein souveräner Staat und ohne Mitglied zu sein – eine einzigartig unabhängige Sichtbarkeit und Handlungsfähigkeit gegenüber der EU verschafft. 28  
 
        Die erhöhte Aufmerksamkeit, die mit den Veränderungen des globalen Klimas und der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Verhältnisse einhergeht, hat Grönland vermehrt Möglichkeiten eröffnet, über Dänemark hinaus Kontakte zu knüpfen. Die grönländische Regierung entsendet ihr eigenes diplomatisches Personal (mit dänischen Diplomatenpässen) nach Brüssel, Washington, Beijing und Reykjavík. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass nicht alle Verhandlungen mit Drittstaaten so reibungslos ablaufen wie die mit der EU. Seit der erweiterten Selbstverwaltungsregelung von 2009 arbeitete die grönländische Regierung – unterstützt durch dänische Diplomat:innen – einige Jahre lang daran, chinesische Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie als Investoren in Grönland willkommen seien. 29  Der aktuelle Kurs der USA im „Gerangel um die Arktis“ machte Grönland jedoch klar, dass dies gar nicht der Fall ist. Daher werden sich die Bestrebungen Grönlands, seine Abhängigkeiten breiter zu verteilen und so mehr Gleichberechtigung zu erlangen, vorerst auf die Wiederbelebung und den Ausbau der langjährigen Beziehungen zu Brüssel konzentrieren. 30  Gleichzeitig wird es versuchen, die USA in Richtung Investitionen und Handel zu bewegen und von Annexionsideen abzubringen: Grönland sei weiterhin „offen für Geschäfte, aber nicht zu verkaufen“. 31  
 
        FAZIT
 
        Die Reichsgemeinschaft bleibt ein verfassungsrechtliches Oxymoron, das gleichermaßen eine imperiale Hierarchie und eine Gemeinschaftsbindung impliziert. Beide politischen Gebilde teilen das Ideal einer Welt aus Nationen, die ethnisch homogen sind und jeweils über ihren eigenen Staat verfügen. Nach und nach ist Dänemark einigen grönländischen Forderungen nachgekommen, doch die eigentlich angestrebte Gleichberechtigung hat sich als schwer realisierbar erwiesen. Im Laufe der Zeit wandelte sich die dänische Strategie zur Bewahrung der eigenen Souveränität: Von einem etwas plumpen, wenn auch nie blutigen dänischen Imperialismus hin zu immer ausgefeilteren sprachlichen und diplomatischen Handlungen, welche die Zusammenarbeit betonen. Weil sich das von Kopenhagen exportierte Ideal des Nationalstaats durchgesetzt hat, genießt die Idee der Gemeinschaft als einer immer lockerer werdenden Union die größte Zustimmung in Grönland. Auch Dänemark sieht eine grönländische Unabhängigkeit und damit die Auflösung der Gemeinschaft als letztendliches Ziel – und fördert gerade damit die Lebensfähigkeit der bestehenden Gemeinschaft. Wann immer dänische Aktionen, Reaktionen oder Passivität hingegen so gelesen werden können, dass Dänemark versucht, das Reich allein für sich zu behalten, steht die Existenz der Gemeinschaft auf dem Spiel. 
 
        Die dänische Regierung hat akzeptiert, dass Grönland eine eigene Verfassung erarbeitet hat. Ihre Verabschiedung wird der Reichsgemeinschaft, wie sie aktuell verfassungsmäßig besteht, eines Tages ein offizielles Ende setzen. Doch wird ein souveräner grönländischer Staat kaum das Ende der dänisch-grönländischen Beziehungen bedeuten. Im Gegenteil ist eine unmittelbar nach der Abspaltung wiederbelebte „Gemeinschaft“, die sich bloß nicht länger als „Reich“ versteht, wohl das wahrscheinlichste und belastbarste aller Szenarien. Manche grönländischen Politiker:innen und Diplomat:innen haben, inspiriert von anderen sich entkolonialisierenden Inselgruppen, die „freie Assoziation“ als möglichen Rahmen für ein unabhängiges Grönland in den Raum gestellt. 32  Dies würde bedeuten, dass sich Grönland offiziell vom dänischen Staat abspaltet, nur um sich im gleichen Atemzug aus eigenem Impetus mit ihm zusammenzuschließen. In den Verhandlungen im Vorfeld dieser Neuordnung wird man sich um Verfassungsrecht, Bürger:innenrechte, die alltägliche Außenpolitik und Finanzen streiten, aber letztlich im Sinne eines dänischen Pragmatismus Lösungen finden. 
 
        Der Knackpunkt liegt eher in der Organisation der Sicherheitspolitik. Die derzeitige US-Regierung hat deutlich gemacht, dass ihre Sicherheitsinteressen von jeder grönländischen Regierung berücksichtigt werden müssen – ansonsten werden die USA im Alleingang handeln. Hinzu kommt, dass sich Grönlands Streben nach Selbstbestimmung, insbesondere in Bezug auf die Sicherheitspolitik, nicht so leicht mit den Forderungen der USA vereinbaren lässt. 33  In dieser Situation könnte sich Dänemark erneut als praktischer Puffer zwischen Grönland und dem Rest der Welt erweisen. 
 
        Um dem Gefühl Grönlands, in einer untergeordneten Position gefangen zu sein, Abhilfe zu schaffen, könnte auch die EU eine wichtige Rolle spielen. Erstens schätzt Grönland die moralische und symbolische Unterstützung für sein Selbstbestimmungsrecht, die es von der EU und ihren Mitgliedstaaten bekommt. 34  Zweitens könnten verstärkte europäische Bemühungen um die Erneuerung der grönländischen Rohstoff- und Wasserkraftindustrie einen Wendepunkt für die grönländische Wirtschaft sowie für die strategische Unabhängigkeit Europas von russischer Energie und chinesischen Mineralien bedeuten. 35  Drittens könnte eine gewisse verfassungsrechtliche Flexibilität seitens der EU im Falle eines offiziell unabhängigeren Grönland sinnvoll sein: Würde man jede künftige Vereinbarung – selbst wenn es sich formal um einen Vertrag zwischen zwei souveränen Staaten handelt – als „verfassungsrechtliche Beziehung zu einem Mitgliedstaat“ auslegen, bliebe Grönland in der Umlaufbahn der EU. Damit hätten die Grönländer:innen weiterhin ein Anrecht auf den Status als EU-Bürger:innen und die grönländischen Krabben (und potenziellen Rohstoffe) weiterhin steuerfreien Zugang zum Binnenmarkt.
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           VON GILGAMESCH ZUM ALGORITHMUS. KLEINE TECHNIKGESCHICHTE DER PROPAGANDA 
 
          Propaganda diente stets der Erlangung, Ausweitung und Sicherung politischer und militärischer Macht – lange vor der Schrift. Seither wird ihre Technik weltweit stetig verfeinert, weiterentwickelt und als Machtinstrument eingesetzt.
 
        
 
         
          RALPH HERTWIG · LISA OSWALD
 
           WER’S GLAUBT. ZU DEN PSYCHOLOGISCHEN FAKTOREN VON FALSCH- UND DESINFORMATION  
 
          Emotionen und politische Überzeugungen prägen, wie Desinformation wahrgenommen wird. Digitale Plattformen verstärken diese Dynamiken. Umstritten bleibt, wie groß der Schaden ist – und was dagegen hilft.
 
        
 
         
          TIM SCHANETZKY
 
           KLEINE GESCHICHTE DES PROPAGANDA-VORWURFS AN DIE POLITISCHE BILDUNG 
 
          Abgrenzung von der Propaganda prägte das Ringen um die politische Bildung seit 1945. Angesichts aktueller Zuspitzungen lohnt ein Blick auf die Geschichte dieses Spannungsverhältnisses.
 
        
 
         
          DENIZ YÜCEL
 
           DESINFORMIERTE DEBATTE. DAS THEMA DESINFORMATION UND EINE VERKORKSTE RICHTERWAHL 
 
          Die gescheiterte Richterwahl von Frauke Brosius-Gersdorf ist kein Beispiel für die zerstörerische Wirkung von Desinformation. Vielmehr zeigt sie, dass sich der Desinformationsdiskurs verselbstständigt hat.
 
        
 
         
          PAULINE JÄCKELS
 
           AUCH DEMOKRATEN BETREIBEN PROPAGANDA 
 
          Die verbreitete Vorstellung davon, was Propaganda ist und wer sie betreibt, ist nicht nur falsch, sondern auch das Ergebnis eines Propagandatricks. Demnach wird Propaganda nur von Autokraten betrieben.
 
        
 
         
          JULIA SMIRNOVA 
 
           SCHILD, SCHWERT – UND SOCIAL MEDIA. STRATEGIEN UND ERSCHEINUNGSFORMEN RUSSISCHER DESINFORMATION  
 
          Russlands moderne Propaganda knüpft an sowjetische „aktive Maßnahmen“ an: Ziel ist die Destabilisierung westlicher Demokratien, das Untergraben von Vertrauen in Institutionen und das Schüren gesellschaftlicher Konflikte. 
 
        
 
         
          MAREIKE OHLBERG
 
           PROPAGANDA DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI CHINAS 
 
          Die Propaganda der Kommunistische Partei Chinas dient dem Machterhalt und ist zentraler Bestandteil des autoritären Parteistaats. Unter Xi Jinping wurde der Einfluss massiv ausgeweitet – national wie international. 
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Propaganda, Desinformation, Falschbehauptung, Fake News, alternative Fakten – viele Schlagworte prägen derzeit die öffentliche Debatte, in der die Grenzen zwischen Information, Manipulation und Meinung ausgelotet werden. Häufig werden sie synonym verwendet, doch im Detail meinen die Begriffe unterschiedliche Phänomene: von gezielter Irreführung über strategische Kommunikationskampagnen bis hin zu polemischer Zuspitzung oder schlichtem Irrtum ohne Täuschungsabsicht. Ihnen allen ist das Unbehagen gemein, das sie auslösen: die vage Ahnung, dass unser Vertrauen in das, was wir als „wahr“ betrachten, ins Wanken geraten könnte.
 
        Manipulation und Einflussnahme sind keine Erfindungen der Gegenwart. So reicht beispielsweise das Konzept der Propaganda mindestens bis zu den Anfängen der Schrift zurück und diente stets der Erlangung, Ausweitung und Sicherung von Macht. Während der Begriff ursprünglich schlicht für die Verbreitung von Ideen stand – etwa in religiösem oder politischem Kontext –, erhielt er im 20. Jahrhundert, insbesondere durch den Nationalsozialismus, eine stark negative Konnotation. Heute bezeichnet man mit ihm gemeinhin die von autoritären Regimen lancierte Kommunikation, die – unter anderem auch durch Desinformation, also bewusste Falschmeldungen – darauf abzielt, die eigene Bevölkerung zu manipulieren oder andere Länder zu schwächen. Die derzeit größte Bedrohung in dieser Hinsicht geht von Russland aus, das mit immer ausgefeilteren technischen Mitteln versucht, liberale Demokratien zu destabilisieren.
 
        Wie kann sich die offene Gesellschaft davor schützen? Die zentrale Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, um gezielte Irreführung einzudämmen, ohne die Meinungsfreiheit zu beschneiden und somit den eigenen freiheitlichen Charakter zu gefährden. Da sich das Verbreiten von Unwahrheiten kaum verhindern lässt, bleibt oft nur die Stärkung der individuellen Urteilskraft der Rezipienten. Zugleich besteht die Gefahr, dass kontroverse Äußerungen unter den Generalverdacht der „Desinformation“ und „Propaganda“ gestellt werden. Das wäre nicht nur schädlich für die politische Streitkultur – es könnte auch dazu führen, dass die Begriffe an Aussagekraft verlieren und die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge weiter verschwimmt.
 
         Lorenz Abu Ayyash 
 
      

       
        LAUTER LÜGEN UND FAKE NEWS?
 
        Misstrauen in die Medien und die Wahrnehmung von Desinformation und Verschwörungstheorien 
 
         Tanjev Schultz · Nikolaus Jackob · Miriam Rüdesheim · Marc Ziegele · Christina Viehmann · Daniel Stegmann · Christian Schemer · Oliver Quiring · Ilka Jakobs · Nayla Fawzi 
 
        Für moderne Demokratien sind mediale Meinungsbildungsprozesse von großer Bedeutung. Um sich politisch zu orientieren, brauchen die Bürgerinnen und Bürger Informationen, die sie zwar nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil aus medialen Angeboten entnehmen. Sind diese Informationen falsch, gibt es ein Problem – zumindest dann, wenn die Menschen ihnen vertrauen und sich bei ihrer Meinungsbildung und Entscheidungsfindung auf sie stützen. 01  Der Zusammenhang von Information und Vertrauen kann auch in die andere Richtung zum Problem werden: Wenn Informationen solide sind, die Menschen ihnen aber nicht trauen.
 
        In Zeitdiagnosen werden beide Störungen des für die Demokratie so wichtigen Verhältnisses problematisiert. Durch Propaganda-Aktivitäten sei eine Fülle falscher Informationen im Umlauf, die sich im Internet besonders leicht verbreiten ließen. 02  Zugleich würden Fernsehsender und Zeitungen, die trotz mancher Defizite als etablierte journalistische Angebote weitgehend verlässliche Quellen seien, in der Bevölkerung an Vertrauen verlieren. 03  
 
        Der Ausdruck „Fake News“ ist weit verbreitet. Umgangssprachlich ist er für diverse Formen unseriöser und falscher Informationen gebräuchlich, wird von Politikern wie US-Präsident Donald Trump aber zudem als Kampfbegriff zur Abwertung von Gegnern und unliebsamen Medien verwendet. In der Wissenschaft wird zwischen falscher Information (misinformation), die auf einem Irrtum beruhen kann, und Desinformation (disinformation), die vorsätzlich verbreitet wird, unterschieden. 04  Verschwörungstheorien, die Mis- oder Desinformation umfassen, sind eine spezielle Form kausaler Narrative, die vorgebracht werden, um ein Übel zu erklären: Hier werden mächtige, klandestine Akteure ins Feld geführt, die angeblich vorsätzlich und im Konzert mit anderen Akteuren für zum Beispiel gesellschaftliche (Fehl-)Entwicklungen oder Katastrophen (schuldhaft) verantwortlich sein sollen. 05  
 
        Da Fake News und andere Formen von Desinformation als Herausforderungen immer wieder öffentlich thematisiert werden, ist die Bevölkerung dafür sensibilisiert. 06  Die weitverbreitete Besorgnis in Bezug auf dieses Thema könnte Menschen gegenüber einem naiven Glauben an irreführende Informationen immunisieren. Gleichzeitig könnte sie sie jedoch auch misstrauischer machen und dazu bringen, selbst zuverlässigen Quellen kein Vertrauen mehr zu schenken. 07  Wenn sich der Eindruck festsetzt, dass überall Fake News lauern und auch etablierte journalistische Angebote die Bevölkerung manipulieren, wie es das „Lügenpresse“-Narrativ behauptet, könnten vitale Mechanismen demokratischer Öffentlichkeit unterminiert werden.
 
        Auch wenn eine einzelne Studie es nicht leisten kann, solche Szenarien umfassend zu überprüfen, bietet unsere „Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen“ einige aufschlussreiche Befunde für die Diskussion möglicher Trends. Wir nutzen hierfür Daten aus unseren telefonischen Befragungen zum Medienvertrauen der Bevölkerung in Deutschland, die wir seit 2015 jedes Jahr (außer 2021) mit einer bundesweiten Stichprobe von 1200 Menschen ab 18 Jahren erheben. 08  In diesem Beitrag veröffentlichen wir erstmals Angaben darüber, für wie verbreitet die Bevölkerung in Deutschland Fake News hält. Wie hat sich das Vertrauen beziehungsweise Misstrauen in etablierte Medien entwickelt? Inwieweit glauben Bürgerinnen und Bürger an Verschwörungstheorien, und welche Zusammenhänge bestehen zwischen politischen Einstellungen, Mediennutzung und Vertrauen in die Medien? 
 
        QUELLEN VON FAKE NEWS
 
        Vor allem im Internet nehmen viele Menschen nach eigener Aussage Fake News wahr. In unserer Studie wurde den Befragten erläutert, dass darunter „absichtlich falsche Informationen“ zu verstehen sind, nicht etwa Irrtümer und Fehler ohne Vorsatz. Es ging also um Desinformation, ein Begriff, der für eine repräsentative telefonische Befragung jedoch zu anspruchsvoll ist, während der Ausdruck „Fake News“ weithin bekannt ist. 09  
 
        Die Menschen sollten die Frage beantworten, wie häufig Fake News in bestimmten Medienangeboten vorkamen: in etablierten Medien, in Messengerdiensten, auf Social-Media-Plattformen und in linken oder rechten sogenannten Alternativmedien. Für etablierte journalistische Angebote fällt das Ergebnis recht positiv aus (Tabelle): Fast die Hälfte der Befragten ist der Ansicht, in diesen Medien seien nur selten oder nie Fake News zu finden. Nur knapp 16 Prozent sagen, Fake News gebe es dort häufig oder sehr häufig. Es sind zwar immer noch sehr viele Menschen, die dort regelmäßig Desinformation zu erkennen meinen, aber deutlich weniger als bei Messengerdiensten und Social-Media-Plattformen. Dort nehmen jeweils etwa zwei Drittel häufig oder sehr häufig Fake News wahr. Auch Alternativmedien, die sich bewusst vom „Mainstream“ absetzen, erscheinen vielen Befragten als anfällig für Fake News. Dies vermuten bei linken Alternativmedien 41 Prozent, bei rechten Alternativmedien 61 Prozent. Auffällig ist hier der hohe Anteil von „weiß nicht“-Antworten, die vermutlich damit zusammenhängen, dass diese Medien eine Nische sind, die vielen Menschen unbekannt ist. 
 
         
           Tabelle: Wahrgenommene Verbreitung von Fake News in verschiedenen Medienangeboten, in Prozent
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                  41
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                  16
  
                	 
                  32
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           Befragung November/Dezember 2024; Frage im Wortlaut: „Welchen Eindruck haben Sie: Wie verbreitet sind Fake News? Ich lese Ihnen einige Medienangebote vor. Bitte sagen Sie mir, wie häufig dort Ihrer Meinung nach Fake News sind: ‚nie‘, ‚selten‘, ‚gelegentlich‘, ‚häufig‘ oder ‚sehr häufig‘?“; „keine Angabe“-Antworten werden nicht ausgewiesen; 1203 Befragte. 
 
        
 
        Die Befragten sollten außerdem angeben, wie häufig ihnen Fake News in den Medien begegnen, die sie „ganz persönlich regelmäßig nutzen, um sich zu informieren“. Die Verteilung der Antworten ähnelt den Angaben zu den etablierten Medien: 18 Prozent geben an, dass ihnen in den von ihnen persönlich regelmäßig genutzten Medien häufig oder sehr häufig Fake News begegnen. 34 Prozent erklären, dies geschehe gelegentlich, und 46 Prozent geben an, sie seien in ihren bevorzugten Medien selten oder nie mit Fake News konfrontiert. Demnach versuchen viele Menschen, sich im eigenen Informationsverhalten auf solche Medien zu konzentrieren, von denen sie den Eindruck haben, dass sie wenige Fake News enthalten. 
 
        Aus der Befragung lässt sich nicht ableiten, ob die Menschen mit ihrer Wahrnehmung richtig liegen und ob tatsächlich so viel oder so wenig Desinformation in den jeweiligen Medien zu finden ist, wie sie glauben. Allerdings erlauben die Zahlen den Rückschluss, dass eine Mehrheit der Bevölkerung mit Skepsis und Vorsicht vor allem auf Informationen von Messengerdiensten und Social-Media-Plattformen schaut. Für seriöse journalistische Angebote liegt darin eine Chance, sich als verlässliche Quellen zu empfehlen – zumal viele Redaktionen den Kampf gegen Desinformation ausdrücklich als ihre Aufgabe betrachten: In einer Studie, für die 2022/23 in einer repräsentativen Stichprobe bundesweit Journalistinnen und Journalisten befragt wurden, sagten 86 Prozent, es sei für ihre tägliche Arbeit sehr wichtig oder extrem wichtig, „Desinformation entgegenzuwirken“. 10  
 
        STABILITÄT IM VERTRAUEN
 
        Wie steht es nun allgemein um das Vertrauen in die Medien? Im Zusammenhang mit Fake News und dem Eindruck, diese hätten durch die Digitalisierung und durch forcierte (ausländische) Propaganda-Aktivitäten zugenommen, wird bisweilen auch vermutet oder behauptet, es gäbe eine Erosion des Vertrauens in die Medien. 11  Tatsächlich zeigen Umfragedaten aus Ländern wie den USA oder Frankreich in den vergangenen Jahren sinkende Werte für das allgemeine Vertrauen in die etablierten Medien. 12  Die politische Öffentlichkeit und ebenso das Medienangebot sind dort jedoch – unter anderem wegen politisch-kultureller und mediensystemischer Ursachen – stärker polarisiert als in Deutschland, sodass sich leichter als hierzulande Lager um einzelne Medien bilden, denen mehr oder weniger noch vertraut wird, während andere Medien als Teil eines gegnerischen Lagers wahrgenommen werden, dem dann unter Umständen – wie Donald Trump es unentwegt tut – vorgeworfen wird, lediglich Fake News zu verbreiten. 13  
 
        In Deutschland ist die Lage etwas anders, obwohl auch hierzulande seit Jahren Tendenzen einer politischen und medialen Polarisierung zu erkennen sind. 14  Insbesondere die AfD hat öffentliche Debatten verändert. Dennoch existieren Bindekräfte, die im Zentrum des politischen Systems und der Öffentlichkeit wirken und das Ausmaß der Polarisierung bisher begrenzen: ein Mehrparteiensystem mit Akteuren, die mal etwas mehr, mal etwas weniger in die Mitte streben; in der Reichweite weiterhin starke öffentlich-rechtliche Sender; ein im internationalen Vergleich trotz Strukturkrisen noch immer einigermaßen starkes Angebot an Zeitungen, von denen viele auf ein breites Publikum ausgerichtet sind; und nicht zuletzt eine politische Kultur, die jahrzehntelang recht konsensorientiert war und in Teilen heute noch ist.
 
        So sind die Vertrauenswerte in Deutschland über die Jahre hinweg stabiler als es manche Diskussionen vermuten lassen. Misstrauen oder sogar feindselige Einstellungen gegen etablierte Medien sind zwar verbreitet, aber kein Mehrheitsphänomen. Auf Basis der Mainzer Langzeitstudie können wir feststellen, dass es in Deutschland bisher keine flächendeckende Erosion im Medienvertrauen gibt. 15  Eher werden leichte Schwankungen sichtbar. So stiegen die Vertrauenswerte für die Medien im ersten Jahr der Corona-Pandemie auf einen bisherigen Höchststand und fielen im Laufe der Zeit zurück auf ein ähnliches Niveau wie zu Zeiten vor der Pandemie. 16  
 
        Aufschlussreich ist der Vergleich mit anderen Institutionen (Abbildung 1). Die Medien liegen im Vertrauensranking mit derzeit 47 Prozent im Mittelfeld. Besser schneiden schon seit Jahren die Wissenschaft (72 Prozent) und die Justiz (63 Prozent) ab, kaum schlechter die Bundeswehr (45 Prozent), deutlich schlechter die Politik (19 Prozent) und die Kirchen (14 Prozent). Betrachtet man die Entwicklung im Zeitverlauf, ist das Vertrauen in die Medien von Stabilität geprägt, während für die Kirchen tatsächlich von einer Erosion gesprochen werden kann. Die Bundeswehr und die Justiz haben im Laufe der Zeit an Vertrauen in der Bevölkerung gewonnen.
 
         
           Abbildung 1: Vertrauen in Institutionen im Zeitverlauf, in Prozent
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           Frage im Wortlaut: „Ich nenne Ihnen im Folgenden einige Institutionen unserer Gesellschaft. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie persönlich diesen Institutionen ‚überhaupt nicht‘, ‚kaum‘, ‚teils, teils‘, ‚überwiegend‘ oder ‚voll und ganz‘ vertrauen.“ 1200 Befragte. Hier: Nur Befragte, die den Institutionen mindestens „überwiegend“ vertrauen. Linie „Medien“ basiert auf der Zustimmung zur Aussage: „Wenn es um wirklich wichtige Dinge geht – etwa Umweltprobleme, Gesundheitsgefahren, politische Skandale und Krisen –, kann man den Medien vertrauen.“ 
 
        
 
        Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass viele Befragte sich weder auf die Seite der Vertrauenden noch der Misstrauenden schlagen, sondern mit der Antwort „teils, teils“ eine mittlere oder ambivalente Position einnehmen. Dies muss für die jeweilige Institution nicht unbedingt ein Krisensymptom sein, da bei einer pauschalen Abfrage (Vertrauen in die Medien) eine Grundskepsis und der Wunsch nach Differenzierung verständlich und sogar wünschenswert sein können. So beträgt der Anteil der Menschen, die angeben, sie würden den Medien kein Vertrauen schenken beziehungsweise ihnen misstrauen, aktuell nur 20 Prozent; etwa ein Drittel vertraut den Medien „teils, teils“. 
 
        Es ist daher wichtig, nicht nur auf das Institutionenvertrauen an sich zu schauen, sondern auch zu prüfen, welchen Mediengattungen die Menschen Vertrauen aussprechen und welchen nicht. Bei einer Abfrage unterschiedlicher Medientypen erreicht in Deutschland der öffentlich-rechtliche Rundfunk seit Jahren die höchsten Anteile von Vertrauenden. Aktuell sind es 61 Prozent der Bürgerinnen und Bürger. Allerdings sind hier Veränderungen erkennbar: In früheren Jahren lagen die Werte bei rund 70 Prozent. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk lässt sich demnach tatsächlich ein Schwund im Vertrauen diagnostizieren, wenn auch ausgehend von einem recht hohen Niveau. Mögliche Ursachen für diesen Rückgang finden sich in grundlegenden Diskussionen über die Rolle und Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen oder in Skandalen wie der Schlesinger-Affäre im Rundfunk Berlin-Brandenburg. 17  
 
        „LÜGENPRESSE“-VORWÜRFE
 
        Aus der Mainzer Langzeitstudie geht hervor, dass eine Minderheit in der Bevölkerung äußerst kritisch bis feindselig auf etablierte Medien blickt. 18  Diese Gruppe hat nicht nur geringes oder gar kein Vertrauen in die großen Fernsehsender und Zeitungen, sie unterstellt diesen auch, systematisch falsch zu berichten und mit der Politik gemeinsame Sache zu machen. Solche Vorwürfe finden einen Ausdruck im „Lügenpresse“-Narrativ, das in Deutschland seit 2014/15 von populistischen und rechtsextremistischen Akteuren vorgebracht wird und zum Beispiel in der Pegida-Bewegung eine Rolle spielte. 19  Der „Lügenpresse“-Vorwurf ist im Grunde eine Zuspitzung und Verallgemeinerung von Fake-News-Bezichtigungen. 
 
        In der jüngsten Befragung der Langzeitstudie Ende 2024 stimmten bundesweit 20 Prozent der Aussage zu, dass die Bevölkerung in Deutschland von den Medien „systematisch belogen“ werde (Abbildung 2). 20  Zwei Jahre zuvor lag der Wert bei 14 Prozent. Der Aussage, dass die Medien und die Politik Hand in Hand arbeiten würden, um die Meinung der Bevölkerung zu manipulieren, stimmten aktuell 24 Prozent zu, vor zwei Jahren waren es 21 Prozent.
 
         
           Abbildung 2: Anteil von Medienzynismus in der Bevölkerung seit 2016, in Prozent
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           Frage im Wortlaut: „Wir bleiben bei den etablierten Medien in Deutschland. Was denken Sie, welche dieser Aussagen treffen Ihrer Meinung nach zu, welche treffen nicht zu?“; 1200 Befragte. 
 
        
 
        Etwa jede fünfte Person in Deutschland hat demnach eine extrem negative Sicht auf die Arbeit der Medien, wir sprechen in diesem Zusammenhang von „Medienzynismus“. 21  Damit ist ein Muster von Einstellungen gemeint, mit denen die Integrität und Legitimität etablierter Medien und des gesamten Mediensystems infrage gestellt wird. Explizit nicht gemeint sind klassische und auch wissenschaftlich belegbare Vorwürfe von Einseitigkeiten, Tendenzen oder Auslassungen, wie sie in allen Medien vorkommen können. Zynismus bedeutet im Kontext unserer Studie den Glauben an absichtsvolle Manipulation, Lüge und Verschwörung mit der Politik. Dieser Medienzynismus hat derzeit keine Mehrheit in Deutschland, wird aber durch eine gegen etablierte Medien gerichtete Propaganda aus dem In- und Ausland angeheizt. 22  Stark verbreitet sind medienzynische Einstellungen laut unseren Daten bei Anhängerinnen und Anhängern der AfD und bei Menschen mit hoher Unzufriedenheit mit dem politischen System. 23  
 
        Der Anteil der Befragten, die dem „Lügenpresse“-Narrativ zustimmen, ist ähnlich hoch wie der Anteil der Befragten, die angeben, in den etablierten Medien gebe es häufig oder sehr häufig Fake News. So stimmten zuletzt rund 60 Prozent derjenigen, die häufig Fake News in den etablierten Medien wahrnehmen, auch dem „Lügenpresse“-Narrativ zu. Umgekehrt ist die Zustimmung zu diesem Narrativ unter denjenigen, die keine Fake News in den etablierten Medien wahrnehmen, mit 7,7 Prozent viel geringer.
 
        GLAUBE AN VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
 
        Die Vorstellung, Medien und Politik würden Hand in Hand arbeiten, um die Bevölkerung zu manipulieren, hat einen verschwörungstheoretischen Einschlag. Die Eliten, so ließe es sich übersetzen, würden unter einer Decke stecken – und das nicht zum Wohle der „einfachen“ Bürgerinnen und Bürger. Für Journalistinnen und Journalisten, die sich zu großen Teilen in der Rolle als sachliche, zudem kritische Beobachter, Gegengewicht zur Macht und gegebenenfalls als Enthüller von Missständen sehen, 24  muss diese Unterstellung frustrierend sein, selbst wenn nur eine Minderheit sie äußert. 
 
        Über Verschwörungstheorien wird seit einigen Jahren intensiver geforscht. 25  Auch hier mag in der Öffentlichkeit der Eindruck vorherrschen, die Ausbreitung solcher Theorien nähme beständig zu. Die Mainzer Langzeitstudie liefert allerdings einige Hinweise, die dem genannten Eindruck widersprechen. In den Umfragen erfassen wir die Zustimmung zu einigen bekannten Verschwörungstheorien, beispielsweise zur Behauptung, die Terroranschläge vom 11. September 2001 („9/11“) seien von den USA selbst inszeniert worden, oder die Idee, Pharmakonzerne würden Krankheitserreger aussetzen, um ihren Medikamentenverkauf anzukurbeln. Wie die Daten zeigen, ist der Anteil an Befragten, die solchen Theorien zustimmen, durchweg geringer als der Anteil von Befragten, die Politik und Medien eine konspirative Zusammenarbeit unterstellen. 
 
        Der Glaube an einzelne Verschwörungstheorien ist im Zeitverlauf instabil und teilweise rückläufig. So hielten in unserer Befragung Ende 2024 nur etwa 6 Prozent die Aussage, die USA hätten „9/11“ selbst inszeniert, für „wahrscheinlich wahr“ oder „ganz sicher wahr“, während es in früheren Jahren (2017, 2018 und 2019) jeweils 13 Prozent waren. 26  Die Medikamenten-Theorie teilten zuletzt etwa 9 Prozent, 2019 waren es noch 17 Prozent. Ebenfalls rund 9 Prozent glaubten in der aktuellen Umfrage an die rechtsextremistische Theorie, hinter der Zuwanderung stecke eine „Strategie zur Abschaffung des deutschen Volkes“. Von einer breiten Zustimmung kann bei den genannten Beispielen keine Rede sein. Was Propaganda-Aktivitäten und Desinformation zugunsten solcher Theorien betrifft, fällt ihre Bilanz zumindest in Deutschland bisher mager aus. 27  
 
        Unsere Analysen zeigen soziopolitische Zusammenhänge: Sowohl der Glaube an Verschwörungstheorien als auch die Zustimmung zu medienzynischen Aussagen sind bei Menschen, die zur AfD neigen, stärker verbreitet als bei Menschen, die mit anderen Parteien sympathisieren. 28  Auch die Mediennutzung unterscheidet sich: Menschen, die etablierte Medien wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk intensiv nutzen, glauben tendenziell weniger an Verschwörungstheorien als Menschen, die intensiv rechts-alternative Medien nutzen. 29  Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, haben in der Tendenz ein niedriges Vertrauen in die etablierten Medien. 30  
 
        Wird der Blick wieder vom Thema Verschwörungstheorien auf das größere Feld der Falschinformationen gelenkt, legen neue Befunde nahe, dass jüngere Menschen und formal weniger Gebildete solchen Informationen unvorsichtiger begegnen und sie weniger gut von akkuraten Darstellungen unterscheiden können. 31  In der Mainzer Langzeitstudie stechen jüngere Befragte dagegen in anderer Weise heraus: In der aktuellen Befragung zeigten die 18- bis 29-Jährigen im Durchschnitt ein höheres allgemeines Vertrauen in etablierte Medien als Ältere. Auch dieser Befund spricht gegen eine Erosion des Vertrauens – und damit verbunden gegen einen immer weiter zunehmenden Glauben an Fake News und Verschwörungserzählungen.
 
        AUSBLICK
 
        Die Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen zeichnet ein differenziertes Bild: Alarmistische Diagnosen, die einen flächendeckenden Schwund des Vertrauens in die Medien erkennen wollen und Verbindungen zu einer Zunahme von Propaganda und Desinformation herstellen, erweisen sich für Deutschland als übertrieben. Dennoch gibt es aus der Perspektive einer normativen Demokratie- und Öffentlichkeitstheorie problematische Entwicklungen.
 
        Das allgemeine Vertrauen in etablierte Medien ist in Deutschland relativ robust. Dazu passt, dass nur eine Minderheit in den großen Fernsehsendern und Zeitungen häufig Fake News wahrzunehmen meint. Viele Menschen sehen Probleme eher auf den digitalen Plattformen, in Telegram-Gruppen und alternativen Medien eines dezidiert rechten oder linken Spektrums. Diese werden von deutlich mehr Menschen als Verbreiter von Fake News gesehen. 
 
        Zur Entdramatisierung trägt außerdem die Überlegung bei, dass Desinformation von vielen als solche erkannt und verworfen wird. 32  Laut unseren Daten ist sich ein großer Teil der Bevölkerung der Existenz irreführender Nachrichten und der Notwendigkeit, bei bestimmten Quellen vorsichtig zu sein, durchaus bewusst. Viele Menschen beziehen ihre Informationen nicht nur aus einer Quelle. Das Beispiel der USA lehrt allerdings, dass Propaganda und Desinformation leichteres Spiel haben, sobald die politische Kultur insgesamt aggressiver und unsachlicher wird und die Polarisierung so weit voranschreitet, dass viele Menschen vor allem Informationen beziehen, die ihren Voreinstellungen entsprechen. 33  
 
        Ohnehin wäre es verfehlt, die Ergebnisse unserer Studie für eine umfassende Entwarnung zu nutzen. Erstens kann auf Basis der Umfragen nicht ermessen werden, wie viel Desinformation die Menschen tatsächlich ausgesetzt sind und wie sehr diese in konkreten Fällen verfängt. Ein Problem könnten weniger die recht offensichtlichen Falschmeldungen sein, denen nur wenige glauben, als das Ausmaß an verzerrten und sensationalistischen Darstellungen, die auch in klassischen Informationsmedien vorkommen können. 34  Zweitens haben wir Belege dafür, dass ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung die Legitimität der etablierten Medien anzweifelt und ihnen extrem kritisch bis feindselig gegenübersteht. Für diese Gruppe, bei der es sich um mehrere Millionen Menschen handelt, kann von einem stark gestörten Verhältnis zu den klassischen journalistischen Angeboten gesprochen werden. Diese Störung könnte durch populistische und extremistische Akteure befeuert werden. Drittens schließlich erlauben telefonische Befragungen wie die unsere keine hinreichende Detailauflösung, um alle offenen Fragen auszuräumen.
 
        Die Versuche, das Vertrauen in die etablierten Medien zu erschüttern, können das Publikum dazu nötigen, das Verhältnis zum Journalismus immer wieder neu zu überprüfen. Für seriös arbeitende Redaktionen kann eine Chance darin liegen, dass viele Menschen auf der Suche nach verlässlichen Quellen sind. Zugleich besteht stets die Gefahr, dass Teile des Publikums verunsichert werden und sich Risse im Vertrauen bilden – zumal dann, wenn auch etablierten Medien Fehler unterlaufen oder sie bei schwierigen Themen durch eine verzerrte oder unfaire Berichterstattung negativ auffallen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der als wichtiger Faktor für eine im internationalen Vergleich noch immer große Stabilität des deutschen Mediensystems wirkt, ist laut unseren Langzeitdaten bereits mit einem Rückgang des Vertrauens konfrontiert. 
 
        Hinzu kommt als weitere Unsicherheit und mögliche Bedrohung für die Stabilität ein Wandel in der Mediennutzung, deren Richtung – beispielsweise mit Blick auf Künstliche Intelligenz – schwer vorhersagbar ist. Insofern steht für die demokratische Öffentlichkeit viel auf dem Spiel. Wenn journalistische Angebote irgendwann nur noch wenige Menschen erreichen, ist die Frage, ob sie frei von Fake News sind, weitgehend hinfällig.
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        VON GILGAMESCH ZUM ALGORITHMUS
 
        Kleine Technikgeschichte der Propaganda
 
         Christian Stöcker 
 
        Propaganda ist vermutlich älter als die Schrift, legt man die Definition der US-amerikanischen Kommunikationswissenschaftler Nancy Snow und Garth Jowett zugrunde: „Der intentionale, systematische Versuch Wahrnehmungen zu formen, das Denken zu manipulieren und Verhalten zu lenken, um eine Reaktion zu erreichen, die die Ziele des Propagandisten voranbringt.“ 01  
 
        STEINZEIT UND ANTIKE
 
        Künstlerische Darstellungen, in denen menschliche Figuren Waffen gegeneinander richten, finden sich an Höhlenwänden erstmals etwa 7000 Jahre vor Christus. Sie können als Startpunkt von Propaganda im engeren Sinne betrachtet werden, auch wenn Abbildungen von Jagdszenen bereits Zehntausende Jahre zuvor entstanden sind. Es gilt als gesichert, dass es auch in der Jungsteinzeit schon Kriege im engeren Sinne gab. Seitdem gehen Krieg und Propaganda Hand in Hand. 
 
        Uruk in Mesopotamien, die erste bekannte Großstadt der Menschheitsgeschichte, war von einer gewaltigen Schutzmauer umgeben. Aus dieser Stadt stammt eines der ersten erhaltenen schriftlichen Propagandawerke der Geschichte: das Gilgamesch-Epos, verfasst in Keilschrift. Es glorifiziert einen mythischen Herrscher, der den Bau der Mauer veranlasst haben soll. Die älteste bekannte Fassung trug wohl den Titel: „Derjenige, der alle anderen Könige übertraf“. 02  Das Gilgamesch-Epos stammt in seinen Ursprungsfassungen vermutlich aus der Mitte des dritten Jahrtausends vor Christus. Die fantastische Erzählung über den zu zwei Dritteln göttlichen Begründer der eigenen Herrscherlinie war zweifellos ein hilfreiches Propagandawerkzeug für die Könige mesopotamischer Stadtstaaten. 
 
        Propaganda als mediales Phänomen, also als tatsächliche Praxis der Beeinflussung, ist viel älter als das Konzept der Propaganda selbst – und sogar älter als die Schrift. In ihrer gesamten Geschichte diente sie nicht zuletzt der Erlangung, Erweiterung, Festigung oder Verteidigung politischer und militärischer Macht. Sowohl im Ägypten der Pharaonenzeit als auch im antiken Griechenland und später in Rom wurden alle damals verfügbaren Wege der Kommunikation und Konservierung bestimmter Botschaften auch zu Propagandazwecken genutzt: Mosaiken, Statuen und bemalte Keramik, Architektur, Malerei, Bildhauerei und natürlich die Sprache – gesprochen, als Literatur oder Drama –, aber auch öffentliche Festivitäten und Triumphzüge, in denen Besiegte und Beute zur Schau gestellt wurden. Propaganda zielte dabei sowohl auf die eigene Bevölkerung als auch auf den Gegner. 
 
        Auch zur Zeit der Perserkriege spielte gezielte Desinformation eine zentrale Rolle: So ließ der Athener Admiral Themistokles dem Perserkönig Xerxes laut Herodot in Form von Gerüchten, also „viral“, die Information zukommen, dass die zahlreichen Griechen in persischen Reihen kurz davorstünden, zu rebellieren. Xerxes soll daraufhin die griechischen Söldner zurückgelassen haben, sodass er mit geschwächten Truppen antrat – und verlor. 
 
        Auch die eigenen Truppen wurden mit Propagandamethoden manipuliert: So färbte man laut dem Propagandahistoriker Philip M. Taylor das Wort „Sieg“ auf die Lebern der den Göttern geopferten Tiere, um dieses vermeintliche Zeichen anschließend den eigenen Truppen zu präsentieren. Alexander der Große soll seinen Soldaten einmal eine zahme Schlange mit einem menschlich wirkenden Kopf aus Leinen vorgeführt haben, um ihnen zu suggerieren, dass der schlangenförmige Gott Asklepios an ihrer Seite kämpfe. Heute macht man so etwas mit Photoshop oder einem künstlich intelligenten Bildgenerator. 03  
 
        Alexander dürfte nicht zuletzt wegen seiner eigenen Kompetenz in Sachen Propaganda bis heute seinen Beinamen tragen: Statuen, Gemälde, Keramik und Münzen mit seinem Konterfei, ja ganze Städte, die nach ihm benannt wurden, dienten einem übergeordneten Zweck: Sie sollten ihn in dem neu geschaffenen Riesenreich als gottgleichen, allgegenwärtigen Herrscher erscheinen lassen. „Er blieb“, so Taylor, „ein Vorbild, dem andere folgten.“ 04  
 
        Das trifft beispielsweise auf Julius Caesar zu: Sein „Gallischer Krieg“ ist aus heutiger Sicht eher Propaganda in eigener Sache als Kriegsberichterstattung und Geschichtsschreibung. Napoleon wiederum nahm sich fast zweitausend Jahre später ein Beispiel an Caesars Art der historisierenden Selbstüberhöhung. 
 
        Im frühen Mittelalter schränkte die strenge Reglementierung von Abbildungen im Einflussbereich der griechisch-orthodoxen Kirche die visuell-propagandistischen Möglichkeiten in Teilen der Welt zunächst eher wieder ein. Die Zerstörung von Literatur und ganzen Bibliotheken, deren Inhalte als ketzerisch oder gottesfern gewertet wurden, war eine frühe und extreme Form von Zensur. Zensur und Propaganda, auch das ist eine historische Konstante, gehen meist Hand in Hand. 
 
        FLUGBLATT UND ZEITUNG
 
        Der nächste Durchbruch der Propagandatechnik, zumindest in Europa, kam erst mit dem Buchdruck mit beweglichen Lettern ab Mitte des 15. Jahrhunderts. Ohne Johannes Gutenbergs Erfindung wäre Martin Luthers Erfolg als Reformator undenkbar gewesen: „So konnten die Schriften Martin Luthers zu Hunderttausenden hergestellt und verbreitet werden, und es erschienen mehrere Millionen Flugblätter und Flugschriften zur Causa Lutheri.“ 05  Der Begriff „Propaganda“ selbst entstammt der Gegenreformation, ist also eine mittelbare Folge des Buchdrucks: Die Sacra Congretatio de Propaganda Fide, „Die Heilige Kongregation für die Glaubensverbreitung“, gegründet von Papst Gregor XV. im Jahr 1622, sollte „vorrangig der Ausbreitung des Protestantismus entgegenwirken“. 06  
 
        Nicht zuletzt wegen der im 17. Jahrhundert noch sehr zahlreichen Analphabeten war eine zweite gedruckte Medienform zu dieser Zeit wichtig: Flugblätter mit Illustrationen, zunächst als Holzschnitt, aber zunehmend in Form von Stichen und Radierungen, die fast von Beginn des Dreißigjährigen Krieges an zentrale Propagandamittel für die Kriegsparteien waren. 07  Die Abbildungen waren oft satirischer Natur, sie zeigten Karikaturen oder andere verzerrende Darstellungen. Propaganda serviert als Unterhaltung – auch das ist eine überdauernde historische Konstante. 
 
        Der Flugblattverleger Hans Guldenmund erhielt schon 1538 von der Stadt Nürnberg die Anweisung, „sich hinfüro zu enthalten, allerlay schentlicher getruckter vnd gemalter Brief wider den bapst vnd annder nit mer herzupringen vnd fayl zu haben“ („sich künftig zu enthalten, allerlei schändlicher gedruckter und gemalter Briefe gegen den Papst und andere nicht mehr herauszubringen und zu verbreiten“). 08  Illustrierte Flugblätter waren damals so beliebt, dass sie oft für geringe Geldbeträge verkauft wurden. Es handelte sich also um kommerzielle Unterhaltung und (Des-)Information. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden solche Schriften und Karikaturen immer wieder verboten. 
 
        Als billiges und universell einsetzbares Low-Tech-Massenmedium hat das Flugblatt die Jahrhunderte überdauert. So setzten die USA im 21. Jahrhundert beispielsweise im Vorfeld des Angriffs auf die Taliban infolge der Anschläge vom 11. September 2001 noch Flugblätter ein und warfen etwa 80 Millionen davon über Afghanistan ab. 
 
        Im Jahr 1605 erschien die wohl erste Zeitung der Geschichte, das im Elsass von dem Buchdrucker Johann Carolus herausgegebene Wochenblatt „Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien“. 09  Und auch die Zeitungen sollten im Kontext des Dreißigjährigen Krieges bereits zu propagandistischen Zwecken eingesetzt werden: „Denn so wie der Krieg die Publizistik gefördert hat, hat vielleicht auch die Publizistik den Krieg gefördert“, so der Historiker Johannes Burkhardt. 10  
 
        Wie immer folgte dem Erfolg die Zensur. In Großbritannien etwa wurde zu Zeiten des republikanischen Militärführers Oliver Cromwell mit dem Printing Act 1662 die gesamte Presse vorübergehend unter parlamentarische Kontrolle gestellt. 11  Nach Abschaffung der Vorzensur boomte die junge britische Zeitungslandschaft – und der König schickte nun gelegentlich seine Schergen los, um Druckerpressen kaputtzuschlagen. Die Sorge vor einer freien Presse war in Monarchien durchaus berechtigt: Im vorrevolutionären Frankreich etwa gab es plötzlich eine Schwemme neuer Tageszeitungen. 12  Politische Traktate, meist antimonarchistisch, wurden in Pariser Kaffees oft vor Dutzenden von Zuhörern laut vorgelesen. Ohne Massenmedien sind revolutionäre Bewegungen kaum denkbar.
 
        RADIO UND FILM
 
        Die nächsten großen Sprünge in der Entwicklung der Medien- und Kommunikationstechnik kamen im 19. Jahrhundert: der elektromagnetische Telegraf (1833 in Deutschland, 1838 in den USA), Thomas Edisons erster Phonograph (1877), die ersten kommerziellen Telefone (1881), der Film (ab circa 1895 in Paris und Berlin). In der Folge sollte das 20. Jahrhundert in Sachen Propaganda alles bis dahin Dagewesene in den Schatten stellen.
 
        Schon vor Beginn des Ersten Weltkriegs durchtrennte ein britisches Spezialschiff unmittelbar nach Ablauf des britischen Ultimatums an das Deutsche Reich 1914 das einzige Telegrafenkabel, das das Deutsche Reich mit den USA verband. 13  Das Vereinigte Königreich wollte damit sicherstellen, dass in den USA keine Sympathien für den Feind aufkommen würden. Damals ließen sich Informationsflüsse noch vergleichsweise einfach kontrollieren.
 
        Die ersten internationalen Radionachrichten – damals noch in Form von Morsezeichen – wurden ab 1915 von Deutschland aus ausgestrahlt. Lenin nutzte das Radio am 30. Oktober 1917, um der Welt die Gründung der UdSSR zu verkünden. Ab 1922 sendete Radio Moskau mit dem damals stärksten Transmitter der Welt, ab 1925, nun über Kurzwelle, auch auf Englisch, ab 1929 auch auf Französisch. Sowohl die Gründung französischer internationaler Sender wie auch die des BBC World Service können als Reaktion auf die Erfolge sowjetischer Radiopropaganda gewertet werden. Erstmals war es Staaten möglich, mit vergleichsweise geringem Aufwand auch die Bevölkerung anderer Nationen direkt und ungefiltert anzusprechen. Internationale Radiosender wurden zu einem Vorbild für weite Teile der Auslandspropaganda des 20. Jahrhunderts. 14  
 
        Als emotional noch wirkmächtiger – vor allem für die an die eigene Bevölkerung gerichtete Propaganda – galt allerdings schon damals der Film: In Großbritannien und den USA spielte das Kino zu dieser Zeit bereits eine zentrale Rolle als Propagandainstrument. Stummfilme mit Titeln wie „The Kaiser, the Beast of Berlin“ (1918) oder „The Claws of the Hun“ (1918) verstärkten die Feindseligkeit gegenüber dem Kriegsgegner Deutschland. Mit dem Committee on Public Information hatten sich die USA 1917 erstmals eine eigene Propagandabehörde geschaffen. In Großbritannien wurden ein Informationsministerium und ein Department of Propaganda in Enemy Countries gegründet. Selbst Adolf Hitler äußerte sich später in „Mein Kampf“ bewundernd über deren Erfolge. 15  
 
        Bestimmte Formen der Kriegspropaganda waren im Ersten Weltkrieg so ausgeprägt, dass der Begriff „Propaganda“ in der Folge in Ungnade fiel. In Großbritannien etwa wurden regelmäßig erfundene Erzählungen über angeblich von deutschen Soldaten begangene Kriegsgräuel verbreitet. Das trug dazu bei, dass britische Offiziere und Politiker nach Kriegsende lieber nicht mehr von Propaganda sprechen wollten. Sie galt nun als unehrenhaft und eines Gentlemans unwürdig. 
 
        Das änderte jedoch nichts daran, dass die Propagandatechnik von nun an rund um den Globus permanent weiterentwickelt, verfeinert und als Machtmittel eingesetzt wurde. So schrieb Generalstabschef Erich Ludendorff 1917 an das Kriegsministerium in Berlin: „Der Krieg hat die überragende Macht des Bildes und Films als Aufklärungs- und Beeinflussungsmittel gezeigt. Gerade aus diesem Grunde ist es für einen glücklichen Abschluss des Krieges erforderlich, dass der Film überall da, wo die deutsche Einwirkung noch möglich ist, mit dem höchsten Nachdruck wirkt. Je länger der Krieg dauert, desto notwendiger wird die planmäßige Beeinflussung der Massen im Inland.“ Die heute als Ufa bekannte Universum Film AG arbeitete ab ihrer Gründung 1917 heimlich der Reichsregierung und dem Kriegsministerium zu. 16  
 
        In den USA schuf der Regisseur D.W. Griffith 1915 mit „The Birth of a Nation“ ein identitätsstiftend gedachtes Opus, das aus heutiger Sicht filmtechnische Meilensteine enthält, jedoch ein zutiefst rassistisches und geschichtsrevisionistisches Machwerk ist. Eine berühmte Parallelmontage aus diesem Film zeigt abwechselnd eine Gruppe panischer Frauen, die sich in einer Holzhütte vor hereindrängenden Schwarzen verschanzen – und auf Pferden zur Rettung eilende Mitglieder des rassistischen Ku-Klux-Klan in ihren weißen Kapuzengewändern. Ähnliches trifft auf viele filmhistorisch relevante Werke zu: Propaganda und Technik entwickelten sich parallel zueinander weiter.
 
        Mussolinis Faschisten gründeten 1924 mit der L’Unione Cinematografica Educativa, kurz Istituto Luce, die weltweit älteste öffentliche Organisation zur Produktion und Verbreitung von Bildungs- und Informationsfilmen – und ein wichtiges Propagandainstrument des Regimes. In China tauchte der Begriff „Xuanchuan“, der sich mit „Propaganda“ oder „Öffentlichkeitsarbeit“ übersetzen lässt, in den 1920er Jahren erstmals im Zusammenhang mit dem neuen Medium Dokumentarfilm auf, der vom westlichen Dokumentarfilm inspiriert war. 17  Dort wurde nach italienischem Vorbild die „Nationale Vereinigung für das Bildungskino“ gegründet, die mit der chinesischen Nationalpartei, der Kuomintang, in Verbindung stand. 
 
        Die Sowjetunion ergänzte die neu gegründeten Propagandazeitungen „Prawda“ und „Iswestija“, mit denen die Abermillionen russischen Analphabeten nicht zu erreichen waren, mit Filmen und später dem Radio, da diese anschlussfähigere Propagandawerkzeuge waren. „Agit-Schiffe“ und „Agit-Züge“ reisten quer durchs Land, ausgestattet mit Druckerpressen, drahtlosen Telegrafen und Filmprojektoren. 18  1925 wurde Sergej Eisensteins „Panzerkreuzer Potemkin“ veröffentlicht, 1926 folgte Wsewolod Pudowkins revolutionäre Tragödie „Die Mutter“, die auf einer Erzählung von Maxim Gorki basiert. 1930 erschien Alexander Dowschenkos Film „Erde“, der von der sowjetischen Zensur „bereinigt“ wurde und mit seiner emotionalen Wucht auch im Westen für Furore sorgte. 19  
 
        Im Berlin der 1920er Jahre kam es in Kinos gelegentlich zu „Saalschlachten“: Links- und Rechtsextreme versuchten, Vorführungen von Filmen, die ihnen politisch missfielen, mit Gewalt zu sprengen. Wenige Jahre später sollten aus Deutschland geflohene Regisseure wie Max Ophüls, Fritz Lang, Robert Siodmak oder der als Samuel Wilder geborene Billy Wilder die im Entstehen begriffene Filmindustrie in Hollywood entscheidend mitprägen. 20  
 
        NATIONALSOZIALISTISCHE MASSENMANIPULATION
 
        Schon 1933 ließ Joseph Goebbels die „Reichsfilmkammer“ einrichten, im selben Jahr erschien mit „Hitlerjunge Quex“ einer der ersten Nazi-Propagandafilme. 1937 wurde die Ufa vollständig verstaatlicht und bis 1942 alle anderen Filmproduktionsunternehmen ebenfalls. Nachdem er 1939 das Drehbuch zu Veit Harlans „Jud Süß“ gelesen hatte, schrieb Goebbels lobend in sein Tagebuch, es sei „ausgezeichnet geworden. Der erste wirklich antisemitische Film“. 21  Im Jahr der Premiere des Films, 1940, transportierten die ersten Züge Jüdinnen und Juden in osteuropäische Lager.
 
        Der wohl berühmteste Propagandafilm des 20. Jahrhunderts, Leni Riefenstahls „Triumph des Willens“ über den Parteitag der Nationalsozialisten im Jahr 1934, perfektionierte, wie der Regisseur und Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann später schrieb, die faschistische Filmästhetik und setzte „verbindliche Maßstäbe“, die bis zum Ende der Naziherrschaft „von niemandem übertroffen wurden“. 22  Die Bildästhetik des Films prägte das Medium Film bis weit ins späte 20. Jahrhundert hinein, bis hin zu „Star Wars“. 23  
 
        Während des Zweiten Weltkriegs trugen in den USA lebende, aus Nazideutschland geflohene Exilanten dazu bei, dass auch dort Filme entstanden, die heute als Propagandawerke gelten können. Fritz Langs Anti-Nazi-Thriller „Menschenjagd“ (1941) diente unter anderem dem Zweck, die Stimmung in den USA in Hinblick auf einen Kriegseintritt zu beeinflussen. Eine bedeutende Rolle beim Drehbuch für Langs „Auch Henker sterben“ (1943) über das Attentat auf Reinhard Heydrich, einen der Architekten des Holocaust, spielte der ebenfalls aus Deutschland in die USA geflohene Bertolt Brecht. Die Geflohenen taten alles, damit die US-Bevölkerung den Kampf gegen Hitlerdeutschland zu ihrem eigenen machte. 
 
        Billy Wilder arbeitete nach dem Sieg der Alliierten 1945 an dem 22-minütigen Dokumentarfilm „Die Todesmühlen“ mit, der das Grauen der Konzentrationslager thematisiert. Der Film besteht zu großen Teilen aus Material, das von alliierten Soldaten bei der Befreiung der Lager aufgenommen wurde. Erich Kästner, der damals das Feuilleton der „Neuen Zeitung“ leitete, notierte nach dem Kinobesuch, er habe neben betretenem Schweigen auch Stimmen vernommen, die „Propaganda“ gemurmelt hätten: „Was meinen sie damit? Dass es sich um Propagandalügen handelt, werden sie damit kaum ausdrücken wollen. Was sie gesehen haben, ist immerhin fotografiert worden (…). Also meinen sie: Propaganda auf Wahrheit beruhender Tatsachen? Wenn sie aber das meinen, warum klingt ihre Stimme so vorwurfsvoll, wenn sie ‚Propaganda‘ sagen? Hätte man ihnen die Wahrheit nicht zeigen sollen? Wollten sie die Wahrheit nicht wissen?“ 24  
 
        Die Nationalsozialisten versuchten, auch das Fernsehen als Propagandawerkzeug einzusetzen. Allerdings war die Reichweite sehr begrenzt und der Erfolg ebenso: Ab dem 22. März 1935 startete der Sendebetrieb an drei Abenden die Woche für je zwei Stunden mit einem äußerst bescheidenen Angebot. Reichssendeleiter Eugen Hadamovsky erklärte zum Start dennoch, die „größte und heiligste Mission“ des neuen Mediums sei es, „nun das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen“. Tatsächlich erreichte das Nazi-Fernsehen zunächst nur ein Publikum in Berlin. Dort gab es anfangs 14 öffentliche „Fernsehstuben“, in die jeweils 30 Personen passten. 25  Die Wochenschauen im Kino erreichten bis zum Ende der Naziherrschaft zweifellos um Größenordnungen mehr Menschen – vom serienmäßig produzierten und vergleichsweise günstigen „Volksempfänger“ ganz zu schweigen. Bis 1941 verfügten 65 Prozent der deutschen Haushalte über ein Radiogerät. Beim Einstieg in den TV-Sendebetrieb ging es den Nationalsozialisten jedoch auch um etwas anderes: Mit dem frühen Start waren sie den Briten, den Sowjets und auch den USA voraus, die erst ab 1936, 1938 beziehungsweise 1939 in den TV-Sendebetrieb einstiegen. 
 
        Goebbels hielt den Rundfunk ohnehin für das effektivste Medium zur Manipulation der Massen. 26  Schon 1933 erklärte er den Intendanten der Reichsrundfunkgesellschaft: „Der Rundfunk gehört uns und niemandem sonst. Den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Worte kommen!“ Auch das „Dritte Reich“ betrieb ab 1934 Auslandssender, die zunächst mit Musik ein Publikum anlockten, um es anschließend mit Nazipropaganda zu manipulieren. Mussolinis Italien tat es Deutschland gleich. Ab 1942 sendete dann auch die „Voice of America“ (VOA) – 1943 bereits in 46 Sprachen. In Japan wurde unterdessen alles dafür getan, zu verhindern, dass sich die Bevölkerung Kurzwellenradios zulegte, da man den Einfluss ausländischer Propagandasendungen fürchtete. 1948 begann die Sowjetunion, Störsender gegen den US-Auslandssender VOA einzusetzen. 27  
 
        PROPAGANDA IN DER NACHKRIEGSZEIT
 
        Mit dem Siegeszug des Internets sollten sich Teile dieses Wechselspiels später wiederholen: internationale Reichweite für die eigenen Botschaften einerseits, Zensur und technische Gegenmittel andererseits. Das heute größte und bekannteste Beispiel ist Chinas „Great Firewall“, die den Zugriff auf das offene Internet nur mit technischen Tricks ermöglicht, die in China illegal sind. 28  Das Radio als internationales Propagandamedium existiert jedoch nach wie vor, von Russlands „Sputnik“ bis zu „China Radio International“. In den USA versucht Donald Trump hingegen, „Voice of America“ nach über 80 Jahren Sendebetrieb abzuwickeln.23 
 
        Für die Bundesrepublik und die DDR der Nachkriegszeit gilt: In West wie Ost warf man der jeweils anderen Seite stets vor, ihre TV-Programme seien nichts als Propaganda. Mit einem gewichtigen Unterschied: Während das öffentlich-rechtliche Fernsehen Westdeutschlands einen gewissen Meinungspluralismus widerspiegelte, vor allem aber Kritik an der eigenen Regierung zuließ, war das im Fernsehen der DDR kaum der Fall. So konnte sich Karl-Eduard von Schnitzler für seine Sendung „Der schwarze Kanal“ bei TV-Ausschnitten aus dem Westfernsehen bedienen, um die Bundesrepublik zu kritisieren. Diese Ausschnitte enthielten tatsächlich Kritik am eigenen Staatswesen, was im DDR-Fernsehen nicht möglich gewesen wäre. 29  
 
        Insbesondere totalitäre und autokratische Staaten nutzen nach außen gerichtete TV-Sender heute in ähnlicher Weise wie die internationalen Radiosender zur Zeit des Kalten Krieges: Nach innen herrschen Zensur, Kontrolle und Gleichschaltung. Der Auslandspropaganda dienen beispielsweise die Kreml-Propagandasender von „RT“ (ehemals „Russia Today“), Chinas englischsprachiger Auslandssender „CGTN“ oder der von der autokratischen Regierung Katars finanzierte Sender „Al Jazeera“, der mittlerweile ebenfalls in diversen Sprachen sendet, allerdings mit einem weniger klaren Propagandaprofil als die russischen und chinesischen Sender. 30  
 
        Totalitäre und autokratische Staaten kontrollieren im Inneren mit unterschiedlichen Methoden das viele Jahrzehnte lang wichtigste Massenmedium – und das längst nicht mehr nur im Bereich der Information. In der Volksrepublik China beispielsweise wurde nicht nur das Fernsehen, sondern die gesamte Unterhaltungsindustrie zu einer Erweiterung des Propagandaapparats gemacht. Die pathetischen Propagandaerzeugnisse früherer Jahrzehnte würden heute jedoch nicht mehr verfangen. Die China-Expertin Shenshen Cai von der University of Melbourne erklärt: „Die Parteipropaganda erneuert sich und richtet sich neu aus, insbesondere indem sie einem Pfad der Entpolitisierung und Kommerzialisierung folgt und so die feierlichen und ermüdenden politischen und moralischen Predigten in anregende und faszinierende Sendungen und Aktivitäten der Massenunterhaltung verwandelt.“ 31  
 
        Fernsehpropaganda gab und gibt es selbstverständlich auch im Westen. So sind die eingebetteten Kriegsreporter und die vom US-Militär selektiv zur Verfügung gestellten Clips aus den Kameras bunkerbrechender Präzisionsbomben im ersten Irakkrieg 1991 aus heutiger Perspektive ein erfolgreiches Stück Kriegspropaganda: „Kollateralschäden“ wurden nahezu unsichtbar, der Krieg erschien als ein geradezu klinisches Präzisionsunternehmen, was sich mit der Realität vor Ort nicht deckte. 32  Die nun stark kontrollierte Kriegsberichterstattung war nicht zuletzt eine Reaktion der US-Regierung auf die Angst vor dem sogenannten „CNN-Effekt“: die Annahme, dass Berichterstattung die öffentliche Meinung so beeinflussen könne, dass die Bevölkerung einen Konflikt anders bewertet als die Regierung und diese beispielsweise zu schnellem Handeln oder mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung drängt. 33  
 
        DIGITALE DESINFORMATION UND ALGORITHMISCHE PROPAGANDA
 
        Eine detaillierte Analyse der propagandistischen Nutzung des Internets, insbesondere der sozialen Medien, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, weshalb im Folgenden nur die wesentlichen Aspekte zusammengefasst werden: Weite Teile der Menschheit tragen nun jederzeit potenziell sendefähige Multimedia-Produktionsgeräte mit globaler Reichweite bei sich. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten der Manipulation von Bild, Bewegtbild und Ton mittlerweile nahezu unbegrenzt. Traditionelle, professionelle Medien machen nur noch einen kleinen Teil der online verfügbaren Information, Desinformation und Unterhaltung aus. Die traditionellen journalistischen Gatekeeper sind teilweise entmachtet. 34  Das hat für Demokratien durchaus auch Vorteile, führt aber auch dazu, dass Terroristen oder andere Massenmörder ihre Taten live oder nahezu live ins Netz streamen können oder so orchestrieren, dass andere dies freiwillig tun. 35  Die von den französischen Anarchisten im 19. Jahrhundert geprägte Wendung von der „Propaganda der Tat“ erhält dadurch erschreckende Aktualität. 
 
        Die gigantischen Mengen ständig neuer Medieninhalte erfordern neue Systeme zur Sortierung und Kuratierung, die nach völlig neuen Regeln funktionieren. Die Reichweitenmechanismen insbesondere sozialer Medien, aber auch die von Suchmaschinen, bilden dabei ein ideales Ökosystem für gezielte Propaganda und auf schiere Masse ausgelegte, politisch oder kommerziell motivierte Desinformation. Sie dient oft nicht zuletzt dem Ziel, den Glauben an verifizierbare Fakten insgesamt zu untergraben. 36  Wichtige Einflussfaktoren dabei sind: Die Optimierungsziele der Plattformen sind letztlich stets auf das Binden von Aufmerksamkeit gerichtet. Sie belohnen nicht Qualität, Relevanz oder Wahrhaftigkeit, sondern Emotion und Interaktion. Überproportional viele der Signale, aus denen die lernenden Sortiersysteme ihre Empfehlungen ableiten, kommen von Personen, die sich selbst als politisch extrem beschreiben. Emotionale Inhalte, insbesondere solche, die negative Emotionen auslösen, erzeugen mehr Engagement – verstanden als ein Verbundmaß aus Reaktionen (Likes etc.), Kommentaren und Weiterleitungen (Shares). Bei Videoplattformen hat das zentrale Maß watch time, also die Sehdauer, einen ähnlichen Effekt: Stark emotionalisierende Inhalte erhalten mehr Reichweite. 
 
        Die Benutzeroberflächen von Social-Media-Plattformen sind für möglichst niederschwellige Interaktion optimiert. Damit wird das vom Psychologen Daniel Kahneman als „System 1“ bezeichnete Informationsverarbeitungssystem adressiert: automatisierte, assoziative und nicht bewusst gesteuerte Interaktion, gewissermaßen „auf Autopilot“. Unser Informationsverarbeitungssystem 1 ist aber gleichzeitig der Sitz aller bekannten kognitiven Verzerrungen wie der Verfügbarkeitsheuristik und der Wahrheitsillusion, die Dinge wahrscheinlicher oder eben wahrer erscheinen lassen, von denen man oft gehört hat. So trifft Desinformation oft auf wenig kognitiven Widerstand. 
 
        Dazu kommt, dass sich die algorithmischen Sortiersysteme mit automatisierten Nutzeraccounts, oft „Social Bots“ genannt, leicht manipulieren lassen: Es ist mit wenig Aufwand möglich, Interaktion zu simulieren und so bestimmten Beiträgen auf dem Umweg über die genannten Optimierungsziele Relevanz und Attraktivität für bestimmte Inhalte vorzugaukeln. Das wiederum führt zu mehr echter, algorithmisch generierter Reichweite. 37  
 
        In dieses neue, propagandafreundliche Ökosystem dringt nun mit generativen, lernenden Systemen wie großen Sprachmodellen, Bild-, Audio- und Videogeneratoren eine neue, kostengünstige Methode zur Erstellung und Verbreitung hochwertig anmutender Propagandainhalte ein. Gleichzeitig findet ein Wettrüsten statt zwischen Akteuren, die Desinformation und Propaganda verbreiten, und solchen, die mithilfe von maschinellem Lernen an der Entwicklung von Gegenmaßnahmen arbeiten.
 
        Vor allem Russland, aber auch China, betreiben gewaltige Einflussoperationen mit gefälschten Accounts. Kontinuierlich wird etwa von Russland aus eine große Menge an Propaganda und Desinformation ins Netz gepumpt. Oft sind diese auf konkrete Länder zugeschnitten, in denen der Kreml beispielsweise Wahlen beeinflussen will. 38  Eine der Operationen basiert auf nahezu täglich veröffentlichten Kurzvideos, die wie Internet-Nachrichteninhalte aussehen und die Logos großer, meist westlicher Medienorganisationen wie „Euronews“, „T-Online“ oder dem „Wall Street Journal“ zeigen. Verbreitet werden sie über Botnetze. Gelegentlich wird eine dieser Fälschungen zum viralen Hit – etwa, als der Milliardär und ehemalige Präsidentenberater Elon Musk eines dieser russischen Propagandaerzeugnisse auf seiner Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) an seine mehr als 200 Millionen Follower weiterreichte. Er tat dies, da das gefälschte Video die von ihm betriebene Abwicklung der Entwicklungshilfeorganisation USAID mit Desinformation über angebliche Millionenhonorare für Hollywoodstars rechtfertigte. 39  
 
        Weitere Automatisierung und steigende Nutzungszeiten digitaler Medien werden dafür sorgen, dass eine weiterhin zunehmende Zahl von Menschen mit immer mehr Propagandainhalten konfrontiert wird. Ein Ende des seit Jahrtausenden bestehenden Gleichtakts von technologischer Entwicklung und Propaganda ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Modernen Mediengesellschaften wird nichts anderes übrigbleiben, als die Resilienz und Kritikfähigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger durch Bildung, Forschung und Aufklärung möglichst umfassend zu fördern.
 
         
           CHRISTIAN STÖCKER  
ist Professor für Digitale Kommunikation an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW).
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
         01 Nancy Snow/Garth Jowett/Victoria O’Donnell, Propaganda & Persuasion, Thousand Oaks 2025.
 
         02 Shi-Wei Xu/Jaume Llop-Raduà, The Expression of Emotions in Ancient Egypt and Mesopotamia, Leiden–Boston 2021.
 
         03 Vgl. Philip M. Taylor, Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Era, Manchester 2003.
 
         04 Ebd., S. 34.
 
         05 Manuel Braun, „Wir sehens, das Luther by aller welt berympt ist“ – Popularisierung und Popularität im Kontext von Buchdruck und Religionsstreit, in: Gereon Blaseio et al. (Hrsg.), Popularisierung und Popularität, Köln 2005, S. 21–42, hier S. 41. 
 
         06 Schlagwort Nr. 8015: Heilige Kongregation für die Glaubensverbreitung („Sacra Congregatio de Propaganda Fide“), online seit 24.3.2010, aktualisiert am 24.6.2016, www.pacelli-edition.de/schlagwort-pdf.html?idno=8015. 
 
         07 Vgl. Wolfgang Harms/Michael Schilling, Das illustrierte Flugblatt der frühen Neuzeit. Traditionen, Wirkungen, Kontexte, Stuttgart 2008; Johannes Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Frankfurt/M. 1992.
 
         08 Harms/Schilling (Anm. 7), S. 29. 
 
         09 Zit. nach Martin Welke/Jürgen Wilke, 400 Jahre Zeitung. Die Entwicklung der Tagespresse im internationalen Kontext, Bremen 2008, S. 9ff. 
 
         10 Burkhardt (Anm. 7). 
 
         11 Vgl. Taylor (Anm. 3). 
 
         12 Vgl. Snow/Jowett/O’Donnell (Anm. 1). 
 
         13 Vgl. Taylor (Anm. 3). 
 
         14 Vgl. Snow/Jowett/O’Donnell (Anm. 1), S. 150f.
 
         15 Vgl. ebd., S. 187. 
 
         16 Vgl. Brigitte Baetz, 100 Jahre UFA – Traumfabrik und Propagandamaschine, 17.12.2017, www.deutschlandfunk.de/100-jahre-ufa-traumfabrik-und-propagandamaschine-100.html.
 
         17 Vgl. Matthew D. Johnson, International and Wartime Origins of the Propaganda State: The Motion Picture in China, 1897–1955, San Diego 2008.
 
         18 Vgl. Taylor (Anm. 3), S. 202. 
 
         19 Vgl. Leif Furhammar/Folke Isaksson, Politics and Film, London 1971, S. 15, S. 24.
 
         20 Vgl. Die Emigration Filmschaffender während des Nationalsozialismus, o.D., www.filmportal.de/thema/die-emigration-filmschaffender-waehrend-des-nationalsozialismus. 
 
         21 Zit. nach Verena Keilen, Der Film „Jud Süß“, 13.5.2015, www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kunst-und-kultur/film-jud-suess. 
 
         22 Hilmar Hoffmann, Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit: Propaganda im NS-Film, Frankfurt/M. 1988, S. 143. 
 
         23 Vgl. Christiane Kuller, Der Führer in fremden Welten. Das Star-Wars-Imperium als historisches Lehrstück?, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 3/2006, S. 145–157.
 
         24 Zit. nach Norbert Frei, 1945 und Wir: Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen, München 2005, S. 149. 
 
         25 Vgl. Cezary Bazydło/Steffen Lüddemann, Fernsehen im Dritten Reich, 12.5.2023, www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/politik-gesellschaft/fernsehen-im-dritten-reich-sendestart-propaganda-100.html.
 
         26 Vgl. Arnulf Scriba, Der Volksempfänger, 7.8.2014, www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/alltagsleben/volksempfaenger.
 
         27 Max Matza, Voice of America: Hundreds of Reporters Fired as Trump Guts Outlet, 21.6.2025, www.bbc.com/news/articles/cgrx0e98peeo.
 
         28 Vgl. James Griffiths, The Great Firewall of China: How to Build and Control an Alternative Version of the Internet, London 2019. 
 
         29 Vgl. Das jeweils „andere Deutschland“, 1.6.2021, www.bpb.de/246234.
 
         30 Vgl. Philip Seib, The Al Jazeera Effect: How the New Global Media Are Reshaping World Politics, Washington, D. C. 2008; siehe zu Russlands Propaganda auch den Beitrag von Julia Smirnova in dieser Ausgabe, zur Propaganda Chinas den Beitrag von Mareike Ohlberg (Anm. d. Red.). 
 
         31 Vgl. Shenshen Cai, State Propaganda in China’s Entertainment Industry, New York 2016.
 
         32 Vgl. Taylor (Anm. 3). 
 
         33 Vgl. Piers Robinson, The CNN Effect: Can the News Media Drive Foreign Policy?, in: Review of international Studies 2/1999, S. 301–309.
 
         34 Vgl. Axel Bruns, Vom Gatekeeping zum Gatewatching: Modelle der journalistischen Vermittlung im Internet, in: Christoph Neuberger/Christian Nuernbergk/Melanie Rischke, Journalismus im Internet: Profession – Partizipation – Technisierung, Wiesbaden 2009, S. 107–128. 
 
         35 Vgl. Lewis Rarm, Terror: Live, in: Continuum 3/2023, S. 422–332. 
 
         36 Vgl. Christian Stöcker, How Facebook and Google Accidentally Created a Perfect Ecosystem for Targeted Disinformation, in: Christian Grimme/Mike Preuss/Frank W. Takes/Annie Waldherr (Hrsg.), Disinformation in Open Online Media. First Multidisciplinary International Symposium, MISDOOM 2019, Hamburg, Germany, February 27 – March 1, 2019, Revised Selected Papers, Cham 2020, S. 129–149; Christian Stöcker/Mike Preuss, Riding the Wave of Misclassification: How We End up with Extreme YouTube Content, in: Gabriele Meiselwitz (Hrsg.), Social Computing and Social Media. Design, Ethics, User Behavior, and Social Network Analysis, 12th International Conference, SCSM 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020, Proceedings, Part I, Cham 2020, S. 359–375.
 
         37 Vgl. Konrad Lischka/Christian Stöcker, Digitale Öffentlichkeit. Wie algorithmische Prozesse den gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen, im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2017. 
 
         38 Vgl. Christian Stöcker, Russische Propaganda. Diese Frau hasst der Kreml gerade am meisten, 8.6.2025, www.spiegel.de/a-0aa37391-b22b-4fbe-bb24-3bae22042b8d. 
 
         39 Vgl. ders., Russische Propagandaoffensive: Liebesgrüße aus Muskau, 16.2.2025, www.spiegel.de/a-bf1a0a44-d460-4b8f-9c34-15cea030efa8.
 
      

       
        WER’S GLAUBT
 
        Zu den psychologischen Faktoren von Falsch- und Desinformation 
 
         Ralph Hertwig · Lisa Oswald 
 
        Im öffentlichen und politischen Diskurs herrscht große Besorgnis über die gesellschaftlichen Folgen von Falsch- und Desinformation. Im „Global Risks Report 2025“ des Weltwirtschaftsforums stufen über 900 Experten und Expertinnen die Verbreitung von Falsch- und Desinformation als das größte globale Risiko der Gegenwart ein. 01  Zudem gehen sie davon aus, dass es auch in zehn Jahren noch zu den fünf gravierendsten Bedrohungen gehören wird – gleich hinter Risiken, die vor allem mit der Transformation unseres Planeten zusammenhängen. Die Gründe dafür sind vielfältig. So betont der Report, dass die Verbreitung falscher oder irreführender Inhalte das geopolitische Umfeld auf vielfältige Weise destabilisieren könne; etwa durch die Einflussnahme ausländischer Akteure auf die Wahlabsichten der Bürgerinnen und Bürger, das gezielte Streuen von Zweifeln an aktuellen Geschehnissen – wie dem Klimawandel oder den Hintergründen von Konflikten – oder, was für wirtschaftliche Akteure von Bedeutung ist, etwa durch die Beschädigung des Images von importierten Produkten und Dienstleistungen.
 
        Neben dieser Einschätzung des „Global Risks Report 2025“ spiegeln zahlreiche verhaltenswissenschaftliche Studien die große Bedeutung wider, die Falsch- und Desinformation in der Wissenschaft zugeschrieben wird. Es gibt jedoch auch kritische Stimmen aus Wissenschaft, Politik sowie von prominenten CEOs von Social-Media-Unternehmen: Sie halten die Aufmerksamkeit, die Falsch- und Desinformation im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs erhalten, für übertrieben und bezeichnen sie als Panikmache, die die Häufigkeit und Reichweite von Desinformation überbewerte. 02  Diese unterschiedlichen Sichtweisen lassen sich kaum auf einen Nenner bringen – nicht zuletzt, weil die Forschung zu Falsch- und Desinformation auf Onlineplattformen mit einer Reihe von definitorischen, epistemischen und methodischen Fallstricken konfrontiert ist. 03  Diese umreißen wir zunächst kurz und zeigen anschließend anhand ausgewählter Befunde, wie die vorhandene Evidenz hilft, den öffentlichen Diskurs einzuordnen. 
 
        BEGRIFFSKLÄRUNG
 
        In der Forschung werden „Falschinformationen“ als jene Inhalte verstanden, die durch unabhängige Faktenchecks eindeutig als falsch identifiziert wurden. Zunehmend werden mit diesem Begriff aber auch irreführende Informationen bezeichnet. Diese können genauso täuschen wie faktisch falsche Informationen, kommen aber wahrscheinlich deutlich häufiger vor. 04  Wahre Aussagen können irreführend werden, wenn sie außerhalb des relevanten Kontexts verwendet werden, beispielsweise bei absoluten Zahlen ohne Vergleichswerte oder aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten. Darüber hinaus gibt es schwer überprüfbare Inhalte wie Narrative, die nicht eindeutig widerlegt werden können. Auch der Begriff „Propaganda“ fällt in diesen Graubereich. Propaganda umfasst „die systematische Verbreitung von Informationen, insbesondere solche, die verzerrt oder irreführend sind, mit dem Ziel, eine bestimmte politische Agenda oder Sichtweise zu befördern“. 05  
 
        Neben dem Begriff der „Falschinformation“ gibt es den der „Desinformation“. Die Unterscheidung zwischen beiden hängt stark mit der Art der Intention und dem Schadenspotenzial zusammen: Viele Aussagen sind zwar wörtlich genommen falsch – zum Beispiel „gestern hat es den ganzen Tag geregnet“ –, aber in den meisten Fällen völlig unproblematisch. Werden Inhalte jedoch mit der Absicht verbreitet, zu täuschen oder Schaden anzurichten, spricht man von Desinformation. Diese kann erhebliche problematische Folgen haben. Allerdings können selbst Inhalte, die nicht eindeutig falsch sind, sekundäre Schäden verursachen, indem sie beispielsweise zu einem allgemeinen Vertrauensverlust in Institutionen und Personen führen. Diese Entwicklung wird als „compression of trust“ bezeichnet: 06  Sie äußert sich etwa in der Wahrnehmung, dass man „sowieso nichts und niemandem mehr glauben kann“.
 
        In Forschung und Praxis wird Desinformation meist anhand der jeweiligen Quelle gemessen. Auf der Basis von Faktenchecks bewerten unabhängige Dienste wie „NewsGuard“ 07  die Vertrauenswürdigkeit ganzer Websites anhand von Kriterien wie Transparenz, journalistischen Standards oder der wiederholten Verbreitung falscher Informationen. Diese Vorgehensweise ist pragmatisch und robust, blendet aber die beschriebenen Graubereiche aus – zum Beispiel extrem parteiische Inhalte, 08  die keine eindeutigen Falschmeldungen enthalten und dennoch verzerrend wirken. Nimmt man hingegen einzelne Aussagen ins Visier, ist die Messung differenzierter, jedoch methodisch viel anspruchsvoller – insbesondere, wenn es um kontextabhängige Irreführung oder Narrative geht, die nicht klar als „wahr“ oder „falsch“ klassifiziert werden können. 09  
 
        EMOTIONALE REAKTIONEN
 
        Soziale Medien können die Verbreitung von Falsch- und Desinformation auf verschiedene Weise begünstigen. Das Geschäftsmodell sozialer Medien ist es, die Aufmerksamkeit und die Daten der Nutzerinnen und Nutzer zu monetarisieren. Nutzungsverhalten wird analysiert, um demografische Merkmale, Präferenzen und Verhaltensweisen zu ermitteln. Auf dieser Basis werden dann personalisierte Inhalte zugespielt, Verhaltensweisen prognostiziert und gezielt Werbung eingeblendet. Dabei gilt: Je länger die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer gebunden werden kann, desto mehr Werbung kann platziert werden. Für die Aufmerksamkeitsökonomie ist dabei wichtig, dass jene Inhalte mehr Beachtung finden, die starke emotionale Reaktionen auslösen – etwa Empörung, Angst und Wut. Entsprechende Inhalte erzielen hohe Engagement-Kennzahlen – sie werden besonders häufig geteilt, kommentiert und gelikt. 10  Es ist daher plausibel, dass Produzenten von Desinformation diese Dynamik ausnutzen. Und in der Tat: Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass Desinformation mit stärker emotionalisierter Sprache einhergeht. 11  Diese Verknüpfung wird durch die Algorithmen der Medienplattformen noch verstärkt. Diese priorisieren die Reichweite und Sichtbarkeit von Inhalten anhand von Engagement-Kennzahlen und nicht anhand der inhaltlichen Qualität oder der Quellenglaubwürdigkeit. Da Inhalte, die emotionalisieren und polarisieren, das Engagement steigern, werden sie von den Algorithmen bevorzugt. Dadurch steigt wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass sich irreführende oder falsche Behauptungen weiter und schneller verbreiten als belastbare Informationen. 12  
 
        Hinzu kommt, dass soziale Medien die Mechanismen der Qualitätskontrolle traditioneller Medien unterlaufen. Während journalistische Standards die Wahrhaftigkeit und eine sorgfältige Überprüfung der zur Veröffentlichung bestimmten Informationen einfordern, 13  kann heute grundsätzlich jede Person unkontrolliert Inhalte produzieren und einem potenziell globalen Publikum zugänglich machen. Zudem entfallen in den sozialen Medien räumliche Barrieren: Menschen mit extremen Überzeugungen – etwa solche, die den menschengemachten Klimawandel rundweg leugnen – finden online leichter Gleichgesinnte. Dadurch entgehen sie der korrigierenden Wirkung lokaler sozialer Netzwerke, in denen extreme Überzeugungen oder Verschwörungserzählungen infrage gestellt werden könnten. 
 
        NICHT VERTRAUENSWÜRDIGE MEDIEN
 
        Der Fokus der Forschung zum Thema Desinformation liegt bislang auf der Produktion solcher Informationen auf digitalen Plattformen. Dabei wird der Anteil von Desinformation im Angebot politischer Informationen beschrieben, die von politischen Akteuren, Medien, Journalistinnen und Journalisten, Aktivisten oder einzelnen Individuen produziert werden. Betrachtet man etwa Informationen, die von Politikern auf Twitter geteilt wurden, ergibt sich für Deutschland folgendes Bild: Mitglieder der Parteien am politischen Rand – insbesondere der AfD – teilen häufiger Inhalte aus Quellen, die nach Kriterien wie Transparenz und journalistischen Standards als wenig vertrauenswürdig eingestuft werden, als Mitglieder der Parteien der politischen Mitte. 14  
 
        Bislang weniger erforscht sind hingegen der Konsum und die Nachfrage von Desinformation aufseiten der Bevölkerung. Aus Umfragen zur subjektiven Wahrnehmung von Desinformation wissen wir, dass Menschen zunehmend besorgt über deren Verbreitung im digitalen Informationsumfeld sind. 15  Im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine werden Falschinformationen dabei eher als gezielte Täuschungsversuche denn als versehentliche Fehlinformationen wahrgenommen. 16  
 
        Die bislang präzisesten Erkenntnisse zum Konsum beziehungsweise zur Reichweite von Desinformation stammen aus Studien, die auf Webtracking-Daten basieren – also Aufzeichnungen des individuellen Browsing-Verhaltens. Für die US-Präsidentschaftswahl 2016 konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass nicht vertrauenswürdige Informationen vor allem von einer kleinen Gruppe sehr konservativer Menschen konsumiert wurden. 17  Zudem gibt es systematische Zusammenhänge zwischen der Art des Medienkonsums und dem Glauben an falsche Informationen. 18  Im deutschsprachigen Raum zeigte sich vor allem im Kontext der Corona-Pandemie ein Zusammenhang zwischen der Art des Medienkonsums (insbesondere Nachrichten aus Boulevardmedien oder sozialen Medien) und dem Glauben an Falschinformationen sowie der Wahlabsicht für die AfD. 19  
 
        Eine kürzlich veröffentlichte Analyse deutscher Webtracking-Daten umfasst Daten aus zwei Erhebungswellen des YouGov-Pulse-Webtracking-Panels: Dafür wurden 2017 und 2024 große Stichproben deutscher Internetnutzerinnen und -nutzer befragt. Mit Zustimmung der Teilnehmenden erfolgte zusätzlich eine Aufzeichnung des Onlineverhaltens auf der URL-Ebene. 20  In diesen Stichproben zeigte sich, dass Besuche auf nicht vertrauenswürdigen Nachrichtenseiten nur etwa ein Prozent des gesamten Nachrichtenkonsums ausmachten. Allerdings liefern die untersuchten Browser-Trackingdaten keinen Aufschluss über die Nachrichten, die Probandinnen und Probanden zusätzlich über soziale Medien konsumierten. Hier zeigen andere Studien üblicherweise bis zu zehnfach erhöhte Anteile an Desinformation – auch in Deutschland. 21  In der Analyse der Webtracking-Daten konnten auch einige wiederkehrende Faktoren identifiziert werden, die mit dem Konsum unzuverlässiger Nachrichten deutscher Internetuserinnen und -user zusammenhängen. Dazu zählen insbesondere eine geringe Zufriedenheit mit der Demokratie sowie eine Präferenz für die AfD. Es scheint, als gäbe es demografische und politische Variablen, die systematisch mit dem Konsum nicht vertrauenswürdiger Medien zusammenhängen.
 
        BEGÜNSTIGENDE FAKTOREN
 
        Um die Frage zu beantworten, was Menschen empfänglich für Falschinformationen macht, haben wir Daten aus 31 Studien mit fast 12000 Teilnehmenden analysiert, die zwischen 2006 und 2023 in den USA erstellt wurden. 22  In allen Studien wurde der Frage nachgegangen, wie gut Menschen darin sind, wahre von falschen Schlagzeilen zu unterscheiden, und von welchen Faktoren diese Fähigkeit abhängt. Unsere Metaanalyse ergab überraschenderweise, dass die Höhe des Bildungsabschlusses keinen bedeutsamen Einfluss auf diese Fähigkeit hat. Dies widerspricht der häufig geäußerten Annahme, dass mehr Bildung weniger anfällig für Falschinformationen mache, da höhere Bildung kritisches Denken fördere. Auch die Annahme, dass ältere Erwachsene anfälliger für Falschinformationen seien, wurde nicht bestätigt. Tatsächlich konnten ältere Erwachsene besser zwischen wahren und falschen Schlagzeilen unterscheiden als jüngere.
 
        Zugleich fanden sich Hinweise auf die Bedeutung politischer Identität: Unter den Anhängerinnen und Anhängern der Republikaner ließen sich mehr Menschen von falschen Schlagzeilen täuschen als unter denen der Demokraten. Menschen mit niedrigeren analytischen Denkfähigkeiten, die eher intuitiv urteilen, schnitten insgesamt schlechter ab. In der Metaanalyse zeigte sich der stärkste Effekt in der Antworttendenz, etwas als wahr oder falsch einzuschätzen: Wenn die Teilnehmenden der Meinung waren, eine Schlagzeile schon einmal gesehen zu haben – wenn sie ihnen also vertraut vorkam –, dann neigten sie deutlich stärker dazu, diese für wahr zu halten. Dieses Ergebnis verdeutlicht die Gefahr, die von der Verbreitung von Falschinformationen in den sozialen Medien ausgeht. Je weiter sie verbreitet werden und je häufiger sie wiederholt werden, desto mehr Menschen werden sie als vertraut und daher glaubwürdig empfinden. 
 
        UMGANG MIT DESINFORMATION
 
        Die Diskussion über die Moderation von Online-Inhalten hat eine erhebliche gesellschaftliche Sprengkraft. Bei der Frage, wie man das Recht auf freie Meinungsäußerung mit der Verhinderung potenzieller Schäden durch Falsch- und Desinformation abwägen soll, gehen die Ansichten weit auseinander. Manche CEOs, wie etwa Mark Zuckerberg von Meta, 23  spitzen das Thema auf einen Kulturkampf zwischen verfassungsrechtlich verbriefter Meinungsfreiheit in den USA und scheinbar institutionalisierter Zensur in Europa zu. Hinter der markigen Rhetorik verbergen sich allerdings auch massive Wirtschaftsinteressen. In der EU regelt der Digital Services Act (DSA), wie soziale Plattformen mit Desinformation und illegalen Inhalten umgehen müssen. Kommen die Plattformen dem DSA nicht nach, müssen sie mit hohen Strafen rechnen. 
 
        Doch wie stehen die Bürgerinnen und Bürger dazu? Wir haben dazu zwei Untersuchungen durchgeführt: In der ersten Studie haben wir mehr als 2500 US-amerikanische Personen gefragt, ob sie Beiträge in den sozialen Medien zu vier Themen mit potenziell gefährlichen Falschinformationen entfernen würden: gestohlene Wahlen, Impfgegnerschaft, Holocaustleugnung und Leugnung des Klimawandels. 24  Den Befragten wurden hypothetische Informationen über Accounts präsentiert, darunter deren politische Ausrichtung, die Zahl der Follower, die Folgen von Falschinformationen sowie die Häufigkeit, mit der ein Account Falschinformationen verbreitet. Die Mehrheit der Befragten entschied sich dafür, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung schädlicher Falschinformationen zu verhindern. Im Durchschnitt gaben 66 Prozent der Befragten an, dass sie die fragwürdigen Beiträge löschen würden. 78 Prozent würden Maßnahmen gegen den Account ergreifen, beispielsweise eine Verwarnung aussprechen oder den Account befristet oder unbefristet sperren. Letzteres war besonders dann der Fall, wenn die Folgen schwerwiegend waren und der Account wiederholt Falschinformationen verbreitete. 
 
        Trotz dieser klaren Mehrheitsmeinung gab es allerdings deutliche Unterschiede zwischen Republikanern und Demokraten: Während Demokraten im Schnitt über alle vier Themen hinweg mit großer Mehrheit (80,5 Prozent) angaben, gefährliche Falschinformationen entfernen zu wollen, war es bei den Republikanern nur etwa die Hälfte (47,5 Prozent). Ähnliche Präferenzen fanden wir in einer zweiten, noch nicht veröffentlichten Studie mit fast 11000 Teilnehmenden aus Deutschland, Frankreich, Polen, Spanien, Italien, Großbritannien und den USA. 25  Mit einer Zustimmung von 66 bis 76 Prozent unterstützen die Befragten Maßnahmen gegen schädliche Falschinformationen sowohl auf Ebene der Plattformen (zum Beispiel die Entfernung fraglicher Inhalte) als auch auf Ebene der individuellen Nutzerinnen und Nutzer (zum Beispiel die Steigerung der Medienkompetenz). Dieser eindeutige öffentliche Handlungsauftrag unterstreicht die zunehmende Diskrepanz zwischen der Politik der Plattformen und den Präferenzen der Gesellschaft. 
 
        LATERALES LESEN UND SUCHBASIERTE STRATEGIE
 
        In Zeiten KI-generierter Inhalte, die oft äußerst professionell erscheinen, gewinnt die Fähigkeit, Online-Inhalte kritisch zu lesen, an Bedeutung. Wie kann man also dabei helfen, mit Falsch- und Desinformation umzugehen? Dafür haben wir eine Reihe von Techniken in einer „Werkzeugkiste“ für Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zusammengestellt. 26  In weiteren Untersuchungen standen dann zwei Techniken im Fokus, die Nutzerinnen und Nutzern im deutschsprachigen Online-Nachrichtenraum dabei helfen können, sich besser im Internet zurechtzufinden und das Risiko durch Falschinformationen zu reduzieren. 27  
 
        Die erste Technik ist das sogenannte laterale Lesen, mit dessen Hilfe die Seriosität von Websites bewertet werden kann. Dabei wird die Vertrauenswürdigkeit von Nachrichten nicht auf der entsprechenden Website selbst überprüft, sondern auf der Grundlage externer Quellen. Mithilfe von Suchmaschinen und anderer Websites wird recherchiert, was andere über die entsprechende Website und ihre Produzenten sagen. 28  Dieser Ansatz soll verhindern, dass Menschen einer professionell gestalteten, aber nicht vertrauenswürdigen Website auf den ersten Blick Glauben schenken. Ein zentraler Baustein dieses lateralen Lesens ist das „kritische Ignorieren“ von Informationen. 29  Nutzerinnen und Nutzer sollten trainieren, irreführende Inhalte überhaupt nicht vertieft zu lesen, um so gar nicht erst in die Fänge problematischer Inhalte zu kommen. 
 
        Die zweite Technik ist eine suchbasierte Strategie, die sich auf konkrete Inhalte und Behauptungen konzentriert. Hierbei sollen Nutzerinnen und Nutzer aktiv nach Belegen für die zentralen Aussagen in Online-Artikeln suchen und prüfen, ob diese durch unabhängige, vertrauenswürdige Quellen gestützt werden. Wie der US-amerikanische Politikwissenschaftler Kevin Aslett und seine Kollegen zeigten, birgt diese Herangehensweise jedoch die Gefahr einer konfirmatorischen Suchstrategie. 30  Diese kann den Glauben an falsche Informationen noch verstärken. Studien zeigen, dass Menschen häufig Informationen suchen und auswählen, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen (Bestätigungsfehler). 31  
 
        Unsere Untersuchung mit einer repräsentativen deutschen Stichprobe (mit 2666 Befragten) hat gezeigt, dass sowohl das laterale Lesen als auch die suchbasierte Strategie dabei helfen, vertrauenswürdige Quellen und glaubwürdige Informationen von unzuverlässigen oder falschen zu unterscheiden – ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Darüber hinaus fanden wir heraus, dass die Technik des lateralen Lesens auch unter Anhängern populistischer und rechtsextremer Parteien Wirkung zeigte. Beide Ansätze waren zudem für jüngere Menschen und Personen mit niedrigerem Bildungsniveau besonders nützlich.
 
        Bislang wurde kaum untersucht, wie Desinformation spezifische Gruppen innerhalb der deutschen Bevölkerung beeinflusst. Eine Studie hat jedoch gezeigt, dass Personen mit russischem Migrationshintergrund, die russische Medien regelmäßig nutzen, stärker für prorussische Narrative im Kontext des Ukrainekriegs empfänglich sind. 32  Gleichzeitig zeigte diese Untersuchung, dass Inokulation – also das gezielte Vorwarnen und Aufklären über spezifische Desinformationsstrategien – in dieser Gruppe effektiv wirkte. Sie stärkte die Fähigkeit, Desinformation als solche zu erkennen und als weniger glaubwürdig einzustufen. Zudem förderte sie die Zuschreibung der Verantwortung für den Krieg an Russland und erhöhte die Solidarität mit der Ukraine.
 
        FAZIT
 
        Die verhaltens- und sozialwissenschaftliche Forschung zu Falsch- und Desinformation ist in gewisser Hinsicht ein Minenfeld. Gerade weil sie in den USA durch die Regierung unter Donald Trump unter Druck geraten ist, ist es aus unserer Sicht umso wichtiger, dass die europäische Wissenschaftsgemeinschaft die Themen Falsch- und Desinformation im Kontext der fundamentalen digitalen Transformation der Öffentlichkeit empirisch untersucht. Zudem sollte die deutsche und europäische Politik diese Herausforderungen aktiv gestalten. Dazu ist es notwendig, dass Plattformen den Austausch von Daten und die Schaffung öffentlichen Wissens unterstützen oder dies zumindest nicht verhindern. Die Wissenschaft hat die Aufgabe, die definitorischen, epistemischen und methodologischen Herausforderungen – einschließlich der Frage nach Kausalität oder Korrelation von Falsch- und Desinformation sowie die potenziellen gesellschaftlichen Schäden für Gesundheit und Demokratie 33  – kritisch zu reflektieren und empirisch zu evaluieren.
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        KLEINE GESCHICHTE DES PROPAGANDA-VORWURFS AN DIE POLITISCHE BILDUNG
 
         Tim Schanetzky  
 
        „Propaganda! Amerikanische Propaganda“, murmelten Zuschauer beim Verlassen des Kinos. Andere schwiegen betreten, nachdem sie „Die Todesmühlen“ gesehen hatten. So beobachtete es Erich Kästner, als er im Februar 1946 die Filmaufnahmen von den Konzentrationslagern sah. Unter Pseudonym hatte Kästner, dessen Romane im Frühjahr 1933 öffentlich verbrannt worden waren, an Film-Drehbüchern der Goebbels-Propaganda mitgeschrieben: „Warum klingt ihre Stimme so vorwurfsvoll, wenn sie ‚Propaganda‘ sagen? Hätte man ihnen die Wahrheit nicht zeigen sollen? Wollen sie die Wahrheit nicht wissen? Wollen sie die Köpfe lieber wegdrehen, wie einige Männer in Nürnberg, als man ihnen diesen Film vorführte?“ 01  
 
        Die Reeducation begann in den ersten Nachkriegsmonaten mit harschen Formen der Konfrontation, und seither wird um die Demokratisierung der Deutschen gerungen. Von Anfang an zählte dazu nicht nur die Abgrenzung von den Erfahrungen mit Diktatur und Propaganda, sondern immer auch deren Instrumentalisierung als politisches Argument. Der so verstandene Propaganda-Vorwurf gegenüber einer staatlichen politischen Bildung hat seine eigene, inzwischen 80-jährige Geschichte, der sich angesichts aktueller Zuspitzungen nachzugehen lohnt. Zwei Einschränkungen sind nötig: Zum einen braucht es keine Arbeitsdefinition von Propaganda, die hier ausdrücklich nicht als Praxis interessiert, sondern als Argument. 02  Zum anderen kann es auch nicht um die politische Bildung in ihrer Gesamtheit gehen. Im Fokus steht stattdessen die Politik der politischen Bildung, die als das politische Ringen um Macht und Einfluss im Feld der Bildungsarbeit zu verstehen ist. 03  
 
        ABGRENZUNGSBEDÜRFNISSE
 
        Schaut man auf die unmittelbare Nachkriegszeit, dauerte der Aufbau von Strukturen und Institutionen der politischen Bildung auf dem Gebiet der späteren Bundesrepublik knapp neun Jahre. 04  In den Kommunen beginnend, umfasste er die Entnazifizierung ebenso wie alliierte Strukturreformen bei Presse und Rundfunk, und diese Phase der Institutionengründung war symbolisch abgeschlossen erst im Februar 1954, als sich die Ministerpräsidenten auf die Errichtung von Landeszentralen für politische Bildung verständigten. Bis dahin ging es den neuen Institutionen immer auch um eine Abgrenzung von der Propaganda. Die Abgrenzung hatte drei Dimensionen:
 
         Erstens signalisierte der Begriff „Heimatdienst“, den einige der neu gegründeten Landeszentralen im Namen trugen, dass an eine deutsche Tradition der politischen Bildung anzuknüpfen sei, deren unmittelbare Vorläufer bis zur Heimatfrontpropaganda des Ersten Weltkrieges zurückreichen. Zwar war die Reichszentrale für Heimatdienst bereits 1919 aus dem militärischen Kontext herausgelöst worden. In der Krise von Weimar hatte die Reichszentrale sich aber nicht als ideeller Verteidiger demokratischer Werte hervorgetan, und so galt sie nach 1945 längst nicht überall als positiver Bezugspunkt. Es war also kein Zufall, wenn etwa in Düsseldorf nun ausdrücklich eine „staatsbürgerliche Bildungsstelle“ entstand; der linkskatholische Ministerpräsident Rudolf Amelunxen signalisierte schon mit dieser Bezeichnung seine Distanzierung von der Weimarer Tradition der Regierungspropaganda. Beim Begriff des „Heimatdienstes“, wie er in Stuttgart und Tübingen und später auch in Bonn verwendet wurde, schwang sie hingegen immer mit.
 
         Zweitens grenzten sich sämtliche Akteure von der Propaganda des NS-Staates ab, die als totalitär und undemokratisch wahrgenommen wurde. Gerade weil diese Erfahrung noch so jung war, ließ sich der Propaganda-Vorwurf mit leichter Hand als politisches Argument einsetzen. Über die Frage, was politische Bildung in der Demokratie ausmachen und wodurch genau sie sich von staatlicher Propaganda unterscheiden solle, wurde ebenso intensiv gestritten wie über die vieldeutigen Lehren aus dem Scheitern der Weimarer Republik. Im entstehenden Kalten Krieg kam der Siegeszug der Totalitarismustheorie hinzu, deren Verfechter eine Mobilisierung der Massen und die Lenkung der Öffentlichkeit als Wesensmerkmale totalitärer Systeme identifizierten. Diese Wahrnehmung hatte zwei Vorzüge: Wer glaubte, dass die Mehrheit der Deutschen von der nationalsozialistischen Propaganda „verführt“ worden war, sah in Moskau und Ost-Berlin ganz ähnliche Mechanismen am Werk. Ungeachtet der normativen Abgrenzung von den Inhalten galten die Methoden der NS-Propaganda als effektiv; manche gedachten daran anzuknüpfen. 
 
         Drittens ging es jetzt vielerorts um eine offene Abgrenzung von der alliierten Reeducation. Dabei spielte immer auch kulturbürgerlicher Dünkel hinein, der in einer Phase der „Besinnung“ strapaziert wurde. Wer die Demokratisierungspolitik als Oktroi empfand, setzte dem die deutsche Demokratietradition entgegen. So standen die westlichen Besatzungsmächte unter pauschalem Propagandaverdacht. Das zeigte sich auch bei den Volkshochschulen, die vielerorts im ersten Jahr der Besatzung neu errichtet wurden – etwa in Stuttgart und Ulm. US-amerikanische Offiziere waren irritiert, weil die jüngste Vergangenheit so wenig zum Gegenstand der Bildungsarbeit wurde wie die Demokratie. Die VHS-Leitungen verwahrten sich gegen diese Kritik. Das Publikum habe „bis zum Überdruss die Methode Propaganda studieren“ können und deshalb gar kein Interesse, nunmehr einen „demokratischen Lehrgang mitzumachen“. 05  
 
        Dieses dreifache Spannungsverhältnis erklärt auch die langwierige Gründung der späteren Bundeszentrale für politische Bildung. Erstmals im Juni 1949 brachte Hermann Pünder (CDU) eine „propagandistische Zentrale“ der künftigen Bundesregierung ins Spiel. 06  Als Chef der Weimarer Reichskanzlei hatte er sechs Jahre lang die Fäden bei der Reichszentrale für Heimatdienst in der Hand gehalten. Dass Adenauer auf diesen Vorschlag nicht reagierte, lag an der politischen Konkurrenz zwischen den Männern; in der Sache lag der erste Bundeskanzler ganz auf der Linie Pünders. Politische Bildung verstanden sie als Regierungspropaganda, und mit der Bundeszentrale für Heimatdienst gedachte Adenauer vor allem ein unliebsames Konkurrenzprojekt zu blockieren. Dem Institut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten schwebte nämlich eine Bundeseinrichtung der politischen Bildung vor, die von der Regierung möglichst unabhängig sein sollte – neben US-amerikanischem Geld standen dahinter eine Reihe von Ministerpräsidenten und Großstadtbürgermeistern, darunter viele Sozialdemokraten. Rückhalt hatte die Idee auch beim Bundesinnenminister Gustav Heinemann (CDU). 07  
 
        Zwar trat Heinemann im Streit um die Wiederbewaffnung schon im Oktober 1950 zurück und machte Platz für Robert Lehr (CDU), der einem Instrument der Regierungspropaganda viel offener gegenüberstand. Aber in der Ministerialbürokratie blieb Carl-Heinz Lüders mit dem Vorhaben betraut, und der frühere Heinemann-Referent focht hartnäckig für eine vom Kanzleramt unabhängige Einrichtung. Deren Bildungsarbeit müsse neben den überzeugten Demokraten besonders die „politisch Indifferenten, Gleichgültigen, Interesselosen, Ablehnenden“ ansprechen. 08  Mächtigster Gegenspieler war Otto Lenz, der die nächste Bundestagswahl und die DDR-Propaganda im Blick hatte und aus dem Kanzleramt heraus ein ganzes Netz von Vorfeldorganisationen aufbaute, darunter die Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise und das Europa-Bildungswerk. Dem Staatssekretär ging es dabei stets um „moderne Meinungspflege“, die vor der kommunistischen Gefahr warnte und die umstrittenen Aspekte der Regierungspolitik – Wiederbewaffnung, Westbindung, Europa – in ein besonders mildes Licht setzte. Lenz versuchte nachdrücklich, die Bundeszentrale in seinen Propaganda-Apparat einzugliedern. Am Ende gab der Kanzler den Ausschlag, und mit Erlass vom 25. November 1952 wurde die Bundeszentrale für Heimatdienst als nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums errichtet. Dem Propaganda-Vorwurf begegnete Lehr präventiv, indem er die Bundeszentrale als „ganz streng überparteiliche Stelle“ präsentierte, die sich aus „parteipolitischen Tagesfragen“ heraushalten werde. 09  
 
        WISSENSCHAFTLICHKEIT ALS KORREKTIV
 
        Gründungsidee der Bundeszentrale war ein antitotalitärer Konsens, und die demonstrative „Überparteilichkeit“ ist eigentlich als Abwesenheit des Politischen zu verstehen. So mied die Programmarbeit anfangs konfrontative Formen des Antikommunismus und zielte vorwiegend auf eine demokratische Staatsgesinnung. Erst als das KPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht vorangeschritten war und 1953 mit Gerhard Schröder (CDU) ein ambitionierter Mann das Innenressort übernommen hatte, nahm der politische Druck in Richtung antikommunistischer Propaganda zu. Im November 1955 sah Schröder im organisierten Rechtsradikalismus keine Gefahr mehr für die Wirtschaftswunder-Demokratie. DDR und Sowjetunion hingegen seien Feinde, gegen deren „militante Ideologie“ man mit „Motorrollern und Musiktruhen“ allein nicht bestehen könne. Vielmehr brauche es Schulung und ein ideelles Gegengewicht, gerade in der politischen Bildung. 10  Mit Albrecht Krause übernahm ein enger Vertrauter Schröders die Fachaufsicht über die Bundeszentrale, deren Direktor am antitotalitären Konsens festzuhalten gedachte. Ein eigenes Tagungshaus wie das Kölner Ostkolleg und die damit verbundene Etatsteigerung um ein Fünftel wollte er sich aber auch nicht entgehen lassen
 
        Wo Lüders noch vor Methoden gewarnt hatte, die der „Kampfart der totalitären kommunistischen Weltanschauung“ entsprächen, setzte Paul Franken, der erste Direktor der Bundeszentrale, dosierte Kontrapunkte: So erschienen 1958 gleich drei Bände in der Schriftenreihe der Bundeszentrale, die den jüdischen Widerstand thematisierten. Auch für die Übersetzung von Gerald Reitlingers „Endlösung der Judenfrage“ kam die Bundeszentrale auf. Ebenso ermöglichte sie mit ihrer Garantieabnahme die Veröffentlichung von Léon Poliakovs und Joseph Wulfs „Das Dritte Reich und die Juden“ sowie Hans Günter Adlers Studie über Theresienstadt. Im Innenministerium empfand man das als Provokation: Diese Themen seien „in den letzten Jahren“ nun wirklich „ausreichend behandelt“ worden. Stattdessen gebe es einen eklatanten Mangel an „wirksamen Massenveröffentlichungen, etwa über das Thema Weltkommunismus“. 11  
 
        Wenig später löste sich die Bundeszentrale von der Vorstellung, politische Konfliktthemen vermeiden zu müssen. Was unter „Förderung des demokratischen Gedankens“ zu verstehen sei, definierte sie neu. Wichtigstes Ziel war die „Entwicklung einer aktiven Anteilnahme“ an der Demokratie und die „Überwindung der Skepsis gegenüber allem Politischen“. 12  Den Untertanengeist galt es den Deutschen nun auszutreiben, und der Weg dorthin führte über das Leitbild der Aktivierung. 
 
        Spätestens 1967 wurde allerdings deutlich, dass die dazugehörige Diagnose der demokratiepolitischen Passivität kaum noch zur Wirklichkeit passte. Auch der antitotalitäre Konsens wankte, seit Willy Brandt als Außenminister vorsichtige Schritte der Annäherung gegenüber dem Osten wagte. Die nun einsetzende Reformdebatte wurde häufig beschrieben. Im Kontext dieses Aufbruchs lebten aber auch die alten Propaganda-Ideen letztmalig auf. Werner Ernst, Staatssekretär im Innenministerium, war der Ansicht, dass man Erkenntnisse aus Psychologie und Werbung auch dann aufgreifen müsse, wenn dies den Vorwurf der Regierungspropaganda provoziere: „Wir sind in der Frage der Anwendung der Methoden gar nicht mehr unsere freien Herren, weil die halbe Welt sich dieser Methoden bedient.“ 13  Das war eine spektakuläre Fehleinschätzung, wie Ernst bald zu spüren bekam. Unter dem Eindruck der „Spiegel“-Affäre von 1962 und im Kontext der hitzigen Debatte über die Notstandsverfassung war die Reaktivierung des alten Lenz-Plans für eine „Bundeszentrale für politische Öffentlichkeitsarbeit“ zum Scheitern verurteilt. Kurz darauf verließ Ernst gemeinsam mit seinem Minister Paul Lücke (CDU) das Innenministerium. 14  
 
        INDOKTRINATION UND AUSGEWOGENHEIT
 
        Zu dieser Zeit dachte man in der SPD darüber nach, die Bundeszentrale aus der Exekutive herauszulösen. Dies war jedoch mit der Union nicht zu machen, und so blieb es dabei, dass künftig auch ein Publikum jenseits der Multiplikatoren angesprochen werden sollte. Zugleich erhielt die Bundeszentrale nun erstmals die Möglichkeit, Forschungsaufträge zu vergeben. Der bei ihrer Gründung vorgesehene wissenschaftliche Beirat wurde erstmals besetzt. Allerdings zeigte sich bald, dass politische Konflikte nicht automatisch endeten, nur weil Experten die aus fachwissenschaftlicher Sicht „richtigen“ Lösungen empfahlen. Bei der Bundeszentrale betraf das ein wichtiges Projekt des Aufbruchs: die „PZ“, ein anfangs im Boulevardstil gestaltetes Magazin, dessen Auftaktheft im Januar 1971 überall auf scharfe Kritik stieß. In dieser Situation vergab die Bundeszentrale einen Forschungsauftrag, der zu einem eindeutigen Ergebnis gelangte: Die „PZ“ war herkömmlich gestalteten Magazinen weit überlegen und sprach die typischen Boulevardleser effektiver an. 15  Politisch verfingen diese Befunde jedoch nicht, sodass die Hefte konventioneller gestaltet und ihr Seitenumfang um die Hälfte gekürzt wurde. Im Frühjahr 1974 geriet die „PZ“ mit dem Themenheft „Schule“ zwischen die Fronten des Kulturkampfes um die Bildungsreformen und wurde vorläufig eingestellt. 
 
        In dieser bildungspolitischen Debatte war „Propaganda“ ein wichtiger Kampfbegriff – von rechts wie von links. Das Lager der Bildungsreformer warf damit vor allem den Mitgliedern des Bundes Freiheit der Wissenschaft vor, in der Bevölkerung irrationale Ängste zu schüren. Umgekehrt sahen die Gegner von Gesamtschule und Konfliktpädagogik überall linke Propaganda am Werk, die auf einen gesellschaftlichen Umsturz ziele. Die Zuspitzung dieser Kontroverse ist nur vor dem Hintergrund einer beispiellosen politischen Polarisierung erklärlich, die einem inneren Belagerungszustand glich. Das zeigte sich auch bei der Bundeszentrale, die unter der Regie von Innenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) ein parteipolitisch ausgewogenes Dreierdirektorium erhalten hatte. Zwar fanden sich immer wieder Proporzlösungen, doch wie sollte beispielsweise mit dem Terrorismus der RAF umgegangen werden? Die Unionsleute und auch die FDP-Innenminister drängten auf mehr Extremismusprävention, während der sozialliberale Flügel innerhalb der Bundeszentrale bremste: Politische Bildung sei per se Extremismusprävention, und man gefährde die eigene Glaubwürdigkeit, wenn man als „Hilfsorgan des Verfassungsschutzes“ auftrete. 16  
 
        Solche Lähmungen gab es nicht nur bei der Bundeszentrale. Die damalige Politikdidaktik fand in der Debatte über Curricula, Schulreformen und Lehrbücher ein attraktives Betätigungsfeld, weil sie die Praxis verändern wollte. Wer aber politisch Einfluss nahm, dessen wissenschaftliche Position wurde politisch angreifbar. Eine Lösung versprach der 1976 von Didaktikern gefundene sogenannte Beutelsbacher Konsens, in dem sich die Profession mehreren Prinzipien für die schulische politische Bildung verschrieb: dem Kontroversitätsgebot, dem Überwältigungsverbot und der Schülerorientierung. Die politischen Spannungen der 1970er Jahre, etwa im Zusammenhang mit der Extremismusprävention, sind als Vorgeschichte des Beutelsbacher Konsenses viel bekannter als die theoretischen Diskussionen darüber, was Propaganda oder Parteilichkeit in der politischen Bildung bedeuten. 17  Das nachträgliche Deutungsangebot des Politikdidaktikers Hans-Georg Wehling, der den Beutelsbacher Konsens später inhaltlich ausformulierte und einer breiten Fachöffentlichkeit bekannt machte, war auch deshalb so erfolgreich, weil es sich um Neutralität bemühte – begrifflich verdeutlichte das schon die offene Abgrenzung der politischen Bildung von der „Indoktrination“ (ein weiterer Äquivalenzbegriff für „Propaganda“), die in allen drei Dimensionen des Beutelsbacher Konsensmodells eine wichtige Rolle spielte; hinzu trat die methodologische Absicherung („Mündigkeit“, „Kontroversität“). 18  
 
        AUFBRÜCHE IN DIE ZIVILGESELLSCHAFT
 
        Propaganda-Vorwürfe stehen auch am Anfang der heute dominierenden Vorstellung, wonach politische Bildungsarbeit vor allem bei der Zivilgesellschaft anzusetzen habe. Wie unter dem Brennglas wurde dies im Kontext der Wiedervereinigung sichtbar. Die Bundestagsfraktion der Grünen formulierte im Sommer 1990 eine Generalabrechnung: Noch immer beruhe politische Bildung „vorwiegend auf einem ‚Reeducation‘-Ansatz“. Es handele sich um staatliche Erziehung, deren eigentliches Ziel die „Einübung von Loyalität gegenüber Rechtsstaat und Verfassung“ sei. In den künftigen neuen Ländern, die „vorwiegend mit Material über bundesdeutsche Gesetzes- und Institutionenkunde“ traktiert würden, trete dieser „Anachronismus“ deutlich hervor. 19  Tatsächlich hatte es vor der ersten freien Volkskammerwahl vom März 1990 eine schwarz-rot-goldene Materialschlacht gegeben. Die Wiesbadener Landeszentrale lenkte beispielsweise 75 Prozent ihres Publikationsetats in die Verteilung von 200000 Schriften in Thüringen um. Die Grenze zur Wahlkampfhilfe war fließend, weil noch die sachlichste Information über die westdeutsche Ordnung jene Stimmung unterstützte, die schließlich in den Wahlsieg der Allianz für Deutschland mündete. 20  
 
        Zugleich brachten die Grünen ein neues Verständnis von politischer Bildung zum Ausdruck. Diese habe sich auf die „Entwicklung der Demokratiefähigkeit“ zu konzentrieren und „nicht auf die Verteidigung überkommener Institutionen und Ämter, deren Problemlösungskompetenz von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern seit Langem angezweifelt wird.“ 21  Partizipation verstand sich hier als Korrektiv zur Macht der Parteien. Entsprechend galt es, auch das Metier der politischen Bildung zu öffnen. „Multiplikatoren“ sollten künftig auch anhand ihrer „realen Stellung im Leben“ definiert werden, um etwas gegen gesellschaftliche Marginalisierung tun zu können. Außerdem gehöre Bildung ihrem Wesen nach zum Bildungs- und Wissenschaftsministerium, in dem sämtliche Befugnisse zu bündeln seien. Die Bundeszentrale galt es aus dem Kontext des positiven Verfassungsschutzes herauszulösen und den Durchgriff der Parteien abzumildern. Mittel dazu sollte die Umwandlung in eine Stiftung öffentlichen Rechts sein. Die Wochenzeitschrift „Das Parlament“ sollte besser bei der Bundestagsverwaltung aufgehoben sein.
 
        Einiges davon wurde umgesetzt. So gelangte „Das Parlament“ im Juli 2000 unter der Regie von Rot-Grün tatsächlich in die Zuständigkeit der Bundestagsverwaltung, und die Leitungsstruktur der Bundeszentrale wurde vereinfacht. Der folgenreichste Reformvorschlag knüpfte jedoch an die Ideen der Zivilgesellschaft an, die im Sommer 1990 wichtige Brückenfunktionen zwischen Ost und West übernahmen. Wäre es nach den West-Grünen gegangen, hätte man die Bundeszentrale in eine flexible Koordinierungsstelle umgewandelt, über die vorwiegend Projektförderung abgewickelt werden sollte. Das zielte zwar auch darauf, Personalmittel zu sparen und Geld für die Sacharbeit freizumachen, aber es galt insbesondere, jene „neuen Träger“ mit „unkonventionellen und innovatorischen Ansätzen in der Startphase“ zu fördern, die sich im zivilgesellschaftlichen Vorfeld der Grünen tummelten. Vieles davon sollte in die seit 2007 aufgelegten Programme zur Extremismusprävention einfließen, aus denen schließlich 2014 das Förderprogramm „Demokratie leben“ des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend entstand. 22  
 
        GEGENWÄRTIGE KAMPFSITUATION
 
        „Vom Heimatdienst zur politischen Propaganda“ lautete der Titel der alternativen Festschrift, die das Institut für Staatspolitik zum 60-jährigen Jubiläum der Bundeszentrale im Herbst 2012 herausbrachte. Im selbsterklärten intellektuellen Zentrum der Neuen Rechten scheint der tautologische Titel (sinngemäß: von der Propaganda zur Propaganda) niemandem aufgefallen zu sein. Viel Beachtung fand die Schrift damals nicht. Dennoch liegt dort einer der Anfänge für die aktuelle Wiederbelebung des Propaganda-Vorwurfs gegenüber der politischen Bildung. In der Broschüre wurde einerseits behauptet, dass Propaganda der Wesenskern staatlicher politischer Bildung sei. Andererseits wurde für die Bundeszentrale ein Niedergang konstatiert, der mit der Amtszeit des ehemaligen DDR-Bürgerrechtlers Thomas Krüger als deren Leiter am Tiefpunkt angelangt sei. Die darin erhobenen Vorwürfe lesen sich wie ein Skript für die aktuellen Attacken auf die politische Bildung: Verharmlosung des Linksextremismus, identitätspolitische Projekte, systematische Unterschätzung des Islamismus. 23  
 
        Was damals noch in einem Kleinstverlag erschien, sickert seither in den politischen Mainstream und nimmt inzwischen auch die staatliche Förderung zivilgesellschaftlicher Akteure ins Visier, etwa im Rahmen von „Demokratie leben“. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten die Attacken rund um die Bundestagswahl im Februar 2025: Nachdem die CDU/CSU-Fraktion einen Entschließungsantrag mit den Stimmen der AfD durch das Parlament gebracht hatte, stemmten sich Demonstrationen und Resolutionen gegen das Einreißen der demokratischen „Brandmauer“. Zugleich wurden jene Stimmen lauter, welche die Union in einer „babylonischen Gefangenschaft“ wähnten und eine „konditionierte Gesprächsbereitschaft“ mit den Rechtspopulisten forderten. Zur publizistischen Begleitmusik gehörte der Vorwurf der Propaganda: So war etwa in der Tageszeitung „Die Welt“ die Rede vom „Deep State“, weil die Bundesregierung die Zivilgesellschaft mit Steuergeldern alimentiere. 24  Gleich nach der Wahl brachte die Unionsfraktion eine Kleine Anfrage im Bundestag ein, in der sie diese Verschwörungserzählung in 551 Einzelfragen nach den genauen Formen der staatlichen Unterstützung ausbreitete. 25  
 
        Dieser Debatte mangelt es an der hier skizzierten historischen Dimension: Wenn der demokratische Staat politische Bildung betreibt oder fördert, ergibt sich ein Legitimationsproblem, das seit jeher im Vorwurf der Propaganda gipfelt. Das begann bereits mit den ersten Aktionen der alliierten Reeducation, von denen sich deutsche Initiativen bewusst abzugrenzen versuchten. Es setzte sich im Ringen um neue Institutionen wie die Bundeszentrale fort und endete auch nicht mit Versuchen der Legitimation durch wissenschaftliche Expertise oder mit der Konsenssuche von Beutelsbach. Lösungen für dieses Dilemma fand man anfangs in einer Selbstbeschränkung auf Wissensvermittlung und Institutionenkunde, also einer faktischen Abwesenheit vom Politischen, die bald als künstlich empfunden wurde. „Mündigkeit“ wurde danach ebenso wichtig wie die demokratiepolitische „Aktivierung“ und eine kritische Haltung – faktisch lief das zugleich auf Politisierung und Polarisierung hinaus. Der Beutelsbacher Konsens formulierte schließlich eine „regulative Idee“ methodischer Mindeststandards – eine Zielvorstellung, die in der Praxis in all ihren Dimensionen paradoxerweise kaum je zu erreichen ist, die es aber dennoch immer anzustreben gilt. 26  Eine gegenwärtig immer wieder bemühte „Neutralitätspflicht“ ergab sich daraus gerade nicht, da politische Bildung auf demokratische Grundwerte verpflichtet ist.
 
        Die regulative Idee von Beutelsbach zielte auf beide Seiten des Propaganda-Problems: einerseits die Sicherung der Legitimität im Rahmen der staatlichen Finanzierung, andererseits die Abgrenzung vom politischen Aktivismus. Eine stärkere Fokussierung auf die Zivilgesellschaft forderten Mitte der 1980er Jahre zuerst die Grünen. Seit 2004 steht dabei besonders die Extremismusprävention im Mittelpunkt entsprechender Programmlinien. Wenn es jetzt im „Pilotmonitor politische Bildung“ heißt, dass nicht alle im Programm „Demokratie leben“ geförderten Inhalte tatsächlich als „politische Bildung im engeren Sinne“ verstanden werden können, dann weist dies sehr diskret auf ein zentrales Problem der Gegenwart hin: Seit der Orientierung auf die Zivilgesellschaft spielt „Demokratie leben“ zwar eine „bedeutende Rolle“ bei der Förderung freier Bildungsträger – von ihnen fühlen sich aber nicht alle dem Methodenkonsens à la Beutelsbach verpflichtet. 27  
 
         
           TIM SCHANETZKY  
ist promovierter Historiker und Inhaber einer Heisenberg-Stelle am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. 
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        ESSAY 
 
        DESINFORMIERTE DEBATTE
 
        Das Thema Desinformation und eine verkorkste Richterwahl
 
         Deniz Yücel 
 
        „Warum wirkt die gescheiterte Richterwahl so lange nach?“ – mit dieser Frage eröffnete ZDF-Moderatorin Dunja Hayali am Abend des 20. Juli 2025 das „heute-journal“ und lieferte die Antwort gleich mit: „Vielleicht, weil das, was wir da sehen konnten, nicht mehr viel mit Kritik zu tun hatte, sondern mit einer heftigen Wucht an Verleumdung und Desinformation.“ Auch jenseits der Personalie Frauke Brosius-Gersdorf lohne es sich, „genauer hinzuschauen“, schließlich könnten „Schmutzkampagnen den für die Demokratie so wichtigen Diskurs zerstören“. 
 
        Dieser Vorwurf wurde auch in zahlreichen anderen Medien erhoben – darunter in der „Süddeutschen Zeitung“, der „Nordwest-Zeitung“, auf „tagesschau.de“ und in der „taz“. Außerdem kam er von Politikern der SPD und der Grünen, in einem offenen Brief von 300 Wissenschaftlern sowie in einer Online-Petition, der sich eine Viertelmillion Menschen anschlossen. Schließlich sprach die Potsdamer Juristin Mitte August in ihrer Verzichtserklärung selbst von einer „Desinformations- und Diffamierungskampagne“. 
 
        Im Folgenden wird anhand dieser Ausgabe des „heute-journals“ untersucht, ob dieser Vorwurf haltbar ist. Danach werden ausgewählte Thesen aus der Desinformationsforschung sowie empirische Befunde vorgestellt und eigene Gedanken entwickelt – ein Werkzeugkasten für die anschließende Analyse der Causa Brosius-Gersdorf. Zum Schluss geht es darum, was sich aus dieser Kontroverse für den Umgang mit Desinformation ableiten lässt. Die Kernthese: Diese Kontroverse hat nicht die zerstörerische Macht der Desinformation aufgezeigt, sondern verdeutlicht, wie sich die Rede über dieses – durchaus reale – Problem verselbstständigt hat. Doch zuerst eine Begriffsgeschichte. 
 
        MOSKAU, 1923
 
        In der Literatur wird Desinformation meist definiert als systematische Verbreitung falscher oder verzerrter Informationen mit dem Ziel, die Öffentlichkeit eines anderen oder des eigenen Landes zu manipulieren. Die Täuschungsabsicht unterscheidet die Des- von der Fehlinformation. 
 
        Eine brauchbare Abgrenzung zu verwandten – und oft synonym verwendeten – Begriffen könnte so lauten: Fake News müssen nicht absichtlich produziert worden sein, meinen aber stets eine konkrete Nachricht, keine umfassende Strategie. Anders als bei Verschwörungstheorien 01  geht es nicht um ein universales Deutungsmuster, wenngleich Desinformation auf verschwörungstheoretische Elemente zurückgreifen kann. Der Begriff „Post-Truth“ (Postfaktizität), eng verbunden mit „alternativen Fakten“, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Frage, warum Menschen faktenresistent werden. Propaganda kann ebenfalls mit falschen Informationen arbeiten, operiert aber stärker mit Vereinfachung und Einseitigkeit. Propaganda geschieht offen, sie will überzeugen, Desinformation im Verborgenen, sie will verwirren. Schließlich – auch wenn dieser Begriff beim Desinformationsthema kaum eine Rolle spielt – ist auch Ideologie relevant, im Anschluss an Antonio Gramsci verstanden als eine „gelebte, habituelle gesellschaftliche Praxis“, 02  die erst den Rahmen schafft, in dem Fakten gedeutet werden können. 
 
        Der Begriff „Desinformation“ entstand 1923, als der sowjetische Geheimdienst GPU unter der Leitung von Artur Artusow das Dezinformatsiya Byuro gründete. 03  Neu war nicht die Täuschung als militärisches oder politisches Mittel, sondern ihre Institutionalisierung: Mit Billigung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei wurde Desinformation zum dauerhaften und systematischen Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik. Ging es anfangs darum, die militärische Schwäche der jungen Sowjetmacht zu verbergen, die eine Intervention westlicher Staaten fürchtete, wurde Desinformation bald auch gegen die Exilopposition eingesetzt, schließlich im Innern, etwa im stalinistischen Terror, dem 1937 auch Artusow zum Opfer fiel. 
 
        Im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg verfeinerten verschiedene Geheimdienste dieses Instrument, das nun zum Bestandteil der weiter gefassten psychologischen Kriegsführung avancierte. 04  Doch auf die kühne Idee, die wissenschaftliche Evidenz anzugreifen, kamen weder KGB noch CIA, sondern die US-Tabakindustrie. 1953 startete sie eine Desinformationskampagne, mit der sie vier Jahrzehnte lang wissenschaftlich begründete Maßnahmen gegen den Nikotinkonsum abwehren konnte – dem Philosophen Lee McIntyre zufolge die Blaupause für eine Strategie, die von Donald Trump radikalisiert wurde, insbesondere in der Klimapolitik. 05  Laut dem Autor Shawn Otto begann der „War on Science“ aber schon früher: Alle republikanischen US-Präsidenten seit Ronald Reagan hätten versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihrer Deregulierungspolitik im Weg standen, zu bloßen Meinungsäußerungen zu degradieren. 06  
 
        Streiten kann man darüber, ob der radikale Sozialkonstruktivismus dazu beigetragen hat, die kategorialen Grenzen zwischen Fakt und Fiktion aufzulösen. 07  Fakt ist: Das Thema Desinformation ist heute so präsent wie nie zuvor – sowohl in der Forschung, wie etwa die spezialisierten Suchmaschinen Google Scholar und BASE (Bielefeld Academic Search Engine) zeigen, als auch in der allgemeinen Öffentlichkeit. 
 
        Für 2005 liefert die Pressedatenbank GBI-Genios 760 Artikel zum Thema Desinformation, für 2024 stolze 23244 – das Dreißigfache. Die Jahre mit den größten Sprüngen weisen auf die Ursachen hin: 2016 (Brexit, erste Trump-Wahl), 2020 (Corona-Pandemie) und 2022 (Ukrainekrieg). Allein der jüngste Sprung – um 72 Prozent im Jahr 2024 – ist nicht mit vergleichbaren Ereignissen erklärbar. Auch die Mannschaftswertung, also die Summe der Begriffe „Desinformation“, „Fake News“ und „Verschwörung“, erreichte 2024 mit 51037 Artikeln einen neuen Höchstwert, der knapp 30 Prozent über dem vorigen Rekord aus dem Corona-Jahr 2020 lag. Damit zurück nach Mainz. 
 
        UND JETZT DAS HEUTE-JOURNAL
 
        Warum gerade dieses Beispiel? Weil die Desinformationshypothese in dieser Sendung mustergültig vorgetragen wurde – und das nicht in einem gekennzeichneten Kommentar. In dieser Sendung ergänzte der Kommentar nicht die Nachricht, er ersetzte sie. Was überall eine Verletzung journalistischer Standards wäre, wiegt in einer Hauptnachrichtensendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besonders schwer. 
 
        Schon mit ihrer eingangs zitierten Eröffnung setzt Dunja Hayali den Rahmen, als gelte es, die nächste Meisterschaft des FC Bayern München zu vermelden: Desinformation! Verleumdung! Kampagne! Im folgenden Filmbericht ist von „unzähligen Falschmeldungen“ die Rede. Es wird aufgezählt, wer sich wann und wo an dieser „Kampagne“ beteiligt habe, mit Blick auf die Union fällt der Satz: „Den Einfluss von Fake News hat bislang niemand zugegeben.“ Untermalt, ungewöhnlich für eine Nachrichtensendung, von einer bedrohlichen Musik. Zum Schluss folgt ein Interview mit Philipp Sälhoff, Geschäftsführer des Thinktanks Polisphere, der, wie es im Bericht heißt, anhand von Postings in den sozialen Medien ermittelt habe, „wie rasant und wie reichweitenstark die Kampagne verlief“. 
 
        Doch das hohe Kommunikationsvolumen beweist nur eines: ein reges öffentliches Interesse. Natürlich entfaltet sich erst dann eine große Dynamik, wenn reichweitenstarke Accounts mitmischen, es gibt Verstärkungseffekte und Wechselwirkungen, und Algorithmen und Bots tragen ihren Teil dazu bei. Eine Henne-Ei-Sache ist das trotzdem nicht: Leute sind nicht empört, weil getwittert wird; Leute twittern, weil sie empört sind. Im Bericht des „heute-journals“ aber werden die Angaben von Polisphere als faktenbasierte Zauberformel zur Entschlüsselung der Debatte präsentiert – im mildesten Fall eine Verwechslung von Ursache und Wirkung. 
 
        Nach gut zehn Minuten ist der Themenblock vorbei, und die Zuschauer haben lediglich erfahren, dass es um Brosius-Gersdorfs „Haltung zur Impfpflicht in der Corona-Pandemie, zu einem AfD-Verbot und zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen“ geht, aber kaum, worin genau Desinformation und Verleumdung bestehen. 
 
        Dabei drehten sich zwei dieser drei Streitpunkte um inhaltliche Bewertungen: Waren ihre früheren Interviewaussagen für eine Impfpflicht und für die Eröffnung eines AfD-Verbotsverfahrens gewichtige Gründe gegen ihre Berufung? Und war es glaubwürdig, dass sich die Kandidatin am 15. Juli in der ZDF-Sendung Markus Lanz von diesen Aussagen teilweise distanziert hatte? Doch diese beiden Streitpunkte wurden häufig – so auch im „heute-journal“ – ebenfalls unter „Desinformation“ verbucht. So gewann dieser Vorwurf an Umfang, nicht an Substanz. 
 
        Konkret ausformuliert wurde der Vorwurf der Desinformation lediglich zum dritten Streitpunkt: beim Thema Abtreibung. Im Februar 2025 hatte Brosius-Gersdorf in einem Gutachten für den Bundestag dafür plädiert, die aktuelle Konstruktion („rechtswidrig, aber straffrei“) zu ändern und Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Wochen grundsätzlich zu legalisieren. Zu ihrer rechtsdogmatischen Begründung gehörten die Abwägung zwischen den Grundrechten der Schwangeren und dem Lebensrecht des Embryos bzw. Fötus, aber auch der folgenschwere Satz: „Es gibt gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt.“ 
 
        Einzig an diesem komplizierten Punkt versuchte das „heute-journal“ denn auch, die Desinformationshypothese zu belegen. „Am 2. Juli“, so heißt es im Filmbericht, „verbreitet Beatrix von Storch von der AfD auf X die Lüge, Brosius-Gersdorf wolle Abtreibungen bis zum neunten Monat legalisieren“. Eingeblendet wird ein Posting, in dem die AfD-Politikerin die Kandidatin als „linksradikale Aktivistin“ bezeichnet, die „im Prinzip der Abtreibung bis zum 9. Monat das Wort redet (‚Menschenwürde erst ab Geburt‘)“. 
 
        Der schnappatmende Ton ist das eine. Doch von Storch hat, wie für jedermann erkennbar, nicht behauptet, Brosius-Gersdorf wolle Abtreibungen bis zum neunten Monat legalisieren. Sie hat ein Zitat verkürzt, aber sinngemäß wiedergegeben und diese Aussage interpretiert („redet im Prinzip das Wort“) – vermutlich mit dem Kalkül, dass ihre Adressaten nicht so genau hinsehen würden, aber im Rahmen einer zulässigen Deutung. Das „heute-journal“ hätte hier eine Formulierung wie „unterstellt“ oder „suggeriert“ wählen können. Zum Vorwurf der Desinformation passte „Lüge“ besser, war aber selbst – sagen wir: unseriös. 
 
        Ein weiteres Indiz dafür, dass es um die „Wucht von Verleumdungen“ (Hayali) nicht ganz so wuchtig bestellt war: Soweit öffentlich bekannt, hat Brosius-Gersdorf gegen die kolportierten Plagiatsvorwürfe rechtliche Mittel eingeleitet, aber keine Anzeige wegen Verleumdung oder übler Nachrede erstattet. In den Weiten des Internets finden sich gewiss Äußerungen, die den Straftatbestand der üblen Nachrede oder der Verleumdung erfüllen würden. Eine Klage gegen eine Äußerung wie das zitierte X-Posting von Beatrix von Storch hätte vor Gericht jedoch keine Chancen. Denn die Meinungsfreiheit umfasst laut der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch „polemisch oder verletzend“ formulierte Aussagen und gilt „unabhängig davon, ob die Äußerung rational oder emotional, begründet oder grundlos ist und ob sie von anderen für nützlich oder schädlich, wertvoll oder wertlos gehalten wird“ – so ein BVerfG-Beschluss von 1995 zur Aussage „Soldaten sind Mörder“.
 
        Unterlassungserklärungen mussten in dieser Angelegenheit weder AfD-Politiker noch rechtspopulistische Medien noch die von Brosius-Gersdorf nicht namentlich, aber eindeutig erkennbar getadelte „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ abgeben. Das ZDF hingegen schon – wegen exakt dieser Ausgabe des „heute-journals“. Nach einer Abmahnung durch das rechtspopulistische Onlinemagazin „Apollo News“ musste der Sender einräumen, dass zwei eingeblendete Screenshots „zwar die genannten Themen bedienten, selbst aber keine Falschmeldungen darstellen“, und den Beitrag in der Mediathek nachträglich ändern. Was für eine Pointe. 
 
        CHECK IT OUT NOW, THE NEWS DESK BROTHER
 
        Die Behauptung, die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf sei maßgeblich an Desinformation und Verleumdung gescheitert, wurde im ZDF so belegt wie überall sonst: schlecht. Einer Überprüfung hält sie nicht stand. Ebenso liegen für eine „orchestrierte Aktion“, wie „Der Spiegel“ es nannte, keine belastbaren Indizien vor. Auch die Zahlen von Polisphere dokumentieren bloß den Ablauf: Am 2. Juli berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom Unbehagen in der Unionsfraktion gegenüber dieser Personalie, wodurch das Thema öffentlich wird. Erst danach greifen rechtspopulistische Medien nacheinander das Thema auf, wie schrill und tendenziös auch immer. 
 
        Die von Abtreibungsgegnern organisierten Online-Aktionen – wie etwa die Versendung von 37000 E-Mails an Unionsabgeordnete über das Netzwerk „1000plus“ – kann man nur für sich genommen als Kampagne bezeichnen. Zu Massenmails aber haben auch schon Amnesty International oder der Hanfverband aufgerufen. Und wer auch immer behauptet hat, „Zivilgesellschaft“ sei eine Art permanenter Kirchentag – Gramsci war’s nicht. 
 
        Aufschlussreich ist zudem der Wortlaut dieser häufig – auch vom „heute-journal“ – erwähnten, aber nie zitierten Massenmails: Brosius-Gersdorf habe sich „klar und deutlich für die Legalisierung der Abtreibung ausgesprochen“, ihre Wahl ins Bundesverfassungsgericht würde „die Existenz unserer rechtsstaatlichen Zivilisation ernsthaft bedrohen“. Starksprech, aber keine Desinformation. 
 
        Politische Brisanz gewinnt die Sache durch den Vorwurf, der nach Brosius-Gersdorfs Verzicht offen, etwa von Grünen-Chef Felix Banaszak, oder verklausuliert, wie von Heribert Prantl in der „Süddeutschen Zeitung“, formuliert wird: Die Union hat sich dem Druck von Rechtsaußen gebeugt. 
 
        Anders schildern es etwa die Journalisten Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld: Demnach waren es nicht rechtskonservative Publizisten, die maßgeblichen Einfluss ausübten, sondern Kirchenkreise, die noch Anfang des Jahres Friedrich Merz wegen der gemeinsamen Bundestagsabstimmung mit der AfD vehement kritisiert hatten. Und eine Rekonstruktion des „Stern“ bilanziert, dass der Widerstand in der Union „ganz von allein“ gewachsen sei, „aus der Angst vor programmatischer Entkernung sowie dem Frust über die Widersprüche, die das Regieren mit sich bringt“. 
 
        Eigentlich könnte man selbst darauf kommen, dass Christdemokraten in dieser für sie so identitätsstiftenden Frage keine Internetradaubrüder brauchten, um ihr Unbehagen auszudrücken – wie zuvor die Grünen, die den ursprünglichen Unionsvorschlag, den „asylkritischen“ Richter Robert Seegmüller, rechtzeitig und diskret abgelehnt hatten. Warum schien es dennoch vielen plausibel, den Unionspolitikern ein eigenes Urteilsvermögen abzusprechen und stattdessen „Desinformation“ zu rufen? Oder betrieb, wie nun rechtspopulistische Medien konterten, gar die Gegenseite Desinformation? Die Vorstellung, Dunja Hayali, Felix Banaszak und Hunderte andere hätten sich verabredet, ist noch paranoider als die These einer rechtspopulistischen Konspiration. Es bedarf also einer anderen Erklärung. 
 
        THE EMPIRIE STRIKES BACK
 
        Ja, dass so viel von Desinformation die Rede ist, hat reale Gründe. Ja, die Erben von Artur Artusow versuchen nicht erst seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, die westliche Öffentlichkeit zu manipulieren. 08  Ja, die AfD und ihr Umfeld sind Superspreader für Falschnachrichten. 09  Ja, das verbindet sie mit Rechtspopulisten aus aller Welt, wie eine monumentale Studie von Petter Törnberg und Juliana Chueri von der Universität Amsterdam zeigt. Und ja, dieser „neue Strukturwandel der Öffentlichkeit“ bedeutet eine ernsthafte Herausforderung für demokratische Legitimations- und Kommunikationsprozesse. 10  
 
        Zugleich hat sich fast zehn Jahre nach dem Brexit-Trump-Urknall im akademischen Bereich eine differenziertere Auseinandersetzung entwickelt, die sich nicht darin begnügt, das schrille Entsetzen zu wiederholen. 
 
        So wies Jan-Werner Müller, Politikwissenschaftler von der Princeton University, bereits 2016 darauf hin, dass der Populismusvorwurf zur Diskreditierung „missliebiger Kritik“ benutzt werden könne: Für Politiker sei es bequemer, erst gar nicht auf die Argumente von „einmal als Populisten abgestempelten Akteuren“ einzugehen. 11  
 
        Aktuell überträgt der Amerikanist Michael Butter dasselbe Adjektiv auf das Thema Desinformation: Den Fokus auf dieses Phänomen zu legen, sei für die Politik bequem, weil sie sich dann weder den „eigenen Fehlern und Versäumnissen“ noch den „Ursachen des Vertrauensverlusts“ stellen müsse, die Menschen anfällig für Desinformation machen. 12  Ebenfalls bequem sei es, sich auf die sozialen Medien zu stürzen und den Eindruck zu erwecken, man könne das Problem durch technische und administrative Mittel lösen.
 
        Auch der Soziologe Alexander Bogner plädiert dafür, zwischen Erscheinungsformen und Ursachen gesellschaftlicher Konflikte zu unterscheiden. Und er erklärt, warum diese Verwechslung so oft geschieht: „In der Wissenschaftsgesellschaft werden viele Konflikte als Auseinandersetzungen um das richtige Wissen ausgetragen.“ 13  Dadurch gerate aus dem Blick, was politische Konflikte ausmache und gesellschaftliche Konflikte anheize: „divergierende Werte, Interessen und Weltbilder“. 14  
 
        Daran knüpft sein Kollege Nils C. Kumkar an, wobei er mit einem Begriff arbeitet, den die damalige Trump-Beraterin Kellyanne Conway Anfang 2017 erfand: „alternative Fakten“. Kumkar interessiert sich jedoch nicht für deren Inhalt, sondern für ihre „kommunikative Funktion“. Seine These: „Alternative Fakten funktionieren nicht als Tatsachenbehauptungen, sondern als Widersprüche zu Tatsachenbehauptungen.“ 15  Und: „Sie fungieren in der politischen Kommunikation als Ausweichmanöver qua Problematisierung der Diskussionsgrundlage.“ 16  
 
        Über die politische Funktion „alternativer Fakten“, die bei ihr noch „Propaganda“ hießen, schrieb Hannah Arendt 1951: „Der ideale Untertan für eine totalitäre Führung ist nicht der überzeugte Nazi oder der überzeugte Kommunist, sondern es sind Leute, für die die Distinktion zwischen Fakten und Fiktion (…) und die Distinktion zwischen wahr und falsch (…) nicht länger existieren.“ 17  
 
        Die heutigen autoritär-populistischen Politiker sind nicht mit den Massenmördern Hitler und Stalin gleichzusetzen. Doch auch sie erheben den Anspruch, dass nur sie die Wahrheit sagen – und nur sie „das Volk“ vertreten. 18  Die anderen sind Lügner und Feinde, weshalb es, so die dänischen Philosophen Vincent F. Hendricks und Mads Vestergaard, auch für ihre Anhänger nicht zählt, ob eine Aussage zutrifft, sondern ob sie der eigenen Sache dient und der gegnerischen schadet. 19  
 
        Der „Global Risks Report“, für den das Weltwirtschaftsforum internationale Fachleute aus Wirtschaft, Politik und Forschung befragt, nennt Falsch- und Desinformation zum zweiten Mal in Folge als das größte globale Problem der kommenden zwei Jahre. Auch die überwiegende Mehrheit der Deutschen sieht dieses Risiko: Laut einer 2024 veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung halten 81 Prozent „Desinformation für eine Gefahr für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt“. 
 
        In welchem Verhältnis reale Bedrohung und begründete Sorge zueinanderstehen, lässt sich hingegen nicht verlässlich sagen. Empirische Studien beschäftigen sich meist mit der Verbreitung von Desinformation oder den Mechanismen, die Menschen dazu bringen, falschen Behauptungen zu glauben, etwa dem confirmation bias (Bestätigungsfehler): „Ich wähle meine Informationen tendenziell so aus und interpretiere sie so, dass sie mein Weltbild bestätigen.“ Für den Raum zwischen „Jemand verbreitet Desinformation“ und „Ich glaube dieser Falschinformation, weil sie meinem Weltbild entspricht“, also für die Wirkmächtigkeit von Desinformation, gibt es nur wenige empirische Untersuchungen. 
 
        Zwei Jahre nach der US-Präsidentschaftswahl 2016 wiesen zwei Institute nach, dass der Versuch der russischen Einflussnahme auf das Wahlergebnis in den sozialen Medien noch größer war als angenommen. Doch erst 2023 kam ein internationales Forschungsteam um den Kopenhagener Politikwissenschaftler Gregory Eady zu dem Ergebnis, dass der tatsächliche Einfluss deutlich geringer ausfiel: Demnach erreichten 70 Prozent der russischen Tweets nur ein Prozent der User; insgesamt kamen die Tweets bei Anhängern der Republikaner neunmal häufiger an als bei anderen. Fazit: Ein Einfluss auf das Wahlverhalten sei nicht festzustellen. 
 
        Ein ähnliches Ergebnis liefert eine Metastudie des Observatory on Information and Democracy (OID), die Anfang 2025 vorgestellte wurde. Hierfür wertete eine Gruppe von Wissenschaftlern über 3000 Studien zu digitalen Themen aus. In etwa 150 davon ging es um die Wirkung von Desinformation. Auswirkungen: lassen sich nicht eindeutig nachweisen. 
 
        Dies gilt selbst für die Brexit-Entscheidung: Die „Leave“-Kampagne kolportierte ständig die Behauptung, Großbritannien überweise wöchentlich 350 Millionen Pfund nach Brüssel. Diese Zahl war falsch, setzte sich aber bei vielen Brexit-Befürwortern fest. Doch ausschlaggebend für das Referendum war allen Untersuchungen zufolge etwas anderes: das diffuse Gefühl des Kontrollverlusts, das die „Leave“-Kampagne bediente und verstärkte – und dem sie einen vagen, aber positiven Gegenentwurf anbot: „Take back control“. 
 
        Mit Antonio Gramsci ließe sich sagen, dass die „Leave“-Kampagne Hegemonie erlangte, indem sie Erfahrungen, Ängste, Sehnsüchte, Misstrauen etc. als Fragmente des Alltagsverstands in eine kohärente Praxis überführte; 20  mit Pierre Bourdieu, dass sie symbolische Macht entfaltete, weil sie als „strukturierende Struktur“ in bestimmten Milieus die im Habitus inkorporierten Dispositionen aktivierte, also auf verinnerlichte Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster rekurrierte. 21  
 
        Das heißt, selbst in einem solchen Fall, in dem Desinformation eine Rolle spielt („350 Millionen Pfund!“), darf man diese nicht isoliert betrachten, weil man andernfalls, wie Alexander Bogner zu einem anderen Beispiel schreibt, den Streit auf die Frage reduziert, „wer über die bessere Datengrundlage verfügt“. 22  
 
        Das ist Teil eines Phänomens, auf das schon die dargestellten Befunde hindeuten: eine wachsende Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen und dem angenommenen Ausmaß der Bedrohung. Es zeigt sich eine Verselbstständigung des Desinformationsdiskurses. Er entkoppelt sich von seinem realen Gegenstand. 
 
        Und das hat Folgen: Matthias C. Kettemann, Internetrechtler an der Universität Innsbruck und Mitautor der OID-Metastudie, sagt, dass „nicht Desinformation an sich das Problem ist, sondern die Tatsache, dass Medien und Politiker:innen stark davon sprechen, dass wir von Desinformation umgeben sind“. Und als Frage, die keine ist, heißt es beim Publizisten Jakob Schirrmacher: „Was, wenn die ständige Panik vor Desinformation selbst Teil des Problems ist?“ 23  
 
        Insgesamt zeigt sich ein Prozess, den man auch in anderen Zusammenhängen beobachten kann: Je mehr ein Missstand erkannt wird, desto mehr Ressourcen werden für seine Erforschung und Bekämpfung bereitgestellt, wodurch persönliche Existenzen mit der Auseinandersetzung verknüpft werden. Zudem verspricht diese Beschäftigung nun Anerkennung und Aufmerksamkeit. Diese intensive Beschäftigung führt dazu, dass immer neue Facetten und Folgen dieses Missstands identifiziert werden – sei es, weil die Sensibilisierung gewachsen ist, die Definition dieses Missstands ausgedehnt bis überdehnt wird oder beides. Ein Teil der Öffentlichkeit macht diesen Missstand bzw. seine Bekämpfung zu einem Teil seiner Weltanschauung, in einem anderen wächst Reaktanz, was wiederum die Notwendigkeit bestätigt, sich damit zu beschäftigen. Vom ursprünglichen Missstand aber hat sich der Diskurs entkoppelt: eine selbstverstärkende Problemexpansion. 
 
        In seinem jüngsten Buch schreibt Michael Butter, dass der „Diskurs über Desinformation“ beständig Gefahr laufe, „die konspirationistische Weltsicht zu spiegeln“. Der Verschwörungsdiskurs sei zwar „ungleich problematischer“, aber auch die „anderen Alarmierten“ gingen davon aus, dass „eine Gruppe mächtiger und zynisch agierender Manipulator*innen aus strategischen Gründen Falschinformationen in die Welt“ setze; auch sie behaupten, dass sich nur diejenigen dieser Manipulation entziehen können, „die verstehen, was vor sich geht, und Desinformationen aufdecken“. 24  
 
        Ja, es gibt einen himmelweiten Unterschied, ob jemand antisemitische Verschwörungserzählungen verbreitet oder diese zu bekämpfen versucht. Doch wenn Spekulation und Zweifel vorschnell als „Verschwörungstheorie“ abgetan werden, polemische Kritik kurzerhand als „Desinformation“ bezeichnet wird und zugleich die eigene Position moralisch wie epistemisch überhöht wird, kann aus dem Verschwörungsaufklärer jemand werden, der seine „Faktenchecks“ dem Publikum im selben Gestus präsentiert, wie der Internet-Morpheus seine roten Wahrheitspillen. 
 
        FRAUKE, FAKTEN, FAKTEN
 
        Diese Gedanken lassen sich auf die verkorkste Debatte um die verkorkste Richterwahl übertragen: Die Kritik an Frauke Brosius-Gersdorf wurde am krawalligsten von rechtspopulistischen Akteuren formuliert. Mit Jan-Werner Müller gesprochen: Es war bequem, ihre Argumente zu ignorieren. Und mit Michael Butter: Es war bequem, „Desinformation“ zu rufen, statt über den Vertrauensverlust des Rechtsstaats zu sprechen. 
 
        Doch die AfD und die fraglichen Magazine sind Beschleuniger tiefer politischer, ökonomischer und kultureller Konflikte, nicht deren Verursacher. In der Richterwahldebatte aber wurden diese Konflikte, wie man mit Alexander Bogner sagen kann, als epistemische behandelt. Brosius-Gersdorfs Unterstützer stritten nicht für eine Modernisierung des Abtreibungsrechts; sie beschäftigten sich mit der „Kampagne“ gegen die Kandidatin. Mit Nils C. Kumkar: „ein Ausweichmanöver qua Problematisierung der Diskussionsgrundlage“. 
 
        Diese Verschiebung ist Ausdruck einer politischen Polarisierung, in der nicht nur die Populisten alle anderen als „Feinde“ („Altparteien“) markieren, sondern ihrerseits als „Feinde der Demokratie“ markiert werden. Für diesen Befund gibt es sehr triftige Gründe. Doch diese Konstellation kann, mit Hendricks und Vestergaard gesprochen, dazu führen, dass nicht nur die Populisten den Wahrheitsgehalt einer Aussage ihrem Nutzen unterordnen. 
 
        Glaubwürdig erschien die Desinformationshypothese durch einen doppelten confirmation bias: „Die AfD verbreitet unwahre Behauptungen“ (Check); „Desinformation ist ein Riesenproblem“ (Check). Selten wurde die Parallele zwischen „den Alarmierten“ und „den anderen Alarmierten“, die Michael Butter beschreibt, so deutlich sichtbar. 
 
        Damit soll der Desinformationsvorwurf nicht umgekehrt und den Beteiligten absichtliche Irreführung unterstellt werden. Vielmehr durchlebt der Desinformationsdiskurs eine selbstverstärkende Problemexpansion, die sich von ihrem ursprünglichen Gegenstand entkoppelt hat und nun, so Jakob Schirrmacher, „Teil des Problems“ ist. Durch seine Verselbstständigung ist der Desinformationsdiskurs selbst zu einer „strukturierenden Struktur“ (Bourdieu) oder einem Versatzstück des Alltagsverstands (Gramsci) geworden. 
 
        Wer Desinformation vorher schon für ein Riesenproblem gehalten hat, sieht sich durch die Causa Brosius-Gersdorf bestätigt. Freuen aber dürfen sich die rechtspopulistischen Krawallmedien: nicht, weil sie die Besetzung eines Verfassungsorgans tatsächlich maßgeblich beeinflusst hätten, sondern weil ihnen dies zugeschrieben wird. Ein Stück dieses imaginierten Einflusses wird als realer zurückbleiben. 
 
        STRAIGHT OUTTA DEUTSCHLAND
 
        Wer heute die erst wenige Jahre alten Publikationen über Desinformation und Verschwörungserzählungen liest, wird merken, wie schlecht sie – nicht in ihren Grundaussagen, wohl aber in manchen aufgeführten Beispielen – innerhalb so kurzer Zeit gealtert sind. Etwa wenn die inzwischen als wahrscheinlich geltende These, das Coronavirus könne einem Labor in Wuhan entwichen sein, mal eben als „Brunnenvergiftermythos“ abgetan wird. 25  
 
        Im Corona-Krisenmodus, unter dem Eindruck echter Verschwörungstheorien und vielleicht bereits infolge einer Portion selbstverstärkender Problemexpansion, vergaßen viele Politiker und Journalisten, mitunter sogar Wissenschaftler, dass jede wissenschaftliche Erkenntnis immer nur eine vorläufige Annäherung an die Wahrheit sein kann. 
 
        In Teilen der Öffentlichkeit wird diese Dynamik kritisch reflektiert. 26  Die Bundesregierung hingegen sieht anderen Handlungsbedarf: „Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt“, heißt es im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD. Deshalb müsse die „staatsferne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können“. 
 
        Das klingt harmloser, als es ist. Und zwar aus drei Gründen: Da ist erstens der Satz mit den falschen Tatsachenbehauptungen, der fast wörtlich aus der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts übernommen ist. Doch zu dieser gehört auch die klare Tendenz, die Grenzen der Meinungsfreiheit weiter auszulegen und die der unzulässigen Schmähkritik sowie der beweispflichtigen Tatsachenbehauptung enger. Die Debatte um die Richterwahl wirft die Frage auf, ob relevante Teile der Öffentlichkeit mit dieser liberalen Verfassungswirklichkeit hadern. 
 
        Überspringen wir den zweiten Punkt – die beliebte wie vage Figur „Hass und Hetze“ würde eine ausführliche Betrachtung erfordern – und kommen zum dritten, der maßgeblich mit einer EU-Verordnung namens Digital Services Act (DSA) zusammenhängt: Gesetze sollten immer „klar“ sein – sie sind es im Fall des DSA aber nicht. Laut Paragraf 34 Absatz 1 DSA können die großen Internetplattformen dazu verpflichtet werden, bei „systemischen Risiken“ gegen bestimmte Inhalte vorzugehen – nicht nur gegen rechtswidrige, sondern auch solche, von denen „tatsächliche oder absehbare nachteilige Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte und auf Wahlprozesse“ ausgehen. 
 
        Gemäß DSA sollen sogenannte Trusted Flagger derlei Inhalte an die Online-Plattformen melden, damit diese sie löschen oder einschränken. Bislang wurden in Deutschland erst vier Meldestellen durch die Bundesnetzagentur zertifiziert. Die Arbeit dieser „vertrauenswürdigen Hinweisgeber“, die auch mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten, hat gerade erst begonnen, erste Zwischenberichte lassen jedoch die Sorgen vor außergerichtlichen Eingriffen in die Meinungsfreiheit als nicht ganz unbegründet erscheinen. 
 
        Der DSA ist im Kern eine deutsche Idee: Er löste das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von 2017 ab, mit dem Deutschland weltweit als erstes Land ein Gesetz zur Regulierung sozialer Medien erließ. Es wurde zu einem Exportschlager – nicht nur, aber auch in Ländern von solch zweifelhaftem demokratischen Leumund wie die Türkei, Russland, Belarus, Vietnam und Venezuela. Einige dieser Staaten, darunter die Türkei, haben danach noch eins draufgelegt und „Anti-Desinformationsgesetze“ beschlossen. Seit Ende 2022 besitzt das Erdoğan-Regime ein neues Instrument, um gegen missliebige Journalisten vorzugehen: Anstelle der abgenutzten „Terror“-Anklage tritt seither immer öfter der Vorwurf „Desinformation“; das klingt gleich viel vornehmer und ist international ungleich anschlussfähiger.
 
        Ein solcher möglicher politischer Missbrauch ist ein Grund, weshalb der DSA hierzulande auf Skepsis stößt, zumal diese Verordnung im Themenfeld Meinungsfreiheit steht, die man auch dann kritisieren kann, wenn man die Bigotterie eines JD Vance nicht teilt und das Gerede von einer „DDR 2.0“ für Quark hält: die Tendenz, im Namen einer noblen Sache mit den Grundrechten so umzugehen, als handle es sich um das Kleingedruckte auf der Packungsbeilage, die sich im zurecht gescheiterten Verbot des Verschwörungsblattes „Compact“ ebenso zeigt wie im sprunghaften Anstieg der Äußerungsdelikte in der BKA-Statistik „Politisch Motivierte Kriminalität“. 
 
        Sollte sich in der Causa Brosius-Gersdorf die Lesart „Desinformation“ durchsetzen, könnte als Konsequenz das im Koalitionsvertrag angedeutete „Wahrheitsgesetz“ folgen. Nach dem Verlauf dieser Debatte ist nicht damit zu rechnen, dass der Gesetzgeber einem Gedanken allzu viel Beachtung schenken wird, den die Strafrechtlerin Johanna Rinceanu so formuliert: „Eine freundliche Meinung braucht keinen Schutz. Äußerungen, die beleidigen, schockieren, verstören brauchen Schutz.“ 27  
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        ESSAY
 
        AUCH DEMOKRATEN BETREIBEN PROPAGANDA
 
         Pauline Jäckels 
 
        Fällt das Wort „Propaganda“, denken die allermeisten an Wladimir Putin, Kim Jong-un oder Joseph Goebbels – also die bösen Männer der Weltgeschichte, die mit gezielten Lügen und Manipulationstaktiken die Massen „gehirnwaschen“. Propaganda wird, so die gängige Annahme in demokratischen Staaten, ausschließlich von „anderen“, von autokratischen Regimen, betrieben. 
 
        Eine russische Militärparade gilt hierzulande selbstverständlich als Propagandaveranstaltung. Wenn Deutschland in Litauen mit Panzern seine militärische Macht zur Schau stellt und Deutschlandfähnchen verteilt, würde kaum jemand dies so bezeichnen. 01  Alle wissen: Die Hamas verbreitet über Chats und in den sozialen Medien Kriegspropaganda. Der aktuellen israelischen Regierung wirft bis auf wenige Ausnahmen kaum ein hiesiger Beobachter Propaganda vor. Auch wenn sie über Youtube-Videos Desinformation verbreitet oder mit bezahlten Bots versucht, den Internetdiskurs zu beeinflussen. 02  
 
        Die weitverbreitete Vorstellung davon, was Propaganda ist und wer sie betreibt, ist nicht nur falsch – sie ist Ergebnis eines historischen Propagandatricks. Um genau zu sein, ist unser heutiges Verständnis des Wortes „Propaganda“ nicht gänzlich falsch, sondern enorm verkürzt. In der Politikwissenschaft beschreibt der Begriff „Propaganda“ schlicht den Versuch staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, die öffentliche Meinung durch die strategische Verbreitung von Informationen in ihrem eigenen Sinne zu manipulieren, also zu beeinflussen. 03  
 
        Propaganda kann auf Lügen basieren, muss es aber nicht zwangsläufig. Natürlich kann Desinformation Teil einer Propagandastrategie sein, doch geschulte Propagandisten wissen: Werden Lügen von Rezipienten als solche enttarnt, verliert der Absender dauerhaft an Glaubwürdigkeit, und die Manipulation scheitert. Insbesondere in Gesellschaften mit freiem Zugang zu Informationen wird Propaganda viel häufiger über die Aneinanderreihung ausgewählter Fakten, das strategische Weglassen relevanter Informationen oder das Framing bestimmter Informationen betrieben. Ob man die ausgesendeten Informationen oder die Agenda dahinter gut findet, ist irrelevant. Propagandamethoden können für linke wie für rechte, für staatliche oder oppositionelle Anliegen angewendet werden. 
 
        Ebenso spielt es nach der wissenschaftlichen Definition des Propagandabegriffs keine Rolle, wer die Informationen verbreitet: Demokratische Regierungen können demnach ebenso Propaganda betreiben wie autokratische Regierungen und andere politische Akteure, darunter Lobbygruppen, Parteien, Unternehmen, nichtstaatliche Milizen und aktivistische Gruppen. 
 
        Um zu bestimmen, was Propaganda ist, sind vor allem zwei Kernmerkmale entscheidend: Erstens müssen die Informationen systematisch verbreitet werden, beispielsweise durch eine eigens dafür designierte Pressestelle, und zweitens muss der primäre Zweck darin bestehen, das eigene Handeln in ein möglichst gutes Licht zu rücken, es vor Kritik abzuschirmen und öffentliche Unterstützung zu generieren. Genauso wie das „laute Aussenden“ der eigenen Positionen können auch Silencing-Praktiken gegenüber gegnerischen Stimmen Teil einer Propagandastrategie sein. Dazu zählen die Delegitimierung, Diffamierung und im Extremfall die direkte Unterdrückung.
 
        Strategische Kommunikation ist zunächst einmal ein Instrument der Soft Power, das politische Akteure einsetzen können. Der Begriff „Soft Power“ wurde vom US-amerikanischen Politikwissenschaftler Joseph Nye geprägt und bezeichnet die Machtausübung durch die Beeinflussung der Ziele politischer Akteure, ohne dass dazu wirtschaftliche Anreize oder militärische Bedrohungen – also Hard Power – eingesetzt werden. 04  Die Annahme, demokratische Akteure würden auf dieses Machtmittel verzichten, ist ebenso naiv wie verbreitet. 
 
        KLEINE GESCHICHTE DES PROPAGANDABEGRIFFS
 
        Wie konnte sich ein verkürztes Verständnis des Propagandabegriffs etablieren, dass heute kaum noch jemand die eigentliche Bedeutung des Wortes kennt? Die Antwort ist einfach: Zwar betreiben alle Staaten und politischen Akteure Propaganda, sie nennen es nur anders. Public Relations, Public Diplomacy, Öffentlichkeitsarbeit oder strategische Kommunikation sind alles Euphemismen für das Wort „Propaganda“. Oder wie der ehemalige US-Diplomat Richard Holbrooke es auf den Punkt brachte: „Nennen Sie es Public Diplomacy, Public Affairs, psychologische Kriegsführung oder – wenn Sie ganz unverblümt sein wollen – Propaganda.“ 05  Versuche, zwischen diesen Begriffen und dem Wort „Propaganda“ zu unterscheiden, sind laut dem Publizistikprofessor Michael Kunczik nichts weiter als „semantische Spielereien“. 06  
 
        Bis ins 20. Jahrhundert war der Begriff weitgehend neutral – er ist abgeleitet vom Lateinischen propagare, was so viel wie „verbreiten“ bedeutet. Noch im Ersten Weltkrieg scheuten sich westliche Staaten nicht, ihre Informationsaktivitäten als Propaganda zu bezeichnen. Großbritannien gründete beispielsweise 1914 das War Propaganda Bureau, um die deutsche Kriegspropaganda zu kontern und die USA zum Kriegseintritt zu bewegen. 07  Erst durch Joseph Goebbels, Adolf Hitlers Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, wurde der Begriff untrennbar mit Manipulation, Lügen und diktatorischer Unterdrückung verbunden. Nach 1945 war „Propaganda“ im Westen ein verbranntes Wort. Die Praxis selbst blieb jedoch ein zentraler Bestandteil staatlicher Machtausübung. Um dem schlechten Ruf des Begriffs zu entgehen, wurden einfach neue Begriffe für dieselbe Praxis geschaffen. 
 
        Der Begriff „Public Relations“ etwa geht auf Edward Bernays zurück. In der BBC-Dokumentation „Century of the Self“ erinnert sich der ehemalige US-Propagandist und Vater der Propagandatheorie: „Propaganda wurde zu einem Schimpfwort, weil die Deutschen es benutzten. Also versuchte ich, einen anderen Begriff zu finden, und wir dachten uns den Begriff Public Relations aus.“ Bernays, ein Neffe Sigmund Freuds, hatte im Ersten Weltkrieg für das Committee on Public Information gearbeitet, dessen Aufgabe es war, in der Bevölkerung Unterstützung für den Krieg zu erzeugen. Nach dem Krieg kam Bernays die Idee, dass „Anstrengungen, um die Einstellungen des Feindes, der Neutralen und der Bevölkerung dieses Landes zu beeinflussen, auch auf Bestrebungen in Friedenszeiten angewendet werden können“. 08  1919 gründete er eine der ersten PR-Beratungsfirmen der Welt: Edward L. Bernays, Counsel on Public Relations. Zu den Kunden zählten in den folgenden Jahrzehnten nicht nur zahlreiche US-Präsidenten, sondern auch US-Großunternehmen wie Ford, die American Tobacco Company und die United Fruit Company. 
 
        In seinem 1928 erschienenen Buch „Propaganda: The Public Mind in the Making“ erläuterte Bernays, warum Propaganda gerade in Demokratien von besonderer Bedeutung sei: Früher konnten Machthaber tun und lassen, was sie wollten. In modernen Gesellschaften hingegen sei die öffentliche Zustimmung für jedes größere Vorhaben unerlässlich. Deshalb, so Bernays, müssten nicht nur Politiker, sondern auch Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und sogar der Kulturbereich Propaganda gezielt einsetzen, denn „die Öffentlichkeit muss überzeugt werden, Geld zu spenden, genauso wie sie von der Bedeutung der Tuberkuloseprophylaxe überzeugt werden muss“. Mit unserem heutigen Verständnis einer idealen demokratischen Öffentlichkeit konnte Bernays nur wenig anfangen: „Wichtig ist, dass Propagandamaßnahmen kontinuierlich und universell durchgeführt werden und dass sie in ihrer Summe den öffentlichen Geist ganz genau so reglementieren wie eine Armee die Körper ihrer Soldaten.“ Eine tatsächlich freie Meinungsbildung der Öffentlichkeit existierte aus seiner Sicht nicht: „Wir werden regiert, unsere Gedanken geformt, unser Geschmack geprägt, unsere Ideen nahegelegt – größtenteils von Männern, von denen wir noch nie gehört haben. Sie sind es, die an den Fäden ziehen, die den öffentlichen Geist steuern.“ 09  
 
        WENN MAN ES EINMAL KENNT, IST ES ÜBERALL
 
        Werden wir also selbst in demokratischen Staaten immerzu von mächtigen Kräften „gehirngewaschen“? Oder sind das Allmachtsfantasien eines Mannes, der die Wirkmacht seines Metiers überschätzt? Die Realität ist – insbesondere in demokratischen Öffentlichkeiten – wesentlich komplexer als in Bernays’ Darstellung. Und trotzdem enthält seine zugespitzte Darstellung einen wahren Kern: Wir sind nicht nur konstant Versuchen strategischer Meinungsbeeinflussung aus dem Inland ausgesetzt, die von der Regierung, Parteien, Unternehmen und Lobbygruppen ausgehen und die ihre jeweilige Agenda durch strategische Kommunikation zu stärken versuchen. Hinzu kommt auch die Propaganda aus dem Ausland, die darauf abzielt, die Öffentlichkeit hierzulande zu beeinflussen, und die auch als Public Diplomacy bezeichnet wird. 
 
        Dieser weniger bekannte Euphemismus für Propaganda prägte der ehemalige US-Diplomat Edmund Gullion 1965. Gullion definierte Public Diplomacy als „Aktivitäten von Regierungen und privaten Akteuren, um durch strategische Kommunikation und kulturellen Austausch die öffentliche Meinung in anderen Ländern zu beeinflussen und das nationale Image zu fördern“ 10  – eine Abwandlung unserer ursprünglichen Propagandadefinition.
 
        Ein aktuelles Beispiel verdeutlicht die Idee dahinter: Die USA und Deutschland sind die beiden wichtigsten Waffenlieferanten Israels. Wenn die öffentliche Meinung gegenüber Israel in diesen Ländern kippt, wächst der Druck auf die Politiker, die Waffenlieferungen einzustellen. Um das zu verhindern, betreibt die israelische Regierung in diesen Ländern neben der Lobbyarbeit auch Public Diplomacy. So kündigte die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu im November 2024 an, das Budget des Außenministeriums um 150 Millionen Schekel (etwa 38 Millionen Euro) aufzustocken, um Public Diplomacy im Ausland zu betreiben: Jeder Schekel, der dieser Sache gewidmet wird, sei eine Investition, keine Ausgabe, und werde Israel und sein Ansehen in der Welt stärken, kommentierte der israelische Außenminister Gideon Sa’ar die Entscheidung. 11  
 
        Wenn man den Begriff „Public Diplomacy“ einmal kennt, findet man ihn überall: Die USA haben ein Department for Public Diplomacy, das dem Department of State angegliedert ist. Katar hat ein Center for Public Diplomacy. Die NATO hat eine Public Diplomacy Division, und sogar im Auswärtigen Amt in Berlin gibt es seit einigen Jahren einen Beauftragten für strategische Kommunikation und Public Diplomacy in der Abteilung für Auswärtige Kulturpolitik, was wiederum ein deutscher Euphemismus für Auslandspropaganda ist. 
 
        Die moderne Public Diplomacy ist vielfältig, sodass hier nicht auf ihre Ausprägungen wie Kultur-, Bildungs- oder Sportdiplomatie im Detail eingegangen wird. Ein klassisches deutsches Beispiel für eine Public-Diplomacy-Initiative ist das Goethe-Institut, das nach dem Vorbild des Institut français und des British Council konzipiert wurde. 12  Hauptsächlich finanziert durch Mittel des Bundes vermitteln 150 Institute in 99 Ländern nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch deutsche Kultur, Werte und Perspektiven. Zudem knüpfen sie Netzwerke mit lokalen Akteuren, die dadurch im Idealfall ein positives Bild von Deutschland gewinnen sollen. 
 
        Ebenso ist die aus dem Bundeshaushalt finanzierte Deutsche Welle, für die der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien zuständig ist, ein Instrument der Public Diplomacy. Gemäß einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien aus dem Jahr 2014 dient die Deutsche Welle dem Zweck, „die internationale Medienagenda zu prägen“ und „zu (tages)aktuellen Weltgeschehnissen die deutsche Sicht darzustellen“. 13  Auch wenn das niemand gerne hört: Die Bundesregierung finanziert die Deutsche Welle aus demselben Kalkül wie die katarische Regierung Al Jazeera. Das bedeutet zwar nicht, dass alle veröffentlichten Beiträge einen propagandistischen Charakter haben – in beiden Sendern arbeiten erstklassig ausgebildete Journalistinnen und Journalisten nach journalistischen Standards. Der Zweck ist jedoch derselbe: nationale Perspektiven an eine internationale Zuhörerschaft vermitteln. 
 
        AUTOKRATISCHE VERSUS DEMOKRATISCHE PROPAGANDA
 
        Sämtliche politischen Akteure und Staaten nutzen Propaganda, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Propaganda in autokratischen Staaten mit Propaganda in demokratischen Staaten gleichzusetzen, wäre aber genauso vermessen wie die Annahme, dass nur Autokraten Propaganda betreiben. 
 
        Zum klassischen Repertoire autokratischer Beeinflussung der öffentlichen Meinung gehören in erster Linie Maßnahmen, die der Informationskontrolle dienen und somit den öffentlichen Diskurs im Sinne des Staates einschränken. In der Volksrepublik China etwa werden soziale Medien und Suchmaschinen durch die sogenannte Great Firewall streng zensiert, oppositionelle Inhalte gelöscht und Bürgerinnen und Bürger für regimekritische Beiträge bestraft. In Russland werden unabhängige Medien stark eingeschränkt und oppositionelle Plattformen verboten. In der Türkei kommt es regelmäßig zur Festnahme regimekritischer Journalistinnen und Journalisten, oft unter dem Vorwurf der „Terrorpropaganda“ oder „Beleidigung des Präsidenten“. 
 
        In demokratischen Systemen hat zumindest theoretisch jeder und jede die Möglichkeit, an der öffentlichen Debatte teilzunehmen und so die öffentliche Meinung zu beeinflussen. In Deutschland gibt es beispielsweise kein staatliches Zensurregime. Es besteht ein Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit, das von unabhängigen Gerichten verteidigt wird. Es gibt eine plurale Medienlandschaft, die ein breites Spektrum politischer Perspektiven abbildet und das Handeln der Bundesregierung aus unterschiedlichen Positionen mal mehr, mal weniger kritisch begleitet. Journalistinnen und Journalisten müssen hierzulande nicht fürchten, für kritische Berichterstattung festgenommen zu werden. 
 
        Die Mittel und die Wirkmacht staatlicher Öffentlichkeitsbeeinflussung sind in demokratischen Systemen also durch den Rechtsstaat und eine plurale Medienlandschaft eingeschränkt. Dennoch erweist sich die Vorstellung einer scharfen Trennlinie zwischen autokratischer und demokratischer Propaganda als unhaltbar. 
 
        Erstens werden auch in Systemen, die wir klassischerweise als demokratisch einstufen, immer wieder Instrumente der strategischen Öffentlichkeitsbeeinflussung genutzt, die typischerweise mit autokratischen Systemen in Verbindung gebracht werden. Denken wir beispielsweise an die Begründung für den Irakkrieg 2003, als die US-Regierung unter George W. Bush die Falschbehauptung verbreitete, Saddam Hussein verfüge über ein aktives Massenvernichtungswaffenprogramm. Ein anderes, aktuelles Beispiel ist etwa Benjamin Netanjahus Bemühen, mithilfe von Drohnenvideos zu suggerieren, dass die israelische Regierung für den Hunger in Gaza keine Verantwortung trage, sondern die Vereinten Nationen. 14  
 
        Hierzulande sind im Hinblick auf die Öffentlichkeitsbeeinflussung etwa Versuche zu beobachten, oppositionelle Stimmen zu kriminalisieren und somit die öffentliche Debatte einzuschränken. Friedliche Proteste der Klimabewegung wurden verboten, mit Polizeigewalt geräumt und Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen. Sie erhielten Strafanzeigen und wurden teilweise sogar für ihren Aktivismus zu Gefängnisstrafen verurteilt. Dafür kassierte Deutschland eine Rüge des UN-Sonderberichterstatters zur Situation von Umweltschützern Michel Forst. 15  Ähnliche Tendenzen finden sich im Bereich des propalästinensischen Aktivismus. Demonstrationen und Veranstaltungen zu Gaza wurden nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 mancherorts flächendeckend und später vereinzelt verboten. Auch hierfür wurde Deutschland gerügt – diesmal von der UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit Irene Khan. 16  Online-Nutzerinnen erhielten aufgrund von propalästinensischen Posts Strafanzeigen wegen Volksverhetzung, und bei propalästinensischen Demonstrationen in Berlin kommt es immer wieder zu Polizeigewalt und Festnahmen. 17  Auch wenn Gerichte polizeibehördliche Entscheidungen in vielen Fällen wieder kippen, ist der Schaden für die Meinungs- und Versammlungsfreiheit längst angerichtet. 
 
        Zweitens stellt sich die Frage, inwiefern auch weniger autoritäre Formen der Meinungsbeeinflussung mit dem Prinzip einer demokratischen Öffentlichkeit vereinbar sind. Zwar können theoretisch alle Akteure gleichermaßen versuchen, am Kampf um die öffentliche Meinung teilzunehmen, doch verfügen nicht alle über die gleichen Mittel. Regierungen, Unternehmen und große Lobbyverbände beispielsweise leisten sich ganze Pressestellen, die mit gut bezahlten PR-Experten rund um die Uhr damit beschäftigt sind, die strategische Kommunikation ihrer Arbeitgeber über die eigenen Kanäle und in der Presse zu platzieren und in Szene zu setzen. Wer über mehr Kapital verfügt, kann prinzipiell effektiver die öffentliche Meinung beeinflussen. 
 
        Hinzu kommt, dass es den Medien als vierte Gewalt nicht flächendeckend gelingt, der Propaganda von Regierungen, Parteien und Unternehmen wirkungsvoll entgegenzuwirken. Zwar ordnen Journalistinnen und Journalisten einseitige Narrative häufig kritisch ein oder decken vor der Presse geheim gehaltene Informationen auf, doch wie oft bleibt dies aus? Wie viele Informationen, die etwa für eine fundierte Wahlentscheidung oder die allgemeine Meinungsbildung relevant sein könnten, erreichen die Öffentlichkeit nicht? Unabhängig davon stellt sich die Frage: Sind das strategische Verschweigen relevanter Informationen oder die gebetsmühlenartige Wiederholung einseitiger Narrative wirklich weniger manipulativ als die Verbreitung von Desinformation? 
 
        GEGENMITTEL
 
        Jonas Tögel, Propagandaforscher am Institut für Psychologie der Universität Regensburg, ist überzeugt, dass die Methoden moderner Propaganda nur schwer mit demokratischen Grundsätzen vereinbar sind. 18  Allerdings lässt sich strategische Kommunikation – sei es das Verbreiten oder das Verschweigen von Informationen – kaum verbieten. Es gibt jedoch Dinge, die man tun könnte, um die Wirkmacht von Propaganda zu begrenzen: Das wichtigste Mittel ist, sich ihrer Existenz und Funktionsweise bewusst zu sein. Die Aufklärung darüber sollte daher integraler Bestandteil demokratischer Bildung an Schulen sein. Ein weiteres Gegenmittel ist nicht einseitige Gegenpropaganda, sondern vielseitiges Wissen. Dafür müssen Akteure gestärkt werden, deren Hauptaufgabe darin besteht, nicht strategisch, sondern im Dienste der Wissensvermittlung zu kommunizieren und aufzuklären, wie kritische Wissenschaft, unabhängiger Journalismus und politische Bildung. 
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        SCHILD, SCHWERT – UND SOCIAL MEDIA
 
        Strategien und Erscheinungsformen russischer Desinformation 
 
         Julia Smirnova 
 
        Unmittelbar vor der Bundestagswahl 2025 wurden auf mehreren Social-Media-Plattformen Videos verbreitet, die Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl säen sollten. In einigen dieser Videos wurden angebliche Wahlzettel aus Leipzig gezeigt, auf denen die Partei Alternative für Deutschland (AfD) nicht aufgeführt war. In einem anderen Video wurden Briefwahlzettel mit Stimmen für die AfD geschreddert. Trotz rascher Dementis der regionalen Wahlleitungsbüros wurden die Videos weiterhin online verbreitet – unter anderem von einer AfD-Politikerin aus Hamburg. Diese Videos waren inszeniert, und die gezeigten „Wahlzettel“ waren möglicherweise speziell für die Videos angefertigt worden. Hinter der Kampagne stand mutmaßlich der russische Desinformationsakteur Storm-1516. 01  
 
        Dies ist nur ein Beispiel für die Manipulationskampagnen, mit denen Russland vor der Bundestagswahl im Februar 2025 versuchte, die öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen, etablierte Parteien und Politiker:innen zu diskreditieren, die AfD zu unterstützen und polarisierende Themen zu verstärken. 02  Die Aktivitäten russischer Desinformationsakteure in Europa beschränken sich jedoch nicht nur auf Wahlen: Seit Beginn der groß angelegten russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 richtet sich russische Desinformation konstant gegen ukrainische Geflüchtete in Europa, die ukrainische Regierung, die NATO sowie gegen demokratische Parteien und Institutionen. Die Falschbehauptungen variieren je nach Zielgruppe und Anlass und bilden einen kontinuierlichen „Feuerwehrschlauch der Lügen“. 03  
 
        Russland setzt Informationsmanipulation strategisch ein, um seine Kriegsziele in der Ukraine zu unterstützen, westliche Gesellschaften langfristig zu destabilisieren, Demokratieskepsis zu verstärken und prorussische Kräfte zu stärken. In einem Informationsumfeld, in dem neue Technologien es einfach machen, täuschende Inhalte schnell und massenhaft zu erstellen und zu verbreiten, und in dem die Gatekeeper-Funktion journalistischer Medien zunehmend durch Empfehlungsalgorithmen sozialer Medien ersetzt wird, sind solche organisierten und koordinierten Kampagnen aus dem Ausland ein erhebliches Risiko für Demokratien. Sie zielen darauf ab, den Meinungsbildungsprozess nachhaltig zu beeinflussen, die gemeinsame Faktengrundlage für politische Debatten zu zerstören und demokratische Institutionen zu schwächen. Dabei bildet Russland Allianzen mit anderen autoritären Staaten und inländischen antidemokratischen Akteuren, bedient sich ihrer Ideen und Taktiken und schneidet eigene Propagandabotschaften so zurecht, dass diese von ihnen übernommen und weiterverbreitet werden.
 
        Die Entwicklung der russischen Propaganda über die Jahre zeigt, wie sowjetische geheimdienstliche Ansätze wiederbelebt und durch digitale Technologien und marktwirtschaftliche Bedingungen weiterentwickelt und befeuert wurden. 
 
        „AKTIVE MAẞNAHMEN“ DER SOWJETUNION
 
        Im Bereich der Desinformation und Propaganda im Ausland kann der Kreml auf umfassende Erfahrungen aus dem Kalten Krieg zurückgreifen. Jahrzehntelang setzte die Sowjetunion Propaganda und sogenannte aktive Maßnahmen der Geheimdienste ein, um ihre geopolitischen Interessen durchzusetzen und die als ideologische Gegner wahrgenommenen kapitalistischen Länder zu schwächen sowie deren Gesellschaften zu destabilisieren. Gegenpropaganda, also die Bekämpfung westlicher Narrative, war ein weiteres Ziel. Als „aktive Maßnahmen“ wurden diverse offene und verdeckte Taktiken bezeichnet, mit denen versucht wurde, Entscheidungen und die öffentliche Meinung im Ausland zu beeinflussen. Der sowjetische Geheimdienst KGB setzte eine Reihe solcher Taktiken ein, die von der Anwerbung von Agent:innen und der Erstellung gefälschter Dokumente bis zur verdeckten Unterstützung von Frontorganisationen wie dem World Peace Council oder der International Organisation of Journalists reichten. Diese Organisationen stellten sich nach außen als unabhängig dar, verbreiteten jedoch sowjetische Propaganda. 04  Die Streuung von Halbwahrheiten und Falschinformationen erfolgte gezielt auch durch persönliche Kontakte und Gespräche auf Konferenzen oder während der Besuche ausländischer Delegationen in der Sowjetunion. Darüber hinaus wurde Propagandamaterial gedruckt und verbreitet und wurden Pressekonferenzen organisiert sowie False-Flag-Angriffe inszeniert. Die Maßnahmen wurden akribisch und sorgfältig geplant, um erfundene Behauptungen möglichst glaubwürdig erscheinen zu lassen und die wichtige Zielgruppe der Entscheidungsträger:innen und Journalist:innen in die Irre zu führen.
 
        Zu den bekanntesten Beispielen sowjetischer Desinformation gehört die Verbreitung der Behauptung, das HI-Virus sei in einem US-amerikanischen Labor entstanden. Diese Falschbehauptung wurde 1983 in der indischen Zeitung „Patriot“ platziert, die von der Sowjetunion finanziell unterstützt wurde. Später wurde diese Behauptung von sowjetischen Medien aufgegriffen und von einem ostdeutschen Wissenschaftlerpaar, wissentlich oder unwissentlich, verbreitet. So gelangte sie schließlich in westliche Massenmedien. Sowjetische Geheimdienste schreckten auch nicht davor zurück, rechtsextreme Angriffe und Drohungen zu inszenieren: So organisierten sie Ende der 1950er Jahre eine Kampagne, bei der antisemitische Graffiti im Namen deutscher Nazis hinterlassen wurden, um Westdeutschland zu diskreditieren. Vor den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles verschickten sie gefälschte Ku-Klux-Klan-Drohbriefe an Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees aus afrikanischen Ländern. 05  
 
        Die moderne russische Desinformation weist auf strategischer und taktischer Ebene eine Reihe von Ähnlichkeiten mit dem sowjetischen Ansatz auf. 06  Die Schwächung und Destabilisierung geopolitischer Gegner sowie die Unterstützung der russischen Außen- und Sicherheitspolitik sind nach wie vor die zentralen Ziele russischer Einflussversuche im Ausland. Taktiken wie die Fälschung von Dokumenten, die Inszenierung von Aktionen unter falscher Flagge oder die Anwerbung von Einflussagent:innen aus den Reihen prorussischer Aktivist:innen und Politiker:innen werden auch heute von russischen Desinformationsakteuren eingesetzt. Die Gründung vermeintlich unabhängiger Organisationen wie des Global Fact-Checking Network – ein angeblich unabhängiges Netzwerk von Faktenchecker:innen, das in Wirklichkeit von einer kremlnahen Organisation betrieben wird – erinnert stark an die Taktik der Sowjetunion. 07  
 
        Das moderne Informationsumfeld unterscheidet sich jedoch deutlich von dem zur Zeit des Kalten Krieges. Über soziale Medien wie Facebook, X, YouTube, Telegram oder TikTok können heutige Desinformationsakteure Zielgruppen im Ausland direkt ansprechen. Die in den vergangenen Jahren aufgedeckten russischen Kampagnen setzen eher auf die massenhafte, teilweise spam-artige Verbreitung von Desinformation niedriger Qualität als auf sorgfältig vorbereitete Aktionen, die Medien und Entscheidungsträger:innen täuschen sollen. Die moderne russische Desinformation wird nicht zentral geplant und ausgeführt. Daran sind mehrere staatliche und nichtstaatliche Akteure beteiligt, die nicht selten miteinander konkurrieren. 08  
 
        ANFÄNGE DER DIGITALEN PROPAGANDA IN RUSSLAND
 
        Die Existenz der wohl bekanntesten russischen Trollfabrik, der Internet Research Agency (IRA), wurde 2013 in einem Enthüllungsbericht der regierungskritischen Zeitung „Nowaja Gaseta“ aufgedeckt. 09  Zu dieser Zeit erhielten die Angestellten der IRA den Auftrag, unabhängige russische Medien zu diskreditieren und unter falschen Identitäten Beiträge in sozialen Medien sowie Kommentare unter Onlineartikeln zu verfassen. Diese Kommentare sollten die russischen Machthaber und ihre Politik loben oder die USA und den Oppositionellen Alexej Nawalny kritisieren. Bereits 2011 und 2012 wurden Internettrolle eingesetzt, die aus der kremlnahen Jugendbewegung Naschi rekrutiert wurden. Sie sollten negative Kommentare zu Artikeln regierungskritischer russischer Medien und Blogger:innen verfassen und kremlfreundliche Narrative auf der russischen Plattform „VK“ verbreiten. Dies ging aus den 2012 geleakten E-Mails der Naschi-Pressesprecherin Kristina Potuptschik und des Leiters der staatlichen Jugendagentur Rosmolodjosch, Wassilij Jakemenko, hervor. 10  In den Folgejahren avancierte Potuptschik, die inzwischen auf der EU-Sanktionsliste steht, zu einer der Hauptauftragnehmerinnen des Kremls für digitale Propaganda. Sie war verantwortlich für das Monitoring sozialer Medien, den Betrieb ganzer Netzwerke von Telegram-Kanälen sowie die Beauftragung von Blogger:innen, die gegen Bezahlung kremlfreundliche Beiträge veröffentlichten. 
 
        In den 2010er Jahren wurde digitale Propaganda im Inland für den Kreml immer wichtiger. Während Fernseh- und Radiosender sowie Printmedien in der ersten und zweiten Amtszeit von Präsident Wladimir Putin nahezu vollständig auf Regierungslinie gebracht wurden, war das Internet in Russland zu dieser Zeit noch frei von Zensur. Es wurde so zu einem Raum, in dem regierungskritische Medien, Blogger:innen und einfache Bürger:innen unabhängig agieren und ihre Meinung äußern konnten. Je bedeutender die digitale Öffentlichkeit in Russland wurde, desto eifriger versuchte der Kreml, diesen Informationsraum zu kontrollieren. Eine Taktik dabei war, den Raum zunächst mit kremlfreundlichen Inhalten zu überfluten, bevor restriktivere Maßnahmen wie Sperrungen, Repressionen gegen unabhängige Online-Redaktionen und Strafen für kritische Beiträge eingeführt wurden. 11  
 
        Die Methoden der digitalen Propaganda, die später im Ausland eingesetzt wurden, wurden Anfang der 2010er Jahre im Inland erprobt: die Einrichtung einer Vielzahl eigener Online-Medien, Blogs, Telegram-Kanäle und Gruppen in sozialen Medien, der Aufbau von Kontakten zu bestehenden Telegram-Kanälen und Blogger:innen, die gegen Bezahlung Regierungspropaganda veröffentlichten, das sogenannte „Hack & Leak“, also die Veröffentlichung gestohlener E-Mails und Daten von Oppositionellen, sowie das Verfassen anonymer Beiträge in sozialen Medien und die koordinierte Verbreitung dieser Inhalte durch Fake-Profile und Bots. 
 
        Die Marktwirtschaft bot dabei günstige Bedingungen für digitale Desinformation und Propaganda: Propagandist:innen griffen auf Methoden zurück, die in einem florierenden Markt für Suchmaschinenoptimierung und digitales Marketing entwickelt wurden. 12  Die Aufträge wurden häufig von privaten Firmen ausgeführt. Die weitverbreitete Käuflichkeit von Content Creators in den sozialen Medien, die bereit waren, jegliche Inhalte gegen Bezahlung zu veröffentlichen, spielte dem Kreml in die Hände. 
 
        STAATSMEDIEN
 
        Die Einflusskampagnen im Ausland sind im Kontext der russischen, revisionistischen Außen- und Sicherheitspolitik zu verstehen. Sie nahmen vor allem in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre deutlich zu, als die Konfrontation mit den USA, der EU und der NATO sowie die Aggression gegen die Ukraine zunahmen. Bezeichnend hierfür ist die Entwicklung des staatlichen Auslandssenders Russia Today (RT). Der Sender wurde 2005 als Instrument der Soft Power mit dem erklärten Ziel gegründet, ein positives Bild Russlands im Ausland zu verbreiten und der russischen Perspektive im internationalen Diskurs Gehör zu verschaffen. Mit der zunehmenden Aggressivität der russischen Außenpolitik gewann der Sender an Bedeutung, und seine Rolle wurde zunehmend sicherheitspolitisch aufgeladen. Bereits 2012 verglich die Chefredakteurin Margarita Simonjan ihren Sender in einem Interview mit dem Verteidigungsministerium. Während Russland 2008 Krieg gegen Georgien geführt habe, habe RT einen Informationskrieg gegen die ganze Welt geführt. 13  
 
        Der Sender positionierte sich zunehmend nicht nur als die offizielle Stimme Russlands, sondern auch als Gegenpol zu den westlichen Mainstreammedien. Diese wurden als Teil der politischen Elite dargestellt, die angeblich vor allem im eigenen Interesse und gegen das Interesse der breiten Bevölkerung handele. RT versuchte, mit Verschwörungserzählungen gezielt demokratieskeptische Gruppen am linken und rechten Rand des politischen Spektrums im Westen anzusprechen. 14  Während der Covid-19-Pandemie verstärkte die deutsche Version des Senders beispielsweise systematisch die Stimmen von Corona-Skeptiker:innen und Impfgegner:innen und stellte die Regierungsmaßnahmen zur Pandemiebekämpfung als undemokratisch dar. 15  Die Verstärkung polarisierender Themen und demokratiefeindlicher Stimmen ist eine Strategie, die RT konsequent einsetzt. Damit verbreitet das Medium nicht nur prorussische Positionen, sondern versucht auch, Einfluss auf die Innenpolitik der Zielländer auszuüben, indem es destabilisierende politische Strömungen und spalterische Botschaften unterstützt. Politische Institutionen und etablierte Medien in den Zielländern werden von RT diskreditiert und als Teil eines undemokratischen Systems dargestellt. 
 
        Im Globalen Süden stellen sich die russischen Staatsmedien RT und Sputnik als Verbündete lokaler Regierungen dar. Sie schließen Partnerschaften mit Medien in Afrika und Lateinamerika, die ihre Inhalte kostenlos übernehmen und weiterverbreiten. So bilden sich autoritäre, antiwestliche Allianzen, wie am Beispiel des venezolanischen Senders Telesur deutlich wird: Dieser Sender verbreitet regelmäßig Inhalte russischer und chinesischer staatlicher sowie mit dem Staat verbundener Medien wie Xinhua, RT, Sputnik und TV BRICS. 16  
 
        In der EU wurden russische Staatsmedien kurz nach Beginn des großangelegten Angriffs auf die Ukraine sanktioniert und Zugang zu ihren Websites gesperrt, sie versuchen jedoch kontinuierlich, mit verschiedenen Methoden das Verbot zu umgehen, um ihr Zielpublikum weiterhin zu erreichen. So richtet RT kontinuierlich neue alternative Domains ein, um Sperrungen zu umgehen. Russische Staatsmedien gründeten auch mehrere neue Marken für Medienprojekte, Websites oder Social-Media-Kanäle. Als Nachfolgeprojekt der staatlich finanzierten Videoplattform Redfish wurde beispielsweise das Medium RED ins Leben gerufen, das alle Verbindungen zum russischen Staat bestritt und vor allem ein junges, linkes Publikum ansprechen sollte. Das inzwischen auch von der EU sanktionierte Medium fokussierte sich stark auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas sowie auf propalästinensische Proteste in Europa und verbreitete spalterische Botschaften und Narrative der Terrororganisation Hamas. 17  
 
        DIPLOMATISCHE UND KULTURPOLITISCHE KANÄLE
 
        Neben den Staatsmedien sind auch die diplomatischen Vertretungen im Ausland eine Säule des Ökosystems der russischen Propaganda. 18  Der diplomatische Status schützt Botschaften und ihre Social-Media-Kanäle vor Sanktionen oder Sperrungen. Nach Beginn der großangelegten Invasion in der Ukraine waren diese Kanäle aktiv daran beteiligt, russische Kriegsverbrechen zu leugnen und den Angriffskrieg zu rechtfertigen. Die Social-Media-Accounts der russischen Botschaften verbreiteten Falschinformationen über das Massaker von Butscha, das Verschwörungsnarrativ über angebliche Biowaffenlabore in der Ukraine und Desinformation über die „Entnazifizierung“ der Ukraine als Grund für die Invasion. 19  
 
        Über die staatliche Agentur Rossotrudnitschestwo, die dem Außenministerium untersteht und laut Medienberichten auch Verbindungen zu Geheimdiensten unterhält, 20  betreibt Russland ein Netzwerk von Russischen Häusern im Ausland. Diese konzentrieren sich auf Einflussnahme durch Soft-Power-Instrumente wie Sprachkurse, kulturelle Veranstaltungen und Studienreisen nach Russland. In der Praxis beteiligen sich diese Einrichtungen jedoch nicht nur an kulturpolitischen, sondern auch an propagandistischen Aktivitäten. Dazu zählt beispielsweise die Diskursnormalisierung der Besetzung der Krim und weiterer ukrainischer Gebiete sowie die Verbreitung von Desinformation über die Ukraine. Im Russischen Haus in Berlin wurden beispielsweise Bücher und Filme präsentiert, die russische Propaganda-Narrative über die Ukraine und die Maidan-Revolution 2014 unterstützten. Zudem pflegte das Russische Haus in Berlin Verbindungen zu Aktivisten in Deutschland, die an der Organisation prorussischer Veranstaltungen und Propagandaaktivitäten beteiligt waren. 21  
 
        VON HACKERN UND DOPPELGÄNGERN
 
        Bei verdeckten Einflussoperationen wird im Gegensatz zu offenen Propagandakanälen die Urheberschaft der Kampagnen verschleiert. Dabei werden Desinformation, Propaganda oder durch Hacks gestohlene Dokumente über Medien oder Accounts veröffentlicht, die ihre Verbindung zum Auftraggeberstaat verstecken und als unabhängige Medien oder besorgte Bürger:innen der Zielländer auftreten. Der digitale Raum bietet Desinformationsakteuren zahlreiche Möglichkeiten, ihre Identitäten zu tarnen oder fiktive Personen zu erstellen, und schafft besonders günstige Bedingungen für verdeckte Einflussnahme. Für russische digitale Einflusskampagnen werden regelmäßig erfundene Expert:innen, Journalist:innen, Whistleblower:innen und ganze Medien oder Organisationen geschaffen. Als der russische Geheimdienst GRU 2016 die E-Mails der Demokratischen Partei in den USA stahl und WikiLeaks zuspielte, geschah dies über die Figur des angeblich rumänischen Hackers Guccifer 2.0. 22  Der Desinformationsakteur Storm-1516 erfindet regelmäßig Augenzeug:innen, die in Videos entweder von Schauspieler:innen gespielt oder durch KI dargestellt werden. 23  
 
        In Russland sind mehrere staatliche und nichtstaatliche Akteure für verdeckte Kampagnen tätig, die teilweise in Konkurrenz zueinander stehen. Mehrere russische Geheimdienste unterhalten spezielle Abteilungen für psychologische Kriegsführung. Die auf Einflussoperationen spezialisierte GRU-Einheit 54777 betreibt beispielsweise Frontorganisationen wie Inforos. 24  Storm-1516 hat mutmaßlich Verbindungen zur GRU-Einheit 29155. 25  Die GRU-Einheiten 26165 und 74455 stehen hinter Hacker-Angriffen von Akteuren, die als „Cozy Bear“ und „Fancy Bear“ bekannt sind. 26  Auch die Geheimdienste SVR 27  und FSB 28  führen eigene Einflusskampagnen im Ausland durch. Pseudo-NGOs und Online-Medien wie Institute of the Russian Diaspora 29  oder Strategic Culture Foundation 30  dienen häufig als Cover für geheimdienstliche Operationen. 
 
        Eine weitere Gruppe relevanter Akteure sind private Unternehmen, die auf Einflusskampagnen spezialisiert sind. Sie arbeiten entweder direkt im Auftrag des Staates oder von privaten Personen, die sich – wie der inzwischen verstorbene Gründer der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, der die Trollfabrik Internet Research Agency betrieb – als „Einflussunternehmer“ etablieren wollen. 31  Nach dem misslungenen Aufstand Prigoschins gegen den Kreml wurden seine Medienunternehmen geschlossen. 32  Die heutigen Desinformations-Auftragnehmer sind näher an den Staat angebunden und stärker von ihm abhängig. Ein Beispiel ist das Unternehmen Social Design Agency (SDA), das direkt vom Kreml mit verdeckten Einflusskampagnen im Ausland beauftragt wird. Gemeinsam mit der staatlich finanzierten Organisation ANO Dialog ist SDA für die sogenannte „Doppelgänger“-Kampagne verantwortlich, bei der prorussische Desinformation und Propaganda auf gefälschten Websites etablierter Medien veröffentlicht und von zahlreichen gefälschten Accounts in den sozialen Medien verbreitet wird. Die geleakten internen Dokumente der SDA belegen, dass das Unternehmen im Auftrag und unter Anweisungen der russischen Präsidialverwaltung arbeitet. 33  
 
        Private Desinformations-Auftragnehmer sind einerseits agil und erfinderisch, was die Methoden angeht, mit denen sie die Gegenmaßnahmen der Social-Media-Plattformen umgehen und ihre Inhalte verbreiten können. Andererseits sind sie stark daran interessiert, die Wirkung ihrer Kampagnen gegenüber den Auftraggebern zu übertreiben. Dabei werden die priorisierten Reichweiten-Metriken nicht selten künstlich in die Höhe getrieben, was realistische Rückschlüsse auf die tatsächliche Effizienz der Kampagnen unmöglich macht. Eigenwerbung und Prahlerei gehören zum Geschäft: Prigoschin ließ einen Spielfilm über die Einflusskampagnen der IRA rund um die US-Wahl drehen, in dem deren Wirkung massiv übertrieben wurde. Bei der Bewertung solcher Kampagnen ist es daher wichtig, diesen Aspekt nicht außer Acht zu lassen und nicht unnötig zur Eigenwerbung der Akteure beizutragen. 
 
        KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
 
        Die sich rasant entwickelnden KI-Technologien verändern das Feld der Desinformation und werden dessen Zukunft prägen. KI-basierte Anwendungen für Übersetzungen und die Erstellung von Texten ermöglichen die einfache Produktion einer Vielzahl unterschiedlicher Texte in mehreren Sprachen und das Füllen ganzer Websites mit KI-generierten Inhalten. Auch audiovisuelle Inhalte können viel einfacher manipuliert und neu erstellt werden. Bereits jetzt nutzen staatliche und staatsnahe Desinformationsakteure generative KI, um Desinformationsinhalte massenhaft zu erstellen und zu verbreiten. Russische Desinformation gelangt auch in die Trainingsdaten für Large Language Models wie ChatGPT und Gemini und werden von Chatbots in ihren Antworten wiedergegeben. 34  
 
        Die russische Einflusskampagne „Operation Overload“ nutzt Deepfakes von Stimmen, erstellt KI-generierte Videos und Bilder und konnte laut einer Analyse der finnischen Plattform Checkfirst die Anzahl der erstellten Originalinhalte in diesem Jahr um 155 Prozent erhöhen. 35  Dabei wurde ein KI-Tool einer deutschen Firma benutzt, um Bilder zu generieren, die muslimische Männer beim Randalieren in Berlin und Paris zeigen und damit migrationsfeindliche Stimmungen schüren sollen. Eine andere Kampagne namens „CopyCop“ verwendet KI, um gefälschte Nachrichtenseiten anzulegen, auf denen Desinformation platziert wird. 36  
 
        FAZIT
 
        Die moderne russische Desinformation und Propaganda verbindet klassische Strategien aus der Zeit des Kalten Krieges mit neuen Informationstechnologien. Ein komplexes Netzwerk aus diversen staatlichen und nicht staatlichen Akteuren, Cover-Organisationen, Einflussagent:innen und Multiplikator:innen im Ausland ermöglicht es, unterschiedliche Zielgruppen mit speziell auf sie zugeschnittenen Botschaften anzusprechen. Das digitale Informationsumfeld schafft besonders günstige Bedingungen für Einflusskampagnen, während KI die massenhafte Produktion täuschender Inhalte beschleunigt und vereinfacht. Um sich vor diesen Angriffen zu schützen, müssen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Deutschland und der EU eine gemeinsame Bewältigungsstrategie entwickeln, die präventive und reaktive Maßnahmen umfasst. 37  Private Tech-Unternehmen – von Social-Media-Plattformen über Suchmaschinen bis hin zu KI-Entwicklern – müssen proaktiv die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihre Tools und Plattformen nicht von autoritären Staaten missbraucht werden. Die Regulierungsmaßnahmen in diesem Bereich müssen verstärkt und konsequent umgesetzt werden. Vor allem ist jedoch ein politisches Verständnis dafür nötig, dass es sich bei russischen Einflusskampagnen um eine langfristige Strategie zur Destabilisierung handelt, auf die es eine umfassende strategische Antwort zu finden gilt. 
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        PROPAGANDA DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI CHINAS
 
         Mareike Ohlberg 
 
        „Partei, Regierung, Militär, Gesellschaft, Wissenschaft – Norden, Süden, Osten, Westen und Zentrum: Die Partei führt alles.“ 01  Mit diesen Worten verkündete Generalsekretär und Staatsoberhaupt Xi Jinping 2017 auf dem 19. Parteitag der Kommunistischen Partei (KPCh) den Führungsanspruch der Partei über sämtliche Bereiche der Volksrepublik. Wenige Monate später wurde dieser Anspruch durch eine weitreichende Staatsreform untermauert: Zahlreiche Regierungsinstitutionen wurden in Parteistrukturen eingegliedert oder ihrer Kontrolle unterstellt.
 
        Einige Bereiche galten in China bereits vor der Rückkehr der Partei zu ihrem allumfassenden Führungsanspruch als zu bedeutend, um sie dem Staat zu überlassen. Dazu zählen das Militär (die Volksbefreiungsarmee untersteht der KPCh, nicht dem Staat) sowie die „Organisationsarbeit“, also die Ernennung von leitenden Kadern. Ebenso gehört dazu ein Bereich, den die KPCh unter dem Begriff „Propaganda- und Ideologiearbeit“ zusammenfasst. Auch dieser Bereich war in der Geschichte der Volksrepublik schon immer Parteisache. Obwohl im Zusammenhang mit China häufig von „staatlicher Propaganda“ und „staatlichen Medien“ die Rede ist, wäre es also korrekter, von Parteipropaganda und Parteimedien zu sprechen. Die korrekte Benennung des treibenden Akteurs ist wichtig, um die zugrunde liegende politische Logik und Motivation für Propaganda in und aus China zu verstehen. 
 
        Vorweg: Im Unterschied zum Deutschen ist der Begriff „Propaganda“ zumindest im bürokratischen Chinesisch nicht negativ belegt. Zwar wissen einige um die Konnotation des Begriffs in westlichen Sprachen, doch die KPCh spricht weiterhin offen von „Propaganda“ und betrachtet sie als legitimen Bestandteil der eigenen Parteiarbeit. 02  
 
        Für die KPCh ist Propaganda mehr als nur ein legitimes Instrument, um im In- oder Ausland die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Sie ist ein zentrales Element zur langfristigen Sicherung der eigenen Machtstellung. Dies betonte auch Xi Jinping auf der zentralen Konferenz für Propaganda-, Ideologie- und Kulturarbeit im Oktober 2023: Propaganda sei eng mit „der Zukunft und dem Schicksal der Partei“ sowie mit der „langfristigen Stabilität Chinas“ verknüpft. 03  Dies unterstreicht die Bedeutung für die KPCh, denn in einem autoritären System, in dem politische Stabilität unmittelbar mit dem persönlichen Schicksal der Parteispitze verknüpft sein kann, ist diese Motivation auch auf persönlicher Ebene existenziell.
 
        Die Überzeugung der KPCh, dass ihr Machterhalt vom Erfolg auf dem „Schlachtfeld der öffentlichen Meinung“ 04  abhängt, gilt in erster Linie für die nach innen gerichtete Propaganda, zunehmend aber auch für die nach außen gerichtete. Die Partei sieht sich in einem „Kampf um die öffentliche Meinung“ mit dem Westen und möchte die Front dieses Kampfes ins Ausland verschieben. Die verwendete martialische Sprache ist in Parteipublikationen üblich und spiegelt das Denken innerhalb der KPCh wider. 
 
        In Deutschland und Europa erhält die Propaganda der KPCh im Vergleich zu der anderer Akteure, wie beispielsweise Russland, immer noch wenig Aufmerksamkeit. Das hat gute Gründe, denn Russland agiert destabilisierender – aber China sollte im Bereich der Informationsmanipulation nicht unterschätzt werden, auch weil China und Russland ähnliche Ziele verfolgen und bereits in einigen Bereichen kooperieren. Zudem sind chinesische globale Propagandainitiativen gut finanziert und wurden in der Ära Xi an die moderne Kommunikationslandschaft angepasst. 
 
        SOWJETISCHES ERBE
 
        Propaganda hat in der KPCh eine lange Tradition. Bereits kurz nach ihrer Gründung etablierte die Partei unter Anleitung der Kommunistischen Internationale (Komintern) ihre erste Propagandaabteilung nach sowjetischem Vorbild. Wie andere kommunistische Parteien auch sah sich die KPCh als ideologische Vorhut, deren Aufgabe es war, das politische Bewusstsein der Bevölkerung im Sinne des Marxismus-Leninismus zu formen. Propaganda galt dabei als zentrales Instrument, um die revolutionären Ideen in das Bewusstsein der „Volksmassen“ zu tragen. 
 
        Nach der Gründung der Volksrepublik China 1949 war Propaganda Teil der Schaffung eines „neuen Menschen“ im „neuen China“, also der umfassenden Umerziehung der Gesellschaft im Sinne der Parteiideologie. 05  Insbesondere während der Kulturrevolution ab 1966 nahmen diese Ambitionen totalitäre Züge an: Jeder Aspekt des Lebens in China sollte kontrolliert werden; die Partei beanspruchte das Recht, nicht nur zu bestimmen, was Menschen sagen durften, sondern auch, ihre Gedanken zu formen. 
 
        Dieser totalitäre Anspruch trat nach Beginn der Reform- und Öffnungspolitik ab 1978 zunächst in den Hintergrund; Alltagsbelange wurden nicht länger als politisch relevant betrachtet. Zwar wurde der Propagandaapparat insbesondere in den 1990er Jahren massiv ausgebaut und professionalisiert, 06  doch konzentrierte sich die Kontrolle primär auf die Unterdrückung politischen Dissenses. Protestbewegungen wie die Demokratiebewegung von 1989 sollten durch Zensur und patriotische Erziehung verhindert werden.
 
        Unter Xi Jinping ist der Anspruch, das Denken der Menschen zu formen, zurückgekehrt. Dies gilt insbesondere für die rund 100 Millionen Parteimitglieder und Parteikader, für die die höchsten ideologischen Anforderungen gelten. Auf der Nationalen Konferenz für Propagandaleiter betonte Xi: „Die Seele [der Kader] soll durch Lernen geformt werden“. 07  Auch wenn es nicht mit den frühen Jahren der Volksrepublik vergleichbar ist, zeigt dies eine Rückkehr zu totalitären Ansätzen unter Xi: Das Ziel ist die umfassende Kontrolle über das gesprochene und geschriebene Wort sowie das Denken selbst. 
 
        PROPAGANDAAPPARAT
 
        Die Propaganda- und Ideologiearbeit umfasst zahlreiche Bereiche: die Lenkung von Medien und Presse, die Kontrolle über Bildung und Forschung sowie die Einflussnahme auf Film, Literatur, Kunst, Kultur und sogar den Sport. An der Spitze des chinesischen Propagandasystems steht die Zentrale Führungskleingruppe für Propaganda und Ideologie, welche die Propagandaarbeit über verschiedene Ministerien, Parteiorgane und andere „Arbeitseinheiten“ hinweg koordiniert. 08  Die bedeutendste Institution innerhalb des Propagandasystems ist die Zentrale Propagandaabteilung der KPCh, die auch als Büro der Führungskleingruppe dient. Sie ist sowohl für die theoretische Ausarbeitung ideologischer Leitlinien als auch für deren praktische Umsetzung verantwortlich und ist auf allen Ebenen (Provinzen, Städte, Distrikte – überall, wo es Parteikomitees der KPCh gibt) vertreten. 
 
        Auch deutsche Institutionen interagieren häufig mit der Zentralen Propagandaabteilung oder ihren unterstellten Abteilungen – allerdings oft, ohne es zu wissen. Das liegt an einem üblichen Arrangement im chinesischen Parteistaat: Eine Organisation kann je nach Kontext unter verschiedenen Namen auftreten. 09  Wenn die Zentrale Propagandaabteilung mit dem Ausland interagiert, beispielsweise bei Pressekonferenzen, in den sozialen Medien wie Facebook und X oder im Rahmen gemeinsamer kultureller Veranstaltungen, dann tut sie dies unter dem Namen „Informationsbüro des Staatsrats“. 10  
 
        Seit Xi Jinping 2012 an die Macht kam, wurden die ideologischen Kontrollen in allen Bereichen der Gesellschaft deutlich verschärft. Den Auftakt bildete eine intern zirkulierte Parteidirektive, die informell als „Dokument Nummer 9“ bekannt wurde. Darin werden sieben politische Konzepte aufgeführt, die als Bedrohung für die Herrschaft der KPCh gelten, informell bekannt als „sieben Dinge, über die nicht gesprochen werden darf“. 11  Dazu zählen unter anderem die „westliche konstitutionelle Demokratie“, „universelle Werte“, „Zivilgesellschaft“ und „westlicher Journalismus“ sowie die Infragestellung der Reform- und Öffnungspolitik. 12  
 
        2016 hielt Xi eine Rede, in der er betonte: „Medien müssen den Namen der Partei tragen“, also der Partei absolut treu sein. 13  Die Propagandaabteilung und weitere Organisationen innerhalb des chinesischen Propagandaapparats geben regelmäßig konkrete und kleinteilige Anweisungen an Medien heraus. Diese sind verbindlich umzusetzen; andernfalls drohen den Verantwortlichen Geldstrafen, Kündigungen und andere Sanktionen. Diese Instruktionen betreffen sowohl Themen, über die gar nicht oder nur eingeschränkt berichtet werden darf, als auch solche, die besondere Aufmerksamkeit erhalten sollen. 14  
 
        DISKURSMACHT UND IDEOLOGISCHE SICHERHEIT
 
        Die KPCh will nicht nur innerhalb Chinas Kontrolle über das Sagbare ausüben, auch international strebt sie nach „Diskursmacht“. Dieses Konzept, das bereits vor Xi Jinping im politischen Diskurs präsent war, unter seiner Führung jedoch eine strategische Aufwertung erfahren hat, bezeichnet die Fähigkeit, Deutungshoheit über Begriffe, Narrative und normative Ordnungsvorstellungen auszuüben. Dabei wird Diskursmacht als zentrale Ressource geopolitischer und ideologischer Steuerung und als Bestandteil der „umfassenden nationalen Macht“ verstanden.
 
        Zugrunde liegt der Gedanke, dass es aus Sicht der Partei langfristig wirksamer ist, „gefährliche“ Ideen wie jene im „Dokument Nummer 9“ genannten bereits auf dem globalen „Markt der Ideen“ zu diskreditieren, bevor diese innerhalb Chinas Verbreitung finden können. Ziel der globalen Strategie ist es deshalb vor allem, Einfluss auf diskursive Arenen zu nehmen, in denen zentrale Interessen der Partei berührt werden. Hierzu zählen die Bewerbung des chinesischen Politik- und Wirtschaftsmodells, die Kontrolle über aus Sicht der KPCh politisch sensible Themenfelder sowie zunehmend die Delegitimierung der liberalen Demokratie. 
 
        Unter Begriffen wie „Chinas Erfahrung“, und „Chinas Weisheit“ bewirbt die KPCh das eigene System. Durch eine Vielzahl an Stimmen, die das chinesische Modell loben, soll der Eindruck breiter Unterstützung im In- und Ausland geschaffen werden. Im Mittelpunkt stehen dabei wirtschaftlicher Aufstieg, politische Stabilität und technologische Modernisierung unter Führung der KPCh, präsentiert als Vorbild insbesondere für Länder des Globalen Südens. 15  
 
        Westliche Demokratien werden als schwach, chaotisch und illegitim dargestellt. Das Ziel dahinter ist einerseits, die eigene Bevölkerung von der Legitimität der KPCh-Herrschaft zu überzeugen, und andererseits, im Ausland Zweifel an der Leistungsfähigkeit demokratischer Ordnungen zu säen sowie das chinesische Modell als erfolgreichere Alternative zu positionieren. Dazu werden innenpolitische Spannungen, Krisen, Chaos und Gewalt im westlichen Ausland hervorgehoben, um die vermeintlichen Schwächen pluralistischer Systeme zu betonen. 
 
        Obwohl die KPCh insgesamt weniger stark als Russland auf Informationschaos und Destabilisierung setzt, hat sie in den vergangenen Jahren begonnen, mit „russischen Methoden“ zu experimentieren. So verbreiteten offizielle Stellen unterschiedliche und teils widersprüchliche Narrative zum Ursprung der Corona-Pandemie. 16  
 
        In diesem Bereich überschneiden sich die Interessen der KPCh mit denen Russlands, mit dem sie seit 2002 über ein gemeinsames Gremium für Medienkooperation im Austausch steht und in den vergangenen Jahren immer mehr kooperiert. 17  So unterstützt China weitgehend die russische Sichtweise auf den Ukrainekrieg, indem die NATO als Aggressor und Russland als Verteidiger seiner legitimen Sicherheitsinteressen dargestellt wird. Die gegen Russland verhängten Sanktionen kritisiert China hingegen als einseitig und völkerrechtswidrig. Darüber hinaus fördert China die russische Verschwörungstheorie über Biowaffenlabore in der Ukraine, nicht zuletzt, weil diese sich in Chinas eigene Corona-Verschwörungstheorien einfügen. 18  
 
        ANPASSUNG ANS DIGITALE ZEITALTER
 
        Mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren verband sich zunächst die Hoffnung, dass es die strikte Informationskontrolle der KPCh aufweichen und zu einer allmählichen Stärkung der Zivilgesellschaft und Liberalisierung des Landes beitragen könnte. 19  Tatsächlich konnte die Partei nicht nur einen effektiven (wenn auch nicht perfekten) Zensurapparat aufbauen, sondern auch ihre Propagandamethoden an die neuen Umstände anpassen. So kann sie das Internet nun als „zentrales Schlachtfeld im Kampf um die öffentliche Meinung“ für ihre Propagandainteressen im In- und Ausland nutzen. 20  
 
        Der Propagandaapparat der KPCh richtete vergleichsweise früh seinen Fokus auf die Fusion traditioneller und digitaler Medien sowie die Integration verschiedener Medienformate. Xi fördert seit 2014 selbst die „Medienkonvergenz“ als zentrale Modernisierungsstrategie für Parteimedien. 21  Diese wurden beispielsweise früh dazu angehalten, Kurzvideos zu produzieren und ihre Inhalte über Apps anzubieten. Ein wesentlicher Grund hierfür war, dass Medieninhalte in China schon seit Längerem über Mobilgeräte statt über Computer konsumiert werden. 22  
 
        Die Strategie zeigt Erfolg: Unter Xi konnte der Propagandaapparat seine Methoden effektiv und kontinuierlich anpassen. Soziale Medien in China und im Westen gehören heute zu den wichtigsten Kanälen parteistaatlicher Kommunikation. Im Unterschied zur traditionellen Propaganda setzen Partei und Parteimedien inzwischen auf Storytelling, visuell hochwertige Formate, Meme-Kultur und eine gezielte Optimierung für eine virale Verbreitung. 
 
        Neben den zentralen Parteimedien kann die KPCh auf eine Vielzahl weiterer Akteure zurückgreifen, denn auch lokale Parteimedien bauen seit einigen Jahren Zentren zur Förderung innovativer Inhalte auf. Mehrere Dutzend Provinzen und Städte haben „Internationale Kommunikationszentren“ eingerichtet, die KPCh-Kernnarrative modern verpackt auch im Ausland verbreiten sollen. 23  
 
        Der chinesische Propagandaapparat arbeitet zudem seit einigen Jahren mit chinesischen sowie internationalen Influencern zusammen. Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit ausländischen Youtubern und anderen Social-Media-Persönlichkeiten, die China besuchen und anschließend positive Videos posten. Besonders beliebt sind Reisen in „sensible“ Regionen wie Xinjiang. 24  Ziel ist es, den Eindruck authentischer und unabhängiger Berichterstattung zu erzeugen. China macht sich dabei zunutze, dass es den Zugang zur Region strikt kontrolliert und gezielt auswählt, wer vor Ort sein und „berichten“ darf.
 
        CHINESISCHE TROLLFABRIKEN
 
        Trollfabriken – Einrichtungen, die mithilfe einer großen Anzahl unauthentischer Nutzerkonten in sozialen Medien systematisch Informationsmanipulation betreiben – werden in Europa meist als russisches Phänomen verstanden. Tatsächlich bedient sich der Propagandaapparat der KPCh sowohl im In- als auch im Ausland schon lange ähnlicher Methoden. 
 
        Bezahlte Kommentatoren, die im Auftrag des Parteistaats regimetreue Narrative verbreiten, wurden unter chinesischen Internetnutzern zunächst als „50-Cent-Partei“ bekannt – eine Anspielung auf die angebliche Vergütung von 50 Cent pro Post. Inzwischen lagern staatliche und parteiliche Stellen diese Aufgaben zunehmend an externe Dienstleister aus. Zahlreiche Firmen bieten sogenannte „Internetkommentatorensysteme“ als kommerzielle Dienste für parteistaatliche Stellen an. Häufig genutzt werden Apps, die es ermöglichen, halbautomatisiert massenhaft Beiträge zu erstellen, zu liken oder zu kommentieren. 25  
 
        Neben kommerziellen Dienstleistern betreibt die Kommunistische Jugendliga, der Jugendverband der KPCh mit über 75 Millionen Mitgliedern, ein „Freiwilligennetzwerk“ von über 20 Millionen unbezahlter „patriotischer“ Online-Kommentatoren. 26  
 
        Der größte Teil der Manipulation sozialer Medien ist nach wie vor nach innen gewandt und zielt darauf ab, Diskurse innerhalb Chinas eigener sozialer Medien steuern zu können. Dennoch wird es für die KPCh immer wichtiger, auch auf nicht-chinesischen Plattformen durch Kommentarfluten in Diskurse eingreifen zu können. Inzwischen gehören westliche soziale Medien zum Standard-Angebot von Firmen, die derartige Dienste anbieten. 27  
 
        ZENSUR UND ÜBERWACHUNG
 
        Die chinesische Internetzensur wurde in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich an neue Entwicklungen angepasst. Mithilfe eines Netzwerks aus Filtern, automatisierter Kontrolle und manueller Moderation soll sichergestellt werden, dass chinesische Nutzer möglichst keinen Zugang zu verbotenen oder politisch sensiblen Inhalten haben. Dabei zielt das System nicht auf eine vollständige Eliminierung abweichender Inhalte ab – vielmehr wird bewusst ein gewisses Maß an Durchlässigkeit in Kauf genommen, solange der Großteil sowie die reichweitenstärksten Beiträge entfernt werden. 28  
 
        Die Zensur ist zudem dynamisch anpassbar: In sensiblen Zeiträumen, etwa an politisch aufgeladenen Jahrestagen oder während sozialer Unruhen, werden Inhalte umfassender gefiltert oder gelöscht. In Extremfällen geht die Regierung sogar so weit, das Internet regional vollständig abzuschalten – so geschehen etwa 2009 in Xinjiang. 29  Solche Maßnahmen sind jedoch mit erheblichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten verbunden und daher in wirtschaftlich bedeutenden Regionen Chinas kaum praktikabel. 
 
        Neben der international bekannten „Great Firewall“, die den Datenverkehr an den Landesgrenzen filtert und bestimmte ausländische Webseiten blockiert, findet die Zensur vor allem innerhalb des Landes statt. Plattformen, Blogs und soziale Medien sind selbst für die Zensur zuständig, setzen automatisierte Software ein und beschäftigen große Teams von Moderatoren, die Inhalte manuell prüfen und gegebenenfalls löschen. 30  
 
        Zudem spielen Einschüchterung und Selbstzensur eine Rolle. Die KPCh hat zu verstehen gegeben, dass auch im Ausland getätigte Äußerungen bestraft werden können. So wurde beispielsweise ein chinesischer Student, der an der University of Minnesota studiert hatte, nach seiner Rückkehr nach China 2019 wegen regierungskritischer Tweets, die er in den USA gepostet hatte, zu sechs Monaten Haft verurteilt. 31  Eine neue Eskalationsstufe ist erreicht, da inzwischen sogar das passive Folgen überwacht und sanktioniert wird. So berichtete der in Europa lebende Li Ying (bekannt als „Lehrer Li“), der auf X über Proteste in China postet, dass chinesische Behörden gezielt seine Follower in China ausfindig machen. 32  
 
        KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
 
        Künstliche Intelligenz (KI) wird auch vom Propagandaapparat genutzt. Large Language Models (LLM) werden zur Erstellung von Inhalten in sozialen Medien oder auf Nachrichtenseiten eingesetzt. Zudem können Fake-Accounts mit realistisch wirkenden Profilen schnell und in großer Zahl erzeugt werden. Diese überfluten soziale Medien mit Inhalten (während sie früher mit deutlich mehr Aufwand manuell erstellt werden mussten). Chinesische KI-Firmen bewerben ebenfalls Dienste zur Überwachung der internationalen Meinung zu China, um potenzielle Krisen rechtzeitig erkennen und abwehren zu können. 33  
 
        Durch KI erstellte audiovisuelle Inhalte werden einerseits transparent verwendet. Die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua stellte bereits 2018 ihren ersten KI-Nachrichtensprecher vor. 34  Andererseits werden Deepfakes bewusst zur Täuschung und Manipulation eingesetzt. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Taiwan im Januar 2024 wurden Wählerinnen und Wähler mit KI-generierten gefälschten Inhalten überflutet. 35  
 
        Chinesische LLM haben das Potenzial, der Partei langfristig Vorteile zu verschaffen. Während sich zensierte chinesische Suchmaschinen wie Baidu international nicht durchsetzen konnten, könnte dies bei KI-Modellen wie Deepseek anders sein, denn diese kommen bereits jetzt international zum Einsatz. So generieren auch vermeintlich „unzensierte“ Versionen von Deepseek ihre Antworten auf Grundlage des Trainingsmaterials, das laut chinesischer Gesetzgebung ausschließlich aus Quellen stammen darf, die vom Parteistaat als legitim anerkannt sind. Entsprechend spiegeln die Antworten häufig Narrative der KPCh wider. Versuche, diese parteinahen Tendenzen durch nachträgliches (und teures) Training zu reduzieren, waren bislang nur teilweise erfolgreich. 36  
 
        HERAUSFORDERUNG FÜR EUROPA
 
        Deepseek steht exemplarisch für ein dynamisch wachsendes Feld, in dem technologische Fortschritte im Bereich der KI die Erstellung und Verbreitung von Inhalten erleichtern. Künftige Entwicklungen dürften das Potenzial gezielter Desinformationskampagnen deutlich erweitern. Dies wird vor allem dann Konsequenzen für Europa haben, wenn die KPCh stärker versucht, auch hier Einfluss auf normative Grundannahmen wie die Wahrnehmung von Demokratie zu nehmen.
 
        Die Propaganda der KPCh ist nicht perfekt – weder im Inland noch im Ausland –, und es wäre ein Fehler, sie zu überschätzen. Dennoch ist es der Partei gelungen, ihren ursprünglich aus dem Sowjetsystem stammenden Propagandaapparat an die moderne Kommunikationslandschaft anzupassen, sodass sie nicht nur ein Quasi-Monopol über die Informationsflüsse im Inland hat, sondern auch global mitmischen kann. Solange die Diskursmacht als zentral für den Machterhalt in China gilt, wird die KPCh auch in Zukunft in deren Ausbau investieren. 
 
        Eine wichtige Aufgabe für Europa wird deshalb darin bestehen, Informationsräume so zu gestalten, dass offene, freie Debatten weiterhin möglich sind, ohne dass Akteure, die gezielt auf die Schwächung demokratischer Systeme abzielen, diese Offenheit zur Unterwanderung demokratischer Strukturen ausnutzen können. Dafür ist vor allem ein stärkeres Bewusstsein für die Strategien und Ziele der KPCh notwendig, denn viele ihrer propagandistischen Inhalte werden weder als solche erkannt noch als problematisch eingeordnet. 
 
        Das liegt nicht zuletzt daran, dass China vielerorts entweder nicht als strategischer Akteur wahrgenommen wird oder immer noch als rein rationaler Partner gilt, der vor allem an Handel und Win-win-Kooperationen interessiert ist. Tatsächlich will die KPCh aber auch hierzulande ihre Diskursmacht ausbauen, um die langfristige Regimesicherheit zu gewährleisten. Dazu gehört leider auch, das Konzept der Demokratie selbst zu diskreditieren. Es wäre ein Fehler, den chinesischen Parteistaat in diesem Bereich zu unterschätzen, wie es bereits bei vielen anderen Fragen der Fall war. 
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        APuZ 40–41/2025 kurz gefasst
 
         
          VICENTE L. RAFAEL
 
           IMPERIALE NACHBEBEN. DIE PHILIPPINEN IN DER WELT, 1565–1946 
 
          Die Philippinen wurden durch die Besatzung dreier verschiedener Imperien geprägt: Spanien, die USA und Japan. Bis zur Unabhängigkeit 1946 waren sie sukzessive Schauplatz intraimperialer Machtkämpfe. Die Nachwirkungen der Kolonialzeit zeigen sich bis heute.
 
        
 
         
          ELSA CLAVÉ
 
           BAGONG KASAYSAYAN UND DIE DIALOGISCHE PRAXIS. POSTKOLONIALE GESCHICHTE AUS PHILIPPINISCHER PERSPEKTIVE 
 
          Die Aufarbeitung der dreifachen Kolonisierung der Philippinen ist ein fortwährender Prozess. In den 1980er Jahren entstand eine Bewegung zur Geschichtsschreibung in der Landessprache Filipino. Sie setzt auf Dialog, Partizipation und Inklusion.
 
        
 
         
          FELIX HEIDUK
 
           „SCHULTER AN SCHULTER“ GEGEN CHINA? DIE ALLIANZ ZWISCHEN DEN PHILIPPINEN UND DEN USA IM INDOPAZIFIK 
 
          Die Philippinen sind ein wichtiger Verbündeter der USA und historisch eng mit ihnen verflochten. Zugleich ist die Haltung Manilas zu Washington ambivalent: Je nach politischer Führung und internationalem Kontext gibt es Distanzierung oder Wiederannäherungen.
 
        
 
         
          CARMEN WINTERGERST · AUREL CROISSANT
 
           WIDERSTAND UND WIEDERKEHR. AUTORITÄRE TENDENZEN UND DER KAMPF UM DEMOKRATISCHE RÄUME AUF DEN PHILIPPINEN 
 
          Seit ihrer Unabhängigkeit sind die Philippinen durch das zyklische Wechselspiel zwischen der Öffnung demokratischer Räume und autoritären Rückschlägen geprägt. Institutionelle Dysfunktionen und autoritäre Praktiken verhindern eine nachhaltige demokratische Konsolidierung.
 
        
 
         
          SIMONE CHRIST
 
           50 JAHRE STAATLICH GEFÖRDERTE ARBEITSMIGRATION AUF DEN PHILIPPINEN 
 
          Seit mehr als 50 Jahren entsendet der philippinische Staat Arbeitskräfte auf den globalen Arbeitsmarkt. Die Arbeitsmigration ist auf den Philippinen stark institutionalisiert und Teil der Alltagskultur. Auch Geschlechterverhältnisse werden durch sie neu verhandelt.
 
        
 
         
          PHOEBE ZOE MARIA U. SANCHEZ
 
           PHILIPPINISCHE PFLEGEKRÄFTE IM FOKUS 
 
          Jährlich wandern Tausende auf den Philippinen ausgebildete Fachkräfte aus – auch nach Deutschland. Besonders im Bereich der Kranken- und Altenpflege sind sie gefragt. Eine neue Studie erfasst die Erfahrungen der Philippiner und Philippinerinnen hierzulande.
 
        
 
         
          PETER KREUZER
 
           GEWALT ALS VERMEINTLICHE LÖSUNG. DUTERTES DROGENKRIEG AUF DEN PHILIPPINEN 
 
          Im „Drogenkrieg“ unter Präsident Duterte zwischen 2016 und 2022 wurden Tausende bei Polizeieinsätzen erschossen. Wie konnte das in einer Demokratie geschehen? Und weshalb gab es statt Widerstand breite Zustimmung in der Bevölkerung?
 
          Karten
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Über 7600 Inseln, mehr als 130 Sprachen und etwa 115 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner: Die Philippinen sind ein vielfältiges und den meisten Deutschen doch weitgehend unbekanntes Land. Dabei absolvierte ihr Nationalheld, der Schriftsteller und Kolonialkritiker José Rizal, einen Teil seines Medizinstudiums in Heidelberg – und sein Roman „Noli me tangere“ wurde 1887 erstmals in Berlin gedruckt. Eine Chance, die Literatur der Philippinen kennenzulernen, bietet die diesjährige Frankfurter Buchmesse, deren Ehrengast sie sind. 
 
        Doch nicht nur literarisch sind die Philippinen hochinteressant, auch politisch sind sie relevant. Ob im Konflikt zwischen der Volksrepublik China mit den Vereinigten Staaten oder im Streit um Taiwan: Aufgrund seiner Lage am Rande des Südchinesischen Meers hat sich der Archipel als strategischer Stützpunkt bewährt. Die Haltung der Philippinen ist dabei zu beiden Großmächten ambivalent und wechselt je nach Regierung zwischen Annäherung und Abgrenzung. Zugleich wird die philippinische Politik durch rivalisierende Familiendynastien geprägt, deren Wurzeln teilweise in die Kolonialzeit zurückreichen: Nach 300 Jahren spanischer Kolonialherrschaft besetzten ab 1898 die USA und von 1942 bis 1945 Japan die Philippinen. Nachkommen jener Philippinerinnen und Philippiner, die in der Kolonialregierung hochrangige Ämter bekleideten, sind mitunter bis heute politisch einflussreich. 
 
        Die Unabhängigkeit 1946 brachte zwar zunächst eine gewisse demokratische Stabilisierung, doch ab 1965 regierte Ferdinand Marcos das Land 21 Jahre lang zunehmend autokratisch. Nach seinem Sturz 1986 schwankten die Philippinen zwischen Phasen der Demokratisierung und der Autokratisierung. Seit 2022 ist Ferdinand „Bongbong“ Marcos Jr. Präsident und löste damit Rodrigo Duterte ab, der ab 2016 durch seinen brutalen „Krieg gegen die Drogen“ bekannt wurde, der Tausende das Leben kostete. Ob sich die Philippinen unter Marcos Jr. von den Krisen der vergangenen Jahre erholen können, bleibt abzuwarten. 
 
         Leontien Potthoff 
 
      

       
        IMPERIALE NACHBEBEN
 
        Die Philippinen in der Welt, 1565–1946
 
         Vicente L. Rafael 
 
        Die Ursprünge des modernen philippinischen Nationalstaats gehen auf die sich überlappende Geschichte dreier Imperien zurück: Spanien, USA und Japan. Dies macht die Philippinen zu einer Art imperialem Artefakt: Die spanischen, nordamerikanischen und japanischen Kolonialregime sowie deren postkolonialer Nachfolger, die Republik, versuchten, Macht über das gesellschaftliche Leben zu erlangen, wurden jedoch selbst von den neuen Formen des Lebens untergraben und überwunden, die sie hervorgebracht hatten. Es ist diese dialektische Bewegung von Imperien, die sich deutlich an der Geschichte der Philippinen ablesen lässt.
 
        Zunächst wäre da der Name. Die Bezeichnung „Philippinen“, oder einst „las islas Filipinas“, leitet sich von Philipp II. ab, dem habsburgischen Thronfolger, und wurde von einem der spanischen Entdecker geprägt, kurz bevor diese 1565 den Archipel besetzten. Vor der spanischen Eroberung gab es keine „Philippinen“. Im Gegensatz zu anderen Teilen Südostasiens gehörten die Inseln nie zu einem größeren asiatischen Reich; genauso wenig standen sie unter Einfluss einer der „großen Traditionen“ Asiens. Mit anderen Worten waren die Bewohner jener Inseln, die später als las islas Filipinas bekannt wurden, zunächst frei von imperialen Launen.
 
        Worin bestand diese Freiheit? Spanische Berichte über die indigene Bevölkerung zum Zeitpunkt des Kontakts, Mitte des 16. Jahrhunderts, vermitteln ein auffallend einheitliches Bild von den typischen Merkmalen der vorkolonialen Gesellschaft. 
 
        VORKOLONIALE GESELLSCHAFTSSTRUKTUR
 
        Die indigenen Gemeinschaften waren in relativ autonomen Dörfer organisiert, angeführt von einem Häuptling, einem sogenannten Datu, dessen Familie sowie einer Gruppe loyaler Krieger, sogenannte Maharlika und Timaua (wörtlich: befreite Männer). Diese wurden wiederum von ihren Sklaven unterstützt, von denen die meisten eher Schuldknechte als Leibeigene waren. Es kam nicht selten vor, dass Sklaven mit ihren Herren verwandt waren. Ihr Status als Sklaven war in feine Abstufungen der Abhängigkeit unterteilt, nach der Nähe zum Haus ihres Herren, den Bedingungen ihrer Gefangenschaft, der Art und Frequenz ihrer Dienste und so weiter. Es war durchaus möglich, dass Versklavte und Herren Mischehen eingingen und ihr Nachwuchs schließlich freigelassen wurde. Ebenso bestand die Chance, dass Sklaven genug Ressourcen anhäufen konnten, um ihre Freiheit zu erkaufen und später selbst Sklaven zu besitzen (die wiederum ihre eigenen Sklaven besitzen konnten und so weiter). 01  Die Ankunft der Spanier transformierte einen Großteil der vorkolonialen Gemeinschaften auf dramatische Weise. Die spanische Eroberung zog sich sowohl in den Tiefland- und Hochlandgebieten als auch in den überwiegend islamisierten Gebieten im Süden hin. Die spanische Hegemonie war demnach über 350 Jahre eine langsam fortschreitende Arbeit. 02  
 
        SPANISCHE HERRSCHAFT
 
        Bei ihren Versuchen, den Archipel zu erobern, wurden spanische Missionare zu den wichtigsten Akteuren der Kolonialherrschaft. Wie in den Amerikas studierten sie systematisch die indigenen Kulturen und Sprachen, um in den lokalen Sprachen predigen zu können. Durch ihr Werk der Evangelisierung schufen sie die Grundlage einer kolonialen öffentlichen Sphäre, getragen von der periodischen Einhaltung von Ritualen und Festtagen. Die Missionare monopolisierten die technischen Mittel der Repräsentanz: Sie veröffentlichten die ersten Bücher, schränkten den Umlauf nicht-religiöser Publikationen ein und regelten die Inhalte und Methoden der Grundbildung und der höheren Bildung. Sie dominierten außerdem die koloniale Politik und prangerten die Missetaten spanischer Beamter an, während sie örtliche Wahlen beaufsichtigten, um sich gegen Ketzer und Umstürzler abzusichern. Durch das Taufen, Trauen und Bestatten lernten die Missionare die intimsten Details aus den Leben ihrer Gemeindemitglieder kennen. Zum Beispiel konnten die Priester durch das Abnehmen von Beichten und das Auftragen von Buße das Verhalten der Bekehrten besser kontrollieren, ihre Gedanken und Handlungen überwachen. Auf diese Weise übte der Missionar eine Macht aus, die in keinem Verhältnis zu seinen religiösen und sozialen Funktionen stand. Wie ein Beobachter es formulierte, war ein spanischer Mönch mehr wert als 300 spanische Soldaten. 03  
 
        Neben spanischen Mönchen gab es eine andere Gruppe, die es den Spaniern ermöglichte, die Inseln zu halten: die Chinesen, oder genauer gesagt, Händler, von denen die meisten der Hoklo-Volksgruppe angehörten, aus südlichen Provinzen wie Fukien (Fujian) oder den Städten Amoy (Xiamen) und Kanton (Guangzhou). Als Kaufleute hatten sie den niedrigsten sozialen Status im Kaiserreich China inne und lange mit den Völkern Südostasiens Handel betrieben. Die spanische Kolonisierung eröffnete neue Möglichkeiten, da die Spanier nach Waren und Dienstleistungen verlangten, die von den indigenen Völkern nicht zur Verfügung gestellt werden konnten, wie zimmern, mauern, drucken und dergleichen. Noch wichtiger war, dass chinesische Händler als Vermittler dienten, die gegen mexikanisches Silber begehrte, asiatische Güter für die Märkte Amerikas und Europas beschafften. Dieser Handel wurde bekannt als der Manila-Acapulco-Galeonenhandel. Die Spanier profitierten demnach vom Zusammentreffen chinesischer Kaufleute und indigener Arbeitskräfte und konnten auf diese Weise asiatische Produkte von Manila nach Acapulco liefern, von dort über Land nach Veracruz und schließlich über den Atlantik nach Sevilla und zu den europäischen Märkten. Die spanische Kolonisierung schaffte somit die Grundlagen für die Integration der Inseln in den globalen kapitalistischen Markt, die sich während der folgenden Jahrhunderte weiter intensivierte. 04  In den 1830er Jahren wurde die spanische Gesetzgebung verändert, um den Zugang anderer europäischer Kaufleute zu den Philippinen zu ermöglichen. Diese stellten Kapital und Technologie für den Anbau wertvoller Güter wie Tabak, Abacá, Kaffee und Zucker zur Verfügung und arbeiteten dabei eng mit chinesischen Kaufleuten zusammen. Letztere gewährten Bauern Kredite und lieferten deren Produkte in die Städte. Dank dieser Entwicklungen kam es zwischen den 1820er und 1850er Jahren zu ersten Agrarreformen. 05  
 
        Diese Reformen berührten jeden Teil der Kolonie und lösten eine Reihe sozialer Veränderungen aus. Während sie die Ausbeutung und Armut bäuerlicher Produzenten verstärkten, bescherten sie der spanischen Kolonie enormen Wohlstand. Bescheidene Vermögen fielen Landbesitzern in den Provinzen zu, die eine neue koloniale Mittelschicht bildeten, die sich von den alten principales (Häuptlingen) von einst unterschied. Dieses neue Bürgertum war zum Großteil das Resultat von Verbindungen zwischen christianisierten, indigenen Frauen und chinesischen Männern. Die spanische Politik hatte eine explizit rassistische Ausrichtung, insbesondere mit Blick auf die Chinesen. Da sie als Bedrohung betrachtet wurden, verlangten die Spanier von den Chinesen, zum katholischen Glauben überzutreten, wenn sie im Land bleiben wollten. Um den Übertritt zu erleichtern, wurden chinesische Männer dazu ermutigt, indigene Frauen zu heiraten, die mutmaßlich helfen würden, ihre Partner innerhalb eines christlichen Umfelds zu halten. Ihre Nachkommen wurden als „chinesische Mestizen“ bezeichnet. Sie profitierten vom Geschäftssinn ihrer Väter, während sie sich mit dem katholischen Glauben und den indigenen Kulturen ihrer Mütter identifizierten, wodurch sie in der Kolonie eine besondere Stellung einnahmen. 06  
 
        Nahezu alle erhielten Bildung, was unter anderem hieß, dass sie Spanisch lernten. Viele besuchten die spanischen Universitäten in Manila oder Europa und kehrten mit liberalen Idealen und dem Bestreben, ihre Rechte geltend zu machen, in die Kolonie zurück. Bald stellten sie die soziale Macht und den kulturellen Einfluss der spanischen Mönche infrage, die sie als reaktionäre Kräfte und Hindernis auf dem Weg zu Fortschritt und Modernität betrachteten. Die hochgebildete und wohlhabende Mestizen- und Indio-Bourgeoisie forderte vor dem Gesetz die gleiche Anerkennung wie für Spanier und prägte somit die Anfänge eines philippinischen Nationalbewusstseins. Ganz wie die kreolischen Eliten der Amerikas fühlten sich die Filipinos berechtigt, an der Verwaltung der Kolonie mitzuwirken, von der sie ausgeschlossen wurden. Als erste selbstbewusste philippinische Bevölkerung der Kolonie organisierten sie sich, um für Reformen zu werben, Repräsentanz im spanischen Parlament einzufordern, Romane zu schreiben und Zeitungen zu veröffentlichen, in denen spanische Missetaten angeprangert wurden. 07  
 
        Die spanischen Behörden wiesen alle Forderungen nach Reformen zurück. Infolge des Verlusts ihres amerikanischen Imperiums in den 1820er Jahren betrachteten sie jegliche Regung kolonialer Untertanen als Umsturzversuche gegenüber dem Regime. Sie verfolgten eine Politik der harten Hand, beschuldigten philippinische Nationalisten der Subversion und inhaftieren, verbannten oder ermordeten alle, die Veränderungen forderten. Angesichts der spanischen Unterdrückung radikalisierten sich die Filipinos und begannen schließlich, für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Im Jahr 1896, inmitten der kubanischen Revolution zwei Ozeane weiter, lancierten die philippinischen Nationalisten das, was die Spanier am meisten fürchteten: einen bewaffneten Sturz des Kolonialregimes, die Philippinische Revolution von 1896. 08  Unfähig, einen Zwei-Fronten-Krieg in Havanna und Manila aufrechtzuhalten, stand das spanische Imperium 1898 am Rande des Zusammenbruchs. 09  Natürlich bedurfte es der USA, um ihm den letzten Schlag zu versetzen.
 
        AMERIKANISCHE INVASION UND BESATZUNG
 
        Zwei Generationen nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg und kaum anderthalb Jahrzehnte nach dem letzten Indianerkrieg im Westen erklärten die USA im April 1898 Spanien unter einem humanitären Vorwand den Krieg: um leidende kubanische Revolutionäre vor der Barbarei ihrer spanischen Unterdrücker zu retten. Interessanterweise wurde der erste Schuss dieses Krieges nicht in der Karibik, sondern im Südchinesischen Meer abgefeuert. Am 1. Mai 1898 begab sich Admiral George Deweys Geschwader von einer Basis in Hong Kong zur Bucht von Manila und zerstörte umgehend die lecken Holzschiffe der spanischen Flotte, ohne dabei einen einzigen Verlust zu erleiden. Während er auf Verstärkung zu Land wartete, ließ Dewey die philippinischen Revolutionäre unter Führung Emilio Aguinaldos den Kampf gegen die Spanier erledigen. Die Filipinos waren dabei so erfolgreich, dass sie beschlossen, im Juni 1898 ihre Unabhängigkeit zu erklären; im August standen sie kurz davor, Manila einzunehmen. Unterdessen hatte US-Präsident William McKinley die Politik der USA gegenüber den Philippinen zu einer Politik der „wohlwollenden Assimilation“ erklärt – mit dem Ziel, so behauptete er, die Filipinos nach Jahrhunderten der Gefangenschaft durch (das katholische) Spanien zu christianisieren und zu bilden. 10  
 
        Die Filipinos hatten ihrerseits andere Vorstellungen. Nachdem sie gerade den einen Kolonialherren gestürzt hatten, waren sie nicht bereit, die Überheblichkeit eines anderen zu erdulden. In den Schützengräben unmittelbar vor Manila warteten sie darauf, ihren endgültigen Sieg über Spanien zu erringen. Doch die amerikanischen Truppen zwangen die Filipinos, ihre Stellungen zu räumen, und hinderten sie daran, die Stadt einzunehmen. Zuvor hatten die Spanier und Amerikaner die Inszenierung einer „Scheinschlacht“ um Manila vereinbart, um das Gesicht der Spanier zu wahren und die Filipinos aus der Stadt zu halten, wodurch es den Anschein erweckte, als hätten die Spanier gegen andere Weiße verloren und nicht gegen einen Haufen Eingeborener und Mestizen. Wütend über diese Täuschung zogen sich die Filipinos in eine Stadt nördlich von Manila zurück. Dort beriefen sie einen Verfassungskonvent ein, bei dem die Erste Philippinische Republik konstituiert und ein Kongress einberufen wurde, der Gesetze ausarbeitete und Botschafter entsandte, um die internationale Anerkennung der neuen Nation sicherzustellen. 11  
 
        Doch diese Bestrebungen erwiesen sich als aussichtslos. Unwillens, die neue Philippinische Republik anzuerkennen, setzten die amerikanischen Streitkräfte die Schikanierung philippinischer Truppen fort, bis im Februar 1899 der Krieg zwischen beiden Parteien offen ausbrach. Konfrontiert mit der deutlich überlegenen Feuerkraft der Amerikaner griffen die Filipinos auf Guerilla-Kriegsführung zurück. Der Philippinisch-Amerikanische Krieg, der erste von vielen amerikanischen Kriegen in Asien, verkam rasch zu einem brutalen Vernichtungskampf. Amerikanische Truppen brannten Dörfer nieder, um die Unterstützung der Guerillas zu untergraben, und steckten Bewohner in Internierungslager. Sie machten regelmäßig Gebrauch von Foltermethoden, insbesondere Waterboarding, und wie alle Besatzungsarmeen vergewaltigten, raubten und plünderten sie sich durch den Archipel. 12  Mindestens 4000 Amerikaner wurden in dieser Zeit getötet, meist durch Krankheiten und Wunden, während über 250000 Filipinos, also fast ein Sechstel der Bevölkerung der größten Insel, Luzon, im Laufe des Krieges ums Leben kamen. Obwohl er 1902 offiziell für beendet erklärt wurde, brachen gelegentliche Aufstände bis in die 1930er Jahre aus. 13  
 
        Es waren gerade die Bösartigkeit und Brutalität des Krieges, die den unmittelbaren Hintergrund der amerikanischen Kolonialpolitik stellten. Zögerlich, das Thema der philippinischen Unabhängigkeit zu entpolitisieren und -militarisieren, versuchten die Amerikaner die Filipinos zur Kooperation zu bewegen, indem sie deren Beteiligung an der Kolonialverwaltung ausweiteten. Dazu gehörte der Ausbau der kolonialen Kontrolle auf zwei Gebiete, in denen die Spanier chronisch gescheitert waren: die Moro-Gebiete im Süden und die Philippinischen Kordilleren im Norden. Die USA machten diese beiden Gebiete zu „besonderen Provinzen“, die bis 1913 keiner Zivilherrschaft unterstanden, sondern der Kontrolle des Militärs. 14  Bei den Muslimen im Süden sahen sich die USA mit regelmäßigen Aufständen konfrontiert (zu den Auswirkungen bis heute siehe Karte auf S. 11), konnten deren Anführer jedoch für sich gewinnen, indem sie versprachen, sich nicht in die Praktizierung des Islams einzumischen und bei Bedarf Geld für Freikäufe von Sklaven zur Verfügung zu stellen. 15  Ab 1903 wurden andere Filipinos, insbesondere ehemalige Rebellenkommandeure, für den Dienst in Regionalverwaltungen angeworben; ab 1907 begannen sie, in einer vollständig philippinischen, kolonialen Legislative mitzuwirken und verfügten über eingeschränkte Budgetrechte; 16  ab 1916 schrieb ein Prozess rascher „Philippinisierung“ die Ablösung zahlreicher Amerikaner in kolonialen Behörden durch qualifizierte Filipinos vor. Ab 1935 wurde schließlich ein Commonwealth mit einer philippinischen Führung und neuer Verfassung geschaffen, um die Kolonie innerhalb von zehn Jahren für die Unabhängigkeit bereit zu machen.
 
         
          Karte zum Moro-Konflikt. Die Wurzeln des Konflikts liegen in der Kolonialzeit. Der Süden der Philippinen beheimatet die als „Moros“ bezeichnete muslimische Minderheit des ansonsten katholischen Archipels. Die Autonomieregion existiert seit 1990, seit 2019 unter dem Namen „Bangsamoro“ („Moroland“), bewaffnete Konflikte brechen jedoch immer wieder aus.
 
          [image: Eine Landkarte der südlichen Philippinen. Der Ausschnitt zeigt die Bangsamoro-Autonomieregion im südlichen Mindanao und den Sulu-Inseln und die religiöse Zugehörigkeit (Islam oder Christentum) auf den südlichen philippinischen Inseln.] 
        
 
        Die koloniale Vormundschaft hatte die Entstehung eines ausgedehnten Netzwerks öffentlicher Schulen mit sich gebracht, um die Bildung zu demokratisieren und zu säkularisieren. Amerikanisches Englisch war als Lehrmedium vorgesehen, um die erstaunliche linguistische Vielfalt des Archipels zu überwinden und zu unterdrücken. In den 1920er Jahren wurden die öffentlichen Schulen, wie alle anderen Bereiche des Kolonialstaats, rapide „philippinisiert“, da nun philippinische Lehrer, unter den wachsamen Augen eines amerikanischen Direktors, die Schülerinnen und Schüler unterrichteten. Ähnliche Maßnahmen der kolonialen Aufstandsbekämpfung kopierte man in den Bereichen der öffentlichen Gesundheit, des Gefängniswesens und in den Strafkolonien, dem Kolonialmilitär, sowie in der höheren Bildung bei der Gründung der ersten öffentlichen Universität der Nation, der Universität der Philippinen, im Jahr 1908. Zusammen mit der Universität der Philippinen sollten die kolonialen Konfessionsschulen Inkubatoren für eine neue Generation philippinischer Eliten werden, deren Nachfahren das Land noch heute regieren.
 
        Gleichzeitig versuchten die Amerikaner Profit zu machen, indem sie die Philippinen für den freien Handel öffneten. Ab 1909 wurde landwirtschaftlichen Erzeugnissen von den Philippinen ein zollfreier Zugang zum US-Markt gewährt, was die philippinische Elite mit Grundbesitz zu Reichtum führte. Allerdings machte es die philippinische Wirtschaft auch zutiefst abhängig von den USA und anfällig für deren zahlreiche Booms und Blasen. Zusätzlich hatte es langfristig zur Folge, dass die Diversifizierung der Anbauprodukte und des Marktes sowie die Entwicklung der herstellenden Industrie gebremst wurden. 17  Und indem er die Vermögen der philippinischen Eliten mehrte, lieferte der Freihandel ihnen das Geld, um sich ihren Weg in die Kolonialregierung zu erkaufen. Der Ursprung der Politdynastien der Philippinen liegt genau hier: Politiker mit Landbesitz setzten sich maßgeblich für den zollfreien Zugang landwirtschaftlicher Erzeugnisse zum amerikanischen Markt ein und nutzten die Hebel des Kolonialstaats, um ihre ökonomische Macht aufrechtzuerhalten. Somit schuf die amerikanische Kolonialdemokratie eine undemokratische philippinische Oligarchie. 18  
 
        Dieser freie Strom von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in die USA wurde begleitet von der zunehmenden Migration philippinischer Arbeiter in die USA, besonders nach Hawaii, Alaska und an die Westküste. Filipinos reisten bereits ab 1901, zunächst rekrutiert als Stewards für die US Navy, nach Amerika ein. 1903 schufen die USA zudem ein Stipendienprogramm, das es einer kleinen Zahl von Kindern lokaler Eliten ermöglichte, in Amerika zu studieren und nach ihrer Rückkehr Positionen in der Kolonialverwaltung einzunehmen. Schon 1905 und besonders ab den 1920er Jahren begannen landwirtschaftliche Produzenten in den USA, als Reaktion auf den akuten Arbeitskräftemangel philippinische Arbeiter anzuheuern – ein Mangel, der zu einem Großteil auf eine Reihe von Gesetzen zum Ausschluss von Asiaten zurückgeht, die chinesische und japanische Arbeiter daran hinderten, in die USA einzureisen. Da es sich bei den Philippinen um US-Territorium handelte, waren philippinische Arbeiter von diesen rassistischen Arbeitsverboten ausgeschlossen. 19  Als amerikanische Staatsbürger zweiter Klasse konnten sie die USA frei betreten, um nach Arbeit zu suchen, die sie zu Hause nicht finden konnten. Doch in den USA angekommen sahen sich die migrantischen Arbeiter – größtenteils männlich, jung und alleinstehend – mit einer wachsenden Gegenreaktion weißer Nativisten konfrontiert, die sich im Laufe der 1930er Jahre verstärkte. 20  
 
        Amerikanische Nativisten bedienten sich verschiedener Maßnahmen, um Filipinos in den USA auszuschließen. So versuchten sie mit einem gewissem Erfolg, Rassengesetze zu verabschieden: Sie nahmen Filipinos das Recht, Eigentum zu erwerben, enthielten ihnen Heiratslizenzen vor, schlossen sie aus öffentlichen Einrichtungen aus. Viele Filipinos kämpften vor Gericht dagegen an und ließen sich beispielsweise in Bundesstaaten wie Washington oder New Mexico trauen. Nativisten griffen aus Verzweiflung auf Gewalt zurück – verübten Bombenanschläge auf Migrantenunterkünfte, schikanierten und verprügelten Filipinos, randalierten für die Schließung von besonders bei Filipinos und anderen Migranten beliebten Taxi Dance Halls. Da die Filipinos wegen ihres legalen Status als amerikanische Staatsbürger nicht segregiert oder ausgewiesen werden konnten, warben Nativisten im US-Kongress dafür, ihnen zu geben, was sie seit jeher wollten: Unabhängigkeit. Als Angehörige einer unabhängigen und souveränen Nation würden die Filipinos ihren Status als Staatsbürger verlieren, (wieder) zu Ausländern werden und als solche den Ausschlussklauseln des rassistischen Einwanderungsgesetzes aus dem Jahr 1924 unterliegen. Mit anderen Worten: Wenn sie ihnen ihre Freiheit gewähren, wären die Amerikaner die „gefährlichen“ Filipinos wieder los. 21  Derlei Bemühungen gipfelten 1934 in der Verabschiedung des Tydings-McDuffie Acts: Dieser schuf erstmals eine von einem philippinischen Präsidenten, dem spanischen Mestizen Manuel L. Quezon, angeführte Übergangsregierung, die innerhalb von zehn Jahren die Grundlage für eine Republik schaffen sollte. Doch er setzte auch umgehend strenge Restriktionen für die Einreise von Filipinos in die USA in Kraft, mit einer Obergrenze von 50 Einwanderern pro Jahr, während bereits eingereiste Filipinos zur Rückkehr in ihr Heimatland aufgefordert wurden. Der Philippine Independence Act kam also einem weiteren Gesetz zum Ausschluss von Asiaten gleich. 22  Getreu ihrer imperialen Berufung fühlten sich die USA im Recht, die Philippinen zu besetzen, selbst als sie das Recht der Filipinos, nach Amerika zu kommen, einzuschränken versuchten. Die amerikanische Herrschaft nahm allerdings am 8. Dezember 1941 ein jähes Ende, als die Japaner in die Kolonie einfielen.
 
        JAPANISCHE KOLONISIERUNG DER PHILIPPINEN
 
        Die Japaner sahen sich mit einer ähnlichen Aufgabe wie ihre euro-amerikanischen Vorgänger konfrontiert: der Notwendigkeit, die Akzeptanz des Volkes zu sichern und gleichzeitig jegliche Form von Widerstand zu unterdrücken. Sie überzeugten den Großteil der philippinischen Eliten, von denen einige Posten in der Regierung des Commonwealth innehatten, mit dem neuen Kolonialregime zu kollaborieren. Sie nötigten außerdem gewöhnliche Menschen, sie mit Essen und Diensten zu versorgen, und in manchen besetzten Territorien zwangen sie Frauen und Mädchen zur Sexarbeit und missbrauchten sie als „Trostfrauen“ für ihre Truppen. 
 
        Das Leben unter den Besatzern war brutal und gefährlich. Die Menschen lebten in einem Zustand permanenten Terrors, da japanische Truppen routinemäßig Männer, denen sie zutrauten, sich dem Guerilla-Widerstand anzuschließen, willkürlich verhafteten und folterten. Die Weigerung, sich japanischen Soldaten zu fügen, hatte oft eine harte Ohrfeige zur Folge – eine enorme Erniedrigung für Filipinos –, während die willkürlichen Verhaftungen häufig im Standrecht endeten. Während des Krieges brach zudem die Wirtschaft ein. Nahrung war rar und Arbeitslosigkeit weitverbreitet, was viele dazu zwang, sich mit zwielichtigen Geschäften auf dem Schwarzmarkt durchzuschlagen. Hyperinflation gehörte zur Tagesordnung, weil sich die Besatzungswährung als quasi wertlos herausstellte. 23  
 
        In Anbetracht dieser widrigen Umstände unter japanischer Fremdherrschaft ist es kein Wunder, dass der Guerilla-Widerstand auf dem gesamten Archipel Fahrt aufnahm. Zwei Hauptgruppen bildeten sich heraus: eine, die mit dem amerikanischen Kolonialmilitär verbunden war, den USAFFE (United States Armed Forces in the Far East); und eine, die den militanten Bauern- und Arbeitergewerkschaften nahestand, die wiederum lose mit der Kommunistischen Partei der Philippinen verbündet waren, und sich selbst als „Huks“ bezeichnete, kurz für Hukbong Laban sa mga Hapon, also „antijapanische Volksarmee“. Diese Guerillakräfte setzten die Japaner unermüdlich unter Druck, bedrängten und überfielen sie, während sie lokale Konflikte schlichteten und Kollaborateure bestraften. In vielen Städten setzten die Guerillas Schattenregierungen ein, stellten Dienste und Nahrung zur Verfügung, sammelten Informationen, schmuggelten Vorräte und gaben sogar eine eigene Währung heraus, während sie den Weg für den amerikanischen Gegenangriff bereiteten. Um die Amerikaner zu überlisten, inszenierte Tokyo die Gründung der Zweiten Philippinischen Republik, mit dem chinesischen Mestizen Jose P. Laurel, einem ehemaligen Richter des Obersten Gerichtshofs, als Präsidenten. Die Bevölkerung sah skeptisch zu, wie die Japaner und deren philippinische Kollaborateure eine aufwendige Parade aufführten, mit dem Ziel, den japanischen Imperialismus mit dem philippinischen Nationalismus unter der Überschrift „Asien für die Asiaten“ in Einklang zu bringen.
 
        Die japanische Okkupation hinterließ ein wichtiges Erbe: Indem sie einen erbitterten Guerilla-Widerstand hervorrief, bereitete sie den Weg für die Radikalisierung dieser Gruppen in der Nachkriegszeit. Während die mit den USAFFE verbundenen Truppen Anerkennung und Rückvergütung erhielten, schmähte man jene, die zu den Huks gehörten, als Kommunisten und enthielt ihnen die Anerkennung als wichtige Widerstandskämpfer vor. Sie wurden schikaniert und in manchen Fällen inhaftiert, weshalb sich viele in die Berge zurückzogen, um dort einen Aufstand anzuzetteln, der als Huk-Rebellion bekannt wurde. Das Ganze wurde dadurch verschlimmert, dass General Douglas MacArthur in seiner Funktion als Prokonsul des amerikanisch okkupierten Japans kurzerhand alle begnadigte, die mit den Japanern kollaboriert hatten, insbesondere philippinische Eliten, und somit die Wiederherstellung der kolonialen Oligarchie sicherstellte und noch größere Ressentiments unter denen schürte, die während der Okkupation gekämpft hatten. 24  
 
        Ein Jahr nach Erlangung der Unabhängigkeit sah sich die neue Republik, die infolge des Zweiten Weltkriegs noch immer in Trümmern lag, mit einem verheerenden Bürgerkrieg konfrontiert. In Anbetracht des aufkommenden Kalten Krieges stellten die USA den philippinischen Streitkräften massive militärische Hilfen zur Verfügung, um die Rebellion niederzuschlagen. Als Vorgeschmack auf Vietnam und den Iran setzten die USA auch die neu geschaffene CIA ein, um die Wahlen zukünftiger philippinischer Präsidenten zu lenken, die in der Lage sein sollten, mit ähnlichen Aufständen umzugehen. Die Nachkriegszerstörung schuf nicht nur die Voraussetzungen für die Huk-Rebellion. Sie bereitete auch den Weg für die Rückkehr und Verfeinerung des amerikanischen Imperialismus in Form von Wiederaufbau, Auslandshilfen, der Expansion von Militärbasen sowie der Bewaffnung und Ausbildung des philippinischen Militärs, um verschiedene regionale Aufstände zu bekämpfen. Die japanische Niederlage schuf somit die Voraussetzungen für die amerikanische Vorherrschaft auf den Philippinen sowie in einem großen Teil des asiatisch-pazifischen Raums. 25  
 
        Die Republik der Philippinen wurde, so wie sie über Jahrhunderte der Kolonialherrschaft hinweg entstand, etwas Hybrides: formal unabhängig, praktisch jedoch eine Neo-Kolonie der USA. Bis heute ist sie gerade in Anbetracht des gegenwärtigen Drucks, den China auf ihre Hoheitsgewässer und Inseln ausübt, an die geopolitischen Entwürfe und Interessen der USA gebunden, selbst wenn ihre politischen und kulturellen Entwicklungen sich in andere Richtungen bewegt haben.
 
        Zusammenfassend könnten wir also fragen, was uns die Geschichte der Philippinen über Imperien als solche lehrt. Von der kolonialen Peripherie aus erscheint das Imperium als eine Lebensweise, die auf Machtverhältnissen, Strukturen der Ungleichheit und dem Fortbestehen von Ungerechtigkeiten beruht. Doch es bringt auch neue Lebensformen, neuartige historische Akteure und anhaltende soziale Konflikte hervor, deren Lösung weiterhin aussteht. Letztere neigen dazu, die Legitimität der Kräfte ersterer infrage zu stellen. Auf diese Weise untergraben sie die erzwungene Stabilität und den erzwungenen Konsens jeder imperialen Ordnung. Die Geschichte der Philippinen, von der ersten spanischen Siedlung bis zum letzten Kontingent amerikanischen Militärpersonals vor Ort, umreißt die Geschichte dieser widerstreitenden Kräfte. Janusköpfig blicken die Philippinen gleichzeitig in die Vergangenheit ihrer imperialen Ursprünge und in die Zukunft ihrer postkolonialen Möglichkeiten.
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        BAGONG KASAYSAYAN UND DIE DIALOGISCHE PRAXIS
 
        Postkoloniale Geschichte aus philippinischer Perspektive
 
         Elsa Clavé 
 
        Die Geschichte eines Landes niederzuschreiben, ist an sich schon komplex. Noch schwieriger jedoch wird die Aufgabe, wenn die historischen Quellen für die Zeit vor dem 16. Jahrhundert rar sind und die anschließenden Zeugnisse überwiegend von Außenstehenden verfasst wurden. Wie kann man die Vergangenheit des eigenen Landes und der eigenen Gemeinschaft rekonstruieren, wenn die verfügbaren Quellen von Personen verfasst wurden, die diese Gemeinschaften entweder nicht verstanden oder grundlegend falsch interpretierten, und die ihre Beobachtungen in Sprachen formulierten, die gar nicht dafür angelegt waren, die lokalen sozialen und kulturellen Gegebenheiten zu beschreiben?
 
        Philippinische Historiker:innen haben sich diesen Herausforderungen gestellt. Zu den von ihnen verwendeten methodischen Ansätzen gehört etwa der Gedanke, die koloniale Perspektive zu überwinden, indem sie „Risse im Pergamentvorhang“ 01  der spanischen Aufzeichnungen identifizieren, koloniale Archive gegen den Strich lesen und alternative Quellen wie Literatur und frühe sprachliche Aufzeichnungen einbeziehen. Allerdings haben bisher nur wenige Historiker:innen Materialien aus lokalen Gemeinschaften – etwa Artefakte, Epen und andere mündliche Überlieferungen – genutzt. Daher gibt es nur wenige historiografische Studien, die sich auf diese nicht-traditionellen Quellen stützen. Lange Zeit war diese Art von Materialien auf die Anthropologie und Archäologie beschränkt. Das änderte sich erst mit der historiografischen Bewegung Bagong Kasaysayan (BAKAS), die lokale Materialien und Überreste als bedeutende Spuren der Vergangenheit erkannte und sich dafür einsetzt, sie mit konventionellen Quellen auf eine Stufe zu stellen und für historische Untersuchungen zu nutzen.
 
        BAKAS ist eine in den vergangenen Jahrzehnten auf den Philippinen entstandene Initiative, die dazu anregen will, sich mit dem auseinanderzusetzen, was die Bayan ausmacht. Der Begriff „Bayan“ steht dabei für die Gemeinschaft oder Gruppe von Menschen, deren Vergangenheit und Gegenwart sie als Filipinos definiert. BAKAS umfasst jedoch nicht nur eine historiografische Bewegung, sondern auch eine 1985 gegründete Forschungsgruppe zur Geschichte des Landes, Bahay-Saliksikan ng Kasaysayan, und einen nationalen Verband von Lehrenden, hauptsächlich für Geschichte, der sich Bagong Kasaysayan, Inc. (2002/2004) nennt. Zusammengenommen vermitteln alle drei – die Bewegung, die Forschungsgruppe und der Verband – eine Vorstellung von der gewaltigen Aufgabe, die Geschichte eines Landes zu entkolonialisieren, das dreimal kolonialisiert wurde und in dem die vorkoloniale Geschichte und die frühe Kolonialgeschichte nur wenige Spuren hinterlassen haben.
 
        Da die Bewegung in erster Linie darauf ausgerichtet war, unter den Filipinos und für die Filipinos einen Diskurs über die eigene Vergangenheit zu fördern, hat sie den Begriff „postkolonial“ sowie die wichtigsten Gedanken und Ansätze des Postkolonialismus ignoriert. 02  Mit anderen Worten: Die postkolonialen Diskurse der Bagong-Kasaysayan-Bewegung verliefen parallel – ohne große Berührungspunkte – zum globalen postkolonialen Diskurs. Während andere Länder nach Gemeinsamkeiten in ihren Erfahrungen suchten, Solidarität und einen intellektuellen Austausch anstrebten, entschied sich BAKAS dafür, einen Raum für den Austausch zwischen Menschen derselben Sprache – vor allem auf Filipino, der standardisierten Form von Tagalog, das neben Englisch die Amtssprache der Philippinen ist – zu schaffen, um einen als notwendig erachteten erkenntnistheoretischen Wandel zu ermöglichen. Erst danach wollte man die Diskussion weiter öffnen.
 
        Die wörtliche Bedeutung von BAKAS lautet „neue Geschichte“, offensichtlich ein Bezug zur in den 1950er bis 1970er Jahren entstandenen französischen historiografischen Bewegung La Nouvelle Histoire, die den Schwerpunkt auf Mentalitätsgeschichte legte. 03  Sie teilt mit ihr den Ansatz, die bisherigen Darstellungen durch Erkenntnisse aus der Archäologie oder religiösen Anthropologie zu ergänzen, um die historische Forschung voranzutreiben. Zeus Salazar, der Gründer von BAKAS, schloss sein Anthropologiestudium 1968 in Paris mit einer Dissertation über die frühen Religionen des philippinischen Archipels ab, 04  man kann also davon ausgehen, dass die Nouvelle Histoire damals bei seiner intellektuellen Entwicklung (genau wie bei der Wahl des Namens BAKAS) eine wesentliche Rolle spielte.
 
        Es wäre jedoch irreführend, BAKAS lediglich als Ergänzung zur Nouvelle Histoire auf philippinischem Boden zu sehen. Tatsächlich unterscheidet sich sowohl der Kontext – die Fragen und Debatten, die die Historiografie auf den Philippinen und in Europa beleben – als auch das Programm. BAKAS ist der Versuch, die traditionellen Verbindungen der Filipinos zur Vergangenheit zu verstehen, um die noch vorhandenen Spuren im richtigen kulturellen Kontext zu lesen und mithilfe dieser Quellen die Geschichte der Menschen des Archipels neu zu schreiben. BAKAS hat in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, die Geschichtsschreibung auf Filipino zu stärken, weil Filipino als lokale Sprache die eigenen kulturellen Werte verkörpert und sich in erster Linie an Filipinos richtet. 05  „Bakás“ bedeutet auf Filipino „Spur“ oder „Beweis“. Eins der Hauptanliegen von BAKAS besteht darin, zu zeigen, dass die Menschen von den Philippinen ein anderes Verhältnis zur Vergangenheit hatten als die Menschen in Europa. Um dieses Verhältnis zu verstehen, muss man sich mit den Sprachen und Begriffen des Archipels vertraut machen, die verwendet wurden, bevor sie von westlichen Vorstellungen verdrängt wurden und sich andere Denkweisen – insbesondere in Bezug auf die Vergangenheit – durchsetzten.
 
        Man darf jedoch nicht denken, dass es auf den Philippinen überhaupt keine eigene Geschichtsschreibung gegeben hätte, bevor Salazar sein Konzept entwickelte und die ersten Schriften dazu veröffentlichte. In intellektuellen Kreisen und an den Universitäten kursierten bereits ähnliche Vorstellungen. Vor allem zwei Entwicklungen ebneten den Weg für die Entstehung von BAKAS: zum einen die Bewegung zur Indigenisierung der Sozialwissenschaften, die in den 1970er Jahren zunehmend an Bedeutung gewann, und zum anderen der vom Sozialpsychologen Virgilio Enriquez vertretene Ansatz „Sikolohiyang Pilipino“.
 
        SIKOLOHIYANG PILIPINO UND PILIPINOLOHÍYA
 
        Mit Sikolohiyang Pilipino wurden zum ersten Mal postkoloniale Vorstellungen im Zusammenhang mit den Philippinen diskutiert. Die Bewegung, die als Kritik an der amerikanischen Psychologie und ihren universalistischen Ansprüchen begann, entwickelte sich schnell weiter und vertrat bald den viel breiter angelegten Ansatz, den kolonialen Diskurs zu demontieren und eine neue diskursive Ordnung außerhalb der westlichen Normativität zu schaffen. Sie konzentrierte sich zunächst auf die kolonialisierte Mentalität der Filipinos und versuchte, ein Bewusstsein für das von ihr formulierte Problem zu schaffen, dass man das Denken der Menschen von den Bildern und Erzählungen befreien müsse, die von den Kolonialmächten über die Filipinos konstruiert worden seien. 06  Im Laufe der Zeit schlossen sich der Bewegung Wissenschaftler:innen und Akademiker:innen aus verschiedenen Disziplinen an, die alle dieselbe Grundidee vertraten: Sie wollten einen Diskurs auf Filipino führen – einer der Sprachen des Archipels und damit Trägerin der Kultur –, in dem die Filipinos aktive Subjekte der Selbstreflexion anstatt Studienobjekte einer „überlegenen“ anderen Kultur waren, und zwar sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. 07  
 
        Zeus Salazar war einer der intellektuellen Vorreiter der Bewegung in den 1970er Jahren, der seine Vorstellung der Sikolohiyang Pilipino im Rahmen von Regionalstudien mit Fokus auf die Philippinen umsetzte. Zusammen mit Prospero R. Covar von der Fakultät für Anthropologie an der Universität der Philippinen definierte Zeus Salazar die Pilipinolohiya als „Studium der Welt der Filipinos, des Filipino-Seins und seiner verschiedenen Ausprägungen“, 08  während Covar auf die Notwendigkeit hinwies, in den Studien „die Begriffe und Denkweisen der Kultur zu verwenden“. 09  Auch wenn das manchmal so gesehen wird, war der Übergang von der Philippinologie zur Pilipinolohiya nicht nur eine Frage des Nationalgefühls oder der Bezeichnungen innerhalb akademischer Fachbereiche, sondern der Aufruf zu einer kognitiven Revolution, weg von den Regionalstudien, die die Philippinen von außen und meist im Kontext politischer Dominanz betrachteten, und hin zu einer Untersuchung von innen heraus, um die Komplexität einer Gesellschaft in ihren eigenen Begriffen und unter Verwendung einer lokalen Sprache zu erfassen. Sikolohiyang Pilipino öffnete den Blick für ein zentrales Problem in der philippinischen Wissenschaft und Gesellschaft: die Dominanz westlicher Denkweisen über die lokalen Haltungen. Aus verschiedenen Gründen 10  kam man jedoch nicht über den kritischen Diskurs hinaus, obwohl Zeus Salazar und einige andere in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren eigentlich weitergehen und eine eigene Disziplin etablieren wollten.
 
        PANTAYONG PANANAW: NEUE EPISTEMOLOGISCHE POSITIONEN
 
        Nach zwanzig Jahren philippinischer Experimente und Debatten über die Notwendigkeit, einen eigenen philippinischen Diskurs zu entwickeln, formulierte Zeus Salazar auf Grundlage seiner wegweisenden historischen Arbeiten seit den 1960er Jahren die Pantayong Pananaw, 11  die neben den Gründen für eine neue epistemologische Position im akademischen Denken auch die Mittel und Wege nennt, diese Position zu erreichen. Mit der Pantayong Pananaw („Von-uns-für-uns-Perspektive“) wollte Salazar einen, wie es die Kulturwissenschaftlerin Lily Mendoza formuliert, „geschlossenen Kreis der Interaktion“ schaffen, die „Beseitigung des Ethnozentrismus in der philippinischen Gesellschaft“, 12  um Ereignisse und Elemente aus einer inneren Perspektive zu betrachten, die bestand, bevor die europäischen Mächte ihre Vorstellung von Zeit und Raum über das von ihnen geschaffene Bildungssystem durchsetzten. Da die Möglichkeit, die Diskussion für Nicht-Filipinos zu öffnen, keine Erwähnung fand, wurde Pantayong Pananaw oft als ultranationalistische oder nativistische Bewegung missverstanden, die alles ablehnt, was nicht Filipino ist. Das mag aus den älteren Texten so herauszulesen sein, dabei sollte man jedoch nicht den Kontext vergessen, in dem Pantayong Pananaw entstand: das Scheitern der Sikolohiyang Pilipino und die starke Opposition akademischer Kreise gegen die Pilipinolohiya. Die Abschottung der Bewegung sollte daher – im Kontext einer intellektuellen Auseinandersetzung 13  – als reine Schutzmaßnahme verstanden werden, um die Bildung einer von der eigenen Kultur geprägten Wahrnehmung zu gewährleisten. Dies geschah immer unter der Voraussetzung, dass sich der Kreis – die diskursive Sphäre – zu einem späteren Zeitpunkt öffnen und ein Dialog auf Augenhöhe mit Teilnehmer:innen von außen, meist aus dem Westen, stattfinden konnte, die über fundierte dominante historiografische Traditionen und hegemoniale Kulturen verfügten. 14  
 
        Das Konzept der Pantayong Pananaw wurde zunächst in den Hörsälen der Fakultät für Geschichte an der Universität der Philippinen getestet und in den 1970er und 1980er Jahren in Vorlesungen und Seminaren gefestigt, bevor die daraus entstandene Synthese schließlich in einem Aufsatz mit dem Titel „Ang Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan“ („Pantayong Pananaw als zivilisatorischer Diskurs“) der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 15  Aufgrund des ursprünglichen Ziels – der Entstehung und Förderung eines nationalen Diskurses in den Sozialwissenschaften – war Pantayong Pananaw in Universitätskreisen verankert, wo das Konzept jedoch nach und nach an Boden verlor. Der Hauptgrund dafür war, dass Pantayong Pananaw im Bemühen um eine „Demokratisierung“ der Wissenschaft den Zugang zu den Sozialwissenschaften eigentlich erleichtern sollte. Paradoxerweise waren und sind die Theorie und Schriften jedoch aufgrund ihres konzeptionellen Niveaus selbst für die meisten Historiker:innen, die die Sprache fließend beherrschen, viel zu kompliziert, um sie in Filipino zu lesen. Andererseits hat BAKAS dank des indigenen Ansatzes, der Werte, auf die sich die Initiative konzentriert, und ihrer Zielsetzung („von uns für uns“) die richtigen Voraussetzungen dafür geschaffen, mit einer größeren Öffentlichkeit zu kommunizieren. Der Dialog mit der Basis ist fester Bestandteil der Bewegung und garantiert ihre Weiterentwicklung. Tatsächlich ist talastasan – definiert als die dialogische Praxis innerhalb der Sozialwissenschaften, aber auch zwischen Sozialwissenschaftler:innen und Laien – ein Kernkonzept der Pantayong Pananaw. Der Mensch bildet stets den Mittelpunkt, und der historische Diskurs wird in erster Linie von und für die Menschen geführt, die er auch betrifft.
 
        VON DER UNIVERSITÄT NACH DRAUẞEN
 
        Die Anfangsphase, die von intensiven Debatten in Universitätskreisen und einer Polarisierung zwischen Befürworter:innen und Kritiker:innen der Pantayong Pananaw begleitet wurde, war geprägt von den ersten Veröffentlichungen der BAKAS. Mehrere historische Studien, die von der Perspektive der Pantayong Pananaw inspiriert waren, trugen seit Mitte der 1980er Jahre zur Weiterentwicklung der Definition von Bagong Kasaysayan bei. 16  Die Texte, die nicht nur auf den Philippinen, sondern auch an der Universität zu Köln entstanden (und damit nicht in Filipino verfasst waren), unterschieden sich von den meisten anderen jener Zeit. Die Autor:innen waren von dem Wunsch getrieben, ihre Erkenntnisse einer Leserschaft zu vermitteln, die weit über die akademischen Kreise hinausging. Spätere Werke von Nancy Kimuell-Gabriel, Atoy M. Navarro und Portia Reyes wurden in Form von Monografien, Online-Publikationen oder Büchern verbreitet, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen.
 
        Im Bereich Veröffentlichungen ist BAKAS weiterhin aktiv und baut ihre Präsenz in akademischen Kreisen, aber auch in außeruniversitären Bereichen weiter aus, vor allem an Schulen und in Museen, den Orten der dialogischen Praxis par excellence. Gleichzeitig setzt BAKAS zunehmend Schwerpunkte in den Bildungsplänen, von der Grundschule bis zur Highschool. 2010 veröffentlichten die BAKAS-Vertreter:innen Sharon M. Maminta, Atoy M. Navarro, Lars Raymund C. Ubaldo und Zeus Salazar ein Lehrbuch für die Highschool mit dem Titel „Asya: Kasaysayan at Kabihasnan“ („Asien: Geschichte und Zivilisation“), das eine ganz neue Perspektive auf die Geschichte Asiens und der Philippinen bietet. Getreu dem Ziel, den Diskurs auf alle Filipinos auszuweiten, organisierte die Gruppe auch zwei jährliche Seminar-Workshops (2018–2019), die sich speziell mit der schulischen Bildung und der Frage befassten, wie junge Lernende für die Geschichte und Kultur ihres Heimatlandes begeistert werden können.
 
        Durch ihren Umgang mit der Geschichte hat BAKAS in vielerlei Hinsicht die vor allem im Westen üblichen traditionellen Trennlinien zwischen der akademischen und der angewandten Geschichtswissenschaft (Public History) aufgeweicht. 17  Zwar sind Kooperationen zwischen den Vertreter:innen der Public History und der klassischen akademischen Geschichtswissenschaft durchaus üblich, allerdings unterscheiden sie sich in ihren Absichten: Während die einen Probleme der „realen Welt“ angehen wollen, geht es den anderen vor allem um Gelehrsamkeit; während die einen praktisch orientiert sind, tummeln sich die anderen stärker im Bereich des reinen Wissens und der Theorie. Bei BAKAS sind beide untrennbar miteinander verbunden. Die BAKAS-Vertreter:innen nutzen die intellektuelle Position der Pantayong Pananaw, um mit dem „inneren“ Kreis ins Gespräch zu kommen, der alle Filipino-Sprechenden umfasst, die sich beteiligen möchten. Damit bestimmen die Gedanken und Handlungen des inneren Kreises die Ausrichtung der Bewegung. Das erklärt, warum BAKAS bereits einige Kurskorrekturen vorgenommen hat und das vermutlich auch weiterhin tun wird. 18  Doch bei BAKAS geht es nicht nur um den Dialog, es gibt auch einen wichtigen theoretischen Part, der in den Bereich der reinen Geschichtswissenschaft fällt. Beide arbeiten Hand in Hand: Die Theorie erklärt das Bedürfnis nach Dialog und Auseinandersetzung. Diese Verbindung von Theorie und Praxis ist nicht ohne Komplexität und Widersprüche, dennoch bleibt sie ein grundlegendes Prinzip der Bewegung, das die Präsenz von BAKAS sowohl an Universitäten als auch außerhalb erklärt. 19  
 
        NATIONALISMUS UND PHILIPPINISCHE GESCHICHTE
 
        BAKAS vertritt eine Form der Public History, die von der Überzeugung getragen ist, dass das Verständnis der Vergangenheit und der Stolz auf die lokale Kultur die Grundlage für die Stärkung der philippinischen Identität bilden. Diese Haltung geht zurück auf die philippinische Nationalbewegung, etwa die Propaganda-Bewegung (1872–1892), die erste Organisation, die sich für eine Vertretung der Filipinos im spanischen Parlament einsetzte. Zu ihren Mitgliedern zählten junge Intellektuelle, die der Ansicht waren, dass es genauso wichtig sei, über frühere Religionen, Sprachen und die Geschichte im Allgemeinen Bescheid zu wissen wie über die aktuelle politische Situation. BAKAS sieht ihre intellektuellen Wurzeln hauptsächlich in der Philippinischen Revolution von 1896, vor allem bei den nichtakademischen, „volkstümlichen“ Historikern, wie B. Jose P. Santos, und Arbeitern der 1930er Jahre, wie Jacinto Manahan. 20  
 
        Zeus Salazar entwickelte ein Modell, das es ermöglicht, die soziale und kulturelle Geschichte der Philippinen zu rekonstruieren und zu verstehen. Dies ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Geschichtsschreibung des Landes, sondern auch ein typisches Beispiel für postkoloniales Denken. 21  Das Modell ist allerdings nicht frei von Kritik, 22  wobei genau diese Eigenschaft womöglich einen wichtigen Beitrag leistet, um die Diskussion im „inneren Kreis“ anzuregen. Andererseits birgt das dialogische Modell, das Pantayong Pananaw und BAKAS so besonders macht, auch Probleme. Tatsächlich ist es keine leichte Aufgabe, sich auf verschiedenen Ebenen mit dem „Pantayo“ auseinanderzusetzen, und es ist nicht klar, ob BAKAS dies bereits gelungen ist. Auf Universitätsebene reicht die Gemeinschaft der BAKAS-Praktikizierenden zwar aus, um von einem gewissen Erfolg zu sprechen, dennoch bleibt ihr Einfluss marginal. Außerhalb der akademischen Kreise ist die Wirkung schwer zu beurteilen. Man kann jedoch festhalten, dass die konzentrierten Bemühungen von BAKAS in Hinblick auf die Lehrpläne an Schulen in den vergangenen Jahren ein klares Zeichen setzen für die anhaltende Fokussierung auf die Menschen, genauer gesagt auf die philippinische Gemeinschaft (bayan), die nach wie vor die einzige Öffentlichkeit und gleichzeitig der einzige Akteur von Bedeutung für die Bewegung ist.
 
        GESCHICHTE UND IDENTITÄT
 
        In seinen Texten unterscheidet Zeus Salazar zwischen „Geschichte“ – der westlichen Art, sich an die Vergangenheit zu erinnern und sich mit ihr auseinanderzusetzen –, die eine erlernte Praxis an Institutionen und eine akademische Tätigkeit ist, und „kasaysayan“, 23  dem zeitgenössischen Filipino-Wort für Geschichte. Der Begriff bezieht sich traditionell auf eine lebendige Praxis des Erzählens über die Vergangenheit – in Form von Geschichten, Chroniken; alles, was für die Gruppe wichtig genug ist, um sich daran zu erinnern – und kann mit „die Vergangenheit, die zählt“ übersetzt werden: das, woran man sich wegen seiner Bedeutung für die Gemeinschaft erinnert. BAKAS bildet die Schnittstelle zwischen beidem: Sie zielt darauf ab, die Geschichte der Philippinen unter Verwendung einer klaren Methodik im modernen und akademischen Sinn neu zu schreiben. Diese Methodik wurde unter Berücksichtigung von kasaysayan, den Quellen, aber auch der inklusiven Praxis, die Geschichte zur gemeinsamen Sache aller Filipinos zu machen, entwickelt und formuliert.
 
        BAKAS vereint die Geschichtswissenschaft, die in der Erklärung darüber enthalten ist, wie die philippinische Geschichtsschreibung aussehen sollte, mit der Überzeugung, dass Geschichte mit dem Leben der Menschen zu tun hat – nicht als Erinnerung an die Vergangenheit, sondern als lebendige Gegenwart, die von einer Gemeinschaft geteilt, geschaffen und genutzt wird, damit diese Gemeinschaft versteht, woher sie kommt und welchen Weg sie zurückgelegt hat, bis sie dorthin gelangte, wo sie jetzt ist. In diesem Sinne sind Geschichte und Geschichtsschreibung in erster Linie von der Suche nach einem Bewusstsein für die philippinische Identität innerhalb der Gemeinschaften motiviert, und diese Identität ist weniger definiert und vorgefertigt, als wenn sie durch die Pantayong Pananaw konstruiert wird.
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        ANMERKUNGEN
 
         01 Die von William Henry Scott geprägte Bezeichnung beschreibt die Schwierigkeiten (den Vorhang), die soziokulturelle Realität der philippinischen Bevölkerung in den spanischen Quellen zu erkennen, verweist aber auch auf Möglichkeiten (die Risse), sie zu überwinden.
 
         02 Vgl. Rommel A. Curaming, Postcolonial Studies and Pantayong Pananaw in Philippine Historiography, in: Kritika Kultura 27/2016, S. 63–91. 
 
         03 Die Nouvelle Histoire, deren Name auf die französischen Historiker Jacques Le Goff und Pierre Nora zurückgeht, kann als Weiterentwicklung der in Frankreich konzipierten Kulturgeschichte definiert werden, die sich jedoch auf den Bereich der Ideen und Vorstellungen konzentriert.
 
         04 Vgl. Zeus Salazar, Le concept AC+ anitu dans le monde austronésien: vers l’étude comparative des religions ethniques austronésiennes, Dissertation, Sorbonne Université, Paris 1968.
 
         05 Vor BAKAS wurden nur wenige Werke (vor allem aus der Zeit der Philippinischen Revolution) in Filipino verfasst.
 
         06 Eine ausführliche Darstellung zu Sikolohiyang Pilipino und ihrer Entstehung bietet Virgilio Enriquez, Indigenous Psychology and National Consciousness, Tokyo 1989; ders., From Colonial to Liberation Psychology, Quezon City 1992; A. Timothy Church/Marcia S. Katigbak, Indigenization of Psychology in the Philippines, in: International Journal of Psychology 3/2002, S. 129–148.
 
         07 Vgl. S. Lily L. Mendoza, Theoretical Advances in the Discourse of Indigenization, in: Atoy M. Navarro/Flordeliza Lagbao-Bolante (Hrsg.), Mga Babasahin Sa Agham Panlipunang Pilipino: Sikolohiyang Pilipino, Pilipinolohiya, at Pantayong Pananaw, Quezon City 2007, S. 257–316.
 
         08 Zeus A. Salazar, Konklusyon: Bagong Historiograpiya: Kapilipinuhan at Kamalayang Malayo, in: ders., The Malayan Connection: Ang Pilipinas sa Dunia Melayu, Quezon City 1998, S. 327 (Übersetzt aus dem Filipino durch die Autorin, Anm. d. Red.).
 
         09 Prospero R. Covar, Pilipinohiya, in: Violeta V. Bautista/Rogelia Pe-Pua (Hrsg.), Pilipinohiya: Kasaysayan, Pilosopiya at Pananaliksik, Manila 1991, S. 37, zit. nach Mendoza (Anm. 7), S. 251.
 
         10 Dazu ausführlicher Mendoza (Anm. 7), S. 248ff.
 
         11 „Pantayong“ setzt sich zusammen aus dem Wortstamm tayo („wir eingeschlossen“) und der Vorsilbe „pan“.
 
         12 Mendoza (Anm. 7), S. 286.
 
         13 Vgl. Portia L. Reyes, Fighting Over a Nation: Theorizing a Filipino Historiography, in: Postcolonial Studies 3/2008, S. 241–258.
 
         14 Seit 2012 gibt BAKAS „Saliksik“ (Forschung) heraus, ein jährlich erscheinendes E-Journal mit Peer-Review, das frei zugänglich ist. Das Journal verfügt über einen internationalen wissenschaftlichen Beirat, was für seine Offenheit gegenüber Nicht-Filipinos steht. Siehe https://ejournals.ph/issue.php?id=1484#view. 
 
         15 Zeus A. Salazar, Ang Pantayong Pananaw bilang Diskursong Pangkabihasnan, in: Bautista/Pe-Pua (Anm. 9), S. 46–72; vgl. ders./Ramon Guillermo, The Pantayo Perspective as a Discourse Towards Kabihasnan, in: Southeast Asian Journal of Social Science 1/2000, S. 123–152; ders., Ang Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan, in: Atoy M. Navarro/Mary Jane Rodriguez/Vicente Villain (Hrsg.), Pantayong Pananaw: Ugat at Kabuluhan, Pambungad sa Pag-Aaral ng Bagong Kasaysayan, Quezon City 2000, S. 79–125.
 
         16 Vgl. Nilo S. Ocampo, Katutubo, Muslim, Kristiyano: Palawan, 1621–1901, Köln 1985; Consolacion Alaras, Pamathalaan: Ang Pagbubukas sa Tipan ng Mahal na Ina, Köln 1988; Jaime Veneracion, Kasaysayan ng Bulakan, Köln 1986.
 
         17 Public History wird in Theorie und Praxis als eine besondere Herangehensweise an Geschichte betrachtet: als Geschichte, die für die Menschen gemacht ist, außerhalb des akademischen Bereichs, als Möglichkeit, auf lebendige und kreative Weise ein Bewusstsein für die Vergangenheit zu vermitteln, und sich damit von der Geschichte abzugrenzen, wie sie mitunter im Schulunterricht oder an Universitäten gelehrt wird.
 
         18 Vgl. Ramon Guillermo, Exposition, Critique, and New Directions for Pantayong Pananaw, in: Kyoto Review of Southeast Asia 3/2003, S. 1–20.
 
         19 Seit Zeus Salazars Pensionierung wurden die BAKAS-Praktizierenden am Historischen Institut der Universität der Philippinen etwas an den Rand gedrängt, weshalb einige an andere Einrichtungen in Manila wechselten.
 
         20 Vgl. Arthur M. Navarro, Bagong Kasaysayan sa Wikang Filipino: Kalikasan, kaparaanan at pagsasakasaysayan, in: Philippine Social Sciences Review 1–4/1998, S. 103–120.
 
         21 Vgl. Rommel A. Curaming, On the Viability of Indigenous Methodologies: Implications for Southeast Asian Studies, in: Suvannabhumi 1/2016, S. 56–76.
 
         22 Zur aktuellen konstruktiven Kritik siehe Lisandro E. Claudio, Postcolonial Fissures and the Contingent Nation: An Antinationalist Critique of Philippine Historiography, in: Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints 1/2013, S. 45–75.
 
         23 Der Wortstamm lautet saysay („Relevanz“, „Bedeutung“), der auch von salaysay kommt („Erzählung“, „Geschichte“).
 
      

       
        „SCHULTER AN SCHULTER“ GEGEN CHINA?
 
        Die Allianz zwischen den Philippinen und den USA im Indopazifik
 
         Felix Heiduk 
 
        Der Indopazifik ist zu einer geopolitischen Hauptarena des 21. Jahrhunderts geworden. Im Folgenden wird der Indopazifik weniger als geografisch definierte Region denn als geopolitisches Konzept im Kontext des strategischen Wettstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China verstanden. 01  Dabei rückt ein südostasiatischer Inselstaat verstärkt ins Rampenlicht: die Philippinen. Die geografische Lage des aus mehr als 7000 Inseln bestehenden Archipelstaates, sowie der Umstand, dass die Philippinen seit 1956 ein militärischer Alliierter der USA sind, werden zumeist als Gründe dafür angeführt, warum Manila eine Schlüsselfunktion in der militärischen und politischen Strategie der USA im Indopazifik einnimmt. Die strategische Bedeutung der Philippinen hat angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China im Südchinesischen Meer und um Taiwan in den vergangenen Jahren zugenommen. 
 
        In der Öffentlichkeit wird die Militärallianz mit den USA gerne als unzerbrechlich dargestellt. Seit 1945 kämpften Washington und Manila stets „Schulter an Schulter“ – so stellte es jüngst US-Verteidigungsminister Pete Hegseth dar. 02  Ähnlich äußerte sich auch sein philippinischer Amtskollege Gilberto Teodoro. 03  Blickt man über derartige Rhetorik hinweg, offenbart sich jedoch ein weitaus komplexeres Bild. Denn die Beziehungen zwischen Washington und Manila sind viel weniger gleichförmig, als die Rhetorik politischer Entscheidungsträger vermuten ließe: 04  Die Außen- und Sicherheitspolitik der Philippinen schwingt de facto stark zwischen den USA und China hin und her.
 
        „LITTLE BROWN BROTHERS“
 
        Die Philippinen liegen geografisch in einer Schlüsselposition zwischen Südostasien, China, Japan, Korea, Taiwan und dem Pazifik. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben US-Strategen – allen voran Admiral Alfred Thayer Mahan – die Bedeutung der Inselgruppe für die Machtprojektion der USA in die Region. Dies war vor allem durch die Nähe zu China bedingt, damals „offener“ Markt für verschiedene Kolonialmächte, und durch den Zugang zu sowie die mögliche Kontrolle von Schifffahrtsrouten zwischen dem Südchinesischen Meer und dem Westpazifik. Nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898 übernahmen die Vereinigten Staaten die Kontrolle über die Philippinen von Spanien. Die philippinischen Unabhängigkeitsbestrebungen wurden auch von den USA blutig niedergeschlagen – obwohl philippinische Revolutionäre an der Seite der USA gegen Spanien gekämpft hatten. Die Folge war der Philippinisch-Amerikanische Krieg (1899–1902), ein brutaler Konflikt mit schätzungsweise 200000 zivilen Todesopfern. Die Beziehungen zwischen den USA und den Philippinen während der Kolonialzeit (1898–1946) waren geprägt von einem asymmetrischen Machtverhältnis, paternalistischem Rassismus und einer ambivalenten Mischung aus Unterdrückung und „Zivilisierungsmission“. Ein zentraler Ausdruck dieser Haltung war die Beschreibung der philippinischen Bevölkerung als „little brown brothers“, die „noch nicht reif“ für die Selbstregierung seien und einer schrittweisen „zivilisatorischen Entwicklung“ unter Anleitung der USA bedürften. Vor allem aber wurden die Philippinen wirtschaftlich ausgebeutet durch die Ausrichtung der philippinischen Wirtschaft als Rohstofflieferant und Absatzmarkt für US-Produkte. Während amerikanische Unternehmen und eine kleine philippinische Elite mit engen Beziehungen zur Kolonialmacht davon profitierten, verblieb der Großteil der Bevölkerung in Armut. 05  
 
        Zudem spielten die Philippinen eine zentrale Rolle als strategischer Stützpunkt für die Kolonialpolitik der USA im Pazifik und in Ostasien. 06  Die Stationierung amerikanischer Truppen und der Ausbau militärischer Einrichtungen auf den Philippinen war die Folge. Besonders deutlich wurde die strategische Bedeutung der Philippinen im Zweiten Weltkrieg im Krieg gegen Japan. Die Philippinen selbst hingegen blieben strategisch abhängig: Alle außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen, speziell für den Krieg gegen Japan, wurden von den USA getroffen – mit massiven Kosten für den Archipel in Form hoher ziviler Opferzahlen und massiver wirtschaftlicher Zerstörung. 07  Auch nach der Unabhängigkeit blieben viele US-Militärbasen bis in die 1990er Jahre erhalten, und die enge strategische Anbindung an die USA setzte sich fort. Unter der Diktatur von Ferdinand Marcos Senior zwischen 1972 und 1986 präsentierten sich die Philippinen als loyaler Verbündeter der USA im „Kampf gegen den Kommunismus“ in Asien während des Kalten Krieges. 
 
        Infolge der Niederschlagung der Marcos-Diktatur durch die People Power Revolution von 1986 und der Machtübernahme demokratischer Kräfte in Manila wurden die US-philippinischen Beziehungen auf den Prüfstein gestellt. Rufe nach einer unabhängigeren Außenpolitik wurden laut: 1991 lehnte das philippinische Parlament mehrheitlich ein Abkommen zur Verlängerung des US-Stützpunktnutzungsrechts ab. Im Folgejahr wurden daher die US-Militärstützpunkte geschlossen und die dort stationierten US-Streitkräfte abgezogen. 08  Dies markierte allerdings keinesfalls ein Ende der engen militärischen Beziehungen zu den USA: Angesichts wachsender dschihadistischer Bedrohungen im Süden der Philippinen und Auseinandersetzungen mit China im Südchinesischen Meer wurden diese – etwa mittels eines Visiting Forces Agreement (VFA), welches US-Truppen zu Trainings- und Ausbildungszwecken erlaubt, auf die Philippinen zurückzukehren – bereits Ende der 1990er Jahre wieder intensiviert.
 
        GROẞMÄCHTERIVALITÄT IM INDOPAZIFIK
 
        Auch heute sind die Philippinen ein zentrales strategisches Drehkreuz für die US-Machtprojektion in Ostasien. Erklärter Widersacher ist jedoch nicht mehr Japan, mit dem die USA ähnlich wie mit den Philippinen eine Militärallianz unterhalten, sondern die VR China. Letztere stellt mittlerweile offensiv die Hegemonie der USA in Asien infrage. Die USA hatten es mittels eines „modernen Tributsystems“ über Jahrzehnte hinweg vermocht, an der Spitze der regionalen Ordnung Asiens zu stehen. 09  Eine Ordnung, in der Washington sich die Hegemonialstellung mittels militärischer Stärke, vermittelt primär über ein System bilateraler Militärbündnisse (unter anderem mit den Philippinen), sowie wachsenden regionalen wirtschaftlichen Wohlstand, etwa durch den Zugang zu seinen Märkten, absicherte. 
 
        Die Hegemonie der USA in Asien bröckelt jedoch seit Jahren zusehends. Dies wird einerseits von den USA selbst verursacht: im Innern durch Polarisierung und Unterhöhlung demokratischer Normen; nach außen durch wirtschaftlichen Nationalismus, durch das Infragestellen der eigenen Zuverlässigkeit gegenüber Partnern und Alliierten, etwa durch Androhung von US-Truppenreduzierungen, durch schwindendes Engagement in internationalen Institutionen sowie durch die im Vergleich zu China geringe regionale wirtschaftliche Kooperationsbereitschaft. 10  Andererseits fordert die VR China die US-Hegemonie gezielt auf verschiedenen Ebenen direkt heraus. Auf rhetorischer Ebene hat Xi Jinping die von den USA geführte hegemoniale Ordnung als ein „Relikt“ des Kalten Krieges bezeichnet und im Gegenzug von einer regionalen Ordnung „von und für Asiaten“ gesprochen. 11  China hat durch die Belt and Road Initiative („Neue Seidenstraße“) und die damit verbundene Schaffung engerer wirtschaftlicher Beziehungen den USA wirtschaftlich in Asien längst den Rang abgelaufen. Darüber hinaus begann China mit der Militarisierung von Teilen des Südchinesischen Meeres, einer massiven Aufrüstung der Volksbefreiungsarmee, der Ausweitung bilateraler Sicherheitspartnerschaften in der Region (Pekings sogenannter circle of friends) und der Förderung neuer, von China geführter multilateraler Foren und Dialoge, etwa der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit oder der BRICS. 12  
 
        Als Reaktion darauf hat Washington die Erhaltung der eigenen Hegemonie zum zentralen strategischen Ziel erklärt. Washingtons „Free and Open Indo-Pacific“ (FOIP) wird als Gegenentwurf zu einer von China dominierten Neuordnung der Region gesehen. Im Rahmen des FOIP-Konzeptes spielen die Philippinen eine wichtige Rolle – vor allem durch die geografische Lage des Archipels zwischen Südchinesischem Meer, durch das aktuell rund ein Drittel des globalen Seehandels transportiert wird, und dem Westpazifik sowie durch seine Nähe zu Taiwan. Insbesondere die Kontrolle der Straße von Luzon zwischen Taiwan und dem Norden des Archipels spielt hierbei eine wichtige Rolle. 
 
        Neben geografischen Faktoren befinden sich die Philippinen auch aufgrund einer Reihe von verteidigungspolitischen Erwägungen im Zentrum der sino-amerikanischen Rivalität um die Vorherrschaft im indopazifischen Raum. Zunächst wäre Manila wegen des seit 1951 bestehenden Verteidigungsbündnisses mit den USA im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Peking und Washington – etwa um Taiwan – möglicherweise direkt in diese involviert. Und bei einer Eskalation des Konfliktes zwischen der VR China und den Philippinen im Südchinesischen Meer würde es höchstwahrscheinlich zu einer Involvierung der USA kommen. Tatsächlich erklärten unterschiedliche US-Administrationen, dass jedweder bewaffnete Angriff auf die philippinischen Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge die Beistandsverpflichtungen der USA auslösen würde. Auf den Philippinen befinden sich zudem nach wie vor Militärbasen, die für die amerikanische Gegenmachtbildung von hoher strategischer Bedeutung sind. 
 
        Aus Sicht vieler Filipinos stellt der Konflikt im Südchinesischen Meer zwischen Peking und Manila derzeit die größte Bedrohung für die Sicherheit der Philippinen dar. China erhebt basierend auf historischen Karten völkerrechtlich nicht gedeckte Ansprüche auf rund 90 Prozent des Südchinesischen Meeres – darunter sind unter anderem philippinische Hoheitsgewässer sowie Ausschließliche Wirtschaftszonen. Die Philippinen beriefen sich in der Folge auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) und wandten sich 2013 an den Ständigen Schiedshof in Den Haag zur rechtlichen Klärung der Ansprüche Chinas im Südchinesischen Meer. Den Haag erklärte die Ansprüche Chinas 2016 zwar für nichtig, China erkannte jedoch das Urteil nicht an und setzte seine expansive Politik fort. Zusammenstöße zwischen chinesischer Marine, Küstenwache und Fischerbooten auf der einen, und philippinischer Marine, Küstenwache und Fischerbooten auf der anderen Seite finden seit 2016 nahezu regelmäßig statt. Dabei wurden durch den Einsatz von Wasserkanonen und Lasern oder auch das gezielte Rammen von Booten immer wieder Filipinos (schwer) verletzt. Um gegen den übermächtigen Gegenspieler Peking militärisch zu bestehen, erscheint vielen Filipinos angesichts der geringen eigenen militärischen Kapazitäten die Unterstützung der USA unabdingbar. 
 
        Der Ruf der USA als verlässlicher Partner beziehungsweise Alliierter ist jedoch auch auf den Philippinen angekratzt: In Manila erinnern sich viele an die De-facto-Besatzung des Scarborough-Riffs 2012 durch China, bei der die Unterstützung der USA ausblieb. Nachdem die Philippinen Anfang 2012 chinesische Wilderer festgenommen hatten, tauchte die chinesische Küstenwache an dem Riff auf und beanspruchten die Kontrolle über das Riff, welches nur 124 Seemeilen von der philippinischen Hauptinsel Luzon entfernt ist und somit klar innerhalb der philippinischen Ausschließlichen Wirtschaftszone liegt. In der Folge standen sich philippinische und chinesische Schiffe wochenlang gegenüber. Im Juni desselben Jahres vermittelte die Obama-Regierung eine Vereinbarung über den Rückzug der Schiffe beider Seiten, der jedoch nur Manila nachkam. Seitdem kontrolliert Peking das Riff. Trotz Wortbruchs Pekings beschloss die damalige US-Regierung, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. 13  Ungeachtet der militärischen Beistandspflicht sind sich viele Filipinos daher unsicher, ob die USA wirklich bereit wären, zur Verteidigung philippinischer Sandbänke oder Riffe eine militärische Konfrontation mit China einzugehen. China nutzt all dies aus und sät auf verschiedenen Ebenen gezielt Zweifel an der Zuverlässigkeit der USA. 14  
 
        DUTERTES „PIVOT TO CHINA“
 
        Auf diese komplexe strategische Gemengelage, die sowohl von kontinuierlichen Auseinandersetzungen mit China im Südchinesischen Meer als auch einer hohen militärischen Abhängigkeit von den USA bei gleichzeitiger Sorge um die Zuverlässigkeit amerikanischer Bündnistreue geprägt ist, haben die Philippinen in der vergangenen Dekade keineswegs gleichförmig reagiert. Unterschiedliche Regierungen zogen durchaus andersgeartete Schlussfolgerungen für die Ausrichtung der philippinischen Außen- und Sicherheitspolitik hinsichtlich der Beziehungen zu den USA. Zwar dominieren in vielen Teilen des politischen Establishments, und insbesondere unter den philippinischen Streitkräften, seit Jahrzehnten Befürworter einer engen Anbindung an die USA, aber es gibt durchaus signifikante Teile der Bevölkerung und der Eliten, die eine von den USA unabhängigere Außen- und Sicherheitspolitik, und damit verbunden eine stärkere „Äquidistanz“ zwischen den beiden Großmächten USA und China, fordern. 
 
        Darüber hinaus stattet das präsidiale Regierungssystem der Philippinen den Präsidenten beziehungsweise die Präsidentin mit extensiven Machtbefugnissen aus. Wenngleich die einzelnen philippinischen Präsidenten selbstverständlich durch eine Reihe von Faktoren – etwa die wirtschaftliche Lage des Landes – in ihrem Handeln beschränkt werden und nicht quasi-absolut agieren können, haben philippinische Präsidenten und Präsidentinnen die Beziehungen zu den USA gleichwohl analog zu ihren unterschiedlichen Überzeugungen auf jeweils sehr unterschiedliche Art und Weise ausgestaltet. Dies erklärt, warum politische Machtwechsel auf den Philippinen oft zu merklichen Veränderungen in den US-philippinischen Beziehungen führten. 15  
 
        So auch unter der Amtszeit des Präsidenten Rodrigo Duterte (2016–2022): Internationale Bekanntheit erlange Duterte vor allem durch seinen „Krieg gegen die Drogen“, in dessen Kontext schätzungsweise über 10000 Menschen Opfer von illegalen Hinrichtungen wurden. Weit weniger im Blick der internationalen Öffentlichkeit waren die Veränderungen in der philippinischen Außenpolitik unter Duterte, der sich fest entschlossen zeigte, die traditionell westlich orientierte Außenpolitik neu auszurichten und zu gestalten. Als Gründe für die Neujustierung der Beziehungen zu den USA führte Duterte sowohl Gräueltaten der USA während der kolonialen Ära als auch die übermäßige wirtschaftliche und sicherheitspolitische Abhängigkeit von Washington an. Vor allem letztere stellten eine ernste Gefahr für die philippinische Souveränität dar. Der damalige Außenminister Perfecto Yasay Jr. forderte die Filipinos etwa auf, sich von den „unsichtbaren Ketten“ zu befreien, die sie als „kleine braune Brüder“ der Amerikaner trügen. 16  Mit hohen Zustimmungswerten in Meinungsumfragen für seine „unabhängige Außenpolitik“ im Rücken, kündigte Duterte das bilaterale Abkommen über die verstärkte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich (VFA) auf und drohte sogar an, die diplomatischen Beziehungen zu Washington in Gänze abzubrechen. Die Beziehungen zur EU wurden unter Duterte ebenfalls auf Eis gelegt, weil Brüssel unter anderem seinen „Krieg gegen die Drogen“ kritisiert hatte. 17  Duterte brüstete sich sogar damit, in seiner gesamten Amtszeit kein einziges westliches Land besucht zu haben.
 
        Gleichzeitig vollzog Duterte außenpolitisch eine Annäherung an China. Das Urteil des Ständigen Schiedshofs in Den Haag von 2016, welches zugunsten der Philippinen ausgefallen war, bezeichnete er als ein „Stück Papier“, das zugunsten engerer wirtschaftlicher Beziehungen mit China „in den Hintergrund treten“ müsse. Er betonte wiederholt die militärische Überlegenheit Chinas in den Streitigkeiten im Südchinesischen Meer und mahnte eine friedliche Konfliktbeilegung zwischen Manila und Peking ohne „Einmischung der USA“ an. Duterte erhoffte sich von China im Gegenzug Kredite, Infrastrukturinvestitionen und Handelsvorteile sowie eine Entspannungspolitik im Südchinesischen Meer. 18  
 
        WIEDERANNÄHERUNG UNTER MARCOS JR.
 
        Zum Ende seiner Amtszeit erklärte Duterte jedoch seinen „Pivot to China“ selbst für gescheitert – denn unter seiner Präsidentschaft stand Manila trotz zahlreicher Anbiederungen und Zugeständnisse an China in Bezug auf den Konflikt im Südchinesischen Meer letztlich mit (fast) leeren Händen da. Eine Entspannungspolitik hatte nicht eingesetzt, die Auseinandersetzungen mit China waren unvermindert weitergegangen und auch die erhofften Kredite und Investitionen aus China nicht in erhoffter Höhe erfolgt. Dass Duterte China weit entgegengekommen war, hatte Peking zu keinen nennenswerten Konzessionen gegenüber Manila veranlasst. 19  
 
        Zu einer (erneuten) Wende in den Beziehungen zu den USA, vor allem im Sinne einer Revitalisierung der Militärallianz, kam es aber erst unter der seit 2022 amtierenden Regierung von Ferdinand Marcos Jr. Dieser hatte bereits während des Wahlkampfs immer wieder betont, wie wichtig und von beiderseitigem Vorteil enge Beziehungen mit den USA seien. Anders als sein Vorgänger bekannte sich Marcos Jr. klar zum militärischen Beistandspakt mit den USA. Der damalige US-Präsident Joe Biden äußerte zeitgleich, dass auch auf der anderen Seite des Pazifiks der Wunsch bestehe, zu einer „Normalität“ der Beziehungen zurückzukehren, und sprach sich für eine Stärkung der bilateralen Partnerschaft aus. 20  Auf diplomatischer Ebene wurden daraufhin unter anderem regelmäßige „2+2“-Dialoge zwischen den jeweiligen Außen- und Verteidigungsministern eingerichtet. 
 
        Verteidigungspolitisches Kernstück der Revitalisierung der Allianz sind die im Mai 2023 veröffentlichten neuen bilateralen Verteidigungsrichtlinien. 21  Diese zielen auf die Modernisierung der philippinischen Streitkräfte durch Militärhilfen, die Verbesserung der Interoperabilität zwischen dem philippinischen und dem US-Militär durch gemeinsame Übungen sowie engere nachrichtendienstliche Kooperation ab. Bereits vor Veröffentlichung war das Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) von 2014 erweitert worden, wodurch die USA Zugang zu insgesamt neun statt vorher vier philippinischen Militärbasen erhielten, von denen sich einige im Norden des Landes in Richtung Taiwan befinden. Die USA sagten im Gegenzug die Modernisierung dieser Basen zu. Zur Verbesserung der Interoperabilität und zur Abschreckung Chinas finden seit 2022 wieder vermehrt gemeinsame Manöver statt. Die gemeinsam durchgeführten Balikatan-Manöver („Schulter an Schulter“) 2024 waren mit 17000 teilnehmenden Soldaten die bisher zahlenstärksten. 
 
        Seit November 2023 fahren zudem Schiffe der amerikanischen und der philippinischen Marine gemeinsam Patrouillen. Dazu beobachten Aufklärungsflugzeuge der USA das Geschehen, wenn der Außenposten am Second Thomas Shoal, einem Riff auf den Spratly Inseln, 105 Seemeilen westlich der Philippinen, mit Nachschub versorgt wird. Washington hat zudem zugesagt, weitere Militärhilfe in Form von Transportflugzeugen, Radaranlagen, Drohnen und weiteren Systemen zur Küstenverteidigung zur Verfügung stellen. 22  Seit 2024 haben die USA zudem mobile Raketenstartrampen vom Typ Typhon, von denen aus unter anderem Tomahawk-Marschflugkörper abgefeuert werden können, im Rahmen gemeinsamer Manöver auf die Philippinen verlegt. Die Typhon-Systeme, deren Reichweite auch die chinesische Küste und verschiedene Basen der Volksbefreiungsarmee im Südchinesischen Meer umfasst, verbleiben seither auf den Philippinen. 23  Auch mit den engen US-Alliierten Japan und Australien vertiefte die Marcos-Regierung die sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit. 
 
        FAZIT
 
        Die philippinisch-amerikanische Allianz erscheint derzeit stark wie nie. „Schulter an Schulter“, so zumindest die offizielle Rhetorik, stehe man einem revisionistischen, aggressiv auftretenden China gegenüber. Doch dieser Eindruck darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Allianz seit den 1990er Jahren durchaus von Widersprüchen und Inkonsistenzen gekennzeichnet ist. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in innenpolitischen Veränderungen auf den Philippinen selbst – allen voran Wechseln im Präsidentenamt. Imaginiert man die Außenpolitik der Philippinen als ein Pendel, dann schwingt dieses nach jeder Präsidentschaftswahl neu aus. Mal in Richtung der USA, mal in Richtung Chinas. Der angeführte Vergleich zwischen den Beziehungen zu den USA unter der Präsidentschaft Dutertes und der Marcos Juniors illustriert diese Inkonsistenzen und Widersprüche. Eine Wahl Sara Dutertes, der Tochter Rodrigo Dutertes, zur Präsidentin 2028 könnte die Beziehungen zu den USA erneut stark verändern. 
 
        Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass auch andere Faktoren auf die Entwicklungen der Allianz Einfluss nehmen: Das Auftreten Chinas gegenüber Manila beispielsweise, aber auch innenpolitische Veränderungen in den USA wirken sich auf das Verhältnis der beiden Länder aus. Die Wiederwahl Donald Trumps hat neue Dynamiken hervorgebracht. Die militärische Kooperation besteht bislang fort – insbesondere, weil Trump China weiterhin als geopolitischen Rivalen betrachtet. Gleichwohl sind Fragen nach Lastenteilung (auch durch die Verhängung von Zöllen und der Streichung von Entwicklungshilfen), die Forderung nach höheren Rüstungsausgaben Manilas wie auch die ungewisse Zukunft sino-amerikanischer Beziehungen stärker in den Vordergrund gerückt. Sowohl stärkere Lastenteilung und erhöhte Militärausgaben als auch die Unberechenbarkeit Trumps stellen die Beziehungen vor neue Herausforderungen, deren Auswirkungen derzeit kaum abschätzbar sind.
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        WIDERSTAND UND WIEDERKEHR
 
        Autoritäre Tendenzen und der Kampf um demokratische Räume auf den Philippinen
 
         Carmen Wintergerst · Aurel Croissant 
 
        Die politische Entwicklung der Philippinen ist seit ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1946 durch das zyklische Wechselspiel zwischen der Ausweitung demokratischer Räume und autoritären Rückschlägen geprägt. Statt kontinuierlicher Konsolidierung pendeln die demokratischen Institutionen in einem Spannungsfeld zwischen zwei konkurrierenden Auffassungen demokratischer Rechenschaft: einer partizipativen, die die vertikale Rechenschaftspflicht der Regierung gegenüber dem Volk betont, und einer institutionellen, die die horizontale Kontrolle zur Begrenzung exekutiver Macht priorisiert. Die Folge war ein ständiges Schwanken zwischen populistischen Herrschaftsformen, die sich durch direkte Volksnähe auszeichnen, und oligarchischen Strukturen, in denen politische Macht von einer kleinen Elite dominiert wird. 01  
 
        Die Verfassungsordnung des Inselstaates ist geprägt von einer übermächtigen Exekutive, einem zentralisierten, aber schwachen Staat sowie der dominierenden Rolle politischer Dynastien – allesamt Relikte der kolonialen Vergangenheit. 02  Demokratische Reformen nach dem Ende der Marcos-Diktatur 1986 führten bislang nicht zu nachhaltiger rechtsstaatlicher Konsolidierung: Wahlen gelten zwar als einziges legitimes Verfahren der Machtübertragung, sind jedoch eingebettet in klientelistische Netzwerke, dynastische Strukturen und ein fragmentiertes Parteiensystem. Ein demokratischer Machtwechsel geht daher nicht zwangsläufig mit umfassender politischer Rechenschaftslegung oder einer strukturellen Erneuerung des politischen Systems einher.
 
        Die Präsidentschaft Rodrigo Dutertes (2016–2022) verdeutlicht, wie populistische Rhetorik, extreme Gewalt und unablässige Angriffe auf unabhängige Institutionen die demokratische Substanz eines politischen Systems schwächen können. Die Wahl des Diktatorensohns Ferdinand Marcos Jr. zum Präsidenten im Jahr 2022 schürte Hoffnungen auf eine politische Stabilisierung, doch deuten die Entwicklungen seitdem eher darauf hin, dass die instabile Balance aus demokratischem Anspruch und autoritärer Versuchung weiterhin besteht.
 
        Im Folgenden analysieren wir, warum es auf den Philippinen trotz starker demokratischer Kräfte immer wieder zu autokratischen Rückschritten kommt, ohne dass das Land jedoch vollständig in die Autokratie abrutscht. Im Fokus stehen die historischen Fundamente präsidentieller Macht, die Verflechtung von Eliteninteressen, Gewalt und Klientelismus im Wahlprozess sowie deren Auswirkungen auf Institutionen und Gesellschaft unter Duterte. Abschließend wird erörtert, ob unter Marcos Jr. ein demokratischer Aufschwung zu erwarten ist.
 
        URSPRÜNGE DER PHILIPPINISCHEN DEMOKRATIE
 
        Die Anfänge der philippinischen Demokratie gehen zurück auf den antikolonialen Befreiungskampf gegen die jahrhundertelange spanische Kolonialherrschaft. Mit der Philippinischen Revolution 1896 wurde nicht nur die Befreiung von kolonialer Unterdrückung angestrebt, sondern auch die Errichtung eines unabhängigen, republikanischen Staates. Auf die Proklamation der Unabhängigkeit durch Emilio Aguinaldo im Jahr 1898 folgten die Ausarbeitung der sogenannten Malolos-Verfassung sowie die Ausrufung der Ersten Philippinischen Republik. 03  
 
        Der Versuch, ein demokratisches Staatswesen zu etablieren, kollidierte jedoch unmittelbar mit den imperialen Interessen der Vereinigten Staaten, die nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg (1898) die Herrschaft über die Philippinen übernahmen. Die daraus resultierende Konfrontation endete mit der Unterwerfung der jungen Republik im Philippinisch-Amerikanischen Krieg (1899–1902). Diese Episode illustriert die „kontradiktorische Dynamik des Imperialismus“, in der die Philippinen zum Schauplatz konkurrierender kolonialer Machtprojekte avancierten, deren Nachwirkungen die politische Entwicklung bis heute prägen. 04  
 
        Die amerikanische Kolonialmacht führte ein begrenztes System der Selbstverwaltung ein, das auch einige demokratische Elemente wie Wahlen und legislative Institutionen zuließ. Die Einführung des Commonwealth-Status 1935 leitete eine Phase zunehmender Autonomie ein, 05  ehe die formelle Unabhängigkeit 1946 erreicht wurde. Die Dominanz traditioneller Eliten und lokaler Machtzirkel blieb hiervon weitgehend unberührt. 06  Spätestens gegen Ende der zweiten Amtszeit Ferdinand Marcos’, der seit 1965 im Amt war und 1969 wiedergewählt wurde, untergruben autoritäre Herrschaftsmethoden mehr und mehr die vorhandenen demokratischen Institutionen. Mit der Verhängung des Kriegsrechts 1972 zentralisierte Marcos die staatliche Kontrolle – ein autoritärer Reflex, tief verwurzelt in kolonialen Regierungspraktiken. 07  Gleichzeitig formierte sich zivilgesellschaftlicher Widerstand, der 1986 schließlich in der sogenannten People Power Revolution gipfelte, die Marcos stürzte. 08  Die Verfassung von 1987 markiert formal die Wiederherstellung demokratischer Institutionen, doch zeigte sich schnell, dass etablierte politische Familien den Regimewechsel dazu nutzten, ihre Dominanz über Politik und Staat abzusichern. Die philippinische Demokratie bleibt somit eine „Elitendemokratie“, in der zwar regelmäßig Wahlen stattfinden, tatsächliche politische Macht jedoch in den Händen einer kleinen Elite konzentriert ist. 09  
 
        Trotz wiederholter autoritärer Rückschläge, zuletzt unter Rodrigo Duterte, ist das demokratische Moment in der philippinischen Gesellschaft nie vollständig erloschen. Der beständige Widerstand gegen koloniale und autokratische Herrschaft verweist auf eine widerstandsfähige demokratische Kultur, die sich nicht allein auf importierte Institutionen stützt, sondern in sozialen Kämpfen und aktiver gesellschaftlicher Partizipation verwurzelt ist. Die philippinische Demokratie ist somit das Ergebnis eines konfliktreichen historischen Prozesses, der von antikolonialen Bewegungen, imperialer Repression und zivilgesellschaftlicher Mobilisierung geprägt ist.
 
        DEMOKRATISCHE ENTWICKLUNG ZWISCHEN REGRESSION UND RESILIENZ
 
        Seit der People Power Revolution ist die politische Entwicklung der Philippinen geprägt von einem beständigen Wechselspiel zwischen Phasen demokratischer Regression und Resilienz. Dieses Oszillieren beruht auf dem Zusammenspiel struktureller und institutioneller Faktoren, die tief in der Gesellschaft und Politik des Landes verankert sind.
 
        Demokratische Regression zeigt sich immer wieder in der schrittweisen Schwächung zentraler demokratischer Institutionen und Normen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die zunehmende Konzentration exekutiver Macht beim Staatspräsidenten, die durch die Schwäche horizontaler Kontrolle und ein zersplittertes Parteiensystem begünstigt wird. Gleichzeitig stabilisieren klientelistische Netzwerke und dynastische Machtstrukturen die oligarchische Elite, die den Zugang zu politischen Ämtern dominiert. 10  Autoritäre Akteure wie Duterte mobilisieren gesellschaftliche Unterstützung und setzen auf eine Politik der Schwächung der gesellschaftlichen und rechtsstaatlichen Kontrollen, beispielsweise durch Einschränkungen der Pressefreiheit oder Angriffe auf Gerichte und andere „Watchdog“-Institutionen. Dies führt zu einer Aushöhlung demokratisch-freiheitlicher Prozesse, wobei die formalen demokratischen Strukturen bestehen bleiben.
 
        Demgegenüber zeigt sich demokratische Resilienz in der Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Gruppen, richterlichem Widerstand sowie der Beharrungskraft unabhängiger Institutionen. Zivilgesellschaftliche Akteure fungieren dabei als wichtige Gegengewichte zu autoritären Exzessen, aber auch internationale Akteure und Normen spielen eine Rolle. Dennoch bleibt diese Widerstandskraft fragmentiert und wird durch bestehende Machtstrukturen eingeschränkt. So entsteht das charakteristische Auf und Ab zwischen autoritären Tendenzen und demokratischem Widerstand.
 
        Vor diesem Hintergrund lässt sich die politische Entwicklung der Philippinen seit dem Ende der Marcos-Diktatur in drei klar abgrenzbare Phasen unterteilen, die durch jeweils unterschiedliche Ausprägungen von demokratischer Regression und Resilienz gekennzeichnet sind (Abbildung 1). Autoritäre Tendenzen und demokratischer Widerstand überlagern sich im Zeitverlauf, wodurch das politische System beständig zwischen beiden Polen oszilliert. 
 
         
           Abbildung 1: Ausprägung liberaler und elektoraler Demokratie, 1986–2024
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Ausprägung der Demokratie auf den Philippinen von 1986 bis 2024.] 
           Der Electoral Democracy Index misst, inwieweit politische Führungspersönlichkeiten in freien und fairen Wahlen gewählt werden und die Vereinigungs- und Meinungsfreiheit gewährleistet sind. Der Liberal Democracy Index misst darüber hinaus die Rechtsstaatlichkeit, die Rechte des Einzelnen und von Minderheiten sowie die Beschränkung der Exekutive durch Justiz und Legislative. Beide Indizes werden auf einer Skala von 0 bis 1 gemessen, wobei höhere Werte ein höheres Maß an Demokratie anzeigen. 
 
            Quelle: Varieties of Democracy (V-Dem, www.v-dem.net), eigene Darstellung. 
 
        
 
        Phase 1: Demokratischer Neuanfang (1986–1998)
 
        Die unmittelbare Post-Marcos-Ära war geprägt von dem Versuch, die geschwächten demokratischen Institutionen wiederaufzubauen. Die Verfassung von 1987 etablierte zentrale rechtliche und politische Grundlagen wie Gewaltenteilung, Freiheitsrechte und Kontrollmechanismen gegenüber der Exekutive. Getragen wurde der demokratische Neuanfang von zivilgesellschaftlicher Mobilisierung und einem breiten gesellschaftlichen Konsens. Gleichzeitig blieb die Machtstruktur jedoch von politischen Dynastien und klientelistischen Netzwerken geprägt, was die Verankerung rechtsstaatlicher Strukturen erschwerte und die demokratische Öffnung fragil erschienen ließ. 11  Informelle Machtstrukturen und der Einfluss politischer Familien behindern bis heute eine unabhängige und stabile politische Ordnung. 
 
        Phase 2: Demokratische Erosion (1998–2009)
 
        Unter Präsident Joseph Estrada (1998–2001) und vor allem unter seiner Nachfolgerin Gloria Macapagal-Arroyo (2001–2009) verschärften sich die Autokratisierungstendenzen der jungen Demokratie deutlich. Korruptionsskandale, Amtsenthebungsverfahren und eine ausufernde Exekutivdominanz prägten diese Phase. Formaldemokratische Strukturen wurden zunehmend zur Machtsicherung instrumentalisiert, Kongress und Justiz geschwächt und Wahlen manipuliert. Die enge Verflechtung politischer Eliten mit wirtschaftlichen Interessen blockierte Reformen und zersplitterte die politische Landschaft. Dennoch blieben oppositionelle Gruppen und Teile der Zivilgesellschaft aktiv, wenn auch in einem durch Klientelismus und institutionelle Schwäche geprägten Rahmen. 12  
 
        Phase 3: Autoritäre Zuspitzung (2010–2022)
 
        Unter der Präsidentschaft Dutertes schließlich spitzten sich die autokratischen Tendenzen zu. Sein „Krieg gegen die Drogen“ setzte auf extreme Gewalt. Grundrechte wurden massiv eingeschränkt, was eine systematische Erosion demokratischer Substanz bedeutete. Gleichzeitig wusste Duterte die Mechanismen populistischer Inszenierung zu nutzen, um breite gesellschaftliche Zustimmung für seine Politik zu mobilisieren und Kritik an der staatlich lizensierten Gewalt als elitär oder staatsfeindlich zu delegitimieren. Gewaltenteilung und Medienfreiheit wurden in seiner Regierungszeit systematisch geschwächt, Oppositionelle verfolgt. 13  Dennoch blieb auch in dieser Zeit die Demokratie dank aktiver Zivilgesellschaft, unabhängiger Gerichte und lokaler Oppositionsbewegungen zumindest teilweise widerstandsfähig 14  – was deutlich macht, dass demokratische Resilienz nicht mit der Abwesenheit autoritärer Rückschläge gleichzusetzen ist, sondern ein anhaltender, oft konfliktbeladener Prozess ist.
 
        Der Machtantritt von Ferdinand „Bongbong“ Marcos Jr. im Jahr 2022 brachte dann zwar einen Wandel im politischen Stil, doch ein grundlegender demokratischer Neuanfang blieb aus. Einzelne autoritäre Praktiken wurden abgeschafft oder zumindest abgeschwächt, doch zentrale strukturelle Kontinuitäten – wie etwa die Schwächung unabhängiger Institutionen oder die politische Machtverflechtung dynastischer Familien – bestehen fort.
 
        STRUKTURELLE ERKLÄRUNGSFAKTOREN
 
        Diese Entwicklung unterstreicht, dass der politische Kurs der Philippinen weniger von kurzfristigen Führungswechseln als von langfristigen strukturellen Bedingungen geprägt ist. Der instabile Verlauf zwischen demokratischem Fortschritt und autoritären Rückschlägen lässt sich insbesondere durch drei zentrale Faktoren erklären: 
 
         Erstens verleiht die philippinische Verfassung dem Präsidenten umfassende Befugnisse, wodurch eine starke Konzentration exekutiver Macht entsteht, die es der Exekutive ermöglicht, politische Entscheidungen im Alleingang durchzusetzen und parlamentarische oder gerichtliche Kontrollmechanismen zu umgehen. 15  Gleichzeitig fehlt es an einer robusten, kohärenten und leistungsfähigen Verwaltung, insbesondere auf lokaler Ebene. 16  Die administrative Schwäche führt zu einem institutionellen Vakuum, das autoritäre Durchgriffe fördert und nachhaltige Governance erschwert.
 
         Zweitens werden die Philippinen nicht ohne Grund als „dynastische Demokratie“ bezeichnet, da der demokratische Wettbewerb, wie beschrieben, durch die Dominanz politischer Dynastien und klientelistischer Netzwerke stark eingeschränkt ist. 17  Seit Jahrzehnten reproduzieren sich diese politischen Eliten im Kongress und in lokalen Ämtern, was die politische Vielfalt und die gesellschaftliche Repräsentation erheblich mindert (Abbildung 2). Dadurch entsteht ein Legitimitätsparadoxon: Wahlen suggerieren demokratische Teilhabe, reproduzieren in der Praxis jedoch bestehende Machtverhältnisse und kaschieren bestehende Machtasymmetrien. Der ausbleibende Elitenwandel blockiert politische Innovationen und Erneuerung, institutionelle Trägheit verfestigt sich, und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Wirksamkeit demokratischer Prozesse wird geschwächt.
 
         
           Abbildung 2: Entwicklung „fetter“ politischer Dynastien auf den Philippinen, 1992–2022 
 
          [image: Die Abbildung zeigt den Anteil philippinischer Familiendynastien an öffentlichen Ämtern von 1992 bis 2022.] 
           Der Begriff der „Politischen Dynastie“ bezieht sich auf traditionelle politische Familien (oder die Praktiken dieser Familien), die politische Macht und öffentliche Ämter von Generation zu Generation monopolisieren und das öffentliche Wahlamt fast wie ihr persönliches Eigentum behandeln. „Fette“ politische Dynastien sind Familien, in denen mehrere Angehörige gleichzeitig verschiedene politische Ämter innehaben. Die Abbildung zeigt den Anteil der von diesen Familien besetzten öffentlichen Ämter. 
 
            Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten bei Ronald U. Mendoza et al., Interrogating the Links Between Dynasties and Development in the Philippines, in: Asian Journal of Comparative Politics 3/2023, S. 765–786. 
 
        
 
        Die Kontinuität auf der Ebene politischer Eliten und ihrer familiären Netzwerke zeigt sich nicht nur in der Besetzung politischer (Wahl-)Ämter, sondern auch in der Reproduktion autoritärer Herrschaftslogiken. Diese werden durch institutionalisierte politische Gewalt, insbesondere auch im Umfeld von Wahlen, stabilisiert. 18  Eine Kultur der Straflosigkeit sowie die Proliferation privater bewaffneter Gruppen begünstigen diese Gewalt, insbesondere im Ringen um lokale Machtpositionen. 19  Die große Bedeutung bewaffneter Privatmilizen untergräbt das staatliche Gewaltmonopol und ermöglicht eine selektive Durchsetzung politischer Ansprüche, insbesondere auf lokaler Ebene. Das vorhandene Gewaltpotenzial wird dadurch strukturell verfestigt und perpetuiert.
 
         Drittens sind die philippinischen Parteien institutionell schwach. Sie sind kaum gesellschaftlich verankert, und meist fehlt ihnen ein programmatischer Kern. Häufig fungieren sie lediglich als lose zusammengefügte Vehikel personengebundener Machtkonzentration, statt kohärente politische Alternativen zu entwickeln. 20  Dem steht allerdings eine robuste Zivilgesellschaft gegenüber, die eine vergleichsweise hohe Mobilisierungskraft besitzt. NGOs, Studierendenbewegungen, unabhängige Medien sowie in Teilen die katholische Kirche ziehen moralische Autorität aus dem Umstand, in der Vergangenheit immer wieder die demokratischen Werte verteidigt zu haben. Allerdings sind die zivilgesellschaftlichen Gruppierungen politisch und ideologisch heterogen. Teilweise sind sie gespalten, teils auch durch staatliche Einflussnahme oder Kooptierung geschwächt. Das begrenzt sowohl ihre Ressourcen als auch ihre Kapazitäten, sich geschlossen und wirkungsvoll gegen autoritäre Tendenzen zu wehren. 21  
 
        AUSBLICK
 
        Mit dem Amtsantritt von Ferdinand Marcos Jr. im Juni 2022 wurde rhetorisch ein Bruch mit der Duterte-Ära vollzogen. Statt martialischer Sprache dominieren seitdem technokratischer Stil, Modernisierungsversprechen und eine außenpolitische Rückkehr zur strategischen Balance. 22  Doch diese scheinbare Normalisierung darf nicht über die Persistenz grundlegender institutioneller Dysfunktionen, autoritärer Praktiken und intra-elitärer Konflikte hinwegtäuschen.
 
        So bleiben exekutive Machtkonzentration bei gleichzeitiger Verwaltungsschwäche, klientelistisch verzerrte Wahlen sowie das ideologisch entkernte Parteiensystem auch unter Marcos Jr. bestehen. Reformen zur Stärkung demokratischer Rechenschaftsmechanismen sind bislang weitgehend ausgeblieben. Die Marcos-Regierung setzt punktuell auf technokratische Maßnahmen, etwa im Bereich der Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen, jedoch bleiben zentrale Institutionen anfällig für politische Einflussnahme. 23  So wurde etwa Anfang 2024 aus dem Präsidentenlager ein Vorstoß zur Änderung der wirtschaftspolitischen Normen der Verfassung unternommen – offiziell, um ausländische Direktinvestitionen zu erleichtern. Die Initiative stieß jedoch auf breite Ablehnung: Nicht nur zivilgesellschaftliche Organisationen, sondern auch Wirtschaftsexpertinnen und -experten warnten vor einem Verlust an politischer Transparenz und demokratischer Kontrolle. Der Vorschlag scheiterte letztlich an Widerständen im Senat, wachsendem öffentlichen Druck und parteitaktischen Bedenken, hat aber gleichwohl Befürchtungen genährt, Verfassungsänderungen könnten zukünftig dazu dienen, auch andere politische Bestimmungen, etwa Amtszeitbeschränkungen, aufzuweichen. 24  
 
        Autoritäre Praktiken sind weiter präsent, wenn auch mitunter in subtilerer Form. So wird der 2020 verabschiedete Anti-Terrorism Act unter Marcos Jr. dazu genutzt, insbesondere linke Organisationen und indigene Aktivistinnen und Aktivisten durch sogenannte Red-tagging-Kampagnen unter Druck zu setzen. 25  Der Umgang mit regierungskritischen Journalistinnen und Journalisten und alternativen Medienplattformen offenbart eine selektive Nutzung strafrechtlicher Mittel, 26  hinzu kommt die Verbreitung von Desinformationen über staatlich unterstützte Online-Netzwerke, die den öffentlichen Diskurs verzerren und kritische Gegenstimmen zu delegitimieren versuchen. 27  
 
        Schließlich prägen Konflikte innerhalb der Elite und fragile Elitenallianzen zunehmend die Politik. Ein Beispiel hierfür ist der offene Bruch zwischen Marcos Jr. und seiner Vizepräsidentin Sara Duterte, der mit Budgetkürzungen und parlamentarischen Untersuchungen begann und in wechselseitigen Morddrohungen endete. Die eskalierende Auseinandersetzung gipfelte in mehreren Amtsenthebungsverfahren gegen Duterte, begleitet von Vorwürfen politisch motivierter Verfolgung und einer polarisierten politischen Debatte. 28  Diese Dynamik offenbart nicht nur persönliche Rivalitäten, sondern auch den strukturellen Mangel an institutioneller Kooperationsfähigkeit im philippinischen Präsidialsystem.
 
        Gleichzeitig setzt Marcos Jr. in zentralen Politikfeldern auf sichtbare Modernisierungsprojekte. Das Infrastrukturprogramm „Build Better More“ soll wirtschaftliche Entwicklung stimulieren, bleibt jedoch zentralistisch gesteuert und intransparent. 29  Auch im Bereich der digitalen Verwaltung und der Sozialpolitik gibt es technokratische Initiativen, doch fehlt es an effektiven Kontrollinstanzen und gesellschaftlicher Teilhabe bei der Ausgestaltung. Reformvorhaben im Bildungs- oder Gesundheitssektor greifen strukturell zu kurz, da sie die Machtasymmetrien zwischen Exekutive, Legislative und Gesellschaft nicht adressieren.
 
        Insgesamt lässt sich die Regierungspraxis von Präsident Marcos Jr. bislang als autoritäre Stabilisierung durch politische Routine beschreiben. Sie beruhigt kurzfristig, löst aber keine der zugrundeliegenden Spannungen. Demokratische Öffnung bleibt möglich, jedoch wird sie nicht durch bloße Reformversprechen realisiert werden können, sondern nur durch den nachhaltigen Umbau jener Strukturen, die die demokratischen Regressionen bislang begünstigt haben. Ob die philippinische Demokratie diesen Schritt vollzieht, hängt weniger vom Willen Einzelner als von der Fähigkeit gesellschaftlicher Kräfte ab, institutionellen Reformdruck aufzubauen.
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        50 JAHRE STAATLICH GEFÖRDERTE ARBEITSMIGRATION AUF DEN PHILIPPINEN
 
         Simone Christ 
 
        Auch wenn Deutschland erst seit wenigen Jahren wieder Arbeits- und Fachkräfte aus den Philippinen anwirbt, ist Arbeitsmigration von den Philippinen kein neues Phänomen. Seit mehr als 50 Jahren entsendet der philippinische Staat Arbeitskräfte auf den globalen Arbeitsmarkt. 
 
        1974 wurde mit dem Labor Code des damaligen Präsidenten Ferdinand Marcos der Grundstein für eine staatlich geförderte Arbeitsmigration geschaffen. Marcos verfolgte eine exportorientierte Industrialisierungsstrategie – mit dem „Export“ 01  von Arbeitskräften wollte er Arbeitslosigkeit sowie Haushalts- und Handelsdefiziten begegnen. 
 
        TEMPORÄRE ARBEITSMIGRATION ALS STAATLICHE POLITIK
 
        Seit dem Beginn der staatlich geförderten Arbeitsmigration stieg die Zahl der Arbeitsmigrant*innen rasant an und überstieg 2006 erstmalig die Millionenmarke. Zwischen 2006 und 2019 verließen jährlich circa ein bis zwei Millionen Filipinos das Land, um im Ausland zu arbeiten. Ein signifikanter Rückgang war 2020 als Effekt der Covid-19-Pandemie zu verzeichnen; in diesem Jahr gab es nur noch rund 550000 Neuanstellungen von Filipinos im Ausland. Etwa zwei Millionen Filipinos mussten zudem auf die Philippinen zurückkehren, was die Regierung vor zahlreiche Herausforderungen – wie den Verlust von Arbeitsplätzen oder Integrationsprobleme von rückkehrenden Migrant*innen – stellte. 02  Doch der Rückgang der Anstellungen war nur ein kurzzeitiger Einbruch: 2024 betrug ihre Zahl zweieinhalb Millionen und ist damit so hoch wie noch nie (Abbildung 1). 
 
         
           Abbildung 1: Neu- oder Wiedereinstellungen von Filipinos im Ausland seit 1974, in Millionen
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Veränderung der Anzahl an Filipinos, die im Ausland arbeiten, von 1970 bis 2025.] 
            Quelle: Department of Migrant Workers (DMW), Overseas Employment Statistics: Historical Data by Type of Hiring, Januar 2025; Simone Christ, The Culture of Migration in the Philippines. Of Jeepneys and Balikbayan Boxes, Berlin 2016, S. 76. 
 
        
 
        Diese Zahlen beziehen sich auf Personen, die das Land für eine Neu- oder Wiedereinstellung verlassen; die tatsächliche Anzahl an Filipinos, die im Ausland leben, ist deutlich höher. Etwa 10,8 Millionen Filipinos leben im Ausland, darunter viele mit dauerhaftem Aufenthaltsstatus oder der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelands. 
 
        Während in den 1970er Jahren etwa 70 Prozent der Arbeitskräfte männlich waren, drehte sich in den 1990er Jahren das Verhältnis hin zu einer Feminisierung der Migration um: Etwa 70 Prozent aller Arbeitskräfte waren nun weiblich und 30 Prozent männlich. Heute ist das Verhältnis relativ ausgeglichen; 2023 waren 55 Prozent aller Personen, die eine Arbeitsstelle im Ausland angetreten haben, weiblich. 
 
        Die Regierung prägte den Begriff der Overseas Filipino Workers (OFWs), der inzwischen Teil der Alltagssprache geworden ist. Er bezieht sich auf temporäre Kontraktarbeit im Ausland, bei der Arbeitnehmer*innen in der Regel für zwei Jahre angestellt sind. Viele Kontraktarbeiter*innen verlängern ihre Verträge mehrmals und sind so häufig über viele Jahre hinweg im Ausland tätig. 
 
        Arbeitsmigration ist auf den Philippinen stark institutionalisiert. Um die Arbeit mehrerer staatlicher Einrichtungen wie der Philippine Overseas Employment Administration (POEA) – verantwortlich für die Rekrutierung – oder des National Reintegration Center for OFWs (NRCO) für rückkehrende Migrant*innen besser zu bündeln, wurde 2023 mit dem Department of Migrant Workers (DMW) eine neue Behörde geschaffen. Auch die Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) fungiert als eine dem DMW angeschlossene Behörde. Durch die Gründung des DMW erhofft sich die Regierung eine Steigerung der Effizienz; gleichzeitig weisen Kritiker*innen darauf hin, dass durch die Schaffung der Behörde die Institutionalisierung der Entsendung von Arbeitskräften weiter voranschreitet. Der Aufgabenbereich des DMW unterscheidet sich von der Commission on Filipinos Overseas (CFO), deren Auftrag in der Betreuung von permanenten Migrant*innen und der philippinischen Diaspora liegt. 
 
        Die aktuelle Regierung unter Ferdinand Marcos Jr. – dem Sohn des Präsidenten, der 1974 das Entsendeprogramm initiierte – schloss 2024 53 bilaterale Arbeitsabkommen (Bilateral Labor Agreements) ab, etwa mit Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Kroatien, Japan, aber auch mit Deutschland als Schlüsselpartner zur Einstellung von Pflegepersonal im Rahmen der Global Skills Partnership. Die Vereinbarungen umfassen ethische Standards für Rekrutierungsprozesse, den Schutz der Arbeiter*innen sowie faire Arbeitsbedingungen. 
 
        In den vergangenen Jahren haben sich die Philippinen zu einem wichtigen Akteur auf globaler Ebene im Diskurs über die Steuerung von Migration und den Nexus zwischen Migration und Entwicklung entwickelt. 03  Das philippinische System der Migrationssteuerung wird als „Goldstandard für Herkunftsländer“ 04  beschrieben. Die Philippinen gelten hierbei als Vorreiter bei der Verabschiedung von bilateralen und multilateralen Vereinbarungen. Abgesehen von Institutionen des Migrationsmanagements und grundliegenden rechtlichen Rahmenbedingungen haben die Philippinen fünf Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) mit Bezug auf Migration unterschrieben, sowie die „International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families“ von 1990. 
 
        Der Schutz der Migrant*innen hat dabei nicht an Aktualität verloren. Viele philippinische Arbeitnehmer*innen sind nach wie vor ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt – unter anderem Evakuierungen vor Kriegen, Vergewaltigungen oder Menschenhandel. Fehlende Auszahlung des Lohns oder ein zu geringer Lohn sowie schlechte Bedingungen der Unterbringung und unzumutbare Arbeitsbedingungen sind weitere Missstände. Außerdem sind illegale Rekrutierungen ein anhaltendes Problem: Zwischen 2018 und 2022 hat das Philippines’ Office of the Court Administrator in 2300 Fällen Anklage wegen illegaler Anwerbung erhoben. Zwischen 2020 und 2022 haben philippinische Botschaften in verschiedenen Golfstaaten wie auch in Malaysia und Hongkong fast 51000 in Not geratene Migrant*innen unterstützt, die Mehrzahl davon Frauen. 05  Zuletzt wurden Ende Juni Migrant*innen aus Israel, Jordanien, Palästina und Katar aufgrund der Spannungen im Mittleren Osten repatriiert. 06  
 
        Auf den Philippinen gibt es eine lebendige Zivilgesellschaft, die für die Rechte von Arbeitsmigrant*innen eintritt. Beispielsweise hat die NGO Atikha es sich zur Aufgabe gemacht, rückkehrende Migrant*innen in ihrer Reintegration zu unterstützen, während sich das Center for Migrant Advocacy (CMA) für die Rechte von Migrant*innen auf politischer Ebene einsetzt. Die linksgerichtete NGO Migrante International setzt sich gegen illegale Rekrutierung und schlechte Arbeitsbedingungen ein. Auch im Ausland sind NGOs und kirchliche Organisationen aktiv, die sich für die Rechte philippinischer Arbeitsmigrant*innen einsetzen. In Hong Kong beispielsweise ist eine Vielzahl von NGOs aktiv, die sich auch mit anderen Migrant*innenorganisationen regional und international vernetzen. 
 
        FILIPINOS AUF DEM GLOBALEN ARBEITSMARKT
 
        Auch wenn philippinische Migrant*innen in mehr als 200 Ländern leben, konzentriert sich die Anwerbung von Arbeitskräften auf bestimmte Regionen. Die wichtigsten Zielregionen von Arbeitsmigrant*innen sind dabei seit den 1970er Jahren stabil geblieben (Tabelle). Das Golfmigrationssystem ist seit Beginn der staatlichen Förderung der Arbeitsmigration charakterisiert durch ein Rotationsprinzip und das Prinzip der zirkulären Kontraktarbeit. Das intra-asiatische Migrationssystem umfasst Zielländer in Ost- und Südostasien. Hier ist besonders seit den 1990er Jahren ein Anstieg von weiblichen Arbeitskräften in Privathaushalten zu verzeichnen. Migration in die USA, nach Kanada oder Australien unterscheidet sich von den vorher genannten Migrationssystemen, da in diese Länder häufig dauerhafte Migration möglich ist. 07  2024 erfolgten fast 40 Prozent aller Anstellungen, Seeleute ausgenommen, in Saudi-Arabien und den VAE. 
 
         
           Tabelle: Rangliste der wichtigsten Zielländer philippinischer Arbeitsmigrant*innen im Zeitverlauf
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                  Kanada
  
                	 
                  Australien
  
  
          
 
            Quelle: DMW, Deployed Landbased Overseas Filipino Workers by Top 10 Skills, Januar 2025; Dass., 2010–2014 Overseas Employment Statistics, 2014; Simone Christ, The Culture of Migration in the Philippines. Of Jeepneys and Balikbayan Boxes, Berlin 2016, S. 79.  
 
        
 
        Der Anteil von Filipinos in Europa ist, verglichen mit anderen Weltregionen, mit etwa neun Prozent deutlich kleiner. In der Vergangenheit wurden Filipinos insbesondere in Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien im Haushalts- oder Gesundheitssektor angestellt. Deutschland rekrutierte bis zum Anwerbestopp 1974 philippinische Pflegekräfte, von denen die Mehrzahl Frauen waren. Wegen des Aufnahmestopps ausländischer Arbeitskräfte war in den darauffolgenden Jahrzehnten Migration aus den Philippinen nach Deutschland fast nur noch über den Familiennachzug möglich. Erst der Fachkräftemangel veranlasste die deutsche Regierung, erneut philippinische Fachkräfte im Pflegebereich anzuwerben, und eröffnete neue legale Migrationswege. 
 
        Seit 2013 gibt es in Deutschland das Triple-Win-Programm, über das philippinische Pflegekräfte in Deutschland angestellt werden können. Bis 2023 kamen über dieses Programm etwa 6000 Pflegekräfte aus den Philippinen und fünf weiteren Ländern nach Deutschland. Deutschland und die Philippinen schlossen 2019 die erste Global Skills Partnership (GSP) für Pflegekräfte ab; in einer GSP zahlt das Zielland für die Ausbildung der Pflegekräfte in deren Herkunftsland. Einige der Krankenpflegeschüler*innen werden nach Deutschland entsandt, während andere auf den Philippinen bleiben. Aktuell arbeiten über das Programm bereits 44 Personen hierzulande, etwa hundert Personen planen die Migration nach Deutschland. 08  
 
        Auch die Sektoren, in denen philippinische Migrant*innen weltweit angestellt werden, sind über die Jahre konstant geblieben. Etwa ein Viertel aller Seeleute kommen von den Philippinen; dazu zählen Personen, die in nautischen Berufen arbeiten ebenso wie Servicekräfte an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Eine geringere Anzahl an Filipinos ist im Bau- oder Ingenieurwesen, der Öl- und Gasindustrie oder der Informationstechnologie als Fachkräfte beschäftigt.
 
        Ebenso sind viele Filipinos als Pflegekräfte angestellt. 2021 waren etwa die Hälfte der insgesamt 620000 examinierten Pflegekräfte im Ausland beschäftigt, 09  und Schätzungen gingen 2022 von einem Mangel an rund 106000 Pflegekräften in philippinischen Krankenhäusern aus. 10  Gerade im Gesundheitssektor wird daher das Thema „Braindrain“ viel diskutiert. Gleichzeitig ist die Ausbildung von Pflegekräften zu einem attraktiven Wirtschaftssektor geworden, 11  und die Einschreibungen in Pflegeberufe haben sich deutlich erhöht – und haben so zu einer Erhöhung des allgemeinen Bildungsniveaus auf den Philippinen beigetragen. 12  Außerdem darf bei der Debatte um Braindrain nicht vergessen werden, dass es gerade die monetären Rücküberweisungen der Migrant*innen sind, die eine Schul- und Hochschulbildung ihrer Kinder überhaupt erst ermöglichen. 
 
        Der größte Anteil aller Arbeitsmigrant*innen, überwiegend Frauen, arbeitet in privaten Haushalten. 2024 waren fast 54 Prozent aller Neuanstellungen Reinigungskräfte, Haushaltshilfen und Haushälter*innen, 13  insbesondere in Asien und in den Golfstaaten. Haushaltsarbeit ist häufig verbunden mit niedrigeren Löhnen, nicht formalisierten Verträgen und einer erhöhten Vulnerabilität für ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. 2009 bezeichnete der Hongkonger Kolumnist Chip Tsao die Philippinen als eine „Nation von Dienern“. Erst nach einem öffentlichen Aufschrei in den Philippinen entschuldigte er sich. 14  1986 wurde als Spielzeug eine schwarzhaarige Puppe mit philippinischem Reisepass und Arbeitsvertrag in den Händen in Hongkong verkauft, die den Namen „Filipino Maid“ trug. Es bedurfte Protesten von Filipinos in Hongkong und des philippinischen Konsulats, um den Verkauf der Puppe zu verbieten. 15  Diese Beispiele zeigen die Stereotypisierung von Filipinos im Sektor der Haushaltsarbeit. Ein derart ethnisierter Arbeitsmarkt kann verhindern, dass philippinische Migrant*innen Stellen außerhalb dieser ihnen zugewiesenen Arbeitsbereiche finden. Zudem erfahren sie oft eine Degradierung ihres Ausbildungsabschlusses und beruflichen Hintergrunds. Viele der Frauen, die als Hausangestellte arbeiten, haben einen Hochschulabschluss. 16  Dies weist auf eine tief verwurzelte geschlechtsspezifische und ethnische Segmentierung des globalen Arbeitsmarktes für Filipinos hin. 
 
        RÜCKÜBERWEISUNGEN
 
        Die monetären Rücküberweisungen philippinischer Arbeitsmigrant*innen sind eine wichtige Stütze der philippinischen Wirtschaft und federn sie gegen externe Krisen ab. Während sie zwischen 1981 und 1990 nur etwa 2,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betrugen, stiegen sie 2012 auf 11,7 Prozent des BIP. Im Jahr 2024 erreichten die Rücküberweisungen die Rekordsumme von 38,4 Milliarden Dollar und entsprechen damit 8,3 Prozent des BIP (Abbildung 2). 
 
         
           Abbildung 2 :  Summe der Rücküberweisungen philippinischer Arbeitsmigrant*innen seit 1981, in Milliarden US-Dollar
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Geldsummen, die philippinische Arbeitsmigrant*innen zwischen 1982 und 2025 in die Heimat überwiesen haben.] 
            Quelle: Jeremaiah M. Opiniano/Alvin P. Ang, The Philippines’ Landmark Labor Export and Development Policy Enters the Next Generation, 3.1.2024; Simone Christ, The Culture of Migration in the Philippines. Of Jeepneys and Balikbayan Boxes, Berlin 2016, S. 178; Bangko Sentral ng Pilipinas (Philippinische Zentralbank).  
 
        
 
        Dass Rücküberweisungen das Rückgrat der philippinischen Wirtschaft bilden, lässt sich insbesondere in Krisenjahren wie zur Zeit der Asienkrise 1997 oder der globalen Finanzkrise 2008/09 beobachten. Im Gegensatz zu Indonesien und Thailand, die von der Finanzkrise in Asien stark betroffen waren, federten die Rücküberweisungen der Arbeitsmigrant*innen einen wirtschaftlichen Abschwung auf den Philippinen ab. Während der globalen Finanzkrise zeigte sich der gleiche gegenzyklische Effekt: Obwohl in den VAE und anderen Ländern Migrant*innen nicht weiter beschäftigt werden konnten, wuchsen die Rücküberweisungen in den Krisenjahren sogar um 4 Prozent an. 17  Auch während der Covid-19-Pandemie bestätigten sich die ursprünglichen Sorgen eines Rückgangs der Rücküberweisungen nicht. Im Gegenteil – von 2019 auf 2020 fielen die Rücküberweisungen nur um ein Prozent, um dann 2021 (31,4 Milliarden Dollar) und 2022 (32,5 Milliarden) neue Rekordmarken zu erreichen. 
 
        Auch wenn Arbeitsmigrant*innen aus allen Regionen der Philippinen kommen, stammt ein Großteil aus der Nähe von Manila auf der Insel Luzon – etwa aus der mehrere Provinzen (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal und Quezon) umfassenden Region CALABARZON. Dies erklärt sich mit deren hoher Bevölkerungsdichte, aber auch mit den Netzwerken von Migrant*innen in diesen Regionen. Entsprechend fließen auch hohe Summen an Rücküberweisungen in diese Regionen, die dann wiederum stärker als andere Provinzen davon profitieren. 
 
        Rücküberweisungen sind nicht nur eine Stütze der philippinischen Wirtschaft, sondern in ihnen zeigen sich familiäre Verpflichtungen, Verwandtschaftsbeziehungen, Pflichten der Kinder und Verantwortlichkeiten der Eltern. Eine kulturelle Manifestation familiärer Beziehungen und Verwandtschaftsbeziehungen symbolisiert sich im Verschicken von sogenannten Balikbayan-Boxen: Kartons gefüllt mit Geschenken wie Kleidung, Spielsachen, Kosmetika oder elektronischen Gütern aus dem Zielland, die Migrant*innen an die Daheimgebliebenen schicken. 18  
 
        MIGRATION ALS ALLTAGSKULTUR
 
        Durch die über 50 Jahre andauernde hohe Arbeitsmigration ist auf den Philippinen eine Migrationskultur entstanden – Migration ist Teil des Alltagslebens und wird sehr positiv gesehen. Eine erfolgreiche Arbeitsmigration bringt in der Regel nicht nur individuelle Vorteile, sondern birgt auch Vorteile für Familie und Verwandte. Migrant*innen unterstützen die Bildung ihrer Kinder, Nichten oder Neffen. Bildung wird als wichtige Voraussetzung für soziale Mobilität angesehen und Migration zugleich als eine Investition in die Zukunft betrachtet. 
 
        Ein Symbol für Erfolg und Wohlstand durch Migration sind einige Dörfer in den Provinzen Batangas und Laguna, bekannt als „italienische Dörfer“, in denen eine Mehrzahl der Bewohner*innen in Italien arbeitet. Große Villen sind in gedämpftem Rosa oder Gelb gestrichen, mit Bögen, Steinmetzarbeiten, Gitterwerken und römisch inspirierten Säulen verziert und künden vom Wohlstand ihrer Besitzer*innen. 19  
 
        Durch die Entsendung von Arbeitskräften, den Rücküberweisungen und der finanziellen Unterstützung der Familien ist eine neue Mittelklasse entstanden. Erfolgreiche Migration führt zu sozialem Aufstieg und verspricht einen Lebensstatus. Gleichzeitig ist diese Mittelklasse durch ihren volatilen Status geprägt: Fallen Einkünfte durch Rücküberweisungen weg, können diese Familien leicht wieder den hart erarbeiteten Status verlieren. Als Folge sind viele Familien gezwungen, eine erneute Migration auf sich zu nehmen, um die finanzielle Stabilität und den neuen sozialen Status aufrechtzuerhalten. 20  Das Konzept der contradictory class mobility deutet auf die gleichzeitige und widersprüchliche Klassenzugehörigkeit philippinischer Arbeitsmigrant*innen hin: Die philippinischen Hausangestellten befinden sich in den unteren Schichten der sozialen Hierarchie des Ziellandes. Gleichzeitig können sie auf den Philippinen aufgrund ihres größeren wirtschaftlichen Kapitals sozial aufsteigen. 21  
 
        TRANSNATIONALE FAMILIEN, SORGEARBEIT UND GESCHLECHT
 
        Das Modell der zirkulären Kontraktarbeit ermöglicht keine Migration der gesamten Kernfamilie. Stattdessen ist das Modell so ausgerichtet, dass in der Regel ein Familienmitglied im Ausland arbeitet, während die Kinder und die anderen Familienmitglieder auf den Philippinen zurückbleiben. 2018 etwa hatten 12 Prozent aller philippinischen Haushalte ein Familienmitglied, das als Arbeitsmigrant*in im Ausland lebt. 22  Das Familienleben wird fortan aus der Distanz weitergeführt (doing family) – in der Migrationsforschung werden solche Familien als „transnational“ bezeichnet. Neue Routinen des Familienlebens über die Distanz etablieren sich, und auch Sorgearbeiten werden aus der Ferne übernommen. Das Familienleben wird über Soziale Medien und Messenger-Apps aufrechterhalten; während früher Briefe und Kassetten per Post verschickt wurden und eine lange Wartezeit überbrückt werden musste, bis die Antwort kam, können heutzutage durch die Gleichzeitigkeit der modernen Kommunikationstechnologien auch aus der Distanz das Familienleben organisiert und Entscheidungen für die Familien getroffen werden. Sogar Feste werden gemeinsam gefeiert – an zwei verschiedenen Orten mit laufender Videokamera. Kontraktarbeiter*innen können häufig erst nach Ende des Arbeitsvertrags, in der Regel nach zwei Jahren, für einen Monat zu ihren Familien heimkehren, bevor sie den nächsten Vertrag im Ausland beginnen. Ein physisches Zusammensein der ganzen Familie ist daher ein seltenes Ereignis, auf das sich alle Familienmitglieder lange freuen. 23  
 
        Auch etablierte Geschlechterstrukturen werden durch Migration neu verhandelt. Viele Arbeitsmigrant*innen sind Mütter, die ohne ihre Kinder migrieren. Traditionell sind auf den Philippinen die Mütter für die Sorgearbeit und die Väter für das Familieneinkommen zuständig. Diese etablierte Arbeitsteilung wird nun herausgefordert. Studien weisen darauf hin, dass es in der Regel die weiblichen Familienmitglieder sind, zum Bespiel die älteren Töchter, die Tante oder die Oma, die die Rolle der Mutter einnehmen, die nun das Familieneinkommen erwirtschaftet. 24  Die Bevorzugung weiblicher Betreuungspersonen zeigt das Fortbestehen geschlechtsspezifischer Rollenzuschreibungen. Wenn Väter im Ausland arbeiten, bleibt die Verteilung der Sorgearbeit innerhalb der Familie recht stabil. Gleichwohl sind es in einigen Familien auch die Väter, die sich um die Kinder und den Haushalt kümmern. 25  
 
        FAZIT
 
        Arbeitsmigration hat sich auf den Philippinen verstetigt; sie ist nicht nur zu einem unverzichtbaren wirtschaftlichen Rückgrat geworden, sondern ebenfalls Teil der Alltagskultur. Während die Entsendung von Arbeitskräften seit 50 Jahren propagiert wird und die Philippinen als Vorbild für Migrationssteuerung gelten, weisen Kritiker*innen darauf hin, dass zugunsten von Arbeitsmigration die Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft auf den Philippinen vernachlässigt wurde. 26  Das philippinische Beispiel zeigt eindrücklich die Rolle von Süd-Süd-Migration auf globaler Ebene, die Wissenschaftler*innen als „main road out of poverty“ 27  beschreiben. 
 
        Pro Tag verlassen etwa 6850 Personen die Philippinen, um im Ausland eine Arbeitsstelle aufzunehmen. Gemessen an diesen Zahlen relativiert sich die Anzahl von rund 3000 bis 4000 Filipinos, die über das Triple-Win-Programm und die GSP seit über zehn Jahren nach Deutschland gekommen sind – und damit auch die Bedeutung von Deutschland als Zielland. Gleichzeitig könnte Deutschland aufgrund seiner alternden Bevölkerung und des Fachkräftemangels zukünftig für die Philippinen als Zielland deutlich an Relevanz gewinnen. 
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        PHILIPPINISCHE PFLEGEKRÄFTE IM FOKUS
 
         Phoebe Zoe Maria U. Sanchez 
 
        In der Geschichte der Philippinen gibt es fünf große Migrationswellen. Die erste entstand im Zuge des Sklavenhandels zwischen den Stammesgemeinschaften an der Küste, an der Schnittstelle von Handel und Gewerbe im maritimen Südostasien. Die zweite lässt sich zur Zeit des Sklavenhandels auf Galeonenschiffen zwischen Manila und Acapulco unter der spanischen Kolonialverwaltung identifizieren, in dessen Kontext die Zwangsarbeit 1815, kurz vor der Unabhängigkeit Mexikos, ihren Höhepunkt erreichte. Die dritte Welle begann mit dem Ende des Krieges zwischen den Philippinen – beziehungsweise dem nationalistischen Geheimbund Katipunan, der für die philippinische Unabhängigkeit kämpfte – und Spanien, als eine Zahlung von 20 Millionen Pesos vereinbart wurde und die Philippinen an die USA fielen. Dies war der Beginn einer groß angelegten und systematischen Migration von etwa 100000 Philippinern, die fortan auf amerikanischen Zuckerplantagen und in Fischkonservenfabriken arbeiteten. Der vierte Anlass für Migration hatte mit der massiven Rekrutierung philippinischer Soldaten für die US-Marine im Zweiten Weltkrieg zu tun, die bis in die 1950er Jahre andauerte – verbunden mit der Eindämmungspolitik der McCarthy-Ära, in deren Rahmen philippinische Soldaten Seite an Seite mit amerikanischen Streitkräften im Vietnamkrieg, in Thailand und später in Guam kämpften. Und schließlich kam es zur fünften Welle durch die Arbeitskräfteexportpolitik (Labor Export Policy, kurz „LEP“) des Marcos-Regimes, mittels derer vor allem philippinische Arbeiterinnen als Hausangestellte und Pflegekräfte nach Malaysia, Hongkong, Singapur, Taiwan, Japan und in den Nahen Osten entsandt wurden. Die Rekrutierung philippinischer Krankenschwestern und Hausangestellter für Krankenhäuser und Haushalte in Europa und den USA folgte kurze Zeit später. 01  
 
        MIGRATION ALS ENTWICKLUNGSPROBLEM
 
        Migration wird häufig als Entwicklungsproblem verstanden, weil Menschen ihren Geburtsort auf der Suche nach einem besseren Leben, nach Frieden oder nach besseren beruflichen Möglichkeiten verlassen. Manche sehen Migration jedoch nicht als Symptom einer tieferen Krise. Fest steht aber, dass entwicklungspolitische Maßnahmen oft die grundlegenden Bedingungen von Vertreibung und Enteignung als Ursachen von Migrationskrisen außer Acht lassen. 
 
        Die „Dritte Welt“ eint die Erfahrung, dass politische und wirtschaftliche Vertreibung zwangsläufig Migrationsbewegungen nach sich ziehen. Um alle Ursachen für die Notlage der philippinischen Bürger und Bürgerinnen im eigenen Land aufzuzählen, fehlt hier der Platz. Zu ihnen zählen die schlechte soziale Grundversorgung, erschreckende Inflationsraten bei Grundnahrungsmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs, niedrige Löhne, mangelhafte Strafverfolgung, Landlosigkeit, politische Unterdrückung, Steuerlasten, schlechte Gesundheitsversorgung, Obdachlosigkeit und vieles mehr. Die Heimat zu verlassen, ist wohl die älteste Reaktion auf unterdrückerische und/oder schwierige Lebensbedingungen. Auch historisch lässt sich nachvollziehen, dass Migration klassischerweise auf Verdrängung und Enteignung infolge von Armut und Ungleichheit folgt. 02  
 
        Trotz allem betrachten die vorherrschenden entwicklungspolitischen Ansätze Migration tendenziell eher als demografische Chance, die es zu maximieren gilt, und nicht als Problem sozialstruktureller Ungleichheit. Außerdem messen auch viele Staaten des Globalen Südens den dadurch entstehenden Geldtransfers aus dem Ausland eine entscheidende Bedeutung in Bezug auf die wirtschaftliche Unterstützung bei. Sie helfen, extreme Armut zu verringern und etwa das Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen und andere öffentliche Dienstleistungen zu verbessern. So machen auch in den Philippinen die Überweisungen von im Ausland tätigen Philippinern in die Heimat einen großen Teil des Bruttoinlandprodukts (BIP) des Landes aus. Tatsächlich geben politische Entscheidungsträger grenzüberschreitenden Migrationssystemen Vorrang, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln, und die Inflation wird so gesteuert, dass sie diese Überweisungen fördert. 03  
 
        DIE PHILIPPINEN IN DER STATISTIK
 
        Werfen wir einen Blick auf einige grundlegende Daten zu den Philippinen: 2024 gaben von 116 Millionen Philippinern und Philippinerinnen 59 Prozent an, arm zu sein, und 27 Prozent, an Hunger zu leiden. 04  44 Prozent bezahlen ihre Gesundheitsversorgung selbst; 19 Millionen Menschen sind funktionale Analphabeten; 11 Millionen philippinische Jugendliche gehen nicht zur Schule; 4,5 Millionen Familien sind obdachlos; 1,94 Millionen sind arbeitslos; 1,04 Millionen Menschen leben vom Mindestlohn. 05  Ein Großteil der Arbeitnehmer ist im informellen Sektor tätig. Darüber hinaus gab es 2024 schätzungsweise 863000 Fälle von Kinderarbeit. 06  Statistisch schwer fassbar ist die Zahl der Frauen in der Sexarbeit, die auf den Philippinen offiziell verboten ist, sowie die Anzahl der von sexueller Ausbeutung betroffenen Kinder und Jugendlichen; bekannt ist jedoch, dass Menschen- und Sexhandel auf den Philippinen ein großes Problem sind. 07  Mit anderen Worten: Die Zukunftsperspektiven für einen Ausweg aus der Armut sind für einen großen Teil der Menschen auf den Philippinen eher schlecht. 
 
        Für arme philippinische Familien ist es daher eine naheliegende Option, im Ausland Arbeit zu suchen. Unter dem Begriff „Overseas Filipino Workers“ (OFWs) werden jene philippinischen Staatsbürger und -bürgerinnen zusammengefasst, die für einen begrenzten Zeitraum in einem anderen Land arbeiten. Es gibt sie mittlerweile in fast jedem philippinischen Haushalt: So verzeichnete das Department of Migrant Workers (DMW), eine eigens für die Belange der OFW eingerichtete Behörde, 2023 über 2,6 Millionen philippinische Gastarbeiter weltweit – ein Anstieg von rund 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 08  
 
        OFWs tragen 9,41 Prozent zum BIP des Landes bei, was einem Gesamtwert von rund 38 Milliarden US-Dollar entspricht. 09  Nach Erhebungen der philippinischen Statistikbehörde nahmen 2023 etwa 8 Prozent aller OFWs eine Tätigkeit in Europa auf. 10  Rund 60 Prozent von ihnen sind weiblich; 11  sie sind mehrheitlich als Pflege- und Reinigungskräfte sowie als Krankenschwestern tätig. 
 
        PHILIPPINER UND PHILIPPINERINNEN IN DEUTSCHLAND
 
        Die genaue Zahl an Philippinern und Philippinerinnen in Deutschland ist nur schwer zu ermitteln. Fest steht, dass ab 1965, wenn auch in kleinem Umfang, erstmals philippinische Pflegekräfte in Deutschland angeworben wurden. 12  Im Zuge des sogenannten Triple-Win-Programms hat sich diese Art der Arbeitsmigration intensiviert und in Form eines bilateralen Abkommens zwischen den Philippinen und Deutschland verstetigt. Schätzungsweise 2500 philippinische Pflegekräfte sind seit 2013 in deutschen Altenheimen und Krankenhäusern eingestellt worden, insgesamt sind circa 9400 Philippiner und Philippinerinnen seit 2015 im hiesigen Gesundheitswesen tätig. 13  Im Pflegebereich arbeiten vor allem philippinische Frauen: als Krankenschwestern, Altenpflegerinnen und Kita-Hilfskräfte, als Au-pair-Mädchen sowie als Reinigungskräfte. 
 
        PHILIPPINERINNEN ALS PFLEGEKRÄFTE
 
        Die philippinischen examinierten Krankenschwestern werden nicht automatisch als reguläre Pflegekräfte im deutschen Gesundheitssystem eingesetzt, sondern zunächst als Krankenpflegehelferinnen eingestellt. Obwohl sie also bereits eine staatlich anerkannte Ausbildung auf den Philippinen abgeschlossen haben, werden sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt als nicht lizenzierte Fachkräfte eingestuft. 
 
        Der Lehrplan der philippinischen Krankenpflegeschule wird nicht dem deutschen Berufsbild entsprechend angesehen, weshalb noch mehrere Umschulungen und Prüfungen absolviert werden müssen, ehe eine philippinische Krankenpflegerin ihrem Beruf im vollen Umfang in Deutschland nachgehen darf. Sie muss somit erst ein Anerkennungsverfahren durchlaufen, das dazu dient, die Fähigkeit der Krankenpflegerin für die Arbeit in deutschen Gesundheitseinrichtungen zu überprüfen. 
 
        Der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegehelferin ist in Deutschland tariflich niedriger eingestuft als der einer examinierten Pflegefachkraft. Dabei müssen philippinische examinierte Krankenschwestern einen durchschnittlich vier Jahre dauernden Studienabschluss erwerben, den Bachelor of Science in „Nursing“, während es sich bei der Gesundheits- und Pflegehelferin um einen Ausbildungsberuf handelt, der in der Regel in zwei Jahren erworben werden kann. Dennoch werden im Rahmen des deutsch-philippinischen Triple-Win-Programms fortwährend philippinische Pflegekräfte eingestellt, um medizinische Einrichtungen und Seniorenpflegeheime in ganz Deutschland zu versorgen.
 
        Philippinische Pflegekräfte arbeiten nicht nur in Krankenhäusern oder Altenpflegeeinrichtungen, sondern auch als Kita-Helferinnen in Kindertagesstätten. Manche philippinischen Pflegekräfte betreuen und unterstützen auch deutsche Senioren in Bezug auf Mobilität.
 
        AU-PAIR ALS ALTERNATIVE
 
        Auch im Rahmen von Au-pair-Programmen, die dem kulturellen Austausch dienen sollen, kommen junge Philippinerinnen im Alter von 19 bis 25 Jahren nach Deutschland. Sie werden in Haushalten untergebracht, in denen sie mitunter bewusst oder unbewusst wie eine Live-in-Betreuung, eine Rund-um-die-Uhr-Betreuungskraft, erscheinen.
 
        Das Europäische Übereinkommen über die Vermittlung von Au-pairs legt die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Au-pair-Vermittlung fest. Die Vereinbarung für die Austauschstaaten sieht vor, dass die vermittelte Person weder eine traditionelle Hausangestellte noch eine klassische Studentin sein darf. Die Au-pair-Organisation garantiert der vermittelten Person, die in Gastfamilien untergebracht wird, ein monatliches Taschengeld von mindestens 280 Euro. Darüber hinaus tragen die Gastfamilien die Kosten für einen Deutschkurs der Au-pair-Beschäftigten. Diese Regelung lässt jedoch potenziell auch Raum für andere Interpretationen und Mechanismen – und so hat sich das Au-Pair-System in Teilen zu einer Art Alternative zur Einstellung von Hausangestellten etabliert. 14  Obgleich ein Au-pair-Verhältnis in Deutschland eines schriftlichen Vertrags bedarf, ist es oft schwierig, die tatsächlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Au-pairs in den Gastfamilien zu überprüfen. 
 
        Neben der Kinderbetreuung leisten Au-pairs als zusätzliche Kraft Hilfe im Haushalt und können so für die Gastfamilien eine Möglichkeit sein, Kosten zu sparen. Au-pairs tragen dadurch gegebenenfalls zur Verbesserung der Lebensqualität und des Einkommens bestimmter Teile der lokalen Bevölkerung bei und leisten einen Beitrag zum allgemeinen Fortschritt und zur Entwicklung ihrer „Gastgesellschaften“. 15  
 
        INTEGRATION PHILIPPINISCHER MIGRANTEN
 
        Mittels einer Umfrage wurde versucht, das Leben philippinischer Migranten in Deutschland anhand von Kriterien zu bewerten, die den Grad der Solidarität, der Sicherheit und der Gastfreundlichkeit im Aufnahmeland messbar machen. Die Stichprobenerhebung begann in zehn Gemeinden auf der Grundlage von Daten der philippinischen Botschaft in Berlin, die von circa 60000 Philippinern in Deutschland ausgeht. 16  
 
        Insgesamt wurden 486 philippinische Staatsbürger interviewt, von ihnen waren 73 Prozent weiblich und 27 Prozent männlich. Der Interviewleitfaden enthielt vierzehn soziodemografische Fragen, vier Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, sieben weitere offene Fragen zum Leben von Migrantenfamilien und -gemeinschaften in der deutschen Gesellschaft sowie eine 29-Punkte-Skala mit einer siebenstufigen Bewertungsskala zur Messung der Zufriedenheit von Migranten.
 
        Das Durchschnittsalter lag bei 37 Jahren, wobei 17 Jahre das niedrigste und 87 Jahre das höchste Alter waren. Der häufigste Bildungsabschluss war ein Hochschulabschluss, gefolgt von einem angestrebten Bachelor-Abschluss und einem Postgraduiertenabschluss (10 Prozent). Mit 55 Prozent hatte die Mehrheit der Befragten einen Hochschulabschluss; 18 Prozent hatten einen Collegeabschluss. 45 Prozent der Befragten waren Krankenpflegekräfte, 25 Prozent Wohnungsreinigungskräfte, 19 Prozent Altenpflegerinnen, 7 Prozent waren in der Kinderbetreuung tätig, 2 Prozent im Bereich Schönheits- und Kosmetikdienstleistungen und 2 Prozent in der Informationstechnologie. Die Mehrheit (58 Prozent) zählte weitere Erwerbstätige in ihrem Haushalt.
 
        Das durchschnittliche Einkommen der Befragten betrug zum Zeitpunkt der Befragung 2055 Euro pro Monat. 20 Prozent verdienten zwischen 500 Euro und weniger; 10 Prozent zwischen 600 und 1000 Euro, 13 Prozent zwischen 1100 und 1500 Euro. Weitere 13 Prozent verdienten zwischen 1600 und 2000 Euro, 27 Prozent zwischen 2100 und 2500 Euro, während 7 Prozent zwischen 2600 und 3000 Euro und 10 Prozent zwischen 3000 und 3500 Euro verdienten. 
 
        Was die Aufenthaltsdauer betrifft, so waren 57 Prozent der Befragten seit weniger als 5 Jahren in Deutschland, 33 Prozent seit 15 Jahren oder länger. 40 Prozent der Befragten waren verheiratet, 53 Prozent ledig und 7 Prozent lebten in einer Lebensgemeinschaft. Unter den Verheirateten waren 37 Prozent mit philippinischen Partnern liiert, während 63 Prozent angaben, einen nicht-philippinischen Ehepartner zu haben. 20 Prozent hatten einen Aufenthaltstitel als Ausländer, 50 Prozent waren OFWs, 12 Prozent besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft, 12 Prozent verfügten über einen zeitlich begrenzten Aufenthaltstitel und 6 Prozent waren Flüchtlinge. 
 
        Die Befragten bewerteten die Schwierigkeit, in Deutschland Fuß zu fassen, auf einer 7-Punkte-Skala, wobei 7 für „sehr zufriedenstellend“ und 1 für „nicht zufriedenstellend“ stand. Die Mehrheit der Befragten betrachtete zum Zeitpunkt der Befragung die Aspekte der Wohnungssuche, der Arbeitsmöglichkeiten und der Lebensmittelversorgung als ihre höchsten Prioritäten für das Leben in Deutschland als Ausländer. 
 
        76,4 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden. 43 Prozent bekundeten, dass die Arbeitsmöglichkeiten für philippinische Migranten in Deutschland stets günstig seien. 63 Prozent gaben an, dass sie immer ausreichend zu essen haben. Nur 33 Prozent berichteten von freundschaftlichen Kontakten zu Deutschen. Etwa 65 Prozent der Befragten gaben an, dass es für sie sehr schwierig sei, mit deutschen Einheimischen ins Gespräch zu kommen. 
 
        37 Prozent gaben an, dass es für sie sehr vorteilhaft sei, den eigenen Beruf in Deutschland auszuüben. Für 40 Prozent der Befragten war es schwierig, einen Partner oder eine Partnerin in Deutschland zu finden. 47 Prozent stimmten der Aussage zu, dass es relativ einfach ist, in Deutschland einen Verein zu finden, dem man beitreten kann. 61 Prozent fanden es sehr einfach, jederzeit Kontakt zu einer deutschen Kirchengemeinde aufzunehmen, und 44 Prozent gaben an, dass es sehr einfach sei, in den deutschen Communities Unterhaltung zu finden (Abbildung 1). 
 
         
           Abbildung 1 :  Index I – Zufriedenheit der Migranten und Migrantinnen mit den Lebensumständen in Deutschland, in Prozent
 
          [image: Die Abbildung zeigt den Grad der Zufriedenheit von Filipinos in Deutschland in verschiedenen Lebensbereichen.] 
            Quelle: Eigene Darstellung. Die Antwortquote beträgt nicht bei jedem Item 100 Prozent, da manche Teilnehmenden manche Fragen nicht beantwortet haben. 
 
        
 
        40 Prozent der Befragten fanden es schwierig, in Deutschland eine ihrem Ausbildungsgrad und ihren Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit auszuüben. 34 Prozent gaben an, dass es sehr gute Möglichkeiten gebe, Geld zu verdienen, und weitere 30 Prozent, dass Aus- und Weiterbildungen für Migranten in Deutschland immer vorteilhaft seien. 43 Prozent der Befragten stehen dem deutschen System für Arbeitsschutz neutral gegenüber, 37 Prozent gaben an, dass es im deutschen System einen sehr starken Schutz für Migrantenfamilien gebe.
 
        47 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass migrantische Frauen in der deutschen Gesellschaft stark geschützt sind. Mit der Lohngleichheit auf dem deutschen Arbeitsmarkt waren nur sehr wenige Befragte zufrieden. 53 Prozent gaben an, dass Migranten in Deutschland eine gute Gesundheitsversorgung genießen und weitere 38 Prozent, dass es in Deutschland ein starkes System von Lohnzuschüssen für Migranten gebe. Für 39 Prozent der Befragten bestanden große Schwierigkeiten, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen (Abbildung 2).
 
         
           Abbildung 2: Index II – Zufriedenheit der Migranten und Migrantinnen mit den Lebensumständen in Deutschland, in Prozent
 
          [image: Die Abbildung zeigt den Grad der Zufriedenheit von Filipinos in Deutschland in verschiedenen Lebensbereichen.] 
            Quelle: Eigene Darstellung. Die Antwortquote beträgt nicht bei jedem Item 100 Prozent, da manche Teilnehmenden manche Fragen nicht beantwortet haben. 
 
        
 
        FAZIT
 
        Die Philippinen gehören zu jenen Ländern, in denen es auf dem heimischen Arbeitsmarkt für die meisten Menschen keine ausreichenden Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Die Arbeitslosigkeit treibt daher die Philippiner und Philippinerinnen dazu, ihr Glück im Ausland zu suchen. Mit der philippinischen Exportpolitik von Arbeitskräften (LEP) verwandelten sich transnationale Betreuungsvereinbarungen zunehmend in marktorientierte Migrationsprogramme, und die Philippinen wurden in das globale System der Vermittlung von Hausangestellten integriert.
 
        In Deutschland gibt es vier große Bereiche, in denen vor allem Philippinerinnen integriert sind: erstens Krankenpflege, zweitens Altenpflege und Kinderbetreuung, drittens Au-pairs und viertens Wohnungs- und Gebäudereinigung. Faktisch handelt es sich hierbei um eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, bei der philippinische Migrantinnen trotz Heimweh, kulturellen Unterschieden, Kommunikationsschwierigkeiten und teilweise sogar rassistischen Beleidigungen im Ausland tätig sind, um kleine Geldsummen in ihre Heimat überweisen zu können. 17  Das gesamte System ermöglicht die Entfaltung einer globalen politischen Ökonomie der Migration und der Geschlechter, die den deutschen Haushalt als Haushalt des Globalen Nordens dem philippinischen Haushalt im Globalen Süden vernetzt. So fließen Opportunitätskosten und -gewinne vom Globalen Süden in den Globalen Norden und umgekehrt, wobei zwischenstaatliche Agenturen diese Migrationsindustrie prägen. Mit dem Aufkommen fortschrittlicher Technologien beschleunigt sich zudem die Kommodifizierung, Formalisierung, Professionalisierung, Vermarktung und Internationalisierung der sogenannten Globalen Betreuungskette. Die Zukunft dieser Globalen Betreuungskette ist ebenso offen wie die Rolle, die die Philippiner und Philippinerinnen in ihr spielen werden.
 
         
          Aus dem Englischen von Birthe Mühlhoff, Dresden
 
           PHOEBE ZOE MARIA U. SANCHEZ  
ist Professorin für Soziologie und Geschichte der University of the Philippines Cebu sowie Gastwissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. 
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        GEWALT ALS VERMEINTLICHE LÖSUNG
 
        Dutertes Drogenkrieg auf den Philippinen
 
         Peter Kreuzer 
 
        Am 12. Mai 2025 wurde der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte auf Grundlage eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgenommen. Noch am selben Tag lieferte ihn die Regierung seines Nachfolgers Ferdinand Marcos Jr. nach Den Haag aus. 
 
        Die Anklagepunkte gegen Duterte reichen bis in seine Zeit als Bürgermeister von Davao City zurück, als eine Todesschwadron zahlreiche mutmaßliche Kriminelle tötete. Sie beziehen sich jedoch vor allem auf den Krieg gegen Drogen, den Duterte während seiner Präsidentschaft von 2016 bis 2022 ausrief. In dessen Verlauf wurden über 6000 Menschen von der Polizei in Anti-Drogen-Einsätzen getötet, davon mehr als 2000 in den ersten sechs Monaten seiner Amtszeit. 
 
        Im Folgenden stehen genau dieser Drogenkrieg und seine vielfachen Paradoxien im Zentrum: Ein Kandidat, der öffentlich zur Tötung von Drogenkriminellen aufruft, gewinnt die Präsidentschaftswahl mit deutlichem Vorsprung. Die Polizei setzt diese Drohungen um und tötet Tausende mutmaßliche Dealer und Konsumenten – in einem Land mit demokratischer Verfassung und rechtsstaatlichen Prinzipien. Trotz der enormen Zahl an Todesopfern unterstützt eine breite Mehrheit der Bevölkerung diesen Kurs. Sämtliche Kontrollinstanzen – polizeiinterne Aufsicht, Justiz und Parlament – bleiben untätig. 
 
        POLIZEIGEWALT IM WANDEL
 
        Wie in vielen anderen Ländern gibt es auch auf den Philippinen keine verlässlichen Zahlen darüber, wie viele Menschen durch Polizeieinsätze getötet werden. Die folgenden Angaben beruhen auf eigenen Auswertungen sowie auf Berichten philippinischer Medien und offiziellen Polizeidaten. 
 
        Wenn man die Jahre Dutertes zunächst außer Acht lässt, zeigt sich: Unter dem amtierenden Präsident Marcos Jr. ist die Zahl der tödlichen Schusswaffeneinsätze der Polizei wieder auf das Niveau der Amtszeiten von Präsidentin Gloria Macapagal-Arroyo (2001–2010) und Präsidentin Corazon Aquino (2010–2016) gesunken beziehungsweise liegt sogar leicht darunter (Abbildung  1). 
 
         
           Abbildung 1: In Polizeieinsätzen getötete und verletzte Zivilpersonen
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Anzahl von Zivilpersonen, die während Polizeieinsätzen verletzt oder getötet wurden, zwischen 2007 und 2016 sowie zwischen 2022 und 2025.] 
            Quelle: Eigene Darstellung. 
 
        
 
        Auffällig ist: Vor Dutertes Amtszeit wurden bei Polizeischüssen mehr als 90 Prozent der Opfer getötet, rund 10 Prozent erlitten nicht-tödliche Verletzungen. Nach seiner Zeit im Amt stieg der Anteil der Verletzten auf zuletzt 30 Prozent, was darauf hindeutet, dass tödliche Gewalt inzwischen seltener eingesetzt wird. Gleichzeitig nahm auch die Zahl der bei Schusswaffeneinsätzen verletzten und getöteten Polizisten zu. Unter Ausschluss gezielter Attentate ergibt sich für die drei Jahre zwischen Juli 2022 und Juni 2025 das folgende Verhältnis: 608 getöteten und 84 verletzten Zivilpersonen stehen 51 getötete und 129 verletzte Polizisten gegenüber. Die hohe Zahl getöteter und verletzter Polizisten spricht dafür, dass extralegale Tötungen entweder gar nicht mehr oder nur noch in wenigen Ausnahmefällen vorkommen. Zudem bestärkt sie den Eindruck, dass die meisten gemeldeten Vorfälle tatsächlich bewaffnete Auseinandersetzungen waren. Gleichzeitig zeigt das Verhältnis auf der Seite der Verdächtigen – sehr viele Tote, aber nur wenige Verletzte –, dass die Polizei weiterhin übermäßig tödliche Gewalt einsetzt, also mehr als nötig wäre, um akute Gefahren abzuwehren. 
 
        Für Dutertes Amtszeit zeigt sich ein anderes Bild, das jedoch mangels differenzierter Datensätze weniger klar ist. Laut offiziellen Daten wurden allein in den ersten sechs Monaten seiner Präsidentschaft 2169 Menschen bei Anti-Drogen-Einsätzen getötet – fast ebenso viele wie in den vorangegangenen neuneinhalb Jahren zusammen (Abbildung 2). Hinzu kommen die Toten, die in anderen Kontexten starben, etwa bei Schießereien nach Raubüberfällen, bei direkten Angriffen auf die Polizei oder beim Vollzug von Haftbefehlen. Darüber hinaus gibt es Todesopfer bei anderen bewaffneten Auseinandersetzungen. Hier blieben die Zahlen mit knapp über 200 Toten pro Jahr in etwa auf dem Niveau der Jahre vor Duterte. Ab 2017 sank die Zahl der Tötungen im Drogenkrieg deutlich; die Gesamtzahl der getöteten Verdächtigen blieb jedoch über dem Niveau vor Dutertes Amtszeit. Genaueres lässt sich mangels Daten über die Zahl der verletzten Zivilpersonen und der Opfer auf Polizeiseite nicht sagen.
 
         
           Abbildung 2: Während des Drogenkriegs getötete Zivilpersonen
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Anzahl getöteter Zivilpersonen im Kontext des „Drogenkrieges“ sowie in anderen Kontexten.] 
            Quelle: Philippine Drug Enforcement Agency, #RealNumbersPH; Philippine National Police, Annual Accomplishment Reports; eigene Daten.  
 
        
 
         
 
        Für die Provinz Bulacan liegen allerdings für die einzelnen Einsätze detaillierte Polizeidaten vor, die ich für die ersten Jahre des Drogenkriegs ausgewertet habe. 01  In dieser Provinz wurden in den ersten beiden Jahren des „War on Drugs“ 397 Menschen bei Anti-Drogen-Einsätzen getötet. Nur ein Verdächtiger überlebte verletzt, ein Polizist starb, kein weiterer wurde als verletzt gemeldet. Diese Zahlen lassen nur eine Interpretation zu: Die Polizei setzte die Schusswaffen in vielen Fällen mit dem Ziel ein, zu töten. Bei einem großen Teil der vermeintlichen bewaffneten Auseinandersetzungen handelte es sich zudem um einseitige Gewalt, also um gezielte Tötungen. 
 
        Gezielte Tötungen sind eine weitergehende Form exzessiver Gewalt, da sie keine bewaffnete Auseinandersetzung voraussetzen. Wenngleich selten, müssen sie bereits vor Duterte für eine Reihe von Fällen angenommen werden. Am bekanntesten ist ein Ereignis aus dem Jahr 2013, bei dem 13 Menschen im Rahmen einer einer Polizeikontrolle erschossen wurden. Der offizielle forensische Bericht des National Bureau of Investigation (NBI) kam zu dem Schluss, dass Beweise manipuliert wurden und die Tötung dieser Personen das Ziel der Operation war. 02  Zwar wurden einige Polizisten zunächst suspendiert, später jedoch wieder eingestellt. Trotz der eindeutigen forensischen Analyse des NBI wurde der verantwortliche Offizier befördert und die Mordanklage gegen ihn 2025 mit der Begründung fallengelassen, die Gewalt sei angesichts der Gefahr gerechtfertigt gewesen. 03  Ähnlich prominent war eine „Schießerei“ zwischen der Polizei und Mitgliedern eines Verbrechersyndikats im Jahr 1995, bei der elf Kriminelle starben, ohne dass auch nur ein Polizist verletzt wurde. Spätere Untersuchungen ergaben, dass viele der Getöteten gefesselt waren und durch Kopfschüsse starben. Dies wurde durch Zeugenaussagen von Polizisten untermauert. Die Anklage zog sich über viele Jahre hin. Der oberste Verantwortliche bei der Polizei wurde währenddessen zum nationalen Polizeichef befördert und nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 2001 zu einem der 24 Senatoren der Philippinen gewählt. Die Anklage wurde schließlich 2013 vom Obersten Gericht endgültig ad acta gelegt. Exzessive Gewalt kam auch bei einem Schusswechsel im Jahr 2008 in der Stadt Parañaque zum Einsatz, bei dem alle 14 Mitglieder eines Syndikats erschossen wurden, manche aus nächster Nähe. Auch in diesem Fall zogen sich die Verfahren gegen beteiligte Polizisten zunächst hin und wurden nach einigen Jahren eingestellt. 
 
        Solche Fälle zeigen, dass das unter Duterte zur Normalität gewordene Vorgehen – gezielte Tötungen und der exzessive Einsatz von Gewalt zur Verbrechensbekämpfung – keinesfalls eine völlige Neuerung war. Bereits vor seiner Amtszeit kam es wiederholt zu außergerichtlichen Tötungen durch die Polizei, die nicht von Gerichten geahndet wurden. Auch wenn sich die Zahl der Tötungen während des „Kriegs gegen die Drogen“ deutlich von den Vorjahren unterscheidet, folgt die staatliche Gewalt im Drogenkrieg einem Muster, das bereits zuvor praktiziert wurde – wenn auch in abgeschwächter Form. 
 
        BREITE ZUSTIMMUNG
 
        Rodrigo Duterte wird häufig als Populist bezeichnet. Doch das greift zu kurz. Er war kein bloßer Stimmenfänger, der eine harte Linie verfolgte, um Wählerstimmen zu gewinnen. Vielmehr war er ein Überzeugungstäter, der seine Haltung seit Jahrzehnten unabhängig von der öffentlichen Meinung vertrat. Im Wahlkampf 2016 nutzte er gezielt alte und neue Medien. Diese konzentrierten sich fast ausschließlich auf seine drastischen Aussagen zum Drogenproblem, das er zur nationalen Bedrohung erklärte. Umfragen aus dem Jahrzehnt vor seiner Präsidentschaft zeigten ein stabiles Maß an Kriminalitätsfurcht und Berichte über persönlich erfahrene Kriminalität. Dies änderte sich mit der medial breit ausgeschlachteten Kampagne gegen Drogenkriminalität: In ihrem Gefolge wuchsen die berichtete Furcht vor sowie die Sorge vor Betroffenheit von Verbrechen deutlich an, obwohl die Kriminalitätsdaten hierfür keinerlei Begründung lieferten. 04  Hier wirkten ein Kandidat mit radikalen Positionen und eine Medienlandschaft, die diesen Positionen breiten Raum gab, zusammen und schufen so jene 40 Prozent der Wähler, die Duterte, verunsichert, ängstlich und auf harte Strafen fixiert, an die Macht brachten. Während seiner Präsidentschaft standen bei Befragungen sogar durchgängig rund 80 Prozent der Befragten hinter Duterte und seinem „Krieg gegen die Drogen“. 05  
 
        Diese breite Zustimmung ist auf eine Kombination unterschiedlicher Faktoren zurückzuführen: Zum einen stellte die Regierung die Zahl der Getöteten als Randerscheinung dar – verursacht durch Kriminelle, die sich Festnahmen widersetzten. Öffentlich betont wurde hingegen die große Zahl der Festnahmen. Hinzu kommt die Darstellung der Kampagne als großer Erfolg, belegt durch deutlich sinkende Kriminalitätsraten. Mit Ausnahme von Vergewaltigungen gingen schwere Straftaten um 60 Prozent zurück. Die Zahl der Morde sank von durchschnittlich über 9000 vor Dutertes Amtszeit auf 4272 im Jahr 2022. 06  Damit wurde der Bevölkerung der Eindruck eines klaren Erfolgs vermittelt – im deutlichen Kontrast zur zuvor als ineffektiv wahrgenommenen Strafverfolgung. 
 
        So wurden zwischen 2009 und 2015 weniger als zwei Drittel der bei der Staatsanwaltschaft anhängigen Mordfälle vor Gericht gebracht. Von allen Strafverfahren in diesem Zeitraum endeten lediglich 17 Prozent mit einer Verurteilung. Zwar gab es nur in 7 Prozent der Fälle einen Freispruch, doch wurden 40 Prozent der Verfahren eingestellt, der Rest wurde archiviert. 07  Berücksichtigt man, dass viele Fälle gar nicht erst von der Polizei an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden und diese nur zwei Drittel der eingegangenen Fälle zur Anklage brachte, zeigt sich das dramatische Ausmaß der Straflosigkeit. In einer solchen Situation erscheint extralegale Gewalt, also Gewalt beziehungsweise Bestrafung außerhalb rechtsstaatlicher Verfahren, für viele als akzeptable Alternative. Für Polizei und Regierung war sie ein Mittel, um einen starken Staat zu simulieren, der seine Bürger schützt. Entsprechend wurden die Toten in offiziellen Erklärungen nicht etwa verschwiegen, sondern als Beleg für Entschlossenheit und Erfolg präsentiert. 
 
        Hinzu kommen kulturelle Einstellungsmuster: Im internationalen Vergleich scheinen die Menschen auf den Philippinen eine besonders hohe Toleranz gegenüber Gewaltanwendung zur sozialen Kontrolle und zur Durchsetzung von Interessen zu zeigen. Dies legen zumindest die Ergebnisse des World Values Survey nahe. 08  Hier sind mehrere Fragen relevant, die sich darauf beziehen, inwieweit die Anwendung von Gewalt in verschiedenen Kontexten aus Sicht der Befragten rechtfertigbar ist. Auf einer Skala von 1 („niemals“) bis 10 („immer“) geben auffallend viele Befragte auf den Philippinen an, dass Gewalt unter bestimmten Bedingungen akzeptabel sei. Das Land belegt diesbezüglich im internationalen Vergleich durchgängig Spitzenplätze. Wie Abbildung 3 zeigt, lehnt auf den Philippinen im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt ein deutlich kleinerer Teil der Bevölkerung Gewalt grundsätzlich ab. Gleichzeitig ist die Bereitschaft, Gewalt unter weit gefassten Umständen (auf der Skala 7–10) zu akzeptieren, sehr hoch.
 
         
           Abbildung 3: Haltung zu Gewalt als Mittel, in Prozent
 
          [image: Die Abbildung zeigt die Einstellung gegenüber Gewalt auf den Philippinen im Vergleich zum Rest der Welt.] 
            Quelle: World Values Survey, Wave 7 (2017–2022).  
 
        
 
        Hinzu kommt eine stark ausgeprägte Straforientierung großer Teile der Bevölkerung. Damit sind Einstellungsmuster gemeint, die harte Strafen für Kriminelle befürworten – bis hin zur Zustimmung zu Maßnahmen, die rechtsstaatliche Prinzipien verletzen. So stimmten in einer älteren Umfrage rund 70 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass grausame Kriminelle sofort und außerhalb des Rechtssystems bestraft werden sollten. 09  2022 sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage 85 Prozent der Befragten für Strafverschärfungen als Mittel der Kriminalitätsbekämpfung aus, 67 Prozent befürworteten eine Absenkung des Strafmündigkeitsalters von 15 auf 13 Jahre. 72 Prozent hielten den Drogenkrieg des Präsidenten auch im Rückblick noch für notwendig, und 40 Prozent stimmten dem Einsatz von Folter durch die Polizei zur Informationsgewinnung zu. Weitere 24 Prozent äußerten sich hierzu neutral, während lediglich 19 Prozent dies klar ablehnten. Selbst die sogenannte soziale Säuberung, in der Befragung definiert als gezielte Tötung „unerwünschter“ Menschen, fand Zustimmung bei 30 Prozent der Befragten, während sich weitere 21 Prozent neutral verhielten. Der Aussage, Gewalt sei ein notwendiges Mittel zur Lösung sozialer Probleme, stimmten 44 Prozent der Befragten zu. 10  
 
        Diese Einstellungen zu Strafe und Gewalt als Mittel sozialer Kontrolle fügen sich in eine allgemeine Wertschätzung autoritärer Führungsstile ein. Obwohl sich die meisten Filipinos und Filipinas zur Demokratie bekennen, befürworten über 80 Prozent mehr Respekt für Autoritäten. Drei Viertel finden die Idee eines starken Anführers gut, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss. Beides liegt weit über dem globalen Durchschnitt von 55,3 beziehungsweise 45,5 Prozent. 
 
        Duterte erfüllte das Ideal eines starken Führers, der sich um das Wohl der Bevölkerung kümmert: In einer Reihe von Befragungen hielten über 70 Prozent ihn für mutig, entschlossen, verantwortungsvoll, fürsorglich, mit Liebe für die Philippinen und Sorge um die Filipinas und Filipinos. Die Mehrheit sah ihn zudem als „nah an den Armen“ an, selbstlos, aufrichtig, gerecht und zugänglich – Eigenschaften, die nur von einer Minderheit der Befragten anderen Politikern zugeschrieben wurden. 11  
 
        Das erklärt, warum Duterte auch nach seiner Amtszeit sehr beliebt blieb. Zwei Monate nach seiner Verhaftung genoss er noch das Vertrauen von über 60 Prozent der Bevölkerung, während der amtierende Präsident nur auf etwa 30 Prozent kam. 12  Trotz seiner anhaltenden Inhaftierung gewannen Rodrigo Duterte und sein Sohn Sebastian im Mai 2025 die Wahlen zum Bürgermeister beziehungsweise zu dessen Stellvertreter in Davao City, mit 88 Prozent der Stimmen. Auch die beiden prominentesten Köpfe des Drogenkriegs, darunter der damalige Polizeichef Ronald Dela Rosa, wurden bei diesen Wahlen mit der höchsten beziehungsweise dritthöchsten Zustimmung von jeweils über 20 Millionen Stimmen als Senatoren der Philippinen wiedergewählt. 
 
        Die Kombination aus einer hohen Gewaltrate bei ineffektiver Justiz, einer medial erfolgreich etablierten hohen Kriminalitätsfurcht, einer vergleichsweise breiten Akzeptanz harter Bestrafung und Gewalt als Mittel sozialer Kontrolle sowie einer Persönlichkeit, die für viele dem Ideal eines starken, durchsetzungsfähigen und am Gemeinwohl orientierten Politikers entspricht, erklärt, warum Dutertes brutaler Drogenkrieg auf so breite Zustimmung stieß. Die vermeintlichen Erfolge – etwa eine Million Personen, die sich „freiwillig“ registrierten, sowie 86000 Festnahmen allein im ersten Jahr – 13  ließen die mehr als 3000 Getöteten desselben Zeitraums wie einen bedauerlichen, aber akzeptablen Kollateralschaden erscheinen, dem eine allgemeine und deutliche Reduktion der Kriminalität gegenübersteht. 
 
        OHNMACHT DER KONTROLLE
 
        Die breite Zustimmung zum Präsidenten und seinem Drogenkrieg war der Hintergrund, vor dem die Kontrollinstitutionen agierten. Zu diesen zählen einerseits Stellen, die polizeiliches Fehlverhalten direkt untersuchen und sanktionieren, wie etwa die Innenrevision, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte, andererseits politische Organe, die den Präsidenten kontrollieren sollen, wie der Senat und das Repräsentantenhaus. 
 
        Obwohl die Innenrevision gesetzlich dazu verpflichtet ist, bei tödlichen Polizeieinsätzen unabhängig zu ermitteln, hat sie keinen einzigen Fall an die Staatsanwaltschaft überwiesen. Auch diese blieb untätig. Wenn überhaupt Ermittlungen aufgenommen wurden, bestätigten sie stets die Version der Polizei – basierend ausschließlich auf deren Einsatzberichten. Dabei wären Staatsanwälte bei schweren Straftaten verpflichtet, auch ohne Anzeige aktiv zu werden. Dies unterblieb jedoch vollständig. 
 
        Anfangs äußerte sich die Präsidentin des Obersten Gerichts kritisch zum Drogenkrieg. Nachdem Duterte jedoch öffentlich Druck ausübte und – aus ganz anderen Gründen – ein Amtsenthebungsverfahren gegen sie einleitete, wurde sie von ihren Kolleginnen und Kollegen abgesetzt und aus dem Amt gedrängt. Dies war ein deutliches Signal der Unterwerfung unter die Exekutive. 
 
        Ähnlich reagierten beide Parlamentskammern: Im Senat wurde die lauteste Kritikerin Dutertes als Vorsitzende eines Ausschusses abgesetzt. Damit endete auch die von ihr angestoßene Untersuchung mit einem Bericht, der extralegale Tötungen als Einzelfälle durch kriminelle Polizisten darstellte. Im Repräsentantenhaus blieben die zuständigen Ausschüsse für Menschenrechte und Drogenpolitik ebenfalls untätig, abgesehen davon, dass sie die Verhaftung der kritischen Senatorin unterstützten, die auf einer offensichtlich konstruierten Anklage wegen angeblicher Drogengeschäfte basierte. 
 
        Obwohl Dutertes öffentliche Aufrufe zur Tötung von Kriminellen eindeutig gegen die Verfassung verstießen, verzichtete das Parlament auf ein Amtsenthebungsverfahren. Im Gegenteil: Viele Parteien schlossen sich nach der Wahl dem Regierungslager an. Zahlreiche Abgeordnete traten sogar Dutertes Partei bei, um ihre Loyalität zu demonstrieren.
 
        Die Ursachen für dieses Versagen sind vielfältig. Im Kern jedoch untergraben informelle Praktiken die Wirkung formeller Institutionen. Die polizeiinterne Kontrolle und die Staatsanwaltschaften hielten an alten Routinen fest, die grundsätzlich von rechtmäßigem Verhalten der Polizei ausgehen, solange kein klarer Gegenbeweis vorliegt. Zudem vernachlässigten sie wie schon in früheren Jahren ihren gesetzlichen Auftrag, schwere Straftaten auch ohne Anzeige zu verfolgen. Viele Opferfamilien wagten aus Angst vor Repressalien keine Anzeige, was der Staatsanwaltschaft wiederum einen Vorwand lieferte, untätig zu bleiben. 
 
        Erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 begann das Repräsentantenhaus mit einer begrenzten Aufarbeitung. Dies geschah jedoch erst spät – zwei Jahre nach dem Amtsantritt von Ferdinand Marcos Jr. und erst, nachdem der Bruch des neuen Präsidenten mit seinem Vorgänger offen zutage getreten war und es daher opportun erschien, gegen Duterte vorzugehen. 
 
        Das Versagen der politischen Klasse war absehbar. Es folgte einem altbekannten Muster: In der philippinischen Politik – oft als „Anarchie der Familien“ 14  bezeichnet – dienen Parteien meist nur als Hülle für mächtige Familien und ihre Allianzen, die um Einfluss konkurrieren. Nach jeder Wahl wechseln viele Akteure das Lager und oft auch die Partei. Die Anpassung an den amtierenden Präsidenten erscheint vielen Abgeordneten überlebenswichtig, da sie sich so den Zugang zu staatlichen Geldern sichern, die sie für ihre Wiederwahl benötigen. Und genau deshalb fungiert das Parlament – anders als etwa in den USA oder Frankreich – selbst im Fall einer potenziellen Oppositionsmehrheit (USA: divided government, Frankreich: cohabitation) nicht als Kontrollinstanz. Dieses System besteht bis heute. Nur wenige wagen es, sich dem zu entziehen, doch aufgrund ihrer geringen Zahl bleiben sie machtlos. 
 
        GEFAHR DER WIEDERKEHR?
 
        Unter geeigneten Rahmenbedingungen ist eine Rückkehr einer politischen Persönlichkeit wie Rodrigo Duterte zwar jederzeit möglich, jedoch auf absehbare Zeit unwahrscheinlich. Die Überstellung des ehemaligen Präsidenten an den Internationalen Strafgerichtshof ist weniger Ausdruck eines tiefgreifenden Wandels als vielmehr das Ergebnis veränderter opportunistischer Kalküle der Marcos-Regierung. Zugleich ist sie ein Symptom des Versagens der philippinischen Justiz bei der Aufarbeitung des Drogenkriegs: Bislang wurden weder gegen Duterte noch gegen Mitglieder seines engsten Führungszirkels strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. 
 
        Das nach wie vor bestehende Vertrauen in Duterte, seine Wiederwahl zum Bürgermeister von Davao sowie der Wahlerfolg zentraler Repräsentanten des Drogenkriegs in führenden Positionen zeigen, dass sowohl der Drogenkrieg als auch seine Hauptakteure und der von ihnen verkörperte Politikstil nach wie vor mehrheitsfähig sind. Darauf müssen philippinische Politikerinnen und Politiker Rücksicht nehmen, wenn sie gewählt oder wiedergewählt werden wollen. 
 
        Die bislang nur mäßig populäre Marcos-Regierung verfolgt eine andere Strategie zur Kriminalitätsbekämpfung, die sich in deutlich gesunkenen Todeszahlen infolge von Polizeieinsätzen widerspiegelt. Gleichzeitig ist es ihr gelungen, die Kriminalitätsrate noch unter das Niveau am Ende der Duterte-Präsidentschaft zu senken. 
 
        Vor diesem Hintergrund erscheint ein Wahlerfolg auf Basis eines neuerlichen Versprechens zur radikalen Kriminalitätsbekämpfung derzeit wenig wahrscheinlich. Dies könnte sich bei steigenden Kriminalitätsraten jedoch ändern, da Duterte mit seiner radikalen Strategie einen nachweislich erfolgversprechenden Weg zur Macht vorweisen konnte. 
 
        Auch die Faktoren, die Dutertes Aufstieg vor neun Jahren ermöglicht und eine Einhegung der Gewalt verhindert haben, bestehen weiterhin: eine mediale Öffentlichkeit, die den radikalsten Stimmen die größte Bühne bietet, eine weitreichende Straflosigkeit bei den meisten Delikten, eine opportunistische politische Klasse, deren Mitglieder eigene oder familiäre Interessen über das Gemeinwohl stellen, sowie weitverbreitete Einstellungsmuster, die Gewalt als legitimes Mittel der Konfliktlösung tolerieren. 
 
        Das womöglich größte Hindernis für eine Wiederholung bleibt jedoch das Fehlen einer Ausnahmepersönlichkeit wie Rodrigo Duterte – jemand, der das Idealbild eines durchsetzungsfähigen Politikers verkörpert, sodass er genügend Rückhalt in der Bevölkerung gewinnt, um Wahlen zu entscheiden – und zugleich willens und in der Lage ist, staatliche Institutionen und die etablierte politische Klasse der eigenen Kontrolle zu unterwerfen oder zu marginalisieren. 
 
        Das Versagen der Kontrollinstitutionen bei der Begrenzung oder Verhinderung staatlicher Gewalt demonstriert, dass formale Institutionen nur so wirksam sind, wie ihre Mitglieder bereit sind, die zugrunde liegenden Normen und Werte zu verinnerlichen und diese auch dann in ihrem Handeln zum Ausdruck zu bringen, wenn dies ihren eigenen Interessen zuwiderläuft. 
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          ALEIDA ASSMANN
 
           DIMENSIONEN DES GEMEINSINNS 
 
          Gemeinsinn ist jedem Menschen qua Menschsein mitgegeben, doch kommt es darauf an, was wir daraus machen. Für den Erhalt unserer Demokratie bedarf es einer politischen Kultur des Gemeinsinns, für die die Bürgerinnen und Bürger eine Mitverantwortung tragen.
 
        
 
         
          BENJAMIN ZIEMANN
 
           SOZIALER ZUSAMMENHALT. GESCHICHTE EINER IDEE UND IHRER PROBLEME 
 
          Das Konzept des sozialen Zusammenhalts geht auf den Soziologen Émile Durkheim zurück, nach dem nur eine positive Moral die Menschen zusammenführt. Doch zeigt die Geschichte, dass auch gespaltene und fragmentierte Gesellschaften ohne solchen Zusammenhalt auskommen können.
 
        
 
         
          OLAF GROH-SAMBERG · CORD SCHMELZLE
 
           VOM GESELLSCHAFTLICHEN ZUM DEMOKRATISCHEN ZUSAMMENHALT 
 
          Die Suche nach demokratischem Zusammenhalt ist immer auch die Suche nach dem richtigen Maß an sozialer Integration und ihren Inhalten. Nicht nur offen antidemokratische Einstellungen, sondern auch sozioökonomische Ungleichheiten stellen diesen Zusammenhalt infrage.
 
        
 
         
          GUNDULA ZOCH · STEFFEN WAMSLER
 
           POLITISCHES VERTRAUEN IN KRISENZEITEN 
 
          Politisches Vertrauen ist eine wichtige Ressource in Demokratien, weil es Regelakzeptanz, Kooperation und Konfliktfähigkeit ermöglicht. In Krisenzeiten steigt dieses Vertrauen zu Beginn zwar meist an, droht aber mit fortschreitender Dauer zu erodieren.
 
        
 
         
          HASNAIN KAZIM
 
           WAS UNSERE GESELLSCHAFT ZUSAMMENHÄLT 
 
          Wer sich die Mühe macht, mit seinen Mitmenschen zu sprechen, wird schnell feststellen, dass die deutsche Gesellschaft trotz aller Verschiedenheiten und Polarisierungen nicht so gespalten ist, wie es oft behauptet wird. Mehr Miteinander wäre gar nicht so schwer.
 
        
 
         
          DOROTHEE SPANNAGEL
 
           GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE IN ZEITEN WACHSENDER EINKOMMENSUNGLEICHHEIT 
 
          Einkommensungleichheit beeinflusst gesellschaftliche Teilhabe und sozialen Zusammenhalt in vielerlei Hinsicht. Insbesondere Armut schränkt Teilhabe stark ein, aber auch großer Reichtum kann den Zusammenhalt bedrohen. Beides gefährdet die Stabilität der Gesellschaft.
 
        
 
         
          ANDREAS KEWES
 
           KOOPERATIONEN INNERHALB UND MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT 
 
          Zivilgesellschaftliche Akteure gestalten nicht nur den eigenen gesellschaftlichen Sektor, sondern erbringen in Koproduktion mit anderen Akteurinnen und Akteuren auch öffentliche Leistungen. Wichtig hierfür sind funktionierende Kooperationsformen und -formate.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Viele Menschen sorgen sich angesichts multipler Krisen und Herausforderungen um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Während die Demokratie als Staatsform nach wie vor hohe Zustimmung erfährt, ist nur jeder und jede Dritte mit dem derzeitigen Zustand von Demokratie und Gesellschaft zufrieden. In einer repräsentativen Studie von ARD, ZDF und Deutschlandradio stimmten jüngst rund drei Viertel der Befragten der Aussage zu, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet sei. Fast ebenso viele teilen die Sorge, dass die Gesellschaft „immer mehr auseinanderfällt“, und finden, dass soziale Ungleichheiten in Deutschland so groß sind, dass sie den Zusammenhalt gefährden. Dass kulturelle Unterschiede dem Zusammenhalt schaden, meinen 40 Prozent.
 
        Dabei ist gar nicht so eindeutig, was genau unter „gesellschaftlichem Zusammenhalt“ zu verstehen ist. Der Begriff als solcher ist relativ unbestimmt – und nicht zuletzt deshalb Gegenstand politischer Auseinandersetzungen, gesellschaftlicher Debatten und wissenschaftlicher Forschung. Seine Unbestimmtheit macht ihn nicht nur für Demokratien, sondern auch für autoritäre Herrschaftsformen interessant: Wer den Zusammenhalt beschwört, bekämpft damit mitunter auch Abweichungen von der Norm, andere Ideen eines guten Lebens oder alternative Gesellschaftsvorstellungen. Wie genau man gesellschaftlichen Zusammenhalt fasst und auf welchen Ideen, Normen und Verfahren er beruht, ist also keineswegs irrelevant.
 
        Für plurale Gesellschaften scheint klar zu sein, dass sich Zusammenhalt nicht mehr auf traditionelle, vorpolitische Quellen gemeinsamer Identität wie geteilte kulturelle oder religiöse Prägungen stützen kann. Stattdessen verspricht die moderne Demokratie, Zusammenhalt über ein simples, aber ebenso voraussetzungsvolles wie folgenreiches Prinzip herzustellen: die freie Selbstregierung gleicher Bürgerinnen und Bürger. Voraussetzungsvoll ist es, weil es die Anerkennung der Gleichheit aller Mitbürgerinnen und Mitbürger verlangt und darauf vertrauen muss, dass die Leistungen des demokratischen Systems, die Fairness seiner Verfahren und die Erfahrung von gleicher Partizipation genügen, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Folgenreich ist es, weil es uns allen die Verantwortung für das Gelingen der Demokratie auferlegt.
 
         Sascha Kneip 
 
      

       
        ESSAY
 
        DIMENSIONEN DES GEMEINSINNS
 
          Aleida Assmann 
 
        Gemeinsinn ist kein Fremdwort, kein Schlagwort, kein Fachterminus. Der Begriff ist transparent und unmittelbar verständlich. Was man ihm allerdings nicht unbedingt ansieht: Er hat eine lange und ehrwürdige Tradition. Aristoteles hat ihn geprägt; er sprach von „koine aisthesis“, was wörtlich „gemeinsame Wahrnehmung“ bedeutet. Diese gemeinsame Wahrnehmung kann man sich als einen sechsten Sinn vorstellen, der unsere fünf Sinne, also die Nahsinne Riechen, Schmecken, Fühlen und die Fernsinne Sehen und Hören, zu einer gemeinsamen mentalen Wahrnehmung zusammenfügt.
 
        Darüber hinaus kann man sich den Gemeinsinn auch als einen sozialen Sinn vorstellen, lateinisch „sensus communis“, abgeleitet davon „common sense“ oder „gesunder Menschenverstand“, der uns mit anderen Menschen verbindet. Es ist wichtig zu betonen, dass wir es hier nicht mit einem abstrakten Begriff oder einer Tugend zu tun haben, sondern mit einem Sinn, der jedem Menschen mitgegeben ist und der zur menschlichen Ausstattung gehört. Die Frage ist nur, was wir mit ihm anfangen, wie wir ihn bewerten und was wir aus ihm machen. Dieser Begriff war nie verschwunden oder vergessen. Und dennoch bot sich Jan Assmann und mir die Möglichkeit, ihn wiederzuentdecken, neu aufzubereiten und damit auch zu aktualisieren: gewissermaßen ein altes Erbstück unserer Geschichte, das wir abgestaubt und neu erschlossen haben. 01  
 
        Als wir im März 2020 einen Arbeitskreis zu diesem Thema an der Universität Konstanz gründeten, passierten zwei Dinge. Erstens begann die Covid-19-Pandemie mit ihren gravierenden Einschränkungen für das menschliche Zusammenleben, und zweitens wurden mit Geldern vom Bundesministerium für Bildung und Forschung elf Institute für „Gesellschaftlichen Zusammenhalt“ gegründet, eines davon an der Universität Konstanz. Diese auf den prekären Zustand der Gesellschaft ausgerichtete Perspektive wollten wir mit dem Gemeinsinn-Begriff ergänzen, der vom Einzelnen ausgeht und den Menschen sowie die Kultur, in der er lebt, genauer in den Blick nimmt.
 
        Der Begriff „Gemeinsinn“ erwies sich als ein Impuls, der uns auf einen unbekannten Weg lockte. Da wir für dieses Thema keine grundständige Kompetenz hatten, mussten wir uns ihm gemeinsam tastend annähern. Das Experiment vollzog sich in der Form eines intensiven Studiums und Dialogs. Er führte uns zu unseren eigenen kulturellen Grundlagen zurück und erlaubte uns dabei auch Blicke auf das, was in dieser Tradition unterschätzt und vernachlässigt wurde. Die folgenden Denkanstöße zum Thema Gemeinsinn haben alle einen gemeinsamen Fokus: den aktuellen Zustand der Demokratie. Denn für deren Erhalt, so unsere These, bedarf es einer politischen Kultur des Gemeinsinns, für die die Bürgerinnen und Bürger eine Mitverantwortung tragen.
 
        ICH UND WIR
 
        Gegenwärtig haben Bücher Konjunktur, in deren Titel Worte wie „Zusammenleben“, „Zusammensein“ oder „Zusammenhalt“ stehen. Viele stützen sich dabei auf die Pronomina „Ich“ und „Wir“ und verbinden dies mit der Grundfrage, wie man „vom Ich zum Wir“ kommt. Ganz so einfach ist es aber nicht, wie wir feststellen mussten. Denn beide Begriffe sind unentbehrlich, und wir dürfen sie auf keinen Fall in einen Gegensatz zueinander bringen, sondern müssen vielmehr darüber nachdenken, wie wir sie sinnvoll miteinander verbinden können.
 
        Es ist keine Frage, dass das „Ich“ in den westlichen Kulturen eine beispiellose Schlüsselrolle gespielt hat, die es in anderen Kulturen so nicht gibt. Ja, man kann die Entwicklung der gesamten westlichen Kultur geradezu in einem Satz zusammenfassen, welcher lautet: „Das befreite Ich war die treibende Kraft der Moderne.“ 02  Tatsächlich konzentrierte sich in der frühen Neuzeit die Handlungsmacht in einzelnen Individuen, etwa den Theologen John Wyclif, Jan Hus oder Martin Luther, die den ich-betonten Protestantismus erfanden. Andere überquerten mithilfe neuer Techniken Ozeane und machten sich auf Entdeckungsreisen, die die Welt irreversibel veränderten. Auch das Zeitalter der Aufklärung war eine Bewegung zur Stärkung des Ich, indem es Grundrechte einforderte und demokratische Regierungsformen durchsetzte. Mit der Forderung der Menschenrechte wurde die Staatsgewalt gezähmt; sie war fortan an die Aufgabe gebunden, Menschen in ihrer persönlichen Freiheit, Entwicklung und Mündigkeit zu unterstützen. Das war aber nicht das Ende, sondern erst der Anfang der Demokratiegeschichte. Denn mit der Einforderung persönlicher Grundrechte begann eine unabschließbare Fortsetzungsgeschichte. Diese Rechte sind das Grundkapital der Demokratie; sie mussten und müssen ständig erweitert werden.
 
        Dieses „befreite Ich“ der westlichen Geschichte wollen wir nicht aufgeben. Und wir wissen auch, dass das „Wir“ nicht immer die Lösung ist. Nationen können einen kollektiven Egoismus ausbilden, der auf Feindbilder gegründet ist und, wie die Geschichte zeigt, in Kriege münden kann. In sozialistischen Staaten und zum Teil auch in fernöstlichen Kulturen dominieren kollektivistische Gesellschaftsvorstellungen, in denen das Wir nicht nur über das Ich gestellt, sondern dieses Ich auch entsprechend umerzogen, angepasst und zum Verschwinden gebracht wird. Der Inbegriff eines destruktiven Wir-Phantasmas war die „deutsche Volksgemeinschaft“ im NS-Staat, die sich explizit auf den Gemeinsinn berief, um damit die Rechte und Freiheiten der Menschen als Individuen auszulöschen.
 
        Was „Ich“, „Wir“ oder „Gemeinsinn“ jeweils bedeuten und wie sich diese Worte zueinander verhalten, steht nicht von vornherein fest, sondern muss in jedem Kontext genau geklärt und beantwortet werden. Hinzu kommen Empfindlichkeiten durch Geschichtserfahrungen, die von Generation zu Generation nachwirken. In der deutschen Nachkriegsgeneration etwa war jegliches nationale Wirgefühl verpönt. Auch in Österreich fällt das „Wir-Sagen“ in dieser Generation schwer. Der österreichische Dichter Michael Köhlmeier, der ein Buch mit dem Titel „Wenn ich wir sage“ geschrieben hat, 03  wollte explizit nicht zu jenem Wir gehören, von dem sein Vater sprach. Kollektive Identitäten stehen in dieser Generation bis heute unter Generalverdacht.
 
        Gleichwohl wäre es ein Irrweg, die beiden Worte „Ich“ und „Wir“ als einen absoluten Gegensatz zu verstehen. Solche „Zwangsalternativen“ werden in politischen Debatten eingesetzt, um Emotionen zu verstärken und Gegenargumente auszuhebeln. Im Zeitalter digitaler Medien ist die Gefahr solcher Zwangsalternativen vollends sichtbar geworden. Wir erleben gerade, wie verkürztes Denken und emotional aufgeladene „Triggerbegriffe“ Polarisierung fördern und Gesellschaften spalten und zerstören können. Die Kultur der Sprache und Kommunikation hat für das Gemeinwesen deshalb eine ganz neue Bedeutung gewonnen – sowohl, was das Ethos der Wahrheit betrifft, als auch, was die Besinnung auf gemeinsame Überzeugungen angeht, die verbinden und nicht aufgekündigt werden dürfen.
 
        Mit anderen Worten: Das „Ich“ muss im „Wir“ seinen Platz finden – und das heißt: anerkannt und bestätigt werden –, wenn das „Wir“ nicht autoritär oder totalitär werden soll. Die ich-stärkenden Grundrechte bilden mit gutem Grund den Kern unserer Verfassung, aber das schließt nicht aus, dass Menschen in kleinen und großen Gruppen leben, denen sie angehören und sich zugehörig fühlen, in die sie hineinwachsen und in die sie auch neu Hinzugekommene integrieren. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diese Identitäten nicht abgeschlossen und ausgrenzend sind, sondern offen bleiben gegenüber anderen, die dazugehören wollen und die Wir-Gruppe damit auch verändern.
 
        Unserer Verfassung geht ein berühmter Grundsatz voran, der ihr von den Vätern und Müttern unseres Grundgesetzes mitgegeben wurde: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Durch diesen Satz unterscheidet sich die Verfassung der Bundesrepublik von allen vorherigen deutschen Verfassungen. Mit ihm ist die Erfahrung von Auschwitz in unser Grundgesetz eingeschrieben, denn er bedeutet konkret: Die Würde des Menschen darf nie wieder angetastet werden. Diese Würde ist aber kein Menschenrecht; sie ist nicht einklagbar. Und das wiederum bedeutet: Wir schulden sie uns gegenseitig als Menschen unter Mitmenschen. Der Satz richtet sich deshalb nicht nur an die Organe des Staates, sondern auch an die Menschen in der Gesellschaft. Es geht dabei nicht nur um Bürger, es geht darüber hinaus auch um den oder die Anderen, für deren Ergehen wir als Mitglieder der Gesellschaft mitverantwortlich sind.
 
        MENSCHENRECHTE UND MENSCHENPFLICHTEN
 
        Diese Verschränkung von Ich und Wir kommt in der Doppelung von Menschenrechten und Menschenpflichten zum Ausdruck. Während die Menschenrechte in die Verfassung aller Demokratien eingegangen sind, wissen wir bisher wenig über die Menschenpflichten. Wer sich den ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 anschaut, findet dort eigentlich kein Menschenrecht, sondern eher eine Menschenpflicht: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“ Während die Menschenrechte Ansprüche formulieren, erinnern uns Menschenpflichten an unsere Aufgaben als Mitmenschen in der Gesellschaft. Es geht dabei um gegenseitige Achtung und Fürsorge sowie um Formen eines respektvollen Umgangs. Auf keinen Fall aber dürfen wir die Menschenrechte gegen die Menschenpflichten ausspielen, denn beide sind aufeinander angewiesen und ergänzen sich gegenseitig. Die 19 Artikel der „Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten“ wurden 1997 zum 50. Jahrestag der Menschenrechtserklärung auf Initiative des „InterAction Council“ ins Leben gerufen. 04  Ihre Quintessenz lautet: „Kein Recht ohne Rücksicht.“
 
        Menschenpflichten haben eine andere Herkunft als Menschenrechte. Sie gehen nicht auf westliche, männliche Philosophen der Neuzeit zurück, sondern sind ein Gemeingut der Menschheit, das bis ins 2. Jahrtausend vor Christus zurückreicht und in allen Kulturen der Welt unter dem Begriff der „Weisheit“ weitergegeben wurde. Die Menschenpflichten und ihre Regeln zielen darauf ab, den verbindenden sozialen Sinn für Gegenseitigkeit und Gerechtigkeit zu stärken. Sie achten dabei sehr genau auf problematische Handlungsfolgen, um nachhaltigere Lösungen zu finden. Denn weisheitliches Denken ist primär darauf ausgerichtet, Gewalt einzudämmen und Gier zu zähmen – und deshalb eine wichtige Ergänzung zur westlichen Kultur der Selbststeigerung und Selbstoptimierung.
 
        Die Menschenpflichten sind ein uraltes Erbe der Menschheit, das in allen alten Kulturen hochgeschätzt wurde und auch in die hebräische und christliche Bibel eingegangen ist. Westen und Osten bildeten in der Wertschätzung der Weisheit eine jahrtausendealte Einheit. Das Ethos der Weisheit ist im Grundsatz der „goldenen Regel“ zusammengefasst, die überall auf der Welt anerkannt und geschätzt wird. Auch in unserer Welt hat sie jedes Kind schon einmal gehört, ohne zu wissen, wann und wo: „Was Du nicht willst, das man Dir tu…“ Jeder und jede weiß, wie dieser Satz weitergeht. 05  
 
        DAS BÖCKENFÖRDE-DIKTUM
 
        Der Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde hat 1964 – mitten in der ruhigen, katholisch regierten Adenauerzeit – ein Statement formuliert, das bis heute für produktive geistige Unruhe sorgt. Ich erinnere mich noch gut an diese Zeit, in der viel vom „christlichen Abendland“ die Rede war. Diese Formel war damals beliebt, weil mit ihr, nach der NS-Diktatur, die Europa mit einer Sklavenherrschaft überzogen hatte, der imperiale Traum ungebrochen fortgesetzt werden konnte. Zugleich gab es Mitte der 1960er Jahre aber auch neue Aufbrüche in Richtung „Modernisierung“, ein Beispiel ist etwa meine Universität Konstanz, die 1966 gegründet wurde. Zusammen mit Modernisierung stand damals das Thema „Säkularisierung“ auf der Agenda, zu dem Böckenförde wichtige Beiträge geleistet hat. Er war ein konservativer, aber nicht rückwärtsgewandter Katholik, der viel über die Fragen der Gegenwart und der Zukunft nachdachte. Böckenfördes „Diktum“ wird bis heute immer wieder zitiert. Es lautet: „Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ 06  In einem säkularen Staat, so Böckenförde, könne das Christentum nicht die Rolle einer Ordnungsmacht übernehmen, denn diese müsste ja mit Zwang durchgesetzt werden – und das wäre dann kein freiheitlicher Staat mehr. Deshalb müssten die Bürger selbst aus freien Stücken ein Ethos entwickeln, das den Staat stützt und es ihm ermöglicht, gemeinwohlorientierte Politik zu machen.
 
        Böckenförde machte aber nicht nur auf diese Lücke im System der Demokratie aufmerksam, sondern er machte sich auch Gedanken darüber, wie die Lücke gefüllt werden könnte. In seinen Schriften und Interviews tauchen immer wieder Bezüge auf den Gemeinsinn auf: „Nicht nur religiöse, auch weltanschauliche, politische oder soziale Bewegungen können den Gemeinsinn der Bevölkerung und die Bereitschaft fördern, nicht stets rücksichtslos nur auf den eigenen Vorteil zu schauen, vielmehr gemeinschaftsorientiert und solidarisch zu handeln“, so Böckenförde. 07  
 
        Diesen Gedanken haben wir in unserem Buch zum Anlass genommen, weiter über diese Leerstelle nachzudenken. Tut man dies, gewinnt man schnell die Einsicht, dass die Demokratie nicht nur auf einer Säule ruht, sondern mindestens auf zweien. Die eine Säule ist der Rechtsstaat mit seiner Verfassung, die andere ist die Gesellschaft mit dem Ethos des Gemeinsinns. Böckenförde sprach seinerzeit von einem Nationalgefühl, das Zugehörigkeit und Teilhabe ermöglichen könne, aber auch Raum bieten müsse für Veränderungen. Dabei hatte er die Anzeichen einer Transformation der Gesellschaft in Richtung zunehmender Vielfalt durch Migration bereits deutlich im Blick. Gefragt nach der Rolle des Islam im säkularisierten Staat, antwortete er: „Integration setzt ein Lebenkönnen aus den eigenen Wurzeln voraus. Von generellen Kopftuchverboten im öffentlichen Dienst halte ich deshalb nichts.“ 08  
 
        Kürzlich ist ein Buch erschienen, das, völlig unabhängig von Böckenförde, diesen Gedanken der Lücke in der Demokratie und wie sie zu füllen sei weitergedacht hat. Es stammt ebenfalls von einer Verfassungsrechtlerin, diesmal aus den USA. Cindy Skach war Professorin an den Universitäten Oxford, Harvard und Bologna; heute berät sie Regierungen auf der ganzen Welt. In ihrem Buch „Demokratie ohne Gesetze“ zeigt sie, dass formale Gesetze allein die Demokratie nicht stützen können. 09  Dazu bedarf es, wie sie schreibt, einer Gesellschaft, die sich nicht nur auf die Gesetze verlässt, sondern diese auch aktiv stützt, indem sie aus dem Geist dieser Gesetze heraus handelt und auf diese Weise die Grundwerte der Demokratie am Leben erhält und immer wieder reaktiviert. Ihre Beispiele beziehen sich auf Aktivitäten, die Menschen in Nähebeziehungen aufbauen: lokale Projekte, die dazu beitragen, ihren Lebensort anziehender, menschlicher, gemeinsinniger zu gestalten. Durch solche Projekte schaffen sie informelle Ordnungen, und diese versteht die Verfassungstheoretikerin „als spontane, sich selbst verstärkende Kooperation“. Sie erläutert dazu: „Es braucht großes gegenseitiges Vertrauen, um sozialen Interaktionen einen neuen Rahmen zu geben, der nicht mehr auf Regeln und Autorität angewiesen ist, um individuelles Handeln zu regulieren. (…) Diese Form der Kooperation ist vergänglich und muss es sein“, aber dafür ist sie, wie die Autorin betont, besonders anpassungsfähig. „Wenn sie gefördert wird, indem restriktive Regeln abgelegt werden, gedeiht sie und erfindet sich stetig neu.“ In solchen Kooperationen sieht Skach „einen einzigartigen sozialen Kitt“. Sie hebt diese Form des Zusammenlebens besonders hervor, denn „einem Staat anzugehören“ bedeutet für sie auch, „einer Gemeinschaft aus Bürgern anzugehören“. Den idealtypischen Bürger definiert sie als „ein verantwortungsvolles, aktives Mitglied der menschlichen Gemeinschaft. Ein Mitglied, das Rechte genießt, aber auch sich selbst und anderen Mitgliedern Gehorsam schuldig ist und sich dazu verpflichtet, die Rechte der Erde und all ihrer lebenden Geschöpfe anzuerkennen.“ 10  
 
        Diese Doppelstruktur der Demokratie, die einerseits auf dem Rechtsstaat und andererseits auf einer aktiven Bürger- beziehungsweise Zivilgesellschaft aufruht, zeigte sich auch in unseren historischen Recherchen, sehr konkret etwa am Beispiel der Fahne der Französischen Revolution, der Trikolore. Den drei Farben dieser Nationalfahne entsprechen die Werte der Revolution. Während „Liberté“ und „Égalité“, Freiheit und Gleichheit, von Anfang an feststanden, war der dritte Begriff zunächst umstritten. Eine Fraktion votierte für „Propriété“ (Eigentum), doch setzte sich als dritter Begriff schließlich die „Fraternité“ durch. Die ersten beiden Begriffe beziehen sich auf Rechte, die Bürger einklagen können. Der dritte Wert ist nicht einklagbar. Er bezieht sich auf den Beitrag der Gesellschaft – und bestätigt damit einmal mehr die Zwei-Säulen-Struktur der Demokratie. Diesen dritten Wert können wir mit verschiedenen Begriffen übersetzen: Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, Solidarität, Mitmenschlichkeit. Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Klimas der Feindschaft und des Hasses, das sich in der Politik und der Gesellschaft ausgebreitet hat, gewinnen diese Begriffe gerade eine ganz neue Strahlkraft.
 
        Ich selbst habe diesen neuen Ton zum ersten Mal nach der Bundestagswahl 2017 bewusst vernommen, als AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland nach dem Einzug der AfD in den Bundestag ankündigte: „Wir werden Frau Merkel jagen!“ Weitere Formulierungen sind inzwischen hinzugekommen, die den politischen Alltag prägen, wie zum Beispiel jene vom „vor sich hertreiben“. Dieser neue Politikstil hat zu einer anderen Form von Protest geführt, bei dem es den Protestierenden offenkundig nicht mehr um den Erhalt, sondern um den Sturz der Demokratie geht. Er hat das gesellschaftliche Klima nachhaltig vergiftet; Polarisierung und negative Emotionen bestimmen auch im Bundestag das Debattenklima. Sie führen zu einem Niedergang des Ansehens der Demokratie und vermindern die Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement.
 
        Negative Emotionen stellen den Gemeinsinn schon immer vor große Herausforderungen, wie die Geschichte zeigt. Zwei große Erfinder des Hasses in der Politik waren etwa der Staatsrechtler Carl Schmitt und der PR-Berater Arthur J. Finkelstein. Der eine hat in der Weimarer Republik mit seiner Unterscheidung von Freund und Feind die NS-Diktatur vorbereitet, der andere hat seit den 1990er Jahren als Politikberater mit der von ihm erfundenen Form der Polarisierung („negative campaigning“) militante Autokraten wie Benjamin Netanjahu, Viktor Orbán oder Donald Trump groß gemacht – und den Finanzinvestor und Philanthropen George Soros mit einer großangelegten antisemitischen Kampagne auf perfide Art und Weise zu desavouieren versucht. 11  Den MAGA-Slogan („Make America Great Again“) hat er erst Ronald Reagan und dann Donald Trump angeboten.
 
        WESTLICHES GRUNDGESETZ UND ÖSTLICHER GEMEINSINN
 
        Es ist allgemein bekannt, dass der östliche Teil des wiedervereinigten Deutschlands keinen aktiven Anteil am Zusammenschluss der beiden Teilstaaten hatte, weshalb dieser unter dem knappen und wenig glamourösen Stichwort „Beitritt“ in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Diese Asymmetrie, die in vielen Dimensionen des Zusammenlebens zu Buche schlägt, hat Dirk Oschmann 2023 in seinem Buch „Der Osten – eine westdeutsche Erfindung“ offengelegt. 12  Darin machte er auf eine eingespielte und anhaltende Diskriminierung des Westens gegenüber dem Osten aufmerksam, die in den Strukturen des Staates fest verankert ist. Anlässlich der Feiern zu 75 Jahre Grundgesetz wies er auf den Umstand hin, dass im Zuge der Vereinigung auf eine neue gemeinsame Verfassung verzichtet worden war – und erkannte darin „die Ursünde, (…) den Osten von der Mitgestaltung dieser Demokratie radikal auszuschließen“. 13  
 
        Der 75. Jahrestag der deutschen Verfassung 2024 gab auch anderen Kritikern Anlass, über diese Asymmetrie nochmals nachzudenken. „Bis heute stammt kein Satz im Grundgesetz aus Ostdeutschland“, konstatierte etwa die „Süddeutsche Zeitung“. Unter der Überschrift „Da fehlt doch noch was“ erinnerte sie an eine kleine Anekdote aus dem Jahr 1991: 14  Damals war eine „Gemeinsame Verfassungskommission“ eingesetzt worden, um sich, wie im Artikel 5 des Einigungsvertrags gefordert, mit „Fragen zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes“ zu befassen. Ein Mitglied dieser Kommission war der Ost-Berliner Bundestagsabgeordnete und Pfarrer Konrad Elmer. Er brachte einen Ergänzungsvorschlag ein, den er in der Präambel oder in Artikel 2 des Grundgesetzes unterbringen wollte. Sein Satz lautete: „Jeder ist zu Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn aufgerufen.“ In einem Interview fügte er als Erklärung hinzu, er habe sich damit auf den Wert der Brüderlichkeit beziehen wollen, die gegenüber der Freiheit und Gleichheit zu sehr ins Abseits geraten sei. „Der durchaus berechtigte Individualismus“, so fasste er seinen Vorschlag zusammen, „darf nicht übertrieben werden, sonst gehen wir unter.“ 15  Elmers Zusatz wurde mit Zustimmung diskutiert, fand im Parlament aber keine Zweidrittelmehrheit.
 
        Die beiden Theologen Constantin Plaul und Karl Tetzlaff, die diese Anekdote aus der Rückschau von 34 Jahren wieder in Erinnerung gebracht haben, kommentieren: „So sollte der aus dem Osten beigebrachte Satz im Grundgesetz die Trias von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit endlich komplett machen.“ Sie glauben aber nicht daran, „dass Elmers kleine ostdeutsche Zutat zum bundesrepublikanischen Grundgesetz die seit 1990 immer wieder aufflammende Verfassungsdiskussion ein für alle Mal beendet hätte“. Denn die Liste der Argumente, die damals gegen diesen Aufruf zur Mitmenschlichkeit vorgetragen wurden, war lang. Man sah darin „die Gefahr eines freiheitsfeindlichen staatlichen Paternalismus, der moralische Haltungen vorschreiben“ wolle, es war von einem „Terror der Mitmenschlichkeit“ die Rede sowie von „zwangsweise verordneter Mitmenschlichkeit“. 16  
 
        Einmal mehr zeigt sich hier, wie stark die Bedeutung der Worte von ihrem jeweiligen Kontext determiniert ist. Ganz offensichtlich hatten wir es mit einer stereotypen Ost-West-Debatte zu tun: Während der Westen für die Menschenrechte der Freiheit und Gleichheit stand, war der Gemeinsinn des Ostens ein Zeichen für sozialistischen Kollektivismus. Hier die Freiheit und Zukunft des Individuums, dort die Unterwerfung des Einzelnen in der Masse. Die Leerstelle zwischen der Freiheit des westlichen Ich und dem Gemeinsinn des östlichen Wir konnte nicht überbrückt werden – weshalb dieses bescheidene Angebot einer Annäherung der beiden politischen Systeme ausgeschlagen wurde.
 
        Aus heutiger Distanz können wir feststellen, dass hier eine Chance vertan und ein historischer Moment verspielt wurde. Dabei hätte der schlichte und unprätentiöse Satz „Jeder ist zu Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn aufgerufen“ im Eilverfahren der Wiedervereinigung durchaus einen Unterschied markieren und einen wichtigen symbolischen Akzent setzen können. Deshalb lohnt es sich, noch einmal an diesen kurzen Moment zu erinnern, in dem die beiden Teilstaaten hätten etwas enger miteinander verkoppelt und ein Schritt in Richtung eines gemeinsamen Demokratieverständnisses getan werden können.
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        SOZIALER ZUSAMMENHALT
 
        Geschichte einer Idee und ihrer Probleme
 
          Benjamin Ziemann 
 
        „Sozialer Zusammenhalt“ ist ein Krisenbegriff. Er bezeichnet eine Norm, der die soziale Wirklichkeit – so die Unterstellung – nicht entspricht. Zusammen mit seinem Gegenbegriff, der „sozialen Spaltung“, fungiert er als ein Alarmzeichen, als dringlicher Hinweis auf negative Verhaltensweisen und Entwicklungen, die das gesellschaftliche Zusammenleben gefährden können. 01  Dabei ist der Terminus nicht neu. Die Wortfolge „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ lässt sich im deutschen Sprachraum seit etwa 1850 nachweisen, dasselbe gilt für ihre englische Entsprechung „social cohesion“. Doch hat die Verwendung des Begriffs in den vergangenen zehn Jahren geradezu explosionsartig zugenommen, wie eine Auswertung der deutschen Tagespresse 2014 bis 2019 zeigt. 02  Ein wichtiger Befund der zitierten Studie war, dass sich die Zahl der Nennungen 2015 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt hatte und sich mehr als die Hälfte der Artikel inhaltlich auf die Probleme von Migration und Integration bezogen. Erst massenhafte Zuwanderung, so lässt sich zugespitzt sagen, machte gesellschaftlichen Zusammenhalt zu einem wichtigen Thema. Insgesamt stieg die Nutzung des Begriffs in der deutschen Presse im untersuchten Zeitraum um mehr als das Sechsfache.
 
        Wenn Medien berichten, werden Politiker oft hellhörig. Gleich in seiner ersten Rede nach der Wahl zum Bundespräsidenten am 12. Februar 2017 setzte Frank-Walter Steinmeier das Thema sozialer Zusammenhalt auf die politische Agenda. „Was ist eigentlich der Kitt – der Kitt, der unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält?“, fragte Steinmeier. 03  Der nächste Schritt war ebenso konsequent wie vorhersehbar. Die Anschlussfragen, die der Bundespräsident in seiner Rede andeutete – Warum schwindet der soziale Zusammenhalt? Wie lässt sich dem entgegenwirken? –, schienen eine sozialwissenschaftliche Beobachtung und Beantwortung zu erfordern. Aus der medialen Diskussion eines Krisenbegriffs entwickelte sich so im Handumdrehen ein Forschungsprogramm, dessen Aufgabe darin liegt, der Politik in Bund und Ländern praktische Vorschläge zur Krisenlösung zu unterbreiten. 04  Auch das ist keine neue Entwicklung. Bereits Anfang der 1990er Jahre entwarfen die Brüsseler Behörden ein Programm zur Förderung der Konvergenz zwischen den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), dessen wichtigstes Ziel die Stärkung des sozialen Zusammenhalts in den Gesellschaften Westeuropas war. 05  
 
        Sozialer Zusammenhalt ist also ein Krisenbegriff, der seit etwa zehn Jahren verstärkt als Stichwortgeber für aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten dient. Doch wie steht es um die historische Dimension des Begriffs und der Probleme, auf die er hinweisen soll? Dieser Frage will ich im Folgenden nachgehen, und zwar in zwei Schritten. Zunächst soll begriffs- und theoriegeschichtlich an einige der Konzepte erinnert werden, die zur Erklärung gesellschaftlichen Zusammenhalts entwickelt worden sind. Danach gehe ich exemplarisch auf die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs seit 1871 ein und diskutiere, warum diese hochgradig fragmentierte Gesellschaft dennoch nicht „auseinanderbrach“ – um einen Ausdruck zu verwenden, der der mechanistischen Metaphorik von „Spaltung“ und ihrer Überwindung durch einen „Kitt“ entspricht.
 
        VOM VERTRAG ZUR SOLIDARITÄT: KONZEPTE SOZIALEN ZUSAMMENHALTS
 
        Die Frage, was gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglicht, hat eine ehrwürdige Tradition und war lange identisch mit jener nach der Möglichkeit von Vergesellschaftung überhaupt. Die wichtigste Antwort auf diese Frage war für geraume Zeit die Vertragsidee. Vom 16. bis zum späten 18. Jahrhundert basierte die politische Theorie auf der Vorstellung, die Bildung eines politischen Gemeinwesens beruhe darauf, dass die eintretenden Individuen einen Vertrag abschlössen. Dieser Vertragsabschluss war eine imaginierte Situation, eine modellhafte Vorstellung, letztlich eine Metapher dafür, wie gesellschaftliches Zusammenleben gelingen könne. Wenn alle Individuen sich auf die Bedingungen des Vertrages einigten, so die Idee, dann könnten sie einvernehmlich miteinander zusammenleben. Kurz nach 1800 wurde klar, dass diese Vorstellung auch als theoretische Fiktion nicht vollends plausibel war, da sie die Vertragsfähigkeit der in die Gesellschaft eintretenden Individuen voraussetzte. Denn wenn diese bereit waren, in den kollektiven Vertrag einzutreten und damit die Rechte aller anderen anzuerkennen, warum war dann überhaupt noch ein Vertrag notwendig? Und wenn sie nicht vertragsfähig waren, wie ließe sich dann ein Vertrag schließen? Diese Fragen konnte die Vertragstheorie nicht zufriedenstellend klären, und so wurde rasch deutlich, dass diese juristische Metapher nicht tauglich war, die Frage nach den Grundlagen gesellschaftlichen Zusammenhalts zu beantworten.
 
        Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts reklamierte die neu entstandene Fachdisziplin der Soziologie sowohl die Zuständigkeit als auch die Kompetenz für sich, über die Ursachen sozialen Zusammenhalts Auskunft zu geben. Vor allem die Theorie der Solidarität, die der französische Soziologe Émile Durkheim 1893 vorlegte, war und ist bis heute dafür ebenso einfluss- wie folgenreich. 06  Wie andere Soziologen der Zeit sah Durkheim Arbeitsteilung als ein entscheidendes Strukturmerkmal der modernen Gesellschaft. Vormoderne Gesellschaften sind segmentär organisiert: Gleichartig gebaute soziale Gebilde – Sippen oder Dorfgemeinschaften – existieren nebeneinander, die soziale Differenzierung ist in diesem Gesellschaftstyp noch gering. So garantiert in erster Linie die Gleichartigkeit der sozialen Strukturen – zusammen mit dem Zwang eines Rechts, das für Abweichungen von der sozialen Norm Strafen ausspricht – den sozialen Zusammenhalt. Durkheim verwendet dafür den Begriff der „mechanischen Solidarität“. In der modernen Gesellschaft hat sich dagegen das Prinzip der Arbeitsteilung durchgesetzt: Es führt einerseits zu einer größeren Differenzierung der Gesellschaft, stärkt aber zugleich ihren Zusammenhalt. Denn wer tagtäglich Kraftfahrzeuge repariert, ist zugleich auf einen Bäcker angewiesen, der die Brötchen für die Mittagspause herstellt. Durkheim spricht von einer „organischen Solidarität“, die aus solchen Beziehungen entsteht.
 
        Solidarität ist bei Durkheim als Ausdruck einer positiven Moral konzipiert, und diese Moral ist für ihn der Kitt, der in der modernen, arbeitsteilig konzipierten Gesellschaft den sozialen Zusammenhalt garantiert. „Dadurch, daß die Arbeitsteilung zur Hauptquelle der sozialen Solidarität wird, wird sie gleichzeitig zur Basis der moralischen Ordnung“, so Durkheim. Für ihn war der Soziologe letztlich ein Moralist, dessen „erste Pflicht“ darin bestand, „uns eine neue Moral zu bilden“. 07  In der neueren Diskussion zum Thema sozialer Zusammenhalt ist oft notiert worden, dass diese in vielerlei Hinsicht an die von Durkheim entwickelten Konzepte anknüpft. 08  Denn in der aktuellen Debatte geht es nicht darum, strukturelle Faktoren für die Integration der Gesellschaft zu benennen und zu analysieren, sondern um ein kollektives Gefühl der Zusammengehörigkeit oder um das, was Durkheim „Kollektivbewusstsein“ genannt hat. So definiert etwa die Bertelsmann-Stiftung in ihrem einflussreichen „Radar“ – einer Studie zur Messung des gesellschaftlichen Zusammenhalts – die „kohäsive Gesellschaft“ durch „eine positive emotionale Verbundenheit ihrer Mitglieder mit dem Gemeinwesen“ und durch „eine ausgeprägte Gemeinwohlorientierung“ der Individuen. 09  Mit anderen Worten: Es geht um Wahrnehmungen, Einstellungen und auch Gefühle. Dem entspricht die dort angewandte Erhebungsmethode, die auf einer Stichprobe von Personen basiert, die zu ihren Meinungen befragt werden.
 
        ZUSAMMENHALT DURCH SYSTEMBILDUNG
 
        Durkheim hatte Solidarität als moralisches Handeln konzipiert und daraus die Möglichkeit abgeleitet, dass sich der soziale Zusammenhalt in der modernen Gesellschaft nicht nur erhält, sondern durch den Zwang zur Arbeitsteilung sogar noch steigert. Allerdings waren seine beiden Kernbegriffe, Moral und Solidarität, sozusagen einstellig angelegt. Durkheim hatte keinen Begriff von der eigenständigen Kraft des ungeselligen oder des unmoralischen Verhaltens – und davon, dass Moralität auch mit ihrem Gegenteil, der Amoralität, rechnen und diese einschließen muss. 10  Konkret formuliert: Auch der Verbrecher lebt in der Gesellschaft, und so tragen seine verbrecherischen Handlungen ebenfalls zum sozialen Zusammenhalt bei. 11  
 
        Die Soziologie ist deshalb nach Durkheim andere Wege gegangen. Sie hat die Frage nach der Entstehung sozialer Ordnung von der Ebene der Moral und des Wertekonsenses auf die Ebene der Systembildung und -differenzierung verlegt. Dabei kommen in erster Linie die Funktionssysteme der modernen Gesellschaft in den Blick, wie Wirtschaft, Massenmedien, Politik oder das Rechts- und das Erziehungssystem. Manche dieser Systeme sind in der Lage, besonders wirksame Mechanismen zur Stärkung sozialer Integration aufzubauen. Sie greifen dafür auf sogenannte Erfolgsmedien zurück – Medien, die die Annahme kontingenter und damit unwahrscheinlicher Kommunikationsofferten wahrscheinlich machen, und zwar jeweils in funktional bestimmten Kontexten. Die wichtigsten Beispiele für solche Medien sind Geld, Macht, Rechtsprechung und Kunst: Geld ermöglicht den Zugriff auf knappe Ressourcen, Macht die Umsetzung von Handlungen, die ein anderer von mir verlangt. Das Medium Rechtsprechung regelt – so formuliert es eine in der Bundesrepublik weitverbreitete Einführung in das Bürgerliche Recht – „die Voraussetzungen, unter denen der eine Bürger vom andern ein Tun oder ein Unterlassen verlangen darf“. Und im Medium der Kunst ist es möglich, die Hervorbringungen anderer Personen im eigenen Erleben nachzuvollziehen und ihre Schönheit zu beurteilen. 12  Es gibt keine zentrale Instanz, die diese verschiedenen Funktionssysteme absichtsvoll koordinieren kann. Insofern ist der Zusammenhalt in dieser „Gesellschaft ohne Zentrum“ aus strukturellen Gründen nur sehr schwach ausgeprägt, was Folgeprobleme eigener Art nach sich zieht. 13  
 
        Diese hier nur knapp skizzierte konzeptionelle Perspektive, die sozialen Zusammenhalt in erster Linie aus den Mechanismen der Systemintegration herleitet, ist nicht unwidersprochen geblieben. Soziologen haben immer wieder argumentiert, dass „funktionale Koordination“ alleine den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht garantieren kann, sondern dass „moralische Integrität“ und „Solidarität“ hinzukommen müssen, um „Störungen des sozialen Lebensprozesses“ möglichst gering zu halten. Aber diese Thesen leiden unter demselben konzeptionellen Problem, das schon mit dem Ansatz Durkheims verbunden war: Sie können nicht erklären, auf welcher Grundlage ein „symbolisches Band“ aufruht, das in dieser Sicht zwischen den „Mitgliedern einer sozialen Gemeinschaft“ bestehen muss und letztendlich die „moralische Integrität“ ihrer Beziehungen garantieren soll. 14  Mehr noch und schärfer formuliert: Diese Konzeption nimmt ein diabolisches Band, also soziale Beziehungen, die auf Amoralität basieren, nicht in ihr Kalkül auf.
 
        DAS DEUTSCHE KAISERREICH – EINE GESPALTENE GESELLSCHAFT?
 
        In historischer Perspektive wird erkennbar, dass auch auf den ersten Blick gespaltene Gesellschaften sozialen Zusammenhalt aufweisen (können). Dafür in aller Kürze ein Beispiel. Das 1871 gegründete deutsche Kaiserreich lässt sich als eine hochgradig fragmentierte und gespaltene Gesellschaft verstehen. Ein erstes Indiz dafür ist die enorm große Ungleichheit in der Verteilung von Einkommen und Lebenschancen, etwa im Bereich der Gesundheit oder hinsichtlich der Lebenserwartung. In Preußen hatten 1895 rund 68 Prozent der Bevölkerung ein jährliches Einkommen von weniger als 900 Mark. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung gehörten damit der Unterschicht an, neben den gewerblichen Arbeitern vor allem das Millionenheer der landwirtschaftlichen Arbeiter, Heimgewerbetreibenden und die große Zahl der Kleinbauern, die weniger als zwei Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bearbeiteten. Am anderen Ende der sozialen Leiter standen die „Superreichen“ der damaligen Zeit, vor allem die Vermögensmillionäre. Der ehemalige Beamte Rudolf Martin listete sie in seinem seit 1911 erschienenen „Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre“ sorgfältig auf und sorgte damit für eine öffentliche – und bald kontrovers diskutierte – Sichtbarkeit des Reichtums. Die erste, nur Preußen erfassende Ausgabe zählte 8000 Millionäre. 15  Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich zwar der Lebensstandard aller sozialen Gruppen erhöht, aber der Abstand zwischen oben und unten blieb unverändert. Der Nationalökonom und Soziologe Werner Sombart hat für diese extrem ausgeprägte Ungleichheit 1903 eine eindringliche Metapher gefunden. Die deutsche Gesellschaft erscheine als eine „breite Bettelsuppe armer und kümmerlicher Existenzen, auf der die paar Reichen wie Fettaugen schwimmen“. 16  
 
        Doch die Gesellschaft des Kaiserreichs war nicht nur im Hinblick auf Einkommen und Lebenschancen gespalten. Sie war auch hochgradig fragmentiert und segmentiert. Katholiken und Sozialdemokraten bildeten eigene, in sich geschlossene Sozialmilieus aus. Der Soziologe Rainer Lepsius hat die Segmentierung dieser Sozialmilieus in einer einflussreichen Deutung als ein wichtiges, bis 1933 nachwirkendes Hindernis der Demokratisierung in Deutschland geschildert. Die gegenseitige Abschließung der Milieus habe, so Lepsius, verhindert, dass deren politische Repräsentanten Kompromisse schließen konnten. Damit habe die entscheidende Voraussetzung für eine demokratische politische Kultur gefehlt. 17  Diese Deutung kann heute nicht mehr überzeugen. Denn der Unwille der konservativen und liberalen Parteien sowie der katholischen Zentrumspartei, Kompromisse zu schließen und damit auch Reformen des politischen Systems in Angriff zu nehmen, war nicht in der gegenseitigen Abkapselung der jeweiligen Sozialmilieus begründet, in denen ihre Anhänger lebten. Die entscheidende Ursache war vielmehr der unaufhaltsame Aufstieg der SPD von 1890 bis zur Reichstagswahl 1912, aus der sie als stärkste Partei nach Stimmen und Sitzen hervorging. Jede demokratische Reform hätte immer nur eine Gewinnerin gehabt: die Sozialdemokratie – weshalb sich alle anderen Parteien Kompromissen verweigerten. 18  
 
        Diese Revision der These von Lepsius ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die sozialmoralischen Milieus im Kaiserreich hochgradig segmentiert waren. Katholische Bauern, Handwerker und Arbeiter lebten ebenso wie die sozialdemokratische Arbeiterschaft und die protestantische Landbevölkerung in den ostelbischen Provinzen Preußens in ihrer jeweils eigenen, gegeneinander weitgehend abgeschlossenen Lebenswelt. Die Konzentration der Katholiken in überwiegend geschlossenen Siedlungsgebieten mit nur geringer konfessioneller Durchmischung war eine wichtige Voraussetzung dafür. Die regionale Konzentration der Industrialisierung vor allem in Sachsen, Berlin und der Provinz Brandenburg sowie einigen Großstädten in Norddeutschland und dem protestantischen Franken war eine andere. So entstanden in sich relativ homogene und gegeneinander abgeschottete Sozialmilieus, also etwas, was man im heutigen Sprachgebrauch segregierte „Parallelgesellschaften“ nennen würde.
 
        Doch die Spaltung der Gesellschaft im Kaiserreich ging noch weiter. Denn die mit militärischen Mitteln „von oben“ durchgesetzte Schaffung eines deutschen Nationalstaates, für die Otto von Bismarck von 1864 bis 1870/71 drei Kriege anzettelte, hatte ebenso enttäuschte wie wütende Verlierer hinterlassen. Das waren all jene, die als Befürworter regionaler Interessen oder Anhänger dynastischer Häuser in strikter Opposition gegen die unter preußischer Hegemonie vollzogene Reichseinigung standen. Zu ihnen zählten die Welfen – die Anhänger der welfischen Dynastie, die das Königreich Hannover bis zu seiner Annexion durch Preußen 1866 regiert hatten –, aber auch die Unterstützer der Bayerischen Patriotenpartei, die eine kleindeutsche Lösung der deutschen Frage unter Ausschluss der Habsburgermonarchie ablehnten.
 
        Warum aber brach – um nochmals diese arg mechanistische Metapher zu verwenden – die so hochgradig fragmentierte und gespaltene Gesellschaft des Kaiserreichs dann nicht auseinander? Warum entluden sich die Spannungen zwischen den verschiedenen Gruppen nicht in gewalttätigen Konflikten? Die erste Antwort liegt in der integrativen Kraft, die die politischen Institutionen des Kaiserreichs entfalteten. Dazu gehörte die Hohenzollernmonarchie, die als symbolische Verkörperung nationaler Einheit und dynastischen Glanzes in den Jahrzehnten ab 1871 auch unter den einstigen „Reichsfeinden“ eine gewisse nostalgische Zustimmung erlebte. Aber der mit großem Abstand wichtigste Faktor lag in dem Angebot zur politischen Teilhabe, welches das Reichstagswahlrecht entfaltete. Alle Männer über 25 Jahre genossen das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht, also ohne den Umweg über Wahlmänner. Nur Frankreich und Griechenland hatten zu dieser Zeit ein ähnlich inklusives Wahlrecht. Damit lud die politische Ordnung des Kaiserreichs ab 1871 auch jene Gruppen zur politischen Teilhabe ein, die eben noch die deutsche Einigung vehement abgelehnt hatten. Welfen, bayerische Patrioten, die Angehörigen der polnischen Minderheit und die Sozialdemokraten konnten eigene Parteien gründen und durch die Teilnahme an den Reichstagswahlen zeigen, dass sie die Spielregeln der Gesellschaft im Kern akzeptierten. Durch die Teilnahme an diesen Wahlen bildeten sie abstrakte politische Identitäten aus, welche die andauernde soziale Spaltung der Gesellschaft begrenzten und ihre Folgen milderten. 19  
 
        Letztlich zeigte sich darin die sozialintegrative Kraft einer gleichberechtigten Teilhabe am politischen System, auch wenn das Wahlrecht in den Einzelstaaten des Reiches bis zum Kriegsende 1918 noch höchst ungleich strukturiert war. 20  Dabei war das politische System nicht das einzige Funktionssystem, das sich seit den 1880er Jahren in der deutschen Gesellschaft ausdifferenzierte. Das Erziehungssystem, das System der Krankenversorgung – das von den mit dem Ausbau der Krankenversicherung fließenden Geldzahlungen profitierte – und der moderne Sport sind andere Beispiele für diesen Prozess. Der Zugang zu all diesen Funktionssystemen blieb bis 1918 sozial höchst ungleich verteilt, und ihre Funktionsorientierung erzeugte alsbald Folgeprobleme, die bis heute spürbar sind – im Gesundheitssystem etwa die Reduzierung des Patienten zum „Träger einer Krankheit“, die Klagen über die Kälte und Anonymität der Behandlung von Kranken nach sich zieht. 21  Aber zugleich entwickelten diese Systeme eine sozialintegrative Kraft, die ohne Appelle an die Moral und Solidarität oder andere Konsensfiktionen auskam, indem sie das Bezugsproblem bearbeiteten, für das sie Kompetenz beanspruchen konnten.
 
        RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN
 
        Anfang 1941, als der Zweite Weltkrieg seinem Höhepunkt entgegenstrebte, veröffentlichte George Orwell als Teil einer Aufsatzsammlung den Essay „England Your England“. Im Vergleich mit den totalitären Gesellschaften des „Dritten Reiches“ und der Sowjetunion zeichnete er das harmonische Bild eines noch traditionellen Gemeinwesens, das von einer „emotionalen Einheit“ („emotional unity“) geprägt sei und in der „fast all seine Mitglieder“ („nearly all its inhabitants“) in einem Moment der Krise „ähnlich fühlen und gemeinsam handeln“ („feel alike and act together“). England, so sein Fazit, sei einer „Familie“ ähnlich, einer „etwas piefigen viktorianischen Familie, in der es zwar nicht viele schwarze Schafe gibt, bei der sich jedoch in jedem Keller eine Leiche findet“ („a rather stuffy Victorian family with not many black sheep in it but with all its cupboards bursting with skeletons“). 22  Orwell war sich der schroffen Klassengegensätze, welche die britische Gesellschaft prägten, durchaus bewusst. Aber um den moralischen Zusammenhalt der Engländer zu beschwören, griff er auf die Familienmetapher zurück.
 
        Ich habe hier argumentiert, dass der Begriff des sozialen Zusammenhalts über die Form und die Stärke der sozialen Integration in einer gegebenen Gesellschaft nichts aussagt. Stattdessen transportiert er die Aufforderung, in einer als krisenhaft erfahrenen Situation die positiven moralischen Grundlagen des Zusammenlebens zu stärken und damit den „Kitt“ zu produzieren, der die Gesellschaft angeblich zusammenhält. Diese Vorstellung knüpft an Émile Durkheim an. Aber eine entscheidende Komponente seiner Theorie übernimmt sie nicht: die Unterstellung eines „wechselseitigen Steigerungsverhältnisses von individueller Autonomie und sozialer Solidarität“. 23  Für Durkheim führte die zunehmende Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft gerade zur Steigerung des Zusammenhalts, da sie die Individuen voneinander abhängig machte. Die heutige Diskussion über soziale Spaltung liest Individualisierung hingegen einseitig als eine Verfallsgeschichte.
 
        In den aktuellen Debatten verbindet sich mit der Suche nach Zusammenhalt auch die Hoffnung, dass die bundesdeutsche Gesellschaft eine stärker harmonische und optimistische Selbstbeschreibung über sich produzieren kann, so wie das George Orwell 1941 in Bezug auf England gelungen war. Nun spricht nichts dagegen, die Bürger immer wieder zu moralischem und solidarischem Verhalten aufzurufen. Doch wer dies fordert und dafür den „Zusammenhalt“ der Gesellschaft als Leitbegriff ausflaggt, muss sich der Probleme und Risiken seines Handelns bewusst sein. Denn dieser Begriff lässt sich auch als Begründung für den gezielten Ausschluss von Minderheiten benutzen, denen die Schuld am angeblich mangelnden Zusammenhalt zugeschoben wird. Die nationalsozialistische Ideologie der Volksgemeinschaft ist dafür nur ein Beispiel. Der Politikwissenschaftler Steffen Kailitz hat in diesem Kontext eine These formuliert, die gerade in historischer Perspektive berechtigt ist: „Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist (…) bei näherer Betrachtung kein Wert an sich, da auch Diktaturen wie die faschistischen und kommunistischen nach ihm strebten und von ihm zehrten.“ 24  
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        VOM GESELLSCHAFTLICHEN ZUM DEMOKRATISCHEN ZUSAMMENHALT
 
          Olaf Groh-Samberg · Cord Schmelzle 
 
        Am 25. November 2020 brachte die Fraktion der AfD erstmals einen Antrag in den Bundestag ein, der sich bereits im Titel die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland zum Ziel setzte. 01  Angesichts der enormen Aufmerksamkeit, die Fragen des Zusammenhalts seit gut einem Jahrzehnt in der deutschen Öffentlichkeit genießen, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die radikale Rechte dieses Thema für sich entdecken würde. Überraschend war für unbedarfte Beobachter:innen der konkrete Vorschlag, wie der Zusammenhalt gestärkt werden sollte: Unter der Überschrift „Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus aufheben“ erklärte die Fraktion, die von der Bundesregierung vorgesehenen Maßnahmen zur Dokumentation und Bekämpfung von Alltagsrassismus hätten nicht – wie beabsichtigt – eine integrative, sondern eine „gesellschaftsspaltende“ Wirkung. Die Pläne befeuerten die im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste aufgekommene Debatte über „einen angeblichen ‚Rassismus der gesellschaftlichen Mitte‘“, die die deutsche Mehrheitsgesellschaft unter einen (vermeintlich ungerechtfertigten) Generalverdacht stelle und gewaltbereite linksextremistische Gruppen legitimiere. So werde der Zusammenhalt beschädigt, den zu fördern die Bundesregierung vorgebe.
 
        Für die sozialwissenschaftliche Diskussion über gesellschaftlichen Zusammenhalt ist diese Episode aus zwei Gründen aufschlussreich. Zum einen zeigt sie, welche politische Potenz der Begriff inzwischen entfaltet hat. Bereits 2020 haben wir gemeinsam mit unseren Kolleg:innen Nicole Deitelhoff und Matthias Middell darauf hingewiesen, dass sich der Zusammenhalt zu einem neuen politischen Leitwert entwickelt hat, der in allen politischen Lagern auf hohe Zustimmung stößt und häufig anderen Werten übergeordnet wird. 02  Stand die Konjunktur des Begriffs damals vor allem im Zeichen der Sorge vor einer gesellschaftlichen Spaltung im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise, hat sich seither mit der Coronapandemie, den immer spürbareren Folgen des Klimawandels und der neuen geopolitischen Lage seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ein weiterer Bezugspunkt etabliert: Der Diskurs um Zusammenhalt ist zunehmend mit der Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen und Transformationen verknüpft. Damit ergibt sich eine doppelte, sich wechselseitig verstärkende Dynamik: Gerade in Krisenzeiten, in denen Ressourcen knapper werden, Institutionen überfordert wirken und Weltbilder ihre Selbstverständlichkeit verlieren, erscheint der gesellschaftliche Zusammenhalt einerseits besonders gefährdet. Andererseits gilt er genau dann mehr denn je als zentrale Ressource, um diese Herausforderungen kollektiv zu bewältigen. Diese doppelte Aufwertung des Zusammenhalts hat eine politische Rhetorik befördert, in der nahezu jede Forderung mit dem Zusammenhaltsbegriff verknüpft wird, um ihr zusätzliche Legitimität zu verleihen. Dass inzwischen selbst die AfD, in deren politischer Rhetorik der Begriff noch vor wenigen Jahren auffällig fehlte, ihre Forderungen zunehmend mit dem Schutz oder der Stärkung des Zusammenhalts begründet, ist ein deutliches Indiz für diese Entwicklung. Im aktuellen Bundestagswahlprogramm der Partei ist dem Begriff erstmals ein eigener Abschnitt gewidmet. Dort heißt es, die deutsche Leitkultur „sorge für den Zusammenhalt der Gesellschaft“ und sei „Voraussetzung für das Funktionieren unseres Staates“. 03  
 
        Zum anderen wirft der Fall damit auch ein Schlaglicht auf die inhaltliche Offenheit – man könnte auch sagen: Leere – des Begriffs. Es ist nämlich nicht so, dass die These der AfD, die gesellschaftliche Thematisierung von Rassismus könne den gesellschaftlichen Zusammenhalt schädigen, ohne Weiteres von der Hand zu weisen ist. Inwiefern sie zutrifft, kann erst dann geklärt werden, wenn man das relevante Kollektiv des Zusammenhalts definiert hat (die Gesellschaft des gesellschaftlichen Zusammenhalts) und feststeht, welche Einstellungen und Beziehungen, Praktiken und Normen als Ausdruck sozialer Kohäsion gedeutet werden (der Zusammenhalt des gesellschaftlichen Zusammenhalts). Versteht man – wie die AfD – ein Bekenntnis zur deutschen Leitkultur als Grundlage des Zusammenlebens, ist es aus dieser Perspektive durchaus plausibel, dass die kritische Reflexion rassistischer Gewohnheiten und Strukturen als störend für dieses Verständnis von Zusammenhalt empfunden wird.
 
        Im Folgenden gehen wir der Frage nach, welche Konsequenzen diese politische Vieldeutigkeit für die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhalts hat. Muss die Forschung alle denkbaren Konzeptionen von Zusammenhalt als gleichermaßen plausibel und gleichwertig behandeln? Oder lassen sich aus analytischer wie aus normativer Perspektive Kriterien bestimmen, die für die Vorzugswürdigkeit bestimmter Konzeptionen sprechen? Wir vertreten die These, dass sich unter den Rahmenbedingungen moderner, pluraler Demokratien und aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen durchaus solche Kriterien finden lassen. Aus ihnen ergibt sich eine Konzeption, die wir als demokratischen Zusammenhalt bezeichnen. 04  Darunter verstehen wir Formen gesellschaftlichen Zusammenhalts, die aus demokratischen Erfahrungen, Praktiken und Prinzipien Identitätsangebote schöpfen und Normen sozialer Kohäsion entwickeln. Damit unterscheidet sich demokratischer Zusammenhalt grundsätzlich von solchen (traditionellen) Formen des Zusammenhalts, die auf exklusive, vorpolitische Quellen gemeinsamer Identität zurückgreifen, und ist – so unsere These – besonders anschlussfähig für Gesellschaften, die durch vielfältige Achsen von Diversität und Ungleichheit geprägt sind. Zugleich stellt sich jedoch die Frage, wie sich angesichts aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen ein demokratischer Zusammenhalt realisieren lässt.
 
        BEGRIFF UND KONZEPTIONEN DES ZUSAMMENHALTS
 
        Der Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhalts stammt weniger aus der Wissenschaft denn aus der Politik. Er findet jedoch auch Anleihen im wissenschaftlichen Diskurs, grundlegend etwa in Theorien der Sozialintegration, spezifischer im Begriff „Social Cohesion“ oder in der Literatur zu Sozialkapital und generalisiertem Vertrauen. 05  Um dem breiteren Bedeutungshof des Begriffs gerecht werden zu können, nutzen wir eine analytisch weitere, aber normativ bewusst neutrale Heuristik des Konzepts gesellschaftlicher Zusammenhalt, die unser Kollege Rainer Forst vorgeschlagen hat. 06  Sie umfasst die fünf Ebenen von Einstellungen, Praktiken, Beziehungen, (Infra-)Strukturen und Diskursen des Zusammenhalts. Anders als in etablierten Konzepten von sozialer Kohäsion, die sich zumeist auf die ersten drei Ebenen (Einstellungen, Praktiken, Beziehungen) beschränken, erlaubt der Einbezug einer strukturellen Ebene, die zentrale Rolle von (funktionierenden) Infrastrukturen und öffentlichen Gütern für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erfassen. Mit den Diskursen wiederum lassen sich auch explizite „Integrationsideologien“ wie etwa der Nationalismus in die Analyse einbeziehen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt bezieht sich demnach auf Gemeinwesen, „deren Mitglieder bestimmte positive Einstellungen zueinander und zu ihrem sozialen Gesamtkontext aufweisen, in dem sie als Handelnde in Praktiken und Beziehungen involviert sind, die einen (näher zu bestimmenden) Gemeinschaftsbezug haben, und sich in komplexe institutionelle Prozesse der Kooperation und Integration einfügen, die kollektiv diskursiv thematisiert und evaluiert werden“. 07  
 
        Wiederum anders als in etablierten Konzepten halten wir unser Konzept des gesellschaftlichen Zusammenhalts aber bewusst inhaltlich und damit auch normativ leer, um die Breite an möglichen und auch empirisch vorfindbaren Konzeptionen abdecken zu können. 08  Mithilfe dieser Unterscheidung zwischen dem abstrakten Begriff und den vielfältigen konkreten Konzeptionen des Zusammenhalts lässt sich erklären, warum die normative Bewertung von Zusammenhalt häufig so unterschiedlich ausfällt – warum wir also beispielsweise den Zusammenhalt in der nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“ als abstoßend, jenen innerhalb der Résistance hingegen als bewundernswert empfinden. Der Begriff des Zusammenhalts ist zunächst normativ neutral. Zusammenhalt als solcher ist weder ein Wert, den es anzustreben oder zu respektieren gilt, noch ein Übel, das vermieden werden sollte. Seine normative Valenz erhält der Zusammenhalt erst in den konkreten Konzeptionen, die durch die Quellen des Zusammenhalts und die von ihm beförderten Ziele seinen Wert bestimmen. Mit Forst lässt sich daher Zusammenhalt als „normativ abhängiger Begriff“ bestimmen. 09  
 
        Damit unterscheiden sich Konzeptionen des Zusammenhalts auch in ihren Eigenschaften – insbesondere in Bezug auf ihre soziale Reichweite beziehungsweise Inklusivität und die Intensität der von ihnen erzeugten Bindungen. Dazu gehören etwa die Fragen, welches Kollektiv als Träger des Zusammenhalts gilt und wie stark das Gefühl der Verbundenheit innerhalb dieses Kollektivs ausgeprägt ist. So können Konzeptionen des Zusammenhalts, die auf geteilten kulturellen Wurzeln oder einer gemeinsamen Geschichte gründen, intensive Loyalität und ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft hervorbringen. Zugleich schließen solche Konzeptionen jedoch häufig jene aus, die diese kulturelle Identität nicht teilen – etwa Zugewanderte oder Angehörige ethnischer Minderheiten. Im Gegensatz dazu ist ein Zusammenhalt, der allein auf der Einsicht in eine wechselseitige Abhängigkeit innerhalb eines geteilten Institutionengefüges beruht – das Gemeinschaftsgefühl derjenigen, die im selben Boot, aber in ganz unterschiedlichen Klassen sitzen –, zwar tendenziell inklusiver, dürfte aber eine deutlich schwächer ausgeprägte Bereitschaft zu solidarischem Handeln erzeugen. Für die Suche nach einer Konzeption des Zusammenhalts, die für gegenwärtige Demokratien angemessen ist, ergeben sich damit zwei Anforderungen, die die Inklusivität und Intensität eines demokratischen Zusammenhalts betreffen. Wir werden zunächst die Konzeption demokratischen Zusammenhalts etwas detaillierter vorstellen und sodann diskutieren, inwiefern sie die beiden Anforderungen erfüllen kann.
 
        DEMOKRATISCHER ZUSAMMENHALT
 
        Unter demokratischem Zusammenhalt verstehen wir Formen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die sich aus Praktiken und Prinzipien der Demokratie selbst heraus ergeben und ausschließlich normative Ressourcen beanspruchen, die in diesen bereits angelegt sind. Demokratischer Zusammenhalt ist somit primär über die Quelle des Zusammenhalts definiert: Bei ihm handelt es sich um eine Konzeption des Zusammenhalts, die durch (einen Aspekt der) Demokratie erzeugt wird. Welche konkreten Elemente der Demokratie beim demokratischen Zusammenhalt die Quelle des Zusammenhalts bilden, wollen wir dabei möglichst offen halten, um Variationen dieses Zusammenhalts beobachten zu können. Zusammenhalt stiftende Elemente könnten etwa das (rationalistische) Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Fairness demokratischer Institutionen sein, die (affektiv aufgeladene) Erfahrung demokratischer Partizipation und Konfliktbewältigung oder der (moralische) Respekt vor dem Wert demokratischer Gleichheit. Gemein ist diesen möglichen Quellen demokratischen Zusammenhalts, dass sie der gleichberechtigten Teilhabe an politischen Verfahren eine integrative Kraft zusprechen. 10  Demokratischer Zusammenhalt soll also keine neuartige, posttraditionelle kollektive Identität – wie etwa der Verfassungspatriotismus – bezeichnen, sondern eine Form der Zugehörigkeit, die sich aus dem fairen und konstruktiven Umgang mit widerstreitenden Identitäten und Interessen ergeben kann.
 
        Damit ist demokratischer Zusammenhalt nicht identisch mit dem empirisch vorfindbaren Zusammenhalt in Demokratien. Auch Demokratien können Formen des Zusammenhalts aufweisen, die auf exklusiven, vorpolitischen Grundlagen beruhen – die von der AfD angestrebte deutsche Leitkultur mag hier wieder als Beispiel dienen. Demokratischer Zusammenhalt unterscheidet sich hiervon durch seine grundlegende Strategie: Er vermeidet den Rückgriff auf partikulare Traditionen und ersetzt diese durch die inklusiveren Bindekräfte demokratischer Verfahren. Mit diesem Vorgehen ist die Hoffnung verknüpft, dass sich ein demokratischer Zusammenhalt sowohl als hinreichend inklusiv wie intensiv erweist, er also ohne ungerechtfertigte Ausschlüsse auskommt und trotzdem genügend Bindekraft entwickelt, um über bloße institutionelle Stabilität hinaus auch solidarisches Handeln zu ermöglichen. Worauf stützt sich diese Hoffnung?
 
        ZUR INKLUSIVITÄT DEMOKRATISCHEN ZUSAMMENHALTS
 
        Bei dem Problem der Inklusivität geht es um die Frage, wie Zusammenhalt in Gesellschaften möglich ist, die plural und – im weitesten Sinne – liberal sind. Mit Pluralität ist gemeint, dass moderne Gesellschaften für ihren Zusammenhalt nicht ohne Weiteres aus vorgängigen Bedingungen wie der Zugehörigkeit zu einem homogenen Volk, einer kulturell einheitlichen Lebensform oder gemeinsamen religiösen Überzeugungen schöpfen können, weil sie in all diesen Hinsichten zu heterogen sind. 11  Entscheidend ist dabei, dass bestimmte Strategien des Umgangs mit Pluralität – von ideologischer Indoktrination bis zur gewaltsamen staatlichen Durchsetzung einer Identität – in demokratischen Gesellschaften nicht zu den legitimen Handlungsoptionen zählen. Was moderne Demokratien von ihren Vorläufern und zeitgenössischen Autokratien unterscheidet, ist weniger das Ausmaß ihrer Diversität als ihr liberaler Charakter. Damit ist keine spezifische politische Ideologie gemeint, sondern die Prinzipien der Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre und der weltanschaulichen Neutralität des Staates. Diese sollen nicht nur verhindern, dass der Staat die eigenen identitären Grundlagen unmittelbar verordnet, 12  sondern führen auch zu dem, was der Philosoph John Rawls das „Faktum des Pluralismus“ genannt hat: Wo Menschen frei sind, unterschiedliche „Ideen des Guten“ zu entwickeln, sind kulturelle Heterogenität und daraus erwachsende Konflikte unumkehrbar. 13  Konzeptionen des Zusammenhalts, die auf Homogenität – etwa in Gestalt einer „deutschen Leitkultur“ – setzen, sind unter diesen Bedingungen zum Scheitern verurteilt. 
 
        Für eine Konzeption demokratischen Zusammenhalts ergibt sich daraus das Gebot, zur Begründung gesellschaftlichen Zusammenhalts auf ein vorpolitisches Substrat zu verzichten. Die Betonung geteilter kultureller Werte mag zwar eine effektive Strategie zur Mobilisierung kollektiver Anstrengungen sein. Sie läuft aber immer auf einen exklusiven Zusammenhalt hinaus, und dies – folgt man etwa der Social Identity Theory – genau in dem Maße, wie sie eine loyale Wir-Identität zu stiften vermag. Damit schaffen traditionelle Formen des Zusammenhalts unweigerlich eine willkürliche Unterscheidung zwischen Bürger:innen erster und zweiter Klasse, die entlang von Kategorien wie Herkunft, Ethnie und Religion verläuft und ihre trennende Qualität reifiziert. 
 
        Genau hier setzt die Konzeption des demokratischen Zusammenhalts an. Sie benennt eine Quelle gesellschaftlicher Integration, die auch unter Bedingungen von Pluralität und staatlicher Neutralität tragfähig ist und sich diskriminierungsfrei begründen lässt. Ihre Grundidee besteht darin, Zusammenhalt nicht als vorpolitische Voraussetzung, sondern als Produkt demokratischer Erfahrungen, Praktiken und Prinzipien zu verstehen. 14  Der Rückgriff auf diese immanenten Grundlagen macht demokratischen Zusammenhalt für alle Mitglieder des Gemeinwesens gleichermaßen zugänglich und zumutbar, weil die grundsätzliche Akzeptanz dieser Praktiken und Prinzipien von den Mitgliedern des demokratischen Gemeinwesens verlangt werden kann. Entscheidend ist dabei allein die Anerkennung des Metaprinzips gleicher politischer Teilhabe, das aus einer Vielzahl weltanschaulicher, religiöser oder kultureller Überzeugungen unterstützt werden kann. Gerade diese Offenheit ermöglicht es, ganz im Sinne von Rawls’ Idee eines „übergreifenden Konsenses“ (overlapping consensus), eine stabile und zugleich vielfältige Koalition für die gemeinsame politische Ordnung zu bilden, ohne die Pluralität individueller Lebensentwürfe einzuschränken.
 
        Damit wird auch deutlich, dass ein demokratischer Zusammenhalt keineswegs im Widerspruch zu intensiven gesellschaftlichen Konflikten und Auseinandersetzungen steht. Im Gegenteil, der demokratische Zusammenhalt ergibt sich wesentlich aus einem bestimmten Modus der Austragung von Konflikten und des Erzielens von Kompromissen sowie einem Interessensausgleich. In gewisser Weise handelt es sich dabei um einen „schwachen“ Zusammenhalt, weil er zurückhaltend ist mit den Zumutungen der Zugehörigkeit zu einem vorhandenen Kollektiv oder der Zustimmung zu vorgefertigten Inhalten. Auch wenn liberale Demokratien in ihrer Geschichte und Gegenwart immer wieder auch „starke“ Formen des Zusammenhalts entwickelt haben und entwickeln – nationalistische Ideologien beispielsweise –, benötigen sie diese nicht zwingend. Vielmehr schafft der demokratisch ausgetragene Streit um die richtigen Ideen und die jeweils eigenen Interessen einen hinreichenden Rahmen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 15  
 
        Insofern lässt sich mit gutem Grund fragen, wozu es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der über die Anerkennung demokratischer Institutionen hinausgeht, überhaupt braucht: „Dem Gesellschaftlichen Zusammenhang [sic] ist schon gedient, wenn Individuen die Menschenrechte achten und Steuern zahlen, wenn Unternehmen ihrem Unternehmensziel nachgehen, einen Gemeinschaftsbezug braucht es dazu nicht. Zu viel Gemeinschaft, sei sie gesamtgesellschaftlich oder gruppenspezifisch, – diese Einsicht ist ja nicht neu – kann dem Gesellschaftlichen Zusammenhalt sehr schaden.“ 16  Eine Antwort auf diesen Einwand des Soziologen Stefan Hradil verweist darauf, dass Gesellschaften, die sich allein mit der formalen Rechtstreue ihrer Mitglieder begnügen, schnell an Grenzen stoßen. Erstens erweist sich die Stabilität normkonformen Handelns als prekär, wenn gesellschaftliche Gruppen keinen funktionalen Nutzen mehr darin erkennen, sich an die bestehenden Regeln und Institutionen zu binden. 17  Zweitens erzeugt eine rein institutionell abgesicherte Ordnung häufig ein Maß an Ungleichheit, das an den Rändern der Verteilungsordnung Milieus hervorbringt, die sich nicht mehr an den Status quo gebunden fühlen – entweder, weil sie von ihm nichts mehr zu erwarten haben, oder weil sie meinen, nicht länger auf die gemeinsamen Institutionen angewiesen zu sein. Genau an dieser Stelle setzt die Diskussion über die Intensität demokratischen Zusammenhalts an.
 
        ZUR INTENSITÄT DEMOKRATISCHEN ZUSAMMENHALTS
 
        Die Frage nach der Intensität demokratischen Zusammenhalts gewinnt zusätzlich an Brisanz, wenn man den aktuellen Befund in den Blick nimmt, dass das Vertrauen in die hinreichend zusammenhaltstiftende Kraft demokratischer Verfahren gegenwärtig geschwächt oder gar erschüttert erscheint. Der Grund dafür liegt nicht einfach in der Intensität gesellschaftlicher Konfliktlagen und transformativer Herausforderungen, sondern in der Art und Weise, wie sich diese mit sozioökonomischen und politischen Ungleichheiten überlagern. Sozioökonomische Ungleichheiten haben in Deutschland über die vergangenen Jahrzehnte hinweg signifikant zugenommen. Dabei haben sowohl Wohlstands- als auch Armutslagen zugenommen, während mittlere Lagen deutlich geschrumpft sind. In dieser Hinsicht haben wir es also empirisch mit einer eindeutigen Tendenz der Polarisierung sozialer Lagen zu tun – auch wenn diese gleichsam „kalte“ Polarisierung in den aktuellen „heißen“ Polarisierungsdebatten häufig gar nicht vorkommt. 18  Die sozioökonomischen Ungleichheiten überlagern sich sowohl mit kulturellen Einstellungsunterschieden als auch mit gravierenden Ungleichheiten der politischen Partizipation – aber keineswegs im Sinne einer einfachen Deckungsgleichheit. Das oft bemühte Bild einer „Zwei-Lager-Polarisierung“ trifft empirisch daher, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt zu: An den idealtypischen Polen befinden sich nur vergleichsweise kleine Gruppen. Die den akademisch gebildeten und ökonomisch gut situierten Ober- und Mittelschichten zugeschriebenen liberalen Werte finden sich auch in prekären Schichten, während sich autoritäre und rechtspopulistische Haltungen, bis hin zu menschenfeindlichen Einstellungen, längst weit in etablierte und privilegierte Milieus ausgebreitet haben. Das empirische Bild der Ungleichheits- und Konfliktlagen verweist also durchaus auf strukturelle Spaltungen zwischen sozialen Gruppen, wenn auch in komplexeren Konstellationen. 19  
 
        Angesichts dieser Ungleichheits- und Konfliktlagen stellt sich die Frage, wie sich ein demokratischer Zusammenhalt realisieren lässt. Die Konzeption eines solchen Zusammenhalts bezieht sich dabei im Kern auf das Geflecht aus Einstellungen, Praktiken und sozialen Beziehungen, die mit einer „demokratischen Lebensweise“ assoziiert sind. 20  Werte wie Gleichheit und Autonomie, die demokratische Institutionen rechtfertigen und in demokratischen Praktiken erfahrbar werden, entfalten ihre normative Kraft nicht nur im engeren Rahmen politischer Entscheidungsprozesse. Sie prägen vielmehr das Selbstverständnis einer demokratischen Gesellschaft insgesamt, verstanden als eine Gesellschaft der Gleichen. In diesem Sinne soll demokratischer Zusammenhalt nicht nur institutionelle Stabilität sichern, sondern auch die Bereitschaft fördern, in öffentliche Güter zu investieren, die die egalitäre Teilhabe und den gleichen Status aller Mitglieder gewährleisten.
 
        Unter dem Schlagwort des „Wohlfahrtschauvinismus“ stehen dabei zumeist die Unterstützer:innen rechtspopulistischer und rechtsextremer Ideologien im Fokus. Dieser Fokus, so wichtig er ist, greift indessen zu kurz. Der empirische Befund, dass prodemokratische Einstellungen bei privilegierteren Milieus stärker verbreitet sind, sollte nicht dazu verleiten, diesen bereits eine demokratische Lebensführung zu attestieren. Auf der Ebene von Einstellungen zeigt sich etwa, dass privilegiertere Gruppen weniger Sensibilität für sozioökonomische Ungleichheiten aufweisen und entsprechend Umverteilungsmaßnahmen signifikant weniger unterstützen als sozioökonomisch benachteiligte Gruppen. 21  Auch auf der Ebene der Praktiken zeigen sich Indizien einer „statusinvestiven“ Lebensführung, die im Effekt – also im aggregierten Zusammenspiel je individueller Statusorientierungen – nicht nur zu einer Reproduktion und Verschärfung sozioökonomischer Ungleichheiten führen kann. 22  Die Orientierung am eigenen (hohen) sozialen Status verbindet sich vielmehr oft auch mit sozialen Vergleichsprozessen mit statushöheren und einer Abwertung von statusniedrigeren Gruppen, die letztlich gesellschaftliche Entsolidarisierungen befördern können. Schließlich finden sich auf der Ebene sozialer Beziehungen empirische Evidenzen für eine starke lebensweltliche Segregation insbesondere akademischer Milieus. 23  Vor dem Hintergrund dieser – hier nur schlaglichtartig zusammengestellten – empirischen Befunde gibt es also gute Gründe, insbesondere die Lebensführung privilegierter Milieus weitaus kritischer zu betrachten, als dies der dominante Diskurs um die Gefährdung der Demokratie durch rechtsextreme und rechtspopulistische Wähler:innen suggeriert.
 
        AUSBLICK
 
        Die hier skizzierte Konzeption eines demokratischen Zusammenhalts lässt sich auch als Suche nach dem richtigen Maß an sozialer Integration verstehen. Denn wie unsere Kolleg:innen Daniela Grunow, Patrick Sachweh, Uwe Schimank und Richard Traunmüller zeigen, 24  kann nicht nur ein Zuwenig, sondern auch ein Zuviel an Sozialintegration beziehungsweise Zusammenhalt zu erheblichen Problemen führen. Ein zu starker, gleichsam rigider gesellschaftlicher Zusammenhalt behindert potenziell nicht nur Innovationen, sondern führt auch zu Exklusionen. Er kann sowohl die Transformations- als auch die Konfliktfähigkeit demokratischer Gesellschaften erheblich einschränken. Ein solch rigider Zusammenhalt entfaltet daher – so wäre unsere Hypothese – zwangsläufig autoritäre Tendenzen. Er muss gesellschaftliche Transformationen ebenso von oben durchsetzen, wie er Konflikte nur durch die Marginalisierung und Diskriminierung abweichender Positionen zu befrieden vermag. In globaler Perspektive sehen wir eine Reihe von Beispielen für eine solche autoritäre Drift (zumindest ihrem Selbstverständnis nach) demokratischer Gesellschaften, die – wie viele autokratische Regime – anderweitig durchaus einen starken Zusammenhalt zu mobilisieren vermögen.
 
        Ebenso lässt sich aber auch ein Zuwenig an demokratischem Zusammenhalt konstatieren. Ein entsprechendes Defizit ist dann gegeben, wenn die Voraussetzungen für demokratischen Streit und Konflikt, und damit für einen Ausgleich von Interessen, nicht mehr hinreichend gegeben sind. Die Konzeption eines demokratischen Zusammenhalts zielt dabei weniger auf ein staatsbürgerliches oder gar verfassungsrechtliches, sondern auf ein gesellschaftspolitisches Programm. Sie schließt mithin die Ebene von Lebensführungen, die institutionelle Verfasstheit und die Diskurse einer Gesellschaft mit ein. Angesichts der strukturellen Ungleichheits- und Konfliktlagen ist die Sorge um den demokratischen Zusammenhalt ernster zu nehmen als der Verweis auf staatsbürgerliche Tugenden. Dabei sollte sich der Blick jedoch nicht nur auf die Zunahme offen antidemokratischer Einstellungen richten. Vielmehr scheint sich gerade in den über die vergangenen Jahrzehnte zahlenmäßig stark angewachsenen, relativ privilegierten Wohlstandslagen eine mangelnde Sensibilität gegenüber sozioökonomischen Ungleichheiten verfestigt zu haben, die eine fundamentale Gefährdung demokratischen Zusammenhalts darstellt. 
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        POLITISCHES VERTRAUEN IN KRISENZEITEN
 
          Gundula Zoch · Steffen Wamsler 
 
        Krisen sind wahre Bewährungsproben für demokratische Gemeinwesen. Wenn Finanzmärkte taumeln, Viren ganze Gesellschaften lahmlegen oder ein Angriffskrieg Europas Friedensordnung erschüttert, richtet sich der Blick der Bevölkerung auf Regierung, Parlament und Verwaltung: Können sie Schutz und Orientierung bieten, oder scheitern sie angesichts einer externen Bedrohung an dieser elementaren Aufgabe? Eine zentrale Ressource für erfolgreiche Krisenbewältigung ist politisches Vertrauen. Menschen, die politischen Akteuren und Institutionen vertrauen, halten sich eher an geltende Regeln und sind bereit, persönliche Einschnitte zum Schutz der Gesamtgesellschaft hinzunehmen. Somit ermöglicht Vertrauen seitens der Bevölkerung gerade in Krisenzeiten politischen Akteuren den notwendigen Handlungsspielraum, um anstehende Bedrohungen zu meistern. Diejenigen hingegen, die nur wenig politisches Vertrauen aufweisen, gewähren einen solchen Handlungsspielraum nicht. Sie wählen eher Parteien an den politischen Rändern, sind anfälliger für Verschwörungserzählungen oder lehnen den Staat und seine Institutionen und Akteure sogar rundweg ab. 01  
 
        Politisches Vertrauen ist kein universelles Konstrukt, sondern bezieht sich auf unterschiedliche Akteure und Institutionen – gerade in Krisenzeiten. 02  Das wichtigste dieser Vertrauensobjekte ist für gewöhnlich die Bundesregierung. Darüber hinaus sind insbesondere der Bundestag sowie Gerichte und die Polizei als gesetzgebende und rechtsdurchsetzende Gewalten essenziell. Neben diesen klassischen Institutionen werden häufig auch Print- und Fernsehmedien sowie Soziale Medien zu einem erweiterten Begriff politischen Vertrauens zusammengefasst, da diese eine fundamentale Rolle bei der Vermittlung politischer Entscheidungen und in der Krisenkommunikation spielen.
 
        Politisches Vertrauen bildet sich, basierend auf psychologischen Merkmalen und Kindheitserfahrungen, während der Jugend bis ins frühe Erwachsenenalter heraus. 03  Dies führt zu einer grundsätzlich stabilen Vertrauensdisposition bei Erwachsenen. Nichtsdestotrotz kommt es über die Zeit regelmäßig zu meist graduellen Veränderungen. Diese hängen häufig mit parteipolitischer Polarisierung, veränderten Wahrnehmungen von Anstand und Fairness im politischen System oder sich verändernder Mediennutzung zusammen. 04  Sozialisationserfahrungen und aktuelle Bewertungen und Evaluationen bedingen politisches Vertrauen im Lebensverlauf daher häufig wechselseitig.
 
        WIE KRISEN DAS VERTRAUEN VERÄNDERN KÖNNEN
 
        Krisen eröffnen zumeist ein Fenster der Solidarisierung: Sobald äußere Bedrohungen nationale oder gruppenspezifische Sicherheit und Handlungsfähigkeit infrage stellen, versammeln sich Bürgerinnen und Bürger reflexhaft hinter der eigenen Regierung – der klassische Rally-round-the-flag-Effekt. Patriotische Gesten, verkürzte Nachrichtendiskurse und das diffuse Bedürfnis, „jemand“ möge das Steuer übernehmen, lassen selbst skeptische Milieus vorübergehend milde urteilen. 05  Dieses Phänomen ist in der internationalen Forschung bereits aus Kriegszeiten, aber auch im Kontext von Terroranschlägen, Naturkatastrophen oder Gefahren für die öffentliche Gesundheit bekannt. 06  Letzteres konnte im Zuge der Covid-19-Pandemie in vielen Ländern der Welt nachgewiesen werden. 07  
 
        Allerdings ist dieser Rally-Effekt oft kurzlebig und lässt mit zunehmender Krisendauer meist schnell nach. So formiert sich beispielsweise häufig politischer Protest gegen das Krisenmanagement einer Regierung, wenn deren Bewertung durch die Bevölkerung aufgrund einer nicht hinreichend bearbeiteten Bedrohung zunehmend kritisch ausfällt. Insbesondere im Zuge meist langfristiger Finanz- und Wirtschaftskrisen kommt es dann auch zu einer Erosion von politischem Vertrauen unter das Vorkrisenniveau, mit langfristigen Folgen. 08  
 
        Die Dynamik von politischem Vertrauen in Krisenzeiten hängt neben den genannten Evaluationen auch von emotionalen Faktoren ab. So ist der Rally-Effekt bei Personen, die mit Angst auf Bedrohungen reagieren, stärker, da für diese Menschen Sicherheit ein zentraler Wert ist. Wut hingegen führt dazu, dass die Schuld für einen Missstand bei der Regierung gesucht wird, weshalb Vertrauen im Krisenverlauf schneller sinkt. 09  
 
        Zu diesen affektiven Dynamiken treten strukturelle Filter hinzu: wahrgenommene Kompetenz, das Fairnessurteil über staatliches Handeln und vor allem die sozialen Erfahrungswelten entlang von Bildung, Einkommen und sozialer Herkunft. 10  Wer wiederholt an bürokratischen Hürden scheitert oder sich von „denen da oben“ oder „den Medien“ ignoriert fühlt, startet mit geringeren Vertrauenswerten in jede neue Krise. Im Zusammenspiel von Emotionen und langfristigen Ungleichheiten entscheidet sich häufig, ob eine Krise als Bewährungsprobe oder als weiterer Angriff auf das politische Vertrauen in Erinnerung bleibt.
 
        POLITISCHES VERTRAUEN IM ZUGE DER COVID-19-PANDEMIE
 
        Zu Beginn der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 stieg das politische Vertrauen innerhalb kürzester Zeit stark an – ein globaler Rally-round-the-flag-Moment. 11  Dessen Intensität variierte jedoch spürbar. Jüngere Menschen reagierten skeptischer als ältere; letztere galten in den ersten Monaten der Pandemie als stärker gefährdet. Höhere Bildung korrelierte mit geringeren Vertrauenszuwächsen, Personen mit Migrationshintergrund oder ausgeprägter Bedrohungsangst verhielten sich wiederum heterogener. 12  Auf der Makroebene wirkten vor allem Infektionsdynamik und Lockdown-Strenge: Dort, wo die Fallzahlen hoch waren oder entschiedene Eindämmungsmaßnahmen angekündigt wurden, stieg das Vertrauen bis zum Herbst 2020 zunächst stärker an. 13  
 
        Gleichwohl schränken methodische Vorbehalte viele dieser Befunde zu pandemiebedingten Vertrauensveränderungen ein. Zahlreiche internationale und nationale Studien erfassten lediglich die ersten Pandemiemonate, ohne dass vergleichbare Messwerte aus der Vorkrisenzeit vorlagen. Längsschnittanalysen, die dieselben Personen über mehrere Jahre hinweg begleiten und Vertrauensveränderungen auf individueller Ebene vor und während der Krise auch über einen längeren Zeitraum vergleichen konnten, waren hingegen selten – und gerade deshalb besonders aufschlussreich.
 
        Für Deutschland liegen Befunde zur Coronapandemie auf Basis langjähriger Befragungsdaten vor, etwa im Rahmen des Nationalen Bildungspanels (NEPS). Diese spiegeln das erwartbare „Krisenhoch“ zu Beginn der Pandemie: Zwischen September 2020 und März 2021 stieg das durchschnittliche Institutionenvertrauen auf einer Skala von 1 (kein Vertrauen) bis 4 (starkes Vertrauen) zunächst auf 2,83 Punkte; in vergleichbaren Zeiträumen vor der Pandemie hatte es bei 2,59 gelegen. 14  Im zweiten Pandemiejahr 2021/22 fiel der Wert fast exakt auf sein Vorkrisenniveau zurück, ehe er im dritten Jahr 2022/23 wieder leicht anzog (Abbildung). 15  Diese Dynamik verlief allerdings nicht synchron über alle Institutionen hinweg: Polizei und Bundesverfassungsgericht etwa starteten bereits mit hohen Vertrauenswerten in die Krise. Insbesondere erstere gewann in der Krise kaum hinzu und büßte im Verlauf deutlich an Zustimmung ein. Umgekehrt stieg das Vertrauen in Bundesregierung und Bundestag zunächst am stärksten an, um bereits im zweiten Jahr die größten Vertrauensverluste zu verzeichnen. Ende 2022/23 lag das Vertrauen daher nur noch knapp über dem Vorkrisenniveau. Das Vertrauen in Medien – Fernsehen, Zeitungen und Soziale Medien – zeigte eine eigene Dynamik: Bei generell geringem Medienvertrauen verzeichnete es leichte Gewinne im ersten Krisenjahr, einen merklichen Absturz 2021/22 – vor allem für Soziale Medien –, gefolgt von einer moderaten Erholung. Klassische Printmedien verharrten jedoch weiter unter Vorkrisenniveau. 16  
 
         
            Abbildung: Institutionen- und Medienvertrauen im Zeitverlauf
 
          [image: Das Balkendiagramm zeigt das Institutionen- und Medienvertrauen für die Zeit vor der Coronapandemie und die Jahre 2020/21, 2021/22 und 2022/23, unterschieden nach der Gesamtbevölkerung, Nicht-Akademikern, Akademikern, und der Bevölkerung in Ost- und Westdeutschland. Man erkennt, dass das Vertrauen zu Beginn der Pandemie in allen unterschiedenen Gruppen deutlich ansteigt, bevor es ab dem Jahr 2021/22 wieder deutlich absinkt. Wie stark es absinkt, unterscheidet sich zwischen den Gruppen aber zum Teil deutlich.] 
           Durchschnittliches politisches Vertrauen nach Befragungswelle und Gruppe (1 = niedriges Vertrauen – 4 = hohes Vertrauen). Institutionenvertrauen beschreibt das durchschnittliche Vertrauen in Bundesregierung, Bundestag, Bundesverfassungsgericht, Europäische Union und Polizei. Medienvertrauen umfasst das durchschnittliche Vertrauen in Fernsehen, Printmedien und Soziale Medien.  
 
            Quelle : Nationales Bildungspanel (NEPS), Startkohorte 6, https://doi.org/10.5157/NEPS:SC6:15.0.0, gewichtet. 
 
        
 
        Für Deutschland lassen sich diese pandemiebedingten Veränderungen des politischen Vertrauens nur bedingt auf veränderte Lebensumstände in der Krise zurückführen. Zwar zeigten Befragte in Landkreisen mit rapide steigenden Inzidenzraten zu Beginn der Krise zunächst größere Vertrauenszuwächse – eine plausible Reaktion auf die unmittelbare Bedrohung. Doch sobald die Fallzahlen über den Bundesdurchschnitt stiegen oder strenge Ausgangsverbote den Alltag prägten, kehrte sich dieser Effekt um: Das Vertrauen sackte deutlicher ab als in anderen Regionen. Im zweiten Pandemiejahr schlug der Zusammenhang zwischen Infektionszahlen und politischem Vertrauen sogar durchweg ins Negative um, und längere Kontaktbeschränkungen belasteten das Vertrauen zusätzlich. 17  Insgesamt können für Deutschland Infektionsgeschehen und Krisenmaßnahmen den Vertrauensanstieg wenig erklären, während Vertrauensrückgänge häufiger mit dem konkreten Krisenmanagement und der Bedrohungslage zusammenhängen. Veränderungen im Berufs- und Familienleben – Homeoffice, Kurzarbeit, Einkommenseinbußen – blieben statistisch folgenlos für das Vertrauen, ebenso der Gesundheitszustand oder das subjektive Wohlbefinden. Die Daten legen damit nahe, dass der anfängliche Höhenflug weniger auf konkreten Politik- oder Lebenslagen, sondern vor allem auf einem kollektiven, emotionsgetriebenen Rally-round-the-flag-Effekt beruhte: Bedrohung mobilisierte Unterstützung, solange Institutionen als handlungsfähig galten. Als die Krise andauerte und die teilweise extrem hohe und ungleiche Belastung durch die Maßnahmen sichtbar wurde, kollabierte dieses anfängliche Bündnis – unabhängig davon, ob der Einzelne persönlich stärker oder schwächer betroffen war.
 
        SOZIALE UNGLEICHHEITEN – UNGLEICHE VERTRAUENSDYNAMIKEN?
 
        Sozialstrukturelle Merkmale prägten den Verlauf des politischen Vertrauens in den verschiedenen Krisenjahren der Pandemie sehr unterschiedlich. Befragte ohne Hochschulabschluss, deren Vertrauen in Institutionen und Medien vor der Krise tendenziell niedriger war als bei Akademikerinnen und Akademikern, verzeichneten im ersten Krisenjahr die deutlichsten Vertrauenszuwächse, mit besonders starken Anstiegen für Regierung, Parlament und Medien. Der anschließende Rückgang setzte zwar etwas eher bei Akademikerinnen und Akademikern ein, zeigte in der Stärke der Reduktion aber kaum statistisch bedeutsame Bildungsungleichheiten. 2022/23 lag das institutionelle Vertrauen in beiden Gruppen unter Vorkrisenniveau; beim Medienvertrauen blieben Nicht-Akademiker auf reduziertem Niveau, während Akademiker auf das Vorkrisenniveau zurückkehrten, teils sogar darüber hinaus. 18  
 
        Auch für Menschen mit Migrationsgeschichte zeigten sich leichte Unterschiede im Rally-round-the-flag-Effekt. Vor der Krise verfügten Zugewanderte der ersten Generation über ein höheres Vertrauensniveau als die der zweiten Generation. Der anfängliche Vertrauensanstieg erfasste jedoch primär Befragte ohne Migrationshintergrund und die zweite Zuwanderergeneration, während die erste Generation zunächst in ihrer Vertrauenszuschreibung stagnierte und erst später moderat zulegte. Bis Mitte 2021 lagen alle Gruppen über ihrem Ausgangswert – unabhängig von ökonomischen Ressourcen oder individuellen Gesundheitsbelastungen. 19  Auch im Ost-West-Vergleich zeigen sich eher moderate Differenzen. Der anfängliche Vertrauensanstieg verlief zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 beiderseits der Elbe nahezu parallel, im Osten etwas stärker. Mit Fortdauer der Pandemie näherten sich die Werte wieder dem Vorkrisenniveau; 2022/23 ging das institutionelle Vertrauen im Osten jedoch spürbar stärker zurück, besonders bei älteren Befragten mit längerer DDR-Sozialisation. Jüngere Ostdeutsche im Alter von unter 50 Jahren unterschieden sich in ihren Vertrauensdynamiken kaum von westdeutschen Altersgruppen. Auch das Medienvertrauen startete im Osten zwar niedriger, zeigte aber keinen vergleichbar starken späteren Einbruch wie das Institutionenvertrauen. Insgesamt deuten stärkere Vertrauensveränderungen älterer Ostdeutscher darauf hin, dass eine autoritäre Sozialisation kurzfristige Angleichungen nicht verhindert, aber längerfristige Erosionen wahrscheinlicher macht. 20  
 
        Diese Befunde zu gruppenspezifischen Vertrauensveränderungen verdeutlichen, dass die Pandemie zwar ein gemeinsames Krisenszenario darstellte, aber keineswegs einen ausnahmslos uniformen Vertrauensschock bedeutete. Vorerfahrungen, Erwartungshaltungen und Prägungen bestimmen die Vertrauensgewinne zu Beginn der Krise, während Vertrauensverluste weniger starke gruppenspezifische Trends verzeichneten. Gleichwohl dürfte der Umfang tatsächlicher Vertrauensverluste zu niedrig bemessen sein. Da die Teilnahme an Umfragen in der Regel freiwillig ist, sind Personen, die Institutionen und staatlichen Akteuren mit grundsätzlicher Skepsis begegnen, in klassischen Befragungen häufig unterrepräsentiert. Gewichtungsverfahren mildern diesen Bias, beseitigen ihn aber nicht vollständig. Während die Richtung der Vertrauensentwicklung robust erscheint, sind die tatsächlichen Umfänge der beobachteten Veränderungen daher als konservative Schätzung zu interpretieren, wobei gerade stärkere Erosionsprozesse in klassischen Befragungsdaten stark untererfasst sein dürften.
 
        FOLGEN DES VERTRAUENSVERLUSTS
 
        Politisches Vertrauen ist mehr als nur die Beliebtheit einer Regierung; es fungiert als Ressource, die Regelakzeptanz, Kooperation und Konfliktfähigkeit ermöglicht. Wer Regierung, Gerichte oder Polizei für kompetent und integer hält, trägt eher unpopuläre Entscheidungen mit und hält sich an Gesetze und Vorschriften – in der Pandemie zeigte sich das zum Beispiel an höheren Impf- und Maskenquoten und geringerer Anfälligkeit für Verschwörungsnarrative. 21  Der anfängliche Mobilisierungsschub eines Rally-round-the-flag-Effekts kann hier funktional wirken, da ein stärkeres politisches Vertrauen hilft, auch unangenehme Maßnahmen und Regelungen zu befolgen. 22  Dauerhafte wirtschaftliche Belastungen, wahrgenommene Unfairness oder widersprüchliche Kommunikation lassen dieses Kapital jedoch erodieren. In solchen Phasen gelingt es populistischen Akteuren leichter, Kosten und Nebenfolgen politischer Maßnahmen als „Systemversagen“ zu deuten. Empirische Befunde zeigen zudem, dass progressive Politikeingriffe – etwa umfassende Klimamaßnahmen oder großzügige Sozialpakete – besonders dann stark an Rückhalt verlieren, wenn sie von rechter Rhetorik des „Systemversagens“ begleitet werden; wo beides zusammenkommt, sinkt das allgemeine Politikvertrauen über Parteigrenzen und soziale Gruppen hinweg. 23  Sinkendes Vertrauen korreliert dann mit höherer Protestneigung, größerer Offenheit für populistische Angebote, der Ablehnung von Zuwanderung und einer geringeren Bereitschaft, demokratische Entscheidungen zu akzeptieren – im Extrem bis hin zur Infragestellung von Wahlergebnissen. 24  Die Krise wird so zum Katalysator: Sie kann kurzfristig Legitimität mobilisieren, langfristig aber auch fragile Bruchstellen freilegen, die demokratische Stabilität gefährden. Die empirischen Befunde auf Basis von Längsschnittdaten für Deutschland zeigen, dass selbst in stabilen Demokratien politisches Vertrauen kein statischer Vorrat ist. Vielmehr pendelt es zwischen Zuversicht und Ernüchterung – getrieben von Evaluationen von konkretem Krisenmanagement und Kommunikation, aber eingebettet in langfristige Dispositionen und strukturelle Ungleichheiten. Vertrauen ist kein Selbstzweck, sondern eine Ressource, von der die Handlungsfähigkeit und Belastbarkeit einer demokratischen Ordnung abhängen. Die zentrale Frage bleibt daher, ob aus kurzfristigen Mobilisierungsschüben dauerhafte Legitimitätsgewinne werden – oder ob jede Krise eine weitere Schicht des Misstrauens zurücklässt.
 
        Insbesondere vor dem Hintergrund der komplexen Dynamiken einer andauernden Polykrise ist ein tieferes Verständnis für diese Prozesse von elementarer Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft. Für Politik und Gesellschaft folgt daraus eine doppelte Agenda. Erodierendes Vertrauen erhöht die gesellschaftliche Polarisierungsanfälligkeit und treibt die Durchsetzungskosten politischer Steuerung in die Höhe, weil Regelbefolgung sinkt und stärkere Kontrolle nötig wird. Zentral erscheint daher ein nüchternes Erwartungsmanagement: Transparente Ziele, nachvollziehbare Zwischenstände und klare Kriterien der Lastenteilung reduzieren Interpretationsspielräume für Schuldzuweisungen. Ebenso wichtig scheint der Umgang mit Emotionen – insbesondere Wut und Angst –, die Unterstützung oder Ablehnung strukturieren. Etablierte demokratische Parteien sollten populistischen Deutungen nicht hinterherlaufen, sondern konsistente Gegenangebote machen, die Risiken benennen, ohne Ressentiments zu bedienen. Langfristig verschiebt sich Resilienz so von rein institutioneller Effizienz zu bürgerlicher Befähigung. Hierfür braucht es politische Bildung und Kompetenzen, aber auch erfahrbare Beteiligungsformate über den Lebensverlauf hinweg, damit Bürgerinnen und Bürger politische Veränderungen als gestaltbar erleben und politische Selbstwirksamkeit erfahren. 25  Damit steigt auch die Chance, kurzfristige Mobilisierung in belastbare Legitimität zu überführen – statt einen Kreislauf aus Enttäuschung, Gegenmobilisierung und womöglich weiterem Vertrauensabbau in Krisenphasen zu verstetigen.
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        ESSAY
 
        WAS UNSERE GESELLSCHAFT ZUSAMMENHÄLT
 
          Hasnain Kazim 
 
        Als Auslandskorrespondent habe ich mir viele Länder erschlossen. Man reist in alle Winkel des jeweiligen Landes, lernt alle Bundesstaaten oder Provinzen kennen, trifft Politiker der Regierung und der Opposition, Journalisten, Künstlerinnen, Schriftsteller, Menschen aus unterschiedlichsten Gruppen. Und man redet, mit so vielen Leuten wie möglich. Mit der Zeit bekommt man ein Gespür für die jeweilige Gesellschaft, für ihre Empfindsamkeiten, ihre Stärken, ihre Schwächen, man erfährt von den Leichen im Keller der Regierenden und von den sogenannten roten Linien, die in diesen Gesellschaften existieren. Bei der einen ist es Kritik am Präsidenten, bei der anderen an der Monarchenfamilie; bei wieder einer anderen gilt das Militär als offiziell unfehlbar, und in vielen ist die Religion von jeglicher Kritik ausgenommen.
 
        Irgendwann wuchs in mir der Wunsch, mein eigenes Land – Deutschland – intensiver und systematisch zu erkunden. Gelegentlich wird mir, der ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, von manchen Leuten gesagt, ich sei „nur Passdeutscher“, „kein echter Deutscher“. Vom anderen Ende des politischen Spektrums wiederum bekomme ich hin und wieder rassistische Beleidigungen wie „Kokosnuss – außen braun, innen weiß“ zu hören – ich sei „zu deutsch“, „zu assimiliert“, „zu wenig Lebensrealität eines Ausländers“. All das führt dazu, dass ich bisweilen mit diesem Land hadere. Aber es ist eben auch ein Land, das ich meine Heimat nenne und das ich mag. Es ist immer ein bisschen heikel zu sagen, dass man Deutschland mag, man gilt in bestimmten Kreisen schnell als was weiß ich, aber Tatsache ist, dass ich Deutschland wirklich mag, ohne was weiß ich zu sein.
 
        DEUTSCHLAND, EIN WEITLÄUFIGER GARTEN
 
        Aber was macht das Deutsche eigentlich aus? Was ist die viel beschworene „deutsche Leitkultur“? Und stimmt es wirklich, dass dieses Land so gespalten ist? Was könnten wir tun, um dem etwas entgegenzusetzen?
 
        Ich beschloss also, nach vielen Jahren als Auslandskorrespondent beim „Spiegel“ zu kündigen, mich ein Jahr lang aufs Fahrrad zu schwingen und durch Deutschland zu radeln, um mit möglichst vielen Menschen darüber zu reden, was unser Land eigentlich ausmacht und was es vor allem zusammenhält. Warum mit dem Fahrrad? Weil es schnell genug ist, um Strecke zu machen und ordentlich voranzukommen, dann aber doch langsam genug, dass nichts vorbeirauscht, sondern man einfach Halt machen und ins Gespräch kommen kann.
 
        Es ging mir darum, mir Deutschland besser zu erschließen. Darum, Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen kennenzulernen, neue Räume zu verinnerlichen. Ich habe zwar schon alle Bundesländer bereist, bin in Norddeutschland groß geworden, habe eine Zeit lang im Schwäbischen gelebt, habe als Marinesoldat die Nord- und Ostseeküste kennengelernt – aber kannte ich Deutschland, dieses „alte Wunderland“, diesen „weitläufigen Garten“, wie Mark Twain Deutschland einmal beschrieb, wirklich? 01  Warum herrscht vielerorts Drama? Überall Zukurzgekommene, überall das Klagen über Ungerechtigkeiten: Die anderen haben’s immer besser!
 
        Mal drohe ein „Rechtsruck“, eine „konservative Revolution“ gar, beklagen manche und verweisen auf Wahlerfolge von Rechtspopulisten. Dann wieder warnen andere vor einer „Ökodiktatur“, vor „Klimafaschisten“ und einer „linksgrünen Elite“, die „alles verbieten“ wolle und „längst die Agenda“ setze, in der Politik, in den Medien, in der Kultur sowieso, und das machen sie an „zunehmender Sprachregulierung“ fest und an „Cancel Culture“. Und gegenseitig werfen sie sich „Kulturkampf“ vor.
 
        Aber was stimmt denn nun? Und stimmt es überhaupt?
 
        Um das zu erkunden, radelte ich los. Und um möglichst viele Teile Deutschlands zu bereisen und Menschen aus unterschiedlichen Regionen zu treffen, beschloss ich, das Radfernwegenetz – welch wunderbares deutsches Wort! – entlang der Flüsse zu nutzen. Ich fuhr zuerst die Elbe entlang, von Cuxhaven an der Nordsee bis Bad Schandau an der Grenze zu Tschechien, radelte die Ruhr entlang, den Rhein, die Oder und Neiße ganz im Osten, den Neckar und schließlich die Donau. So konnte ich mir ein Bild machen vom Norden und Süden, Westen und Osten.
 
        Ich erinnerte mich an die magischen Momente meiner Kindheit in Hollern-Twielenfleth, einem niedersächsischen Dorf vor den Toren Hamburgs: Wir bretterten mit unseren Fahrrädern durch unseren Ort, liefen durch Obstplantagen, fuhren an die Elbe, waren frei und glücklich. Manchmal trauten wir uns sogar, die Ortsgrenze zu überqueren. Das war dann das ganz große Abenteuer. Meine Mutter sagte mir, ich solle zu Hause sein, wenn’s dunkel wird. Im Winter also früh, im Sommer spät, zumindest an den Wochenenden und in den Sommerferien. Die anderen Kinder hatten auch keine genaueren Vorgaben als ich.
 
        Wir aßen Kirschen von den Bäumen, später, im Herbst, Äpfel. Wir radelten ins Freibad am Deich, kauften uns am Kiosk Pommes rot-weiß und, wenn das Geld reichte und der Hunger groß war, auch eine Frikadelle dazu, für fünfzig Pfennig Gummizeug, ein Eis, manchmal sogar beides. Abendbrot aßen wir mal bei dem einen, mal bei der anderen. Wer uns suchte, fand uns dort, wo unsere Räder im Vorgarten lagen. Manchmal dachten wir mit und riefen zu Hause an, um Bescheid zu sagen, von grauem Wählscheibentelefon zu grauem Wählscheibentelefon, die Nummer nur vierstellig: sieben vier sieben sieben.
 
        Wir waren eine Gemeinschaft, und wer dazukam, musste sich natürlich anpassen, wurde dann aber herzlich aufgenommen. „Spaltung der Gesellschaft?“ Es gab natürlich Streit, immer schon in Teilen der Bevölkerung Vorbehalte gegenüber allem Fremden und Neuen, aber alles in allem war das, so empfand ich es: gelebte Gemeinschaft. Man feierte miteinander, war füreinander da, half sich gegenseitig. Wie konnte es so weit kommen, dass wir jetzt so auseinanderdriften? Einander oft kaum mehr zuhören? Uns gegenseitig anbrüllen? Oder gar nicht mehr miteinander reden?
 
        Mit fast tausend Menschen habe ich gesprochen, was sicherlich kein wissenschaftlich belastbares, repräsentatives Bild ergibt, aber doch ein Gefühl dafür vermittelt, was los ist.
 
        „MAN HÖRT UNS NICHT ZU!“
 
        Überall in Deutschland und von sehr unterschiedlichen Menschen habe ich am häufigsten die Kritik an Politik und Medien gehört, sie hätten „den Bezug zur normalen Bevölkerung verloren“, „kein Gespür für das Leben der einfachen Leute“, „keine Bodenhaftung mehr“, hätten einen Berlinerischen, jedenfalls stets haupt- und großstädtischen, akademisch geprägten Blick auf Deutschland und die Welt, obwohl die Bevölkerung in Deutschland doch eher ländlich oder kleinstädtisch geprägt und eben nicht akademisch ausgebildet sei. Entsprechend sei der Diskurs in allen möglichen Bereichen: an den Bedürfnissen und Perspektiven der meisten Menschen vorbei.
 
        „Man hört uns nicht zu!“
 
        „Man nimmt uns überhaupt nicht wahr!“
 
        „Die halten uns für dumm!“
 
        „Die Probleme, um die es sich ständig in den Medien dreht, haben mit uns nix zu tun!“
 
        Solche Sätze habe ich oft gehört. Unabhängig davon, ob und inwieweit man ihnen zustimmen mag, sollte das zu denken geben. Ich glaube, mehr Gespräch, mehr Austausch, mehr Offenheit für andere Sichtweisen würden helfen.
 
        Ein homosexueller Mann in Köln sagte mir zum Beispiel, er würde das Leben, das er in Köln führt, niemals in dem Dorf leben können, in dem er groß geworden sei, nämlich offen schwul, mit einem Mann verheiratet. Da wäre er „fertiggemacht“ worden, die Leute hätten „getratscht, mich gemieden und mich weggeekelt“. „Kein Wunder, dass Leute in ländlichen Regionen sagen, LGBTQ-Themen hätten nichts mit ihnen zu tun, das spiele in ihrem Dorf keine Rolle.“ Ob diese Themen aber zu viel in den Medien vorkämen, wie mir ein paar Menschen in unterschiedlichen Dörfern sagten? „Sicher. Das Pendel schlägt jetzt vielleicht weit aus, aber das ist gut, damit wir eine neue Mitte finden.“
 
        Im Schwäbischen, am Neckar, kam ich mit mehreren 13- bis 14-jährigen Jungen ins Gespräch. Sie sagten mir, sie nervten „diese Regenbogenfarben überall“. „Wirklich: ü – ber – all!“, sagte einer. Die anderen stimmten ihm zu. „Voll schwul!“, sagte einer, um klar zu machen, dass für ihn „schwul“ ein Schimpfwort sei. Mir war bewusst, dass manche das als Beleidigung nutzen, aber ich war doch überrascht, dass diese Teenager das so sahen. Ich hakte also nach, was genau sie störe.
 
        „Ständig wird nur über LGBTQ-Leute geredet, in allen Serien, in allen Filmen. Es geht immer nur um die!“, sagte einer.
 
        „In allen Läden immer Regenbogenflaggen!“, ergänzte ein anderer.
 
        „Und auch auf so vielen Gebäuden!“, sagte ein weiterer.
 
        Und wieder ein anderer: „Dabei sind wir doch gar nicht alle schwul! Jedenfalls die meisten nicht!“
 
        Ich erzählte den Jungen, wie ich es als Jugendlicher und Erwachsener erlebt hatte: dass Schwule und Lesben sich verstecken mussten. Dass viele Menschen ihre sexuelle Orientierung nicht ausleben konnten, sondern als „abnormal“ und „krank“ diffamiert wurden, wenn es herauskam.
 
        „Ist ja okay, aber trotzdem müssen wir doch nicht ständig damit beschäftigt werden! Soll doch jeder machen, was er will, aber ich will das nicht feiern müssen!“, sagte einer der Jungen.
 
        Ich erzählte ihnen nun, dass vor gar nicht allzu langer Zeit Homosexualität in Deutschland noch strafbar war und das in nicht wenigen Ländern heutzutage leider immer noch der Fall ist. Ich erzählte ihnen, dass ich mal in der Bundeswehr gewesen bin und in meiner Zeit Soldaten, deren Homosexualität bekannt wurde, entlassen wurden. „Ich bin froh, dass wir heute in einer anderen Welt leben. Viele Menschen erfahren deswegen zwar immer noch Diskriminierungen, aber es ist doch deutlich besser geworden. Und das liegt auch daran, dass wir sehr viel darüber öffentlich reden. Vielleicht für euren Geschmack zu viel, aber das Ziel ist ja, dass diese Benachteiligungen irgendwann verschwinden. Dann ist es auch nicht mehr nötig, darüber zu reden, jedenfalls nicht so viel.“
 
        Die Jungen sahen das ein. „Ach, und übrigens: Ihr müsst das alles natürlich nicht feiern, aber es wäre schön, wenn ihr ‚schwul‘ auch nicht als Schimpfwort verwendet.“ Die Jungen nickten stumm.
 
        Auch in Dörfern traf ich schwule und lesbische Paare, manche berichteten von „Getuschel“, aber die meisten sagten, sie seien in ihren Ortsgemeinschaften „akzeptiert“ und „ganz normale Mitglieder der Gesellschaft“, ihre Sexualität und ihr Familienleben spielten „überhaupt keine Rolle“. Es tut sich also etwas, auch im ländlichen Raum.
 
        Und wie bei so vielen Themen geht es manchen zu langsam, anderen zu schnell.
 
        HEIMISCH UND FREMD
 
        Auf dem Weg entlang der Elbe las ich im Netz, dass es in Mecklenburg-Vorpommern, ein Stück weiter nördlich von dort, wo ich gerade war, Ärger um eine Flüchtlingsunterkunft gab. Und dass dort an jenem Tag eine Demo stattfinden sollte. In der Gemeinde Upahl hatten die Bauarbeiten für dieses Heim begonnen, es regte sich Unmut darüber. Ich beschloss, einen Abstecher dorthin zu machen und mir das selbst mal anzuschauen. Denn Migration, das bekam ich auch auf meiner Fahrradtour schnell mit, ist für die Menschen überall in Deutschland ein Thema. Ein riesengroßes Thema. Und ich bekam auch mit, wie es sie, entgegen der Beteuerungen mancher Politiker und Medien, doch ziemlich konkret vor Ort betrifft.
 
        In der Gemeinde Upahl leben etwas mehr als 1600 Menschen, in dem Dorf Upahl, in dem das Flüchtlingsheim gebaut werde sollte, etwa 500 Leute. In der Unterkunft sollten 400 Menschen untergebracht werden.
 
        400 Flüchtlinge. In einem Dorf, in dem 500 Menschen leben.
 
        Man muss von Politik und Flucht, von Migration und Integration und sozialen Strukturen keine Ahnung haben, um zu der Erkenntnis zu gelangen: Das kann nicht gut gehen. 400 Menschen, wahrscheinlich überwiegend junge Männer, die die Sprache nicht sprechen, anders glauben, denken, möglicherweise traumatisiert sind nach der Kriegs- und dann Fluchterfahrung, in einem Dorf mit 500 Menschen, die keine Erfahrung haben im Umgang mit solchen Menschen – wie soll das funktionieren?
 
        Vor Ort sah ich mehrere Leute, die auf der Straße standen und demonstrierten. Ich parkte mein Fahrrad und ging nun dorthin, wo diese Menschen ihrem Unmut Ausdruck verliehen.
 
        Ein paar Wochen zuvor, im Januar 2023, war bekannt geworden, wo die grauen Container für das Flüchtlingsheim aufgestellt werden sollten. Bei einer Dringlichkeitssitzung im Kreistag war es zu tumultartigen Szenen vor dem Tagungsgebäude gekommen, etwa 700 Menschen waren da gewesen, darunter wütende Ortsansässige, aber auch Rechtsextremisten, die eigens angereist waren. Die Polizei hatte einschreiten müssen, um ein Eindringen der Protestierenden in den Kreistag zu verhindern. Die Lokalpolitiker stimmten schließlich mit knapper Mehrheit für den Bau der Flüchtlingsunterkunft.
 
        Jetzt, bei dieser Demo einige Wochen später, fanden sich ein paar Dutzend Leute ein. Nach einem kurzen Baustopp hatten die Arbeiten begonnen, die Baustelle, etwa 30000 Quadratmeter groß, war sicherheitshalber umzäunt. Drei Tage zuvor hatten sich der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern und einige Lokalpolitiker den Fragen der Bürger gestellt. Die Gemeinde Upahl beantragte einen Baustopp, weil sie an der Entscheidung nicht beteiligt worden sei.
 
        Ein Mann stand nun da und starrte vor sich hin. Er sagte nichts. Er trug kein Schild. Er stand einfach nur da. Älterer Herr, vielleicht siebzig, schwarze Jacke, roter Schal, Jeans, Gesundheitsschuhe.
 
        „Darf ich Sie fragen, was genau Sie ärgert?“
 
        Er musterte mich kritisch.
 
        „Sind Sie einer von denen, die hier wohnen sollen?“, fragte er mich.
 
        Mit dieser Frage hatte ich nicht gerechnet. Er hielt mich allen Ernstes für einen Flüchtling, der demnächst in sein Upahl zieht! Ich musste mich anstrengen, nicht zu lachen und nichts zu sagen, das so wirken könnte, als machte ich mich über ihn lustig. Obwohl er es verdient hätte, fand ich. Aber ich wollte ja zuhören und verstehen. Und das grundsätzliche Problem – 400 Menschen in einem Ort mit 500 Menschen – sah ich.
 
        „Nein. Ich bin nur Reisender und zufällig hier. Ich möchte verstehen, was hier los ist. Und was Sie dazu bringt, hier zu stehen und zu demonstrieren.“
 
        „Dass wir nicht gefragt werden! Hier wird einfach über unsere Köpfe hinweg etwas entschieden: Zack, da habt ihr 400 Flüchtlinge, seht zu, wie ihr mit denen klarkommt und wo ihr die unterbringt!“
 
        „Hätten Sie denn dem Bau eines Flüchtlingsheims zugestimmt?“
 
        Jetzt schaute er mich überrascht an, als hätte er sich noch nie Gedanken über diese Frage gemacht.
 
        „Also, ja, klar, prinzipiell schon. Aber nicht für 400 Leute!“
 
        „Sondern?“
 
        „Keine Ahnung. Dreißig vielleicht. Oder fünfzig. Aber doch nicht mehr! Hundert wären auf jeden Fall schon zu viel. Sie können doch nicht die Menschen, die hier leben, überfordern! So funktioniert das doch nicht!“
 
        Ein Mann, vielleicht Mitte dreißig, der unserem Gespräch zugehört hatte, trat zu uns hinzu.
 
        „Ich sehe das auch so“, sagte er. „Wir sind doch keine Unmenschen oder Nazis oder so. Aber wir sagen, dass so viele Menschen für unseren Ort einfach zu viel sind. Was sollen die Leute denn den ganzen Tag machen? An der Tankstelle rumhängen? Das ist doch auch für die, die man hierher steckt, nicht gut!“
 
        Jetzt kam ein Paar dazu, beide vielleicht gerade im Rentenalter, sie mit Perlenohrringen und feinem Mantel, er mit schicker Skijacke. Auch sie schienen uns zugehört zu haben. „Wir hätten schon zugestimmt“, sagte der Mann. „Aber wissen Sie was? Wenn wir mehrheitlich abgelehnt hätten, müsste das auch akzeptiert werden. Das nennt man Demokratie! Nicht, dass irgendwer bestimmt, und wir haben gefälligst zu akzeptieren, ob wir das gut finden oder nicht! Sondern man muss schon dafür sorgen, dass es mehrheitlich Akzeptanz für etwas gibt! Wir werden einfach übergangen, wir werden nicht informiert und nicht gehört!“
 
        „Genau!“, stimmte seine Frau ihm zu.
 
        Eine weitere Frau sagte: „Es ist zum Verrücktwerden: Es kommen über die Jahre Millionen von Menschen nach Deutschland, viele aus nachvollziehbaren, andere aus weniger nachvollziehbaren Gründen. Sie kommen gezielt zu uns oder werden von den anderen europäischen Ländern gezielt nach Deutschland weitergeleitet, weil wir ja ach so reich sind und blöd genug, alle aufzunehmen. Der Bund verteilt diese Menschen sinn- und planlos auf die Bundesländer. Und die Landesregierungen schauen, wo diese Leute am wenigsten Ärger machen und von welchen Kommunen sie am wenigsten Widerstand zu erwarten haben, und dann werden die da einfach hingeschickt. Fertig, aus. Ob wir wollen oder nicht, ob wir können oder nicht.“ Und nach einer kurzen Atempause sagte sie: „Wir sind hilfsbereite Menschen. Wir nehmen Menschen auf. In all den Jahren haben wir uns engagiert. Aber so, wie das jetzt läuft – nein! Das geht so nicht!“
 
        Ich schaute mich um. Manche Menschen trugen Schilder.
 
        „Upahl sagt Nein!“
 
        „Wir sagen Nein!“
 
        „Angst um Upahl“
 
        „Wir vermissen Demokratie!“
 
        „Upahl wurde #nichtgefragt“
 
        „Containerdorf – nein danke!“
 
        „Wir fordern Baustopp in Upahl!“
 
        Dann sah ich eine Frau, die ein Pappschild hochhielt, auf dem ein Galgen gezeichnet war. Ein Strichmännchen baumelte daran. Ich wusste nicht, wen das darstellen sollte, ob einen Politiker, auf den sie wütend war, oder einen Flüchtling.
 
        Ich ging zu ihr.
 
        „Was soll das darstellen?“, fragte ich sie.
 
        „Sehen Sie doch!“, sagte sie und ging weiter.
 
        „Darf ich ganz kurz mit Ihnen reden?“
 
        „Was wollen Sie?“, schrie sie nun fast.
 
        „Hören Sie, ich möchte Ihnen nur kurz etwas sagen“, erklärte ich mit so ruhiger Stimme wie möglich. Sie schien mich für einen Gegner, nein, einen Feind zu halten, dabei wollte ich nur verstehen, was sie antrieb.
 
        „Ich möchte wissen, wogegen Sie protestieren.“
 
        „Das wissen Sie doch! Gegen das Flüchtlingsheim!“
 
        Sie ging immer noch weiter, jetzt aber langsamer. Offensichtlich wollte sie nicht länger mit mir reden, aber ich wollte ihr gegenüber meinen Punkt machen.
 
        „Ich verstehe, dass Sie verärgert sind. Dass Sie offensichtlich nicht gefragt wurden und dass hier etwas über Ihre Köpfe hinweg passiert. Ich glaube, wenn Sie das vernünftig artikulieren, wird das eine große Mehrheit verstehen. Aber so? Mit Galgen? Damit diskreditieren Sie Ihren nachvollziehbaren Protest. Das ist doch keine anständige Art!“
 
        Jetzt legte sie einen Schritt zu und ging, das Schild weiter vor sich haltend, weiter. Ich ließ sie davonziehen. Vielleicht denkt sie ja doch noch mal drüber nach, hoffte ich.
 
        Als ich mein Telefon aus der Tasche zog, um nach der Uhrzeit zu schauen, brüllte mich ein Typ an: „Hören Sie auf zu filmen!“ Er selbst hatte ein Handy in der Hand, und ich wusste nicht, ob er mich filmte. Videos zu machen und ins Netz zu stellen, scheint die Waffe dieser Leute zu sein. Heute sagt man nicht mehr: „Waffe weg, Hände hoch!“, heute sagt man: „Hören Sie auf zu filmen!“
 
        An diesem Tag, war mein Eindruck, waren keine ortsfremden Rechtsextremisten da, sondern wütende Menschen aus dem Ort, die zum Teil leider auf eine Art und Weise protestierten, die ihren Protest diskreditiert. Immerhin erreichten sie mit ihrem Protest, das erfuhr ich später, dass die Zahl der Menschen, die in Upahl untergebracht werden sollten, auf 250 reduziert wurde. Immer noch eine ganz schöne Herausforderung, fand ich, kaum zu bewältigen von einem so kleinen Ort.
 
        Aber warum nicht ohne Bilder von Galgen protestieren? Ohne Hass? Das wäre viel wirkungsvoller und zielführender.
 
        WUT UND ANSTAND
 
        Ich glaube, Wut kann ein Antrieb sein. Aber wann haben wir angefangen zu glauben, dass Wut allein genügt? Dass jeder und jede nur noch wütend durch die Welt stapfen muss? Was für eine Welt soll das sein? Und warum glauben so viele gesellschaftliche Gruppen das inzwischen? Was soll das werden, wenn’s fertig ist?
 
        Viele trauen sich nicht, die Wütenden zu kritisieren, weil es die eigenen Eltern sind, der Bruder oder die Schwester, die Tochter oder der Sohn, die Freundin oder der Freund, die Nachbarn, die eigenen Leute halt. Und das kann einem schon Angst machen: dass auch in Deutschland sehr viele Menschen so sind und sich bei aller berechtigten Kritik an den Zuständen den Extremisten nicht in den Weg stellen, sondern Seite an Seite mit ihnen marschieren. Dass sie nicht merken, wann eine Grenze überschritten ist, an der das Schild steht: „Achtung, Sie verlassen jetzt das Gebiet des Anstands und der Zivilisiertheit!“
 
        Nur wenige Monate später erlebte ich erneut, wie wenig manche Menschen sich Extremisten in den Weg stellen, sondern sie sogar unterstützen. Ich war unterwegs am Neckar und gerade in Heidelberg angekommen, als mich am 7. Oktober 2023 die Nachricht erreichte, dass die Terrororganisation Hamas in Israel eingedrungen war und dort ein Massaker angerichtet hatte. Ich las und sah Bilder, dass dieser Terror an manchen Orten in der Welt gefeiert wurde – unter anderem in Berlin-Neukölln, wo eine propalästinensische Gruppe auf der Sonnenallee Süßigkeiten verteilte. „Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes. Verteilen von Süßigkeiten auf der Sonnenallee in Berlin zur Feier des Sieges des Widerstands“, stand unter einem Foto, das diese Leute auf Instagram posteten.
 
        Ich hätte kotzen können.
 
        Es war Thema überall. In Heidelberg, in einem Restaurant in der Innenstadt, unterhielt sich eine Gruppe etwa siebzigjähriger Menschen, ob man den Ausruf „Allahu Akbar!“ – „Gott ist am größten!“ nicht am besten verbieten beziehungsweise unter Strafe stellen sollte.
 
        Große Güte!
 
        Dabei konnte ich mir vorstellen, woher der Gedanke rührte. „Allahu Akbar“ ist ein ziemlich geläufiger Ausspruch unter Muslimen. Menschen murmeln es vor sich hin, wenn ihnen etwas gelungen ist, wenn sie etwas geschafft haben, wenn sie irgendwo ankommen, wenn sie Glück gehabt haben, wenn sie Gottes Hilfe erbitten. Oder einfach nur so, als Ausruf. Aber leider ist es auch ein Spruch, den religiös motivierte Terroristen schreien, bevor sie sich – und oft auch andere – in die Luft sprengen oder andere Menschen umbringen. Und jetzt, nach dem Terroranschlag der Hamas in Israel, hörte man dieses „Allahu Akbar“ überall – in den Nachrichtenbeiträgen aus unterschiedlichen Ländern, aber auch von Feiernden in Deutschland. Es war nicht als friedliche Geste gemeint, sondern als Schlachtruf. Ich konnte verstehen, dass das nicht gerade auf Sympathie stieß. Aber mir fehlte die Lust, mich in dieses Gespräch am Nachbartisch einzumischen. Wäre ich Muslim, hätte ich denen wahrscheinlich zu erklären versucht, was dieser Spruch bedeutet. Und wäre ich Muslim, würde ich Leuten, die das als Kampfparole verwenden, gehörig meine Meinung geigen.
 
        WAS IST UNSER KITT?
 
        Viel Spaltung, viel Trennendes, viele Lager, manches, das ins Extreme reicht. Wenn ich die Menschen direkt frage, ob sie finden, dass es etwas gibt, das unsere Gesellschaft zusammenhält, eint, womöglich gar eine „deutsche Leitkultur“, stimmen die meisten dann aber doch zu, trotz allem.
 
        Sehr häufig nennen sie als einigenden Faktor das, was man im klassischen Sinne als Kultur bezeichnen würde: Literatur, Musik, Malerei, Bildhauerei, Theater, Kunst im Allgemeinen, Altes und Neues. Oft fällt auch das Wort Religion, die christlichen Werte, „was in der Bibel steht“, wie die Kirche Kunst beeinflusst und geprägt hat – auch wenn viele Menschen einräumen, dass Kirche, Glaube und Christentum heute keine so große Rolle mehr spielen wie in der Vergangenheit. Unsere Geschichte, sagen viele, sei ein weiteres einigendes Band, nicht nur die dunklen Kapitel, die uns Mahnmal sein sollten, sondern auch die Geschichte davor. Reist man durch Deutschland, erkennt man immer noch Spuren des Dreißigjährigen Krieges, in der Dorfgestaltung zum Beispiel. Sport wird häufig genannt – und das vielleicht nicht immer, aber fast immer einigende Band des Fußballs. Die deutsche Küche, das Essen in all seiner Vielfalt, von Grünkohl über Saumagen bis Maultäschle, sei ebenfalls etwas, das uns als Gemeinschaft ausmache. Und schließlich: unsere wunderbare Sprache, die vielen Dialekte, die so unterschiedlich und facettenreich sind und doch die deutsche Sprache bilden, unsere gemeinsame Verständigungsbasis. „Teutscher Zunge zu seyn, wird erfordert, um Walhallas Genosse werden zu können“, las ich beim Radfahren entlang der Donau in der Walhalla, denn die Sprache sei „das große Band, das verbindet, wäre jedes andere gleich zernichtet; in der Sprache währt geistiger Zusammenhang“.
 
        Aus all diesen Bausteinen lässt sich ein Dach bauen, das das Deutsche vereint und uns als Gesellschaft mehr verbindet, als manche glauben mögen. Wir müssen wieder mehr miteinander sprechen. Miteinander essen. Miteinander Kultur prägen, teilnehmend oder auch nur konsumierend. Vielleicht auch mehr miteinander glauben. Immer wieder darüber streiten, wo die Grenzen liegen, das Dach aber doch weit und ausladend fassen, denn Deutschland und seine Gesellschaft sind nun mal: vielfältig, breit aufgestellt, sehr verschieden – und doch irgendwie eins, im guten Sinne.
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        ANMERKUNGEN
 
         01 Ich empfehle sehr den Text „Die schreckliche deutsche Sprache“ von Mark Twain, in dem er schreibt: „Meine philologischen Studien haben mich davon überzeugt, dass ein begabter Mensch Englisch (außer Rechtschreibung und Aussprache) in 30 Stunden, Französisch in 30 Tagen und Deutsch in 30 Jahren lernen kann.“ Zu den Absonderlichkeiten der deutschen Sprache gehörten laut Twain, der 1878 während seiner zweiten Europareise auch Deutschland besuchte, kilometerlange Wörter, Sätze, bei denen nach einer Viertelstunde ganz zum Schluss das Verb komme, „und hinter das Verb stellt der Verfasser noch haben sind gewesen gehabt haben geworden sein“. Wunderbar!
 
      

       
        GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE IN ZEITEN WACHSENDER EINKOMMENSUNGLEICHHEIT
 
          Dorothee Spannagel 
 
        Die ausreichende Sicherstellung gesellschaftlicher Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen ist eine wesentliche Voraussetzung für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Gesellschaftliche Teilhabe umfasst die Möglichkeit, ökonomisch, politisch, kulturell und sozial an der Gesellschaft partizipieren zu können. Sind diese Möglichkeiten dauerhaft strukturell ungleich verteilt, gerät auch der gesellschaftliche Zusammenhalt in Gefahr. Im Folgenden soll es vor allem um die Frage gehen, welche Folgen die ungleiche Verteilung materieller Ressourcen, insbesondere der Einkommen, für gesellschaftliche Teilhabe hat. Einkommensungleichheit ist dabei nur eine, wenngleich eine zentrale Dimension sozialer Ungleichheit. Das untere und das obere Ende der Einkommensverteilung, Armut und Reichtum, sind dabei auch stets Ausprägungen sozialer Ungleichheit, sie sind mit ungleich verteilten Teilhabemöglichkeiten verbunden. Empirisch lassen sich diese Zusammenhänge auf Basis der Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) nachvollziehen. Doch zunächst einige Bemerkungen dazu, wie Armut und Reichtum als Ausprägungen sozialer Ungleichheit mit gesellschaftlicher Teilhabe zusammenhängen.
 
        EINKOMMENSUNGLEICHHEIT UND GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE
 
        Deutschland ist eine kapitalistische, marktwirtschaftlich verfasste Gesellschaft. Über Geld zu verfügen, ist eine wesentliche Ressource, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Gesellschaftliche Teilhabe zeichnet sich durch drei Merkmale aus: Erstens ist sie mehrdimensional und umfasst neben der materiellen Dimension auch etwa die kulturelle, soziale oder politische Teilhabe. Zweitens gehören zu gesellschaftlicher Teilhabe objektive und subjektive Aspekte. Die tatsächliche Ausstattung von Individuen mit Ressourcen ist für Teilhabe ebenso relevant wie das subjektive Gefühl, wirklich an der Gesellschaft teilhaben zu können. So können etwa Verunsicherung oder Sorgen die gesellschaftliche Teilhabe von Personen einschränken. Drittens geht es um die prinzipielle Möglichkeit, teilhaben zu können. Ob beziehungsweise in welchem Umfang Individuen diese Möglichkeit nutzen, ist zweitrangig.
 
        Betrachtet man nun Armut aus dieser Teilhabeperspektive, so ist diese immer eine relative Ausprägung sozialer Ungleichheit, die im Kern durch ein „wenig“ an materiellen Ressourcen definiert ist. Absolute Armutskonzepte, die Armut als ein „Leben an der Grenze menschlicher Existenz“ definieren, 01  greifen aus der Teilhabeperspektive ebenso zu kurz wie die Vorstellung von Armut als einer objektiv messbaren Kategorie. 02  Um dem relativen Charakter von Armut gerecht zu werden, wird diese in Bezug auf die gesamtgesellschaftliche Verteilung der Einkommen gemessen. Hier hat sich etabliert, die Grenze bei 60 Prozent des Medianeinkommens zu ziehen. 03  
 
        Da Armut eine soziale Kategorie ist, beruht jegliches Armutskonzept notwendigerweise auf normativen Annahmen. Die Begrifflichkeiten, die verwendet werden, sind immer auch politisch; sie implizieren mal mehr, mal weniger Bedarf für staatliches Eingreifen. So ist zum Beispiel mal von „Armut“ die Rede – beispielsweise im Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 04  –, mal von „Armutsgefährdung“, etwa in den Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung. 05  Auch der Begriff des „Niedrigeinkommens“ findet mitunter Verwendung. 06  All diese Begriffe stehen für ein- und denselben sozialen Tatbestand: Haushalte, die unterhalb der 60-Prozent-Einkommensschwelle liegen. Schon diese Begriffsvielfalt ist ein deutlicher Ausweis der gesellschaftspolitischen Dimension der Armutsforschung.
 
        Viele dieser Aspekte treffen auch auf das obere Ende der Einkommensverteilung zu. Auch Reichtum ist eine soziale Kategorie. Er wird in diesem Beitrag als Einkommensreichtum verstanden und mit der üblicherweise verwendeten 200-Prozent-Medianeinkommensgrenze abgegrenzt. Als reich gilt hier also jemand, der über mehr als 200 Prozent des Medianeinkommens verfügt. Dieser Zugang lässt die Rolle, die Vermögen gerade für die „Superreichen“ unserer Gesellschaft spielt, außer Acht. Zweifelsohne sind gerade für das oberste Ende der Gesellschaft hohe und höchste Vermögen entscheidender als ein sehr hohes Einkommen: Ein entsprechendes Vermögen sichert einen gehobenen Lebensstandard dauerhaft ab und vermittelt damit deutlich mehr Sicherheit, als dies selbst bei höchsten Einkommen der Fall ist. Vor allem aber gehen solche Vermögen mit ökonomischer und, etwa bei Besitzern großer Unternehmen, oftmals auch mit politischer Macht einher. 07  Inwieweit auch dies gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet, soll unten kurz beleuchtet werden, ist aber nicht Teil der folgenden empirischen Analyse. Aber auch die einkommensreichen Bürgerinnen und Bürger bilden eine deutlich privilegierte Gruppe, die – anders als selbst Teile der gesellschaftlichen Mitte – keinerlei strukturellen Einschränkungen ihrer gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten ausgesetzt ist, wie wir sehen werden. Zuvor aber ein kurzer Überblick darüber, wie sich die Einkommensungleichheit in Deutschland in den vergangenen Jahren entwickelt hat – und mit ihr die Zahl der Menschen, die hierzulande in Armut und Reichtum leben.
 
        ENTWICKLUNG DER EINKOMMENSUNGLEICHHEIT
 
        Ein etabliertes Maß, um Einkommensungleichheit zu analysieren, ist der Gini-Koeffizient, der Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann. Dabei gilt: Je höher der Koeffizient, desto ungleicher ist die Verteilung.
 
         Abbildung 1 zeigt schon auf den ersten Blick, dass die Ungleichheit der Einkommen seit 2010 gestiegen ist. Im Ausgangsjahr lag der Gini-Koeffizient bei 0,282; bis zum Jahr 2021 ist er auf 0,310 gestiegen. Der Anstieg konzentriert sich insbesondere auf die Jahre ab 2018, Mitte der 2010er Jahre war die Ungleichheit leicht rückläufig. Mit den hier verwendeten SOEP-Daten lässt sich auch die Entwicklung der Einkommensungleichheit seit 1991 kontinuierlich nachvollziehen (für Westdeutschland liegen seit 1984 jährliche Daten vor). Bettet man den oben dargestellten Befund in eine längere Perspektive ein, 08  zeigt sich, dass die Einkommensungleichheit in Deutschland im Jahr 2021 einen historischen Höchststand erreicht hat. Seit Mitte der 1980er Jahre waren die Einkommen nie so ungleich verteilt.
 
         
            Abbildung 1: Ungleichheit der Einkommen in Deutschland, 2010–2021 (Gini-Koeffizient der verfügbaren Haushaltseinkommen)
 
          [image: Das Verlaufsdiagramm zeigt den Verlauf des Gini-Koeffizienten zur Messung von Einkommensungleichheiten für die Jahre 2010 bis 2021. Zu erkennen ist eine Zunahme der Ungleichheit, insbesondere ab dem Jahr 2018 (zwischen 2015 und 2018 ist die Ungleichheit leicht rückläufig).] 
           Einkommensdaten werden im SOEP rückwirkend für das vorangegangene Jahr erfasst. 
 
            Quelle: SOEP v39.1, eigene Berechnungen 
 
        
 
        Blickt man tiefer in die Verteilung der Einkommen, zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen für je unterschiedlich arme und reiche Bevölkerungsgruppen. 09  Armut hat über die untersuchten Jahre hinweg fast kontinuierlich zugenommen. Das gilt auch für den Anteil der Menschen, die in strenger Armut leben, die also weniger als die Hälfte des mittleren Einkommens zur Verfügung haben (das sind im Jahr 2021 für einen Einpersonenhaushalt weniger als 1100 Euro im Monat). Ihr Anteil ist seit 2010 um 3,5 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent im Jahr 2021 angestiegen, der Höchstwert wurde mit 11,5 Prozent im Jahr 2020 erreicht. Die Armutsquote, gemessen an der 60-Prozent-Schwelle (weniger als rund 1350 Euro monatlich), lag 2010 noch bei 14,2 Prozent, 2021 waren 17,8 Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen – ein Anstieg von 3,6 Prozentpunkten. In beiden Fällen konzentriert sich die Zunahme auf den Anfang der 2010er-Dekade und dann wiederum vor allem auf den Zeitraum ab dem Jahr 2018. Die Armutsquote weist dabei, wie schon der Gini-Koeffizient, auch in längerer Perspektive im Jahr 2021 einen Höchststand auf: 10  Seit 1991 lebten nie mehr Menschen in Armut als im Jahr 2021.
 
        Wie sieht es am oberen Rand der Verteilung aus? Hier zeigt sich eine vergleichsweise große Stabilität. Die Reichtumsquote (mehr als das Doppelte des mittleren Einkommens, also mehr als rund 4500 Euro verfügbares Einkommen im Monat) liegt zu Beginn der untersuchten Jahre bei etwas unter 8 Prozent, fällt bis Mitte des Jahrzehnts auf einen Tiefstand von 6,9 Prozent (2017) und steigt dann wieder etwas an. Reich sind derzeit (2021) etwa 8 Prozent der Bevölkerung, in großem Reichtum (mehr als das Dreifache des mittleren Einkommens, verfügbares Einkommen von über 6700 Euro im Monat) leben durchgehend etwa 2 Prozent der Bürgerinnen und Bürger. Auch hier ist im Jahr 2021 mit 2,3 Prozent ein Höchstwert erreicht.
 
        Vier Ergebnisse sind es wert, festgehalten zu werden: Erstens ist die Ungleichheit der Einkommen seit 2010 deutlich angestiegen. Zweitens erweisen sich Reichtum und großer Reichtum über die untersuchten Jahre hinweg als recht konstant, während Armut und strenge Armut zunehmen. Drittens beruht der Anstieg der Ungleichheit mithin vor allem auf Veränderungen am unteren Ende der Verteilung. Und viertens: Einkommensungleichheit und Armutsquote erreichen derzeit Höchststände.
 
        FACETTEN UNGLEICHER GESELLSCHAFTLICHER TEILHABE
 
        Armut und Reichtum werden in diesem Beitrag als das Unter- beziehungsweise Überschreiten bestimmter Einkommenshöhen konzeptualisiert. Ausgehend davon lässt sich fragen, welche Folgen für die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen damit jeweils verbunden sind. Dazu bietet es sich an, die Teilhabemöglichkeiten der Armen, der Reichen und der Menschen in der Mitte der Gesellschaft miteinander zu vergleichen. Das soll im Folgenden für einige Teilhabedimensionen exemplarisch erfolgen. Um Reichtum geht es bei den folgenden Darlegungen nur am Rande, weil reiche Menschen in dieser Hinsicht kaum Einschränkungen in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe unterliegen. Der Fokus der Analyse liegt deshalb auf der Frage, in welchem Maß Armut die tatsächlichen Teilhabechancen von Menschen einschränkt.
 
        Als erstes wenden wir uns der sogenannten materiellen Deprivation zu. Bei diesem Ansatz wird untersucht, wie stark Menschen aus finanziellen Gründen auf alltägliche Grundgüter verzichten müssen. Abbildung 2  zeigt, dass solche materiellen Mangellagen vor allem unter Armen weit verbreitet sind.
 
         
            Abbildung  2: Aspekte materieller Deprivation nach Einkommensgruppe, 2022 (in Prozent)
 
          [image: Das Säulendiagramm zeigt das Ausmaß materieller Deprivation, unterschieden nach unterschiedlichen Einkommensgruppen. Man erkennt große Unterschiede zwischen Menschen, die in Armut leben, und dem Rest der Bevölkerung. In der Gruppe der Armen können sich beispielsweise mehr als 18 Prozent kein Auto leisten, in der unteren Mitte der Gesellschaft trifft das nur auf 3 Prozent zu.] 
           Anteil der Personen, die sich die abgefragten Güter und Tätigkeiten finanziell nicht leisten können. Bevölkerungsanteil in der jeweiligen relativ zum Median definierten Einkommensgruppe. Bei den Reichen spielt materielle Deprivation keine Rolle. Diese Daten sind daher nicht dargestellt. 
 
            Quelle : SOEP v39.1, eigene Berechnungen 
 
        
 
        Mehr als 18 Prozent der Armen haben kein Auto und könnten sich, selbst wenn sie wollten, keines leisten. In der unteren Mitte der Gesellschaft (Einkommen oberhalb der Armutsgrenze, aber unterhalb des Medians) müssen gerade einmal etwas mehr als 3 Prozent aus finanziellen Gründen darauf verzichten. Fast 10 Prozent der Armen können abgetragene Kleidung nicht ersetzen, in der unteren Mitte geben das nur 2 Prozent an. Das zeigt: Schon in der unteren Mitte der Einkommensbezieher ist materielle Deprivation deutlich seltener anzutreffen als unter armen Menschen. Personen mit einem Einkommen zwischen dem Median und der 200-Prozent-Reichtumsgrenze, die obere Mitte, sind dann kaum mehr von solchen Mangellagen betroffen.
 
        Diese Zahlen geben einen Hinweis darauf, wie stark Armut mit eingeschränkter Teilhabe verbunden ist. Wer sich kein Auto leisten kann, hat in Gegenden ohne verlässlichen und gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unter Umständen Schwierigkeiten, seinen Alltag zu organisieren. Selbst in größeren Städten mit einem dichten ÖPNV-Netz brauchen solche Menschen oft deutlich mehr Zeit für den Weg zur Arbeit, als das mit dem Auto der Fall wäre. Wer wiederum gezwungen ist, abgetragene Kleidung zu tragen, wird sich in sozialen Situationen womöglich häufiger unwohl fühlen oder sich Stigmatisierungen ausgesetzt sehen. Dass Armut auch soziale Teilhabe einschränkt, zeigt sich an den beiden letzten Items der Abbildung: Über 13 Prozent der Armen sehen sich finanziell nicht in der Lage, wenigstens einmal im Monat Freunde zum Essen einzuladen. In der unteren Mitte sagen das etwas mehr als 4 Prozent. Überdies geben 17 Prozent der Armen an, ihre Freizeitbeschäftigungen aus finanziellen Gründen einzuschränken, also darauf verzichten zu müssen, wenigstens einmal im Monat ins Kino zu gehen oder eine Sportveranstaltung zu besuchen. In der unteren Mitte trifft das auf etwas mehr als 5 Prozent zu. Zusammenfassend zeigen die hier dargestellten Befunde zur materiellen Deprivation, wie eng Armut mit materiellen Mangellagen verbunden ist – und wie stark damit auch gesellschaftliche Teilhabe einschränkt ist. Wir sehen aber auch, dass materielle Deprivation in Ausläufern bis in die untere Mitte der Gesellschaft hineinreicht, während reiche Menschen davon nicht betroffen sind.
 
        Wie schlagen sich Einkommensunterschiede in der Bildungs- und Erwerbsteilhabe nieder? Es ist in der Literatur gut belegt, wie eingeschränkt die Teilhabe armer Menschen an den Institutionen formaler Bildung ist. 11  Auch die hier abgebildeten Daten weisen einen klaren sozialen Gradienten auf: Das Bildungsniveau sinkt mit der Einkommensklasse und vice versa (Abbildung 3). Fast 55 Prozent der Armen haben maximal einen Hauptschulabschluss, bis zu den Einkommensreichen sinken diese Werte auf unter 10 Prozent. Das Gegenbild dazu: Mehr als jede zweite reiche Person besitzt einen tertiären Bildungsabschluss, bei den Armen und auch in der unteren Mitte trifft das nur auf etwa jeden Sechsten zu. Ein vergleichbares Bild ergibt sich mit Blick auf den beruflichen Abschluss: In der Gruppe der Reichen hat kaum jemand keinen beruflichen Abschluss (3 Prozent), gut doppelt so viele sind es in der oberen Mitte. In der unteren Mitte liegt der Anteil der Menschen ohne Abschluss bei 14 Prozent. Unter den Armen finden sich mit über 26 Prozent fast neunmal so viele Menschen ohne beruflichen Abschluss wie unter den Reichen.
 
         
            Abbildung  3: Bildungs- und Erwerbsteilhabe nach Einkommensgruppe, 2022 (in Prozent)
 
          [image: Das Säulendiagramm unterscheidet die Bildungs- und Erwerbsteilhabe unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Man erkennt beispielsweise in Bezug auf die Bildungsteilhabe, dass fast 55 Prozent der Armen maximal einen Hauptschulabschluss haben, bis zu den Einkommensreichen sinkt dieser Wert auf unter 10 Prozent.] 
           Bevölkerungsanteil in der jeweiligen relativ zum Median definierten Einkommensgruppe. Zahlen beziehen sich nur auf Personen über 30 Jahre. 
 
            Quelle : SOEP v39.1, eigene Berechnungen 
 
        
 
        Ein deutlicher Teilhabegradient entlang der Einkommensklassen zeigt sich auch in der Erwerbsdimension: Die umfassendste Teilhabe am Arbeitsmarkt (unbefristet und in Vollzeit) finden wir bei nicht mal 16 Prozent der Armen, schon in der unteren Mitte sind es über 30 Prozent. Bei den Reichen hat mehr als jeder Zweite eine unbefristete Vollzeitstelle. Die Formen prekärer Beschäftigung – geringfügige Beschäftigung sowie befristete Beschäftigung beziehungsweise Leiharbeit – sind unter den Armen etwa doppelt so häufig wie unter den Reichen. Betrachtet man das Merkmal der Arbeitslosigkeit, also den temporären Ausschluss von der Teilhabe am Erwerbsleben, so ist das Gefälle zwischen den Armen und den übrigen Einkommensklassen noch stärker ausgeprägt als in den anderen Dimensionen. Selbst verglichen mit der unteren Mitte ist unter den Armen der Anteil arbeitsloser Personen mehr als zehnmal so hoch. Zwischen den entsprechenden Anteilen der übrigen drei Einkommensgruppen liegen hingegen keine 2 Prozentpunkte Unterschied.
 
        Nun ist es wenig überraschend, dass arme Menschen überdurchschnittlich oft arbeitslos sind; Arbeitslosigkeit ist schließlich ein Baustein zur Erklärung ihrer Situation. Auch das oftmals sehr niedrige Bildungsniveau der Armen erklärt zum Teil ihre Armutslage und führt zu dem hohen Anteil an Arbeitslosen. Vor dem Hintergrund der Teilhabeperspektive auf Armut, die dieser Beitrag verfolgt, sollten wir dieses Bild aber umdrehen: Dass viele Arme ein niedriges Bildungsniveau haben, zeugt von einer eingeschränkten Teilhabe am Bildungssystem; dass sie überdurchschnittlich oft arbeitslos sind, ist ein Ausweis ihrer unzureichenden Erwerbsteilhabe. Aus dieser Perspektive belegen unsere Daten auch, dass gesellschaftliche Teilhabe bis in die untere Mitte der Gesellschaft teilweise eingeschränkt ist. Für Menschen in der oberen Mitte und vor allem für Reiche kann sie hingegen als umfänglich gesichert gelten.
 
        SCHLUSSFOLGERUNGEN
 
        Ausgeprägte Einkommensungleichheit erodiert gesellschaftlichen Zusammenhalt in doppelter Hinsicht. Zum einen sind Arme in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe deutlich eingeschränkt: unmittelbar aufgrund mangelnder materieller Ressourcen und mittelbar wegen der Folgen, die ein unzureichendes Einkommen für weitere Dimensionen gesellschaftlicher Teilhabe wie etwa Bildung hat. All das gefährdet die gesellschaftliche Integration dieser Menschen und schwächt damit auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist die individuelle Perspektive. 
 
        Das Ganze lässt sich aber auch gesamtgesellschaftlich wenden: Ausgeprägte Armut wie auch hohe und vor allem stark wachsende Ungleichheiten bringen den gesellschaftlichen Zusammenhalt an sich ins Wanken. Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen kann dadurch ebenso unterminiert werden wie das Vertrauen in andere Mitglieder der Gesellschaft. Dass hohe Armut und insbesondere große Einkommensungleichheit in vielerlei Hinsicht schädlich sein können, ist seit langem bekannt: Gesellschaften mit hoher Einkommensungleichheit sind mit signifikant größeren sozialen Problemen konfrontiert – mehr Teenagerschwangerschaften etwa oder höhere Kriminalitätsraten – als Gesellschaften mit geringerer Einkommensungleichheit. 12  All dies sind Aspekte, die den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft in eine Schieflage bringen können.
 
        Dabei darf nicht übersehen werden, dass auch sehr großer Reichtum, hier besonders Vermögensreichtum, den sozialen Zusammenhalt gefährden kann. Das gilt zum einen mit Blick auf die Verflechtung von ökonomischer und politischer Macht bei den Topvermögenden, zum anderen aber auch mit Blick auf die Gefahr, dass sich die reichen Bevölkerungsgruppen teilweise aus der Gesellschaft zurückziehen, indem sie etwa ihre Kinder auf Privatschulen schicken oder das staatliche Gesundheitssystem meiden. Sehr plakativ hat Robert Frank, ein Journalist des „Wall Street Journals“, für die USA beschrieben, wohin der Rückzug der Supereichen aus der Gesellschaft führen kann: zur Gründung von „Richistan“, einem Staat im Staate. 13  Dass ein solches Szenario für den gesellschaftlichen Zusammenhalt alles andere als förderlich wäre, liegt auf der Hand.
 
        Die nachhaltige Bekämpfung von Armut und die Verringerung der Einkommensungleichheit – wie auch ganz allgemein der Abbau sehr hoher sozialer Ungleichheiten – sind daher zentrale Bausteine, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. In Zeiten wie den unseren, die von multiplen Krisen geprägt sind, ist das ein großes Desiderat.
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        KOOPERATIONEN INNERHALB UND MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT
 
          Andreas Kewes 
 
        Spätestens seit der Debatte um die kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen der Zivilgesellschaft, diversen ähnlichen Anfragen in den Landesparlamenten sowie der Debatte über EU-Zahlungen an Nichtregierungsorganisationen (NGOs) ist das Handeln zivilgesellschaftlicher Organisationen (im Weiteren: ZGOs) in den Fokus einer breiteren öffentlichen Diskussion gerückt. 01  Die Kritik lautet, ZGOs erhielten öffentliche Mittel, verhielten sich aber politisch nicht neutral, sondern setzten staatliche und wirtschaftliche Akteure unter Druck. 02  Bemerkenswert an dieser Debatte ist, dass zivilgesellschaftliches Engagement 03  nicht wie sonst mit Kooperation 04  und Zusammenhalt 05  in Verbindung gebracht wird, sondern mit Konflikt.
 
        Gleichwohl ist es nicht so, dass ZGOs ausschließlich politischen Druck ausüben, wie dies in der jüngsten Debatte teilweise unterstellt wird. Mindestens ebenso wichtig sind die Kooperationsleistungen innerhalb und im Zusammenspiel mit der Zivilgesellschaft. Diese Kooperationen erfüllen spezifische Funktionen für die Gesellschaft, die nicht ohne Weiteres von anderen Akteuren erbracht werden können. Im Folgenden soll deshalb danach gefragt werden, was wissenschaftlich über Kooperationen in und mit ZGOs bekannt ist, gerade auch über den gesellschaftlichen Sektor der Zivilgesellschaft hinaus. Denn ZGOs – das meint hier Non-Profit-Organisationen, NGOs, Vereine, Verbände und Initiativen – gestalten nicht nur den eigenen gesellschaftlichen Sektor, sondern erbringen in Koproduktion mit anderen Akteurinnen und Akteuren auch öffentliche Aufgaben und Leistungen. 06  
 
        BEGRIFF DER KOOPERATION
 
        Kooperation bezeichnet das Zusammenwirken von unabhängigen Akteurinnen und Akteuren zum Erreichen eines gemeinsamen Ziels. Sie gilt als eine „handwerkliche Kunst, einander zu verstehen und aufeinander zu reagieren, um gemeinsames Handeln zu ermöglichen und um etwas zu schaffen, das allein nicht zu bewerkstelligen ist“. 07  Wenngleich eine solche Definition Konsens suggeriert, fehlt bislang in der empirischen Zivilgesellschaftsforschung eine gemeinsame begriffliche Basis und eine Übersetzung in handlungspraktisches Wissen. 08  Sozialwissenschaftliche Forschung orientiert sich insbesondere am spieltheoretischen Verständnis von Kooperation; dadurch wird diese allerdings formalisiert, den beteiligten Akteurinnen und Akteuren werden insbesondere rationale Motive unterstellt. 09  
 
        Zur Annäherung an den Begriff der Kooperation sind zunächst allgemeinere Unterscheidungen hilfreich: Kooperationen können ad hoc entstehen und/oder auf Dauer angelegt sein; sie betreffen mitunter nur zwei kooperierende Akteure, manchmal aber auch große und umfangreiche Netzwerke und Bündnisse; in diesen wiederum kann sowohl die Zieldefinition als auch die Übereinkunft, wie dieses Ziel zu erreichen sei, unterschiedlich ausgestaltet sein. Alternative Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang sind Kollaborationen, Partnerschaften, Netzwerke oder Allianzen. 10  Zudem bestehen Unterschiede hinsichtlich des Grades der Formalisierung (informell oder vertraglich abgesichert) und der Richtung der Kooperation (horizontale Kooperation versus vertikale Kooperation). Und schließlich lassen sich im Diskurs unterschiedliche sozialwissenschaftliche Analyseebenen unterscheiden: auf der Mikroebene die Kooperation als individuelle Interaktion, auf der Mesoebene die Kooperation zwischen kollektiven Akteuren wie etwa Vereinen, Verbänden und Initiativen und auf der Makroebene zum Beispiel die Kooperation zwischen Nationalstaaten. 11  
 
        Maßgeblich ist, dass ein mitunter komplexer Gegenstand oder ein Problem gemeinsam bearbeitet wird und dass dabei auf die gegensätzliche Strategie der Konkurrenz verzichtet wird. 12  Die Mehrzahl der nachfolgend referierten Studien bezieht sich auf Kooperationen auf der Mesoebene, wobei die etablierte Sektoren-Dreiteilung zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft genutzt werden soll, 13  um die unterschiedlichen Kooperationsformen und -bedingungen zu erörtern.
 
        KOOPERATION INNERHALB DER ZIVILGESELLSCHAFT
 
        Kooperation, zivilgesellschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind ein bekannter diskursiver Zusammenhang, nicht zuletzt seit den Arbeiten des amerikanischen Politologen Robert Putnam. Dieser ist auch deswegen Ende der 1990er Jahre in Deutschland mit seiner Klage über zurückgehendes Engagement in den USA bekannt geworden, weil er einen wichtigen Mechanismus betont: Kooperation in der Zivilgesellschaft schaffe Vertrauen und den Glauben an die Geltung von Reziprozitätsnormen. Davon profitiere die Gesellschaft insgesamt, weil sie so ihr sogenanntes soziales Kapital steigern könne. 14  Dieser Ansatz ist mitunter als „Neo-Tocquevilleanisch“ beschrieben worden, mit Verweis auf den französischen Gelehrten Alexis de Tocqueville, der bereits im 19. Jahrhundert in den USA den demokratieförderlichen Charakter von freiwilligen Vereinigungen festgestellt hatte. 15  Wenngleich Putnams Theorie aus unterschiedlichen Gründen kritisiert wurde, ließ sich aus seinen Arbeiten dennoch folgende Einsicht gewinnen: Wenn engagierte Personen einander vertrauen, arbeiten sie zusammen – etwa in ZGOs. Diese Zusammenarbeit schafft ihrerseits wieder neues Vertrauen, was auch zukünftige Zusammenarbeit ermöglicht.
 
        Auf der Mikroebene zeigt sich empirisch gleichwohl die Ambivalenz von Kooperationsbeziehungen: Selbst bei besten Absichten kann Kooperation scheitern, weil beispielsweise unterschiedliche Vorstellungen darüber existieren, wer eigentlich legitimerweise Ziele definieren oder Wege zu ihrem Erreichen vorschlagen darf. 16  Die Forschung zu Kooperationen etwa in Vereinsvorständen oder Arbeitsgruppen dokumentiert hier sowohl ein eher horizontales als auch ein eher vertikales Kooperationsmuster, die nur schlecht miteinander vereinbar sind. 17  
 
        Ein zusätzlicher Aspekt, der insbesondere die Zivilgesellschaft betrifft, der aber auch in die transsektorale Kooperation überlappt, ist die Kooperation zwischen haupt- und ehrenamtlichen Kräften. 18  In Non-Profit-Organisationen kann beobachtet werden, dass zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen statt eines Kooperationsverhältnisses auch Konkurrenzen entstehen – sei es, weil Hauptamtliche sich und ihre Arbeit durch freiwillig Engagierte herausgefordert sehen, sei es, weil Freiwillige sich durch hauptamtliche Kräfte nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen. 19  
 
        Über Kooperation auf der Mesoebene lässt sich vor allem durch die Analyse von sozialen Bewegungen einiges lernen. Soziale Bewegungen sind laut Definition Netzwerke von Organisationen und Einzelpersonen, sie sind also immer auch Ergebnis zivilgesellschaftlicher Kooperation. 20  Sie benötigen eine Art kollektive Identität oder zumindest eine Vorstellung darüber, dass sie eine Bewegung sind. Diese Identität wird zum einen über eine Grenzziehung hergestellt – wer sind wir, wer sind die anderen? –, zum anderen über ein gemeinsames Verständnis darüber, was die Ziele und Mittel ihres Protests sein sollen. Während dieser Aushandlungsprozesse können soziale Bewegungen durchaus auch scheitern, etwa, wenn einzelne Teile der Bewegung andere, radikalere politische Ziele anvisieren. 21  
 
        Bei der Entscheidungsfindung innerhalb von Bewegungen spielt Macht eine ambivalente Rolle, denn diese kann in geradezu widersprüchlichen Konstellationen Kooperationen in Gang setzen: Die Bewegungsforschung kennt sowohl Beispiele, in denen (charismatische) Führungsfiguren oder eine hierarchische Struktur ein Zusammenwirken auf gewisse Dauer ermöglicht haben, als auch Versuche der hierarchiefreien Entscheidungsfindung in Graswurzelbewegungen, etwa in den Neuen Sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre. Wie auf der individuellen Ebene zeigt sich auch hier die wechselseitige Unverträglichkeit von horizontaler und vertikaler Entscheidungsfindung und Zielbestimmung: In der globalisierungskritischen und antikapitalistischen Bewegung beispielsweise hat das Vorhandensein dieser gegensätzlichen Kooperationslogiken dauerhafte Kooperationen verhindert, weil insbesondere jüngere, an egalitären Entscheidungsfindungsprozessen interessierte Organisationen nicht (mehr) mit jenen Organisationen zusammenarbeiten wollten, die eher konventionellen, vertikalen Organisationslogiken folgten. 22  
 
        Eine stärker abstrahierende, auch ländervergleichende Perspektive zeigt zudem die Volatilität von Kooperationen zwischen Bewegungsorganisationen: So gilt etwa die deutsche Umweltbewegung im Vergleich zur französischen als eher integriert, weil in Deutschland – anders als in Frankreich – unterschiedliche Gruppen gemeinsam an politischen Zielen arbeiten. 23  Ähnlich volatil sind übergreifende Bündnisse oder Kampagnen, die sich aus unterschiedlichen Gruppierungen etwa aus der Umwelt-, Friedens-, Arbeits- oder Antirassismusbewegung zusammensetzen. 24  Ein Beispiel dafür wäre etwa das Protestbündnis gegen die „Remigrationspläne“ der AfD im Frühjahr 2024. Von Dauer sind solche Bündnisse häufig nicht.
 
        KOOPERATION ZWISCHEN ZIVILGESELLSCHAFT UND STAAT
 
        Kooperationen zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und dem Staat sind bei Weitem nicht so unüblich oder konfliktbeladen, wie es nach der jüngst so hitzig geführten politischen Debatte über zivilgesellschaftliche Akteure anmutet. Im Gegenteil: Staatliche Akteure kooperieren regelmäßig mit ZGOs, weil diese oft über eine höhere Flexibilität, besseren Zugang zu Zielgruppen oder eine kostengünstigere Verwaltungsstruktur verfügen. 25  Auch wenn sich, etwa im Vergleich zwischen den USA und Mitteleuropa, unterschiedliche Wohlfahrtsstaatsverständnisse finden lassen, Staaten und Nichtregierungsorganisationen also verschiedene Arrangements bei der Erbringung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen hervorbringen, zeigt sich doch gleichermaßen, dass nicht Staaten alleine solche Leistungen verantworten, sondern dass dies in einem hohen Maß in Kooperation mit Vereinen oder Verbänden geschieht. 26  
 
        Ein maßgeblicher Befund für Deutschland lautet, dass zwar bestimmte Formen des Makrokorporatismus gescheitert sind – ein Beispiel wäre etwa das „Bündnis für Arbeit“ –, dass sich aber insbesondere auf kommunaler Ebene Formen des Mesokorporatismus durchgesetzt haben. 27  Zu nennen sind hier etwa Konzepte wie Runde Tische, Bürgerhaushalte oder kommunale Integrationsräte, aber auch Jugendhilfeausschüsse, in denen gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Gebietskörperschaften mit freien Trägern der Jugendhilfe und mit Jugendverbänden zusammenkommen. Auch in der Erwerbslosenhilfe (Paragraf 18 SGB II) oder der Sozialhilfe (Paragraf 4 SGB XII) arbeiten staatliche Akteure mit ZGOs zusammen. Letztlich lässt sich hier der gesamte Bereich der Sozialwirtschaft nennen, in dem solche Kooperationen stattfinden – also auch soziale Arbeit und soziale Dienstleistungen 28  sowie Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge wie Bürgerbusse oder die Freiwillige Feuerwehr.
 
        Konkret wird staatlich-zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit im Bereich der Bildung, etwa bei Angeboten der offenen Ganztagsbetreuung, 29  aber auch in den Netzwerken der sogenannten kommunalen Bildungslandschaften. 30  Diese Kooperationsformate sind schon heute bei der Behebung von Defiziten im Bildungssystem bedeutsam, wegen der zukünftigen Ganztagsbetreuungsgarantie werden sie noch wichtiger werden. Gleichwohl konstatiert die Forschung hier eine gewisse Spannung zwischen programmatischen Entwürfen und der Umsetzungsrealität: 31  Die Kooperationsprozesse selbst sind strukturell noch eher schwach verankert und aus sich heraus kein Garant für dauerhaftes Gelingen. 32  
 
        Kooperationen zwischen zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren zeichnen sich zum einen durch ein Legitimierungsverhältnis aus – zivilgesellschaftliche Beteiligung etwa bei Verbändeanhörungen in Gesetzgebungsverfahren und bei Entscheidungsfindungen legitimiert staatliches Handeln – und zum anderen durch ein Dienstleistungsverhältnis: Zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure erbringen Dienstleistungen für den Staat. Entsprechend kritisch wird dieses Verhältnis mitunter betrachtet: Seitens der ZGOs etwa besteht die Sorge vor dem Verlust ihrer Autonomie, wenn es durch die Akquise öffentlicher Gelder zu einer Verzerrung der eigenen Struktur oder Mission kommt – etwa durch eine mögliche Bürokratisierung, eine Überprofessionalisierung bei dem Versuch, staatlichen Handlungsmaximen zu entsprechen, oder durch die Drosselung der eigenen Lobbyarbeit, um die öffentliche Finanzierung nicht zu gefährden. 33  Darüber hinaus wird staatlichen Akteuren mitunter vorgeworfen, zivilgesellschaftliche Hilfe bei der Sicherstellung der Daseinsvorsorge gerade in ländlichen Räumen über Gebühr in Anspruch zu nehmen. Der Vorwurf unkooperativen Verhaltens trifft also häufig den Staat selbst – und nicht die Zivilgesellschaft. 34  
 
        KOOPERATION ZWISCHEN ZIVILGESELLSCHAFT UND MARKT
 
        Im Vergleich zum Verhältnis zwischen Akteurinnen und Akteuren aus Staat und Zivilgesellschaft scheint das Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft noch wenig beforscht, 35  prinzipiell aber auch konfliktanfälliger. Während der Staat bei der Leistungserbringung regelmäßig auf ZGOs zurückgreift, scheinen gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Organisationen im Bereich der profitorientierten Wirtschaft eher fehl am Platz. 36  
 
        Doch ist das Verhältnis zwischen ZGOs und Wirtschaftsunternehmen keineswegs so konfliktgeladen, wie es angesichts der Bilder demonstrierender Umweltorganisationen vor Bohrinseln oder in Braunkohletagebauen den Anschein hat. Bereits Anfang der 2000er Jahre wurden in Studien zahlreiche Gründe genannt, weshalb eine Kooperation zwischen Unternehmen und Umwelt-NGOs aus Sicht der Wirtschaft sinnvoll sein kann: um einer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme zu helfen oder vom Wissen einer NGO zu profitieren – etwa bei der Suche nach kreativen Lösungen, bei der Entwicklung von neuen Produkten oder neuen Wegen des Marketings. 37  Weitere Motive können sein, Konflikte entschärfen und ein negatives Image verhindern zu wollen; 38  auch die Steigerung der eigenen Attraktivität als Arbeitgeberin und die Stärkung der Mitarbeiterbindung können eine Rolle spielen. 39  Kooperationsinteresse vonseiten der Wirtschaftsunternehmen entsteht insbesondere da, wo sich ökonomische Vorteile erzielen lassen. Zwar gibt es Fälle, in denen Unternehmen gezielt der Sache wegen Kooperationen mit ZGOs eingehen, allerdings geht die Häufigkeit solcher Kooperationen, das „Flagge zeigen für einen guten Zweck“, offenkundig zurück. 40  
 
        Für eine erfolgreiche Kooperation müssen Misstrauen überwunden und fehlende Erfahrungen mit der Arbeitsweise der jeweils anderen Seite kompensiert werden – dies gilt insbesondere für Bewegungs-NGOs, die ihrerseits von anderen Bewegungsorganisationen beobachtet werden 41  und sich mitunter dem Vorwurf ausgesetzt sehen, problematisches unternehmerisches Handeln mit ihrem Namen zu „zertifizieren“. 42  Wachsen kann das Vertrauen zwischen den Akteuren über verschiedene Formen der Zusammenarbeit, beginnend mit kurzfristigen und kleinen Projekten über mittelfristige Interaktionen bis hin zu langfristigen strategischen Partnerschaften. 43  
 
        Nach aktuellen Zahlen unterstützen in Deutschland zahlreiche Unternehmen die Freiwilligenarbeit ihrer Mitarbeitenden im Rahmen von Corporate Volunteering, beispielsweise durch Freistellungen zugunsten gemeinnütziger Projekte. 44  Zugleich berichten Kommunen jedoch, dass es für sie immer schwieriger wird, Freistellungen für Mitglieder etwa der Freiwilligen Feuerwehren zu erhalten, weswegen diese dann häufig im öffentlichen Dienst beschäftigt werden (müssen) – hier zeigen sich privatwirtschaftliche Unternehmen offenbar zunehmend unkooperativ. 45  Weitere Formen des unternehmerischen Engagements umfassen Geld- und Sachspenden, Nutzungsüberlassungen oder kostenlose Dienstleistungen. 46  
 
        FAZIT
 
        Dieser kursorische Überblick über verschiedene zivilgesellschaftliche Kooperationsformen zeigt, dass solche Kooperationen nicht nur die Zivilgesellschaft nach innen stärken, sondern dass auch die Gesellschaft insgesamt von der transsektoralen Zusammenarbeit profitiert. Empirisch zeigt sich, dass eine Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungen insbesondere auf kommunaler Ebene erfolgt und weniger auf Bundesebene – und dass die Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Organisationen und Unternehmen im Vergleich dazu gering ausfällt. Auch in Bezug auf die konkreten Handlungsfelder lassen sich deutliche Unterschiede feststellen. 47  
 
        Die Gelingensbedingungen für erfolgreiche Kooperationen innerhalb der Zivilgesellschaft und mit ZGOs sind zahlreich, am wichtigsten aber erscheint (gegenseitiges) Vertrauen, eine einheitliche Kooperationsrichtung und die Möglichkeit zur Bewahrung von Eigenständigkeit. Dem ließen sich noch Wertschätzung und flache Hierarchien hinzufügen – die sprichwörtliche Augenhöhe, auf der die Partner miteinander umgehen können sollten. 48  Auch schiere Größe, Kapazitäten und Ressourcen sind kritische Faktoren beim Gelingen von Kooperation, ebenso wie eine gewisse kulturelle Ähnlichkeit, etwa ähnliche Visionen oder vergleichbare Netzwerke. 49  Die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom wiederum argumentiert, dass sich solche einzelnen Faktoren nur schwer generalisieren lassen – vielmehr brauche Kooperation Kommunikation und eine gewisse Wiederholung. 50  
 
        Doch wie dem auch sei: Außer Frage steht, dass Kooperationen innerhalb und mit der Zivilgesellschaft positive Effekte für die gesamte Gesellschaft nach sich ziehen. Diskussionen wie jene, ob diese zivilgesellschaftlichen Gruppierungen politisch hinreichend „neutral“ seien, gehen an den entscheidenden Fragen der täglichen Kooperationsarbeit vorbei. Diese lauten nicht, ob ZGOs politisch auf Linie gebracht werden müssen, sondern, wie die notwendigen Kooperationen zwischen Zivilgesellschaft, Staat und restlicher Gesellschaft zum Wohle aller verbessert werden können.
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          PETER ZWANZGER
 
           WAS IST ANGST? UNSERE WICHTIGSTE GRUNDEMOTION AUS MEDIZINISCH-PSYCHOLOGISCHER PERSPEKTIVE  
 
          Ein gewisses Maß an Angst ist für Menschen überlebenswichtig: Angst steuert unser Verhalten und hilft, Gefahren richtig einzuschätzen und Risiken zu vermeiden. Tritt sie jedoch zu oft und zu intensiv auf, kann sie zur Angsterkrankung werden. Diese sind jedoch gut behandelbar.
 
        
 
         
          FRANK BIESS
 
           EINE ANGSTGESCHICHTE DER BUNDESREPUBLIK 
 
          Ob Nachkriegsängste, das expressive Emotionsregime der 1960er und 1970er Jahre oder heutige Globalisierungsängste: Gesellschaftliche Ängste wandeln sich. Politisch können sie als Katalysator von Hass und Gewalt, aber auch zur demokratischen Mobilisierung genutzt werden.
 
        
 
         
          HEIDRUN DEBORAH KÄMPER 
 
           SPRACHE DER ANGST. EMOTIONSBASIERTES SPRACHLICHES HANDELN IN POLITIK UND GESELLSCHAFT  
 
          Insbesondere rechte Akteure schüren Emotionen wie Wut, Hass und Angst, um ihre politischen Botschaften zu vermitteln. Was kennzeichnet diese Angst befördernden Diskursstrategien aus sprachlicher Sicht? Und wo kommt Angst im politischen Diskurs außerdem vor?
 
        
 
         
          BÄRBEL FRISCHMANN
 
           POLITIK UND ANGST 
 
          Auf die eine oder andere Weise ist Angst für jede Politik bedeutsam: etwa als Machtinstrument der Regierung „von oben“ oder als Druckmittel durch Bürger/-innen „von unten“. Dabei unterscheiden sich ihre Inhalte, Funktion und Wirkmacht je nach politischem System deutlich.
 
        
 
         
          ALICE HASTERS
 
           EIN FEIGES LAND HAT MICH GROẞGEZOGEN. GEDANKEN ZU AUSWIRKUNGEN DES RECHTSRUCKS IN DEUTSCHLAND 
 
          Rechts motivierte Straftaten nehmen zu, und Rechtsextreme schüren die Angst vor nicht-weißen Menschen. Je mehr die Politik versucht, dieser Angst entgegenzukommen, desto mehr Angst haben diejenigen, die von Rassismus und Ausländerfeindlichkeit betroffen sind.
 
        
 
         
          STEPHAN HEINZEL · PAULA BLUMENSCHEIN · DAGNY GIEL · KATHERINA HEINRICHS · FELIX PETER · NORA SPIRKL
 
           KLIMA-ANGST. EMOTIONALE REAKTIONEN AUF EINE BEDROHLICHE ZUKUNFT 
 
          Klima-Angst ist keine psychische Störung, sondern eine angemessene Reaktion auf die Bedrohung der Lebensgrundlagen durch die Klimakrise. Wo ist sie besonders verbreitet und wie wirken sich Klima-Angst und andere Klima-Emotionen auf Engagement für Klimaschutz aus?
 
        
 
         
          MATHIAS CLASEN
 
           DER SPAẞ AN DER ANGST 
 
          Ob Achterbahnen oder Horrorfilme: Viele Menschen setzen sich bewusst angstauslösenden Situationen aus. Die Lust an der Angst ist evolutionär und kulturell tief verwurzelt und kann – in der richtigen Dosis – positiv auf unsere Gesundheit und Psyche wirken.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Herzklopfen, Atemnot, Fluchtgedanken – wir alle kennen Angst. So unangenehm und einschränkend ihre körperlichen und psychischen Symptome bisweilen sein mögen, so zentral ist sie aus evolutionärer Sicht für unser Überleben: Angst warnt uns vor Gefahren und hilft uns, Risiken richtig einzuschätzen. Sie ist jedoch nicht nur eine subjektive Empfindung, sondern auch ein gesellschaftlich relevantes und damit zutiefst politisches Gefühl. 
 
        Wovor Gesellschaften Angst haben und wie mit diesen Ängsten umgegangen wird, verändert sich abhängig vom politischen System und den historischen Gegebenheiten. So war in der frühen Bundesrepublik die Angst vor einem neuen Krieg in Europa weit verbreitet. Allerdings wurde ihr in einer um Sachlichkeit und Nüchternheit bemühten Politik nur wenig Raum zugestanden. In den 1960er und 1970er Jahren wandelte sich der Umgang mit der durch die nukleare Bedrohung nochmals verschärften Kriegsangst: Anstatt im Privaten zu verbleiben, wurde sie nun laut geäußert und entfaltete in der Umwelt- und Friedensbewegung ihr mobilisierendes Potenzial. Ein neues, expressives „Emotionsregime“ entstand, das bis heute in Deutschland den öffentlichen Umgang mit Ängsten prägt. 
 
        Angst beeinflusst also Politik. Bürgerinnen und Bürger bringen ihre von Angst geleiteten Forderungen in den politischen Diskurs ein, etwa bei Protesten für eine andere Klima- oder Migrationspolitik. Politik kann aber auch Angst auslösen. Autoritäre Machthaber setzen sie gezielt als Herrschaftsinstrument ein, um die Bevölkerung einzuschüchtern und zu unterdrücken. Auch in Demokratien können politische Akteure Ängste nutzen, um ihre Vorhaben zu legitimieren oder Unterstützung zu gewinnen. Aktuell schüren Rechtspopulisten weltweit die Angst vor dem „Fremden“ – was wiederum Angst bei denen hervorruft, gegen die sie sich richtet. Freiheitlich-demokratische Politik steht vor der Herausforderung, verbreitete Ängste in der Bevölkerung wahrzunehmen, sie kritisch zu prüfen und aufzugreifen, ohne sich von ihnen treiben zu lassen.
 
         Luise Römer  
 
      

       
        WAS IST ANGST?
 
        Unsere wichtigste Grundemotion aus medizinisch-psychologischer Perspektive 
 
         Peter Zwanzger  
 
        Angst gehört zu den sogenannten Grundemotionen. 01  Es handelt sich dabei um Gefühle, die jeder Mensch von Natur aus in sich trägt. Neben der Angst gehören etwa auch Freude, Trauer, Wut und Ekel zu den Grundemotionen. Angst ist allgegenwärtig und betrifft uns sowohl als Individuen wie als Gesellschaft – und das über alle Zeitalter, Sprachen und Kulturen hinweg. Sie ist zentrales Thema in Medien, Literatur, Musik und auch in der Kunst. 02  
 
        Der Begriff „Angst“ leitet sich ab aus dem lateinischen angustia, zu Deutsch „die Enge“ – sinnbildlich für die bei Angst entstehende Enge in der Brust, das Druckgefühl, die zugeschnürte Kehle. Angst kann auf unterschiedliche Art und Weise auftreten, als allgemeine Ängstlichkeit, Furcht, Panikattacken oder auch Sorgen. Ebenso kann sich Angst in körperlichen Symptomen äußern, wie beispielsweise in Form von Atemnot, Herzklopfen, Ohnmacht, Schwindel, Magen-Darm-Beschwerden, Schwitzen oder Zittern. 
 
        Die Fähigkeit, Angst haben zu können, gehört zu den wichtigsten des Menschen: Angst schützt uns, Angst bewahrt uns vor Gefahr, oder „Best safety lies in fear“, 03  wie es in William Shakespeares „Hamlet“ heißt. Tatsächlich wirkt Angst als biosoziales Signal und trägt wesentlich zu einer risikobewussten Auseinandersetzung mit der Umwelt bei. So verhindert Angst tagtäglich, dass wir uns unnötig in Gefahr begeben und Risiken eingehen: Eine gesunde Angst macht uns auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam, verhindert, dass wir zu schnell fahren oder waghalsig überholen. Eine gesunde Angst vor der Prüfung ermöglicht es dem Prüfling, sich intensiver vorzubereiten. Das Lampenfieber erlaubt es Musikern oder Schauspielern, ausreichend positive Anspannung für die bestmögliche Leistung zur Verfügung zu stellen. Entscheidend ist in jedem Fall das richtige Maß an Respekt vor der Herausforderung. So beschreibt das Prinzip der Verhaltenspsychologen Robert Yerkes und John Dodson den Zusammenhang zwischen Angstniveau und Leistungsfähigkeit im Sinne einer umgekehrten U-Kurve: dabei kann ein Zuwenig an Angst genauso schädlich sein wie ein Zuviel an Aufregung. Das mittlere Angstniveau hingegen ermöglicht eine optimale Leistung auf dem Zenit des umgekehrten U. 04  
 
        DIE VERSCHIEDENEN NAMEN DER ANGST
 
        Furcht, Panik, Sorge: Ein Gefühl kann viele Namen haben. Dabei ist die Furcht ein Angstgefühl, welches sich bei Konfrontation mit einem konkreten, bedrohlichen Objekt einstellt. Dies kann ein Hund sein, ein Einbrecher oder eine giftige Schlange. Furcht ist also immer auf etwas ganz Bestimmtes gerichtet. Sie ist somit Teil unseres Alarmsystems – sie stellt sich ein, wenn unmittelbare Gefahr droht. Eine Panikreaktion kann folgen, zum Beispiel in Form einer Panikattacke. Dabei handelt es sich um ein plötzlich auftretendes, massives und existenzielles Angstgefühl – durchaus nützlich, da es uns ermöglicht, eine Kampf- oder Fluchtreaktion einzuleiten. 
 
        Demgegenüber beschreibt Sorge ein eher subtiles und kognitives Gefühl von Angst, einen sich langsam entwickelnden, meist länger andauernden Zustand ängstlicher Erwartung. Manche Sorgen entspringen durchaus sinnvollen Überlegungen, so unter anderem die Sorge um die eigene Gesundheit, die Unversehrtheit der Kinder oder die eigene wirtschaftliche Sicherheit. Allerdings kann jede Art der Angst überborden und damit umschlagen in eine krankhafte Form. So kann die Furcht zur Phobie werden – dabei stellt sich Angst ein, obgleich das Objekt, mit dem man konfrontiert ist, gar nicht gefährlich ist. Panikattacken können bei einer Panikstörung grundlos und aus heiterem Himmel auftreten, und die Sorge kann bei einer generalisierten Angststörung so überhandnehmen, dass man sich die meiste Zeit des Tages damit beschäftigt, obgleich objektiv kein Grund dazu besteht.
 
        WIE KRANKHAFTE ANGST ENTSTEHT
 
        Wie beschrieben, ist ein gewisses Maß an Angst überlebenswichtig. Die Abgrenzung von gesunder zu krankhafter Angst kann daher im Einzelfall durchaus schwierig sein. So spielt sich der Übergang von Angst zu Angsterkrankung in einem Kontinuum ab. In vielen Ratgebern lesen wir, die Angst sei dann krankhaft, wenn sie zu lange, zu stark, zu oft auftrete, vor allem aber, wenn sie in Situationen auftrete, in denen keine reale Gefahr existiert. 05  Ebenso kann eine erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz auf eine Angsterkrankung hinweisen. Insbesondere dann, wenn Betroffene einen hohen Leidensdruck verspüren und bestimmte Alltagskompetenzen verlieren, etwa der Gang zur Arbeit immer schwerer fällt oder aus Angst die Wohnung nicht mehr verlassen werden kann, sollte das Vorliegen einer Angsterkrankung geprüft werden.
 
        Nehmen wir als Menschen eine Bedrohung wahr, reagieren wir mit einer entsprechenden Alarmreaktion. In einem entwicklungsgeschichtlich tief verankerten Prozess entscheiden wir in Sekundenbruchteilen darüber, wie wir uns in einer solchen Situation aus der Affäre ziehen: Fight, flight oder freeze, also Kampf-, Flucht- oder Totstellreflex. Dies erfolgt in der Regel blitzschnell unter Umgehung höherer kognitiver Prozesse. Für die Steuerung und Regulation dieser Alarmreaktion sind in unserem Gehirn bestimmte neuroanatomische Strukturen verantwortlich, von denen insbesondere die sogenannte Amygdala (deutsch: Mandelkern) eine zentrale Rolle einnimmt. Bei Angststörungen ist die Aktivität der Amygdala oft gesteigert, was dazu führt, dass Betroffene eine erhöhte Sensitivität gegenüber angstauslösenden Reizen zeigen. Gleichzeitig ist der Hippocampus, eine Gehirnregion, die für die Kontextualisierung von Angst und die Unterscheidung zwischen realer und vermeintlicher Bedrohung zuständig ist, in seiner Funktion beeinträchtigt. Normalerweise helfen weiterhin Bereiche der Gehirnoberfläche, zum Beispiel der sogenannte präfrontale Kortex, durch ihre stabilisierende Funktion, die emotionalen Reaktionen im Zaum zu halten. Bei krankhafter Angst ist allerdings auch dieser Mechanismus gestört, was dazu führt, dass Angstreaktionen überschießen – es kommt zum Fehlalarm. Körperlich können diese Phänomene aus unserer „Alarmzentrale“ im Kopf zahlreiche Folgen haben: So steigt die Herzfrequenz an und wir erleben Herzrasen, wir schwitzen, werden unruhig, Schwindel und Übelkeit treten auf, wir atmen schneller. Eine Panikattacke kann entstehen.
 
        Auf neurochemischer Ebene spielen die sogenannten Neurotransmitter, Botenstoffe im Gehirn, eine wichtige Rolle. Noradrenalin und Serotonin, zwei in diesem Kontext besonders wichtige Transmitter, sind bei Angststörungen häufig dysreguliert. Ebenso ist die Gamma-Aminobuttersäure, der wichtigste hemmende Neurotransmitter, bei Betroffenen oft vermindert, was zu einer erhöhten Erregbarkeit der neuronalen Netzwerke führt: Die Empfindlichkeit für Außenreize steigt, wir werden nervös und ängstlich – unser innerer Angststabilisator versagt. 
 
        Neben den neurobiologischen Faktoren spielen auch genetische und epigenetische 06  Einflüsse eine bedeutende Rolle. Studien zeigen, dass Angststörungen eine genetische Komponente haben, wobei Variationen in Genen, die die Funktion von Neurotransmittern beeinflussen, die Vulnerabilität erhöhen. 07  Interessant dabei ist, dass Umweltfaktoren, zum Beispiel traumatische Erfahrungen wie Krieg, Missbrauch oder schwere Unfälle, diese genetische Disposition ungünstig beeinflussen: Epigenetische Mechanismen können die Genexpression 08  verändern und so die Anfälligkeit für Angststörungen verstärken. So weisen Studien darauf hin, dass epigenetische Mechanismen tatsächlich unsere „Angstgene“ aufwecken und damit auch das Risiko für Angsterkrankungen steigt. Allerdings ist auch der umgekehrte Weg denkbar, indem positive Umweltfaktoren oder eine erfolgreiche Therapie unsere „Angstgene“ wieder in den Winterschlaf versetzen können. 
 
        Auch Substanzkonsum, etwa von Koffein und Nikotin, insbesondere aber von Alkohol, Cannabis und anderen psychoaktiven Drogen, kann unser seelisches Gleichgewicht destabilisieren und Angst entstehen lassen oder verstärken. Zudem tragen unsere Persönlichkeitsmerkmale (zum Beispiel erhöhte Ängstlichkeit), maladaptive Denkmuster (beispielsweise Katastrophisieren), Konditionierung und Modelllernen dazu bei, Angst zu entwickeln und aufrechtzuerhalten.
 
        ANGSTERKRANKUNGEN UND IHRE SYMPTOME
 
        Wird die Angst zu viel, beeinträchtigt sie den Alltag und führt sie zu Folgeschäden, spricht man von Angsterkrankungen. 09  Diese gehören mit Abstand zu den häufigsten psychischen Störungen. Epidemiologischen Untersuchungen zufolge beträgt das Risiko, im Leben eine Angsterkrankung zu entwickeln, circa 20 Prozent. 10  Zu den wichtigsten Diagnosen zählen dabei die Panikstörung, die generalisierte Angststörung sowie die soziale Angststörung und die spezifische Phobie. 
 
        Die Panikstörung ist charakterisiert durch wiederholt auftretende Panikattacken. Dabei handelt es sich um plötzliche, unerwartete Episoden massiver Angstgefühle ohne erkennbare externe Auslöser. Die Attacken dauern in der Regel zwischen 5 und 30 Minuten, können jedoch im Einzelfall auch mehrere Stunden anhalten. Zwischen den Episoden treten häufig symptomfreie Intervalle auf, die Tage andauern können. Während dieser Phasen entwickeln Patienten nicht selten Angst vor der Angst, sogenannte antizipatorische Angst, auch Phobophobie genannt, die sich in der Erwartung einer erneuten Panikattacke manifestiert und zu Vermeidungsverhalten führt. Der Begriff „Panik“ ist im Übrigen altgriechischen Ursprungs und leitet sich ab vom Hirtengott Pan, der mit seiner unheimlichen Erscheinung und behörntem Haupt Angst und Schrecken verbreitete. Während einer Panikattacke dominieren körperliche Symptome, wie zum Beispiel Herzrasen, Engegefühl in der Brust, Atemnot und Schwindelgefühle. Die Betroffenen berichten häufig von einer intensiven Angst, die Kontrolle zu verlieren, „verrückt“ zu werden oder zu sterben. Sehr oft werden die körperlichen Veränderungen zunächst als Anzeichen einer akuten körperlichen Erkrankung interpretiert, beispielsweise eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls, was häufig zu einer Vorstellung in der Notaufnahme führt. 
 
        Im Gegensatz zur Panikstörung handelt es sich bei der generalisierten Angststörung um eine Erkrankung, die eher schleichend beginnt: So berichten Angehörige, Freunde oder Bekannte, dass sich die Betroffenen zunehmend übermäßig viele und unangemessene Sorgen machen. Auch stellen sie fest, dass die Betroffenen mit beruhigenden Ratschlägen meist wenig ausrichten können. Oft drehen sich die Sorgen um Dinge, um die sich auch gesunde Menschen Sorgen machen, so zum Beispiel um die Arbeit, die Familie, die Gesundheit, das Wohl der Kinder und vieles mehr. Im Gegensatz zu Gesunden sind aber Personen mit einer generalisierten Angststörung nicht in der Lage, ihre Sorgen durch reflektierte Überlegungen zu relativieren; vielmehr beschäftigen sie sich die meiste Zeit des Tages mit diesen multiplen und meist unbegründeten Sorgen und können sich davon in ihrer gedanklichen Fixierung nicht mehr lösen. 
 
        Bei einer sozialen Angststörung haben Betroffene übermäßige Angst davor, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Im Zentrum der Befürchtungen steht die Sorge vor der prüfenden Beobachtung durch andere und die Angst, irgendeiner Peinlichkeit zu unterliegen und sich zu blamieren. Das kann dazu führen, dass Angst in nahezu allen sozialen Situationen auftritt, also beim Gespräch mit dem Vorgesetzten, an der Ladenkasse, im Kino oder im Restaurant. Die Symptome sind denen einer Panikattacke meist nicht unähnlich: Akut auftretendes Herzklopfen, Schweißausbrüche, Übelkeit, Unruhegefühle, insbesondere aber auch Erröten und Zittern werden von den Patienten berichtet. Das führt dazu, dass eben gerade diese Situationen zunehmend vermieden werden. Soziale Isolation und Rückzug können die Folge sein, wie auch erhebliche Beeinträchtigungen im schulischen und beruflichen Fortkommen: Beispielsweise, weil Betroffene sich in der Schule weniger zu Wort melden, keine Referate halten oder im beruflichen Kontext Vorträge oder sonstige Auftritte vermeiden. 
 
        Die spezifische Phobie ist mit Abstand die häufigste Angsterkrankung. Bis zu sieben Prozent aller Menschen haben das Risiko, eine solche im Laufe ihres Lebens zu entwickeln. Dabei handelt es sich um die – unbegründete – Furcht vor bestimmten Objekten oder Situationen. Entscheidend ist dabei, dass der Kontakt mit dem gefürchteten Reiz zu einer ausgeprägten Angst und einer Panikreaktion führt. Typischerweise vermeiden Menschen mit Phobien gezielt die phobischen Reizsituationen: So gehen Spinnenängstliche nicht mehr in den Keller, Menschen mit Flugphobie steigen in kein Flugzeug, und Klaustrophobiker nehmen nur noch die Treppe statt des Aufzugs. Meist erhält die spezifische Phobie dann Relevanz im Alltag der Patienten, wenn sich die Konfrontation mit dem gefürchteten Objekt nicht mehr umgehen lässt: Beispielsweise, wenn der Patient mit Flugphobie aus beruflichen Gründen nun doch gezwungen ist, das Flugzeug zu nehmen, weil die Tagung in den USA anders nicht zu erreichen ist. Ähnlich der Abteilungsleiter, dessen Büro in die elfte Etage verlegt wird und der im Rahmen seiner Klaustrophobie bisher immer die Treppe benutzt hat. 
 
        Ängste, die auf medizinische Situationen bezogen sind, können dazu führen, dass Behandlungs- oder Vorbeugungsmaßnahmen nicht oder nicht in ausreichendem Maße durchgeführt werden können. Besonders typisch ist die Zahnarztangst (Dentophobie), bei der die Betroffenen ausgeprägte Ängste vor dem Zahnarzt und der Behandlung entwickeln. Der typische Geruch in der Zahnarztpraxis und das Geräusch des Bohrers sind häufige Triggerreize. Ähnlich verhält es sich mit der Blut-Spritzen-Verletzungs-Phobie. Analog kommt es hier zu Angst- und Panikgefühlen im Zusammenhang mit der Verabreichung einer Injektion oder einer Blutentnahme. Im Einzelnen unterscheidet man die eigentliche Angst vor Nadeln, die Angst vor Injektionen oder die Angst vor spitzen Gegenständen ganz allgemein. Davon abzugrenzen ist die Vaccinophobie, die sogenannte Impfangst, die dazu führt, dass sich Menschen notwendigen Impfungen verweigern. Allerdings beruht die Impfangst oftmals weniger auf der Angst vor dem „Piks“ als auf Sorgen und Ängsten im Zusammenhang mit Impfungen per se; hier spielt auch Misstrauen gegenüber Behörden und der Pharmaindustrie eine Rolle. 
 
        Zwei weitere Angsterkrankungen betreffen eher Kinder und Jugendliche. Dabei handelt es sich zunächst um den sogenannten selektiven Mutismus. Obwohl betroffene Kinder und Jugendliche ausreichende Sprachkompetenz besitzen, sprechen sie in bestimmten angstbesetzten Situationen plötzlich nicht mehr. Es verschlägt ihnen buchstäblich vor Angst die Sprache. Häufig tritt das Verstummen in Situationen im Kindergarten, auf dem Spielplatz, in der Schule, beim Zahnarzt, bei Geburtstagen oder im Sportverein auf. 
 
        Eine weitere Störung im Kinder- und Jugendalter ist die Trennungsangststörung. „Die Möglichkeit, alleine gelassen zu werden, ist (…) zweifellos die schwerste Bedrohung im Leben“, 11  schrieb der Psychoanalytiker Erich Fromm. Bei dieser Form der Angst handelt es sich um eine allgemeine Urangst des Menschen. Entwickelt sie sich bei betroffenen Kindern und Jugendlichen allerdings exzessiv und entwicklungspsychologisch inadäquat, spricht man von einer Trennungsangststörung. In diesen Fällen entwickeln die Personen große Ängste, wenn sie alleine sind und können zum Beispiel nicht mehr alleine schlafen. Im Fokus steht die Sorge, der wichtigsten Bezugsperson könne etwas zustoßen, diese könne einen Unfall erleiden oder sterben. Albträume sind dabei typisch. 
 
        THERAPIEVERFAHREN
 
        Der Begriff Therapie leitet sich ab vom griechischen Wort therapeia (deutsch: Heilung). Er umfasst alle Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die Erkrankungen und Beschwerden, welcher Art auch immer, zu bessern, zu heilen oder zumindest erträglich zu machen. Wichtig ist aber, dass eine Therapie immer ganzheitlich zu verstehen ist. Neben psychotherapeutischen Maßnahmen spielen in der Angsttherapie auch medikamentöse Ansätze eine wichtige Rolle. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von begleitenden Maßnahmen, die in ihrem Zusammenspiel hervorragende Aussicht auf Besserung verschaffen. Die Therapie von Angststörungen orientiert sich an der wissenschaftlichen Studienlage und der klinischen Erfahrung von Experten. Sie ist in Deutschland in den Leitlinien der höchsten Güteklasse, den sogenannten S3-Leitlinien, festgelegt und wird dort regelmäßig aktualisiert. 12  Zu den wichtigsten Säulen der Therapie gehören die Psychotherapie und die medikamentöse Therapie.
 
        Psychotherapie 
 
        Unter den psychotherapeutischen Verfahren ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie mit Abstand das am besten wissenschaftlich untersuchte und erwiesenermaßen wirksamste Verfahren in der Therapie von Angsterkrankungen. 13  Ganz allgemein wird mit dieser Therapieform das Ziel verfolgt, Menschen in die Lage zu versetzen, die krankheitsbedingt eingeschränkte Alltagsbewältigung wiederherzustellen. Zu den wichtigsten Bausteinen zählt zum einen die Psychoedukation, also die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen über die Erkrankung, über die Zusammenhänge zwischen psychischen und körperlichen Symptomen sowie über die Wirksamkeit bestimmter Therapiemaßnahmen. Weitere zentrale Bestandteile der kognitiven Verhaltenstherapie sind die Expositionsbehandlung, also die Konfrontation mit dem furchtauslösenden Reiz, und die Veränderung dysfunktionaler Denkmuster. Wichtig ist jedoch, sich bewusst zu machen, dass eine erfolgreiche Psychotherapie immer auch Engagement vom Patienten erfordert. Ähnlich wie bei einer physiotherapeutischen Behandlung von Rückenschmerzen sind Eigeninitiative und regelmäßiges Training erforderlich, wenn eine Therapie erfolgreich sein soll. 
 
        Medikamentöse Therapie 
 
        Die zweite wichtige Säule in der Therapie von Angsterkrankungen ist die medikamentöse Therapie. Zu den wichtigsten Substanzen in der Angsttherapie gehören dabei Antidepressiva. Diese ursprünglich für die Behandlung von Depressionen entwickelten Medikamente zeigen bei Angststörungen gleichermaßen eine sehr gute Wirksamkeit – dies ist weltweit in zahlreichen Studien belegt. 14  Zu den wichtigsten Substanzen gehören dabei die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer sowie die selektiven Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Benzodiazepine, also klassische Beruhigungsmittel wie zum Beispiel Diazepam, werden ausdrücklich nicht empfohlen. 15  Trotz guter und nachgewiesener Wirksamkeit sowie internationaler Leitlinienempfehlungen 16  herrscht bezüglich des Einsatzes von Antidepressiva hierzulande immer noch eine gewisse Ambivalenz, sowohl bei Patienten als auch aufseiten mancher Professioneller. Es ist daher wichtig herauszustellen, dass Antidepressiva weder abhängig machen noch die Persönlichkeit verändern. Die kritische Grundhaltung in Deutschland gegenüber Antidepressiva ist insgesamt umso erstaunlicher, als andere, durchaus als problematisch einzustufende und in ihrer Wirksamkeit nicht ausreichend belegte Substanzen, wie zum Beispiel Cannabis oder bestimmte nicht evidenzbasierte Therapieverfahren, von vielen als unbedenklich wahrgenommen werden.
 
        Entspannungsverfahren 
 
        Darüber hinaus sind Entspannungsverfahren, zum Beispiel achtsamkeitsbasierte Therapieverfahren, progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, Meditation, Yoga, Sport oder Bewegung wichtige Therapiebausteine. In Bezug auf die Zahnarztangst können auch Hypnoseverfahren hilfreich sein. Insbesondere achtsamkeitsbasierte Verfahren werden medial in jüngerer Zeit immer wieder aufgegriffen. So wurde dem in Japan geprägten Begriff des Waldbadens, einer achtsamen Auszeit im Wald, zunehmend mehr Aufmerksamkeit zuteil. Erste Studien zeigen bereits mögliche positive Effekte des Waldbadens auf Angst. 17  Die entspannende Wirkung von Ruhe und Natur hat dabei einen positiven Effekt auf das Stressniveau. 
 
        Entwicklungen aus der digitalen Medizin 
 
        Für die Therapie von Angsterkrankungen gibt es mittlerweile eine Reihe von interessanten digitalen Gesundheitsanwendungen, sogenannten DiGAs, die im Wesentlichen verhaltenstherapeutische Elemente aufgreifen und den Patienten als App zugänglich gemacht werden können. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen. Eine Übersicht über alle zugelassenen digitalen Gesundheitsanwendungen findet sich im sogenannten DiGA-Verzeichnis auf der Homepage des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. 18  
 
        Eine weitere interessante Perspektive ergibt sich durch die Entwicklung von Expositionsbehandlungen, die mithilfe von virtueller Realität durchgeführt werden. Die Expositionsszenarien in virtueller Realität ermöglichen es, Patienten barrierefrei bestimmten Situationen auszusetzen, ohne den Patienten tatsächlich in diese Situation zu bringen. Die mittlerweile verfügbaren Szenarien zeigen sich bei phobischen Störungen in ihrer Wirksamkeit äquivalent zu einer „echten“, sogenannten In-vivo-Behandlung. Dabei bieten sich insbesondere Möglichkeiten zur Therapie von Höhenphobie, Klaustrophobie, Flugangst und bestimmten Tierphobien. 
 
        PRÄVENTION
 
        Tatsächlich konnten in Studien mittlerweile zahlreiche Risikofaktoren identifiziert werden, deren Beachtung erhebliches Präventionspotenzial birgt. Dabei gelten Substanzen wie Alkohol, Nikotin und insbesondere Cannabis als Risikosubstanzen, deren häufigere Einnahme die Entstehung von Angst und Panikattacken zur Folge haben kann. 19  Insofern kann der Verzicht darauf hilfreich sein, um Angsterkrankungen zu vermeiden. Mit Blick auf Maßnahmen, die zur Risikoreduktion beitragen können, wurden insbesondere für Meditation, progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, Yoga, Sport und Waldbaden positive Effekte gezeigt. Techniken der Meditation umfassen unter anderem Achtsamkeits-, Konzentrations- und Ruheübungen, aber auch aktive körperliche Betätigung oder ritualisierte Handlungen. Mithilfe von Meditation soll ein innerer Ruhezustand erreicht werden, durch den ein gewisses „Loslassen“ ermöglicht wird. Wie für die Meditation gilt aber auch für die anderen Verfahren, dass diese Techniken erlernt werden müssen – eine erstmalige Ad-hoc-Anwendung im Rahmen einer Panikattacke wird wahrscheinlich kaum einen Effekt zeigen. 
 
        SCHLUSS
 
        Angst ist unsere wichtigste Emotion. Sie schützt uns vor Gefahr und ermöglicht uns, Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Wird die Angst zu stark, kann sie zur Krankheit werden, dann spricht man von Angsterkrankungen. Diese gehören zu den häufigsten seelischen Störungen. Die Abgrenzung zu gesunder Angst ist nicht immer einfach, die Übergänge sind fließend. Entscheidende Faktoren sind dabei sowohl der individuelle Leidensdruck als auch die eingeschränkte Alltagskompetenz. Auch wenn Angsterkrankungen hohen Leidensdruck verursachen und zuweilen lange Verläufe aufweisen, bleibt doch festzuhalten, dass – wenn einmal erkannt – zahlreiche Therapieoptionen bestehen, die eine rasche und nachhaltige Heilung ermöglichen. 
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        EINE ANGSTGESCHICHTE DER BUNDESREPUBLIK
 
         Frank Biess 
 
        Dieser Aufsatz nimmt die Wandelbarkeit politischer Ängste in der Bundesrepublik von 1945 bis in die Gegenwart in den Blick. 01  Dabei ergibt sich eine Periodisierung in drei Zeitabschnitte, die jeweils wichtige Verschiebungen im Hinblick auf die Artikulation, aber auch die Erfahrung der Angst markieren.
 
        Erstens die Nachkriegsperiode, die gekennzeichnet war von der Spannung zwischen einer vielfach angstbehafteten Gesellschaft einerseits und der weitgehenden Unmöglichkeit andererseits, diese Ängste offen zu artikulieren. Zweitens eine Umbruchsperiode in den 1960er und 1970er Jahren, während der sich das gegenwärtige expressive Emotionsregime herauskristallisierte. Dies umfasste auch neue Möglichkeiten zur öffentlichen Artikulation, ja gelegentlich auch zur Performanz der Angst. Der Angst kam dadurch eine neue politische Signifikanz zu, sie wirkte mobilisierend und wurde selbst Teil des politischen Diskurses, etwa in der Friedens- und Umweltbewegung. Gleichzeitig prägte die Erfahrung und Auseinandersetzung (mit) der Angst auch eine neue, die eigenen Emotionen kultivierende Subjektkultur. Schließlich veränderte sich, drittens, seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts das Wesen der Ängste. Sie sind kaum mehr, wie noch in der alten Bundesrepublik, in einem nationalen Erfahrungsraum verankert, das heißt durch eine spezifische deutsche Katastrophenerfahrung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedingt. Die Ängste der Gegenwart sind vielmehr entterritorialisierte Globalisierungsängste, die nicht mehr von einem konkreten Ort ausgehen. Emotionshistorisch ist der rechtspopulistische Versuch einer Politik der Angst eine Antwort auf diese neue Art von Globalisierungsängsten. Denn der Rechtspopulismus versucht, diesen entteritorialisierten Ängsten ein konkretes Objekt zu geben: Flüchtlinge und Migranten. 
 
        NACHKRIEGSÄNGSTE
 
        In der Frühzeit der Bundesrepublik war die Angst allgegenwärtig, konnte jedoch kaum artikuliert werden. Ein Zitat des Historikers Hans-Ulrich Wehler bringt diese Spannung auf den Punkt: „Für diejenigen Generationen, die den Zweiten Weltkrieg, die Flucht und die Nachkriegszeit bewusst miterlebt haben, war Affektkontrolle eine unabdingbare Voraussetzung des physischen und psychischen Überlebens. Gefühlen wurde nur im Kreis der Familie, unter engen Freunden und Freundinnen offen nachgegeben, in vermittelter Form gingen sie natürlich auch in politisches und wissenschaftliches Arbeiten ein.“ 02  Angst und Gefühle im Allgemeinen erschienen politisch suspekt, sie sollten aus dem öffentlichen und politischen Raum möglichst verbannt werden und blieben wohl auch im privaten Bereich oft unartikuliert. Ein Grund hierfür war eine Interpretation des Nationalsozialismus, die das „Dritte Reich“ als eine Form der kollektiven emotionalen Verirrung wahrnahm. Demnach sei den Deutschen in ihrer Begeisterung für Hitler die Gefühlskontrolle abhandengekommen und hätten sie sich in einer zutiefst irrationalen emotionalen Hingabe an den Faschismus verloren.
 
        Die Reaktion hierauf war emotionshistorisch eine dezidiert intendierte Kultur der Sachlichkeit und der performativen Rationalität, eine Art „Pathos der Nüchternheit“, insbesondere im öffentlichen und politischen Raum. 03  Zwar ging es auch in der frühen Bundesrepublik bei den politischen Debatten beispielsweise um die Wiederbewaffnung emotional hoch her. Doch die politischen Akteure bemühten sich sehr um den Anschein der Nüchternheit. Dies traf selbst auf Protestbewegungen wie zum Beispiel die Bewegung „Kampf dem Atomtod“ der 1950er Jahre zu. Auch sie kleideten ihren Protest in die Form des rational begründeten und sachlich vorgetragenen Einspruchs, ganz im Gegensatz zu den späteren Protestbewegungen. 04  Gefühle wurden, wenn überhaupt, in den Bereich der Unterhaltungskultur verbannt, wo sie sich beispielsweise in der Sentimentalität der Heimatfilme offenbarten. 
 
        Problematisch war diese Kultur der Nüchternheit, weil sie im Widerspruch stand zu den gefühlten Emotionen der Nachkriegsdeutschen, insbesondere der Angst. In der unmittelbaren Nachkriegszeit stand hier die Angst vor der Vergeltung durch die Siegermächte im Vordergrund. Dies schloss auch die Angst vor der Rache von jüdischen Überlebenden oder osteuropäischen Zwangsarbeitern ein. Diese Ängste sind heute vielfach vergessen, aber in den subjektiven Zeugnissen der Zeit außerordentlich stark präsent. Sie verweisen indirekt auch auf ein kollektives Schuldeingeständnis vieler Deutscher, die sich der nationalsozialistischen Verbrechen – und teilweise ihrer eigenen Mitwirkung daran – durchaus bewusst waren und daher guten Grund hatten, die Vergeltung oder gar „Rache“ der ehemaligen Opfer zu fürchten. 05  
 
        Aber auch nachdem sich diese Vergeltungsängste allmählich als unbegründet erwiesen hatten, stand die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft lange unter dem Signum der Angst. Teilweise geheim gehaltene Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach für die Adenauer-Regierung verweisen auf ein weitverbreitetes Gefühl der Zukunftsunsicherheit, ja der Angst, in den 1950er Jahren. Im Vordergrund standen hier die Kriegsängste. So erwarteten zu Jahresbeginn 1950 53 Prozent der Bundesbürger/-innen einen neuen Weltkrieg „noch in diesem Jahr“. Zwar ging diese Zahl im Hinblick auf die unmittelbare Erwartung eines Krieges in der nahen Zukunft bis 1958 auf 20 Prozent zurück. Doch einen Krieg für generell möglich hielten im Jahr 1956 immerhin fast zwei Drittel der Bundesbürger/-innen (63 Prozent). 06  Adenauers vielgerühmter Politik der Sicherheit gelang es nicht, dieses in der westdeutschen Gesellschaft weitverbreitete Gefühl massiver Unsicherheit einzudämmen. Laut einer Allensbach-Umfrage vom Juli 1954 fühlten sich 72 Prozent der Deutschen (79 Prozent in den großen Städten) „nicht sicher“ vor einem Angriff mit Atomwaffen. Nur 36 Prozent der Deutschen glaubten 1952, dass die USA einen sowjetischen Angriff abwehren könnten; dieser Prozentsatz fiel bis 1958 auf 20 Prozent. 07  
 
        Die Spannung zwischen einem repressiven Emotionsregime einerseits, das die Artikulation von Emotionen nur sehr eingeschränkt billigte, und einem weitverbreiteten Angstgefühl andererseits war konstitutiv für die Nachkriegsgesellschaft. Sie produzierte eine ebenfalls weitverbreitete Sprachlosigkeit oder – in der Terminologie des Emotionshistorikers William Reddy – eine Form des „emotionalen Leidens.“ 08  Denn die oft auf eigenen Gewalterfahrungen basierende Angst ließ sich nur schwer in den politischen Diskurs integrieren. Zwar gab der Opferdiskurs der 1950er Jahre dem deutschen Leiden infolge von Bombenkrieg oder Flucht und Vertreibung großen Raum. 09  Doch die konkreten, subjektiven Folgen dieser Erfahrungen, einschließlich der daraus resultierenden Ängste, konnten kaum artikuliert werden. Sie wurden in den Familien oft auch zulasten der Frauen und Kinder ausgetragen, die die häufig psychisch labilen Männer zu stabilisieren hatten. 10  
 
        Ganz im Gegensatz zu dieser Alltagserfahrung mit psychischem Leiden negierte nicht nur die westdeutsche, sondern auch die internationale Psychiatrie lang anhaltende psychologische Folgewirkungen von aktiven und passiven Gewalterfahrungen. Gesunde Individuen, so die Annahme, würden diese nach einer gewissen Erholungszeit unbeschadet überwinden. Anhaltende psychische Störungen erschienen in klassisch eugenischer Sichtweise als anlagebedingt oder erblich verursacht. Rentenansprüche beispielsweise ließen sich auf dieser Grundlage kaum durchsetzen. Erst gegen Ende der 1950er Jahre, im Kontext der Behandlung von Holocaust-Überlebenden, aber auch infolge der Konfrontation mit den letzten Heimkehrern aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft 1955/56 wurde das Konzept der „erlebnisbedingten Persönlichkeitsveränderung“ entwickelt. 11  Dies war ein Vorläufer der Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung, wie sie im Gefolge des Vietnamkrieges entstand. 
 
        DAS NEUE EMOTIONSREGIME DER 1960ER UND 1970ER JAHRE
 
        Seit Ende der 1950er Jahre verschoben sich in der Bundesrepublik die normativen Regeln für den Ausdruck und die Erfahrung von Angst und Emotionen. Ein expressives Emotionsregime ersetzte zusehends das bis dahin dominierende repressive Emotionsregime. Die Gründe dieser wichtigen soziokulturellen Verschiebung waren vielfacher Art. Auf normativer Ebene lässt sich eine Neubewertung der Angst feststellen, die nicht mehr als nur negativ und pathologisch, sondern als durchaus funktional und „gesund“ porträtiert wurde. 12  Sozialhistorisch wendete sich die entstehende Studentenbewegung gegen die „wohlweisliche Gefühlsarmut“ der Elterngeneration, wie der Schriftsteller Peter Schneider es nannte. 13  Mit der Kassenzulassung der Psychotherapie 1968 entstand in der Bundesrepublik auch eine Art therapeutischer Gesellschaft, die nun – im Gegensatz zur Nachkriegsperiode – den Ausdruck und die Erfahrung von Gefühlen als essenziellen Teil einer gesunden Subjektivität wertete. 14  Andersherum erschien die noch in der Nachkriegszeit erforderte Unterdrückung der Gefühle nun geradezu existenzbedrohend. So postulierte beispielsweise die in den 1970er Jahren weitverbreitete Theorie der Krebspersönlichkeit, dass die Unterdrückung von Gefühlen Krebs auslösen könne. 15  Auch für die Alternativkultur der 1970er Jahre war das expressive Emotionsregime konstitutiv. Eine Kultur der „Wärme“, die der oft in einer ausgesprochen emotionalen Sprache artikulierten persönlichen Betroffenheit großen Raum gab, prägte dieses Milieu. Dieses expressive Emotionsregime wurde zentraler Bestandteil einer neuen Subjektkultur, welche die Sensibilität gegenüber der eigenen emotionalen Erfahrung wie auch den Versuch, immer neue Ausdrucksformen für diese Gefühle zu finden, kultivierte. 16  
 
        Politisch war die Verschiebung hin zu einem expressiven Emotionsregime äußerst folgenreich. Denn dieses wurde zentral für die wichtigsten sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre, die Umwelt- und Friedensbewegung. Beide basierten zumindest teilweise auf einer offenen Artikulation der Angst. Diese wurde nun keinesfalls mehr als irrational, pathologisch oder negativ bewertet, sondern erschien als angemessene, ja rationale Reaktion auf eine tatsächlich existierende Bedrohung. Angst wurde zu einer höheren Form der Vernunft. 17  
 
        Sie erwies sich ebenso als ein äußerst wirksames Mittel der politischen Massenmobilisierung. Bis heute ist die Friedensbewegung der 1980er Jahre die größte politische Protestbewegung der Nachkriegszeit, international möglicherweise nur übertroffen von den globalen Protesten gegen den Irakkrieg 2003. Die durch das atomare Wettrüsten verursachte Angst vor einer nuklearen Eskalation trieb Hunderttausende Bundesbürger/-innen in Mitteleuropa auf die Straße. 18  Die zur gleichen Zeit entstehende populäre Holocaust-Erinnerung verband sich mit einer apokalyptischen Zukunftsvision, die einen „nuklearen Holocaust“ imaginierte. Allerdings zeigte die Friedensbewegung der 1980er Jahre auch die Grenzen einer auf intensiven Emotionen basierenden politischen Mobilisierung. Denn dieser hohe Erregungszustand ließ sich nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Nach der gegen den Widerstand der Friedensbewegung durchgesetzten Stationierung US-amerikanischer Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik und Westeuropa verpuffte die Friedensbewegung zusehends. Freilich blieb der Langzeiteffekt einer massiven und machtvoll demonstrierten Forderung nach Abrüstung erhalten. Sie erhöhte den Druck auf westliche Politiker, auf die Abrüstungsvorschläge des sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow einzugehen. Die von der Friedensbewegung angestrebte „Null-Lösung“ wurde daher im INF-Vertrag 19  von 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion realisiert. Die kurz darauf folgende Revolution in der DDR und die anschließende Wiedervereinigung Deutschlands setzten andere politische Fragen auf die Tagesordnung und schienen die Überwindung des vorangegangenen angstbesetzten Jahrzehntes zu signalisieren. 
 
        Dennoch hatte die Friedensbewegung der 1980er Jahre noch einen anderen Langzeiteffekt. Ihre erneute Mobilisierung als Reaktion auf die Irakkriege von 1991 und 2003 provozierte eine konservative Kritik innerhalb Deutschlands, aber auch im Ausland, die die deutsche militärische Zurückhaltung nun als eine pathologische Form der Angst, als German Angst denunzierte. In der Folgezeit postulierten populärwissenschaftliche Studien das Konzept der German Angst als eine Art kollektivpsychologische Beschädigung der deutschen Seele. 20  Derartige Thesen sind weder empirisch nachweisbar noch interpretatorisch besonders weiterführend. Wichtig erscheint vielmehr, dass das bis in die Gegenwart immer wieder bemühte Konzept der German Angst in einer spezifischen historischen Situation entstand und einen eindeutigen politischen Zweck verfolgte, nämlich die meist konservative Kritik an der deutschen Umwelt- und Friedensbewegung als eine Form der kollektiven psychischen Neurose. Allerdings erweist sich auch an diesem Beispiel, dass „Rationalität“ eine historische und damit wandelbare Kategorie ist. Denn aus heutiger Sicht, nach dem bundesdeutschen Atomausstieg, stellt sich die Kritik der Umweltbewegung an der Nukleartechnologie als durchaus zukunftsweisend und „rational“ dar. Gleiches gilt für die deutsche Nichtbeteiligung an den US-amerikanisch geführten Irakkriegen, deren vermeintliche Rationalität aus heutiger Perspektive zutiefst zweifelhaft erscheint. 
 
        GLOBALISIERUNGSÄNGSTE
 
        Das seit den 1960er Jahren entstandene expressive Emotionsregime prägt die politische Kultur der Bundesrepublik bis heute. Eine Rückkehr in eine angeblich bessere Zeit rationaler Auseinandersetzung erscheint angesichts der medial vielfach verstärkten Emotionalisierung über soziale Medien kaum möglich. Statt einer kaum zu realisierenden Entemotionalisierung der Politik das Wort zu reden, wäre es wichtiger, die genaue Funktion von Emotionen in der Politik zu analysieren. Dazu zählt die Frage, ob Angst in der Politik auch eine positive Rolle spielen kann. Oder anders gefragt: Wie ließe sich eine demokratische Politik der Angst unterscheiden von einer demagogischen, populistischen Politik der Angst, die nicht selten umschlägt in Hass und Gewalt? Was wären die Konturen einer demokratischen Gefühlspolitik? 21  
 
        Seit der Jahrtausendwende hat sich das Wesen der Ängste deutlich verändert. Die Angstgeschichte der alten Bundesrepublik war geprägt von Ängsten mit einem konkreten Ort, einem spezifischen Ausgangspunkt – die Angst vor Vergeltung, vor „den Russen“, vor einer autoritären Wende, vor einer Umweltkatastrophe oder einem (Atom-)Krieg. Sie konnten daher entweder mit einer nationalstaatlich bestimmten Politik eingedämmt werden oder ließen sich an spezifischen Orten lokalisieren, die selbst zu Chiffren der westdeutschen Protestgeschichte wurden: Wyhl, Brokdorf, Wackersdorf, Mutlangen. Dieser eindeutige Ausgangspunkt der Gefahren verlieh den Ängsten der alten Bundesrepublik eine konkrete Gestalt und ließ die damit verbundenen Gefahrenszenarien potenziell kontrollierbar erscheinen.
 
        Für die dominierenden Ängste der 2000er Jahre war dies nicht mehr der Fall. Sie waren globalisierte, entterritorialisierte Ängste, die nicht mehr von einem konkreten Ort ausgingen und daher auch schwieriger einzudämmen waren. So zeichnete sich der internationale Terrorismus seit den Anschlägen vom 11. September 2001 gerade dadurch aus, dass er nicht mehr räumlich beschränkt war (wie es im Fall der irischen IRA, der baskischen ETA oder selbst dem westdeutschen und italienischen Linksterrorismus der 1970er Jahre der Fall gewesen war), sondern prinzipiell überall und jederzeit zuschlagen konnte. Dem entsprach, dass der von der US-Regierung unter George W. Bush propagierte „Krieg gegen den Terror“ ebenfalls räumlich, zeitlich und juristisch entgrenzt war. 22  
 
        Die in der alljährlichen Studie der R+V Versicherung genannten größten Ängste der Deutschen der vergangenen 15 Jahre gehörten allesamt in diese Kategorie der Globalisierungsängste: Eurokrise (2011–15), Terrorismus (2016–17), gefährlichere Welt durch die Politik Donald Trumps (2016, 2018), Überforderung durch Geflüchtete (2019), Coronapandemie (2020). 23  Diese Rangliste spiegelt die Reihe von Globalisierungskrisen in den 2000er Jahren wider: Finanz- und Eurokrise, internationaler Terrorismus, die sogenannte Flüchtlingskrise, die Pandemie, zusätzlich noch die Klimakrise. Angstauslösend wirkt auch der Aufstieg des Rechtspopulismus in den USA und Europa als eine Reaktion auf diese Globalisierungskrise.
 
        Auch wenn die mit diesen Krisenerscheinungen verbundenen Ängste sich deutlich unterscheiden und sehr unterschiedliche politische Perspektiven reflektieren – die Klimakrise ist eher eine „linke“, die Flüchtlingskrise eher eine „rechte“ Angst –, weist ihre Phänomenologie doch auch wichtige Gemeinsamkeiten auf. Beiden fehlt ein konkreter Ausgangspunkt, beide lassen sich kaum auf ein konkretes Ereignis verdichten oder zurückführen, auch wenn einzelne Ereignisse – beispielsweise das verstärkte Ankommen von Flüchtlingen im Sommer 2015 oder außergewöhnliche Wetterereignisse – auf den größeren Krisenzusammenhang verweisen. Beide Ängste stehen in der Kontinuität eines expressiven emotionalen Ausdrucksregimes, das bis in die 1960er und 1970er Jahre zurückreicht, und beide mobilisieren gezielt Emotionen bei der Verfolgung politischer Ziele. Sie scheinen damit auch in einem dialektischen Wechselverhältnis zu stehen, das heißt, die Mobilisierung eher „linker“ Ängste verstärkt „rechte“ Ängste und andersherum. 
 
        Allerdings beruht die Mobilisierung beider Großängste auch auf sehr verschiedenen politischen Dynamiken, die wiederum divergierende politische Folgewirkungen nach sich ziehen. Der Aufstieg der AfD in Deutschland seit 2015 sowie der globalen Rechten anderswo ist untrennbar mit einer neuen Politik der Angst verbunden. Während der spezifische historische Kontext für neue rechte Bewegungen sehr unterschiedlich war, teilt der neue Rechtspopulismus eine gemeinsame, apokalyptische Sicht auf die Zukunft. 24  Rechtspopulisten sehen zeitgenössische Trends wie Globalisierung und Migration als konvergierende Kräfte, die darauf abzielen, nationale Kulturen und wirtschaftliche Lebensgrundlagen zu zerstören. Bei der Artikulation dieser Zukunftsängste greifen sie auch auf eine emotionale Kultur nach 1968 zurück, die das öffentliche Zeigen und Ausleben intensiver Emotionen billigte und sogar förderte. 
 
        Die politische Rechte stützt sich nicht nur auf Angst, sondern mobilisiert eine ganze Reihe von Emotionen, die typischerweise männlich codiert sind – Wut, Stolz, Empörung –, um gegen die Forderungen von Frauen und Minderheiten vorzugehen. 25  Darüber hinaus übernimmt sie die bewusst provokative und antielitäre Haltung früherer Protestbewegungen der Linken. 26  Diese Haltung und ihr Anspruch, als eine authentische Stimme „des Volkes“ in dessen Namen zu sprechen, macht Populisten auch gegenüber Experten und Wissenschaftlern misstrauisch. Infolgedessen lehnen sie die Gültigkeit moderner Ängste wie der vor dem Klimawandel ab, den der Einzelne nur bedingt erleben kann und der daher von Experten diagnostiziert und kommuniziert werden muss. Im Gegensatz dazu verwandeln Populisten die Unlokalisierbarkeit entterritorialisierter Ängste in sichtbare Bedrohungen wie Muslime, Flüchtlinge und Ausländer. Diese Konstruktion von greifbaren und oft personalisierten „Anderen“ als Angstobjekte befördert die Verwandlung von Angst in Hass. Die emotionale Grundlage rechter Gewalt besteht somit in einer Personifizierung von Angstobjekten.
 
        Die mobilisierende Funktion der Angst liegt auch der modernen Umweltbewegung zugrunde. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2019 ermahnte die damals 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg die Staats- und Regierungschefs der Welt, nicht „hoffnungsvoll“ zu sein, sondern „in Panik zu geraten“ und „die Angst zu spüren, die ich jeden Tag spüre.“ 27  Intellektuelle und Aktivisten glaubten, dass die einzige Möglichkeit, die Umweltkatastrophe zu verhindern, darin bestand, sie vorherzusagen. Doch auch weil sich einige der düstersten Vorhersagen der Bewegung nicht bewahrheitet hatten, verbanden Aktivisten und Aktivistinnen zunehmend die Artikulation von Angst mit verbindlichen Handlungsrichtlinien. In diesem Sinne schien Angst keineswegs lähmend zu wirken, sondern wurde zur emotionalen Grundlage des Klimaaktivismus. Anders als bei den „rechten“ Ängsten vor Migration fehlt diesen Ängsten die Personalisierung, sie neigen weniger dazu, konkrete Sündenböcke für die Angstszenarien zu identifizieren. Wenn überhaupt richtet sich eine Art symbolischer Gewalt nicht gegen Menschen, sondern gegen Objekte wie beispielsweise Gebäude, die von Klimaaktivisten der mittlerweile umbenannten „Letzten Generation“ mit Farbe bemalt wurden. Dies mag zu Unmut und Ärger führen. Doch eine derartige Angstmobilisierung hat kaum das Potenzial, in mitunter physische und tödliche Gewalt zu münden, wie dies im Fall der Angstmobilisierung der Rechten der Fall ist. 
 
        Schließlich reaktivierte der Aufstieg des Rechtspopulismus in Deutschland und anderswo auch eine Art demokratische Angst. Der Angriff der Rechten auf demokratische Normen und Verfahren hat die Sensibilität und das Bewusstsein für die Fragilität der Demokratie geschärft. Diese Art der Angst ist in der Geschichte der (alten) Bundesrepublik vor 1989 tief verankert. Sie fungierte paradoxerweise als eine der entscheidenden emotionalen Grundlagen des Erfolges der liberalen Demokratie in Westdeutschland nach 1945. Denn die Gewalterfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verliehen den Deutschen ein Gespür für die Möglichkeit politischer Katastrophen und für die Fragilität der Demokratie. Diese Sensibilisierung wirkte als eine Art politisches Frühwarnsystem. Gerade weil beide innenpolitischen Lager – also Mitte-rechts und Mitte-links – während der gesamten Nachkriegszeit die jeweils andere Seite verdächtigten, eine „andere Republik“ zu wollen, erwies sich die bestehende politische und gesellschaftliche Ordnung der alten Bundesrepublik als überraschend stabil. 
 
        Angesichts des Aufstiegs der AfD wie auch existierender rechtspopulistischer Regierungen, insbesondere in den USA, erscheint eine Reaktivierung dieser demokratischen Ängste und damit eine erneute Sensibilisierung für die Fragilität der liberalen Demokratie durchaus funktional. Demokratische Ängste können somit auch in der Gegenwart Teil einer demokratischen Gefühlspolitik sein. Denn die Emotionen werden sich so schnell nicht wieder aus der Politik zurückdrängen lassen. Vielmehr ist von einer Kontinuität und Weiterentwicklung des expressiven Emotionsregimes auszugehen. In diesem Sinne ist es wichtig, Emotionen zum Schutz und zur Verteidigung der Demokratie zu mobilisieren und damit der demokratiezerstörenden Politik der Angst vonseiten der Rechtspopulisten entgegenzuwirken. 28  
 
        DER 22. FEBRUAR 2022 UND DIE RÜCKKEHR DER ALTEN ÄNGSTE
 
        Mit der russischen Invasion in die gesamte Ukraine änderte sich die Angstdynamik in der Bundesrepublik grundlegend. Anders als bei den vorangegangenen Globalisierungsängsten ließ sich tatsächlich wieder ein konkreter Ausgangspunkt der Bedrohung festmachen: das autokratische Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Insofern ist die seitdem existierende Angst vor einer russischen Expansion eher eine Retro-Angst, die mehr an die Ängste des Kalten Krieges als an die der 2000er Jahre erinnert. Die Analogie zum Kalten Krieg ist auch in anderer Hinsicht weiterführend: Die wirklich gefährlichen Konflikte im Kalten Krieg gab es genau in jenen Gegenden, in denen die Einflusssphären der Supermächte, ähnlich wie heute in der Ukraine, nicht eindeutig geklärt waren und kollidierten – Korea, Berlin bis 1961, Kuba, Vietnam. Auch die Reaktionsmuster auf den Krieg in der Ukraine glichen in vielerlei Hinsicht dem Kalten Krieg – Aufrüstung als Abschreckung einer weitergehenden russischen Aggression. Allerdings löste dieses Vorgehen zumindest bei einigen der ehemals friedensbewegten Aktivistinnen und Aktivisten der 1980er Jahre Unbehagen aus. Insofern wiesen die Reaktionen auf den 22. Februar 2022 einen gewissen Generationenunterschied auf: Die etwas älteren, darunter der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz, hatten immer auch die Eskalationsgefahr im Blick und vertraten auch im Kontext einer massiven militärischen Unterstützung für die Ukraine eine eher vorsichtige Vorgehensweise. Im Gegensatz dazu waren diese Bedenken von jüngeren Politikerinnen und Politikern, deren Sozialisation vor allem durch die humanitären militärischen Interventionen seit den 1990er Jahren geprägt war, eher selten zu hören. Die Ängste des Kalten Krieges, die selbst wiederum in der Nachfolge der Gewalterfahrungen des Zweiten Weltkrieges standen, verblassten hier zunehmend. 
 
        RESÜMEE
 
        Obwohl Angst eine der universalen menschlichen Grundemotionen ist, erweist sie sich aus emotionshistorischer Perspektive als ein politisch äußerst polyvalentes Gefühl. Ängste können, je nach Kontext, ganz unterschiedlichen, ja gegensätzlichen politischen Zielen dienen. Ihre Rolle in der Politik lässt sich nicht allgemein bestimmen, sondern hängt von vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren ab, einschließlich des jeweils dominierenden Emotionsregimes. Auch die Erscheinungsformen der Angst haben sich im Verlauf der Geschichte der Bundesrepublik massiv verändert. Die Angst suchte sich immer wieder neue Objekte und rückte diese damit auch ins Zentrum öffentlicher und privater Aufmerksamkeiten. Schließlich verschob sich das Wesen der Nachkriegsängste massiv – von den konkreten, oft auf der Erinnerung an eine gewaltsame Vergangenheit beruhenden Ängsten der alten Bundesrepublik hin zu den Globalisierungsängsten der Berliner Republik.
 
        Empirisch lässt sich zeigen, dass die Personalisierung der Ängste, der Versuch, entterritorialisierte Ängste auf bestimmte Gruppen zu projizieren, das Potenzial birgt, Angst in Hass und Gewalt zu verwandeln. Eine demokratische Gefühlspolitik sollte sich nicht nur auf die Eindämmung von solchen Ängsten fokussieren, sondern auch produktive, demokratische Ängste mobilisieren. Denn die von sich verschiebenden kollektiven Ängsten geprägte Geschichte der Bundesrepublik war und ist – bis jetzt – auch eine Geschichte der ausgebliebenen Katastrophen. 29  Möglicherweise können Ängste auch dabei helfen, jene Zukunft zu verhindern, die sie imaginieren. 
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        SPRACHE DER ANGST
 
        Emotionsbasiertes sprachliches Handeln in Politik und Gesellschaft 
 
         Heidrun Deborah Kämper  
 
        Angst ist „die Beklemmung der Brust, als eine Wirkung der dunkeln Empfindung eines Grades von Furcht und Traurigkeit“. 01  Das Grammatisch-kritische Wörterbuch von Johann Christoph Adelung gibt nicht nur den mit „Angst“ bezeichneten seelischen Zustand, sondern auch dessen physischen Effekt („Beklemmung der Brust“) an. Das „Deutsche Wörterbuch“ von Jacob und Wilhelm Grimm von 1854 verzeichnet eine etymologisch motivierte Bedeutungserklärung („Angst“ ist mit „eng“ verwandt): Angst ist „nicht blosz mutlosigkeit, sondern quälende sorge, zweifelnder, beengender zustand überhaupt“. 02  Das „Deutsche Wörterbuch“ von Hermann Paul in der Auflage von 2002 vollzieht die Bedeutungsentwicklung nach von „Bedrängnis, Not, Leid“ hin zu einem „Zentralbegriff der modernen Psychologie (…), wobei häufig die Unbestimmtheit des Objekts bzw. Motivs charakteristisch ist.“ 03  Ein weiteres gegenwartssprachliches Nachschlagewerk, das „Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache“, gibt als Bedeutung eher lapidar „banges Gefühl, Furcht“ an. 04  Diese Linie der Bedeutungsgeschichte, die hier mit wenigen Wörterbuchangaben nur angedeutet werden kann, verdeutlicht: Die Bedeutung von „Angst“ ist bis heute komplex, sodass ein überlegter Umgang mit dem Ausdruck – erst recht, wenn er die Funktion eines wissenschaftlichen Beschreibungsterminus hat – geraten erscheint. 
 
        Der Ausdruck „Angst“ hat deontisches Potenzial, das heißt, in der Semantik des Ausdrucks ist eine Handlungsaufforderung angelegt. 05  In Bezug auf Angst spricht man von negativer Deontik mit der Handlungsaufforderung „ist zu beseitigen“, „wegzuschaffen“, „zu ersetzen“. Angst ist ein unerwünschter Zustand. So nennt der Politologe Franz Neumann in seinem Aufsatz „Angst und Politik“ von 1954 als eine der vier Freiheiten die „Freedom from Fear“, deren Gewährleistung Aufgabe des Staates sei – und stellt damit einen expliziten Zusammenhang von Angst, ihrem deontischen Potenzial und Politik her. 06  Ein Ausdruck wie zum Beispiel „Sicherheit“ ist dagegen positiv deontisch aufgeladen und impliziert die Handlungsaufforderung „unbedingt zu erreichen“, „zu erhalten“. Sicherheit ist erwünscht. 
 
        Angst ist ein omnipräsentes Phänomen der modernen Gesellschaft. Kennzeichen komplexer Gegenwartsgesellschaften ist die sogenannte Kontingenzangst, eine diffuse Angst, gekennzeichnet von Ungewissheit, Orientierungslosigkeit und Optionsvielfalt. Es sind vielfältige Erwartungs- oder Verlustängste (etwa bezüglich Sicherheit, Wohlstand, Arbeit, Heimat, Kultur, Macht, Demokratie), 07  die das Denken, Fühlen und Wollen komplexer Gesellschaften prägen. In den vergangenen vierzig Jahren ist Angst außerdem „Beweggrund für verschiedene, vor allem jüngere politische (Protest-)Phänomene.“ 08  
 
        Ein linguistischer Zugang zur Beschreibung des Diskursphänomens Angst setzt das Grundprinzip der Kulturlinguistik voraus: Sprache schafft Wirklichkeit, und Wirklichkeit wird gesellschaftlich im Diskurs erzeugt, im Reden der Menschen. Die Beschaffenheit von Wirklichkeit hängt davon ab, wie sprachlich auf diese Bezug genommen wird. Hier wirkt das Prinzip des Framing: 09  Je nachdem, welche Wörter verwendet werden, wird Wirklichkeit entsprechend in einen Deutungsrahmen eingebettet, wird also die Wahrnehmung dieser Wirklichkeit beeinflusst. Festzuhalten ist: Angst ist ein soziales Konstrukt und Ergebnis sprachlichen Handelns, das im Zuge kommunikativer Praktiken entsteht. 
 
        Darüber hinaus sind zwei sprachliche Handlungsperspektiven zu unterscheiden: Angst bei anderen (kalkuliert) hervorrufen oder intensivieren einerseits, und eigene Angst ausdrücken andererseits. Im ersten Fall wird Angst bloß verbalisiert, aber nicht selbst empfunden; im zweiten Fall ist die ausgedrückte Angst tatsächlich vorhanden.
 
        Diskursanalytisch kommt ein weiteres Unterscheidungskriterium hinzu: Von Angst getriebene oder bestimmte Diskurse sind zu unterscheiden von Angstdiskursen. Letztere haben Angst zum Thema, indem sie zum Beispiel der Frage nachgehen, wann das Phänomen „Angst“ in welchen Gesellschaften auffallend häufig auftritt. Von Angst getriebene Diskurse dagegen sind solche, die ganz unterschiedliche Themen zum Gegenstand haben, die jedoch alle auf spezifische Weise durch oder von Angst geprägt sind – wie etwa Klimawandel, Sicherheit oder Arbeitsplatzverlust. 
 
        TOXISCHE KOMMUNIKATION DER POLITISCHEN RECHTEN
 
        Die politische Rechte schürt Emotionen wie Wut, Hass und vor allem Angst in der Überzeugung, dass politische Botschaften Personen, die verängstigt, wütend oder hasserfüllt sind, leichter erreichen. 10  Das Thema „Angst“ im politischen Kontext wird insofern zuallererst mit rechter Politik beziehungsweise rechten Diskursen in Verbindung gebracht. 11  
 
        Voraussetzung für die emotionalisierenden und Angst schürenden Diskursstrategien der politischen Rechten ist deren grundsätzlich repulsive, also auf Abstoßung beruhende Weltsicht. 12  Wer ausschließlich im Freund-Feind-Schema denkt und handelt, tut dies in einem emotionalisierten, von Hass, aber auch von Angst gesteuerten Modus. 13  Hatespeech ist „der sprachliche Ausdruck von Hass gegen Personen oder Gruppen“, 14  das Gewaltmoment im Sinne von sprachlicher Gewalt ist in diesem Kontext von hoher Bedeutung. 15  
 
        Indem (Rechts-)Populisten Ängste schüren, präsentieren sie sich als Retter (auch als Erlöser) 16  aus der Angst hervorrufenden Situation und schlagen daraus politisches Kapital. Diese Diskursstrategie ist kalkuliertes Programm. So rief die damalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry den Teilnehmenden des AfD-Bundesparteitages 2015 zu: „Wir brauchen die Ängstlichen, um Mehrheiten zu bewegen. Die Ängstlichen sind nicht unsere Gegner, sondern genau genommen unsere Verbündeten.“ 17  Damit sollte der entscheidende Unterschied zu anderen politischen Diskusstrategien, die mit Angst zu tun haben, markiert werden: Angst als parteiprogrammatischer elementarer Faktor ist deutlich abzugrenzen von Angst im Kontext legitimatorischer beziehungsweise aufklärerischer Zusammenhänge (siehe unten). 
 
        Von Angst bestimmte Diskurse der politischen Rechten werden auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen – lexikalisch-semantisch, argumentativ, metaphorisch – realisiert. Den Komplex dieser sprachlichen Realisierungsformen nenne ich orientiert an der Kognitionswissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesel toxische Kommunikation. Angst kalkuliert schürender Sprachgebrauch ist toxischer Sprachgebrauch, mit dem bewusst Schaden angerichtet wird. Mit Sprache Schaden anzurichten, bedeutet – außer zu diskriminieren, zu verleumden, zu denunzieren, zu beleidigen, zu hetzen, verletzen, Hass zu schüren, zu lügen und so weiter – auch: Angst zu erzeugen. Dabei schleicht sich die „toxische Bedeutung von Wörtern (…) oft unbemerkt in unseren Geist ein, sie hinterlässt aber Spuren, löst Assoziationen aus“. 18  
 
        Wann tritt die gesellschaftliche Gefühlslage der Angst auf? Angst ist ein Krisenphänomen. Weil der psychische Zustand von Menschen in Krisensituationen von Angst bestimmt ist, nutzt vor allem die politische Rechte diese Erscheinung zu ihren politischen Zwecken. Populismus ist daher ebenso ein Krisen- wie ein Angstphänomen. Ohne einen Sorgen, Ängste und Zorn auslösenden Krisendiskurs gäbe es Populismus nicht. Wie Angst sind dabei auch Krisen „diskursive Phänomene, also ‚soziale Tatsachen‘, die vor allem auch sprachlich konstituiert werden und die (…) als unumstößliche ‚Fakten‘ oder als Rechtfertigungsinstanzen für politische Entscheidungen fungieren“. 19  
 
        Antizipation – Wenn-dann-Argumentation
 
        Hinsichtlich der zeitlichen Einordnung ist Angst ein die Zukunft antizipierender emotionaler Zustand, der sich auf eine gegenwärtige Krise bezieht und gegebenenfalls die Vergangenheit herbeisehnt – mit anderen Worten ein gegenwartsbezogenes Phänomen einer als Krise konstituierten Wirklichkeit mit der Vorstellung einer besseren Vergangenheit. 20  Insofern sind Krisen auch Umbruchsphänomene, in denen sich die drei Zeitdimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bündeln. Das wesentliche Funktionsmoment von Angst und damit auch toxischer Angst-Kommunikation ist somit das der Antizipation. Ohne vorausschauende Kompetenz könnte Angst, die sich immer auf ein künftiges Geschehen richtet, nicht entstehen. 
 
        Das sprachliche Muster antizipierender Angst-Kommunikation ist die klassische Wenn-dann-Argumentation: „Wenn heute nicht gehandelt wird, geschieht morgen das Schlimme/Böse“, beziehungsweise gemildert im Konjunktiv: „könnte X passieren“. Dieses Argumentationsmuster liegt explizit oder implizit, auf jeden Fall aber systematisch der Angstkommunikation zugrunde. Die explizite Variante lautet etwa: „Wenn die Migration nicht aufhört, verlieren wir unsere Kultur.“ Hier wird eine ausdrückliche und eindeutige Ursache-Wirkung-Beziehung hergestellt. Die implizite Variante einer Wenn-dann-Konstruktion lautet etwa: „Es gibt zu viele Migranten in Deutschland. Die Kriminalitätsrate ist enorm gestiegen. Wir müssen die Grenzen schützen.“ Vermeintliche Ursache („zu viele Migranten“) und Wirkung („Kriminalitätsrate gestiegen“) werden in diesem Beispiel zudem mit einem Schlusssatz („Grenzen schützen“) ergänzt. Die explizite Version lautet: „Wenn es zu viele Migranten gibt, dann steigt die Kriminalitätsrate.“ Der Schlusssatz bezieht sich sowohl auf das Ursache- („zu viele Migranten“) als auch auf das Wirkungs-Element der Konstruktion („Kriminalitätsrate steigt“). 
 
        Verschwörung und Übertreibung
 
        Krisendiskurse haben eine tribunalhafte Struktur, denn es geht immer auch um Schuldige, die für die Krise verantwortlich zu machen sind und mit denen Angst motiviert werden kann. 21  An dieser Stelle kommen Verschwörungsmythen ins Spiel, deren wesentliches Momentum die Angst ist. In Krisen- und Umbruchszeiten wird mit der Erzählung von Verschwörungsmythen versucht, einfache Sinnangebote zu machen. Funktional gesehen sind Angst kompensierende Verschwörungserzählungen damit Schuldzuschreibungen. So wird das Thema „Zuwanderung“ von dem Gründer der rechtsextremistischen Identitären Bewegung, Martin Sellner, als „Mord“ beziehungsweise „Selbstmord“ kodiert: 
 
        „Europa wird umgebracht. Eine unheilbare Krankheit und den natürlichen Tod kann man nicht aufhalten. Aber einen Mord schon, und erst recht einen Selbstmord“. 22  
 
        Hier schürt Sellner – nachdem er einen „Sachverhalt“ apodiktisch ohne Nennung eines Akteurs konstituiert hat – mit Todesmetaphorik Angst. Gleichzeitig eröffnet er mit „aufhalten“ eine Handlungsoption. 
 
        Insbesondere die „politische Klasse“ beziehungsweise die „Altparteien“ werden der Verschwörung bezichtigt: 
 
        „Es hat sich eine politische Klasse von Berufspolitikern herausgebildet, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Es handelt sich um ein politisches Kartell, das die Schalthebel der staatlichen Macht (…) in Händen hat.“ 23  
 
        Verschwörungsabsicht wird auch anderen prominenten Akteuren zugeschrieben, und das Angst schürende Narrativ wird sprachlich apodiktisch in der Form von Gewissheit („es ist so“) formuliert: 
 
        „‚Philanthropen‘ wie Bill Gates, George Soros, Muchtar Abljasow nutzen ihre Vermögen, um politische Macht zu generieren, damit legitime Institutionen zu manipulieren, zu korrumpieren oder gar zu beseitigen, und verknüpfen dadurch auch finanzielle Eigeninteressen mit dem vorgeschobenen politischen und sozialen Ziel.“ 24  
 
        Verschwörungsmythen schüren Misstrauen in Institutionen. Es werden Schuldige für ein Ereignis erfunden, um ihm damit nicht nur in gewisser Weise Sinn zu geben, sondern auch Angst hervorzurufen. 25  
 
        Übertreibungen erfüllen denselben Zweck. Sie werden durch bestimmte Vokabeln oder Formulierungen ausgedrückt: Im Wahlprogramm der AfD von 2021 begegnet man „Genderwahn“ und „Klimahysterie“, es wird eine „familienzersetzende Politik“ und eine „demografische Katastrophe“ festgestellt und der „Zusammenbruch (…) unserer kulturellen Identität“ prophezeit. Man liest von einer „umfassenden [wirtschaftlichen] Depression“, von der möglichen „Enteignung von Kontoinhabern“, der „totale[n] Kontrolle“. 26  
 
        Thema Migration
 
        Wesentliche Elemente rechter toxischer Kommunikation sind typische Themen, die den Diskurs bestimmen und mit Angst hervorrufenden Elementen orchestriert werden. Omnipräsent, ob in Grundsatz- oder Wahlprogrammen, in Parlaments- oder Parteitagsreden, ist das Thema „Migration“. Unablässig wird auf den Zuzug von Schutzsuchenden hingewiesen mit den allesamt negativ deontisch aufgeladenen lexikalischen Varianten „Migrantenflut“ oder „Migrantenkrise“ und dem Framing als „große Gefahr“ oder „nicht zu bewältigendes Problem“, verbunden mit „Kriminalität“, „Ausnutzen von Sozialsystemen“ oder dem „Untergang des deutschen Volkes“. Mit der so erzeugten Angst werden Ressentiments und Fremdenfeindlichkeit geschürt und werden die eigenen Handlungsabsichten – etwa „prinzipielle Abschiebung in jedes Herkunftsland“, radikaler „Schießbefehl an der Grenze“ – als vermeintliche Lösung positioniert. 
 
        Das im Zuge des Migrationsdiskurses der politischen Rechten erzeugte Szenario ist das der Bedrohung. Es ist gekennzeichnet sowohl durch explizite sprachliche Gewalt (Beschimpfungen, Beleidigungen, Verwendung von Schimpfwörtern) als auch durch implizite sprachliche Gewalt – mit Zuschreibungs- und Behauptungshandlungen, Konstatieren vermeintlicher Sachverhalte, Generalisierungen, Stereotypisierungen, impliziten Voraussetzungen und Unterstellungen. 27  An folgendem Zitat des österreichischen FPÖ-Politikers Heinz-Christian Strache sei dies beispielhaft verdeutlicht: 
 
        „Durch den ungebremsten Zustrom von kulturfremden Armutsmigranten, die in unsere Sozialsysteme einsickern, wird aber unser von Solidarität und Zusammenhalt getragenes gesellschaftliches Gefüge in seinen Grundfesten erschüttert und macht mittelfristig ja auch Konflikte nicht unwahrscheinlich bis hinauf zu Terror, bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Szenarien.“ 28  
 
        Strache erzeugt mit den lexikalischen Elementen „ungebremst“, „kulturfremd“, „einsickern“, „in seinen Grundfesten erschüttert“, „Terror“, „bürgerkriegsähnlich“, mit der syntaktisch-apodiktischen Struktur eines Aussagesatzes („wird … erschüttert“) sowie mit der Entgegensetzung des Zustands („unser von Solidarität und Zusammenhalt getragenes gesellschaftliches Gefüge“) ein Bedrohungsszenario, das dem politischen Programm der extremen Rechten entspricht. Das negative deontische Potenzial einer solchen Ausdrucksweise ist das Einfallstor rechter Strategien der Angsterzeugung.
 
        Insbesondere mit Strategien der Dehumanisierung wird auf spezifische Weise das negativ-deontische Potenzial der entsprechenden Ausdrücke genutzt, um eine emotionalisierte politische Botschaft zu platzieren: 
 
        „Unsere deutsche Volksgemeinschaft ist krank. Sie leidet an Altparteien, Diarrhö, Gutmenscheritis, links-grün-versifften 68ern, und durch Merkel versiffte, aufgelöste Außenhaut. Unser Deutschland leidet unter einem Befall von Schmarotzern und Parasiten, welche dem deutschen Volk das Fleisch von den Knochen fressen will.“ 29  
 
        Das Angst erzeugende Potenzial der Ausdrücke „Schmarotzer“ und „Parasiten“ besteht in der durch sie hervorgerufenen Vorstellung des allmählichen und unmerklichen Verlusts von Kraft und Stärke. Wehrloses Ausgeliefertsein und Machtlosigkeit sind die Angst auslösenden Momente dieser Metaphorik. Diese Form der sprachlichen Entmenschlichung nutzten bereits die Nationalsozialisten, um Juden auszugrenzen und ihre Verfolgung und Ermordung diskursiv zu rechtfertigen:
 
        „[Der Jude] ist und bleibt der ewige Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bazillus sich immer mehr ausbreitet, sowie nur ein günstiger Nährboden dazu einlädt. Die Wirkung seines Daseins aber gleicht ebenfalls der von Schmarotzern: wo er auftritt, stirbt das Wirtsvolk nach kürzerer oder längerer Zeit ab.“ 30  
 
        Das negativ-deontische Potenzial der Ausdrücke verspricht dabei gleichzeitig die „Erlösung“ aus der Angst, denn: Was macht man mit Parasiten und Schmarotzern? 
 
        Diese Diskriminierung, deren Ziel die Erzeugung von Angst ist, bestimmt den Migrationsdiskurs von Rechtsaußen und ist Ausdruck eines entsprechenden Menschenbildes. Nach diesem zu fragen bedeutet, danach zu fragen, wie über Menschen geredet wird. Im Reden über Menschen entstehen Menschenbilder: durch wertende Abgrenzung, durch den bewertenden Gegensatz zwischen einem „Wir“ und „Sie“, einem Eigenen und Fremden. Wenn das hoch bewertete Eigene und das abgewertete Fremde eine politische Leitidee ist, dann wird damit Angst geschürt, um daraus wiederum Vorstellungen abzuleiten, wie politisch gehandelt werden soll. 
 
        Dieses Konzept heißt biologischer Nationalismus – und verdeutlicht einmal mehr, welch programmatisch fixierten Stellenwert Angst im rechten Diskurs hat. Die Propagierung der Ethnonation, die ethnische Herkunft als ausschließliches nationales Zugehörigkeits- beziehungsweise Ausschlusskriterium, steht übrigens klar im Widerspruch zum deutschen Grundgesetz. Eine solche Vorstellung des „Volkes“ umfasst gerade nicht alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen „jeglichen Geschlechts und Glaubens, jeglicher Religion, Abstammung und Hautfarbe“, wie es in Artikel 3 kodifiziert ist, sondern ist kulturell und ethnisch abgeriegelt. 
 
        WISSEN UND SORGE
 
        Mit dem Status von Angst als wesentlichem Element rechter Diskursstrategien ist das Thema „Sprache der Angst“ im politischen Kontext noch nicht hinlänglich ausgedeutet. Im Folgenden sei danach gefragt, wo im politischen Diskurs Angst außerdem vorkommt: Sei es unspezifisch im Sinne eines gesellschaftlich verbreiteten unkonkreten diffusen Phänomens, oder konkret, über die beschriebene Standardstrategie hinaus. Wann also sprechen wir überhaupt im politischen Diskurs von Angst, wer ruft sie, neben den Rechten, hervor? Und geht es dann auch um Angst, oder sollte die entsprechende negative Emotion anders benannt werden? Mindestens zwei weitere, nach Funktionen benannte Szenarien sowie ihre Akteure und Interessen können exemplarisch einbezogen werden. 
 
        Erstens das Szenario „Legitimation“: Politisch verantwortlich Handelnde, also zum Beispiel Regierungen, rufen Emotionen hervor, um ihr Handeln zu legitimieren. Adressaten sind insbesondere Parlamente, die eine Gesetzesvorlage diskutieren, beraten und (nicht) beschließen, aber auch die Öffentlichkeit, die ihre Haltung in Meinungsumfragen, Demonstrationen und Ähnlichem ausdrückt. So ist etwa der Verteidigungsminister vor dem Hintergrund des russischen Krieges in der Ukraine unablässig bemüht, Zustimmung zur Erhöhung von Rüstungsausgaben zu erlangen. Das Narrativ lautet, dem Wenn-dann-Muster folgend: „Wenn die Bundeswehr unzureichend ausgestattet ist, werden wir in absehbarer Zeit von Russland überfallen.“ In Fällen wie diesen ist das Erzeugen einer negativen Emotion eine kalkulierte, auf Wissen und Erfahrung basierte Strategie, um das Ziel zu erreichen: hier die Zustimmung zur Erhöhung des Rüstungsetats. 
 
        Zweitens das Szenario „Aufklärung“: Ob während der Corona-Pandemie, einer Finanzkrise oder bei Fragen der Verkehrsentwicklung und des Klimawandels: Es sind Experten und Expertinnen, die durch Analysen und Studien aufklären, damit aber zugleich negative Emotionen hervorrufen können. Adressaten sind hier politische Entscheidungsträger, um sie etwa zu gesetzgeberischen Maßnahmen zu veranlassen. Adressat ist auch die Bevölkerung, die zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen ändern soll. Die Aufgabe von Experten ist es daher, mit der Kommunikation ihrer Analysen Wissen zu verbreiten und damit ein bestimmtes Handeln zu bewirken. Auch dies erfolgt nach dem Wenn-dann-Muster: Finanzexperten wollen zum Geldausgeben veranlassen, um die Konjunktur zu beleben und so Wohlstand und Arbeitsplätze zu erhalten. Virologen zielen mit ihren Analysen im Grunde darauf, die Impfrate zu erhöhen, da sonst Ansteckung droht. Klimatologen weisen in ihren Studien nach, dass bestimmtes Konsumverhalten schädlich für das Klima ist und fordern damit implizit zum Verzicht auf, da sonst Dürre, Hitze und Überschwemmungen die Folgen sind. Es wird also deutlich: Im Zuge von Aufklärung mit dem Ziel von Verhaltensänderungen entsteht – absichtlich oder nicht – eine emotionale Belastung. 
 
        Auch Regierungen und Experten rufen also mitunter negative Zukunftsszenarien auf, um ihre Ziele zu erreichen. Das Emotionen auslösende Momentum bleibt dabei Teil einer politischen Handlung, die auf eine konkrete, zu lösende Aufgabe bezogen ist. Es geht also nicht, wie im rechtsextremen Diskurs, um die stetige Umsetzung eines Programms, sondern darum, eine bestimmte politische Herausforderung zu meistern.
 
        „[Q]uälende gedanken“ gibt das Grimmsche Wörterbuch zu dem Stichwort „Sorge“ an. 31  So mag Sorge die passendere Bezeichnung eines emotionalen Zustands sein, der in dem beschriebenen Handlungszusammenhang „Legitimation“ beziehungsweise „Aufklärung“ steht. Die Bezeichnung „Angst“ bleibe dagegen demjenigen emotionalen Zustand vorbehalten, der gerade nicht analyse- und wissensbasiert, nicht lösungsorientiert und daher auch nicht reflektiert ist. 
 
        SCHLUSS
 
        Eine Gesellschaft der Ängstlichen ist empfänglich für alle möglichen Versprechungen, die das Entkommen aus dem unerwünschten Zustand verheißen. Es ist eine Gesellschaft der Unglücklichen, Unzufriedenen und Frustrierten. Diese Konstellation ist eine Gefahr für die Demokratie. Dieser Gesellschaft gegenüber steht eine der Gelassenen und Menschenfreunde, die in der Lage sind, versachlichend und ohne emotionales Verstörtsein Sachverhalte zu beurteilen und mit ihnen umzugehen. Eine funktionierende Demokratie ist auf eine solche Gesellschaft angewiesen.
 
        Die Gesellschaft der Gelassenen ist eine empathische Gesellschaft. Sie verfällt nicht den hemmungslosen Scheußlichkeiten auf Social Media – Regulierung ist dringend vonnöten. Sie hat einen gut funktionierenden demokratischen Kompass – Demokratieerziehung kann gar nicht genug angeboten werden.
 
        Was bedeutet dieses Konzept sprachlich? Die Würde der Sprache wie die des Menschen achten, ihr vielfältiges ethisches Potenzial nutzen, positiv deontisch denken, reden und schreiben.
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        POLITIK UND ANGST
 
         Bärbel Frischmann 
 
        Menschen gestalten ihr Zusammenleben durch Regeln, Strukturen und Institutionen. Komplexere Gemeinschaften bilden soziale Hierarchien und Herrschaftsverhältnisse, mit Spezialisten für Politik und Verwaltung. Politik als eine Organisation des Zusammenlebens ist immer auch Machtausübung von Menschen über Menschen. Dabei ist entscheidend, wie politische Strukturen zustande kommen, wie politische Macht legitimiert und auch kontrolliert werden kann und welche Machtbefugnisse politische Entscheidungsträger haben oder beanspruchen. Bezogen auf das Thema der Angst stellen sich folgende Fragen, denen in diesem Beitrag nachgegangen werden soll: Welche Art von Politik erzeugt Angst? Wer im politischen System hat Angst vor wem und warum? Wie wird Angst als Instrument der Politik, also als Herrschaftsmittel gezielt eingesetzt? Und wie wird umgekehrt das Artikulieren von Ängsten zum politischen Druckmittel, um eigene Interessen durchzusetzen? 
 
        DER BEGRIFF DER ANGST
 
        Da es sowohl in den Wissenschaften als auch in unserer Alltagssprache sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten zum großen Phänomenbereich der Angst gibt, kläre ich zunächst, wie ich hier den Angstbegriff verwende. 01  
 
        Allgemein gesehen geht es um die menschliche Fähigkeit, auf bestehende Gefahren zu reagieren beziehungsweise mögliche Gefahren zu antizipieren, um sich auf sie einstellen zu können. Dabei steht dem Menschen ein großes Spektrum der Gefahrenwahrnehmung zur Verfügung, von der Furcht als direkter Reaktion auf eine unmittelbare Gefahr über Paniken, Phobien und konkrete Ängste bis hin zu einer allgemeinen Angst und Sorge vor großen Gefährdungen wie der atomaren Bedrohung oder Umweltzerstörung. Diese verschiedenen Aspekte lassen sich in die beiden Hauptfelder Furcht und Angst zusammenfassen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Funktionsmuster und biologischen Aufgaben. 
 
         Furcht ist immer konkret, sie bezieht sich auf eine unmittelbare Gefahr und äußert sich körperlich: Ich stehe im Schwimmbad auf dem 10-Meter-Brett und schaue in die Tiefe. Mein Herz beginnt zu rasen, die Atmung beschleunigt sich, der Organismus bereitet sich instinktiv auf Flucht oder mutiges Bestehen der Aufgabe vor. Furcht ist die instinktive biologische Reaktion auf Gefahr, die auch bei höher entwickelten Tieren stattfindet. 
 
         Angst hingegen ist immer getragen von der geistigen Vorstellung von möglichen Gefahren, sie bezieht sich stets auf etwas Zukünftiges, das als Bedrohung oder Risiko wahrgenommen wird. Sie kann ähnliche körperliche Reaktionen mit sich bringen wie die Furcht. Bei Prüfungsangst zum Beispiel stelle ich mir vor, dass etwas schief gehen könnte, weil ich nicht gut genug vorbereitet bin. Das Gefühl kann so stark sein, dass es nicht möglich ist, die Prüfung abzulegen. Angst kann aber auch stärker geistig ausgetragen werden, etwa mit Blick auf abstraktere Bedrohungen wie ökonomische Fehlentwicklungen, Naturkatastrophen oder Kriege. Im Unterschied zum unmittelbar in der Gefahr einsetzenden Automatismus der Furcht beruht die Angst auf menschlicher Reflexivität, auf der Fähigkeit, sich die Zukunft vorzustellen, Bedrohungen und Risiken abzuschätzen. Dies ermöglicht es, sich auf Gefahren einzustellen und so letztlich das Überleben zu gewährleisten.
 
        Furcht und Angst sind also anthropologische Grundfunktionen zur Lebenssicherung. Dennoch werden sie in den allermeisten Fällen als negativ erlebt: 02  Sie versetzen den Menschen in einen unangenehmen körperlichen und psychischen Zustand. So wird das Individuum gefordert zu reagieren, indem es die Gefahr meidet oder ihr vorbeugt. Ein Leben ohne Freude oder Glück ist vielleicht möglich, aber definitiv kein Leben ohne Furcht und Angst. Dies gilt auch in Bezug auf den Bereich des Politischen. 03  
 
        POLITISCHE ANGST
 
        Durch Politik wird das Zusammenleben einer Gemeinschaft bestimmt, indem verbindliche Regeln vorgegeben und Institutionen zur Sicherung und Kontrolle ihrer Befolgung eingerichtet werden. Die Durchsetzung kann dabei auch mit Zwang und Gewalt erfolgen. Politik greift damit tief ins Leben der Menschen ein und kann so als Bedrohung des individuellen oder gesellschaftlichen Wohlergehens wahrgenommen werden. 
 
        Politische Angst bezieht sich darauf, dass es Strukturen der Herrschaft und Machtausübung gibt, von denen bestimmte Gruppen oder alle Bürger betroffen sind. Sie ist ein Indikator dafür, dass und wie politische Macht ausgeübt wird, wie die Machtsicherung und die Durchsetzung von Politik funktioniert und in welcher politischen Verfassung sich eine Gesellschaft befindet. 04  Politische Ängste sind wie ein Sensorium für den inneren Zustand einer Gesellschaft und die gegebenen Mitgestaltungsmöglichkeiten. Die Ausprägung politischer Ängste hängt vor allem davon ab, welche Art von politischer Kultur in einer Gesellschaft herrscht, ob sie zum Beispiel demokratisch oder totalitaristisch ist. Denn dies hat Auswirkungen auf die Lebensumstände der Menschen und die Ängste, die sich daraus ergeben. 
 
        Politische Angst ist zunächst ganz direkte Angst vor den Inhabern der politischen Macht, die auch Gewalt- und Kontrollmittel wie Polizei, Geheimdienste und Aufsicht über die öffentlichen Medien einsetzen können. Umgekehrt gibt es auch die Angst der Machthaber vor Konkurrenten oder vor dem Volk. Alle Despoten oder Diktatoren leben in ständiger Angst, gestürzt oder ermordet zu werden. Die Machteliten demokratischer Staaten haben ebenfalls politische Ängste – sei es, im politischen Geschäft zu versagen oder die politische Position und die damit verbundenen Privilegien und Einflussmöglichkeiten bei der nächsten Wahl wieder zu verlieren. Letztlich können alle Arten von Ängsten politisch für bestimmte Zwecke (aus-)genutzt werden. 
 
        Politik wirkt immer an der Formung der Ängste mit: durch ihre Kommunikation und ihre faktische Ausübung. So können Sachverhalte in einem drastischen Krisenjargon oder nüchtern und sachlich dargestellt werden, denken wir etwa an die Einordnung von Klimawandel oder Asylpolitik. Die Ausübung von Politik ist stets geprägt von historischen Umständen, konkreten Gegebenheiten und den jeweils zu lösenden Aufgaben: 05  Krieg oder Frieden, wirtschaftlicher Wohlstand oder Not, Naturkatastrophen oder günstige Umweltbedingungen. Politik ist die Art und Weise, wie Gesellschaften mit diesen Konstellationen geregelt umgehen, wie sie etwas voranbringen oder scheitern, welche Gruppen in der Gesellschaft unterstützt und welche benachteiligt werden, wie soziale Spannungen ausgeglichen werden. Die Ängste der Menschen fungieren dabei als Spiegel der Geschehnisse. Sie helfen ihnen, die konkreten Ereignisse einzuordnen und ihr Gefahrenpotenzial zu bewerten. Sie sind Gradmesser der eigenen Lebenssituation und der daraus resultierenden Zukunftserwartung. 06  
 
        ANGSTPOLITIK VON OBEN
 
        Für jede Machtausübung und für jede Politik ist eine entscheidende Frage, welches Maß an Gewalt gerechtfertigt werden kann und wie viel daraus erwachsende Angst man den Menschen zumuten will. Wie steht es mit der Todesstrafe? Wie weit dürfen die Freiheitsrechte der einzelnen Personen beschränkt werden, beispielsweise während der Coronapandemie? 07  Welche Vorschriften sind unverzichtbar? Hier sind immer Abwägungen erforderlich. Denn sind die Gesetze und möglichen Sanktionen zu streng, kann dies Ängste befördern, weil sich die Menschen drangsaliert fühlen. Agiert der Staat jedoch zu lasch, können die Folgen – etwa die unkontrollierte Ansteckung während einer Pandemie – wiederum Anlass zu Sorge und Angst bieten. 
 
        Eine politische Extremform ist der Totalitarismus, das heißt, die totale und uneingeschränkte Herrschaft der Machthaber über die Bevölkerung mit dem Anspruch, sie in eine Richtung zu lenken. Solche totalitären Machtsysteme können zum Beispiel Diktaturen, Despotien oder absolute Monarchien sein. Die Machthaber verfügen über weitreichende Befugnisse, die durch entsprechende Strukturen wie Militär, Geheimdienste und Justiz sichergestellt werden und die Rechte der Menschen sehr weit einschränken. Der Totalitarismus beruht hinsichtlich seiner Weltanschauung auf einem absoluten Wahrheitsanspruch und duldet keine Kritik.
 
        Totalitäre Regime entstehen häufig in tiefgreifenden gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Krisen, in denen eine neue soziale Vision oder Utopie als Gegenmodell zur bisherigen Gesellschaft angeboten wird: zum Beispiel der Kommunismus mit der führenden Rolle der Arbeiterklasse oder das „Tausendjährige Reich“ mit einer privilegierten deutschen „Rasse“ im Nationalsozialismus. Die Umsetzung der eigenen politischen Machtziele ist getragen von einer spezifischen Ideologie, die das Weltbild vorgibt und durch Propaganda der Bevölkerung unaufhörlich eingetrichtert wird. Dabei werden häufig Verschwörungsmythen zugrunde gelegt, beispielsweise im Nationalsozialismus die „jüdische Weltverschwörung“ oder im Stalinismus der „Revisionismus“ oder die „Konterrevolution“. Totalitäre Herrschaft benötigt ein Angst schürendes Feindbild: bei Stalin alle diejenigen, die den kommunistischen Aufbau stören, bei Hitler alle „minderwertigen Rassen“ und politischen Gegner. Die Angst vor den Feinden kann sich dabei bis zum Paranoiden steigern wie bei Stalin. Selbst die treuesten Anhänger werden nicht verschont, wenn es dem Machterhalt dient. In einem totalitaristischen System kann niemand davor sicher sein, als nächstes selbst zum „Feind“ zu werden – auch das erzeugt Ängste. 
 
        Die totalitäre Führung verfügt über alle staatlichen Machtmittel und kann diese willkürlich und ohne Kontrolle anwenden. 08  Dabei kommen auch Gewalt und Terror zum Einsatz, mit den entsprechenden Einrichtungen wie Arbeitslagern und Foltergefängnissen. Terror hat die psychologische Funktion, Menschen durch die angewendete oder angedrohte Gewalt so zu verängstigen, dass sie es nicht wagen, Kritik zu üben oder sich gegen die Machthaber aufzulehnen. Letztlich sollen die Menschen dahin gebracht werden, sich den politischen Zielstellungen und den entsprechenden Institutionen zu unterwerfen. So hebt die Philosophin Hannah Arendt in ihrer Analyse des Totalitarismus hervor, dass Terror die Menschen ständig in einem Angstzustand hält und damit das gesellschaftliche Leben zersetzt: „Der äußere Zwang des Terrors vernichtet mit der Zerstörung des Raums der Freiheit alle Beziehungen zwischen Menschen“. 09  Man könnte auch sagen: Terror macht Politik im Sinne der Gestaltung einer guten Gemeinschaft unmöglich. 
 
        Doch der Terror muss dabei so eingesetzt werden, dass er eine Gesellschaft nicht vollkommen lähmt oder gar zerstört. Mit Angst sind Menschen erpressbar, denn sie sorgen sich um ihr Wohl, ihre Familie, ihre Freunde. Aber Angst kann auch in Widerstand und Aufbegehren gegen das, was sie erzeugt, umschlagen. Aus Angst kann Mut erwachsen, können heroische Taten entspringen, die niemand erwartet hätte. Sie kann sich auch verselbständigen, sodass beispielsweise kaum mehr zu beherrschende Massenpaniken entstehen können. 
 
        Eine Diktatur kennt deshalb neben der Strafe auch immer die Belohnung und die Privilegien für die eigenen Anhänger, neben der Peitsche lockt das Zuckerbrot. Denn ohne eine breitere Unterstützung durch einen Teil der Bevölkerung ist auch eine Diktatur nicht möglich. 
 
        POLITISCHE ANGST IN LIBERALEN DEMOKRATIEN
 
        Da in der Demokratie die Macht vom Volk ausgeht, gibt es zunächst keinen politischen Grund, für die Durchsetzung von Politik gezielt Ängste zu schüren. Die politischen Grundlagen der Demokratie wie Gewaltenteilung, demokratische Wahlen oder Mitwirkung der Opposition sind vielmehr auf die Beteiligung von Bürgern angewiesen – sie zu verängstigen wäre kontraproduktiv. Zudem besteht ein wichtiges politisches Ziel von Demokratien darin, gute Lebensbedingungen zu schaffen, individuelle Rechte zu schützen und staatliche Willkür einzuschränken, also gerade keinen Anlass für politische Ängste zu liefern. 
 
        Im Vergleich verschiedener Regierungsformen hat die moderne, liberale Demokratie gerade mit Blick auf die politischen Ängste Vorzüge gegenüber Despotie oder Diktatur. Als These ließe sich formulieren: Je liberaler, egalitärer, demokratischer und humanistischer eine Politik ist, umso weniger besteht Anlass, starke politische Ängste auszuprägen. Demokratien verfügen aufgrund der Gewaltenteilung und vielfältiger Kontrolle der Staatsorgane über weniger starke politische Machtpotentiale. Das friedliche, gemeinwohlorientierte Ausgleichen der verschiedenen Interessen ermöglicht es der großen Mehrzahl der Menschen in demokratischen Gemeinwesen, ein gesichertes Leben zu führen. Die sozialstaatliche Absicherung leistet einen weiteren Beitrag zur Angstmilderung. Doch auch hier lauern Ängste, wenn sich die Gegebenheiten verändern, etwa die Arbeitslosigkeit wächst oder Einschnitte in den Sozialsystemen befürchtet werden. 10  Wenn sich Krisen zuspitzen, fühlen sich viele Menschen bedroht und suchen deshalb nach Sicherheit und Orientierung.
 
        Demokratien tendieren in Krisenzeiten zu einer Angstpolitik, um politische Maßnahmen zu rechtfertigen und durchzusetzen, die tief in die Freiheiten der Menschen eingreifen, wie dies in den USA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 der Fall war oder in der Zeit der Coronapandemie in nahezu allen Ländern der Welt. Die etwa in Deutschland von politischer Seite benutzten Angaben zur Auslastung der Intensivstationen, zu Inzidenzen oder Todesfällen hatten durchaus auch einen Aspekt der Angstmache. 11  Die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie können als ein „Regieren durch Angst“ 12  angesehen werden. Auch die europäische Aufrüstungspolitik nach der russischen Invasion in die gesamte Ukraine wird mit Angstszenarien untersetzt und soll auf eine gewisse Weise die „Kriegsbereitschaft“ der Bevölkerung über das Schüren von Ängsten erreichen. Das Gegenteil dieser Vorgehensweise wäre so etwas wie „vertrauensbildende Maßnahmen“, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass die Aufrüstungsspirale während des Kalten Krieges mit der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in den 1970er Jahren durchbrochen werden konnte.
 
        Krisenzeiten sind immer eine Gefahr für die Demokratie, und zwar in doppelter Hinsicht: Auf der einen Seite tendiert die politische Führung dazu, Grundrechtseinschränkungen vorzunehmen, um im proklamierten Notstand größere politische Spielräume zu gewinnen, was zum Aushöhlen demokratischer Strukturen führen kann. 13  Auf der anderen Seite verängstigen Krisen auch die Bevölkerung, die nicht einschätzen kann, wohin sich die Ereignisse entwickeln und deshalb gegen die politischen Entscheidungsträger revoltiert oder denjenigen zu folgen bereit ist, die einfache Lösungen versprechen. Hier ist immer eine vernünftige Abwägung erforderlich, was einer Bevölkerung zugemutet werden kann, auch mit Blick auf die eingesetzte Angststrategie. Denn genährte Ängste befördern Frustrationen, die zu einem Vertrauensverlust bei der Bevölkerung führen können – und damit ist der Demokratie nicht gedient.
 
        ANGSTPOLITIK VON UNTEN
 
        Im Vergleich zu totalitären Staatswesen gibt es in Demokratien aber auch eine Angstpolitik von unten. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Bergsdorf vertritt die These, „daß die Angst in freiheitlich verfaßten Gesellschaften ihre Zielrichtung ändert. Sie droht und bedroht eher die Regierenden als die Regierten. Je höher der Angstpegel einer Gesellschaft, desto größer die Gefahr für die Regierung.“ 14  Denn wenn die Macht vom Volk ausgeht, fordern die Bürger von der Regierung eine Politik in ihrem Sinn. So sind die demokratischen Regierungen und Parlamente ständig darauf bedacht, dem Wählerwillen zu entsprechen. 
 
        Die politischen Ängste der Regierenden ergeben sich unter anderem daraus, dass in den demokratischen Prozessen des Aushandelns von Interessen und des Wettstreits der politischen Ansichten niemand auf sicherem Grund steht. Jede Wahl ist letztlich unberechenbar, das Wahlvolk ist nie gänzlich zu durchschauen und das ausgeübte politische Amt kann schnell wieder verlorengehen. Zwar ist diese Abwahlmöglichkeit ein Vorzug der Demokratie, aber nicht aus Sicht der einzelnen Parlamentarier und Regierungsmitglieder, deren Ängste sich auch um die eigene politische Karriere drehen. 
 
        So führt die Angst vor den Wählern zum Teil auch dazu, dass notwendige Reformen nicht angegangen werden. Denn solche Reformversuche könnten die Wähler verärgern und zum Verlust des politischen Mandats führen. Die besondere Schwierigkeit besteht in diesem Zusammenhang darin, dass in modernen, pluralen Gesellschaften sehr verschiedene Interessengruppen agieren, sodass keine Politik alle gleichermaßen zufriedenstellt. Und alle haben deshalb Gründe, „die da oben“ für das, was ihrer Ansicht nach nicht gut läuft, verantwortlich zu machen. Dieses immer gegebene Protestpotenzial speist sich auch aus den Ängsten der Menschen davor, dass sich ihre Lebensbedingungen verschlechtern könnten. Je größer die Existenzangst ist, umso größer auch die Gefahr, dass sich Mehrheiten bilden, die das bestehende politische System nicht mehr weitertragen wollen. 
 
        Umgekehrt können Ängste von unten aber auch eingesetzt werden, um politische Forderungen zu stellen. Angstkommunikation kann als politisches Druckmittel benutzt werden, um andere politische Gruppierungen oder Parteien zu diskreditieren oder um gegenüber der Regierung besondere Aufmerksamkeit und besondere Rechte einzufordern. Angstpolitik von unten ist Angstpolitik durch Interessengruppen, die ihre Anliegen unter dem Aspekt der Angst oder Sorge in den öffentlichen Diskurs einbringen und damit die Regierung zum Handeln auffordern. Deutlich lässt sich dies an Friedens- und Abrüstungsbewegungen oder den bürgerschaftlichen Aktivitäten zum Klimaschutz erkennen. Gerade Klimaangst wird hier mit teils apokalyptischen Bildern bewusst erzeugt, um den Handlungsdruck auf Mitbürger und Regierungen zu erhöhen. 15  
 
        Aber auch in der Auseinandersetzung verschiedener politischer Gruppierungen im demokratischen Wettstreit um Aufmerksamkeit und die Realisierung der eigenen politischen Ziele werden die Ängste der Menschen angesprochen, die jeweils mit den politischen Konkurrenten in Verbindung gebracht werden: Angst vor Rechts, Angst vor Enteignung, Angst vor Überwachung, Angst vor ökonomischem Niedergang und vor Sozialabbau, Angst vor Migration und „Überfremdung“, Angst vor Verlust der nationalstaatlichen Souveränität im Zuge der Globalisierung und vieles mehr. 16  Auch dies sind Formen politischer Angst, die instrumentalisiert werden können. 
 
        Da Menschen angstfähige Wesen sind, besteht immer auch die Möglichkeit, dass sie sich beeindrucken und ängstigen lassen von bedrohlichen Szenarien, die diejenigen entwerfen, die aus dieser Angst ihren politischen Profit schlagen wollen. Alle Themen, die das menschliche Leben betreffen, sind dazu geeignet: etwa Kulturverfall, soziale Medien, Klimawandel, Aufrüstung, Extremismus, Kriminalität, Korruption, Arbeitslosigkeit, Migration oder Überwachung. 17  Sie nähren politische Ängste, wenn sie zum manipulativen Instrument politischer Akteure werden. Es ließe sich diagnostizieren: Steigen die Ängste der Menschen, bringt dies Demokratien in Gefahr, wenn sie nicht adäquat darauf reagieren. 
 
        KURZER AUSBLICK AUF EINE KLUGE ANGSTPOLITIK
 
        Politische Systeme, die im Interesse ihrer Bevölkerung agieren wollen, brauchen eine kluge Angstpolitik, auch, um der Instrumentalisierung der Angst etwas entgegensetzen zu können. Welche Aspekte spielen hierbei eine Rolle? 
 
        a) Zunächst einmal muss es im Interesse der Demokratie sein, die jeweiligen gesellschaftlichen Situationen klar zu erörtern. Dies hilft den Menschen, sich in ihrer eigenen Lebenswelt politisch orientieren zu können und Vertrauen gegenüber denjenigen aufzubauen, die als Repräsentanten die politische Macht ausüben. Die inhaltliche Analyse der Ängste in politischer Hinsicht erfordert es, die konkreten gesellschaftlichen und politischen Konstellationen zu bestimmen, die jeweils wirkenden politischen Kräfte zu benennen, die zu lösenden gesellschaftlichen Probleme zu identifizieren und dies alles mit den Vorstellungen von einem guten Leben abzugleichen.
 
        b) Politik sollte auch über eine eigene Angststrategie verfügen. Hierzu ist es notwendig, sich der Bedeutung der Ängste der Menschen für politische Entscheidungen bewusst zu sein und die politischen Ziele und Instrumente an sie anzupassen. Denn Angst ist die Instanz, die Gefahren anzeigt und es den Menschen dadurch ermöglicht, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Deshalb kann es nicht darum gehen, Angst überhaupt zu beseitigen und angstfrei zu leben. Vielmehr ist ein sinnvoller Umgang mit der Angst nicht nur individuell, sondern auch als inhaltliche Aufgabe von Politik geboten. Es geht um die Bestimmung der Angemessenheit von Angstpolitik als Strategie zur Durchsetzung politischer Ziele und um die politische Sensibilität für die Angstsituation einer Gesellschaft. 
 
        c) Nicht zu unterschätzen ist die Rolle der Medien, die durch die Art ihrer Berichterstattung, durch ihre Debattenkultur, ihre Fokussierung und Einordnung großen Einfluss darauf haben, wie Menschen ihr Weltbild inhaltlich ausstatten. Vor allem die sozialen Medien sind dort problematisch, wo ungebremst Wut und Hass forciert werden, und zwar nicht nur aus innerer Überzeugung der Nutzer, sondern weil dies viel Aufmerksamkeit erregt, Klicks generiert und für die Plattformen profitabel ist. 
 
        d) Doch zur Angstkultur und Angstpolitik gehört auch die individuelle Seite: Für jeden Menschen ist ein bewusster und produktiver Umgang mit den eigenen Ängsten erforderlich. Es ist notwendig, unsere eigenen Ängste zu verstehen und sie auf eine gewisse Weise auch selbst zu lenken. Wir können uns um eine sachliche Analyse der gesellschaftlichen und politischen Konstellationen bemühen, um sie beurteilen und bewerten zu können und so die Angstauslöser zu durchschauen. 
 
        e) Und schließlich gibt es eine politische Aufgabe auch dahingehend, die Menschen bei ihrer individuellen Angstbewältigung institutionell zu unterstützen und entsprechende klinische, therapeutische und soziale Angebote zur Verfügung zu stellen. 
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        ESSAY
 
        EIN FEIGES LAND HAT MICH GROẞGEZOGEN
 
        Gedanken zu Auswirkungen des Rechtsrucks in Deutschland
 
         Alice Hasters 
 
        Ich schreibe seit einigen Jahren über Rassismus. Als ich anfing, war ich überzeugt, dass vor allem mehr Bewusstwerdung notwendig ist, um ihn zu bekämpfen. Alle, ob betroffen oder nicht, bräuchten einfach mehr Begriffe, Empathie und Geschichten, um zu verstehen, wie sich Diskriminierung in dieser Welt äußert. Wir waren als Gesellschaft schließlich schon so weit gekommen, dass die meisten Menschen Rassismus ablehnten, selbst wenn diese Haltung nicht immer durch ihre Worte und Taten reflektiert wurde. Der Wille war also da, es fehlte nur noch das Werkzeug zur richtigen Umsetzung. Es brauchte die Erkenntnis, dass Rassismus mehr ist als nur extremistische Nazi-Ideologie, sondern sich auch in unbewussten, alltäglichen Handlungen äußert und in unseren Strukturen festsitzt, historisch so gewachsen. Wenn eine Gesellschaft das verstehen würde, dann könnte sie sich an die Umsetzung von Maßnahmen machen, die wirklich etwas verändern würden. 
 
        Doch in den Jahren meiner Tätigkeit musste ich feststellen, dass das Bewusstsein zwar stieg, der Rassismus dadurch jedoch nicht kleiner wurde. Einige Statistiken deuten sogar auf das Gegenteil hin. 01  Rechtsmotivierte Straftaten nehmen zu, der Zuspruch für (extrem) rechte Parteien und Politik steigt. Auch wenn heute mehr Menschen etwas mit dem Begriffen „Intersektionalität“, „BIPoC (Black Indigenous and People of Color)“ und „Weißsein“ anfangen können, lässt sich nicht behaupten, dass Deutschland mittlerweile ein sicherer Ort für Rassismus-Betroffene wäre. Wir leben 2025 in einem Land, das rassismuskritischer und rassistischer gleichzeitig geworden zu sein scheint. Dieser Umstand fordert Reflexion und Veränderung in Hinblick auf Strategien gegen Rassismus. Es geht nicht mehr nur um Bewusstwerdung, sondern um den sehr viel schwierigeren Teil der Verantwortungsübernahme und um Mut zur tatsächlichen Veränderung. 
 
        AUF NAIVITÄT FOLGT ANGST
 
        Hätte ich vor fünf Jahren den Auftrag bekommen, einen Text über Angst und Rassismus zu schreiben, dann hätte ich wahrscheinlich zunächst über meine Kindheit geschrieben. Die 1990er Jahre sind heute bekannt als Baseballschlägerjahre, weil rechte Hasskriminalität in der Zeit nach der Wiedervereinigung anstieg. 02  Ich würde über das Herzrasen erzählen, das ich als Kind bekam, wenn mir ein weißer Mann mit Glatze entgegenkam. Die Umwege, die ich ging, wenn ich eine Gruppe junger Menschen mit Springerstiefeln sah. Vielleicht würde ich auch davon erzählen, dass während der Fußball-WM 2006, während „die Welt zu Gast bei Freunden“ war, Teile Ostdeutschlands als No-go-Areas für BIPoC markiert wurden, weil sie als zu gefährlich galten. Darüber, dass, während die Anwesenheit von nicht-weißen Männern nachts in öffentlichen Verkehrsmitteln anderen Menschen Angst macht, sie mir ein Sicherheitsempfinden gibt, für den Fall, dass Nazis in die Bahn steigen. Doch auch wenn die Angst vor rassistischen Angriffen nicht verschwunden ist, wenn sie heute, den steigenden Zahlen nach zu urteilen, sogar größer sein müsste, ist sie momentan nicht meine Hauptsorge. 
 
        Meine Angst vor Rassismus hat sich zwar mit der zunehmenden Gewalt vertieft. Jedoch nicht in der Form, dass mein Herz noch schneller pocht als zuvor, wenn ich in einer Regionalbahn durch Brandenburg fahre. Sondern weil ich unterschätzt habe, mit was für einem Biest wir es tatsächlich zu tun haben. Es ist wie der Moment in Horrorfilmen, wenn der Held meint, das Monster endlich totgeschlagen zu haben. Kurz liegt es reglos am Boden. Und während der Held sich keuchend, aber erleichtert abwendet, sich mit letzter Kraft den Schweiß von der Stirn wischt, sehen wir schon, wie es hinter ihm wieder anfängt zu zucken. Das Monster bäumt sich auf, größer und zerstörungswütiger als zuvor. Nicht nur das, all die im Kampf abgeschnittenen Gliedmaßen haben nicht zum Tod, sondern schlicht zur Reproduktion geführt. Jetzt ist es eine ganze Monster-Armee.
 
        Ich weiß, dass dieses Monster eine physische Bedrohung für mich darstellt, dennoch sorge ich mich an den meisten Tagen nicht um meine körperliche Unversehrtheit. Ich verlasse die Tür, ohne damit zu rechnen, rassistisch beleidigt zu werden. Im Alltag fühle ich mich relativ sicher. Das liegt daran, dass ich mich meist in Filterblasen aufhalte und diese wenig verlasse. Genauso beteilige ich mich weniger an Diskussionen auf Social Media, blende sie stattdessen lieber aus, weil mir in den vergangenen Jahren bewusst geworden ist, wie sehr sich der Hass im Netz auf meine psychische Gesundheit niederschlägt. Damit bin ich nicht allein. Demokratische Stimmen entziehen sich zunehmend Online-Diskussionen, wie eine Studie von 2024 belegt. 03  Man könnte mir den Rückzug in urbane, linke Nachbarschaften zum Vorwurf machen, aber je rechter dieses Land wird, desto dankbarer bin ich für Orte, an denen ich mich sicher fühle.
 
        Momentan befürchte ich, dass etwas Gravierenderes passieren könnte als direkte Angriffe auf meine Person. Ich habe Angst vor dem politischen und kulturellen Wandel, bei dem nicht mal mehr versucht wird, Rassismus zu bekämpfen, sondern der Kampf sogar aktiv unterbunden wird. Vielleicht klingt das für einige dramatisch, wie Hysterie und Panikmache. Vielleicht ist es aber auch eine logische Prognose angesichts dessen, was gerade passiert. Noch äußert sich diese Angst bei mir persönlich vor allem in Form von Albträumen. In der Nacht sehe ich brennende Häuser und zerborstene Fensterscheiben. Rennende Beine im Überlebensmodus. Niemand hilft. Eine Angst, die mich nur im Schlaf heimsucht, jedoch für andere in diesem Land schon Realität geworden ist. 04  Ich versuche mich zu beruhigen, indem ich meine Privilegien aufzähle. Meinen Reisepass. Meine Kontakte. Geld auf meinem Konto. Wenn ich müsste, könnte ich gehen. Damit gehöre ich zu den fast 25 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die aufgrund des Rechtsrucks über Auswanderung nachdenken. 05  
 
        Wenn die Angst in Form einer Vorahnung auftaucht, dann ist ihr meist ein Verlust von Naivität vorausgegangen. Meine Angst hat sich vertieft, weil ich mich hilfloser fühle als zuvor. Weil ich mich dafür schäme, gedacht zu haben, es würde leichter sein, Rassismus zu bekämpfen. Weil ich lange Zeit nicht sehen konnte, wie strategisch die Rechte agiert. Ihre Netzwerke. Ihre Pläne. Ihr Geld. Ihre Loyalität zueinander. Sie gewinnen gerade. Der reichste Mann der Welt wirbt für die AfD, abgedruckt in einer deutschen Zeitung, die zum mächtigsten Nachrichtenkonzern dieses Landes gehört. 06  Die AfD ist vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden, auch wenn diese Einstufung aufgrund einer Klage erst einmal ausgesetzt werden musste. Für einige Landesverbände der AfD gilt sie trotzdem. 07  Während ich diesen Text schreibe, ist die AfD laut Forsa-Umfragen die beliebteste Partei in Deutschland. 08  In Potsdam haben sich Menschen getroffen, um sogenannte Remigrationspläne zu besprechen. Lehrpersonen aus Brandenburg berichten, dass Schüler*innen offen rechtsextrem sind, und werden deswegen bedroht. 09  Selbst linke Stimmen stellen sich gegen die sogenannte Wokeness 10  – ein rechter Kampfbegriff, der hauptsächlich als Reaktion auf die antirassistische Black-Lives-Matter-Bewegung entstanden ist und mit dem diese gezielt angegriffen wird, genauso wie Klimaaktivismus und queere und feministische Bewegungen. Das macht mir Angst. 
 
        ANGST IST KEIN BEWEIS
 
        Angst an sich ist kein überzeugendes Argument. Sie allein reicht nicht, um wachsende Gefahren zu beweisen. Denn sie ist ein subjektives Gefühl, das genauso durch Tatsachen ausgelöst werden kann wie durch Lügen. 2014 gründete sich die antimuslimische Bewegung Pegida, die die Islamisierung des Abendlandes befürchtete. Sie mobilisierte Personen, indem sie Angst schürte. Als ein Jahr später mehr als eine Million Menschen, zum Großteil aus Ländern mit muslimischer Mehrheit, in Deutschland ankamen, um Asyl zu beantragen, 11  wurde die von der Bewegung formulierte Angst vor der Islamisierung immer lauter. Desinformation, die hauptsächlich über Facebook und rechte Medien verbreitet wurde, wirkte wie Benzin auf die bereits lodernde Panik. Es waren Posts über Geflüchtete, die angeblich klauten, betrögen, schlügen, vergewaltigten. Uralte Stereotype, die jetzt im neuen Kontext präsentiert wurden. Mit diesen sich rasant verbreitenden Fake-News entlud sich auch eine neue Wut auf etablierte Medien, vor allem auf die öffentlich-rechtlichen, weil es für diejenigen, die Lüge und Fakt nicht unterscheiden konnten, so aussah, als würden Journalist*innen die sich vermeintlich ausbreitende Gewalt verschweigen. 
 
        Der starke Anstieg an Geflüchtetenzahlen war insbesondere für Kommunen oftmals anstrengend und überfordernd, da in kurzer Zeit viel Hilfe organisiert werden musste, was nicht immer reibungslos gelang. 12  Die Anzahl der Straftaten stieg jedoch bundesweit langfristig nicht an, 13  und der Anteil an Muslim*innen in der deutschen Bevölkerung erreichte nicht einmal sechs Prozent. Trotzdem fühlten sich Menschen zunehmend unsicherer 14  und schätzten den muslimischen Bevölkerungsanteil meist sehr viel höher ein. 15  Wenn eine Form von Rassismus aufkommt, dann dauert es nicht lange, bis die anderen Formen nachziehen. Wer glaubt, Muslim*innen seien nicht mit Europa vereinbar, denkt das gleiche letztendlich auch über alle Menschen, die als „fremd“ markiert werden. 
 
        Man müsse die Ängste der Bürger aufnehmen, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) als Reaktion auf Pegida. 16  Ähnliches äußerten auch andere Politiker*innen seither immer wieder. Deutschland hat Angst vor der Angst. Dieses Land fürchtet sich vor allem, was ihm fremd und anders erscheint. Aber es fürchtet sich auch vor sich selbst. Weil es bereits gesehen hat, wie die Angst vor einer ungewissen Zukunft hierzulande in Hass umschlagen und letztendlich im Faschismus enden kann. Die Angst vor sich selbst könnte man als „Ich-Angst“ beschreiben: Als Sorge vor Kontrollverlust, entweder ausgelöst durch schwer in Schach zu haltende Triebe oder durch Moralansprüche, die man meint, nicht einhalten zu können. Diese Echokammer bietet eine denkbar schlechte Grundlage für konstruktive Politik, denn Angst ist bekannterweise kein guter Ratgeber. So reagiert die Politik immer wieder mit dem gleichen Fehler: Sie versucht, die wachsende Angst vor Muslim*innen und anderen nicht-weißen Menschen zu beschwichtigen, indem sie so tut, als sei sie begründet. So werden Lügen zu Fakten. So wächst Rassismus. 
 
        Deutschland versucht immer wieder, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Die Antwort auf rassistische Ausschreitungen Anfang der 1990er Jahre hieß Asylkompromiss. 17  Als Menschen ermordet wurden, Häuser brannten, Hakenkreuze auf die Wände gesprüht wurden, versuchte man das Problem zu lösen, indem man mehr Menschen abschob und weniger hineinließ. Auf die vom Einwanderungsjahr 2015 ausgelöste Panik reagierte die Politik 2016 mit dem Asylpaket II, das beschleunigte Asylverfahren versprach, damit Menschen schneller abgelehnt und zurückgeführt werden konnten. 18  Auch wenn die Zahl der Asylsuchenden seit 2015 zurückgegangen ist, breitet sich auf europäischer Ebene die Anti-Migrationsstimmung weiter aus. Dies zeigt etwa die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, 19  die es einfacher macht, Menschen des Landes zu verweisen und sie in Lagern an den EU-Außengrenzen festzuhalten. Die Regierungen der EU-Staaten scheinen mit diesen Entscheidungen eine Prävention für rechte Politik zu sehen. Ich sehe darin einfach nur ihre Umsetzung. 
 
        „Die Werkzeuge des Herrschers werden das Haus des Herrschers nicht demontieren.“ Das sagte die afroamerikanische Aktivistin, Dichterin und Autorin Audre Lorde bereits 1979. 20  Der Rechtsruck wird sich nicht mit rechtsgewandter Politik aufhalten lassen. Die deutsche Angst vor nicht-weißer Einwanderung wird sich nicht beruhigen, indem man Maßnahmen ergreift, die signalisieren, dass diese Angst berechtigt ist. Grenzkontrollen und Auffanglager werden Menschen nicht davon überzeugen, dass die Einwanderung von BIPoC keine Gefahr darstellt. 
 
        Diese politische Linie zeigt, dass Gefühle einen größeren Stellenwert in der Politik eingenommen haben als Tatsachen. Es stimmt, dass eine Gesellschaft, die laut Zahlen und Statistiken zwar stabil scheint, sich jedoch nicht so anfühlt, kein zufriedenstellender Zustand ist. Allerdings kann die Lösung nicht sein, Tatsachen an Emotionen anzupassen. Es muss immer umgekehrt sein. Wer versucht, Angst abseits von der Wahrheit zu bekämpfen, wird immer neue säen. Denn je mehr die Politik versucht, die von rechtsaußen geschürte Angst zu beruhigen, desto mehr Angst bekomme ich, bekommen diejenigen, die von Rassismus und Ausländerfeindlichkeit betroffen sind. 
 
        Angst gilt als ein typisch deutsches Gefühl – so sehr, dass „Angst“ mittlerweile ein Germanismus im Englischen ist. German Angst ist seit Ende des 20. Jahrhunderts ein feststehender Begriff, um die ausgeprägt nervöse Reaktion auf jegliche Veränderung in diesem Land zu beschreiben. 21  
 
        Viel entscheidender als die Angst selbst ist jedoch der Umgang mit ihr. Auf welche Reflexe greift man zurück? Die bekanntesten Reaktionen auf Angst sind Kampf, Flucht oder Erstarren – fight, flight or freeze heißt die englische Alliteration dazu. Weniger bekannt ist, dass neben diesen drei Impulsen auch ein vierter auftreten kann. Im Englischen nennt man ihn fawn – wie das Rehkitz. Ist die Bedrohung zu groß, um sie zu bekämpfen, reagieren Opfer in diesem Fall mit dem Versuch, es den Angreifer*innen recht zu machen und schnellstmöglich wieder Harmonie herzustellen. Fawn wird im Deutschen entweder mit „Anpassung“ übersetzt. Oder mit „Unterwerfung“.
 
        Es ist diese Reaktion, die ich in der deutschen Bevölkerung und in der Politik zu erkennen meine. Man priorisiert die Wiederherstellung eines Zusammenhalts und opfert dafür die Wahrheit. Die Spaltung in der Gesellschaft wird stärker beklagt als die Verbreitung von rassistischer Desinformation und antisemitischen Verschwörungsmythen. Das macht mir Angst. Ich merke, wie sie seit einigen Jahren stetig in mir wächst. Durch die Ermordung von Walter Lübcke, den Anschlag in Halle und die Attacke in Hanau. Aber auch durch den Stimmungswechsel in diesem Land, den der 7. Oktober 2023 ausgelöst hat. 
 
        RASSISMUS UND ANTISEMITISMUS NACH DEM 7. OKTOBER
 
        Ein paar Tage nach dem 7. Oktober 2023 ging ich spazieren und kam an einem Fußballplatz vorbei, auf dem gerade Jugendliche ein Turnier spielten. Um den Platz herum parkten Polizeiautos. Beamte standen auf der kleinen Tribüne. Viele der Jungs auf dem Platz hatten meiner Beurteilung nach Migrationshintergrund. Ich vermutete, dass die Präsenz der Polizei so groß war, weil sie sicherstellen wollte, dass während des Spiels keine antisemitischen Symbole auftauchten, oder solche, die Solidarität mit Palästinenser*innen ausdrückten. Kurz nach dem Terroranschlag in Israel wurde kaum zwischen Palästina-Solidarität und Hamas-Verherrlichung unterschieden. Ehrlich gesagt sind wir auch heute in dieser Hinsicht kaum weitergekommen. 
 
        Als ich die Polizei das Fußballspiel bewachen sah, stiegen mir Tränen in die Augen, von denen ich selbst überrascht war. Ich war traurig und wütend, diese Jungs unter Generalverdacht zu sehen. Ich machte mir Sorgen: Ob das Misstrauen, das ihnen entgegengebracht wurde, wiederum ihr eigenes Misstrauen gegenüber dieser Gesellschaft und ihren Institutionen schüren würde? Ihr Zugehörigkeitsgefühl verunmöglichen würde? Erst in diesem Moment bemerkte ich, dass dieser Anblick mich an eine alte Wunde erinnerte, die ich selbst verdrängt hatte: Die Zeit nach dem 11. September 2001. Als sich der Blick auf muslimische Menschen hierzulande veränderte. Als sie auf einmal nicht mehr als Menschen, sondern vor allem als Bedrohung gesehen wurden. Ich musste an muslimische Freunde und Bekannte von damals denken, die sich immer mehr verhärteten bei dem Versuch, die eigene Würde zu bewahren. Gerade muslimische Jugendliche mussten damals durch eine Welt zwischen gesteigertem Rassismus und Islamismus navigieren. Manche schafften das nicht. Es hatte so viel Arbeit gekostet, diese Zeit zu überwinden. Und nun war sie wieder da, befürchtete ich. 
 
        Ich beschreibe diese Szene, meine mit ihr verbundenen Sorgen, und muss gleich eine Klarstellung hinterherschicken. Der Anschlag vom 7. Oktober galt Israelis, vor allem Jüd*innen. Ich mache mir große Sorgen um den wachsenden Antisemitismus in diesem Land. Ich halte ihn nicht für ein minderes Problem, und das ist die Wahrheit. Doch dass ich das so klarstelle, rührt aus der Angst heraus, dass meine Bedenken zu antimuslimischem Rassismus sonst als antisemitisch gewertet würden. Weil sie als false balance, eine Täter*innen-Opfer-Umkehr oder sonstige Verzerrung verstanden werden könnten. Das beweist schon, dass Angst längst unseren Diskurs bestimmt. Meine Erwähnung von Antisemitismus ist zu einer Fawn-Reaktion verkommen; sie dient der Vermeidung eines Konflikts, der Verhinderung eines eventuellen Angriffs. Meine Erwähnung von Antisemitismus wird dem sich ausbreitenden Antisemitismus nicht gerecht. Sie ist feige. Ich bin feige, wie dieses Land, das mich großgezogen hat. 
 
        Seit dem 7. Oktober scheinen sich die Bekämpfung von Rassismus und die Bekämpfung von Antisemitismus antagonistisch gegenüberzustehen. Als würde der Schutz der einen Gruppe bedeuten, dass man die andere in Unsicherheit versetzen müsste. Dabei wissen wir genau, dass sich beides gegenseitig bedingt. Es war schon immer so. Auch nach dem 11. September übrigens, als sich neben der grassierenden Angst vor Islamismus antisemitische Verschwörungsmythen verbreiteten, in denen behauptet wurde, dass es jüdische Kräfte sein müssten, die hinter dem Anschlag auf das World Trade Center steckten. 22  
 
        Bisher sehe ich in diesem Land bis auf wenige Ausnahmen kaum ein ehrliches Interesse, sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen. Mir scheint es vor allem darum zu gehen, der Ich-Angst entkommen zu wollen. Antisemitismus-Vorwürfe treffen seit dem 7. Oktober viele Menschen, die das Vorgehen der israelischen Regierung und des Militärs verurteilen. 23  Mich traf der Antisemitismus-Vorwurf zunächst, weil ich nichts sagte. 24  Und als ich etwas sagte, traf er mich auch. 25  Abgesehen von expliziten Hassnachrichten auf Social Media war dieser Vorwurf eher indirekt – vor allem, weil er nicht auf Tatsachen beruhte. Doch kurz nach dem 7. Oktober wurden Interviews mit mir nicht veröffentlicht, Jobs abgesagt – und fast wäre eine bereits geplante und ausverkaufte Lesung ausgefallen, hätte die Moderatorin an dem Abend den Veranstalter nicht überzeugt, dass ich keine Antisemitin bin. Ich weiß, dass meine Hautfarbe und mein Schreiben über Rassismus etwas mit diesen Vorwürfen zu tun haben. Ich merkte, wie Menschen nicht mehr hören konnten, was ich sagte, weil ihre Urteile schon gefällt waren. Das passiert immer, wenn Rassismus überhandnimmt. Weshalb ich aufhörte, dazu etwas zu sagen. 
 
        Angst macht leise. Angst macht feige. Angst wächst durch Vermeidung, manchmal so sehr, dass sie eventuell nicht mehr in Schach zu halten ist. Das ist, wovor ich mich fürchte. Vor Angst, die es nicht schafft, in Mut umgewandelt zu werden. Denn sie verzerrt die Sicht. Auf einmal sieht man Monster statt Menschen. Angst, die Schutz vor allem in der Härte sieht, verändert das Verhalten. Auf einmal wird man selbst zum Monster, weil man um seine Existenz fürchtet. Auf einmal ist das die neue Existenz. Auf einmal muss die Angst nun aufrechterhalten werden, weil man sonst nicht mehr weiß, wer man ist. Auf einmal dreht sich das Leben nur noch darum, diese Angst zu bestätigen. Das ist, was ich befürchte. Das ist, was mir Albträume macht.
 
        Meine Sorge ist, dass wir alle langsam zu Monstern werden, mit der Absicht, Monster zu bekämpfen – oder vielmehr, sie zu beruhigen. Und dass es am Ende genau dieser Umstand ist, der Antisemitismus und Rassismus in die Höhe treibt. Dass die Deutschen in ihrer Rückkehr zu den alten Reflexen letztendlich Jüd*innen die Schuld geben werden für ihren Rassismus und für die deutsche Verstrickung in Kriegsverbrechen durch Waffenlieferungen. 
 
        Wir brauchen Verantwortung und Mut. Dies ist ein Versuch, beides zu demonstrieren. Sprechen allein, Worte finden allein, wird uns nicht retten. Doch wenn wir den Versuch aufgeben, das, was passiert, zu erklären; aufhören aufzuklären, aufhören, Zeugnis abzulegen; wenn wir aufhören zu versuchen, unsere eigenen Worte zu finden, und stattdessen die der Rechten übernehmen – dann hat die Angst schon gesiegt. Wissen hilft nicht gegen das Gefühl der Angst, vielleicht bekommt sie durch Erkenntnisse sogar klarere Konturen. Aber Wissen macht einen stark gegen die Verführung, der Angst nachzugehen. Ich hoffe, es kann sich durchsetzen, im Rauschen von Desinformation und Emotionen. Wissen hat die Kraft, Dinge zu verändern. Ein feiges Land muss nicht für immer feige bleiben. 
 
        Ich denke an die afrodeutsche Lyrikerin May Ayim, die sich in ihrem Gedicht „grenzenlos und unverschämt“ vornahm, aller Zuschreibungen von außen zum Trotz einen Schritt weiterzugehen. Und noch einen. Dorthin, wo ihre Schwestern sind, wo ihre Brüder stehen, wo ihre Freiheit beginnt. Vielleicht werden wir eines Tages diese Schritte gemeinsam gehen, bis wir so einen weiten Vorsprung vor der Angst haben, dass wir unsere Entscheidungen nicht mehr auf ihrer Grundlage treffen müssen. Vielleicht ist der Kampf gegen das Monster irgendwann einmal gewonnen. Dann können wir endlich aufhören gegen das zu kämpfen, was wir nicht sein wollen, und uns beginnen zu fragen, wer wir sein möchten. 
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        KLIMA-ANGST
 
        Emotionale Reaktionen auf eine bedrohliche Zukunft
 
         Stephan Heinzel · Paula Blumenschein · Dagny Giel · Katherina Heinrichs · Felix Peter · Nora Spirkl 
 
        Die Erderhitzung ist zu einer beispiellosen Gefahr für menschliches Leben auf der Erde geworden. Sie bedroht nicht nur die Lebensgrundlagen und die Gesundheit ganzer Bevölkerungen, sondern destabilisiert zunehmend ganze Gesellschaften – sei es durch politische Auseinandersetzungen um Notwendigkeit und Ausmaß von Anpassungsmaßnahmen und Transformationsprozessen oder Verteilungskämpfe von und zwischen Staaten. So hat sich eine permanente Krise mit immer katastrophaleren Auswirkungen entwickelt: die Klimakrise. Die Auseinandersetzung mit ihr beeinträchtigt nicht zuletzt die psychische Gesundheit vieler Menschen. So führen immer häufigere und schwerwiegendere klimabedingte Extremwetterereignisse in vielen Regionen zu existenziellen Ängsten und Sorgen. Auch bereits das Wissen um das Ausmaß und die Dringlichkeit der Krise kann Angst, Hilflosigkeit, Verunsicherung und andere aufwühlende Gefühle auslösen, wobei Angst diejenige emotionale Reaktion ist, die öffentlich und wissenschaftlich am häufigsten thematisiert wird. Wichtig ist: Diese „Klima-Angst“ ist meist nicht übertrieben, sondern eine angemessene Reaktion auf eine wissenschaftlich erwiesene, enorme Bedrohung. Sie sollte deshalb keinesfalls als persönliches Problem heruntergespielt werden, das individuell „gelöst“ werden muss. Die Lösung liegt zuallererst in einem wirksamen Klimaschutz.
 
        WAS IST KLIMA-ANGST?
 
        In den vergangenen Jahren hat das Thema Klima-Angst sowohl in den Medien als auch in der Wissenschaft an Bedeutung gewonnen. Der Begriff wird dabei unterschiedlich definiert; oft wird er als Teilbereich der Öko-Angst (Eco-Anxiety; der deutsche Begriff ist wenig gebräuchlich) betrachtet, welche neben der Klimakrise auch andere Umweltprobleme wie Umweltzerstörung oder Artensterben umfasst. Manche Autor*innen fassen den Begriff weit und schließen neben der Angst auch andere belastende Gefühle ein. 01  Für dieses Kapitel verwenden wir die engere Definition: Klima-Angst bezeichnet die andauernde Angst oder Sorge vor den Folgen der Klimakrise. 02  
 
        Grundsätzlich können alle, die sich bewusst mit der Klimakrise auseinandersetzen, Klima-Angst empfinden. Im Gegensatz zur Furcht, die auf ganz konkrete Gefahren ausgerichtet ist (beispielsweise eine Unwetterwarnung), bezieht sich Klima-Angst typischerweise auf zukünftige Bedrohungen und geht oft mit erheblicher Unsicherheit einher. 03  Dabei äußert sie sich häufig in Form von Sorgen um die Zukunft. Sie kann sich zum Beispiel dadurch entwickeln, dass Personen über die Klimakrise lesen, sprechen oder davon hören.
 
        Dass eine solche Auseinandersetzung mit der Thematik Klima-Angst auslöst, ist angesichts der existenziellen Auswirkungen der menschengemachten Klimakrise folgerichtig. Klima-Angst ist somit keine unangemessene, übermäßig emotionale Reaktion im Sinne einer psychischen Störung. Im Gegenteil: Tatsächlich ist es eher bedenklich, wenn sich Menschen gar keine Sorgen über die Klimakrise machen. 04  Obwohl diese Sichtweise in der Wissenschaft unstrittig ist, wird der Begriff Klima-Angst im öffentlichen Diskurs unterschiedlich verwendet und verstanden und kann sogar Ablehnung hervorrufen. 05  Diese spiegelt sowohl die zum Teil kontroverse Darstellung von Klimakrise und Klima-Emotionen in Politik und Medien als auch eine generell ablehnende Haltung gegenüber Angst (zum Beispiel als „schlechter Ratgeber“) in unserer Gesellschaft wider.
 
        Wissenschaftlich gesehen unterscheidet sich das Ausmaß an Angst hinsichtlich der Klimakrise deutlich von Person zu Person und von Region zu Region. Während weltweit viele Menschen Klima-Angst empfinden, erleben im Globalen Norden noch vergleichsweise wenige dadurch alltägliche Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen und Freudlosigkeit. In anderen Regionen, vor allem im Globalen Süden (etwa den Philippinen oder Indien), die bereits sehr schwerwiegenden Auswirkungen der Klimakrise ausgesetzt sind, werden Alltagsbeeinträchtigungen durch Klima-Angst hingegen häufiger benannt. 06  
 
        Dass Klima-Angst belastend wirken kann, liegt nicht allein an dem Angst-Gefühl an sich, sondern vor allem an der tatsächlichen Bedrohung, durch die diese emotionale Reaktion berechtigterweise hervorgerufen wird: die Klimakrise und noch spezifischer das Erleben unzureichender politischer Entscheidungen und Maßnahmen zu deren Eindämmung. In jedem Fall sollte Klima-Angst nicht nur politisch, sondern auch gesundheitlich ernst genommen werden. Denn Forschungsbefunde zeigen, dass sie im Zusammenhang mit generellen Symptomen von Angst, Depression und Stress auftreten kann. 07  
 
        WER HAT KLIMA-ANGST?
 
        Obwohl Klima-Angst noch ein relativ neues Forschungsgebiet ist, wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Studien dazu veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass weltweit insbesondere junge Menschen Klima-Angst empfinden. In einer internationalen Untersuchung mit 10000 Teilnehmenden im Alter von 16 bis 25 Jahren aus zehn verschiedenen Ländern des Globalen Südens und Nordens gaben rund zwei Drittel der Befragten an, dass die Klimakrise bei ihnen Angst auslöst. 08  Sechs von zehn Teilnehmenden äußerten große oder extreme Sorgen über die Bedrohung, die die Klimakrise für die Menschheit und den Planeten darstellt. Darüber hinaus empfanden drei Viertel der Befragten die Zukunft als beängstigend, während gut die Hälfte die Menschheit als dem Untergang geweiht ansah. Dieses Ergebnis wurde in systematischen Auswertungen und Zusammenfassungen des Forschungsstandes bestätigt: Klima-Angst ist unter jungen Menschen insgesamt sehr verbreitet. Das betrifft auch Kinder, wenngleich es diesbezüglich noch sehr wenig Forschung gibt. 09  
 
        Neben dem Alter spielen weitere Merkmale eine Rolle. So berichten Frauen im Vergleich zu Männern häufiger von Klima-Angst, genauso wie Menschen mit eher linker politischer Einstellung. Eine größere Wahrscheinlichkeit, Klima-Angst zu verspüren, zeigen außerdem Menschen, die sich stärker mit der Natur verbunden fühlen, sich wegen der Zukunft und/oder der Umwelt größere Sorgen machen, sowie Personen, die häufiger Informationen über die Klimakrise und deren Konsequenzen aufnehmen. Personen, die von Klima-Angst berichten, sind außerdem zurückhaltender in ihrer Kinderplanung, sowohl, um eine weitere Verschlimmerung der Klimakrise zu vermeiden, als auch, weil die Kinder später nicht unter den Auswirkungen der Klimakrise leiden sollen. 10  
 
        In der Übersichtsarbeit von Kühner et al. (2025) stammten fast drei Viertel der ausgewerteten Studien aus dem Globalen Norden. Allerdings zeigen Personen aus dem Globalen Süden mehr Klima-Angst, vermutlich, da sie die Auswirkungen stärker zu spüren bekommen und über weniger Ressourcen zur Bewältigung verfügen. 11  So ist beispielsweise der Anteil junger Menschen, die aufgrund der Klimakrise extrem oder sehr besorgt sind, in den Philippinen (84 Prozent), Indien (68 Prozent) und Brasilien (67 Prozent) deutlich höher als in den USA (46 Prozent) und in Finnland (44 Prozent). 12  
 
        Zum aktuellen Zeitpunkt weisen viele Untersuchungen nur eine eingeschränkte wissenschaftliche Qualität auf und gründen außerdem auf einer Vielzahl unterschiedlicher Definitionen von Klima-Angst. Darüber hinaus wird Klima-Angst häufig nur mit einer einzigen Frage erfasst oder mit anderen Klima-Emotionen vermischt. Das schränkt die Vergleichbarkeit der Studien ein. Zudem lässt sich bei manchen Fragestellungen nicht immer bestimmen, was Ursache und was Wirkung ist: Verspürt eine Person zum Beispiel verstärkt Klima-Angst, weil sie sich mit der Klimakrise beschäftigt – oder umgekehrt? Hier wären mehr konzeptuelle Klarheit und Längsschnittforschung wünschenswert.
 
        VIELFALT DER KLIMA-EMOTIONEN
 
        In der bisherigen Klima-Emotionsforschung nimmt Klima-Angst eine prominente Rolle ein. Das vernachlässigt den Wissensstand zu menschlichen Emotionen: Sie stellen komplexe und individuell sehr unterschiedliche Reaktionen dar und treten selten als Einzelemotionen auf. Für die Reaktion auf die Klimakrise werden mittlerweile eine ganze Reihe unterschiedlicher emotionaler Reaktionen beschrieben. 13  Solche Emotionen lassen sich auf unterschiedliche Weise einordnen – etwa danach, ob sie als angenehm oder unangenehm empfunden werden oder ob sie eher aktivierend oder lähmend sind. Wie viele und welche Klima-Emotionen sich im Detail unterscheiden lassen, ist nicht abschließend geklärt. Eine aktuelle Studie beschreibt acht zentrale Klima-Emotionen: Klima-Angst, -Trauer, -Wut, -Schuld, -Verachtung, -Machtlosigkeit, -Einsamkeit und -Zuversicht. 14  Eine repräsentative Studie in Deutschland ergab, dass neben Klima-Angst die Emotionen Klima-Wut und -Trauer zu den häufigsten gehören. 15  In verschiedenen Studien zeigte sich, dass Personen, die von Klima-Angst berichteten, auch andere unangenehme Klima-Emotionen erlebten. Klima-Angst tritt also nur selten allein auf.
 
        Emotionen spiegeln nicht nur individuelles, persönliches Erleben wider, sondern sind in die Kultur eingebettet, an der wir uns orientieren. In Emotionen stecken geteilte Werte, Identität, Überzeugungen und soziale Normen. 16  Westliche Kulturen betonen eher die eigene Wahrnehmung sowie eigene Ziele und damit vorwiegend selbstbezogene Emotionen wie Wut oder Stolz. Östliche Kulturen hingegen fokussieren stärker die Gruppe und die Meinung anderer Personen und damit eher soziale Emotionen wie Mitgefühl oder Scham. 17  
 
        Durch den westlichen Fokus vieler Studien beschreibt Klima-Angst oft eher eine indirekte Sorge statt unmittelbare Furcht von Menschen, die bereits stark von Klimafolgen betroffen sind. Ein Blick über diesen Forschungsrahmen hinaus zeigt Unterschiede in den Klima-Emotionen zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden. Für Menschen des Globalen Südens bedeutet Klima-Angst oft keine entfernte Sorge, sondern die direkte Erfahrung von Klimafolgen. Ihre Klima-Wut richtet sich beispielsweise auf die verantwortlichen Industrienationen. In diesem Kontext ist Zuversicht notwendig, um handlungsfähig zu bleiben und nicht in Hilflosigkeit zu verharren. Im Vergleich zum Globalen Norden berichten Menschen des Globalen Südens jedoch von weniger Zuversicht und stärkerer Angst und Wut. 18  Besonders ausgeprägt scheint die Klima-Angst zu sein, wenn Befragte gleichzeitig das Gefühl haben, dass ihre Regierung im Umgang mit der Klimakrise versagt. Hier wird deutlich, dass Klima-Emotionen auch von den politischen Rahmenbedingungen abhängen.
 
        WIE FÜHRT KLIMA-ANGST ZU KLIMA-ENGAGEMENT?
 
        Die gegenwärtige Forschung zu Klima-Angst untersucht auch, wie diese mit klimafreundlichem Verhalten zusammenhängt. Die Mehrzahl der Studien zeigt, dass Klima-Angst eine gleichermaßen informative und handlungsleitende Funktion haben kann: Sie signalisiert, dass etwas nicht in Ordnung ist, und motiviert zum Engagement für Klimaschutz. Personen mit stärkerer Klima-Angst sind klimafreundlicher eingestellt und geben an, sich entsprechend zu verhalten – etwa durch individuelle Klimaschutzmaßnahmen, Klima-Engagement und -Protest oder die Unterstützung klimapolitischer Maßnahmen. 19  Die Hypothese, dass besonders starke Klima-Angst eine lähmende Wirkung und somit Handlungsunfähigkeit zur Folge hätte, hat sich empirisch nicht bestätigt. Bei sehr ausgeprägter Klima-Angst nimmt der Zusammenhang zu klimafreundlichem Verhalten zwar etwas ab, bleibt aber weiterhin positiv. 20  Eine aktuelle Studie weist darauf hin, dass Klima-Aktivismus am besten durch ein Zusammenspiel aus Klima-Angst und Klima-Zuversicht vorhergesagt werden kann. 21  Zudem scheint Klima-Wut eine besonders aktivierende Funktion zu haben. 22  
 
        Gesellschaftliche Strategien im Umgang mit Klima-Angst sollten insgesamt darauf abzielen, Handlungsfähigkeit zu stärken und das Wohlbefinden zu schützen. Dies kann über verschiedene Wege geschehen. Wichtige Voraussetzungen für eine gesellschaftlich wirksame Bewältigung der Klimakrise sind unter anderem das Verstehen und die Akzeptanz der Klimakrise. Um persönlich angemessen reagieren zu können, müssen wissenschaftliche Erkenntnisse über realistische und individuell umsetzbare Handlungsoptionen bekannt sein, die zur Eindämmung der menschengemachten Klimakrise beitragen. In der medialen Kommunikation über die Klimakrise sollten zudem Verzögerungsdiskurse 23  entlarvt werden, welche die Anerkennung der Krise und somit wirksamen Klimaschutz aktiv untergraben können: 24  Diese Diskursstrategien schreiben etwa im Stil des Whataboutism die Handlungsverantwortung ausschließlich anderen Ländern zu, betonen die Nachteile von Klimaschutz oder behaupten, zukünftige Technologien würden die Lösung für alles bringen („Technologieoptimismus“).
 
        Auf gesellschaftlicher Ebene sollte Zuversicht im Sinne einer realistischen, konstruktiven Hoffnung mit Blick auf die Zukunft gestärkt werden. Institutionen könnten mit gutem Beispiel vorangehen – also wirksamen Klimaschutz und Klimaanpassung betreiben und dies nach außen kommunizieren – oder Medien könnten breiter darstellen, was überall auf der Welt und auch vor Ort bereits an wirksamem Klimaschutz geschieht und wie viele Menschen sich daran beteiligen. Außerdem braucht es eine gemeinsame Vorstellung einer nachhaltig lebenden Gesellschaft, die positiv besetzt ist und nicht nur von Verzichts-Narrativen dominiert wird. Es sind also positive Erzählungen zu realisierbaren Zukunftsperspektiven notwendig, um ein Gleichgewicht aus Angst und realistischer Hoffnung herzustellen. 25  
 
        Klima-Angst sollte in diesem Zusammenhang als wichtige lebens- und gesundheitsschützende Ressource betrachtet werden. Eine gesellschaftliche Anerkennung von Klima-Angst und anderen Klima-Emotionen kann dabei helfen, diese Gefühle auf individueller Ebene anzunehmen und einen guten Umgang damit zu finden. 26  Dabei scheint eine sinnfokussierte Bewältigung hilfreich: 27  Hier wird die Ernsthaftigkeit der Klimakrise anerkannt, wobei durch einen Fokus auf ermutigende Trends gleichzeitig eine zuversichtliche Einstellung aufrechterhalten wird, die eigenes sinnstiftendes Handeln ermöglicht. Junge Menschen, die diese Strategie anwenden, engagieren sich tendenziell stärker für den Klimaschutz und zeigen ein höheres Wohlbefinden.
 
        Um aus Sorgen um unseren Planeten klimafreundliches Verhalten abzuleiten, sollten folglich nicht nur abstrakte Ziele formuliert werden („Die Welt muss bis 20XX klimaneutral sein“), sondern auch konkrete Handlungsoptionen betont und ermöglicht werden (zum Beispiel Rad statt Auto fahren, auf vegane Ernährung umstellen, Flugreisen vermeiden). Diese wirken oft nicht nur positiv aufs Klima, sondern auch auf die Gesundheit. 28  Dafür braucht es entsprechende Weichenstellungen in der Infrastruktur und Gesetzgebung, die klimafreundliches Verhalten zur Norm und zur jeweils einfachsten und günstigsten Verhaltensoption machen.
 
        Angesichts der erforderlichen Transformationen zur Bekämpfung ökologischer Krisen ist nicht zuletzt kollektives Handeln nötig, 29  um umfassende Veränderungen in wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen durchzusetzen. Dabei ist es wichtig, dass sich Einzelne als Teil einer wirksamen Gruppe erleben. Dieses Engagement fördert nicht nur effektiven Klimaschutz, sondern könnte auch einen konstruktiven Umgang mit Klima-Angst ermöglichen, da gemeinsames Handeln Raum für Selbstwirksamkeit und soziale Verbundenheit schaffen kann. 30  Wenn Menschen erleben, dass trotz ihres Engagements kaum wirksame Maßnahmen umgesetzt werden, kann jedoch auch Frustration und Erschöpfung entstehen (sogenanntes Activist-Burnout). Diesem Problem kann vorgebeugt werden, indem Entscheidungsträger*innen die Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen glaubhaft vorantreiben. Erst in der Verschränkung von individuellen und gemeinschaftlichen Klimaschutzbemühungen mit transformativen politischen Entscheidungen wird eine wirksame Eindämmung der Klimakrise realistisch. 31  Und erst wenn ein grundlegender Wandel hin zu einem nachhaltigen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell gelingt, 32  ist ein solider Grundstein für die Überwindung der Bedrohung und damit auch der Klima-Angst gelegt.
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        DER SPAẞAN DER ANGST
 
         Mathias Clasen 
 
        Für die meisten Menschen ist Angst etwas Negatives – etwas, das man vermeiden, unterdrücken oder ausschalten muss. Das ist verständlich: Angst ist die typische unangenehme Reaktion, die sich angesichts einer Bedrohung einstellt. Der beschleunigte Herzschlag, der trockene Mund, die Kampf-oder-Flucht-Reaktion, all das sind Begleiterscheinungen, die uns in Alarmbereitschaft versetzen, aber auch das Überleben unserer Art seit vielen Jahrtausenden gewährleisten.
 
        Doch bei der Angst geht es nicht immer um unseren bloßen Überlebensinstinkt. Manchmal streben wir diesen Zustand auch ganz bewusst an. Wir entscheiden uns aus freien Stücken, uns zu ängstigen – etwa bei Horrorfilmen, in Geisterhäusern, bei gruseligen Videospielen oder einer Achterbahnfahrt. Warum? Welchen Reiz hat Angst in einer gesicherten Situation? Und was – wenn überhaupt – bringt uns diese Erfahrung?
 
        Die bewusste Entscheidung für die Angst ist Schwerpunkt unserer Forschung am Recreational Fear Lab der Universität Aarhus. In den vergangenen Jahren hat unser Team Feldstudien, Umfragen und Experimente durchgeführt, um zu verstehen, wie und warum Menschen sich zum Vergnügen in Angstsituationen begeben. Dabei haben wir festgestellt, dass dieses Verhalten alles andere als irrational ist. Tatsächlich kann es einen wertvollen Beitrag zu einem gesunden Gefühlsleben leisten.
 
        ALLGEGENWÄRTIGE SUCHE NACH DEM THRILL
 
        Wenn man in einem Psychologielehrbuch „Angst“ nachschlägt, wird der Begriff normalerweise als negative Emotion beschrieben. Doch das Erleben von Angst bildet auch die Grundlage einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten. Die Leute stehen Schlange für Horrorfilme. Sie bezahlen dafür, durch Geisterhäuser gejagt zu werden. Sie springen mit Fallschirmen von hohen Klippen und rasen in halsbrecherischer Fahrt über Achterbahnen. In all diesen Fällen streben sie diesen Zustand bewusst an, sie wollen Angst haben.
 
        Dieses Verhalten ist nicht einmal ein Phänomen der Moderne. Der Mensch hat seit jeher Freude daran, sich zum Spaß zu ängstigen. Lange vor der Erfindung des Buchdrucks oder der Aufführung von Theaterstücken erzählten sich unsere Vorfahren Schauergeschichten am Lagerfeuer. Anthropolog:innen nehmen an, dass mit diesem abendlichen Geschichtenerzählen der soziale Zusammenhalt gefestigt sowie Warnungen und Ratschläge vermittelt wurden: Geh nicht allein in den dunklen Wald, hüte dich vor Schlangen, vertrau nur deinen eigenen Leuten. 01  In den Mysterienspielen und der Folklore des europäischen Mittelalters wimmelte es von Ungeheuern und blutigen Dramen. Später brachte Shakespeare Geister, Hexen und den Wahnsinn auf die Bühne. Im 18. Jahrhundert zogen Schauerromane die Menschen in ihren Bann. Die Faszination für Gruselgeschichten ist uralt und universal und hat tiefe evolutionäre Wurzeln. 02  
 
        Wir nennen dieses Phänomen Recreational Fear: ein Verhalten, bei dem man sich bewusst angsteinflößenden Stimuli aussetzt, um sich zu amüsieren. Das mag absurd erscheinen, doch es ist extrem häufig. Eine von unserem Labor durchgeführte Studie auf Grundlage einer repräsentativen Stichprobe der US-amerikanischen Bevölkerung ergab, dass 55 Prozent der Befragten Vergnügen an gruseliger Unterhaltung hatten, erstaunliche 80 Prozent hatten sich im vorangegangenen Jahr einen Horrorfilm angeschaut. 03  Recreational Fear ist also kein Nischenverhalten, sondern üblich, und beginnt schon früh im Leben.
 
        Die globale Unterhaltungsindustrie weiß diese Lust aufs Gruseln gewinnbringend zu nutzen. Horrorfilme, True-Crime-Dokus und Videospiele mit Horrorthemen generieren alljährlich Milliardenumsätze. Filme wie „Halloween“ und „Scream“ haben nicht nur zahlreiche Fortsetzungen hervorgebracht, sondern mit ihren Spin-offs und Merchandising-Produkten eigene Universen geschaffen. Geisterhäuser und andere Gruselattraktionen sind mittlerweile nicht nur an Halloween, sondern ganzjährig in Betrieb, mit hochwertiger Ausstattung und immersivem Storytelling. Die Angst ist ein großes Geschäft.
 
        URSPRÜNGE IN DER KINDHEIT: DAS SPIEL MIT DER ANGST
 
        Bei einigen der frühesten Spiele, die Kinder spielen, geht es auch um Angst. So ist etwa das „Guck-guck“-Spiel ein typisches Spiel mit dem Erschrecken – dem gespielten Verschwinden und der plötzlichen Rückkehr in einem sicheren Umfeld. Kleinkinder lachen begeistert (aber auch ein bisschen ängstlich), wenn eine Beziehungsperson so tut, als wäre sie ein Ungeheuer. In Kindertagesstätten nutzen Erzieher:innen intuitiv Angst in ihrem Spielerepertoire: Sie überraschen Kinder mit einem plötzlichen „Buh!“ oder lesen ihnen Geschichten mit dezenter Gruselnote vor. Eine unserer Studien in dänischen Kindertagesstätten ergab, dass solche spielerischen Schreckmomente nicht nur toleriert werden – sie werden von den Kindern aktiv genossen und oft sogar von ihnen selbst initiiert. 04  
 
        Die Lust aufs Gruseln wächst mit zunehmendem Alter. In einer landesweiten Studie zur Recreational Fear bei dänischen Kindern und Teenagern mit 1600 Teilnehmenden stellten wir fest, dass 93 Prozent der Kinder im Alter von 1 bis 17 regelmäßig Aktivitäten mit Angstcharakter ausüben, von körperlichem Nervenkitzel (auf Bäume klettern, schnell Fahrrad fahren) bis hin zum Konsum von Medien mit Horror-Inhalten (Filme, Spiele, Youtube-Videos). Dabei erweisen sich Eltern oft als „Mitverschwörer“: Sie jagen ihre Kinder in Monsterspielen, lesen ihnen vor dem Schlafengehen Gruselgeschichten vor und schaffen ein sicheres Umfeld für emotionales Spielen. 05  
 
        Das Spiel mit der Angst hilft Kindern, Grenzen kennenzulernen – sowohl in emotionaler wie sozialer Hinsicht. Es bietet einen Rahmen, sich mit anderen über Ängste auszutauschen, soziale Signale zu deuten und persönliche Grenzen auszutesten. Bei der gespielten Bedrohung, „von einem Monster verfolgt zu werden“, übt ein Kind nicht nur Fluchtverhalten, sondern lernt auch Vertrauen: darauf, dass die Angst vorübergehen wird, bald wieder eine Erholung einsetzt und andere da sind, um die emotionale Intensität abzumildern und aufzulösen. Das Wort „Spiel“ ist hier von entscheidender Bedeutung. Wie alle Formen des Spielens ist auch das Spiel mit der Angst eine Simulation. Wenn ein Kind kichernd vor einem imaginären Zombie davonläuft, rennt es nicht um sein Leben – es übt nur. Es erkundet emotionale Bereiche von evolutionärer Bedeutung. Das Spiel mit der Angst ist ein emotionales Training, das das kindliche Denken und Fühlen auf die Anforderungen einer komplexen und mitunter beängstigenden Welt vorbereitet. Es ist eine Übung, bei der sich das biologische Gewappnetsein mit einem kulturellen Gerüst verbindet.
 
        Die aktuelle Forschung stützt die These, dass das Spiel mit der Angst als Schutzmechanismus vor Ängsten und den damit verbundenen psychischen Problemen fungieren kann. Eine psychologische Studie von 2021 kommt zu dem Schluss, dass abenteuerliches Spielen – definiert als Spielen, das Elemente von Risiko, Unsicherheit und Angst beinhaltet – dazu beitragen kann, Kinder vor psychischen Problemen wie Angstzuständen und Depressionen zu schützen. 06  Indem man Kindern Gelegenheit bietet, ein gewisses Maß an Angst in einer sicheren, kontrollierten Umgebung zu erleben und zu bewältigen, können sie robuste Strategien zur Emotionsregulation entwickeln. Derartige Erfahrungen tragen dazu bei, im Umgang mit emotionaler Erregung Selbstvertrauen und eine größere affektive Flexibilität aufzubauen. Anstatt Angstsituationen gänzlich zu vermeiden, sollten wir ein Umfeld schaffen, in dem Kinder mit Angst experimentieren können, und so die Entwicklung emotionaler Kompetenz und Resilienz fördern. In einer Welt, in der Angstzustände bei Kindern zunehmen, könnten gesunde Formen des Angstspiels ein Instrument zur Förderung der emotionalen Entwicklung sein, das bislang noch zu wenig genutzt wird.
 
        MYTHEN UND DIE IDEALE DOSIS
 
        Trotz seiner Popularität halten sich in Verbindung mit Horror hartnäckige Mythen. Zum Beispiel glauben viele, Horrorfilme oder Spiele, bei denen die Angst im Vordergrund steht, könnten abstumpfen oder Angstzustände verstärken. Die empirische Forschung kommt zu einem anderen Ergebnis: Bei Menschen ohne bereits bestehende psychische Probleme gibt es keine hinreichenden Belege dafür, dass Horrorfilme langfristige negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hätten. 07  Horror kann zwar intensive emotionale Zustände hervorrufen, doch dabei handelt es sich in der Regel um kontextabhängige Reaktionen, die nicht lange anhalten. Man erschrickt vielleicht oder verspürt ein länger anhaltendes Unbehagen, es gibt jedoch kaum Anhaltspunkte dafür, dass eine derartige Konfrontation langfristige Schäden verursacht. Das Vergnügen am Horror sollte also nicht als moralische Schwäche und schon gar nicht als pathologisch verstanden werden, sondern als eine normale Variante emotionaler Vorlieben, oft verbunden mit Persönlichkeitsmerkmalen wie Sensationslust, Offenheit für neue Erfahrungen und morbider Neugierde. 08  
 
        Vereinzelt finden sich sogar Hinweise, dass ängstliche Menschen durch die Auseinandersetzung mit Horror eine Linderung ihrer Ängste spüren oder besser damit umgehen können. Dazu gibt es zwar noch keine systematisch erfassten Daten, doch in meinem 2021 erschienenen Buch „A Very Nervous Person’s Guide to Horror Movies“ habe ich die verfügbaren Belege zusammengetragen, die zeigen, dass Horror eine sinnvolle und gesunde Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen sowie eine bessere Resilienz ermöglichen kann. 09  Nervöse oder ängstliche Personen müssen Horror nicht zwangsläufig meiden – tatsächlich können gerade sie davon profitieren, sich mit fiktiven Bedrohungen auseinanderzusetzen, ohne Blessuren davonzutragen. Horror wird so zu einer Übung zum Aufbau des eigenen Selbstvertrauens, die überraschend häufig mit Lachen und Erleichterung einhergeht. 
 
        Das sind wichtige Erkenntnisse, die zeigen, dass der Spaß an der Angst keine pathologische Eigenart oder Nischenkultur ist – er ist Teil des Mainstreams, ein entwicklungspsychologisches und sozial sinnvolles Phänomen. Es ist an der Zeit, die veralteten Mythen hinter uns zu lassen und uns evidenzbasiert mit der Frage zu beschäftigen, wer Horror mag und warum.
 
        Damit Recreational Fear auch wirklich angenehm ist, muss sie die richtige emotionale Intensität haben. Ist sie zu schwach, langweilt man sich. Ist sie zu stark, ist man überwältigt. Wir nennen dieses richtige Maß an emotionaler Intensität den Sweet Spot of Fear. Diese ideale Dosis Angst haben wir bei einer großen Feldstudie entdeckt, die in Dänemarks gruseligstem kommerziellen Geisterhaus durchgeführt wurde, dem „Dystopia Haunted House“. 10  Die Teilnehmer:innen trugen Pulsmesser zur Erfassung der Herzfrequenz und mussten vor und nach ihrem Besuch einen Fragebogen ausfüllen. Dabei stellten wir fest, dass sich das Verhältnis von Angst und Spaß mit einer Kurve beschreiben lässt, die einem umgekehrten U gleicht: Teilnehmende, die zu entspannt oder zu verängstigt waren, hatten keinen Spaß am Besuch des Hauses, wohingegen die Teilnehmenden im mittleren Bereich – die also eine intensive, aber beherrschbare Angst verspürten – am meisten Spaß hatten. 
 
        Dieser Idealbereich variiert von Mensch zu Mensch. Manche suchen den Nervenkitzel – Adrenalin-Junkies, die ihre Angst um des Rausches willen maximieren. Andere, die sogenannten White-Knucklers, 11  genießen den Horror als Herausforderung, als Möglichkeit, ihre Selbstbeherrschung zu trainieren. 2019 fanden wir in einer Studie heraus, dass beide Gruppen kognitive und verhaltensbezogene Strategien anwenden, um ihre Emotionen zu regulieren: Sie kneifen die Augen zu, halten mit jemandem Händchen oder sagen sich, dass die Situation nicht real ist. Der Unterschied liegt in der Richtung: Adrenalin-Junkies steigern ihre Angst, White-Knucklers versuchen, sie zu verringern. Doch beide gehen nach der Erfahrung zufrieden nach Hause. 12  
 
        Die Idealdosis der Angst erklärt auch den großen Anklang, den manche Kreative mit ihren Werken finden. Wenige haben diese Balance so effektiv – oder bei so vielen Menschen – gehalten wie Stephen King. Mit etwa 400 Millionen verkauften Büchern ist King ein Autor, dessen Geschichten die Leser:innen schaudern lassen, ohne sie abzuschrecken, und ihnen so eine intensive, emotional nachwirkende Erfahrung bescheren.
 
        STEPHEN KING UND DIE MORALISCHE KRAFT DER FANTASIE
 
        Stephen Kings Erzählungen und Romane sind mehr als nur Schauergeschichten. Sie sind moralische Spielplätze, psychologische Fallstudien und zutiefst menschliche Dramen. King selbst sagte einmal: „Ohne Liebe und Gefühle gibt es keinen Horror.“ Tatsächlich sind seine Figuren – meist ganz gewöhnliche Menschen, die mit etwas außergewöhnlich Bösem konfrontiert werden – mit Empathie, einem Gespür für Zwischentöne und moralischer Komplexität gezeichnet. Nur wenn wir mit den Figuren mitfühlen und mitfiebern, teilen wir ihre Angst, wenn sie sich schrecklichen Monstern stellen müssen.
 
        Kings Geschichten erfüllen eine Doppelfunktion: Sie unterhalten und belehren. In Romanen wie „Friedhof der Kuscheltiere“, „Es“ und „Shining“ thematisiert King Trauer, Trauma, kindliche Fantasie und das ewige Spannungsfeld zwischen Gut und Böse, Altruismus und Egoismus. Er erschafft immersive virtuelle Welten, in denen die Leser:innen durch die Identifikation mit den Protagonisten Worst-Case-Szenarien durchleben – und verändert aus ihrem Leseabenteuer hervorgehen. 13  Nehmen wir zum Beispiel „Es“. Eine Gruppe von Kindern, die als Außenseiter gelten, muss sich einer uralten Form des Bösen stellen, das ihre schlimmsten Ängste verkörpert. Kraft gibt ihnen nicht nur ihr Mut, sondern auch ihre Freundschaft, ihre Fantasie und ihr Glaube an sich selbst. Die Geschichte wird zu einer Allegorie für die Konfrontation mit inneren Dämonen, für die Überwindung von Traumata und die Bedeutung von Beziehungen. Kings Horror lädt die Leser:innen dazu ein, über Tod, Moral, Familie und Gerechtigkeit nachzudenken – nicht abstrakt, sondern anhand einer eindringlichen Erfahrung.
 
        Kings Werk hat immer auch eine kulturelle Ebene. Seine Romane greifen oft kollektive Ängste und die soziale Realität in den USA auf: „Carrie“ (1974) befasst sich mit Mobbing und Unterdrückung, „The Stand – Das letzte Gefecht“ (1978) ist eine düstere Parabel über Pandemie und Zusammenbruch, und „Brennen muss Salem“ (1975) untersucht den moralischen und wirtschaftlichen Verfall in einer amerikanischen Kleinstadt. „Dead Zone – Das Attentat“ (1979), „Feuerkind“ (1980) und „Doctor Sleep“ (2013) sind voller politischer, ethischer und metaphysischer Fragen. In diesem Sinne ist Kings Horror nicht eskapistisch, sondern konfrontativ: Er zwingt uns, uns mit der Welt auseinanderzusetzen, so wie sie ist und wie sie möglicherweise sein könnte.
 
        Kings Anziehungskraft liegt in seinem psychologischen Realismus und seiner moralischen Klarheit. Er macht uns nicht nur Angst – er zeigt uns, wie wir uns unserer Ängste annehmen, wie wir damit umgehen und wie wir daran wachsen können. In dieser Hinsicht entspricht seine Fiktion weitgehend den Funktionen der Recreational Fear: emotionale Vorbereitung, moralische Kalibrierung und sozialer Zusammenhalt.
 
        KÖRPERLICHE REAKTION UND EMOTIONSREGULATION
 
        Angst ist nicht nur eine Emotion. Unser gesamter Körper wird dabei in Mitleidenschaft gezogen. Das Herz rast. Der Atem geht schneller. Die Muskeln sind angespannt. Im Labor und unter realen Bedingungen haben wir diese Reaktionen bei mit Horror konfrontierten Proband:innen gemessen. Doch seit Kurzem beschäftigen wir uns mit einer tiefgreifenderen Frage: Ist Angst möglicherweise auch gut für den Körper?
 
        2024 untersuchten wir in einer Studie spezielle Entzündungsmarker – insbesondere hochsensitives C-reaktives Protein (hs-CRP) – bei den Besucher:innen eines Geisterhauses. Chronische leichte Entzündungen sind ein Risikofaktor für Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Depressionen. Unter den Teilnehmer:innen, die das Spukhaus mit erhöhten hs-CRP-Werten betraten, zeigten 82 Prozent drei Tage später eine signifikante Verringerung der Entzündungswerte. Ihr durchschnittlicher hs-CRP-Wert sank von 5,7 auf 3,7 mg/l. 14  Das deutet darauf hin, dass die Recreational Fear entzündungshemmend wirkt, insbesondere bei Personen mit erhöhten Ausgangswerten. Wir beobachteten auch einen leichten Rückgang bei der Zahl der Immunzellen, und zwar bei allen Teilnehmenden. Setzt man sich also freiwillig und kontrolliert einer Angsterfahrung aus, könnte das wie ein kurzes Training für unser Immunsystem wirken – die Abwehrkräfte des Körpers werden mobilisiert, ohne Schaden anzurichten. 
 
        Das sind nur erste, vorläufige Erkenntnisse, sie stimmen jedoch mit der allgemeinen Fachliteratur über „positiven Stress“ überein. Genau wie kurze Kälteeinwirkungen oder hochintensives Training sowohl die emotionale als auch die physiologische Belastbarkeit steigern, könnte kontrollierte Angst als eine Art Rundum-Konditionierung fungieren. Die kontrollierten Schreckmomente wären damit weit mehr als ein bloßer Freizeitspaß, sondern hätten womöglich messbare gesundheitliche Vorteile.
 
        Die Recreational Fear kann auch als Training zur Regulation unserer Gefühle dienen. In unserer 2019 durchgeführten Studie zu Geisterhäusern baten wir die Proband:innen, ihre Angst entweder zu maximieren oder zu minimieren. Die jeweiligen Gruppen – Adrenalin-Junkies und White-Knucklers – verwendeten unterschiedliche Strategien, konnten jedoch beide ihre Emotionen in den Griff bekommen und lernten in Echtzeit, mit intensiven Emotionen umzugehen. Bei späteren Untersuchungen konnten wir zeigen, dass viele Horrorfans der Meinung sind, sie könnten dank dieser Erlebnisse mehr über sich selbst erfahren und sich persönlich weiterentwickeln. 15  
 
        Diese Erkenntnis steht in Einklang mit allgemeineren Arbeiten über Bewältigungsstrategien und Resilienz. In einer Studie, die in den ersten Monaten der Covid-19-Pandemie durchgeführt wurde, stellten wir fest, dass Fans von Horrormedien besser mit der Situation umgehen konnten als andere: Sie waren in Anbetracht der vielen Herausforderungen durch die Pandemie emotional stabiler und weniger gestresst. Sie kamen aber nicht nur besser zurecht, sondern neigten auch eher dazu, die Pandemie als Herausforderung und Chance zur Weiterentwicklung zu betrachten, anstatt sich hilflos oder verzweifelt zu fühlen. 16  
 
        Wir sehen darin das Ergebnis einer Art psychologischen Trainings. Horrorfans haben sich jahrelang mit fiktiven Bedrohungen beschäftigt und sich in einem sicheren, strukturierten Kontext mit Angst auseinandergesetzt – als sie es dann mit einer echten Bedrohung zu tun bekamen, waren sie besser darauf vorbereitet. Sie hatten geübt, mit Unsicherheit umzugehen, ihre Emotionen zu regulieren und sich Worst-Case-Szenarien zu stellen, ohne die Fassung zu verlieren. 
 
        GETEILTE ANGST, GETEILTE ERFAHRUNG
 
        Einer der faszinierendsten Aspekte der Recreational Fear ist ihre soziale Seite. Zum Vergnügen ängstigt man sich selten allein: Von Gruselgeschichten, die man sich am Lagerfeuer erzählt, über Filmpremieren um Mitternacht bis zu gemeinsamen Ausflügen in Geisterhäuser und Online-Watch-Partys – Horror lebt von der Gemeinschaft. Das ist nicht nur kulturell bedingt, sondern hat physiologische, psychologische und evolutionäre Gründe.
 
        In unserer Studie „Scared Together“ aus dem Jahr 2025 führten wir einen weiteren Feldversuch in einem Geisterhaus durch, bei dem wir untersuchten, wie soziale Dynamiken das Erlebnis der zum Vergnügen gesuchten Angst beeinflussen. Die Teilnehmer:innen betraten das Geisterhaus in kleinen Gruppen und trugen dabei Herzfrequenzmesser, damit wir ihre physiologischen Reaktionen verfolgen konnten. Wir maßen die Synchronität der Herzfrequenzen – definiert als das Maß, in dem schnelle Veränderungen des Herzschlags im Lauf der Zeit mit dem Herzschlag der anderen korrelierten – und setzten sie in Beziehung zu jedem Paar der Gruppe, das seine Verbindung zueinander zuvor selbst definiert hatte. 17  Die Ergebnisse zeigten, dass Personen, die sich einander nahe fühlten, eine deutlich höhere Synchronität aufwiesen. Und je synchroner ein Paar war, desto intensiver war in der Regel die physiologische Erregung – was darauf hindeutet, dass Angst intensiver werden kann, wenn sie mit jemandem geteilt wird, dem man nahesteht.
 
        Dieser Effekt basiert vermutlich auf mehreren überlappenden Mechanismen. Wenn Menschen gemeinsam Angst haben, passen sie sich einander an – durch Spiegelung, Antizipation und emotionale Signale untereinander. Diese Mikrokoordination erzeugt ein Gefühl der Verbundenheit. So wie synchronisierte Bewegungen beim Tanzen oder Marschieren den Gruppenzusammenhalt stärken können, kann synchronisierte Angst eine Art empathische Resonanz erzeugen. Angst funktioniert hier als sozialer Klebstoff. Aus evolutionärer Sicht ist das durchaus sinnvoll. Damit unsere Vorfahren Gefahren gemeinsam bewältigen konnten, benötigten sie eine fein abgestimmte soziale Koordination. Gruppen, die ihre Reaktionen auf eine Gefahr emotional besser aufeinander abstimmen konnten, hatten einen Überlebensvorteil. 
 
        Doch es geht nicht nur um die Physiologie. Bei unseren Untersuchungen in Geisterhäusern waren wir oft beeindruckt, wie sehr die Beteiligten die gemeinsame Erzählung ihrer Erfahrungen schätzten. Wir beobachten häufig, dass Gäste aus dem Geisterhaus kommen und nicht nur erzählen, was ihnen passiert ist, sondern ihre Abenteuer fast schon aufführen, indem sie die intensivsten Momente mit übertriebenen Gesten, Geräuscheffekten und Gelächter nacherzählen. Die Angst wirkt wie eine Art gemeinschaftlicher Erzählmotor, der kollektive Erinnerungen erzeugt und die Gruppenidentität stärkt.
 
        Das gemeinsame Erzählen hat vermutlich noch weitere psychologische Vorteile. Es hilft uns, unsere Erfahrungen zu verstehen, emotionale Nachwirkungen zu regulieren und unsere Zugehörigkeit zur Gruppe zu bestätigen. Die Geschichten, die wir uns nach unserem Gruselerlebnis erzählen, werden zur sozialen Währung: „Wisst ihr noch, wie dieser Schauspieler uns erschreckt hat?“ oder „Ich habe noch nie so laut geschrien!“ Diese unter Adrenalin entstandenen Erinnerungen sind besonders lebhaft – und prägen sich besonders gut ein. Das Lachen spielt dabei eine Schlüsselrolle. In unseren Studien lachten die Proband:innen oft bereits wenige Sekunden nach dem erlebten Schrecken – nicht, weil das Erschrecken komisch war, sondern weil die Bedrohung vorüber war. Das Lachen wird zum Ventil und ermöglicht den Übergang von der Angst zur Sicherheit, von der Isolation zur Gemeinschaft. Es signalisiert: „Es geht uns gut. Das war intensiv. Und wir haben es zusammen gemeistert.“ 18  
 
        Die Angst mag simuliert sein, aber die soziale Verbundenheit ist echt und macht das Erlebnis intensiver – und unterhaltsamer. 
 
        ANGST ALS KULTURELLER SPIEGEL
 
        Zu guter Letzt gibt uns die Recreational Fear einen Einblick in die kollektive Psyche. Horrorliteratur, -filme und -spiele fungieren seit Langem als kulturelle Stimmungsbarometer, die auf die sozialen Zwänge und Ängste ihrer Zeit hinweisen. Die Ungeheuer, die wir uns vorstellen, sagen oft mehr über uns selbst aus als über das, was angeblich im Schatten lauert.
 
        In den 1950er Jahren wimmelte es in US-amerikanischen Horrorfilmen von radioaktiven Kreaturen und außerirdischen Invasoren – Elemente, die die Spannungen des Kalten Krieges und die Angst vor Atomwaffen widerspiegelten. Die 1970er Jahre bescherten uns psychologischen Horror und Body Horror, 19  die von sozialer Instabilität, dem Post-Vietnam-Trauma und dem wachsenden Misstrauen gegenüber Institutionen kündeten. In den 1980er Jahren thematisierten Slasher-Filme wie „Halloween“ und „Freitag, der 13.“ gesellschaftliche Ängste vor der Jugendkultur, der Sexualität und dem wahrgenommenen moralischen Verfall, während Zombie-Filme wie „Dawn of the Dead“ groteske Satiren auf den Konsumismus boten. 
 
        Die 2000er Jahre brachten uns Torture Porn mit Filmen wie „Saw“ oder „Hostel“, die Kritiker:innen mit der Angst nach den Anschlägen vom 11. September 2001 und der Normalisierung von Gewalt, Überwachung und Doppelmoral in Verbindung brachten. In jüngerer Zeit hat sich das Horrorgenre mit Themen wie Rassismus („Get Out“), generationenübergreifenden Traumata („Hereditary – Das Vermächtnis“), häuslicher Gewalt („Der Unsichtbare“) und dem ökologischen Kollaps („The Last of Us“) auseinandergesetzt. Found-Footage-Horrorfilme („The Blair Witch Project“, „Paranormal Activity“) nutzten die Ängste vor Überwachung, den Wunsch nach Authentizität und die zunehmende Verbreitung digitaler Inhalte. Tech-Horror, von „Black Mirror“ bis „Unknown User“, beschäftigt sich mit dem Verlust der Privatsphäre, der Abhängigkeit von Künstlicher Intelligenz und der Erosion menschlicher Beziehungen.
 
        Diese Filme machen uns nicht nur Angst – sie zwingen uns, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, denen wir oft lieber aus dem Weg gehen. Horror hält der Welt einen Zerrspiegel vor, in dem das, was uns heimsucht, noch viel größer dargestellt ist.
 
        Häufige Themen beim Horror sind Kontrolle und Verlust – Verlust der Identität, der Autonomie, der Sicherheit oder der Realität. Diese Ängste finden sich auch in unseren aktuellen Sorgen wieder: Klimawandel, politische Instabilität, der rasante technologische Fortschritt. Horror bietet eine Art kulturellen Sandkasten, in dem wir mit diesen Ängsten spielen und uns auf sie vorbereiten können.
 
        FAZIT
 
        Angst ist ein Überlebensmechanismus – aber sie ist auch eine Quelle der Freude, des Wachstums, der Verbundenheit und der Einsicht. Die gute Form der Angst, die zum Vergnügen erlebte Angst, bietet sogar noch mehr: spannende Abenteuer, ein Ritual der Verbundenheit, ein Training für die Herausforderungen des Lebens.
 
        Das Paradox der Recreational Fear – das Streben nach einem Gefühl, das sich in einer Situation einstellt, vor der uns die Angst eigentlich bewahren soll – bietet tiefgründige Einblicke in die menschliche Psyche. Wir sind Wesen, die nach Sinn suchen und selbst grundlegende Überlebensreaktionen in Quellen der Freude, Beherrschung und Solidarität verwandeln können. Indem wir uns dafür entscheiden, Angst zu haben, stellen wir sicher, dass wir trotz unserer Gefühle handlungsfähig bleiben, und demonstrieren unsere Fähigkeit, selbst auf einem so unwahrscheinlichen Terrain wie der Angst einen Sinn zu finden. Unsere Forschungen im Recreational Fear Lab legen nahe, dass dieses scheinbar paradoxe Verhalten mehrere Funktionen erfüllt: emotionale Vorbereitung, physiologische Regulierung, sozialen Zusammenhalt, moralische Reflexion und kulturelle Verarbeitung. Weit davon entfernt, bloße Unterhaltung zu sein, bietet die Recreational Fear überraschend viele psychologische Vorteile.
 
        Darüber hinaus schafft sie Verbindungen über Raum und Zeit hinweg. Die Kinder, die auf dem Spielplatz Monster jagen, die Teenager, die sich gegenseitig herausfordern, Horrorfilme anzuschauen, die Erwachsenen, die Geisterhäuser besuchen – sie alle sind Teil einer uralten menschlichen Tradition: Sie verwandeln Angst in Spiel, Bedrohung in Simulation und Isolation in Verbindung. Sie üben sich in Mut, bauen Widerstandsfähigkeit auf und schaffen lebendige emotionale Erinnerungen.
 
        Diese Umwandlung von Angst in Spiel ist möglicherweise eine Eigenschaft, über die nur wir Menschen verfügen. Andere Spezies fliehen vor Gefahren, wir bauen Achterbahnen. Andere Spezies erschrecken und verstecken sich, wir erzählen uns zusammen im Dunkeln Gruselgeschichten. Unsere Fähigkeit, uns für die Angst zu entscheiden, sie zu regulieren und zu genießen, spricht für unsere emotionale Flexibilität – und für unser tiefes Bedürfnis nach Übung, Katharsis und Erzählung.
 
        In einer Welt, die zunehmend von Stress und Unsicherheit geprägt ist, bietet die zum Vergnügen erlebte Angst etwas Seltenes: eine Einladung zu tiefen Gefühlen und die Möglichkeit, sich auf spielerische Weise mit Unbehagen auseinanderzusetzen und gestärkt daraus hervorzugehen. Ob durch eine Gruselgeschichte, einen Horrorfilm oder ein Geisterhaus – Angst, auf die man sich aus freien Stücken einlässt, kann eine der lebensbejahendsten Emotionen sein, die wir haben – vorausgesetzt, wir erleben sie in der richtigen Dosis.
 
         
          Aus dem Englischen von Heike Schlatterer, Pforzheim. 
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        ANMERKUNGEN
 
         01 Vgl. Polly W. Wiessner, Embers of Society. Firelight Talk Among the Ju/’hoansi Bushmen, in: Proceedings of the National Academy of Sciences 111/2014, S. 14027–14035; Michelle Scalise Sugiyama/Lawrence S. Sugiyama, „Once the Child Is Lost He Dies“. Monster Stories Vis-a-Vis the Problem of Errant Children, in: Edward Slingerland/Mark Collard (Hrsg.), Creating Consilience. Integrating the Sciences and the Humanities, Oxford 2011, S. 350–371.
 
         02 Vgl. Mathias Clasen, Why Horror Seduces, Oxford 2017.
 
         03 Vgl. Mathias Clasen/Jens Kjeldgaard-Christiansen/John A. Johnson, Horror, Personality, and Threat Simulation. A Survey on the Psychology of Scary Media, in: Evolutionary Behavioral Sciences 14/2020, S. 213–230.
 
         04 Vgl. Marc Malmdorf Andersen et al., Titte-bøh! Frygt og leg i danske daginstitutioner, in: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1/2022, S. 10–22.
 
         05 Vgl. Mihaela Taranu/Mathias Clasen et al., Recreational Fear Across Childhood. A Cross-Sectional Study of Scary Activities That Children Enjoy, in: Child Psychiatry & Human Development 2025, S. 1–14.
 
         06 Vgl. Helen F. Dodd/Kathryn J. Lester, Adventurous Play as a Mechanism for Reducing Risk for Childhood Anxiety. A Conceptual Model, in: Clinical Child and Family Psychology Review 24/2021, S. 164–181.
 
         07 Vgl. G. Neil Martin, (Why) Do You Like Scary Movies? A Review of the Empirical Research on Psychological Responses to Horror Films, in: Frontiers in Psychology 10/2019, Art. 2298.
 
         08 Vgl. ebd. 
 
         09 Vgl. Mathias Clasen, A Very Nervous Person’s Guide to Horror Movies, Oxford 2021.
 
         10 Vgl. Marc Malmdorf Andersen et al., Playing with Fear. A Field Study in Recreational Horror, in: Psychological Science 31/2020, S. 1497–1510.
 
         11 Abgeleitet von den weiß hervortretenden Fingerknöcheln, wenn man sich vor Angst oder Aufregung festklammert (Anm. d. Übers.).
 
         12 Vgl. Mathias Clasen/Marc Malmdorf Andersen/Uffe Schjoedt, Adrenaline Junkies and White-Knucklers. A Quantitative Study of Fear Management in Haunted House Visitors, in: Poetics 73/2019, S. 61–71.
 
         13 Vgl. Mathias Clasen, Why the World Is a Better Place with Stephen King in It. An Evolutionary Perspective, in: Joseph Carroll/Mathias Clasen/Emelie Jonsson (Hrsg.), Evolutionary Perspectives on Imaginative Culture, Cham 2020, S. 325–341.
 
         14 Vgl. Marie Louise Bønnelykke-Behrndtz/Mathias Clasen et al., Unraveling the Effect of Recreational Fear on Inflammation. A Prospective Cohort Field Study, in: Brain, Behavior, and Immunity 123/2025, S. 1042–1051.
 
         15 Vgl. Coltan Scrivner et al., The Psychological Benefits of Scary Play in Three Types of Horror Fans, in: Journal of Media Psychology 35/2023, S. 87–99.
 
         16 Vgl. Coltan Scrivner et al., Pandemic Practice. Horror Fans and Morbidly Curious Individuals Are More Psychologically Resilient During the COVID-19 Pandemic, in: Personality and Individual Differences 168/2021, Art. 110397.
 
         17 Vgl. Marc Malmdorf Andersen et al., Scared Together. Heart Rate Synchrony and Social Closeness in a High-Intensity Horror Setting, in: Emotion 2025, https://doi.org/10.1037/emo0001556.
 
         18 Marc Hye-Knudsen et al., First They Scream, Then They Laugh. The Cognitive Intersections of Humor and Fear, in: Evolutionary Psychology 22/2024, S. 1–20.
 
         19 Hierbei stehen radikale, meist destruktive Veränderungen des (menschlichen) Körpers im Mittelpunkt (Anm. d. Red.).
 
      

       
        
 
        Herausgegeben von der 
 
        Bundeszentrale für politische Bildung
 
        Bundeskanzlerplatz 2, 53113 Bonn
 
        Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 10. Oktober 2025
 
        REDAKTION 
 
        Lorenz Abu Ayyash
 
        Anne-Sophie Friedel
 
        Julia Heinrich
 
        Sascha Kneip 
 
        Johannes Piepenbrink
 
        Leontien Potthoff (Volontärin)
 
        Isabel Röder
 
        Luise Römer (verantwortlich für diese Ausgabe)
 
         apuz@bpb.de 
 
         www.bpb.de/apuz 
 
         www.bpb.de/apuz-podcast 
 
        Newsletter abonnieren: www.bpb.de/apuz-aktuell 
 
        Einzelausgaben bestellen: www.bpb.de/shop/apuz 
 
        GRAFISCHES KONZEPT
 
        Meiré und Meiré, Köln
 
        SATZ
 
        le-tex publishing services GmbH, Leipzig
 
        DRUCK
 
        L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien, Geldern
 
        ABONNEMENT
 
        Aus Politik und Zeitgeschichte wird mit der Wochenzeitung  
            [image: Logo - Das Parlament]  ausgeliefert.
 
        Jahresabonnement 25,80 Euro; ermäßigt 13,80 Euro. Im Ausland zzgl. Versandkosten.
 
        Fazit Communication GmbH
 
        c/o Cover Service GmbH & Co. KG
 
         fazit-com@cover-services.de 
 
        Die Veröffentlichungen in „Aus Politik und Zeitgeschichte“ sind keine Meinungsäußerungen der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Beachten Sie bitte auch das weitere Print-, Online- und Veranstaltungsangebot der bpb, das weiterführende, ergänzende und kontroverse Standpunkte zum Thema bereithält.
 
        ISSN 0479-611 X
 
         
          [image: CC-Lizenz] 
        
 
         Die Texte dieser Ausgabe stehen unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung-Nicht Kommerziell-Keine Bearbeitung 4.0 International. 
 
      

       
        
 
        [image: APuZ 46:] 
      

       
        APuZ 46/2025 kurz gefasst
 
         
          WERNER PLUMPE
 
           WACHSTUM UND WACHSTUMSKRITIK. EINE DISKURSGESCHICHTE 
 
          Von antiken Ideen der Selbstgenügsamkeit über die Frankfurter Schule bis hin zu Degrowth und Klimadebatte: Wachstumskritik ist so alt wie das Wirtschaftswachstum selbst. Ein Dilemma besteht darin, dass ein Schrumpfen auch erwünschtes Wachstum bremsen würde.
 
        
 
         
          JULIA BRAUN
 
           WARUM MODERNE GESELLSCHAFTEN WACHSTUM BRAUCHEN 
 
          Wirtschaftswachstum bleibt unverzichtbar. Es schafft Stabilität, finanziert den Sozialstaat und setzt Anreize für Innovation und technischen Fortschritt. Damit ist es Voraussetzung, um Wohlstand zu sichern und die großen Zukunftsaufgaben unserer Zeit zu bewältigen.
 
        
 
         
          LUKAS SCHOLLE 
 
           VOM FALSCHEN ZUM RICHTIGEN WACHSTUM 
 
          Fossiles Wachstum, Green Growth und Degrowth bieten keine überzeugende Antwort auf die Frage, wie sich ökologische Grenzen mit Wohlstand und Sicherheit verbinden lassen. Es braucht kein blindes Wirtschaftswachstum, sondern qualitatives Wachstum der Wohlfahrt.
 
        
 
         
          ULRIKE HERRMANN
 
           WIR MÜSSEN SCHRUMPFEN. WACHSTUM ALS IRRWEG 
 
          Der Kapitalismus war ein Fortschritt, hat aber leider eine fundamentale Schwäche: Er erzeugt nicht nur Wachstum, sondern benötigt dieses Wachstum, um stabil zu sein. In einer endlichen Welt kann man aber nicht unendlich wachsen. Auch „grünes Wachstum“ ist eine Illusion.
 
        
 
         
          NIKO PAECH
 
           WOHLSTAND JENSEITS VON WACHSTUM 
 
          Das Konzept der Postwachstumsökonomie setzt sich über modernistische Illusionen hinweg, indem es darauf zielt, Menschen zu befähigen, unter absehbar nicht mehr zu verhindernden Kollaps- und Knappheitsbedingungen souverän zu existieren.
 
        
 
         
          CORNELIA MOHREN · MORITZ ODERSKY
 
           WACHSTUM UND UNGLEICHHEIT 
 
          Den behaupteten Zielkonflikt zwischen Wachstum und Ungleichheitsbekämpfung gibt es nicht. Im Gegenteil: Forschungen legen nahe, dass mehr Gleichheit Wachstum fördert, während es durch geringe soziale Mobilität und politische Instabilität gebremst wird.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Wachstum ist der zentrale Begriff moderner Volkswirtschaften: Am Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bemisst sich gemeinhin, ob eine Wirtschaft erfolgreich ist, ob sie genügend Menschen Arbeitsplätze bieten und gesellschaftlichen Wohlstand erzeugen kann. Dies wiederum sind wichtige Voraussetzungen für stabile politische Verhältnisse. Stagniert eine Volkswirtschaft über einen längeren Zeitraum, steht all das infrage. Wie Wachstum erhalten werden kann, ist also auch eine politische Frage – erst recht in Zeiten knapper werdender Rohstoffe und steigender Temperaturen. Denn bisher speist sich das Wirtschaftswachstum vor allem aus dem Verbrauch fossiler Energieträger.
 
        Die Frage, ob und wie sich der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltschädigung entkoppeln oder zumindest abschwächen lässt, liegt zahlreichen Überlegungen über die heutige kapitalistische Wirtschaftsweise zugrunde. Während bei Green-Growth-Ansätzen davon ausgegangen wird, dass Wirtschaftswachstum und wirksamer Klimaschutz miteinander vereinbar sind (oder sich sogar gegenseitig bedingen), wird bei Postwachstumsansätzen die Notwendigkeit betont, deren Unvereinbarkeit anzuerkennen und sich mit Szenarien zu befassen, in denen sich die Wirtschaft nicht mehr am stetigen (BIP-)Wachstum orientiert.
 
        Eine große Entkopplungshoffnung liegt zudem weiterhin in der wachstumstreibenden Kraft technologischer Innovation: Für ihre Forschungen zur bedeutenden Rolle von technischem Fortschritt und „schöpferischer Zerstörung“ für dauerhaftes Wachstum erhalten der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr und die Ökonomen Philippe Aghion und Peter Howitt den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis.
 
         Johannes Piepenbrink 
 
      

       
        WACHSTUM UND WACHSTUMSKRITIK
 
        Eine Diskursgeschichte
 
          Werner Plumpe 
 
        Das Wirtschaftswachstum, lange Zeit als Allzweckwaffe zur Überwindung sozialer Not und zur Minderung gesellschaftlicher Ungleichheit gepriesen, 01  ist mittlerweile ins Gerede gekommen. Gesellschaftlich lautstarke Stimmen fordern vor dem Hintergrund ökologischer Probleme, die mit dem menschlichen Ressourcenverbrauch in Verbindung gebracht werden, nicht nur einen Verzicht auf weiteres Wirtschaftswachstum, sondern plädieren für ein Schrumpfen der einmal erreichten Wirtschaftsleistung, die für einen vernünftigen menschlichen Bedarf ohnehin längst zu groß sei. Im Kern steht die Vorstellung, bei einer sinnvollen Begrenzung des menschlichen Verbrauchs gehe nicht nur die Belastung der Umwelt zurück; der Mensch werde auch nicht länger von einer Überfülle überflüssiger Waren von seinem eigentlichen Zweck, dem guten Leben, abgelenkt. 02  
 
        Diese Stimmen müssten eigentlich den Bevölkerungsrückgang, der in allen entwickelten kapitalistischen Staaten seit geraumer Zeit zu beobachten ist, begrüßen, denn bei einer kleiner werdenden Bevölkerung geht auch deren Ressourcenverbrauch tendenziell zurück. Doch in der Sicht der Wachstumskritiker ist es nicht die Nachfrage der Bevölkerung, zumal ihrer armen und wenig vermögenden Teile, die die hohe Inanspruchnahme der Ressourcen verursacht. Es ist vielmehr das Wirtschaftssystem des Kapitalismus, das auf eine unbeschränkte Ausdehnung der Produktion drängt und damit eine katastrophale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen verursacht, und zwar aus dem einzigen Grund der Kapitalakkumulation und der Profitmaximierung, die ohne Wirtschaftswachstum letztlich zum Erliegen kommen würden.
 
        Die Forderungen nach Degrowth haben so, nicht immer, aber in ihren ernsthafteren Varianten zumeist, einen systemkritischen Hintergrund: Eine selbstgenügsame, ökologisch verantwortliche Welt wird einem maßlosen Kapitalismus entgegengestellt, den zu überwinden eine Frage der menschlichen Existenz schlechthin geworden ist. 03  
 
        DEGROWTH AVANT LA LETTRE
 
        So aktuell wachstumskritische Stellungnahmen zu sein scheinen – neu sind sie nicht. Es war auch keineswegs die Studie des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums von 1972, die an ihrer Wiege stand. 04  Hier wurde lediglich mit Mitteln der Volkswagenstiftung eine Wachstumskritik aktualisiert. Es sind aber keine anstrengenden Ausflüge in die Geschichte des ökonomischen Denkens notwendig, um zu sehen, dass Vorstellungen von Selbstgenügsamkeit bei gleichzeitiger Ablehnung von Erwerbs- und Gewinnstreben von Aristoteles bis zur Scholastik, ja bis zur Schulphilosophie des 18. Jahrhunderts, das alteuropäische Denken bestimmten. In dieser, man muss es so scharf formulieren, Oberschichtenphilosophie, in der die Masse der armen Menschen kaum wahrgenommen wurde, 05  setzte Geldgier die Gemütsruhe aufs Spiel und war deshalb ethisch abzulehnen. Um die Überwindung materieller Not ging es bei den traditionellen Oberschichten, die auch in den älteren Knappheitsgesellschaften stets auf ihre Kosten kamen, ohnehin nicht. Das Streben nach materiellem, insbesondere finanziellem Erfolg durch wirtschaftliches Wachstum, so lautete der Vorwurf gegen eine erwerbsorientierte Lebensweise, lenke von den eigentlichen Lebenszielen nur ab. 06  
 
        Eine Zunahme der verfügbaren Gütermenge, so schob der Geistliche und Nationalökonom Thomas Robert Malthus zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert nach, ändere am Elend der Massen ohnehin nichts, denn die Bevölkerung wachse stets rascher als die Produktivität (Malthusianische Falle). Gegen das verbreitete Massenelend half in dieser Sicht nur eine strikte Begrenzung des Bevölkerungswachstums und eine möglichst weitgehende Disziplinierung der Massen im Sinne von Arbeit und Geburtenbeschränkung. 07  
 
        Die ältere Wachstumskritik hatte mithin zwei Seiten: Die eine beklagte die Realität der Massenproduktion und die Vorherrschaft des Ramsches verbunden mit einem vermeintlich geistfeindlichen Materialismus der Bourgeoisie und der unterstellten Geschmacklosigkeit und Urteilsunfähigkeit der Massen. Die andere erklärte jede Alternative für aussichtslos. Greife die Obrigkeit nicht hart durch, schnappe besagte Falle, also der Abstand zwischen Bevölkerungs- und Produktivitätsentwicklung, regelmäßig aufs Neue zu, Wirtschaftswachstum pro Kopf der Bevölkerung sei zumindest langfristig illusorisch. Dem frühen 19. Jahrhundert waren diese Argumente durchweg vertraut, ja sie besaßen eine hohe Plausibilität, waren doch die vergangenen Jahrhunderte mit ihrer zumeist stagnierenden Wirtschaftsleistung und der starken Massenarmut ein schlagender Beweis dafür, dass Knappheit nicht überwunden werden konnte, sondern man sich mit ihr zu arrangieren hatte.
 
        Die ökonomische und soziale Realität des beginnenden Industriezeitalters schien diese abwehrende Haltung noch zu bestätigen. Die Welt der frühen Fabriken war laut, stinkend und gefährlich, und die von den Fabriken angezogenen Massen wenig qualifizierter Arbeiter stellten schnell eine soziale Herausforderung, wenn nicht Gefahr dar, für die sich nach und nach der Begriff des Proletariats einbürgerte. 08  Die um die Fabriken herum entstehenden „proletarischen“ Wohnbezirke wurden zu politisch bedenklichen Krankheitsnestern, über die rasch eine ganze Serie viel gelesener Kolportagetexte den Markt überschwemmte. 09  Deren Wirkung war gewaltig; so bewunderte man in Preußen zwar Englands frühe Industrie – dessen soziale Zustände wollte man allerdings um jeden Preis vermeiden. 10  
 
        FORTSCHRITTSPESSIMISMUS
 
        Hinter den sozialen Kämpfen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die nicht selten von den Vertretern der älteren gewerblichen Traditionen gegen die modernen Fabriken geführt wurden, 11  stand in der Regel neben einfachen Konkurrenzargumenten eine Fülle von Kritikpunkten an der „seelenlosen“ Maschinenarbeit in den modernen Fabriken. Doch blieb der Zulauf zu den Fabriken groß, und die Proteste gegen sie gingen zumeist nicht von den Belegschaften der Fabriken aus, sondern von den älteren Gewerben. Aber die Wirkung des Fabriksystems blieb verstörend, insbesondere als es sich ab den 1830er Jahren ausbreitete und im Zusammenhang mit dem Ausbau der Eisenbahnen die historischen Landschaften zum Teil radikal umgestaltete.
 
        Dem Kunsthistoriker und Sozialreformer John Ruskin, der sein Leben lang nur mit der Kutsche, niemals mit der Eisenbahn fuhr, war schon die schnurgerade Linienführung der frühen Bahnen, die auf die Landschaften keine Rücksicht nahmen, ein einziges Gräuel. Erst recht störte ihn der Übergang zum industriellen Bauen der neuen, rasch wachsenden Städte, der für ihn ein einziger Abgesang auf die handwerkliche und ästhetische Qualität des älteren Bauens war. 12  Für Ruskin, der auch ein Stichwortgeber der Arts-and-Crafts-Bewegung wurde, war die moderne Massenproduktion eine ästhetische Beleidigung. Dass in dieser Art der Produktion die einzige Möglichkeit lag, auch ärmeren und vermögenslosen Teilen der Bevölkerung zumindest ein kleines Stück Wohlstand dadurch zu ermöglichen, dass sie durch ihre Arbeit in den Fabriken die Einkommen erzielten, sich ihre eigenen Produkte leisten zu können, kam ihm angesichts der abstoßenden Praxis der Konservenindustrie und der modernen Schundliteratur nicht in den Sinn. 13  
 
        Ganz ähnliche Töne fanden sich in der Lebensreformbewegung, die in Deutschland um die Jahrhundertwende überaus einflussreich war, 14  namentlich in der Jugendbewegung, deren erster freideutscher Jugendtag auf dem Hohen Meißner 1913 geradezu ein Manifest gegen die Verkommenheit der modernen Massengesellschaft wurde. Der Text, den der Lebensphilosoph Ludwig Klages zu dieser Feier schrieb und der dort verlesen wurde, liest sich auch heute noch höchst aktuell: „Die Mehrzahl der Zeitgenossen, in Großstädten zusammengesperrt und von Jugend auf gewöhnt an rauchende Schlote, Getöse des Straßenlärms und taghelle Nächte, hat keinen Maßstab mehr für die Schönheit der Landschaft, glaubt schon Natur zu sehen beim Anblick eines Kartoffelfeldes und findet auch höhere Ansprüche befriedigt, wenn in den mageren Chausseebäumen einige Stare und Spatzen zwitschern.“ Komme doch einmal die Ahnung von der früheren Schönheit der Landschaft auf, „so gibt es alsbald wieder wetterfeste Redensarten genug von ‚wirtschaftlicher Entwicklung‘, Erfordernissen des ‚Nutzens‘, unvermeidlichen Nöten des kulturellen Prozesses, um den mahnenden Vorwurf zu bannen“. 15  
 
        Das Elend des Ersten Weltkriegs ließ die Kritik an der modernen Wirtschaft verstummen. Die Wiederkehr existenzgefährdender Knappheit entzog ihr den Boden. Sie blieb dennoch als eine Art stumme Tradition erhalten, an die stets wieder angeknüpft werden konnte, auch wenn derartige Versuche in den 1920er Jahren angesichts der Not der Zeit eher skurril wirkten. 16  Das sollte durch die Weltwirtschaftskrise und die materiellen Folgen insbesondere des Zweiten Weltkriegs auch vorläufig so bleiben, doch kehrte die Wohlstands- und Wachstumskritik nach der Überwindung der existenziellen Knappheitserfahrungen spätestens in den späten 1950er Jahren zurück.
 
        FORTSCHRITTSOPTIMISMUS
 
        Ludwig Klages Philippika gegen die Naturzerstörung durch die moderne Wirtschaft war zugleich das Eingeständnis von deren grundstürzendem Erfolg. Derartige Anklagen waren nicht Verhinderer, sondern Begleiter ihres Durchbruchs, dessen Dimensionen spätestens seit den 1850er Jahren immer offenkundiger wurden. Es war nicht allein die Vielzahl der neugegründeten Unternehmen und Banken, der Eisenbahnboom, die explosionsartige Zunahme der industriellen Produktion und das Anschwellen der Arbeiterschaft zu einem Massenphänomen, die den Ausschlag gaben. 17  Nach der gescheiterten Revolution von 1848 platzten auch die meisten utopischen Hoffnungen auf eine Erneuerung der Welt und machten einem „Realismus“ Platz, der auf eine pragmatische Modernisierung der Gesellschaft setzte. 18  Dass der „wirtschaftliche Fortschritt“ dabei etwas völlig Neues brachte, nämlich eine Ahnung von materiellem Wohlstand selbst für die ärmeren Teile der Bevölkerung, war nach der schweren Zeit des Massenelends in den 1830er und 1840er Jahren entscheidend.
 
        Der Blick auf die moderne Wirtschaft wandelte sich bemerkenswerterweise vor allem durch die Thesen von Karl Marx und Friedrich Engels, die zwar am Kapitalismus kein gutes Haar ließen, ihn aber nicht wegen des Ramsches und der ökologischen und sozialen Begleiterscheinungen ablehnten, sondern weil er den sprunghaft vermehrten Reichtum auf Ausbeutung gründe und ungerecht verteile. Der Reichtum, das offenkundige Wachstum der Wirtschaft, wurde hingegen geradezu emphatisch begrüßt; für Malthus hatten Marx und Engels nur Verachtung übrig. 19  Zumindest Engels ging von einer fast naturgesetzlichen Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit, dem Wachstum der Produktivkräfte, aus, das aus den Restriktionen des Kapitalismus befreit werden müsse, um sich voll wohlfahrtssteigernd auswirken zu können. 20  Folgerichtig stand die sich auf Marx berufende Arbeiterbewegung wirtschaftlichem Wachstum in keinerlei Hinsicht kritisch gegenüber, sondern versprach sich von ihm – sollten die sozialen und politischen Bedingungen erfüllt sein – vielmehr eine Lösung der drängenden sozialen Fragen auf dem Weg zum Kommunismus. Die Entfaltung der modernen Wirtschaft war für den sich begründenden Marxismus schlechterdings die Basis der sich befreienden Menschheit; dass in ihrer Expansion einer der Gründe dafür liegen könnte, dass die natürlichen Lebensbedingungen zerstört würden, war unvorstellbar, weil die unbestreitbaren Nachteile der industriellen Massenproduktion allein der kapitalistischen Form der Wirtschaft angelastet wurden. 21  
 
        Und tatsächlich: Die Arbeitszeiten sanken, die Löhne stiegen, und die materielle Lage der Arbeiterschaft verbesserte sich so offenkundig, dass selbst eine Revolution nicht mehr zwingend erschien, sondern die moderne Wirtschaft mitsamt ihren fortgeschrittenen Organisationsformen (Großbetriebe, Aktiengesellschaften) in den Sozialismus hineinzuwachsen schien. 22  Wachstumsskepsis oder gar Wachstumskritik sind jedenfalls aus den Schriften von Rudolf Hilferding, Eduard Bernstein oder Karl Kautsky kaum abzulesen. Im Grunde teilten diese marxistischen Theoretiker den Fortschrittsoptimismus, der sich von einer Intensivierung des technischen Fortschritts und einer Steigerung von Produktion und Produktivität die Lösung der großen Menschheitsprobleme versprach.
 
        Der Fortschrittsoptimismus blieb auch im 20. Jahrhundert erhalten; er stand ebenso bei der Programmatik der westeuropäischen Sozialdemokratie Pate wie er existenziell für das Selbstbild des „realen Sozialismus“ war, der von Wachstumsprojekten wie der Stalinschen Industrialisierung Russlands, Chinas „Großem Sprung nach vorn“ oder Ulbrichts „Überholen ohne Einzuholen“ nur so strotzte. 23  Vor allem das Eingeständnis, genau dieses wirtschaftliche Wachstumsversprechen trotz aller Ankündigungen und aller brachialen Maßnahmen nicht einlösen zu können, brach dem realen Sozialismus in den 1980er Jahren letztlich das Genick. Dabei unterschieden sich die Wachstumshoffnungen keineswegs von den Versprechen der Massenwohlstandsgesellschaft, die in den 1950er Jahren im Westen nicht nur tonangebend waren, sondern die Legitimität des westlichen Gesellschaftsmodells zu bestätigen schienen. 
 
        KRITIK AN DER MASSENKONSUMGESELLSCHAFT
 
        Am Höhepunkt des „Traums vom immerwährenden Wachstum“ Anfang der 1970er Jahre schlug die Stimmung wieder um. Die älteren Semantiken der Kritik des materiellen Lebens waren keineswegs vergessen; angesichts der materiellen Fülle der Massenkonsumgesellschaft gewannen sie erneut an Aktualität, und zwar in der gleichen Ambivalenz wie vor 1914. Es ist bezeichnend, dass es Bundeswirtschaftsminister und Kanzler Ludwig Erhard, der Galionsfigur des „Wirtschaftswunders“, angesichts der vermeintlichen Folgen der Wohlstandsmehrung zu Beginn der 1960er Jahre um den gesellschaftlichen Zusammenhang angst und bange wurde, er plötzlich von „Maßhalten“ und einer „formierten Gesellschaft“ sprach, die den sich ausbreitenden modernen Individualismus wieder einfangen sollte. 24  
 
        Die soziale Desintegration als mögliche Folge ökonomischer Erfolge erschien als reale Gefahr, so der noch weit wirkmächtigere Strang der Wachstumskritik um die Frankfurter Philosophen Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. 25  Letzterer war es auch, der in den Vorstudien zur „negativen Dialektik“ mit der Vorstellung einer Art „unschuldigen“ Produktivkraftentwicklung brach. 26  Die kapitalistischen Produktionsverhältnisse seien eben nicht unbedingt nur eine Art äußere Fessel einer an sich positiven Entfaltung der Produktivkräfte. Nein, Form und Struktur der Produktivkräfte seien vielmehr Ausdruck einer womöglich zerstörerischen kapitalistischen Eskalation, ihre moderne Entwicklung keineswegs der Weg in das „Reich der Freiheit“, sondern selbst das Gefängnis, aus dem es unter Umständen keinen Ausweg mehr gibt. Ganz ähnlich hatte der Wirtschaftssoziologe Karl Polanyi während des Zweiten Weltkriegs die Entfesselung der ökonomischen Dynamik durch die kapitalistischen Reformen um die Wende zum 19. Jahrhundert skizziert, als einen Prozess der zerstörerischen Entgrenzung, dessen Folgen im Faschismus beziehungsweise Stalinismus offensichtlich seien. 27  
 
        Zunächst aber wurden die Frankfurter Vorbehalte gegen eine moderne Massenkonsumgesellschaft relevant, die weniger deren materielle Erträge als deren entfremdende Folgen in den Vordergrund stellten. Die Konsumgesellschaft wurde zum Feindbild schlechthin, nicht zuletzt weil Teile der Studentenbewegung in den 1960er Jahren die Konsumkritik aufgriffen und eine entgegengesetzte Lebensführung propagierten, jedoch ohne damit zunächst durchzudringen. Zu alltäglich waren die offenkundigen Vorzüge eines Massenkonsums, den die Mehrzahl der Menschen ganz unbekümmert praktizierte. Der Tenor freilich blieb erhalten und findet sich bis in die Gegenwart als eine Art Basso continuo der mittlerweile wieder stark angeschwollenen Wachstumskritik. 28  
 
        GLOBALISIERUNG UND GLOBALISIERUNGSKRITIK
 
        Einen wirklichen Wendepunkt markierten Adornos Entfremdungsängste und die Vorbehalte linker Studenten gegenüber dem Konsumverhalten der im Grunde verachteten Massen daher noch nicht. Brisanz erhielt die Debatte erst aus der Kombination sich häufender Umweltskandale ab Ende der 1960er Jahre mit den etwa gleichzeitig laut werdenden Botschaften des Club of Rome und der bald einsetzenden Ölpreiskrise, nach der die Utopie des leichten und unkomplizierten Zugriffs auf die globalen Ressourcen als Schmiermittel des Wachstums zerplatzte. Zugleich bereitete die große Wirtschaftskrise dem „Traum vom immerwährenden Wachstum“ 1975 ein abruptes Ende. 29  
 
        Die öffentlichen Reaktionen waren ganz unterschiedlich: Während die Wirtschaftspolitik der westlichen Staaten händeringend nach einem Weg suchte, zum Wachstumskurs zurückzukehren und die Probleme der Ressourcenversorgung durch Sparen oder Substitution (Atomenergie statt Öl) zu lösen, mehrten sich die öffentlichen Proteste, die eine derartige Strategie für ökologisch nachteilig, wirtschaftlich aussichtslos und energiepolitisch gefährlich ansahen. 30  Nicht Wachstumskritik stand im Vordergrund der an politischer Bedeutung zunehmenden Proteste, sondern ökologische Fragen und die vermeintlich existenzbedrohende Gefährlichkeit der Atomenergie. Doch es wurde rasch offensichtlich, dass die Wachstumshoffnungen der „etablierten“ Politik nicht geteilt, ja für illusorisch gehalten wurden. Für derartige Auffassungen war der Untergang des realen Sozialismus ein bitterer Rückschlag – nicht nur weil die Menschen in den Ostblockstaaten offensichtlich eine westliche Wirtschaft und einen entsprechenden Lebensstandard wünschten. Mit dem globalen Sieg des Kapitalismus und der sich seit den 1990er Jahren ausbreitenden Globalisierung kehrten sogar die Wachstumshoffnungen zurück. Doch spätestens mit der Weltfinanzkrise ab 2007 schlug das Pendel um.
 
        Jetzt verband sich die ökologische Kritik, die nun vor allem auf den Klimawandel fokussierte, mit jener an der kapitalistischen Globalisierung und den katastrophalen Erwartungen, die die Entwicklung an den globalen Finanzmärkten ausgelöst hatten. 31  Im Kern dieses Knäuels liegt eine Art entfesselter, global ausgreifender Kapitalismus, dessen Dynamik nun auch in den eher konservativen Kreisen der klassischen Wachstumsbefürworter in die Debatte geriet. Weit entfernt davon, die Grundsatzkritik am Kapitalismus zu teilen, wurde unter dem Eindruck einer zunehmend skeptischen öffentlichen Meinung auch hier die Vorstellung einer „nachhaltigen Transformation“ der Wirtschaft, namentlich der Energiegewinnung und -nutzung, nicht nur populär, sondern zu einer politischen Aufgabe erklärt. Diese habe der Staat in absehbarer Zeit zu bewältigen, um die Voraussetzungen einer dauerhaften wirtschaftlichen Leistungssteigerung zu sichern. Seit dieser Zeit erhielt der Begriff „Degrowth“ überhaupt erst seinen enormen Auftrieb, der weit über das traditionell antikapitalistische Milieu bis in die Kirchen und viele intellektuelle Kreise reicht, in denen nun auch wieder der gesamte semantische Bestand an Vorbehalten gegen die moderne Wirtschaft mit ihrer Massenproduktion und ihrem Massenkonsum mobilisiert wurde.
 
        DILEMMA DER WACHSTUMSKRITIK
 
        Rekapituliert man die Debatte, so zeigen sich bemerkenswerte Muster. Sozial gesehen war der Hintergrund der Kritik an der modernen Wirtschaft zunächst vor allem ein Oberschichtenphänomen. In Wirtschaftsfragen ging es seit Aristoteles nicht um möglichst effiziente Knappheitsbewältigung, sondern um Lebensfragen einer nicht unter Knappheit leidenden Oberschicht, der durchweg empfohlen wurde, sich um materielle Fragen nicht zu sorgen, ja sich ihnen in keiner Weise, etwa dem Gelderwerb, auszusetzen oder das Leben nach dessen Zwängen einzurichten.
 
        Die moderne kapitalistische Wirtschaft, die sich in Westeuropa seit dem 17. Jahrhundert mit dem Phänomen kapitalintensiver Massenproduktion durchsetzte und nach und nach zur dominanten Alltagspraxis insbesondere der vermögenslosen Menschen und der neu entstehenden Industriebourgeosie aufstieg, war in dieser Sicht vor allem vulgär. Sie schuf wenig Wertvolles und versetzte die Masse der Bevölkerung, die den Konsumversprechen hinterherlief, in einen gefährlichen Zustand der Gärung. Diese Kritik hat sich im Laufe der Jahre zwar vielfach gehäutet, ist im Kern in der Ablehnung des Massenkonsums, des Warnens vor der Verführung durch Ramsch und in der Angst, durch die Scheinwelt des Konsums das eigene Selbst zu verlieren, aber erstaunlich stabil geblieben – auch wenn sich sozial gesehen ihre Trägerschaft gewandelt hat. An die Stelle von Adel und Geistlichkeit ist im Laufe der Jahre, ein wenig zugespitzt gesagt, ein Amalgam aus Kirchenvertretern und Intellektuellen getreten, die das uralte Mantra in unendlichen Variationen immer wieder neu bedienen.
 
        Von ökonomischen Problemen im engeren Sinn war dabei bestenfalls ausnahmsweise die Rede. Die Frage, wie eine Steigerung der verfügbaren Gütermengen zu angemessenen Kosten möglich ist, um möglichst große Teile der ja keineswegs vermögenden Bevölkerung angemessen zu versorgen, wurde zumeist überhaupt nicht gestellt, geschweige denn beantwortet. Dass es genügend Güter gibt, wurde einfach vorausgesetzt. Zum Kern der Wachstumsfrage, die auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Steigerung der (Arbeits-)Produktivität zielt, um mit den gegebenen Ressourcen möglichst hohe Produktionsziele zu erreichen, also bei einer gegebenen Produktion den Ressourcenverbrauch möglichst zu minimieren, drang die Debatte kaum je vor.
 
        Die seit dem 19. Jahrhundert feststellbaren Produktivitätssteigerungen zunächst im Bereich der Landwirtschaft und später ebenso im Gewerbe durch eine Umstellung der Produktionsverhältnisse, sprich durch Etablierung kapitalistischer Produktionsverfahren, wurden nicht als Überwindung existenzieller Knappheit für die wenig vermögenden Menschen begrüßt, sondern als die Ursache aller nur möglichen sozialen und ökologischen Schäden hingestellt. Diese Einseitigkeit, ja dieses Ressentiment fand allerdings auch seine Entsprechung in der Haltung der Protagonisten der modernen Wirtschaft, die einem naiven Wachstumsbegriff huldigten, der allein die Produktionserfolge, nicht aber deren Kosten und Folgen sehen wollte. Solange für große Teile der Bevölkerung die Ausweitung der Produktion wesentliche Vorteile brachte, waren die „Wachstumsenthusiasten“ – namentlich die Industriellen, die Vertreter der modernen Landwirtschaft, aber auch viele Angehörige der Arbeiterbewegung – argumentativ und faktisch in einer günstigen Lage, während die Wachstumskritik unter Knappheitsbedingungen stets sozial isoliert war.
 
        Erst mit dem Übergang zur Massenkonsumgesellschaft in den fortgeschrittenen westlichen Volkswirtschaften änderte sich das Bild, da einerseits die Knappheit sukzessive einer ungeahnten Fülle Platz machte, andererseits die Folgeschäden der insofern „entfesselten“ Massenproduktion immer offensichtlicher wurden. Zu einer die gesellschaftlichen Debatten prägenden Dominanz kam die Wachstumskritik unter ökologischen Vorzeichen allerdings erst in den 1980er Jahren, als die Umweltbelastungen nicht mehr mit dem Hinweis auf den wirtschaftlichen Fortschritt schöngeredet werden konnten. Die ungehinderte Globalisierung und der offenkundige Klimawandel führten nach der Jahrtausendwende zu einer neuen Diskussionslage, zumal die wirtschaftlichen Erfolge der westlichen Länder im Zuge postkolonialer Bewertungen nicht als Eigenleistung, sondern als Ergebnis von Raub und Betrug hingestellt werden konnten. Die Verbindung der älteren Wachstums- und Massenkonsumskepsis mit der Auseinandersetzung um Globalisierung und Klimawandel hat sich als überaus wirkmächtig erwiesen.
 
        Die sich daraus herleitenden Verzichts- und Degrowth-Appelle reproduzieren das alte Dilemma: Der Ressourcenverbrauch und die Kollateralschäden der Massenproduktion werden ins Zentrum gerückt, die Frage der Produktivitätsentwicklung wird aber kaum angesprochen. Insofern sind die Einwände derer, die Degrowth angesichts der Armut in vielen Teilen der Welt für fatal halten, nicht von der Hand zu weisen. In der Masse der wachstumskritischen Literatur, in der einer Metaanalyse zufolge der normative Gesichtspunkt ohne eigentliche empirische Basis vorherrscht, geht es um derartige Probleme aber nicht. Es wird unterstellt, das über die Zunahme des Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts messbare Wachstum sei weder materiell nötig noch ökologisch vertretbar. Mehr als eine symbolische Vorstellung von Wirtschaft und Wachstum ist damit nicht verbunden. Wie das Wachstum zustande kommt, was also genau schrumpfen soll und welche Folgewirkungen das im Einzelnen hat, bleibt offen. Sehr viele, ganz unterschiedliche Sektoren tragen ja zu jenem Wachstum ebenso bei, wie seine Höhe nicht allein vom Ressourcenverbrauch, sondern auch vom Einsatz an Arbeit und Kapital, von Humankapital und Investitionen in Forschung und Entwicklung abhängt. Eine naive Vorstellung des Schrumpfens besteht in der Deckelung der Produktion und der Senkung des Rohstoffverbrauchs, bei der Fragen der Wechselwirkung einzelner Schrumpfungsschritte mit anderen Bereichen völlig ungeklärt sind. 32  
 
        Ein Weiteres kommt hinzu: Dass eine gezielte Schrumpfung des ökonomischen Prozesses spontan nicht eintritt, dürfte offensichtlich sein. Es bedarf politischer Entscheidungsprozesse wie derzeit bei der Energiewende, die dann freilich vor dem Problem stehen, wie diese Steuerung erfolgen soll. Woher kommt das Wissen um die Wirkung von Engriffen in ökonomische Abläufe? Woher weiß „die Politik“, an welcher Stelle und mit welchen Mitteln welche Maßnahmen zu ergreifen sind? Und sind derartige Steuerungen mit den gegebenen institutionellen Strukturen der Wirtschaft (Privateigentum, dezentrale Entscheidungen und so weiter) überhaupt vereinbar, oder ist nicht eine Änderung der Handlungsrechte, also eine Aufhebung kapitalistischer Regeln, Voraussetzung, dass überhaupt derart eingegriffen werden kann?
 
        Ein gezieltes Weniger sähe sich also mit einem gewaltigen Dilemma konfrontiert, das daraus folgt, dass ein breites Schrumpfen die Produktivitätsdynamik auch dort beschädigen würde, wo Wachstum und Wandel gerade erwünscht sind – etwa im Bereich der Medizintechnik, des Anlagenbaus oder der nachhaltigen Techniken (etwa Elektromobilität). Die Degrowth-Konzepte sind insofern nicht nur unterkomplex und unterschätzen die Bedeutung bestimmter Eingriffe; sie führen tendenziell auch zu einer Überforderung der politischen Steuerung, die mit Aufgaben konfrontiert wird, die sie schlicht nicht lösen kann, zumal mit der Senkung der Produktion und der Produktivität auch der materielle politische Handlungsspielraum schwindet. Das ist, wohlgemerkt, kein Plädoyer dafür, die Kosten der Massenproduktion zu vernachlässigen, sondern eher für eine politisch zu fördernde Verbindung von Produktivitätssteigerung und Strukturwandel, wie sie ja für die bisherige Wirtschaftsgeschichte typisch war. Die materielle Substanz der wirtschaftlichen Leistung hat sich seit der Industrialisierung laufend gewandelt; Industriezweige, die lange vorherrschend waren, sind verschwunden, andere an ihre Stelle getreten. Es spricht nichts dafür, dass das in Zukunft anders sein sollte. Politische Eingriffe, die Strukturwandel verzögern oder gar behindern, waren langfristig zu keiner Zeit erfolgreich.
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        ESSAY
 
        WARUM MODERNE GESELLSCHAFTEN WACHSTUM BRAUCHEN
 
          Julia Braun 
 
        Immer häufiger ist von Deutschlands Wachstumsschwäche die Rede. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zeigt für die Jahre 2023 und 2024 gar ein Abgleiten in die Rezession. 01  Auch im Jahr 2025 findet Deutschland voraussichtlich nicht aus der Stagnation und gilt damit erneut als der „kranke Mann Europas“. 02  Es wäre das dritte Jahr in Folge ohne Wachstum. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch ersichtlich, dass Deutschland bereits 2018 – also deutlich vor der Covid-19-Pandemie – von seinem Wachstumskurs abgekommen ist. 03  
 
        Doch warum ist diese Stagnation, oder gar Rezession, problematisch? Schließlich argumentieren Befürworter von Postwachstum und Degrowth, dass wir uns ohnehin von der Wachstumsfixierung verabschieden sollten. Die zentrale Frage lautet daher: Weshalb ist Wirtschaftswachstum für unsere Gesellschaft überhaupt notwendig?
 
        Die Antwort ist ebenso einfach wie vielschichtig. Wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen, ist Wachstum wichtig, um den Lebensstandard zu erhöhen und grundlegende Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. In hochentwickelten Volkswirtschaften wie Deutschland erfüllt Wachstum heute vor allem drei zusätzliche Funktionen: Es wirkt erstens als Stabilisator von Wirtschaft und Gesellschaft, bildet zweitens die Basis für die Finanzierung des Sozialstaats und notwendige Investitionen und ist drittens die zentrale Voraussetzung für Innovation und technischen Fortschritt.
 
        WAS IST WIRTSCHAFTSWACHSTUM?
 
        Wirtschaftswachstum bedeutet zunächst einmal, dass eine Volkswirtschaft im Zeitverlauf eine größere Menge und höhere Qualität an Gütern und Dienstleistungen hervorbringt als zuvor. In der klassischen Ökonomie wird Wachstum in der Regel als die Zuwachsrate des realen BIP gemessen, also dem inflationsbereinigten Marktwert aller Güter und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres in einer Volkswirtschaft erzeugt werden. Besonders gebräuchlich ist das „BIP pro Kopf“, das die Wirtschaftsleistung ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl setzt und damit als Indikator für den durchschnittlichen Lebensstandard dient. Zahlreiche empirische Studien zeigen, dass dieser Indikator eng mit vielen Dimensionen des menschlichen Wohlergehens korreliert – etwa mit Einkommen, Gesundheit oder der Lebenserwartung. 04  
 
        Ein Blick in die Geschichte verdeutlicht diesen Zusammenhang und zeigt zugleich, welch junges Phänomen Wachstum ist. Über Jahrhunderte stagnierte die Wirtschaftsleistung nahezu, der Lebensstandard im 14. Jahrhundert unterschied sich kaum von demjenigen in der Römerzeit. 05  Erst mit der Industriellen Revolution setzte im frühen 19. Jahrhundert ein durchgreifender Wandel ein: Wirtschaftsleistung, Einkommen, Gesundheit und Lebenserwartung der Bevölkerung stiegen massiv an. 06  Das BIP pro Kopf erhöhte sich zwischen 1820 und 2010 im Durchschnitt über alle Länder hinweg um das Zehnfache. 07  1820 lag die Lebenserwartung weltweit bei 29 Jahren, heute beträgt sie über 71 Jahre. 08  Im selben Zeitraum stieg die Alphabetisierungsrate von 12 auf über 85 Prozent. 09  Wachstum hat für viele Menschen auf der ganzen Welt einen „ungeheuren materiellen Wohlstand“ erzeugt. 10  Auch andere Bereiche unseres Lebens haben sich positiv verändert. Die Arbeitszeiten beispielsweise sanken deutlich, sodass Menschen heute über mehr Freizeit verfügen. 11  
 
        Wirtschaftswachstum war historisch also die zentrale Triebkraft für steigenden Wohlstand. Zugleich darf nicht übersehen werden, dass dieser Aufstieg eng mit einem massiven Verbrauch natürlicher Ressourcen verbunden war. Genau deshalb ist seine Rolle heute so umstritten. Doch die Kritik am Wachstumsparadigma selbst ist ein Thema für wohlhabende Gesellschaften. Sie setzt erst dort ein, wo Grundbedürfnisse bereits gedeckt sind. 12  Gleichzeitig ist klar: In ärmeren Ländern ist quantitatives Wachstum nach wie vor unverzichtbar, um Armut zu bekämpfen und elementare Bedürfnisse zu sichern. In fortgeschrittenen Volkswirtschaften, in denen alle Grundbedürfnisse – zumindest für einen großen Teil der Bevölkerung – gedeckt sind, stellt sich hingegen die Frage: Braucht es überhaupt noch Wachstum?
 
        WACHSTUM ALS STABILISATOR
 
        Manche Stimmen argumentieren, hochentwickelte Volkswirtschaften könnten sich vom Wachstumsparadigma lösen. Doch die Realität zeigt, dass Wachstum in unserem Wirtschaftssystem ein zentraler Stabilitätsfaktor ist. Denn Wachstum sorgt dafür, dass Unternehmen investieren, neue Arbeitsplätze entstehen und Einkommen steigen. Fällt diese Dynamik weg, kehrt sich der Prozess rasch um, und Arbeitsmarkt, Staatshaushalt und die sozialen Sicherungssysteme geraten unter Druck. Der Schweizer Ökonom Mathias Binswanger spricht deshalb von einem „Wachstumszwang“: Kapitalistische Volkswirtschaften benötigen Expansion, um ihre Strukturen aufrechtzuerhalten. Unternehmen investieren nur, wenn sie von zukünftiger Nachfrage ausgehen. Bleibt diese aus, bricht die Dynamik weg – mit Folgen für Beschäftigung und Wohlstand. 13  Die aktuelle Lage in Deutschland verdeutlicht dies: Im August 2025 lag die Anzahl der Arbeitslosen bei etwas über drei Millionen – so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. 14  Zwar spielen dafür strukturelle Faktoren eine Rolle, doch schwaches Wachstum wirkt als Verstärker. 
 
        Darüber hinaus ist das Finanzsystem auf Wachstum angewiesen: Pensionskassen, Lebensversicherungen und private Anleger profitieren, wenn Unternehmen Gewinne machen, Aktienkurse steigen und Märkte wachsen. Ohne Wachstum würde diese Grundlage erodieren.
 
        Wirtschaftswachstum trägt zudem entscheidend zur Finanzierung staatlicher Aufgaben bei. Steigende Einkommen und Unternehmensgewinne bedeuten höhere Steuer- und Beitragszahlungen, mit denen Renten, Gesundheitssystem, Bildung, Infrastruktur oder Verteidigung finanziert werden können. Fehlt Wachstum, verhärten sich Verteilungskonflikte. Investitionsausgaben werden häufig hintangestellt oder – wie mit dem jüngst beschlossenen kreditfinanzierten Sondervermögen für Investitionen – über Schulden finanziert. Damit steigt nicht nur die Belastung künftiger Generationen, sondern auch das Risiko politischer Polarisierung. Besonders sichtbar wird dies am umlagefinanzierten Rentensystem. Immer weniger Erwerbstätige müssen immer mehr Rentner tragen. Ohne steigende Produktivität und Einnahmen drohen die Finanzierungslücken noch größer zu werden.
 
        Die 168. Steuerschätzung unterstreicht die Auswirkungen zäher Konjunktur auf den Staatshaushalt: Bund, Länder und Kommunen müssen 2025 mit rund drei Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen, 2026 gar mit zehn Milliarden weniger. 15  Noch drastischer wird das Bild in der längerfristigen Betrachtung: Nach Berechnungen der Warburg Bank ging Deutschland seit 2018 durch die Abkehr vom alten Wachstumspfad rund eine Billion Euro an zusätzlicher Wertschöpfung verloren. Bei einer Steuerquote von 23 Prozent wäre dadurch genug fiskalischer Spielraum entstanden, um das Sondervermögen der Bundeswehr zu finanzieren und zugleich steigende Sozialversicherungsbeiträge zu vermeiden. 16  Wachstum entlastet damit nicht nur die öffentlichen Haushalte, sondern auch direkt die Bürger. Es dient nicht nur als ökonomischer Stabilisator und Finanzierungsquelle, sondern entschärft gesellschaftliche Verteilungskonflikte. 
 
        WACHSTUM ALS INNOVATIONSMOTOR
 
        Ein weiterer Grund, weshalb Wachstum in hochentwickelten Volkswirtschaften unverzichtbar bleibt, liegt in seiner Rolle als Innovationsmotor. Wie uns die Geschichte lehrt, sind Innovation und die Verbreitung von Wissen entscheidende Grundlagen für technischen Fortschritt und langfristigen Wohlstand. 17  Innovationen entstehen jedoch nicht zufällig, sie entstehen in einem Umfeld, in dem Unternehmen Anreize und Spielräume haben, in neue Ideen, Technologien und Geschäftsmodelle zu investieren.
 
        Innovation beruht auf Entscheidungen von Unternehmern, ihre Zeit und Ressourcen in Forschung und Entwicklung zu investieren. Dies tun sie in der Regel, da sie durch sogenannte Innovationsrenten motiviert sind, also durch potenzielle Erträge, die ihnen aus neuen Technologien oder Produkten erwachsen. 18  All das, was diese individuellen Gewinne sichert, motiviert die Unternehmer, noch mehr in Innovation zu investieren. Und was sichert diese Renten? Ein zentraler Faktor ist der Schutz des Eigentums: In Ländern mit stärker ausgeprägten Eigentumsrechten wird mehr Innovation hervorgebracht. 19  Genauso wichtig wie solche institutionellen Sicherheiten sind die Wachstumsaussichten der Märkte selbst. Denn eine Innovation wird nur dann weiter vorangetrieben, wenn sie Nachfrage erzeugt und damit die Grundlage für ein tragfähiges Geschäftsmodell schafft. In einer florierenden und expandierenden Wirtschaft ist es für Unternehmen leichter, genügend zahlungsbereite Kunden zu finden und sich einen Platz im Markt zu erkämpfen. Ohne Wachstumsaussichten fehlt der Anreiz zu investieren.
 
        Innovation konzentriert sich daher in jenen Märkten, die Wachstumsaussichten versprechen. Nur dort sind die Renditeerwartungen hoch genug, um riskante Investitionen in Forschung und Entwicklung zu rechtfertigen. Ein Beispiel sind Immuntherapien in der Krebsbehandlung: Zwar sind sie noch sehr teuer in der Anwendung, doch der Markt wird bereits auf rund 136 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll sich bis 2034 fast verdreifachen. 20  Derartige Wachstumsaussichten ziehen Kapital, Talente und Ideen an – deshalb fließen Milliarden in klinische Studien und Entwicklung, mit der Folge, dass Kosten sinken und einstige Nischenprodukte zum Standard werden. Solche disruptiven Innovationen können ganze Lebensbereiche verändern. Sie schaffen damit nicht nur ökonomische Dynamik, sondern auch einen direkten gesellschaftlichen Mehrwert. Ohne die Erwartung, dass Märkte wachsen, wären solche Investitionen undenkbar.
 
        Wenn dagegen einzelne Märkte oder gar die gesamte Wirtschaft stagnieren, sinkt die Nachfrage, und die Renditeaussichten werden kleiner. Unternehmen verzeichnen dann weniger Einnahmen, weshalb ihnen mittelfristig Spielräume für Forschung und Entwicklung fehlen und Investitionen in bahnbrechende Innovationen ungleich riskanter werden. Wer würde Milliarden in Technologien stecken, wenn die Nachfragebasis dafür fehlt? Nicht nur wird der Anreiz kleiner, Forschung zu betreiben; zugleich wachsen Spar- und Wettbewerbsdruck. Eine Studie von 2024 zeigt, dass deutsche Firmen ihre geplanten Forschungs- und Entwicklungsbudgets in Krisenzeiten drastisch kürzen und insbesondere „Frontier-Innovationen“– also besonders risikoreiche, aber potenziell bahnbrechende Projekte – verschieben oder ganz einstellen. Der Hauptgrund dafür sei der krisenbedingte zyklische Nachfragerückgang. 21  Die Folge: Die technologische Entwicklung verlangsamt sich.
 
        Doch Wirtschaftswachstum erleichtert nicht nur bestehenden Unternehmen das Leben. Insbesondere junge Firmen und Gründer mit gänzlich neuen Ideen sind auf Wachstum angewiesen – für Startups ist es wesentlich einfacher, in Aufschwungsphasen mit ihren Ideen und Produkten an den Markt zu gehen. 22  Diese Beobachtung ist deshalb so wichtig, da junge und innovative Firmen für unseren langfristigen Wohlstand von besonderer Bedeutung sind. Empirische Arbeiten zeigen, dass es genau diese Firmen sind, die wirklich radikale Innovationen hervorbringen, die in der Lage sind, ganze Märkte zu verändern. 23  
 
        Der Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman argumentiert, dass die Fähigkeit eines Landes, seinen Lebensstandard anzuheben, vor allem von seiner Fähigkeit abhängt, die Produktivität (also die Wertschöpfung je Arbeitskraft) zu steigern. In Krugmans Worten: „Productivity isn’t anything, but in the long run it is almost everything“ („Produktivität ist nicht alles, aber auf lange Sicht ist sie fast alles“). 24  Warum ist das so? Der Grund liegt in den abnehmenden Grenzerträgen von Kapital und Arbeit. Eine Zunahme von Arbeitskräften oder Maschinen führt zwar kurzfristig zu höherem Output, doch dieser Effekt lässt sich nicht unbegrenzt steigern. Ohne Produktivitätsfortschritte würde das Wachstum irgendwann durch Bevölkerungs- oder Ressourcengrenzen gestoppt. 25  Diese Einsicht wurde durch das sogenannte Solow-Swan-Modell in den 1950er Jahren formalisiert: Langfristiges Wachstum kann nicht allein durch Kapital- und Arbeitsakkumulation erklärt werden, sondern setzt technologischen Fortschritt – gleichbedeutend mit Produktivitätsfortschritt – voraus, 26  für den Innovation die notwendige Bedingung ist. 27  
 
        Gerade für hochentwickelte Volkswirtschaften, die bereits über einen ausgeprägten Arbeits- und Kapitalstock verfügen, ist Innovation wichtig. Während Schwellenländer durch „catch-up growth“ aufholen können, indem sie bestehende Technologien übernehmen, müssen fortgeschrittene Ökonomien ständig an der technologischen Grenze operieren. 28  Ihre Weiterentwicklung hängt entscheidend von der Fähigkeit ab, neue Ideen hervorzubringen. Empirische Untersuchungen bestätigen, dass der überwiegende Teil des Wohlstandszuwachses in Industrieländern auf Produktivitätssteigerungen beruht. 29  
 
        Innovation ist deshalb nicht nur wünschenswert, sondern unabdingbar. Sie sorgt dafür, dass trotz begrenzter Rohstoffe und abnehmender Skalenerträge Produktivitätsfortschritte möglich bleiben. Für eine exportorientierte Volkswirtschaft wie Deutschland sind Produktivitätsgewinne zudem entscheidend, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Gerade disruptive Entwicklungen – etwa in Biotechnologie, Digitalisierung oder Energieversorgung – transformieren ganze Sektoren und stoßen nachhaltige Produktivitätsgewinne an. Sie bilden damit die Grundlage für die Bewältigung der großen Zukunftsaufgaben, allen voran der ökologischen Transformation, die ohne kontinuierliche Effizienzsteigerungen und neue Technologien nicht zu bewältigen ist.
 
        VORAUSSETZUNG FÜR ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION
 
        Der Umbau hin zu klimaneutralen Volkswirtschaften erfordert Investitionen in bislang unbekanntem Ausmaß. Allein um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, so eine Studie von McKinsey aus dem Jahr 2021, seien pro Jahr rund 240 Milliarden Euro an Investitionen notwendig. 30  Wachstumskritiker betonen zu Recht, dass historisches Wachstum eng mit dem Verbrauch fossiler Energieträger verknüpft war und wesentlich zum Klimawandel beigetragen hat. Doch daraus folgt nicht, dass Wachstum per se problematisch ist – es kann vielmehr Teil der Lösung sein.
 
        Beispiele aus der Praxis zeigen, dass „grünes Wachstum“ möglich ist. Märkte für Cleantech (saubere Technologien), die sich explizit dem Schutz der Umwelt verschrieben haben, zählen heute zu den Wachstumstreibern und tragen spürbar zum BIP bei. Längst lässt sich also auch mit Klimaschutz Geld verdienen. 31  Ökonomische Forschung belegt zudem, dass staatliche Anreize die Wachstumsaussichten auf Märkten für grüne Technologien verbessern und so privates Kapital in diese Bereiche lenken können. 32  Durch politische Vorgaben und technologischen Fortschritt konnten zum Beispiel die Kosten für Photovoltaikmodule so stark gesenkt werden, dass sie vielerorts zur günstigsten Form der Stromerzeugung wurden. 33  
 
        Auch eine „absolute Entkopplung“, also ein Zustand, in dem das BIP wachsen kann, während die CO2-Emissionen sinken, zeichnet sich zunehmend ab. 34  In der EU wuchs das reale BIP seit 1990 um rund 60 Prozent, während die CO2-Emissionen im gleichen Zeitraum um mehr als 30 Prozent sanken. 35  Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung warnt jedoch, dass dies lange nicht für alle (fortgeschrittenen) Volkswirtschaften gilt und diese Entkopplung global bislang zu langsam verläuft, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. 36  Damit die Transformation gelingt, müssen Investitionen in grüne Technologien und Infrastruktur deutlich ausgeweitet werden.
 
        Stagnation und Rezession dagegen bremsen den ökologischen Fortschritt. Die Umweltökonomen Alex Bowen und Cameron Hepburn zeigen, dass ökonomische Krisen Investitionen in saubere Technologien regelmäßig verzögern oder verhindern, weil Unternehmen und Staaten unter finanziellen Druck geraten. Degrowth mag auf den ersten Blick ökologisch plausibel wirken – in der Praxis würde es den notwendigen Umbau eher blockieren. 37  
 
        Wachstum ist damit kein Gegensatz zu Klimaschutz, sondern seine notwendige Bedingung. Es schafft die ökonomische Basis und setzt die Innovationsanreize, um die ökologische Transformation zu finanzieren und voranzutreiben. Ökonomen wie Daniel Susskind widersprechen deshalb der Annahme, unendliches Wachstum sei auf einem endlichen Planeten unmöglich. Entscheidend sei nicht die absolute Menge der eingesetzten Ressourcen, sondern deren Produktivität. 38  Oder, wie der Wirtschaftswissenschaftler Paul Romer 2018 in seiner Nobelpreisvorlesung betonte: Ideen sind nicht rivalisierend, sie können von vielen gleichzeitig genutzt werden. Wachstum, das auf Ideen basiert, stoße daher nicht an die materiellen Grenzen des Planeten. 39  
 
        FAZIT
 
        Wachstum ist mehr als eine statistische Kennziffer. Es stabilisiert unsere Volkswirtschaft, finanziert den Sozialstaat und die notwendigen Investitionen – und setzt die Anreize für Innovation, ohne die Fortschritt nicht möglich wäre. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob wir weiter wachsen (sollten), sondern wie wir Wachstum und Innovation in die richtige Richtung lenken. Denn das Streben des Menschen, immer mehr zu wollen, besser zu werden, Neues zu schaffen, entspringt nicht staatlicher Verordnung, sondern dem Eigennutz – einer starken Triebkraft, die wir nicht unterdrücken, sondern in gemeinnützige Bahnen lenken sollten. 40  
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        ESSAY
 
        VOM FALSCHEN ZUM RICHTIGEN WACHSTUM
 
          Lukas Scholle 
 
        Deutschlands Wirtschaftsmodell steht vor dem Ende: Vom „kranken Mann Europas“ in den frühen 2000er Jahren hatte sich die Bundesrepublik in knapp zwei Jahrzehnten zum „Exportweltmeister“ entwickelt. Was meist als Erfolgsgeschichte bezeichnet wird, ist in Wahrheit das Gegenteil. Durch Austeritätspolitik und Lohnzurückhaltung im Euroraum übertraf Deutschland die Wachstumsraten der europäischen Nachbarn mit seinen viel zu hohen Exporten. Das ging zulasten der Nachbarländer, die im Umkehrschluss mehr oder weniger gezwungen waren, die Waren abzunehmen.
 
        Für Deutschland ging dieses Modell halbwegs auf: So lag das reale Wachstum Deutschlands zwischen 2010 und 2017 im Durchschnitt bei 2,2 Prozent 01  – deutlich über dem anderer westeuropäischer Länder. Doch schon in den Jahren darauf kühlte sich die Wirtschaftslage ab, bis es durch die Pandemie ab 2020 und die Energiepreiskrise strukturell zurückgeworfen wurde. Durch die mangelnde Binnennachfrage und zu zögerliche Entlastungspakete kam die Wirtschaft nicht wieder in Gang. Im Frühjahr 2025 versetzten das von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Zollchaos sowie die Konkurrenz aus China dem deutschen Exportmodell einen weiteren heftigen Stoß.
 
        Zwar konnte Deutschland Mitte 2025 seinen Exportüberschuss aus dem Vorkrisenniveau fast wiederherstellen. Aber dieser mündet nicht mehr in den Wachstumsraten der 2010er Jahre. Wahrscheinlicher ist es, dass die Exportindustrie weiter an Volumen verlieren wird, was das Wachstum weiter schwächen wird. Die Industrieproduktion ist im Herbst 2025 mit einem Wert von 94,7 auf dem Produktionsindex deutlich niedriger als beim Höhepunkt 2017 mit 110,9. Ähnlich sieht es in der energieintensiven Produktion aus, die im selben Zeitraum von 105,6 auf 81,0 gefallen ist. 02  
 
        Allein das zeichnet schon einen Richtungswechsel im deutschen Wachstumsmodell ab. Noch deutlicher zeigt sich das an Deutschlands ehemaliger Vorzeigeindustrie: der Autoindustrie. Nach Angaben des Branchenverbandes VDA wurden zum Höhepunkt 2011 in Deutschland noch 5,8 Millionen Pkw produziert, 2024 waren es nur noch knapp 4,1 Millionen – ein Rückgang um rund 30 Prozent. Die Exporte sanken ähnlich drastisch, vom Spitzenwert von 4,4 Millionen im Jahr 2015 auf unter 3,2 Millionen Fahrzeuge 2024. Die Anzahl der Beschäftigten reduzierte sich von 2018 bis 2024 um 61000.
 
        Zu diesem grundlegenden Wachstumsproblem kommt die ökologische Komponente hinzu. Schon 2007 sprach die damalige Kanzlerin Angela Merkel implizit vom „Grünen Wachstum“: „Wir haben erlebt, dass es möglich ist, Wirtschaftswachstum und Wohlstand zu steigern, ohne gleichzeitig die CO2-Emissionen zu steigern.“ 03  Auch hier spielt die Autoindustrie eine Kernrolle: Die meisten deutschen Fahrzeuge waren mit Verbrennungsmotoren ausgestattet, deren vermeintliche „Vergrünung“ im Dieselskandal als Täuschung aufflog.
 
        Was in Deutschland lange als „Grünes Wachstum“ verteidigt wurde, war in Wahrheit fossiles Wachstum. Während die Produktion stieg, nahm der Emissionsausstoß zwischen 2011 und 2018 nur marginal ab. Heute zeigt sich: Dieses Modell ist an sein Ende gelangt. Einerseits, weil die gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands sich verschlechtert hat, andererseits, weil die Branche die Transformation verschleppt hat – aber auch, weil die handelspolitischen Spannungen und die Konkurrenz aus China zugenommen haben. Damit steht Deutschland drängender als zuvor vor der Frage: Wie sollen das Wachstum und der Wohlstand von morgen aussehen?
 
        DREI FALSCHE WACHSTUMSSTRATEGIEN
 
        Als Lösung auf die Frage, wie Wachstum gestaltet werden kann, kursieren – grob sortiert – drei unterschiedliche Argumentationsstränge. Alle scheitern aber an der Realität.
 
         Fossiles Wachstum beschreibt das bisher dominierende Modell. Es setzt auf dauerhaftes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP), ohne die Emissionsintensität nennenswert zu verringern. Zwar gibt es Effizienzsteigerungen, sie reichen jedoch nicht, um den steigenden CO2-Ausstoß zu kompensieren. In den typischen Sektoren wie Öl- und Gasindustrie, Kohle, Chemie oder der klassischen Automobilproduktion bleibt die Transformation schlicht aus. Technologische Scheinlösungen wie die CO2-Abscheidung oder Kompensationszertifikate (Emissionshandel) sollen den Betrieb dieser fossilen Infrastruktur noch so lange wie möglich sichern. Dadurch wird die Klimawende aufgeschoben und auf die Hoffnung gesetzt, sie in der Zukunft einfacher zu erreichen. Das ist insbesondere bei dem marktgetriebenen Emissionshandel ein Problem. Denn auf einen kurzfristig stark steigenden CO2-Preis können sich Unternehmen und Verbraucher schlecht einstellen, wodurch entweder die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten der Transformation steigen – oder die Transformation dann abgeblasen wird. Länder wie Saudi-Arabien und Russland verfolgen diese Wachstumsstrategie, aber auch die USA unter Trumps Präsidentschaft und Deutschland während Merkels Kanzlerschaft.
 
         Green Growth ist die grünere Wachstumsvariante: Das Bruttoinlandsprodukt soll weiter wachsen, während die Emissionen durch massiven technologischen Fortschritt und Effizienzsteigerungen sinken. Das Ziel ist die Entkopplung des Wachstums vom Energie- und Materialverbrauch. Dieses Modell würde die Industrieproduktion von fossil zu nachhaltig transformieren und dabei den Fokus auf Wachstum beibehalten. Exemplarisch für diese Strategie sind zum Beispiel die USA unter Joe Bidens Präsidentschaft, die Europäische Union während Ursula von der Leyens Kommissionspräsidentschaft oder Spanien unter der aktuellen Mitte-Links-Regierung. Green Growth war auch das Ziel der Ampel-Regierung in Deutschland.
 
         Degrowth kehrt das Wachstumsparadigma um: Statt einer Erhöhung oder Stagnation des Bruttoinlandsprodukts soll es eine aktive Schrumpfung geben. Diese würde vor allem in fossilen Sektoren stattfinden, könnte im Endeffekt aber auch das gesamte BIP deutlich reduzieren. Gleichzeitig würde aber auch die Energieeffizienz erhöht werden. Beispiele für Degrowth im Sinne seiner Befürworter – wo also ein Aufbau der nachhaltigen Wirtschaft bereits stattfand –, gibt es nicht. Beispiele für eine BIP-Reduzierung gibt es allerdings schon: Hier wären etwa Kuba oder Griechenland zu nennen.
 
        Diese drei Wachstumsparadigmen markieren die Spannbreite zwischen dem Festhalten am fossil getriebenen Wachstum und ökologisch motiviertem Schrumpfen. Ob durch technologische Innovation, strukturelle Stagnation oder bewusstes Degrowth – die Frage, welcher Pfad eingeschlagen wird, entscheidet nicht nur über künftige Emissionen, sondern auch über die sozialen und politischen Konflikte der kommenden Jahrzehnte.
 
        KEIN PARADIGMA PASST
 
        So unterschiedlich die drei Paradigmen wirken, sie teilen ein Grundproblem: Keines bietet eine überzeugende Antwort auf die Frage, wie sich ökologische Grenzen mit gesellschaftlichen Ansprüchen an Wohlstand und Sicherheit verbinden lassen. Fossiles Wachstum scheidet von vornherein aus, weil es dem Erreichen von Klimazielen diametral entgegensteht. Es steht für ein Modell, das zwar kurzfristig Stabilität und hohe Profite liefert, aber die Klimakrise weiter anheizt.
 
        Green Growth wiederum setzt einen radikalen Glauben in (zum Teil noch nicht erfundene oder ausgereifte) technologische Lösungen sowie deren kurzfristigen und breitflächigen Einsatz voraus. Bisherige Effizienzgewinne wurden durch steigenden Verbrauch jedoch regelmäßig aufgezehrt (Rebound-Effekt). Somit bleibt die erhoffte Entkopplung der Wirtschaftsleistung und Emissionen empirisch fragil.
 
        Und Degrowth schließlich provoziert die härtesten Einwände: Schrumpfung könnte wohl am schnellsten zum Einhalten der Klimaziele führen, wirft jedoch große Verteilungsfragen auf. Nicht einmal, als das Bruttoinlandsprodukt zwischen 2020 und 2025 bloß stagnierte, konnte die große Mehrheit Wohlstandsverluste vermeiden. Die Reallöhne liegen weiterhin unter dem Vorkrisenniveau und führen in Kombination mit hohen Lebenshaltungskosten zu gesellschaftlichen Spannungen. Dass der Wohlstand bei einer weitergehenden Reduzierung auf diesem Niveau bewahrt werden könnte, ist unrealistisch.
 
        Alle drei Modelle kranken daran, dass sie nur einen Teil der komplexen Wirklichkeit berücksichtigen. In einer verflochtenen Weltwirtschaft reicht es nicht, das Bruttoinlandsprodukt hoch- oder herunterzurechnen. Gefordert ist ein Ansatz, der ökologische Grenzen, soziale Bedürfnisse und materiellen Wohlstand gleich ernst nimmt. Genau hier liegt die Leerstelle der aktuellen Debatte: Statt die Modelle gegeneinanderzustellen, braucht es eine Synthese. Erst dann könnte aus der Wachstumsdebatte eine realistische Zukunftsstrategie werden. 
 
        WOHLSTAND NEU DEFINIEREN
 
        Das Bruttoinlandsprodukt ist die zentrale wirtschaftspolitische Kennzahl – beispielsweise für die Beurteilung der aktuellen Wirtschaftslage in Deutschland oder für den Vergleich mit anderen Ländern. Das BIP gibt den Wert aller Waren und Dienstleistungen an, die in einem Jahr in einem Land erwirtschaftet werden. Doch schon der Erfinder des Bruttoinlandsprodukts, der Ökonom Simon Kuznets (1901–1985), warnte vor einer verkürzten Verwendung: „Es muss zwischen quantitativem und qualitativem Wachstum, zwischen Kosten und Ertrag sowie zwischen kurz- und langfristigen Zielen unterschieden werden. Ziele für mehr Wachstum sollten konkretisieren, wovon und wofür mehr Wachstum angestrebt wird.“ 04  Umso wichtiger ist es, das Bruttoinlandsprodukt weder zu überhöhen noch kleinzureden. Viel eher braucht es eine kritisch-rationale Auseinandersetzung damit, wofür die Kennzahl hilfreich sein kann und wofür nicht.
 
        Bereits beim genauen Messen der Wirtschaftsleistung gerät das BIP an seine Grenzen: Neue Zahlen beruhen zum großen Teil auf Schätzwerten oder fortgeschriebenen Zeitreihen, die erst mit einigem zeitlichen Abstand und Revisionen endgültig festgehalten werden. So hat das Statistische Bundesamt im Sommer 2025 mit vier Jahren Verzug die Zahlen für die Jahre 2021 bis 2024 revidiert. Die Folge: Die Rezession 2024 war mit 0,9 Prozent deutlich größer als zuvor mit 0,3 Prozent angegeben. 05  Solch einen Unterschied früher erkannt zu haben, hätte womöglich maßgebliche Auswirkungen auf die politische Entwicklung gehabt.
 
        Doch auch beim Kern des Bruttoinlandsprodukts, dem Messen der Wirtschaftsleistung, gibt es große Probleme: Denn wesentliche Bereiche des Wirtschaftens werden nicht erfasst – so etwa die unbezahlte Sorgearbeit, die mit einem Drittel der Wirtschaftsleistung keine Beachtung findet. 06  Das Problem liegt in der Konzeption, dass nur bezahlte Arbeit in das BIP fließt. Wenn eine bisher unbezahlte Stunde Sorgearbeit entlohnt wird, steigt das Bruttoinlandsprodukt, obwohl das Geleistete gleich bleibt. Wenn umgekehrt bezahlte Sorgearbeit abgebaut und damit ins Private verschoben wird, dann sinkt es.
 
        Hinzu kommt, dass das Bruttoinlandsprodukt erst mal nichts über die Sinnhaftigkeit der produzierten Güter aussagt. Viel eher ist es so, dass schnelllebige Güter, die bald wieder im Müll landen, sogar besser für das BIP sind. Denn dadurch wird ein Paar Schuhe, das nur noch ein statt drei Jahre hält, mehrfach produziert. Das bedeutet mehrfache Arbeitszeit und mehrfache Umsätze – aber auch mehrfache ökologische Kosten. Zugleich unterscheidet das BIP nicht, wer eigentlich mehr konsumiert und ob dieser Konsum wirklich den Wohlstand steigert. Ob sich nun ein Milliardär ein paar Schuhe kauft, um damit das achtzehnte Regal mit Schuhen zu füllen, oder jemand, dessen einzige Schuhe kaputt sind, spielt keine Rolle. Beides erhöht den Wohlstand in der Theorie gleichermaßen. Doch gesamtgesellschaftlich bedeutet das: Je ungleicher die Verteilung von Einkommen, Konsum und Vermögen ist, desto geringer ist der reale Wohlstandsgewinn des Wachstums. Denn ein relevanter Anteil kommt den Reichsten zugute, die den zusätzlichen Konsum womöglich nicht mal als Wohlstandssteigerung wahrnehmen würden.
 
        Auch für die ökologische Komponente ist das Bruttoinlandsprodukt weitestgehend blind. Wie erwähnt, ist das Wegwerfen und Neukaufen für das Bruttoinlandsprodukt besser, als Gegenstände langlebig zu designen oder gegebenenfalls zu reparieren. Das überträgt sich auch auf die Übernutzung natürlicher Ressourcen: Je mehr verbraucht wird, desto besser ist es für das BIP-Wachstum, obwohl die ökologischen Schäden selten realitätsnah im Preis enthalten sind.
 
        Das BIP hat schlicht zu viele konzeptionelle Probleme, um es sinnvoll als breiten Indikator zu nutzen. Der Indikator an sich ist eine Flussgröße, die nur die Veränderung über einen Zeitraum hinweg beschreibt – also das, was in einem Jahr produziert wird. Die wirtschaftlichen Debatten drehen sich dann primär darum, ob sich die Flussgröße verändert, also ob sich unser Wachstum beschleunigt oder abschwächt. Dabei ist egal, wie viel historisch bereits produziert wurde.
 
        Nicht ohne Grund gibt es Indikatoren wie den Nationalen Wohlfahrtsindex (NWI), die sich anders zusammensetzen. Statt einen Geldwert ins Zentrum zu stellen, werden Variablen über mehrere Dimensionen menschlichen Wohlergehens zu einem Indikator zusammengebunden, um ein umfassenderes Bild des Wirtschaftens zu geben. Unter den sechs wohlfahrtsstiftenden und fünfzehn wohlfahrtsmindernden Komponenten sind sowohl Kernaspekte des Wirtschaftens wie die privaten Konsumausgaben als auch die Kosten durch Luftverschmutzung. Das eröffnet den Blick auf alternative Entwicklungspfade: Würden wir Klimabelastungen reduzieren und die Einkommensungleichheit auf das Niveau von 1999 zurückführen, ließe sich die Wohlfahrt bis 2030 um fast ein Drittel steigern. 07  
 
        FÜR MEHR WOHLFAHRT
 
        Wenn wir Indikatoren wie den NWI berücksichtigen, geht es nicht mehr um das blinde Wachstum der Wirtschaftsleistung, sondern um qualitatives Wachstum der Wohlfahrt. Dabei müssten die zwei Prozesse gleichzeitig verfolgbar werden: der Abbau schädlicher Wirtschaftsstrukturen und der Aufbau zukunftsfähiger Bereiche.
 
        Beides wollen Vertreterinnen und Vertreter von grünem Wachstum als auch von Degrowth. Der Unterschied ist, dass die BIP-Veränderungen nicht mehr als zentral angesehen werden sollten, weil sie weder eindeutig noch unabhängig von der konkreten Ausgestaltung sind. Wenn man allen Menschen, deren fossiler Arbeitgeber abgewickelt wird, einen anderen sinnstiftenden Job mit gleichem Einkommen gibt, bleibt das Bruttoinlandsprodukt nahezu gleich. Es ist sogar möglich, dass das BIP durch höhere Multiplikatorwirkungen steigt. Stellen wir uns etwa vor, Installateure richten nicht den fünften Pool in einer Luxusvilla ein, sondern die Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus. Dann haben die Bewohner des Mehrfamilienhauses weniger Energiekosten und mehr Kaufkraft, was die Binnennachfrage anschiebt. Es gibt eine ganze Menge solcher Beispiele, an welchen Stellen Hunderttausende Menschen für die Klima- und Sozialwende benötigt werden: Nicht nur beim Installieren von Wärmepumpen, sondern auch beim Isolieren von Gebäuden, beim Bau von Bahnstrecken, beim Erziehen unserer Kinder, beim Pflegen der Älteren.
 
        Ein solches Wachstumsmodell muss sich aber über die eigenen Landesgrenzen hinaus in den internationalen Kontext einfügen. Trumps Zölle und die chinesische Konkurrenz führen bekanntlich zum Ausfall der zwei wichtigsten Exportmärkte Deutschlands als Wachstumstreiber. Eine Alternative zum Exportismus könnte eine Strategie sein, die auf gemeinsamem Wohlstand in Europa und handelswilligen Partnern beruht. Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi ist der bekannteste Vertreter eines solchen Kurswechsels in der europäischen Wirtschaftspolitik. In seinem Bericht zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit vom September 2024 fordert er eine gemeinsame europäische Verschuldung, eine Rationalisierung nationaler Bürokratien über die EU und eine koordinierte Industriepolitik, die Zukunftsindustrien skaliert und breit über den Kontinent verteilt. 08  Draghis Bericht ist eine Blaupause dafür, wie die ganze EU ein qualitatives Wachstum erreichen und einen nachhaltigen Wohlstand sichern kann. 
 
        Eine an der Wohlfahrt und der Ökologie ausgerichtete Wirtschaftspolitik sollte auch mit einem stärkeren Fokus auf Sozialpolitik einhergehen, zum Beispiel mit höheren Löhnen, höheren Renten, höherer Mindestsicherung oder geringerer Mietbelastung. All das hat eine entlastende und damit konjunkturanschiebende Wirkung und damit Wachstumseffekte. Die Frage ist nur, wie ökologisch nachhaltig sie sind. Umso wichtiger sind grüne und günstige Alternativen für Basisgüter des Alltagslebens: von der Mobilität über die Verpflegung bis hin zur Wärmeversorgung. Gleichzeitig könnte es bei diesen Gütern eine moderat steigende Emissionsbepreisung geben, die im Gegensatz zur heutigen Ausgestaltung erst bei übermäßigem Konsum stark ansteigt. Umgekehrt wäre ein Wachstum emissionsarmer Wirtschaft weiter möglich. Dann würden die Menschen mit mehr Geld öfter zum Friseur, ins Kino oder ins Restaurant gehen. Wieso auch nicht? Das ist für viele Menschen das, was das Leben schön macht.
 
        Und das geht im Einklang mit den Klimazielen. Sie zu erreichen, muss kein Schreckgespenst sein. Doch dafür benötigen wir eine andere Wirtschaftspolitik, die qualitatives Wachstum ins Zentrum stellt.
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        ESSAY
 
        WIR MÜSSEN SCHRUMPFEN
 
        Wachstum als Irrweg
 
          Ulrike Herrmann 
 
        Viele Jugendliche verzweifeln an den Erwachsenen. Die Klimakrise gefährdet ihre Zukunft, doch unablässig werden weitere Treibhausgase ausgestoßen. „Was macht unsere Eltern nur so ratlos?“ fragte sich etwa Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Genauso wenig konnte sie begreifen, warum die langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel weitgehend untätig blieb. „Merkel ist Physikerin. Müsste sie da nicht verstehen, was es bedeutet, wenn Klimagraphen in die Höhe rasen?“ 01  
 
        In der Diskussion ums Klima erscheint es dabei manchmal so, dass allein das nötige Geld fehlt, um die Katastrophe abzuwenden. Populär ist der Spruch: „Wenn die Erde eine Bank wäre, hättet ihr sie längst gerettet.“ Demnach wird die Klimakatastrophe betrachtet, als wäre sie eine „normale“ Krise wie ein Finanzcrash: Sie ist zwar existenziell, aber angeblich rasch zu beheben – wenn nur die nötigen Milliarden fließen.
 
        Leider ist es nicht so einfach. Klimaschutz scheitert nicht, weil die Politik korrupt wäre oder nicht genug Geld bewilligen möchte. Der Wille, den Planeten als Lebensraum zu retten, ist vorhanden. So bilanzierte der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach: „Niemand würde sein Eigenheim so sehr heizen, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent in 30 Jahren abbrennen würde. Genau das tun wir derzeit aber mit dem Eigenheim Erde.“ 02  
 
        SYSTEMKRISE DES KAPITALISMUS
 
        Die Menschheit fackelt ihr Zuhause ab, weil Klimaschutz nur möglich ist, wenn wir den Kapitalismus abschaffen. Anders als Kapitalismuskritiker glauben, ist dies keine frohe Botschaft. Unsere Wirtschaftsordnung war außerordentlich segensreich. Mit der Industrialisierung entstand das erste Sozialsystem in der Geschichte, das Wohlstand erzeugt hat. Vorher gab es kein nennenswertes Wachstum. Die Menschen betrieben eine eher kümmerliche Landwirtschaft, litten oft unter Hungerkatastrophen und starben im Durchschnitt mit 35 Jahren. Heute werden wir mehr als doppelt so alt. 
 
        Der Kapitalismus war ein Fortschritt, hat aber leider eine fundamentale Schwäche: Er erzeugt nicht nur Wachstum, sondern benötigt es auch, um stabil zu sein. 03  In einer endlichen Welt kann man aber nicht unendlich wachsen. Momentan tun die Westeuropäer so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Bekanntlich gibt es aber nur eine Erde. Bisher setzen die Regierungen darauf, dass sie Wirtschaft und Klimaschutz irgendwie versöhnen könnten. Die typischen Stichworte heißen „Green New Deal“ oder „Entkopplung“ von Wachstum und Energie. Die große Hoffnung ist, dass sich die gesamte Wirtschaft auf Ökostrom umstellen ließe – ob Verkehr, Industrie oder Heizung.
 
        Dieses „grüne Wachstum“ ist jedoch eine Illusion, denn der Ökostrom wird nicht reichen. Diese Aussage mag zunächst überraschen, schließlich schickt die Sonne 5000-mal mehr Energie zur Erde, als die derzeit acht Milliarden Menschen benötigen. An physikalischer Energie fehlt es also nicht – sie muss nur eingefangen werden. Doch nur zwei Technologien lassen sich fast flächendeckend nutzen: Solarpaneele und Windräder. Ihr Beitrag ist aber immer noch gering, obwohl sie in Deutschland seit mehr als zwanzig Jahren staatlich gefördert werden. 2024 hat die Windenergie 6 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs abgedeckt, die Solarpaneele kamen auf 3,6 Prozent. 04  Die Energiewende, ein gigantisches Infrastrukturprojekt, befindet sich also noch am Anfang. Zudem liefern Solarpaneele und Windräder nur Strom, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Um für Flauten und Dunkelheit vorzusorgen, muss Energie gespeichert werden. Dieser Zwischenschritt ist nicht einfach, weil dafür vor allem Batterien und – perspektivisch – grüner Wasserstoff genutzt werden müssen. Beide Technologien sind aufwendig. Künftig dürften sie zwar billiger werden, aber leider ist billiger nicht gleich billig. 
 
        Auch Importe ändern nichts daran, dass Ökostrom knapp und teuer bleiben wird. Zwar wäre es denkbar, massenweise Solarpaneele in der Sahara aufzubauen, um dann unter praller Sonne günstigen Wüstenstrom zu produzieren. Doch bliebe die Frage, wie die Solarenergie nach Europa gelangen soll. Hochspannungsleitungen kommen nicht infrage, sodass der Wüstenstrom erst in Wasserstoff und dann in synthetische Kraftstoffe umgewandelt werden müsste, damit sich diese Energieträger in Tankern verschiffen lassen. Die Kosten wären immens: Synthetisches Kerosin wäre bis zu 40-mal so teuer wie die fossile Variante, die sich derzeit in Saudi-Arabien billig aus dem Boden pumpen und dann zügig raffinieren lässt. 05  
 
        Für unser Wirtschaftssystem ist es keine gute Nachricht, dass sich die fossile Energie nicht einfach durch grüne Energie ersetzen lässt, die genauso billig ist. Denn der Kapitalismus kann ohne Energie nicht funktionieren. Maschinen sind der Kern unseres Wirtschaftssystems und ermöglichen auch das Wachstum. Ohne Energie laufen die Maschinen aber nicht, und die ganze Technik wäre nur totes Kapital. Die zentrale Rolle der Energie führt uns vor Augen, dass die Klimakrise nicht entstanden ist, weil die Politik aus Versehen vergessen hätte, Umweltschutz zu betreiben. Die Klimakrise ist eine Systemkrise des Kapitalismus; sie ist die andere Seite der Industrialisierung.
 
        Die Klimakrise ist auch nicht mit dem Ozonloch zu vergleichen, wie manche Ökonomen und Politiker es gerne tun. Das Ozonloch ist durch Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) entstanden, die vor allem in Kühlschränken und Spraydosen zu finden waren. Die FCKW wurden also nur für Spezialanwendungen gebraucht. Da war es leicht, im Vertrag von Montreal 1987 festzulegen, dass die FCKW-Verwendung zu ächten sei. Wenn sich keine Ersatzstoffe gefunden hätten, wären Spraydosen eben verboten worden. Das hätte der Kapitalismus mühelos überlebt. Auf Energie hingegen kann der Kapitalismus nicht verzichten.
 
        GRÜNES SCHRUMPFEN
 
        Wenn grüner Strom knapp und teuer bleibt, bleibt nur „grünes Schrumpfen“. Es ist kein neuer Gedanke, dass permanentes Wachstum keine Zukunft hat. Viele Klimaaktivisten sind längst überzeugt, dass die Natur nur überleben kann, wenn der Kapitalismus endet. Also haben sie den eingängigen Slogan geprägt: „System change, not climate change“.
 
        Auch an Visionen mangelt es nicht, wie eine ökologische Kreislaufwirtschaft aussehen könnte, in der nur noch so viel verbraucht wird, wie sich recyceln lässt. Stichworte sind unter anderem Tauschwirtschaft, Gemeinwohlökonomie, Konsumverzicht, Arbeitszeitverkürzung oder bedingungsloses Grundeinkommen. Wie sich klimaneutral leben ließe, hat die wachstumskritische Degrowth-Bewegung liebevoll beschrieben: Man würde nur noch regionale und saisonale Produkte nutzen, könnte Freunde treffen, notwendige Reparaturen selbst erledigen und Kleider nähen. Viele Gebrauchsgegenstände würde man mit den Nachbarn teilen, zum Beispiel Rasenmäher, Bohrmaschinen, Spielzeuge oder Bücher. Diese klimaneutrale Konsumwelt klingt vielleicht romantisch und nach alten Zeiten, aber eine Rückkehr in die Vormoderne ist nicht gemeint. Von einem „grünen Bullerbü“ wird indes nicht geträumt. Auch die Degrowth-Bewegung schätzt die Maschinen, die der Kapitalismus entwickelt hat und die das Leben so bequem machen. Waschmaschinen, Computer und Internet sollen bleiben.
 
        Auch muss niemand fürchten, dass wir „wieder in der Steinzeit landen“ und „in Höhlen wohnen“, wenn der Kapitalismus endet. Dies zeigt bereits eine kleine Rechnung: Würden wir auf die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung verzichten, wären wir immer noch so reich wie 1978. Auch damals ließ sich gut leben. Es gab zwar keine „Flugmangos“ aus Peru, aber wir waren so zufrieden wie heute. Eine ökologische Kreislaufwirtschaft wäre also möglich. Doch wird diese Vision meist mit dem Weg verwechselt: Das Ziel soll zugleich der Übergang sein. Nur selten wird gefragt, wie man eigentlich aus einem wachsenden Kapitalismus aussteigen soll, ohne eine schwere Wirtschaftskrise auszulösen und Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Es fehlt die Brücke aus der dynamischen Gegenwart in eine statische Zukunft. Viele Klimaaktivisten spüren, dass der Abschied vom Kapitalismus schwierig wird. Greta Thunberg wurde einst von einem Anhänger gefragt, wie denn das künftige System aussehen soll. „Ich weiß es nicht“, antwortete sie. „Es wurde bisher noch nicht erfunden.“ 06  
 
        Um sich „grünes Schrumpfen“ vorzustellen, hilft es, vom Ende her zu denken und sich zu überlegen, wofür der Ökostrom wohl reichen wird – und wofür nicht. Um mit dem Offensichtlichen anzufangen: Sämtliche Flughäfen wären zu schließen, da Flugzeuge selbst dann nicht harmlos sind, wenn sie mit grünem Kerosin abheben. Sie hinterlassen weiterhin Kondensstreifen, die zur Erderwärmung beitragen. Bei einem Totalverbot aller Flüge stellt sich allerdings sofort die Frage, wovon die Angestellten in der Flugbranche künftig leben sollen. Derzeit sind dort allein in Deutschland fast 850000 Menschen direkt oder indirekt beschäftigt, die nun alle einen neuen Arbeitsplatz benötigen würden.
 
        Auch der private Pkw hat keine große Zukunft. E-Autos sind zwar effizienter als Verbrenner, aber bei diesem Tunnelblick auf die Antriebsarten wird übersehen, wie ineffizient Autos grundsätzlich sind. Auch E-Autos wiegen bis zu 2,5 Tonnen und befördern im Durchschnitt nur 1,3 Personen. Diese Verschwendung wird nicht mehr möglich sein, wenn nur noch grüne Energie zur Verfügung steht. Während heute fast 50 Millionen Autos durch die Bundesrepublik kurven, sollten es künftig maximal 30 Millionen sein. Trotzdem müssten die Deutschen nicht fürchten, am Straßenrand zu stranden, denn Busse und Bahnen würden – die entsprechende Politik vorausgesetzt – viel häufiger verkehren. Das eigentliche Problem aber entsteht in den Fabriken: In Deutschland arbeiten 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt für die Automobilindustrie. 07  Zudem konzentrieren sich die Konzerne auf wenige Regionen: Was also soll aus dem Raum Stuttgart werden? Oder aus dem Gebiet zwischen Wolfsburg und Braunschweig?
 
        Konsequenter Klimaschutz würde nicht nur die Industrie verändern. Auch viele Dienstleistungen entfallen, wenn die Wirtschaft schrumpft. So wäre es überflüssig, für Waren zu werben, wenn Güter sowieso knapp sind und garantiert Käufer finden. PR-Agenturen, Messelogistiker und Werbegrafiker hätten nichts mehr zu tun. Ebenso wäre unklar, wie sich Zeitungen oder Google noch finanzieren sollen, wenn die Anzeigen ausbleiben. Lebensversicherungen wären ebenfalls obsolet, denn ihr Prinzip ist bekannt: Monatlich wird eine kleine Rate eingezahlt, damit am Ende ein stattlicher Überschuss herauskommt. Dieser Gewinn lässt sich aber nur erzielen, wenn eine Wirtschaft wächst. Sobald sie schrumpft, gibt es keine Überschüsse mehr – und die eingezahlten Prämien würden ihren Wert ebenfalls zum Teil verlieren. Auch viele Banken würden zusammenbrechen. Ihr Kerngeschäft besteht darin, Kredite zu vergeben. Darlehen lassen sich jedoch nur vollständig zurückzahlen, wenn die Wirtschaft wächst. Sobald die Produktion sinkt, nimmt niemand mehr Kredite auf, und die Banken verlieren ihre ökonomische Basis. Vielleicht gäbe es noch kleine Institute, die das Bargeld der Kunden verwalten – aber diese Kontoführung war für die Banken immer ein Verlustgeschäft. Ihre Gewinne machen sie mit den Krediten. Die meisten Banken und Finanzakteure sind im Großraum Frankfurt ansässig, sodass die Frage diesmal lautet: Was soll aus dem Rhein-Main-Gebiet werden?
 
        Wenn Industriebetriebe, Banken und Versicherungen zusammenbrechen, verlieren auch Aktien und Ersparnisse ihren Wert. Vom Börsenindex DAX bliebe wenig übrig. Die Finanzbranche schwärmt zwar gern von „grünen Renditen“, die die Energiewende generieren würde. Doch Gewinne sind nicht möglich, wenn die Wirtschaft schrumpft. Die Beratungsfirma McKinsey irrt, wenn sie behauptet, dass Klimaschutz zu einem „positiven Business Case“ werden könne. 08  Er wird ungeheure Verluste produzieren.
 
        GEORDNETER RÜCKBAU
 
        In einer klimaneutralen Wirtschaft würde niemand hungern – aber Millionen Arbeitnehmer müssten sich umorientieren. Investmentbanker oder Flugbegleiter wären überflüssig, dafür würden sehr viel mehr Arbeitskräfte in der Landwirtschaft und auch in den Wäldern benötigt, um die Folgen der Klimakrise zu lindern. Diese Sicht auf die Zukunft mag radikal erscheinen, aber sie ist im wahrsten Sinne des Wortes alternativlos. Wenn wir die emittierten Treibhausgase nicht auf netto Null reduzieren, geraten wir in eine Heißzeit, die ganz von selbst dafür sorgt, dass die Wirtschaft schrumpft und der Kapitalismus zusammenbricht. In diesem ungeplanten Chaos käme es wahrscheinlich zu einem Kampf aller gegen aller, den die Demokratie nicht überleben würde. 
 
        Der Rückbau des Kapitalismus muss deshalb geordnet vonstattengehen. Es gibt bereits ein historisches Modell, das als Vorbild taugen könnte: die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Damals standen die Briten vor einer monströsen Herausforderung. Sie hatten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen und mussten nun in kürzester Zeit ihre Wirtschaft komplett auf das Militär ausrichten, ohne dass die Bevölkerung hungerte. Es entstand eine Planwirtschaft, die bemerkenswert gut funktionierte. Die Fabriken blieben in privater Hand, aber der Staat steuerte die Produktion – und organisierte die Verteilung der knappen Güter. Es gab keinen Mangel, aber es wurde rationiert. Diese Mengen- und Preiskontrollen waren in Großbritannien ungemein populär. Wie die britische Regierung bereits 1941 feststellen konnte, war das Rationierungsprogramm „einer der größten Erfolge an der Heimatfront“. 09  Denn die staatlich verordnete Gleichmacherei erwies sich als ein Segen: Ausgerechnet im Krieg waren die unteren Schichten besser versorgt als je zuvor. Die Briten erfanden also eine private und demokratische Planwirtschaft, die mit dem dysfunktionalen Sozialismus in der Sowjetunion nichts zu tun hatte.
 
        Um Missverständnisse zu vermeiden: Nicht jede Kriegswirtschaft eignet sich als Vorbild – sicher nicht Hitlers Autarkiepolitik oder die russische Kriegswirtschaft nach Putins Angriff auf die Ukraine. Die Briten hatten jedoch ein Modell entwickelt, von dem sich lernen lässt.
 
        Noch leben wir in einer Überflussgesellschaft, sodass genereller Mangel kaum vorstellbar ist und die Idee fremd wirkt, dass staatliche Planung und Rationierung nötig sein könnten. Doch erste Zuteilungen sind schon abzusehen – vor allem beim Wasser. Neuerdings regnet es im Frühjahr oder im Sommer oft zu wenig, und derartige Dürren werden künftig normal sein. Sobald aber die Niederschläge ausbleiben, stellt sich automatisch die Frage, an wen das knappe Wasser gehen soll: an die Haushalte, die Landwirtschaft oder die Industrie? Wenn wichtige Güter rar und damit teuer werden, kann allein der Staat für eine gerechte und effiziente Verteilung sorgen. „Der Markt“ hilft nicht weiter, weil dann nur die Reichen das nötige Geld hätten, um sich einzudecken.
 
        VERANTWORTUNG UND VERZICHT
 
        Allerdings kann Klimaschutz nur global gelingen, denn Treibhausgase kennen keine Grenzen. Manche Deutsche fragen sich daher, ob es überhaupt sinnvoll ist, auf nationaler Ebene Klimaschutz zu betreiben. So schreibt der Ökonom Hans-Werner Sinn: „Ob man nun an Kohle, Erdöl oder Erdgas denkt: Wenn Deutschland weniger kauft und verbrennt, dann können die Chinesen halt mehr kaufen und verbrennen.“ 10  Dieses Misstrauen ist verständlich, verkennt aber, dass fast alle anderen Staaten unter der Klimakatastrophe noch weit stärker leiden als Deutschland. Es liegt in ihrem Eigeninteresse, die Treibhausgase ebenfalls zu reduzieren.
 
        Allerdings bedeutet Klimaschutz nicht für alle Länder das Gleiche, da die Erdenbürger unterschiedlich viele Treibhausgase emittieren. Die Deutschen setzen pro Jahr und Kopf 11,2 Tonnen CO2 frei, während Indien pro Kopf nur 1,8 Tonnen ausstößt. Daher müsste die Bundesrepublik eigentlich schon 2035 klimaneutral sein, während Indien noch bis 2090 Zeit hat. Klimaneutral sind alle Länder, die nicht mehr als eine Tonne CO2 pro Bewohner und Jahr ausstoßen. Ganz auf null müssen die Emissionen nicht sinken, weil die Natur einen Teil des Kohlendioxids absorbieren kann. Diese Grenze von einer Tonne halten viele Länder schon heute ein, und oft liegen sie sogar weit darunter. Dazu gehören Afghanistan, Angola, Äthiopien, Bangladesch, Benin, Burkina-Faso, Burundi, Dschibuti, El Salvador, die Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Jemen, Kambodscha, Kamerun, Kenia, Kiribati, die Komoren, die beiden Kongos, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mosambik, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Papua-Neuguinea, Ruanda, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Sudan, der Südsudan, Tadschikistan, Tansania, Togo, Tschad, Uganda, Vanuatu und die Zentralafrikanische Republik.
 
        Die reichen Länder haben die Klimakrise zu verantworten, nicht die armen. Trotzdem wird häufig der sogenannte Globale Süden beschuldigt, die Umweltprobleme zu verursachen – weil er angeblich „überbevölkert“ sei. Doch würde sich an der Klimakatastrophe selbst dann nichts ändern, wenn Afrika gar keine Einwohner hätte, denn von dort stammen kaum CO2-Emissionen. Nicht zu viele Menschen sind das Problem, sondern Menschen, die zu viel verbrauchen. Der Journalist Bernd Ulrich hat es pointiert zusammengefasst: „Es geht also nicht um Über-Bevölkerung, sondern um Über-Menschen.“ 11  
 
        Die ungleichen Emissionen von Arm und Reich zeigen sich nicht nur global, sondern spiegeln sich auch in Deutschland wider. Wer viel verdient, zerstört das Klima. Das reichste Hundertstel der Bundesbürger ist pro Kopf und Jahr für den Ausstoß von enormen 117,8 Tonnen an Treibhausgasen verantwortlich, die obersten 10 Prozent im Durchschnitt für 34,1 Tonnen, die „Mitte“ für 12,2 Tonnen – und die unteren 50 Prozent nur für ganze 5,9 Tonnen. Die Reichen verursachen pro Kopf also 20-mal so viel CO2 wie die Armen. 12  
 
        Noch fehlen die Mehrheiten, um echten Klimaschutz umzusetzen. Die deutsche Wirtschaftsleistung müsste deutlich schrumpfen, und damit steht das V-Wort im Raum, das kein Politiker gern ausspricht: Verzicht. Alle Parteien wissen, dass sie sofort Stimmen verlieren würden, sollten sie Verzicht anmahnen. Selbst kleinste Beschränkungen werden verhetzt, wie die Grünen im Bundestagswahlkampf 2013 mit dem „Veggieday“ erleben mussten. Auch alle anderen Parteien fürchten, dass sie als „Verbotspartei“ gelten könnten.
 
        Es ist in Ordnung, dass Parteien nur Forderungen erheben, mit denen sie Stimmen gewinnen können. So funktioniert Demokratie. Parteien führen nicht, sondern folgen ihren Wählern. Der Wandel kommt nie von oben, sondern immer von unten. Bisher ist ein breites Umdenken jedoch nicht in Sicht: Die allermeisten Bürger wollen an der Illusion festhalten, dass „grünes Wachstum“ machbar sei. Also bedienen die Parteien diesen Traum – von den Grünen bis zur CSU. „Grünes Schrumpfen“ scheint daher derzeit politisch nicht durchsetzbar. Trotzdem folgt daraus nicht, dass die Analyse falsch wäre, dass der Kapitalismus enden muss. Es wäre fatal, wenn nur noch gedacht würde, was politisch als mehrheitsfähig gilt. Dann könnte man das Denken ganz einstellen – und würde die Gegenwart zur Zukunft erklären.
 
        WENIGER KANN MEHR SEIN
 
        Veränderungen machen immer Angst, zumal, wenn sie mit Verzicht einhergehen sollen. Trotzdem darf man sich die Zukunft nicht trübe vorstellen. Eine ökologische Kreislaufwirtschaft kann schön sein. Sie würde alles bieten, was ein gelungenes Leben ausmacht: Anregung, Abwechslung, Erkenntnis, Austausch, Freundschaft, Liebe, Anerkennung, Spaß, Genuss, Entspannung, Spiel und Sport. Aber auch Sicherheit, Mobilität, Pflege, Arbeit und Erfüllung. 
 
        Unklar war bisher, wie sich diese ökologische Kreislaufwirtschaft erreichen lässt, ohne dass es zu schweren Wirtschaftskrisen kommt. Für ein „grünes Schrumpfen“ gab es kein Konzept. Ein Rückblick auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939 zeigt, wie es gehen könnte: Die Betriebe bleiben privat, aber der Staat legt fest, was noch hergestellt wird, und verteilt die knappen Güter. Allerdings wären wir nicht so arm wie die Briten 1939, als es pro Jahr nur zwei Kleider mit maximal fünf Knöpfen gab. Stattdessen könnten wir immer noch so reich sein wie die Westdeutschen 1978. Das ist doch tröstlich.
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        ESSAY
 
        WOHLSTAND JENSEITS VON WACHSTUM
 
          Niko Paech 
 
        An ehrgeizigen Entwürfen einer nachhaltigen Entwicklung mangelt es nicht, seit sich die menschliche Zivilisation des ökologischen Abgrundes bewusst geworden ist, auf den sie zusteuert. Viel war die Rede von einer zweiten oder „reflexiven Moderne“, 01  die technologische Abhilfe verhieß, ohne die zentralen Normen eines vielversprechenden Zeitalters der Freiheit und Gerechtigkeit aufgeben zu müssen. Erhofft wurde gar ein „ökoemanzipatorisches Projekt“, 02  so als seien das Überlebensnotwendige und die Befreiung des Menschen von jeglicher Begrenzung zwei Seiten derselben Medaille. Als Goethe einst meinte, „Gesetzgeber oder Revolutionäre, die Gleichsein und Freiheit zugleich versprechen“, seien „Phantasten oder Scharlatane“, nahm er ein prägendes Dilemma späterer Epochen vorweg. Was er nicht ahnen konnte: Das Aufblühen eines ökonomischen und technologischen Expansionismus vermochte diesen Zielkonflikt für die Dauer eines historischen Augenaufschlags zu mildern. Den damit einhergehenden Substanzverzehr bezeichnete der Philosoph Georg Simmel als „substanziellen Fortschritt“, zumal er soziale Konflikte in solche zwischen Mensch und Natur umlenkte. 
 
        Diese heute als naiv belächelte Logik wich inzwischen einem „Green New Deal“, der das Freiheit und Gleichheit verbindende Wachstum mittels ökologischer Effizienz, Kreislaufwirtschaft und erneuerbaren Energien von jeglichen Schäden zu entkoppeln verspricht. 03  Aber was daran reflexiv oder gar „grün“ erscheinen mag, entpuppt sich als Selbsttäuschung. Während sich das alte Wachstumsparadigma mit der Utopie einer nie versiegenden Naturaneignung begnügte, gibt die grüne Moderne vor, den Expansionskurs nicht nur ungebrochen fortsetzen, sondern dies obendrein ökologisch unschädlich bewerkstelligen zu können. Dies bedarf einer doppelten Glaubensanstrengung, nämlich durch Wissen, Innovationskraft und technologische Perfektion einen Wohlstand aus dem materiellen Nichts erschaffen zu können, der selbst alles andere als immateriell ist. Das physisch Unmögliche, vormals „Wunder“ genannt, heißt heute „Fortschritt“. Unverändert blieb also das magische Denken, nicht aber die Wirkmächtigkeit und Eingriffstiefe, mit der Überflussgesellschaften vergeblich gegen Naturgesetze anrennen, um wachsenden Wohlstand von negativen Folgen abzukoppeln. Erreicht wurde bestenfalls eine zeitliche, stoffliche, systemische und – vor allem – räumliche Verlagerung insgesamt zunehmender Umweltschäden.
 
        Das muss deren Nutznießer nicht stören, denn die neuen Technologien lassen nicht nur die Wertschöpfung wachsen, sondern auch die Distanz zwischen den urbanen oder touristischen Komfortzonen auf der einen und den Austragungsorten eines „grünen Kolonialismus“ auf der anderen Seite. 04  Dies zeigt sich nirgends deutlicher als ausgerechnet am Dreh- und Angelpunkt aller sauberen Wohlstandsträume, nämlich der „Energiewende“. Das Verhältnis zwischen ökologischer Zerstörung und Ausbeute an verlässlich verfügbarer erneuerbarer Energie driftet ins Bizarre. 
 
        GESCHEITERTES ENTKOPPLUNGSNARRATIV
 
        Wenn „grüne“ technologische Lösungen systematisch versagen, ergeben sich drei Konsequenzen, die nicht nur für den Übergang zu einer Postwachstumsökonomie, sondern für jede weitere Entwicklung der modernen Zivilisation maßgeblich sein werden, gegebenenfalls auch unfreiwillig. 05  
 
         Der Mensch als Ausgangspunkt einer Transformation. Bereits Immanuel Kant plädierte für ein Weltbürgerrecht, demzufolge Gerechtigkeit weltweit nur zwischen Personen existieren kann. Angewandt auf den vorliegenden Kontext bedeutet dies, dass allein individuelle Umweltbilanzen ein adäquates Zielsystem bilden. Denn wenn der Planet physisch begrenzt ist, industrieller Wohlstand nicht ökologisch entkoppelt werden kann, die Lebensgrundlagen dauerhaft erhalten bleiben sollen und globale Gerechtigkeit herrschen soll, muss es eine Obergrenze für den von einem Individuum in Anspruch genommenen Wohlstand geben. Für das Zwei-Grad-Klimaschutzziel würde daraus folgen, dass die CO2-Emissionen pro Kopf und Jahr durchschnittlich auf etwa eine Tonne zu begrenzen wären. In Mitteleuropa betragen die Emissionen tatsächlich aber rund elf Tonnen pro Kopf und Jahr. Somit laufen Transformationsbemühungen, die sich weiterhin dagegen sträuben, direkt an den individuellen Handlungsmustern und Lebensführungen anzusetzen, ins Leere.
 
         Systematische Handlungsunfähigkeit der Politik. Wenn sich Regierungen nicht mehr auf ein Entkopplungsnarrativ berufen können, fehlt die demokratische Basis für kollektive Lösungen. Denn Letztere könnten nur darin bestehen, Einschränkungen bisheriger Mobilitäts- und Konsumpraktiken zu oktroyieren, was politischem Suizid gleichkäme. Reduktive Anpassungen meistern zu können, ist keine Frage des Wollens oder bekundeter Einsichten, sondern des Könnens und der Belastbarkeit, setzt daher eine übungsbedürftige Praxis voraus. Diese widerspräche den jahrzehntelang erstrittenen, antrainierten und mit allen politischen Mitteln durchgesetzten Wohlstandsstandards, würde von der Wählermehrheit somit als Bedrohung empfunden und politisch abgestraft. Weiter an einer zentral koordinierten Strategie festzuhalten, stellt wirksamen Wandel somit unter eine Voraussetzung, die unerfüllbar ist und verhindert ihn damit. Was stattdessen unter aktuellen kulturellen Bedingungen zur überlebensnotwendigen Transformation beiträgt, obliegt proaktiven Minderheiten oder einer Avantgarde, die intrinsisch motiviert ist oder sich in selbst organisierten Teilsystemen entfaltet – unabhängig von politischen Mehrheitsverhältnissen. 
 
         Worst-Case-Kompatibilität. Je unfähiger Gesellschaften sind, reduktive Maßnahmen politisch zu organisieren oder mehrheitlich in die Praxis zu überführen, umso unvermeidbarer werden ökologische und ökonomische Krisen, die bis zum Kollaps reichen können. 06  Unvorbereitet eintretende Verwerfungen nebst substanzieller Knappheit führen zu einem Regime, das sich nicht abwählen lässt. Seine regulative Macht beruht nicht auf demokratischen, sondern physischen Gesetzen und erinnert an Epochen, in denen Menschen den Unbilden der Natur noch stärker ausgesetzt waren. Desavouiert wird damit das modernistische Paradigma, wonach aufgeklärte Gesellschaften das größte anzunehmende Ungemach stets rechtzeitig durch technologischen Fortschritt und geplante Steuerung verhindern. Transformationsstrategien, die Worst-Case-Szenarien ignorieren, also nicht mindestens auf Kompetenzen und die Befähigung zielen, gegebenenfalls in den Ruinen einer gescheiterten industriellen Moderne würdig zu überleben, sind nicht nur hinfällig, sondern verantwortungslos.
 
        GESTALTUNGSEBENEN: SUFFIZIENZ UND SUBSISTENZ
 
        Folglich bedarf es eines Zukunftsentwurfs, der erstens die individuellen Fähigkeiten stärkt, sich mit Knappheit zu arrangieren, der zweitens auch unabhängig von politischen Weichenstellungen umsetzbar ist und der drittens den Kollaps bei rechtzeitiger und umfänglicher Umsetzung zwar verhindern würde, aber zugleich die beste Reaktion auf dessen möglichen Eintritt darstellt. Diese Doppelfunktion erfüllt nur ein Versorgungs- und Lebensstil, der weitgehend unabhängig vom derzeit noch hegemonialen Industrie- und Technologiekomplex ist – ganz gleich, ob dieser vorsorglich zurückgebaut wird oder erzwungenermaßen zusammenbricht. Daran knüpft das Konzept der Postwachstumsökonomie an, indem es Logiken der materiellen Abrüstung (Suffizienz) und der Reorganisation eines dadurch reduzierten Bedarfs vertieft. 
 
        Suffizienz verarbeitet nicht nur unverhandelbare physische, sondern mehr noch psychische, also innere Wachstumsgrenzen. Konsumobjekte können keinen positiven Effekt entfalten, wenn deren Nutzer sie nicht kraft ihrer Sinnesorgane erfassen und aktiv verwenden. Dies ist zeitintensiv und lässt sich nicht beschleunigen. Wenn sich das Spektrum an verfügbaren Gütern und Erlebnissen infolge gestiegener Kaufkraft vergrößert, konkurrieren alle Aktivitäten um eine nicht vermehrbare Ressource, nämlich Zeit, die zum Engpassfaktor wird. Deshalb kennzeichnen Phänomene einer „Erschöpfung“, „Überforderung“ sowie ein „Unbehagen im Wohlstand“ den Alltag moderner Konsumgesellschaften. 07  
 
        Dem grassierenden Selbstverwirklichungsstress lässt sich nur mit Genügsamkeit begegnen: Von welchen Energiesklaven, Konsum- und Komfortkrücken ließen sich überbordende Lebensstile und schließlich die gesamte Gesellschaft befreien? Gemäß einer zeitökonomischen Analyse des Konsumgeschehens zielt Suffizienz darauf, sich auf insgesamt weniger Aktivitäten zu konzentrieren, um diese dafür umso intensiver ausschöpfen zu können. Damit richtet sie sich nicht gegen Konsum, sondern bezweckt eine optimale Verwendung knapper Zeitressourcen bei gleichzeitiger Erhöhung der Lebensqualität. Suffizienz kennt drei Ausprägungen: Selbstbegrenzung eines erreichten Versorgungsniveaus, graduelle Reduktion eines bestimmten Anspruchs sowie die vollständige Entsagung einer Option. 08  
 
        Suffizienz ist sozialpolitisch und ökonomisch plausibel begründbar, wenn sie dort ansetzt, wo maximalen Schäden, die durch frei wählbare Handlungen entstehen, nur minimale Rechtfertigungsgehalte gegenüberstehen. Dies legt eine Unterscheidung zwischen Grundbedarf und Luxus nahe. Nicht Ersteren, sondern Letzteren infrage zu stellen, vermeidet soziale Konflikte. Bürgergeldempfänger dürften sich kaum benachteiligt fühlen, wenn Weltreisen, Kreuzfahren, SUV-Verkehr und anderer Prestigekonsum entfielen oder eingeschränkt würden. Es erkrankte oder erfror noch niemand, der nach dem Abitur nicht nach Neuseeland flog. Diese Logik erweist sich nicht nur als verteilungspolitisch nivellierend, weil untere Einkommensgruppen davon nicht betroffen wären, sondern überdies als ökonomisch effizient. Denn sie beruht darauf, die knappsten und lebenswichtigsten aller Ressourcen, nämlich Naturgüter, dort einzusetzen, wo ihr Fehlen unvertretbar wäre. Absehbar werden sich diesbezügliche Prioritätensetzungen nicht mehr aufschieben oder verdrängen lassen: Ist die Energieversorgung von Laubbläsern, Schneekanonen und Spielkonsolen genauso wichtig wie die eines Krankenhauses?
 
        Der nach Ausschöpfung aller Suffizienzpotenziale verbleibende Bedarf kann in drei volkswirtschaftlichen Sektoren befriedigt werden: Selbstversorgung (Subsistenz), Regionalökonomie und Industrieproduktion. Dabei wird Subsistenz als unbezahlte und marktfreie Leistungserbringung verstanden, die sich im Wesentlichen auf eigene Arbeitskraft und (wenn überhaupt) nur einen geringen, keinen Verwertungszwängen unterliegenden Kapitaleinsatz stützt. Sie entspräche lediglich einer Ergänzung, durch die sich ein Teil der Industrieversorgung ersetzen ließe. Vereinfacht umfasst Subsistenz drei Praktiken: die eigene Herstellung von Gütern (Nahrungsmittel, Elektrizität, Produkte der „Marke Eigenbau“ etc.), die gemeinschaftliche Nutzung von Gütern, die weiterhin industriell gefertigt werden, sowie die Nutzungsdauerverlängerung durch achtsamen Gebrauch und Instandhaltung.
 
        Insbesondere Wartung und Reparatur zielen darauf, die Ergiebigkeit industriell erzeugter Objekte zu erhöhen, um den Bedarf an Wertschöpfung zu senken, die nunmehr zwei ineinander übergehende Phasen umfassen würde: An eine verringerte Industrieproduktion würden lokale Praktiken der Gemeinschaftsnutzung und des Bestandserhalts anknüpfen. So ließe sich materielle Produktion graduell – nicht vollständig – durch annähernd kapitallose Subsistenzpraktiken „strecken“. Insoweit diese Leistungen in sozialen Netzen erbracht und unentgeltlich getauscht werden könnten, entfielen Profite und monetäre Einkommensströme, die zu Investitionen und steigender Konsumnachfrage führen könnten.
 
        Konsumenten würden aus der Rolle passiver Verbraucher heraustreten und unabhängiger werden von hohen Einkommen, indem sie als „Prosumenten“ folgende Ressourcen nutzen: handwerkliche Kompetenzen und Improvisationsgeschick, marktfreie Zeit sowie nahräumliche Kooperationsbeziehungen. Um den Bedarf in eine tragfähige Balance zwischen Selbst- und Industrieversorgung einzubetten, wären neben revidierten Erziehungs- und Bildungsmaximen zugunsten handwerklicher Kompetenz ebenso tiefgreifend gewandelte Arbeitszeit- und Erwerbsmodelle notwendig. Eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf durchschnittlich 20 Stunden würde den Rückbau industrieller Strukturen sozialpolitisch abfedern, nämlich Arbeitslosigkeit vermeiden. Es verbliebe ein Einkommen, das Lebenshaltungskosten und suffizienten Konsum abdecken könnte. Die freigestellten 20 Stunden könnten eine Grundlage für ergänzende Selbstversorgung schaffen, sodass eine Halbierung der Industrieproduktion und des durchschnittlichen Geldeinkommens nicht per se den materiellen Wohlstand halbiert. Wer sich mit anderen Personen zum Beispiel Auto, Lastenfahrrad, Waschmaschine, Drucker, Gartengeräte oder Werkzeuge teilt, zudem über Möglichkeiten verfügt, die Nutzungsdauer vieler Produkte durchschnittlich zu verdoppeln, oder sich an lokaler Nahrungsmittelerzeugung beteiligt, erreicht eine hohe Lebensqualität trotz reduziertem Einkommen.
 
        Moderne Subsistenz erfordert Lernprozesse und Erfahrungswissen. Nicht nur deshalb, sondern auch, um marktfreie Leistungen tauschen und gemeinschaftliche Arbeit verrichten zu können, bedarf es sozialer Netze, Plattformen und Reallabore. Orte des Einübens praktischer Versorgungskompetenzen und der Interaktion erlauben eine Spezialisierung auf jene Subsistenzbereiche, die mit eigenen Fähigkeiten und Präferenzen harmonieren. Wer über Reparaturkompetenzen verfügt, kann auch andere Personen davon profitieren lassen, die als Gegenleistung eine Mitnutzung bestimmter Gebrauchsgegenstände oder Nahrungsmittel aus einem (Gemeinschafts-)Garten anbieten können.
 
        Um das integrative Versorgungsmodell einer Postwachstumsökonomie zu komplettieren, ist neben Suffizienz und Subsistenz eine dritte Drainage notwendig, damit sich der Bedarf an Industrieproduktion vermindern lässt, nämlich die Regionalökonomie. Sie umfasst handwerklich orientierte, gleichwohl unternehmerische Wirtschaftsformen, die kurze Distanzen und direkte Beziehungen zwischen Nachfragern und Erzeugern zulassen. Idealtypisch sind solidarische oder genossenschaftlich organisierte Landwirtschaftsbetriebe, aber auch kleine und mittelständige konventionelle Unternehmen, insoweit sie Alternativen zur globalen Industrieversorgung bieten. Die Wertschöpfung könnte sich auf ökologischen Landbau, handwerkliche Fertigung, Kleinserienproduktion, Werkstatt- und Manufakturfertigung, Verleihsysteme, Secondhandhandel aufgearbeiteter Objekte, Upcycling und vor allem auf professionelle Reparatur erstrecken. 
 
        Insgesamt entstünde eine vierstufige Kaskade: Wo die Reduktionspotenziale der Suffizienz enden, setzen Subsistenzpraktiken an. Manche der dann noch verbleibenden Bedarfe können von regionalen Betrieben befriedigt werden. Die restliche Nachfrage entfällt auf eine deutlich verkleinerte Industrie. Deren Rolle bestünde darin, einen ökologisch verantwortbaren, nicht wachsenden Bestand an Gütern zu erhalten und qualitativ zu verbessern. Die Neuproduktion würde sich auf den Ersatz der nach Ausschöpfung aller nutzungsdauerverlängernden Maßnahmen nicht mehr zu „rettenden“ Objekte beschränken. 
 
        TRANSFORMATION IN DREI PHASEN
 
        Aktuelle Reaktionen auf die Einbrüche westlicher Ökonomien gleichen dem Versuch, etwas zu retten, das unrettbar geworden ist. Wahlweise werden Verschuldungsorgien, ein harscher Protektionismus, der Abbau sozial- und klimapolitischer Standards oder – je nach ideologischer Ausrichtung – ein grüner Keynesianismus angestimmt. Dieser Eskapismus vergegenwärtigt, dass der globalisierte Wohlstand den Punkt überschritten hat, ab dem infolge der mitgewachsenen Verkümmerung aller Suffizienz- und Subsistenzfähigkeiten die Angst vor einem Einkommensverlust politisch mächtiger geworden ist als jene vor dem Klimachaos. Geschürt wird sie auch von kapitalismus- oder wachstumskritischer Seite, die den Verbrauchenden zumeist suggeriert, ohnmächtig gegenüber Systemzwängen zu sein und daher eines starken Staates zu bedürfen, der die Versorgung durch Planung, Rationierung oder ein bedingungsloses Grundeinkommen sicherstellt. 09  
 
        Selbst wenn derartige Utopien verwirklicht würden, entsprächen sie einer Konservierung jener Konsum- und Technologieabhängigkeit, die Menschen hilflos werden und alle Fähigkeit verschwinden ließ, sich mit einer genügsameren Güterverfügbarkeit zu arrangieren. Die bisherige Abhängigkeit vom Markt würde lediglich durch eine solche vom Staat ersetzt, der handlungsunfähiger kaum sein könnte: Einerseits ließe sich ein Status quo, den eine Wählermehrheit akzeptieren würde, auch durch staatliche Eingriffe rein physisch nicht aufrechterhalten. Andererseits würde sich eine Postwachstumsstrategie, die den Verbrauch auf ein durchhaltbares Niveau reduzieren würde, äußerlich kaum von dem unterscheiden, was landläufig unter „Wirtschaftskrise“ oder „Abschwung“ verstanden wird und somit die Wählermehrheit abschreckt. Gleichwohl liegt hier der Ausgangspunkt für eine dreistufige Transformation. 
 
        In der ersten, längst begonnenen Phase entwickelt eine Avantgarde postwachstumstaugliche Daseins-, Versorgungs- und Unternehmensformen. Dieses Minderheitenphänomen bietet imitierbare Erfahrungen, die sich in der zweiten Phase jene zunutze machen können, die von sozialen und ökonomischen Krisen betroffen sind, die sich staatlicherseits nicht mehr abwenden lassen. Wenn infolge dieser sozialen Diffusion bei parallel steigendem Krisendruck eine kritische Masse an Postwachstumspraktiken erkennbar wird, auf die sich die Regierung berufen kann, ließe sich das (politische) Wagnis eingehen, in der dritten Phase ein geordnetes Reduktionsprogramm umzusetzen.
 
        Dieses beträfe zum einen öffentliche Investitionen: Hier bedürfte es der graduellen Abwicklung ruinöser Verkehrs-, Industrie-, Agrar- und Tourismusinfrastrukturen, der flächendeckenden Förderung von Infrastrukturen für Subsistenz und Regionalökonomie, der Abschaffung aller Subventionen, die bisherige Konsum- und Mobilitätsmuster aufrechterhalten, sowie des Aufbaus kommunaler „Ressourcenzentren“ 10  und anderer Lernorte für genügsame und subsistenzbasierte Lebensführungen. Zum anderen wären zügige Regulierungen einzuleiten, die am Ziel eines individuellen CO2-Budgets von einer Tonne pro Kopf und Jahr orientiert sind, etwa die Unterbindung ökologisch ruinöser (Luxus-)Praktiken wie Kreuzfahrten und die Einschränkung des Flugverkehrs auf das Volumen der 1960er Jahre. Schließlich wären auch auf dem Gebiet der Lebensstilpolitik Maßnahmen notwendig, etwa die Erleichterung einer Arbeitszeitverkürzung auf durchschnittlich 20 Stunden pro Woche, die Eindämmung des „Akademisierungswahns“ 11  sowie die Ausrichtung des Bildungssystems auf handwerkliche, manuelle und subsistenzbasierte (Alltags-)Kompetenzen.
 
        AUSBLICK
 
        Das Konzept der Postwachstumsökonomie setzt sich über modernistische Illusionen hinweg, indem es darauf zielt, Menschen zu befähigen, unter absehbar nicht mehr zu verhindernden Kollaps- und Knappheitsbedingungen souverän zu existieren. Die bis dato reproduzierten Erwartungen an eine zentral geplante, demokratisch legitimierte Transformation bilden eine „Zombiekategorie“, 12  weil sie auf einem technologischen, den Wohlstand erhaltenden Fortschrittsversprechen gründen, das sich längst als unerfüllbar offenbart. Die nunmehr überlebensnotwendige Umkehr zum Weniger akzeptiert nur, wer es gewohnt ist oder eingeübt hat, ein sinnstiftendes Dasein genügsam zu gestalten. Deshalb setzt eine Postwachstumspolitik paradoxerweise voraus, was sie eigentlich bewirken soll. Der Ökonom Serge Latouche spricht von einer „Selbsttransformation“, die erst in hinreichendem Maße vorwegnehmen und damit erfahrbar werden lassen müsse, was daran anknüpfend vom Rest der Gesellschaft akzeptiert werden könnte. 13  
 
        Wer nicht mehr auf politische Lösungen hofft, mit denen sich die Wachstums-Titanic noch umsteuern lässt, kann sich immerhin selbst helfen und gemeinsam mit anderen Rettungsboote bauen (in den oben beschriebenen ersten zwei Phasen). Die Frage, ob Krisen zum Motor des Wandels werden, stellt sich nicht mehr, sondern nur noch, wie diese bewältigt werden können. Die vielzitierte Formel „by design or by disaster“ wäre also zu modifizieren, nämlich in „by decentralized design and desaster“. Wer hingegen weiterhin auf problemlösendes Regierungshandeln setzt, müsste exakt dasselbe unternehmen, weil demokratische Politik einem Wandel, der nicht leicht zu meistern ist, niemals vorauseilt, sondern nur vorsichtig beobachtend hinterherschleicht (in der dritten Phase). Die Zeit der bequemen Leugnung eigener Verantwortung ist vorbei.
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        WACHSTUM UND UNGLEICHHEIT
 
          Cornelia Mohren · Moritz Odersky 
 
        „Neues Wirtschaftswachstum“ ist das Oberthema des ersten Kapitels des Koalitionsvertrags der aktuellen schwarz-roten Bundesregierung. Entsprechend kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner ersten Regierungserklärung am 14. Mai 2025 an: „Wir werden (…) alles daransetzen, Deutschlands Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen.“ Als zentrale Maßnahmen nannte er dafür unter anderem die Ausweitung steuerlicher Abschreibungen für Investitionen, die Senkung der Körperschaftsteuer und den Abbau von Berichts- und Meldepflichten. Nur so könne das Versprechen von „Wohlstand für alle“ erfüllt werden.
 
        Doch führen Reformen wie diese – die zunächst einmal primär Unternehmen entlasten – wirklich zum „Wohlstand für alle“? Entscheidend ist dabei dreierlei: erstens, ob die Maßnahmen tatsächlich zu höherem Wirtschaftswachstum führen; zweitens, wem das zusätzliche Einkommen zugutekommt; und drittens, wie die Umweltkosten des Wachstums verteilt sind.
 
        Die wechselseitigen Effekte von Ungleichheit, Wachstum und Umweltzerstörung werden in der öffentlichen Debatte oft übergangen. Im Folgenden diskutieren wir deshalb auf Basis der ökonomischen Literatur die folgenden Fragen: Wie wirkt sich Ungleichheit auf Wachstum aus? Umgekehrt, was ist der Effekt von Wachstum auf Ungleichheit? Und wie interagiert beides mit Umweltzerstörung?
 
        HISTORISCHE ENTWICKLUNG
 
        Zunächst gilt es, herauszustellen, dass Ungleichheit nicht nur Einkommen und Vermögen betrifft, sondern sich in anderen Dimensionen wie Chancen, Macht, Bildung oder Gesundheit zeigt – und häufig entlang soziokultureller Merkmale wie Geschlecht, Sexualität oder Herkunft verläuft.
 
        Gleichwohl steht in diesem Beitrag die Verteilung von Einkommen und Vermögen unter der erwachsenen Bevölkerung von einzelnen Ländern im Mittelpunkt. Zur Analyse des gesamtwirtschaftlichen Wachstums und der Einkommensverteilung nutzen wir das Nettonationaleinkommen. 01  Dieses umfasst sämtliche Einkommen, die von Inländer*innen im In- und Ausland erzielt werden. Die Einkommensverteilung wird dabei sowohl vor als auch nach Steuern und Transfers betrachtet: Das Einkommen vor Steuern und Transfers summiert Löhne und Kapitaleinkommen sowie Leistungen der Sozialversicherungen wie Renten und Arbeitslosengeld; für die Ermittlung des Einkommens nach Steuern und Transfers werden gezahlte Steuern abgezogen und staatliche Sozialleistungen wie Bürgergeld oder Kindergeld sowie Sachleistungen wie öffentliche Bildungsausgaben addiert.
 
        Für die Untersuchung der Vermögensverteilung betrachten wir das Gesamtvermögen privater Haushalte, das allen Finanzvermögen (Aktien, Anleihen, Lebensversicherungen) sowie nicht-finanziellen Vermögenswerten (Immobilien, Unternehmen) abzüglich bestehender Schulden entspricht. Als zentrales Ungleichheitsmaß dient uns dabei das Verhältnis der Einkommens- und Vermögensanteile verschiedener Bevölkerungsteile, zum Beispiel jenes zwischen den ärmsten 50 Prozent und den reichsten 10 Prozent. In einer Gesellschaft mit vollständiger Gleichheit würden die ärmsten 50 Prozent der Bevölkerung 50 Prozent des Einkommens und Vermögens erhalten, während die reichsten 10 Prozent 10 Prozent bekämen.
 
        Seit der Reichsgründung 1871 unterlag das jährliche Wirtschaftswachstum in Deutschland (ohne DDR) deutlichen Schwankungen ( Abbildung 1  ). Bis Mitte des 20. Jahrhunderts variierte die durchschnittliche Rate stark, mit massiven Einbrüchen aufgrund der beiden Weltkriege. Während des „Wirtschaftswunders“ der 1950er Jahre lag die Wachstumsrate in der Bundesrepublik bei über 7 Prozent pro Jahr – was eine Verdopplung der Wirtschaftsleistung innerhalb eines Jahrzehnts bedeutet. Seitdem fielen die durchschnittlichen Wachstumsraten kontinuierlich. In den 1960er und 1970er Jahren wurden mit 4,2 Prozent beziehungsweise 2,2 Prozent noch vergleichsweise hohe Werte erreicht. Eine dauerhafte Stagnation um etwa 1 Prozent setzte erst in den 1990er Jahren ein. 
 
         
            Abbildung 1: Wirtschaftswachstum und Einkommensungleichheit in Deutschland (ohne DDR), 1871 bis 2023
 
          [image: Liniendiagramm zum Wirtschaftswachstum und zur Einkommensungleichheit in Deutschland von 1871 bis 2023. Das Wachstum schwankte stark mit Tiefpunkten um minus 5 Prozent in den 1910er und 1940er Jahren sowie einem Höhepunkt von 7,4 Prozent in den 1950er Jahren. Seit den 1970er Jahren liegt es relativ stabil zwischen 1 bis 2 Prozent. Die Einkommensungleichheit (gemessen am Verhältnis zwischen oberen 10 Prozent und unteren 50 Prozent) sank von etwa 15 im Jahr 1900 kontinuierlich auf unter 4 in den 1970er Jahren und stieg seitdem leicht auf 4,8 im Jahr 2023.] 
           Wachstumsrate in Prozent (gemittelt über ein Jahrzehnt), gemessen am inflationsbereinigten durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen. Ungleichheit gemessen am Verhältnis der durchschnittlichen Einkommen nach Steuern und Transfers der oberen 10 Prozent und der unteren 50 Prozent. Lesehilfe: 1900 hatten die oberen 10 Prozent durchschnittlich ein 15,2-mal so hohes Einkommen wie die unteren 50 Prozent.  
 
            Quelle: World Inequality Database 
 
        
 
        Die Ungleichheit in der Einkommensverteilung entwickelte sich meist gegenteilig: Sie nahm vom frühen 20. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre kontinuierlich ab und steigt seither wieder leicht an ( Abbildung 1  ). So änderte sich das Verhältnis der Einkommen der unteren 50 Prozent zu denen der obersten 10 Prozent von 1 zu rund 13 im Jahr 1871 auf 1 zu 3,5 in den 1970er und 1980er Jahren, um 2023 wieder 1 zu 4,8 zu betragen. Mit anderen Worten: 2023 hatte ein Haushalt, der zu den reichsten 10 Prozent der Bevölkerung gehört, im Durchschnitt ein fast fünfmal so hohes Einkommen wie ein Haushalt, der zur ärmeren Hälfte der Bevölkerung zählt.
 
           Abbildung 2   verdeutlicht die Entwicklung der Ungleichheit seit 1980 in absoluten Zahlen. 02  Zunächst zeigt die Unterscheidung zwischen Einkommen vor und nach Steuern und Transfers (gepunktete vs. gestrichelte Linien), dass staatliche Umverteilung die Einkommen der unteren 50 Prozent zwar stärkt und die der obersten 10 Prozent reduziert. Dies konnte den Anstieg der Ungleichheit in den vergangenen Jahrzehnten jedoch nicht verhindern, im Gegenteil: 2023 verfügte die ärmere Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland nach Steuern und Transfers über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von rund 28700 Euro, während die reichsten 10 Prozent rund 136800 Euro erzielten – diesem Verhältnis von 1 zu 4,8 steht ein Verhältnis von 1 zu 3,6 im Jahr 1980 gegenüber. Noch deutlicher ist die Entwicklung mit Blick auf das oberste Prozent: 1980 hatten diese Haushalte nach Steuern und Transfers im Durchschnitt ein 12-mal so hohes Einkommen wie die untere Hälfte, heute ist es über 16-mal so hoch. Die Vergrößerung der Einkommensungleichheit spiegelt sich auch in der Armutsquote wider, die zwischen 1991 und 2021 von 11,4 auf 17,8 Prozent gestiegen ist. 03  
 
         
            Abbildung 2: Einkommen in Deutschland (ohne DDR), 1980 bis 2023, in Euro
 
          [image: Liniendiagramm zur Einkommensentwicklung verschiedener Gruppen in Deutschland von 1980 bis 2023. Die Einkommensschere zwischen oberen und unteren Gruppen hat sich in diesem Zeitraum deutlich vergrößert: So stieg das Einkommen des obersten Prozents von rund 233.000 auf 461.000 Euro nach Steuern und Transfers. Das Einkommen der oberen 10 Prozent stieg von rund 69.000 auf 136.000 Euro. Die unteren 50 Prozent verharrten dagegen nahezu unverändert bei etwa 19.000 bis 29.000 Euro nach Steuern und Transfers.] 
            Quelle: World Inequality Database 
 
        
 
        Während die Einkommensungleichheit bereits beträchtlich ist, fällt die Vermögensungleichheit in Deutschland noch deutlich stärker aus. So verfügen die wohlhabendsten 10 Prozent der Haushalte über rund 60 bis 65 Prozent des Gesamtvermögens, während die untere Hälfte kaum nennenswerte Rücklagen besitzt. 04  Das oberste Prozent vereinte 2023 ein Viertel des Gesamtvermögens auf sich, und allein die beiden reichsten Familien Deutschlands haben zusammen ein größeres Vermögen als die gesamte ärmere Bevölkerungshälfte. 05  Im frühen 20. Jahrhundert war die Konzentration allerdings noch ausgeprägter: Damals kontrollierte das oberste Prozent rund die Hälfte des Vermögens. In den drei Jahrzehnten danach sank dieser Anteil deutlich und lag in den 1950er und 1960er Jahren in der Bundesrepublik noch bei etwas über 20 Prozent. Seitdem ist die Vermögenskonzentration jedoch – ähnlich wie bei den Einkommen – wieder angestiegen.
 
           Abbildung 3   zeigt, dass sich die Vermögenskonzentration in Deutschland und anderen westlichen Demokratien ähnlich entwickelt hat. Heute gehört Deutschland zu den europäischen Ländern mit einer besonders großen Vermögensungleichheit, und liegt bei der Vermögenskonzentration zum Beispiel deutlich über dem Vereinigten Königreich.
 
         
            Abbildung 3: Anteil des „obersten Prozents“ am Gesamtprivatvermögen in Deutschland (ohne DDR), Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA, 1895 bis 2020
 
          [image: Liniendiagramm zum Anteil des obersten Prozents am Gesamtprivatvermögen in Deutschland, Frankreich, im Vereinigten Königreich und in den USA von 1895 bis 2020. Alle Länder zeigen einen langfristigen Rückgang: Im Vereinigten Königreich fiel der Anteil von etwa 70 auf 20 Prozent, in Deutschland und Frankreich von etwa 50 auf 26 Prozent, in den USA von etwa 48 Prozent in den 1910er Jahren auf rund 35 Prozent. Seit den 1980er Jahren zeigt sich in allen Ländern eine leichte Trendumkehr, der Anteil des obersten Prozents steigt wieder an.] 
            Quelle: World Inequality Database 
 
        
 
        Was auffällt, wenn man die Entwicklung der Ungleichheit nun in Verbindung mit dem Wirtschaftswachstum betrachtet: In den meisten westlichen Ländern wurden gerade in den vergleichsweise egalitären Jahrzehnten Mitte des 20. Jahrhunderts die höchsten Wachstumsraten erzielt. Deutschland ist auch damit keine Ausnahme, sondern Teil eines in Europa und Nordamerika vielfach beobachteten historischen Musters von Wachstum und Ungleichheit.
 
        EINFLUSS VON UNGLEICHHEIT AUF WACHSTUM
 
        Der Blick auf die historische Entwicklung in Deutschland und anderen Industrieländern zeigt, dass Phasen geringerer Ungleichheit häufig mit stärkerem Wachstum einhergingen. Dies deutet auf einen negativen Effekt von Ungleichheit auf Wachstum hin. Um jedoch Aussagen über einen tatsächlichen Kausalzusammenhang treffen zu können, ist eine Auseinandersetzung mit der ökonomischen Literatur nötig. 
 
        Nach der neoklassischen Wirtschaftstheorie, die die ökonomische Debatte bis heute prägt, stehen die Reduktion von Ungleichheit und die Förderung von Wachstum in einem Zielkonflikt: Ungleichheit gilt demnach als förderlich für Produktivität und Wachstum, da sie Investitionen ermögliche und Anreize schaffe. Umverteilung könne zwar die Lebensstandards niedriger Einkommen verbessern, hemme jedoch das Wirtschaftswachstum.
 
        Ein erstes Argument basiert auf der Beobachtung, dass Wohlhabende einen größeren Teil ihres Einkommens investieren, während ärmere Haushalte den Großteil für Konsum ausgeben. Weil Investitionen wachstumsfördernd sind, wirkt sich eine ungleiche Einkommensverteilung somit positiv auf das Wachstum aus. Dabei wird jedoch übersehen, dass große Investitionen in der Realität selten von Einzelpersonen getätigt werden und auch der Staat über steuerfinanzierte Ausgaben eine zentrale Rolle als Investor einnimmt. 06  Zudem steht diese Sichtweise im Kontrast zu postkeynesianischen Theorien, die die Nachfrage als entscheidenden Wachstumsfaktor betonen. Somit führt ein höheres Einkommen ärmerer Gruppen zu steigender Konsumnachfrage und damit zu stärkerem Wachstum. 07  Seit den 1990er Jahren wird dieses Argument auch im ökonomischen Mainstream wieder verstärkt aufgegriffen. 08  
 
        Ein zweites neoklassisches Argument lautet, dass Ungleichheit notwendig ist, um Anreize zu schaffen: Leistung müsse „belohnt“ werden. 09  Fraglich ist jedoch, ob immer weiter steigende Einkommensunterschiede die Arbeitsanreize tatsächlich stärken – insbesondere dann, wenn höhere Einkommen für viele Menschen aufgrund sinkender Chancengerechtigkeit zunehmend unerreichbar werden und damit kaum noch als realistischer Anreiz dienen. Eine aktuelle Studie des Ifo-Instituts zeigt, dass die soziale Mobilität in Deutschland seit den 1970er Jahren drastisch abgenommen und sich der Einfluss des elterlichen Einkommens auf die späteren Einkommen der Kinder seither verdoppelt hat. 10  
 
        Diese Chancenungleichheit lässt sich zu großen Teilen auf sinkende Bildungsgerechtigkeit zurückführen, die in Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Industrieländern besonders niedrig ist: 11  So legen hierzulande über 80 Prozent der Kinder aus den reichsten 10 Prozent der Haushalte das Abitur ab, aber nur 30 Prozent der Kinder aus den ärmsten 10 Prozent. 12  Die Chancenungleichheit beschränkt sich zudem nicht nur auf die schulische Bildung. 2023 war fast jedes vierte Kind in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht – mit negativen Folgen für gesellschaftliche Teilhabe und persönliche Entwicklung. 13  Letztendlich führt auch dieses ungenutzte Bildungspotenzial zu Wachstumseinbußen. 14  
 
        Überdies gefährden übermäßige Ungleichheiten die Demokratie. Studien zeigen, dass steigende Ungleichheit politische Polarisierung und wachsende Frustration über demokratische Institutionen nach sich zieht. 15  Schon länger weisen Politikwissenschaftler*innen mit Blick auf die Zustände in den USA darauf hin, wie unverhältnismäßig groß der Einfluss der reichsten Bevölkerungsgruppen auf Politik und Gesetzgebung ist: Sie sind in Medien, Lobbyorganisationen, unter Parteispendern und in politischen Ämtern massiv überrepräsentiert. 16  Dieses Repräsentationsungleichgewicht schwächt nicht nur die Demokratie selbst, sondern kann auch zu soziopolitischer Instabilität führen, die wiederum wirtschaftliches Wachstum gefährdet. 17  
 
        Tatsächlich mehren sich die wissenschaftlichen Befunde, dass eine Reduktion der Ungleichheit positive Effekte auf das Wirtschaftswachstum haben könnte. So schätzte etwa das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vor einigen Jahren, dass das Wachstum in Deutschland seit 1991 um zwei Prozentpunkte höher ausgefallen wäre, wenn die Einkommensungleichheit nicht gestiegen wäre. 18  Während das Ifo-Institut für Deutschland keinen Effekt von Ungleichheit auf Wachstum feststellte, 19  wies die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit etwas höhere Effekte nach. 20  
 
        Die Evidenz, dass steigende Ungleichheit das Wirtschaftswachstum bremst oder zumindest nicht fördert, hat auch Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank zu einer neuen Position veranlasst. Noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten sie sich nahezu ausschließlich am Wachstum orientiert und der Ungleichheit kaum Bedeutung beigemessen. Angesichts der gewachsenen Ungleichheit und ihrer sichtbaren Folgen setzte jedoch ein allmählicher Kurswechsel ein. So erklärte die IWF-Direktorin Kristalina Georgieva im Frühjahr 2024: „Wir haben die Verpflichtung, das zu korrigieren, was in den letzten 100 Jahren am schwerwiegendsten falsch gelaufen ist – das Fortbestehen hoher wirtschaftlicher Ungleichheit. Untersuchungen des IWF zeigen, dass eine geringere Einkommensungleichheit mit höherem und nachhaltigerem Wachstum verbunden sein kann.“ 21  
 
        EINFLUSS VON WACHSTUM AUF UNGLEICHHEIT
 
        Ungleichheit beeinflusst nicht nur Wachstum, sondern Wachstum beeinflusst auch Ungleichheit: Schließlich kann zusätzliches Einkommen auf unterschiedliche Weisen verteilt werden. In einem der bekanntesten Beiträge zum Zusammenhang zwischen Wachstum und Ungleichheit hat der Ökonom Simon Kuznets argumentiert, dass mit steigendem Bruttoinlandsprodukt die Ungleichheit zunächst zunehme, um anschließend wieder zu sinken. 22  Geschrieben im Jahr 1955, stützte er sich dabei auf die beobachtete Entwicklung in Industrieländern, wo die Ungleichheit im 19. und frühen 20. Jahrhundert anstieg und nach dem Ersten Weltkrieg deutlich zurückging.
 
        Heute wissen wir jedoch, dass die Ungleichheit seit den 1980er Jahren wieder gewachsen ist.  Abbildung 4   zeigt das durchschnittliche jährliche Einkommenswachstum in Deutschland zwischen 2000 und 2023 für verschiedene Einkommensgruppen. Betrachtet man zunächst die Entwicklung von Einkommen vor Steuern und Sozialtransfers (dunkelrote Säulen), wird deutlich, dass das Wirtschaftswachstum in den vergangenen zwei Jahrzehnten vor allem den oberen Einkommensgruppen zugutekam: Für die Einkommensgruppe der obersten 10 Prozent stiegen die Einkommen im Schnitt um über 1,3 Prozent pro Jahr. Demgegenüber stehen Wachstumsraten unter 0,7 Prozent und teilweise sogar um 0 Prozent für den Rest der Bevölkerung.
 
         
            Abbildung 4: Durchschnittliches jährliches Einkommenswachstum verschiedener Einkommensgruppen in Deutschland, 2000 bis 2023
 
          [image: Balkendiagramm zum durchschnittlichen jährlichen Einkommenswachstum nach Einkommensgruppen in Deutschland von 2000 bis 2023. Die Einkommensgruppen sind eingeteilt in Zehntel. Es ist zu sehen, dass die unteren Einkommensgruppen ein geringeres Einkommenswachstum haben als die mittleren und oberen Zehntel. Die Einkommenszuwächse steigen also mit der Einkommenshöhe deutlich an, wobei Steuern und Transfers die Unterschiede leicht abschwächen.] 
           Das erste Zehntel ist nicht dargestellt, da die Einkommen so niedrig sind, dass schon kleine absolute Schwankungen zu sehr großen Wachstumsraten führen. 
 
            Quelle: World Inequality Database 
 
        
 
        Laut der neoklassischen Theorie spiegelt Einkommensungleichheit die marktgerechte Vergütung wider. Mit anderen Worten: Haushalte verdienen das, was sie zum Wachstum „beitragen“, entweder durch ihre Arbeit oder durch ihre Investitionen in Kapital, die dann Lohn- beziehungsweise Kapitaleinkommen generieren. Im ökonomischen Jargon spricht man hier von der Grenzertragstheorie. 23  Löhne, die die wichtigste Einkommensquelle in den unteren Einkommensgruppen sind, werden demnach durch den Beitrag der Arbeitnehmer*innen zum Unternehmensprofit bestimmt. Vor diesem Hintergrund lautet eine weitverbreitete Hypothese, dass der Anstieg in der Einkommensungleichheit in den vergangenen Jahrzehnten dadurch zu erklären ist, dass auch die „Produktivitätsschere“ zwischen geringer und besser verdienenden Arbeitnehmer*innen aufgrund von technischem Fortschritt und Globalisierung weiter auseinander gegangen ist. 24  
 
        Eine Vielzahl an Studien zeigt jedoch, dass die Grenzertragstheorie zu kurz greift. Vor allem bei Führungskräften und Topverdiener*innen im Finanzsektor lassen sich steigende Gehälter und Boni nicht alleine durch Produktivitätsgewinne erklären. 25  So verdienen Geschäftsführer*innen in Großbritannien heute im Schnitt 113-mal so viel wie ihre Angestellten – gegenüber dem 20-Fachen in den 1970er Jahren; in Deutschland ist der Anstieg ähnlich, in den USA noch drastischer. 26  Zudem spricht die Beobachtung, dass die Verteilung von Einkommen und Vermögen sich stark zwischen Ländern unterscheidet, die ansonsten ähnliche Technologie, Produktivität und Pro-Kopf-Einkommen aufweisen, gegen die Grenzertragstheorie. 27  
 
        Eine weitere zentrale neoklassische Idee ist die Trickle-Down-Theorie. Diese besagt, dass Wachstum langfristig allen zugutekommt, weil Einkommenszuwächse in den oberen Gehaltsgruppen Investitionen stimulieren, die schließlich auch in ärmeren Einkommensgruppen mehr Beschäftigung und höhere Einkommen nach sich ziehen. Diese Idee wird häufig als Rechtfertigung zum Beispiel für Steuerentlastungen von Spitzenverdiener*innen genutzt. Tatsächlich aber ist das Phänomen der von oben „herabrieselnden“ Wachstumsprofite in der Realität kaum zu beobachten. 28  
 
        Anders als von der neoklassischen Theorie unterstellt, ist die Einkommensverteilung vor Steuern und Transfers kein natürliches Ergebnis, sondern wird von politischen und ökonomischen Institutionen entscheidend geprägt. Marktinstitutionen wie der Mindestlohn, die Zinspolitik von Zentralbanken, die Struktur des Bildungssystems oder die Ausübung von Monopolmacht haben großen Einfluss auf die Einkommensverteilung. 29  Zentral ist zudem die Gestaltung von Steuern und Transfers. Wie in  Abbildung 4   zu sehen ist, milderten diese die ungleiche Verteilung des Wachstums in Deutschland zwar ab, konnten sie aber bei Weitem nicht verhindern. So stiegen die Einkommen der unteren 80 Prozent nach der staatlichen Umverteilung (hellrote Säulen) lediglich um 0,5 bis 0,6 Prozent pro Jahr, während die der obersten 10 Prozent weiterhin um deutlich mehr als 1 Prozent wuchsen – sodass die Ungleichheit insgesamt letztlich weiter zunahm.
 
        Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist, dass die wohlhabendsten Haushalte in Deutschland ihre Einkommen überwiegend aus Vermögen beziehen, während die ärmere Hälfte der Bevölkerung kaum über nennenswerte Vermögenswerte verfügt. Vermögen wird hierzulande nur schwach besteuert – sowohl im internationalen Vergleich als auch gegenüber Arbeitseinkommen: 30  Während die Einkommensteuer progressiv bis zum Spitzensteuersatz von 42 Prozent ausgestaltet ist, werden Kapitalerträge lediglich mit einem pauschalen Satz von 25 Prozent besteuert. Seit 1997 wird zudem keine Vermögensteuer mehr erhoben. Auch Erbschaften – heute die wichtigste Quelle von Vermögen – sind nur gering belastet. Zudem ist die Erbschaftsteuer in der Spitze sogar regressiv: So lag die durchschnittliche Steuerbelastung bei der Übertragung von Multi-Millionen- und Milliardenvermögen zwischen 2021 und 2023 bei lediglich 2,9 Prozent, während kleinere steuerpflichtige Erbschaften und Schenkungen im Schnitt mit 9 Prozent besteuert wurden. 31  
 
        ZUSAMMENHANG MIT UMWELTZERSTÖRUNG
 
        Wachstum und Ungleichheit stehen zudem in direkter Wechselwirkung mit der fortschreitenden Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen – und damit mit einer der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Wachstum beeinflusst Ungleichheit nicht nur über die direkte Verteilung der erzielten Einkommen, sondern auch über seine ökologischen Folgen, die teilweise zeitlich verzögert und räumlich versetzt wirken. Zugleich sind ökonomische Ungleichheiten eng mit der Verantwortung für Umweltschäden verknüpft.
 
        Mit Blick auf Einkommensunterschiede zwischen Ländern wird geschätzt, dass die menschengemachte Erderwärmung die Kluft zwischen den ärmsten und den reichsten Ländern der Welt zwischen 1961 und 2010 um etwa 25 Prozent vergrößert hat. 32  Aktuelle Studien zeigen, dass diese Ungleichheit weiter zunimmt, da ärmere Länder und Regionen überproportional von Hitze, Dürre, Überschwemmungen und Veränderungen in der Landwirtschaft betroffen sind. 33  
 
        Auch innerhalb von Ländern tragen die Einkommensschwachen die größten Lasten der Klimakrise: 34  Sie arbeiten nicht nur häufiger in wetteranfälligen Sektoren wie Landwirtschaft oder Bau, sondern leben auch häufiger in Regionen oder Wohnanlagen, die stärker von Umweltrisiken betroffen sind. Zum Beispiel ist dokumentiert, dass die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 besonders einkommensschwächere Haushalte betraf. 35  Schließlich spiegelt sich ökonomische Ungleichheit auch direkt in den Mitteln wider, die Haushalten zur Verfügung stehen, um sich gegen Schäden abzusichern oder Verluste durch Naturkatastrophen aufzufangen. 36  
 
        Während die Umweltfolgen von Wachstum ärmere Haushalte am stärksten treffen, sind die oberen Einkommensgruppen überdurchschnittlich für diese Folgen verantwortlich. So stammen mehr als 80 Prozent der globalen Emissionen aus Hocheinkommensländern, obwohl dort weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt. 37  In Deutschland verursacht eine Person aus dem obersten Prozent durch Konsum 2,2-mal so viele Treibhausgasemissionen wie jemand aus der unteren Hälfte der Bevölkerung; berücksichtigt man Emissionen, die im Zusammenhang mit Vermögensbeständen entstehen, also etwa aus privat kontrollierten Produktionsprozessen, sind es sogar über 11-mal so viele. 38  
 
        FAZIT
 
        Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass es den häufig behaupteten Zielkonflikt zwischen Wachstum und Ungleichheitsbekämpfung – eine Idee, die auch heute noch die wirtschaftspolitische Debatte prägt – gar nicht gibt. Im Gegenteil: Empirische Befunde legen nahe, dass größere Gleichheit das Wirtschaftswachstum fördert, während es durch geringe soziale Mobilität und politische Instabilität gebremst wird. Umgekehrt führt Wirtschaftswachstum nicht zwangsläufig zu größerer Gleichheit. Es kann Ungleichheit sowohl verstärken als auch reduzieren – abhängig von seiner Verteilungsstruktur: Die Frage der Verteilung ist im Kern eine politische, die nicht nur vom Steuer- und Transfersystem abhängt, sondern auch von Arbeitsmarktregulierungen und öffentlichen Ausgaben wie jene für Bildung.
 
        Die andauernde Umweltzerstörung verdeutlicht darüber hinaus, dass Wirtschaftswachstum als oberstes Politikziel nicht ausreicht, um „Wohlstand für alle“ zu schaffen. Will man diesem Ziel näher kommen, gilt es auch andere Aspekte menschlichen Wohlergehens zu berücksichtigen – etwa soziale Stabilität und eine intakte Umwelt.
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          SOPHIE SCHÖNBERGER
 
           WER SIND DIE REICHSBÜRGER? 
 
          Reichsbürger sind als Untersuchungsobjekt ein moving target. Ihre Organisationsformen und ihre Ideologie sind fluide. Was sie vereint, ist die Ablehnung der staatlichen Strukturen der Bundesrepublik, die sie aber nicht bekämpfen, sondern schlicht als inexistent imaginieren.
 
        
 
         
          ANDREAS FERKAU 
 
           „MAN KANN EINEN REICHSBÜRGER NICHT ÜBERZEUGEN“ 
 
          Für viele Beschäftigte in Verwaltungen ist der Umgang mit Reichsbürgern zur Belastung geworden. Ein Gespräch über die wachsenden Herausforderungen im Behördenalltag, die Grenzen der Bürgerfreundlichkeit und einen Vorfall mit einer Kettensäge.
 
        
 
         
          JAN RATHJE
 
           VERSCHWÖRUNGSIDEOLOGISCHER SOUVERÄNISMUS UND RECHTSEXTREMISMUS  
 
          Trotz zahlreicher Hinweise auf enge ideologische und organisatorische Verbindungen zwischen Rechtsextremismus und dem souveränistischen Milieu bleibt in der Extremismusforschung umstritten, ob Reichsbürger der extremen Rechten in Deutschland zuzurechnen sind.
 
        
 
         
          BENEDIKT WARMBRUNN
 
           DIE PROZESSE GEGEN DIE GRUPPE REUẞ. EINBLICKE IN DAS DENKEN DER ANGEKLAGTEN 
 
          Ehemalige Soldaten, eine Ex-Abgeordnete, ein Adliger: Die Prozesse gegen die Gruppe Reuß zeichnen das Bild einer Bewegung, die sich von der Demokratie abwandte, Verschwörungstheorien anhing und den gewaltsamen Umsturz plante. Urteile stehen noch aus.
 
        
 
         
          KATHARINA NOCUN
 
           IDEOLOGISCHE BRÜCKEN. ÜBER DEN ZUSAMMENHANG VON ESOTERIK, RECHTSEXTREMISMUS UND DEM REICHSBÜRGERMILIEU 
 
          Für viele Menschen passen die Schlagworte „Esoterik“ und „Rechtsextremismus“ intuitiv erst einmal nicht zusammen. Doch hinter der scheinbaren Diskrepanz verbirgt sich eine lange Geschichte der Überschneidungen zwischen den beiden Milieus.
 
        
 
         
          VALENTIN WUTKE
 
           EXPORTIERTE STAATSVERWEIGERUNG? ZUM GLOBALEN EINFLUSS DER US-AMERIKANISCHEN SOVEREIGN CITIZENS 
 
          Reichsbürger gelten oft als spezifisch deutsches Phänomen. Seit den 2000er Jahren lässt sich jedoch eine Angleichung der Taktiken an die der US-amerikanischen Sovereign Citizens beobachten. Kann man also von einer „Staatsverweigerung made in America“ sprechen?
 
        
 
         
          KAROLINE ROSHDI
 
           VOM KONTROLLVERLUST ZUR IDEOLOGIE. PSYCHOSOZIALE DYNAMIKEN DER REKRUTIERUNG VON REICHSBÜRGERN 
 
          Der Mechanismus, der dazu führt, dass Menschen für Verschwörungsmythen empfänglich werden, ist vielschichtig. Dabei spielen psychologische Grundbedürfnisse, persönliche und gesellschaftliche Krisen sowie das Internet und soziale Netzwerke eine Rolle.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        In seinem Bericht von 2024 schätzte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter in Deutschland auf 26 000 Personen. Ihre ideologische Ausrichtung ist vielfältig, eine einheitliche Weltanschauung existiert nicht: Während Selbstverwalter sich als von der Bundesrepublik und ihren Gesetzen unabhängige Individuen verstehen, gehen Reichsbürger meist einen Schritt weiter und vertreten die Auffassung, das Deutsche Reich bestehe bis heute weiter. Was diese Gruppen eint, ist die fundamentale Ablehnung der Souveränität der Bundesrepublik Deutschland. 
 
        In der Forschung ist umstritten, wie stark die Verbindung zwischen der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene und dem Rechtsextremismus ist. Insbesondere in der frühen Phase des Milieus lassen sich jedoch ideologische Kontinuitäten ausmachen, in denen offen auf nationalsozialistische Traditionslinien Bezug genommen wurde. So berief sich etwa der Rechtsterrorist und Holocaustleugner Manfred Roeder in den 1970er Jahren positiv auf die letzte deutsche Reichsregierung unter dem von Hitler testamentarisch zu seinem Nachfolger bestimmten Admiral Karl Dönitz.
 
        Was lange Zeit wie ein bizarres Randphänomen erscheinen mochte, wurde spätestens 2016 mit der Ermordung eines Polizisten in Georgensgmünd durch einen Reichsbürger von der breiteren Öffentlichkeit als ernstzunehmende Gefahr wahrgenommen. Mit der Festnahme der „Patriotischen Union“ um Heinrich XIII. Prinz Reuß Ende 2022 erreichte die jüngere Geschichte der Reichsbürger einen vorläufigen Tiefpunkt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Umsturz des politischen Systems geplant zu haben. Zwar mag die Gruppe nicht für alle Reichsbürger und Selbstverwalter stehen, doch verbindet dieses Milieu eine diffuse Mischung aus obskuren esoterischen Ideen, Geschichtsrevisionismus und der Überzeugung, dass die bestehende Rechtsordnung für sie nicht gilt. 
 
         Lorenz Abu Ayyash 
 
      

       
        WER SIND DIE REICHSBÜRGER?
 
         Sophie Schönberger 
 
        Es ist noch nicht einmal zehn Jahre her, da hat die Frage danach, wer die Reichsbürger sind, wahlweise ein irritiertes Achselzucken, ein Augenrollen oder ein glucksendes Lachen hervorgerufen. Reichsbürger, so dachte man damals, seien harmlose Spinner. Männer (eher selten auch Frauen), die Spaß daran hatten, eigene Flaggen und Wappen, eigene Ausweise und Führerscheine zu entwerfen. Mühsam für die Polizei, wenn es einmal zu Diskussionen um diese Scheinpapiere kam, aber ansonsten ungefährlich. 
 
        Diese Einschätzung änderte sich grundlegend, als im Herbst 2016 ein Mitglied der Reichsbürgerszene auf seinem Grundstück im fränkischen Georgensgmünd einen Polizisten erschoss. 01  Nicht nur die Öffentlichkeit, auch die Verfassungsschutzbehörden haben die Szene der Reichsbürger seitdem deutlich intensiver in den besorgten Blick genommen. 02  Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte die Wahrnehmung des Phänomens und der von ihr ausgehenden Bedrohung schließlich im Dezember 2022 mit der Verhaftung von Mitgliedern der rechtsterroristischen Vereinigung um Heinrich Prinz Reuß – einer der größten Anti-Terror-Einsätze in der Geschichte der Bundesrepublik. 
 
        ANNÄHERUNGEN AN EIN DIFFUSES PHÄNOMEN
 
        Vor diesem Hintergrund verwundert es ein wenig, dass die Frage nach den Reichsbürgern heute zwar nicht mehr dieselben wahlweise amüsierten, irritierten oder abwiegelnden Reaktionen wie vor zehn Jahren auslöst, die Antwort aber immer noch vergleichsweise vage bleiben muss. Denn die Forschung darüber, wer die Reichsbürger sind, steht tatsächlich immer noch ganz am Anfang. Die Schwierigkeit, das Phänomen zu fassen, liegt im Untersuchungsobjekt selbst begründet. Denn wenn es irgendein übergreifendes, bestimmendes Merkmal der Reichsbürgerszene gibt, über das sie sich beschreiben lässt, dann ist das zunächst einmal ihre extreme Heterogenität. 
 
        Die Verfassungsschutzbehörden definieren Reichsbürger in einem sehr allgemeinen Sinn als „Gruppierungen und Einzelpersonen, die aus unterschiedlichen Motiven und mit unterschiedlichen Begründungen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystem ablehnen. Dazu berufen sie sich unter anderem auf das historische Deutsche Reich, verschwörungstheoretische Argumentationsmuster oder ein selbst definiertes Naturrecht. Sie sprechen den demokratisch gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten die Legitimation ab oder definieren sich gar in Gänze als außerhalb der Rechtsordnung stehend.“ 03  
 
        Wie unterschiedlich die Menschen und Anschauungen sind, die sich hinter dieser sehr allgemeinen Definition verbergen, verrät ein kurzer Blick auf ein paar exemplarisch ausgewählte, bekannte oder auch unbekannte Fälle. Zu den prominentesten Angehörigen der Reichsbürgerszene gehört zweifellos Heinrich Prinz Reuß, 04  ein Frankfurter Immobilienunternehmer Jahrgang 1951. Als Spross eines ehemals regierenden Fürstenhauses erzählte er gerne von der Großartigkeit der Monarchie. Seine Hinwendung zum Reichsbürgertum hängt vermutlich eng mit der Tatsache zusammen, dass seine 2019 verstorbene Mutter für die Enteignungen seiner Familie in der sowjetisch besetzten Zone in der Zeit zwischen 1945 und 1949 keine Entschädigungen durchsetzen konnte und alle entsprechenden Gerichtsprozesse verlor. 05  Ab 2019 wurden seine reichsbürgerlichen Verschwörungserzählungen zunehmend nach außen sichtbar. Er sprach öffentlich von dem Leid, das durch die Abschaffung der Monarchie über die Menschen gekommen sei, und behauptete, sein Urgroßvater habe sich bei der Abdankung 1918 ein „Rücktrittsrecht“ vorbehalten, das seine Familie später ausgeübt habe, ohne jedoch als legitime Herrscherfamilie anerkannt zu werden. 06  Im Dezember 2022 wurde er verhaftet, weil er zusammen mit einer Gruppe sehr unterschiedlicher Personen so etwas wie einen Putsch plante – darunter eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und ein ehemaliger Bundeswehroffizier, der der QAnon-Verschwörungserzählung anhängt.
 
        Von ganz anderen Dingen getrieben war demgegenüber Wolfgang Plan, der Reichsbürger, der im Oktober 2016 auf seinem Grundstück einen Polizisten erschoss. Er kommt aus schwierigen Familienverhältnissen. Obwohl er keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, fasste er beruflich Fuß – bis er mit Anfang 30 bei einem Verkehrsunfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Zehn Jahre lang bezog er eine Berufsunfähigkeitsrente, danach eröffnete er eine Schule für chinesische Kampfkunst, die ihn allerdings in den finanziellen Ruin trieb. 
 
        Zur Reichsbürgerideologie fand er im Internet, vor allem über die sozialen Medien. Seine dortigen Beiträge waren eine eigenwillige Mischung aus esoterisch angehauchten Beschwörungen des Weltfriedens, Reichsbürgerpropaganda und der Verherrlichung von Schusswaffen. 07  Einige Monate vor seiner Bluttat schaltete er in der örtlichen Presse eine Anzeige mit seiner „Lebenderklärung“. Unter Bezugnahme auf eine päpstliche Bulle aus dem Jahr 1540 und ein englisches Gesetz von 1666 proklamierte „der lebendige beseelte Manne aus Fleisch und Blut (…) tatsächlich auf diesem Planeten, genannt Erde, voll anwesend“ zu sein: „Ich bin immer noch am Leben und weder auf hoher See, noch sonst irgendwo im Universum verschollen.“ 08  Diese Erklärung, die durch mehrere Fingerabdrücke aus roter Tinte von Zeugen „beglaubigt“ wurde, verschickte er auch an verschiedene Behörden. Später meldete er sowohl sein Gewerbe als auch seinen Wohnsitz ab und machte gegenüber den Behörden geltend, er sei unbekannt verzogen, obwohl er weiter in seinem Haus in der fränkischen Kleinstadt lebte. Um sein Grundstück malte er eine dicke gelbe Linie, welche die „Staatsgrenze“ markieren sollte. Hier verschanzte er sich und tötete sein Opfer, als die Behörden seine illegalen Waffen einziehen wollten. 09  
 
        Nicht gewalttätig, dafür aber wohl eines der prominentesten Mitglieder der Reichsbürgerszene war demgegenüber Xavier Naidoo, einer der kommerziell erfolgreichsten Popsänger Deutschlands überhaupt. Schon 2011, als seine Karriere noch relativ erfolgreich verlief, fabulierte er in einem Interview im ARD-Morgenmagazin darüber, dass Deutschland immer noch ein besetztes Land sei. Deutschland habe keinen Friedensvertrag und sei dementsprechend auch kein echtes Land. 10  Bereits zwei Jahre zuvor hatte er für Irritationen gesorgt, weil er in dem Lied „Raus aus dem Reichstag“ aus dem Jahr 2009 antisemitische Klischees über die Bankiersfamilie Rothschild bediente. In einem anderen Stück desselben Albums deutete er an, dass die Terroranschläge auf das World Trade Center, die Londoner U-Bahn und die Vorortzüge von Madrid von der CIA verübt worden seien. 11  Später rutschte er immer weiter in verschiedene Verschwörungstheorien, unter anderem der QAnon-Szene, ab. Nachdem seine musikalische Karriere zum Erliegen kam, sagte er sich im Frühjahr 2022 von der Reichsbürger- und Verschwörungsszene los. 12  Aufgrund von früheren Äußerungen in den sozialen Medien ist allerdings noch ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung gegen ihn anhängig. 13  
 
        Und dann gibt es noch die vergleichsweise unauffälligen Anhängerinnen und Anhänger der Szene, die den Großteil der Bewegung ausmachen dürften, von denen die Öffentlichkeit aber nur selten Notiz nimmt. Ein Beispiel von Tausenden, das wir nur aus einem Gerichtsprozess kennen, ist etwa die Grundschullehrerin, deren richtigen Namen wir aus Gründen des Datenschutzes nicht kennen. Im Herbst 2022 wird sie aus dem Schuldienst entfernt, weil sie schwerwiegend gegen die beamtenrechtliche Pflicht zur Verfassungstreue verstoßen hat. 14  Sie ist zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre alt, ledig und kinderlos. Ihr ursprünglich großes Engagement als Lehrerin hat nach den dienstlichen Beurteilungen in den vergangenen Jahren stark abgenommen. Ihr Abrutschen in die Reichsbürgerszene wird den Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer im Sommer 2020 bewusst. Bei einer Diskussion im kleinen Kreis erklärt sie, dass Deutschland nach wie vor von den Alliierten bzw. den Amerikanern besetzt sei und keine Verfassung habe. Es gelte nach wie vor das Kriegsrecht, und das Grundgesetz habe keine Geltung. Wie Kollegen im weiteren Verlauf entdecken, weist auch ihr Whatsapp-Status zu diesem Zeitpunkt ausführliche reichsbürgertypische Inhalte auf. Dort werden Fragen gestellt wie:
 
         Wusstest du, dass alle Gerichte, Staatsanwaltschaften, Städte, Gemeinden, Behörden und Ämter PRIVATE Organisationen sind? 
 
         Du wirst fassungslos sein und dich betrogen fühlen. Du wirst dich fragen: warum wusste ich davon nichts? 
 
         Wusstest du, dass die Verfassung des deutschen Kaiserreichs von 1871 noch immer gültig ist? 
 
         Wusstest du, dass die BRD kein Staat, sondern lediglich ein Verwaltungsorgan der Alliierten ist?  
 
        Als das Schulamt ein Disziplinarverfahren gegen sie einleitet, versucht die Frau noch, sich zu erklären, stellt alles als ein Missverständnis dar. Sie sei von den reichsbürgertypischen „Thesen“ gar nicht unbedingt überzeugt, sondern hinterfrage nur kritisch die Realität. Später verweigert sie jede weitere Stellungnahme, bestellt keinen Anwalt. Zum Gerichtstermin erscheint sie nicht. Das Urteil des Gerichts hingegen ist klar: Wer die Geltung des Grundgesetzes und die verfassungsmäßige Struktur der Bundesrepublik Deutschland infrage stellt und auch entsprechend nach außen handelt, kann in dieser Bundesrepublik nicht Beamter sein. Frau S. wird aus dem Dienst entfernt. 
 
        Neben diesen Einzelfiguren, die tatsächlich den Großteil der Szene ausmachen, gibt es auch einzelne organisierte Reichsbürgerstrukturen. In der öffentlichen Wahrnehmung nehmen sie häufig eine deutlich größere Rolle ein, als es ihrer zahlenmäßigen Bedeutung entspricht. 15  Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich solche Gruppierungen oft deutlich einfacher beobachten und beschreiben lassen als die häufig isolierten, vor allen Dingen in sozialen Medien aktiven und über diese vernetzten „Einzelkämpfer“. Wenn allerdings die größte Veranstaltung im Bereich der Reichsbürgerszene im Jahr 2024 von lediglich etwa 500 Teilnehmern besucht wurde, 16  zeigt das an, wie gering die organisierten Strukturen ausgeprägt sind. 
 
        Die bekannteste organisierte Form des Reichsbürgertums ist dabei sicherlich immer noch das „Königreich Deutschland“ in Sachsen-Anhalt. Der ehemalige Koch Peter Fitzek, der wegen kleinerer Delikte seit vielen Jahren immer wieder Konflikte mit der Justiz hatte, gründete vor mehr als zehn Jahren in Wittenberg so etwas wie eine esoterische Reichsbürger-Hippie-Kommune mit monarchischem Anstrich, die potenzielle Anhängerinnen und Anhänger vor allem damit zu locken versuchte, dass sie völlige Freiheit von Steuern und Abgaben versprach – gleichzeitig aber diverse Modelle entwickelte, um von diesen Personen Geld in die eigenen Kassen spülen zu lassen. Nach jahrelangen Ermittlungen sprach das Bundesinnenministerium im Frühjahr 2025 schließlich ein Vereinsverbot für das „Königreich Deutschland“ aus. 17  
 
        EXTREMISMUS VON MÄNNERN IN DER ZWEITEN LEBENSHÄLFTE
 
        Vor dem Hintergrund dieser sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen und der wenig spezifischen Definition des Phänomens bleibt es schwierig, die Frage danach, wer die Reichsbürger eigentlich sind, zufriedenstellend zu beantworten. Eine gewisse Annäherung kann aber über bestimmte soziodemografische Merkmale erfolgen. Wollte man den typischen Reichsbürger beschreiben, so würde man einen Mann in der zweiten Lebenshälfte skizzieren. Knapp 70 Prozent der Szeneangehörigen sind Erkenntnissen des Verfassungsschutzes zufolge männlich, 18  wobei der Frauenanteil in den vergangenen Jahren leicht gestiegen ist – nicht zuletzt aufgrund von Familienverbünden, die gesammelt in das Reichsbürgermilieu abgedriftet sind. Mit einem Alter von 50 Jahren ist der durchschnittliche Reichsbürger deutlich älter als typische Anhänger anderer extremistischer Ideologien. 19  Diese Besonderheit lässt sich nicht zuletzt dadurch erklären, dass Anhänger der Reichsbürgerideologie häufig überhaupt erst im Alter zwischen 40 und 50 Jahren mit dem Milieu in Berührung kommen. 20  Die meisten Angehörigen der Szene weisen bis zu ihrer Radikalisierung so etwas wie „bürgerliche Normalbiografien“ auf. 21  Lediglich eine erhöhte Affinität zu Waffen fällt auf, wobei die Behörden hier in den vergangenen Jahren intensiv tätig geworden sind. Bis Ende 2021 wurden nach Informationen des Bundesamtes für Verfassungsschutz mindestens 1050 Angehörigen der Szene die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen. 22  Dies bedeutet, dass ursprünglich rund 14 Prozent der Szeneangehörigen über eine solche Erlaubnis verfügt haben. Für das Jahr 2023 gehen die Behörden davon aus, dass noch etwa 400 Reichsbürger über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügen – genauso viele wie im Vorjahr, obwohl in dem Jahr 200 waffenrechtliche Erlaubnisse von Reichsbürgern entzogen oder zurückgegeben wurden. 23  Damit wurde zwar die Quote der waffentragenden Reichsbürger auf 1,6 Prozent gesenkt. Es kann aber bisher offensichtlich noch nicht zuverlässig verhindert werden, dass Reichsbürgern auch neue waffenrechtliche Erlaubnisse ausgestellt werden. 
 
        Was genau jeweils als Auslöser für die Hinwendung zur Reichsbürgerszene dient, ist bisher noch wenig erforscht. 24  Erste Einzelstudien legen nahe, dass es sich häufig um eine Reaktion auf Rückschläge, Frustrationen und andere problematische Erfahrungen im privaten oder beruflichen Bereich handelt: Die Flucht in die Welt der Reichsbürger ermöglicht es dann, den bisherigen, brüchig gewordenen Lebenskontext symbolisch zu verlassen und sich einer neuen Lebenswelt zuzuwenden, die von diesen Zumutungen befreit ist. 25  Das „Reichsbürgersein“ erscheint in diesem Sinne als individuelle Problemlösungsstrategie, um den Enttäuschungen zu entkommen, die das Leben bereithält. Welche individuellen Probleme genau dabei jeweils bestehen und inwiefern die Reichsbürgerideologie einen Weg zu ihrer Lösung bereithält, dürfte allerdings im Einzelnen so vielgestaltig sein wie die Szene selbst. Das Spektrum ihrer Mitglieder reicht von gefestigten Rechtsextremisten über Personen, die lediglich Geschäftsinteressen verfolgen, Querulanten, Esoterikern, Verschwörungsideologen bis hin zu Trittbrettfahrern mit reiner Zahlungsverweigerungsabsicht und geistig verwirrten bzw. psychisch erkrankten Menschen. 26  
 
        BAUKASTEN IDEOLOGISCHER FRAGMENTE
 
        Diese große Bandbreite der Motive, sich der Szene anzuschließen, spiegelt sich wider in dem diffusen, baukastenartigen System von Fragmenten, aus denen sich die Ideologie der Reichsbürger zusammensetzen lässt. Denn die eine Reichsbürgerideologie gibt es schlicht nicht. 27  Es sind vielmehr immer wiederkehrende, sich aber auch durchaus wandelnde und ergänzende ideologische Versatzstücke, die in unterschiedlichen Varianten und Kombinationen von den Anhängerinnen und Anhängern der Szene genutzt werden. Je nach Bedarf werden diese Fragmente abgewandelt, neu zusammengestellt, angereichert oder auch wieder verworfen. Gemeinsam ist diesen Elementen, dass sie der bestehenden Rechtsordnung sowohl die Legitimität als auch die Geltung absprechen. 
 
        Die konkreten Erzählstränge, mithilfe derer diese Delegitimierung erfolgt, sind vielfältig, zum Teil widersprüchlich und innerhalb der Szene gewissen Moden ausgesetzt: Die Bundesrepublik ist eine GmbH, Deutschland ist noch besetzt, das Deutsche Reich besteht (in näher zu bestimmender Form) fort. 28  In jüngerer Zeit sind auch Strömungen erkennbar, die nicht (primär) auf die Fortexistenz des Deutschen Reiches, sondern vielmehr auf die der DDR abstellen. 29  Immer wieder tauchen neue Begründungselemente auf, andere geraten in den Hintergrund. Trotz dieser enormen Vielgestaltigkeit lassen sich drei wesentliche Elemente ausmachen, die in verschiedener Form immer wieder in den ideologischen Bruchstücken auftauchen: eine besondere Fixierung auf das (vermeintlich geltende) Recht, ein starker Bezug zur jüngeren deutschen Geschichte sowie eine hochgradige Besessenheit von der eigenen Subjektstellung. 
 
        Die Rechtsfixierung macht dabei so etwas wie den „Markenkern“ der Reichsbürgerideologie aus. Sie manifestiert sich vor allen Dingen in der reichsbürgertypischen Grunderzählung, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht oder jedenfalls nicht legitimerweise existiert und das Deutsche Reich (in erster Linie dasjenige von 1871) fortbesteht. Diese Narrative wurzeln tatsächlich in einem historischen juristischen Streit über die Frage, was mit dem Deutschen Reich nach der vollständigen Kapitulation 1945 und der alliierten Besatzung sowie der nachfolgenden deutschen Teilung passiert ist. 30  Praktisch ohne jede Relevanz, wurde in den Jahren der alten Bundesrepublik doch ein relevanter rechtswissenschaftlicher Streit um diese Frage geführt, der 1973 auch das Bundesverfassungsgericht erreichte. 31  Die Reichsbürger benutzen gerne aus dem Zusammenhang gerissene Fragmente aus dieser Diskussion, um dadurch ihre eigene Position mit quasi-amtlicher Autorität des Bundesverfassungsgerichts zu versehen. Den Widerspruch, den sie dadurch erzeugen, dass sie sich auf das Verfassungsgericht eines Staates beziehen, den sie selbst nicht anerkennen, halten sie dabei gerne aus. Aber auch andere rechtliche Texte ganz unterschiedlicher Art werden von den Reichsbürgern genutzt, um ihre Delegitimationsgeschichten fortzuspinnen. Die Berufung auf das Recht ermöglicht den Reichsbürgern dabei eine bestimmte Form von Selbsterhöhung und Selbstwirksamkeit, weil sie die Autorität des Mediums Recht auf sich selbst übertragen können. Das oft im Alltag erlebte Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins wird auf diese Weise gezielt bekämpft. 
 
        Eng verbunden mit der Rechtsfixierung ist der besondere Geschichtsbezug der Reichsbürger. Ein Großteil der Erzählungen resultiert daher bis heute aus den Besonderheiten von Besatzung und Deutscher Teilung nach 1945. Insbesondere die historische alliierte Besatzung bildet nach wie vor einen erstklassigen Nährboden für verschiedenste Verschwörungserzählungen über die Alliierten als geheime Mächte, die bis heute die „wahre“ Herrschaft über Deutschland innehätten. Damit sind die Reichsbürger hervorragend anschlussfähig an andere, auch international verbreitete (und häufig antisemitisch konnotierte) Verschwörungserzählungen von einem „Deep State“, der unerkannt die „wahre“ Herrschaft ausübt. Darüber hinaus spielt als historische Referenz auch immer wieder die Monarchie eine Rolle. Dieser Bezug ist eng verbunden mit der Behauptung, die Verfassung des Deutschen Kaiserreichs, die Reichsverfassung von 1871, gelte fort. Auch Heinrich Prinz Reuß nahm öffentlich immer wieder Bezug auf monarchische Traditionen und monarchische Legitimation, nicht zuletzt, um seine eigene Stellung durch den Verweis darauf zu erhöhen, dass er einem ehemals regierenden Herrscherhaus entstammt. Nicht historisch verankert, aber gleichwohl dem historischen Gedanken der Monarchie entlehnt, sind darüber hinaus Versuche einzelner Reichsbürger, die vermeintliche Leerstelle des fehlenden Monarchen durch die Ausrufung der eigenen Person als monarchischer Herrscher zu füllen. Das „Königreich Deutschland“ unter „König“ Peter Fitzek war sicherlich das prominenteste Beispiel dieser Art. Gleichwohl betreffen entsprechende positive Bezugnahmen auf die Monarchie nur einen kleinen Teil der Szene, vor allem im stärker organisierten Teil des Milieus.
 
        Der dritte ideologische Pfeiler der Reichsbürgerszene ist schließlich eine eher esoterisch angehauchte Seite, die in besonderem Maße die Subjektstellung des Individuums in den Blick nimmt. Im Fokus dieses ideologischen Spektrums stehen Identität und Selbstbehauptung des Einzelnen im Angesicht eines als in jeder Hinsicht illegitim verstandenen Herrschaftssystems. 32  Diese Selbstbehauptung wird häufig durch eine gedankliche Unterscheidung zwischen „Mensch“ und „Person“ zu erreichen versucht. Teilweise wird diese Differenzierung auch als Unterscheidung zwischen natürlicher und juristischer Person rekonstruiert oder durch diese ergänzt. Während das eigentliche Individuum sich nur als „Mensch“ oder „Bürger“ entfalten kann, soll die Bezeichnung als „Person“ oder als „juristische Person“ eine Beziehung der Unselbstständigkeit oder auch Versklavung durch die „BRD-GmbH“ anzeigen. Das natürliche Ich wird also vom unterdrückten, zum System gehörenden Ich abgespalten. Auch die sogenannten Lebenderklärungen wie diejenige, die Wolfgang Plan kurz vor seinem Mordanschlag auf einen Polizisten veröffentlichen ließ, sind typischer Teil dieser Ideologie. Neben der besonderen Rechtsfixierung, die auch hier durch begriffliche Spitzfindigkeiten und pseudojuristische Dokumente und Erklärungen ihren Ausdruck findet, spiegelt sich wiederum die Grunddisposition der Hinwendung zur Reichsbürgerideologie als individuelle Problemlösungsstrategie, als Mittel, um Selbstwirksamkeit zu spüren und sich gegen eine als feindlich erlebte Umwelt zu behaupten. 
 
        DER VORHANG ZU UND ALLE FRAGEN OFFEN
 
        Am Ende dieses Beitrags ist die Frage, wer die Reichsbürger sind, immer noch nicht beantwortet. Lediglich ein paar Annäherungen sind gelungen. Die Schwierigkeit, die Personen und die von ihnen verfolgte Ideologie stringent zu beschreiben, liegt dabei nicht nur in der extremen Heterogenität der Szene begründet, sondern auch in den Ideologiefragmenten selbst. Denn das verbindende Element zwischen den sehr unterschiedlichen Gruppen und Einzelpersonen besteht vor allem in negativen Erzählungen darüber, dass der Staat nicht legitim oder schon gar nicht existent ist. Gemeinsame positive ideologische Botschaften darüber, wie eine bessere, legitimere oder auch gerechtere Ordnung aussehen sollte, finden sich hingegen kaum. Reichsbürgererzählungen geht es in erster Linie um die Delegitimierung der bestehenden Rechtsordnung, nicht aber um die Legitimierung einer anderen. Gerade im Vergleich zu anderen verfassungsfeindlichen Bewegungen und insbesondere dem „klassischen“ Rechtsextremismus fällt auf, dass Reichsbürger den Kern ihrer Ideologie in aller Regel eben nicht darauf ausrichten, die herrschende Ordnung zu bekämpfen, sondern vielmehr, diese zu negieren. Das Staats- und Verfassungssystem bildet für Reichsbürger in aller Regel nicht eine Ordnung, die aktiv bekämpft und beseitigt werden müsste. Vielmehr wird dieses als etwas formal Inexistentes behandelt, das schon deshalb nicht bekämpft werden kann, weil es überhaupt nicht real existiert. Diese fehlende positive Vision eines Gemeinwesens schafft eine relativ niedrige Schwelle für die Anschlussfähigkeit der szenetypischen Erzählungen. Eine anspruchsvolle Einigung auf gemeinsame Ziele und ideologische Begründungen ist nicht nötig, um sich von den staatsdelegitimierenden Erzählungen der Reichsbürger ansprechen zu lassen. Gleichzeitig zeigt sich die Reichsbürgerideologie extrem anschlussfähig für beliebige andere Verschwörungserzählungen, die frei mit deren Versatzstücken kombiniert werden können. Die Übergänge der verschiedenen Szenen werden dabei zunehmend fluide. 
 
        So viele Fragen damit am Ende auch offenbleiben: Die Gefährlichkeit der Szene für den demokratischen Verfassungsstaat ist offensichtlich. Dabei liegt die größte Gefahr gar nicht in den spektakulären Einzelfällen, in denen einzelne Reichsbürger Gewalttaten verüben oder sogar einen Umsturz planen – so tragisch und dramatisch diese Fälle auch sind. Die noch größere, gleichwohl aber versteckte Gefahr liegt in dem nagenden Zweifel an der Legitimation unserer Rechtsordnung und ihrer Institutionen, den die Szene beständig nährt. Denn diesen Zweifel wieder auszuräumen, ist sowohl für den Staat und seine Institutionen als auch für die Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft eine immense Herausforderung. 
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        „MAN KANN EINEN REICHSBÜRGER NICHT ÜBERZEUGEN“
 
        Von Fantasietiteln bis zur Kettensäge: Ein Gespräch mit Andreas Ferkau über Einschüchterung, Behördenalltag und die Grenzen von Bürgerfreundlichkeit 
 
        Herr Ferkau, Sie haben viele Jahre im kommunalen Außendienst gearbeitet und sind heute unter anderem in der Aus- und Weiterbildung von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes tätig. Wann sind Sie erstmals mit Reichsbürgern oder Staatsverweigerern in Berührung gekommen? 
 
        – Zum ersten Mal bin ich sogenannten Reichsbürgern etwa 2012 oder 2013 begegnet. Damals gab es in Magdeburg einen selbsternannten „Reichskanzler“, einen älteren Herrn, der eine Wäscherei betrieb und behauptete, sein Geschäft sei „exterritoriales Gebiet“. Das hieß, die Behörden hätten dort keinen Zutritt. 
 
        Wie zeigt so jemand typischerweise seine Gesinnung? Was erlebt man da konkret? 
 
        – Viele Reichsbürger zeigen ihre Haltung offen – durch Schilder, Plaketten oder Urkunden. Fährt man zu ihnen, sieht man oft alte kaiserliche Reichsadler oder Aufschriften wie „Deutsches Reich“, „Grafschaft XY“ oder „Selbstverwaltung XY“. Und die Menschen sagen es einem auch direkt: Nach der Begrüßung kommt meist sofort der Satz, man habe hier keine Rechte, sei „Personal der BRD GmbH“ – eben diese Standardformulierungen. Da ist kein Spielraum für Missverständnisse, man merkt sofort, woran man ist. 
 
        Der Umgang mit Reichsbürgern ist für viele Beschäftigte in Verwaltungen eine große Belastung. Wie genau äußert sich das? 
 
        – Die Kolleginnen und Kollegen schildern die Probleme meist in zwei Bereichen: Zum einen gibt es persönliche Bedrohungen, die vor allem Mitarbeitende im Außendienst betreffen, beispielsweise beim Ordnungsamt, bei der Polizei – also bei der Gefahrenabwehr. Gerichtsvollzieher geraten besonders häufig in Gefahr, da sie Wohnungen oder Häuser betreten müssen. Reichsbürger neigen dazu, solche Einsätze zu filmen, ins Internet zu stellen oder die Mitarbeitenden in Fallen zu locken. Teilweise kommt es zu Übergriffen und körperlicher Gewalt. Die Mehrheit der Beschäftigten arbeitet allerdings im Innendienst, beispielsweise im Bürgerbüro, in der Stadtkasse, im Sozialamt oder im Jobcenter. Dort ist es weniger körperlich gefährlich, sondern eher psychisch belastend. Manche verweigern beispielsweise die Zahlung der Hundesteuer, da sie sich als „Graf von XY“ sehen, für den die Gesetze der BRD nicht gelten. Dann drohen sie mit absurden Strafen in Goldmark und reden von Kriegsverbrechen. Das ist natürlich völlig wirr, aber für die Mitarbeitenden trotzdem belastend. Ein erklärtes Ziel der Reichsbürger ist es, Behörden mit massenhaft unsinnigen Anträgen oder seitenlangen Schreiben lahmzulegen. 
 
        Also das, was gemeinhin als „Papierterror“ bezeichnet wird?
 
        – Der Staatsschutz bezeichnet es als „Vielschreiberei“. Die Behörden erhalten seitenlange Texte ohne jeden inhaltlichen Wert, oft 30, 40 Seiten oder mehr. Manche fügen sogar Haarproben oder blutige Fingerabdrücke auf den Schreiben bei, da sie glauben, dass ein Schreiben nur mit einem „Blutzeichen“ gültig ist. Es kommt sogar vor, dass Zähne oder Haare aufgeklebt werden. Typisch ist auch, dass sich diese Personen nicht selbst als Reichsbürger bezeichnen. Einen Bezug zum „Dritten Reich“ vermeiden die meisten. Selbst wenn sie die Existenz der Bundesrepublik leugnen oder sich als „Graf von irgendwas“ ausgeben, bezeichnen sie sich lieber zum Beispiel als „Querdenker“, „Systemaussteiger“ oder „Alternative“. Der Begriff „Reichsbürger“ ist ohnehin unscharf. Es gibt alles Mögliche – vom Reichskanzler bis zum Selbstverwalter. Ihnen allen ist nur gemeinsam, dass sie die Existenz der Bundesrepublik leugnen. Aber sie sind keine einheitliche Bewegung. Wenn man fünf Reichsbürger an einen Tisch setzt, hat man sechs Meinungen. Sie haben allenfalls ein stilles Übereinkommen, sich gegenseitig nicht öffentlich zu widersprechen. Einige Reichsbürger wollen das „Deutsche Reich“ wiedererrichten, andere wie Peter Fitzek ein „Königreich Deutschland“. Das widerspricht sich natürlich. Für die Behörden ist das von Vorteil, da es keine geschlossene Front gibt.
 
        Wie sollen Behörden mit dieser Vielschreiberei umgehen? 
 
        – Ideal wäre es, gar nicht erst darauf zu reagieren, aber das fällt Behörden schwer. Wir haben den Anspruch, immer und überall bürgerfreundlich zu sein und auf jedes Schreiben zu antworten. Genau das nutzen Reichsbürger aus. Man sollte kurz und sachlich antworten, etwa: „Ihr Schreiben wurde zur Kenntnis genommen, es enthält jedoch keine relevanten Angaben zum Vorgang“ – und dann nichts weiter. Wer in eine Diskussion einsteigt, hat verloren, denn daraus kann schnell eine lebhafte Brieffreundschaft entstehen. 
 
        Wie können Behörden sicherstellen, dass sie trotzdem korrekt handeln?
 
        – Das Hauptproblem besteht darin, dass wir rechtlich verpflichtet sind, jedes Schreiben sachlich und objektiv zu prüfen. Wenn also ein 40-seitiger Brief eingeht, muss geprüft werden, ob darin ein Antrag enthalten ist. Ignorieren ist rechtlich schwierig. Trotzdem rate ich in meinen Schulungen immer: Nicht auf Diskussionen einlassen! Man kann einen Reichsbürger nicht überzeugen, das ist schlicht unmöglich. Wenn jemand wie Peter Fitzek fest daran glaubt, ein König zu sein, können Sie ihm auch zehnmal das Gegenteil beweisen, es bringt nichts.
 
        Welche Kompetenzen sind in Ihren Mitarbeiterschulungen wichtiger: rechtliches Wissen, kommunikative Stärke oder der historische Hintergrund?
 
        – Eigentlich alles. Das größte Problem ist heute, dass sich viele Menschen – nicht nur in der Verwaltung – kaum noch mit Politik beschäftigen. Viele wissen gar nicht mehr, wie unser Staat aufgebaut ist. Und genau das nutzen Reichsbürger aus. Wer kein Hintergrundwissen hat, kann leicht mit scheinbar logischen, aber falschen Argumenten überzeugt werden. 
 
        Wie nutzen Reichsbürger dieses Unwissen aus?
 
        – Wenn jemand behauptet, der Bundespräsident werde gar nicht demokratisch gewählt, und der Gesprächspartner kennt sich mit der Verfassung nicht aus, dann wirkt das auf den ersten Blick plausibel. Deshalb sind Grundkenntnisse im Staatsrecht und in Politik wichtig. Aber selbst wenn man alles weiß, nützt es im direkten Gespräch mit Reichsbürgern wenig. Sie lassen sich nicht überzeugen. Das Wissen ist nur für das eigene Sicherheitsgefühl wichtig, um innerlich gefestigt zu bleiben. Die wichtigste Kompetenz ist es deshalb, nicht in endlose Diskussionen zu geraten. Das halten viele für unfreundlich, aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn man Reichsbürgern stundenlang zuhört, während draußen andere Bürger warten, ist das letztlich unfreundlich gegenüber allen anderen. 
 
        Sind Begegnungen mit Reichsbürgern mittlerweile zum Alltag für Behörden geworden? 
 
        – Nicht überall, aber in bestimmten Bereichen sehr häufig. Vor allem zwei Bereiche sind betroffen: Erstens die Finanzverwaltung, beispielsweise Stadtkassen, Vollstreckung, Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsdelikte. Überall dort, wo es ums Geld geht, treten Reichsbürger besonders häufig auf. Zweitens der Vollstreckungsbereich, also Kolleginnen und Kollegen, die Bußgelder eintreiben oder Maßnahmen durchsetzen, etwa wenn ein Hund nach einem Beißvorfall eingezogen werden muss. 
 
        Gibt es dabei auch offene Bedrohungen oder Übergriffe?
 
        – Ja, wir hatten beispielsweise einen Fall, in dem jemand mit einer Holzlatte ins Amt kam, weil sein Hund eingezogen werden sollte. Solche Situationen sind zwar selten, aber sie kommen vor. In sozialen Einrichtungen wie dem Jobcenter sieht es anders aus. Dort reißen sich viele Reichsbürger zusammen, weil sie Leistungen beantragen müssen. Das Bürgergeld nehmen sie gerne an, auch wenn sie den Staat ablehnen.
 
        Gibt es regionale Unterschiede?
 
        – Nein, das ist ein deutschlandweites Phänomen. So hatte das „Königreich Deutschland“ zwar seinen Ursprung in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, war aber bundesweit aktiv. Meist handelt es sich ohnehin um Einzelpersonen, die sich Fantasietitel wie „Ritter“, „Gräfin“ oder „Freie Reichsgräfin“ geben. Daneben gibt es lose Gruppierungen wie „Freie Sachsen“ oder „Preußische Provinz Sachsen“. Solche Strukturen existieren auch in Bayern, Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen. 
 
        Gibt es ein typisches Profil von Reichsbürgern?
 
        – Typischerweise sind Reichsbürger Männer über 50 Jahren, die häufig finanzielle Probleme haben – oft ohne stabile familiäre Bindungen. Viele sind wirtschaftlich oder beruflich gescheitert und suchen in diesen Ideologien Halt oder Bedeutung. Es gibt auch Frauen, die jedoch nur etwa ein Drittel ausmachen. Man findet die Reichsbürger im ganzen Bundesgebiet, in Berlin, Hamburg, München, Köln, Magdeburg oder Aschaffenburg. Das spielt keine Rolle. 
 
        Ist es also weniger eine Frage der Region als vielmehr der persönlichen Lebenslage? 
 
        – Ja, und es ist auch kein Phänomen von Ungebildeten. Es gibt Rechtsanwälte, die solche Ansichten vertreten ebenso wie Ärztinnen. Es hat also nichts mit fehlender Bildung zu tun, sondern eher mit dem Gefühl, im Leben herabgesetzt worden zu sein. Es gibt psychologische Studien zu Reichsbürgern. Darin kommt man unter anderem zu dem Ergebnis, dass viele Reichsbürger unter Verfolgungswahn, Größenwahn oder sogenannter Querulanz leiden. Das bedeutet, dass sie sich an Kleinigkeiten hochziehen. Wenn irgendwo zehn Cent fehlen, würden Sie oder ich sagen: „Ach, komm, steck ein.“ Ein Reichsbürger würde ein vierzigseitiges Schreiben verfassen, um darzulegen, warum diese zehn Cent eine entscheidende Rolle spielen. Das führt dann auch zu Konflikten mit den Behörden. Oft beginnt es mit etwas völlig Unbedeutendem: Jemand geht mit seinem Hund spazieren, ohne ihn anzuleinen. Das Ordnungsamt spricht ihn an: „Leinen Sie bitte Ihren Hund an.“ Es geht gar nicht um ein Bußgeld. Für diesen Menschen ist das jedoch der Auftakt, um zu erklären, dass das Grundgesetz, ebenso wie das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, die Kommunalverfassung und damit auch die Hundesatzung ungültig sind. Viele Reichsbürger haben ein sogenanntes Scheinwissen. Damit können sie Mitarbeitende beeindrucken, die juristisch nicht geschult sind. Sie zitieren Paragrafen, interpretieren diese jedoch falsch. 
 
        Welche Änderungen sind rechtlich, organisatorisch oder politisch notwendig, damit Behörden und Beschäftigte besser geschützt und zugleich handlungsfähig sind? 
 
        – Im Grunde müsste die politische Ebene sagen: „Wir antworten nicht mehr auf alles, wir gehen dagegen vor.“ Ein einfaches Beispiel: Ein Reichsbürger parkt falsch, bezahlt das Bußgeld nicht, und schon entsteht ein endloses Verfahren. Es geht um 55 Euro, aber 20 Mitarbeitende sind damit beschäftigt, weil ständig neue Schreiben hin- und hergehen. 
 
        Wie könnte dieser bürokratische Aufwand verringert werden? 
 
        – Aus praktischer Sicht wäre eine echte Halterhaftung hilfreich. Der Halter des Autos bezahlt, egal, wer gefahren ist. In anderen europäischen Ländern gibt es das längst. In Frankreich beispielsweise ist es unerheblich, wer auf dem Foto zu sehen ist, wenn man geblitzt wird. Es zählt das Kennzeichen, und der Halter muss zahlen. Bei uns muss hingegen jeder Einzelfall bis ins Detail geprüft werden, was den Reichsbürgern in die Karten spielt. Ein zweiter Punkt betrifft den Aspekt der Bürgerfreundlichkeit. Es gibt Verwaltungen, die auf 30- oder 40-seitige Reichsbürger-Schreiben mit ebenso umfangreichen Antworten reagieren. Das kostet enorme Zeit, die für Unsinn aufgewendet wird. Man müsste sich trauen, zu sagen: „Darauf antworten wir nicht mehr.“ In Bayern gibt es zum Beispiel eine entsprechende Dienstanweisung: Wenn jemand beleidigend schreibt, wird nicht mehr geantwortet. In anderen Bundesländern wie Berlin oder Hamburg ist das anders: Dort bekommt man oft trotzdem eine Antwort, selbst wenn man den Sachbearbeiter beschimpft.
 
        Was wünschen Sie sich für Ihre Kolleginnen und Kollegen? 
 
        – Meiner Meinung nach müssen Mitarbeitende sich nicht beleidigen, bespucken oder angreifen lassen. Wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, Rückendeckung zu bekommen – vom Stadtrat, vom Gemeinderat, vom Landtag und von ihrer Verwaltung. Das fehlt vielen. In meinen Schulungen höre ich oft, dass sich Mitarbeitende allein gelassen fühlen. Ich glaube, zwei Dinge wären wichtig: Erstens sollte rechtlich geprüft werden, ob wirklich für jede Kleinigkeit alles bis ins Detail ermittelt werden muss – Stichwort Bürokratieabbau. Zweitens sollte man den Mitarbeitenden den Rücken stärken.
 
        Wenn Sie diese Beispiele erzählen, muss man ja manchmal schmunzeln. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass man die Sache unterschätzt, weil vieles so absurd wirkt.
 
        – Ja, das stimmt. Wenn Sie sich Videos im Internet ansehen, in denen sich beispielsweise Herr Fitzek zum König krönen lässt, dann muss man natürlich lachen. Aber das war auch eine Schwäche der Behörden am Anfang. In den 2000er Jahren hat man sie belächelt und als Spinner oder Karnevalsverein abgetan. Der Wendepunkt kam Mitte der 2010er Jahre, als Reichsbürger begannen, sich mit Waffengewalt gegen Vollstreckungen zu wehren. Spätestens da wurde vielen Menschen und auch den Behörden klar, dass es kein harmloses Phänomen ist.
 
        Kann das Schmunzeln also gefährlich werden? 
 
        – Das Problem ist: Die Reichsbürger glauben ihren eigenen Unsinn. Wenn Sie jemanden auslachen, der davon überzeugt ist, im Recht zu sein, provozieren Sie ihn. Er fühlt sich nicht ernst genommen und reagiert entsprechend ungehalten. Gerade bei den sogenannten Selbstverwaltern, also jenen, die zum Beispiel eigene Grafschaften gründen, ist das Ganze häufig auch mit Gewalt verbunden – und mit Geld. Das „Königreich Deutschland“ etwa hatte deutliche sektenartige Züge. Nach außen wirkt es wie eine schräge Karnevalsaufführung: Leute in Uniformen, Rollenspiel, Reichskanzler-Titel. Doch wenn man hinter die Fassade schaut, merkt man schnell, dass es um viel Geld geht, um Millionenbeträge. Wer sich damit auskennt, lacht irgendwann nicht mehr. Es mag auf den ersten Blick komisch wirken, doch der Hintergrund ist höchst problematisch.
 
        Gibt es eine Erfahrung aus Ihrer Außendienstzeit, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? 
 
        – Ja, mit einem Reichsbürger aus Magdeburg. Die Stadt hat etwa 220000 Einwohner, aber auch Randgebiete, in denen Schafe weiden und nur ein paar Häuser stehen. Dort besaß dieser Mann ein großes Grundstück. Es lag in einer Art Kleingartenanlage mit kleinen Holzhäuschen. Er hatte um sein Grundstück – natürlich baurechtswidrig – eine Art Festung aus Europaletten errichtet, mit Zinnen und Schießscharten, wie bei „Game of Thrones“. Vorne hatte er einen Zwinger gebaut. Betritt man das Tor, steht man in einem umschlossenen Innenhof. Wenn man dort hineingeht, kann er hinter einem das Tor schließen – man ist also „eingezwungen“. Ein Nachbar hatte ihn wegen Tierquälerei angezeigt: Er würde seine Schafe nicht füttern und kein Wasser geben. Wir sind also mit dem Veterinäramt rausgefahren. Es gab weder eine Klingel, noch einen Briefkasten. Also standen wir vor dieser Palettenmauer mit dem Metalltor und klopften. Die Tür ging auf, er kam heraus und hielt mir eine laufende Kettensäge dicht neben den Kopf. Dann fragte er: „Was ist Ihr Begehr?“ 
 
        Wie reagiert man in einer solchen Situation?
 
        – In solchen Momenten sollte man auf keinen Fall so reagieren, wie es die Person erwartet. Ich sagte nur: „Machen Sie mal die Kettensäge aus, ich höre Sie nicht richtig.“ Das war sicher nicht die Reaktion, mit der er gerechnet hatte. Ich bin bis heute überzeugt: Wäre ich weggelaufen, hätte er zugeschlagen. Deshalb ist es so wichtig, nicht so zu reagieren, wie sie es provozieren wollen. Er schaltete die Kettensäge aus. Die Tiere waren in Ordnung, und die Situation beruhigte sich. Die Kettensäge wurde sichergestellt, da er sie als Waffe benutzt hatte. 
 
        Was zeigt dieser Vorfall über die Taktik von Reichsbürgern im Umgang mit Behörden?
 
        – Reichsbürger wollen einschüchtern. Sie wollen erreichen, dass Behörden Angst haben, bei ihnen etwas durchzusetzen – und leider funktioniert das manchmal auch. Gerade das ist gefährlich. Wenn die Bevölkerung merkt, dass jemand nur ein Schild mit der Aufschrift „Reichsbürger“ an der Tür braucht, damit niemand mehr zu ihm kommt, ist das verheerend. Genauso ist es, wenn jemand mit einem Kampfhund – etwa einem Rottweiler – einschüchtert, während andere Bürgerinnen und Bürger wegen Kleinigkeiten sanktioniert werden. Wenn der Eindruck entsteht, dass Oma Gerda, die ihren Pudel falsch angemeldet hat, das volle Programm bekommt, beim Reichsbürger sich aber keiner traut, untergräbt das die Glaubwürdigkeit der Verwaltung – und das wäre fatal.
 
         
          Das Interview führte Lorenz Abu Ayyash am 20. Oktober 2025. 
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        VERSCHWÖRUNGSIDEOLOGISCHER SOUVERÄNISMUS UND RECHTSEXTREMISMUS
 
         Jan Rathje 
 
        Innerhalb der Extremismus- und Rechtsextremismusforschung gibt es keine einheitliche Position zur Zugehörigkeit von Reichsbürgern und anderen Souveränisten zur extremen Rechten in Deutschland. 01  Im Folgenden wird der Stand der Diskussion nachgezeichnet und für eine Zurechnung des Phänomens des verschwörungsideologischen Souveränismus von Reichsbürgern zur extremen Rechten argumentiert – bei allen damit verbundenen Herausforderungen.
 
        DEFINITIONEN
 
        Um den Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und Reichsbürgern zu analysieren, bedarf es zunächst Definitionen. In der Rechtsextremismusforschung existiert bislang keine allgemein anerkannte Definition von Rechtsextremismus. Seit Jahrzehnten werden Debatten und Konflikte um Aspekte der Forschung geführt, so auch um die Grenzen des Rechtsextremismusbegriffs. 02  Unabhängig von seiner jeweiligen Bestimmung hat sich in der Forschung und Politik der Bundesrepublik seit den 1980er und 1990er Jahren der Begriff „Rechtsextremismus“ durchgesetzt. 03  Er wurde vor allem durch die Innenbehörden popularisiert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) nutzte in seinem Jahresbericht 1975 erstmals neben dem zuvor gebräuchlichen Begriff „Rechtsradikalismus“ den des „Rechtsextremismus“. 04  Zentral für den Rechtsextremismus sind laut der aktuellen BfV-Definition rassistische, kulturelle oder ethnische Ungleichwertigkeitsvorstellungen, aus denen eine „ethnisch-rassische ‚Volksgemeinschaft‘“ abgeleitet wird, die gegen zentrale Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, wie Menschenwürde, Rechtsstaats- und Demokratieprinzip, verstößt. 05  Rechtsextremistische Agitation sei gekennzeichnet durch Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus, Demokratiefeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Migrationsfeindlichkeit sowie Islam- bzw. Muslimfeindlichkeit. 06  
 
        In der deutschen Rechtsextremismusforschung findet die Definition von Hans-Gerd Jaschke eine breite Verwendung. 07  In Abgrenzung zu den Definitionen der Verfassungsschutzbehörden beschränkt sie sich nicht auf extreme Ränder der Gesellschaft, sondern nimmt auch die Mitte in den Blick. Die Definition umfasst organisierte und nicht-organisierte „Einstellungen, Verhaltensweisen und Aktionen“, deren Grundlage die Essentialisierung der Ungleichheit von Menschen auf Basis „rassischer“ oder ethnischer Zugehörigkeit bildet. 08  Damit verbunden sind Forderungen nach „ethnischer Homogenität von Völkern“, ein gegen die Menschenrechte gerichteter Anti-Universalismus, etatistischer Anti-Individualismus sowie die Ablehnung des Wertepluralismus liberaler Demokratien und das Bestreben, Demokratisierungsprozesse rückgängig machen zu wollen. 09  
 
        „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ seien, so die Definition des BfV, vor allem durch die Ablehnung und Negation der Bundesrepublik, ihrer Rechtsordnung und Repräsentant:innen unter Berufung auf ein historisches Deutsches Reich, Verschwörungsnarrative oder ein selbst definiertes Naturrecht gekennzeichnet. 10  Dagegen lässt sich die Ideologie des Milieus als verschwörungsideologischer Souveränismus bezeichnen. Dessen Kern ist die Wiederherstellung individueller Souveränität oder Volkssouveränität unter dem Vorzeichen einer natürlichen Ordnung, die sich gegen eine als globale Verschwörung verstandene bestehende Gesellschaftsordnung richtet. 11  
 
        ENTWICKLUNGSPHASEN
 
        Zum Verhältnis von „Reichsbürgern“, „Selbstverwaltern“ und Rechtsextremismus kommt das BfV zu der Einschätzung, dass „bei der Mehrheit eine eindeutige rechtsextremistische Weltanschauung nur in geringem Maße oder gar nicht auszumachen“ sei, jedoch „viele Argumentationsmuster in der Szene deutliche Bezüge und thematische Überschneidungen zu rechtsextremistischen Narrativen“ herstellen würden. 12  Dazu zählen Gebiets- und Geschichtsrevisionismus sowie völkische, nationalsozialistische und antisemitische Narrative. Aktuell betrachten fast alle Ermittlungsbehörden der Bundesrepublik „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ als eine eigenständige Form des Extremismus. Nur der Verfassungsschutz Niedersachsen listet das Phänomen noch unter der Kategorie Rechtsextremismus, verweist jedoch darauf, dass nur Teile dem Rechtsextremismus zugerechnet werden könnten. 13  
 
        Dies ist das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, der sich in den Verfassungsschutzbehörden der Länder über Jahrzehnte vollzogen hat. „Reichsbürger“ wurden in Verfassungsschutzberichten seit den 1990er Jahren nur von einer Minderheit der Behörden und innerhalb der Kategorie Rechtsextremismus aufgeführt. Uneinigkeit herrschte bei der Zurechnung zu bestimmten Strömungen der extremen Rechten. Manche Ämter rechneten „Reichsbürger“ der „Neuen Rechten“ zu, andere einem „diskursorientierten Rechtsextremismus“. 14  Eine Erklärung für diese Uneinigkeit lässt sich aus den Entwicklungs- und Ausdifferenzierungsprozessen des Milieus herleiten, die sich den Extremismusforscher:innen Jan Freitag, Michael Hüllen und Yasemin Krüger zufolge in drei Phasen ereigneten: 15  In einer ersten Phase von 1949 bis 2004 seien die meisten Behauptungen und Ideologeme des Milieus entstanden. Diese Zeit umfasste die Gründung der Sozialistischen Reichspartei, die Freiheitsbewegung Deutsches Reich von Manfred Roeder sowie das Deutsche Kolleg um Reinhold Oberlercher und Horst Mahler. In diesem Zeitraum kam es auch zur Abspaltung der Exilregierung Deutsches Reich um Norbert Schittke von der Kommissarischen Reichsregierung Wolfgang Gerhard Günter Ebels. In einer zweiten Phase von 2004 bis 2009 erfolgten weitere Spaltungen und Ausrufungen von unterschiedlichen Reichsregierungen, Monarchien und Republiken. Diese Aktivitäten erweiterten das Rekrutierungsfeld souveränistischer Akteur:innen um andere gesellschaftliche Gruppen. Ab 2009 erweiterte sich das Milieu in einer dritten Phase erneut, und es traten erste „Selbstverwalter“ in Erscheinung, die sich nicht vorrangig auf die Wiederherstellung eines historischen Deutschen Reichs beriefen. 16  Ergänzen ließe sich eine weitere Ausdifferenzierung ab 2018 durch die Adaption und Transformation von Narrativen der US-amerikanischen QAnon-Verschwörungsideologie, die besonders während und innerhalb der Querdenken-Proteste ab Frühjahr 2020 vorangetrieben wurde. 17  
 
        In der Vergangenheit wurden „Reichsbürger“ von den Verfassungsschutzbehörden vor allem als Teil der extremen Rechten beschrieben. In den Verfassungsschutzberichten wurden insbesondere Personen und Gruppen aus der ersten und zweiten Entwicklungsphase des Milieus erwähnt. Die Herausforderungen bei der Kategorisierung dieses Milieus durch Behörden und Extremismusforschung beginnen mit dem Auftreten von „Selbstverwaltern“ in der dritten Entwicklungsphase und der damit verbundenen Heterogenisierung der Gruppenstrukturen sowie der Verringerung der ideologischen Kohärenz. 18  Mit der teilweise nachholenden und systematisierenden Erfassung durch Verfassungsschutzbehörden infolge der Ermordung eines SEK-Beamten und der Verwundung weiterer durch ein Mitglied des Milieus Mitte Oktober 2016 beginnt schließlich die Kategorisierung der Phänomene „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ als eigenständiger Extremismus. 19  
 
        In den Folgejahren wurde der zunächst nur festgestellte ideologische Unterschied weiter ausgeführt. Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Baden-Württemberg begründete 2023, dass die dem Rechtsextremismus zugrunde liegenden Ungleichwertigkeitsvorstellungen sowie die Vorstellung von einem ethnisch homogenen und überlegenen Volk kein zentrales ideologisches Element des Gesamtmilieus seien. 20  Das LfV Thüringen befand für das dortige Milieu, dass nur etwa zehn Prozent der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ revisionistische, antisemitische und ausländerfeindliche Ansichten verträten, die eine Zurechnung zum Rechtsextremismus begründen würden. 21  Zu den Argumenten für die Annahme, dass es sich um eine eigenständige Form des Extremismus mit nur schwachen Verbindungen zum Rechtsextremismus handelt, zählt auch der Hinweis auf eine ideologische Vielfalt innerhalb der Bewegung. 
 
        ABWEICHENDE IDEOLOGIEELEMENTE?
 
        Die ideologische Heterogenität des Milieus wird zwar meist behauptet, aber unzureichend belegt. Bisweilen werden sozialistische, anarchistische und häufiger monarchistische Ideologieelemente sowie eine explizite Abgrenzung vom Nationalsozialismus innerhalb des Reichsbürgermilieus angeführt, um zu verdeutlichen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Rechtsextremismus nicht möglich sei. 22  Während es in behördlichen Berichten zahlreiche Belege für ideologische und organisatorische Verbindungen zum Rechtsextremismus gibt, fehlen bislang entsprechende Nachweise für andere Ideologieelemente, etwa sozialistische oder anarchistische. Ebenso fehlt eine Bewertung des Verhältnisses dieser Elemente zueinander in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Vor allem der Bezug zum Monarchismus, wie ihn derzeit besonders öffentlich wahrnehmbare Reichsbürgernetzwerke mit Positivbezug auf das Kaiserreich – etwa die „1871er-Szene“ 23  – anführen, wird in den Verfassungsschutzberichten konkretisiert. Allerdings lässt sich ein solcher Bezug auf die Fürsten des Kaiserreichs und die Verfassung von 1871 ebenfalls bei extrem rechten traditionell organisierten Reichsbürgern seit spätestens 2002 finden. 24  Zur bei den „1871ern“ gängigen Praxis der verbalen Abgrenzung vom Nationalsozialismus lässt sich anmerken, dass keine positive Bezugnahme erforderlich ist, um eine Position dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Auch die Neue Rechte weist diesen nicht auf und wird dennoch zur extremen Rechten gezählt. 25  
 
        In Veröffentlichungen, die eine Abgrenzung zum Rechtsextremismus vornehmen, werden außerdem esoterische Elemente genannt, die eine ideologische Einordnung erschweren würden. 26  Dabei gerät außer Acht, dass es in Deutschland eine lange Tradition extrem rechter Esoterik und verschwörungsideologisch-esoterischer Mischinhalte mit Verbindungen zum Antisemitismus gibt. 27  Bereits 1971 legte Wilhelm Landig mit seinem Roman „Götzen gegen Thule“ den Grundstein für die Verknüpfung esoterischer deutscher Erlösungsfantasien mit UFOs sowie extrem rechten, revisionistischen und reichsideologischen Behauptungen. Der traditionell organisierte, extrem rechte Reichsbürger Ernst Zündel nutzte seit den 1970er Jahren die Publikation von Büchern über „Reichsflugscheiben“ strategisch, um innerhalb des New-Age-Milieus zu rekrutieren. 28  Diese Erzählungen wurden immer wieder aufgegriffen und in esoterisch-verschwörungsideologischen Milieus verbreitet. Insofern trennt die Esoterik die Reichsbürger und Selbstverwalter nicht vom Rechtsextremismus, sondern stellt eine weitere Verbindung her. 
 
        UNGLEICHWERTIGKEIT UND HOMOGENES VOLK
 
        Abschließend wird der Einwand aufgegriffen, im Milieu gebe es keine Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Tatsächlich zeigen sich solche jedoch in den Vorgaben zentraler Akteur:innen und Organisationen, die festlegen, wer zum deutschen Volk gehören und Rechte besitzen darf. So betonen etwa neonazistische wie auch andere „Reichsbürger“ die Abstammung als entscheidendes Kriterium der Zugehörigkeit zum deutschen Volk. Dabei wird häufig auf das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) von 1913 verwiesen, das bereits durch völkische Positionen geprägt war und auf die ethnische Homogenität der Staatsbürger:innen zielte. 29  So soll es auch gegenwärtig genutzt werden, um „die Neubürger, die unter der Geltung der von der Bundesrepublik bzw. von der DDR erlassenen Staatsangehörigkeitsgesetze die ‚deutsche‘ Staatsbürgerschaft erworben haben, vom Reichsvolk der Deutschen ‚abzuschichten‘ und in den Ausländerstatus zurückzuführen“, 30  wie Horst Mahler es 2002 formulierte. In abgeschwächter Form findet sich diese Auffassung bereits bei Ebel oder aktuell beim im 1871er-Umfeld verbreiteten Ahnenkult. 31  Darüber hinaus ziele, so der Politikwissenschaftler Michael Hüllen, ein identitäres Politikverständnis auf die Schaffung eines homogenen Volkes, das „typisch für viele ‚Reichsbürger‘ und ‚Selbstverwalter‘“ sei. 32  
 
        Ein weiterer Aspekt der Ungleichwertigkeit wird im damit ebenfalls verbundenen Antisemitismus deutlich, der bei Reichsbürgern und Selbstverwaltern eine zentrale Rolle einnimmt und nicht bloß eine allgemeine verschwörungsideologische Begleiterzählung ist. 33  Die offen oder codiert und chiffriert, bewusst oder unbewusst als jüdisch markierte „Fremdherrschaft“ der BRD über das deutsche Volk folgt der antisemitischen Trennung zwischen jüdisch und deutsch. Dabei sollte nicht vernachlässigt werden, dass in Deutschland diese Aussagen vor allem in extrem rechter Tradition stehen. Eine aktuelle Studie zum deutschen Milieu stellt neben den bereits genannten Aspekten außerdem Antifeminismus und LGBTQ+-Feindlichkeit als zentrale Ideologieelemente heraus. 34  
 
        Anders gelagerte Ungleichwertigkeitsvorstellungen sind auch Teil des „Königreichs Deutschland“ (KRD), das bis zu seinem Verbot im Mai 2025 eine der größten „Selbstverwalter“-Gruppen war. 35  Laut dem Rechtswissenschaftler Simon Gauseweg ist für das KRD Ungleichheit so zentral, dass sie in der „Verfassung“ des KRD verankert ist. 36  So teile das KRD seine Mitglieder in drei Stände, denen unterschiedliche Rechte zukämen. Bezeichnend dabei sei der Umstand, dass zwar die Menschenwürde in der „Verfassung“ anerkannt sei, als Menschen jedoch erst Mitglieder des zweiten Standes anerkannt würden. Gauseweg kommt zu dem Schluss: „Das Modell greift die fundamentale Gleichheit der Menschen sowie die Menschenwürde selbst an, wenn es die ‚In-Group‘ in Stände organisiert und der ‚Out-Group‘ sogar die Menschenwürde abspricht. Die rechtsextremistische Tradition, in der sich das KRD geradezu prototypisch für die gesamte Szene bewegt, wird darin gut sichtbar.“ 37  
 
        SCHLUSS
 
        Obwohl es zahlreiche Belege für die enge Verbindung zwischen Rechtsextremismus und dem souveränistischen Milieu gibt, bestehen hinsichtlich der Klassifizierung weiterhin Herausforderungen: Die Extremismusforscherin Verena Fiebig verweist beispielsweise auf das Spannungsfeld zwischen ideologischer Nähe – etwa in Form von Kontinuität der Feindbilder und Behauptungen – und Distanz auf der Handlungs- und Strukturebene, etwa in Form von erfassten Straftaten und mangelnder struktureller Vernetzung beider Milieus. 38  Darüber hinaus besteht das Problem, dass sich nicht-institutionalisierte Akteur:innen schwer ideologisch klassifizieren lassen. 39  Eng damit verbunden, ist die Herausforderung, Definitionen zu finden, die in empirischen Analysen auch abweichende Entwicklungen angemessen berücksichtigen. 40  In Zeiten beschleunigten gesellschaftlichen Wandels, etwa durch Online-Kommunikation und -Vernetzung, ist dies besonders wichtig. Eine ebenfalls stattfindende Beschleunigung von Radikalisierungsprozessen, wie sie während der globalen Krise der Covid-19-Pandemie sichtbar wurde, erfordert nicht nur eine Analyse und Klassifikation des Neuen, 41  sondern auch eine regelmäßige Wiederbewertung des Bestehenden innerhalb eines personell und inhaltlich wachsenden Phänomenbereichs: Forscher:innen und andere Expert:innen weisen darauf hin, dass Radikalisierungsprozesse in diesem Milieu in die extreme Rechte führen. 42  Zudem scheint die Unterscheidung zwischen „radikalen und nicht-radikalen Rechten“ innerhalb des Milieus laut den Extremismusforschern Florian Hartleb und Christoph Schiebel „eine unlösbare Aufgabe“ zu sein. 43  
 
        Hinzu kommt, dass zentrale, extrem rechte Akteur:innen in ihrer Außenkommunikation Codes und Chiffren nutzen, um ihre extrem rechte Ideologie zu verschleiern und extrem rechte Themen in neuen Milieus zu platzieren. So versuchen sie, sich der öffentlichen Stigmatisierung als Rechtsextreme und Reichsbürger zu entziehen und neue Mitglieder zu rekrutieren. 44  Dies zeigt auch, dass für die Identifikation der Ideologie dieser politischen Kleingruppen und -netzwerke eine Durchdringung ihrer „hermetischen Struktur“, 45  also die Analyse von Primärquellen und interner Kommunikation, notwendig ist. Jenseits von kritischen Interviews mit Milieumitgliedern knüpfen sich hieran die Herausforderungen einer systematischen Zusammenstellung relevanter Texte, die über Privatsammlungen, verschiedene Archive, Webseiten und Online-Foren, offene und geschlossene Kommunikation per E-Mail, Social-Media-Plattformen und Messengerdienste verstreut sind. 
 
        Welches Verhältnis besteht also zwischen verschwörungsideologischem Souveränismus und Rechtsextremismus? Auf ideologischer Ebene gibt es einen engen Zusammenhang. Ist er somit dem Rechtsextremismus vollständig zuzuordnen? Dies hängt maßgeblich vom Definitionsrahmen ab, könnte eine eher banale Erkenntnis lauten. Was jedoch beachtet werden sollte, ist, dass Rechtsextremismus innerhalb des Milieus keinen randständigen Platz einnimmt. Dieser oft vermittelte Eindruck täuscht darüber hinweg, dass die extrem rechte Ideologie, die von Schlüsselakteur:innen und -organisationen verbreitet wird, im Zentrum des Milieus zu verorten ist. Dorthin verlaufen Radikalisierungsprozesse. Somit umfasst das souveränistische Milieu einen extrem rechten Kern und ein Vorfeld, über das mittels strategischer Kommunikation seit Jahrzehnten in Potenzialen unterschiedlicher Milieus und Schichten rekrutiert wird, die von anderen Strömungen des Rechtsextremismus nicht ausgeschöpft werden. Darüber hinaus bestehen Besonderheiten hinsichtlich der lockeren Netzwerkstruktur und eines breiten Angebots an Dogmen, die beide mit den Bedingungen digitaler Kommunikation harmonieren.
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        DIE PROZESSE GEGEN DIE GRUPPE REUẞ 
 
        Einblicke in das Denken der Angeklagten
 
         Benedikt Warmbrunn 
 
        Auf den ersten Blick mag es eine Besuchergruppe gewesen sein, wie es täglich so viele gibt in den Gebäuden des Deutschen Bundestags, drei Männer und eine Frau. Die Frau führte sie durch die Gänge. Die Männer machten Fotos. Doch die vier, die am 1. August 2021 gemeinsam durch die Liegenschaften des Bundestags gingen, davon ist die Bundesanwaltschaft überzeugt, waren keine harmlosen Besucher. Sie sollen sich vorbereitet haben auf einen Umsturz des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland.
 
        Die drei Männer sind ehemalige Soldaten. Die Frau ist die damalige AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann. Und die Fotos und Videos, die sie gemacht haben, zeigen nicht den Plenarsaal oder die Reichstagskuppel. Sie zeigen Türen, Ausgänge, Fluchtwege. Die Bundesanwaltschaft ist überzeugt davon, dass die Gruppe den Bundestag stürmen wollte. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Rundgang, Anfang Dezember 2022, hat sie die vier Besucher und viele weitere ihrer Mitstreiter festnehmen lassen, darunter der Frankfurter Immobilienunternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß, den die Bundesanwaltschaft als Rädelsführer sieht. Seit April 2024 laufen gegen 26 Angeklagte drei Prozesse vor den Oberlandesgerichten Frankfurt am Main, München und Stuttgart; die Bundesanwaltschaft wirft ihnen unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und den geplanten Hochverrat vor. Noch ist ein Ende nicht absehbar.
 
        Doch schon jetzt, nach gut eineinhalb Jahren, haben die Prozesse so viele Erkenntnisse zusammengetragen, dass ein Bild dieser Gruppe entsteht und man versteht, wieso sie bereit war, einen gewaltsamen Umsturz des politischen Systems der Bundesrepublik zu planen, selbst wenn dabei Menschen sterben sollten. 
 
        WER SIND DIE ANGEKLAGTEN?
 
        Die Minuten vor jedem Verhandlungstag an der Außenstelle des Frankfurter Oberlandesgerichts in Sossenheim gleichen einer kleinen Zeremonie. Die knapp zwei Dutzend Anwälte warten bereits. Dann werden die Angeklagten von den Justizbeamten hereingebracht. Sie tragen Aktenstapel und Zeitschriften, manche grüßen sich, mit einem Winken, einem Lächeln, einem Kopfnicken. Einer von ihnen, Rüdiger von Pescatore, ein ehemaliger Leutnant der Bundeswehr, legt beim Eintreten gerne die Hand zum soldatischen Gruß an die Stirn.
 
        Über drei Anklagebänke hinweg verteilen sich die sechs Männer und die drei Frauen, in der Mitte der mittleren Reihe sitzt der Mann, der der Gruppe ein Gesicht und – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung – einen Namen gegeben hat: Heinrich XIII. Prinz Reuß, meistens trägt er einen gut sitzenden Anzug, manchmal auch einen grasgrünen Trachtenjanker. Ein Adliger, die Linie des Hauses Reuß lässt sich zurückverfolgen bis ins zwölfte Jahrhundert, als sich mehrere seiner Urahnen Macht und Einfluss sicherten als Vögte. Erst mit der Novemberrevolution 1918, mit dem Ende des Deutschen Kaiserreichs, schwand auch der Einfluss dieser Familie. Wollte Prinz Reuß, wollten die Verschwörer, die sich um ihn versammelten, zurück in die politischen Verhältnisse einer längst vergangenen Zeit? Davon geht die Bundesanwaltschaft aus, ihren Erkenntnissen zufolge glaubten einige Verschwörer, darunter Prinz Reuß, dass nach wie vor die Verfassung von 1871 gelte.
 
        Doch die Schutzmechanismen der Demokratie der Bundesrepublik haben funktioniert. Daher versammeln sich nun seit Mai 2024 hier in Frankfurt-Sossenheim an jedem Verhandlungstag Menschen rund um Prinz Reuß, die zunächst einmal wenig gemeinsam haben mit der Welt des Adels. Mehrere Militärs sind darunter. Zu ihnen gehört Rüdiger von Pescatore, der Mann mit dem militärischen Gruß, der Ende der Neunzigerjahre unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen wurde, nachdem er Waffen entwendet hatte. Von Pescatore war 2021 aus Südamerika, wo er zuvor jahrelang gelebt hatte, nach Deutschland zurückgekehrt, die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor: allein aus dem Grund, um sich dem Kampf gegen das politische System anzuschließen.
 
        Zwei der ehemaligen Militärs waren im August 2021 bei dem Gang durch den Bundestag dabei: Maximilian Eder, ein ehemaliger Oberst, der unter anderem in Afghanistan gedient hatte und während der Corona-Pandemie durchs Land gereist war, um auf Demos Vorträge über die angeblich so gefährlichen und menschenverachtenden Maßnahmen der deutschen Corona-Politik zu halten. Und Peter Wörner, der in den vergangenen Jahren als Survival-Trainer gearbeitet hatte. Ihm wurde schon lange eine Nähe zur Reichsbürgerszene nachgesagt, bereits 2014 gab es erste Ermittlungen gegen ihn. Als die Beamten Ende 2021 sein Haus durchsuchten, fanden sie unter anderem ein Schild mit der Aufschrift „SIE VERLASSEN JETZT DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND BETRETEN DEUTSCHES REICHSGEBIET“. 
 
        Außerdem in Frankfurt angeklagt: die frühere Richterin und AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann. Eine Kunsthistorikerin, die mit Prinz Reuß liiert war. Eine ehemalige Bundestagskandidatin für die Partei „Die Basis“. Ein früherer Polizist, der nach einer Rede auf einer Corona-Demo aus dem Dienst entlassen worden war. Und ein Ingenieur, der seine Lebensversicherung verkauft hatte, um die Gruppe Reuß zu unterstützen.
 
        In München und Stuttgart verantworten sich vor Gericht zudem zahlreiche weitere Militärs, manche von ihnen mit einer Nähe zum rechtsextremen Milieu. Doch zur Gruppe gehörte auch eine in ihrer niedersächsischen Heimat anerkannte Ärztin. Ein Jurist. Ein Gussschweißer, der über sich selbst sagte, dass er seherische Fähigkeiten habe. Eine Astrologin, die über den Gussschweißer ebenfalls sagte, dass dieser seherische Fähigkeiten habe. Manche der Angeklagten sind jahrelang einem festen Job nachgegangen, einige davon gut bezahlt. Andere haben sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten gerettet. Darunter auch ein Mann, der mehrmals wegen Betrugs vorbestraft war, ein begnadeter Redner, der in der Gruppe allen vormachen konnte, dass auch er mal beim Militär Karriere gemacht habe, obwohl die Ermittler später dafür überhaupt keine Beweise finden konnten, mal abgesehen von seinem Grundwehrdienst. Auch er wird in der Geschichte dieser Verschwörung noch wichtig werden.
 
        WAS HAT SIE ZUSAMMENGEFÜHRT?
 
        Begonnen hatte alles mit einem Gespräch zwischen der Astrologin und dem Gussschweißer, im Sommer 2021. Der Gussschweißer sorgte sich um seine Kinder, hatte Angst vor einer Impfpflicht. Also fragte er seine Bekannte, die Astrologin, wie er seine Familie schützen könne. Die einzige Lösung, sagte sie, sei ein Eingreifen des Militärs. 01  
 
        Der Gussschweißer kontaktierte daraufhin einige Militärs, darunter Maximilian Eder, den ehemaligen Oberst, der in jenen Monaten durch die Republik reiste – von einer Corona-Demonstration zur nächsten. Alle heute Angeklagten lehnten die Corona-Maßnahmen der deutschen Politik ab. Dies ist die Gemeinsamkeit, die am leichtesten zu greifen ist. 
 
        Doch darunter brodelte es in vielen von ihnen, teilweise seit Jahren. Die Verschwörer lehnten nicht nur die konkreten Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ab, sie lehnten oft auch den gesamten Staat ab – und mit ihm die Demokratie. Sie glaubten den Politikern nicht, dass diese sie schützen wollten. Sie glaubten, dass es den Mächtigen darum gehe, den Bürgerinnen und Bürgern die Freiheit zu nehmen.
 
        Viele von ihnen verbrachten täglich mehrere Stunden auf Telegram, fanden dort Gleichgesinnte, mit denen sie chatteten. Die Ermittler werteten zahlreiche dieser Chats später aus, ihnen offenbarte sich dabei eine Parallelwelt, die manchmal nur noch schwer zu greifen ist.
 
        Die Welt, wie sie die Mitglieder der Gruppe Reuß sahen (und wie sie möglicherweise manche auch heute noch sehen), ist böse, korrupt, blutrünstig. Politiker halten in dieser Fantasiewelt in Tunneln Kinder gefangen, sie missbrauchen und vergewaltigen sie, sie brauen aus ihrem Blut ein Verjüngungselixier. Die Macht hat der sogenannte Deep State. Und erlösen kann nur ein mysteriöser Geheimbund die Welt von diesem Bösen, angeführt von Donald Trump und Wladimir Putin.
 
        Diese Anschauung stammt teilweise aus dem Reichsbürgermilieu. Demzufolge sei die Bundesrepublik Deutschland eine von den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzte „Firma“. Der Glaube, dass noch die Verfassung von 1871 gelte, wie offenbar bei Reuß, ist weitverbreitet. 
 
        Die Mitglieder der Vereinigung vermengten diese Glaubenssätze dann mit Erzählungen aus dem Verschwörungsmythos QAnon. Dieser geht vom Deep State aus, einer korrupten Elite, der es nur um den eigenen Machterhalt geht, die Kinder in Tunneln gefangen hält.
 
        In der Parallelwelt der Angeklagten gab es nur eine Hoffnung. Denn der angebliche Deep State hat einen mächtigen Feind: die „Allianz“. Bei dieser handelt es sich um einen Geheimbund, gegründet angeblich nach dem Attentat auf den US-Präsidenten John F. Kennedy. In dieser Allianz stehen an der Spitze die mächtigsten Männer der Welt: Donald Trump, Wladimir Putin, Xi Jinping. Und hinter ihnen versammeln sich Hunderttausende Soldaten, viele von ihnen aus Russland. Natürlich ist all das herbeifantasiert: der Deep State, die in den Tunneln gefangenen Kinder, die Allianz. Und doch glaubten offenbar einige Verschwörer ganz fest daran.
 
        Die im September 2025 verstorbene Astrologin Ruth Hildegard Leiding, die bislang als einzige Angeklagte umfassend gestanden hat, sagte, sie habe täglich mehrere Stunden auf Telegram verbracht, habe irgendwann nur noch Nachrichten über den Deep State, die gefangenen Kinder, die rettende Allianz konsumiert. Und sie habe das alles irgendwann „für die alleinige Arbeit“ gehalten.
 
        Die Allianz, davon sei sie überzeugt gewesen, werde den erhofften Systemwechsel „herbeiführen“. Vor Gericht hatte sie verstanden, dass es sich dabei um eine „irrige Annahme“ gehandelt habe. 02  
 
        Doch in den Monaten, in denen sich die Vereinigung gründete und formierte, glaubten sie und die anderen Mitglieder daran, sie bestärkten sich gegenseitig in ihren falschen Glaubenssätzen. Daher waren sie irgendwann bereit, so wirft ihnen die Bundesanwaltschaft vor, bis zum Äußersten zu gehen. 
 
        WAS SOLLEN SIE GEPLANT HABEN?
 
        Wenige Tage, nachdem sich die Astrologin und der Gussschweißer über eine mögliche Rettung vor der Corona-Impfung unterhalten hatten, traf sich eine kleine Gruppe im fränkischen Buch am Wald. Es kamen die Astrologin, der Gussschweißer, die ehemaligen Militärs Eder und Wörner sowie ein dritter früherer Bundeswehrsoldat, Harald P. Auf dem Laptop von Eder schaltete sich ein Mann aus Südamerika dazu, der frühere Leutnant Rüdiger von Pescatore.
 
        An diesem Tag, so sieht es die Bundesanwaltschaft, begannen die Verschwörer, den Umsturz zu planen. Pescatore soll sich bereit erklärt haben, für dieses hochverräterische Unternehmen nach Deutschland zurückzukehren. Und noch etwas passierte. Während des Treffens bekam die Astrologin einen Anruf. Die anderen sollen gesehen haben, wer die Anruferin war: die damalige AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann. Der Survival-Trainer Peter Wörner fotografierte ihren Kontakt ab. So erzählte es die Astrologin vor Gericht.
 
        Wenige Tage später marschierten Wörner, Eder, Harald P. und Malsack-Winkemann durch den Bundestag und seine Gänge und Fluchtwege. Sie sollen, so steht es in der Anklage, dabei ausgekundschaftet haben, wie sie das Parlament am besten stürmen könnten. Malsack-Winkemann soll zudem mehrmals Sitzungspläne verschickt haben. Wie genau die Gruppe den Bundestag stürmen wollte, was sie sich davon erhoffte, all das ist unklar. Wahrscheinlich wäre sie ohnehin nicht erfolgreich gewesen, weder mit ihrem geplanten Sturm auf den Bundestag noch mit ihren Umsturzplänen. „Aber es hätte Opfer mit Schaden an Leib und Leben geben können und eine Erschütterung des friedlichen Zusammenlebens der Gesellschaft“, sagte ein Vertreter der Bundesanwaltschaft in Frankfurt. „Unsere Demokratie ist wehrhaft, und wir haben die Verpflichtung, dieses Versprechen gegenüber den Bürgern einzulösen.“ 03  
 
        Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe nicht davor zurückgeschreckt wäre, gewaltsam vorzugehen. Dafür sprachen die sogenannten Heimatschutzkompanien, die sie im ganzen Land errichten wollte. Diese sollten in einer Art Polizeistaat all jene verhaften und im Zweifel töten, die sich der neuen Regierung in den Weg stellen würden. Einer der Verschwörer ging davon aus, dass „15 Millionen Herrschaften“ verhaftet und erschossen werden müssten.
 
        Und dann waren da noch die Listen. Listen mit Namen von Menschen, die bestraft, verhaftet, getötet werden sollten, sobald die Verschwörer an der Macht wären. Pescatore mahnte, bloß nicht „die kleinen Schurken des Systems“ zu vergessen. Auf diesen Listen standen Ärzte, Anwälte, Landräte, Bürgermeister, Polizisten. Prominente wie Markus Lanz und Sandra Maischberger. Aber auch 742 Abgeordnete des Bundestags, inklusive ihrer Büroadressen. Um auf einer dieser Listen zu landen, konnte es reichen, sich für die Demokratie einzusetzen, für sie zu arbeiten.
 
        Allein, dessen waren sich die Verschwörer offenbar bewusst, hätten sie keine Chance gehabt, den Umsturz herbeizuführen. Sie gingen daher davon aus, dass sich Zehntausende, Hunderttausende ihnen anschließen würden, sobald sie losgelegt hätten. Und sie warteten ja irgendwann auch auf das Eingreifen eines übermächtigen Verbündeten. Sie warteten auf die Allianz.
 
        WIE WAR DIE VEREINIGUNG ORGANISIERT?
 
        Frühjahr 2022, Jagdschloss Waidmannsheil Bad Lobenstein in Thüringen. Das erste Treffen der Gruppe bei Prinz Reuß. Auf den Immobilienunternehmer war die Gruppe gekommen, da sie einen Adligen suchten. Nur ein Adliger, so ihre Annahme, könne mit den angeblich nach wie vor über Deutschland herrschenden Alliierten über einen Friedensvertrag verhandeln. Und Reuß war ein Adliger ganz nach dem Geschmack der ersten Mitglieder der Verschwörer.
 
        Im Jahr 2021 befand sich Reuß schon seit Jahrzehnten in einem Kampf um die Ländereien seiner Familie, die nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet worden war. Einen großen Teil seines Vermögens hatte er in Rechtsstreitigkeiten gesteckt. Manchmal hatte er gewonnen. Oft hatte er verloren. Und er war verbittert geworden. Fühlte sich verfolgt. Fühlte sich verraten vom Staat. Im Herbst 2020 erklärte er das Fürstentum Reuß für selbstständig. 04  Nur wollte davon in der Bundesrepublik niemand etwas wissen.
 
        Der Anti-Corona-Redner Eder soll über gemeinsame Bekannte aus der Reichsbürgerszene den Kontakt zu Reuß hergestellt haben. Im Herbst und Winter 2021 traf sich Reuß erstmals mit anderen Verschwörern. Und nun, im Frühjahr 2022, kamen sie erstmals alle zu ihm. Um in der thüringischen Abgeschiedenheit über das große Ganze zu reden.
 
        Sechsmal trafen sich die Verschwörer auf Schloss Waidmannsheil. Bei diesen Treffen bildeten sie einen „Rat“. Dieser sollte nach einem erfolgreichen Umsturz eine Übergangsregierung bilden, solange bis sich die politischen Verhältnisse aus Sicht der Verschwörer stabilisiert hätten. Den Vorsitz des „Rats“ übernahm Reuß selbst. Rüdiger von Pescatore war zuständig für das Militär. Malsack-Winkemann sollte das Ressort „Justiz“ übernehmen. Die Hausärztin aus Niedersachsen „Gesundheit“, der mit ihr befreundete Jurist „Äußeres“.
 
        Doch die Treffen dienten auch dazu, sich gegenseitig in der eigenen, parallelweltlichen Denkweise zu bestärken, auch durch kleine Impulsreferate. Die Ärztin aus Niedersachsen zum Beispiel trug vor, dass die Corona-Impfung den vorderen Hirnlappen beschädige – und dass es dadurch, so erzählte es die Astrologin Leiding später vor Gericht, „schwierig sei, eigenständig zu denken“. Und der mehrfach vorbestrafte Betrüger erzählte einmal, wie er angeblich an der Seite der Allianz in den Tunneln gekämpft habe. Kinder mit blutverschmierten Füßen, gefangen in Käfigen. Doch deren Bewacher seien chancenlos gewesen gegen die Allianz. Die kämpfe mit elektromagnetischen Impulswaffen, die nur die Waffen der Bewacher zerstörten, nicht aber die Kinder verletzten. Wem der Vortrag nicht reichte, dem zeigte der Mann noch Fotos und Videos von diesem Einsatz.
 
        Dieser Vortrag, sagte später der Jurist den Ermittlern, habe „was mit mir gemacht“. Dass eine „real existierende Person“ von der Allianz berichten konnte, sagte der Jurist, das sei eine „Steigerung“ gewesen. Er war nun offenbar auch bereit, an die Existenz dieser Allianz zu glauben. 05  Allerdings glaubte der Jurist offenbar auch an die Existenz von Echsenmenschen. Auf seinem Nachttisch fanden die Ermittler das Buch „Die geheime Weltherrschaft der Reptiloiden“.
 
        Spätestens nach dem Vortrag des mehrfach vorbestraften Betrügers warteten viele in der Vereinigung auf ein Zeichen der Allianz. Mitte September 2022 kündigte der Mann an, dass nach der Beisetzung von Königin Elizabeth II. die „48 Stunden“ ausgerufen würden – ein Countdown zum Eingreifen der Allianz und damit zur Machtübernahme. Doch nichts passierte.
 
        Zweieinhalb Monate später rückten stattdessen in der gesamten Bundesrepublik Beamte des Spezialeinsatzkommandos aus und nahmen die führenden Mitglieder der Vereinigung fest. 
 
        WIE GEFÄHRLICH WAR DIE GRUPPE UM PRINZ REUẞ?
 
        Männer und Frauen, die an eine Allianz glaubten, an in Tunneln gefangenen Kindern – könnten das nicht einfach nur Spinner gewesen sein? Nach der Festnahme von Prinz Reuß und anderen Verschwörern dauerte es dreieinhalb Monate, bis deutlich wurde, wie gefährlich diese Gruppe hätte werden können. Wie sehr zumindest einer bereit war, sich zu wehren gegen diesen Staat, den sie alle so sehr verachteten.
 
        Markus L., ein Produktionsmechaniker aus Reutlingen, war eine Nebenfigur in der Vereinigung. Er gehörte zum sogenannten „militärischen Arm“, war über Monate hinweg bei Treffen dabei gewesen, und er hatte nie verheimlicht, dass er endlich losschlagen wolle. Im August 2021 hatte er in einer Telegram-Gruppe geschrieben, er sei „dabei und feuerbereit“. 
 
        Als die SEK-Beamten im Dezember 2022 die führenden Mitglieder der Gruppe verhafteten, rückten sie nicht bei Markus L. an. Zu klein erschien ihnen seine Rolle. Doch Markus L. muss geahnt haben, dass die Ermittler irgendwann auch mit ihm würden sprechen wollen. Er muss geahnt haben, dass dann auch bei ihm das SEK kommen würde, als Vertreter eines Staates, den er ablehnte. Deutschland, schrieb er im August 2022 auf Telegram, habe seit 1990 kein Staatsgebiet, es habe keine Soldaten, sondern nur „private Söldner“, und es habe auch keine Beamten, sondern nur „Bedienstete“. Ende Januar 2022 schrieb Markus L. in einem Chat: „Ich habe definitiv keine Lust besucht zu werden.“ Also bereitete er sich auf einen Besuch vor.
 
        In sein Auto legte er zwischen Fahrersitz und Rückbank eine halbautomatische Pistole.
 
        Unter sein Kopfkissen legte er eine mit 19 Patronen geladene halbautomatische Pistole der Marke Glock, inklusive Rotpunktvisierung und Zielscheinwerfer.
 
        Neben die Schlafzimmertür lehnte er eine Langwaffe mit eingestecktem, geladenem Magazin.
 
        Im Wohnzimmer legte er auf die Fensterbank eine geladene Schrotflinte.
 
        Auf dem Sofa hatte er einen halbautomatischen Revolver griffbereit.
 
        Und das sind nur die Waffen, die er nicht nutzen sollte.
 
        Als dann die Beamten des Spezialeinsatzkommandos zu ihm kamen, am 23. März 2023, war Markus L. in seiner Wohnung verbarrikadiert, es wirkte, als habe er sich vorbereitet auf einen Häuserkampf. Um 6.04 Uhr sprengten die SEK-Beamten seine Wohnungstür auf. Drei Minuten später öffneten sie sie. Das reichte Markus L., um sich in Stellung zu bringen. Er verschanzte sich im Wohnzimmer hinter einem Drehstuhl, über den er eine schusssichere Weste geworfen hatte. 06  Selbst trug er auch eine schusssichere Weste. In der Hand hielt er eine Langwaffe.
 
        Die Beamten riefen mehrmals: „Markus L., komm raus und zeig deine Hände.“ Markus L. antwortete ihnen: „Zurückgehen oder ich schieße!“
 
        Einer der Beamten eröffnete das Feuer, es folgte ein wilder Schusswechsel. Sechzehnmal schossen die Beamten. Sie trafen Markus L. nicht. Zehnmal schoss Markus L. Einen Beamten traf er im Ellenbogengelenk, einen anderen in der Hand. Die Beamten zogen sich zurück.
 
        Erst nach 37 Minuten ergab sich Markus L. Er rief seine Mutter an, dann ging er mit erhobenen Händen ins Treppenhaus.
 
        Im Mai 2024 werden im Oberlandesgericht Stuttgart die Aufnahmen der SEK-Beamten abgespielt. Markus L. sitzt ganz rechts auf der Anklagebank, er hat sich zurückgelehnt, ein Bein hat er ausgestreckt, als habe er es sich so richtig gemütlich machen wollen. Neben ihm sitzt Steffen W., nach Erkenntnissen der Ermittler ein Rechtsradikaler, der in einem Chat die „politische Elite“ als „Verbrecher und Ganoven“ bezeichnet hatte. Als er die Aufnahmen sieht, muss er sich einmal beide Hände vor den Mund halten, so sehr muss er lachen. Am anderen Ende der Anklagebank tuscheln drei Männer, bis sie der Vorsitzende Richter ermahnt, dass sie aufhören sollten, sich „wie bei einem Kneipengespräch“ zu unterhalten. 07  
 
        Die meisten Mitglieder der Gruppe sind angeklagt wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, manche auch wegen deren Gründung, alle wegen des geplanten Hochverrats. Markus L. wirft die Bundesanwaltschaft zusätzlich unter anderem zweifachen versuchten Mord vor.
 
        WIE VERTEIDIGEN DIE ANGEKLAGTEN SICH VOR GERICHT?
 
        Minutiös haben die Ermittler Informationen zusammengetragen. Sie haben in Chats mitgelesen. Sie haben Telefonate abgehört. Sie sollen verdeckte Ermittler eingeschleust haben, einer war im November 2022 mit dem Survival-Trainer Wörner wandern, sechs Stunden lang. 08  
 
        Um all dieses Material vor Gericht zu präsentieren, braucht es Zeit. Viel Zeit. Und so verlaufen die Prozesse bislang schleppend. BKA-Beamte erzählen, was sie gelesen oder gehört haben. Sie berichten, was Angeklagte während des Ermittlungsverfahrens erzählt haben. Manchmal berichtet auch ein Zeuge, was an den beiden anderen Gerichten zuletzt so thematisiert worden war.
 
        Wer fast gar nicht redet, das sind die Angeklagten. Einige schweigen, darunter auch Rüdiger von Pescatore, der Chef des Militärs.
 
        Manche reden nur über ihre Biografie, Prinz Reuß zum Beispiel über das Versprechen an seinen Vater, die Ländereien der Familie zurückzugewinnen. Oder darüber, wie er seine Tochter gepflegt habe. Zur Vereinigung und seiner Rolle darin: bislang kein Wort.
 
        Andere bemühen sich darum, die Vereinigung oder zumindest ihre eigene Rolle darin klein zu reden. Wolfram S., angeklagt in Stuttgart, war der IT-Experte der Gruppe. Er habe, sagte er, nur eine Art virtuelles „Dorfcafé“ programmieren wollen. Mit Waffen fühle er sich unwohl, deswegen habe nichts von einem Umsturz gewusst. Der Richter lässt daraufhin ein Foto zeigen, darauf zu sehen: mehrere Verschwörer, einer davon Wolfram S., neben sich ein Mann mit Gewehr im Anschlag. Die Bundesanwaltschaft wirft S. eine nicht „hinreichende Distanzierung“ vor. 09  
 
        Umfassend gestanden hat lediglich eine Angeklagte: die Astrologin Ruth Hildegard Leiding. Ihre Verteidiger sind im Juli 2024 eine lange Liste durchgegangen. Darin bestätigte Leiding vieles von dem, was ihr in der Anklage vorgeworfen worden war. Leiding distanzierte sich auch, sprach von „Unsinn“ und „Unfug“, wenn sie darüber berichtete, was sie in ihrer Parallelwelt geglaubt hatte, von den gefangenen Kindern bis zur Allianz, deren Einschreiten sie selbst einmal vorhergesagt hatte, nach dem Studium der Planetenkonstellationen. Vor Gericht sagte sie: „Dass es die Allianz gar nicht gibt, kam uns damals leider nicht in den Sinn.“ 10  
 
        Auf eine ähnliche Weise argumentieren auch mehrere Verteidiger. Gefährlich sei diese Gruppe doch nie gewesen, da es ja einen wichtigen Faktor – die Allianz – gar nicht gegeben habe. Ob die Richterinnen und Richter das ähnlich sehen werden, darf stark angezweifelt werden. Im Herbst 2023 hatte das Oberlandesgericht Stuttgart mehrere Männer zu Haftstrafen von teils mehreren Jahren verurteilt, weil sie eine Terrorzelle gebildet haben sollen, die im Kampf gegen Flüchtlinge einen Bürgerkrieg in Deutschland starten wollte: die Gruppe S., benannt nach ihrem Rädelsführer. Auch in diesem Verfahren hatte einer der Verteidiger die Angeklagten eine „Ansammlung Sprüche klopfender Wichtigtuer“ genannt. 11  
 
        Einen Hinweis darauf, wie ernst die Richterinnen und Richter das nehmen, was den Angeklagten der Gruppe Reuß vorgeworfen wird, hatte im Sommer 2024 der Senat am Oberlandesgericht Frankfurt gegeben. In einem Beschluss teilte er mit, dass er bislang davon ausgehe, dass die Vereinigung bis zum Frühjahr 2022 geplant habe, den Reichstag zu stürmen – damals ohne Hilfe der Allianz. Auf die hätten die Verschwörer erst später gesetzt. 12  Spätestens in diesem Moment dürften einige Angeklagte ein kleines bisschen in der harten Realität des deutschen Rechtsstaates angekommen sein.
 
        Die Urteile erwarten Prozessbeteiligte nicht vor 2027.
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         06 Vgl. Birte Meier/Marc Neller, Hinter diesem Drehsessel soll sich Markus L. verschanzt haben – und auf Polizisten gefeuert, 25.1.2024, www.stern.de/34398636.
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        IDEOLOGISCHE BRÜCKEN
 
        Über den Zusammenhang von Esoterik, Rechtsextremismus und dem Reichsbürgermilieu
 
         Katharina Nocun 
 
        Schwer wog der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen die im Dezember 2022 ausgehobene Gruppierung, die sich selbst „Patriotische Union“ nannte. Von fortgeschrittenen Umsturzplänen war die Rede, von „Feindeslisten“, auf denen staatliche „Repräsentanten vom Minister über Abgeordnete bis hin zum Bürgermeister, Landrat, Amtsarzt, Polizisten und Journalisten“ zu finden waren. Es sollen Schießtrainings abgehalten und sogenannte Heimatschutzkompanien gegründet worden sein. 01  Den Angeklagten wird vor Gericht die Bildung einer terroristischen Vereinigung mit dem Ziel vorgeworfen, einen Staatsstreich gegen die Bundesrepublik Deutschland durchzuführen. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Behörden 382 Schusswaffen, 347 Hieb- und Stichwaffen sowie über 148000 Munitionsteile sicher. Zu den skurrilen Funden der Beamten gehörten allerdings auch eine esoterische Abhandlung mit dem Titel „Die Smaragdtafeln von Thoth dem Atlanter“ und eine vergoldete Pyramide im Park des Jagdschlosses eines der Angeklagten: Heinrich XIII. Prinz Reuß. 02  
 
        „Terrorverdächtige Ex-AfD-Abgeordnete beschäftigte Wahrsagerin im Bundestag“, hieß es in einem der vielen Artikel über die Gruppierung. 03  „Ist diese Astrologin eine Terroristin?“, hieß es im „Stern“. 04  „Reichsbürger-Hellseher sahen Zugriff nicht kommen“, spotteten andere. 05  Angesichts des hohen Alters der Angeklagten wurde über den „Rollator-Putsch“ gewitzelt. Zahlreiche Berichte über esoterische Einflüsse im Weltbild der Gruppierung führten dazu, dass einige Menschen die Gefahr verharmlosten. Von Menschen mit einem derart absurd anmutenden Weltbild könne schließlich keine reale Bedrohung ausgehen. Tatsächlich ist die Verquickung von Rechtsextremismus, Esoterik und Verschwörungsideologie jedoch weder neu noch außergewöhnlich. 
 
        GESCHICHTLICHE QUERVERBINDUNGEN
 
        Es gibt viele Berührungspunkte zwischen Rechtsextremismus und Esoterik, die teilweise eine lange Vorgeschichte haben. Diese lässt sich bis zu zentralen historischen Figuren der westlichen Esoterik zurückverfolgen. In diesem Kontext ist die Esoterikerin und Begründerin der Theosophie, Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891), eine wichtige Person. Blavatsky vereinte ihre auf Reisen durch Europa, Afrika, Amerika und Asien gesammelten Eindrücke 1888 in einer Analyse über die angeblichen spirituellen Wurzeln der Menschheit. Diese Analyse ist teils neu erdacht, teils an Mythen und religiösen Erzählungen angelehnt und pseudowissenschaftlich formuliert. In ihrem Buch „Die Geheimlehre“ beschreibt sie die zentralen Konzepte der Theosophie, einer äußerst einflussreichen Denkströmung innerhalb der westlichen Esoterik, 06  deren zentrales Konzept auf der Vorstellung der Existenz sogenannter „Wurzelrassen“ beruhte. Blavatsky zufolge durchläuft die Menschheit seit Millionen von Jahren eine Art spiritueller Evolution, die schließlich auf eine „Rasse der Buddhas“ hinauslaufen soll, wobei die „germanisch-angelsächsische“ oder auch „arische Wurzelrasse“ aus ihrer Sicht die derzeit höchste Stufe spiritueller Reife repräsentiert. 
 
        Diese Überlegungen wurden mit zahlreichen Elementen aus unterschiedlichen Religionen und Mythen angereichert. So heißt es etwa, die „vierte Wurzelrasse“ habe auf dem versunkenen Kontinent Atlantis gelebt. Innerhalb dieses rassistischen Weltbildes werden Jüdinnen und Juden als „abnormes Bindeglied“ gesehen. „Durch die spirituelle Wertigkeit legitimiert Blavatsky unter anderem die Vorherrschaft der Weißen gegenüber anderen Völkern“, so die Einordnung des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. 07  Im Rahmen kolonialer Politik ließen sich Unterdrückung und Ausbeutung innerhalb dieser Erzählung zu einer vermeintlichen Notwendigkeit auf dem Weg zur spirituellen Erleuchtung der Welt im Sinne einer „großen weißen Bruderschaft“ umdeuten.
 
        Mehrere einflussreiche Strömungen der westlichen Esoterik übernahmen zentrale Aspekte des „Wurzelrassen“-Konzepts. Auch die sogenannte Ariosophie. Diese vorwiegend in Österreich und Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbreitete esoterische Strömung propagierte unmissverständlich die Vorherrschaft der „arischen Rasse“ und reicherte entsprechende Konzepte mit Antisemitismus sowie einem Sammelsurium aus mystischen und fantastischen Elementen an. Dabei spielten der Bezug auf eine vermeintlich überlegene „germanische Kultur“ sowie die Anlehnung an nordische Mythen eine herausgehobene Rolle. Die Anhänger der Ariosophie gingen von der Existenz eines vergangenen goldenen Zeitalters aus, in dem eine mystische Germanen-Priesterkaste namens „Armanen“ die Geschicke der Menschen im Einklang mit der spirituellen Welt gelenkt haben soll. Dieser angebliche Naturzustand sei durch eine Verwässerung der „arischen Rasse“ verloren gegangen. Darin sah man auch die tiefere Ursache für die Krisen der Moderne. Damit wurde die vermeintliche Notwendigkeit einer radikalen, rassistisch-okkulten politischen Neuorientierung begründet. Der spirituell begründete Herrschaftsanspruch sollte gegenüber den als minderwertig angesehenen Bevölkerungsgruppen durchgesetzt werden.
 
        Auch der in Teilen der Esoterik-Szene bis heute beobachtbare starke Fokus auf Gesundheitsthemen hat geschichtliche Bezüge. Der nach wie vor gängige Begriff „Schulmedizin“, der in esoterischen Kreisen in der Regel abwertend gemeint ist, verbreitete sich im 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum. Diese Zeit war geprägt von starken Konflikten zwischen Vertretern esoterischer, nicht evidenzbasierter Verfahren und einer zunehmend naturwissenschaftlich orientierten Medizin. Innerhalb der auch als „Staatsmedizin“ bezeichneten fortschrittlichen Strömungen hatten Geschichten von Geistern und übernatürlichen Phänomenen schlichtweg keinen Platz mehr. Wissenschaftlich orientierte Institutionen und Verbände forderten eine staatliche Regulierung der „Kurpfuscherei“ und konnten sich damit an vielen Stellen durchsetzen. Dies stieß bei der Anhängerschaft esoterischer Verfahren auf wenig Gegenliebe. Die Impfablehnung jener Zeit wurde immer wieder antisemitisch aufgeladen und vermischte sich dabei mit fortschrittsfeindlichen Ressentiments. 
 
        Gesellschaftlich rückwärtsgewandte und antidemokratische Haltungen sowie ein radikaler Antisemitismus waren kennzeichnend für die Zirkel und Gruppen, die sich nach und nach im Umfeld der Ariosophie herausbildeten. Dazu gehörte auch die rund 1500 Mitglieder zählende Thule-Gesellschaft in Bayern. Neben dem Chefideologen der NSDAP, Alfred Rosenberg, versammelten sich hier auch der „Stürmer“-Herausgeber Julius Streicher und der spätere Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß unter einem gemeinsamen Banner. 
 
        Das Verhältnis zwischen der NSDAP und zeitgenössischen esoterischen Strömungen innerhalb von Gesellschaft und Partei war widersprüchlich: Zwar betonte Hitler 1938, ein „Einschleichen mythisch veranlagter okkulter Jenseitsforscher“ dürfe „in der Partei nicht geduldet werden“. 08  Zahlreiche esoterische Organisationen wurden während der NS-Herrschaft verboten. Gleichzeitig bedienten sich prominente Persönlichkeiten innerhalb der NSDAP aber okkulter und esoterisch geprägter Versatzstücke, um Menschen zu mobilisieren. Auch wurden immer wieder esoterisch geprägte Initiativen gefördert, beispielsweise zur Stärkung von „Volksgesundheit“ und „Wehrertüchtigung“. 09  Die Beschäftigung des SS-Ahnenerbes mit esoterisch inspirierten Forschungsreisen – wie der Suche nach dem versunkenen Kontinent Atlantis – wurde später von Hollywood aufgegriffen. 10  
 
        Wo zu jener Zeit Esoterik, Wissenschaftsfeindlichkeit und Antisemitismus aufeinandertrafen, war auch immer wieder von einer angeblich „verjudeten und verfreimaurerten Schulmedizin“ die Rede. „Verjudet war die angeblich, weil von rein naturwissenschaftlichem ‚Reduktionismus‘ und ‚Technizismus‘ geprägt“, schreibt Michael Wuliger in der „Jüdischen Allgemeinen“. „An ihre Stelle treten sollte eine ‚Neue deutsche Heilkunde‘, basierend auf Volks- und Naturheilverfahren. Die seien der ‚Schulmedizin‘ häufig überlegen, verkündete Reichsärzteführer Gerhard Wagner 1933 im ‚Deutschen Ärzteblatt‘.“ 11  Gefordert wurde dabei unter anderem die Rückbesinnung auf eine sogenannte biologische Medizin. Nicht evidenzbasierte esoterische Verfahren sollten einen höheren Stellenwert bekommen, um die propagierte „Krise der Medizin“ zu überwinden. Ein Konzept, das im Verlauf des Zweiten Weltkriegs allerdings angesichts von offensichtlich bescheidenen Behandlungserfolgen wohlgemerkt nicht mehr überall als wirklich sinnvoll erachtet wurde. 
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          Vergoldete Pyramide im Park des Jagdschlosses Waidmannsheil in Saaldorf. Eigentümer ist Heinrich XIII. Prinz Reuß. 
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        GNM: REVIVAL ANTISEMITISCHER PSEUDOMEDIZIN
 
        Der Deckmantel der Esoterik eignet sich auch heute noch sehr gut, um völkische und rassistische Weltbilder mit einer auf den ersten Blick harmlos wirkenden Verpackung zu versehen. Gerade das Thema Gesundheit erlaubt es, gezielt Menschen in Ausnahmesituationen anzusprechen. Wer keine Notwendigkeit sieht, sich mit Fragen von Evidenz und Risiko aufzuhalten, kann mit vollmundigen Heilungsversprechen werben. 
 
        Ein prominentes Beispiel, welches das toxische Zusammenwirken entsprechender Dynamiken eindrucksvoll vor Augen führt, ist die sogenannte Germanische Neue Medizin (GNM). Diese in den 1980er Jahren von Ryke Geerd Hamer erfundene Pseudoheilslehre wird auch als „Germanische Heilkunde“ oder manchmal auch als „Neue Medizin“ bezeichnet. Sie fußt auf der falschen Überzeugung, dass es sich bei Krebs lediglich um ein „sinnvolles biologisches Sonderprogramm“ des Körpers handele. Laut Hamer laufen medizinische Behandlungen ins Leere oder sind gar schädlich. Stattdessen empfahl der 2017 verstorbene ehemalige Arzt seiner Anhängerschaft, gemäß der von ihm postulierten „Eisernen Regeln des Krebses“ in der Vergangenheit liegende Schockerlebnisse, die seiner Meinung nach Auslöser der Erkrankung waren, ausfindig zu machen und anschließend im Rahmen einer ganzen Reihe unwissenschaftlicher Behandlungen aufzulösen. So war er etwa der Meinung, ein für seine Ehefrau geschriebenes Lied mit dem Titel „Mein Studentenmädchen“ würde heilende Kräfte freisetzen. Er begründete dies unter anderem esoterisch mit angeblichen Parallelen zum „Zaubersang des Gottes Wodan“. Ein von Hamer erfundener „Klatschtest“ sollte außerdem Hinweise auf die Lokalisation des mutmaßlichen „Konflikts“ im Gehirn der erkrankten Personen liefern. Evidenzbasierte Behandlungen wie Bestrahlung, Chemotherapie oder die operative Entfernung von Tumoren wurden hingegen rigoros abgelehnt. Dabei hatte sich Hamer im Zuge seiner Hodenkrebserkrankung in den 1970er Jahren noch selbst für eine operative Tumorentfernung entschieden.
 
        Obwohl Ryke Geerd Hamer 1981 an der Universität Tübingen aufgrund gravierender wissenschaftlicher Mängel nicht habilitieren durfte und ihm 1986 schließlich die Approbation entzogen wurde, verbreitete er über viele weitere Jahre hinweg – lediglich unterbrochen von mehreren Haftstrafen – seine absurden Thesen und inszenierte sich dabei regelmäßig als Opfer einer angeblichen Verschwörung. So war Hamer beispielsweise der Meinung, das Scheitern seiner Habilitation sei „jüdischen Logen“ geschuldet und die moderne Onkologie sei Teil eines bösartigen Plans, in dem Juden angeblich danach trachten würden, Nicht-Juden mittels Chemotherapie umzubringen. 12  Ideologisch an antisemitische Narrative der NS-Zeit anknüpfend, behauptete er, die „dumme alte Schulmedizin“ sei „eigentlich eine jüdische Medizin“. Ausgehend von seiner Beschäftigung mit Krebs kam Hamer zu dem Schluss, der wissenschaftlichen Forschung auch bei anderen Fragen weit voraus zu sein. Lange vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie verbreitete er den Irrglauben, Impfungen würden infolge eines geheimen Komplotts mit Mikrochips angereichert, die sich per Satellit zur ferngesteuerten Tötung einsetzen ließen. 13  Darüber hinaus behauptete er, bei AIDS handele es sich um eine „Smegma-Allergie“, also eine Überreaktion des Körpers auf die Substanz, die sich zwischen Penis und Eichel bildet. Beschnittene Juden seien folglich immun. Laut Hamer stellt die medizinische Behandlung die eigentlich lebensbedrohliche Gefahr dar – nicht etwa eine unbehandelte Infektion. Ein tödlicher Irrglaube. 
 
        ANTISEMITISMUS ALS BRÜCKE ZU RECHTSEXTREMEN GRUPPIERUNGEN
 
        Insbesondere ihr offen zur Schau gestellter und drastischer Antisemitismus machte die esoterisch angereicherte Pseudoheilslehre von Hamer in Teilen der extremen Rechten äußerst anschlussfähig. In diesem Zusammenhang sorgte der Tod der vierjährigen Sighild B. aus der Lüneburger Heide 2009 für Schlagzeilen: Sie starb an multiplem Organversagen, weil ihre Diabetes nicht ordnungsgemäß behandelt worden war. 14  Laut Recherchen des NDR-Magazins Panorama wuchs die Mutter im Kreis der Artgemeinschaft – Germanische Glaubensgemeinschaft auf. Sighilds Vater war 1994 Mitglied der verbotenen Wiking Jugend und pflegte engen Kontakt zu einem hochrangigen NPD-Funktionär. Angehörige berichten, dass die beiden auf Hamers fatale Irrlehren vertrauten und ihrer Tochter deshalb eine angemessene medizinische Versorgung verweigerten.
 
        Innerhalb der Reichsbürgerszene finden sich seit Jahren immer wieder Berührungspunkte zu den Lehren Hamers. So hat beispielsweise Peter Fitzek, der Gründer der inzwischen verbotenen Gruppierung „Königreich Deutschland“, wiederholt Thesen vertreten, die an Hamers Ideologie angelehnt sind. Demnach ließen sich Krankheiten auf irgendwie geartete innere Ungleichgewichte oder Gedanken zurückführen. 15  Es gab immer wieder Versuche, eine eigene „Gesundheitskasse“ oder „Heilfürsorge“ aufzubauen, 16  wobei die Anhängerschaft aus diversen nicht evidenzbasierten esoterischen Dienstleistungen und Angeboten – unter anderem aus dem Umfeld der GNM – wählen konnten. Fitzek selbst blickt auf eine lange Geschichte der Nähe zu esoterischen Milieus zurück. Der gelernte Koch ergründete in einem Buch „Wege zur Entdeckung feinstofflicher Welten“, bevor er sich dem „Königreich Deutschland“ zuwandte. Seiner Leserschaft wurde in Aussicht gestellt: „Dieses Buch verhilft Ihnen, den direkten Kontakt zu Ihren Schutzengeln selbst herzustellen.“ Die Anhänger des von Fitzek im Jahr 2009 initiierten Vereins NeuDeutschland konnten im Lichtzentrum Wittenberg zudem kostenlos ein Seminar belegen. In dessen Ankündigung wurde Hamer als Wegbereiter in Sachen Krebs angepriesen. Neben esoterisch geprägten Angeboten wie „Aura-Chakren-Energiearbeit“ und „energetischen Reinigungen“ wurden im Rahmen von Veranstaltungen auch klassische Themen des Reichsbürgermilieus behandelt – von Staatsgründung bis hin zu eigenwilligen Interpretationen des Steuerrechts. Diese Kombination aus Esoterik, Fantasie-Jura und Souveränitätssehnsucht wurde auch beim „Königreich Deutschland“ beibehalten. „Zu Seminaren, bei denen der Autodidakt über ‚Staatsrechtliches Grundlagenwissen‘, alternative Heilmethoden, freie Energie und das Völkerrecht referiert, pilgerten in den vergangenen Monaten hunderte Interessierte“, schrieb die „Mitteldeutsche Zeitung“ 2012. 17  
 
        Auch heute noch kann die esoterische Pseudo-Heilslehre von Hamer als Einstieg in rechtsextreme Weltbilder fungieren. Nach seinem Tod 2017 findet sich weiterhin ein Publikum für Seminare, Vorträge und Workshops zu „Dr. Hamers 5 biologischen Naturgesetzen“. Das Versprechen einer in greifbarer Nähe scheinenden wundersamen Selbstheilung zieht teils schwer erkrankte Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus in seinen Bann. Auf Internetseiten aus dem Umfeld der GNM werden online eine ganze Reihe absurder „Ursachen“ für Krebserkrankungen angeführt. So heißt es beispielsweise bei Brustkrebs: „Einer Mutter fiel ihr Säugling aus dem Arm, schlug mit dem Kopf auf den Boden und war eine zeitlang bewußtlos.“ Bestimmte Formen von Gebärmutterkrebs werden hingegen auf einen angeblichen „Selbstwerteinbruch-Konflikt des ‚Nicht-schwanger-seins‘“ oder „des Nicht-begattet-werdens“ zurückgeführt. Bei der Urheberschaft solcher Texte liegt eine von Antifeminismus durchtränkte Sicht auf die Welt nahe.
 
        Insbesondere das verschwörungsideologische Milieu, das im Zuge der Covid-19-Pandemie massiv an (Online-)Reichweite gewann, konnte neue Zielgruppen für die GNM und damit verbundene Angebote erschließen. Auf Telegram verbreiteten prominente Accounts Links zu Videos, in denen Hamers Irrglaube als ultimatives Mittel gegen Beschwerden aller Art angepriesen wurde. Entsprechende Angebote blieben auch in den darauffolgenden Jahren für all diejenigen attraktiv, die infolge ihrer Radikalisierung hinter evidenzbasierter Medizin eine wie auch immer geartete Verschwörung witterten. Im Januar 2023 berichtete der Journalist Alexander Roth über eine in dieser Hinsicht aufschlussreiche personelle Verquickung: „Im Februar soll ein Online-Kongress zu den sogenannten ‚fünf biologischen Naturgesetzen‘ stattfinden. Einer der Veranstalter: Stephan Bergmann, ehemaliger Sprecher von ‚Querdenken 71‘.“ 18  Bereits im September 2020 war bekannt geworden, dass Bergmann einst Gründungsmitglied eines laut zuständigem Landesamt für Verfassungsschutz dem Reichsbürgermilieu zugehörigen Vereins war. 19  Auf Youtube bezeichnete Bergmann das Grundgesetz als „Besatzungsrecht“ – ein gängiges Narrativ der Szene. Im November 2020 wurde bekannt, dass sich Querdenken-Gründer Michael Ballweg im Rahmen einer vertraulichen Runde mit Peter Fitzek getroffen hatte. 20  Ballweg hatte außerdem zentrale Chiffren der Reichsbürgerszene aufgegriffen, die zumindest Teilen der Anhängerschaft zu diesem Zeitpunkt bereits aus einschlägigen Telegram-Gruppen und -Kanälen geläufig gewesen sein dürften. Esoterik, Reichsbürgerideologie und Verschwörungsglaube – ebenjene toxische Mischung fand sich schließlich auch in zahlreichen Online-Räumen dieses Milieus wieder. 
 
        Bei Demonstrationen durften immer wieder Personen mit Esoterik-Background ans Rednerpult treten, um einschlägige Verschwörungserzählungen zu den Themen Wissenschaft, Medizin und Medien zu verbreiten. Diese Feindbilder bauen auch heute noch tragfähige Brücken zwischen den unterschiedlichen Milieus. Einigkeit wird dabei keineswegs über gänzlich deckungsgleiche Weltbilder erzielt, wohl aber über die geteilte Ablehnung einer vermeintlichen Verschwörung. So berichtete die Journalistin Lotta Maier im Juli 2025 in der „Taz“ über ein GNM-Seminar im Allgäu: „Im Gasthof Adler geht es betont freundlich zu, die Feinde lauern draußen: die evidenzbasierte Medizin, Linke und Progressive, Queers, Migrant*innen, jüdische Menschen – und nicht zuletzt der Staat.“ 21  Womöglich ist der Besuch solcher Events dabei zumindest zu Beginn nur gesundheitlich motiviert. Nach Stunden der Beschäftigung mit Hamers Überzeugungen werden die Besucherinnen und Besucher allerdings eine ganze Reihe zentraler Elemente rechtsextremer Weltbilder mit nach Hause nehmen. 
 
        ESOTERIK UND RECHTSEXTREMISMUS
 
        Sei es nun die Teilnahme an GNM-Seminaren, die Ausübung von Ritualen zur Sommersonnenwende im Kontext völkischer Gruppierungen oder die Verwendung okkulter Symbole wie der Schwarzen Sonne als Alternative zu juristisch problematischen Hakenkreuz-Tätowierungen: In Teilen der extremen Rechten wird Esoterik als attraktive Möglichkeit gesehen, um neue Zielgruppen anzusprechen, Einkommensquellen zu erschließen oder das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. 
 
        Rechtsextreme Gruppierungen können dabei auch jenseits von „brauner Esoterik“ eine ganze Reihe ideologischer Anknüpfungspunkte für sich nutzen. Ein Beispiel ist die Tatsache, dass viele esoterische Strömungen von einem stark dualistischen Weltbild geprägt sind. Dabei wird häufig gruppenintern ein Gefühl von Auserwähltsein kultiviert, an das sich Konzepte völkischen Elitismus andocken lassen. Auch die Neigung zu autoritären Gesellschaftsvorstellungen ist in zahlreichen Spielarten der Esoterik angelegt: Das vermeintliche Wissen „erleuchteter“ Führungspersönlichkeiten wird nur selten infrage gestellt. Hinzu kommen in einigen esoterischen Milieus verbreitete sozialdarwinistische Argumentationsmuster, bei denen etwa die Idee der Wiedergeburt mit einer vermeintlich kosmisch ausgleichenden „karmischen“ Gerechtigkeit in Verbindung gebracht wird. So gibt es Gruppierungen, die Behinderungen auf eigenes Verschulden im vergangenen Leben zurückführen. In entsprechenden Milieus werden immer wieder offen menschenfeindliche Weltbilder bis hin zu offenem Antisemitismus reproduziert – etwa mit Verweis auf altes und somit vermeintlich überlegenes „Wissen“.
 
        Gerade beim Thema Gesundheit zählt das Verbreiten von Misstrauen bis hin zu offener Ablehnung gegenüber der Wissenschaft zu den effektivsten Verkaufsargumenten für esoterische Produkte. Innerhalb der Esoterik-Szene sind zahlreiche Varianten populärer Verschwörungsnarrative anzutreffen, wobei die Opfer-Narrative immer wieder Überschneidungen mit den etablierten Feindbildern rechtsextremer Gruppierungen aufweisen. In diesen Erzählungen wird beispielsweise behauptet, dass wissenschaftliche Institutionen durch das Anprangern fehlender Evidenz für esoterische Pseudoheilverfahren „überlegenes Wissen“ unterdrücken und sich dabei in den Dienst bösartiger Mächte begeben würden. Oder es heißt, seriöse Medien würden sich durch die Veröffentlichung kritischer Berichte – beispielsweise über Machtmissbrauch innerhalb esoterischer Gruppierungen – zum verlängerten Arm bösartiger Akteure machen. Charlotte Ward und David Voas beschreiben die insbesondere in Online-Räumen anzutreffende Verschmelzung von Verschwörungserzählungen (conspiracy theories) und spirituellem Content (spirituality) mit einer Wortneuschöpfung: Conspirituality. 22  Solche Narrative handeln im Kern stets davon, dass eine geheime Gruppe die soziale und politische Ordnung kontrolliert oder zumindest versucht, einen entsprechenden Plan umzusetzen, um ein „Erwachen“ der Menschheit gemäß eines „Neuen Paradigmas“ zu verhindern. Derartige Verschwörungserzählungen wurden insbesondere während der Pandemie auf einigen reichweitenstarken, esoterisch geprägten Social-Media-Accounts verbreitet – manchmal sogar angereichert mit Versatzstücken der aus den USA stammenden, rechtsextremen QAnon-Verschwörungserzählung. 23  Diese kann als zeitgenössisches Update der mittelalterlichen Ritualmordlegende und anderer antisemitischer Erzählungen gesehen werden.
 
        Ein weiterer Anknüpfungspunkt zwischen den Milieus ist die Skepsis gegenüber Neuerungen der Moderne, die oft durch eine Verklärung vergangener Zeiten zusätzlich verstärkt wird. In esoterischen Gruppierungen spielt oft auch ein problematischer Naturbegriff, der an völkische Konzepte anschlussfähig ist, eine große Rolle. Dabei wird die vermeintliche „natürliche Ordnung“ als Projektionsfläche und idealisierter Gegenpol zur angeblich „degenerierten“ und „unnatürlichen“ modernen Gesellschaft angesehen. Auch die Themen Antifeminismus und Transfeindlichkeit lassen sich esoterisch aufladen, denn in zahlreichen Weltbildern wird von einem vermeintlich spirituell begründeten Dualismus der Geschlechter unter Rückgriff auf traditionelle Rollenbilder ausgegangen. Für rechtsextreme Gruppierungen ist insbesondere die Möglichkeit verlockend, durch esoterisch aufgeladene Inhalte weibliche Milieus anzusprechen.
 
        Darüber hinaus führt die vermeintlich apolitische Selbstverortung zahlreicher Gruppierungen innerhalb der Esoterik auch dazu, dass kaum eine Notwendigkeit zur Abgrenzung nach rechts gesehen wird. Offensichtlich ist dies immer wieder nur ein Vorwand. Ähnliche Selbstbeschreibungen werden nicht ohne Grund regelmäßig von rechtsextremen Gruppierungen eingesetzt, um sich zu verharmlosen. 
 
        FAZIT
 
        Es gibt gute Gründe, warum Esoterik und Rechtsextremismus, insbesondere im Umfeld des Reichsbürgermilieus, immer wieder gemeinsam anzutreffen sind. Der Fall der Patriotischen Union verdeutlicht, dass esoterische Überzeugungen keineswegs zu dem Fehlurteil verleiten sollten, die Gruppierung sei harmlos. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen skurrilen Spleen der betreffenden Personen. Vielmehr können esoterische Weltbilder Teil eines manifesten, rechtsextremen und demokratiefeindlichen Weltbildes sein, wobei bewusst oder unbewusst Bezug auf eine lange Tradition der Verflechtung zwischen den Milieus genommen wird. Der Einfluss der Ariosophie auf zentrale Figuren der NSDAP zeigt, dass diese Überzeugungen nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen, sondern sich gegenseitig bestärken und ergänzen können. Insbesondere über den Link zu Verschwörungsideologien und Antisemitismus konnten und können Gesundheitsthemen gestern wie heute für die Verbreitung menschenfeindlicher Weltbilder genutzt werden. Das gilt bei weitem nicht nur für das Beispiel der GNM. Der Fall Peter Fitzek zeigt zudem, wie finanz- und mitgliederstarke Gruppierungen innerhalb des Reichsbürgermilieus esoterische Elemente von Beginn an für ihre Zwecke nutzen. Absurd? Vielleicht. Aber mit Sicherheit dadurch nicht weniger gefährlich. 
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        EXPORTIERTE STAATSVERWEIGERUNG?
 
        Zum globalen Einfluss der US-amerikanischen Sovereign Citizens
 
         Valentin Wutke 
 
        Reichsbürger:innen werden häufig als spezifisch deutsches Phänomen beschrieben und wahrgenommen, da sie sich auf das Deutsche Reich beziehen. Dies ist zunächst nachvollziehbar, da der Begriff des Reiches „neben dem des Volkes, der Nation und der Rasse“ als zentraler Begriff der extremen Rechten in Deutschland gilt. 01  Ebenso berechtigt ist dabei der Hinweis auf die „Sehnsucht nach dem Reich“ 02  und den Ursprung der Reichsbürgerbewegung im neonazistischen Revisionismus um den Holocaustleugner und Rechtsterroristen Manfred Roeder. Richtig ist aber auch, dass es ideologische und argumentative Gemeinsamkeiten mit anderen Staatsverweiger:innen weltweit gibt. 
 
        Die Versuche Roeders in den 1970er Jahren, an das besiegte „Dritte Reich“ anzuknüpfen, sowie die ersten pseudojuristischen Legitimitätskonflikte mit der Bundesrepublik durch den Reichsbahnmitarbeiter und selbsternannten Reichskanzler Wolfgang Ebel in den 1980er Jahren deuten auf einen deutschen Sonderweg hin. Seit der Jahrtausendwende und dem Aufkommen des Internets als globalem Austauschmedium lässt sich jedoch eine Angleichung der Taktiken und Argumente mit jenen der US-amerikanischen Souveränist:innen, den sogenannten Sovereign Citizens, feststellen. 
 
        Kann man beim heutigen „verschwörungsideologischen Souveränismus“ 03  der Reichsbürger:innen und Selbstverwalter:innen in Deutschland also von einer „Staatsverweigerung made in America“ sprechen? Zur Beantwortung dieser Frage werden die Geschichte, Ideologie und Praktiken der Sovereign Citizens beleuchtet, wobei auch die Situation in anderen englischsprachigen Ländern, vor allem in Australien und Kanada, punktuell berücksichtigt wird. Das Ziel besteht darin, transnationale Entwicklungslinien sichtbar zu machen und Parallelen zu ziehen, ohne dabei nationale Eigenheiten auszublenden oder Unterschiede unerwähnt zu lassen. Ein solcher vergleichender Ansatz ist nicht zuletzt deshalb notwendig, weil sich spätestens während der Covid-19-Pandemie die globale Anschlussfähigkeit verschwörungsideologischer und staatsfeindlicher Narrative besonders deutlich gezeigt hat. 
 
        GENESE DER SOVEREIGN CITIZENS
 
        Aufgrund der Heterogenität und Unschärfe des Milieus ist ein exaktes Gründungsdatum der Sovereign Citizens nicht zu bestimmen. Bei „Sovereign Citizens“ handelt es sich um einen seit den 1990er Jahren etablierten Sammelbegriff für Personen mit unterschiedlichen, oft nur lose verbundenen Überzeugungen. Was sie eint, ist die tiefgreifende Ablehnung staatlicher Autorität und Legitimität, gestützt durch ein verschwörungsideologisches Weltbild und pseudojuristische Deutungsmuster. 04  Das FBI bezeichnet Sovereign Citizens als „regierungsfeindliche Extremisten, die glauben, dass sie, obwohl sie physisch in diesem Land leben, von den Vereinigten Staaten getrennt oder ‚souverän‘ sind“. 05  
 
        Während die heutige Ausprägung der Sovereign Citizens erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Gestalt annahm, reichen die souveränistischen Wurzeln deutlich weiter zurück. Sie sind eng mit der mythologisierten Entstehungsgeschichte und der daraus entstandenen politischen Kultur der Vereinigten Staaten verknüpft. 06  In dieser libertären Kultur, in der individuelle Freiheit und Selbstbestimmung als höchstes Gut gelten, wird vor allem an den Freiheitskampf gegen den unterdrückenden Zentralstaat während der Amerikanischen Revolution erinnert. Der Historiker Richard Hofstadter beschrieb die Folgen als „paranoid style“: ein Denken, das wiederkehrend in politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Entwicklungen eine verschwörerische Macht vermutet, wodurch ein konstantes Misstrauensverhältnis zwischen Individuum und potenziell tyrannischem Staat entsteht. 07  Die Furcht vor Freiheits- und Unabhängigkeitsverlust lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen: Anti-freimaurerische Ängste, nativistische Verschwörungsnarrative gegen Katholik:innen sowie antisemitisch aufgeladene Weltverschwörungsmythen bilden den nicht zu ignorierenden Nährboden für den modernen Souveränismus. 08  
 
        Die unmittelbare Vorgeschichte der heutigen Sovereign Citizens reicht bis zur Entstehung der Posse-Comitatus-Bewegung im Jahr 1972 zurück. 09  Ausgehend von einer christlich-rassistischen Lesart der Verfassung und einer alternativ konstruierten Version amerikanischer Geschichte stellte Posse Comitatus (lateinisch für „Kraft für das Land“) die staatliche Legitimität mithilfe pseudojuristischer Konstruktionen infrage. 10  Ein Beispiel hierfür ist die Überhöhung des County-Sheriffs und die Delegitimierung aller anderen Regierungsebenen. Aus Sicht der Posse Comitatus und ihres Gründers William Potter Gale beabsichtigten die Gründerväter der USA die Schaffung einer christlichen Republik, in der die individuelle Souveränität weißer Amerikaner das höchste Prinzip ist. 11  
 
        Die Posse wurde rasch zum Anziehungspunkt für Gruppen und Einzelpersonen, die sich gegen staatliche Einflussnahme wandten – insbesondere im ländlichen Amerika. Vor allem in der Szene der radikalen Steuergegner:innen gab es viele, die mit juristisch klingenden Argumenten bestritten, dass die Einkommensteuer für sie gelte. 12  In den Erklärungen der Posse wurde ein größerer Zusammenhang konstruiert: Die Einführung der Einkommensteuer und die Gründung der US-Zentralbank 1913 galten in der Szene als Auftakt einer systematischen Entrechtung. Ereignisse wie die Gründung der Vereinten Nationen 1945 wurden nahtlos in dieses Narrativ eingefügt und dienten als weitere Belege für die schleichende Abschaffung amerikanischer Freiheit und Souveränität. 13  
 
        Die landwirtschaftliche Krise der 1980er Jahre traf viele ländliche Regionen hart und verstärkte das Gefühl, vom Staat im Stich gelassen worden zu sein. Souveränistische und antisemitische Verschwörungserzählungen boten einfache Erklärungen für wirtschaftliche Not und sozialen Abstieg. 14  In diesem Kontext verbreiteten sich auch neue Begriffe wie „New World Order“ und „Zionist Occupied Government“, die an ältere antisemitische Deutungen anknüpften und das Bild einer fremdgesteuerten Verschwörung gegen die amerikanische Bevölkerung festigten. Parallel dazu begannen erste Staatsverweiger:innen, Handbücher und Seminare zu vermarkten, in denen individuelle Souveränität und ein pseudojuristisch begründeter Statuswechsel als Ausweg aus staatlicher Bevormundung beworben wurden. 15  Eine zentrale Rolle spielte hierbei die sogenannte Strohmann-Theorie, der zufolge jeder Mensch über zwei Existenzen verfügt: Einerseits gibt es den natürlichen Menschen aus Fleisch und Blut, andererseits eine juristische Fiktion, den sogenannten Strohmann. Da der Staat keine Autorität über Menschen besitzt, kann er nur über diese juristische Konstruktion Zugriff erlangen, etwa durch Geburtsurkunden oder andere amtliche Dokumente. Das Ziel besteht daher darin, sich von dieser staatlich erzeugten Identität zu lösen. Bereits hier zeigt sich jene Trennung von staatlich erzeugter und vermeintlich natürlicher Identität, die später auch in deutschen Staatsverweigerungsmilieus eine zentrale Rolle spielen sollte – etwa mit Blick auf das „Personal“ im Personalausweis. 
 
        Ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre verlor die Posse Comitatus an Bedeutung, ihre zentralen Ideen lebten jedoch in anderen staats- und regierungsfeindlichen Bewegungen weiter. 16  In den frühen 1990er Jahren wurden sogenannte Common-Law-Gerichte populär, in denen sich Bürger:innen selbst zu Richter:innen erklärten und in aufwendig inszenierten Verfahren versuchten, ihre eigene Rechtsordnung durchzusetzen. 17  Parallel dazu gewann die neu entstehende Milizbewegung an Zulauf. In zahlreichen Bundesstaaten bereiteten sich Milizen offen auf einen bewaffneten Konflikt mit der verhassten Regierung unter Bill Clinton vor. Die Gruppen verstanden sich dabei selbst als ideologische Erben der Milizen aus der Zeit des Unabhängigkeitskriegs gegen das britische Empire. In dieser Tradition sahen sie sich nicht nur legitimiert, sondern auch historisch verpflichtet, gegen vermeintliche staatliche Tyrannei Widerstand zu leisten. 18  
 
        Der Bombenanschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City am 19. April 1995 war der bis heute schwerste Akt regierungsfeindlicher, rechtsextremer Gewalt in der Geschichte der USA. Der ehemalige Soldat Timothy McVeigh, der selbst tief im Milieu der Milizen und Staatsverweiger:innen verwurzelt war, verübte den Anschlag gemeinsam mit Terry Nichols, einem früheren Posse-Mitglied. In Briefen bezeichnete sich Nichols als „natürlich geborener Mensch, der in dem Gebiet geboren wurde, das man Michigan nennt, nicht im Unternehmensstaat Michigan“. 19  Die Ereignisse von Oklahoma City machten eindrucksvoll deutlich, dass verschwörungsideologisch begründeter Souveränismus ein tödliches Gewaltpotenzial birgt. 
 
        Mit dem Aufkommen des Internets in Privathaushalten fanden Elemente des US-amerikanischen Souveränismus internationale Verbreitung. Seit den 2000er Jahren kursieren in Onlineforen, auf Videoplattformen und in digitalen Handreichungen Argumentationsmuster und Techniken, die über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus aufgegriffen und weiterverwendet wurden. 20  
 
        PSEUDORECHT UND STROHMÄNNER
 
        Mittlerweile wurden in mindestens 31 Ländern Aktivitäten mit eindeutig souveränistischen Bezügen dokumentiert. 21  Laut den Juristen Harry Hobbs, Stephen Young und Joe McIntyre hat sich das Pseudorecht der Sovereign Citizens inzwischen zu einem globalen Phänomen entwickelt. 22  Es bildet die wohl wirkmächtigste Komponente des US-amerikanischen Souveränismus. 
 
        Der Begriff „Pseudorecht“ ist eine wissenschaftliche Fremdzuschreibung. Personen, die mit solchen Argumentationsmustern operieren, betrachten diese in der Regel als „echtes“ oder „wahres“ Recht. Gemeint ist damit ein Set vermeintlich juristischer Argumentationsweisen, Textbausteine und Verfahren, das nach dem Prinzip eines Baukastensystems funktioniert und dadurch weltweit anschlussfähig ist. Gerade diese Modularität verleiht dem Pseudorecht seine besondere Anpassungsfähigkeit: Bei der Übertragung auf andere Länder werden die Inhalte jeweils an die historischen und politischen Gegebenheiten vor Ort angepasst. 23  US-spezifische Bezüge verschwinden oft ebenso wie die eindeutige ideologische Nähe zum Rechtsextremismus, die in den Ursprüngen der Sovereign Citizens eine zentrale Rolle spielte. Antisemitische Untertöne und Grundannahmen sind hingegen eine Konstante und werden vielerorts weiter tradiert oder in neue Chiffren überführt. 
 
        Das Pseudorecht der Sovereign Citizens beruht auf der Annahme geheimer Drahtzieher:innen, die im Verborgenen agieren, ihre Macht zu eigenen Vorteilen einsetzen und der Allgemeinheit schaden. Diese Unterdrückung könne, so das Narrativ, nur durch die Anwendung weitgehend unbekannter pseudojuristischer Argumente und Taktiken durchbrochen werden. Damit ist Pseudorecht selbst eine Form von Verschwörungsideologie und zugleich ein Instrument, um staatliche Autorität grundsätzlich infrage zu stellen. Für Staatsverweiger:innen ist das Recht dabei so attraktiv, weil es ihnen scheinbar die Möglichkeit gibt, die Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen und die bestehende Ordnung zu unterlaufen. Die neu gewonnene vermeintliche Rechtsexpertise dient somit als Form der Selbstermächtigung. 24  Was dem Pseudorecht seine globale Anziehungskraft verleiht, ist seine Fähigkeit, sogar strafbares Verhalten in vermeintlich legales und legitimes Handeln umzudeuten. 25  
 
        Doch woran lässt sich der Einfluss der US-Souveränist:innen auf Staatsverweiger:innen in Deutschland und anderen Ländern konkret erkennen? Der idealisierte Bezug auf eine imaginierte Vergangenheit, in der angeblich alles besser und gerechter war, eint Sovereign Citizens und Reichsbürger:innen zweifellos. Er lässt sich jedoch nicht auf eine amerikanische Einflussnahme zurückführen. Auch pseudojuristische Argumentationen zur vermeintlichen Nichtlegitimität der Bundesrepublik gab es bereits bei Manfred Roeder und insbesondere bei Wolfgang Ebel. Der spezifische Bezug auf die deutsche Geschichte und den Sonderweg infolge der alliierten Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg ist allerdings seit den 2000er Jahren keine notwendige Bedingung mehr, um Teil des Milieus zu sein. Pseudorecht und andere ideologische und argumentative Versatzstücke aus dem amerikanischen Souveränismus wurden genau an dieser Stelle aufgegriffen und adaptiert. Das trug in Deutschland maßgeblich zur Ausdifferenzierung des Milieus bei. Während Reichsbürger:innen in einem reichsrevisionistischen Deutungsrahmen verharrten und ihre Identität weiterhin vorrangig an der Existenz eines fortbestehenden oder wiederherzustellenden Staates ausrichteten, griffen Selbstverwalter:innen fortan deutlicher auf das Erbe der Sovereign Citizens zurück. Bei ihnen dominiert die Vorstellung individueller Souveränität gegenüber staatlichen Strukturen, verbunden mit der Idee eines minimalen Ordnungsrahmens, der innerhalb der Szene sehr unterschiedlich definiert wird und ihnen weitgehende Autonomie zusichert. 
 
        Während sich in Deutschland also nationale Traditionslinien mit importierten US-Konzepten verschränkten, wodurch neue Formen der Staatsverweigerung entstanden, trat der verschwörungsideologische Souveränismus in Großbritannien, Australien und Kanada überhaupt erst im neuen Jahrtausend sichtbar in Erscheinung. 26  Besonders deutlich wird der transnationale US-Einfluss ab den 2000er Jahren am Beispiel des zuvor erwähnten Strohmann-Arguments sowie an der Behauptung, ein Staat sei in Wahrheit eine Firma. Hinzu kommt die Grundannahme, dass Staatlichkeit im Kern eine Vertragsbeziehung ist, aus der man – wie aus jedem anderen Vertrag – austreten kann. In dieser Logik gelten Gesetze nur, wenn ihnen ausdrücklich zugestimmt wurde. 
 
        Sovereign Citizens betrachten staatliche Genehmigungspflichten, wie etwa die Führerscheinpflicht oder die Pflicht zur Erlangung von Geschäftslizenzen, als Vertragsbeziehungen zwischen dem „US-Konzern“ und ihrem Strohmann. Ihrer Vorstellung nach lassen sich diese Verträge auflösen, wodurch sich jede staatliche Einflussnahme beenden ließe. Die Freiheit, Auto zu fahren, könne einem souveränen Menschen kein Staat absprechen. Ausgangspunkt dieser Vorstellung ist die verschwörungsideologische Annahme, dass die USA nach dem 14. Zusatzartikel im Jahr 1868 von einer verfassungsmäßigen Republik in ein kommerzielles Firmenkonstrukt umgewandelt wurden, das seine Bürger nach Handelsrecht kontrolliert. 27  Diese Logik, Staatlichkeit als bloßen Vertrag einer Firma zu begreifen, fand in Deutschland mit der Erzählung von der „BRD GmbH“ ihren Widerhall. Diese Erzählung ist im gesamten Reichsbürger- und Selbstverwaltungsmilieu zu einer Standarderzählung geworden. Ähnliche Entwicklungen sind auch in anderen Ländern zu beobachten. So sah sich etwa im Zuge der Pandemie die australische Nachrichtenagentur AAP gezwungen, einen Faktencheck zu der Erzählung, Australien sei eine Firma, zu veröffentlichen. 28  
 
        Die deutsche Adaption des Strohmann-Arguments ist vor allem durch Wolfgang Plan, den Polizistenmörder von Georgensgmünd, bekannt geworden. Im Zuge seiner Radikalisierung hatte sich Plan vom deutschen Staat unabhängig erklärt und auf seiner Facebook-Seite eine sogenannte Lebenderklärung veröffentlicht, in der er sich handschriftlich als „Manne aus Fleisch und Blut“ deklarierte und dies von zwölf Gleichgesinnten per rotem Fingerabdruck bezeugen ließ. 29  Diese Idee und Formulierung wurde zweifellos aus dem Sovereign-Citizen-Kosmos übernommen. Der rote Fingerabdruck soll die Menschlichkeit verdeutlichen – als Abgrenzung zur juristischen Fiktion, dem Strohmann. Auch die Tatsache, dass Plan den Brief mit „Wolfgang Johannes aus der Familie Plan“ unterschrieben hat, hängt mit spezifischen, im US-souveränistischen Kontext entstandenen Sprachregelungen zusammen, wie sie auch der Attentäter von Oklahoma City, Terry Nichols, verwendet hat. Diese werden im Kampf gegen den vermeintlich illegitimen Staat beinahe wie Zauberformeln eingesetzt. Staatsverweiger:innen folgen einem ausgeprägten sprachlichen Formalismus. Sie sind davon überzeugt, dass sich der vermeintliche Zugriff des Staates allein durch die präzise Verwendung bestimmter Formulierungen in genau festgelegten Momenten aufheben lässt. 30  Verweise auf die menschliche Existenz als „Flesh and Blood Human Being, of the Family“ finden sich auch im kanadischen Kontext. 31  In einem Handbuch für australische Justizbeamte wird ebenfalls auf die Bedeutung hingewiesen. 32  
 
        VOM PAPIERTERRORISMUS ZUR PHYSISCHEN GEWALT
 
        Pseudorecht und die damit verbundenen sprachlichen Strategien finden ihren deutlichsten praktischen Ausdruck im sogenannten Papierterrorismus: dem systematischen Fluten von Behörden und Gerichten mit formal wirkenden, inhaltlich jedoch unverständlichen und rechtlich unbegründeten Schreiben. Drohungen gegenüber Amtsträger:innen sind dabei an der Tagesordnung. Das Vorgehen dient dazu, Verwaltungsprozesse lahmzulegen und den eigenen vermeintlichen Rechtsanspruch durchzusetzen. In den USA gehört diese Praxis seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil des souveränistischen Repertoires. 
 
        Es bleibt jedoch nicht immer bei gewaltlosen Mitteln: Das in diesem Milieu weitverbreitete Gefühl der Unterdrückung und Machtlosigkeit gegenüber einer vermeintlich tyrannischen Staatsgewalt wird als Rechtfertigung dafür verstanden, Gewalt als Notwehr einzusetzen. Während dieses Gewaltpotenzial in den USA spätestens seit dem Bombenanschlag von Oklahoma City sichtbar war und sich immer wieder entlud – etwa bei eskalierenden Fahrzeugkontrollen –, markierte der bereits thematisierte Polizistenmord in Georgensgmünd im Jahr 2016 für Deutschland einen Wendepunkt in der Wahrnehmung dieser Gefahr. Die Ende 2022 bekannt gewordenen Anschlagspläne der sogenannten Patriotischen Union (auch „Gruppe Reuß“) untermauern diese Einschätzung. In den Vereinigten Staaten führt das FBI die Sovereign Citizens seit Jahren als zentrale Bedrohung im Bereich des inländischen Terrorismus. Aufgrund der leichteren Verfügbarkeit von Waffen ist die Gefahr dort besonders hoch. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz ist aber auch in Deutschland die überdurchschnittliche Affinität für Waffen unter Reichsbürger:innen und Selbstverwalter:innen ein „unkalkulierbare[s] Risiko“. 33  
 
        Auch in den Ländern des Commonwealth beobachten die Sicherheitsbehörden die Szene mit wachsender Sorge und warnen vor einer Eskalation. In Australien haben Bedrohungsrhetorik und aggressive Auftritte in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Gewaltsame Proteste, Brandstiftungen, versuchte Entführungen und vereinzelte Angriffe auf Polizeibeamte wurden dokumentiert. 34  In Kanada führte die Covid-19-Pandemie zu einer veränderten Wahrnehmung des Gefährdungspotenzials. Ein besonders prominentes Beispiel ist die selbsternannte „Queen of Canada“, Romana Didulo. Teile ihrer Anhängerschaft versuchten im August 2022 in Peterborough, Polizist:innen in einer sogenannten „Bürgerverhaftung“ festzunehmen. 35  In Großbritannien hatte bereits 2021 die symbolische Einnahme der Burg von Edinburgh durch eine Gruppe von Souveränist:innen für Aufsehen gesorgt. Dies ließ eine Verlagerung der Aktivitäten hin zu Handlungen jenseits des Papierterrorismus befürchten. 36  
 
        Insgesamt war während der Pandemie eine Radikalisierung der souveränistischen Milieus zu beobachten. 37  Durch die Lockdowns und teils drastischen Freiheitseinschränkungen schienen viele gängige Verschwörungserzählungen bestätigt. Zugleich kam es zu einer stärkeren Anknüpfung an andere verschwörungsideologische Strömungen, allen voran QAnon. Dabei handelt es sich um eine in den USA entstandene Bewegung, deren Anhänger:innen an eine geheime Elite glauben, die im Verborgenen agiert, um ihre Macht zu sichern. Sie inszenieren Donald Trump als Gegenspieler dieser Elite.
 
        FAZIT
 
        Der verschwörungsideologische Souveränismus in seiner heutigen Form wäre ohne den Impuls aus den USA kaum denkbar. Die modularen Argumentationsmuster und Praktiken der Sovereign Citizens – von Pseudorecht über Strohmann-Konstruktionen bis hin zum Papierterrorismus – haben eine transnationale Szene geprägt. Diese hat sich seit den 2000er Jahren durch digitale Vernetzung immer weiter ausdifferenziert. Von einer reinen „Staatsverweigerung made in America“ zu sprechen, wäre jedoch zu kurz gegriffen. Während diese Diagnose für Länder wie Australien und Kanada weitgehend zutrifft, entstanden in Deutschland mit dem Rekurs auf das Deutsche Reich und dem Mythos einer unvollendeten Souveränität infolge alliierter Besatzung eigene staatsverweigernde Narrative, die zunächst keiner US-Vorlage bedurften. Bis heute ist das Reich im klassischen Reichsbürgertum ein zentraler Bezugsrahmen. Es bildet jedoch längst nicht mehr den alleinigen Referenzpunkt staatsverweigernder Ideologie. Dies wird besonders bei Selbstverwalter:innen sichtbar, die deutlicher im Erbe der Sovereign Citizens stehen und ihre Vorstellungen von individueller Souveränität in ein international geteiltes Repertoire aus pseudojuristischen Argumenten und verschwörungsideologischen Praktiken einbetten. Dieses Repertoire verbindet die verschiedenen Strömungen heute über Ländergrenzen hinweg und macht den Souveränismus zu einem global anschlussfähigen Phänomen. 
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        VOM KONTROLLVERLUST ZUR IDEOLOGIE
 
        Psychosoziale Dynamiken der Rekrutierung von Reichsbürgern
 
         Karoline Roshdi 
 
        Nachdem es im Jahr 2016 in zwei Fällen, in denen Personen aus der Reichsbürgerszene versucht hatten, sich mit Waffengewalt gegen staatliche Zwangsmaßnahmen zu wehren, zu schweren Zwischenfällen gekommen war, geriet diese Bewegung in Deutschland verstärkt in den Fokus der Sicherheitsbehörden. Seitdem wird das Thema fortlaufend analysiert, um mehr über die Anzahl, das Auftreten, die Gefahren und die Wirkungsweisen der Akteur:innen zu erfahren – und nicht zuletzt auch, um derartigen Radikalisierungsprozessen präventiv entgegentreten zu können. 
 
        Seit 2020 erhielten durch die weltweite Corona-Pandemie Verschwörungsmythen allgemein größere mediale Aufmerksamkeit. Anhänger:innen äußerten sich vermehrt öffentlich und schlossen sich im Internet sowie auf Demonstrationen stärker zusammen. So kam es im August 2020 im Rahmen einer Demonstration, bei der rund 38000 Personen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestierten, zu einem Vorfall, bei dem mehrere Hundert Menschen versuchten, in den Reichstag einzudringen. Unter den Teilnehmenden befanden sich auch Reichsbürger:innen und Rechtsextremist:innen, die unter anderem die Flagge des Kaiserreichs zeigten. 01  Polizist:innen stellten sich ihnen entgegen, um das Eindringen in das Gebäude zu verhindern. 
 
        Die Bewegung der Reichsbürger:innen ist heterogen. Ihnen allen ist jedoch gemeinsam, dass sie die Bundesrepublik Deutschland als rechtmäßigen Staat ablehnen. Sie bezeichnen sich teilweise als „freie Menschen“ und vertreten beispielsweise die Ansicht, dass die Bundesrepublik Deutschland als „BRD GmbH“ ein Unternehmen sei, dessen Geschäftsangebote man nicht annehmen müsse. Stattdessen könne man in Selbstverwaltung leben oder eigene Fantasie-Staaten gründen. Andere Personen aus der Szene glauben, dass das Deutsche Reich weiterhin existiert – in welchem Jahr genau, darüber besteht innerhalb der Szene Uneinigkeit. 02  
 
        Trotz dieser unterschiedlichen Vorstellungen herrscht Konsens darüber, dass die Bundesrepublik ein illegitimer Staat ohne Souveränität ist. Dadurch fühlen sich Anhänger:innen nicht an bestehende Gesetze gebunden. Der Politikwissenschaftler Jan Rathje schlägt deshalb den Begriff „verschwörungsideologischer Souveränismus“ vor. 03  Im Folgenden wird entsprechend der Begriff „Souveränismus“ verwendet bzw. „Souveränist:innen“ als Oberbegriff für Personen, die dieser Szene angehören. 
 
        Laut dem jährlichen Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz steigt die Zahl der Personen, die diesem Spektrum zugeordnet werden, kontinuierlich an. Für das Jahr 2024 werden insgesamt 26000 Personen im Hellfeld genannt. 04  In den vergangenen Jahren gipfelte das Potenzial darin, dass sich Personengruppen mit dem Ziel zusammenschlossen, der Bundesrepublik Deutschland durch Gewaltanwendung die Legitimität abzusprechen. Einige hierzu laufende Gerichtsverfahren dauern noch an. 05  
 
        Diese Vorfälle machen deutlich, dass Souveränist:innen durch die Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Rechtsordnung eine Gefahr für die demokratische Grundordnung darstellen. Warum findet diese Ideologie offenbar immer mehr Anhänger:innen? 
 
        NÄHRBODEN
 
        Der Mechanismus, der dazu führt, dass Menschen für Verschwörungsmythen empfänglich werden, ist vielschichtig. Es spielen psychologische Grundbedürfnisse, persönliche und gesellschaftliche Krisen sowie das Internet und soziale Netzwerke mit ihren Verbreitungsmöglichkeiten eine Rolle. 
 
        Psychologische Grundbedürfnisse
 
        Menschliche Grundbedürfnisse sind wesentliche Faktoren für die Erhaltung von Gesundheit und psychischer Stabilität. Sie lassen sich in drei Kategorien unterteilen: existenzielle Bedürfnisse (Streben nach Kontrolle und Sicherheit), soziale Bedürfnisse (Streben nach positiver Selbstwahrnehmung) und epistemische Bedürfnisse (Streben nach Verstehen). 06  Belastungen und Krisen beeinträchtigen diese Grundbedürfnisse, wodurch ein starkes Bedürfnis nach Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts entsteht. 
 
        Persönliche und gesellschaftliche Krisen 
 
        Ein perfektes Leben gibt es nicht und jeder Mensch muss verschiedene Krisen bewältigen. Zudem leben wir in einer komplexen Welt, deren wirtschaftliche und politische Zusammenhänge oft schwer verständlich sind. Wenn Menschen versuchen, komplexe Konflikte oder Krisen zu erfassen, ist es oft schwierig, einen klaren Überblick über die Zusammenhänge und Ursachen zu gewinnen. In den Biografien von Souveränist:innen finden sich häufig Krisen wie berufliches Scheitern oder finanzielle Schieflagen, die nicht zufriedenstellend bewältigt wurden. Auch familiäre Brüche können eine Rolle spielen. 07  Das daraus resultierende Gefühl von Ungerechtigkeit und Hilflosigkeit verstärkt das Bedürfnis nach innerem Gleichgewicht und Lösungsansätzen. Zudem sind diese individuellen Krisen in globale Entwicklungen eingebettet: Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Coronakrise – und aktuell die Angst vor einem Krieg in Europa bzw. Deutschland. Für viele Menschen ist das Gefühl von Hilflosigkeit und Kontrollverlust, das durch Krisen entstehen kann, am belastendsten. 
 
        Krisenerleben kann somit durch den empfundenen Kontrollverlust und die damit einhergehende Suche nach Orientierung eine erhöhte Anfälligkeit für neue Weltbilder und extremistische Propaganda begünstigen. 08  
 
        Internet und soziale Netzwerke 
 
        Die anhaltenden gesellschaftlichen Krisen haben zunehmend zu einem Vertrauensverlust in demokratische Institutionen geführt. 09  Dies begünstigt die Verbreitung von Verschwörungsmythen, die dem Staat seine rechtliche und politische Souveränität absprechen. Soziale Netzwerke bieten mit ihren Algorithmen und Vernetzungsmöglichkeiten eine ideale Plattform für die schnelle Verbreitung solcher Inhalte. Zudem fördern sie das Gefühl von Zugehörigkeit, Selbstwert und Erhöhung, was in Krisensituationen zentrale Bedürfnisse sind.
 
        KATALYSATOREN DER PSYCHE
 
        Persönlichkeit ist zum Teil genetisch bedingt und entsteht maßgeblich aus dem Zusammenspiel von individueller Veranlagung und Umwelteinflüssen. Sie ist relativ stabil über die Zeit hinweg und prägt das Denken, Fühlen und Verhalten eines Menschen. 10  Die Persönlichkeit eines Menschen beeinflusst auch, was er zur Aufrechterhaltung seiner psychischen Stabilität braucht. 
 
        Im Zusammenhang mit Verschwörungsmythen, die bei Radikalisierungsprozessen eine handlungsleitende Funktion übernehmen können, spielen auch Persönlichkeitsstrukturen eine Rolle. 11  Zur Stabilität der Persönlichkeit tragen Abwehrmechanismen bei, die in Konfliktsituationen dazu dienen, Ängste zu bewältigen. Sie können jedoch auch negativ wirken, wenn sie eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Krise verhindern. Dadurch wird die Anpassungsfähigkeit eingeschränkt, was wiederum zu weiteren Belastungen und Konflikten führen kann.
 
        Im Folgenden werden Persönlichkeitsstrukturen und Abwehrmechanismen beschrieben, die bei gefestigten bzw. radikalisierten Souveränist:innen vermutlich häufiger zu finden sind. Dabei ist zu beachten, dass Menschen in der Regel nicht nur eine Persönlichkeitsstruktur aufweisen, sondern eine Kombination verschiedener Denk- und Verhaltensmuster. Einige dieser Muster können dabei stärker ausgeprägt sein.
 
        Narzisstische Persönlichkeitsstruktur
 
        Zur Regulierung ihres Selbstwertgefühls sind narzisstische Personen darauf angewiesen, sich in anderen Menschen zu spiegeln. 12  Typische Abwehrmechanismen sind dabei Idealisierung und Abwertung. Führende Souveränist:innen umgeben sich mit Anhänger:innen, die ihre Grandiosität bestätigen (Idealisierung). Bleibt diese Bestätigung aus, reagieren sie häufig mit narzisstischer Kränkung oder Wut (Abwertung). 
 
        Verschwörungsmythen sprechen diese Persönlichkeitsstruktur besonders an, da die Zugehörigkeit zu einer „wissenden Spezialgruppe“ das Selbstwertgefühl steigert. Zudem erfahren führende Figuren in der Szene durch ihren Einfluss in sozialen Netzwerken und innerhalb der souveränistischen Gruppe eine kontinuierliche narzisstische Bestätigung. 
 
        Zwanghafte Persönlichkeitsstruktur
 
        Zwanghafte Menschen sind strukturiert, regelorientiert und weniger emotional. Sie streben nach Kontrolle, was sich in detaillierten und teils pseudowissenschaftlichen Argumentationen zeigt – typisch für Schriftsätze von Souveränist:innen. Gängige Abwehrmechanismen sind dabei Rationalisierung bzw. Intellektualisierung, bei denen die intensive Auseinandersetzung mit Details – etwa in Schriftsätzen – der psychischen Entlastung dient, sowie Affektisolierung, bei der Emotionen von der kognitiven Verarbeitung abgespalten werden. Auch Reaktionsbildung spielt eine Rolle: Rationalität wird dabei in ihr Gegenteil verkehrt, etwa wenn Souveränist:innen Fakten mit irrationalen Gegenthesen begegnen.
 
        Paranoide Persönlichkeitsstruktur 
 
        Bei der paranoiden Persönlichkeitsstruktur ist Vorsicht im Umgang mit anderen Menschen zentral. Da andere häufig als potenzielle Ausnutzer:innen oder schädigende Personen wahrgenommen werden, muss zunächst Vertrauen aufgebaut werden. Menschen mit diesem Persönlichkeitsstil neigen dazu, in den Handlungen anderer verborgene Absichten zu vermuten. Entsprechend gewinnen emotionale Distanz und das Streben nach Kontrolle durch Unabhängigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen an Bedeutung.
 
        Das Misstrauen äußert sich typischerweise in einem zentralen Abwehrmechanismus: der Projektion. Dabei werden eigene Gefühle – in diesem Fall Feindseligkeit – auf andere übertragen. So wird beispielsweise angenommen, „die da oben“ wollten dem Volk schaden oder im Geheimen gegen es agieren. 
 
        Emotional-instabile Persönlichkeitsstruktur (Borderline)
 
        Menschen mit emotional-instabiler Persönlichkeitsstruktur erleben häufig sehr intensive Emotionen. Typisch sind dabei Stimmungsschwankungen, die durch einen schnelleren Wechsel emotionaler Zustände verursacht werden. Eine zentrale Herausforderung besteht in der Wahrnehmung und Regulation dieser Emotionen. 
 
        Ein zentraler Abwehrmechanismus ist Spaltung, die der Spannungsregulation dient. Im Zusammenhang mit Verschwörungsdenken zeigt sich dies darin, dass komplexe Sachverhalte stark vereinfacht und in ein Schwarz-Weiß-Denken überführt werden, bei dem beispielsweise eine Einteilung in „Gut“ und „Böse“ erfolgt.
 
        Diese Abwehrmechanismen der Persönlichkeitsstrukturen scheinen zunächst dazu geeignet zu sein, Krisenerleben zu bewältigen. Tatsächlich wirken sie jedoch schädlich in Form von Hinwendung zu extremistischer Propaganda und Verschwörungsmythen und fördern eine zunehmende Radikalisierung. Dies geschieht insbesondere dadurch, dass dem Gefühl von Kontrollverlust und Ohnmacht Handlungsmöglichkeiten im Internet gegenübergestellt werden. 
 
        Rechtsextreme und demokratiefeindliche Gruppierungen nutzen diese psychischen Mechanismen in Kombination mit der schnellen und weitreichenden Verbreitungsmöglichkeit über digitale Plattformen gezielt zur Rekrutierung neuer Anhänger:innen – und das zunehmend erfolgreich. 
 
        PSYCHOSOZIALE DYNAMIKEN
 
        Die beschriebenen Persönlichkeitsstrukturen und Abwehrmechanismen verdeutlichen, wie individuelle Krisenerfahrungen verarbeitet und teilweise in dysfunktionale Bewältigungsstrategien überführt werden. Diese psychologischen Grundlagen schaffen einen Nährboden, auf dem Verschwörungsmythen und radikale Ideologien wirken können. Um den Prozess der Hinwendung zu extremistischen Weltbildern systematisch zu erfassen, schlagen Alex S. Wilner und Claire-Jehanne Dubouloz ein dreiphasiges Modell vor, das den Verlauf von der initialen Krisenerfahrung bis zur vollständigen Übernahme eines Verschwörungsmythos beschreibt. 13  
 
         
          	Trigger Phase: In Zeiten der Krise sind Menschen empfänglicher für neue Ansichten und extremistische Propaganda. Die Hinwendung zu Verschwörungsmythen ist in diesem Kontext eine dysfunktionale Coping-Strategie, um mit der Krise umzugehen. 14  
 
          	Changing Phase: Der Mensch erhält (vermeintliche) Antworten auf die Ursachen der Krise. Dies ermöglicht eine innere Neuordnung der Welt und vermittelt ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Gleichzeitig wird ein Gegner definiert – im Fall der Souveränist:innen ist das der Staat bzw. „die Eliten“. 
 
          	Outcome Phase: Da Souveränist:innen ihre persönliche Krise nicht erfolgreich bewältigen konnten, kommt dem Mythos nun eine entlastende Funktion zu. Es wird nicht nur ein Schuldiger benannt, sondern es werden auch „Strategien“ angeboten, um sich zur Wehr zu setzen. Beispielsweise sollen behördliche Schreiben mit der Begründung beantwortet werden, sie seien nicht legitimiert – oder es wird behauptet, man lehne Vertragsangebote der „BRD GmbH“ ab, da sie keine juristische Person sei. Dies geschieht selbstverständlich aus der Perspektive der Verschwörungsideologie.
 
        
 
         Die Identität eines Menschen bildet das Fundament für Selbstvertrauen und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Sie gibt dem Leben Orientierung. Die Hinwendung zum Souveränismus wirkt letztlich sozial identitätsstiftend. 15  Dadurch wird eine Loslösung von diesem Verschwörungsglauben erheblich erschwert. 
 
        GRUPPENDYNAMIKEN
 
        Innerhalb der Szene zeigen sich weitere Akzentuierungen und soziale Dynamiken. Neben den bereits dargestellten Persönlichkeitsstilen lassen sich beispielsweise auch histrionische und schizoide Merkmale beobachten. Personen mit histrionischen Tendenzen suchen gezielt nach Aufmerksamkeit, dramatisieren Inhalte und wirken durch ihre Emotionalität gruppendynamisch mobilisierend, insbesondere bei öffentlichen Auftritten oder in den sozialen Medien. Sie fungieren häufig als lautstarke Multiplikator:innen, die ideologische Narrative emotional aufladen und in die Öffentlichkeit tragen.
 
        Schizoide Persönlichkeitsakzentuierungen äußern sich hingegen eher durch emotionale Distanziertheit, Rückzugstendenzen und ein hohes Maß an Eigenwilligkeit. Dennoch tragen auch sie durch ihre intellektuell-abstrakten Denkansätze zur Entwicklung komplexer Verschwörungsnarrative bei, insbesondere im digitalen Raum. In Foren oder verschlüsselten Gruppen entwickeln sie mitunter pseudojuristische Argumentationsketten oder alternierende Realitätsmodelle, die innerhalb der Szene als „Beweise“ zirkulieren.
 
        Die Kombination dieser unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale kann zur Stabilisierung der Gruppe beitragen. Denn während emotionalisierte Akteur:innen Aufmerksamkeit und mediale Präsenz erzeugen, liefern intellektualisierte Mitglieder die argumentativen Fundamente für die ideologische Konstruktion. Diese Symbiose erhöht die Reichweite der Szene und verleiht ihr zugleich Legitimation und Komplexität. Natürlich bringt die Unterschiedlichkeit auch Spannungen mit sich. Dies zeigt sich darin, dass Gruppierungen zentrale Ideen und grundlegende ideologische Argumente unterschiedlich auslegen. Es gibt verschiedene Gruppen und Einzelpersonen, die ihnen auf eigene Weise folgen. 
 
        SOZIALE FUNKTION
 
        Ein zentrales Element, das häufig übersehen wird, ist die soziale Funktionalität der Szene. Für viele Personen ist die souveränistische Gruppe nicht nur eine ideologische Heimat, sondern auch ein sozialer Ersatzraum mit klaren Rollenbildern, Aufgaben, Status und Zugehörigkeit. Dadurch wird sie zu einer Art Ersatzfamilie, in der psychische Belastungen kompensiert werden.
 
        Gerade für Menschen mit instabilen Lebensverläufen oder multiplen Krisenerfahrungen entsteht so ein soziales Auffangbecken, das die emotionale Abhängigkeit von der Gruppe intensiviert. Loyalitätsforderungen, Abschottung gegenüber Außenstehenden und kollektive Feindbilder stabilisieren die Gruppe intern und erschweren entsprechend einen Ausstieg.
 
        Darüber hinaus wirken rekrutierende Dynamiken oft rekursiv. Wer einmal für eine „Wahrheit“ gewonnen wurde, dient schnell selbst als Multiplikator:in. So entstehen sich selbst verstärkende Rekrutierungs- und Radikalisierungsschleifen, die durch positive Rückkopplung in den sozialen Medien (Likes, Shares, Kommentare) emotional verstärkt werden.
 
        Der Rekrutierungsprozess ist somit nicht nur rational erklärbar, sondern auch tief emotional verwurzelt. Es geht um Zugehörigkeit statt Argumente, um Identität statt Analyse, um Sinn statt Fakten. 
 
        FAZIT
 
        Bei der Rekrutierung von Anhänger:innen der souveränistischen Bewegung sowie von Personen mit verschwörungsideologischem Denken allgemein wirken sehr stark psychosoziale Dynamiken. Radikalisierungsprozesse entstehen dabei nicht primär durch ideologische Überzeugungen, sondern häufig durch soziale und emotionale Faktoren. 
 
        Zentral ist dabei ein Missstand zu Beginn, der zu einem Kontrollverlust, einem Ungerechtigkeitsempfinden und der Suche nach Lösungen führt. Verschwörungsideologische Narrative bieten ein scheinbar logisches Ordnungssystem, das Sicherheit und Kontrolle wiederherstellt. Zudem verstärken soziale Netzwerke diese Wirkung durch vermeintlich exklusive Gemeinschaftserfahrungen, die ein starkes Zugehörigkeitsgefühl vermitteln. So kann individuelles Krisenerleben in kollektive Zugehörigkeit überführt werden. 
 
        Diese Dynamiken verdeutlichen, dass Prävention nicht allein auf sicherheitsbehördlicher Ebene ansetzen darf. Stattdessen müssen sozialpädagogische, psychologische und bildungspolitische Maßnahmen deutlich stärker einbezogen werden. Eine wirksame Gegenstrategie sollte die Stärkung individueller Resilienz, die Förderung kritischer Medienkompetenz und die Förderung sozialer Einbindung berücksichtigen. Insbesondere sollte dabei versucht werden, dem individuellen Missstand bzw. der auslösenden Krise der Person zu begegnen. Damit kann die Attraktivität extremistischer Gruppen langfristig reduziert werden. 
 
        Für die Präventionspraxis bedeutet dies: Neben repressiven Maßnahmen sind niedrigschwellige Angebote erforderlich, die Menschen in Krisensituationen soziale Einbindung, Beratung und Perspektiven eröffnen. Diese Angebote müssen für die Dynamiken der Rekrutierung sensibilisiert sein, um frühzeitig intervenieren zu können. Prävention wirkt am besten, wenn sie die individuellen Lebenslagen ernst nimmt und Räume für Selbstwirksamkeit schafft. 
 
         
           KAROLINE ROSHDI  
ist Kriminalpsychologin mit den Schwerpunkten Bedrohungsmanagement und Gewaltprävention.
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          SIMON STRAUẞ 
 
           KULTURREPUBLIK DEUTSCHLAND 
 
          Das linksliberale Weltbild als Norm hat an Selbstverständlichkeit eingebüßt. Die Suggestion eines wirklichen politischen Wechsels, seit jeher ein attraktives Bindemittel des Politischen, ist von links nach rechts gewandert. Darin ist ein entscheidender Kulturwandel zu erkennen.
 
        
 
         
          JULIUS HEINICKE
 
           KULTURPOLITIK IN DER BUNDESREPUBLIK 
 
          Kulturpolitik umfasst eine Vielzahl von Akteuren und Institutionen. Die Geschichte wie auch die gegenwärtigen politischen Debatten zeigen, dass vor allem die Inhalte von Kulturpolitik umkämpft sind und mitunter Gefahr laufen, instrumentalisiert zu werden.
 
        
 
         
          BIRGIT MANDEL
 
           KULTURELLE TEILHABE IM WANDEL. MENSCHENRECHT, PRIVILEG, GARANT FÜR DEMOKRATIEFÄHIGKEIT 
 
          Kulturelle Teilhabe bietet Potenziale für soziale und politische Teilhabe, kann individuelle Perspektiven erweitern und Empathie für andere Lebensweisen stimulieren. Sie fördert damit Demokratiefähigkeit und ist auch für die Zukunft der Demokratie essenziell.
 
        
 
         
          CHRISTINE WINGERT
 
           KULTURPOLITIK IN LÄNDLICHEN RÄUMEN. DIVERSES AKTEURSFELD, VIELFÄLTIGE STRATEGIEN 
 
          Für kulturpolitische Aufgaben in ländlichen Räumen sind diverse Akteure auf allen politischen Ebenen verantwortlich. Zunehmend werden Strategien für die Unterstützung kultureller Teilhabe in ländlichen Regionen verfolgt, die auf deren Zusammenspiel setzen.
 
        
 
         
          TORSTEN HOFFMANN
 
           KAPERUNG UND KORREKTUR. ZUM NEURECHTEN KULTURKAMPF MIT LITERARISCHEN KANONES 
 
          Längst trägt die Neue Rechte ihre Kulturkämpfe auch im literarischen Feld aus und betreibt dabei eine intensive Literaturpolitik. Sie publiziert und rezensiert – und inszeniert sich dabei als „Lesebewegung“. Partei- und Literaturpolitik verschwimmen zusehends.
 
        
 
         
          MATTHIAS CORNILS
 
           STAATLICHE KULTURPOLITIK UND KUNSTFREIHEIT 
 
          Das Verhältnis von Staat und Kunst ist nicht zuletzt wegen der engen Verflechtung beider Bereiche voraussetzungsreich. Erwartungen demokratisch legitimierter Träger und Förderer stoßen auf Autonomieansprüche der Kultureinrichtungen sowie der Künstler selbst.
 
        
 
         
          MEIKE LETTAU
 
           AUSWÄRTIGE KULTURPOLITIK ZWISCHEN AUSTAUSCH, WERTEVERMITTLUNG UND EINFLUSSNAHME 
 
          Auswärtige Kulturpolitik gilt als dritte Säule der deutschen Außenpolitik. Sie gestaltet internationale Kulturbeziehungen im Spannungsfeld zwischen Dialog und Kooperation mit Partnerländern einerseits und Wertevermittlung und Einflussnahme andererseits.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens. Was wir im Großen und Kleinen tun, welche Ideen wir diskutieren und artikulieren, welche Dinge wir hervorbringen – all das ist von unserer kulturellen Umgebung beeinflusst und prägt sie zugleich mit. Kultur als „Gesamtheit der unverwechselbaren geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Eigenschaften“, wie es in der Erklärung der UNESCO-Weltkulturkonferenz von 1982 heißt, umfasst nicht nur Kunst, Musik und Literatur, sondern auch unsere Art des Zusammenlebens, unsere Wertesysteme, Traditionen und Überzeugungen. Für die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bundestages, die 2007 ihren umfangreichen Abschlussbericht vorlegte, ist sie schlicht das „Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht und auf das sie baut.“
 
        Über die Stabilität dieses Fundaments wird von Zeit zu Zeit leidenschaftlich gestritten. Dabei geht es etwa um Fragen der öffentlichen Finanzierung von Kultur in Zeiten knapper Kassen, um eine mögliche Neuausrichtung der Kulturförderung oder um die Ausgestaltung und Verbesserung kultureller Teilhabe und Bildung. Hitzig wird es meist bei Fragen von Geschichte und Identität: Wie soll mit nationalsozialistischer, sozialistischer und kolonialer Vergangenheit umgegangen werden? Wo liegen die Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit im Rahmen kultureller Tätigkeiten und Veranstaltungen? Welche Rolle soll der Staat bei der gesellschaftlichen Verhandlung dieser Fragen spielen, und wie autoritativ darf er dabei sein?
 
        Wie auch immer man sich inhaltlich zu den einzelnen Fragen positioniert: Ihre konstruktive Beantwortung ist wichtig für die kulturelle Identität einer demokratischen Gesellschaft. Wenn allenthalben von „Kulturkämpfen“ die Rede ist, sollte man nicht aus dem Blick verlieren, dass das Streiten und Ringen um Haltungen und Handlungen zum Kern der liberalen Demokratie gehört. Die Positionen anderer nicht vorschnell als illegitim zu diskreditieren und die eigene Ansicht gelegentlich zu hinterfragen, ist eine kulturelle Leistung, die pluralistischen Gesellschaften zwar mitunter viel abverlangt, letztlich aber Teil ihrer Stärke ist.
 
         Sascha Kneip 
 
      

       
        ESSAY
 
        KULTURREPUBLIK DEUTSCHLAND
 
          Simon Strauß 
 
        Anfang September 2025 gab Katarzyna Wielga-Skolimowska, die künstlerische Leiterin der Kulturstiftung des Bundes, dem Deutschlandfunk ein Interview. Als Repräsentantin einer der größten nationalen Kulturförderanstalten Europas, die ein jährliches Budget von 30 bis 40 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt verwaltet, hat ihr Wort besonderes Gewicht. Der polnischen Theaterwissenschaftlerin, die nicht nur das Polnische Institut in Berlin geleitet, sondern auch ein Goethe-Institut in Saudi-Arabien aufgebaut hat, ging es im Interview neben den üblichen Kürzungsdystopien und Werbeblöcken in eigener Sache auch um die kulturelle Gestimmtheit in Deutschland. Also um die Frage, in welchem Bewusstsein sie das Land gerade nach Bedeutung suchen sieht.
 
        Aus dem Hauptstadtstudio, „auf der einen Seite mit Blick auf das Parlament, auf der anderen mit Blick auf das Kanzleramt“, wie der Moderator ihre gemeinsame Beobachterposition mit nur halbherzig kaschiertem Zentrums-Stolz umschrieb, teilte Wielga-Skolimowska mit, für wie bedrohlich sie die Lage hält. Sich selbst zur „Kassandra“ ausrufend, warnte sie davor, dass „die Frage, wie unabhängig oder eigenständig die Kultureinrichtungen sind, auch in Deutschland kommen wird“. 01  Schon jetzt sei eine „schleichende Veränderung“ spürbar, würden Landräte Einfluss auf Kultureinrichtungen ausüben wollen, käme es vermehrt zu „Kleinen Anfragen“ in kulturellen Angelegenheiten im Parlament, werde beispielsweise das Bauhaus ideologisch angegriffen, würden historische Orte „umgedeutet“. 
 
        Die Aufzählung der profilierten Kulturförderin klingt bedrohlich. Ist der Kulturkampf von rechts schon in vollem Gange? Nur die „schleichende Veränderung“ eben so „schleichend“, dass man ihre Fortbewegung nicht ernst genug nimmt? Die Beantwortung dieser Fragen kann man sich leicht oder etwas schwerer machen. Leicht kann man es sich machen, wenn man auf sie mit „ja“ oder „nein“ antwortet. Diejenigen, die sie bejahen, verweisen auf Fälle, in denen Kulturveranstaltungen das Geld gestrichen, Führungskräfte ausgewechselt, Auftritte prominenter Linksliberaler abgesagt oder in Landtagen martialisch klingende Anti-Diversitäts-Anträge von der AfD eingereicht werden. 
 
        Als paradigmatisches Beispiel für einen wachsenden politischen Druck von rechts auf die Kultur wird beispielsweise die Debatte um das „Osten“-Festival in Bitterfeld-Wolfen ins Feld geführt. Im Rahmen der Festival-Ausgabe 2024 stellte eine ukrainische Kunststudentin Attrappen von Molotowcocktails aus, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu kommentieren, außerdem projizierte eine Leipziger Kunststudentin ein Kalb mit einem ins Fell rasierten Hakenkreuz auf eine Wand, um auf die „Normalisierung faschistischer/rassistischer Parolen“ 02  hinzuweisen, wie es in einem auf dem Branchenportal „nachtkritik.de“ ausführlich veröffentlichten Tagebuch der beiden Festival-Kuratoren heißt. Dort wird ebenfalls davon berichtet, dass ein AfD-Politiker die Kunstwerke zum Anlass für eine gerichtliche Klage genommen und außerdem im Kommunalwahlkampf gegen die internationalistische Ausrichtung des Festivals polemisiert habe. Abgeleitet davon ist als Resümee zu lesen, dass in Deutschland „die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit erheblichen Angriffen ausgesetzt“ sei. 
 
        Doch was heißt das genau: „erhebliche Angriffe“? Die Kuratoren rekurrieren dafür auf das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt. Darin heißt es: „Die vornehmste Aufgabe aller Kunst besteht darin, kulturelle Identität zu pflegen. Die deutsche Identität ist so auch das Resultat deutscher Kunst, vor allem der sich im öffentlichen Raum vollziehenden Bühnenkunst. Leider wird die Kunst unserer Tage dieser ihrer Verantwortung kaum noch gerecht – im Gegenteil. (…) Bestenfalls wird auf unseren Bühnen noch nichtssagende Unterhaltung, Abseitiges oder Internationales ohne Bezug zu unserem Land gezeigt. (…) Deshalb will die AfD mit Staats- und Steuergeld nur noch solche Kunst fördern, die ihrer eigenen deutschen Kultur grundsätzlich bejahend gegenübersteht. Wir sind (…) gewillt, auch massive Einschnitte zu vertreten. (…) Eine Agitation gegen das eigene Volk muss nicht durch den Staat, der aus diesem Volk besteht, finanziert werden.“ 03  Was auf den ersten Blick wie eine kulturrevolutionäre Agenda klingt, wirkt auf den zweiten Blick eher wie eine wohlfeile Strategie, um im Fall der Machterringung weniger beziehungsweise kein Geld für Kultur ausgeben zu müssen. Welche Kunst wäre das denn auch, die „ihrer eigenen deutschen Kultur grundsätzlich bejahend gegenübersteht“? Wahrscheinlich bliebe mit diesem Raster nicht viel anderes übrig als eine von KI generierte Popmusik à la „Traditionshüter“, die rechtsbanale Weltanschauungen von einer gefakten Helene-Fischer-Stimme vortragen lässt. 04  Die Kuratoren jedenfalls kommentieren das Wahlprogramm der AfD mit dem Ausruf „Okay. Man kann sich auf das Schlimmste gefasst machen!“ Das Schlimmste – was wäre das genau?
 
        In ihrem Fall wahrscheinlich die Absage des Festivals. Davon kann aber keine Rede sein. Auf der Website wird jetzt schon die nächste Ausgabe im September 2026 angekündigt. Den Obstruktionsversuchen der AfD scheinen also jenseits der rabiaten Stimmungsmache bisher keine strukturellen Konsequenzen zu folgen. Im Gegenteil hat sogar eine strukturelle Weiterentwicklung stattgefunden: Seit dem Frühjahr 2025 gibt es ein Festivalbüro, das dauerhaft in Bitterfeld etabliert ist und durch ein Förderprogramm der Europäischen Union finanziert wird. Es scheint fast, als ob die von rechts rhetorisch attackierte Kultur mit einer trotzigen Institutionalisierung reagiert hätte.
 
        VIBE SHIFT?
 
        Bei der oft emotional gestellten Frage, ob wir in Deutschland gerade einen „Shift“ zu einer rechten Kulturdominanz erleben, muss man sich zunächst einmal nüchtern vor Augen führen, dass die beiden Seiten zueinander in einem Missverhältnis stehen. Anders gesagt: Drohung steht gegen Struktur. Während von rechts gedroht, eingeschüchtert und rhetorisch angegriffen wird (und das wird es!), kann die von rechts attackierte Kultur bislang nach wie vor auf Fördermittel zugreifen, ihre Programmhoheit behaupten und strukturelle Rahmen setzen. Viel hat bei der Rede vom rechten Kulturkampf also mit einer Vorstellung davon zu tun, was passieren könnte – weniger mit dem, was gerade passiert. Denn anders als etwa in den Vereinigten Staaten, Ungarn oder Italien, wo rechte Kulturpolitik tatsächlich umgesetzt wird – wobei sich diese Umsetzung bislang vornehmlich auf die Auswechslung von Führungspersönlichkeiten zu beschränken scheint –, sind hierzulande noch keine harten Fakten eines rechten Strukturwandels zu konstatieren.
 
        Also gibt es Angriffe, aber keine Treffer? So einfach ist die Sache ebenfalls nicht. Denn auch das bloße „Nein“ auf die Frage nach einem rechten Kulturwandel führt nicht weit genug. Vermehrt ist inzwischen nämlich die Rede von einem „vorauseilenden Gehorsam“, den manche Kulturinstitutionen üben würden, um einer etwaigen Kritik von rechts zuvorzukommen. Das ist ein heikler, weil empirisch schwer fassbarer Umstand. Die Frage etwa, ob ein Theater oder Museum sein Programm aus Furcht vor einem kommenden rechten Zeitgeist anpasst oder weil es sich schlicht für den italienischen Futurismus oder eine Adaption von Ernst-Jünger-Texten interessiert – ob also Opportunismus oder Diversitätsinteresse dahinterstehen –, lässt sich nicht leicht beantworten. Konkrete Beispiele für eine solche Verschiebung im Programm lassen sich noch nicht anführen. Einen Sonderfall stellen vielleicht manche ostdeutschen Bühnen dar, die seit einiger Zeit auffällig offensiv die DDR-Kulturgeschichte ins Schaufenster stellen und damit möglicherweise auf retrospektive Sehnsüchte ihres Publikums reagieren. So wird beispielsweise eine Adaption des Romans „Spur der Steine“ von Erik Neutsch an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt/Oder zu einer kleinen Feierstunde der ostdeutschen Identitätssuche, „untermalt mit mitreißender Musik von den Puhdys, Karussell, Karat, Renft und vielen anderen“. 05  
 
        Von Jean-Raspail- oder Ayn-Rand-Schwerpunkten an bundesdeutschen Theatern hört man allerdings bislang nichts. Und auch das Programm der in Deutschland staatlich subventionierten Literaturhäuser, Hochschulen oder öffentlich-rechtlichen Medienanstalten scheint sich bisher einem etwaigen rechten Zeitgeist noch nicht angepasst zu haben. Dass kulturelle Institutionen, die vom Staat finanziert werden, nach politischen Machtwechseln hier und da neue Leitungspersönlichkeiten bekommen, ist an sich kein Grund für Nervenzusammenbrüche. Dass Intendantinnen mit einem rechten Parteibuch – wie etwa die neue Leiterin des venezianischen Opernhauses La Fenice – dabei mit größerem Zweifel betrachtet werden als vergleichbare Persönlichkeiten mit einem linken Moralausweis, mag im Angesicht der verbrecherischen Inbesitznahme von Kultur durch rechte Politik im vergangenen Jahrhundert sinnfällig scheinen – im Sinne einer ausgleichenden Gerechtigkeit heute ist es nicht. Überhaupt stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die Warnung vor einem rechten Kulturwandel und eine fehlende eigene politische Standortbestimmung zueinander stehen.
 
        PROGRESSIVE WELTANSCHAUUNG ALS NORM
 
        Kehren wir dafür noch einmal kurz zum eingangs erwähnten Interview mit der Leiterin der Bundeskulturstiftung zurück. Dort berichtet sie an einer Stelle eindrücklich von erschreckenden Einflussnahmen der rechten polnischen Regierung auf ihre kuratorische Tätigkeit als Leiterin des Polnischen Kulturinstituts in Berlin, gibt explizit Auskunft über die Verfahrensweise einer rechten Kulturpolitik, die sich offenbar vor allem dadurch auszeichnet, unliebsame Personen auf rote Listen zu setzen. Interessant ist im Zusammenhang einer fehlenden eigenen Standortbestimmung die Art, wie Wielga-Skolimowska den Vorgang beschreibt: „Man versucht, die, die man als progressiv betrachtet, was immer das auch heißt, Olga Tokarczuk oder andere, einfach nicht einzuladen.“ 
 
        In der rhetorischen Parenthese „was immer das auch heißt“ offenbart sich eine Strategie der verweigerten Zeichensetzung, die das Linksliberale als unpolitische Norm inszeniert. Eine Strategie, die sich selbst und ihr Publikum daran gewöhnt hat, dass kulturelle Institutionen und Praktiken mit einem Standort assoziiert sind, der nicht gesondert ausgewiesen werden muss. In der lässig als lästige Konvention abgetanen Praxis der politischen Vorzeichensetzung offenbart sich ein Begriff vom Politischen, der die progressive Weltanschauung als Norm konstruiert und jede Abweichung von ihr für einen Systemfehler hält. Dadurch wird willentlich übersehen, dass beispielsweise jemand wie die Schriftstellerin Olga Tokarczuk, die schon in ihrem Wikipedia-Eintrag mit Berufung auf internationale Zeitungen als „a leftist and a feminist“ 06  beschrieben wird, sehr wohl einem politischen Milieu zuzurechnen ist, das mit den Gesinnungsadjektiven progressiv, liberal oder proeuropäisch charakterisiert werden darf. Es geht nicht darum, diese Vorzeichen abzuwerten, es geht darum, sie als solche zu erkennen. Und nicht so zu tun, als wäre man selbst längst über die Notwendigkeit hinaus, den eigenen politischen Standort zu klären. 
 
        Vielleicht ist das der eigentliche Streitpunkt unseres gegenwärtigen Kulturkampfes: dass die einen ihre ideologische Positionierung eindeutig zu erkennen geben, während die anderen ihren politischen Standort hinter Normbehauptungen verstecken. Sich in gewisser Weise zu fein dafür sind, ihre Gesinnungsposition zu erklären, nach dem Motto: Das ist doch eh klar. Wir sind an einem deutschen Theater. 2025!
 
        Aus der Wissenschaft kommt der Gedanke einer Standortabhängigkeit jeder Wirklichkeitsbeschreibung – die Klärung der eigenen Beobachterposition gehört mittlerweile zum Handwerkszeug erkenntnistheoretisch informierter Forschung. Im deutschen Kulturbetrieb scheint dieses Handwerkszeug allerdings nicht in Gebrauch zu sein. Stattdessen versichert man sich gegenseitig seiner politischen Unabhängigkeit, weil man das Linksliberale stillschweigend zur Norm erklärt hat. Eine Norm, die sich nicht erklären muss. Deshalb hält man es beispielsweise für selbstverständlich, dass ein Theater mit einem linksliberal-progressiv orientierten Rechercheverbund wie „Correctiv“ kooperiert, aber für skandalös, wenn ein migrationskritischer Regisseur wie Alvis Hermanis dort engagiert wird.
 
        Bei aller berechtigten Furcht vor einem drohenden rechten Einfluss auf die Kultureinrichtungen in diesem Land: Hat man sich in der Vergangenheit in gleicher Weise vor einem politischen Druck von links gefürchtet? Oder sind das nach wie vor zwei unterschiedliche Maßeinheiten? Heißt Einfluss von rechts auszuüben, die Kultur als solche zu bekämpfen? Bedrohen Kleine Anfragen der AfD gleich die Kunstfreiheit im Großen? Entwertet ein despektierlicher Anwurf gegen das Bauhaus schon unsere Erzählung von der deutschen Moderne?
 
        KULTUR UND DEMOKRATIE
 
        Die daraus abgeleitete Frage lautet, ob es eine Unterscheidung zwischen demokratiefreundlichen und demokratiefeindlichen Formen der Kultur gibt. Die Kuratoren des „Osten“-Festivals sind in dieser Sache entschieden: „Wir denken: ja, in einer Demokratie werden eher demokratiefördernde Projekte unterstützt, während Fackelmärsche und Sonnenwendfeiern nicht so gut ankommen.“ Interessant. Das würde bedeuten, dass eine Demokratie nur solche Kultur fördern sollte, die ihr selbst zugutekommt. Ein recht funktionalistischer Ansatz – und einer, der sich in seiner Begründungsstruktur am Ende gar nicht so sehr von dem „grundsätzlich bejahenden“ Kulturwunsch der AfD unterscheidet. In beiden Fällen wird die Kultur als Mittel zum Zweck in den Dienst genommen. Ein Mittel, das etwas unterstützen und bejahen soll – entweder die liberale Demokratie oder ein bierselig-banales Deutschlandgefühl.
 
        Die Kultur sagt aber nicht „ja“ oder „nein“. Das unterscheidet sie fundamental von anderen Sphären, in denen der Dezisionismus den Ton angibt. Nein, Kultur in ihrer produktiven Form ist eine Störung jeder Klarheit und Entschiedenheit. Sie verwischt und übermalt, verführt und temperiert. Wenn Demokratie eine Kultur braucht, dann nicht als Steigbügelhalterin, sondern als Gegenüber. Nicht als untergeordnete, sondern als bedingende Instanz. Nicht eine Ansammlung von ästhetischen Produktlinien, die zur Erbauung des richtigen politischen Charakters dienen, sondern eine Bedingung des Charakters selbst. Die Kultur ist am Ende das, was unserem Blick auf die Wirklichkeit Bedeutung verleiht. Oder ihm zumindest suggeriert, dass er dazu imstande ist, Bedeutung festzustellen. Da geht es um weit mehr als um politische Vorzeichen, da geht es um Prägung und Bewusstsein. Um Lebensweise. Die Kultur ist größer als die politische Vernunft. Sie entlastet den Menschen bestenfalls von seinen tagesaktuellen Überzeugungen und führt ihn ins Offene der Selbstreflexion hinaus. Dort kann er die eigentlichen Dimensionen der Verhältnisse erkennen, in denen er lebt, träumt und denkt. Deshalb verbirgt sich hinter dem schnell ausgerufenen Kulturkampf in Wahrheit ein langes Ringen um Bedeutungen.
 
        Was heißt das konkret zurückbezogen auf Deutschland im Jahr 2025? Unverkennbar ist, dass das Selbstbewusstsein rechter Bedeutungsansätze auch in diesem Land größer wird. Dass das Linksliberale als Norm an Selbstverständlichkeit einbüßt. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Veränderungsdynamik die Seiten gewechselt hat. Die Suggestion des wirklichen Wechsels, seit jeher ein attraktives Bindemittel des Politischen, ist von links nach rechts gewandert. Darin ist ein entscheidender Kulturwandel zu erkennen. Die Linken finden sich als Bewahrer ihrer Fortschrittstradition wieder, während ihr Besitzstand von rechtsrevolutionärem Denken angegriffen wird. Nonkonformismus, der ehemals stolze Bewusstseinsbegriff der Progressiven, ist inzwischen zum Signum der Rechten geworden. Die Linke ist im Würgegriff des Liberalismus an die Macht gekommen und hat sich im Verlauf zur Konvention entwickelt. Eine Konvention, die es verlernt hat, für sich und ihre Veränderungsabsichten zu werben. Die Herausforderung für das progressive Denken besteht darin, dass ein Werben für die in der Vergangenheit durchgesetzten Veränderungen keinen Reiz darstellt. Stattdessen aber so zu tun, als wären all diese Veränderungen selbstverständlich, wirkt ebenfalls provozierend. Es müsste also ein Weg gefunden werden, um die Bewahrung von Veränderung zum Programm eines besseren Morgens zu erklären.
 
        KULTURKAMPF? BEDEUTUNGSWANDEL!
 
        Vielleicht liegt genau hier ein Potenzial unseres Themas, das durch den martialischen Begriff des Kulturkampfes verdeckt wird: dass von Neuem über die Behauptungskraft politischer Ideen nachgedacht werden könnte. Und zwar nicht in erster Linie im Rahmen der Lieferanten-Logik einer Politik, die die „Probleme ihrer Bürger löst“ wie eine Sanitärfirma, die einen verstopften Abfluss reinigt. Die Probleme sind nicht in erster Linie das Problem. Die Bedeutungen, die sich wandeln, sind es. Kulturkampf heißt Bedeutungswandel – und einen solchen können wir auch in Deutschland in mancherlei Hinsicht wahrnehmen.
 
        Zu den neuen Bedeutungen, die das alte Leitdifferenzen-Ehepaar links und rechts für sich beansprucht, kommen die innovativen Disruptionen, die im kulturellen Hallraum des Digitalen spürbar sind. Hier ändern sich Bedeutungen gerade quasi im Minutentakt. Im Angesicht des revolutionären Impacts der Künstlichen Intelligenz auf unser Bewusstsein scheint sich ein ganzer Normenhaushalt von seinen traditionellen Vorstellungen einer verantwortlichen Wissensvermittlung lösen zu müssen. Mit der technologischen Revolution öffnet sich das Feld für eine gänzlich neue Kultur. Für gänzlich neue Bedeutungen, die man altehrwürdigen Kategorien wie Wissen, Meinung oder Prägung beimisst.
 
        Die optimistische Sicht auf diesen Bedeutungswandel wäre, dass der technologische Fortschritt die Chance für eine Rückkehr zu einem vor-funktionalen, ganzheitlichen Bildungskonzept bietet, einem Konzept, das dem aufgesplitterten und formalistischen Menschenbild etwas entgegensetzt. Das dabei hilft, die bislang geförderten Fähigkeiten des Auswendiglernens und der Wissensverwaltung durch Kulturtechniken der Suche und des Staunens abzulösen, sodass es bald weniger um Fakten als um Fantasie, weniger um Rechthaben als um Reflexion gehen könnte.
 
        Die pessimistische Sicht hingegen meint zu erkennen, dass sich hinter der Technologie eine Ideologie verbirgt, die zivilisationszerstörerisch wirkt. Die sich als neue Kulturtechnik ausgibt, in Wahrheit aber im Zusammenspiel mit rechtsrevolutionären Anschauungen zu einer tatsächlichen Zerstörung des Fundamentes führt, auf dem wir noch meinen, für immer sicher stehen zu können. Ob die „Zoom-Gesellschaft“, die den bedeutungsarmen Kriterien der Effizienz und Distanz folgt, gewappnet ist, dem etwas entgegenzusetzen?
 
        In Zeiten der emotionalen Rückhaltlosigkeit und politischen Spaltung gewinnt der griechische κοινωνία-Gedanke erneut an Anziehungskraft. In einer aktualisierten Version unterstreicht er die Wichtigkeit der Teilhabe. Nur wer sich als Mensch im Gegenüber erkennt, kann ein verantwortungsbewusster Bürger werden. Die Fähigkeit zur Herstellung von Nähe könnte bald zur wichtigsten Überlebenstechnik werden, um den politischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen zu können.
 
        ERINNERUNG UND GEGENWART
 
        In Deutschland ist die Frage nach dem Verhältnis von Demokratie und Kultur seit dem Ende des terroristischen Nazi-Regimes und der Bewusstwerdung des Menschheitsverbrechens Holocaust eng verbunden mit dem Verhältnis von Erinnerung und Gegenwart. Welchen ethisch bindenden Wert hat die Vergegenwärtigung des geschichtlich Fatalen in unserer Zeit? Es scheint, dass auch hier ein Bedeutungswandel stattfindet. Das zeigt sich nicht nur in Umfragen der Claims Conference, die ein erschütterndes Unwissen der jungen Generation über die Shoah feststellen. 07  Das spiegelt sich nicht nur in Fotos, auf denen Schüler vor dem Tor des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau mit rechtsextremen Gesten posieren. Das zeigt sich auch in dem akademisch-aktivistischen Versuch, die deutsche Schuldfrage auf die Verbrechen des deutschen Kolonialismus auszuweiten. Die sogenannte Postkolonialismus-Debatte im Anschluss an die verwirkte Documenta Fifteen 2022 scheint dabei allerdings das Gegenteil ihres ursprünglichen Ziels bewirkt zu haben: die leitkulturelle Kategorie der deutschen Schuld langfristig mit einer neuen Bedeutung aufzuladen.
 
        Während unter Kulturstaatsministerin Claudia Roth und vor allem unter ihrem Ministerialdirektor Andreas Görgen aus dem Kolonialismus-Turn eine Menge moralpolitischer Profit geschlagen wurde, setzt das Kultur-Kapitel im jüngsten Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD andere Schwerpunkte. Da wird beispielsweise die „Aufarbeitung der SED-Diktatur“ gleich neben die „Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Verbrechensherrschaft“ gestellt. 08  Dem Vernehmen nach haben sich in der Sondierungsrunde insbesondere Kulturpolitiker aus Ostdeutschland für diese erinnerungspolitische Akzentverschiebung eingesetzt, um der Memorialkultur in Deutschland eine neue Dimension zu geben.
 
        Aber auch von anderer Seite wird die linksliberale Hegemonie über die Erinnerungskultur infrage gestellt. Die Frage etwa, inwieweit „Israel“ gerade zu einem strategischen Interessensfeld rechter Kulturpolitik wird, ist nicht leicht zu beantworten und bedürfte einer eigenen umfangreichen Reflexion. Was aber klar scheint, ist, dass auch hier ein Bedeutungswandel der politischen Vorzeichen stattfindet. „Weil die Linke sich abkehrt, finden Juden heute Trost bei den Rechten“, 09  schreibt die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz. Und meint damit, dass die linksliberale Kultur sich nicht mehr so entschieden wie früher für alles ausspricht, was mit jüdischem Leben in Deutschland zu tun hat. Während die Bereitschaft, sich gegen den antisemitisch grundierten Israelhass vor allem im migrantischen Milieu zu wenden, bei Linksliberalen abnimmt, nimmt sie bei Rechtskonservativen deutlich zu.
 
        AUTONOMIE STATT AUTARKIE
 
        Bedeutungswandel also, wohin man schaut. Das, was wir mit dem Begriff des Kulturkampfes bezeichnen und damit in den überschaubaren Bereich kultureller Fehden um Gendersterne und Diversitätsleitfäden einordnen wollen, berührt in Wahrheit das weite Feld eines sich fundamental wandelnden Bewusstseins. Eines Bewusstseins, das sich seines eingeübten Verhältnisses zur Demokratie nicht mehr sicher scheint. Das zumindest die linksliberale Hegemonie über das politische Denken infrage stellt und Fortschrittlichkeit nicht mehr als einzige Norm, sondern als eine Möglichkeit unter anderen sieht. Eines Bewusstseins schließlich, das die Standortbestimmung auch von jenen verlangt, die sich unter dem Deckmantel der Neutralität an den dominierenden Zeitgeist anschmiegen. Dass dieser Zeitgeist auch in Deutschland bald nicht mehr nach links, sondern eben nach rechts ausschlagen könnte, scheint inzwischen denkbar. Die Kultur müsste daher schon jetzt daran arbeiten, sich von ihren politischen Hegemonialkräften zu emanzipieren. Müsste versuchen, zum Bollwerk einer eigenen Ordnung und Ethik zu werden. Sich selbstbewusst als Gegenüber der politischen Weltanschauung zu präsentieren. Sich keiner Funktionslogik unterzuordnen, keiner Lobby genügen zu wollen, sondern nach Bedeutungen Ausschau zu halten, die höher liegen als die politischen Tagesthemen.
 
        Wäre es nicht denkbar, sich die Kultur in ähnlicher Weise wie das Recht als eine zumindest teilweise von den politischen Volatilitäten unabhängige Sphäre vorzustellen? Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., hat bei seinem denkwürdigen Streitgespräch mit dem politischen Philosophen Jürgen Habermas im Januar 2004 darauf verwiesen, dass etwa auch die Idee der Menschenrechte nicht verständlich sei „ohne die Voraussetzung, dass der Mensch als Mensch, einfach durch seine Zugehörigkeit zur Spezies Mensch, Subjekt von Rechten ist, dass sein Sein selbst Werte und Normen in sich trägt, die zu finden, aber nicht zu erfinden sind“. 10  Wäre das nicht auch der Wert von Kultur? Eine Mischung von Bewusstsein und Bedeutung, die sich im Austausch mit der Gegenwart immer neu findet, aber nicht so einfach von außen erfunden werden kann? Weder durch den Imperativ einer Demokratieförderung noch durch die rechtsbanale Phantasterei von einer Kultur als Brutstätte einer einheitlichen politischen Gesinnung? Und böte ein solcher Kulturbegriff, der sich um Autonomie bemüht, ohne von Autarkie zu träumen, nicht auch eine Antwort auf die bohrende Frage des US-amerikanischen Vizepräsidenten JD Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2025? Jener aufrührenden Feststellung, dass man hierzulande ziemlich gut zu wissen scheine, gegen wen, aber nicht so recht, was man eigentlich verteidigen wolle. Eben eine spezifische Form von Kultur, die weit über die Kunstproduktion hinausgeht und einen eigenständigen Umraum für die Demokratie bildet. Einen Umraum, der im Mehrheitsprinzip die angemessenste Form politischer Ordnung anerkennt, aber darüber hinaus um Bedeutungen weiß, die den politischen Verhältnisfragen vorangehen. Um die Bedeutung der Imagination zum Beispiel oder um den zeitlosen Wert der Trauer. Die Kultur der Menschen ist älter als ihre Demokratie. Aber die Demokratie ist ihr bislang schönstes Kind.
 
         
           SIMON STRAUẞ
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        KULTURPOLITIK IN DER BUNDESREPUBLIK
 
          Julius Heinicke 
 
        Wird in Deutschland von Kulturpolitik gesprochen, ist häufig Kunstpolitik gemeint. Der Begriff bezieht sich auf kommunale, Landes-, Bundes- und internationale Bereiche der Kunstlandschaft, meist im Zusammenhang mit öffentlicher Förderung, Planung und Gesetzgebung. Die federführenden Akteur*innen der Kulturpolitik – Parlamente, Behörden, NGOs, Vereine und Verbände – stehen ebenfalls in direktem Bezug zur Kunst: Der oder die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien („Kulturstaatsminister“, BKM) beispielsweise engagiert sich für die Berlinale und die Bayreuther Festspiele, im Deutschen Kulturrat sind die Verbände der unterschiedlichen Kunstsparten vertreten, die Kulturpolitische Gesellschaft ist im Bereich der Künste und Kunstförderung aktiv, und die Länder und Gemeinden fördern mit ihren Kulturetats Theater, Museen, Opern und die Freien Szenen der Künste.
 
        Streng genommen gibt es innerhalb dieses engeren Wirkungsfeldes der Kulturpolitik neben dem Kulturerbe, dessen Praktiken und Orte nicht immer eine rein künstlerische Prägung haben, nur einen weiteren Bereich, der sich eher auf Kultur denn auf Kunst bezieht: die Erinnerungskultur. Diese hat zwar in ihren Institutionen wie den Gedenkstätten und Museen vielerlei Verbindungen zur Kunst, ihre Thematik umfasst jedoch meist Kulturen und kulturelle Handlungen und Haltungen im weitesten Sinne, wie sie beispielsweise im Nationalsozialismus, in der SED-Diktatur oder im Kolonialismus von den Tätern und ihren Opfern gelebt wurden.
 
        Auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung wird eine Definition von Kultur vorgeschlagen, die die Breite des Begriffs unterstreicht: „Kultur umfasst alles, was der Mensch geschaffen hat. Unter ‚Kultur‘ verstehen wir auch die Art und Weise, wie das Zusammenleben der Menschen gestaltet ist.“ 01  Und der Germanist und Erziehungswissenschaftler Karl Ermert spezifiziert für den Bereich der Kunst: „Mit Kultur im engeren Sinne werden die Künste und ihre Hervorbringungen bezeichnet: Bildende Kunst, Literatur, die darstellenden Künste (von Theater über Tanz bis Film), Musik, die angewandten Künste wie Design und Architektur sowie die vielfältigen Kombinationsformen zwischen ihnen.“ 02  
 
        In den vergangenen Jahrzehnten ist von unterschiedlichen Seiten vermehrt ein „offener“ Kunstbegriff gefordert worden, der eine Vielzahl an kulturellen Handlungen wie etwa Stricken, Kochen oder Gartengestaltung einbezieht. Auf diese Weise soll eine enge, oft als elitär wahrgenommene Definition aufgebrochen werden, die viele kulturelle Praktiken ausschließt. Allerdings verbergen sich in Deutschland hinter den Künsten immer noch primär die klassischen Disziplinen. So ist das Feld der „Kulturellen Bildung“, das seit der Jahrtausendwende stark an Aufmerksamkeit gewonnen hat, auffallend häufig mit Theater, Literatur, Film, Musik und Malerei und weniger mit weiteren Bereichen der Kultur wie Weben, Gaming, Ritualen oder Design verknüpft.
 
        KULTUR UND POLITIK
 
        Zum einen kann also festgestellt werden, dass sich die bundesdeutschen Institutionen, Akteur*innen und Behörden der Kulturpolitik tendenziell auf Kunstpolitik beziehen. Zum anderen zeigt ein Blick auf die Geschichte und die gegenwärtigen politischen Debatten, dass Kulturpolitik immer wieder von unterschiedlichen Gruppen eingesetzt wird, um Kultur politisch zu instrumentalisieren, indem mit ihrer Hilfe beispielsweise gesellschaftliche Zugehörigkeit und Ausgrenzung konstruiert wird. Sowohl die Kulturpolitiken des Kolonialismus als auch die des Nationalsozialismus nutzten Kultur, um jüdische Menschen oder People of Color, politisch Andersdenkende, Sinti und Roma oder Homosexuelle aus der Gesellschaft zu verdrängen: Ihnen wurde entweder „Kulturlosigkeit“ oder eine mit der jeweiligen Norm nicht konforme Kultur unterstellt. Einen gewissen Nachhall findet diese Strategie, wenn heute bestimmte Gruppierungen Konzepte einer „Leitkultur“ entwerfen, die mithilfe der Setzung einer Norm andere Gruppen ausgrenzen und degradieren soll. 
 
        Als Bewegung in die entgegengesetzte Richtung lässt sich eine Kulturpolitik verstehen, die auf Vielfalt setzt und versucht, diese als ein gesellschaftliches Paradigma zu setzen, das unterschiedliche Lebensentwürfe einbezieht. In beiden Fällen wird Kultur als Instrument genutzt, um (gesellschafts-)politische Ziele zu verfolgen; es werden kulturelle Metaphern und Bilder bemüht, um die Gesellschaft zu formieren. Die Austragungsorte für die Sichtbarmachung und Erfahrung dieser Konstrukte sind meist künstlerische Räume. Theater, Museen, Konzerthäuser, Fernsehen, das Kino und zunehmend auch Formate digitaler Plattformen wie Instagram sind Orte, an welchen kulturell konstruierte Normen und Glaubenssätze mittels künstlerischer Praxis erlebbar gemacht und somit wahrhaftig werden sollen. So befinden sich Kunstinstitutionen gegenwärtig in einem Spannungsfeld, in dem kulturelle Strategien beider Richtungen – die eine eher exkludierend und auf Homogenität ausgerichtet, die andere eher öffnend und gen Heterogenität weisend – miteinander konkurrieren. Kulturpolitik erscheint besonders dann als umkämpftes Feld, wenn eine Gesellschaft vor oder inmitten von Transformationsprozessen steht und sie Vorstellungen und Konzepte von Identität, Verortung und Gemeinschaft gestalten und mithilfe der Künste erfahrbar machen kann.
 
        Im Englischen ist nicht der Begriff der „Cultural Politics“, sondern jener der „Cultural Policy“ gebräuchlich. „Policy“ verweist auf die politische Dimension, doch werden hiermit vor allem die Inhalte, Aufgaben und Ziele betont. In der Forschung wird der enge Fokus der „Cultural Policy“ deshalb um die aus der Politikwissenschaft stammenden Begriffe „Polity“ und „Politics“ erweitert, um ein größeres Wirkungsfeld in den Blick zu bekommen. In das Feld der „Polity“ fallen etwa Strukturen und Institutionen, zu den „Politics“ zählen Abläufe und Aushandlungsprozesse. Die Dreiteilung in Policy, Polity und Politics eignet sich deutlich besser zur Darstellung des Politikfelds, unterschlägt aber einen entscheidenden Bereich: das Künstlerische und Ästhetische. Beides ist eng mit Kulturpolitik verbunden, da diese sich meist auf deren Sphären bezieht. Diese Besonderheit der Kulturpolitik, auch oder gar vornehmlich künstlerische Praxis zu fokussieren, ist ein Alleinstellungsmerkmal, das in der Auseinandersetzung mit Kulturpolitik beachtet werden sollte.
 
        GESETZLICHE REGELUNGEN UND STRUKTUREN
 
        Im Nationalsozialismus unterlagen jegliche kultur- und kunstpolitischen Entscheidungen dem NS-Propagandaministerium. Kunstschaffen wurde im Sinne der antisemitischen und faschistischen Ideologie zensiert und kontrolliert. Um die Wiederholung einer solchen zentral gesteuerten Instrumentalisierung zu verhindern, liegen Kunst und Kultur seit der Gründung der Bundesrepublik in der Hoheit der Länder und Kommunen. Das Grundgesetz gibt in Artikel 30 nicht nur diese föderale Struktur und Dezentralisierung vor, sondern räumt der Kunst – ebenso wie der Wissenschaft und Forschung – in Artikel 5 auch größtmöglichen Freiraum ein. Im dritten Absatz heißt es unmissverständlich: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“ In diesem Zugeständnis von Freiheit wird indirekt auch eine gewisse Erwartungshaltung beziehungsweise ein Wunsch an die Kunst formuliert, der im Übrigen auch an Forschung, Wissenschaft und Lehre gerichtet ist: Sie möge mithilfe der ihr zugestandenen Freiheit dafür Sorge tragen, dass sich der Faschismus und die Gräueltaten des Nationalsozialismus – die Shoah, der Zweite Weltkrieg, die Ermordung von Millionen von Menschen, von Sinti und Roma, Kriegsgefangenen, politischen Gegner*innen und Andersdenkenden, Homosexuellen und Menschen mit Behinderung – nicht wiederholen.
 
        In den entsprechenden Landesgesetzen wird die Freiheit nur selten so stark betont. 03  Meist wird auf die Aufgabe des jeweiligen Landes verwiesen, Kunst und Kultur zu fördern und zu pflegen. Die „Pflege“ wird häufig mittels diverser Verweise auf Verpflichtungen der Länder aus Abkommen früherer Zeit bezogen, in welcher zum Beispiel einzelne Fürsten- und Herzogtümer, Flecken und Königreiche zusammengelegt und/oder unter die Hoheit eines Landes gebracht wurden (so wird zum Beispiel die Förderung des Landestheaters Coburg seitens des Freistaats Bayern begründet). Auch der Erhalt des vielseitigen historischen kulturellen Erbes spielt dabei eine wichtige Rolle (etwa in der Begründung der Förderung des Braunschweigischen Kulturbesitzes durch das Land Niedersachsen).
 
        Hinsichtlich der Verpflichtung und konkreten Ausgestaltung der finanziellen Förderung bleiben die Landesgesetze hingegen recht vage. Der Freistaat Sachsen hat mit dem Kulturraumgesetz 1994 eine genauere Definition über die Verpflichtung der Förderung geschaffen, auch die Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen verpflichten sich im Kulturgesetzbuch von 2021 beziehungsweise im Kulturfördergesetz von 2022 dazu. In allen anderen Gesetzen und Verfassungen wird die Förderung von Kunst und Kultur hingegen als freiwillige Aufgabe definiert. So besteht stets die Gefahr, dass sie bei klammer werdenden Kassen dort, wo sie nicht den Rang einer Pflichtaufgabe haben, den Kürzeren ziehen.
 
        Trotz der Länderhoheit wurde 1998 unter Bundeskanzler Gerhard Schröder die Behörde des beziehungsweise der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geschaffen und dem Bundeskanzleramt zugeordnet. Die Bundesregierung sah damals – und sieht auch heute noch – eine Notwendigkeit, Kunst und Kultur in der Bundeshauptstadt sowie bundesweit relevante Kunstprojekte zu fördern. Als wichtige Aufgabenbereiche gelten die Erinnerungskultur und die Gedenkstättenarbeit, die Filmförderung, aber auch die Documenta in Kassel, die Bayreuther Festspiele oder die Stiftung Genshagen, die den kulturellen Dialog des Weimarer Dreiecks (Polen, Frankreich, Deutschland) voranbringen soll. Darüber hinaus werden unterschiedliche bundesweit agierende Vereine und Verbände wie der Fonds Darstellende Künste, der Musikfonds, der Fonds Soziokultur, die Kulturpolitische Gesellschaft oder der Kulturrat unterstützt. 
 
        2002 wurde überdies die Kulturstiftung des Bundes gegründet, um „innovative Programme und Projekte“ zu fördern, wobei ein Schwerpunkt auf internationalen Projekten liegen soll. De facto finden große Teile der Projektförderung aber in der Bundesrepublik statt. 04  Einen ähnlichen Förderzweck, doch an die Kulturpolitik der Länder angebunden, hat die bereits 1987 gegründete Kulturstiftung der Länder: „Im Auftrag der 16 deutschen Länder fördert, entwickelt, berät und begleitet die Kulturstiftung der Länder Projekte und Initiativen in den Bereichen Kunst und Kultur, die gesamtstaatlich bedeutsam sind und im Zusammenwirken mehrerer Partner umgesetzt werden.“ 05  Finanziert wird sie sowohl von den Ländern als auch vom Bund.
 
        Während die inländische Kulturpolitik streng genommen in der Hoheit der Länder liegt, ist der Bund nach Artikel 32 Absatz 1 GG zuständig für die Auswärtige Kulturpolitik. Diese Trennung wird aufgrund des zunehmenden Engagements des Bundes im Inland jedoch mehr und mehr aufgeweicht. Die Auswärtige Kulturpolitik wird zum großen Teil vom Auswärtigen Amt (AA) übernommen. Obgleich die Behörde des BKM innerhalb einiger Projekte und mit den von ihr geförderten Institutionen wie der Stiftung Genshagen oder der Kulturstiftung des Bundes auch international aktiv ist, übernehmen vor allem „Mittlerorganisationen“ weite Teile der auswärtigen Kulturarbeit, die maßgeblich vom AA finanziert werden. Zu diesen Organisationen zählen unter anderem das Goethe-Institut, das Institut für Auslandsbeziehungen (welches ebenfalls vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart subventioniert wird), der Deutsche Akademische Austauschdienst, die Alexander von Humboldt-Stiftung oder die deutsche UNESCO-Kommission.
 
        Der besondere rechtliche Rahmen, in dem sich diese Organisationen verorten, zeigt sich darin, dass sie als Vereine zwar offiziell unabhängig agieren, in ihren Entscheidungsgremien wie den Mitgliederversammlungen und/oder den Vorständen jedoch meist stimmberechtige Vertreter*innen des Auswärtigen Amts oder des Bundesfinanzministeriums sitzen und darüber hinaus, je nach Modell, auch Vertreter*innen der Länder und Kommunen. Meist schließt das AA mit den Mittlerorganisationen Rahmenverträge ab, in denen inhaltliche Zielsetzungen und Programmatiken verabredet sind. Von einer staatlichen Unabhängigkeit dieser Institutionen kann demnach nicht gesprochen werden, vielmehr offenbart sich über die finanzielle Förderung ein Weg für inhaltliche Mitgestaltung seitens der jeweiligen Regierung.
 
        GESTALTUNG DES BUNDESREPUBLIKANISCHEN SELBSTVERSTÄNDNISSES
 
        Obwohl die Förderung von Kunst und Kultur in den Landesgesetzen meist eine freiwillige Aufgabe ist, hat sich der Sektor über die Zeit erfolgreich entwickeln können. Die Bundesrepublik verfügt über eine vergleichsweise ausdifferenzierte und vielseitige Kunst- und Kulturlandschaft, mit unzähligen Kulturinstitutionen, Festivals, Zentren und Organisationen, die zum großen Teil öffentlich subventioniert werden. Während sich die Kulturpolitiker*innen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von der nationalsozialistischen totalitären Kultur zu lösen versuchten, nutzten sie gezielt Kunst und Kultur, um den demokratischen Neubeginn im Westen des geteilten Landes voranzutreiben. In den 1950er und 1960er Jahren wurden bundesweit Theater-, Opern-, Festivalhäuser und Bibliotheken eröffnet, deren Architektur mit viel Glas und offen gestalteten Foyers Transparenz und Offenheit suggerieren sollte.
 
        Den größten Anteil der Finanzierung übernahmen seinerzeit die Kommunen. Land und Bund beteiligten sich in erster Linie an Prestigeprojekten, die landes- oder bundesweite Wirkung erzielen sollten, wie etwa der Bau des Hauses der Ruhrfestspiele in Recklinghausen. Die Documenta in Kassel – 1955 gegründet, um zunächst Kunst zu präsentieren, die im Nationalsozialismus zensiert wurde und verboten war – steht auch für den Versuch der jungen Bundeskulturpolitik, internationales Ansehen zurückzugewinnen. Der Bund, das Land Hessen und die Stadt Kassel kooperieren bis heute bei der Förderung der Kunstschau. Der Bundeshauptstadt Berlin wurde nach der Wiedervereinigung unter anderem mithilfe des Hauptstadtkulturfonds und den Berliner Festspielen neue kulturelle Relevanz verliehen.
 
        Das zunehmende Interesse des Bundes, die Kunst- und Kulturlandschaft zu gestalten, wird auch am Etat des BKM sichtbar, der fast kontinuierlich gestiegen ist und inzwischen bei rund 2,5 Milliarden Euro liegt. 06  Die Bundesregierung nutzt vermehrt die Kulturpolitik, um kulturelle und politische Strategien zu verankern. Die Förderung von „Green Culture“ unter der grünen Staatsministerin Claudia Roth 07  oder der Versuch des konservativen Staatsministers Wolfram Weimer, gendergerechte Sprache beziehungsweise die Nutzung von Sonderzeichen bei geförderten Institutionen zu unterbinden, 08  sind zwei Beispiele für diese Versuche, bestimmte (parteipolitische) Programmatiken innerhalb des Kunstsektors zu verankern oder ihm „einzuschreiben“.
 
        Anhand der Debatte um den Bau des Berliner Humboldt Forums lässt sich zudem das kulturpolitische Tauziehen um kulturelle Deutungshoheit und kulturelle Narrative nachvollziehen: Sollte mit dem Berliner Stadtschloss der Ruhm der Geschichte Preußens untermauert werden? Oder ging es eher darum, die Willkür gegenüber der Bevölkerung und die koloniale Ausbeutung hervorzuheben, was einer Dekonstruktion des ehemaligen Wahrzeichens europäischer Feudalherrschaft gleichkäme? Kann der Abriss des Palasts der Republik als Sitz der Volkskammer und als Ort der Kunst als ein kulturpolitisches Zeichen der Bundesrepublik gegenüber der DDR gelesen werden, deren Kulturgeschichte zu marginalisieren? 09  Die Museumsleitung selbst versucht, diesen Fragen gerecht zu werden, indem sowohl in den ethnologischen als auch in den Programmausstellungen eine die deutsche Geschichte reflektierende und postkoloniale Perspektive eingenommen wird, die die Kulturgeschichte und ihre Kunstformen nach Machtstrukturen und Hierarchien befragt. Zugleich werden die vor einigen Jahren begonnenen Restitutionsprozesse von Kulturgütern, Kunstwerken und Human Remains konstruktiv begleitet.
 
        Die politische und gesellschaftliche Relevanz von Kultur zeigte sich auch an der 2003 durch den Deutschen Bundestag eingesetzten Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“. Die Expert*innengruppe betont in der Präambel ihres Abschlussberichts: „Kultur ist kein Ornament. Sie ist das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht und auf das sie baut. Es ist Aufgabe der Politik, dieses zu sichern und zu stärken.“ 10  Aus heutiger Sicht ist die Ermunterung der Politik seitens der Kommission, Kultur als „Fundament zu sichern“ und zu „stärken“, zweischneidig. Einerseits wird Kultur als etwas für die Gesellschaft Fundamentales betrachtet, was im Kontrast zur „Freiwilligkeit“ der Kulturförderung in den meisten Gesetzestexten der Länder als deutliches Bekenntnis zu verstehen ist. Andererseits tendiert das Bild des Fundaments in Richtung einer „Leitkultur“ oder eines nicht wandelbaren Konstrukts, was die Transformationsmacht von Kunst untergräbt. Zudem kann der Appell an die Politik, dieses Fundament „zu sichern und zu stärken“, bewusst missverstanden werden. Zwar verweisen die Verben vor dem Hintergrund des Grundgesetzes auf die Sicherung der Kunstfreiheit und die Stärkung der Kulturförderung, doch kann hierunter auch ein stärkerer Einfluss der Politik auf die Inhalte und die Ausrichtung der geförderten Kunst verstanden werden.
 
        Der Versuch von Kulturstaatsministerin Roth in der 20. Legislaturperiode (2021–2025), „Kultur in ihrer Vielfalt“ im Grundgesetz zu verankern, war daher ein entscheidender Vorstoß, die demokratischen Dimensionen der Kultur zu fördern. Mit dem Vorhaben sollten die Vielseitigkeit und Wandelbarkeit von Kultur und Kunst grundrechtlich geschützt und gestärkt werden, um so die Diversität von Kultur zu betonen und den Versuchen entgegenzutreten, Kultur auf bestimmte Traditionen zu reduzieren. Denn die Gefahr ist groß, dass bestimmte künstlerische und kulturelle Praktiken stereotypisiert beziehungsweise vereinfacht und so politisch instrumentalisiert werden. Aus kulturpolitikwissenschaftlicher Sicht sollte die Frage im Vordergrund stehen, welche Rolle Kultur in einer Demokratie spielt – und wie Kunst als demokratischer Reflexionsraum rechtlich und finanziell gesichert werden kann.
 
        Die nordischen Länder Europas haben in diesem Sinne nach dem Zweiten Weltkrieg entschiedener die Gestaltungshoheit der Kulturpolitik von der amtierenden Politik getrennt. Gemäß des britischen „Arm’s Length“-Prinzips darf sich diese nur minimal in kulturpolitische Belange einmischen. Vielmehr geben Expert*innengremien aus Künstler*innen, Kulturschaffenden, Verbänden und Organisationen die Richtung vor und entscheiden über Inhalte, Strategien und Förderungen. 11  Demgegenüber hat in der deutschen Kulturlandschaft die Politik immer ein Wörtchen mitzureden: Nicht nur der Kunst- und Kulturetat und die öffentliche Förderung unterliegen der Entscheidungshoheit des Bundestages, der Landtage beziehungsweise der Stadt-, Kreis- und kommunalen Parlamente (und werden von Ministerien, Behörden und Ämtern umgesetzt), auch in inhaltlichen und strukturellen Entscheidungen mischen sie mit. So sind etwa in den Besetzungskommissionen von Intendanzen, Museumsleitungen und Konzertdirektionen stets politische Mandatsträger*innen und/oder Vertreter*innen von Behörden eingebunden; die unterschiedlichen Ministerien haben Sitze in den Mitgliederversammlungen und Entscheidungsgremien der Kulturstiftung des Bundes oder des Goethe-Instituts.
 
        Die neueste Entwicklung in diese Richtung betrifft die sogenannten Förderklauseln, aufgrund derer sich Künstler*innen zu bestimmten Inhalten verpflichten oder bekennen sollen, um in den Genuss einer öffentlichen Förderung zu kommen – was von Kritiker*innen als Eingriff in die Kunstfreiheit betrachtet wird. 12  Die Politik würde auf diese Weise definieren, was beispielsweise als antisemitisch, rassistisch oder queerfeindlich zu gelten hat – und so den Handlungsspielraum von Künstler*innen empfindlich beschränken, der sich bislang über die Grundrechte des Grundgesetzes selbst definiert. Ob die Kunstfreiheit wegen eines möglichen Konflikts mit einem anderen Grundrecht eingeschränkt werden darf, ist bislang eine Frage rechtsstaatlicher beziehungsweise gerichtlicher Auslotung und Abwägung, nicht aber politischer Entscheidung.
 
        KULTUR- UND KUNSTFÖRDERUNG
 
        Neben den gesetzlichen und politisch-inhaltlichen Rahmenbedingungen ist die Kulturförderung ein entscheidender Aufgabenbereich der Kulturpolitik in Deutschland. Obwohl Kunst und Kultur auch ein nicht unerheblicher Wirtschaftssektor sind, 13  konzentriert sich Kulturpolitik hierzulande in erster Linie auf die öffentliche Kulturförderung. Dabei wird vermehrt gefordert, dass auch der „kulturindustrielle“ Bereich von kulturpolitischen Akteur*innen stärker ins Visier genommen werden soll. Das EU-Projekt „IN SITU“ („Place-based Innovation of Cultural and Creative Industries in Non-urban Areas“) erforscht derzeit die Innovationskraft von Kunst und Kultur in ländlichen Räumen in Europa. 14  Erste Ergebnisse zeigen, dass die Kunst- und Kulturschaffenden sich einerseits ihrer Bedeutung für wirtschaftliche Innovation kaum bewusst sind, dass es andererseits aber auch nur wenige regionale, landesweite, nationale oder gar europäische kulturpolitische Strategien auf diesem Gebiet gibt – was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass sich die unterschiedlichen Akteur*innen auf und zwischen den verschiedenen Ebenen entweder nicht kennen oder selten miteinander kooperieren.
 
        Wie sehr sich Kulturpolitik in Deutschland primär auf die öffentliche Kultur- beziehungsweise Kunstförderung konzentriert, zeigen die öffentlichen Ausgaben für Kultur (Grundmittel) für das Jahr 2020 (der jüngsten zugänglichen Erhebung des Statistischen Bundesamts): Die Kommunen haben rund 5,67 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, die Länder knapp 5,6 Milliarden und der Bund rund 3,24 Milliarden Euro (wobei hier allerdings die „Extramilliarde“ des Neustart-Kulturprogramms im Rahmen der Bekämpfung der Folgen der Covid-19-Pandemie einbezogen ist; 2019 waren es 2,1 Milliarden). 15  Dabei unterscheidet sich aufgrund der unterschiedlichen Landes- und kommunalen Mittel die Pro-Kopf-Finanzierung erheblich: In Berlin etwa wurden 2020 durchschnittlich rund 249 Euro pro Einwohner*in für Kultur ausgegeben, in Baden-Württemberg 130 Euro und in Rheinland-Pfalz lediglich 71. 16  Mit Blick auf die Sparten, die von Kommunen, Ländern und Bund gefördert werden, wird die Zuständigkeitsverteilung einmal mehr deutlich: Die Förderung des Bundes beschränkt sich auf Gedenkstätten, Theater, Museen und andere Institutionen, die deutschlandweit Aufmerksamkeit und Relevanz genießen. Ebenso ist er für die gesamte internationale Kulturförderung (Auswärtige Kulturpolitik) zuständig. Der größte Teil der Theater, Museen oder Bibliotheken wird primär von den Ländern und insbesondere den Kommunen finanziert.
 
        PRINZIPIEN EINER DEMOKRATISCHEN KULTURPOLITIK
 
        Oliver Scheytt, langjähriger Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft und ehemaliger Geschäftsführer der Ruhr.2010 GmbH, hat vor einiger Zeit den Begriff der „Governance“ ins Spiel gebracht, um die kulturpolitische Arbeitsweise in Deutschland zu beschreiben. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die vielen Akteur*innen auf dem Spielfeld der hiesigen Kulturpolitik – Parlamente, Kulturbehörden, Institutionen, Beauftragte, Verbände, Fonds, Stiftungen und Mittlerorganisationen – ein komplexes Räderwerk bilden, das sich gegenseitig unterstützt und prägt und dennoch von den Zielsetzungen der jeweiligen Ressortleitungen abhängig ist. Scheytt versteht unter dieser politischen Steuerung wohlwollend ein gemeinschaftliches Zusammenspiel: „Die aktivierende Kulturpolitik lebt weniger von der Entflechtung von Kompetenzen, als vielmehr von der reflektierten und bewussten Verflechtung von Verantwortlichkeiten. Kulturpolitische Steuerung und Entscheidungsfindung bedürfen des Zusammenwirkens der unterschiedlichen kulturellen Kräfte, wollen sie erfolgreich sein.“ 17  
 
        Allerdings verheimlicht der „Governance“-Begriff nicht seine etymologische Nähe zum „Government“. Im Vergleich zum nordischen „Arm’s Length Principle“ vermittelt sich mit Blick auf die deutsche Kulturpolitik der Eindruck, dass die jeweiligen kommunalen, Landes- und Bundesregierungen doch recht großen Einfluss auf die Kunst- und Kulturlandschaft haben – zumindest, wenn sie es forcieren. Für die Demokratie nicht ungefährlich wird „Kulturpolitik als Governance“ dann, wenn sie von radikalen und extremistischen Parteien gestaltet wird, wie es sich mancherorts bereits andeutet. Obwohl „Governance“ die Kooperation zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteur*innen betont, in einer engeren Definition sogar ausdrücklich erstere ausschließt, impliziert der Begriff ein „Einmischen“ und eine Form der „Regulierung“ in einem Top-down-Modus.
 
        Sinnvoll erscheint es daher, als weiteres Grundprinzip der Kulturpolitik neben die „Governance“ die „Polity“ zu setzen. Da diese Polity-Strukturen – Gesetze, Förderprogramme – stärker auf demokratische und rechtsstaatliche Grundlagen und Absprachen fokussieren, können sie weniger leicht nach tages- oder parteipolitischen Interessen instrumentalisiert werden. Die „Policies“ schließlich, die Inhalte und Themen der Kulturpolitik, können dann gemäß dieser Struktur entwickelt und debattiert werden. Die Forderung nach einer stärkeren Kontrolle der Kunstszenen durch staatliche Organe, wie sie in verschiedenen Zusammenhängen sichtbar wird, verdeutlicht das gegenwärtig stärker wahrnehmbare politische Ansinnen staatlicher Akteur*innen, auf künstlerische Inhalte Einfluss nehmen und darüber entscheiden zu wollen, wer von der Förderung profitieren und wer von ihr ausgeschlossen werden soll. Eine Abhängigkeit der inhaltlichen Ausrichtung der Künste von den Wünschen der Politik sollte jedoch alle Alarmglocken klingeln lassen – erinnert es doch in fataler Weise an das Reichskulturkammergesetz des NS-Regimes, das die Künste dem Propagandaministerium unterstellte und auf diese Weise überwachte. Künstlerische, gesellschaftliche oder soziale Kriterien bei der Entscheidung über Förderung würden zugunsten einer politischen Bewertung, die ideologisch missbraucht werden kann, in den Hintergrund rücken.
 
        Gegenwärtig kann die kulturpolitische Polity jedoch noch auf eine fest etablierte rechtsstaatliche und demokratische Struktur bauen. Das Grundgesetz und die Landesgesetze betonen die Bedeutung der Vielseitigkeit von Kunst und Kultur; noch ist die Kunst- und Kulturlandschaft vielseitig aufgestellt. Die Zukunft der Demokratie aber wird auch davon abhängen, ob es den jeweiligen Institutionen, Verbänden und Szenen der Kunstpraxis gelingt, ihrer demokratischen Verantwortung gerecht zu werden. Ihre Aufgabe ist es, die Stimmenvielfalt der Gesellschaft in ihren Policies aufzunehmen, besonnen zu reflektieren und zur Bildung demokratischer Visionen des Zusammenlebens beizutragen, anstatt polare Muster und Freund-Feind-Schemata zu bedienen. Dazu benötigen sie Vertrauen seitens der Kulturpolitik in ihre Arbeit – und genügend zeitliche und finanzielle Ressourcen.
 
        Eine dringliche bundeskulturpolitische Aufgabe wird es in Zukunft sein, diese Prozesse zu moderieren und hierfür die richtigen Rahmenbedingungen – eine demokratisch ausgerichtete Polity – zu garantieren. Langfristige landesweite und internationale Kunstförderungen sind ein Mittel, die Räume dieser Verhandlungen, die Kulturinstitutionen, Freien Szenen, Festivals und (auch digitalen) Kreativprogramme zu unterstützen. Es liegt nicht im Aufgabenbereich der Kulturpolitik, Inhalte und Formen zu bestimmen, wohl aber, den künstlerischen Austausch zwischen unterschiedlichen Gruppen zu fördern – und dabei auch jene demokratischen Prinzipien einzufordern, die im Grundgesetz zum Ausdruck kommen.
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        KULTURELLE TEILHABE IM WANDEL
 
        Menschenrecht, Privileg, Garant für Demokratiefähigkeit
 
          Birgit Mandel 
 
        Kulturelle Teilhabe ist als UN-Menschenrecht verankert und zugleich selbstverständlicher Bestandteil im Leben eines jeden Menschen. Legt man einen breiten anthropologischen, alltags- und populärkulturellen Kulturbegriff zugrunde, dann hat jeder und jede an Kultur teil und prägt sie mit: Wie wir uns kleiden, wie wir uns einrichten, wie wir unsere Freizeit gestalten – all das sind kulturelle Aktivitäten. In Deutschland wird Kultur und kulturelle Teilhabe hingegen häufig implizit auf die als „legitim“ geltenden, 01  eher hochkulturellen und zumeist staatlich geförderten Kunst- und Kulturangebote bezogen, die de facto nur von wenigen, mehrheitlich höher gebildeten und sozial besser gestellten Gruppen wahrgenommen werden. 02  
 
        Kulturelle Teilhabe in diesem engeren, auf den Kultursektor bezogenen Sinne lässt sich nach drei Teilhabeformen unterscheiden: als Teilhabe als Publikum und Rezipient:in von künstlerischen und kulturellen Angeboten, als aktive Teilhabe als Amateur oder Hobbykünstler:in und als Teilhabe im Sinne einer partizipativen Mitbestimmung über kulturelle Angebote.
 
        Ein wesentliches Ziel kultureller Teilhabe ist kulturelle Bildung. Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur wird meist als Teil allgemeiner Bildungsprozesse verstanden, gleichzeitig ist kulturelle Bildung oft Voraussetzung für kulturelle Teilhabe, etwa, wenn es um komplexere Kunst- und Kulturformen geht. 03  In einem Positionspapier der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung heißt es: „Kulturelle Bildung ermöglicht Teilhabe und Mitgestaltung. (…) Sie trägt zur Herstellung von Bildungsgerechtigkeit bei. Indem sie bei den Stärken jedes einzelnen Menschen ansetzt, eröffnet sie allen die Chancen zur Teilhabe an Kultur und Bildung und damit zu gesellschaftlicher Teilhabe.“ 04  
 
        Kulturelle Teilhabe soll neben individuellen Bildungsprozessen also auch soziale Integration ermöglichen, Menschen ein Gefühl von Identität und Zugehörigkeit vermitteln und, mehr noch, zur Mitgestaltung in einer demokratischen Gesellschaft befähigen. Sie wirkt sowohl auf der individuellen Ebene (Empowerment) als auch auf der sozialen und gesellschaftlichen (Zusammenhalt) sowie der politischen Ebene (Mitbestimmung). Angesichts drohender Gefährdungen der freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung wird kulturelle Teilhabe so zu einem bedeutenden Faktor bei der Frage, wie sich die liberale Demokratie sichern und bewahren lässt. Nicht zuletzt dürfte Teilhabegerechtigkeit in Zeiten sinkender öffentlicher Budgets auch zu einem wichtigen Faktor für die Legitimierung der mit rund 15 Milliarden Euro jährlich im internationalen Vergleich sehr hohen Kulturförderung in Deutschland werden.
 
        EMPIRISCHE DIMENSIONEN KULTURELLER TEILHABE
 
        Anders als in vielen anderen europäischen Ländern gibt es in Deutschland keine regelmäßigen offiziellen Befragungen oder Studien zu den kulturellen Aktivitäten der Bevölkerung. Was wissen wir also über die unterschiedlichen Formen kultureller Teilhabe der Bürger:innen?
 
        Aus einer aktuellen Repräsentativbefragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Liz Mohn Stiftung im Rahmen des „Relevanzmonitors Kultur“ lassen sich folgende Erkenntnisse über die kulturellen Aktivitäten der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren gewinnen: 05  Zu den häufigsten kulturellen Freizeitaktivitäten, die mindestens einmal pro Woche ausgeübt werden, gehört für 92 Prozent der Befragten, Musik zu hören, zu Hause Filme oder Serien zu schauen (85 Prozent), Social Media zu nutzen (61 Prozent) und Bücher zu lesen (53 Prozent). Nur vergleichsweise wenige Befragte üben eigene künstlerische Aktivitäten aus: Acht Prozent spielen oder lernen ein Musikinstrument, sechs Prozent haben Gesangsunterricht oder singen im Chor, vier Prozent besuchen eine Tanzschule oder sind Teil eines Tanzensembles oder eines Balletts, ein Prozent der Befragten spielt Theater.
 
        Das am häufigsten genutzte Kulturangebot ist der Kinobesuch; 52 Prozent aller Befragten hatten mindestens einmal innerhalb der vergangenen 12 Monate einen Film in einem Lichtspielhaus gesehen. Ausstellungen besuchten im gleichen Zeitraum 44 Prozent, Rock- und Popkonzerte 39 Prozent, Theater 29 Prozent, klassische Konzerte 22 Prozent, Musicals 16 Prozent und Opern-, Ballett- oder Tanzaufführungen 14 Prozent.
 
        Bildung erweist sich als zentraler Einflussfaktor auf kulturelle Teilhabe. 06  Je höher die formale Bildung einer Person ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie klassische kulturelle Angebote wahrnimmt: „Besonders bildungsselektiv ist das Publikum künstlerischer Angebote mit hoher öffentlicher Förderung (Oper, Ballett/Tanz, Klassikkonzerte, Kunstmuseen). Kultur für alle ist bei weitem nicht realisiert.“ 07  Die Ergebnisse des Jugendkulturbarometers zeigen ebenfalls, dass kulturelle Bildungsangebote etwa in Musik- und Jugendkunstschulen vor allem von Kindern und Jugendlichen an Gymnasien und aus akademischen Elternhäusern wahrgenommen werden. Über die entsprechenden Elternhäuser als zentrale Kulturvermittler reproduziert sich das zukünftige Publikum für diese Einrichtungen. 08  
 
        Obwohl die „hochkulturellen“ Angebote der Theater, Opern und Museen nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung regelmäßig wahrgenommen werden, gelten Kunst- und Kulturorganisationen einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung gleichwohl als gesellschaftlich wertvoll und unverzichtbar. So sind 81 Prozent der Bürger:innen davon überzeugt, dass Kulturangebote wesentlich zur Förderung der Demokratie beitragen, und 74Prozent meinen, dass Kulturangebote allen Menschen den Zugang zu Bildung und Wissen ermöglichen. 09  In einer Befragung mit Fokus auf öffentliche Theater wurde vor allem der besondere Wert dieser Theater für die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen hervorgehoben. 10  Obwohl nur zwischen acht und zehn Prozent der Bevölkerung selbst zu den regelmäßigen Besucher:innen von Theatern gehören, sprachen sich 86 Prozent der Befragten dafür aus, diese mindestens auf dem bisherigen hohen Niveau weiterhin öffentlich zu fördern. 11  Studien zur Rolle von Museen zeigten jüngst ebenfalls eine hohe Wertschätzung dieser Einrichtungen und großes Vertrauen in ihre Arbeit – unabhängig davon, ob man selbst zu ihren Nutzer:innen gehört. 12  
 
        Allerdings zeigen sich erste Anzeichen, dass bei nachwachsenden Generationen die Legitimität der staatlichen Kulturförderung nachlässt. Jüngere Bürger:innen befürworten im Vergleich zu den älteren zu deutlich geringeren Anteilen eine fortgesetzte hohe öffentliche Förderung der Theater. 13  Dies zeigt sich auch im „Relevanzmonitor Kultur“: 49 Prozent der 18- bis 29-Jährigen halten Kulturangebote für weniger wichtig als andere öffentlich finanzierte Bereiche. Von den über 60-Jährigen teilen diese Einschätzung nur 21 Prozent. 14  
 
        Die Diskrepanz zwischen eigener Nutzung und dem bislang mehrheitlich noch sehr positiven Image von Kulturangeboten in der Bevölkerung forciert die Frage, wie öffentlich geförderte Kultureinrichtungen für deutlich mehr Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Interessen zu relevanten Orten für das eigene Leben werden könnten.
 
        DISKURSE ÜBER KULTURELLE TEILHABE
 
        Der Begriff der kulturellen Teilhabe ist in kulturpolitischen Programmen, in den Selbstdarstellungen von Kulturorganisationen und im Diskurs der kulturellen Bildung omnipräsent. Unter den Artikeln auf der Wissensplattform Kulturelle Bildung Online (kubi-online) etwa, der größten Publikationsplattform für kulturelle Bildung in Deutschland, ist das Thema Teilhabe und Partizipation vor Diversität und Transformation am häufigsten vertreten. 15  
 
        In der Bundesrepublik wurde das Thema bereits Ende der 1970er Jahre mit Hilmar Hoffmanns Forderung einer „Kultur für alle“ 16  und Hermann Glasers Votum für ein „Bürgerrecht Kultur“ 17  offensiv in den kulturpolitischen Diskurs eingebracht. Hoffmann wollte diesen Anspruch vor allem über den Ausbau von Kulturvermittlung in klassischen Kultureinrichtungen durchsetzen, während Glaser sich für die Förderung alltagsnaher soziokultureller Zentren auch im Sinne einer „Kultur von allen“ einsetzte.
 
        In der DDR wurde Kunst und Kultur eine zentrale Rolle bei der Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten beigemessen. Der Staat sorgte flächendeckend über Kitas, Schulen, Universitäten, Betriebe und Freizeitaktivitäten des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) dafür, dass vor allem die von der SED befürwortete Kunst und Kultur in alle Bereiche des Lebens und Arbeitens integriert war. 18  Propagiert wurde eine „kulturelle Überlegenheit des Ostens“, indem alle Bürger:innen sowohl mit den klassischen Künsten als auch mit zeitgenössischer sozialistischer Kunst und Kultur in Berührung kommen sollten. Da sich bald zeigte, dass vor allem die Arbeiterschaft sich mehrheitlich für populäre Kulturformen interessierte, wurde der Begriff dessen, was unter „legitimer“ und „wertvoller“ Kultur verstanden wurde, deutlich ausgeweitet. Das staatliche Kulturangebot umfasste nun auch Popmusik, Schlager, Discos, Zirkus und Varieté.
 
        International veränderten die in England entstandenen Cultural Studies den Diskurs um kulturelle Teilhabe. Sie wandten sich ab Anfang der 1970er Jahre gegen eine Hierarchisierung von legitimen und weniger legitimen Kulturformen und plädierten für die gleichwertige Anerkennung populärer Kultur, die für einen Großteil der Bevölkerung bedeutsam und attraktiv ist. 19  Damit ging es nicht mehr um die Frage, wie man Menschen an bestimmte hochkulturelle Kunstformen heranführen kann, sondern um die kritische Hinterfragung kultureller Hegemonie.
 
        Pierre Bourdieu zeigte erstmals 1979 auf breiter empirischer Basis, wie die Rezeption bestimmter hochkultureller Veranstaltungen zur sozialen Distinktion beiträgt. Die tief verankerte, über das Elternhaus entwickelte Kenntnis kultureller Codes, die erst zu einer Rezeption bestimmter Kulturformen befähigt, akkumuliert sich zu „kulturellem Kapital“, das sich dann auch als soziales Kapital erweist. „Sowohl über die Anerkennung und Kanonisierung dessen, was legitimer Weise als kulturell wertvoll gilt, als auch über Aneignungspraxen, die als angemessen betrachtet werden, befinden jene, welche über die entsprechenden Dispositionen, in Form von sozialer Herkunft, kulturellem und sozialem Kapital, verfügen. Die Liebe zur Kunst erscheint dabei als Erwähltheit, die wie eine unsichtbare und unübersteigbare Schranke diejenigen, die dieses Zeichen tragen, von jenen trennt, die nicht über den legitimen Geschmack verfügen.“ 20  
 
        Der Kultursoziologe Gerhard Schulze knüpft an Bourdieus Überlegungen zu den Unterschieden kultureller Praktiken durch „Klassismus“ an, spricht aber nicht mehr von „Klassen“, sondern von sozialen Milieus, die er nach Lebensstilen differenziert – und die durchlässiger seien als die traditionellen Milieus. 21  In seiner Studie zur „Erlebnisgesellschaft“ unterscheidet er das „Hochkulturschema“, das „Spannungsschema“ und das „Trivialschema“ als die zentralen Kunstpräferenzen und Rezeptionsmuster in der Bevölkerung, die mit bestimmten Lebensstilen und sozialen Milieus verbunden sind. Das Hochkulturschema ist ausgerichtet auf die Rezeption der klassischen und der Avantgarde-Künste, das Spannungsschema ist verknüpft mit Unterhaltung, Aktion und Selbst-Expression. Das Trivialschema wiederum ist verbunden mit den Komponenten „Gemütlichkeit und Harmonie“, die sich in Formen der Rezeption von Volkskultur, Schlagern und Vereinskultur ebenso wiederfinden wie in der Verbindung mit populären und breitenkulturellen Formen, die auf Unterhaltung zielen. 22  
 
        In der Debatte um kulturelle Teilhabe in Deutschland zeigen sich vor allem zwei zentrale Argumentationsstränge. Zum einen geht es um chancengerechte Teilhabe, zum anderen um die Diversität der Angebote.
 
        CHANCENGERECHTE KULTURELLE TEILHABE
 
        Zwar ist das Recht auf kulturelle Teilhabe in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert, in Deutschland findet es jedoch im Grundgesetz, anders als etwa in der französischen Verfassung, keine Erwähnung. Dennoch ließe sich aus dem Befund ungleich verteilter Teilhabechancen in der Bevölkerung, die stark vom jeweiligen sozialen und Bildungshintergrund des Elternhauses abhängen, die Forderung ableiten, dass der Staat hier tätig werden und für einen gleicheren Zugang sorgen muss. 23  Ein Beispiel dafür sind die vielfältigen Diskurse darüber, wie kulturelle Bildungsangebote für alle Kinder und Jugendlichen in Kitas und Schulen verankert werden können, was unter anderem mit Programmen wie „Jedem Kind ein Instrument“ oder „Kulturagenten für kreative Schulen“ der Kulturstiftung des Bundes versucht wurde.
 
        Eine stärkere Beachtung fand im Zuge dieser Diskussion auch das Thema Inklusion, verknüpft mit der Frage des Abbaus von Barrieren beim Zugang zu kulturellen Einrichtungen und der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen. In fast allen Kulturorganisationen gibt es mittlerweile eine erhöhte Sensibilität für diese Fragen und vielfältige Maßnahmen, um Teilhabe zu verbessern. Auch die Stärkung kultureller Teilhabemöglichkeiten in strukturschwachen ländlichen Räumen, in denen es oft wenige öffentliche Kulturangebote gibt, spielt hier eine Rolle, unter anderem im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms „Trafo“. Dabei zeigt sich auch, dass kulturelle Aktivitäten in ländlichen Regionen vor allem auf ehrenamtlichem Engagement beruhen, dem ein deutlich breitenkulturelles Verständnis zugrunde liegt. 24  
 
        DIVERSITÄT ALS VORAUSSETZUNG FÜR KULTURELLE TEILHABE
 
        Verstärkt seit den 2010er Jahren – Stichwort: Einwanderungsgesellschaft – wird das Thema kulturelle Teilhabe in Verbindung mit der Frage nach mehr Diversität in der Ausrichtung des öffentlich geförderten Kulturangebotes diskutiert. 25  Damit verbunden ist, den klassischen Kulturkanon kritisch zu hinterfragen und mehr Diversität in Programmen und Personal zu schaffen, auch als Voraussetzung für eine diversere kulturelle Teilhabe im Publikum. Damit einher geht häufig auch die Forderung nach einer grundlegenden Transformation von öffentlich geförderten Kultureinrichtungen in Richtung einer besseren Repräsentation unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, eines Einbezugs postmigrantischer Perspektiven und einer stärkeren Partizipation bislang nicht gehörter Teile der Gesellschaft.
 
        Unter dem Stichwort Digitalisierung wird im Diskurs um kulturelle Teilhabe zunehmend auch die Frage erörtert, inwiefern die vielfältigen neuen digitalen Kulturorte eine barrierearme Teilhabe, flexible Zugänglichkeit, Orientierung an individuellen Interessen und Partizipation ermöglichen oder möglicherweise zum Verlust sinnlicher Erfahrung und zur Isolation in Filterblasen – und damit zu weniger kultureller Öffentlichkeit – führen. Digitalisierung forciert die Pluralisierung kultureller Interessen und setzt die traditionellen Kultureinrichtungen damit gleichzeitig unter Druck. 26  
 
        Kulturpolitisch bewegt sich der Diskurs um kulturelle Teilhabe zwischen den Polen einer „Demokratisierung von Hochkultur“ im Sinne einer Heranführung möglichst vieler an die von gesellschaftlichen Eliten und künstlerisch-kulturellen Expert:innen definierten und öffentlich geförderten „legitimen“ Angebote einerseits und dem Konzept der „Kulturellen Demokratie“ andererseits, bei dem die Bürger:innen nicht von bestimmten Kulturformen wie Museen, Theatern oder klassischer Musik überzeugt werden sollen, sondern auf Basis eines breiten, nicht normativen Kulturbegriffs mitentscheiden können, welche Kulturformen für sie wichtig sind und vom Staat finanziert werden sollen. 27  
 
        STRUKTUREN UND STRATEGIEN ZUR ERMÖGLICHUNG KULTURELLER TEILHABE
 
        Kulturelle Teilhabe wird hier verstanden als die Option, unabhängig vom sozialen oder kulturellen Hintergrund an einem breiten Spektrum kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen aktiv oder rezeptiv teilzuhaben und Kunst und Kultur als bereichernden Teil des persönlichen und gemeinschaftlichen (Zusammen-)Lebens zu nutzen. Auf Basis der diskutierten empirischen Erkenntnisse und kulturpolitischen Diskurse lassen sich folgende Strategien für eine chancengerechtere kulturelle Teilhabe formulieren:
 
        Auf der Ebene des Subjekts ermöglichen frühe positive Erfahrungen mit vielfältigen Formen von Kunst und Kultur durch verschiedene Mittlerinstanzen Zugänge und stimulieren so kulturelle Selbstbildungsprozesse. Der kulturellen Bildung wird in Deutschland seit den 2000er Jahren eine wachsende Bedeutung zugemessen, was sich unter anderem in Förderprogrammen und Kooperationen zwischen dem Kultur- und dem Bildungssektor zeigt sowie in einem starken Aufwuchs an Stellen für Kulturvermittlung in den staatlich geförderten Einrichtungen.
 
        Förderprogramme wie „Kultur macht stark“, die in ihren Strukturen vor allem auf Kinder und Jugendliche mit niedrigen Teilhabechancen ausgerichtet sind und mit denen diese an ihren Alltagsorten erreicht werden können, gehören hier ebenso dazu wie kontinuierliche Kulturangebote im freiwilligen Bereich der Ganztagsschulen. Aber auch Kooperationen des Kultursektors mit anderen Bildungseinrichtungen, Sportvereinen, sozialen Einrichtungen und Betrieben oder die ressortübergreifende Zusammenarbeit von Kultur-, Bildungs- und Sozialpolitik sind hier förderlich. Gutscheinsysteme können Teilhabe ganz konkret stimulieren, etwa ein „Kulturpass“ für Jugendliche, der für unterschiedliche kulturelle Angebote entsprechend der eigenen Interessen eingelöst werden kann.
 
        Hinsichtlich der Gelingensbedingungen solcher Programme gilt: „Kulturelle Bildung muss so vielfältig sein, wie die Interessen und Talente der Menschen. Ebenso wichtig ist eine große Vielfalt an Kooperationsformen. (…) Kulturelle Bildung bietet so unterschiedliche Möglichkeiten an Ausdrucksformen, dass auch für jeden unmusikalischen Rhythmuslegastheniker mit zwei linken Händen und einer Rot-Grün-Blindheit genügend Aneignungs- und Ausdrucksformen verbleiben. Denn sich kulturell oder künstlerisch auszudrücken ist ein menschliches Grundbedürfnis der Selbstvergewisserung, der Orientierung, des Erforschens der eigenen Wirklichkeit, der Neugier und des Gestaltenwollens: von den Höhlen von Lascaux bis zu Medienkunst und Urban Art.“ 28  
 
        Auf Ebene der Kulturorganisationen erhöhen Strategien einer konsequenten Publikums- und Teilhabeorientierung einschließlich der damit verbundenen Veränderung von Programmen, Formaten, Kommunikation, Zielsetzungen, internen Strukturen und Personal die Zugänglichkeit für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Viele Kultureinrichtungen in Deutschland richten sich aktuell durch teilhabeorientierte Audience Development- und Kulturvermittlungsstrategien deutlich stärker an den Interessen bislang nicht erreichter Publikumsgruppen aus und fühlen sich vermehrt auch für soziale und gesellschaftliche Aufgaben zuständig. Kulturvermittlung hat als ganzheitliches Konzept mit Aufmerksamkeitsmanagement zu tun, mit nahbarer und verständlicher Kommunikation und mit dem Aufbau neuer Partnerschaften mit Sozial- und Bildungseinrichtungen, bis hin zur Realisierung gemeinsamer Aktionen im Bereich künstlerisch-ästhetischer und kultureller Gestaltung. 29  Dazu gehören auch die Öffnung der Häuser als „dritte Orte“ und Treffpunkte sowie die vielfältige Vernetzung in die Nachbarschaften hinein im Sinne eines „Community Building“. Teilhabeorientierung kann überdies auch die Mitbestimmung über die Ausrichtung öffentlicher Kultureinrichtungen implizieren, etwa durch Bürgerbeiräte.
 
        Auf kulturpolitischer Ebene ließe sich Teilhabe über klare Zielvorgaben und Prioritätensetzungen für staatlich geförderte Kulturorganisationen fördern, um so ein breiteres und vielfältigeres Publikum zu erreichen. Dazu gehören auch verbindliche Vorgaben für Kooperationen zwischen diesen Organisationen und Bildungseinrichtungen sowie die strukturelle Verankerung kultureller Bildungsaktivitäten für alle Schüler:innen als Voraussetzung für eine chancengerechte kulturelle Teilhabe. Denn einer der wesentlichen Gründe für ungleiche kulturelle Teilhabe liegt neben ungleichen Bildungschancen in einem kulturpolitischen System, das bislang vor allem auf die Stärkung künstlerischer Produktion setzte und erst in jüngerer Zeit auch verbindliche Vorgaben für kulturelle Bildung, Vermittlung und Teilhabeorientierung macht.
 
        POTENZIALE FÜR DEMOKRATIEFÄHIGKEIT
 
        Kulturelle Teilhabe bietet Potenziale für soziale und politische Teilhabe, kann individuelle Perspektiven erweitern, Lebensqualität und den persönlichen Gestaltungsradius erhöhen und auch Empathie für andere Lebensweisen stimulieren. Dass Kunst und Kultur gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern können, ist eine der Begründungen für die staatliche Kulturförderung in Deutschland – auch und gerade angesichts der sozialen, ökonomischen und kulturellen Spaltungstendenzen in der Gesellschaft und der Bedrohung demokratischer Gesellschaftsordnungen. Die Künste können mit ihrem Potenzial, Mehrdeutigkeit zuzulassen und Gesellschaft in ihren verschiedenen Wahrheiten zu zeigen und emotional erfahrbar zu machen, entscheidend dazu beitragen, Ambiguitätstoleranz zu erlernen – eine entscheidende Kompetenz für Demokratiefähigkeit. 30  
 
        In Zeiten, in denen Kultur eher als Kampfarena wahrgenommen wird, mag es schwierig erscheinen, Menschen unterschiedlicher sozialer, kultureller und politischer Hintergründe, die sonst kaum mehr miteinander sprechen, zusammenzubringen. Dennoch ist eine übergroße Mehrheit der Bürger:innen davon überzeugt, dass Kulturangebote wertvolle Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen und Menschen über Grenzen und Unterschiede hinweg verbinden können. 31  Das lässt sich als Auftrag an alle verstehen, die für das Kulturangebot Verantwortung tragen.
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        KULTURPOLITIK IN LÄNDLICHEN RÄUMEN
 
        Diverses Akteursfeld, vielfältige Strategien
 
          Christine Wingert 
 
        In der politischen Debatte richtet sich seit rund zehn Jahren der Blick verstärkt auf ländliche Räume. Gesellschaftliche Entwicklungen, insbesondere der demografische Wandel, und die Krisenerfahrungen der vergangenen Jahre haben zu diesem Aufmerksamkeitsschub beigetragen. Überdies wird die tatsächliche oder vermeintliche Spaltung der Menschen zwischen Stadt und Land, Arm und Reich oder Ost und West, die sich auch im Erstarken extremistischer, antidemokratischer und menschenverachtender Positionen zeigt, als bedrohlich wahrgenommen. Schon seit einigen Jahren werden deshalb Maßnahmen ergriffen und Programme aufgelegt, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt gerade in ländlichen Räumen zu stärken. Das gilt auch für den Bereich der Kulturpolitik.
 
        Inwiefern aber unterscheidet sich Kulturpolitik in ländlichen Räumen überhaupt von derjenigen in Städten? Diese Frage birgt eine ganze Reihe von Definitionsaufgaben: Wie werden ländliche Räume von städtischen abgegrenzt? Wer oder was ist hier mit „Kulturpolitik“ gemeint? Für die Entwicklung passgenauer Strategien zur Stärkung von Kulturschaffenden und kultureller Teilhabe in ländlichen Räumen ist zudem die Frage relevant, welche Kulturakteure 01  und -aktivitäten genau in den Blick genommen werden. Im Folgenden geht es deshalb zunächst um diese grundlegenden definitorischen Fragen, bevor exemplarisch einige aktuelle kulturpolitische Strategien für den ländlichen Raum vorgestellt werden.
 
        ZUR ABGRENZUNG VON LÄNDLICHEN UND URBANEN RÄUMEN
 
        „Ländlichkeit“ ist eine uneindeutige Kategorie. Selbst die Raumforschung liefert keine allgemeingültige Definition für ländliche Räume. 02  Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und das Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen bieten verschiedene Raumtypisierungen mit Abgrenzungen von ländlichen und urbanen Kreisregionen an. 03  Dabei verwenden sie Daten – zum Beispiel die Einwohnerdichte –, die für administrative Raumeinheiten (zum Beispiel Kommunen) vorliegen, und bilden für die Kreisregionen Mittelwerte. Kreisregionen sind nicht notwendigerweise identisch mit Landkreisen; sie umfassen neben kreisangehörigen Gemeinden, Klein- und Mittelstädten auch kleine kreisfreie Städte, um „die unterschiedlichen Gebietszuschnitte der Kreise in Deutschland etwas [auszugleichen]“. 04  So umfassen sie oftmals sehr heterogene Gebiete; selbst benachbarte ländliche Gemeinden gleicher Größe können sehr unterschiedliche Charakteristika aufweisen.
 
        Die Thünen-Typisierung bezieht auch Indikatoren zur sozioökonomischen Lage der ländlichen Kreisregionen ein. Die Daten zeigen, dass es grundsätzlich keinen Zusammenhang zwischen Ländlichkeit und sozioökonomischer Lage gibt: „Damit wird die theoretische Diskussion bestätigt, dass von Ländlichkeit nicht (mehr) auf bestimmte wirtschaftliche und soziale Merkmale geschlossen werden kann, um einen bestimmten Lebensstil oder die ‚Rückständigkeit‘ im Modernisierungsprozess zu erklären.“ 05  
 
        Die angesprochenen Typisierungen wurden insbesondere für bundesweite Analysen im Rahmen der Politikberatung entwickelt. 06  Jedoch stellt sich Ländlichkeit, wie auch immer sie im Detail definiert wird, kleinräumiger dar. 07  Zudem ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass „die objektiven Verhältnisse, die zur Typisierung genutzt wurden, (…) nicht unbedingt mit den subjektiven Bewertungen der Bewohner übereinstimmen“. 08  
 
        Eine Kategorisierung der rund 10800 selbstständigen Kommunen in Deutschland nach ihrem Urbanitäts- beziehungsweise Ländlichkeitsgrad ist zum einen enorm aufwendig, zum anderen verändert sich dieser durch Zu- und Abwanderung, durch Gewerbeansiedlungen oder neue Infrastruktur permanent. Eine Stadt- und Gemeindetypisierung, die das BBSR im Rahmen der „Laufenden Raumbeobachtung“ und gemessen an Einwohnerzahl und Zentralitätsgrad vornimmt, fasst die Kommunen zu rund 4500 Gemeindeverbänden zusammen. Unterschieden werden Landgemeinden, Kleinstädte, Mittelstädte und Großstädte. 09  Damit ist jedoch nicht ausgesagt, dass nur die rund 1700 Landgemeinden ländlich seien oder alle Klein- und Mittelstädte zum ländlichen Raum gehörten. Vielmehr müssen auch die Städte anhand von Ländlichkeitskriterien unterschieden werden. Bezüglich der hier interessierenden Frage nach der kulturellen Lage in ländlichen Kommunen und Regionen ist auch der Befund der Kleinstadtforschung zu beachten, dass Kleinstädte in dünn besiedelten Regionen fernab von Metropolen umfangreichere Zentralitätsfunktionen übernehmen als vergleichbar große Städte in Verdichtungsräumen. 10  
 
        Die genannten Raumtypisierungen werden häufig in der anwendungsbezogenen Kulturforschung genutzt. Da sie die ländlichen Gebiete in Deutschland etwas unterschiedlich abgrenzen, sind auch die Forschungsergebnisse, etwa zum ländlichen Kulturpublikum oder zur kulturellen Infrastruktur, die sich zumeist auf Teilräume (Regionen oder Bundesländer) oder ausgewählte Kulturbereiche (zum Beispiel Theater oder Museen) beziehen, nicht immer miteinander vergleichbar. 11  
 
        In der kulturpolitischen Praxis wird häufig auf Obergrenzen der Einwohnerzahl zurückgegriffen – beispielsweise als Kriterium für die Antragsberechtigung bei Förderprogrammen. Diese liegen dann wahlweise bei 20000, 30000 oder 35000 Einwohner*innen. Darunter fallen gleichermaßen kompakte Kleinstädte wie auch flächengroße Gemeinden mit 20 oder mehr eingemeindeten Dörfern, die jedoch sehr unterschiedliche Bedingungen für Kulturakteure aufweisen. Auch die Nähe oder Ferne zu Großstädten – deren Unternehmen, Universitäten oder Kreativmilieus auf die kulturelle Lage der umliegenden Gemeinden ausstrahlen – bleibt bei dieser Förderpraxis häufig unberücksichtigt, wodurch Projektträger mit sehr unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen in Konkurrenz um Fördermittel treten. 12  
 
        Festzuhalten ist: Allgemeine Aussagen über Kultur in ländlichen Räumen erfassen immer nur Teile einer vielgestaltigen Wirklichkeit. Die ländlichen Gebiete Deutschlands sind höchst heterogen und keineswegs prinzipiell sozioökonomisch schwach. Zwischen kleinen Weilern und Dörfern in dünn besiedelten Gebieten und Großstädten oder Metropolregionen spannt sich ein weites Feld vielfältiger ländlicher Räume auf, das kulturpolitisch gestaltet wird und werden muss. In der kulturpolitischen Debatte über gute Strategien für ländliche Kulturentwicklung ist somit immer auch zu reflektieren, auf welche Raumausdehnung und welchen konkreten Raum sich diese beziehen.
 
        KULTURPOLITISCHE AKTEURE IM MEHREBENENSYSTEM
 
        Nach dem Grundgesetz haben die Kommunen im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts für das „kulturelle Wohl“ der Einwohnerschaft zu sorgen (Artikel 28 Absatz 2 GG) und teilen sich diese kulturpolitische Verantwortung mit den Ländern (Artikel 30 GG). Diese verpflichten sich in ihren Verfassungen zum Schutz, zur Pflege und zur Förderung von Kunst und Kultur und weisen dafür in der Regel eine gemeinsame Verantwortung von Land, Bezirken, Kreisen und Gemeinden aus. Während die Kommunen mit ihren Bürger*innen und deren Organisationen die lokale Kultur gestalten, widmen sich die Länder überlokalen Kulturaufgaben von landesweiter Bedeutung. Es handelt sich also im Hinblick auf die kulturpolitischen Akteure um ein – auch gesetzlich gestaltetes – interdependentes Mehrebenensystem.
 
        Seitens des Bundes sind insbesondere Fördermittel für den Denkmalschutz, für Stadtentwicklung oder bauliche Infrastruktur sowie Programme wie „Aller.Land“ (2024–2030) oder der Vorgänger „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“ (2015–2024) für ländliche Kommunen und Regionen relevant. 13  Auch die Bundeskulturfonds, etwa der Fonds Soziokultur oder der Fonds Darstellende Künste, sind wichtige Förderer für Kulturschaffende in ländlichen Räumen.
 
        Wie die ländlichen Gemeinden und Städte ihre kulturpolitische Rolle in diesem als „kooperativer Kulturföderalismus“ bezeichneten Geflecht der staatlichen Kulturpolitik ausfüllen, ist ihnen überlassen; denn Kultur ist eine freiwillige Leistung. Zwar befürwortet der Deutsche Städte- und Gemeindebund die Freiwilligkeit der kommunalen Kulturaufgaben, da nur so die kulturelle Vielfalt mit Bezug zu den Orten sichergestellt werden könne. Dennoch betont er ebenso, dass die Städte und Gemeinden „in der Pflicht [stehen], Kulturangebote als feste[n] Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge zu fördern“. 14  Damit stellt sich nicht die Frage, ob eine Kommune Kultur unterstützen soll, sondern wie sie es tut.
 
        Die Lage der Kulturhaushalte als wesentliche Basis der kommunalen Kulturarbeit ist regional äußerst unterschiedlich: Nicht alle ländlichen Gemeinden in Deutschland sind finanzschwach. Es hilft jedoch wenig, von Kommunen mehr Engagement für Kultur zu verlangen, wenn die personellen und finanziellen Ressourcen dafür fehlen. Aber nicht immer ist eine schlechte kommunale Finanzlage der limitierende Faktor bei der Ausgestaltung der kulturellen Aufgaben, vielmehr ist dies auch eine Frage der Prioritäten in den politischen Gremien und Verwaltungen.
 
        Je kleiner Städte und Gemeinden sind, desto weniger ausdifferenziert sind die kommunalen Verwaltungen und die politischen Ausschüsse. Kulturelle Belange werden meist in Ausschüssen für Schule, Sport oder Tourismus mit behandelt, spielen jedoch angesichts ihrer geringen finanziellen Ausstattung eher eine marginale Rolle. 15  In kleinen Gemeindeverwaltungen sind Kulturaufgaben im Bürgermeisteramt oder in anderen Sachgebieten angesiedelt. Es wird häufig von sehr engagierten Bürgermeister*innen berichtet, aber mindestens ebenso oft wird die geringe Kulturaffinität in der lokalen Politik und Verwaltung beklagt. 16  Hier fehlt es zuweilen an kulturell versierten Personen, die kultur- und gesellschaftspolitisch denken und argumentieren.
 
        Wenn sich ländliche Kommunen keine nennenswerte Kulturförderung – geschweige denn eine*n Kulturbeauftragte*n – leisten (können), kommt den Landkreisen eine besondere Bedeutung zu: Neben der Trägerschaft von Kultureinrichtungen, eigenen Kulturveranstaltungen und niedrigschwelliger Kulturförderung können sie für überkommunales Kulturmanagement sorgen, das die Träger der vielfältigen Kulturformen in ländlichen Räumen unterstützt, berät und vernetzt. 17  Überwiegend ist Kultur für die zuständigen Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltungen aber nur ein Thema neben anderen, eher selten werden Kulturmanager*innen als zentrale Ansprechpersonen für Kulturakteure in der Kreisverwaltung angestellt. 18  Doch auch dafür gibt es eine ganze Reihe guter Beispiele in ostdeutschen wie westdeutschen Landkreisen. 19  Es bleibt zu hoffen, dass angesichts der anhaltenden gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Folgen der Krisen und Kriege die Handlungsfreiheit und überhaupt die Existenz dieser Stellen nicht infrage gestellt werden.
 
        Neben den Landkreisen sind die Länder für finanzschwache Kommunen wichtig, in programmatischer und in finanzieller Hinsicht. In seinem „Monitoring Kulturfinanzen“ stellte das Service Center Kultur MV 2022 beispielsweise fest, dass „die Förderung des Landes [Mecklenburg-Vorpommern] in ländlich verorteten Einrichtungen 47 % der Gesamtförderung [ausmacht]; bei Kulturträgern in der Stadt dagegen nur 26 %“. 20  Kulturell vitale ländliche Räume sind auch im Interesse der Länder. Die Kulturministerien sind – wie alle Fachpolitiken auf allen politischen Ebenen – gemäß Bundesraumordnungsgesetz dem Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im ganzen Land verpflichtet. Dafür brauchen sie Partner vor Ort, Künstler*innen, Kultureinrichtungen und Organisationen, die mit den Bürger*innen und für sie Kulturangebote schaffen. Vor dem Hintergrund der eingangs genannten gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen haben viele Länder ihr Engagement für Kultur in den ländlichen Gebieten seit 2015 verstärkt. 21  
 
        Zu den kulturpolitischen Akteuren gehören auch Spartenverbände, regionale Organisationen, die Kirchen beziehungsweise Religionsgemeinschaften sowie Stiftungen, die seit den 1990er Jahren im Sinne der Cultural Governance verstärkt in die Politikgestaltung der Länder und des Bundes einbezogen werden. Landesverbände für Soziokultur, für Freie Darstellende Künste, für Kulturelle Bildung oder Amateurtheater oder regionale Institutionen in kommunaler Trägerschaft entwickeln mit Landesmitteln gesonderte Förderprogramme für Kultur in ländlichen Räumen. Die Länder beschreiten diesen Weg allerdings in unterschiedlicher Intensität: Während beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern erst seit Kurzem kleinere Fördermaßnahmen mithilfe von Landesverbänden umsetzt, ist diese Praxis in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen längst etabliert. 22  Auch die Ausgestaltung von Kulturgesetzen, wie es sie in Nordrhein-Westfalen, Sachsen oder Niedersachsen gibt, ist immer wieder Gegenstand von Konsultationen, Konferenzen und anderen Beteiligungsverfahren. In Sachsen ist beispielsweise der Sächsische Kultursenat, in dem Kulturschaffende des Landes organisiert sind, mit regelmäßigen Berichten an solchen Formaten beteiligt, die immer wieder auch die ländlichen Räume in den Fokus rücken. 23  
 
        Unter dem Stichwort „Kulturpolitik in ländlichen Räumen“ reicht es also nicht, die Lokalpolitik in ländlichen Gemeinden in den Blick zu nehmen. Im Gegenteil: Die Palette der in ländlichen Regionen wirkenden kulturpolitischen Akteure einschließlich der Förderer und Verbände ist vielfältig und wandelt sich beständig. Insbesondere ländliche, strukturschwache Kommunen und Regionen sind auf kulturpolitische Ambitionen und fördernde Maßnahmen anderer Akteure angewiesen.
 
        KULTURPOLITISCHE STRATEGIEN FÜR VITALE LÄNDLICHE RÄUME
 
        Umso wichtiger ist die wissensbasierte und in partizipativen Formaten entwickelte Kulturpolitik, die von regionalen Akteuren – Landkreisen oder regionalen Institutionen – und Landeskulturministerien organisiert wird. Die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bundestages setzte mit ihrem Schlussbericht 2007 dafür ein viel beachtetes Zeichen. 24  Zum einen wurde mit dem Bericht Cultural Governance als „Leitbegriff der Kulturpolitik“ etabliert, 25  zum anderen den Besonderheiten von Kultur und Kulturpolitik in ländlichen Räumen viel Aufmerksamkeit gewidmet. Und schließlich wurde die Notwendigkeit des ressortübergreifenden Austauschs für verschiedene kulturpolitische Handlungsfelder verdeutlicht: für kulturpolitische Entwicklungen in ländlichen Räumen wie auch für kulturelle Bildung und die Kreativwirtschaft.
 
        Sowohl der Mehrebenendialog zwischen Bund, Ländern, regionalen Akteuren und Kommunen als auch der ressortübergreifende Austausch sind bis heute anerkannt wichtige, aber hoch komplexe Unterfangen, in denen die Ressourcenausstattung der beteiligten Akteure eine große Rolle spielt. Kulturpolitik generell und noch einmal mehr kulturpolitische Akteure in ländlichen Räumen gehören in diesem Geflecht nicht zu den stärksten Akteuren. Die Hoffnung ruht daher auf politischen Leitzielen wie der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im ganzen Land und der Anerkennung von Kultur als Faktor für Lebensqualität oder gar als Bestandteil der Daseinsvorsorge. Doch darüber besteht kein politischer Konsens. Die Interpretationen, worin gleichwertige Lebensverhältnisse bestehen und wie sie herzustellen sind, unterscheiden sich beträchtlich. Das Handlungsfeld Kultur wird zwar in Strategiepapieren von Bund, Ländern und Regionen berücksichtigt, erhält aber oftmals nicht den Stellenwert, den Vertreter*innen von Kultur und Kulturpolitik sich wünschen. 26  
 
        In den kulturpolitischen Strategien der Länder jedoch hat die Stärkung von Kultur in ländlichen Räumen in den vergangenen fünf Jahren deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen. 27  Neben konkreten Prioritäten, die durchaus differieren, lassen sich für die Länder drei zentrale kulturpolitische Ziele ausmachen, die im Hinblick auf ländliche Räume als besonders wichtig erachtet, aber auch als besondere Herausforderungen gesehen werden: Als oberstes Ziel wird der Zugang zu Kunst und Kultur für möglichst alle Bevölkerungsgruppen angesehen. Dazu soll ein flächendeckendes, vielfältiges und qualitätsvolles Kulturangebot ermöglicht werden, wofür die kulturelle Infrastruktur in ländlichen Räumen erhalten und gestärkt werden soll.
 
        Diese Ziele betreffen prinzipiell das aktuelle Kunst- und Kulturschaffen von Profis und Laien, das kulturelle Erbe und die Kulturelle Bildung. Ein vielfältiges und qualitätsvolles Kulturangebot schließt die kulturelle Eigentätigkeit und das bürgerschaftliche Engagement ein. Es werden also nicht nur als spezifisch ländlich wahrgenommene Kulturformen in den Blick genommen – wie Brauchtum oder Breitenkultur, auch wenn diese nach wie vor kulturpolitisch eine große Rolle spielen. Vielmehr stellen die kulturpolitischen Strategiepapiere regelmäßig die Vielfalt der kulturellen Teilhabemöglichkeiten als Notwendigkeit für die Stärkung demokratischer Gemeinwesen und von Weltoffenheit und Toleranz heraus. 28  
 
        Empirisch kann nicht für jedes Dorf und jede Region ein kulturell vielfältiges Angebot festgestellt werden. Dennoch zeigen exemplarische Bestandserhebungen zur kulturellen Lage in ländlichen Regionen eine prinzipiell vielfältige Kulturlandschaft, die rezeptive wie partizipative Kulturangebote und -aktivitäten zwischen Tradition und Innovation umfasst. 29  Bestimmte Kulturformen wie Opern, Musicalhäuser oder eine Clubszene gibt es in ländlichen Räumen zwar selten, mit generellen Aussagen über die kulturelle Lage in ländlichen Räumen und die kulturellen Interessen „der Landbevölkerung“ ist die vielgestaltige Realität jedoch kaum zu erfassen. In ländlichen Dörfern und Kleinstädten hat sich die Bevölkerungsstruktur über die Jahrzehnte so diversifiziert, dass vielerorts Menschen verschiedener Herkunft – Alteingesessene, Zugezogene und Zugewanderte – mit unterschiedlichen kulturellen Interessen zusammenleben. Angesichts regional sehr unterschiedlicher Wachstums- oder Schrumpfungsprozesse müssen sich auch die kulturpolitischen Ansätze unterscheiden.
 
        KULTURELLE REGIONALENTWICKLUNG
 
        Abschließend sollen drei zentrale strategische Ansätze herausgestellt werden, mit denen die Länder und auch der Bund gemeinsam mit regionalen und lokalen Akteuren, insbesondere auch den Kommunen und Kreisen, die kulturpolitischen Ziele zur Stärkung des Kulturschaffens und der kulturellen Teilhabe in ländlichen Räumen verfolgen. Dies sind zum einen regionale Kulturbüros, zum anderen die Konzepte der „Dritten Orte“ und der „regionalen Ankerpunkte“. Bei diesen Strategien handelt es sich um programmatisch-konzeptionelle Förderungen für Kultur in ländlichen Räumen, die – mehr noch als die Förderung einzelner Personen, Institutionen oder Projekte – regionale Strukturen stärken und so als Beiträge zur kulturellen Regionalentwicklung verstanden werden können.
 
        In fast allen Bundesländern gibt es inzwischen regionale Förder-, Vernetzungs- und Beratungsstellen für Kultur. 30  Sie bieten Qualifizierung und Beratung für Künstler*innen und Kulturschaffende (Profis, Amateure, Ehrenamtliche), sie entwickeln regionale Formate für Austausch und Vernetzung, sie sind Förderlotsen, helfen bei der Projektentwicklung, schaffen Sichtbarkeit und unterstützen den kulturpolitischen Dialog. Einige vergeben Fördermittel, die zumeist aus dem betreffenden Landeshaushalt bereitgestellt werden. Hinsichtlich ihrer Historie, ihrer institutionellen Anbindung, ihrer personellen und finanziellen Ausstattung und auch hinsichtlich ihres konkreten Aufgabenprofils unterscheiden sie sich beträchtlich. Gemeinsam ist ihnen, dass sie mit ihrer regionalen Ausrichtung Kulturakteure in ländlichen Räumen unterstützen.
 
        Durch Übertragung des soziologischen Konzeptes der Dritten Orte von Ray Oldenburg 31  auf die Kulturpolitik sollen Kultureinrichtungen wie Museen, Bibliotheken oder Kulturzentren zu niedrigschwelligen Orten der Begegnung werden. Verbunden ist damit zumeist die Bündelung von Funktionen, etwa von kulturellen, sozialen und Bildungsangeboten. Zudem sollen diese Orte mehr Möglichkeiten für kulturelle Eigentätigkeit, ehrenamtliches Engagement und Mitbestimmung bieten. 32  Prinzipiell ist dieses Konzept nicht auf ländliche Kulturorte beschränkt, bietet hier jedoch die besondere Chance, ein breiteres Publikum zu erreichen, Engagement zu mobilisieren und Ressourcen zu bündeln.
 
        Während das Konzept der Dritten Orte darauf zielt, die Kultureinrichtungen als Orte der Identifikation und der lokalen Demokratie zu erhalten und weiterzuentwickeln, hat das Konzept der kulturellen Ankerpunkte darüber hinaus eine stärker regionale Ausrichtung. Systematisch wird dieser Ansatz derzeit in Brandenburg verfolgt: Mit dem Programm „Regionale kulturelle Ankerpunkte“ werden seit 2019 inzwischen 16 Kultureinrichtungen, Initiativen und Kollektive von Kulturschaffenden (in jedem Landkreis mindestens eine) über sechs Jahre seitens des Kulturministeriums gefördert, damit sie ihren Aktions- und Wirkungsradius regional erweitern. Fördervoraussetzung war ein positives Votum des betreffenden Landkreises, in dem sie ihren Sitz haben.
 
        Alle drei Förderstrategien der Länder setzen auf die Einbeziehung von Kommunen und/oder Landkreisen, um ein öffentlich wahrnehmbares regionales beziehungsweise lokalpolitisches Bekenntnis zu den Kulturakteuren und – so die Hoffnung – ein dauerhaftes finanzielles Engagement für sie zu erwirken. Auch die Bundesprogramme TRAFO und Aller.Land setzen mit mehrjährigen Förderungen ländlicher Regionen auf diese Aktivierung kommunaler Ressourcen. Sie haben unbestritten kulturpolitische Reflexions- und Entwicklungsprozesse angestoßen, sowohl auf regionaler als auch auf Landesebene. Die Verstetigung gerade in finanz- und strukturschwachen Regionen, die diese kulturellen Akteure besonders brauchen, bleibt jedoch weiterhin eine Herausforderung.
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         30 Ein aktuelles Forschungsprojekt des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. hat diese regionalen Kulturbüros bundesweit erhoben und auf einer interaktiven Karte verortet, siehe www.kupoge.de/studie-netkulaer. 
 
         31 Vgl. Ray Oldenburg, The Great Good Place, New York 1989.
 
         32 Siehe beispielsweise www.dritteorte.nrw. 
 
      

       
        KAPERUNG UND KORREKTUR
 
        Zum neurechten Kulturkampf mit literarischen Kanones
 
          Torsten Hoffmann 
 
        Als der „Spiegel“ am 12. Oktober 2024 zur Frankfurter Buchmesse einen Kanon von 100 Romanen aus 100 Jahren veröffentlichte, 01  ließ die neurechte Reaktion nicht lange auf sich warten. Der Schriftsteller Volker Zierke, der zusammen mit dem „Jungeuropa“-Verleger Philip Stein den Podcast „Von rechts gelesen“ betreibt, entdeckte vor allem „antideutsche[n] Müll“ auf der Liste. 02  In der am 22. Oktober 2024 veröffentlichten Podcastfolge waren Stein und Zierke sich einig, dass in der „lächerlichen Liste“ Bücher ausgewählt wurden, die „Deutschland dekonstruieren sollen“, dass der Kanon das „geheime Deutschland der linksliberalen Kulturelite“ verkörpert. 03  Symptomatisch für neurechte Literaturpolitik ist die Uneinigkeit darüber, wie ein Gegenkanon auszusehen habe. Für Stein ist ein „rechter Literaturkanon (…) ein bildungsbürgerlicher, klassischer Literaturkanon“, der bei Platon beginnt. 04  Dem widerspricht Zierke vehement: Er „hasse ja auch Bildungsbürger“, die er „am liebsten mit einem Messer bedrohen“ würde – die „Scheiße von Platon“ sei nichts als ein „Gehirnfurz“, das müsse „niemand gelesen haben, weil es nichts bringt“. 05  Stein und Zierke explizieren damit die latente Grundspannung neurechter Literaturarbeit: Einerseits will man sich als (einzige) ideologiefreie Kulturalisten präsentieren, andererseits Literatur lancieren, die es politisch „bringt“, weil sich mit ihrer Hilfe der gesellschaftliche Diskurs nach rechts verschieben lässt.
 
        Drei Tage später befasste sich mit Ellen Kositza auch die prominenteste Literaturkritikerin der Neuen Rechten mit der „Spiegel“-Liste. Im Podcast „Am Rande der Gesellschaft“ kommt sie – gemeinsam mit ihrem Ehemann Götz Kubitschek sowie Erik Lehnert und dem AfD-Politiker Hans-Christoph Berndt – zu dem Schluss, dass es einen Gegenkanon braucht, der einen dezidiert „deutschen Standpunkt“ (Kubitschek) vertritt. 06  Die neurechte Antwort auf den „Spiegel“-Kanon wurde kurz darauf im Blog der Zeitschrift „Sezession“ und auf der Webseite von Kubitscheks Antaios-Verlag veröffentlicht.
 
        Wer heute „100 Jahre 100 Romane“ googelt, bekommt als zweiten Treffer den Antaios-Verlag angezeigt und mitgeteilt, dass dort die „Spiegel“-Liste „gesichtet und eine bessere danebengesetzt wurde“. 07  Mithilfe des Kanons wird der vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ eingestufte Verlag also auch dort wahrgenommen, wo man gar nicht nach ihm sucht – zweifellos ein metapolitischer Glücksfall, insofern Aufmerksamkeitsgewinne auch in nicht-rechten Milieus generiert werden. 08  Denn wer das politische System nachhaltig verändern möchte, so die Grundthese neurechter Metapolitik, muss dafür zunächst die Deutungshoheit im kulturellen Raum gewinnen. Längst trägt die Neue Rechte ihre Kulturkämpfe deshalb auch im literarischen Feld aus und betreibt eine intensive Literaturpolitik: Sie publiziert und rezensiert belletristische Texte in diversen Verlagen, Zeitschriften und Blogs, sie widmet der Literatur Beilagen, Podcasts und Videos, veröffentlicht Bücher mit literaturwissenschaftlichem Anspruch, organisiert eigene Literaturmessen und inszeniert sich im Ganzen als „Lesebewegung“. 09  
 
        Kanonarbeit ist davon ein fester Bestandteil. Allein im Blog der „Sezession“ und im Antaios-Verlag sind seit 2009 zehn Lektürelisten veröffentlicht worden, die von der Kinderliteratur über deutschsprachige Lyrik bis zu Romanen der Weltliteratur reichen. 10  Dass man in der Neuen Rechten eine selbsteingestandene „Schwäche für Listen und Kanonbildung“ (Lehnert) hegt, 11  ist insofern funktional, als Kanones – wie die Literaturwissenschaft nachgewiesen hat – von jeher ein „Machtinstrument herrschender Gruppen“ 12  waren und dazu genutzt wurden, „ideelle Programme [zu] realisieren“; 13  auch für die kollektive Erinnerung und Traditionsbildung spielen sie eine zentrale Rolle.
 
        „KULTURELLE NOTWEHR“. ZUR LEGITIMIERUNG NEURECHTER KANONES
 
        Rhetorische Grundlage neurechter Kanonarbeit ist die Behauptung, dass bestehende Kanones linksliberal, also primär ideologisch ausgerichtet seien. In einer 2022/23 in der „Sezession“ veröffentlichten sechsteiligen Artikelreihe zur Nachkriegsliteratur will der Literaturwissenschaftler Günter Scholdt einen „systematisch betriebenen metapolitischen Prozeß“ nachweisen, „der die Voraussetzung für den gegenwärtigen Bildungskanon und unser heute gängiges literarisches Geschichtsbild schuf“. 14  Bei Scholdt liest man:
 
         „Daß die deutsche Literatur nach NS- und Besatzungsherrschaft wieder aus der Politisierung entlassen wurde, ist eine Halbwahrheit. Denn die Befreiung von der offiziellen Zensur mündete bald in eine kommodere, aber letztlich kaum weniger bindende für alle, die Erfolg haben wollten oder wenigstens unbehelligt zu bleiben  wünschten.“  15  
 
        Auffällig ist die geräuschlose Überblendung von Nationalsozialismus, alliierter Besatzung und Bundesrepublik, denen ein Unfreiheitskontinuum attestiert wird (in der „kommoderen Zensur“ klingt zudem die Rede von der DDR als einer „kommoden Diktatur“ an). Scholdts Kanonreflexion ist ein Paradebeispiel dafür, dass die neurechte Literaturgeschichtsschreibung stets eine „Doppelfunktion“ erfüllt, indem sie auf die „Etablierung eines Gegenkanons und auf die Popularisierung geschichtsrelativierender bzw. -revisionistischer Denkfiguren“ 16  abzielt. Auf ganz beiläufige Weise werden in Scholdts Essay der Nationalsozialismus relativiert und die bundesdeutsche Demokratie diskreditiert, der man in neurechten Kreisen mantraartig eine „Demokratiesimulation“ und einen „sanften Totalitarismus“ (Martin Sellner) vorwirft. 17  Die literaturpolitische Funktion von Scholdts weiteren Ausführungen liegt darin, eine Phalanx linksliberaler Kanonlenkung zu behaupten, die von Literaturinstitutionen über Gewerkschaften, Hochschulen und den Zentralrat der Juden bis hin zu „Geheimdienstaktivitäten“ 18  reiche. Angesichts dieser vermeintlichen Übermacht soll ein neurechter Gegenkanon als kulturpolitische Notwehr legitimiert werden.
 
        HUMANISMUS UND RÜCKSICHTSLOSIGKEIT. PARADOXIEN NEURECHTER LITERATURPOLITIK
 
        In neurechten Leselisten werden literarische Texte in der Regel nicht nur genannt, sondern auch kommentiert. Auffällig ist, dass diese Kommentare in zwei unterschiedliche ideologische Richtungen weisen. Auf der einen Seite wird der literarischen Bildung „im humanistischen Sinne“ und im Hinblick auf eine volle „Entfaltung der Persönlichkeit“ 19  das Wort geredet (so im von Ellen Kositza und Caroline Sommerfeld verfassten Buch „Vorlesen“ von 2019 mit Empfehlungen zur Kinder- und Jugendliteratur). 20  Man stößt hier – wie schon in einer von Kubitschek 2009/10 betriebenen Reihe mit „Monatsgedichten“ – auf Anekdoten aus dem Familienalltag und andere Selbstporträts, die in leuchtenden Komplementärfarben das Bild einer so vielschichtigen wie attraktiven rechten Lebensform entwerfen. 21  
 
        Ganz anders ausgerichtet sind die elliptischen Kommentare in der 2009 veröffentlichten „Lektüre-Liste 1: Romane“. Kubitschek bringt sein aus diesen Romanen abgeleitetes inneres „Koordinatensystem“ darin auf Begriffe wie „Dienst, Demut und preußischer Geist“, „Entschlossenheit“, „Laufschritt, Rücksichtslosigkeit“ und feiert „die Gnade, handeln zu dürfen, die Gnade der Aufopferung“. 22  All dies folgt einer von Kubitschek explizit aufgerufenen „Verhaltenslehre der Kälte“, 23  die der Germanist Helmut Lethen als einen für die Zwischenkriegszeit typischen Männlichkeitshabitus der Härte analysiert hat. Statt auf ein humanistisches trifft man hier auf ein „heroisches Lesen“, das von einem soldatischen Habitus geprägt ist. 24  Radikalisiert wird dieses Lektüremodell im Band „Das Buch im Haus nebenan“ (2020), in dem acht Protagonist:innen der Neuen Rechten von prägenden Lektüren berichten. Das von Kositza und Kubitschek verfasste Vorwort ist schon in seiner Metaphorik antihumanistisch aufgeladen, insofern Bücher mit Waffen und Lektüren mit Gewalterfahrungen assoziiert werden.
 
        Funktional ist diese für das gesamte Weltbild der Neuen Rechten charakteristische Widersprüchlichkeit insofern, als sie eine im Einzeltext zwar selektive, in der Kombination aber enorm breite Anschlussfähigkeit herstellt. 25  Während die Romanliste von 2009 und „Das Buch im Haus nebenan“ eher die eigene Szene adressieren, übernehmen die Monatsgedichte und „Vorlesen“ primär eine Brückenfunktion ins konservative bis liberale Bildungsbürgertum hinein.
 
        Die neurechte Kanonarbeit setzt mit diesem Spagat zwei der in Kubitscheks Augen wichtigsten metapolitischen Komplementärstrategien um: einerseits „in Grenzbereiche des gerade noch Sagbaren (…) provozierend vorzustoßen“ (und faschismusaffine Texte zu empfehlen), andererseits eine ausdrücklich als solche benannte „Selbstverharmlosung“ (als humanistisch Lesende) zu betreiben, um Sympathiegewinne zu erzielen und die „emotionale Barriere“ 26  zu senken, die man in Teilen des Bildungsbürgertums noch gegenüber der Neuen Rechten empfindet.
 
        KAPERUNG UND KORREKTUR. DER GEGENKANON
 
        Der Gegenkanon „100 Jahre, 100 Romane“ vereint beide Strategien. Er will den Kontakt zum bildungsbürgerlichen Kanon halten und diesen zugleich ideologisch nach rechts verschieben. Dabei kommen in Bezug auf existierende Kanones zwei Leittaktiken zum Einsatz: die Kaperung, bei der bereits kanonisierte Texte ideologisch vereinnahmt werden, sowie die Korrektur, also das Tilgen und Ersetzen kanonisierter Werke, und zwar fast durchweg im Dienst einer neurechten Programmatik.
 
        Die Kaperungstaktik wird in der Liste der 100 Romane insbesondere in den ersten Jahrgängen, also in der Zeit der Weimarer Republik, genutzt. Hier weist der Gegenkanon zumindest im Hinblick auf die berücksichtigten Autor:innen weitgehende Übereinstimmungen mit der „Spiegel“-Liste auf: Die ersten Autoren sind Thomas Mann, Franz Kafka und Arthur Schnitzler. Ein prototypisches Beispiel der Kaperung ist Kubitscheks Kommentierung von Kafkas „Prozeß“: 
 
         „Gegen die Verfügung Kafkas entschied der Nachlaßverwalter Max Brod, die Manuskripte zu veröffentlichen. Bedenken Sie bitte, wie jemand Kafkas Roman noch einmal neu und anders lesen muß, nachdem er in die Mühlen der Justiz geriet und im anonymen Verwaltungsstaat von Tür zu Tür irrt, ohne jemals jemanden anzutreffen, der nicht nur ein Rädchen ist, sondern umfänglich Bescheid weiß. ‚Mauer aus Kautschuk‘ hat Armin Mohler das genannt: keinen Hebelpunkt finden können …“.  27  
 
        Der Kommentar konzentriert sich auf die Rezeption des Romans und läuft dabei auf den selbsterklärten Faschisten Armin Mohler zu, den wichtigsten Vordenker der Neuen Rechten. Die explizite Leseempfehlung (Kafka) wird also mit einer impliziten (Mohler) verkoppelt. Mohlers Rede von einer „Mauer aus Kautschuk“ gehört zu den Lieblingszitaten der „Sezessions“-Autoren und wird immer dort aufgerufen, wo man der liberalen Demokratie eine Immunisierung gegenüber rechter Kritik vorwirft und eine Parallelisierung von DDR und BRD vornimmt. 28  Während man in der DDR von einer Betonmauer eingeschlossen gewesen sei, befinde man sich in der BRD in einer ideologischen Gummizelle, die ein freies Denken noch effektiver verhindere. Weiß man um diesen Kontext, bekommt Kubitscheks Aufforderung, Kafka „neu und anders“ zu lesen, eine unmissverständliche ideologische Stoßrichtung, nämlich Kafka nicht mehr nur bürokratie-, sondern auch demokratiekritisch zu deuten. Symptomatisch ist das Verfahren insofern, als die Neue Rechte eine „Erzählgemeinschaft“ (Felix Schilk) darstellt, der es darauf ankommt, ihre politischen „Narrationen in andere Diskursfelder zu transportieren und dort zu verstetigen“. 29  
 
        Bei der ideologischen Eingemeindung Kafkas handelt es sich um eine Variante der von Kubitschek neben Diskursverschiebung und Selbstverharmlosung als dritte metapolitische Strategie empfohlenen „Verzahnung“. Ist damit eigentlich gemeint, einen neurechten Gedanken dadurch sagbar zu machen, dass man auf unbedenkliche „Sprecher aus dem Establishment verweist, die dasselbe schon einmal sagten oder wenigstens etwas Ähnliches“, 30  wird hier umgekehrt Kafka so mit neurechten Gedanken verknüpft, dass er als deren scheinbarer Kronzeuge auftritt. Ausdrücklich bekennt sich Kubitschek dazu, „einen Roman nach dem andern und ein zentrales Werk nach dem andern für uns [zu] vereinnahmen, aus rechter Sicht [zu] lesen und daraus das [zu] machen, was man eine Rückeroberung oder Reconquista an der Universität nennen sollte“. 31  Umgesetzt werden soll dies unter anderem von der 2023 ins Leben gerufenen „Aktion 451“, die sich die Gründung studentischer Lesekreise zum Ziel gesetzt hat. 32  
 
        Schon die Vereinnahmung nicht-rechter Kanones geht mit korrigierenden Eingriffen einher. So findet sich in Kubitscheks Monatsgedichten oder seiner ersten „Roman-Liste“ von 2009 keine einzige Autorin. Die Liste „Hundert Jahre, hundert Romane“ enthält zwar auch Autorinnen, reduziert deren Anteil aber von 31 Prozent im „Spiegel“-Kanon auf unter 10 Prozent – ein erstes Ziel der neurechten Korrektur des Kanons besteht in dessen Vermännlichung.
 
        Zweitens fällt auf, dass sich der historische Schwerpunkt deutlich verschoben hat. Während im „Spiegel“ für die Jahre 1933 bis 1945 nur vier Romane genannt werden, listet der Gegenkanon hier 22 Texte. Bemerkenswert ist das auch insofern, als von neurechter Seite der offiziellen Erinnerungspolitik sowie den Medien regelmäßig eine überproportionale Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus vorgeworfen wird (so auch in der berühmten Metapher Alexander Gaulands, der NS sei nur ein „Vogelschiss in unserer über 1000-jährigen Geschichte“). Im Kanonvergleich gilt das Gegenteil: Keiner anderen Periode schenkt die Sezessionsliste eine mit den Jahren 1933–1945 vergleichbare Beachtung. Offensichtlich soll die Zeit des Nationalsozialismus nicht (mehr) bagatellisiert, sondern umgedeutet werden.
 
        Das gilt zum einen im Hinblick auf die Biografien der aufgenommenen Personen. Haben die auf der „Spiegel“-Liste für 1933 bis 1945 genannten Autor:innen allesamt außerhalb Deutschlands geschrieben, verzeichnet der Gegenkanon in der überwiegenden Mehrheit Personen, die sich rückblickend der „Inneren Emigration“ zurechneten, sich also auf unterschiedliche Weise mit den Lebensverhältnissen im NS arrangierten. Darüber hinaus enthält die Liste mehrere Autoren, die sich emphatisch zum NS bekannten (etwa Arnolt Bronnen), dessen Kulturpolitik in hohen Funktionen mitgestalteten (Edwin Erich Dwinger), Lobgedichte auf Hitler verfassten (Gerd Gaiser) oder die Propagandamedien belieferten (Joachim Fernau). In der Kommentierung wird dies in der Regel verschwiegen – und wo Ellen Kositza die NS-Verstrickung von Autoren doch erwähnt (zum Beispiel bei James Krüss), geschieht dies in enger Verbindung mit einem besonders emphatischen Lob ihrer davon offensichtlich unberührten literarischen Qualitäten. Unverkennbar ist das Bemühen, Autor:innen wieder kanon- und salonfähig zu machen, die ihr Leben und/oder Schreiben in den Dienst des Nationalsozialismus stellten.
 
        Mit der Fokussierung der Jahre 1933–45 geht auch eine thematische Schwerpunktsetzung einher. Auffällig viele Texte verhandeln Kriegserlebnisse und haben Soldaten als Protagonisten, auf der gesamten Liste ist es knapp ein Viertel. Wie wichtig es zum Beispiel Erik Lehnert ist, dass in der Auswahl „ein Loblied auf den anständigen deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs“ enthalten ist, zeigt seine Entscheidung für den Roman „08/15“ des frühen NS-Anhängers Hans Hellmut Kirst: Wenn Lehnert selbst eingesteht, dass es sich hier bloß um „[g]ehobene Unterhaltungsliteratur“ 33  handele, haben offensichtlich nicht ästhetische, sondern geschichtspolitische Gründe den Ausschlag für den Roman gegeben. 34  Das Wort „Kriegsverbrechen“ kommt im Gegenkanon folgerichtig nur in Bezug auf das Agieren „der Amerikaner im 2. Weltkrieg“ vor (so Kubitscheks Kommentar zu Steffen Kopetzkys „Propaganda“). 35  
 
        Geschichtspolitisch motiviert ist auch eine dritte, und zwar lokale Schwerpunktsetzung der Liste. Während im „Spiegel“-Kanon in sechs Romanen prominent Migrationserfahrungen verhandelt werden, stehen in 14 Titeln des Gegenkanons ehemalige deutsche Ostgebiete sowie deutsche Fluchtgeschichten der Nachkriegszeit im Zentrum. Zeichnete man eine Landkarte des Gegenkanons, deckte sie recht exakt die Grenzen des Deutschen Reichs vor dem Zweiten Weltkrieg ab. Dieses besondere Interesse an den ehemaligen Ostgebieten ist doppelt motiviert: Zum einen ist die Nicht-Anerkennung des nach der deutschen Kriegsniederlage neugeordneten Europas ein Grundpfeiler (neu-)rechten Denkens seit 1945, zum anderen rücken mit den verlorenen Ostgebieten Flucht und Vertreibung, mithin deutsches Leid ins emotionale Zentrum des Nachkriegskanons.
 
        Im Gegenkanon kommt die Darstellung von Deutschen als Opfern auch darin zum Ausdruck, dass drei der ausgewählten Texte der deutschen Kriegsgefangenschaft und der alliierten Okkupation gewidmet sind – darunter mit „Der Fragebogen“ des Rechtsterroristen Ernst von Salomon ein Roman, der systematisch das US-amerikanische Entnazifizierungsprogramm mit deutschen Konzentrationslagern überblendet. 36  Bezeichnend ist, dass der Shoah mit Jurek Beckers „Jakob der Lügner“ nur ein einziger Text gewidmet ist, der zudem als einer von wenigen unkommentiert bleibt. Selbst „Trivialliteratur“ wird dagegen dort aufgenommen, wo sie, wie Harry Thürks „Sommer der toten Träume“, „die Behandlung der Deutschen durch Russen und Polen zwischen Kriegsende und Vertreibung“ 37  auf zur neurechten Weltsicht passende Weise verhandelt. Die von Björn Höcke eingeforderte „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ ist im neurechten Kanon bereits Realität: Die Erinnerung an NS und Zweiten Weltkrieg ist vor allem deutscher „Anständigkeit“ und deutschem Leid gewidmet, während deutsche Täterschaft und die Shoah fast bis zur Unsichtbarkeit marginalisiert werden.
 
        Spricht aus alldem schon eine an die neurechte Ideologie angepasste Kanonpolitik, enthält die Liste insbesondere im hinteren, sich der Gegenwart annähernden Teil – das ist ihre vierte Schwerpunktsetzung – mehrere Romane, die sich partiell für ein neurechtes Weltbild vereinnahmen oder ausdrücklich der Neuen Rechten zuordnen lassen. An Sophie Dannenbergs „Das bleiche Herz der Revolution“ wird gelobt, dass die Projekte „der 68er“ dort „von Grund auf in Zweifel gezogen“ würden; Matthias Polityckis „Das kann uns keiner nehmen“ sei „einfach ein herzerfrischender, inkorrekter“ Roman; und mit John Hoewers „EuropaPowerbrutal“ ist ein Text aufgenommen, den selbst Ellen Kositza im Kommentar als „rechte[n] Szene-Roman“ 38  kategorisiert – und damit jede literaturgeschichtliche Repräsentativität aufgibt.
 
        „LIES!“ ZUR KOMBINATION RECHTER PARTEI- UND KANONPOLITIK
 
        Was sich aus literaturwissenschaftlicher Perspektive damit ad acta legen ließe, kann literaturpolitisch durchaus Wirkungsmacht entfalten, nicht zuletzt in parteipolitischer Hinsicht. Beispielhaft führt das der AfD-Politiker Maximilian Krah vor, der seit Jahren eng in die neurechte Literaturarbeit eingebunden ist und sich 2019 in der Gesprächsreihe „Aufgeblättert. Zugeschlagen. Mit Rechten lesen“ als eloquenter Romanleser präsentieren durfte. Schon vor den beiden neurechten Podcasts meldete sich Krah am 17. Oktober 2024 per Video mit einem eigenen Kanon zu Wort und brachte darin die zentralen Strategien neurechter Literaturpolitik idealtypisch zum Einsatz. Das Video setzt mit einer humanistischen Lesewerbung als Mittel der Selbstverharmlosung und Sympathiegewinnung ein („Lies! Nicht nur Zeit am Computer verdaddeln. Lesen bildet.“) 39  und kulminiert in einer Diskursverschiebung nach Rechtsaußen, wenn am Ende dezidierte Kaufempfehlungen für Jean Raspails „Das Heerlager der Heiligen“ und John Hoewers „EuropaPowerbrutal“ gegeben werden, also für zwei neurechte Texte, die in den beiden wichtigsten rechtsextremen Verlagen Antaios und Jungeuropa erschienen und auch auf den Hundert-Romanen-Kanones des Antaios-Verlags gelistet sind.
 
        Vor dem Hintergrund dieses Videos und einer insgesamt zunehmenden Verschmelzung von Meta- und Parteipolitik braucht es keine besondere Prophetie, um die neurechten Kanones als Blaupause für die zukünftige Bildungspolitik der AfD zu begreifen. Dass damit nicht nur das Lesen, sondern auch die Erinnerungspolitik, das nationale Selbstverständnis und die Weltanschauung im Ganzen massiv verändert werden sollen, führt die Liste „Hundert Jahre, hundert Romane“ eindrücklich vor. In der Vergangenheit haben sich Kanones oft als „überraschend programmresistent“ 40  erwiesen. 
 
        Ob das auch nach den neurechten Kulturkämpfen und angesichts der historisch einmaligen Möglichkeit einer digitalen Entkoppelung literarischer Kanones von den Bildungsinstitutionen noch konstatiert werden kann, ist gegenwärtig eine offene Frage. 41  
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        STAATLICHE KULTURPOLITIK UND KUNSTFREIHEIT
 
          Matthias Cornils 
 
        „Die Kunst (ist) frei.“ Diese Formulierung in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes hat einen bemerkenswert objektivierenden, institutionellen Einschlag. Sie redet, anders als im Falle anderer Freiheitsrechte, nicht von der Freiheit der Grundrechtsträger, sondern von dem Gegenstand oder Bereich „der Kunst“. Gewiss ist die Gewährleistung der Kunstfreiheit auch – und zwar mit großer verfassungsnormativer Kraft – individuelles Abwehrrecht der Künstler und der sonst im Kunstbetrieb Tätigen. Aber sie ist eben auch, vielleicht sogar vorrangig, wie das Bundesverfassungsgericht in seiner grundlegenden „Mephisto-Entscheidung“ angedeutet hat, 01  eine „wertentscheidende Grundsatznorm“, eine Verbürgung der Autonomie des Lebensbereichs „Kunst“. Mit dieser Autonomiegewährleistung greift die Verfassung über die bloße Abwehr staatlicher Eingriffe hinaus. Sie wirkt auch im Bereich staatlicher Leistung und Förderung, mithin im Hauptbetätigungsfeld staatlicher Kulturpolitik.
 
        Der rechtliche Schutz der Kunstfreiheit reagiert damit auf eine Lebenswirklichkeit, die in außerordentlich hohem Maße durch öffentliches Engagement geprägt ist. 02  Der Kulturbereich ist (neben der nicht zufällig auch in Artikel 5 Absatz 3 GG grundrechtlich geschützten Wissenschaft) in Deutschland wohl das markanteste Beispiel für die Ermöglichung individueller Freiheit durch staatliche Bereitstellung von Ressourcen. Staatlich und vor allem kommunal getragene Kulturinstitutionen einerseits, 03  die Förderung privater Einrichtungen und Künstler andererseits 04  bestimmen die Kulturlandschaft wesentlich, bei den „Leuchttürmen“ der Hochkultur ganz dominierend. Der immer noch wohl weltweit in der Breite unvergleichliche Reichtum dieser Kulturlandschaft – Theater, Museen, Konzert- und Literaturhäuser, Klangkörper, Bibliotheken und Archive – verdankt sich entscheidend der öffentlichen Kulturpolitik. Unbequeme, avantgardistische, kritische, irritierende oder verstörende, bis zum Skandal umstrittene Inszenierungen und Ausstellungen finden gerade in öffentlich getragenen Häusern statt. Auch diese sind zwar Erwartungen des Publikums und der Politik ausgesetzt. Sie können sich diesen aber eher entgegenstellen als von der Publikumsnachfrage abhängige private Veranstalter und Kunstschaffende ohne öffentliche Förderung. Damit bestätigt die öffentlich getragene Kultur besonders eindrücklich, dass staatlich bereitgestellte Institutionen oder Fördermittel und individuelle Freiheit einander nicht ausschließen, erstere im Gegenteil sogar besonders geeignet sein können, Entfaltungsräume für individuelle Autonomie zu schaffen und zu umhegen.
 
        Allerdings bleibt das Verhältnis von Staat und Kunst in dieser engen Verflechtung voraussetzungsreich. Erwartungen demokratisch legitimierter Träger und Förderer (der Parlamente und Kulturverwaltungen) stoßen auf die Autonomieansprüche der öffentlichen oder geförderten privaten Einrichtungen sowie der Künstler selbst. Diese Spannung ist dem öffentlichen Kulturbetrieb sowie der Kulturförderung inhärent. 05  Sie wird – auch das gehört zum ganzen Bild – meist in wechselseitigem Respekt und informellen Arrangements abgearbeitet. Mit dem Beharren auf rechtlichen Kompetenzen lassen sich die häufig auf Dauer angelegten und auf Vertrauen angewiesenen Beziehungen zwischen öffentlichen Trägern/Förderern und der Kunst nicht befriedigend gestalten. 06  Immer wieder brechen aber jene Spannungen doch auf, und es kommt zu Konflikten. Besondere Aufmerksamkeit haben in jüngster Zeit Ereignisse politischer oder weltanschaulicher Zuspitzung im Kulturbetrieb gefunden, auch wenn aufs Ganze gesehen Kunst vermutlich früher schon einmal politischer war als heute. Die neuen gesellschaftlichen Polarisierungen lassen aber auch den Kulturbetrieb nicht unberührt. Im Anschluss an den Documenta-Fifteen-Skandal im Sommer 2022 ist etwa eine Debatte um das zulässige oder gebotene Vorgehen gegen antisemitische Kunst, 07  im Besonderen um Anti-Antisemitismusklauseln in Förderverträgen entbrannt. 08  Indes handelt es sich dabei doch nur um einen Unterfall eines viel breiteren und seit jeher bekannten Grundproblems der Abgrenzung zulässiger Steuerung und Einflussnahme der hoheitlichen Kulturträger oder -förderer von unzulässigen Verletzungen der künstlerischen Autonomie der Einrichtungen und/oder Künstler. 
 
        Weitet man den Blick, fügt sich das Thema ein in den Gesamtkontext der allgemeineren, gerade in jüngerer Zeit intensiv geführten Kontroversen um die – umstrittene! – Gebotenheit staatlicher Neutralität, etwa in Religionsfragen oder im Parteienwettbewerb. Juristisch gilt das Feld für die öffentliche Kulturpflege als immer noch vergleichsweise wenig bestellt, 09  jedenfalls weniger als in den Sachbereichen des Hochschulwesens oder auch des Medienverfassungsrechts. 10  Namentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Paradebeispiel für einen gesetzlich installierten und öffentlich finanzierten Entfaltungsraum grundrechtlicher Freiheit – und im Übrigen auch selbst ein schwergewichtiger kultureller Faktor, vor allem auf den Gebieten der Filmproduktion, aber auch mit seinen hochklassigen Klangkörpern. 11  
 
        AUTONOMIE DER KUNST
 
        Autonomieschutz für die Kultureinrichtungen und die in ihnen (oder auch außerhalb) wirkenden Akteure verbürgt, soweit es sich bei den Darbietungen oder Ausstellungsgegenständen um Kunst handelt, das Grundrecht der Kunstfreiheit. Darüber hinaus können auch die Gewährleistungen der Wissenschaftsfreiheit (etwa bei einschlägigen Ausstellungen) oder der Meinungsfreiheit eingreifen. Verfassungsrechtlich zentral – aber in der Wahrnehmung außerhalb juristischer Kreise häufig nicht verstanden – ist, dass die grundsätzliche Schutzfähigkeit eines Verhaltens (hier der Kunsttätigkeit) noch keineswegs bedeutet, dass dieses Verhalten auch definitiv geschützt ist: Auch wenn etwas Kunst ist und also prinzipiell in den Autonomiebereich fällt, kann es doch – auf gesetzlicher Grundlage – verboten werden, wenn dafür überwiegende, ihrerseits verfassungsrangige Gründe bestehen. Die Rechtsordnung muss keine künstlerischen Körperverletzungen, Tieropfer oder rassistischen Kunstwerke dulden, kann (und muss) vielmehr auch diese den gesetzlichen Verboten unterwerfen. Schon daraus ergeben sich Reaktionsrechte und sogar -pflichten öffentlicher Kulturträger oder Förderer, wenn die geförderte Kunst Strafgesetze verletzt oder jugendschutzrechtlichen Verbreitungsverboten unterliegt. 12  
 
        Versuche, grundrechtlich begründete Konflikte zwischen Steuerung und Autonomie dadurch schon im Ansatz aufzuheben, dass der Kunstbegriff eng geführt wird und also ein Werk schon nicht in den Schutzbereich der Kunstfreiheit fällt, dürften kaum anschlussfähig sein. Dies gilt sicher für den unhaltbaren Vorschlag, antisemitische Hervorbringungen kategorial aus dem Kunstbegriff auszuschließen. 13  Man kann über gegenstandsinadäquate Verengungen oder die Konturlosigkeit der juristischen Definitionsversuche von Kunst streiten; die Fragwürdigkeit solcher – indes durch das Recht nun einmal abverlangten – Abgrenzungen von Kunst und Nichtkunst ist den Verfassungsjuristen wohl bewusst. 14  Aber ein schon auf der Begriffsebene einsetzender Friedlichkeits- oder Erlaubtheitsvorbehalt für das, was Kunst im Rechtssinn sein soll, widerspricht nicht nur Jahrzehnte alter, etablierter Verfassungsrechtspraxis, 15  sondern auch dem zugrunde liegenden theoretischen Grundverständnis von der Schutzwirkung der Grundrechte, das grundsätzlich auf eine weite Auslegung grundrechtlicher Schutzbereiche drängt. 16  Ob ein – auch künstlerisches – Verhalten wegen schädlicher Effekte verboten werden darf, muss strukturiert und substanziell begründet und darf nicht durch Begriffsverengungen dekretiert werden. Mit einer solchen Verengung ginge auch eine Ebenenverwechslung und zudem eine in der Sache hochproblematische Präformierung des Kunstbegriffs einher. Ist etwas seinem Wesen nach Kunst, verliert es diese Eigenschaft nicht, weil es anstößig, nicht einmal, weil es strafwürdig oder strafbar ist. Man kommt dem Problem antisemitischer Kunst – die es eben geben kann und gibt! – also nicht dadurch bei, dass man einfach den Kunstbegriff passend reduziert.
 
        AUTONOMIE IN INSTITUTIONEN
 
        Dem Verfassungsrecht ist die Unterscheidung zwischen der Abwehr staatlicher Eingriffe und der Förderung grundrechtlich gewährleisteter Aktivitäten geläufig. Die Kunstfreiheit schützt vor (nicht gerechtfertigten) Beschränkungen künstlerischer Betätigung sowie der Tätigkeiten im Wirkbereich der Kunst. Auf die Förderung durch öffentliche Mittel oder die Beschäftigung in öffentlichen Kultureinrichtungen hingegen besteht kein Anspruch. Daraus kann eine grundsätzliche Differenz der grundrechtlichen Schutzintensität hergeleitet werden. 17  Aber: Für die Ausübung der Kunstfreiheit in öffentlichen Institutionen oder unter Inanspruchnahme öffentlicher Mittel ist die Differenz doch nur begrenzt belastbar. Die Oper oder das Stadtmuseum sind etwas anderes als der Betrieb eines kommunalen Schwimmbades. Der Staat kann die von ihm veranstaltete oder geförderte Kultur nicht ohne Weiteres mit der Hypothek irgendwelcher Anforderungen (kunstinhaltsbezogener oder kunstfremder Art) belasten. Vielmehr wirkt das Prinzip der Kunstfreiheit und der korrespondierende individuelle Schutzanspruch gerade auch in der öffentlichen Einrichtung oder gegenüber dem öffentlichen Förderer. Die Freiheit der Kunst besteht nicht nur vorstaatlich, sondern entsteht auch dort, wo der Staat Entfaltungsräume für die grundrechtliche Freiheit erst schafft oder erweitert. 18  Dieser Gedanke und also die Schutzwirkung des Artikels 5 Absatz 3 GG im Rahmen öffentlicher Kulturpflege ist verfassungsrechtlich etabliert, unter anderem auch im Rundfunkrecht oder Hochschulrecht geläufig: Die Programmautonomie der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und erst recht die individuelle Rundfunkfreiheit der für die Anstalten tätigen Redaktionen und Journalisten sind nicht schwächer als diejenigen des Privatrundfunks oder der Presse. Der Sinn des Grundrechts – die Schaffung von Räumen geistig-kreativer Autonomie – erfüllt sich hier gerade in öffentlichen Institutionen oder aufgrund öffentlicher Förderung. Der Unterschied zum staatlichen Eingriff ist also zwar rechtlich nicht bedeutungslos, trägt aber nicht sehr weit: Er kann – insbesondere über die Auftrags- oder Förderzieldefinition – weitergehende Begrenzungen des Autonomiespielraums als bei staatlichen Eingriffen rechtfertigen. 19  Im Autonomiebereich bedürfen beschränkende Vorgaben aber jedenfalls rechtfertigender Gründe. Der grundrechtliche Autonomieanspruch zieht auch im Förderbereich solchen Vorgaben oder Einflussnahmen absolute Grenzen.
 
        ÖFFENTLICHE KULTURPFLEGE ALS DEMOKRATISCHE ENTSCHEIDUNG
 
        Damit richtet sich der Blick auf die andere Seite des hier betrachteten Verhältnisses, mithin die staatliche und kommunale Kulturpolitik und -verwaltung. In der Beziehung zum Autonomiebereich der Kunst geht es insbesondere darum, ob aus der Träger- beziehungsweise Förderverantwortung des Staates Gründe für eine Steuerung oder Einflussnahme auf die kulturelle Betätigung hergeleitet werden können. Dass die staatliche Kulturpflege sich selbst auf einen verfassungsrechtlichen Legitimationsgrund stützen kann (Kulturstaatsziel), 20  begründet noch keinen verfassungsrechtlichen Konflikt zur grundrechtlich geschützten Autonomie der geförderten Kunst. Die Kulturstaatlichkeit ist vielmehr zunächst gerade darauf gerichtet, freie Kunst zu ermöglichen, ihr zu besserer Entfaltung zu verhelfen. Aber es sind doch mit der Förderung zwangsläufig auch Bedingungen verbunden, die die Autonomie der Einrichtung oder der in ihr Tätigen berühren: Wenn etwas gefördert wird, kann nicht alles gefördert werden. Es stellt sich also die Aufgabe der Auswahl, für die Kriterien angelegt werden müssen. Intendanten, Generalmusikdirektoren, das Leitungspersonal kommunaler Kulturinstitute müssen berufen und dafür ausgewählt werden. 
 
        Die Entscheidung in Landes- oder Kommunalparlamenten über den sehr teuren Betrieb eines Drei-, Vier-, oder Fünf-Sparten-Hauses oder stattdessen der Förderung von „Kleinkunst“ ist demokratisch legitimiert, aber auch demokratisch zu verantworten. Mit ihr sind regelmäßig Erwartungen verbunden, die sich auf die Inhalte richten (was wird gefördert?), aber auch darüber hinaus gehen können (wer wird wozu gefördert?). Solche Erwartungen sind auch nicht schlechthin illegitim. Es dürfen mit der Entscheidung über die Subventionierung des Stadttheaters auch Vorgaben hinsichtlich der Aufgabe des Theaters und Vorstellungen hinsichtlich der Aufgabenerfüllung durch das Theater verbunden werden. Diese spielen dann etwa bei der Auswahl des Leitungspersonals selbstverständlich eine maßstäbliche Rolle. Schon hier zeigt sich, dass die Parole vom Verbot staatlichen Kunstrichtertums falsch verstanden wäre, wenn damit der Ausschluss des Trägers der öffentlichen Einrichtung von jedweder Mitentscheidung in Fragen gemeint sein sollte, die auch die Inhalte der Aufgabe betreffen. Vielmehr geht es offenkundig um eine kompliziertere Balance zwischen hoheitlicher, kulturstaatlicher Träger- oder Förderverantwortung und künstlerischer Autonomie, die, wie schon angemerkt, vor allem eine Frage gelebter Praxis und nur im pathologischen Fall rechtlicher Kompetenzstreitigkeiten ist. 21  
 
        KUNST UND TRÄGERVERANTWORTUNG IM SPANNUNGSVERHÄLTNIS
 
        Immerhin gibt es klare rechtliche Leitplanken für die Beurteilung dessen, was an Einflussnahme noch zulässig ist und was nicht. Außer Frage steht zunächst, dass Pflichten, die nicht den künstlerischen Bereich betreffen – etwa die Pflicht zu wirtschaftlichem, den gesetzten Budgetrahmen achtendem Ausgabeverhalten – errichtet und auch durchgesetzt werden können. Sie berühren die Kunstfreiheit schon gar nicht, 22  sind also etwa kein Rechtfertigungsgrund für Budgetüberschreitungen, auch wenn dies offenbar in der Praxis von Intendanten nicht immer verstanden wird. Auch muss ein öffentlicher Träger oder Förderer keine eindeutig rechtswidrigen (etwa strafbaren) künstlerischen Betätigungen fördern oder in seinen Einrichtungen dulden. Soweit nicht ohnehin schon diese Ausnahmen vom Autonomieschutz greifen, ist die Grundregel einfach und wenig überraschend: Je spezifischer und inhaltsbezogener die Vorgabe oder Einwirkung ist, umso einschneidender betrifft sie die grundrechtlich geschützte künstlerische Autonomie. Je mehr dies der Fall ist, umso gewichtigere Gründe müssen dafür vorgebracht werden können. 
 
        Vorgaben auf der Mikroebene künstlerischer Tätigkeit (im Werk- und im Wirkbereich der Kunst) sind danach unzulässig, also etwa die Auswahl der zur Aufführung gebrachten Stücke (Programm-, Spielplangestaltung) oder der mitwirkenden Künstler, Anordnungen hinsichtlich der konkreten Gestaltung einer Ausstellung oder einer Inszenierung, selbstverständlich auch Einflussnahmen auf die Künstler selbst. Abstrakte Vorgaben hinsichtlich der grundsätzlichen Struktur (etwa der Sparten eines Theaterhauses) und des Auftrags (etwa: Oper oder populäres Volkstheater, klassisches Ballett oder zeitgenössischer Tanz) sind hingegen möglich, ebenso die Mitsprache von Vertretern des Trägers bei der Auswahl des Leitungspersonals. Kulturpolitische Grundentscheidungen können dem öffentlichen Träger oder Förderer nicht verwehrt sein; anders wäre schon eine sinnvolle Auswahl und Fokussierung der verfügbaren Mittel nicht denkbar. Jede gesetzliche oder verwaltungsmäßige Beauftragung einer Einrichtung muss einen Inhalt und damit auch Grenzen haben. Kulturpolitisches Engagement ist immer ein Stück weit eine Investition ins Ungewisse, aber doch kein Glücksspiel, bei dem der Träger oder Förderer nicht wissen und entscheiden darf, was er da eigentlich trägt oder fördert. 
 
        Natürlich lassen sich mit der genannten Faustregel schwierigere Fälle einer Einflussnahme im Zwischenbereich zwischen abstrakten Auftragsvorgaben und konkreten künstlerischen oder kunst-kuratorischen Gestaltungsentscheidungen noch nicht verlässlich bewältigen. Dies betrifft diejenigen Einwirkungen, die zwar noch keine zweifelsfreien Übergriffe in den Vorbehaltsbereich der künstlerischen Leitung oder der Künstler selbst sind, die sich aber doch einengend auf die Autonomie auswirken. Zu denken ist hier etwa an kunstimmanente, inhalts- und qualitätsbezogene Kriterien für die Auswahl der künstlerisch verantwortlichen Leitungspersonen oder eher allgemein-kunstfremde Anforderungen wie diejenige einer publikumswirksamen Breitenwirkung, eines wirtschaftlichen Erfolges, einer Vernetzung des in Rede stehenden kulturellen Angebots mit anderen Akteuren (Theater in der „Stadtgesellschaft“) oder eben auch des Eintretens gegen Rassismus oder Antisemitismus. Die Kunstfreiheit verlangt auch für solche Vorgaben, sofern sie auf eine qualitative Beurteilung der Akteure und ihrer Werke hinauslaufen, sehr wohl tragfähige Gründe. Auch diese Vorgaben erzeugen Lenkungsdruck hinsichtlich der genuin künstlerischen oder kunstbezogenen Tätigkeit – bis hin zu einer Verpflichtung zu konkretem Einschreiten gegen bestimmte (etwa rassistische) Inhalte einer Ausstellung. Derartige Vorgaben müssen sachgerecht und verhältnismäßig sein.
 
        STAATSFERNE ÖFFENTLICHER KULTURPFLEGE?
 
        Können für die rechtlich mitunter unsichere Bestimmung des Autonomieschutzes und seiner Grenzen die detaillierter ausgeformten Maßstäbe des Medienverfassungsrechts fruchtbar gemacht werden? Namentlich stellt sich diese Frage für den Grundsatz der Staatsferne der Medien. Dieser aus den Mediengrundrechten des Artikels 5 Absatz 1 Satz 2 GG hergeleitete Grundsatz könnte, griffe er auch hinsichtlich der staatlichen Kulturpolitik, das Verhältnis von Politik (oder Verwaltung) und Autonomie deutlich zum Vorteil der letzteren verschieben. Medienverfassungsrechtlich bedeutet „Staatsferne“ ein absolutes Betätigungsverbot für Hoheitsträger hinsichtlich der Medien – keine Staatspresse, kein Staatsrundfunk, kein Staatsinternet. Der in öffentlich-rechtlicher Rechtsform organisierte Rundfunk muss staatsfern organisiert sein, mithin so, dass staatliche Akteure keinen bestimmenden Einfluss auf das Rundfunkangebot ausüben können. Vergleichbares gilt bei der Aufsicht über private Medien und gälte bei Einführung einer Presseförderung auch für diese. Die Parallele zum Medienrecht scheint plausibel, weil sowohl der Grundsatz der Staatsferne als auch der Autonomieschutz der Kunst (kein staatliches Kunstrichtertum!) im Grundgesetz vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Missbrauchserfahrung entwickelt worden sind.
 
        Doch bei näherem Zusehen zeigen sich signifikante Unterschiede. Sie treten schon beim Medien-Betätigungsverbot hervor: Ein vergleichbares Betätigungsverbot kennt das Kulturrecht nicht. Die in diesem Beitrag erörterten Fragen stellen sich überhaupt nur, weil der Staat und die Kommunen Kultureinrichtungen betreiben und Kunstschaffende fördern, und zwar nicht etwa nur mediatisiert über staatsfern organisierte Zwischeninstanzen wie die Rundfunk- oder Landesmedienanstalten, sondern in eigener Regie. Offenkundig findet eine gleichermaßen scharfe Ausgrenzung des Staates und seiner Mandatsträger, wie sie das Rundfunkrecht kennt, in der öffentlichen Kulturpflege nicht statt. Auch ein Verbot bestimmender Einflussnahme hat sich in der kulturverwaltungsrechtlichen Praxis jedenfalls nicht in vergleichbarer Strenge durchgesetzt. Zwar gibt es die verbreitete Praxis, bei inhaltsrelevanten Entscheidungen der Kulturverwaltung – etwa der Auswahlentscheidung über Leitungspersonal – externen Sachverstand, Findungskommissionen oder Beiräte, einzubeziehen. Eine dahingehende (Verfassungs-)Rechtspflicht ist aber (jedenfalls bei der Bestellung von Leitungspersonal) nicht anerkannt. 23  Zudem behalten sich die Kulturreferate in den Ministerien oder Kommunen das Recht vor, über die von Bewerbern für eine Leitungsposition eingereichten programmatischen Konzepte nach eigenen Maßstäben zu urteilen und die Tätigkeit einer Intendanz oder Museumsleitung durch Zielvereinbarungen inhaltlich zu binden – wenn auch nicht mit Blick auf konkrete Spielplangestaltungen oder Ausstellungen, sehr wohl aber mit abstrakter gefassten, etwa genrebezogenen Vorgaben („ein Musical, zwei Stücke Kinder- und Jugendtheater je Saison“). Die Diskrepanz zum Rundfunk wird auch erkennbar bei den verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Finanzierungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Das hier entwickelte Konzept streng bedarfsakzessorischer Finanzierungspflicht des Staates und einer weitgehenden Zurückdrängung von Gestaltungsmöglichkeiten der Länder bei der Finanzierung 24  kennt die Kulturförderung nicht. Ihr sind Budgetierungen, auch Mittelkürzungen nach Finanzlage, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk undenkbar wären, nicht fremd. Eine Bestands-, Entwicklungs- und auch Finanzierungsgarantie wie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk – und eine also auch finanziell in einzigartiger Weise abgesicherte Autonomie – wird durch das Kulturstaatsprinzip nicht ausgesprochen.
 
        ANTI-ANTISEMITISMUSKLAUSELN
 
        In den gutachtlichen Beurteilungen der in jüngster Zeit vorgeschlagenen Anti-Antisemitismusklauseln scheint die Einschätzung vorherrschend, dass solche Klauseln, soweit sie eine Verpflichtung zur Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus enthalten, mit dem Grundrecht der Kunstfreiheit noch vereinbar sind, 25  allerdings wohl nur auf gesetzlicher Grundlage und bei (teilweise bestrittener) hinreichender Bestimmtheit der Formulierung solcher Klauseln. 26  Auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liefert die verfassungsrechtliche Verpflichtung des Staates auf die Bekämpfung des Antisemitismus (Artikel 3 Absatz 3 GG) einen hinreichend tragfähigen Beschränkungsgrund. Anders liegt es mit Klauseln, die von den Geförderten ein positives Bekenntnis zu einer vielfältigen Gesellschaft oder eine Positionierung gegen Diskriminierung und Antisemitismus (zumal noch unter Bezug auf eine bestimmte, indes umstrittene Antisemitismusdefinition wie jene der International Holocaust Remembrance Alliance) 27  verlangen. 28  Ein solches Bekenntnis hat keinen Bezug mehr zu den geförderten oder in öffentlicher Trägerschaft ausgestellten Werken. Der Förderer verkoppelt die Zuwendung sachwidrig mit einem persönlichen Haltungsbekenntnis. Die Anreicherung der Beurteilungskriterien um dieses kunstfremde Kriterium – Kunst kann eben auch antisemitisch sein – erreicht damit ein Gewicht, das mit der Kunstfreiheit nicht mehr vereinbar ist. Eine Frage politischer Klugheit ist indes, ob von der rechtlich danach wohl bestehenden Möglichkeit einer Vorababsicherung gegen Antisemitismus oder Diskriminierung durch entsprechende Klauseln in Förderrichtlinien wirklich Gebrauch gemacht werden sollte. Die damit begünstigte Politisierung kulturpolitischer Entscheidungspraxis und die rechtliche Antizipation des Skandals können das doch eigentlich auf die Ermöglichung von Kunst gerichtete Vertrauensverhältnis von Staat und Kulturschaffenden in bedenklicher Weise belasten. 29  
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        AUSWÄRTIGE KULTURPOLITIK ZWISCHEN AUSTAUSCH, WERTEVERMITTLUNG UND EINFLUSSNAHME
 
          Meike Lettau 
 
        Auswärtige Kulturpolitik gilt als „Basis für starke internationale Beziehungen“. 01  Seit Willy Brandt ist sie neben der Sicherheits- und Außenwirtschaftspolitik die dritte Säule der deutschen Außenpolitik. Sie wird als eigenes Politikfeld definiert, steht jedoch in direkter Verbindung mit der allgemeinen Außenpolitik. Artikel 32 Absatz 1 des Grundgesetzes legt fest, dass der Bund für dieses Politikfeld zuständig ist, seine Steuerung erfolgt zentral über das Auswärtige Amt (AA).
 
        Ziel auswärtiger Kulturpolitik ist es, die internationalen Beziehungen Deutschlands durch Kunst, Bildung und Kulturaustausch im Ausland zu gestalten. Dabei stehen sowohl Dialog und Kooperation mit Partnerländern im Zentrum als auch die kulturelle Selbstdarstellung Deutschlands, die der Vermittlung eines modernen Deutschlandbildes dienen soll. Als aktuelle Ziele definiert das Auswärtige Amt: „[I]m Ausland für Deutschland interessieren und einen Dialog und Austausch starten; Verständnis für unsere Werte und Unterstützung für unsere Politik in Europa und der Welt schaffen; Menschen für Deutschland als ein modernes und weltoffenes Land, einen Hub für Kreativität und Innovation begeistern; Kultur- und Kommunikationspolitik europäisch denken und eine europäische Öffentlichkeit fördern.“ 02  
 
        Es geht demnach nicht nur um Deutschlands Einfluss in der Welt, sondern auch um seine Repräsentation und eine demokratische Wertevermittlung – und darum, internationales Interesse an Deutschland zu wecken. Im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es: „Die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist ein zentraler Bestandteil der deutschen Außenpolitik, wichtiges Element der Soft Power Deutschlands und damit ein strategisches Instrument im globalen Wettbewerb um Ansehen, Einfluss, Narrative, Ideen und Werte. (…) Wir werden sie und die strategische Auslandskommunikation gezielt weiterentwickeln und als geopolitisches Instrument noch wirkungsvoller an unseren Werten und Interessen ausgerichtet einsetzen.“ 03  Diese Tendenz zur geopolitischen Ausrichtung hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt.
 
        Nach dem Politikwissenschaftler Joseph Nye ist Soft Power „Macht durch Anziehung“, die sich durch die Überzeugungskraft und Attraktivität des eigenen Landes, seiner Werte und Politik auszeichnet. Demnach entsteht Einfluss ohne Zwänge, militärische Gewalt oder wirtschaftliche Anreize. 04  Kultur ist ein zentraler Bestandteil, um diese Soft Power zu gestalten. Das Politikfeld wird oft auch als „Cultural“ oder „Public Diplomacy“ bezeichnet, wobei Kultur als Ressource für mittel- und langfristige diplomatische Ziele dient. Im aktuellen Kontext einer multipolaren Welt mit sich verstärkender Systemkonkurrenz ist Soft Power vielleicht wichtiger denn je: Vertrauen aufzubauen und zu halten, auch unter schwierigen Bedingungen, stellt sich als immer wichtigerer, teilweise aber auch schwieriger Prozess heraus.
 
        Innerhalb der Kulturdiplomatie zeigen sich unterschiedliche Narrative und Strategien. Während Deutschland auf Austausch, Kooperation und den Aufbau langfristiger Beziehungen setzt, verfolgt beispielsweise China Konzepte wie „gegenseitigen Respekt, friedliche Koexistenz und Win-win-Kooperation“. Frankreich hingegen betreibt eine Außenkulturpolitik, die sehr nah an der diplomatischen Arbeit angesiedelt ist und auf Einflussnahme und die Verbreitung der französischen Kultur, verzahnt mit Kulturaustausch, abzielt. 05  
 
        In Deutschland wurde der Begriff der „auswärtigen Kulturpolitik“ (AKP) 1911 durch den Kulturhistoriker Karl Lamprecht geprägt. Anpassungen erfuhr er zuletzt in den späten 1990er und 2000er Jahren, als Bildung stärker als Ziel fokussiert und mit dem Begriff der „auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik“ (AKBP) spezifiziert wurde, sowie in der Amtszeit von Außenministerin Annalena Baerbock (2021–2025), als er zur „auswärtigen Kultur- und Gesellschaftspolitik“ (AKGP) avancierte, um seine gesellschaftlichen Dimensionen und Effekte stärker herauszustellen.
 
        Die Implementierung der auswärtigen Kulturpolitik erfolgt über sogenannte Mittlerorganisationen. Diese schließen Rahmenverträge mit dem Auswärtigen Amt ab und entwickeln darauf basierend eigene, oftmals regionalspezifische Strategien. Beispiele für solche Mittlerorganisationen sind das Goethe-Institut, der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), die Deutsche Welle, die Deutsche UNESCO-Kommission, die Alexander von Humboldt-Stiftung, der Pädagogische Austauschdienst (PAD) oder das Deutsche Historische Institut (DHI). Das Goethe-Institut, die größte deutsche Mittlerorganisation, ist seit 1952 an 150 Standorten in 99 Ländern weltweit aktiv.
 
        Die Formate auswärtiger Kulturpolitik sind je nach Zielsetzung und Adressat:innen sehr unterschiedlich. Sie umfassen beispielsweise die Förderung von Künstler:innen durch Mobilitätshilfen oder Ko-Produktionsfonds, Kulturevents wie die „Deutschen Filmwochen“ oder internationale Ausstellungstouren, Fortbildungsprogramme für Theatertechniker:innen, Residenzprogramme (etwa in der Villa Aurora in Los Angeles), Jugendaustauschprogramme, Film- und Medienproduktionen der Deutschen Welle, die Veranstaltung von „Deutschlandjahren“ im Ausland, Übersetzungsförderungen deutschsprachiger Bücher oder Städtepartnerschaften. In den vergangenen Jahren wuchs die Bedeutung von Schutzprogrammen für gefährdete Künstler:innen im Ausland, und auch der Umgang mit Desinformation, Fake News und populistischer Manipulation wurde häufiger thematisiert, ebenso die Aufarbeitung kolonialer Vermächtnisse. 06  Auch die Sprachvermittlung über Deutschkurse und Prüfungen, die von deutschen Behörden anerkannt werden, ist ein zentraler Pfeiler. Aktuell lernen rund 15,5 Millionen Menschen weltweit Deutsch als Fremdsprache. 07  Das Goethe-Institut etwa organisiert Sprachwettbewerbe und vergibt Sprachkursstipendien nach Deutschland; Sprachvermittlung ist hier oft eng verzahnt mit dem Versuch der Fachkräftegewinnung, die klaren wirtschaftlichen Interessen folgt.
 
        Durch die organisatorische Ansiedlung der auswärtigen Kulturpolitik beim Auswärtigen Amt ist sie einerseits Teil der Steuerung der auswärtigen Beziehungen Deutschlands, andererseits sollen mit ihr internationaler Kulturaustausch und dialogische Prozesse mit den Partnerländern aufgebaut werden. 08  Ihr Aufgabenfeld geht somit über rein diplomatische Aufgaben weit hinaus. Ein Spezifikum der deutschen Organisation ist ihre Staatsferne: Durch die genannten Mittlerorganisationen erfolgt eine dezentrale Implementierung in spezifischen Aufgabengebieten, keine zentrale Steuerung. Dies soll eine Instrumentalisierung von Kultur für politische Interessen strukturell verhindern, wie es sie in der Zeit des Nationalsozialismus und auch in der DDR durch staatliche Propaganda gegeben hat. Historischer Gründungsgedanke der auswärtigen Kulturpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg war es, die Völkerverständigung zu fördern und das Bild (West-)Deutschlands im Ausland neu zu gestalten.
 
        Die Bundesregierung stellte im Jahr 2023 rund 2,1 Milliarden Euro für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zur Verfügung. 09  Jedoch werden nicht alle Gelder über das Auswärtige Amt verwaltet, manche fallen etwa in die Zuständigkeitsbereiche des Beauftragten für Kultur und Medien oder der Bildungs- und Forschungsministerien. Zum Vergleich: Im selben Jahr stand dem Verteidigungsministerium ein Budget von 50,1 Milliarden Euro zur Verfügung.
 
        WERTEVERMITTLUNG DURCH KULTURAUSTAUSCH?
 
        Bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Wertevermittlung ein starker impliziter Bestandteil der deutschen auswärtigen Kulturpolitik. Ziel war die Etablierung eines neuen Deutschlandbildes in der Welt und die Förderung von Frieden und Versöhnung. Im Zuge des deutschen Vereinigungsprozesses nach 1990 wurde dies weiter gestärkt. Insbesondere seit der „Konzeption 2000“ des Auswärtigen Amts gehören explizit die Vermittlung von Werten wie Frieden und Demokratie sowie die Förderung von Krisenprävention, Menschenrechten und Meinungsfreiheit zu den zentralen Ansätzen. In der „Konzeption 2011“ zeigt sich beispielhaft, wie diese Ziele definiert werden. So sind nach 2012 zum Beispiel Demokratisierungsprozesse im Rahmen der Transformationspartnerschaften mit arabischen Ländern verstärkt unterstützt worden. Der Anspruch des Goethe-Instituts war es hier, kulturspezifische Wege der Demokratieförderung aufzuzeigen, da die neuen politischen Realitäten mit veränderten Bedürfnissen und Interessen der Bevölkerung einhergingen und auch neue Handlungsmöglichkeiten für ausländische Akteure mit sich brachten. 10  Auch in Autokratien oder gescheiterten Staaten können wichtige Impulse gesetzt werden, wie der Politologe Asiem El Difraoui konstatiert: „Auswärtige Bildungs- und Kulturpolitik [kann] gerade in gescheiterten Staaten (…) die sogenannten drei Ds – Diplomatie, Defense (Verteidigung) und Development (Entwicklungshilfe) – [nicht] ersetzen, sondern kann und muss sie ergänzen. Diplomatie muss durch kulturelle Diplomatie, etwa durch den Bildungs- und Kulturaustausch, flankiert werden.“ 11  
 
        In den vergangenen Jahren, insbesondere seit der sogenannten Zeitenwende 2022, verschiebt sich das Narrativ aufgrund der zahlreichen weltweiten Krisen und Konflikte stark in Richtung Sicherheitspolitik. „Ihr Engagement“, so die damalige Außenministerin Annalena Baerbock, „ist gefordert wie nie zuvor, weil Kulturpolitik auch ganz klar Sicherheitspolitik ist. Wenn wir die Freiheit von Kultur, Wissenschaft und Medien fördern, dann stärken wir damit auch die Freiheit und Sicherheit der Menschen.“ 12  
 
        Im 27. Bericht der Bundesregierung über die auswärtige Kultur- und Gesellschaftspolitik für das Jahr 2023 wurde angesichts des Ukrainekriegs, dem Wiedererstarken der Taliban in Afghanistan, dem Bürgerkrieg im Sudan und der Konflikte im Nahen Osten ebenfalls ein verstärkter Fokus auf Wertevermittlung gelegt. Es gelte, „Deutschlands Werte und Interessen in der ganzen Welt besser und verständlicher zu erklären“, heißt es im Bericht. 13  Interessanterweise betont der derzeitige Außenminister Johann Wadephul zwar ebenfalls die Wertevermittlung mit den Zielen Sicherheit, Freiheit und Wohlstand, legt dabei aber keinen expliziten Fokus auf das Feld der Kultur. 14  Dies zeigt, dass Priorisierungen in diesem Politikfeld immer auch mit politischen Schwerpunktsetzungen und politischen Zyklen einhergehen.
 
        Derzeit ist die auswärtige Kulturpolitik mit massiven Kürzungen konfrontiert, die Umstrukturierungen erfordern. Im Zuge der Haushaltskürzungen der Ampelregierung wurden seit 2022 neun Goethe-Institute in Europa (etwa in Frankreich, Italien und den Niederlanden) und den USA geschlossen (zum Beispiel in Washington, D.C.), zugleich wurden Dependancen in Georgien, Armenien oder der Republik Moldau neu eröffnet. Die Kürzungen führen einerseits zu schlankeren Strukturen, mehr digitalen Formaten, einem gezielteren Ressourceneinsatz (auch durch Umstrukturierungen innerhalb von Regionen) und einer Reduktion der Präsenz in Westeuropa – mit neuer Fokussierung auf Regionen mit geopolitischen Herausforderungen. Andererseits ist das Goethe-Institut stärker auf das Einwerben von Drittmitteln angewiesen, da durch die Kürzungen oftmals weniger Mittel für die Programmarbeit zur Verfügung stehen. Das alles führt zwar zu einer stärkeren europäischen Zusammenarbeit in der Außenkulturpolitik, reduziert aber zugleich die Präsenz vor Ort, womit potenziell ein Verlust an Soft Power einhergeht.
 
        Wertevermittlung als Soft-Power-Instrument und zentraler Bestandteil deutscher auswärtiger Kulturpolitik ist nicht unumstritten. Kunst und Kultur laufen Gefahr, als Teil eines Kulturimperialismus instrumentalisiert zu werden, wenn sie im Rahmen der Demokratieförderung für den Export von Werten eingesetzt werden. 15  Aus Sicht der Partnerländer kann schnell der Verdacht aufkommen, dass hier ausländische politische Normen durchgesetzt und priorisiert werden sollen, und auch die Mittlerorganisationen selbst nehmen vermehrt eine kritischere Haltung gegenüber einer einseitigen Wertevermittlung ein, indem sie stärker die Austauschdimension von Kunst und Kultur betonen. So schreibt etwa die Präsidentin des Goethe-Instituts, Gesche Joost: „Wir machen da weiter, wo die Mittel der klassischen Diplomatie nicht mehr greifen. Dabei geht es nicht um eine ‚Vermittlung‘ oder gar ‚Verteidigung‘ von Werten – Demokratie ist keine Wagenburg – sondern darum, dass auf der Grundlage einer offenen Gesellschaft diese Werte immer wieder erneuert, gelernt und gelebt werden.“ 16  
 
        Das Bild ist demnach durchaus ambivalent: Einerseits ist die auswärtige Kulturpolitik geprägt von einer instrumentellen Ausrichtung auf das Ziel einer aktiven Wertevermittlung zur „Stärkung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts“ Deutschlands und zur Unterstützung von Demokratisierungsprozessen. Andererseits verfügen die Mittlerorganisationen bei der Umsetzung der Kulturarbeit und der Förderung des Kulturaustauschs über große Freiheiten in ihren inhaltlichen Entscheidungen und bei der Auswahl der strategischen Partner, die sie durchaus auch wahrnehmen, was ihre Unabhängigkeit unterstreicht.
 
        KULTURELLE ZUSAMMENARBEIT AUS LOKALER PERSPEKTIVE
 
        Die Modalitäten des Kulturaustauschs haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Früher lag der Fokus auf Kulturexporten und der Darstellung Deutschlands im Ausland, heute stehen zunehmend ein gleichberechtigter Austausch und langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe im Vordergrund. Internationale Kooperationen und Koproduktion in den Künsten, die auch die lokalen Bedürfnisse der Kulturakteur:innen berücksichtigen, werden verstärkt gefördert. Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Schneider beschreibt dies als einen Prozess von der „Einbahnstraße“ zur „Zweibahnstraße“. 17  
 
        Lokale Künstler:innen begrüßen und schätzen oftmals das Engagement von verlässlichen externen Partnern wie dem Goethe-Institut. Das spielt etwa eine wichtige Rolle bei der Förderung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur und der professionellen Aus- und Fortbildung in den Zielländern, beispielsweise beim Kulturmanagement. In Ägypten oder Tunesien zum Beispiel sind internationale Workshops, Trainings und Stipendien die Hauptformate des Wissensaustauschs. Auch an der Dezentralisierung der Kulturarbeit abseits der Metropolen und am besseren Zugang zu Ressourcen wird gemeinsam gearbeitet. Diese Formate kompensieren einerseits mangelnde formale Ausbildungen und Zugänge, gehen andererseits aber zugleich mit anhaltenden internationalen Abhängigkeiten einher. 18  
 
        Die lokalen Bedürfnisse stehen dabei oftmals in einem klaren Spannungsverhältnis zu Wertevermittlung und Soft Power. Es gilt daher kritisch zu hinterfragen, wie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe, oft als „Fair Cooperation“ definiert, tatsächlich umgesetzt werden kann. 19  Mangelnde Transparenz und ungleiche Strukturen sowie damit verbundene Abhängigkeiten und Interessenkonflikte werden sehr häufig von lokalen Künstler:innen kritisiert. Der südafrikanische Theaterwissenschaftler Mike van Graan zum Beispiel erkennt deutliche Strukturen der Ungleichheit, die sich in unterschiedlichen „Fähigkeiten, Ressourcen, Infrastruktur, Möglichkeiten, Arbeitsbedingungen, Netzwerken und Erfahrungen“ zeigen. 20  Und schon zu Beginn der 1950er Jahre äußerte der irakische Maler und Schriftsteller Shakir Hassan Al Said Kritik an den Folgen der Finanzierung durch ausländische Mittlerorganisationen: „Die Teilnahme (…) an einer von einer ausländischen Institution organisierten Ausstellung impliziert die Akzeptanz der Logik dieser Institution.“ 21  
 
        Interessant ist, dass das Goethe-Institut in seiner Selbstdefinition die Rolles des Ermöglichers und Partners einnimmt, während lokale Künstler:innen es überwiegend als Sponsor sehen – eine Rolle, die sich das Institut selbst nicht primär zuschreibt. Hier zeigt sich die Diskrepanz zwischen dem Selbstverständnis des Goethe-Instituts (und anderer Organisationen) und der tatsächlichen Wahrnehmungen durch Künstler:innen in den Partnerländern: Gerade die starke finanzielle Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern ist in vielen Weltregionen ein wunder Punkt bei der Implementierung auswärtiger Kulturpolitik. Finanzierungsstrukturen und damit verbundene Prioritäten sind oft mit vordefinierten europäischen Agenden verbunden. Dadurch wird die thematische Ausrichtung häufig durch „westliche“ Terminologien und Begriffe geprägt wie „Empowerment“, „Entwicklung“ oder „Gender“. Westliche Kulturinstitute bringen oft feste Definitionen dieser Begriffe mit, die teilweise nur wenig Spielraum für lokale Ausformungen lassen. 22  
 
        LANGFRISTIGES VERTRAUEN UND DIE GRENZEN VON SOFT POWER
 
        Der Aufbau von Vertrauen als Kern internationaler kultureller Zusammenarbeit ist in einer fragilen und krisengeprägten Welt überaus wichtig. Um Soft Power auszuüben, braucht es Vertrauen. Vertrauen wiederum entsteht durch offene Konversation, Transparenz und den Willen zum Dialog. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass Vertrauen in Institutionen oft auf individuellem Handeln basiert und durch persönliche Integrität ermöglicht wird. Viele Expert:innen beschreiben Vertrauen nicht als Instrument, sondern als gemeinsamen Prozess, der Zeit, langfristiges Engagement, Dialog, Transparenz und Offenheit erfordert. Zu den Voraussetzungen für eine resiliente internationale Kulturkooperation gehören deshalb die Pflege vertrauensvoller Netzwerke ebenso wie Investitionen in die Kontinuität von Zusammenarbeit. Wenn auswärtige Kulturpolitik und ihre jeweiligen Mittlerorganisationen „kulturelle Ökosysteme“ statt einmaliger Pilotprojekte fördern, können solche langfristigen Beziehungen entstehen. Wichtig hierfür sind Co-Kreation, lokale Relevanz und kontextspezifische Ansätze. 23  
 
        Angesichts einer sich rasant verändernden Geopolitik stellt sich abschließend die Frage, wie zeitgemäß das Narrativ von auswärtiger Kulturpolitik als einer dritten Säule der Außenpolitik noch ist. Angesichts der wachsenden Relevanz von Soft Power in einer multipolaren Welt behält die Vermittlung von Werten sicherlich ihr Gewicht, Vertrauen ist hierbei von enormer Bedeutung. Gleichzeitig aber lässt sich eine zunehmende Instrumentalisierung der Kulturpolitik für außenpolitische Ziele oder sicherheitspolitische Interessen beobachten. Der Politikwissenschaftler Günther Maihold spricht hier von einer „Konvergenzvorgabe“: „Mit der Richtschnur einer ‚Außenpolitik aus einem Guss‘ durch die neue Bundesregierung wird implizit eine politische Konvergenzvorgabe statuiert, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit einer gemeinsamen Agenda für Handel und Sicherheitspolitik sowie auswärtiger Kulturpolitik verschmelzen will.“ 24  Auswärtige Kulturpolitik scheint daher derzeit weniger eine eigene Säule der Außenpolitik zu sein als vielmehr eine Querschnittsaufgabe mit stärkerer politischer Einbettung. Konflikte zwischen dem für die öffentliche Förderung zuständigen Auswärtigen Amt und den in der Umsetzung unabhängigen Mittlerorganisationen wären daher in naher Zukunft nicht überraschend.
 
        Diese neue sicherheitspolitische Priorisierung könnte, verbunden mit den Kürzungen bei der auswärtigen Kulturpolitik, langfristig zu einem Verlust an Soft Power führen. Eine stärkere europäische Zusammenarbeit könnte dies ein Stück weit kompensieren, jedoch drängen Nationen wie China ebenfalls auf Einfluss, hier etwa durch die Konfuzius-Institute. Auch die Entwicklungen in den USA unter Präsident Donald Trump, der sein Land aus vielen kulturpolitischen Bereichen kulturell und diplomatisch zurückzieht – der Austritt aus der UNESCO ist das sichtbarste Beispiel –, werden langfristig Auswirkungen auf das globale Soft-Power-Gefüge haben.
 
        Auswärtige Kulturpolitik stößt in vielen Kontexten an Grenzen. In autoritären oder restriktiven Staaten sowie im Rahmen der Demokratisierungsförderung bleibt ihr Einfluss oft gering und reaktiv, da Zugang, Infrastruktur und Ressourcen begrenzt sind. Zudem werden eurozentrische Perspektiven, koloniale Kontinuitäten und subtile Einflussstrategien, die westliche Dominanz bewusst oder unbewusst fortschreiben, vor Ort kritisch gesehen. Viele Formate erreichen nur begrenzte Zielgruppen, wodurch eine breitere gesellschaftliche Wirkung erschwert wird. Oftmals wird an der auswärtigen Kulturpolitik auch die fragmentierte kulturpolitische Landschaft, eine unklare Abgrenzung der Zuständigkeiten, eine unübersichtliche Vielzahl von Förderinstrumenten und ein hoher Koordinationsaufwand kritisiert. 25  Viele ausländisch finanzierte Projekte spiegeln zudem eher die politischen Prioritäten der Förderländer als die lokalen Bedürfnisse wider. 
 
        Doch trotz all dieser Limitationen besitzt auswärtige Kulturpolitik das Potenzial, als „kluge Positionierung in dieser volatilen Welt von hoher Bedeutung“ zu sein, beispielsweise, um freiheitliche Werte zu fördern. 26  Kulturarbeit, die im Rahmen von auswärtiger Kulturpolitik umgesetzt wird, kann ein Ansatz für gesellschaftliche Veränderungen sein und Freiräume ohne starre politische Logiken schaffen. Jedoch können Kunst- und Kulturarbeit Politik nicht ersetzen, weshalb die Erwartungen an dieses relativ kleine Politikfeld nicht allzu hoch sein sollten. Die Stärke der auswärtigen Kulturpolitik liegt nicht zuletzt in der Freiheit, jene Lücken zu schließen, die internationale Politik so nicht schließen kann: „Gerade in Zeiten von Ungewissheit und Unsicherheit sind künstlerische Interventionen gefragt, die solche Themen aufgreifen und gestalten können, ohne in platte Repräsentativkultur zu verfallen und unfruchtbare politische Statements strategischer Kommunikation als Kulturarbeit auszugeben.“ 27  In einer zunehmend multipolaren Welt behalten Soft Power und damit auch auswärtige Kulturpolitik weiterhin ihre Relevanz. Auch wenn ihre Wirkkraft derzeit teilweise unterschätzt wird, zeigen ihre bewährten Instrumente und langjährigen Programme, dass sie entscheidende Handlungsspielräume zur Vertrauensbildung und Dialogförderung öffnen und so zur Stärkung von Soft Power beitragen kann.
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          DOMINIK GEPPERT
 
           DEUTSCHE ENTWICKLUNGSPOLITIK IM WANDEL 
 
          Die Geschichte der deutschen Entwicklungspolitik spiegelt geopolitische Umbrüche ebenso wider wie gesellschaftliche und innenpolitische Debatten. Sie zeugt von Konsens und Kontinuität, aber auch von Widersprüchen und Kontroversen über Ziele und Wirkungen.
 
        
 
         
          JÖRG FAUST
 
           ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT. STRUKTUREN, WIRKSAMKEIT, REFORMBEDARF 
 
          Seit ihrem Entstehen wurden die Ziele und Relevanz der Entwicklungszusammenarbeit immer wieder kritisch hinterfragt – aktuell so stark wie selten zuvor. Doch auch wenn es verschiedener Reformen bedarf, ist sie weder obsolet noch in der Summe wirkungslos.
 
        
 
         
          JULIA SCHÖNEBERG · ARAM ZIAI
 
           EZ (POST)KOLONIAL 
 
          Trotz einer zunehmenden Sichtbarkeit postkolonialer Kritik wurzeln Praktiken und Narrative der Entwicklungszusammenarbeit weiterhin tief in kolonialen Denkmustern. Zukünftige Entwicklungszusammenarbeit sollte daher auf globale Umverteilung und lokale Selbstbestimmung setzen.
 
        
 
         
          KARIN GAESING · FRANK BLISS
 
           FEMINISTISCHE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 
 
          Frauen sind global in vielen Bereichen benachteiligt. Feministische Entwicklungszusammenarbeit setzt auf gendertransformative Maßnahmen, um ein gesellschaftliches Bewusstsein für diese Geschlechterungleichheiten zu schaffen und ihre Ursachen zu überwinden.
 
        
 
         
          STEPHAN KLINGEBIEL · ANDY SUMNER
 
           ENTWICKLUNGSPOLITIK IN DER NEUEN WELTUNORDNUNG. DIE USA ALS VERLORENE ORDNUNGSMACHT 
 
          Die Entwicklungspolitik wurde strukturell und programmatisch entscheidend durch die USA geprägt. Die Auflösung der Regierungsbehörde USAID im Juli 2025 und die massive Kürzung von Entwicklungsgeldern haben gravierende humanitäre und geopolitische Auswirkungen.
 
        
 
         
          JULIA BADER · CHRISTINE HACKENESCH
 
           CHINAS ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 
 
          Chinas Entwicklungszusammenarbeit ist umstritten. Kritiker bemängeln fehlende Transparenz, Korruption und die Rolle des Landes bei der Verschuldung von Staaten des Globalen Südens. Die dortige Bevölkerung bewertet die Zusammenarbeit hingegen überwiegend positiv.
 
        
 
         
          JOSHUA KWESI AIKINS
 
           ASYMMETRIE UND AUSHANDLUNG. GHANAISCH-DEUTSCHE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT SEIT 1957 
 
          Seit ihren Anfängen wurde die ghanaisch-deutsche Entwicklungszusammenarbeit nicht allein von westlichen Vorstellungen bestimmt, sondern maßgeblich von ghanaischer Seite mitgestaltet. Nun gilt es, alte und neue Asymmetrien in einer konstruktiven Zusammenarbeit zu adressieren.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        Entwicklungszusammenarbeit steht unter Druck. Die Auflösung der US-amerikanischen Entwicklungsbehörde USAID im Juli 2025 hat nicht nur drastische humanitäre Konsequenzen, sondern auch weitreichende Folgen für das gesamte Politikfeld: Der Rückzug der USA als prägender Akteur destabilisiert etablierte Strukturen und verändert die globalen Machtverhältnisse. Während der Einfluss westlicher Staaten schwindet, sehen autoritäre Regime die Gelegenheit gekommen, ihren Einfluss im Globalen Süden zu vergrößern – geopolitische Faktoren gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
 
        Neben humanitären und wirtschaftlichen Aspekten war Entwicklungszusammenarbeit allerdings schon immer auch von machtstrategischen Überlegungen geprägt: So versuchten während des Kalten Krieges Staaten beider Blöcke, über Entwicklungspolitik die Länder des Globalen Südens in ihrem Interesse zu beeinflussen. Koloniale Abhängigkeiten verstärkten darüber hinaus Asymmetrien zwischen Geber- und Empfängerländern und wirken bis heute nach. Die konkreten Ziele, Konzepte und Begrifflichkeiten der Entwicklungszusammenarbeit haben sich dabei seit ihren Anfängen in den 1940er Jahren stetig gewandelt. Statt einseitiger „Entwicklungshilfe“ steht heute die gleichberechtigte Form der Zusammenarbeit im Fokus. Postkoloniale Stimmen kritisieren allerdings, dass dieses Ansinnen oft rhetorisch bleibe. 
 
        Deutschland kommt in der neuen entwicklungspolitischen Architektur eine besondere Rolle zu: Seit dem Rückzug der USA ist die Bundesrepublik in absoluten Zahlen zum wohl größten Geber von Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit avanciert. Angesichts globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel und zunehmender nationaler Abschottung wird eine Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit auf EU-Ebene immer wichtiger. Gleiches gilt für internationale Kooperationen, die auf Solidarität, lokaler Selbstbestimmung und demokratischen Prinzipien basieren. 
 
         Luise Römer 
 
      

       
        DEUTSCHE ENTWICKLUNGSPOLITIK IM WANDEL
 
         Dominik Geppert 
 
        Die Geschichte der Entwicklungspolitik hat in den vergangenen Jahrzehnten einen beträchtlichen Aufschwung erlebt. Ihre historische Erforschung beginnt in den 1990er Jahren. Das Ende des Ost-West-Konflikts schwächte die bis dahin vorherrschenden ideologischen Legitimationsmuster und ließ Entwicklungspolitik erstmals als ein genuin historisches und historisierbares Phänomen erscheinen. 01  Die Forschung konzentrierte sich zunächst vor allem auf die US-Politik nach 1945, speziell auf die US-amerikanische Modernisierungstheorie. Anfangs dominierten diskurstheoretisch geprägte Analysen, die den Aufstieg des Entwicklungsdenkens und der „Modernisierung als Ideologie“ vornehmlich als Produkte der amerikanischen Sozialwissenschaften im Kontext des Kalten Krieges verstanden. Sie interpretierten Modernisierung als Ausdruck des US-amerikanischen Selbstverständnisses, das darauf abzielte, die postkolonialen Gesellschaften im Systemwettstreit mit der Sowjetunion dem liberalen Modell der Vereinigten Staaten anzupassen und entsprechend zu transformieren. 02  
 
        Eine zweite Zäsur in der Historiografie markierten die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington am 11. September 2001. 03  Sie lösten eine neue Debatte über Sicherheit und „Failed States“ aus. In deren Folge wurde Entwicklungspolitik zunehmend mit Fragen der Sicherheit und internationalen Ordnung verknüpft. Afrikanische, asiatische und lateinamerikanische Länder wurden nicht mehr nur als Objekte westlicher Politik wahrgenommen, sondern als Akteure mit eigenen Motiven, Interessen und Handlungsmöglichkeiten. Umgekehrt traten die Grenzen westlicher Handlungsmacht stärker zutage. Die Geschichtswissenschaft betrachtete Entwicklungspolitik nicht mehr als ein einzelnes intellektuelles oder ideologisches Projekt, sondern als konkrete Praxis unter spezifischen Umständen, etwa im Hinblick auf Geschlechterrollen und die Bedeutung von Frauen in Entwicklungsvorhaben, die Umweltgeschichte und die ökologischen Auswirkungen großer Infrastrukturprojekte. Neben Regierungen und ihren Verwaltungen gerieten auch nichtstaatliche Akteure und internationale Organisationen in den Blick. 04  Die Forschungen weiteten sich stärker auf die Epochen vor 1945 aus. Man suchte die Wurzeln der Entwicklungsidee nicht mehr nur in den US-amerikanischen Sozialwissenschaften, sondern auch in der imperialen Praxis der europäischen Kolonialmächte. In diesem Kontext rückte der Zusammenhang von Entwicklung und Gewalt(samkeit) in den Fokus. 05  
 
        BUNDESDEUTSCHE ENTWICKLUNGSPOLITIK
 
        Die deutsche Politik stand und steht nicht im Zentrum der internationalen Erforschung von Entwicklung. Aufgrund der erzwungenen Entkolonialisierung nach dem Ersten Weltkrieg waren die personellen, institutionellen und kulturell-mentalen Überhänge der Kolonialepoche in Deutschland nach 1945 weniger deutlich erkennbar als im britischen, französischen oder niederländischen Fall. Lange Zeit galt die Entwicklungspolitik der Bundesrepublik vor allem als Instrument der Außenwirtschaftspolitik, als Ausdruck der Bündnissolidarität im Kalten Krieg und als Produkt der sogenannten Hallstein-Doktrin, nach der die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur DDR als „unfreundlicher Akt“ gegenüber der Bundesrepublik gewertet wurde. Neuere Forschungen betonen hingegen, dass die Anfänge bundesdeutscher Entwicklungspolitik nicht allein staatlich geprägt waren, sondern durch Kirchen, Verbände und Nichtregierungsorganisationen mitgestaltet wurden. Studien der Historiker Bastian Hein und Karsten Linne zeigen, dass Motive wie Mitleid, soziale Gerechtigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe zentral waren. 06  Das geteilte Deutschland war als Untersuchungsgegenstand interessant, weil sich hier westliche Entwicklungspolitik mit den Vorstellungen und Praktiken der Internationalen Solidarität in der von der Sowjetunion dominierten Hemisphäre vergleichen ließ. 07  
 
        Die bislang vor allem auf die 1950er bis frühen 1970er Jahre fokussierten Studien werfen im Hinblick auf die übergeordneten Erkenntniszusammenhänge der internationalen historischen Forschung einige Fragen auf. Wenn man die deutsche Entwicklungshilfe im Sinne der älteren Forschung als Paradebeispiel einer aus der Systemlogik des Kalten Krieges resultierenden Politik begreift, ist schwer nachvollziehbar, wieso sie einerseits schon vor 1990 einem erheblichen Wandel in ihrer Konzeption und Legitimierung unterlag und andererseits die deutsch-deutsche Vereinigung und das Ende des Systemkonflikts vergleichsweise ungefährdet überdauerte. Auch wer mit der neueren Forschung die Kolonialreiche als ideologischen und praxeologischen Nährboden der Entwicklungspolitik betrachtet, wird in den deutschen Kolonien, die geografisch relativ eng begrenzt waren und nicht viel mehr als drei Jahrzehnte existierten, weniger fündig als im Falle anderer Länder. Deutsche imperiale Fantasien und Praktiken richteten sich vornehmlich auf Regionen in Ost(mittel)europa, die – zumindest im Kalten Krieg – außerhalb der Reichweite entwicklungspolitischer Aktivitäten lagen.
 
        Vor diesem Hintergrund erscheint die Verlängerung eines multikausalen Wirkungszusammenhangs, wie ihn Hein und Linne für die Anfänge der Entwicklungspolitik in der Bundesrepublik untersucht haben, als beste Ausgangshypothese. 08  Zugleich kann sich Entwicklungspolitik nur im Rahmen des internationalen Staatensystems entfalten. Sie ist untrennbar mit dessen Wandlungen verknüpft. Insofern hängen die Geschichte der zwischenstaatlichen Beziehungen und die Genese der Entwicklungspolitik enger miteinander zusammen, als es in der jüngeren deutschen Historiografie mitunter den Anschein hat. Akzeptiert man diese Prämisse, lassen sich von den 1950er Jahren bis Anfang des 21. Jahrhunderts sechs Phasen deutscher Entwicklungspolitik unterscheiden.
 
        GENESE IN DER ÄRA ADENAUER
 
        Die Entwicklungspolitik der Bundesrepublik Deutschland entstand zwischen 1956 und 1961 vor dem Hintergrund des Wiederaufbaus und der Westbindung im Kalten Krieg. Zu Beginn war sie stark außenpolitisch bestimmt und eng mit den geopolitischen Interessen der Bundesrepublik verknüpft. Die Politik war geprägt von Abwehrmechanismen gegenüber dem Kommunismus und dem Versuch, die DDR international zu isolieren und zugleich die eigene Souveränität durch Integration in westliche Bündnissysteme auszubauen. Die ersten entwicklungspolitischen Initiativen entsprangen der Forderung der USA und alliierter Partner zur Lastenteilung im globalen Ost-West-Konflikt. Sie waren zugleich auch von außenwirtschaftlichen Motiven des auf Export setzenden westdeutschen Staates beeinflusst. 09  
 
        Sozialdemokraten, Christdemokraten und Liberale entwickelten unterschiedliche ethische und politische Begründungen: Solidarität und Frieden waren Leitbegriffe der SPD, die CDU appellierte an christliche Werte, die FDP setzte auf wirtschaftsliberale Selbsthilfe. Mit der Gründung des Unterausschusses „Wirtschaftsentwicklung fremder Völker“ im Bundestag 1956 wurde die Entwicklungspolitik parlamentarisch institutionalisiert. Sie blieb als Aufgabe aber auf verschiedene Ministerien verteilt, was zu dauerhaften Ressortkonflikten führte. Während das Wirtschaftsministerium vor allem die Exportwirtschaft förderte, verstand das Auswärtige Amt Entwicklungspolitik als Instrument der Soft Power und außenpolitischer Einflussnahme. Die Bundesrepublik beteiligte sich zwar an internationalen Entwicklungsfonds, strebte aber vor allem bilaterale Programme an, um eigene Konditionen durchzusetzen und als Akteur auf der internationalen Bühne sichtbar zu werden.
 
        Die ersten entwicklungspolitischen Schritte wurden von gesellschaftlichen Akteuren – vor allem Kirchen und parteinahen Stiftungen – entscheidend mitgestaltet. Initiativen wie „Misereor“ und „Brot für die Welt“ knüpften an die überkommene Missionsarbeit an, die sich im Zuge der Dekolonisation zu mehr karitativen Zielen praktischer Solidarität wandelte. Die Leitidee der „Hilfe zur Selbsthilfe“ etablierte sich früh als Konsens. Entwicklungspolitik sollte keine einseitige Zuwendung sein, sondern ein partnerschaftlicher Austausch. 10  Trotz des Verlusts der deutschen Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg prägten Mentalitäten und koloniale Imaginationen, die in der Zeit des Kaiserreichs entstanden waren, weiterhin Selbstbilder und Erwartungen. Zugleich erschien das Fehlen eigener Kolonien als Vorteil gegenüber europäischen Ländern, die in die Konflikte der Entkolonialisierung verstrickt waren. 11  
 
        INSTITUTIONELLE ETABLIERUNG BIS 1973
 
        Die Gründung eines Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ, seit 1993 mit dem Zusatz „und Entwicklung“) im Jahr 1961 markierte einen Bruch mit der personen- und ressortgebundenen Koordination der 1950er Jahre. Sie schuf erstmals eine administrative Zentrale für das neue Politikfeld. In dieser Zeit wichen die Antagonismen des Kalten Krieges einer Atmosphäre der Entspannung. Im Zuge der Dekolonisierung rückten Afrika und Asien als Schauplätze globaler Konflikte in den Mittelpunkt. Die Zahl unabhängiger Staaten stieg. Die Bundesrepublik stand unter außenpolitischem Druck, sich im Wettbewerb der Systeme mit der DDR und den Ostblockstaaten in Afrika und Asien zu behaupten. Zunächst koppelte sie ihre Entwicklungshilfe daher an die Forderung, dass die Empfängerstaaten die DDR nicht anerkannten. Ab 1966, spätestens aber mit dem Machtwechsel 1969 und der neuen Ostpolitik der Regierung unter Bundeskanzler Willy Brandt verlor diese Verknüpfung an Bedeutung. 12  
 
        Die Etablierung des neuen Ministeriums verlief konfliktreich. Das Wirtschafts- und das Außenministerium stritten weiter um Kompetenzen und die politische Ausrichtung. Das BMZ startete als Koordinationsstelle mit begrenzten Befugnissen und einer geringen personellen Ausstattung. Doch bereits in den ersten Jahren gelang es, den Apparat auszubauen. Dafür wurden Beamte aus anderen Ressorts abgeworben und andere neu eingestellt. So stieg die Zahl der Beschäftigten innerhalb eines Jahrzehnts von den ursprünglich geplanten 34 auf über 300. Neben Juristen und Ökonomen wurden – stärker als in anderen Ministerien – auch Ethnologen, Sozialwissenschaftler sowie Praktiker aus Nichtregierungsorganisationen und Kirchen eingestellt.
 
        Mit der Konsolidierung des BMZ begann ein Professionalisierungsprozess. Das Ministerium schuf regelmäßige Ausbildungswege und institutionalisierte mit dem Wissenschaftlichen Beirat im Jahr 1963 eine systematische Beratung. Es bemühte sich, die Entwicklungspolitik auf sozialwissenschaftliche und ökonomische Kriterien zu gründen sowie regionale und projektbezogene Schwerpunktsetzungen auf Basis quantifizierbarer Daten von UN, Weltbank und OECD zu definieren. Gleichzeitig wuchs ein dichtes Geflecht aus nachgeordneten Behörden, Durchführungsorganisationen und gesellschaftlichen Initiativen, innerhalb dessen sich die bundesdeutsche Entwicklungszusammenarbeit immer weiter ausdifferenzierte. Bis 1973 blieben Konflikte und Ressortkämpfe prägend, etwa beim Streit mit dem Finanzministerium über die Vergabe von Kapitalhilfe oder bei der Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt über Technische Hilfe. Erst 1973 erreichte das BMZ die (fast) vollständige Federführung über alle Entwicklungsprojekte und die Verfügung über 95 Prozent seines Etats. Damit wurde das Ministerium endgültig zum Gravitationszentrum der Bonner Entwicklungspolitik.
 
        ENTWICKLUNGSPOLITIK IM ZEITALTER DER ÖLKRISEN
 
        Nach 1973 veränderten sich die innen- und außenpolitischen Rahmenbedingungen der deutschen Entwicklungspolitik. Die drastische Erhöhung der Ölpreise 1973 und 1979 und der damit verbundene Aufstieg der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) verschoben die Machtverhältnisse auf den internationalen Märkten. Viele Entwicklungsländer gerieten in Finanzierungsnöte. Arbeitslosigkeit, Verschuldung und Versorgungskrisen in der Dritten Welt spitzten sich zu. Konflikte im Nahen Osten und die Hungersnot in der Sahelzone unterstrichen die Verwundbarkeit globaler Versorgungsketten, während der Club of Rome mit seinem Bericht über die „Grenzen des Wachstums“ das Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein auch in der Entwicklungspolitik verstärkte. Die Vorstellung einer einheitlichen Dritten Welt wich einer Differenzierung in verschiedene Gruppen von Entwicklungsländern: von rohstoffexportierenden Staaten über Schwellenländer bis zu den ärmsten Staaten ohne Zugang zu den Weltmeeren und globalen Märkten. Migration, Urbanisierung und strukturelle Arbeitslosigkeit avancierten zu zentralen Problemen, ebenso wie Umweltzerstörung und der demografische Wandel. 13  
 
        Der Regierungswechsel von Willy Brandt zu Helmut Schmidt 1974 markierte einen Kurswechsel. Der Idealismus der frühen 1970er Jahre, in denen Bundesminister Erhard Eppler Entwicklungspolitik als globale Friedens- und Sozialpolitik gestaltet hatte, wurde durch eine pragmatischere Orientierung an nationalen Interessen, Rohstoffsicherung und exportwirtschaftlicher Stabilität abgelöst. Epplers Nachfolger sahen sich mit wachsender Kontrolle durch Haushalts- und Finanzpolitik sowie einer latenten gesellschaftlichen Skepsis konfrontiert. Ministerielle Kompetenzen und interministerielle Kooperationen wurden einer strategischen Neubewertung unterzogen. Die Grundbedürfnisstrategie als neue konzeptionelle Leitlinie fokussierte auf Armutsbekämpfung, landwirtschaftliche Entwicklung und den Ausbau der Infrastruktur in besonders bedürftigen Ländern.
 
        Gleichzeitig verlagerten sich die Gewichte in der internationalen Politik. Die Bundesrepublik trat den Vereinten Nationen im Jahr 1973 zu einem Zeitpunkt bei, als afrikanische Staaten aufgrund der Entkolonialisierung zahlreicher geworden waren und entsprechend größeres Gewicht gewonnen hatten. Die Beziehungen zur Dritten Welt wurden nicht mehr primär im Kontext der Deutschlandpolitik betrachtet, sondern als integraler Bestandteil der deutschen Außen-, Außenwirtschafts- und Sicherheitspolitik. Mit der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), dem Europäischen Rat oder den G7 entstanden neue Foren politischer Koordination. Zusammengenommen schärften diese Veränderungen das Bewusstsein für ein „Zeitalter der Interdependenz“, in dem die Bundesrepublik auch ihre Entwicklungspolitik stärker multilateral ausrichtete. 14  
 
        ENTWICKLUNGSPOLITISCHE ERNÜCHTERUNG IN DEN 1980ER JAHREN
 
        Im Übergang von den 1970er zu den 1980er Jahren gab es in der entwicklungspolitischen Konzeption und Praxis sowohl Kontinuitäten als auch Umbrüche. In den 1970er Jahren war Entwicklungshilfe vor allem als Beitrag zur Armutsbekämpfung und zur Schaffung stabiler Verhältnisse in der Dritten Welt betrachtet worden. Mit dem Übergang in die 1980er Jahre vollzog sich jedoch ein Wandel. Die ökonomische Krise in den Industriestaaten, die zunehmende Verschuldung vieler Empfängerstaaten, die weiterwachsende Heterogenität innerhalb der Gruppe der Entwicklungsländer, eine neuerliche Verschärfung des Ost-West-Konflikts sowie der Regierungswechsel in Bonn veränderten die Ausrichtung der westdeutschen Entwicklungspolitik. Nun standen marktwirtschaftliche Reformen, die Konsolidierung der Staatsfinanzen, die Exportinteressen der westdeutschen Wirtschaft sowie sicherheits- und bündnispolitische Überlegungen im Zeichen eines „zweiten Kalten Krieges“ im Mittelpunkt. Die internationalen Handlungsspielräume für die westdeutsche Entwicklungspolitik verengten sich. 15  
 
        Der Wandel war unter anderem eine Folge enttäuschter Erwartungen an rasche und tiefgreifende Verbesserungen. Anstelle einer durchschlagenden Emanzipation der Dritten Welt waren neue, teils ungewollte Abhängigkeiten entstanden. Wirtschaftliche Krisen, politische Repression, explodierende Schulden und gescheiterte Großprojekte legten die Vermutung nahe, dass Hilfe von außen die strukturellen Probleme, politischen Instabilitäten und sozialen Ungleichheiten in den Entwicklungsländern kaum dauerhaft überwinden konnte. Insbesondere wegen der Hungerkatastrophe in Äthiopien rückten Hunger und Armut stärker in den Mittelpunkt. 
 
        Unter der christlich-liberalen Regierung gewann der Gedanke Auftrieb, Entwicklungshilfe wieder stärker sicherheits- und bündnispolitisch auszurichten. Die neue Akzentsetzung auf humanitäre Hilfe war Ausdruck einer gewissen Entpolitisierung der Entwicklungspolitik und signalisierte eine Verschiebung weg von strukturellen Fragen hin zu stärker moralisch aufgeladenen Deutungen. 16  Zugleich wurden jedoch viele Leitlinien aus den 1970er Jahren fortgeschrieben: Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit blieb weiterhin zentral, die Einbindung nichtstaatlicher Akteure und der Fokus auf gesellschaftliche Teilhabe wurden weiterentwickelt. Neue macht- und wirtschaftspolitische Maßgaben einerseits, pragmatische Kontinuität andererseits existierten nebeneinander.
 
        NEUE HERAUSFORDERUNGEN UND GESTIEGENE ERWARTUNGEN NACH 1990
 
        Obwohl die westliche Entwicklungspolitik (auch) ein Produkt des Kalten Krieges war, führten das Ende des Ost-West-Konflikts und der Zerfall der Sowjetunion in den Jahren 1990/91 nicht zur Einstellung der entwicklungspolitischen Bemühungen in der Bundesrepublik. Beim Umgang mit dem entwicklungspolitischen Erbe des SED-Staates überwog vielmehr der Wunsch, die bestehenden Institutionen und Maßnahmen der Internationalen Solidarität der DDR weitestgehend abzuschaffen und die westdeutschen Projekte und Programme fortzuführen. Dennoch hatte der weltpolitische Umbruch von 1989/90 weitreichende Folgen für die deutsche Entwicklungspolitik. Er veränderte das internationale Koordinatensystem, in dem sie operierte, grundlegend. Mit der deutschen Einheit und dem Zerfall des sowjetischen Machtbereiches wurde Deutschland vom Frontstaat des Kalten Krieges zur Macht in der Mitte Europas, mit erweiterten Handlungsoptionen und im Fokus gesteigerter internationaler Erwartungen. 17  
 
        Das Ende des Ost-West-Konflikts ermöglichte Entwicklungshilfe in zuvor verschlossenen Ländern. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde auf die postsowjetischen Staaten Osteuropas, des Kaukasus und Zentralasiens ausgeweitet, deren Stabilität und Transformation als sicherheitspolitisch relevant galten. Hilfszahlungen an Russland dienten nicht nur der wirtschaftlichen Unterstützung, sondern auch der Absicherung des Abzugs sowjetischer Truppen und der Vermeidung von Fluchtbewegungen aus dem Osten. Kriege und Krisen im Nahen Osten, in Ostafrika und auf dem Balkan stellten neue Anforderungen an das Krisenmanagement, die humanitäre Hilfe und die Konfliktprävention. Zugleich wurde in Somalia, Ruanda und Bosnien deutlich, wie begrenzt die Möglichkeiten internationaler Friedensmissionen waren und welche Schwierigkeiten effektiven Hilfs- und Schutzmechanismen entgegenstanden.
 
        In einem veränderten internationalen Kontext setzte Deutschland noch stärker auf Multilateralismus im Rahmen regelbasierter Ordnungsmodelle der Europäischen Union, der Vereinten Nationen und deren Weltkonferenzen. 18  Die Vorstellung einer einheitlichen Dritten Welt zerfiel vollends. Es entstanden neue wirtschaftliche und geopolitische Schwerpunkte deutscher Entwicklungspolitik, etwa das genannte Engagement in Osteuropa und im Kaukasus; zudem wurde die Kooperation mit wachstumsstarken Regionen Asiens und Lateinamerikas strategisch ausgebaut. Trotz der radikal veränderten Weltpolitik blieben zentrale Herausforderungen bestehen. Armutsbekämpfung, Flucht und Migration, Umweltzerstörung, rasches Bevölkerungswachstum und strukturelle Ungleichheiten bestimmten weiterhin die Agenda. Auch die Rollenvorstellungen änderten sich nur langsam: Deutschland hielt am Selbstbild der Zivilmacht und am Primat wirtschaftlicher, finanzieller und humanitärer Hilfe fest. 
 
        ZWISCHEN GLOBALER STRUKTURPOLITIK UND DER SUCHE NACH SICHERHEIT
 
        Nach 1998 postulierte die neue rot-grüne Bundesregierung eine enge Verbindung von Entwicklungspolitik, Friedenspolitik und globaler Gerechtigkeit. Die damalige Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul betonte die Rolle Deutschlands bei der Mitgestaltung internationaler Ordnungen, Regeln und Strukturen, die weltweit zu gerechteren Lebensverhältnissen, nachhaltiger Entwicklung und friedlichen Konfliktlösungen beitragen sollten. Entwicklungspolitik wurde nicht länger als reine Armutsbekämpfung verstanden, sondern als aktive Mitgestaltung globaler Rahmenbedingungen, um strukturelle Ungleichheiten auf internationaler Ebene und im Welthandel anzugehen. Zentral war der Anspruch, den Schwellen- und Entwicklungsländern die Chancen der Globalisierung zugänglich zu machen. Als globale Strukturpolitik zielte Entwicklungspolitik auf die Etablierung einer sozial gerechten Weltordnung. Dazu gehörten fairere Handelsbeziehungen, umfassende Armutsstrategien, globale Umweltstandards, die soziale Verantwortung von Unternehmen und die Förderung multilateraler Lösungen. 19  
 
        Die Anschläge vom 11. September und ihre Folgen durchkreuzten die ambitionierten Pläne der Bundesregierung. Sicherheitsaspekte, deren Einschreibung in den Aufgabenbereich der Entwicklungspolitik schon in den 1990er Jahren begonnen hatte, traten stärker nach vorne. Semantische Verschiebungen wurden organisatorisch umgesetzt, als die Entwicklungsministerin 1998 in den Bundessicherheitsrat kooptiert wurde. Die damaligen Debatten um eine strategische Neuorientierung der Bundesrepublik im Sinne einer Vernetzung aller für ihre Außenbeziehungen relevanten Politikfelder unter Einschluss der Entwicklungspolitik nahmen in gewisser Weise vorweg, was seit Beginn der russischen Großinvasion in der Ukraine im Februar 2022 als „Zeitenwende“ deutscher Politik diskutiert wird.
 
        Ein Schnelldurchlauf durch siebzig Jahre deutsche Entwicklungspolitik zeigt: Ihre Geschichte ist mehr als die Genese eines einzelnen Ministeriums. Sie bildet die Wandlungen des Weltverständnisses unseres Gemeinwesens und seiner geopolitischen Positionierungen ab. Sie vermisst die Ansichten über den Platz der Bundesrepublik in der Weltwirtschaft und die dort geltenden Regeln sowie den Raum, den langfristige Hilfsmaßnahmen in der internationalen Politik einnehmen sollten. Sie ist zugleich auch ein Spiegel innenpolitischer Positionskämpfe und gesellschaftlicher Selbstverständigungsdebatten. Die Geschichte der deutschen Entwicklungspolitik zeugt von einem zeitweise breiten politischen Konsens und langen Kontinuitätslinien. Zugleich ist sie von Kontrasten und Widersprüchen geprägt. Was genau Entwicklungspolitik war und was nicht, was sie bewirken konnte und wollte, war von Beginn an umstritten – und ist es bis heute.
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        ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
 
        Strukturen, Wirksamkeit, Reformbedarf
 
         Jörg Faust 
 
        Die Unterstützung ärmerer Länder bei der Bekämpfung von Hunger und Armut, durch Friedens- und Demokratieförderung sowie beim Klima- und Biodiversitätsschutz sind zentrale Ziele der Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Darüber hinaus ist EZ immer auch mehr oder weniger prononciert zur Verfolgung außenwirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Interessen eingesetzt worden. Seit ihrem Entstehen in den 1950er und 1960er Jahren war die EZ nie unumstritten, sondern wurde immer wieder und von unterschiedlichen Seiten kritisiert. Aktuell werden die Ziele und die Relevanz der EZ hinterfragt wie kaum jemals zuvor. Doch ist EZ obsolet oder ihre Maßnahmen wirkungslos? In diesem Beitrag komme ich zu anderen Ergebnissen. Zunächst soll jedoch die Debatte um die EZ skizziert werden.
 
        DEBATTEN UM ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
 
        Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges sprachen Anhänger*innen der realistischen Schule der Internationalen Beziehungen der EZ ihre Daseinsberechtigung ab und forderten, dass sich auch die Beziehungen zu ärmeren Ländern an unmittelbar sicherheitspolitischen und außenwirtschaftlichen Interessen zu orientieren hätten. Während der Hochkonjunktur von kapitalismuskritischen Theorien in den 1960er und 1970er Jahren kritisierten deren Vertreter*innen die EZ dahingehend, nur ein weiteres Instrument des reichen „Nordens“ bei der Ausbeutung des „Globalen Südens“ zu sein. 01  In den darauffolgenden Dekaden neoliberaler Reformen und Strukturanpassungen wurde der EZ dann vielfach zugeschrieben, ein ineffektives und planungslastiges Instrument staatlicher Umverteilung zu sein.
 
        Trotz dieser unterschiedlichen und nicht selten mehr ideologie- als faktenbasierten Kritiken etablierte sich in den wohlhabenderen Gesellschaften ein bis vor wenigen Jahren haltender Konsens darüber, dass EZ ein notwendiges und relevantes Politikfeld der internationalen Zusammenarbeit sei und drei miteinander verschränkte Zieldimensionen zu verfolgen beziehungsweise auszutarieren habe: erstens das traditionelle Solidaritätsgebot mit seinem Fokus auf Armutsbekämpfung, Menschenrechte und Gleichberechtigung, zweitens die Stärkung globaler öffentlicher Güter beim Klimaschutz, der Demokratieförderung und dem Schutz von Biodiversität sowie drittens die Verfolgung legitimer Eigeninteressen, etwa in der Migrations-, Außenwirtschafts- oder Sicherheitspolitik.
 
        In einem durch Entkolonialisierung, Ost-West-Konflikt und graduell voranschreitender ökonomischer Entgrenzung gekennzeichneten internationalen Kontext wurden bilaterale und multilaterale Organisationen zur Implementierung entwicklungspolitischer Maßnahmen eingerichtet. Diese hatten immer auch, wenngleich keinesfalls ausschließlich, außenwirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen des „Westens“ beziehungsweise einzelner Geberstaaten im Blick. Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes und dem vermeintlichen Siegeszug marktwirtschaftlich-demokratischer Systeme wurde der Spielraum für die Verfolgung originär entwicklungspolitischer Ziele zunächst größer. Hiervon zeugen etwa die beiden globalen Entwicklungsagenden der vergangenen Dekaden: die im Jahr 2000 verabschiedeten Milleniumsziele zur Armutsbekämpfung und die 2015 verabschiedete Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung.
 
        Der erwähnte, für das Politikfeld legitimitätsstiftende Konsens begann jedoch ab Mitte des vergangenen Jahrzehnts in vielen Ländern zu bröckeln und ist in den letzten Jahren vielerorts erodiert: zunächst etwa in Großbritannien, den Niederlanden und den USA, zuletzt auch in Schweden und Deutschland. Verringerte Zustimmungsraten in der Bevölkerung zur EZ, Budgetkürzungen in Deutschland und anderen Geberländern sowie 2025 die Zerschlagung der US-amerikanischen Entwicklungsagentur USAID zeigen, dass Relevanz und Zielsystem der EZ aktuell stark hinterfragt werden. 02  Die Gründe hierfür sind vielfältig: knapper gewordene Haushaltsmittel in den meisten Geberstaaten, eine erstarkte rechtspopulistisch-nationalistische Kritik, aber auch postkoloniale Vorwürfe als postmoderne Variante kapitalismuskritischer Argumente. Faktisch gewichtiger als ideologische Kritik sind zudem Argumente, die als Folge des Angriffskrieges gegen die Ukraine und die geoökonomische Bedrohung durch China die Ausgaben für Verteidigungspolitik priorisieren und eine strikte Ausrichtung der EZ an geoökonomischen Interessen propagieren.
 
        Doch ist EZ weder obsolet, noch verpuffen ihre Maßnahmen wirkungslos. Im Gegenteil hat eine im aufgeklärten Eigeninteresse positionierte und verstärkt europäisch gestaltete EZ keineswegs ihre Bedeutung verloren. In einem internationalen System, das durch autoritäre Bedrohung, ökologischen Raubbau, bewaffnete Konflikte und grassierende Ungleichheit gekennzeichnet ist, können entwicklungspolitische Maßnahmen nicht nur wirksames Korrektiv sein. Eine proaktive EZ kann darüber hinaus globale Kooperationen stärken, die sich auf die Bearbeitung drängender grenzübergreifender Entwicklungsprobleme fokussieren. Auch war die EZ in der Vergangenheit keinesfalls wirkungslos, wenngleich ihre Strukturen in Teilen reformbedürftig sind. Für unterschiedliche Themenfelder der EZ sind positive Wirkungen unabhängig und evidenzbasiert belegt, etwa für die Armutsbekämpfung, die Demokratieförderung, den Klimaschutz oder die Exportförderung.
 
        GRUNDLAGEN
 
        Entwicklungszusammenarbeit, früher auch oft als Entwicklungshilfe bezeichnet, umfasst als Politikfeld alle mit öffentlichen Geldern finanzierten Maßnahmen, die auf die Förderung sozioökonomischer, politischer und ökologisch nachhaltiger Lebensbedingungen in Entwicklungsländern zielen. Der internationale Fachbegriff „Official Development Assistance“ (ODA) beinhaltet also Leistungen staatlicher Akteure, die zu diesem Zweck über bilaterale, multilaterale und zivilgesellschaftliche Kanäle an ärmere Länder vergeben werden. Auch zählen temporär die Aufwendungen für Geflüchtete im Inland, entwicklungspolitische Bildungsarbeit sowie Studienkosten für Studierende aus Entwicklungsländern in Geberländern zur ODA. 
 
        Unterschieden wird zudem zwischen der auf mittel- und langfristige Wirkungen ausgerichteten EZ sowie der kurzfristig ausgerichteten humanitären Hilfe in Not- und Krisensituationen. Zur langfristig ausgerichteten EZ zählen mithin auch Maßnahmen, die auf die Förderung von Politikreformen etwa in der Umwelt-, Bildungs- oder Gesundheitspolitik ausgerichtet sind, sowie solche zur Förderung eines demokratischen Staatswesens mit guter Regierungsführung.
 
        Die Erfassung aller Entwicklungsleistungen obliegt dabei dem 1960 gegründeten Entwicklungsausschuss (Development Assistance Committee, DAC) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Mitgliedsstaaten des OECD/DAC umfassen – mit Ausnahme der Volksrepublik China – die wichtigsten Anbieter von EZ und humanitärer Hilfe. Sie legen auf Grundlage objektiver Kriterien die empfangsberechtigten Länder für ODA fest und etablieren Standards für deren Umsetzung und Messung. So sind etwa Militärhilfen nicht Bestandteil von ODA, und auch durch Entwicklungsorganisationen mobilisierte Mittel von privaten Investoren oder philanthropischen Organisationen wie der Gates-Stiftung zählen (bislang) nicht dazu.
 
        Laut den Zahlen des OECD-Entwicklungsausschusses haben sich die ODA-Mittel von rund 41 Milliarden US-Dollar im Jahr 1960 auf etwa 207 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 verfünffacht. Mit einer Summe von 32 Milliarden US-Dollar war Deutschland hierbei im Jahr 2024 nach den USA mit 63 Milliarden US-Dollar in absoluten Zahlen der zweitgrößte bilaterale Geber vor England, Japan und Frankreich sowie einer Gruppe von Staaten, die zwischen fünf und sieben Milliarden US-Dollar investierte (Norwegen, Niederlande, Italien, Schweden). 03  Seit der Zerschlagung von USAID ist die Bundesrepublik zum wohl größten bilateralen Anbieter von ODA innerhalb der OECD avanciert. Außerhalb der OECD hat sich jedoch die Volksrepublik China als vermutlich größter Anbieter von Entwicklungsleistungen weltweit etabliert. 04  Im Unterschied zu den Mitgliedsländern der OECD ist das autoritäre Regime in Peking bislang aber nicht bereit, transparent über diese Leistungen zu berichten oder sich offiziell internationalen Standards anzuschließen.
 
        Die relative Bedeutung dieser Summen kann aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Aus Sicht der Anbieterstaaten von ODA war sie über die vergangenen Jahrzehnte oft Schwankungen unterlegen. Betrug der ODA-Anteil am Bruttonationaleinkommen der DAC-Mitgliedsstaaten 1960 noch 0,51 Prozent ihres gesamten Volkseinkommens, lag er 2024 bei nur noch 0,34 Prozent – und dies, obwohl diese Staaten sich seit vielen Jahren regelmäßig das Ziel gesetzt haben, 0,7 Prozent ihres Einkommens für ODA zu verwenden. Gemäß vorläufigen Zahlen der OECD für 2024 wurde dieses Ziel lediglich von Norwegen, Luxemburg, Dänemark und Schweden erreicht; zuvor zählten zeitweise auch andere Länder wie Großbritannien oder in den letzten Jahren auch Deutschland zu dieser Gruppe. 
 
        Auch für viele Empfängerstaaten hat die relative Bedeutung der Entwicklungszahlungen über die Zeit abgenommen, nicht zuletzt aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Entwicklung. Gleichwohl existiert immer noch eine Vielzahl von Staaten, für die ODA mehr als 5 oder gar 10 Prozent des Bruttonationaleinkommens ausmacht. 05  Für sie ist humanitäre Hilfe und EZ auch im Vergleich zu ihrem Außenhandel sehr bedeutsam. Global gesehen ist die Bedeutung der EZ in Relation zu den immer stärker verflochtenen Welthandels- und Finanzströmen in den vergangenen Dekaden hingegen gesunken. 
 
        STRUKTUREN UND INSTRUMENTE
 
        Die Umsetzung von ODA-Mitteln hat zu einem international ausdifferenzierten Organisations- und Instrumentensystem geführt. Die finanzierten Maßnahmen werden über bilaterale, multilaterale und zivilgesellschaftliche Organisationen umgesetzt. Für grundlegende Fragen der Mittelverteilung auf Länder und Sektoren sowie die übergeordnete politische Steuerung sind die Regierungen der Geberstaaten verantwortlich. Auf der Nachfrageseite werden Regierungen und Verwaltungen der Empfängerländer ebenfalls eingebunden. Gleichwohl wird im Falle autokratischer und hochgradig korrupter Regime versucht, staatliche Strukturen zu umgehen und stärker direkt mit nichtstaatlichen Akteuren vor Ort gleichsam „regierungsfern“ zusammenzuarbeiten. 06  
 
        Bilaterale staatliche Umsetzungsorganisationen sind in Deutschland vor allem die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Entwicklungsbank der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Entwicklungsbank). Ähnliche Strukturen, die Kapazitätsentwicklung 07  betreiben, Kredite prüfen und vergeben oder Zuschüsse bereitstellen, existieren auch in anderen Geberstaaten: etwa die Japan International Cooperation Agency, die Agence Française de Développement oder eben die 2025 aufgelöste USAID. 08  
 
        Für die Verteilung der ODA-Mittel, die Steuerung der Umsetzungsorganisationen sowie die Bewilligung konkreter Maßnahmen sind zumeist die Außen- und Entwicklungsministerien der jeweiligen Regierungen der Anbieterstaaten auf Grundlage parlamentarischer Haushaltsentscheidungen verantwortlich. Da es in Deutschland im Unterschied zu einigen anderen Ländern keine differenzierte Gesetzgebung zur EZ gibt, verfügen die zuständigen Ministerien über vergleichsweise große exekutive Spielräume. Zuständig sind hierbei allen voran das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie im Falle der humanitären Hilfe das Auswärtige Amt. Auch aus anderen Ministerien werden ODA-Mittel vergeben, so etwa im Hinblick auf die Förderung von Klimaschutz und Klimaanpassung in ärmeren Ländern.
 
        Ein Teil der Mittel geht dabei auch an zivilgesellschaftliche Akteure wie kirchliche und nicht-religionsgebundene Organisationen. Ob bei der Bekämpfung von Hunger, der Förderung von Bildung, der Gleichstellung der Geschlechter oder der Nothilfe im Katastrophenfall: Zivilgesellschaftliche Organisationen verfügen meist über eine Mischung aus Spendengeldern und staatlicher Förderung und haben besonders ausgeprägte Freiheiten im Hinblick auf den Mitteleinsatz der staatlichen Förderung. So sollen sie möglichst flexibel vor Ort mit gesellschaftlichen Akteuren sowie unabhängig von politischen Vorgaben agieren können.
 
        Die Regierungen der Anbieterstaaten bestimmen auch, welcher Anteil ihrer ODA-Mittel an multilaterale Organisationen übertragen wird – seien es Entwicklungsorganisationen aus dem UN-System oder multilaterale Entwicklungsbanken wie die Weltbank. Zudem spielt die europäische Kommission eine bedeutsame Rolle in der EZ als direkt implementierende und von den Mitgliedsstaaten finanzierte Geberinstitution, die auch die Einzelpolitiken ihrer Mitgliedsstaaten zu koordinieren versucht. 09  
 
        Die Freiheitsgrade multilateraler Entwicklungsorganisationen sind im Vergleich zur Zivilgesellschaft geringer, zumal sie durch professionell aufgestellte Aufsichtsgremien kontrolliert werden, in denen Repräsentanten der Regierungen von Geber- und auch Empfängerländern vertreten sind, beziehungsweise im Falle der Kommission das Europäische Parlament. Multilaterale Organisationen erhalten Kernbeiträge, die sie im Rahmen ihrer jeweiligen thematischen oder geografischen Mandate einsetzen können. Die entsprechenden Maßnahmen werden von professionellen Evaluierungsabteilungen auf ihre Wirksamkeit überprüft. Darüber hinaus sind viele Beiträge an multilaterale Organisationen zweckgebunden, also für spezifische Projekte mit thematischem und/oder geografischem Fokus vorgesehen. 10  
 
        Neben Geberregierungen und unterschiedlichen Entwicklungsorganisationen auf der Angebotsseite sind auf der Nachfrageseite meist auch Partnerregierungen und deren Verwaltungen in die Entscheidungsprozesse der EZ eingebunden: zum einen über ihre Mitgliedschaft in multilateralen Organisationen und deren Aufsichtsorganen, zum anderen im Rahmen von direkten Konsultationen und Verhandlungen mit den Anbietern von ODA. Eine Orientierung an deren konkreten Entwicklungszielen und die Nutzung lokaler Strukturen und lokaler Eigenverantwortung (ownership) bei der Umsetzung von Maßnahmen werden dabei seit langem als förderlich für die Wirksamkeit von EZ erachtet. Argumentiert wird hierbei, dass effektive EZ-Maßnahmen in hohem Maße von den Akteuren vor Ort bestimmt werden sollten, da rein externe Planungs- und Implementierungsstrategien zu oft an den tatsächlichen Bedürfnissen der Zielgruppen vorbeigegangen sind. 11  Gleichwohl gibt es eine kontroverse Diskussion darüber, inwieweit eine kontextangemessene Einbindung von Akteuren der Partnerseite mittlerweile hinreichend gewährleistet wird.
 
        Hinsichtlich der eingesetzten Instrumente durch die genannten Organisationen hat sich ein vielfältiges Spektrum an Ansätzen und Verfahren entwickelt. Hierbei lässt sich grob zwischen Instrumenten der technischen und solchen der finanziellen Zusammenarbeit unterscheiden, die in der Praxis oftmals miteinander kombiniert werden. Maßnahmen der technischen Zusammenarbeit sollen die Fähigkeiten von Menschen und Organisationen in den Partnerländern weiterentwickeln (Kapazitätsentwicklung). Dabei stehen vor allem Ausbildungs- und Beratungsleistungen in unterschiedlichen Bereichen, in begrenztem Umfang auch die Lieferung von Sachgütern und finanziellen Ressourcen im Vordergrund. Strukturbildende Maßnahmen sind hierbei etwa die Beratung bei Reformen oder dem Aufbau beziehungsweise der Modernisierung von Verwaltungsstrukturen – seien es Rechnungshöfe, Verwaltungsschulen, Umweltbehörden oder subnationale Gebietskörperschaften wie Gemeinden oder Provinzen. 
 
        Über die finanzielle Zusammenarbeit werden hingegen finanzielle Zuschüsse oder vergünstigte Kredite zur Verfügung gestellt. In den Empfängerländern werde diese für die Umsetzung verschiedener Vorhaben genutzt, etwa für Investitionen in konkrete Infrastrukturvorhaben (zum Beispiel Schulen, Gesundheitszentren, Straßen) oder als Beitrag für Sozialprogramme (etwa Schulspeisungen oder Haushaltstransfers an bedürftige Familien). Im Rahmen sogenannter Reformfinanzierungen oder Budgethilfen können auch Kredite und Zuschüsse direkt in Regierungshaushalte gezahlt werden, die an die Erfüllung bestimmter Reformschritte gebunden sind, die zuvor gemeinsam vereinbart wurden. Zudem arbeiten Organisationen der finanziellen Zusammenarbeit zunehmend daran, auch dringend benötigtes Privatkapital für entwicklungspolitisch relevante Investitionen in ärmeren Ländern zu mobilisieren, indem sie einen Teil des privatwirtschaftlichen Risikos übernehmen.
 
        WIRKUNGSMESSUNG UND WIRKSAMKEIT
 
        Inwieweit zeigen die Maßnahmen der EZ Wirkung und leisten einen Beitrag zur Armutsbekämpfung und nachhaltigen Entwicklung? Dass gut begründete EZ nicht automatisch wirksam ist, illustrieren prominente Misserfolge wie das zivile Engagement der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan. 12  Doch gerade die vielfältige Kritik an der EZ beziehungsweise die Verausgabung von Steuermitteln in fernen Ländern unter oftmals sehr schwierigen Bedingungen hat dazu geführt, dass in der EZ wie in wenigen anderen Politikfeldern ein institutionalisiertes System der Wirkungsüberprüfung etabliert wurde. Entlang übergeordneter Prinzipien wie Unabhängigkeit, Nachvollziehbarkeit und Nützlichkeit dienen Evaluierungen im Politikfeld dazu, praxisrelevante Erkenntnisse zu generieren, die Rechenschaftslegung zu stärken sowie Lernimpulse für Politik und Praxis zu schaffen. Erfolge sollen nicht nur entlang der Kriterien Relevanz, Umsetzungsleistung und Effizienz gemessen werden, sondern auch daran, inwieweit die Maßnahmen auch tatsächlich ihre entwicklungspolitischen Ziele erreichen und dauerhafte (nachhaltige) Wirkungen haben. 13  
 
        Hinsichtlich der Zielorientierung der EZ legen eine ganze Reihe länderübergreifender Studien zur Verteilung von ODA-Mitteln nahe, dass die EZ sich bereits in der Vergangenheit an unterschiedlichen Motiven orientierte. Dies lässt sich am Beispiel der deutschen EZ veranschaulichen, wo etwa im Zeitraum von 2000 bis 2020 die Bedürftigkeit eines Landes, sein Demokratieniveau und seine Bedeutung für den Außenhandel mit Deutschland signifikante Einflussfaktoren auf die Verteilung staatlicher EZ waren. Zudem stieg in den letzten beiden Dekaden bei der Vergabe die Bedeutung von Ländern, die näher an Deutschland lagen; ein Indiz für geopolitische Motive. 14  Für letzteres spricht auch, dass Länder, die einen temporären Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen innehatten, nachweisbar einen privilegierten Zugang zu internationaler ODA erhielten. Pauschalvorwürfe einer einseitigen Orientierung von EZ halten der Faktenlage mithin nicht stand.
 
        Was die entwicklungspolitische Wirksamkeit anbelangt, wiesen die länderübergreifenden Studien der frühen 2000er Jahre nur geringe Effekte nach; dies hat sich im vergangenen Jahrzehnt jedoch zum Positiven gewandelt. 15  Zum Teil ist dies auf eine verbesserte Datenlage zurückzuführen, aber auch darauf, dass bei aller verbleibender Kritik die Orientierung an Entwicklungszielen und Wirksamkeit seit den Milleniumszielen von 2000 gegenüber den Jahrzehnten zuvor gestiegen ist. Zwar wird die Wirkung der internationalen EZ auf Wirtschaftswachstum in Empfängerländern uneinheitlich bewertet, mit Blick auf die Armutsbekämpfung ist die Evidenzlage aber zunehmend positiver. 16  Dies lässt sich auch in sogenannten rigorosen Wirkungsevaluierungen feststellen, bei denen systematisch Kontrollgruppen mit Akteuren verglichen werden, welche eine entwicklungspolitische Maßnahme erhalten haben. Bei Programmen der Schulspeisung, bei konditionierten Zahlungen an Haushalte, bei lokalen Bewässerungsanlagen, beim Waldschutz oder bei Gesundheitsmaßnahmen lassen sich so eindeutige Wirkungen identifizieren. 17  
 
        Doch auch hinsichtlich anderer thematischer Ziele wird der EZ in länderübergreifenden Studien vielfach Wirksamkeit attestiert. Beispielsweise hatten für Primärschulbildung und Alphabetisierung eingesetzte Entwicklungsmittel positive Auswirkungen. Maßnahmen der Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit durch staatliche und zivilgesellschaftliche Organisationen wirkten demnach positiv auf das Demokratieniveau und die Unabhängigkeit der Justiz. Und auch hinsichtlich des Klimaschutzes kommt eine wachsende Zahl an Studien zu dem Befund, dass durch entsprechende Maßnahmen der EZ Emissionen gemindert werden konnten, selbst wenn in Teilen deutlicher Verbesserungsbedarf besteht. 18  
 
        Positive Effekte hat die EZ auch auf außenwirtschaftliche und außenpolitische Zielgrößen. Zahlreiche Studien belegen mittlerweile, dass die Exporte des jeweiligen Geberlandes an das Empfängerland durch EZ steigen. Folgt man neueren Studien, so hat EZ gleichsam einen „Pfadfinder-Effekt“ auf Direktinvestitionen, die räumlich ODA-Projekten folgen. 19  Vielleicht noch wichtiger in Zeiten geopolitischer Herausforderungen ist aber, dass entwicklungspolitische Akteure wie die Weltbank, die Europäische Kommission, aber auch Deutschland gemäß globaler Befragungen von Entscheidern in Partnerländern Einfluss auf Reformagenden und Reformkonzeptionen haben – ein wichtiges Element von Soft Power. 20  
 
        Gleichwohl besteht trotz dieser positiven Wirkungsbefunde Reformbedarf im Politikfeld. Die zahlreichen Organisationen der staatlichen und multilateralen EZ bilden ein zumindest in Teilen fragmentiertes Politikfeld, in dem Arbeitsteilung, Abstimmung und Harmonisierung oft defizitär sind. Multilaterale, bilaterale, aber auch zivilgesellschaftliche und privatwirtschaftliche Sonderinteressen erschweren zudem oftmals die Fokussierung des Mittel- und Instrumenteneinsatzes. Nicht selten ist das Angebot in einem Land zu kleinteilig und noch nicht hinreichend auf prioritäre Entwicklungsprobleme und Chancen ausgerichtet. Auch eine wirkungsorientierte Planung und Steuerung gilt es weiter zu stärken. 
 
        Schließlich begünstigen die vielfältige Kritik am Politikfeld, aber auch die unterschiedlichen Ansprüche an dasselbe nicht selten die Formulierung überambitionierter Ziele. EZ kann einen Beitrag für nachhaltige Entwicklung und zur Linderung von Not und Elend leisten; endogene und langfristig tragfähige Entwicklungsprozesse kann sie nicht ersetzen. Daher stößt auch eine gut implementierte EZ trotz kurz- und mittelfristiger Wirkungen gerade in konfliktgeprägten Gesellschaften mit ausgeprägtem Staatsversagen an Grenzen im Hinblick auf nachhaltige Strukturbildung.
 
        SCHLUSSFOLGERUNGEN
 
        Entwicklungszusammenarbeit steht in der Kritik und hat doch gleichzeitig nicht an Relevanz verloren. Die weltweite Armut ist während der vergangenen drei Jahrzehnte zwar zurückgegangen, doch sind viele Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas mit großen Problemen konfrontiert. Durch Gewaltkonflikte gekennzeichnete Staaten können grundlegende Menschenrechte auf physische Unversehrtheit und Nahrung allenfalls begrenzt gewährleisten. Umweltverschmutzung und der weltweit voranschreitende Raubbau an natürlichen Ressourcen beeinträchtigen die Grundversorgung insbesondere ärmerer Bevölkerungsgruppen. Autoritäre Regime verweigern großen Teilen der Bevölkerung grundlegende politische Freiheiten und bürgerliche Rechte. Ungehemmte Urbanisierung bedingt die Unterversorgung mit öffentlichen Basisdienstleistungen, auch hier vor allem zulasten der Ärmeren.
 
        Diese Herausforderungen manifestieren sich heute viel stärker als früher grenzüberschreitend und global: seien es Klimawandel, unkontrollierte Migration und Flucht, fragile Wertschöpfungsketten, organisierte Kriminalität oder sicherheitspolitische Herausforderungen durch autoritäre Regime. Eine Abschottung vor diesen Problemen wird auf Dauer weder für Europa noch für Deutschland eine wohlfahrtsförderliche Option sein – zu stark ist ihr Wohlstand eingebettet in globale Lieferketten. Entsprechend wird es darauf ankommen, ein auf Zusammenarbeit ausgerichtetes multilaterales System zu stärken. Auch gilt es, gerade in Zeiten der Systemkonkurrenz mit autoritären Großmächten, partnerschaftliche Beziehungen mit einer Vielzahl von Ländern aus- und aufzubauen und Demokratien zu fördern und zu schützen.
 
        Die EZ stellt hierfür ein brauchbares Instrumentarium zur Verfügung, das in der Vergangenheit seine Wirksamkeit in verschiedenen Zieldimensionen unter Beweis gestellt hat. Gleichwohl gilt es, gerade angesichts begrenzter Budgets Reformen durchzusetzen. Für Deutschland wird sich der Erfolg solcher Reformen in einigen Jahren an verschiedenen Indikatoren ablesen lassen müssen: erstens einer Verbesserung der ressortübergreifenden strategischen Planung, Steuerung und Evaluierung zwischen ODA-vergebenden Ministerien; der jüngst eingerichtete Nationale Sicherheitsrat bietet hierfür eine wichtige Grundlage. Zweitens an Fortschritten bei der Europäisierung der EZ, denn langfristig kann nur eine gemeinsame europäische Außen-, Sicherheits- und auch Entwicklungspolitik den globalen Herausforderungen für die freiheitlichen wie auch solidarischen Gesellschaftsordnungen in Europa begegnen. Die EU steht damit vor der Aufgabe, ihre legitimen geoökonomischen Interessen mit ihren Zielen einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten EZ auszutarieren. Schließlich wird es drittens darauf ankommen, in der EZ – wie auch in allen anderen Politikfeldern – staatliche Verfahren zu modernisieren, länderkontextbezogene Fokussierungen vorzunehmen und die Wirkungsorientierung von Strategien und konkreten Maßnahmen zu stärken.
 
        Kluge und erfolgreiche EZ wird auch zukünftig alle drei Dimensionen im Zieldreieck des Politikfelds bedienen. EZ sollte daher nicht nur an ihren direkten Beiträgen für Außenwirtschaft gemessen werden, auch wenn die geoökonomischen Herausforderungen groß sind. Die Schaffung und der Schutz globaler öffentlicher Güter und allen voran der Klimaschutz sind ebenso von unmittelbarem Interesse für Deutschland und Europa. Schließlich ist neben der Freiheit die Solidarität ein Schlüsselwert demokratischer Gemeinwesen. Am Schutz von Demokratie interessierte Regierungen sind daher gut beraten, in ihren Außenbeziehungen auch dem Solidaritätsprinzip Rechnung zu tragen.
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        ANMERKUNGEN
 
         01 Vgl. klassisch hierzu Hans Morgenthau, A Political Theory of Foreign Aid, in: The American Political Science Review 2/1962, S. 301–309.
 
         02 Zur öffentlichen Meinung bezüglich der EZ siehe den Meinungsmonitor Entwicklungspolitik des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit (DEval), der regelmäßig die Einstellungen der Bevölkerung zur EZ und verwandten Themen erfasst: Sebastian H. Schneider et al., Meinungsmonitor Entwicklungspolitik 2024. Öffentliche Unterstützung und Kritik im Kontext multipler Krisen und neuer Leitbilder, Bonn 2024; zu den aktuellen Kürzungen im Politikfeld vgl. OECD, Cuts in Official Development Assistance: OECD Projections for 2025 and the Near Term, Paris 2025. 
 
         03 Umfangreiche Information finden sich auf der Seite der OECD mit einer eigenständigen Datenbank für die ODA-Vergaben, Creditor Reporting System, www.oecd.org/en/topics/oda-trends-and-statistics.html.
 
         04 Anfang der 2000er Jahre entsprachen die Entwicklungszahlungen der Volksrepublik noch in etwa dem Beitrag kleinerer nordischer Länder. Heute ist China vermutlich der weltweit größte Anbieter von Entwicklungsfinanzierung, deutlich größer als die USA. Vgl. Axel Dreher/Bradley B. Parks, China’s Overseas Development Program, in: Raj M. Desai/Shantayanan Devarajan/Jennifer L. Tobin (Hrsg.), Handbook of Aid and Development, Cheltenham 2024, S. 248–262. Siehe zu Chinas EZ auch den Beitrag von Julia Bader und Christine Hackenesch in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).  
 
         05 Gemäß der Daten von Weltbank und OECD gehören etwa Staaten wie Benin, Butan, die Demokratische Republik Kongo, Haiti, Jordanien, Madagaskar, Niger oder Sierra Leone zu denjenigen, bei denen ODA über 5 Prozent des Bruttonationaleinkommens beträgt (2023). Über 10 Prozent liegt der Wert bei Ländern wie Burkina Faso, Malawi, Mosambik, Somalia, aber auch der Ukraine, für die Wiederaufbauleistungen ODA-anrechnungsfähig sind.
 
         06 Zum empirischen Beleg dieser Strategie des regierungsfernen Arbeitens über nicht-staatliche Akteure vgl. Simone Dietrich, Bypass or Engage Explaining Donor Delivery Tactics in Foreign Aid Allocation, in: International Studies Quarterly 4/2013, S. 698–712.
 
         07 Kapazitätsentwicklung oder auch Kapazitätsaufbau ist ein Prozess, durch den Personen, Organisationen und Gesellschaften ihre Fähigkeiten mobilisieren und weiterentwickeln (Anm. d. Red.). 
 
         08 Zur Entwicklungszusammenarbeit der USA siehe auch den Beitrag von Stephan Klingebiel und Andy Sumner in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).  
 
         09 Vgl. Svea Koch/Niels Keijzer/Ina Friesen, COVID-19 as a Critical Juncture for EU Development Policy? Assessing the Introduction and Evolution of „Team Europe“, in: Journal of European Integration 4/2024, S. 411–431. Gleichzeitig wird die Außenhandelspolitik der EU – wie auch zunehmend diejenige der Volksrepublik China – gegenüber Entwicklungsregionen vielfach kritisiert im Hinblick auf ihre zumindest in Teilen kontraproduktiven Wirkungen auf lokale Produktions- und Beschäftigungsstrukturen.
 
         10 Zum multilateralen Engagement der deutschen EZ und zum Verhältnis von Kernbeiträgen und zweckgebundenen Beiträgen mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen siehe Angela Heucher/Judith Ihl/Ines Reinstädtler, Das multilaterale Engagement des BMZ. Finanzierung und Verzahnung, DEval, DEval Policy Brief 8/2025. 
 
         11 Empirische Untersuchungen legen nahe, dass Unterstützungsleistungen durch die EZ wirksamer sind, wenn Akteure aus den Partnerländern bei der Konzeption und Implementierung von Reformprozessen beteiligt sind. Vgl. u.a. Takaaki Masaki et al., Aid Management, Trust, and Development Policy Influence: New Evidence from a Survey of Public Sector Officials in Low-Income and Middle-Income Countries, in: Studies in Comparative International Development 3/2021, S. 364–383.
 
         12 Vgl. Christoph Hartmann et al., Lernen aus dem zivilen Engagement in Afghanistan, DEval, DEval Policy Brief 3/2024. 
 
         13 Wenngleich auch in der EZ eine konsequentere Ausrichtung von Planung und Steuerung immer wieder angemahnt wird, konstatiert ein 2024 vom Bundesfinanzministerium in Auftrag gegebenes Gutachten zur wirkungsorientierten Haushaltsführung der deutschen EZ ein gerade im Vergleich zu anderen Politikfeldern gutes Evaluierungssystem. Vgl. Deloitte/ZEW, Abschlussbericht für das Bundesministerium der Finanzen: Erstellung eines Konzepts zur Einführung einer ziel- und wirkungsorientierten Haushaltsführung, Berlin 2024.
 
         14 Vgl. Jörg Faust/Sebastian Ziaja, German Aid Allocation and Partner Country Selection, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, DIE Discussion Paper 7/2012; Thomas Wencker, Die Verteilung von Mitteln für die deutsche öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, Bonn 2022. 
 
         15 Vgl. Jörg Faust/Stefan Leiderer, Zur Effektivität und politischen Ökonomie der Entwicklungszusammenarbeit, in: Politische Vierteljahresschrift 1/2008, S. 129–152.
 
         16 Vgl. u.a. Edmore Mahembe/Nicholas Mbaya Odhiambo, Does Foreign Aid Reduce Poverty? A Dynamic Panel Data Analysis for Sub-Saharan African Countries, in: Journal of Economic Inequality 4/2021, S. 875–893.
 
         17 Rigorose Wirkungsevaluierungen in der EZ haben u.a. durch die Nobelpreisträger Esther Duflo und Abhijit Banerjee einen breiteren Bekanntheitsgrad erlangt und sollten weiter ausgebaut werden. Vgl. Jörg Faust, Rigorose Wirkungsevaluierung – Genese, Debatte und Nutzung in der Entwicklungszusammenarbeit, in: Der moderne Staat 1/2020, S. 61–80. 
 
         18 Vgl. u.a. Thomas Wencker et al., Klimaschutz durch Entwicklungszusammenarbeit. Finanzvolumen, Verteilung und Wirksamkeit klimapolitischer Maßnahmen, DEval, DEval Policy Brief 2/2025. 
 
         19 Vgl. Inmaculada Martínez-Zarzoso et al., Does Aid Promote Donor Exports? Commercial Interest Versus Instrumental Philanthropy, in: Kyklos 4/2014, S. 559–587; Nicolas Bau et al., The Institutional Politics of Development Finance: ODA’s Role in Shaping Subnational DFI Investments, Working Paper für die IPES-Konferenz in Los Angeles, 17.–18.10.2025. 
 
         20 Vgl. hierzu die Berichte des Umfrageprojektes „Listening to Leaders“ der US-Forschungseinrichtung AidData.
 
      

       
        EZ (POST)KOLONIAL
 
         Julia Schöneberg · Aram Ziai 
 
        Derzeit zu bewältigende globale Krisen sind multipel und komplex: ökologische und klimatische Katastrophen, geopolitische Verschiebungen, sich verschärfende soziale Ungleichheiten und Konflikte und ihre jeweiligen Verschränkungen. Jahrelang diskursiv mit einem Heilsversprechen verknüpft, steht Entwicklungszusammenarbeit (EZ) zunehmend unter Rechtfertigungsdruck. Während die internationale Staatengemeinschaft ihre Strategien im Rahmen der Agenda 2030 mit ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) als Beitrag zu Nachhaltigkeit und „Partnerschaft auf Augenhöhe“ präsentiert, weisen postkoloniale Stimmen darauf hin, dass Praktiken und Narrative der EZ weiterhin tief in kolonialen Denkmustern verwurzelt bleiben. So hat die Diskussion um eine „Dekolonisierung von Entwicklung“ in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in Ministerien, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und multilateralen Organisationen. 
 
        Gleichzeitig gerät EZ auch von anderer Seite unter Druck. Rechtspopulistische Bewegungen und Regierungen – darunter nicht nur die zweite US-Administration unter Präsident Donald Trump mit ihrer massiven Kürzung von Official Development Assistance (ODA) und der Auflösung der staatlichen US-Entwicklungsbehörde USAID – stellen internationale Entwicklungskooperation grundsätzlich in Frage. 01  Auch in Europa ist ein diskursiver Wandel zu beobachten, bei dem EZ zunehmend als Mittel der Migrationsabwehr instrumentalisiert wird. 02  Damit befindet sich EZ im Spannungsfeld zweier gegensätzlicher, jedoch gleichermaßen fundamentalkritischer Pole: Während post- und dekoloniale Stimmen auf mehr globale Gerechtigkeit und Machtkritik drängen, nutzen rechtspopulistische Akteure ähnliche Krisendiagnosen, um Solidarität, Kooperation und globale Verantwortung zu delegitimieren. 
 
        Internationale EZ umfasst eine Vielzahl an staatlichen, internationalen, zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren, die in ihrer Breite und Vielfalt an dieser Stelle nicht ausführlich abgebildet werden können. Wir fokussieren uns daher vorwiegend auf staatliche Akteure, weil sie den größten politischen und finanziellen Einfluss auf die globale Entwicklungsagenda ausüben. Zudem spiegeln staatliche Initiativen Zielkonflikte und Machtverhältnisse im Kontext geopolitischer Interessen, EZ und globaler Ungleichheit besonders deutlich wider. 
 
        Im Folgenden skizzieren wir zunächst den theoretischen und historischen Rahmen, in dem aus unserer Sicht „Entwicklung“ 03  als Konzept, Diskurs und politische Praxis aus postkolonialer Perspektive zu verorten ist. Weiterhin betrachten wir Wirkungen postkolonialer Debatten auf die Praktiken deutscher und europäischer EZ und ihre aktuellen Konfliktlinien. Abschließend wagen wir einen Ausblick auf die Zukunft der EZ. 
 
        VERSCHIEDENE VERSIONEN DER „ENTWICKLUNGSGESCHICHTE“
 
        Die nigerianische Schriftstellerin und Aktivistin Chimamanda Adichie weist ihn ihrem TED-Talk „The Danger of a Single Story“ 04  auf die Gefahren einseitiger Narrative hin, die Komplexitäten und Vielfalt ausblenden und damit Machtstrukturen, Rassismen und Stereotype reproduzieren und festigen. Auch die Geschichte über „Entwicklung“, zu verstehen als diskursiver Rahmen, in dem seit Mitte des 20. Jahrhunderts über globale Ungleichheit und positiven sozialen Wandel im Globalen Süden gesprochen wurde, lässt sich auf unterschiedliche Weise erzählen. 
 
        Die von US-Präsident Harry S. Truman geprägte Version formulierte die „Entwicklung der unterentwickelten Gebiete“ als Priorität und forderte, die „Vorteile unserer wissenschaftlichen Fortschritte und unseres industriellen Fortschritts für die Verbesserung und das Wachstum der unterentwickelten Gebiete verfügbar zu machen“. 05  Der Ökonom Walt W. Rostow verfasste passend dazu die „Fünf Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung“. 06  Zugrunde liegen diesem Modell die kapitalistischen Versprechen von Wachstum, Modernisierung und Fortschritt nach dem Vorbild der US-amerikanischen Konsumgesellschaft. Armut und vermeintliche Unterentwicklung werden so zu einem technischen Problem, das durch westlichen Fortschritt und Expertise gelöst werden kann und durch einen Mangel an beidem verursacht wird. 
 
        Dass die Geschichte in der Tat komplexer ist und ihre Erzählung früher beginnen sollte, zeigt der afrokaribisch-französische Schriftsteller Aimé Césaire in seinem Essay „Über den Kolonialismus“. Dort spricht er von „Gesellschaften, die ihres Wesens beraubt sind, von Kulturen, die mit Füßen getreten werden, von Institutionen, die untergraben werden, von geraubten Ländereien“. 07  Gleichzeitig macht die historische Aufarbeitung des transatlantischen Sklavenhandels deutlich, dass Sklaverei, Sklavenhandel und koloniale Enteignung die Grundlage für Europas wirtschaftliche Entwicklung legten. „Entwicklung“ ist damit weder ein technisches, unpolitisches oder neutrales noch ein philanthropisches Unterfangen. Gurminder Bhambra, Professorin für historische Soziologie, formuliert dies so: „Die untrennbare Verflechtung der Rhetorik der Moderne (Fortschritt, Entwicklung, Wachstum) und der Logik der Kolonialität (Armut, Elend, Ungleichheit) muss im Mittelpunkt jeder Diskussion über die gegenwärtigen globalen Ungleichheiten stehen.“ 08  In anderen Worten: Wenn das Ziel von EZ die Bekämpfung von Armut und globaler Ungleichheit ist, kann jegliches Handeln nur effektiv sein, wenn es die Ursachen bekämpft und nicht nur die Symptome. Im Kern muss die Frage nach den Wurzeln globaler struktureller Ungleichheiten und ihrer historisch bedingten Ursachen stehen.
 
        POST- UND DEKOLONIALE PERSPEKTIVEN AUF „ENTWICKLUNG“
 
        Ausgehend hiervon hat post- und dekoloniale Kritik in den letzten Jahren zunehmend Sichtbarkeit im Mainstreamdiskurs erlangt. 09  Kritiker*innen sind sich einig, dass Praxis und Wissen über „Entwicklung“ weiterhin von westlich-universalistischen Vorstellungen geprägt und in globalen Agendasetzungen wie den SDGs normativ verankert bleiben. 10  Postdevelopmentkritik, seit den 1980ern vorgetragen, ist nicht homogen, lässt sich aber dennoch im Kern in fünf Punkten zusammenfassen: Entwicklungspolitik nimmt, erstens, die Lebensweise westlicher Industriegesellschaften als den Gradmesser für ein „gutes Leben“ an, entpolitisiert, zweitens, globale Abhängigkeiten und sozioökonomische Ungleichheiten als technisch lösbare Entwicklungsprobleme, legitimiert, drittens, Machtasymmetrien zwischen sogenannten Expert*innen und den zu Entwickelnden, setzt, viertens, westliches Wissen als Standard voraus und ist, fünftens, patriarchal geprägt. 11  
 
        Ausgehend von der Diagnose, dass „Entwicklung“ gescheitert sei, fordern Kritiker*innen Alternativen zur „Entwicklung“ und plädieren für die Anerkennung lokaler Wissenssysteme und nicht-westlicher Lebens- und Gesellschaftsmodelle. 12  Viele dieser möglichen Alternativen teilen ein grundlegendes Verständnis davon, was ein gutes Leben ausmachen könne: Einheit von menschlicher und nicht-menschlicher Existenz, Konvivialität und Interdependenz, Autonomie und Selbstverwaltung. 13  Sie üben Kritik an der Logik und den Folgen des Kapitalozäns, des (neo-)extraktivistischen Wirtschaftens sowie am unreflektierten Glauben an euro-modernistische Ideologien von Fortschritt und Wachstum. Allerdings wird hier ein Spannungsfeld zwischen Transformationen innerhalb der bestehenden Entwicklungsstrukturen und radikaler Alternativen außerhalb deutlich. So werden zentrale Aspekte der im kapitalistischen System verankerten Ausbeutung kaum praktisch adressiert: die Arbeits-/Kapital-Beziehungen, der Besitz der Produktionsmittel, ungleiche globale Liefer- und Produktionsketten sowie Aneignungs- und Akkumulationsprozesse. 14  
 
        DEUTSCHE UND EUROPÄISCHE EZ: KOLONIAL ODER POSTKOLONIAL?
 
        Wissenschaft, NGOs, aber auch staatliche Akteure wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) integrieren Begriffe wie Dekolonisierung, Kolonialität und Intersektionalität zunehmend, zumindest rhetorisch, in ihre Programmatik. 15  Gleichzeitig besteht die Gefahr von Kooptation und Entpolitisierung post- und dekolonialer Forderungen, sofern diese nicht auch materiell und strukturell umgesetzt werden. 16  
 
        Das BMZ veröffentlichte im März 2023, in der Amtszeit von Ministerin Svenja Schulze, ein Strategiepapier für eine feministische Entwicklungspolitik. 17  Dieses Papier ist im Kontext einer Reihe weiterer Veröffentlichungen in dieser Hinsicht zu sehen. So formulierte das deutsche Außenministerium im selben Zeitraum Grundsätze für eine feministische Außenpolitik, und auch in anderen Ländern (unter anderem Schweden, Spanien, Kanada, Frankreich) gab es vergleichbare Bestrebungen. Während etwa Kanada oder Frankreich ihre Strategien auf Entwicklungspolitik und Diplomatie begrenzten und übergreifende Themen wie Handel, Klima, aber auch nationale und ministerielle Strukturen ausklammerten, erscheint der deutsche Vorstoß vergleichsweise progressiv. So ist, neben der Benennung von Machtgefällen zwischen Ländern des Globalen Nordens und des Globalen Südens, die Anerkennung der Reproduktion kolonialer Denkmuster und Strukturen bemerkenswert, wie auch ein explizit formulierter postkolonialer, machtkritischer, antirassistischer und intersektionaler Anspruch. Das Strategiepapier thematisiert die asymmetrische Beziehung zwischen den „Geber*innen“ und den „Nehmer*innen“ – und dass diese auf „institutionalisierten diskriminierenden und rassistischen Strukturen [basiere], die das Machtgefälle konsolidieren, anstatt es abzubauen“. 18  Als Lösungsansatz wird ein systemischer Wandel angestrebt. 
 
        Die Bilanz von Schulzes Amtszeit fällt ambivalent aus. Mit der feministischen Entwicklungspolitik setzte sie neue normative Maßstäbe und öffnete den Diskurs für postkoloniale und intersektionale Perspektiven. Gleichzeitig blieb die institutionelle Transformation begrenzt. Tatsächlich ist fraglich, ob eine feministische (Entwicklungs-)Politik ohne eine Infragestellung der Grundsätze des globalen Wirtschaftssystems überhaupt möglich ist 19  – ein Thema, das das Papier ausklammert. Schulzes Vorstoß steht so exemplarisch für eine strukturell eingebundene EZ, die zwischen kritischer Selbstreflektion und politischer Pragmatik balanciert. Dekolonisierung wird dabei zu einem wenig konfliktiven Begriff, der auf symbolische Repräsentation oder Sprachpolitik beschränkt bleibt. 
 
        Mit dem Regierungswechsel im Mai 2025 deutete sich wiederum eine Neuorientierung an. Schulzes Nachfolgerin Reem Alabali Radovan übernahm das Amt in einem herausfordernden Kontext. So war zuvor nicht nur die Eigenständigkeit des BMZ infrage gestellt und der Etat erneut gekürzt worden, sondern die USA zogen sich auch weitgehend aus der internationalen Entwicklungs- und Verteidigungspolitik zurück. Vor diesem Hintergrund kündigte Alabali Radovan eine Neuaufstellung deutscher Entwicklungspolitik an. Es gehe, so die Ministerin, darum, „Entwicklungspolitik im Dreiklang mit Außen- und Verteidigungspolitik als nachhaltige Sicherheitspolitik aus[zu]buchstabieren“. 20  Auch der Koalitionsvertrag betont „wirtschaftliche Zusammenarbeit und Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen, Fluchtursachenbekämpfung sowie die Zusammenarbeit im Energiesektor“. 21  Dies deutet auf eine klare Instrumentalisierung der Entwicklungspolitik für ökonomische Interessen und Migrationsabwehr hin.
 
        Wie sich Alabali Radovans Programm in den nächsten Jahren in der Praxis ausgestaltet, bleibt abzuwarten, es steht allerdings zu befürchten, dass der Versuch einer explizit postkolonialen Ausrichtung möglicherweise der Vergangenheit angehört. „Entwicklung“ wird diskursiv deutlich als sicherheitspolitisches und wirtschaftsstrategisches Handlungsfeld und unmissverständlich innerhalb der Interessen des Globalen Nordens gesetzt. Die fortgesetzte Rhetorik von Partnerschaft und Nachhaltigkeit verdeckt, dass asymmetrische Abhängigkeiten fortbestehen und sich geopolitische Machtverhältnisse in neuer Form stabilisieren.
 
        Gleichzeitig lässt sich festhalten, dass auch in den vergangenen Jahren zwischen rhetorischem Wandel und realer Umverteilung von Macht, Ressourcen und epistemischer Autorität eine deutliche Diskrepanz bestand. Beispielhaft sei hier auf die deutsche Afrikapolitik sowie auf Deutschlands Rolle in der globalen Ressourcenausbeutung verwiesen. 
 
        Tatsächlich hat wirtschaftliche Zusammenarbeit zur Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen schon länger Priorität in der deutschen EZ, insbesondere seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. „Grüner Kolonialismus“ beschreibt die Fortsetzung kolonialer Abhängigkeitsverhältnisse im Kontext der globalen Energiewende, bei der Länder des Globalen Nordens ihre wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen auf den Zugang zu strategischen Rohstoffen fokussieren. 22  Eine aktuelle Studie zeigt, wie Deutschland im Globalen Süden durch Investitionen in Ressourcen wie Nickel, Kupfer, Lithium und Wasserstoff seine Energie- und Industriepolitik absichert. Obwohl diese Kooperationen offiziell als partnerschaftlich gelten, führen sie häufig zu Vertreibungen, Umweltzerstörung und der Verschärfung sozialer Ungleichheiten. Bestehende Machtverhältnisse bleiben bestehen, und die lokale Bevölkerung profitiert kaum. 23  
 
        Auch die deutsche und europäische Afrika-Strategie lässt sich vor diesem Hintergrund einordnen. 24  Es dominieren, neben geopolitischen Interessen, Bestrebungen zur Migrationsminderung sowie eine Außenwirtschaftsförderung unter marktliberalen Gesichtspunkten. 25  Trotz einer kommunizierten Win-win-Situation im Hinblick auf grüne Transformation sind die Zielkonflikte offensichtlich. Zudem benachteiligt die europäische Handelspolitik afrikanische Unternehmen. 26  Politikwissenschaftlerin Frauke Banse analysiert Politikbestrebungen der vergangenen Jahre 27  und resümiert, dass Initiativen Deutschlands und der EU mehrheitlich darauf abzielen, durch bessere Bedingungen für privates Kapital Investitionen, Wachstum und Beschäftigung in Afrika zu fördern. Diese Strategie, so Banse, führe zu einer Kommodifizierung von Gesellschaften sowie einer Abhängigkeit von ausländischen Direktinvestitionen (FDI), die starken Einfluss auf politische Prozesse ausübe. Banse kritisiert insbesondere die zugrundeliegende Prämisse, dass „Entwicklung“ durch die Schließung einer angenommenen Infrastrukturlücke und die stärkere Einbindung afrikanischer Volkswirtschaften in globale Wertschöpfungs- und Produktionsnetzwerke zu erreichen sei. 28  Sie fordert stattdessen, die Abhängigkeit von ausländischen Investoren zu verringern und stärker auf lokale, eigenständige Produktion zu setzen.
 
        Auch auf EU-Ebene ist die Unterstützung partnerschaftlicher Beziehungen zum Süden bislang bestenfalls rhetorisch. Strategien wie die Global Gateway Initiative betonen zwar Augenhöhe, verfolgen jedoch weithin geopolitische Interessen (etwa im Wettbewerb mit China). Obwohl die EU die Vorteile für alle Akteure betont, entstehen auch hier Zielkonflikte zwischen den formulierten Prinzipien der europäischen EZ (Bekämpfung von Armut, Eigenverantwortung der Partnerländer, inklusive und transparente Regierungsführung) und den tatsächlich verfolgten Interessen. 29  
 
        Die Annahme, dass die Interessen des Globalen Nordens deckungsgleich mit denen des Globalen Südens seien, bietet mehrere Ansatzpunkte für postkoloniale Analyse. So ist, erstens, der definierte Rahmen von erstrebenswertem Wandel klar abgegrenzt. Erinnern wir uns an Truman und Rostow, ist das Ziel der Interventionen auch hier, mit strategischen Investitionen auf dem vom Westen vorgegebenen Pfad voranzukommen, der ein marktliberales Wirtschaftsmodell voraussetzt. Gleichzeitig wird, zweitens, angenommen, dass die entsprechenden Partnerländer über keine adäquaten eigenen Wissensbestände verfügen und so eine Form von Treuhandschaft zum Schließen der identifizierten „Infrastrukturlücken“ offenbar nötig ist. Nicht zuletzt erinnert, drittens, das unverhohlene Interesse an Energie- und Rohstoffzugängen und insbesondere die Inkaufnahme der desaströsen Folgen für lokale Bevölkerung und Natur an koloniale Akkumulationen. Eine Win-win-Situation für alle Seiten steht zu bezweifeln, solange die globalen Wirtschafts- und Finanzstrukturen und -institutionen unverändert bleiben. 30  Der Ökonom und Anthropologe Jason Hickel kritisiert etwa die Rolle von Internationalem Währungsfonds und Weltbank und bemängelt die ungleiche Verteilung von Stimmrechten und Führungspositionen. Hierdurch könne der Globale Norden die Regeln der globalen Ökonomie im eigennützigen Sinne gestalten. 31  So sind Länder des Globalen Südens keineswegs primär Empfänger von Geldern der EZ. Vielmehr fließen über Finanz-, Handels- und Schuldenmechanismen netto enorme Vermögensflüsse vom Globalen Süden in den Norden zurück. Globale Ungleichheit wird so kontinuierlich strukturell reproduziert. 32  
 
        „ENTWICKLUNG“ IST GESCHEITERT?! ENTWICKLUNGSPOLITISCHE ZEITENWENDEN
 
        Das Ende von „Entwicklung“ haben Postdevelopment-Proponent*innen bereits seit den 1980er Jahren proklamiert. Gleichzeitig stand die EZ der vergangenen Jahrzehnte, insbesondere vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Klimakrise, unter dem Leitbild von Partnerschaft, Kooperation und gemeinsamer Verantwortlichkeit. Die Agenda 2030 formulierte den Anspruch, dass alle Länder angesichts globaler Herausforderungen als Entwicklungsländer zu verstehen seien. Zwar wurde kritisiert, dass Kooperation unter Effizienzvorzeichen nicht zwangsläufig eine Normenannäherung oder -veränderung mit sich bringt und „funktionalistische Modernisierung und mehr Gerechtigkeit kaum zugleich und zu gleichen Teilen erreichbar sind“. 33  Dennoch sind post-/dekoloniale Argumentationen in ihrer normativen und strukturellen Kritik zumindest rhetorisch aufgegriffen worden. Diese Phase scheint nun beendet, und der Fokus liegt klar auf nationalen Interessen, Verteidigung und Sicherheit. 
 
        Während der bisherige Konsens EZ als Form aufgeklärten Eigeninteresses versteht, die durch Kooperation langfristig Sicherheit und Wohlstand auf beiden Seiten schafft, markiert Trumps Rückzug aus der EZ einen Bruch mit dieser Logik. Auch andere rechte Regierungen und Parteien (Viktor Orbán in Ungarn, Giorgia Meloni in Italien, die PiS in Polen und die AfD in Deutschland) setzen zunehmend auf nationale Abschottung und betrachten internationale Zusammenarbeit als Kosten statt (um in der Logik zu bleiben) als Investition. Damit verschiebt sich das Paradigma von global geteilter Verantwortung hin zu einer Politik, die Kooperation zugunsten innenpolitischer Machtgewinne und nationaler Exklusivinteressen zurückdrängt, in den Worten von Andy Sumner und Stephan Klingebiel von einem „liberal multilateralism“ zu einem „nationalist conditionality regime“. 34  
 
        Mitnichten ist dies aber nun das Ende von „Entwicklung“ im Sinne eines Postdevelopment. Die Abwicklung von „Entwicklung“ wurde hier nie ohne die Vision der Fülle von Alternativen zur Entwicklung vorgebracht, die eine gemeinsame Basis von Solidarität, Konvivialität, Demokratie und Kooperation teilen. Gleichzeitig hat das abrupte Ende der USAID-Programme gezeigt, dass EZ derzeit humanitär an vielen Orten noch gebraucht wird. Entwicklungshilfen, wie geschehen, von heute auf morgen zu streichen, ist daher keine progressive Strategie, lässt sie doch den globalen Kapitalismus und die wirtschaftlichen Strukturen, die in großem Ausmaß Reichtum und Elend erzeugen, unberührt.
 
        Wie also nun weiter? Eine konstruktive Haltung könnte sich an der Strategie der humanitären Organisation „medico international“ orientieren, die sich zum Ziel setzt, Hilfe gleichzeitig zu verteidigen, kritisch zu analysieren und letztlich zu überwinden. Übertragen auf die Zukunft von „Entwicklung“ bedeutet dies, dass EZ so lange verteidigt werden muss, wie sie, trotz allem, zur Stärkung von Emanzipation, Demokratie und Selbstbestimmung beiträgt. Zugleich bleibt es notwendig, sie dort kritisch zu hinterfragen, wo sie koloniale Kontinuitäten und Machtasymmetrien fortschreibt oder als Instrument geopolitischer Interessen fungiert. Entscheidend ist die Gleichzeitigkeit: Es gilt, an demokratischen, sozial-ökologischen und dekolonialen Formen des Zusammenlebens zu arbeiten, die langfristig dazu beitragen können, die EZ als Institution überflüssig zu machen. Trotz aller Kritik ist es angesichts des erstarkenden Nationalismus und Autoritarismus zentral, die emanzipatorischen Elemente der EZ aktiv zu verteidigen.
 
        FAZIT
 
        Wie steht es nun also um die EZ aus postkolonialer Sicht? Festzuhalten ist, dass Entwicklungszusammenarbeit neokoloniale Machtasymmetrien und die Abhängigkeit des Globalen Südens von externen Kapital- und Wissensstrukturen reproduziert, wenn sie primär an Wachstumslogiken, Freihandel, Investitionssicherung und geopolitischen Interessen ausgerichtet bleibt. Aktuelle Konfliktlinien, etwa der europäische Zugriff auf Rohstoffe für die sogenannte grüne Transformation, das Spannungsverhältnis zwischen Freihandel und lokaler Wertschöpfung oder die Dominanz ausländischer Investoren, verdeutlichen einmal mehr, dass Dekolonisierung nicht allein eine Frage neuer Narrative, sondern realer Machtverhältnisse ist. Eine zukünftige EZ müsste daher vor allem auf globale Umverteilung, Reparationen und die Stärkung lokaler Selbstbestimmung setzen und den Anspruch, die Welt entsprechend einer universellen Version zu „entwickeln“, durch das Ziel ersetzen, Beziehungen demokratisch, gerecht, vielfältig und reziprok zu gestalten. Vor dem Hintergrund des globalen Rechtsrucks und der politischen Fokussierung auf nationale Interessen erscheint die Utopie einer „Welt der vielen Welten“, in der unterschiedliche Lebensweisen gleichberechtigt und solidarisch koexistieren, zunehmend schwer vorstellbar. In diesem Sinne ist es aus einer postkolonialen und gerechtigkeitsorientierten Perspektive notwendig, wenn auch paradox, EZ zunächst zu verteidigen, um solidarisch für eine gerechte, antirassistische, antifaschistische, demokratische globale Gesellschaft einzutreten. 
 
         
           JULIA SCHÖNEBERG  
ist Politikwissenschaftlerin und forscht und lehrt zu Entwicklungstheorie und -politik, sozial-ökologischen Transformationen sowie dekolonialen Perspektiven auf Wissen(schaft) und Pädagogik.
 
           ARAM ZIAI  
ist Professor für das Fachgebiet Entwicklungspolitik und Postkoloniale Studien an der Universität Kassel. 
 
        
 
        ANMERKUNGEN
 
         01 Vgl. Aram Ziai, The End of Development Aid?, 13.5.2025, www.developmentresearch.eu/?p=2231#more-2231.
 
         02 Vgl. Oxfam, Migrationsabwehr dominiert EU-Entwicklungspolitik, 30.1.2020, www.oxfam.de/presse/pressemitteilungen/2020-01-30-migrationsabwehr-dominiert-eu-entwicklungspolitik. 
 
         03 Gustavo Esteva beschreibt „Entwicklung“ als Amöbenwort: eines, das beständig die Gestalt ändert und damit bedeutungslos und kooptierbar geworden ist. Um die Konfliktivität zu verdeutlichen, schreiben wir den Begriff „Entwicklung“ in Anführungszeichen. Vgl. Gustavo Esteva, Development, in: Wolfgang Sachs (Hrsg.), The Development Dictionary, London 2000, S. 6–25.
 
         04 Vgl. Chimamanda Adichie, Die Gefahr einer einzigen Geschichte, 7.10.2009, www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg. 
 
         05 Harry S. Truman, The Point Four Program, 24.6.1949, https://usinfo.org/PUBS/LivingDoc_e/pointfour.htm.
 
         06 Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth, in: The Economic History Review 1/1959, S. 1–16.
 
         07 Aimé Césaire, Discourse on Colonialism, New York 2000, S. 42f. 
 
         08 Gurminder Bhambra, Postcolonial and Decolonial Dialogues, in: Postcolonial Studies 2/2014, S. 115–121, hier S. 119. 
 
         09 Post- und dekoloniale Theorien sowie die Postdevelopmentkritik werden oftmals synonym verwendet, unterscheiden sich allerdings in Nuancen. Für eine ausführlichere Diskussion vgl. Julia Schöneberg/Aram Ziai, Dekolonisierung der Entwicklungszusammenarbeit und Postdevelopment Alternativen – Akteur*innen, Institutionen, Praxis, in: dies. (Hrsg.), Dekolonisierung der Entwicklungszusammenarbeit und Postdevelopment Alternativen. AkteurInnen, Institutionen, Praxis, Baden-Baden 2021, S. 7–20. 
 
         10 Vgl. Juan Telleria, Diversity vs the 2030 Agenda. A Deconstructive Reading of the United Nations Agenda for Sustainable Development, in: Critical Social Policy 4/2022, S. 607–625; Julia Schöneberg/Mia Kristin Häckl, Das Transformationsversprechen der SDGs: Nachhaltigkeit, „Entwicklung“ – und Gerechtigkeit?, in: Meike Bukowski et al. (Hrsg.), Global denken, nachhaltig handeln, Frankfurt/M. 2024, S. 207–222.
 
         11 Vgl. Schöneberg/Ziai (Anm. 9), S. 7–9. 
 
         12 Vgl. Esteva (Anm. 3). Vgl. John Law, What’s Wrong with a One-World World?, in: Distinktion: Journal of Social Theory 1/2025, S. 126–139.
 
         13 Vgl. Julia Schöneberg, Layers of Post-Development: De- and Reconstructions in a World in Which Many Worlds Exist, Department for Development and Postcolonial Studies, Universität Kassel, DPS Working Paper 9/2021.
 
         14 Vgl. Jorge Garcia-Arias/Julia Schöneberg, Urgencies and Imperatives for Revolutionary (Environmental) Transitions: From Degrowth and Postdevelopment Towards the Pluriverse?, in: Environmental Politics 5/2021, S. 865–871.
 
         15 Beispielhaft genannt werden sollen hier etwa die BMZ-Tagung „Rethinking Development Policy: How to Confront Coloniality“ (Dezember 2024) und die Anhörung im Deutschen Bundestag zu den „Auswirkung der Kolonialvergangenheit auf die Außenpolitik“ (Oktober 2024). Siehe auch Aram Ziai, Race and Gender in Development Discourse. The German Strategy of Feminist Development Policy, Global Partnership Network, GPN Working Paper 9/2025.
 
         16 Vgl. u.a. Maïka Sondarjee/Nathan Andrews, Decolonizing International Relations and Development Studies: What’s in a Buzzword?, in: International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis 4/2023, S. 551–571.
 
         17 Siehe zur feministischen Entwicklungszusammenarbeit auch den Beitrag von Karin Gaesing und Frank Bliss in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).
 
         18 BMZ, Feministische Entwicklungspolitik, Bonn–Berlin 2023, S. 11. 
 
         19 Vgl. Françoise Vergès, A Decolonial Feminism, London 2021, S. 80. 
 
         20 Bundesministerin Alabali-Radovan will Entwicklungspolitik neu aufstellen, 14.5.2025, www.bundestag.de/-1064972. 
 
         21 Verantwortung für Deutschland, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, Berlin 2025, S. 94. 
 
         22 Vgl. Franziska Müller, Energy Colonialism, in: Grassroots – Journal of Political Ecology 1/2024, S. 701–717.
 
         23 Vgl. Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hrsg.), Grüne Fassade, Dreckige Geschäfte. Eine Studie zu Deutschlands Rolle in der globalen Ressourcenausbeutung, Berlin 2025. 
 
         24 Vgl. Simone Claar, Kein Ende des grünen Kolonialismus: Der Europäische Green Deal reproduziert die Abhängigkeiten von Afrika, in: Prokla. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 1/2021, S. 141–148.
 
         25 Vgl. Adrian Schlegel/Aram Ziai, Die deutsche Afrikapolitik: Erneuerung einer ungleichen Zusammenarbeit?, Études de l’Ifri, September 2021.
 
         26 Vgl. Frauke Banse, Deutsche Afrikapolitik in geopolitischer Neujustierung, 26.6.2024, www.bpb.de/549885. 
 
         27 Sie analysiert z.B. den Compact for Africa, den Marshallplan for Africa und den Entwicklungsinvestitionsfonds. 
 
         28 Vgl. Frauke Banse, Private Sector Promotion for Development? An Analysis of German and European Development Policies in Africa, Berlin 2021, S. 6–8.
 
         29 Vgl. Marc Furness/Niels Keijzer, Europe’s Global Gateway: A New Geostrategic Framework for Development Policy?, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Briefing Paper 1/2022. 
 
         30 James Leigland, Public-Private Partnerships in Developing Countries: The Emerging Evidence-Based Critique, in: The World Bank Research Observer 1/2018, S. 103–134. 
 
         31 Vgl. Jason Hickel, Apartheid in the Global Governance System, 17.10.2019, www.resilience.org/stories/2019-10-17/apartheid-in-the-global-governance-system. 
 
         32 Vgl. Jason Hickel/Dylan Sullivan/Huzaifa Zoomkawala, Plunder in the Post-Colonial Era: Quantifying Drain from the Global South Through Unequal Exchange, in: New Political Economy 6/2021, S. 1030–1047.
 
         33 Uta Ruppert, Nicht visionär, aber passabel: Globale Strukturpolitik als Handlungsrahmen für Entwicklungspolitik, in: Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Entwicklungspolitik als internationale Strukturpolitik, Berlin 2001, S. 39–46, hier S. 44. Zur weiteren Diskussion zur Globalen Strukturpolitik siehe Aram Ziai, Globale Strukturpolitik? Die Nord-Süd Politik der BRD und das Dispositiv der Entwicklung im Zeitalter von neoliberaler Globalisierung und neuer Weltordnung, Münster 2007.
 
         34 Andy Sumner/Stephan Klingebiel, Development Cooperation at a Tipping Point: How, Why and Through What Mechanisms Do Policy Norms Break?, IDOS Discussion Paper 29/2025, S. 17. 
 
      

       
        FEMINISTISCHE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
 
         Karin Gaesing · Frank Bliss 
 
        Die Einbettung von „Frauenförderung“ beziehungsweise später von Genderaspekten in die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) erfolgt nunmehr seit etwa 40 Jahren mit unterschiedlichen Zielen, Ansätzen und Methoden. Die in den letzten Jahren von den meisten EZ-Organisationen und auch von der Mehrzahl der Partnerländer akzeptierte und praktizierte Form ist das Gender-Mainstreaming, eine Strategie zur Förderung und Durchsetzung der Gleichstellung aller Geschlechter. Allerdings geriet diese in die Kritik, weil ihr ein zu einseitiger Fokus auf Verfahrensweisen und Instrumente und ein zu geringer politischer und struktureller Veränderungswille nachgesagt wird. 
 
        Trotz vieler Anstrengungen zur Beseitigung von Geschlechterungleichheit und vieler Erfolge besteht die Kluft zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der Erreichung der wichtigsten nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, also Armuts- und Hungerbeseitigung, nach wie vor und vergrößert sich sogar in manchen Bereichen. So sind weltweit aktuell nahezu 64 Millionen mehr erwachsene Frauen als Männer von Ernährungsunsicherheit betroffen. Auch von Armut sind Frauen stärker betroffen als Männer. Gewalt gegen Frauen und mangelnde Repräsentanz auf politischer Entscheidungsebene sind nach wie vor bedeutend. So waren im Januar 2025 nur 27,2 Prozent der Sitze in nationalen Parlamenten von Frauen besetzt, das sind lediglich 4,9 Prozentpunkte mehr als in 2015. 01  
 
        Mit der Strategie „Feministische Entwicklungspolitik – Für gerechte und starke Gesellschaften weltweit“ setzte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im März 2023 ein deutliches Zeichen für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der EZ und präsentierte damit auch ein starkes Gegengewicht zum zunehmenden Gender-Backlash. 02  
 
        Forschungsarbeiten des Instituts für Entwicklung und Frieden (INEF) der Universität Duisburg-Essen in den Jahren 2024 und 2025 konnten zeigen, dass viele deutsche staatliche und nicht-staatliche EZ-Organisationen die BMZ-Strategie (hier abgekürzt „FemEZ“) inhaltlich für gut und richtungsweisend halten und die Initiative für einen neuen „Ruck“ hinsichtlich der Genderarbeit in ihren Organisationen gesorgt hat. 03  Allerdings wurde gleichzeitig bekundet, dass man mit der Wortwahl „feministisch“ nicht sehr glücklich sei, weil dieser Terminus in zahlreichen Partnerländern auf Ablehnung stoße. Da man mit diesen Partnern im Dialog bleiben wolle, verwende man in der Zusammenarbeit eher Begriffe wie „soziale Inklusion“, „sozio-ökonomische Gleichberechtigung“, eventuell auch nur „Frauenförderung“. Internationale Organisationen nutzten ähnliche Begriffe, da sie auf die Zusammenarbeit mit allen ihren Mitgliedern angewiesen seien. Daher könnten sie sich nicht ausschließlich an den Ansichten der in Genderbelangen progressivsten Nationen orientieren. 
 
        VOM NÄHKURS ZU GRUNDLEGENDEN MENSCHENRECHTEN
 
        In den Anfängen der EZ von etwa 1945 bis 1970 wurden Frauen primär als Mütter gesehen und dem „Wohlfahrtsansatz“ entsprechend in ihrer reproduktiven Rolle gefördert und beraten. In den 1970er Jahren erstarkte zwar international die Forderung nach Gleichheit zwischen Männern und Frauen. In der deutschen EZ wurden Frauen jedoch bis in die 1990er Jahre hinein hauptsächlich mit sogenannten Frauenkomponenten bedacht, die beispielsweise an ein bestehendes Agrarförderungsprojekt angehängt wurden: Etwa Näh- und Häkelkurse oder solche für das Anlegen von Kräutergärten – und das in Ländern, in denen Frauen teilweise die Hauptverantwortlichen für den Anbau von Nahrungsmitteln waren.
 
        1981 richtete die damalige Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) eine Koordinationsstelle für Frauenförderung in Entwicklungsländern ein, die sich erstmals um die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen kümmerte und versuchte, für Frauen relevante Aspekte nicht nur in untergeordneten Bereichen und als Anhängsel in möglichst viele Projekte einzubringen. 1988 legte das BMZ das „Konzept für die Förderung von Frauen in Entwicklungsländern“ vor, das auf der Erkenntnis aufbaute, dass Projektverantwortliche häufig ohne ausreichende Kenntnis der soziokulturellen Situation in der Projektregion operierten und somit über die Situation von Frauen nur wenig Wissen hatten. 
 
        Entsprechend der damaligen internationalen Diskussion um ihre Ansätze bewegte sich die Frauenförderung jetzt in Richtung „Gender und Entwicklung“, einem Ansatz, der sich in seiner Grundausrichtung auch in der FemEZ-Strategie wiederfindet: Er bezieht Frauen und Männer gleichermaßen ein und geht die strukturellen Unterschiede und Benachteiligungen an. Um diese zu verändern, setzten die meisten EZ-Organisationen und auch die nationalen Behörden der Partnerländer ab etwa 1990 auf Genderanalysen und Gender-Mainstreaming, das systematische Einbringen von Genderaspekten in alle Belange der jeweiligen Organisation mithilfe dafür zuständiger Abteilungen und Expert*innen, zumeist Frauen. 1995 veröffentlichte das BMZ sein Gender-Konzept, das letzte vor der FemEZ-Strategie. Seitdem wurden vom BMZ drei Gender-Aktionspläne vorgelegt, wobei seit 2016 explizit das Empowerment von Frauen und die durchgängige Berücksichtigung von Gender zum Beispiel im Politikdialog mit den Partnerregierungen unterstützt werden. 
 
        Im Unterschied zu einer reinen Ausrichtung der Politik auf Gendergerechtigkeit, wie sie in den Vorgängerpapieren der Fall war, beinhaltet das FemEZ-Strategiepapier des BMZ auch eine stärkere Berücksichtigung marginalisierter Gruppen. Über Frauen als bisher dominierende Adressatinnen hinaus werden nun auch Menschen angesprochen, die nicht nur wegen ihres Geschlechts, sondern auch aufgrund von Sprache, Alter, Behinderungen, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, sozioökonomischer Situation, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung oder weiteren Gründen diskriminiert werden. 04  
 
        Allerdings wird sowohl in der Strategie selbst als auch in der Praxis der Schwerpunkt noch immer auf die Beseitigung der Benachteiligung von Frauen und Mädchen gelegt. Dies spiegelt sich auch in der am 6. November 2025 auf dem World Social Summit in Doha verabschiedeten Deklaration wider, in welcher der Begriff „Empowerment“ sich stets nur auf Frauen und Mädchen bezieht. Allerdings werden auch hier Menschenrechtsverbesserungen für indigene Bevölkerungsgruppen gefordert. 05  
 
        GENDERTRANSFORMATIVE MAẞNAHMEN
 
        Mit der FemEZ-Strategie werden gendertransformative Wirkungen angestrebt. Als gendertransformativ sind solche Maßnahmen anzusehen, die ein gesellschaftliches Bewusstsein für Geschlechterungleichheiten schaffen und danach streben, diese beziehungsweise ihre Ursachen zu beseitigen. Wie häufig in der Vergangenheit nur auf das ökonomische Empowerment von Frauen zu setzen, reicht also nicht aus, weil nur (mehr) eigenes Geld nicht automatisch zu strukturellen Veränderungen wie zum Beispiel mehr Entscheidungsmacht im Haushalt und in der Gemeinde führt.
 
        Die FemEZ-Strategie führt vier Handlungsfelder für die Umsetzung feministischer Entwicklungspolitik an: erstens die Stärkung der „3 R“ (Rechte, Ressourcen, Repräsentanz) für Frauen und andere benachteiligte Gruppen, zweitens eine Verankerung von gendertransformativen und intersektionalen Ansätzen im BMZ-Portfolio, drittens die Stärkung von internationalen Allianzen, unter anderem mit der feministischen Zivilgesellschaft, und viertens die Weiterentwicklung der eigenen internen Strukturen und Kompetenzen. 
 
        Im Rahmen eines Forschungsvorhabens des INEF haben wir, zusammen mit anderen Forschenden, anhand von Befragungen sowie Vor-Ort-Studien in mehreren Ländern (darunter Äthiopien, Benin, Madagaskar, Malawi, Sambia und Usbekistan) die Wirkungen von als gendertransformativ geplanten Projekten untersucht und neben einer zusammenfassenden Wirkungsanalyse Empfehlungen für die deutsche staatliche EZ ausgesprochen. 06  Einige der wichtigsten Feststellungen und Empfehlungen seien im Folgenden zusammengefasst. 
 
        I. Genderanalyse
 
         Soziokulturelle und Gender-Situation sind individuell unterschiedlich und müssen frühzeitig untersucht und in jedes EZ-Vorhaben individuell eingeplant werden.  
 
        Eine vor allem quantitative Darstellung zur weltweiten Gender-Situation findet sich im Jahresbericht „Global Gender Gap Report 2025“ des Weltwirtschaftsforums, in dem von den 148 erfassten Ländern Island den Spitzenplatz unter den Ländern mit hohem Einkommen einnimmt, der Oman den letzten Platz in dieser Gruppe. Gemessen wird die Rangfolge anhand der rechtlichen, politischen und ökonomischen Gleichstellung, aber auch anhand von Bildungs- und Gesundheitsbedingungen und anderen sozialen Kriterien. 07  
 
        Die Rangliste der Länder mit höherem mittlerem Einkommen wird von der Republik Moldau angeführt, Iran nimmt dort den letzten Rang ein; in der Gruppe der Länder mit mittlerem Einkommen belegt Nicaragua den ersten und Pakistan den letzten Platz. Bei den ärmsten Ländern liegt Ruanda auf dem Spitzenplatz in Sachen Gendergerechtigkeit und der Sudan an letzter Stelle. Auch im Vergleich aller Staaten steht Island auf Platz eins und bildet Pakistan das Schlusslicht. Während Island seit 2009 die führende Position in Hinblick auf Gleichstellung einnimmt, hat sich das extrem arme Ruanda ab 2014 in die Spitzengruppe der zehn Länder mit der vergleichsweise größten Gendergerechtigkeit eingereiht und erreichte 2017 sogar den weltweit vierten Platz. Afghanistan ist übrigens nicht in der Liste erfasst und würde wahrscheinlich, sollten belastbare Daten vorliegen, weltweit das Schlusslicht bilden.
 
        Hinter den statistischen Zahlen verbergen sich extreme Unterschiede in sozialen, politischen und ökonomischen Rechten für Männer und Frauen. So sind im islamischen Jordanien (Platz 122 im Vergleich aller Staaten) Frauen und Männer im Erwerb von Land und anderen Produktionsmitteln per Gesetz und täglicher Praxis weitestgehend gleichberechtigt, während im christlich dominierten Madagaskar (Platz 58 aller Staaten) Frauen dies zwar nach staatlichem Recht sind, in der Praxis aber dahingehend extrem diskriminiert werden. Es gibt in der Genderpraxis also kaum Schablonen, sodass sich eine deutsche wie auch internationale Genderpolitik mit jedem Fall separat beschäftigen muss. 
 
        Die Bedingungen für eine Umsetzung feministischer EZ – beziehungsweise einer EZ, die gendertransformative Wirkungen erzielen möchte –, sind folglich sehr unterschiedlich, und entsprechend zentral für die Vorbereitung eines Vorhabens sind Genderanalysen für Länder, Regionen und Einzelprojekte. „Wie sehen die Geschlechtsrollen im Land aus?“, „Was sind Beharrungskräfte gegen Veränderungen zu mehr Gerechtigkeit?“, „Wer könnte diesbezüglich Verbesserungen unterstützen?“ und „Wo kann das geplante Projekt genau ansetzen und wie und womit können gendertransformative Wirkungen erzielt werden?“ – das sind Kernfragen, die von Landeskenner*innen beantwortet werden müssen. 
 
        Dass diese und andere Schlüsselfragen nicht von jedem einzelnen Projekt, nicht einmal von jeder in einem Land tätigen EZ-Organisation immer wieder neu beantwortet werden müssen, ist dabei ein Gebot der effizienten Nutzung von Ressourcen und der guten Zusammenarbeit. Ein positives Beispiel liefert hier die Gender-Portfolioanalyse der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Madagaskar. Hier wurde für alle GIZ-Vorhaben im Land eine gemeinsame Genderanalyse erstellt, auf deren Basis eine ebenfalls gemeinsame Strategie mit grundlegenden Zielen erarbeitet wurde. Einzelne Genderaspekte werden dennoch weiterhin auf den Einzelfall hin untersucht, um den regionalen Besonderheiten in dem großen Land gerecht zu werden.
 
        II. Finanzierung 
 
         Die geforderte interne Kompetenzentwicklung für die Umsetzung gendertransformativer Maßnahmen darf nicht der Kürzung von EZ-Mitteln zum Opfer fallen.  
 
        Bei der Frage nach den Wirkungen einer FemEZ ist zu berücksichtigen, dass es einerseits große Fortschritte bei der Formulierung einer gendergerechten EZ in deutschen Konzepten und Projektdesigns gibt, die sich in zumindest gendersensiblen, teilweise auch gender-transformativen Ansätzen zeigen. Andererseits befindet sich die weltweite Zusammenarbeit nicht erst seit der Politik von US-Präsident Donald Trump und der quasi-Einstellung der US-amerikanischen EZ in einer Finanzierungskrise. Einem Mehrbedarf von langfristigen Vorhaben, die bestehende soziale Normen zugunsten von mehr Gendergerechtigkeit langsam, aber nachhaltig verändern können, stehen drastische Einsparungen entgegen. Allein innerhalb der deutschen Zusammenarbeit wurde der Etat des BMZ von fast 13,8 Milliarden Euro 2022 in nur vier Jahren bis 2026 um rund 30 Prozent auf perspektivisch unter 10 Milliarden Euro zusammengestrichen. 08  
 
        Weniger Geld vom BMZ für deutsche Nichtregierungsorganisationen (NRO) führt bereits 2025 dazu, dass erst in den letzten Jahren eingerichtete genderrelevante Personalstellen ab sofort eingespart werden müssen und bald alles gestrichen werden könnte, was nicht unmittelbar mit der technischen Umsetzung von Projekten zu tun hat. Dabei erfordert gerade die Arbeit im Genderbereich und in schwierigen soziokulturellen Kontexten gute vorherige Planung und zusätzliches nicht-technisches Personal. Dieses, und nicht etwa die unverzichtbaren Agrarexpert*innen oder medizinischen Fachkräfte, muss in der Lage sein, die diffizilen Verhandlungsprozesse beispielsweise mit traditionellen Autoritäten zur Umsetzung von mehr Gendergerechtigkeit beim Landzugang oder zur Abschaffung der Genitalverstümmelung zu führen. 
 
        Zuletzt beeinflusst ein weiteres, generelles Problem, das insbesondere in der fachlich wenig informierten Öffentlichkeit eine Rolle spielt, die aus der FemEZ abgeleitete, transformativ ausgerichtete Genderarbeit: die Frage, was „tatsächliche Hilfe“ ist und was „Verwaltung und Bürokratie“ dabei. Wer stolz darauf ist, nur drei Prozent der Mittel für „Verwaltung“, aber 97 Prozent „direkt für die Armen“ auszugeben, muss sich fragen lassen, wer in seiner Organisation die notwendige gute Planung durchführt, wer Projekte kritisch begleitet, die Umsetzung der Aktivitäten verfolgt und die Wirkungen empirisch überprüft. 
 
        III. Landbesitz 
 
         Land als wichtigste produktive Ressource für Frauen muss diesen verstärkt und dauerhaft zugänglich gemacht werden.  
 
        Gerade im Zusammenhang mit dem Zugang zu Land für Frauen und dem Recht, diese Ressource dauerhaft zu nutzen – also zwei der in der FemEZ-Strategie propagierten „3 R“ –, konnten die Forschungsarbeiten des INEF bei einigen sehr positiven Beispielen gendertransformative Wirkungen feststellen. Hier seien vor allem die GIZ-Globalvorhaben „Verantwortungsvolle Landpolitik“ in Äthiopien und Madagaskar und das in Malawi von Misereor unterstützte Projekt „Landrechte für Frauen und marginalisierte Gruppen“ genannt. 09  In allen drei Ländern existiert ein landesweit gültiges formales Landrecht, nach dem Männer und Frauen Land besitzen und auch erben können. Dieses wird aber in vielen Landesteilen, in denen die erwähnten Projekte nicht tätig sind, missachtet. Dort wird nach traditionellen Regeln verfahren, die Land ausschließlich in Männerhand sehen.
 
        In Äthiopien unterstützt die GIZ die Vermessung und Registrierung von Land sowie die Entwicklung eines landesweiten Katastersystems, in dem diese Daten verzeichnet sind. Eheleute werden angehalten, ihr Land auf den Namen beider, oder, im Fall polygamer Haushalte, aller Ehepartner einzutragen. Bei Landtransaktionen wie zum Beispiel der Verpachtung oder Beleihung für einen Kredit müssen beide Ehepartner gegenzeichnen. Im Falle einer Scheidung behält die Frau 50 Prozent des zuvor gemeinsam bewirtschafteten und registrierten Landes. Sollte der Ehemann eine zweite Frau heiraten, so muss er seine Hälfte des Landes mit dieser teilen; die erste Ehefrau behält ihre 50 Prozent für sich zur Bewirtschaftung. 
 
        Durch gute Aufklärung von Männern, Frauen, Behörden und den traditionell rechtsprechenden älteren Männern durch die von der GIZ unterstützte Verwaltung und das mit ihr kooperierende NRO-Netzwerk „Stand for her Land“ kennen die Frauen ihre Rechte immer besser und fordern sie auch ein. Sie sind im Falle einer Scheidung oder Verwitwung nicht mehr mittellos. Die gleichen Rechte am Land führen auch zu mehr gemeinsamen Entscheidungen in der Familie und zu höherem Ansehen von Frauen in der Gesellschaft.
 
        In Madagaskar erhielten Frauen in der Provinz Boeny ebenfalls durch die Unterstützung der GIZ formale Landtitel. In weniger als zehn Jahren stieg ihr Anteil von wenigen Ausnahmefällen auf je nach Kommune zwischen 20 und über 40 Prozent an. Frauen reklamieren erstmals ihr Erbe und nutzen ihr eigenes Land vor allem intensiver als dasjenige, das sie vom Mann zeitweise für die Bearbeitung zugewiesen bekamen. Dies kommt auch dem Ressourcenschutz zugute, da die Frauen das ihnen gehörende Land so fruchtbar wie möglich halten und vor Abholzung und Erosion schützen wollen.
 
        Auch in Malawi besagt das staatliche Recht, dass es beim Erben von Land keinen Unterschied zwischen Söhnen und Töchtern gibt. Ebenso haben Frauen bei Verwitwung und Scheidung das Recht auf die Hälfte des zuvor gemeinsam mit ihrem Mann bewirtschafteten Landes. Im patriarchalisch geprägten Norden wird dies jedoch lediglich im Projektgebiet eines von „Misereor“ unterstützten Vorhabens umgesetzt. Die Landbehörde hatte hier bisher nicht die Kapazitäten, das formale Landrecht umzusetzen, Land zu vermessen, zu registrieren und Landzertifikate auszustellen. Das Projekt unterstützt dies nun und schafft so einen Pilotfall, der zeigt, dass Frauen mit agrarökologischen Methoden ihr Land bestellen und gute Erträge erwirtschaften können. Durch die erstarkte Rolle in der Gesellschaft werden Frauen nun auch in dörfliche Planungs- und Entscheidungsgremien gewählt, womit auch das dritte „R“ (Repräsentanz) erreicht wäre. 
 
        In allen drei Fällen wird „lediglich“ bestehendes formales Recht umgesetzt. Daneben existiert das traditionelle Recht weiter. Zwar ist eine geschlechtergerechte Gesetzeslage die Basis für Gleichbehandlung, ihre bloße Existenz allein bewirkt aber nicht viel. Es erfordert Zeit und Ressourcen, das formale Landrecht in allen Landesteilen umzusetzen. Dort, wo Projekte die einheimischen Behörden dabei unterstützen, wird vor allem Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit geleistet, um die Männer dazu zu bringen, Frauen und Mädchen dauerhaft Land zu überlassen. Weit verbreitete, respektierte Institutionen wie die katholische Kirche im Fall Malawis oder aber sozialem Wandel zugewandte traditionelle Würdenträger*innen können dabei helfen, das neue Gedankengut in der Bevölkerung zu verankern. 
 
        IV. Wertschöpfungsketten 
 
         Landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten inklusiv zu fördern, stärkt Bäuerinnen und von Frauen betriebenes Handwerk.  
 
        Die Förderung von Wertschöpfungsketten (WSK) wird seit Jahren als ein sehr wirksames Mittel zur Unterstützung von regionalen Wirtschaftskreisläufen sowie zur Beseitigung von Armut und Ernährungsunsicherheit angesehen. Vom INEF-Forschungsvorhaben untersuchte Beispiele in Usbekistan, Benin und Ghana zeigen das große Beschäftigungspotenzial von WSK wie auch weitergehende Möglichkeiten für die Erzielung von gendertransformativen Wirkungen auf. 10  
 
        Im westafrikanischen Benin hat die deutsche EZ über viele Jahre die WSK von Soja unterstützt. Dabei ging es sowohl um den Sojaanbau als auch die Verarbeitung der Sojabohnen. Durch verbessertes Saatgut und angepasste, vor allem agrarökologische Methoden wie Praktiken zum Bodenschutz konnten die Erträge der von Männern und Frauen bewirtschafteten Flächen teilweise signifikant gesteigert werden. Bei der Verarbeitung, die fast ausschließlich informell durch Frauen in Kleinstbetrieben erfolgte, gelang es, insbesondere durch deutlich verbessertes Betriebsmanagement, die Qualität der Produkte (wie etwa Sojakäse-Tofu, Sojamilch, Sojagebäck) stark zu erhöhen und die Produkte aus einem lokalen Kleinsthandel bis in die Supermärkte der Großstädte zu bringen. Tausende von Arbeitsplätzen für Frauen wurden auf diese Weise neu geschaffen, und die selbstbewussten Produzentinnen entscheiden heute eigenständig über ihr Einkommen, das sehr oft in den Schulbesuch der Kinder investiert wird.
 
        Die Mehrheit der in der WSK Cashew in Ghana arbeitenden Personen – ausgenommen der bäuerlichen Produzent*innen – sind Frauen. Sie erhalten durch die Förderung des von der GIZ unterstützten Projektes „MOVE“ Fortbildungen, die sie befähigen, Betriebe zur Produktion von Setzlingen, zum Anbau von Cashewbäumen oder zur Verarbeitung von Cashewnüssen und Cashewäpfeln zu gründen, zu erweitern und zu managen. Diese Befähigung erfolgt nicht nur durch die Vermittlung von Fachwissen. Die Trainingskurse, bei denen mindestens 50 Prozent Frauenanteil Pflicht ist, vermitteln auch mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und leiten die Teilnehmenden dazu an, tradierte Genderrollen und Hemmnisse für Frauen, junge Menschen und Menschen mit Behinderungen zu identifizieren, zu hinterfragen und Lösungsmöglichkeiten für geschlechtergerechte Veränderungen in der WSK zu entwickeln. Eine fundierte Genderanalyse in der WSK zu Beginn des Vorhabens bietet die Basis für die Trainingsinhalte.
 
        Im ökonomisch aufstrebenden Usbekistan förderte die Deutsche Sparkassenstiftung den nationalen Unternehmerinnenverband. Dessen Mitglieder, von Einfrauenbetrieben bis hin zu 200 Fachkräfte beschäftigenden Seidenspinnereien, wurden beim Zugang zu Krediten, staatlichen Förderprogrammen und vor allem im Betriebsmanagement unterstützt. Auch der Strukturaufbau des Verbandes wurde gefördert. Aus einem lockeren „Verein“, der insbesondere um die Hauptstadt Taschkent aktiv war, wurde so ein landesweit vertretener professioneller Verband, der derzeit 200 Berater*innen beschäftigt, in allen Provinzen des Landes tätig ist und dessen Mitglieder nach eigenen Angaben in den letzten Jahren gut 70000 neue, sehr oft sogar formelle Arbeitsplätze geschaffen haben. 
 
        An den Beispielen lässt sich erkennen, dass die Auswahl der WSK zentral für das Erreichen gendertransformativer Wirkungen ist. So sollten primär WSK gefördert werden, in denen Frauen bereits eine große Rolle spielen (wie beim Sojaanbau in Benin und dem Cashewanbau in Ghana) und die eine breit gefächerte Bandbreite von vor- und nachgelagerten Aktivitäten und Produkten bieten, die gefördert werden können. 
 
        Das Usbekistan-Projekt zeigt zudem, dass der Aufbau von begleitenden und beratenden Institutionen auf zentraler und dezentraler Ebene entscheidend für das Erreichen und die Förderung von Frauen, jungen Leuten und anderen marginalisierten Gruppen ist. Die Organisation von Frauen stärkt deren Selbstvertrauen und Befähigung, unternehmerisch tätig zu sein, und verschafft ihnen essenzielle Vorteile bei der Erlangung von Krediten und/oder Land, beim Einkauf von Inputs und dem Verkauf ihrer Produkte. 
 
        AUSBLICK
 
        Um gendertransformative Ziele erreichen zu können, bedarf es vor allem einer großen ownership seitens der Partner, ob Staat oder Zivilgesellschaft, sowie eines Bewusstseinswandels bei allen wichtigen Akteur*innen in einem Land oder einer Provinz. Um beispielsweise in Mauretanien die Genitalverstümmelung bei Mädchen weitgehend unterbinden zu können, mussten vor allem traditionelle und religiöse Autoritäten mit auf den Weg genommen werden. Dies hat am Ende zu einem weitgehenden Erfolg geführt, auch, weil das komplexe Unterfangen über sehr lange Zeit durch die deutsche EZ unterstützt wurde.
 
        Da sich Bewusstseinswandel nicht staatlich verordnen lässt, muss gerade mit Blick auf mehr Gendergerechtigkeit eine breite gesellschaftliche Überzeugungsarbeit geleistet werden. Legitime und repräsentative Vertreter*innen der Zivilgesellschaft spielen dabei eine wichtige, auch in der FemEZ-Strategie von 2023 eingeforderte Rolle. Auch wenn diese Rolle gesehen wird, bedürfen die Konsequenzen daraus einer deutlichen Revision. Dabei geht es einerseits um die Dauer eines Vorhabens und die Bereitstellung der benötigten finanziellen Mittel. Vor allem aber geht es darum, die Zivilgesellschaft beim Einsatz für die Rechte von benachteiligten Gruppen – also weit mehr als nur für Frauen – zu unterstützen, und zwar nicht vorrangig als Umsetzungsgehilfin für deutsche Projekte. Zivilgesellschaft muss vielmehr als gleichberechtigte Partnerin gesehen werden, die durch die deutsche EZ bei ihrer eigenen Arbeit unterstützt wird.
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        ENTWICKLUNGSPOLITIK IN DER NEUEN WELTUNORDNUNG
 
        Die USA als verlorene Ordnungsmacht
 
         Stephan Klingebiel · Andy Sumner 
 
        Die USA waren von Beginn an für das Konzept und die Etablierung des Politikfeldes Entwicklungspolitik von herausragender Bedeutung. Für die meisten programmatischen, strukturellen, politischen und personellen Grundlagen spielten sie eine wichtige, in großen Teilen sogar die entscheidende Rolle.
 
        Die von der zweiten Administration unter US-Präsident Donald Trump getroffenen Entscheidungen zur weitgehenden Auflösung der US-amerikanischen Entwicklungspolitik sind tiefgreifend. Die Tragweite der Kursänderung lässt sich allerdings erst abschätzen, wenn man das Fundament des Politikfeldes betrachtet, das wesentlich mit den USA verknüpft ist.
 
        DIE USA ALS ERFINDER DER ENTWICKLUNGSPOLITIK
 
        Ein erheblicher Teil der entwicklungspolitischen Grundlagen stammt aus der Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkriegs. Anfänge von Entwicklungspolitik lassen sich in den Wiederaufbaubemühungen nach dem Krieg erkennen; von Beginn an war das Politikfeld immer auch ein machtpolitisches Gestaltungsinstrument. 01  Der Beschluss zur Gründung der Weltbank, 02  die sich als die zentrale multilaterale Entwicklungsfinanzierungsinstitution etablieren konnte, wurde bereits im Juli 1944 getroffen, um den Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten Gebiete unterstützen zu können. Die USA hatten maßgeblichen Anteil an der Gründung der Bank, die ihren Sitz schließlich in Washington, D.C. einnahm. Ähnliches gilt für das European Recovery Program (ERP, gemeinhin als „Marshallplan“ bekannt), das von 1948 bis 1952 dazu diente, den stark kriegszerstörten Ländern Europas beim Wiederaufbau zu helfen, und von den westeuropäischen Ländern genutzt wurde. Die Wiederaufbauhilfe hatte aber von Anfang an auch den Zweck, den Einfluss der USA auf das Europa der Nachkriegsordnung zu sichern. 03  
 
        Ein Meilenstein für die Grundlagen von Entwicklungspolitik ist die Antrittsrede des US-amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman 1949. Er beschreibt in dem als Point-IV-Programm bekannt gewordenen außenpolitischen Konzept, dass die USA für die Verbesserung der Lebensbedingungen und zur Schaffung von Wachstum in „unterentwickelten Gebieten“ Unterstützung leisten sollten. Das Programm zielte vor allem auf technische Hilfe und Know-how-Transfer ab. 04  Eine weitere Zielsetzung war es, die Herzen und Köpfe in anderen Gesellschaften für sich zu gewinnen („Winning Hearts and Minds“), was später insbesondere in Konzepten von Soft Power im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit seinen Niederschlag fand. 05  Nachdem die USA und teilweise auch westeuropäische Länder in den 1950er Jahren weitere erste entwicklungspolitische Schritte unternommen hatten, folgten zu Beginn der 1960er Jahre wichtige Weichenstellungen. 
 
        Das Jahr 1961 kann gewissermaßen als „Urknall“ für ein System der internationalen Entwicklungspolitik betrachtet werden. Die USA bauten unter den Vorzeichen des Kalten Krieges eine professionellere Struktur zur Unterstützung von Entwicklungsländern auf. US-Präsident John F. Kennedy führte bestehende nationale Ansätze zur Unterstützung von Entwicklungsländern unter dem Dach der US Agency for International Development (USAID) zusammen. In der Bundesrepublik Deutschland wurde im gleichen Jahr das BMZ (zunächst Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, seit 1993 dann mit der Ergänzung „und Entwicklung“) geschaffen – ein eigenes Ministerium zur Unterstützung von Entwicklungsregionen. Dass die Bundesrepublik sich entwicklungspolitisch zu engagieren begann, hatte maßgeblich mit dem Einfluss der USA zu tun; von der Bundesrepublik wurde eine Beteiligung erwartet, um Entwicklungsländer an das westliche Lager zu binden. 06  
 
        1961 wurde zudem auf Betreiben der USA der sogenannte Entwicklungshilfeausschuss (Development Assistance Committee, DAC) unter dem Dach der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gegründet. 07  Der DAC gilt oftmals als Synonym für die Entwicklungszusammenarbeit der „traditionellen Geber“: ein Gremium relativ wohlhabender Länder, das aus Sicht vieler Akteure im Globalen Süden oft ein Inbegriff für das Fortbestehen von globalen Ungleichheiten war und teilweise noch ist. 08  Der Ausschuss ist vor allem der Ort, an dem in den vergangenen 60 Jahren die zentralen Normen und Qualitätsstandards für Entwicklungszusammenarbeit innerhalb der Gruppe der westlichen Geber ausgehandelt wurden. Das Konzept der „öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit“ (Official Development Assistance/ODA) – Entwicklungsleistungen, die von öffentlichen Stellen an Entwicklungsländer oder zugunsten dieser an internationale Organisationen vergeben werden – wurde hier entwickelt, und die Kriterien, was als Entwicklungszusammenarbeit zählen soll und was nicht, wurden und werden hier festgelegt. 09  
 
        Der Zuwachs von ursprünglich acht DAC-Mitgliedern auf heute 33 lässt sich als Erfolg für das Gremium verbuchen. Ehemalige Entwicklungsländer wie Spanien und Südkorea sahen es als einen wichtigen Ausweis ihres sozioökonomischen Erfolges an, in den Ausschuss aufgenommen zu werden. Zugleich wächst die Gruppe von Staaten, die zwar Mitglied der OECD sind, aber nicht dem DAC angehören (die Türkei, Mexiko, Chile und andere) – also eine Gruppe von nicht-traditionellen westlichen Ländern, die sich nicht dem ODA-Ansatz verpflichtet fühlt. Insgesamt waren die USA dennoch sehr erfolgreich darin, mit dem DAC eine prägende, normgebende und koordinierende Instanz zu schaffen. 
 
        Der große und spürbare Einfluss der USA auf das entwicklungspolitische System zeigte sich zudem in ihrer über Jahrzehnte hinweg bestehenden Dominanz bei internationalen Personalentscheidungen bis Ende der 1990er Jahre – und in abgeschwächter Form darüber hinaus. So wurde der Vorsitz des DAC in den ersten Jahrzehnten durchgängig von den USA gestellt; erst seit 1999 wird ein rotierendes System praktiziert. 10  Auch alle Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) wurden bis 1999 von den USA gestellt. Weiterhin kamen bisher – mit Ausnahme einer zweimonatigen Interimsbesetzung – alle regulären Weltbankpräsidenten aus den USA. 
 
        Ihre starke Stellung als bilateraler Geber, ihre prägende Rolle in internationalen Organisationen und ihre intellektuelle Führungsrolle verschafften den USA eine programmatische Vormachtstellung. Der internationale Entwicklungsdiskurs wurde erheblich von den konzeptionellen Vorstellungen und politischen Prioritäten der US-Administrationen beeinflusst: Das Konzept der Grundbedürfnisorientierung hatte ebenso wie die neoliberale Strukturanpassungspolitik seinen maßgeblichen Ursprung in den USA. Auch die „Versicherheitlichung der Entwicklungspolitik“ 11  ist ohne die Anschläge vom 11. September 2001 und das darauf folgende militärische, zivile und entwicklungspolitische Vorgehen der USA in Afghanistan nicht erklärbar; diesem Trend folgten andere entwicklungspolitische Akteure wie Großbritannien und Deutschland, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Entwicklungspolitische Paradigmen für die westlichen Länder wie auch die wichtigsten internationalen Organisationen standen somit über viele Jahrzehnte unter dem prägenden Einfluss der USA.
 
        DIE USA ALS GEBER: EIN PROFIL BIS JANUAR 2025
 
        Die USA haben ihre führende Rolle als entwicklungspolitischer Akteur nicht allein konzeptionell und institutionell gezeigt, sondern sie auch durch den finanziellen Umfang ihrer Leistungen unterstrichen. Kein anderes Mitglied des DAC hat diesbezüglich auch nur annähernd die Größenordnung der USA erreicht. Dies trug wesentlich dazu bei, dass die Vereinigten Staaten aus dem Geberkreis hervorstachen und in zahlreichen Partnerländern eine herausgehobene Rolle spielen konnten.
 
        Insgesamt stellten die USA 2024 Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit in Höhe von 63,3 Milliarden US-Dollar bereit; das entsprach einem Anteil von fast 30 Prozent der gesamten Leistungen aller DAC-Mitglieder (212,1 Milliarden US-Dollar); Deutschland (32,4 Milliarden US-Dollar) war 2024 nach den USA der zweitgrößte Geber und dürfte künftig den ersten Platz in der Gebergruppe belegen. Gemessen an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit waren die USA allerdings durchgängig ein Land, das hinsichtlich des Verhältnisses von ODA-Mitteln zum Bruttoinlandsprodukt mit einer Höhe von 0,22 Prozent (2024) immer unterdurchschnittlich engagiert war (DAC-Durchschnitt: 0,33 Prozent; Deutschland: 0,67 Prozent). 12  
 
        Begrifflich unterscheidet die US-Regierung zwischen Foreign Assistance (Auslandshilfe) und ODA. Während ODA den DAC-Standards folgt, wird „Auslandshilfe“ gemäß dem US Foreign Assistance Act von 1961 definiert und umfasst bestimmte Elemente, die nicht von der ODA erfasst werden, wie etwa militärische Hilfe. „Auslandshilfe“ dient in den Vereinigten Staaten als Oberbegriff. 13  
 
        Die USA verfolgten in verschiedener Hinsicht oft eine Entwicklungspolitik, die sich von den europäischen Ländern unterschied. So haben US-Regierungen beispielsweise das OECD-Prinzip der Lieferaufbindung von Entwicklungszusammenarbeit 14  (Untying Aid) als Norm nie vollständig akzeptiert und die Verbindung zwischen Entwicklungszusammenarbeit und nationalen Interessen besonders betont. Ähnliches gilt für die internationale Norm, dass wohlhabendere Länder mindestens 0,7 Prozent ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellen sollten. Dieser „weichen Verpflichtung“ auf Grundlage einer Resolution der UN-Generalversammlung aus dem Jahr 1970 fühlten und fühlen sich die meisten europäischen Akteure verpflichtet (wenn auch mittlerweile deutlich zurückhaltender), wobei die wenigsten Länder sie bislang erfüllen. Die USA haben diese Zielsetzung für sich selbst nicht nur durchgängig bei Weitem verfehlt, sondern nie als Selbstverpflichtung akzeptiert.
 
        Inhaltlich legten die US-Regierungen in ihrer Entwicklungszusammenarbeit traditionell einen starken Schwerpunkt auf gute Regierungsführung (insbesondere Demokratieförderung und Menschenrechtsarbeit), humanitäre Hilfe und Gesundheit. Der überwiegende Teil entfiel auf bilaterale Zusammenarbeit, wodurch die Beförderung nationaler Interessen typischerweise leichter möglich ist. Die bilaterale Finanzierung, die über die USAID abgewickelt wurde, umfasste etwa 130 Länder. Im Jahr 2023 gehörten zu den zehn größten Empfängern der von USAID verwalteten Mittel – in absteigender Reihenfolge – die Ukraine, Äthiopien, Jordanien, die Demokratische Republik Kongo, Somalia, Jemen, Afghanistan, Nigeria, Südsudan und Syrien. Über einen längeren Zeitraum betrachtet zählten Afghanistan, Äthiopien und Jordanien zu den größten Empfängern von US-Auslandshilfe, was den starken Einfluss sicherheitspolitischer Prioritäten der Vereinigten Staaten auf die Verteilung der Entwicklungszusammenarbeit widerspiegelt. 15  
 
        Im Jahr 2023 wurden nur etwa 10 Prozent der von der US-Regierung bereitgestellten ODA als Kernbeiträge (also nicht zweckgebundene Mittel) für multilaterale Entwicklungsaktivitäten verwendet – was in absoluten Zahlen immer noch einem erheblichen Betrag entsprach. Die USA waren ein zentraler Geldgeber für multilaterale Entwicklungsbanken und das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen. Im gleichen Jahr stellte die US-Regierung über 1,4 Milliarden US-Dollar für die besonders zinsgünstigen Kredite der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) für ärmere Länder sowie eine Milliarde US-Dollar für den Grünen Klimafonds und mehr als 800 Millionen US-Dollar für den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria bereit. 16  
 
        Die US-Entwicklungszusammenarbeit war vor dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump auf insgesamt 21 Akteure (Ministerien, Behörden und weitere) aufgeteilt. Die mit Abstand wichtigste und größte Einrichtung war die USAID, die 2022 rund 62 Prozent der US-amerikanischen ODA- und ODA-ähnlichen Leistungen verantwortete. Wichtige Rollen hatten daneben das Außenministerium (rund 16 Prozent) sowie das Department of Health and Human Services (rund 10 Prozent). 17  
 
        Seit ihrer Gründung 1961 war USAID – bis zu ihrem faktischen Ende kurz nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit – eine unabhängige Regierungsbehörde und eine treibende Kraft der US-Entwicklungszusammenarbeit. Während der US-Kongress die Behörde nicht nur gegründet, sondern auch ihre Programme finanziert und überwacht hat, arbeitete der oder die Leiter/-in von USAID – der oder die sogenannte Administrator/-in – unter der direkten Autorität und außenpolitischen Aufsicht des Außerministers oder der Außenministerin. Die Administratoren und Administratorinnen von USAID waren politische Ernennungen und haben häufig sowohl im Inland als auch international eine prominente Rolle gespielt. Die letzte Administratorin unter der Regierung von US-Präsident Joe Biden, Samantha Power, war zuvor US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen unter der zweiten Obama-Administration. Sie hatte einen starken Fokus auf Menschenrechts- und Demokratiefragen und setzte sich für eine stärkere „Lokalisierung“ der Entwicklungszusammenarbeit ein, etwa durch eine Auftragsvergabe an lokale Akteure. Unter der Führung des Weißen Hauses und des Außenministeriums war USAID traditionell im Nationalen Sicherheitsrat vertreten, was der Behörde eine Rolle bei wichtigen Entscheidungsprozessen zu Fragen der nationalen Sicherheit und Außenpolitik verschaffte. 18  
 
         
           Tabelle: Phasen der US-Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und USAID, 1945–2025
 
                   
                	 
                  PERIODE
  
                	 
                  POLITISCHER UND GLOBALER KONTEXT
  
                	 
                  ZENTRALE ZIELE UND LEITBILDER
  
                	 
                  CHARAKTERISTISCHE INSTRUMENTE UND PROGRAMME
  
    
                	 
                  1945–1960: Frühphase der US-EZ (Vor-USAID)
  
                	 
                  Beginn des Kalten Krieges, Dekolonisierung, Marshallplan; Trumans Point-IV-Program (1949)
  
                	 
                  Modernisierung, Technologietransfer, Eindämmung des Kommunismus
  
                	 
                  Technische Hilfsprogramme, Aufbau nationaler Verwaltungen
  
  
                	 
                  1961–1970: Institutionalisierung unter Kennedy und Johnson
  
                	 
                  Gründung von USAID (1961) durch den Foreign Assistance Act; Beginn formalisierter Entwicklungsbürokratie
  
                	 
                  Nation-Building, Modernisierung, ökonomisches Wachstum, Allianzen gegen den Kommunismus
  
                	 
                  Großprojekte in Infrastruktur und Bildung, Peace Corps, Food for Peace
  
  
                	 
                  1970–1980: Grundbedürfnisorientierung und politische Konditionalität 
  
                	 
                  Ende des Vietnamkriegs (1975), Ölkrise, Kritik an Top-down-Modernisierung
  
                	 
                  Armutsbekämpfung, Grundbedürfnisse, partizipative Entwicklung, Menschenrechte
  
                	 
                  Basisorientierte Projekte, NGO-Förderung, integrierte ländliche Entwicklung
  
  
                	 
                  1980–1990: Neoliberale Wende und Strukturanpassung
  
                	 
                  Reagan-Ära, Schuldenkrise im Globalen Süden, Aufstieg neoliberaler Ökonomie
  
                	 
                  Marktliberalisierung, Privatisierung, Good Governance
  
                	 
                  Strukturanpassungsprogramme (SAPs), Demokratieförderung
  
  
                	 
                  1990–2001: Phase „Nach dem Kalten Krieg“ und Demokratisierungsagenda
  
                	 
                  Zusammenbruch der Sowjetunion, Global Governance, Liberalisierung
  
                	 
                  Demokratie-, Rechtsstaats- und Markttransformation, Zivilgesellschaft
  
                	 
                  Politische Konditionalität, Capacity Building, humanitäre Hilfe
  
  
                	 
                  2001–2010: Engere Verknüpfung von Sicherheits- und Entwicklungsagenden („War on Terror“)
  
                	 
                  9/11, Interventionen in Afghanistan und im Irak, Diskurs über „Failed States“
  
                	 
                  Verknüpfung von Sicherheit und Entwicklung, Stabilisierung fragiler Staaten
  
                	 
                  Wiederaufbauprogramme, Good Governance, Counter-terrorism Aid
  
  
                	 
                  2010–2018: Effizienz-, Effektivitäts- und Ownership-Reformen
  
                	 
                  Obama-Ära, globale Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und Pariser Klimaschutzabkommen (2015)
  
                	 
                  Wirksamkeit der EZ, USAID Forward (2010), Dezentralisierung, Innovation
  
                	 
                  Local Solutions, evidenzorientiertes Management, Public Private Partnerships
  
  
                	 
                  2018–2025: Zunehmende geopolitische Rivalität; Donald Trump – 1. Amtszeit (2017–2021); Donald Trump – 2. Amtszeit (2025– )
  
                	 
                  Systemkonkurrenz der USA zu China, Geopolitisierung; America-First-Politik; Re-Priorisierung auf US-Interessen; Radikaler Abbau der EZ; Rückzug aus internationalen Abkommen und Organisationen
  
                	 
                  Kürzungen bei Auslandshilfe, Stärkung privatwirtschaftlicher Entwicklungsfinanzierung; Auflösung von USAID, Verlagerung der Restfunktionen ins State Department, fast vollständiger Stopp der bilateralen EZ
  
                	 
                  Gründung der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) 2019. Fokus auf Investitionen statt auf Zuschüsse; Rückzug aus multilateralen Fonds, Fokus auf inländische Prioritäten und ausgewählte geopolitische Themen
  
  
          
 
            Quelle: Eigene Darstellung. 
 
        
 
        ENTWICKLUNGSPOLITIK UNTER TRUMP SEIT JANUAR 2025
 
        Mit Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump Anfang 2025 hat sich nicht nur die US-amerikanische Entwicklungspolitik, sondern die gesamte internationale Landschaft der Entwicklungszusammenarbeit grundlegend verändert. Die USA haben sich in einem enormen Tempo aus zentralen multilateralen Strukturen zurückgezogen, Haushaltsmittel für Entwicklungszusammenarbeit wurden massiv gekürzt. Mitte 2025 löste die Trump-Administration die USAID de facto auf und übertrug die verbleibenden Aktivitäten an das Außenministerium. 19  Bereits in den ersten Wochen nach seiner Amtsübernahme und auf das starke Betreiben seines Sonderbeauftragten Elon Musk war USAID in überwiegenden Teilen nicht mehr funktionsfähig. Musk trieb mit der von Trump neu geschaffenen Behörde für Regierungseffizienz (DOGE/Department of Government Efficiency) innerhalb weniger Wochen die Auflösung von USAID und in weiten Teilen die Zerschlagung der gesamten US-Entwicklungszusammenarbeit voran. Verschwörungserzählungen spielten eine zentrale Rolle bei der Rechtfertigung der Zerschlagung von USAID: 20  So teilte Musk etwa die Desinformation, die Behörde habe Prominenten Reisen in die Ukraine finanziert, um die Popularität von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu erhöhen, und bezeichnete USAID darüber hinaus als „kriminelle Vereinigung“.
 
        „Project 2025“, das unter Federführung der Heritage Foundation als „Drehbuch“ für eine zweite Amtszeit Donald Trumps entworfen wurde, sah eine derart radikale Abwicklung der US-amerikanischen Auslandshilfe nicht vor. Nach diesem Plan sollten die entwicklungspolitischen Mittel auf das Niveau vor der Covid-19-Pandemie zurückgeführt und neue inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden. Eine quasi vollständige Auflösung des Politikfeldes stand hingegen nicht zur Debatte. 21  Sie überraschte auch insofern, als die US-amerikanische und internationale Entwicklungszusammenarbeit gerade von republikanischen Präsidenten immer wieder vorangebracht wurde. Der „President’s Emergency Plan for AIDS Relief“ als internationales Leuchtturmprojekt für die Behandlung, Prävention und Forschung zu HIV/AIDS wurde beispielsweise von US-Präsident George W. Bush ins Leben gerufen. Der Aufbau des gesamten internationalen Systems der Entwicklungszusammenarbeit war parteiübergreifend immer ein besonders wirksames Gestaltungsinstrument. 
 
        Die von der zweiten Trump-Administration verfolgte Politik setzt auf einen dezidiert machtfokussierten und antimultilateralen Kurs sowie grobschlächtigen Transaktionalismus in Form schlichter, oft auf massivem Druck basierender Tauschgeschäfte. Globale Normen – etwa jene, die in den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung Ausdruck finden – werden von der Regierung als Bedrohung US-amerikanischer Interessen dargestellt. Der Rückzug aus internationalen Organisationen, die Missachtung völkerrechtlicher Normen (oft begleitet von militärischen Drohungen) sowie direkter, oftmals unverblümter Druck auf andere Staaten – etwa die haltlosen Völkermord-Vorwürfe gegen Südafrika 22  – markieren einen Paradigmenwechsel, der das Verhältnis von Werten und Interessen zugunsten kurzfristiger Machtmaximierung neu definiert.
 
        Für viele Länder des Globalen Südens bedeutet diese Entwicklung einen Wendepunkt. Der Rückzug der USA aus dem multilateralen System eröffnet zwar neue Spielräume für strategische Neupositionierungen – insbesondere für politisch und wirtschaftlich starke Entwicklungs- und Schwellenländer, die ihre Süd-Süd-Kooperation ausbauen und engere Beziehungen zu China oder Russland eingehen. Doch der neu gewonnene Handlungsspielraum geht einher mit neuen Abhängigkeiten, zunehmender geopolitischer Fragmentierung und größerer Anfälligkeit für politische Einflussnahme von außen. Akteure im Globalen Süden betonen zunehmend ihre Unabhängigkeit im Sinne einer Multialignment-Strategie – dennoch geraten viele in die Logik einer sich neu formierenden Blockbildung.
 
        Die globale Architektur der Entwicklungszusammenarbeit wird durch den Rückzug der USA erheblich destabilisiert. Andere Geberländer scheinen diesem Beispiel zu folgen, während die Vereinten Nationen in zahlreichen Bereichen weitgehend handlungsunfähig sind. Die Schwächung koordinierender Gremien, etwa des DAC/OECD, untergräbt etablierte Prinzipien von entwicklungspolitischer Wirksamkeit und Kohärenz. Dies hat nicht nur finanzielle Engpässe zur Folge, sondern führt auch zu einem Legitimitätsverlust des bislang westlich geprägten entwicklungspolitischen Kooperationsmodells.
 
        Die Brüche in der internationalen Entwicklungslandschaft haben nicht nur kurzfristige, sondern auch langfristige humanitäre Konsequenzen. Schätzungen gehen davon aus, dass infolge der US-Haushaltskürzungen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit bis 2030 bis zu 14 Millionen zusätzliche Todesfälle zu erwarten sind. 23  So sind beispielsweise Flüchtlingslager in verschiedenen Weltregionen seit Umsetzung dieser Kürzungen erheblich unterfinanziert – mit spürbaren Auswirkungen auf die Verschärfung von Konflikten, etwa im Sudan. 24  
 
        Die neue globale Konstellation verändert die Machtverhältnisse in der internationalen Politik. Autoritäre Regime im Globalen Süden interpretieren den Rückzug der USA als Gelegenheit, ihren Handlungsspielraum zu erweitern, während der Einfluss westlicher Akteure weiter schwindet. Zugleich wird deutlich, dass die bisherige Unterscheidung zwischen Entwicklungs- und Geopolitik zunehmend verschwimmt. Entwicklungspolitik war nie neutral – sie diente stets auch machtpolitischen Zwecken. Doch im Kontext verschärfter Systemkonkurrenz gewinnt die geopolitische Dimension eine neue Bedeutung.
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        CHINAS ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
 
         Julia Bader · Christine Hackenesch 
 
        Die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) der Volksrepublik China hat in den letzten Jahren viel Aufsehen erregt und für kontroverse Debatten gesorgt. Gleichwohl ist sie kein neues Phänomen. Schon in den 1950er Jahren unterstützte China im Kontext des Kalten Krieges sozialistische oder revolutionäre Gruppierungen, zunächst in der Demokratischen Republik Vietnam, Nordkorea und der Mongolei. Nach der Bandung-Konferenz im Jahr 1955 und dem Bruch mit der Sowjetunion erweiterte Mao Zedong die EZ auf nichtsozialistische Unabhängigkeitsbewegungen in weiteren Ländern Asiens und Afrikas. China entsandte beispielsweise Ärzteteams oder unterstützte diese Bewegungen mit Militärhilfe. Die Ursprünge chinesischer EZ liegen also einerseits in der Blockkonfrontation mit dem Westen und der Sowjetunion, andererseits im Gedankengut einer sozialistischen Bruderschaft und einem Solidaritätsgefühl gegenüber Völkern unter kolonialer Herrschaft. 
 
        Ende der 1960er Jahre intensivierte China seine EZ und warb damit auch um diplomatische Anerkennung. Dafür investierte es unter anderem in gigantische Infrastrukturprojekte wie die TAZARA-Eisenbahn zwischen Daressalam in Tansania und Kapiri Mposhi in Sambia. 1971 erhielt die Volksrepublik China einen Sitz in den Vereinten Nationen und löste damit Taiwan ab, das bis dato den Sitz Chinas innegehabt hatte. Auch heute noch ist das Bekenntnis zur Ein-China-Politik, also die diplomatische Anerkennung der Volksrepublik – und nur der Volksrepublik – eine Voraussetzung für chinesische EZ. 
 
        Während der Reformperiode unter Parteiführer Deng Xiaoping ab den 1980er Jahren konzentrierte sich China auf die eigenen Wirtschaftsreformen und reduzierte sein entwicklungspolitisches Engagement unter dem Slogan „weniger, aber besser“. Die Regierung beließ es im Wesentlichen dabei, Ärzteteams zu entsenden, und pflegte diplomatische Beziehungen; große Infrastrukturprojekte wurden nicht mehr initiiert. Unter dem Druck kritischer Stimmen in China, die angesichts des chinesischen Entwicklungsrückstands die eigene EZ hinterfragten, verschoben sich deren Leitprinzipien. Zwar konnte Deng Xiaoping das chinesische Engagement als ein notwendiges außenpolitisches Instrument positionieren und erhalten, jedoch wurden nun neben den Prinzipien der Nicht-Einmischung und Selbstbestimmung der 1960er und 1970er Jahre auch das Prinzip des gegenseitigen Nutzens und der gemeinsamen Entwicklung (win-win und mututal benefit) stärker betont. Chinas EZ wandelte sich von einem Mittel zur Unterstützung sozialistischer und revolutionärer Bewegungen zu einem pragmatischen Instrument zur Förderung der chinesischen Wirtschaft. Entwicklungsgelder wurden nun zum Beispiel auch eingesetzt, um Kreditzinsen zu subventionieren. Bis heute positioniert China sich als das größte Entwicklungsland und argumentiert, dass es deshalb auch von der eigenen EZ profitieren sollte.
 
        Um Chinas Isolation durch den Westen nach der Niederschlagung der Protestbewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Beijing im Juni 1989 zu durchbrechen, bemühte sich die Regierung auch über EZ, die Beziehungen zu Ländern des Globalen Südens zu intensivieren. Mit Chinas wirtschaftlichem Öffnungsprozess gewannen wirtschaftliche Interessen als Motiv für EZ langsam an Bedeutung.
 
        Seit Mitte der 1990er Jahre spielten die Beziehungen zu Ländern des Globalen Südens eine größere Rolle bei der Deckung des stetig steigenden Rohstoffbedarfs der chinesischen Volkswirtschaft. Entsprechend dient die im Jahr 1999 initiierte Strategie eines größeren globalen Wirtschaftsengagements („Going-out-Strategie“) unter anderem der Rohstoffsicherung und soll chinesische Staatsunternehmen international wettbewerbsfähig machen. Mit dem Beitritt Chinas in die Welthandelsorganisation Ende 2001 wurden Länder des Globalen Südens zu wichtigen Absatzmärkten für chinesische Projekte. Die Belt and Road Initiative weitete diese Strategie aus und soll nicht nur das Wirtschaftswachstum in den westlichen chinesischen Provinzen fördern, sondern gleichzeitig die Konnektivität und die internationalen Absatzmärkte für chinesische Produkte ausweiten. Der chinesischen EZ kommen in diesem Kontext zwei zentrale Funktionen zu: Sie soll einerseits die Wirtschaftsbeziehungen fördern und flankieren und andererseits für politische Unterstützung (etwa in den Vereinten Nationen) sorgen und China als verantwortlichen globalen Akteur platzieren, von dessen „Aufstieg“ keine Bedrohung für andere Länder ausgeht. 
 
        SELBSTVERSTÄNDNIS UND PRINZIPIEN SEIT 2000
 
        Die chinesische Regierung versteht Entwicklung vornehmlich als technologiegetriebene Wirtschaftsentwicklung, die sie als Voraussetzung für Armutsbekämpfung, Programme im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen sowie insgesamt für die Verbesserung der Lebensumstände sieht. 01  Wenig überraschend angesichts des autoritären Regierungsmodells ist die Förderung von Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit explizit kein Ziel der chinesischen EZ. Sie wird vielmehr als ein diplomatisches Instrument betrachtet, das dazu dient, politische und wirtschaftliche Eigeninteressen zu fördern. Hierbei versteht die chinesische Regierung EZ nicht als einseitige Hilfe eines Gebers an ein Empfängerland, sondern als wechselseitige Kooperation zwischen zwei Ländern des Globalen Südens, die für beide Parteien gleichermaßen Nutzen bringen soll (equality und mutual benefit).
 
        Aus ihrem Selbstverständnis als Entwicklungspartner heraus strebt die chinesische Regierung eine „unabhängige Entwicklung“ der Partnerländer an. 02  Demnach muss jedes Partnerland – genau wie China selbst – seinen eigenen Entwicklungspfad finden. Obwohl die chinesische Regierung ihre eigenen Erfahrungen mit anderen Entwicklungsländern teilt – und hierfür 2016 auch das Institut für Süd-Süd-Kooperation und Entwicklung an der Peking-Universität gegründet hat – argumentiert sie, dass es keinen allgemeingültigen, auf andere Länder übertragbaren Entwicklungspfad gibt. In der Praxis bedeutet dies, dass China politische Konditionalitäten wie die Verknüpfung von EZ an die Einhaltung von Menschenrechtsstandards kategorisch ablehnt. Wirtschaftliche Konditionalitäten, wie beispielsweise Lieferbindung an chinesische Produkte und Unternehmen, werden jedoch sehr wohl durchgesetzt. Dieser sogenannte No-Strings-attached-Ansatz unterscheidet sich deutlich von traditionellen Gebern, die Leistungen zum Teil an Wirtschafts- oder politische Reformen, die Wahrung von Rechtsstaatsprinzipien oder gute Regierungsführung im Partnerland knüpfen.
 
        UMFANG UND ALLOKATION DER ENTWICKLUNGSGELDER
 
        China legt ein sehr weites Verständnis von EZ zugrunde. 03  Dieses beinhaltet einerseits staatliche Zuschüsse, zinsfreie und konzessionäre – also zinsgünstige – Kredite und direkte Sachleistungen, etwa den Bau von Krankenhäusern oder Schulen, die Bereitstellung von Ausrüstung und Technologie, die Entsendung medizinischer Helfer oder anderer Experten, Ausbildungsprogramme, Stipendien oder humanitäre Hilfe. Die chinesische Regierung spricht manchmal von „Hilfe“ (aid oder assistance), wenn sie sich explizit auf die genannten Leistungen bezieht. Diese entsprechen ungefähr der Definition öffentlicher Entwicklungsleistungen im Sinne des OECD Development Assistance Committees – sogenannte Official Development Assistance (ODA) oder auch ODA-Leistungen –, wonach EZ mindestens eine Zuschusskomponente von 25 Prozent beinhalten muss. 
 
        Meist benutzt die chinesische Regierung aber den Begriff der „Entwicklungszusammenarbeit“, der darüber hinaus auch kommerzielle Kredite, Exportkäuferkredite für Importeure chinesischer Produkte oder Direktinvestitionen beinhalten kann. 04  Zum Beispiel schlüsselte sie 2021 in ihrem Weißbuch „Chinas internationale Entwicklungszusammenarbeit im neuen Zeitalter“ das Gesamtvolumen chinesischer Entwicklungshilfe – also nur Zuschüsse, zinsfreie und zinsgünstige Kredite – zwischen 2013 und 2018 auf. 05  Jedoch wird im Weißbuch gleichzeitig auch die Belt and Road Initiative mit ihrer viel breiteren Zielsetzung und ihren oftmals kommerziellen Krediten als integraler Bestandteil chinesischer EZ präsentiert. Diese definitorische Ungenauigkeit sorgt bei westlichen Betrachtern oft für Verwirrung und bereitet Schwierigkeiten im Vergleich mit anderen Gebern.
 
        Grundsätzlich gibt es nur wenig gesicherte Informationen zum Umfang der Entwicklungsgelder und zur Allokation nach Ländern. In ihrem Weißbuch bezifferte die chinesische Regierung das Gesamtvolumen ihrer Entwicklungshilfe (also ODA-vergleichbare Leistungen) zwischen 2013 und 2018 auf 270,2 Milliarden Renminbi, was etwa 42 Milliarden US-Dollar entspricht. 06  Ungefähr 45 Prozent dieser Mittel flossen nach Afrika, etwa 37 Prozent nach Asien und nur 4,2 Prozent an internationale Institutionen. Wo genau die chinesische Entwicklungshilfe alloziert wird, ist unbekannt. Damit Partnerländer sich nicht untereinander vergleichen und weil viele chinesische Bürgerinnen und Bürger der Auffassung sind, dass Entwicklungsgelder besser im eigenen Land investiert werden sollten, veröffentlicht die Regierung keine nach Ländern und Jahren aufgeschlüsselten Finanzvolumen.
 
        Verschiedene westliche und chinesische Forschende und Institutionen versuchen daher, den Umfang chinesischer EZ zu schätzen. Viele wissenschaftliche Untersuchungen basieren dabei auf Medienberichten, öffentlichen Absichtserklärungen und anderen öffentlich zugänglichen Dokumenten. Da jedoch längst nicht alle angekündigten Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden, erfordert diese Methodik gründliches Nachrecherchieren und eine sorgfältige Unterscheidung zwischen ODA-Leistungen im Sinne der oben genannten Definition und solchen Projekten, die durch Kredite chinesischer Staatsbanken mit weniger hohen oder keinen Zuschüssen finanziert werden (sogenannte sonstige öffentliche Leistungen).
 
        Eine umfassende Datensammlung von AidData zeigt, dass China zwischen 2001 und Mitte 2022 weltweit etwa 140 Milliarden US-Dollar an ODA-vergleichbaren Leistungen erbracht hat. 07  Die China Africa Research Initiative, deren Zahlen auf Werten des chinesischen Finanzministeriums basieren, sieht das Gesamtvolumen dieser Leistungen zwischen 2000 und 2024 bei lediglich rund 51 Milliarden US-Dollar. 08  Beide Werte würden China zu einem kleinen bis mittelgroßen Geber machen; deutlich kleiner als die USA, Japan oder Deutschland. Mit rund einer Billion US-Dollar fallen die sonstigen öffentlichen Leistungen, zu denen auch weniger vorteilhafte oder kommerzielle Kredite chinesischer Staatsbanken im Rahmen der Belt and Road Initiative gehören, allerdings deutlich umfangreicher aus. 
 
        Die Allokation nach Sektoren zeigt, wie stark die chinesische EZ mit Wirtschaftsinteressen verknüpft ist. Nach Information von AidData verausgabte China die meisten ODA-vergleichbaren Leistungen zwischen 2000 und 2021 für Projekte im Transportsektor, gefolgt von Energie, Unterstützung für Schuldenerlass sowie Projekten im Bereich Industrieförderung, Bergbau und Infrastruktur. Nur rund 10 Prozent der Gelder wurden für Sozialpolitik und Gesundheit veranschlagt.
 
        In Reaktion auf Kritik an der Belt and Road Initiative bezüglich Schuldentragfähigkeit sowie Umwelt- und Sozialstandards der Infrastrukturprojekte hat China nicht nur diese Initiative reformiert, sondern parallel dazu auch eine Initiative für „kleine, aber feine“ Entwicklungsprojekte eingeführt. Diese sollen wirtschaftlich tragfähig sein und einen positiven Beitrag zur sozialen Entwicklung und zum Umweltschutz leisten, etwa im Bereich der Landwirtschaft, der Medizin oder der beruflichen Bildung. 09  
 
        IMPLEMENTIERUNG
 
        Chinas EZ wird durch ein komplexes System mit einer Vielzahl an Akteuren und Institutionen umgesetzt. 10  Eine wichtige Neuerung war 2018 die Gründung der China International Development Cooperation Agency (CIDCA), einer zentralen Entwicklungsagentur, die die Projektplanung und Koordination zwischen den verschiedenen chinesischen Akteuren und Durchführungsorganen verbessern soll. Neben der CIDCA spielt das chinesische Handelsministerium eine zentrale Rolle bei der Abwicklung von Projekten. Im Partnerland kommen als Projektpartner nur staatliche Institutionen in Betracht. Auch hier steht das chinesische Vorgehen im Gegensatz zu traditionellen Gebern, die oft mit zivilgesellschaftlichen Organisationen im Partnerland zusammenarbeiten. Durchgeführt werden Projekte letztendlich von verschiedenen Organisationen, die chinesischen Fachministerien auf Staats- beziehungsweise Provinzebene untergeordnet sind, oder von chinesischen Firmen. 
 
        Kredite verbleiben häufig in der Hand chinesischer Banken (meist der Export-Import Bank of China oder der China Development Bank) und werden nach Fertigstellung des Projekts direkt an die chinesischen Vertragspartner ausgezahlt. Kredite können teilweise auch mit Agrarprodukten, Rohstoffen oder den zukünftigen Einnahmen aus fertiggestellten Projekten (etwa durch Verkauf von Energie oder Mautgebühren) gesichert werden. In diesem Fall wird neben dem eigentlichen Kredit ein Vertrag zum Verkauf bestimmter Güter an chinesische Abnehmer geschlossen. 11  
 
        KRITIK, WIRKSAMKEIT UND WAHRNEHMUNG
 
        Kritik insbesondere auch westlicher Akteure an der chinesischen EZ bezieht sich auf fehlende Transparenz, Nachhaltigkeit und Korruption, Probleme rund um die Schuldentragfähigkeit sowie Versuche geopolitischer Einflussnahme. 
 
        Seit der Intensivierung chinesischer EZ Anfang der 2000er Jahre mangelt es an Transparenz darüber, zu welchen Konditionen und in welchen Ländern einzelne Projekte finanziert werden. Zum einen kann ein einzelnes Projekt über mehrere verschiedene Finanzierungsmodi finanziert sein, wenn zum Beispiel Bau, Ausstattung oder die Inbetriebnahme öffentlicher Infrastruktur über mehrere Phasen gefördert werden. Darüber hinaus haben Forschende in einem systematischen Vergleich festgestellt, dass chinesische Kreditverträge seit 2014 ungewöhnlich starke Vertraulichkeitsklauseln enthalten. 12  In der Folge bleiben Kredite teilweise selbst in Empfängerländern undokumentiert. Solche sogenannten verborgenen Schulden, das heißt Staatsschulden, die nicht in der öffentlichen Buchhaltung festgehalten sind, unterminieren nicht nur die Rechenschaftspflicht der Empfängerländer gegenüber ihren Bürgern und gegebenenfalls internationalen Gläubigern, sondern auch die Rechenschaftspflicht der chinesischen Regierung gegenüber ihren eigenen Bürgern. Darüber hinaus haben sich verborgene Schulden in den vergangenen Jahren zunehmend als Problem manifestiert, weil sie das Ausmaß der Staatsverschuldung in Empfängerländern verschleiern und damit einer Umschuldung – also der Ablösung eines bestehenden Kredites durch einen neuen – überschuldeter Staaten im Wege stehen. 
 
        Chinas Rolle bei der Verschuldung von Ländern im Globalen Süden wird besonders kontrovers diskutiert. Nach Informationen der Weltbank war China Ende 2022 Gläubiger von rund 180 Milliarden US-Dollar internationaler Schulden von Niedrig- und Mitteleinkommensländern. Einige Länder haben einen besonders hohen Schuldenstand bei China, so etwa Laos oder Simbabwe mit 51 beziehungsweise 43 Prozent. 13  Bei westlichen Partnern besteht die Sorge, China könne die Schulden nutzen, um sein geopolitisches Gewicht zu stärken und die wirtschaftliche Abhängigkeit afrikanischer Länder von China zu vergrößern. 14  Auf Nachfrage und Drängen hat China Schulden erlassen; in afrikanischen Ländern zwischen 2000 und 2019 beispielsweise 3,4 Milliarden US-Dollar. In der Regel stundet China allerdings vor allem zinsfreie Kredite. Bei anderen Krediten hat China in einigen Fällen die Rückzahlungszeiträume verlängert, um Länder in Zahlungsschwierigkeiten zu unterstützen. Auf diese Art wurden zwischen 2009 und 2019 Kredite in Höhe von etwa 19 Milliarden US-Dollar umstrukturiert. 15  
 
        Weil sich China der Nichteinmischungspolitik verschreibt, Konditionalität ablehnt und Projekte durch chinesische Betriebe vorgeschlagen und dann von Partnerländern angefragt werden können, fürchten Kritiker, dass chinesische EZ Korruption befördert beziehungsweise zu überteuerten Projekten führt. Tatsächlich wurden in der Vergangenheit in den Anti-Korruptionskampagnen von Staatspräsident Xi Jinping unter anderem hochranginge Funktionäre erfasst, die in der EZ tätig sind. 16  
 
        Wenn die Finanzierung chinesischer Projekte intransparent ist, stellt sich die Frage, mit welchem Maßstab die Wirkung chinesischer EZ gemessen und womit sie sinnvoll verglichen werden kann. China tritt in vielen Ländern als prominenter und sichtbarer Wirtschaftspartner auf; unklar bleibt aber oft, welche Projekte tatsächlich als ODA-vergleichbare Leistungen betrachtet werden können und welche als sonstige öffentliche Leistungen. 
 
        Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, dass beide Leistungen von China unterschiedlich eingesetzt werden und auch zu unterschiedlichen Resultaten führen. Demzufolge sind Chinas ODA-vergleichbare Leistungen stärker politisch motiviert, fließen vor allem in Niedrigeinkommensländer oder werden angeboten, um andere außenpolitische Eigeninteressen im Empfängerland zu fördern. Sie fließen nicht – wie oft behauptet – überproportional in Länder mit natürlichen Rohstoffen und auch nicht häufiger in autoritäre Länder als zum Beispiel US-amerikanische Entwicklungsgelder. Allerdings lässt sich nachweisen, dass Chinas Entwicklungsgelder von den Machthabenden in Partnerländern strategisch zum Machterhalt genutzt werden. Solche Projekte werden überproportional in den Heimatregionen der Präsidenten oder Premierminister umgesetzt – besonders häufig im Vorfeld von Wahlen. 17  Sonstige öffentliche Leistungen chinesischer Staatsbanken, wie beispielsweise viele große Infrastrukturprojekte, folgen einer anderen Logik: Sie orientieren sich mehr an der Wirtschaftlichkeit der Projekte und fließen häufiger in autoritäre oder korrupte Länder. 
 
        Hat chinesische EZ positive Effekte für Entwicklung? Studien zeigen, dass beide Formen chinesischer Leistungen zu Wirtschaftswachstum und sozioökonomischer Entwicklung beitragen und dabei manchmal besser abschneiden als Projekte der Weltbank. 18  Jedoch variieren die Wirkungen chinesischer EZ regional und scheinen insgesamt in Afrika größer zu sein als in Lateinamerika und Asien, da sie durch den höheren Infrastrukturbedarf in afrikanischen Ländern mehr zur wirtschaftlichen Aktivität in peripheren Gebieten beitragen. 19  
 
        Obwohl Chinas Engagement in einigen Ländern kontrovers diskutiert wird und teilweise zu Protesten geführt hat, zeigen repräsentative Umfragen für den afrikanischen Kontinent, dass eine Mehrheit der Bevölkerung Chinas Einfluss positiv bewertete. 20  Auch politische und wirtschaftliche Eliten in afrikanischen Staaten, aber auch in anderen Ländern des Globalen Südens sehen Kooperation mit China überwiegend positiv. Trotz kritischer Debatten über die Schuldentragfähigkeit oder geringe Umwelt- und Sozialstandards in chinesischen Infrastrukturprojekten begrüßt eine Mehrheit unter ihnen Chinas Infrastrukturfinanzierung und betont die wirtschaftlichen Chancen, die sich durch günstige finanzielle Konditionen und die schnelle Projektimplementierung ergeben. Gleichzeitig werden aber auch die Herausforderungen gesehen, die mit den Projekten einhergehen, etwa Intransparenz, Korruption und Umweltverschmutzung. 21  
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        ASYMMETRIE UND AUSHANDLUNG
 
        Ghanaisch-deutsche Entwicklungszusammenarbeit seit 1957
 
         Joshua Kwesi Aikins 
 
        Wirtschaftsförderung für Deutschland, wertebasierte Zusammenarbeit und die strategische Gestaltungsmacht der Partnerländer: In diesem Spannungsfeld bewegt sich die aktuelle Debatte um die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Durch den fast vollständigen Rückzug der USA aus dem Politikfeld ist Deutschland – in absoluten Zahlen – unvermittelt zum wohl größten bilateralen Geber von EZ avanciert. Die damit notwendige Neuausrichtung der deutschen EZ erfordert eine kritische Reflexion historischer Aushandlungsprozesse, um die Beziehungen zum Globalen Süden neu zu gestalten – eine zentrale Zukunftsfrage für deutsche Geopolitik, Wirtschaft und Gesellschaft. Besonders instruktiv ist hierbei die Zusammenarbeit mit einem der langjährigsten Partnerländer auf dem afrikanischen Kontinent: die seit 1957 bestehende Kooperation mit Ghana.
 
        Im Folgenden werden die ghanaisch-deutschen Beziehungen und die EZ beider Staaten als dynamische Aushandlung asymmetrischer Machtverhältnisse beleuchtet. Es zeigt sich, dass die Zusammenarbeit nicht allein von westlichen Vorstellungen oder der Blockkonfrontation bestimmt war, sondern maßgeblich durch ghanaische Interessen geprägt wurde. Diese Mitgestaltungsmacht liefert wichtige Impulse, um heutige Kooperationen als tatsächliche Aushandlung von strategischen Interessen neu zu gestalten.
 
        GHANAISCH-DEUTSCHE BEZIEHUNGEN VOR 1957
 
        Für ein Verständnis der Asymmetrien und Aushandlungen, die die ghanaisch-deutsche EZ prägen, ist ein Blick in die Geschichte vor der ghanaischen Unabhängigkeit 1957 unerlässlich. Frühe historische Verflechtungen zwischen den beiden Ländern werden dabei in Deutschland kaum erinnert. Als ein Teil deutscher Wirtschaftsgeschichte standen sie im Kontext der geteilten Gewaltgeschichte atlantischer Versklavung, an der sich auch mehrere deutsche Vorläuferstaaten, Banken und Geschäftsleute rege beteiligten. Kurfürst Friedrich Wilhelm finanzierte über den Verkauf von Aktien den Einstieg in den Versklavungshandel und die Errichtung des brandenburgischen Versklavungsforts „Groß-Friedrichsburg“ an der Küste des heutigen Ghana. Von 1683 bis zum Erwerb des Forts durch die niederländische Westindien-Kompanie 1717 wurden zwischen 20000 und 30000 Menschen von dort in die atlantische Versklavung deportiert. Biografien wie die von Anton Wilhelm Amo, der als Kind aus dem heutigen Ghana zuerst dem Fürsten von Wolfenbüttel als Geschenk überreicht wurde, machen jedoch deutlich, dass auch im damaligen Kontext die ghanaischen Beteiligten nicht passiv blieben: Amo promovierte und nahm als angesehener Akademiker an philosophischen Debatten teil, publizierte zur Rechtsstellung Schwarzer Menschen in Europa und sprach sich gegen Versklavung und Entrechtung aus. Er kehrte später selbstgewählt nach Ghana zurück. 01  
 
        Auch die deutsche Kolonialzeit hat die Beziehungen geprägt: Die deutsche Kolonie Togoland (1884–1914) umfasste einen Großteil des heutigen östlichen Ghana. Sie war von Zwangsarbeit, Strafexpeditionen und der gewaltsamen Veränderung indigener Herrschaftssysteme geprägt. Auf ghanaischer Seite sind dabei insbesondere die Grausamkeit deutscher Kolonialtruppen gegen die Konkomba-Bevölkerung im Nordosten Togolands sowie das Massaker von Adibo im Jahr 1896 in gelebter Erinnerung. Letzteres ebnete den Weg für die Eroberung und Brandschatzung der Regionalhauptstadt Yendi, in deren Folge das deutsche Kolonialreich die Balance zwischen zwei abwechselnd herrschenden dynastischen Häusern gewaltsam verschob. Diese Änderung der Herrschaftsfolge durch Externe führt bis heute zu mitunter gewaltvollen Konflikten, denen mit der Stationierung einer ghanaischen Friedenstruppe sowie vermittelnder Intervention indigener Autoritäten aus anderen Landesteilen begegnet wird. Auf deutscher Seite sind diese Aspekte der ghanaisch-deutschen Beziehungen wenig bekannt, stellten aber einen relevanten Bezugspunkt für die Kolonialkritik der Unabhängigkeitsbewegung dar.
 
        Ein weiterer zentraler Moment in der ghanaischen Unabhängigkeitsbewegung ist ebenfalls mit der deutschen Geschichte verknüpft: Am 28. Februar 1948 protestierten ghanaische Veteranen des Zweiten Weltkriegs friedlich für die Auszahlung von versprochenen Geldern. Polizisten der britischen Kolonialregierung eröffneten nach einer Aufforderung, die Demonstration zu beenden, unvermittelt das Feuer und töteten drei Weltkriegsveteranen. Die Folge waren Ausschreitungen in mehreren ghanaischen Städten, die zur Inhaftierung zentraler Köpfe der Unabhängigkeitsbewegung führten. Das repressive Vorgehen der Kolonialregierung verstärkte Meinungsverschiedenheiten unter den Inhaftierten: Eine konservative Gruppe um Edward Akufo-Addo sprach sich für eine langsame, schrittweise Loslösung aus der Kolonialherrschaft aus, während ein progressiver Flügel um Kwame Nkrumah für „independence now“ eintrat. Es folgte die Formierung der Convention People’s Party (CPP), die weite Teile der Bevölkerung für das Ziel einer schnellstmöglichen Unabhängigkeit mobilisierte und deren politische Strategie mittels demokratischer Wahlen und Referenden schließlich in die Unabhängigkeit Ghanas 1957 mündete. Die antikoloniale, aber gleichzeitig an strategischer Kooperation interessierte Haltung Nkrumahs sollte auch für die ersten Jahre ghanaisch-deutscher Kooperation prägend sein. 
 
        DEUTSCHE TEILUNG UND NKRUMAHS STRATEGIE
 
        Der geopolitische Kontext, in dem Ghana die Unabhängigkeit erlangte, war von der Blockkonfrontation geprägt. Dabei betrachteten beide Seiten EZ als Mittel, um die unabhängig werdenden Staaten des Globalen Südens ihrer jeweiligen Einflusssphäre anzunähern. Nkrumah nutzte diese Dynamik, indem er mit Ländern auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs in Verhandlungen über Wirtschafts- und Kooperationsbeziehungen trat und Ghana so Spielräume und Ressourcen sicherte. Als erster unabhängiger Staat in der Region und als erklärter Mitinitiator des panafrikanischen Projekts hatte Ghana eine Vorreiterrolle – wer hier diplomatisch Fuß fasste, konnte auf eine Signalwirkung hoffen. Für die Bundesrepublik war die Lage komplex: Einerseits wollte man das eigene Image durch Beziehungen zum Globalen Süden verbessern und der DDR im Anerkennungswettlauf zuvorkommen. Andererseits galt es zu verhindern, dass die ghanaische Regierung oder andere afrikanische Regierungen die Kooperationsinitiativen nutzten, um für „Antikolonialismus“ zu werben – dies hätte die Kolonialmächte Frankreich, England und Portugal verärgert. 02  Ein positives Deutschlandbild durch EZ zu zeichnen, musste dabei aus Perspektive einiger Verantwortlicher nicht teuer sein: Der deutsche Botschafter in Togo beispielsweise empfahl eine „egoistische Entwicklungspolitik“, in der Projekte mit geringen Kosten und hohem Öffentlichkeitswert Vorrang haben sollten. 03  
 
        Ghana hatte in den ersten beiden Jahren nach der Unabhängigkeit bestimmte außenpolitische Interessen des Westens demonstrativ priorisiert: Erst 1959 wurden diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion aufgenommen, man wirkte mäßigend auf den guineischen Präsidenten Ahmed Sékou Touré ein und bildete ein kooperativeres Gegengewicht zum anti-imperialistischen Nationalismus des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser. Doch wurde Ghana dafür nicht in erhoffter Weise mit ausländischen Investitionen, Kapitalhilfen und Entwicklungsprojekten bedacht. Nkrumah erklärte 1958 auf einer Reise in die USA: „Die Entscheidungsträger des neuen Afrikas haben keine andere Wahl, als sich um Hilfe von außen zu bemühen. (…) Wir müssen uns modernisieren. Entweder tun wir dies mit dem Interesse und der Unterstützung des Westens, oder wir sind gezwungen, uns anderweitig umzusehen. Dies ist keine Warnung oder Drohung, sondern eine schlichte Feststellung der politischen Realität.“ 04  
 
        1959 begannen Verhandlungen mit einer sowjetischen Handelsdelegation, und zur Beunruhigung der Bundesrepublik wurde auch die DDR in Ghana mit eigenen Delegationen aktiv. Der DDR war die Bedeutung Ghanas im Kontext von Panafrikanismus und Dekolonisierung bewusst; sie hoffte, dass ein dortiger Durchbruch auch Möglichkeiten der Anerkennung in anderen Staaten Afrikas eröffnen könnte. 05  Die Bundesrepublik versuchte dagegen, ihren Alleinvertretungsanspruch für Deutschland mit der sogenannten Hallstein-Doktrin durchzusetzen: Demnach wurde die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der DDR als unfreundlicher Akt gegenüber der Bundesrepublik gewertet, was ein breites Spektrum an Konsequenzen, von der Einschränkung wirtschaftlicher Zusammenarbeit bis hin zum Abbruch diplomatischer Beziehungen, nach sich ziehen konnte. Aus diesem Grund nahm die Nkrumah-Regierung zwar keine vollen diplomatischen Beziehungen zur DDR auf, ließ sich allerdings die Etablierung einer ständigen Handelsvertretung der DDR in Accra 1959 auch durch wiederholte Kritik und Ermahnungen der Bundesrepublik nicht verwehren. Zwei Jahre später eröffnete Ghana eine Handelsvertretung in der DDR. 06  
 
        Nkrumah versuchte, das Verhältnis der beiden deutschen Staaten für die Erweiterung ghanaischer Handlungsspielräume zu nutzen. Nachdem sie größere Anfragen von ghanaischer Seite zunächst abgelehnt hatte, unterstützte die Bundesrepublik im Rahmen ihrer EZ bis 1966 mehrere Projekte mit einem Darlehen von 20 Millionen D-Mark: etwa den Bau einer Brücke über den Voltafluss, eine Ausbildungsstätte für Automechaniker und Investitionen in den Bereichen Telekommunikation und Transport. 07  Auch im Aufbau von Fabriken und Industrieanlagen, die für den Entwicklungsplan Nkrumahs und die erhoffte Diversifizierung, Industrialisierung und Wertschöpfung zentral waren, spielten westdeutsche Firmen wie Thyssen eine wichtige Rolle: Eine Tochtergesellschaft, die Düsseldorfer Stahlunion, errichtete fünf der dreizehn Fabriken des ghanaischen Industrialisierungsplans – darunter Anlagen zur Glasherstellung und Kakaoverarbeitung. 
 
        Früh zeigten sich jedoch auch die Grenzen der ghanaisch-deutschen Zusammenarbeit. 1959 etwa reiste eine ghanaische Delegation in die Bundesrepublik – ihr Hauptanliegen, ein Kredit zu günstigen Konditionen, wurde abgelehnt. Auch andere Partnerländer mussten feststellen, dass die westdeutsche EZ sich durch eine Besonderheit auszeichnete: Die von der Bundesrepublik zugesagten Summen waren Maximalbeträge – da die Gelder jedoch nur projektbezogen ausgezahlt wurden, mussten Partnerländer Projektvorschläge einreichen, die dann in Bonn auf Umsetzbarkeit und ökonomische Tauglichkeit geprüft wurden. Zwar waren die Gelder nicht an deutsche Anbieter von Waren oder Dienstleistungen gebunden, doch erschwerten die formalen Anforderungen einigen Staaten das Abrufen der Mittel. 08  
 
        Die ghanaische Regierung nutzte jedoch ein Druckmittel, um das asymmetrische Verhältnis mit der Bundesrepublik zu adressieren: Vier der CPP und der Regierung nahestehende Zeitungen veröffentlichten Artikel, in denen die Bundesrepublik beschuldigt wurde, sich an Kolonialkriegen und Ausbeutung zu beteiligen. Nkrumah und die ghanaische Regierung brachten gegenüber westdeutschen Diplomaten vier konkrete Kritikpunkte vor, die sich auch – polemisch zugespitzt und teils mit DDR-Propaganda angereichert – in den genannten Zeitungen fanden: erstens Frankreichs Atomwaffentests in der Sahara, zweitens von der Bundesrepublik abgestrittene, aber belegte Waffenlieferungen an Portugal für dessen Kolonialkrieg in Angola, drittens die engen Beziehungen zum Apartheid-Regime in Südafrika und viertens die Sorge, Portugal könne im Rahmen der atomaren Bewaffnung der NATO schiffsbasierte Atomwaffen vor afrikanischen Küsten positionieren. Die Presse fokussierte sich insbesondere auf die letzten drei Punkte und setzte die Unterstützung für den portugiesischen Kolonialkrieg und das Apartheidregime in Bezug zur nationalsozialistischen Herrschaft. 
 
        Die Bundesrepublik sah sich daher einem Dilemma gegenüber: Für sie war die EZ ein wesentliches Instrument der Distanzierung von der eigenen Vergangenheit und diente der Projektion eines neuen Deutschlandbildes, zu dem die kritisierten Punkte in eklatantem Widerspruch standen. Schlagzeilen wie „Angola: West German Federal Eagle in Colonial War“ waren in diesem Kontext äußerst problematisch – die bundesdeutsche Seite war jahrelang damit beschäftigt, diesem „Pressekrieg“ korrektive Botschaften entgegenzusetzen. 09  EZ war in diesem Kontext zwar ein mögliches Druckmittel, barg jedoch die Gefahr, dass sich der so unter Druck gesetzte Staat für die Anerkennung der DDR entschied. Auch war sich die Bundesrepublik der Tatsache bewusst, dass der Kakaohandel für Ghana eine deutlich größere Einnahmequelle war als die westdeutsche EZ – und Westdeutschland auch nach dem Einstellen der EZ weiter ghanaischen Kakao kaufen würde, was die Eignung als Druckmittel weiter einschränkte. So war die Hallstein-Doktrin im Kontext der Nord-Süd-Beziehungen eher ein von ghanaischer Seite genutztes Druckmittel, um ohne volle Anerkennung der DDR mit beiden deutschen Staaten zu kooperieren. Im Effekt konnte die ghanaische Regierung auf diese Weise von beiden deutschen Staaten unterschiedliche Inputs erhalten; von der DDR insbesondere Unterstützung bei der Diversifizierung jenseits der Kakaoproduktion durch den Aufbau verarbeitender Agrikultur- und Industrieunternehmen im Staatsbesitz. 10  
 
        REGIERUNGSWECHSEL UND STRUKTURANPASSUNG
 
        Die Nkrumah-Regierung hatte sich in den 1960er Jahren durch die Unterstützung antikolonialer Bewegungen und eine Hinwendung zu Staaten des Warschauer Pakts aus der Perspektive der USA und Großbritanniens zunehmend isoliert. Eine Wirtschaftskrise, die nicht zuletzt durch den Fall der Kakaopreise verschärft wurde, und zunehmende repressive und autoritäre Tendenzen führten zur weiteren politischen Schwächung Nkrumahs. Die USA und Großbritannien waren zwar nicht unmittelbar und direkt für seinen Sturz verantwortlich, wirkten aber durch koordinierte Geheimdienstaktivitäten auf dessen Beschleunigung hin. 11  Das Ende des Nkrumah-Regimes durch einen Militärputsch 1966 wurde von der Bundesrepublik begrüßt, da die Militärjunta sich klar als westgebunden positionierte und Kooperationen mit der DDR einstellte, die wiederum den Putsch kritisierte. Unter Bundeskanzler Willy Brandt wurde die Hallstein-Doktrin schließlich abgeschafft. In Ghana folgte eine Phase wechselnder Militärregime und wirtschaftlicher sowie politischer Instabilität. 1979 putschte der Flight Lieutenant Jerry John Rawlings und leitete demokratische Wahlen ein; die gewählte Regierung von Hilla Limann konnte der andauernden Wirtschaftskrise, einer regionalen Dürre und Unterernährung jedoch nichts entgegensetzen. 1981 putschte Rawlings erneut – und blieb für über ein Jahrzehnt an der Macht. 
 
        Nach dem Putsch und im Kontext einer andauernden Wirtschaftskrise begann eine neue Ära der ghanaisch-deutschen Beziehungen. Mit dem beginnenden Niedergang des Ostblocks wurden westliche Partner und deren neoliberales Wirtschaftsparadigma zunehmend maßgeblich. 
 
        Rawlings wandte sich 1983 an den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank: Ghana wurde zum Testfall für Strukturanpassungsprogramme (SAP) in Afrika, auch weil die Regierung diese anfänglich strikt umsetzte. Die SAPs beinhalteten die Reduzierung staatlichen Einflusses, die Privatisierung von Staatsunternehmen, Währungsabwertung und Kürzungen der öffentlichen Ausgaben. Rawlings nutzte bald seine Reputation als strikter Implementierer, um den eigenen Gestaltungsspielraum zu erweitern. Seine Regierung erkannte frühzeitig, dass die Sparmaßnahmen kurzfristig verheerende Auswirkungen haben würden. Wie anderswo auf dem afrikanischen Kontinent prägte auch in Ghana die Bevölkerung eine alternative Bedeutung des Akronyms: SAP stand aus dieser Perspektive für „Suffering of African People“. Die Rawlings-Regierung entwickelte als Reaktion das „Program of Action to Mitigate the Social Costs of Adjustment“ (PAMSCAD), um soziale Härten abzufedern. PAMSCAD konzentrierte sich auf Beschäftigung durch öffentliche Arbeiten, Food-for-Work-Programme und die Grundversorgung. Nach der Entwicklung des Programms berief die Regierung 1988 eine Geberkonferenz in Genf ein, um Mittel dafür zu beschaffen. Die Bundesrepublik unterstützte PAMSCAD zusammen mit anderen Ländern und Organisationen, und die deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ, heute GIZ) beriet die ghanaische Regierung zu den geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Strukturanpassung. Mit PAMSCAD bezuschusste die Bundesrepublik ein Programm, das eine öffentliche Kritik und programmatische Korrektur des westlichen und auch von westdeutscher Seite getragenen IWF/Weltbank-Paradigmas darstellte. 
 
        Rawlings griff Kritik aus der ghanaischen Zivilgesellschaft auf und positionierte sich als Anwalt der durch rigide Strukturanpassung Geschädigten. Er wies auf Widersprüche im System hin – etwa zwischen der prodemokratischen Rhetorik der Geber und der Feststellung von Weltbank und IWF, dass Austeritätspolitik und SAPs mit Autokraten leichter umzusetzen seien. Und er verschob die Parameter des Entwicklungssystems, indem er den IWF und die Weltbank dazu bewegte, die sozialen Mängel ihres Modells anzuerkennen, und bilaterale Geber wie Westdeutschland dazu brachte, soziale Abfederungen zu finanzieren. Zwar war die Umsetzung von verspäteter Auszahlung von Gebergeldern und mangelhafter Implementierung gekennzeichnet, doch die Regierung lernte daraus für Folge-Abfederungsprogramme und erweiterte ihren Gestaltungsspielraum. Rawlings nutzte diese Dynamik auch, um eine neue demokratische Verfassung entwerfen zu lassen, seine Militärjunta in eine demokratische Partei umzuwandeln und sich zum demokratisch legitimierten Präsidenten wählen zu lassen. Im Einklang mit der Verfassung trat er zwei Amtszeiten später nicht zur Wiederwahl an und legte damit einen wichtigen Grundstein für die seither etablierte Tradition friedlicher demokratischer Machtwechsel in Ghana – die demnach nicht durch das reine Befolgen, sondern auch das Abändern westlicher Entwicklungsvorgaben geformt wurde. 
 
        VON DER AUSHANDLUNG VON ASYMMETRIEN ZUR STRATEGISCHEN PARTNERSCHAFT?
 
        Die deutsche EZ in Ghana ist inzwischen so breit gefächert wie nie zuvor – die GIZ hat in Ghana über 500 Mitarbeitende und betreut 54 Projekte. Nur in Äthiopien, wo auch die Afrikanische Union beheimatet ist, hat die GIZ auf dem afrikanischen Kontinent mehr Mitarbeitende. Die aktuelle Ausgestaltung von Projekten der EZ wird gerade auch von ghanaischen Expert*innen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft kritisch begleitet. Mit Interesse verfolgt man die Debatte um die Neuausrichtung der deutschen internationalen Zusammenarbeit und die Notwendigkeit, das Verhältnis zum Globalen Süden neu zu gestalten. 
 
        Die Diaspora als Entwicklungsakteur wird sowohl für die ghanaische Regierung, die im „Office of the President“ einen „Diaspora Desk“ eingerichtet hat, als auch für die GIZ zunehmend wichtiger. Die Rücküberweisungen der ghanaischen Diaspora betrugen laut Daten der Weltbank mit rund 3,7 Milliarden US-Dollar 2024 mehr als die gesamte offiziell an Ghana gezahlte EZ und das Foreign Direct Investment. Diese Zahl umfasst aber noch nicht die sozialen Rücküberweisungen, also das nicht-monetäre Engagement der Diaspora für soziale, ökologische und politische Belange. Die ghanaische Diaspora in Deutschland ist hier seit Jahrzehnten engagiert – ein stärkeres Einbeziehen dieser Erfahrungen könnte neue Handlungsfelder auch für die offizielle bilaterale Zusammenarbeit eröffnen. 
 
        Asymmetrien wirken fort, haben sich aber zum Teil in einer Weise gewandelt, die die lange behauptete Teleologie von Entwicklung als Annäherung an die westliche Lebensweise untergräbt: Die Klimakrise macht die ökologischen Grenzen des westlichen Modells deutlich – ebenso wie die historischen Klimaschulden, die der Westen durch seinen fossilen Entwicklungspfad verursacht hat. Das Zusammenspiel globaler Veränderungsprozesse wie die veränderte Haltung der USA zur transatlantischen Partnerschaft, schrumpfende Exporte nach China und das Ende billiger Fossilenergie aus Russland im Zuge des Ukrainekrieges, aber auch die Schocks, die dieser Krieg und die Coronapandemie bedeuteten, bewirken eine veränderte Positionierung sowohl Deutschlands als auch Ghanas im internationalen Gefüge. Auch Ghanas Rolle als stabile Demokratie in der Region gibt in Zeiten des wachsenden Drucks auf Demokratien weltweit Anlass für eine verstärkte strategische Zusammenarbeit. Nicht zuletzt deutet der demografische Wandel auf grundlegende Verschiebungen hin: Laut Daten des Statistischen Bundesamtes und der WHO hatte Ghana 1957, zu Beginn der Partnerschaft, 6 Millionen, Deutschland 71 Millionen Einwohner*innen, heute sind es 34 Millionen respektive 83 Millionen, wobei das Medianalter in Ghana 21, in Deutschland rund 45 Jahre beträgt. Vor diesem Hintergrund sieht sich Deutschland mit Asymmetrien konfrontiert, die neue Formen der internationalen Zusammenarbeit erforderlich machen. 
 
        PFADE ZUKÜNFTIGER ZUSAMMENARBEIT
 
        Die ghanaische Regierung verfolgt eine ambitionierte Politik der Diversifizierung der Staatseinnahmen und der Produktivwirtschaft, etwa über die erfolgreiche Einrichtung des „Goldbod“, einem staatlich regulierten An- und Verkäufer für handwerklich in Kleinminen abgebautes Gold. Diese Reformen folgten auf die letzten Ausläufer einer periodischen Schuldenkrise, die auf Ausgabeverhalten in Wahljahren, aber auch auf die asymmetrische Eingliederung Ghanas in das globale Handels- und Kreditsystem verweist, und eine Umschuldung durch IWF und Weltbank. Auch wenn so innerhalb von zehn Monaten über acht Milliarden US-Dollar eingenommen werden konnten und damit fiskalischer Spielraum gewonnen wurde, bleibt die grundlegende Problematik der asymmetrischen Einbettung, der hohen Kosten des Schuldendienstes und der Vulnerabilität gegenüber Preisschwankungen bestehen. 
 
        Der unabhängige ghanaische Policy-Experte Bright Simons identifiziert in einer Analyse mit Bezug auf den aktuellen Reformplan der ghanaischen Regierung, dem „24-Hour-Economy-Konzept“, Ansätze für eine neue Partnerschaft, die strukturelle Asymmetrien der Einbettung Ghanas in globale und regionale Wirtschafskreisläufe vermindern soll. Simons geht in der Analyse über Anpassungen im Rahmen des Status quo hinaus und adressiert die aktive Umgestaltung der Partnerschaft: 12  
 
         
          	 Die deutsche Unterstützung muss von einer Skills-first-Logik zu einer Value-Chain-first-Logik übergehen. Berufliche Aus- und Weiterbildung ist notwendig, aber bei Weitem nicht mehr ausreichend. Die 24-Stunden-Wirtschaft erfordert Logistik, Energie, Arbeitssysteme, Finanzen, industrielle Organisation, digitale Orchestrierung und Steuerung der Lieferketten.  
 
          	 Die 24-Stunden-Wirtschaft ist keine Politik der Arbeitszeitverlagerung, sondern eine Doktrin der industriellen Koordination. Ihre Säulen – wie zum Beispiel Wertschöpfungsketten-Beschleunigungszonen, Arbeitsmarktreformen, Logistikplattformen, 24/7-Produktionskorridore, digitale Orchestrierung und sektorale Clusterbildung – erfordern taktisch aufeinander abgestimmte, sektorübergreifende Investitionen, die über das hinausgehen, was die derzeitigen deutschen Kooperationsinstrumente zu leisten vermögen. 
 
          	 Deutschland sollte Ghana nicht als einen hilfsbedürftigen Empfänger mit Kompetenzdefiziten betrachten, sondern als einen strategischen Vorreiter-Partner (vanguard partner). Dies steht im Einklang mit der erklärten deutschen Doktrin der „Partnerschaften auf Augenhöhe“ und den Empfehlungen der Kommission „Welt im Umbruch – Deutschland und der Globale Süden“, in denen Deutschland aufgefordert wird, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, die Einbindung in den Export und die geowirtschaftliche Positionierung im Globalen Süden zu priorisieren. 
 
          	 Ein neuer Ghana-Deutschland-Pakt für Wertschöpfung und Beschäftigung (2025–2028) sollte die heutige zerstreute Projektlogik durch eine fokussierte Industriepartnerschaft ersetzen. Er sollte auf gemeinsamer Wertschöpfungsketten-Diagnostik, an Produktionsverträge gekoppelte Schulungen, Blended-Finance-Strukturen und einer deutschen Beteiligung an der Regionalisierung der African Continental Free Trade Area basieren. Es bedarf des institutionellen Austauschs zwischen den beiden Partnern, nicht der Anweisung von Geber zu Empfänger.  
 
        
 
        Die identifizierten Prioritäten bedeuten eine neue Form der Partnerschaft, die neuer Kooperationsformen bedarf. Denn nur in der Aushandlung können Gegensätze sowie Synergien zwischen Wirtschaftsförderung und wertebasierter Zusammenarbeit, deutschen Interessen und strategischer Gestaltungsmacht der Partner identifiziert, geklärt und genutzt werden. Um die genannten Asymmetrien gemeinsam bearbeiten und konstruktiv eine neue Form der Zusammenarbeit nicht ungeachtet, sondern eingedenk der oben beschriebenen geteilten Geschichte ausgestalten zu können, ist es daher notwendig, Form und Verfahren der Aushandlung zwischen Deutschland und Ghana in den Blick zu nehmen. Regierungsverhandlungen und Regierungskonsultationen beispielsweise könnten durchaus etwas weniger vorbestimmt sein. Ein möglicher Test hierfür wäre, ob das Verfahren genuine, substanzielle Konsultationen oder Verhandlungen ermöglicht. Denn nur auf Basis eines solchen Austauschs kann das Potenzial eines Rückblicks in die Geschichte der ghanaisch-deutschen EZ gehoben werden. Dann kann es gelingen, in die Vergangenheit zu blicken, um die Gegenwart verstehen und eine zukünftig andere Zusammenarbeit gemeinsam gestalten zu können. 
 
         
           JOSHUA KWESI AIKINS  
ist Politikwissenschaftler und Senior Fellow am Africa Policy Research Institute in Berlin.
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          ARND-MICHAEL NOHL
 
           BÜRGER ERZIEHEN? ERWACHSENE ALS ADRESSATEN VON ORIENTIERUNGSZUMUTUNGEN 
 
          In dem Moment, in dem politische Akteure nicht nur Orientierungen anbieten, indem sie beispielsweise für ihre politische Position werben, sondern diese Orientierungen sanktionsbewehrt zumuten, schlägt politische Bildung in Erziehung um. 
 
        
 
         
          DOMINIK FARRENBERG · SELMA HAUPT
 
           ERZIEHUNG ZWISCHEN KRISENHAFTIGKEIT, NOTWENDIGKEIT UND SOZIALER TATSACHE 
 
          In heutigen Diskussionen über das Aufwachsen von Kindern wird der Begriff „Erziehung“ häufig vermieden. Oft rücken Fragen von Bildung und Teilhabe an seine Stelle. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Erziehungspraxis der Diskussion und Kritik entzogen wird.
 
        
 
         
          VINCENT STREICHHAHN
 
           ZWISCHEN MÜNDIGKEIT UND DISZIPLINIERUNG. BÜRGERLICHE GESELLSCHAFT UND DIE ERZIEHUNG DER FRAU  
 
          Auseinandersetzungen um die Erziehung der Frau wurden im 18. und 19. Jahrhundert zu einem politischen Schauplatz, an dem das Verhältnis der Frau zur Gesellschaft verhandelt wurde. Vertreterinnen der Frauenbewegung nutzten Bildung als Hebel der Selbstermächtigung.
 
        
 
         
          NIKOLAUS MEYER · ELKE ALSAGO
 
           ERZIEHUNG IN DER KRISE? ÜBER STRUKTURELLE GEWALT, PÄDAGOGISCHE ÜBERFORDERUNG UND DIE RÜCKKEHR DER BÜRGERLICHEN KÄLTE 
 
          Unter den gegenwärtigen strukturellen Defiziten der Sozialen Arbeit droht Erziehung zur Routine zu verkommen. Gewalt und verletzendes Verhalten sind Kennzeichen dieser Krise. Notwendig ist eine Repolitisierung, die Freiheit und demokratische Verantwortung sichert.
 
        
 
         
          PHILLIP WAGNER
 
           BEFÄHIGEN UND BÄNDIGEN. SCHULE, JUGEND UND DIE ERZIEHUNG ZUR DEMOKRATIE NACH 1968 
 
          Erziehung spielte nach 1968 eine widersprüchliche Rolle in der bundesdeutschen Demokratie. Jugendliche sollten Kritik und Engagement lernen. Gleichzeitig versuchten unterschiedliche Gruppen, die Aneignung demokratischen Denkens und Handelns akribisch zu kontrollieren.
 
        
 
         
          VOLKER SOMMER
 
           FLEXIBLE MUSTER DER KLEINKINDBETREUUNG. PERSPEKTIVEN DER EVOLUTIONÄREN ANTHROPOLOGIE 
 
          Die gängige Annahme der Bindungstheorie lautet: Ohne sichere Mutter-Kind-Bindung ist keine gesunde psychosoziale Entwicklung möglich. Diese Vorstellung ist evolutionsbiologisch überholt, kulturell einseitig und im Hinblick auf die frühkindliche Pädagogik problematisch.
 
        
 
         
          JANA HEINZ
 
           DIGITALE BILDUNG ALS DYSTOPIE. PÄDAGOGISCHER RÜCKZUG IM SPANNUNGSFELD VON ERZIEHUNG UND POLITIK 
 
          In öffentlichen Debatten wird die Digitalisierung im Bildungsbereich häufig als Dystopie dargestellt. Doch durch die pauschale Problematisierung digitaler Technologien vollzieht sich ein Rückzug aus dem pädagogischen Verantwortungsraum.
 
        
 
      

       
        EDITORIAL
 
        „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ Diese Frage warf Immanuel Kant in seinem Werk „Über Pädagogik“ auf und verwies damit auf ein zentrales Dilemma der Erziehung: das komplizierte Verhältnis von Autonomie und Lenkung. Wie viel Steuerung braucht Freiheit – und wie viel Freiheit verträgt Erziehung? Wer erzieht, bewegt sich in einem Spannungsfeld, in dem Souveränität und das Setzen von Grenzen unauflösbar miteinander verschränkt sind. 
 
        Abseits von Elternhaus und Schule ruft der Begriff „Erziehung“ oft negative Konnotationen und mitunter sogar wütenden Widerspruch hervor – insbesondere dann, wenn der Eindruck entsteht, der Staat wolle die Bürgerinnen und Bürger zu einem bestimmten Verhalten bewegen. Ein prominentes Beispiel aus jüngerer Zeit sind die staatlichen Interventionen zur Pandemiebekämpfung, die von Teilen der Bevölkerung als Erziehungsmaßnahmen gedeutet wurden – entsprechend groß war die Ablehnung. Ähnliche Debatten entzünden sich um Themen wie Fleischkonsum, geschlechtergerechte Sprache, Rauchen oder Böllern. 
 
        Positiver wird dagegen das Konzept der Bildung wahrgenommen, das eng mit dem der Erziehung verknüpft ist. Diese Verbindung zeigt sich schon darin, dass die Begriffe education im Englischen und éducation im Französischen beide Bedeutungen vereinen. Während Bildung im Deutschen allgemein als Teil eines Selbstentfaltungsprozesses verstanden werden kann, wird mit Erziehung ein von außen vorgegebener Weg assoziiert. Dieser Weg basiert auf bestimmten Prinzipien und Idealen, die in einer Gesellschaft als wünschenswert gelten und auch vom Staat über Gesetze und Institutionen geprägt werden. Dass damit Risiken staatlicher Bevormundung einhergehen, liegt auf der Hand. Die Beiträge dieser Ausgabe, die sich mit den politischen, gesellschaftlichen und historischen Dimensionen von Erziehung auseinandersetzen, wurden von der Redaktion im Rahmen eines Call for Papers aus zahlreichen Einsendungen ausgewählt.
 
         Lorenz Abu Ayyash 
 
      

       
        BÜRGER ERZIEHEN?
 
        Erwachsene als Adressaten von Orientierungszumutungen
 
          Arnd-Michael Nohl 
 
        „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“ 01  Mit diesen Worten unterstrich Angela Merkel in ihrer außergewöhnlichen Fernsehansprache am 18. März 2020, zu Beginn der Coronapandemie, nicht nur deren Bedeutung; die damalige Bundeskanzlerin mutete ihren „Mitbürgerinnen und Mitbürgern“ auch eine für die Pandemiebekämpfung zentrale Orientierung zu: Niemand sollte die Pandemie auf die leichte Schulter nehmen. 
 
        Man kann eine solche Zumutung von Orientierungen, wenn sie nachhaltig und sanktionsbewehrt ist, als Erziehung begreifen. Wenn man zudem bedenkt, mit welchem Nachdruck die Bundesregierung immer wieder dazu ermahnt hat, sich an die Pandemiemaßnahmen zu halten, wird klar: Wir haben es hier mit einem besonderen Fall von „Massenerziehung“ durch politische Akteure zu tun. 02  
 
        Üblicherweise gehen Gesellschaft und Wissenschaft davon aus, dass nur Kinder und Jugendliche erzogen werden. Zugleich gilt Erziehung vielen als pädagogischer Prozess, der Menschen mündig machen soll. 03  Mit diesem normativen Zuschnitt wird Erziehung jedoch darauf reduziert, Menschen dazu zu befähigen, selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln. Dadurch geraten viele Erziehungsprozesse, die ganz andere Ziele haben – beispielsweise Fairness, Gehorsam oder Achtsamkeit –, aus dem Blick. Auch die Erziehung von Erwachsenen wird dann tabuisiert, sei es im wissenschaftlichen Diskurs oder in der pädagogischen Praxis, denn Erwachsene gelten per se als mündig. 
 
        Verlässt man diesen normativen Rahmen, lässt sich der Erziehungsbegriff – wie im Corona-Beispiel angedeutet – als eine Zumutung von Orientierungen verstehen. Damit sind Handlungsweisen und Haltungen gemeint, die man sich zur Gewohnheit machen soll. Solche Orientierungen reichen von der Aufforderung, bei Tisch gerade zu sitzen, bis hin zur Orientierung an Fleiß, Gerechtigkeit oder eben an verantwortungsvollem Verhalten im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Diese Orientierungen werden zugemutet, weil man erwartet, dass die so Erzogenen entsprechende Handlungsweisen nicht von selbst an den Tag legen. 
 
        Eine Orientierung zuzumuten, impliziert aber auch, den Adressat*innen zuzutrauen, die gewünschte Haltung anzunehmen. Eine Orientierungszumutung wird nachhaltig, wenn sie wiederholt oder kontrolliert wird, ob sie Wirkung zeigt. Dabei spielt auch die Ankündigung von Belohnungen oder Bestrafungen, also Sanktionen, eine Rolle. Diese nachhaltige und sanktionsbewehrte Zumutung von Orientierungen unterscheidet Erziehung im Übrigen von Bildung. Denn bei Bildung geht es um ein Angebot von Orientierungen, anhand dessen diejenigen, die sich bilden, eigenständig Orientierungen entfalten. 04  Legt man einen solchen nicht-normativen Erziehungsbegriff zugrunde, lässt sich zeigen: Auch erwachsenen Bürger*innen werden Orientierungen zugemutet – und das nicht nur in totalitären „Erziehungsstaaten“, 05  sondern auch in freiheitlichen Demokratien. 06  
 
        Da der vorgeschlagene Erziehungsbegriff den expliziten Absichten der Erziehenden keine besondere Bedeutung beimisst, ist es irrelevant, ob sie erziehen wollen oder das, was sie tun, als Erziehung begreifen. Verwendet man den Begriff der Erziehung somit als Beobachtungskategorie, lassen sich drei Bereiche der Erwachsenenerziehung in der repräsentativen Demokratie empirisch herausarbeiten und ihr Für und Wider diskutieren: Demokratieerziehung, Gemeinwohlerziehung und politische Erziehung. 
 
        DEMOKRATIEERZIEHUNG
 
        In politischen Kontexten wird in Deutschland in der Regel nicht von Erziehung, sondern von politischer Bildung gesprochen. Wenn der Staat hierfür verantwortlich ist, beispielsweise in allgemeinbildenden Schulen oder der Erwachsenenbildung, wird diese seit den 1980er Jahren vom Beutelsbacher Konsens geprägt: Demnach darf niemandem eine bestimmte politische Ansicht aufgezwungen werden (Überwältigungsverbot). In der pädagogischen Veranstaltung müssen die unterschiedlichen, auch kontroversen Perspektiven, die in der Gesellschaft existieren, von der Lehrperson zur Sprache gebracht werden (Kontroversitätsgebot). Zudem sollen die Teilnehmer*innen dazu befähigt werden, sich eine eigene Meinung zu bilden (Teilnehmerorientierung). 07  
 
        Doch Überwältigungsverbot und Kontroversitätsgebot werden durch die demokratische Grundordnung selbst begrenzt. Das „pluralistische Gesellschaftsmodell“, das der politischen Bildung zugrunde liegt, ist eine „Tabuzone, die aus dem Raum, der für den Widerspruch und den Konflikt freigegeben ist, ausgeklammert“ bleibt. 08  Dies wird schon im Schulunterricht deutlich, für den die Kultusministerkonferenz vorsieht, dass Lehrer*innen es „keinesfalls unkommentiert oder unreflektiert lassen“, wenn Schüler*innen „in einer Diskussion Standpunkte äußern, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und den Menschenrechten nicht vereinbar sind“. 09  
 
        Noch prägender ist eine solche Demokratieerziehung in den – nomen est omen – Orientierungskursen, an denen Neueinwander*innen und Geflüchtete teilnehmen müssen. 10  Zwar kommt hier auch die politische Bildung zum Zuge, doch werden den Kursteilnehmer*innen ansonsten recht direktiv demokratische Orientierungen zugemutet. Denn dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geht es unter anderem um „affektive Lernziele“, zu denen „eine positive Bewertung und Unterstützung der Demokratie und der Grundrechte im Grundgesetz“ gehören. 11  Untersucht man die einschlägigen Kursbücher, so fällt nicht nur die intensive Behandlung des Nationalsozialismus auf, sondern auch, wie viel Wert darauf gelegt wird, die Kursteilnehmer*innen mit politischer Kontroversität zu konfrontieren und ihnen zugleich die hohe Bedeutung des Kompromisses zu verdeutlichen. 12  
 
        In Zeiten, in denen es keineswegs mehr selbstverständlich ist, dass Bürger*innen die repräsentative Demokratie befürworten, werden allerdings nicht mehr nur diejenigen zu Adressat*innen von Demokratieerziehung, die neu in der Gesellschaft ankommen, wie Jugendliche und Einwander*innen. Auch bei alteingesessenen, erwachsenen Gesellschaftsmitgliedern vertraut der Staat nicht (mehr) ausschließlich der politischen Bildung, also der zwanglosen Überzeugungskraft, die die Praxis kontroverser Diskussionen entfalten und damit die Demokratie fördern soll. Vielmehr unterstützt die Bundesregierung mit ihrem Programm „Demokratie leben!“ die „Arbeit gegen jede Form von Menschen- und Demokratiefeindlichkeit“. 13  Dass es hierbei auch um Erziehung zur Demokratie geht, wird insbesondere in der sogenannten Extremismusprävention sichtbar, die unter anderem auf die „Deradikalisierung“ ehemaliger Strafgefangener zielt. 14  Die politische Bildung droht so, „in Richtung einer Erziehungslogik umcodiert“ zu werden, wenn sie – wie hier – Bürger*innen Demokratiedefizite unterstellt und sich Diskursen der Inneren Sicherheit andient. 15  Aus pluralen Orientierungsangeboten werden dann eindeutige Orientierungszumutungen. 
 
        GEMEINWOHLERZIEHUNG
 
        Die demokratische Verfassung des Staates ist offenbar „auf entgegenkommende Überzeugungen und Lebensformen der Bürger angewiesen“. 16  Aber auch einzelne Gesetze und Verordnungen bedürfen, soweit ihre Einhaltung nicht minutiös überwacht werden kann, der Bereitschaft der Bürger*innen, sich an sie zu halten. Dieses regelkonforme Verhalten überlässt der Staat allerdings nicht dem Zufall. Die Mülltrennung beispielsweise ist zwar bis ins kleinste Detail verrechtlicht, lässt sich aber kaum kontrollieren. Daher versuchen die Kommunen bzw. die von ihnen beauftragten Unternehmen, die Bürger*innen mit Informationen zu überzeugen, sie zu ermahnen und ihnen bisweilen auch Feedback zu geben, indem sie falsch befüllte Mülltonnen markieren. 
 
        Dieses „edukatorische Staatshandeln“ 17  lässt sich auch im Straßenverkehr beobachten. Schon in der Fahrschule werden die Fahranfänger*innen zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme ermahnt (§1 StVO). Mit dem „Führerschein auf Probe“ wird ihnen anschließend eine – durchaus empirisch begründete – Anfälligkeit für diesbezügliche Defizite unterstellt. Dass bei gravierenden Regelverletzungen den Fahrer*innen eine Nachschulung auferlegt wird, in der die Zumutung von Orientierungen („defensiv fahren!“) die Vermittlung von Wissen und Können dominiert, zeigt: Diese Verkehrserziehung ist nachhaltig und sanktionsbewehrt. 18  
 
        Umwelt- und Verkehrserziehung können als Ausprägung der Gemeinwohlerziehung begriffen werden, da hier Orientierungen zugemutet werden, die bereits beschlossenen Gesetzen entsprechen, also dem gesellschaftlichen Konsens oder zumindest dem Willen der Mehrheit. Gemeinwohlerziehung zielt nicht nur auf diejenigen, die diese Gesetze ablehnen. Sie ist auch ein Mittel, um die unterstellte, mögliche oder tatsächlich gegebene Kluft zwischen den Überzeugungen williger Bürger*innen und ihrem alltäglichen Handeln zu verringern. 
 
        Dies gilt auch für einen Bereich der Gemeinwohlerziehung, der nicht mit einzelnen Gesetzen, sondern mit der demokratischen Verfassung des Staates zu tun hat: die rassismuskritische Erziehung. Sie richtet sich weniger an Menschen, die gefestigte rassistische Einstellungen haben und diese auch offen zeigen. Vielmehr geht es um jene, die jeglichen Rassismus von sich weisen würden, aber gleichwohl auf rassistische Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster zurückgreifen, weil diese in der Gesellschaft etabliert sind und stillschweigend akzeptiert werden. 
 
        Aufschlussreich sind universitäre Lehrveranstaltungen, in denen Studierende nicht nur mit der Theorie der Rassismuskritik vertraut gemacht werden, sondern in Einzelfällen nachdrücklich dazu angehalten werden, sich diese Perspektive zu eigen zu machen. 19  Denn dort zeigt sich in besonderer Schärfe ein Problem, das allen Formen der Erwachsenenerziehung innewohnt: Indem die Dozent*innen den Teilnehmer*innen Orientierungen zumuten, fügen sie sich in das ohnehin in solchen Settings herrschende hierarchische Verhältnis ein und nutzen dieses für erzieherische Zwecke. Auf die sich daraus ergebenden Gefahren einer Bevormundung wird noch einzugehen sein.
 
        Ohne den erzieherischen Gestus aufzugeben, der zwar nicht explizit formuliert wird, lässt sich das rassismuskritische Anliegen auch in Sachbüchern artikulieren. Beispiele hierfür sind „Exit Racism – Rassismuskritisch denken lernen“ von Tupoka Ogette oder „Der weiße Fleck. Eine Anleitung zu anti-rassistischem Denken“ von Mohamed Amjahid – beide Bücher sind mittlerweile Bestseller. Angesichts ihrer direktiven Art kann man sie kaum noch als Ratgeber im engeren Sinne bezeichnen. Hier finden sich nicht nur fünfzig als klare Aufforderungen formulierte „Lifestyle-Tipps für Süßkartoffeln“ 20  und solche, die es – das heißt rassismuskritische Weiße – erst noch werden wollen. Auch werden die Leser*innen auf ihrem schwierigen Weg durch die Untiefen des eigenen Rassismus begleitet, zugleich aber immer wieder ermutigt, sich ihm zu stellen. 21  Diese Orientierungszumutungen werden jedoch dadurch abgefedert, dass die Leser*innen das Buch jederzeit beiseitelegen können. 
 
        POLITISCHE ERZIEHUNG
 
        Dass hierarchische Beziehungen für die Erziehung von Erwachsenen nicht nur genutzt, sondern auch gefestigt werden, gilt ebenso für den dritten Bereich, die politische Erziehung. Während die Gemeinwohlerziehung dort greift, wo bereits kollektiv bindende Entscheidungen – als Kernelement von Politik – und damit entsprechende Regeln vorliegen, kann es bei der Vorbereitung solcher Entscheidungen, die in einem Kollektiv (etwa in Deutschland) gelten sollen, zur politischen Erziehung kommen. 22  
 
        Die eingangs zitierte Fernsehansprache der Bundeskanzlerin lässt sich als Beispiel für politische Erziehung interpretieren, schließlich zielte Merkel darauf ab, dass die Bevölkerung Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen etc. befürwortet. Nachdem die entsprechenden Gesetze und Verordnungen in den Parlamenten verabschiedet worden waren, übten sich die politisch Verantwortlichen dann aber in Gemeinwohlerziehung. 23  
 
        Die politische Erziehung zu Beginn der Pandemie war auf ein sehr spezifisches Thema beschränkt, dessen Bedeutung zudem vorübergehend zu sein versprach. In der Geschichte der Bundesrepublik gab es jedoch Versuche politischer Erziehung, die von langfristigerem Einfluss waren: Politische Parteien änderten in Politikbereichen, die für die Weltanschauung ihrer Anhänger*innen von zentraler Bedeutung erschienen, ihre Richtung. Um diese Kehrtwenden zu ermöglichen, mutete das Führungspersonal der Parteien ihren Mitgliedern und Anhänger*innen neue politische Orientierungen nachhaltig und sanktionsbewehrt zu. 
 
        Neben der Wende zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat, die die SPD mit „Hartz IV“ vollzog, finden sich herausgehobene Beispiele politischer Erziehung auch bei Bündnis 90/Die Grünen und der CDU. 24  Angesichts des Genozids von Srebrenica 1995 forderte Joschka Fischer, die damalige Führungsfigur der Grünen, seine Partei dazu auf, den pazifistischen Kurs (der bis zu Forderungen nach der Demilitarisierung der Bundeswehr reichte) zu verlassen. Stattdessen sollten die Grünen künftig friedensschaffende, mithin kriegerische Einsätze der Bundeswehr befürworten. 
 
        Hier ging es nicht um irgendeine politische Frage, sondern um einen „Identitäts- und Orientierungswandel“, stammten doch viele Grüne aus der Friedensbewegung. 25  Diese neue Orientierung, die Bundeswehr als legitimes Mittel friedensschaffender Außenpolitik zu nutzen, mutete Fischer den Grünen bis hin zum Bielefelder Sonderparteitag 1999 nicht nur nachhaltig, sondern auch sanktionsbewehrt zu: Neben dem ideellen Lohn, wirkungsvoll gegen Völkermord zu agieren, stand auch der Verlust der Regierungsfähigkeit im Raum. Wie erfolgreich dieser politische Erziehungsprozess war, lässt sich nicht nur an der Haltung von Bündnis 90/Die Grünen im späteren Afghanistankrieg, sondern auch zur militärischen Hilfe für die Ukraine ablesen.
 
        Kaum weniger radikal war der Kurswechsel, den Angela Merkel mit der Öffnung der Grenzen in der Nacht auf den 5. September 2015 einschlug. Dies geschah nach vielen Jahren, in denen Zufluchtsuchende aufgrund der maßgeblich von der CDU betriebenen Grundgesetzänderung von 1993 kaum noch Asyl in Deutschland erhalten konnten. Nicht nur den CDU-Anhänger*innen, sondern der ganzen Bevölkerung stellte die Bundeskanzlerin es hinfort anheim, Geflüchtete willkommen zu heißen, anstatt sie als Illegale zu diffamieren. Ähnlich wie zuvor Joschka Fischer setzte sie für diese Orientierungszumutung all ihr symbolisches Kapital ein, ermutigte die Bürger*innen („Wir schaffen das.“), drohte aber auch („Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.“). 26  Erleichtert wurde ihr dies durch die bürgerlich-konservative Presse wie „Bild“, „Welt“ und „FAZ“, die in diesem Jahr auf subtile Weise ihren Leser*innen asylfreundliche Orientierungen zumutete, empathiegeladene Fluchtgeschichten veröffentlichte und rassistische Proteste als Ausdruck von „Dunkeldeutschland“ (so der damalige Bundespräsident Joachim Gauck) verurteilte.
 
        Und doch war Merkel weniger erfolgreich als Fischer. Viele Wähler*innen wandten sich der AfD zu. Auch innerhalb der CDU setzten sich letztlich die Asylgegner*innen durch. Merkel erging es damit ähnlich wie zuvor Bundeskanzler Gerhard Schröder: Seine Kehrtwende zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat hatte zu Abspaltungen von der SPD geführt und, viele Jahre später, zu einer Abkehr von „Hartz IV“. 
 
        Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob solche Versuche politischer Erziehung, die sich auf zentrale Komponenten der Weltanschauung von Parteianhänger*innen richten, nicht gerade in Regierungszeiten besonders riskant sind. Während Joschka Fischer und seine Mitstreiter*innen in der Opposition genügend Zeit und Raum hatten, ihre Orientierungszumutungen zu untermauern, vollzogen sich die Kehrtwenden der SPD und CDU innerhalb weniger Tage bis Wochen. Zudem macht es einen Unterschied, ob ein informeller Parteiführer wie Fischer oder ein Regierungsoberhaupt, das von vornherein aus einer hierarchischen Position heraus mit den Bürger*innen kommuniziert, politisch erzieht. 
 
        BEVORMUNDUNGSVERDACHT
 
        Erziehung stiftet immer ein hierarchisches, asymmetrisches Verhältnis zwischen Erziehenden und Erzogenen oder macht sich dieses zunutze. Orientierungszumutungen setzen sich daher über die Mündigkeit hinweg, die Erwachsenen zugeschrieben wird. Dies mag in hierarchischen Kontexten – beispielsweise in einem Betrieb oder in der Armee – noch als Ausnahme toleriert werden. Die Erziehung von Erwachsenen im demokratischen Staat erscheint hingegen als grundsätzlich illegitim. Denn die Demokratie lebt unter anderem von der Auseinandersetzung um das bessere Argument. Diese Auseinandersetzung sollte idealerweise auf Augenhöhe geführt werden. In dem Moment aber, in dem politische Akteure nicht nur Orientierungen anbieten (etwa für ihre politische Position werben), sondern diese Orientierungen zumuten, schlägt politische Bildung in Erziehung um, und das Verhältnis zu den Bürger*innen wird asymmetrisch. Dann bleiben den so erzogenen Bürger*innen „letztlich eine mehr oder minder unfreiwillige Unterwerfung (…) unter externe, vorab definierte Normen, Regeln und Zielsetzungen, über die nicht mehr offen diskutiert wird, oder der Ausschluss aus dem Konsens-Kollektiv.“ 27  
 
        Orientierungszumutungen für erwachsene Bürger*innen stehen also per se unter dem Verdacht der Bevormundung. Der Eindruck, durch Erziehung bevormundet zu werden, verstärkt sich noch, wenn die erzieherischen Anstrengungen politischer Akteure – von der politischen Erziehung über die Gemeinwohl- bis zur Demokratieerziehung – über das hinausgehen, was von den Bürger*innen legitimerweise erwartet werden darf: sich, soweit sie keinen zivilen Ungehorsam ausüben wollen, an die demokratisch geschaffene Rechtsordnung und die Gesetze zu halten – unabhängig von ihren Einstellungen und Haltungen zu einzelnen Regeln (von Steuern bis zum Straßenverkehr). Die diskutierten Beispiele für Erziehung gehen denn auch weit über das hinaus, was man tun und lassen soll. Denn oftmals geht es nicht nur darum, sich die Mülltrennung oder demokratische Verfahren zur Gewohnheit zu machen. Vielmehr drängt der erzieherische Gestus darauf, dass sich die Bürger*innen aus innerer Überzeugung an den gewünschten Handlungspraktiken beteiligen. Sie sollen also auch wollen, wozu sie eigentlich nur von Rechts wegen verpflichtet sind. Damit wird die für den säkularisierten Staat eigentlich charakteristische „Trennung von Moral(-ität) und Recht (…) durch das Bindeglied ‚Erziehung‘ (…) aufgehoben“. 28  
 
        Das Gefühl, als erwachsene Bürger*innen durch erzieherische Interventionen bevormundet zu werden, kann sich, so ist zu vermuten, so stark in den Vordergrund drängen, dass die Sache, um derentwillen erzogen wird, zweitrangig erscheint. Die Abwehr gegen Bevormundung wandelt sich dann in eine Widerstandsreaktion, die ungeachtet der Frage, ob die zugemuteten Orientierungen und die mit ihnen verknüpften staatlichen Regeln nicht doch sinnvoll sind, zu deren Ablehnung führt. Aus der Auseinandersetzung um die Sache wird so ein Kampf um den Umgang miteinander. Dieses Gefühl, bevormundet zu werden, ist sicherlich nicht der einzige Faktor für die Hinwendung von Teilen der Bevölkerung zu populistischen oder rechtsextremen Parteien, könnte aber durchaus zu ihr beitragen.
 
        WER SOLLTE WO ERZIEHEN?
 
        Trotz dieses Bevormundungsverdachts sind sich viele Klassiker der politischen Theorie einig, „ein freiheitlich-demokratischer Staat habe die Bürger, die er braucht, zu erziehen“. 29  Manche politischen Akteur*innen mögen ihnen darin folgen. Erziehung erscheint dann gleichsam als probate Antwort auf das Böckenförde-Diktum: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ 30  Denn was sich durch Rechtssetzung nicht erzwingen lässt, könne augenscheinlich durch Erziehung bewerkstelligt werden, die in der Kindheit beginnt, im Erwachsenenalter aber nicht aufhört. 
 
        Falls man trotz der angeführten Bedenken der Ansicht ist, dass auch erwachsene Bürger*innen erzogen werden müssen, lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie dies vonstattengehen sollte. Wie kann verhindert werden, dass sich Bürger*innen angesichts von Orientierungszumutungen nur zwischen der Skylla der Bevormundung und der Charybdis der Selbstexklusion aus dem „Konsens-Kollektiv“ entscheiden müssen? 31  
 
        Zuallererst müsste es der Staat vermeiden, selbst zur „Erziehungsagentur“ zu werden. 32  Denn wenn der Staat erzieht, steht hinter ihm ein großer Sanktionsapparat, der jegliche pädagogische Bemühung um Erwachsene zur Vorstufe behördlicher Maßnahmen degradiert. Dies hat sicherlich auch den Unwillen von Teilen der Bevölkerung, sich auf die Coronamaßnahmen einzulassen, begründet – so wichtig es auch gewesen sein mag, diese erzieherisch zu begleiten. Ein grundlegendes Element von Erziehung – dass man die zugemutete Orientierung auch ablehnen kann – droht durch staatlich forcierte Erwachsenenerziehung ausgehebelt zu werden. Die Möglichkeit, sich gegenüber der Orientierungszumutung positionieren zu können und sie nicht einfach hinnehmen zu müssen, sichert aber nicht nur einen Kernbestand an Mündigkeit. Es gewährleistet auch die Möglichkeit von eigenständiger Zustimmung, sei es durch Einsicht oder praktisches Handeln. Diese eigenständige Zustimmung zu den zugemuteten Orientierungen unterscheidet Erziehung von Indoktrination. 
 
        Daher sind alle Formate von Vorteil, in denen Bürger*innen sich aus freien Stücken darauf einlassen, erzogen zu werden. Dies beginnt bei politischen Parteien: Man kann jederzeit austreten oder die politische Konkurrenz wählen, wenn das Führungspersonal angesichts von Kehrtwenden (aber vielleicht nicht nur dann) politisch erzieht. Dies setzt sich in zivilgesellschaftlichen Organisationen fort, die Bürger*innen dazu anhalten, klimafreundlich zu leben, solidarisch zu handeln oder die Demokratie zu verteidigen – niemand ist gezwungen, an ihren Aktivitäten teilzunehmen. Und es endet bei einzelnen Medienakteur*innen – von Buchautor*innen bis zu Influencer*innen –, die zu rassismuskritischem Handeln oder sparsamem Ressourcenverbrauch erziehen. Man kann jederzeit das Buch aus der Hand legen oder das Video abschalten. 
 
        Wenn in diesen Formaten Orientierungszumutungen offen kommuniziert werden, verlieren politische Erziehung, Demokratie- oder Gemeinwohlerziehung tendenziell ihren entmündigenden Charakter. Denn die Bürger*innen können sich, während und obwohl sie erzogen werden, stets fragen, ob sie sich dem weiter aussetzen und Orientierungen zumuten lassen wollen. Soweit diese souveräne Einwilligung in Erziehung gewährleistet ist, haben wir es mit einer nicht entmündigenden Orientierungszumutung zu tun. Es erscheint akzeptabler, Bürger*innen zu erziehen, wenn diese sich problemlos ihrer Erziehung entziehen können. 
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        ESSAY
 
        ERZIEHUNG ZWISCHEN KRISENHAFTIGKEIT, NOTWENDIGKEIT UND SOZIALER TATSACHE
 
          Dominik Farrenberg · Selma Haupt 
 
        In gegenwärtigen Diskussionen und Reflexionen über das von Erwachsenen begleitete Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wird der Begriff „Erziehung“ zumeist umgangen. Stattdessen werden mögliche Erziehungsziele über die Thematisierung von Partizipation, Selbstbestimmung oder Resilienz direkt inhaltlich benannt, ohne dass sie explizit mit einem Erziehungsauftrag in Verbindung gebracht werden. Oft rücken Fragen von Bildung und Teilhabe an die Stelle von Erziehungsfragen. Selbst in der erziehungswissenschaftlichen Fachdebatte lässt sich seit Jahrzehnten ein gewisses Fremdeln mit dem Kernbegriff „Erziehung“ beobachten. 01  Während in den 1970er Jahren zunächst noch der Begriff „Sozialisation“ dominierte, wurde er bis heute durch den Begriff „Bildung“ verdrängt. 02  Dies geht zum einen damit einher, dass sich Erkenntnisse durchgesetzt haben, die eine Planbarkeit oder Steuerbarkeit von Erziehung zunehmend infrage stellen. Dabei wird die Grenze zwischen absichtsvoller Erziehung und beiläufiger Sozialisation mitunter verwischt. Zum anderen ist der Bildungsbegriff umfassend positiv aufgeladen. Spiegelbildlich hierzu kann für den Erziehungsbegriff eine negative Konnotation attestiert werden: Im Diskurs erscheint er vielfach als Überbleibsel einer sogenannten schwarzen Pädagogik, in der Gewaltanwendung, Demütigung und Machtmissbrauch gängige Erziehungsmittel waren. 03  Im Zuge mehrerer reformpädagogischer Entwicklungen – darunter die antiautoritäre Pädagogik und die Antipädagogik – wurde der Erziehungsbegriff schließlich zunehmend obsolet. 04  
 
        Sind das Nachdenken und Sprechen über Erziehung also überholt? Nun liegt es in der Natur der Dinge, dass sie auch dann weiter existieren, wenn wir nicht über sie sprechen. Wir gehen davon aus, dass auch gegenwärtig munter weiter erzogen wird – sogar dann, wenn Erziehung dethematisiert oder negiert wird. Wir sehen jedoch die Gefahr, dass die jeweilige Erziehungspraxis durch ein solches Dethematisieren oder Negieren der Reflexion, Diskussion und Kritik entzogen wird. 
 
        Dennoch ist im öffentlichen Diskurs gleichzeitig der Ruf nach Erziehung zu hören, insbesondere dann, wenn diese als unzureichend oder gescheitert wahrgenommen wird. „Kinder brauchen dringend Grenzen“, überschrieb etwa die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ im Juli 2025 einen Artikel über die Strafmündigkeit von Minderjährigen. Ausgehend von einer alarmistischen Zuspitzung auf besonders schwere Gewaltverbrechen, die von Kindern verübt wurden, werden darin Defizite und Notwendigkeit von Erziehung betont. 05  Es fällt schwer, die Ausübung von Gewaltverbrechen mit dem gängigen Bild eines verletzlichen, unschuldigen oder neugierigen, spielenden und lernenden Kindes zu vereinbaren. Dabei wird insbesondere in Medien und Erziehungsratgebern regelmäßig das Bild des gefährlichen Kindes heraufbeschworen, wenn von Kindern als „Tyrannen“ gesprochen wird, die egoistisch und konsumverwöhnt ihren Willen durchsetzen. 06  Das weitgehend verdrängte Bild des gefährlichen Kindes fordert die Notwendigkeit von Erziehung vielleicht am nachdrücklichsten ein. 07  
 
        Fehlende oder als defizitär wahrgenommene, scheiternde Erziehung wird also nach wie vor durchaus als problematisch markiert. Mehr noch: Neben einem Dethematisieren bzw. Negieren von Erziehung ist seit den 1990er Jahren in einer diffusen Gleichzeitigkeit ein starker Anstieg der Inanspruchnahme von staatlich verantworteten Erziehungshilfen zu beobachten. 08  Damit sind Angebote der Kinder- und Jugendhilfe gemeint, die von der Erziehungsberatung bis hin zur Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen reichen. Von einer zumindest anteiligen Auslagerung von Erziehungsverantwortung an spezialisierte Orte ist somit auszugehen. Versuche, das gefährliche Kind zu zähmen, und der Schutz des gefährdeten Kindes gehen in Fällen, in denen die Erziehungsleistung in der Familie nicht mehr sichergestellt werden kann, dabei oftmals nahtlos ineinander über. 
 
        Nicht selten reagieren die Erziehungshilfen auf die Überforderung von Eltern. Diese lässt sich wiederum als Kehrseite der gesellschaftlich problematisierten Erziehungsdefizite lesen und weist auf eine gegenwärtige Problematik hin. Ein im April 2025 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ veröffentlichter Beitrag mit dem Titel „Die gestressten Eltern“ macht exemplarisch darauf aufmerksam, dass Erziehung von immer mehr Eltern als stressauslösende Herausforderung beschrieben wird. 09  Während die zeitlichen Ressourcen von Eltern durch die Zunahme von Lohnerwerbstätigkeit in Doppelverdienerhaushalten knapper werden und zumindest in einigen Milieus die (ökonomischen) Perspektiven gleichzeitig prekärer werden, hat sich auch der Anspruch an die elterliche Erziehung verändert. Dieser wird im mehrheitlich geteilten Leitbild einer „verantworteten Elternschaft“ bestärkt und erweitert. 10  Die zeitliche und materielle elterliche Aufgabe, sich um das Kind zu kümmern, wird durch das durchaus anspruchsvolle Fördergebot ergänzt, das Aufwachsen des Kindes intensiv und qualitativ hochwertig zu begleiten. Dieser hohe gesellschaftliche Anspruch steht allerdings nur in bestimmten Konstellationen im Einklang mit den erforderlichen Möglichkeiten und Ressourcen. Nicht nur ist die Erziehungspraxis wie jegliche soziale Praxis fragil und anfällig – ihr Misslingen wird durch die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit bzw. Möglichkeit bereits strukturell begünstigt.
 
        ERZIEHUNG ALS SOZIALE TATSACHE – ANTWORTEN AUF DAS AUFWACHSEN IN GESELLSCHAFT
 
        Den Ausgangspunkt für das Nachdenken über Erziehung bildet das Generationenverhältnis, also die Tatsache, dass eine ältere Generation gegenüber einer jüngeren Generation verantwortlich ist: „Was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?“, fragt Friedrich Schleiermacher (1768–1834) in seiner klassischen Erziehungslehre 11  und macht damit auf die doppelte Zielbestimmung von Erziehung aufmerksam: Es ist die Zukunft des einzelnen Kindes oder Jugendlichen und der Gesellschaft als Ganzes, auf die Erziehung letztlich ausgerichtet ist und durch die sie sich begründet. Damit ist Erziehung zum einen an eine soziale bzw. gesellschaftliche Dimension gebunden, sie „gibt es nur dort, aber überall dort, wo Kindheit in Gesellschaft abläuft“. 12  Zum anderen definiert sie sich als eine „auf die Zukunft gerichtete Perspektive“, 13  das heißt über eine zeitliche Dimension. Jedoch ist diese Zukunft unbestimmt, sie ist nicht vorhersehbar, sondern nur vorstellbar. 14  Für diese ungewisse Zukunft – so das grundlegende Anliegen erzieherischen Handelns – ist die ältere Generation bestrebt, die Kinder vorzubereiten, eben zu erziehen. Erziehung ist damit die Antwort auf das Aufwachsen in der Gesellschaft, eine „unvermeidliche soziale Tatsache“; 15  eine Antwort auf die Entwicklung des heranwachsenden Menschen, wofür in der Moderne die Lernzeit der Lebensphase Kindheit eingerichtet wurde. 16  
 
        Notwendig wird Erziehung, so die erziehungstheoretische Argumentationslinie, durch die Erziehungsbedürftigkeit des Menschen. Wenn nämlich „keine Instinkte sein Verhalten regulieren, sondern Kultur, Sinn, Wissen, Bedeutung, Brauch, Normen“, bedarf es der Erziehung. 17  Entsprechend wird Erziehung als die Weitergabe des kulturellen Erbes verstanden. Dieses besteht aus Fertigkeiten, Techniken und Wissen sowie aus Normen, Werten, Zielen und Moralvorstellungen. In der Erziehungsphilosophie Immanuel Kants geschieht dies in Form von Disziplinierung der Triebe und des Willens, der Kultivierung der Erziehbarkeit (Belehrbarkeit und Unterwerfung), die das Erlernen von Fertigkeiten und Kulturtechniken einschließt, der Zivilisierung des sozialen Umgangs, etwa in Bezug auf Anstand und Benehmen, sowie schließlich der Moralisierung, die das Ausbilden einer Gesinnung und einer moralischen Richtschnur umfasst. 18  Zusammengenommen umfasst Erziehung somit „die vermittelte Aneignung von nicht-genetischen Tätigkeitsdispositionen“, im Verständnis einer sozialen Praxis zwischen den Generationen. 19  Merkmal sozialer Praxis ist, dass das Gelingen oder Misslingen von Erziehung nicht einseitig den einzelnen Akteuren zugeschrieben werden kann – weder dem Kind noch dem mit Erziehung beauftragten Erwachsenen. Erziehung entfaltet sich vielmehr erst im Vollzug der situativen und vielfach kontextualisierten Praxis: Ob sich ein Kind beispielsweise vor dem morgendlichen Aufbruch in die Kita selbstständig anzieht oder – aus Erwachsenenperspektive betrachtet – trödelt, über das Anziehen der Wintergarderobe diskutiert oder sich dem Anziehen verweigert, ist eine situationsabhängige Frage. In diese spielen die Gemütsverfassung von Eltern und Kind ebenso hinein wie viele weitere Kontexte. Die mit Erziehung beauftragte ältere Generation trägt somit die Verantwortung für etwas, dessen Verlauf und Ergebnis sie selbst nicht überblicken oder kontrollieren kann.
 
        Dieses Wagnis ergibt sich nicht nur aus dem situativen Vollzugscharakter sozialer Praxis, sondern beruht auch auf einer grundlegenden Paradoxie, die bereits der theoretischen Idee von Erziehung innewohnt. Schon Immanuel Kant war sich der Widersprüchlichkeit bewusst, dass Erziehung nicht durchgängig einvernehmlich zwischen den Generationen gestaltet werden kann und somit die Selbstbestimmtheit der Heranwachsenden als Ziel von Erziehung in eine notwendigerweise unlösbare Paradoxie erzieherischer Praxis führt. „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“, fragte Kant pointiert. Denn einerseits muss Erziehung die potenzielle Einsichtsfähigkeit und Vernunftbegabung des zu erziehenden jungen Menschen voraussetzen, da Erziehung sonst nicht möglich wäre. Gleichzeitig geht Erziehung von einer mangelnden Einsichtsfähigkeit und einer noch nicht ausgebildeten Vernunft – und somit von einer fehlenden Freiheit – aus, da Erziehung sonst nicht mehr notwendig wäre. Sie schränkt demnach in ihrem Vollzug die Autonomie des Heranwachsenden potenziell ein, um seine zukünftige Autonomie zu befördern. 20  Diese Paradoxie ist nicht als Problem oder Hindernis zu deuten, sondern als konstitutiv für Erziehung ernst zu nehmen, wenn diese dem Gegenüber gerecht werden und auf dessen Entwicklungsfähigkeit und Erziehungsbedürftigkeit Antworten finden will. 21  
 
        Gerade um das fragile Unterfangen von Erziehung in seinen potenziellen Kipppunkten – einerseits Beliebigkeit, Desinteresse und Vernachlässigung, andererseits Dressur, Manipulation und Gewalt – thematisieren zu können und somit Erziehung erst zu ermöglichen, ist es wichtig, diese paradoxe Struktur nicht unsichtbar zu machen, sondern sie in ihrer Widersprüchlichkeit zu benennen. Nur so können das Scheitern und die Krisen in der Erziehung als Möglichkeit mitgedacht werden. 22  Entsprechend ist das mögliche Scheitern von Erziehung eine Voraussetzung dafür, Erziehung zu legitimieren: Gerade die Möglichkeit, dass Erziehungsziele nicht erreicht werden oder Erziehung in einzelnen Handlungen oder im Ganzen als gescheitert betrachtet wird, ist die Bedingung dafür, dass Erziehung auch gelingen kann. Anders ist ein Erproben von Freiheit und ein sich Annähern an Mündigkeit und Autonomie nicht zu haben. Die Möglichkeit des Gelingens ist wiederum die Bedingung dafür, Erziehung immer wieder zu versuchen. Erziehungsziele wie Mündigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung verpflichten darüber hinaus dazu, Erziehung trotz und wegen ihrer Paradoxien zu verteidigen.
 
        ERZIEHUNG ALS NOTWENDIGKEIT ZWISCHEN MACHTÜBERHANG UND GEWALTFÖRMIGKEIT
 
        Zentrales Merkmal des Generationenverhältnisses ist die Machtasymmetrie zwischen den Generationen, also die Differenz in Wissen, Erfahrung und Status sowie über einen langen Zeitraum hinweg auch in einer körperlichen Durchsetzungsfähigkeit. Kinder sind in diesem Verhältnis an vielen Stellen von den Erwachsenen abhängig und ihnen in vielen alltäglichen Situationen, sowohl im familiären als auch im institutionellen Kontext, ausgeliefert. 23  Insbesondere in Situationen, in denen sich das erzieherische Handeln gegen den artikulierten oder sichtbaren Willen des Kindes richtet, wird deutlich, dass mit Erziehung letztlich immer ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Kindes einhergeht. 24  Hinsichtlich dieser Problematik lässt sich zunächst festhalten, dass Erziehung stets das Risiko birgt, dass der Machtüberhang der Erwachsenen in Gewalt umschlägt bzw. dass die Erziehungspraxis einer strukturellen Gewaltförmigkeit unterliegt. Auch historisch lässt sich zeigen, dass sich die Geschichte der Erziehung als eine Geschichte der Gewalt darstellen lässt, am prominentesten in Form der „schwarzen Pädagogik“. 25  Diese Frage ist jedoch keinesfalls nur eine historische. Sie betrifft zudem nicht nur die ausgeübte Gewalt, vielmehr birgt auch die Verweigerung von Erziehung bzw. die Leugnung kindlicher Erziehungsbedürftigkeit Gewaltpotenzial gegenüber Kindern. 26  Selbst ein Nicht-Erziehen bietet somit keine verlässliche Absicherung gegen Gewalt im Miteinander von Kindern und Erwachsenen. Abgesehen davon ist fraglich, unter welchen Voraussetzungen konsequentes Nicht-Erziehen überhaupt möglich wäre.
 
        Das Zusammenspiel kindlicher Vulnerabilität einerseits und der im Kulturwesen Mensch begründeten Erziehungsnotwendigkeit andererseits bringt Erziehungsfragen nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Machtasymmetrien mit ethischen Fragen zusammen. Wie und inwiefern darf und muss Erziehung stattfinden? Wie kann sichergestellt werden, dass der Machtüberhang auf Seiten der Erziehenden in ethisch vertretbarer Weise ausgestaltet wird? 
 
        Insbesondere sind pädagogische Interventionen in den Blick zu nehmen, bei denen Erwachsene gegen den erklärten oder sichtbaren Willen von Kindern handeln oder deren (Nicht-)Handeln einfordern. Dies gilt umso mehr, wenn diese mit dem Schutz des Kindes begründet oder hinsichtlich der damit verfolgten Erziehungsziele als legitim erachtet werden. Typische alltägliche Situationen sind der morgendliche Aufbruch in die Kita, das Festhalten eines Kindes, das auf die Straße läuft, das Anziehen einer Jacke im Winter, das Verlangen, häusliche Aufgaben zu erledigen, das Untersagen der Mediennutzung und vieles mehr. Selbstverständlich lässt sich darüber streiten, welche Handlungen zum Schutz der Kinder tatsächlich notwendig sind, beispielsweise ob es zu kalt ist, um ohne Jacke nach draußen zu gehen, oder ob das Aufräumen des eigenen Zimmers oder der Besuch der Kita an diesem Montag für die zukünftige Eigenständigkeit der Kinder entscheidend ist. Bedeutsam ist jedoch vor allem, dass Erziehungsverhältnisse nicht ohne Konflikte gedacht werden können, da Konflikte zwischen aktuellen Interessen und Bedürfnissen und auf die Zukunft ausgerichteten Erziehungszielen unabdingbar sind. Sie ergeben sich aus der dargestellten paradoxen Struktur: Erziehung vermittelt einerseits Möglichkeiten der Aneignung und antwortet andererseits auf das „Noch-nicht-erwachsen-Sein“ des Kindes. Erst das Noch-nicht-durchweg-vernünftig-Sein, das Noch-nicht-in-Gänze-selbstständig-Sein legitimiert Erziehung und macht sie erforderlich. Ihr Erfordernis kann nicht durch die potenzielle Gewaltförmigkeit ausgehebelt werden. Vielmehr ist eine reflektierte Sensibilität für den Machtüberhang erforderlich, der jeder Form von Erziehung – selbst der partizipativsten und kindorientiertesten – zugrunde liegt.
 
        KRISENHAFTIGKEIT VON ERZIEHUNG – GEGENWÄRTIGE HERAUSFORDERUNGEN
 
        Erziehung soll also sein, ist mehr noch eine soziale Tatsache, die sich aus dem Generationenverhältnis ergibt, und wird dennoch entweder negiert oder aber als defizitär problematisiert. Wie passt dies zusammen?
 
        Spätestens seit den 1990er Jahren ist Erziehung als Antwort auf das Aufwachsen in Gesellschaft prekär geworden: Erstens reformieren technische und gesellschaftliche Entwicklungen das kulturelle Erbe in immer kürzeren Abständen. So erfordern Neuerungen, die im Zuge einer voranschreitenden Mediatisierung und Digitalisierung zuletzt in Gestalt KI-gestützter Prozesse auftreten, generationsübergreifend Aneignung, ohne dass dieser die Vermittlung einer hierin erfahrenen älteren Generation vorausgeht. 27  Gleichzeitig kann im Zuge dieser Neuerungen die Frage aufkommen, inwiefern das Erlernen einer Fremdsprache oder der klassischen Kulturtechniken überhaupt noch erforderlich ist, wenn zunehmend getippt oder gewischt statt geschrieben wird und sich fast alles über eine Sprachsteuerung, die sogar Übersetzungen ermöglicht, regeln lässt. 
 
        Zweitens zeigt sich „Gesellschaft“, sozialwissenschaftlich betrachtet, seit einiger Zeit als fragmentiert in heterogene Milieus und Lebensformen, sodass gemeinsam geteilte Orientierungen und Normen nicht mehr als selbstverständlich angenommen werden können. Der Umstand, dass wiederkehrende Debatten um eine „Leitkultur“ geführt oder Kulturkämpfe in der politischen Öffentlichkeit ausgetragen werden, zeigt, dass das kulturelle Erbe umkämpft wird und fragil geworden ist. 28  Gewiss gab es auch vorher schon, beispielsweise zur Zeit der 68er-Bewegung, widerstreitende Orientierungen und Lager, doch war dies in eine stabilere und berechenbarere politische Gesamtlage eingebettet. Demgegenüber sortieren sich die politischen Kräfteverhältnisse derzeit mit hoher Dynamik und ungewissem Ausgang neu. 
 
        Das Aufbrechen von Gewissheiten bzw. vermeintlichen Selbstverständlichkeiten – beispielsweise was die Rolle der USA als wohlwollender „großer Bruder“ oder den Frieden in Europa angeht – ist zudem drittens Teil einer seltsam anmutenden gesellschaftlichen Gleichzeitigkeit. Sie besteht darin, dass sich durch das Erstarken von Autoritarismus, die Klimakatastrophe, die anhaltende wirtschaftliche Rezession sowie die Rückkehr von Eroberungskriegen bis an die Grenzen der EU eine Perspektivlosigkeit ausbreitet, die sich auf ambivalente Weise mit einer selbstgenügsamen Sattheit im Hier und Jetzt verschränkt. Nach Wiederaufbau, Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung scheint es an Utopien und Erzählungen zu mangeln. Wohlfahrtsversprechen und Generationenvertrag sind brüchig geworden. Das auf ein Morgen ausgerichtete Projekt der Erziehung der Moderne ist auch deshalb prekär, weil dieses Morgen vielfach verdrängt wird durch eine eskapistische, konsumorientierte Ausrichtung auf die Gegenwart. 29  
 
        Viertens lässt sich in einigen Milieus eine Veränderung des Erziehungsverhältnisses „vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt“ verzeichnen, bei der autoritäre Erziehungsformen zurückgedrängt werden zugunsten partizipativerer Formen. 30  In Teilen zu Leerformeln verkommene Prinzipien wie Dialogorientierung und Partizipation führen einerseits dazu, dass Erziehung negiert und als überwundene Form der sozialen Praxis zwischen den Generationen missverstanden wird. Andererseits verdecken sie, dass unter der Hand dennoch Erziehung stattfindet, zum Preis, dass diese jedoch nicht als solche thematisiert und reflektiert werden kann. Des Weiteren sind Heranwachsende heute eine quantitative Minderheit, die gleichzeitig auch qualitativ benachteiligt ist, da ihr die politische Teilhabe vorenthalten wird. Weder sind Heranwachsende in demokratischen Prozessen stimmberechtigt, noch finden sich in angemessener Weise kinderpolitische Interessen in der Vergabe sozialstaatlicher Leistungen wieder.
 
        Somit bildet fünftens der Zusammenhang von demografischen, demokratischen und sozialstaatlichen Schieflagen einen weiteren entscheidenden Kontext im Hinblick auf die Gestaltungsmöglichkeiten der sich in Autonomie und Freiheit einübenden bzw. ausprobierenden jüngeren Generation. 31  Zusammengefasst lässt sich Schleiermachers Frage in der gegenwärtigen Situation umdrehen: „Was will die jüngere mit der älteren Generation?“ 32  Die Generationenungerechtigkeit, bei der die junge Generation trotz geringer politischer und sozialer Rechte sowie unsicherer Zukunftsperspektiven einen hohen Anteil an Pflichten schultern muss, spiegelt sich ebenfalls in den gegenwärtigen Herausforderungen und in der Frage nach der Möglichkeit von Erziehung. 
 
        Angesichts des Zusammenspiels der hier angeführten, sich wechselseitig verstärkenden Aspekte lässt sich fragen, ob die Erwachsenen dieser Zeit noch ihrer Rolle innerhalb des Erziehungs- und Generationenverhältnisses insofern gerecht werden, als sie Heranwachsenden Orientierung und Identifikationsmöglichkeiten sowie die ebenfalls erforderliche Abgrenzung ermöglichen. 33  Damit ist infrage gestellt, inwiefern sie nach wie vor eine „respektable und zukunftsorientierte Kultur“ (re)präsentieren können oder ob nicht längst Hedonismus, Eskapismus und Fatalismus ihren Platz eingenommen haben. 34  Zugespitzt und selbstkritisch gegenüber der jüngeren Generation ließe sich die von Immanuel Kant aufgeworfene Frage vor dem Hintergrund dieser Zeitdiagnose auch umkehren: Wie kultiviere ich den Zwang bei der Freiheit? Oder, vielleicht etwas zeitgemäßer formuliert: Was braucht es, um Erziehung trotz der beschriebenen gegenwärtigen Krisenhaftigkeit und gleichzeitig in einem machtreflexiven Ernstnehmen ihrer paradoxalen Struktur verwirklichen zu können? Diese Frage adressiert die mit Erziehung beauftragte ältere Generation in ihrem Handeln und ihrer Haltung ebenso wie die gesellschaftlichen Strukturen, die ein Antworten im Modus der Erziehung in vielerlei Hinsicht zu wenig ermöglichen und unterstützen. 
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        ZWISCHEN MÜNDIGKEIT UND DISZIPLINIERUNG
 
        Bürgerliche Gesellschaft und die Erziehung der Frau 
 
          Vincent Streichhahn 
 
        Das 18. Jahrhundert gilt als „Jahrhundert der Pädagogik“. Es war geprägt von einem durch die Aufklärung inspirierten Erziehungsdiskurs, der die Formbarkeit des Menschen in den Mittelpunkt rückte. „Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht“, postulierte der Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant (1724–1804). 01  Erziehung sollte im Sinne der Aufklärung zur Veredelung des Menschen beitragen. Im Denken vieler Aufklärer bedeutete das für Männer und Frauen nicht dasselbe. Im modernen Erziehungsdiskurs ging es daher nicht zuletzt um die Legitimation von Geschlechterungleichheit.
 
        Eine entscheidende Grundlage dafür lieferte Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) mit seinem Erziehungsroman „Émile oder über die Erziehung“ (1762), der das moderne Nachdenken über Geschlechterverhältnisse und deren pädagogische Vermittlung nachhaltig prägte. 02  Der Genfer Philosoph schrieb den Geschlechtern spezifische Eigenschaften zu: Frauen seien körperlich schwächer, geistig weniger aufnahmefähig und vor allem für praktische Tätigkeiten bestimmt. Ihre natürliche Bestimmung sah Rousseau in der Mutterschaft und häuslichen Fürsorge. Eine höhere Bildung für Mädchen sei daher nicht nur entbehrlich, sondern sogar hinderlich. Mit dieser Naturalisierung der Geschlechterdifferenz begründete Rousseau einen „für Deutschland folgenreichen Kult der natürlichen Frau“. 03  
 
        Das darauf aufbauende Erziehungsmodell wurde bereits zeitgenössisch scharf kritisiert: Die britische Historikerin Catherine Macaulay (1731–1791) stellte in den „Letters on Education“ die intellektuelle Ebenbürtigkeit von Frauen und Männern heraus. Die unzureichende Bildung der Frau sei für die gesamte Gesellschaft schädlich. 04  Die deutsche Pädagogin Amalia Holst (1758–1829) urteilte in ihrer Schrift „Über die Bestimmung des Weibes zur höhern Geistesbildung“: „Seit kurzem ward so viel über die weibliche Bestimmung geschrieben. Männer wagten es, unserm Geiste die Linie vorzuziehen, über welche im Felde des Wissens er nicht hinüber schreiten dürfe.“ Sie stellte die Idee des dreifachen Berufs der Frau als Mutter, Ehefrau und Hausfrau zwar nicht grundsätzlich infrage, aber bestritt, dass eine höhere Bildung diese Bestimmung behindere, „sondern recht eigentlich dadurch würdigt und vollendet“. 05  
 
        Anhand dieser Gegenüberstellung zeigt sich die zentrale Kontroverse um Mädchenerziehung und Frauenbildung im 18. und 19. Jahrhundert: Wie sollte die Frau durch Erziehung auf ihre „Bestimmung“ bzw. soziale Stellung vorbereitet werden? Nur wenige zweifelten grundsätzlich an diesem gesellschaftlichen Zweck. Diese funktionalistische Auffassung von Erziehung ist eng mit der Aufrechterhaltung gesellschaftlicher (Geschlechter-)Ordnung verbunden und damit – in den Worten Émile Durkheims (1858–1917) – eine „eminent soziale Angelegenheit“. 06  Das Ziel der Erziehung war für die Frau nicht die Veredelung des Individuums, sondern primär ihre Integration in gesellschaftliche Reproduktionsprozesse.
 
        Im Folgenden werden zunächst grundlegende Überlegungen zu Bildung und Erziehung in der bürgerlichen Gesellschaft erörtert. Darauf folgt die Unterscheidung zentraler Strömungen des Erziehungsdiskurses. Abschließend wird anhand der beschränkten Bildungsmöglichkeiten für Mädchen im 18. und 19. Jahrhundert sowie des Kampfes der Frauenbewegung um Bildungsräume aufgezeigt, welch emanzipatorisches, aber zugleich widersprüchliches Potenzial der Erziehungsdiskurs freisetzte.
 
        BILDUNG UND ERZIEHUNG IN DER BÜRGERLICHEN GESELLSCHAFT
 
        Im Zeitalter der Aufklärung wurden die Begriffe „Erziehung“ und „Bildung“ mitunter synonym verwendet. Bildung konnte schon damals als Abgrenzung zu einer von anderen aufgezwungenen Erziehung verstanden werden. 07  Dieser Überlegung entsprechend wird Bildung im Folgenden recht allgemein als Prozess und Ziel individueller Selbstentfaltung verstanden, während Erziehung als ein auf die gesellschaftliche Formung des Einzelnen gerichtetes Mittel betrachtet wird. Darin kommt die Ambivalenz zwischen der funktionalen Integration des Einzelnen in eine bestehende soziale Ordnung und dem emanzipatorischen Streben nach individueller Selbstbestimmung und Mündigkeit zum Ausdruck, die der bürgerlichen Gesellschaft insgesamt eingeschrieben ist. 08  
 
        Die „Entdeckung der Kindheit“ als eigenständige Lebensphase markiert einen entscheidenden Schritt, durch den ein „bürgerlicher Erziehungsdiskurs über die moralisch-disziplinäre Formbarkeit des kindlichen Subjekts“ hegemonial wurde. 09  Dies war auch der Ausgangspunkt von Immanuel Kants Schrift „Über Pädagogik“. Darin betont er die Notwendigkeit, das Kind zur Gesellschaftsfähigkeit zu erziehen, was eine gezielte Entfremdung von der Natur zugunsten rationaler Selbstbeherrschung impliziert. Das Beispiel des Stillsitzens in der Schule verweist auf diese Transformation des „natürlichen“ in ein gesellschaftsfähiges Subjekt. 10  In der Folge verschränkt sich Erziehung mit den Disziplinartechniken moderner Gesellschaften, wie Norbert Elias (1897–1990) sie in seiner Analyse des „Prozesses der Zivilisation“ beschreibt: Die Kontrolle des Körpers, die Regulierung von Affekten und die Internalisierung gesellschaftlicher Normen bilden demnach die Grundlage der modernen Subjektivität. 11  
 
        Als gesellschaftlich normiertes Handlungsfeld operiert Erziehung stets vor dem Hintergrund funktionaler Imperative, die sich geschlechtsspezifisch unterscheiden. Sie diszipliniert, vermittelt Werte und Rollenverständnisse und trägt so zur Stabilität sozialer Ordnung bei. Gesellschaftliche Machtverhältnisse strukturieren diese Prozesse: So nutzte das aufstrebende Bürgertum Erziehungspraktiken und deren schulische Institutionalisierung zur Reproduktion seiner kulturellen und ökonomischen Privilegien. Über Erziehung werden nicht nur Klassenpositionen, sondern auch Geschlechtervorstellungen vermittelt und abgesichert.
 
        Während Erziehung darauf abzielt, Individuen auf gesellschaftlich erwünschte Verhaltensweisen vorzubereiten, verweist Bildung auf die Möglichkeit der Überschreitung solcher Normierungen. Bildung meint – im emphatischen Sinne – den Prozess der Selbstbestimmung und reflexiven Aneignung von Welt und verkörpert dadurch die emanzipatorische Dimension der bürgerlichen Gesellschaft, das Ideal der Mündigkeit. Bildung ist insofern potenziell herrschaftskritisch und diente auch der Frauenbewegung dazu, jene (Geschlechter-)Ordnung infrage zu stellen.
 
        ERZIEHUNGSDISKURS
 
        Die vermeintliche weibliche Bestimmung als Hausfrau, Gattin und Mutter – alles Rollen im privaten Bereich – diente vielen Beiträgen im Erziehungsdiskurs als Fixstern. Das hängt eng mit der Trennung von öffentlicher und privater Sphäre in der bürgerlichen Gesellschaft zusammen. Während die Öffentlichkeit als (männlicher) Bereich von Vernunft, Politik und Arbeit galt, wurde Frauen die Verantwortung für die häuslich-moralische Ordnung zugewiesen. 12  Ein Blick auf die zeitgenössischen Strömungen des deutschen Idealismus, des Philanthropismus und der radikalen Aufklärung zeigt, wie vielstimmig die Diskussion über die Rolle der Frau in der Gesellschaft war. 
 
        Die Anhänger des deutschen Idealismus vertraten das Konzept der Geschlechterpolarität. In diesem Modell gelten Männer und Frauen als gleichwertig, aber wesensverschieden. Sie bilden die einander bedingenden Pole der Menschheit. Ein Anhänger dieser Idee war Kant, der seine täglichen Königsberger Spaziergänge einige Tage lang aussetzte, um sich voller Begeisterung mit Rousseaus „Émile“ zu beschäftigen. Kant sah die gesellschaftliche Bestimmung der Frau darin, das Haus zu verwalten und für unterhaltsame Gesellschaften zu sorgen. Damit war eine Überhöhung der Frau als reines Wesen verbunden, das Humanität im Privaten vermitteln sollte. 13  Diesem „Ideal“ stand die gesellschaftliche Realität mit fehlenden politischen und ökonomischen Rechten der Frau gegenüber. Innerhalb der patriarchalischen Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft war das jedoch kein Widerspruch. 
 
        Kants Überlegungen zur Mädchenerziehung waren konsequent auf die spätere gesellschaftliche Stellung der Frau ausgerichtet. Diese zielten daher primär auf das Praktische und umfassten die Anleitung zur Haushaltsführung. Dabei kritisierte Kant durchaus die Mädchenerziehung seiner Zeit, die „nur darauf gerichtet sei, deren Verhalten einem äußeren Verhaltenskodex anzupassen und sie zu einer Art wohlerzogener ‚Puppe‘ zu machen.“ 14  Im Gegensatz dazu sah er die Notwendigkeit, Mädchen erzieherisch zu befähigen, durch ihr Handeln zur Versittlichung der Gesellschaft beizutragen. Das führte jedoch nicht dazu, dass er sich für eine Institutionalisierung der Mädchenerziehung aussprach. Diese wollte er den Müttern überlassen, da es für eine professionelle Erziehung an Wissen über die weibliche Natur fehle. 15  
 
        Ähnlich rigide Geschlechtervorstellungen wurden im Philanthropismus vertreten. Zu den einflussreichen Vertretern dieser reformpädagogischen Bewegung zählen Joachim Heinrich Campe (1746–1818) und Christian Gotthilf Salzmann (1744–1811). Sie nahmen die Ideen Rousseaus auf und passten sie an die Lebensverhältnisse des deutschen Bürgertums an. Das zeigt sich eindrücklich in Campes spätaufklärerischer Schrift „Väterlicher Rath für meine Tochter“, die maßgeblich zur Etablierung des bürgerlichen Familienideals im 19. Jahrhundert beitrug. 16  Das von ihm in Briefform entwickelte Bildungsprogramm ist zwar an seine damals 15-jährige Tochter gerichtet, wendet sich jedoch an alle Töchter und Eltern aus bürgerlichem Stand. Aufbauend auf den Überlegungen Rousseaus entwickelte Campe ein Erziehungsprogramm für das deutsche Bürgertum, das der Bestimmung der Frau Rechnung tragen sollte. Als Mensch sei die Frau zu allem bestimmt, „was der allgemeine Beruf der Menschheit mit sich führt“, als Frau zu allem, „was das Weib dem Manne und der menschlichen und der bürgerlichen Gesellschaft sein soll“. Demzufolge hätten Frauen ihre Kräfte nur so weit auszubilden, wie es für ihre Aufgaben als „beglückende Gattinnen, bildende Mütter und weise Vorsteherinnen des innern Hauswesens“ notwendig sei. 17  
 
        Der Philanthrop Gotthilf Salzmann argumentierte in dieselbe Richtung. Demnach habe der Schöpfer die Frauen dazu bestimmt, „Freundinnen, Ratgeberinnen, Freudengeberinnen dem Manne, kluge Wirtinnen ihrem Hause, Erzieherinnen und Muster ihren Kindern zu sein.“ Anders als Campe sah er die Notwendigkeit spezieller Erziehungsanstalten, die damals noch äußerst selten waren, und die dazu dienen sollten, „das Weib zu veredeln“. 18  Deshalb entschloss sich Salzmann, die radikal-aufklärerische Schrift „A Vindication of the Rights of Women“ (1792) von Mary Wollstonecraft (1759–1797) bereits ein Jahr nach der englischen Erstveröffentlichung auf Deutsch herauszugeben. Darin forderte die Autorin in scharfer Auseinandersetzung mit Rousseaus „Émile“ die gleiche Erziehung für beide Geschlechter, da nur diese der Menschheit zu Freiheit und Glück verhelfe. 19  
 
        Nicht weniger radikal war die 1792 anonym publizierte Streitschrift „Die bürgerliche Verbesserung der Weiber“ von Theodor Gottlieb Hippel (1741–1796), die in der Tradition der radikalen Aufklärung steht. 20  In diesem Werk forderte der von der Französischen Revolution enttäuschte preußische Beamte die elementaren Menschen- und Bürgerrechte für Frauen ein. Die von Hippel angestrebte „bürgerliche Verbesserung der Weiber“ basierte auf einer bürgerlichen Erziehung und Bildung, die für ihn ein Mittel war, um die Frauen aus dem „häuslichen Zwinger und bürgerlichen Verließe“ zu befreien. Er betonte dabei, dass dies für beide „Hemisphären des menschlichen Geschlechts heilsam seyn werde“. 21  Angesichts des Widerspruchs zwischen den Idealen der Aufklärung und der faktischen Ausgrenzung von Frauen forderte Olympe de Gouges (1748–1793) in der „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ 1791 die vollständige rechtliche, politische und soziale Gleichstellung der Geschlechter. 22  
 
        In diesem Denken galten Bildung und Erziehung als Schlüssel zur weiblichen Emanzipation. Gemeinsam mit Wollstonecraft war Hippel der Ansicht, dass die Geschlechterunterschiede und die damit verbundenen Rollenzuschreibungen vor allem das Ergebnis von Erziehung sind. In der Konsequenz setzte er sich für den gemeinsamen Unterricht von Jungen und Mädchen bis zur Pubertät ein. Die aus Deutschland stammende jüdische Schriftstellerin Ester Gad (1767–1836) ging noch einen Schritt weiter: Gegen Campe gerichtet schrieb sie: „die Seele hat kein Geschlecht“. 23  Sie plädierte für ein allgemeines Recht auf Bildung, das nicht vom Geschlecht abhängig ist. Diese radikal-aufklärerischen Kritiken, bei denen es sich um Einzelpositionen handelte, führten Ende des 18. Jahrhunderts jedoch noch nicht zu einer praktischen Umsetzung. 
 
        BESCHRÄNKTE MÄDCHENBILDUNG
 
        Mit der Einführung der allgemeinen Schul- und Unterrichtspflicht in Preußen 1717 entstanden die ersten Volksschulen bzw. preußischen Elementarschulen, die allen Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren offenstanden. Hier wurde jedoch lediglich eine elementare Bildung in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen unter teils widrigen Umständen vermittelt. Die Einschulungsquote lag am Ende des Jahrhunderts in den meisten deutschen Ländern deutlich unter 50 Prozent. Weder gab es eine flächendeckende Unterrichtsversorgung, noch konnten alle Eltern das Schulgeld aufbringen; oft waren sie auch schlicht auf die hauswirtschaftliche Mitarbeit ihrer Kinder angewiesen. 24  Abgesehen davon war es für die oberen sozialen Schichten unvorstellbar, ihre Kinder gemeinsam mit Kindern aus den unteren Klassen zur Schule zu schicken. Der Adel und das Bürgertum hatten hingegen verschiedene Optionen für eine standesgemäße Bildung ihrer Söhne, beispielsweise Gelehrtenschulen, Gymnasien oder Kadettenanstalten. Für bürgerliche Töchter gab es lange Zeit keine entsprechenden Bildungseinrichtungen. Der Unterricht erfolgte, wenn der Geldbeutel es zuließ, zumeist privat durch Gouvernanten oder Hauslehrer. 
 
        Die Entwicklung höherer Mädchenschulen wurde im 19. Jahrhundert weitgehend dem privaten Engagement überlassen. So entstanden um 1800 zahlreiche private Schulen, die vom Bürgertum selbst ins Leben gerufen wurden. Damit reagierte es auf den Mangel an adäquater Bildung für Mädchen. In fast allen größeren deutschen Städten gab es sogenannte höhere Töchterschulen, an denen bürgerliche Mädchen bis zu einem Alter von etwa 15 Jahren vorwiegend in Sprachen und Religion unterrichtet wurden. 25  „Zu lernen gab’s da nicht viel“, berichtete die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm (1831–1919) rückblickend von ihrer Schulzeit. „Gemäß der Anschauung, die auch heute noch fortwirkt, dass der Zweck der weiblichen Erziehung nicht die Entwicklung der Intelligenz, sondern die des Gemüts sei, wurde uns Wissenswertes nur in den minimalsten Dosen verabreicht.“ 26  
 
        Um die Jahrhundertwende nahmen Pädagoginnen die Gestaltung der höheren Mädchenbildung selbst in die Hand. Caroline Rudolphi (1753–1811) und Betty Gleim (1781–1827) beteiligten sich mit längeren Schriften am Erziehungsdiskurs und gründeten eigene Schulen, in denen sie ihre reformpädagogischen Bildungsideen praktisch umsetzten. 27  Diese Einrichtungen richteten sich an bürgerliche Töchter, nicht zuletzt, weil Arbeiterfamilien das zu zahlende Schulgeld kaum aufbringen konnten. Gleichzeitig gab es eine Reihe von regionalen Industrieschulen für Mädchen aus verschiedenen Ständen. Der Fokus lag dort auf praktischen Fertigkeiten wie Nähen und Stricken, um die Schülerinnen auf eine eigenständige Erwerbstätigkeit vorzubereiten. Durch den Verkauf der dort hergestellten Produkte finanzierten Arbeiterkinder ihr Schulgeld. 28  Um 1800 existierten somit vielfältige, überwiegend vom Bürgertum getragene Schulprojekte, die dem eklatanten Mangel an intellektueller und beruflicher Bildung für Mädchen entgegenwirken sollten. An den grundlegenden Defiziten änderte das jedoch nur wenig.
 
        ERKÄMPFTE BILDUNGSRÄUME
 
        In der sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts konstituierenden Frauenbewegung galt Bildung von Anfang an als Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe und ökonomischen Selbstständigkeit von Frauen – und damit als Voraussetzung für ihre Emanzipation. Zwar stellte Louise Otto-Peters (1819–1895), eine der Begründerinnen der deutschen Frauenbewegung, die bürgerlichen Geschlechtervorstellungen nicht grundlegend infrage, aber in ihrer „Frauen-Zeitung“ forderte sie: „Das Recht, das Rein-Menschliche in uns in freier Entwicklung aller unserer Kräfte auszubilden, und das Recht der Mündigkeit und Selbstständigkeit im Staat.“ 29  Über Bildung sollten die Handlungsräume von Frauen erweitert werden.
 
        Nicht zuletzt unter dem Einfluss der Reformpädagogik von Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) und Friedrich Fröbel (1782–1852) avancierte Bildung zu einem zentralen Politikfeld der Frauenbewegung. Dabei beriefen sich deren Aktivistinnen auf das Konzept der „geistigen Mütterlichkeit“. Demnach tragen Frauen aufgrund ihrer „natürlichen“ Fürsorglichkeit eine besondere Verantwortung für das Wohl der Gesellschaft. Der Bezug auf eine weibliche Natur diente den Aktivistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung als Begründung, um neue Erwerbsfelder zu erschließen. Diese Emanzipationsstrategie erwies sich im sozialen und pädagogischen Bereich langfristig als erfolgreich, zementierte allerdings zugleich traditionelle Geschlechterrollen. 30  
 
        Im Zentrum der bildungspolitischen Forderungen der Frauenbewegung standen spätestens seit den 1880er Jahren der Zugang zum Abitur sowie der Lehrerinnenberuf, der für bürgerliche Frauen eine der wenigen standesgemäßen Erwerbsmöglichkeiten darstellte. Nicht zufällig rekrutierten sich einige der Führungsfiguren der Frauenbewegung aus diesem Berufsfeld. Eine wissenschaftlich fundierte Lehrerinnenausbildung existierte zu dieser Zeit jedoch nicht. Nach dem Besuch einer höheren Mädchenschule konnten junge Frauen ein zwei- bis dreijähriges Lehrerinnenseminar absolvieren, das sie lediglich zum Unterricht in Volksschulen oder unteren Klassen der höheren Mädchenschulen berechtigte. 31  Eine solche Anstalt war das Steybersche Institut mit angeschlossenem Lehrerinnenseminar in Leipzig, dessen Leitung nach dem Tod Ottilie von Steybers (1804–1870) von Helene Lange (1848–1930) übernommen wurde. Lange war Lehrerin und eine prägende Figur der bürgerlichen Frauenbewegung. 
 
        Gemeinsam mit fünf Mitstreiterinnen aus dem liberalen Bürgertum richtete Lange 1887 eine Petition an den preußischen Unterrichtsminister und das preußische Abgeordnetenhaus, in der sie eine wissenschaftliche Ausbildung für Lehrerinnen sowie einen größeren Einfluss derselben im Schulwesen forderten. In der später als „Gelbe Broschüre“ bekannt gewordenen Begleitschrift argumentierte Lange getreu der „geistigen Mütterlichkeit“. Demnach könnten Frauen „gar nicht durch Männer allein gebildet werden, es bedarf dazu aus vielen Gründen durchaus des erziehenden Fraueneinflusses“. 32  Diesen strategischen Rekurs auf die Geschlechterdifferenz nutzte Lange, um Frauen aus dem Bürgertum ein standesgemäßes Berufsfeld zu eröffnen. 
 
        In der Praxis realisierte Lange ihre Vorstellungen gemeinsam mit den Frauenrechtlerinnen Minna Cauer (1841–1922) und Franziska Tiburtius (1843–1927) durch die Gründung von Realkursen für Frauen, die am 10. Oktober 1889 in Berlin eröffnet wurden. Diese sollten Absolventinnen höherer Mädchenschulen eine allgemeine Bildungsgrundlage für praktische Berufe vermitteln. Als sich allmählich eine Öffnung der Universitäten abzeichnete, wandelte Lange die Realkurse 1893 in Gymnasialkurse um. Diese ermöglichten es Töchtern aus bürgerlichen Familien, als Externe die Abiturprüfungen abzulegen. 33  In vielen deutschen Städten entstanden ähnliche Einrichtungen. 34  
 
        Erst gegen Ende des Jahrhunderts begann eine ernstzunehmende staatliche Institutionalisierung der Mädchenbildung. Die Diskrepanz zwischen staatlichen und privaten Bildungsinitiativen blieb jedoch erheblich: So gab es um 1900 in Preußen 656 private, aber lediglich 213 öffentliche höhere Mädchenschulen. 35  Der Zugang zum Abitur und damit zum Universitätsstudium wurde Frauen in den deutschen Ländern erst ab 1900 schrittweise gestattet, zunächst in Baden. Zuvor war dies nur über Sondergenehmigungen möglich. Die preußische Mädchenschulreform von 1908 markierte einen vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklung und war das Ergebnis langjähriger Bemühungen der Frauenbewegung sowie liberaler Reformkräfte. Eine grundlegende Gleichstellung war damit jedoch nicht verbunden.
 
        SCHLUSS
 
        Das Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher Integration und Emanzipation des Individuums prägte auch den modernen Geschlechterdiskurs. Die Auseinandersetzung um die Erziehung der Frau wurde im 18. und 19. Jahrhundert zu einem zentralen politischen Schauplatz, an dem das Verhältnis der Frau zur Gesellschaft verhandelt wurde. Dabei eröffnete der Erziehungsdiskurs Raum für Gegenentwürfe. Pädagoginnen und Vertreterinnen der Frauenbewegung nutzten Bildung als Hebel weiblicher Selbstermächtigung. Mit dem strategischen Einsatz der „geistigen Mütterlichkeit“ forderten sie mehr Gleichberechtigung, indem sie an tradierte Geschlechterrollen anknüpften. Dieser Widerspruch ermöglichte Fortschritte innerhalb der bestehenden Ordnung, verfestigte aber zugleich klassische Rollenbilder.
 
        Diese historische Ambivalenz wirkt bis heute fort. Das Schul- und Erziehungswesen ist nach wie vor eine zentrale Institution zur Reproduktion sozialer Ungleichheit. So kann uns der historische Kampf um höhere Mädchenbildung daran erinnern, dass Fragen von Teilhabe, Gleichheit und Gerechtigkeit in der Bildungspolitik fortlaufend neu verhandelt werden müssen. 
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        ERZIEHUNG IN DER KRISE?
 
        Über strukturelle Gewalt, pädagogische Überforderung und die Rückkehr der bürgerlichen Kälte
 
          Nikolaus Meyer · Elke Alsago 
 
        Erziehung gehört zu den Grundtatsachen des menschlichen Lebens. Sie vollzieht sich unausweichlich in jeder Generationenbeziehung, überall dort, wo Erwachsene und Kinder in Interaktion treten. Der Erziehungswissenschaftler Klaus Prange betont, dass Erziehung kein Nebenschauplatz des Lebens ist, sondern in Pflege, Kommunikation und Alltagshandeln präsent ist. Kinder sind aufgrund ihrer Angewiesenheit immer schon in erzieherische Bezüge eingebunden. 01  Man kann daher nicht nicht erziehen. Jede Form der Einflussnahme – sei sie fürsorglich, partizipativ, autoritär oder gewaltförmig – ist Erziehung mit unterschiedlichen Zielsetzungen, Machtformen und Konsequenzen. Auch Praktiken der „schwarzen Pädagogik“ sind Erziehung, allerdings mit anderen Zielen und Folgen. 02  Erziehung ist somit nie neutral, sondern stets normativ gerahmt und wird durch gesellschaftliche Leitbilder sowie institutionelle Kontexte geprägt.
 
        Vor diesem Hintergrund beschreibt der Pädagoge Michael Winkler Erziehung als Praxis, in der ältere Generationen Jüngeren Räume eröffnen, um als freie Subjekte zu handeln, wobei gleichzeitig gesellschaftliche Entwicklungsprozesse im Blick behalten werden. Dieses Verständnis verweist auf den normativen Kern: Erziehung ist nicht nur ein faktisches Geschehen, sondern verfolgt auch ein Leitziel, das in Spannung zu den sozialen, institutionellen und kulturellen Bedingungen steht. Sie vollzieht sich sowohl explizit als auch funktional als doppelte Bewegung von Individualisierung und Sozialisation in kulturellen und sozialen Kontexten – nicht selten auch gegen den Eigensinn der Heranwachsenden. 03  In professionellen Kontexten, etwa in der Sozialen Arbeit, in Bildungseinrichtungen oder bei kulturellen Angeboten wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, genügt es daher nicht, Erziehung einfach laufen zu lassen. 04  Implizite Orientierungen müssen explizit gemacht werden. Welche Zielvorstellungen leiten das Handeln? In welchem institutionellen Rahmen findet es statt? Mit welchen Praktiken und auf welcher fachlichen Grundlage? Der technokratische Begriff der „Erziehungsmethoden“ greift hier zu kurz. 05  Angemessener ist es, von erzieherischen Praktiken, Haltungen und Orientierungen zu sprechen, die reflektiert, begründet und verantwortet sein müssen. 06  
 
        Dieser Punkt verweist auf eine grundlegende Einsicht, die bereits in Siegfried Bernfelds Klassiker „Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung“ 1929 beschrieben wurde: Erziehung ist nie grenzenlos verfügbar, sondern unterliegt sozialen, ökonomischen und institutionellen Bedingungen. 07  Bernfeld unterscheidet drei Dimensionen von Grenzen: die Erziehbarkeit des Kindes, die Person des Erziehers und die soziale Grenze. Letztere ist für ihn entscheidend: „Nicht die Pädagogik baut das Erziehungswesen, sondern die Politik.“ 08  Damit verschiebt sich der Blick von individuellen Fähigkeiten hin zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die pädagogisches Handeln ermöglichen oder beschränken. Der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Meseth betont, dass diese Begrenztheit nicht als Defizit, sondern als Bedingung pädagogischer Reflexion zu verstehen ist. Sie verpflichtet dazu, Ziele, Mittel sowie institutionelle und politische Voraussetzungen kritisch zu hinterfragen. 09  
 
        Der Erziehungswissenschaftler Arnd-Michael Nohl beschreibt Erziehung als Orientierungszumutung: Kinder und Jugendliche sind aufgefordert, sich mit Haltungen, Normen und Praktiken auseinanderzusetzen, die (noch) nicht die ihren sind – und erhalten zugleich die Möglichkeit, diese anzunehmen, zu transformieren oder zurückzuweisen. 10  Erziehung ist keine lineare Einwirkung, sondern ein dialektisches Geschehen. Die Erwachsenen verfolgen bestimmte Absichten, die Kinder haben ihren eigenen Willen. Beide treffen in einem Raum aufeinander, der von Macht geprägt ist, aber auch von Freiheit offen gehalten wird. Käte Meyer-Drawe zeigt, dass Macht in der Erziehung nicht nur in sichtbaren Maßnahmen erscheint, sondern sich in die körperlichen und praktischen Gewohnheiten der Kinder einschreibt und so ihren Blick auf die Welt und auf sich selbst mitprägt. 11  Damit wird deutlich: Der Eigensinn von Kindern entsteht nicht in einem machtfreien Raum, sondern in der Auseinandersetzung mit Macht. Der Soziologe Pierre Bourdieu bezeichnet dies als „List der pädagogischen Vernunft“: 12  Gesellschaftliche Erwartungen setzen sich in habituellen Praktiken fest und wirken dadurch besonders nachhaltig. Zugleich eröffnen sie aber auch Spielräume, in denen Aneignung, Umdeutung oder Widerstand möglich bleiben. 13  
 
        Dieses Spannungsverhältnis von Macht und Freiheit wurde historisch immer wieder reflektiert. Immanuel Kants berühmte Frage „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ markiert bis heute ein grundlegendes Dilemma. 14  In der Sozialen Arbeit, verstanden als Einheit von Sozialpädagogik und Sozialarbeit, besteht seit Langem Konsens darüber, dass Erziehung nicht auf Disziplinierung, sondern auf die Stärkung von Subjektivität abzielen muss. Der Pädagoge Hans Thiersch hat dies in seinem Konzept der Lebensweltorientierung festgehalten: Erziehung soll die Eigenlogik von Alltagswirklichkeiten anerkennen und zugleich Perspektiven für die Lebensbewältigung eröffnen. Daraus ergeben sich Struktur- und Handlungsmaximen wie Alltagsnähe, Partizipation, Prävention und Integration, die auch in der institutionellen Erziehung unverzichtbar sind – stets vor dem Hintergrund sozialer Gerechtigkeit, Solidarität und demokratischer Kultur. 15  
 
        Gerade diese Grundlagen sind heute bedroht. Strukturelle Defizite, Personalmangel und fehlende Reflexionsräume haben zur Folge, dass Erziehung ihren relationalen, orientierenden und schützenden Charakter zunehmend verliert. 16  Sie reduziert sich auf Routinen von Aufsicht, Disziplinierung und Konfliktmanagement. Die programmatisch formulierten normativen Versprechen von Autonomie, Teilhabe und Anerkennung bleiben zwar rhetorisch bestehen, werden in der Praxis jedoch systematisch unterlaufen. Hier setzt der vom Pädagogen Andreas Gruschka in den 1980er Jahren mit Bezug auf Theodor W. Adorno geprägte Begriff der „bürgerlichen Kälte“ an: Er steht nicht für individuelle Gefühllosigkeit, sondern für eine institutionell erzeugte Indifferenz, die aus Überforderung entsteht und zur professionellen Routine wird. 17  Gerät das einzelne Kind oder der einzelne Jugendliche aus dem Blick, verkehrt sich Erziehung – selbst wenn sie gut gemeint ist – in eine Zumutung. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden drei Leitfragen diskutiert: Wie wirken sich strukturelle Bedingungen auf verletzendes Verhalten und Gewalt in pädagogischen Institutionen aus? Wie beeinflussen normative Erwartungen, Machtpraktiken und institutionelle Routinen einander? Und was bedeutet es, wenn pädagogische Verantwortung zersplittert und Erziehung als soziale Praxis ihren ethischen Kern verliert? 
 
        VERLETZENDES VERHALTEN ALS STRUKTURPHÄNOMEN
 
        Die nachfolgenden Auswertungen basieren auf einer bundesweiten Online-Erhebung, die im Herbst 2024 unter Beschäftigten im Bereich der Sozialen Arbeit erhoben wurde. Ziel war es, verletzendes Verhalten in verschiedenen Handlungsfeldern zu erfassen und die entsprechenden strukturellen Bedingungen sichtbar zu machen. Der Fragebogen wurde über Multiplikator:innen in Fachverbänden, Gewerkschaften und Hochschulen verbreitet und richtete sich an Fachkräfte in (sozial-)pädagogischen, betreuenden und begleitenden Kontexten. Insgesamt nahmen über 6300 Personen teil. Für die Analyse wurden fünf Arbeitsfelder ausgewählt, in denen (sozial-)pädagogische Arbeit im Rahmen einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe geleistet wird: Kindertagesstätten, stationäre Jugendhilfe, offene Kinder- und Jugendarbeit, Soziale Arbeit im Kontext Schule sowie Soziale Arbeit bei Behinderung. 18  
 
        Die Ergebnisse zeigen: Gewalt und verletzendes Verhalten sind keine Randphänomene, sondern gehören im professionellen Feld zum Alltag. Dabei geht es nicht nur um Übergriffe zwischen Adressat:innen, sondern auch um Gewalt gegenüber Fachkräften sowie um Grenzverletzungen, die von den Fachkräften selbst ausgehen. In allen Arbeitsfeldern zeigt sich eine enge Verschränkung zwischen personaler Überforderung und struktureller Dysfunktion.
 
        Auffällig ist: Das Verhalten von Kindern und Jugendlichen wird häufig als verletzend empfunden – selbst dann, wenn es entwicklungspsychologisch erklärbar ist oder Ausdruck von Hilf- und Orientierungslosigkeit, also sozialpädagogisch einzuordnen wäre. Beschäftigte berichten etwa von Beleidigungen, Herabsetzungen oder körperlichen Übergriffen, für deren Bearbeitung sie keine Zeit finden oder für die ihnen die professionelle Begleitung oder die passende Qualifikation fehlt. 19  In dieser Situation wird der pädagogische Auftrag zur Erziehung zur Zumutung: Die Fähigkeit zum Beobachten, Einordnen und Verstehen – die für eine Erziehung zur Freiheit zentral ist – ist oft nicht gegeben oder institutionell nicht abgesichert. Wo die Kompetenz zur Deutung fehlt, nicht gefördert wird oder der institutionelle Rahmen dem entgegensteht, kann kindliches Verhalten schnell als Provokation oder Regelverstoß interpretiert werden. Erziehung reduziert sich dann auf Kontrolle, Reaktion und Abwehr statt auf Unterstützung, Orientierung und Aushandlung.
 
        In Kindertagesstätten berichten mehr als 80 Prozent der Befragten von psychischer Gewalt unter Kindern. Gleichzeitig geben die befragten Fachkräfte häufig an, selbst psychisch verletzt worden zu sein – etwa durch Kinder oder Eltern (74 Prozent) oder durch Kolleg:innen sowie Leitungspersonen (62 Prozent). Mehr als 39 Prozent wurden bereits von Adressat:innen und 15 Prozent von Kolleg:innen körperlich angegriffen. 20  Diese Erfahrungen stehen im Kontext einer hohen Arbeitsbelastung: Zwei Drittel der Befragten geben an, regelmäßig Überstunden zu leisten, und jede fünfte Person arbeitet wöchentlich mehr als fünf Stunden unbezahlt. 21  Für pädagogische Reflexion, Supervision oder dialogische Erziehungsarbeit bleibt kaum Zeit. Durch diese Reduzierung auf Routinen geht das verloren, was der Philosoph Martin Buber als Kern einer dialogischen Haltung bezeichnet: die Begegnung im Modus des „Ich-Du“, bei der das Gegenüber nicht als Fall oder Objekt, sondern als Person erscheint, die ernst genommen wird. 22  Wo diese dialogische Arbeit nicht mehr möglich ist, gerät Erziehung in Gefahr, zu einem bloß administrativen Ich-Es-Verhältnis zu verflachen – und damit ihre substanzielle Orientierung an Beziehung und Gegenseitigkeit zu verlieren.
 
        Auch in der stationären Jugendhilfe ist das Ausmaß erlebter Gewalt hoch: 94 Prozent der Befragten berichten von psychischer Gewalt unter Jugendlichen, über 60 Prozent waren selbst Opfer physischer Übergriffe. Auffällig ist zudem die Häufung sexualisierter Gewalt – sowohl unter Jugendlichen als auch gegenüber Fachkräften. 23  Gleichzeitig sind die institutionellen Bedingungen angespannt. Viele Einrichtungen leiden unter Personalmangel, hoher Fluktuation, chronischer Überforderung sowie einer mangelnden partizipativen Kultur. 24  Oft existieren pädagogische Konzepte nur auf dem Papier und werden im Alltag kaum umgesetzt. 
 
        In der offenen Kinder- und Jugendarbeit klagen viele Beschäftigte über einen brüchigen Arbeitsalltag: einem von ständigen Unterbrechungen, unklaren Zuständigkeiten und strukturellen Instabilitäten geprägten Setting, in dem verlässliche pädagogische Beziehungen und gemeinsam getragene Orientierungen nur schwer herzustellen sind. 25  Gewalt geht hier nicht nur von Besucher:innen, sondern auch von Beschäftigten aus. Häufig fehlen abgestimmte Konzepte sowie gemeinsam geteilte erzieherische Orientierungen. Multiprofessionelle Teams mit unterschiedlichen Qualifikationen arbeiten ohne klare Rollenverteilung zusammen, was zu Unsicherheiten, Rollenkonflikten und Verantwortungsdiffusion führt. 
 
        Ein differenziertes Bild zeigt sich im Kontext Schule: In den Bereichen Schulsozialarbeit, Schulbegleitung und Ganztagsbetreuung berichtet jeweils eine Mehrheit von psychischer Gewalt unter Schüler:innen. Mehr als jede:r zweite Beschäftigte wurde selbst Opfer psychischer Gewalt. Auch hier berichten die Beschäftigten, dass ihnen sowohl Zeit als auch fachliche Begleitung für eine reflexive Auseinandersetzung mit den erlebten Situationen fehlen. Während Schulsozialarbeiter:innen vergleichsweise gut angebunden sind, fehlen den meist fachlich nicht vorgebildeten Schulbegleiter:innen häufig kollegiale Unterstützung, Fortbildung und Supervision – obwohl sie in hochkomplexe erzieherische Prozesse eingebunden sind. 26  
 
        In der Sozialen Arbeit bei Behinderung wird ein besonders hohes Maß an körperlicher Gewalt verzeichnet: Zwei Drittel der befragten Beschäftigten geben an, regelmäßig mit herausfordernden Verhaltensweisen konfrontiert zu sein, die zu Verletzungen führen können. Psychische Gewalt, beispielsweise in Form von abwertender Kommunikation oder fehlendem Respekt, wird sowohl unter Kolleg:innen als auch durch Leitungskräfte thematisiert. 27  Die strukturellen Probleme ähneln denen anderer Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit: fehlende Qualifikation, hohe Fluktuation, geringe Bezahlung und die weitgehende Abwesenheit verbindlicher pädagogischer Standards. 28  Besonders gravierend ist, dass selbst bei offensichtlichen Grenzverletzungen die erforderlichen institutionellen Konsequenzen, wie beispielsweise regelhafte Aufarbeitungsprozesse, oft ausbleiben. 29  
 
        Über alle Arbeitsfelder hinweg zeigt sich ein konsistentes Muster: Verletzendes Verhalten tritt dort gehäuft auf, wo Schutzkonzepte nicht greifen, Zuständigkeiten unklar sind und pädagogische Reflexion nicht möglich ist. Die strukturellen Bedingungen – Zeitdruck, Personalmangel, mangelnde Supervision und fehlende Qualifikation – schaffen ein Milieu, in dem institutionelle Erziehung von ihrem relationalen, orientierenden und dialogischen Anspruch abgekoppelt wird. Statt ein kooperatives Geschehen zwischen Subjekten zu sein, wird Erziehung zur verwaltenden Reaktion auf Störungen – zum administrierten Aushalten statt zum reflexiv gestalteten Aushandeln. 30  
 
        VERLETZENDES VERHALTEN ALS AUSDRUCK BÜRGERLICHER KÄLTE
 
        Gewalt und verletzendes Verhalten in pädagogischen Institutionen sind also keine Ausnahmeerscheinungen, sondern Ausdruck eines strukturellen Ungleichgewichts zwischen Anspruch und Praxis. Sie treten in allen untersuchten Arbeitsfeldern auf – mit unterschiedlichen Intensitäten, aber vergleichbaren Mechanismen. Entscheidend ist nicht nur die Häufung der Vorfälle, sondern die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird: Gewalt erscheint nicht als Bruch pädagogischer Ordnung, sondern als erwartbarer Bestandteil eines Alltags, in dem kaum Zeit für kritische Reflexion bleibt. 31  
 
        In seiner Rekonstruktion des Begriffs der „bürgerlichen Kälte“ hat Andreas Gruschka gezeigt, dass es sich dabei nicht um individuelle Gefühlskälte handelt, sondern um eine habituell gelernte und institutionell gestützte Indifferenz gegenüber den Widersprüchen pädagogischer Praxis. 32  Pädagogische Ideale wie die Allgemeinheit der Bildung, Gerechtigkeit, Mündigkeit oder Solidarität bleiben zwar sprachlich präsent, verlieren jedoch ihren praktischen Gehalt, sobald institutionelle Routinen dominieren. Bereits 1987 beschrieben Rainer Bremer und Andreas Gruschka diese rhetorische Deckung: Ideale bestehen fort, ohne die Praxis tatsächlich zu steuern – die Sprache der Erziehung bleibt, während ihre Substanz entleert wird. 33  
 
        Laut Gruschka eignen sich Beschäftigte in solchen Situationen bestimmte Reaktionsweisen an: von der fraglosen Übernahme widersprüchlicher Praxis über deren Verdrängung bis hin zur reflektierten Hinnahme oder zum Protest. All diesen Modi ist gemeinsam, dass sie dabei helfen, Widerspruchserfahrungen zu ertragen, ohne das System grundsätzlich infrage zu stellen. So entsteht ein professioneller Habitus, der dabei hilft, den Alltag zu bewältigen; strukturelle Probleme werden jedoch individualisiert. Verantwortung für Missstände wird personalisiert und Überforderung moralisiert – Fachkräfte erleben sich als unzulänglich, obwohl sie strukturell alleingelassen werden. 34  
 
        Die statistischen Daten zu den Arbeitsbedingungen und zu verletzendem Verhalten zeigen zwei spezifische Erscheinungsformen dieser semantischen Entleerung, die an Gruschkas Konzept anschließen, aber darüber hinausgehen: Camouflage und Zynismus. 35  
 
         Camouflage: Einrichtungen präsentieren Konzepte, etwa Schutzkonzepte, Partizipationsleitlinien oder Ethikkodizes, ohne die Bedingungen für ihre Umsetzung zu schaffen. In einer Gruppendiskussion beschreibt eine Leitungskraft, dass das Schutzkonzept „in der Schublade liegt“, da es „im Alltag sowieso nicht umsetzbar“ sei. Auf Webseiten und in Leitbildern wird Partizipation hervorgehoben, im Alltag bleibt dafür jedoch weder Zeit noch Struktur. Gerade diese Diskrepanz zwischen Programmatik und Praxis stabilisiert die Kälte, denn sie erzeugt die Illusion pädagogischer Substanz, wo faktisch nur Rhetorik bleibt. 
 
         Zynismus: Wo die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit offenkundig wird, reagieren die Beschäftigten mit ironischer Brechung. So spricht eine Mitarbeiterin einer Wohngruppe in einer Gruppendiskussion von einer „demokratischen Einrichtung mit Türcode und Ausgangsverbot“. Begriffe wie „Kindeswohl“ oder „Teilhabe“ werden zwar weiterhin verwendet, jedoch nur noch als leere Chiffren und nicht mehr als pädagogische Orientierungen. 
 
        Diese Formen sind nicht nur individuelle Abwehrstrategien, sondern Ausdruck eines institutionellen Habitus. Sie zeigen, wie sich bürgerliche Kälte als stillschweigende Norm reproduziert: durch Sprache, die ihren Gehalt verliert, durch Routinen, die Widerspruchserfahrungen neutralisieren, und durch eine Kultur, die strukturelle Missstände in individuelles Scheitern übersetzt. Dadurch wird Erziehung – verstanden als dialogische, relationale und auf Eigensinn und Lebenswelt bezogene Praxis – entkernt. Was bleibt, ist eine Verwaltung des Sozialen, die verletzendes Verhalten nicht nur hinnimmt, sondern strukturell hervorbringt. 
 
        KRISE DER ERZIEHUNG ALS POLITISCHE HERAUSFORDERUNG
 
        Erziehung ist ein intentionaler, normativ gerahmter und somit konfliktträchtiger Prozess. Einerseits soll sie Freiheit ermöglichen, andererseits steht sie unter institutionellen Spannungen. In ihrer doppelten Bewegung zwischen Orientierung und Subjektivierung, Unterstützung und Disziplinierung wird sie zu einem machtgesättigten Geschehen, das nur unter verlässlichen Rahmenbedingungen – Zeit, Beziehung, Reflexion und Verantwortung – gelingen kann. Dabei bewegt sich Erziehung stets im Spannungsfeld von individuellem Eigensinn und gesellschaftlichen Erwartungen. Sie muss die subjektive Entwicklung ernst nehmen und zugleich solidarische Bezüge eröffnen, die das Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft ermöglichen. 36  
 
        Genau diese Voraussetzungen entfallen im institutionellen Kontext von Erziehung zunehmend. In Kindertagesstätten, in der stationären Jugendhilfe oder in der Sozialen Arbeit bei Behinderung verformt sich Erziehung zu verwalteter Routine: Sie ist fragmentiert, von Kontrolle, Aufsicht und Reaktivität geprägt. Zurück bleibt eine Zersplitterung der Institution – für Kinder und Jugendliche ebenso wie für die Beschäftigten. Sie geraten in einen Zustand, den Gruschka als Kälte beschreibt: eine habitualisierte, moralisch codierte Indifferenz gegenüber Eigensinn und Lebenswelt der ihnen Anvertrauten. Damit ist keine Böswilligkeit gemeint, sondern eine Überlebensstrategie im Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
 
        Unter solchen Bedingungen verschiebt sich die Zielrichtung von Erziehung: An die Stelle von Autonomie, Teilhabe und Anerkennung treten Funktionieren, Anpassung und administrative Bearbeitung. Der Begriff bleibt zwar bestehen, bezeichnet jedoch keine reflektierte Praxis mehr, sondern das Ergebnis von Standardisierung und institutioneller Normierung – rhetorisch überdeckt durch Konzepte, Leitbilder und Ethikkodizes, deren Umsetzung systematisch verhindert wird. 
 
        Die pädagogischen Arbeitsfelder reproduzieren damit strukturell verletzendes Verhalten – nicht, weil die Beschäftigten versagen, sondern weil Erziehung unter Bedingungen stattfindet, die das Erreichen ihrer erklärten Ziele unmöglich machen. Doch was heißt hier „Erreichen“? Wenn sich die normativen Bezugspunkte verschieben – von Beziehung zu Steuerung, von Deutung zu Kontrolle und von Orientierung zu Resultaten – dann gerät nicht nur das Wie, sondern auch das Wozu von Erziehung aus dem Blick. Genau darin liegt die Brisanz: Die Krise der Erziehung ist nicht nur eine (sozial-)pädagogische, sondern eine gesellschaftliche Herausforderung – eine Krise des Sozialen, des Öffentlichen und der demokratischen Verantwortung.
 
        In einer Gesellschaft, die zunehmend auf Effizienz, Funktionalität und administrative Steuerung ausgerichtet ist, droht Erziehung auf ihre technische Seite reduziert zu werden – als Maßnahme, nicht als dialogisches Geschehen. Wenn Erziehung jedoch einen Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft leisten soll, ist eine Repolitisierung notwendig – nicht in Form weiterer Steuerungsvorgaben, sondern als Verständigungsprozess darüber, was Erziehung in einer Demokratie leisten soll. Nur wenn die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass pädagogisches Handeln wieder an normative Ziele geknüpft werden kann, trägt Erziehung zur Ermöglichung von Subjektwerdung, Teilhabe, Verantwortung und Solidarität bei. Das bedeutet: Es braucht Zeit für bewusste Erziehung und Beziehungsbildung sowie für eine kooperative Erziehungsgemeinschaft mit den Eltern. Erziehung sollte sich an den konkreten Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen orientieren und nicht an abstrakten Modellen oder standardisierten Abläufen. Es bedarf verbindlicher Schutzkonzepte, klarer Rollenverteilung und verlässlicher, professioneller Rahmenbedingungen wie Supervision und Fortbildung. Darüber hinaus sind institutionalisierte Reflexionsräume wichtig, in denen Anspruch und Alltag reflektiert werden – nicht als individuelle Schwäche, sondern als notwendige professionelle Anforderung. 
 
        Die Repolitisierung erfordert nicht nur strukturelle Investitionen, sondern auch eine gesellschaftliche Verständigung: Was soll Erziehung heute leisten und welche Bedingungen sind für ihr Gelingen unverzichtbar? Eine demokratische Gesellschaft, die ihre Zukunftsfähigkeit sichern will, muss diese Frage öffentlich diskutieren und sich entscheiden, ob sie Erziehung weiterhin funktionalisiert oder endlich ermöglicht. 
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        BEFÄHIGEN UND BÄNDIGEN
 
        Schule, Jugend und die Erziehung zur Demokratie nach 1968
 
          Phillip Wagner 
 
        Ob mit einer „Verfassungsviertelstunde“, einem „Wahlfach Mitbestimmung“ oder einem Gesamtkonzept für die „Demokratieerziehung“: Wie die Schulen auf den Aufstieg des Populismus und die vermeintliche Krise der Demokratie reagieren sollen, ist umstritten. 01  Überraschend ist jedoch, dass in weiten Teilen der Öffentlichkeit Einigkeit darüber herrscht, dass man zu demokratischen Einstellungen und Fertigkeiten anleiten müsse, um die freiheitliche Grundordnung zu bewahren. Doch wie ist dieses Paradigma historisch entstanden? 
 
        Im Folgenden wird die Geschichte der Regulierung demokratischen Denkens und Handelns in der Bundesrepublik Deutschland in groben Zügen nachgezeichnet. Dabei geht es weniger um die Debatten in der Weimarer Republik oder der frühen Bundesrepublik, sondern vielmehr um die Frage, wie junge Menschen nach der Chiffre „1968“ vor allem durch den sozial- und politikwissenschaftlichen Unterricht zu demokratischem Denken und Handeln erzogen werden sollten.
 
        Die Deutung der bundesdeutschen Demokratie- und Erziehungsgeschichte nach 1968 ist unklar: Einerseits wird argumentiert, dass Schulen in den 1960er und 1970er Jahren eine wichtige Rolle dabei spielten, demokratisches Denken und Handeln bei jungen Menschen einzuüben. In diesen Arbeiten wird aufgezeigt, wie der Jugendprotest um 1968 zur Abschaffung der Zensur von Schülerzeitungen, zur Einrichtung von Schülervertretungen und zum Ausbau des Sozialkunde- und Politikunterrichts beitrug. 02  Andererseits verdeutlicht die historische Forschung, dass zur selben Zeit die Humanwissenschaften, darunter Ökonomie, Soziologie, Psychologie und Pädagogik, immer neue Konzepte zur Konditionierung von Denken und Verhalten entwickelten, die breit in der Bildungspolitik debattiert wurden. Diese Debatten halfen, den Gedanken einer Formbarkeit der kognitiven Entwicklung zu stärken. 03  
 
        In diesem Beitrag wird der Versuch unternommen, den Deutungswiderspruch zu überwinden. Die These lautet: In der bundesdeutschen Demokratie waren nach 1968 Befreiungsansprüche untrennbar mit Kontrollimperativen verbunden. Politik und Wissenschaft waren der Ansicht, Jugendliche durch die Rezeption humanwissenschaftlicher Theorien gezielt zu demokratischem Denken und Handeln anleiten zu können. Ihre Initiativen zur Steuerung der kognitiven und habituellen Grundlagen der Demokratie blieben jedoch stets umstritten und riefen Gegenbewegungen hervor.
 
        Zunächst wird die Debatte um die Lenkung von Emanzipation in sozialdemokratischen und linksliberalen Kreisen im Jahrzehnt nach 1968 beleuchtet. Anschließend wird aufgezeigt, wie liberalkonservative und linksliberale Kräfte in den 1970er und 1980er Jahren versuchten, ein demokratisch-moralisches Denken zu fördern. Abschließend wird die Frage diskutiert, warum im Jahrzehnt nach der deutschen Wiedervereinigung das Konzept der Selbstoptimierung demokratischer „Kompetenzen“ in die Klassenzimmer Einzug hielt. Im Mittelpunkt dieser Diskussion stehen die bundesdeutschen Entwicklungen, ergänzend kommen Entwicklungen aus den Bundesländern dazu.
 
        Doch was bedeutet demokratische Erziehung? Aus der Perspektive der poststrukturalistischen Demokratietheorie betrachte ich einerseits die Versuche von Staat, Politik und Wissenschaft, demokratische Einstellungen und Handlungsformen planvoll bei Jugendlichen hervorzubringen. Andererseits untersuche ich die eigensinnige Aneignung dieser Maßnahmen in der Gesellschaft. 04  Wie wollten Kultusministerien und Sozialwissenschaften die Jugend zu einem historisch veränderlichen Verständnis von Demokratie erziehen? Wie reagierten die verschiedenen Gruppen auf diese Imperative? Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen dabei gesellschaftliche Kontroversen und nicht die Aneignungen in den Klassenzimmern. 05  
 
        ZUR EMANZIPATION ANLEITEN
 
        Die Debatte um demokratische Erziehung begann nicht erst in den 1960er Jahren. Bereits in der Weimarer Republik versuchten liberale und sozialdemokratische Politiker und Pädagogen durch die Einführung von Schülerräten und die Konzeption einer Staatsbürgerkunde, die Jugend – letztlich erfolglos – auf die fragile Demokratie auszurichten. 06  Nach dem Ende des Nationalsozialismus strengten vor allem US-amerikanische Besatzungsoffiziere gemeinsam mit deutschen Fachleuten die sogenannte Reeducation der Heranwachsenden an. Auch wenn viele ihrer ambitionierten Pläne scheiterten, gaben sie der Debatte um Schule, Jugend und Demokratie vielfältige Impulse und trugen dazu bei, dass unter Politikern und Fachleuten die Erwartungen an die demokratische Aufgabe der Schule in den 1950er Jahren stiegen. 07  
 
        Als Reaktion auf den Systemwettstreit mit der DDR und die Debatte über die Nachwirkungen des Nationalsozialismus setzten Politik und Wissenschaft ab den späten 1950er Jahren das Schulfach Gemeinschaftskunde durch. Einerseits sollte vor allem den Jugendlichen an Gymnasien politisches Wissen vermittelt und eine demokratische Haltung eingeprägt werden, und sie sollten die Gelegenheit erhalten, sich in Schülermitverwaltungen und Schülerzeitungsredaktionen zu engagieren. Andererseits steckte die Bildungspolitik die Grenzen des Demokratischen deutlich ab, denn es ging ihr stets darum, die fragil erscheinenden Institutionen der Bundesrepublik primär gegenüber dem Kommunismus zu verteidigen.
 
        Widersprüchliche Entwicklungen kennzeichneten auch die 1960er und frühen 1970er Jahre: Auf der einen Seite kamen aus der Jugend, aber auch aus Wissenschaft und Politik immer mehr Stimmen, die eine konsequentere Erziehung zur Demokratie forderten. Schülerinnen und Schüler, insbesondere an Gymnasien, kommentierten zunehmend unangepasst die Politik, forderten Mitsprache und setzten sich für eine Demokratisierung der Schule ein. Aus dem Jugendprotest um 1968 entstanden schließlich antiautoritäre, kommunistische und christdemokratische Schülerbewegungen. 08  Parallel dazu forderten Sozialwissenschaftler und Pädagogen, Jugendliche umfassender als bisher zur Teilnahme an gesellschaftlichen Konflikten und sogar zur Befreiung von Herrschaftsverhältnissen anzuleiten. So appellierte etwa der prominente Erziehungswissenschaftler Hans-Jochen Gamm für eine „kritische Schule“, die die „Emanzipation von Schülern und Lehrern“ ermöglichen solle. 09  
 
        Auf der anderen Seite versuchten Wissenschaft und Politik, demokratisches Denken und Handeln stärker als bisher zu kontrollieren. Während der 1960er Jahre verfielen große Teile der westdeutschen Öffentlichkeit in eine regelrechte „Planungseuphorie“, glaubten sie doch, Wirtschaft und Gesellschaft mithilfe der Sozialwissenschaften steuern zu können. 10  In der Erziehungswissenschaft erlebten nun behavioristische Curriculum- und Lernzieltheorien eine Blütezeit, da sie versprachen, die kognitive Entwicklung effizient steuern zu können. Ebenso hatte die Gruppendynamik Konjunktur, die das Ziel verfolgte, die Mitglieder einer Gruppe zur gegenseitigen Kontrolle ihres Verhaltens und zur Aufdeckung von Herrschaftsbeziehungen anzuleiten. 11  Lehrplanautoren, Verwaltungsbeamte und Sozialwissenschaftler griffen diese Ideen auf und versuchten, durch die Aufstellung lernzielorientierter Curricula und gruppendynamischer Lernarrangements demokratisches Denken und Handeln gezielt hervorzubringen.
 
        Vor allem in den sozialliberal regierten Bundesländern fanden diese ambivalenten Entwicklungen Niederschlag. Die Regierungen dieser Bundesländer beabsichtigten, die Jugend zur Konflikt- und Kritikfähigkeit, ja sogar zur Emanzipation zu erziehen. Hessen und Nordrhein-Westfalen waren in diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben, wo mit den SPD-Politikern Ludwig von Friedeburg und Jürgen Girgensohn zwei Exponenten des linken Parteiflügels die Kultusministerien zu Beginn der 1970er Jahre leiteten. 12  Diese Politiker glaubten, Jugendliche durch die Reform der Lehrpläne zu einer engagierten und kritischen Teilhabe an der Demokratie zu befähigen. Unter Friedeburg schuf das hessische Kultusministerium 1972 Rahmenrichtlinien für das neue Fach Gesellschaftslehre. Dieses sollte die Jugendlichen für die „Selbst- und Mitbestimmung“, die „kritische Informationsverarbeitung“ und die „Sicherung und Erweiterung demokratischer Verhältnisse“ sensibilisieren und zu einer „kritischen Loyalität“ mit der Bundesrepublik bewegen. 13  Parallel dazu entwickelte Girgensohns Haus Richtlinien für das neue Fach Politik, die 1973 in Kraft traten. Unter dem Motto der „Emanzipation“ sollten Jugendliche demnach in die Lage versetzt werden, „Normen und Wertvorstellungen kritisch zu überprüfen“, ihre „Chancen auf Einflussnahme auf gesellschaftliche Vorgänge“ zu erweitern und sich an der demokratischen „Austragung von Konflikten“ zu beteiligen. 14  Es greift jedoch zu kurz, diese Maßnahmen nur als Initiativen zur Befreiung der Jugendlichen zu sehen. Schließlich wollten Friedeburg und Girgensohn die Jugendlichen minutiös zu dem von ihnen gewünschten Verhalten führen. Zwar nahmen sich die beiden immer wieder rhetorisch zurück, doch rezipierten sie breit die behavioristischen Curriculumtheorien ihrer Zeit und strukturierten ihre Lehrpläne deswegen entlang von Lernzielkatalogen. Diese suggerierten, eine planmäßige „Veränderung von Bewusstseinsinhalten, Einstellungen und Verhaltensweisen“ bewirken zu können. 15  
 
        EINHEGEN UND KONTROLLIEREN
 
        Liberale und Konservative interpretierten die Umbrüche nach 1968 dagegen als einen Verfall der Werte. Ihrer Meinung nach hatten der Jugendprotest, die sozialliberale Reformpolitik und die Entstehung alternativer Bewegungen zu einer Krise verbindlicher Normen geführt. Deshalb lancierte die CDU gemeinsam mit liberalkonservativen Intellektuellen und Elternvereinen in Hessen und Nordrhein-Westfalen beispielsweise erfolgreiche Kampagnen gegen die sozialliberale Reform der politik- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer. 16  
 
        Liberale Konservative versuchten, die Jugendlichen auf einen demokratischen Wertekanon festzulegen. So entwarfen Sozialwissenschaftler im Auftrag der Unionskultusminister eine Programmschrift, die bald scherzhaft als die „Gelbe Bibel“ bekannt wurde. In dieser Schrift argumentierten sie, dass der Unterricht zu einem Urteilsvermögen erziehen sollte, das sich an den „Grundwerten“ der Verfassung zu orientieren habe, zu denen sie die „Menschenwürde“, die „Grundrechte“ und das zwischen „Individualität“ und „Sozialität“ changierende „Menschenbild“ des Grundgesetzes zählten. 17  Diese Ideen blieben nicht auf dem Papier, sondern prägten die Bildungspolitik in den unionsregierten Bundesländern. So berief die rheinland-pfälzische CDU-Kultusministerin Hanna-Renate Laurien mit Bernhard Sutor einen der Autoren der „Gelben Bibel“ in ihre Lehrplankommission, der die Grundwerteorientierung in das Curriculum für das Fach Sozialkunde in der Sekundarstufe I integrierte. 18  
 
        Demgegenüber wollten Konservative vermeintlich bedrohte Werte wiederaufrichten, um einem angeblich krisenhaften Pluralismus deutlichere Grenzen zu setzen. Im Schatten der linksterroristischen Anschläge durch die „Rote Armee Fraktion“ (RAF) während des „Deutschen Herbstes“ 1977 riefen die Organisatoren der „Mut zur Erziehung“-Tagung von 1978 die Bundesrepublik dazu auf, ihr eigenes Wertesystem offensiv zu verteidigen und die „Tugenden des Fleißes, der Disziplin und der Ordnung“ wieder zur Grundlage der demokratischen Erziehung zu machen. 19  Konservative Kräfte innerhalb der Union knüpften an die Ideen dieser Tagung an. So reformierten die baden-württembergischen CDU-Kultusminister Roman Herzog und Gerhard Mayer-Vorfelder bis Mitte der 1980er Jahre ihre Lehrpläne im Sinne einer konservativen Wertepädagogik. 20  
 
        Linke und Liberale versuchten gegenüber den Konservativen, die Kultivierung eines moralischen Bewusstseins in den Dienst einer Ausweitung der Demokratie zu stellen und diese gleichzeitig bis ins Detail zu lenken. So argumentierte beispielsweise der Psychologe Marinus van IJzendoorn, dass ein an allgemeinen Prinzipien orientiertes moralisches Urteilen eine „freiere und gerechtere Organisation der Gesellschaft“ antizipieren könne. 21  Gleichzeitig entwarfen IJzendoorn und andere Psychologen Modelle zur Steuerung des moralischen Argumentierens sowie Instrumente zur Messung des moralischen Urteilsniveaus. Begeistert rezipierten sie die Lehren des US-amerikanischen Psychologen Lawrence Kohlberg, der Konzepte und Instrumente zur gezielten Steigerung des moralischen Urteilens entwickelt hatte. 22  
 
        Diese Ambivalenz kennzeichnete auch das wohl ambitionierteste linksliberale Vorhaben zur Förderung des moralischen Urteilens: das 1986 von der nordrhein-westfälischen Landesregierung entwickelte Projekt „Demokratie und Erziehung in der Schule“. Im Rahmen dessen sollten Schulen gemeinsam mit der Wissenschaft Modelle erarbeiten, um einerseits die „Festigung und Weiterentwicklung der Demokratie“ durch Steigerung des Urteilsniveaus zu fördern und andererseits Kohlbergs Konzepte und Instrumente an die westdeutsche Schule anzupassen, um somit die Ausbildung der Urteilskraft zu ermöglichen. 23  Zweifellos prägte dieses Projekt die Debatte zwischen Rhein und Ruhr, entwickelte aber kaum eine Wirkung darüber hinaus.
 
        ZUR OPTIMIERUNG FÜHREN
 
        In den 1990er Jahren verschoben sich die Gewichte in der Debatte über demokratische Erziehung. Erstens forderten Politik und Wirtschaft verstärkt mehr Produktivität. Die deutsche Vereinigung hatte zu einer tiefen Krise des Wirtschafts- und Sozialsystems geführt, von der Mitte der 1990er Jahre das gesamte Bundesgebiet betroffen war. Deshalb appellierten führende Stimmen nun an die Gesellschaft, die Leistungsfähigkeit stärker als bisher zu steigern. 24  Zweitens tat sich in dieser Zeit eine Kluft zwischen den hochgesteckten Zielen einer demokratischen Erziehung und den begrenzten Möglichkeiten der Schule auf. Zum einen produzierten Lehrplankommissionen immer ambitioniertere Curricula mit langen Lernziellisten. Zum anderen befanden sich die politik- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer in einer tiefen Krise. Bereits in den 1970er Jahren waren die ersten Zweifel an den Planungskonzepten des Behaviorismus aufgekommen. Aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise seit den späten 1970er Jahren hatten viele Landesregierungen auf die Einstellung ausgebildeter Lehrkräfte verzichtet. Insbesondere die Unionsregierungen reduzierten aus politischen Gründen den Umfang der politik- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer. Die deutsche Einheit brachte diesen Schulfächern keinen Aufwind. 25  
 
        In dieser Krise entdeckten die Sozialwissenschaften das Konzept der Kompetenz als neues Leitbild. Es schien, als könne es eine kontinuierliche Steigerung demokratischer Fähigkeiten anregen. Seit den frühen 1990er Jahren wurde über verschiedene Kompetenzmodelle debattiert. 26  Das Thüringer Kultusministerium gehörte 1999 zu den ersten, die diese Ideen in einen Lehrplan umsetzten und mit neuartigen Optimierungsimperativen und Prüftechniken verbanden. In Anlehnung an ältere Kompetenzmodelle verlangte das Kultusministerium, dass der Sozialkundeunterricht die „Sachkompetenz“ des politischen Urteilens, die „Selbstkompetenz“ der Vertretung eigener Interessen, die „Sozialkompetenz“ der Kooperation mit anderen sowie die „Methodenkompetenz“ der Arbeit mit neuen Medien und anderen Wissensträgern fördern sollte. Anstatt feste Lernziele zu benennen, forderte das Ministerium, den „Kompetenzzuwachs“ mithilfe regelmäßiger Tests zu steuern, wodurch eine kontinuierliche Optimierung demokratischer Fertigkeiten suggeriert wurde. 27  
 
        Diese Steuerungslehren blieben nicht auf die östlichen Bundesländer beschränkt. Vielmehr lässt sich ebenso wie in der Sozialpolitik eine „Ko-Transformation“ von Ost und West beobachten. 28  Denn auch die westlichen Bundesländer adaptierten die neuen Kontrolltechniken. So rekrutierte das nordrhein-westfälische Kultusministerium den Politikdidaktiker Wolfgang Sander, der zuvor in Thüringen die Kompetenzorientierung in das Curriculum integriert hatte. Gemeinsam entwarfen Sander und das NRW-Kultusministerium 2001 eine Rahmenvorgabe für den Politikunterricht, die auf die Förderung von Kompetenzen zielte, die sowohl für die politische Teilhabe als auch für die Bewältigung des Alltags und den Erfolg im Beruf wichtig sind und in einem kontinuierlich überwachten Selbstoptimierungsprozess erworben, trainiert und verbessert werden sollten. 29  
 
        Kurz nach der Einführung der nordrhein-westfälischen Rahmenvorgabe verstärkte der sogenannte PISA-Schock die Rufe nach einer konsequenteren Vermittlung demokratischer Kompetenzen. Nach dem schlechten Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler im PISA-Test beschloss die Kultusministerkonferenz im Juni 2002 die Einführung gemeinsamer Bildungsstandards und beauftragte das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung damit, einen Entwurf dieser Standards vorzulegen. Das Institut erarbeitete daraufhin erstmals im deutschsprachigen Raum ein Kompetenzmodell als test- und trainingsgestützte Optimierungstechnik, die eine bessere Anpassung an die Anforderungen in Alltag, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen sollte. Als Reaktion darauf publizierte die Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung 2004 einen Entwurf für nationale Bildungsstandards im Politikunterricht. Darin plädierte sie für die Förderung politischer, gesellschaftlicher und erstmals auch explizit wirtschaftlicher Kompetenzen. 30  Trotz kontroverser Diskussionen stiftete dieser Entwurf einen Konsens in der Fachwelt, der weit über die 2000er Jahre hinaus Bestand hatte. 31  
 
        FAZIT
 
        Es wäre zu simpel, zu behaupten, dass Schulen nach 1968 zu einem immer partizipativeren Konzept von Demokratie beitrugen. Zweifellos wollten Bildungspolitik und Sozialwissenschaften vor dem Hintergrund des Jugendprotests ein erweitertes Demokratieverständnis in die Klassenräume tragen. Doch ebenso knüpften sie an behavioristische Lerntheorien an und versuchten, die Anleitung zum demokratischen Denken und Handeln akribisch zu kontrollieren. Diese Konzepte blieben in den 1970er Jahren umstritten. Vor allem Stimmen aus dem Umfeld der Unionsparteien sahen in ihnen einen Angriff auf die moralischen Pfeiler der Demokratie. Sie entwickelten teils liberale, teils konservative Konzepte zur Stärkung angeblich bedrohter „Grundwerte“ und „Tugenden“, um den demokratischen Pluralismus einzuhegen. Als Reaktion darauf entwarfen sozialdemokratische und linksliberale Kreise psychologisch fundierte Konzepte zur Stärkung der moralischen Urteilskraft. Diese sollten die Demokratisierung der Lebenswelt fortführen, jedoch den Lernweg ebenfalls minutiös anleiten. Auch die Debatte um demokratische „Kompetenzen“ im Zuge der Krise nach 1989/90 war von derselben Ambivalenz gekennzeichnet. Politik und Sozialwissenschaften schufen Konzepte, um einerseits demokratische Fähigkeiten zu stimulieren und andererseits Jugendliche zur kontinuierlichen Optimierung ihres politischen Denkens und Verhaltens anzuleiten. 
 
        Der Blick auf diese Erziehungsprogramme zeigt, dass nach 1968 stets umstrittene Befreiungsansprüche und Kontrollimperative die bundesdeutsche Demokratie prägten. Er verdeutlicht, in welchen Kontinuitätslinien aktuelle Debatten um Verfassungsviertelstunden, Mitbestimmungsfächer oder Demokratieerziehungskonzepte stehen.
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        FLEXIBLE MUSTER DER KLEINKINDBETREUUNG
 
        Perspektiven der evolutionären Anthropologie
 
          Volker Sommer 
 
        Der Ansatz der evolutionären Anthropologie besagt, dass unser Körperbau und unser Verhalten die Stammesgeschichte der Spezies Homo sapiens widerspiegeln. 01  Demnach ist auch die Kinderaufzucht nicht frei von biologischen Strategievorschlägen, die das Überleben und die Fortpflanzung unterstützen. Diese Dynamik wird im Folgenden anhand der Frage thematisiert, ob Mütter die primäre Bezugsperson von Kleinkindern sein müssen, wie es die klassische Bindungstheorie seit den 1950er Jahren behauptet. Dabei machte das Wort „Bindung“, die für eine gesunde psychosoziale Entwicklung unverzichtbar sei, als Killerphrase Karriere. 02  
 
        Eine wachsende Zahl von Kritikern ist der Meinung, dass dieses Verständnis auf unzutreffenden Grundgedanken basiert. Die Liste der nachfolgend zu behandelnden Einwände ist lang: So sei der Begriff „Bindung“ diffus und schlecht definiert und seine Ableitung aus der biologischen Instinkttheorie und der Affenforschung evolutionstheoretisch überholt. Das Konzept der „maternalen Monotropie“ führe zu einer Re-Moralisierung von Mutterschaft und konservativer Sozialpolitik. Statt einer Mutter-Kind-Dyade, also einer Zweierbeziehung zwischen Mutter und Kind, seien multiple Beziehungen möglich. Das Experiment der „Fremden Situation“ als empirischer Stütze sei methodisch bedenklich. Die Behauptung universeller Gültigkeit und Normativität sei nicht haltbar. Das Bindungskonzept reflektiere lediglich individualistische, westliche Sozialisationsnormen, die auf 90 Prozent der Weltbevölkerung nicht zutreffen. Es sei nicht nur kulturell blind, sondern auch unfähig, eine zunehmend diverse Landschaft von Kindheitserfahrungen zu erfassen, wie sie aus nicht-heterosexuellen Partnerschaften entstehen. Und nicht zuletzt überfordere insbesondere in Deutschland die Forderung nach kindlicher Bindung an eine erwachsene Bezugsperson das Personal von Kindertagesstätten. 03  
 
        Der immanente Konservatismus der Bindungstheorie, so die evolutionäre Sicht, verkennt die biologisch gewordene Variabilität des kindlichen Aufwachsens. Das mag jene verblüffen, die gerne „biologischen Determinismus“ wittern. Die zeitgenössische Anthropologie betont jedoch das Gegenteil: Wie andere Primaten sind auch Menschen flexibel hinsichtlich der Möglichkeiten, Kinder in die Welt zu setzen und sie gesund zu betreuen und zu erziehen.
 
        MÜTTER: NICHT THEKEN, SONDERN HÄFEN
 
        Die Bindungstheorie (attachment theory) wurde ab den 1950er Jahren vom britischen Psychiater John Bowlby (1907–1990) entwickelt. 04  Er interpretierte kindliche Traumata als Langzeitfolgen familiärer Dynamiken und nicht als innerpsychische Konflikte. Das führte zum Bruch mit der klassischen Psychoanalyse, die stark mit introspektiven Deutungen arbeitete. Nach dieser wird das Interesse von Kindern an ihren Müttern als sexuell getönter Nahrungstrieb („cupboard love“, „Mutter als Vorratsschrank“) gedeutet. Die Mutter-Kind-Dyade entsteht quasi sekundär, und das Kind wird eher als passiv von äußeren Einflüssen geformt gesehen. Neurotische Störungen entspringen verdrängten Spannungen während der aufeinanderfolgenden psychosexuellen Phasen (oral, anal, genital). 
 
        Bowlby sah Kinder jedoch nicht durch Hunger oder unbewusste Fantasien gesteuert, sondern als aktive Sender von Signalen (Weinen, Lächeln, Anklammern) mit einem eigenständigen Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit. Die Mutter-Kind-Beziehung kommt demnach nicht über eine Art Futterdressur zustande – zumal Bowlby feststellte, dass mit der Flasche ernährte Babys zufrieden sind, wenn die Mütter sich feinfühlig verhalten, während an der Brust gestillte Säuglinge gestresst wirken, wenn die Mütter zurückweisend agieren. Dies stand im Widerspruch zum damaligen pädagogischen Rat, Kinder nicht durch zu viel Körperkontakt zu „verweichlichen“. 
 
        Für Bowlby entstand Psychopathologie mithin aus Unsicherheit, speziell aus der Trennung von der Mutter oder inkonsistenter Fürsorge. Er sah sich durch Experimente von Harry Harlow (1905–1981) an Rhesusaffen bestätigt. Der US-amerikanische Psychologe trennte Säuglinge von ihren Müttern und bot ihnen stattdessen Attrappen an. Dabei zogen die Babys eine weiche „Stoffmutter“ einer „Drahtmutter“ vor, obwohl nur Letztere Milch spendete. Auch Harlow schlussfolgerte, dass mütterlicher Kontaktkomfort wichtiger ist als Füttern – zumal isolierte Individuen später sozial inkompetent waren. Bowlby lernte Rhesusaffen alsbald aus eigener Anschauung in einer Kolonie der Universität Cambridge kennen. Dabei fiel ihm auf, dass Mütter ihre Säuglinge restriktiv in ihrer Nähe behielten und dass Babys oft panisch auf eine Trennung reagierten. 
 
        Ein weiterer Baustein der Bindungstheorie ist die Instinkttheorie, ausgearbeitet von den Gründern der vergleichenden Ethologie, dem Niederländer Nikolaas Tinbergen (1907–1988) und dem Österreicher Konrad Lorenz (1903–1989). Gemäß ihrem psychohydraulischen Modell besitzen sowohl Tiere als auch Menschen einen angeborenen Kompass, der im Laufe der Evolution entstand und optimales Agieren in verschiedenen Lebensbereichen ermöglicht – etwa bei Nahrungsaufnahme, Aggressionen, Sexualität oder Aufzucht von Nachkommen. Diese Aktivitätsfelder werden von Instinkten gesteuert, als einer Reihe ineinandergreifender Mechanismen. Zunächst baut sich spontan ein innerer Erregungszustand auf (Handlungsbereitschaft), der ein Suchverhalten in Gang setzt (Appetenz). Sinneseinflüsse aus der Umgebung (Schlüsselreize) setzen anschließend eine Reaktion in Gang (angeborene Auslösemechanismen, AAM), die in artspezifisches Verhalten mündet (triebverzehrende Endhandlung). Beispielsweise führt Hunger zur Nahrungssuche, gefolgt vom befriedigenden Verzehr, oder sexuelle Erregung führt zu Interesse an Paarungspartnern und ermöglicht so die Reproduktion. Bei frisch geschlüpften Vögeln, etwa Gänseküken, führen AAMs zu einer irreversiblen Prägung auf das erste Wesen, das ihnen begegnet – ein überlebensfördernder Prozess, da die Küken normalerweise zunächst ihre Mutter sehen und ihr dann überallhin folgen. Erblicken die frisch Geschlüpften allerdings zuerst Konrad Lorenz, führt die Verankerung zu einer „Fehlprägung“: Sie watscheln den Gummistiefeln des Verhaltensforschers hinterher. 
 
        Entsprechend ist ein Kleinkind – ohne Input individueller Erfahrung – stammesgeschichtlich programmiert, die Nähe der Mutter zu suchen. So „gestillt“ erkundet es aus diesem „sicheren Hafen“ heraus die Umwelt – im Gegensatz zur psychoanalytischen Metapher von der „Mutter als Theke“. Umgekehrt fungiert das „Kindchenschema“ – großer Kopf, große Augen, hohe gewölbte Stirn, kleine Nase, tollpatschige Bewegungen – als Schlüsselreiz für Erwachsene, der Beschützerinstinkte auslöst. 
 
        Bowlby verwarf somit die psychoanalytische Idee des „Triebs“ als einer psychischen Energie, die in der Objektwahl offen und mit unbewussten Fantasien verwoben ist, wodurch sich individuell-kulturelles Verhalten erklären lässt. Stattdessen sah Bowlby „Instinkte“ als primäre Motivation: angeborene, biologisch festgelegte Programme, die zu artübergreifendem Verhalten führen, das Überleben und Fortpflanzung sichert.
 
        DIE FREMDE SITUATION
 
        „Bindungsqualität“ wurde schließlich empirisch gemessen – durch die US-amerikanisch-kanadische Psychologin Mary Ainsworth (1913–99), einer ehemaligen Mitarbeiterin von Bowlby an der psychotherapeutisch ausgerichteten Tavistock Clinic in London. Sie entwarf in den 1970er Jahren den sogenannten Fremde-Situations-Test. Dazu betreten Mutter und Kind ein Wartezimmer mit Spielecke. Das Kind wird zum Spielen animiert. Kurz darauf kommt eine fremde Frau herein und beginnt ein Gespräch. Die Mutter verlässt den Raum, kehrt jedoch bald zurück. Daraufhin entfernen sich beide Frauen und lassen das Kind für etwa drei Minuten allein. Zunächst kommt die Unbekannte zurück, erst danach die Mutter. Den kindlichen Reaktionen beim Verlassenwerden und bei der Rückkehr der Mutter werden drei Typen zugeordnet: 
 
         Sicher gebunden: Das Kind zeigt beim Weggang der Mutter Kummer, unterbricht das Spiel und lässt sich bei ihrer Rückkehr rasch trösten. Interpretation: Das Kind vertraut auf die Bezugsperson, was zu einem ausgewogenen Wechselspiel zwischen Nähesuchen und Erkundung führt.
 
         Unsicher-vermeidend: Das Kind reagiert bei der Trennung mit wenig Stress, ignoriert die zurückkehrende Mutter und wendet sich stattdessen dem Spiel oder einer fremden Person zu. Interpretation: Die Bezugsperson reagiert oft zurückweisend, weshalb das Kind die solitäre Exploration bevorzugt.
 
         Unsicher-ambivalent: Das Kind ist bei Trennung stark beunruhigt und bei Rückkehr nur schwer zu beruhigen. Es sucht Nähe, zeigt aber gleichzeitig Ärger und Widerstand. Interpretation: Die Bezugsperson reagiert oft inkonsistent, was Unsicherheit schürt und das Erkundungsverhalten lähmt.
 
        Obwohl sie nur auf Versuchen mit gut zwei Dutzend US-amerikanischen Mutter-Kind-Paaren beruhen, avancierten diese Kategorien zu einem globalen Standard. 
 
        BINDUNG – EIN WIRRWARR
 
        Spätestens seit den 1980er Jahren erwiesen sich die akademischen Fundamente der Bindungstheorie als wackelig. 05  Von Beginn an blieb die Bindungstheorie jedoch eine klare Definition des Konzepts „Bindung“ schuldig. Während Bowlby sie als „natürliches, vom Nahrungs- und Sexualtrieb abzugrenzendes Überlebensmuster“ verstand, sahen es seine Kollegen als „emotionales Band zwischen einem Kind und (…) Bezugspersonen“, als „Liebe des Kindes zur Mutter“ oder als „eine Art sozialer Beziehung, gekennzeichnet durch eine affektive Verbindung“. 06  Besonders unklar ist, ob und wie sich „Bindung“ von „Beziehung“ oder „Bezug“ unterscheidet und welche „Emotionen“ involviert sind – zumal bis heute keine Einigkeit darüber herrscht, wie viele „Gefühlsbewegungen“ wir überhaupt erleben können und inwieweit diese angeboren oder kulturell bedingt sind. Und schließlich: Warum sollte das Einsaugen von Milch nicht auch die postulierte Verbindung erzeugen können? 
 
        Bezüglich der Bindung gibt es somit vielfältige und dehnbare Interpretationen. Trotzdem – oder gerade deswegen? – hat dies der Popularität der Bindungstheorie kaum geschadet. Anders verhält es sich mit der Instinkttheorie, die sich als unhaltbar zeigte und heute in der Verhaltensbiologie keine Rolle mehr spielt. Insbesondere erwiesen sich ihre Mechanismen (Handlungsbereitschaft, Appetenz, Schlüsselreize, AAM) als Postulate ohne physiologische Entsprechung und „Arterhaltung“ als falsche Prämisse für evolutive Auslese. 07  Das illustriert unter anderem das berühmte Kindchenschema. Denn bereits Mitte der 1970er Jahre wurden im Freiland Kindstötungen durch Geschwister, Großmütter, Mütter oder nicht verwandte Männchen dokumentiert – etwa bei Greifvögeln, Affen, Löwen, Bären und Erdmännchen. Offensichtlich fungiert das Schema nicht als angeborener Auslöser für arterhaltende Betreuung. Ähnlich ist die angeblich auf eine „kritische Phase“ beschränkte Prägung von Küken keineswegs irreversibel. „Umprägungen“ auf andere Objekte oder Artgenossen sind möglich, speziell wenn die Tiere noch jung sind. Somit sind einzelne Individuen die Einheiten der Selektion, und Verhalten ist nicht artübergreifend vorprogrammiert, sondern entfaltet sich situationsabhängig. 
 
        Die Instinkttheorie benötigt zudem die Annahme eines „Environment of Evolved Adaptedness“, also einer stabilen Umwelt mit gleichbleibendem Selektionsdruck, in der sich nützliche Anpassungen entwickeln können. Dies ist zumindest für Menschen unwahrscheinlich, da uniforme Blaupausen den verschiedenen Lebensräumen (Wüsten, Arktis, Regenwald, Meeresküsten, Hochgebirge) nicht gerecht werden können. 08  Deshalb spiegelt unsere Physiologie die unterschiedlichen Ökologien wider. So findet sich beispielsweise in Regionen mit viel Sonneneinstrahlung eine dunklere Hautpigmentierung als Schutz vor UV-Strahlung sowie eine schlankere Anatomie, die eine bessere Wärmeabgabe ermöglicht. In nördlichen Breiten erleichtert eine hellere Haut die Vitamin-D-Synthese, und ein kompakterer Körper reduziert den Wärmeverlust. Psychologische Anpassungen mögen komplexer sein, aber auf jeden Fall gilt nicht „one size fits all“. Somit geht die Dimension innerartlicher Varianz der Bindungstheorie mit ihrem Universalitätsanspruch völlig ab.
 
        DER AFFE – DEN GIBT’S NICHT
 
        Auch Harlows Experimente, bei denen Affenbabys eine weiche „Stoffmutter“ einer milchspendenden „Drahtmutter“ vorzogen, gerieten in die Kritik. Einerseits gibt es kaum Gründe, warum Äffchen sich nach Abschluss der Milchaufnahme weiterhin an Drähte klammern sollten. Andererseits ist es kaum verwunderlich, wenn extrem deprivierte Primatenkinder später quasi-pathologisches Verhalten zeigen. Dies allein auf die Abwesenheit der Mutter zurückzuführen, ist versimpelnd – zumal weitere Forschungen zeigten, dass Beziehungen zu Gleichaltrigen die negativen Folgen abpuffern können.
 
        Weitaus wichtiger ist die Erkenntnis, dass „der Affe“, also der oft in Labors gehaltene Rhesusmakake, kein geeignetes Modell für die Evolution des menschlichen Sozialverhaltens ist. 09  Diese Primaten sind auf nährstoffreiche Futterbrocken wie zuckerhaltige Früchte oder fettreiche Samen angewiesen. Doch solche Leckerbissen sind rar, weshalb sie gegenüber Artgenossen aggressiv verteidigt werden. Dies führt zur Bildung einer steilen Dominanzhierarchie einerseits und matrilinearer Clans von Müttern und Töchtern andererseits. Wenn eine konkurrierende Sippe einen fremden Säugling entführt, endet das gewöhnlich mit dessen Tod. Deshalb sind Mütter extrem wachsam und beschützerisch und lassen ihre Jungen nicht aus den Augen. Umgekehrt löst die Trennung von der Mutter Angst und Geschrei der Kleinkinder aus.
 
        Bei den gemeinsam mit Rhesusaffen im gleichen Habitat lebenden Languren ist die Situation ganz anders. Diese Schlankaffen sind keine auf „geklumpte“ Nahrung spezialisierten Omnivoren, sondern blätteressende Folivoren. Da es sich nicht lohnt, relativ energiearme Blätter gegenüber Artgenossen zu verteidigen – sie wachsen sprichwörtlich „in den Mund“ –, ist die Dominanzhierarchie flach, und es bilden sich keine Clans. Entsprechend verbringen Säuglinge ab der Geburt etwa ein Drittel des Tages bei verschiedenen „Babysittern“, die sie herumtragen, pflegen und behüten. Sowohl Mütter als auch Neugeborene stimmen den Transfers offenbar freudig und jedenfalls ohne Protest zu.
 
        Noch extremer ist „Baby-Sharing“ bei Krallenaffen, die Bowlby leider nicht rezipierte, da sie erst ab Anfang der 1990er Jahre in Cambridge gehalten wurden. Diese kleinwüchsigen südamerikanischen Primaten verkörpern ironischerweise die Metapher von der „Mutter als Theke“. Denn Säuglinge sind fast nur zum Stillen bei ihr und werden ansonsten von älteren Geschwistern, Vätern und weiteren Sexualpartnern der Mutter transportiert, gepflegt, geschützt und später auch gefüttert.
 
        Hätte Bowlby Languren oder Krallenaffen beobachtet, wäre es nie zu seinem Monotropie-Modell gekommen. Es gibt jedenfalls nicht „den Affen“, der als Modell für Menschen tauglich wäre, da die Kinderbetreuung je nach sozioökologischen Umständen gänzlich anders geregelt ist. Auch diese Dimension der zwischenartlichen Varianz hat die Bindungstheorie nicht berücksichtigt. 
 
        MORALISIERUNG DER MUTTERROLLE
 
        Flankiert von Instinktkonzepten und dem Fremde-Situations-Test rückte die Bindungstheorie eine einzelne Bezugsperson in den Mittelpunkt der frühkindlichen Entwicklung: die Mutter. Der Aufbau einer engen Beziehung zu ihr in der „kritischen Periode“ der ersten Lebensjahre ist laut dieser Theorie notwendig, da ansonsten emotionale Stabilität, Umwelterkundung und soziale Kompetenz beeinträchtigt werden können. Anhaltende Trennung, Vernachlässigung oder fehlende Feinfühligkeit summieren sich zu „mütterlicher Deprivation“. In der Folge sei die Entwicklung hinsichtlich Emotionen (Gefühlskälte, Angst, Aggression), kognitiver und sprachlicher Fähigkeiten gestört, was bis hin zu erhöhter Kriminalität führen könne, wie Bowlby in seiner Studie mit „44 jugendlichen Dieben“ zu zeigen glaubte. 10  
 
        Die Zentralthese der maternalen Monotropie wirkte sich auf soziopolitische Entscheidungen aus, die Frauen gemäß dem westlichen Familienbild der Nachkriegszeit eine Rolle im Haushalt zuwiesen. 11  Entsprechend forderte Bowlby 1951 in seinem Bericht „Maternal Care and Mental Health“ für die Weltgesundheitsorganisation, Kindern eine liebevolle, kontinuierliche Betreuung durch die Mutter zu ermöglichen. Diese Forderung wurde international rezipiert und prägte Programme für Waisen und Pflegefamilien, sodass etwa in Heimen damit begonnen wurde, Kindern feste Bezugspersonen zuzuordnen.
 
        Vor allem aber stärkte der Bericht vielerorts eine konservative Familienpolitik. Nicht nur in Bowlbys Heimat Großbritannien, sondern auch in Westdeutschland dominierte bis in die 1980er Jahre das Leitbild der „Hausfrauenehe“. Bis 1977 im Bürgerlichen Gesetzbuch gesetzlich verankert, durfte eine Ehefrau nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ihres Mannes arbeiten, sofern dies „mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar“ war. Berufstätige Frauen wurden oftmals als „Rabenmütter“ kritisiert und ihr Nachwuchs als „gefährdet“ angesehen. Entsprechend sollten Kinder unter drei Jahren möglichst nicht fremdbetreut werden. Der Krippenausbau wurde gebremst, um eine Deprivation durch außerfamiliäre Pflege zu verhindern. Die Präferenz für „mütterliche Fürsorge“ wirkte sich auch familienpolitisch bezüglich Kindergeld oder Erziehungsurlaub aus.
 
        Die maternale Monotropie-Doktrin wurde indes ab den 1970er Jahren dahingehend revidiert, dass auch andere Personen eine zentrale Rolle einnehmen können, beispielsweise Väter, Großeltern, Geschwister, Pflege- oder Adoptiveltern. In Skandinavien wurden Mütter ohnehin nicht aus der Arbeitswelt gedrängt, stattdessen wurden eine hohe Betreuungsqualität und Elternurlaub gefördert. In der DDR galt die Erwerbstätigkeit von Müttern als selbstverständlich, und es gab eine flächendeckende Kinderbetreuung ab dem dritten Lebensmonat. In der Bundesrepublik galt Arbeitsfreistellung zur Kindererziehung zunächst allein für Mütter. Erst 1986 wurde „Erziehungsurlaub” auch für Väter ermöglicht. 
 
        Dass die Bindungstheorie trotz substanzieller Defizite gleichwohl kaum an Popularität eingebüßt hat und zumindest implizit eine „Kernfamilie“ aus Mutter, Vater und Kind protegiert wird, zeigt sich unter anderem in umstrittenen Maßnahmen wie dem staatlichen Betreuungsgeld, das zwischen 2013 und 2015 einen finanziellen Anreiz für die Nicht-Inanspruchnahme institutioneller Betreuung bot („Herdprämie“). So erscheint „die Abkehr von der Monotropieannahme nicht mehr zu sein als ein Lippenbekenntnis“. 12  
 
        KULTURELLE BLINDHEIT
 
        Eine weitere Dekonstruktion der attachment theory rückt die fehlende Dimension der angesprochenen intraspezifischen Varianz in den Fokus. Denn wie die Instinkttheorie fälschlicherweise behauptet, die Evolution würde eine eng umrissene „beste Lösung“ hervorbringen, die allen Mitgliedern einer Art als angeborenes Programm zur Verfügung steht, postuliert die Bindungstheorie einen optimalen Modus der Kinderaufzucht. 
 
        Diese Universalitätsannahme ist geprägt von Menschenbildern der Mittelschicht westlicher Nachkriegsgesellschaften, und sie verkennt, dass 90 Prozent der Weltbevölkerung nicht in WEIRD-Gesellschaften leben (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic). 13  So sind interaktionale Formate mit Kleinkindern etwa in Afrika, Asien oder Lateinamerika häufig multipel und polyadisch. Die Betreuung und Sozialisation erfolgt durch ein Netzwerk jenseits der biologischen Eltern, zu dem Großeltern, Geschwister, Tanten, Onkel, nicht verwandte Gruppenmitglieder und insbesondere andere Kinder gehören.
 
        Dies erscheint wie die Fortsetzung jener 99 Prozent unserer Stammesgeschichte, in denen Menschen in kleinen Verwandtschaftsgruppen lebten. Dies belegen Studien an anhaltend existierenden Sammler-Jäger-Gemeinschaften – beispielsweise den Aka in Zentralafrika, den Agta auf den Philippinen, den Trobriander im südlichen Pazifik und den Ache in Paraguay. In diesen Gemeinschaften werden Säuglinge mitunter sogar von anderen Frauen als der Mutter gestillt. Solche Systeme kooperativer Brutpflege finden sich auch bei Tieren, beispielsweise bei Erdmännchen, Wildhunden, Floridahähern oder den bereits erwähnten Krallenaffen. Die Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy hat diese parallelen Ausbildungen unter dem Motto „Mothers and Others“ vergleichend beschrieben – eine traditionelle Vielfalt, die heute ergänzt wird durch eine zunehmend diverse Landschaft von Betreuungsmustern gleichgeschlechtlicher Paare oder nicht-binärer Reproduktionsgemeinschaften. 14  
 
        Die Bindungstheorie versteht Säuglinge darüber hinaus als „intentionale Wesen“ – eine Sichtweise, die dem westlichen Individualismus geschuldet ist. In anderen Kulturkreisen wird hingegen Kollektivismus gefördert, bei dem Pflicht, Solidarität und Harmonie Vorrang vor individuellen Wünschen haben. Dass Kinder über ihre Zugehörigkeit definiert werden, kann zu Konflikten mit westlichen Werten wie Autonomie, Wettbewerb und persönlicher Leistung führen. Gleichwohl ist dieser Multikulturalismus Realität, auch in Deutschland, wo fast ein Drittel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat, weil mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzt oder besaß.
 
        Vor dem Hintergrund des Fremde-Situations-Tests werden gleichwohl viele dieser nicht auf ihre Mutter fixierten Kinder als „unsicher gebunden“ klassifiziert – oder schlicht, weil sie kein Interesse am erkundenden Objektspiel haben, was für kollektivistisch geprägte Sozialisationen nebensächlich ist.
 
        PRAKTISCHE KONSEQUENZEN
 
        In Deutschland besteht seit 2013 ein Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem ersten Lebensjahr. Die Quoten sind seither beständig gestiegen. Heute besuchen etwa 40 Prozent der Unter-Dreijährigen eine solche Einrichtung. Der Anteil steigt bei Drei- bis Sechsjährigen auf fast 95 Prozent. Rund 61000 Kitas betreuen somit nahezu vier Millionen Kinder – etwa fünf Prozent der Gesamtbevölkerung. 15  
 
        Während zunächst Mütter für kindliche Entwicklungsergebnisse verantwortlich gemacht wurden, rückt nun das Personal von Kitas in den Blickwinkel – zumal es zu 92 Prozent aus Frauen besteht. Gemäß der maternalen Doktrin der Bindungstheorie wird diesem Klientel wenig unterschwellig eine Quasi-Mutterrolle aufgedrängt. Daran ändern auch „neutrale“ Formulierungen nichts. So stehen Betreuer(innen) unter Druck, permanent präsent zu sein, speziell in der Phase der Eingewöhnung – was die Maxime „ohne Bindung keine Bildung“ weiter verschärft.
 
        „Gute“ Kitas wollen eine allmähliche Eingewöhnung ermöglichen, wobei fast immer eine Erzieherin als neue Hauptbindungsperson fungiert. Gemäß den Kategorien des Fremde-Situations-Tests müssten „sicher gebundene“ Kinder eine längere Akklimatisierungszeit benötigen, während „unsicher gebundene“ Kinder eher gleichgültig hinsichtlich ihres Aufenthaltsortes sind. Paradoxerweise soll im Fremde-Situations-Test allerdings durch experimentellen Stress die Bindungsqualität gemessen werden, wohingegen eine Trennung während der Eingewöhnung das Kind mit der Kita sanft und „stressfrei“ vertraut machen soll – ein offenbarer Widerspruch. 16  
 
        Viel zu wenig wird hingegen berücksichtigt, dass die Kindergruppen selbst wesentliche Sozialisationsagenten sind. Von dieser Möglichkeit könnte vor allem das Viertel aller Kinder in Deutschland profitieren, das keine Geschwister hat. Zwar gelten derlei Konstellationen gemäß dem Fremde-Situations-Test als Vernachlässigung des Kindeswohls. Gleichwohl bestünde die Chance, dass Pädagogen Gruppensituationen moderieren, statt sich auf einzelne Kinder zu konzentrieren. Das paternalistische Konzept des „Schutzraums Kindheit“ mit seinen Rechten würde so um einen Erfahrungsraum ergänzt, in dem Kinder selbst – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – Aufgaben und Verantwortlichkeiten entdecken können.
 
        John Bowlby erkannte die Bedeutung frühkindlicher Beziehungen für eine intakte Lebensführung. 17  Dieses bleibende Erbe sollte unter Berücksichtigung kultureller Sensibilität revidiert und Politik sowie Pädagogik dahingehend informiert werden, dass Kinder von multiplen Konstellationen profitieren können – was gemäß zeitgenössischer Anthropologie durchaus auch ein biologisches Erbe ist. 
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        DIGITALE BILDUNG ALS DYSTOPIE
 
        Pädagogischer Rückzug im Spannungsfeld von Erziehung und Politik
 
          Jana Heinz 
 
        Erziehung ist weder neutral noch individuell. Sie reflektiert stets gesellschaftliche Normen, zugrunde liegende Menschenbilder und politische Aushandlungen. Gerade die öffentliche und akademische Debatte um digitale Bildung verdeutlicht, wie umkämpft das Feld der „richtigen“ Erziehung ist. 01  In diesen Debatten erscheint Digitalisierung im Bildungsbereich oft als Dystopie. Plattformdominanz, Überwachung, Kontrollverlust und algorithmische Diskriminierung prägen den Diskurs. 02  Die darin geäußerte Kritik verweist zwar auf reale Gefahren, entfaltet aber gleichzeitig eine entpolitisierende Wirkung. Denn sie entlastet die Akteur:innen in Bildungseinrichtungen und Politik, die sich nicht mehr in der Lage sehen, die Bedingungen von Erziehung in digitalen Gesellschaften zu gestalten.
 
        Welche normativen und politischen Vorstellungen stehen hinter dieser Kritik? Mit Bezug auf Hannah Arendt („Die Krise in der Erziehung“, 1958) und den US-amerikanischen Soziologen C. Wright Mills („The Sociological Imagination“, 1959) wird im Folgenden argumentiert, dass sich in der pauschalen Problematisierung digitaler Technologien ein Rückzug aus dem pädagogischen Verantwortungsraum vollzieht. 03  Diese Haltung verweist auf ein spezifisches Erziehungsverständnis, das von einer romantisierten Vorstellung analoger Bildung, einem impliziten Technikpessimismus sowie Überforderung infolge unzureichender politischer Regulierung geprägt ist.
 
        Anhand ausgewählter empirischer Projekte wird untersucht, wie digitale Bildung gestaltet werden kann, ohne in techniknaive Begeisterung oder in kulturpessimistischen Rückzug zu verfallen: Welche gesellschaftlichen Ursachen und politischen Folgen hat die Verweigerung digitaler Bildung und Erziehung? Welche Menschenbilder, Erziehungsnormen und politischen Rahmungen liegen diesem Rückzug zugrunde? Wie verändern sich erzieherische Leitbilder in digitalen Gesellschaften?
 
        ZUR FUNKTION VON DYSTOPIEN
 
        Dystopische Visionen digitaler Gesellschaften prognostizieren für die junge Generation den Verlust sozialer Beziehungen, wachsende Einsamkeit, psychische und körperliche Deformierungen sowie die Gefahr, in eine Welt voller Gewalt, Pornografie und Manipulation abzurutschen – also letztlich Unmündigkeit, Entpolitisierung und Passivität. 04  
 
        Dabei wäre es wichtig, sich nicht von diesen Extremen leiten zu lassen, sondern die Effekte der digitalen Transformation auf Bildung differenziert zu betrachten. 05  Empirische Befunde zeigen ein komplexes Bild: Digitale Lesepraxis etwa kann Verstehen und Motivation fördern, gleichzeitig aber auch Ablenkung und Oberflächlichkeit begünstigen. 06  Ebenso ist die sogenannte digitale Kluft weniger eine Frage des Zugangs zu Geräten als vielmehr der Qualität der Nutzung und der Fähigkeit, digitale Medien für die eigenen Bildungsziele einzusetzen. Kinder aus sozioökonomisch schwächeren Haushalten sind hier – wie schon im Analogen – besonders benachteiligt. Nicht, weil ihnen die Technik fehlt, sondern weil sie den tatsächlichen Nutzen digitaler Tools und sozialer Netzwerke seltener ausschöpfen. 07  
 
        Gerade diese Komplexität wird durch dystopische Erzählungen verdeckt. Indem Dystopien gesellschaftliche und technische Zusammenhänge zu apokalyptischen Szenarien verdichten, verhindern sie differenzierte Analysen und damit pädagogische Handlungsspielräume. Dabei wird häufig verkannt, dass Bildung in digitalen Gesellschaften per se bereits digitale Bildung ist. Als Teil sozialer und kultureller Sozialisation prägt Bildung in digitalen Gesellschaften das Selbst- und Weltverhältnis von Kindern durch analoge Beziehungen genauso wie durch die Auseinandersetzung mit digitalen Artefakten, Netzwerken und medialen Praktiken. 08  Digitale Bildung ist somit kein pädagogisches Zusatzangebot, sondern Ausdruck einer veränderten gesellschaftlichen Realität. 
 
        Die im Digitalen entstehenden neuen Formen der Wissensproduktion und des Zugangs zu Wissen konkurrieren insbesondere mit schulischer Wissensvermittlung. Bildungsinstitutionen sind deshalb herausgefordert, die digitalen Bedingungen des Aufwachsens kritisch zu reflektieren und aktiv zu gestalten. Gerade deshalb ist es entscheidend, sich nicht von dystopischen Erzählungen lähmen zu lassen, sondern pädagogische Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Warum aber bleibt die Wahrnehmung digitaler Bildung als Dystopie so wirkmächtig? Was genau leisten Dystopien?
 
        Dystopien strukturieren gesellschaftliche Wahrnehmungen digitaler Technologien, indem sie komplexe Entwicklungen zu narrativen Szenarien verdichten, die Machtasymmetrien, Überwachung und algorithmische Steuerung sichtbar machen. Durch Verfremdungseffekte legen sie Strukturen der Gegenwart offen und eröffnen Räume für Kritik. Sie mobilisieren Affekte wie Angst und Empörung und erzeugen so Aufmerksamkeit für Risiken, die sonst unsichtbar blieben. Damit fungieren sie als Medium soziologischer Imagination. Sie verdeutlichen, wie individuell erlebte Erfahrungen mit strukturellen Machtverhältnissen verwoben sind. 09  
 
        Diese Funktionen sind ambivalent. Viele zeitgenössische Dystopien entlarven autoritäre Tendenzen und soziale Ungleichheit, riskieren aber zugleich, durch ihre Totalität politische Handlungsfähigkeit zu delegitimieren. 10  Denn was als totaler Kontrollverlust erscheint, lässt sich nicht mehr gestalten, sondern nur noch beklagen. Gestaltung wird dann ins Private verlagert und mündet nicht selten in Kontroll- und Reinheitsforderungen, in deren Umsetzung Eltern versuchen, ihre Kinder vor digitalen Technologien zu schützen. Diese Bewahrmotive verweisen auf ein Bedürfnis nach Sicherheit und moralischer Ordnung in einer als überkomplex empfundenen Welt. Sie sind Ausdruck einer Pädagogik der Abgrenzung, die nicht auf Gestaltung, sondern auf Abschirmung setzt und damit letztlich die politische Dimension von Erziehung unterläuft.
 
        Warnungen vor Datenmissbrauch, Überwachung und algorithmischer Diskriminierung bleiben wichtig, solange sie nicht in eine Pädagogik der Angst kippen. Problematisch wird die Fokussierung auf apokalyptische Bilder dann, wenn sie den Blick auf mögliche Interventionen verstellt. Die Herausforderung besteht demnach darin, Dystopien nicht als End-, sondern als Ausgangspunkt pädagogischer und politischer Reflexion zu nutzen. Statt digitale Bildung als Verteidigungsaufgabe gegen unkontrollierbare Systeme zu konzipieren, braucht es eine kritische Analyse der Risiken und deren Verknüpfung mit konkreten Handlungsorientierungen für die pädagogische Praxis, Bildungsinstitutionen und eine politische Rahmensetzung.
 
        ERZIEHUNG ZWISCHEN GESELLSCHAFTLICHEM WANDEL UND VERANTWORTUNG
 
        Auch wenn die Herausforderungen infolge gesellschaftlicher Transformationen überwältigend erscheinen, bringen uns bloße Kritik und die romantische Sehnsucht nach einer analogen Welt nicht weiter. Hannah Arendt beschrieb in ihrem Essay „The Crisis in Education“ bereits in den 1950er Jahren eine ähnliche Dynamik. Im Nachhall der Erfahrung totalitärer Instrumentalisierung und Pervertierung von Bildung während des Nationalsozialismus beobachtete und kritisierte sie eine tiefgreifende Erosion von Autorität. Diese diagnostizierte sie nicht nur im politischen, sondern auch im pädagogischen Raum. Erziehung, so Arendt, sei eine Vermittlungsleistung zwischen Vergangenheit und Zukunft, getragen von der Verantwortung der Erwachsenen, Kinder in eine bestehende, aber veränderbare Welt einzuführen, die durch verweigernde Haltungen unterlaufen wird. Ihr Befund ist bis heute bemerkenswert aktuell: „Deutlicher auf der anderen Seite konnten moderne Menschen ihre Unzufriedenheit mit der Welt, ihr Unbehagen in dem Bestehenden gar nicht kundgeben als durch die Weigerung, ihren Kindern gegenüber die Verantwortung für all das zu übernehmen. Es ist, als ob sie ihnen täglich sagten: In dieser Welt sind auch wir nicht sehr verläßlich zu Hause, und wie man sich in ihr bewegen soll, was man dazu wissen und können muß, ist auch uns nicht bekannt. Ihr müßt sehen, wie ihr durchkommt; uns jedenfalls sollt ihr nicht zur Verantwortung ziehen können. Wir waschen unsere Hände in Unschuld.“ 11  
 
        Arendt deutet diesen Rückzug aus der Verantwortung als Symptom gesellschaftlicher Resignation. Übertragen auf die Gegenwart zeigt sich eine vergleichbare Tendenz. Die Flucht in dystopische Narrative oder die nostalgische Idee „analoger Bildungsinseln“ in einer digitalen Gesellschaft markieren nicht Widerstand, sondern die Verweigerung pädagogischer Verantwortung. 
 
        C. Wright Mills’ Konzept der „Sociological Imagination“ ergänzt Arendts Perspektive um eine gesellschaftsdiagnostische Dimension. 12  Individuelle Überforderung, so Mills, ist selten rein persönlich, sondern vielmehr ein Indikator struktureller Probleme. Wenn heute Lehrkräfte und Eltern ihre Erschöpfung angesichts digitaler Transformation artikulieren, verweist dies auf Defizite in Infrastruktur, Ressourcenausstattung und politischer Regulierung. Public issues werden demnach fälschlicherweise als private troubles individualisiert. Damit liefert Mills einen entscheidenden Anschluss an Arendt. Beide betonen die Notwendigkeit, Verantwortung nicht zu privatisieren, sondern als gemeinsame politische und pädagogische Aufgabe zu begreifen. 
 
        GESTALTUNG DIGITALER BILDUNG
 
        Wie sieht schulische Praxis aus, wenn digitale Bildung nicht als technisches Add-on verstanden oder gar als (Schritt in Richtung einer) Dystopie abgelehnt, sondern als pädagogische und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe begriffen wird? Drei Projekte – jeweils unvollkommen, aber exemplarisch dargestellt – geben Einblick in die damit verbundenen Spannungsfelder. 
 
        Digitale Chancengerechtigkeit: Lesen in der digitalen Gesellschaft
 
        Im Projekt „Digitale Chancengerechtigkeit“ haben wir ein Lesekonzept für die Grundschule entwickelt, das Lesen als zentrale Kulturtechnik in der digitalen Gesellschaft fasst. 13  Ziel war es, Kinder sowohl in Basiskompetenzen (flüssiges, sinnerfassendes Lesen) als auch in Zukunftskompetenzen wie Kooperation, Reflexion und kritischem Verstehen des Gelesenen zu fördern. Entscheidend war nicht der Einsatz digitaler Tools, sondern eine Pädagogik, die Lesen in der digitalen Gesellschaft zum Gegenstand macht.
 
        In der Praxis wurden kooperative Lernsettings umgesetzt mit Tandemlesen, kollaborativem Arbeiten in Gruppen und kreativen Aufgabenstellungen mit analogen und digitalen Materialien. Die Ergebnisse der Mixed-Methods-Evaluation zeigen, dass die Kinder unterschiedlich von dem Konzept profitieren: Obwohl der Fokus auf Chancengerechtigkeit lag, verbesserten sich vor allem Kinder aus akademischen Haushalten. Kinder mit geringerer Lesekompetenz profitierten insbesondere von gezieltem Scaffolding durch Lehrkräfte, also der vorübergehenden und begrenzten Unterstützung des Lernprozesses. Kinder mit einer anderen Familiensprache erzielten in analogen Settings größere Fortschritte. Mädchen bevorzugten das analoge Lesen, insbesondere diejenigen aus ressourcenstarken Familien. Ihre stabil hohe Lesemotivation trug jedoch dazu bei, dass sie sich in allen Settings verbesserten. Für Jungen mit mittlerer Lesemotivation war die analoge Intervention dagegen eher nachteilig. 14  
 
        Die individuellen Effekte unserer pädagogischen Interventionen lassen sich erst im Zusammenspiel von didaktischer Rahmung, medialer Form, individuellen Präferenzen und sozialer Ressourcenausstattung erklären. So unerwartet und paradox die empirischen Ergebnisse zum Teil auch waren, sie haben einen hohen erkenntnistheoretischen Wert für unsere wissenschaftliche Praxis und sind Ausgangspunkte für ausgefeiltere Forschungsfragen. Genauso wie die Wissenschaft benötigt auch die pädagogische Praxis Räume, um Neues auszuprobieren, zu scheitern und sich weiterzuentwickeln. Nur so entsteht Wissen, das Gestaltung ermöglicht. 
 
        CoTransform Freising: Schulentwicklung für die digitale Gesellschaft
 
        „CoTransform Freising“ entstand auf Initiative von engagierten Schulen selbst. Wir begleiten die Schulen ohne externe Förderung – getragen von Schulleitungen, Lehrkräften und Schulaufsicht. Hier wird Digitalisierung nicht als technisches Reformprojekt verstanden, sondern als Bestandteil der Identitäts- und Organisationsentwicklung der Schule. 15  Die beteiligten Schulen bestimmen ihre Themen selbst, diese reichen von Raumgestaltung über Leseförderung bis zu digitaler Bildung.
 
        Die Befragungen der Lehrkräfte zeigen eine reflektiert offene Haltung. Sie sind bereit zur Mitgestaltung, sofern Prozesse pädagogisch begründet und organisatorisch getragen sind. Und die Bereitschaft wächst insbesondere dann, wenn Selbstwirksamkeit, kollegiale Unterstützung und institutionelle Rückendeckung zusammenwirken. 
 
        Besser Lesen: KI-gestützte Leseförderung
 
        Im Rahmen des Projekts „BesserLesen“ wurde eine KI-gestützte App zur Aussprachebewertung erprobt, die Kindern beim lauten Lesen in Echtzeit Rückmeldung gibt. 16  Die zugrunde liegende Idee war, dass selbstständiges Lesen durch unmittelbares Feedback gefördert und Lesehemmungen abgebaut werden. Im Mittelpunkt des Projekts stand die Frage, ob diese KI-Technologie allein oder erst in einer pädagogischen Einbettung wirksam ist. Diesmal waren unsere Ergebnisse weniger komplex. In Klassen, in denen die App Teil eines didaktisch integrierten Lesekonzepts war, verbesserten sich die Leseleistungen signifikant, besonders bei Kindern mit geringem Startniveau. Wo die App isoliert genutzt wurde, blieben Effekte schwächer. Die Verknüpfung der KI mit einem Lesekonzept für das Lesen im Digitalen erwies sich als am wirkungsvollsten.
 
        Neben den Effekten auf die Lesekompetenz fragten wir auch die beteiligten Lehrer:innen und Schüler:innen nach ihrem Feedback zur KI-Lese-App. Die Schüler:innen nannten an erster Stelle den Spaß durch Gamification-Elemente (ein individuell gestaltbares Lesemonster), dicht gefolgt von einer erhöhten Motivation aufgrund ihrer verbesserten Lesekompetenz. 17  Lehrkräfte beschrieben ihre Erfahrungen differenziert. Die Begeisterung der Kinder wirkte motivierend, und die Motivation blieb hoch, wenn die App stabil lief, sinnvoll in den Unterricht eingebunden war und als pädagogisch wertvoll eingeschätzt wurde. Technische Probleme hingegen sorgten für Frustration.
 
        Die drei Projekte zeigen, dass es pädagogische Gestaltungsspielräume gibt. Pädagogische Konzepte wirken, wenn sie an die Lernausgangslagen, das informelle Wissen, die Motivationen sowie die medialen Praktiken der Kinder anknüpfen. Sie müssen jedoch durch politische Rahmensetzungen in Form von Infrastruktur, Zeitbudgets, Datenschutz und curriculare Freiräume gestützt werden. Wo diese fehlen, kippt die Verantwortung ins Individuelle. 
 
        Damit führen die empirischen Beispiele direkt zu normativen Kernfragen: Welche Menschenbilder und Erziehungsnormen leiten unsere Entscheidungen über digitale Bildung, und wie verhindern wir, dass Erziehung individualisiert oder entpolitisiert wird?
 
        ERZIEHUNGSNORMEN, MENSCHENBILDER UND DIGITALE GESELLSCHAFT
 
        Erziehung wird aus soziologischer Perspektive als Teilbereich der Sozialisation verstanden und umfasst die gezielte gesellschaftliche Einflussnahme auf die Persönlichkeitsentwicklung der nachfolgenden Generation. Sie zielt auf die Vermittlung von Sprach- und Handlungsfähigkeit, den Erwerb von Wissen und Kompetenzen, die Aneignung von Normen und Werten sowie die Förderung emotionaler Reife. 18  Erziehung ist eingebettet in institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen, etwa durch Schulpflicht oder Anforderungen beruflicher Qualifikation.
 
        Gesellschaftliche Transformationen verändern auch Vorstellungen von Erziehung. In einer Gesellschaft, die ein kulturelles Ideal von Autonomie und Selbststeuerung pflegt, erscheint Erziehung, verstanden als Fremdeinwirkung, suspekt. In gleichem Maße schwindet die Selbstverständlichkeit pädagogischer Autorität. Erziehung, Pädagogik und ihre Maßstäbe müssen sich neu legitimieren. 
 
        An die Stelle autoritärer Erziehung sind Leitbilder „guter Kindheit“ getreten, die eng mit Vorstellungen „guter Elternschaft“ verknüpft sind. 19  Diese zielen auf die frühzeitige Förderung, insbesondere im Hinblick auf Bildung, Sprache und Selbstregulation. Eltern sind dafür verantwortlich, diese Leitbilder umzusetzen, beispielsweise durch die Inanspruchnahme von Bildungsangeboten und die gezielte Gestaltung des Familienalltags. In pädagogischen Settings kommt ihnen zudem ein gewachsenes Maß an Verantwortung und Mitsprache zu. Diese Entwicklung ist in sozialpolitische Strategien verankert, die Kindheit als Investitionsfeld verstehen. 20  Erziehung verschwindet also nicht, sondern wirkt in veränderter Form weiter.
 
        In der digitalen Gesellschaft erwachsen neue Anforderungen an Kommunikation, Organisation und Erziehung. Leitbilder „guter Elternschaft“ werden mit Dispositiven wie „digitaler Souveränität“ verknüpft. 21  Eltern sollen ihren Kindern Medienkompetenz vermitteln sowie Risiken der Nutzung digitaler Tools und sozialer Netzwerke managen. Hier zeigt sich eine privatisierte Verantwortung, während staatliche Steuerung in Bildungskontexten durch Kompetenzkataloge, Qualitätsstandards und Evaluationslogiken fortwirkt. 22  
 
        Diese Verschiebungen gehen mit einem grundlegenden Wandel im Menschenbild einher. Kinder und Jugendliche werden als kompetente Akteur:innen ihrer Bildungs- und Sozialisationsprozesse gesehen. Dieses Verständnis folgt einem Paradigma, das Handlungsfähigkeit als Grundprinzip pädagogischer Theorie begreift und sich damit insbesondere von Erwachsenen-zentrierten Modellen absetzt. 23  Dieses Grundprinzip wird auch als „Agency“ bezeichnet und ist zentral, um Kinder und Jugendliche als aktive Subjekte ihrer Lebenswelt ernst zu nehmen. In der Schule bedeutet das, Schüler:innen in Unterricht und Schulalltag partizipativ einzubinden. 
 
        Ein Missverständnis liegt jedoch darin, Agency mit vollständiger Autonomie gleichzusetzen. In der Diskussion um digitale Bildung, etwa bei der Frage, ob soziale Netzwerke für Kinder verboten werden sollten, zeigt sich diese Spannung besonders deutlich. Die Forderung nach einem Verbot wird häufig mit Verweis auf das Konzept der Agency von Kindern und Jugendlichen zurückgewiesen. Digitale Räume seien Teil ihrer Lebenswelt und dürften ihnen nicht pauschal entzogen werden. Anstelle politischer Regulierung wird gefordert, Kindern und Jugendlichen digitale Kompetenzen zu vermitteln und sie so zu erziehen, dass sie eigenständig mit Gefährdungen umgehen können. So wichtig Medienkritik, Datenschutzbewusstsein und eine reflektierte Nutzung sozialer Netzwerke auch sind, greift diese Perspektive dennoch zu kurz. Denn sie verlagert die Verantwortung einseitig auf Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Die Tech-Industrie, KI und soziale Netzwerke sind jedoch keine neutralen Werkzeuge, sondern durch algorithmische Verstärkung und auf Nutzerbindung optimierte Designs selbst Akteure, die das Verhalten beeinflussen. Die Gestaltungsmacht im Zusammenspiel von individuellem Handeln und ökonomischen Großkonzernen ist ungleich verteilt.
 
        Kinder handeln in familiären, schulischen und digitalen Umwelten, deren materielle und symbolische Bedingungen sie nicht frei wählen können. Ihre Agency ist daher relational vermittelt. 24  Digitale Bildung und Erziehung können deswegen nicht darauf beschränkt werden, kritischen Umgang zu lehren, sondern erfordern zugleich eine politische Einhegung der Bedingungen, in denen die reflektiert-kritische Nutzung überhaupt möglich ist. Erziehung, pädagogische Förderung von Medienkompetenz und politische Regulierung sind deshalb keine Gegensätze, sondern Bedingungen dafür, dass Kinder ihre Handlungsfähigkeit tatsächlich ausüben können. 
 
        SCHLUSS
 
        Trotz paradoxer empirischer Effekte, Überforderung, subtileren Ansprüchen an Erziehung und ungelöster Machtdynamiken zwischen Politik und digitalen Plattformen sind Erziehung und digitale Bildung konkrete Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben. Erziehung bleibt, wenn auch an neue soziale und technologische Bedingungen angepasst, in ihrem Kern eine gesellschaftliche Verantwortung – wahrgenommen von Eltern, Lehrkräften und politischen Akteur:innen im Zusammenspiel mit institutionellen Rahmenbedingungen. Entsprechend bleibt auch die Frage nach der „richtigen“ Erziehung ein umkämpftes Feld, in dem um Menschenbilder und normative Zielsetzungen gestritten wird. 
 
        Das hohe Tempo technologischer Beschleunigung, die Individualisierung von Erziehung sowie die unzureichende politische Einhegung digitaler Ökonomie tragen dazu bei, dass digitale Bildung vielfach als Dystopie erfahren wird. Dystopien markieren die Punkte, an denen Gestaltung prekär und Verantwortung individualisiert wird. Im Sichtbarmachen fehlender Gestaltungsmacht liegt ihre produktive Funktion.
 
        Handlungsfähigkeit entsteht dabei in der Interaktion zwischen Individuen, Technologien und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ohne institutionelle Rahmungen und Schutzmechanismen für Gestaltungsspielraum bleibt Agency ein Ideal, das in digitalen Gesellschaften von ökonomischen Plattformlogiken unterlaufen wird und Erziehung überfordert. Das gilt für Eltern und Lehrkräfte.
 
        Wie das empirische Beispiel der Schulentwicklung CoTransform Freising zeigt, hängt die Motivation schulischer Akteur:innen, digitale Bildung zu gestalten, weniger von individueller Aufgeschlossenheit als von struktureller Ermöglichung ab. In unserem Beispiel waren dies Selbstbestimmung, kollegiale Unterstützung, Fortbildungsmöglichkeiten und institutionelle Rückendeckung. Erst die Erfüllung dieser Bedingungen eröffnet Handlungsräume. Die empirischen Projekte widerlegen damit die Vorstellung pädagogischer Ohnmacht, verweisen aber zugleich auf Grenzen pädagogischer Autonomie und Paradoxien ihrer Gestaltung.
 
        Vor diesem Hintergrund wirken Hannah Arendts Analyse und Mahnung bis heute nach. Niemand möchte den Kindern wirklich sagen: „Ihr müßt sehen, wie ihr durchkommt; uns jedenfalls sollt ihr nicht zur Verantwortung ziehen können.“ Wenn wir das Feld nicht der EdTech-Branche überlassen wollen, müssen wir digitale Bildung als Teil von Erziehung mitgestalten, ihre Grenzen anerkennen und Paradoxien sowie Unsicherheiten aushalten.
 
         
           JANA HEINZ  
ist Professorin für Methoden der empirischen Sozialforschung an der Hochschule München. 
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